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Dorwort. 

Dei Beendigung des 20. Bandes der dritten Wuflage der proteitantijchen 

Realencyklopädie glauben wir den Abnehmern des Wertes Auskunft über die Gründe 

des, dem urjprünglichen Plane gegenüber, erweiterten Umfangs erteilen zu follen. 

In der Vorrede zum erjten Bande ijt die Hoffnung ausgejprochen, daß es 

gelingen werde, die Zahl von 18 Bänden, d. i. den Umfang der zweiten Auflage, 

nicht zu überjchreiten. Schon damals aber wurde hervorgehoben, daß eine nicht 

unbeträchtliche Erweiterung des Werfes notwendig jei, da es fich in mancher Hinficht 

als lückenhaft erwiejen habe. Den nötigen Raum hofften wir durch engeren Drucd 

und durch Verkürzung einzelner Artikel zu gewinnen. Beides wurde durchgeführt. 

Um nur eines zu erwähnen, jo jind die biographijchen Artikel über Theologen des 

19. Jahrhunderts fajt ausnahmslos bedeutend knapper gehalten als in der zweiten 

Auflage. Aber es erwies jich jehr bald, daß die unumgängliche Ergänzung einen 

größeren Umfang erhalten mußte, als anfänglich anzunehmen war. Die Gründe 

lagen jowohl in der Entwidelung der theologijchen Wiljenichaft wie im Gang des 

firhlichen Lebend. Auf dem wifjenfchaftlichen Gebiete traten neue Probleme in 

den Bordergrund; wir mußten dem Rechnung tragen, indem wir neue Artikel — 

3. B. über die urjprüngliche Verfafjung der chriftlichen Kirche, über den deutjchen 

Joealismus, über die engliichen Moraliiten u. a. — einichoben und indem wir 

anderen — 3. B. über die Pfarreien — mehr Raum gewährten als früher. Was 

das Firchliche Leben anlangt, jo forderte beſonders die ununterbrochen wachjende 

Arbeit der Inneren und Äußeren Mifjion eine viel weitergehende Berüdjichtigung 

al3 in der zweiten Auflage. Dazu fam, daß im Laufe der legten Jahrzehnte das 

Interejje für die Firchlichen Verhältniſſe außerhalb Deutjchlands immer reger ge- 

worden iſt. Es erjchien dem gegenüber unzuläjjig, die Geſchichte der evangelischen 

Kirche in den Vereinigten Staaten zu ignorieren. Ebenſo mußte die reiche nieder- 

ländijche Theologie, die eigenartige Entwidelung der jchwediichen Kirche u. a. beſſer 

berückſichtigt werden. 



iv 

Das find die Verhältnifje, die das Anjchwellen des Umfangs über das im 

Jahre 1896 ins Auge gefaßte Maß hinaus notwendig machten. Wir glaubten 

ihnen Rechnung tragen zu müjjen. Denn die Ablehnung diejer Ergänzungen würde 

eine Schädigung des Merfes herbeigeführt haben. Die Einhaltung der auch von 

uns gewünjchten Grenze wäre nur durch eine Beeinträchtigung des Wertes zu er- 

faufen geweien. Das Werk würde das nicht mehr geleijtet haben, was es leijten 

will und joll: treue, wifjenjchaftlich zuverläjlige Auskunft über das Leben der Kirche 

in Vergangenheit und Gegenwart zu gewähren und in die Fragen einzuführen, 

tie Theologie und Kirche bewegen. 

Dat das Werf mit dem 21. Bande zum Abſchluß fommt, fönnen wir mit 

aller Sicherheit ausiprechen. Das Manuffript liegt zum großen Teile jchon vor. 

Das Gejamtregifter it nicht nur im Manujfript völlig auf dem Laufenden, 

iondern es find auch die Drudproben bereits erledigt. Sie geben die Gewißheit, 

daß auch diejer Teil trog ſparſamſter Einrichtung erheblich überfichtlicher und brauch- 

barer ausfallen wird, als das Negijter der zweiten Auflage. Auch glauben wir, daß 

den Herren Abonnenten, wenn aud) eine Vereinigung des Regiſters mit dem 

21. Bande an fich möglich gewejen wäre, doch die Trennung in zwei jelbjtändige 

Eleinere Bände erwünjchter jein wird. 

Leipzig, im Januar 1908, 

Der Herausgeber Die Buchhandlung 

Hau. S. 6. Sinrids. 



Toorenenbergen, Johan Juſtus van, geft. 1903. — L. W. Balhuizen van den 
®rint, Levensbericht van Johan Justus van Toorenenbergen (in den Levensberichten der 
afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden, Leiden 
1906 biz. 133—159. 

Von vier Brüdern van Toorenenbergen, die alle in Ehren der Niederländifchen 5 
Reformierten Kirche ald Prediger gedient haben, ift Johan Juſtus der befanntefte, nicht 
allein, weil er feine drei Brüder lang überlebt bat, jondern in erfter Linie durch feine 
wiſſenſchaftlichen Verdienfte, befonders auf dem Gebiet der Niederländifchen Kirchengejchichte. 
Er wurde den 12. Februar 1822 zu Utrecht geboren, wo fein Vater Juſtus v. T. Pro: 
furator am Gericht war. Nachdem er den Unterricht an der Volksſchule und der Latein 10 
ſchule feiner Vaterſtadt befucht hatte, wurde er 1839 an ber Utrechter Univerfität als 
Student der Theologie eingejchrieben. Er vollendete dort unter den Profefjoren H. J. 
Rovaards, H. E. Vinke und H. Bouman feine Studien und wurde 1844 zum geiftlichen 
Amte in der Niederländifchen Ref. Kirche zugelaffen und noch in demfelben Jahre als 
Prediger nad Elöpeet berufen und am 17. November dort ordiniert. Im Mai 1848 16 
ſiedelte er nad Bliffingen über, wo er jechzehn Jahre thätig blieb und feine Hirtenarbeit 
durch feine Gemeinde hochgeihäßt wurde. Im Jahre 1855 hatte er eine Berufung zum 
Profeſſor an die Theologiſche Schule zu Stellenboſch abgelehnt, die damals grade für die 
Niederdeutiche Neformierte Kirche in Südafrika errichtet worden war. Von 1864—1869 
war er Direktor der Utrechtichen Miffionsgefellichaft und gab als foldher den fünftigen 20 
Mifftonaren diefer Gefellihaft auch Unterricht, u. a. in der Dogmatif. Den 10. Januar 
1869 wurde er wieder Prediger an der Niederd. Nef. Gemeinde zu Rotterdam, und blieb 
bier, bi8 er am 26. Januar 1880 die Profeffur in Kirchengeſchichte als Nachfolger von 
W. Mol an der Gemeindeuniverfität zu Amfterdam mit einer Antrittsvorlefung über „Het 
wetenschappelijk karakter der geschiedenis van het Christendom“ (Amfterd. 1880) 25 
antrat. Inzwiſchen war er wegen feiner twifjenfchaftlichen VBerdienite von dem Senat der 
Neichsuniverfität zu Utrecht am 7. Februar 1878 zum Doctor Theol. honoris causa 
promoviert worden. Im jahre 1892 mußte er nad dem in den Niederlanden giltigen 
Geſetz wegen zurüdgelegter 7Ojähriger Lebzeit fein Amt als Profeſſor niederlegen. Er 
fuhr jedoch fort feine MRubezeit dem Studium zu widmen, bi8 er am 12. Dezember 1903 30 
— 82jähriger Mann verſchied, bis zuletzt für die Wiſſenſchaft, die er liebte, 
wirkſam. 

Was ſeinen theologiſchen Standpunkt angeht, ſo charakteriſierte er ihn ſelbſt als 
Evangeliſch-Konfeſſionell (ſiehe ſeine Broſchüre: Waartoe Evangelisch-Confessioneel? 
Utrecht 1864). Am Dogma wollte er vor allem die ſittliche Seite betont wiſſen. Nach 86 
diefer Hinfiht war er dem von ihm hochgeſchätzten Vinet geiftesverwandt. Die Be: 
tenntnisfhriften hielt er als biftorifche Gedenkzeichen wert, aber er hielt ſich nur ſoweit 
für an fie gebunden, ald fie mit dem Evangelium übereinjtimmten. Das Weſen aber 
und die Hauptjache des Evangeliums fieht er „in der Lehre von dem, was unmittelbar 
mit unferer Errettung in Verbindung jteht; die Erkenntnis des Namens des Vaters, 40 
des Sohnes und des hl. Geiftes, auf den wir getauft find, und des Weges unjerer Er: 
rettung durch das Opfer von Chrifti Leib und die Beiprengung mit feinem Blut durch 
jeinen Tod und fein Auferjteben, die wir beim Abendmahl verkündigen.“ Sein Ber: 
bältnis zu den Belenntnisjchriften fette er deutlih in der Einleitung feiner belangreichen 
Schrift auseinander „Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche 65 
Geloofsbelijdenis" (Haag 1862), in welcher er die urfprüngliche Ausgabe dieſes Be: 
fenntnifjes veröffentlichte. In Verbindung damit fteht feine Ausgabe von „De sym- 
bolische Schriften der Nederlandsche Hervomde Kerk in zuiveren kritisch 
bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik“ (Utrecht 1869, 2. Auflage 
1895). Durd das befannte Werk des Leidenichen Brof. J. H. Scholten (f. d. A.) über 50 
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2 Toorenenbergen 

die Lehre der Niederl. Nef. Kirche veranlaft, gab v. Toorenenbergen fein 1852 begonnene 
und im Jahre 1865 vollendete Schrift „Bijdragen tot de verklaring, toetsing en ont- 
wikkeling van de Leer der Hervormde Kerk. Theologische stellingen met 
toelichtingen, naar aanleiding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis“ ber: 

5 aus, ein Werk, das einen Schat von dogmatifchen und biftorifchen Kenntniffen in fich 
birgt. Am volljtändigften lernt man feinen dogmatiſchen Standpunkt kennen aus einer 
Schrift, die als Frucht feines dogmatifchen Unterriht® an die Zöglinge der Utrechter 
Miffionsgejellichaft entitand und den Titel trägt „De Christelijke Geloofsleer, hand- 
boek voor Middelbaar Onderwijs en eigen onderzoek“ (Culemborg 1876, 2. ver: 

ı9 mehrte Auflage 1893). Unter den deutjchen Theologen fühlte van Toorenenbergen ſich 
befonders angezogen von C. J. Nitzſch und dem Tübinger Prof. J. T. Bed. Aus des 
legteren „Chriſtliche Reden“ überfegte er mehrere ins Holländifche, die dann in zwei 
Bändchen unter dem Titel „Wekstemmen“ (Amfterdam 1880, 1884) erfchienen, as 
er von Beds „Reden“ jagt, daß fie „eine reine Bibellehre und eine kräftige Seelenfpeife” 

15 darböten, und fih durch „Tiefe und Klarheit, Wahrheit und Ernſt, Urfprünglichkeit ohne 
Künftelei” Tennzeichneten, das gilt au von van Toorenenbergengd eigenen Predigten. 
Der Ernft und das Kernige ferner Predigten tritt u.a. in ein Baar Bändchen Lehr: 
reden, die er veröffentlicht hat, zu Tage (Twaalftal Kerkredenen, Rotterdam 1881; 
Laatste Kerkredenen, Bliffingen 1902). — Gegenüber der Kritif am Alten und Neuen 

20 Teftament nahm er einen mehr fonjervativen Standpunkt ein, und fühlte er fich befonders 
von Franz Delisfh angezogen. Schriften von diefem und von James Robertjon wurden 
unter feiner Aufl ing Holländifche übertragen und mit einer Vorrede von feiner Hand 
herausgegeben. Er ſelbſt fchrieb eine Abhandlung über „Het oorspronkelijk Mozaische 
in den Pentateuch“ (Theol. Studiön 1882). 

25 Die größten Verdienfte jedoch von van Toorenenbergen liegen auf dem Gebiet der 
biftorifchen Forihung. Im Fahre 1870 wurde durch G. Groen van Prinfterer (ſ. d. 4. 
VII, 174) als Ehrenvorfigenden, W. G. Brill, Bernard ter Haar, beide Profefjoren zu Utrecht, 
A. Kuyper, 3.3. van Toorenenbergen und A. W. van Beed Calfoen, den lebten als 
Sefretär, die Marnix-Vereeniging aufgerichtet, die von 1870—1885 eine Reihe belang- 

50 reicher Werte veröffentlichte (Utrecht, Seriel dl. 1—4; Serie II dl. 1 en 2; Serie III 
dl. 1—6), die bedeutfame Urkunden aus der Gefchichte der Nied. Ref. Kirche enthalten. 
An diefen Veröffentlihungen hat van Toorenenbergen einen gewichtigen, gewiß den bebeut- 
ſamſten Anteil genommen. In der 1. Serie gab er als 2. Teil „Stukken betreffende 
de Diaconie der vreemdelingen te Emden“ (1876) heraus. Diefer Teil enthält 

3 1. das Protofoll der „Diaconie der Vreemdelingen“, die Einleitung, worin die Auf- 
richtung und das urfprüngliche Ziel diefer Einrichtung erzählt wird, und die Lifte der 
Diakonen bis zum Jahre 1626; 2. die Ausgaben über die Einkünfte der Diakonie während 
der Jahre 1560— 1572; 3. die Liften der Unterftügten von 1569—1576; 4. einige Bei- 
lagen aus den Akten der Ref. Gemeinde über die Diakonie und die MWatergeuzen und 

40 aus der Englifchen Kirchenordnung. — Der 3. Teil der 1. Serie wurde (1881) durd) 
ihn und 9. Q. Janſſen, der während der Vorbereitung ftarb, dem aber van Toorenen- 
bergen die Ehre zumwies, „der Hauptbearbeiter diefes Bandes zu fein“, bejorgt. Es ent- 
bielt die „Handelingen van den kerkeraad der Nederlandsche Gemeente te 
Keulen 1571— 1591." — Bon der 2. Serie gab van Toorenenbergen den 1. Teil (1872) 

45 heraus „Acten van colloquia der Nederlandsche gemeenten in Engeland 1575— 1609. 
2de stuk 1612— 1624", mit einem Anhang, der einen Auszug aus den Akten bis 1706 
enthielt. Auch der 2. Teil der 2. Serie wurde (1882) durch ihn, aber unter der Mitwirkung 
von H. U. Janfjen herausgegeben: „Acten van Classicaleen Synodale Vergaderingen 
der verstrooide gemeenten in het land van Cleef, Sticht van Keulen en Aken, 

5 1571— 1589". — Bon der 3. Serie gab er den 1. Teil heraus (1873): „Gheschiede- 
nissen ende handelingen die voornemelick aengaen de nederduytsche natie 
ende gemeynten, woonende in Engelant ende int bysonder tot Londen, ver- 
gadert door Symeon Ruytinck, Caesar Calandrinus ende Aemilius van Culem- 
borgh, Dienaren des Godlicken Woords“. Dieſer Teil enthält wichtige Mit- 

65 teilungen betreffend die Irrlehren, deren der befannte Corn. Adr. van Haemftede befchuldigt 
wurde. In diefer 3. Serie erſchien ferner der 2. und 4. Teil durd ihn und 9.0. 
Janſſen, und der 5. und 6. Teil durch ihn allein beforgt: „Brieven uit onderscheidene 
kerkelijke Archieven“, enthaltend Briefe aus dem Archiv des Kirchenrats zu Emden, 
ſoweit diejelben nicht in Ed. Meiner’ „Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse“ 

co mitgeteilt waren, und aus den Kirchenardhiven von Delft und Köln. — Bei Gelegenheit 
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des 300jährigen —— der Emdener Synode hielt van Toorenenbergen am 4. Ok— 
tober 1871 in einer Danffeier zu Emden eine Rebe, die in feinen „Vaderlandsche 
Herinneringen 1566—1572 (Rotterdam 1872) abgebrudt iſt. 

Beſonders als ausgezeichneter Kenner der Perſon und der Werle von Ph. van Marnir 
bat van Toorenenbergen fih einen Namen erworben. Im Jahre 1871 begann er 5 
mit der Ausgabe feines großen Wertes „Philips van Marnix Godsdienstige en 
Kerkelijke Geschriften, voor het eerst in herdruk uitgegeven met historische 
inleiding en taalkundige opheldering“ (’"sGravenhage 1871). Der 2. Teil erjchien 
1873, der 3. 1878, mährend 1891 noch eine bedeutfame Sammlung von „Varia“ und 
endlih in feinem Todesjahr noch eine Nachlefe „Marnixiana Anonyma, nieuwe ver- 10 
scheidenheden uit en over zijne nalatenschap“ (’sGravenhage 1903) erſchien. 
Diefe Ausgabe von Marnix' Schriften, die van Toorenenbergen befcheiden einen Neudrud 
nannte, war doch mehr als das, da darin verjchievene bis dahin noch nicht gedrudte 
Briefe und Fragmente aufgenommen find. Sein klarer Berftand und Scharffinn, die 
ih in allem, was er auf biftorifchem Gebiet jchrieb, zeigt, kommt auch deutlich in der 
Weife zu Tage, auf welche er in feiner Einleitung die fritifchen Fragen befpricht, die 
binfichtlich einiger Schriften von Marnir durch Prof. R. Fruin Kar a worden waren. 
Sein Intereſſe an allem, was Marnir betraf, zeigte er auch durch feinen Artikel in den 
Theol. Studi@n (1884) über „De Psalmberijming van Philips van Marnix 
enz.“ In feinen oben genannten Marnixiana Anonyma nahm er aud Partei 20 
für Marnir ald den Dichter von „Wilhelmus van Naffauen“, während er in den Theol. 
Studiön (1896) eine fcharfe Kritil gegen G. Tjalma veröffentlichte, der in feiner Differ- 
tation „Philips van Marnix“ dieſem den Vorwurf machte, hie und da von der Bahn 
des Glaubens gewichen zu fein. 

Über die höchſt belangreiche Ausgabe, die diefer feine Bücherfenner im Jahre 1882 
veranftaltete, unter dem Titel: „Het oudste Nederlandsche verboden boek 1522. 
Oeconomica Christiana. Summa der Godliker Schrifturen“ (Leiden 1882), brauche 
ih nach meinem Artikel über die Summa in diefer PRE? (Bd XIX ©. 162, 8) hier nicht 
näher zu Sprechen. — Auch auf dem Gebiet der Miffton hat er u.a. in der Neder- 
landsch Zendingstijdschrift und in De Gids verfchiedene interejjante Artikel veröffentlicht. so 
Über das, was er fonjt noch par hat, fann man den obenerwähnten Lebensbericht 
bon Bakhuizen van den Brink einjehen. Ich endige hier mit den Schlußworten des— 
jelben, die uns die Perfönlichkeit von van Toorenenbergen zeichnen: „Sein Gedächtnis 
bleibt in Ehren unter allen, die ihn gefannt und jein Merk gefehen haben, ald das 
eines Chriften, auf den jein eigenes Wort über J. T. Bed paßt: „Er war Peſſimiſt, aber 35 
nit im Sinne der modernen Philoſophie: er fühlte und erkannte klar, wie groß die 
Sünde und das daraus entipringende Elend der Menfchheit ift; er war Dptimift, meil 
er die Glaubenshoffnung nicht finten ließ, die ihn aufwärts ſchauen ließ“ ; als das eines 
Gelehrten, der jede Aufgabe, zu der er ſich berufen fühlte, mit großer Benauigfeit, an⸗ 
dauerndem Fleiß und ftrengem Gewifjensernft löfte.“ ©. D van Been. 40 

Torgauer Artikel j. d. U. Augsb. Bekenntnis BBII ©. 243, ı2. 

Torganer Bud) 5. d. A. Konkordienformel BBX ©. 741, 4. 

Tonfjain (Toffanus), Daniel d.%., geit. 1602, reform. Theologe. — Quellen: 
A. Müller, DanielTofjanus, Leben und Wirten, Flensburg 1884, 4°; Cuno, Dan. Tofjanus, 
Amſterdam 1898, 2 Bde; John Viénot, Histoire de la Reforme A Montb£liard, Montb. 45 
1900; Bulletin de la Soc. d’hist. du Prot. francais, passim. 

Daniel T., Sohn Peter Toufjains, wurde zu Montbeliard am 15. Juli 1541 ge— 
boren. Er begann jeine Studien in feiner Baterjtabt, fette fie feit 1555 in Bafel fort, 
two er zwei Jahre blieb, und vollendete fie in Tübingen. Nachdem er hier den Magifter- 
ui erworben hatte, fehrte er zu feinem Bater = Montbeliard zurüd und übte fich so 
ier ſechs Monate lang in franzöftjcher und deutſcher Predigt. Da er das Franzöftiche 

nicht völlig beherrichte, begab er fih im Juni 1559 auf Reiſen, um fih in Frankreich 
in allen jeinen Studien noch zu bervolllommnen. Nach einem Aufenthalt bon einigen 
Monaten in Paris ging er im Mai 1560 nad Orleans, wo er einige Zeit lang als 
Lehrer des Hebräifchen thätig war. Hier wurde er ordiniert und fogleih als Prediger 55 
der reformierten Kirche diefer damals volkreichen und blühenden Stadt angejtellt (1561). 

Am 19. März 1565 verheiratete er fi mit Marie Couet, der Tochter eines Parla— 
1 * 

— 6 

—— 6 
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mentsadvofaten in Paris. Bon den Unruhen und PVerfolgungen, die damals Frankreich 
erregten, hatte er viel zu leiden. Sn jener Zeit nahm er aud zur Borficht das Pſeudonym 
M. de Beaumont an. 

Am 15. September 1568 zwang ein heftiger Aufruhr ihn und die anderen Pre— 
5 diger von Orleans fich zu verbergen. Aber am 26. desj. Monats wurde er mit Mathieu 
Beroalde entdedt und bis zum 15. Oktober gefangen gehalten. Nun floh er mit feiner 
Frau und feinen Kindern nad Montargis, wo er einige Zeit unter dem Schuße der Her- 
zogin von Ferrara, einer Tochter Ludwigs XII., verweilte. Als aber der franzöjische König 
feiner Tante befahl, alle Hugenotten, die ſich nah Montargis geflüchtet hatten, zu ver: 

10 ireiben, floh T. weiter nad) Sancörre; bier blieb er ein Jahr. Dann wandte er 
fih wieder nah Montbeliard, wo er auch mit Frau und Kindern wieder zufammentraf. 
Ein Jahr lang erlaubten ihm die franzöfifchen Wirren nicht, nach Frankreich zurüdzus 
fehren ; dieſe ge benugte er, um feinem alten Vater in feinem Amte zu belfen. 

Leider befam er bald Streit mit einigen Predigern, die ihm das Predigen unter ber 
15 Anſchuldigung unterfagen wollten, er entweihe die Kirche von Montbeliard durch kalvini— 

jtiiche und zwinglianiſtiſche Jrrlehren, die er von Frankreich mitgebracht hätte. Er recht: 
fertigte jih in einer Schrift, in der fich ald treuen Anhänger der Augsburgifchen Kon— 
feſſion befannte. 

Nachdem die Nuhe in Frankreich wieder hergeftellt war, rief die Gemeinde von Or: 
% leans T. zurüd, der Montbeliard am 17. September 1571 verließ. Die Ausübung des 

Predigtamtes wurde in Orleans felbjt nicht mehr geftattet, fondern der Gottesdienft mußte 
in dem zwei Stunden von der Stadt entfernten Schlofje Isle abgehalten werben, das 
dem Bailli von Orleans, Jeröme Groslot, gehörte. Dorthin gingen die Neformierten alle 
Sonntage, um ihren Gottesdienft zu feiern. 

25 Aber diefe Zeit der Ruhe währte nur einige Monate, und aud T. felbit ſah fich 
zur Zeit der Bartholomäusnadht (1572) nod größeren Gefahren ausgejegt, ald er jchon 
beitanden hatte. Die Kunde von den Ereigniffen in Paris und bon der Ermordung Gros— 
[ots, der fich gerade dort befand, traf T. im Schloſſe Isle. Sogleich entſchloß ſich ein 
fatholifcher Edelmann, die Witwe Groslots und T. mit feinen Kindern in ein ihm ge: 

so hörendes Haus bei Montargis in Sicherheit zu bringen. Es war aud hohe Zeit, denn 
ſchon am folgenden Tage griffen die Katholifen Orleans’ das Schloß an, töteten die 
zurüdgebliebene Dienerfchaft und raubten alles bis auf den Hausrat und die Bibliothef T.2. 

Diefer hielt feinen erjten Zufluchtsort für zu wenig ficher und floh von neuem nad) 
Montargis zu der „guten Herzogin“, die ihn in einen Turm ihres Schlofjes aufnahm 

3 und mit Yebensmitteln heimlich verforgen ließ. Hier wurde am 27. September 1572 Paul 
T. geboren, der fpäter die Biographie feines Vater fchreiben follte. 

Als fi die Mordwut in Frankreich gelegt hatte, kehrte T. zu feinem Vater nad) 
Montbeliard zurüd (3. Nov. 1572). Aber durch die Intoleranz der lutherijchen Theo: 
logen wurde er ſchon nad einigen Wochen twieder vertrieben. Er folgte nun einem Rufe 

so der franzöfifchen Flüchtlinge nah Baſel. 
Th. de Beze beivirkte bald feine Berufung nach Heidelberg an den Hof des Pfalz. 

grafen Friedrich III, der ihn zu feinem Hofprediger ernannte (März 1573). Damit 
tvaren endlich ruhige Tage für den gehetzten Prediger gefommen, der bier eine ſehr be: 
trächtliche Thätigkeit entfaltet. Vier Jahre nach feiner Ankunft, am 26. Oktober 1576, 

45 widerfuhr ihm aber der Schmerz, den Fürſten zu verlieren, der ihm hohe Achtung gezollt 
und ee Vertrauen gejchenft hatte. Friedrich III. war Calviniſt geweſen, fein Sohn 
und Nachfolger, Ludwig IV., war Lutheraner. Er ließ ſich verleiten, die Prediger und 
Profeſſoren, die ſich feinem Glauben nicht anjchloffen, aus Heidelberg zu vertreiben. T. 
war einer von diefen, ihm wurde das Predigen unterfagt. Aber der Bruder des neuen 

so Pfalzgrafen, Johann Kafimir, der den calviniftifchen een feines Vaters treu 
eblieben war, zog die von Heidelberg vertriebenen Profefjoren und Prediger nad Neu— 

Habt, T. wurde bier mit der Inspektion der Kirchen beauftragt und arbeitete an der 
Gründung der dortigen Akademie, an der er auch felbft lehrte. Nach dem Tode von 
3. Urfinus (6. März 1583) verſah er das Amt eines Predigers in der von fremden 

55 Flüchtlingen gebildeten St. Yambertigemeinde, beteiligte fih mit Zandius und Urjinus 
an der Herausgabe verjchiedener Werke und führte den Vorjig in mehreren Synoden. 

Pfalzgraf Ludwig IV. ftarb 1583. Sein Bruder Johann Kafimir wurde zum Bor: 
munde feines hinterlaſſenen Neffen Friedrich IV. beftellt. Seine erjte Sorge war, T. in 
jeinen Nat zu berufen. Zufammen bejchlofjen fie, die Iutherifchen Profeſſoren und Prediger 

so zu entfernen und wieder durch calviniftiiche zu erjegen. Da Jakob Grynäus, Profeſſor 
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der Theologie in Heidelberg, nady Bafel berufen wurde, wurde T. zu feinem Nachfolger 
gewählt. Im Dezember 1586 erwarb er den theologiſchen Doktorgrad. 

Am 28. März 1587 verlor T. feine Frau nad 22jähriger Ehe. 18 Monate darauf, 
am 7. November 1588, verheiratete er fich zum zweitenmal. 1592 ftarb Johann Kafımir, 
aber da er feinen Neffen in calviniftifchen Grundſätzen hatte erziehen laſſen, änderte fein 6 
Tod nichts an den religiöfen Verhältniffen der Pfalzgrafichaft. 1594 wurde T. Rektor 
der Univerfität und zeigte fich den Anforderungen diejes Poftens voll gewachſen. 1596 
vertrieb die Peſt die meiften Profefjoren und Studenten, die ſich außerhalb Heidelbergs 
in Sicherheit zu bringen ſuchten, T. blieb auf feinem Poſten und ließ nicht ab zu predigen 
und zur Buße zu ermahnen. Infolge feines Alters wünſchte T. 1601 von feiner Lehr— 
tbätigfeit entbunden zu werden. Man konnte fich aber nicht entjchließen, ihm dieſen 
Wunſch zu erfüllen, geftattete ihm jedoch alle Bequemlichkeiten, deren er bebürfe. T. ftarb 
am 10. Januar 1602, 61 Jahre alt, und wurde in der Univerſitätskapelle beigefett. 

T. bat viel gefchrieben. Nic&ron (M&moires) zählt 33 Werke auf. Er ftand in 
Verbindung mit allen großen Männern der franzöfifchen Reformation, befonders mit Th. 
de Böze, Frangois Hotmann u. a. Cuno hat ihm eine vortrefflihe Monographie gewidmet 
(j. oben ©. 3,41), in der man alle nötigen bibliographifchen Hinweiſe findet. er 
bin find einige Briefe von T. (teild in Paris teils in Beſançon befindlid) noch nicht 
herausgegeben. John Bienot. 

— * 

— 5 

Tonfjain (Toffanus), Peter, geft. 1573. — Hohn Bienot, Histoire de la Reforme 20 
dans le pays de Montbeliard, Montbél. 1900, 2 Bbe. 

Peter T., der Reformator der Grafihaft Mömpelgart, war einer der bebeutenditen 
Männer aus dem erjten Zeitraum der Reformationsgefhichte in Franfreih. Geboren 
wurde er im Jahre 1519 zu St. Laurent bei Marville. Er jtubierte in Metz, Baſel, 
Köln, Paris und Rom. Im — 1515 erhielt er ein Kanonikat in Metz. Hier hörte 25 
T. zum erjten Male von den Lehren Luthers. Er geriet in Verdacht, ihnen anzubängen, 
und flüchtete deshalb mit einigen Freunden nad) Bajel, wo er mit Farel, Okolampad und 
Erasmus zufammentraf. Der legtere empfahl ihn, als er den Entichluß faßte, fih nach 
Paris zu begeben, an G. Bude (1525). Vorher hatte T. mehrere Male verfucht, nad Met 
zurüdzufehren, um dort die neue Lehre zu ypredigen. Nach kurzem Aufenthalt in Paris so 
machte er einen neuen Verſuch; aber von den Stiftäheren ausgeliefert, wurde er zu Pont 
a Mouffon in Haft genommen (1526). Am 11. März 1526 wurde er, feiner Pfründen 
entfett, ausgemwiejen ; feine Bücher hatte man verbrannt. Er ging nun von neuem nad) 
Paris; Margaretha von Navarra, der ihn feine Bafeier Freunde empfohlen hatten, nahm 
ji) feiner an und gewährte ihm eine Stellung unter ihren Almofenierd. Aber 1531 35 
mußte er wieder aus Frankreich weichen; nun fuchte er in Zürich Zwingli, in Grandfon 
Karel, in Baſel Sulzer auf. Dann begab er fih, um die deutſchen Neformatoren kennen 
zu lernen, nad Wittenberg. Auf dem Rüdtwege durch das Mürttembergifche wird er von 
feinen Freunden Blaurer und Grynäus zurüdgebalten, die ihm eine Stellung als Lektor 
oder Profefjor in den Klöftern St. Georg, Alpirsbah und Blaubeuren gewährten. Er 40 
befand fih in Tübingen, als ihn Herzog Ulrich zur Arbeit in Mömpelgart berief, 
um dort das von Gayling und Farel begonnene Reformationswerk wieder aufzu= 
nehmen (1535). Mit dem größten Eifer widmete er fich diefem Werke und es gelang 
ihm auch, den anfangs zurüdbaltenden Grafen Georg, Ulrichs Bruder, der Statthalter 
bon Mömpelgart war, mit fich fortzureißen. Faſt 4 Jahre lang arbeitete er, um die s 
evangelifchen Überzeugungen den Gemütern einzupflanzen. Der Widerfpruch des katho— 
liſchen Klerus, die Beſchwerden der Altgläubigen, die Befehle und Drohungen des Erz: 
biihofs von Befangon blieben ohne Erfolg: am 5. März 1539 wurde die Mefje endgiltig 
abgeihafft. Zur Gewaltanwendung gegen Perſonen fam es nirgends; den Kanonikern 
von Mömpelgart wurden Ruhegelder gewährt und die meiften von ihnen zogen fich darauf 50 
nah Befangon zurüd. Peter T. trat an die Spige des neuen Kirchenweſens. Seine Haupt: 
forge widmete er der Erneuerung des Pfarrftandes, der Gründung und Unterhaltung von 
Schulen. Dabei fanden er und feine Mitarbeiter anfangs mannigfachen Widerfpruch, den 
fie aber durch Geduld und durch überzeugendes Zureden zu überwinden twußten. All: 
gemach fielen die Betvohner der Grafichaft der neuen Lehre zu; die Gemeinden gaben 56 
hh eine Organifation nad dem Vorbild der ſchweizer und der franzöfischen Kirchen. Die 
Grafſchaft Mömpelgart ftand unter württembergischer Hobeit, aber lag im franzöfifchen 
Eprachgebiet. Die dorthin berufenen „PBrädilanten” waren demgemäß jämtlich von fran- 
zöſiſcher oder jchweizerifcher Abkunft. Die meiften von ihnen verjtanden nicht deutich. Da 
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fie fih in Lehre und Gottesdienftform ftreng an das Vorbild ihrer beimifchen Kirchen 
hielten und die dort üblichen Einrichtungen, die fih von den beutfchen vielfach unter- 
ichieden, in Mömpelgart herrichend machten, jo kam es zwiſchen ihnen und den deutfchen 
Kaplänen des Grafen Chriftoph von Württemberg, als diefer im Jahre 1542 feinen Sig 

5 in Mömpelgart nahm, zu langen und ernjten. Streitigkeiten. 
T., der die Gemeinden unter dem Herzoge Ulrid und dem Grafen Georg mit faft 

völliger Freiheit organifiert und den firchlichen Gebeten eine Geftalt gegeben hatte, die 
evangelifch war, aber weder eine ſpezifiſch lutherifche noch calvinifche Färbung trug, ſah 
fih einem theologischen Fürften, dem Grafen Chriftopb, und feinem Hofprediger Ange— 

10 lander (Engelmann) gegenüber, die es unternahmen, in Mömpelgart Gebräudye wieder 
einzuführen, welche er als fchriftwidrig, betrachtete. Im Unmut darüber z0g er fich nach 
Bafel zurüd (1545) und bat um feine Entlafjung. Chriſtoph genehmigte fie nicht. Nach 
und nad berubigten fich die Gegenfäße und T. nahm am 1. Januar 1546 fein Amt in 
Mömpelgart wieder auf. 

16 Die Einführung des Interims unter Herzog Ulrid (1548) führte dazu, daß an— 
gefichts der gemeinfamen Gefahr die getrennten Gemüter ſich einander näherten. Man 
mußte fih in die Umftände fügen und den Sturm über ſich ergeben laffen. T. blieb in 
feiner Stellung, ebenfo der Geiftlihe von Blamont. Alle übrigen Geiftlihen aber wurden 
entlafjen, doch bald unter dem Namen „Katecheten“ wieder eingefegt. Das Nebeneinander 

20 des Gottesdienjtes dauerte bis zum 30. Juni 1552; damals erfchten ein Erlaß des Her- 
098 Ulrich, betreffend Abfhafung der Meſſe und Wiedereinführung der evangelifchen 
religion in Mömpelgart. Nun trat T. wieder an die Spite der Geiftlihen mit dem 

Titel Superintendent. Als Chriftoph feinem Vater, dem Herzoge Ulrich, in der Regierung 
Mürttembergd nachfolgte, überließ er Mömpelgart von neuem feinem Obeim, dem Grafen 

25 Georg (1553). Diejer, ein humaner und befonnener Mann, hatte das größte Vertrauen 
zu T., deſſen Eifer und Charakter überdies das ganze Land zu mürdigen mußte. Die 
Einwohner von Mömpelgart gaben ihm einen Beweis ihrer Achtung, indem fie ihm am 
21. Juni 1559 abgabenfrei das Bürgerrecht verliehen. 

T. hatte fih 20 Jahre vorher mit Johanna Trinquatte, der Tochter eines Wund— 
3 arztes, verheiratet. Aus der Ehe entjtammten fünf Kinder, u.a.: Daniel (f. d. vorhergehenden 

Artikel); Samuel, der Geiftliher in Vandoncourt wurde; Peter, der 1567 Steuerein- 
nehmer von Belchamy wurde, und 1573 ermordet worden ift. 

Graf Georg ftarb 1558. Die fürftlihen Vormünder feines jungen Sohnes Friedrich 
(Chriftoph von Frürttember ‚ Wolfgang von Zmweibrüden, Philipp von Hanau) ——— 

35 die lutheriſche Lehre in Mömpelgart einzuführen. Theologiſche Kommiſſare, Doktor 
E. Bidenbach und der Geiſtliche Konrad Flinsbach, wurden zu dieſem Zwecke nach Mömpel— 
gart geſchickt. Eine ihrer Maßregeln war die Einführung der württembergiſchen Kirchen— 
ordnung vom Jahre 1559; fie wurde 1560 ins Franzöſiſche überſetzt. Der Widerſtand 
T.s und der Geiftlichkeit nötigte die fürftlihen Wormünder, Zugeftändniffe zu machen, be: 

40 ſonders den Gebrauch der T.ſchen Liturgie vorläufig zu geftatten. Aber diefe Bewilligungen 
waren eben nur vorläufige. Schon 1568 wurde bereits die ind Franzöſiſche überfegte 
Württemberg. Kirchenorbnung gedrudt, alle Prediger erhielten den Befehl, ihre Vorſchriften 
ebenfo binfichtlich der Lehre mie der Tirchlichen Handlungen zu befolgen. Die Prediger, 
die fich meigerten, fih der Kirchenordnung zu unterwerfen, wurden abgeſetzt. Im Jahre 

4 1571 fam J. Andreae im Auftrag der württembergifchen Regierung nadı Mömpelgart. 
Die Geiftlihen wurden geprüft; Daniel T., der Sohn des Neformators, wurde des Yandes 
vertoiejen, fein Bater wurde penfioniert und durch den Lutheraner Heinrich Efferhen erjeßt. 
Der Kampf dauerte in diefer Weile mehrere Jahre. Alle Geiftlichen, welche die calvini= 
ftifche oder die zwinglianifche Lehre teilten, twurden nad und nach ausgewieſen. Die rein 

50 biblifche und evangelifhe Anſchauung, die T. in Mömpelgart vertrat, wurde von dem 
Dogma der Tübinger Theologen befiegt. Dem alten Superintendenten blieb nur der Tod. 
Er ftarb am 5. Oktober 1573 im Alter von faft 75 Jahren. 

T. war in Mömpelgart das Muſter eines Paſtors und ein hervorragender Organi— 
jator. Feſt und beftändig, zu ftolz, ſich durch unrechte Nachgiebigkeit die Gunft feines 

55 Fürften zu erfaufen, obne Anstoß zu fuchen, feitgegründet in feinen Überzeugungen, geveift 
durch die Erfahrung des Lebens, Hug in dem, was er unternahm, im Streite gemäßigt 
und ftreng in den Sitten — jo war der Mann, deijen Ruhm die Neformation der Kirche 
in der Grafichaft Mömpelgart it. Er ſchied fich von Farel wegen der Schärfe feiner 
Sprade und von Galvin, feinem Freunde, in der Sache Servets, fein Wunder, daß fein 

60 Tod allgemeines Bedauern bervorrief. 
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Bon T.s L'ordre qu'on tient en l’&glise de Montbäliard en instruisant les 
enfans, et administrant les saints sacremens avec la forme du mariage et 
des pridres, jcheint fih nur ein einziges Exemplar erhalten zu haben. 

John Bienot. 

Trahonitis. — Litteratur: I. ©. Wetzſtein, Reifeberiht über Hauran und die Tra: 5 
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des Kaiferd Tiberius, d. i. 28/29 nach Chr. Wir finden teil diefen Namen ber Lands ı5 

deutet (vgl. roayds) „raube, felfige Gegend”. Der Geograph Strabo erwähnt II, 2 20 
(©. 755/56) zwei Erhebungen jenjeit3 von Damaskus, die roay@ves genannt würden. 
Genaueres über die Lage erfahren wir teil durch Sofephus, durch Inſchriften und durch 
Eufebius, teild durch die neueren Forfchungen in jener Gegend. Joſephus nennt wieder— 
bolt die T. neben Auranitis (= haurän) und Batanca (= Bafan Bd II ©. 422 ff.). 
Er beichreibt fie Antiq. XV, 10, 1 $ 346f. als eine von Räubern beivohnte Landſchaft 25 
ohne Städte und Ader, reih an unterirdiichen Schlupfmwinfeln und Höhlen, in denen fid) 
Menſchen und Vieh zugleich aufhielten. Die Zugänge zu ihnen waren jehr eng, ber 
Raum in ihnen groß und ausgedehnt, mit Fünftlichen SG Bafferbedten und Vorräten gut 
verfeben. Die ganze Umgebung beitand aus hartem Felſen und mar ohne einen Führer 
nicht zu betreten, da die Pfade in unzähligen Krümmungen verliefen. Da Joſephus so 
a. a. O. 10, 3 $ 360 die Gegend zwifchen der T. und Galiläa als das Gebiet des 
Zenodorus (f. unten) bezeichnet und Batanca ſowie Auraniti8 bon der T. unterjcheidet, 
jo ſieht man fi in das an Bafan öſtlich und nörböftlih angrenzende Gebiet ae 
Dazu paßt vortrefflih, daß auf einer in el-mismije, 40—45 km ſüdlich von Damaskus, 
gefundenen Inſchrift diefer Ort, das alte Bhaena, als unrooxwula tod Toaymvos ge: 36 
nannt wird; er liegt an dem nördlichen Rande ber ledschäh (f.u.), die Bd II S. 423 als 
Oftgrenze Bafans und der heutigen nukra angegeben wurde. Euſebius jagt im Ono- 
masticon ed. de Yagarde 298 (155), daß die T. jenfeits von Bojtra in der Wüſte füb- 
wärts von Damaskus liege; ähnlich 268 (135) und 269 (109). Ptolemäus V, 15 fest 
die Araber der T. ebenfalls in den Dften von Batanäa. 40 

Nachdem Seegen (1805) und Burckhardt (1810) diefe Gegend flüchtig berührt hatten, 
erwarb ſich J. ©. Webftein, damals preußifcher Konful in Damaskus, das Verdienſt, auf 
einer Reife im Frühjahr 1858 die beiden Trachone genauer zu erforfchen. Der eine liegt 
etwa 40 km ſüdöſtlich von Damaskus; er zerfällt in mehrere Teile, von denen der be: 
fanntefte es-safäh genannt wird. Doc bat diefer öftlihe Trachon mit der biblifchen 45 
Geſchichte nicht? zu thun. Es fommt für fie nur der füblih von Damaskus und weſtlich 
bon dem erfteren gelegene in Betracht. Er bat heute den Namen el-ledschäh, d. h. 
Zufluchtsort. Als folder ift er befannt geworden in den Kämpfen Ibrahim Paſchas 
gegen die Türkei, der 1838 bei dem Verſuche, dies von 6000 Drufen verteidigte Gebiet 
zu erobern, nicht nur 20000 Mann verlor, fondern auch feine Abficht endgiltig aufgeben so 
mußte, ebenjo wie fpäter 1850 der türfifche General Muhamed Kibrisiy Paſcha. Das 
ledschäh ift ein gemwaltiges Zavaplateau, das fi im Südoſten an das Haurangebirge 
anlehnt und fid) von da nordmweftlich über eine Fläche von 45:32 km ausdehnt. Die 
Yavamafjen find nah den Beobachtungen Dr. Stübeld hauptfählih aus dem Vulkan 
gharärat el-kiblije, wohl auch aus dem Krater des tell schihän gerlofjen. Daneben 55 
baben innerhalb des ledschäh ſelbſt Eruptionen ftattgefunden. Die Oberfläche, deren 
äußerer, ſtark gegliederter Nand (arab. lohf) ſich durchſchnittlich um 10 m über die Um— 
gebung erhebt, ift eine ftarf gewellte Ebene, einem aufgeregten und plötzlich erjtarrten 
Meere vergleichbar, deren Boden aus vulfanifchem Geſtein beftebt und mit Haufen von 
Bafaltblöden bedeckt ift. Die zadige Lavadede ift durch zahlreiche Einbruchskeſſel (arab. co 
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kä‘) zerriſſen, die ſich nur mit großer Mühe durchſchreiten laſſen. Der fruchtbare Humus 
diefer Stellen bat menſchliche Niederlafjungen und den Anbau ermöglicht. Einige Streden 
eignen fich zur Weide. Die twinterlihen Regenwaſſer werben in unterirbiichen Beden, die 
leicht unfichtbar gemacht werden können, gejammelt. Nach Lage und Beichaffenheit ent: 

5 fpricht dieſes Gebiet der Schilderung, die yolepbus von dem Tradon a. a. D. gegeben 
bat. Wahrſcheinlich ift auch der griechifche Ausdrud rodyw» nichts anderes als Wieder: 
gabe des arabiichen Wortes war, das eine fteinige, ſchwer zugängliche Gegend bezeichnet 
und ſowohl für das safäh im Dften als auch für das ledschäh im Weften gebraucht wird. 

Zenodorus hatte nach dem Tode des Königs Lyſanias von Ituräa 36 v. Chr. (vgl. 
Bd IX ©. 543.) fübliche Teile feines Gebiets «von der Kleopatra gepachtet und mar 

nad ihrem Tode 30 v. Chr. wahrſcheinlich tributpflichtiger Herrſcher darüber geblieben. 
Sie lagen nad Joſephus Antiq. XV, 10,3 8 360 zwilchen der T. und Galiläa und 
umfaßten Ulathba (f. Bd XIV ©. 574,6) ſowie Panias (ſ. Bd VI ©. 381,28) und 
deren Umgebung. Um feine Einkünfte zu vermehren, ließ er durch die Bewohner der T. 

15 Raubzüge befonders gegen die Damascener unternehmen, worüber fi die Betroffenen 
bei dem Statthalter Varro und bei Auguftus bejchwerten. Die Antwort des leßteren war 
der Befehl, den Räubereien ein Ende zu machen und das Land zu dem Zweck Herodes 
dem Großen zu überweifen, d.h. die T., die heutige ledschäh, mit ihrem offenen Vor: 
land im Weiten, Batanea, und der ſüdlich angrenzenden Auranitis, dem hügeligen Vor: 

20 lande des Haurangebirges (23 v. Chr.). Als Zenodorus ftarb, ſchenkte Auguftus 20 v. Chr. 
auch deſſen Gebiet dem Herodes (Joſephus Antiq. XV, 10, 3, $ 360). Seine Be: 
mübungen, die Bewohner zum feßhaften Leben und zum Aderbau zu bringen, fanden bei 
den bisherigen Nomaden Begreiflichertveife mehr Widerſtand als Beifall; deshalb fiedelte 
er 10/9 v. Chr. 3000 Idumäer dort an, die wie eine Befayung die Bewohner in Ord— 

235 nung halten jollten (Antiqg. XVI, 9, 2f. $285. 292). Demfelben Ztvede diente die einige 
Jahre fpäter erfolgende Anfiedelung von 600 Juden aus Babylonien unter der Führung 
des Zamarid, denen Herodes die Feitung Barthyra (Batbyra; beute vielleicht bet eri im 
Didölän, ſ. Bd VI ©. 382, 19) erbauen ließ Antiq. XVII, 2, 1ff. 8 23. 25f. Nach 
dem Tode des Herodes 4 dv. Chr. beftimmte Auguftus, daß fein Sohn Philippus (j. Bd XV 

30 ©. 337) Batanea mit der T. und Auranitis ſowie einen Teil der Herrichaft des Zeno— 
dorus erhalten follte Antiq. XVII, 11, 4 $ 319; Bell. jud. II, 6, 3 $ 95. Dafür 
fagt Joſephus Antiq. XVIIL, 5, 4 8 137 kürzer „Tetrarh über T.“; äbnlid nennt 
Agrippa bei Philo, Legat. ad. Cajum $ 41 das Gebiet Philipps kurzweg die ſog. T., 
und Le 3,1 erwähnt nur Ituräa neben der T. Nah dem Tode Philipps 34 n. Chr. 

35 fiel fein Gebiet an die Provinz Syrien, wurde aber von dem Kaifer Galigula 37 n. Chr. 
dem „König“ Agrippa, einem Enfel des Herodes (ſ. Bd I ©. 255) übertiefen, der es 
bis zu feinem Tode 44 n. Chr. beherrichte (Joſephus Bell. jud. II, 11,5 $ 215). 
Dann fam es unter die Verwaltung römischer Profuratoren, bis der Kaifer Claudius 
53 n. Chr. es dem Sohne de3 genannten Agrippa, dem „Könige“ Agrippa II. (f. Bo I 

40 ©. 256), ſchenkte, der es mwahrjcheinlich bis zu feinem Tode 100 n. Chr. behielt. Die 
T. ſowie die angrenzenden Landſchaften gelangten unter der Herrfchaft der Nömer zu 
großer Blüte, die vermutlich dur die graufamen Züge der Perſer um 615 —— 
wurde. uthe. 

Tractus, Erweiterung des Graduale, ſ. d. A. Bd VII ©. 57, durch eine Anzahl 
+ Shhrift:, zumeiſt Pſalmenverſe, üblich von Septuagefimä bis Oſtern in den Sonntägs— 

und Feſtmeſſen, von Aſchermittwoch an auch in den Meſſen am Montag, Mittwoch und 
Freitag, außerdem in den Seelenmeſſen. Sache und Name iſt wahrſcheinlich altkirchlich; 
die frühmittelalterlichen Theologen hatten beides nur zu erklären. Das geſchieht z. B. von 
Pſeudo-Aleuin de div. offie.9 MSL 101, ©. 1186: Neenon — bene congruit diei 

so Septuagesimae — tractus: De profundis. Nam in istis diebus propter humi- 
litatem non cantamus hymnum angelicum, sc. Gloria in excelsis Deo, neque 
Alleluia, quod est canticum laetitiae et exsultationis; sed pro Alleluia cantamus 
humilem cantum, sc. tractum qui a trahendo dieitur eo quod tractim cantetur 
et significat gemitum s. matris ecelesiae. Die Ableitung der Bezeichnung von der 

55 Art des Vortrags iſt vermutlih richtig. Schon in der Elaffifhen Latinität bezeichnet 
tractus orationis den gehaltenen, gehobenen Stil. Hand. 

Tradition. — Litteratur: W. Münſcher, Handbuch der hriftlihen Dogmengejhichte, 
I. Bd (3. U.) 1817, ©. 328 ff.; derj., Lehrb. der chriſtl. Dogmengejd. (3. A.) II, 1 (1834), 
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©. 98ff.; Sad, Lücke und C. J. Nitzſch, Ueber das Anſehen der hl. Schrift und ihr Ber: 
bältnis zur Glaubendregel, Bonn 1827; 3. 2. Jacobi, Die kirchl. Lehre v. d. Tradition und 
bl. Schrift in ihrer Entwidelung dargeitellt, 1. Abt., Berlin 1847; Holtzmann, Kanon und 
Zradition, Ludwigsburg 1859; Schwarz, Lefjing als Theologe 1854, ©. 161ff.; C. Haie, 
Polemit, 3. A. (1871), ©. 64— 9; F. Nipih, Grundriß der riftl. Dogmengeſchichte, I. Teil, 6 
1870, ©. 243—268; Thomajius, Dogmengefchichte, I. Band (1874), ©. 29—43 u. 2. Aufl.; 
A. Neander, Ehriftl. Dogmengefhichte, herausgeg. v. I. 2. Jacobi, 2 Teile, 1857 (I, S. 75 ff., 
©. 286—293, II, ©. 69, 196ff. u. a. St.); Hermann Neuter, Geſchichte der religiöjen Auf: 
tlärung im Mittelalter I (1875), II (1877); Hagenbach, Lehrb. der Dogmengejchichte (5. A.) 
1867; Ullmann, Reformatoren vor der Reformation II, ©. 430ff.; Oehler, Lehrbuch der 10 
Symbolit, 1876; Paul Tſchackert, Evangeliiche Polemit gegen die römische Kirche (1885) 
©. 91ff.; Ad. Harnad, Lehrbuch der Dogmengeſchichte, 3 BB. 1886-00, 3. W., 1894-97; 
R. Seeberg, Lehrb. d. Dogmengeid., 2 BB. 1895. 1898; %. Loofs, Leitfaden z. Studium der 
Dogmenjch., 4. Aufl. Halle 1906 (eigentlih ein Lehrbud der DG., 1002 ©. jtark); F. Kro— 
patihed, Das Scriftprinzip der luth. Kirche I, Leipzig 1904. 15 

Bon römiſch-katholiſcher Seite ift zu val.: Speil, Die Lehren der kathol. Kirche gegenüber 
der prot. Polemik, 1865; 3. B. Heinrid (Prof. am bifhöflichen Seminar zu Mainz), Dog: 
matifche Theologie II (1876) (durch diejes und ähnliche theologische Syiteme, die auf dem 
Baticanum ruhen, ijt Möhlers Symbolit, 6. Aufl., 1843, antiquiert); Denzinger, Enchiridion 
symbolorum, 6.4. u. ö.; Vincentius Lerinenfis, Commonitorium ed. Augsburg (1843) 1867 20 
(von einem $leriter der Würzburger Diözefe, Schmidſche Buchhandl.), deutſch von Ulrich Uhl, 
Kempten (Bibl. d. Kirchenväter) 1870; 2. van Eß, Chryjojtomus oder Stimmen der Kirchen: 
väter über das nützliche und erbauliche Bibellefen, 1524. Dazu die fath. Dogmengeſchichten 
v. H. Klee (Lehrb, 2 BB. 1837— 38); J. Schwane (Dogmengejh., 4 BB., 1862—90) und 
J. Bad) (Dogmengeih. de3 MA., 2 BB. 1873—75). 26 

Wenn wir Proteftanten heute von Tradition fprechen, jo verjtehen wir darunter ge: 
wöhnlich die mündliche Überlieferung im Unterſchiede von ber heiligen Schrift. Allein 
diefe Beitimmung ift keineswegs die urfprüngliche. Unter Überlieferung verftand man ur: 
fprünglich die ganze apoſtoliſche Hinterlafienichaft, die apoftolifche Verkündigung in ihrem 
mweiteften Umfange, die Predigt und die Schriften der Apoftel. Inhalt der Überlieferung 30 
aber war der von den Apofteln verfündigte Glaube, welchen die Urkirche von ihnen über: 
fommen batte und den ſie in der öffentlichen Verkündigung wie im Katechumenenunter- 
rihte von Generation zu Generation zu immer neuer Aneignung meitergab, jo daß gegen 
Ende des 2. Jahrhunderts Irenäus Khreiben fonnte „hac ordinatione et successione 
quae est ab apostolis in ecclesia veritatis traditio pervenit usque ad nos“ 3 
(adv. haer. III, 3) und „viele Völker aus den Barbaren, die an Chriftum gläubig ge: 
worden find, tragen ohne Papier und Tinte die heilfame Lehre durch den heiligen Geift 
in ihrem Herzen gejchrieben und haben nur die alte mündliche Überlieferung, die fie treu 
bewahren“. An diefe Überlieferung müßte man fich halten, wenn die Apoftel nichts Schrift: 
liches hinterlaſſen bätten (Adv. haer. III, 4, 1. 2; Thomaſius, Dogmengeſch. I, 37 ff.). «0 
Ertvägen wir, daß nad dem Tode der Apoftel ihre Schriften doch nicht mit einem 
Schlage in der Kirche verbreitet werden konnten, jo werden wir es durchaus begreiflich 
finden, daß man in den Gemeinden den Hauptinhalt ihrer mündlichen Verkündigung fich, 
jo gut es eben ging, gegenwärtig bielt und mündlich fortpflanzte; nur mag man fich 
diefe Fortpflanzung nicht als mechanifches MWeitergeben, fondern als freiere Reproduktion 45 
vorſtellen. 

Um den Inhalt derſelben näher zu beſtimmen, laſſen ſich zwar nur Vermutungen 
aufſtellen, aber doch ziemlich wahrſcheinliche: es wird die Summe der heilsgeſchichtlichen 
Grundthatſachen und Grundwahrheiten geweſen ſein, welche in der Taufformel, im Tauf— 
belenntnis (Symbolum apostolicum) und in den Schriften der fog. apoſtoliſchen Väter so 
als apoftolifches Vermächtnis feitgehalten wurden, kurz und bündig ;. B. bei Ignatius 
ad Philadelphenos ce. 8. 'Inooös Aouorös .... 6 oravoös alrod zul ö Üdvaros 
zai ı; dvdoraoıs altod zal N nious Öl adrov" (Thomaſius a. a. DO. 38). Im 
Intereſſe des kirchlichen Unterrichts (wie wir auf foldhen z.B. aus Juftins Apol. I, e. 61 
über die Taufe und ce. 66 über das Abendmahl fchließen dürfen, Thomaftus a. a. D. 40) 55 
wird diefe mündliche Überlieferung ſchon frühzeitig eine gewiſſe feite Form empfangen 
baben. Dies wurde dringend nötig, als fich die Gnoftifer auf apoftoliiche Geheimtradi— 
tionen beriefen (Tertull. de praeser. haer. ce. 17). Ihnen gegenüber machte Ter: 
tullian geltend, daß der Inhalt der echten Apoftoliichen Tradition doch nur in den von 
den Apojteln jelbit geitifteten Gemeinden (ecelesiae matrices) erfabren werden könne; 60 
was man dort lehre, jei echte apoftoliiche Hinterlaſſenſchaft. Daß er fich bierbei nicht 
geirrt, zeigt die merkwürdige fachliche Übereinftimmung der Tradition, wie fie uns fait 
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gleichzeitig bei Jrenäus, bei Tertullian und bei Drigenes begegnet. Zu ihrer ge gab 
es aljo in ganz verfchievenen Gebieten der Kirche eine fachlich One mündliche Über- 
lieferung, die Glaubensregel (vgl. d. Art. V, 182), melde als „kurzer fummarifcher In— 
begriff des Firchlichen Gemeinglaubens” zu bezeichnen ift (Thomafius a. a. O. I, 38). Da 

5 Jrenäus im letzten Viertel des 2. Jahrhunderts diefe Überlieferung als eine in der 
ganzen Kirche vorhandene und allgemein anerkannte anfieht (adv. haer. I, 10, 2; III, 
3, 1: traditio apostolorum in toto mundo manifestata in omni ecclesia est 
(räpeorı) respicere omnibus qui velint videre): jo fann fie auf feinen Fall erſt im 
Gegenja zum Gnofticismus entjtanden fein, fondern fie muß ibren Kern da haben, two 

ı0 ihn Irenäus mit Recht ſucht, im apoftolifhen Zeitalter. In UÜbereinftimmung mit Mit 
28, 18 ift ihr Kern das Belenntnis zu Vater, Sohn und Geift, das Taufbelenntnis, in 
welchem die ganze chriftliche Heilsöfonomie beichlofjen liegt; das fog. „Symbolum 
apostolicum“ in feiner einfachſten Gejtalt wird der von den Apofteln ber überlieferte 
Mittelpuntt der kirchlichen Tradition geweſen fein. MWirklih ift auch ein ſolches Tauf- 

1 befenntnis, welches die Täuflinge vor Empfang der Taufe ablegten und das noch 
zu Hieronymus Zeit mündlich überliefert wurde („symbolum fidei non seribitur 
in charta et atramento, sed in tabulis cordis“) ſchon vor dem Gnofticismus 
in der alten Kirche nachweisbar; denn die alte Form, in welcher «8 in der römi— 
ihen Kirche gebraucht wurde, enthält überhaupt noch feine Bezugnahme auf Härefien. 

20 Es lautete: Credo in Deum omnipotentem. Et in Christum Jesum unicum 
Filium ejus, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu sancto ex Maria 
virgine, cerucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, tertia die resurrexit a mor- 
tuis, ascendit in coelos, sedet ad dexteram patris: inde venturus est judicare 
vivos et mortuos. Et in spiritum sancetum, sanctam ecelesiam, remissionem 

% peccatorum, carnis resurrectionem“ (abgebrudt bei Hahn, Bibliothef der Glaubens: 
fombole, 2. A., 1877, ©. 12f). Da fih im NIT noch feine Spur eines fo ausgeftalteten 
Belenntnifjes findet, jo liegt feine Abfafjung zwischen der der neuteftamentlichen Schriften 
und dem Auftreten des Gnofticismus. So mögen im 2. chriftlichen Jahrhundert Tauf- 
befenntni® (Symbolum apostolicum) und Glaubensregel (Regula fidei) nebeneinander 

so befannt und gelehrt worden fein, jenes die Subſtanz von diejer, diefe die Erweiterung 
von jenem, beide aber der Hauptinhalt der um das Jahr 200 noch lebendig fließenden 
mündlichen Überlieferung. Auch zwiichen mündlicher und fchriftlicher Überlieferung gab 
es im 3. Jahrhundert noch keinen fachlichen Unterfchied. Die hl. Schrift ift (nad) Cyprian 
ep. 74) „traditionis caput et origo“; die napadooıs Äyoapos Wird nicht aufgefaßt 

35 als eine neben der fchriftlichen Überlieferung vorhandene Größe, fondern „als Beglaubi- 
gung defjen, was man im AT und in den wahrhaft apoftoliihen Schriften fand“ (Xoofs, 
DE 4.4. 1906, 8 19, 2). 

Aber ſelbſt Kirchenväter, welche gerade für die Tradition eingetreten waren, erhoben 
ihre Stimmen gegen die Überfhägung derſelben. „Dominus noster veritatem se, 

40 non consuetudinem cognominavit“, jchrieb Tertullian (de virg. vel. c. 1); und 
in feinem Geiſte Cyprian (ep. 74): „das Herfommen ohne die Wahrbeit ift nur das 
Altertum des Irrtums“ (Consuetudo sine veritate vetustas erroris est). Anderer: 
ſeits erkennen Kirchenväter, welche fih im ganzen gern von der Tradition leiten lafjen, 
die Zulänglichfeit der heiligen Schrift an; fo Athanafius (Orat. adv. gentes T. I, 

ıs part. I) „die heiligen und infpirierten Schriften find hinreichend, um die Wahrheit zu 
verfündigen” (abrapzeıs uev eloıw al äyını zal Beönvevorau ypapal noös vw Tg 
Alndeias änayyekiay). Ebenfo Augustinus (de doctr. chr. it 9): „in iis, quae 
aperte in Scriptura posita sunt, inveniuntur illa omnia, quae continent fidem 
moresque vivendi, spem scilicet et charitatem“. 

50 Indes war es derjelbe Auguftinus, der den Sat ſprach: „Ego vero evangelio 
non crederem, nisi eccelesiae catholicae me ammoveret auctoritas“ (Contra 
Epistolam Manichaei cap. 5). Die fatbolifche Kirche bat die beiligen Schriften des 
NIE beglaubigt, meinte er (Xoofs a. a. O. $49, 1). Wie fam er zu diefer Verbältnis- 
bejtimmung? Nad der Tradition hatte man den Kanon des NT beitimmt; da die Tra— 

55 dition, zumal in ihrer Zufammenfaffung als Glaubensregel, für apoftolifh galt, jo war 
fie das Richtmaß für die Apoftolicität und dadurch auch für die Kanonicität der neu- 
teftamentlichen Schriften getvorden ; diefer Umftand führte zu einer Überſchätzung des 
Wertes der Tradition. Sie wurde nämlich, im Gegenſatz gegen die erften beiden Jahr: 
hunderte, als Erfenntnisquelle der chriſtlichen Wahrheit neben der bl. Schrift angeſehen. 

co Aus der Tradition bewies man Säte, weldye man in der Bibel entweder gar nicht oder 
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nur undeutlich vorgetragen fand. Chrojoftomus empfiehlt für glaubwürdig zu halten, was 
die Apoftel „ayodpws napadidooav", neben ihren Briefen (In ep. II ad Thessal. 
Hom. IV, Opp. t. XII, p. 385 bei Münjcher, Handbuch III, 137). Hat ein Theo: 
loge von anerkannter Geiftesfreibeit jo urteilen fönnen, dann wird man ſich nicht wun— 
dern, daß vor ihm der orthodoxe Epiphanius ausdrücklich ein Traditionsprinzip neben 5 
dem Schriftprinzip lehrt: dei zal mapaddoeı xeyojodaı, ob yao navra dno tüs Delas 
yoapjis Övvaraı Jaußaveoda' dio Ta ur Ev yoapais, ta Ö& Ev napaddoesoır 
nageöwxav ol äyıoı Andorokoı, @s pnow Ö Äyıos Anoorolos „Ds napEöwxa 
öuiv" zal Allore „ourws dıödorw, zal ourws napkdwza Er rois Exxinoiaus“ 
(haer. 61, 6). Das ijt Lehre der griechifchen Kirche geworden, mie Sobannes Damas: 10 
cenus zeigt (De fide orthod. IV, ce. 12: Ayoapos Ö£ £orıv N) napddooıs adın av 
anoorölam" nolla yao dyodpws at Ku ef. e. 16 und III, e. 11. Val. 
Loofs a. a. DO. S 44). Für diejelbe Anficht ift in der abendbländifchen Kirche Auguftin 
(f. oben) der vollgiltige Zeuge. Doc war e8 gerade ein dogmatifcher Gegner von ihm, 
welcher, um die auguftinifche Prädeftinationslehre als Neuerung ablehnen zu fünnen, 15 
den Begriff der katholiſch-kirchlichen Tradition firierte, Vincentius von Lerinum. Zwar 
ift von feiner um das Jahr 434 (vgl. c. 42) verfaßten Schrift „Commonitorium“ nur 
der erite Teil vorhanden; aber ſchon aus diefem läßt fich fchließen, daß ihr Verfaſſer fie 
gegen Auguftins Prädeftinationslehre gerichtet bat. (Er verwirft dort in c. 37 als häre— 
tiich die Yehre, daß es „eine fpezielle und ganz perfönliche Gnade Gottes gäbe in der 0 
Art, daß alle jene, welche zu ihrer [d. i. diefer Häretifer] Zahl gehören, ohne irgend eine 
Anitrengung, . . . ohne irgend eine Gelbitthätigfeit, . . . doch jo von Gott [mit Gnade] 
verjeben werben, daß fie... . niemald zum Böfen verführt werden können“). Obgleich 
nad der Anficht des Vincentius der Schriftfanon „volllommen (perfectus) ift und für 
jich allein zu allem genug und übergenug binreicht („ad omnia suffieiat“) (ce. 2), . 25 
braucht man doch gegenüber der ketzeriſchen Verdrehung des Schriftfinnes die kirchliche 
Tradition als Mapftab für die richtige Auslegung der Bibel („necesse est, ... ut 
propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesiastici et ca- 
tholiei sensus normam dirigatur“ e, 2). Zu diefem Zwecke definiert er als Inhalt 
der firchlichen Tradition (c. 3) „quod ubique, quod semper, quod ab omnibus s0 
ereditum est, hoc est... . vere proprieque catholieum“. Die kirchliche Tradition 
bat danach drei Merkmale: die Allgemeinheit (universitas), das Altertum (antiquitas), 
die Übereinftimmung (consensio omnium vel certe paene omnium sacerdotum 
pariter et magistrorum, c. 3) oder, wenn eine Lehre für katholiſch-kirchlich gehalten 
werden foll, jo muß nachgemwiefen werden, daß fie in der gejamten Kirche befannt wird, 35 
daß bereits die Vorfahren und Väter ihr buldigten und daß fie bei ihnen allen anerkannt 
war. Der inhalt der kirchlichen Lehre war alſo im Anfang der Kirche fertig nieder: 
gelegt. Giebt «8 auf diefem Standpunkte überhaupt noch einen Fortfchritt (profectus) 
des chriftlichen Geiſtes in der Kirche? Er antwortet (im 32. Kap.): „die Kirche, die Wäch— 
terin der bei ihr niedergelegten Glaubenslehren, ändert an diefen niemals etwas, thut 40 
nichts hinweg, fügt nichts hinzu... ., fondern ift mit allem Fleiße auf dies Eine bedacht, 
daß fie das Alte... genauer beftimme und feiner unterfcheide; mas ſchon gehörig 
ausgedrüdt und entwidelt ift, fichere und fräftige; was fchon befeitigt und feftgeftellt 
it, bewabre (ut vetera . . . oceuret et poliat; si qua jam expressa et 
enucleata, consolidet, firmet; si qua jam confirmata et definita custodiat“). 4 
Ausgefchlofjen ift damit jede Veränderung” (permutatio) der Glaubenslehren, wie er 
felbit jagt (ec. 32); ausgefchlofien ift damit aber auch jede kritiſche Nevifion derfelben, 
fügen wir hinzu. — Dur das ganze Mittelalter gab man ſich dann mit völlig un: 
geihichtlichem Sinne harmlos der Meinung bin, daß Bibel und Tradition die beiden 
Ströme feien, in welchen ſich die göttliche Offenbarung ergieße; nur ſahen fich im der so 
lateinifchen Kirche die Scholaititer veranlaft, den Umfang der Offenbarung im Verhältnis 
zur rein rationalen Erkenntnis näher zu bejtimmen. Als nämlich unter dem Einfluß 
des von den muhammedanifchen Gelehrten überfommenen Ariftoteles die Zuverficht zur 
firhlichen Glaubenslehre bei vielen Dentern ins Wanken geriet, lehrte Thomas von Aquino, 
daß in der fatholifchen Glaubenslehre allerdings ein Teil durch die natürliche Vernunft 55 
jelbft erreicht werden fünne, z.B. die Eriftenz und die Einheit Gottes (das las man ja 
auch aus dem chriftlich interpretierten Aristoteles beraus), daß bingegen andere Beftand: 
teile der Glaubenslehre alle menjchlihe Vernunft überfchreiten, 3. B. die Dreifaltigkeit 
Gottes koexiſtent mit feiner Einheit. Die Offenbarung ift aljo eine übernatürliche Er: 
gänzung der rationalen Gotteserfenntnis. (Est in his quae de deo confitemur, #0 
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duplex veritatis modus. Quaedam namque vera sunt de deo, quae omnem 
facultatem humanae rationis excedunt, ut deum esse trinum et unum. Quae- 
dam vero sunt, ad quae etiam ratio naturalis pertingere potest, sicut est 
deum esse, deum esse unum, et alia hujusmodi, quae etiam philosophi de- 

& monstrative de deo probaverunt, ducti naturalis lumine rationis“. Thomas 
Aqu. Summa catholica fidei contra gentiles. Opp. Antverp. T. IX. f.L. I. c. 3. 
Münfcher, Lehrb. II, 1, ©. 100). In der griechifchen Kirche trat das Übergewicht der 
mündlichen Tradition über das NT feit Johannes Damascenus immer entjchiedener 
hervor (Ayoapos dE napddocıs alıın raw dnoorölov les handelt fih um 

10 da8 roooxuveiv Kotoröv|' noAla yaop Ayodpws Nuiv nao£öocav (de fide orthod. 
IV, 42) und ön Ö& zai nAsiora ol ändoroloı dyodyws nagadedozacı, yoapeı 
Ilavkos (nad 2 Th 2,15; 1 Ko 11,2, a.a.D. ce. 16). Über das Verhältnis der Tra- 
dition zur bl. Schrift hat alfo die ganze Kirche des Mittelalter feine neue Erkenntnis 
produziert. Nur in einzelnen, vom offiziellen Kirchentum abweichenden Geiſtern regt ſich 

15 hier und da, allerdings aus ganz verſchiedenen Beweggründen, ein Gegenfag gegen die 
Vorherrſchaft der Tradition. Abälard ſcheut fich nicht, in feinem berühmten Bude „Sie 
et Non“ (Ya und Nein) in 157 Rubriken Ausſprüche der Kirchenväter zufammenzuitellen, 
um zu bemweifen, daß fie fih in manchen Punkten mwiderfprodhen haben (Ed. Hente und 
Zindenfohl, 1851). Er fuchte alfo die Illuſion einer einheitlichen Fatholifchen Lehrtradi— 

20 tion zu zerftören; aber es traf ihn die Verdammung. Noch jchlimmer erging es den 
MWaldenjern, als fie das Leſen der Bibel in der Volksſprache beförderten und ſich da— 
durch mittelbar von der Tradition befreiten. Die Bibelverbote, welche von den Konzilien 
zu Touloufe 1229 und von Tarracon 1234 ausgeſprochen wurden, bildeten zugleich 
ein ſtarkes Bollwerk zu Gunjten der Tradition. (Terte bei Münfcher, Lehrbuch II, 1, 

3 ©. 109). Erft in den Kreifen der ſog. Vorreformatoren taucht das Schriftprinzip auf, durd) 
welches die Tradition ihr Anſehen als zweite Erfenntnisquelle der chriftlichen Wahrheit 
einbüßen mußte. Wenn es hundert Päpſte gäbe, fchreibt Wichf, und alle Mönde in Kar: 
dinäle vertwandelt werben follten, jo dürfte man ihrer Meinung in Glaubensſachen nicht 
anders einen Wert beilegen, als ſofern fie auf die Schrift gegründet ift (Trial. IV, e.7, 

30 p. 199; Xoof3 8 72,5). Aber erft in der Reformation ift mit der Anwendung des 
Schriftprinzips durchgängig Ernſt gemacht worden. 

Die Reformation it allerdings nicht mit einem theoretischen Schriftpringip in die 
Geſchichte eingetreten; durch das Rechtfertigungsprinzip wurde vielmehr die evangelijch- 
protejtantifche Geiſtesbewegung eingeleitet; aber je mehr ſich Luther die Tragweite feines 

35 Nechtfertigungserlebnifjes ar machte, defto mehr ſah er fich veranlaft, über alle kirchliche 
Tradition hinweg lediglih auf das gefchriebene Wort Gottes fich zu beziehen. Auf dem 
Reichstage zu Worms 1521, als er erklärte, daß fein Gewiſſen in Gottes Wort gefangen 
fei, hatte er den Bruch mit der päpftlichen Zehrtradition fo ficher vollzogen, wie im De— 
zember 1520 den Bruch mit dem päpftlichen Nechte, ala er es vor dem Elftertbore zu 

40 Wittenberg verbrannte. Sicheres Zeugnis der Heildoffenbarung befigen wir nur in der 
heiligen Schrift; das wird Grundlehre der Reformation; obgleih die lutheriſchen Be- 
fenntnisfchriften eigentliche Artikel „de seriptura sacra“ nicht enthalten, fo liegt diefe 
Lehre doch allen Artikeln zu Grunde. (Vol. Symb. Bücher der luth. Kirche von 3. T. 
Müller 74, 9; 303, 13—15; 517,1; 568, 1; 569 ff. und Thomaftus, Dogmengeſch. TI, 

45 197.) Da aber der kirchliche Proteftantismus die Stetigfeit der Wirkſamkeit des beiligen 
Geiftes in der Kirche glaubt, fo verwirft er nicht ohne weiteres jede Lehrtradition der 
vorreformatorifchen Kirche; fondern was immer an der borreformatorifchen Kirchenlehre 
aus der bl. Schrift folgerecht abgeleitet ift, das nehmen wir an und freuen uns banfbar 
der früheren Arbeit des kirchlichen Geiftes. So halten wir den Lehrzufammenhang mit 

so der alten Kirche aufrecht, indem wir ihre drei Glaubensbelenntnifie annehmen, um 
„micht neue und gottloje Lehrſätze in unfere Kirchen einreißen zu lafjen“ (Conf. Aug. 
1. 3; Apol. 1. 3; Schmalf. Art. Teil I; Form. Cone. Einleitung, vgl. Symb. Bücher 
von J. T. Müller 517, 3 und 569, 4. — Ferner Confessio Gallicana 5 bei Nie- 
meyer, Colleetio Conf. p. 330, Approbation der drei altkirchlichen Symbole, quod sint 

s» verbo Dei scripto consentanea ete., vgl. P. Tſchackert, Polemik, 1885, ©. 3 und 96). 
Milder urteilte die Iutherifche Neformation über die Kultustraditionen: was auf dem 
weiten Gebiete kirchlicher Sitte der heiligen Schrift nicht widerfpricht, wurde beibehalten 
(Conf. Aug. 15; Apol. bei J. T. Müller ©. 208. 209. 214). Wir können beut, nad): 
dem die Reformation Jahrhunderte lang gewirkt bat, jogar noch weiter hinzufügen: auch 

so innerhalb des kirchlichen Proteftantismus giebt es eine eigentüumliche Tradition; fie bezieht 
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fih auf die Art die Bibel aufzufaffen und anzuwenden; das durch das Rechtfer tigungs— 
erlebnig gewonnene Gejamtverjtändnis des Chriftentums it unfere Tradition; allein 
diefe thut fein Wort zur Bibel hinzu, fondern führt nur in ihr Verftändnis ein 
(P. Tichadert, Polemik [1885] S. 97 ff.). — Die römische Kirche hat dagegen zu Trient 
in der vierten Sitzung befretiert, daß die göttliche Wahrheit aus zwei Quellen bezogen 5 
werden müſſe, aus der hl. Schrift, und aus der Tradition, und zivar jollte die letztere 
mit derjelben Verehrung behandelt werden wie die hl. Schrift (pari pietatis affectu ac 
reverentia, Conc. Trid. Sess. 4). Aus Rückſicht auf den Proteſtantismus hat man 
die Tradition an zweiter Stelle aufgeführt; thatfächlich ift fie die erfte Quelle; denn nad) 
ihr muß die Bibel erklärt werden (Ib. „ut nemo contra eum sensum, quem tenuit 10 
et tenet sancta mater ecclesia . ... aut etiam contra unanimem consensum 
patrum ipsam seripturam sacram interpretari audeat“) (Loofs $ 74,2). Der 
Grund diefer römischen Lehre ift leicht zu erraten: eine Neihe von römischen Dogmen 
und Einrichtungen ift durch fein Bibeltwort zu beweisen; da muß die außerbiblifche Tra- 
dition die Beweiſe liefern. Für das Mehopfer und feine Geremonien (Cone. Trid. Sess. 16 
22, doctrina de sacrif. missae ce. 2. 9), für die Priefterweihe (Sess. 23, doctr. e. 1. 
3) und bie Prieſtertonſur (Cone. Trid. bei Dan; p. 166. 167), das Eheſakrament 
(Dan; 179), die legte Olung (Sessio 14, doctr. de saer. extr. unct. cap. 1) und 
für das Fegefeuer (Dan; p.209) wußten die Trienter nur Traditionsbeweiſe beizubringen. 
Für die beiden neueften römischen Dogmen aber, für das von dem fündlofen Eintritt 20 
Marias in die Menjchheit und das von dem Univerfalepiffopat des Bapites, iſt vollends 
auf eine gefchichtliche Tradition überhaupt nicht zu verweilen. Die Einführung diefer 
beiden Dogmen zeigt, daß die römische Anfchauung von der Tradition den Standpunkt 
des Vincentius Lerinenfis verlaffen hat. Da man nad deſſen Trabitionsprinzip (quod 
ubique et semper et ab omnibus creditum est... catholicum est) die Unfehl- 
barkeit des Papſtes nie hätte als katholiſches Dogma proflamieren können, jo erfand die 
jefuitiiche Theologie die neue Definition: Tradition ift, was in der römifchen Kirche als 
Tradition gelehrt wird. Wer ift aber römifche Kirche? Der Papſt, welcher die Tradition 
im Schreine feiner Bruft (in serinio pectoris sui) befitt. „La tradizion son io“ 
bat Bius IX. geſprochen; „die Tradition bin ich”. Schon die bloße Thatſache der De— 30 
Anition eined Dogmas durch den Papſt ift der durch ſich jelbft hinreichende, ganz fichere 
und allen Gläubigen genügende Beweis, daß es in Schrift und Tradition begründet 
it, jchrieb Pius IX. 1870 am 28. Dftober an den Erzbifhof von Köln (Text bei 
P. Tichadert, Polemik, 1885, ©. 407, Anm. 16). „ES genügt alſo eine päpftliche 
Ratbedralenticheidung zum vollen Beweiſe der katholiſchen Tradition”. Damit ift Vincen- 35 
tius von Lerinum abgethan. Die Erfenntnisquellen der religiöfen und fittlihen Wahr: 
beit find nunmehr in der römischen Kirche die Bibel und der Papft oder, da diefer die 
Auslegung des göttlihen Buches in der Hand hat, der Papſt und die Bibel; in den 
wangelifchen Kirchen dagegen fennt man nur eine religiöfe Erfenntnisquelle, die Bibel. 

B. Tihadert. «0 

0 5 

Traditores j. d. A. Lapſi Bd XI ©. 285, 48. 

Tradncianismus ſ. d. AU. Tertullian Bd XIX ©, 549,11; Sünde Bd XIX 
©. 139,1; Belagius Bd XV ©. 751,3. 

Tränme bei den Hebräern. — Litteratur: Philo jchrieb eine Schrift eoei ron 
drorturrovs eivar tous Öreioovs in 5 Büchern, von denen nur das 2. und 3. erhalten find; 45 
je bejprechen mit weitläufigen Abſchweifungen die Träume Jakobs und Joſephs Opp. ed. 
Mangey I, 620sqq. Bgl. jonjt Knobel, Prophetismus der Hebräer I (1837), S. 174 ff.; Franz 
Delißſch, Syitem der biblifhen Piyhologie 1855, ©. 233ff.; ©. Fr. Dehler, Theologie des 
ATs, 3. Aufl. 1891, ©. 224. 763; Herm. Sculg, Altteftamentliche Theologie, 5. Aufl. 1896, 
8.177. 193; 5. E. König, Der Offenbarungsbegriff des ATs (1882), II, 9ff. 63 ff.; v. Orelli, 50 
Die alttejt. Weisfagung von der Vollendung des Gottesreichs (1882), ©. 17f.; B. Stade, 
Bibl. Theol. des ATS 1905, ©. 101. 130. Ferner die Artitel Traum oder Träume in Winers 
Realwörterb., Schenkels Bibelleriton (von Holgmann), Riehms Handwörterb. (von Kleinert) 
und in Aufl. 1 der Realenc. (von Dieitel). 

Träume als Mittel der Offenbarung finden ſich überall in den Religionen des Alter: 55 
tumsd. Die dem Menfchen vertvunderlichen, oft fremdartigen, aber dabei nicht jelten über- 
aus lebhaften Vorjtellungen, welche das Traumleben in einer vom Wiffen und Denten 
kheinbar ganz unabhängigen Verknüpfung der Seele vorführt, wurden als ein Vorfpiel 
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künftigen Geſchehens aufgefaßt, welches eine Gottheit dem Schläfer offenbar. Man 
richtete mancherorts fogar eigentliche Traumorafel ein, legte fih an bedeutſamen Stätten 
ichlafen oder nahm traumerzeugende Mittel ein, um zu prophetifchen Träumen zu gelangen. 
Wir finden, abgefehen von den fulturlofen Völkern, in deren Gemütsleben und Religion 

5 der Traum fchon eine große Rolle fpielt, propbetifche Wertung des Traumes bei den 
alten Aguptern (Eberd, Ag. und die BB. Mofes, I, 321f.), Babyloniern und Afiyrern 
(Lenormant, Magie der Chaldäer ©. 492Ff.; Orelli, Allgem. Religionsgeſch. 1899, ©. 203), 
Perſern (Herod. 7, 15. 18; vgl. über Kröfus ebenda 1,34), Chinefen (v. Strauß, Sci: 
King ©. 11), Griechen (Homer Il. 1,63; 2,22. 56 u. ö.), Römern (vgl. be. Cicero, 

ı0 De divin. 1,29; Mafrob., Somn. Seip. 1, 3), Germanen und vielen anderen Völkern. 
Da die Traumbilder oft undurchſichtig waren, bedurfte es in folchen Fällen bejonderer 
Deutung, über deren Verfahren ſich mancherorts eine fürmliche Technik ausbildete. Freilich 
fam jchon den Alten das Trügliche diefer Dffenbarungsquelle vielfach zum Bewußtſein, 
wie denn Homer die Träume in ſolche einteilt, die aus dem elfenbeinernen Thore fommen 

15 und den Menjchen nur täufchen (bisweilen auf göttliche Veranlaffung bin) und foldhe, 
die aus dem hörnernen Thore hervorgehen und zuverläffig find (Odyſſ. 19, 560 ff.). Den: 
noch behauptete fich der an die Träume ſich hängende Aberglaube auch in der griechiich 
gebildeten Welt mit einer erftaunlichen Zähigkeit. Artemidoros aus Epheſus (2. Jahrh. 
n. Chr.) hat die gemachten Erfahrungen gefammelt und zu einer Traumfunde (Oneiro— 

20 kritika) verarbeitet, worin er anleitet, die von den Göttern gefandten und die durch leib— 
liche oder feelifche Zuftände erzeugten Träume zu unterjcheiden. 

Auch die Bibel weiß von Träumen, durch welche Gott zu den Menfchen fpricht, fie 
vor Gefahr warnt, ihr Gewiſſen wedt, ihnen Rat erteilt, ihnen Künftiges andeutet oder 
verfündet. Dgl. Gen 20, 3ff.; 28, 12f.; 31, 11ff. 24; 37, 5ff.; 40, 8ff.; 41, 15ff.; 

25 Nu 12,6; Ri 7,13f.; 1Sa28,6; 193,5; 933,15; Da 2, Uff.; 41f.; Mt 
1,20; 2,12. 13. 19. 22; 27,19. Solche pädagogifche oder providentielle Träume hat 
es zu allen Zeiten gegeben, wie es fie heute noch giebt. Warum follte Gott, dem 
mancherlei Wege zum Menfchenberzen zur Verfügung ftehen, nicht auch diejen wählen, 
wenn es der ziweddienlichite, wielleicht der einzige ift, um in das Leben der Seele wirkſam 

30 einzugreifen? Im Traum wird das Gemütsleben oft weit ftärfer durch das fubjeltiv 
Erlebte affiziert, als es durch bloße lehrhafte Darftellung geſchehen könnte. Das Ge: 
wiſſen wird leichter wach, wo der Menſch nicht von verftandesmäßigen Denken beherricht 
wird, welches leicht zu feiner Abitumpfung mißbraucht werden kann. Das Ahnungs— 
vermögen endlich fann ſich in jenem Schlafzuftand, wo die Neflerion zurüdtritt, ungejtörter 

35 entfalten. Der Verdacht aber der Täufhung durch bloßen Zufall war in diefen biblifchen 
Fällen ausgeſchloſſen nicht bloß etwa durch die heilige Stätte, wo der Traum begegnete, 
die freilih in Fällen wie 193,5 von Einfluß war, fondern vor allem durd die 
außerordentliche, göttlihe Macht der Eindrüde und ihre Bewährung am Gewiflen. Da: 
gegen der Traum an fich wird oft als etwas Nichtiges, Weſenloſes genannt (Pſ 73, 20; 

H: 20,8; Jeſ 29, 7f.), worauf man ja nicht bauen joll, wenn etwa die Eitelfeit und 
Selbftliebe dazu verſuchen fünnten, Si 31, 1ff. (bezw. 34, 1ff.). Aber auch bebeutfame 
fombolifhe Träume kennt die Bibel, wie denn Folde dem beichaulichen, an Sinnbilder 
gewöhnten Morgenländer nahe lagen. gu ihrer Auslegung iſt aber feine Kunft der 
Weltweifen tauglich, fondern fie ift eine Gabe desſelben Gottes, der die Träume gejandt 

45 und geftaltet hat. Dieje Gabe beſaß ein Joſeph, ein Daniel. Die erjte Gewähr, daß fie 
den richtigen Schlüffel zu den Traumbildern beſaßen, lag in der einleuchtenden Evidenz 
ihrer Deutungen, die fchließliche freilich in dem Eintreffen der von ihnen gegebenen Ent: 
aiferung. Vgl. auch das Verfahren des Königs Da 2, 6. 

Allein jo offentundig des wahren Gottes Eingreifen dur Träume aus manchen 
co Beifpielen ift, und fo gewiß nur bei ihm und den von ihm befonders Begabten die Aus: 

legung ſteht (Gen 40, 8; Da 2,28), jo ergiebt fich gerade fchon aus den obigen Bei- 
ipielen, daß für die Gemeinde Gottes und die Männer Gotte8 der Traum nicht die 
Hauptquelle, auch nicht einmal eine Hauptquelle göttliher Offenbarung geweſen ift. Es 
fällt von vornherein auf, wie viele diefer Träume folden zu teil wurden, die nicht zu 

65 Gottes Bundesvolf gehörten. Der Traum ift eine Weiſe, wie Gott auch den ihm ferne 
Stehenden beifommt. Außerdem bat er namentlih in den patriarchaliichen Anfängen 
der Geichichte feine Stelle, zwar nicht bei Abraham (denn auch Gen 15 tft fein bloßer 
Traum), aber bei dem mit Gott weniger vertrauten Jakob. Dagegen ift das eigentliche 
Bundesvolf an höhere Mittel der Selbitmitteilung Gottes gewieſen, vor allem an das 

co Wort der Propheten, und diefe berufen fich nirgends auf bloße Träume als Quelle ihrer 
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Ifenbarungen; vielmehr empfangen fie diefe in wachen, voll und klar betvußtem Zu: 
ande. Eine Art Mittelftufe nehmen die Traumgefichte ein, von welchen die Weifen im 
Bub Hiob zu erzählen wiſſen (4, 13—21; 33, 15f.). Auch 1893, 5ff. den Traum 
des jungen Salomo, der A übrigens mit dem Jakobs zu Bethel vergleicht, könnte man 
dabın rechnen. Danield Nachtgeſicht 7, 1 heißt ebenfalld Traum; allein derjelbe nimmt 5 
überhaupt unter den Propheten in Bezug auf die Weife feiner Infpiration und den In— 
balt jeiner Gefichte eine befondere Stellung ein. Dagegen die eigentlichen Propheten 
reden nie von „Träumen“, die fie empfangen hätten, und felbjt die Araber unterjcheiden 
ſehr bejtimmt zwiſchen prophetiſchem Geſicht und dem viel tiefer ftehenden, finnlichen 
Traum. Vgl. Fleischer Bemerkungen bei Delitzſch, Biblifhe Pfuchologie S. 282. Sa: ı0 
harjas Nachtgeſichte 1, 8ff. find feine Träume, fondern in machen Zuftande gejchaut. 
Sad 4, 1 wird gerade der Eintritt des prophetiſchen Schauens als eine Art Erwachen 
befchrieben, da das MWahrnehmungsvermögen im Vergleih zum gewöhnlichen Zuftande 
dabei eine Steigerung erfährt. Die einzige, in ihrer Deutung obendrein ftreitige Stelle 
er 31,26 kann nicht als Stütze der Behauptung dienen, die Propheten hätten ihre 16 
Geſichte in der Negel im leiblichen Schlafe gejhaut. Gerade Jeremia verwahrt fich 
23, 25ff. ausdrüdlid dagegen, daß bloße Träume als göttlich eingegebene MWeisfagungen 
untergefhoben werden, welcher Mißbrauch zu feiner Zeit allerdings bei der Propheten: 
ichaft im Schwange getvejen fein muß. Nicht als ob er die Möglichkeit beftritte, daß 
auch Träume unter Umftänden göttlihe Dffenbarungen enthalten können, wie denn 20 
diefes Mittel göttliher Weifung an Gemeindegliedver und Propheten in Nu 12,6; Dt 
13, 2ff.; 1 Sa 28,6. 15; Joel 3, 1 ald ein Gott zu Gebote ftehendes vorausgejegt ift. 
Aber Jeremia will beides, Weisfagung und Traum fäuberlih auseinander gehalten 
wiſſen (vgl. 23, 28), da bloße Träume feinerlei Gewähr für die Zuverläffigfeit ihres 
Inbalts bieten und thatfächlich oft dem Herzen das vorfpiegeln, was es wünſcht. Ser 25 
27,9; 29,8, und König, Offenbarungsbegr. II, 10. Das Deuteronomium hatte 
13, 2ff. auch für die Beurteilung propbetifcher Träume ein inneres Kriterium angegeben. 
Wie bei den von Gottes Geift erfüllten Propheten erfolgt auch bei Jeſu und den Apojteln 
die Offenbarung nirgends auf dem Wege des Traumes. Die fpäteren Juden merften 
ſonſt ziemlich forgfältig auf ihre Träume. Siebe Joſephus Antt. 17, 6, 4; Bell. Jud. so 
2, 7, 4; 3, 8,3. Mit Traumbdeuten fcheinen ſich befonders die Efjäer abgegeben zu haben 
Joſephus Antt. 17, 13, 3. v. Orelli. 

Trajan, Kaiſer 98—117. — H. Frande, Zur Geſchichte Trajans u. feiner Zeitgenojien, 
Yeipzig 1840 (inhaltreih); oh. Dierauer, Beiträge zu einer kritiſchen Geſchichte Trajans 
(Unterfuhungen zur röm, Kaifergeihichte, hergg. von Büdinger I, Leipzig 1868); H. Schiller, 35 
Geſchichte der röm. Kaiſerzeit I, 2 Gotha 1883; A. Hausrath, Neutejt. Zeitgefch. 2.A. III, 
Heidelberg 1875; 75. Overbed, Studien zur Geſchichte der alten Kirche I, Schloß Chemnitz 
1875; Theodor Keim, Rom und das Chrijtentum, Berlin 1881; F. Arnold, Studien zur Ge: 
ihichte der Plinianifhen Chrijtenverfolgung, Königsberg 1887; K. J. Neumann, Der römische 
Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diofletian I, Leipzig 1890; 2. v. Maanen, De brief- 40 
wisseling van Plinius en Trajan 1899 (mir unbelannt); M.R. Ramſay, The church in the 
Roman empire before 170, Zondon 1893; €. &. Hardy, Christianity and the Roman go- 
vernement, London 1894, 

M. Ulpius Trajanus, geb. 53 in Stalica in der, fpanifchen Provinz Bätica als der 
Sohn eines durch militärifche Tüchtigfeit zu hohen Ämtern aufgeftiegenen Provinzialen 45 
lateinijcher Herkunft, ging anfangs die militärifche Laufbahn feines Vaters und gehörte 
längere Zeit an verſchiedenen Orten im Orient und im Abendlande der Armee an. Im 
Jahre 91 erlangte er das Konfulat. In die öffentliche Beachtung trat er erft, als ihn 
der Kaijer Nerva 97 mit dem bejonders verantwortungsvollen Kommando in Über: 
germanien betraute und noch in demfelben Jahre unter dem Drude ſchwieriger innerer 50 
und äußerer Berbältniffe adoptiert. Nach dem kurz darauf erfolgten Tode Nervas 
nahm er am 27. Januar 98 als der erſte Brovinziale unangefochten den Kaiferthron ein. 
Soldat durch und durch, erwies er fich den friegerifchen Berwidelungen und Gefahren 
gewachfen und richtete feine ganze Umficht und Energie darauf, das Reich mit ficherem 
militäriſchen Schutze zu umziehen. Nüchternes Urteil und wohlerwogenes Handeln 55 
zeichneten ihn aus. Er nahm die Menjchen und die Dinge, wie fie waren, ohne Illuſion. 
Das ftarfe Bewußtſein der faiferlihen Souveränität verftand er mit dem Scheine der 
Feiheit zu verhüllen. Die feite Entichlofjenheit feines Willens ließ Raum genug für 
perfönliche Leutſeligleit und die praktiſche Bethätigung der zeitgenöffiihen Humanität ; 
diefe letztere tritt befonders in der von ihm im weitem Umfange durchgeführten ſtaat- «0 
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lichen Fürforge für vermwaifte Kinder hervor (Uhlhorn, Geſchichte der chriftl. Liebesthätig- 
feit I, ©. 16ff.). Seine Bildung hatte das Durchſchnittsmaß, doch legte er Wert auf 
Verkehr mit Dichtern und Gelehrten und war ein eifriger Bauherr. Die Wohlfahrt des 
Reiches in Gerechtigkeit und Ordnung war das felbjtlofe Ziel feiner ganzen Bolitif. In 

5 diefer großen Aufgabe traten die fittlihen Mängel feiner Berfon — Eitelfeit und Sinn 
lichfeit — zurüd. Zum legten Male erfcheint unter ihm des griechiſch-römiſche Weltreich 
in der ganzen Fülle feiner ſtaatlichen Größe. 

Die —— — Trajans ſtehen in vollem Einklang mit der volkstüm— 
lichen Frömmigkeit. Doch hielt ſich bei ihm auch die Religioſität in der Beſchränkung, 

10 in welcher ſich die Perſönlichkeit des Kaiſers überhaupt faßte, und nicht in ihr, ſondern 
in ftaatsrechtlicher Erwägung murzelte die Entjcheidung, welche den Namen Trajans 
unmittelbar mit der Gefchichte der chriftlihen Kirche verknüpft. 

Trajan hatte die bis dahin fenatorifche, durch Mißwirtſchaft beruntergebradhte und 
durch Parteiweſen zerrüttete Provinz Bithynia-Pontus in unmittelbare faiferlihe Verwaltung 

15 genommen und den ihm durch beivundernde Ergebenheit und Freundichaft verbundenen 
jüngeren Plinius als Zegaten mit dem bejtimmten Auftrage dorthin entjandt, in die 
verfahrenen Berhältnifje Ordnung zu bringen. €. Plinius Cäcilius Secundus, Litterat, 
Schöngeift und Staatsmann in einer Perſon, doch in feinem groß, aber zuverläffig und 
gutmütig, berührt wie fein Fatferlicher Herr von den humanen Ideen der Zeit, jedoch in 

20 weit höherem Grade von Eitelfeit beherrſcht (MW. Teuffel, Geſchichte d. röm. Litteratur, 
5. Aufl., Leipzig 1890, $ 340; dazu die Charafteriftif bei Hausrath ©. 381 ff.), begann 
bald nad) feiner Ankunft im September 111 die Provinz in der Nichtung von Weiten 
nah Dften zu durchreiſen und fchrieb im Verlauf diefer Neife bis zum Beginne des 
Jahres 113 an Trajan 60 Briefe, in denen er feine Beobadhtungen mitteilt und über 

35 alle möglichen ihm entgegentretenden Fragen, oft Hleinlichiten Inhaltes, fich Inſtruktion 
erbittet. Dieje Briefe liegen zufammen mit den Antworten Trajand chronologiſch ge: 
ordnet uns vor (beite Ausgabe mit Erläuterungen von Hardy, London 1889). 

Die Provinz hatte fchon von republifanifhher Zeit ber eine ſtarke jüdifche Bevölfe- 
rung (Cicero, Pro Flaceo, 28; €. Schürer, Geſchichte d. jüdifchen Volkes III?, Leipzig 

3 1898, ©. 17). Der Apoftel Paulus beabfichtigte dort zu mifftionieren, doch der Geiſt 
wehrte ihm (AG 16,75.); aber unter den Adrefjaten des eriten Petrusbriefes befinden ſich 
auch Chriften in Pontus und Bithynia (1, 1). In den eriten Jahren der Korrefpondenz 
des Legaten mit dem Kaifer ift vom Chriftentum nicht die Rede. Erft in den öftlidyen 
Diftrikten, vielleicht in Amifus, trat ihm die Chriftenfrage entgegen und zwar gleih in 

35 ganzer Wucht und forderte feine Entſcheidung. Dieſe Situation ſchildert der berühmte 
96. Brief (bei Hardy ©. 210ff. mit trefflihem Kommentar). Seinen bedeutfamen Inhalt 
im einzelnen wiederzugeben, ijt bier nicht der Ort; in diefem Zufammenbange fommt es 
[ebiglic auf das ftaatsrechtliche, religionspolitiihe Moment an. Vorausgeſchickt fei, daß 
Trajan die dur Zulius Cäfar eingeleitete Übertvahung des Vereinsweſens in fchärfiter 

Form aufnahm und bejonders in unruhigen und politifch verdächtigen Gebieten auf 
trengite Durchführung des Verbots der Collegia hielt. In diefem Sinne erging auch 
an den Legaten ein ftrifter Befehl hinfichtlih der ihm anvertrauten Provinz (Ep. 96,7; 
zum Ganzen W. Liebenam, Zur Gefchichte u. Organifation des römischen Vereinsweieng, 
Leipzig 1890). 

4 Plinius fieht fih vor die beunruhigende Thatſache einer meiten Verbreitung bes 
Chriftentums in Stadt und Land geftellt. Beide Gefchlechter, jedes Alter und alle Stände 
find daran beteiligt. Infolge davon ift der Götterfultus verödet oder verfümmert. Der 
Legat, der fih mit Recht auch für die Aufrechterhaltung der Staatsreligion verantwortlich 
fühlt, greift fraft feines Amtes ein. Allerdings bat er bis dahin Chriftenprozefien nie 

50 beigewohnt, iſt fich aber über das in foldhen Fällen anzuwendende Verfahren durchaus 
Har: die jchärfite Strafe, die Todesitrafe wird auf das Geſtändnis bin jofort an den 
zum Verhör gebrachten und jchuldig befundenen Perſonen vollzogen; nur die römischen 
Bürger werden zum Transport nad der Hauptftabt notiert. Indes im Verlaufe des 
Verfahrens verwirrt ſich die Yage im Urteile des Stattbalters, weil ſich einzelne Fälle 

55 differenzieren, Denunzianten fich eindrängen und in feinem Empfinden das Mitleid er: 
wacht. Es erheben fih in ibm Zweifel an der Rechtmäßigkeit oder Gerechtigkeit der 
Nepreflionen: entjcheidet die Zugehörigkeit zum Chriftentum als ſolche über die Schuld: 
frage oder find für die Begründung derjelben noch beftimmte, damit in Zuſammenhang 
jtehende jtrafrechtliche Vergehen erforverlid (an ... nomen ipsum, si flagitiis 

0 careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur)? Seine Nachforfchungen, ins- 
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befondere ein peinliches Verhör zweier Diakoniſſen, haben nur das Vorhandenfein einer 
superstitio prava, immodica feititellen fönnen. Angefichts dieſer Schwierigkeiten, aus 
denen heraus Plinius den Weg nicht findet, wird die faiferliche Entjcheidung angerufen. 

Schon diefer Brief läßt feinen Zweifel darüber, daß die Genofjenfchaft der Chriſtus— 
gläubigen für Plinius nicht als collegium in Betradht fam. Einem foldhen gegenüber 5 
beitand für ihn eine Elare, durch die Praxis bereits erprobte Richtichnur feines Handelns, 
die ihn einer Anfrage an den Kaifer überhob. In diefem Falle hätten auch die Formen 
des Prozeſſes innegehalten werden müfjen, was bier nicht gejchehen ift, vielmehr erfolgt 
die Verurteilung jofort auf das Bekenntnis des nomen christianum. Nur die nädht- 
liben Verſammlungen erinnern ihn an die unter Verbot gejtellten Hetärien, im übrigen ı0 
bleibt diefer Gefichtspunft ganz außer Frage. Nicht minder in der Antwort des Kaiſers. 
Auc hätte diefer jicherlich nicht die gleich zu erwähnenden Milderungen .in dem Ber: 
fahren ausgeiprochen, wenn er die Chriftengemeinde als eines der von ihm mit rüdjichts- 
lofer Schärfe verfolgten Collegia aufgefaßt hätte. 

Die Laiferlihe Antwort (Ep. 97) erfennt das von Plinius befolgte Verfahren 
grundfäglic als richtig an, mit andern Worten, das chriftliche Belenntnis ift an fich 
auch für Trajan ein todeswürdiges Verbrechen (actum, quem debuisti, mi Secunde, 
in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es). 
Die Verfügung bejtimmter Normen für die Behandlung der einzelnen Erjcheinungs: 
formen wird abgelehnt mit der Begründung aus der Unmöglichkeit heraus (neque enim 20 
in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest). 
Nur die planmäßige Aufipürung (econquirendi non sunt) und die Anhörung anonymer 
Denunziationen (sine auctore vero propositi libelli in nullo cerimine locum 
habere debent) müjjen ausgefchlojjen bleiben, letztere, weil fie ein fchlechtes Beifpiel 
giebt und dem Geifte der Zeit mwiderftreitet (nam et pessimi exempli nec nostri 26 
saeculi est). Endlich, diejenigen, twelche durch das Götteropfer ihre Zugehörigkeit zum 
Chrijtentume widerlegt haben, mögen frei ausgehen. Wo aber diefe Zugehörigkeit Heft 
geftellt ift, tritt die Rapitalftrafe unnachſichtig ein (si deferantur et arguantur, pu- 
niendi sunt). 

Ein Doppeltes ift an diefem Nefkript charakteriftifch: die von vornherein als ſelbſt- zo 
verftändlih genommene Strafwürdigfeit de8 nomen Christianum und die daneben 
laufenden Milderungen. Dort kommt der Zufammenhang mit einem in langer Übung 
bereit fejtgetvurzelten Verfahren in Verbindung mit dem ftarfen Gefühl politifcher Ver: 
anttwortlichkeit zum Ausdrud, bier verichafft fi das humane Empfinden des Kaiſers Gel- 
tung. Rh feiner Weiſe bat Tertullian (Apol. e. 2) dieſen thatſächlich vorhandenen 35 
inneren Widerfpruch leivenjchaftlich, aber nicht ganz unrichtig jo beurteilt: O sententiam 
necessitate confusam! Negat inquirendos ut innocentes et mandat puniendos 
ut nocentes ... Si damnas, cur non et inquiris? ... Si non inquiris, cur 
non et absolvis? 

Über Sinn und Tragweite diejes Reffriptes gingen die Meinungen lange Zeit aus: w 
einander. Theodor Mommſens grundlegende Unterfuhung: „Der Religionsfrevel nad) 
römischen Net” (53 1890) hat nunmehr den Boden bereitet, auf welchem allein die 
rihtige Beurteilung zu gewinnen it, und W. R. Ramſay (a. a. O.) hat von hier aus die 
beiden Schriftjtüde vortrefflich zu vollem Verſtändnis gebradht. Um es kurz zu fagen, 
das ganze Verfahren beruht auf der jog. eoereitio, der an feine bejtimmten Prozeß- 45 
formen gebundenen magiftratlihen Repreifion, welche die Berwaltungsbehörde nach freiem 
Ermefjen zur Durchführung der öffentlichen Ordnung verfügte (j. d. A. Chriftenverfol- 
gungen Bd III ©. 824 ff). Ihre jtändige Nichtung nahm diefe Repreſſion u. a. gegen 
die Räuber, aber frühzeitig auch ſchon gegen die Chriften. In der neronifchen Verfolgung 
wird dies zuerjt deutlich (Hardy, Christianity and the Roman governement ©. 38ff.). so 
Die Frage der Echtheit des Pliniusbriefes bedarf feiner Erörterung; die Bejtreitung 
derjelben gehört zu den eflatanteften Beifpielen ungefchichtlicher Kritik. 

Die Negierungszeit Trajans zählt als hervorragende Märtyrer den Bifchof Ignatius 
von Antiochien (über die Chronologie A. Harnad, Die Chronologie der altchrift- 
lien Litteratur bis Eufebius I, S. 381ff.) und den Biſchof Simeon von Serufalem. 
— weitere Namen hat die Legende angeſchloſſen. Im allgemeinen war die 

e für die Chriſten eine günſtige. Obwohl die Unterſtellung unter die Goercitio, 
welche Tertullian richtig mit den Worten non licet esse vos umjfcreibt, einen Zus 
ftand völliger Nectlofigteit ihuf und auch an anderen Orten Nepreffionen jtattgefunden 
baben, wie fchon allein aus dem Schugebift Hadrians (j.d. A. Bd VII ©. 316ff.) zu so 
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entnehmen iſt, ſo darf man doch nicht von einer Chriſtenverfolgung unter Trajan 
reden, wie ältere Kirchenſchriftſteller (u. a. Euſebius, Hieronymus, Oroſius) thun. Nur 
das iſt zuzugeben, daß dieſe Inſtruktion, die durch die Veröffentlichung der Korreſpondenz 
notorifch wurde, vielleicht auch nach anderen Orten bin ergangen iſt, die Coercitio in ihrer 
Anwendung auf die Ghriften feierlih und autoritätsvoll beftätigte, allerdings mit ihren 
gewichtigen Milderungen. 

In einen blutigen Konflikt geriet Trajan mit den Juden, die 115 in Agypten und 
Kyrene in einem wilden Aufruhr fi erhoben, der bald auch nad Cypern übergriff, 
während Baläftina verhältnismäßig rubig blieb. Der Kaifer, gerade in Mefopotamien 

10 durch friegerifche Unternehmungen feftgehalten, vermochte erſt nah hartem Ringen, bei 
dem Ungszählte das Leben verloren, durch feinen Feldherrn Marcus Turbo der Situation 
Herr zu werden (117). Die Ausläufer der furchtbaren Kämpfe reihen nod in bie 
Regierungszeit Habdrians .. (E. Schürer a. a. O. T, ©. 661 1f.; Gräß, Geſchichte ber 
Juden IV, Leipzig 1866, ©. 123 ff) — Trajan ftarb auf dem Ruͤczuge aus dem partbi- 
ichen Feldzuge im Auguft. 117. Bictor Schulge. 

o 

— — 

Traktarianismus. — Litteratur: Abbey und Overton, The English Church in the 
———— Cent., London 1878; J. H. Overton, The Church in England, Lond. 1906 Bd 11 

=. 315ff.; derſ, The Engl. Church in the Nineteenth Cent. (1800—1833), Lond. 18594; 
©. G. Perry, A Hist. of the Engl. Church, Lond. 1861 (und viele Aufl); Me Earth, 

20 A Hist. of our Own Times, Lond. 1879; Zullod, Movements of Religious Thought in 
Britain, Lond. 1869; derſ., Edinb. Review 1870, Oft. — 3. Stuart Mill, Discussions & Disser- 
tations, vol. 1 S. 430 ff.; F. Mozley, Reminisc., chiefly of Oriel Coll. & the Oxford Move- 
meut, Lond. 1882, 2 Bde; G. V. Cor, Reminisce. of Oxford; R. W. Chur, The Oxf. Move- 
ment, Yond. 1891; Walſh, The Secret Hist. of the Oxf. Mov., Lund. 1899 (5. Aufl.); J. H. 
DOverton, The Anglican Revival, Yond. 1897; Wateman, Hist. of the Engl. Church, Yond. 
1897; Nye, Story of the Oxf. Mov., Xond. 1899; Uhden, Die Zuftände in der anglifan. 
Kirche, Leipz. 1843: Pileiderer, Entwidelung der protejt. Theol. in Deutſchland und Groß: 
Brit., Freiburg 1891, ©. 386ff. Contemporary Review 1883, May (The Oxf. Mov. von 
W. Balmer); Quarterly Rev. 1906, July {Origin & Hist. Basis of the Öxf. Mov .); New (Juart. 

% Magaz. 1879, July, ©. 186ff. — J. T. Goleridge, A Memoir of J. Keble, Lund. 1868; W. Lod, 
J. Keble, Zond. 1893; ©. — Autobiography of J. Williams; P. Liddon, Life of Pusey, 
Lond. 1893, 4 Bde; W. Ward, W.G. Ward & the Oxf. Mov., Lond. 1860; J. H. Newman, 
Apologia pro vita sua, being a Hist. of his Rel. Opinions, Lond. 1864 (vorlihtig zu be: 
nupen); Edinb. Rev. 1838, July (eine Würdigung Nevmans); R. Buddenjieg, A. H. New: 

35 man (in Augsb. Allg. Ztg. 1880 Beil. a deri., I. 9. Newman und fein Anteil 
an der Orforder Bewegung (in 386 1» weitere Litteratur über Newman j. vor dem Ar— 
titel N. von Kattenbujh Bd X XIV, " Tracts for the Times, Lond. 1838—42, 6 Bde; 
R. H. Froude, Remains (herausg. v. — Mozley) 1838; British Critie vom J. 1838 an; 
W. Palmer, Narrative of Events connected with the Publication of the Tracts for the 

40 Times, Yond. 1843; Neudrud 1883; U. P. Berceval, Collection of Papers relat, to the Tbeol. 
Movem. of 1833; Fr. Tafeley, Hist. Notes on the Tract. Movem., Lond. 1565; Ripon 
(Biſchof von), Thoughts on Christian Reunion; ®. ©. Ward, Ideal of a Christian Church, 
Ort. 1844: J. 9. Newman, Essays Hist. & Crit. 1871, 2 ®de; derſ., Prophet. Office of 
the Church, Yond. 1837; - deri., Anglican Difficulties 1850; deri. „„ Grammar of Assent (val. 

#5 Edinburgh Rev. 1870, Oet. \; Good Words 1880, Jan. (Reminise. of the High Church Revi- 
val von J. A. Froude); The Untechism of Theology, Lond. 1873; Madge, Lectures on Üert. 
High-Church Principles, Yond. 1873; Ritchie, Rel. Life of London, Lond. 1874; R. Budden: 
jieq, The Church Crisis from a German Point of View (in Brit. & Foreign Evang. Rev. 
1880, Oet.). — Contemp. Rev. 1874, Oct. (Ritual & Ritualism); P. Martin, Anglican Ritual. 
Lond. 1881; Ritualism as it is in Month 1898 ©, 321; ®. Galleway, Twelve Lectures on 
Ritualism, Lond. 1870 (röm.:tath.); Preuß. Jahrb. 1883, Nov. (Trattar., Puſeyism. und 
Ritual. von R. Buddenfieg); Edinb. Rev. 1872, April.,; Allg. Ev. Luth. Ay 1883 ©. 769 FF. 
794. (die röm. Kirche in England von NR. Buddeniieg): A. Gapecelatro, Newman e la 
Religione Catholica’ in Inghilterra, 1859, Bd I; Abb& de Madaune, Histoire de la Renais- 
sance du Cathol. en Angleterre, Baris 1896. 

Plan des Aufjages: Gharakteriitit des Traftarianismus ©. 19. Die geihichtl. Lage 
S. 19. 1. Die engl. Kirche im 18. Jahrh., 2. Wesley und die Evangel,, 3. Die deutſche Philo: 
jophie, 4. Die franz. Nevol., 5. Die engl. Nomantit: Wordswortb, Scott, Coleridge, 6. Der 
pol. und firdl. Liberalismus: a) Idee, b) PBraris. 1. Der. Traharianiimus ©. 

6 1. Oriel College, Froude, Keble und fein Christian Year, 2. Die Hadleigh-Konferenz ©. * 
Die Freunde der Kirche und ihre Arbeit, 3. Die Traktate &. 25, a) Newman, b) Die Via 
media, c) Der Hampdenitreit, d) Puſeys — e) Tr. 90, f) Seine Folgen, g) Ablehnung 
des „Mittelwegs“. II. Der P uſe vigmu us © 31. 1. Der 1, Exodus, 2. Der Kampf um 
die Yehre, a) Hampden, b) Gorham, 3. Der 2. "Exodus, 4. Die engliſch⸗römiſche Hierarchie, 
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5. Der Denifonftreit. III. Der Ritualismus S. 34. 1. Der Kampf um die Kultformen, 
a) Liddell, b) Bıyan King, c) Church Union und -Aſſociation, d) Madonodie, e) Purdas, 
f) Dale, g) Enraabt und Green, 2. Die Wendung ©. 38, a) Das bei jeite jtehende Kirchentum, 
b) Eeelesiastical Court Regulation Bill, e) Lincoln and Lambeth Judgment, d) Report of the 
Royal Commission 1906. IV. Die firhlihe Arbeit des Ritualismus ©. 41. 1.Die 5 
praftiihe Theologie, a) Seeljorge, b) Bereinsbildungen, 2. Die wilienihaftlihe Theolugie ©. 42, 
3. Die traftar. Lehre ©. 43, a) Nel. Erfenntnisprinzip, b) Die Kirche, e) Die apoitol. Suc: 
ceifion, A) Der Priejterbegriff, e) Die Satramente, «) Taufe, 4) Abendmahl, y) Beicte, 
f) Schlußurteil. V. Die Früchte der Bewegung ©. 51, 1. Vertiefung des kirchl. Beiftes, 
2. Die joziale Arbeit, 3. Die Kultusreform, + Die firhl. Baukunſt, 5. Die kirdl. Malerei, 
6. Die firhl. Mufit. Das Endergebnis ©. 53. 

Mit Traktarianismus wird gemeinhin die im J. 1833 von Orford ausgehende, in 
Praris und Lehre der engliſchen Nationalfirche tief eingreifende kirchlich-theologiſche Be- 
wegung bezeichnet, die den um die Wende des 18. Jahrhunderts eingetretenen Niedergang 
der jtaatskirchlihen Frömmigkeit durch Zurüdgeben, nicht auf aus den Tiefen gejchöpftes 
Eigengut, jondern auf ältere kirchliche Gedanken: Umfegung des befenntnismäßigen 
Glaubens in anbetende Myſtik und innere Annäherung an katholiſche Säße zu über: 
winden geſucht bat. 

In den drei Formen des Tr., Pufeyismus und Nitualismus verlaufend, richtete fich 
die neue Bewegung auf den Xinien der altanglifanifchen Theologie gegen die von dem 20 
Liberalismus der Zeit unternommene Entleerung und Verflüchtigung wertvoller religiöjer 
Güter und gegen die Eingriffe des Staats in das Firchliche Hecht. Auf theologiſchem 
und praftifchem Gebiete. Der tbeologifhe Ausgangspunkt war der Verſuch einer Ant: 
wort auf die große Grundfrage nad der dee der Kirche: was ift fie? eine Nealität 
oder eine Rebelorm? worauf beruht ihre Bethätigung, und welches find die Merkmale 
ihrer irdifchen Erfcheinung? Der praktijche war das Bemühen um würdige Ausgeftaltung des 
briftlichen Lebens und um Erhebung des Gottesdienftes in die Sphäre der Anbetung. — 
Ein Verſuch aljo, die Kirche den verflachenden Einflüſſen der Zeitlage zu entziehen und 
dem jo ftolzen mie wankenden Gerüjte der religiöfen Kultur in England Seele und 
Rückgrat zu geben. 30 

Die geſchichtliche Lage. "a Strömungen des religiöfen Lebens münden in 
die Orforder Bewegung ein, eine allgemeinfirchliche und eine politische. 

Die große Wendung im 16. Jahrhundert unter Heinrich VIII. bis Elifabeth war 
feine religiöfe, fondern eine parlamentarifch:politifche That: fie befeitigte Mifbräuche, ſchuf 
eine neue Verfaſſung in weſentlich alten hierarchiſchen Formen und öffnete die Bahnen für die 
Herausarbeitung des Kirchenbegriffs durch die großen Anglifaner der zwei folgenden Jahr: 
hunderte. Sie ging vom Thron aus, nahm aljo nicht wie bei uns ihre Richtung von 
unten nad) oben, ſondern umgelehrt, feine religiöje Gewiſſensthat, fondern ein parla= 
mentariiches Geihäft. Diejen Zug bat fie zwei Jahrhunderte lang bewahrt. Ihre Ge: 
ſchichte ift Die Gefchichte des Kirhentums, nicht der Kirche, nicht vertieften Innen- 40 
lebens, fondern liturgijcher, dogmatiſcher und organifatorischer Fragen. Erft das 18. Jahrhundert 
ſchuf eine innerreligiöje Erneuerung. Der Methodismus hinterließ ihr zwar das Erbe 
einer perjönlichen, jittlih Formierten Frömmigkeit, und die Gründungen der religiojen Ge: 
jellichaften (Soeiety for Promoting Christian Knowledge und for the Propagation 
of the Gospel in foreign Parts), der Armenichulen, der Traftat:, der Kirchlichen 
Miſſions- und der Britiihen und Ausländifchen Bibelgejellihaft nabmen den Kampf 
gegen den Bann der Firchlihen Formel fräftig auf, aber ihre Kräfte wirkten als ein 
Sauerteig nur in Heine Kreife. Die Kirche jelbit wurde eine politische Majchine, ein geiftliches 
Verjorghaus für die Söhne vornehmer Familien. Die Pflege der theologischen Wiſſenſchaft 
wich, bis auf wenige Ausnahmen, aus den Pfarrhäufern, und die Stimme der Kirche so 
ließ jich in den großen Fragen des Lebens nicht mehr vernehmen. Weder Gelehrjam- 
feit noch Frömmigkeit, fagte der geiftvolle Dr. Johnſon, bringen beute ihren Mann auf 
die Biſchofsbank; die einzige Ausjicht auf geiftlihes Vorwärtskommen bietet die Ver: 
bindung mit irgend einer parlamentarischen Größe. — Der religiöje Gedanke iſt im 
Niedergang. Bor dem überwuchernden Hierarchismus ift der Geift einfältiger Frömmig- 55 
feit gewichen. Kirchlich und religiös gebrochen, jiecht der Deismus an feiner Gebunden- 
beit unter die Formel, an feiner rationaliftiichen Glaubens: und Thatenlofigkeit dabin. 
Die berüchtigten Predigten Blair, die das legte Stadium des religiöjen Verfall dar- 
ftellen (Leslie Stephens, Hist. of Engl. Thought II, 346), find das religiöfe Hausbud), 
in Ober: und Mittelftand durch das ganze Yand verbreitet; bausbadene und trodene wo 
Moraljäge ftatt der bibliichen Kraftfülle der alten biderben Parſons, hohles Pathos für 
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die volfstümliche Frifche, „für Salbung, Wortmacherei — das ift ihr Inhalt, be respee- 
table ihrer Weisheit legter Schluß”. 

Diefem breiten Anſtrom religiöjer Ernüchterung, die den Gott der Bibel und 
feine Offenbarung deiſtiſch der Übertweltlichkeit zumwies, den ftarfen Pulsſchlag tieferen 

5 Empfindens nicht vernahm oder als myſtiſche Schwärmerei verhöhnte, was gejunde 
Frömmigfeit war, festen fich in jener Zeit Wesley und die Evangelifchen entgegen. 
Wesleys Lehre und Leben waren der laute Proteſt gegen den rationaliftiihen Zeitirrtum. 
Von der Kirche ausgehend und von ihr unter dem Hobne der Satten ausgeſchieden, 
hinterließ er einem Teile ihrer Glieder das Erbe vertiefter perſönlicher Frömmigkeit und 

10 evangeliſchen Lebens; fein Ausſcheiden bedeutete die Verurteilung der „Kirche der Reichen, 
MWohlgeborenen und Verderbten”. Indem er das religiöfe Gewiſſen gegen das von den biblischen 
Idealen losgelöfte high and dry Kirchentum, das mit feinem verftandesmäßigen For: 
malismus dem Bedürfnis des Gemüts in den Wolksfchichten alles ſchuldig blieb, Front 
machen ließ und ihm durch die Neubelebung des Sünden: und Gnadenbewußtfeins Be- 

15 friedigung verfchaffte, fand er um die Jahrhundertiwende in feinem Kampfe gegen Formel und 
Unglauben innerbalb der Kirche einen jtarfen ger in der von ihm angeregten Evan: 
gelifhen Bewegung. In ihr trat die Kraft perfönlicher Frömmigkeit dem Dog- 
matismus, der in der Liebe tbätige Glaube einer thatenlofen Orthodoxie gegenüber. 
Aber ihr Mangel war, daß die innere Erwedung und die Kraft ihrer Werke die Ver— 

%» bindungsfäden zum denfenden Bewußtfein der Zeit und zur gelehrten Forſchung löfte 
und in ihrer Einjeitigfeit und Engberzigfeit ohne die erhoffte Einwirkung auf die fird- 
lihe Theologie blieb (vgl. Church 13; Overton, Angl. Revival 12ff.). Es bedurfte 
weiter: und tiefergreifender Kräfte, um die Herrichaft der Formel zu brechen und den 
Umſchwung des Tirchlichen Denkens und Yebens in die Wege zu leiten. — 

25 Die Unterſtrömung in dem nun einſetzenden Wandel der Ideen ging in Eng— 
land wie in Deutichland von dem philoſophiſch-ethiſchen Fdealismus Kants, 
Fichtes, Goleridges und Carlyles und in Frankreid von der Revolution aus. 
Im 18. Jahrhundert hatte für die führenden Nationen der europäischen Völkerfamilie 
ein Umbildungsprozeß des geiftigen Dafeins eingefest, aus dem alles, was man modernes 

»0 Geiftesleben, die Freiheiten des Gewiſſens, der Wifjenichaft, der Weltanjchauung und des 
Ichs nannte, emporftieg. Scheinbar eine Vernichtung der alten kirchlichen Unfreibeit, der 
lutheriſchen und fatholiichen Formel, und in meiterer Folge durdy das ald moderne Not: 
wendigfeit auftretende Verlangen nah Trennung von Kirche und Staat eine Bedrohung 
des beſtehenden kirchlichen Standes überhaupt, traten über diefe Phaſe hinaus, eben in 

35 den führenden Kreifen diesſeits wie jenfeits des Kanals, auf dem Boden der Romantik 
Erjcheinungen zu Tage, die ſich helfend den bedrohten Kirchen zur Seite ftellten. Durd 
ganz Europa hin wiederholte fich immer und immer wieder derfelbe Vorgang: der Hunger 
nad) Freiheit, die den Einzelnen ganz auf fich ſelbſt zu jtellen verſprach, ſchlug um in 
Zweifel, Berzagen und Weltſchmerz und aus diefem heraus „bei vielen zur Bergung der 

40 eignen Verjönlichkeit in dem ftärkit:gebundenen Geiftesleben, das noch eriftierte: im der 
fatholifchen Kirche”. Der Hunger nach Freiheit wurde Autorität. Und als Frucht dieſer 
drängenden Yebenswirklichkeiten erbob ſich, am früheſten vielleicht in Frankreich, danach 
unter der Not der Freibeitskriege in Deutichland, zulegt in England die neue Firchliche 
Frömmigkeit der Gebildeten. Während Nouffeaus Hampfruf: Zurüd zur Natur und 

5 zum natürlichen Empfinden von den deutjchen Stürmern und Drängern, deren Herolde 
Klopitod, Herder, Goethe wurden, über den toten Mechanismus der äußeren Natur 
binweg den Weg in die gottahnenden Tiefen der fühlenden Seele fand, fühlten dieje 
Pfadfinder „in ihrem unbewußten Abnen das gegenwärtige Wirken der Gottheit“ 
und der Menjchen gottvertvandte Natur. Das tieffinnige Naturgefühl Words worths 

50 wandelte fi in Fromme Hingabe an Gott, und Shelley ſchaute im Walten 
der Natur nicht mehr nad der zerbrochenen jenjualiftiihen Schablone „die ent: 
götterte Majchine, fondern der Gottheit lebendiges Kleid“. — Und als der blutige 
Taumel des zuchtlojen Andividualismus, der in Frankreich den Bau der alten Gefell- 
ihaftsordnung gebrochen, auf den Napoleonishen Schlachtfeldern verraufht war und 

55 der ertvachende nationale Geift die Völker zur Selbitbefinnung, auf Vollsart, Volksrecht 
und Volfsziele zurüdrief, ri Walter Scott den Schleier von den Zeiten, die der ver: 
ftändnislofe Nationalismus als Finjternis und Barbarei geſchmäht batte, führte in der 
Verklärung der Dichtung fein Volt in die frommen und jtarfen Zeiten jeines jugendlichen 
Werdens zurüd und zeichnete auf dem dunklen Grunde der nüchternen, gottfremden 

60 Gegenwart die Ideale der mittelalterlichen Heldenzeit, ihre Eindliche Naivetät, ihren Thaten- 
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drang, ihre Frömmigkeit und ihren firchlichen Enthufiasmus in berzerquidenden Bildern. 
Neben ihm ©.B.Coleridge, der, nach ſchweren Lebenserfahrungen an deutichem Denten 
und Weſen twiedererftarkt, mehr Dichter als ftrenger Denker, auf pbilofophifchem Wege die 
Verföhnung mit dem kirchlichen Glauben zwar wiedergefunden, aber anderfeits ihn 
nicht ale Wirkung göttlicher Autorität, fondern als Vollendung menſchlichen Denkens 5 
zu begreifen und nachzuweiſen verjuchte. In ihm, dem Romantifer mit dem doppelten 
Geſicht, Verteidiger einerfeits des Kirchenglaubens gegen jeine rationaliftiihe Entleerung, 
anderjeits Vorkämpfer für die freiere Begründung der überlieferten Theologie, ruhen nod) 
geeint die beiden Richtungen des Firchlichen Denkens, die im erjten Drittel des 19. Jahr: 
bunderts die englifche Theologie beherrſchen. Bertreten von Whately-Arnold einer, von 10 
3. 9. Newman⸗Keble anderjeits, haben diefe Gedankengänge eine Reihe tüchtiger Männer, 
die vom neuen Geifte berührt waren, an dem Drforder Umbildungsprozeß beteiligt, aber 
die ın dem gleichen Univerfity:Gollege durch Freundſchaft Verbundenen im Verlauf 
des Kampfes einander entfremdet und in entgegengefegte Lager geführt. 

Dieſe Strömungen und Wandlungen des englifchen Volksgeiftes führten naturgemäß 16 
zu einer Neumwertung des in Glaube und Sitte der Väter Überlieferten. Die Evan: 
geliihen, in Cambridge geſammelt und infolge zahlreicher Anhängerichaft im Laientume 
im Begriff, die berrfchende Partei zu werben, biegen unter dem Panier des in der Liebe 
tbätigen Glaubens alle willlommen, denen e8 um diefen Glauben ernft war. Die 
Schranken zwifchen Staatskirche und Difjent loderten fih, Belenntnis- und Verfaſſungs- 20 
fragen traten zurüd binter dem perjönlichen Glauben, und die Predigt fam auf Koſten 
des Saframents zu altem Anfehen und Segen. War aber die im Belenntnis feitgelegte 
Lehre etwas Untefentliches, die Verfaffung ein Adiaphoron, jo mußte die Frage auf: 
geworfen erden, ob die Kirche diefer Lehre und Verfaſſung überhaupt noch ein Recht 
auf Eigenart, auf Abfonderung von andern inchengemeinfchatten, auf Erijtenz habe. 25 

Mit dem Beginn des 3. Jahrzehntes wuchſen diefe Befürchtungen um jo mehr, 
als im Gefolge der franzöfifchen Revolutionsideen, die mit ihrem jelbtiichen Individualis— 
mus in Staat, Gejellihaft und Kirche viele alte Bindungen löften, in England die Epoche 
der Reform einjegte und der Eirhlich-politifche Liberalismus die Forderungen 
der Freiheit und Gleichheit durchzufegen begann. Vorkämpfer der gegen die seitlichen 30 
Rechte der Staatökirche gerichteten parlamentarifhen Maßnahmen tvar das Minifterium 
John Ruſſell, das mit der Aufhebung der Teſtakte (1828) den Grundjag der Gewiſſens— 
freiheit vertrat. Denn diefe Preisgabe bedeutete nicht nur den Eintritt der ſtaatskirch— 
lichen Gegner, der Nonconformiften, ins Parlament, fondern auch deren Anteilnahme an 
ai Maßnahmen und Reformen. Damit hörte die nationale Kirche auf, Staats: 35 
irche zu fein. 

Im folgenden Jahre brachte Sir Robert Peel, um das revoltierende Irland zu 
beruhigen, die katholiſche Neliefbill gegen den Widerſpruch der Hochkirchlihen ein. Waren 
die von der Teſtakte befeitigten Beftimmungen ſeit langer Zeit lediglich toter Buchitabe 
getvefen, jo empfand nun die Kirche die Schärfe des Angriffs, aus dem der neue Geilt der «0 
Zeit fie anmwebte, ald eine fchwere Drohung. Die Tage des Eſtabliſhment, jo trium— 
pbierten ihre Feinde, waren gezählt; die Außenwerke waren genommen, und die Citadelle 
hatte den Angriff zu gemärtigen. Jedermann erwartete, daß der Neform des Staats 
als natürliche Folge die Reform der Kirche d. h. ihre Beſeitigung als Staatskirche zur 
Seite treten werde. — Die Lage verfchlimmerte fich, als infolge der franzöfiihen Juli 4 
revolution die Whigs die Regierung übernahmen, die von der Nation ftürmifch geforderte 
Parlamentsreform gegen die Lords und Bifchöfe des Oberhaufes durchſetzien und in 
weiterer Folge auf Lord Broughams Antrag die Berufungen in geiftlichen Angelegenheiten, 
die bis dahin einem vom Könige ernannten Geiftlihen-Delegatenbof übertviefen waren, einem 
Ausihuß des Geheimen Nates übertrugen, bei dem die Entjcheidungen in den Händen so 
von Laien, der Oberrichter der weltlichen Gerichte, rubten. Damit war die Stimme der 
Biſchöfe, feit mehr ald 100 Jahren (feit 1714) in der nicht mehr berufenen Konvokation 
zum Schweigen gebracht, aud im Parlament und in der Oberinftanz des Geheimen Rats 
jelbit in grundſätzlichen Kirchenfragen befeitigt. 

Der Neformgedanke, in der Politik zu glänzender Wirkung gelangt, griff aufs 
das firchliche Gebiet über. Der Premier, Earl Grey, durch feine politifchen Erfolge 
trunfen gemacht, fagte den Prälaten des Oberhaufes ins Geficht, es jei für fie 
Zeit, ihr Haus zu bejtellen (Overton 308), und J. Hume ſcheute ſich nicht, im Unter: 
baufe zu erklären, das ganze Land verdamme die Staatslirhe als eine Körper: 
Ihaft, deren Nechte eben im Begriff wären, von der Autorität, die fie verliehen, befeitigt co 
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zu werden, als einen verfluchten Bau, der in der Meinung des Landes nicht nur völlig 
nutzlos, ſondern abſolut ſchädlich ſe. Die Maſſe aber, durch den zähen Widerſtand, den 
Adel und Biſchöfe auch den berechtigten Zeitforderungen entgegenſetzten, erbittert, rottete 
fih, wenn ein Bifchof auf der Straße erjdhien, zufammen, bedrohte den Primas in feiner 

5 Kathedrale mit roher Gewaltthat, riß den Bilchof von Lichfield nach einer Predigt in 
London aus feinem Magen, verbrannte andere Prälaten in effigie, und in Briftol 
zerftörten tobende Volksmaſſen den Palaſt des Biſchofs bis auf den Grund. 

Die Abwendung von der Kirche ging durch das ganze Land. Die Reformbill 
hatte die Gewalt in die Hand gerade derjenigen gelegt, die ihr am feindlichiten, dem 

ı0 Diffent am günftigften gefinnt waren. War e8 zu verivundern, daß überall, bei den 
Freunden nicht weniger als bei den Feinden der Kirche das Gefühl Pla griff, daß der 
Boden unter ihren Füßen wanke? Die Kirche von England legte ihre Gewänder an, in 
Würde zu fterben (Mozley, Rem. I, 273). Als vollends das Parlament von 1833 die 
Iriſche Kirchengutsakte, die die Hälfte (10) der irifchen Bistümer gegen den Herifalen Ein- 

ı5 fprudy aufbob, „als einen Alt der Gerechtigkeit gegen das irifche Voll” annahm, ſchien 
den Freunden der Kirche das Maß voll und die Zeit gelommen, was an geiftlicher 
Kraft noch vorhanden war, um die Firhlichen Rechte und Ehren zu fammeln und dem 
liberalen VBerderben einen Damm entgegenzufegen. 

I. Der Traftarianismus. Diefe Gegenbewegung ging von Mitgliedern der 
20 Univerfität Oxford aus. Hier regten fich, im Gegenfag zu Cambridge, der damaligen 

Hochburg der Evangelifchen, noch hochkirchliche Überlieferungen. Die Erinnerungen an 
Laud und feine Schule, die bier geblübt, waren noch wach, und die firdhlichen Verdienfte 
der großen Anglifaner (Sanderfon, Barrow, Bancroft, Ken, Jer. Taylor, Hoofer, Wilfon, 
Burnet, Strype, Butler, Lowth und Horslen) ftanden in Ehren. Jetzt war die Stunde 

235 da, die Kräfte der Vergangenheit gegen die Verwüftungen der firchenfeindlichen Gegen— 
wart ins Feld zu führen. 

Der Ruf zur Sammlung fam aus dem OrielCollege. In diefem batte in den 
zwanziger Jahren eine freiere theologiſche Richtung, unter der Führung von Ri. Whately, 
jpäterem Erzbifchof von Dublin, eine Anzahl hervorragender junger Männer (Tb. Arnold, 

3 D. Hampden, J. H. Netvman, R. 9. Froude, %. Keble und E. B. Puſey) angezogen 
und die Oriel Noeties zu einer Art geiftiger Führer an der Akademie gemacht. Sr folge 
der Angriffe, die Mhately auf die kirchliche Erwählungs- und Rechtfertigungslehre, auf 
Inſpiration und Sonntagsfeier gerichtet, fette indes ein Zerbrödelungsprozeß ein; und als 
der geiftvolle Th. Arnold in feiner Thefe von der nationalen Kirche als der Geſamt— 

35 beit des englifchen Bolls, Kirche und Diſſent, in der der Unterſchied zwiſchen 
Klerus und Laien aufgehoben fei, zugleich Dogma, Ritus und Verfaſſung ald Neben: 
fachen bezeichnete (in feiner Church Reform 1831), trat vollends die Spaltung ein; 
eine rechte Gruppe (Keble, Froude, Newman und Puſey) ſchloß fich zur Verteidigung, 
d. b. zu einer hinter das 16. Jahrhundert zurüdgebenden Reform der Kirche und zur 

40 Rettung der von Arnold preisgegebenen Güter zufammen. — 
Um diefe Zeit kam John Henry Newman (vgl. Bd. XIV, 3ff.) von einer Reife, 

die er mit feinem Freunde Nihard Hurrell Froude (geft. 1836), dem Bruder bes 
befannten Hiftorifers, nah dem Mittelländischen Meer, Nom und Paris unternommen 
hatte, von entjcheidenden Eindrüden voll, nad Orford zurüd. Ein andrer, als er ge— 

45 gangen. Es gärte in ihm. Nachdem er mit MWbately gebrochen und auch von dem 
bochkirchlich gerichteten Dr. Hawkins, dem er die Lehre von der Tauftwiedergeburt und der 
apoftoliihen Succeffion verdantte, ſich losgefagt, trat er als ein neuer Mann in den nun 
fongenialeren Kreis des Oriel College zurüd. In zunehmender Erbitterung gegen feine 
alten Freunde hatte er ein Band nad dem andern, das ihn an die Evangeliſchen, feine 

so erite Liebe, band, durchſchnitten und war zum erftenmal Konvertit geivorden. 
Bedurfte e8 dazu noch eines außer ibm felbjt liegenden Einfluffes, jo war es die vertraute 
——— die ihn (ſeit 1826) an Froude, den fanatiſchen Vorkämpfer der neuen hoch— 

irchlichen Gedanken, band. Dieſer war der begabteſte des Oxforder Kreiſes (Apol. 84 
und 85); ein leidenſchaftlicher Charakter, voll glühenden Verlangens nah Wahrheit und 

65 von asfetifcher Sittenreinheit; „oft einfeitig in der Konſequenz feiner Gedanken, bis zum 
Fanatismus leicht erregbar und, den Fehler reich begabter Naturen  teilend, te 
und ungerecht im Urteil über Andersdenfende“: ein Eigenmenjh von innerem Wuchs, 
der gegen den zeitläufigen Preis der modernen Ideen wild losbrad, dem Kampf Luft 
und Yeben und der Sat: Biegen oder Brechen Lebensregel war. Seine erjten liberali- 

60 fterenden Anfänge dauerten nicht. Sein jcarffinniger Kopf hatte früh das Unvermögen 
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der menſchlichen Vernunft, die Wahrheit ſelbſtſtändig zu finden, erkannt. So wurde er 
an die Kirche ade als an die Befiserin und Hüterin der Wahrheit; die meitere 
Frage: melde Kirche? mies ihn an die heimatliche. Nac deren Grundlagen juchend, 
ließ er die getäufchte Hoffnung aus der Gegenwart in die Vergangenheit fliegen, wo er die 
Gloriole reiner Lehre und frommer Anbetung um das Haupt der Braut Chrifti gewoben 5 
fand. Von der Reformation des 16. Jahrhunderts wegen des Subjektivismus ihrer Bor: 
fämpfer abgeftoßen, wurde er zu deren fanatiichem Feinde und ließ ſich zu den 
maßlofeiten Ausfällen gegen die „Gottesmänner“ binreißen; vor allem in jeinen 
Remains (gedr. 1838), die nad feinem frühen Tode für die Orforder Bewegung be- 
deutfam geworden find, entzündete er die Gluten feiner fiebernden Leidenſchaft am 
Reformatorenhaffe. Die Reformation ift ihm ein fchlecht eingerichteter Beinbruch; das 
Bein muß wieder gebrochen werden, damit man es bejier einrichte. So kam er zu Yaud, 
von dem er fich indes nad einem kurzem Raufche der Bewunderung ernüchtert abwandte, 
um die Verwirklichung feiner firchlichen Ideale nunmehr in der mittelalterlihen Papſt— 
firche zu finden: in ihrer volllommnen Lehreinheit ſei jie Maßſtab und Vorbild jeder 
andern Kirche; in ihr fei das Quod semper, ubique et ab omnibus dargeftellt. Mit 
diefen Maßen gemefien verfanf vor ihm die heimatliche Kirdye, in der er „ein Übermaß von 
Subjeftivität”, „zuviel Willtür in der Anderung der alten Lehre und Firchlichen Ge: 
bräuche“ fand. So wurde er „täglich ein weniger treuer Sohn der Reformation“, und 
jeine Bewunderung ber Kirche von Nom wuchs. In England fei eine fatholifche Reſtau— 20 
ration nötig, mit den Formen der mittelalterlihen Frömmigkeit, Faſten, Werkdienit, 
Weltflucht, Cölibat, Marienanbetung u. ä. Die Neformationsfirche müſſe „entproteftanti- 
fiert” werden, und im Zuſammenhang mit diefen Gedanken forderte er die Trennung ber 
Kirche vom Staate. — 

Noch zu Anfang der dreißiger Jahre hielt er darum eine Vereinigung mit 2 
Rom für möglich und erjtrebenswert; aber als er fie auf feiner Reiſe durch italien 
in ihrer mirflichen Erfcheinung fennen gelernt hatte, wies feine Ernüchterung das 
Phantom ab, und nun gehen jeine Ziele einen andern Meg: auch die Popſtkirche, 
wie fie befteht, ift abgewichen und muß in das Urbild der Kirche zurüdgeformt 
werden. — a0 

Gewiß, ein Mann, der, wie andere leidenſchaftliche Naturen, heute die Götter 
verbrennt, die er geſtern angebetet, der, wie er ſelbſt ſagte, den Proteſtantismus haßte 
und Rom bekämpfte, ein Katholik ohne Papſt und ein engliſcher Kirchenmann ohne 
Proteſtantismus war (Edinb. Rev. 1838, Jan. 19 und July 530); aber das iſt der 
prophetiihe Zug in ihm, daß in feinem Geifte das ganze Shitem des Traftarianismus 3 
vorgebildet it und daß fich bei ihm die Anfäge zu all dem finden, was die Bewegung 
nachher Schlimmes und Gutes brachte (vgl. über ihn Bd XIV, 4). — Mit der glühen- 
den Sprache der Begeifterung und dem unentrinnbaren Zivange feiner Dialektik verjtand 
e3 dieſer Feuerbrand der Partei wie fein andrer, die ihm Nabeltehenden wie durch Zauber: 
gewalt unter den Bann feiner Ideen zu bringen. Nur dies eine mißlang ihm, die Freunde 10 
zu Teilnehmern feines Antireformatismus zu machen; um fo leichter zwang er ihnen 
jein fatbolifierendes Kirchenprinzip auf, das, wie er und fie glaubten, allein die libera- 
liſtiſchen Gefahren und Nöte der Zeit zu überwinden vermöge. — 

Vom Süden zurüdgekehrt, fanden Froude und Newman die alademifchen reife von 
Irford in tieffter Bewegung. John Keble, damals Mitglied des Oriel College, ein 
Mann ohne geſchichtliche und philoſophiſche Schulung, aber eine tief innerliche Natur, 
von warmherziger perfönlicher Frömmigkeit und allen rauhen Lebensformen abbold, hatte 
wider jeinen Willen und der Tragweite feines Thuns unbewußt die Kugel ins Nollen 
gebracht (14. Juli 33). Newman felbjt nennt ihn den eigentlichen Anfänger der Be: 
wegung (the true and primary author, Apol. 75). Im J. 1827 hatte er u. d. T. bo 
The Christian Year eine Sammlung geiftlidher Lieder veröffentlicht, die aus der kirch— 
lihen SFeftzeit, der Natur, dem Wechſel der Tages: und Jahreszeiten Widerflänge der 
andächtigen Seele vernehmen, Lieder der Tiefe und Stille, von melodijcher Fülle und 
Kraft, nicht ein Werk, das Emigfeitswert hat, ohne die Macht der Leidenſchaft, die die 
Herzen lodernd entflammt und in mächtigen Akkorden ausflingt, aber Klänge aus dem 5; 
Grunde des Menjchenherzens, die Zeitinjtinkt verraten, und weil fie von Lebendigem und 
Jenjeitigem Kunde gaben, dem Verlangen weiter Kreife entiprachen. So wurden fie un- 
gewollt Heroldrufe zur Hingabe an die in die Ferne gerüdten kirchlichen Ideale der Zeit. 
Auf Netvman vor allem wirkten fie bedeutſam inſoweit, als er ſich um diefe Zeit von 
dem freifinnigen Whately endgiltig jchied. 60 
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Am Sonntag, nachdem Newman zurückgekehrt war, predigte Keble vor der Uni— 
verſität den ſog. Assize Sermon, den er nachher unter dem Titel „Über den nationalen 
Abfall” druden ließ. Diefe Predigt wurde der Alarmruf zur Sammlung der Genofien, 
der Gotteöbienft die Geburtjtunde der Drforder Bewegung (Apol. 100). Obne 

5 die Kraft flammender Worte, in ruhiger, alle Seiten der Lage abwägender Sprache, dur 
die freilih je und dann ein Unterton bitterer Klage und Unruhe zittert, wird der Nach— 
weiß verjucht, daß die neuen Lenker des Landes unter dem Beifall der Maffen die 
Rechte der Kirche anzugreifen, Verfaſſung und verbriefte Dokumente zu brechen fich be: 
mühen. Für derartige Übergriffe in die geiftliche Gewalt jet Abfall fein zu ftarkes Wort. 

10 Menige Tage fpäter lud, wie es fcheint, aus eignem Antrieb, der Pfarrer von Had— 
leigb (Suffoll), Hugh James Rofe, drei feiner Freunde, William Palmer, A. B. Perce— 
val und R. H. Froude, zu einer Konferenz in feiner Pfarre (25.—29. Juli), um fich 
mit ihnen über die notwendigen „Maßnahmen gegen die drohende Liberalifterung der 
Kirche” zu beraten. Keble und Newman, gleichfall3 geladen, waren nicht antvefend, 

15 blieben aber mit den Freunden durch tägliche Briefe in engſter Fühlung. — Palmer ent- 
warf im Auftrage der „Vereinigung der Kirchenfreunde” (Association of the Friends 
of the Church), die das Ergebnis der Konferenz war, ein kurzes Programm, mit dem 
die Aktion eingeleitet werden follte: 1. jeder Neuerung, die die — * oder Unter: 
drüdung der Lehre, des Kultus und der Disziplin bedeutet, jeder nachweisbaren Ab- 

20 weichung von der urkirchlichen Praris Widerftand zu leiften und 2. ein gemeinfchaftliches 
Vorgehen des Klerus auf diefer Linie in die Wege zu leiten (vgl. Palmerd Suggestion 
for the Formation of an Assoc. of the Friends ofthe Church, Contemp. Rev. 1883, 
650—51, Palmer Bericht). Aber gegen dies Balmerjche Programm, das im weſentlichen die 
Bildung kirchlicher Vereine anftrebte, erhoben Newman und Froude Einſpruch. Lebenskräftige 

25 Bewegungen, fchrieb N. an Palmer (vgl. den Brief in Balmers Collection, auch Apol. 110), 
gehen nicht aus von Ausſchüſſen, und große Gedanken fommen nicht durch die Poſt und 
das Kreuzband. Luther war ein Individuum. Grade die Mängel des Individuums er: 
regen die Aufmerkfamfeit: der Mann verliert, aber die Sache getwinnt. ir fordern bie 
Wahrheit durch perjönliche Opfer. 

30 Nunmehr wurde der Hableighiche Aufruf zu Vereinigungen fallen gelaffen, Palmer 
aber beauftragt, zwei Adreſſen an den Primas der Kirche, Dr. Howley, zu entwerfen 
(überreicht Febr. 1834), von denen die eine in wenigen Wochen von 7000 Geiftlichen (mehr 
als der Hälfte des Landes), die andere (von Joſhua Watſon entworfen) von 230000 Haus: 
vorjtänden unterzeichnet wurde. Auch der fchottifche und amerikanische Epiffopat jandte 

35 feine Zuftimmung; der erfte forderte fogar von Howley die erzbiichöfliche Santtion, indes 
ohne Erfolg. So hatten die Kirchenfreunde anftatt der fünftlichen eine natürliche Aſſoziation. 
Was fie nicht zu hoffen gewagt, die geforderte Rückkehr zum Alten kam, tie die Unter: 
jchriften bewieſen, einem breiten nationalzfirchlichen Bedürfniſſe entgegen und vertrat ſehr 
weſentliche Wahrheitgmomente. Die Kirche war plöglich ertwacht und fand, wie zu ihrem 

0 eignen Staunen, daß fie bei vielen der Gegenjtand warmer Liebe und Verehrung war 
(Narrat. 49 u. 51). — Nur über einen Bunft waren die Freunde nicht zur Einigung 
gefommen: über die Trennung der Kirche vom Staate. Keble und Froude verlangten 
je —— Newman ſchwankte: ſo ließ man um des Friedens willen dieſen Punkt 
ei ſeite. 

4 Keble entwarf nunmehr anfangs September eine Reihe von Sägen, die das Pro- 
gramm der neuen Bewegung darftellten. Es find diefe: 1. der einzige Weg zu unferer 
Seligfeit ift der Genuß des Leibes und Blutes Chrifti; 2. das verordnete Mittel ift Die 
bl. Euchariftie; 3. die Gewähr für die rechte Verwaltung des Saframents ift der den 
Biſchöfen und Prieftern erteilte apoftolifche Auftrag; 4. um dem der Kirche drohenden 

so Abfall vorzubeugen, verpflichten fi ihre Freunde, alles zu thbun, um das unfchägbare 
Vorrecht der Gemeinfchaft mit dem Herrn dur die Nachfolger der Apostel einzufhärfen 
und es mit allen Mitteln den Nachkommen zu erhalten, täglichen Gottesdienſt und 
Abendmahlsfeier in den Gemeinden anzuftreben, endlich jede Anderung der Liturgie des 
C.Pr.B. zu befämpfen. — Gleichzeitig erfchien, von dem fonfervativen Flügel der Partei durch 

55 Perceval, Roſe und Palmer vertreten, jpäter auch von Froude gebilligt (Chur 125) eine 
Art Kirchenkatechismus (unter dem Titel The Churchman’'s Manual), den fein Urheber 
Perceval ald das Belenntnis der Orforder der Kirche und ihren Dienern aufzudrängen 
verfuchte: nüchtern und ohne Glanz der Sprache, was freilid in der Natur der Sache 
lag, legte der Entwurf die theologischen Grundlinien der großen Anglifaner und das Ver: 

so hältnis der Staatskirche, in der alle Kennzeichen der wahren Kirche gefunden werden, zur 
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römiſchen und zum Diſſent dar. Eine Anzahl hervorragender Geiſtlicher und Laien 
(Dr. Wordsworih, Dr. Routh, Judge A. Park, Y Watſon, Sikes-Guilsborough und 
Churton⸗Crayke), auch ſchottiſche und amerikanische Bifchöfe billigten das Bud; fo wurde 
es dem Primas vorgelegt (zur Korrektur, Unterbrüdung oder Billigung). Die Antwort 
lautete, wie zu erwarten war: Einwendungen feien nicht zu erheben, aber die amtliche 6 
Genehmigung wurde abgelehnt. Perceval, der an feinem Kinde ein eigentwilliges Gefallen 
fand und e8 mit unwillkommenen Nccenten in die Öffentlichkeit warf, fuchte nachmals dem 
Buche eine Bedeutung zu geben, die e8 nicht hatte und nicht haben fonnte, und bean: 
fpruchte für fich die Ucheberichaft der bald darauf folgenden Traktſerie, — eine Selbit 
täufchung, an der feine eigene Schwäche ſchuld mar. 10 

Mit den nunmehr von Newman unternommenen Traltaten tritt die Bewegung 
in eine neue Phafe. Sie führen über deren taftende Anfänge hinaus auf den vielberufenen 
Meg der „Entwidelungen” und haben ihren Namen gegeben. — In den Traftaten 
finden Grundgedanfen und Ziele der Orforder kräftigen, wenn auch je und dann noch 
unfichern Ausdrud. Das Verdienft, fie geplant und durchgeſetzt zu haben, gebührt J. H. 16 
Newman (f. d. A. Bd XIV, 1ff.). Bon Vereinen und Ausſchüſſen erwartete er nichts. War 
ein Mittelpunkt der Arbeit notwendig, London durfte e8 nicht fein. In unferm Lande, 
fagte er, find die Univerfitäten die Gentren der Wiſſenſchaft und der Religion. Von Orford 
alfo mußten die neuen Gedanken ins Land gehen. Es konnten nur Flugſchriften jein. 
In England waren von jeher Traktate die wirkſamſte Form der religiöfen Propaganda 20 
geweſen; dort hatten Taujende von Männern und Frauen es je und dann als ihre Auf: 
gabe angejehen, die Wirkung neuer Gedanken durch perfönlichen Anteil an ihrer Ber: 
breitung durch Brief, Kreuzband und Straßenverteilung zu erhöhen. Die einzige Schtvierig- 
feit war die um den Mann, der fih am beiten auf das Abfafien der kurzen theo: 
logifhen Aufjäge verftand. Wie die Folgezeit lehrte, war ber einzige, der das 2 
fonnte, vielleiht weil er der genialfte Traktatjchreiber war, Newman jelbit. 
So trat der bochbegabte Mann, feit zehn Jahren mit den Drielmännern in faft täg- 
licher Verbindung und mit ihren Zielen wohl vertraut, hinter Keble und Roſe zwar 
noch zurüdftehend, aber von dem glühenden Verlangen erfüllt, das Heiligtum der 
Kirhe aus der unbeiligen Umarmung des Liberalismus zu befreien, in die Front. 30 
Während die andern im Oriel College über das Vorgehen in London, Coventry und 
Winchefter noch verhandelten, brach er aus den Neiben feiner Freunde aus und brudte 
auf eigne Hand Traft I, dem in den nächſten Jahren 89 meitere folgten, unter dem 
Titel: Tracts put forth to meet the exigencies of the Times. „Ein Briejter aus 
euren Reihen, muß ich zu euch reden; denn die Zeiten find übel. Und feiner rebet. 35 
Wir jehen einer auf den andern, aber niemand greift die Sache an. Die Kirche fteht in 
Gefahren, und jeder figt ftill in feiner Studierftube. Fort mit unfrer faulen Behaglich— 
feit! Laßt uns Gegenwart und Zulunft unferer heiligen Mutter praftifch betrachten, aber 
unfere Zeit nicht fchlecht nennen, ohne einen Finger zu rübren, fie zu beſſern.“ So beißt 
e3 im Eingang des 1. Traktats. Wie diefer erörtern die nächittolgenden — fait alle wo 
nur 8—10 Seiten umfaffend — im mefentlihen Säte aus dem Gebiete der Verfafjung, 
der Disziplin und des Kultus; ferner die Lehre vom Weſen der Kirche, ihrem Verhältnis 
zur primitiven, von ihrer Autorität und Verfafjung, die geichichtlihen Einwände gegen die 
Privilegien, die Dogmen und den Kultus der englischen, die Art der Gebete, den Be: 
gräbnisdienft, die vorgejchlagenen Anderungen der Liturgie, die lare Kirchenzucht, endlich a5 
die Mängel der einzelnen chriftlichen Kirchen; die römifehe Frage tritt noch nicht auf. 

Im Herbit und Winter 1833/34 kamen die Traftate in rafcher Folge heraus. Führer 
und Hauptarbeiter blieb von Anfang bis Ende Newman (Tr. 1,2, 6—8, 10, 11, 19—21, 
34, 38, 41, 45, 47, 71, 73, 75, 82, 83, 85, 88, 90); neben ihm find Keble, dann Puſey 
(Tr. 18 über das Falten; 40 und 67-—69 von der Taufe) als Verfaſſer zu nennen; die andern 50 
treten zurüd, auch Froude, der nur einen (63.) beitrug (erjt nad) feinem Tode gebrudt). 
Am 9. September 1833 erſchien der 1. (zugleich mit dem 2. und 3.), bis Ende Dftober 1835 
waren es bereit3 70, die in 2 Bände gebunden in die Öffentlichkeit gingen; die ſämt— 
lihen 90, von 1833— 1841 gefchrieben, liegen in 6 Bänden gedrudt vor. — 

Ihnen zur Seite trat (feit 1833) unter dem Titel Records of the Church eine von 55 
den übrigen Freunden bearbeitete Neihe von Auszügen aus den Kirchenvätern Ignatius, 
Juſtin, Jrenaeus u. a., und von 1838 (der umfangreiche programmatische Profpekt wurde 
ſchon 1836 ausgefhidt) an, nachdem Puſey ſich 1834 angeſchloſſen, die von diefem in 
Verbindung mit Keble, Netvman und Charl. Marriott veranftaltete Überfegung der ſämt— 
lichen Kirchenväter, die ald Library of the Fathers of the Holy Catholic Church éo 
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anterior to the Division of the East and West vom Jahre 1346-1885 in 48 Bänden 
gedrudt wurde. Alle drei maren als Kampfſchriften gedacht. Ihr Abjehen ging nun 
über die Gedanken von Keble und Roje hinaus; fie forderten nicht nur religiöfe, fondern 
neben dieſer Tirchliche und firchenpolitifche Reform, die Nüdbildung der Gegenmwartsfirche 
in die primitive der erjten 3 Jahrhunderte, die an ben römischen Verberbungen, An: 
rufung der Bilder, Engel und Heiligen, Fegefeuer, Transjubftantiation, Prieſterkelch, 
Dbrenbeichte, Ablaß, Unfeblbarkeit des Papſtes und jeinem Anſpruch auf Vorherrſchaft, noch 
nicht teil hatte. In den Traktaten, der programmatiichen Grundjchrift der jungen Partei 
(the watch word & the symbol, Gburd 109), der fie den Namen (Tractites, 
Tractists, zulest Tractarians) verdanten, werden die Folgerungen aus den Thejen von 
Hadleigh gezogen und begründet. In haarſcharfer Gedantenführung geht Newman dem Libe: 
ralismus, worunter er nicht lediglich die politiiche Ausprägung des Prinzips, jondern die 
allgemeine Geiftesrichtung der Zeit, Antivogmatismus und Aufklärung, Revolution und 
Emanzipation verftand, fest ihm fein dogmatifches Kirchenprinzip entgegen, in dem er ben 
Schuß des Beftehenden in Kirche und Geſellſchaft zu finden meinte. Es ift die Lehre von der 
fihtbaren Kirche als der Quelle aller geiftlihen Gaben und dem Kanal aller Gnade, 
wie fie in Lehrſatz und Brauch der altanglifanischen Kirche ſich darftelle. — 

Aus diefem nationalen Zuge feines Idealbildes erklärt es fich, daß die Traftate ſich 
anfangs von den kirchlichen Seiten des märmften Beifalld erfreuten. Die erjten ent: 

20 hielten nichts, das gegen die firchliche Ordnung in der Liturgie, den Katechismus und die 
Rubriken oder gegen die 39 Artikel verftieß. Dies junge Oxford bot den Biſchöfen, die 
ihren Stuhl — die Reformſtürme und die feindſelige Haltung der Volksmaſſen bedroht 
ſahen, in der ſtark betonten Lehre von der apoſtoliſchen Succeſſion, die ihr Amt auf den 
Feld göttlichen Rechts ſtellte, eine Mehr gegen das kirchenfeindliche Parlament und den 

35 Hochlirhlichen eine Waffe gegen die Evangelifchen und Difjenterd, denen beiden fie mit 
dem gleichen Hafje gegenüberjtanden und gegen die nun auch die fampfluftige Phalanı 
der Oxforder als drittes Glied mobil machte. Während nun die erjten Traktate den 
Finger auf das von den großen Anglifanern des 16. und 17. Jahrhunderts vertretene 
Spitem legten und deſſen Wiederherftellung forderten, ging der Angriff bald über diefen 

30 geichichtlichen Rahmen hinaus und näherte fich mit feiner rabuliftifchen Begriffsipielerei 
und jeinen verbedten Untergedanfen in höchſt bedenklicher Weiſe den römischen Linien. 
Als die Traktate ex professo um die Gewalt der Schlüffel nach rein römiſchem Ver: 
ftändnis zu kämpfen fich anfchidten; als fie die Behauptung aufftellten, daß „die Laien nicht 
jelbitftändig denfen und urteilen, jondern das Wort des Prieſters als ausgemachte Wahr- 

35 beit hinnehmen und im Allgemeinen Gebetbuche nicht eine Menfchen:, fondern Gottes: 
ftinnme vernehmen ſollen“; als die Sätze (Vercevals) ald Grundlagen der erjtrebten kirch— 
lichen Neuerung formuliert wurden, „des Chriften Heil berube auf der objektiven Kraft 
der Salramente, diefe auf der Ependung durch Priefter, deren Vollmacht auf die apo- 
ſtoliſche Succeffion zurüdgeführt wurde ; den Bifhöfen fomme, in Kraft der apojtolifchen 

10 Nachfolge, als den Erben der Gabe des bl. Geiftes die höchfte, auch vom Staat unab- 
bängige Autorität in Sadyen des Glaubens und des Lebens zu; als endlih Puſey (On 
Baptism 1835), unter Ablehnung der evangelifchen Lehre von der Wiedergeburt durch 
den Glauben, mit der objektiven Wollziebung des Taufakts dem römijchen opus ope- 
ratum das Thor öffnete, die Satisfactto für die nach der Taufe begangenen Sünden 

5 als in der Buße (mit asketiſchen Bußübungen) geleiftet und die kirchliche Disziplin als das 
Heilmittel gegen die Sünde forderte; als er in der Euchariftie Leib und Blut Chrifti zwar ohne 
Wandlung, aber realiter in myſtiſcher Meife gegenwärtig lehrte und fie als sacrificium, 
nicht bloß ald sacramentum bezeichnete, wobei „Chriftus und die Kirche zugleih Sub: 
jeft und Objekt des Opferns“ feien: — nahm das Organ der Evangelifchen (Christian 

50 Observer) in flarer Erkenntnis der Sachlage den Kampf auf, der in dem ungeahnten 
Umfange und der Schärfe, die er annahm, verriet, daß bier tiefgebende firchliche Grund 
jäge um die Oberhand ftritten. Der march of mind der Orforder geriet auf gefähr: 
lihe Bahnen. In der eigentümlichen Miſchung römifcher Neigungen und Abneigungen 
übertvog das Yiebäugeln mit dem alten Feinde in Nom, und durdy den berechtigten Kampf 

55 gegen die matte und platte Tagesreligion der Mailen ging ein böfer Unterton: dieſe 
Traftate mit ihrer Verberrlihung der altanglifanischen und Tridentiner Theologie (in 
einem Trakt war gejagt worden, das Tridentinum fei nicht papiftifcher als die Traftate) 
führen unmerflih binüber nah Nom. Der alte Volksruf des 18. Jahrhunderts: No 
Popery wurde in der Preſſe und auf der Straße wieder laut. Die Orforder, ſchrieb die 

co Edinb Rev. 1841, Apr. 273, vertreten Säße, die den Artifeln der englischen Kirche, 

a 
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deren Diener ſie ſind, widerſprechen, mögen ihre Anſichten richtig ſein und mit der ge— 
offenbarten Religion übereinſtimmen, jedenfalls ſind es nicht die Lehren der nationalen 
Kirche. So harmlos ehrlich die Oxforder Geſtändniſſe der Papiſterei vorgetragen werden, 
die Freunde der Kirche müſſen ſie tief beklagen. 

Gegen dieſe Anklagen trat Newman, feit 1834 der unbeſtrittene Führer der Or- 5 
forder, im 38. und 41. Traltat in die Schranken mit der nunmehr in den Vordergrund 
gerüdten dee der Via media. Es ift der Ruhm der englifchen Kirche, fagt er, daß 
fie den Mittelweg zwifchen den fog. Neformatoren und Rom geht. Von dem Glauben 
des 16. Jahrhunderts, von den Rubriken des A. G. B., die man beute freilich papiftifch 
nennt, find nicht wir, fondern die gegenwärtige Kirche abgewichen; fie verachtet die For: ı0 
mularien und Anmweifungen des Prayerbooks, vernadjläffigt die Saframente und giebt die 
Kirchenzucht preis. Glaubensregel find nicht die 39 Art., fondern die von den Apoiteln 
und der alten Kirche verfündigte Lehre. Jene find nur der eine der geiftlichen Schäße 
der Kirche; nicht ein corpus divinitatis, fondern lediglich Protefte gegen die in den Jahr— 
bunderten eingefchlichenen groben Irrtümer; die Lehre der Apoftel in ihrer Integrität ıft in 
der Liturgie niedergelegt. Darum ift eine neue Reformation nötig; denn wie der römische, 
fo ift der Genfer Lehrtypus frembländifches Gewächs (foreign interference). Hat die 
erfte die altlirchlihen Sätze feftgehalten und nur die ungefunden Wucherungen und Ab: 
lagerungen befeitigt, fo wird die neue an die Glaubensfäge der eriten ebenfo wenig 
rübren; aber fie wird fich mit „Ergänzungen“, „Zufägen“, „Schlüſſen“ gegen die boden: zu 
ſtändig gewordenen Irrungen der Zeittheologie wenden, die 39 Art. alfo nicht ändern, 
aber interpretieren und Proteft erheben gegen die Verquidung der Kirche mit dem Staat 
und gegen den Yatitubinarismus des Tages; pofitiv aber das überfommene Lehrgut „ergänzen“ 
durch die Wiedereriwedung, Neubelebung und „Weiterentwidelung” der Grundgedanken des 
A. G. B. Diefer Mitteltveg zwischen den fog. NReformatoren und dem römischen Chriftentum 25 
war nichts anderes als die alte Römerftraße. Ihm widerſprachen zudem die Thatfachen 
der Vergangenheit und Gegenwart; und Newman, der feine Möglichkeit (in der 3. Aufl. 
des Proph. Office, XXIII) für die Gegenwart meinte bewiefen zu haben, mußte 
enttäufcht anerkennen, daß ſelbſt die alte Kirche ihn nur in den dhriftologischen Härefien 
aufmweife (vgl. Twelfth Lecture on Angl. Diffieulties und Fortnightly Rev. 1879, 30 
July 13) und der Anglifanismus in unerwünfchte Parallele mit dem Monopbofitis- 
mus gerate (Waleman 473). 

ie Grundgedanfen und die Ausläufer diefer Via media ernüchterten denn nicht 
nur die Zumartenden, jondern auch die anfangs begeifterten Freunde. Sie mwiderfprachen 
dem religtöjfen Empfinden der Nation, und der erft jchüchterne MWiderfpruch machte jich 35 
von da laut vernehmbar. 

Noh in demjelben Jahre (Ende 1834) führte Dr. Hampden den erften Schlag. In 
feinen Observations on Religious Dissent with reference to the Use of Religious 
Tests in the University verlangte er die Befeitigung der Unterfchrift unter die 39 Art. 
für die Mitglieder der Univerfität mit der Begründung, daß die kirchlichen Belenntniffe «0 
Meinungen darftellten, für die andere nicht verantiwortlich gemacht werden könnten. New— 
man, den weniger die Forderung als ihre Motivierung in beftige Erregung brachte, 
erhob fih, übrigens von den Hoclirchlidhen der alten Schule und den Evangelifchen unter: 
ftüßt, gegen den Angriff auf feine innerften Überzeugungen, und Hampden wurde mit 
feinem Anträg von der Univerfität abgewieſen. Als er trogdem zwei Jahre fpäter vom 45 
Prime-Minifter Lord Melbourne zum Negius Profefjor der Theologie ernannt wurde, 
brachen die Traftarianer abermale gegen ihn los, übergaben der Univerfität eine Erklärung, 
Hampden vertrete freidenkeriſche Grundfäße, und verlangten, daß den tbeologifchen Studenten 
von den Bifchöfen der Beſuch der H.ichen Vorlefungen verboten werde. Unter großer 
Erregung wurde die Sache an der Umniverfität verbandelt; von den Kollegienvorftänden 50 
wurde Hampten ein Mißtrauenspotum erteilt, aber die beiden Profuratoren der Univerfität 
annullierten die Beichlüffe der Heads, und der traftarianische Vorftoß, der feine Kräfte 
überſchätzt hatte, blieb wirkungslos. 

Gleichzeitig bolte Dr. Arnold, der Führer der freieren Theologie in Oxford, zum 
Gegenſtoß aus und brachte die Bedrohung der Gewifiensfreibeit durch die Traftarianer vor 56 
die Uffentlichkeit. In einem fampfluftigen Auffat der Edinburgh Rev. (The Oxford 
Malignants and Dr. Hampden, Apr. 1836) ftellte er ſich an die Seite feines Freundes 
und Gefinnungsgenofjen und beleuchtete mit grellen Schlaglichtern die legten, noch im 
Verborgenen gehaltenen Ziele der Neuerer, mit denen er ſich kurz vorber (in ſ. Prin- 
eiples of Church Reform) grundfäglid auseinandergeſetzt hatte. War bier feine 0 

_ = 
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Forderung auf eine Offnung der ftaatsfirchlichen Thore für die Sekten und auf Beteiligung 
aller bewußt hriftlichen Elemente am firchlichen Leben gegangen, jo erhob der neue Auf: 
fat die Anklage auf die nicht immer getwahrte bona fides der Malignants (ie unter 
dem Commonwealth die hochfirchliche royaliftische Partei fpottweife genannt wurde) und 

5 Oxford Conspirators. Ihr Vorgehen, heißt es, fei nicht in Jrrtum, fondern in ſitt— 
licher Vertvorfenheit begründet (not of error, but of moral wickedness, ©. 238). 

Arnold batte es damit zumege gebracht, die öffentliche, nichtkleritale Aufmerkfam- 
feit, zunächſt der Gebildeten, auf die Orforder Vorgänge zu ziehen. In Flugblättern und 
— kam es zu erregten Auseinanderſetzungen, die die Neuerer zum Tagesgeſpräch 

10 machten. 
Maren fie eben im Hamppdenſtreit unterlegen, jo erhoben fie ſich nun zu neuen 

Vorftößen um fo fraftvoller, alö eben Dr. Puſey (ſ. d. A. Bd XVI, 349), einer der an- 
gefehenften Profeſſoren der Akademie, endgiltig (Ende 1834) ſich ihnen anſchloß. Für die 
Partei, die faft nur aus jungen Männern beftand, die ftatt Namen und Bergangenbeit 

15 nur die Hoffnungen der Zufunft in die Wagichale der Partei zu merfen hatten, be 
deutete damals fein Beitritt eine ungeheure, faum abſchätzbare Stärkung, ein Ereignis, 
das nachmal3 von großem und entfcheidendem Einfluß auf den Charakter und die Gefchide 
der Bewegung wurde (Chur 132). Dr. Puſey, ſchrieb Newman, gab uns fofort eine 
Stellung und einen Namen. Er war Canon von Chriſt Churd, kam aljo aus der 

2 geiftigen Ariftofratie zu uns herüber, verfügte als Regius Profeſſor an der Univerfität 
und als namhafter Gelehrter über weitreichenden akademiſchen Einfluß und als Abkömm— 
ling eines adeligen Haufes über große Familienverbindungen; ein Mann, der nach Eigen: 
art, Verdienſten und Stellung zum Barteiführer berufen war und der der Bewegung vor 
der Melt eine Angrifffront bot (vgl. oben Bd XVI, 349 ff). Zudem warf die wiſſen— 

25 fchaftliche Gloriole, die den hervorragenden Forſcher umgab, einen Nebenglanz auf die 
„bedeutungslofen” Männer, zu denen er himübertrat, und jeßte deren Dafein und Abficht 
in ein gewiſſes Nedht. Aus dem Mob machte er eine geordnete Körperfchaft (mie Net: 
man eingefteht) und als Erſatz für den weitabwohnenden Keble das Unternehmen zu 
einer im wejentlichen Orforder Bewegung, deren Anhänger von da ab als Bufeyiten be- 

30 zeichnet zu werden begannen. 
Sein Einfluß trat fofort zu Tage. Bon den Gedanken der deutſchen Theologie 

tief berührt, der Freund und Korrefpondent von Schleiermacher, Tholud, Emwald und 
Sad, verlangte er für die wiſſenſchaftliche Darftellung an Stelle der in den erjten Traf: 
taten zu Tage getretenen Übertreibungen und Verſchwommenheiten gehaltenen Ernit, 
Würde und Nüchternheit. Und er zeigte jelbit, wie er das meinte. Ende 1835 gab er 
„an Stelle der bisherigen unvolljtändigen Aufſätze“ Trakt 67, 68 und 69, die drei Teile 
einer Unterfuhung „über die Taufe” heraus, ein Buch von mehr als 300 Seiten (2. Aufl. 
über 400), das noch beute als eine der berborragendften Monographien über den Gegen: 
ftand gilt. Es folgten in Tr. 71, 76, 78, 81 die Catenae Patrum, die für die neuen 

0 Sätze die geichichtliche Kontinuität und altkirchlihe Autorität nachzuweiſen verfuchen 
(apoftolifhe Succeffion, Taufwiedergeburt, katholiſches Kirchenprinzip und Cuchariftie) ; 
im %. 1836 der Profpeft und von 1838 an die Herausgabe der Oxford Library of 
the Fathers (vgl. oben ©. 25, 57). Seine Abfiht ging auf den doppelten Nachweis, 
einerjeits, daß die römische Kirche zwar in ihrem bierardhischen Herrichaftsgelüfte, ihrer 

#5 Weräußerlichung, ihrer —— des Evangeliums Chriſti, das ſie in ein Geſetz der 
Kirche, ohne eh und lebendig machende Geiftesmacht, verfteinert habe, abzulehnen jet, 
nicht aber die katholische Kirche als jolche, weil ihre Lehre jchriftgemäß fei und den 39 Artikeln 
nicht widerfpreche. Anderfeits auf Anerkennung und Befejtigung des anglifanifchen Lehr- und 
Kultusfpftems aus dem 16. und 17. Jahrhundert, mit dem Nachweis, daß es fich jetzt 

50 nicht um Nomanismus, auch nicht um Neuformulierungen, jondern lediglih um das Nedht 
2. — des bodenſtändigen Nationalglaubens, in ſeiner urſprünglichen Rein— 
yeit handle. 

In derjelben Richtung batten inzwiſchen die Traktate ihren Fortgang genommen. 
Hatte Pufey in der Oxford Library (Vorrede) „das Alte und NT als die Quelle der 

55 Lehre, die katholiſchen Väter aber als den Kanal, durch welchen jene zu uns berabfließt‘, 
bezeichnet, jo ließ der 1838 in den Kampf der Meinungen geworfene Nachlaß Froudes 
feinen Zmeifel an der reformationsfeindlihen Grundrichtung der Bartei. Ein vollblütiger 
Hafer der meltbefreienden That des 16. Jahrhunderts mies Froude darin die Orforder als 
Katholiken ohne Bapfttum und als Anglitaner ohne Broteftantismus nad und fiel mit robufter 

60 Grobheit über Luther und feine Freunde ber (vgl. oben ©. 23,6), in der Beichönigung 

3 or 



Traktarianismus 29 

von Church (262), ein Mann, der mit harten Worten der Welt den vollen Umfang und 
die letzte Tiefe der Überzeugungen offenbarte, die den Anlaß zur Bewegung boten. — 

Die Fata Morgana des von Newman als gangbar geprieſenen Mittelwegs zerfloß 
damit wie ein Schemen; und die von da an erſcheinenden Traktate tiefen mit zjunebmen- 
der Schärfe die Richtung, in der der march of mind ſich bewegte. In feinem Tauf- 
traftat hatte Puſey, unter Ablehnung der Wiedergeburt aus dem Glauben, gelehrt, daß 
die Erneuerung de Sinnes dur den Taufaft allein gewährleiftet werde, und ſich damit 
um römifchen opus operatum befannt; der 75. empfahl das römifche Brevier als Er: 
a der von Iſaak Williams verfaßte 80. (fortgeſetzt im 87.) „Über die Zurüd- 
baltung (reserve) bei Mitteilung religiöfer Wahrheiten“ verjuchte nichts anderes, als bie 
Geheimdisziplin der alten Kirche mwiederherzuftellen. Boll warmberziger Frömmigkeit und 
tiefer Einblide in das verborgene Leben der Seele mit Gott, auch durd Schönheit der 
Sprache ausgezeichnet, wirkte der Aufſatz wie eine erplodierende Mine und legte die legten 
gie der Pariei vor aller Welt bloß (British Critie 1839, April). Über die heiligiten 
Dinge vor jedermann und zu jeder Zeit zu reden, war gejagt, ſei roh und unchrerbictig; 
Chriftus und die Apoftel hätten dieſe Neferve beobachtet; die rüdhaltlofe Preisgabe aller 
Glaubenswahrbeiten vor Gleichgiltigen und Ungläubigen, das ungebührliche Betonen der 
Rechtfertigung und im Zufammenhang damit das unbefonnene Verteilen von Bibeln und 
Traftaten ſei verwerflih und widerſpreche der hriftlichen Efoterif. Nur dem Gehorfam 
des Glaubens, der anbetenden Frömmigkeit erſchließe ſich die religiöfe Wahrheit, nicht der 
ipefulativen Forſchung; durch firchlihe Zucht, nicht durch Predigt, Studium und 
frommes Leben werde der religiöfe Charakter gebildet. Alfo unevangelifhe Scheidung 
zwischen Eſo- und Eroterif, Zurüdjtellung der Nechtfertigung hinter die Geheimlehre, die 
firhlihe Zucht als Prinzip der Heiligung: alles Sätze, die zum mindeſten den bejtehen- 
den römischen Verdacht ing Recht ſetzten (Chur) 265). 

Als nun Keble im 89. Tr. (Über die myſtiſche Erklärungsweiſe der Kirchenväter) 
für die wunderlichſten Einfälle der patriftiihen Allegorit diefelbe Inſpiration wie für die 
Propheten und Apoftel in Anfprud nahm (they proceeded in interpreting Scripture 
on the surest ground: the warrant of Seripture in analogous cases |mozu 
vgl. Edinb. Nev. 1844, Det. 343]) und ihre offenbaren Irrtümer nicht nur verteidigte, 
iondern lobend befürtwortete, war die hochgradige Spannung auf beiden Seiten einer 
weiteren Steigerung nicht fähig. Niemand, ſagten die einen, der Glied der nationalen 
Kirhe und durch Unterichrift an die 39 Art. gebunden ift, kann derartige Anfichten ver: 
treten; und die von Feiner Rüdficht mehr Gebundenen warfen die bei folcher Lage ber 
Dinge natürliche Frage auf: warum nicht die legte „Enttwidelung” vollziehen? Newman 
jelbft zwar, immer noch in der Selbittäufchung befangen, daß fein in der Via media 
vertretener Anglofatholicsmus dem kirchlichen Bekenntnis nichts vergebe, daß vielmehr 
gan die Irrtümer der Zeit nur Zufäße nötig feien (vgl. oben ©. 27,23), ſuchte noch den 
omanismus als folchen zu leugnen, aber die gleichertweife von Nom wie von Genf erfolgten 

Einflüffe in das anglitanifche Lehrgut wies er ab; die Nationalfirche müfje ihrem eignen 
Genius folgen. 

Das Hindernis für die Vertwirklihung diefer Abficht waren die zu Necht beftehen- 
den 39 Artikel. Um deren Befeitigung bemüht ſich nun der vielberufene 90. Trak— 
tat, der (am 25. Januar 1841) unter dem Titel Remarks on certain passages in 
the 39 Articles erjchien, zuerft anonym, aber auf erfolgten Einſpruch von N. jofort 
anerkannt. Durch und dur juriftifch gedacht (construed as by a purely legal 
eourt [Churd 286]) verjuchen fie durch je und dann willfürliche, zum Teil fophiftische 
Auslegung, mit der haarfpaltenden, auf Fallſtricke fich verftehenden, aus der mittelalterlichen 
Scholaſtik herübergeholten Spigfindigfeit eines Advofaten, der aus einem Nichts ein Etwas 
zu machen verfteht, den Nachweis, daß römifche Überzeugungen und die Unterjchrift unter 
die Artikel ſich nicht ausfchließen, befeitigen aljo das Unterfcheidende des anglikaniſchen Be- 
fenntnifjes gegen Rom. Die Frage ift nicht, was die Artikel tbatfächlich lehren, jondern 
was fie nicht verwerfen, und tie fie fich dreben und prefien lafjen im „anglo: 
latholiſchen“ Sinne. Dies tft dem Anglifaner freigelafien. Was die Berfafjer per: 
lönlib im Sinne gehabt haben, iſt gleichgiltig; an und für ſich find fie 
feine Autorität. Die Artikel werden aljo nicht widerlegt und nicht bekämpft, aud) 
wird ihre Verbindlichkeit nicht geleugnet, aber ihr Beiwerk wird fubtil umgebeutet, und 
aus dem, was fie nicht fagen, erden fie ergänzt, und durch die Zufäbe, die fich be- 
müben, fie al& lediglich gegen die Lehrfaffung, nicht gegen das eigentliche Lehrgut ge: 
tichtet nachzuweiſen, wird in Kraft diefer Deutungen die Unterfchrift freigegeben. 
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Auf einige der „Bemerkungen“ weile ich, um der Wichtigkeit der Sache gerecht zu 
werden, fur; hin. Artikel 6 der Conf. Anglie. bejtimmt die bl. Schrift in Glaubens: 
ſachen als regula fidei, als alleinige Glaubensnorm. N. bemerkt dazu: „Als Regel 
des Glaubens jehen wir die Schrift nur joweit an, als wir andere Inftanzen (Apoftolitum, 

5 Liturgie, Tradition und patriftisches Schrifttum) gleichfalls annehmen, in dem Sinne, daß es 
nicht ficher ift, ohne Rückſichtnahme auf diefe nad der Schrift allein zu urteilen. „In 
dem jest gewöhnlich verftandenen Sinne ift die Schrift nah anglikaniſchen Grund: 
fägen nicht alleinige Glaubensregel“. — Xrtifel 11 der Conf. behauptet das 
sola fide. Mit Glauben, jagt N., ift nur das einzige innere Werkzeug gemeint, nicht 

ı0 jedes Werkzeug überhaupt; neben inneren giebt es äußere (3. B. die Taufe ald Mittel 
der Rechtfertigung) ; da aber ein inneres Werkzeug nicht nit einem äußeren jtreitet, fo 
jhließt die Lehre von der inftrumentalen Kraft des Glaubens feineswegs 
die Werke, die auch ein Mittel find, aus; nur wenn gejagt wäre, die MWerfe 
rechtfertigen in demfelben Sinne wie der Glaube, jo wäre das ein iderfpruch in den 

15 Ausdrüden. „Der Glaube rechtfertigt vielmehr in dem einen Sinne, die 
Werke in einem andern, und das ift alles, was bier behauptet wird”. — 
Artikel 22 verwirft, wird gejagt, nicht das TFegefeuer als foldhes, fondern nur, dab «es 
Verdammte felig made; nicht den Ablaß an dd jondern nur die dee einer päpftlichen 
Sündenvergebung für Geld, nicht Bilder und Reliquien an fich, fondern nur ihre götzen— 

% dienerifche Anbetung u. ſ. w. — Artikel 25 lehnt die Siebenzahl der Saframente ab; man 
muß, jagt N. dagegen, zwiſchen Sakrament im engeren und weiteren Sinne unterſcheiden. — 
Artikel 28 leugne, beißt es mweiter, nicht jede Wandlung beim AM, fondern nur die 
Wandlung in den irdifchen, natürlichen Leib Chriſti. — Artikel 31 bebaupte nur die Ver- 
jchiedenheit des Meßopfers von Chriſti Kreuzesopfer; als Erinnerungsopfer an Tote und 

25 Lebendige fei e8 berechtigt. — Nur ein Artikel (38) von der Verwerfung der päpftlichen 
Obergewalt wird bedingungslos zugegeben. — Dann heißt e8 am Schluffe: Dieſe Erklärung 
der Artikel ijt feine antiproteftantiiche; denn „es ift unfere Pflicht, die reformierten Artikel 
in möglichit Fatholiichem Sinne zu faffen. Gegen ihre Berfafjer haben wir feine Ver— 
bindlichkeiten. Die Artikel find im buchſtäblichen und grammatifhen Sinne, 

onidt nah Meinung und Abſicht ibrer Verfaffer, fondern im Sinne der 
fatbolifhen Kirche auszulegen” (vgl. NS Briefe an Dr. elf und Mr. Bomden 
vom 15. März; 1841: I have asserted a great principle, that the Articles are 
to be interpreted not according to the meaning of the writers, but according 
to the sense of the Catholie Church). 

35 Dies aljo war für ihn die Bedeutung von Tr. 90: der innere Bruch mit feiner 
alten Kirche. Seine weitere Entwidelung ift feine freie mebr; in Nr. 90 bat fie ihre 
feſt vorgeichriebenen Bahnen gewonnen. Es waren Säße, die mit dem nationalen Kirchen: 
tume nichts mehr gemein hatten. Der fie ausſprach, batte bewußt die trennende Linie 
überſchritten. Im Frühjahr 1839 war meine Stellung in der englifchen Kirche auf 

40 ihrer Höbe, jchrieb er fpäter (Apol. 180), und in feinem Artifel Über den Stand der reli: 
giöfen ‘Barteien (Brit. Critie 1839, April) „batte er feine legten Worte als Anglikaner 
zu Anglifanern geiprochen. Es war der Abjchiedsgruß an meine Freunde”. Die inner: 
iche Loslöſung hatte ſich ſchon damals vollzogen, aber er „wußte es noch nicht; alles 
ging wie im Nebel feinen Weg“ (vgl. oben Bd XIV, 6—7). Ehrlicherweiſe kann ich, ſchrieb 

ser an Manning (25. Oktober 1843), feit diefem Sommer vor 4 Jahren der englifchen 
Kirche nicht mehr angehören. Daraus erhellt, daß er 1841 wußte, was er that: der 
Trakt ift aus bewußt römischen Überzeugungen beraus gejchrieben. — 

Ganz DOrford, die Freunde und ‚Feinde der Bewegung, gerieten in Betvegung ; die 
einen in der Befriedigung darüber, daß man auch mit römischen Anfichten in der Staats- 

5o kirche bleiben fünne; die andern vor Entrüftung, daß die 39 Artikel, das Hauptbollwerf 
des englifchen Proteftantismus gegen den römifchen Irrtum, zerbroden waren. Bon 
der Univerfität ging „der bleihe Schreden” (vgl. Mozleys Brief vom 13. März 1841) 
wie ein Sturmwind in das Yand hinein. Jubelte das junge Orford über die ——— 
Pforte und duldeten die Lauen anfangs noch die rabuliſtiſchen Spiegelfechtereien, ſo er— 

55 hoben die Gegner mit unangezweifeltem Rechte die alte Anklage Dr. Arnolds gegen die 
Oxford Malignants (vgl. oben S. 28, 6), die Angriffe beruben nicht auf Irrtum, jondern 
auf fittlicher VBertworfenheit. Nervmans „Entwidelungen“, das wurde jet mit einem Schlage 
Har, lagen bewußte und bejtimmte Abjichten zu Grunde, und „die fo ausfichtslojen An: 
fänge und fo zufälligen Gedankenreihen“ waren im Verlauf der Zeit beabfichtigte 

co und gewollte geworden, bis fie mit Nation und Kirche in dem Mahe in Konflikt 
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gerieten, daß diefe ibm und feinem Spitem von da ab den Pla an der Sonne 
weigerten. 

Von allen Seiten wurde auf Entſcheidung gedrängt. Newmans Biſchof und die 
Univerſitätsbehörden ließen Wochen in ratloſem Schweigen vergehen. Endlich erfolgte 
Mitte März) jeitend der Univerfitätsvertretung (Vizekanzler, Kollegienvorftände und 5 
Broftoren) der Einſpruch: die Traktate feien zu mißbilligen, die Auslegung des 90. Tr. 
weiche dem Sinne der 39 Art. eher aus, als fie ihn erfläre. Auch Dr. Bagot, Biſchof 
von Orford, bis dabin den Traktarianern twohlgeneigt, jchrieb an N., nachdem dieſer die 
alleinige Verantwortlichkeit für Nr. 90 übernommen, der Traktat fei anjtößig und gefährbe 
den Frieden der Kirche; die Traftate fein deshalb nicht fortzufegen. 10 

Diejer Verurteilung, der Oberhobeit des Biſchofs, nicht der Univerfitätsvertretung 
untertvarf fih N. Es war für ihn der Anfang vom Ende. Im Sommer kündigte er 
dem British Critie feine Mitarbeit, und die Traktate wurden nicht weiter gedrudt. Die 
meiften Biſchöfe und fehr viele Beiftliche verurteilten Tr. 90; das mar eine zweite Abs 
lehnung. „Unfere Arbeit iſt vorüber; der Grund, auf dem wir iteben, it unter und ı5 
weggenommen.“ Die Führer fühlten, das öffentliche Bertrauen war dahin, ihre Stellung 
unbaltbar. Nun blieb ihnen nichts mehr übrig, als ihre Schule zu ſchließen und aufs Yand 
zu ‚geben, e3 fei, daß fie aufbörten zu fein, was fie waren, oder — wie Newman be: 
zeichnend binzufügt (vgl. Apol. 172—173 u. Angl. Diffie. I, 134), daß fie nah Wahr— 
beit und Frieden wo anders ſuchten. Mit nüchternem Blide erfannte er die Lage. 20 
Die Schlacht war geichlagen, für feine Ziele verloren. Qui trop embrasse, mal &treint. 
Die Parteiverhältnifje Härten ji. Die Einheit der Orforder Schule zerbrah an den 
barten Konfequenzen von Nr. 90, und der immer fo bittere Proteft des zu ſpät gelommenen 
Begreifens verballte wirtungslos. Newman jchied (Sommer 1841) aus, zog ſich nad) 
Yıttlemore zurüd und martete jeinem Verhängnis entgegen. Die Serufalemer Bistumsfache 35 
brachte dem Kampfe in ihm das Ende. Seit Ende 1841 war er als Anglifaner „auf 
dem Totenbette”“. Es war indes cin langjames Sterben; erjt vier Jahre fpüter, am 
8. Dftober 1845, nachdem viele jeiner Freunde und Mitfämpfer in Rom Frieden gefucht, 
ging auch er hinüber und empfing aus der Hand des Paſſioniſtenpaters Dominik die 
Euchariſtie unter einer Geitalt. 30 

Damit ſprach er felbjt feiner Arbeit im Stantölirgentum das Urteil. Die Via 
media war eine Selbittäufchung, ein Hinken auf beiden Seiten gewejen. Im Kampfe der 
Getiter, zumal um religiöje Güter, entſcheiden Hare, aus Kopf und Gewiſſen gewachjene 
Grundſätze, nicht die S ae Die lebten Cöfungen lagen bier in dem römijchen 
Gedankengut. Das war der katholiſchen Hierarchie früher als den Orforder Alademitern 35 
Kar geworden. Dr. Wijeman (nahmals Erzbiihof von Wejtminfter) hatte das Unbalt- 
bare der traftarianifchen Ideengänge erfannt und in feiner Schrift On Anglican Claims 
nachgewieſen; während er noch zuwartend bei jeite ftand, foll Gregor XVI. von den 
Trattarianern gejagt haben: Sono papisti senza papa, catholiei senza unita, 
protestanti senza liberta. — 40 

II. Der Puſeyismus. 1. Schon 1840 waren einzelne übergetreten ; der eigent: 
lihe Erodus begann indes erjt 1842, und Rom machte den redituris jeine Pforten weit 
auf. Die Gemäßigteren zogen fich zurüd, andere modifizierten ihre Anſchauungen durch 
Abjtimmung des römifchen Tons oder Ausicheidung der romanifierenden Ideen, die dritten 
juchten im geruhſamen Leben einer dörflihen Pfarrei den Frieden dur die Arbeit an 
den Gemeinden. Aud innerhalb der PBarteiführung kam «8 zu einer Klärung. Nachdem 
Newman ausgejchieden, trat Ward, „der Fanatifer des Privaturteilg“, der (in feinem 
Ideal of a Christian Church 100; 595) die 39 Artikel „nicht im nächftliegenden Sinne 
oder im Sinne der Verfaſſer, fondern in dem Sinne, der dem Unterzeihner am 
pafjenditen erſcheine“, erklärt wiſſen wollte, ja unter Ablehnung des natürlichen den 50 
non-natural sense verteidigte, als Führer an die äußerte Nechte, bis er für feine ber: 
ausfordernde Apotheofe der Heuchelei von der Univerfität abgejegt wurde und nah Nom 
übertrat (1845), während Keble und Williams das rechte Gentrum (mit ſtarkrömiſchen 
Neigungen) bildeten und Perceval nach links bin die Verbindung mit der Nationalfirche 
aufrecht zu erhalten ſuchte. — 65 

Die Führerſchaft der Geſamtpartei aber fiel von 1841 an, zum Teil infolge der 
Notwendigkeit, die aus dem Berluft der Einheit ſich ergebende Schwäche durch wiſſen— 
Ihaftliches Herausarbeiten und geihichtliche Begründung der Orforder Ideen auszugleichen, 
wie eine Selbitveritändlichkeit dem gelehrten E. Bouverie Puſey (vgl. oben Bd XVI 349) 
zu; damit jchließt die eigentlich traktarianiſche Phaſe der Berwegung. 60 

- 5 
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2. Die nunmehr einjegende zweite wird demgemäß in den beiden erften Jahrzehnten (bie 
ettva 1860) von der mifjenjchaftlihen Begründung des Syſtems (befonders durch Puſeys 
Arbeiten), im dritten von dem Kampfe um das Recht der anglofatholifchen Lehren und 
Kultformen im Staatslirhentum in Anſpruch genommen. Unter der Hand des vor: 

5 —— und vornehmeren Puſey, der ihr ſchon mit feinem Eintritt einen alademijchen 
Nimbus verli und nun den Namen gab, nahm die Bewegung gemäßigtere Formen 
an, die, allmählich das dogmatifche Gebiet verlaffend, ſich mit Eifer auf die Ausprägung 
älterer, den römischen nah verwandter Nitualien warf und damit Probleme aufnahm, die 
mit Theologie nur wenig gemein hatten (Ritualismus), und in denen viele, mit Garlyle 

10 er übertreibend, „das Symptom baldiger Auflöfung der altgewordenen Staatskirche“ 
erblidten. 

Die Verurteilung des Wardſchen Grundjages von der nidhtsnatürlihen Inter— 
pretation ſeitens der Univerfität bedeutete eine entjcheidende Niederlage der Traktarianer 
und hatte eine Scheidung der Geifter zur Folge; viele Freunde zogen fich zurüd, 

ıs andere traten zu ben früheren Gegnern über und bargen fi) unter den Fittigen 
des bodenftändigen Hochkirchentums. Um ſo energiſcher verharrten die furdhtlofen 
engeren Kreife auf der eingefchlagenen Bahn. Nah Ward und Newman traten von 
1845— 1846 etwa 150 Geiftlihe und angejehene Laien der Partei über; unter ihnen 

ed. Dakley, kgl. Kaplan in Whitehall und Pfarrer an All Saints, Margaretftr., London; 
2% ferner Collyns, Hauptpaftor an St. Mary Magdaleu Oxford, F. W. Faber, Neltor von 

Elton, Spencer Northeote, 3. B. Morris, Puſeys Gehilfe bei der Library, Dudley 
Nyder (mit Frau, Schweiter und fünf Kindern), C. Dalgairms, €. H. Thomjon und 
%. Gordon, zwei Londoner Pfarrer u. a. 

Als zu diefer bedenklihen Wendung energifche Verſuche traten, auch im Ritual die 
25 römifchen —— zu ziehen, den hölzernen Abendmahlstiſch durch einen ſteinernen zu 

erfegen, Kruzifixe, Altarlichter, die piseina u. a. gegen den Geift, wenn auch nicht den 
Buchſtaben des A.GB. einzuführen, und diefe Neuerungen von den oberen Zehntaufend 
oftentativ begünftigt wurden, auch von den anglofatholifchen Führern nichts geſchah, um die 
bedrohten Mauern der Kirche zu jchügen, da erhob fich wie einft zu Königin Annas Zeiten 

so der Volksruf: No Popery von neuem. Auf feiten der englifch-römischen Hierarchie lauter 
Beifall und freudige Erwartung, auf proteftantifcher neben grollendem Unmut die bangjten 
Befürchtungen. Beklagten auch viele der in der Kirche verbliebenen Traftarianer den ver: 
bängnisvollen Schritt ihrer Freunde, mo war die Gewähr, daß im Laufe der Entwicke— 
lungen nicht auch fie aus dem vertvirrenden Kampfe der ‘Parteien ihre Zuflucht „drüben“ 

35 fuchen würden? — 
Während nun die Lage der Dinge auf proteftantifcher Seite die evangelifch Gefinnten 

zu engerem Zufammenjchluß trieb, in England die Bewegung, nun nicht mehr an die 
Univerfität gebunden, in die entlegenjten Gemeinden bis nad) Wales und Norkihire über- 
iprang und in Schottland die am die Ausfchreitungen des Patronatswahlrechtes ſich an- 

10 ſchließenden Kämpfe den Beſtand auch der nördlichen Kirche in rege jtellten (1843 —45), 
gewann es den Anfchein, als ob die zerfegenden Kräfte der Orforder auch in der Rich: 
tung einer Zerbrödelung des Staatstirhentums erfolgreich arbeiteten. Die Pufeyiten 
Verräter (rascals and traitors) der bl. Kirche zu jchelten, Heuchler, die im Herzen 
römifch feien, aber dad Brot der Kirche äßen, half über die Schwierigkeiten nicht hinweg. 

45 Die Frage, die zur Löfung drängte, lag tiefer: was ift die Kirche, die hl. katholiſche Kirche ? 
welche Beziehungen bat fie zum Staat? ift im Credo und Katechismus die Lehre von der 
Kirche in einer den Bedürfniffen der Zeit entjprechenden Weiſe feitgelegt ? 

Die Lehrkämpfe, die mit dem Jahre 1847 einfegen, find die Antwort auf dieſe 
Fragen, die, wie im römischen Syſtem, den Pufeyiten von centraler Bedeutung waren; 

so aus diefem Grunde gebe ich kurz auf fie ein. — 
Im Dezember 1847 berief der Prime-Minifter, Lord Hohn Ruſſell den oben 

(S. 27,37) erwähnten Prof. Dr. Hampden zum Biſchof von Hereford. Dagegen erhoben 
deſſen alte Gegner Einſpruch an den Minifter wegen ungejunder Lehre; das gleiche 
thaten 13 Bifchöfe; der Dean und Kanon des Domfapitels ftimmten gegen Hampden, 

65 und vereint brachten fie die Sache vor das kgl. Oberhofgeriht (Court of Queen’s 
Bench); aber bier unterlagen fie. 

Noh während dieſe Sache ſchwebte, feste der wichtigere, an Gorhams Namen 
fich knüpfende Taufftreit en. Rev. G. C. Gorham, ſchon 36 Jahre zuvor bei feiner 
Ordination wegen feiner Anfichten von der Tauftwiedergeburt vom Biſchof von Ely 

so angefochten, wurde 1847 in dag Kronpatronat Bramford:Spefe berufen, von dem traf- 
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tarianifch gefinnten Biſchof Dr. Philpotts indes abgelehnt. Er hatte, im Wider— 
ſpruch zu den 39 Artikel geleugnet, daß die geiftlihe Wiedergeburt durch die Taufe 
gewwirft oder mitgeteilt werde; das erzbifchöflihe Gericht (Court of Arches) billigte 
die bifchöfliche Entfcheidung, aber vom Court of Appeal, einem Unter-Ausſchuß des 
Kgl. Geheimen Rates, alſo der höchſten weltlichen Berufungsinſtanz in firchlichen 5 
Saden, an die Gorham Berufung eingelegt, wurde das Urteil Philpotts aufgehoben 
und Gorham in jein Amt eingefegt. Die Frage nach den Lebensbedingungen der 
Kirche war damit aufgerollt; aber der Streit ging viel weniger ald um die infriminierte 
Lehrfrage um das hohe bei welcher Inſtanz ruht die legte Enticheidung in kirchlichen 
Fragen, beim Geheimen Nat des Königs oder beim Erzbifchof, d. h. bei Staat oder Kirche? 
Alle Bemühungen Philpotts, der nunmehr bei zwei Untergerichten (Queen’s Bench u. Court 
of Common Pleas) die Zujtändigfeit des Geheimen Rates für den vorliegenden Fall beftritt, 
des Biſchofs Blomfield von London, endlich einer traftarianifchen VBerfammlung von über 
1500 angefehenen Geiftlihen und Laien, blieben ohne Erfolg, Gorham gelangte nach 
einigen formalen Widerftänden thatfächlih in fein Amt. Dem Privy:Couneil war das 16 
enticheidende Wort verblieben, d. b. der nationalen Kirche war — gegen Blomfields maß: 
vollen Bermittelungsvorihlag — das Recht abgeiprochen worden, Herr im eignen Haufe 
zu fein und felbjt zu entjcheiden, was in ihr an LZehrgut rechtens fei. 

Diefer Stand der Legislative brachte die Geifter um fo mehr in Sturm, als jener 
Ausſchuß, das Judieial Committee, ein Yaiengericht war, dem in geijtlichen Dingen die Kom: 20 
petenz fehlte und das für feine Entjcheidungen nicht einmal das gejchichtliche Recht hatte. Der 
Bruch mit Rom im Jahre 1534 hatte ftatt des Papſtes den König zur legten Berufungsinftanz 
gemacht, der feine Nechte durch einen Court of Delegates (i. d. d von geiftlichen Mitgliedern) 
vertreten ließ. — Parlamentsakte waren 1832 ohne Zuſtimmung der Konvokation, die 
damals ruhte, die Kompetenzen der Delegates dem Geheimen Rat des Königs (Privy 26 
Couneil), im folgenden Jahre wie durch einen Zufall (vgl. 3 W. Joyce, The Civil 
Power in relation to the Church, 16) einem Unterausſ des Geheimen Rats, 
dem Judicial Committee übertragen worden, einem rein weltlichen Gerichtshofe, deſſen 
Mitglieder nicht notwendig geiftlihen Standes fein mußten (Overton, 355). So wurde 
der Austrag des Gorhamjtreits für die Drforder zu einem nahezu vernichtenden Schlage. Der 0 
bödhite englifche Gerichtshof hatte fie ind Unrecht gefett, hatte, das Belenntnis ald Norm 
der Rechtgläubigfeit ablehnend mit feiner Entjcheidung einer Glaubensfrage die inner: 
kirchlichen Intereſſen und Rechte verlegt, und an diefer Entſcheidung, gegen die eine Be— 
rufung nicht angängig war, waren (im Judicial Committee) Laien beteiligt, von denen 
einige nicht einmal der Nationalkirche angehörten. Puſey, durch diefe Vorgänge tief erregt, 35 
trat nunmehr auf den Plan; er drohte mit der Trennung der Kirche vom Staate, 
und gleichzeitig gaben jeine Gefolgsleute durch die geräufchvolle Einweihung einer Kirche 
(St. Barnabas’), namentlidh durch Entfaltung eines durdaus römischen Gepränges, an 
dem die Biſchöfe von Orford, London und Salisbury, Dr. Puſey, Manning und Keble 
fich beteiligten, ihrem gereizten Unwillen über die Verletung der einfachften kirchlichen 
Grundfäbe demonftrativen Ausdrud. 

Durd das ganze Yand hin bildeten ſich Vereine zum Schutze der Kirche, die nun auch 
aus gut kirchlichen, abjeit8 von den Orfordern ftehenden Rreifen lebhafte Unterjtügung fanden. 
Es * eine zweite Flutwelle nach Rom; Manning, R. J. Wilberforce, Dr. Allies, 
H. Dodworth, Puſeys Helfer, Maskell und 60 Gemeindeglieder einer Londoner Kirche traten 45 
über. Von 1833—1876 hatten 385 Geiftlihe (nah Nye 143!) konvertiert, der fanatiſche 
Ward jtellte in der Church Union den Antrag auf Anerkennung der Autorität Noms, 
und mehr ald 600 Puſeyiten aus zum Teil ſehr angejehenen Familien wanderten Ende 
Auguft nad Neufeeland aus, um dort in dem Canterbury Settlement, als Nad): 
folge der Bilgerväter des 17. Jahrhunderts, ihres Glaubens zu leben und ihr Kirchenideal 50 
zu verwirklichen. 

Das Staatöfirhentum fchien ins Wanken zu kommen, und welcher Seite der 
Zöwenanteil der Drforder Beute zufallen werde, das zeigten unmißverjtändlich die 
Scharen der Überläufer. Eine tiefe Bervegung ergriff die Seele des Volks, bange 
Ahnungen eines fommenden Verhängnifjes, einer Umgeftaltung des religiöfen und ſitt- 56 
lichen Lebensſtandes, zitternd in Furcht und Hoffnung in den Herzen der Berübrten. Da 
fam Mitte Dftober 1850, von niemand geahnt oder erwartet, die Nachricht ins Land, 
Pius IX. habe in einem geheimen Konfiftortum den apoftolifchen Bilar Dr. Wifeman 
zum Kardinal und zugleich zum Erzbischof von Wejtminjter ernannt und, den Nöten des 
für Rom reifen Landes entiprehend, England mit einer römischen Hierardie w 
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(12 kath. Sprengeln) beſchenkt. Seit den Tagen der Reformation hatte der Papft feinen 
ähnlichen das proteftantiiche Gewiſſen aufpeitichenden Schlag gewagt, dem übrigens auch 
das Skorpionengift nicht fehlte, weil MWeftminfter, von dem der neue Primas feinen Titel 
nahm, durch Alter und Geſchichte gebeiligt, da8 Herz Englands, der Sit des Königs und 

5 de8 Parlaments war. Das Land tönte wieder von aufreizenden Predigten, von Proteft- 
verfammlungen und Loyalitätsadrefjen, die einmütig das Einfehreiten der Regierung ber: 
langten, in dem Maße, daß nicht nur die Traftarianer öffentlich fich gegen die römifche 
Hierarchie erklären mußten, fondern auch Lord Ruſſell, der jett die Wiederherftellung der 
römischen Hierarchie als eine Konfequenz feiner Katholitenemanzipation anſehen mußte, 

ı0 den papalen Anmaßungen im Februar 1851 mit der Ecclesiastical Title Bill entgegen: 
trat, die, als eine Donquiroterie gegen leere Titel, freilich weder das Gefchehne mie: 
der gut machen, noch Zufünftiges abwenden konnte. In der Folge wieſen eine Reihe 
pufepitiicher Bischöfe die römische Anmaßung in fcharfer Weife zurüd, und Puſey ſelbſt 
lenkte ein, indem er fi in einer Schrift in unmißverftändlicher Weiſe für das Ober- 

15 auffichtsrecht der Regierung ausſprach, das Newman und die ihm nahe Stehenden von Anfang 
der Bewegung an grundfäßlich abgelehnt hatten. Dem Verlangen nah Wiederberftellung 
der Benvslatien verfagte ſich zwar die Regierung. Aber im Februar 1852, als der 
Sturm fih in etwas gelegt und Earl Derby das Mhigminiftertum geftürzt hatte, ging 
der im Vorjahre abgelehnte Antrag gegen den Widerſpruch der Evangelifhen im Parla— 

x ment und Miniftertum inſoweit durch, als der alten Konvofation wenigſtens die Beratung 
einer Adreſſe geftattet und damit der erfte Schritt zur Wiederbelebung der Synode gethan 
wurde: nach ſchweren Niederlagen ein erfter Sieg der Orforder, der nachmals infolge der 
reinlihen Scheidung der beiden Gewalten von fegensreihen Folgen ebenfofehr für den 
Staat wie die Kirche fich eriviefen bat. — 

25 Sm Deniſonſchen Abendmahlftreite fiel ihnen, menigftens formell, ein 
weiterer Erfolg zu. Der Archdeacon Denifon in Taunton, von dem Gorhamftreit ber 
als entjchiedener Orforder befannt, hatte (1851) in einer Brofchüre über die Saframente 
Anfichten über das Abendmahl vertreten, die von der Kirchenlehre abwichen. Bon feinem 
Nachbargeiſtlichen Ditcher angegriffen, daß er eine durch die Konſekration zuwege gebrachte 

30 Gegenwart des Yeibes und Blutes Chrifti lehre, lehnte er die Surüdnahme diefer Süße 
ab und mwurbe 1851 bei feinem Bifchofe (Dr. Bagot) verklagt; als diejer, nad) vergeb- 
lihen Bemühungen, die Sache beizulegen, bald ftarb und fein Nachfolger Lord Aukland 
mit dem unwillkommnen amtlichen Erbe fich nicht befaffen wollte, brachte Ditcher den 
Streit vor den Erzbiſchof Sumner, der die von Ditcher verlangte Kommiffion zwar einſetzte, 

35 aber jedes weitere Vorgehen ablehnte. Nun ging Ditcher an die Queen’s Bench (April 
1856), die den Erzbifchof zur Wiederaufnahme der Sache zwang. Ein von diefem berufener 
Ausſchuß entichied gegen Denifon; da er nicht widerrufen wollte, wurde er abgefet, aber 
das Judicial Committee ſtieß Dies (geiftliche) Urteil wegen eines Formfehlers um. — 
So blieb Denifon Sieger nad einem Kampfe, der vier Jahre gedauert und ungeheure 

#0 Summen verichlungen hatte — nicht aus dem Necht feiner Sache, ein Formfehler rettete 
ihn. Für die ftreitenden Parteien ftellte das Urteil jener erzbifchöflichen Kommiſſion das 
eigentliche Erträgnis des Verfahrens dar: Denifons Lehre widerfpreche dem Belenntnis; 
bei Lehrſtreitigkeiten komme entjcheidend deſſen Wortlaut, nicht aber die Schrift oder die 
altanglikaniſche Auslegung in Betracht. War im Gorbamftreite ein möglichit weiter 

+ Spielraum für die Auslegung der Artikel dem Beklagten zugebilligt worden, bier wurden 
die Traftarianer an den Wortlaut gebunden, das Necht, zwiſchen den Zeilen zu leſen und 
auf die Väter der englifchensslirche fich zu berufen, verweigert und damit ihre Hauptabficht, 
die primitive Lehre in die 39 Artikel hineinzutragen, gerichtet (vgl. Schöll PRE?, 754). Zu: 
dem war im Verlaufe des Verfahrens die traftar. Forderung, die Kirche enticheidet suo 

bo iure, was rechtens in ihr ift, zweimal durch endgiltiges Eingreifen des weltlichen Gerichts 
(Queen’s Bench und Privy Couneil) abgelehnt worden. Aljo eine Niederlage der Trakta— 
rianer gerade an der Stelle, die ihnen als Herzpunft und Krone des Syſtems, als heiliges 
Erbe der Väter galt; und dogmatish ein Nackenſchlag, von dem fie, troß aller Erfolge 
auf kultiſchem Gebiete in der Folgezeit, ſich nicht erholt haben. — 

55 III. Der Ritualismus. Die Verſuche alfo, die Orforder Theologie gegen die 
firchliche Durchzufegen, waren fehlgeſchlagen. Im Tauf: und im Abendmahlsftreit hatten die 
Traftarianer ihre Kraft, die fpefulative und wiſſenſchaftliche, erichöpft. Won Jahre 1860 
an tverden von ihnen die Konfequenzen ihrer hochlirchlichen Anjchauungen für Kultus und 
chriftliches Leben gezogen und in einem langen Kleinlampfe von „Fällen“, der alle 

co Leidenſchaft an ein großes Ziel feste und fih von Menſchlichem, Allzumenjchlichem nicht 
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frei hielt, vor den Richter geſchleppt. Aus dem Puſeyismus bildet ſich, die bisherigen 
Parteinamen allmählich verdrängend, der Ritualismus heraus. Waren im Gorham— 
ſchen und Deniſonſchen Handel die Verſuche, die traktarianiſche Lehre in das Bekenntnis 
hineinzutragen, abgelehnt und der geſchichtlich-grammatiſche Inhalt der Artikel, alſo die 
Sinnwerte nach der Abſicht der Verfaſſer, als * maßgebend in ber nationalen Kirche 5 
jeftgeftellt tworden, jo wandten nun die Unterlegenen, obne Verlangen nad dogmatifchen 
Kränzen, den neuen Grundfag auf die Nubrifen der A.G.B. an und festen die verbliebene 
Kraft in die Ausbeutung von deren Wortlaut, des Buchſtabens, der ihnen als unmill- 
fommener Siegespreis in den Schoß gefallen war. Sie haben, wie der Erfolg beweiſt, 
den Mißerfolg ausgenugt und es meijterhaft verjtanden, ihn in fein Gegenteil um: 
zuſetzen. 
An die Mitte der 50er Jahre fchon hatte die Schwenfung begonnen. In St. Bar: 

nabas’, Pimlico, einer Tochterfirche der ſehr fortgefchrittenen ritualiftifhen St. Paulskirche, 
Anigbtsbridge, hatte der Pfarrer Liddell das Altarkruzifir, Altarleuchter und Altardede 
eingeführt ; zur Verantwortung gezogen, legte er vom erzbijchöflichen Court of Arches, ı5 
der die Entfernung des ftrittigen Schmuds verlangt hatte, an den Ausſchuß des Privy 
Couneil Berufung ein, der der Borinjtanz beipflichtete, jedoch das Kreuz (nicht das 
Kruzifir) und das weißleinene (nicht gefticte) Altartuch als Ornament zuließ (vgl. Perrh, 
Stud. Engl. Church Hist. III, 31—721); aud die Verſuche, die Obrenbeichte, die 
in traftarianischen Klofterjchulen (Hurftpierpoint, Storeham) in Übung war, in die Kirchen 0 
einzuführen, jchlugen noch fehl. 

Zu mürbelojen Standaljcenen aber, die die öffentlihe Meinung in wilde Wut 
gegen die Römlinge besten, führte das Vorgehen des ritualiftischen Rev. Bryan King, der 
jeit 1858 in der Kirche St. George's-in-the East das anftößige Ritual eingeführt hatte. 
DieGemeinde, damit nicht einverftanden, wählte nun gegen ihn den nichtritualiftiichen ©. Allen 25 
zum Hilfsprediger, dejjen Gottesdienfte, da King fte nicht verhindern fonnte, in der em— 
pörendften Weiſe dur die PBarteigänger des Pfarrers geftört wurden. Allfonntäglich 
zogen aus allen Teilen Londons Scharen von Skandalmachern und Neugierigen in bie 
Kirche, Straßenjungen, Männer und Frauen aus der Hefe des Volks drängten mit 
Sohlen und Pfeifen in die Site, intonierten ſchmutzige Gaffenhauer, und warfen mit 30 
Knieſchemeln und übelriehenden Subftanzen nad dem anftöhigen Altarfhmuf und dem 
Prediger auf der Kanzel. Die Kirche war zulegt immer in der Gewalt des Mobs. Der 
Unfug fam bis ins Unterhaus, und Lord Brougham erlangte von diefem 100 Boliziften 
zur Herjtellung der Ordnung. Dennoch erneute fi der Unfug und erreichte am 
26. Februar 1860 feine Höhe. Das ganze kirchlich gefinnte London war in Aufrubr, von den 35 
fortgeichrittenften Rechten bis tief in die Reihen der Liberalen. Dean Stanley von Weit: 
miniter (vgl. 3b XVIII, 762—3) vermittelte nunmehr und beivog, im Einverjtändnis mit 
dem Erzbifchof Tait und Th. Hughes, feinen Freunden, den Pfarrer King, auf ein Jahr 
Urlaub zu nehmen und zu weichen. Er ging: ein Märtyrer feiner Überzeugungen gegen 
die tobende, zuchtlofe Gewalt, aber unter dem laftenden Drude einer Schuld, daß er durch 0 
kein Verhalten feinen Gegnern zum Siege verholfen. 

Seine Freunde indes festen alles daran, nun erft recht in dem Kampfe ums 
Ritual durchzubalten. Noch in demfelben Jahre wurde von 20 „Anglilanern” zur „Ver: 
teidigung und Aufrechterbaltung der Lehre, Disziplin, Belenntniffe und Saframente der 
latholiſchen Kirche von England gegen Craftianismus, theologishen Freifinn und Puri— #5 
tanertum” ein Verein, The English Church Union (zuerjft The Church of England 
Proteetion Society genannt) gegründet, mit der Aufgabe, den. Kampf gegen das offizielle 
Kirhentum und die Regierung aufzunehmen, die rein firchliche Gerichtsbarkeit, Reform 
der Sonode, Aufbebung des Bfründenverfaufs peremptorifch zu fordern, Abweichungen von 
den Prayerbook-Rubriken, die kultische Freigebung des Athanafianums, Wiederverheiratung ww 
Beichiedener u. ä. zu befämpfen und für alle wegen der Lehre und des Nituals von den 
Gerihten Werfolgten (mit perfönlichen Opfern) einzutreten. Die Antwort auf diefen 
Vorftog war die Gründung der Church Association (1865 von Dr. Bladenen, Rektor 
von Glaugbton ins Leben gerufen), mit dem Programm, „bei Aufrechterhaltung der Lehren 
und Ordnungen der vereinigten Kirchen von England und Irland, allen gegenwärtigen 55 
Verfuchen, die Lehre in weſentlichen Stüden des Glaubens zu verkehren und die Gottes: 
dienfte zu romanifieren, entgegen- und für die Forderung einer geiftlihen Religion ein: 
zutreten“. Diefe beiden Programme find in der Folgezeit das Schibboleth geworden, 
unter dem die Freunde der Afjociation als Angreifer, die Unioniften als Verteidiger den 
Kampf um das Ritual geführt haben. “u 
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Ganz zweifellos gab die Entwidelung der Aultformen, die in den nächſten Jahren 
in vielen Kirchen eingeführt wurden, der Annahme Raum, die Nitualijten drängten, troß 
aller anglitanifchen Berwahrungen, nad Rom oder juchten doch eine weitgehende An- 
gleihung an das römische Ritual. Dazu beftärkte die Rabuliſtik der Auslegungen, die 

5 von den Ritualiften angewandt wurde, den Ziveifel an deren bona fides. 
Auf die Einzelheiten diefer durch 30 Jahre ſich binziehenden, immer mit heißer 

Leidenſchaft geführten Kämpfe einzugeben, ift bier nicht der Ort. Charakteriſtiſch für 
die Grundſätze und die Art, wie dieſe Fälle ausgefochten wurden, ſind die durch Die 
— Mackonochie, Purchas, Dale und Enraght bezeichneten; ich deute ſie deshalb 

10 kurz an. 
Der Streit ging — in den 60er und 70er Jahren — um das Kreuz, genauer 

das Kruzifix, den Altar, die farbige und geftidte Altarbekleivung und die Lichter. Mit 
größter Zähigkeit, hochgetragenem Pathos und einem Auftvand dialektiſcher Kunſt und 
haarſpaltenden Scharffinns, die einer bejjern Sache würdig geweſen wären, jelbjt um den 

15 Preis von Verwundungen und Kirchenfhändungen, wurden diefe Dinge verteidigt, immer 
unter Berufung auf die Nubrifen des Prayer Books, aus denen nad) dem Vorbild des 
90. Traftats, was nicht ausdrüdlich verboten war oder was aus arglojen Wendungen ſich 
berausflauben ließ, in den Kirchendienjt berübergenommen wurde, to exalt the service 
by its gorgeousness, tie damals das Schlagwort lautete. A.H. Madonodhie und Ch. F. 

20 Lowder hielten von 1865 ab ganz London, foweit es kirchlich intereffiert war, in Atem. 
Beide waren Bryan Kings Hilfsprediger im Dftend und dort in jelbitlofer Hingabe um die 
leibliche und geiftliche Pflege der Armen und Verlornen bemüht geweſen. Als fie, Lowder 
an St. Peter's, London Dods, und Madonodie an St. Alban’s, Holborn, verjegt waren, 
nahmen fie das extreme Nitual von St. George's mit dorthin und gerieten in Händel. 

5 Madonodie, ein Mann von glängender Beredfamteit, verteidigte die von ihm eingeführten 
römischen Meßgewänder und Altarlichter. Bor die Gerichte gezogen, wurde er verurteilt, 
die Lichter zu befeitigen. Am folgenden Sonntag — id war jelbit Zeuge der Vorgänge — 
erfüllte eine atemlos laufchende Menge die Kirche bis in die ferniten Winkel; auf dem Altar, 
jeiner auf den aller Augen gingen, ftanden die Lichter — auf einem dünnen Unterjag. In 

30 Predigt über AG 5, 39 erklärte Mackonochie: So ftehen fie nicht auf dem Altar. Aber 
diefe Sophiftit fand vor dem Gericht feine Gnade. Er wurde fufpendiert. Am nächſten 
Sonntag diefelbe Scene; Taufende von erregten Menfchen in den Kirchftühlen, Gängen 
und Nebenräumen, und die Lichter, wie wir e8 faben, auf dem Altare, diesmal von in 
die hintere Altarwand eingelaffenen Krampen Inapp über der oberen Altarfläche gehalten. 

36 Diefe und ähnliche Nabuliftereien haben damals den NRitualiften bei allen ehrlich 
Denkenden gejchadet, auch wenn Madonochie für feine Verhöhnung des Geſetzes fich darauf be— 
rief, daß er das Urteil einer mweltlihen Behörde (des Privy Couneil) in geiftlihen Sachen 
nicht anerfenne. Bis zum Jahre 1882 (alfo faſt 17 Jahre) beharrte er, immer wieder ver: 
Hagt und vor der legten Inftanz meift unterliegend (vgl. Overton II, 374), im Widerſtand, 

40 bis der friedfertige Erzbischof Tait auf feinem Totenbette ihn bat, um des Friedens 
willen die Dinge ruben zu laſſen und fein Amt freiwillig niederzulegen. Er willfahrte, 
und jo fam der berücdhtigte Prozeß Martin v. Madonodie, der die Gemüter in ver— 
bitterter Erregung gehalten und die Gewiſſen verwirrt hatte, zu Ende. 

Die Sadje lag nun in der breitejten Uffentlichfeit und forderte, auch über die be- 
45 teiligten Kreife hinaus, eine Entjcheidung für oder wider. Und ber ritualiſtiſche Anhang 

wuchs nicht allein mit dem Intereſſe an feinem öffentlichen Gebahren; die Ausgeftaltung 
jeiner Gottesdienfte, Prozeſſion, Fahne, goldftrogende Getwänder, Weihrauch, die braufende 
Orgel übten auf die oberen Taufend, befonders die vornehmen Damen, eine fascinierende 
Gewalt, während in den unterften Schichten, wo die Nitualiften die Seelforge in energifche 

so Hände nahmen und fie zum Teil in ganz neue Bahnen Ienkten, ihnen viele Freunde 
getvonnen wurden. 

Inzwischen hatte der Fall Purchas den umftrittenen Fragen eine in etwas ber: 
änderte Richtung gegeben. Gegenftand der Klage (erit vor dem Arches Court, in Be: 
rufungsinftang vor dem Ausſchuß des Privy Couneil) waren die alten Meßgewänder, 

55 die öftliche Stellung des Geiftlichen bei der Konfelration und die Hoftie, deren Verwen— 
dung die Oberinftang als ungefeglich verbot, weil „die Rubriken im Prayer Book dieje 
Dinge nicht ausdrüdlidd erwähnten“, während die Rituliften umgekehrt alles nicht 
wörtlich Verbotene als erlaubt angeſehen wiſſen wollten. Das Urteil, von ihnen mit 
verbiſſenen Ingrimm bingenommen, fchürte die Erregung um jo mehr, als die pro- 

co zeffualen Unterfuhungen und GEntjcheidungen im Grunde verfagt hatten. So entſchloß 
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fi, auf eine Anregung des Biſchofs Wilberforce von Winchefter (Brief an den Primas 
vom 9. März 1871), Tait zur Einbringung einer Bill, die u. d. T. Publie Worship 
Regulation Act (Auguft 1874) vom Oberhaus angenommen wurde. Sie hatte die Auf: 
gabe, das gerichtliche Vorgehen gegen ungefegliches Ritual zu erleichtern, und war von 
den beiden Erzbifchöfen und von beiden Häufern der Konvofation befürwortet und vom 
Oberhaus angenommen worden. Strittige Fragen, von wenigſtens drei Gemeindegliedern 
zur Anklage gebracht, follten vom Biſchof abgeurteilt werden, die Berufung aber an den 
Erzbiſchof erfolgen, der die Sache gegebenenfalld dem Geheimen Rate zu übergeben hatte. 
Aber dies Verfahren, das die Entfcheidungen weſentlich in die geiftliche Hand legte, betvirfte 
das Gegenteil von feinen Abfichten und brachte die Dinge in boffnungslofe Vertvirrung. 10 
Die Biſchöfe, die die Klagen gütlich ausgleichen follten, kamen in die peinlichite Lage: 
die unterliegenden Barteien nahmen ihren Spruch unmwillig auf, und unter dem Hin= und 
Herappellieren trieben fie ihren Unfug weiter — fo Mackonoch-London und Ridsdale— 
Folkeſtone, die troß ihrer Verurteilung weiter amtierten. Offene Verhöhnung des Geſetzes und 
ie der firchlichen und ftaatlihen Gewalten. Die Staatsfirche glich einem 
riegslager: hochmütige Mißachtung der Legislative und beharrlicher Widerftand auf der 

einen, Anklagen um Kleinliches, VBerurteilungen und Berufungen bi8 an bie letzten In— 
ftanzen auf der andern Seite; die unteren Volkſchichten in Erregung gehalten durch 
Maſſenmeetings und auf die Volkfeele berechnete Schlagworte, durch Adrefjen an den 
Primas und die Biihöfe, an das Parlament und die Konvolation, an Minifter und 0 
Königin und nicht zu mindeften durch mattherzige Haltung der angerufenen Inſtanzen, 
denen die feit zugreifende Hand fehlte: jo oder jo mußten die Verurteilten — durch Ur: 
laub, Berzichtleiftung, Verſetzung, in den feltenften Fällen durch Abjegung — dem 
Arm des Geſetzes fih zu entziehen. Die ftaatliheKompetenz in firhlihen Fragen 
ift in den leidenfchaftlihen Kämpfen diefer Jahre immer der ausfchlaggebende Gefichts- 
punkt: dem Staate ftehen in der Kirche feine Rechte zu. Da weder Traftarianer nod) 
Puſeyiten noch Nitualiften ein eigenes Belenntnis befaßen, jo war fein Biſchof im 
ftande, fie als foldhe wegen Lehrabweichungen in Anjpruch zu nehmen; tie an anderen 
Stellen übernahm für individuelle Außerungen die Partei feine Verantiwortlichkeit. Schuld 
und Strafe fiel auf den einzelnen Mann; faum marnte fie, und niemals hinderte fie die 30 
Ausichreitungen der Treiber. Und in faſt feinem Falle find diefe Romanifierungsverfuche 
von den Führern desavouiert worden; man gab höchitens zu (mie Liddon in feinem 
Streite gegen Monfignore Gapel), dag man fie allerdings „nicht verteidigen könne“, 

So verballte auch der zur Mäßigung mahnende Ruf des ehrwürdigen Puſey an 
den jungen Nachwuchs, die Nitualfrage auf Koſten der Seelforge und der wiſſenſchaft- 35 
liben Arbeit nicht ungebührlicd in den Vordergrund zu drängen, faft ungehört. Denn 
in dem rein kirchlichen Prinzip ruhte die Rrakı der Partei, weil der Sab: die Kirche 
kann nicht vom Parlament regiert werden, fie richtet fich felbjt, ihr Necht war, freilich 
nur durchzufegen durch eine Verfafjungsänderung, in deren Hintergrunde eben das Gejpenit 
des Diseſtabliſhment lauerte. Aus diefem Gefichtspunfte in erjter Linie müfjen die leiden- 40 
Ibaftlihen Kämpfe diefer Jahre betrachtet werden. — 

Der Fall Dale bietet in diefer Beziehung die typiſchen Züge. Von Gemeinde: 
gliedern wegen einiger Neuerungen in der Londoner St. Vedaſt-Kirche (Frühjahr 1880) 
angeflagt, wurde D. vom orbnungsmäßigen Gericht feines Amtes enthoben und Rev. Ac— 
land vom Biſchof von London als fein Bertreter berufen. Als diefer am 21. März mit 45 
dem bifchöflichen Sekretär in der überfüllten Kirche erichien, trat Dale ihm entgegen und 
erklärte, daß er fich weder der Suspenfion fügen, nody den vom Biſchof berufenen Stell 
vertreter zulafien werde, worauf Acland die Kirche verließ und der rechtskräftig entſetzte 
Dale feines Amtes mit allem ritualiftiihen Gepränge mwaltete. Im Dftober ahndete Lord 
Venzance, der ſich jahrelang dem Odium diefer Prozeſſe unterzog, Dales „Verachtung des so 
Gerichtshofs” im erzbifhöflichen Court of Arches mit defjen Verurteilung zu Gefäng- 
nishaft, und zwei Tage fpäter wurde der VBerurteilte, ohne daß jemand an die Möglichkeit 
der Vollitredung des Haftbefehls glaubte, ins Holloway-Gefängnis abgeführt. 

Einige Wochen darauf gejellte Benzance die unbeugjamen Revo. Enraght-Bor— 
desln und Green-Miles Platting gleichralls wegen Gehorfamsverweigerung dem greifen 56 
Dale ald Genofjen zu. Nun hatte die bl. Kirche ihre Märtyrer. Cine ungebändigte 
Entrüftung über die Vergewaltigung flog durch die ritualiftifche Gefolgichaft und band 
fie mit eiferner Klammer zum Durdhalten in der Not zufammen. Sir Charles Wood, 
der langjährige Leiter der Church Union, aus dem Norden fofort nad) London geeilt, 
bielt in St. James's Hall tägliche Entrüftungsverfammlungen ab, in denen er riet, den 6 

o1 
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Zorn der Gerichte durch Beibehaltung der verbotenen Gewänder herauszufordern, und 
zum offenen Widerſtand gegen die Staatsgewalt aufreizte. Selbſt der greiſe Puſey geriet 
in Wallung; mit der Abſicht, eine neue Unterſuchung der Daleſchen Sache zu erzwingen, 
richtete er an die Times einen Brief, in dem er den Ungehorſam gegen das Geſetz 

5 geradezu empfahl. Die Ritualiſten warfen alle Kräfte in die Linie, organiſierten im 
DOftend, wo fie mit breitem Fuße ftanden, die zu Unfug und Gewaltthat immer bereiten 
Maijen und brachten es dahin, daß der Bifchof von Rochefter für ein paar twarnende 
Morte gegen ritualiftiiche Velleitäten beim Verlaſſen der Kirche der Gewalt des Vor: 
ſtadtmobs verfiel. Inzwiſchen hatten Dales Freunde die Sache von Gericht zu Gericht 

10 bis zum Lord Oberrichter gejchleppt und auf Grund eines gefälligen Formfehlers erreicht, 
daß Dale und Enraght (15. Jan. 1881) in Freiheit gefeßt wurden; in der Sache, Ab: 
lehnung der ftaatlihen Kompetenz in Ritualfragen, waren fie indes unterlegen. 

Aber die Niederlage bedeutete den Anfang der Wendung. Während die Evan- 
gelifchen daran erinnerten, daß die bifchöfliche Kirche eine Staatskirche fei, deren Leitung 

ı5 und Kult durch Parlamentsafte reguliert werde, und daß dem, der von Gewiſſenswegen 
nicht gehorchen könne, der Austritt aus ihr freiftehe, ließen die gemäßigten Liberalen 
(Broad Church) durd Canon Farrar gegen die Kompetenz der Gerichte in kirchlichen 
Sachen Einſpruch erheben; die Nitualiften aber riefen an ihrem Teile „die Gewalttbaten 
eines Kaiphas, Hannas und Cyrill und die Flammen der Inquifition und eines eng— 

20 brüftigen Galvinismus ins fchaudernde Gedächtnis zurüd” und donnerten auf ben vielen 
—— über die fie nun verfügten, gegen die cäſareo-papiſtiſchen Entweihungen der 
bl. Kirche; unter den hitföpfigen Treibern wurden fogar Stimmen laut, die die Bildung 
einer Kreifirche forderten. — 

Der Gewinn aber aus den gejchilderten Vorgängen war die auf allen Seiten ge: 
25 wonnene Überzeugun ‚ daß der Gang zu den Gerichten ein ftumpfes Schwert jei, das 

den Anoten nicht 9— ſondern das Gegenteil, Rechtsunſicherheit und Verbitterung ſchuf. 
Auf allen Seiten nahmen führende Männer das Wort und forderten Duldung. Viele 
dem Ritualismus abholde Prälaten traten für die Reform der Gerichtshöfe ein, mit dem 
unwilligen Hinweis darauf, daß, wie die Dinge lagen, Juden, Katholiken und Atheiſten 

30 die Entjcheidung über die Angelegenheiten der Kirche hätten. 
Endlich trat auch Erzbifchof Tait aus feiner zuwartenden Stellung heraus und bezeichnete 

als die erfte Aufgabe der demnächſt einzuberufenden Konvofation eine gründliche Unterſuchung 
der ritualiftiichen Streitfrage. Seiner Aufforderung, daß die Wünſche von den Beteiligten 
jelbit formuliert würden, entfprachen zwei gegnerifhe Adrefien, an denen ſich jehr 

35 zahlreiche kirchlich gerichtete Laien beteiligten: die Nitualiften forderten Heritellung der 
alten, bezw. Reform der beftebenden Gerichtshöfe und Dulduna ihrer Praftiten, während 
die Ajiociation, die als die Vertreterin eines aufrechten, rafligen PBroteftantismus das 
Eifen bis zuleßt im Feuer gehalten hatte, in der andern für Maßnahmen gegen die 
ritualiftiiche Verromung der Kirche eintrat. Sie mußte fich freilich belehren laſſen, daß 

40 fie die Zeichen der Zeit nicht mehr verftand, und ſah ihre Hoffnungen der Zukunft an 
der müden Gegenwart zerbrechen: während Dean Church dem Primas die Unterfchriften 
von über 3000 Geiſtlichen vorlegen konnte, wies die antiritualiftifche Petition nur 900 
geiftlihe Namen auf, ein Beweis, dab die Luft am Streit und das Vertrauen auf die 
jtaatliche Judilatur dahin war. — 

4 Was an Zank in den folgenden Jahren noch ausgetragen wurde, war im weſent— 
lichen nur Geplänfel um die Dedung der Außenwerfe. Nachdem fie durch lange Jahre 
am Boden gelegen, traten die Neuerer, vom Kampfe aufatmend und nod erregt, zur 
Seite und wiſchten fih den Schweiß von der Stirn; auch ihre Gegner fanden, daf 
am Erreihbaren fich genügen zu laſſen befferer Gewinn fei als der in der Hite des 

50 Streits aus tobenden Mafjenverfammlungen berausgepeitichte Augenblidserfolg. — Man 
joll auch nicht meinen, daß diefe Händel um den „eben Tuch” das ganze Kirchen: 
volf beivegen. Bis in die 90er Jahre waren e8 im weſentlichen Barteilämpfe, an denen 
ſich weder die gemäßigten Hochlirchlichen, noch die freier gerichteten Broad Churchmen 
beteiligten. Es muß bei der Betrachtung diefer Dinge immer im Auge behalten erben, 

55 daß die auf ihre MWeitherzigfeit (comprehensiveness) ſtolze Staatskirche viele Mit: 
glieder zählt, die in der Lehre vom Heil auf extrem methodiltifchen, in der Abendmahls— 
lehre auf ertrem calviniftiichem Standpunft ſtehen; alles Leute, die am fchillernden Ge- 
wande der Klirchenmeinungen ibre freude haben. In den 70er Jahren babe ich fehr oft 
den großen kirchlichen VBerfammlungen, die im Mat in London abgehalten werben, beis 

60 gewohnt, ohne von irgend einer eingebenden Bezugnahme auf die ritualiftifche Frage etwas 
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zu vernehmen. Nicht nur der weitaus größte Teil des ftaatskirchlichen Klerus hält fich fern, — 
nad dem Tourist's Guide wurden 1901 von 14242 Kirchen in England und Wales nur 
in 10°), (1526) priefterlihe Gewänder, in 393 Weihrauch gebraucht, und der „Report 
of the Royal Commission“ von 1906 jtellt zufammenfafind feit, daß „in der großen 
Mehrzahl der Parochien die kirchliche Arbeit von Männern ausgerichtet wird, die volljtändig auf 5 
den Grundjägen der Reformation, wie fie im A. G. B. vorliegen, ſtehen“. Auch der geſamte 
energiſch⸗proteſtantiſche Difjent fteht abſeits und ſieht lächelnd dem ritualiftiichen Humbug oder 
mit zuwartenden Hoffnungen dem jehleichenden Selbitauflöfungsprozeh der Staatskirche zu. — 

Die Zmeifel, ob diefe ritualen Fragen vor dem weltlichen Richter zu einem 
gefunden Austrag gebracht werben könnten, ja, ob fie überhaupt vor das Königsgericht 
gehörten, hatten nie aufgehört; jet machten fie ſich in den bejonnenen Kreijen mit 
Nahdrud geltend. Im Anfang der 1880er Jahre wandte ſich eine Reihe angeſehener und 
weitblidender Männer an die Offentlichfeit mit Proteften gegen die bisherige durch Mißerfolge 
gerichtete, rigorofe Praxis in der Behandlung der Kultfragen. Parlament und Gerichts: 
bof hatten verjagt. Ihr habt, hatte E. W. Gladftone den Kirchenleuten zugerufen, zu 
wählen zwiſchen dem Yinjengericht der Staatsgelder und dem Erjtgeburtsrecht der Braut 
Chrijti, und aus den von der Afjociation rege gehaltenen römischen Befürchtungen 
rang fich jest vornehmlich die Frage heraus, wo ein rein parlamentarifcher Gerichtshof 
wie das Privy Couneil das Recht herhabe, in Sachen des Glaubens und des Kultus die 
Gewiſſen zu binden. Fünf Geiftliche waren ins Gefängnis geſetzt worden wegen Über: 20 
tretung des Geſetzes und Illoyalität (adding lawlessness to disloyalty): war ber 
Ungehorſam gegen eine nicht verfaffungsmäßige Entjcheidung Übertretung? war diefe Il— 
lopalität? war die fonjtitutionelle Freiheit der Kirche eine minder heilige Sache als die 
fonftitutionelle SFreiheit des Staatsbürgers? Wie darf der Staat Geiftliche Feier da= 
für, daß fie feiner Praxis, in Glaubensjachen unfirchlihe Normen aufzuztvingen, die An: 3 
erfennung weigern? So fingen die Biihöfe jet einer nah dem andern, unter dem 
Beifall der öffentlichen Meinung, an, den Gang zum Gericht abzulehnen. Im Februar 1881 
[egte der Primas die Streitfrage (der ftaatlichen Kompetenz) der Konvofation von Canterbury 
in Ober= und Unterhaus vor, und nad eingehenden Beratungen beantragten beide Häufer 
bet dem PBrimas, en; er die Regierung um die Bildung eines Ausfchufjes erfuche, der 30 
„Einrichtungen und Kompetenzen der ftaatlichen Gerichtshöfe einer Unterfuchung unter: 
ziehen und gegebenenfalls eine Reform herbeiführen” folle, worauf im Auguft Earl 
Beauhamp in der Ecclesiastical Court Regulation Bill diefe Wünfche der Konvo- 
fation vor das Parlament brachte mit dem Antrag, daß eine kgl. Kommiſſion eingefett 
und jeder wegen Verachtung der Gerichte verurteilte Geiftliche nicht länger als ſechs 35 
Monate in Haft gehalten werde. Als indes ein Amendement ftatt diefer milderen Be: 
ftimmung für wiederholte Verachtung des Geſetzes Amtsentſetzung forderte, fiel bei 
der Schlußabftimmung die Bill; nur der Ausſchuß wurde aus dem Untergang gerettet, 
mit dem Auftrag, die Reform in die Wege zu leiten, während den Bilchöfen das bislang 
je und dann in Anwendung gebrachte Veto gegen die prozefjuale Verfolgung der geiftlihen 10 
Delifte nunmehr endgiltig eingeräumt wurde. 

So war die parlamentarische Aktion doc in das hochlirchliche Geleife der Oxforder 
eingemünbdet: alle drei Anträge lagen auf der Linie ihrer Forderungen, und die Folgezeit 
lehrte, daß Wunſch und Wille fie immer twieder über ihr Augenblidsziel binaustrugen. 
Die Hauptſchlacht war geichlagen. Der Prozeß des Biſchofs King von Yincoln, ins 
dem der Primas Benfon (21. Nov. 1890), das Privy Couneil (1892) den gemifchten 
Kelch, die Abfolution, die öftliche Stellung des Gelebranten, dad Agnus Dei am 
Schluß und den Gebrauch brennender Lichter ald in der englifchen Kirche erlaubt, da: 
gegen das Brechen des Brot angefichts der Gemeinde wie bag Sir sig ie bei Abjo: 
lution und Segen als unftattbaft aburteilte, bedeutete im weſentlichen Rechtfertigung so 
alten ritualiftiihen GStreitguts, die durdy das Lambeth Judgment (Juli 1899 bis 
Mai 1900), in Berbindung mit der Enticheidung des Privy Couneil freilih in einigen 
nicht wejentlichen Punkten, zu ungunjten der Ritualiften modifiziert worden ift. — 

Seitdem find Prozefie um die Kultfrage nicht mehr geführt worden. Zuletzt hat 
die ſcharfe Polemik des Erzbiichofs Temple (Jan. 1899) gegen die von den Nitualiften 66 
vertretene Opferidee diefen von neuem den Mut geftärkt und fie zu vielbeflagten Rückſichts— 
Iojigfeiten veranlaßt: in der Karwoche 1899 überboten fie fich —* in der Herüber— 
nabme unverfälfchter römifcher Formen (Meßfeier, Obrenbeichte, Prozeſſion und Weib: 
rauch). Aber ihr Haß gegen den Papſt (Primat, Unfehlbarkeit), der, nachdem Yeo XIII. 
am 13. September 1896 auf Grund feiner lehramtlichen Unfehlbarkeit die anglifaniichen « 

— 0 
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Weihen als inhaltlofe, nichtige Akte definiert und damit den Hochkirchlichen an die Seele 
gegriffen hatte, aus den enttäufchten Hoffnungen Träftiger als je aufgeftiegen ift und in 
ohnmächtigen Schmähungen über Nom fich ergießt, bat weitere propagandiftifche Er: 
folge des Ultramontanismus fo gut wie vernichtet. Damit aber ift die Gefahr befeitigt, 

5 die vor 50 Jahren das proteftantische Herz Englands heißer jchlagen ließ und die Brüden 
aller kirchlichen Richtungen, der hoch-, breit= und niederfirchlichen zu den Orfordern abbrad). 
est haben die Söhne die kirchliche Führung, die die Väter des High Church Revival 
für fih in Anſpruch nahmen, aus der Hand geben müfjen, und infofern find fie gegen 
die Bilchöfe im Kampf um Traft. 90 und gegen den Primas (Tait) im Abendmahl: 

10 ftreit unterlegen. Als geſchloſſene Gemeinſchaft eriftieren fie nicht mehr; feit 1900 
find fie im wejentliden in der Hodhkirhliben Partei aufgegangen; und 
auch die Church Union, in ber fie früher ihre organifierte Kraft jammelten, 1 wie ihre 
Gegnerin, die Church Assoeiation im Niedergang. Jetzt, während der Angleichungsprozeß 
noch im Gange ift, hängen Sicyerheit und Friede von dem Mafe des Bemühens um 

15 gegenjeitiges Verftändnis ab bei Männern, die fi 50 Jahre lang mißverftanden haben. 
Den neueften, zugleich bedeutfamjten Verſuch, dieſe Angleichung zu wege zu bringen, 

bezeichnet der Bericht, den die ebengenannte Kal. Kommiffion unter Vorl des Lord Aldwyn 
(Report of the Royal Commission on Ecclesiastical Discipline, 1906) erjtattet hat, 
mit dem Abjehn, einerfeits eine Klärung der Meinungen über das kirchlich Erlaubte an- 

20 zubahnen, anderjeit3 einen gangbaren Meg zu gemeinjamer kirchlicher Arbeit zu weiſen. 
In praxi, tird gefagt, ift der Vorwurf römiſchen Imports für eine große Anzahl kirch— 
licher Gebräuche nicht aufrecht zu erhalten; vieles, was vor 50 Jahren als römijche Weiſe 
verdammt wurde, iſt ohne ungünftige Folgen zu allgemeiner Annahme gelangt, und es 
bejteht die Hoffnung, daß vieles, mas zur Zeit noch unter dem Stigma fteht, in einigen 

25 Jahren ohne Anftoß in der Kirche geübt wird. Der gegenwärtige Stand der Kirche 
teilt ziwar eine Anzahl kultifcher Formen auf, die über die Grenzlinie hinaus auf der 
römifhen Seite liegen; doch herrſchen fie im ftrengen Sinne des Worts nicht vor (not 
accurately to be described as prevalent), andere in größerer Zahl (more widely 
prevalent) jchließen implicite römische Lehre mit ein, während andere, infolge von 

% Unterlafjung und Unterfhägung, einen von dem A.G.B. abweichenden Typus der Frömmig- 
feit barjtellen: ein beflagenswerter Zuftand, weil er den Mangel kirchlicher Einheit offen: 
bart, aber ein Zuftand, der zu Beforgnis und überhafteten Maßregeln feinen Anlaf 
giebt. — Bor dem Gefeß und den Gerichten ift der Nitualismus unterlegen; beide find 
gegen ihn. Zur Überwindung der Schwierigkeiten find zwei Wege möglih: Befeitigung 

35 des Ritualismus dur das Geſetz oder Modifikation des Geſetzes durch den Ritualis- 
mus. Empfohlen wird der zweite Weg, alſo die Korrektur des Gefetes an den Überzeugungen 
oder dem Starrfinn einer unterlegenen Minorität, was in der Sache den Teufel dur 
Beelzebub austreiben beißt: vietrix causa deis placuit, sed vieta Catoni. or: 
eichlagen wird die Aufnahme einer neuen Rubrik oder ein neuer geiftlicher Gerichts- 

40 bot unter Erzbifchof und beiden Häufern der Konvofation, mit der Kompetenz „in allen 
ragen der Lehre und Praris der Kirche von England“. Der Friede ift nur möglid) 
durch die GSelbjtüberwindung der beiden Parteien: in feinem Intereſſe „baben beide 
ihre Vorurteile und Lieblingsideen aufzugeben“. — An diefer "Mahnung, in die ber 
Bericht ausklingt, liegt feine Bedeutung und fein Gegenwartswert. Von Nom hat die 

45 Kirche von England nichts zu fürchten; aber in der Verfhärfung der Gegenfäte liegt 
die Gefahr eines kommenden Bruce, der Entjtaatlihung der Kirche, an deren Ber: 
wirklihung in den außerkirchlichen Kreiſen (Diffent) nicht verächtlihe Mächte arbeiten. — 

Der ſtarke, gefchloffene Einfluß, der ihnen im lauten Kampfe der Meinungen eine 
Zeit lang —— war, iſt den Händen der Ritualiſten entglitten. So tiefe Wirkungen 

50 ſie auf die Kirche ausgeübt haben (vgl. S. 41f. u. 51f.), ihr Tag iſt, ſeitdem fie durch ihre 
Hinwendung zum SHochlirchentum ihrer früheren Einheit und Kraft verluftig gegangen 
jind, dahin. Grade der Stand der Dinge, wie er fih aus den Erbebungen der Royal 
Commission ergiebt, zwingt ihnen die Erwägung auf, daß, wenn Autorität und Yüb- 
rung einmal verloren jind, es der jelbitverleugnenden Geduld, der Weite des Blids, Fülle 

55 des Innenlebens, pfuchologifch jchöpferifcher Geftaltungsfraft und der Kunft des Abwartens 
bedarf, um wieder in die erjte Reihe zu kommen. — Was die Zukunft aber an Schwierig— 
feiten und Kämpfen noch bringen mag, das eine haben die Orforder erreicht, daß fie ab: 
gejeben vom firchlich-praftifchen auf dogmatiſchem Gebiet den Lehren der Nealpräfenz und 
des Euchariſtieopfers einen legitimen Pla in den Theologie, der Frömmigkeit und dem 

so Kultus der Kirche von England erkämpft haben. — 
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IV. Die firhliche Arbeit der Orforder. So lange die Orforder den Grund: 
fag, der ihnen Recht und Kraft gegeben, die Bekämpfung des Liberalismus, der 
mit unbeiligr Hand in das Recht der Kirche, ihre Angelegenheiten jelbit zu 
ordnen, eingriff, in feiner urjprünglichen Reinheit vertraten, waren fie im Laufe 
der Zeit eine Macht in der Nationalkirche geworden. In den 1830er Jahren focht 5 
der Eirchliche Geift einen gefunden Kampf aus und feierte feine jchönften Siege. 
Dann wurde die jpisfindige Dialektik Newmans für gefunde Weiterenttwidelung zum Ber: 
bängnis; die Bufeniten, die zwar der römischen Lodung widerſtanden, fiegten fi) zu Tode 
im ohnmädtigen Kampfe gegen eine Staatögewalt, auf deren Mitarbeit und Unterftüsung 
fie eine 300jährige glorreihe Gejchichte mies, die Nitualiften endlich verſchwendeten ihre 
Kraft an den bunten Flitter. So tief die Bewegung die englifche Kirche erregt hat, die 
theologiſche Wiſſenſchaft verdankt ihr fo gut wie nichts; in ihren gefchichtlichen, dog: 
matifchen und eregetifchen Disziplinen ift fie peinlich unfruchtbar geblieben. Ihrer bib: 
liſchen Theologie fehlt Tiefe und Freiheit der Gedanken, der Eregeje Vertrautheit mit 
den kritiſchen und zeitgeichichtlichen Problemen; der große Netvman hat zum tieferen Der: 15 
ſtändnis der hl. Ehrik in feinen 37 Bänden kaum einen Beitrag geliefert; den patri- 
ſtiſchen Studien aber hat fie, noch ohne Vertrautheit mit der neu aufflommenden gefchichts- 
wiſſenſchaftlichen Technik, die Wege geebnet; die Anſätze dazu find Puſeys Library of 
the Fathers und die etwas fpätere Library of Anglocatholik Theology, die die 
Schriften von 56 großen Anglitanern (der Laudſchen) Schule enthält; aber als wiſſen- © 
Ihaftliche Leiftungen können beide nicht angefehen werden, weil fie Tendenzichriften find. 

Unanfechtbare Erfolge aber ftehen dem Anglofatholicismus auf dem Gebiete der 
praftiihen Theologie zur Seite. Was 100 Jahre vor ihm die erſte Oxrforder Be- 
wegung unter Wesley und MWbitefield in die Hand nahm, die erftarrte Kirche zu einer 
Yebensmadht der Nation zu machen, ift der zweiten im tejentlichen gelungen. Den 35 
Metbodismus ftieß die Kirche aus, die Anglifaner hat fie nicht lo8 werden fünnen. Daß 
im Eſtabliſhment eine tiefe Liebe zur katholiſchen Kirche der Väter erwacht ift, eine Liebe, 
die reih an Werfen der Liebe ift, der Innern und Außern Miffion, auf fozialem und 
firhlichem Gebiet, in der Heimat wie in der Fremde, hat jie zum großen Teile den Or: 
fordern zu danfen. 80 

In erſter Linie iſt die Wiedererweckung des kirchlichen Geiſtes im Eſtabliſhment 
ihr Verdienſt und Ruhm. Sie haben durch eine 50jährige Arbeit vor allem in der Seelſorge 
eine neue Epoche beraufgeführt. Gerade unter den der Kirche entfrembeten höberen 
Ständen ift ihre Arbeit am wirkſamſten geworden; in diefen Kreifen haben fie die meiſten 
und begeiftertiten Anhänger, und der nicht immer gefunde Kult, den die Damen der 35 
englifchen Ariftofratie mit den ritualen Beichtvätern und Kirchen treiben, ift nicht lediglich 
als Modeſache anzufehen. Weil jene Ernſt machten mit der Gleihberechtigung von Hoch 
und Niedrig und der Armen, Verlaſſenen und Kranken in jelbitlofen Liebeswerken ſich 
annahmen, haben aud die von der Kirche jtiefmütterlih behandelten unteren Volk— 
ſchichten die Mutter wieder lieben gelernt. Sie haben Kranten:, Waiſen-, Miffions- und 40 
Erziebungsbäufer im großen Stile gebaut; durch die Aufwendungen der Kirchengemeinden 
find neun neue Bistümer (Manchefter, Nipon, Netocaftle, Liverpool, Southwell, St. Albans, 
Truro, Wakefield und Brijtol) gegründet und auögejtattet worden; die Zahl der aus— 
wärtigen Bistümer unter dem Primat von Ganterbury, im %. 1877 im ganzen 23, ift 
(— 1900) auf 170 geftiegen. In 25 Jahren errichteten fie in einem der verworfenſten Viertel 45 
des Oftens (St. George’s in the East) eine neue Kirche, Tages: und Sonntagjchulen, 
Bibliotheken, Spar: und Vorſchußkaſſen und stellten Gilden: und Schweftervereine an die 
Arbeit, kurz alles, was zur Gefundung und Erholung nad menjchlichem Ermeſſen getban 
werden fonnte. An Madonochies Kirche St. Margaret’S gliederten fich in zehn Jahren 
eine Reihe mohltbätiger Werke, dazu Bruder: und Schweiterfchaften, und überall im 50 
Lande, auch über die eigene Parochie hinaus, waren fie an der Gründung von Anjtalten 
für Waiſen, Genejende, Gefallene, Halbjinnige u. ä. thätig. Sie fpielen eine jchlechte 
Rolle, diefe Ritualijten, wenn man fie vor Gericht um Caſula und Weihrauchfaß, Beicht: 
ftubl und Kruzifix jtreiten fieht; aber man jehe fie in ihrer Gemeinde, und das Urteil 
wird ein anderes. 66 

Alle diefe lebenfchaffenden inneren und äußeren Werke find das Ergebnis einer 
Organifation, die, derjenigen der römifchen Kirche in Verfeinerung nadhgebildet, jelbit 
in dem von praftifchen Gefichtspunften beberrichten Gemeinfchaftsleben Englands kaum 
ihresgleichen bat. 

Die Gentralgetvalt diefer Großbritannien und die Kolonien umfaljenden Organifation 60 

— 0 
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ruht bei der nur aus Prieſtern gebildeten Society of the Holy Cross, deren Exiſtenz 
(jeit 1853), bis dahin vor der Offentlichkeit geheim gehalten, 1873 durch eine Notiz im 
Rock befannt wurde. Sie hat in ihrer Hand die Oberleitung der mannigfaltigen Arbeiten 
der inneren und Außeren Miffion, der Kultfragen, Traktat- und Andachtsbücherberteilung, 

5 des Beichtivefens, der öffentlichen Verfammlungen, endlich der Gilden und Vereine. Eiferer 
wie Mackonochie, Carter, Ridsdale, Tooth und Lowder haben ihr offenfive Tendenzen zu 
geben verfucht; indes wird die Arbeit im geheimen gehalten und ift, weil fie den Tag 
jcheut, vielen (römischen) Verbächtigungen ausgefegt getvefen; die Cowley Väter, (Soc. 
of St. John the Evangelist in Cowley), in deren Händen die nach römifchem Vor: 

ı0 bild arbeitenden Miffionen unter den Gefährbeten und den „Proteftanten“ find, fcheinen 
jener angegliedert zu fein; fie bindet ihre Mitglieder durch die drei Möndhsgelübde, zu denen 
die Forderung der (täglichen?) Obrenbeichte tritt. — Einen weiteren Kreis — in den 1890er 
Jahren über 12000 nah Bilhöfen, Prieftern, Bruder: und Schweitergilden und Kom: 
munifanten geordnete Mitglieder von Geiftlichen und Laien zählend — bildet dic 1862 

15 gegründete Confraternity of the Blessed Saecrament, mit gegen 250 Zweigen in den 
Kolonien, die für die rituale Ausihmüdung der Gottesdienite und Kirchen, für das 
Faſten, Gebete für die Toten, die Erhebung der Euchariſtie zum Höhepunkt der Feier, 
endlich für die tägliche Beichte und Meſſe im Morning Prayer eintritt. Ferner die 
Association for Promoting the Unity of Christendom, deren Mitglievernamen 

20 nicht veröffentlicht werden; fie betreibt die Vereinigung der anglifanifchen, römifchen und 
griechifchen Kirche; die Geheimgejellihaft des Order of Corporate Reunion, die ftaatd: 
kirchliche Klerifer neu ordiniert und den römiſchen Papſt als den erſten Biſchof der 
Kirche und deren fichtbares Haupt anerkennt (jo in der Zeitung des Ordens, dem 
Reunion Magazine vol. I, 242); endlid die Guild of All Souls, der Aleuin Club, 

25 auch die Church Extension Association gebören hierher. — Die Aktion in ber 
DOffentlichkeit bat die oben (S. 35, 52) genannte, 1859 gegründete English Church Union, 
die 1884 als Mitglieder 2675 Geiftliche (darunter 50 Biſchöfe, d. h. 45°), der Gefamtzahl) 
und 18600 Kommunifanten (Männer und Frauen) in 200 Zmeig: und 50 Diftrikts- 
vereinen zählen fol; die ihr angegliederten bezw. unterftügten Zeitungen Church Union 

3 Gazette, Church Times und Church Review haben zur Aufgabe die öffentlihe Ver— 
teidigung der Partei und den kirchlichen Ausbau des Syſtems, das fie mit Kraft und 
rüdjichtslofem Freimut vertreten. 

Die Kleinarbeit aber wird von den zablreihen Gilden, Orden, Schweſter— 
und Bruderihaften getban, die wie ein Neb engerer und weiterer Verbindungen 

3 die ganze Staatskirche, auch in den Kolonien überziehen. Beſonders verdient um jie ift 
der in den 1870er Jahren vielgenannte Father Jgnatius, der in Wales ein Männerklofter 
mit ftrenger Regel (braune Kutte mit Leibftrid, Sandalen u. f. mw.) zur Ausbildung von 
Mifftionspredigern gegründet hatte. Ferner gehört hierher The English Order of 
St. Augustin, der feine für die Ordination fich vorbereitenden geiftlihen Brüder gleich 

40 falls in ftrenger Abgeichlofienheit und Regel hält. Die Schmeiterfchaften, die im eng: 
liſchen Bolfsleben breiten Raum einnehmen und dem großftädtiichen Straßenbilde einen 
marfanten Zug geben, — die erfte wurde von Puſey unter Miß Sellons Leitung ins 
Leben gerufen — widmen ſich der Krankenpflege und haben heute faft alle großen 
Hofpitäler Londons in ihrer Obhut; zu ihnen ftehen in loferer Verbindung Taufende von 

45 Damen der vornehmen und mittleren Stände, die durch Geld oder freiere perfönliche Be- 
teiligung das Anftaltstverf unterftügen und fich verpflichten, tägliche Fürbitte für das 
Mutterhaus und feine Pfleglinge zu thun. Und alle diefe Organifationen, von denen 
das große Hilfswerk getragen wird, halten fich, wie die öffentliche Liebesarbeit der Geift: 
lichen, im mejentlichen in parodhialen Formen. Immer fteht am Anfange ein thatenfrober 

50 Geiftlicher, der dem Helfergedanken in feiner Gemeinde zur Verwirklichung bilft, Frauen, 
Jungfrauen und junge Männer an die Arbeit ftellt und diefe, wenn fie lebensträftig ge: 
worden, in die weiteren vertvandten Kreife führt. 

Sp bedeutfam alfo die Einwirfungen der Orforder auf das firchliche und foziale 
Leben der Gemeinden find, auf dem Gebiete der theologiſchen Wiſſenſchaft haben fie, 

65 wie ich oben kurz andeutete, wenig oder nichts geleiftet. Ihre Dogmatik ift der Verzicht 
auf philoſophiſche Spekulation und frommes Nachdenken und wenig anderes als die begriff: 
liche Verwertung des in einer jahrbundertelangen Entwidelung getvonnenen theologijchen 
Gutes, Erneuerung vergangener Werte: der Anglifanismus des 16. Jahrhunderts in 
modernem Aufputz. Ihre Lehre iſt Geſchichte. An den theologifchen Erörterungen der 

0 1860er, 70er und 80er Jahre gebt der Streit weder um neue Gedanken, noch neue That- 
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ſachen, noch neue Geſetze; in techniſchem Sinne hat in allen „Fällen“ die Vergangenheit, 
die Geſchichte das letzte und entſcheidende Wort behalten. Der Tr. hat den dogmatiſchen 
Lchrfompler des 16. und 17. Jahrhunderts in fräftiger Metempfuchofe zu neuem Leben 
erwedt und in den Ring der Orforder Gedankenreihen eingeichaltet. 

Seine Verſenkung in das Firchliche Altertum wurde zmeifellos einerfeit3 durch das 5 
Erwachen des hiftorischen Geiftes in England bedingt, das zeitlich mit der traktarianiſch— 
ritualiftischen Betvegung zufammenfällt. Dem Auffommen der geichichtöwifjenichaftlichen Er- 
lenntnistheorie und der Erhebung der englischen Hiftorif zur Wiſſenſchaft (durch Freeman, 
Stubbs, Froude, Green) verdankt fie einen mwejentlichen Teil ihrer Kraft, ihre gefchichtliche 
Selbitbefinnung und ihre Erfolge beim Bemühen um die Wiedererwedung vergangener 
firhlicher Werte. 

Anderjeits weiſt feine Miederbelebung des kirchlichen Altertums den romantiſchen 
Zug auf (vgl. oben ©. 20), den Walter Scott, Tennyfon u. a. dem litterarifchen Em: 
pfinden Englands aufprägten. Seine Forderung vertiefter Andacht, myſtiſcher Erhebung 
der Seele, der Realismus feiner Saframentslehre und fein Verlangen nad dem inneren 15 
Erlebnis lag auf der romantischen Linie. — Endlich forderte auch die von ihm in den 
Vordergrund geftellte Lehre von der apoftoliichen Succeffion die Verſenkung in das kirch— 
lihe Altertum, in dem er die Waffen für feinen Kampf fuchte und fand. 

Die Darjtellung feiner Lehre unterliegt infofern Schwierigfeiten, als er ein 
anerkanntes Bekenntnis oder Lehrfchriften, die feine Eigenart zum Ausdrud brädten, nicht 20 
— hat. Sein Credo iſt dasjenige der Stantstire, die 39 Artikel und das Allgemeine 
Gebetbuch. So ift feine 7O jährige Arbeit niemals auf die Befeitigung oder Abänderung einer 
dem ſtaatskirchlichen Proteitantismus eigentümlichen Lehrmeinung gegangen, fondern, wie 
oben nachzuweiſen verfucht worden ift, um das Necht kirchlicher Selbjtbeftimmung und um 
gewiſſe auf den Grenzlinien liegende kultifche Beftimmungen, die mit der dogmatijchen 25 
Grunditimmung viel, mit der Einzellehre jo gut tie nicht? zu thun haben. — Wir haben 
daher die private traktarianifche Litteratur, die wie die pietiftische vorwiegend der Asketik ſich 
zugewandt bat — ich nenne Dr. Lees Direetorium Anglicanum, Garter® Treasury of 
Devotion, Gresleys Ordinance of Confession, Littledales The People's Hymnal 
und eine ftattliche Reihe von Breviaries, Manuals, Ordinances — in Betracht zu 30 
zieben, die freilich nur mit Vorficht wegen ihrer fubjeftiven, impulfiven und vielfach un: 
gejunden Gedankenführung gebraucht werden darf. Um den Ritualismus zu begreifen und 
richtig einzufchägen, darf man ihn nicht als ein theologiſches Syſtem faflen; er ift, was 
G. Freytag vom Pietismus jagt, eine vorübergehende Bildung; die Einwirkungen aber, 
die er auf Religion, Kultur und Sitte ausgeübt bat, find noch heute erkennbar. Einpelnes 35 
davon iſt Erwerb der Nation geworden. 

An diefer Stelle alfo wird es geboten fein, in dem Bilde der traftarianifchen Kund— 
gebungen diejenigen Grundzüge feitzuftellen, die einerfeits von der in den 39 Artikeln vertretenen 
Anjchauung abweichen, anderfeit3 den Konſens der Orforder Schule darftellen: die Säte 
von den religiöjen Erfenntnisquellen, den Gnadenmitteln, der Kirche, der apoftoliichen Suc= 40 
ceffton, der Realpräfenz und die aus diefen Gentren abgeleiteten Yehrmeinungen. 

Für fein religiöfes Erfenntnisprinzip gebt der Traftarianismus von dem Sate 
aus, die abjolute Wahrheit ift objektiv gegeben, Necht und Aufgabe des dentenden Geiftes 
ift nicht, fie auf ihre fpefulative Erfafjung und Verwirklichung zu unterfuchen, fondern 
die gegebene dem Geifte zu vermitteln. Credo ut intelligam. Gegeben ift fie nad) 15 
Form und Inhalt im Lehrkfompler der primitiven Kirche; diefer ift Inhalt des Glaubens; 
ald allgemeine Lehre der Kirche erwieſen, bedarf er weder gelebrter Unterfuchung, nod 
der Prüfung an der bl. Schrift; die Ausfagen der Väter jtehen, wenn nicht über der 
Schrift, jo ihr doch gleih und erden als ſolche verehrt und als indiskutabel bin- 
genonmen. 7) 

Die hl. Schrift kann Glaubensregel nicht fein. Nachdem Froude in dem Sage: 
quod semper, ubique et ab omnibus die fatholifche Norm für kirchliche Lehre und 
Praris gefunden, haben Spätere eine Ergänzung der Schrift durch „das Zeugnis der all: 
gemeinen (unter Hinweis auf 1 Ti 3,15) Kirche”, wie es in den Schriften der Wäter, der 
fatbolijchen Biſchöfe und der ökumenischen Konzilien niedergelegt ift, gefordert. Wird die 55 
Schrift als regula fidei im allgemeinen anerkannt, jo bedarf fie doch wegen der Viel- 
deutigfeit ihrer Auslegung, wegen ihrer Unvollftändigkeit der Ergänzung. Für die Be: 
itimmung der rechten Lehre iſt fie wertvoll; indes über die kirchliche Disziplin, Praxis 
(Geremonien) und Regiment bietet fie „fat nichts”. Die Schrift ift demgemäß zu er 
Hären nad der Tradition; denn diefe war vor der Schrift und bat den Kanon gemacht; so 

— 0 
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wenn auch nicht nach der Autorität irgend eines einzelnen Vaters, der beſondere An— 
ſchauungen vertreten mag, ſo doch „nach der übereinſtimmenden, einheitlichen Lehre der 
katholiſchen Biſchöfe und Väter“. Exemplifiziert wird dabei auf das Nizäniſche Konzil, 
das die Trinität ald Schriftlebre für die Kirche endgiltig feftgeftellt hat, meil fie im 

5 Nicänum „das Zeugnis der ganzen Kirche hat, da es fo tft“, mag man die Säße ver: 
fteben oder nicht. Dementiprehend bat Puſey den Grundfag formuliert in der Theſe: 
„Das A und das NT find die Quelle der Lehre, die katholischen Väter der Kanal, durd 
den diefe zu ung berabfließt” (vgl. Vorwort zum 1. Bde der Libr. of the Fathers). 

Der Schlußſatz alfo lautet: die hl. Schrift ift Glaubensregel nicht an ſich, fon- 
ıo dern nah Maßgabe der patriftiichen Tradition, oder: die Kirche als die alleinige, von 

Gott eingefegte Autorität ift Auslegerin der Schrift, wobei zu beachten ift, daß im dieſer 
lehramtlihen Eigenſchaft der Begriff der Kirche in alle Wege nicht erichöpft ift; die 
andere, ungleich böhbere Würde beanfprucht fie, wie oben angedeutet, ald Vermittlerin der 
Sakramentsgnade. Sie ift nicht ſowohl Lehr: als Sakramentsanftalt. Als wohl: 

15 gegliederter Organismus fommt fie zur Erſcheinung nad drei Seiten: ala Auslegerin der 
Schrift, in der Vermittlung des Saframents und in der Totalität ihrer inftitutionellen 
Ausprägungen, d. b. fie ift nicht nur Quelle und Norm der firhlihen Lehre, 
fondern auch des kirchlichen Handelns, in Kultus, Verfaffung, —— und die 
Darſtellung ihrer Idee nach dieſen Seiten iſt wie Gottes Wort und Sakrament Gegen— 

2o ſtand heiliger Scheu; denn dieſes früheſte Gebild des chriſtlichen Geiſtes ſtellt zugleich 
das Urbild und Vorbild, ein höheres Kirchentum als alle ſpäteren Ausprägungen dar, 
die Kirche als das abſolute Fundament aller Wahrheit, auch in dem Geheimnisvollen 
und Nichtverftandenen (der Arkandigziplin) der Moftit und dem Symbolismus der Aus: 
legung u. ä., die beide die Zurüdhaltung in der Mitteilung gewiſſer Stüde des Glaubens 

25 bedingen und im weiterer Folge (wenigſtens nach der Meinung der FFortgefchrittenen) 
zwifchen efo= und eroterifcher Wahrheit jcheiden. 

Nah Glauben und Praris aljo ift die Kirche im ihrer zeitlichen Erjcheinung an 
die apoftolifche als das Urbild und Quellbaus der in Glauben und Mandel fich bar: 
jtellenden religiöfen Lebensmächte gewieſen. Aus ihr fließt der Strom der Gnade auf 

30 alle Zeiten. VBermittelt wird die Gnade d. h. das Heil allein durch die objektive 
Kraft der Sakramente. „Der einzige Weg zur Seligfeit“, fo wird diefer 1. grund: 
legende Sat formuliert, „ift der Genuß des Leibes und Blutes des geopferten 
Erlöfers im bl. Sakrament der Eudariitie.” Die Wirkung aber des 
Salraments, fo lautet der 2. Fundamentalfag, berubt auf der Spendung durd 

5den Priefter in Kraft feiner apoftolifhen Vollmacht; „die Gewähr für Fort: 
beitand und rechte Austeilung des Saframents ift der apoftoliihe Auftrag der Biichöfe 
und, durch diefe, der fpendenden Priefter“. Obne eine folde Vollmacht aufzumeifen, wird 
gejagt, „können wir nicht ficher fein, daß mir das Saframent wirklich austeilen. Die 
irche Englands bat vermittelft der apoſtoliſchen Succeffion diefe Bollmadt über: 

40 fommen und ift die einzige im diefem Reiche, die die Gewißheit bat, des Herrn Leib 
feinem Volke zu geben”, d. h. jte ift die einzig berechtigte Spenderin des die Seligkeit 
vermittelnden Saframents, weil fie vermöge der Succeſſion Inhaberin und Zeugin der 
Wahrheit ift. 

Diefe Lehre fteht breit und richtunggebend an der Schwelle der Bewegung; fie 
45 durchzufegen find die Traktate ins Leben gerufen tvorden. Newman nimmt fie gleih im 

1. auf (Thoughts on the Ministerial Commission) und J. Keble begründet fie im 4. 
(Adherence to the Apostolical Succession the safest course); beide Flügel der 
‘Bartei, der fonfervative mit Hofe, Palmer und Perceval und der fortjchrittlihe unter 
Froude und Newman find eins in dem Sate und vertreten ihn mit Nachdruck als den 

>» Örundpfeiler des priefterlihen Amts. Wenn, fo wird er begründet, wie es den Anfchein 
bat, der Staat die Kirche zu befeitigen wünſcht, worauf hat der Prieiter feinen Anſpruch 
auf Autorität und Achtung in der Gemeinde zu gründen? Die priefterlide Magna 
Charta iſt der Auftrag Chrift. Er „gab den Jüngern feinen Geiſt, diefe legten Die 
Hand auf ihre Nachfolger, diefe auf meitere, und fo iſt die heilige Gabe auf die Biſchöfe 

65 der Gegenwart gekommen, die ung zu ihren Gebilfen und gewiſſermaßen GStellvertretern 
beitellt haben“ (Tr. 1). Es ift ein altanglifaniicher Sa, der im Ordinationsformular dem 
Sinne nad) ausgejprocen ift; jet wurde er unter dem Bemühen um eine unangreifbare 
Baſis gegen die ftaatlihen Übergriffe von den Traftarianern in den Vordergrund gerückt. 
„Die Gabe berubt auf der Handauflegung, nicht auf irgend einer Formel, die den Akt 

so begleitet“; fie iſt nicht notwendig mit dem Episfopat ald dem Amt der Aufſeher ver- 
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bunden; die Apoftel haben fie auch Nichtbifchöfen, Prieftern und Diafonen erteilt. Da 
indes in Konfequenz diefes Satzes auch nicht-bifchöfliche Kirchen fie befigen fünnen, wird 
die gefchichtliche Konftruftion der Thatjache verfucht, daß von der Apoftel Zeiten bis 
auf die Reformation und dann in allen wahren Kirchen die Ordination durch die 
Biſchöfe erteilt worden fe. Sie ift nah Keble (Primitive Tradition) nicht bloß die 5 
Nahfolge im Dienft am Wort, in der Verwaltung der Sakramente und der Schlüſſel— 
gewwalt, fondern vor allem eine heilige Gabe; dieſe aber iſt in der Zeit einzig durch 
die apoftolifche Succeffion erhalten worden (Froude, Remains II) und deren wejentlicher 
Inhalt. Sie befähigt zur rechten Amtsführung, befonders zur Saframentsfpendung und 
„zum mipfteriöfen Machen des Leibes und Blutes Chrifti”. Wer nit ein Glied an 10 
diefer apoftolifchen Kette ift, hat fein Recht zum Amt und zur Sakramentsausteilung. 

Da weiter der Auftrag Chriſti allein es ift, der Predigt und Gaframent 
wirlſam macht zur Seligkeit (Tr. 35), jo wächſt aus der apoftolifhen Succeffion (gegen 
das 1 Pt 2, 9 gelehrte allgemeine Prieftertum der Gläubigen) die römische Lehre von 
dem einzigen und notwendigen Mittleramte des Priefters zwiſchen Chriftus und 15 
dem Gläubigen und der Scheidung der Geiftlichen und Laien. — 

Im Hinblid auf die Bedeutung der Sache ift von den Orfordern auch die biftorische 
Begründung verjucht worden, daß die Kette der ſtaatskirchlichen Succeffion wirklich bis 
zu den Apofteln reihe. Der Nachweis im einzelnen Falle wird freilich als unmöglich 
preisgegeben, aber hiſtoriſch erjeßt durch den „Wahrfcheinlichkeitsbetweis, die Gewißheit der 0 
ununterbrochenen Succeſſion ſei wie 8000:1” (1), und dogmatiftifch durch die (jpäter von 
Newman in feinem Grammar of Assent aufgeftellte) religiöje Erfenntnistheorie, daß 
„teligiöfe Überzeugung nicht auf intellektuellen Gründen berube, fondern auf emotionellen (!), 
indem die theoretifch nicht zureichende Wahrfcheinlichfeit durch die vertrauensvolle An- 
nahme zur Gewißheit wurde”. Dieſer an fich richtige Sat, dem in feiner Überfpannung 2 
ibon von J. Tulloch (Mov. 103) entgegengebalten worden ift, daß ein Gewißheitsprinzip, das 
weder in der Bernunft, noch in thatfächlichen Beweifen der Gefchichte und Erfahrung begründet 
it, jondern bloß in der Kraft des Willens, etwas für wahr zu halten, teinen Wert hat, weil auf 
dem Grunde einer derartigen Willens: oder Gefühlserzeugung ebenfogut der Aberglaube wie 
der Glaube ruhen kann, macht in religiöfen Dingen, wie Newman zugiebt, zulegt „das 30 
Argument von der Wahrjcheinlichkeit zu einem Argument von der Perjönlichkeit, d. h. zu 
einer Form des Argument von der Autorität” (vgl. dazu Pfleiverer 449); fie bedarf, 
da fie auf fich felbjt nicht beruhen kann, zu ihrer Sicherheit der Anlehnung an andere, 
d. h. eben der Autorität, die Netvman aus dem rzoceite (1 Ko 11, 24/25) heraus zu kon— 
itruieren verſucht, mit dem Chriftus den Jüngern als Prieftern eine Konſekrationsgabe 35 
verleibe; und aus der Bejtellung des Titus und Timotheus zu Biſchöfen wie aus dem 
Epiflopat der Urkirhe wird von Newman die abfjolute Notwendigkeit der bifchöflichen 
Konſekration abgeleitet, d. b. auf die Autorität der Kirche zurüdgegangen, wo die Schrift 
nicht ausreicht. — 

Der Tr. mweift alfo nad dem Vorgang der Reformationskirchen auf dem Kontinent 40 
zwei Fundamentalſätze auf, einen materialen von der durch die Saframente 
bedingten Heilsvermittlung und einen formalen von der alleinigen 
Autorität der Kirche. Er erfebt das gläubige Subjekt, dad die Gnade empfängt, 
durch die Kirche als objektive Inſtanz, die nad) beiden Seiten, als Spenderin des Safra- 
ment3 und als autoritative Inhaberin der Wahrheit, das Heil vermittelt. Da aber die 4 
Saframente der fonftitutive Faktor der Gnade, das eigentliche Heilsgut find und Die 
Kirche nur zur beilsfräftigen Spendung und Wirkung verhilft, jo ift erfichtlich, daß das 
Salramentsprinzip dem firhlidhen übergeordnet iſt; diefes iſt das bloße 
Korrelat des erjteren, d. b. Mittelpunkt des Spitems: $undamentaljag iſt die 
alleinjfeligmadende Kraft der Sakramente. Bon diefem Satze ift die Bewegung so 
ausgegangen. Schon in der Vorrede zum 1. Bde der Traktate wird gejagt, die Sakra— 
mente, nicht Wort und Verheißung Gottes (Predigt) find die Quellen der göttlichen 
Gnade, und R. Wilberforce nennt das Mittleramt Chrifti - die Grundthatjache des gött- 
lihen Heilsplans, die Salramente aber die Mittel, welche das Heil aneignen. Sie find 
das erfte. Der Tr. iſt die Kirche des Sakraments. — 65 
Die Kirche nun als die Übermittlerin des Schatzes, den jene bergen, an bie 
Chriften ift die von Chriftus und den Apofteln gegründete und durch die apoftoliiche 
Suceefftion in Neinheit erhaltene Heilsanjtalt, alleinige Spenderin der Gnadenmittel, 
alleinige Zeugin der Wahrheit und letzte Autorität in Fragen des Glaubens, der Lehre 
und Yebens. Dieſe begriffliche Faflung der Idee wird von den Traftarianern auf Kojten der co 
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in den 39 Artikeln (Art. 19, 20, 34) vertretenen Auffaſſung der „Kirche ala der Gemein: 
ichaft der Gläubigen, in der das reine Wort Gottes gepredigt und die Saframente in 
allen wefentlichen Stüden rite verwaltet werden”, als das Syſtem beberrfchend vorangeftellt. 
Gegen die reformatorifche Faſſung des Begriffs, nach der fie die Gemeinfchaft der zu allen 

5 Zeiten und unter allen Völkern wirkſam Berufenen ift, das geiftliche Amt indes nur die 
Bedeutung einer der Ordnung dienenden Einrichtung hat, nicht aber de iure divino 
ift, ſetzen die Traktarianer die andere von der Kirche als der von Chrijto gegründeten realen und 
fichtbaren Heilsanftalt. Wie Chriftus durch fein Erlöſungswerk der Mittler zwiſchen Gott 
und Menſchen geworden, jo ift der Bifchof (und Priefter) Mittler zwiſchen Chriftus und 

ı» der Gemeinde und höchſte Autorität für die Yaten. — Die unfichtbare Kirche wird ge: 
bildet lediglich aus den lebendigen Gliedern der fichtbaren, an die durch den Befit des 
allein heilöfräftigen Sakraments das Heil gebunden if. Die Schrift, beißt es im 
11. Traftat, macht die fichtbare Kirche zur Bedingung der unficdhtbaren. Es giebt eine 
göttlich eingefegte ſichtbare Kirche, und dieſe ift eine und biefelbe geweſen durch die fuc- 

15 ceffive Eingliederung ihrer Mitglieder. Allein die fihtbare gemährleiftet die 
Mitgliedfhaft der unfihtbaren, d. b. ohne die fichtbare Kirche nulla salus. — 
Das Kennzeichen aber der wahren Kirche ift abermals die apoftolifhe Succeffion der 
Bilhöfe, in der die anderen affectiones, Apoftolicität, Katholicität und Autonomie 
bejchlofjen jind. Jene it das Kennzeichen, das signum signans der wahren Kirche, 

2% die bifchöflich-anglifanische demgemäß von allen andern (auch den bifchöflichen) auf Erden 
die volllommenfte; die übrigen epiffopal verfaßten (infonderheit die römifche) find „un: 
gefunde”, „erkrankte“, die nichtbifchöflichen (die Diffenter- und proteftantifchen Kontinental- 
firhen) „abgejchnittene Zweige” der einen allgemeinen: Selten, in denen es Heilsmittel 
nicht giebt, eben weil ihnen die,apoftolifche Succefjion fehlt; mögen fie in der apoftolifchen 

25 Lehre geblieben fein oder nicht, fie haben fein apojtoliiches Amt. Die römische Kirche it 
feine Sekte, — als ſolche bezeichnen fie nur einzelne Traktarianer — fie ift in ber 
Apoftelgemeinichaft, aber (mit * Sätzen von der Papſtgewalt und Unfehlbarkeit) nicht 
in der apoſtoliſchen Lehre geblieben; die Griechiſche hat Gemeinſchaft und Lehre reiner 
bewahrt, und die übrigen (biſchöflichen) Kirchen, die ſchottiſche, amerikaniſche, däniſche und 

so ſchwediſche find gefunde Zweige, wiewohl über die Echtheit der beiden legten nicht alle 
Zweifel behoben find. Allein die Kirche von England, die Oft und Weft 
vereinigt und ihre Zweige nach den vier Enden der Welt ausbreitet, iſt eine Art 
Typus der einen fatbolifhen Kirche“ (Puſey). 

Die Saframentallebre des Tr., anknüpfend an die in der Conf. Angl. 
35 niedergelegte Faſſung, verfucht eine Weiterbildung und Vertiefung des Weſens und der 

Wirkung auf römiſch-katholiſchen Linien durch ſtarke Betonung des Begriffs Wiedergeburt. 
Nah Conf. Angl. (Art. XXV) und dem Katechismus find die Saframente „gewiſſe 
Zeugnifje und wirkſame Zeichen der Gnade Gottes; fie find von Chrifto eingefegt, nicht daß 
ſie begafft und herumgetragen, fondern daß fie gebraucht werden. Dem, der fie würdig 

0 (im Glauben) empfängt, vermitteln fie eine Heilswirkung, dem Unwürdigen das Gericht“. 
Sie find das äußerlich fichtbare Zeichen einer geiftlichen Gnade, ein Unterpfand, den 
Gläubigen der Gnade zu vergetiflern (Church Catechism). Diefer calvinifhen Defi— 
nition wird der Sat entgegengejeßt: Die Saframente find die Kanäle, die die göttliche 
Gnade in die Seele leiten; der Unglaube verichließt, der Glaube öffnet fie. Beide 

45 Saframente find weſentlich eins; dur die Taufe wird der natürliche Menſch wieder— 
geboren, und dies neue Lebensprinzip wird durd das A. M. entwidelt (Denifon, Real 
Presence 29), und Puſey (On Baptism) zieht die Konfequenz: Sie find die einzigen 
rehtfertigenden Riten oder Mittel, um die Verfühnung mitzuteilen“; 
ebenfo Netvman im 90. Traktat. Ihren Gegnern, die das neue geiftliche Leben nicht 
der Gabe Gottes im Sakrament, fondern der Glaubenstbat zuichreiben, halten fie Die 
objektive Realität der Gnade im Sakrament, die der gläubige Empfänger (receptiv) er— 
langt, entgegen. — Aber an diefem Punkte, über das Verhältnis von Heilsgabe, Glaube 
und Sakramentsgenuß ift die Sprache ſchwebend, und die eigentlihe Meinung kommt 
(aus den Vorbehalten) nicht Har heraus. Die Wiedergeburt, wird gejagt, tft an den objef- 

55 tiven Genuß der Saframente gebunden, die jene vermitteln, ohne Zuthun des gläubigen 
Empfängers, d. b. fie wirfen ex opere operato; aud) der reumütige, liebende und ernite 
Slaube, der rechtfertigt, ift eine Gottestwirfung im Subjekt, das ohne die zuvor— 
fommende und mitwirfende Gnade Gottes fraftlos ift. — Werden demnach die Sakra— 
mente als „die einzigen rechtfertigenden Riten“ behauptet, jo ift das proteftantifche 

eo sola fide befeitigt. „Der Glaube“, ſagt Puſey, „rechtfertigt nicht an und für fi, ſon— 
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den bringt uns zu Gott, der uns aus Liebe rechtfertigt”, d. h. die Gerechtigkeit nicht 
nur „imputiert, fondern auch impartiert“. Wir werden gerechtfertigt vor den Werfen, 
aber potentiell ift der fünftige neue Gehorfam durch Gottes Gnade in dem rechtfertigen: 
den Glauben enthalten. — In diefer gefchlofjenen Verbindung nun mit dem rechtfertigenden 
Glauben werden die Werke von entjcheidender Bedeutung für die Seligfeit. Gott giebt 6 
jedem das ewige Leben nad feinen Werfen, nicht als freie Gabe nach feinem Wohl: 
gefallen, fondern denen, die in guten Werfen nadı dem ewigen Leben trachten. Die 
Werte fteben in einer gewiffen Beziehung zu dem Gnadenlohn. Im weſent— 
lihen nur darin, daß die Traftarianer die Werke als äußere verdienftloje Bewährung des 
inneren Glaubens anfehen, weichen fie von der römifchen Lehre ab. Der Glaube bleibt 
gs Heilsplan ausgefhieden; an feine Stelle wird die reale Myſtik der fakramentalen 

taft geſetzt. 
en Begriff der Taufe bejtimmt die Conf. Angl. (XXVII) dahin, daß fie 

nicht nur ein Zeichen des Bekenntniſſes (Unterfcheidung der Chriſten von Nichtehriften), 
jondern auch ein Zeichen der Wiedergeburt (sign of Regeneration or New Birth) u 
ii, whereby, as by an instrument, they that receive Baptism rightly, are 
grafted into the Church; genauer bezeichnet der Katechismus die innere geiftlihe Gnade 
der Taufe als death unto sin anda new birth unto righteousness whereby the 
children of sin are made children of grace, und das Taufformular nennt in allen den 
Alt begleitenden Gebeten ald Gabe der Taufe die Wiedergeburt. Die ftaatskirchliche 0 
Theologie hat indes an diejer Fafjung nicht feitgehalten; durch die Weſtminſter Gonfeffion, 
die die objektive Wirkung der — — ablehnt (grace and salvation are 
not so inseparably annexed into this ordinance as tlıat no person can be 
regenerated without it, or that all that are baptized are undoubtedly regene- 
rated, unter Berufung auf AG 8, 13 und 23; Rö 4, 11; AG 10, 2, 4, 22, 47;% 
vol. Confession of Faith Chap. XXVIII, I und V), beeinflußt, haben hervorragende 
ſtaatslirchliche Theologen die geiftlihe Taufgabe beſchränkt auf die Erwäbhlten, denen die 
neue Geburt nicht in Kraft des fahramentalen Akts, jondern des decretum absolutum 
mitgeteilt wird, während die Nidhterwählten lediglich die Beiprengung mit Waſſer em: 
bangen. An diefer Entleerung des Begriffs, die Waſſer- und Geiftestaufe auseinander: 30 
reißt und an die Stelle des die Gnade objektiv vermittelnden Sakraments den Heils- 
ratihluß Gottes, die unmittelbare, an die Taufe nicht gebundene Wirkung des bl. Getites 
jest, hatte fich ſ. 3. der Gorhamftreit (vgl. oben ©. 33,1) entzündet. Das Judicial Com- 
mittee des Geheimen Rates hatte dieje Verflüchtigung der Lehre für zuläffig erklärt gegen 
den Einfpruch der Traftarianer. Busen, an deſſen Worten in diefem Stüde das Schwergewicht 35 
der patriftiichen Autorität und der kirchlichen Bekenntniſſe hing, trat indes in feinem Trak— 
tate „Über bie Taufe” der Neufafjung entgegen, diesmal mit dem Schriftbewweis als entfcheidender 
Waffe. In der bl. Schrift, heißt es bei ihm, ift die Wiedergeburt mit der Taufe verfnüpft, 
nirgends von ihr getrennt; der Menſch wird (nad) Yo 3,5; Tit3,5) aus Waſſer und Geijt, (nach 
130 3, 9) aus Gott, (nah 1 Pt 1,23) aus unvergänglidhem Samen durch das Evan: 40 
geltum mwiedergeboren, nicht durdy Glaube, Liebe, Gebet, Buße, Neue, Sinnesänderung, 
wie die Evangeliſche Partei in Unterfhägung der eigentlihen Wiedergeburtsmomente 
lehtte. Es miderfpricht, jagt er, der Schrift, den Anfang des neuen Lebens nad) der 
Taufe, überhaupt in irgend einen anderen Moment als den Taufakt zu jegen, jo wenig 
als das leibliche Leben erft nad unfrer Geburt anfängt. Die TQTaufwiedergeburt iſt 45 
Gottes Werk, das nur infoweit bedingt ift, als der Menſch durch Unglauben und Sünde 
ihm Widerftand entgegenjegen kann. Durch die Taufe werden wir thatfächlich jelig ge: 
macht, eben im Taufafte, und find von da ab im status Salvationis, es fei denn, daß 
bir aus der Gnade fallen. 
Ohne frage beivegt fich der Tr., der für feine Lehre auf die älteren hochkirch- so 
lihen Theologen wie Hooler, Bancroft u. a. jich berufen konnte, mit diefer Faſſung auf 
den Linien des firchlichen Credos, deſſen Verflüchtigung zur zwingliihen Doftrin er 
gegen die Evangelifchen vertrat, freilich nicht, ohne daß in den buchgeipannten Erörte— 
tungen um das Recht ihrer Sache einige Entichiedene (u. a. Netvman, Ward und Carter) 
NH in Anfchauungen verloren, die von den römischen fich faum noch unterſcheiden lafien, 55 
ındem fie zwar die Imputation des Erlöſungswerks durch die Taufe gelten lafjen, aber 
das Hauptgewicht auf die Infuſion der Kraft des bl. Geiſtes legen. — 

In der Lehre vom Abendmahl beitimmt die Conf. Angl. (Art. XXVIIT), unter 
Ablehnung der römischen Wandlung und in Annäherung an die lutheriiche Faſſung von 
der auf 1 Ko 10, 16 gegründeten Gemeinfchaft von Brot und Wein mit dem Yeibe und co 

— 0 
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Blute Chrifti, daß des Herrin Mahl nicht nur ein Zeichen der Liebe der Chriſten 
untereinander, fondern ein Saframent unferer Verfühnung mit Gott durch Chriſti Tod 
fei; der Leib des Herrn wird im Abendmahl in einer bimmlifchen und geiftlichen Weile 
(heavenly and spiritual manner) mitgeteilt und dur den Glauben genofjen; 

5 Art. XXIX, der im Prayer Book Eduards VI. und in der lateinifchen Redaktion ber 
Artikel von 1563 fehlt und vielleicht erft 1571 für die Conf. Angl. formuliert worden it, 
fügt binzu, daß „die Ungläubigen ... . in feiner Weiſe teil haben an Chriftus, ſondern 
das Zeichen oder Saframent zu ihrer Verdammnis effen und trinken“. Die Artikel jtellen 
alfo nur dies feit, daß durch das Medium des Glaubens Leib und Blut Chrifti in einer 

10 „bimmlifchen und geiftlihen Weiſe“ empfangen werden; der Katechismus dagegen fcheidet 
zwiichen dem signum, Brot und Wein, und der res signata, Yeib und Blut Chrifti, 
which are verily and indeed taken and received by the faithful in the Lord's 
Supper, jene aljo der Auffafiung Galvins, diefer Luther fi) nähernd. Beide Anſchau— 
ungen, die eine den objektiv:realen, die andere den ſubjektiv-ſymboliſchen Sakramentsbegriff 

15 vertretend, find immer in der englifchen Kirche nebeneinander feitgebalten worden; die 
zwinglifche, die das Abendmahl weſentlich als verpflichtendes Erinnerungsmahl faßt, zu: 
legt am entjchiedenjten von den Evangelijchen (vgl. Schöll 767). 

Diefen Anſchauungen gegenüber fuchen die Traktarianer dem Sakrament einen reicheren 
Inhalt zu geben, indem fie den gebenden Charakter der Euchariftie ſtark betonen. Über die 

20 calviniſche Faſſung der Elemente als Pfandes und Siegeld hinausgehend, gründen fie (ihre 
Hauptvertreter jind, neben Keble, Puſey, Newman, vor allen Denifon, R.Wilberforce, Benett, 
T. Carter) ihre euchariftifchen Anjchauungen auf die patriftiichen und älteren anglifanifchen Zebr: 
bildungen. Bon Andreivs und Bramball, fagte Puſey, habe ich gelernt, die Worte Tours Zouır 
im buchſtäblichen Sinne zu fafjen. Demgemäß lehren die Traktarianer: in der Euchariſtie find 

25 die Eonfefrierten Elemente wahrhaftig, aber in myftifcher Weife Leib und 
Blut Chriſti geworden; der realiter gegenwärtige Chriftus teilt fich den Gläubigen zur 
Seligkeit, den Ungläubigen zum Gericht mit. — Dies ift die in der englifchen Theologie 
viel erörterte Lehre von der wirklichen Gegenwart Chrifti im Abendmahl (Real Presence), 
die als das Wefentliche des Sakraments bezeichnet wird. Sie ift traftarianifches Gemeingut; 

3” aus dem Miderjpiel der Meinungen über das Wie und Wodurch fpringt indes weder 
Klarheit noch Übereinftimmung hervor. Das Falfche in der Lehre Noms, jagt Perceval, 
ift nicht die Nealpräfenz, jondern das Bemühen, die Art der Gegenwart zu erklären. 
Wir nehmen die Realpräfenz als eine ſakramentale, geiftlihe und myſtiſche, Rom als 
jubftantielle, förperliche, wunderbare. Durch die Worte der Konſekration, jtellt der Clerical 

35 Protest (unter Berufung auf den Anglifaner Gofin) feit, find Leib und Blut real und 
jubftantiell gegenwärtig und werden allen Empfängern nicht in einer phyſiſchen und finn- 
lichen, fondern himmlischen und unbegreiflihen Weife gegeben. Rob. Wilberforce aber 
bringt das Geheimnis mit der Inkarnation Chrifti in Verbindung: die Eucariftie iſt die 
Vollendung des in der Menſchwerdung Chrifti begonnenen Heilswerks; wie dieſe iſt die 

40 Euchariſtie eine objektive Thatfache, von unferer Mitwirkung oder Zuftimmung in alle 
Wege unabhängig. In den Einjegungsworten bezeichnet (dad Sapjubjelt) roüro das 
signum, o@ua und alua (das Prädikat) den wahrhaft gegenwärtigen Gottmenjchen 
(die res signata); 2oriv (die Kopula) bringt die ſakramentale Jdentität zum Ausdruck. 
Zwingli wird vorgeworfen, er verflüchtige die res sacramenti, indem er die Gegen: 

45 wart nur ſymboliſch behaupte; Galvin, er trenne die res sacramenti (Chrifti Leib) vom 
sacramentum und made dies nur zu einem äußerlichen Siegel, wodurd Gott den 
Prozeß bezeuge, der in der Seele des Empfängers fich vollziehe; endlich Luther, er be 
baupte zwar die wirkliche Gegenwart, leugne aber ihre Wirkung, weil er die Rechtfertigung 
nicht Durch das objektive Sakrament, fondern durch den Glauben des Subjelts vermittelt faſſen. 

50 — Auf weitere Zeugen und Ausdeutungen muß ich an diefer Stelle des Raumes wegen ver: 
zichten. Viele traftarianifche Theologen haben in den erjten 20 Jahren um die begriffliche 
Faſſung jih bemüht, ohne dem Anſpruch gewachſen zu fein; cum res ad triarios 
venit, trat Puſey vor die Glieder und warf das Gewicht feines Namens in die Wag— 
ſchale; ich vertweife darum alle, die der Sache nachzugehen wünſchen, auf feine Unter: 

65 fuchungen in The Doctrine of the Real Presence, as contained in the Fathers 
(1855), ferner auf feinen Aufſatz The Real Presence — the Doctrine of the English 
Church, (1857), endlich auf feinen Aufjaß On the Presence of Christ in the Holy 
Eucharist, (18553). Er ſelbſt faßt feine Meinung in den furzen Sat zuſammen: Die konſekrierten 
Elemente werden kraft der fonfekrierenden Worte Chrifti (nicht des Prieſters) wahrhaftig 

und wirklich, jedoch in einer geiftlichen und unausiprechlichen Weife Sein Xeib und 
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Blut, hält aber über das Geheimnis des Wie feine eignen Gedanken zurüd, wie er 
denn auch für feine Meinung die allgemeine Zuftimmung feiner Freunde nicht durch: 
geſetzt bat. 
— erhellt aus ſeiner Theſe die alle anderen Momente überragende Bedeutung 

der Konſekration. Sie ift den von Chriſtus ausdrücklich dazu bevollmächtigten 
Perſonen anvertraut durch die apoſtoliſche Kommiſſion der Biſchöfe und unter ihnen 
der Priefter. Erfolgt fie nicht durch die Hand eines rechten Priefterd, jo iſt fie feine 
Konfefration. Die Lutheraner und Reformierten haben fein Saframent. Im Anſchluß 
an — Satz: „Das Machen des Leibes und Blutes Chriſti iſt den Nachfolgern der 
Apoſtel anvertraut“, ſagt Deniſon: „Der Akt der Konſekration macht die reale Gegen— 
wart Chriſti“, und R. Wilberforce: „Die Konſekration iſt das Hauptſtück in der 
Euchariſtie und kann nur geſchehen durch die ausdrücklich dazu Bevollmächtigten“. Es 
iſt der katholiſche Begriff und das Sakrament ein opus operatum. — Über die 
Weife dieſes Machens und Werdens des Leibes Chrifti herrſcht Feine Übereinftimmung; 
die meiften fprechen unter Ablehnung der römischen Wandlung von einer „Verbindung ı5 
der Elemente mit Chrifti Leib und Blut durch die Konfefration” (coniunctio sacramen- 
talis), jo daß „beide Subitanzen in eine einzige zufammengehen“, alfo von einer Konfub- 
ftantiation, nicht wie die Lutheraner (auf Grund der mit den Mittenbergern 1536 ber: 
einbarten und in die Homilien aufgenommenen „Dreizehn Artikel”) von einer durch ben 
Genuß bedingten coniunctio realis, fondern von einer objektiven, durch Chrifti Wort 20 
bedingten Konfubftantiation. Und da als ein Hauptartikel des Glaubens übereinftimmend die 
res sacramenti, die reale Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti in den konſekrierten 
Elementen feitgehalten wird, jo kann jene folgerichtig nur als Transfubitantiation (mie 
Nevman will), „wenn aud in feinerer, geiftiger Weiſe“ gefaßt werden (vgl. ©. 48 
Bufebs Thefe). 25 

Auh an diefem Punkte fpringt die aus innerer Notwendigkeit wachſende Fortent— 
widelung der traftarianifchen zu römischen Säten in die Augen. Die Frage der 
Wandlung ift Jahre lang der Gegenjtand der Erörterung gewejen. Den Höbepunft 
erreichte fie in dem vielberufenen Streite, in den fi) Canon Liddon, damals der glän- 
vendite Kanzelredner Londons, mit dem weniger beredten, aber gelehrteren Monfignore —* 30 
einließ (Dez. 1874). Die Transfubftantiation leugnen, wie Liddon es im Intereſſe 
feiner Freunde that, geht nicht an, erwiderte ihm Gapel; die ganze ritualiftifche Litteratur 
bezeugt fie. So mußte der Canon vor der übermwältigenden, aus Breviaries und Manuals 
gebolten Bezeugung der Sache die Segel ftreihen und feinem Gegner (12. März; 1875, 
Brief a. d. Times) zugeben, daß „mandye Dinge thäten, die fih nur auf dem Stand: 35 
punkte Roms verteidigen ließen” ; eine ſchwere Wunde, die Liddon perfönlich und feine Sache 
traf, obne daß er fie verdient. Er verdankte fie den unbejonnenen Drängern und ihren 
römischen Übergedanfen. Bei den Worten: Dies ift mein Leib, heißt «8 im Little 
Prayerbook, müßt ihr glauben, daß Brot und Wein wirflih Leib und Blut 
Chrifti werden. Beugt eure Herzen und Aniee in tieffter Anbetung, wenn der Prieſter 40 
diefe ſchauervollen Worte fpricht; denn wirklih und wahrhaftig ift euer Heiland auf dem 
Altare gegenwärtig. Und: Wir müfjen glauben, daß der Yeib Christi, der geboren iſt 
und am Kreuze litt, wirklich, wahrhaftig, jubitantiell und örtlich (really, 
truly, substantially and locally present) in den Elementen gegenwärtig 
tt; wenn binzugefügt wird: „ohne daß die Elemente verwandelt find“, jo ift das na= 45 
türlih, jo lange Worte Sinn haben, eben nur ein Spiel mit entleerten Worten. Beim 
Abendmahl wurde und mwird in den Kirchen der entjchievenen Tonart gejungen: „In fein 
Fleiſch iſt Brot verwandelt, In fein foftbar Blut der Wein”; und im Kiss of Peace 
wird aller Verfchleierung ein Ende gemacht mit dem Sate, daf der hl. Geift durch die 
Komjetration des Prieſters eine Verwandlung der Subjtanz (conversion of the whole x 
substance) des Brotes in die Subftanz des Leibes Chrifti bewirke. Indes muß gejagt 
werden, daß das Überſchwenglichkeiten einzelner find, die die Führer nicht billigen. 

Eine weitere römifche Tendenz haftet der maßgebenden Stellung, die der Nealpräfenz 
im Abendmahl zugewiejen wird, injofern an, als diefe in der Euchariftie zum Opfer: 
begriff meitergeführt hat. Schon Froude und Perceval hatten das rovro noreite (1 Ko 55 
11,23—26) gegen den Sprachgebrauch als sacrifieite gedeutet; Netvman (und mit ihm 
viele andere) faſſen die Eucariftie „als fommemoratives Opfer für die Lebenden und 
Toten zur Vergebung der Sünden“; „als das chrijtliche Opfer ift fie die Krone des 
Gottesdienstes, der befondere Akt, in Kraft deſſen die wirkſame Fürſprache des Hauptes 
der Kirche im Himmel hinabreicht in die untere Sphäre unferes Gottesdienstes”. Aller: wo 

Real-Encyflopäbie für Theologie und Kirche. 3. U. XX. 4 

ei 

— 
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dings feine Wiederholung des * am Kreuz, denn Chriſtus iſt nur einmal für alle 
Zeiten geopfert, aber die Vergebung der Sünde, die Rechtfertigung und Annahme des 
Sünders bei Gott, durch das Opfer am Kreuz zuwege gebracht, wird durch das Opfer 
am Altar appliziert. Die Theſe wird begründet durch den Hinweis darauf, daß zunächſt 

5 zwar nur Chriſtus als res sacramenti geopfert werde, die Kirche aber als der myſtiſche 
Leib Chrifti mitbeteiligt fe. Sp wird die Euchariftie zum Opfer der folleftiven Kirche, 
— zum Opfer Chriſti, der opfernde Chriſtus und zugleich ſein myſtiſcher Leib 
ie Kirche. 

Endlich iſt aus dem Begriff der Realpräſenz einerſeits auf die objektiv reale 
ı0 Wirkung des Sakraments gefolgert worden. Nachdem im Anfang der Entwickelung 

die reformierte Lehre (Art. XXIX) acceptiert war, aud von Puſey, herrſcht jeßt im 
wefentlihen Übereinftimmung, daß Würdige und Unmwürdige im Abendmahl das Gleiche 
empfangen, nicht nur das Element, fondern auch den gegenwärtigen Chriftus, diefe zum 
Gericht, jene zum Segen. — Andererjeit3 bat die Nealpräfenz, in der Praxis wenigſtens, 

15 zur Anbetung der Elemente geführt, wenngleich die Theorie nur die Anbetung des im 
Abendmahl gegenwärtigen Chriftus fordert. Wenn gejagt wird: Anbetung gebührt dem 
Leib und Blut Chrifti, die wirflih und wahrhaftig in der Geftalt von Brot und Mein 
gegenwärtig find, die Elemente aber, durd; die Leib und Blut empfangen werden, dürfen 
nicht angebetet werden (Denifon), oder: der gegenwärtige Chriftus, nicht das Saframent 

2» iſt anzubeten (Puſey), jo ift das ein für die Praxis wertlofer Doftrinarismus, der in der 
firchlichen Übung, jo lange Menſchen die Anbetenden find, an ſich bedeutungslos iſt, 
wohl aber die Gefahr des Gögendienftes in greifbare Nähe rüdt. 

Die Beihte jtellt die englifche Kirche im Unterſchied von der römijchen in die 
reiheit des Einzelnen und hält damit die thatfächliche Verflüchtigung der Übung und die 

35 Abirrung ing Formentum fern. — Indes, wenn die Traktarianer Beichte und Abjolution zum 
Rang eines Sakraments erheben, indem fie beiden die Wiederberftellung der durch die Sünde 
verluftig gegangenen Tauftwiedergeburt und die Vollendung des geiftlichen Lebens zu— 
jchreiben, jo machen fie für den im Glauben jtehenden Chriſten beide zur notwendigen 
und unentbehrlichen Heilshilfe. So tritt in diefem Lehrftüd vor andern das Syſtem der 

» priefterlichen Allgewalt zu Tage; die Nitualiften faſſen die Abjolution nicht als deklara— 
torifchen, jondern als judiziellen Akt, als Urteil, nicht als Sache Gottes, fondern des 
Prieiterd. „Der einzige Weg zur Vergebung der nah der Taufe begangenen Sünden 
— ich mwiederhole 08, es giebt feinen andern — iſt faframentale Beichte, die Beichte vor 
dem Prieſter“ (Plain Words on Confession, 6), und der erjte Tract for the Days 

»s verjteigt fich zu dem ungeheuerlihen Sage: der Mann, der Gott beichtet, may be for- 
given, der einem Priejter beichtet, must be forgiven. Hier fommt der forcierte Priefter- 
begriff zu feinem prägnanteften Ausdrud, wenn die Vorfichtigen derartige Übergedanten 
auch abzubämpfen verfuchten. Bedarf nun der Priejter, damit er losipreche, über das Be- 
fenntnis der allgemeinen Sündhaftigfeit hinaus das Belenntnis der einzelnen Sünden, 

40 jo iſt die Ohrenbeichte gefordert, die, von der offiziellen Kirche nicht angeordnet, von den 
Nitualiften in praxi eifrig gepflegt wird und eine reiche asketiſche Yitteratur zur Folge 
gehabt bat (vgl. u. a. Carter, The Doctrine of Confession, 1869 und The Free- 
dom of Confession, 1877; Gresley, Ordinance of Confession, und das berüchtigte, 
binter den jchlimmften Leiftungen der römischen Bußdisziplin nicht zurüdbleibende Hand: 

s buch The Priest in Absolution, deſſen erjter Teil 1866 anonym erjchien, während 
II nur als Wegweifer für den Klerus 1886 gedrudt wurde), — 

Aus diefem auf die weſentlichen Grundzüge beichränkten Lehrumriß treten als ab» 
Ichließendes Ergebnis diefe zwei Sätze heraus: gefchichtlich betrachtet bedeutet der Tr. 
den Proteſt gegen den Proteftantismus des 16. Jahrhs. Nachdem in der Kirche Eliſabeths 

50 das Gebetbuch Eduards VI. gegen den fontinentalen Jmport fich fiegreich verteidigt, hatte 
mit Hoofer, Bancroft und den Canons von 1604 der Gegenftoß eingejeßt, dejjen Wirkungen 
durch die „großen Anglilaner” Andrewes, Herbert, Donne, Yaud, Jer. Taylor, Sheldon, 
Coſin, Wilfon, Bancroft und Ken vertieft wurden ; aber jie ganz durchzuſetzen, in Lehre, Kult 
und Berfaflungsfragen (Verhältnis zum Staate) war feinem gelungen. Die Traktarianer 

55 jegten ein, wo Ken und Bancroft aufgebört, und gaben der anglifanifchen Idee zwar 
nicht ihr endgiltiges und letztes Gepräge, immerhin aber führten fie zu einer Überwindung 
der firchlichen Nöte, unter denen nad ihrer Meinung die englifche Kirche durch die Ver: 
gewaltigungen der Neformation gelitten. Ihre Aufgabe war die Befeitigung des afatho- 
lichen Fremdgutes, das im 16. Nahrbundert die freie Fahrt der engliſchen Reformation 

co zu beſchweren und ihre Nichtlinien umzubiegen verfucht hatte, d. b. die Wiederberftellung 
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der Nationalkirche auf den Linien Eduards VI. Die Bewegung ſtrebt die Säuberung der 
Kirche Englands von den religiöſen Wucherungen, die ſie in den Lehren und Syſtemen 
Zwinglis, Luthers und Calvins fand, an und erhebt den Anſpruch auf hiſtoriſche, dog— 
matifche und organifatorische Kontinuität mit der primitiven Kirche, auf den Namen einer 
reformierten Kirche zwar, weil fie mittelalterliche Mifbräuche befeitigt, die Bibel dem 5 
Volke wiedergegeben und die Gewalt des Papſtes zerbrochen hat, zugleih aber „in der 
Fülle ihres gejchichtlichen Rechts und der wiedergewonnenen freien Praris auf den Namen 
einer katholiſchen Kirche” (Wakeman, 493). 

Dogmatifch angefehen bedeutet er anderfeit3 die Umwertung der idealen Lebens: 
güter des gläubigen Subjekts in objeftiv-faßbare Thatfahen. Das innere Erlebnis ver 10 
objektiviert jich ihm in Äußere Darftellung des religiöfen Empfindens, der Glaube in 
das Werl, die Übung. So wird ihm, während als feine Grundierung die ſtarke Nach— 
drücklichkeit erfcheint, die er auf die Erhebung des Prieſters zu einer Art Übermenjchentum 
legt, eine Kirche der Wirklichkeiten zum Ziel. Der Tr., aud in der Form des Ritualismus 
bungert nady Realitäten. Das ergiebt jih aus feinem Begriff der Kirche als einer ficht- 
baren, realen, in ber alle Wahrheit objektiv gegeben ift, der Nechtfertigung als realer, 
dur die Saframentögabe vermittelten LYebensmitteilung, der durch die apoftoliiche Suc- 
ceffion realiter mitgeteilten Amtsgabe und aus der realen Gegenwart Chrifti in der 
Eudariftie, in abgeleiteter Weiſe aus feiner Stellung zum Kultus, deſſen Formen die 
faßbare Ausprägung religiöfer Wirklichkeitswerte find. Die Form ift ihm fein Adia- 20 
pboron, fie muß dem Inhalt, der dee entjprechen; daher jene Vorliebe für die reiche 
Ausgeftaltung und Pracht (gorgeousness) der Gottesdienfte, die er aus formlofer Nüch— 
ternbeit in die Sphäre der Anbetung (more worship) erhoben bat. Endlid hat er es 
unternommen, dieſen Wirklichkeitszug dem chriftlichen Leben zu geben. Die Kirche, als 
Leib Chrifti ein Organismus in feitgefügter Geſchloſſenheit fir hlicher Grundſätze und Vor: 35 
ihriften, joll durch das ganze Neich hin das Leben regeln in Haus, Kirche, Schule, in 
den wirtjchaftlichen und politiichen Bethätigungen. Ihre wahren Glieder werben dies nicht 
durch die innere Erfahrung der Gnade (Belehrung), fondern durch das Sakrament der 
Taufe, bedürfen aber zur Erhaltung des Gnadenſtandes des Prieſters als geiftlichen Be— 
raters; und diefer priefterlichen Aktion foll eine reiche asfetijche Litteratur zur Auswirkung 30 
in der Geftaltung der geiftigen Kultur verhelfen. — 

V. Die Wirkungen der Bewegung. Wir jehen es, auf ſehr vielen Gebieten, 
und nicht nur des Firchlichen Lebens, hat der Tr. tiefgehende Wandlungen zur Folge ges 
babt. Sein unbeftreitbares Berdienjt ift in erjter Linie die Erneuerung und Vertiefung 
des kirchlichen Geistes. Er hat die nationale Kirche aus öder Thatenlofigkeit, geift- 35 
loſer Flachheit, hinträumendem Behagen am Lebensgenuß, von der unfreien Erfüllung 
formaler Pflichten und dem Banne der Phrafe und Formel, mit dem der Kern des Lebens 
dicht umbängt war, befreit, fie erfüllt mit priefterlihem Geifte und angefpornt zu den 
großen, befreienden Thaten, die der Menjchheit aus der Tiefe des Gemüts geboren werden 
und fie auf die Höhen führen, wo Emigfeitsluft weht. In manchen Beziehungen jchoß 40 
er übers Ziel hinaus, in andern tappte er blind auf den Jrriveg. Soweit es ſich um feine 
legten Ziele handelte, ift er in Mißerfolge geraten; er vergaß, daß „Himmel und Welt 
jih nur berühren und unvollflommen find, weil fie es mit Menjchen zu thun“ haben. 
Aber er ift aufgeftiegen aus edlen und frudytbaren Motiven. Die Wahrheit und das Gute, 
das er gewollt und mit dem er begann, hat zuletzt als fruchtbringender Same in der #5 
ganzen Kirche nachgewirkt, ald Bodenfag find nur die ertremen romanifierenden Elemente 
wrüdgeblieben, und dieſe find im Laufe der Entwidelungen nicht mehr die VBerführer 
geblieben, als die fie anfangs das odium des ganzen Kirchenvolls zu tragen hatten. 
— ſeiner gemäßigten Form hat er alſo der heimiſchen Kirche ſehr weſentliche Dienſte 
geleiſtet. 60 

Unbeftreitbare und unbejtrittene Erfolge weiſt er auf dem Gebiete der ſo— 
zialen Arbeit auf. Der Seelforge bat er ganz neue Wege getviefen. Seine Geift- 
lien verzehren in der Arbeit an den Mafjen ihre Kraft bis zur Erfchöpfung, ſoweit das 
Auratentum in Frage kommt, bei meift unausfömmlidhem Gehalt. Indem er mit der 
Gleihberehtigung von Arm und Neich in der Kirche Ernſt machte, hat er die Berjunfenen 55 
und Berirrten auf den rechten Weg gebracht und den Elenden durch ein Net großartiger 
Liebeswerke zu einem Anteil an jtillem Lebensglüd verholfen. 

Seine Würdigung der Kunſt bat eine Firchliche Aſthetik ‚geihaften, in kraft 
derer er viele aus den der Kirche entfremdeten oberen Gefellichaftichichten diejer wieder 
gewonnen bat. Dur Herübernabme der Prozeſſion, Kirchenfahne, Weibraud, Spreng- w 
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waſſer, Altarkreuz und :licht, Meßgetvand und Blumenfhmud (namentlih im Winter) 
und andere auf das Gefühl wirkende Dinge hat er ſich namentlid unter der Frauen: 
welt eine begeifterte und opferwillige Gefolgfchaft geichaffen. Seit den 70er Jahren bat 
diefer Kultus des Schönen die Kirchgemeinden meit über die Grenze des in der „re 

5 forınierten” Kirche Englands Statthaften in Anfpruch genommen. Die frühere Einfach— 
beit und berbe Kraft der Gottesdienfte hat der Tr. verlaffen und einer Hhpertropbie 
des kultiſchen Ausdruds die Wege gebahnt, die einen Zug narkotifcher Sinnlichkeit trägt. 
Ein fchwüler, weicher Ton, der in Berbindung mit dem durch farbige Fenſter ge: 
ichaffenen Halblichte die myſtiſchen Kräfte der Seele auslöft und der auf die von ihm 

10 gefudhte Erregung und Vertiefung der Andacht betäubend wirft, ift die Signatur ber 
Gottesdienfte (befonder® in den Städten). Wenn aus den in den MWölbungen ver: 
dämmernden Klängen des geiftlichen Volksliedes — einen Choral bat die englifche Kirche nicht 
— weiche Andacht in die zitternde Seele ſich taftet, wenn in der Euchariftie bei den Worten: 
Take and eat this body die polyphone Gewalt des vollen Werks majejtätifch einher: 

15 brauft oder beim Credo ein Meer von Tönen auf raufchenden Fittigen durch die Hallen 
flutet, wähnt der Hörer fih in einen fatholifchen Dom verjegt. — Aber die Gefahr der 
40er und 50er 2 nl daß der Tr. auch durch diefe Dinge zum Bahnbrecher für Nom 
werde, bejteht nicht mehr. Die Übertritte haben aufgehört, und das Kirchenvolf fieht in- 
terefjiert, aber ungeängftet auf den Firlefanz der Gewänder; eine mehr als 50jährige 

20 Erfahrung hat gelehrt, daß er den nad myſtiſcher Erregung verlangenden Gemütern 
vielfach gerade dasjenige bietet, was fie ohne ihn in die römischen Arme treiben würde. 
Infoweit hat er den Erfolgen der Propaganda Noms fogar Abbruch gethan. Hat der 
Tr. in den Zeiten bochgradiger Spannung viele Geiſtliche und Laien binübergetrieben, 
der Ritualismus, aus Schwäche und Unterbrüdung herausgetvachien und auf allen Ge: 

25 bieten des kirchlichen Lebens zu Einfluß gelangt, hat mit feiner früheren Einbeitlid- 
feit und Gejchlofjenheit die etwa Schwankenden in fefter Klammer gehalten; auch feine 
Verbindung mit dem Hochlirchentum, an das er feit der Jahrhundertwende feine Kräfte 
abzugeben begonnen hat, hat ihn mehr und mehr vor den alten Irrwegen bewahrt, und 
in den — des Kultus und der Seelſorge, die jenes von ihm als Erbe überkommen 

so hat, ſteht er mit breitem Fuße im kirchlichen Leben; von den rund 1000 Londoner 
— ſollen etwa die Hälfte mehr oder weniger die ritual-hochkirchliche Weiſe 
pflegen. 

Sein aus der Liebe zu der katholiſchen Vorzeit geborenes Kunſtintereſſe hat nicht 
minder auf die kirchliche Baufunft, Architektur, Malerei und Muſik gewirkt. Aus der würde— 

3 lofen Vernachläſſigung, unter der die unvergleihhlih ſchönen engliſchen Dome, faft alle 
Dentmale aus der Blütezeit der mittelalterlichen Kunft, im 17. und 18. Jahrhundert 
litten, als die kirchliche Architektur eine vergefiene Kunft geworden tar, find fie zur 
alten Einfachheit und Schönheit wieder emporgeftiegen, viele neue Kirchen find nach den 
beiten alten Muftern gebaut, und die beftehenden von geſchmackloſen Einbauten und jonftigen 

40 Verichlimmbeflerungen befreit worden. Ihre Innenwirkung ift durch Yarbenreihtum an 
Säule und Fenſter vertieft, dem Ganzen eine edle Weihe gegeben und durch ſtilvolle 
Bildwerke an Kanzel, Taufftein, Lettner und Wänden die in der „Epoche der Tünche“ 
untergegangenen intimen Neize zu neuer padender Wirklichkeit getwedt worden. Die Ri: 
tualiften nehmen diefen Aufſchwung der kirchlichen Kunft für ſich gern in Anſpruch, nicht 

s ganz mit Net. Den Gedanken einer äfthetifchen Neform bat vor ihnen die Church 
Building Society vertreten, die fchon in den Jahren 1818—33 durch Aufwendung von 
6 Millionen Pfd. St. für Neubau und Wiederherftellung von Kirchen jenen ein nad) 
ahmenswertes Vorbild gegeben. — Auch die Firchliche Kleinkunft (an Kreuz, Krugifir, 
Leuchter, Patene und Kelch) verdankt ihnen viel Anregungen, und felbft auf die Gegen: 

50 feite, two ihre Neformen anfangs den Argwohn mwedten, bat ihre Kunftübung, nicht nur 
auf dem rein Eultifchen Gebiete, vielfach vorbildlich gewirkt. — 

Auch auf dem Gebiet der religiöfen Malerei jind fie bahnbrechend geworden. 
Es iſt fein bloßer Zufall, daß die Präraffaeliten (Edw. Burnes-ones, Millais, IB. 9. 
Hunt, Nojetti und W. Crane) ihr fünftlerifches deal in der Zeit des vom Tr. beein: 

55 flußten Firchlichen Aufſchwungs gegen ſtarke Widerſtände durchſetzten. Beide trieb Der 
gleiche Geift, Vergangenbeitsmäcte. Ste madten Halt vor der modern-klaſſiſchen Kunſt 
des Cinquecento, die die Wahrheit und Einfalt der mittelalterlihen Malerei verlaſſen 
hatte, und fanden ihr Ideal zurüdgewendet zu den Zeiten, in denen alles Äußere Chriftum 
befannte und die Kunjt, eine Magd der Kirche, zuerft die Wahrheit, danach die Schön: 

co beit juchte. 
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Endlich haben die Traktarianer auch die Muſik in den Dienft der Kirche geftellt und 
durb Nüdgang auf die alte Klaffif (16. und 17. Jahrhundert) und durd Ausbildung 
guter Kirchenchöre dem Elend des in England fich wie nirgends breitmachenden Dilettanten: 
tums vielfach ein Ende bereitet. Man kann in den Londoner Kirchen im Winter die 
Baffionen J. S. Bachs und die Meſſen Paleftrinas in vollendeten, oft wiederholten Auf: 
fübrungen unentgeltlih genießen. Und aud bier find ihre vorbildlichen Rückwirkungen 
auf die ihnen nicht an ebörigen firchlichen Kreife unverkennbar. — 

Endergebnis. Nad alledem ift der Tr., wie Schöll treffend gejagt hat, ein er: 
ment geworden, das in das faulende Hochkirchentum neues Leben brachte; aber jein 
letztes Ziel, die engliiche Staatskirche in die primitive zurüdzubilden, jelbjt auf dem Um: 10 
twege über Nom, hat er nicht erreicht. Auf allen Punkten, wo er das primitive Syſtem 
grundjäglich durchzufegen verjuchte, ift er auf geſetzliche Hindernifje und auf den Wider— 
Ipruch aus der eignen Mitte (aus dem Goreſchen Kreife) geftoßen und an dem proteſtan— 
tiihen Sinne des englischen Volkes gefcheitert. Nur dies hat er vermocht: er hat viele 
Wege zu der Seele des Volks zurüdgefunden und die treibenden Keime, die aus dem 15 
firhlich gefinnten Mittelalter wie die Ahnungen eines triebfräftigen Neuen, Überwindung 
der Gegentwartönöte und Vertiefung des kirchlichen Empfindens, in zitterndem Hoffen in 
den englifchen Herzen wirkten, zu fräftigem Antrieb gebradt. Das Wahre und Gute, 
mit dem er begann, bat er nach beftigem, oft leidenjchaftlihem Streite | Leben ge: 
bracht. Aber fein Mangel an ——— und ſpekulativer Kraft und ſeine Uebertreibungen 20 
waren ſein Unrecht und ſeine Schwäche. Rudolf Buddenſieg. 

Traktatgeſellſchaften. — Litteratur: Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hauſe von 
1844 an; Wichern, Die Innere Miſſion der deutſchen evang. Kirche. Denkſchrift 1849, Ham— 
burg 3. Aufl. 1889, ©. 62 ff.; Löwe, Kritiſche Muſterung der Traktate deutſch-evangeliſcher 
Geſellſchaften, Hamburg 1852; Schaubach, Zur Charakteriſtik der heutigen Volksliteratur,? 
Hamburg 1863; Bodemann, Die Verbreitung chriſtlicher Schriften, Gotha 1868; Stähelin, 
Das Traktatweſen, 2. Aufl. Baſel 1873; Höpfner, Praftiiher Wegweiſer durch die chriſtl. 
Volkslitteratur, Bonn 1873; Lobeck, Die Sorge für das Volksſchriftenweſen, Leipzig 1877; 
Schäfer, Monatsſchrift f. Inn. Miſſion, Hamburg 1878/79 (Gerlach); derſ, PRE, Bd XV: 
Traktatgeſellſchaften; Schnell, Die 50 erſten Jahre des Vereins zur Verbreitung chriſtlicher 80 
Schriften, Bajel 1884; Kayfer, Die Verſorgung der Gemeinde mit den Erzeugniſſen der chriſtl. 
Freie (26. Kongreß f. Inn. Mifjion Nürnberg 1890); Schöner, Die drijtl. Bolfsliteratur 
und ihre Xerbreitung, Gotha 1891; Müller, Die Notwendigkeit der Verbreitung drijtlicher 
Voltsſchriften, Berlin 1891; derj., Die Pflihten der Jun. Million gegenüber dem volfs- 
verderblichen Schriftenwejen, Berlin 1891; Schäfer, Monatsicrift f. Inn. Miſſion, Gütersloh : 
1893 (Erome); derj., ebd. 1893 (Neiche) (Brandenburg. Provinzialausihuß); Central-Ausſchuß 
J. Inn. Mifjion, Statiftif, Berlin 1809, S. 305—352; Schäfer, Monatsſchrift f. Inn. Mifion 
1900 (Mau); derf., Evangel. Boltsleriton, Bielefeld 1900. Preſſe, chrijtlihe und unchriſtliche 
(Hülle); derſ., ebd.: Chriftliche Voltsjchriftiteller (Bachmann); derſ., ebd.: Erbauungsbüder 
(Betran); Gentral-Ausihuß f. Inn. Mifiion, Sahresberichte, bei. 1901 ff. Die Jahresberichte 
der hauptſächlichſten deutſchen evangel. Traktatgejellihaften (j. Text). 

Der Reformation entjtammt das Beſtreben, neben der Ausbreitung des Mortes 
Gottes ſelbſt (ſ. d. A. Bibelgefellihaften Bd II ©. 691 ff.) die Verkündigung des Evan- 
geliums in feiner Anwendung auf befondere Zeitfragen und Lebenslagen durch gemein- 
verftändliche anregende Schriften von geringem Umfange (Traktate) in weitere Kreiſe zu 45 
tragen, als die durch die Predigt erreicht werden, und damit der Ausbreitung — 
armer oder glaubensfeindlicher ——— und Grundſätze im Volksleben wirkſam ent— 
gegen zu treten. Luthers 95 Theſen vom Jahre 1517, ins Deutſche übertragen und wie durch 
der Engel Botendienſt in kurzer Zeit faſt die ganze —— durchlaufend, machten 
den Anfang. Zahlreiche Flugſchriften ließ der Reformator ſelbſt nachfolgen, von denen 50 
er fagte: „Wiewohl ich ihrer viele weiß und täglich höre, die meine Armut gering achten 
und jprechen, ich machte nur kleine Serternlein und deutfche Predigten für die ungelehrten 
Xaten, laß ich mich nicht bewegen; wollte Gott, ich hätte einem Laien mein Leben lang 
mit allem meinem Vermögen zu der Beilerung gedienet!” (WM EA XX, 194) (vgl. 
das chronolog. Verzeichnis feiner Schriften in Köſtlins Luther II, 723ff.). Seine deutſchen 55 
Mitarbeiter ſowie ihm nad evangelifierende Schweizer und Franzoſen (Berquin PRE 
III. Aufl. Bd II ©. 643ff. und — PRE II. Aufl. Bd V ©. 762ff. ſchloſſen 
ſich eifrig an, desgleichen der unbefannte Verfafler des italienischen Traktats „Bon ber 
Wohlthat Chrifti”. 

Später nahmen bejonders in ihrer Weife engliihe Puritaner (Barter, Bunyan) und so 
Metbodiften (Wesley gejt. 1791, über Trunkſucht, Erziehung u. f. tw. und Fletcher) und 

ar 

Fi oa 

40 



54 Traftatgefellichaften 

deutſche Pietiften (A. H. Frande) dieſe Arbeit auf (Francke: Pfennigartifel. Kurzer Unter: 
richt, wie man die bl. Schrift lefen fol), befonders auf perjönliche Belehrung und Hei: 
ligung dringend. Die Brüdergemeinde fuhr darin treulich fort. 

Zu neuem Aufſchwung führte die thatkräftige Anregung des Augsburger Seniors 
6 Dr. ob. Urlöperger und der englifchen Schriftitellerin Hanna More gegen Ende des 

18. Jahrhunderts. Erfterer begründete 1782 die „Deutſche Chriftentumsgejellihaft“ in 
Bafel (f. Bd IIIS. 821 ff.), die gegenüber der rationaliftifhen Verödung der evangelijchen 
Kirchen Deutichlands und der Schweiz die bibelgläubigen Glieder zu lebendigem Zu: 
ſammenwirken zu verbinden unternahm durch „Sammlungen für Liebhaber chriftlicher 

10 Wahrheit und Gottjeligfeit” und der Mutterfhoß zablreicher Anftalten und Vereine der 
inneren und äußeren Miffton wurde. Ahr Sekretär Steinfopf bildete nad feiner Be: 
rufung an die deutfche Kirche in London das perſönliche Bindeglied zwifchen der deutſchen 
und der engliihen Miffionsarbeit, von leßterer der erfleren neuen Anfporn zuführend. — 
Hanna More (ihr Lebensbild nad) Roberts und Thompfon berausgegeben in Stuttgart 

15 1847) befämpfte die von Frankreich bereinbrechende Freigeifterei zuerſt allein und dann 
von Freunden unterftüßt durch eigene hervorragend wirkſame, in 2 Millionen Eremplaren 
verbreitete Traftate und fand für ihr Vorgehen eifrige Nachfolge durch die 1796 begrün: 
dete „Edinburgher Traktatgefellichaft” und durch die 1799 auf dem Boden der Londoner 
Miffionsgefellichaft entftandene „Religious Traet Society“, deren vorbildlich gewordene 

20 Grundfäge lauten: „Traktate müfjen die reine Wahrheit enthalten, welche Gott in ber 
bl. Schrift niedergelegt bat und welche alle lebendigen Glieder der Kirchen der Refor— 
mation von Herzen annehmen; ihre Sprache muß klar fein, damit auch Leute, die nicht 
an Nachdenken gewöhnt find, fie verftehen. Jeder Traltat muß, was auch immer ber 
Gegenstand ift, den er behandelt, dem Sünder die Wahrheit vorhalten, daß er nur 

25 durch den Glauben an Jeſum Ghriftum gerecht werden kann und daß er durch Den 
heiligen Geift von neuem geboren werden muß. Traktate follen dem Reiche Gottes und 
nicht einer einzelnen bejtimmten Kirche dienen; frei von allem, was an das Schibboleth 
einer Sekte erinnert, follen fie nur die großen Wahrheiten verfünden, melde zu allen 
Zeiten mächtig geweſen find vor Gott, Seelen zu eriveden, zu befebren, zu beiligen und 

30 zu tröften, und welche einen Menjchen befähigen, dem Herrn zu leben und zu — 
Nah dem Muſter und zum Teil auch mit der Beihilfe der Rel. Tract. Soc. bil— 

deten fich bald bin und ber Vereine, welche die Herftellung und Verbreitung von Trak— 
taten teils ausſchließlich teild zufammen mit vertwandten Beitrebungen der inneren Miffton 
fich zur Aufgabe machten. In Wechſelwirkung mit der Erwedungszeit in der erjten Hälfte 

35 deö 19. — kam es auf dieſem Gebiete zu immer reicherer Entfaltung, deren 
ſegensreiche Bedeutung J. H. Wichern in feiner Denkſchrift 1849 über „die innere Miſſion 
der deutſchen evangeliſchen Kirche“ warm und anfeuernd bezeugte (3. Aufl. Hamburg 
1889, ©. 62 f.), indem er zugleich mahnte, den Schriften ein mehr deutſch-evangeliſches 
Gepräge zu geben und die tüchtigiten Federn wahrer kirchlicher Vollsmänner dafür in 

40 Bewegung zu fegen, um „diejenigen Mafjen innerhalb der Kirche, die ihr fern” getreten 
find und in Gefahr ftehn, von ihr ganz gejchieden zu werden, für Buße und Glauben 
wieder zugänglich zu machen und für den Herrn aufs neue zu gewinnen”. 

Die namhafteſten Traktatgefellihaften auf deutfchem Boden find: Der „chriftliche 
Verein im nördlichen Deutfchland“, Eisleben 1811. Die „Wuppertbaler Traktatgejellichaft‘‘, 

45 gegründet 1814 auf Anregung von Dr. Pinkerton aus London. Der „Hauptverein für 
hriftlihe Erbauungsicriften in den preußiichen Staaten”, Berlin 1814. Die „Nieder: 
ſächſiſche Sefellfchatt zur Verbreitung chriftliher Erbauungsichriften”, Hamburg 1820. 
Die „Evangelifche Gefellichaft“ in Stuttgart 1832. Die „Evangeliihe Bücherftiftung 
in Stuttgart” bezw. der „Galtver Verlagsverein“ 1833. Die „Evangeliiche Gefelichaft 

so in Straßburg”, 1834. Der „Verein zur Verbreitung chriftliher Schriften”, Bafel 1834. 
Die „Agentur des Rauhen Haufes”, Hamburg 1842. Der „Evangelifhe Bücherverein“ 
in Berlin 1845. Die „Evangelifche Gejellichaft für Deutichland“, Elberfeld 1848. Der 
„Evangeliſche Verein für die proteftantische Pfalz“, 1848. Der „Nürnberger evang. Verein 
für innere Miffion“, 1850. Die „Schriftenabteilung der Gefellichaft für innere Miffion 

55 im Sinne der lutherifchen Kirche”, 1850. Der „Chriftlihe Kolportageverein in Baden“, 
1867. Der „Naflauifche Kolportageverein“, Herborn 1873. Die „Deutſche evangelifche 
Traftatgefellibaft”, Berlin 1879. Der „Cbriftliche Zeitjchriftenverein“, Berlin 1880. 
Verwandt ift die Verbreitung von Pfennigpredigten, von der Berliner Stadtmiffion 1881 
angefangen, der „Verein für chriftliche Volksbildung für Nheinland und Weitfalen“, Köln 

60 1882, die Menge der chriſtlichen Sonntagsblätter, Familien Zeitjchriften und Volkskalen der, 
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die von Vereinen für innere Miffion gepflegte Bezirkslolportage und von den jüngiten 
Unternebmungen in weiterem Rahmen: die Verforgung der Tagesprejje durch Artikel und 
Korrefpondenzen ſeitens des Zentralausſchuſſes für die innere Milton der deutjchen evan— 
geliſchen Kirche und verbundener Prefvereine feit 1892, die „Deutjche Zentralitelle zur 
‚örderung der Volks- und Jugendlektüre“, Hamburg 1905. Die volkstümlich-wiſſenſchaft- 5 
Iihen Abhandlungen „Lehr und Wehr fürs deutjche Volk”, Hamburg, Rauhes Haus 
ſeit 1904. 

Melde fegensreiche Bedeutung im Geifte des Evangeliums wirkende Traftatgefell- 
ihaften bei zwedmäßiger Arbeitsweife haben, bedarf um jo weniger eines Nachweiſes, je 
bandgreiflicher in unferer Zeit das hochgefteigerte Leſebedürfnis durch Schriften in plan- 
mäßigem, jedes Mittel der Kultur benugendem Vertriebe befriedigt wird, welche Glauben, 
Treue, Familienſinn, Pietät, chriftliche Sitte und Sittlichkeit im Volle untergraben und 
vielfah durch wiſſenſchaftlich-künſtleriſchen Firniß blenden oder fogar mit fpannend ge: 
zeichneten elenden Zerrbildern des Lebens (Kolportage-Schauerromane) ſelbſt in moralifcher 
Poſe den niederften Trieben ausführlihen Anjhauungsunterriht in Laftern und Ver: 
brehen erteilen. Dagegen fönnen Kleine chriſtliche Volksſchriften allgemein ertvedlichen oder 
ipeziell belehrenden oder erzählenden Inhalts treffliche Dienfte thun, und auch pofitiv 
(ebenzeugend wirken, wenn fie echtes biblifches Gold in Scheidemünze für den Alltags: 
gebrauch umfegen, weder langweilig noch gejchraubt tendenziös, jondern durch Wahrhaftig— 
fit und Vollkstümlichkeit feſſelnd geichrieben find (tie Schaitbergerd „Sendſchreiben“, 20 
R. Barters „Won der Ruhe der Heiligen“ aus älterer Zeit, letzteres befonders Frucht: 
bringend bewährt in der Belehrung eines Wilberforce, des Sklaven: und eines Chalmers, 
des großen Armenfreundes; oder aus neuerer Zeit eine Anzahl „Scillingsbücher” des 
Rauhen Haufes von J. H. Wichern, F. Oldenberg u. a., Nind3 „Ein verfannter Wohl: 
thäter“, Löhes „Won dem göttlichen Wort als dem Licht, welches zum Frieden führt‘, 25 
mande Mäßigkeits- und Gittlichleitsfchriften, manche Kleinere Erzählungen von Fries, 
E. Frommel, D. Funde u. a., Ziethes „Palmzweige“, Schriften des Rauhen Haufes 
Pi ‚seite und Freunde der inneren Miffion“, „Kirchenliederdichter” u. dgl.) — tie Löwe 
Kritiſche Mufterung der Traftate) jagt: „Der Traktat joll ein Pfeil fein, rafch beflügelt, 
Iharf zugefpigt, die Spite von gebiegenem, reinem Metall”. 30 

Hauptaufgaben für die Gegenwart find einerfeitS die gemeinverftändliche Bezeugung 
der Grundgedanken des Evangeliums für das fittlich-wirtichaftliche und gefelfeaftliche 
Leben gegenüber dem die Mafjen berüdenden falſchen Prophetentum der Sozialdemofratie 
(worin Hapffs „Des Arbeiters Würde und Bürde”, Stuttgart 1874, Thompjons „Der 
Arbeiter und feine Freunde”, Berlin 1881, Gräbenteihs „Ev. Arbeiterfatechismus”, M.- 
Gladbach 1898 bemerkenswerte Vorgänge bilden, und die joziale „Denkichrift des Zentral: 
Ausſchuſſes für innere Miſſion“, Berlin 1884 mit Nachwort 1889, Prof. Dr. von Nas 
tbuftus „Die Mitarbeit der Kirche an der Löſung der joz. Frage”, Leipzig 1897, Paſt. 
em. Köhler „Sozialiſtiſche Irrlehren“, Leipzig 1899 u. a. als wiſſenſchaftliche Rüftlammern 
ju verwerten find) — und andererſeits die gemeinverjtändliche Bezeugung der biblischen 40 
Wabrbeit und chriſtlichen Weltanschauung gegenüber alter und neuer rationaliftischer Kritik 
und evolutioniftiich.moniftiicher Hypotheſe (wofür Meinhofs „Schug: und Trugbüchlein“, 
Leipzig 1903 als Mufter dienen mag, und reiches Material aus Luthardts „Apologetiichen 
Vorträgen“, Yeipzig 4 Bde von 1864 bis 1883, und u. a. aus Böhmer-Stropaticheds 
„Biblischen Zeit: und Streitfragen”, Gr.-Lichterfelde 1905 ff. zu jchöpfen ift) — beiderjeits 45 
aber weniger zufammenfailend als einzeln beleuchtend, weniger lehrhaft als praftifch um— 
fallend zu behandeln. 

Die Verbreitung der Traktate geſchieht meift mittelft Zweigniederlage und Kolpor: 
tage, am beiten nicht durch planlofes Ausftreuen, jondern von Perſon zu Perſon auf 
Grund gegebener Bekanntſchaft und unter jorgfältiger Auswahl des im bejonderen Falle so 
Beeigneten. H. Rahlenbed. 

— J 

— 5 

= 5 

Tranfopfer j. d. U. Opferkultus Bd XIV ©. 390,60. 

Transjubftantiation. — Die Litteratur iſt wejentlic diejenige, die bei den Artikeln 
„Abendmahl. II. Kirchenlehre*, Bd I ©. 38, 5—29 und „Meſſe, dogmengejcichtlich“, Bd X 
S. 665, 14—57 verzeichnet ift. Das Wert von I. Bach, Die Dogmengeich. des Mittelalters 55 
vom chriſtolog. Standpunkte, 2 Bde 1873 und 75 (nicht fertig getworden), bietet manches qute 
Material für die Entwidelung von Paſchaſius bis gegen die Zeit hin, wo der Ausdrud trans- 
substantiatio firiert wurde (für den Ausdrucd jelbjt bietet es nichts). Der „Leitfaden zum Studium 
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der Dogmengeſchichte“ von Loofs iſt jept im vierter, völlig umgearbeiteter Auflage erſchienen 
(1907) und aud) für die Spezialgejhichte der Transfubitantiationsidee von erhöhter Wichtigkeit 
geworden. Inſtruktiv ift die Erörterung von NR. Seeberg, Die Theologie des Duns Scotus, 
1900 (Studien z. Geſch. d. Theol. ıc., von Bonwetſch und Seeberg, 5. Bd), ©. 378ff. Siehe 

5 ferner P. Batiffol, Etudes d’histoire et de th&ologie positive, 2itme s6rie: L’eucharistie, la 
resence reelle et la transsubstantiation, 3ieme “dit. 1906; 9. Denifle O. P., Luther und 
uthertum in der erjten Entwidelung, zweite, durchgearbeitete Aufl., 1. Bd Schluhabteilung, 

herausgegeben von A. M. Wei O. P., 1906, ©. 612Ff.: „Thomas von Aquino nad Luther 
aud Erfinder des Wortes und Begriffes Transsubstantiatio‘. — Für die griehiihe Kirche 

10 vgl. jpeziell Kiesling, Historia concertationis Graecorum Latinorumque de transsubstantia- 
tione in sacrae eucharistiae sacramento, 1754; ©. €. Steig, Die Abendmahlsiehre der griech. 
Kirche in ihrer geſchichtl. Entwidelung, Schluß, $ 47— 57, IdTh XIII, 1868, ©. 649— 700; 
M. Jugie, Le mot transsubstantiation chez les Grees (1, Artitel): avant 1629, (2. Artikel): 
apres 1629, Echos d’Orient, X, 1907, ©. 5ff. und 65ff. — Im weiteren ijt derjenige Teil 

15 des von Steiß für die erjte Auflage verfahten, von Haud für die zweite überarbeiteten Artitels 
im wejentlichen erhalten geblieben, der der eigentlich jcholajtifchen Lehre galt. Denn Steitz hat 
da jo viel Interejie und fongeniales Verjtändnis für den Scharfjinn der mittelalterlichen 
Theologen bewährt, daß mir feine Arbeit der Erhaltung wert ſchien, zumal ich feine gleich— 
eingehende und umjichtige Darjtellung diejer Materie zu nennen wühte. Die elegante Schrift 

% von Batiffol bridt da ab, wo die „Idee“, der der Ausdrud transsubstantiatio entiprechen 
foll, reif geworden, ohne auf die jcholaftifhen Begriffsflitterungen überhaupt noch einzugehen. 
Alles, was der Zeit vor dem Berengarihen Streite in Steig’ Artikel gegolten hat, ijt von 
mir gejtrihen, manches andere durch neue Darftellung erjept worden. Es erſchien als über- 
flüffig, die Darftellung der Entwidelung der „realiftiihen“ Idee über die Eucharijtie in der 

25 älteren Zeit nochmals, etwa mit Revijion im einzelnen, abzudruden, da der Artifel „Abend— 
mahl II” von Loofs volltommen ausreichend dariiber injtruiert. Daß ich zum Teil mit Loofs 
nicht ganz übereinjtimme, babe ich ſchon gelegentlidy (im Art. „Meſſe“, auch „Satrament“) 
bemerkt; es ijt ja jelbjtverjtändlich, daf jich die Kontroverjen über die Vorjtellungen der alt: 
firhlihen Theologen fortjegen werden. Alſo Teil I, fpeziell der Abſchnitt 1 umd der Eingang 

30 von Abjchnitt 2, dann wieder Teil IV, ift volljtändig von mir, das andere ijt in der Hauptjache 
noch von Steitz. Wenn id) im Art. „Meſſe“ (Bd X ©. 679, 44) einmal auf den Art. „Trands 
jubjtantiation“ verwiejen habe, wie wenn da über den „Symbolismus oder Realismus“ be- 
jtimmter Theologen der alten Kirche näher berichtet werden werde, jo hatte id) den Art. von 
Steig vor Augen und war jelbjt noch gar nicht vor die Frage geitellt, ob ich diefen Art. neu 

35 bearbeiten wolle. Ich habe mir erit jetzt klar gemadıt, daß es doch nicht wirklich Sache diejes 
Kr * könne, auf ſolche Fragen zurüdzugreifen. — Zur Ergänzung vgl. auch Art. 
„Ubiquität”. 

I. Das Aufkommen des Gedanfens der Transfubftantiation. Es bat 
faft 400 Jahre gedauert, ehe der Prozeß, in welchem diefer Gedanke fich herausbildete, 

zum Abſchluſſe Fam. Er ift nicht in jeder Beziehung völlig aufzuklären. 1. Dogma— 
tifche Fixierung und älteſte Kern p Vertreter der Lehre. Begriff und 
Ausdrud der transsubstantiatio, in Anwendung auf die Umfegung des Brotes und 
Meines der Eudariftie in den wirklichen, ehedem biftorifchen, jest himmlischen Leib (und 
Blut) Chrifti, ift in der römischen Kirche dogmatifiert worden durch das unter Inno— 

45 cenz III. abgebaltene vierte Laterankonzil, 1215 (11.—30. November), und zwar in dem 
Glaubensbefenntnis, welches diefes Konzil erließ. — Das Bekenntnis (eine Überarbeitung 
des Apoftolilums) bildet das cap. 1 der decreta, die das Konzil gegen alle Häretifer der 
Zeit richtete ; es bat zum Teil den Titel be3 „quartum symbolum“ (vgl. A. „Symbole, 
Spmbolif”, Bd XIX ©. 200, 2—31) erhalten und gehört jedenfalls dogmatiſch zu den 

60 Xehrquellen erjten Ranges des Katholicismus; vgl. Enchiridion symbolorum ete. ed. 
H. Denzinger, 9. Aufl. von %. Stahl, 1900, $ 357 (auch Mirbt, Quellen zur Geld. d. 
Bapfttums ꝛc., 2. Aufl. 1901, Nr. 221). Hier heißt es: una vero est fidelium uni- 
versalis ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur, in qua idem ipse 
sacerdos est sacrificium Jesus Christus, cujus corpus et sanguis in sacra- 

65 mento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, transsub- 
stantiatis pane in corpus, et vino in sanguinem potestate divina: ut ad 
perficiendum mysterium unitatis aceipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de 
nostro ... Der Ausdrud war ſchon längere Zeit bei den Theologen im Brauch ge: 
weſen, der Begriff der Sache nad ficher noch erheblich länger. Yutber hat aljo ohne 

60 Zweifel geirrt, wenn er meinte, den Ausdrud und nicht nur ihn, jondern auch den Ge: 
danken, Hi thomiſtiſch halten zu follen. Denifle bat dem Reformator feine „Ignoranz“ 
mit der Urbanität feiner Schreibweife aufgerüdt (f. oben 3. 6—9; ©. 620 giebt er eine 
Erklärung, wie Luther zu feinem Irrtum gelommen fein möge; er wird da wohl richtig 
fombinieren: „mögen die proteftantifchen Theologen ihren Luther retten“, ſchließt er — ich 
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meine, daß es deifen unter ung nicht bedarf, Luthers Gelehrſamkeit fünnen wir ruhig preis: 
geben, haben auch längft gewußt, daß Luther Speziell hier ſehr irrte). Denifle ſelbſt begeht 
übrigens in diefem Zuſammenhang felbjt einen Jrrtum, indem er (S. 614) bemerft, daß 
das Wort transsubstantiatio ſchon „mehr als ein Jahrhundert vor dem vierten Lateran— 
fonzil nachweisbar fei”. Denn wenn er bier Hildebert von Lavardin (— von Mans oder 5 
bon Tours, geb. 1059, ald Schriftfteller alſo vielleicht fhon um 1100 thätig — er ftarb 
am 18. Dezember 1133, nicht 1134, wie Denifle meint: f. den A. von H. Böhmer in 
3b VIII ©. 67) nennt, fo gilt Hildebert ja ſchon lange als derjenige, der den Ausbrud 
zuerft zeige und wohl in diefem Zufammenhang auch geprägt habe (fo auch bei Steit, auch 
noch wieder bei Batiffol, S. 372), aber mit Unrecht. Seit Haurdaus Forſchung über die 
dem Hildebert zugejchriebenen Sermone dürfte feititehen (ich ſelbſt kann nur referieren), 
dab die Mehrzahl unecht ift, |. die Lifte mit der Verteilung auf andere Autoren bei 
Böhmer ©.69,5—ro. Steitz berief jich feiner Zeit (1862) für den Ausdrud bei Hilde: 
bert auf „‚serm. VI‘; das ift nach älterer Bezeichnung der gleiche, wie der, auf den 
ih Denifle (auh Al. Schmid in dem Art. des KARL? XI, 1987), ald auf ‚‚serm. 93° 1 
beziebt (MSL CLXXI, 776). Dieſer Sermon gehört nad Haurdau jedoch dem Petrus 
Comeftor (Profeſſor in Paris, geft. 1179, „nad anderen 1198”, KARL: IX, 1908) 
(Böhmer ©. 69,58 notiert ausdrüdlich den üblichen Irrtum in Hinficht des Hildebert, 
redet aber von dem „befannten sermo 73, in dem der Terminus transsubstantiatio 
vorlommt“ und den Hauréau ganz fpeziell und umftändlichft beleuchtet, bezw. dem Come: 20 
tor vindiziert habe: ich will bier nur feitlegen, daß Böhmer einen Drudfehler hat 
paffteren lafjen, es handelt fi in Wirklichkeit um serm. 93, MSL a.a. O. 776 A; fo 
genau und richtig bei Loofs, Dogmengeidhichte, S. 504, Anm. 7; serm. 73 gehört 
übrigens auch dem Comeſtor). 

Sit Hildebert nicht mehr als der erfte Zeuge für den Ausdrud zu benennen, jo 2 
fonnte zunächſt in Frage fommen, ob nicht ſchon Petrus Damiani (geft. 1072) ihn biete. 
Schade, daß Denifle das nicht bemerkt hat! Er würde der Spur gewiß nachgegangen 
jein. Ch. Gore, The body of Christ, An enquiry into the institution and doc- 
trine of holy communion, 1901, ©. 116 Anm. 2 bat auf Damiani als den ver: 
tiefen, der „‚appears to have been the first to use the term‘‘; er berief fih auf so 
deſſen Expositio canonis missae, MSL CXLV, 883 (f. bier D, $ 7: ,‚Hoe est 
eorpus meum‘“‘, Quaeritur quid demonstret sacerdos per hoe pronomen „hoc“. 
Si panem, pani nunquam congruit esse corpus Christi, sed demonstrat 
corpus Christi; sed quando profertur ipsum pronomen, nondum est trans- 
substantiatio ....). Leider iſt diefe Expositio keineswegs verbürgt als ein Werk 35 
Damianis (f. den A. von Mirbt, Bd IV ©. 438, 50—s2 und die dort angezogene Schrift 
von J. Schniter. Aber von wen mag fie fein?). Vorerſt werden wir wohl noch ftehen 
bleiben müflen bei Stephan von Autun, von dem Denifle den tractat. de sacram. 
altaris, e. 13 (. ISL CLXXII, 1291C, dazu auch ce. 14, p. 12930) citiert (das Citat 
wenigftens von ec. 13, auch ſchon bei Gihr, Die hl. Sakramente d. kath. Kirche‘, 1897, I, 10 
©. 439, A. 2); als Verfaſſer des genannten Traktats gilt ſeit Mabillon der erjte der 
zwei Bifchöfe von Autun, die im 12. Jahrh. den Namen Petrus tragen, alfo der, welcher 
1139 oder 40 geftorben ift; |. KARL’ XI, 766). Des weiteren bezeichnet Denifle als 
Theologen, die den Ausdrud ſchon im Laufe des 12. Jahrhunderts gebrauchen, den Peter 
von Boitiers (geft. 1205; Denifle citiert aus dem Werfe Sententiarum libri V mehrere 45 
Stellen, j. aus dem 5. Buche cap. 5, 11 u. 12, MSL CCXI, 1232 B, 1243 A, 1247 B 
— das Werk ift nad) dem A. von Deutih Bd XV ©. 227,28, „Ipätejtens 1175 voll: 
endet worden“), ferner den Kardinal Peter von Pavia („vor dem legten Jahrzehnt” des 
12. Jahrhunderts; D. citiert Epist. 3; ſ. MSL CXCIX, 1122 A), Peter von Gelle 
(um 1150 Abt von La Gelle, jpäter von Chartres, geft. 1183 [11877] KARL’ IX, 1897 ; 50 
D. citiert serm. 8, de coena Domini, MSL CCII, 770D; R. Schmid in f. Art. 
über den Mann Bd XV ©. 221 notiert als die Stelle, wo er „das Zeitwort transsub- 
stantiare braudt“, den serm. 41: das ift nur die neuere Zählung, die man bei Migne 
trifft), Peter von Blois (geb. um 1130, geft. „nicht vor 1204, ſ. den A. von Deutic) 
Bd XV, ©. 218. D. und vorher auch Gihr citieren Epist. 140, j. MSL CCVII, 6b 
120D), Alanus von Lille (ab Insulis; gejt. 1203; D. citiert Contra haeret. e. 57 
— Summa quadripartita adv. hujus temporis haereticos dazu Deutfch, Bd I, 
©. 284, 1ı—285,9] I, e. 57; |. MSL CCX, 3594; das Werk beit bier einfach 
de fide catholica), aud den PBräpofitinus (PBrevoitin, Nachfolger des Petrus von 
Boitiers als Kanzler "von Paris; D. citiert aus defjen ungedrudter Summa, bezw. 60 

— 0) 
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aus der darin ſich findenden Disputatio corporis et sanguinis Christi, eine Stelle 
nad einer Handicrift in Paris und im Vatikan: er gebraude „fortwährend“ die Aus: 
drüde transsubstantiatio und transsubstantiare, „es wäre ermübend aus feiner 
Summa Belege dafür zu bringen”). „Den Ausdrud fannte man in der ziveiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts aud in den Klöſtern“ (D. citiert: „Exordium magnum 
Cistere., dist. 2, e. 6, MSL CLXXXV, 419, f. ibid. auch 785 : es handelt fih um 
eine Erzählung im Lib. VII der fog. „‚vita prima S. Bernhardi‘‘, die ein Excerpt 
aus dem genannten Exordium üt, ſ. bier cap. 6: nah dem A. von Herold Bo II 
©. 624,8 ıft es faum glüdlih, daß D. fih auf den dort berichteten Borgang beruft; der 
Verweis auf „S. 785” wird ein Drudfebler fein, denn was man bei Migne hier findet, 
hat mit der Sache nichts zu thun); „ſelbſt die hl. Hildegard wendet ihn an“ (Ep. 47 
ad prael. Mogunt., MSL CXCVII, 224C; Hildegard ftarb 1178; der citierte Brief 
fol nah den AS 1. e. 63D, Wr. 163 aus der allerlegten Zeit der H. ſtammen. Die 
Stelle, die Denifle nicht zum Abdrude bringt, lautet: oblatio panis cum vino et aqua 

ı5in carnem et sanguinem salvatoris ... transsubstantialiter ‚‚quemad- 
modum lignum in ardentem carbonem per ardorem ignis mutatur“: ber 
Vergleich zeigt, dab Hildegard den eigentlichen Begriffswert des transsubstantialiter 
a ae bat; um jo wahrfcheinlicher, daß fie einen Ausdrud aufgreift, der ſchon 
umlief). 

Es iſt nach Denifles Nachweis klar, daß der Ausdrud ein ganz geläufiger war, als 
das Konzil von 1215 ihn, man muß doch wohl jagen: abjichtlich ur Akne benn wenn 
auch mit feinem Worte angedeutet wird, daß ein anderer terminus technieus für 
die „Wandelung“ gemieden werden folle, io ift es doch nad) der Vorgeſchichte gewiß nicht 
zufällig und obne fpezielle Erwägung geſchehen, daß der Ausdrud transsubstantiare ohne 
Andeutung von Synonymen gewählt worden ift. Innocenz bat ihn felbit in feinem Werke 
de sacramenti altaris mysterio ll. VI wiederholt gebraucht (Freilich ohne ibn fpeziell 
oder antitbetiich zu urgieren, vielmehr ihn wie einen gegebenen brauchend, lib. IV, ec. 17ff., 
MSLCCXVII, 868ss.). Auch der Tractatus contra Amaurianos („Ein Traftat gegen 
die Amalricianer” berausgeg. von GI. Bäumker, 1893, ©. 63) bietet den Ausdrud (Denifle 

30 citiert diefen Traftat; die decereta des Konzils gelten auch den Amalricianern ; die oben 
berübrte Stelle aus Alanus von Yille zeigt noch befonders, daß der Ausdrud im Streite 
mit den Katharern oder Albigenjern, denen jpeziell das cap. 1 der decreta ent— 
gegengelegt ift, eine Rolle gefpielt bat. Alanus ſchreibt: Dieunt etiam praefati haere- 
tici panem non transsubstantiari in corpus Christi per sacra verba). In 

3 der Zeit nach 1215 kann man auch, wie mir fcheint, fofort bemerfen, daß der Ausdrud 
„offiziell“ ift und anfängt, die Theologen ſpezifiſch zu befchäftigen. Denifle notiert ©. 614 
Anm. 1, dab Wilbelm von Auxerre (Profeſſor in Paris, geit. um 1230), in feiner 
Summa, jpeziell in dem tr. de eucharistia qu. 2 (j. zu dem Manne und dem Werke 
meine Notiz in dem Art. „Salrament” Bd XVII ©. 363, 232549 eigens titelmäßig „de 
transsubstantiatione‘‘ handele. Daß dann Männer wie Wilbelm von Parts (oder 
von Auvergne, geft. 1249; ANY, XII, 1586), Alerander von Hales, Albertus M. den 
Terminus vertverten und zum Teil weitläufig erörtern (wie Denifle bervorhebt, un Luther 
m aller Weife ald Ignoranten darzutbun), ift faſt felbitverftändlich. 

2. Die tbeologifhe WBorbereitung feit Paſchaſius Radbert. Es iſt 
s immerhin interefjant, daß der Yombarde in feinem dogmatischen Sammelwerte, wo er 

fachlich feine andere Anficht von der Euchartjtie vertritt als die fchlechtbin realistische, doch 
den Begriff der transsubstantiatio nicht darbietet. Daß keins feiner Gitate ihn enthält, 
iſt nach Yage der „patriftiichen” Lehre ſelbſtverſtändlich, aber er felbit könnte ibn jchon 
bieten. Auch Roland bietet den Terminus nicht (Die Sentenzen Rolands, nachmals Papſt 

so Wlerander III., berausgeg. von Gietl, 1891, ©. 223). Ob weitere Editionen der 
Lehrbücher, zu denen als Klaſſe die Sentenzgen des Lombarden gehören (j. darüber 
A. „Sakrament“ Bo XVI 1S. 359, 35—:2), ibn hervortreten laſſen werben, muß ſich zeigen; 
(die Stellen, die Gietl S. 223 Anm. aus Onmebene u. a. mitgeteilt, enthalten den Aus: 
drud nicht). So weit wir die Litteratur überjeben, it der Ausdrud vielleicht unvermerft 
in Brauch gelommen. Er mag fchon vor dem 12. Jahrhundert, mo wir ihn bisher erjt- 
mals fonjtatieren, mehr oder weniger verbreitet geweſen fein. Denn wir treffen jogar 
ihon bei Haimo von Halberftadt (geit. 853, falls er bier in Betracht kommt und nicht 
vielleicht, wie Haud fonjiziert bat und was mir gar nicht übel ericheint], Haimo von 
Hirſchau [Abt daſelbſt jet 10911; ſ. den M. von Deutſch, Bd VII ©. 348), an einer 

o Stelle, Die Denifle &.615 (er doch nicht zuerft; ſ. Bach, Dogmengeſch. des Mittelalters 
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I, 183 Anm. 1 — wenn Bad die Stelle ein „Erzerpt” aus Haimos Nommentar zum 
1. Korintherbrief nennt, jo irrt er übrigens) notiert, Wendungen, die es zeigen, daß der 
Ausdrud, wie man wohl zu fagt pflegt, „in der Yuft gelegen“ hat, ehe er vielleicht halb 
zufällig fchließlich mirklich geprägt wurde. Haimo fchreibt (in dem Bruchſtück eines Trak— 
tat3 de corp. et sang. domini, den d'Achery ihm vindizierte; ſ. MSL CXVIII, 815 5 
bis 816): Credimus itaque... quod substantia illa, panis scilicet et vini..., 
idest natura panis et vini, substantialiter convertanturiin aliam 
substantiam, idest in carnem et sanguinem; es handele fidh in dem Sakra— 
mente um ein „„mutare naturas‘ ... Commutat. . . invisibilis sacerdos 
suas visibiles ereaturas in substantiam suae carnis et sanguinis etc. ı0 
Eine ernftliche Überlegung, ob, bezw. eine Rechtfertigung, daß der Terminus transsub- 
stantiatio für die Sache am Pla ſei, findet fib an den oben citierten Stellen aus 
Autoren des 12. Jahrhunderts auch, ſoweit ich gefeben babe, nur bei Peter von Poitiers 
(1.0.©.57,13— 48), cap. 12. Peter fchließt ih zum Teil jehr eng an den Lombarden an 
und es ift nicht ohne mwiflenfchaftlichen Wert zu feben, wie er die Lehre von der Eucha— 15 
rüjtie auf diefem Punkte geftaltet. Wie beim Lombarden ſteht bei ihm der Prozeß, der 
fih durch die Konſekration vollzieht, unter dem allgemeinen Titel der „eonversio““, Der 
Lombarde handelt de modis conversionis des Brotes und Weines im 4. Buche in 
Diet. XI. Er fragt zunädhjit, qualis sit illa conversio, an formalis, an sub- 
stantialis, vel alterius generis. Ganz der Frage gewachſen zu fein, leugnet er von 20 
fh. Zwar die erfte Art bejtreitet er ausdrücklich, „quia species rerum quae ante 
fuerant remanent et sapor et pondus“. Aber für die conversio substantialis, 
welche bewirfe, „ut haec essentialiter fiat illa‘‘, macht er dann nur geltend, daß die 
vorber genannten „Autoritäten” ihr zuzuftimmen „ſchienen“. Er berührt dann Einwände 
gegen diefe Vorftellung, die „ab aliis‘* gemacht jeien. Er glaubt diefe widerlegen zu 3 
fönnen. So nimmt er auch feinen Anftoß daran, daß man fage, sacerdotes „con- 
fieere‘‘ corpus Christi et sanguinem, bezw. daß durd) deren ministerium die „‚sub- 
stantia‘‘ des Brodes „‚fit caro““ etc. Aber wie das pofitiv zugebe, rechnet er zu den 
Fragen, von denen gelte: mysterium eredi salubriter potest, investigari salubriter 
non potest. Er berührt aber immerhin noch verjchiedene Gedanken, die über das Mivfte- 30 
rium eriftierten, jo zunächſt a) den, daß es doch eben nicht die „substantia“ panis jet, 
die zur caro Christi werde: es gebe Leute, die anerfennten, es „entitehe” in dem Sa— 
framente „earo“ Christi aus dem Brote, aber nur wie panis aus farina, oder Wein 
aus MWafjer: man könne da fagen: farina „facta est“ panis, aber nicht „est“ panis. 
Andere b) legten Gewicht darauf zu jagen, quod „erat“ panis vel vinum, das „ſei“ 35 
bernah corpus ete., und zwar jo, daß das Brot nun nicht mehr substantia und aljo 
aud nicht mehr „Brot“ ſei. Eine dritte Klaſſe ſage e) die conversio jei als Bewirkung 
dabin zu verſtehen, ut „sub illis accidentibus“, sub quibus erat prius substantia 
panis et vini, post consecrationem „sit“ substantia corporis et sanguinis. 
Endlich gebe es eine vierte Reihe von Leuten, die meinten, d) substantiam panis et 40 
vini „remanere“, aber „ibidem“ jei nad) der Konſekration corpus et sanguis Christi; 
man müfje jagen: „ubi“ est haee substantia, „et“ est illa. Der Yombarde entfcheidet 
ſich für keine diefer vier Theorien. Es iſt Har, daß die legte diejenige ift, die fchliehlich 
Luther acceptierte, nämlich die Lehre von der „Konfubjtantiation”. Die erite ift 
eine in der griechijchen Kirche fehr geläufig gewordene, die dort, ala der „Realismus“ 45 
ſiegreich wurde, wie nunmehr eigentlich die jelbjtverftändliche galt; fie repräfentiert die 
jog. Transformationslehre. Die zweite, die faum zu verjelbititändigen ift gegen die 
dritte, ftellt in Kombination mit diefer letteren (der jog. Annibilationstheorie), unver: 
tennbar in der Sache die fich eben jett durchſetzende Transjubitantiationslehre dar. 
Obne Tadel bleibt beim Lombarden nur die zweite Theorie, die aljo weſentlich das aus— so 
drüden wird, was er „salubriter“ zwar nicht eigentlich „behaupten“, aber doch aner: 
fennen zu dürfen meint. Es iſt nicht zu erkennen, ob der Lombarde etwa wegen feiner 
Scheu das Myſterium allzu genau zu illuftrieren, den Ausdrud transsubstantiatio meidet, 
oder ob letterer ihm noch nicht in ſolchem Zufammenbang begegnet war, daß er ibn in 
der Kürze hätte in Brauch nehmen mögen, um die relativ von ıbm gebilligte „Theorie“ 55 
zu bezeichnen. Peter von Poitiers bezeugt ausdrüdlich die Zweckmäßigkeit des Aus: 
druds für den Vorgang im Saframent. Er unterjcheidet a. a. O. ©. 1246 im allgemeinen 
tria genera conversionis oder mutationis, «eines, welches wir als „Entwidelung“ 
bezeichnen würden (er braucht das Beifpiel vom Ei, welches „potestate animal“ jei, 
quia inde fit operatio naturae), eines, welches eine „transformatio“ begründet # 
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(diefen techniſchen Ausdrud bringt er noch nicht bei der Schilderung, aber hernad)), und 
Ihlieglih das, „quod hie (d. h. im Saframent) tantum invenitur“, nämlid das, 
wobei eine Subjtan; „transit“, in eine andere, „manentibus tamen omnibus pro- 
prietatibus“: er fann dieſes genus mutationis nur an der Eudhariftie iluftrieren, es 

5 fommt fonft nicht vor. Für den Gedanken fegt er den Ausdvrud transsubstan- 
tiatio ein, „quia nullum verbum adeo proprie hie ponitur“. „Cum vero diei- 
tur: panis transformabitur in corpus Christi, non est satis expressum (my- 
sterium), quia non transit forma in formam“, 

Daf diejenige theologische LYehrentwidelung, die mit der Dogmatifierung der trans- 
io substantiatio zur kirchlich⸗exrlluſiven Anerkennung gelangte, d. h. zur er ech ge: 

ftempelt wurde, im 9. Jahrhundert begonnen bat, braucht nicht erft genauer ausgeführt 
zu erben. Paſchaſius Radbert (ſ. den A. von Steit-Haud Bd XVI ©. 394) gilt mit 
gutem Recht als epochebegründend in der Abendmahlslehre. Zwar er felbft hatte fein Bewußt— 
jein darum, daß er eine neue Lehre über das Abendmahl biete, und er hat auch höchſtens 

ı5 im relativen Sinne etwas anderes gelehrt, ala ſchon früher vorgefommen. Er bat nur 
ernftlicher und abjichtlicher die Identität des geichichtlichen Leibes Chrifti und des Abend: 
mablsleibes behauptet, als diejenigen älteren Theologen, die man als feine Vorgänger 
bezeichnen muß (befonders „Ambrofius“ de sacramentis); wenn er felbit überzeugt ge- 
weſen ift, fpeziell mit Auguftin in Übereinftimmung zu fein, jo war das ein. Irrtum 

20 (wiewohl man über das Map diefes Irrtums ftreiten kann). Es iſt nicht e — ein 
„Streit“ über das Abendmahl, den er heraufbeſchworen (vgl. auch den A. „Ratramnus“ 
von Steit:Haud, Bd XVI ©. 463), aber er bat durch jein Werk de corpore et san- 
guine domini (MSL CXXI, 125ss.) den Anjtoß geboten zur eigentlich tbeologifchen 
Anfafjung des Abendmahleproblems. Sein Verf ift im Abendlande die erſte „wiſſenſchaft⸗ 

25 liche“ Monographie über die Euchariſtie geweſen. (Loofs‘ ©. 472, A. 7 ſtellt daneben 
als erite Monograpbie des Morgenlands die des „Eulogios“ [Drudfehler, I. Eutychios; 
fo richtig Loofs felbit in dem A. Bd I ©.56] von Konitantinopel [2. Hälfte des 6. Jahr: 
bunderts], die de paschate et eucharistia betitelt und von Steitz zuerjt eingehend ge: 
würdigt iſt. Im Abendland hat es auch vor Paſchaſius gelegentlih einmal eine thema— 

30 tiſch abjichtlih darauf gerichtete „Predigt“, jedoch feine eigentliche gelehrte Arbeit über 
die Euchariſtie gegeben: |. die u. a. [und vielleicht mit Necht] dem Fauftus von Reji zus 
geichriebene Homilie de corpore et sanguine Christi |[MSL XXX. 271ss.; bier als 
Epist. XXXVIII unter ben Werfen des Hieronymus]; dazu Harnad III, ©. 288A, 
Gaspari, Briefe, Abhandlungen x. 1890, ©. 418ff. „Haimo“ benutzt anfcheinend die 

5 Homilie!) Es ift im Grunde das riftologifch-foteriologifche Problem, das fich bier fort: 
jet bezw. in eine der anders (nicht etwa größer) gewordenen Zeit mehr angemefjenen 
Form umfeßt. Das giebt der nun anjegenden dogmengeichichtlichen Bewegung ein jumpto- 
matisches Intereſſe über das der bloßen Begriffsausflügelung hinaus (Harmad bat 
Dogmengeſch. III’, ©. 281 ff. diefen Gedanken gewürdigt. In interejjanter Weife bat 

0 ihn Seeberg in dem oben ©. 56,3 genannten Buche ©. 375 bei Duns Scotus konſta— 
tiert: ich glaube, daß er überhaupt viel wirkſamer ift, als bisher herausgeftellt worden, doch 
fann das natürlich nicht hier weiter verfolgt werden). 

Der erfte wirkliche „Abendmahlsftreit” (meift allerdings, unter Überfhägung der‘ 
Kontroverje des 9. Jahrhunderts, der „zweite Abendmablsftreit” genannt) im Abend- 

45 lande ift derjenige getvefen, den Berengar von Tours beraufbeihwor (vgl. den A. von 
Jakobi-Hauck Bd II ©. 607, dazu die über die andern in Betracht fommenden Theo: 
logen). Er muß bier genauer zur Sprache fommen, nämlich nicht in Hinficht deſſen, 
was Berengar vertrat, fondern was feine Gegner, die Männer, die fachlich die Begründer 
der Transjubitantiationslehre geweſen find, wieder ihn aufitellten. 

50 Gegen Berengar find während feines Lebens vier litterarifche Beſtreiter aufgetreten: 
Hugo, Biſchof von Yangres (Tractatus de corp. et sang. Chr., etwa 1048; MSL 
CXLII, 1325ss., ſ. A. „Berengar” ©. 608, 27—31), Durandus, Abt von Troarn (Liber 
de corp. et sang. Chr., „wabhrjcheinlih 1058“, MSL CXLIX, 1375ss., ſ. A. von 
Haud Bd V ©. 104), Lanfranc (De corp. et sang. domini, 1069 ober 1070, ſ. A. 

55 von Böhmer Bd XI ©. 254,0-—255, 12, MSL CL, 10755.) und Guitmund, jpäter 
Erzbiichof von Aoera (Libri III de corporis et sanguinis domini veritate in 
eucharistia, MSL CXLIX, 1427 ss., „zroifchen 1073 und 1078“, ſ. A. von Böhmer, 
Bd VII ©. 234,47— 235,41). Über die nicht allzu wichtigen Schriften des H uno und 
Durandus braucht nicht berichtet zu werden. Lanfrane bat, was allerdings zur Realität 

so der vollzogenen Brotverwandlung weſentlich gebört, zum erſten Male den Empfang des 
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Yeibes Chrifti auch dur die Unwürdigen ausgefprodhen (ec. 20). Er iſt da doch nod 
ziemlih unficher: im Saframente, fagt er, werde das Fleiſch Chrifti täglich geopfert, geteilt, 
gegefjen, und fein Blut von den Gläubigen mittelft des Mundes getrunken, obgleih man 
nach einer anderen Redeweiſe auch jage und glaube, der ganze Chriftus werde gegefien 
(mandueari), nämlid wenn er als das ewige Leben mit geiftlihem Berlangen begehrt 5 
werde. Beide Arten der Kommunion, die mündliche oder leibliche und die geiftliche, 
jeien zum Heile notwendig, die leßtere könne nicht ohne die erftere fein (e. 15, vgl. ce. 17). 

m michtigften ift die Schrift des Guitmund von Averja. Was darin ausgeführt 
ift, wurde von Anfelm von Canterbury (geit. 1109) durch eine wichtige Folgerung ergänzt, 
von Alger von Lüttich (geft. 1132) in feinen libri III de sacramentis corp. et sang. ı0 
dominiei zufammengefaßt und meiter fortgebildet (MSL CLXXX, 743ss.; wer bier 
p. 760 den Sat lieft: in sacramento, mutata substantia, non forma, panis 
et vinum non fit nova caro et novus sanguis, sed existens substantia et 
panis et sanguinis mutatur in coexistentem substantiam corporis Christi, 
fiebt, daß es wohl Zufall ift, daß der Ausdrud transsubstantiatio ſich bei Alger noch 
nicht findet; wenn man von Guitmund berfommt, bat man den Eindrud, daß Alger eine 
Ihärfere Terminologie führe). Hugo von St. Viktor (geft. 1141), Robert Bulleyn 
(geit. ec. 1150) und Peter der Lombarde (geft. 1064? 1060?) haben Guitinunds Ge: 
danken dann vorläufig foftematijiert. 

Guitmund ftellt den Sat auf: Ita tota hostia est corpus Christi, ut nihilo- » 
minus unaquaeque particula separata sit totum corpus Christi (a. a. ©. 
1434 B, es handelt fih um die drei Partikeln, in welche in der Meſſe die Hoftie gebrochen 
wird). In diefer ausführlih begründeten Beitimmung, mit der Guitmund die Lehre jo: 
wobl des Paſchaſius als auch noch Lanfranes bereicherte, find vier Sätze enthalten, die 
von den fpäteren Theologen als Ariome feftgehalten wurden: 1. nicht ein „Teil“ des 25 
„Leibes Chrifti” (etwa bloß das „Fleiſch“), jondern der „ganze Leib“, der ganze Chriſtus 
ft in Kraft der Verwandlung im Abendmahle gegenwärtig; 2. der ganze Leib, ber 
ganze Chriftus ift auch nicht bloß in der „ganzen Hoſtie“, ſondern nicht minder in 
„jedem Teile” der gebrochenen „ganz“ enthalten (totus in toto und totus in qualibet 
parte) ; 3. ebenfo ijt er, wenn taujend Mefjen zugleich an verfchiedenen Orten gefeiert werden, 30 
in jeder einzelnen und ganz in allen gegenwärtig ; 4. durch das Brechen der Hojtie und das 
ermalmen derjelben mit den Zähnen wird der im fich einige und folglich unteilbare Leib 
brifti nicht geteilt. 

Man darf nur die Erörterungen des Hugo von St. Viktor (de sacr. christ. fidei 
[verfaßt um 1140] lib. II, p. VIII, cap. 9—12, MSL CLXXVI, 468ss.) nachlejen, um 35 
ſich zu überzeugen, wie völlig die neue Theorie in die Theologie überging. So wie Guit- 
mund fie formulierte, bedurfte jie immerhin noch einer Ergänzung. Iſt nämlich der ganze 
Chriftus in der Hoftie gegenwärtig, jo wird er es nicht bloß feinem Leibe, jondern auch 
jener Seele, nicht bloß feiner Menfchbeit, fondern auch feiner Gottheit nach fein, denn das 
alles gehört weſentlich zu feiner Perſon. Iſt ferner in allen getrennten Bartifeln der einen 40 
Hoftie der eine Chriftus ganz und ungeteilt gegentwärtig, jo muß er auch folgerichtig unter 
jeder Spezies, unter dem Brote und unter dem Meine fein; obgleich diefe nicht zwei, 
jondern nur ein Sakrament bilden, wird doch unter jeder der ganze Chriftus empfangen. 
Zum erjten Male zieht dieje Folgerung Anjelm von Canterbury (in dem Aufjahe de 
corp.et sang. Domini, Epist.lib. IV, Nr. 107, MSL CLIX, 255). Er lehnt die An- #5 
nahme ab, daß wir in dem Empfange des Blutes nur die Seele, nicht audy den Yeib, 
oder in dem Empfange des Leibes nur den Leib, nicht auch die Seele in uns aufnähmen, 
und behauptet, in dem Empfange des Blutes empfangen wir den ganzen Chriftus, Gott 
und Menfchen, und im Empfange des Yeibes nicht minder den ganzen, und obgleich mir 
für fih (separatim) den Leib und für fi das Blut empfangen, empfangen wir doch 50 
nicht zweimal, fondern nur einmal den unfterblidhen und leidenslofen Chriftus, aber jene 
Sitte, jedes für fih zu empfangen, ſtammt in der Kirche daher, daß Chriftus im Abend- 
mable jeinen Jüngern jede Spezies einzeln (separatim) gab, damit fie erfennen möchten, 
daß fie fih an Seele und Leib ihm fonformieren follten. Bon jest an blieb es ftehende 
xormel: quod totus Christus sub utraque speecie sit et sumatur, und obgleid) 55 
die Späteren die Euchariftie —— als Seelenſpeiſe auffaßten und ihre Wirkung 
auf den Leib nur als eine mittelbare anſahen (vgl. Thomas, Summ. Theol. III, q. 79, 
art. 1, ad. 3m), wurde doch nod immer das alte Argument des Anfelm twiederbolt 
(ibid. qu. 74, art. 1). 

Auch eine jchärfere Beftimmung des „Vorgangs“, der das Saframent konſtituiert, 60 

— Sr 
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hat Guitmund dargeboten. Er präludiert den Ausführungen, die wir bei dem Lom— 
barden und Peter von Poitiers getroffen baben, indem er den Prozeß im Abend: 
mahle unter den Gattungsbegriff der „mutatio“ ſtellt. An diefer unterjcheidet er vier 
Arten (Lib. I, l.c. 14430 ss.): 1. Übergang von dem Nichts? zum Sein (Schöpfung), 
2. Übergang von dem Sein zum Nichts (Vernichtung, Annihilation), 3. Übergang einer 
bereits ſeienden Subftanz in eine noch nicht vorhandene auf dem Wege des Naturprozefjes 
(wenn der Kern zum Baum, Speife und Trank zu Fleifh und Blut wird) oder durch 
ein Wunder (wenn ein Stab in eine Schlange verwandelt wird); die 4. gehört aus: 
ichlieglih dem Saframente an und befteht darin, daß das, mas ijt, zu einem Anderen 
wird, was auch ſchon ift, wie das Abendmahlsbrot zu dem jchon im Himmel eriftierenden 
Leibe Chriſti. — Die nächfte Frage, die fih daran anſchloß, war: wie wird der im 
Himmel eriftierende Leib im Abendmable gegenwärtig? Alger von Lüttich, der fie erft- 
mals auftwirft, bat den Gedanken abgewieſen, daß dies mittelft einer lokalen Bewegung 
vom Himmel durch den Weltraum nad der Erde geſchehe; vielmehr muß die menjchliche 

15 Natur kraft der ſchrankenloſen Allmacht, die ihr durch die Erhöhung über alle Kreatur 
gegeben ift, die Fähigkeit haben, ganz, ungeteilt und fubjtantiell, da, wo fie ift, bleiben 
und dennoch an jedem anderen Orte, two fie will, exiftieren zu können (de sacr. lib. 
I, e. 14, l. ec. 780ss.). Diejen Sat bat die Scholaftif vollftändig adoptiert. 

Es ift ferner beachtenswert, daß Guitmund auch bereits die logischen Kategorien von 
20 Subſtanz und Accidens auf das Abendmahlsdogma anmwandte, ſofern er die zurüdbleibenden 

finnlihen Qualitäten (qualitates sensuales) der vertwandelten Subftanz als Accidentien 
bezeichnet (lib. II, 1430). Alger fpridht darum den als unvermeidliche Konjequenz ſich 
ergebenden Gedanken aus, Gott made, daß die accidentiellen Qualitäten (accidentales 
qualitates), was ſonſt fchlehthin unmöglich ei, in feinem Saframente für fi (per se) 

»; allein (alfo ohne Subjekt) fortbeftünden (de sacr., lib. II, e. 1). 
Guitmund (lib. II, 1445— 1453) und Alger (lib. II, e. 1) denken die Verbindung, in 

die der Leib Chrifti zu den Accidentien des Brotes tritt, in der Art wirfungsvoll, daß fie 
behaupten, wenn das Abendmahlsbrot verjchimmele, von Mäuſen benagt würde u. dgl., 
jo bleibe nicht nur der Leib Chrifti unberührt, jondern auch an den Accidentien geſchehe 

30 das alles nur zum Schein, da das fubjtantielle Weſen des Brotes ja nidt mehr vor: 
handen ſei. Allein diefe Vorftellung konnte doch nicht befriedigen, weil es (vgl. Hugo 
von St. Victor, Summ. Sentent. Tract. VI, ec. 8, MSL CLXXVI, 144; Nobert 
Pulleyn, Sent. lib. VIII, ec. 5, MSL CLXXXVI, 965; Thomas, Summ. Theol. 
P. III, qu. 77, art. 7 Resp.) der Wahrhaftigkeit des Saframents zu widerſprechen 

35 ſchien, Vorgänge, welche die Sinne an den Aeccidentien unleugbar wahrnehmen, für eine 
Sinnestäufhung zu erflären. Man nahm daher an, wie man e3 bereits rüdjichtlich des 
Brechens und Teilens der Hoftie getban hatte, daß an den Aceidentien manches gejchebe, 
was den in ihnen entbaltenen Leib Ghrifti nicht berühre; er werde, wie Anfelm jagt, 
nicht wie die Spezies räumlich umfchloffen, von den Mäufen zernagt, in den Bauch auf: 

’ genommen (a. a. O.). Auf gleiche Weife erflärten fih Hugo (a.a.D. und de sacram. 
lib. II, p. VIII, e. 12) und Robert Pulleyn (a. a. O.). Freilich waren damit die Acci- 
dentien des Brotes und der Leib Chriſti in eine durchaus loſe Beziehung zueinander geſetzt; 
er iſt unter ibnen zwar entbalten, und doch liegen beide völlig auseinander, — aber eben 
damit war nur zum erften Male ein Gedanke ausgefprochen, der fortan integrierendes 

4 Moment des römischen Dogma blieb. 
Schon Paſchaſius Radbert hatte das Brot und den Wein Bilder des Yeibes und 

Blutes Chriſti genannt, in welche fie „vertvandelt” werden, aber den Yeib Chrifti doch 
nur als Gegenjtand eines geiftlichen Genuſſes bezeichnet, an welchem der Unmwürdige und 
Ungläubige feinen Anteil nimmt. Darin lag ein Widerſpruch: die Realität der Verwand— 
lung bat zu ibrer Konfequenz, daß alle Kommunilanten, ganz abgeſehen von ihrer reli- 
giöfen oder fittlihen Qualität, den Leib Chrifti als realen Inhalt des Saframentes 
enpfangen; daß aber die Unmürdigen von dem Segen ausgeichlofjen -bleiben. Diefer Ge: 
danke, den ſchon Yanfranc (ce. 20) ausgeiprochen, forderte eine erweiterte Anjchauung von 
dem Berhältniffe zwiichen Bild und Sache. Guitmund bat auch darin eine neue Bahn ge- 

55 brochen; der im Abendmahle gegenwärtige Leib Chrifti iſt ihm ſelbſt wieder ein Bild, ein 
Zeichen, daß die Gläubigen aus dem Schoße der jungfräulichen Mutter, der Kirche, wieder: 
geboren werden, ein Zeichen aljo der Kirche jelbit, der Gemeinichaft des Hauptes und der 
(Hlieder, des myſtiſchen Yeibes, und durch den euchariftifichen Genuß bezeugen die Glieder 
fih als geiftlich Geborene, als ſolche, die mit Chriftus geitorben, begraben und auferftanden 

co find (lib. II, pag. 1457— 1160). Auf diefer Grundlage war der Sag des Yanfranc 
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erſt wirklich durchzuführen. Eine Subftruftion war um jo notwendiger, al$ der neue Ge: 
danke jelbjt den Freunden der Wandlungslehre noch vielfach widerſtrebte. Guitmund macht 
geltend, daß allerdings die Unwürdigen nur leiblich, nicht geiftlih geniehen und darum 
den fpezififchen Inhalt der geiftlihen Nießung, das Bleiben in Chriſto und das Bleiben 
Chrifti im ihnen, nicht empfangen, aber nichtsdeſtoweniger dasjelbe Fleiſch und dasjelbe 5 
Blut Chrifti wie die Würdigen genießen (lib. III, 1491—1493). Hier greift Hugo von 
St. Victor ein. Er fpricht feinen weſentlich neuen Gedanten aus, aber er faßt jämtliche 
Gedanken Guitmunds feit zufammen und giebt ihnen die geſchloſſene Form, in der fie 
fortan in der Scholaftif und im der Kirchenlehre fortleben. Ihm find 1. die Spezies 
bloßes Bild, nicht Sache (sacramentum tantum, non res), ein bloßes Bild des eucha= 10 
riſtiſchen Leibes 2. der euchariſtiſche Leib iſt Bild und Sadıe zugleib (sacramentum 
et res), nämlich die durch die Spezies bildlich dargejtellte Sache, ihr bildlich fignifizierter 
Inhalt, und doch zugleich felbit wieder Bild eines Dritten; 3. diefes Dritte, welches nur 
Sache und nicht wieder Bild iſt (res tantum et non sacramentum) und jomit den 
legten Zweck des euchariftiichen Genufjes ausmacht, it der Segen des Sakramentes, das 15 
geiſtliche Fleiſch Chrifti im Sinne des Hieronymus (ipsa efficientia sacramenti, quae spiri- 
tualis caro Christi appellatur), der myſtiſche Yeib, die Einheit des Hauptes und der 
Glieder, welche allein dur den Glauben an den Leib und das Blut des Herrn ver- 
mittelt wird (quam effieit fides corporis et sanguinis Domini) und darum fpezifis 
her Segen und Inhalt der geiftlichen Nießung bleibt (Summ. Sent. Tract. VI, ce. 3). 0 
Dagegen werden nicht bloß die Spezies, jondern auch der von der „Jungfrau geborene 
Leib, welcher das Bild jener myſtiſchen Einheit ift, von Würdigen und Unwürdigen 
gleichmäßig empfangen, aber von diefen nur quantum ad essentiam, sed non idem 
quantum ad efficientiam (Summ. Sent. I, l.c. cap. 7; de Sacram. lib. II, 
p. VIII, e. 5). 

In der Zeit Algers und des großen Viktoriners (ja ſelbſt vorher) mag ber Ausdrud 
transsubstantiatio ſchon von andern gebraucht worden ſein; alsbald nachher können wir 
ibn jedenfalls fonftatieren. Als er erſt dogmatijiert worden, begann er von fich aus der 
Lehre „Probleme“ zu ftellen. Fit er offenbar aufgefommen, weil er in der Kürze der 
treffendfte jchien für die jachlih gewonnene und gefichert erfcheinende Anſchauung vom 30 
Sakrament (ſ. oben bei Peter von Poitiers, S. 59,55), jo verjelbitjtändigt er ſich auf 
Grund der „Defretierung‘ durch das Konzil von 1215, will nun feinerjeits „durchgedacht“ 
werden und jchafft dadurch weitere Fragen für die Theologie. 

II. Die jholajtifhe Ausführung der Transjubjtantiationslehre. Die 
Scholaftif hat durch ihre Beltimmungen der Lehre die Abrundung gegeben, in der fie der 35 
römische Katechismus (II, e. 4) und Bellarmin (Disp. t.III, de euch. 1. III) darbieten. Die 
„Materi” des Saframentes, an der die Verwandlung vollgogen wird, iſt ungejäuertes 
Weiſenbrot und Wein, dem etwas Waſſer beigemiſcht wird. Die Form des Sakramentes, 
wodurch die Verwandlung zu ftande fommt, find die Worte: Hoc est corpus meum, hie 
est sanguis meus (die vorhergehenden Worte edite u. j. tv. gehören nicht zur Form). Durch 40 
fie wird im ariftoteliihen Sinne die Materie das Neue, wozu fie die Möglichkeit in fich 
trägt. Die Form wirkt in göttlicher Kraft, allein wie über die Wirkſamkeit der Sakra— 
mente jelbit die Scholaftit nach zwei Seiten auseinander geht, infofern die Einen die 
wirkende Kraft den Sakramenten immanent, die Anderen nur fonfomitierend dachten (f. U. 
„Sakrament“ Bd XVII ©. 362, 50—363, ı6), jo zeigt fich diefelbe Verſchiedenheit wieder 45 
in der Beurteilung der eudariftifchen Forın. Albert der Große (in libr. 4, dist. 10, 
art. 7) und Thomas behaupten eine in den Konſekrationsworten liegende geichaffene Kraft, 
durch welche fie die Veränderung der Materie bervorbringen (P. III, qu. 78, art. 4. Resp., 
vgl. Alerander von Hales S. th. IV, qu. 34, 1, 1), dagegen führen andere, wie Bona— 
bentura (in Sent. libr. IV, dist. 10, pars II, art. 1, qu. 3 conel.) und Gabriel 50 
Biel (expos. can. miss. lect. 47 T. und in libr. IV, dist. 10, qu. unica Lit. O. 
in fine) dieſe Veränderung auf eine den Konſekrationsworten vermöge der Einjegung 
gejiherte bloße Aſſiſtenz der göttlichen Allmacht zurüd. 

Die Anwendung der Form an der Materie geichieht durch die priejterliche Konſekra— 
tion und ihr unmittelbarer Effekt ift die Transfubitantiation. Es ift Har, daß das Wort 55 
transsubstantiatio mit jeinem philoſophiſchen Grundgepräge in gewiſſer Weiſe allen 
Theologen unmittelbar das gleiche ſagte; immerhin blieb in beſtimmten Beziehungen 
— Schulſtreit möglich. 

1. Alger von Lüttich (de sacr. lib. I, cap. 7) vertritt die Anjbauung, da die Sub: 
ſtanz des Brotes infolge der Verivandlung zu fein aufböre. Er batte die Zukunft für 
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fih, aber nicht feine Zeitgenofien. Nach ihnen hört die Subitanz des Brotes und Weines 
durch die Konjelration nur auf, das zu fein, was fie bisher geweſen, und wird etwas, 
was fie bisher nicht gemwefen war. Aus diefem Grunde erklärt fich fhon Hugo von Et. 
Viktor (de sacr. II, p. VIII, cap. 9) gegen den Gedanken, daß die früheren Sub: 

5 jtanzen vernichtet würden. Ebenfo Robert Pulleyn (Sent. lib. VIII, e.5) und der Lom— 
barde (IV, dist. XI D, ſ. dazu o. ©. 59, 48-51). Noch Thomas erklärt fid) äußert ſchwan— 
fend und unbejtimmt über die Natur der Verwandlung, fcheint fich aber doch bereits auf 
die andere Seite zu neigen (l. c. qu. 75). Klarheit bringt erſt Duns Scotus in den 
Begriff. Trog mancher Bedenken geftattet er dennoch, die Transfubjtantiation unter den 

10 Gattungsbegriff der Mutation zu jtellen; nach Aristoteles nimmt er drei Mutationen an, 
während die eine Übergang von einem negativen (a non subjecto) zu einem pofitiven 
Termin, zu einer Subſtanz (Schöpfung), die andere von einem pofitiven zu einem nega- 
tiven Termin ift (Annibilation), fordert die Transfubitantiation die pofitive Natur beider 
Termini, fowohl des a quo als de ad quem: fie ift im allgemeinen Übergang von 

16 Subjekt zu Subjelt, von Subjtanz zu Subftanz (in lib. IV, dist. XI, qu. 1. in fine). 
Diejer Übergang läßt ſich auf zwiefache Weife denfen, einmal fo, daß die Subjtanz, melde 
den terminus ad quem bildet, dadurd; erft zu fein anfängt; dann aber auch jo, daß 
fie nur bier, alfo an einem neuen Orte, zu fein anfängt, jene Verwandlung nennt er 
productiva sui termini ad quem, diefe adductiva; jene hat die Entität ihres Ter- 

20 minus, diefe feine Präfentialität an irgend einem Orte (praesentialitas eius alicubi) 
zum Ziele. In der euchariftiichen Transfubitantiation, welche der zweiten Art entfprict, 
juccediert demnach der Leib Chrifti nicht nach dem einfachen Sein, jondern nur nad) dem 
Hierfein dem präerijtierenden Brote, folglid wird das Brot in den Leib Chrifti verwan— 
delt nur nad) dem esse hie praesens pani praeexistenti (ib. qu. 3). Es iſt ber 

25 große Fortjchritt diefer Darlegung, daß ſchon in dem Begriffe der euchariſtiſchen Trans— 
jubjtantiation das Moment mit Beltimmtheit nachgewiefen wird, auf welches der ganze 
Bildungsprozeh des Dogma von Anfang an mit unverfennbarer Abficht angelegt it, 
nämlich die Präſenz des präeriftierenden Leibes Chriftt im Abendmahl, die man nur dur 
die Transjubftantiation für den Glauben vollftändig gewahrt glaubte, und daß das Weſen 

30 des ganzen Vorganges näher unter den Begriff der Succeffion der beiden Termine gejtellt 
wird. Duns Scotus zeigt dann weiter: da der Leib Chrifti die neue Gegenwart (das 
neue lofale Sein) ohne Verluſt der alten empfange, fo jei die mutatio, die er dabei er- 
fahre, eine acquifitive ohne eine deperditive, während umgekehrt das Brot nur die de— 
perbitive ohne die acquijitive Mutation erleide; es handle ſich demnach zunächſt nur 

35 um eine translative Konverfion, um ein Hierfein und um ein Nicht-Hierfein; da nun 
daraus folge, dat das Brot durch die Verwandlung nicht fein jubjtantielles (jondern nur 
fein lokales) Sein verliere, jo müfje man jchließen, daß es durch diefelbe auch nicht an- 
nihiltert oder vielmehr deftruiert werde; wenn aber doch das Brot in feinem fubjtantiellen 
Sein nicht verbleibe und dennoch, tie gejagt, durd; dieſe Verwandlung nicht deſtruiert 

40 erde, jo müſſe es auf eine andere Weiſe (alia desitione) zu fein aufhören; diefe andere 
Weiſe ſei nun der Übergang vom einfachen Sein zum Nichtjein, folglich ſei diefe Defition, 
für fich betrachtet, allerdings Annibilation, aber nicht dürfe man diefe Ausſage auf die 
ganze (beide Termini umfafjende) Verwandlung ausdehnen (fondern eben nur auf das, 
was an dem terminus a quo, dem Brote vorgeht, ibid. qu. 4 in fine), Man darf 

45 nur die Erörterungen von Occam (in Sent. lib. IV, qu. 6. C), und von Gabriel Biel 
(in lib. IV, dist. 11, qu. 1) über diefen Gegenftand lejen, um fich zu überzeugen, wie 
ihre Begriffsbeftimmungen lediglih auf Duns Scotus zurüdgeben. Die dur die Nomi- 
naliften fortgebildete Anficht des Duns Scotus von dem Weſen der Transfubjtantiation ift 
vom römischen Katechismus angedeutet (qu.25, al. 22) in den Worten, daß panis et vini 

so substantia in ipsum Domini corpus ita mutantur, ut panis et vini substan- 
tia omnino esse desinat; Bellarmin bat fie (l. c., de euch. lib. III, c. 18) als die 
sententia ecelesiae nicht nur vollftändig adoptiert, fondern auch jelbjt ſchärfer präziftert. 
Nah ihm hat der Begriff der wahren Verwandlung vier Borausfegungen: a) daß Etwas 
zu fein aufböre (desitio), b) daß Etwas an die Stelle des Aufhörenden trete (successio), 

55 C) daß die Defition und Succeffion untereinander in einem teleologiihen Kaufalnerus 
jtehen, d. b. fi jo aufeinander beziehen, dab das Eine aufböre, damit das Andere feine 
Stelle einnehme und durch die Defition die Succeffion eintrete, d) daß ſowohl der ter- 
minus a quo als der terminus ad quem pofitiver Natur feien. Dieſe wahrhafte Ber: 
mwandlung ift weder produetiva nody ceonservativa, der Leib Chrifti wird durch fie 

co weder hervorgebracht noch erhalten, ſondern adduetiva, er erhält neben feiner Gegenwart 
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im Himmel noch eine neue Präſenz im Saframent, und erleidet fomit eine neue Verände— 
rung, die ihrer Natur nach nicht deperditiva, fondern nur acquisitiva ift. Trotzdem 
rubt die Transfubitantiation nicht auf einer zweifachen, fondern nur auf einer einzigen 
ve Aktion, auf demfelben einen göttlihen Willensakt (volitio), kraft defjen er das 

rot nicht konſervieren, ſondern aufbören laſſen will, damit der Leib Chriſti feine Stelle 6 
unter den Acciventien einnehme. 

2. Der eine Effekt der Konſekration ift, wie wir ſahen, daß Leib und Blut Chrifti 
„in“ den Sakramenten zu fein anfangen, mithin ihre reale Gegenwart unter den Acci- 
dentien ded Brotes und des Meines (vgl. Gabriel Biel in lib. IV, dist. XI, qu. 1, 
Lit. H). Thomas begnügt fih mit dem Sate, daß der wahre Leib und das wahre 10 
Blut des Herrn im Saframente jei — eine Thatfache, die weder mit den Sinnen nod) 
mit der Vernunft, fondern nur mit dem auf die göttliche Autorität geftügten Glauben 
erfaßt werden könne (qu. 75 art. 1), doch bleibt er ſich injofern nicht ganz glei, als 
er öfter den Leib Chrifti, wie er im Himmel eriftiert, im Unterjchiede von feiner ſakra— 
mentlihen Eriftenz in der Hojtie den „wahren“ Leib nennt (z. B. qu. 76, art.3, ad 2m), 15 
ein Beweis, wie die angejtrebte Identität beider unmwillfürlih und unbewußt wieder aus— 
einander bricht. Dagegen hebt Biel nad Dccams Vorgang wieder ungleich jchärfer die 
abfolute Identität des Leibes Chrifti im Himmel und im Abendmahle hervor, die Paſcha— 
ftus und die ältere Schule jo nachdrücklich behauptet hatten (Expos. can. miss. lect. 39, 
Lit. C). Aus ihr folgt unabweisbar, daß der Leib Chrifti jo im Abendmahle gegen- 20 
wärtig ift, wie er zur Rechten des Vaters thront, d. h. als ein lebendiger, mit der Gott: 
beit verbundener, unjterblicher, verklärter (gloriosum) Leib mit allen ihm im Himmel 
inbärterenden Qualitäten und Aceidentien (Biel in libr. IV, dist. XI, qu. 1, Lit. D) 
Denn die Scholaſtik legt dem verklärten Leibe Chrifti im ganzen diefelbe natürliche Be- 
Ihaffenheit bei, die er im irdifchen Leben hatte; das Einzige, was er durch die Verklärung 2 
voraus bat, ift die Leidenslofigkeit und Unfterblichfeit. Daraus ergiebt fich eine Reihe 
und bereits jeit Anſelm (f.0.©.61,44— 51) bekannter weiterer Beftimmungen, melde Thomas 
dur) die Lehre von der „realen Kontomitanz” zu begründen verfucht hat. Kraft der ſakra— 
mentalen Verwandlung (ex vi sacramenti) — iſt in dem Abendmahle nicht bloß 
die Grundſubſtanz des Leibes Chriſti, fein Fleiſch, ſondern ſein ganzer Leib. Da aber der »o 
Leib Chrifti im Himmel als ein lebendiger, nur ein bejeelter fein fann und überdies mit 
der Gottheit unzertrennlich verbunden ift, jo muß er auch gleicherart in dem Saframente 
fein, aber beide, Seele und Gottheit Chrifti, find nicht kraft der jakramentalen Berwandlung 
(vi sacramenti), jondern nur kraft der natürlichen Konkomitanz in dem Saframente. 
Da ferner der lebendige Leib nicht ohne das Blut, das Blut nicht obne den Leib fein 35 
Ian, jo bat die reale Konkomitanz zu ihrer weiteren Konfequenz, daß das Blut auch 
unter der Hoftie und der Leib auch unter der Spezies des Weines, daß fomit der ganze 
Chriftus unter jeder der beiden Geftalten ift (qu. 76, art.1 und 2; vgl. Catech. Rom. 
qu. 34, al. 28). Die fpätere Scholaftit hat diefe Theorie fejtgehalten und Biel bat fie, 
im Anſchluſſe an Franz Mayron (Franz de Mayronis, der Magister abstractionum, 0 
war einer der bervorragendften Schüler des Duns in Paris, geft. 1327; ſ. KHY*, 
3b VIII ©. 1117) mit noch größerer Präzifion gegliedert (leet. 42). 

3. Damit der Leib Chrifti unter der Spezies der Hoftie präjent werben könne, muß 
die Subſtanz des Brotes aufhören unter ihr zu fein; nur die Accidentien des Brotes 
bleiben zurüd. Es ift dies die andere Seite an der Wirkung der Konfelration. Die Scho: 4; 
lajtit fonnte daher die Frage nicht umgeben, ob diefe Accidentien für fich allein ohne ihr 
Subjekt fortbeitehen fünnen. Thomas bejabte diejelbe unbedenklich mit Berufung auf die 
eh Allmacht, die ald causa prima ben Effelt der causa secunda aud) nad) deren 
ufbebung erhalten fönne (qu. 77, art. 1); er wußte aber auch für das fehlende Sub- 

jet ein Surrogat auszumitteln, er nahm an, daß die Accidentien des Brotes nach dem zo 
Aufbören der Brotfubitan; in der noch vorhandenen dimenfiven Quantität des Brotes 
sieut in subjeeto zurüdblieben; daß dieſe jomit gewijjermaßen das Subjekt fei, welches 
den übrigen Accidentien die Möglichkeit des felbititändigen Beſtehens auch ohne eigene 
Subftanz fichere (qu. 77, art. 2). Demgemäß haben die fatramentalen Spezies, obgleich 
fubjtanzlos, unverändert ihr jelbitftändiges Sein, fie können wie vorher die leiblichen zz 
Dinge außer fi affizieren und an ihnen Veränderungen hervorrufen, denn die dimenfive 
Uuantität des Brote, welche an ihnen die Stelle der Materie vertritt, leiftet alles, tvag 
der Materie als ſolcher zukommt, fie iſt, wie diefe primum subjeectum subsequentium 
formarum (art. 5 resp. in fine). Schon Duns Scotus erklärte ſich gegen dieſe „rea— 
liftifche” Auffaffung der Quantität als des Quaſiſubjeltes der zurüdbleibenden twejenlojen go 
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Heeidentien. Noch mehr mußten es die Nominaliften Occam und Biel nad der Kon: 
jequenz ihres Standpunktes thun, der feinen realen Unterfchiedb zwifchen Quantität und 
dem Quantum ſelbſt (ber res quanta, d. h. der Subitanz oder der Qualität) zuließ. 
Eben darum aber konnte e8 auch für fie nicht diefelbe Schwierigleit haben, anzunehmen, 

5 daß die Accidentien des Brotes, die ja nur Qualitäten find, fortbeftehen, ohne einer Sub: 
ftanz oder einem Subjekt zu inhärieren; gegen Thomas machen fie geltend, daß die dimen— 
five Quantität, im welcher fie nach der Verwandlung beftehen, nicht die der früheren 
— ihre, der Accidentien, eigene Quantität ſei (vgl. Biel, dist. 12, 
qu. 1, Lit. A). 

10 Nah gejchehener Konfekration wird der Leib Chrifti in diefen jubftanzlofen Acciden: 
tien präfent; da dieſe aber auch für fich allein ohne Subjekt felbftftändig beftehen können, 
fo ift ihre Verbindung mit dem unter ihnen enthaltenen Leibe doch eine ungemein loſe; 
es ift eigentlich nur die Koeriftenz zweier einander innerlich fremder Dinge in demjelben 
Raume. Die Accidentien des Brotes inhärieren darum dem Leibe Chriſti nicht, fie affı- 

15 zieren ihn nicht, fie informieren ihn nicht; es können fih auch an ihnen Vorgänge voll- 
ziehen, welche den Leib Chrifti nicht berühren. Dies tritt fehr fichtlich in dem Falle hervor, 
daß die Hoftie gebrochen wird, denn die ganze Scholaftil blieb einftimmig bei der Er— 
Härung Guitmunds ftehen, daß der Bruch nur das Zeichen, nicht den Leib Chrifti treffe, 
teil diefer nicht bloß totum in toto, fondern zugleich totum in qualibet parte fort: 

2 eriftiere (Thom. qu. 77, art. 7; Biel, dist. 12, qu. 1. J). 
4. Von großer Wichtigkeit war die Frage: wie lange Chrifti Leib unter der Hoftie 

—— bleibe. Die ältere Scholaſtik hatte es nicht gewagt, darauf eine abſchließende 
ntivort zu geben. Dem Hugo von St. Victor liegt nur daran, die Gegenwart Chriſti 

im Sakrament für den Moment des Genufjes ficher zu ftellen (de Saecr.lib. II. P. VIII, 
3 cap. 13). Objeltiver wurde die Frage von der fpäteren Scholaftif behandelt. Nach Thomas 

bleibt der Leib Chrifti fo lange unter den Spezies gegenwärtig, als dieſe nicht eine folche 
Veränderung erfahren, durch welche die Subſtanz des Brotes und Meines, wenn diefelbe 
noch vorhanden wäre, alteriert würde. Eine folde Veränderung erfolgt entweder durch 
mechanische Zerftörung (3. B. Pulverifierung) der Hoftie oder dur die Umwandlung 

0 aller Qualitäten, d. h. durch chemifchen Prozeß, wie die Verfhimmelung oder Verdauung. 
Mit dem Eintritt einer derartigen Korruption hört in beiden Fällen der Yeib und das 
Blut Chrifti auf, in dem Saframente zu fein (qu. 77, art. 4). Gabriel Biel wiederbolt 
diefe Entjcheidung und ergänzt fie durch die neue Beitimmung Occams, daß wenn der 
Leib Chriſti unter der Hoftie aufböre, eine andere Subſtanz an feine Stelle trete, fei es, 

35 daß die alte Brotjubitang wiederfehre, oder daß eine ganz neue Subftanz darin gegen: 
wärtig werde (Dist. XI, qu. 1 G. H.). Darauf hatte bereits Occam dad Paradoron 
gegründet: quod ex non substantiis (nämlid den fubitanzlofen Accidentien) potest 
fieri substantia (l. e. conel. 39). Damit war nun auf fiherer Bafis die alte Frage: 
ob die Accidentien Kraft hätten, zu ernähren, leicht zu entfcheiden: da nämlich der Ver: 

40 dauungsprozeß die Subſtanz des Brotes alteriert, jo hört mit jeinem Beginn die Gegen: 
wart des Leibes Chrifti unter den Aeccidentien auf, und folglich wird ihm durh einen 
abfoluten Akt Gottes unter denfelben eine andere Subjtanz furrogiert, welche die Kraft 
bat, zu ernähren, die den Accidentien als joldhen abgeht. Damit war die Diskuffion des 
„Itercoraniftiichen” Streites für immer abgethan. 

45 5. Es fragt fih noch, wie die formalen Worte: hoc est corpus meum, eregetifch 
gefaßt wurden. Gabriel Biel bat diefer Frage in feiner Erklärung des Meßkanon einen 
eigenen Abjchnitt gewidmet und ihre verfchiedenen Beantwortungen im Mittelalter darin 
(leet. 48) zufammengeftellt. Die Berengarianer erklärten wie Zwingli einfadh: das, 
nämlich das Brot, ift, d. h. bedeutet meinen Leib. Die Anbänger der Transjubitantia: 

50 tionshypotheſe konnten fich dabei natürlich nicht beruhigen, da diefe Worte, beitimmt die 
Verwandlung bervorzubringen, fie auch ausſprechen mußten. Richard von St. Victor hält 
das Präſenz für irrelevant und fubftituiert ihm das Futurum: dies — nämlid das Brot 
— wird mein Leib fein. Ihm fommt am nächiten Bonaventura, der hoc gleichfalls auf 
die unter der Spezies enthaltene Brotfubftanz bezieht, dagegen durch die Gopula est nicht 

655 den Begriff des identifchen Seins, fondern den der Umwandlung ausgedrüdt glaubt; er 
umjchreibt: dies, d. b. die Brotſubſtanz, welche unter diefen Spezies jet noch gegenwärtig 
ift, wird in meinen Leib transfubftantiiert. Einen neuen Weg jchlägt Alerander von Hales 
ein; er nimmt die Morte jignififativ und operativ zugleih; hoe aber vertritt ihm nicht 
den Begriff des Zeichens, ſondern des Bezeichneten (signatum), gebt alſo dem Sinne 

so nach auf den Leib Chriſti jelbft, er umfchreibt: das, was durch das Zeichen bezeichnet ift, 
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it mein Leib. Thomas hat im Grunde nur diefe Anficht vollendet; hoc vertritt ihm 
ganz allgemein den Begriff der qualitativ unbeftimmt gelaffenen Subftanz, welche unter 
den Accidentien präfent gedacht und durch das Prüdifat dann näher als der Leib Chriſti 
beftimmt wird. Der Sinn der Worte ift demnach: das unter den Spezies Enthaltene ift 
mein Zeib (qu. 75, art. 8 Resp. in fine, und beſonders qu. 78, art. 5 Resp.). Diefer 5 
Erklärung jchliegen fih im mejentlichen auch Biel (leet. 41 H.) und Bellarmin (III, 
e. 19) an. Den Beweis dafür, daß es fih wirklich um Transfubftantiation handele, 
entnimmt Thomas aus dem „hoc“: bliebe die Subftany des Brotes, jo hätte Chriftus 
jagen müfjen: „hic“ (panis) est corpus meum (qu. 75, art. 2, Resp. in fine). 

6. Die intereflantette bezw. fchtwierigfte Frage, welche die Scholaftit unter dem Ge— 10 
fichtspunft, wie der Leib Chrifti vermöge der Transfubftantiation im Abendmahle gegen: 
wärtig fei, verhandelte, betraf die Quantität des euchariftifchen Leibes und fein räum— 
liches Verhältnis zu der Hoftie, unter welcher er enthalten ift. 

Der Identität des euchariftifchen Leibes mit dem Leibe Chrifti im Himmel, melde 
durch die Transjubitantiationslehre eriwiefen werden follte, mußte ein ftarfes Bedenken ı6 
in der finnlihen Wahrnehmung entgegentreten. Der Leib Chrifti im Himmel wurde 
nämlich, abgefehen von den Prädifaten der \mpafjibilität und Unfterblichfeit, die man 
ihm beilegte, in derjelben Weiſe erijtierend gedacht, wie er einft auf Erden gewandelt 
war; er muß nach diefer Auffaffung alfo auch fißend zur Nechten Gottes in quanti- 
tativer Weife eriftieren, mithin einen bejtimmten, feiner Ausdehnung entiprechenden Raum 20 
erfüllen, fo daß das Ganze des Leibe diefen ganzen Naum und jeder einzelne Teil des 
Leibes wieder feinen befonderen, mit feinem anderen geteilten Teil diefes Raumes ein- 
nimmt. Dieſe Art des quantitativen Seins nannte man esse dimensive oder circum- 
scriptive (vgl. Bonaventura 1. IV, dist. 10. P. 1, qu.4). So kann er aber augen- 
Icheinlich nicht unter der Hoftie enthalten fein. Diefem Einwurfe fonnte man nur mit 3 
dem Satze begegnen, daß der Leib im Sakramente, obgleich ein und derſelbe mit dem im 
Himmel, doh im Sakramente eine andere Eriftenzweife babe, ala im Himmel, er eriftiere 
im Saframente in quantitätslojer Weife, jo daß der Leib Chrifti ganz in der ganzen 
Hoftie und wiederum ganz in jedem Teile derfelben jei (vgl. Bonaventura a. a. D. qu. 5 
Conel.). Der letztere Sag erhielt durh die Scholaftif eine zentrale Stellung in der 30 
Abendmahlslehre; er beantwortete die Frage nach der eigentümlihen Art, wie der Leib 
Chrijti im Abendmahle gegenwärtig fei. Die faframentale Seinsweife des Leibes erbielt 
im Unterjchiede von dem esse eircumscriptive feit Occam (Quodlib. I, qu. 4) den Namen 
esse diffinitive oder definitive. Die weſentliche Frage, auf die hier alles ankam und 
um die fih der Gegenfag der Syſteme in diefem Punkte beivegte, war nun die, ob der ss 
Leib Chrifti, dem alle die gleiche Eriftenzweife im Abendmahle beilegten, wie fie durch 
das totum in toto et totum in qualibet parte bejtimmt war, im Saframente auf: 
böre, an ſich ein quantum oder extensum zu fein, oder ob er an fich ein ſolches aller: 
dings auch im Saframent fei, aber trogdem in demfelben nur in quantitätlofer Weife, 
alſo obne modus quantitativus, in der Hoftie erijtiere ? 40 

a) Die ältere realiftiihe Scholaſtik legte befanntlich der Quantität, wie den 
übrigen abfoluten Accidentien, eine felbitftändige, von der Subjtanz wie von den Quali: 
täten unterjchiedene reale Exiſtenz bei, ſie betrachtete fie als ein in der Mitte zwiſchen 
der an ih unquantitativen Subkanz und den an ſich nicht quantitativen Qualitäten 
ftebendes reale Ding, durch deſſen Verbindung mit der Subjtang oder einer Qualität 65 
diefe erft zu res quantae würden, erſt eine Ausdehnung erhielten, erſt einen bejtimmten 
Kaum einnähmen (vgl. Biels Kritik des realiftiichen Uluantitätsbegriffes, Expos. can. 
miss. lect. 43. Lit. E.). Da der Nealismus jomit die Quantität nicht als eine den 
materiellen Dingen an fich zukommende unveräußerliche Beitimmtbeit, fondern als eine 
fremde, ihnen nur von außen erft gleichlam zugekommene Beitimmung als em Super- zo 
additum anſah, fo Tonnte er einräumen, daß diefelbe auch von ihnen abgelöft werden 
fönne, ohne daß fie dadurch in ihrem weſentlichen Sein irgendwie alteriert würden. Dem: 
nad mußte es dem Realismus am nächiten liegen, anzunehmen, daß der Leib Chrifti 
nicht ald quantum und folglich aud ohne modus quantitativus in der Hoſtie gegen: 
wärtig und doch derjelbe wie im Himmel ſei. In der That bat es nicht an jolchen 55 
gefehlt, welche, dieſer Auffafjung folgend, bebaupteten, daß das Accidens der Quantität 
nur dem Leibe Chriſti im Himmel zulomme, aber nicht dem Leibe Chrifti im Saframent, 
bier babe er feine wirkliche „Ausdehnung“. Fragt man, mie das zu denten ſei, jo ant- 
worteten fie: Gott fann einen Teil des Leibes in den anderen, und in dieſen wieder 
einen anderen gleichſam bineintreten laſſen (subintrare), jo daß zuletzt fein Teil mebr 60 

197 
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unter und neben dem anderen, fondern jeder nur in dem anderen criftiert und das Ganze 
die denkbar Hleinfte natürlihe Quantität hat. Daß damit aud die Geſtalt (figura) des 
Leibes aufgehoben fei, beirrt diefe Anſchauung nicht; ihr genügt es, daß nur die Realität 
der Materie und Form, die Realität der Subjtanz als fjoldyer, gewahrt bleibe. Wer die 

5 Vertreter diefer „Subintrationstbeorie” waren, wiſſen wir nicht, mir lernen nur 
den Inhalt derjelben durch das biftorifche Neferat Alberts des Großen (IV. dist. 13, 
art. 10), des Duns Scotus (IV. dist. 10, qu. 1) und Gabriel Biel (l. e. Lit. F.) 
fennen. Der Anftoß, den man an ihr nahm, berubte nicht darin, daß fie die Quantität 
als etwas von der Subſtanz Ablösbares betrachtete, — dies giebt im Gegenteile Bona- 

ı0 ventura ausdrüdlic zu (l. e. qu. 2) —, fondern daß der Yeib Chrijti, wenn er als non 
quantum im Abendmable gegenwärtig wäre, auch weder ein lebendiger, noch ein orga= 
niſcher und folglich nicht mit dem himmlischen ein und derjelbe fein könne (Bonaventura 
l. e.), oder, was bejonders Albert der Große (dist. 13, art. 10) und Duns Scotus 
(dist. 10, qu. 1) zu bedenken geben, daß unter diefer Vorausſetzung der euchartjtijche 

15 Zeib nicht einen Teil neben dem anderen, folglid feine „Geſtalt“ (figura) haben und dem— 
gemäß auch kein befeelter Leib fein könne. 

So ſah man ſich genötigt, die Löfung des Problems auf anderem Wege zu ver: 
ſuchen; es galt nichts geringeres, ala den Nachweis zu liefern, daß Quantität vorhanden 
jein könne, ohne im „Raume“ als foldye zur Erjcheinung zu fommen, oder daß der Begriff 

vo eines Ausgedehnten ohne räumliche Ausdehnung feinen iderfprud in ſich jchließe. So 
formuliert Bonaventura der Scholaftif ihre Aufgabe in den Worten (l. ce. qu. 4 
Conelus.): Corpus Christi vere existens in hostia consecrata, licet habeat ibi 
propriam dimensionem, non tamen est ibi dimensive [sive eircumscriptive]. 

b) Der erfte, der dieje Theſe dialektifch durchzuführen verfuchte, ift Thomas von 
3 Aquino. Er legte feiner Löfung die Begriffe der Verwandlung und der Konkomitanz 

zu Grunde. Die Verwandlung hat zu ihren Terminen nicht die Dimenfionen, jondern die 
Subftanzen; da nämlich die Dimenfionen des Brotes wie die übrigen Aceidentien aud) 
nad der Konfefration bleiben, jo werden fie nicht in die Dimenfionen des erhöhten Leibes 
Chrifti, jondern nur die Subftan; des Brotes wird in die Subjtanz diejes Leibes ver: 

30 wandelt (qu. 76, art. 1 ad 3m). Kraft der Verwandlung (ex vi huius sacramenti) 
ift daher auch nur die Subftanz des Leibes Chrifti auf dem Altare; da aber der Xeib 

Chriſti in dem Saframente fo gegenwärtig ift, wie er in dem Himmel eriftiert, jo darf 
auch feine dimenfive Quantität nicht fehlen; da diefe aber nur concomitanter und ge 
wiſſermaßen per accidens im Sakramente ijt (art. 4 ad Im), fo ijt jie darin auch 

35 nicht auf ihre eigene MWeife (seeundum proprium modum), jondern nur nad) der 
Weiſe der Subjtan; (per modum substantiae, art. 4 Resp.); näher: der Leib Chrifti 
it im Sakramente nicht fo gegenwärtig, wie feine dimenfive Quantität unter der dimen— 
fiven Quantität des Raumes, fondern wie feine Subjtanz unter ihren eigenen Dimen— 
fionen beſteht (art. 3). Es ift alſo ein zweifacher modus zu unterjcheiden, der modus 

«0 quantitatis oder dimensionum und der modus substantiae. Diefer iſt das Präze- 
deng, jener das Konfequens. Die Eigentümlichkeit des eriteren befteht darin, daß nad) 
ihm der ganze Körper den ganzen Naum und jeder einzelne Teil deö Körpers darin 
feinen bejonderen Raumteil einnimmt (totum in toto und pars in parte); die bes 
anderen fpricht fich umgefehrt darin aus, daß die Natur der Subſtanz (natura sub- 

45 stantiae) ganz im ganzen Raum und ganz in jedem Teile dejjen enthalten iſt (tota in 
toto et tota in qualibet parte), wie man dies an der Luft und dem Brote fieht, deren 
Natur nicht bloß in dem Ganzen, fondern auc in jedem Teile nach ihrer Totalität ent— 
halten ift. Ebenſo ift der ganze Chriftus in jedem Teile der Hoftie, nicht bloß der ge: 
brochenen, jondern auch der ungebrochenen vorhanden (art. 3 und 4), Nach diefer 

so Vorausfegung kann es Thomas nur verneinen, daß der Leib Chrifti im Sakramente 
räumlich (sieut in loco) ſei; auf den Einwurf, daß doch der Naum der Spezies nicht 
leer gedacht werden fünne (denn nad) Ariftoteles giebt es feinen leeren Naum), antwortet 
er, diefer Naum fei allerdings erfüllt, aber nicht von der unräumlich darin eriftierenden 
Subjtanz des Leibes, fondern nur von den Spezies des Brotes, die nach der Verwand— 

65 lung ihrer früheren Subjtanz nody immer ihre alten Dimenfionen beibehalten (art. 5 
Resp. und ad 2m). Der vermittelnde Gedanke diefer Theorie liegt demnad darin, daß 
das, was kraft der Verwandlung im Saframente ift, aljo der direkte Terminismus der- 
felben, auch mit Notwendigkeit da ift, was dagegen feine Gegenwart bloß der Konkomi— 
tanz verdankt, darin auch nur eine zufällige Eriftenz haben kann und mithin jenem, 

60 wenn es die Natur des Saframentes fordert, feine Eigentümlichkeit opfern muß. In 
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dieſem Verhältniffe nun jtehen zueinander die Subjtanz des Leibes Chrifti und feine 
dimenfive Quantität; die letztere hat darum als dag rein Aceidentielle ihren eigentüm: 
lihen modus essendi dem Modus der Subſtanz unterzuordnen; fie ift nur nach dem 
leßteren im Saframente gegenwärtig, Daß Thomas fein angeftrebtes Ziel, den Nach— 
weis, daß der ganze — Chriſti in jedem Teile der Hoſtie enthalten ſei, nicht erreicht, > 
leuchtet ein. Der dialektiiche Fehler liegt darin, daß er der Natur der Subftanz (d. h. 
der qualitativen Befchaffenheit berjelben) im Fortgange der Beweisführung die Subftanz 
jelbit jubftituiert, ohne zu bedenken, daß beides doch zivei nicht zu verwechſelnde Begriffe 
find. Wie follen wir uns ferner die Befchaffenbeit des euchariftifchen Leibes nach den 
näberen Beitimmungen denken, unter welche er ihn jtellt, d. b. als quantum ohne im ı 
Raum erfcheinende Quantität? Er fagt ausdrüdlid (art. 3 ad 2 m): die Diftanz ber 
Teile, welche der organische Körper zeige und welche dem wahren (sie!) Leibe, dem Leibe 
im Himmel, eigne, fei nicht in dem Saframente, woraus ſich dann als unabmweisbare 
Konfequenz weiter ergiebt, daß im Sakramente der Leib Chrifti weder eine Geftalt bat, 
noch — was Bonaventura mit Recht fordert — ein organischer, ein wahrer Leib ift, 
und daß fomit auch der euchariftiiche Leib mit dem bimmlifchen nicht ein und derjelbe 
fein kann. Überhaupt ift, was den Raum, in welchem e8 gegenmärtig ift, nicht erfüllt 
— mie died Thomas vom euchariftifchen Leibe annimmt — fein Leib, denn es fehlen die 
drei Dimenfionen, fonden nur ein mathematischer Punkt. So fommt Thomas ber 
Sache nad im mefentlichen auf die Subintrationstheorte zurüd: er zerjtört wie diefe mit 0 
der Quantität des Leibes, die er zu retten meint, auch feine Leiblichkeit. Troß dieſer in 
die Augen fpringenden Mängel tft die Thomiftifche Theorie, deren Konfequenz ſelbſt 
Bellarmin nicht vollftändig erfannt hat (er meint, Thomas babe dem euchartftischen 
Leibe Geftalt beigelegt, 1. e. cap. 5), in den römiſchen Katechismus übergegangen 
(qu. 43, al. 36). 25 

Es trifft demnach die Lehre des Thomas derjelbe Eintvand, den Scotus mit Albert 
dem Großen gegen die Subintrationstheorie erhob, nämlich daß fie mit der distantia 
partium auch die Gliederung und die figura des Leibes aufhebe. Gegen Thomas madt 
Scotus noch die weitere Inſtanz geltend, was in dem Saframente gegenwärtig jei, möge 
es als erfter oder zweiter Terminus, möge es Fraft der Vertvandlung direkt oder indirekt 30 
gegenwärtig fein, das müfje, jo gewiß es überhaupt Gegenwart babe, auch eben jo gewiß 

e die Eigentümlichkeiten, die ihm feinem Begriffe nach nottwendig zufämen, in feinem 
faframentlihen Gegenmwärtigfein bewahren. Es fam nun darauf an, diefe Grundſätze in 
einer neuen Doktrin durchzuführen und damit die ungenügende tbomiftifche zu über: 
winden. 

ec) Duns Scotus unterſcheidet in dem quantitativen Sein eines Dinges zwei Pofi- 86 
tionen: die erfte drüdt den Begriff der Quantität an fich, die ziweite das Verhältnis des 
Tuantums zum Raume aus. Das Mejen der erften Bofition bezeichnet er als diffe- 
rentia quantitatis, deren Inhalt er näber als ordo partium ad totum angiebt, d. h. 
als Verbältnis der Teile zum Ganzen; vermöge der differentia quantitatis differenzieren . 
fich die einzelnen Teile des Körpers, fie treten auseinander, jo daß pars extra partem, pars 
juxta partem zu liegen fommt, und fliegen fich wieder zum Ganzen zufammen. Aber 
diefer ordo partium ad totum ift eine rein innerliche Poſition (positio intrinseca), 
er lommt dem Quantum zu, fofern es in feinem Verhalten zu jich ſelbſt, abjolut gefaßt 
wird, obne alle Beziehung zu einem anderen aufer ibm und neben ihm eriftierenden + 
Quantum (sine respectu extrinsecus adveniente). Eine ſolche Beziehung nad außen 
empfängt das Quantum erſt dadurch, daß «8 in den Raum eintritt und zu ıbm ein Ber: 
bältnis gewinnt. Dies ift die äußere Pofition (positio extrinseca); dieſe fpezifiziert 
fih wieder in zwei Pofitionen, die erfte bat ihre nähere Beitimmung in dem ordo locati 
ad loeum, fraft defjen das Quantum als Ganzes im Raume überhaupt ftehend gedacht wo 
wird; Die zmweite in dem ordo commensurativus partis locati ad certam partem 
loei, kraft deſſen jeder einzelne Teil des Quantums zu einem einzelnen ibm allein zu— 
Iommenden Teile des Raumes in eine beftimmte fommenfurative Beziehung tritt. Der 
ordo locati ad locum beitimmt fich näber als Koeriftenz zweier Quanta, abgeſehen von 
der Koertenfion ihrer Teile (coexistentia quanti ad aliud quantum sine tamen ;5 
evextensione partium); der ordo partis ad partem, den Scotug auch positio situs 
nennt, fügt zu der Koeriftenz der Duanta aud die Koertenfion der Teile hinzu. Es 
liegt am Tage, daß diefe Unterfchiede rein logifcher Natur find; Scotus aber giebt ihnen 
obne weiteres eine metaphyſiſche Bedeutung; weil von diefen drei Poſitionen die erite 

fh ohne die beiden legteren und die beiden erften wiederum ohne die letzte denken laſſen, so 

= } 
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fo können fie auch jo beftehen: Gottes Allmacht kann ein Ding außerhalb des Raumes 
itellen und dann bat nur der ordo partium ad totum, die rein innere Pofition für 
fih allein Wirklichkeit, er kann es aber auch ebenfo gut in dem Naume jo belaſſen, daß 
es zwar ald Quantum mit dem Raum als einem anderen Quantum foeriftiert, aber ohne 

5 die dritte Poſition, d. b. ohne daß feine Teile zu den Teilen des Naumes in das kommen— 
jurative Verhältnis der Koertenfion treten, ohne daß das Ganze den ganzen Raum, den 
es einnimmt, und jeber jeiner Teile den ihm allein zulommenden Raumteil ausfüllt. 
Diefe Koeriftenz ohne Koertenfion nun kommt durch einen abjoluten Willensakt Gottes, 

. dur ein Wunder, in der Art und Meife zur Verwirklichung, mie der Leib Chrifti in 
ıo dem Abendmahle, obgleich jelbit als Quantum unter der Spezies eriftierend, dennod) 

ohne esse eireumscriptive, ohne modus quantitativus, in dem Naume der Spezies 
gegenwärtig ift: da nämlich feine Teile fich nicht fommenfurativ zu den einzelnen Teilen 
der Hoftie verhalten, unter der er doch enthalten it, jo fann er totum in toto und 
totum in qualibet parte hostiae gegenwärtig jein (in lib. IV. Sent., dist. 10, 

ıs qu. 1; vgl. Biel, Expos. can. miss. lect. 43. Lit. G). Was diefe Theorie vor der 
thomiftifchen voraus bat, ift, wie auch Biel anerkennt (Lit. H), daß in ihr der Quanti- 
tätsbegriff nicht verflüchtigt, jondern in dem ordo partium ad totum wirklich feſt— 
gehalten wird und daß in der positio intrinseca ald positio partis extra partem 
auch die wirkliche Geſtalt des Leibes Chrifti in der Hoftie gewahrt bleibt; der dialektiſche 

a0 Fehler des Scotus aber tritt nicht minder klar zu Tage; er liegt in der realiftiichen 
uffaffung des Raumes als eines Duantums; denn wenn der Begriff des Raumes ung 

doch erft daran zum Betvußtfein fommt, daß ein Ding neben und außer dem anderen 
eriftiert, fo daß von dem einen zum anderen eine Bewegung möglich ift, jo ift auch mit 
der differentia quantitatis, mit dem habere partem extra partem, bereits der Be— 

25 griff des Naumes und folglih die Beziehung des Duantums zum Naume mit allem, 
was fie in fich jchließt, aud) mit der coextensio commensurativa partium locati ad 
partes loci geſetzt, und feines diefer begrifflihen Momente läßt fi) in der Wirklichkeit 
von dem anderen trennen. Ungeachtet diejes evidenten Mangels hat Bellarmin, der ſich 
in diefem Punkte von Thomas nicht befriedigt fühlte, die Lehre des Scotus nad ihrer 

30 wichtigften Beftimmung aufgenommen. Er bezeichnet (e. 5) als erites Merkmal der 
Größe oder Quantität das extensum esse et partem habere extra partem ac 
proinde situm quendam intrinseecum et ordinem ac dispositionem partium ; 
vermöge diejes Efientiale, jagt er, laſſe fich Fein Körper ohne die drei Dimenfionen denken. 
Davon zu unterfcheiden ſei al8 zweites Moment das coextendi loco seu commensurari 

35 loco et habere situm extrinsecum in ordine ad locum, und aud) als drittes das 
extrudere aliud corpus ex loco seu non pati secum aliam magnitudinem in 
loco sibi adaequato. Da aber jedes diefer beiden letzten Merkmale (logiſch) erft aus dem 
vorhergehenden folge und fein vorbergehendes durch das nachfolgende bedingt fei, jo könne 
Gottes Allmacht das zweite und dritte von dem erjten trennen und biefem abjolute 

0 Wirklichkeit geben. Die gemeinfame Anficht der Hatholiten fei daher, daß die ganze 
Größe des Leibes Chrifti in dem Abendmahle gegenwärtig ei, aber nur mit dem erjten 
ibr wejentlih zulommenden Merkmale, nicht mit den beiden anderen, welche auf der Be: 
ziehung der Quantität zum Naume beruhen. 

d) In eine neue Phaſe ihrer Entwidelung trat diefe Lehre mit dem Nominalis- 
mus. Occams Kritik richtet ſich zunächſt gegen die realiftifhe Auffafiung des Quanti— 
tätsbegriffes. Er beftreitet, daß der ordo partium in toto obne ordo partium in 
loco jein fünne; two ein ordo inter partes distantes vorhanden fei, da fei eine lokale 
Bewegung von einem zum anderen Teile möglich, da fei mithin der Begriff des Raumes 
bereits geſetzt, da müfje auch jeder Teil des Körpers einem befonderen Teile des Naumes 

50 forrefpondieren (in Sent. lib. IV, qu. 4 Lit. E). So zerſtört er unerbittlih die ſco— 
tiftifche Fiktion einer Koeriftenz zweier Quanta ohne räumliche Koertenfion. Nun aber 
fam es darauf an, den überwundenen realiftiichen Duantitätsbegriff durd einen neuen 
zu erjegen. Occam tiderfpricht der bis dahin gang und gäbe geweſenen Annahme, daß 
die Quantität oder Ertenfion ein zwiſchen Subftanz und Qualität in der Mitte ſtehendes 

655 und von beiden verſchiedenes reales Ding für fich fer; fie ift ibm vielmehr mit der Sub: 
ftanz und mit der Qualität, an der fie ſich als Accidens findet, realiter ein und Das: 
jelbe, jte bezeichnet das Ding jelbft, infofern es ein Quantum ift, infofern es partem 
extra partem, partem distantem situ ab alia bat und muß daher aud im Naume 
zur Erfcheinung fommen; fie ift res eirecumscriptive existens in loco, das im Naume 

so zirkumfkriptiv eriftierende Ding ſelbſt, mag es näher Subjtanz oder Qualität jein (Traet. 
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de saer. altar., Einleitung, Bog. D). Dieſe Definition drückt fo haarſcharf das Weſen 
und den Umfang des Duantitätsbegriffes aus, daß fie fih aud umdrehen läßt. Er jagt 
daber: wenn eine Subftanz oder Qualität jo mit dem Raume foeriftiert, daß das Ganze 
dem Ganzen und jeder Teil einem befonderen Teile foeriftent ift, dann beißt diefe Sub— 
ſtanz oder Qualität Quantität. Daraus ergiebt ſich fofort die Folgerung: Wenn fie aber 6 
jo mit dem Raume foeriftiert, das das Ganze dem Ganzen und das Ganze jedem ein: 
zelnen Teile £oeriftiert, dann heißt fie nicht —* oder res quanta, dann erleidet 
der Name und der von den quantis abſtrahierte an ſich weſenloſe Begriff der Quantität 
auf fie feine Anwendung, er kann nicht von ihr prädiziert werden, fie ift ein non quan- 
tum, ein non extensum (in libr. IV, qu.4 Lit.G). Jene Exiſtenzweiſe nennt er, wie 10 
bisber, esse eircumseriptive, diefe dagegen bezeichnet er im Widerſpruche mit der bis: 
ber üblichen Bedeutung des Wortes ald esse diffinitive. Es würde daraus zunächſt 
folgen, daß, wie das esse eircumscriptive den materiellen und mithin teilbaren Dingen 
zulommt, welche Duanta find, jo auch das esse diffinitive nur ben immateriellen, körper: 
lofen und mithin unteilbaren Dingen zugejchrieben werben fann, die ald res non quan- 15 
tae, non extensae angejeben werden müfjen. Aber Dccam behauptet fofort, daß es 
feinen Widerſpruch in fich jchließe, wenn auch für teilbare Dinge diefelbe Möglichkeit in 
Anspruch genommen werde; ja in Beziehung auf den Leib Chrifli im Saframente müjje 
dies unbedingt als Wirklichkeit behauptet werden, er habe darin esse diffinitive, er 
erijtiere darin nicht bloß, wie die Früheren behauptet haben, in quantitätlofer Weiſe, 20 
fondern an ji ald non quantum, alö non extensum. Man wird fragen, ie er 
ſich dies gedacht habe? Er verweift auf den Naturprozeß der Verdichtung, welcher zur 
Folge bat, daß eine Subftanz, die früher eine größere Ausdehnung batte, nun zu einer 
geringeren zufammenjchrumpft ; jchließt dies feinen Widerfpruch in fich, fo ift auch nicht 
widerjprechend, daß dieſelbe Subſtanz jo kondenſiert wird, daß fie ohme Ausdehnung 25 
eriftiert; denn das zweite ift der göttlichen Allmacht ebenfofehr möglich, als das erjte; fo 
nun verhält es fich mit dem Leibe Chrifti, wie er im Saframente ift, in der That (Lit. H, 
vgl. Gabriel Biel, Expos. lect. 43, Lit. O). Was alfo die Subintrationstheorie durch 
das Subintrieren eines Teiles des Leibes in den anderen erklärt, vermittelt Occam durd) 
die Theorie der „Kondenjation“; das Nefultat ift dasjelbe, der Leib Chrifti ift ohne so 
alle Ertenfion im Saframente; er eriftiert darin nur als unteilbarer mathematischer 
Bunt, ala Atom ohne Dimenfionen, wobei freilih der Nachweis fehlt, mit welchem 
Recht einem Ding, das feine Dimenfion hat, nod das Prädikat des Körpers und bes 
Leibes beigelegt werden kann. Als foldyes kann er denn auch begreiflicherweiſe feine Ge- 
ftalt haben, er ift überhaupt im Saframente nicht als organischer Leib, dies wird wieder 35 
auf Gottes ſchrankenloſe Allmacht ng der nichts unmöglich ift. So endet die 
nominaliſtiſche Scholaftif mit demjelben Refultat, mit welchem die realiftifche begonnen 
batte: mit der Behauptung, daß der Leib Chrifti ald non quantum und mithin geftalt- 
los im Abendmahle gegenwärtig fe. Sie hat einen Kreislauf durchlaufen, um auf ihr 
urfprüngliches Ergebnis wieder zurüdzulommen; nur Duns Scotus hat einen obgleich 40 
vergeblihen, doch immerbin fcharffinnigen Verfuh gemadt, der von Bonaventura auf: 
gejtellten Theſe toirklich gerecht zu werden, und wir begreifen darum, warum ber fein= 
blidende Bellarmin diefen ſchwachen Rettungsanker für das katholiſche Dogma ergriffen 
bat: es war ein Akt der Verzweiflung. 

7. Auch in der Blütezeit der „kirchlichen“ Scholaſtik erhielt ſich ein ſtilles Raunen, 5 
dab es mit dem Rechte der Transfubftantiationslehre feine völlig zweifelloſe Bewandnis 
babe. Die Dogmatifierung konnte immerhin als nicht völlig —*2 erſcheinen; was das 
Dekret von 1215 Ir aeg war thetiſch deutlich dem Terminus nad, bot aber feine 
„Antitbejen“. So famen diejenigen älteren Theorien, die die „Realität” der Gegenwart 
Chrifti im Sakrament fo feſt behaupteten, als die Transjubitantiationslehre, neben dieſer so 
nicht ganz um ihren guten Namen. 

Es iſt nicht Mar, welche Theorien ein Guitmund und jpäter Alger unter dem Titel 
der „impanatio“ befämpfen. Bei Alger mag man an Rupert von Deuß (gejt. 1135, 
j. über jeine Abendmahlstbeorie den Art. von Rocholl, Bd XVII, fpeziell ©. 239, 51 ff.) 
zu denten haben, und diejer fcheint die „Konfubjtantiationslchre” gehegt zu haben. 65 

Aus der Zeit der janktionierten Transfubjtantiationslehre darf e8 genügen, die von 
Steitz berührten Kritifer namhaft zu machen und auch feine Daritellung feitzubalten. 

Er erwähnt zuerjt den Johann von Paris; vgl. deſſen Wert Determinatio de 
modo existendi corpus Christi in sacramento altaris alio quam sit ille quem 
tenet ecelesia (London 1686 — Hamad widmet ihm III, 517 eine beachtenswerte & 
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Anmerkung). Wie Steit es ausführt, lehrte diefer Dominikaner („um 1309), daß die 
Subſtanz des Brotes nach der Konfelration unter ihren Accidentien fortbeitehe, aber nicht 
in ihrem eigenen Suppofitum (Subjeft), weil in diejem alle feine Communicatio 
idiomatum zwiſchen dem Leib Chriſti und dem Brote ftattfinde und folglich Chriftus 

5 nicht gejagt haben könne: mein Fleisch ift eine wahre Speife, fondern die Subitanz des 
Brote würde zu dem Sein und dem Suppofitum Chrifti binübergezogen, fo daß es ein 
Suppofitum in zwei Naturen ſei. (Genaueres in dem Art. „Jmpanation” des KARL’ VI, 
621—622). 

Beacdhtenswert aber ift die Stellung, welche die fpätere Scholaftif zu der Trans— 
ı0 fubitantiation einnimmt. Noch Duns Scotus hat die Transjubftantiationshhpotheje accep: 

tiert; er fieht in ihr die von dem Glauben geforderte reale Gegenwart Chrifti im 
Saframente vollftändig gewährleiftet. Doc tritt fchon bei ihm eine merflihe Wendun 
ein, ja man kann ihn den Vorläufer aller derer nennen, die die Kirchenlehre nur no 
aus äufßerlihen Gründen und mit einer gewiſſen Gleichgiltigkeit fefthielten. Er jagt 

ıs nämlih (IV, dist. 11, qu. 2), Gott babe bemwirfen „tönnen“, daß in dem Gafra- 
mente der Leib Chrifti zugleich mit dem Brote gegenwärtig bleibe, und wenn er dies 
getban „hätte“, würde das Mofterium leichter zu faſſen geweſen fein; es beftehe feine jo 
ausdrüdliche Schriftjtelle, dak aus ihr die Transfubitantiation ohne die Deklaration der 
Kirche mit zwingender Notwendigkeit abgeleitet werden fünne; da jedoch auf dem vierten 

20 Laterankonzil die katholiſche Kirche die Schrift in diefem Sinne erflärt babe, jo werde 
durch die jo erklärte Schrift die Transfubitantiation allerdings betviefen, denn es fei der— 
jelbe heilige Geift, der die Schrift den Apofteln und Propheten diktiert und fie auf jenem 
Konzile durch die Kirche erflärt habe, darum könne der Sinn, in welchem das Letztere 
geſchehen jei, nur ber urfprüngliche Schriftfinn und mithin der fchlehthin wahre fein 

25 (f. dazu Bellarmin de euch. III, cap. 23). 
der Vorgang des Scotus blieb maßgebend für die folgenden —— Oceam 

nimmt verſchiedene Arten an, wie der Vorgang in der Euchariſtie an ſich gedacht werden 
könne. Die erſte ſei die einfache Koexiſtenz des Leibes Chriſti und der unveränderten 
Brotſubſtanz, in der er feine Schwierigkeit findet, weil es fein Widerſpruch ſei anzunehmen, 

30 daß eine Subſtanz einer anderen in demfelben Raume koexiſtiere. in weſentlicher Bor: 
zug diefer Anficht fei, daß fie die Umgehung der Frage ermögliche, ob ein Accidens ohne 
Subjekt für fich beftehen könne. Nur darüber könne man zweifelhaft fein, ob diefe Ko— 
eriftenz durch Bereinigung, bezw. durch Afjumtion vermittelt und ſomit die eine Natur 
als das die andere tragende Suppofitum oder Subjekt vorgeftellt werden fünne, doch hält 

35 er auch dies für möglich (in lib. IV, qu. 6, Lit. D). In der Schrift fei nur ausdrüd- 
lich überliefert, daß der Leib Chrifti unter der Spezies des Brote den Gläubigen ge: 
reicht werde, aber daß die Subftanz des Brotes in die Subjtanz des Leibes umgewandelt 
werde, fei nicht in der Schrift ausdrüdlich gelehrt, fondern man glaube, daß dies den 
heiligen Vätern von Gott offenbart worden ſei oder den kirchlichen Autoritäten nach ge: 

0 wiſſenhafter Erforſchung der Schrift ſich empfohlen habe (de sacr. altar. c. 3). Dennod 
bat die Transjubjtantiation für ihn eine größere „PBrobabilität“, weil die Allmacht Gottes 
in ihr jchranfenlojer erfcheine, als in der Annahme der bloßen Konfubjtantiation. Auch 
Gabriel Biel findet die Wahrheit der formalen Worte: hoc est corpus meum durch die 
legtere Annahme ebenfo gefichert, als durch die Transfubitantiation; für dieſe fpricht 

+5 ihm nur die Determination der Kirche und der Autorität der Väter; denn in dem unter 
Innocenz III. von dem vierten Laterankonzile erlaffenen Symbolum fei die Wahrheit 
einiger Glaubensartifel weit genauer entwidelt, als in dem nicanifchen und athanafiantichen 
Symbolum; mas daher dort ald Glaubensobjelt definiert ſei, müſſe als zur Eubitanz 
des Glaubens gehörig um jo mebr nach jener feierlichen Decifion feftgebalten werden, 

50 da in ihr derfelbe Geift fih ausgefprochen babe, der in der Schrift rede (Expos. can. 
miss. lect. 41 J.). 

Von befonderer Wichtigkeit muß uns der Kardinal von Gambrai, Peter d'Ailli, 
fein, weil Luther felbft in dem Büchlein über die babylonifche Gefangenschaft befennt, daß 
diefer ihn zuerſt auf den Gedanken gebracht habe, die Konfubftantiation habe eine größere 

55 Wahrſcheinlichkeit für ſich als die Transfubitantiation, und weil Melanchthon verfichert, 
dab Yuther feine Ausfprüche aus dem Gedächtniffe rezitieren fonnte. Peter d'Ailli ftcht 
auf dem Boden Occams, er meint (Quaest. sup. libr. sentent. lib. IV, qu. 6, E.), die 
Annahme, daß die Subjtanz des Brotes nad) der Honjelration bleibe und nur in dem Sinne 
in die Subſtanz des Leibes Chrifti übergebe, daß two jene ſei, auch dieje zugleich zu fein 

so anfange, fei durchaus möglich, weil die Koeriftenz zweier Subjtanzen ebenfo denkbar fei 
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als die Koeriftenz zweier Qualitäten; auch ſei e8 nicht fchmwieriger anzunehmen, daß zivei 
förperliche Subftanzgen in demjelben Raum foeriftierten, als die Annahme einer ſolchen 
Koeriftenz von einer Subftanz und einer Quantität (Qualität?). Selbft der Zweifel, 
daß der Leib Chrifti der Brotfubftan; durch Union foeriftiere, jei nicht unlösbar, denn 
wenn, wie manche behaupteten, eine Kreatur von einer anderen fuftentiert werden könne, 6 
wogegen fich in der That fein evidenter Grund anführen laſſe, fo ſei e8 auch möglich, 
daß der Leib Chrifti die Subftanz des Brote per unionem afjumiere.. Somit ftreite 
diefe Auffaſſung weder mit der Vernunft noch mit der Schrift; fie fei im Gegenteil ver: 
ftändlicher und vernünftiger, als jede andere, weil fie nicht die Aceidentien ohne Subjekt 
jege, fondern umgekehrt fee, daß die Subftanz des Brotes und nicht die Subſtanz des 10 
Yeibes die fichtbaren Accidentien trage (deferat), Es läge darum feine Inkonvenienz 
in ihr, wenn fie nur mit der Determination der Kirche fich vereinigen ließe. Der weſent— 
liche Fortfchritt des Peter von Ailli über Dccam befteht nicht bloß in der größeren Klar: 
beit feiner Entwidelung, fondern namentlid auch darin, daß ihm das entjcheidende Merf- 
mal für die Wahrheit der Sache nicht mehr ihre Wunderbarkeit, twir möchten fagen ihre 
Abfurdität, fondern ihre Vernünftigkeit und ihre fchriftmäßige Begründung ift. Wie 
dünn war doch der Faden geworden, welcher der Transfubitantiationslehre noch ihren 
Halt in dem Bewußtſein der Zeit gab: fie wird als die abfurdere und durch die Schrift 
in feiner Weife begünftigtere Yöfung des Problems betrachtet. Nur die Autorität der 
Kirche konnte fie gegen die der Wiſſenſchaft noch ſchützen. Und diefe hat fie freilich ge— 20 
ihügt. Das Tridentinum (sess. XIII, cap. 4; ſ. Denzinger, Enchiridion’, Wr. 758) 
ftellt feft, daß die Kirche den Vorgang im Saframent „convenienter et proprie" als 
transsubstantiatio bezeihnet. S. auch Pius’ VI. Konititution „Auctorem fidei“, 
1794, Nr. 29 (Denzinger, Nr. 1392). Kein römifcher Theolog wird es tagen, fie 
ferner zu fritifieren. 26 

III. Die praktiſchen Konſequenzen der Dogmatiſierung. 1. Nachdem 
der Gedanke der Wandelung in der ſpezifiſch wunderbaren Form, die das Dogma von 
1215 fixiert hat, einmal begonnen hatte, das Volk und die Theologen gleich ſehr geiſtig zu 
beſchäftigen, ſchien es immer klarer zu werden, daß die Euchariſtie ein Sakrament ſei, das 
doch eine ganz andere Art habe, als jedes ſonſt. Galten alle übrigen nur in ihrer so 
„Ausfpendung”, jo ſehr daß in wachſender Beitimmtbeit (ſ. d. A. „Sakrament“ Bd XVII 
©. 368, 4—47, dazu die A. über die einzelnen Sakramente) ihre „Form“ in nichts an- 
deren als den Worten ihrer Applikation durch den Priefter (nur das Saframent der Ehe 
batte bier auch eine Bejonderheit) ftatuiert wurde, jo verhält es ſich mit der Euchariftie 
umgefebrt. Hier tritt ſchon bei der „Konfefration” die fatramentliche Handlung ein, ja die 85 
Konſekration als folche ift diefe Handlung; ihr mefentlicher Zweck iſt nicht der Genuß, 
der etwas rein Nccidentielles bleibt, fondern die Transfubftantiation des Stoffes, die 
Hervorbringung der Gegenwart Chrifti und feines Leibes. Thomas fpricht dies ganz un— 
ummwunden aus in den Worten: Sacramentum eucharistiae perficitur in ipsa con- 
secratione materiae, alia vero sacramenta perficiuntur in applicatione materiae 40 
ad hominem sanctificandum (qu. 73, art. 1, ad3m.). Er fagt jogar: usus materiae 
consecratae non est de necessitate hujus sacramenti, — tamen ad quandam 
perfectionem sacramenti pertinet (qu. 88, art. 1, ad2m.). Nur in Beziehung 
auf diefe quaedam perfectio habe Chriſtus die Worte: efjet! trinket! gebraudt. Trotz— 
dem wird als der Zweck des Saframentes die geiftlihe Ernährung (spirituale alimen- 4 
tum) bezeichnet, welche doch ohne den usus nicht denkbar ift (qu. 73, art. 1, Resp.). 
Es ift nur eine Konfequenz diefer Auffaffung, wenn das Tridentinum die proteftantifche 
Anibauung, daß Chriftus im Saframente nur in usu fidelium gegenwärtig fei, mit dem 
Anatbema belegt bat. 

* aber die römische Kirche den weſentlichen Vollzug der ſakramentlichen Hand: so 

3 

- 5 

L 
lung ſchon in die Konſekration, ſo iſt es klar, daß der eigentliche Zweck derſelben in 
etwas Früherem geſucht werden muß, als in dem euchariſtiſchen Genuß; dieſes iſt das 
Opfer, das Thun des Prieſters, nicht der Gemeinde, welches man in den Worten: dies 
thut zu meinem Gedächtnis! geboten glaubte. Letztere Folge trat ja nicht ſofort hervor. 
Die Transſubſtantiationslehre war anfangs, wie man dies von Paſchaſius Radbert bis 55 
auf Hugo von St. Victor und Robert Pulleyn verfolgen kann, darauf angelegt, die 
Gläubigen der realen Gegenwart des Leibes Chrifti im Sakrament für den euchariftiichen 
Genug zu verfihern; allein indem man die Perfektion des Saframentes in die Kon- 
jefration legte, jab man ſich zu einem anderen Gedanken unaufbaltfam fortgedrängt: 
man wurde unvermeidlich dahingetrieben, aus der Nealität diefer Gegenwart auf Die 6 



74 Trausjubftantiation 

reale Jpentität des Meßopfers mit dem Kreuzesopfer zu fchließen. Noch Guitmund ift 
dabon weit entfernt. Berengars Einwurf, daß der bildliche Charakter mwefentli zum 
Sakramente gehöre und daß die Realität der Verwandlung diejen zerftöre, bereitet ihm 
ſichtlich Verlegenheit; er meift daher dem Sakramente die Realität und dem Opfer die 

5 Symbolik zu und fagt: die Feier iſt nicht die Baffion des Herrn ſelbſt, fondern die figni- 
fifative Verkündigung feiner vollbrachten Paſſion (Dominicae passionis jam peractae 
significativa commemoratio). Sie ift, wie Auguftin fagt, ein Bild (figura), das uns 
gebietet an feiner Paſſion (in Gedanken) teil zu nehmen und uns heilſam zu erinnern, 
daß fein Fleisch für ung gefreuzigt und verwundet ift (lib. II, 1455—1458). Diefe 

ı0 Außerungen haben nur dann einen Sinn, wenn die Auffaffung des Opfers zu feiner 
Zeit überhaupt noch eine bildliche war. Selbſt Thomas ftellt das Verhältnis des Meß— 
opfers zum Kreuzesopfer unter den Gefichtspunft von Bild und Sache; aber er nimmt 
bereitö eine entſchiedene Wendung nad) der anderen Seite, denn nicht bloß legt er ber 
bildlihen Nachfeier die realen Wirkungen der urfprünglichen Berföhnungsthat bei, fondern 

15 er beantwortet auch die Frage, warum in der Euchariftie der wahre Leib Chrifti ſei, vor 
allen anderen Gründen mit dem, damit das von Chriſto geitiftete Opfer des neuen Ge: 
jeßes etwas vor den jchattenhaften Opfern des alten voraus babe, damit es Chriftum, 
der für uns gelitten hat, nicht bloß der Bedeutung und dem Bilde nad, fondern auch 
in realer Wirklichkeit (in rei veritate) enthalte, und weil dieſes Saframent realiter 

20 Chriftum enthält, darum liegt in ihm die Vollendung (perfecetivum est) aller anderen 
Saframente, in denen nur die Kraft Chrifti mitgeteilt wird (qu. 75, art. 1, Resp.). So 
mußte denn notwendig die Euchariftie zur realen Wiederholung des Opfers Chrifti werben 
(vgl. d. A. „Meile“ Bd XII ©. 688 ff.). 

2. Iſt Chriftus bereitd ante usum im Saframente gegenwärtig, weil das Sakra— 
25 ment jchon ante usum durch die Konfefration in der Transfubjtantiation feine Voll: 

endung bat, iſt er darin kraft der Konkomitanz nicht bloß nad) feinem Leibe, jondern 
auch nad feiner Seele, nicht bloß nad) feiner ganzen Menjchheit, fondern auch nady feiner 
mit der Menschheit unauflöslich verbundenen Gottheit gegenwärtig, jo gebührt ihm auch, 
tie er in der Hoftie ift, Anbetung; ja, Thomas hebt ausdrüdlich hervor, daß jchon 

30 aus dem Grunde die Subjtanz des Froten nicht in dem Saframente bleiben dürfe, da— 
mit nichts Gefchaffenes nach der Konſekration mehr da fei, was die Anbetung bindere 
(qu. 75, art. 2). 

Die Adoration hat zu ihrer Vorausfegung die Reſervation der Hoſtie. Man 
bat viel darüber geftritten, ob diefe das Zeugnis des firchlichen Altertums für fich habe. 

3 Gewiß ift eg, das in der alten Kirche nicht bloß den Kranken die geweihten Elemente 
dur die Diafonen in das Haus gebracht wurden, fonbern auch daß manche ſich von 
dem fonfelrierten Brote etwas mitnahmen, um entweder für fi damit zu kommunizieren 
oder auch es zu abergläubifchen Zwecken zu verwenden (vgl. Tertullian, de orat. 14; ad 
ux. II, 5; Auguftin, Opus imperf. III, 8 164). So dürfen wir uns denn auch nicht 

40 wundern, daß Cyprian bereits ein Behältnis — er nennt e8 arca — erwähnt, worin 
eine Frau das Heiligtum des Herrn aufbewahrt hatte (de lapsis cap. 26). Es iſt ferner 
befannt, daß man den Pönitenten, wenn fie von plöglicher Todesgefahr überrafcht wurden, 
das geweihte Brot ald viatieum reichte, und für foldhe Fälle mußte man wohl immer 
eine Quantität desjelben in den Kirchen bereit halten und folglih auch wohl einen Ort 

45 haben, wo es ficher betvahrt werden fonnte. Denn die alte Kirche betrachtete joldye 
Privatlommunionen lediglich al3 einen durch Ort und Zeit von der Gemeindelommunion 
nur zufällig abgelöften, der dee nach aber ihr integrierenden Alt. Darum wurde denn 
aud die Konfelration nicht in den Häufern vollzogen, fondern nur das in der Kirche 
fonjetrierte Brot zur Hausfommunion gebraudt. Im 6. Jahrhundert bezeichnete man diefe 

so Hoftiengefäße mit dem Namen turris (Öregor von Tours, de glor. mart. 1, 86). Es 
it daher auch ganz unverfänglic, wenn fich bei dem MWormjer Burchard die Verordnung 
findet, jeder Presbyter folle eine Büchfe oder ein Gefäß fich halten, um die in das Blut 
Chriſti getauchte und für die Kommunion der Sterbenden bejtimmte Oblation, vor 
Mäufen und jchlechten Menfchen geſchützt, in verjtändiger Weife aufzubewahren (magnum 

55 decretorum volumen |. V, cap. 9), denn diefe Aufbewahrung geihab nur zum Zwecke 
des Genufjes von feiten der Kommunifanten. Aber infolge der Transfubfiantiations- 
lehre entitand die Praris, die konſekrierten Hoftien zu einem ganz anderen Zweck zu 
refervieren, nämlich um fie der Gemeinde zur Adoration auszuftellen, und dazu wurde 
nun ein eigenes Gefäß ausgefonnen, nämlidh die Monjtranz (vgl. d. A. „Monſtranz“ 

Bd XIII ©. 114). Das römische Nituale fest feit, daß ſtets einige konſekrierte Partikeln 
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zum Behuf der Kranken: und der von dem Meßopfer abgelöften Kommunion anderer 
Bläubiger in einer gut verfchloffenen Büchfe in dem Tabernakulum entweder auf dem 
Hochaltar oder auf einem anderen Altar aufbewahrt werden follen, welcher für die Ver: 
ebrung und den Kult eines jo hohen Sakramentes geeignet und würdig wäre. 

Die Adoration wurde zuerit von dem päpftlichen Legaten Kardinal Guido zu Köln 5 
1203 bei der Elevation der Hoftie in der Meſſe, die dadurch eine veränderte Bedeutung 
erhielt, und für den Fall, daß die Hoftie über die Straße zu den Kranken getragen wird, 
angeordnet; 1217 wurde die Elevation der Monſtranz Tirchengefeglih. Bald nachher 
entitand in der Kirche das, vollends feit dem Tridentiun befonders hochgebaltene, glanz: 
volle Feit zur Verehrung der Hoftie und zur Verberrlihung des Transſubſtantiations— 
wunders, das „Fronleihnamsfeft“ (ſ. d. U. Bd VI ©.298). Die Scholaftiter 
baben den Begriff der adoratio näher bejtimmt. Er zerfällt in die species der Dulia, 
Hoperdulia und Latria. Die Yatria — Gott allein und Chriſtus, ſofern er Gott 
und Menſch iſt; die Hyperdulia der Maria, die Dulia nicht bloß den Engeln, den Hei— 
ligen, deren Bildern und Reliquien, ſondern in einem anderen Sinne auch den Päpſten 
und Königen. Nach Gabriel Biel hat im engeren Sinn allerdings nur die Gottheit des 
Sohnes, im weiteren auch die mit der Gottheit geeinigte Menſchheit Chriſti Anſpruch auf 
Latria, alſo auf Anbetung; da er die ſakramentalen Accidentien, unter denen Chriſtus 
im Saframente gegenwärtig ift, unter denfelben Gefichtspuntt, wie die Menjchheit Chrifti 
ftellt, jo wird er diefelben davon nicht ausgefchloffen gedacht haben; fein Refultat fpricht 20 
er aus in den Worten: Debet igitur in sacramento totus Christus adorari latria 
proprie dieta (Expos. can. miss. lect. 50. Lit. L. vgl. G u. H). Die Yatria, 
welche Chrifto im Saframente zulommt, beftimmt er näber alö eine innere (magna 
mentis devotio, quietum cor ete.) und als äußere (Entblößung des Hauptes, Knie: 
beugung, Händefaltung, Schlagen der Bruft, tiefer Ernft der Mienen Lit. L u. M). 26 
Das Tridentinum war weniger ſtrupulös, als Biel; es ftellt es als zweifellos bin, daß 
alle Gläubige verpflichtet feien, nach dem im der Kirche ſtets üblich geweſenen Gebraudhe 
diefem beiligjten Saframente den Kult der Latrie, welcher dem wahren Gotte gebühre, 
zu ertveifen (latriae cultum, qui vero Deo debetur, huic sanctissimo sacramento 
in veneratione exhibeant), unbejchabet defjen, daß es Chriftus zum Genufje (ut su- 0 
matur) eingefeßt babe (Sess. XIII, de eucharistia ce. 5). 

3. Eine weitere Konfequenz des Transfubitantiationsdogmas ift die Steigerung der 
Strupulofität, womit die Überrefte der Kommunion behandelt werden. Die Ängſtlichkeit 
in, diefer Beziehung reicht freilih bis in eine frühe Zeit hinauf. Schon Tertullian 
bezeugt, daß die Ehriften peinlich) darauf achteten, daß nichts von dem fonfefrierten Brote 35 
zur Erde falle (de cor. milit. e. 3); das hatte gewiß nicht bloß in liturgifchem An: 
ſtandsgefühl feinen Grund. Allerdings bielt man es örtlich verfchieden. In Konſtan— 
tinopel überließ man den fleinen Schulfnaben die unbenusten Partikeln des geweihten 
Brotes zum Eſſen (Evagr. Hist. eccl. I. IV, e. 35), was nod zu Nicephorus Calliſtus 
(Hist. I. XVII, ce. 25) Zeit üblih war; ein ähnlicher Gebrauch wird für Gallien durch so 
die Synode von Mäcon im Jahre 585 (can. 6) bezeugt, erhielt aber hier die Form einer 
Kinderfommunion. Bon anderen Orten wird dagegen die Gitte bezeugt, was von dem 
fonjefrierten Brote nicht verivendet tworden war, zu verbrennen, weil man das Feuer für 
ein reines Element bielt. Das römische Mifjale giebt in dem Kapitel de defectibus in 
eelebratione missarum oceurrentibus Wr. 10 eine Reihe von VBorfchriften für den 45 
Fall, dag ein Tropfen aus dem konſekrierten Kelche falle; fällt derjelbe auf Holz oder 
Stein, jo foll ihn der Priefter aufleden und die benette Stelle radiert oder abgewaſchen 
werben ; fällt er auf die Altardede oder das Meßgewand, fo jind diefe forgfältig auszu— 
waſchen. Die ausradierten Splitter follen, wie das Waſſer, womit man die beneßte 
Stelle wuſch, im Sakrarium aufgehoben werden, bis fie auf natürlihem Wege ver: wo 
derben. Der Fall ift auch vorgefeben und beftimmt geregelt, daß der Priefter „evomat 
a (Steit nennt die Vorfchriften hierüber die „widrigſten“, ich meine, mit 

nrecht). 
Daß das Sakrament des Altars nur von dem Prieſter verwaltet werden könne, iſt 

eine alte Marime, die ſeit Cyprian unerſchütterlich feſtgehalten wurde. Auch das Mittel- 55 
alter ift über dieſe ausjchließliche Berechtigung des Priefters einverftanden. Ihm kommt 
darum die Konſekration allein zu. Schon die alte Kirche hat dafür den Ausdrud corpus 
Domini conficere gebraucht, der mit conseerare identiſch iſt und felbft von Symbo— 
lifern unverfänglid in dem Sinne gebraucht werden konnte, daß die Elemente durch die 
Weihe eine Bedeutung und eine Dignität für den Glauben empfangen, die fie vorber 6 

— 0 

- 6 
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nicht hatten. Jetzt erhielt die Formel einen ganz anderen Inhalt; fie drüdt die ganz 
ſpezifiſche Veränderung aus, melde nah der Transfubitantiationslehre der Priefter 
mit dem fonfelrierenden Machtiworte und deſſen göttlicher Kraft an der Perfon Chrifti 
vollzieht: er transfubitanziiert das Brot im den Leib Chrifti, er macht im eigentlichen 

5 Sinne den Leib des Herrn, er faufiert die Gegenwart, in welcher der Gottmenfh im 
Myſterium feiner Gemeinde gegenwärtig ift, fich täglich für fie opfert, von ihr angebetet 
wird und ihren Gebeten auf dem Grunde feines Opfers die Mohlgefälligkeit und Er: 
börung fichert, und von den Gläubigen leiblih mit dem Munde empfangen wird, damit 
auch ihre Seelen mit feiner unfichtbaren Gnade, der Einheit des Hauptes und der Glieder, 

ı0 gejpeijt und genährt werben. Diefe Kraft, das Brot in den Leib Chrifti zu vertvandeln, 
verbunden mit der anderen, die Sünde zu vergeben und zu behalten, bildet darum den 
fubjtantiellen Inhalt des Gedankens des Sacerdotiums und wird in der bifchöflichen 
Ordination dem Orbinanden feierlich übertragen, ja als ein feiner Perfon unauslöfchlich 
anhaftender Charakter eingeprägt. So mußte das Transfubitantiationsdogma weſentlich 

15 dazu beitragen, den Unterſchied zwiſchen Priefter und Laien zu fchärfen und den Priefter 
troß aller ihm anklebenden menſchlichen Schwäche und aller zugeftandenen Unvolltommen: 
heit als ein Mittelwefen zwifchen Gott und den Menschen emporzubeben und mit einem 
Glanze zu umgeben, vor welchem der Laie geblendet fein Auge niederſchlägt. 

4. Nach der Lehre von der realen Konkomitanz ift im Abendmahle der Leib nicht 
20 ohne das Blut und das Blut nicht ohne den Leib, denn beide find im Abendmahle fo, 

wie fie im Himmel find, nicht getrennt, fondern zu organifchem Leben verbunden. Dieſe 
Lehre hat geholfen, die Sitte zu rechtfertigen, daß die Laien fi) von dem Kelche vielfach 
ausichlofien. Über die Entwidelung diefer Sitte, die ja fhlieglih zu einer kirchen— 
rechtlihen Berfagung bes Kelches für die Laien geführt hat, |. d. A. „Meffe, liturgiſch“ 

235 Nr. VI (Bd XII ©. 721— 722, von Drews). Die Furcht, etwas von dem Inhalte des 
Kelches zu verfchütten, hat fchon frühe manche Kommunifanten veranlaßt, fich desjelben 
ganz zu enthalten. Nicht bloß Kirchenlehrer, fondern auch römische Bifchöfe, mie Gelafius I. 
(Gratiani Deer., de consecer. dist. II, ec. 12, au MSL_LIX, 141 C), eiferten gegen 
diefe Enthaltung. Man fuchte daher auf anderem Wege, wie durch den Gebraudy der 

0 fistula eucharistica der gefürchteten Gefahr vorzubeugen. Seitdem es aber Anjelm 
von Ganterbury zuerjt ausgefproden, daß der euchariſtiſche Leib nicht ohne das Blut ei, 
hatte die früher verbotene Sitte eine neue dogmatiiche Grundlage erhalten. Schon 
Wilhelm von Champeaur, ein jüngerer Zeitgenofje Anfelms, erklärt die Behauptung, 
daß die Kommunion unter beiden Geftalten notwendig fei, für Härefie. Der gleichzeitige 

35 Abt Rudolf von St. Trond im Lüttichfchen empfiehlt die Entziehung des Laienkelchs als 
geeignete Vorkehrung in folchen Fällen, wo entweder die Gefahr des Verſchüttens nabe 
liege oder zu beforgen fei, daß der Einfältige die Gegenwart Chrifti unter beiden Ge- 
ftalten bezweifle. Robert Pulleyn will die Entjcheidung, ob in dem einzelnen Falle den 
Laien der Kelch entzogen werden folle, dem freien Urteile der Kirche anbeimgeftellt wiſſen, 

40 die berechtigt fei, bei großem Gedränge und bei den Krantenfommunionen den eucharifti= 
hen Genuß auf eine Geftalt zu beichränfen (Sent. lib. VIII, e. 3). Trotzdem reden 
noch im 12. Jahrhundert faft jämtliche Kirchenlehrer, wie Bernhard, Hugo, Peter der 
Lombarde, Peter von Blois, von dem Genuſſe unter beiden Gejtalten, als der eigentlich 
zu „Recht“ beftehenden Form. Daneben verlangt Alerander von Hales, daß es dem 

#5 Yaten frei ftehe, nur das fonfekrierte Brot zu nehmen, „sieut fere ubique fit a laieis 
in ecelesia“, Summ. Th. p. IV. qu. 53. membr. I. Die Synoden von Durbam 
(1229) und Ereter (1287) fegen in ihren Bejchlüffen den Laienfelh nod; voraus. Da— 
egen befchräntt das Generalfapitel der Eiftercienfer 1261 den Kelch auf die Priejter- 
a und das Konzil zu Lambeth 1281 ordnet bereits für die Laienkommunion 

soden Spülkelch an. Freilich mußte daraus der Theologie eine Schwierigkeit erwachſen; 
denn wenn mit dem Leibe Chriſti das Blut bereits genofien wird, twozu hatte dann Chriſtus 
den Kelch eingefegt? Sollte diefer etwas rein Yururierendes fein? Dagegen mußte doc 
das fromme Bewußtfein fich fträuben. Alerander von Hales legte der Kommunion unter 
beiden Geftalten eine größere Vollkommenheit und Wirkſamkeit bei, als der unter einer 

55 Geftalt (I. e.). Albert der Große erklärte gleichfall® die letztere in Nüdficht auf die Feier 
und Kraft für unvolllommen, weil das Blut in dem Leibe nicht Fraft des Saframentes, 
jondern nur fraft der natürlichen Vereinigung ſei (ex unione naturali; vgl. de corp. 
Christi et sacram. altaris). Thomas, der die Vorftellung des Albert von der unio 
naturalis zur Yehre von der Konkomitanz ausbildet, hält zwar den Kelch im Abendmahle 

so nicht für Überfluß, weil dadurd in bedeutungsvoller Symbolik das in der Vergießung 
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des Blutes bejtehende Leiden Chrifti, das Bedürfnis des geiftlichen Trankes neben dem 
der geiftlichen Speife und endlid dic erlöfende Kraft des Blutes Chrifti für die Seele 
neben der des Leibes Chrifti für den menfchlichen Leib angedeutet werde (qu. 76, art.2, 
ad 2 m); aber er erachtet doch nur für den Priefter den Genuß des Kelches für abfolut 
notwendig, die Entziehung des Laienkelches aber aus Zmedmäßigfeitsgründen für jtatt- 5 
baft; den Einwurf der Imperfektion einer ſolchen Kommunion lehnt er mit der Neplit 
ab, daß die Perfektion diejes Sakramentes eben nicht in dem Genufje der Gläubigen, 
fondern lediglich in der priefterlichen Konfefration beftehe (qu. 80, art. 12 Resp. u. 
ad 2 m). In ähnlicher Weife entjcheidet fi Bonaventura (in Sent. lib. IV, dist. 11, 
P.2, Art. 1, qu. 2) dafür, daf die communio sub una ihrer Wirfjamfeit nad der ı0 
sub utraque vollflommen gleich fei und nur an Vollſtändigkeit der Symbolik hinter ihr 
zurüdjtebe; diefer Mangel werde durch die Kommunion des Priefters, der die Kirche 
repräfentiere, vollftändig gededt. Seit diefer Zeit erklärten jih Dominikaner und Franzis: 
faner für das Gejfieren des Laienkelches. Das Konzil zu Konftanz beftätigte die Entziehung 
am 15. Junt 1415. Die Tridentiner Synode billigte gleichfalls (Sess. XXI. Decret. 16 
de commun. sub utraque specie c. 2 u. 3) diejen Beichluß auf Grund der der Kirche 
zuftehbenden Gewalt die zur Sakramentsdispenfation notwendigen Maßregeln zu bejtimmen, 
und teil durch die communio sub una, in der der ganze Chriſtus gegenwärtig fei, 
der Laie feiner weſentlichen Gnaden- und Heilswirfung beraubt werde. Wenn die Ver: 
fammlung dabei einräumt, daß im Anfang der Genuß beider Spezies „nicht ungewöhn— 
lih‘ (non infrequens) geweſen jei, fo zeigt diefe Ausfage deutlih, daß man doch ein 
Bewußtſein hatte, einen Bruch mit dem firchlichen Altertum zu legalifieren. Val. 
—— die Monographie von Jul. Smend, Kelchverſagung und Kelchſpendung im Abend— 
ande, 1898. 

IV, Die Transfubfitantiationslebre bei den Griechen. Der griechiſche 3 
Ausdrud, der dem lateinifchen transsubstantiatio entfpricht, ift genau werovaiwaıs. 
Er gilt den heutigen Griechen ebenfo ficher als der forrefte für das „orthodore” Ver: 
ftändnis der Euchariftie, wie den Lateinern der ihrige. Die älteren Ausbrüde bei den 
Griehen waren ueraßoin, weranoinors, zuweilen auch ueraovdwos. Daß dieſe 
(lat. transformatio, mutatio, conversio, transfiguratio) eine andere Idee inbol- 30 
vieren, iſt längft erfannt. Der Übergang der Theologen von einer dynamiftifchen zur 
eigentlich realiftiihen Deutung der durch die Konjefration begründeten Beziehung Aiiden 
den irdifchen Elementen und Chriftus oder vielmehr jenem erhöhten Leibe vollzog jich 
mit Hilfe des Begriffs der ueraßoin, fpeziell jeit Gregor von Nyſſa an der natürlichen 
Verwandlung des Brotes in „Fleiſch“ (duch die Verdauung) einen Vergleich (jo Loofs 36 
Bd I ©. 54) oder (mad mir immer noch mit Steig wahrſcheinlich ift) eine Realparallele 
dafür aufgewieſen hatte, wie der Logos ſich gerade des Brotes zu bedienen wiſſe. Daß 
jedenfall® Johannes von Damaskus eine eigentlihe Realvertwandlung des Brote3 und 
Weines angenommen bat und daß durch diefen „Normaldogmatiter” dieſe Borftellung 
Gemeingut der griechifchen Kirche getworden, ſteht für alle Dogmenbiftorifer feſt. Aber «0 
die Lehre der Griechen der älteren Zeit jeht voraus, daß die „Subſtanz“ des Brotes 
bleibt und „nur“ ihre „Form“ fi ändert (wiewohl ihr „Ausfeben” ſich erhält). 
In der Transfubitantiationslehre handelt es fih darum, daß das Brot durch den 
Leib Chriſti „erjegt” wird. In fteigendem Maße wurde es den Lateinern feit Berengar 
Har, daß der Begriff bloß der mutatio, conversio, transitio ete. irgendivo ver: 46 
ſage für die Anjchauung, die man ausdrüden wollte. Könnte man zeigen, daß bie 
Neflerion auf das „Opfer“ in dem Streite mit Berengar den praktiſchen Accent im 
Unterfchiede von derjenigen auf die „bl. Speife” trage, jo würde man es leichter ver: 
ftehen, daß der Terminus transsubstantiatio ſchließlich wie der „eigentlich“ korrekte, 
gewwifjermaßen der einzig „rettende” erichien. Umgekehrt ift deutlich, daß der Ausdrud so 
urtovoiwors bei den Griechen nie jo jcharf als „Problem“ empfunden worden ift, meil 
bei ihnen die Kommunionidee doch die praftifch oberfte bei der Begehung der „Liturgie“ 
geblieben ift. Er ift bei den Griechen nie zum eigentlichen Differenzgedanten wider den 
der ueraßoin geworden. Warum den Gegnern des Berengar der Gedanke der „Kon: 
fubitantiation” (meift) unerträglich jchien, muß nod einmal genauer unterfucht werden, 55 
als bisher gejchehen if. Den Griechen ift diefer Gedanke überhaupt nie als ernitliche 
Theorie näher getreten. Ihnen lag daran, daß mit dem Brote ettvad vorgehe, wodurch 
es heilsfräftig werde; daß an dem Brote jelbit, feiner On, feiner odoia etwas vorgebe, 
war ihren „Realiften“ der nächite und mehr oder weniger jelbjtverjtändliche Gedanke; ob 
aber die Wandlung ſich als ueraßoAn oder uerovoiwors vollziehe, konnte ihnen relativ 60 

2 
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gleichgiltig erſcheinen. Schien leßterer Begriff noch mehr Garantie zu enthalten, als 
erfterer, fo konnten fie ihm immerhin vorziehen. Bedeutfame Vertreter auch noch des 
fpäteren Griechentums haben fich ihn nicht angeeignet, weil fie offenbar nicht einjaben, 
daß er ihnen befjere Dienfte thue, als der der ueraßoAn. Doch tft er wiederholt von 

5 den Firchlichen Autoritäten der Griechen ſanktioniert worden und ift zweifellos „offiziell“. 
Nur daß er mehr äußerlich als innerlih den Gedanken des Abendmahlswunders für fie 
repräjentiert. 

Es ift nicht allzu verwunderlich, daß die älteren Griechen, die fich für die dee der 
uerovoiwors (man trifft den Gedanken auch mit dem Ausdrud ueraororyeiwors, eigent: 

10 li = transelementatio) ertwärmten, meift behauptet haben, daß ihre Kirche den Be 
griff und Ausdrud geichaffen hätte, daß die Lateiner ihn mit Unrecht im Urfprung für 
jich reflamierten. Der Stolz der Griechen ertrug es faum, irgendivo den Lateinern die 
Vorhand zu gewähren. Was Yugie in dem oben ©. 56, ı3 notierten Aufſatz mit einigem 
Arger beibringt, um die Griechen zur Beſcheidenheit zu mahnen, wird heutiges Tags bei 

15 wiljenfchaftlichen Männern unter — doch Gehör finden. 
Schon Steitz hat in dem ©. 56, 11 bezeichneten Artikel die älteſte Stelle, mo bei 

den Griechen von der uwerovoiwoırs dieNede tft, nachgewieſen. Es ift in dem Briefe bezw. 
dem Glaubensbefenntnis der Fall, das Kaifer Michael Paläologos dem Papſte Gregor X. 
1274 überfandte: römifches Diktat liegt zum Grunde. Eine Synode zu Konftantinopel, 

20 1277, unter Johannes Bekkos, repetierte das Bekenntnis mit dem Stihworte. E3 handelt 
fih um den befannten erften (an fich politifch bedingten) Unionsverſuch nad dem Briefe 
unter Michael Kärularios. Die Gelehrfamkeit Denifles (S. 615) hat eine Stelle aus: 
gegraben, wo ſchon hundert Jahre früher, ein Grieche zwar nicht von der uerovaliwaıs, 
aber ueraororyeiwors redet, nämlih Nikolaos von Methone (f. den A. von Bonwetſch, 

5 Bd XIV ©. 81) in dem zweiten feiner 1865 von Demetrafopulos edierten Aöyoı, um 
1156, (©. 51: dorov xri. ueraotoıyeıov uevmv Eveoyeia TOD navrovgyod sıveü- 
naros eis TO navayıov alrod o@ua ete.)., Nitolaos giebt dem Ausdrude feinen 
Speialnahdrud, fondern verwendet ihn En. als ſynonym mit ueraßalleodaı, ue- 
re ete., wie Stellen beweifen, die Denifle felbit an anderem Orte (S. 618) 

30 beibringt. 
Ein wirkliches Berwußtfein um den Sonderinhalt des Begriffd der Transfubitantia: 

tion verrät Manuel Kalekas (um 1360; er war ein folcher Werehrer des Thomas, daß 
er ſelbſt fchließlih Dominikaner getworden fein fol). Aber er operiert mit einer Über— 
jegung von substantia nicht durch odoia, fondern Öroxeluerov, und fommt dadurch 

5 anfcheinend nicht auf den Terminus uerovoiwors (der alfo jedenfalls noch nicht irgend: 
wie geläufig geworden tar). 

Sp bedeutfame Männer wie Nikolaos Kabafilas (Zeitgenofje des Kalekas; |. d. A. 
„Meſſe“ Bd XH ©. 685, 3) und Symeon von Theflalonich (geft. um 1429, |. d. N. 
von Ph. Meyer, Bd XIX ©. 210; daneben auh A. „Myſtagogiſche Theologie“ von mir, 

4 Bd XIII ©. 620, 5) bedienen ſich des Ausdruds nicht; ihnen genügt durchaus wuera- 
Bon ete. Daß der Ausdrud uerovoiwors doch bis auf Georgios Scholarios — Patriarch 
Gennadios von Konftantinopel, den man vor Steit überhaupt für den „Schöpfer“ desfelben 
hielt, nicht bloß mit dem Briefe des Michael Palävlogos in den „Archiven des Vatikans 
ſchlummerte“ (Steig), macht Jugie glaubhaft. Er dürfte in der That auf dem Konzil 

4 von Florenz 1438 und 39 eine Rolle gefpielt haben. Doch ift er bei Markos Eugenikos 
nirgends zu erweiſen. Nod im 15. Jahrhundert lieft man bei Johannes Pluftadenos in 
feiner Schrift zur Verteidigung des Konzils von Florenz eine Erörterung, wonach es 
richtig fei, eine ueraßoin LE obolas eis obolav zu lehren. Steig hebt das felbit bervor, 
mit Recht jedoch auch, daß das Stichwort als folches bier nicht auftritt. Jeremias II. in 

» feinen Briefen an die Tübinger (1576—81) bedient fich desfelben ebenjowenig, jo nabe 
er ihm fachlid kommt. Dagegen bald nachber bei Männern wie Gabriel Severos (in 
Venedig), Meletios Pigas (Patriarch von Alerandria 1584— 1603), Margunios, Johannes 
Nathanael (in Konftantinopel), tritt er zum Teil mit Nachdrud auf. Pigas war nicht 
Unionsfreund, fo ift e8 um jo bemerfenswerter, daß er in der Lehre von der Eudyariftie 

55 durchaus „latinifiert”; er kennt und vertritt auch die Yehre von der Konkomitanz („7 
dnaxokoddmars”). 

Die Wirren, welche Kyrillos Lukaris feit 1629 hervorrief, haben dazu geführt, dag 
der Terminus zuerovoiwors eine feierliche klirchliche Sanktion fand. Ob man jagen darf, 
daß er dogmatıfiert worden, hängt davon ab, wie hoch man die Autorität der Synoden, 

eo die damals 1638 in Konftantinopel, 1642 in Jaſſy, 1672 in Jerufalem, 1691 wieder in 
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Konſtantinopel tagten, einſchätzt. Auf dieſen Synoden (ihre Akten ſind am beſten ediert 
von Meſoloras, AMaßonuxn tĩc 6odod. ävat. Exxinoias, nagdornua, 1893, ſ. auch 
Kimmel, Monumenta 1850) wurde in gewiſſer Weiſe die ganze Kirchenlehre revidiert 
und neu fonftituiert, befonders aber die Lehre von den Sakramenten. Bon ihnen find 
die Dokumente ausgegangen, die die Griechen ihre Außkia ovußokra zu nennen pflegen. 6 
Die Beitimmungen diefer Synode ftehen doch nicht ganz > der dogmatifchen Höhe des 
einen, einzigen odußokor, das die alte Kirche gefchaffen. (Bol. A. „Symbole, Sym— 
boli“, Bd XIX ©. 199, #—52). Wer von ſolchen Beitimmungen der Synoden des 
17. Jahrhunderts abweicht, die nicht mitgejhügt find durh C, das Symbol fchlechthin, 
wird fich in vielen Fällen als rechtgläubig behaupten fünnen; es wird ſich darum handeln, 
wie die religiöfe Volksempfindung die etwa angetaftete Formel praktiſch ſchätzt. Es fteht, 
twie mir fcheint, deutlich jo, daß auch heute noch der Gedanke der uerovoiwoıs abgelehnt 
werden darf, wenn nur der der ueraßoAn d.h. die volle und unbebingte Realität 
der Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti in den konſekrierten euchariftifchen Elementen 
feftgebalten wird. Kein Zweifel, daß die Synoden des 17. Jahrhunderts die — 
und ueranoinors wider den „Calvinismus“ des Lukaris (ſ. über ihn d. A. von Ip ever 
in Bd XI) abjolut verteidigt wiſſen wollten. Kein Zweifel au, daß die meilten den 
Terminus wuerovolwors als den beiten Ausdrud empfehlen wollten (die von 1691 bat 
ihm jedoch offenbar mit Abficht nicht mwiederholt, ſ. Steit a. a.D. ©. 698). Aber der 
legtere Ausdruck ſoll den erjteren, alten Ausdrud nicht verdrängen und bedeutet feinen 20 
Sinngegenfat gegen ihn; man darf den Ausdrud uerovoiwors verftehen nah Map: 
gabe von ueraßoin, man darf es auch umgekehrt machen — die Differenz fällt in das 
Gebiet der Spekulation, nicht des „Glaubens“. 

Die Confessio orthodoxa des Mogilas bietet in ihrem jetzigen griechifchen Wort: 
laut, den Meletios Sprigos, welcher keineswegs unioniftifch gefinnt, aber ein bejonders 26 
lebbafter Verfechter der uerovoliwors war, hergeftellt hat, in I Qu. 107 den leßteren 
Ausdrud, wie wenn er der jelbitverftändliche für die Sache fei. Der Urtert der Con- 
fessio war, wie man jeßt weiß (j. bei uns zuerſt Loofs, Die Urſprache der O. O., 
ThStK 1898, ©. 165ff.) lateinisch; Syrigos hat ihn nicht bloß überfegt, fondern „be: 
arbeitet” : es fteht dahin, ob Mogilas und die Synode von Kiew 1640 ſchon von „trans- 30 
substantiatio“ gejprochen haben. Die einzelnen Autoren und Bücher zu nennen, die 
in jener Zeit die „uerovalwort“ verfochten haben, bat feinen Zweck. ©. den Aufſatz 
von Jugie (oben ©. 56, ıs). Ein beſonders notabler Verfechter desfelben iſt Dofitheos 
von Jeruſalem (1641—1707). ©. über ihn jett ſpeziell Xo. A. Ilanadönowkos, 
looideos, naroıaeyns "IeooooAuum» (juerfit in Nea ZFıav, tou. €.), feparat 1907. 86 
Jugie verweiſt S. 76 noch auf eine Synodalerflärung, die 1727 von Konftantinopel aus 
erging und bie (in unverkennbarer Weife ſich des MWortlauts der Decifion von Trient, 
bezw. auch der Professio fidei Trident. bedienend) den Terminus werovoiwors fogar 
„vorschreibt“ ; dogmatifche Bedeutung bat diefe Erflärung jedoch in feiner Meife er 
langt. (8. €. Steig }) F. Kattenbuſch. 40 

0 
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II. Geſchichte des Ordens: Helyot, Histoire des ordres monastiques religieux et 
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ou l’ordre de Citeaux au XIX. siecle, Paris 1844, 2 vol.; WRitjert, Der Orden der T., 
Darmitadt 1833; Tallon, Notice sur les monastöres de l’ordre d. l. T., Paris 1855; Der 55 
Trappijt, Wien 1863; La Trappe, Rome 1864; deutich Paderborn 1865; Fr. Pfannenſchmidt, 
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Heimbucer, Die Orden und Ktongregationen der katholiſchen Kirche, 2. Aufl. Baderborn 1907; 
Art. „Trappijten“ in Welter und Wege, Kirchenlexikon XI, 1996 ff. 

III. Zur Ordensregel: Constitutions de l’abbaye d. ]. T., Paris 1671; Röglements 
généraux de Y’abbaye d. 1. T., Paris 1701, 2vol.; Reglement von 1. T., deutih von P. Dom 

6 Bonaventura, Graz 1887. 

Trappiſten oder reformierte Giftercienjer (ſ. d. A. Giftercienfer Bd IV ©. 126, 4 ff.) 
beißen die Glieder eines in der römifchen Kirche beftehenden Ordens, welcher, aus einer 
vom Grafen Rotrou de Perche um 1140 gegründeten Giftercienferabtei in der Normandie 
hervorgegangen, durch die bis zur Schtwärmerei gefteigerte Härte feiner Regel, feine die 

10 Begriffe eines humanen Lebens tief verlegenden Einrichtungen, und befonders feine ftrenge 
Verpönung des Verkehrs mit der Wiſſenſchaft berüchtigt geworden ift. Jene Abtei, deren 
Stiftung von anderen ind Jahr 1122 gefegt wird, führte den Namen Notre-Dame de 
la Maison-Dieu. Sie liegt hinter einem großen Walde in einem feuchten, ungefunden 
Thale, nur ein enger, durch Felſen fich bindurchwindender, höchſt befchtwerlicher Weg führt 

15 zu ihr, und eben davon erhielt fie den Namen la trappe, d. i. die Falltüre. Die Be- 
wohner der Abtei hatten fich, unter der Leitung guter Vorfteher, bis gegen das 15. Jahr: 
bundert durch rühmlichen Eifer in Ausübung der Mönchstugenden ausgezeichnet; aber mit 
dem reichen Befige, den fie erhielten, griff auch Zuchtlofigkeit bei ihnen um ſich. Jagd— 
vergnügen mit Trinkgelagen, Wolluft verbunden mit Mädchenraub und anderen Freveln, 

0 brachten die Mönche dergeftalt in Verruf, daß fie fjogar den Namen „Banditen von la 
Trappe” erhielten. Diejer Zuftand dauerte bi8 um Mitte des 17. Jahrhunderts; die 
Abtei zählte nur noch fieben Mönche und war dem PVerfalle nabe. Da kam fie (1636) 
als Pfründe in die Hände des kaum 10jährigen Anaben Dominique Armand Jean le 
Bouthillier de Nance, der ihr Neformator werden follte. Sein Vater, Denis le Boutbillier 

25 de Nance, war Sekretär der Königin Maria von Medicis, ordentlicher Staatsrat und 
bejaß ein bedeutendes Vermögen. Der junge Nance, geb. am 9. Januar 1626 zu Paris, 
erlernte die alten Spradyen und zeigte bedeutendes Tallent; er follte nad dem Willen 
feines Vaters Malthefer werben, wurde aber jchon früh mit finnlihen Genüffen befannt 
und beivied große Empfänglichleit für diefelben. Als jedoch fein älterer Bruder jtarb, 

80 der ſchon bedeutende Pfründen befaß, trat Armand auf Veranlafjung feines Baters in 
den geiftlihen Stand, um dadurch Erbe jener Pfründen zu werden. Sp wurde er, faum 
11 Jahre alt, Chorbere an der Kirche Notre-Dame zu Paris, Abt von la Trappe und 
Prior einiger anderer Stiftungen, jo daß er bereits als Anabe ſich im Befite anfehnlicher 
geiftlicher Einkünfte jah. An wiſſenſchaftlicher Beihäftigung ſchien er nody Gefallen zu 

3 finden; er war faum 13 Jahre alt, als er ſchon den Alan we mit Anmerkungen berausgab 
(Paris 1639), bewies aber freilich eben hiermit, daß in ihm noch feine Neigung zu klöſter— 
lihen Übungen oder Enthaltfamfeit vorhanden war. Er widmete ſich dem Studium der 
Philofophie und Theologie, wurde troß feiner loderen Sitten und Ausſchweifungen doc) 
1651 zum Prieſter geweiht, ja 1654 zum Doltor der Theologie promoviert und erlangte 

0 als Kanzelredner nicht unbedeutenden Ruf. Für die Art, wie er um dieſe * mit 
äußerlich legaler Verſehung ſeiner geiſtlichen Amtspflichten ein üppiges Genußleben zu 
verbinden wußte, iſt charalteriſtiſch die Anekdote, wonach er auf die frühmorgens von 
einem Bekannten an ihn gerichtete Frage, was er den Tag über zu thun gedenke, lachend 
geantwortet habe: Ce matin pröcher comme un ange, et ce soir — chasser 

4 comme un diable! — Seine feit 1660 auf ziemlich plögliche Weife erfolgte Belehrung 
zu büfterer asfetischer Strenge und MWeltveradhtung fol dur den ihm gewordenen An- 
blid des (vielleicht zum Behuf anatomischer Zivede) abgefchnittenen Kopfes eines früh— 
berftorbenen Gefährten, des Mr. de Montbazon, bewirkt worden fein. Einen ferneren 
Impuls zur gänzlichen Abkehr vom Weltleben fol er etwas jpäter (1662, 1. November) 

50 dadurch empfangen haben, daß die plößlich einftürzende Zimmerbede feines Gemachs im 
verwahrlojten Abteigebäude la Trappe ihn nahezu erjchlagen hätte, — worauf er mit dem 
Klageruf: Voilä ce que c’est que la vie! in die Klojterfirche gefloben wäre und bier 
den ihn erfchütternden aber auch tröftenden Gefang des Pfalms: Qui confidunt in 
Domino vernommen babe. Sicher ift, daß er feit 1664 fein Leben zur berbften asletifchen 

55 Strenge reformierte und in gleichem Sinne alsbald auf die Sitten und Einrichtungen 
der Mönche von la Trappe einzutirfen begann. Nachdem er alle feine übrigen Pfründen 
veräußert oder zu Unterjtügungen und mwohlthätigen Zweden verwendet hatte, zog er ſich 
in jene Einöde zurüd, ließ die Abteigebäude mwiederheritellen und begann mit Erneuerung 
der alten Klofterzucht unter dem kleinen Reſte ihrer mönchiſchen Inſaſſen. Troß des hef— 

60 tigen Widerſpruchs, den er fand, gelang e8 ibm doc, mehrere Benediktiner von der 
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itrengen Obſervanz unter dem Abte Barbarin einzuführen. Er jelbit trat am 13. Juni 
1663 als Novize in das Klojter Perjeigne, legte am 26. Juni 1664 Profeß ab, wurde 
nun regulierter Abt von la Trappe, und verfolgte als folder mit ſchwärmeriſchem Eifer 
jeine Pläne zur Einführung der Klofterregel in ihrer ganzen urjprünglichen Strenge, 
während er se einer auögejuchten Selbitquälerei fich hingab. Zweimal mußte er behufs 
Grlangung der nötigen päpftliden Konzejfionen nad) Rom reifen (1664 und 65); wäh— 
rend der Aufenthalte daſelbſt joll er nur von Brot und Wafjer gelebt haben. Nur mit 
großer Mühe erlangte er die für fein Vorhaben erforderliche Genehmigung. Durch Inno— 
cenz XI. (am 23. Mai 1678, bejtätigt durch Clemens XI. am 19. Sept. 1705). Um 
jede Milderung feiner Regel für immer zu verhüten, ließ er im Jahre 1675 die Ordens- 10 
glieder die Gelübde erneuern mit dem Zufate, alle Beftimmungen und Einrichtungen bis 
an ihr Yebensende unverbrüchlich aufrecht zu erhalten. 

Über den durch düftere Monotonie charakterijierten Stil der Nanceichen Klofterregel 
bemerkt Chateaubriand: derfelbe erinnere an die römischen Zmölftafelgefege oder auch an 
den Wachtbefehl eines der israclitischen Heerlager während der 42 Stationen in der Wüſte. 
Die Negel (Constitutions et Röglements de la Trappe, 2 vols., Paris 1701 — 
bei Holftenius:Brodie, Cod. reg. t. VI, p. 602 sq.) legt den Trappijten die Pflicht auf, 
früb um 2 Uhr das aus einem Strobfade und einem Strohlopftifien beftehende Nacht: 
lager zu verlafjen; jene Gegenjtände liegen auf einem Brette. Ein Teppich dient als 
Dede. Täglich werden 11 Stunden auf Gebetsübungen und Mefjen vertvendet, die übrige 20 
Zeit ift zu harter Arbeit bejtimmt, die bald in, bald außer dem Klofter auf dem Felde 
in bejtändigem Stillihweigen hingebracht wird. Jede wiſſenſchaftliche Beichäftigung iſt 
unterjagt, denn die Gedanten follen nur auf die Buße und den Tod gerichtet fein; daher 
iſt auch ſtrengſtes Stillſchweigen unerläßliche Pflicht, und außer den Gebeten und Ge— 
jängen und dem gegenjeitigen Gruße ‚‚Memento mori‘‘ darf der Trappift fein Wort 26 
ſprechen; Wünſche und Bedürfnifje muß er durch Zeichen zu erkennen geben. Die Nah: 
rung bejteht zur Mittagszeit in den ärmlichiten Faſtenſpeiſen, nämli in Wurzeln, Kräu- 
tern, Objt, Gemüfen, Brot (aber ohne Butter und Ol) und Waſſer. Nur Kranken fünnen 
in befonderen Fällen Fleiſch- und Eierfpeifen gejtattet werden; der Tisch ift ohne Tiſchtuch. 
Nach der Abendinahlzeit, an die ſich zunächſt erſt wieder eine religiöfe Betrachtung und Uebung 30 
ihließt, begiebt ji der Trappijt zur Ruhe, im Sommer um 8, im Winter um 7 Ubr. 
Der Orden teilt fih in Laien, Profeſſen und Fröres donnés, d. h. folche, die nur eine 
Zeit lang zur Bußübung ihm angehören. Die Ordenskleidung befteht in einer langen 
Kutte mit weiten Armeln von grober, graumweißer Wolle, in einer ſchwarzwollenen Kapuze 
mit zwei fußbreiten, bis an die Knie herabbängenden Streifen, einen breiten, jchwarz- 35 
[edernen Gürtel, an dem ein Roſenkranz und ein Meffer (die Symbole der Andacht und 
Arbeit) hängen, und in Holzſchuhen. Im Chore ift die Kleidung ein weiter dunfelbrauner 
Mantel mit Armeln und eine gleichfarbige Kapuze. Die Laien tragen graue Kutten. — 
Übrigens übte das Rancéſche Klojter, Dank den reichen Mitteln des Vorftehers, eine 
profufe MWohlthätigkeit und Gaftfreundichaft. Nach einem Briefe Rancés an den Abbe so 
Nicaife (vgl. Montalembert, Les moines d’Occident ete. I, p. CV) wurden wäh— 
rend eines Hungerjahre® von La Trappe aus über 1500 Arme vollftändig gefpeift, 
desgleihen fajt alle ummwohnenden Familien mit Monatsgehalten unterftügt. Die Zahl 
der regelmäßig jahraus jahren in der Abtei verpflegten Gäſte joll über 4000 betragen 
baben u. ſ. f. 4 

Bei der übermäßigen Strenge, welche Nance einführte, ftarben in kurzem viele 
Mönde, und der Neformator mußte deshalb heftige Angriffe erleiden. Auch feine Ab— 
neigung gegen das Studium der Wiffenjchaften, wie er fie in dem Trait6 de la sain- 
tet et des devoirs de la vie monastique 1683 bdarlegte, wurde als eine unfinnige 
und gefährliche Übertreibung genügt. Mabillon fchrieb dagegen 1685 fein „Eelaireisse- co 
ment du livre des devoirs“, ſowie fpäter (1691) feinen berühmten Trait& des &tudes 
monastiques. Die jo entbrannte litterarifche Fehde, an der ſich Nuinart, Mafjuet, 
Denis de Ste. Marthe ald Kampfgenofjen Mabillons, dagegen der Gluniacenjerabt Claude 
de Bert, jowie der berühmte Janjenift Sebajtian le Nain de Tillemont (deſſen Bruder 
Beter jelbjt zz wurde) als Verteidiger der Rancéſchen Forderung einer heiligen Un: 55 
gelehrtheit der Mönche beteiligten, währte bis gegen das 2. Viertel des 18. Jahrhunderts 
Bol. noch des Benediktiners Vincent Thuillier (4 1736) Histoire des contestations 
sur les &tudes monastiques (vor feiner Ausgabe der Ouvrages pösthumes de 
Mabill. et de Ruinart, Par. 1724), jowie die wider ihn gerichtete Apologie de Rancé 
von Arm. Fr. Gervais, dem Nachfolger Rancés als Abt von la Trappe. Nance legte so 
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feine Stellung al3 Abt 5 Jahre vor feinem Tode (1695) nieder. Eine namhafte Aus: 
breitung feiner Neform erfolgte erjt nad feinem Tode (12. Ditober 1700), aber im 
Verhältnifje zu anderen Orden doc nur in geringem Grade. Im 18. Jahrhundert ent: 
ftanden nur zwei Klöfter: 1705 Buon Solazzo bei Florenz, 1717 Caſamari im Kirchen: 

5 Staat. Die große Nevolution in Frankreich vertrieb die Trappiften aus dem Yande. Sie 
fanden zunädft Aufnahme in der Schweiz im Kanton Freiburg, mo der Trappift 
Auguftin de Leftrange (1791), der überhaupt für die Erhaltung und Verbreitung des 
Ordens eine große Thätigfeit enttwidelte, zu Valſainte ein Klofter gründete. Während 
fi die Trappıften in Poblat in Katalonien, bei Antwerpen, im Bistume Münfter und 

10 im Gebiete von Piemont anfiedelten, wurde Valfainte (1794) durch Papſt Pius VI. zur 
Abtei erhoben, aber 1798 von den Franzoſen zerjtört. Den Bemühungen Yeltranges gelang 
8, daß Kaifer Paul I. von Nufland den Trappijten eine neue Wobnftätte gab. Zus 
nächſt ließ fih nun der Orden in Polen, namentlih in Warfhau und Krafau nieder, fand 
dann 1799 auch in Brzesc ſowie zu Lud in Litauen neue Wohnfige, wurde aber 1800 

15 au von da twieder ausgemwiefen. Nun wanderten die Trappiften über Danzig nad) 
Altona, wo fi ein Teil von ihnen bis zum Frühjahre 1801 aufbielt, dann über Pader- 
born und Driburg (mo mehrere zurüdblieben) nah Freiburg und Sitten im Kanton 
Wallis. Sie gründeten bei Valfainte eine neue Niederlaffung und getwannen zu Rieddray 
und zu Napallo bei Genua neue Häufer. 1804 gründete Leſtrange ein Kloſter bei Nom, 

20 das aber bei der franzöfifchen Invaſion wieder unterging. Im Jahre 1805 befuchte er 
ein bei Saragofia befindliches Drdensklofter, aber jeine Bemühungen, den Orden in 
Frankreich wieder einzuführen, blieben erfolglos, ja er ſah fich felbjt ernſtlichen Verfol— 
ungen ausgefeßt und mußte über England nad Martinique, dann nad Nordamerika 

flüchten, wo er bereits einige Ordensglieder fand, die ſich niedergelafien hatten. So wenig 
25 wie in Frankreich konnten ſich die Trappiften in Deutjchland balten; 1802 wurden fie 

aus dem Gebiete von Paderborn, 1811 aus Freiburg, 1812 aus Darfeld bei Müniter 
ausgeiviefen. Erſt nach der Neftauration der Bourbons (1817) zogen fie in Frankreich 
wieder ein und feßten fich wieder in ben nk ihres Stammkloſters la Trappe. Leſtrange 
enttwidelte von neuem eine bedeutende Thätigfeit für die Verbreitung der Ordensglieder 

so im Lande, und in der That gelang es ihm, eine Anzahl neuer Site für diefelben zu 
gründen. Bei feinem Tode (1827) zählte man in Frankreih etwa 700 Trappiften. — 
Eine neue Gefahr bedrohte den Orden 1829, als fraft einer königlichen Orbonnanz alle 
ihm angehörigen Klöfter wieder geichloffen werben follten; doch bejtanden beim Ausbruche 
der Julirevolution noch 9 Klöfter, von welchen, außer la Trappe, die bedeutenditen zu 

3 Laval, Meillerave, Gard, Aiguesbelles und St. Aubin waren. Allerdings wurden davon 
einige im Jahr 1830 geſchloſſen, doch gewann der Orden fpäter einen neuen Aufſchwung, 
als ein päpftliches Defret im Jahre 1834 die Trappiften aller Yänder zur Congregation 
des religieux Cistereiens de N. D. de la Trappe vereinigte. Seit 1836 mehrten fie 
ſich wieder bejonders in der Erzdiöcefe Ye Mans. 1844 konnten fie in Algier eine Nieder: 

40 lafjung gründen, und 1848 wanderte eine Anzahl der Trappiiten von Meilleraye nad) 
Nordamerika aus, um bier neue Wohnſitze zu gewinnen. Eine bejondere Abztweigung des 
Ordens bilden die 1851 im Bistume Sens durch Muard entjtandenen Trappiftenprediger, 
welche im Klofter Pierrequi:Vire bei Avallon ihren Wohnfit fanden, die Hegel der Trap: 
piften befolgen und deren Ordenstradyt führen, jedoch mit Erlaubnis des Superiors das 

4 Schweigen brechen dürfen und der römiſch-kirchlichen Miffton durch ihre Predigt dienen 
(woher ihr Name). — Noch 1870 wurde die Zahl der Trappiftenflöfter auf ungefähr 18 
geichätst, wovon die meiften auf Frankreich kamen; aber im Jahre 1880 wurden 1450 
Mönche des Ordens aus Frankreich ausgewieſen. Doc fehrten fie bald wieder zurüd. 
Durch das Vereinsgefeg vom 1. Juli 1901 ſahen fie fich wieder genötigt, wenigſtens einen 

50 Teil ihrer Niederlaffungen ins Ausland zu verlegen. 
Heute befigt der Orden im ganzen 56 Klöfter (37 Abteien und 19 Priorate) mit 

3700 Mitgliedern. Dazu kommen auf Europa 44 Klöfter mit 2500 Mitgliedern. Obenan 
ſteht Frankreich mit 20 Klöftern und 1400 Mönchen, 6 Klöſter befinden ſich in Belgien, 
5 in den Niederlanden, 3 in England und Irland, 2 in Spanien; Oſterreich beherbergt 

55 2 Abteien und 1 Priorat, Italien ebenfalls 2 Abteien. In Nom bat der Generalabt 
feinen Sit. Sm Gebiet des Deutichen Reiches befinden ſich die Abtei Olenberg bei 
Lutterbach im Oberelfaß mit 180 Mönchen, das Priorat Mariawald bei Heimbah in 
der Eifel (1861 gegründet, 1875 aufgehoben, 1887 wieder eröffnet) und das Priorat 
Maria-Veen (gegründet 1888) mit Arbeiterfolonie und Trinferbeilanftalt. Bon bejonderer 

co Bedeutung für die neuere Ordensgefchichte ift die 1869 von P. Pfanner in Bosnien ges 
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gründete Niederlafjung Mariaftern. Von da aus wurde die Kaffernmiffion in Natal mit 
dem Mittelpunkt in Marianbill unternommen, die heute auf 23 Hauptitationen und 50 
Außenpoften mit 50 Patres und 270 Laienbrüdern arbeitet, 40 Kirchen und Kapellen 
befigt und 13000 Katholifen und 3000 Katechumenen zählt. Andere außereuropäifche 
Niederlaffungen der T. finden wir in Kleinafien, Baläftina, China, Japan, Algerien (1904 
aufgeboben), Kongoftaat, Deutſch-Oſtafrika (3 Patres, 10 Laienbrüder, 11 Schweitern), 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (3), Kanada (3) und Brafilien. Mit der 
Mifftonsarbeit verbinden fie überall die Einrichtung landwirtſchaftlicher Mufterbetriebe. 

Einen weiblichen Zeig des Ordens gründete die Prinzeffin Louife von Conde in 
dem Klofter Les Glairets bei Chartres; 1689 erhielt er von de Nance feine Konftitution. 
Die Nonnen unterfcheiden fich in Lebensweife und Tracht nicht wefentlich von den Mönchen ; 
itatt der Kapuze tragen fie den Schleier. 1796 gründete Auguftin de Leſtrange das Nonnen: 
f{ofter La sainte volont& de Dieu bei Riedra in der Schweiz. Als die Schweitern 
bier ausgewiefen wurden, begaben fie fich teild nad England (1800 Stope-Hill) teils 
nah Darfeld in Meftfalen. Von Napoleon I. vertrieben, fuchten fie 1811 in Köln eine 
zufluct, fehrten 1815 nad) Darfeld zurüd, um 1826 wieder ausgewiefen zu werben. 
Nun wandten fie fih nad Ulenberg. 1896 verlegten fie ihren Sit nad Ergeröheim im 
Eljaß. Hier befindet fi heute das einzige Trappiftinnenklofter auf deutſchem Boden 
(80 Schweitern). In Frankreich haben fie 9, in Spanien, Italien, Belgien je eine Nieder: 
lafiung, in Japan ein Priorat mit 9 Schweftern. Die Gejamtzahl der Schweitern wird 
auf 900 angegeben. 

Einen Verein von Tertiarierinnen für Miffionszwede hat 1881 Abt Franz Pfanner 
unter dem Titel der „Miſſionsſchweſtern vom fojtbaren Blut” gegründet; er zählt in 
Natal, Deutſch-Oſtafrika und Belgiſch-Kongo etwa 400 Mitglieder. 

Die Drganifation des Ordens ift erft in den letzten Jahren zu einem befriebi- 
genden Abſchluß gelommen. Die im Jahr 1834 angeordnete Einigung der T. aller Yänder 
wur Congr6gation des religieux Cistereiens deN.D.de la Trappe ging ſchon 1847 
wieder in die Brüche. So beitanden bis auf die neuere Zeit 5 Kongregationen, jede mit 
einem eigenen Generalvikar, der jeinerjeitS wieder unter dem General des Ciſtercienſer— 
ordens ftand. Seit 1892 find alle Kongregationen vereinigt zu einem gemeinfamen Orden, 
der durch einen vom Eiftercienfergeneral unabhängigen Generalabt mit dem Sig in Nom 
geleitet wird. Am 25. Auguft 1894 bat Leo XIII. dieje neue Konftitution bejtätigt und 
das Klofter Citeaur, das die T. im Jahr 1898 erwarben, dur Dekret vom 30. Juli 
1902 als Mutterflofter des ordo Cistereiensium reformatorum seu strictioris ob- 
servantiae erflärt. Eugen Ladhenmann, 

Trauer und Tranergebräude bei den Hebräern. — Ültere Litteratur: Wich— 
mannhaujen, De lacerat. vest. ap. Hebr. in Ugolino Thesaurus XXXIII, p. 1101 ff.; derj., 
De corpore scissuris figurisque non eruentando; J. D. Midjaelis, De incisur. propt. mor- 
tuos in Observ. sacr. 1742, I, 131ff.; 3. ©. Heidenus, De sciss. vestium Ebraeis etc. usi- 
tata, Jena 1663; ob. G. Carpzov, De cinerum apud Hebr. usu, moeroris atque luctus 
tezungdp, WRojtod 1739; M. H. Reinhard, De sacco et cinere, Ugol. Thes. XXXIII, 
p. 1067 #f.: Hilliger, De tibiein. in funer. adhib., Viteb. 1717; M. Geier, De funer. et 
luctu Hebr., Ugol. Thes. XXXIII, p. 63ff.; Spencer, Ritus funebr. et sepuler. Ugol. 
Thes. ib. p. 252ff.; J. Nicolai, De sepuler. Hebr. ib. p. 304ff.; Quenjtedt, Tract. de se- 
pult. ib. p. 617 ff.; Garmann, De pane lugentium ib. p. 1083 ff.; C. Iken, De fun. sepult. 
Iuctu, ib. p. 1131ff.; Ugolino, De vet. Hebr. et rel. gent. fun. ete. ib. p. 1140 ff. 

Neuere Litteratur: Kamphaufen bei Riehm II, 1684 (2. Aufl. gleichlautend); Stade, 
Beihichte des Volkes Jörael? II, 453. 483 u. ö.; deri., Bibliiche Theologie des Alten Teſta— 
ments, 186ff. 132. 138. 179. 281; Smend, Alttejtamentliche Religions:Gejhichte?, 151ff.; 
Nicol in Haſtings Dictionary III, 453 ff.; Fr. Schwally, Das Leben nad) dem Tode, Gichen 
1892; 3. Frey, Die altisr. Totentrauer, Dorpat 1894; derj., Tod, Seelenglaube und Seelen: 
fult im alten Israel, Leipzig 1898; CE. Grüneifen, Der Ahnentultus und die Urreligion 
Jeraels, Halle 1900; Saftrow, Dust, earth and ashes as symbols of mourning among the 
ancient Hebrews Journ. of Amer, Or. Soc. 1899, XX, 130—150; Büchler, Entblößung der 
Schulter und des Arms als Zeichen der Trauer, Zat® XXI, 81—92; Jaſtrow, Baring of 
the Arm and Scoulder as a Sign of Mourning, Zat® XXII, 117—120 (Ethnographiice 
Parallelen zum Zerreißen der Stleider!); Büchler, Die Grundbedeutung des hebr. und neubebr. 
Stammes 2’? WZKM XVIL 165—181 (237 das Stampfen bei der Totenklage); Kloß, 
Krantenbejuh und Trauerbrauh nad) Bibel und Talmud, Frantf. 1901 (mir unzugänglid). 

Ferner A. Ieremias, Die bab.:ajj. Vorjtellungen vom Zuſtande nad) d. Tode, Leipz. 1887; 
5 Jeremias in Chantepie de la Saufjayes Rel.Geſch. I, 3295. Die NArhäofogien von 
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Denzinger und Nowad; Rob. Smith-Stübe, Die Neligion der Semiten; Xellhaujen, Rejte 
arab. Heidentums?, Berlin 1897; S. 3. Curtiß, Urſemitiſche Religion im Voltsleben des heut. 
Orients, Leipzig 1903; J. Goldziber, Le sacrifice de la chevelure 1881; derf., Muhamme— 
daniſche Studien, Halle 1889. 1890; Zagrange, Etudes sur les rel. sömitiques!, 1903; N. Sere: 

5 mias, Das alte Teſt. im Lichte des alt. Or.?, Leipz. 1907; derj., Hölle und Paradies bei den 
Babyloniern (Der alte Orient I, 3)?, Yeipz. 1903; Zimmern in KAT? 603. — Ueber das 
ipätere Judentum %. 3. Grund, Die Trauergebräuche der Hebräer, Leipz. 1868; Nabbinowicz, 
Der Totenkultus bei den Juden. — Zur Methodik der Unterfuhung: H. Windler, Religions: 
geichichtler und geſchichtlicher Orient, Leipzig 1906; B. Baentſch, Altorientaliſcher und ißraeli- 

10 tiſcher Monotheismus, Tübingen 1906. — Ein 7 Seiten füllendes Berzeihnis der einjchlägigen 
Litteratur bis 1900 bei Grüneifen S. IX—XV. Bol. aud) die Litteratur zu dem Art. Be- 
gräbnis oben Bd II ©. 530. 

I. Das Gefühl der Trauer mit den vielerlei Bräuchen, durch welche man in Israel 
der Trauer Ausdrud gab, konnte durch die verichiedenartigiten Vorgänge geweckt werden. 

15 Der betrübte, mit Eiferfucht verbundene Unmille der finderlofen abe! Gen 30, 1; die 
Übergabe der Befiegten in die Hand des Siegerd 1 Kg 20, 31f.; das Aufbören aller 
Freude bei großem, allgemeinen Elend Ser 16, 5ff.; das Hereinbrechen des göttlichen 
Zornes Am 8, 8; allerlei Not Jeſ 61,3; Eſth 4, 3; erlebtes Ungemach Hi 14, 22; böſe 
Botichaft Nu 14,39; Niederlage Jer 49, 3; das Gefühl der Buße 1 Kg 21, 27;,1&a 7,6; 

Ni 20, 26; — derartige und äbnliche Vorgänge pflegten die Zeichen und Außerungen 
der Trauer hervorzurufen. Vgl. bierzu noch Mi 1,8; er 6,26; 0 7,6; Ho 10,5; 
Son 3, 7; Gen 23,2; 27,41. Am deutlichiten tritt Wejen und Außerung der Trauer 
gegenüber dem Tode in Erjcheinung. Von den ſchweren Problemen, melde die Bräuche 
der Totentrauer darbieten, fei im zweiten Abjchnitt die Rede. Hier handelt es fich zu— 

25 nächſt um eine Aufzählung der vielen unmillfürlichen, allgemein menschlichen und fonven: 
tionell getwordenen, fombolifchen Trauerbräuche, welche die biblifhen Schriften erwähnen. 
Alles Ungemach verjegt den Menfchen in ſchwere Betrübnis Pi 6, 7f.; 31, 10; 102, 4. 
Soldye Trauer beugt den Menſchen und beraubt ibn aller Freude und Lebensluft; er 
wird gebeugt von Schmerz, daß er das Haupt gefenkt trägt Hi 10, 15, ja daß er ſich 

0 bis in den Grund niedergedrüdt fühlt Hi 16, 15, jo daß Jahve allein ibn aufrichten 
fann Bj 44, 26; 145, 14; 146, 8; 147,6; in feinem ganzen Einbergehen zeigt ſich die 
Trauer 1 Kg 21,27 (Text unfiher! vgl. Kloftermann, Komm. zur Stelle); Thr 2, 10. 
Der Schhmerzgebeugte wirft fih auf die Erde 2 Sa 12,20; 13, 31 oder figt am Boden 
Jeſ 3, 26 im Staube ef 47, 1 (vgl. Delisih, Komm. zu Pi 35, 14). In folder Stim— 

35 mung verbüllt der Trauernde das Angeſicht 2 Sa 19, 5, wohl um von allem Furdtbaren 
nichts mehr zu fehen vgl. 1 Ka 19, 13; Eftb 6, 12. So finden wir dies Verhüllen des 
Angefihts, bei Männern das Verdeden von Kinn und Schnurrbart E3 24,17, als all: 
gemeine Trauergebärde Ser 14,3; Me 14, 65 (Le 22, 64 gebört ſelbſtverſtändlich nicht 
hierher; ebenfo ift die Bedeutung des Verhüllens Ez 12, 6 eine andere vgl. Kraetzſchmar, 

0 Komm. ©. 125); 2 Sa 15,30. Dem Trauernden fehlt die Luft am Leben, darum forgt 
er auch nicht wie ſonſt für ſich; alle Pflege, die er fonft feinem Leibe angedeihen läßt, 
unterbleibt 2 Sa 12, 20ff.; Da 10,3; er falbt ſich nicht 2 Sa 14. 2; Salböl und Trauer 
Jind Gegenſätze Je 61, 3; der fonjt beliebte Wechjel der Kleidung unterbleibt 2 Sa 12,20 
vgl. dazu Gen 41, 14; 1 Sa 28, 8; ungewaſchene Kleider, ungewajchene, von den San: 

#5 dalen entblößte Füße 2 Sa 15, 30; Jeſ 20, 2, verwilderter, ungepflegter Bart find Zeichen 
der Trauer vgl. 2 Sa 19,24; auch 2 Sa 14,2 nad rabbinifcher Auslegung. Der Be: 
trübte fucht die Einfamfeit, entweder den Göller des Haufes 2 Sa 19, 1, oder das 
flache Dach ef 15,3; Jer 48, 38, die Witwe das ftille Witwenſtübchen Jud 8, 5. Große 
gemeinfame Trauer führt die Klagenden auch wohl auf dem Markt zufammen ef 15, 2f. 

so u. ö. oder verfammelt die Leidtragenden im Trauerbhaufe Wit 9, 23. Non 3, 7 fol fogar 
das Vieh mittrauern. — Ob die Trauernden ſich das Geficht durch Beichmieren verun: 
ftaltet (Rampbhaufen), ift aus der Bibel nicht zu erfehen. Dagegen war das Scheren 
einer Slate gebräuchlich. Jer 48, 37. Hi 1,20. Di 14, 1 verbietet die Glage am Vorder: 
fopf als heidniſch; Jeſ 15, 2 fcheren fich die Moabiter in diejer Art. Noch heute ift es 

55 Sitte der arabifchen Nomaden, den, Kopf bis auf einen Schopf fahl zu fcheren, vgl. er 
9,26 (j. Bd V ©. 277, ꝛoff. Benzinger). Auch Frauen fchnitten ihr Haar ab, vgl. Ser 
7,29. Den Bart fchnitt man wohl nicht ganz ab, fondern beichor nur die Ränder, vgl. 
das Verbot des Befcherens für die Prieſter Le 21,5; dazu Mi1,16; Jeſ 15,2; Jer 
41,5; 48,37. Noch impulfiver war als Schmerzäußerung das Ausraufen des Haares 

so Esr 9, 3 aus Haar und Bart; das zerzaujte Haar ließ man ungeorbnet berunterhängen 
Ye 21, 10 vgl. die Ausfägigen in Ye 13, 45. Dem ganzen oder teilweifen Verhüllen des 
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Hauptes fteht gegenüber die Entblößung desfelben durch Ablegen des Turbans oder der 
opfbinde, Ez 24, 17. 23 (vgl. Benzinger, Ar. 521, 9). Man jchüttet Erde und Staub 

auf das entblößte oder gefchorene Haupt, während man felbjt im Staube ist. Für das 
Beitreuen mit Erde fommen in Betracht 1 Sa 4, 12; 2 Sa 1,2; 15,32; Neh 9, 1; mit 
Staub Joſ 7,6 (Text unfider!); Hi2,12; E327,30; Thr 2,10; Mi1,10 (Tert!); 5 
1 Maf 3, 47; 4,39; 11,71; 2 Mak 10,26; 14, 15; Apf 18, 19. Die einzige Stelle, an 
welcher (natürlich Luthers Überfegung ausgefchlofien!) das Beſtreuen mit Aſche erwähnt 
ift, 2 Sa 13, 19, ift von Morris Jaſtrow genauer unterfucht und als Tertverderbnis oder 
Mißverſtändnis der Punktatoren erwieſen. In Aſche ſitzen, ich in der Aſche wälzen Ser 
6,26 iſt ald Trauerbraudy öfter erwähnt vgl. Hi 2,8; Ion 3, 6 (vgl. P. T. Carpjov, De 10 
einerum ap. Hebr. usu, Roftod 1739; M. H. Neinhard, De sacco et ceinere in 
Ugolin. Thes. XXXIII, 1067ff.), 2 Sa 13, 19 aber iſt ftatt “ex vielmehr "SE zu 
lefen: Thamar nahm die „Kopfbinde” ab d. b. fie begann zu trauern. Will man wegen 
LXX ex jtehen lafjen, fo ift "EN (babyloniſch aparu) zu vofalifieren, wie jchon der 
ältere Jaſtrow gelefen hatte. Der Sinn bleibt derjelbe: fie nahm den „Hauptichmud” ı5 
ab. Das Kopfbeitreuen mit Ajche ift alfo fein Totentrauerbraud. Vgl. hierzu ausführlich 
Naftrow, Dust, earth and ashes as symbols of mourning in Journ. of Amer. 
Or. Soe. XX, 1899, p. 133ff. Nachdem Thamar fi des Kopfputzes entledigt, legt 
fie die Hand auf das Haupt. Diejer Brauch ift häufig. Danach erklärt Kautzſch auch 
er 2,37. Ob diefe Sitte auf Stellen wie Er 9,3; 1Sa 7,13, wo vom ſchweren 20 
Aufliegen der Hand Jahves die Nede ift, zurüdgeführt werden darf, ift doch zweifelhaft, 
fie ift Gemeingut des alten Orients. Daß der Klagende die Hände ringt nad) Troft, ift 
allgemein menjchlich, vgl. auch Thr 1,17. Zur gleichen Klafje der Trauerkundgebungen 
ehört das Weinen, das bis zum lauten Schreien und Heulen (Luther: lören) ausarten 
ann Hoſ 7,14 (Tert?); Mi1,8; Me 5,38. Freilich finden oft tieffter Schmerz und 26 
jähes Entjegen feine Klagetöne Ez 24, 16. 24 (vgl. Kraetzſchmar zur Stelle), da verhüllt 
man das Geficht und „frißt“ den Jammer in ſich hinein, fo wohl Pi 35, 13 (ähnlich 
Delitzſch zur Stelle). Zum Weinen und Schreien treten oft noch Bewegungen, deren 
manche zu dem Schmerz der Seele dem Körper Schmerzen verurfachen. So das Schlagen 
der Bruft befonders bei den Frauen Nah 2, 8; Jeſ 32,12 (Text?); auch Le 8, 52; 18,13; 30 
"20 ift das lateinifche plangere, 27°: daher der Ausdrud für Totentrauer Sa 12, 12, 
vgl. Geſenius-⸗Buhl s. v. Dazu tritt das Schlagen der Lenden und Hinterbaden nad) 
den Hüften zu Ser 31, 19; E& 21,17; Jeſ. 32, 12. Das Händeklatſchen Er 6, 11 gehört 
nicht bierber, jondern ift Ausdrud höbnifcher Freude. Das Zufammenfchlagen der Hände, 
plangere, jcheint aber gleihtwohl eine Trauergebärde des offiziellen Klageperſonals (f. u.) 3 
geivejen zu fein. Direkte Selbitpeinigung 272, 77377 aus Kummer, wie fie bei den 
Heiden üblih (vgl. J. Michaelis De ineis. propter mortuos in Obs. saer. Arnheim 
1752), 1 Ag 18, 28; Ser 47, 5, ift in Israel verboten (Le 19, 28; 21,5; Dt 14,1. Sie 
geihab aber trogdem Ser 16,6; 41,5. — Wie überall fpricht jih die Trauer auch in 
Israel aus dur Veränderungen in der Kleidung. Der Trauernde entjagt allen Be: 40 
quemlichkeiten, er thut feinen Schmud ab, nicht nur den Kopfihmud, jondern aud andern 
Schmud Er 33,4; zuweilen gebt er barfuß 2 Sa 15,30; Jeſ 20,2; wohl auch 1 Kg 
21,27 (vgl. Kittel, — ©. 159), immer aber zerreißt der Trauernde ſein Oberkleid 
(nicht die kuttoneth, vgl Benzinger oben Bd X ©. 525, 11ff.). Nur der Hohepriejter 
durfte das nicht Le 21, 10. Died Zerreifen des Oberkleides war fein Zerfehen desjelben, 4 
wie wir aus fpäteren Nachrichten entnehmen dürfen (vgl. Dougtaei analecta I, 118; 
Arrieur, Nachr. III, 282; De seissione vestium, Jena 1663; Wichmanns: 
baujen, De lacerat. vestium, Vitebg. 1716; Ugol. Thes. XXXIII, 1101 ff.; am ge 
naueften Grundt ©. 59), jondern ein handbreiter Einriß, über defjen Herjtellung die 
Rabbinen genaue Vorſchriften gaben, z. B. fol die Zerreißung nad 2 Sa 13, 18 im Stehen 50 
vorgenommen werden, bei Trauer um die Eltern ſoll fie öffentlich auf der rechten Seite 
des Getvandes erfolgen u. a. m., f. au oben Bd X ©. 525, 55ff. ſowie die Stellen dort 
und dazu noch Le 10,6; Nu 14,6; Joſ 7,6. Auch beim Anhören einer Gottesläfterung 
zerriß der fpätere Jude fein Gewand, Mt 26, 65; AG 14, 14. Der wegen des Todes 
der Eltern gemachte Einriß durfte nicht wieder genäht werden, jeder andere Riß nad) 55 
30 Tagen (Otbon., Lex. rabb. 360). — Das eigentliche Trauerfleid war der PO. Ob 
derjelbe aus ſchwarzem Ziegenhaar gefertigt war, fann auf Grund von Nu 31,20 allein 
nıcht ertviefen werben, a; Kamelshaar könnte nah Mt 3,4 in Betracht fommen. Er 
war meijt von grobem, dunfelgefärbtem Zeug vgl. Jeſ 50,3; Apk 6, 12; vol. "77 der 
Trauernde Bi 35, 14; 38, 7; 42, 10; D°7°°77 in fchwarzer Trauer Mal. 3, 14. Welche @ 
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Geftalt der Saq hatte, jteht noch immer nicht feit, die Anfichten darüber hängen ab von 
der gejamten Beurteilung der Trauergebräudhe (f. unten unter IT). Si 16,5 in Ver: 
bindung mit Abbildungen auf altbabylonifchen Denkmälern (4. B. die Geierjtele) jcheinen 
darauf zu führen, daß der Saq wirflih nur ein härener Schurz um die Lenden tar, 
den man unter der Kleidung trug, 2 Kg 6, 30, und auch des Nachts nicht ablegte, vgl. 
1 8g 21,27; Ion 1,13; Are Jeſ 32, 11. (Vielleicht war der Saq aud zugleich 
nr feine raube Beichaffenbeit Hilfsmittel, dem Trauernden das übliche Wachbleiben in 
der Nacht zu ermöglichen, vgl. Hi 3,26; 7,3; Bi 77,5; 102,8). Nah Grundt ©. 53 
trugen die fpäteren Juden den Saq auch beim Faften, vgl. ſchon 1 Mak 3, 47. Er konnte 
in Verbindung mit einem Strid ums Haupt 1 Kg 20, 30f. auch als Zeichen der Unter: 
werfung dienen. Ob aber der Saq immer die Gejtalt eines doch nur feinen Lenden— 
ſchurzes gehabt habe, jcheint mir zweifelhaft. Schon Joel 1,8, dann aber in den jpäteren 
Schriften Jud 4, 8; Ejth 4, 3ff. ift auf ein größeres Kleidungsſtück zu jchließen, daß zur 
Nachtzeit ald Dede dienen konnte; 2 Sa 21,10; 1Ng 21,27; i 

Le 

— 

ühren zu demſelben 
ı» Schluß; vor allem vgl. Jeſ 20,2, wo der Prophet den Saq über dem Leibrock trägt. 

Niebubr berichtet, daß noch heute im Orient ein Getreidefad aus Ziegen: oder Ejelshaar 
als Trauerkleid diene (dagegen Frey Totentrauer, ©. 7). Der mit dem Saq Belleidete 
galt zwar nicht ohne weiteres als unrein wie bei den Perſern Eſth 4,2, aber trauern 
und ſchmutzig fein fommt auf dasfelbe hinaus. Der Trauernde jest jih in Staub und 

20 Aſche und beftreut fein Haupt mit Erde. Hatte er den Toten berührt, etwa wie es nad) 
Gen 50, 1 das fpätere Judentum zur Pflicht machte, ihn gefüßt, fo war er unrein, Le 
21,1; Nu 19,11. Nu 6,9: der Nafiräer, der einen Toten berührt, wird unrein. 
Totengebein verunreinigt den Tempel E; 9,7; 43,7. Über die Reinigung von dieſer 
Unreinigfeit ſiehe König oben Bd XVI ©. 576,37ff.; 577, 46f.; über fpätjübifche Sitten 
ebenda 579, ı0ff. Auch für irgendwelche Genüſſe bot die Trauerzeit Feine Gelegenheit. 
Ein Weib zu berühren war verboten, vgl. Da 6, 19; 2 Sa 12, 24 (hierauf gründen fich 
die rabbinischen Vorſchriften). Aus Da 10, 3 fchließt man, daß die Trauerzeit eine teil: 
weiſe Faftenzeit war; auch bei Sauld Tode ift von einem Ttägigen Falten die Rede 
1 Sa 31,13. Nad Baba bathra 16° waren bei den fpäteren Juden Sinfen ein für 

0 diefe Zeit erlaubtes Geriht; angefichts der Leiche zu efjen, das Geſetz zu jtudieren oder 
das Schma zu beten, war ftrenge verboten Mischn. Berach. 3, 1. Bgl. Davids frei- 
mwilliges Faften 2 Sa 3,35 (vgl. 1,12). Dazu fiehe Buhl oben Bd V ©. 768, 6 ff.; 
Wellhauſen, NRefte?, 182; Kamphaufen bei Riehm 425. Daß es allgemeine Sitte war, 
daß die Nachbarn dem Trauernden Speife brachten, geht aus der dafür angeführten Stelle 
2 Sa 12, 16f. fo wenig ficher hervor mie die jtändige Verteilung von Speife beim 
Begräbnis an Arme aus Ser 14,7; Er 24,17; H0f 9, 4 geichlofien werden darf. Die 
jpätern Juden erſt halten es für verdienitlich, dem Trauernden Speife anzubieten. Daraus 
erwuchs der Brauch, daß auch die Trauernden den teilnahmsvollen Freunden Speife vor: 
festen. Dies artete dann zu üppigen Gelagen aus. Das Trauerbrot felbit, das vielleicht 

40 aus geringerem Mehl gebaden war, gilt als unrein und verunreinigt Hof 9, 4; Dt 26, 14. 
Vielleicht war das Breden und Eſſen des Trauerbrotes eine ſymboliſche Handlung der 
Mittrauernden, um ihre Solidarität mit dem Betroffenen fund zu thun, vgl. Jer 16, 7 
(ſiehe die eingehende Erörterung diejer ſchweren Stelle bei rev, Tod ꝛc. ©. 90 ff.). Auch 
mit dem dort erwähnten Troftbecher mochte es fich ähnlich verhalten (j. u. unter II). 

5 Beileid feitens der Freunde und Nachbarn war ja eine mohltbuend empfundene Kund— 
gebung Pred 7,3; Mt 27,61; Yo 11,19. Sie wird als löblich bingeftellt Hi 29, 25; 
Si 7,38 vgl. Nö 12, 15. Vor dem Übermaß der Trauer warnt Si 22,11; 30,25; 
38, 16ff. Burtorf, Synag. 701 meint, die Bekannten fommen auch deshalb, um dem 
Toten, den man ſich börend und fehend vorjtellte, alles angetbane Unrecht abzubitten. — 

Ein Hauptteil der Totentrauer war die Totenklage, die freilich nicht immer in jo er- 
bebender und denkwürdiger Form fich vollzog wie Davids Klage um Jonathan 2 Sal, 
17 ff. oder Jeremias Klagelied um Joſia 2 Chr 35, 25; vgl. nod 2 Sa 3, 33f.; 1 Mat 
9,21; Ier 22,18; 34,5; 1913,20; 2892,12; 13, 14. _Ugolino bietet im The- 
saurus XXXIII, 1300ff. eine ganze Sammlung rabbinifcher TR, vgl. Budde in ZatW 

55 1882, 1ff., 1892, 31ff. Um die Totenklage jtilgerecht zu vollzieben, gab es geübtes 
Hlageperjonal Ser 9,16f.; Am 5, 16; fo wohl aud Me 5, 38; die Wehklagen des ganzen 
Yeichenzuges 2 Sa 3, 31 wurden fpäter von elegifcher Muſik unterftügt Mt 9, 23. Mischn. 
Kelim 16, 7 erwähnt bei der Totenflage den Gebraud der Aduffen (IT Handpaufe, 
Tambourin). Die eigentliche Totenflagezeit dauerte 7 Tage 1 Sa 31, 13, alfo ſolange 

60 wie die Zeit der Unreinbeit (vgl. König oben Bd XVI ©. 567, 56 ff.; 571, sf.), in Agupten 
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70 Tage (nach Herodot 2, 85: 72 Tage) einfchließlih der 40 Tage der Mumifizierung 
Gen 50, 3}. Die Totenllage um Naron und Mofe dauert 30 Tage, Ru 20,29; Dt 34,8. 
Die vielen ſehr vertwidelten Trauerriten der fpäteren Juden vgl. bei Grundt. So nahm 
man z. B. aus Spr 20,27 Anlaß zum Anzünden der Totenlampe. Die Wiederkehr des 
Todestages war in Israel ein erniter Tag Ri 11,40. Beim Tode der nädjten Ber: 5 
wandten, befonders von Vater und Mutter dauerte die Trauer noch über die 7 ftrengen 
Tage hinaus, ja in milderer Form bis zu der eriten Wiecderfehr des Todestages. Big 
dabin darf der um die Eltern Trauernde kein Gelage mitfeiern, während ſich dies in den 
eriten 7 Tagen für alle Trauernden von ſelbſt verjtand. Die Trauer um Miffethäter, 
Selbitmörder, Gebannte, Abtrünnige war verboten, ja über den Tod der leßteren joll ı0 
man fich wielmebhr freuen (Leyrer). Zur Trauer der Priefter fiehe Köberle oben Bd XVI 
&. 44,55 ff. — Über die Wittventrauer im befondern wiſſen wir nicht jehr viel, vgl.2 Sa 
11,26; Gen 38, 14. Auch die Witwe trug den Saq unter dem Witwenkleide Jud 8, 5 
(vgl. Kamphauſen bei Riehm 1321). Uber die Witwenkleider MIF>N "752 vgl. Gen. 38, 
14. 19, wonach die Witwe feinen Schleier trägt. Die Kleidung war unſchön und ſchmucklos ı5 
Jud 10,2; 16,9. Die verwitwete Frau zog ſich wohl von der Welt zurüd Jud 8, 5, 
oft genug wohl ſchon um der miflichen Lage willen, in der fie oft auf das Mitleid anderer 
angetwiefen war (vgl. Benzinger oben Bd V ©. 745,5 ff). Die kinderloje Witwe kehrte 
meiſt ins Elternhaus zurüd, falls ihre Eltern noch am Leben waren, und nahm diefelbe 
Stellung ein wie vor ihrer Ehe. So durfte 5. B. die verwitwete finderlofe Prieftertochter 20 
mit von der geweihten Speife eſſen Le 22,13; Gen 38, 11. Eine vom Ehemann ent: 
lafiene Frau, die auch in zweiter Ehe entlafjen oder Witwe wird, gilt für den erjten 
Ehemann als unrein Dt 24,4. Hörte die Witwe zu trauern auf, jo bejchnitt fie Die 
Nägel Di 21,12; dies iſt alfo nicht mit Bertholet als Trauerbraud anzufeben, fondern 
mit dem arabischen Brauch (Wellhauſen Reite, S. 156) zufammenzuftellen; jo König und 25 
befonders Driver. Nach rabbinischer Vorjchrift darf die Witwe erjt nad) dem 3. hoben 
Felte, das auf den Tod des Mannes folgt, wieder heiraten; bat fie einen Säugling, fo 
fteigt diefe Wartezeit auf 2 Jahre. Der Mann darf um feiner Kinder willen ſchon nad) 
30 Tagen wieder ein Weib nehmen. Manche Witwe behielt zeitlebens die Trauerkleider 
bei (doch wohl ohne den Saq?) und entjagte allem Schmud und aller Freude in ftiller 30 
Zurüdgezogenbeit. 

II. Die moderne religionsgefchichtliche Betrachtungsweiſe fett konſtruierend einen ani— 
miftiich gefärbten Naturfult an den Anfang der religiöjen Enttwidelung. Von diejer 
Theorie aus hat man für das vormojaische Israel eine ſtark animiftifch durchſetzte Natur: 
religion gemutmaßt. Am klarſten ift diefe Anficht entwidelt von Stade in feinem letzten 3 
Werk, das gegen jeine Geichichte des V. J. feinen Fortichritt zeigt und alle gegen das 
Syſtem erhobenen Einwände abthut, ohne auf fie einzugehen. Die andere Richtung der 
at, Forſchung erkennt die von der kritiſchen Schule aufgeftellte Quellentheorie inſoweit an, 
als fie auf Litterarifche Befunde, nicht auf theoretifch zugeſtutzte Terte aufgebaut ift, hält 
aber an den von der Bibel berichteten Thatſachen als jolchen feit, vor allem daran, daß w 
am Anfang der israelitiihen Religion eine Gottesoffenbarung ſteht. Troß dauernd wert: 
voller und eingehender Darlegungen bat diefe moderne pofitive Schule es nicht vermocht, 
die Heligionsgefchichtler von ihrer Theorie abzubringen. Dieje That ift von anderer Seite 
vollbracht worden, wenigſtens in ihren Anfängen und mit unleugbarem Glüd. Bon den 
Vertretern der kritiſchen Schule ift es bejonders F. Schwally geweſen, der in feinem 45 
Were „Das Leben nad dem Tode” 1892 aus den Trauer: und Totenbräuchen auf eine 
anmiftifche Vorſtufe der Jahvereligion geſchloſſen bat, ja viele diefer Bräuche als ani- 
miſtiſche Rudimente angeſprochen bat. Glatejcheren, Abjchneiden des Bartes follen Haar: 
opfer, Einrigungen und Einfchnitte Blutopfer für (an) die Toten fein. Der Saq fer das 
uriprüngliche Stlavengewand geweſen, jein Anlegen bedeute demütige Verehrung des Toten: so 
geiftes, babe doch der Tote noch ſoviel Lebenskraft in fich, daß er den Lebenden jchaden oder 
nügen könne. Er ſei deshalb durch Opfer günftig zu ſtimmen. Daber ift man mit (!) ihm 
das Trauerbrot, trinkt mit (!) ihm den Trauerbecher. Si 30, 18 verfpotte derartige Toten- 
opfer. Die Schäße in den Königsgräbern, von denen Joſephus erzählt, ſeien foldhe Toten: 
opfergaben getvefen. Auch das Faften gelte dem Toten, um feine Gunft damit zu er: 5; 
werben. Nur der Mann konnte diefen Kultus ausüben, nur aus ihm jei die Anſchauung 
von der Solidarität der Familie erflärbar. Saul nenne die Toten direft elohim „Geiſter“. 
Schwally gegenüber machte Joh. Frey (in „Die altier. Totentrauer“, Dorpat 1898 und 
„od, Seelenglaubt und Seelenfult im alten Jsr.“, Leipzig 1898) geltend, daß die israe— 
litiſchen Vorftellungen von dem Wefen und den Seinsbedingungen der Seele nad) dem 60 
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Tode wohl Seelenglaube feien, aber auf Seelen kult nicht zu fchließen erlauben. Mit 
dem Nachweis, daß die Urfprünge der israelitiichen Religion mit Animismus nichts zu 
ſchaffen haben, fällt auch die Erklärung der Trauerbräuche als Nefte einftigen Totenkulis. 
Hier ift u. E. Frey im Recht gegen Schwally. Auch Lagrange (Etudes sur les rel. 

s sem.', S. 270ff.) argumentiert ähnlich. Mit Recht wendet fih Frey auch gegen bie: 
jenigen, melde die Trauerriten rein pſychologiſch deuten wollen, aljo im Zerreißen der 
Kleider die Leidenichaftlichkeit des Affekts (Leyrer in PRE?’) oder gar das Abbild des 
zerrifjenen Herzens (Ramphaufen bei Riehm) ſehen wollen. Frey ſucht nun fämtliche 
Trauerriten auf den einen Gedanken zurüdzufübren, daß fie alle die tieffte Demütigung 

ı0 vor Jahve zum Ausdrud bringen follen, der durch den Tod des Betrauerten den Trauernden 
feine Nähe habe fühlen lafjen. Daher der Saq als die religiöfe Volkstracht der De: 
mütigung, er dofumentiere relative Nadtheit (in Arabien geben Trauernde zuteilen ganz 
nackt). Das Verhüllen des Hauptes oder das teilweife Verhüllen bis über den Schnurr- 
bart, au das Bebeden des Kopfes mit den Händen ſei nicht Zeichen der Abjonderung, 

15 des ſich Zurüdziehens von der Umgebung, fondern wiederum Zeichen der heiligen Scheu 
vor Jahve. Es fteht auf einer Linie mit Er 3,6; 1 Kg 19,13. Desgleichen geſchieht 
das Ablegen der Sandalen wie Er 3,5; Joſ 5, 15 aus Ehrfurcht vor der heiligen Näbe 
Jahves. Die ganze armfelige Trauertraht jolle Gottes Gnade und Milde wachrufen, 
tie fie die Armen nötig haben, welche diefe alte Volkstracht noch lange trugen. Die 

© Totenklage entitand aus dem Rufen nad dem Verfchiedenen. Nur das ſchwere Geſchick 
betrauerte man, das den Toten getroffen. So habe David nicht getrauert beim Tode von 
Bathſebas Kinde, denn damit habe Gott ihn felber ftrafend getroffen. Das Faften follte 
Gott günftig ftimmen. Trauerbrot und Trojtbecher jeien feine Ependen an den Toten, 
fie feien nad der Beitattung im Trauerbaufe genofien, während man bei Ahnendienſt das 

25 Grab als Kultjtätte erwarten dürfte. [Wenn man dem Toten etwas mitgiebt, fo ijt das 
u. E. fein Kult, fondern einfah Fürforge. Der Tote lebt in der Unterwelt weiter, aber 
ein elendes Schattendafein; dies will man ihm durch Mitgabe von Gaben erleichtern. 
Aud die Araber find, wie MWellbaufen berichtet, der Meinung, daß ein Toter obne feine 
irdiſchen Gebrauchsgegenftände des Berufes in der Unterwelt gar nicht als er ſelbſt gilt.) 

so Die Haarſchur bezwedt nad Frey Entitellung der Perfünlichkeit, alfo Berunzierung und 
Selbjtvemütigung. Haaropfer würde das Darbringen des abgefchnittenen Haares_ fein, 
doch davon iſt nie die Rede, fondern ftet3 nur von der Slate und dem verunzierten Bart. 
Erſt das Opfern des Haars auf dem Grabe ift wirkliches Totenopfer (Goldziber, Mu: 
hamed. Studien I, ©. 248f.). Nur dem Priefter ift alles, was nad Trauer ausfieht, 

35 verboten; im älterer Zeit hatte er das Haar lang und mwohlfrifiert zu tragen, fpäter bei 
Ezechiel es nicht kürzer zu ſchneiden als ſichs gehört. Beſonders die Glatze über den Augen 
wird ala Nachahmung heidniſcher Sitte verboten. Hiernach fcheint alfo Frey den Prieiter 
als einen Gottgeweihten anzufeben, der fi nicht wie der gewöhnliche Volksgenoſſe zu 
einem Sklaven Gottes im Außeren erniedrigen darf. Auch bei den Einfchnitten aus 

0 Anlaß der Trauer vermißt Frey den Opfergedanfen. [Beim blutigen Opfer ift nad 
Curtiß das Hervorbrechen, das Ausiprigen des Blutes die Hauptfache, die beim Ritzen 
und auch bei dem von Arabern geübten Blutigfragen des Geſichts fehlt. Auch das bei 
heutigen Bebuinen geübte Beichmieren des Gefichts mit Blut, d. h. mit Blut eines ge 
opferten Tieres, Curtiß ©. 285, ift etwas ganz anderes.] Mit Necht betont er auch den 

45 Stark fonkretiftifchen Charakter des israclitifhen Kultus zur Zeit von Amos, Hofea und 
Serobeam II. Man übertrug ja heidniſche Kulte direft auf Jahve, vgl. Jer 41, 5; die 
Propheten nehmen derartiges fcheinbar gleichgiltig bin. Aber bier wird der Gedante maß: 
gebend fein, daß die Strafe für den Abfall auch diefe Niten mit hinwegnehmen wird. Die 
ſpätere Geſetzgebung eifert denn auch nicht gegen die Trauerbräuche als ſolche, jondern 

so nur gegen die direft heidnifchen Entlehnungen in denfelben. Daß die Haarſchur nicht 
als teilweijer Erſatz urfprünglicher Menjchenopfer anzusprechen ift, fondern lediglich den 
Trauernden entjtellen joll, zeigt der ägyptiſche Brauch, wo die Glage die reguläre Tracht, 
das Wachjenlafjen der Haare aber das Trauerzeichen ift. Erft in ganz fpäter Zeit, als 
man den Tod nicht mehr als Verhängnis Gottes fondern ald den regulären Lauf des 

56 Naturgefchehens wertete, mögen ſolche Zeichen der Erniedrigung zu Kultäußerungen ge 
worden jein. Sämtliche Trauerbräuche baben für Frey die Bedeutung der Demütigung 
unter den Sender jo großen Elends oder der Sorge um Aufrechterhaltung irgendwelcher 
Beziehung zu der in ſolches trübe Schattendafein gefommenen Seele. Hier jegt nun die 
Unterjuhung Grüneifens ein (Der Ahnenkultus, Halle 1900), welchet nicht nur wie Frey 

so Ramphaufens Deutung als der Täufhung ausgelegt, fondern auch Schwallys Erklärung ale 
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jelbft in Symbolik ſtecken geblieben bezeichnet. Aber auch Freys Löſung ift ihm eine zu 
einfeitige.. Dem wird man zuftimmen müjjen. Grüneiſen geht vom Gebraud das Saq 
bei den Gefangenen aus und findet, daß er auf dem herem beruht: um des Bannes 
willen, weil der Gottheit verfallen, werden jo oft die Gefangenen getötet. Wer gefangen 
wird oder ſich ergiebt, fommt in fchredliche Beziehung zur Gottheit, er ift ihr verfallen, 5 
ift in Lebensgefahr. So find Trauerriten öfter da angewendet, wo es fih auch nur darum 
bandelt, daß der Menſch in Beziehung zur Gottheit tritt. Auf diefe Art gewinnt Grün- 
eifen eine Gruppe von Fällen, wo Gefangenichaft und Trauerbräuche gemeinfam die Be: 
ziehbung zur Gottheit ausbrüden. Außer bei Trauer kommen aber dieje Bräuche vor, 
wenn ein Menſch im AZuftande der Unreinheit in Bezug zur Gottheit tritt. So find 
Heiligkeit und Unreinbeit in ihrer Wirkung auf den Menſchen urjprünglich identifch. Auf 
diefe Weiſe adoptiert Grüneifen die von 7* zuerſt ausgeſprochene Anſicht: der Menſch 
will ſich durch die Trauerriten unkenntlich machen, um ſich vor der drohenden Nähe der 
Gottheit zu ſchützen. Wie das Auftreten der ſich ergebenden Krieger den Zorn des durch 
den Sieger repräſentierten Gottes beſänftigen will, fo will der Trauernde durch Selbſt- ı5 
entftellung fich einer ihm drohenden Gefahr entziehen, der Gefahr nämlich, welche nad) 
Grüneifen der unheimliche Tote bezw. feine umberirrende Seele darftellt. Bor der Toten: 
fecle will man ſich ſchützen, man hatte eine ängjtlihe Scheu vor den Totengeiftern. Nicht 
übermenjchliche und darum kultiſch zu ehrende Weſen ſah man ihn ihnen, jondern unter: 
menschliche Mefen von fpufbafter, unheimlicher Art. Die Entitellung des Körpers fol 20 
unfenntlich machen, das wüſte Klagegeichrei joll fie verjagen. Der Bebuine verhülle ja 
no heute Mund und Nafe oder halte fie zu, wenn er an öden Stätten vorbeikommt, 
wo Geſpenſter der Verftorbenen haufen. Am jchnellften entjtellt Zerreißen der Kleider. 
Freilich geſteht Grüneifen bezüglich der Trauerbräuche einen undeutbaren Neft zu. Vielfach 
berühren ſich mit Grüneifens Ergebniffen die von Lagrange (die 2. Auflage i mir leider 26 
nicht zur Hand). Er betont vor allem, daß doch in vielen der Trauerbräude gar feine 
Spur von Geheimnisfrämerei zu juchen ſei. So find ihm Weinen, Schreien, Seufzen, 
Küſſen des Toten einfach Zeichen natürlicher Trauer. Er hätte noch den gebeugten Gang, 
das troftlofe Am-Boden-hocken, die Vernachläſſigung der eigenen Perſon getroft hinzufügen 
dürfen. Zagrange giebt auch die erſte plaujible Erklärung des in Adefigens und des 30 
Wälzens in der Aſche: An den Eingängen der Ortſchaften fammelten ſich große Afchen: 
und Schuttbaufen an. Die Aſche entftammte den Badöfen und nahm zulegt jtaubartige 
Konfiftenz an. Wenn eine Stadt erobert, zerjtört, verbrannt ift, find dieſe Hügel die 
Zuflucht der Betvohner. Da fist man im Staub, Jeſ 47, 1, oder in der Aſche Jon 3, 6, 
wälzt jich in Aſche Ser 6, 26, ftreut ih den Staub aufs Haupt Mi 1, 10 oder thut dies 35 
alles zugleich Ez 27, 30. Daher rührt diefer Trauerbraud, in den man Grabafche, Yeichen- 
brandajche u. a. hineingebeimnift bat. Ihn anzudeuten genügt es, Erde aufs Haupt zu 
ftreuen. zn allen diefen Fällen handelt es fih nicht um Tod eines Familiengliedes. 
Diefe Beobachtung von Lagrange beftätigt die Berechtigung, in der Thamarepifode mit 
Jaſtrow NE zu lejen (f. oben). 40 

In all diefen Erflärungsverfuchen, deren Fülle fih bequem durch Berüdfichtigung 
der gelegentlichen Außerungen zu einem eigenen Buche zufammenjtellen ließe, vermifien 
wir die Einbeitlichleit eines größeren allgemeinen Geſichtspunkts. Den Weg zu einer 
künftigen gewinnbringenderen Behandlung folder Fragen bat Baentſch bejchritten in feiner 
programmatifchen Schrift „Altorientalifcher und israelitiſcher Monotheismus“, QTübingen 45 
1906. Sie enthält eine Abjage an die religionsgefchichtliche Schule, auf deren linken 
Flügel Baentich ſelbſt lange geitanden. Baentſch ift zu diefer Abjage gezwungen durch die 
Macht der Thatjachen, welcher Windler uns durch feine Wiederaufſchließung der altorien- 
talifchen Weltanſchauung gegenübergejtellt hat. Die ganze Entwickelungshypotheſe bezüglich 
des israelitiſchen Monotbeismus ift für ihn hinfällig, damit ift alfo auch der von Schwally 50 
vertretene Standpunkt nicht mehr berechtigt. Was Baentich unter dem Einfluß der neuen 
Einblide in das Weſen altorientalifchen Denkens über Israels Religion jagt, nähert fich 
jo auffallend den Refultaten der modernen pofitiven Behandlung des AT, daß in de 
kunft diefe mit Vertrauen angenommen und zu einem Neubau unter einem größeren Ge: 
ſichtspunkte ohne weiteres verwendet werden dürfen. Go reichen ſich diejenigen, welche 55 
vom altorientalifchen Gefamtleben ber die Dinge betrachten, mit denen die Hand, welchen 
dad AT ſchon immer als vertrauenswürdige Urkunde des wirklichen israelitiſchen Yebens 
galt auch ohne vorausgegangene tendenziöfe Tertreinigung. Für die Trauergebräudye 
liegt freilih die Aufgabe, fie einzureiben in das große Ganze altorientaliicher Welt: 
betrachtung beſonders ſchwer und zwar tvegen der Spärlichleit der Nachrichten. Aber jchon b6o 
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jetst tritt die Thatfache klar hervor, daß allen femitischen Völkern, Babyloniern, Arabern, 
Syrern, Kanaanäern die gemeinfame Anfchauung von der umherſchweifenden Seele des 
Toten und ihrem Schattendafein urjprünglich eigen war. Tod war Unglüd von der Gott: 
beit ber. Man ſucht ihn durch fultifche Handlungen abzuwenden. Tritt er doch ein, jo 

5 it des Toten Eeele zu einem Jammerdafein eingegangen; fie irrt umber und ſucht den 
Weg zum Totenreih. Dies Thema wird auf verjchiedene Weiſe variiert. Einige Völker 
meinen die Seele heraufbeſchwören zu können; andere lafjen fie ruhelos umberirren, wenn 
dem Toten nicht fein Recht wird. Man muß fich vor diejer Seele irgendivie ſchützen und 
muß forgen, daß fie zue Ruhe fommt. Diefer Seelenglaube ift alles andere als ani— 

ıo miftiicher Totenkult. Anläufe zu ſolchem liegen freilih manchmal nahe, wie die Samm— 
lungen von Rob. Smith, Wellhaufen und Curtiß erkennen laſſen. Von diefer alten orien: 
taliſchen Grundanjhauung find are Spuren bei allen Semiten, au in Israel zu finden. 
Die aftralen Beziehungen und damit die endgiltige Deutung der Einzelzüge des Bildes 
find wegen der Lückenhaftigkeit des Materials noch ſehr dunkel. Heranzuziehen wäre wohl 

15 der Tammuzkultus, welcher auch noch anders getvertet werden kann als von Baudiſſin 
in Bd XIX ©.328ff. Auch hier wird fünftige Forfchung zu beftätigen haben, daß das 
irdiiche Einzelleben fein Prototvp im Makrokosmus bat und daß Anjchauung von der 
Seele und Totenbräuche aus aſtralmythiſchen Gedanken herausgewachſen find (vgl. z. B. 
das Verfchwinden der Seelen im Meften analog dem Verſchwinden der Sonne). Nur 

20 ſehr weniges tritt bisher aus der Ungewißheit heraus. Wir wiſſen aber von andern Ge: 
bieten ber, daß dieſe altorientalifche Weltanſchauung auch in Israel tief eingetvurzelt war. 
Der Jahvismus war ihr Gegenfag und fchlimmfter Gegner. Leider aber war er darauf 
angewieſen, ſich als Ausdrudsmittel der von uralten, tief eingewurzelten ajtralen Bildern 
und Vorftellungen durdtränften Sprachweiſe zu bedienen, welche dem Volke allein ver: 

25 ftändlih war. So famen zwei Umftände der Erhaltung und dem Neueindringen alt 
orientalifcber Bräuche zu Gute: die zähe Energie, mit der die innerfte Volksſeele am alten 
aftralen Aberglauben fefthielt, und der Umftand, daß der höherſtehende Jahvismus fich 
erſt feine eigene religiöfe Terminologie zu fchaffen hatte und dur Verwendung vorhan— 
dener Sprach- und Begriffselemente dem Mifverftehen des Volkes Tor und Tür öffnete. 

0 So geivinnen wir die von Orelli mit Glüd eingeführten Begriffe der religiöfen Uber: 
und Unterftrömung. Die größte Zahl der Trauerbräuche mwurzelt in diejer Unterftrömung ; 
darum bielt das Volk fo zähe an ihnen feit. Etliche diefer Bräuche würden fich ja direkt 
aus den Gedanken des Jahvismus herleiten lafjen, wie Frey dies gethan bat, wenn nicht 
femitifche Parallelen ihr höheres Alter betwiefen. Diefer Umftand mag ihre Herübernabme 

3 in fonkretiftiichen Zeiten und ihr Sicheinfügen im den Yahvismus erklären. Es würde 
freilich verkehrt fein, mit Windler nunmehr annehmen zu wollen, daß der Jahvismus 
nichts weiter geweſen ſei, ald das Streben, dem Volke ohne polntheiftiiche Einkleidung zu 
geben, was längft Gemeingut der monotheifterend denkenden Kenner der altorientaliichen 
Seheimlehre war. Der Jahvismus ift ein wefentlich anderer Monotheismus ald die zu 

40 Unrecht mit diefem Namen benannten kosmotheiſtiſchen Anläufe der alten Geheinlehre. 
Auf diefen Punkt bat Baentſch mit danfenswerter Deutlichfeit hingewieſen. Das jchließt 
nun freilich nicht aus, daß der Jahvismus nicht auf allen Lebensgebieten durchgreifend 
eingewirft hat. Eins diefer Gebiete, wo Jsraels Religion fich nicht allzubodh über das 
Niveau der altorientaliihen Anfchauungen erhebt, ift alles was mit Tod, Grab, Seele, 

45 Trauer und Scheol zufammenbängt. Ob e8 überhaupt je gelingen wird, alle Erfcheinungen 
dieſes Gebietes nach ihrem Ursprung im altorientalifchen Syſtem zu deuten, iſt ſehr ungewiß. 
Einzelne diefer Erſcheinungen haben im Jahvismus ihre Wandlungen durdhgemadht. 
Dieje Hargelegt zu haben, bleibt das dauernd Wertvolle an den Arbeiten von Schwally, 
Frey und Grüneifen. — (Die Verweifung in Bd VI ©. 370, 16 erledigt ſich bereits durch 

50 die ausführliche Darftellung in Bd II ©. 531, 1: ff.) Dr. Rudolf Zehnpfund. 

Tranung ſ. d. U. Eherecht Bd V ©. 200, 18 ff. 

Traverfari Ambrogio ſ. Ambrofius Camaldulenfis Bd IS. 443. 

Tregelles, Samuel Prideaur, geit. 1875. — Litteratur: Ezra Abbot, The 
late Dr. Tregelles, in der Zeitichrift Independent 1875, Juni 1; A memorial notice of 

55 Sam. Prid Tregelles, reprinted from the „Western daily Mercury“ of Mai 3, 1875; Ply- 
mouth 1875, 18 ©. 12%, Scrivener, A plain introduction to the ceriticism of the N. T., 
(1883) p. 485.5 1501 von Serivener und Miller) vol. II, p. 238ff.; Philip Schaf, 
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A companion to the greek Testament and the english version, 2. Ed., New-Yort 1885, 
p. 262 * C. R. Gregory, Textkritik des NT, Bd II, Leipzig 1902, ©. 980f. — Beſonders 
wichtig jind Tregelles’ eigene Angaben über feine textfritiihen Arbeiten; vgl. bejonders in: 
An Account of the printed text u. j f. S. 151-—174. 

Samuel Prideaur Tregelles, einer der bedeutendften Tertkritifer des NDs in Eng: 5 
land, wurde am 30. Januar 1813 zu Wodehouſe Place bei Falmouth geboren und ftarb 
am 24. April 1875 in Plymouth. Seine Eltern waren Quäker; er felbjt verließ jchon 
im jugendlichen Alter diefe Gemeinjchaft und hielt fi dann zu den Plymouth Brethren 
(Darbiften). Es läßt fich begreifen, daß er auch unter diefen feine Befriedigung fand, 
zumal er gerade für diejenigen Studien, denen er fein Leben widmete, unter ihnen faum 10 
ein rechtes Verftändnis gefunden haben kann; er verließ deshalb auch fie wieder und ver: 
brachte die leiten Jahre feines Lebens als einfaches Laienmitglied („as a humble lay 
member“) in der englifchen Staatskirhe. Won 1825—1828 befuchte er the classical 
grammar school in Falmouth. Es ſcheint, ald wenn er dann durch die Ungunft ber 
Verbältnifje daran gehindert ward, auf dem gewöhnlichen Wege feine gelebrte Ausbildung 15 
zu vollenden, vielmehr feit 1828 ſelbſt für feine Eriftenz forgen mußte. Zunächſt war 
er bis 1834 in den Eiſenwerken zu Neath Abbey in Glamorganjbire — (als 
Lehrer?); im J. 1835 lebte er eine kurze Zeit als Hauslehrer in Portsmouth. Obſchon 
er niemals eine Univerſität beſucht hat, erſetzte er dieſen Mangel völlig durch raſtloſe und 
eingehende Privatſtudien. Von ſeiner früheſten Jugend an voll von Eifer für die Er: 20 
forſchung der heiligen Schrift wandte er auf das Studium der Urjprachen derjelben und 
außerdem des Syriſchen den angeftrengtejten Fleiß; und von feinem 25. Jahre an war 
er, joweit die äußeren Verhältniſſe es ihm irgend geftatteten, unausgejegt und in feinen 
—57 Jahren dann immer mehr ausſchließlich mit textkritiſchen Arbeiten für das NT 

häftigt. 25 
Das erfte, was von ihm im Drud erfchien und in meiteren Kreifen befannt ward, 

it, fo viel mir wiſſen, eine „Geſchichte der engliſchen Überjegungen der bl. Schrift“; 
diefelbe diente einer Ausgabe der ſechs wichtigſten Überfegungen des NTs ins Englifche 
(von Wichif 1380 an bis zur autorifierten Überjegung von 1611), welche unter dem 
Titel „The English Hexapla“ im J. 1841 im Verlage der Bagiter (jpäter: Samuel s80 
Bagiter und Söhne) in Yondon erfchien, als Einleitung; der Name ihres Verfaſſers iſt 
nicht genannt; — in fpäteren Ausgaben der SHerapla wurde diefe nach dem Urteile 
von Sadverjtändigen wie Weitcott und Abbot höchſt wertvolle Arbeit abjeiten der Ver- 
leger durch eine andere, fürzere Einleitung verdrängt. Das Studium der hebräiſchen 
Sprahe fuchte Tregelles durch vier Werke zu fördern; im J. 1845 erjchienen feine 36 
„Hebrew Reading Lessons“, dann feit 1847 in mehreren Auflagen „Gesenius’s 
Hebrew and Chaldee Lexicon“, jeit 1852: „Heads of Hebrew Grammar“ und 
aub im J. 1852: „The interlineary Hebrew and English Psalter“. Während 
er in den übrigen der eben genannten Werke fein Abſehen bauptjächlih darauf ge: 
tichtet hat, das Erlernen des Hebräifchen zu erleichtern, hält er es bei der Überſetzung 40 
des hebräiſchen Lerifons von Gefenius für nötig, in Anmerkungen verfebrte rationaliftiiche 
Auslegungen zu bekämpfen. Tregelles war außerdem beteiligt bei der in den Jahren 
1843 und 1844 erfolgten Herausgabe zweier Bibelwerfe: „The Englishman’s Hebrew 
and Chaldee Concordance of the Old Testament“ und „The Englishman’s 
Greek Concordance of the New Testament“ ; es enthalten dieſe Werke „an attempt # 
at a verbal connection between the original and the english translation“ 
(Bagfters Verlagstatalog 1875, ©. 34 und 37), find alfo ganz etwas anderes, als was 
wir eine Konkordanz nennen würden. Auf das AT beziehen ſich noch zwei Schriften 
von Tregelles über den Propheten Daniel, „Remarks on the prophetie visions of 
the book of Daniel“ 1847 und „A defence of the autheneity of the book of so 
Daniel“ 1852, die leßtere ein bejonders herausgegebener Teil der erfteren. — Im bie: 
berigen find diejenigen felbititändigen Werle von Tregelles, welche es nicht mit dem NT 
zu tbun haben, wahrjcheinlich vollitändig aufgeführt. Auch die Artifel, welche er für 
wiſſenſchaftliche Zeitfchriften und biblifche Wörterbücher (Encyklopädien) lieferte, beziehen 
fih meiſtens auf das NT und fpeziell die Tertkritit desfelben; wir wiſſen nur von einem 65 
firhenbiftorischen, über die Janfeniften, der auch in befonderem Abdrud erſchien; doch 
bleibt möglich, daß von andern anonym erjchtienenen nur nicht befannt getworden ift, daß 
fie ihn zum Verfaſſer haben. 

Tregelles’ tertlritiiche Studien zum NT nahmen wie die Tifchendorfs ihren Ausgang 
von der Scholzichen Ausgabe des NTs; bei einer genauen Prüfung derjelben merkte er, 60 
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dag die von Scholz als alerandrinifch vertvorfenen Lesarten oft gerade diejenigen waren, 
welche ſich in den älteften ——— fanden. Eine Vergleichung mit Griesbach zeigte 
ihm dann, daß die Angaben über die Lesarten der Handſchriften und gerade auch oft 
der beſſeren nicht miteinander übereinſtimmten; gegen Griesbach hatte er ferner beſonders 

5 einzumenden, daß fein Tert noch viel zu fehr vom jog. textus receptus abhängig fei, 
ftatt fich durchweg unter völliger Beifeitefegung des textus receptus auf die beiten 
Autoritäten zu gründen. So bildete er fich einen eigenen Plan für eine Ausgabe des 
N.T. gr., der im mefentlichen mit den ihm damals noch unbefannten Prinzipien Lach: 
manns übereinjtimmte, und arbeitete nad demfelben im Auguft 1838 einen fritifchen 

ı0 Tert des Kolofjerbriefes ald Spezimen einer foldhen neuen Ausgabe aus (vgl. Bd II, 
©. 764,55). Dieſes Spezimen ift nicht gedrudt worden. Tregelles glaubte damals, er 
jtehe mit der völligen Verwerfung des textus receptus noch gänzlich allein; als er dann 
Lahmanns (Heine) Ausgabe vom %. 1831 kennen lernte, verleitete ihn Lachmanns Auße- 
rung, editorem consuetudinem antiquissimarum Orientis eccelesiarum secutum 

ib esse (S. 461 im kurzen Epilogus), anzunehmen, derjelbe befolge Scholz’ Prinzipien, eine 
Anficht, die damals in England von vielen geteilt ward. Lachmanns deutichen Aufſatz 
in den ThStK 1830 fonnte Tregelles damals, weil er die Sprache noch nicht verjtand, 
nicht leſen; und der Heinen Ausgabe jelbit fehlen bekanntlich außer jener kurzen Angabe 
im Epilog alle tertkritifchen Erörterungen, wie auch der Beweis für den Tert aus den 

20 Autoritäten; die größere Ausgabe Lachmanns erſchien in ihrer erjten Hälfte erit im 
%. 1842. (Vgl. über diefe faljhe Beurteilung, die Lachmann damals fand, Tregelles in 
jeinem hernach zu erwähnenden Account of the printed text, S. 98f., 153f.). Da: 
mals hätte Tregelles e8 gern gefehen, wenn ein anderer, der namentli auch mebr als 
er Zeit und Kraft auf eine foldhe Ausgabe des N. T. gr., wie fie ihm vorjchwebte, ver: 

25 wenden fünnte, fie unternommen hätte; aber er fand niemanden dazu bereit; und jo 
juchte er ich felbft zunächft immer gründlicher auf die Ausführung diefes Werkes vor: 
zubereiten. Er fing nun aud an, die alten Überjegungen zu durchforjchen und mar 
erſtaunt, wie fie, wie 3. B. der cod. Amiatinus fogar in Flecks ungenügender Ausgabe, 
feine fritifchen Anfichten bejtätigten. Nach mandherlei Hinderniffen, die wohl bauptjäch- 

3 lich darin begründet waren, daß es ihm an Mitteln fehlte, fi) die nötige Muße zu ver: 
ichaffen, arbeitete er (Ende 1841 und 1842) einen fritijchen Tert der Offenbarung aus, 
eines Buches, das ſich in diefer Hinficht in einem bejonders böfen Zuftande befand; im 
Juni 1844 gab er den griechifhen Tert derfelben mit einer neuen englifchen Überfegung 
heraus, wobei er feine kritiſchen Grundfäge darlegte und ſchon feine Abficht in gleicher 

35 Meife ein N. T. gr. berauszugeben, andeutete. Die günftige Aufnahme, melde Die 
„Offenbarung“ fand, beftimmte ihn, fih nun tbunlichit ununterbrochen an die Ausgabe 
des ganzen NT zu machen. Irren wir nicht, fo bat um diefe Zeit feine Verbeiratung 
ihm möglich gemacht, fi ganz diefem Werk zu widmen. Um die Jrrtümer früberer 
Kollationen zu vermeiden, wollte er zunächit, fo mweit es thunlid war, die Uncialband- 

40 fchriften neu vergleichen. Zunächſt verglich er in Cambridge F’ (Bd II, ©. 744,36) und 
dann bereifte er in den Jahren 1845 und 1846 das Feſtland und verglih in Nom, 
Florenz, Modena, Venedig, Münden und Bafel die wichtigiten Handichriften. In feinem 
Account of the printed text hat er, wie über feine tertkritifchen Studien, jo auch 
über diefe (S. 155— 159) und feine ziweite Neife genauen Bericht gegeben. In Rom 

45 befam er den Cod. Vaticanus zwar zu fehen, aber er durfte feine Seite genau anjeben 
und fih aud feine Notizen über Lesarten machen; nur ganz wenige wichtigere 
Lesarten fonnte er dabei wahrnehmen und fih hernach aufjchreiben; der Haupt: 
zweck feiner Neife nah Nom mar völlig vereitelt. Nm J. 1847 verglih er auf 
dem britifchen Mufeum G' (Bd II, ©. 744, 56, Account ©. 159). Als er darauf 

so im J. 1848 feine Überfegung der Offenbarung ohne den griechifchen Tert, aber in 
genauerem Anſchluß an die älteften Handjchriften als früher neu berausgab, ver: 
öffentlichte er Schon als Zugabe einen Profpeft über die Fritifhe Ausgabe des NT, die 
er in Arbeit batte; diejer Profpeft ward auch einzeln ausgegeben. Bon bejonderer 
Wichtigkeit war für Tregelles, daß er um diefe Zeit (anfangs 1849) die wichtigen rag: 

55 mente der ſyriſchen Überſetzung der Evangelien im britischen Mufeum fennen lernte, auf 
welche Gureton zuerſt aufmerfjam machte. Am Frühjahr 1849 unternahm er fodann 
eine zweite Neife nach dem Kontinent; fie führte ihn zunächſt nah Paris, wo er vor 
allem D (Bd II, ©. 743,56) genau verglih, außerdem auch die Bartolocciſche Ver: 
gleihung von B (BB II, ©. 741,2); als er ſodann auch K’ (Bd II, ©. 746, 6) zu vergleichen 

60 begann, befam er einen heftigen Choleraanfall und mußte, jobald er dazu fähig mar, 
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nab England zurüdfehren. Er erbolte fi jo langfam, daß er erſt im April 1850 
wieder nach Paris geben und die Vergleihung von K' vollenden konnte. Neben 
anderen Arbeiten unternahm er «8 nun auch, den Cod. Colbert., eine der wichtigften 
Minusteln für das NT (Evg. 33 u. f. f., Bd II, ©. 752,30), nad Eichhorn „die Königin 
unter den furfiv gefchriebenen Handſchriften“, zu entziffern; die wochenlange Beichäftigung 5 
mit diefer höchſt vertwahrloften und beſchädigten und größtenteild faum noch lesbaren 
Handichrift griff feine Augen aufs äußerjte an, und mehrfach befürchtete er, daß er fie 
verlieren würde (Account ©. 161f., Memorial notice ©. 8). Dieſe dritte Reife führte 
ihn dann von Paris weiter nad) Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden, Wolfenbüttel und 
Utrecht. Während ihn an diefen Orten im übrigen die dort befindlichen Handſchriften 10 
beibäftigten, wurde ihm in Berlin Lachmanns und in Zeipzig Tijchendorfs perfönliche 
Belanntichaft von größter Bedeutung für feine Studien; namentlich war für ihn wichtig, 
daß er bei Tifchendorf deſſen VBergleihungen einiger Handjchriften mit feinen eigenen ver: 
gleihen fonnte, „for our mutual benefit“, wie er fagt (Account ©. 164, vgl. Bd II, 
©. 765,22). Hernach hat Tregelles wohl noch zweimal, 1857 und 1862, einzelne Biblio: 15 
tbefen auf dem Kontinent befudht (2). 

Tregelles bat nicht wie Tijchendorf den Fritifchen Appatat für dag NT durch Ent: 
dedung neuer Handjchriften bereichert; auch nicht wie jener eine große Anzahl Hand: 
Ihriften einzeln herausgegeben, — nur einen Koder gab er heraus, den Cod. Zacynthius 
(Z, Bd II, ©. 750,38, Yondon bei Bagiter und Söhnen 1861), — aber er bat faft alle 20 
damals befannten Uncialen und eine Reihe der bedeutenderen Minuskeln (vgl. Account 
©. 172 und Bd II, ©. 765, 11) jo forgfam verglichen, daß feine Angaben über ihre 
Yesarten fich durd große Sicherheit auszeichnen. Er verglich dabei feine Kollationen, mo 
immer es tbunlidy war, mit früberen, älteren und neueren, und juchte dann fich über 
Lesarten folcher Stellen, in denen feine Notizen von den Angaben früherer abmwichen, 25 
durch abermalige Vergleihung der Handjchrift völlige Sicherheit zu verjchaffen. Nament- 
lich ift auch die größere Zuverläffigfeit feiner Angaben über Lesarten im Vergleich mit 
abweichenden von Tifchendorf (vgl. im A. Tifchendorf Bd XIX, ©. 795,8 ff. u. 47) vielfach darin 
begründet, daß er die betreffende Handſchrift fpäter ala Tifchendorf verglich und von diefem 
angegebene Lesarten ſchon wieder auf ihre Nichtigkeit prüfen konnte. Auch die Citate 0 
des NIS bei den älteren Kirchenvätern bis auf Eufebius unterfuchte er neu. Ebenfo die 
älteren Berfionen; die armenische und die ätbiopifche, welche er ſelbſt nicht zu gebrauchen 
im ftande war, wurden zu feinem Gebrauch von zwei Beamten des britifhen Mufeums, 
Charles Rieu und 2. U. Provoft, neu verglichen (Account ©. 171). 

Sp war er im jeder Hinficht wohl vorbereitet, nun auch die Aufgabe zu löfen, die 3; 
er fich geftellt hatte, nach den beiten älteften Quellen für den Tert eine kritiſche Tert- 
ausgabe des NTs zu veranjtalten. Ehe aber diefe Ausgabe zu erfcheinen begann, ließ er 
gleichſam als eine Vorbereitung auf diefelbe zwei andere Werfe ald Zeugnifie von diefen 
feinen Studien erjcheinen. Das eine ift das jchon mehrfach erwähnte: An account of 
the printed text of the greek New Testament with remarks on its revision v— 
upon critical principles, together with a collation of the critical texts of Gries- 
bach, Scholz, Lachmann and Tischendorf with that in common use, London, 
Samuel Bagster and Sons, 1854 (die „Collation“ erſchien auch für ſich käuflich), 
en Werk, in welchem namentlich die Geſchichte der mwichtigiten Ausgaben des NIS noch 
beute von Bedeutung iſt und welches befonders in England und Amerika zur Wedung 4 
des Verftändnifjes für tertfritifche Studien von entjcheidendem Einfluß geweſen ift. Das 
andere ift ZTregelles’ Bearbeitung des vierten neuteftamentlichen Teiles von Thomas 
Hartwell Hornes bibliiher Einleitung. Das Werk erichien in einem jtarfen Bande, 
Xondon, Yongman u. ſ. f. 1856, und batte auch den befonderen Titel: An introduction 
to the textual criticism of the New Testament; with analysis ete. of the» 
respective books and a bibliographical list of editions of the seriptures in the 
original texts and the ancient versions. Wie jdyon der Titel angiebt, zerfiel es in 
drei Teile, von denen der erſte und wichtigſte ungefähr die Hälfte des Buches ausfüllt. 
Während Tregelles im zweiten Teile, der die Einleitung in die einzelnen neuteftament- 
lichen Bücher enthält, die Hornefche Bearbeitung weſentlich unverändert ließ und nur 5 
dur Angabe von Rejultaten neuerer Forſchungen ergänzte, weil er auf diefem Gebiete 
nit in gleicher Weiſe jelbititändig gearbeitet batte, bat er den eriten tertfritifchen Teil 
vollftändig umgearbeitet, jo daß er ein ganz neues Werk wurde. Hier finden wir über 
die Gejchichte des Tertes, über die Handichriften und die Verfionen eingehende Unter: 

a7 ſuchungen. Der zweiten Auflage, die jchon im 3. 1860 erjchien, fügte er ©. 751 bis w 
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784 Zuſätze hinzu, in welchen er u. a. über Tiſchendorfs septima, feine eigene im Er: 
ſcheinen begriffene Ausgabe, und in einem Boftffript vom 1. November 1860 über die 
Zifchendorfiche Notitia editionis codieis Sinaitiei, alſo auch über den cod. Sin., Mit: 
teilungen madt. Die dritte Auflage erjchien 1862. 

5 Von der Ausgabe des NTs erfhien nun im J. 1857 nad langer Vorbereitung 
das erſte Heft, welches die beiden erften Evangelien entbielt. Das Heft umfaßte 216 Seiten 
in Quart und auf acht Seiten eine als „introduetory notice“ bezeichnete furze An: 
gabe über den bei der Ausgabe verfolgten Plan, die befolgten Grundfäge und die in 
diefem Hefte benußgten Quellen. Jede Seite enthält in ihrem oberen Teil in fchönen, 

10 ziemlich großen Xettern den griechifchen Tert, rechts von ihm (vom Leſer aus gerechnet) 
in Heinen Zettern und viel jchmäleren Kolonnen den Tert des Cod. Amiatinus, deſſen 
neuteftamentlichen Teil Tregelles in Florenz ſelbſt neu verglichen hatte. Links vom 
griechifchen Tert befindet fi ein Nand, auf welchem fi außer Parallelftellen und den 
Kanones des Euſebius Angaben über Anfang oder Ende der verglichenen Handichriften 

15 (welche für die betreffenden beiden offenen Seiten oben an diefem Rande jedesmal deut: 
lich bezeichnet find) und außerdem folche Lesarten abgedrudt finden, die nach Tregelles’ 
Meinung neben den in dem Tert aufgenommenen, wenn auch in geringerem Grade, Be- 
achtung verdienen. Außerdem wandte Tregelles noch edige Klammern an, um die Mög: 
lichkeit, daß etivas ein fpäterer Zufab fei, zu bezeichnen. Unter dem Tert befindet ſich 

0 der kritiſche Apparat, ſehr überfichtlih in drei Spalten gedrudt; rechts am unteren Ende 
der legten Spalte find die Abweichungen der clementinischen Bulgata vom Amiatinus an: 
gegeben. Die Herausgabe erfolgte zunächit nur für die Subjtribenten, woraus fich erklärt, 
daß die Verbreitung namentlich anfänglih nur eine geringe war, wie Tregelles ſelbſt 
jagt (und nicht die Koſten dedte); aber es entſprach jo dem ernjten und bejcheidenen Sinn 

25 des Herausgebers, der fein Werk nur in den Händen folcher ſehen wollte, die aus vollem 
Intereſſe an der Sache es zu erhalten wünfchten. Das zweite Heft konnte erjt viel 
ſpäter erfcheinen, ald Tregelles beabfichtigt hatte, nämlich im J. 1861; es umfaßte die 
beiden legten Evangelien; für das letzte Kapitel des Johannes hatte Tregelles zum 
eriten Male den cod. Sin. gebrauchen können (vgl. ©. XXX). Die Fortjeßung des 

so Werkes fchien fhon unmöglih, als Tregelles im J. 1863 (7) einen Schlaganfall hatte 
und längere Zeit nicht arbeiten fonnte; aber er erbolte fi) wieder, und am Ende bes 
J. 1865 erſchien das dritte Heft, die Apoftelgejchichte und die fatbolifchen Briefe ent- 
haltend. Während der Arbeit an dem folgenden Hefte ſah Tregelles ſich veranlaft, das 
Fakſimile vom Canon Muratorius, welches er fchon im J. 1857 in Mailand genommen 

> hatte, mit einer Erklärung des Tertes desfelben u. ſ. f. zu veröffentlichen, Drforb 1867 
(London, Macmillan 1868); er bat dadurch der Unterfuchung desfelben erit die notwendige 
fihere Grundlage verichafft (vol. Bd IX, ©. 796,36). Im Anfang des J. 1869 erichien 
der vierte Teil feines NIS, die Paulinen bis zum zweiten Thelfalonicherbriefe enthaltend, 
und er war wieder, troß mancher Bejchtverden, jo rüftig an der Arbeit, daß er Hoffnung 

0 hatte, mit den noch übrigen Büchern und den Prolegomenen das Werk im J. 1870 
vollendet zu ſehen. Da traf ibn am Beginne des J. 1870 ein zweiter, jehr ſtarker 
Schlaganfall, ald er gerade an den letzten Kapiteln der Offenbarung arbeitete. Sein 
Geiſt blieb zwar Har, aber feine Kraft war gebrochen. Seine Freunde ließen nun um 
Michaelis 1870 zunädhit als fünften Teil den Hebräerbrief mit dem Reſte der Paulinen 

1» erjcheinen, und diefe fünf Teile famen nun auch als ein Ganzes in den Handel (Yondon, 
Samuel Bagiter und Söhne). Die Offenbarung wurde dann aus Tregelles’ Papieren 
in derfelben Weiſe vollendet und erfchien im Herbit 1872 als ſechſtes Heft. Erſt einige 
Jahre nach Tregelles’ Tode (1875) erfchienen als fiebentes Heft 1879 PBrolegomena, ſo— 
wie Addenda und Gorrigenda, herausgegeben von 5.5.4. Hort und A. W. Streane. 

wo Während Hort aus Tregelles’ früberen beiden Werfen (Account und Introduction) das 
wichtigfte zufammenftellte, was Tregelles’ kritiſche Anfichten mit feinen eigenen Worten 
twiederzugeben und jo als eine Einleitung in fein NT zu dienen geeignet war, bat 
Streane auf 52 berauszufchlagenden Blättern Verbefferungen und Ergänzungen zum 
fritiichen Apparat zufammengeftellt. Würde Tregelles au, wenn er B genügend und N 

» von Anfang an gefannt hätte, über manche Yesart ſich anders entjchieden haben, jo be- 
bält jeine fchöne Ausgabe des NTs doch bleibenden Wert, und zwar nicht nur, weil fie 
nächſt der Tifchendorfichen oetava die vollftändigite in Bezug auf den fritiihen Apparat 
und von aufßerordentlicher Zuverläffigleit in ihren Angaben tft, fondern auch, weil das 
Urteil ihres gelehrten und mit genauefter Sorgfalt arbeitenden Herausgeberd an ſich 

co immer bon Wert bleibt. 
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Tregelles hat von Anfang an aus Liebe zum Worte Gottes und aus dem Ver— 
langen, ſoweit es thunlich, das neuteſtamentliche Gotteswort ſeinem urſprünglichen, echteſten 
Wortlaut nach zu ergründen, ſich an dieſe Arbeit gemacht und in ihr immer einen ihm 
geſtatteten Gottesdienſt geſehen. Dieſer fromme Sinn kennzeichnet ſein ganzes Wirken 
und findet ſich am Schluſſe feiner Vorworte oft ernſt und ergreifend ausgeſprochen. Da— 5 
bei bat er ein einfaches und zurüdgezogenes Leben geführt; in feiner Umgebung fannte 
man ibn als einen Wobhlthäter der Armen; in anderen Kreifen auch als einen Dichter 
geiftlicher Lieder. Im den legten Jahren feines Yebens erhielt er von der Königin eine 
Jabresrente von 200 £. An den Arbeiten der Nevifionstommiffion für die englifche 
Ueberfegung des NTE, der er als Mitglied beitreten follte, konnte er ſich wegen jeiner 
Krankheit nicht mehr beteiligen. Seine Frau war die innigjte Genoffin a Freuden 
und Yeiden; da fie feine Kinder hatten, fonnte fie ſich auch, als er deren bedurfte, jeiner 
Pflege völlig widmen; fie überlebte ihn nur einige Jahre. Carl Berthean. 

— 0 

Tremellins, Immanuel, geil. 1580. — F. Butterd, Emanuel Tremellius, Zwei— 
brüden 1859; M. Beder, Immanuel Tremellius, Breslau 1857. Hier find die übrigen älteren 
Quellen volljtändig verzeichnet. N. Neubauer, 3. Tremellius als Rektor zu Hornbach und feine 
Entlafiung („Weſipfälziſche Geſchichtsblätter“ 1902, Nr. Dff.). 

Im Jahre 1510 in Ferrara von jüdifchen Eltern geboren, erhielt Tremellius die 
ewöhnliche Erziehung gebildeter Israeliten und eignete ſich namentlid eine gründliche 

Kenninis der bebräifhen Eprade an. Seit 1530 fam er mehrfach mit Chriften in Be— 20 
rübrung. Auch den fpäteren Papft Alerander Farnefe lernte er kennen und wurde von 
ihm gajtlih aufgenommen. Um 1540 wurde er in dem Haufe des damals dem Evan: 
gelium noch freundlich gefinnten Kardinals Neginald Pole getauft und ftand mit dieſem 
wie mit Marc. Ant. Flaminio im freundlichem Verkehr. Won feinen Stammes: 
enofjen wegen feiner Konverfion, von römischer Seite wegen feiner evangelifchen Ge: 
innung angefeindet, folgte er gerne einem Rufe an die im Sommer 1541 von Petrus 
Martyr Vermigli neu eingerichtete Klofterfchule in Yucca und wirkte bier als Lehrer des 
Hebrätfchen in demfelben reformatorischen Geifte wie die übrigen Lehrer der Anftalt. Bon 
bier aus gab er feine erfte wifjenfchaftliche Arbeit heraus, die unter dem Titel: Medita- 
menta 1541 in Wittenberg gedrudt wurde. Als Papſt Paul III. durch die Bulle vom 30 
21. Juli 1542 die Inquifition einführte, entichloß jih auch Tr. zur Flucht und erhielt 
ſchon Ende 1542 ein jchönes neues Arbeitsfeld als bebräifcher Lehrer an der von Jakob 
Sturm geleiteten blühenden höheren Schule zu Straßburg, an der kurz vorher auch fein 
Freund Bermigli als Lehrer angenommen worden war. Eine ihm übertragene Präbende 
des Stifts zum alten ©. Peter gewährte ibm den nötigen Unterhalt. In Straßburg 35 
verbeiratete er fih im Oftober 1544 mit einer der dortigen franzöfifchen Gemeinde ange: 
börenden Witwe Elifabeth, die ihm eine Tochter in die Ehe brachte und eine zweite, ſowie 
einen Sohn ſchenkte. Nady dem unglüdlichen Ausgang des ſchmalkaldiſchen Krieges fuchte 
Tr. zunächſt im November 1547 eine Stellung in der Schweiz zu erhalten, aber, obwohl 
Galvin und Farel feine Bemühungen unterjtügten, obne Erfolg, Er nahm nun eine 40 
Einladung des Erzbifchofs Granmer nad England an und beichäftigte fich hier zumächit 
mit eregetijchen Studien, bejonders über den Propheten Hoſea, wirkte auch bei der Ab: 
fafjung des Common prayer-book mit. 1549 erhielt Tr. den Lehrſtuhl der hebräiſchen 
Sprade zu Cambridge und erwarb fich bier die Freundichaft von Matthäus Barker. Dur) 
ihn trat Tr. auch in Beziehungen zu der fpäteren Königin Elifabetb, deren zweiter Erzieher 45 
Anton Chevalier feine Stieftochter heiratete. Als 1553 Maria Tudor den englischen 
Thron beitieg, mußte er unter Zurüdlaffung feines Hausrats mit feiner Familie aus 
England fliehen und wendete fid wieder nad Straßburg. Da aber bier inzwijchen 
durch Marbah ein anderer Geiſt zur Herrſchaft gekommen war, gelang es ibm diesmal 
nicht, ein öffentliches Yehramt zu erhalten. Auch in Bern, wohin er, von Calvin aufs 50 
beite empfohlen, im Juni 1551 ging und two er eine Neibe von öffentlichen theologischen 
Vorleſungen bielt, und in Lauſanne, wo er im September 1554 weilte, vermochte er 
feine dauernde Stellung zu erlangen. Tr. reifte nun zum Beſuche Galvins nad) Genf 
und wurde von ihm mit feiner Familie liebevoll aufgenommen. 

In Genf traf Tr. ein Huf des Herzog Wolfgang von Pfalz. Zweibrüden, der ihm 55 
auf Empfehlung jeines trefflichen Nats Ulrich Siginger die Stelle eines Erziehers feiner 
drei im Alter von vier bis acht Jahren ftehenden Kinder antrug. Gerne nahm Tr. dieſe 
Einladung an und kehrte im November 1554 über Yaufanne nad Deutichland zurüd. 
Der 1547 geborene Prinz Philipp Ludwig, auf defjen Unterweifung das Hauptgewicht 

— 5 
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gelegt wurde, konnte damals noch faum buchitabieren. An einem feften Zehrplane feblte 
es anfänglich ganz. Eine jchiwere Erkrankung, die Tr. im Spätberbite 1555 befiel, die 
Waſſerſucht, fefielte ihn zudem in Amberg, wo Wolfgang damals als Statthalter der 
Oberpfalz rejidierte, jeh8 Monate lang ans Bett. Troß diefer Hinderniffe fonnte er in 

5 einem Briefe vom 15. Dezember 1557, in dem er feinem Freunde Konrad Hubert ein- 
ehend feine Lehrweiſe darlegte, die fchönen Fortfchritte feines Zöglings rühmen. Wolle 

Befriedigung gewährte eine derartige Thätigkeit freilih dem bisherigen akademiſchen 
Lehrer nicht. Als Calvin 1558 bei dem Genfer Nat die Gründung einer theologijchen 
Hochſchule durchſetzte und für die, fpäter Chevalier übertragene, altteftamentlidye Profeſſur 

ıo Tr. zu gewinnen juchte, hätte diefer dem Ruf deshalb gern Folge geleiftet. Aber die 
Verhandlungen jceiterten an der Weigerung des Herzogs, ihn zu da er ihn 
nicht entbehren könne (CR, opp. Calv. XIV, 53f.; XVII, 24. 300f. 477f.; XX, 
462f.). Um diefe Zeit hatte Wolfgang nämlich, veranlaßt durch die Ergebniffe einer im 
Sommer 1558 abgehaltenen großen Kirchenvifitation, eine Neuorganifation des gejamten 

ib Schulweſens im Herzogtum beſchloſſen. (Vgl. das „Bebenten Bon den Schulen wie die im 
Furſtenthumb Swaienbruden aufzurichten feien, 1558” bei Ph. Keiper, Neue urfundl. Beiträge 
zur Gefchichte des gelehrten Schulweſens im Herzogtum Zweibrucken, I, 44 ff. Zweibrüden 1892). 
In dem alten Klofter Hornbach follte danadı eine nad) dem Vorbild des Straßburger Gym: 
naſiums einzurichtende höhere Schule gegründet werden, zu deren eriten Rektor Tr. beftellt 

20 wurde. Nachdem jchon im Juli und Auguſt mit ihm deshalb Verhandlungen ge: 
pflogen worden waren, fam Tr. am 1. Dezember 1558 nad Hornbady und erhielt bier 
am 24. Dezember feine auf den 1. Auguft zurüddatierte Beſtallung. Am 16. (nit 1.) 
Januar. 1559 wurde die Schule eröffnet. Aber auch in diefer neuen Stellung fühlte ſich 
Tr. wenig befriedigt. In der Anftalt waren noch feine Zöglinge, welde die nötigen 

25 Vorkenntniſſe befaßen, um feinem Unterricht in der hebräifchen Sprache folgen zu können. 
In dem ihm zugleich übertragenen Amte eines Mitglieds des Konfiftortums vermochte 
Tr. ſchon wegen feiner mangelhaften Kenntnis der deutjchen Sprache wenig zu wirken. 
Da aud feine Bejoldung die von ihm erwartete und ihm in Ausficht geftellte Höhe nicht 
erreichte, kam Tr. ein um diefe Zeit an ihn gelangter Ruf der italienischen evangelifchen 

#0 Gemeinde in Genf, die ihn als Prediger begehrte, wohl nicht unwillkommen. Auch die 
Zweibrücker berzoglichen Räte fprachen fih am 11. Juni 1559 dafür aus, daß der Herzog 
die Gelegenheit benüge und Tr. ziehen laſſe, und jtellten fi, ald Tr. bald darauf feine 
Stelle fürmlich Tündigte, in weiteren Gutachten vom 10. Auguft und 23. September 
auf denfelben Standpuntt. Auch Wolfgang erklärte fih nun in einem Schreiben aus 

35 Neuburg vom 7. November bereit, Tr. nach Genf zu beurlauben, wenn er die wünſche, 
gab aber zugleih der Erwartung Ausdrud, daß er, wenn man ihn nad einem oder 
zwei Jahren wieder als hebräifchen Lehrer bedürfe, fich vor anderen dazu gebrauchen 
lafjen werde. Tr., deſſen Fleiß im Dezember bei einer PVifitation der Schule befonders 
anerfannt wurde, fcheint zunächſt auf feiner Entafjung nicht beitanden zu haben, bat aber 

40 bald wieder um Aufbeflerung feines Gehalts und wiederholte am 27. Juni 1560 bei 
einer Bifitation die Klage über feine zu niedrige Befoldung. Als diefe Frage auch jetzt 
nicht zu feiner Zufriedenheit geregelt wurde, gab Tr. am 5. November 1560 Phrmlich um 
jeine Entlafjung ein, erbot ſich jedoch, noch ſechs Monate zu bleiben, bis ſich ein 
Nachfolger für ihn gefunden babe. Nun wurde fein Geſuch auch angenommen und Tr. 

45 verlieh feine Stellung in Hornbad am 7. März 1561 (N. Buttmann, die Matritel des 
Hornbacher Gymnafiums 1559— 1630, Zweibrüden 1904, ©. 3). Hiernad) ift die, auch 
von mir in der zweiten Auflage diefes Werkes nach Butter, Beder und anderen ge- 
brachte Nachricht irrig, daß Tr. von Wolfgang wegen feines Galvinismus abgejegt und 
jogar einige Monate gefangen gebalten worden fei. Neubauer weit dies a. a. O. urkund— 

lid nad) und zeigt, daß jene Nachricht von Butter herrührt, der eine von Konrad 
Marius, der Tr. in dem Amte als Erzieher der berzoglichen Prinzen folgte, bandelnde 
Stelle in Crolls Commentarius de cancellar. Bipont. p. 102 mißverjtand und auf 
Tr. bezog. Pfalzgraf Wolfgang, der noch am 16. September 1560 Tr. mit der Über: 
jegung jeiner Kirchenordnung ins Lateinische, Franzöfifche, Italienische und Englifche be- 

55 auftragte, nahm gewiß bis dahin an deſſen Galvinismus feinen Anftoß und iſt wohl aud) 
im Frieden von ihm gejchieden. 

Bor feinem Weggang von Hornbach hatte Tr. noch Gelegenheit, feinen Glaubens: 
genojjen in Met, der Heimat feiner Frau, einen wichtigen Dienft zu leiften. Als König 
Franz II. am 5. Oftober 1559 den Evangelifchen den Aufentbalt in Meß verbot, flüchteten 

6 die Hugenotten CI. Ant. de Clervant und Pierre de Cologne nad Zweibrüden, wo Tr. 
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fie fennen lernte. Nach dem Tode des Königs Franz (5. Dez. 1560) ſandten die Meber 
Evangelifhen eine Deputation an den föniglichen Hof nad Orleans, um wieder freie 
Religionsübung zu erlangen. Auch Tr., der demnach um diefe Zeit nicht im Gefängnis 
lag, nahm an der Gejandtichaft teil, die am 8. Januar 1561 von Me abging und 
wenigjtens erreichte, daß die Meter Hugenotten ein Bethaus außerhalb der Stadt be 6 
nützen durften. 

Bald nah feiner Rückkehr fand Tr. endlich einen dauernderen, feinen Fähigkeiten 
angemefjenen, Wirkungsfreis. Als fih Kurfürft Friedrich III. von der Pfalz dem refor- 
mierten Belenntnifje zuwandte, berief er Tr. am 4. März 1561 an die Hochjchule in 
Heidelberg. Doch bereit3 im April, bevor er fein neues Amt übernahm, wurde Tr. 10 
durch SFriedrih von neuem nach Frankreich gefandt, um dem König Anton von Navarra 
eine Zujchrift der vorher in Naumburg verfammelten proteftantijchen Fürften mit der 
Mahnung zu treuem Feſthalten am Evangelium zu überreichen. Tr. erhielt wirklich 
von Anton den Auftrag, den deutichen evangelifchen — ein Bündnis mit Frankreich, 
England und Schottland vorzuſchlagen (Inſtruktion für Tr. vom 26. Mai 1561). Aber 
ſeine Miſſion ſcheiterte an der Weigerung der in Betracht kommenden deutſchen Fürſten. 
(Vgl. beſonders K. Menzel, Wolfgang von Zweibrücken, Münden 1893, ©. 284ff.) Im 
Juni 1561 kam Tr. wieder nad Heidelberg, wurde dort am 23. Juni immatrifuliert 
und, nachdem er Tags zubor zum Dr. theol. promoviert tworden war, am 9. Juli in 
den Senat der Univerfität aufgenommen. Hier, wo er in Einem Geifte mit Boquin, 20 
Olevian, Urfinus und anderen eine erfolgreiche akademiſche Thätigkeit entfaltete und auch 
zweimal das Rektorat führte, fand Tr. zuerſt Muße zu größeren litterarifchen Arbeiten. 
Zunächſt veröffentlichte er Vorleſungen Bugers, die er feiner Zeit in England nachge— 
ichrieben batte (Libellus vere aureus D. M. Buceri de vi et usu sacri ministerii 
ete., Basil. 1562, 8° und Praelectiones doctiss. in epist. D. Pauli ad Ephes. » 
eximii D. M. Buceri, habitae Cantabrigiae anno 1551. Ex ore praelegentis 
editae diligentia J. Tremellii, th. Dris. Basil. 1562, Fol.). Beide Werte midmete 
er vornehmen Engländern, mit denen er befannt geworden war. 1563 gab er in Genf 
einen Kommentar zu dem Propheten Hofea (enarrationes in Hoseam) heraus und 
widmete ihn dem Kurfürſten Friedrich und dem Andenken Granmers, unter defjen 30 
Aufpizien er die Vorarbeiten zu dem Buche gemacht hatte. Sodann erfchien feine eben: 
falls Friedrich zugeeignete lateinische Überfeßung von Jonathans chaldäiſcher Umfchreibung 
der zwölf Heinen ‘Propheten (Jonathanis filii Uzzia Chaldaica paraphrasis in XII 
prophetas minores. Latine per Imm. Tr. Heidelb. 1567, 8°). Vorher hatte Tr., 
ald 1565 die Univerfität wegen Ausbruchs der Peſt eine Zeit lang gejchlofien wurde, 35 
wieder eine Reife nach England unternommen. Bon feinen mittlerweile auf den erz— 
biihöflihen Stuhl von Canterbury erhobenen Freunde Parker aufs befte aufgenommen 
und aud von Königin Elifabeth gnädig empfangen, lehnte er doch das Anerbieten einer 
Profeffur in England dantend ab und fehrte nach einem halben Jahre nad) Heidelberg 
zurüd, wo er feiner Freundſchaft mit Parker in der Vorrede zu feiner 1569 bei H. Ste: 40 
phanus in Lyon erichienenen chaldäifchen und ſyriſchen Grammatik ein ehrendes Dent: 
mal feste. Im Anfang diejes Jahres ging Tr. wiederum in einer diplomatischen Miffion 
nah England, um im Auftrage des Kurfürften Friedrich die Königin Elifabeth zu ges 
meinfamem Widerjtand gegen die den Evangelischen drohenden Gefahren aufzurufen. Er 
fand auch Elifabetb nicht abgeneigt, mit deutichen proteftantifchen Fürften ein Verſtändnis 4 
einzugeben. Uber den näheren Verlauf diefer Verhandlungen find mir indeffen nicht 
unterrichtet, da die von Tr. erjtatteten Berichte ung nicht erhalten find. Zu einem poſi— 
tiven Ergebnis führten diefelben jedoch ficher nicht. (Vgl. Kluckhohn, Briefe Friedrichs des 
Frommen II, 211ff. 218 u. 234.) Nach feiner Nüdtehr widmete Tr. der Königin 
Elifabetb fein 1569 bei H. Stephbanus unter dem Titel: Interpretatio Syr. novi test. 50 
Hebr. typis deseripta, erjdhienene Ausgabe der alten ſyriſchen Überfegung des Neuen 
Teftaments, der er eine lateinifche Überfegung, ſowie die erwähnte chaldäiſche und forifche 
Grammatik beigab. Mit Herausgabe diefer Schrift wünfchte er, wie früher mit einer 
bebräifchen Überfegung von Galvins Katechismus (Catech. Hebr. et Graecus, Paris. 
1551, 8° und Catech. Hebr. 1554, 8°) zugleich jeinen jüdifchen Stammesgenofjen 55 
einen Dienft zu thun. Bald darauf begann er mit Unterftügung des Kurfürften Friedrich 
fein bedeutendftes Werk, die lateinifche Überfegung des Alten Teſtaments. Er verband 
Rh zu diefem Zwecke mit feinem jpäteren Schwiegerfohn Franz Junius (f. d. A. Bd IX 
S. 636), welcher Ende 1573, um ihn fräftiger unterftügen zu fönnen, von Schönau nad) 
Heidelberg überfiedelte. Doc fiel der mwichtigfte Teil der Arbeit Tr. zu. Das Wert o 
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wurde zuerſt 1575—1579 in fünf Bänden zu Frankfurt a. M. herausgegeben und 
fand allgemeinen wohlverdienten Beifall. Näheres |. in dem Art. Bibelüberfegungen, la— 
teinifche, Bd III ©. 54.) 

Es war dem alternden Tr. nicht vergönnt, in Heidelberg fein Leben zu beſchließen. 
5 Als Kurfürft Ludwig VI. nad Friedrichs III. Tod das Yutbertum in der Kurpfalz 

wieberberjtellte, wurde auch er durch Erlaß vom 5. Dezember 1577 entlafjfen und mußte 
abermals in die Verbannung wandern. Er ging zunächſt nad Met, wurde aber bald 
nachher durch Heinrich de la Tour d'Auvergne ala Profefjor der hebräiſchen Sprade an 
die neu errichtete Afademie in Sedan berufen. Hier widmete er feine legten Kräfte ber 

10 franzöfiichen Jugend mit demfelben Eifer, mit dem er ber italienischen, deutſchen und 
englischen gedient hatte. In feinem, vom 31. Juli 1580 datierten, Tejtament giebt er 
nochmals feinem Danke dafür Ausdrud, daß ſich ihm Gott in Chrifto geoffenbart babe, 
und fchloß, nahezu 70 Jahre alt, am 9. Dftober 1580 fein vielbewegtes Leben. Troß 
feiner aller Polemik abbolden Gefinnung hatte er um feines Glaubens willen mandherlei 

15 Verfolgung leiden müſſen. Aber in allen Wechfelfällen bewahrte er den gottergebenen 
Sinn, in weldem er in einer Zeit ſchwerer Heimſuchung am 8. September 1554 an 
Galvin fchrieb: Seio, id mihi utilissimum et honestissimum esse, quod de me 
benignissimus pater statuit. Ohne Frage war er einer der gelebrtejten Kenner der 
orientaliihen Sprachen zu feiner Zeit. Key. 

20 Tribur. — Die Akten der Triburer Synode v. 3. 805 find in mehreren, nad Form 
und teilweife auch nad Inhalt von einander abweichenden Redaktionen erhalten, worüber 
ausreichende Belehrung bietet Kraufe im NA d. Geſ. f. Ältere deutiche Geſch. 14, 49—82 und 
281—326; 15, 411—427 und Gedel ebd. 18, 365—409 und 20, 259— 352. Die von Kraufe 
bejorgte Ausgabe in Mon. Germ. Capitularia 2, 196— 249 ijt abſchließend. Ausführlich handelt 

3 von der Synode Hefele, Conziliengeſchichte 2. A.) 4 552—561 und Diimmler, Geſch. des 
Dftfränt. Reichs (2. A.) 3, 395-—404. 

In den erften Tagen des Monats Mai im Jahre 895 wurde zu Tribur in An- 
weſenheit des Königs Arnulf eine von drei Erzbiſchöfen — denen von Köln, Mainz und 
Trier — und von 26 oder 27 Biſchöfen beſuchte Synode gehalten, die hauptſächlich 

0 darum unfere Aufmerkſamkeit auf fich zieht, weil fie eine engere Verbindung des Königs 
Arnulf mit dem hoben Klerus begründete. Hatte nämlich der legtere bisher die Erbebung 
Arnulfs als eine vollendete Thatjache ftillichtweigend hingenommen, jo war es nunmehr 
für das Konigtum wie für den Epijfopat ein gemeinfames Intereſſe geworben, gegenüber 
den weltlihen Großen, von melden die königliche und die bifhöfliche Gewalt gleich jehr 

35 bedroht war, in feſtem Anſchluſſe aneinander fich gegenfeitig zu ftärfen. Ein großer 
Teil der Beichlüffe betraf die Wiederaufrihtung der verfallenen Kirchenzucht, Beſchlüſſe, 
mit welchen meiſt nur die Ausfprüche früherer Spnoden aufgenommen wurden. Dann 
aber folgte eine Neibe wichtiger Kanones, welche die verfammelten Väter aufitellten; in— 
dem fie der König annahm, machte er dem hoben Klerus die bedeutendften Konzeiftonen 

0 und kam ihm in umfajjender MWeife entgegen. So lautet Kanon 9: Wenn ein Bijchof 
in fanonifcher Weife die Abhaltung einer Verfammlung beichloffen und wenn der Graf 
an demfelben Tag, mag er nun um die vom Biſchof anberaumte Verfammlung wiſſen 
oder nicht, feine Verfammlung feitgefegt bat, fo gebt die Verſammlung des Biſchofs vor, 
auf ihr follen der Graf und das Volk jchleunigit erfcheinen. — An Sonn: und Feſt— 

45 tagen oder in der Fajtenzeit darf fein Graf, überhaupt fein Weltlicher, eine Verſammlung 
abhalten; auch darf feiner, der kirchliche Buße zu leiften bat, vom Grafen zum Er: 
icheinen auf einer VBerfammlung gezwungen werden (Kan. 35). Alle Grafen des Neiches 
werden angewieſen, diejenigen feitnehmen und vor den König führen zu lafjen, welche, 
von den Biſchöfen erfommuniziert, die kirchlichen Bußen nicht auf ſich nehmen wollen, 

so auf daß diejenigen, welche vor dem göttlichen Gericht ſich nicht ſcheuen, dem menschlichen 
Richterfpruch verfallen (Han. 3). Diefe Unterftügung der geiftlichen Gerichtsbarkeit Durch 
die Organe der weltlichen Gewalt findet fih aud im Kan. 20: Wer einen Geweibten 
verwundet oder fonjt ein Unrecht ibm zugefügt bat, den foll der Biſchof vor ſich laden 
und den Grafen zum Gericht beizieben, der Bifchof beftimmt die dem migbandelten Kleriker 

55 zu leiftende Genugtbuung, der Graf fordert von dem Übelthäter die Bezahlung des Königs: 
bannes. Aud darüber hat der Graf zu wachen, daß Kirchenräuber den gejeglihen Schaden 
erfaß leiſten (Kan. 7). 

Für das Papfttum war die Synode von weſentlicher Bedeutung, ſofern ſie feine 
richterliche Autorität ftärkte. Der 30. Kanon jagt, man babe dem apojtoliihen Stuhle 
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in voller Unterwürfigfeit und Demut zu begegnen und ein von ihm aufgelegtes Joch, 
wenn es auch kaum erträglich jcheine, doch in frommer Ergebung zu tragen. „Wenn 
aber von einem Presbyter oder Diakon, der darauf ausgeht, Verwirrungen anzurichten 
und gegen unfer Amt zu intriguieren, erwieſen wird, daß er ein unterjchobenes Schreiben 
oder ſonſt etwas Unreidtes vom Papſte beigebracht hat, dann bat der Bifchof die Voll 5 
macht, jenen Fälſcher ind Gefängnis oder in einen anderen eig jo lange zu 
legen, bis er, der Biſchof, fchriftlih oder durch Gefandte mit dem Papſt fih ins Ein: 
vernehmen gejegt bat, damit num dieſer durch feine Abgeordnete entſcheide, was das 
römische Geſetz in einem folcdhen Falle anordne“ (Kan. 30). — Daß die Synode die 
Metropolitanrechte Kölns über den Stuhl von Bremen anerkannt habe, meldet Adam von 10 
Bremen (MG SS 7, 301). 

Sehen wir bier den hoben Klerus im Bunde mit dem Königtum den weltlichen 
Großen gegenüber, fo finden wir, daß faſt 200 Jahre fpäter auf einer VBerfammlung zu 
Tribur (im Oktober 1076) die weltliden Fürften mit einem großen Teile der geiftlichen 
und mit der Kurie (ſ. Bb VII, 104) gegen den König zufammengehen, Heinrih IV. dem 
Richterſpruch Gregor VII. untertverfen, das deutſche Königtum gleich fehr von Rom 
wie von den deutſchen Fürſten abhängig machen. Der König mußte verfprechen, am 
2. Februar des nächſten Jahres (1077) auf einem Neichstage zu Augsburg zu erjcheinen, 
auf welchem der PBapft über ihn das Urteil fprechen werde; er folle * die Löſung vom 
Banne auswirken, gelinge ihm dies nicht binnen Jahresfriſt, vom Tage der Erkommuni— 20 
fation an gerechnet, jo verliere er untiderruflih das Reich. Wie man weiß folgte 
Ganofja. Kerler +. 

Trienter Konzil. — Quellen: Die Hauptquellenfammlung, von der in Zukunft die 
urtundliche Gejchichte des Trienter Konzil® abhängen wird, ijt die von der Görresgejellichaft 
1901 begonnene Edition Concilium Tridentinum ; diariorum, actorum, epistularum, tracta- % 
tuum Nova Collectio I, Diariorum, P. I, Frib. 1901 und IV, Actorum, P. I, Frib. 1904. 
Da aber dieje monumentale Sammlung erjt jpät wird abgejchlojien werden können, fo jind 
wir vorläufig noch auf die vielfachen älteren Urkunden: Publifationen angewiejen; Acta ge 
nuina s. oecumen. concilii Tridentini .... nune primum integra edita ab Aug. Theiner, 
2 Bde, Fol., Zagabr. 1874 (enthalten nur die offizielle, von dem Konzilsjefretär Mafareli 9 
zurechtgemachte Relation über die öffentlihen Vorgänge zu Trient), — Ungedrudte Berichte 
und Tagebücher zur Gejcichte des Konzild von Trient, heraudgeg. von J. von Döllinger, 
Nördlingen 1876ff.; Le Plat, Monumenta ad historiam conc. Trid. (Lovan. 1781); Sidel, 
Zur Geſchichte des Konzils von Trient, 3 Abteilungen, Wien 1870-72; 4. v. Druffel und 
K. Brandi (5 Hefte= I. 8b 1899), Monumenta Tridentina; Lettres et memoires de Fran- 35 
cois de Far etc... . avec de remarques par M. Mich. le Vassor., Amſterdam 1699; 
G. J. Planckii, Anecdota ad hist Coneilii Trid. pertinentia, 26 Göttinger Feitprogramme, 
1791— 1818; Generoso Calenzio, Documenti inediti e nuovi lavori letterarii sul concilio di 
Trento (Roma. Spithoever) 1874, 680 ©.; Xümmer,, Meletematum Rom, Mantissa, 1875; 
Raynaldi, Annales T. XXI, ad annum 154ösgq.; I. Sujta, Die Römiſche Kurie und das 40 
Konzil v. Trient unter Pius IV., Wien 1904 (vgl. W. Friedensburgs Necenfion in GgG 1906 
[Ian.| Nr. I). — Litteratur: Paolo Sarpi, Irtoria del concilio Tridentino, Lond. 1619 
(franzöjiih und mit Anm. von le Courayer 1736; deutſch von Rambah 1761 ff. und von 

Winterer, 2.9. 1844, 4 Bde). Sarpi ſchrieb liberal parteiiich, voll Haß gegen das Papittum ; 
dennoch iſt er bis heute unentbehrlich, weil er Urkunden benupt und ercerpiert hat, welde fiir 46 
immer verloren find (j. d. A. Sarvi). Im Gegenjag zu ihm jchrieb jeſuitiſch parteiiich Sforza 
Zallavicini, Istoria del concilio di Trento, 1656 (lat. Untwerp. 1670; deutidh von Kligicdhe 
1838); Brifchar, Zur Beurteilung der Kontroverjen zwiſchen Sarpi und PBallavicini (1844, 
2 Teile, verteidigt Ballavicini); M. Chemnig, Examen Conceilii Tridentini, Francofurti 
1565 sq. hat vorwiegend dogmengeihichtliben Anhalt; deutich bearb. von R. Benediren, 1854 50 
(mit erbeblihen Kürzungen); Salig, Hiitorie des Tridentiniihen Konzils (Halle 1741—45); 
Weſſenberg, Die großen Kirchenverfammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts (1844); J. M. 
Goſchl, Geſchichte des Konzils zu Trident, Regensburg 1840; Bungener, Geſchichte des Trid. 
Konzils (1861); Die Gejchäftsordnung des Konzils von Trient, aus einer Handichrift des 
Bat. Ardivs, Wien 1871; Reimann in Sybels h. Reitihr. XXX, 1873, ©. 24; L. v. Ranke, 56 
Die römiſchen Päpſte ... im 16. umd 17. Zahrb. I. Bd: derj., Deutſche Geſchichte im Zeit: 
alter der Reformation (3. A. 1852) V, 7lif.; Maynier, Etude historique sur le concile de 

Trente, Paris 1874 (795 ©.); 2. Paſtor, Die kirchlichen Reunionsbeitrebungen während der 
Regierung Karls V., 1879; M. Philippſon, Les origines du catholicisme moderne: la contre- 
revolution religieuse au XVIe sitcle (Paris, Felix Alcan. 1884); F. Dittrich, Beitr. z. Geſch. 60 
d. fath. Reformation im erjten Drittel des 16. Jahrh. I und II (H3S V u. VII, 1884 u. 86); 
N. Seeberg, Beiträge zur Entitehungsgeicichte der Lehrdetrete des Konzils von Trient I und 
II (ZrWE 1889); ©. Nein, Paolo Sarpi u. d. Proteitanten, Heliingfors 1904; ©. Merkle, 
Das Konzil v. Tr. und die Univerjitäten, Würzb. 1905. 

— 6 
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Die autbentiiche Ausgabe der Trienter Defrete ift die auf Befehl und mit Privilegium 
Pius’ IV. 1564 in Rom durd) Manutius beforgte und noch in demjelben Jahre von Mate. 
relli revidierte Ausgabe. Aus neuerer Zeit find ferner die Ausgaben in den verjchiedenen 
Sammlungen der jymboliihen Bücher der röm.:fath. Kirche zu nennen, die von Streitwolf 

5 und Klener (Göttingen 1835—38) und die von Danz (Weimar 1836) veranftalteten; dann bie 
Nusgabe von Richter (Leipzig 1853) und die Tauchnipfche Handausgabe 1866. 1883 erſchien 
zu Paris eine neue Ausgabe der Can. et deer. Cone. Trid. — An deutſchen Veberjegungen 
— — Dekrete ſind zu erwähnen die von J. Egli (Luzern 1825) und von B. Schilling 
(1845). 

10 Dogmatiihe Hilfsmittel (außer dem genannten Chemnig) jind die Dogmengejcichten 
von Thomafius, Adolf Harnad, Reinhold Seeberg, bejonders aber Loofs (4. Auflage 1906 
$ 74); ferner Marbeinide, Syitem des Katholiciämus, I. Band; Köllner, Symbolit der 
römijch:fatholiihen Kirde, Hamburg 1844; Dehler, Lehrbudy der Symbolik (1876), bejon- 
derö von ©. 73 an. — Ferner ift zu vergleihen F. H. Reuſch, Der Inder ber verbotenen 

15 Bücher, I (1883). — Aus der qrofien Zahl der Detail:Arbeiten jeien erwähnt: P. Gauben: 
tius, Beiträge zur Kirchengeichichte I (Bozen, Wohlgemutb, 1880, 590 ©.) enthält eine Dar: 
ftellung der Thätigfeit des Franziskanerordens auf dem Tridenter Konzil; V. Marcheſe, La 
riforma del clero secondo il concilio di Trento: richerche storico-critiche. Torino (tip. Can- 
daletti) 1883; &. Duruy, Le cardinal Carlo Carafa: étude sur le pontificat de Paul IV 

»0 (cf. Archivio storico italiano 1884, 2, p. 251—275); 9. Griſar (Jefuit), Die Frage des päpit: 
lihen Primates und des Urfprungs der bifchöflichen Gewalt auf dem Tridentinum (ZEIb 
VIII, 1884); derſ., Jakob Lainez und die Frage des Laienkelches auf dem Konzil von Trient, 
Ungedrudte Konzilsrede (ZEIG V und VI, 1881, 1882); J. Biederjad, Die Gewohnheiten 
gegen die Disziplinardefrete des Trienter Konzils (BETH VI, 1882); Granderatb, Die Kontro: 

96 verje über die Formalurſache der Gottestindichaft und „das Tridentinum (Z3kTh V, 1881, 
©. 283ff.); Sceeben, Die Kontroverje über die Formalurjadhe der Gotteskindſchaft in den 
Gerechten und das Tridentinum (in der Zeitſchrift „Der Katholit”, 1883, S. 142f.); B. v. 
Dembinsti, Die Beihidung des Tridentinums durch Polen und die Frage vom Nationaltonzil 
I (Breslau 1883); G., Lofale Mitteilungen über das Kunzil von Trient (ZtTh IV, 1880, 2): 

80 Martinetti, Le pape Paul IV. etc. avec des documents inedits (Rivista Europea 16. Oct. 
1877) J Preaching, At the Couneil of Trent (church Quarterly Review, Apr. 1878, p. 163 
bis 184). 

Dazu fommt, allgemein orientierend: Dejob, De influence du concile de Trente sur 
la litt&rature et les beaux arts chez les peuples catholiques (Paris 1885). 

35 Der ehemals in Ausſicht geitellte II. Band von W. Maurenbrechers „Geſchichte der katho— 
liihen Reformation“ (I. Band 1880) jollte wahrſcheinlich auch das Tridentinum behandeln. 
— Zum ganzen Nrtifel vgl. Giejeler, Lehrb. der Kirchengeſch. III, 2 (1853), 505—569; €. 2. 
Th. Hente, Neuere Kirchengefchichte, herausgeg. von Gaß, Bd 2 (1878), ©. 21ff.; K. N. Haie, 
Kirchengeſchichte (10. Aufl. 1877) $ 346. 

40 Der Ruf nad einer Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern war feit den 
großen Neformkonzilien troß ihrer Mißerfolge nicht verftummt. Zwar hatte Pius II. 
(1458—64) die Appellation von Papfte an ein allgemeines Konzil verboten, da der Bapft 
über demfelben ftehe; allein unter den Streitigkeiten des Papfttums mit den weltlichen 
Mächten gegen Ende des Mittelalter war an eine genaue Durdführung diefer papa= 

45 liftifchen Theorie doch nicht zu denken; der franzöfiihe König Ludwig XII. appellierte 
aufs neue an ein Konzil im Anfange des 16. Jahrhunderts, und als vollends erſt 
Luther 1520 dasjelbe getban hatte, baben die deutſchen Neichstage feit 1522 wiederholt 
auf die Einberufung eines Konzils gedrungen, von welchem nicht bloß die das Reich auf: 
regenden Neligiongitreitigkeiten gefchlichtet, fondern auch alle die fchreienden Übelftände ab- 

50 geitellt werden follten, über weldhe man fi mit Recht beflagte. Dem Kaifer Karl V. 
lag außerdem aus politifchen Gründen viel an der Beruhigung Deutſchlands und damit 
an der Berufung des Konzils. Allein die Kurie fürdhtete, daß ein allgemeines Konzil 
ihr nady dem Auftreten Luthers noch gefährlicher werden fünne, als hundert Jahre vor: 
ber, und der Mediceer Clemens VII. gravitierte in feiner Politik viel zu ſehr nad Frank: 

55 reich, ald daß er zur Förderung der Intereſſen Karls cin Konzil bätte berufen ſollen. 
In Deutichland hatte man zwar jo fejt auf ein foldyes gerechnet, daß der Nürnberger 
Religionsfriede nur bis zur Entſcheidung desfelben einen proviforifchen Nechtszuftand 
ichaffen ſollte. Allein fo lange Clemens VII. lebte, dachte in Nom niemand im Emit 
an die Erfüllung diefes faiferliben Wunſches. Auch fein Nachfolger, der meltfluge 

0 Baul III., welcher nad 40jähriger Thätigfeit als Kardinal mit der Taktik der Kurie 
voll vertraut war, ſchob die Berufung des Konzild hinaus, bis er e8 nicht mehr umgeben 
fonnte. Zwar batte er fich bald nad) feiner Stublbefteigung äußerlich dazu willig gezeigt, 
auch ein Konzil auf den Mat 1537 nad Mantua einberufen, wodurd die proteftantijchen 
Theologen auf ihrem Konvente von Schmalkalden zur Anerkennung von Luthers „Schmal= 
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laldiſchen Artikeln” veranlaft wurden; allein das Konzil fam doch nicht zu ftande. Erft 
trat Karls dritter Krieg mit Franz I. von ae ale willkommenes Hindernis in 
den Weg; dann folgte die merkwürdige Epoche, wo ſich die Kurie an dem kaiferlichen 
Religionsgefpräch zu Regensburg 1541 durch Kardinal Contarini beteiligte, jo daß man 
vielleicht auf diefem Wege hoffte, einem Konzile aus dem Wege gehen zu können; erft ald 6 
der Kaiſer fich anfchidte, die religiöfen Wirren in Deutichland entweder mittelft eines 
Konzild oder auf einem Reichstage auf eigene Hand zu fchlichten, da fam ihm Paul III. 
notgedrungen zubor und jchrieb das Konzil für das Jahr 1542 nah Trient aus. Zu: 
nächſt trat auch jet wieder ein politisches Hindernis feiner Eröffnung entgegen; es war 
der vierte Krieg Karls mit Franz I. Erſt 1545, als die Macht Karls V. auf die für ı0 
Rom gefährliche Höhe geftiegen war, daß er hoffen durfte, jelbjtitändig den Proteftantig- 
mus durch Waffengewalt niederzufchlagen und dadurch jein eigenes Übergewicht über 
Frankreich und das Papfttum ficher zu ftellen, erjt dann wurde das Konzil wirklich er— 
öffnet, und zwar zu Trient, der Hauptjtabt des italienischen Tyrols, in der bifchöflichen 
Stabt, in welcher der italienische Kardinal und Bifhof Madruzze regierte und wohin ber ı6 
Papſt von Rom aus jederzeit feinen Einfluß geltend machen konnte. Ein freies deutfches 
Konzil, nad welchem man in proteftantifchen Kreifen verlangt hatte, war das aljo nicht; 
denn Trient war und ift noch heut eine italienische Stadt (Trento). Ein ölumenifches 
Konzil, wie es ſich nannte und wie e8 noch heute vom ganzen römijchen Katholicismus 
aufgefaßt wird, ift e8 auch nicht geweſen; denn es find nie alle hriftlichen Wölfer, nicht 20 
einmal die des chriftlihen Abendlandes da vertreten geweſen (aus Deutjchland nahmen 
in den beiden erjten Perioden nur acht Biſchöfe teil, fpäter noch weniger, die Franzoſen 
fehlten in der zweiten Periode gänzlich; in ben wichtigſten Sigungen, wo über heilige 
Schrift und Rechtfertigung defretiert wurde, waren nur etwa 60 —* aten auf dem Konzil, 
darunter fein einziger deutſcher (vgl. Theiner, Acta genuina I, 89 8909.). Das Trienter 35 
Konzil gilt aber doch mit Recht als Regeneration des römiſchen Katholicismus; der 
römische Hierarhismus und die römische MWerkheiligkeit rafften ſich zu einer entſchiedenen 
Abwehr des Proteftantismus auf und gaben in Verfafjung und Dogma der römijchen 
Kirhe das Gepräge, welches fie ſeitdem unverändert behalten hat, jo daß die vatifanifche 
Synode im Jahre 1870 auf den Trienter Verfaffungsbau nur das Ffrönende Dad; zu so 
fegen brauchte; das Trienter Konzil fcheidet die römische und die proteftantifche Welt noch 
beute; darauf (nicht auf dem gleichzeitigen Spiel der europäifchen Politik, das mir hier 
nicht verfolgen können) beruht feine Wichtigkeit. 

Das Konzil, welches von 1545— 1563 mit Unterbrehungen tagte, verlief in drei 
Perioden, die ſelbſt wider durch die allgemeinen Weltverhältnifje bedingt waren: die erfte 35 
unter Bapft Paul III. von 1545—1547 in zehn Sigungen, die zweite unter Julius III. 
von 1551— 1552 mit der 11.— 16. Sitzung und die dritte unter Pius IV. von 1562 — 1563 
mit der 17.—25. Sitzung. 

Die Leitung des Konzild übertrug Paul III. (am 22. Februar 1545) den brei 
Kardinälen Del Monte, Marcellus Gervini und Reginald Pole. Am 13. März zogen 40 
die beiden erftgenannten in Trient ein, aber nod am Sonntage Lätare war außer den 
Yegaten nur eim Bifchof, der von Feltre, anweſend, fo daß die Eröffnung des Konzils 
(„ob hanc et quasdam praeterea causas ex voluntate summi pontificis") ver: 
ſchoben wurde (Theiner, Acta genuina I, p. 20). Die Legaten mußten faft 10 Monate 
in Trient warten, bis ſich etwa 30 „Patres“ zufammenfanden, jo daß man endlich das 45 
Konzil eröffnen konnte (Raynald, Annales 1545, 34). Dies gefchah feierlih am 
13. Dezember 1545. Aber noch ein paar Monate lang mußten die Väter nichts Nechtes 
anzufangen; die drei erften Sigungen verliefen fo gut wie inhaltlos; erſt in ber vierten 
Sigung trat das Konzil mit feiner firchengefchichtlich hochbedeutenden Arbeit hervor, indem 
es ſyſtematiſch den gefamten Proteftantismus zu verurteilen begann. Die Verhandlungen 50 
bi8 zur vierten Sitzung batten hauptſächlich der Feftftellung einer Geſchäftsordnung ge 
golten. Mit richtigem Blide erwartete der Kaifer Karl die Abjtellung der jchreienden 
firhlihen Mipftände, um dadurch die Mehrzahl der Proteftanten zufrieden zu ftellen und 
den Frieden im Reiche zu erlangen; die dogmatifchen Differenzen blieben für diefen 
diplomatischen Rechner ſtets Nebenjache. Umgekehrt lauteten die Abfichten der Kurie; 55 
zwar fträubte man fich nicht gegen eine innerfirchliche Neform, vorausgeſetzt, daß niemand 
am Beitande der firchlichen Hierarchie rüttele; aber das Hauptinterefje richtete fich hier 
auf die dDogmatifche Ablehnung alles Proteftantismus, um eben den Beftand der römischen 
Kirche ficher zu erhalten. Unter ſolchen Umftänden war die Feſtſtellung der Gefchäfts: 
ordnung von größter Wichtigkeit. Dank der Klugheit der päpftlichen Legaten, welche co 
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ſchon im Dezember 1545 an arme Bifchöfe 2000 Goldftüde. verteilt hatten (Sarpi, deutſch 
von Winterer I, 243, aus einem Schreiben der Legaten an den Papſt), gelang es, die 
Geſchäftsordnung zur Zufriedenheit des Papftes durchzufegen, die Abjtimmung follte nach 
Köpfen, nicht u Nationen geſchehen; das Stimmrecht follte nur den in Perfon an- 

5 wejenden Bifhöfen und den Orbensoberen zuftehen (daß lettere im päpftlichen Intereſſe 
ftimmen mwürben, war im allgemeinen zu erwarten); die Legaten erhielten das Hecht, die 
Gegenftände der Verhandlung feitzuftelen und die Kommiffionen oder Rongregationen für 
die Beratung derfelben zu mählen. Für alle ſchwierigen Fälle follte die päpftliche Ent- 
ſcheidung eingeholt werben. (Schon im Dezember 1545 hatten die Legaten an den Papft 

ı das Geſuch gerichtet, „daß von Trient bis Nom immer Eilpferde bereit ftünden, um an 
jedem Tage, ja zu jeder Stunde, wenn es die Umstände erforderten, in rafcher Verbindung 
zu ſtehen“. Sarpi, deutſch von Winterer I, 243). Daher ift fpäter die Spottrede ent- 
Itanden, „daß ſich der heilige Geift von Rom aus zumeilen verzögere, wenn die Flüffe 
austräten und das Padet zurüdhielten”. (Als Bonmot des franzöfiichen Gefandten, 

ı5 allerdings erft aus dem Jahre 1562 befannt, bei Martin, Hist. de France t. IX, 170; 
Henke, Neuere Kirchengeich., berausgeg. v. Gaß, Bd II, ©. 25). An der ſchwierigen 
Frage vollends, ob zuerft über die — oder aber über das Dogma verhandelt werden 
ſollte, einigte man ſich dahin, daß zwar über beides zugleich verhandelt, daß aber immer 
erſt die dogmatiſchen Angelegenheiten erledigt werden ſollten. Auch ſo war der Sieg des 

© Papſttums über Kaiſer und Konzil ſchon im Anfang entſchieden. 
Die Verhandlungen wurden demnach zuerſt in den Kommiſſionen oder „Kongre— 

gationen“ geführt; hatte man ſich in denſelben über einen Beſchluß geeinigt, ſo wurde er 
in einer feierlichen „Sitzung“ verkündigt, nachdem hier die verſammelten Väter mit 
„Placet“ geſtimmt hatten. (Die Verſammlungen fanden unter Paul III. und Julius II. 

26 im Dom, ſpäter in der Pfarrkirche S. Maria Asien: ftatt; feierlich proflamiert wurden 
die Defrete aber immer im Dom, Über, das Lokal vgl. Heider, von Eitelberger und 
Hiefer, Mittelalterlihe Baudenkmale von Ofterreih I, Stuttgart 1856—1858, ©. 155, 
vgl. Henke, Neuere Kirchengefchichte II, 1878, ©. 26.) Die Beichlüfje zerfallen in 
Decreta und Canones; jene betreffen teils den Glauben (de fide), teil die Reform 

» (de reformatione oder diseiplina) und geben die römiſch-kirchliche Lehre in pofitiver, 
aber fehr oft diplomatifch verhüllter Form; die Canones dagegen enthalten in furzen 
Sägen die entgegenftehenden Lehren und belegen fie mit dem Anatbem. Da durch die 
Decreta de fide der Proteftantismus abgelehnt wurde, jo nehmen fie hauptſächlich unfer 
Intereſſe in Anſpruch. Sie enthalten feine aus dem römiſchen Kirchenprinzip abgeleitete 

35 ſyſtematiſche Ausführung der römisch-Eirchlichen Lehre, fondern nur die dogmatifche Ab- 
lehnung der drei Grundgedanken des kirchlichen Protejtantismus. Hatte diefer 1. durch 
die Rechtfertigungs- und die Ermählungslehre die freie Gnade Gottes mit Ausſchluß 
aller menschlichen Verdienſte gelehrt, jo mußte jegt die Merfgerechtigfeit wieder bergeftellt 
werden; hatte 2. der Firchliche Proteftantismus gleichzeitig die Nechtfertigung und die 

#0 Erwählung in der Communio sanetorum realifiert gefunden, jo daß die Kirche als 
„das heilige chriftliche Wolf” definiert wurde, dem die Mittel der Predigt des göttlichen 
Mortes und der Verwaltung der Saframente zu bleibender Übung anvertraut find, fo 
jollte im Gegenfag dazu die Kirche wieder ald bierarchifche Sakramentsanſtalt über den 
Gläubigen aufgerichtet werden; hatte endlich 3. der Proteftantismus feine Erkenntnis 

45 lediglich aus der heiligen Schrift abgeleitet, fo mußte der Trienter Katholicismus das 
Traditionsprinzip erneuern, um alle diejenigen Lehren und Übungen zu verteidigen, welche 
ſich nicht aus der Bibel ableiten ließen. Da die Väter zu Trient mit Schlangenklugbeit 
zu Werke gingen (fie batten von Anfang an unter den zu Rate gezogenen Theologen 
die von Papfte ihnen zugejchidten Jeſuiten Salmeron und Lainez), jo verfuhren fie plan- 

50 mäßig in der Ordnung, daß fie nach Verlefung des nicänifchen Glaubensbefenntnifjes 
in der dritten Sitzung (modurd der Zufammenhang des tridentinifhen mit dem alten 
Katholicismus bewieſen werden follte) erftens in der 4. Sitzung das römische Traditions- 
prinzip, zweitens in der 5. und 6. Sitzung die römische Werfgerechtigfeitsichre (mit 
ihrer Vorausſetzung, der Lehre von der MWillensfreiheit auch im fündigen Menfchen) und 

55 drittens von der 7. bis zur letzten Situng die römische Sakramentslehre zur Befeftigung 
des (als jelbitverftändlich vorausgejegten) bierarchisch-faframentalen Kirchenbegriffs feitftellten. 

Zuerft alfo follte dem Proteftantismus der feite Grund feines Schriftprinzips ent: 
zogen werden. Zu diefem Zwecke befretierten die Väter in der 4. Sikung am 8. April 
1546, daß die apoftolischen Traditionen „mit gleicher Verehrung“ (pari pietatis affeetu 

6 ac reverentia) aufgenommen werden fjollten, twie die heilige Schrift. 
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Ein Biſchof, der von Chiozza, erklärte diefen Ausdrud zwar für „gottlos (impium)“, 
mußte aber widerrufen. (Theiner, Acta genuina I, 85°). 

Nicht bloß dies: Auch die heilige Schrift felbit wurde in einem für die Proteftanten 
unannehmbaren Umfange janktioniert, nämlid mit den fanonifchen Büchern des ATS 
auch die apokryphen, obgleich diefe aus dem alerandrinifchen Judentum ſtammen; zwifchen 5 
Mofe und dem Buche Judith, zwiſchen Jefaia und dem Buche Eſther findet ferner fein 
Wertunterfchied ftatt; und mit falſcher Voreiligkeit traf man Feſtſetzungen über die bib- 
lichen Autoren und die Zahl ihrer Bücher, wodurch alle freie Bibelforjhung abgefchnitten 
wurde. Statt auf den hebrätjchen und den griedhifchen Grundtert verwies man die Theo- 
logen und Geiftlihen auf die alte lateinische Vulgata, obgleih man ſelbſt fein Mujter: 10 
eremplar bderfelben zur Hand hatte oder überhaupt fannte. Sie follte „für authentiſch 
aebalten werden (pro authentica habeatur)“, lautet das diplomatifch berechnete 
Empfeblungsurteil. Schon durd dieſes Dekret hatten fich die Trienter Väter gegenüber 
den Schriftbeweifen der Proteftanten freie Bahn geſchaffen. Wo die Schriftargumente 
nicht ausreichten, beriefen fie fih auf die unfontrollierbare Tradition; wie oft fie dies ıs 
im Verlauf des ganzen Konzild gethan haben, ift in dem Artikel „Tradition“ nad): 
getviefen. Das Dekret der 4. Sigung hatte den Vätern den Weg gebabnt, auf welchem 
jte nunmehr den Mittelpunkt der proteftantifchen Lehre angreifen fonnten. Das nächſte 
Hauptthema wurde das Rechtfertigungsdogma, für welches das von der Sünde in ber 
5. Siung am 17. Juni nur die Vorausfegung bildet. Hatten die Neformatoren, um 20 
den Sünder zu demütigen und die Gnade Gottes zu erhöhen, dem fündigen Menfchen 
alle Gerechtigkeit im geiftlihen Sinne (justitia spiritualis) abgefprochen, jo zog fich die 
Trienter Synode jebt, die Streitigkeiten in ihrer eigenen Mitte Elug übergebend, auf die 
übliche fcholaftifche Lehrform zurüd, die man brauchte, um die Verdienftlichkeit der guten 
Werke behaupten zu fönnen. Die urfprüngliche Gerechtigkeit hat der Menſch zwar durch 5 
den Sündenfall verloren, aber feine natürliche MWillensfreiheit ift nicht vernichtet, ſondern 
nur geſchwächt; die Streitfrage der Dominikaner und der Franziskaner über die jündlofe 
Empfängnis der Jungfrau Maria wurde mit Abfiht umgangen, indem ſich die Väter 
auf den Standpunkt Sirtus IV. jtellten. (Dans, p. 26). Huf dem Grunde der 5. Situng 
baute fi dann das Dogma der fechiten auf, die aber wegen des ſchmalkaldiſchen Krieges so 
erft am 13. Januar 1547 zu Stande kam. Auf die Faſſung des Nechtfertigungsdogmas 
lam alles an. Daber waren die Vorverhandlungen ſchwierig und verliefen oft ſtürmiſch; 
einmal wurden die Bäter handgemein (die urkundliche Schilderung bei Theiner 1. c. p. 194°). 
Es fehlte nicht an evangeliihen Sympathien (Theiner 1. e. I, 161°), als deren Haupt: 
zeuge der General des Auguftinerordens Seripando auftrat, der ähnlich ie Contarini 85 
zu Regensburg auf den Glauben an das Verdienit Chrifti den Nahdrud legte und fo 
die Rechtfertigung jelbjt aus Glaube und Liebe bervorgeben ließ. Allein im Spitem des 
ganzen römischen Kirchentums brauchte man die Verdienftlichfeit der guten Werke jo ſehr, 
dak man fie gerade hier nicht entbehren fonnte. Die Justificatio, welche in Trient 
befannt wurde, ift durchaus antiprotejtantifch gedacht: es iſt die Gerechtmachung, zu 40 
welcher der getaufte Fatholifche Chrift durch eigene Kraft und durch göttliche Gnabenbilte 
gelangt, jo daß er fich jchließlih als Lohn feiner Tugendmüben das ewige Leben ver: 
dient. (Danz 1. c. p. 32sqq.). Damit war der Merkheiligfeit twieder Thür und Thor 
geöffnet; und wenn man auch nicht gerade den Mut hatte, die Lehre von den Verdieniten 
in der rohen Form der ſpäteren Scholaftif zu fanktionieren (in Sess. VI, deeretum de s 
justifieatione, cap. 5, umging man 3. B. den Ausdrud meritum de congruo, trug 
aber die Sache im Anjchluß an Biel vor, vgl. M. Chemnitz, Examen coneilii Trid. 
ed. Preuß p. 178): die Wahrheit des proteftantifchen Heilsprinzips war geleugnet, alle 
Heilsgewißheit aus dem gläubigen Chriftenmenjchen in die priefterlihe Sakramentsanftalt 
verlegt. Indem aber die Kirche es it, welche die für die Verdienfte unumgänglich nötige so 
göttlihe Gnade mittelft der Salramente in das ch überleitet, fo führt diefe Recht: 
tertigungslehre von felbft zur Sakramentslehre. Die Sakramente find die für die Gerecht: 
mabung notwendigen Mittel („per quae omnis vera justitia vel ineipit vel coepta 
augetur vel amissa reparatur“, Sess. VII, deer. de sacramentis, prooemium 
Danz p. 55). Hätten die Trienter Bäter die römifch-fatbolifche Lehre objektiv ſyſtematiſch 65 
vorgetragen, jo bätten fie alfo erft von Kirche und Saframenten, dann von dem durd) 
die lirchliche Sakramentsanſtalt vermittelten Heile Sprechen müffen. Statt dejjen ftellten 
he nur im antiproteftantifchen praftiichen Intereſſe diejenigen Lehren auf, welche zur Be: 
feftigung der römifchetirchlihen Saframentsanftalt unbedingt notwendig waren. Sa, 
während fie bier zunächſt die römijch-fatbolische Lehre von der Kirche und erft im Zus w 
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fammenbange damit die von den firhlichen Sakramenten hätten aufftellen follen, ſchwiegen 
fie über die Kirche überhaupt, obgleich fie taufend Veranlafjungen zum reden hatten, und 
in Bezug auf die Saframente enthielten fie fich jeder Theorie über das Weſen und die innere 
Notwendigkeit derjelben, beides um unliebfamen Crörterungen aus dem Wege zu geben; 

s man begnügte ſich, den Sakramentsmechanismus in feinen einzelnen Teilen zu befchreiben 
und als notwendig binzuftellen. Die proteftantifche Lehre von der Kirche ald der Ge— 
meinde der Chriftusgläubigen, welche zwar die Predigt des göttlichen Wortes und die 
Spendung von Taufe und Abendmahl als göttlihe Gnadenmittel hat und übt, aber im 
geiftlichen Amte doch nur eine kirchenordnungsmäßige Einrichtung, fein Gnadenmittel fieht 

10 — dieſe Lehre war auch fo verworfen. Das Trienter Konzil ftellte die Siebenzahl der 
Sakramente feſt und widmete den Dogmen über die einzelnen Sakramente alle Sigungen 
von der fiebenten (3. März; 1547) an bis zur vierundzwanzigften (11. November 1563); 
doch eriweden dieje alle in dogmatifcher Hinficht nicht das Intereſſe der 4.6. Sitzung. 
Kaum hatte man indes die Verhandlung über die Sakramente begonnen, als der Kaifer 

15 dem Papfte übermäcdhtig zu werden fchien, jo daß diefer unter dem Vorwande einer in 
Trient ausgebrochenen Epidemie (Danz, p. 68) das Konzil aus der Sphäre des kaiſer— 
lihen Einfluffes nad) Bologna verlegte. SM der inhaltslofen 8. Sitzung am 11. März 
1547 ſchloß das Trienter Konzil feine erſte Periode. 

berſchauen mir den Inhalt der in derjelben Zeit vereinbarten Reformdekrete, um 
20 ung ein Urteil zu verfchaffen über das, was man ſich damals in Rom als „Reformation“ 

etwa gebachte gefallen zu laſſen. Das Konzil defretierte die Anftellung von theologiſchen 
Lektoren an den Kathedralkirchen (Danz, p. 27), ermahnte die Biichöte zur Predigt des 
Evangeliums. (Sessio V) und verpflichtete fie zur Reſidenz (Sessio VI) „doch nur jo 
weit, daß immer noch zu Gunften römifcher Nepoten Ausnahmen möglich blieben“ (Henke 

a.a0.D. ©. 29); e8 unterwarf auch die Domkapitel der Auffiht der Biihöfe (Danz, 
p. 50sqgq.) und verfchärfte die Bedingungen zur Erlangung kirchlicher Aınter (Sessio VII, 
Dans, p. 60sqq.). Eine foldhe „Reformation“, welche die Schäden der Kirche nicht bei 
der Wurzel angriff, Tonnte ſelbſt dem Kaifer nicht genügen, um durch fie die Proteltanten 
zum Wiederanſchluß an die römifche Kirche zu gewinnen; und da die dogmatischen Defrete 

% vollends feine Pläne durchkreuzen mußten, jo verhinderte er zunächſt ihre Veröffentlichung, 
um ben Proteitanten den Meg zum Konzil offen zu balten; die Macht batte er ja jet, 
dieſe im Notfall mit Gewalt zum Anſchluß an das Konzil zu zwingen. Da ſchnitt ihm 
der Papft die Möglichkeit dazu ab, indem er das Konzil in feine eigene Nähe nahm; der 
Proteftantismus in Deutjchland aber war troß feiner politischen Niederlage — gerettet. 

3 So lange Paul III. Iebte, war an eine Rüdführung des Konzils nach Trient nicht gi denfen. 
Zu Bologna kam es zu feinen öffentlichen — * da ſich die Väter nicht 

in genügender Zahl zuſammenfanden. Die bier abgehaltenen Sitzungen, die neunte und 
die zehnte (vom 21. April und 2. Juni 1547) verliefen refultatlos (Danz, p. 68—71, 
do vgl. Theiner, Acta genuina, praef. p. XIII [patres] „haud otiosi erant“). 

40 Erft ald der Kardinal del Monte, welcher dem Konzil in feiner erften Periode als 
erfter Legat präfidiert hatte, im Jahre 1549 als Julius III. auf den päpftlihen Stuhl 
erhoben war, wurde auf Grund feiner Bulle Cum ad tollenda (Romae, 18. Kal. Dec. 
1550, Dan; p. 71) das Konzil zu Trient fortgefegt. Es tagte in ſechs Situngen, von 
der 11. bis zur 16. (am 1. Mat, 1. September, 11. Oktober, 25. November 1551, dazu 

ss am 25. Januar und 28. April 1552). Auf dem dogmatifchen Gebiete jegte man die 
Saframentslehre fort. Nachdem in der 7. Situng ſchon über Taufe und Firmung ges 
handelt war, entſchied das Konzil in der 13. —— über das hl. Abendmahl unter 
Billigung der Transſubſtantiation mit allen ihren Vorausſetzungen und Folgerungen 
(Danz, p. 7ösqgq.), in der 14. Sitzung über das Pönitenzſakrament mit der Dreiteilung 

50 von eontritio cordis, confessio oris und satisfactio operis (Dans, p. 91sqgq.); die 
Lehre von den „Indulgenzen” aber verfhob man, wie die von dem Genuſſe des Abend: 
mahls unter einer Geftalt und von der Mefje (vgl. Danz, p. 89), weil die Proteftanten, 
deren Ankunft man erwartete, nicht durch dieſe heiklen Themata gereizt werden follten 
(vgl. Danz, p. 89). Endlich handelte man noch über das Sakrament der legten Delung 

> (Danz, p. 102sqq.). Diefe Defrete beweifen, daß die Synode in ftarrer Konſequenz 
weiter arbeitete und gar nicht daran dachte, dem Proteftantismus dogmatiſche Zugeitänd- 
niffe zu machen. Die beiden gleichzeitigen Reformdekrete, welche in der 13. und 14. Sigung 
(Danz, p. 84sqq. und 109sqgq.) angenommen twurden und die größere Sicherftellung der 
Madıt der Bifchöfe in ihren Diöcefen betrafen, erreichen nicht im entferntejten die Wichtig: 

;w feit der dogmatifchen Feſtſetzungen. 
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In Eirchlich-politifcher Beziehung iſt dagegen die zweite Periode des Konzild ungleich 
intereffanter als die erfte, weil der Kaifer Karl wirklich die Zulafjung der Proteftanten 
zu den Verhandlungen, fogar bis zur Disputation mit Konzilödeputierten (aber nicht zur 
Beihlußfafjung!) durchfegte; zweimal ftellte das Konzil den Proteftanten einen Geleits— 
brief („Salvus eonducetus“) aus, erft einen mißverſtändlichen (Danz, p. 90), dann einen 5 
Vertrauen ertwedenden (16, 118sqgq.); „omni fraude et dolo exelusis“, ib. p. 121). 
Schon waren die württembergifchen und die ſächſiſchen Geſandten politifhen Standes ein: 
getroffen, und die württembergifchen hatten vor der 15. Situng, die am 25. Januar 1552 
ſtattfand, in einer Privatfongregation am vorhergehenden Tage eine von Brenz aus: 
gearbeitete Befenntnisjchrift übergeben; von Kurſachſen war gleichzeitig Melanchthon mit 
einer Confessio Saxonica unterivegd und ſchon bis Nürnberg gelommen, als Kurfürft 
Morig durch eine zweite Untreue den deutfchen Proteftantismus rettete und durch feinen 
fübnen Zug nad Süddeutfchland den Kaifer aus Innsbruck und die Konzilspäter aus 
Trient zu lichen veranlaßte. Das Konzil hatte ſich in feiner 16. Sigung am 28. April 
1552 eiligft „juspendiert“ (Danz, p. 122). 16 

Der Gang der kirchlich-politiſchen Ereignifje führte dann in Deutſchland zum Augs- 
burger Religionsfrieden vom Jahre 1555; ftaatsrechtlih anerkannt, brauchten fich die 
protejtantifchen Stände um das Konzil nicht weiter zu fümmern; aber jebt waren es 
die fatholifchen Fürften, welche auf — beſtanden: Ferdinand, der römiſche Kaiſer, 
verlangte den Laienkelch und die Prieſterehe, Kloſterreform und deutſche Kultusſprache; 20 
nicht viel geringer waren die Forderungen Frankreichs, wo man noch im Frühjahr 1563 
die Neformierten zu bejchwichtigen ſuchte; Spanien trat für die GSelbititändigfeit der 
Biſchöfe ein. Der kluge Papft Pius IV., welcher nad dem Hinfcheiden des fanatifchen 
Paul IV. feit 1559 regierte und gerade im Intereſſe der römischen Kirche jede Beleidigung 
der katholischen Mächte zu vermeiden fuchte, ließ tefentlih, um fie zufrieden zu ftellen, 25 
das Konzil am 18. Januar 1562 mit der 17. Sigung wieder eröffnen. Die Verhand- 
lungen des Jahres 1562 von der 17. bis zur 22. Sitzung (17. September) fielen aber 
nicht nah Wunſch der katholiſchen Mächte aus: in der 18. (am 26. Februar 1562) 
wurde eine Kommiffion mit der Abfaflung eines Index librorum prohibitorum beauf: 
tragt; die 19. (am 14. Mai) und die 20. (am 4. Juni) verliefen refultatlos; in der 21. 30° 
entſchied man über die zurüdgeftellte Frage des Larenkelches, der nicht für notivendig er: 
Märt und damit thatſächlich (wenn auch nicht ausnahmslos) abgelehnt wurde wie auch 
die Kinderfommunion (Dans, p. 134sqq.), in der 22. Situng (17. September) defretierte 
das Konzil im engften Anſchluß an die Trienter Abendmablslehre und die darin vor— 
getragene Transfubitantiation das Dogma von dem Meßopfer, das als unblutige 35 
„Repräfentation” des blutigen Kreuzopfers, aber als „mwahrbaftes Sühnopfer” („vere 
propitiatorium“) (und dadurch doch als Fortfegung des Sühnopfers Chrifti oder als 
Erneuerung desjelben) aufgefaßt wurde (Danz, p. 144sqq.). Die gleichzeitigen Reform: 
defrete beijerten Einiges in Bezug auf Erteilung der Ordination, auf Einfommen und 
Lebenswandel der Geiftlichen, Bejegung der Kapitel, in Betreff der frommen Stiftungen 40 
u. dgl. (Danz 1. c. p. 138sqgq., 152sqq.). (Über das Verhältnis des Konzils zu den 
Univerfitäten |. Merkle.) Aber diefe Verfügungen beftätigten nur das Alte mit geringer 
Erleichterung oder Beflerung ; fie befriedigten nicht, und der eingetretene Bruch vergrößerte 
fh zu Anfang 1563 dergeltalt, daß ſechs Monate vergingen, ehe nur wieder eine Sigung 
gebalten werden fonnte. Erjt ala im Mai 1563 der Kardinal Morone die Leitung des 46 
ey. übernahm, gelang es dieſem diplomatifch gewandten Vertreter des Papſttums, 
die beiden oppofitionellen Mächte, die Fürften einerfeits, die Biſchöfe andererfeits, fo gegen: 
einander zu richten, daß jeder Teil nur dur das Papfttum feine Nechte am beiten 
hoffte aufrecht erhalten zu fünnen. Vor allem mußte e8 aber der Kurie darauf antommen, 
dad unbequeme Konzil möglichft bald zu beendigen. Unter diefen für die Kurie jetzt so 
günftigen Verhältniſſen gelang es, die noch unerledigten beiden Satramente, welche tief 
in die praftifchen Verhältniſſe der Kirche und der Geſellſchaft eingriffen, die Priefterweibe 
und die Ehe, ziemlich glatt zu bearbeiten; jene wurde in der 23. Sigung (am 15. Juli) 
im ausgeprägt bierardifchen Sinne (Priejtertum mit „unzerjtörbarem Charakter”) dog: 
matiftiert; in der 24. Situng (am 11. November) wurde der fatramentale Charakter der 55 
Ebe, ihre Bedingungen und ihre Hinderniffe, dazu ihre Unvereinbarfeit mit der Priefter: 
weihe in einer Perſon, alfo der Prieftercölibat, feſtgeſtell. Die 25. Sigung (3. und 
4. Dezember 1563) bejchäftigte fi dann (bei Danz, p. 209 qq.) nod in fürzefter Form 
mit denjenigen dogmatiſchen PBunften, melde den Proteſtanten in der Heilserlangung 
bejonders Anſtoß erregt hatten, Fegfeuer, Anrufung der Heiligen, Bilder: und Reliquien 60 

— 0 



106 Trienter Konzil Trier, Erzbistum 

verehrung, Mönchtum und Abläffe — lauter Punkte, welche im unmittelbaren Zufammen- 
hange mit der fubjektiven Seite der Heilserlangung, alfo in der AYuftififationslehre hätten 
zur Sprache fommen müſſen. Allein mit Bedacht hatte man fte zurüdgeftellt, bis man 
— feine Nüdfiht mehr auf die Proteftanten zu nehmen brauchte. Aus Klugheit aber 

5 defretierte man auch bier nur, was für das römische Syſtem unbedingt notwendig tar. 
Über die Abläffe z. B. ſetzte die Synode nur feft, daß die Kirche das Recht habe, Ab: 
läffe zu erteilen und daß diefelben, wenn mit Weisheit gefpendet, nütlich feien. Die 
Notwendigkeit wurde nicht behauptet; ebenfo wurde die Anrufung der Heiligen bloß für 
„bonum atque utile“ erflärt. Die letzten Neformdelrete brachten zum Teil mohlthätige 

10 Beftimmungen über Seelforge, Pflichten der Biſchöfe bei der Ordination der Aleriker, 
Einrihtung von Klerikalſeminarien (Dans, p. 173), über die Feier der kirchlichen Ehe— 
ſchließung (Danz, p. 181sqq.), über die Wahl der Biſchöfe und Karbinäle (ib. p. 187 sqgq.), 
über Provinzial: und Diöcefanfpnoden (ib. p. 189sqq.), über bifchöfliche Viſitationen 
(ib. p. 190sqq.), vorfichtige Anwendung von Erfommunifationen (ib. 228) und eine 

15 ganze Reihe anderer. Disziplinarfachen. Aber das ganze Reformwerk der Trienter Väter, 
unter den verjchiedenften hiſtoriſchen Verhältniſſen mit biplomatifcher Klugheit zu ftande 
gebracht, war doch nur eine „Reftauration mit menig Reformation“ (Henke ©. 39). 
Die Grundgedanlen des Protejtantismus waren alle abgelehnt und damit in der Folge: 
zeit niemand über den Gehorfam des Trienter Konzild gegen den PBapft im unklaren 

20 jei, beichlofjen die 255 Väter (fo hoch belief fich ihre Zahl zum Schluß), daß für alle 
ihre Beichlüffe zu ibrer Geltung erſt die Beftätigung des Papftes eingeholt werden folk 
(„ut et omnium et singulorum, quae in ea [Synodo] decreta et definita 
sunt, confirmatio... a beatissimo Romano Pontifice petatur“, Dan;, 
p. 248). Die Beftätigung erfolgte am 26. Januar 1564, Danz, p. 253sqq.; aud 

25 behielt fich der Papft das Hecht der Auslegung der Trienter Defrete vor, wofür er 
fih einer Congregatio cardinalium pro interpretatione et executione sacrosancti 
eoneilii Tridentini bedient. Auf diefen Beichlüffen rubt der ganze moderne Katboli- 
cismus; fie gelten thatfächlich in der ganzen römijch-Fatholifchen Welt, auch two fte micht 
formell verfündigt find; von der Trienter Synode bis zur vatifanifchen im Jahre 1870 

30 geht eine grablinige Bewegung; was zu Trient behutjam umgangen, aber doch durd 
Einholung der päpftlichen „Beltätigung‘ der Beichlüffe ſchon thatfächlih angenommen 
war, die Herrfchaft des Papftes über die Kirche, wurde zu Nom 1870 in fonfequenter 
Fortbildung des Tridentinums hinzugefügt. Zu Trient begann 1545 die Berjefuitifierung 
der römifchen Kirche, zu Nom wurde fie 1870 vollendet, die Konzentration der gefamten 

35 fatholifhen Welt unter den autonomen Willen des jeweiligen Papſtes als Träger der 
Kircheneinbeit. 

Es giebt zweierlei Standpunkte, das Tridentinum zu beurteilen: 1. einen rückwärts— 
ewandten, wenn man die Trienter Reformation mit dem erbärmlichen Zuftande der 
irhe am Ausgange des Mittelalterd vergleiht — dann mwird man gern die Vorzüge 

10 des nachtridentinischen Hatholicismus vor dem vortridentinifchen anerkennen; oder aber 
2. man nimmt einen borwärtögetvandten Standpunkt ein, indem man unter ftetiger Be: 
rüdfihtigung der Gefchichte des Jeſuitismus die dogmatische Seite des Trienter Konzils 
für die Hauptfache hält und dann von ihm aus diejenige Periode des Katholicismus 
datiert, die im Vatikanum gipfelt. Nad dem Jahre 1870 ift der zweite Standpunkt der 

#5 richtige und michtige. 
Auf die päpftliche Publikation der Deereta et Canones Concilii Tridentini, 

Rom 1564, erfolgte noch in demjelben Jahre ebenfalls auf Befehl Pius IV. die Heraus: 
gabe des Index librorum prohibitorum, welcher bis in die Neuzeit, zulet von Zeo XIIT., 
mit Zufägen neu herausgegeben wurde. Daran jchloß ſich gleichfalld 1564 die Professio 

so fidei Tridentinae, auf welche alle Geiftlichen innerbalb der römischen Kirche verpflichtet 
werden, 1566 durch Pius V. der Catechismus Romanus, 1568 das Breviarium 
Romanum (vgl. darüber den Abjchnitt bei P. Tichadert, Polemik, 1885, ©. 228 ff.) 
und 1570 das Missale Romanum. Papſttum und römiſche Kirche waren neu befeftigt. 

P. Tichadert. 

55 Trier, Erzbistum. — Codex diplomat. Rheno-Mosellanus, ed. W. Günther, 5 Bde, 
Koblenz; 1822— 1826; Urkundenbuch zur Gejdicdte der ... Mittelrheinifchen Territorien bearb. 
von D. Beyer, 2. Eltejter, A. Görz, 3 Bde, Koblenz 1860—1874; vgl. auh MG DD I, Han: 
nover 1872; Dipl. Karol. I Hann. 1906; Dipl. reg. et imp. Germ. 3 Bde Hann. 1879—1903; 
F. X. Kraus, Die dr. Inſchr. der Rheinlande, 2 Teile, Freiburg 1890, Wr. 75—255. Gesta 
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Trevirorum in MG SS VIII u. XXTV; Series ae. Trev. SS XIII. 4. Görz, Regeſten der 
EB. von Trier, 2Bde, Trier 1859—61; J. N. v. Hontheim, Prodromus histor. Trevir., 2 Bde, 
Augsb. 1757; derj., Hist. Trevir. djplom, 3 Bde, Augsb. 1750; Gallia christiana in prov. 
ecel. distrib,, 13. Bd, Paris 1874; J. Mary, Geſch. d. Erzitifts Trier, 5 Bde, Trier 1858—64; 
8.Schorn, Eiflia sacra, 2 Bde, Bonn 1887 f.; Ph. de Lorenzi, Beiträge z. Gejch. d. Piarreien 5 
der D. Trier, 2 Bde, Trier 1887; vgl. auch die KGG Deutichlands von Nettberg, Friedrich 
und Haud; bier aud die Speziallitteratur. 

Unter den deutſchen Bistümern ift Trier mwahrfcheinlih das ältefte. Die Stadt 
Trier war in der römiſchen Kaiferzeit jehr bedeutend, ſeit Diofletian war fie Hauptſtadt 
von Gallien; man jchäßt ihre Einwohnerzahl auf 50—60000 Seelen. Es darf als ıw 
fiher angenonımen werden, daß das Chrijtentum jchon im 2. Jahrhundert dort Fuß fahte. 
Im Laufe des 3. vermehrte fih die Zahl der Gläubigen langfam; erft feit Konjtantin 
ihwoll fie rafh an. Wir mwiffen aus einer Notiz des Athanafius (Apol. ad Const. 
imp. 15), daß man 336, mährend Athanafius als Verbannter an der Mofel meilte, 
an einer neuen Kirche baute, meil die alte nicht mehr ausreichtee Im nächiten Jahr: 
bundert wurde die um 370 gebaute Gerichtöhalle in eine Kirche umgewandelt; fie iſt im 
beutigen Dom erhalten. Zu einer rein oder faft rein chriftlichen Stadt wird Trier erſt in 
den legten Jahren der Römerherrihaft geworden fein. Diefe nahm in der zweiten Hälfte 
des 5. Jahrhunderts ein Ende; dur die fränkifche Eroberung wurde Trier für immer 
zu einer deutſchen Stadt. Die Eroberer waren Heiden; aber fie hinderten den Fortbeftand 20 
der Chriftengemeinde nicht und der Übertritt Chlodwigs führte alsbald auch die Franken 
an der Mofel zum Anſchluß an die chriftliche Kirche. 

Der Urfprung des Epiffopats in Trier verliert fih im Dunkel. Denn die angeb- 
lihen Apoftelihüler Eucharius, Balerius und Maternus find Gefchöpfe der Legende. 
Sicher nachweislich ift erſt Biſchof Agröcius, einer der Teilnehmer der Synode von 26 
Arles 314; eine bedeutende Stellung nahmen feine Nachfolger Mariminus und Baulinus 
ein, die Gefinnungsgenofien und Mitfämpfer des Athanafius im arianifchen Streite. Doch 
läßt fich die Frage, ob fie bereits als Metropoliten der erjten belgijchen Provinz zu be: 
trachten find, nicht ficher beantworten. Der politifche Rang der Stadt macht eine be: 
jabende Antwort wahrſcheinlich; aber die langfame Durchführung der Metropolitan= 30 
verfafjung im Abendland erregt gegen fie Bedenken. Die fränkifche Eroberung hat die 
Trierer Biſchofsreihe nicht unterbrochen; gerade aus der Zeit der Kämpfe ift der Name 
des Biichofs Jamblichus erhalten (MG EE III, Nr. 23 v. 79); feine Nachfolger Nice: 
tius, Magnerih u.a. erjcheinen thatfählih als Metropoliten (ſ. KG Deutichlands T?, 
©. 128). Zwar ging in der Vertoirrung der ausgehenden Meromwingerzeit diefe Würde u5 
wieder verloren. Aber jeit ihrer Erneuerung durch Karl d. Gr. vor 811 (f. KG Dis 
IT, ©. 208) bat Trier fie bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts behauptet. 

Zur Diöceſe Trier gehörte das Land auf beiden Seiten der Moſel von der jetigen 
preußtfch-lothringifchen Grenze bis zum Einfluß der Mofel in den Rhein und diesfeits 
de3 Stroms ein Hleinerer Landſtreich auf beiden Ufern der Lahn bis oberhalb Wetzlar. 10 
Suffraganbistümer waren Met, Toul und Verdun. 

Bifchofslifte: Agröcius 314, Mariminus 343, Paulinus 353, Namblihus um 
475, Aprunculus um 530, Nicetius geft. 566, Magnerich geft. nach 585, Sabaudus 614, 
Anaftaftus 626 oder 627, Modoald um 630, Numerianus um 660, Baſinus und Liut: 
winus, Milo 717—757 (2753), Weomad geft. 791, Richbod geft. 804, Wazo, Amalar 5 
geit. 8L4— 816, Hetti geft. 847, Thietgaut 863 abgefegt, Bertulf 869-883, Natbod 
383—915, Ruotger gejt.931, Ruotbert 931— 956, Heinrich 1.956 — 964, Dietrich 965 — 977, 
Ebert 977— 993, Liudolf 994— 1008, Megingoz 1008—1015, Boppo 1016 —1047, 
Eberhard 1047— 1066, Konrad 1066, Moto 1066— 1078, Egilbert 1079—1101, Brun 
1101— 1124, Gottfried 1124— 1127, Meginber 1127— 1130, Adalbero 1131— 1152, Hillin so 
1152—1169, Arnold 1169— 1183, Folmar 1183— 1189, Johann. 1189— 1212, Dietrich 
dv. Wied 1212— 1242, Arnold v. Iſenburg 1242—1259, Heinrich II. v. Vinftingen 
1260— 1286, Boemund v. MWarnesberg 1289—1299, Dieter v. Nafjau 1300— 1307, 
Baldewin dv. Yuremburg 1308—1354, Boemund dv. Saarbrüden 1354—1362, Kuno 
v. Faltenftein 1362—1388, Werner v. Königsftein 1388—1418, Dito v. Ziegenhain 55 
1418— 1430, Hraban v. Helmftabt 1430— 1439, Jakob v. Sirk 1439— 1456, Johann 
v. Baden 1456— 1500, Jakob dv. Baden 1500— 1511, Richard v. Greiffenflau 1511 bis 
1531. Hand. 

Trigland, Yacobus, geit. 1654. — Joh. Coccejus, Oratio funebris (aufgenommen 
in Opera omnia Joh. Cocceji, tom. IV, p. 48seq.); 9. ®. ter Haar, Jacobus Trigland & 

- or 



108 Trigland 

— Difiertation), s’Gravenhage 1891; Opuscula Jacobi Triglandi, 3tom. fol. Amster- 
am 1640. 

Zur Zeit des Remonſtrantiſchen Streites in den Niederlanden nahm Jacobus Trig: 
land unter den Kontraremonftranten eine höchſt wichtige Stellung ein. Ubgleich er zu 

5 den jüngeren Gliedern der Partei gehörte und darum beim Beginn der Streitigfeiten 
nicht in den Vordergrund trat, ward er ſehr balb einer der vornehmften Wortführer im 
Streit. Er befämpfte unermüdlich mit Wort und Schrift die Nemonftranten und ver: 
teidigte mit großer Kraft die Lehre der reformierten Kirche. Als Mann aus einem 
Guſſe, der ſtets gradeswegs auf fein Ziel lo8 ging und von feinem Kompromiß wiſſen 

ı0 wollte, der fich durch große Gelehrtheit und unermüdlichen Eifer auszeichnete, hat er auf 
feine Zeitgenoſſen großen Einfluß ausgeübt, während auch das Nachgeſchlecht ihm nod 
immer dankbar fein mag für feine „Kerckelijke Geschiedenissen“, ein Werf, i 
twelche begründete Einwände auch immer dagegen erhoben werben fönnen, ftets feinen 
großen Wert als eine der mwichtigften Quellen für die Kenntnis der Geſchichte der Nieder: 

15 ländifhen Reformierten Kirche bis zur Dordrecdhter Synode von 1618/19 behalten wird. 
Sein Vater Cornelis Trigland entftammte einem alten Patriziergefchleht zu Gouba, 

wo er eine Zeit lang an der Yateinfchule unterrichtete. Er zog jedoch, vielleicht wegen 
feiner Anbänglichkeit an die römisch-fatholifche Kirche nah PVianen, wo er Bierbrauer 
wurde. Hier wurde Jacobus Trigland (der Name Trigland ift eine Übertragung von 

» Dreijeykele = drei Eicheln) am 22. Juli 1583 geboren. Er wurde nicht bei feinen 
Eltern, fondern bei Verwandten in Gouda erzogen, die den Wunſch begten, er möchte 
Geiftlicher werden, und ihn deshalb die dortige LYateinfchule befuchen ließen, an der da— 
mals Mag. Baulus Fraudenius Rektor war. Im Jahre 1597 that man ihn zu einigen 
PVrieftern nach Amfterdam, damit er dort die Dogmatik feiner Kirche kennen lerne. Ende 

25 1598 fiedelte er nach Löwen über, wo er ſich, da einem Verbote der Generalftaaten zu: 
folge fein Niederländer dort ftudieren durfte, unter dem Namen von Jacobus Tribal: 
lenius oder Triblandius aus Gouda einfchreiben ließ. In Löwen begann der innerliche 
Kampf, der ihn fpäter zum Bruch mit der römischen Kirche führen ſollte. Die Methobde, 
die man dort bei der Widerlegung feßerifcher Anfichten befolgte, wobei mehr auf menſch— 

% liche Zeugniffe, denn auf das Wort Gottes Gewicht gelegt wurde, befriedigte ihn nicht. 
Die Lektüre der Werke Bellarmins beunrubigte ihn noch mehr. Bejonders die Lehre von 
der Verdienftlichleit der guten Werke, die er als eine Frucht menjchlichen er. und 
für unverträglid mit der hriftlichen Demut bielt, weckte Zweifel bei ihm. Wahrjcheinlich 
um ihn für eine Zeit lang in eine andere Umgebung zu bringen, wurde ihm vom Leiter 

35 des Collegium Pontifieium eine Miffion nah Haarlem aufgetragen. Er verließ Löwen, 
um nicht mehr dorthin zurüdzufehren. Einige Wochen hielt er fich bei feinen katholiſchen 
Verwandten zu Gouda auf, aber in diefem ftreng kirchlichen Kreife fand er feine Ruhe. 
Der Zweifel wurde ftets jtärfer in feiner Seele, bis er endlich nad langem Kampf zu 
der Überzeugung kam, daß für Sünder fein ander Heil denn aus Gnade in Chriftus * 

0 und daß die guten Werke Früchte der Dankbarkeit ſein müßten. „So war er bereits 
reformiert, bevor er die reformierte Kirche kannte“ (Coccejus, 1.1). Während feine Ver— 
wandten, bei denen er erzogen war, ihm nun ihr Haus verjchlofjen, fand er eine Heimat 
bei feinen nicht fo ftreng fatholifchen Eltern. Er ftudierte nun die reformierte Lehre 
und fuchte mittlerweil nah Mitteln, feinen Unterhalt zu verdienen. Sm Jahre 1602 im 
Alter von 19 Jahren. wurde er zum Rektor der Schule zu Vianen ernannt. Das 
Studium der Bibel, die Predigten des gelehrten dortigen Predigers Dr. Alb. Selcartius, 
die er hörte, die Lektüre der ihm von diefem geliehenen Confessio von Beza, Calvins 
Institutiones und Bullingers Decades brachte ihm zur Überzeugung, daß die reformierte 
Kirche „die wahrhaftige Kirche Chrifti“ fei und im Jahre 1603 trat er „hilari animo“ 

so nach abgelegtem Glaubensbelenntnis ihr bei. 
Auf Anraten von Selcartius bereitete er fich zwifchendurch auf das Predigtamt vor 

und nad beftandenem Eramen wurde er im Jahre 1607 zu Stolwijk zum Prediger 
orbiniert. Seine Predigten machten einen ſehr günftigen Eindrud, und dem vor allem 
hatte er e8 zu danken, daß er ſchon 1610 nad Amijterdam berufen wurde, wo er am 

55 24. Dezember in jein Amt eingeführt wurde. Während der erften Jahre feines Ver— 
bleibs dortjelbjt machte er wenig von fih reden, aber im Jahre 1614 begann feine 
Thätigkeit auf firchlich-politifchem Gebiet, über die wir nachher näher jprechen müflen und 
die erſt mit feinem Tode ihr Ende fand. Im Jahre 1617 wurde er an die reformierte 
Gemeinde im Haag für eine Zeitlang beurlaubt, worum der dortige „doleerende“ Kirchen⸗ 

rat mit Unterftügung des Prinzen Morig mehrmals erjudht hatte. Im Jahre 1618 ent— 
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fandte ihn die Provinzialfonode von Nord-Holland als Deputierten nad der großen 
Nationalfunode von Dordrecht. Welchen Anteil er an den Beratungen genommen bat, 
gebt aus den Akten diefer Synode nicht hervor. Wohl wiſſen wir aus feinen „Kerke- 
lijeke Geschiedenissen“, daß er einen Beweis von Mäßigkeit durch feinen Tadel über 
die Weife, in der Bogerman die Remonftranten mwegfchidte, gab. In die Kommifffon, 5 
welcher die Synode den Auftrag gab, die Canones Dordracenae aufzuftellen und dabei 
die reformierte Lehre aufs neue zu formulieren, wurde auch er gewählt. Als Prediger 
u Amjterdam bat er in dem Streit gegen die Remonftranten, in welchem er allzeit im 
Dorbertreffen ftand, viele Unannehmlichkeiten auch von feiten der Obrigkeit zu erbulden 
gehabt. Sein Amt ald Seeljorger hat er Deswegen jedoch nicht vernachläffigt und als Prediger 10 
wurde er iroß des ftrengen Dogmatismus feiner Predigten ſehr gerühmt. Auch an der 
Verwaltung der Kirche in den Provinzialfunoden hat er wiederholt thätigen Anteil nehmen 
müflen. Im Sabre 1634 verließ er Amfterdam, um eine theologifche Profeſſur zu Leiden 
anzunehmen als Nachfolger von Andr. Rivet (f. XVII, 46). Vorher hatte ihm der alademijche 
Senat den Dr. theol. verliehen. In feinen Vorlefungen behandelte er die Exegeſe des 15 
ATS und von 1639— 1650 aud) die Loci Communes, ſpäter auch „eonscientiae casus“, 
während er bei den Disputationen, die unter jeinem Borjig jtattfanden, über verjchieden 
tbeologijche Gegenftände ſprach „graviter, cordate, libere, solide, accurateque“ 
(Coccegus 1. 1). Bon 1637—1645 war er zugleich angeflellter Prediger der ref. Ge 
meinde zu Leiden. In den legten Jahren feines Lebens ward ihm feine Schwerhörig: 20 
feit jehr läftig, auch hatte er infolge eines Steinleidens viel Schmerzen auszuftehen. Am 
5. April 1654 ftarb er. Auf feinen eigenen Wunſch mar fchon im Auguft 1653 der 
Utrechter Profeſſor oh. Hoornbeet als Hilfe ihm zur Seite geftellt worden. Dieſer 
wurde denn auch jein Nachfolger. Seiner 1604 in Vianen gefchloffenen Ehe mit 
Chriſtina Stoof, die 1643 gejtorben war, entſtammten elf Kinder, von denen fieben ihn 25 
überlebten, darunter drei Söhne: Gormelis, der Prediger im Haag wurde, Theodorus, 
ipäter Profeſſor der Rechtswifjenfchaft, und Jacobus, der zulegt Prediger zu Amfterdam 
geweſen ift. Des letzteren Sohn, ebenfalld mit dem Vornamen Jacobus, ift von 1686 
bis 1705 mie fein Großvater Profeſſor der Theologie und der hebrätfchen Archäologie 
zu Leiden geweſen (j. über ihn: Glafius, Godgeleerd Nederland, III, 446, 447). R) 

Aus den Schriften Triglands, die ausfchlieglih aus Streitfchriften beftehen, lernen 
wir ihn al einen Mann fennen, der in allen Stüden von der Wahrheit der reformierten 
Lehre überzeugt war, und für ihre Verteidigung feine Mühe und keinen Streit fcheute. 
Er ift ein begabter Dogmatiker und ein ſcharfer Polemiker. In allem, mas er fchreibt, 
zeigt er ſich als ein Mann, der nicht gering geſchätzt werben darf. Er befigt eine große 35 
Gelehrtbeit, eine gründliche Kenntnis der Bibel und der Werke der Reformatoren. Bei 
feiner Beweisführung weiß er jcharf zu unterfcheiden, logisch zu begründen, und bringt er 
ftet3 bis zum Wefen der Sache hindurd). Sein Stil iſt ſehr verftändlich, aber nicht ge- 
fällig, fein Ton in der Negel jehr heftig. Sowohl bei der Wiedergabe der Überzeugungen 
feiner Gegner, ald in der Angabe feiner Quellen, beweift er fich als ehrlich und wiſſen- 40 
Ihaftlih. Die Gabe, Andersdentende zu ſchätzen, fcheint ibm jedoch durchaus gefehlt zu 
haben. Man bat, wie es bei hartem Barteiftreit zu geben pflegt, Trigland heftig an: 
gegriffen. Er batte einen jäbzornigen und leidenichaftlihen Charakter und mar nicht 
durchaus frei von Hochmut. Dadurch machte er ſich viele Feinde, die zeitweilig feine 
Ehrlichkeit in Verdacht brachten. So fchreibt Bern. Dwinglo (Grouwel der ver- s 
woesting, blz. 67) von jeiner „vermejlenen Unverjchämtheit, — gewohnheitsmäßen 
Lügen, Berleumdungen — Betrügereien 2c.”. An dem guten Glauben Triglands braucht 
jedoch nicht gezweifelt zu werden. Seine rote Gefichtöfarbe gab dem Dichter Vondel An: 
laß, ihn als einen „Kalkuttiſchen Hahn“ zu verfpotten und ihm Trunkſucht vorzumwerfen, 
welcher Vorwurf jedoch pure Läfterung ift. Trigland war ein friegsfertiger Mann, aber so 
jeıne bartnädige Bejtreitung der Remonjtranten entjprang nicht der Luft am Streit, 
fondern der feiten Überzeugung, daß ihre Lehre verderblih und darum in der ref. Kirche 
nicht zu dulden jei. Lehrdifferenzen konnte er nicht ertragen. Am deutlichiten hat er dies 
in feinem Schriftchen „Den Rechtghematichden Christen“ (Amjt. 1615) ausgefprochen, 
das auch in ruhigem und würdigem Ton gehalten ift. Er rechtfertigte bier feine Haltung 56 
und feste feinen Standpunkt deutlich auseinander. Von Bedeutung ift auch feine „Ver- 
dedigingh van de Leere end’ Eere der Ghereformeerde Kerken ende Leeraren, 
—— verscheijden lasteringhen enz“ (Amſt. 1616), in der die Verteidigung ber 

ormierten Dogmatif im Wordergrunde fteht. Das Recht der Obrigkeit in kirchlichen 
Dingen befämpft er fraftvoll in feiner „Antwoordt op drij Vraghen, dienende tot w 
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advys in de huydendagsche Kerkelijke swarigheden“ (Amt. 1615) und in 
feiner „Christelijeke ende Nootwendighe verclaringhe“ (Amſt. 1615). Aud nad 
der großen Synode von Dordrecht im Jahre 1618/19, wo die ref. Lehre feſtgeſetzt 
wurde, fuhr Trigland fort in ihrer Verteidigung gegen die fcharfen Angriffe der Remon: 

6 ftranten. Seine wichtigften Schriften nah 1619 And: „Christelijeke, ende Vrien- 
delijecke Vermaninge aen alle af-ghedwaalde Remonstrants-Ghezinde” (Amit. 
1623), „Tweede Christelijeke ende Vriendelijeke Vermaninghe aende af-ghe- 
dwaalde Remonstrants-Ghezinde“ (Amft. 1623), „De Kracht der Godtsaligheydt, 
Dat is de Leere der Waarheyt die nae de Godtsaligheydt is“ (Amjt. 1631), und 

ıo in der über dieſe letzte Schrift fich entipinnenden polemifhen Debatte folgende drei 
Schriften 1. „Trina Dei Gratia, nimirum, electionis, sanctificationis, conser- 
vationis applicata, confirmata et indieata“ (Amſt. 1636); 2. „Disputatio Theo- 
logica de ecivili et ecclesiastica potestate et utriusque ad se invicem tum Sub- 
ordinatione, tum Coordinatione“ (Amft. 1642); 3. „Antapologia, sive examen 

ı5 atque refutatio totius Apologiae Remonstrantium. Opus posthumum“ (Harder: 
wici 1664). 

Als Bejtreiter der Nemonftranten ift Trigland allgemein befannt, weniger aber als 
Polemiker gegen die römische Kirche. Doch bat er auch auf diefem Gebiet fich häufig 
bethätigt. Als ehemaliger Zögling der Jefuiten hegte er gegen diefe eine befondere Ab: 

20 neigung. Seine Belejenheit in den Kirchenvätern und den kirchlichen Schreibern und 
feine Belanntfhaft mit den Zuftänden und Mißbräuchen der römifchen Kirche machten 
ihn zu einem furdhtbaren Gegner. In feinem „Valschen Roem des Pausdoms“ 
(Amt. 1631) bejtritt er die L2ehre von der apoftolifhen Succeffion von Petrus und dem 
ihm von Chriftus aufgetragenen Primat in der Kirche. Ausführlicher that er das nod 

25 in feinem „Los Gebouw des Pausdoms, dat is klare Verthooninghe, hoe dat de 
kerckelijcke Monarchie ende Hierarchie des Pausdoms, op een los, ja versiert 
Fundament gebouwt staet“ (1633). Sn feinem „Bodemlooze Pausdom, dat is, 
klaere aanwijsinghe, hoe dat het Pausdom nerghens gront ofte vastigheydt 
en heeft“ (1638) handelte er über die Autorität der Kirche und die Autorität der Schrift. 

30 Trigland fah in der röm. Kirche das Reich des Satans und wünſchte durch feine 
Schriften an dem Sturz desfelben mitzubelfen. 

Am meijten befannt geworden ijt Trigland durch feine große Arbeit, betitelt 
„Kerkelijeke Geschiedenissen, begrijpende de swaere ende bekommerlijcke 
geschillen in de Vereenigde Nederlanden voorgevallen, met derselver beslis- 

3 singe; ende aenmerckinge op de Kerckelijeke Historie van Johannes Wten- 
bogaert“ (Leyden 1650). In diefem umfangreichen Folioband bat er in nach vielen 
Seiten vortreffliher Weile die Geſchichte der Neformation in den Niederlanden darge: 
ftellt und ein Werk geliefert, das noch immer zu Nate gezogen werden muß, wenn auch 
mit einiger Vorficht. Schon lange hatte die 2 Kirche nad fold einem Werke verlangt. 

40 Der Konvent von Wefel (1568) hatte die Zufammenftellung eines ſolchen jchon an Dlarnir 
(f. XII, 347) aufgetragen. Später wurden andere Perſonen darum erjucht, zulegt noch 
Feſtus Hommius (j. P. J. Wijminga, Felt. Hommius, Leiden 1899, blz. 374—377), aber 
auch diefer mußte 1632 jeine Vorarbeiten aufgeben. Es fchien jo ein ſolches Werk nicht 
zu ftande fommen zu follen. Da erſchien im Jahre 1646 die „Kerkelijeke Historie“ 

s von oh. Wienbogaert ohne den Namen von Berfaffer und Druderr. Dies Werl 
war eine Apologie des Nemonjtrantismus. Trigland machte ji ſofort ans Werk, 
um dieſe Darftellung zu wiederlegen und cerbielt dabei alle nur mögliche Unterjtügung 
bon feiten der Kirche, die über Wtenbogaerts Buch jehr entrüftet war. Im Jahre 1650 
waren Triglands „Kerkelijeke Geschiedenissen“ fertig und erjchienen noch in Dem: 

co felben Jahre im Drud. Die Kirche war ihm ſehr dankbar dafür und die Synode von 
Süd-Holland bezeugte ihm fchriftlihd und mündlich diefen Dank. Die Regierung war 
weniger davon eingenommen. Die Staaten von Holland mweigerten die Widmung davon 
anzunehmen und in ihrer Verfammlung warnte der Amſterdamer Abgeordnete Bider da— 
vor mit der Erklärung, daß nicht nur viele ‚Fehler, fondern auch verjchiedene mutwillige 

65 Fügen darin vorkämen. Der Amſterdamer Magiftrat, gegen den Trigland in den Jahren 
1626— 1630 mit fo viel Mut und Kraft das Necht der Kirche verteidigt hatte, rächte fich 
jest an ihm durch das Verbot der Ausgabe feines Werts. 

Iriglands Zweck bei der Ausgabe jeiner „Kerckelijeke Geschiedenissen“ tar, 
das gute Hecht der ref. Kirche gegenüber den Nemonftranten ans Licht zu ftellen und anzu— 

co zeigen, daß Wtenbogaerts Darjtellung häufig im Streit mit der Wahrheit war. Er folgte 
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deswegen feinem Gegner Schritt für Schritt und teilte fein Werk genau auf diefelbe 
Weiſe ein, wie Wtenbogaert das feine. Dean hat ihm Unehrlichkeit, Unwiſſenſchaftlichkeit 
und Parteinahme vorgeworfen. In den örtlichen Gitaten aus Wtenbogaerts Schrift 
jedoch und auch in der Mitteilung der Thatfachen ift er offenbar volllommen ehrlich zu Werke 
gegangen, was aud von Männer wie H. C. Rogge und ter Haar durchaus anerkannt 5 
wird, die keineswegs zu feinen Geiſtesverwandten gehören. Wo er MWitenbogaert Unge- 
nauigfeiten nachweiſt, hat er immer recht. Von den firchlichen Archiven, die zu feiner 
Verfügung geftellt waren, hat er eifrig Gebrauch gemacht. Er nennt ſtets feine Quellen, 
wenn er von der Darftellung der Dinge, wie andere fie gaben, abweicht; worüber die 
Tuellen keinen Aufſchluß gaben, das überging er mit Stillſchweigen. Fehlten ihm 10 
offizielle Quellen, jo beruft er ſich wohl auch auf Privatgejpräde. In diefer Hinficht 
bat er mwifjenfchaftlich gearbeitet. Außerdem zeugt fein Werk von großer Gelebrtheit. 
Eine Beichwerde kann allerdings mit einigem Recht gegen die Wiflenfchaftlichkeit 
feines Werkes erhoben werden, daß er nämlich nicht immer genügend Kritif an 
jeinen Quellen übte, wenn fie von der Seite feiner Gefinnungsgenojien jtammten. ı6 
Das bängt natürlich mit der Thatfache zufammen, daß Trigland bei Abfafjung feines 
Werkes nicht ganz unparteiifh den Geſchehniſſen gegenüber jtand, die er bejchrieb. 
Er bat jelbjt leidenjchaftlid am Streit teil genommen. Gegen die Remonſtranten 
begte er ſchwere Vorurteile. Eine Schägung derfelben kannte er nicht. Was er 
Uebles über fie hörte, war er immer anzunehmen bereit. An Wtenbogaert3 guten 20 
Willen glaubte er nit. An feinem eigenem guten Glauben braucht dabei nicht ge: 
zweifelt zu erden, aber die volle Zuverläffigfeit feines Werkes hat darunter leider nicht 
wenig gelitten. Von einem Werk mit fo deutlich ausgefprochener polemifcher Abzweckung, 
wie die „Kerkelijecke Geschiedenissen“, ift auch faum etwas anderes zu erivarten. 
Die Dispofition feines Werkes, in der er Wtenbogaert Schritt für Schritt Kot jedoch 25 
dabei zu allerhand Befonderheiten abjchweift, ift die Urjache davon, daß Trigland nicht 
eine fortlaufende hiſtoriſche Darftellung geliefert hat. Ein litterarifches Kunſtwerk ift es 
nicht. Der Stil ift einfach, die Beweisführung ftreng logiſch, alles Pathos fehlt, an- 
ſchauliche Bilder fommen nicht vor. Es ift ein Werk, das durchgearbeitet, und nicht 
wegen der Anſchaulichkeit gelefen fein will. 80 

Dennod verdient Trigland Berwunderung für die Zufammenftellung diejes Riefen: 
werfes, das er in Alter von 63 Jahren begann und in gut drei Jahren vollendete. Es 
zeugt von eifriger Unterfuchung, gründlidem Studium, großer Gelehrfamfeit und außer: 
gewöhnlicher Arbeitstraft. Es enthält eine Anzahl von Einzelheiten aus kirchlichen 
Archiven, die anderswo nicht zu finden find, während viele Stüde in extenso mitgeteilt 35 
find. Rechnet man bie und da mit des Schreibers Parteinahme, jo ift es wegen der 
reichlihen und ehrlihen Verwendung von offiziellen Berichten im allgemeinen gefhichtlid) - 
zuverläffig, jo daß es immer noch großen Wert für die Kenntnis der Geſchichte der Ne: 
formation in den Niederlanden bat. 

Im Sabre 1640 erfchienen zu Amfterdam in drei Foliobänden chronologisch ge: 40 
ordnet alle Werke von Trigland, die bis dahin erfchienen waren, unter dem Titel 
„Opuscula Jacobi Triglandi“ mit einem guten Porträt von ihm als Dreiundfünfzig- 
jährigen. Eine Lifte aller feiner Schriften und von einigen anonymen Pamphleten, 
die Trigland zugefchrieben wurden, ift bei H. MW. ter Haar (t. a. p. biz. 177—181) 
su finden. S D. van Been. 8 

Trinität. — 5. Ch. Baur, Die hr. Lehre v. d. Dreieinigfeit u. Menſchwerdung Gottes 
in ihrer geſchichtlichen Gntwidlung, 1841—42; J. N. Dorner, Entwicklungsgeſchichte der 
Lehre v.d. Perſon Eprijti, 2.9. 1845—56; G. A. Meier, Die Lehre von der Trinität in ihrer 
hiſt. Entwidlung, 1844; ©. Krüger, Das Dogma von der Dreieinigfeit und Gottmenjchheit, 
1905: Schleiermacher, Ueber den Gegenjaß zwiichen der jabellianifchen und der athanafianijchen 50 
Vorftellung von der Trinität, WW I. Abt., 2. Bd; Fr. Lücke, Fragen u. Bedenken über die 
immanente Wejenstrinität, ThStK 1840; K. J. Nitzſch, Ueber die mejentliche Dreieinigkeit 
Gottes, ebd. 1841; CH. H. Weile, Zur Verteidigung des Begriffs der immanenten Wejenstrinität, 
ebd.; E. Braun, Der Begriff „Perſon“ in feiner Anwendung auf die Lehre von der Trinität 
und Inkarnation, 1876; J. Zutrigl, Wiſſenſchaftliche Rechtfertigung der chr. Trinitätslehre, 55 
1546; 9. Schulg, Die Lehre von der Gottheit Chrijti, 1881; R. Rocholl, Der dr. Gottesbegriff, 
1900; die dogmatifhen Werke von Tweſten, Yiebner, Thomajius, Dorner, Kaftan und die 
dogmengeſchichtlichen Darjtellungen von Harnad, Yoois, Seeberg, jomwie F. Kattenbujh, Das 
apojtolifhe Symbol II, 1900. 

1. Die Lehre von der göttlichen Trinität bringt den Ertrag der gejchichtlichen Heils- go 
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offenbarung für die chriftliche Gotteserfenntni® zum zufammenfaffenden Ausdrud. Sie 
bejagt, daß der Gott der Chriften nicht nur die Macht über die Welt ift, die im jeber 
Neligion geahnt und mit mehr oder weniger Deutlichkeit und Zuverſicht erfaßt wird, 
jondern der Vater Jeſu Chrifti, der fich in ıhm volllommen offenbart, und der Urheber 

5 eined die Natur umgeftaltenden heiligen und feligen Lebens, das in der Gemeinde ſich 
verwirklicht. In ihr prägt jo die chriftliche Kirche den Anſpruch aus, Trägerin der ab: 
jchließenden Offenbarung und des vollfommenen Heils zu fein, einer Offenbarung, die 
nichts Geringeres ift als die weſenhafte Selbitvarftellung Gottes in einem menjchlichen 
Perfonleben, und eines Heil, das in Gottes wejenhafter Selbftmitteilung an die Gläu- 

ı0 bigen beſteht. Demgemäß gilt die Lehre von der göttlichen Dreieinigfeit ald das unter: 
ſcheidende Merkmal des hriftlichen Glaubens gegenüber jeder anderen religiöfen Gemein: 
ſchaft, fpeziell gegenüber dem Judentum und Heidentum. Sie ift dies aber doch nur in 
dem Sinne einer aus den grundlegenden Überzeugungen des Chriften von dem Heilswert 
Chrifti und dem Heilsbeſitz der Gemeinde gefolgerten theologischen Konjequenz. Dies 

15 illuſtriert ſchon die Thatſache, daß fie im Selolge der Chriſtologie allmählich ausgebildet 
worden ift und daß an ihrer Ausprägung neben dem treibenden Motiv der religiöfen 
— auch die zeitgeſchichtlich Bebingte theologifche Begriffsbildung ihren An- 
teil hat. 

Trinität ift demnach die Mobdifilation des chriftlichen Monotheismus, die aus der 
20 religiöfen Wertung und — Deutung der Offenbarungsgeſchichte entſpringt. Da— 

bei kann das religiöſe Denken entweder bei der Unterſcheidung bloßer Offenbarungsweiſen 
Gottes ſtehen bleiben (öfonomische Trinität) oder zur Annahme dreier göttlicher Seins— 
weifen fortgehen (ontologifche oder immanente Trinität). Seitdem die Kirche dieſen 
Fortgang von der ökonomiſchen zur immanenten Trinität gefchichtlich vollzogen bat, läßt 

25 jte nur das Bekenntnis zur leßteren als den vollen chriftlihen Glauben gelten. 
Die ältere Dogmatik war der Anficht, ein jo grundlegendes Stüd der wahren Er: 

fenntnis Gottes mie die Lehre von feiner Dreieinigkeit fünne den Frommen des Alten 
Bundes nicht unbefannt geblieben fein. Als G. Galirt behauptete, da® Dogma von der 
Trinität fei im AT nicht explieite, fondern nur implieite enthalten, erfuhr er lebbaften 

so Widerfprud. Heute wird fein Theologe, der fih den Stufenunterfchied der alt: und 
neutejtamentlihen Offenbarung flar gemacht hat, mehr im AT Beweigsftellen für die 
Trinität fudhen wollen. So gewiß Gebendigteit und Perfönlichleit Grundzüge des alt: 
teftamentlichen Gottesbegriffs find, jo wenig wird doch auf eine trinitarifche Entfaltung 
des göttlichen Yebens reflektiert. Was man für Spuren folcher Gedankengänge aus: 

35 üegeben bat: die Pluralform des Gottesnamens Elohim, die pluralifche Weiſe, in der 
ott Gen 1,26 von feinem Millensentjchluß fpricht, oder dreigliedrige liturgifche Formeln 

wie der aaronitische Segen Nu 6, 24—26 oder dad Trishagion Je 6,3, kann nur durch 
unmethodiſche Eregefe, die näberliegende Erflärungsgründe überfiebt, mit der Trinität in 
Verbindung gebradht werden. Dagegen haben allerdings gewiſſe altteftamentliche Aus- 

40 fagen, in denen von jtehenden Formen und Medien der göttlichen Offenbarung die Rede 
ift (Wort Gottes Gen 1; BI 33,6; Jeſ 55, 11; Wei 16, 12; 18, 14f.; Si 43,25 — 
Meisheit Pr 8, 227. — Engel Jahves Gen 22, 11f. 15; Er 3,2. 4. 6; Ma 3,1), auf 
die Ausbildung zunächſt der Chrijtologie und weiterhin der Trinitätölehre eingewirkt. Das 
eigentliche nterefle, das ihnen zu Grunde liegt, ift aber dem der Trinitätslehre nicht 

4 ohne weiteres gleichartig. Während für dieſe der Accent auf die Zuſammenfaſſung 
Chrifti und des Geiftes mit dem Vater fällt, dienen jene altteftamentlichen Borftellungen 
mehr der Unterfcheidung der Offenbarung von Gottes Weſen als der innigen Ver: 
fnüpfung beider. 

Auch im NT wird die Trinität nicht ald Lehre vorgetragen; fie ergiebt fih erit 
50 dann ald Konfequenz aus den neutejtamentlichen Ausfagen, wenn man diefe zufammen- 

faßt und in ihre Vorausfegungen zurüdverfolgt. Was zunächſt die Perfon Chriſti be- 
trifft, jo fol bier nur an die wichtigſten Stügen, die dad NT der trinitarifchen Kon- 
ſtruktion darbietet, erinnert werden, im übrigen aber auf den Art. Chriftologie (Bd IV 
©. 4ff.) verwiefen fein. Das gemeinfame urchriftliche Bekenntnis zur Mefjianität Jeſu 

55 enthält die Vorausſetzung, daß er als das Organ zur Verwirklichung der Theofratie Gott 
nabe jteht und ihm in irgend einem Sinne zugehört. Schon die jübifhe Theologie 
läßt den Meſſias ideell präeriftieren oder auch im realiftifcherer Wendung mit Den 
durch ihn vermittelten Gütern der Endzeit bis zu deren Eintritt im Himmel auf- 
bewahrt fein, ohne doch feinen Charakter als Gefhöpf in Frage zu ftellen. Die chriſt— 

so libe Gemeinde denkt die Sendung Chrifti gleichfalls als Herausjendung einer über- 
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irdiſchen Erfcheinung aus der Himmelswelt Ga 4,4. Der meffianifhe Titel Sohn 
Gottes vertieft fih ihr — gemäß Jeſu Selbitzeugnis Mt 11,27 — zu der Anſchauun 
eines Verhältnifjes vertrauter Gemeinschaft und Liebe zwifchen Vater und Sohn, das * 
Erden erſcheint (Fo 10, 30), aber in einem vorweltlichen Sein begründet iſt Nö 8, 32; 
280 8,9; Phi 2, 5ff. Chriſtus ift deshalb befähigt, im Namen Gottes zu handeln, 5 
weil in ihm Gottes Lebensfülle wohnt Kol 2, 9, weil er Gottes Ebenbild 2 Ko 4,4, der 
Abglanz feiner Herrlichkeit und Abdrud feines Weſens ift Hbr1,3. Der feiten Verknüpfung 
Chriſti mit Gott dient bei Johannes der Logosbegriff; er befagt, daß in Jeſus der ur- 
anfängliche Träger der göttlichen Selbftoffenbarung auf Erden erfcheint, der ſelbſt Deos, 
d. b. göttlichen Weſens ıft Jo 1,1. 14. 18. An einigen neuteftamentlichen Stellen wird 10 
der Auferftandene und Erhöhte geradezu Heds genannt Yo 20, 28; 1 Jo 5, 20; ob das: 
jelbe auch Rö 9,5 und Tit 2, 13 der Fall ift, iſt eregetifch umftritten. Noch häufiger 
wird Das Gebet zu dem erhöhten Herrn als Merkmal des Ehriften bezeichnet AG 9, 14; No 
10, 12ff.; 180 1,2. Das damit ausgefagte Verhältnis Chrifti zu Gott läßt fich begrifflich 
ſchwer, jedenfall3 nicht mit einem Wort umfchreiben. Praktiſch wird Chriftus mit Gott 15 
bi8 zur Identifikation zufammengefaßt, jo daß fein Handeln Gottes Thun, feine An: 
betung Gottes Anbetung if. Wo er aber von Gott perſönlich unterjchieden wird, da 
bleibt er ihm als Mittler untergeordnet 1 Ko 15,28; 11,3. An ein Moment des 
immanenten göttlichen Lebensprozeſſes ift auch beim johanneifchen Logos nicht gedadıt. 
Er ift Mittler für Gottes Offenbarung an die Welt. Das Motiv aller diefer Gedanken- 0 
gänge ift die Überzeugung, in Chriftus die volle, weſenhafte Offenbarung Gottes und 
damit das „Leben“ im höchſten Sinne zu haben So 1,4; 3,16; 20, 31. Die Chriftus 
im Verhältnis zu Gott zugejchriebene Abbildlichleit und Weſensverwandtſchaft ift dazu 
beitimmt, fein irdifches Leben und Heilswerk nad ihrer univerfellen Bedeutung für die 
Menſchheit zu beleuchten, während ſie über die immanenten Verhältniſſe des gottbeitlichen 25 
Lebens feinen Aufichluß giebt und geben will. Abgejeben von der offenbarenden Be- 
tbätigung Gottes gegenüber der Welt ift von feinem Logos und abgefeben von der 
geſchichtlichen Heils tung von feinem Sohn ald Moment des göttlichen Selbftlebens die 
Rede. Auch kann Gott in feinem Verhältnis zu Chriftus ebenfogut als-deos Jo 17,3; 
20,17 wie ald narmjo 1 Ko 8, 6 bezeichnet werden. 50 

Bom hl. Geift jagt das NT, daß er je und je durch die Propheten geredet hat 
2Bt 1,21, daß er dann im Vollmak auf Jeſu ruhte und ihn zu feinem meffianifchen 
Wirken ausrüftete Me 1,10; Jo 3, 34. Der fcheidende Erlöfer verheißt feinen Züngern 
die Sendung des Geiſtes ala des dAlos naoaxintos, der feine Stelle vertreten ſoll Jo 
14, 16}. Durch ihn wird die Gemeinfchaft der Jünger mit ihrem Meifter aufrecht erhalten, 35 
ja erft recht vollendet 14,26; 16, 137. Ebenjo eng ift bei Paulus der Zufammenhang 
des Geiftes, den die Gläubigen empfangen und der fie ihrer Gottesfindichaft gewiß macht 
Rö 8, 16; Ga 4, 6, mit Chriftus. Er beit ebenfowohl der Geiſt Chrifti wie der Geift 
Gottes Nö 8, 9f. Durch diefe Zufammenfaffung mit Chrifti Perſon wird der Geift zu 
einer Größe von feft umfchriebenem Inhalt und beftimmt gerichteter MWirkfamfeit 1 &o 40 
12,3; Ja 2. Koſ3, 17 jcheint der erhöhte Chriftus mit dem Geift geradezu identifiziert 
zu werden, was aber nicht von jubitantieller Identität, fondern von inhaltlicher Gleich- 
beftimmtbeit und heilsgeſchichtlicher Zufammengebörigfeit zu verfteben ift. Der Urjprung 
des Geistes aus Gott und jein mefentlicher Zufammenbang mit ihm wird 1 Ko 2, 10 
ausgefprochen. Der Geift ift bier eine zunächſt innergöttliche Potenz, das Selbjtbetvußt: 45 
kein, fraft deſſen Gott fich felbit erkennt; darum vermag er auch den Menjchen, die ihn 
empfangen, die Tiefen der Gottheit aufzufchließen. Dieje Tiefen find aber nicht ſpeku— 
lative Erfenntnifje, fondern wie V. 12 und Ro 5,5 zeigt, die Wunder der göttlichen 
Liebe (vgl. Neifchle, ZITHR 1891, 322). Der Geift verinnerlicht fomit die in Chriſtus 
geichehene Selbftoffenbarung Gottes; er macht fie zum perſönlichen Beſitz des Gläubigen 50 
und teilt ihm jo das neue Xeben der Gottesgemeinschaft mit, das ſich im fittlichen Früchten 
auswirkt Ga 5, 22. Die Wurzel diefer Lehre vom Geift ift im der chriftlichen Heils- 
afabrung zu fuchen. Dies liegt befonders in den paulinischen Ausjagen am Tage. Der 
Geiſt als die fort und fort von Gott durch Chriftus ausgehende Wirkung auf das 
Verjonleben trägt die Gemeinjchaft mit Gott und bedingt die Gotteserfenntnis; darum 55 
gilt er dem Chriften als das im Menfchenberzen erſchloſſene ewige Selbitberwußtfein 
Gottes. Die Wirkungen des Geiftes find dabei als perſönliche Wirkungen gedacht Nö 
8,16; Ga 4, 6 und ber Geift jelbit wird als Perſon angejchaut, die durch fündiges 
Riderftreben betrübt wird Eph 4, 30. Dasjelbe liegt in den johanneifchen Ausjagen vom 
didaozeıy, Eikyyeır, dvayyskkeır des aud formell als Perſon benannten zaodzintos © 
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Jo 14,26; 16,8. 13. Man würde aber aus diefen Worten zu viel folgern, wenn man 
fie dahin auslegen wollte, daß der Geift als eine von Gott und Chriftus, deren Geiſt er 
beißt, unterſchiedene Perfon gedacht fei. In bdiefer Beziehung mahnt uns ſchon der 
Umjtand zur Vorficht, daß fich die hypoſtatiſche Selbititändigfeit des Geiftes neben dem 

5 Vater und Sohn nur fehr langfam in der Firchlichen Theologie durchgeſetzt hat. 
Zu den befprochenen Ausjagen über Sohn und Geift fommen noch die eigentlid 

trinitarifchen Stellen. Nach dem apoftolifchen Segensgruß 2 Ko 13, 13 geht das Heil& 
leben des Chriften auf eine dreifache Kaufalität zurüd: die Liebe des Waters, die Gnade 
Jeſu Chrifti und die Gemeinschaft des hl. Geiftes. In diefer dreifachen Kaufalität wird 

10 aber zugleich die Einheit des göttlichen Heilswillens angefchaut, der fich in der Sendung 
des Eohnes und der Mitteilung des Geiſtes gefchichtlich verwirklicht hat (vgl. Ga 4,4. 6). 
Ähnlich führt 1 Ko 12,4—6 die Ausrüftung der Gemeinde mit Charismen, Amtern und 
Kräften auf den Einen Geift, den Einen Herrn und den Einen Gott zurüd. Ganz be 
jonders aber bezeichnet der Taufbefehl Mt 28, 19 den Gott ber Chriften, unter deſſen 

15 Segen und in befjen Dienft jedes Chriftenleben fteht, als den dreifach, als Vater, Sohn 
und Geift offenbaren. Damit wird ohne Zweifel der Gottesglaube der dhriftlihen Ge 
meinde mit einer alle Verkennung ausfchließenden Deutlichkeit bezeichnet. Nur wo der 
Eine Gott als der Vater befannt wird, der im Sohn ſich offenbart und im Geiſt ſich 
mitteilt, da iſt chriftliche Gotteserkenntnis. Diefe ei a Zufammenfafjung des chriſt 

20 lihen Glaubens ift denn auch für das jpätere Taufbelenntnis und weiterhin für zahl: 
reiche erbauliche und theologifche Darftellungen Grundlage und Vorbild getworden. Dies 
darf freilich nicht dazu verleiten, von der fpäteren bogmatifchen Trinitätslehre allzuviel 
ſchon in diefer ihrer vornehmiten biblifchen Quelle finden zu wollen. Über eine Zu: 
jammenftellung der in der Heildoffenbarung enthaltenen und für den Heilsglauben charal: 

25 teriftifchen Momente geht die erkennbare —2 — der Stelle nicht hinaus. Daß das in 
der Einzahl ſtehende Övoua das jenſeits der Offenbarung liegende einheitliche göttliche 
Weſen und die Nebeneinanderftellung von Vater, Sohn und Geift ihre volllommene 
Koordination bedeute, ift unzuläffige dogmatifche Ausbeutung. Sagt doch ſelbſt das nad 
dem Mufter des Taufbefehls gejtaltete ausführlichere Taufbelenntnis noch nichts von 

0 diefer Einheit und Koordination. Wir ftehen darum auch bier auf dem Boden ber ſog. 
DOffenbarungstrinität, über die das NT überhaupt nicht hinausgeht (B. Weiß, Die Rel. 
des NT 199). Der mejentlihe Accent foll in diefer Zulammenfafjung auf die Mittler: 
jtellung des Sohnes fallen. Das ergiebt ſich au aus dem Umftand, daß die Apoitel- 
geichichte wie die paulinifchen Briefe die Taufe auf Chriftus als weithin berrichende Sitte 

5 erfennen laſſen AG 2,38; 8,16; 10,48; 19,5; 1801,13; R66,3; Ga 3, 27. 
Wir werden darum auch die trinitarifche Taufformel fo interpretieren müflen, daß fie 
den Sohn und Geift ald die Dffenbarung des Vaters und den Weg zu ibm be 
zeichnen till. 

Außerchriftliche bezw. außerbiblifhe Quellen oder Vorbilder der Trinitätslehre anzu— 
so nehmen bejteht fein Anlaß. Im 18. Jahrhundert hat man folche bei Plato gefucht 

(Knapp, Dogm. I, 233 Ff.), fpäter im Hinduismus (Hegel, Nel.: Phil. II, 199}: Tri: 
murti; vgl. hierzu Chantepie de la Sauflane, —S— II’, 142 und v. Orelli, Nel.- 
Geſch. 501) und Parfismus (vgl. Fr. Nigih, Dogm. 411), neuerdings in einer baby- 
lonifhen Trias (9. Zimmern, Vater, Sobn und Fürſprecher in der babylonifchen Gottes: 

45 vorftellung 1896). Won all dem könnte ſelbſt dann nicht ernitlih die Rede fein, wenn 
die Abhnlichkeit viel größer wäre, als fie wirklih if. Der Prozeß, der zur Bildung der 
chriftlichen Trinitätslehre geführt hat, liegt nicht in einer grauen, unbefannten Vorzeit; er 
bat ſich im vollen Licht der Gejchichte abgefpielt, feine Akten liegen in großer Vollſtändigkeit 
vor ung und feine Motive find keineswegs unbelannt. Sie gehören faſt ausſchließlich 

50 der chriftologifchen Neflerion an und erklären durchaus genügend, was zu erflären iſt. 
Es ift darum gar nicht einzufehen, wo diefe Einflüfje eingegriffen haben jollten und welche 
Wirkungen von ihnen und nur von ihnen ausgegangen wären. 

2. Die Entwidelung der kirchlichen Trinitätslehre fällt zu einem großen Teil mit 
derjenigen der Chriftologie (Bd IV ©. 16 ff.) zufammen. Es genügt darum, die weſent— 

65 lihen Momente und Stadien diefer Enttwidelung zu bezeichnen. Der Bildungsprozef 
des Dogmas ift durch das Intereſſe beberricht, die Abfolutkeit der riftlichen Offenbarung 
feitzuftellen.. Dies erforderte die engite Verknüpfung der geichichtlihen Perfon Chriſti 
mit dem Leben und Weſen Gottes. Dabei ertrug aber der chriftliche Glaube weder eine 
Gefährdung des Monotheismus noch die Verflüchtigung der Perſon des Erlöferd zu einer 

0 bloßen Funktion oder vorübergehenden Erjcheinung der Gottheit. Ber den apojtolifchen 
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Vätern wird das Verhältnis von Vater und Sohn noch nicht als Problem empfunden, 
da der Sohn entweder als bloßes Werkzeug des Vaters gedacht oder mit diefem und 
dem Geiſt unbedenklich identifiziert wird. Indem die Apologeten dem Verftändnis der 
Perſon Jeſu den Logosbegriff zu Grunde legen, erreichen fie e8 zwar, dieſer ohne Ber: 
[egung des Monotheismus in dem Rahmen der offenbarenden Thätigfeit Gottes eine 5 
Stelle anzumeifen, nicht aber ebenfo die Konzentration der Offenbarung in Chriftus und 
jein ſpezifiſches Verhältnis zum Vater zu dern. Auch die Unterfcheidung eines imma— 
nenten und eines von diefem abhängigen fleifchgewordenen Logos ftellt den leteren doch 
nur in ein mittelbares Verhältnis zu Gott. Kühner und die jpätere Entwidelung viel- 
fach vorausnehmend läßt Tertullian, der auch zuerft den Begriff trinitas geprägt bat, 10 
der Offenbarung an die Welt eine Selbfterfchließgung Gottes in Sohn und Geilt für 
den Zmwed der Offenbarung vorausgehen. Drigenes bringt diefe Phaſe der Entwidelung 
zum Abjchluß, indem er den Logos in etwiger Selbititändigfeit bei Gott denkt. Die 
Zeugung des Sohnes ift ein ewiger Alt — wobei man nicht vergeflen darf, daß 
auch die Schöpfung der Welt bei Drigenes ein foldher ift — und macht dieſen gleichen 15 
Weſens mit dem Vater teilbaftig. Dagegen ift das Weſen des Geiftes für Drigenes 
eine noch nicht geflärte Frage; doch denkt er ſich die Wirkungsfphären des Vaters, 
Sohnes und Geiftes als konzentriſche Kreife: der Vater mwaltet über dem All, der 
Sohn in den vernünftigen Kreaturen, der Geift in den Heiligen. Indeſſen hatte 
der Monarchianismus in feiner modaliftiichen Geftalt eine noch engere Zufammen: 20 
faffung des Sohnes mit dem Vater zu erreichen gejucht, indem er beide perjönlich 
identisch Dachte. Sabellius fiehbt in Vater, Sohn und Geift einander ablöjende Offen— 
barungdformen, nodswna der Gottheit, denen drei Perioden des Weltlaufs, Schöp— 
fung und Geſetz, Erlöfung, Gemeinde entfprechen. Diefe Konftruftion, die in Chriftus 
nur eine vorübergehende Ausftrablung der Gottheit ſah, wurde als eine unerträgliche 35 
Verfürzung des mefentlichiten Glaubensinterefje, der bleibenden Mittlerichaft Chriſti, 
empfunden und half den Sieg der hypoſtatiſchen Chriftologie enticheiden. Indeſſen ver: 
blieb dem Modalismus ein unverkennbarer Vorzug vor der Yogosipekulation ; er vermochte 
®, den Sohn hinſichtlich der Gottheit dem Water vollkommen gleichzuftellen. Im Ver— 
gleih damit mußte die auch von Drigenes noch feitgehaltene Subordination des Sohnes 30 
(und Geiftes) als ein entſchiedenes Minus erfcheinen. Und in der Entwidelung des 
Dogmas fiegte immer die religiös veichere Vorftellung über die dürftigere ungeachtet der 
daraus entfpringenden Denkſchwierigkeiten. Als darum Arius den Unterjchied von Vater 
und Sohn zum Gegenjat des Schöpfers und des Geſchöpfs verichärfte und die Ewigkeit 
des Sohnes beftritt, galt es, mit der ewigen perjönlichen Selbitftändigfeit des Sohnes die 35 
Behauptung feiner vollen Gottheit im Sinne der Mefensidentität (Homoufte) zu ver: 
binden. Den kirchlichen Ausdrud diefer Wendung haben wir im Nicänum, ihre gedanken— 
mäßige Ausprägung in der Theologie des Athanafius vor und. Das leitende Intereſſe 
der letzteren ift ein foteriologifches, die Sicheritellung des als Mitteilung göttlichen Lebens, 
ſpeziell der Unjterblichkeit gedachten Heils durch die weſenhafte Gottheit des Heildmittlers. 40 
Daß die nunmehr erreichte Anjchauung im Logosbegriff nicht mehr den zureichenden Aus- 
drud findet, illuftriert der Umftand, daß diefer nun mehr und mehr hinter dem Sohnesnamen 
für den Präeriftenten zurüdtritt. Cine unbedingte Gleichitellung von Vater und Sohn 
vollzieht aber auch Athanafius nicht; der Vater bleibt ihm die ia doyn, während ber 
Sobn den Grund feines Weſens nicht im fich felbit bat. Auch fehlt ihm noch ein tech= 5 
niſcher Ausdrud für die Perfonen der Trinität. Dagegen bat er auch die Lehre von 
der Homoufie des Geiftes vorbereitet, wobei gleichfall8 die Heilslehre maßgebend ift. Der 
Seift, welcher ung die Gemeinjchaft mit der göttlichen Natur vermittelt, muß ſelbſt diejer 
Natur teilhaftig fein. Diefe ergänzenden Aufftellungen über den Geift lagen fo fehr in 
der Konſequenz der hriftologifchen Entſcheidung, daß es nur eines äußeren Anftoßes, des 50 
Gegenfages der fog. Pneumatomachen, bedurfte, um fie als die kirchliche Überzeugung 
auszufprechen (Synode von Sonftantinopel 381). Die Kappadozier ſchufen durch die 
Unterfheidung von odola und Undoraoıs, die fi mie zomwö» und do» zueinander 
verhalten, das Ausdrudsmittel, um die Dreiheit der Perfonen zur Einheit des Weſens 
ins Verhältnis zu ſetzen. Als die Eigentümlichkeiten der drei Hypoſtaſen bezeichnet 55 
Gregor von Nazianz dyevvnola, yErvnos und Pxröoevors. Auch für diefe Theologen 
bleibt aber wie für Athanafius der Vater die göttliche Urperfönlichkeit, any) Yeornros. 
Dadurch erleichterte man es ſich, die Einheit zugleich in der Anſchauung feitzubalten. Im 
Intereſſe diefer Einheit fügt der abjchliegende Dogmatiker der morgenländiihen Kirche, 
Jobannes von Damaskus, die Beftimmung der zeorywonoıs, der realen Durchdringung co 
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und gegenfeitigen Jmmanenz der drei Hopoftafen hinzu. Aud er hält aber an der 
. der eriten Perfon feit und läßt den Geift vom Vater dur den Sohn 
ausgehen. 

Anders Auguftin. Er will den Begriff der Gottheit von vornherein trinitarisch 
5 gefaßt wiſſen: trinitas est unus deus (de trin. V, 9). Die Einheit darf ebenſo— 
wenig im Vater gefucht werden, wie im Sohn oder Geift; fie liegt im göttlichen Weſen 
als ſolchem, an dem die drei Perſonen in völlig gleicher MWeife teil haben. Der Bater 
ift in feiner Eriftenz ebenjo durch den Sohn und den Geift bedingt tie dieſe durch 
jenen. Jede Perſon ift Die ungeteilte Gottheit und die drei Perfonen find in ihrer 

10 Geſamtheit das Eine göttlihe Wefen. Das läßt ſich freilih nur denken, wenn man 
den Perfonbegriff in einer Meife jublimiert, die ihn dem eines Moments, einer Relation 
der Gottheit zu fich jelbjt nähert. Der Unterfchied der Perſonen befteht nur relative 
ad invicem (de trin. VIII, init... Darin erfcheint der neuplatoniihe Zug des 
auguftinifchen Denkens, der ihm die Einfachheit des göttlichen Weſens rt macht. 

15 Die Unzulänglichfeit des zu ftarren Perfonbegriffs für die Trinitätslehre hat Auguftin 
befanntlich auch jelbft ausgeſprochen: dietum est tres personae, non ut illud di- 
ceretur sed ne taceretur (de trin. V, 9). Vom alten Modalismus unterjcheidet fich 
diefe Anſchauung dadurch, daß nicht an Succeffion, fondern an ewige Koeriftenz und gegen 
jeitige Immanenz diefer Modi gedacht ift. Diefelbe Anſchauung prägt jih aud in den 

20 Analogien aus, durch welche Auguftin die innere Einheit und wechſelſeitige Bedingtheit 
der drei „PBerjonen” illuftriert. &r verwendet nicht mehr bie alten zealiffifchen Bilder, 
die man früher gebraucht hatte: Duelle, Bah und Strom; Wurzel, Schößling und 
Frucht; Sonne, Strahl und Flamme; nur Momente, die in ungetrennter und untrenn= 
barer Gleichzeitigfeit Foeriftieren, können bier ausreihen. Soldye findet Auguftin auf 

3 pſychologiſchem Gebiet: memoria, intelligentia, voluntas (de trin. X, 11. 12), wo: 
bei memoria den unmittelbaren Inhalt des Bewußtfeins, intelligentia den logiſchen 
Alt, in dem er gedacht wird, voluntas die aktive Beziehung beider aufeinander bedeutet. In 
ihrer Einbeit fonftituieren die drei Momente das Selbitbewußtjein. Eine andere Ana— 
logie bietet die praftifche Seite des menſchlichen Geifteslebens; die Liebe — ſich durch 

» die drei Momente: amans, quod amatur, amor (de trin. IX, 2; XV, 6). Dabei 
wird der Unterſchied nur fcheinbar ftärfer betont; da von Gottes Yiebe zu fich felbjt die 
Nede ift, gebt auch diefe Differenz von Momenten in die Einheit eines immanenten 
pſychiſchen Afts zurüd. Eine Kombination beider Konftruftionen ift endlich die Zuſammen— 
ordnung: mens, notitia, amor (de trin. IX, 4) oder anders benannt: memoria, 

ss intelligentia, dileetio (XIV, 8; XV, 7), wobei Selbftbewußtjein und GSelbitliebe als 
die ——— Gottes zu ſich ſelbſt erſcheinen, die zugleich unter ſich in Iden— 
tität ſtehen. 

In der Konſequenz dieſer Anſchauung von der gegenſeitigen Bedingtheit der trini— 
tariſchen Perſonen liegt es, daß nunmehr auch der Geiſt ebenſo vom Sohn wie vom 

10 Vater ausgehend zu denken iſt (De trin. V, 14). Dies war im heilsgeſchichtlichen Sinne 
auf Grund des NT ſchon von Tertullian gefagt worden; durch Auguftin wird es nun 
aud auf die ewigen Verhältniſſe des innergöttlichen Lebens übertragen und unter der 
Nachwirkung der auguftinifchen Theologie zum charakteriftiichen Sonderbefenntnis der 
abendländifchen Kirche. Erſt jetzt erden aud ‘Formeln mie die des ſog. athana= 

5 ftanifchen Symbols möglid. In ihm mird die Einheit Gottes ohne Vermiſchung der 
Perfonen und die Dreibeit der Perfonen ohne Teilung des Wejens und ohne Abftufung 
binfichtlich ihrer Gottheit, Würde und Majeftät befannt, ſowie der Ausgang des Geiites 
vom Vater und vom Sohn ausgeſprochen. Die immanente Trinität, die bei Athanaftus 
nod in engfter Beziehung zur Heilslehre ftand, ift jet erſt völlig jelbftitändig geworden. 

Gott müßte ſelbſt dann trinitarifch gedacht werden, wenn uns nicht aus der Heilsoffen- 
barung die Nötigung entitünde, für den gejchichtlichen Erlöfer und den Geift Anknüpfungs— 
punkte im göttlichen Wejen zu ſuchen. Man kann fih darum auch unter Abjehen von 
der geichichtlichen Offenbarung in die Betrachtung der immanenten Selbitentfaltung der 
öttlihen Lebensfülle verſenken. Das Mofterium der immanenten Trinität ladet zur 

65 Pflege einer myſtiſchen, fontemplativen Frömmigkeit ein. Namentlih aber gilt es ferner: 
bin als unerläßlih, daß man erft einen Blid in diefes ewige Geheimnis Eu bat, ebe 
man an die gläubige Aneignung der Offenbarung berantritt. Was im Nüdgang des 
Dentens von der Offenbarung auf ibren Grund eine leßte Folgerung war, wird nun zum 
Prius für das Verftändnis der Offenbarung jelbit. 

60 Das Mittelalter hat zum inhaltlichen Beftand des Dogmas nichts Neues binzus 
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gefügt. Man benützte die auguſtiniſchen Formeln als Anlaß zu myſtiſcher Verſenkung 
oder als Stoff für den dialektiſchen Scharfſinn. Daß dabei bald über Tritheismus 
geklagt wurde, wenn das göttliche Weſen als bloß logiſche Einheit gefaßt war (Roscelin), 
bald über Sabellianismus, wenn die Perſonen zu bloßen Eigenſchaftsbegriffen verflüchtigt 
ſchienen (Abälard), lag in der Natur des ererbten Problems, das ein ſchwer zu erhalten: 
des Gleichgewicht von Einheit und Unterjchied forderte. Eine Weiterführung der augufti- 
niſchen Spekulation hat Richard von St. Victor verfuht. Er folgert die Notwendigleit 
einer göttlichen Selbftunterfcheidung aus dem Begriff der Liebe. Zur Vollkommenheit 
des amor gehört, daß er als caritas fich einem andern zumendet. Diejes andere fann 
für Gott nicht die Melt fein; denn Liebe zur Welt wäre ungeorbnete Liebe. Das Objekt 
der höchſten Liebe kann nur eine Perfon ein, die Gott gleih it an Ewigkeit, Macht 
und Weisheit. Da es aber nicht zwei göttliche Subftanzen geben fann, müfjen die beiden 
göttlichen Perſonen eine und diefelbe Subjtanz bilden. Die befte Liebe kann ſich aber 
auch nicht auf diefe zwei Perſonen befchränten; fie muß zur condileetio werden durch 
den Wunſch, daß ein Dritter ebenfo geliebt wird, wie fie fich gegenfeitig lieben. So 
führt die volllommen gedachte Liebe notwendig zur Dreieinigfeit und da Gott zugleich 
abjolute Macht ift, vermag er auch diefer Forderung des Begriffe volllommen zu ent: 
iprechen (Baur II, 527—531). Es bedarf feines Beweiſes, daß diefe finnige Konſtruk— 
tion den auguftinifchen Perfonbegriff verläßt, indem fie die Dreibeit als eine bimmlifche 
Familie denkt und überdies weder den Stillftand der göttlichen Selbjtmitteilung bei der 
Dreizahl begründet noch zu Gottes Liebesoffenbarung an die Welt mweiterführt. Thomas 
von Aquino jucht fich A den Bahnen Auguſtins zu halten; er führt die Zeugung des 
Sohnes auf den immanenten Prozek des göttlichen Denkens, den Ausgang des Geiftes 
auf den Willen der Liebe zurüd, ohne freilich reale perjönliche Unterſchiede zu gewinnen. 
Duns Scotus iſt umgekehrt an den letzteren intereffiert, wagt aber feiner Tendenz dod) : 
nur einen jehr zurüdhaltenden Ausdruck zu geben (Seeberg, Duns Scotus 207). 

3. Die IB miss en mußten ſich im Glauben an die göttliche Trinität auf dem 
Boden der allgemeinen Kirche (Conf. Aug. 1; Art. Smale. P. I) und Luther bat «8 
verftanden, ihren religiöfen Sinn auszulegen, wobei er freilich die Ausfagen über Gottes 
trinitarifches Wefen jtets an feinem offenbarenden Handeln orientiert. Wenn Melandthon : 
in den Loci von 1521 die mysteria divinitatis von der Erörterung ausschließt, To 
liegt das wohl nicht nur an der praftifch-religiöfen Haltung diefer Schrift, jondern aud) 
an der Abneigung des Humaniften gegen die jcholaftifchen Subtilitäten, die dabei in 
Frage kamen. Später hat ihn das Auftreten antitrinitarifcher Richtungen, gegen deren 
Anfänge ſich auch die Augsb. Konfeflion wendet, zur Ausfüllung diejer Lücke veranlaßt. 
Seine fpefulative Konftruftion der Trinität (CR XV, 1274; XXIII, 235; XXV, 
19) ift mefentlich auguftinisch, feine Erklärung des PVerfonbegrifis in Conf. Aug. 1: 
quod proprie subsistit vorfichtiger al$ in den fpäteren Loci. Wenn bier (CR 
XXI, 1076) Berjon als substantia individua, intelligens, incommunicabilis, non 
sustentata in alia natura definirt wird, fo nähert fih dies — auch abgejehen von 
der ungeichidten Überjegung von Öndoraoıs durch substantia, die ſchon Auguſtin ge— 
tadelt bat (de trin. V, 9) — viel zu jehr dem modernen Berjönlichkeitsbegriff, um nicht 
die Einheit Gottes zu verdunfeln. 

Die proteſtantiſche Kirchenlehre ftellt der Entwidelung der Trinität regelmäßig das 
Belenntnis zum Monotheismus voran. Es ift nur Ein göttliches Weſen, una essentia 4 
divina; aber an ihm haben drei Subjekte, Vater, Sohn und Geift in gleicher Weiſe teil. 
Es giebt fo tres habentes Deitatem, aber nur Einen Gott. Zur Bezeichnung der drei 
Subfiftenzweifen des Einen Gottes dient der Begriff „Perſon“. Diefer wird meift in 
engem Anſchluß an Melanchthons oben mitgeteilte Formel definiert; etwas abtweichend 
jagt Gerhard: subsistens individuum intelligens, ineommunicabile, non susten- 
tatum ab alio. Die trinitarifchen Perfonen ſollen weder als reale Teile der Gottheit 
nob als Individuen einer Gattung aufgefaßt werden. In jeder Perfon ift das gött- 
liche Weſen vielmehr ganz und ungeteilt. Darum find auch von jeder derjelben alle 
göttlichen Eigenschaften auszufagen. Neben der in allen gleichen Gottheit eignet aber 
jeder der drei Perfonen eine befondere Zdısrns, ein unterfcheidender Charakter, character 55 
hypostaticus. Dieje Befonderbeit ift von doppelter Art; fie bezieht fich teils auf das 
innergöttliche eben, den roonos Gndofeos, teils auf die Offenbarung an die Welt, den 
toonos Anoraköyeons. Die innergöttlichen Unterfchiede beruhen auf einem immanenten 
Handeln der Gottheit, den fog. opera ad intra. Bon ihnen gilt, daß fie nicht ein 
gemeinfames Handeln der Gottheit, fondern ein unterfchiedenes Thun der einzelnen Ber: 
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fonen find. Es find dies die generatio des Sohnes durdy den Vater und die spiratio 
des Geiftes dur Water und Sohn. Die erftere wird definiert als aeterna filii ex 
substantia patris productio. Sie unterjcheidet fih von der Schöpfung der Welt 
dadurch, daß diefe ein vom Echöpfer weſentlich verfchiedenes Sein begründet, während die 

5 generatio einer dem Vater wejensgleichen Perſon gilt. Die spiratio des Geiftes iſt 
analog aeterna spiritus sancti ex substantia patris et filii productio. (nt: 
Iprechend diefen opera ad intra eignen den drei göttlichen Perſonen bejtimmte proprie- 
tates personales, dem Vater die paternitas, dem Cohn die filiatio, dem Geiſt bie 
processio. Daraus fcheint ein Vorrang des Vaters vor den beiden anderen Perjonen 

10 zu folgen. Als Vater behauptet er die Priorität vor dem Sohn und mit bdiefem die 
Priorität vor dem durch beide bedingten Geift. Allein dies foll nicht im Sinne der 
Unterordnung oder Abhängigkeit der dritten Perfon gegenüber der zmeiten und beider 
gegenüber der erften verftanden werden. Vielmehr jtehen ſich die drei Perſonen vermöge 
der Identität des göttlichen MWefens völlig gleih und bedingen ſich gegenfeitig. Die 

15 Priorität des Waters bezieht fih nur auf den ordo subsistendi, nicht auf das Weſen; 
fie hat nur logische, nicht reale Bedeutung. Auch der Vater wäre nicht Vater ohne den 
Sohn und beide wären nicht die ewigen Prinzipien des Geiltes und Lebens ohne den 
Ausgang des Geiftes. Paternitas und filiatio, spiratio activa und processio ſeten 
ſich alfo gegenfeitig voraus. Diefe Gegenfeitigfeit drüdt der Begriff der regezaonos 

» aus; Water, Sohn und Geift ftehen im Verhältnis wechjeljeitiger Jmmanenz. Sofern 
die drei Hupoftafen doch zugleich real unterfchieden und für fich beſtehend gedacht werden, 
ift das innergöttliche Leben als ein ftetiger Kreislauf zu denken, der vom Vater aus 
gehend durch den Sohn und Geift wieder zum Vater zurückkehrt. Won den proprie- 
tates personales unterjcheidet die logische Akribie einiger Dogmatifer noch notiones 

26 personales, die den Perſonen nicht in Relation zueinander, fondern ſchlechthin für ſich 
ukommen. Unter ihnen befindet fih das alte Prädikat der dyervnola für die erite 
Derfon. Die Beziehung zur Offenbarungsgeihichte kommt aber erft zur Anſchauung im 
toönos Anoxakuyeos der Trinität. Hier eignen den drei Perſonen fpezifiiche opera 
ad extra: dem Bater die Schöpfung nebft Erhaltung und Regierung, dem Sohn die 

so Erlöfung, dem Geift die Heiligung. Im Unterfchied von den opera ad intra gilt 
von diejen Bethätigungen nach außen, daß fie ungeteilte Wirkungen der Gottheit und 
darum den drei Perſonen gemeinfam find. Opera ad extra indivisa servato ordine 
et diserimine personarum (Gerhard). Schreibt man diefe Werke dennod den einzelnen 
Perſonen der Trinität in befonderer Weife zu, fo gefchieht Died per appropriationem 

35 d. h. fie werden den anderen Perfonen darum nicht abgefprechen, nur zum character 
hypostatieus einer Perfon in ein befonderes Verhältnis gejegt. Im diefem Sinn Tann 
man auch jagen, daß unbeichadet der Gemeinfamkeit aller Eigenihaften doch für den 
Vater die Macht, für den Sohn die Liebe, für den Geift die Weisheit befonders charalte- 
riſtiſch iſt. Schließlich will noch beachtet fein, daß die Firchliche Dogmatik dieſe Be 

so ftimmungen nicht für eine rationale Erkenntnis der Sache ausgiebt, fie bezeichnet viel: 
mehr die Trinität als ein Mofterium. Die aufgeftellten Säge follen darum auch mehr 
die negative Bedeutung haben, undriftliche Vorftellungen abzuwehren als die pofitive, die 
Sache ſelbſt begreiflich zu machen. 

Blidt man von diejen kirchlichen Formeln auf die biblifchen Grundlagen zurüd, jo 
45 lafjen ſich wejentliche Differenzen nicht verfennen. 1. Das NT fpridt von der weſent⸗ 

lichen Einheit des Sohnes mit dem Vater und fieht im Geift die Einwohnung Gottes 
im Gläubigen. Die Kirchenlehre erjegt dieſen religiöfen Gedanken der Gegenwart Gottes 
im Sohn und Geift dur den metaphyſiſchen Begriff ihrer Wefensgleichheit mit dem 
Vater. Diefer Begriff enthält aber ein mwejentlih neues Moment; er faßt Sohn und 

so Geift nicht bloß mit Gott zufammen, er ftellt fie auch als ewig unterſchiedene Subjekte 
ihm gegenüber. Offenbar haben wir aber an dieſem Unterjchied nicht dasjelbe veligiöte 
Intereſſe wie an jener Einheit. Die religiöfe Interpretation ded Dogmas bat darum 
aud) immer den Unterfchied hinter die Einheit zurüdtreten laſſen (Auguftin, Zutber, 
Schleiermacher). 2. Das NT enthält feine unbedingte Koordination des Sohnes mit 

55 dem Vater. Nach Paulus und Johannes ift der Sohn wenigitens in jeinem heilsgeſchicht⸗ 
liben Wirken vom Vater abhängig und ihm gehorfam 1 Ko 15, 28; Jo 14,28. Wenn 
ſich ähnliche Ausfagen vom Geift nicht finden, fo liegt dies daran, daf er ald das Medium 
der Wirkſamkeit Gottes in der Welt, nicht als für fich beftehende Perſon gedacht mird. 
Handelt es fi aber nicht um Gleichheit, fondern um weſenhafte Einheit, jo liegt in der 

so Abhängigkeit des Sohnes vom Vater auch nichts Befremdliches, während ſich freilich 
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Gleichheit und Unterordnung nicht vertragen. 3. Die Kirchenlehre verwendet zur Kon— 
ftruftion des innergöttlichen Lebens Begriffe, die nach bibliſchem re. auf die 
Offenbarungsgejchichte gehen. Yiös Yeov ift der Name des gefchichtlichen Chriſtus, 
während der präeriitente Offenbarungsmittler, wo er als folcher ausdrücklich charakerifiert 
werden foll, Logos heißt. Darum ift aud der Gedanke der ewigen Zeugung als des 5 
Grunds für das Dafein des Präeriftenten ohne biblifchen Anhalt. Der Ausdruck uovo- 
yerns Jo 1,14; 3,16 charakterifiert das vertraute Verhältnis von Vater und Sohn 
nach feinem Bejtand, nicht nach feinem Urfprung und rowröroxos ndons xrioews Kol 
1,15 fpricht vom Vorrang des Heildmittlerd vor der Schöpfung, ohne über feine Ent- 
ftehung Auskunft geben zu wollen. Insbeſondere aber iſt von einem Ausgehen des 
Geiſtes nie im Sinn feines innergöttlichen Urfprungs, fondern immer nur im Sinne 
feiner Sendung in die Welt die Rede. 4. Indem die Kirchenlehre das ewige Ber: 
bältnis des Sohnes und des Geiftes zum Bater nicht als ein überzeitliches, fondern als 
ein vorzeitliches faßt, vermag fie nichts anderes darüber auszufagen, ald was in der 
DOffenbarungsgeichichte —— Sie macht aus dem Kreislauf des geſchichtlichen 
Heilslebend, das vom ewigen Liebeswillen des Vaters ausgeht, durch den Sohn ver: 
mittelt twird und unter der Zeitung des Geiftes die erlöfte Menjchheit zum Vater zurück— 
führt, das blafje Gegenbild einer innergöttlichen Bewegung, deren Sinn ganz unverftändlich 
bleibt, wenn man fie nicht auf ihr gefchichtliches Urbild zurückbezieht. Denn was bie 
ficchliche Dogmatik über das Weſen diejes innergöttlichen Prozeſſes feftzuftellen vermochte: 20 
paternitas, generatio, filiatio, spiratio, processio ijt lediglich verbaler Natur; es 
befteht nur in einer Umjchreibung der Namen Bater, Sohn und Geil. Darin liegt 
doch mohl ein Wink, daß wir und damit begnügen müfjen, Gottes Weſen in feiner 
Offenbarung anzufchauen, ftatt es hinter derfelben in abjtraften Formeln zu konſtruieren. 

4. Nachdem ſchon im Zeitalter der Neformation vereinzelte Stimmen die firchliche 25 
Trinitätslehre verworfen hatten (Denk, Haeter, Campanus, Servet), befämpfte der 
Socinianismus das kirchliche Dogma als fchrift: und vernunftwidrig von dem Standpunft 
eines abjtraft unitarifchen Gottesbegriffd und einer moraliftifchen Auffafiung der Religion. 
Der Arminianismus berührt fih mit ihm nur infoweit, als er die Koordination der trini- 
tarifchen Perſonen für unzuläffig erklärt. Der Nationalismus erneuert, wenn auch unter su 
mannigfadher Anpafiung an die firchlihen Wendungen die jocinianifche Beitreitung, der 
Supranaturalismug die arminianische Abſchwächung des Dogmas. Leibniz und Seffing 
waren für den fpefulativen Gehalt der Trinitätslehre nicht unempfänglich, während die 
durch den Pietismus neu erweckte Frömmigkeit an ihren lehrhaften Beitimmungen ent— 
weder mit acdhtungsvollem Schweigen vorbeiging oder fie auch kritiſch reduzierte. Für 35 
eriteres kann Spangenberg (Idea fidei fratrum $ 89) ald Beifpiel dienen, für letzteres 
J. A. Urlfperger, der nur eine Offenbarungstrias in der Schrift findet (Kurzgef. Syſtem 
eines Vortrags von Gottes Dreieinigleit 1777). Es fchien darum, als follte die Trini- 
tätölehre vor dem Forum der philofophifchen Spekulation mehr Anerkennung finden als 
vor dem des religiöfen Denkens. So bat auf fpefulierende Theologen und Philofophen «0 
Jakob Böhmes theofophiihe Gotteslehre nachhaltig eingewirkt. Er läßt den göttlichen 
„Ungrund” in einem ewigen „Gegenwurf“ zur Beitimmtheit und Erkenntnis feiner ſelbſt 
fommen, trennt fich aber freilich dadurch von der Kirchenlehre, daß ihm für die Lebens- 
fülle der Gottheit eine trinitarifche Entfaltung nicht genügt. —— er eine Siebenzahl 
ſchöpferiſcher Kräfte als „Natur in Gott“ ſtatuiert, läßt er erkennen, daß es bei ſeiner 45 
Konftruftion nit auf den Unterbau der Heilslehre, fondern auf die Erklärung der 
Schöpfung abgejeben ift. Nicht weſentlich anders verhält es ſich mit dem Intereſſe, das 
Schelling und Hegel der trinitarifchen Spekulation zuwenden. Vermöge ber alten Gleich 
jegung des Logos mit dem xdouos vontös wird der Sohn zum Prinzip der Welt, der 
Geift zum Prinzip des höheren Lebens, das ſich in religiöfer und philojophifcher Erkennt: so 
nig zum Urquell des Seins zurüdivendet. Damit wird aber die Trinitätslehre ihrem 
urfprünglihen Sinn entfremdet und als Schlüffel für das fosmologiihe Problem ge: 
braucht. Wo man auf den religiöfen Ausgangspunkt des Dogmas zurüdging, fand man 
jih doch vielfach gehindert, zu den firchlichen Syormeln über die immanente Trinität fort- 
zugeben. Schleiermacher hat in der Abhandlung über den Gegenſatz zwiſchen der jabel- ss 
lianifchen und athanaſianiſchen Vorftellung von der Trinität eine Reviſion der firchlichen 
Entjcheidungen zu Gunften der fabellianischen Anficht und ihrer Vorläufer gefordert. 
Sein „Chr. Glaube” bringt jchon durch die Stellung, die er der Trinitätslehre anweiſt, 
zum Ausdrud, daß fie ihm zwar als der „Schlußftein“, aber nicht als die „Grundlehre“ 
des chriſtlichen Glaubens gilt. Als ihre Wahrheit bezeichnet er die Überzeugung, „daß vo 

— — 
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nicht etwas Geringeres als das göttliche Weſen in Chriftus war und der dhriftlichen Ge: 
meinde als ihr Gemeingeift einwohnt“ ($ 170, 1). Die Formeln, in denen diefe Gewiß— 
heit ausgeprägt worden ift, findet er nach ihrer eregetiichen Begründung anfechtbar, 
zwifchen entgegengefegten Worftellungen hin- und berjchwanfend und einer Fortbildung 

5 um jo mehr bebürftig, als die evangelifche Kirche eine Neubildung der Lehre unterlafien 
babe. Insbeſondere beanjtandet er das Necht, zur Annahme einer urfprünglichen und 
ewigen Sonderung im göttlihen Weſen felbit fortzugehen. Den von Schleiermacdher ein: 
genommenen Standpunkt hat Lücke in feinem Sendichreiben an Nitzſch eregetiich zu recht: 
fertigen unternommen, während dieſer in feiner Antwort die immanente Wejenstrinität 

10 als die Bedingung bezeichnet, unter der allein Gott lebendig und von der Welt unab: 
bängig gedacht werden fünne. (ThStK 1840/41.) 

Es dürfte ſchwer fein, die von Schleiermacher geforderte Neubildung bes trinitarifchen 
Dogmas bei irgend einer Richtung der heutigen Theologie ala wirklich gelöfte Aufgabe 
aufzumweifen. Zum Gegenftand dogmatischer Spezialarbeit ift unfer Lehrſtück in den 

15 legten Jahrzehnten äußert felten gemacht worden und wo e8 im Zufammenbang des 
Lehrganzen dargeftellt worden ift, gefchab dies meift in Wiederaufnahme früberer Bofitionen. 
Überbliden mwir die hauptjächlichiten Standpunkte, jo ift vorauszufciden, daß der bloß 
negierende Unitarismus, wie er in England als Nachzügler des Deiömus fih findet und 
von dort audy nach Amerika verpflanzt worden ijt, in der deutſchen mifjenichaftlichen 

» Theologie jo gut wie gar nicht vertreten ift. Die Glaubensmyſtik der Tutherifchen Refor: 
mation und der fpefulative Geift der deutjchen Philoſophie ftanden einer jo abitraft ver: 
ftandesmäßigen Behandlung der Gotteslehre entgegen. Die Haupttypen der heute ber: 
tretenen Anjhauungen dürften fi etwa in folgender Meile ordnen lafjen. 1. Die 
Beihränfung auf die Offenbarungstrinität als die allein weſentliche Glaubensausfage 

25 vertreten A. Schweizer, Hafe, Yipfius, während O. Pfleiderer einen ontologifchen Hinter: 
grund der Offenbarungstrias fordert und diejen in den göttlichen Eigenjchaftsbegriffen: 
Macht, Weisheit, Liebe findet (Grundriß der dir. Glaubens- und Sittenlehre, 4. Aufl. 
8 77). 2. Wo man den Nüdgang auf eine immanente MWefenstrinität für geboten bält, 
bat man jich meift nicht damit begnügt, diefe aus der Offenbarung oder Heilserfahrung 

30 zu erfchließen, fondern in Wiederaufnahme älterer Gedanfengänge eine trinitarifche Ent: 
faltung des hriftlichen Gottesbegriffs ſpekulativ zu fonftruieren verfuht. Man ging da: 
bei entiveder a) vom göttlichen Selbitbewußtfein aus und forderte zu feinem Vollzug die 
Selbitunterjcheidung des denlenden Subjefts und des gedachten Objekts und ihre Fieder: 
aufbebung in die Einheit (Tweſten, Dogm. II, 1, ©. 204). Damit verwandt ift die 

3 Anſchauung von Frank, der aus dem Begriff der Perfönlichkeit die Momente der Setung, 
Gejegtheit und Ineinsfaſſung gewinnt (Spitem der hr. Wahrheit I, 8 15), die in Gott 
hypoſtatiſch zu denfen feien, und diefe Konjtruftion dadurch unterbaut, daß er in dem 
chriftlichen Heilsftand die Erfahrung einer dreifahen und doch einheitlichen göttlichen 
Kaufalität aufzeigt, nämlich die —— Gottes, ſofern er das Schuldbewußtſein be— 

0 dingt (Vater), die Schuldfreiheit bedingt (Sohn), die Verſetzung in den Stand der Schuld— 
freiheit wirkt (Geift). Oder man ſchloß b) aus Gottes Wefensbeftimmtbeit ala Liebe auf 
ein Subjekt der Liebe, ein etwiges, von der Melt verjchiedenes, Gott weſensgleiches Ob- 
jeft derjelben und ließ die Gegenfeitigfeit dieſes Liebesverhältniffes in einem Dritten zur 
Ruhe kommen. So Sartorius, Schöberlein, J. Müller, während Liebner die Typen 

sa und b kombiniert, %. A. Dorner im Begriff der Liebe die Momente der Notwendig: 
feit und Freiheit erft unterfcyeidet, dann eins werden läßt, W. Beyſchlag die Liebe durch 
die drei Momente der Selbjtbewahrung, Selbftverleugnung und Selbftmitteilung hindurch: 
gehend denkt. Diefe fpefulativen Theorien gewähren aber der firchlihen Trinität einen 
ſehr unficheren Halt, da weder die dentität des göttlichen Subjekts und Objekts noch 

so die Gegenfeitigleit des Liebesverhältniffes ein drittes felbitftändiges Moment ergiebt, das 
als Hppoftafe gedacht werden könnte. Ein ähnliches Bedenken läßt auch Franks an ſich 
verdienftlicher VBerfuch, die immanente Trinität an die hriftliche Heilserfahrung anzufnüpfen, 
zurüd. Da man die Erfahrung Gottes als des die Schuldfreiheit bedingenden nur in 
und mit der Erfahrung der Verſetzung in die Schuldfreiheit haben fann, ift auch bier die 

55 Trennung des 2. und 3. Moments in der göttlichen Heilsfaufalität unficher und mebr 
der theologischen Neflerion als der unmittelbaren Erfahrung angebörig. 3. Einen viel 
ausgeprägteren Sinn gewinnt die Selbitunterfcheidung Gottes, wenn man als das 
„Andere“, von dem ſich Gott unterfcheidet, nicht ein ihm tefensgleiches Objekt, jondern 
die Welt denkt. Diefen Weg baben nad Hegeld Vorgang Ch. H. Weiffe und Bieber- 

so mann bejchritten. Allein es iſt Ear, daß die Hereinnahme der Welt in den Selbſt— 
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entfaltungsprozeß Gottes den biblischen Begriff der göttlichen Heiligkeit und die hriftliche 
Beurteilung der Sünde bedroht und fo gerade mit der hriftlichen Heilslehre, aus der das 
trinitariijche Dogma erwachſen ift, in MWiderfpruch tritt. 4. Andere wollten durch die 
Rückkehr zu fubordinatianifhen Gedanken der Trinitätslchre eine mehr biblifche Gejtalt 
geben und zugleich Anjtöße für das Denken heben. So Kahnis, der den Sohn und Geift 
ala „Gott in des Wortes zweiten und drittem Sinn“ bezeichnet (Luth. Dogm. III, 206) 
und in vorfichtigerer Weife Thomafius. Allein dieſe Abſchwächung des Dogmas giebt 
nicht etwas Nebenfächliches preis, fondern die Überzeugung, die von jeher feinen Nerv 
ausmachte, daß der hriftlihe Glaube in dem gefchichtlichen Erlöſer und im Geift mit 
Gott in des Wortes höchſtem Sinn Gemeinfchaft hat. 5. Am nächſten ift einer wirk- 10 
lihen Neubildung des Dogmas vielleiht R. Rothe gefommen. Dies weniger dadurch, 
daß feine fpefulative Gotteslehre Gott als abfolutes Weſen, abjolute geiftige Natur und 
abjolute Perfönlichfeit unterfcheidet, ein Verſuch, den er jelbit nicht als eine Konftruftion 
der Trinität im überlieferten Sinn eingejhäßt wiſſen till (Th. Ethik I, 8 37, vgl. 
Dogm. I, 8 15—22). Wohl aber enthält feine Auffafiung vom Haupt der gejchaffenen 
Geiftertvelt und vom Geift als der Einheit von Gedanke und Daſein die Elemente eines 
Begriffsſyſtems, das die Bedingungen des religiös-fittlichen Yebens mit dem ewigen Leben 
Gottes verknüpft. Überdies bietet fein Ausblid auf die Pluralität der Weltſphären die 
Möglichkeit, der ewigen Zeugung des Sohnes und dem ewigen Ausgang des Geiftes 
den gedantenmäßigen Inhalt zu geben, der der kirchlichen Anſchauung mit der Verurteilung 
der origeniftifchen Spekulation verloren gegangen war. Freilich enthält feine Konzeption 
fo viel individuelle Spekulation, daß ſie in der proteftantifchen Theologie ziemlich un: 
gebört verhallt ift (vgl. noch Th. Eth. T’, S 51; IIT’, S 540). 6. Eine bejondere Be: 
ahtung darf auch für die Gefchichte des Trinitätsdogmas 9. Chr. K. Hofmann bean 
ipruchen. Er bat mit bejonderem Nachdruck nicht ſowohl die Beſchränkung der dog: 25 
matifchen Ausfage auf die Offenbarungstrias, fondern die Ineinsſetzung der öfonomifchen 
und immanenten Trinität gefordert. Das Verhältnis von Bater und Sohn tft ihm ein 
innergöttliches; aber es ift für ung auf Grund der Schrift nur in feiner gefchichtlichen 
Selbiterweifung erfaßbar (Schriftbewweis I’, 202). Indem er darum jeden Verſuch ab: 
lebnt, in das vorweltliche Leben der Gottheit einzubringen, will er das gefcdhichtliche Ver: so 
bältnis Gottes zur Menſchheit in feiner Heilsoffenbarung unmittelbar zugleih sub speeie 
aeternitatis betrachtet wiſſen. Damit macht er der Unklarheit ein Ende, mit der man 
in der älteren Theologie von ewigen Verbältniffen zu reden pflegte, während man fie 
doch der gejchichtlichen Offenbarung in der le vorausgehen ließ, ftatt fie als die außer: 
zeitliche Grundlage der geichichtlichen Heilsoffenbarung zu denken. In derfelben Linie be 35 
wegen fich auch die Ausſagen M. Kählers (Wiſſenſchaft der hr. Lehre 3. U. 5 368—375). 
Indem er aus der Dreifaltigkeit des göttlichen Wirkens auf eine entjprechende ontologische 
Beitimmtbeit des göttlichen Lebens zurüdichließt, warnt er davor, fie zur Konftruftion 
innergöttlicher Berhältnifje zu benügen. Die immanente Trinität foll nur dazu dienen, 
den Reichtum, die Allgenugjamkeit und die Berweglichkeit des göttlichen Lebens ein 40 
zuprägen. Inſofern bilde die immanente Trinität einen Örenzbegeift Ahnliche Gedanken 
finden wir auch bei anderen neueren Theologen wieder. Während A. Nitfchl ſelbſt ſich 
damit begnügt (ohne Nennung des Wortes Trinität), Chrijtus und die Gemeinde als 
ewige Inhalte des göttlichen Denkens und Liebeswillens zu bezeichnen (Nechtf. u. Verf. III, 
S 49 und Unterricht in der chr. Religion 2. A. 8 46), ift H. Schul dazu fortgegangen, 45 
der gefchichtlichen Einwohnung Gottes in Chriftus und der Gemeinde die ewige Ent: 
faltung feines Weſens in Wort und Geift zu Grunde liegend zu denken (Lehre von der 
Gottheit Chrifti, XXVIII. Kap.). Kaftan endlich betont nahdrüdlih, daß die trini- 
tarifchen Ausſagen nur infofern Glaubensausfagen feien, als fie auf den gejchichtlichen 
Chriftus und die geichichtliche Mitteilung des Geiftes bezogen werden. Er folgert aber 50 
daraus — mit Hecht — nicht, daf wir bei der bloß ökonomiſchen Trinität ftehen bleiben 
müßten, fieht vielmehr in diefer und der immanenten nur der Form nad) verfchiedene, im 
Inhalt kongruente Betrachtungen desjelben Thatbeftandes. Was ung dort in der Form 
der zeitlichen Succeſſion gegeben ift, das fchauen wir bier in zeitlofer Betrachtung in Gott 
jelbjt hinein (Dogm. 3. und 4. A. 8 21). Damit fcheint mir die Richtung bezeichnet, 55 
in der die Trinitätslehre von der Dogmatik behandelt fein will. 

5. Gebört es zum Weſen des Glaubens, im Weltlichen ein Überweltliches, im Gefchicht- 
lihen das Ewige zu erfafjen (vgl. Bd VI, ©. 680. 682), fo fann ſich das religiöje Verftändnis 
der Heildgeihichte nur jo vollziehen, daß wir in der Perſon des Erlöfers und dem Geiſtes— 
befig der Gemeinde die ewige Selbitoffenbarung und Selbitmitteilung Gottes ſehen. jede 60 

oa 
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Anſchauung, die unter diefer Linie zurüdbleibt, ermangelt der religiöfen Zuverſicht und 
Klarheit. Derjelbe Chriftus, der als Stifter eines neuen religiöfen Gejamtlebens der 
Menjchheit und ihrer Geſchichte anyebört, gehört zugleich dem ewigen Leben Gottes an, 
deſſen volle, nicht zu überbietende Offenbarung er ift. Der Geift, in dem mir Gott als 

5 Vater anrufen und durch den wir in Chrifti Bild umgeftaltet werden, gehört ebenjo der 
zeitlichen Entfaltung unjeres Perfonlebens an, wie er zugleich die Selbitentfaltung Gottes 
it, der feine perfönlichen Gejchöpfe mit feiner Gegenwart erfüllen will. Indem wir aber 
in der geichichtlichen Heilsoffenbarung eine ewige göttliche Wirkung erkennen, entfteht uns 
aud die Aufgabe, alle andere Selbftoffenbarung Gottes mit dem gefchichtlichen Erlöfer und alle 

ıo andere Selbjtmitteilung Gottes mit dem bl. Geift zufammenzuordnen. In allen gefchicht: 
lichen — —— der Menſchheit, die das Heil vorbereiten, ſehen wir die offenbarende 
Thätigkeit Gottes, die ſich in Chriſtus konzentriert und vollendet. Auch die Schöpfung 
unſerer Welt gehört in dieſen Prozeß der Offenbarung Gottes mit hinein, ſofern ſie 
Darſtellung ſeiner Weisheit und Liebe für das menſchliche Bewußtſein iſt. Dies kann 

15 man nur beſtreiten, wenn man der Meinung iſt, daß die Welt Gott mehr verbirgt als 
fund madt. Der bibliſche Name für diefe als Einheit gedachte Offenbarung: ift — 
„das Wort“, in dem wir nur nicht eine Erklärung der Offenbarung, ſondern eine Aus— 
ſage des in ihr geſchehenden göttlichen Handelns ſehen müſſen. Alle die Menſchheit für 
Gott bereitende religiöſe Prophetie iſt eine Wirkung desſelben Geiſtes, der in ſeiner Fülle 

20 der chriſtlichen Gemeinde innewohnt. Wir dürfen aber auch nad dem Vorgang Rothes 
noch weiter geben und die Wirkſamkeit desjelben Worts und bdesfelben Geiftes auch in 
anderen Schöpfungsfreijen vorausfegen als in dem, welchem wir ſelbſt angehören. Das 
bat anfcheinend mit der praktischen Frömmigkeit unmittelbar gar nichts zu thun; aber 
mittelbar jtehbt e8 doch mit ihr in Zufammenhang. Wir drüden damit den unbebingten 

35 Wert aus, den wir diefen Selbiterweifungen Gottes zufchreiben, und befennen, daß mir 
ohne fie fein geiftiges Dafein als vollendet denken fünnen. Auch erreichen wir damit 
nicht bloß den Gedanken twieder, den Drigenes mit der ewigen Zeugung des Sohnes 
verbunden bat, jondern machen auch die für unfer Weltbild jachgemäße Anwendung ber 
von Paulus Kol 1, 15ff. ausgefprochenen dee. 

30 Mas fih aber fo für die Welt in einen zeitlichen Prozeß auseinanderlegt, in deſſen 
Verlauf das religiöscfittliche Perfonleben ſich geitaltet, das iſt als Gottes That betrachtet 
nicht ein Werden, fondern ewige Gegenwart, der Ausdrud feines unveränderlichen Weſens. 
In diefem Sinn jegen wir Sohn und Geift als ewig in Gott feiend, Damit iſt das 
Legte gejagt, mas für unfer Denken erreichbar if. Das Wie der immanenten Trinität 

35 bleibt uns notwendig Geheimnis, weil feine Kategorien unferes zeitlichen Denkens das 
Ewige als ſolches erfaſſen fünnen und feine Analogien unferer Erfahrung in die Höbe 
des göttlichen Seins emporreihen. Gott als emwiges Subjeft der Offenbarung ift uns 
darum die Eine, alle Fülle der Offenbarung und allen Reichtum fich felbft mitteilender 
beiliger Liebe in fich befaſſende abfolute Perfönlichkeit. Alle Verfuche, refleftierend oder 

0 ſpekulierend weiter borzudringen führen entweder zu den bloß verbalen Bejtimmungen, 
die wir aus der Gejchichte des Dogmas fennen, oder zu Begriffen, die fi im Zufammen- 
bang des dogmatifchen Spitems als widerſpruchsvoll erweiſen. Reden wir bon drei Per: 
jonen der Einen Gottbeit, fo gebrauchen wir ein unzulängliches Bild. Wir jagen damit 
heute viel mehr als die alte Kirche unter ihren Hupoftafen verjtand. Sie dachte die 

45 jelben jo elaftiich, dak fie auch twieder fähig waren, ſich zu Einer Perfönlichkeit, Einem 
göttlichen Selbſtbewußtſein und Willen zufammenzufcliegen. Unfer moderner Perjon: 
begriff iſt viel fchärfer geprägt; er bezeichnet eine durch unübertragbare Akte des Selbit- 
bewußtjeins und der Selbſtbeſtimmung in ſich abgeſchloſſene pſychiſche Lebenseinbeit. 
Drei Perfonen in diefem Sinn ergeben nicht eine numerische Einheit, wie fie die Kirchen: 

50 lehre fordert, fondern nur die kollektive Einheit, die fie vervirft. Überdies verwickelt ung 
diefer moderne PBerfonbegriff in feiner Anwendung auf die Chriftologie in die Schwierig: 
feit, da Mir in Chriftus entweder das menschliche Selbſtbewußtſein ausgelöjcht denken 
oder eine Doppelperjönlichkeit in ihm ftatuieren müflen, was beides ebenfo dem gejchicht- 
lichen Bild des Erlöfers wie den Bedürfniffen des Glaubens widerſtrebt. Eher läßt ſich 

55 darum von drei Momenten, einer dreifachen ewigen Beltimmtbeit des göttlichen Weſens 
reden. Das bat die theologische Spekulation feit Auguftin mit mehr oder weniger Klar: 
beit und Konfequenz immer angeitrebt. Meift it man dann auf Eigenjchaftsbegriffe 
höchſten Rangs geführt worden: Macht, Weisheit, Liebe oder beſſer Allmacht, Gnade, 
Heiligkeit. Nur darf über einer ſolchen Deutung der Trinität die Perjönlichleit des er- 

so höhten Ghriftus, an der das ntereffe der chriftlichen Frömmigkeit weſentlich baftet, nicht 
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verfchtwinden. In ihm, dem Menfchgewordenen und Erhöhten gewinnt Gotte8 Gnade 
perfönliche Geftalt in der Gefchichte und er bleibt, mit dem Vater geeint, das Haupt 
feiner Gemeinde. Und wie Gottes Gnade in Jeſus Chriftus, jo gewinnt jeine das 
Irdiſche verflärende Heiligkeit ihre gefchichtliche Geftalt in der Gemeinde der Erlöfung, 
die im Geift durch Chriftus mit Gott verbunden, am ewigen Leben teil hat. 5 

Welchen diefer Wege wir aber im einzelnen gehen mögen, in feinem Fall dürfen 
wir die immanente Trinität von der geoffenbarten trennen und ihr als einen jelbit- 
ftändigen Glaubensbejig gegenüber ſtellen. Sonſt fegen wir an die Stelle anfchaulicher 
Begriffe inhaltsleere Schemata und lenken die religiöje Betrachtung von der lebendigen 
und lebenjchaffenden Wirklichkeit auf die dürren Steppen myſtiſcher Kontemplation ab. ı0 
Der religiöje Wert der Trinitätslehre bejteht einzig und allein darin, die Offenbarung: 
geihichte als die Selbiterjchliegung des ewigen Gottes auszulegen. Indem fie dies thut, 
zeigt fie ung Gott ald den ewig Lebendigen, den abfolut Perſönlichen und ſchlechthin 
Heiligen, der unvertworren mit dem Leben der Welt über ihr fteht, aber nichts deſto 
weniger erlöjfend in ihr wirkt und jeine perfönlichen Kreaturen heiligend und bejeligend 
zu fich zieht. Eine Schutzwehr gegen falfche, deiftische Vorftellungen von Gotte8 Trans: 
jcendenz ijt unfere Lehre nur dann, wenn man feine Weisheit und Liebe nicht in einer 
jenjeitigen, immanenten Selbftentfaltung, fondern in der — erlöſenden Offen⸗ 
barung anſchaut. Und gegen den Pantheismus giebt es ohnehin keine andere wirkſame 
Schutzwehr, als die ſtreng perſönliche und konſequent ſittliche Faſſung des ewigen Liebes: 20 
willens, die uns der Blick auf die geſchichtliche Offenbarung zur Notwendigkeit macht. 
Was Nisih von den Vorzügen der immanenten Wefenstrinität jagt (vgl. oben Abſchn. 4), 
das gilt in Wirklichkeit nur von einer Anfchauung, die öfonomifche und immanente 
Trinität in eins faßt. 

Ruht demnad die chrijtliche Trinitätslehre ganz und gar auf der Offenbarung und 3 
bezieht ſich ihr religiöjes Verjtändnis immer auf dieje zurüd, jo fan man die immanente 
Trinität mit Recht als ©renzbegriff bezeichnen. Wir können dem offenbarenden Thun 
Gottes nadhbliden und es mit feinem ewigen Weſen verknüpfen, aber wir fünnen es nicht 
aus diefem als einen deninotwendigen Prozeß a priori fonjtruieren. Unſer Weg gebt 
darum immer nur bon der Offenbarungstrias zur Einheit, während wir nicht umgefehrt so 
die Dreibeit durch logische oder metaphyſiſche oder moralifche Konfequenz aus der Einheit 
enttvideln können. Und wir thun gut daran, uns vor folcdher fpefulativen Anmaßung 
zu hüten; fie dient weder der chriftlihen Frömmigkeit noch den wirklichen Aufgaben und 
Intereſſen der theologischen Wiſſenſchaft. Iſt auch Melanchthons Wort über die Trinität 
in der eriten Ausgabe feiner Loci zu refigniert, ſofern e8 auch die Offenbarungstrinität 35 
unferm Denken zu entziehen ſcheint; für die immanente Trinität als ſolche behält es 
doch fein Recht: Mysteria divinitatis reetius adoraverimus quam ——— 

ri. 

Trinitarierorden (Ordo ss. Trinitatis redemptionis captivorum). — Die wid 
tigjten Urkunden findet man im Bullar. Roman., citiert ijt nach der Turiner Ausgabe 1857 ff. 40 
Die beiden Regeln ftehen auch bei Holitenius:Brodie, Cod. reg. II ©. 3ff. Bal. Gallia 
chr. VIII S. 1731 ff.; Joh. a S. Felice, Triumphus misericordiae i. e. s. ord. SSS. Trinitatis 
institutum redemptio captivorum, Viennae 1704; Florian. a S. Josepho, Chronicon discal- 
ceati ordinis S. Trinit. de red. captivorum, Prag 1726; Selyot, Hist. des ordres monasti- 
ques II, 310sq., deutjche Ueberj. ©. 366 ff.; F. Hurter, Geſch. Innoc. III. u. f. Zeitgen. IV, 45 
213f.; Gmelin, Die Litteratur zur Gejch. ded Ordens St. Trinitatis und Mar. de Mercede 
redemptionis captiv., Karlsruhe 1870 (aus Serapeum, B. XXXI ©. 81ff.); ©. Uhlhorn, Die 
hr. Liebesthätigleit im Mittelalter, Stuttgart 1884, ©. 285 ff. 496 ff.; Heimbucder, Die Orden 
und Kongregationen der kath. Kirche I, Paderborn 1896 ©. 4275.; König im KARL. XII; 
®. Deslandres, L’ordre des trinitaires, Toulouje 1903, 2 Bde. 50 

Der Trinitarierorden, Orden von der Gnade, auch Orden der Ejelsbrüder (Ordo 
asinorum, weil die Orbensglieder anfangs nur auf Ejeln reiten durften), ſowie fpeziell 
in Frankreich Maturiner (nad) der ihnen gehörenden Kapelle St. Maturin oder St. Mathelin 
in Paris) genannt, wurde im Jahre 1198 von Johann de Matha und Felix von Valois 
geftiftet. Die legendarifche Ordenstradition weiß über Johann de Matha, daß er um 5 
1160 als der Sohn bornehmer Eltern zu Faucon in der Graffchaft Nizza geboren wurde; 
er widmete fich dem geiftlichen Stande, jtudierte in Air und in Paris, erlangte 1193 die 
theologische Doktorwürde und wurde bei der erjten Meſſe, die er als Prieſter hielt, mit 
einer Bifton beglüdt. Ein weiß gekleideter Engel mit einem roten und blauen Kreuze, 
an jeder Seite von einem mit Ketten gefeſſelten Sklaven begleitet, foll ihm erfchienen fein; 60 
Jobann de Matha foll in diefer Ericheinung die Aufforderung Gottes erfannt haben, der 

— 5 
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Losfaufung von Gefangenen aus den Händen der Ungläubigen fi zu widmen. Zur 
weiteren Erforſchung des göttlichen Willens zug er fich in die Einöde eines Waldes bei 
Gerfroid (cervus frigidus) in der Diöcefe Meaur zurüd; bier fand er den Einfiedler 
get von Valois, dem er fih anſchloß. Die Legende berichtet von einer zweiten Bifion: 

5 Die beiden Genojjen, in fromme Betrachtungen verfunten, erbliden einen weißen Hirſch 
mit einem Kreuze zwilchen den Stangen deö Gemweihes; das Kreuz war ganz fo, wie es 
de Matha bei der Mepfeier an dem Engel bereits gefehen hatte. Gie glaubten, daß fo 
jene Aufforderung Gottes von neuem fich ihnen fund gebe. Nun gingen fie nach Rom 
und jehten den fur; zuvor (8. Januar 1198) auf den päpftlihen Stuhl gelangten 

ı0 Innocenz III. von ihren Bifionen in Kenntnis, fowie von ihrer Nbficht, fich der &os 
faufung gefangener Chriften aus den er der Ungläubigen zu widmen. Innocen;z 
beichäftigte fich, tie die Yegende weiter berichtet,. im Gebete mit der Sache, und hatte ba 
einer Meffeier die gleiche Erfcheinung, wie de Matha. Daraufhin geftattete er die Stif: 
tung eines Ordens, deſſen Glieder den oben bezeichneten Namen führen follten. So die 

15 Legende. Die urfundlichen Nachrichten über die Entjtehung des Ordens tmwiderfprechen ihr 
jedoh. Die ältefte Urkunde ift ein Privilegium Innocenz' III. vom 16. Mat 1198 
(Potth. 189). Nach demfelben beftätigt der Papft dem Bruder Johann und den übrigen 
Brüdern des Haufes der Dreieinigkeit in Gerfroid ihren Befit, befonders das angeführte 
Haus, das die Gräfin Margareta von Burgund behufs Befreiung der Gläubigen, die in 

%» Gefangenſchaft der Ungläubigen geraten waren, der Brubderfchaft gefchenft hatte, ſowie 
andere zu dem gleichen Zweck ihr übergebene Beſitzungen. Er beftimmt zugleich, daß die 
gegenwärtigen und fünftigen Käufer der Bruderſchaft ihrem Zwecke nicht entfremdet 
werden dürfen (a statu illo in quo eas deliberatione provida ordinastis, videli- 
cet ad redemptionem captivorum vel ad observantiam vestri ordinis et in- 

25 stitutionis nullius praesumptione temeraria valeant immutari). Hiernach geht die 
Entitehung der Bruderfchaft der Nomreife Johanns einige Zeit voraus und muß es un: 
entfchieden bleiben, ob der Gedanke, für die Befreiung FAR icher Gefangener zu arbeiten, 
Johann de Matha oder der Gräfin von Burgund gehört. Nach den Worten der Urkunde 
it das letztere twahrfcheinlicher als das erſtere. Ganz in der Luft ftehen Uhlhorns Ber: 

30 mutungen, der den Urfprung bes Ordens aus dem Eindrud des Falls von Jeruſalem 
1187 und der in St. Victor bei Paris berrfchenden Stimmung ableitet, S. 286f. Eine 
2. Urkunde Innocenz' III. vom 17. Dezember 1198, Potth. 483, zeigt, daß das Privi— 
legium vom 16. Mai nur als vorläufig betrachtet werden follte. Denn nun bören mir, 
daß Innocenz Johann nad Frankreih zurüdgefandt hatte, um Empfehlungen von dem 

35 Biſchof von Paris und dem Abte von St. Victor zu erholen. Mit denjelben und mit 
einer Abjchrift der Hegel des Haufes der Dreieinigleit fehrte er nah Rom zurüd und 
nun erteilte der Papſt die ausdrüdliche Betätigung der Negel, die er aber vorber in 
einzelnen Punkten abänderte. 

Die Hegel fordert, daß die Brüder in Gehorfam gegen den „minister‘“ des — 
so in Keuſchheit und ohne Eigentum leben. Die einzelnen Häuſer ſollen von je drei Klerikern 

und drei Laien unter einem minister bewohnt werden. Der lettere muß Priefter fein 
und wird von den Brüdern gewählt; er bat jeden Sonntag ein Kapitel mit den Brüdern 
jeines Haufes zu halten. An der Spite des ganzen Ordens fteht der minister maior, 
der das jährliche Generalkapitel an der Pfingitoltave zu halten hat. Außerdem kommt 

45 ihm die Disziplin über die ministri minores zu. Der Erreichung des Ordenszweckes 
dient die Beltimmung, daß von allen Einkünften — ſowohl Gefchenten als dem Ertrag 
des Grundbeſitzes — der dritte Teil zur Befreiung der Gefangenen zurüdgelegt werden fol. 
Außerdem enthält die Regel Beitimmungen über die Lebenshaltung in den Häufern, Die 
Ordenstracht, die Falten, die Aufnahme neuer Mitglieder u. dgl. Das Horengebet u. a. 

so foll nad den Gewohnheiten von St. Victor beobachtet werden. Ein neues Schutzprivi— 
legium erteilte Innocenz dem Orden am 18. Junt 1209, Botth. 3744. 

Als erfter minister maior fungierte Johann de Matha. Schon Innocenz III. 
gewährte dem Orden Aufnahme in Rom; cr übertrug ihm die Kirche und das Spital 
S. Tommafo in Formis auf dem Gälius (f. Reg. d’Urbain IV. Bd I Nr. 27 

5&. 8 vom 25. Oftober 1261). Ein weiblicher Ziveig des Ordens entitand wenige Jahre 
nad der Gründung in Spanien; doch wurde er erit 1236 definitiv Eonjtituiert; Die 
erite Superiorin der Nonnen war die Anfantin Gonftantia, eine Tochter des Königs 
Peter II. von Aragon (Helyot ©. 396 f}.). 

Der Trinitarierorden gelangte raſch zu feſtem Beftand; es empfahlen ihn die großen 
co Erfolge der Gefangenenbefreiung. 1199 gingen die eriten Sendlinge nad Tunis; es 
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gelang ihnen eine Anzahl Chrijtenfllaven Ioszufaufen, 186 wurden im Triumph nad) 
Gerfroid geleitet. J. de Matha ftarb 17. Dez. 1213 in Nom; im Jahre vorher tar 
Felix von Valois in Paris geftorben. 

Von Honorius III. wurde der Orden, der ſich vornehmlich in den romanifchen 
Yändern, aber au in England, Schottland und Jrland und im Oſten ausbreitete, von 6 
neuem betätigt (Bull. Rom. III ©. 315 vom 9. Februar 1217). Clemens IV. ließ 
die Negel rebidieren, wobei fie in einigen Punkten gemildert wurde (III, ©. 786 vom 
7. Dezember 1267). Clemens VII. gewährte dem Orden das Recht, für feine Zivede 
Almojen zu heiſchen (VI, ©. 65ff. vom 17. April 1524). 

So wenig ald irgendein anderer Orden bielt der der Trinitarier an der urjprüng= 10 
lihen Strenge Yet (vgl. ſchon Reg. d’Urb. IV. Bd INr. 22 ©. 10 vom 13. November 1261); 
der Verfall führte zu mancherlei Reformverfuchen und diefe wie gewöhnlich zur Spaltung 
des Ordens in verjchiedene Zweige. Am wichtigften ift die Entſtehung der Kongregation 
der unbejhuhten Trinitarier (Congr. Discaleeatorum ordinis ss. Trinitatis). Ihre 
Heimat iſt Spanien; fie wurde 1599 von Clemens VIII. als eigene Kongregation an 15 
erfannt (Bull. Rom. X ©. 529 vom 20. Auguft 1599), und gewann aud in Frank— 
reih und Italien Ausbreitung. Paul V. erklärte fie 1609 für einen Bettelorden und 
gewährte ihr alle Privilegien der Mendikanten (XI, ©. 608 vom 15. Dezember 1609, 
vgl. auch feine Erlafje vom 24. Dezember 1609, 10. Februar 1610 und 14. Auguft 1613 
©. 612ff). Bis 1636 ftand die neue Kongregation troß aller Verjchiedenheiten unter 20 
dem General der fratres calceati. Damals erjt erimierte fie Urban VIII. von deſſen 
Jurisdiltion (XIV, ©. 518 vom 28. Februar 1636). 

Uber die Hauptjachen, die Zahl der Konvente und die Erfolge des Ordens in ber 
Gefangenenbefreiung, waren wir bis auf Deslandres fchlecht unterrichtet. A. König nimmt an, 
daß der Orden in der Zeit feiner höchſten Blüte, dem 15. Jahrhundert, ungefähr 880 Häufer % 
gezählt habe (KKL XI’ ©. 89), Helyot giebt für feine Zeit (1. Hälfte des 18. Jahrhunderts) 
ungefähr 250 in den 6 frangöfischen, 3 fpanifchen, der italienischen und der portugifischen 
Provinz an (S.374), Braunsberger (Stimmen aus Maria Laach, Ergänzungsheft Nr. 79, 
1901) teilt mit, daß von 87 fpanifchen Trinitarierflöjtern 1835 47 ee wurden 
(S. 15) und daß 1782—90 die 6 öjterreichifchen Konvente der Auflöfung verfielen (S.25). 0 
Ale diefe Zahlen, mit Ausnahme der von Braunsberger, find zu groß; Deslandres weilt 
für Frankreich und die Niederlande 102 Konvente nad), von denen am Ende des 18. Jahr: 
bundert3 93 noch bejtanden, in England gab e8 11, in Irland 1, in Schottland 7 Konvente. 
Was die Gegenwart anlangt, jo iſt nach Braunsberger ©. 54 der Orden der unbejchuhten 
Trinitarier 1894 ausgeftorben, wogegen ſich die befchubten zu neuer Thätigleit auf: 3 
rafften und um 1898 mieder 22 Klöjter befaken, 1900 ihre Wiederberftellung in Oſter— 
reich erlebten. Dagegen läßt A. König die beſchuhten Trinitarier ausgeftorben fein und 
die unbejchubten noch fortbeitehen. Die legtere Angabe ift im Rechte. Nah P. M. Baum: 
garten, Kirchl. Statiftil, Wörishofen 1905 ©. 182 haben die unbeſchuhten Trinitarier 
in Rom —— 4 Niederlaſſungen und ſind die beiden Pfarrkichen S. Griſogono 40 
und S. Maria della Fornaci in ihren Händen. Der weibliche Zweig des Ordens ſcheint 
nie großen Fortgang gehabt zu haben; er zählte ſchon gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
in Spanien, ſeinem Hauptſitz, nur 10 Klöſter (A. König S. 89). Was die Leiſtungen 
der Trinitarier anlangt, ſo hat P. Dan, Hist. de Barberie, Paris 1649 ©. 451ff. die 
Zahl der von 1198— 1640 ausgeführten Redemptionen, d. i. der im Auftrag des Ordens 45 
unternommenen Befreiungsreifen, auf 363 berechnet, die Zahl der dabei befreiten Chriften 
auf 30720. A. König folgt einer anderen Berechnung, die auf 900000 befreite Chriften 
fommt, und rechnet weiter, daß der Orden hierfür 5400 000 000 Fr. ausgegeben habe. Das 
it natürlich ein Gebäude aus Luft. Man wird nur Gmelin zuftimmen fönnen, der eine fichere 
Berechnung der Zahl der Befreiten für unmöglich hält; Dans Zahlen erflärt er für viel zu 50 
niedrig, die 900000 natürlich für übertrieben; vgl. Deslandres S.436. (Nendeder 7) Hand. 

Zrinitatiöfeft |. d. AA Feite Bd VI ©. 55, 56 und Hirhenjahr BoXS. 398, ı. 

Trishagion, liturgiſch. — Litteratur: Art. Eucarijtie Bd V S. 565, wil.; Job. 
Tamascenus, Epistola ad Jordanem Archimandritam scripta de hymno Trisagio, opera 
ed. Lequien, Venet. 1748, I, p. 480ff.; Suicer, Thesaurus ecel.. Amstelaed. 1682, s. v. 55 
Torsayıor, p. 1310; Peter Allix, De Trisagii origine, Rothom. 1674; &. 3. Baumgarten, 
Disput. de historia Trisagii, Halae 1744; Bingbam:Srifchovins, Origines sive Antiquitates 

eccles. VI, Halae 1728, p. 37 ff. und p. 315ff.; Nenaudot, Liturgiarum orient. collectio, 
Francof. ad Moen. 1847, I, p. 207 ff.; II, p. 69. 594; Thalbofer, Handbuch der fath. Fiturgif IT, 
Freiburg i. B. 1890, ©. 183 ff.; Rietſchel, Lehrbuch der Liturgit I, Berlin 1900, ©. 379 ff.; 60 



126 Trishagion 

Baumitart, Die Meile im Morgenland (Sammlung Köfel), Kempten und München 1906, 
S. 133 ff. und 170ff. 

Mit dem Ausdrud Trisbagion bezeichnet man in der Liturgif zwei verſchiedene 
Formeln, nämlich einmal den aus ef 6,3 ftammenden Geſang bes Dreimalbeilig ; er 

5 wird auch mit folgenden Namen bezeichnet: Sanctus (fo am häufigften) oder Tersanc- 
tus, cantus oder hymnus seraphicus oder cherubicus, hymnus gloriae; im 
Griechiſchen: rowayıos Üuros oder au Duvos druwizıos. Sodann trägt diefen Namen 
auch die Formel: „Ayıos 6 Veös, Ayıos loyvoös, üyıos ddavaros, EiEnoov Nuäs“. 
E3 wird alfo im Folgenden von beiden Formeln die Steve jein müfjen. ir beginnen 

10 mit der eriten. 
1. Der Lobgefang aus ef 6, 3 fteht, in mehr oder weniger veränderter Form und 

mit mehr oder weniger verfchtedenen Zufägen, in allen Ziturgien des Oſtens und des 
Weſtens, und zwar der Negel nad in der Präfation der Meſſe, und hier meift nach dem 
Schöpfungspreis Gottes und vor dem Danf für die Erlöfung. Die LXX überfeten 

15 Jeſ 6, 3: "Ayıos, Ayıos, Äyıos xlows oaßaad, nÄrons näca yñ tijç ÖdEns al- 
zod. Vergleicht man damit die Form des Trishagion in den öftlichen Liturgien, fo iſt 
zunächſt bemerfensivert, daß alle Liturgien in ber zweiten Zeile neben die Erbe den 
Himmel, bezw. die Himmel gejegt haben, während fie das „ganz“ (näoa) bei Erde ge: 
tilgt haben. Außerdem aber ergeben ſich deutlich drei verſchiedene Gruppen in den 

20 Liturgien. Die erjte hält fich infofern an den Grundtert, bezw. die LXX, als fie in 
der erften Zeile zuosos und in der zweiten adrod beibehält; dahin gehört die fog. 
klement. Liturgie im VIII. Buch der apoftol. Konftitutionen (c. 12; bei Brigbtm. 
p. 18, 32f.; bei $unf, Didascalia et Const. apost. I, p. 506), die demnad das Tris- 
bagion in folgender Form bietet: "Ayıos, Äyıos, Ayıos xUowos oaßamd, nÄnons ö 

25 obpavös xal yñ ts Ödfns adrov. Ferner gehört zu diefer Gruppe, wenn man bie 
erjte Zeile ergänzt, die antiochenifche Liturgie, wie fie ung Chrofoftomus zeigt (bei Brightm. 
p. 474, 14f.), und endlih die ältere ägyptiſche (Brightm. p. 505) und die äthiopifche 
Liturgie (bei Nenaudot, Lit. orient. collectio I, p. 489). Die zweite Gruppe bält 
zwar in der erften Zeile den Nominativ zuboros feit, erjeßt aber in ber zeiten das 

% abrod durch od: fie geht alfo fchon zur Anrede an Gott über. So ift e8 der Fall in 
dem euchariftifchen Gebet des Serapion (TU, NF II, Heft 3? p.5; bei Funk a. a. D, 
II, ©. 174), in der Markusliturgie und in der Liturgie der koptiſchen Jakobiten (bei 
Brightm. p. 132, 8f. und p. 176, 2F.), wo allerdings die zweite Zeile außerdem noch 
einen Zuſatz enthält: aAnons 6 oboavwös xal q yñ tijç äylas oov Ödfns (vgl. aud 

35 Denzinger, Ritus orient. I, p. 206), und endlich gehören bierher auch die Eleinafiatifch- 
byzantiniſchen Liturgien (bei Brightm. p. 323, 29f.; 385, 9f.); vgl. auch apoftolifche 
Konjt. VII, 35. Die dritte Gruppe hat das ganze Trishagion in die Form der An 
rede umgegoflen, was offenbar dem Gebetöcharatter entipricht, der an dieſer Stelle 
ja auch der herrjchende if. Das xUVoros ift aljo in die Anrede xUore vertvandelt. So 

40 jet jihs in der forifchen und griecdhifchen Jakobusliturgie (Renaubot II, p. 31 und 
Brigbtm. p. 50, 32f.) und in der armenifchen Yiturgie (Brigbtm. p. 436, 159) Außer: 
dem bat jich in der fprifchen Jakobusliturgie und in der armenifchen zu dem „Herr“ noch 
ein „Gott“ hinzugefellt. (Die in Apk 4, 8 gebotene Form des Trishagion findet fih allein 
wieder in dem Fragment des foptifchen Oſtrakon, ed. Crum: Coptie Ostraca, London 

45 1902, p. 2). Ein weiterer beachtenswerter Unterfchied zwiſchen den liturgifchen Formen 
des Trishagion ift der, daß in einer Neihe von Liturgien an dasfelbe ſich die Stelle 
Pf 118,26 in der Form von Mt 21,9 (Doavra to vie Aaßid' evkoymusvos 6 
&oyöusvos Ev Övöuarı zvolov, ouvra &v Tols Öyriorors), das fog. Benediktus, an- 
jchließt, während andere Yiturgien das nicht haben. Näheres darüber Hehe in dem Artikel 

50 „Liturgifche Formeln” 4. Hofanna Bd XI, ©. 551 ff. 
Die römische Liturgie — um zum Weſten überzugehen — hat im Sacramentarium 

Gelasianum ‚folgende Korm des Sanktus: „Sanctus, sanetus, sancetus, Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Osanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Osanna in excelsis“ (Sacr. Gel. ed. 

55 Wilson p. 235). Dieſe Formel zeigt deutlih die Verwandtſchaft mit der der ſyriſchen 
Salobusliturgie („Sanetus, sanctus, sanctus es Domine Deus Sabaoth. Pleni enim 
sunt coeli et terra gloria, honore et majestate tua Domine. Hosanna in ex- 
celsis. Benedietus qui venit et qui venturus est in nomine Domini. Hosanna 
in excelsis“, Nenaubot II, 31), nur daß bier fich einige Zufäße finden. Beſonders 

© wichtig aber ift bier tie dort die echt femitifche Formel Dominus Deus (vgl. auch 
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Apk 4, 8), ferner das „tua“ im zweiten Glied, endlich die völlig verwandte Struftur 
der Formel aus Mit 21,9. Auch an diefer Stelle verrät fich wieder der von mir aud) 
fonft behauptete Einfluß der ſyriſchen Liturgie auf die römische. Nach dem liber 
pontific. bat Sixtus I. (119—128?) das Sanktus in die Meſſen eingeführt, und zwar 
als gemeinfamen Gefang des ganzen Wolfes und der Prieſter. Doch kannte die römische 5 
Liturgie (vgl. unten) das Sanktus fchon zur Zeit des Bifchofs Clemens (I. Clem. 34, 6). 
— Die fonftigen weftlichen Liturgien zeigen an diefer Stelle, ſoweit ſich das über: 
baupt beobachten läßt, jchon den römischen Einfluß. In der mozarabifchen Liturgie 
findet fich jedoch in der Formel: „Pleni sunt coeli et terra gloria majestatis tuae“ 
(MSL 85, 116) und in dem (p. 484) griechijch erhaltenen Anfang der Formel eine noch 
ftärfere Verwandtſchaft mit der forifchen Liturgie, ald mir fie ſchon bei der römifchen 
feſtſtellen konnten. 

Während im Dften das Sanktus ebenjo wie das Benebiktus der Gemeinde ver: 
blieb, hat Rom diefen Geſang ſchon früh den Subdiafonen in den Mund gelegt (vgl. 
Ordo I, n. 16 und II, n. 10 bei Mabillon, Iter italieum II, p. 12 und p. 47); 16 
feit dem 12. Jahrhundert fingen ihn, und fo iſt es noch heute überall in der römijchen 
Kirche, die Chorjänger. Im früheren Mittelalter fang außerhalb Roms bier auch nod 
die Gemeinde mit. 

Man wird von vornherein annehmen können, daß diejenige Form des Trishagion, 
die fih am meisten noch an den Grundtert von Nef 6, 3 hält, die ältere ift. Wenn dieje — 20 
wie ich ſicher glaube, aus der jüdiſchen Liturgie in die chriſtliche gekommen iſt, ſo hat ſich 
doch ſehr wahrſcheinlich die jüdische Liturgie möglichſt nahe an den Urtext gehalten. Daß 
aber der liturgiſche Gebrauch dieſes Trishagion in die älteſten chriſtlichen Zeiten hinauf reicht, 
iſt außer Zweifel. Das beweiſt das Vorlommen dieſer Stelle in I. Clem. 34, 6, wo fie, 
ganz wie in der Liturgie, aufs engfte mit Da 7, 10, und zwar im der Einführung, verfnüpft ift 25 
(vgl. Drews, Unterfuhungen über die fog. clement. Liturgie u. ſ. w. I. Die clement. 
&turgie in Nom. Tübingen 1906, ©. 21f.). Daß Clemens bier aus der Liturgie und 
niht aus dem biblifchen Text citiert, geht auch daraus hervor, daß er für y7 den weiteren 
Begriff zrioıs bat, der fich offenbar jpäter, vielleicht aus äfthetifchrhythmifchen Gründen, 
in 4 oboavös zal ij yñ zerlegt hat. Auch Apk 4, 8 erfcheint das Trishagion, und zwar 30 
wieder in einem Zujammenhang, der auf die Liturgie bindeutet. Ferner findet fich in 
der Passio Perpetuae et Felieitatis (Ruinart, Acta mart. p. 98) bei der Schilderung 
einer Bifion der Perpetua, in der fie die Euchariftie empfängt, die Stelle: et introivimus 
et audivimus vocem unicam: Agios, Agios sine cessatione. Aus gleicher, bezw. 
fäterer Zeit bezeugt das Trishagion Tertullian (de orat. 3), Victor Vitenfis (de persecut. 35 
Vand. III, 23 MSL 58, 234), Bigilius von Thapfus (de trinit. 12 MSL 62, 324). 
Clemens Alerandrinus fpielt auf diefen Humnus an, wenn er Strom. VII, 7 jagt, daß 
vor und bei der Eudyariftie alvor, ebyal, Evrevkss Tov yoayav, wakuoi zal Öyvou 
und eın Zvonouiv od Velo good tattfinden. Vgl. auch Ambrofius, Expos. evang. 
Lucae VII, 120 CSEL XXXII, 4, p. 333; Apol. proph. David V, 20 CSEL XXXII, « 
2, p. 311 u.a. Daß die älteften Chriften bei der euchariftifchen Feier diefen Engelsgejang 
wiederholten, beruht auf der Anfchauung, daß bei ihrem Gottesdienft der Himmel offen 
it und die Engel gegenwärtig find: Die irdiihe und die bimmlifche Gemeinde feiert 
gleichzeitig Gottesdienft (vgl. i. A. darüber Th. Harnad, Der chriftlidhe Gemeindegottes: 
dienft, Erlangen 1854, ©. 398ff.). Dieſe Vorftellung wurzelt aber gänzlich im jüdischen au 
Engelglauben. Denn aud bei den jüdiſchen Sabbathmahlzeiten find die Engel gegen: 
wärtig (v. d. Golg, Tifchgebete und Abendmahlsgebete, Leipzig 1905, ©.7, TUNF 
Bd XIV, Heft 2"), und Paulus jegt die Gegenwart der Engel im Gotteödienft der Ge: 
meinde einfach als eine allgemeine Borjtellung voraus (1 Ko 11, 10). Nun haben aber 
die Juden auch ſelbſt jchon das jejatanische Trishagion kultifch verwendet. So wurde es, 5o 
höchſt wahrſcheinlich ſchon zur Zeit Jeſu, in dem eriten Segensiprucd vor dem Schma am 
Morgen gebetet (Fiebig, Berachoth, Tübingen 1906, ©. 32; vol. auch Renaudot, lit. or. 
eoll. I, 208). Nah Maimonides ferner wurde bei der dritten Dankſagung des 
Schmone-Esre das Sanctus, Sanctus, Sanetus reitiert (Vitringa, de synagoga 
vetere 1070f.). 66 

_ Was aber die Verbindung des Trishagion mit Mt 21, 9 (= Pi 118, 26f.) be: 
trifft, jo verweiſe ich auf das von mir im Art. Liturgiiche Formeln, Bd XI, 551, 35 ff. 
Geſagte. Daß man den Ruf Wit 21,9, auf das Kommen Jeſu im Abendmahl bezog, 
ſetzt ſchon viel Neflerion voraus. Verſtand man ihn aber fo, fo hatte diefe Stelle ihren 
gegebenen Play nicht beim Trishagion, fondern vor dem wirklichen Genuß, und bier er: co 

— 0 
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jcheint fie dann auch in der clementinischen Liturgie (Brightm. p. 24, 27ff.). Die or: 
meln aljo, in denen ef 6, 3 und Mt 21,9 miteinander verbunden find, dürften auf fein 
allzu hohes Alter Anſpruch machen können. — 

Aus der römischen Meſſe fam das Trisbagion audy in den luther. Abendmahls— 
5 gottesdienft. Luther jtellte e8 in der Formula missae (1523) hinter die Einjegungs- 
worte (EN opp. var. arg. 7, p. 9 und WA 12, p. 212); 1526 aber, in der „deutſchen 
Meſſe“, erjegte er es durch die deutfche Dichtung: „Jeſaia dem Propheten das geſchah“ 
(EA 22, ©. 242; WA 19, ©. 100), wobei aber das Benediktus mwegblieb. Die Melodie 
zu diefem „deutichen Sanktus“ hat Zutber ſelbſt gefett (Köftlin-Kamwerau, Martin Lutber 

ı0 5. Aufl. Il, S.15 und 20). Luthers Borgang wurde natürlich vielfach für die ihm folgenden 
Kirchengebiete maßgebend: bald ſchloß man ſich der Formula missae, bald der „deutjchen 
Meile” an (vgl. darüber Näheres bei Nietjchel, Liturgit I, 432). 

Die neueren lutherifchen Agenden haben faft ausnahmslos das Sanktus mit dem 
Hofanna und Benediftus verbunden und an das WBräfationsgebet angefügt. _ Das 

15 „deutiche Sanktus“ Luthers aber: „Jeſaia dem Propheten” ift nirgends mehr in Ubung 
(Rietichel a. a. D., ©. 542). — 

Die deutſchen evangeliihen Meßordnungen vor Luthers „Deutjcher Mefje” haben 
das Sanktus jämtlich beibehalten; jo die Ordnung von Ofolampad 1523 (Smend, 
Die evangel. deutfchen Mefjen, Göttingen 1896, ©. 54), von Kant 1522 (ebenda ©. 75), 

von Münger 1523—1526 (ebenda ©. 104), von Nürnberg 1525 (ebenda ©. 167). 
Auch die älteften Straßburger Ordnungen haben das Sanftus (ebenda S. 131; Hubert, 
Straßburger liturg. Ordnungen, Göttingen 1900, ©. 65. 80. 85); aber jeit dem Jahre 
1526 ſchwindet e8 bier. Da nun nad Erichjons Nachweis (Die calvinifhe und die alt- 
ftraßburgifche Gottesdienftordnung, Straßburg 1894) die Spätere ftraßburgifhe Ordnung 

25 die Beer unter Galvin völlig beftimmt hat, jo fehlt auch in der Genfer Abendmahls— 
feier das Sanktus (vgl. Erichſon a. a. D., ©. 14). Und da endbli auch Zmwingli, der 
in der Schrift De canone missae epichiresis 1523 das Sanktus noch beibehalten 
hatte, e8 in der „Aktion oder Bruch des Nachtmals“ (1525) getilgt hatte (übrigens fehlte 
es auch in den Bajeler Abendmahlsordnungen von 1525 und 1526; Smend a. a. O., 

30 * 213ff.), jo wird es begreiflich, daß es die reformierten Abendmahlsordnungen nicht 
ennen. 

2. Das eigentliche Trishagion — mwenigftens wird es in den öftlichen Liturgien jelbit 
jo bezeichnet — ift, wie oben gejagt, jener Kleine Hymnus: „Ayıos 6 Veös, äyıos io- 
yvoös, äyıos dddvaros, EiEnoov Hhuäs“, der allerdings auch allerlei Zufäge erfahren 

5 hat. _ Alter und Herkunft diejer eigentümlichen Formel liegt im Dunkeln. Zwar Tennt 
die Überlieferung eine Legende über ihre Entjtehung. Unter dem Patriarchat des Proflus 
(434— 446) fei, als die Einwohnerſchaft von Konftantinopel vier Monate lang durch Erd— 
beben beunruhigt worden war und bei Gelegenheit eines ſolchen Erdſtoßes alles Volt 
das „Kyrieeleiſon“ gerufen hatte, ein Jüngling vor aller Augen in die Lüfte erhoben 

40 worden und habe dort von einer göttlihen Stimme den Auftrag erhalten, dem Bijchofe 
und dem Wolfe zu jagen, daß fie die Litanei mit den Worten halten jollten: Aploc 
ö Beös x. Darauf habe das Erdbeben aufgehört. So berichten Theophanes (Chronogr. 
A. M.5930, MSG 109, 245), Nicephorus Gallift. (ecel. hist. 18, c. 51. MSG 147, p. 433), 
Georgius Gebrenus (hist. Compend. anno 28 Theodosii, MSG 121, 651), —— 

45 Damascenus (de fide orthodoxa 1. 3, c. 10 ed. Lequien I, p. 219) u. a. Vielleicht 
will diefe Geichichte erflären, wie der Hymnus in die Liturgie Konftantinopeld ge— 
fommen ift. Wielleicht fpiegelt fich darin auch die — die man dieſem Hymnus 
zu teil werben ließ. Seine Entſtehung iſt damit natürlich nicht erllärt. Er wird älter 
als das 5. Jahrhundert fein; aber jedenfalls fommt ihm fein hohes Alter zu. (Anders 

50 Leitner, Gottesdienjtlicher Volksgeſang im jüdischen und hriftlichen Altertum, Freiburg i. B. 
1906, ©. 148). Jüdiſchen Urfprungs ift er ficherlih nicht. Denn mag ihm auch das 
Dreimalbeilig in Jef 6, 3 zu Grunde liegen, fo ift die Formel jelbjt doch erjt auf chriſt— 
lich-hellenifchem Boden geprägt worden. Denn Gott dddvaros zu nennen, iſt nicht 
jüdiſch, ſondern griechiih. In den LXX mird dieſes Prädifat Gott niemals beigelegt. 

55 Dody muß es von helleniftiichen Juden und von den Chriften gebraucht worden fein (vgl. 
Sibyll. V, 277 bei Kautzſch, Pieudepigraphen II, 211 und 1 Tim. 6, 16). Dagegen 
ift das Prädikat doyvoos für Gott den LXX fehr vertraut (vgl. 3. B. Dt 10, 17; 
Neb. 9, 31. 32; auch Bj 41, 3 nad einigen Handicriften). Warum man aber gerade 
die Zufammenitellung diefer Prädifate: doyvods und ddavaros gewählt, warum man 

co dieſer Formel Aufnahme in die Mefje gegönnt bat, ift nicht zu jagen. Eine Antwort auf 
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diefe Fragen wiſſen freilich die griechiſch-orthodoxen Kirchenjchriftfteller zu geben. Aber 
fie iſt ſchwerlich ſtichhaltig. Nach F— ſei der Hymnus nicht nur aus Se) 6,3, ſondern 
vor allem aus Pf 41 (42), 3 gebildet. Diefer Pſalm feire Gott als den „Starken, 
lebendigen”. Denn in Bers 3 leſen einige Handſchriften: ro» Heöv röv loyvoo» rör Lövra. 
ge das letzte Wort habe man ddavarov eingejeht und jo fei die St entjtanden. 5 

o nad) dem Kommentar des Mönches Job (6. Y rh.; vgl. Hergenröther, Photius III, 
S. 23. 46), der diefe Erklärung einem jübifchen Profelyten verdankt, Photius (Biblio- 
theca, Cod. 222 MSG 103, 772) und danach Cabaſilas (expos. litur. ec. 20 MSG 
“er 411). Diefe Erklärung zeigt nur, daß man nad der Löfung eines Rätſels 
ſuchte. 10 

Diejes Trishagion ift in allen Ay Liturgien anzutreffen. Wenn es in ber 
element. Liturgie des VIII. Buches der apoft. Konft. fehlt, jo erklärt fich das entweder aus 
dem Alter diejer Liturgie oder vielleicht auch daraus, daß die Meſſe bier an die 
Bifchofsordination fich et alfo den Anfang nicht ganz volljtändig wiedergiebt. 
Diefer Hymnus ſtand in hohem Anfehen und er H fo volfstümlidh geworden, daß er 
auch in den täglichen Dffizien gefungen wird. Seine regelmäßige Stelle in der Meſſe 
ft am Anfang vor den Leſungen; nur die Liturgie der koptiſchen und abeſſyniſchen Jako— 
biten bat ihn in die Leſungen, und zwar vor die Leſung des Evangeliums geſetzt (Brightm. 
p. 155, 11 und p. 218,2; vgl. Nenaudot I, 208), während die fyrifchen Jakobiten ihn 
zwijchen der alt: und neuteftamentlichen Leſung fingen (Brightm. p. 77,23 ff.). Gejungen 20 
wird er meift vom Sängerdor. 

Daß an diefem Heinen liturgifchen Stüd ein jo lebhaftes Intereſſe hing, erklärt ſich 
mit daraus, daß ed zum Gegenjtand eines dogmatischen Streite geworben ijt. Die 
Formel war von Gott gemeint. Als ihr Petrus Fullo, Patriarch von Antiochien (vgl. 
den Artikel Monophyfiten Bd XIII ©. 318, ff), (um 470) den Sat eingefügt hatte 35 
— und zwar vor dem Schlußruf &Aenoov juäs —: 6 oravgmdkis Öl Nuäs, erhob 
ſich deshalb ein dogmatiſcher Streit; denn gewiſſen Kreifen ſchien diefe Formel weder mit 
der orthodoren trinitarijchen noch mit der orthodoren chriſtologiſchen Anſchauung vereinbar. 
Mäberes ſ. in dem Art. Theopaſchiten Bd XIX ©. 658, aff.). Das Coneilium quini- 
sextum von 692, ce. 81 verwarf den Gebrauch diefer Formel im Trishagion (Yauchert, 30 
Kanones ©. 132). In den monophofitiichen Liturgien bielt ſich aber diejer Zuſatz und 
er wurde Der noch variiert (vgl. 3. B. die koptiſch-monophyſitiſche Liturgie bei Brightm. 
p. 155, 10ff). — 

Dom Oſten fam diefe * des Dreimalheilig auch nach dem Weſten. Hier ſtand 
es in der gallikaniſchen Meſſe (Germanus von Paris, epist. I, MSL 72, 89 unter: 36 
De Aius), und in der mozarabifchen Liturgie wird es noch beute gefungen. Daß Rom 
es ebenfalld aufgenommen hatte, beweiſt fich durch den noch heute üblichen Brauch, dies 
Trisbagion in der adoratio erueis am Karfreitag zu fingen, und zwar als Wechſel— 
gefang zwiſchen zwei Chören, deren erjter die Ace I Form fingt, worauf der zweite 
mit der lateinifchen Überfegung anttvortet. Drews. 40 

— 6 

Tritheiſtiſcher Streit (6. Jahrh.). — Quellen: 1. Die Werte des Johannes Philo— 
vonus (f. den Art.); vor allem die Auszüge aus jeinen Werten bei Johannes von Damaskus 
(. u.) und bei Photius von Konjtantinopel (j. u.); 2. Auszug aus Disputationsaften (To«x- 
za Eai aapovola "Ioavrov Erioxdaon Kovorartvoradieos [d. 5. Johannes’ III. Scholaſtikus, 
unter Yujtin II.) bei Photius biblioth. 24 (MSG 103, 60: hier disputieren Philoponus' 46 
Fteunde Konon und Eugenius mit feinen Gegnern Paulus und Stephanus); 3. Leontius von 
Byzanz (f. den Art.) de sectis, actio 5 (MSG Sb, 1, 1232 D — 1233 B); 4. Timotheus (Pres: 
buter und Sfeuophylar in Konjtantinopel, Anfang des 7. Jahrhunderts) ro rör oooroyo- 
uirov 17 Ayla Erxinoia (MSG 86, 1, 44ff.); 5. Sophronius von Jeruſalem (MSG 87); 
6. Georgius Piſides (MSG 92, ein Zeitgenojie des Sophronius); 7. Johannes von Damastus, 50 
de haeresibus 83 (MSG 94, 744f}.); 8. Photius biblioth. 24 (f. v.), 55 (über Johannes 
Pbiloponus, zara rs dylas zal olxovuerixijs rerdorns ovrodor), 75 (über Johannes Philo— 
bonus, zoöos rör "Imarrnv aoyıenloxonov Kwvorarrırovröisos [genauer gegen deſſen zarn- 
zntxös Äöyos] asoi tjs äylas xai Öuooveiov roıddos): MSG 103, 60. 97. 440; 9. Nicephorus 
hist. eccl. 18, 47. 49 (MSG 147, 4245f.); 10. Abulfaradſch (Aſſemani, Bibl. orient. 2). 55 
Darftellungen, die den heutigen Anforderungen genügen, fehlen meines Wiſſens ganz. 

Unter Tritheismus verjteht man die theologifche Lehre, die die Dreiheit in der Drei: 
einigfeit fo ftark betont, daß die Einheit (der Monotheismus) darüber ganz verloren gebt. 
Die Geſchichte dieſes Tritheismus in der Chriftenheit hängt eng zufammen mit der Ge— 
ſchichte des Arijtotelismus in der Kirche, alfo auch mit der Geſchichte der Scholaftik. 

Reals&ncyklopäbie für Theologie und Kirche. 3. U. XX. 9 
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Die erften, die ſich wifjenfchaftlich mit der Lehre von der Dreieinigfeit (oder wenig— 
ſtens von dem Verhältnis zwiſchen Vater und Sohn) beihäftigten, waren die chriftlichen 
Apologeten des 2. Jahrhunderts. Freilich: fie ſahen dort noch Feine Probleme, two 
fpätere Zeiten vor lauter Nätfeln ftanden. Juſtin der Märtyrer fagt unbedenklich, ver 

5 Sohn ſei dowdun Ereoos Beös; und dod legt Juftin großen Wert darauf, ein Mono: 
theift zu fein. Der innere Widerfpruch erflärt fi einmal daraus, daß diefe Anfänge 
der chriftlihen Wiffenichaft, wie überhaupt alle Anfänge des Denkens, unter dem Banne 
einer gewiffen Naivetät ftanden. Zweitens findet der Widerſpruch feine Löſung darin, 
daß die Apologeten im weſentlichen auf der ftoifchen Phyſik und dem Platonismus 

ı0 fußten: das waren zwei fpefulative Spfteme, die e8 mit der firengen Logik nicht allzu 
genau nahmen. Daß das Verhältnis des Glauben? an einen Gott zu dem Glauben 
an die Dreieinigfeit ein ſchweres theologifches Problem bildete, erkannten zuerft die 
Monarchianer: die modaliftishen Monardhianer, die von der ftoifchen Logik, und die 
dynamiſtiſchen Monardianer, die von der ariftotelifchen Dialektit ausgingen (vgl. über die 

15 legteren vor allem Eus. hist. ecel. 5, 28, 14 [Hippolot?])). Die Monarchianer ſahen 
die Hauptaufgabe ihrer Theologie darin, in der chriſtlichen Gotteslehre den Monotbeismus 
fiher zu ftellen. Sie gr das allerdings auf Koften der Lehre von der Dreieinigfeit. 
Deshalb lehnte die Kirche den Monarchianismus ab. 

In der Folgezeit trat das Problem, Monotheismus und Trinitätslehre zu verſöhnen, 
% einigermaßen zurüd, wie ich glaube, aus zwei Gründen. Erſtens gewöhnte man fich da— 

ran, die Trinitätslehre als ein Myſterium zu betrachten: man verehrte das Myſterium; 
aber man dachte nicht gern tiefer über das Myſterium nad, als man unbedingt nad) 
denfen mußte, d. b. ald man durd den Kampf mit den Keßern genötigt ward: „ſchwei— 
gend foll das Geheimnis verehrt werden.” Zweitens ward, aus Gründen, die ich nicht 

2 ag vermag (vielleicht weil allmählich gewiſſe heidniſche Vorftellungen Eingang in 
der Kirche fanden), im Laufe des 4. Jahrhunderts das Intereſſe der Kirche am Mono: 
theismus geringer. Männer wie Athanafius und Bafılius der Große fprachen ungefcheut 
den Sat aus: die chriftliche Lehre von der Dreieinigfeit fei die rechte Mitte zwiſchen dem 
Monotheismus der Juden (und der Sabellianer) und dem Bolytheismus der Heiden. Bei 

30 diefer Auffaffung war natürlich die Notwendigkeit nicht allzu dringend, Monotheismus 
und Trinitätslehre miteinander zu verföhnen. So erklärt e8 fi, daß im 4. Jahr: 
hundert nicht einmal die mutmaßlichen Nachfolger der dunamiftiihen Monarchianer, die 
Arianer (die übrigens auch Berehrer des Ariftoteles waren), am jtrengen Monotheismus 
fefthielten. Jeſus war nad arianifcher Anfchauung ein zum Gotte erhobener Menſch, ein 

5 Heros, alfo ein Untergott: diefe Auffafjung erinnerte unmittelbar an die polptheiftifche 
Mythologie des griechiihen Heidentums. 

Das myſtiſche Dunkel, das über der Lehre von der Dreieinigfeit lag, ward erft ge 
lichtet, ald im 6. Jahrhundert die nüchterne, Mare Logik des Ariftoteles weitere Kreife 
von Theologen erfaßte. Damals wirkten die ſcythiſchen Mönche, vor allem Leontius von 

0 Bozanz, die mit Hilfe der arijtoteliichen Philofopbie das alerandrinifche Verftändnis des 
Chalcedonenfe mit dem abenbländiichen zu verjöhnen juchten und damit dem Kaifer 
Juſtinian I. einen großen Dienft leifteten. Damals führte auch die ariftoteliiche Philo— 
jophie zu einem Streite über die Lehre von der Dreieinigfeit, dem tritbeiftiichen Streite 
(diefer fpielte fih im weſentlichen unter Juftinian I. 527—565 und Juſtin II. 565—578 

+ ab). Man darf die damals entjtandene griechifch-ariftotelifche Theologie wohl als griechifche 
Scholaſtik bezeichnen. 

Menn man die ftrenge ariftoteliiche Logif auf die Lehre von der Dreieinigfeit an: 
wandte, jo fonnte man, je nad den jubjektiven VBorausfegungen, zu einem doppelten Er: 
gebnifje gelangen: enttweder zum Monarchianismus, oder zu einer Annahme dreier Götter, 

so d. h. zum Tritheismus. Es ift bezeichnend für die Zeit Juftinians, daß fie, ſoweit fie 
von den alten, orthodoren Formeln überhaupt abwich, die zweite Möglichkeit, den Tritheis: 
mus bevorzugte. 

Die Urjprünge des Tritheismus liegen leider ganz im Dunkel. Abulfarabfch be: 
zeichnet als den erſten Tritheiften den Johannes Askusnages, den Vorfteher einer Philo— 

55 jophenfchule in Konitantinopel. Von diefem Askusnages weiß aber feine unferer griechifchen 
Uuellen. Sie bezeichnen vielmehr als den Häreftarchen des Tritheismus den alerandri: 
nijchen Philoſophen Johannes, der den Beinamen Philoponus führte (feine Gegner 
ſchmähten ihn als Mataioponos). Wie diefer Widerfpruch zu löfen ift, wiſſen wir nicht. 
Sicher ift nur, daß der Tritheismus innerhalb des Monophyſitismus entjtand und daß 

so auch feine fpätere Entwidelung im wejentlichen in den Monophyſitismus fiel. Es bat 
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fogar den Anjchein, als hätte man die tritheiftifche Theologie ausgebildet, um mit ihr den 
Dyophyſitismus zu befämpfen. 

Johannes Philoponus legte feine Trinitätslehre nieder vor allem in feinem Arar- 
mms N neol Erwoews (10 Kapitel; wichtige Terte bei Johannes von Damaskus). Er 
geitand felbjt mit dürren Worten, daß er von der peripatetiichen Philofophie ausging (er 5 
identifizierte 3. B. Öndoraoıs ausdrüdlih mit dem peripatetifchen drouov). Auch feine 
Gegner beachteten das; Leontius fagt 3. B.: eye dE radra Jaßwv my dpogun 
dno raw ’Anuororelizav ö yao’Aoiororiins pnoiv Ötı elol TOv Ardumv xal egt- 
zal odolaı zal ula »own oltws olw zal 6 Dilönovos Eleyev Ötı lol Toeis ueoı- 
»al obotaı Ent rijç Aylas toıddos zal Zorı ia own. Philoponus veranfchaulichte 
feine Trinitätslehre mit einem fehr plaftiihen Bilde Es giebt fehr viele Menſchen 
zara 10» Aoıduov, lauter Individuen, von denen jedes feine eigene odola hat. Aber 
to »owe eideı ol noAlol Avdownoı els tuyyavovar: fie haben alle der Art nad) 
diefelbe odota. Ebenfo, wie das Verhältnis der einzelnen Dienfchen untereinander, dachte 
ih Philoponus das Verhältnis der drei Perjonen der Trinität. Es ift Har: dieſe An 15 
ſchauung war in der Kirchengefchichte eine vollfommen neue; nur mit Unrecht berief fich 
Vhiloponus auf Gregor von Nazianz, Bafilius den Großen, Athanafius und Eyrill von 
Aerandria. Den Namen eines Tritheiten verdiente er, mochte er es zugeben oder nicht 
(wie man fieht, identifizierte Philoponus bis zu gewiſſem Grade odola [pVors] und 
Indoraoıs: er nahm an, jede Öndoraoıs müſſe aud) eine pvoıs für fi haben, und 20 
umgekehrt; von bier aus fuchte er dann den Dyophofitismus ad absurdum zu führen: 
wenn Jeſus zwei puoeıs habe, müſſe er auch zwei Önoordosıs haben). 
Do des Tritheismus fam es ſehr bald zu Spaltungen, vor allem deshalb, 

weil Philoponus in feinen Büchern gegen die Heiden eine eigentümliche Lehre von ber 
Auferftehung niedergelegt hatte (diefe Lehre ruhte wohl auch auf ariftotelifcher Philoſophie). 25 
Philoponus lehrte nämlih: TO o@ua Ö vüv Eyousv obx Eyeioera äpdaorov dk 
freoov Avı’ abrov Jaußavouev. Die Partei der Tritheiten, die ſich gegen dieſe Lehre 
erlärte, ftand unter dem Bifchof Konon von Tarſus. Die beiden Gegner befehdeten ſich 
aufs beftigfte; fie bejchimpften ſich als Sabducäer, Heiden, Balentinianer, Manichäer u. ſ. w. 
Merfiwürdigermweife beriefen jich beide auf Origenes. Auch in Sachen der Trinitätslehre, so 
ſowie in Perjonalfragen hat e8 unter den Tritheiten verſchiedene Parteiungen gegeben ; 
wir wiſſen aber darüber fo gut wie nichts Genaueres. 

Die Gegner der Tritheiten gaben ihnen an Zeriffenheit nichts nad. Da gab 8: 3.8. 
1. IIerouavoi; fie lehrten, unter öndoraoıs jeien die dımuara ywois obolas zu ver: 
then; 2. Kovdoßavöiraı (fie verjammelten ſich roſc Aeyouevors Kovdoßavdov in 35 
Ronftantinopel); 3. Ayroftrat; 4. Ilavkavıoral; 5. ’Ayyekitaı (verfammelten ſich im 
Ayyehiov in Alerandria) zal Aamariraı; fie lehrten dAlovr usw elvar Töv natkoa 
»al Akhov röv viov zal üllov ıov napdzxintov To nveüua To äyıov' u) elvau Ö£ 
torroy Fraorov zad' Eavröv Deov wooeı, AAd' Eye xomwov Veov Ijyovv Veornra 
brinaoxtov zal Tauıms uereyovra Adıaroerws elvan Beöv Exaorov' xalovoı ÖL TOP 10 
utv narepa zal röv viöv al TO üytov nveüua Önoordosıs, TO ÖL xowor alı@w 
deov odolav zal pbow; diefe Damianiten erhielten, teil fie jozufagen noch ein viertes 
göttliches Weſen annahmen, den Ketzernamen Teroadiraı; 6. Nioßitar; fie behaupteten, 
in der Berfon Jeſu gebe es nach der Eywors der Naturen keine dıapooa T@v pVceww 
mehr. Wie fich all dieje Parteien in der Trinitätslehre unterfchieden, ob fie fi) da über: 4s 
baupt unterfchieden, wiſſen twir nicht ficher. 

Leider find wir auch darüber nicht unterrichtet, wie der tritheiftifche Streit zu 
Ende ging. Man wird wohl annehmen müffen, daß ihm durch das Vordringen der 
Berfer, dann der Araber ein Ziel geſetzt wurde. Beide brachen ja gerade in Agypten ſehr 
bald ein, alfo in dem Lande, das allem Anjchein nad) der geiftige Mittelpunkt des so 
Tritheismus var. 

Auch im Abendlande führte das Vordringen der peripatetiichen Philoſophie und die 
Entftehung der Scholaftit zu einem tritheiftifchen Streite, der fich allerdings in viel engeren 
Grenzen bielt. Ein Nominalift, Roscellin, Kanonifus von Compiegne, ftellte den Sat 
auf: entweder feien Vater, Sohn und Geift tres res; oder Vater und Geift jeien mit 55 
dem Sohne Menſch geworden; Roscellin entſchied fich für die erftere Möglichkeit. Aber 
die abendländifche Kirche entledigte ſich dieſes Tritheismus fehr raſch. 1092 ward Ros— 
cellin von einer Synode zu Soiſſons verdammt; er mußte widerrufen. Als er fpäter 
nohmals als Tritheift — widerlegte ihn Anſelm von Canterbury in ſeiner Schrift De 
fide trinitatis et de incarnatione verbi contra blasphemias Rucelini. 60 

9* 

— 0 

= - 



132 Tritheiſtiſcher Streit Trithemins 

In neuerer Zeit ift es vor allem die Philoſophie des Descartes geweſen, die einzelne 
Theologen zu tritheiftifchen Aufftellungen geführt hat (William Sherlod in London, geit. 
1707, und Pierre Faydit in Paris, geft. 1709). Auch Heinrich Nicolai in Danzig 
(geft. 1660; ihn befämpfte Calov), Anton Ohmbs (geft. 1809), ein Rationalift, und der 

5 befannte Fatholifche Theolog Anton Günther (geft. 1863) zogen fih den Vorwurf des 
Tritheismus zu. I. Leipoldt. 

Trithemins, Johannes, geft. 1516. — Die — — Schriften des Trithemius 
finden ſich geſammelt gedrudt in: Jo. Trithemii Opera spiritualia quotquot reperiri potuerunt 
ed. Jo. Busaeus. Mogunt. 1604 Fol. und in: Jo. Busaei Paralipomena Opusculorum 

10 Petri Blesensis, Jo. Trithemii et Hinemari. Mogunt. 1605. 8%. Die hiſtoriſchen Schriften 
des Trithemius find gefammelt und unter dem Titel: Jo. Trithemii Opera historica, curante 
Marg. Frehero, Tom. I. et II, Francof. 1601 in Folio, herausgegeben; die Hirfauer Annalen 
herausgegeben von J. ©. Schlegel 1690. Berzeichnifie der jämtlihen Schriften Tr.s bei 
Silbernagel S. 136 und Schneegans ©. 257. Seine Briefe find unter dem Titel: Jo. Tri- 

15 themii Abb, Sponhem. Eobtolarum familiarium libri II, ad diversos Germaniae Prin- 
cipes, Episcopos ac eruditione praestantes viros. Hagan. ex offic. Pet. Brubachii, 1536 in 
4° erihienen. — M. Biegelbaur, Hist. rei litt. Ord. Bened. III, S. 221fi.; Fabricii, 
Bibl. Lat. med, et inf, aetat. IV, ©. 154; 2. Wachler, Gejch. der hijtor. Forſchung und Kunſt, 
Bd 1, ©. 236; Erhard, Geſch. des Wiederaufblühens wiſſenſchaftl. Bildung, vornehmlich in 

20 Deutfhland bis zum Anfange der Reformation (Magdeburg 1832), Bd 3, ©. 379f.; Wolff 
in d. Württ. IB. f. Statijtit 1863 ©. 229; Paul, De fontib. a Trithemio in prima parte 
chr. Hirs. adhibitis, Halle 1867; Silbernagel, Joh. Trithemius, Landsh. 1868; Müller, 
Quellen, weldye der Abt Tritheim im erjten Teil der Hirfauer Annalen benutzt hat, Leipz. 1871, 
Halle 1879; Helmsdörffer, Forih. zur Geſch. Wilhelms v. Hirihau, Göttingen 1874; Schnee: 

235 gans, Abt Y. Trithemius und Klojter Sponheim, Kreuznad) 1882; Stamminger im KKL VI 
S. 1770ff.; Wegele in AdB Bd 38, 1894 ©. 626 ff.; derf., Geſchichte der deutichen Hiitorio- 
graphie, Münden 1885 ©. 67ff.; Stud. u. Mt. aus d. Bened. O. III, 2 ©. 332; Meng, Iſt 
e3 bewiejen, daß Tr. ein Fälſcher war? Jena 1892. 

Joh. Trithemius wurde den 1. Februar 1462 in dem unfern Trier an der Mofel 
30 gelegenen Dorfe Trittenheim geboren, nad welchem er fich jpäter, der Sitte der Zeit 
IR end, benannte. Von feinen Yugendjahren ift nur wenig befannt. Sein Bater, 
Sobann Heibenberg ftarb bereits 1463; der reichbegabte Knabe erhielt einen harten Stief: 
vater, welcher ihn zu ländlichen Arbeiten zwang und das früh ertwachte Verlangen des- 
jelben nach geiftiger Ausbildung zu unterdrüden ſuchte. Doch fein ratlos aufjtrebender 

35 Geiſt wußte fi durch alle Hindernifje Bahn zu brechen. Er benüßte nicht nur am Tage 
die furze Zeit, welche er erübrigen konnte, eifrig dazu, lefen und fchreiben zu lernen, fon= 
dern er lernte auch des Nachts heimlich bei einem —— ſo gut es gehen wollte, die 
erſten Anfangsgründe der lateiniſchen Sprache. Fünfzehnjährig entſchloß er ſich, das elter— 
liche Haus heimlich zu verlaſſen; er ging nad Trier, wo er eine Zeit lang, von mild- 

40 thätigen Menfchen unterftügt, die lateinische Schule beſuchte. Dann wandte er ſich nad) 
den Niederlanden, ſchließlich kam er nach Heidelberg, wo ihm feine Fähigkeiten bald wohl— 
wollende Gönner und durch diefelben die erwünjchte Unterftüung verjchafften, welche ihn 
in den Stand feste, auf diefer damals emporblühenden —* neben den theologiſchen 
Wiſſenſchaften alle diejenigen Kenntniſſe ſich anzueignen, nach denen er ſich ſo lange ge— 

45 ſehnt hatte. Beſonders war es Rudolf Agricola, der ihn in das Studium der Geſchichte 
einführte und mit den jchönen Wiſſenſchaften bekannt machte. Während er unter fo 
günftigen Verhältniſſen, wie er fie kaum zu boffen gewagt hatte, der Erweiterung jeiner 
Kenntniffe den größten Fleiß widmete, ertwachte in ihm das Verlangen, feine Verwandten 
in der Heimat zu bejuchen, und er trat 1482 die Neife dahin mit einem Freunde zu Fuß 

san. Schon waren fie bis zum Benediktinerklofter Sponheim bei Kreuznach gelommen, in 
welchem fie gaftfreundlihe Aufnahme fanden. Als fie ihre Wanderung fortfegten, 
nötigte fie ein Unwetter nad dem Kloſter zurüdzufehren. Diejes Ereignis, welches 
Trithemius nach den Anfichten feiner Zeit als einen Wink der göttlichen Vorfehung 
betrachtete, gab feinem Leben eine enticheidende Wendung. Er entichloß ſich im Klofter 

65 zu bleiben. Seine Bitte um Aufnahme ward ihm gern gewährt, und bald hatte er fich 
durch feine Frömmigkeit und Gelehrfamteit wie durch die gewiſſenhafte Treue, mit welcher 
er alle ihm übertragene Geſchäfte verrichtete, die Liebe und Achtung der Klofterbrüder fo 
ſehr erworben, daß fie ihn, obgleich er erit 21 Jahre alt war, am 29. Juli 1483 zu 
ihrem Abte wählten. Nun konnte Trithemius feinen bumaniftifchen Neigungen leben. 

co Seine hauptſächlichſte Sorgfalt wandte er der Klofterbibliothef zu; er traf fie im traurigften 
Zuftande, nicht einmal 50 Bände enthaltend, und brachte fie nach und nad) auf mehr als 
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2000 Bände, teild Manuffripte, teild gedrudte Bücher. Sie galt bald als eine der be— 
deutendften Bücherfammlungen Deutichlandse. hr liebenswürdiger, vielbelefener Gründer 
war eine angeſehene Perfönlichkeit im Kreife der Humaniften: Männer wie Joh. v. Dal: 
berg, Reudhlin, Geltes, Wimpheling, Pirdheimer, Peutinger u. a. mwechfelten Briefe mit 
ihm oder fuchten ihn im Klofter auf. Die Anweſenheit von Geltes und Reuchlin gab 5 
dem Abte Gelegenheit Griebifh und etwas Hebräifch zu lernen. " Auch die fürftlichen 
Gönner der wiſſenſchaftlichen Beitrebungen diejer Zeit wandten ihm ihre Gunft zu. Es 
war ganz im Sinne des älteren Humanismus, daß Trithemius die religiöfe Seite feines 
Berufs nicht außer acht ließ, er fuchte die tiefgefuntene Klofterzucht zu heben, hielt den 
Mönchen erbauliche Anſprachen, vor allem fuchte er fie mit der Überzeugung zu erfüllen, 
daß wer zum Lehrer anderer berufen jei, zuerſt fich felbit Weisheit und Kenntniſſe er: 
werben müfje, und daß nur derjenige die heiligen Schriften richtig verftehen und erflären 
könne, twelcher die allgemeinen Kenntniſſe der meltlichen Riffenfehatten a Nicht minder 
forgte er für die wirtfchaftliche Hebung des Klofters; dur Umbau und Neubau fhuf er 
freundlichere Wohnräume, für den Abt zunächſt, aber auch für die Brüder. Dem Orden ı5" 
überhaupt diente er durch häufige Vornahme von Vifitationen in Benebiktinerflöftern. 

Es waren für Trithemius glüdliche Jahre, welche er als Abt im Klofter Sponheim 
lehrend und lernend zugleich verlebte. Allein zur Leitung des Klofterd war der vielfeitig 
gebildete Mann ſchließlich doch nicht geeignet; es fehlte ihm der fcharfe Blid für die Be- 
urteilung der Perjonen und Berhältniffe, fo daß er einen Mikgriff um den andern in zo 
der Wahl feiner Prioren that; nicht minder mangelte ihm Feftigleit und Kraft bei der 
Durhführung feiner Mafregeln; er ſchwankte, wo er hätte feftbleiben follen, und ließ 
manches gefcheben, was er mißbilligte. Dem Miderfpruch gegenüber aber gebrady es ihm 
völlig an Mut. Der Verkehr mit feinen fürftlihen Gönnern hielt ihn mehr als gut war 
von dem Klofter entfernt. Das hatte auf feine Stellung in demfelben den übeljten Ein: » 
fluß, die Zügel glitten ihm aus den Händen, ohne baf er es merkte. Als nun die 
Oppofition feiner Mönche offen bervortrat, jo verlor er das Gleichgewicht; er fuchte pi 
erft fie zu überwinden, indem er feine moralifche Autorität in die Wagiehae warf; aber 
er mußte erfahren, daß er feine mehr befaß, und nun zog er es vor, auf die Abtei zu 
verzichten, ftatt um feine Stellung zu kämpfen. Die glänzenden Anträge des Kaiſers so 
Marimilian und des Kurfürften Joachim von Brandenburg, von denen jeder ihn an feinen 
Hof ziehen wollte, lehnte er ab und folgte der Einladung des edlen und mifjenfchaftlich 
gebildeten Lorenz von Bibra, Bifhofs von Würzburg, auf defjen Empfehlung er im 
J. 1506 die zwar Heine, aber feinen Wünfchen entjprechende Abtei des Schottenflofters 
Et. Jafob in Würzburg erhielt. In diefer ftillen Zurüdgezogenheit lebte er anſpruchslos 3; 
und zufrieden, ausſchließlich mit den Wiſſenſchaften, beſonders mit phyſikaliſchen Studien 
beihäftigt und daneben einen lebhaften Brieftvechfel mit feinen Freunden unterhaltend. 
Er ftarb, 54 Jahre alt, den 13. Dezember 1516. 

Von den zahlreihen Schriften des Trithemius find verhältnismäßig wenige bei feinem 
Leben und durch ihn felbft herausgegeben. Sie beziehen fich teil® auf die Theologie mit 40 
bejonderer Rückſicht auf das Hlöfterliche Leben, teils auf die Gefchichte, teils endlich auf 
allerlei Geheimwiſſenſchaften, auf melde Trithemius den größten Wert legte, wodurch er 
in den Ruf eined Zauberer fam. Hierher gehören: die Steganographia, sive de 
ratione occulte seribendi, verf. 1500 (Francof. 1606, 4°) und Polygraphiae libri VI, 
ad Maximilianum Caes. cum clave seu enucleatorio, in quibus plures seribendi 4 
modos aperit, verf. 1507 (Oppenheim impr. Jo. Hasselberg 1518, Fol.). Unter 
feinen theologifchen Schriften nehmen die Sermones et Exhortationes ad Monachos, 
verf. 1486 (Argent. per Jo. Knoblouch, 1516, Fol.) die erfte Stelle ein. Wie er in 
denfelben als eindringlicher und geiftreicher Nebner die Mönche Sponheims in den Ber: 
jammlungen des Höfterlihen Kapitels mit allem Nachdrucke zum Fleiße in den Wifjen- so 
Ihaften, zur Syrömmigkeit und zu einem tugendhaften Wandel ermahnte, fo fuchte er auch 
die Reform des Benebiktinerordens überhaupt zu fürdern durch feine Schriften De regi- 
mine claustralium, einen Kommentar zur Benebiktinerregel, verf. 1486; De visitatione 
monachorum, eine Anleitung zur Billtation der Benebiktinerflöfter, verf. 1490; De 
modo et forma celebrandi capitulum provinciale patrum ordinis S. Benedicti 5; 
Mogunt. provine., verf. 1490; Enchiridion s. epitome statutorum capitularium 
Ord. S. Bened. per prov. Magunt. et dioec. Bamberg, verf. 1491, und die mehr 
erbaulich gehaltenen Bücher De Religiosorum sive Claustralium tentationibus, verf. 
1487; De statu et ruina Monastiei ordinis, verf. 1493; De tripliei regione Clau- 
stralium et spirituali exereitio Monachorum, verf. 1497 ; die Schriften De vanitate 6 
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et miseria vitae humanae, verf. 1485, und Institutio vitae sacerdotalis, verf. 1486, 
endlich follten der Erwedung und Verbreitung der Gottjeligfeit auch in einem weiteren 
Kreife dienen. Nicht ohne Wert für die Kenntnis der Religiofität im Zeitalter unmitiel— 
bar vor der Reformation find die Schriften Cursus s. offieium quotidianum, Rosa- 

5 rium et oratio supplicatoria des. Anna, verf. 1499; De miraculis b. Mariae vir- 
ginis in Dittelbach, verf. 1511; De miraculis ad invocationem b. virg. Mariae 
in Urticeto extra Helbronnam, verf. 1516; Liber octo quaestionum ad Maxi- 
milianum Caesarem, verf. 1508. Hier mögen auch die Briefe des Trithemius genannt 
werden. Weitaus den größten Ruhm erwarb er fidh als Hiftoriker; aber diefer Ruhm 

10 var unverdient. Tritbemius fchrieb nicht als Gefchichtfchreiber, jondern er verfaßte ala 
Patriot und als Mönch Tendenzichriften zur WVerherrlihung Deutſchlands und feine 
Ordens. Er benüßte nicht nur die echten Quellen höchſt Leichtfertig, fondern er trug aud, 
wo es ihm an Quellen feblte, fein Bedenken, Quellen zu erdichten: Seine Erfindung it 
der Geichichtfchreiber Hunibald, deſſen 1. XVIII historiarum er als Quelle für die 

15 fränkische Urzeit von 440 bis auf Chlodowech benügt haben will; ebenſo ber fuldiſche 
Chronift Meginfrid, dem er angeblich feine Nachrichten über die erite Periode des Kloſiers 
Hirſchau (830—1050) entnahm. So bleibt ihm zwar das Verdienſt in Deutjchland den 
eriten Grund zur allgemeinen Gelehrten- und theologiſchen Litterargefchichte gelegt zu 
baben, aber als Geſchichtsquellen find feine Schriften, jo weit er nicht von feiner eigenen 

% Zeit ſpricht, unbrauchbar. (Chronicon Sponheimense 1502, fortgejegt 1509; Annales 
Hirsaugienses 1514; Comp. fundat. mon. S. Jacobi 1509; Vita Rabani 1515; 
Vita s. Maximi ep. Mog. 1515; Oratio in laudem Ruperti, Tuit. abb. 1492; 
De origine, progressu et laudibus ordin. Carmelit. 1492; Comp. prim. vol. ann. 
de orig. Franc. 1514; Comp. de orig. gent. Franc. 1514; Catalogus illustrium 

26 virorum Germaniam suis ingeniis et lucubrationibus omnifariam exornantium 
1495; De seriptoribus ecclesiastieis 1487—1492, 2. Bearbeitung 1494; De viris 
ill. ord. s. Bened., 1493. (8. 5. Klippel F) Hand. 

Triumphus, Auguftinus 1243—1328. — Schriften: Summa de potestate eccle- 
siastica, Augsburg 1473 20, zuletzt Rom 1584 vgl. Potthaſt und Hayn; 3 kirchenpolitiice 

30 Traftate bei Scholz; ſämtliche Werte handichriftlih in der vat. Bibl. — Litteratur: F. €. 
Gurtius, Virorum ex Ordine Erem. August. elogia, Antwerpen 1636; Gandolfus, Disser- 
tatio hist, de 200 Augustinianis seriptoribus, Rom 1704; Schulte, Geſch. der Quellen und 
gitt. d. fanon. Rechts II, S. 193; Friedberg, Die mittelalterlihen Lehren über das Ber: 
hältnis von Kirche und Staat, ZHR 1869 (giebt ausführliche Inhaltsüberfiht der summa); 

35 Scholz, Bubliziftif zur Zeit Pbilipps des Schönen, in kirchenrechtl. Abhandlungen von Stuß, 
Heft 6—8, 1903; Haller, Papſttum und Kirchenreform, 1903, Bd I, ©. 82. 

Die Biographie des Trionfo berubt auf den panegyriſch gehaltenen Berichten des 
Curtius und Gandolfus. Danach ift er in Ankona aus altpatrizifher Familie 1243 
geboren. Mit 18 Jahren trat er in den Auguftinerorden, wurde wegen feiner glänzenden 

0 Gaben zum Studium nad Paris gefhidt, wo er Thomas v. Aquino und Bonaventura 
hörte. Bald wurde er Magifter und hielt felbjt Vorlefungen. 1274 wurde er vom Papit 
Gregor X. auf das Konzil von Lyon berufen, 1277 nad Padua als Prediger an den 
Hof des Fürften Franz Garrara. Später ift er wieder in Anfona und wird bon dort 
von König Karl II nad Neapel berufen, two er als Prinzenerzieher, vertrauter Natgeber 

4 und Gefandter des Königs eine große politifche Rolle fpielte, aber auch für die Aus: 
breitung und Förderung feines Ordens aufs befte forgte. Er ftarb 85 Jahre alt in Neapel 
am 2. April 1328. Über feine zahlreichen Schriften fiehe das Verzeichnis des Curtius, 
abgedrudt bei Scholz; ©. 173. Tr., fein Leben lang ein eifriger Anhänger der päpftlichen 
Alleinberrichaft, verdantt feinen Namen befonders den firchenpolitifchen Schriften. 1308 

50 tritt er mit einem von Denifle, Finke und Scholz ihm zugejchriebenen Traftat Contra 
articulos inventos ad diffamandum sanctissimum patrem d. Bonifacium papam 
als Verteidiger des Andenkens dieſes Papftes auf. Der nationale Gegenfat tritt ftart 
hervor: die Wahl des Franzoſen Clemens V. bat Gott zur Strafe der Kirche zugelafien ; 
dennoch darf man ihm den Geborfam nicht verweigern, man muß nur alles daran jeten, 

55 daß die Kurie wieder nah Nom zurüdfommt. Weitere Schriften aus diefer Zeit find: 
Super facto Templariorum, De potestate collegii mortuo papa. In dem erften 
jchreibt er dem Papft das alleinige Necht zu, über Ketzer zu urteilen, aljo gegen das Vor: 
geben des Königs in der Templerfache, in der zweiten verteidigt er die päpftlihe Macht: 
volllommenheit gegen die oligarchifchen Gelüfte des Kardinalstollegiums, ebenſo im der 

so Schrift Contra divinatores et somniatores gegen die Angriffe der Spiritualen. Die 
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Zufammenfafjung feiner Gedanken giebt er in der Summa de potestate eccle- 
siastica, gefchrieben ca. 1322 und Papit Johann XXI. gewidmet. Die unmittelbare 
Veranlaffung dazu war der erneute Kampf des Papſtes mit den Barfüßer-Obfervanten 
und mit Kaiſer * (vgl. Haller ©. 83f.). Die Theorie der päpftlihen Allmacht iſt 
in der Summa jo vollfommen ausgebildet, wie nur denkbar, beſonders gegenüber dem 5 
Kaiſer und den Fürften. Kein Gejeß eines weltlichen Herrichers ift verbindlich außer fo- 
weit es vom Papſte betätigt ift. Der Bapft kann das Kaiſertum beliebig übertragen, ben 
Kaifer ernennen und abjegen, alle Fürften müfjen ihm den Treueid ſchwören, find alfo 
einfach feine Unterthbanen, aud in Beziehung auf die mweltlihen Güter, über die dem 
Bapfte eigentlich die Verfügung zufteht, auch wenn er fie nicht direft ausübt. Der Papit 
bat höhere Würde als Engel und Heilige, darum gebührt ihm dulia, thurficatio, genu- 
flexio (quaest. 9). Über die perfönlichen Qualitäten des Papftes: quod si contingit 
aliquos assumi ad summum pontificatum qui non sunt boni homines, sunt 
tamen boni praelati (quaest. 1 art.5). Aud wenn der Papſt der Simonie oder offen- 
barer Verbrechen ſchuldig ift, bleibt er das Haupt der Kirche, wenn auch ein krankes. Die 
Vorſchriften des pofitiven Rechts binden ihn nicht, da er die Quelle aller Rechte ift, und 
für die Verlegung des natürlichen Rechtes ift er Gott allein Rechenschaft ſchuldig. Kein 
Menſch darf ihn richten, oder ihm megen feiner Unthaten den Gehorfam verweigern. Nur 
eine Lücke ift noch: der Papft kann wegen Härefie abgejett werben ; gleichwie ein toter Menjch 
fein Menſch mehr ift, fo ift ein ketzeriſcher Papſt fein Bapit mehr. Mit all dem bat T. nur 20 
dasfelbe gejagt, was vor und nah ihm viele Päpfte und Theologen. Es ift die klaſſiſche 
mittelalterliche Doktrin, und von der Praxis gerade eines Bonifaz VIII. oder Johann XXII. 
nicht allzumeit entfernt. Kein Wunder, daß Johann von dem Werke hoch entzüdt mar, 
und daß es Jahrhunderte lang eine Fundgrube der Aurialiften und ein Gegenftand ber 
Polemik ihrer Gegner wurde. Die neuere kath. Geſchichtſchreibung lehnt feine Anfichten 25 
ab und bezichtigt ihn gejchmadlofer Übertreibung (Paſtor, Finke), was die Gejchmadlofig- 
feit betrifft mit Recht: er iſt „ein tupifcher Vertreter der berabgefommenen, handwerks— 
mäßigen Scholaſtik“ (Haller). R. Schmid. 

Trondjin, Theodor, geit. 1657. — Litteratur: Gebr. Haag, La France protestante 
1. Aufl. BB IX; F. Lichtenberger, Eneyclopedie des Sciences religieuses Bd XII, ©. 234; 80 
Borgeaud, L’Academie de Calvin, Gendve 1900. 

Theodor T., nicht zu verwechjeln mit feinem Urenfel und Namensvetter Theodor T., 
dem berühmten Arzt von Voltaire (geft. 1781), wurde 1587 zu Genf geboren und jtarb 
dafelbit 1657, befannt als Orientalift, Theolog und Polemiker. Sein Bater Nemi, aus 
der Champagne gebürtig, war ein ausgezeichneter Kriegsmann in der franzöfifchen Armee, 35 
flüchtete aber, nad dem S. Bartholomäusblutbad, nad Genf. Dort wurde er freundlid) 
bon Theodor de Böze empfangen, welcher Pathe feines erftgebornen Sohnes wurde und 
fpäter ihm feine Plegetochter als Gattin gab. Theodor erbte von feinem Vater einen 
mutigen Gharakter und von feinem Paten eine jtrenge Anhänglicheit zur Galvinifchen 
Glaubenslehre. 1606 wurde er angeſtellt als Profeſſor der orientaliichen Sprachen an 40 
der Genfer Akademie, 1608 als Pfarrer in der Stadt, 1618 Profefjor der Theologie und 
dozierte bis an feinem Tod. In demjelben Jahre wurde er, mit feinem Kollegen Johann 
Diodati, zu der Dordrechter Synode, ald Abgeordneter der Venérable Compagnie der 
Genfer Prediger gefandt und verteidigte Calvins ftrenge Prädeftinationslehre gegen die 
Arminianer. Die beiden Genfer Theologen gingen fo weit, die, von Staatstvegen aus: 45 
geiprochenen, Strafen gegen die beftegte Partei gutzubeißen. 1632 wurde T. als Feld— 
prediger bei dem Herzog Heinrich v. Nohan, während feines legten Feldzuges in der 
Valtellina, angeftelit. 1653 unterhielt er einen Brieftwechfel mit dem Schotten 3. Du: 
räus über die Mittel, Lutheraner und Galviniften zu vereinigen. Bei diefer Gelegen: 
beit ſchrieb er eine Harmonia Confessionum, welche noch ungedrudt in dem Genfer 50 

- 0 
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Archiv — 
Werke: Cotton plagiaire ou la vérité de Dieu et la fidélits de Genève, main- 

tenues contre les accusations du P. Cotton, jésuite, contre la Bible de Gen®ve, 
G. 1620; De bonis operibus, G. 1628; Oratio funebris de Henrico duce Rohani, 
G. 1638; De peccato originali, G. 1658. G. Bonet-Maury. 55 

Trondin, Ludwig, geit. 1705. — Litteratur: Diejelbe wie für den Theodor, dazu: 
J. @aberel, Histoire de l’Eglise de Gendve, G. 1862, 3. Bd. 

Louis T., geb. 1629, geft. 1705 zu Genf, Sohn des vorbergenannten, ftudierte auf 
der Genfer und fpäter auf der proteftantiichen Akademie von Saumur, wo er den Vor: 
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lefungen des Moife Amyraut beitvohnte, deffen „Univerfalismus“ durch Theodor T. heftig 
angegriffen geweſen waren. 1655, nachdem er ein Eramen vor den reformierten Parifer 
Predigern zu Charenton glüdlich durchgemacht, wurde er ald Pfarrer in der Lyoner Ge- 
meinbe berufen; und drei Jahre fpäter wies er einen Auf als Profeffor an die Akademie 

5 bon Saumur ab. 1661 wurde 2. T. zum Profefjor der Theologie zu Genf erwählt und 
fam in feine Heimat zurüd. Von nun an erwies er ſich als ein Vertreter der freifinnigen 
Richtung und der Duldfamkeit. 1669 durch feinen Kollegen Meftrezat unterftügt, ver: 
langte 2. T. die Abſchaffung des Eides, welcher allen Kandidaten auferlegt wurbe, Feine 
Neuerungen in der Galvinifchen Lehre, z.B. die Univerfalität der Gnade u. ſ. w. vorzu— 

ıo nehmen. L. T. unterhielt einen ausgedehnten Brieftwechfel mit fremden Gelehrten aus dem 
ganzen Europa, bat aber wenige Bücher verfaßt. 

Werfe: Disputatio de providentia Dei, G. 1670; De auctoritate Scripturae 
Sacrae, 1677. G. Bonet-Maury. 

Truber, Primus, geit. 1586, und die Reformation in Krain. — Litteratur: 
15 Pr. Trubers Briefe, gej. u. erläutert v. TH. Elze (Bibl. d. litt. Vereins in Stuttgart, 215. Bd, 

Tüb. 1898; Jak. Andreä, Leichpredigt Pr. Trubers, Tüb. 1586; Balvafor, Die Ehre Krains, 
1689; Bernb. Raupad), Evang. Deiterreih, Hamb. 1732—46; Chr. Frd. Schnurrer, Slaviſcher 
Bücherdrud in Württemberg im 16. Jahrh. Tüb. 1799; Dobrowsky, SIavin, Prag 1806, 
2. Ausg. v. Hanka, Prag 1831; Kopitar, Grammatif der flav. Sprade in Krain, Laibach 

20 1808; Mitteilungen des hiitor. Vereins in Krain, Laibach, jeit 1846; H. C. W. ESillem, 
Primus Truber, Erlangen 1861; P. v. Radies, Herbard v. Auersperg, Wien 1862; Th. Elze, 
Die Superintendenten der evang. Kirche in Krain während des 16. Jahrh., Wien 1863; P. 5. 
Safarif, Geſchichte der füdjlamwijchen Litteratur, herausgeg. von 3. Jirecet, 1. Bd, Prag 1864; 
Aug. Dimitz, Geſchichte Krains, Laibach 1874— 76; J. Kojtrencic, Urkundliche Beiträge zur 

25 Geſchichte der prot. Litteratur der Südflaven von 155965, Wien 1874; Th. Elze, Die Uni: 
verjität Tübingen und die Studenten aus Krain, Tüb. 1877; Jahrbuch der Gejellihaft für 
die Geſchichte des Proteftantismus in Defterreih, Wien u. Leipzig, feit 1880. Daraus beſon— 
ders abgedrudt: Th. Elze, Paul Wiener, Wien und Leipz. 1882; Th. Elze, Die jloven. prot. 
Geſangbücher des 16. Jahrh., Wien und Leipzig 1884; derf., Die fl. prot. Katehismen; Die 
fl. pr. Poſtillen; a. a. ©. 1893; derf., Die fl. pr. Gebetbücer; Die jl. pr. Ritual-, Streit:, 
Lehr: und Bekenntnis-Schriften, a. a. DO. 1894; derſ., Die fl. pr. Bibelbücher des 16. Jahrh., 
a. a. O. 1895; J. Loſerth, Die Reformation und Gegenreformation in den inneröfterreid). 
Ländern, Stuttg. 1898; derf., Alten u. Korrefp. 3. Geſch. der Gegenreformation in Inner: 
öjterreih unter EH. Karl, Wien 1898, unter Ferdinand II, Wien 1906. 

Die kirchlichen und religiöfen Zuftände Kraind waren zu Anfang des 16. Jahr— 
hunderts nicht wor und nicht befjer ala andertwärts. Neligiöfe Unwoiffenheit des Volkes, 
fittliche Verfunfenheit im Klerus, firchlihe Formen ohne inneres Leben gingen mit weit— 
verbreitetem Aberglauben und Sittenlofigfeit Hand in Hand. So fanden die Lehren ber 
Neformation auch bier bei ernfteren Gemütern bald Eingang (1525). Schon 1527 ver: 
fammelte ſich ein Kreis evangelifch gefinnter Männer in Laibach, der Hauptitabt des 
Landes, um Matthias Klombner, der fpäter verfchiedene landesfürftlihe und landſtändiſche 
Amter befleidete. Daher ließ König Ferdinand I. die ftrengen fog. Ofener Generalien vom 
30. Auguft 1527 und mande andere Verbote der evangelifchen Lehre auch in Krain 
publizieren, doch ohne vielen Erfolg. 

15 Da begann im Jahre 1530 ein junger Trainifcher Geiftlicher, Primus Truber, in 
Unterfrain und Unterfteier gegen Mifbräuche in der fatholifchen Kirche, insbefondere gegen 
die Einwirkungen der angeblichen Vifionen einiger übelberüchtigten Weiber in jener Gegend 
öffentlich zu predigen und das Volk zur rechten Buße und zur Erkenntnis des alleinigen 
Heilandes Jeſu Chrifti mit deutlichen Zeugniffen der heiligen Schrift und nach Anleitung 
des chriftlichen Katechismus hinzuweiſen. Primus Truber war 1508 zu Raſchiza bei 
Auersperg, 3 Meilen von Laibach geboren, ein Sohn des Zimmermanng und Kirchen: 
vorſtehers Michael Truber dafelbit, ein Unterthan und Erbbold der FFreiberren (fpäter 
Grafen und Fürften) von Auersperg. Im Alter von 13 Jahren (1521) befuchte er die 
Schule in ve fpäter die zu Salzburg und zu Wien, war aber jo arm, daß er, wie 
Luther, Bullinger, Mathefius, Alber u. a. als „Partekenhengſt“ ſich fein Brot vielfach 
erfingen und erbetteln mußte. Ohne eigentlich auf einer Univerfität ftudiert und ſich die 
Kenntnis der griechifchen und hebräifchen Sprache angeeignet zu haben, kehrte er (noch 
vor 1526) in jeine Heimat zurüd. In dem trefflichen, dem öfterreichiichen Humaniftenfreije 
angebörigen, eine evangelifche Reformation innerhalb der römischen Kirche anftrebenden Bifchof 

co Peter Bonomo von Trieft fand der junge, nicht ungebildete Mann einen wohlwollenden 
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Beſchützer und Mohlthäter, welcher ihn zunächſt in feine Kantorei aufnahm, ibn unter 
feiner Zeitung zum Priefter ausbilden ließ, ibm dann die Kaplanei bei St. Marimilian 
zu Gilli (vor 1530), fpäter (1540 u. 1541) auch die Pfarreien zu Lad bei Ratſchach und 
zu Tüffer verfchafftee Hier an den Ufern der Save trat er mit den erwähnten Pre— 
digten auf. Diefe führten ihn (1531) nad Laibach, wo er zuerſt im Dom, dann aber, 5 
da ibm bier der Bifchof fein gegen die Ehelofigkeit der Geiftlihen und die Austeilung 
des Abendmahls unter Einer Geftalt, ſowie für die Rechtfertigung allein durch den Glauben 
abgelegtes Zeugnis verbot, in der ftädtifchen Spitalskirche der hl. Elifabeth predigte. Seine 
in Trieft entmwidelte evangelifche Richtung ward um dieje Zeit geftärkt und erweitert durch 
die ihm zugelommenen Kommentarien Pellikans und Bullingers (1532), die ihm als 10 
Unterlage und Richtfchnur feiner Predigten dienten. Bald (1536) fchloß fich ihm bier als 
Prediger des Evangeliums der Laibacher Domherr Paul Wiener an, der fpäter der erite 
evangelifche Biſchof Siebenbürgens ward (geft. 16. Auguft 1554). T. mußte fih zwar 
1540 von Laibach auf die ihm verliehene Pfarrei Lad zurüdziehen und verweilte viel in 
Trieft bei Bifchof Bonomo, ward jedoch 1542 zum Domherrn in Laibach ernannt, 1544 ı6 
nebft Paul Wiener vom Bifchof mit den deutichen und mindifchen Predigten im Dom 
betraut, und 1546 mit der dem Laibacher Domkapitel gehörigen Pfarrei St. Bartholo- 
mäenfeld in Unterfrain belieben. Im Auguft 1547 benüßte jedoch der Laibacher Bifchof 
Urban Tertor, der als Hofprediger, Beichtvater und Almofenier des Königs meijt in 
Wien lebte, und ein Freund des Ignatius von Loyola und des Claudius Jajus war, 0 
die günftige Gelegenheit der fiegreichen Beendigung des ſchmalkaldiſchen Krieges und der 
Abreife König Ferdinands zum Reichstag nad) Augsburg, um gegen die Häupter bes 
evangelifchen Be enntnifjes einen vernichtenden Schlag zu führen. Der Generalvilar Georg 
Dragolis und der Domherr Paul Wiener wurden gefänglic eingezogen. T., gerade in 
jeiner Maren St. Bartholomäenfeld abweſend und rechtzeitig gewarnt, entging dieſem 25 
Schidjal durch Flucht an fichere Orte; feine Wohnung in Yaibady ward jedoch erbrochen, 
feine Bücherfammlung mweggenommen, er felbjt aller feiner Pfründen beraubt. Vermutlich 
war er jetzt (wenn nicht Mon 1540) eine Zeit lang mwindifcher Prediger in Trieft. Im 
folgenden “fahre (1548) durfte er zwar in feine Heimat zurückkehren, mußte jedoch alsbald 
aufs neue flüchten. Bis an die Grenze Tirols verfolgt, gelangte er doch glüdlih nad) so 
Nürnberg, zu dem befannten reformatorischen Prediger Veit Dietrih. Auf deſſen Empfeb: 
lung ward T. alöbald (1548) Frühprediger in Notbenburg an der Tauber. Hier begrün— 
dete er fich ein Familienleben und beichäftigte fi auch damit, feinen Yandsleuten das 
Evangelium, das er ihnen nicht mehr predigen konnte, in ihrer windiſchen (ſoveniſchen), 
bisher nie in Schrift firierten Sprache zugänglich zu machen. Nach mancherlei Mühen 35 
aelang ihm diefes, und 1550 erfchienen von ihm (unter dem Pfeudonym Philopatridus 
Ilyrieus) die erjten Bücher in diefer Sprache: 1. Gatechifmus, 2. Abecedarium und der 
Hein Gatechifmus, beide in Tübingen mit deutjchen Lettern gedrudt. Im Jahre 1552 
ward T. Pfarrer in Kempten, ließ aber feine litterarifche Thätigfeit ruhen, zumal deren 
Koſten feine Mittel überftiegen. Da trat P. P. Vergerius, der fich gern in alles mifchte, 40 
mit ihm in Verkehr und litterarifche Verbindung (1555—57). Aus diefer gingen 
1555 zwei kleine Schriften des Vergerius und drei Arbeiten Trubers bervor, nämlich: 
3. Ta Ev. S. Mateusha, 4. Abecedarium, 5. Catchismus (in 16°), ſämtlich 
1555 in Tübingen mit lateinifchen Xettern (von da ab für die flovenifche Litteratur 
bleibend) gedruckt. Nach Löfung diefer Verbindung veröffentlichte T.: 6. 1557 Nov. #5 
Test. I (die 4 Evangelien und die Apoftelgefchichte), 7. 1558 En Regishter (Boftille), 
8. 1560 Nov. Test. II, a (Römer), 9. 1561 Nov. Test. II, b (1 und 2 Korintber; 
Galater), 10. 1562 Articoli oli deili ete. (eine Zufammenziehung der Augsburgifchen, 
Rirtenbergifchen und Sächſiſchen Konfeifion), 11. 1564 Ordninga cerkovna (Kirchen: 
ordnung), alle ebenfalls in Tübingen gedrudt, zum Teil in gefchäftlicher Verbindung mit so 
dem in Urach angefiedelten Freiherrn Hans Ungnad. Defien Tod (27. Dez. 1564) hemmte 
jedoch T. im der Fortfegung feiner litterariichen Thätigkeit nicht. Es erfchienen: 12. 1566 
Ta celi Psalter; 13. 1567 Nov. Test. II, e (Epheſer, Bbilipper, Kolofjer, 1 und 2, 
Tbeflalonicher, 1 und 2 Timotheus, Titus, Philemon); 14. 1567 Ta celi Catechis- 
mus ete. (Sirdengejangbud); 15. 1570 (2) Ta celi Catehismus ete. (2. Aufl.); 55 
16. 1574 Ta celi Catehismus (3. Aufl.); 17. 1575 Try duhouske peisni (3 geift- 
liche Lieder, zufammen mit Georg Dalmatin und Johann Schweiger); 18. 1575 Cate- 
hismus sdveima islagama; 19. 1577 Nov. Test. II, d (Sebräer, Jakobus, 1 und 2 
Petrus, 1, 2 u.3 Johannes, Judas, Offenbarung; in 8°); 20. 1579 Ta pervi Psalm; 
21. 1579 Ta celi Catehismus (4. Aufl., Yaibady); 22. 1581 Formula Conecordiae; 6 
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23. 1582 Nov. Test. (2. Ausg); 24. 1582 Ta Slovenski Kolendar (Kalender). — 
Nach T.s Tode erſchien noch die von ihm hinterlaſſene Überjegung von Luthers Poſtille: 
25. 1595 Hishna Postilla ete. (Fol. herausgegeben duch Felizian Truber). Alle dieje 
Bücher wurden, mit Ausnahme von Nr. 21, in Tübingen gedrudt, und außer ibnen 

5 haben wir von T. nur noch eine Heine Schrift in deutfcher Sprade. 
Hingegen wurden viele diefer Bücher, namentlih das Neue Teftament, faft gleich- 

jeitig (1560—65) in die krobatiſche (illyrifche) Sprache übertragen, melde T. notdürftig 
efen, aber nicht fchreiben konnte. Stephan Gonful, ein frobatifcher Priefter, geboren 1521 
u Pinguente in Sitrien, 1549 wegen evangelifcher Gefinnung aus Krain vertrieben, 

10 —* 1552—53 in T.3 Haufe zu Rothenburg und Kempten als kranker Gaſt gelebt und 
war dann auf deſſen Empfehlung Lehrer in Cham (Oberpfalz) und (1553) Kantor und 
Kollaborator an der damals berühmten „Poetenſchule“ (Lyzeum) in Regensburg geworben. 
Hier begann er eines der flovenifchen Bücher T.s ins krobatifche zu übertragen und gab 
diefem natürlich davon Kenntnis, während er zugleich fih bemühte, krobatiſche d. i. gla= 

15 —— Lettern zum Druck ſeiner Arbeit zu bekommen. T. ſetzte Conſul mit dem Frei— 
herrn Hans Ungnad in Verbindung, welcher denſelben nach Urach berief und mit ihm 
bier ſeine befannte krobatiſche (nicht ſloveniſche) Überſetzungs- und Druckanſtalt begrün— 
dete, deren Leitung er jedoch T. übertrug. Außer Stephan Conſul arbeiteten für dieſelbe 
und an derſelben: Anton ab Alexandro gen. Dalmata, Georg Juritſchitſch, Georg Zwetzitſch, 

20 Herr Leonhard Mercheritſch, Matthias Popowitſch, Hans Malefchevaz u.a Aus ihr 
gingen 31 Werke in frobatifcher Sprache hervor, teild mit glagolifhen, teils mit cyrilli- 
* * teils mit lateiniſchen Lettern gedruckt, außerdem noch 6 Werke in italieniſcher 
Sprache. 

nzwiſchen war in Krain die evangeliſche Bewegung immer weiter vorgeſchritten und 
25 das Verhalten des katholiſchen Klerus gegen dieſelbe immer unleidlicher geworden. Dies 

betvog 1560 die frainifchen Landftände, deren weltliche Mitglieder nun ſchon faſt ſämtlich 
der evangeliihen Kirche angehörten, zur Ordnung und Leitung derfelben T. als Land» 
ichaftsprediger nad) Krain zurüdzuberufen. Nur ſchwer trennte fich diefer von feiner litte- 
rarifchen Thätigfeit und Stellung in Kempten und Urach, doch traf er enblih am 26. Juni 

so 1561 in Laibach ein, von feinen — und Anhängern feſtlich eingeholt und vor 
feiner Wohnung von der Stadtmuſik mit viertelſtündigem Blaſen des „De Teum lau- 
damus“ begrüßt. Doch kehrte er nach einigen Monaten noch einmal nach Urach zur 
Abwickelung ſeiner dortigen Geſchäfte zurück und überſiedelte erſt im Juni 1562 mit 
ſeiner Familie gänglich nach Laibach. Auf Betreiben des dortigen Biſchofs Peter von 

35 Seebach trafen jedoch bald kaiſerliche Befehle vom 12. Auguſt 1562 ein, T. nebſt anderen 
evangelifchen Predigern (Juritſchitſch, Matſchik, Tulſchak, Rokavez, Stradiot) und Matthias 
Klombnern gefänglich einzuziehen. infolge wirkſamer Verwendung der Landſtände warb 
diefer Befehl dahin abgeändert, daß T. vom Biſchof verhört werden ſollte. Dies geſchah 
am 6. und 20. Dezember 1562, wobei natürlich die Frage die Hauptſache bildete, ob er 

40 Augsburgischer Konteffion jei. Gleichzeitig mit dem Berichte des Bifchofs über dies Verhör 
ging jedoch ein anderer der Landſtände (vom 27. Dez. 1562) über den Bifchof und feine 
und anderer Domgeiftlichen Unfittlichfeit an den Kaiſer. infolge hiervon ward die Unter: 

ſuchung gegen T. eingeftellt, und dagegen eine andere gegen den Biſchof eingeleitet, der 
jedod) die weiteren Folgen derjelben abzuwenden mußte. 

45 Ungehindert fuhr T. nun in feinen organifatorifchen Arbeiten fort. Die Gemeinden 
wurden geordnet, neue Geiftliche, ;. B. Sebaftian Krel (1563) wurden angeftellt und 
ein evangelifches Landſchaftsgymnaſium unter der Leitung Leonhard Budinas in Laibach 
errichtet (1563). Natürlich ftellte fich jofort das Bedürfnis einer jlovenifchen Kirchenord- 
nung beraus, welche T. aus der württembergifchen, nürnbergifchen und medlenburgifchen 

co zufammenitellte und dem Drud übergab (j. oben Mr. 11). Diejes Unternehmen zog ihm 
aber nicht allein in Württemberg dur; den übereifrigen Kanzler Jak. Andreä eine Ber: 
dächtigung feiner Tutherifchen Nechtgläubigfeit zu, die er nur mit Mühe befeitigte, fondern 
es ward auch die Veranlafjung feiner gänzlihen Verbannung aus Krain. 

Auf Anordnung Kaifer Ferdinands hatte kurz vor deſſen Tode fein Sohn Erzherzog 
55 Karl die Negierung der inneröfterreichifchen Yänder übernommen. Am 28. April 1564 

ließ derſelbe ſich in Laibach huldigen. Als er am Sonntag in den Dom zur Mefje ging, 
begleiteten ihn die Stände zwar bis zur Kirche, gingen dann aber zur Predigt T.s in 
die nahegelegene Eliſabethkirche, und fehrten — zum Dom zurück, von wo ſie dann 
den Landesfürſten wieder heimgeleiteten. Infolge derartiger Vorgänge ward es T.s 

so Widerſachern leicht, dem Erzherzog die beabſichtigte Einführung einer neuen Kirchenordnung 
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ala einen Eingriff in feine Hobeitsrechte darzuftellen und ihn zu bewegen, nicht allein 
diefe Kirchenordnung zu verbieten, fondern auch T. als deren Urheber für immer aus 
Krain zu verbannen. Mit Ende Yuli 1565 verließ diefer feine Heimat abermals, und 
ſah diefelbe nur noch einmal bei einem ganz kurzen Beſuche 1567 wieder. Er binterlieh 
ſcheidend ſeine Bücherfammlung feinem Vaterlande, wodurd er die erfte öffentliche Biblio 5 
thel (mit Ausleihen der Bücher gegen fchriftliche Betätigung u. f. w.) in Krain gründete, 
und wandte ſich nah Württemberg, wo er zuerft (1565) Pfarrer in Laufen am Nedar 
und dann (1566) in Derendingen bei Tübingen ward. Nachdem er als Seeljorger und 
Schriftfteller (f. oben Nr. 12—24) noch manches Gute mit Nat und That vollbradht 
batte, ftarb bier im Exile der Neformator Krains und Gründer der jlovenifchen Litteratur 10 
am 29. Juni 1586. 

T.s Nachfolger in Laibach ald Superintendent der evangelifchen Kirche in Krain war 
Schaft. Arel, gebürtig von Wippach, ein Schüler des Flacius Illyrieus in Jena und 
Regensburg. Er war ein frommer ftiller Mann, welcher (außer einer deutjchen Schrift 
zu Gunften feines Lehrers) in flovenifcher Sprache einen Fieinen Katechismus für den 15 
Schulgebrauch verfaßte, einige Kirchenlieder dichtete, und den Winterteil von Spangen- 
bergs Poſtille ins Sloveniſche überjegte (gedrudt zu Regensburg 1567), aber ſchon zu 
Weihnachten 1567 an der Schwindſucht ftarb. Während feiner Amtsführung ward (1566) 
der jpäter als eriter flovenifcher Grammatifer berühmt gewordene Adam Bodoritih an 
— — penſionierten Leonhard Budina als Rektor der Landſchaftsſchule in Laibach 20 
angeſtellt. 

Auf Krel folgte (1569) Chriſtoph Spindler (geb. 1546 zu Göppingen in Württem— 
berg) als Superintendent der evangeliſchen Kirche Krains. Dieſe hatte damals (Anfangs 
1570) bereits eine foldye Ausdehnung gewonnen, daß 24 deutſche und windiſche Prediger 
im Lande angeftellt waren und die reformatorifche Bewegung von bier aus zu den Kroaten 35 
und anderen fübflavischen Stämmen zu dringen begann. Troß äußerer Unruhen, Bauern: 
aufftänden und Türkenkämpfen wendete ſich Spindlers Thätigleit unausgefegt dem inneren 
Ausbau, der Hebung der evangelifchen Geiftlichkeit, der Ordnung der Armenpflege, der 
Drganifation des Schulweſens zu. Gemeinfam mit Ad. Bochoritih rief er eine Neu: 
—— der Landſchaftsſchule ins Leben (1575). Gleichzeitig aber begann Erzherzog so 
arl unter dem Einfluffe feiner baieriſchen Gemahlin und feiner jefuitiichen Umgebung, 

gegen die krainiſchen —— einzuſchreiten. Trotz ſeiner beſtimmten, den Landtagen 
mehrfach erteilten Zuſicherungen, niemand um feines Glaubensbekenntniſſes willen ver— 
treiben, noch ungehört verurteilen zu wollen, ließ er dennoch (ſeit 1569) auf feinen 
Kammergütern in Krain ftrenge Mafregeln gegen die Proteftanten ergreifen und deren 35 
Prediger verjagen. Auch veranlafte er insgeheim die Biihöfe von Briren, Freifing 
und PBarenzo zu gleichem Vorgehen auf ihren Beſitzungen in rain und dem dazu 
gebörigen Shrien, Dies führte die Landitände von Steier, Kärnten, Krain und der Graf: 
ſchaft Görz auf dem Generallandtage in Brud an der Mur 1578 zu einem gemeinfchaft: 
lihen Schritte beim Erzberzoge, in olge defien diejer die Erklärung abgab, die protejtan= 40 
tiihen Stände, auch die Bauern, in ihrem Gewiſſen nicht beſchweren, noch ihnen wegen 
der Religion das geringfte Leid zufügen zu wollen, fich jedoch die Neligionsdispofition in 
den (landesfürftlichen) Städten und Märkten vorzubebalten, jedoch die evangelifchen Pre 
diger und Lehrer aus Graz, Laibach, Klagenfurt und Judenburg nicht vertreiben zu 
wollen. Übrigens weigerte ſich der Erzherzog diefe Erklärung, die ſog. „Bruder Religions: 45 
pacifitation” (vom 9. Februar 1578), welche überdies einer ausdrüdlichen Verpflichtung 
für die Nachfolger entbehrte, fchriftlich zu geben. Die verfammelten Landſtände, melde 
mit Ausnahme des geiftlihen Standes und 2—3 einzelner Mitglieder ſich fämtlich zur 
Augsburgischen Konfeffion befannten, fchlofjen daher noch eine Übereinkunft zu gemein: 
jamer Verteidigung und Entwidelung ihres Kirchen: und Schulwejens und einigten fich so 
zur Herausgabe einer floventichen Bibelüberfegung für die windiſche Bevölkerung in Krain, 
Kämten und Steiermarf. 

Troß der vom Erzherzog fortgefegten Unterdrüdung des protejtantischen Bekenntniſſes 
in den Iandesfürftlihen Städten und Märkten fchritt die Entwidelung der evangeliichen 
Kirche in Krain immer weiter fort. Für das neuertvachte geiftige Leben des Landes hatte 55 
der Laibacher Bürger Hans Mannel ſchon 1575 eine Buchdruckerei in Laibach errichtet, 
aus welcher während ihres kurzen fünfjährigen Beitebens 29 Drudjchriften (14 deutjche, 
I flavifche, 6 Tateinifche) bervorgingen, darunter (G. Dalmatin) Jesus Sirah 1575; ein 
Catehismus (1578; Juritschitsch, Postilla Spangenberg (3. Teile; der erſte ift ein 
Wiederabdrud der Krelichen Überfegung von 1567, ſ. ob.); Ant. Vrameez, Kronika ® 
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vezda 1578; J. Tulfzhak, Kerfzhanske leipe molitve (Habermann) 1579, und 
mehrere Werte Georg Dalmatins. 

Georg Dalmatin (fo, nicht Dalmata, heißt fein Familienname) war um 1546 zu 
Gurkfeld in Unterfrain in ärmlichen Verhältnifjen geboren und bis in fein 18. Jahr ın 

5 Ad. Bochoritſch' Privatichule dafelbit unterrichtet worden. Durch T.s pürlorge und Fürſprache 
fam er nah Württemberg in die evangelifche Klofterfchule zu Bebenhaufen bei Tübingen 
(1565—66), dann in das Tiffernum zu Tübingen (1566—72). Nachdem er fich jchon 
1569 bier den Magiftergrad erworben hatte und 1572 in Stuttgart eraminiert und ordi- 
niert worden war, ward er (1572) Prediger in Laibach, wobei er zugleich (1574—85) 

10 die evangelifche Kirche zu Vigaun in Oberfrain, und dann (1585—89) die Pfarrei zu 
St. Canzian bei Auersperg zu beforgen batte. Leider jtarb er im beften Alter am 
31. Auguft 1589 zu Laibah. Wie durch Bochoritſch fprachlid, fo durch T. litterariſch 
berangebildet und in die Öffentlichkeit eingeführt (f. oben bei T. Nr. 17), ift er auf dem 
Gebiete der ſloveniſchen Litteratur deſſen größter Nachfolger im 16. Jahrhundert und 

15 darüber hinaus geworden. Außer jlovenifchen Kirchenliedern in T.s Geſangbuch (jeit 
1574) gab er feinem Volke: 1. Passion (prof. und poet. bearbeitet) 1576; 2. Biblia I 
(Pentateuch) 1578; 3. Salomonove pripvvisti (Sprüche Salomos) 1580, — fämtlic 
in Laibach gedrudt, und 1584 das Hauptiverk feines Lebens: 4. die Überjegung der 
ganzen bl. Schrift, und zugleich 5. eine neue (5.) Auflage des Kirchengefangbucdhes, und 

20 6. ein Betbüchlein windifh (nad Andr. Musculus; 2. Ausg. durd Felizian T., Tübingen 
1595), leßtere drei 1584 in Wittenberg gedrudt. Dalmatins flovenische Bibelüberfegung 
war übrigens ſchon im Jahre 1580 vollendet, und der Buchbruder 9. Mannel batte im 
jelben Jahre bereits ein Probeblatt derjelben für die frainifchen, kärntiſchen und ſteiriſchen 
Yandftände gedrudt, da verbot Erzherzog Karl diefen Drud, lie Mannels Buchdruderei 

25 fperren, und verbannte diefen feibft aus Krain und allen feinen Ländern. Die genannten 
Landftände, welche ja ſchon 1578 zu Brud a. d. Mur die Herausgabe der flovenifchen 
Bibelüberfegung beſchloſſen hatten, ließen dejjenungeadhtet im folgenden Jahre (vom 
28. Auguft bis 22. Oft. 1581) eine Konferenz von Theologen und Philologen aus ihren 
Yändern zur Nevifion bderfelben in Laibach zufammentreten. Das wichtigſte Mitglied 

50 diefer Verfammlung nächſt dem Überjeger  felbjt war der berühmte flaviiche Philolog 
Adam Bochoritſch, der einzige Schulmann neben den übrigen Geiftlihen. Bochoritſch war 
als Unterthan des Freiherrn Hans Ungnad in Unterfteier (Rann?) geboren und hatte 
1546 die Univerfität Wittenberg beſucht, wo er namentlih Melanchthons Schüler war. 
eimgekehrt hatte er 1551 in feinem eigenen Haufe zu Gurffeld an der Save in Unter: 

3 frain eine Schul: und Erziehungsanftalt gegründet, aus welcher eben auch G. Dalmatin, 
fein berühmtefter Schüler hervorgegangen war. Im Jahre 1566 war er ald Rektor des 
Landſchafts-Gymnaſiums nad) Laibach berufen worden, wo er für die Zwecke diefer Anftalt 
jegensreich wirkte, auch 1578 ein Elementale Labacense und einen Donat druden 
ließ. Für die Nevifion der Bibelüberfegung Dalmatins erhielt er 1581 den Auftrag, die 

40 Regeln für die richtige Schreibweife der jlovenifchen Sprade in lateinischen Buchitaben 
zu entiverfen, und 1583 warb er mit G. Dalmatin von der krainifchen Landſchaft nach 
Wittenberg geſchickt, um gemeinfchaftlih mit demfelben dort den Drud diejer Bibel zu 
leiten und zu übertvachen, der zum Neujahr 1584 beendigt wurde. Bei diejer Gelegenheit 
veröffentlichte er feine berühmte flovenijsche Grammatik: Arcticae horulae suceisivae 

ı de Latino-Carniolana literatura, Wittenberg 1584, welche nebjt Dalmatins Bibel bis 
zur Gegenwart die flovenifche Sprache und Yitteratur beeinflußt bat. Von Witten: 
berg zurüdgefehrt, ward Bochoritſch Mitglied des evangeliihen Schulrats in Krain, als 
welcher er noch 1598 lebte. Sein Todesjahr ift unbefannt. 

Noh im Jahre 1580 hatten 20 Geiftliche und 10 Sculdiener in Krain die Kon: 
50 fordienformel unterzeichnet. Doc fehlte es an Nachwuchs, befonders an flovenifchen Pre— 

digern. Die krainiſche Landſchaft berief daher im jelben Jahre (1580) Felizian Truber, 
Primus T.s jüngeren Sohn, als Prediger nah Laibach, ftiftete 1582 drei Stipendien 
für Theologie-Studierende in Tübingen, wo aud der Herzog von Württemberg zwei 
Stellen im Tiffernum für frainifche Yandesfinder referviert hatte, und berief desgleichen 

55 1582 zur weiteren Entwidelung des Landſchafts-.Gymnaſiums den befannten Humaniiten 
Nikodemus Friſchlin als Nektor an des alternden Bochoritſch Stelle. Hier verfaßte dieſer 
feine Strigilis und feine Quaestiones grammaticae, welche er gegen feine Amtsver: 
pflichtung obne Genehmigung feiner Vorgejegten 1583 in Venedig bei Gelegenheit einer 
übermäßig verlängerten Ferienreiſe zum Drud brachte. Überhaupt mochte jich Friſchlin 

so feinen Vorgeſetzten (unter denen ſich auch fein faft gleichalteriger Yandsmann, der Super: 
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intendent Chrift. Spindler, Bochoritih und Dalmatın befanden) nicht gern unterordnen, 
und verließ daher jchon 1584 Laibach wieder. Während feines Aufenthaltes in Krain 
ward bier (Meihnachten 1583), mit geringerer Schwierigkeit ald andertwärts, der neuver— 
bejierte Kalender eingeführt. 

Neben diefem regen inneren Leben der evangelifchen Kirche in Krain ging aber auch 5 
fort und fort die Verfolgung ihrer Prediger und Anhänger ber. So in Görz, Wippach, 
Krainburg, Radmannsdorf, Biſchoflack, Ratſchach, Metling, Mitterburg (Jitrien), Seno— 
ſetſch, Veldes und Vigaun. Einzelne Geiftlihe entgingen nur mit Pot dem ſchwerſten 
Scidjale; in Veldes kam es zu beiwaffnetem Einfchreiten; die Landesrechte und Landes: 
freibeiten wurden vielfach verlegt; die auswärtigen in Krain begüterten Biſchöfe entzogen 10 
fih mit Hilfe des Landesfürften dem natürlichen Rechtsgang; die althergebrachte, heilig 
beſchworene Verfaſſung des Herzogtums Krain wurde mannigfach gebrochen und gelodert. 
Während diefer traurigen Vorgänge ftarb Erzherzog Karl am 10. Juli 1590. Unter der 
Regierung der VBormünder und Gubernatoren feines minderjährigen Sohnes, Erzherzog 
Ferdinands (fpäteren Kaifer Ferdinand II.), trat eine Zeit größere Ruhe und Erleichterung 
der evangelifchen Kirche ın Krain ein, wenn jchon die Bebrüdung nicht ganz aufbörte. 
Als aber Erzherzog Ferdinand, der Zögling der efuiten in Ingolſtadt, im Jahre 1596 
volljährig getworden war, und die Landesregierung übernahm, begann das unduldjame 
und gewaltthätige Vorgehen gegen die Protejtanten aufs neue. Unter Begünftigung des 
Yandesfürften festen ſich 1596 die Jefuiten zu Laibach feſt; der Domdechant Thomas 20 
Kreen (Chrön), Sohn des geweſenen Bürgermeifters und Ratsherrn Leonhard Kreen, 
eines Proteftanten, ein Übergetretener voll Renegateneifers, ward am 18. Dftober 1597 
zum Biſchof von Laibach ernannt, und 1598 der gefügige Katholik Jofeph von Rabatta aus 
Görz ald Landesvicedom nad Krain gefhidt.e So waren die Vorbereitungen getroffen, 
um den von den Sefuiten bejchlofjenen, von Erzberzog Ferdinand in Loreto gelobten Plan 25 
der Ausrottung des Proteftantismus in Krain auszuführen. Der Adel des Landes, 
ebenfo eifrig evangelifch als loyal und treu gegen feinen Fürften, durchblidte diefe Nänte 
nit. Noch Ende des Jahres 1594 hatte die Landſchaft den Prediger Felizian Truber 
um evangeliſchen Landesjuperintendenten gemadt, und 1595 durch ihn feines Vaters 
Einterlafiene Überfegun von Luthers Poſtille druden laſſen; im Jahre 1597 hatte fie so 
ein neues Haus für de Landſchaftsſchule gekauft; gegen einzelne Gewalthandlungen wie 
die Vertreibung des Predigers M. Joh. Snoilſchik ım Juli 1598 befchwerte ie ſich 
beim Landesfürſten, natürlich erfolglos. Blieben doch die proteſtantiſchen Stände faſt bis 
—— Schluſſe des traurigen Dramas in der naiven Hoffnung, durch Beſchwerden und 
lagen, durch Bitten und Flehen ein Vorgehen aufhalten zu können, welches nur der 36 

Ausflug des vom Landesfürjten und feinen jefuitifchen Ratgebern im Berborgenen ge 
faßten Beſchluſſes war, der evangelifchen Kirche in Krain und den anderen inneräfterreicie 
ſchen Ländern um jeden Preis ein Ende zu machen. Trotz der im September 1598 er- 
folgten Unterdrüdung der evangelifchen Kirche in Steiermark traf es daher die Häupter 
derjelben in Krain dennoch wie ein betäubender Donnerſchlag, als bier im Oktober des: 40 
jelben Jahres das Gleiche erfolgte. Am 22. Oktober 1598 erließ Erzherzog Ferdinand 
den Befehl, daß alle derzeit in Laibady anmwejenden Prediger und Schuldiener, welche der 
Augsb. Konfeffton zugethan feien, angefichts dieſes Befehls fich alles weiteren Predigens, 
rag und Sculhaltens in feiner ihm gehörigen Hauptitadt Laibach gänzlich ent: 

ten, vor Sonnenuntergang die Stadt und deren Burgfrieden, und innerhalb dreier 45 
Tage alle feine Yänder bei Berluft Leibes und Lebens verlaffen follten. Am 29. Oftober 
1598 traf der Befehl beim Landeshauptmann Georg Freiherrn von Lenkowitſch, einem 
doppeldeutigen Katholiken, in Laibach ein; am 1. November 1598 begab fich der Bifchof 
Thom Kreen in feierlicher Prozeffion in die prot. Elifabethkirche, zerriß die bier befind- 
lien evangelifchen Bücher, zerichlug den Taufftein und las Meſſe daſelbſt. Anſtatt des co 
geihlofjenen protejtantiichen Yandihaftsgumnafiums eröffneten die Jeſuiten ihre neue la— 
teiniſche Schule zu Laibach. Die vertriebenen Prediger: Superintendent M. Felizian 
Truber, M. Nil. Wuritfh, M. Dan. Xylander, Mark. Kumprecht und M. Georg Clement 
verbargen ſich flüchtig eine Zeit lang in den Schlöfjern der protejtantijhen Edelleute in 
Kran oder in Kroatien. Da aber ihre Verfolgung unter Androhung ungebeurer Geld: 56 
itrafen gegen ihre Beſchützer und ſelbſt unter Aufbietung bewaffneter Gewalt fortgejeßt 
wurde, da auch deren Frauen verbannt, protejtantiiche Beerdigungen beftraft, ein ein- 
gefangener, ftebzigjähriger Prediger, Chriſt. Slivez, gebunden auf das Schloß Laibach ins 
Gefängnis gebracht, und überhaupt die Gegenreformationsmaßregeln immer mehr ver: 
Ihärft wurden, während die Türken brennend, raubend und mordend das Yand, felbit so 

_ 5 
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bis in die Nähe der Hauptitabt, durdhftreiften und dazu in Laibach und anderwärts die 
Veit ausbrach —: da erſt begriffen die proteftantifchen Stände den Ernft der Lage und 
entließen, twie die Lehrer, jo auch (im Frübjahr 1600) ihre bis dahin noch immer bejoldeten 
Prediger. Felizian Truber ging nah Württemberg, wo er Pfarrer in Grünthal wurde. 

5 So endete unter Felizian Truber (1598) die evangelifche Kirche in Krain, die unter feinem 
Vater Primus Truber (1561) ihren Anfang genommen hatte; beide, Vater und Sohn, 
itarben im Eril. 

ur Belehrung oder Vertreibung der Proteftanten und Vertilgung aller Spuren des 
Proteitantismus in Krain ernannte Erzherzog Ferdinand im Jahre 1600 eine fog. Reli: 

10 giong:Reformationsfommiffion unter dem Vorſitz des Biihofs Thomas Kreen, welcher 
er eine Machtvolllommenheit übertrug, die er rechtlich felbjt nicht befaß. Diefelbe inaugu- 
vierte ihre Thätigkeit am 29. Dezember 1600 mit einem großen Autodafe von mehr als 
2000 protejtantiichen Büchern * dem Marktplatze in Laibach, und ſetzte dieſelbe hier 
und im ganzen Lande mehrere Jahre hindurch fort. Die evangeliſchen Kirchen wurden 

15 teils mit Pulver zerſprengt, teils verbrannt, teils dem katholiſchen Ritus geweihet; die 
— wurden mit Feuer verwüſtet, die Gräber hervorragender Proteſtanten und der 

rediger in den Kirchen aufgeriſſen, verwüſtet und die vorfindlichen Gebeine ins Waſſer 
—— Beſchwerden darüber blieben ſo fruchtlos als früher die Bitten. Die lebenden 
lnhänger des Evangeliums wurden vorgeladen, Geld: und Gefängnisſtrafen verhängt, 

20 Eigentum und Beſitz fonfisziert, oder deren Befiter verbannt und der 10. Pfennig von 
ihrem Vermögen, Erwerbe und Erbe erhoben. Bon den Strafgeldern und dem 10. Pfennig 
wurden die Koften der Kommiffion beftritten, und mit dem Neft ward das Sefuiten- 
follegium in Laibach unterftügt, dem daher von 1601—1620 mehr ald 16000 Gulben 
zuflofien. Mebrere Iandesfürftliche Dekrete (1600— 1602) verboten in Steiermart, Kärnten 

35 und Krain jede Ausübung der evangelifchen Lehre in Kirchen, Schulen, Schlöfjfern und 
Privatwohnungen ; alle Prediger, Lehrer, Präzeptoren, Schreiber und Schulmeifter, welche 
nicht der fatholifch-römischen Religion anhängig, wurden als Aufrübrer binnen 8 Tagen 
bei Berluft ihrer Habe und Güter, ihres Leibes und Lebens aus allen Ländern des Erz- 
berzogs verbannt; den nobilitierten Perfonen, den evangelifchen Pflegern und Schreibern, 

0 Bürgern und Bauern der Edelleute ward befoblen, katholifch zu werden oder mit Hinter: 
laſſung des 10. Pfennigs auszumandern; der landftändiiche Adel follte binnen 6 Monaten 
feine evangelifhen Beamten durch fatholifche erfegen, in die Magiftrate und zu Landes— 
verordneten follten nur Katholiken gewählt, die Aufnahme eines Verbannten follte an 
Yeib und Gut geftraft werden; der Klerus ward mit der Evidenzbaltung der Beichtenden 

35 und Anzeige der Ungehorſamen und Renitenten an die Gerichtsberren beauftragt, welche 
dann ihrerſeits bei hoher Geldftrafe gegen die Angezeigten mit Haft und Gütereinziebung 
vorgeben follten. Rohe und gewalttbätige Ausführung diefer Maßregeln dur Unter: 
fommifläre führte in einzelnen Fällen namentlich in Krainburg, bis zu Landfriedensbruch, 
dejien Verflagung beim Hofrecht der Erzberzog jedoch verbot. Gegen foldhe Angriffe auf 

ihre alten verfallungsmäßigen Freiheiten richteten 33 Adelige des Landes, darunter 
Auersperg, Egk, Gall, Kazianer, Yamberg, Moston, Paradeiſer, Nasp, Nauber, Schever, 
Schnitenbaum, Semenitih, Sigerödorf, Thurn, Waagen, Werned u. a, im September 
1609 eine Vorftellung an den Yandesherrn, natürlih ohne Erfolg. Eine Gefandtichaft 
der proteftantichen Landſtände Steiermarks, Kärntens und Krains an den Kaifer ward 

45 dom Erzherzog aus Wien zurüdberufen und mit fcharfen Bejchuldigungen und Androhungen 
in ihre Heimat bertviefen. 

Da mit alledem die Katholifierung Krains doch nur langjam vorwärts ging, begann 
die Neformations-Kommiffion ihr Werk mit neuem Eifer 1614—18. Troßdem wurden 
1615 nur 7 Perfonen zur römifchen Kirche befehrt. Namentlich die Frauen aller Stände 

50 zeichneten ſich durch Glaubenstreue und Standhaftigkeit aus; unerfchüttert ertrugen manche 
von ihnen fogar möglichit verfchärftes Gefängnis, ehe fie verbannt wurden. Das machte 
jelbjt auf die Verfolger Eindrud, jo daß der Erzherzog im Februar 1617 den evangelifchen 
Frauen, deren Männer katholiſch waren, im Lande zu bleiben geftattete. Noch 1621 war 
der Protejtantismus in den Alpentälern Oberfrains nicht ausgerottet, aber natürlich fiegte 

55 doch mit der Zeit die Gegenreformation immer mehr, da die Proteftanten nicht bloß 
jedes äußeren Schußes, jondern aud jeder geiftigen Nahrung dur Prediger oder Bücher 
in ihrer flovenischen Sprade entbehrten. Aber der Adel des Landes hielt noch feft am 
Evangelium; bis 1626 batte Bischof Kreen nur erft 12 Mitglieder desfelben für die 
römische Kirche wiedergewinnen fünnen. Da erfolgte der legte Schlag. Erzherzog Ferdi— 

so nand, jeit 28. Auguft 1619 Kaiſer Ferdinand IT., erließ am 31. Auguft 1628 ein General: 
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mandat für feine Erbländer, in welchen er allen unkatholiſchen Herren und Yandleuten, 
auch anderen adeligen Manns: und Weibsperfonen befahl, binnen eines Jahres katholisch 
zu werden ober dad Land zu räumen. Da zogen viele Mitglieder der Familien Aichel— 
berg, Apfaltrer, Egk, Gall, Lamberg, Mordar, Moskon, Paradeifer, Petſchovitſch, Scheyer, 
Schwab, Tichernembl, Waz u. a. aus ihrer Heimat ins Exil, meift nad Nürnberg und 6 
Regensburg; andere wurden aus weltlichen Nüdfichten oder aus Furt vor Strafe katho— 
* Dieſe wurden durch Rang und Würden belohnt, für jene kam nach und nach ein 
neuer Adel ins Land. Und trotz alledem fand es die noch beſtehende Religions-Reforma— 
tionsfommiffion no im Mai 1642 nötig, evangelifche Edelfrauen und Fräulein aus den 
Familien Apfaltrer, Barbo, Gall, Hafiber, Belzhofer, Raumbſchüſſel, Schwab, Werned u. a. 10 
vor ihr Tribunal zu laden, um fie zu befehren oder zu verbannen. Einzelne evangelische 
Perfonen gab es im frainifchen Adel noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 
und Johann Weikhard Freiherr von Valvafor läßt in feiner 1689 erjchienenen berühmten 
Chronik „Die Ehre Krains” bei allem Bemühen als guter Katholit zu erjcheinen eine 
gewiſſe Vorliebe für die evangelifche Kirche nicht verfennen, der feine Vorfahren feit mehr 15 
ala hundert Jahren angehört hatten. Dr. Elze }. 

Trudpert, Märtyrer und Gründer eines berühmten Klofters im Breis- 
gau um 600. — Bol. Rettberg, Kirchengeſch. Deutichlands 2, 48—50; Friedrih, Kirchen: 
aeihichte Deutſchlands 2, 1, 607—613; Haud, Kirchengeſchichte Deutfchlands, 3. Aufl. 1, 340f. 
Den Verſuch, 607 als Todesjahr zu erweiſen, machten Baur im Freib. Diöz.:Ard. 11, 2477. 20 
ee in der Beitjchrift der Gejellichaft für Beförd. der Geſchichte . . . von Freiburg ꝛc. 

‚(9T. 

Unter Ludwig dem Frommen wurden im Jahre 816 die Reliquien T.s erhoben, und 
ein Neubau der Baſilika an der Stätte, mit der fein Name in Berbindung gebracht war, 
aufgeführt. Dies ift die ältefte, und wohl die einzig fichere Nachricht, die man über ihn 25 
bat. Neuerdings wird das Jahr 607 als fein Sterbejahr angenommen — unter Berufung 
auf eine jpätere Duelle Daß er ein Bruder des Baiern-Apoſtels Rupert geweſen, daß 
er nach Italien gepilgert, und daß er zu den Ahnen der Habsburger gehöre, wird von 
der Legende berichtet, von der Kritit aber verworfen; feine Herkunft aus Jrland wird 
nicht gerade geleugnet. Als fein Todestag wurde der 26. April feitgeitellt. — Die legen: 30 
darifche Lebensbeichreibung des Märtyrer Liegt in drei Fallungen vor: 1. wohl aus 
Anlaß der obenerwähnten Erhebung der Reliquien, alfo im Anfang des 9. Jahrhunderts 
entftanden, gedrudt in Mone, Quellenfammlung der badischen Landesgeſchichte 1, 19—21 
und MG Ser. rer. Merov. IV ©. 352ff.; 2. verfaßt von Abt Ercyenbald im Anfang 
des 10. Jahrhunderts, Mone S. 22—26; die dritte 1179 (1280) gejchrieben, gedrudt in 36 
AS April III, 424}. Kerler +. 

Trullauiſche Synoden, 680. 692. — Mansi XI ©. 189 ff. und 921ff. Bol. F. Wald), 
Entwurf einer vollft. Hift. der Kirchenverjammlungen, Leipzig 1759, ©. 432 ff. 441 ff.; derf., Ent: 
wurf einer vollit. Hit. der Ketzereien, IX, Leipzig 1780 ©. 317 ff, 387 ff., 443ff.; Schröckh, — 
%& IX, 474,508 ff. ; Augujti, Denhwürdigfeiten aus der hr. Archäol. III, 124ff.; N. Pichler, Geſch. 40 
der kirchl. Trennung zwifchen Orient und Occident (München 1864), I, 87 ff.: Hergenröther, 
in Patr. von Konjtantinopel (Regensburg 1867), I, 210ff., 216ff.; Hefele, ES III? 1577 
©. 200 ff. 

rullaniſche Synoden beißen zwei Kirchenverſammlungen des 7. Jahrhunderts, welche 
im Sekretarium des kaiſerlichen Palaſtes zu Konſtantinopel gehalten worden find. Dieſes 45 
Selretarium — ein großer Saal (basilica), worin der Senat die Sitzungen hielt und 
mande bejondere Feierlichkeiten jtattfanden — führte nad) dem es bededenden ovalen 
Ruppelgewölbe den Namen rooüAdos (roodAka), d. i. Kuppel; daher die Benennung 
jener Synoden. Die erfte derjelben, die 6. allgemeine Synode, wurde im J. 680 vom 
Kaifer Konftantinus Pogonatus berufen. Sie behandelte in 18 Sigungen die Beilegung so 
der von den Monotheleren angeregten Streitigkeiten, vgl. über fie d. A. Monotheleten 
® XIII ©. 409, ı2ff. 

Die 6. allgemeine Synode hatte ſich ausſchließlich mit der dogmatischen Streitfrage 
beihäftigt. Zum Behuf der Reform des firchlichen Lebens berief Juſtinian II. i. 3. 692 
eine neue Synode, die wieder im Trullus zu Konftantinopel tagte. Der Kaifer wollte 55 
fe ald Ergänzung des vor 13 Jahren gehaltenen ſechſten ſowie des unter Juftinian I. 
553 ftattgehabten 5. ökumenischen Konzils betrachtet haben. Sie follte mit ihnen beiden 
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gleihfam nur ein Konzil bilden; daher der Name ovvodos ewrdtxen, Coneilium 
quinisextum. Die Synode ftellte zum angegebenen Zwecke 102 Kanones auf, bie 
meiſt ſchon beitehende Beitimmungen nunmehr für gejegliche Kirchenorbnungen erklärten, 
zum Teil aud ältere Kanones nur wiederholten. Von diefen Kanones erregte eine An- 

5 zahl Anſtoß in Rom. Dabei fommen befonders folgende in Betradht: 1. Kanon 2, der 
85 apoftolifhe Kanones fanktionierte, während die römische Kirche nur die 50 anerkannte, 
die Dionyſius Eriguus ins Lateiniſche überfegt und in feine Sammlung aufgenommen 
batte (f. Bd I ©. 738, ba ff.). ußerdem janktionierte die Synode die Kanones der 
Kirhenverfammlungen von Nicäa, Ancyra, Neucäfarea, Gangra, Antiochien, Laodicea, 

10 Konitantinopel (von 381 und 394), Epheſus, Chalcedon, Sardica und Carthago, ferner 
die Kanones der Kirchenlehrer Dionys und Petrus von Alerandrien, Gregorius Thauma— 
turgus, Athanafius, Bafilius des Großen, Gregor von Nyſſa und Nazianz, Amphilochius 
bon Jeonium, Timotheus, Theophilus und Cyrillus von Alerandrien, Gennadius bon 
KRonftantinopel, Cyprian fotwie des von diefem gehaltenen Konzild. Die abendländifchen 

ı5 Synoden faſt fämtlih und alle Verordnungen der römischen Biſchöfe wurden demnach 
ignoriert. 2. Kanon 13, der mit Beziebung auf Mt 19,6; 1 K0 7,27 und Hbr 13, 4 
und can. ap. 6 unter ausdrüdlicher Ablehnung der römiſchen Gewohnheit die Priefter- 
ehe gejtattet; nur die Eingehung einer zweiten Ehe und die Ehe mit einer Witwe (nad) 
Kanon 3), die Verheiratung nach der Ordination (Kanon 6) und die Fortfegung des 

20 ehelichen Lebens von Biihöfen (Kanon 12) bleiben verboten. 3. Kanon 36, der dem 
Patriarchen von Konftantinopel den Rang zwar nad dem Papfte anweiſt, ihn aber an 
Maht und Fülle der Privilegien diefem gleichitellt, weil Konftantinopel die zweite Haupt: 
ftabt der Welt fei. Die Synode beruft fich für diefe Gleichftellung auf frühere Beichlüffe 
öfumenifcher Synoden, namentlih auf Kanon 3 des Konftantinopolitanum vom J. 381 

25 ſowie auf Kanon 28 des Chalcedonenfe. 4. Kanon 55, der das von jeher in der morgen: 
ländifchen Kirche verbotene, in Rom aber übliche Faften an den Samstagen der Duadra- 
— nad) can. ap. 66 von neuem unterſagt. 5. Kanon 67, der den Genuß von 

(ut und Erftidtem unter jeder Bedingung verbietet; denn das Blut fei die Seele, und 
wer es genieße, verzehre die Seele. 6. Kanon 82, der den Gebrauch gewiſſer Lamms- 

30 bilder von Chrifto unterjagt, befonders der Darftellungen des Yammes mit dem auf das- 
jelbe binzeigenden Johannes dem Täufer (duwös daxrulm tod noododuov dewu- 
HEVOS. 

Die Legaten des Papftes Sergius I. erflärten fih zwar durch Unterfchrift für die 
Annahme der aufgeftellten Kanones (Lib. pont. V. Serg. ©. 211: In quo et legati 

3 sedis apostolicae convenerant et decepti subseripserant — es handelt ſich alfo 
nicht um die jtändigen päpftlichen Apokrifiarier, Hefele S. 344, fondern um eigens zur 
Synode abgefandte Legaten). Allein Sergius felbft ſah ſich durch die angeführten Be- 
ftimmungen tief verlegt. Es entging ihm nicht, daß durch diefelben die Autorität Roms, 
welche in der erſten Trullanifchen Synode einen bedeutenden Triumph gefeiert hatte, 

40 wieder gemindert und paralyfiert werden ſollte. Als Yuftinian die Unterfhrift der Be: 
ſchlüſſe von ihm forderte, lehnte er fie ab und verwarf vielmehr die Kanones der Konit. 
Synode mit aller Entſchiedenheit und Feftigkeit. Der Kaifer beftand auf feinem Ver— 
langen und war im Begriffe, die Annahme mittelft gewaltfamer Überführung nad Kon: 
ftantinopel zu erziwingen, als eine Empörung in Nom ausbrach, welche die Ausführung 

45 des ſchon erteilten Befehls unmöglich machte. (Vit. Serg. S. 211 ff.) Unter Johann VII. 
705—707 erneuerten fi die Verhandlungen. Nun ſchickte Yuftinian zwei Metropoliten 
nad Nom mit der Aufforderung, der Papft folle auf einer römifchen Synode, was er 
billige, anerkennen, was er ablebne, für nichtig erflären. Aber Johann wagte nicht, von 
diefer bedenklichen Freiheit Gebrauch zu machen: er ſandte die Beichlüffe unrevidiert nad 

so Konftantinopel zurüd (V. Joh. ©. 220). 
Auch ſpäter kam es weder zu einer Maren Ablehnung noch zu einer vorbehalt: 

lojen Annahme der trullanifchen Kanones. Hadrian I. ſprach 785, als billigte er fie (Bf. 
an Taraſius MSL 96 ©. 1235); aber Johann VIII. 872—882 309 ſich wieder auf 
die vorſichtige Erklärung zurüd, er nehme von den trullanifchen Kanones diejenigen 

65 nicht an, quae prioribus canonibus vel decretis sanctorum sedis huius ponti- 
ficum aut certe bonis moribus inveniuntur adversae (Mansi XII ©. 982). Im 
einzelnen genannt hat aud) er die abzulehnenden Beſchlüſſe nicht. 

Die Griechen haben fie ftet3 als giltige Beſchlüſſe einer allgemeinen Synode be- 
tradhtet. Der 1. Kanon der 2. nicänifchen Synode von 787 ift hierfür beweiſend (Mansi XIII 

6o S. 748). Neudecker ; (Hand). 
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Trygophorus (Hefentreger), Johannes, waldediiher Neformator, geft. 
1542. — Quellen: Die biographiihen Mitteilungen in den Dentwürdigkeiten jeines Sohnes 
Jonas (bHandichriftli in der Biblivthef des Gejchichtsvereinsd für Walded und Pyrmont in 
Aroljen) und feine meiſt ungedrucdten Schriften, deren VBorhandenfein ich in dem anzuführen: 
den Buche nachgewiejen habe. Ein Teil der litterariihen Binterlajienichait it verloren ge: 5 
gangen. — 3. vgl. Victor Schultze, Waldeckiſche Neformationsgejchichte, Leipzig 1903; dazu 
36 1907, ©. boöff. 

Schon früh erreichten die Gedanken Luthers die Grafichaft Walded, ſei es auf 
litterarifchem Wege, fei es durch mittelbare oder unmittelbare Einwirkung der reforma- 
torifchen Bewegungen in den Nachbarländern Heſſen und Weſtfalen. Schon vor 1520 10 
treten einzelne Geiftliche ald Träger der neuen religiöfen Ideen, wenn auch noch nicht in 
voller Ausprägung, hervor. indes erſt durch das Eingreifen der Landesherren erhielt 
die Entwidelung eine bejtimmte Richtung und einen jchnelleren Gang. Der jugendliche, 
aber weitfichtige und thatkräftige Graf Philipp IV., der in den ſüdlichen Yandesteilen 
berrichte, Tehrte vom Reichstage zu Worms als entfchloffener Anhänger Yuthers zurüd. 15 
Philipp III., dem das nördliche Gebiet eigen war, fcheint vor allem durch den Einfluß 
jeiner zweiten Gemahlin Anna v. Cleve, einer Schweiter der Kurfürftin Sibylle von 
Sachſen, in der lutherifchen Lehre gefördert zu fein. Durch das ganze Land hindurch 
erfolgten, zunächſt noch mit einer gewiſſen Schonung, Maßregeln im Sinne der Refor— 
mation. Doch es bedurfte, um das letzte Ziel, die völlige Einführung der Grafichaft in die 20 
Reformation, zu erreichen, eines Theologen, der mit Harer Erkenntnis und feitem Willen 
die Gabe der Organifation verband. Diefer Mann fand fih in Johannes Trygophorus. 

Johann Hefentreger (gräzifiert Trygophorus) ift 1497 in der am Ausgange der Eder 
aus waldeckiſchem Gebiete gelegenen, geihichtlid mit Bonifatius verfnüpften Stadt Fritlar 
geboren. Die frommen Eltern bejtimmten ihn dem getftlichen Stande, wie auch zwei 25 
Schweitern in ein Benebiktinerinnenklofter eintraten. Im Jahr 1516 bezog er die Uni: 
verfität Erfurt und erwarb bier 1517 das philofophifche Baccalaureat. Im Sabre 1521 zum 
Priefter getveiht, wird er Beichtiger der Auguftinerinnen in feiner Baterftadt. Hier eraft 
ihn die auch nad Friglar vorgedrungene neue Verfündigung. Er erkennt den Irrtum, 
in dem er bisher gewandelt, und dem Maße der Hingabe an das Evangelium ent 30 
iprechend wird der „päpftlihe Trug” für ihn ein Gegenjtand des Haſſes. Pontificias 
fraudes non tam novisse quam odisse coepit, berichtet fein Sohn. Nun predigt 
er das Evangelium und nimmt tie Luther eine Nonne ald Eheweib. Die Folge it, 
daß er die Stadt verlafien muß. Nachdem er eine Zeit lang mit Weib und Kind um: 
bergeirrt, berufen ihn die beiden Grafen durch einen gemeinfamen Alt auf Anregung 35 
Philipps IV. ald Pfarrer des Städtchens Walded. Es war eine kleine Gemeinde und 
ein abgefchiedener Ort. Sein fchöpferifcher Drang tritt fchon hier hervor. In Walded 
entitand 1529 eine Konfirmationsordnnung, zeitlich die erfte unter den bisher befannten, in 
welcher tiefe religiöfe Erkenntnis und ernſte Lebensauffafjung den ſchönſten Ausdrud ge: 
funden haben (nad der eigenbändigen Niederfchrift Hefentregerd von mir veröffentlicht «0 
und geivertet in der NEZ 1900, ©. 233 ff.; dazu Achelis ebenda. S. 423 ff. mit anderer 
Beurteilung und meine Erwiderung ©. 586 ff.). 

Die Berufung nah Wildungen 1531, der geiftig angeregteften Stadt des Yandes 
und Reſidenz Philipps IV., führt ihn auf die Höhe. est beginnt feine bedeutjame 
Thätigkeit als Urganifator der mwaldedifchen Neformationstiche. Die kirchlichen Maß: # 
nabmen der Landesherren twurzeln direkt oder indirekt in feiner Jnitiative. An den Viſi— 
tationen iſt er als jtändiges Mitglied und als der eigentliche Führer beteiligt. Auf ihn 
gehen die MWildunger Säte vom 25. Auguft 1539 zurüd, welche bejtimmt waren, vor- 
läufig eine Kirchenordnung zu erjegen. Daneben bat er eine, in feiner Niederfchrift nod) 
vorhandene Kultusordnung —— (meine wald. Ref.Geſch. ©. 195f.), der eine 0 
vortrefflihe Unterweifung im SKatechismusunterricht angegliedert ift (S. 278ff.). Die 
Kirhenordnung vom Jahre 1556 hat einen großen Teil des Inhaltes übernommen. 
Auch im Kirchenliedve hat ſich Hefentreger verfudht (S. 286). Er verfaßte ferner für den 
Gebrauch im Gottesdienfte ein Antiphonar (vgl. C. Gurte, Geſchichte des evangelischen 
Kirhengefanges und der evangeliichen Gejangbücher in dem Fürftentum Walded, Aroljen 55 
1853, ©. 18ff.). Seine „Haustafel“ zeigt ihn als Mann praktischer Erfahrung und 
religiöfen Ernſtes. Ein von C. Gurte unter dem Titel „Der ältefte waldedische Katechis— 
mus von Johannes Trygophorus“ veröffentlichtes Schriftſtück (Beiträge zur Geſchichte der 
Fürftentümer Walded und Pyrmont 1864, ©. 308—316) ift vielmehr, wie Knoke 
(Halte was du haft 1900, ©. 215ff.) nachgetviefen bat, ein Konglomerat verjchiedener, # 

Realsencgflopädie für Theologie und Kirhe. 3. U. XX. 10 
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innerlich nicht zufammengebörender Stüde. Freilih find damit alle Rätſel diejes nic 
unwichtigen Tertes noch nicht gelöft. 

Schon daraus gebt bervor, daß Hefentregers eigentliche Begabung und Neigung auf 
die Organifation ging. Darauf fam es aber auch damals in erfter Linie an. Denn als 

5 religiöje und theologifhe Autorität erfannte man nächſt der bl. Schrift Luther und 
Melanchthon an. Bon Anfang ber hat die junge waldeckiſche Yandesfirche lutheriſchen 
Typus und hielt diefen auch in der Folge feſt. Hier gab es fein Schwanken; calviniftiiche 
Negungen wurden ſchroff abgewieſen. 

Hefentreger beſaß ein bejonders feines Iiturgifches Empfinden. Seine liturgifcen 
10 Gebete gehören in Beziehung auf Tiefe, Innigkeit und Sprache zu den beften ihrer Art 

im Neformationsjahrhundert (einige Proben wald. Nef.-Geih. ©. 449 ff). Alles griff 
er mit großem Ernfte an. Dahinter jtand ein ftarker, oft leidenjchaftliher Wille. Die 
jelbe. innere Entjchloffenheit, mit welcher er das Evangelium fich zu eigen gemacht hatte 
und gegen PBapiften und Seftierer als einen koftbaren Schag hütete, hielt ihn, auch unter 

15 harten förperlichen Beichtwerden, aufrecht in den mannigfachen Hemmungen und fon: 
flitten, die in einer jo bedeutfamen Umwälzung naturgemäß fich einftellen. Aus jeinem, 
in den Jahren 1537 —1542 niedergefchriebenen Tejtament leuchtet das Bild des außer: 
gewöhnlichen, mit der ganzen Glut feiner Seele dem Gvangelium zugethanen und 
von der ganzen Herrlichkeit feines Inhaltes erfüllten Mannes eigenartig und eindrude: 

20 * on (nach der Niederfchrift feines Sohnes mitgeteilt von mir in der NEZ 1899, 
. 658 ff.). 

Erſt 45 Jahre alt, jtarb er am 3. Juni 1542, umgeben von den Seinen, deren einer, 
fein Sohn Jonas uns die ergreifenden Augenblide feines Sterbend aufgezeichnet bat 
(wald. Ref.Geſch. ©. 130f.). Sein Grab in der Stadtkirche ift gegenwärtig nicht mehr 

25 nachzumeifen. Wohl aber ift noch cine hölzerne Gedächtnistafel mit einer Inſchrift vor: 
handen, die auf feinen Nachfolger Joſt Abel zurüdgeht (vgl. die Beichreibung durd 
A. Nudeley in den „Gefchichtsblättern für Walded u. Pyrmont“ 3. Bd, 1903, ©. 73ff). 
Graf Wolrad II. zu Walded, der Sohn des oben genannten Philipps III., der Hefen: 
treger perfönlich kannte und als Berater und Helfer in kirchlichen Angelegenheiten gebrauchte, 

30 urteilte bald nad) feinem Tode über ihn in einem Briefe: „Das muß jeder zugeben, daß 
er der einzige geweſen tft, der im diefer Graffchaft den Schmuß des päpftlichen Kultus 
zu befeitigen gewagt bat, indem er an den Drohungen und dem Hohn gottlojer Leute 
mit tauben Obren vorüberzog wie Odyſſeus an den Sirenen. Sid jtügend auf das heil: 
bringende Wort Gottes allein als den fejteften Halt, bat er diefe Kirchen falt von dem 

35 ganzen Unrat des Gößendienftes und menſchlicher Überlieferungen gereinigt”. Dieſe 
Worte greifen etwas hoch, treffen aber im Grunde den Kern. 

Im Landesteile MWolrads hat bernady der Sohn Hefentregers, Jonas, mit Recht eine 
einflußreidhe Stellung innegebabt. Er war ein Mann von feinem Firchlichen Verſtändnis 
und praktiſchem Sinn, doc fehlten ihm der weite Blid und die durdhgreifende Art des 

Vaters (wald. Nef.-Geih. ©. 322 ff.). Victor Schultze 

Tſchechen, Übertritt zum Chrifientum f. die Art. Wenzel d. H. und Adalbert 
von Prag BI ©. 153. 

Tuch, Friedrich, geit. 1867. — Ryſſel in der ZEWE 1856, ©. 169.; Siegfried in 
d. AdB 38. Bd, ©. 754 ff. 

45 Fr. Tuch wurde am 17. Dezember 1806 in Quedlinburg geboren, befuchte das da: 
mals unter Neltor Krafts Yeitung jtehende Gymnafium zu Nordhaufen und bezog 1825 
die Univerfität Halle, um bier theologiſchen und orientalifchen Studien obzuliegen, zu 
denen ihn Gefenius, der Neubegründer der bebräifchen Grammatif und Lexikograpbie, 
anregte. Doc trat er auch zu H. Ewald in nähere, für ihn von tief eingreifendem Ein: 

60 flufje gewordene Beziehungen; befonders bat er fih auch noch fpäter in feinen Vorlefungen 
über hebräifhe Grammatik eng an Ewald angeſchloſſen. Im Jahre 1829 zu Halle zum 
Doktor der Vhilofophie promoviert, habilitierte er fich 1830 dafelbjt in der philoſophiſchen 
Fakultät durch eine Fritiiche Herausgabe des arabischen Textes der einen Teil der Geo— 
graphie Abulfedas bildenden „Beichreibung Mefopotamiens zwiichen Euphrat und Tigris“, 
zu welcher ihm Ewald nach feinen Excerpten aus dem Göttinger Koder jenes Werkes 
des berühmten arabischen Geograpben und Hiſtorikers Beiträge lieferte. Seine Vor: 
lefungen erftredten ſich zunächſt über das Hebräifche und die verwandten ſemitiſchen 
Sprachen, jpäter auch über alle auf das AT bezüglichen Disziplinen. 1838 erſchien ſein 
Hauptwerk, der Kommentar über die Genefis, eine in mehrfacher Hinſicht bahnbrechende 
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Arbeit. Nachdem er von der Univerfität Zürich zum Lizentiaten der Theologie ernannt 
worden war und jodann in Halle eine außerordentliche Profeſſur erhalten hatte, folgte er 
1841 einem Rufe an die Leipziger Univerfität. Zwei Jahre fpäter, 1843, rüdte er im eine 
ordentliche Profeſſur ein, nachdem ihm kurz zuvor die theologische Fakultät der Univerfität 
Tübingen die theologische Doktorwürde verliehen hatte. Unter jeinen Worlefungen, die 6 
fih eines großen Zuſpruchs erfreuten, waren, entjprechend den wifjenichaftlichen Neigungen 
Tuchs, bejonders die über Geographie Paläftinas, über hebräifche Grammatif und über 
dad Buch Hiob beliebt. Ein Meifter der Form und in feltenem Maße mit der Gabe 
lehrhafter Mitteilung ausgerüftet, wußte er feine Zuhörer nicht nur momentan zu feileln, 
fondern auch dauernd anzuregen und für ein eingebenderes Studium des ATS zu bes 10 
geiftern, twie viele dankbare Schüler Tuchs dem Unterzeichneten bezeugt haben. Seine 
Verdienfte um die theologische Wilfenichaft und um die Kirche Sachſens wurden von 
der Regierung durch die Verleihung des Titel3 eines kgl. ſächſiſchen Kirchenrats an- 
erfannt. Auch hatte er bereit3 1853 mit ber dritten Profeffur das Kanonikat im Stifte 
Zab erlangt und war einige Jahre fpäter in die erjte Profejlur eingerüdt. Er ftarb nach 16 
längeren Xeiden am 12. April 1867. 

Die Heineren Abhandlungen, welche Tuch außer feinem Genejisfommentare, zumeist 
als Yeipziger Univerfitätsprogramme, veröffentlicht bat, zerfallen in ſolche fprachlichen und 
geographiichen Inhaltes. Zu den erfteren gehört das Pfingftprogramm vom Jahre 1854: 
De Aethiopicae linguae sonorum proprietatibus quibusdam Commentatio (4 20 
22 ©.), welches über die ushaltigen Kehl: und Gaumenlaute der äthiopifhen Sprache 
bandelt, und ein anderes Programm aus demfelben Jahre über ein ähnliches, im Titel 
bezeichnetes Thema: De Aethiopicae linguae sonorum sibilantium natura et usu 
Commentatio (4° 12 ©.); ferner das Neformationzfeftprogramm von 1849, welches die 
ſyriſche Pentateuchhandſchrift der Leipziger Univerfitätsbibliothet (Codex Tischendorfianus 25 
XIII, nicht jünger als aus dem 10. Jahrhundert), die das Stüd Gen 50, 7 bis Er 18,9 
(erfl. Er 8, 22—10, 19) enthält, zum Gegenftande bat. Dem Gebiete der femitifchen 
Epigraphik zugebörend und wegen der Eigenart ber behandelten nfchriften auf dem 
Grenzgebiete zwijchen Sprachforſchung und Geographie ſich bewegend ift der Aufſatz über 
Einundzwanzig finaitifche Inſchriften. —* einer Erklärung“ (zuerſt in der ZömGe0 
Bd III S. 129 -2153; auch feparat erſchienen, Leipzig 1849, 8° 87 ©.), in welchem Tuch 
den Nachweis zu führen ſuchte, daß der Dialekt jener Inſchriften ein rein arabiſcher ſei, 
weshalb ihre Verfaſſer Angehörige der arabiſchen Stämme ſein müßten, die, auf der 
Halbinſel einheimiſch, vielleicht amalekitiſchen Urſprunges und Anhänger eines ſabäiſchen 
Kultus waren und deren Pilgerfahrten den vorislamiſchen Heiligtümern der Sinaihalb- 35 
inſel und ihren altheidniſchen Feſten galten, wogegen fich neuerdings herausgeftellt hat, 
daß die Sprache der Infchriften mit Ausnahme der arabischen Eigennamen ein aramätfcher 
Dialekt ift, deſſen ſich jedoch die arabijchen Stämme der feit dem 2. Jahrhundert v. Chr. 
bi3 zur Zeit Kaiſer Trajans über das Oftjordanland vom Hauran bi8 zum älanitifchen 
Meerbufen berrichenden heidniſchen Nabatäer bedienten. 40 

Den größten und mwichtigiten Teil der Hleineren Schriften Tuchs nehmen geographifche 
Unterfuhungen ein. Hierher gehören außer der bereit3 erwähnten Habilitationsichrift: 
Abulfedanae descriptionis Mesopotamiae specimen (Halle 1830, 4° 29 ©.) folgende 
Werke, melde auf eine eingebendere und richtigere Kenntnis des Landes und der Ge: 
Ihichte des Volkes Israel und anderer Völkerichaften Vorderaſiens abzielen und daburd 4 
dem BVerftändnifje der HI. Schriften dienen wollen: zunächſt die Schrift: De Nino urbe 
animadversiones tres (1845, 8’ 67 ©.; als Particula I. von nicht weiter erjchienenen 
Commentationes geographicae bezeichnet), in welcher Tuch gegenüber der damals viel: 
fah Anklang findenden Behauptung Mannerts (Geographie der Griechen und Römer, 
Bd V ©. 444ff.), daß Ninive in der Nähe von Babylon gelegen habe, endgiltig nad): 0 
weit, daß die einjtige Hauptitadt der Aſſyrer nur am öftfiden Ufer des Tigris gelegen 
baben fünne, was nebft der Identifizierung von Calach mit Lariſſa und von Kujundſchik 
mit Mefpila durch die Entdedungen eines Botta, Layard u. a. in Aufſehen erregender 
Weiſe beftätigt wurde; die ziwei Programme: „Reife des Sheikh Jbrähim el:Khijäri el- 
Medeni dur einen Teil Paläftinas” (Pfingftprogramm von 1850, 4° 19 ©.) und 55 
„Antoninus Martyr, feine Zeit und feine Pilgerfahrt nad dem Morgenlande” (Pfingſt— 
programm von 1864, 4° 39 ©.), welche die Berichte zweier Baläftinareifenden, eines 
1672 n. Chr. Geburt geftorbenen Muhammedaners und eines chriftlichen Abendländers, 
des im legten Viertel des 6. Jahrhunderts lebenden Pilgers aus Piacenza, behandeln 
und durch die Menge der darin niedergelegten intereflanten und wertvollen Beobadhtungen w 
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die Kenntnis des hl. Landes fördern wollen; ſowie das Programm über „Maſada, die 
herodianiſche Felſenfeſte, nach Fl. Joſephus und neueren Beobachtern“ (Reformationsfeſt 
1863, 4° 39 S.), in welchem Tuch die Identität jener faſt unzugänglichen Felſenklippe 
am weſtlichen Ufer des Toten Meeres, an deren altertümliche Reſte von Befeſtigungen 

5 und Baulichkeiten ſich blutige Erinnerungen knüpfen, mit dem Trümmerhügel Sebbeh zur 
Evidenz erhebt. — Ferner eine Reihe von Abhandlungen, welche ſchwierige Stellen der 
hl. Schrift und des Joſephus, in denen geographiſche Verhältniſſe in einer für unſer 
Verſtändnis nicht unmittelbar ausreichenden Weiſe geſchildert werden, erläutern ſollen: 
der Aufſatz „Bemerkungen zu Geneſis Kap. 14“ (zuerſt in der ZomG BbI, 1846, 

10 ©. 161— 194; mwiederabgedrudt in der 2. Auflage des Geneſiskommentars ©. 257—283), 
eine Mufterleiftung, in welcher Tuch durch den genauen Nachweis der einzelnen Phaſen 
des zug des feindlichen Heeres der oberaſiatiſchen Herrſcher nach der Landſchaft des 
Toten Meeres, ſowie ſeiner Beweggründe zugleich den hiſtoriſchen Charakter jenes uralten 
Berichtes feſtſtellte; die kleine Schrift über „die Himmelfahrt Jeſu, eine topographiſche 

15 Frage” (Univerſitätsſchrift, Leipzig 1857, 8° 10 ©.), in welcher er nachweiſt, daß nad 
der bl. Schrift Bethanien als der Ort bezeugt ift, wo der jcheidende Erlöfer, vor den 
Augen feiner Jünger emporgehoben, zu feiner himmlischen Wohnftätte einging und daß 
die Jünger über den Ulberg, und zivar auf dem Wege über den mittleren und höchſten 
Gipfel des Olbergers, nach Serufalem zurückehrten ; ſowie die „Quaestio de Flavii 

%» Josephi loco B. J. IV, 8, 2" (Pfingftprogramm 1860, '4° 17 ©.), in welcher er die 
Schilderung der Lage von Jericho in der „großen Ebene” zwiſchen dem See Genezareih 
und dem Toten Meere in jener jchivierigen Stelle bei Joſephus erläutert. — Hierzu 
fommen noch einzelne Abhandlungen, in denen ſchwierige Tertjtellen in der Bibel und 
bei Joſephus verbejjert werden: Commentatio de Mawaind &v ’Aoßnkors 1 Mat 9,2 

25 (Reformationsfeftprogramm 1853, 4° 21 ©.) und Quaestiones de Flavii Josephi libris 
historieis (Reformationsprogramm 1859, 4° 22 ©.). 

Alle diefe einzelnen Abhandlungen find dur vorzüglide Methode der Forſchung 
und Darftellung ausgezeichnet. Dasfelbe gilt au von dem Hauptiverfe Tuchs, feinem 
„Kommentar über die Geneſis“ (Halle 1838, 2. Aufl. 1871, beforgt von Profeſſor Dr. 

A. Arnold, nebſt einem Nachwort von A. Merx, groß 8° CXXIL, 506 ©.). Derfelbe 
war damals in mehrfacher Hinficht eine bahnbrechende Arbeit: in formeller Hinficht wegen 
der mehr reproduftiven Form der Erklärung, die das Ganze ftets im Auge behält, und 
wegen feiner Haren und fließenden Diktion, in Beziehung auf die Exegeſe felber durd 
jeine grammatifche Atribie und bejonders durch fein reiches und gediegenes Material zur 

5 Erläuterung der topographiichen Berhältnifje, der Natur und Bodenbeichaffenbeit, der 
Fauna und Flora, ſowie der Sitten der Bewohner des Landes Paläftina, rüdfichtlich der 
Yuffaffung des Inhalts wegen der durch feine Darlegungen über „Sage und Mythus“ 
begründeten Anerkennung des biftorischen Kernes der israelitiichen Vorgeſchichte und feiner 
Betonung des reineren, erhabneren Gottesbewußtjeins, ſowie endlidh auf dem Gebiete der 

40 Kompofitionskritif wegen der fcharffinnigen Durchführung der von Bleek zuerſt aufgeftellten 
Ergänzungshypotheſe, die freilich bald nachher durch die neuere Urkundenhypotheſe ein für 
allemal abgelöft wurde. Andererjeits hat Tub in dem Beftreben, vor allem die hiſtoriſche 
Seite der israelitifchen Religionsvorftellungen zu erfafien und ihren hiſtoriſchen Wert 
durch eine Vergleihung mit den Vorftellungen verwandter femitischer Völker feitzuftellen, 

4 bisweilen unter dem Einflujje des Hegelianismus die tiefere biblifchetbeologijche Bedeutung 
einzelner Begebenheiten und Ausiprüche, ihren Wert für das religionsgefchichtliche erden 
innerhalb der israelitifchen Neligion und ihren Einfluß auf die dogmatische Anfchauung 
auch der chriftlichen Neligion nicht hinreichend tief erfaßt. — Diefe jchriftlih vorliegenden 
Geiſtesprodukte Tuchs lajien eine durch und durch vornehme wiljenfchaftlihe Natur und 

50 Art erkennen; alles ift wohl erwogen und durchdacht, und es fommt auch alles in einer 
durchaus gewählten und dabei doc ungezivungenen Form zum Ausdrud. Tuchs bleiben: 
des Verdienſt beftebt aber darin, daß er fein bejonderes Charisma für die Erforjchung 
und Aufbellung jchtwieriger topograpbifcher und geograpbifcher Fragen in den Dienft der 
Bibelforfhung gejtellt und treu zu Gunſten diefer genügt bat; feine geograpbiichen 

55 Unterfuchungen jind noch heute von unbeftrittenem Werte und zugleich dur die ſprach— 
liche Akribie, die fachliche Klarheit und die trefflihe Methode der wiſſenſchaftlichen Arbeit 
für alle Zeiten muftergiltig. B. Ryſſel F. 

Tübinger Schule, ältere. — Römer, Württemb. Kirchengeſchichte 2. Aufl., S. 515f.; 
Jul. Hartmann u. Chr. Kolb in Württemb. Kirchengeſch. herausg. vom Calwer Verlagsverein 
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S. 449 5. und 566 fi.: F. Chr. Baur, Kirdiengejchichte des 19. Jahrh. S. 98, Borlejungen 
über Dogmengejchichte III, 303 ff.; Frank, Geſchichte der protejtantiichen Theologie III, 383 }f.; 
Dorner, Geſch. der prot. Theol. 692; Gaß, Geſch. der prot. Dogmatit IV, 141, 503 ff.; 
Landerer, Neueſte Dogmengeih. ©. 156 ff.; C. Weizjäder, Lehrer und Unterricht an der ev.- 
tbeol. Fat. d. Univ. Tübingen 1877, S. 131 ff., jowie die Schriften über die Gejch. d. Univ. Tü- 5 
bingen von Böt, Eijenbadh, Klüpfel:Baur. 

Die Entjtehung der älteren Tübinger theologifhen Schule, melde durch ihren 
„bibliihen Supranaturalismus” in die Gefchichte der prot. Theologie des 18. und 19. Jahr: 
bunderts eingreift, knüpft fih an den Namen Gottlob Chriftian Storrs, Profeſſors der 
Theologie in Tübingen, geb. den 10. September 1746 in Stuttgart, geſt. ebendafelbft 
den 17. Januar 1805. — Sein Vater, Johann Chriftian Storr, Prälat und Konſiſtorial— 
rat (geb. 3. Juni 1712 in Heilbronn, gejt. 1773 in Stuttgart), gehörte noch der J. A. 
Bengeliben Schule an, war ein inniger Verehrer Arndts und Spenerd und wirkte als 
Prediger und Erbauungsichriftfteller im Segen (4. B. durch fein auch jest noch in Württem— 
berg vielgebrauchtes "riftlichee Hausbuch“ 1756 u. o., fein Beicht: und Kommunionbuch 
1735 :c., |. über ihn Moſers Württemb. Gelebrtenlerifon I, 73; Meufeld Lexikon XII, 
434; Döring, Gel. Theologen IV, 402; Römer, MWürtt. AG 475). — Der Sohn, ©. Chr. 
Storr, erhielt feine Bildung erft auf dem Gymnafium zu Stuttgart, dann 1763—1768 
auf der Univerfität Tübingen und in dem dortigen theologifhen Stipendium. Seine 
tbeol. Lehrer waren ob. Fr. Cotta (der gelehrte Kirchenhiftorifer, befannt durch feine 0 
erweiterte Ausgabe der Gerhardſchen loci theol., geft. 1779), Chr. Fr. Sartorius (geft. 
1782), 9. MW. Clemm (geft. 1775), befonders aber der damalige Kanzler der Univerfität, 
der fromme und gelehrte Bengelianer Fer. Fr. Neuß, den Storr Felt feinen eigentlichen 
Lehrer nennt (vgl. über ihn und feine Kollegen die Geſch. d. Univ. Tübingen von Bök, 
Eifenbah, Klüpfel, Weizfäder, forwie Döring, Römer a. a.D.). Als Eigentümlichkeit von 25 
Storrd® damaligem Privatjtudium bebt fein Schüler Süskind (f. u.) namentlich hervor, 
daß er beim Anfang feines theologischen Studiums längere Zeit ausfchließlih mit der 
Lektüre das NTs fich bejchäftigte. Er beichloß fein alademifches Studium 1768 mit 
einer lateinifchen Abhandlung über Jeſ 52 und 53, die von feiner hebräifchen Sprach— 
fenntni® wie von feinem theologischen Wifjen ein rühmliches Zeugnis ablegt. Nach wohl: so 
beftandenem Konfiftorialeramen unterftüßte er eine Zeit lang feinen Vater in kirchlichen 
Geihäften und machte jodann 1769—1771 zu feiner weiteren Ausbildung eine wiſſen— 
Ihaftliche Reife durch Deutjchland, Holland, England und Frankreich, auf welcher er neben 
Benützung der Bibliothefen zu Leiden, Orford und Paris die hebräifchen und arabifchen 
Vorlefungen von J. J. Schultens und die griehifhen von 2. K. Balfenaer hörte und 6 
daraus für feine philologifche Ausbildung Gewinn zog. Als litterarifche Frucht diefer 
Reife gab Store nady feiner Nüdkehr ind Vaterland ald Tübinger Nepetent feine für die 
Kenntnis der ſyriſchen Bibelüberfegungen wichtigen Observationes super NTi versi- 
onibus Syriaecis 1772 beraus, jowie die Diss. de evangeliis arabieis 1775, mit der 
er fein Amt ald ao. Profeſſor der Philofophie in Tübingen antrat. Nachdem er in dem: 40 
jelben Jahre mit der Tochter feines Lehrers J. Fr. Neuß fich verheiratet hatte, ging er 
1777 ala ao. Profeffor in die theol. Fakultät über und erhielt bald darauf beim Jubi— 
läum der Univerfität die theologische Doktorwürde. 1780 wurde er vierter Profefjor der Theo: 
logie, Spezialfuperintendent und Stadtpfarrer, 1786 rüdte er ald prof.ordinarius in die 
Fakultät ein und wurde zugleich zweiter Superattendent des theol. Seminars und dritter 4 
Frühprediger. In diefer Stellung blieb er, bis er 1797 von Herzog Friedrich als 
Konfiftorialrat und Oberhofprediger nad Stuttgart berufen wurde, two er den ann 
1805, noch nicht 59 Jahre alt, ftarb. Obwohl er auch in diefem praftifchen Kirchenamt 
unter ſchwierigen Verhältniſſen, bei zarter Gefundheit, aber unermübdlicher Berufstreue, 
eine anerfennenswerte und gejegnete Wirkſamkeit entfaltete: jo bildete doch fein Wirken so 
ald akademischer Lehrer und feine jchriftjtellerifche Ihätigkeit den Höhepunkt feines Lebens 
und gab ihm feine in der Gejchichte der Theologie epochemachende Bedeutung. Dazu 
befähigten ihn vor allem ein ungewöhnlicher Scharffinn und hervorragende Kombi: 
nattonsgabe, wogegen es ihm freilih an lebendiger Phantaſie und fpefulativem Talent 
teblte. Indem ſich mit diefen Gaben ein raftlofer Fleiß und reges wiſſenſchaftliches 55 
Intereſſe verband, gewann er eine vielfeitige Bildung und gründliche Gelehrſamkeit. Seine 
alademischen Vorlefungen (über Dogmatit, Moral, Eregefe des NTs, ev. Gefchichte, 
Kanonsgeſchichte 2c.) zeichneten fi nach dem Urteil der Zeitgenofien durch Gründlichkeit, 
Klarheit und logiiche Ordnung aus und fammelten ftets eine große Zahl von Zuhörern 
um ihn. Außerdem übte er eine fruchtbare ſchriftſtelleriſche Thätigkeit, welche ihm auch so 
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in weiteren Kreifen Anſehen und Einfluß verfchaffte. Diefes Wirken war aber weſentlich 
unterftügt und getragen durch feine ganze Perfönlichkeit, deren hervorragende Züge eine 
aufrichtige Frömmigkeit, achtunggebietender jittliher Emit, gepaart mit getwinnender 
Milde und Humanität, waren. Dies bezeugt nicht nur fein Schüler Süskind, der ihn 

5 „einen der edeljten Menſchen und vollendetiten Charaktere nennt, die man in der Welt 
findet” ; auch ſolche, die auf einem ganz entgegengejegten theologiſchen Standpunkt ftanden, 
wie der Nationalift Paulus, haben nur mit der größten Achtung von Storr gerebet. 

Wollen wir Fernerftehenden dem begeifterten Yob, das die Umgebung feiner ganzen 
Perfönlichkeit zollte, auch nichts abbrechen, jo können wir uns doch nicht verbergen, daß 

10 feine chriftliche Frömmigkeit nicht fowohl auf großer Tiefe und Innigkeit des religiöfen 
Gefühls berubte, als auf ftreng pflihtmäßiger und gewiſſenhafter Gefinnung und das 
Unmittelbare, Kernhafte, Lebenswarme vermifjen läßt. Wie fich dies durch den Charafter 
feines theologifchen Syſtems beftätigt, jo auch durch feine nachgelafjenen Predigten (ber: 
ausg. von Süskind und Flatt, Stuttgart 1806—1810, 3 Bde). Iſt in dieſen auch der 

15 große fittlihe Ernft und eine gewiſſe Feinfinnigfeit in Kombination und Anwendung 
biblifcher Ausfprüche anzuerkennen, fo müßte doch die muſiviſche Zuſammenſetzung der 
Predigten aus faſt lauter Bibelfprüchen und der trodene, ſchwungloſe Ton der Be 
lehrung und Ermahnung den Beifall, den Storr auch als Prediger gefunden hat, fait 
unbegreiflich erjcheinen lafjen, wenn mir nicht bebächten, wie feine Predigten im Wider— 

20 jchein feiner ehrwürdigen, ernftmilden Perfönlichkeit diefe große Bedeutung im Auge der 
Zuhörer gewinnen fonnten. 

„Es war nicht ohne Bedeutung (jagt Baur in feinem Abriß der Geichichte ber 
theol. Fakultät in Tübingen a. a. D. ©. 216), daß in demjelben Jahre, in welchem Stor 
jein theologifches Lehramt antrat, die Univerfität ihr drittes Jubelfeſt feierte; denn der 

25 Antritt feines theologischen Lehramtes war eine neue Epoche der Tübinger Theologie“. 
In Tübingen hatte die von E. Schnepff, Job. Brenz und Jakob Andrei begründete lutbe 
riſche —28 Württembergs ſeit dem Ende des 16. durch das ganze 17. Jahrhundert 
herab in ungebrochener Herrſchaft ſich behauptet; aber von Anfang an hatte auch die 
ev. Kirche Württembergs den beſonders von Brenz ihr aufgeprägten Charakter faſt aus— 

3o nahmslos treu bewahrt, nämlich 1. ihre biblifche Richtung, 2. ihre weſentlich ireniſche 
Haltung, und 3. das Streben nad inniger Verbindung von Theorie und Praris, von 
theologiſcher Wiſſenſchaft und Pflege des Tirchlichen Lebens. In den theologifchen Streit: 
jchriften des 16. und 17. Jahrhunderts treten die Tübinger Theologen Heerbrand, Gerlad, 
Sigtvart, Hafenreffer, Andreas und Lukas Ofiander, Theodor Thumm, Meldior Nicolai x. 

35 als rüſtige Streiter und eifrige Worlämpfer der durdy die Formula Concordiae nor: 
mierten lutherifchen Nechtgläubigfeit hervor. Aber auch bei ihnen verliert ſich keineswegs 
(wie Tholud meint, Akad. Zeben II, 133) jener biblifch-praftiiche Stantpunft, welchen 
die Brenziche Confessio Würtembergica fo ausdrüdlich betont und auch die Andreäfche 
Kontordienformel nicht verleugnet hatte. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts waren es 

40 ziwar Feine hervorragenden theologiichen Gelebritäten, die auf den Tübinger Lehrſtühlen 
jaßen; aber neben handfeften Polemikern wie Tobias Wagner, J. A. Ofiander ꝛc. findet 
fih auch eine ganze Reihe von Männern erniten, frommen Sinnes und Vertreter einer 
biblifch-praftifchen Richtung, mit Spener befreundet oder von ihm angeregt, 7. B. Raitb, 
Reuchlin, Hochitetter, Hofmann u.a. Eine neue Wendung bezeichnet dann zu Anfang 

#5 des 18. Jahrhunderts der gelehrte Kanzler J. Wolfgang Jäger (1702— 1720), der die 
Neuerung wagte, eine lebendigere Lehrweiſe zu juchen und für diefen Zweck an die 
Coccejaniſche Methode jih anzufchliegen, in feinem Compendium theologiae positivae 
1702 u.ö. Noch mehr hatten ſich dann der Kanzler Chr. Mattb. Pfaff (j. Bo XV, 
233 ff.) und Chr. Eberb. MWeismann (1721—1747) von der ortbodoren Schul: und Streit- 

so theologie losgemacht und das theologifhe Studium zu vereinfadhen und zu beleben ver: 
fucht, Pfaff mehr im Geifte Galirts, Weismann im Geifte Speners und %. A. Bengels 
(f. über ihn Römer, W. KG ©. 416 Ff.; Klüpfel, Geh. der Univ. Tüb. ©. 150f.). Die 
Leibnitz-Wolfſche Philoſophie, welche anderwärts mit der ſyſtematiſchen Theologie zur 
Verbeflerung ihrer Methode in Verbindung gejeßt wurde, war zwar in Tübingen durch 

55 G. Bernhard Bilfinger (geft. 1730) und Ser. Gottl. Ganz (geft. 1733) in tüchtiger Weiſe 
vertreten, hat aber bier auf Umgeftaltung der Theologie feinen weſentlichen Einfluß ge- 
übt. Ein anderes bätte man von der J. A. Bengelihen Schule erwarten jollen, fofern 
diefe, ebenfo von der ortbodoren Scholaftif wie von der neologiichen Aufllärung ſich ab- 
wendend, durd Vertiefung in den vollen Gehalt der Schrift als eines Ganzen lebens— 

so voller Wahrheit für den ganzen Menſchen eine Erneuerung der chriftlihen Erkenntnis 
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und Braris anftrebte. Aber fie hat fowohl in ihrer einfachen biblich:praftifchen Richtung 
bet Bengel ſelbſt, bei Burf, Roos, Steinbofer, Rieger und anderen, als in der biblifch- 
myſtiſchen oder theojophifchen, wie fie Hahn, rider, Detinger und feine Schüler dem 
abitraften Spiritualismus und kahlen Nationalismus der Zeitphilofophie entgegenitellten, 
zwar fruchtbare Keime theologifcher Erkenntnis ausgeftreut, aber feine neue Phaſe theo— 6 
logischer Wiſſenſchaft geichaffen, wirkte vielmehr zunächſt mehr im Stillen ald wohl: 
tbatiges Salz zur Erfrifchung des religiöfen Lebens (vgl. von der Goltz, J. A. Bengel 
und feine Schule in IdTh 1861, ©. 460ff.; Auberlen, Die göttl. Offenbarung S. 284ff.). 
Unterdefjen hatte feit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die theologische Aufklärung 
mit dem orthodoxen Lehrſyſtem das pofitive Chriftentum überhaupt zu bekämpfen be: 
gonnen. Diejer Zeitbetvegung gegenüber galt es, fih neu zu orientieren und einen 
Standpunkt zu gewinnen, der das Unveräußerliche der alten Wahrheit feſthielt, indem er 
fie zugleich in vine neue den Bildungselementen der Zeit entiprechende ‚Form kleidete. 
Dies war 8, was Storr wollte und ſuchte. Während er fich der Lehrform der alten 
Ibeologie entzog, mußte er fich zu der Denkart der Neologie in inhaltlichem Gegenſatz, 
freilich nicht fo, daß ernicht doch in weſentlichen Punkten von beiden abhängiger geblieben 
wäre, als ibm jelbit zum Bemwußtjein kam. 

Was zuerjt die —— betrifft, ſo glaubte Storr nach Preisgabe der orthodoxen 
Subſtruktion ein ſicheres und unumſtößliches Fundament der Theologie beſ. der Dogmatik 
als der Grundwiſſenſchaft, damit zu gewinnen, daß er ſich einzig und allein auf die 20 
Autorität der göttlichen Offenbarung, ſo wie ſie in den bibliſchen Urkunden enthalten iſt, 
ſtellte und aus dieſen Urkunden, als der hiſtoriſch ſicheren und göttlich beglaubigten Quelle 
der chriſtlichen Wahrheit, dieſe durch grammatiſch-hiſtoriſche Exegeſe und die Operationen 
des logiſchen Verſtandes ableitete. Demgemäß ſucht Storr vor allem die Authentie und 
Integrität der neuteſtamentlichen Schriften durch hiſtoriſche Zeugniſſe zu begründen und 26 
die Slaubwirdigteit ihrer Verfaſſer aus ihrem Verhältnis zu den berichteten Ereigniflen, 
ihrer in den Schriften felbjt erfennbaren Gefinnung und der unausbleiblichen Kontrolle 
durch Glaubensgenojjen und Gegner zu erweiſen. „Sie fonnten, wollten, mußten die 
Wahrheit jagen”. Sind ihre Schriften demnad für glaubwürdig zu halten, fo ergiebt 
ich aus diejen weiter, daß Chriftus für ſich die Autorität eines göttlichen Gefandten im 30 
höchſten Sinn des Wortes in Anfpruch nahm, was durch feine ganze fittlih volllommene 
Denk- und Handlungsweife bejtätigt, vorzüglich aber durch die in feinen Mundern liegende 
göttlihe Beglaubigung bewiejen wird. Aus diefer Autorität Jefu folgt weiter die Wahrheit 
jeiner Xebre, die Autorität der von ihm erwählten Apojtel und die Wahrheit ihrer Lehre, 
die Theopneujtie der apojtolifchen Schriften, endlich das göttliche Anfehen und die Theo: 35 
pneuftie der altteftamentlichen Schriften, jofern fie von göttlich beglaubigten Männern ge: 
billigt find. Daraus ergiebt fi, daß wir die Schriften des A und NT insgefamt als 
Norm des Glaubens anzunehmen und anzuerkennen haben. Von dem orthodoren Syſtem 
unterjcheidet jich dieje apologetische Grundlegung Storrs dadurch, daß er an die Stelle 
der Inſpiration der biblifhen Schriften die bürgende Autorität Jeſu und feiner Apoftel so 
jest, das Wort Gottes zur ausſchließlichen Quelle, ja zum Gefegbuch der chriftlichen Lehre 
erhebt und aus dem empirifchhiftorifchen Beweisverfabren nicht nur die fides humana, 
ſondern mittelbar auch die fides divina herleitet, während er Bedenken trägt dem testi- 
monium spiritus sancti entjcheidende Beweiskraft zuzufchreiben. Sein Vertrauen zur 
verftandesmäßigen Demonftration der chriſtlichen Wahrheit verrät einen intellektualiftifchen 46 
Religions: und Dffenbarungsbegriff, der in diefer Form nicht ſowohl ein Erbe der 
Ortbodorie als ein Erzeugnis des Zeitgeiftes ift. Was Store freilih von der Auf: 
Härung wieder ſcharf unterjcheibet, ift die Art, wie er die hiſtoriſche und logische Betveis- 
fübrung in den Dienft des Autoritätsprinzips ftellt. Nachdem die Autorität Chrifti und 
weiterhin die der Bibel gerechtfertigt ift, bedarf es einer inneren Begründung der chrijt= so 
lihen Wahrheit aus Vernunft oder Erfahrung fchlechthin nicht mehr. So heißt «8 
Doetrinae chr.pars theoret. $15: „Die Glaubwürdigkeit deſſen, was in der hl. Schrift 
gelehrt wird, bängt von dem Anſehen ihres Zeugnifies ab. ... Es ift keineswegs not- 
wendig, daß jede Lehre durch notwendige Vernunftgefege und Gründe aus der Natur 
der Sache beftätigt werde. Auch beim Mangel folder Gründe handeln wir doch ver: 55 
nünftig, wenn wir diefe oder jene Lehre bloß auf die Autorität der Schrift bin an— 
nehmen, und zwar ebenjo vernünftig wie jeder, der auf Ausjagen vollgiltiger Zeugen 
das annimmt, was er aus anderen Gründen nicht erweifen kann.“ Damit befennt fich 
Storr zum lediglih formalen Autoritätsprinzip, zur Übervernünftigkeit der chriftlichen 
Wahrheit und entjcheidet fich für einen bloß initrumentalen Bernunftgebraud). 60 

— 0 
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In bemerkenswerter Weiſe bat er dieſes Verfahren gegen Kants philofophifche Ne 
ligionglehre verteidigt (Annotationes theologieae ad philosophicam Kantii de 
religione doetrinam 1793, auch deutſch 1794, eine Schrift, die Kant im Vorwort zur 
2. Ausgabe der Religion innerhalb zc. mit Achtung erwähnt, aber nicht mehr beantwortet 

5 bat). Won Kants Zugeftändnis ausgehend, daß die theoretische Vernunft überfinnliche 
Mahrheiten weder zu bejahen noch zu verneinen berechtigt ſei und nur ein notiwendiges 
praftifches Intereſſe der reinen Vernunft das Urteil über fie beftimmen dürfe, fucht er zu 
zeigen, daß von bier aus eine andere Stellung zu den hiftorifchen Elementen des Chriften- 
tums möglich, ja gefordert fei, als Kant eingenommen hatte. Wer fich weigere, foldyen 

10 Autoritäten zu glauben, die den Vorzug batten, bejondere Erfahrungen zu machen, nur 
weil ihre Lehren aus den Prinzipien der fich ſelbſt überlafjenen Vernunft nicht ab» 
zuleiten feien, der verlaffe durch ſolches dogmatische Abiprechen den echt kritiſchen Stand- 
punkt. Es werde vielmehr geradezu Pflicht, fih mit ſolchen Zeugniffen ernftlih zu be: 
ihäftigen, fobald ihre moralifhe Wirkſamkeit feſtſtehe. In letzterer Hinficht übertreffe 

ı5 aber der chriſtliche Geichichtöglaube ohne Frage den blaſſen und inhaltsleeren reinen 
Vernunftglauben. Schließlih benugt Storr auch Kants Moftulat einer notwendigen 
Harmonie von Tugend und Glüdfeligkeit, um daraus das Recht der neuteftamentlicyen 
Verknüpfung von Heligion und Sittlichkeit darzuthun. In all dem erweiſt er ſich als 
gründlichen Kenner und fcharfjinnigen Beurteiler der Fritifchen Philoſophie und benüßt 

20 geſchickt die Anknüpfungspunfte, welche fie für die Verteidigung und Würdigung der 
hrijtlichen Offenbarung darbietet. In der apologetiichen Anlehnung an Rant find ihm 
* auch ſeine Schüler regelmäßig gefolgt, ja ſie ſind darin weit über ihn hinaus— 
geſchritten. 

Von einem materialen Einfluß irgend welcher Philoſophie auf den Inhalt der 
25 chriſtlichen Lehre kann für Storr ſelbſt feine Rede fein. Die Glaubens: und Sittenlehre 

hat nach ihm lediglich die Nefultate der Eregefe zufammenzufafien und zu verlnüpfen. 
Daraus entfteht freilih, mie Baur fagt, eine weniger fünftlerifche als künſtliche Moſaik— 
arbeit, bei der einzelne Stellen aus allen Teilen des alt: und neuteftamentlichen Kanons 
zufammengefegt werden ohne Rüdficht auf die genetifche Entfaltung der biblifchen Wahr: 

30 heit und die verfchiedenen Stufen und Formen, in denen fie fich vollzieht. Es giebt für 
ihn nicht Schriften des Kanons, fondern nur Stellen der Schrift, von melchen jede die: 
jelbe Beweisfraft bat. Dies hängt damit zufammen, daß der dogmatische Stoff nur 
durch die formale Autorität des Schriftivorts, nicht aber durch eine Grundanſchauung 
zufammengehalten mwird, die ald organifierendes Prinzip dem einzelnen feinen Halt und 

35 feine Bedeutung gäbe. Was fein Schüler Süskind als die Grundidee der Storrfchen 
Dogmatik bezeichnet, der Gedanke des ererbten moralifchen Verfall und der Reftitution 
des Menſchengeſchlechts durch Chriftus, das fließt jo unmittelbar aus dem biblischen 
Stoff felbit, daß es nicht als bejonderes Merkmal feiner Auffaflung gelten fann. Man 
fann aber auch jchmwerlich jagen, daß Storr den Gegenjag von Sünde und Gnade in 
feiner ganzen Tiefe gewürdigt hätte. Geine Arbeit ift vielmehr gerade bier eine 
jemipelagianifhe Simplifizierung und Moderierung des Dogmas, die an den vor: 
fantischen theologischen „Moderantismus” eines Döderlein, Morus u. a. erinnert und 
ebenjowenig ein tieferes religiöfes wie das wiſſenſchaftliche Intereſſe befriedigt. Diefe 
Abftumpfung des Dogmas zeigt fich namentlich darin, daß der Glaube zwar Vertrauen 
auf die Gnade Gottes fein foll, als ſolches aber ganz in die eigene Kraft des Menjchen 
geftellt wird, und daß diefem Glauben, fofern er die äußerlich verfündigte Vergebung der 
Sünden anerfennt, unmittelbar „der wohlthätige Einfluß zugeichrieben wird, unfer Herz 
und Leben zu befjern“ („die zuverfichtlice Erwartung einer jo großen Seligfeit durch 
Chriſtus muß dem Geifte einen folden hoben Sinn einflößen, daß er es unter der Würde 

50 des Chriften achtet, ein Sklave der Sünde zu fein und nur ein eifriges Beftreben nad) 
Heiligkeit mit diefer erhabenen Beſtimmung vereinbar findet”), daß endlich die Gnaden— 
twirfungen des bl. Geiftes, die allerdings von Store noch als ettwas Bejonderes von der 
moraliſchen Wirkung der Lehre unterſchieden werden, nur gleichfam hintennach als unter: 
jtügendes Moment dazu fommen. Was ift noch vom Geifte des orthodoren Syſtems, 

55 was noch vom eigentlichen Sinne der Schriftlehre übrig, wenn der Glaube aus einer 
göttlich zubereiteten Empfänglichfeit für die wiedergebärende Gnade geradezu in ein ſelbſt— 
thätiges, fittliches Verhalten vertvandelt und der bl. Geift aus dem beberrichenden Gentrum 
der ganzen Heildaneignung auf die Peripherie binausgedrängt wird, als ein das eigene, 
menjchliche Thun nur unterjtügender und vollendender Faktor? Es würde zu weit führen, 

o wenn wir auch nody an anderen Dogmen diefe Methode der Abftumpfung und Zuredht: 

— 
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machung nachtweifen wollten; es fei daher nur noch erinnert an die höchjt charakteriftiiche 
Auffaffung der Lehre vom Verſöhnungswerke und der Perſon Chrifti. Die Storriche 
Theorie der Verjühnung weicht von der ortbodoren Poſition dadurd ab, daß fie, den 
Straferlaß auf den paffiven Gehorſam Chrifti allein begründet, die formale Aqui— 
valenz der Leiden Chrifti mit der Strafe der Menfchheit dahingeftellt läßt und von 5 
dem aktiven Geborfam, zu dem Chriftus auch für fich felbit verpflichtet war, nur die 
pofittven Folgen feiner Verherrlichung und der Befeligung feiner Brüder ableitet. Da— 
durh nähert fih Storr allerdings Anjelm und Hugo Grotius, aber auch dem refor: 
mierten Typus. (Vgl. Baur, Lehre von der Verfühnung ©. 537ff. und die wefentlich 
andere Beurteilung Ritſchls, Rechtf. u. Verf. IT’, ©. 426ff.). Ebenſo charakteriſtiſch 
zeigt fich der rein biblifhe und verftändige Supranaturalismus Storrs in feiner Be- 
bandlung des Dogmas von der Perjon Chriſti (vgl. Dorner, Chriftologie II, 968; 
Baur, DG III, 518F.). Er will zwar alle weſentlichen Beitimmungen der Kirchenlehre 
über die Gottheit Chrifti feithalten, fofern er fie auch für bibliich begründet hält (con- 
junetio cum Deo talis ac tanta, ut qui Deus est idem homo sit, et qui homo 
est idem sit Deus). Indem er aber der communicatio idiomatum ganz; aus dem 
Wege gebt, tritt die Idee einer wahren Menſchwerdung des Logos und einer perjönlichen 
Einheit des präeriftenten Yogos mit dem Menſchen Jeſus gar nicht mehr heraus. Biel: 
mehr macht die Darftellung den Eindrud, daß der Logos oder die excelsior natura 
nicht perfönlid eins mit Jeſus war, fondern nur das von außen ber ihn beftimmende 20 
und fujtentierende Prinzip, womit Storr, ohne e8 zu wollen, einer jamofatenijchen oder 
ſocinianiſchen Anſchauung von der Perſon Chrifti fih annähert, wie fie damals aud) 
ſonſt vorhanden war. 

Das dogmatiſche Syſtem Storr iſt niedergelegt insbeſondere in feiner letzten Haupt: 
idrift: Doctrinae christianae pars theoretica e sacris litteris repetita 1793, ed. % 
em. 1807, deutſch überfegt und mit Zufägen aus Storrs übrigen Schriften und denen 
anderer Theologen verjehen von jeinem Schüler Karl Ehriftian Flatt, 1803; in zweiter 
Ausgabe ift nur noch der erfte Band erjchienen 1813. Dieſes Wert it in Württemberg 
durch Iandesberrliche Verordnung als Lehrbuch der Landesdogmatik fürmlich eingeführt, 
den Zöglingen des evangelischen Seminars in die Hand gegeben, und bei ihren mifjen- so 
Ichaftlichen Uebungen wie bei den jährlichen Diöcefandisputationen der Geiftlichkeit Tange 
Zeit zu Grunde gelegt worden. Weiter find für die Kenntnis des dogmatischen Syſtems 
wichtig die beiden Differtationen de spiritus saneti in mentibus nostris efficacia, 
1777, die Abbandlung über die Gnadenwirkfungen, 1779, der zweite Teil feiner Er- 
läuterung des Briefe an die — 1789, 2. Ausg. 1809, der eine Abhandlung über 35 
den Zweck des Todes Jeſu enthält, fich aber auch über die meiften anderen Hauptlehren 
des Chriftentums ausbreitet; weiter enthält die Schrift über den Zweck des Evangeliums 
und der Briefe Johannis, 1786, eine Verteidigung der Gottbeit Chrifti; endlich beziehen 
fih mehrere Abhandlungen im Flattſchen Magazın und einige bejonders erfchienene Difier: 
tationen auf das Gebiet der Dogmatik. In der Exegeſe befämpft Storr die von Semler, 40 
A. Teller u. a. angewandte Atlommodationshypothefe (Dissert. de sensu historico 
1778). freilich beſaß er bei aller Beherrſchung der gelehrten Hilfsmittel doch weder 
geihichtlihen Sinn noch dogmatifche Unbefangenbeit genug, um die allmählide Ent: 
widelung der Schriftiwahrheit zu erkennen und die Abwege fünftlicher Harmonifierung zu 
vermeiden. Won jeinen eregetifch-kritiichen Schriften find die mwichtigften: die neue Apo— 46 
logie der Offenbarung Johannis, 1783, über den Zweck der evangelifchen Gejchichte und 
der Briefe Johannis, 1786, und die Erläuterung des Briefes an die Hebräer, 1789. 
Die erfte Schrift ift eine für ihre Zeit fehr gründliche und unbefangene Verteidigung 
der Echtheit der Apokalypſe. In der Schrift über den Zweck der evangelifchen Geichichte 
und Briefe des Johannes faßt Storr das Problem der Evangelientritif mit ebenjo viel 50 
kritiſchem Scharffinn als Umſicht an, um durch Vergleihung mit den anderen Evangelien 
Stellung und Zweck des Johannesevangeliums auszumitteln. Auch Baur jagt: wie man 
auch über den materiellen Wert feiner Nefultate urteilen möge, anerkannt muß doch 
werden, daß das kritiſche Verftändnis des jobanneifchen Evangeliums durch die Storrſche 
Schrift einen großen Fortfchritt gemacht hat, bejonderd darum, weil er erfannte, daß 55 
man von der Einheit und durchgreifenden Eigentümlichfeit des Ganzen ausgehen müſſe, 
um das einzelne ins rechte Licht zu ftellen. Wenn man aus diefer Schrift den Eindrud 
befommen möchte, dat Storrs Virtuofität doch eigentlich mehr die biftorifch-kritifche, als 
die dogmatifche ift, fo wird diefe günftige Meinung weſentlich berabgeftimmt durch die 
dritte der genannten exegetiſch-kritiſchen Schriften, feine Erläuterung des Hebräerbriefs. #0 
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So jeher zeigt jih Store hier gebunden von der Strenge feines Autoritätsprinzips, jo un: 
fähig die inneren Unterfchiede im Kanon in ihrer vollen Bedeutung anzuerkennen, dab 
er es als einer der legten unternimmt, durch die fünftlichiten Kombinationen dem Paulus 
die Urbeberjchaft zu retten; dagegen ift die Exegeſe, wenn auch nicht ſehr tiefgehend und 

sim einzelnen vielfach anfechtbar, doch verhältnismäßig einfadh. Andere Beiträge zur 
Scriftauslegung find in feinen Opuseula academica, 3 Bde, 1796-—1803, gefammelt. 
Schließlich ift auch zu erwähnen fein Beitrag zur hebräifchen Grammatif in den Observationes 
ad analogiam et syntaxin hebraicam pertinentes, Tübingen 1779 (vgl. Oehler in 
Schmids Pädag. Encykl. Bd III, ©. 368 und Dieftel, Geidh. des ATs, ©. 565). Uber 

10 die Schriften Storrs vgl. das Verzeichnis im zweiten Band feiner nachgelafjenen Predigten 
(Tübingen 1806/8), denen auch ein Lebensabriß und eine von Süskind und Flatt ver: 
faßte Charakteriftit Storrs beigegeben ift (vgl. H. Döring, Deutiche Kanzelredner des 18. 
und 19. Jahrhunderts ©. 489 ff. ; Zeitgenofjen II, 2; ©. 191 ff.; Süskind im Jntelligen;: 
blatt der Hall. Litt.-Ztg. 1805, Wr. 43, ©. 345ff.; Meufel, Gel. Deutfchland VII. X. 

ı5 XI. XII. XV. XX). 
Die Schule Storrs, zu der wir weiter geben, wird im engeren Sinne gebildet von 

oh. Friedrich Flatt, Friedrich Gottlieb Süsfind, Karl Chriftian Flatt, welche alle un: 
mittelbare Schüler Storrs und feine Nachfolger, teilweife noch Kollegen in der theologi: 
chen Fakultät waren. J. Friedrich Flatt war geboren den 20. Februar 1759 in Tübingen 

»o und vollendete bier als Zögling des evangelifchen Seminars feine Studien, die fich neben 
Philojophie und Theologie aud) auf Mathematik erjtredten. Bon einer gelehrten Reife 
in den Jahren 1784 und 1785, während welcher er ſich größtenteils in Göttingen auf: 
hielt, wo damals Spittler und Pland lehrten, kehrte er als neu ernannter Profeſſor der 
Philoſophie nad Tübingen zurüd und warf fich bier mit allem Eifer auf das Studium 

25 der Kantſchen Philoſophie, über welche er die erjten Vorlefungen auf der Univerfität 
Tübingen bielt. Früchte diefer Beichäftigung mit der Pbilofophie waren: die fragmen— 
tarischen Beiträge zur Beitimmung und Deduftion des Begriffs und —— der 
Kauſalität und zur Grundlegung der natürlichen Theologie in Beziehung auf die Kantſche 
Philoſophie 1788, Briefe über den moraliſchen Erkenntnisgrund der Religion, 1789, und 

» Observationes quaedam ad comparandam Kantianam disciplinam cum chri- 
stiana doctrina pertinentes, 1792. Ubrigens feste er während diefer Zeit die Theo: 
logie keineswegs beifeite, was er beſonders betvies in der Beantwortung der 1786 auf 
bejonderen Befehl des Königs Georg II. von England von der Göttinger theol. Fakultät 
geitellten Preisaufgabe: „Beweis der Gottheit Chrifti” u. d. T. Commentatio, in qua 

3 symbolica ecclesiae nostrae de Deitate Christi sententia probatur et vindicatur, 
1788, fowie in den „Beiträgen zur chriftlihen Dogmatit und Moral und zur Gejchichte 
derjelben“, 1792, in welchen die Bemerkungen über Socins Philofopbie und Theologie, 
nad ihrem Berbältnis zur praftijchen Vernunft betrachtet, von eindringendem Verjtändnis 
zeugen. Im Jahre 1792 in die theologische Fakultät verſetzt, las er zunächſt über die 

0 hrijtliche Sittenlehre als fein Hauptfach, daneben über neuteftamentliche Eregefe, Apolo: 
getif, praftiiche Theologie, nur furze Zeit, 1798, nad) Storrs Abgang, über die Dogmatik. 
Vom 1796 an gab er das „Magazin für Dogmatil und Moral” beraus, das jpäter von 
1803 an Süskind redigierte, es find darin auch mehrere Abbandlungen etbifchen, dog: 
matifchen und eregetifchen Inhaltes von ihm entbalten. Nach feinem am 24. November 

5 1821 erfolgten Tode find feine Worlefungen über chriftliche Sittenlebre (von Steudel 
1823) und über die paulinifchen Briefe (von Hoffmann und Kling ſeit 1820) aus feinen 
Manuffripten und Kollegienbeften herausgegeben worden. Dieſe Schriften find ein Bewveis, 
daß es ihm nicht an Scharffinn, Gelehrfamfeit und vielfeitigem wiſſenſchaftlichem Intereſſe 
fehlte, wenn er auch feinen Lehrer Storr bierin nicht erreichte. Die große Gewiſſenhaftig— 

so keit und Sorgfalt, mit welcher er feine wiljenichaftlichen Unterfuchungen und akademiſchen 
Borlefungen behandelte, wurden mit zunehmenden Jahren bei ihm unter dem Drud 
förperlicher Yeiden und Gebrechen zu einer Angjtlichkeit, Skrupulofität und Schwerfällig- 
feit, die ihn auch das Leichteſte nur mit Anftrengung thun lich, feine litterariſche Thätig— 
fett hemmte und jeinen WVorlefungen die frifche, lebendige und freie Beivegung raubte. 

55 Auch die natürliche Heiterkeit und Yebbaftigkeit feines Weſens, mit der jedoch auch eine 
gewiſſe Neizbarfeit des Temperaments verbunden war, wich infolge jener körperlichen 
Yeiden und mancher fchmerzlichen Verlufte in feinem Familienleben einer gewiſſen Ver: 
düfterung und einem von der Außenwelt ſich abjchliegenden Ernfte, obwohl fein wahrhaft 
hriftlich frommer Sinn und fein feites Gottvertrauen dies wieder milderte und ihn zu 

so ausbarrender Geduld ftärkte. Bol. über ibn die Skizzen von feinem Bruder Karl Flatt: 
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„Einige Züge von dem Bilde des verewigten D. ob. Fr. Flatt“ u. |. w., die feinen 
Vorlefungen über die hr. Moral, Tübingen 1823, vorangeftellt und welder aud ein 
Verzeichnis feiner Schriften angebängt ift; ferner: Athenäum berühmter Gelehrten Württem— 
bergs, 1829, I, 19; Eiſenbach, Geſch. der Univ. Tüb., ©. 345; Klüpfel, Baur, Weiz: 
fäder a. a. O.; Meufel, Gel. Deutſchl, Bd IIff.; H. Döring, Gel. Theol,, I, 408; 5 
Palmer in AdB. 

Fr. Gottlieb Süskind, der Kollege Flatts, war geboren 17. Februar 1767 zu Neuftabt 
a. d. Linde, ala Sohn des dortigen Diakonus, Urenkel von J. A. Bengel. Er abfolvierte feine 
tbeologifhen Studien gleichfalls im theologischen Stift in Tübingen 1783—1788, machte 
1790 eine gelehrte Neife durch Deutichland, wurde 1791 Nepetent in Tübingen, 1795 ı 
Diakonus in Urach. Von da ald Profeſſor der Theologie nah Tübingen berufen, war er der 
Nachfolger des ihm nahe vertvandten und befreundeten Storr auf dem Lehrituhl der Dog: 
matif, trat aber ſchon 1805 an die Stelle Storrs als Oberhofprediger und Konfitorialrat 
in Stuttgart, wurde 1814 nad Enthebung vom erſteren Amte zugleich Direktor des Ober: 
ftudienrats, und ftarb als folder den 12. November 1829. Seine wifjenfchaftliche 
Thätigkeit galt bauptiächlid den apologetiſch-dogmatiſchen Grundfragen, welche er teils 
mit pbilojopbifchen Mitteln teil& auf exegetiſchem Wege zu beantworten ſuchte. Die 
bedeutendften feiner wifjenfchaftlichen Arbeiten find: „Uber den aus Prinzipien der praf: 
tiihen Vernunft bergeleiteten Ülberzeugungsgrund von der Möglichkeit und Wirklichkeit 
einer Offenbarung”, die ald Anhang feiner Überfegung von Storrs lateinischer Abhand— 
[ung über Kants Religionslehre beigegeben ift, vom Jahre 1794; woran ſich eine Ab- 
bandlung im Flattſchen Magazin 1797 anreiht: Über das Recht der Vernunft in 
Anjehung der negativen VBeitimmung des Inhalts einer Offenbarung; dies namentlich 
gegenüber der Kant-Fichteichen Neligionsphilofophie. Aber auch dem Schellingſchen Syitem 
gegenüber ſuchte er die theiftifche Grundlage des Chriftentums zu jichern in den Ab: 2 
bandlungen: Über die Gründe des Glaubens an die Gottheit als außerweltlihe und für 
ſich beſtehende Intelligenz in Beziehung auf das Syſtem der abjoluten Identität, Flatts 
Magazin 1804 und 1805, und: Prüfung der Schellingichen Lehren von Gott, Welt: 
ihöpfung, Freiheit, moraliib Gutem und Böſem, Magazin 1812. Apologetifch ijt ferner 
die Abhandlung: In mweldem Sinne hat Jeſus die Göttlichfeit feiner Religions- und 30 
Sittenlebre behauptet? 1802. In dogmatifcher Beziehung beivegten fich feine Unterfuchungen 
um die Karbinalfrage: Über die Möglichkeit der Strafaufhebung oder Sündenvergebung 
nad Prinzipien der praftiichen Vernunft, Flatts Magazin 1796, und: Noch ettwas über 
die moraliſche Möglichkeit der Aufhebung verdienter Sündenftrafen, ebendaf. 1803, womit 
fih die eregetiiche Nachweiſung verknüpfte: Iſt unter Sündenvergebung, die das NT 35 
verfpricht, Aufhebung der Strafen zu verfteben?, ebendafelbit 1797 und 1798. Auch die 
Art, wie Süskind noch zulegt mit der Schleiermacherfchen Theologie in fragmentartichen 
Bemerkungen ſich auseinanderzufegen ſucht, ift nicht unintereffant (f. feine „Vermiſchten 
Schriften” nad feinem Tode berausg. von feinem Sohne 1831). Die bervorjtechenden 
Züge feiner Individualität find eine große Schärfe des Geiftes und gleich große Energie 40 
des Willens, Er ift, wie Baur treffend von ihm gefagt bat, der Dialektifer der Schule, 
der, wie der Krieger auf des Degens Spige, auf die Schärfe feiner logiſchen Argumen— 
tationen kühn vertraut. Seine Meifterichaft in der Logik gab ihm eine entjchiedene, ener— 
gifche Haltung, und er liebte auch in der Wiſſenſchaft das Kategoriſche und Diktatoriiche, 
obne Nebenrüdficht refolut auf fein Ziel losgebend. Was ihm aber ganz abging, war #5 
der fpefulative Sinn, der über die Gegenfäge, wie fie in der Erfahrung ericheinen, hinaus: 
greift und eine Einheit und ein organifches Ganzes von einer höchſten dee aus zu ges 
winnen jtrebt. In feinen fpäteren amtlichen Verhältnifjen hat das gewöhnliche Urteil ſich 
bäufig an dem „Rategorijchen und Diktatorifchen”, an der Schärfe und Strenge jeines 
Auftretens geftoßen, aber die Tieferfehenden und Näberjtebenden haben doch immer be= m 
fannt, daß die Stacheln, mwelche diefer Mann bin und twieder nach außen fehrte, nicht 
ibärfer waren als diejenigen, welche er ſelbſt in feinem Gewiſſen unter dem Drude 
ihtwieriger Verhältniffe empfand; ja daß er noch ftrenger gegen fich jelbit war als gegen 
andere, und daß, wenn feine Strenge viel forderte, ſein rechtlicher Sinn auch oft genug 
mebr bielt, als er verſprach. Insbeſondere ift jeine Abfaſſung und Redaktion der aller: 56 
dings mit Recht angefochtenen, veränderten württembergifchen Yiturgie vom Jahre 1809 
nicht ganz billig beurteilt worden, indem fich erſt fpäter zeigte, weldyen ſchweren Stand 
er bier hatte gegen hohe und allerhöchfte Einflüffe, mie er mit ſeufzendem Gewiſſen in 
manches fich ergeben mußte, was er nicht ändern fonnte gl. über ihn Zeitgenofien 
III, 2, 3, ©. 78ff.; N. Nekrolog der Deutjchen VII, 2, 74275; Allg. R.=3tg. 1829, 60 

) — 
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8 



156 Tübinger Schule, ältere 

Nr. 191; Schwäb. Merkur 1829, Nr. 277; Meufel, Gel. Deutjchl., VIT. X. XT. XV. 
XIX; 9. Döring, Deutfche Kanzelredner ©. 502 ff.; Nömer, Württ. 8.6. ©. 531. 

Der dritte der genannten Hauptvertreter der Storrfchen Schule, Karl Ehriftian Flatt, 
der jüngere Bruder oh. Friedr. Flatts, geboren 18. Auguft 1772 in Stuttgart, erbielt 

5 feine philoſophiſche und theologiſche Bildung gleichfalls im evangelifchen Seminar in 
Tübingen und machte mehrere Reifen, auf welchen auch er längere Zeit in Göttingen 
verieilte, wo man ihn für das akademische Lehramt feitzubalten ſuchte. Während dieier 
Zeit befchäftigte er fich eifrig mit dem Studium der Kantſchen Philoſophie; mit diefem 
Studium bing innerlid) zufammen feine erjte Schrift: Philofophifch-eregetifche Unter: 

10 ſuchungen über die Lehre von der Verfühnung des Menſchen mit Gott, 2 Teile, 1797 
und 98 (vgl. über diejelbe Ritfchl, Rechtf. u. Verf. I’, 471ff.), in welcher er zu zeigen 
verfucht, daß die aus dem Kantjchen Syſtem ſich ergebende Verfühnungstbeorie, wonach 
eigentlich die Vergebung der Sünden fi nad dem Mape der fittliben Beſſerung richtet 
und ihr erit ler nicht bloß die allein vernünftige, fondern auch die allein im NT 

15 begründete ſei. Es ſoll ihm daher, als er nach kurzer praftifcher Wirkſamkeit 1804 zur 
theologifchen Profeſſur in Tübingen berufen wurde, die Zurüdnahme der Grundgedanten 
diefer Schrift von Storr zur Bedingung gemacht worden jein. Gewiß ijt wenigftens, daß 
er die eigentümlichen Hauptideen diejer Schrift in feinen Vorlefungen und fpäteren 
Schriften zurüdgenommen hat und ſich ganz an die von Storr und jeinem Bruder J. F. 

20 Flatt vertretene Richtung anfchloß, wie er denn überhaupt mebr eine vezeptive, als felbit: 
tändig produktive Natur war. Seine wiſſenſchaftliche Thätigkeit beivegte ſich um dieſelben 
Gegenjtände und Probleme, wie die der andern Storrjchen Theologen; die von ihm ver: 
fagten, im Flattſchen Magazin hauptſächlich enthaltenen Abhandlungen bezogen ſich auf 
den abjolut göttlihen Inhalt der Offenbarung (1796), die Wunder Chriftı, Apologie der 

26 mofaifchen Religion gegen Kant (1797), Kants, Fichtes, Forbergs Neligionstheorie (1799, 
1800), Fundament des Glaubens an die Gottheit (1804) und einzelnes Eregetifche. Es 
fehlte ihm nicht an Scharffinn und wiſſenſchaftlichem Intereſſe, wenn er gleich hinter den 
drei befprochenen Theologen der alten Tübinger Schule zurüdfteht. Seit feinem Über: 
gange ins praftifche Amt als Stiftsprediger und Oberkonſiſtorialrat in Stuttgart 1812, 

3o und der Übernahme des Direltoriums des Oberjtudienrats 1829, wozu audy noch die 
Generalfuperintendenz von Ulm kam, hörte feine litterarifche Thätigfeit, wenn auch nicht 
jeine Beihäftigung mit der Wiſſenſchaft, auf, weil feine amtliche Wirkſamkeit ihn vollauf 
in Anſpruch nahm; denn das Wohl der vaterländiichen Kirche und der Lehranſtalten lag 
ihm jehr am Herzen. Seine rajtlofe Thätigfeit wurde durch einen Schlaganfall, nicht 

35 ganz zwei Jahre vor feinem Tode, ftille geftellt, und feine Sehnſucht nad Erlöfung er: 
füllt durch feine jchnelle Abberufung am 20. November 1843. Konnte man in feinem 
amtlichen Wirken au oft die Entjchiedenbeit und Selbititändigfeit des Auftretens ver: 
mifjen, fo war er doch eine pflichteifrige, dem Berufe fich aufopfernde, mwohlmeinende, 
milde, heiterernfte, „auch in ihren Schwächen achtungswerte und liebenswürdige” Perſön— 

40 lichkeit und hat fih im Andenken vieler eine freundliche und dankbare Erinnerung ge 
fichert (ogl.: Zum Andenken an Dr. Karl Chrijtian v. Ylatt, von Dettinger und feinem 
Kollegen Oberkonſiſtorialrat Dr. v. Hlaiber, Stuttgart 1843; ferner: N. Nekrolog der 
Deutichen, 1843, II, ©. 989 ff., wo auch ein Verzeichnis feiner Schriften; Kling, Ne 
frolog des j. Flatt im Evang. 8.-Blatt für Württemberg, 1844, ©. 137). 

45 Die genannten drei Theologen: ob. Friedrih Flat, Süskind und Karl Chriftian 
Flatt beivegen fih im ganzen durchaus in der Richtung Storrs, indem fie fih bemühen, 
der Zeitphilofophie Zugeftändnifje zu Gunften ihres Offenbarungsftandpunfts abzuringen. 
Sie berufen ſich für die Denkbarkeit der Offenbarung, die fie als Mitteilung böberer 
Wahrheiten verfteben, auf die Schranken der menſchlichen Vernunft und rechtfertigen den 

5 Slauben an fie durch den Hinmweis auf ihren Wert für die Beförderung der Moralität. 
Diefe Art der Apologetit war nicht dazu angethan, die ganze Tiefe des obwaltenden 
Gegenſatzes erkennen zu lafjen und die geichlofiene Wucht und ſelbſtſtändige Eigenart der 
chriftlichen Überzeugung zur Geltung zu bringen. Was ihre wohlgemeinte und nicht jelten 
Icharflinnige Verteidigung im voraus lähmte, war die Unlebendigfeit ihres eigenen Gottes: 

55 begriff3 und die daraus folgende Außerlichkeit der Uffenbarungsautorität. So hat Süs— 
find in der oben angeführten Abhandlung vom Jahr 1802 aufs genauefte erörtert, in 
welchem Sinne Jeſus die Göttlichkeit feiner Neligions- und Sittenlehre behauptet babe, 
aber feinen Verfuh gemadt, die von ihm ausgehende Offenbarung tiefer mit feinem 
Berfonleben zu verfnüpfen. Cine andere hemmende Schrante lag aber auch in der me- 

so thodiſchen Verwandtſchaft, in der ihre eigene rationale Demonjtration mit dem leitenden 
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Motiv der belämpften rationaliftiihen Denkweife ftand. Es kann darum nicht über: 
raſchen, wenn troß aller Strenge, mit der die Autorität des Bibelworts verfochten wurde, 
diefer rationale Zug in fteigendem Maße auch in die Auffaffung des Dogmas jelbft ein- 
drang. So verwendet Süsfind den Kantſchen Grundjag von der Proportion der Tugend 
und Glückſeligkeit für die Feititellung der chriftlichen Gentrallehre von der Sündenvergebung 5 
als einer der Beflerung vorangehenden Aufhebung der Strafen. In den oben genannten 
Abhandlungen will er von jenem Kantjchen Grundjat aus mit logifcher Konfequenz bemweifen 
und ſogar mit mathematifchen en veranjchaulichen, daß das höchſte Gut noch beſſer 
erreicht werden fünne durch Aufhebung der Sündenftrafen, als durch ihre WVollziehung. 
Mit einer ähnlichen mathematifchen Demonftration war ihm J. Fr. Flatt im Magazin 10 
bon 1797 ſchon vorangegangen.) Aber wenn ſich die Storrianer auch in diejer Ber: 
teidigung der chriftlihen Grundlehre von der Sündenvergebung für ein wahres Intereſſe 
gewehrt haben; wie wenig haben fie doch mit diefen kantiſch-abgeblaßten Begriffen den 
tieferen Sinn und die ganze Tragweite der Lehren von der Verſöhnung, Erlöfung und 
Rechtfertigung erjchöpft, und wie wenig haben fie, eben weil fie jelbit fich zu ſehr auf ıs 
das Niveau ihres philoſophiſchen Gegners hinüberzieben ließen, die eigentlihe Schwäche 
desjelben in feinem Pelagianismus zu erkennen und mit durdhgreifendem Erfolge zu be— 
fümpfen vermocdht! Die biblifche Kritik und Exegeſe der Storrſchen Schule iſt von der 
ihres Meifters nicht weſentlich verjchieden ; fie jete die Arbeit des Kampfes gegen die 
Alkommodationshypotheſe und die Ableitung weſentlicher hriftlicher Wahrheiten aus Zeit: 20 
ideen, ſowie gegen die Angriffe auf die Echtheit der Evangelien eifrig fort. Die nad) 
jeinem Tode herausgegebenen Kommentare ob. Friedrich Flatts, wenn jie auch binfichtlich 
der philologiſchen Akribie und der Schärfe und Tiefe der theologischen Begriffe mandyes 
vermiffen lafjen, batten immerhin durd die treue Benugung des damaligen eregetijchen 
Apparates, und dur ihr forgfältiges Eindringen in den Zuſammenhang für ihre Beit a5 
ihren Wert. 

Während die bisher charakterifierten drei Theologen die Storrfche Schule im engeren 
Sinne bilden, nimmt der vierte, der fich ihnen anreiht, Ernſt Gottlieb Bengel, Entel des 
berübmten Job. Albrecht Bengel, obgleih aud; noch ein unmittelbarer Schüler Storrs, 
doch jchon eine nicht unweſentlich abweichende Stellung ein. Bengel, geboren den 3. No— 30 
vember 1769 zu Zavelftein, 1800 Diafonus in Marbach, jeit 1806 Profefjor der Theo: 
logie in Tübingen, fett 1810 prof. ordinarius, ſeit 1820 Prälat, hatte hauptfächlich 
die Fächer der gefchichtlichen Theologie vorzutragen und ſchon deswegen weniger Anlaß, 
den dogmatiſchen Standpunft der Storrjchen Schule, ihre biblifchapologetische Richtung her— 
vortreten zu lafjen. Seine Vorlefungen über Kirchen: und Dogmengeſchichte fanden vielen 35 
Beifall wegen der Haren überjichtlichen Berarbeitung des Stoffes, wegen der gewählten 
und gefälligen Daritellung und des durd die Würde feiner Perjönlichkeit gehobenen erniten 
und nachdrucksvollen Vortrages, obgleih Sachverſtändige jpäter an ihnen eine jfelbit- 
ftändigere, umfafjendere und tiefer gehende Quellenforſchung vermißten (vgl. das vielleicht 
etwas zu jtrenge Urteil Baurs, Gefchichte der Univerfität Tübingen, ©. 241ff.). Da— 40 
gegen bewegte er fih in feinen Vorlefungen über die chriftliche Symbolif auf dem 
Örunde eines felbitftändigeren und forgfältigen Studiuns der Quellen, und zwar nicht 
bloß hinfichtlih der Daritellung des fatholiichen Lehrſyſtems, jondern insbefondere auch 
des focinianishen Syſtems, über welches Bengel eine auch jebt noch beachtenswerte Ab- 
bandlung: „Ideen zur hiſtoriſch-analytiſchen Erklärung des ſocinianiſchen Lehrbegriffs“, 45 
Flatts Magazin, Stück 14. 15. 16 veröffentlicht hat. Man hat es mit Recht charakteriſtiſch 
gefunden, daß die Storrſche Schule (Storr ſelbſt, der ältere Flatt, ganz beſonders aber 
Bengel) mit Vorliebe der Beſchäftigung mit dem ſoecinianiſchen Syſtem ſich zuwendete. 
Es begreift ſich dies aus der inneren Verwandtſchaft des dogmatifchen Standpunktes, 
insbefondere aus der Abnlichkeit der fupranaturaliftiihen Apologetif mit dem Socinianis- co 
mus, jofern jie auch ein wejentliches Gewicht legt auf die Glaubwürdigkeit der biblifchen 
Autoren und den rein übernatürlichen Charakter der durch fie mitgeteilten Offenbarung. 
Wenn nun aber Storr und Flatt in der Auffafjung der Hauptdogmen des Chriftentums 
dem praftijchen Nationalismus des ſocinianiſchen Syſtems noch ferner geblieben find, fo 
it dagegen Bengel gerade hierin ihm wejentli näher gefommen, obwohl er denjelben zu 55 
vertiefen und zu vollenden ſuchte durch die Kantſche Philoſophie, deren ethiſche Grund- 
anſchauung er ſich noch vollftändiger aneignete, als die eigentlichen Storrianer. Sein dog- 
matijches Syſtem trägt daher im allgemeinen den Charakter des fog. rationalen Supra- 
naturalismus oder fupranaturalen Nationalismus an fich, welcher in der Offenbarung die 
übernatürliche Beftätigung und thatjächliche Darftellung, eben darum auch eine gewiſſe co 
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Erweiterung der ethifchereligiöfen Vernunftwahrheit erkennt (vgl. bei. Bengels „Reden 
über Neligion und Offenbarung“, 1831, nad feinem Tode herausgegeben, und den An: 
bang zu der Schrift von Orelli über den Kampf des Nationalismus mit dem Supra: 
naturalismus, QTübingen 1825). Cine fpezielle Probe dieſer Auffafjung der chriftlichen 

5 Wahrheit geben feine 10 Differtationen über den Entwidlungsgang des Glaubens an die 
Unfterblichkeit und das Verhältnis der Tffenbarung dazu, in welchem Thema feine Vor: 
liebe für den Socinianismus und fein fantianifierender jupranaturaler Nationalismus fih 
begegneten (vgl. Bengeld opuscula academica ed. Pressel, 1834). Ebenſo bezeid: 
nend tie diefer fupranaturale Nationalismus, welcher dem Chriftentum im Grunde nur 

ı0 den formellen Vorzug der Beftätigung der Vernunftwahrheit übrig läßt, iſt für bie 
Stellung Bengels fein Pelagianismus, welcher den Unterjchied zwiſchen Proteftantismus 
und Katbolicismus in der Grundlehre von der Nechtfertigung als eine „Logomachie“ zu 
betrachten geneigt ift, indem er den Begriff des Glaubens in den der Beſſerung und 
Umwandlung der Gefinnung umfegt (vgl. Bengeld Archiv Bd I, Stüd 2, ©. 469. 

15 Diefes Archiv, feit 1816 an die Stelle des Flatt-Süskindſchen Magazins getreten, jeit 
1822 Neues Archiv ꝛc., wurde von Bengel bis zu feinem Tode herausgegeben und ent- 
hält im Unterſchied vom Magazin weniger dogmatifche, als eregetifche, bibliſch-kritiſche, 
apologetifche, praftifche Abhandlungen, welche in ihrem ziemlich trodenen und oft auch 
unbedeutenden Inhalte faum ein tieferes und bleibendes Intereſſe darbieten). -— In 

20 diefem feinem Standpuntte war Bengel fo feft abgefchlofjen, daß er jeden von der ber- 
änderten religiöfen Zeitftimmung und von dem Umſchwung der Philoſophie auf Neu: 
belebung und Vertiefung der Theologie ausgehenden Einfluß ftreng von ſich abbielt; 
daher er von Schleiermadher nur in der Weiſe Kenntnis nahm, daß er „mit dem Bor: 
wurf des Moftifchen und Pantheiſtiſchen, wozu fih Herr Schleiermader bekanntlich neige, 

35 feinen Standpunlt jo kurz als möglich abfertigte” (Baur). Aber auch feinen jüngeren 
Landsmann, ©. F. Bodshammer (geb. 1784, get. 1822), welcher in feiner Schrift über 
die Freiheit des menschlichen Willens (1821) eine nicht gewöhnliche philoſophiſch-theo— 
logijhe Begabung an den Tag gelegt hatte und nach dem Tode Joh. Friedrich Flaus 
zur Ergänzung der entjtandenen Lücke die Augen der Fakultät auf ich lenfte, bejeitigte 

0 Bengel hauptfächlich durch feinen allgewaltigen Einfluß, weil mit ihm ein von der bie 
herigen Richtung weſentlich abweichendes neues Element in die theologische Fakultät ein- 
gedrungen wäre. Man fünnte fi faft wundern, daß Bengel gleichwohl aud mit feinen 
dogmatifchen Vorlefungen ziemlich viel Beifall fand. Es erflärt fi) dies aus der for: 
mellen Gewandtheit, mit der er Nationalismus und Supranaturalismus einander gegen: 

» über zu ftellen und wieder fo gut zu vermitteln twußte, daß die wenigſtens in der Stille 
auch unter den mwürttembergiichen Theologen ziemlich verbreitete Neigung zum Nationalis: 
mus binlängliche Nahrung fand, und daß andererfeits das jchließliche Übergewicht des 
Eupranaturalismus die Anfprüche an einen biblifch-pofitiven Standpunkt im Gegenſatz 
zum Nationalismus und zur Zeitphilofopbie zu befriedigen ſchien. Aber ebenjo weſentlich 

so wirkte wohl zu diefem Erfolg audy das mit, daß Bengel auf dem Katheder das ganze 
Gewicht feiner imponierenden würdevollen, aber auch „ihrer Stellung recht fichtbarlidy be 
wußten“ Perfönlichkeit in die Wagichale zu legen wußte. Dies und das große perfönliche 
Anſehen, das Bengel als das anerfannte Haupt der Fakultät genof, läßt auch begreifen, 
wie bei feinem im beiten Mannesalter eintretenden plößlihen Tode (28. März 1826) 

45 fein Berluft feiner Umgebung als ein unerfeglicher ericheinen fonnte, während das un- 
befangenere Urteil einer ferner ftebenden Nachwelt wenigitens feine theologiſch-wiſſenſchaft— 
liche Bedeutung nicht jo boch anſchlagen kann (vgl. Palmer in AdB II, 330; N. Nekrolog 
IV, 162 ff; Allg. 8.-3t9. 1826, Wr. 97; Archiv 1826, VIII, 723). 

Während Bengel, wie gezeigt worden, über den genuinen Charakter der alten 
so Tübinger Schule nicht unweſentlich binausfchritt, haben andere Tübinger und württem— 

bergifche Theologen neben und nad ibm denfelben noch treuer feftgebalten: jo J. Chr. F. 
Steudel, geit. 1837 (1. d. A. Bd XIX ©. 16 FF), Chr. Fr. Schmid, geit. 1852 (ſ. d. N. 
Bd XVII ©. 6145), Chr. Benj. Klaiber, geſt. 1836, der Herausgeber der Studien ber 
württ. Geiftlichkeit, fortgefest von Stirm, J. G. Wurm, geit. 1847 als Dekan in Nür— 

65 fingen, %. F. Bahnmaier, geſt. 1841 als Dekan in Kirchheim u. T. und andere (f. die 
Gejchichte der Tübinger tbeolog. Fakultät bis 1877 von Weizfäder). Aber auch die be- 
deutenditen von diefen, Steudel, Schmid, Hlaiber, find durch die Yortentwidlung der 
tbeologiichen Wiflenfchaft und insbefondere durch die Einwirkung der Schleiermacderjchen 
Theologie über den traditionellen Typus der alten Tübinger Schule hinausgeführt worden, 

fo daß fie nicht mehr zu derfelben geredinet werden können, obwohl bei ihnen, befonders 
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bei Steudel, die Nachwirkungen jener Schule unverkennbar jind — und zwar nicht bloß 
in dem, worin fie in ihrem Nechte war, wie vor allem im der entjchiedenen Betonung 
der Schriftautorität, fondern aud in dem, worin ihre Schtwäche lag, in manden Halb: 
beiten und Einjeitigkeiten des biblifchverftändigen Supranaturalismus (vgl. D. F. Strauß, 
Streitichriften, 1837, D. Nachdem auch diefe legten Epigonen der alten Storr- 5 
ihen Schule vom Schauplag abgetreten, ift diefe vor neueren Standpunften und Rich— 
tungen, die an ihre Stelle traten, verſchwunden, hat aber eine, wenn aud eigenartig 
modifizierte Fortfegung und Erneuerung gefunden in der Schrifttheologie J. T. Becks 
(aeft. 1878, vgl. Bd II ©. 500ff.) und der von ibm ausgegangenen Schule. 

Man mag die mifjenichaftlihen Schwächen und Mängel der Storrihen Theologie 10 
volllommen zugejtehen, darf darum aber doch in ihrer Oppofition gegen die wiſſenſchaft— 
lie Zeitftrömung des Nationalismus und der Aufklärung und in ihrer dadurch bervor- 
gerufenen apologetifchen und fonjervativen Haltung keineswegs Geiftesträgheit, philoſophiſche 
Beſchränktheit und religiöfe Engberzigfeit jeben. Es war doch ein wohlberechtigtes und 
unveräußerliches Intereſſe, für welches jene alte Tübinger Schule gekämpft hat, wie un= 15 
volllommen auch die Art und Weife getvejen jein mag, in der fie dies gethan. Es war 
die Idee des SupranaturaliSmus, die in diefen Männern lebte, d. b. die Überzeugung, 
daß eine übernatürliche, göttliche Wahrheit, daß übermenfchliche Kräfte und Güter der 
Menjchbeit im Chriftentum geſchenkt feien. Dafür haben fie allen ihren Eifer, allen 
Scharfjinn ihres Geiftes, den ganzen Reichtum ihres Wiſſens einfegt. Mögen jie in jenem 20 
Kampfe mandes Weſentliche preisgegeben oder in der Art der Verteidigung deſſen, 
was fie fefthielten, nach unſerem Urteil mandjes verfehlt haben, jedenfalls bleibt ihnen 
das große Verdienſt, in ftürmifcher Zeit das Erbe der Väter verteidigt und für eine 
befiere Zeit gerettet zu haben. Landerer + (Kirn). 

Tübinger Schule, neue, j. d. A. Baur Bd II ©. 467. 25 

. Türkei, Chriftentum in der, f. d. AA. DOrientalifhe Kirche BoXIV ©. 144,5; 
Agypten, das neue Bd I ©. 217,8; Armenien Bd II ©. 85,10; Syriſche 
Kirche Bd XIX ©. 305, ı0. 

Tugend, Tugendmittel. — Litteratur: Zödler, Die Tugendlehre des Chriſten— 
tums, geſchichtl. dargejtellt. Yuthardt, Geſch. d. chriftl. Ethik, auch Komp. d. theol. Erhit $ 27. 30 
Im Artifel bei. d. 1. Abjag. Vgl. d. Art. „Askeſe“ Bd II ©. 134. 

Das deutiche Wort von einem Stamme mit gedeiblih und tauglich, in alter Zeit 
vorwiegend für kriegeriſche Vorzüge gebraucht, bat feine jett geläufige Sonderbedeutung 
unter dem Einfluß der pbhilojophifchen Begriffsſprache erhalten (vol. Vilmar, Theol. 
Moral berausgeg. von Israel, Bd 2, ©. 106). E38 eignete fih trefflich zur Wiedergabe 35 
von virtus, wiefern dies Wort Überfegung von doery it. Man kann noch verfolgen, 
wie die ethiſche Reflektion fich dieſes Ausprudes bemächtigt und ihn für ihre Zwecke inhalt: 
lich beftimmt, fo daß fortan Tugend und Sittlichkeit faſt MWechjelbegriffe jind. doerij, 
von dem Stamme do, der auch in doeimr dotıos dolorw vorliegt, bezeichnet urfprüng: | 
lich jede Vortrefflichkeit, die einer Perfon oder auch einem Dinge Wert gibt und An: ko 
erfennung verſchafft; daher bedeutet es gelegentlich Ruhm und Ehre; vgl. hierüber Cremer, 
Bibl. theol. Wörterb., s. v. ägerij. Nody in voller Flüſſigkeit und doch zugleich in be- 
fonderer Verwendung für die jittliche Trefflichkeit ericheint der Ausdrud in den Reden 
des Sofrates bei Kenophon und bei Platon (Stäudlin, Geſch. d. Moralphilof. 1822, 
S. 90; Cremer a. a. D.); und diefer Gebrauch fam ihm ſchon von Sophiften entgegen. 45 
Platon und bejonders Ariftoteles (ic nooawerzn Ag’ Is Ayados ivdownos yive- 
raı eth. Nie. 5. 6) beſtimmen dann den Begriff feſter; eine Fertigkeit im Gebiete des 
Praftifchen, welche auf 70 tod dvdownov Aayador bezogen iſt. Ariftoteles bat dann 
auch durch die Unterfcheidung der doerai dızal von den dıavontzai in der Beziehung 
auf das zu beberrfchende Triebleben das Sittliche im engeren Sinne in das Auge gefaßt. so 
Ton da ab berricht die Bedeutung vor, der gemäß Tugend diejenige Beichaffenheit des 
Menſchen im ganzen und nach den einzelnen Seiten bin bezeichnet, durch welche er zu 
wahrhaft fittlihem Handeln gefchidt ift. Die mehr volfstümliche paränetiiche oder dejfrip- 
tive Moral gebt, 3. B. im angehenden Mittelalter, ganz in eine bejchreibende Auf: 
säblung der Tugenden und Laſter auf; und in der Zeit der Aufllärung und des Ratio— 55 
nalismus fallen die Begriffe Sittlichleit und Tugend jo ſehr zufammen, daß auch die 
einzelne Handlung Tugend beifen kann (Ammon, Lehrbuch, 4. Aufl, 1806, 8 52) und 
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bei Kant Tugend im Unterfhiede von Recht das Moralifche, die Gefinnung im Unter: 
Ichiede vom Xegalen bezeichnet, „Recht: und Tugendpflichten”. Deshalb hat dann Schleier: 
macher unternommen, diejen Begriff gegen die anderen formalen Grundbegriffe der Ethil 
abzugrenzen, Grundlinien einer Kritik der bisher. Sittenlehre, 1803, ©. 163f., Werte 

53. Phil. Bd II, Abhandlungen. Im Unterſchiede von Gut („jedes Einsfein beftimmter 
Seiten von Vernunft und Natur”) und Pflicht („Verfahrungsarten“) definiert er bie 
Tugend ald „Kraft der Vernunft in der fittlih mit ihr geeinigten Natur und zwar im 
einzelnen Menſchen“, a. a. D. Bd V, ©. 75f. 328. Im Anfchluffe an ihn unterjcheidet 
Rothe Gut ald das moralische Produkt, Tugend ald die produzierende Kraft („die ſpezifiſch 

10 für die Löſung der moralifchen Aufgabe qualifizierte moralifhe Kraft”) und Pflicht als 
die Meife und Form des moraliſchen Produzierens, Theol. Ethik, 2. Aufl, S. 396f. 
Allgemeiner befolgt ift die einfachere Definition von Ch. F. Schmid, in der chriftl. Sittenl. 
berausgeg. von Heller 1861, ©. 345f., der fich ebenfalls an Schleiermacher anfchliet: 
das Gute als Willensbefchaffenheit des menfchlihen Subjeltes. — Diefen Beitimmungen 

15 liegt die Beobachtung zu Grunde, daß die Perfon gar nicht umhin kann, unter ihrer Be: 
thätigung ſich eine feſte Bildung zu erwerben, die dann fernerhin für ihr Handeln be 
jtimmend wird; daß dabei aber entiweder eine wahrhafte Bildung oder eine Verbildung 
berausfommt, Tugend oder Laſter. Alle jene Definitionen fegen dann voraus, daß ber 
Begriff des Guten oder wahrhaft Sittlihen ſchon gegeben fei, und demgemäß dieſe 

2% Fertigkeiten oder Gejchidlichkeiten ſich durch ihre inhaltliche Beziehung von den ſonſtigen 
Seelenfertigfeiten unterfcheiden. Nur Ariftoteles in der vielbeiprochenen Definition Ea 
nooagerixi) &9 ueoörmt oloa Tjj noös huäs Dorouern (oder... ern) Aöym zal 
os üv ö podvıuos Öglosıev will wohl eben in ber Beftimmung der Tugend jelbit zu- 
gleich das Weſen des Sittlichen zum Ausdrude bringen, nämlich die helleniſche Anſchauung 

35 des Mafvollen (Beitmann, Geichichte der chriftlichen Sitte, Bd I, ©. 190f.); eben dahin 
trachtet er weiter in der Unterfcheidung der Tugend einerfeitS von der Vertierung, dem 
Unterfittlichen, andererfeit3 von der heroiſchen Tugend, dem Überfittlichen. — Es dürfe aber 
eine unabweisliche Forderung fein, in der Begriffsbeftimmung der Tugend auch den Unter: 
ſchied des Sittlichen (Ethifchen) von dem Technischen zum Ausdrucke zu bringen, damit die Ver: 

30 wechjelung oder teilmeife Vermifchung der Sittlichfeit mit Bildung, der Tugend mit Vir— 
tuofität, der Ethif mit der Theorie der Kultur vermieden werde; vgl. Kähler, Wiſſenſchaft 
der chriftl. Lehre, 3. Aufl. 8 136. 

Das Bedürfnis einer foldhen mehr formalen Unterfcheidung ftellte ſich für den 
Ariftoteles dringender heraus, weil er ald Empiriker fi) mit einem „Haufen“ von Tugenden 

35 (Schleiermacher, Grundlinien, ©. 317) abgab und mithin nur den Gattungsbegriff juchte, 
während die anderen Sofratifer ihrem Meifter in der Annahme folgten, daß es fachlich 
nur eine Tugend gebe. Diefe Meinung findet bei Platon ihren Ausdrud in der Spite 
‚matifierung der Tugenden. Dieſe jchließt fi) an die Anthropologie an, indem Teilung 
| und Rangorbnung der Trichotomie entfprechen: oopia, dröola, owgppooVUrN ; die dizaro- 

#0 ocyn, zunädit das MWohlverhältnis diefer Seiten herftellend, madt den Charakter aus 
und bejtimmt damit zugleich als foziale Tugend das Verhältnis des einzelnen Menjchen 
zur Gejamtheit. Da die dorörns nur auf den öffentlichen Kult bezogen wird, iſt fie 
neben jenen vier, wie fchon im Sympoſion von BI. felbjt, jo weiterhin unbeachtet ge: 
blieben. Obwohl diefes Tugendſyſtem auf dem ethiſchen Intelleftualismus (ſ. unten) und 

+ dem Dualismus von Vernunft und Sinnlichkeit ruht, ift e8 doch von dauerndem Ein- 
flufje geblieben, als die chriftlihen Theologen ſich bei Platon in die Schule begaben. 
Ambrojius, de offieiis ministrorum, übernimmt dies Schema ber „virtutes princi- 
pales“ und in der ihm untergejchobenen Schrift de sacramentis erhalten fie den fortan 
bleibenden Namen v. cardinales. Aus temperantia fortitudo iustitia prudentia 

so madıt Auguftinus die Erweifungen des amor dei, demgemäß daß die definitio brevis 
et vera virtutis laute: ordo est amoris; als bejtimmende Macht entfaltet fih aber 
die Liebe in fides, spes und charitas, den theologifchen Tugenden, wie man fie ſpäter 
zu nennen pflegt (Meander, Borlefungen über Gefch. der chriſtl. Ethik, herausgeg. von 
Erdmann 1864, ©. 228f.). So wird eine Siebenzahl der Tugenden traditionell, Der 

55 dann die jieben Todjünden gegenüber, die jieben Geiftesgaben voran treten. Indem Die 
Scholaſtik diefe Beitimmungen übernimmt, fährt fie zugleich fort die Einheit der Tugend 
zu betonen und in der chriſtl. Grundtugend, der Liebe, aufzuzeigen (Wuttle, Handbuch 
der chriftl. Sittenlehre, 3. Aufl, Bd 1, ©. 129). Die Verehrung des Thomas Ag. 
als des fanonifchen Theologen führt auch die neuefte römische Moral zu diefem Tugend— 

co Schema zurüd, Schwane, fpezielle Moraltheol. 1878. Wenn Venatorius de virtute 
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ehristiana 1529 an die Stelle der Liebe den Glauben ald Grundtugend geftellt batte, 
jo entiwidelte Melandıtbon ethieae doctrinae elementa 1550 die iustitia eivilis an 
dem Schema der Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Mäßigfeit, leitet aber durch den Hin- 
weis auf den Defalog zur Boranftellung des Pflichtbegriffes über, welche bei den 
Proteftanten, bejonders jeit Wolff, allgemein wird, vgl. Wuttfe a. a. D. ©. 150f. Der 5 
eingebrochenen Formlofigfeit jtellte dann Schleiermacher auf Grund jeiner Kritik eine um: 
wandelnde Refonftruftion der platonifchen Wierzahl von Tugenden entgegen, a. a. O. 
©. 335f.: Tugend der Gefinnung ift im Erfennen Weisheit, im Darjtellen aber Liebe; 
unter der Zeitform erfcheint das Erkennen als Bejonnenbeit, das Daritellen als Beharr: 
lichkeit. Wie fchon bier die Liebe an Stelle der Gerechtigkeit tritt, jo hat die Einteilung 
mit Platon eigentlich nur dies gemein, daß fie aus der formellen Anthropologie her: 
geleitet wird; jo iſts auch bei Rothe a.a. O. ©. 225F.: Genialität, Weisheit; Driginali- 
tät, Stärke; und vollends bei Palmer, Moral ©. 285f. Ubrigens vgl. unten die 
Charakterbildung. 

Der Lehrſatz von der Einheit der Tugend hängt bei Sokrates eng mit dem anderen 
zuſammen, welcher doer; und Zuorjun einsſetzt. Dieſen intellektualiſtiſchen Determinis— 
mus vollendete die Stoa, indem ſie einerſeits die Grundtugenden auf den bloßen Sitt— 
lichleitsbegriff zurückführte (Zeller, Phil. d. Griechen, 2. Aufl., 3, 1, ©. 220f.), ander: 
ſeits lehrte, dar fie mit der Erfafjung ihres Begriffes auch vorhanden jei, ohne daß eine 
allmähliche Annäherung an ſie ftattfinden fünne Auf Grund ihres abjtraften Idealis- 20 
mus bat fie 8 leicht, tugendjtolz für die Autonomie zu ſchwärmen; und bei der Über: 
fiedelung zu den Römern trat dann das Streben nad) der anzuerkennenden Trefflichkeit 
in der eitelm Selbjtbejpiegelung recht heraus: nullum theatrum virtuti conseientia 
maius, Cicero. Der Empirifer Ariftoteles vermochte die Frage nach dem Erwerbe der 
Tugend nicht fo leicht zu nehmen; ohne den determinismus consequentiae zu ver- 35 
lennen, betont er doch die Willfür und erkennt, daß die Fertigkeit nur durch Einübung 
su gewinnen fei; aber vor dem Nätjel, wie der noch nicht Tugendhafte zur Einübung 
der Tugend fomme, bleibt er ftehen (Neander a. a. O. ©. 94f.). Der firdlich orthodoxe 
Semipelagianismus hatte zur Erklärung die gratia infusa zur Hand; wenn er ſich dann 
in der Tugendlehre auf den philosophus jtüßte, jo bildete jener Sat „wir werden gerecht, 30 
wenn wir Gerechtigkeit üben“ für Luther von Anfang den Anftoß zum Hafje gegen den 
Ariſtotelismus (Luthardt, Geich. d. hr. Ethik 2, 611f.). Dieſer Gegenſatz erneuert ſich; 
Chr. Wolff tritt ſiegreich für den intellektualiſtiſchen Determinismus ein (Wuttke a. a. O. 
5. 186f.) und Rouſſeau erwedt weithin die Schwärmerei für die urfprüngliche Reinheit 
der Natur; auf diefen Unterlagen erhebt fich, bier und da geadelt durch Kants Nigoris- 35 
mus der Pflicht, die Begeifterung für das felbitgenugjane Tugenditreben (Schiller, Die 
Worte des Glaubens; vgl. auch Asmus 1. und 2. T., 1775, ©. 81) und wiederholt. die 
Vrablerei des weyaldyvyos bei Ariftoteles und des ſtoiſchen Weifen. Daber erklärt es 
ſich, daß die vornehmlich biblifch oder evangelifch-dogmatisch gerichtete Theologie eine Ab: 
neigung gegen die Verwendung des Begriffes teils ausipriht (Vilmar a. a. O. 8 46), 40 
teils zeigt, wie Hofmann u. a.; vgl. noch v. Ottingen, Chriftl. Sittenl. S 3. 

In der That fehlt der Verwendung dieſes Begriffes die bibliſche Anknüpfung; nur 
wo das Judentum unter den Einfluß der bellenifchen Philoſophie tritt, mithin in den 
Apokryphen begegnet doerı; in diefem Sinne, Weisheit 4, 1; 5, 13; 8, 7 und im 4. B. 
d. Mat, dagegen im NT bezeichnet es 1 Pt 2,9; Phi 4, Ss das Rühmliche überhaupt, 46 
2 Pt 1, 3 die göttliche Krafterweifung, und nur ebend. 1, 5 eine bejondere Tugend, wohl 
die Thatkraft, vgl. Gremer a. a. O. Setzt man oft dafür „Gerechtigkeit“ ein, jo hat aud) 
diefe Anjchauung im AT neben dem der Gottesfurdht nicht die formell berrjchende 
Stellung, H. Schuls, Altteftamentl. Theol., 5. Aufl, 8.21,1; 8.22; und von einem 
feftgeprägten Gebrauche des Wortes dıxawaivn in diefem Sinne fann bei den neu: 50 
teftamentl. Verff. nicht die Rede fein, Cremer a. a. O. s.v. dx. Es ift auch an ſich 
wohl verftändlid, daß die ſittliche Arbeit des Heiden ſich unter den Begriff der zu er: 
werbenden und erivorbenen Tüchtigfeit jtellt, dagegen der Chrift aus Gottes Wort zu: 
nächſt die fittliche Aufgabe, feine Pflicht erhebt, und deshalb die evangeliiche Ethik ſeit 
Dannäus vielfah als Geſetzesethik ericheint. 65 

Wenn mithin ein nicht genug beachteter Wink darin liegt, daß Schleiermacher felbit 
den Begriff der Tugend für die theologische Sittenlehre nicht verwendet, jo bat er dieje 
doh auch nicht als Pflichtenlehre geftaltet. Er hat dafür ein Vorbild an Galirt und 
dem PBietismus, welche das Werden und die Ermweifung des chrüftlichen Lebens dar— 
itellen und jo die Pflichtenlehre unterbauen (Buddei Instit. theol. moral.). Hier co 

Real-Gnchflopäble für Theologie und Kirdye. B. A. XX. 11 
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bietet ich der Punkt, wo die altchriftlihe Anknüpfung an entgegengebradhte wiſſen— 
ſchaftliche Formen befolgt und die Lehre von der Tugend echtchriftlihh ausgebildet werden 
fann. Häring, D. dir. Leben ©. 238; Luthardt, Komp. $ 305. Die Vorausfegungen, 
die Bildung und die Entwidelung des chriftlichen Charalters dürfen nicht über einer chriſt— 

5 lihen Sozialethik vergeffen werden; ihre wifienfchaftlihe Behandlung bietet dann die be: 
friedigende Darlegung der Einheit und des Werdens der Tugend; vgl. Schmid a. a. O.; 
Harleß, Chriftl. Ethik, S 30f.; Martenjen, Chriftl. Ethik, allgem. Teil; J. P. Lange, 
Grundriß der chriftl. Ethik, 3. Teil. 

Damit ift auch die Anknüpfung für die Asfetif und für die Erörterung der Tugend: 
ı0 mittel gewonnen. Die weitaus umfafjendfte Behandlung diefes Gegenftandes findet man 

bei Reinhard, Syſtem der chriſtl. Moral, 3. Teil: von den allgemeinen Hilfsmitteln der 
chriſtl. Vollkommenheit, Bd 4 und 5 bei. Kap. 4. N. verfteht darunter „alles, was einen 
vorteilhaften Einfluß auf die wirkliche Ausübung und Vollbringung pflihtmäßiger Hand: 
lungen bat”. Dies fann nun, mit Ausnahme der Verfuchungen und Argernifie, im bib: 

15 liſchen Sinne diefes Wortes, eigentlich alles fein, womit man unter fittlihem Geſichts— 
punkte zu thun befommt; ja, auch jene Fügungen, wenn fie ald Prüfungen aufgefaßt 
werden, fünnen jenen Wert erhalten. Demgemäß mird dann aud von dem Beiftande 
Gottes, von den fittlihen Motiven, und fodann von Natur, Schickſal, Beruf und allen 
denkbaren perjönlichen Beziehungen gehandelt. Was aber diefe Dinge zu Mitteln machen 

2% kann, ift lediglich die Stellung des Menſchen zu ihnen, feine Benügung derjelben unter 
einem bejonderen Gefichtöpunfte; eigentlich befichen aljo die Mittel in den Verfahrungs: 
meifen, durch welche die Dinge nutbar gemacht werden, und deshalb wird es ſich um bie 
Kunft der Einübung der Tugend oder der Sittlichkeit, d. b. um die Asfetif handeln. 
Von einer folden war in der alten Kirche im Anſchluß an die angewandte Ethik der 

2 Stoa die Rede. Kant giebt dafür in den metaphyſiſchen Anfangsgründen der Tugend: 
lehre als 2. Teil die ethiſche Methodenlehre und zwar Didaktik und Asketik oder Diätetif. 
Und Rothe a.a.D. ©. 455 definiert die Askefe: „ein lediglich auf die Erwerbung ber 
eigenen Tugend rein als ſolcher abzielendes Handeln ohne irgend einen fonftigen außer 
dem handelnden Subjekt felbjt liegenden Zweck“; nach de Wette, Lehrbuch der chriftlichen 

» GSittenlehre 1833, 8 296 ift fie ein foldyes Handeln, „zu dem wir nur mittelbar ver: 
pflichtet find, nämlich um im ftande zu fein, der unmittelbaren Verpflichtung zu genügen“. 

Gegen die Zulafjung diefer Anſchauung in die wiſſenſchaftliche Ethik wendet man 
ein, daß in jeber pflichtmäßigen Handlung die Beziehungen auf das Individuelle und auf 
die Gemeinfchaft zugleich zur Geltung fommen müfjen; damit wäre Nothes Beitimmung 

35 als unzuläffig erfannt. Ferner umfaffe die Pflicht in dem Maße dad gefamte Leben, 
daß fich in defien Verlaufe fein Moment denten lafje, das nur unter mittelbarer Vers 
pflichtung ſtehe. Diefe Einwendungen befeitigen in der That eine plumpe Auffafiung 
der Sache, der gemäß der Chriſt fich der Askeſe gegenüber willkürlich verhalten dürfe. 
Gewiß erfordert die Pflicht, in jedem Augenblide das Zweckmäßigſte zu thun, und nur 

0 die Unficherheit des Urteiles darüber, worin das Zweckmäßigſte beftehe, ertwedt den Schein 
der Zulafjung von verjchievenem. Man ift aljo zu der Anwendung des Tugendmittels 
eben verpflichtet, wenn fie am Plate ift. Daß aber die Beziehung auf die Gemeinschaft 
den Raum für folhe Handlungsmweifen nehme, wird nur dann behauptet werden können, 
wenn man die Aufgaben der Bildung und der Reinigung des eigenen Charakters über: 

5 fieht. In diefer Bildung leiftet der Menfch einen Teil feiner Schuldigleit für die Ge: 
ſamtheit. innerhalb der Charalterbildung vollzieht fih aber der Übergang von der Un: 
mündigfeit zur Mündigfeit; mit dieſer Einſicht iſt ein Zuſammenhang von Pädagogik 
und Asketik erkannt, und da der Eintritt der Mündigkeit zeitlich nicht beſtimmt feſt— 
zuftellen ift, Tann Erziehung und Selbjtbildung gleichzeitig ineinandergreifen, wie denn 

50 diefe aus jener bervorwachien foll; pädagogiihe Übungsmittel gelten aber mit Recht für 
unentbehrlih, und jo wird die Analogie auch die asketiſchen rechtfertigen. Ferner bat die 
Selbitbildung die unfittliche Verbildung des eigenen Weſens auszufcheiden, Häring a. a. O. 
©. 264f.; die entfprechenden Gegenwirfungen und Vorbeugungsmittel find in Wirklich: 
feit durchaus unentbehrlich, fie würden aber in einem idealen Entwurfe der fittlichen 

55 Selbitentfaltung feinen Platz finden, alfo innerbalb einer folchen Betrachtung als fittlich 
wertlos erjcheinen. Gerade diefe Seite bat die chriftlihe Ethik erflärlicherweife beſonders 
berüdfichtigt, denn das entipricht dem Ernſt in der Schägung des fittlihen Verberbens. 
Es wird ſich der Sadıe nach vielfältig darum bandeln, eine falſche und übermäßige Wer: 
flehtung mit dem Weltleben aufzuheben, und das bat zu einem ablebnenden Verhalten 

“auch gegen das fittlihe Gefamtleben und zu Übungen geführt, welche in fich wertlos für 
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die Sittlichfeit find und zugleich die Löfung zweifellofer Aufgaben bindern; man benfe 
an die anachoretifche Askeſe, aber auch an gewiſſe Erjcheinungen bei den PBietijten. Dem 
gegenüber dürfen allein folche Handlungsweifen als Tugendmittel gelten, welche überhaupt 
tür den Chriften fittlich berechtigt und gefordert find, und ihre Befonderheit wird cben 
nur darin zu erkennen fein, daß die Beziehung auf die Förderung der Ausbildung des 5 
Charakters und auf die Ausfcheidung des bereit3 angeeigneten Böfen dem Thun einen 
Zug verleiht, der ohnedem fehlen würde. Mäßigkeit ift an fich gefordert; fie muß zur 
Entbaltfamfeit werden, wenn ein Laſter zu überwinden if. Andacht ift jo Pflicht mie 
Recht; den gottentfremdeten Sinn wird man unter regelmäßiger Übung in die Fähigkeit 
vervandeln, allzeit in die Andacht überzugeben u. dgl. Sowohl das Maß und die Art 
der eingewöhnten Unfittlichleit ald der Grad des SFortfchrittes in der Charafterbildung 
find bei jedem Menjchen verfchieden; deshalb ift die Anwendung ſolcher Mittel durchaus 
individuell. Die Schwierigkeit liegt darin, daß die außer dem Einzelnen ftehende Päda— 
gogit der Herzensfunde entbehrt und darum nur ſehr ohngefähr verfahren kann, der 
Menich jelbit aber nicht in dem Maße über fich ſelbſt ſteht, um ſich mit Sicherheit ſelbſt 
bebandeln zu fünnen. Hat man die Asfetif mit der ärztlichen Behandlung verglichen 
(Bincenz Placcius, Typus medieinae moralis, d. i. Entwurf einer vollftändigen Sitten: 
lehre nach Art der leiblichen Arzneitunft, 1688), jo werden diefe Schwierigkeiten doppelt 
anſchaulich. Deshalb fest die chriftliche Askefe die Heiligung voraus, welche Gott dem 
fi befehrenden Chriften grundlegend und fortgehend zuwendet; dieſe bringt ihm die durch- 20 
greifenden Tugendmittel und Heilmittel der yaoıs nawWdevovoa (Ti 2, 11f) entgegen, die 
ih in dem Liebesdienft und der Leidensfchule (Hbr 12, 4f.) zufammenfaflen; vgl. die Be: 
handlung der Ethik von Vilmar, und namentlid auch von Harlek und Tob. Bed. Mit 
diefen Andeutungen ift auch das Verhältnis zwiſchen „religiöjen und fittlihen Tugend— 
mitteln“ auf den beftimmenden Grund zurüdgeführt; im chriftlihen Leben bilden Religion 25 
und Sittlichkeit nicht einander nebengeordnete Kreife und unter den fittlihen Tugend: 
mitteln find die wichtigſten eben die religiöfen. 

Zufolge diefer Erörterung lafjen fi die Tugendmittel im engeren Sinne definieren 
als fittliche Handlungsweifen in ihrer befonderen Beziehung auf die Ausbildung des 
eigenen Charakters und zwar in derjenigen berechtigten befonderen Geftaltung, welche durch 30 
die Unfertigfeit und die Werfehrtheit diefes Charakters erfordert wird, mie folche ich 
bei einem jeden verfchieden vorfinden. Da die individuelle Verfchiedenheit doch feine 
völlige ift, fann man diefe Handlungsmweifen eben auf Gattungen zurüdführen und ale 
joldhe befprechen. Auf fruchtbare Weiſe gefchiehbt das indes nur in dem Zufammenbange 
der Lehre von der Charafterbildung oder Gefamttugend. Das ift dann die Asketik, die 3; 
einen notwendigen Teil der Ethik bildet; vgl. Schmidt a. a. O. ©. 541f.; Martenjen 
a. a. O. 2, 1, ©. 465f.; von Öttingen a. a. 0.8 65f.; 8 86; Palmer, Moral, ©. 232f.; 
Kähler, Wiſſenſch. $ 669— 693. Eine Aufzählung der Tugendmittel erfcheint faum thun= 
ih, man vgl. Reinhard a.a. D.; fie wird in dem bezeichneten Zufammenhange über: 
flüfftg, tie fih dann die Einteilung von felbft ergiebt, nämlich eben nad) den verjchiedenen 40 
Seiten der Charafterbildung; diefer Teilungsgrund liegt denn auch, nur unter Voranftellung 
verfchiedener Gefichtspunfte, den meisten Gruppierungen zu Grunde, vgl. Nitzſch, Syſtem der 
hr. Lehre, $ 159 f.; Schmid a.a.D.; Nothe a. a. D. $871; Martenfen ©. 486. Bilmar a.a.D. 
z 55f. erneuert für diefe Abhandlung die Bezeichnung „Disziplin“ und erinnert an „die 
firhlihe Ordnung“, mie auch Schleiermader, Chriftl. Sitte, berausgegeb. von Jonas 4; 
©. 141f. das bier Einfchlagende unter der Sirchenzucht erörtert. Darin liegt eine 
Mahnung, nicht zu überfehen, inwiefern die Asketif, die jeder fich felbjt angedeihen läßt, 
ald Ergänzung die Pädagogik erfordere, welche die Gefamtheit an ihm zu üben bat. Der 
proteftantijche Individualismus darf aud auf diefem Punkte nicht zu dem Subjeftivismus 
ausarten, welcher die Firchlich geprägte Form und Sitte mifachtet; doch find dabei aud) zw 
die Gefahren jedes Methodismus im Auge zu behalten. 

Dies führt fchließlih auf den Unterfchied der proteftantifhen von der römifchen 
Ethil. Die Asketik der letzten teilt deren Mängel in befonderem Maße; fie macht erftlich 
die Hilfsmittel, welche fih für individuelle Aneignung darbieten, zu kirchlich verpflichten: 
den Gefegen; fie reißt ferner diefe Handlungen aus dem Zufammenbange des fittlichen 5; 
Yebens und macht fie zu Leiftungen, welche in fich wertvoll und ſogar verdienftlich find, 
bebt alfo ihre Bedeutung als Tugendmittel auf und macht ſie zu Heilsmitteln (Eriverb 
der Seligkeit); endlich kann fie die Allgemeingiltigkeit nur jo feithalten, daß fie dem In— 
dividualrecht entgegenfommt und Klaſſen fejtitellt, die fich an den Unterſchied zwiſchen dem 
berechtigten welttiden und dem volllommenen geiftlichen Leben anschließen (vgl. den Art. 0 

Lı” 

— 0 

— 5 



164 Tugend Turnow 

econsilia ev.). Im Zufammenbange biermit macht fidh unter den Geſichtspunkten der altlird- 
lichen Asketik in der Selbjtbehandlung eine jelbjtgefällige Macherei breit. Dem gegenüber 
jtellen erflärlicheriveife die Evangelifhen bie und da eine Betrachtungsmeife einjeitig in 
den Vordergrund, nach welcher in der hriftlichen Sittlichkeit fih das von Gott gejegte 

5 und fortdauernd bedingte Leben in einem gejfegmäßigen Werden von innen heraus ent: 
faltet und demgemäß Übung und Tugendmittel ganz aus dem Gefichtökreife geraten, 
%. Chr. Hofmann, Theol. Ethik, bei. ©. 84f. Doc bleibt eine ſolche Anfchauung neben 
der nüchternen, dem wirklichen Leben zugetvandten biblijchen Behandlung der Sache eben 
eine Einfeitigkeit. Vgl. in Betreff des Konfeffionellen Merz, Syſtem der hriftlichen Sitten: 

10 lehre 1841, ©. 80f. M. Kähler. 

Tuner |. d. A. Baptiften Bd II ©. 389, 26. 

Tuotilo |.d. A. St. Gallen Bd VI ©. 348,2. 

Turlupinen. — Lea, A History of the Inquisition II, New-York 1888, 126f. 158; 
Frederieq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae I, Gent- 

15 ’sGravenhage 1889, 409 - 412; Gersonii opera omnia, Antwerpen 1706, 19; Nouvelle Bio- 
graphie g@nerale XIII, 16658.; Welter und Webe, Kirchenlexikon XII, 1477. 

Qurlupinen (Turlupins), eine den Begarden (f. d. Art. II, 516ff.) verwandte 
mittelalterliche Sekte. Die Bezeihnung T. ift ein Spottname, defjen Herkunft dunfel if. 
Die Ableitung von turris und lupi („weil fie in verlaffenen Türmen zufammen: 

20 kamen und wie die Mölfe in den Mäldern lebten“) fei nur der Merkwürdigkeit halber 
erwähnt. Sie jelbjt nannten ſich, ähnlich twie die Begarden, „Gefellichaft der Armut”. 
Sie jcheinen befonders unter Karl V. (1364— 1380) in Paris und in der Provinz Isle- 
de-France jehr zahlreich gewejen zu fein. Später (1460—1465) finden wir fie in ber 
Nähe von Lille. Nach ihren Lehren, die wir nur aus den Darftellungen ihrer Gegner 

25 fennen, bielten fie das „innerliche"Gebet” für die einzige religiöfe Pflicht. Das Streben 
nad apojtolifcher Vollkommenheit veranlaßte fie zu dem Gelübde völliger Armut, die fie 
ſoweit ausdehnten, daß fie faft nadt gingen. In ihren Verfammlungen, die fie gebeim 
hielten, jollen fie, um das Paradies vorzuitellen, die Kleider ganz abgelegt haben. Gerjon 
nennt fie Epicurei sub tunica Christi und fchrieb ihnen die Lehre zu, der Chrift fei, 

30 wenn er eine gewifje Stufe der Vollkommenheit erreicht babe, zur Sünde nicht mehr fäbig 
und könne fih obne Bedenken feinen finnlichen Neigungen bingeben. Die Inquifition 
verfolgte die T. aufs heftigfte, zumal da fie auch in der Landesſprache für ihre Lehren 
Propaganda machten. Am 5. Juli 1372 wurde in Paris Johanna Dabenton, die ceral: 
tierte Prophetin der Sekte, und ein ungenannter Prediger verbrannt. Der Inquiſitor 

 ‚salob More erhielt im Februar 1373 von Karl V. ein Geldgefchent für feine Werdienfte 
um die Ausrottung diefer Keperei. Am 27. März 1373 lobt Gregor IX. den König 
um feinen Eifer und bittet ihn, die Dominikaner noch weiter gegen die T. zu unterſtützen. 
Erſt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts verliert fih ihre Spur in Frankreich. 

Eugen Ladhenmann. 

40 Turnow, Peter, Märtyrer waldenſiſch-taboritiſcher Ideen, geft. 1426. — 
Matth. Flacius Jllyr., Catalogus testium veritatis, Francof. 1666; Carolus Duplejjis d'Ar— 
gentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus, tom. II, Paris. 1728; Joh. Erb. Ktapr, 
Kleine Nachlefe einiger . . zur Erläuterung der Reſormations-Geſchichte nüglider Urtunden, 
III. Zeil, Leipzig 1730; Hermann Haupt, Die religiöfen Setten in Franken vor der Nefor: 

45 mation, Würzburg 1882; derf., Hulitiihe Propaganda in Deutjchland: Hiſtoriſches Taſchen— 
buch, 6. Folge, VII. Bd, ©. 233 ff. (hiev namentlih S. 298 ff. im Anh. I das Inquiſitions— 
urteil Biihof Rhabans von Speier gegen T. aus einer ehemals Flacius gehörigen Handichrift 
mitgeteilt); derj., Waldenjertum und Inquifition im füdöjtlihen Deutichland, Freiburg i. B 
1890; Ludwig Keller, Die Neformation und die Älteren Neformparteien, Leipzig 1885. 

50 Peter Turnow ift wohl um 1390 in Tolfemit bei Elbing geboren. Uber feine 
Sugendzeit ift nichts befannt. Um 1415 begegnet er uns in Prag, und von diefer Zeit 
an find feine Lebensichidjale vielfach mit denen des Johannes Drandorf (f. d. A. Bd V 
©. 17f.) verknüpft, dem gleich er damals hufitifch-waldenfiihen Gedanten fih zuwandte. 
Ob er eine Reife nad Griechenland, die er dem gegen ihn gefällten Inquifitionsurteil 

55 nach unternommen bat, um die Wunder der Welt und die kirchlichen Gebräude der 
Griechen kennen zu lernen, ſchon vor oder nach feiner Prager Zeit gemacht bat, ftebt 
nicht feit; wahrſcheinlicher ift das letztere. Erſt in den letzten Jahren vor feinem Tode 
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finden wir T. wieder als Schulreftor in Speier, jegt mit Drändorf in gemeinfamer Ge: 
finnung und innigfter Freundichaft verbunden. Mit ihm zufammen begann er, von wal— 
denſiſchen Ideen getrieben, eine Icbhafte Agitation gegen die Speierer Geiftlichkeit, die 
damald mit der Bürgerjchaft in Fehde lag, und, obgleich er von feinen Verhandlungen 
mit dem geächteten und gebannten Weinsberg, mit Heilbronn und Wimpfen (j. d. Nähere 6 
a. a. O. ©. 17, aff.) feinen Freund zurüdhalten wollte, wurde er doch in jeinen Unter: 
gang bineingerifjen. Namentlich zeugte gegen ihn, daß er, als Drändorf abgereift war, 
um mit den MWeinsbergern perjönlich Füblung zu gewinnen, die ganzen Papiere des 
Freundes in Verwahrung genommen hatte, die bei feiner Verhaftung dann bei ihm ges 
funden wurden. Wohl im April 1426 folgte er, in Speier verbrannt, Drändorf im 
Tode nah. Außer feiner Polemik gegen die weltliche Herrichaft des Klerus giebt das 
nquifitionsurteil ihm namentlich fchuld, daß er gelehrt habe, ein generale concilium, 
universalem eccelesiam repraesentans, fünne irren, und daß er die communio sub 
utraque vertreten und gedrobt habe, jeder Priefter, der nicht den Laienkelch lehre und 
dem Wolfe mitteile, müfje am jüngften Tage darüber Nechenjchaft geben. Ebenjo wenig 16 
wie Drändorf darf Turnow einfac ein hufitiicher PBarteigänger genannt werden; auch in 
jeinen religiöjen Anſchauungen find waldenſiſche mit wichfitifchstaboritifchen Gedanken ver: 
bunden. Ferdinand Gohrs. 

vu 0 

Turrecremata, Johannes de f. Juan de Torquemada Bd IX ©. 545. 

Turrettini. — Litteratur: Hottinger, Helvet. Kirchengeih.; Senebier, Hist. litt@raire 20 
de Gen®ve; Supplément du dietionnaire de Bayle par Chauffepie; Sayous, Histoire de 
la littörature frangaise à l’Ctranger; Gaberel, Hist. de ’Egl. de Gen®ve, t. III; Bloeſch, 
Geſchichte der jchweiz. ref. Kirchen; M&moires pour servir à V’histoire des troubles arrives 
en Suisse A l’occasion du consensus, Amjterdam 1726; Schweizer, Centraldogmen, II; Gelle: 
rier, Du röle politique de la V. Compagnie dans l’ancienne r&publ. de Gendve, speciale- 25 
ment dans la cerise de 1734; Protestant de Gen®ve, Jahrg. 1838 u. 1539: v. der Goltz, 
Die ref. Kirche Genjs im XIX. Jahrh., 1862; F. Turrettini, Notice biographique sur Bene- 
diet Turrettini, 1871; €. de Bude, Vie de Frangois Turrettini, 1871; derj., Vie de J. Al- 
phonse Turrettivi, 1880; Th. Heyer, Deux deputations ... . M&moires de la Soc. d’hist. et 
d’archeol. de Gendve, t. XIII; Reizer, Frangois Turrettini, Lausanne 1900; 9. Heyer, Cata- 30 
logue des th&ses soutenues A l'Académie de Gendve; . . . Gen. 1898; Borgeaud, L’Aca- 
demie de Calvin, Gendve 1900. 

Turrettini (oder Turrettin) ift der Name eines genferifchen Theologengeichlechtg, 
deſſen Stammvater, Franz T., fein Vaterland Lucca 1574 verlaffen und fi 1592 in 
Genf angefiedelt hatte. Es find namentlih 3 T. nambaft zu machen. 86 

1. Benedikt Turrettini, Sohn des foeben Genannten (geb. 1588, geit. 1631), 
wurde Pfarrer in Genf und Profefjor der Theologie 1612. Im Jahre 1620 war er 
Deputierter der Genfer Kirche bei der Nationalſynode von Alais, welche die Dordrechter 
Beſchlüſſe in Frankreich einführtee Im folgenden Jahre erbielt er den Auftrag, bei den 
Generaljtaaten Hollands und den hanfeatischen Städten die nötigen Hilfgleiftungen zu er: 40 
wirken, um Genf in gehörigen Verteidigungsftand zu fegen, welche Miffton er mit glän- 
zendem Erfolge ausführte. Unter feinen zahlreichen Schriften ift die berborragendite die 
„Verteidigung der genferifchen Bibelüberfegung” (Genf, 2 Bände, 1678—1620), gerichtet 
gegen des Vaters Cotton, des Beichtvaters Heinrichs IV. Schrift: Genève plagiaire. 

2. Franz Turrettini, fein Sohn (geb. 1623, geit. 1687), ftudierte in Genf, Leyden, 45 
Utrebt, Baris, Saumur, Montauban und Nismes. Nach Genf zurüdgelehrt, twurde er (1548) 
Pfarrer der dortigen italienischen Gemeinde, 1653 Profeſſor der Theologie. In Holland, 
wohin ihn diefelbe Miſſion führte, welcher fchon fein Vater ſich unterzogen hatte, juchte man 
ihn feitzubalten; er blieb aber feinem Waterlande getreu. In tbeologifcher Beziehung ift 
Ftanz T. bejonders befannt als eifriger Gegner der Theologie von Saumur (f. d. A. bo 
Amyraut Bd I ©. 476), als eifriger Verfechter der ftreng ortbodoren Dogmatif im 
Sinne des Dordrechter Konzils und als einer der Urheber und Verteidiger der belveti- 
ſchen Konfensformel (ſ. d. A. Bd VII ©. 647). Unter feinen ziemlich zahlreichen Schriften, 
die meiftens dogmatifchen Inhaltes find, verdient am meilten Beachtung die Institutio 
theologiae Elencticae, in qua status controversiae perspicue exponitur, prae- 55 
eipua Orthodoxorum argumenta proponuntur et vindicantur et fontes solu- 
tionum aperiuntur, Genf 1679—1685, 2. Ausgabe 1688. Seine Schriften wurden 
1847 ff. in Schottland neu herausgegeben. Man bat aus feinen Werken Handbücher für 
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Studenten zufammengeftellt, die bis zum heutigen Tage in einigen theologiſchen Schulen 
(3. B. Brinceton) gebraucht werden. 

3. Johann Alphons Turrettini, Sohn des vorigen, verfolgte äußerlich Diefelbe 
Laufbahn, aber in ganz anderem Geifte. Wenn der eine die calvinifche Orthodoxie in 

5 aller Strenge aufrecht zu halten fucht, fo ift der andere bemüht, die Vereinigung aller 
PVroteftanten auf der Baſis einiger weniger Fundamentalartifel zu ſtande zu bringen. 
Jener war einer der Haupturheber der helvetifchen Konjensformel, diefer bewies denſelben 
Eifer, um diefe Formel wieder abzufchaffen, und befreite die Genfer Kirche von der 
Autorität des Konzild von Dordrecht. Alphons T. iſt der bedeutendite Mann in dieſem 

10 Theologengefchlechte. 
Geboren 1671, machte er feine Studien großenteil® in Genf; unter dem Einflufie 

von L. Trondin, dem bebeutenditen Nepräfentanten der vom reformierten Scholaſticismus 
fih emanzipierenden und dem Arminianismus fich zuneigenden Genfer Theologie. T. 
wurde fein befter Schüler; als ihn Trondin eine feiner erften Predigten halten hörte, 

15 fagte er: „diefer junge Mann fängt da an, mo die andern enden”. Sm Jahre 1691 
begab er ſich nach Holland, um dafelbjt feine Studien zu vervolllommnen. Sein Haupt: 
zweck war, unter Spanheim die Kirchengefchichte zu ftudieren. Bevor er von Leyden ab: 
reifte, gab er einen Beweis feiner Fortfchritte durch Thefen, betitelt: Pyrrhonismus 
Pontifieius sive theses theologico-historicae de variationibus Pontificiorum 

» eirca Ecelesiae infallibilitatem, Lugd. Bat. 1692, eigentlih eine Widerlegung der 
Schrift von Bofjuet über die Variations des 6glises protestantes. Zuerſt zeigt er, 
daß die Proteftanten ihre Meinung nicht fo oft geändert haben, ald man angebe; darauf 
beweist er, daß, follte die Thatſache auch wahr fein, man daraus auf die Rechtmäßigfeit 
ihrer Sache feinen ungünftigen Schluß ziehen dürfe. Endlich giebt er das Argument 

235 zurüd, indem er beweilt, daß die römische Kirche felbft ſehr geſchwankt hat, teils in ber 
Lehre, teils im Gottesdienste, teild und hauptfählih in einem Punkte, der die Baſis 
aller anderen ift, nämlich in Betreff der Infallibilität der Kirche. Dieſe Thejen machten 
großes Aufjeben. Bevor er in feine Heimat zurüdfehrte, bereifte er noch England und 
Frankreich. In Cambridge erfreute er fich eines vertrauten Umgangs mit Netvton, in 

30 Paris fand er ohne Schwierigkeit Zutritt zu Boffuet, Mabillon und Malebrande. In 
Genf wurde er, obgleich erſt 22 Jahre alt, aljobald in die Venerable Compagnie des 
Pasteurs aufgenommen, und da er die Vorzüge der englifhen und der franzöfijchen 
Predigtiveife vereinigte, fo war er bald einer der beliebtejten Kanzelredner der Stabt. 
Im Sabre 1697 wurde für ihn ein Lehrſtuhl der Kirchengejchichte errichtet, und ſchon 

s 1701 wurde er Nektor der Akademie; diefe Würde follte er, im Falle der Wiedererwäh— 
lung, höchſtens 4 oder 5 Jahre bekleiden; zu feinen Gunften machte man eine Aus: 
nahme; er blieb volle 10 Jahre Nektor, und die Neden, die er jährlih am Tage ber 
Promotionen bielt, find 1737 unter dem Titel orationes academicae gedrudt worden. 

Von befonderer Bedeutung ift der Anteil, den T. an der Abjchaffung der belveti- 
0 ſchen Konfensformel nahm. Man empfand in Genf fo gut wie anderwärts in ber 

Schweiz die Verpflichtung auf diefe Formel als ein Joch; fie hatte allerdings! noch einige 
Freunde in Genf, und da fie mit ſymboliſcher Autorität bekleidet war und die ſtaatliche 
Sanktion befaß, jo fonnte fie nicht ohne Mühe befeitigt werden. Zur Ergänzung des im 
Art. Helvetifche Konfensformel Bd VII ©. 647 Gefagten geben wir hier eine aktenmäßige 

45 Darftellung der Genfer Vorgänge. 
Die Form der Unterfchrift, womit fich die Kandidaten auf die Konfensfornel ver: 

pflichteten, war: „sie sentio, sie profiteor, sie docebo et contrarium non docebo“. 
Nun ereignete es fih im April 1706, daß, als zwei junge Geiftliche, Vial und Bautier, in 
die Kompagnie aufgenommen werden follten, Vautier die verlangte Unterfchrift gab, Vial 

so aber nur fo viel geloben wollte: contrarium non docebo, pacem ecclesiae promo- 
vebo, torauf die Majorität der Hompagnie, „um Uneinigfeit und die großen Ubel zu 
verhüten, welche entjteben fünnten, wenn die Sache außerhalb der Kompagnie anhängig 
gemacht würde”, bejchloß, ſich bei der Unterfchrift des Vial zu begnügen; jo wurde er 
denn fo gut wie Vautier in den Schoß der Kompagnie aufgenommen. Indeſſen benach— 

55 richtigte die protejtierende Minorität der Kompagnie den Staatsrat (die erefutive Behörde 
der Republik) von diefer Abweihung von den bejtehenden Verordnungen, die offenbar 
eine Überfchreitung der Kompetenz der Kompagnie war. Der Staatsrat kaffierte den Be: 
ihluß der Aufnahme von Vial und befahl eine neue Verfammlung der Kompagnie, um 
diefe Angelegenheit auf eine freundliche Weife (A l'amiable) zu Ende zu führen. In 

so diefer neuen Verfammlung vom 7. Mai tourde beichlojien, daß, mit Genehmigung des 

— — —— 
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Staatörats, folgende Unterfchrift verlangt twerden follte: sie docebo, quoties hoc ar- 
gumentum tractandum suscipiam, contrarium non docebo, nec ore, nec calamo, 
nee privatim, nee publice. Der Staatsrat billigte diefe neue Unterfchrift. Der Nat 
der Zweihundert (die gejeßgebende Behörde), ohne eine Billigung oder Mifbilligung aus- 
zufprechen, ließ ſie gewähren, lobte die Einigkeit der Geiftlichen und ermahnte fie, „ſich 5 
ınsbefondere über die obſchwebende Angelegenheit immer befjer zu verftändigen”. Vial, 
nachdem er die neue Unterfchrift geleiftet, wurde zum zweiten Male in die Kompagnie 
aufgenommen. Nach langen Verhandlungen über den Sinn der Verordnung des Rates 
der Zweihundert, der in der That zweideutig war, beichloß die Kompagnie am 18. Juni, 
vorzüglich auf Antrieb von T., die Frage über die Unterfchrift der Konfensformel wieder 
vorzunehmen. An der Situng vom 25. Juni, wo die Sache in ernftliche Beratung ge: 
zogen werden follte, nahmen von 34 Mitgliedern der Kompagnie 12 ftreng calviniſch 
Gefinnte nicht teil, worunter Galandrini und Ben. Pictet (f. d. A. Bd XV ©. 395) 
die bedeutendften waren. E3 wurde ohne Schwierigkeit bejchlofien, feine Unterfchrift mehr 
zu fordern; folgende Motive wurden dafür angegeben: 1. Nach Befeitigung des unge 10 
beuerliben sie sentio fünne man auch das sic docebo nicht beibehalten; 2. die Worte: 
quoties hoe argumentum tractandum suseipiam jeien fehr zweideutig; 3. die Worte 
neque ore, neque calamo, neque publice, neque privatim fönnten eine Art In— 
auifition hervorrufen, welche fich bis auf Unterredungen und Briefwechjel eritreden müßte; 
4. dergleichen Verpflichtungen jeien abjolut unausführbar. Außerdem machte die Kom: 20 
pagnie geltend, daß die genannte Unterjchrift den anderen Kirchen, bejonders denen 
Deutichlands und Englands, welche anders gefinnt jeien, großen Anftoß geben, und daß, 
wenn diefe Kirchen, dem Genfer Beifpiel folgend, für ihre Sätze ähnliche Unterfchriften 
fordern wollten, daraus eine Spaltung zwiſchen ihnen und Genf entitünde. Überdies fei 
es unangemefjen, einesteild ſich mit einem mündlichen Verſprechen der Konformität mit 35 
dem Morte Gottes und mit dem Glaubensbefenntnis (der zweiten helvetiſchen Konfeffion) 
zu begnügen und andererjeit3 eine Unterfchrift betreffend gleichgiltige Dinge zu verlangen. 
In verjchiedenen Kirchen der Schweiz, Zürich, Bafel, Schaffhaufen, werde feine Unter: 
ichrift verlangt. Man betonte fernerbin, daß die Konjensformel den lutherifchen Kirchen 
abfonderlich mißfalle, daß die reformierten Fürften Deutfchlands wünfchten, man möge 30 
den Weg der Milderung einſchlagen, und daß aud die englijchen Prälaten ſehr unzu— 
frieden jeien mit diefen erziwungenen Unterjchriften. Die betreffenden Materien ſeien 
von feinem Einflufje auf die Sitten, auf den Gottesdienft, auf die Predigtweiſe; es gebe 
taujend theologifche Fragen, wichtiger als die betreffende, über welche man geteilter Mei- 
nung fei, ohne daß man daran denke, Formeln deswegen aufzuftellen und deren Unter: 35 
ſchrift zu befehlen. Es fei hart, ein Neglement zu haben, deſſen Handhabung jelbit die 
Keformatoren, wenn fie noch lebten, und andere große Männer, die nah ihnen auf: 
getreten, vom geiftlichen Amte ausſchließen würde. Selbit in der römischen Kirche, welche 
die Inquifition errichtet habe und welche fich für untrüglich halte, dulde man ſich gegen: 
feitig in den in Frage ſtehenden Punkten. T. und Sartoris wurden beauftragt, dem 40 
Staatsrate den gefaßten Beichluß und deſſen Motive unterzubreiten. Allein die oppo= 
nirende Minorität der Kompagnie übergab dem Staatsrate aud) zwei Mémoires, ver: 
fat von ihren beiden Häuptern Galandrini und Pictet. Diejer jagte unter anderem: „es 
it uns unmöglich, unjere Bejorgnifje zu verbehlen. Zuerſt jchlug man uns vor, das 
sie sentio zu jtreihen, darauf das sie docebo; jeßt mwill man das Ganze abichaffen. 
Wir befürchten, daß bald die Neihe an die Synode von Dordredt und die Glaubens: 
befenntnifje komme. Wir beforgen das Auflommen des Arminianismus und felbjt ärgeres. 
Die Geifter find in diefem Jahrhundert außerordentlich begierig nach Neuerungen. Daher 
bitten wir Eud, zu befehlen, daß fortan die Canones von Dordredyt mit derjelben 
Formel unterjchrieben werden follen, mit der man ehemals unjere Reglements unterjchrieb: d 
sie sentio, sie profiteor, sie docebo et contrarium non docebo“. Dieje Brote: 
ftation blieb doch nicht ganz ohne Wirkung, jo ſtark aud die freiere Strömung ſein 
modte. Dem Staatörate wurde von der Kompagnie folgendes Formular der Verpflich- 
tung, welche die Kandidaten eingehen jollten, vorgeichlagen: „Ihr veriprechet und ſchwöret 
vor Gott, alles zu glauben und zu befennen, was in den heiligen Schriften des Alten 55 
und NIS enthalten iſt, welche die wahre und einzige Nichtichnur unferes Glaubens find. 
Ihr veriprechet ferner nichts zu lehren, was dem Glaubensbefenntniffe und dem Kate: 
hismus unjerer Kirche nicht konform jei, als melde die Summa der Schriftlehre ent- 
balten. Endlich ſeid ihr ermahnt, in der Kirche und in der Afademie nichts zu lehren 
gegen die Canones der Synode von Dordrecht und gegen die Neglements der „Ven6rable on 
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Compagnie“. Der Staatsrat billigte diefes Formular. Die Majorität des Nates der 
Zweihundert, mit der genannten Formel, als einem bloßen Kompromiß, nicht zufrieden, 
wollte die Geiftlichfeit ermuntern zu einer völligen Abwerfung der Eonfejfionellen Ber: 
pflichtung überhaupt. Doc) verfloß noch geraume Zeit, bis die genannte Verpflichtungs— 

5 formel befeitigt wurde. Im Jahre 1725, da die orthodore Minorität bereits im Aus- 
jterben begriffen war, beſchloß die Kompagnie, mit Ausnahme von einem oder zwei 
Mitgliedern, in der Situng vom 15. Juni, die Formel von 1706 aufzugeben und ſich 
einzig und allein an den 6. Artikel der calvinifchen Ordonnances Ecclesiastiques zu 
balten: „Ihr befennet, daß ihr die Lehre der Propheten und Apoſtel fefthaltet, wie fie 

ıo in den Büchern des Alten und NIE enthalten ift, von welcher Lehre wir in unferem 
Katechismus einen Inbegriff haben“. Zu gleicher Zeit follten die aufzunehmenden Kandi— 
daten vom Moderator der Kompagnie ermahnt twerden, auf der Kanzel nichts Unnüges, 
noch bloß der Neugierde Dienendes oder den Frieden Störendes vorzutragen. Damit 
war nicht nur die helvetiiche Konſensformel, die Canones von Dordrecht, jondern aud) 

15 die zweite helvetifche Konfeſſion abgeichafft und allein dem Katechismus Calvins noch eine 
Art von fombolifcher Autorität vindiziert. Und damit man auch diefe Autorität nicht zu 
hoch anſchlage, war ausdrüdlich bemerkt: „wenn die Kompagnie vom Katechismus fpreche, 
jo geichehe es nicht in der Abficht, ihn der Schrift gleichzuftellen, noch um die Befolgung 
desjelben in allen Einzelheiten zu empfehlen, jondern bloß und allein um zu bezeugen, daß 

20 die Kompagnie erkenne, die Subſtanz und der Inbegriff der chriftlichen Lehre feien darin 
enthalten. Außerdem wurde hervorgehoben, daß, indem man fich an jene Ordonnances 
halte, man ſich unter eine Negel ftelle, die man niemals hätte verlaſſen follen und unter 
welcher die Genferifche Kirche mehr als ein Jahrhundert lang gelebt habe. Im Protokoll 
der Situng, worin diefer Beichluß gefaßt wurde, iſt gejagt, daß der Staatsrat ein- 

35 mütig die Anficht der Kompagnie betreffend das Formular von 1706 billige, daß 
er aber wünſche, daß man von diefer Sade fo wenig ald möglid) Aufbebens mache. 
Offenbar war die Negierung mit der Geiftlichkeit Fan Bere fie wünſchte aber, nad 
der Sitte des 18. Jahrhunderts, wo alle Öffentlichkeit möglichft beſchränkt wurde, daß 
die Sache intra parietes abgemadt würde. Man hätte gefürchtet, das Anfehen der 

30 Negierung zu ſchwächen, wenn die Kunde, daß fie in Neuerungen twillige, allzufehr in 
das Wolf gedrungen wäre. Doch begnügte ſich T. nicht mit der Befeitigung der Konſens— 
formel in Genf, er wollte ihre Geltung in der Schweiz überhaupt aufgehoben wiſſen. 
Er ſetzte fi mit dem Erzbischof Wake von Canterbury ins Einvernehmen, worauf zuerft 
diefer und fpäter der König von England ſelbſt an die ſchweizeriſchen Kantone ein 

35 Schreiben ergehen ließ, worin er fie aufforderte, der Konjensformel zu entfagen. 
Die Abſchaffung der Konfensformel bing für T. aufs engite mit einer anderen An: 

gelegenheit zufammen, melde eine wichtige Stelle in feinem Leben einnimmt, nämlich 
mit der Unton zwiſchen den Lutheranern und den Neformierten. Zunächſt wurde er zu: 
fällig aufgefordert, ſich direft damit zu befaffen. Er erfuhr im Jahre 1707 dur einen 

so preupifchen Abgeordneten in Neuenburg, daß Friedrich J. dem diefe Union ſehr am 
Herzen lag, die Anficht der Kirche und der Akademie von Genf darüber wünſche fernen 
zu lernen. Die Kompagnie beeilte fi, dem König in einem Schreiben vom 22. April, 
welches T. aufgefegt hatte, die verlangte Auskunft zu geben: „Die Kirche von Genf hat 
immer einmütig die Anficht feitgebalten, daß die Proteftanten beider Befenntnifje in allem, 
was weſentlich zur Religion gebört, einig find, daß die Fragen, um welcher willen fie 
voneinander getrennt find, für das Seelenheil indifferent find, und daß fie demnach 
einander gegenjeitg tragen, ſich als Brüder betrachten, gegenfeitig an den gottesdienftlichen 
Verfammlungen teilnehmen, die Kommunion voneinander empfangen, mit einem Worte 
ſich allefamt jo benehmen jollen, als bildeten fie nur Eine kirchliche Gemeinſchaft. Was 

50 Die Art betrifft, wie die zwei Barteien zu vereinigen find, jo erachten wir, daß dies nicht 
auf dem Mege der Kontroversitreitigfeiten gefcheben kann; denn feiner von beiden Teilen 
will dabei nadıgeben, und der Streit erbittert die Geifter, anftatt fie zur Milde zu 
jtimmen. Biel bejjer jcheint es ung, allen Streit zu meiden, über die Streitpunfte nie 
anders als mit Mäßigung fih zu äußern und im gegenfeitigen perjönlichen Verkehr "Die 

55 Yiebe walten zu lajjen. Nach diefen Grundjägen bat die Genfer Kirche immer gebandelt. 
Wenn Anhänger des Augsburgiihen Belenntnifjes bei ung das Abendmahl zu empfangen 
wünſchen, nebmen wir fie mit offenen Armen auf, ohne von ihnen irgend eine Abſchwö— 
rung ihrer befonderen Glaubensanfichten zu verlangen; wenn fie unter derjelben Bedingung 
uns zu ihrem Abendmable zulaffen wollen, find wir von Herzen gerne bereit, mit ihren 

ou Gemeinden zu Fommunizieren. Wir können fogar eine befondere Thatſache erwähnen, 
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welhe Em. Majeftät die gemäßigte und friebfertige Gefinnung unferer Kirche bezeugen 
wird. Vor einigen Jahren baben einige bier anſäſſige Lutheraner um die Erlaubnis 
nachgeſucht, von Zeit zu Zeit die Kommunion aus der Hand eines ihrer Geiftlichen zu 
empfangen ; die Erlaubnis wurde ihnen von der Kompagnie ſogleich, einmütig, obne alle 
Widerrede gewährt”. Dem ıft beizufügen, daß in demfelben Jahre 1707 ein lutherifcher 5 
Geiftlicher, den der König von Preußen empfohlen hatte, die Erlaubnis erhielt, ſich in 
Genf anzufiedeln; fo entſtand die lutherifche Kirche in diefer Stadt. Der König zeigte 
fih in feinem Antwortjchreiben, welches am 1. Juli im Schoße der Kompagnie verlejen 
wurde, äußerft zufrieden mit dem Gutachten und bat die Genfer Kirche, behufs der Union 
fih mit feinen Geiftlichen und Theologen ins Vernehmen zu ſetzen. Die beiden Schreiben, 
das der Kompagnie und die Antwort des Königs, find beigedrudt der 6. Nektoratsrede 
von T.: de componendis Protestantium dissidiis. Dieje Rede ſelbſt wurde gerade 
in diefer Zeit gehalten und auf Anfuchen der Kompagnie dem Drude übergeben. Infolge 
davon wurde T. zum Mitgliede der föniglichen Akademie in Berlin ernannt und vom 
Könige mit einer goldenen Medaille befchentt. 16 

Die bisherigen Erörterungen über die Abfchaffung der belvetischen Konſensformel 
und die Union zwiſchen den beiden protejtantifchen Konfeſſionen führen ung zu den mich 
tigjten theologischen Werfen des T., woraus wir feine theologische Richtung am beiten 
fennen lernen. Vor allem fommt bier in Betracht die 1729 erfchienene, auf Anlaß eines 
Briefes des Erzbischofs Wale an die Baftoren und Geiftlichen von Genf und an die ge: 20 
jamte proteftantifche Geiftlichfeit der Schweiz ausgearbeitete nubes testium pro mode- 
rato et pacifico de rebus theologieis judieio et instituenda inter Protestantes 
concordia. Praemissa est brevis et pacifica de artieulis fundamentalibus dis- 
quisitio, qua ad Protestantium pacem mutuamque tolerantiam via sternitur. 
Der genannte Brief Wakes, ſowie die Antwort der Hompagnie find der nubes bei: 35 
gedrudt; aus dem Vorworte erfahren wir auch, daß ſchon jeit 1707 T. mit Yeibniz in 
Angelegenheiten der Union unter den Proteftanten korreſpondierte. Die angehängte 
Tiffertation über die Fundamentalartikel, auf die Bitte zweier lutherifcher Adeliger aus: 
gearbeitet, wurde zuerſt, noch vor dem Erfcheinen der nubes, bejonders gedrudt und 
hernach noch in den zweiten Band der cogitationes et dissertationes theologicae des a 
Verfaferd aufgenommen. Die Unterfcheidung der mwejentlichen Lehren de3 Chriftentums 
von den minder -wejentlichen bot fich dem dogmatifchen, ja felbjt dem populären Nach: 
denfen leicht dar, aber ſchwieriger war es, darüber eine erichöpfende, volllommen befrie- 
digende Auskunft zu geben; auch T. jcheint das nicht völlig gelungen zu fein. Die all: 
gemeine Begriffsbeitimmung davon ift zwar eine folde, gegen welche nichts einzutvenden 35 
it: „ea religionis capita, quae ad ejus essentiam seu fundamentum ita perti- 
nent, tantique sunt in ea momenti, ut, iis demptis, stare nequeat religio, vel 
saltem praecipua quadam planeque necessaria sui parte destituatur; ober 
kürzer nennt er Fundamentalartifel joldhe, quorum cognitio atque fides ad Dei gra- 
tiam salutemque obtinendam necessaria est. Dergleichen Artikel giebt e8 nur eine 40 
geringe Zahl. Diejenigen allein find fundamental, welde von allen Ghrijten zu allen 
Zeiten geglaubt worden find. a, er geht jo weit, zu behaupten, praeter obedientiam 
mandatis divinis et positam in promissis Evangelii fiduciam fundamentale 
nihil esse. Darauf aber ftellt er den Sat auf, daß das apoftolifche Syumbolum Fun- 
damentalium judieium et mensura ſei. Gleich nachher meint er, artieulos funda- 45 
mentales non esse eosdem omnibus, sed pro varia revelationis mensura, 
variisque hominum dotibus et ceircumstantiis varios esse, — jo daß zulett 
nur Gott entjcheidet, quid ad salutem necessario eredendum sit, quisve error a 
salute excludat, woran fich eine praftiich heilfane Ermahnung anſchließt; cum agitur 
de nobis ipsis, tutius esse, vel ab minimis erroribus, quasi fundamentales s 
essent, abhorrere et in veritatum divinarum cognitione, quam longissime 
possumus, progredi. At, cum de aliis agitur, nonnisi caute admodum maxima- 
que cum caritate et mansuetudine pronuntiandum esse. Den Schluß bildet die 
Erörterung, daß da, wo Zwieſpalt herricht, in Beziebung auf die Grundwahrbeiten des 
Evangeliums, wie 3. B. zwiſchen Kathoiifen und PBrotejtanten, die Union unmöglich jet, 56 
wenn aber die Differenz bloß accefjorische Fragen betreffe, wie das im Verhältnis 

Lutheranern und Neformierten der Fall jei, jo jolle kirchliche Gemeinschaft lat 
greifen. 

Ein anderes theologisches Werl T.s, von größerer Bedeutung für die Kenntnis feiner 
Theologie, ſind feine 1711 begonnenen und 1737 in 2 Bde gefammelten cogitationes w 
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et dissertationes theologieae, quibus principia religionis, cum naturalis tum reve- 
latae, adstruuntur et defenduntur, animique ad Veritatis, Pietatis et Pacis stu- 
dium exeitantur. Der allgemeine Charakter der Theologie, der ſich darin ausfpricht, iſt der 
einer gemäßigten Orthodorie, ähnlich derjenigen des Stegmund Jakob Baumgarten, des Lehrers 

5 und Borläufer® von Semler (f. den A. Bd II ©. 464). Edit reformiert ift bei T. 
das Hervorheben und Betonen der natürlichen Theologie; nur fällt auf, daß die Religion 
der Offenbarung lediglich vervollftändigen fol, was die natürliche Neligion lehrt. Wenn 
nun der Verfaſſer auch eigentliche Myſterien in der geoffenbarten Religion annimmt, 
quae, ut perfecte comprehendantur, humani intellectus fines non sinunt, jo 

10 polemifiert er deſto eifriger gegen die fremdartigen, jcholaftiihen Zuthaten zu der Theo: 
logie. „Theologia haud absimilis est arti statuariae quae non tam adjieiendo 
quam abradendo opera sua perfieit. Tantum materiae inutilis vel noxiae ab- 
scindendum est, donee id, quod superest, sit novus homo ad Dei imaginem 
seulptus. Noch bezeichnender für feine Stellung zur bisherigen Enttwidelung der refor- 

15 mierten Dogmatik ift folgende Stelle: In Nosodochium ingreditur medicus, et ex- 
plorato aegrorum statu apta iis remedia praebet; mox discedit, se postero die 
reversurum pollieitus. Statim vero, ubi est egressus, aegroti illi de variis 
sermones miscent, puta de barba medieci illius, de ejus capillis, de toga, item 
de ejus statura, patria, majoribus, tum de phyalis, quibus sua includebat 

%» pharmaca, utrum vitreae an crystallinae, an ex ignota materia essent. De 
his aliisque non placide, non amice, ut res ferebat, sed acerbissime inter se 
disputant, atque a rationibus ad convitia, a convitiis ad ietus deveniunt. Tum 
aliquis forte adveniens, quid agitis, miseri? clamat. Quae vos rabies, quis 
vos febris aestus agitat? Sumite modo allata vobis remedia; cumque sanati 

25 fueritis, tum commodius de bellis istis quaestionibus disputabitis. At illi neque 
dietis audiunt neque monitori pepereissent, nisi ille praecipite fuga eorum se 
unguibus surripuisset. In den Lehren von der Trinität, der Gottheit Chrifti, der 
Menſchwerdung, dem Opfertode Chrifti, fpricht ſich T. im allgemeinen dem ortbodoren 
Lehrbegriffe gemäß aus. Hingegen in Betreff der Prädeftinationslehre, die in der refor- 

so mierten Scholaftit jold eine große Nolle fpielte, ift er offenbar bemüht, einen anderen 
Weg einzufchlagen, als den bisherigen. Er frägt: cur theologi tanto aestu tantaque 
fiducia de deeretorum divinorum ordine inter se digladiantur? Illi eirca Dei 
consilia optime se gerunt, qui, occultis Deo relictis, de revelatis opere im- 
plendis unice sunt sollieiti. Qui erediderit, servabitur, qui non crediderit, con- 

3 demnabitur. Hoc seire, de Dei decretis satis scire est. Und jo wird überall von 
T. das Hauptgetwicht auf das praftifchfruchtbare Moment der Lehren gelegt. Ex una 
parte: quid habes, quod non acceperis. Ex altera: Deus reddet singulis se- 
cundum opera ipsorum. Was Böjes in uns ift, ift nicht Gott, jondern und zuzu— 
ichreiben, die Freiheit des Menſchen muß nicht jo hervorgehoben werden, daß — die 

10 Gnade Gottes in Schatten geſtellt werde, und wiederum darf die menſchliche Freiheit 
nicht jo weit verneint werden, dab dadurch das Urteil Gottes aufhöre, ein gerechtes zu 
jein. In Saden des Heiles follen wir jo handeln, als ob alles von uns abhänge; 
dagegen jo beten und danken, als ob von uns nichts abbinge.e Duo haec multum 
differunt, non justificari neque salvari propter ulla bona opera, et justi- 

# ficari ac salvari nullo praestito bono opere. Cum fides Christum totum 
complectitur, non modo ut prophetam et sacerdotem sed etiam ut regem, 
hine requiritur, neminem credere, qui Christi legibus se non subjieiat ete. 

T. Cogitationes enthalten vieles Apologetifche, welches dem Berfajjer einen ehren— 
vollen Platz unter den Apologeten des Chriftentums fichert (ſ. Pelt, Enchklopädie ©.391). 

5» Seine apologetifchen Ideen find aber in der franzöfifchen Welt hauptfächlih in der Form 
befannt getworden, die Vernet, Profefjor der Geſchichte und der ſchoͤnen Wiſſenſchaften in 
Genf, ihnen gegeben bat unter dem Titel: Trait& de la vérité de la religion chre&- 
tienne, tir6 du latin de Mr. J. A. Turrettini, 3 Bde, 1735— 1740. Bernet bezeugte, 
daß er allerdings jehr frei überfett habe, „aber durchaus mit Billigung und unter den 

65 Augen des Verfafjers”. In den folgenden Ausgaben und Bearbeitungen miſchte Bernet 
immer mehr von den Seinigen ein, jo 1748 in einer zweiten Ausgabe des eriten Bandes, 
den er bezeichnend genug überjchrieb: de la grande utilitö d’une r&velation ajoutde 
ä la lumiöre naturelle, jtatt des älteren von T. approbierten Titels: de la n&cessite 
de la r&velation. Die zweite Ausgabe des dritten Bandes, die 1751 erjchien, erlaubte 

0 ſich noch größere Freiheiten, worüber zu vgl. Viguie, Histoire de l’apologetique dans 
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l’öglise réeformée frangaise, Paris 1858. Bei Vernet tritt der Deismus des 18. Jahr: 
hunderts deutlich hervor, zwar noch in Verbindung mit einem gewiſſen Supranaturalis: 
mus, aber mit gänzlicher Verfennung des myſtiſchen Elementes der Religion. 

In Genf Fe erlangte T. allmählich die Stelle eines geiftlihen Primas. Als 
ſolcher hat er 3. B. die Sitte der öffentlichen Konfirmation eingeführt. Auch vom Auss 5 
lande ber wurde er unzählige Male um Gutachten und Interventionen angefprochen. 
Seine legten Lebensjahre waren ſehr getrübt durch die Genfer Unruhen vom Jahre 1734, 
T. ftarb am 1. Mai 1737. Nach feinem Tode erjchienen feine commentarius theo- 
retico-practicus in ep. St. Pauli ad Thessalonic., Bajel 1739, jodann feine prae- 
leetiones zum 11. Kapitel des Nömerbriefes, Genf 1741, und ein Traftat über die 
Auslegung der bl. Schrift, Berlin 1766. Eine vollftändige Sammlung feiner Werke er: 
ibien 1775 in Leuwarden. (2. Thomas 7) E. Choiiy. 

— u 

Tweften, Auguſt Detlev Ehriftian, geft. 8. Januar 1876. — Zur Biogra: 
pbie: D. Auguſt Twejten nach Tagebiihern und Briefen, von E. F. Georg Heinrici, Berlin 
1889; €. Er. Carſtens, Geſchichte der Kieler theologiihen Fakultät, 1875; Art. Twejten in 
WB; Zur Geſchichte des Harmsſchen Thejenftreits, Itſchr. der Geſellſchaft für Schlesw.eholit. 
Geſch. 1890, ©. 2715. Die Art. von Kübler, Schröder, Niberti im Schleswe-holſt. Scrift- 
jteller-erifon II, 490, 634. Fortjegung II, 330; P. Kleinert u. E. Eurtius, Worte der Erinne: 
rung an Dr. U. Tweiten, 1889; Paul de Lagarde, Ueber einige Berliner Theologen und was von 
ihnen zu lernen ijt, Mt IV, 1890, ©. S5Ff.; D. E. C. Ranke, Ein Yebensbild, gezeichnet von 20 
ſ. Tochter E. Hißig, 1906, ©. 151f.; 2. v. Rankes Werte, Bd 53, S. 267. 2755. — Schriften 
Tweſtens abgejehen von den in der biographiſchen Skizze angeführten Neden und Aufjägen, 
den Beiträgen zu den Kieler Blättern und den THSEK (vgl. Heinrici, Tweſten S. 274. 422): 
Commentatio critica de Hesiodi carmine, quod inscribitur opera et dies, Kiel 1815; Die 
drei ötumenischen Eymbole, die Augsburgiiche Konfeſſion und die repetitio confessionis Augu- 25 
stanae, herausgegeben von A. Zweiten, Kiel 1816; Die Logik, insbejondere die Analytik, 
—— 1825; Grundriß der analytiſchen Logik; für ſeine Vorleſungen entworſen, Kiel 
1834; Vorleſungen über die Dogmatif der evangeliſch-lutheriſchen Kirche nach dem Kompen— 
dium des D. W. M. L. de Wette, Hamburg, Perthes, Band J. welcher die Einleitung und 
den erſten kritiſchen Teil enthält, 1. Aufl. 1826, 2. Aufl. 1829, 3. Aufl. 1834; 4. Aufl. 1838; 30 
Band II, 1. Abteilung, welde die Theologie und die Angelologie enthält, Hamburg 1837; 
Friedrih Schleiermachers Grundriß der philojophiichen Ethik, mit einleitender Vorrede, Berlin 
1841; Matthias Flacius Jlyricus, eine Vorleſung. Mit autobiographiihen Beilagen umd 
einer Abhandlung über Melanchthons Verhalten zum Interim von Hermann Roſſel, Berlin 
1844; Leonhardi Hutteri Compendium locorum theologicorum. Addita sunt excerpta 35 
ex Jo. Wollebii et Ben. Picteti compendiis. Praefatus est Dr. A. Twesten, Berlin 1855; 
Zur Einnerung an Friedrich Daniel Ernſt Schleiermader. Vortrag gehalten in der König: 
liben Friedrih:Wilhelms:Univerjität zu Berlin am 21. November 1868, Berlin 1869. 

T. wurde am 11. April 1789 zu Glüdftadt in Holftein als der dritte Sohn des 
aus dem hannoverſchen Kirchipiele Marſchacht jtammenden Bürgers und Handwerkers 40 
Johann T. und der Sophie T., geb. Stoll, geboren. Er ftarb in Berlin als Oberfonfi- 
ftorialrat und Profeffor der Theologie, nachdem er in feinem akademiſchen Berufe bis in 
die legten Lebenstage thätig geblieben war. In der Gejchichte der theologischen Willen: 
ichaft behauptet er durd; die eigentümliche Verwertung der Grundfäse Schleiermachers 
zur Belebung und Begründung der firchlichen Glaubenslehre feinen Mag; als Lehrer, a5 
bat er durch Klarheit und Sicherheit der Methode, durch felten ausgebreitete und um: 
ſichtig ausgebeutete Gelehrfamfeit, durch ſorgſam abwägende Billigkeit des Urteild und 
ungeblendete Wahrheitsliebe während zweier Menjchenalter in philoſophiſchen, exegetifchen 
und ſyſtematiſchen VBorlefungen unermüdlich thätig auf weite Kreiſe der theologiſchen 
augen nachhaltig eingewirft ; als Mitglied des Kirchenregiments arbeitete er in gerechter so 

ide und in bewußter Ablehnung jeder Verlümmerung der reformatorifchen Grundjäße 
für den Aufbau der einen und großen, ihrer Einheit auch bei rüdhaltlofem und treuem 
Feſthalten des Belenntnisgrundes ſicheren evangeliſchen Kirche. Überall fteht er mitten 
m den Bewegungen der Zeit, die er durchlebt, jeden Eindrud, jede bedeutende Erjcheinung 
jelbitftändig und gewiſſenhaft in fich verarbeitend, aber zugleich in vorfichtiger Zurüd- 55 
baltung nur dann eingreifend und hervortretend, wenn die Umſtände es nicht anders ge: 
ftatteten. Seine Enttvidelung und jein Wirken, für deſſen Schilderung nicht nur feine 
Schriften, jondern auch zahlreiche bedeutende Briefe und Aufzeichnungen als Duellen vor- 
banden find, bieten daher zugleich ein Spiegelbild der geiftigen Bewegungen der Zeit, die 
er durdhlebt bat. | u. 

Seine Borbildung erhielt T. auf der Gelehrtenſchule Glüdftadts, die er im April 

- 5 
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1808 verließ, um die Univerſität Kiel zu beziehen. Auf den Geiſt der Glückſtädter Schule 
laſſen die „Bemerkungen über die Unterrichtsgegenſtände in den Gelehrtenſchulen unſerer 
Herzogtümer“ (Kieler Blätter 1816, ©. 216) zurückſchließen, in denen T. für die Zu: 
jammenfafjung der geiftigen Kräfte auf die gebührende Vorbereitung zum afademifchen 
Studium eintritt und vor der Ertötung des freien Geiftes durch Generalifieren und Sche: 
matifieren, ſowie vor der Überlaftung durch Nealtenntniffe, die fchlieglih nur die Ober: 
flächlichfeit befördern, eindringlich warnt. Weckung des Intereſſes und klaſſiſche Bildung, 
in welcher der Geiſt ſich methodifch regen lerne, bleibe die Hauptſache. Ohne ſich be- 
jtimmt für ein Fachſtudium entſchieden zu haben, widmete er ſich zunächſt unter Heinrichs 

ıo und Neinholds Zeitung der Philologie und Philoſophie, während er von den rationalifti- 
chen Vertretern der Theologie, zu der ihm im Grunde fein Herz binzog, ſich zurückgeſtoßen 
fühlte. Erſt in Berlin, wohin er im Herbft 1810 als einer der erjten Studierenden der 
neubegründeten Hochjchule überfiedelte, follte er zum Theologen werden. Einen anſchau— 
lihen Einblid in jeine Intereſſen und Beziehungen gewähren die Tagebücher, die er 

ı5 während der beiden Semefter feines dortigen Aufenthaltes für Chrijtian Brandis führte 
Fichte und Wolf hatten ihn hingezogen. Aber Schleiermacher erjt vermochte feinem Geift, 
der in dem Streben nad) univerfeller Ausbildung in die wohl erfannte Gefahr der ger: 
jplitterung geriet, Gepräge und Richtung zu geben. Wolf dagegen entfernte ibn mehr 
und mehr von fich durch die allzu leichtberzige Betreibung feines Yehrberufs, ebenjo Fichte 

20 durch feine apodiktiiche Prophetenart und die mwachjende Unverftändlichkeit in der Dar: 
legung der legten Prinzipien feiner Philoſophie. „Won Fichte ftieß mich beides zurüd, 
feine Perſonalität — nicht als wenn ich dieje nicht achten mußte, aber weil fie meinem 
Weſen fo ganz fremd war — und zugleich das, was er als ihren Mittelpunkt jelbit 
angab, feine Bhilofophie. Zu Schleiermacher hingegen zog mich beides bin“. Entjcheidend 

25 wirkten hierzu die Vorlefungen über die theologiſche Encyklopädie. 
Im Herbjte 1811 verließ T. Berlin, wo er dem Drange nad) viel umfajjender Bil: 

dung mehr Raum gegeben hatte, als den Fachſtudium nüglid) war. Deshalb wird es 
ihm fchwer, zu einem äußeren Abſchluſſe zu fommen. Er jchreibt an Schletermacher, der 
ihm ein Freund geworden war: „Weil niemand mid) eigentlich bat ſtudieren laflen, fon: 

30 dern dies nach und nach von felbit jo gefommen ift, jo babe ich auch die Zeit meines 
Studierens nie in Beziehung auf eine andere gedacht, jondern jede Zeit verlebt, als wäre 
ſie um ihrer felbjt willen da“. Jedoch in dem erniten Willen, ſich zufammenzufaflen, 
vollendete er feine Erftlingsfchrift, vermitteljt deren er in Kiel den philoſophiſchen Doktor: 
grad erwarb. Es ijt die wertvolle Commentatio eritica de Hesiodi carmine, quod 

ss inscribitur opera et dies, die er dann 1815 mit einigen Zuſätzen von Heinrich durch 
den Drud veröffentlichte. Er prüft darin nadı der Methode F. A. MWolfs die Dichtung, 
indem er in ihr, jcharffinnig fcheidend und verfnüpfend, eine Neibe von Liedern und Frag: 
menten, die fpäter zu einem Ganzen verbunden find, nachweiſt. Die Art aber, in der er 
jich wider die Neigung, ins Weite zu geben, unter dem Antrieb des Pflichtgefühls an die 

0 nächſte Aufgabe bindet, ift vorbildlich für alle Folggzeit. Mit dem jich erweiternden Be: 
rufe wuchs auch die Treue, die fich nicht genug thun fonnte in der Erfüllung des zunächſt 
Obliegenden und fo fait ausichließlich durd die unmittelbaren Anforderungen in Anſpruch 
genommen wurde. 

Nah kurzer Wirkſamkeit am Werderſchen Gymnaſium zu Berlin wird T. im Juli 
45 1814 zum außerordentlichen Profeſſor der Pbilofopbie und Theologie in Kiel ernannt 

und tritt im Herbſte fein Amt an. Die älteren Kollegen der theologischen Fakultät 
einpfingen ihn als den Jünger neuer Grundfäße eher mit Abneigung, als mit Wohlwollen. 
Uber al3 ebenbürtiges Glied wird er von dem Kreife aufgenommen, der den Geift der 
nordiſchen Hochſchule beitimmte. So findet ihn Chrijtian Brandis, als er im Frühling 

50 1815 mit Bunjen in Kiel verweilt, in erfolgreihitem Austaufh mit den Gefinnungs: 
genofjen. Brandis jchildert feine Eindrüde. „Es war eine glüdliche Zeit für jene Heine 
Univerfität; Männer, wie T., mein geliebtejter Univerfitätsfreund, Dahlmann, alt, 
Hegewiſch, Iebten im engen Werein miteinander, aus welchem bald darauf die Kieler 
Blätter bervorgingen (das erſte Heft erfchien 1815), eine Sammelfchrift von gediegenem 

55 Werte.” Mit voller Klarheit verfolgten diejelben die höchften Ziele einer „vaterländifchen 
Zeitſchrift“. Die Errungenfchaften der Befreiungstriege wollen fie dem deutjchen Volle 
fichern. „Alle Gegenstände des Wifjens, joweit fie unmittelbar mit dem Leben zuſammen— 
bängen und jo dargeftellt find, wie fie als Gemeingut aller Gebildeten, vorzüglich durd 
die öffentliche Meinung, zum Wohle unferes allgemeinen und beſonders unferes nächiten 

60 Vaterlandes wirken können, gebören zum Plane diefer Zeitfchrift“ — jagt die Vorrede. 
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Und dieſen Zweck erreichte fie (vgl. weiteres in der Biographie Epringers: Friedrich 
Chriftopb Dahlmann, Xeipzig 1870, Bd I, ©. 86f.). In einem Briefe an Reinhold 
(8. Oktober 1817) ſendet F. H. Jakobi den „Kieler zwölf Apofteln“ feinen Gruß. Die 
„tefflihen Auffäge” der Blätter läßt er fich öfter wieder lefen, und unter bdenjelben 
ieffelt vor allem T.s „Nede eines Geiftlihen in einer Gefellihaft von Amtsbrüdern“ 5 
(8b I, ©. 125f.) fein ganzes Intereffe. Er erkennt darin die glüdliche Faſſung des 
Problems, auf dejien Töfung alles hindränge, wenn „dem träger fchlagenden Herzen des 
riftlichen Körpers” neues Lebensblut zugeführt werden folle: „Wer die Neligiofität der 
Täter will, muß auch die Religion der Väter wollen“. Und während Jakobi über den 
Zwieipalt von Sehnſucht und Einficht nicht hinauszufommen gejtebt, freut er ſich doch 10 
der Haren und kraftvollen Art, in den T. über denjelben fich zu erbeben jucht, indem er 
an dem „rationalen Deismus“, dem auch die Kieler Theologen buldigten, fchneidige 
Aritit übt. Seine Abneigung gegen alles Beitimmte und Eigentümliche made ihn zu 
einem Schattengebilde. „Ebenſowenig wie e8 einen Baum überhaupt giebt, giebt es eine Reli— 
ion überhaupt”. Es kommt darauf an, aus den kirchlichen VBerfammlungen „jenes kalte 15 
Wefen, jene Halbheit und Zerftreutheit zu entfernen, um derentwillen fie faum noch als 
entiprecbende Darjtellungen eines lebendigen Organismus angejehen werben können“. „Es 
müffen fich Brüder, feine Zuhörer verfammeln”, nicht um gewiſſer liturgifcher Formen 
und Riten frob zu werden, auch nicht, um jich durch eine Predigt unterbalten und be: 
lehren zu laſſen — ift do die Kirche „Leine bloße menſchliche Lehranftalt für Erwach- 20 
jene” —, jondern um mit den göttlichen Gaben hauszuhalten. 

Diefe ungebhaltene Nede des jungen Profeſſors enthält wie im Keime die Zielpunfte 
feines Wirkens, die Har und bewußt von ihm durch das ganze Leben feitgehalten worden 
ind. Er weiß ih auch als alademifcher Lehrer durchaus bedingt durch die ftändige 
Nüdficht auf die praftifhe Bedeutung des chriftlichen Lebens und ijt bejtrebt, dasjelbe im 25 
Gegenfage zu auggelebteren Formen zu erneuter Kraft zu bringen, indem er von Schleier: 
machers Ergebnifjen ausgeht, aber zugleich die gejchichtlidy gewordene Geftalt des evanges 
lichen Chrijtentums nad ihrem Necht und ihrer Wahrheit zu verftehben und nad ihrem 
bleibenden Wert zu erweiſen jich bemübt. Der mehr und mehr fich ermweiternde Kreis 
jeiner Vorlefungen und jeine litterariiche Arbeit treffen in diefem Streben zufammen, 30 
jo daß er auch bei dem Anbau der Gebiete, die in feiner unmittelbaren Verbindung mit 
der Theologie jteben, den Zweck verfolgt, fich die Waffen zu nachdrudsvollerem Eintreten 
für die Neligion zu befchaffen, in der er die entjcheidende Bürgichaft der moralifchen 
Gefundheit des Vaterlandes findet. Die theologiſchen Arbeiten aber jtellt er immer 
ausichliegliher auf Unkoſten von anderen miljenjchaftlihen Plänen, die er langes 
und mit Liebe hegt, in den Dienft feiner Lehrthätigfeit. Allerdings wirkt hierzu auch 
die ſtrupulöſe Strenge mit, vermöge deren er auch im litterarifchen Schaffen ſich nie genug 
tbun konnte. „Zum Schriftjteller bin ich überhaupt nicht recht gemacht. Ich gehe nicht 
leicht genug daran und ftöre mich durch zu viel Kritik“ (20. Juli 1819 an Schleier: 
macher). 40 

In dreifacher Richtung beivegten fich feine Vorlefungen, indem er die philofophifchen, 
joftematifchen und neuteftamentlich-eregetiichen Disziplinen in ftetig ſich erweiterndem Um: 
fange in den Kreis feiner Arbeit 309. In der fuftematifchen Theologie pflegte er zuerſt 
die philoſophiſche Theologie, in welcher er die Anregungen Kants, Fichtes und Schleier: 
maders in eigentümlicher Weiſe ausnußte; gleichzeitig wandte er der Lehre von ders 
Kirche, der Symbolik, dann aber auch der Enchklopädie, der Dogmatif und Ethik das 
eindringendjte Studium zu. In der Eregefe dehnte er fich über alle Teile des NIS aus. 
Dazu famen während einer Reihe von Semeftern die Leitung des philologijchen Seminars 
und jonftige Übungen, in denen er die Vorlefungen fruchtbarer zu machen bemüht tar. 
Überall legt er den Schwerpunkt auf die Darlegung ficherer und klarer Kenntniffe. Des: zo 
balb arbeitet er Scholien zum NT aus, zu deren Herausgabe er, obwohl fie drudfertig 
waren, Sich nicht entjchliegen fonnte. Sofort aber gewann er es über fih, um feine 
Schüler mit dem Grunde befannt zu machen, auf dem die evangelifche Kirche ſich erbaut 
bat, „die drei öfumenijchen Symbole, die Augsburgiihe Konfeifion und die repetitio 
eonfessionis Augustanae“ unter jorgfältigjter Benugung der ältejten Drude zu ver: 55 
öffentlichen. Um jo notwendiger erjcheint ihm die Kenntnis diefes Grundes, „je weniger 
man jest vorausjegen darf, daß der Theologiejtudierende, wenn er nad) Beendigung feines 
dogmatiſchen und eregetiichen Kurſus zur Leſung der ſymboliſchen Bücher fommt, ſchon 
geläufige Ideen und Anfichten in denjelben mwiederfindet”. Dabei joll die Unterfcheidung 
von Buchitaben und Geift zu ihrem Rechte fommen; nur prüfe man, „ob der Geijt oo 
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von allen, die ihn ergriffen zu haben meinen, wirklich gebannt und der Buchitabe in 
feinem Verhältnis zu ihm verjtanden ſei“. 

Die gleihe Nüdfiht auf feine Schüler zeitigt feine „Logik“, welcher „Der Grundrif 
der analytischen Logik” folgte. Die Bedeutung jenes Buchs, das in der philoſophiſchen 

5 Litteratur lange feinen Platz behauptet hat, fennzeichnet die Abficht Schleiermachers, Vor: 
lefungen darüber zu halten. T. nimmt in bdemfelben Stellung gegen die Verfuche der 
Beitgenofjen, die Logik in eine Denk- und Wiffenslehre umzufegen, gegen die Überjchäßung 
des Wertes der Vernunftichlüffe auf Koften der Induktion und der richtig verfolgten 
Analogie. Auch bier will er das erprobte Alte gegen vorjchnelle Entwertung in Schus 

10 nehmen, indem er fnapp und lichtvoll darthut, daß die Logik nicht um ihrer felbft willen 
von Begriffen und Urteilen handele, fondern um ihres Gebrauchs willen für eine andere 
Denkoperation. Dadurch aber biete die Logik das notwendige Drganon aller echten wiſſen— 
ichaftlihen Methode und bleibe der unterfcheidende Ausdrud der in Europa einheimifchen 
—— Bildung, die zum guten Teile im Streben nach logiſcher Vollendung 

15 beſteht. 
Bald folgte der erſte grundlegende Band der a über die Dogmatik der 

evang.elutherifchen Kirche”, für deren Abfafjung Schleiermachers Glaubenslehre (1821. 1822) 
entfcheidend getvorden war. Seinerjeits will er diefe ergänzen. Über fein Verhältnis 
zur Methode des Meifters ſchreibt er an ihn: „Sie nehmen ihren Standpunkt mehr über, 

01h in dem dhriftlichen Bewußtfein“. „Mir ift es vorgelommen, daß bei dem jeßigen 
Stande der Dinge, wo das Chriftentum fo fehr vielen noch etwas faft Unbefanntes iſt, 
two aljo das eredere nicht immer vorausgefegt werden fann, um nur das intelligere 
hinzuzufügen, die didaktische Nücdficht auf die Lehrlinge der Behandlung aus dem zweiten 
Standpunkte für viele den Vorzug giebt“. Mit Nüdficht auf diefe Unterſchiede entwirft 

25 er feinen Plan: 
Die ältere Meife der Dogmatik ift es geweſen, die aus der Bibel gezogenen 

Glaubensſätze logisch zu ordnen und zu verfnüpfen, während ihre Wahrheit allein auf 
die Autorität Chrifti gegründet wurde. Im Gegenfab dazu fer fie dann auf irgend 
ein Syſtem der natürlichen Theologie oder Religionsphilofophie, das für ihren allem 

0 haltbaren Kern ausgegeben wurde, reduziert worden. Zwiſchen den beiden Ertremen 
mußte Stellung genommen werden. E3 gelte nicht eine einfache Nüdfehr zum Alten; denn 
bloße Autorität fei feine Macht mehr, man fragt nach den Gründen. In Beibringung 
derfelben geht T., in umgefehrtem Verhältnis zu Schleiermader, von dem gegebenen 
Stoffe der firchlichen Lehrbejtimmungen auf den tieferen Grund desfelben zurüd. Schleter- 

35 macher ſteckt im „Geiſte einer großartigen Toleranz“ die Grenze ab, bis wohin der Zu: 
jammenhang mit dem Prinzip des evangelifchen Chriftentums möglich fei. T. will mitten 
aus diefem Zufammenhange dem evangeliichen Bewußtfein Klarheit und Vertrauen zu 
feinen gejchichtlichen Vorausſetzungen vermitteln. Seine Glaubenslehre joll eine Dogmatıl 
der evangelifch-utberifchen Kirche fein, die nicht wie „ein berdorrter und abgeftorbener 

10 Baum” daftehe. Aber damit ift nicht behauptet, daß die einzelnen Lehrbeitimmungen 
deshalb für richtig gelten müſſen, weıl fie in der Kirche angenommen find. Gerade weil 
die Kirchenlehre nicht als abgeſchloſſen und unverbefferlich anzufeben ift, bedarf fie erneuter 
gefchichtlicher Forihung und foitematifcher Bearbeitung. Aus methodifhen Rüdfichten, 
von der Abficht geleitet, bereits Geleiftetes nicht zu wiederholen, legt er de Wettes Lebr: 

#5 bud zu Grunde. Trotz tiefgehender Werfchiedenheit der Prinzipien weiß er ſich mit 
diefem Forſcher verbunden in dem „gemeinfchaftlichen Intereſſe teils für eine richtige 
biftorifche Auffafjung des kirchlichen Lehrbegriffs, teils für die wiſſenſchaftliche Erforſchung 
und Aneignung des ihm Mefentlihen und dauernd Giltigen“. 

Durch diejes Werk, fo jagt ein Zeitgenoffe, hatte T. nady unferer Überzeugung den 
50 kirchlichen Bedürfniffen das löfende Wort und den Firdhlichen Beftrebungen die entſprechende 

Formel dargeboten. Man erblidte in demfelben den gediegenen Erweis dafür, daß die 
inftematifche Arbeit der Reformationskirchen ihren Wert und ihre Kraft behaupte. Trotz 
der großen Auflage war daher der äußere Erfolg ein ausnehmender, da bis zum Sabre 
1838, obwohl die Vollendung noch immer ausjtand, vier Ausgaben nötig wurben, an 

55 welchen zu beſſern und zu feilen der Verfafjer nicht nachließ. Aber dieſes Hauptwerk feines 
Lebens iſt ein Toro geblieben. Der Brinzipienlehre des erften Bandes folgte 1837 die 
Sotteslehre; danach war T., obwohl er feine Vorträge über Dogmatit mehr als zwanzig 
Male umgearbeitet bat, zur Veröffentlihung des ausftehenden Teils nicht zu bewegen. Je 
deutlicher ihm die Schwierigkeiten wurden, in die der Ausbau der Chriftologie und der 

so Erlöfungslehre ihn von feinen Grundfägen aus führte, dejto zurüdbaltender wurde cr. 
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Jene objektive ehrliche Gerechtigkeit einerfeits, kraft deren er in den Vorlefungen auf die 
gleihtvertigen Möglichkeiten der dogmatiſchen Faſſung von Glaubensfäten hintwies, ohne 
ſich jelbjt entjcheiden zu wollen, andererſeits das nicht rubende Trachten nach einer be: 
ftimmten Biennale insbeſondere zu den entjcheidenden Fragen der Ghriftologie, 
hielten ihn von dem vollen Abjchluß feiner Forſchungen, der ihm die unerläßliche Vor: 6 
bedingung ihrer Beröffentlihung war, zurüd, troßdem er unter diefer Zurüdhaltung litt. 

Doch unter diefen Eindrüden ſtand feine Kieler Wirkſamkeit nicht, die durchleuchtet 
iſt durch die freudige Zuverficht, von feſtem Grunde aus die evangelifche Kirche zu er: 
bauen und ihr Recht auf Selbititändigleit zu erweiſen. In letzterer Hinficht bietet 
namentlich feine Nede beim Antritt des Rektorats im dreihundertjährigen Jubeljahre der 
Augsburgiſchen Konfeifion (5. März 1830) einen wertvollen Beleg. Er beurteilt darin 
das evangelifche Grundbefenntnis als die klaſſiſche Urkunde der Gewiſſensfreiheit. Die 
Begründung derjelben liege in der klar und treffend (Art. 28) ausgejprochenen Unter: 
iheidung der weltlichen und geiftlihen Macht, mit der zugleich der Grundſatz fich ergebe, 
daß in Dingen des Gewiſſens und der religiöfen Überzeugung nicht Zwang und bürger: 16 
lihe Gewalt, fondern Wort und Belehrung die Mittel feien, mwodurd allein man auf 
andere einzumirfen fuchen dürfe. Mit voller Hingebung lebte er felbit dem alſo gerich: 
teten Wirken, durch defien Erfolge die Kieler theologifhe Fakultät einen Aufſchwung ge: 
wann, der allein ſchon ihm als akademiſchen Lehrer die geachtetfte Stellung verichafft 
bätte. Gefteigert wurde die Kraft feiner Einwirkungen noch dur die Gemeinſchaft mit 0 
Klaus Harms, der feit 1816 nad Kiel gerufen als Prediger und Seelforger die Gemüter 
tief beiwegte und ergriff. Vielleicht war e3 gerade der Gegenfat der Charaktere, der ihr 
Zufammentreffen in der Berfolgung der gleichen Ziele befonders ergiebig machte. Der 
Empfindlichkeit von Harms begegnete bei T. unbeirrte fachliche Erwägung; der tempera- 
mentsvolle Anpafjungstrieb des erjteren fand in T.s umfichtiger Behandlung der evange: 25 
liſchen Prinzipien feine Regelung ; der Neigung bon Harms, dem vorübergehenden Eindrud 
in warmer Hingabe oder leidenjchaftliher Abwehr Raum zu geben, trat T. mit ber 
offenen Wahrhaftigkeit echter Freundichaft entgegen. Wenn er deshalb zu Harms Vor: 
geben in den Thejen, mit denen derjelbe in feiner Weife die Jubelfeier der Neformation 
begeben wollte, wie Johannes der Täufer zu dem noch ungeworfelten Weizen Stellung 30 
nimmt — in den Briefen liegen die Zeugnifje dafür vor —, jo dankt er dem gott- 
begnadigten Prediger zugleih auf das aufrichtigfte für jede Förderung und Anregung. 
Der Vater des Epigramms: T. befehrt feine Zuhörer und Harms tauft fie danach, hatte 
vom Standpunfte des alten Nationalismus aus nicht Unrecht. 

Aber es war ihm nicht bejchieden, im feiner zum bejten Teile von ihm jelbitftändig 3 
geitalteten Kieler Wirkfamkeit zu verharren. Rufe nah Bonn und Göttingen hatte er 
abgelehnt. Nady Schleiermachers Tode aber erhielt er die Aufforderung, Nachfolger des 
großen Bahnbreders zu werden. Es entjpricht feiner Heimatsliebe und feiner jtrengen 
Selbftkritif, die er eine Außerung feiner „jleptifhen Natur” zu nennen liebt, wenn er 
fih ſchwer zur Annahme entjchlieht. Erft Neander und dann durch perfönliche Verband: 40 
lung in Kiel Johannes Schulze brachten feine Bedenken zum Schweigen. 

Im Sommer 1835 ftedelte er nad) Berlin über, um nad Mafgabe feines Lehr: 
auftrags Dogmatif und neuteftamentliche Eregefe anzubauen. Die Regierung erwartet 
m ibm einen Theologen, der „eine wahrhaft evangelifche Frömmigkeit wie eine treue und 
aufrihtige Anbänglichkeit für das Prinzip der evangelifhen Kirche mit einer gründlichen 45 
tbeologifchen Gelehrſamkeit und einem freien, von jeder einfeitigen Barteiftellung entfrem- 
deten wiſſenſchaftlichen Geifte verbindet“. So ftellte ſich ihm recht eigentlich die Aufgabe, 
die Mitte zu behaupten zwiſchen den beiden berrjchenden, auseinanderftrebenden Geiſtes— 
itrömungen auf kirchlichem Gebiete, denen Neander innerhalb der theologiihen Fakultät 
in gleicher Weiſe abhold war, ohne doch entſchieden und durchſchlagend ihnen entgegen= so 
treten zu fünnen. Es waren die „Hegelei” Marheinedes und die neusorthodore Gefeglich- 
feit Hengſtenbergs, die, untereinander im Streit um die Führung, zunächſt fih zuſammen— 
fanden in der Zurüdhaltung gegen den neuen, ihnen nicht ertwünjchten Kollegen. Und in 
der That blieb T., troß wichtiger Berührungspunkte und trotz des ihn ftet3 leitenden 
Iriebes zur Verftändigung, grundfäglic von den Richtungen beider getrennt. Von dem 55 
Berfuche, die dogmatischen Formeln und Begriffe zu Trägern Hegeljcher Gedanken zu 
machen und jo einen Sceinfrieden zwiſchen Theologie und Bhilofophie zu ſchließen, mußte 
er fih abtwenden kraft der Erkenntnis des allem religiöfen Leben eigentümlichen Gebiets. 
Andererfeit3 verband ihn mit Marheinede die Ehrfurcht vor der geichichtlichen Perfönlich: 
keit Jeſu Chrifti. Mit Hengitenberg war er eins in dem Erftreben einer feiteren und co 

— 0 
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tiefer gegründeten Form des Firchlichen Lebens. Aber jene künſtliche Erneuerung der 
Orthodorie mit pietiftiichem Einjchlag, die ihre Anleihen bei den dogmatiſchen Voraus: 
jeßungen des 17. Jahrhunderts und den bochlirhlidyen Bewegungen Englands machte 
und in Gefahr kam, den Schtverpunft des evangeliichen Lebens in die äußere Autorität 

5 „der Tanonbildenden und auslegenden Kirche” zu verfchieben, mußte dem von dem Geiſt 
und der Kraft der reformatorifchen Bekenntniſſe durchdrungenen Schüler Schleiermadhers als 
ein Irrweg erjcheinen. Demgemäß bat er, ſich felbjt getreu, Stellung genommen meniger 
in Befämpfung der Ertreme — Polemik twiderftrebte feinem Weſen, — wohl aber ın 
Elarer, fachlicher Behauptung der gewiſſenhaft erarbeiteten Überzeugung, die auch bei dem 

ı0 Gegner das Gute anerfannte und nur da ſich abwandte, wo Mangel an Wahrhaftigkeit 
oder offene Zeugnung der evangelifchen Grundfäge fich geltend zu machen ſchienen. Zwar 
nicht in gleicher Energie; infolge des Nüdjchlages der Eindrüde von 1848, der jo viele 
gute Keime der Enttwidelung zerftörte, äußerte fich auch bei ihm eine gewiſſe Entmutigung. 
Aber der fiegesfreudige Optimismus, mit dem er für den Aufbau des firchlichen Lebens 

15 eingetreten twar (vgl. Dogmatik 3. Aufl., I, S. 213 f.), wurde durch die treue umfichtige 
Prlihterfüllung erſetzt, welche fih darauf richtete, das rechte Gleichgewicht vor allem zu 
erhalten. „Er jtand in unferer Mitte twie das Zünglein der Wage”, fo charakterifierte 
ein langjähriger Mitarbeiter im Kirchenregiment feine Weife. 

Bedeutſam treten feine kirchlichen Zielpunfte, die er als Mitglied des Konfiftoriums 
20 der Provinz Brandenburg (jeit 1841) und des Oberkirchenrats (ſeit 1852) unerjchütterlich 

feft im Auge behalten bat, in der Berliner Generalfynode des Jahres 1846 bervor wäh— 
rend der wichtigen Verbandlungen über eine den Bebürfniffen der Zeit entfprechende 
Grundlegung der evangelifchen icche Preußens. Es handelte ſich um die Stellung zum 
Belenntnis; man fuchte die Form, in welcher „das Recht der proteftantifchen Freiheit mit 

35 den unerläßlichen Yebensbedingungen der kirchlichen Gemeinſchaft“ gewahrt werden fünnte. 
(Vgl. Verhandlungen der evangelifchen Generaliynode vom 2. Juni bis zum 29. Auguft 
1846 — Berlin 1846 — ©. 185f. 257f.) Im Gegenſatze zu dem Verfuch einer neuen 
Formulierung der gemeinfamen Grundſätze der evangelifchen Befenntnifje tritt er ein für 
das Feithalten an den alten. Allein nicht jo ift das von ihm gemeint, daß diefe Haffı- 

0 jchen Urkunden der Neformation wie ein Geſetzbuch für richterlihe Gewalten in Geltung 
gebalten werben jollten. In dem Geift, in dem fie gelten wollen, follen fie gelten (1 Ko 
3, 10—15. Art. Smal.305). „Sch babe Vertrauen genug zu der inneren Kraft unferer 
Bekenntnisſchriften, um zu glauben, daß fie ſich durch fich felbft geltend machen werben, 
wenn ſie nur nicht durch eine neue Belenntnisformel in den Hintergrund gedrängt find.” 

35 „In ihren herrlichen Befenntnifjen, in der Augsburger Konfeſſion, den Schmalfaldijchen 
Artikeln, dem großen Katechismus Luthers bat die evangelifche Kirche ihren Reichtum; 
das ift eine Quelle bejtändiger Kraft und Tüchtigfeit, davon das Herz warm wird, dafür 
man leben und jterben kann.” Keineswegs fordere die Union ein Aufgeben der Belennt:- 
niſſe. „Worauf es bei derjelben ankommt, iſt allein die Einficht, daß die Verjchiedenbeit 

40 der konfeſſionellen Überzeugungen fortan feine Trennung der Hirchengemeinjchaft begründen 
ſolle.“ Nicht alfo feien die Abweichungen mit Stillichtweigen zu übergehen; fondern man 
lajje fie gelten in der Gewißheit, daß bei weiterer Entwidelung die Unterjchiede in ihrer 
Unerbeblichfeit, wenigstens was die kirchliche Gemeinde betrifft, erfcheinen werden. Dies 
entipreche der Anficht Schleiermaders. „Da die früheren Verfuche, meinte er, ſich zuvor 

45 über die ftreitigen Lehren zu vergleichen, bevor man fich wirklich vereinigte, in der Negel 
"geicheitert wären, fo fchlage man den umgefehrten Weg ein“. Nur dur kirchliche Ber: 
einigung wird man ermitteln, ob die Zehrverjchiedenheiten der Theologie oder dem Glauben, 
der Schule oder dem Gemeindeleben angehören. 

Noch tiefere Begründung bat T. diefen Gefichtspunften in feiner Abhandlung über 
50 die Union gegeben (PRE 1. Aufl, Bd XVI ©. 659f.), in mwelder er ihr Weſen und 

ihre Bedingungen erörtert. Allerdings jege die Union Firchliche Gegenfäge voraus, aber 
eben derartige, die weder zum Schisma noch zur Härefie führen. Ihr biblifhes Necht be- 
weife die apoftolifche Behandlung der Gegenfäge des Urchriftentums. Danach ergebe fi 
als das Ziel aller Unionsbejtrebungen die Vereinigung der gleidyzeitig an einem Orte 

55 lebenden Gläubigen zu gemeinjchaftliher Erbauung. Zugleich aber müfje ein Unterjchied 
gemacht werden zwifchen dem, was zur Erbauung der Gemeinde diene, und dem, mas 
Sade der Schule ſei. Eben weil die Konkordienformel diefen Unterfchied außer acht 
lafje, indem fie jeden Andersdenfenden von der Kirchengemeinſchaft ausſchließe unter der 
Vorausſetzung, daß von entgegengejegten Annahmen nur eine fchriftgemäß und wahr jein 

60 fünne, habe jie für die Entwidelung verbängnisvolle Schranken errichtet. 
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In diefen Ausführungen ift T.s Stellung im Kirchenregimente und auch fein Wirken 
in der unter mannigfachen Gegenſätzen nad) fräftigerer Geftaltung des kirchlichen Lebens 
ringenden Zeit gekennzeichnet. Keine der um die Herrichaft kämpfenden Parteigruppen 
fonnte ibn als den u. anſehen. Die Schüler Schleiermachers, welche in der „Prote— 
ſtantiſchen Kirchenzeitung“ ihr Organ hatten, auch Nisih, Julius Müller, Dorner ver: 5 
mochten das Ideal einer Lehrunion nicht aufzugeben; Stahl dagegen und Hengitenberg 
forderten eine von T. als unevangeliich abgelehnte Ummodelung des evangelifchen Amts: 
begriff. Die Bitterfeit und Leidenfchaftlichkeit, die namentlich durch die Schlagworte und 
Verdifte der „Evangelifchen Kirchenzeitung” in die Verhandlungen über ftreitige Punkte 
gebracht wurde, trübte den Blid für die Würdigung des gemeinfamen ee 
und das fich überftürzende Haften nach firchenpolitifchen Ergebniffen drängte die Rückſicht 
auf die in der Mitte liegenden Wahrheiten zurüd, von denen ſich T. leiten lieg. Wie 
diefelben ihm die Nichtichnur feiner Entichlüffe gaben, zeigt einerfeits das von ihm weſent— 
lich beitimmte Ergebnis des Kolloquiums zu Wittenberg (14. Mai 1845), das zur 
Ausiheidung einer theologischen Richtung führte, welche Vernunft und Geift Gottes in ı5 
pantbeiftiihem Sinne für eins erklärte, andererjeits fein Ausfchlag gebendes Eintreten für 
Sydow (1873) im Intereſſe der Forichungsfreiheit auch der Geiftlichen. 

Soldem praftiichen Eingreifen entſprechen die Grundfäge für wiſſenſchaftliche Arbeit. 
Zwiſchen wiſſenſchaftlichen Männern jolle unter allen — *2 ein wiſſenſchaftlicher 
Verkehr möglich bleiben. Jedenfalls ſollten ſich Theologen auch der verſchiedenſten An— 20 
ſichten in zwei Stücken begegnen: das eine iſt das Intereſſe für wiſſenſchaftliche Schärfe, 
Tiefe und Gründlichkeit, wobei feſtzuhalten ſei, daß auch das, was wir Irrtum nennen, 
relative Wahrheit beſitze, — das andere iſt die Geſchichte, das Verſtehen der Vergangen— 
beit, auf welcher wir fortbauen (Dogmatik I, ©. VIf.). Darum hält er es für Pflicht, 
ewangeliihen Glauben und wiſſenſchaftliche Tüchtigkeit ald die Grundbedingungen der 
evangeliſchen Theologie, wo fie fich finden, zu jchägen, ohne durch die abweichende Form, 
in der fie jich darftellen, fich irre machen zu lafjen. Die gebaltvolle Schrift über Matthias 
Flacius, dem er eine „geichichtliche Ehrenrettung” angedeihen läßt, ſowie die umfichtige 
Ausgabe des dogmatischen Handbuchs der lutheriſchen Orthodorie, über das er auch gerne 
Vorlefungen bielt, find Früchte diefes Strebens, während die vollendet Haren und durd)= 30 
ſichtigen Darftellungen der wifjenichaftlihen Arbeit Schleiermadjers in der umfangreichen 
Einleitung zu der Ausgabe des Grundrifies von desfelben philofophifcher Ethik (Berlin 
1841) und in der Feſtrede bei der Berliner Univerfitätsfeier des hundertjährigen Geburts— 
tages (Berlin 1869) zugleich ein Denkmal feiner Pietät gegen den Lehrer bleiben. Überall 
zeigt ſich T. als eine anerfennende Natur, melde die eigene Einficht aus Achtung vor 35 
der bereits geleiteten Arbeit durch Hervorheben und Erklären des Geleifteten bethätigt. 
Schon dem Jüngling ift es Har, „daß durch fich allein der Menſch in wiljenschaftlicher 
Hinficht jehr wenig wird, und daß ein eifriges Studium des früher ſchon Geleifteten, 
wenn es nur mit Geift gejchieht, die wahrhaft ergiebigen Wege weiſt“. 

Man darf von T. jagen, daß er ein Mann war aus einem Gufje und von beivunderns- 40 
werter Wielfeitigfeit. Seine Anforderungen an fich jelbjt waren die ftrengiten, deshalb 
bielten ihn die nächſten Pflichten feſt; feine Überzeugungen waren in fi ſtarl und un— 
beugiam, deshalb haſchte er niemals nad) der Zuftimmung der Tagesmeinungen. Wie 
warm er auch empfand, jo juchte er doch gewiljenhaft und vorjichtig die Maßſtäbe feines 
Urteils nicht im Gefühl, jondern in der Gefchichte, der Erfahrung, dem Verſtand. Alle: 4 
wege aber trug und bob ihn das mächtigſte Gottvertrauen. Als er am Totenbette jeines 
Sohnes Karl, des berühmten Polititers, niederfniete, dankte er Gott, daß er ihm denielben 
feit feinem fünften Jahre, in dem der Anabe hoffnungslos darniederlag, geſchenkt hätte. 
Zum Tert für feine Grabrede erbat er fih von dem langjährigen Seelforger und Freunde 
Friedrich Arndt das Schriftwort: Der Herr wird das zerjtoßene Rohr nicht zerbrechen zo 
und das glimmende Docht wird er nicht auslöfchen. G. Heinrici, 

Twin (Tovin, Duin) Syuoden in ſ. d. U. Armenien Bd II ©. 79,2. 
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Tyconius ſ. am Schluß des Bandes. 

Tyudal (Tindale), William ſ. d. A. Bibelüberſetzungen Bd III ©. 98, 2. 

Tyrns ſ. d. U. Sidonier Bd XVII ©. 281, 27. 65 
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Tzſchirner, Heinrich Gottlieb, geſt. 1328. — H. ©. Tz., Stizze ſeines Lebens, 
Leipzig 1828; Goldhorn, Mitteilungen aus Tz.s legten Amts- und Leidensjahren, Leipzig 1828 
(abgedruckt nebſt den Gedächtnispredigten von Klinkhardt, Siegel, Schmaltz u. A. in Röhrs 
Magazin f. Prediger, 1. Bd, 1 St.); Pölitz, H. ©. Tz., Abriß ſeines Lebens und Wirkens, 

5 Leipzig 1828; Krug, Tz.s Denkmal, Leipzig 1828; Titimann, Memoria H. G. Tzschirneri, 
Lips. 1828; Neuer Netrolog der Deutihen, Jahrgang 1828, 1 T., ©. 113ff.; Facilides, 
Tz3.3 Predigtweife ꝛe. in Röhrs Magazin f. Pred., 1. Bd, 2. St.; Der verewigte Tz. als 
Sanzelredner geſchildert, Halle 1529; G. Franks Art. Tz. in der 1. Aufl. diejer Enchklopädie 
Bd XVI, &.548ff.; derj. in d. AdB 39. Bd ©. 62Ff.; Lötzſch, Tz.s Leben und Wirken, Mitt: 

10 weidaer Schulprogramm von 1875. 
H. G. Tzſchirner wurde am 14. November 1778 zu Mittweida in Sachen geboren. 

In diefer Stadt wirkte fein Vater feit 1775 als Diakonus, feit 1793 als Oberpfarrer, 
er war ein trefflicher Prediger und Seelforger. Bon ihm und einem Hauslehrer empfing 
Tzſchirner den erften Unterricht. 13 Jahre alt fam er auf das Loceum zu Chemnitz. 

15 Hier wurden Winzer (fpäter Profefjor der Theologie zu Leipzig), Facilides (jpäter Super: 
intendent zu Oſchatz), Bretjchneider (Später Generalfuperintendent zu Gotba) und Neander 
(fpäter Bischof zu Berlin) feine Mitjchüler und Freunde. Sehr gefördert ward er in 
feiner Ausbildung durch den Privatunterricht, welchen ihm der ausgezeichnete Philolog 
König (fpäter Rektor von St. Afra zu Meißen) erteilte, dur den anregenden Umgang 

2 mit einem älteren Freunde, dem Hiftoriker Pölitz, und durch die trefflichen Predigten des 
Superintendenten Merkel. Schon zu Dftern 1796 bezog er die Umiverfität Leipzig, wo 
Bed, Gottfr. Hermann, Wend, Wieland, Platner, Cäſar, Heydenreich, Carus, Kühnöl, 
die beiden Rofenmüller, Burfcher, Tittmann und Keil feine Lehrer wurden; befonders dem 
legtgenannten jchloß ſich Tzſchirner mit inniger Verehrung an. Im Oftober 1799 wurde 

25 er Magifter und beitand bald darauf in Dresden fein tbeologifches. Kandidateneramen. 
Im Februar des Jahres 1800 habilitierte er fih in Wittenberg und wurde bald darauf 
Adjunkt (etwas mehr als Privatdozent) der philofophifchen Fakultät (Observationes ad 
Pauli Ap., epistolarum scriptoris, ingenium spectantes, P.I. II. III. Viteb. 1800). 
Aber ſchon nach kurzer Zeit ſah er fich genötigt, diefe hoffnungsvoll begonnene Thätig- 

 feit einzuftellen, da ihn der ſchwererkrankte Bater zum Subftituten begebrte. Tzſchirner war 
eben im Begriff in diefe Stellung einzutreten, ald der Vater ſtarb. Um die Mutter und 
zwei jüngere Brüder unterftügen zu können, übernahm er nun das eben erledigte Diakonat 
zu Mittweida. Bei aller Pflichttreue, die er dieſem Amte widmete, fand er doch noch 
Muße zu litterarifcher Beichäftigung. Er gab mit Maucdart das Neue allgemeine Reper: 

5 torium für empirische Pſychologie und verwandte Wiſſenſchaften (2 Bde, Leipzig 1802F.) 
heraus; er veröffentlichte die Schriften: Leben und Ende merfwürdiger Selbitmörder ac. 
(MWeißenf. und Leipzig 1805) und: Über den moralifchen Indifferentismus (Leipzig 1805); 
er begann eine Geſchichte der Apologetik zu fchreiben (1 TI. Leipzig 1805, mit Vorwort 
von Reinhard). Bejonders dem letzteren Werke hatte er e8 zu verdanken, daß er 1805 

so nah Wittenberg zurüdberufen wurde, und zwar ald ordentlicher Profeflor der Theologie. 
Am 24. November hielt er in der Stadtkirche die übliche Yicentiatenpredigt, kolloquierte 
mit ber theologifchen Fakultät und verteidigte feine Abhandlung: De dignitate hominis 
per religionem christianam adserta et declarata (Viteb. 1805). Am 2. Dezember 
empfing er in der Univerfitätsfirche die theologifche Doftortwürde. In feinem Antritts- 

45 programm: De virtutum et vitiorum inter se cognatione ete. (Viteb. 1805) be— 
ſprach er ein Thema, welches er Später ausführlich behandelte in der Schrift: Über die 
Verwandtſchaft der Tugenden und Yafter (Leipzig 1809). Ein andere® Programnı: De 
sacris publieis ab ecelesia vetere studiose eultis (Viteb. 1808) follte der Vorläufer 
einer Geſchichte des chriftlihen Kultus fein, deren Ausarbeitung Tzſchirner damals beab- 

60 fichtigte, bald aber wieder aufgab, da er durch feine Vorlefungen allzufehr in Anſpruch 
genommen wurde. Er las über natürliche Theologie, über Dogmatif und Homiletif, feit 
1806, als Schrödhs Kraft erlahmte, auch über Kirchengefchichte. Sowohl durch dieſe 
Vorlefungen als auch dur die von ihm geleiteten Disputationen und bomiletijchen 
Übungen wirkte Tzfchirner in hohem Grade anregend auf die alademifche Jugend, fein 

5 Einfluß auf diefelbe wuchs mit jedem Jahre. Auch die Predigten, melde er von Zeit 
zu Zeit und mit großer Freudigkeit hielt, fanden Anklang, fie wurden jowohl von den 
Univerfitätsangebörigen als aud) von den Bürgern der Stadt mit lebhafter Teilnahme 
gehört. Durch dieſe erfolgreihe Thätigkeit, durch die Freundfchaft feiner Kollegen und 
die Liebe der Studierenden, durch eine eheliche Verbindung, in der er feit 1806 (mit 

co Augufte geb. Klotzſch) lebte, fühlte ſich Tzichirner fehr beglüdt; bitteren Schmerz aber 
bereitete dem patriotifchen Manne das Unglüd, welches 1806 über Deutfchland berein- 
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brach und auch Wittenberg nahe berührte. Nachdem Tzſchirner von 1805—1809 in 
Wittenberg gewirkt hatte, wurde er als vierter Profeſſor der Theologie an die Univerſität 
Leipzig verſetzt, wo ſich ihm ein größerer Wirkungskreis erſchloß. Am Oktober 1809 trat 
er jein neues Amt an (De formis doctrinae theologorum evangelicorum dog- 
maticae distinguendis rite et aestimandis, Lips. 1809). Bald darauf hielt er zur 5 
Vorfeier des 400jährigen Univerfitätsjubiläums eine Predigt (Die Wiffenfchaften, ein 
Mittel der Erziehung des Menfchengefchlechtes, Leipzig 1809), durch welche er ſich jogleich 
den Huf eines vorzüglichen Redners erwarb. So oft er in den folgenden Jahren die 
Kanzel der Univerfitätsfirche beftieg, ſah er dort eine zahlreiche Zuhörerjchaft um fich ver: 
ſammelt (Predigten von Tzſchirner 1. Sammlung, Leipzig 1812). Auch feine VBorlefungen 10 
über Kirhhengefchichte, Dogmatik und Homiletit fanden ungewöhnlichen Beifall. Daß er 
ein tüchtiger Hiftorifer war, bewies er durch feine Fortfegung des großen Schrödhjchen 
Werkes: Chrijtl. Kirchengefchichte feit der Reformation fortgefegt von Tzſchirner, Bd IX, 
Leipzig 1810 (Gefch. d. griech. K. u. d. Sekten, Überficht der neueften Kirchengefchichte), 
Bd X, ib. 1812 (Biographie Schrödhs und Zeittafeln). Aber auch ald Dogmatiker und ı5 
Homiletiker machte er fich jeßt einen Namen durch feine „Beurteilende Darftellung der 
dogmatishen Syſteme, welche in der proteftantiichen Kirche gefunden werben” (Memora= 
bilien 1. Bd, 1. St. 1810, 2. St. 1811) und dur die „Briefe veranlaßt durch Nein- 
hards Geftändnifje 2c.” (Leipzig 1811). Im diefen Schriften beftritt Tzſchirner die Be— 
bauptung Reinhards: konſequent fei nur der Nationalift und der Supranaturalift, ein 20 
Mittelweg führe zur Inkonſequenz. Allerdings, erklärte Tzichirner, fönne man nur Einer 
Glaubensregel folgen, entweder der hl. Schrift oder der Vernunft müſſe man die oberfte 
Autorität zuerkennen. Daher könnten nur zwei Spiteme, das rein biblische, welches ohne 
Rüdficht auf die Negel der Symbole und auf die Norm philoſophiſcher Grundfäge alles 
als göttliche Belehrung gelten laſſe, was bermeneutifch ermweislich Lehre Jeſu und der 25 
Apoftel war, und der entichiedene Nationalismus, welcher unverhoblen den Supremat der 
Schrift aufgebe und den Inhalt der Offenbarung nad) der Norm eines Vernunftprinzips 
beurteile, Anfpruch auf Konjequenz erheben, unbaltbar feien alle ſynkretiſtiſchen Syſteme. 
Unbaltbar jei aber auch der efleftiiche Nationalismus, welcher den gemeinen Menfchen- 
veritand zum Maßſtab feiner Urteile mache, ebenfo der eudämoniftifche, welcher den viel- 30 
deutigen Begriff der Glückſeligkeit an die Spiße jtelle, haltbar fei nur der ethiſch-kritiſche 
Rationalismus, welcher die Vernunftidee der Sittlichkeit als das oberjte Prinzip der chrift- 
lihen Glaubenglebre betrachte, nach der Norm derſelben die Schrift beurteile, das mit den 
ſittlichen Bedürfnifjen notwendig Zufammenhängende fejtbalte, die beigemifchten, nachweis— 
lih aus der fpäteren Theologie der Juden entjtandenen Zeitvorftellungen aber aufgebe. 3 
Mit diefem ethiſch-kritiſchen Nationalismus ſei es aber wohl vereinbar, das Chriftentum 
als eine göttliche, dur Wunder beglaubigte Offenbarung zu betrachten, dafern man nur 
den Zweck diefer Offenbarung nicht in die Bekanntmachung des der fidy ſelbſt überlafjenen 
Vernunft Unerreihbaren, jondern in die Bekanntmachung und Beftätigung der (noch un: 
erfannten oder verbunfelten) Wahrheiten der Vernunftreligion durch einen göttlichen Ge: 4 
jandten, und in die Gründung der zur Fortpflanzung diefer jo geoffenbarten wahren 
Religion beftimmten Kirche jege. Man könne alfo, was das Materielle, den Inhalt des 
Chriſtentums anbetreffe, Nationalift fein, und doch binfichtlich des Formellen, d. b. der 
Art und Weiſe der Entjtehung und Einführung desfelben, die Anſicht des Supernatura- 
(titen teilen. Ob man fich für das biblische oder für das rationaliftifche Syſtem entjcheide, a5 
das hänge nicht ſowohl von zwingenden Gründen ald von jubjektiven Anfichten und Be: 
dürfnifjen ab. Jedes von diefen beiden Syſtemen aber enthalte die Grundlehren des 
Chriftentums, jedes von beiden ſei daher geeignet, den Zweck der Kirche zu befördern; un: 
vereinbar mit diejem jeien der Naturalismus und die pantheiftifche Identitätsphiloſophie. 
Sp begründete Tzihirner feinen offenbarungsgläubigen Rationalismus, dem er, unbeirrt 50 
durch Widerſpruch (vgl. u. a. die Schrift: Wer ift fonfequent, Reinhard oder Tzichirner, 
oder feiner von beiden? Beantw. in Briefen v. Pred. Sachſe, d. i. Röhr, 1811), ſtets 
treu geblieben ift. Doc bat er jeinen Standpunkt niemals in erflufiver Weife geltend 
gemacht; auch den Nationalismus, welcher eine übernatürliche Offenbarung verwarf, aber 
das Chriftentum doch noch ald eine göttliche Veranftaltung betrachtete und ſich dadurch 55 
weſentlich vom Naturalismus unterjchied (man denke an Löffler, Nöhr, Wegicheider) hielt 
Tzſchirner für geeignet, neben dem biblifch-firchlichen Syitem den Zweck der Kirche zu be- 
fördern; ebenjo urteilte er fpäter über das „äftbetifche” Syſtem (mie man damals das 
Schleiermadjerfche zu benennen pflegte). Er wünſchte, daß die Anhänger dieſer ver: 
ihiedenen Syſteme fich einander tragen und achten möchten, und verabjcheute ein gemalt: 0 
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ſames Eingreifen in die Freiheit ihrer Forſchung. Sein Verhältnis zu Reinhard blieb 
ganz ungetrübt. Dieſer fühlte ſich durch Tzſchirners Gegenbemerkungen (in denen er 
übrigens eine „Veränderung der Streitfrage“ erblickte, nach einem Briefe vom 11. Juni 
1811) nicht verletzt, er blieb jenem ein väterlicher Freund. Er hauptſächlich bewirkte es, 

5 daß Tzſchirner, der im April 1812 einen Ruf nad Jena und einen anderen nach Berlin 
erhalten hatte, in Leipzig verblieb. Andererfeits hat Tzſchirner dem trefflichen Manne 
jtet3 die dankbarſte Verehrung gewidmet, und ihm, als er im September 1812 verftarb, 
ein Denkmal geſetzt in der „Nede bei Reinhards Gedächtnisfeier 2c.”, gehalten Leipzig 
1812. — Je rubiger Tzſchirner, ganz bingegeben feinem Berufe, die eriten Jahre in 

10 Leipzig verlebt hatte, deito größer war die Aufregung, in melde ihn die Ereignifje des 
Jahres 1813 verjegten. Im Frühling diefes Jahres wagte er es, noch umgeben 
von Laurern, „über die Hoffnung” zu predigen, „melde den Weifen über das Unglüd 
der Zeit erhebe”. Schon nad menigen Monaten begann feine Hoffnung in Erfüllung 
zu geben. Ergriffen von der allgemeinen Begeifterung, bätte er am liebjten ale Soldat 

15 jih an der Befreiung des Vaterlandes beteiligt, nur die Nüdficht auf feinen Stand, oder 
vielmehr auf die öffentlihe Meinung über denfelben, hielt ihn davon zurüd. Um fo 
elegener fam ihm der Antrag, das Amt eines Feldpropſtes bei den ſächſiſchen, dem Be 

Fehle des Herzogs von Weimar unterjtellten Truppen zu übernehmen. Nachdem er ein 
Abjchiedswort an feine Zuhörer gerichtet hatte (Bon der großen Bedeutung der Ereignijie 

20 unjerer Tage, Leipzig 1814), brach er im Januar 1814 von Leipzig auf und eilte durd 
Thüringen und Wejtfalen nad den Niederlanden zur Armee. Erſt in Mons gelang «s 
ihm, unter dem Widerſtreben der fanatijchen Bevölkerung, Gottesdienfte zu veranftalten, bei 
denen er begeifternde Worte zu den ſächſiſchen Kriegern ſprach. Doc ſchon nach wenigen 
Wochen erreichte diefe Thätigkeit ihr Ende. Tzſchirner fehrte im Juni in die Heimat 

35 zurüd. Er wandte ſich wieder litterarifcher Thätigfeit zu, fchrieb die Programme: Nominis 
germanieci laudes instauratorum sacrorum historia illustratae, Lips. 1814, und: 
De bello Christianis non interdieto, ib. 1814, danach das treffliche Buch: Über 
den Krieg, ein philofopbifcher Verſuch, Leipzig 1815. Im Herbft 1814 wurde Tzſchirner 
als Archidiakonus an die Thomaskirche * bald darauf wurde er zum Paſtor an der 

so genannten Kirche und zum Superintendenten der (damals noch ungeteilten) Leipziger Div: 
ceje ernannt. Er übernahm diefe Amter im September 1815. Zu derjelben Zeit wurde 
er wirklicher Beifiger des Konſiſtoriums und dritter Profefjor; bald darauf (1818) rüdte 
er in die zweite Profefjur auf und murde Domherr zu Meißen. Inzwiſchen war eime 
neue Zeit für Vaterland und Kirche angebrodhen. Schmerzlich beklagte Tzſchirner das 

3 Unglück Sachſens und das Scheitern jener großen Hoffnungen, mit denen er und alle 
Patrioten der Neugeltaltung Deutfchlands entgegengefehen hatten; aber er befämpfte den 
Peſſimismus, dem fich viele ergaben. Bor allem fei, mahnte er, Eins not: daß die Kirche 
die jchiwergeprüften Völker um ſich verfammle, ihnen Glauben und Liebe predige, und die 
dem blutgetränften Boden der Zeit entjprofienen Keime des Guten pflege und ſchütze. 

0 (Predigten von Tzſchirner, 2. Samml., Leipzig 1816.) Ohne andere Kirchen zu mihachten, 
war er doch von der Überzeugung durchdrungen, daß nur die proteftantifche Kirche, deren 
frommen und freien Geift er böber {hätte als deren Glaubensjumbole, die Bebürfnifie 
eines reiferen Geſchlechts befriedigen fünne, feine Lofung war: das Chriftentum ift das 
Heil der Welt und unfere Kirche die erbabenfte unter ihren Schweitern. Mit Begeiiterung 

45 beteiligte er fih an der Feier des Neformationsjubiläums von 1817, und unabläffig mar 
er bemüht, nicht nur „die Aufnahme des Herrn in dem Gejchlechte feiner Zeit zu fürdern“, 
fondern auch kirchlichen Sinn zu weden und zu jtärken. Doch befämpfte Tzjchirner nicht 
bloß den Unglauben und den Indifferentismus, fondern auch den wiedererſtarkten Katboli: 
cismus, ebenjo fatholifierende und jchtwärmerifche Richtungen, welche innerhalb der prote— 

50 Itantifchen Kirche auftauchten, insbejondere auch den „alle Prüfung dämpfenden“ Pietismus. 
Unerjchütterlich fejt war er davon überzeugt, daß die Wahrheit in diefem doppelten Kampfe, 
gegen Unglauben und Aberglauben, den Sieg bebalten werde, und die Bürgfchaft dafür 
fand er in dem doppelten Siege, den fie dereinſt bei der Einführung des Chriftentums 
in die heidniſche Welt und im Zeitalter der Kirchenreformation bavongetragen batte. 

55 Diejen beiden Begebenheiten und den Helden derjelben, Paulus und Luther, widmete 
Tzſchirner stets das tieffte Intereſſe. Die erftere Begebenbeit hatte ihn fchon im der 
Jugend mächtig angezogen, im Jahre 1814 faßte er den Beichluß, fie ausführlih dar— 
zuftellen in einem Werke, welches den Titel: „Der Fall des Heidentums” führen jollte 
und von nun an den Mittelpunkt feiner wiſſenſchaftlichen Thätigfeit bildete. Aber oft 

so ward er von dieſer Beichäftigung mit der Vergangenheit abgezogen durch fein lebendiges 
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Intereſſe an den Ereigniffen der Gegenwart, Als die Griechen fich zum Kampf für ihre 
‚sreibeit erhoben, griff er jogleich zur Feder, um „menjchliche und chriftliche Teilnahme“ 
für das unglüdlihe Volk zu eriweden (Die Sache der Griechen die Sache Europas, 
Leipzig 1821, vgl. dazu die Predigt: Die Klage der Liebe und der Troft des Glaubens 
über den Fall und die Drangfale der Völker, ib. 1821). Bor allem waren e8 die Be: 5 
ftrebungen der fatholifhen Hierarchie, welche feine Aufmerffamfeit und feine Wachſamkeit 
in Aniprud nahmen. Mit fühnem Freimut, aber auch mit unerfchütterlicher Ruhe und 
Mürde, revolutionärem Ungeſtüm ebenjo feind als reaftionärer Vergewaltigung, hat er 
für die Sache des Proteftantismus geftritten in den Schriften: Der Übertritt des Herrn 
v. Haller zur katholiſchen Kirche, beleuchtet :c., Leipzig 1821; Proteftantismus und 10 
Katholicismus aus dem Standpunkte der Politik betrachtet 2c., Leipzig 1822, 4. Aufl., 
mit einem Sendſchreiben an den Abt Prechtl, ib. 1824 (diefe Schrift wurde zweimal ins 
Franzöſiſche, auch ins Holländiihe und Englische überjegt); Die Rückkehr Fatholifcher 
Chriften im Großherzogtum Baden zum evangelifchen Chriftentume (betr. die Henböferfche 
Angelegenheit), Leipzig 1823, vier Auflagen; Die Gefahr einer deutſchen Revolution, 
Leipzig 1823, zwei Auflagen; Das Reaktionsſyſtem dargejtellt und geprüft, Leipzig 1824; 
Zwei Briefe durch die jüngft zu Dresden erfchtenene Schrift: Die reine fatholifche Lehre, 
veranlaßt, Leipzig 1826, zwei? uflagen; anonym erjchienen die Brofhüren: Die Anklagen 
der Stunden der Andacht (diefes Merk Zichoffes war befonders von fatholifchen Schrift: 
jtellern arg verläftert worden) gewürdigt 2c., Frankfurt 1826; Vorftellung eines Staats- 20 
mannes im Nuslande an einen deutjchen Fürften (betr. den Konfeffionstwechfel des Herzogs 
von Köthen), Hannover 1826. Doc nicht bloß der Verteidigung feiner Kirche, auch anderen 
wichtigen Angelegenheiten derfelben, vornehmlich auch der Beförderung theologifcher Studien 
widmete Tzſchirner fein — und ſeinen litterariſchen Fleiß. So ſchrieb er im An— 
ſchluß an Jörgs Werk über die Ehe (Leipzig 1819) vier Abhandlungen über das Ver: 
hältnis der Kirche zur Ehe, in welchen er eine Revifion des Eherechts befürtwortete, aber 
die Zivilehe verwarf. Ferner veröffentlichte er ein ihm abverlangtes „Gutachten über die 
Annahme der Preußifchen Agende (Leipzig 1824, zwei Auflagen), worin er die Ablehnung 
diefer, zwar gut evangelifchen, aber ohne Mitwirkung kirchlicher Organe zuftande gelommenen 
und ungenügenden Liturgie bei freigeftellter Wahl billigte, die Annahme derfelben aber, 30 
wenn fie befohlen werden follte, nicht zu vertveigern riet, übrigens eine gründliche Reform 
des Kultus forderte, vor allem aber Einführung von Kirchenvorftänden und Synoden an: 
empfabl. Eine Anzahl ſehr intereffanter Stoffe hat Tzſchirner mit vielem Fleiß behandelt 
in feinen Programmen: De sacris ecelesiae nostrae publieis caute emendandis, 
Lips. 1815. Ecclesiae et academiae Evangelicorum quid mutuo sibi debeant, 35 
1817. De celaris veteris ecclesiae oratoribus, 1817—1821. Graeei et romani 
seriptores cur rerum christianarum raro meminerint, 1824sq. De perpetua 
inter catholicam et evangelicam ecclesiam dissensione, 1824. De causis im- 
peditae in Francogallia saecrorum publicorum emendationis, 1827. De religionis 
christianae per philosophiam graecam propagatione, 1827. Gnblich find die fehr ww 
geſchätzten Zeitfchriften namhaft zu machen, welche Tzichirner teild allein, teil in Ver: 
bindung mit anderen Gelehrten berausgab: Memorabilien für das Studium und die 
Amtsführung des Predigers, Leipzig 1810—1821, 8 Bde; Analekten für das Studium 
der eregetiihen und ſyſtematiſchen Theologie, herausgegeben von Keil und Tzſchirner, 
Leipzig 1812— 1817, 3 Bde, 4. Bd herausgegeben von E. F. K. Roſenmüller und Tzichirner, 
1820— 1822; Archiv für alte und neue Kirchengefchichte herausgegeben von Stäublin und 
Tzichirner, Leipzig 1813— 1822, 5 Bde, und: Kirchenhiftor. Archiv, herausgegeben von 
Stäublin, Tzſchirner und Vater, Halle 1823— 1826, jährlih 4 Hefte; Magazin für 
hriftl. Prediger, Leipzig 1823— 1827, 5 Bde. Won den zahlreichen Auffägen, welche 
Tzſchirner in diefen oder in anderen Zeitichriften veröffentlichte, erwähnen wir nur so 
folgende: Über die Benugung der Gefchichte in Kanzelvorträgen (Memorab. 3. Bd, 1.St.); 
Die Verſchiedenheit der dogmatiſchen Syſteme Fein Hindernis des Zwecks der Kirche 
Magazin f. Pred. 1. Bd, 1 St.); Uber das Bedürfnis einer zeitgemäßen Polemik in 
der ev. Kirche (ib. 3. Bd, 1. St); Wie geſchah es, daß Frankreich Tatholifch blieb? 
(Bölig, Jahrbücher der Gedichte, 1. Bd, 3. St., 1828). — Wie Tzſchirners ſchrift- 5 
ftellertfche Ihätigkeit, fo nahm auch, unter dem Einfluffe der Richtung und des Erfolgs 
derfelben, feine afademifche und bomiletifche Wirkfamkeit feit 1815 und 1817 einen neuen 
Auffchmwung. Seinem Predigtamt lag er mit edlem Eifer und in fo erfolgreicher Weiſe 
ob, daß e ben hervorragendſten Predigern feiner Zeit beigezäblt wurde (vgl. Bd XV 
©. 696,% ff.). 60 
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Tzſchirner war ein lebensfroher, Fräftiger und rüftiger Mann von anjcheinend guter 
Gejundheit. Plötzlich aber, im Jahre 1823, ward er von einem rätfelhaften Bruftleiden 
befallen, welches der Kunſt der beten Ärzte fpottete. Auch die Quellen von Ems 
und Franzensbrunnen braten feine Heilung, Am 2. Februar 1828 betrat er zum 

5 legten Male die Kanzel und predigte, im Vorgefühl feines Todes „von der Teilnahme an 
den menfchlichen Dingen, welche bleibet, auch wenn die Lebensluſt und die Weltliebe ver— 
gehet“ (Tzſchirners legte Worte an bl. Stätte gefprochen, Leipzig 1828). Nach kurzem 
Stranfenlager, entjchlief er, 49 Jahre alt, am 17. Februar 1828, 

Durd) feinen fo frübzeitigen Tod wurde Tzſchirner verhindert, manches ſchon be— 
10 gonnene Werk zu vollenden, mandjes erft vorbereitete (4. B. eine Schilderung der Kirche 

feiner Zeit) auszuarbeiten. Doch haben treue Freunde fich feines litterariichen Nachlaſſes 
mit vieler Hingebung angenommen. Cine Auswahl von Tzſchirners Predigten (aus den 
Jahren 1817—1828) veranftaltete Archidiakonus Prof. Goldhorn, Leipzig 1828, 3 Bde, 
2. Aufl. 1829, 4 Bde. Von dem unvollendeten Werke „Der Ball des Heidentums“ ver⸗ 

15 Öffentlichte W. Niedner den 1. Teil Leipzig 1829. Die „Vorlefungen über die chriftliche 
Glaubenslehre” wurden von K. Haſe herausgegeben, Leipzig 1829. Die akademiſchen Pro: 
gramme fammelte Dr. Winzer: Tzschirneri opuscula academica, Lips. 1829. Die 
(unvoll.) „Briefe eines Deutihen an die Herren Ghateaubriand, de la Mennais und 
Montlofier über Gegenftände der Religion und Politik“ veröffentlichte Prof. Krug, Yeipzig 

20 1828, eine franzöfiiche Bearbeitung derjelben beforgte Konfiftorialrat Mäder, Paris und 
Straßburg 1829. Dr. P. M. Tzſchirner j. 

U. 

Ubertino de Caſale ſ. d. A. Franz von Aſſiſi Bd VI ©. 211, M. 

Ubiquität. — Litteratur: Rettberg, Occam und Luther, ThStK 1839, Bd 1 ©. 69ff.; 
26 F. Ch. Baur, Die Lehre v. d. Dreieinigkeit u. Menjchwerdung Gottes Bd III, Tüb. 1843; 

A. Ebrard, Das Dogma vom bi. Abendmahl u. j. Gefh. 2 Bde, Frankfurt a. M. 1845 f.; 
Kahnis, Die Lehre vom Abendmahl, Leipzig 1851; H. Heppe, Geſch. d. deutſch. Proteſt. in 
den Jahren 1555—1581 4 Bde, Marburg 1852ff.; derj., Dogmatit d. deutſch. Proteſt im 
16. Jahrhundert 3 Bde, Gotha 1857; U. Schweizer, Die proteft. Gentraldogmen in ihrer 

30 Entwidelung in der ref. Kirde 2 Bde, Zürich 1854 u. 56; Diedhoff, Die evang. Abendmahls- 
lehre in der Reformationgzeit Bd I, Gött. 1854; G. Thomajius, Chrifti Perſon u. Wert II, 
2. Aufl., Erl. 1857; Schnedenburger, Vergl. Darjtellung des Iuth. u. ref. Lehrbegriffs, Stutt: 
gart 1855; deri., Zur kirchl. Ehriftologie, Pforzh. 1848; G. Steig, Artt. Transjubftantiation 
und Ubiquität in der 1. Aufl. diefes Wertes; J. N. Torner, Entwidelungsgeihidte der Lehre 
von der Berjon Ehrifti 2. Aufl., Berlin 1854; G. Plitt, Einleitung in die Auguftana 2. Th., 
Erlangen 1867 f.; F. 9. R. Frank, Theologie d. Koncordienjormel 4 Tfe., 1855—64; 9. Schmibd, 
Der Kampf der Iutb. Kirche um Luthers Lehre von Abendmahl, Leipzig 1868; 9. Schulk, 
Die Lehre von der Gottheit Chrifti, Gotha 1881; J. Köjtlin, Yuthers Theologie 2 Bde, 2. Aufl. 
1902; 8. ©. Göß, Die Abendmahlsfrage in ihrer geichichtlihen Entwidelung 1904. Dazu 

40 die Dogmengeſchichten von Harnad, Thomafius:Seeberg, Seeberg, Loofs; die Geſchichten der 
prot. Theol. v. D. U. Dorner, Gaß und ©. Frank, ſowie die neueren Dogmatifen, die Ar: 
titel diejed Wertes: Nbendmahl II (Bd I, 38ff.), Ehriftologie (IV, 16 ff.), Communicatio 
Idiomatum (IV, 254 ff.), Kenojis (X, 246 ff.), Pbilippiiten (XV, 322 f.), Stand Chriſti (X VIII, 
755 ff.), Stuttgarter Synode (XIX, 116Ff.), Transiubftantiation (oben ©. 55). 

45 1. Ubiquität ift die von den Neformierten geprägte (Brenz, Opp. VIII p. 932 Ed. 
Tub.) Bezeichnung für die von Luther in dem großen Abendmablsftreit behauptete un: 
räumliche (repletive) Allgegenwart des Yeibes Chrifti. Obwohl Luther und feine Nach: 
folger diefe Behauptung für eine bloße Nepriftination altlirhlicher Lehre hielten (EN 46, 
366 bei Loofs, Dogmengefh. 4. Aufl. S. 811 Anm. 5), fo ift eine ſolche Ubiquität doch 
weder von den griechifchen noch lateinischen Vätern gelehrt, fondern im Gegenteil mebr: 
fach ausdrüdlich abgemwiefen worden. Genau betrachtet fallen alle fcheinbar ubiquitartichen 
Aussagen der morgenländijchen Kirchenlehrer von Drigenes bis zum Damascener, aud) Die 
der Rappadozier, des Leontius und Johannes felbit, unter da$ genus idiomaticum rejp. 
apotelesmaticum, d. b. jie behaupten auf Grund der Einheit der Naturen die logiſche, 

55 nicht die reale Übertragung der Eigenſchaften einer Natur auf die andere, alfo nur dwri- 
doors oder zomwmria #Ajosws oder Övoudıww, nicht eine Arridooıs ldiwudro» im 
eigentliben Sinne des Wortes, obwohl diefer Ausdrud bei Yeontius und dem Damas: 

& 
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cener vorlommt (Loofs a. a.D. ©. 812 Anm. 1; Steitz a. a. O. ©. 560). Das genus 
majestaticum bleibt in der griechifchen Kirche noch unausgefagt. Auguftin, deffen lokale 
Auffaffung der dextera dei gegenüber der illofalen des Damasceners im Mittelalter 
und jpäter bei den Neformierten und Melanchthon Geltung behalten hat (Brenz: Cing- 
liani jactant suum esse robur), und bei dem fi nicht einmal mit Sicherheit die 
realiftiiche Auffafjung der Gegenwart des Leibes Chrifti im Abendmahl nachweiſen läßt, 
bat die Allgegenwart Chriſti auf feine göttliche Natur befchränft (in Joann. Ev. 50, 13 
MSL III, ©. 1763). Das bindert ihn natürlich nidyt, von der Omnipräfenz „Chrifti” zu 
ſprechen (de Gen. ad litt. XII, 35, 66), ja des totus Christus (Epist. 137, 3, 7). 

2. Für die Scholaftif gewinnt die Frage der Omnipräfenz in dem Maße an Intereſſe, 
als die Realpräſenz des Leibes Chrifti im Abendmahl ſich kirchliche Geltung verichafft und 
dann in der Transfubjtantiationslehre ihre Theorie erhält. Auguftin bleibt dabei in 
eriter Linie maßgebend. (Hugo a St. V. de sacram. II, 1, 13: Quod Christus 
seeundum humanitatem in coelo est, seeundum divinitatem ubique). Die Schwierig: 
feit, die durch diefe Auffaffung für die Verftändlihmachung der Realpräfenz entjteht, bleibt 
noch verborgen (cf. Innocenz III. de sacr. alt. myst. 4, 16). Auf den Zombarden und 
Ihomas v. Aqu. gewinnt die Unterjcheidung de3 Damasceners zwiſchen dem Chriftus als 
totus und totum Einfluß. Als totus iſt Chriftus überall infolge der Einheit der 
Perſon, als totum d. h. Inbegriff beider Naturen nicht. (Steiß a. a.D. ©. 561.) Da: 
mit ift Die Omnipräſenz bes Leibes abgewieſen. Die Perſon Chrifti iſt eben nad ber 0 
Anhypoſtaſis des Leontius weſentlich der Logos. Die Gottheit folgt zwar der Menjchheit 
überallbin, nicht aber diefe jener (vgl. Biel expos. can. miss. lect. 420.). Die Rad— 
bertiiche Faſſung der Gegenwart des Leibes ermöglicht noch die Auffafjung, daß jedesmal 
dur ein Mirafel ad hoc der Leib aus dem Brot durch die Konfefration neu geichaffen 
werde. Arno von Reichersberg (geft. 1175) lehnt den ihm von Folmar von Trieffenftein 
gemachten Vorwurf der Ubiquitätslehre energiijh ab (non quod doceamus sieut Fol- 
lis ile amarus nobis imponit, corpus Christi quod sumimus non aliter in 
tam multis locis simul esse posse, nisi Christus corporaliter sit ubique, sed 
quod virtutem specialem in corpore Christi essendi ubi ipse voluerit, praedi- 
cemus. Et haec quidem facultas in eodem corpore Christi etiam adhuc mor- 30 
tali erat, sed donee tempus dispensatoriae oboedientiae transiret, exercenda non 
erat (Apolog. 162 vgl. Bad, DG.d.M. II, 685). Das wäre alfo Multivolipräfen;. 

Das ift auch die Auffaffung des Yombarden: Intelligendum est, corpus Christi 
esse in uno loco, seilicet visibiliter in forma humana, veritas tamen ejus i. e. 
divinitas ubique est, veritas etiam ejus i.e. verum corpus in omni altari est, 35 
ubicunque celebrandum est (vgl. Steit a. a. O. 563). „Er behauptet aljo die Uni: 
präjen; des erhöhten Leibes, die Omnipräfen; der Gottheit, die Multipräſenz des ſakra— 
mentlichen Yeibes“ (vgl. dagegen Ebrard, Abendmahl I, 493 und Diedhoff, Abendmahl 
S. 136 mit Steig a. a.D. 563). Dies ift im weſentlichen die Anſchauung der Scholaftit 
geblieben. Ubrigens geht aus dem Arno-Citat hervor, daß doch die Identität des eucha= 40 
riftiichen mit dem himmlifchen Leibe feitgebalten wird, da doch diefem die virtus speci- 
alis essendi ubi voluerit vindiziert wird, wiewohl der himmlische Leib ganz nad) Ana- 
logie des menſchlichen Körpers gedacht wurde, nur daß er vor diefem die Eigenjchaften 
der impassibilitas, subtilitas, agilitas, elaritas voraus hatte. Die ſchwierige Frage 
war num die, wie dieſer im Himmel zirtumffript eriftierende, mit den Eigenfchaften der 45 
Quantität und Dimenfionalität behaftete Leib in der Hoftie anftatt der Brotfubitanz zu 
fein vermöge. Albert d. Große fuchte ſich aus diefer Halamität durch die Unterfcheidung 
von corpus grossum und corpus spirituale zu belfen. Nur „per modum corporis 
spiritualis“ fei das corpus gloriosum Christi in der Hoftie (Yoofs a. a. D. 581 u. Anm. 6 
Albert, Sent. 4, 13a. 10 opp. XVI, 196). Analogie war das Yicht, das von einem Orte 50 
aus an allen gegenwärtig fe. In Verbindung mit der fog. Subintrationstheorie (Loofs 
a. a.O. 581) mußte freilich diefe Auffaffung zugleich mit der Näumlichkeit die Wirklichkeit 
des Corpus Christi in der Hoftie in Frage stellen. Bonaventura und Thomas juchten 
deshalb die quantitas dimensiva corporis Christi als in der Hoftie gegenwärtig zu 
erweifen und damit diejenige Auffafjung der Seinsweife eines Körpers zu verbinden, die 65 
fpäter Decam als esse diffinitive bezeichnet bat: quando aliquid est in loco sic, 
quod totum est in toto et totum in qualibet parte (Steit a. a. D. 564; Loofs 
a. a. D. 581, vgl. damit die ältere Auffafiung des esse diffinitive bei Thomas in 
Schul;, Thomaslexikon 2. Aufl. 450. vgl. Yoofs a. a. DO. ©. 619). Der Widerſpruch, 
der ſich daraus ergiebt, beſteht darin, daß der in der Hoftie gegenwärtige Teil zugleich so 
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quantitativ und nichtquantitativ vorgeſtellt werden muß, was Bonaventura offen genug 
zumutet „habens suam dimensionem“ und doch „non dimensive“ (Sent. 4, 10 
art. un. qu. 4 conel. IV, 2236) — und Thomas dialektifch zu rechtfertigen fucht (Loofs 
a. a. D. 582). Decam ift e8, der diefe auf der realiftiichen Naum- und Quantitätslebr 

5 aufgebaute Yehre von dem Sein des ertenfiven Yeibes Chrifti in der Hoftie „sed non 
dimensive“ fritifch auflöft. Die Quantität ift ihm etwas Subftantielles, das ein esse 
eircumseriptive involviert. Nur den quantitätslofen Dingen eignet das esse diffini- 
tive (vgl. oben), Deshalb muß der Leib Chrifti ald ein non-quantum in der Hoftie 
feiend gedacht werden. Damit lenkt Occam zu der urfprünglichen Faſſung der Scholaftit 

ı0 zurüd, nur daß er die Subintrationstbeorie derfelben durch eine Art Kondenfationstbeone 
erjegt, der zufolge durch göttliche Allmacht eine Subjtanz bis zu der räumlichen Aus 
dehnungslofigkeit eines mathematifchen Punktes verdichtet werden fann. Freilich war die 
Zumutung, die Occam und mit ihm Biel dadurch ftellten, in jedem Atom der Hoftie 
den volljtändigen organischen Leib Chrifti mit Haut und Haaren und allen Gliedern 

15 punftuell anweſend zu denken, nicht gering (vgl. hierzu Steit im Art. Transfubftantiation 
in der 1. Auflage diejes Werkes 335 ff.; Nettberg, Occam und Luther a. a. O. S. 81ff. 
Dccam, Sent. IV qu. lit. E.G.H.K.L. und tract. de saer. alt. Einleitung Bo. D.; 
Biel, Expos. lect. 43 O.P.Q.; Loofs a. a. DO. 619; Seeberg a. a. D. 189). Ja Decam 
geht noch über das esse diffinitive des Yeibes in der Hoftie hinaus. Auf Grund dei: 

0 jelben und der Allmacht Gottes folgert er in jpisfindigfter Dialektik wenigſtens die Mög— 
lichkeit (nicht Wirklichkeit gegen Nettberg) des esse repletive und damit der Ubiquität 
des Yeibes Chrifti. (Näheres bei Steit a. a. D. ©. 338ff.; Loofs a. a. O. ©. 6198) 
Er lehrt alſo 1. das faktiſche esse repletive Gottes, 2. die lofale Unipräfenz des Yeibes 
Chrifti im Himmel, 3. die quantitätslofe punktuelle Multipräfenz des Leibes Chrifti in der 

25 Hoftie, 4. die Möglichkeit der Ubiquität diefes Yeibes im AU (Occam Sent. IV 
qu. 4 N. — quia potest esse in diversis locis simul immo ubique per poten- 
tiam divinam non virtute propria), worin ibm aber Biel nicht gefolgt ift (Zoos 
a. a. DO. 620) und Gerfon ausdrüdlich widerſpricht (vgl. Hermelint: Die theologiice 
Fakultät Tübingen ꝛc. ©. 131 Anm. 6). An dieje dialektiſche Urgierung einer hypo— 

so thetiſchen Ubiquität des Leibes Chrifti durch Occam fnüpft Yutbers Begründung der Ubi: 
quität an. 

3. Die urfprünglihe Salramentsauffaffung Luthers ift ganz an dem Gegenfas 
gegen das römiſche opus operatum orientiert. Am Bußſakrament hat fie fich gebildet. 
Der Glaube an das Abfolutionswort wird bereits in den Sermonen von 1516F. zu dem 

35 entjcheidenden Motiv. Das Wort ift das MWefentlihe im Saframent, der Glaube die 
wahre Dispofition. „Sacramentum non justificat, sed fides sacramenti“ (Sermo 
de poenit. 1518 WA I, 314). Die fpezififche ſakramentliche Gabe, die Luther fpäter 
wenigſtens in feinen Privatichriften jo fehr in den Vordergrund rüdt, tritt noch binter 
Wort und Glauben, - den fonjtituierenden Momenten des Chriftentums zurüd. So aud 

so noch in den Saframentsjermonen von 1519 (MAIL, 709. 727ff. 738 ff). Die Haupt: 
ſache im Saframent ift die expressa promissio divina, quae fidem exercet (Loofs 
a. a. O. 732 Anm. 1). Jedoch bekennt fich Luther im Abendmablsfermon von 1519 
(WA II, 7387.) ausdrüdlich zur Nealpräfenz und Transfubitantiattion (Seeberg a. a. O. 
272f.). Dies ändert fih 1520 in der Schrift: De captivitate babyl. (WA VI, 484 ff.). 

#5 Während bier das alte Gewicht auf die promissio, das verbum, die Sündenvergebung 
und den Glauben fällt, ald das Gemeinfame in allen Saframenten, dem gegenüber 
ipeziell im Abendmahle das „Eſſen“ zurüdtritt (Seeberg a. a.D. 274), wird die „Trans 
jubjtantiationslehre durch die bereits von Dccam empfohlene Konfubjtantiationstbeorie er: 
jet“ (Loofs a. a. O. 735), ohne jedoch zum Glaubensartifel gemacht zu werden. Auf 

50 die Verftändlichmahung der Möglichkeit diefes Beifammenfeins von Brot und Leib wird 
ausdrüdlich verzichtet, die Thatjache als allgemein chriſtlich aber feftgehalten. Die Kon- 
jubjtanttationstheorie befagt an Stelle der Verwandlung der Brotfubftanz in den Leib 
Ghrifti die fubitantielle Koeriftenz von Brot und Leib. Analogie ift die jubitantielle Ko: 
eriftenz der beiden Naturen Chriſti in einer Perſon (Steit, Ubiquität 565). Auch dies 

55 nach dem Vorbild der Jınpanationstheorie der Scolafti. Das Sein des Yeibes im 
Brot wird vorgeftellt nach der Weije des esse diffinitive Ocams, jo daß der ganze Yeib 
unausgedehnt in jedem Teil der Hoftie ganz vorhanden ift. Das alte Bild vom glüben- 
den Eijen taucht wieder auf. Zu einem Hinausgeben über diefe von Occam bereitgeftellte 
Vorſtellungsweiſe war zunächſt für Yuther fein Grund vorhanden, da die Sache jelbit 

so unbeftritten war. Diefer und damit das Motiv zur Ubiquitätslchre ftellte ſich erſt ein, 
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nachdem von feiten Karlſtadts und dann Zwinglis die Nealpräfenz des Leibes geleugnet 
und eregetifch wie philofophifchtbeologisch widerlegt wurde. Das Signal zu dem großen 
Abendmahlöftreit gab Karlſtadt durch feine rovro-Eregefe, die die Nealpräfenz aufhob. 
Das war allerdings für Luther ein frevelhaftes Antaften des Allerbeiligften, des Chriſtus— 
wortes. Seiner Warnung „an die Chriften zu Straßburg” (15. Dezember 1524, EA 53, 5 
270ff.), die auch das berühmte Gejtändnis (S. 274) enthält, folgt alsbald die erfte große 
polemifhe Abendmablsfchrift: Wider die himml. Propheten von den Bildern und Sakra— 
menten (EA 29, 134 ff). Der eregetiiche Wirklichkeitäfinn Luthers ericheint bier neben 
einer unerreichbaren polemifchen Gabe in feinem glänzendften Licht. Diefe Schrift ent- 
bält die erfte Begründung der fog. ſynekdochiſchen Auffaſſung der Realpräfenz, ja auch die 
eriten Andeutungen der Ubiquitätslehre. Erftere kann bier nur kurz berührt werden 
(weiteres vor allem bei Diedhoff a. a. O. ©. 368 ff). Luther will unter dem roüro 
zwar das Brot verftanden wiſſen, aber nicht als ausfchliegliches Brot, ſondern jofern es 
bereit mit dem Leibe Chrifti eine faframentliche Einheit bildet, aljo das Ganze von Brot 
und Leib. Dabei ift aber zu beachten, daß das rovro, alfo die fakramentliche Einheit, 
nicht etwa erft dadurch zu Hande fommt, daß das Brot gebrochen, gereicht und von dem 
Munde aufgenommen wird, aljo durch die Handlung, den usus. Es iſt nicht das „ge: 
handelte Brot“, fondern nad Luthers ausdrüdlicher Erklärung iſt der Yeib bereits im 
Brot, aljo das roüro ſchon da, ehe das Brot gebrochen wird „und muß ja im Brechen 
(der Leib) fein drinne geweſen, Paulus lüge denn (280). Das ungebrochene Brot in 20 
der Hand Jeſu ift das rovro, infofern es ſchon den Leib enthält. Dies ift wichtig für 
die Übiquitätsauffaffung Luthers. Wenn Ghriftus alfo fagt: dies ift mein Leib, jo nimmt 
er das totum (Brot und Yeib) pro parte (Leib). Das ift die — jpäter von Melandy: 
tbon modifizierte — Synekdoche Luthers (EA 29, 266ff. 30, 298f.). Inwiefern die 
dabei herangezogenen Analogien (feuriges Eifen, befeelter Leib, Gottmenjchheit, Kind in 25 
der Wiege ꝛc.) der Veranfchaulihung oder gar dem Betveife dienen, kümmert uns bier 
nicht. Das, worauf es ankommt für Luther, ift einerfeits die Mirklichkeit der Präfenz des 
Leibes im Brot ficherzuftellen, andererſeits gleichzeitig eine grobe und äußerliche Identi— 
filation und Vermiſchung der beiden Subftanzen auszufchliegen (EA 30, 298f.). Luther 
will alſo die übernatürliche fatramentale Einheit von Brot und Leib unbefchadet ihrer 30 
jubitantiellen Verjchiedenheit und Integrität in dem rodro feithalten. 

Zur Begründung der Ubiquitätsichre und damit zu einer nicht nur für die Aus- 
bildung der lutherischen Abendmahlslchre, fondern auch für die Fortbildung der Chrifto- 
logie, ja für die gefamte firchliche und Firchenpolitijche Entwidelung der Dinge folgen: 
ſchweren dogmatifchen Beitimmung wurde Luther erft durch das Auftreten Zmwinglis und 35 
Defolampads gegen die Nealpräfenz des Yeibes im Abendmahl gedrängt. Die eriten An: 
deutungen dieſer Lehre finden fich zwar nicht vor dem Sabre 1525 (mit Steiß a. a. O. 
568 gegen Thomafius, Diedhoff, Kübel in PRE? Art. Ubiquität 122), wohl aber bereits 
in der Schrift wider die himmlischen Propheten. Denn wenn bier von Chriftus gejagt 
wird, daß er „allentbalben ſei und alles erfülle”, „an allen Orten, Stätten, Zeiten, 40 
Terfonen frei jei”, jo würden diefe Ausſagen durch die Beſchränkung auf die göttliche Natur 
Chrifti jede Beweiskraft für das, mas fie beweiſen follen, nämlich die leibliche Gegenwart 
verlieren (EA 29, 293ff.). Indeſſen ift zuzugeben, daß eine ausdrüdliche Lehre von 
der Ubiquität erft dur den „Sermon vom Sakrament des Leibes x.” vom 29. März 
1526 (EA 29, 328ff, WA XIX, 482 ff.) angebahnt und in den großen polemifchen 45 
Schriften gegen Zwingli und Delolampad, „daß diefe Worte, das ift mein Leib, noch 
feitfteben” vom März 1527 (EA 30, 19; WA XXII, 28 ff.) und dem (großen) „Be: 
fenntnis vom Abendmahl” von 1528 (EA 30, 151ff) ausgeführt if. Luther bat fein 
Eingreifen in den bereits ausgebrochenen Abendmahlsftreit, folange es ihm innerlich) mög- 
ih mar, verzögert, um wo möglich den Bruch zu vermeiden. Er mifchte ſich deshalb so 
zunächſt nicht in den Streit Bugenhagend und der Schwaben mit Zwingli und Oeko— 
lompad. In feinem Sermon vom Abendmahl und der Worrede zu dem deutſchen Syn— 
aramma befämpfte er zwar Zwinglis „signifieat“ und Oekolampads „figura corporis“, 
jedoch ohne Namen zu nennen. Er war indejjen bereits zum Vorgehen entſchloſſen und 
mit der eriten Streitichrift gegen Zwingli fertig, als defien „amica exegesis“ und 55 
„Mündlih Berglimpfung ꝛc.“ jeine Adreſſe erreichten. Damit entbrannte der Kampf mit 
Replik und Duplif. 

Gegen die beiden Hauptangriffe der Gegner verteidigt Yuther von vornherein die 
Realpräſenz des Xeibes gegen den Vorwurf der Abjurdität und der Unnötigfeit.. So 
serfiel feine polemifche Aufgabe von ſelbſt in eine eregetiiche und eine dogmatiſche. Die 60 
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— iſt es, mit der wir uns zu beſchäftigen haben. Denn ſie enthält die Ubiqui— 
tätslehre. 

Indem Luther die twahrhaftige Gegenwart des Leibes Chrifti in der Hoſtie feſthielt 
als an einem unabänderlichen Glaubensartifel, der durch die Schrift geftellt jei, lag ibm 

5 ebenjofehr daran, die wahre Leiblichkeit des Leibes feitzubalten als alle grobſinnlichen 
Vorftellungen von ihr fernzubalten. Der Leib, der im Abendmahl gegeben wird, iſt „der: 
jelbige Leib, gleib da er auf Erden ging” (EA 30, 203). Auch ift fein Blut „nicht 
Gabriels oder Michaeld Blut worden, da er unfterblih ward, fondern ift desſelbigen 
Chriftus Blut geblieben” (ib. 287). Aber diefe Nealität des Leibes und Blutes Chrifti 

10 fordert nicht, wie die Gegner unterftellen, die Identität desfelben mit unjerem eigenen 
Fleisch und Blut. Mit bitterer Ironie geißelt Luther immer wieder die Gedanken derer, 
die fi von dem Leibe Chrifti eine fleifchliche Vorſtellung machen oder ihn imputieren 
wollen. Chriſti Yeib ift „aus dem Geift geboren und ijt heilig, darum muß er gewißlich 
nicht Fleiſch, ſondern Geift fein“ nad dem Spruch Chrifti, mas vom Geift geboren iſt, 

15 das ift Geiſt WA XXIII, 201). „Sit nun Chriftus Fleifh aus allem Fleiſch aus: 
gejondert und allein ein geiftlich Fleifh vor allem, nicht aus Fleiſch fondern aus Geilt 
eboren, fo ifts auch eine göttliche Speife”. „Sein Fleiſch iſt nicht aus Fleiſch nod 
—— ſondern geiſtlich, darum kann es nicht verzehret, verdauet, verwandelt werden, 
denn es iſt unvergänglich, wie alles was aus dem Geiſt iſt. Und iſt eine Speiſe gar 

2» und ganz anderer Art, denn bie vergängliche Speiſe“ (ib. 203). „Darum ſoll Zwingel 
nicht alfo ſchließen: Wird Chriftus Fleifch gegefien, jo wird nichts denn Fleijch draus. Soldes 
gilt wohl, wenn man von Rindfleisch und Saufleifh redet und Gapernaiten reden fo, 
jondern alfo: wird Chriftus Fleisch gegefjen, jo wird nichts denn Geift draus, denn es 
ift ein geiftlich Fleiſch — und giebt den Geift, dem der es ißt“ (205). (Hieran jchliekt 

25 ſich die Auffaffung des ſakramentalen Leibes als pdouaxov ddavaoias an.) Weil aljo 
Chriſti Leib ein „geiftlich Fleisch“ ift, fo darf man ihn nicht vorftellen nach der „groben 
begreiflihen Weife” (226). Die Attribute der Größe und Ausdehnung gelten nicht von 
ihm und für ihn (221). Es ift ganz und gar nad Luther ein Ausnahmeleib. Er „um: 
zäunet die Gottheit nicht“ „gleich als wenn ein Strobfad voll Stroh ftedt.” „Da würde 

30 freilich Chriftus Leib ein lauter Gedicht und Gefpenjt fein” (221). Er bat ein „über: 
natürliches Weſen“ (215). e 

MWeil nun der Leib ein geiftlicher und übernatürlicher Leib ift, jo folgt zunächſt für 
Zuther daraus ziweierlei. Einmal, daß ihm alle Dinge „gegenwärtig und durchläufig“ 
find (EA 30, 210), jo daß er in fie hineinkommen und durch fie hindurchfahren fann, 

3 ohne „ein Loch zu machen” (MA XIX, 490). Er it Energie, ohne Materie zu fein. 
Zum Beweiſe deſſen beruft ſich Luther ftet3 auf das Kommen des Auferjtandenen durd 
verjchlofjene Thüren und den verfiegelten Grabesftein. „Nun baben wir flare Schrift, 
daß Chriftus zu feinen Jüngern kam durch verichlofiene Thür und aus feinem Grabe 
auch durch befiegelten Stein. Er fei nun durdhs Fenſter oder Thür hinein kommen, jo 

40 hat fein Leib und das, dadurd) fein Yeib geſchwunden ift, zugleih an einem Ort jein 
müjjen, beides unverjehrt und unverwandelt“ (WA XXIII, 147). „Wie der verfiegelte 
Stein und die verfchloffene Thür unverändert und unverwandelt blieb und doch jein 
Leib zugleih war an dem Ort, da eitel Stein und Holz war, aljo ift er auch im Sakra— 
ment zugleich, da Brot und Mein ift, und dod Brot und Wein für fich ſelbſt bleiben, 

+» unvertwandelt und unverändert” (EA 30, 208F., vgl. 213. 214. 215ff.). Weiter aber 
folgt für Luther aus der Übernatürlichkeit des Leibes, daß er auch in dem Eleinften Atom 
ganz und gar fein kann, ohne doch von ihm umfchloffen zu werden. Der „große Yerb“ 
fann in einem „Eleinen Stück“ fein „dazu ungeteilt und ganz“ in einem jeglichen Stüd 
(EAN 29, 497). „Er mißt fich nicht ab nah dem Raum des Ortes, da er ift, jondern 

» fann etwa viel Raums etwa wenig Naum einnehmen” (EA 30, 208). Er ward darum, 
wenn das Brot zerbrochen mwird, nicht mit zerbrochen (EA 29, 281), fondern bleibt ganz 
in jedem auch dem kleinſten Teilen. Auf folche Weife ift auch die Seele im ganzen 
Körper und doch auch ganz und gar in jedem, auch dem kleinſten Körperteil WA XIX, 
487). Ya, das ift die Weife, auf die die Engel und Geifter, ja jelbjt die Dämonen und 

55 der Teufel an „Stätten und Ortern jein fönnen” (EAU 30, 208). 
Mit diefer Begründung der Nonfubjtantiation bält ſich Yutber noch ganz innerhalb 

der Grenzen occamiftiicher Auffaſſung. Ja, er bedient fi, mie leicht zu ſehen it, 
icholaftifcher Argumentation. Es iſt das Weſen des „esse diffinitive“, das er bier mit 
ausdrüdlicher Benennung des Terminus beichreibt, wie es Dccam definiert bat (EA 30, 

208). Diefe Seinsweiſe erflärt aber nur, mie es möglich ſei, daß ein leibliches 
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Weſen in materiellen Subſtanzen ohne ſich und ſie zu verändern präſent ſein kann. Zur 
Erledigung der weiteren Frage, wie nun der Leib Chriſti im Himmel und zugleich in der 
Hoſtie ſein könne, ja in unzähligen Hoſtien, bedarf ſie des Rekurſes e die Allmacht 
Gottes und ergiebt dann die Knolaftifche Multivolipräfenz (ib. f) auch für Luther. Immer 
wieder beruft fih Luther darauf, daß man glauben müfje, bei Gott ſei fein Ding un= 5 
möglich und darum auch diefes nicht, daß der himmlische Leib in der Hoftie fein könne. 
Das ſchöpferiſche Wort und Befehl Gottes ift es, das folches bewirkt (WA XIX, 487. 
489. 490f. 493; EA 30, 200). Gott will es fo haben MA XIX, 495) und wir 
müffen es glauben, daß ihm dies Wunder nicht unmöglid) fet. 

Sit nun Luther auch der Meinung, daß das esse diffinitive und die Multivolipräfenz ı0 
unter dem Gefichtspunft der Omnipotenz Gottes dem Glauben genügen müſſe, jo weiß er 
doch noch eine höhere Weife der Verſtändlichmachung der Nealpräfenz des erhöhten Leibes 
gegen die Gegner auszufpielen. Und damit nun gebt er über die occamiftifhe Argumen— 
tation hinaus, indem er zugleih an fie anfnüpft. Er will damit den entjcheidenden 
Gegengrund der Miderfacher treffen, den „bochberühmten Grund: Chriftus jigt im Himmel ı5 
und fein Leib ift im Abendmahl“ (WA XXIII, 119). Das esse diffinitive jteigert er 
wm esse repletive, die Multivolipräfenz zur Omnipräjenz. Seine Mittel find 1. die 
jombolifche Deutung der „Rechten Gottes”, 2. die Durchführung der Idiomenkommuni— 
fation. ‘ 

Das esse diffinitive und die Multipräfenz bezogen fich vermittelft der göttlichen 20 
Allmacht aud auf die Engel und Dämonen. Auch jie vermögen an vielen Orten zus 
aleih zu fein, dazu im Himmel, dabei an jedem Orte ganz. Für den Leib Chrifti giebt 
es aber noch eine „viel höhere und übernatürliche Weiſe“, denn dieje, die feinem Leibe 
ihon auf Erden zu Gebote ftand. „Der Geift muß nur bier ftehen und befennen, daß 
Chrifti Leib gar viel ein höheres und übernatürliches Wefen habe, da er mit Gott eine 8 
Perſon ift, denn da er hatte, da er im verfiegelten Stein und Thür war, Jintemal 
das die höchſte Weife und Weſen ift und nichts höheres fein kann, denn daß ein 
Menſch mit Gott eine Perjon if. Denn die andere Meife, mie Chriftus Xeib 
im Stein mar, wird aud allen Heiligen im Himmel gemein werben, daß ſie mit 
ihrem Xeibe durch alle Kreaturen fahren, gleichwie fie ſchon jett allen Engeln so 
und Teufeln gemein ift, denn der Engel fam zu Petro in den Kerker Apk 12, 7, jo 
fommen die Woltergeifter täglih im verfchlofjene Kammern und Kemnaten” (EA 30, 
215f.). „Meine Gründe aber, darauf ich ftehe in ſolchem Stüde, find diefe: Der erite 
ift diefer Artifel unjeres Glaubens, Jeſus Chriftus ift weſentlich natürlicher wahrhaftiger 
völliger Gott und Menſch in einer Berjon unzertrennt und ungeteilt. Der andere, daß 
Gottes Rechte allenthalben ift” (EA 30, 207). Dies lettere war es gerade, was Die 
Gegner beftritten. Sie folgten darin der von Auguftin und dem Mittelalter überbaupt 
vertretenen lofalen Auffafiung der dextera dei. Bei Luther deutet in feinen früheren 
Schriften, weder in der erjten Pfalmenauslegung von 15137. (WA IV, 2275.) nod 
ipäter irgend etwas darauf bin, daß er diefe Auffafjung aufgegeben hatte (vgl. EA 40, 1 ff.). 40 
Nest aber wendet er ſich fiegreih mit allen Waffen feines Scharffinns und feiner Ironie 
gegen fie. Die gegnerischen Gedanken von der Nechten Gottes find „Eindifch und fleifch- 
lich“ (WA XXIL, 131). Die „Rechte Gottes“ ift fein „jonderlicher Ort“, ſondern die 
„allmächtige Gewalt Gottes, welche zugleich nirgend fein fann und doch an allen Orten 
jein muß” (133). „Aljo fann ja die Rechte Gottes nicht eine Kreatur jein, ſondern # 
muß etwas über und außer allen Kreaturen fein. Das tft aber nicht, denn Gott allein 
jelbft — drum muß aud das wahr fein, daß Gottes Nechte Hand allenthalben in allen 
Dingen ift” (143). Die Rechte Gottes bedeutet alfo die unräumlich-dynamiſche Allgegen- 
wart Gottes. Sie befagt, daß Gott nicht „ein ſolch ausgeftredt lang, breit, did, hoch, 
tief Weſen ſei, fondern ein übernatürliches unerforjchliches Weſen, das zugleidy in einem 50 
jeglihen Körnlein ganz und gar und demnach in allen und über allen und außer allen 
Kreaturen je. Daran bedarf e8 feines Umzäunens, wie der Geift träumt. Denn ein 
Leib ift der Gottheit viel, viel zu weit und könnten viel taufend Gottheiten darin fein, 
wiederum auch viel, viel zu eng, daß nicht eine Gottheit drinnen fein kann. Nichts ift 
io klein, Gott ift noch kleiner, nichts ift jo groß, Gott ift noch größer ꝛc.“ (221) —: 
eine unübertrefflih wahre und großartige Anſchauung vom Weſen Gottes, die die ganze 
dem Mittelalter fiegreich überlegene, echt moderne Größe des Geiftes Luthers offenbart 
für den, der ſehen will. Der Syllogismus bei Luther ift nun der: „Chriftus Leib it zur 
Rechten Gottes, das iſt befannt. Die Rechte Gottes aber ift an allen Enden — fo iſt 
jie gewißlid aud im Brot (143). Alfo iſt Chriftus im Brot”. Darum, „wenn Chriſtus 0 
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im Abendmahl diefe Worte, das iſt mein Leib, gleich twie gejagt hätte, jo erzwingen doch 
diefe Worte: Chriftus figet zur Nechten Gottes, daß fein Leib und Blut da mögen fein, 
wie an allen Orten und e8 bedarf weder einer Transfubitantiation und Verwandlung des 
Brotes (145)”. „Alfo es ift nicht wider einander, fondern der Schrift und dem Glauben 

5 gemäß, daß Chriftus Leib zugleid im Himmel und im Abendmahl fei. Und tft gegründet 
eigentlich im 1. Artikel, da mir fagen: Ich glaube an Gott den Vater, allmächtigen 
Schöpfer ꝛc.“ (153). 

Aber nicht nur vom Begriff der dextera dei, fondern auch von der Chriftologie aus 
erreicht Luther dieſes Nefultat, daß Chriftus Yeib immer gleich wie Gott ſelbſt allgegen: 

10 wärtig fein. Im großen Belenntnis führt Yutber das durd. Das Argument, das er immer 
wieder geltend macht, ift dies: Die Zmweinaturenlehre, die Einheit der Perfon in der Zwei— 
heit der Naturen fordert die Partizipation der erhöhten Menfchheit Chrifti an der All 
gegenwart Gottes. „Nun aber ein folcher Menſch ift, der übernatürli mit Gott eine 
Perſon ift und außer diefen Menfchen fein Gott ift, fo muß folgen, daß er auch nad 

15 der übernatürlichen Weife fei und fein möge allenthalben, wo Gott ift, und alles durd 
und voll Chriftus jei, auch nad der Menfchbeit, nicht nach der erſten leiblichen begreif: 
lihen Weife (esse eircumscriptive seu localiter), fondern nad der übernatürlichen 
göttlichen Weite. Denn bier mußt du ftehen und jagen: Chriftus nach der Gottheit, wo 
er ift, da ift er eine natürliche göttliche Perſon und ift auch natürlich und göttlich dort: 

20 ſelbſt — ift er nun natürlich und perſönlich two er tft, fo muß er dafelbjt auch Menſch 
fein. Denn es find nicht zwo getrennte Perfonen, fondern eine einige ungertrennlide 
Perſon. Und wo du fannft jagen: bie ift Gott, da mußt du auch fagen: fo ift Chriftus 
der Menſch aud da (EA 30, 211). „Und e8 follt mir ein fchlechter Chriftus fein, der 
nicht mehr denn an einem einzelnen Ort zugleich eine göttlihe und menſchliche Perſon 

25 wäre, und an allen anderen Orten müßte er allein fein bloßer abgejonderter Gott und 
er Perjon fein. Nein Gefelle, wo du mir Gott hinfegeft, da mußt du mir bie 
Menſchheit auch hinfegen, fie laſſen fich nicht fondern und voneinander trennen. Es iſt 
eine Perſon worden und fcheidet die Menjchheit nicht von fih, mie Meifter Hans feinen 
Rock auszeugt und von ſich legt, wenn er jchlafen geht (211f.). 

1) Luther prädiziert alfo von dem Leibe Chrifti neben dem esse diffinitive und über 
diejes hinaus aud) das esse repletive, die Omnipräfenz im eigentlichen fubjtantiellen 
Sinne des Wortes. Dies hatte Occam nicht gewagt. Er mar dabei jtehen geblieben, 
die Möglichkeit des repletive esse für den Leib Chrifti aus dem Begriff des esse 
diffinitive mit Hilfe der Allmacht Gottes dialektifch zu urgieren. Luther ift fühner und 

35 fonfequenter. Das repletive esse ift, „wenn ettwas zugleich ganz und gar an allen 
Orten ift und alle Orte füllt und doch von feinem Orte begriffen und abgemefjen wird“ 
(209). Luther vollendet damit den — feiner Meinung nad fchrift: und glaubensgemäßen 
— Beweis für die Ubiquität des Leibes Chrifti, indem er die Communicatio idiomatum 
aus der Prämifje der unio personalis fonjequent bi8 zum genus majestaticum 

40 durchführt und damit zugleich eine chriſtologiſche Dislrepanz mit der reformierten Lehre 
aufdeckt (Alloiosis, EA 30, 199). Die Nealpräfenz des Leibes in der Hoftie folgt natür- 
lich von felbjt aus dem repletive esse. Aber es war damit zu viel bewieſen, die Real: 
präfenz des Leibes im Weltall, in jedem Atom, in jedem Brot und allem Wein. 

Das bat Luther fich nicht verbeblt. Er weiß, daß die Ubiquität, was fie beweiſen 
# fol, im höchſten Grade gefährdet. Das hindert diefen fühnften und unerjchrodeniten 

aller Theologen aber nicht, die volle Konfequenz feiner Lehre zu ziehen. „Das iſt's, dat 
er (nadı der Menjchheit) über alle Kreaturen und in allen und außer allen Kreaturen 
ift — denn wo er wohl überall ift in allen Kreaturen und ich. möchte ihn im Stein, ım 
Feuer, im Mafjer oder auch im Strid finden, wie er denn gewißlih da ift.“ Die Sub: 

50 ſtanz des Leibes Chrifti durchdringt und erfüllt alles, auch das Eleinfte Atom ( WA XXIII, 
138f. 140. XIX, 492). Damit ift die fpezififch-fatramentliche Gegenwart des Leibes be 
droht. Luther begegnet dem Einwand. „Iſt denn Chriftus Yeib an allen Enden, ei jo 
will ich ihn frefien und faufen in allen Weinſtuben ꝛc. — fo iſt fein Unterfchied unter 
meinem Tifch und des Herrn Tiſch“. „Wenngleich Chriftus Leib an allen Enden iſt, 

55 jo wirft du ihn darum jobald nicht freien, noch faufen, noch greifen.” „Droben habe 
ich gefagt, daß die Nechte Gottes an allen Enden ift, aber dennoch zugleih auch nirgend 
und unbegreiflich ift, über und außer allen Kreaturen. Es ift ein Unterfchied zwiſchen 
feiner Gegenwärtigfeit und deinem Greifen — ob er gleich allenthalben da ift, jo läßt 
er fich nicht fo greifen und tappen. Gr fann fich wohl ausfchälen, daß du die Schale 

so davon kriegſt und den Kern nicht ergreifit — darum, daß es ein anderes ift, wenn Gott 
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da ift, und wenn er dir da ift. Dann aber ift er dir da, wenn er fein Wort dazu thut 
und bindet ſich damit an und fpricht: Hier follit du mich finden“. „Du wirft ihn nicht 
tappen, ob er gleich in deinem Brot ift, es fer denn, daß er ſich dir anbinde — durd) 
fein Wort und deute dir jelbit das Brot durch fein Wort, da du ihn efjen folljt, welches er 
denn tbut im Abendmahl” (WA XXIII, 149—151). Hier enthüllt ſich die Schwäche & 
der Bemweisführung Luthers. Er muß zugeben, daß die ubiquitariiche Gegenwart des 
Leibes Chrifti keineswegs identisch ift mit der ſakramentalen. Jene begründet ein Überall 
und Nirgends des Leibes, zugleich ein In- und Außer-den-Kreaturen-Sein, eine für die Kreatur 
ungreifbare Gegenwart. Im Abendmahl handelt es ſich dagegen um eine „greifbare”. 
So kann aljo doch nur der Rekurs auf einen ſpezifiſchen Willensakt Gottes im Wort 10 
die faframentale Gegenwart retten. Gott muß mollen und befehlen, daß jein Leib auf 
jene greifbare Gegenwart an bejonderen Orten ſei. Damit fonzediert Zuther, daß fie nur 
auf die Volipräſenz begründet werben fann. Refugium ultimum ift wieder Gottes 
omnipotenter Wille. So zeigt ſich jchon bei Luther die Seiftungsunfäbigteit der Ubiquitäts⸗ 
(ebre für den Nachweis der Nealpräfenz im Abendmahl. Ihre Bedeutung hat fie lediglich 15 
für die Chriftologie, für die Abendmahlslehre ift und bleibt fie irrelevant. 

So giebt e8 denn jedenfalls nad) Yuther drei feitftellbare Weifen, wie die Menjchheit 
Chrifti irgendwo fein fann 1. nad) dem esse eircumseriptive oder localiter, tie jie 
auf Erden war und wiederfommen wird am Ende der Tage, 2. nad) dem esse defini- 
tive (diffinitive), wie fie nad) und während der Auferftehung im Grabjtein und der 20 
Thür war und aud) in der Hojtie ijt, 3. nad) dem esse repletive, wie jie vermöge ihrer 
Verjonalunion mit der Gottheit und Erhöhung zur Rechten überall und doch nirgends ift 
und demgemäß auch in den Abenbmahlsfubitanzen, aber an ſich ungreifbar und wirkungs— 
los. Auf dieſe dreifache Eriftenzweije will aber Luther nicht etwa den Leib Chrifti bes 
ſchränken und jo Gottes Allmacht vorgreifen. Gott weiß wohl noch mehr Weijen 25 
(EA 30, 210. 217. 273.). Luther liegt nur daran, die Weifen berauszubeben, die jeden: 
falls das Denken nad dem Glauben und der Schrift feititellen fünne und müſſe. Es wäre 
jebr verkehrt zu verfennen, daß Luther diefes dreifache Sein keineswegs als eine Spefu- 
lation der Vernunft, jondern als ein Glaubenspoftulat meint. Die 2. und 3. Weiſe 
it ihm „über die Vernunft“, wenngleich nicht „wider die Vernunft” (217). Xuther 30 
will zeigen, wie ber, der im Chrijtusglauben und in der Schriftgebundenheit fteht, 
mindeitens diefe Weifen der Eriftenz des Körpers Chrifti anerkennen müſſe. Der Glaube 
muß bier jchlieglih „die Vernunft blenden“ (214f.), die „Vernunft muß untergeben“. 
Denn alles „wie“ bleibt völlig verborgen (217). Refugium ultimum iſt der Glaube bier. 
Darum führt Luther den Widerfpruch der Gegner zulest auf ibren Unglauben zurüd 35 
(WA XXI, 161) und weitert weiblich gegen die „alte Wettermacherin, die Frau Ber: 
nunft, Frau Hulda”. Die blöden Augen des Unglaubens find abgeftumpft gegen bie 
Wunder Gottes in Natur und Gnade. Schließlich iſt alles Wunder. 

Für den Fall, daß feine Gegner ſelbſt mit ihrer Auffafjung der Rechten Gottes 
recht hätten, was Luther natürlich auf das entjchiedenfte beitreitet, fonftruiert er die Mög: 40 
lichkeit einer Ubiquität der im Himmel lofalifierten Menfchheit Chrifti; fie bildet dann das 
Zentrum der Wirklichkeit und ıft allen Dingen präfent, weil ihr alle Dinge präfent find, 
Diefe Anjchauung, auf die mir nicht näber eingehen, fcheint der Anlaß zu der fpäteren 
praesentia intima geworden zu jein. 

4. Mit derjelben Zähigkeit wie Luther hielt Zwingli an feiner Bofition feſt. Sie 46 
it ihren Fundamenten nad durchaus mittelalterlih, mie bejonders die lokale Auffafjung 
der dextera zeigt. Sie ift bumaniftifchrationale Kritit des Mittelalters. Ubiquität und 
Realpräjen; werden aus rationalen Gründen abgetviefen. Der Idiomenkommunikation jeßt 
er, indem er die bezüglichen Schriftitellen durch die Figur des Alloiosis des „Gegen: 
wechſels“ erflärt (Amica Exeg. 3, 525, daß diefe Worte ꝛc. 2P, 66ff.), die Disparität so 
der Exiſtenzweiſe der beiden Naturen entgegen (Loofs a. a. O. ©. 815; Seeberg a. a. D. 
3087. Am. Exeg. 4, 52, daß diefe Worte zc. 2b 68) und bleibt auch damit auf der 
mittelalterlihen Bofition (Seeberg a. a. DO. 309). Er verwirft nicht nur das repletive, 
ſondern auch das diffinitive esse für den Yeib Chrifti. Diefer bleibt eireumscrip- 
tive und localiter im „Himmel“, wie er e8 auf Erden tar. 55 

Galpin repräfentiert eine Kombination der lokalen Auffafjung Zmwinglis von der 
Rechten Gottes mit dem Getwichtlegen Luthers auf die heilskräftige Gegenwart des ganzen 
Chriftus im Abendmahl, auch feines „Fleiſches“. Chriſtologiſch vermittelt fih ihm die 
Sache fo, daß er über die bloß nominelle Auffafjung Zwinglis von der Idiomenkom— 
munifation, alfo über das genus idiomaticum hinausgeht zu der Yehre, daß die Prädifate 60 
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der Erlöfungswirkfamkeit auch der menſchlichen Natur realiter gelten, alfo zum genus 
apotelesmaticum (Just. rel. chr. II, 14, 1—3). Indeſſen macht er vor dem genus maje- 
staticum Luthers und damit vor der Ubiquität halt (Steig a.a. O. 578). Brot und Wein bleiben 
ihm Symbole, aber ſolche unter denen die Erlöfungsfräfte des Todes und der Auferftebung 

5 Chrifti realiter mitgeteilt werden. Darum ift Chriftus totus im Abendmahl gegen: 
wärtig, nicht nur feiner Gottheit nach, fondern als Perfon (IV, 17, 30), aber nicht als 
totum. Das heißt, fein Leib, der im Himmel ift, ift nicht fubftantiell in der Hoftie. 
Weil aber nad) dem genus apotelesmaticum die Heilstwirkungen von den ungeteilten 
Chriſtus ausgeben, alfo auch von feinem Fleisch unzertrennlich find, fo findet auch eine 

10 potentielle oder virtuelle Mitteilung feines Fleifches ftatt (IV, 17, 11: per symbola panis 
et vini Christum vere nobis exhiberi adeoque corpus et sanguinem ejus). Aud 
fein Leib erweiſt ſich als wirkliche Speife (7), Erlöfungsträfte bergend und fpendend (8. 9). 
Nicht aber feinem fubjtantiellen Sein nad ift der Leib Chrifti im Abendmahl gegentvärtig, 
fondern nad feiner virtus und potentia, nad) feiner foteriologifhen Wirkſamkeit. Die 

15 Urſache bleibt im Himmel, die Wirkungen werden ausgejtrahlt ins Abendmahl der 
Gläubigen. Die Entfernung überbrüdt der bl. Geiſt von feiten Gottes (cujus [eorporis| 
communionem spiritus sanctus virtute in eos transfundit [18]), von feiten des 
Menſchen der Glaube (5. 11. 12). Der gläubige Kommunifant empfängt alfo allein die 
Gabe, aber nicht da corpus ipsum, fondern die communicatio oder zowmria cor- 

» poris. Es wird in die Gemeinjchaft des erlöfungskräftigen Fleiſches verſetzt (22. val. 
Seeberg a.a. D. 4035). Der ganze Vorgang beruht auf der arcana spiritus saneti 
virtus (32). Ganz deutlich fpricht die Institutio von 1559 aus: Christum e carnis 
suae substantia vitam in animas nostras spirare — quamvis in nos non in- 
grediatur ipsa Christi caro (IV, 17, 32). _ Calvin bevorzugt darum die pauliniice 

3 Fafjung von der xomwwela tod omuaros Xo. Über die Differenzen in den einzelnen Evi: 
tionen der Instit. vgl. Loofs a. a. O. 890 FF. 

Der Unterſchied Calvins von Luther ift fomit deutlihd. Er lehnt das genus 
majestaticum und damit die Ubiquität ab, ebenfo wie die fubftantielle Nealpräfenz des 
Leibes Chrifti, behauptet dagegen auf Grund des genus apotelesmaticum, den objektiv 

0 durch den bl. Geiſt, fubjeftiv durch den Glauben vermittelten geiftlihen Genuß der 
Heils- und Unfterblichkeitsfräfte des im Himmel Iofalifierten Leibes Chriſti. Die Ab- 
lehnung der Ubiquität mit ihren „portenta“ begründet das calvinifche „Extra“. Die 
Präfenzauffaffung die Beichränfung der Wirkung auf die „eredentes“. Beides madıte 
die Galvinifche Abendmahlslehre für die Gnefiolutheraner unannehmbar. 

35 Für Melanchthons anfänglices Fethalten an der Iutherifchen Auffaffung der 
Nealpräfenz des Leibes in der Hoſtie (CR I, 145. 760. 823. 830. 1109f.; vgl. Seeberg 
a.a. D. 337) war neben der Autorität Luthers einmal der vermeintliche altfirchliche Con- 
sensus (I, 901), der ihn nicht Urheber eines neuen Dogmas werden laflen wollte, ſo— 
dann feine Überzeugung von der Profanität der Zivinglifchen Exegefe und Gefamtauf: 

40 fafjung (I, 1067. 1077) wie der Unhaltbarkeit der ihr zugrunde liegenden Chriftologie 
(I, 974. II, 25. II, 2227.) maßgebend. Indeſſen fteht er den Argumenten der lutheriſchen 
Ubiquitätslehre von vornherein ſteptiſch gegenüber (Loofs a. a. D. 861 Anm. 7, 820, 
Anm. 2; Steitz a. a. D. 579). Er will an dem ubique esse Christi feſthalten, aber 
jeine leibliche Gegenwart im Mahl nicht magisch, ſondern mandatariich begründet haben 

45 (I, 949). Dies Feſthalten an der Realpräfenz zeigt auch noch die Marburger Verband: 
lung von 1529 (II, 25), wo er fich jpröder gegen Zwingli zeigte als Luther, freilich nicht 
ohne daß kirchenpolitifche Motive mitwirkten, und die batriftifche Sammlung, die er 1530 
herausgab (CR XXIII, 7, 31f.), endlich die Formulierung von Art. X in der Aug: 
burger Konfefjion von 1530/31. Indeſſen machte ihn der Oekolampadſche Dialog, der 

50 fein Vertrauen in ben patrijtifchen Consensus ſtark erjchütterte, fortan ſchwankend. 
Neben Belenntnifjen zur leibliben Gegenwart (II, 311. 315. 787. 801; bei Seeberg 
a. a. O. 337) findet fich in zunehmendem Maße die Neigung ausgeſprochen, meiſt vor: 
ſichtig zunächſt in Privatbriefen, die Gegenwart im Mahl vorzugsmweife auf Chriftus als 
Gott zu beziehen. (Brief an Blaurer bei Bindfeil, Phil. Mel. ep., Halle 1874, ©. 85; 

565 CR II, 620). In Caſſel fühlte er ſich bereits Bucer gegenüber (1534/35) als nuntius 
alienae sententiae. mmer deutlicher näbert er ſich ſeitdem der oberländifchen Auf: 
faflung. Bor allem widerſtrebt e8 ihm, die Gegenwart des Leibes im Brot anzunehmen. 
Sp ſchon im Römerbriefflommentar von 1532 (CR XXI, 479), wo er die Gegenwart 
Chriſti im Abendmahl durch die Austeilung realifiert denkt, am deutlichiten Veit Dietrich 

60 gegenüber (III, 514), wenn er die Gegenwart dur den usus exrbibiert twerden läßt 
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(Steig a. a. O. 580f.) 1538. In diefem Sinne modifiziert Melanchthon auch die Synek— 
doche Yutbers (V, 498ff.). Schon 1535 in einem Brief an Brenz geſteht er auch der 
tropiihen Exegeſe des est Berechtigung zu (CR II, 824; vgl. 837. 841f.; III, 292). 
Die dorolodaroesıa ift ihm verbaßt (VIII, 362. 660. 792). Die Ubiquität des Leibes 
beftreitet er endlich durchaus (VII, 780. 884. VIII, 385. IX, 387. 962f.; bei Seeberg 5 
a. a. O. ©. 338). Er bevorzugt die jpäter von Calvin in den Vordergrund geitellte 
»ovavla tod ocuaros Ko. als Angliederung der Gläubigen an den Leib Chrifti 
(CR XV, 1112 8.498 ff. IX, 962; bei Seeberg a. a. D.). So vollzieht fich bei Melanch— 
tbon fortfchreitend eine Spiritualifierung der Abendmahlslehre Luthers, wie das in ber 
Abänderung von Artilel X in der Variata von 1540 andeutungsweife zum Ausdrud 10 
fommt.. Die immer fchroffer werdende Ablehnung der Ubiquität führt ihn fonfequenter: 
weife zu der früher fo rundweg bejtrittenen lokalen Auffaffung des dextera dei (corpus 
loealiter alicubi est secundum veri corporis modum ®iefeler III, 2,243 Anm. 45). 
Die Gegenwart Chrifti im Abendmahl ift feine efficacia in eredentibus, womit denn 
aud noch der legte Schritt, den die Variata noch nicht thut, gethan ift — von den 15 
vescentibus zu den eredentibus. So bat — recht, wenn er ſagt, Melanchthon ſei 
zu derjenigen Abendmahlsauffaſſung zurückgekehrt, die Luther 1523 (EA 28, 397) zurück— 
weiſt. Jedenfalls ift Melanchthon der Lehre Calvins meit näher als der Luthers. Er 
teilt mit ihm die Grundauffaflung in der Iofalen Deutung des dextera und der Be- 
Ihränfung der Idiomenkommunikation auf das genus apotelismaticum. Er befennt 20 
ih mit ihm zu dem geiftlihen Genuß der Gläubigen. So ſchien in ihm und Galvin 
der Gegenſatz zwiſchen Luther und Zmwingli ——— zu ſein. 

5. Dieſe für den Proteſtantismus jo günſtigen Ausſichten zerſtörte definitiv die 
Stuttgarter Synode 1559, auf der Herzog Chriftoph, der durch die Conf. Wirtemb. 
„im Lande anerkannten lutberijchen Abendmahlslehre eine feierlihe Sanktion erteilen” ließ 35 
(vgl. hierzu d. Art. in diefem Werk: Stuttgarter Synode von Hermelint XIX, 116 ff.). 
Das von Brenz verfaßte Bekenntnis, welches von der Gejamtheit der Prälaten unter: 
zeichnet wurde, begnügte ſich nicht mit der praedicatio identiea, jondern legte die 
württembergifche Kirche auf die Ubiquitätslehre Yuthers und damit chriftologifch feit. Die 
Folgen diefer Sumbolifierung einer Lehre, die Luther felbit nicht jumbolifiert bat, find so 
nicht bloß für die Entwidelung der Orthodorie in Württemberg (vgl. das Schidjal Kep- 
lets, L. Günther, Kepler und die Theologie 1905; P. Starf, nn Kepler 3hTh 
1868, 38, 3ff.), jondern für die theologifche und Firchenpolitifche Entwidelung der Refor 
mation überhaupt, man darf wohl ſagen: verhängnisvoll geworden. Was ſich zunächſt 
entſpann, war eine heftige Polemik zwiſchen Bullinger und Martyr einerſeits, Brenz 35 
andererſeits, in welcher dieſer in einer Reihe von Schriften (De personali unione 
duar. natur. ete., Op. Tüb. VIII, 831 ff. 1561; sent. de libello Bull. ete. ib. 868 ff. 
1561; de majestate dom. nostr. etc. 891 ff. 1562; recognitio proph. et apost. 
doetr. ete. 976ff. 1664) zur Sicherftellung der leiblichen Nealpräfenz aus den Elementen 
Yutberifcher Argumentation gegen Zwingli ein impofantes hriftologisches Syitem ſchuf. 40 

In „de majestate domini“ jpricht Brenz die doppelte Grundlage feiner Chriftologie 
in einem Sate aus: Cum enim in ecelesia fit sermo de incarnatione Christi, non 
solum dieitur, duas naturas in Christo esse personaliter unitas, veram etiam 
dieitur, humanitatem esse assumptam in deum et Christum hominem con- 
scendisse ac elevatum, exaltatum et evectum esse in majestatem dei adeoque x5 
factum esse deum (906). Das ift der Grundgedanke, von vornherein die kühnſte 
Konjequenz Lutherfcher Gedanken: die Koinzidenz der Theogenefe des Menſchenſohns mit 
der Enſarkoſe des Gottesſohnes. Daraus ergiebt fih ein doppelter Ausgangspunft für 
den Beweis der UÜbiquität des Yeibes (oder, wie Brenz lieber fagt: der Omnipräſenz), 
ſowohl von der unio personalis sive hypostatica als auch von der assumptio in 
deitatem, der deificatio aus. 

Den eriten Ausgangspunkt bildet die unio personalis: illa unio, qua deus et 
homo in una persona Christi ita conjuneti sunt, ut nullo loci spatio a se in- 
viceem separari queant (841, vgl. 834. 835. 842. 900. 902. 904 u. oft). Diefe 
Berfonalunion vollzieht die göttliche Allmacht trotz und unbejchadet der Verfchiedenartig: 55 
feit und Selbftftändigfeit der beiden Naturen oder Subjtanzen (834. 835. 836. 837. 902. 
304. 912. 918. 926. 944 u. oft). Es findet aljo weder eine mutatio humanitatis in 
deitatem ftatt (834. 837. 848. 904. 918. 926 u. oft), noch eine Verdoppelung der 
Verionen (834. 836 non sunt duo Christi 842. 898. 900, 902 u. oft). Beides meift 
Brenz als eine abfurde Infinuation der Gegner immer wieder ab. Die unio perso- eo 
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nalis hebt weder die duplieitas naturarum, noch diefe jene auf. Durch diefe unio 
admiranda et ineffabilis bejteht fofort celebris illa in ecelesiastieis seriptoribus, 
communicatio idiomatum inter divinam et humanam naturam (838) und zwar 
non solum communicatio proprietatum vocabulorum sed rerum (838f.). ieſe 

5 hat die alte Kirche in Wirklichkeit gelehrt (339 —841), jene die Scholaſtik (838). Sie 
bewirkt einen realen Austauſch der fpezifiichen Proprietäten der Naturen. Dem Eintvand, 
daß ja dabei notiwendig das Mefen der menjchlichen Natur verloren gehe, begegnet Brenz 
durch die Unterfcheidung zwifchen fubjtantiellen und accidentiellen Eigenjchaften, wobei der 
Grundſatz geltend gemadt wird: res non tollitur, cum aceidens tollitur — ber 

10 Grundſatz einer Vhilofophie, deren Giltigfeit Brenz fonft lebhaft bejtreitet. Die Natur 
im eigentlichen Sinne ift substantia (837 corpus videliceet humanum et .anima 
rationalis 834) substantia corporea intelligens et in tempore creata 904). Sn: 
defien find die Proprietäten als bloße Accidenzien von der fubitantiellen Natur ablösbar. 
Während die Gottheit zwar ald res simplieissima accidentienlos ift, ift die humanitas 

ı5 ald res composita variis accidentibus obnoxia, quae et substantiam rei non 
mutant — adesse et abesse possunt unbeſchadet der vollen Integrität der Natur (837). 
Zu diefen aceidentiellen, verlierbaren Eigenſchaften der menſchlichen Natur gehört nun 
nicht bloß das pati ac mori (837), jondern auch das „in loco esse“ (837. 934. 1087). 
An diefer Theſe hängt bei Brenz nicht weniger ald alles. Dieſe proprietates acciden- 

» tariae (und alfo auch das in loco esse) fünnen alſo „abesse“ und durd Mitteilung 
göttlicher Eigenfchaften erfegt werden, ohne daß dadurch die Natur des Menjchen ver: 
ändert wird, eben durch Mitteilung von Öreogvad, die dann freilih auch nur acci- 
dentiell von ihr befejlen werden (841. 848). So iſt es aud dem Moſes, Petrus, Elias, Paulus 
und anderen Heiligen zeitweilig (848) mwiderfahren. Auf diefe Weife fünnen in der einen 

25 Perſon Chriſti dissimiles proprietates inseparabiliter conjunctae esse, ut haud- 
quaquam loco sed tantum intelleetu distinguantur (904). Seine humanitas fann 
unbejchadet ihrer Integrität nova coelestia divina ornamenta empfangen (912). Die 
PBerfonalunion bewirkt, quod quiequid convenit filio dei per naturam, hoc con- 
veniat filio hominis per gratiam (836), wobei aber doch inzwijchen jeder Natur ihre 

0 Proprietäten verbleiben müſſen (841), obwohl die proprietates humanae für accidentiell 
und verlierbar erklärt tworden find. Demzufolge würde alfo die menjchlihe Natur jo: 
wohl ihre eigenen Proprietäten als auch die göttlichen per accidens bejigen, ein Zus 
Itand, der jeden Unterjchied zu verwiſchen ſcheint. 

Darin liegt offenbar Brenz’ Hauptichwäche feinen Gegnern gegenüber, daß er das 
3 „in loco esse“ ohne weiteres für eine der menfchlichen Natur unweſentliche ‘Proprietät 

erklärt. Er behandelt es als quantité negligible und kann es doch nicht [os werden, 
noch entbehren. Und während er bier felbjt mit philofophiichen Waffen ftreitet, rüdt er 
den Widerjahern ihre Abhängigkeit von Ariftoteles unaufbörlihd vor (850. 934. 935. 
938. 942. 944 u. oft) und will bei ihnen philoſophiſche Gegengründe nicht gelten laſſen 

40 (837. 903), ja zieht fich jchließlich aus der Dialektit auf die Allmacht Gottes zurüd, ber 
nichts unmöglich ſei und der die Gegner nur nicht glauben wollten (833. 837. 899. 902. 
905. 9205. 934). Dazu fann er ich den Diffenfus der Väter nicht verhehlen (836 F.). 

Indeſſen ergiebt nun die Communieatio idiomatum die Ubiquität von jelbit (835. 
838. 842 repletive 897f. 932f.) und damit für Brenz auch die Realpräſenz des Leibes 

4 im Abendmahl (843 u. oft). 
Aber fie ergiebt fih ihm noch in bejonderer Weife direft aus der assumptio in 

deitatem, aus der Graltation. Man muß bedenken, daß die Inkarnation nicht bloß 
eine Verfonalunion bewirkt, jondern auch (verum etiam) eine assumptio der Menjch: 
heit in die Gottheit. Nicht gleichberechtigt tbun fich die Naturen zufammen, fondern die 

50 göttliche prävaliert unendlih. Darauf legt Brenz das Hauptgewicht. Die Menjchtverdung 
Gottes ift eigentlich ein Gottiwerden des Menſchen: homo deus factus est (906). Dies 
gejchieht bereits in utero Mariae virginis, bei der Inkarnation im frühejten Stadium. 
Schon in dem Keimprozeß wird Jeſus der Menjch zur Rechten Gottes gefegt, zur vollen 
Majeftät Gottes erhöht, zum Herrn über alle Kreatur gemacht. „Alle ag werden 

65 unter feine Füße gethan“ (835f. 841. 845. 906F. 914. 916. 918 u. oft). Dieſes ift 
das eigentliche Wunder (836f.). Freilich ift die menjchliche Natur nicht, wie die Gegner 
infinuieren, per se capax divinae majestatis (905. 918. 920). Sie wird es aber 
durch die Gnade der unio hypostatica (903. 905). Die menſchliche Natur erleidet 
diefes alles, bejist es paffiv. Die divinitas Christi ift die divinitas communicans 

6 seu partieipans, die der menjchlichen Natur bloß divinitas communicata seu parti- 
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eipata. Und diejes gefchieht „in momento incarnationis“ (846. 847. 906f. 925. 
9277. u. oft). Eine dreifache Himmelfahrt lehrt auf ſolche Weife Brenz, die eigentliche 
bei der Inkarnation, die zweite gleich nach der Auferftehung (841. 846. 906F. 923. 927f.) 
und endlich die fichtbare und uneigentliche „ökonomische“, nur um der Zufchauer willen 
geichehene, ein bloßes „spectaculum locale et visibile“ (846. 907. 927) — ascensio 
nur „per phrasim loquendi“. Heilsgeſchichtliche, chriftologifche Bedeutung hat nur die 
erſte. Ununterbrocdhen befindet fih alfo der Menich Jeſus feit dem Moment der Inkar— 
nation als Gott und Herr über alles zur Rechten Gottes im Himmel, während er gleich 
zeitig dur die communicatio idiomatum in den Stand gefegt wird, auf Erben 
loealiter et eircumsecriptive im Zuftande der Erinanition oder Humiltation das Erlöſungs- 10 
werk zu vollbringen (838. 847. 902. 915. 922, 925f. 931). Eine Doppeleriftenz Jeſu 
Chriftt ift damit für die Zeit feines Erdenlebens konſtatiert, eine göttlich-menſchliche im 
Himmel und eine menjchlich-göttliche auf Erden (alterum — alterum 915). Im Himmel 
prävaliert die Gottheit, auf Erden die Menfchheit. Der status inanitionis, in dem die 
Gottheit, ſoweit es ihr möglich ift, an den Funktionen, vor allem dem Leiden und Sterben 15 
der Menjchheit teilnimmt, iſt nur ein Intermezzo in der eigentlichen Seinsweife ber 
Majeftät der Menfchheit: „Christus suscepit tempore ministerii et conversationis 
suae in hoe mundo humano imbeeillitates ac fuit corpore suo pro conditione 
hujus temporis in loco eireumseriptive“. Das repletive esse iſt ba3 eigentliche 
Sein auch feiner Menfchheit, das nur zeitweilig durch das eircumscriptive esse unter- 20 
brochen oder vielmehr begleitet wird. Das bewirkt die exaltatio inde ab incar- 
natione. So begründet denn in der That die inanitio für Brenz; nur eine uneigent- 
liche Eriftenzweife Christi hominis (seeundum hane infirmitatem fuit in terra, am- 
bulavit in terra ete. 919). Die Gottheit aber wird durch die Idiomenkommunikation 
bis zu einem undefinierbaren und aud von Brenz nicht prägifierten Grade in dieſen 
Prozeß mit hineingezogen, wiewohl fie per se impassibilis ete. ift. Aber dod in 
einem ſehr bejchränften, der Kommunikation fehr wenig gerechtwerdenden Maße. Die 
uoogyn Veod, deren der Menſch ſich entäußert hat, ift nämlich nur der aspectus divinus 
oder die species divina (922). Majestatem texit, et obduxit eam forma servi (925f.) 
„apparuit omnium vilissimus“. Es lehrt aljo Brenz nur eine dissimulatio usur- » 
pationis, zobyıs yonoews (840), nicht eine zevwous yonjoeos der göttlihen Uuali: 
täten feitens der Menſchheit. Auch die Gottheit hat fich Freilich gedemütigt (923). Per 
commun. idiom. müfjen wir fogar jagen, daß Gott in Chrifto gelitten habe und ge: 
itorben jei, ja non est sententia, quod deus Verbum dieitur tantum sermone 
vocabuli pati et mori, res autem ipsa nihil prorsus ad deum pertineat, sed 3 
quod deus, etsi natura sua non patitur nec moritur, tamen passionem et 
mortem Christi ita sibi communem faciat, ut propter hypostaticam unionem 
passione et morti adsit et non aliter, ut sie dicam afficiatur, quam si ipse 
pateretur et moreretur (839. 903). Wie fann aber die Gottheit an dem Leiden und 
Sterben der Menfchheit teilnehmen (adesse) und davon irgendwie affiziert terden, wenn 40 
fie felbit impassibilis ift und bleibt? So ift auch die Gottheit nicht auferwedt worden 
(913). Hier verwidelt fid) die Spekulation in unlösbare Widerſprüche. Die Kommuni- 
fation erweift fich als undurchführbar troß des ehrlichiten und ernftlichiten Strebens. 
Menſchheit und Gottheit in einer Perſon unauflösbar geeint, follen in diefer einen Perſon 
gleichzeitig im Himmel alle Seligfeit genießen, alle Welt regieren und auf Erden leiden, 45 
!terben und auferftehen. Brenz muß behaupten, daß der Menich Jeſus zu gleicher Zeit 
lebendig und tot mar. 

Ja auch die Menfchheit auf Erden fommt in Gefahr, ihre Realität einzubüßen. Etsi 
enim Christus (homo) ea erat forma, jchreibt Brenz zu Phi 2, ea majestate jam 
inde ab initio incarnationis, ut potuisset nec humanis oculis videri, nec x 
humanis manibus palpari — tamen inanivit humiliavit demisit sese, ut et 
videretur et palparetur adeoque loco eireumscriberetur. Erat igitur in terra 
secundum visibilem carnem, secundum majestatem autem invisibilis erat in 
coelo et in terra (925f.). Aucd das esse in loco war alfo eine Seinsweiſe, die nicht 
etwa mit der Menſchwerdung gegeben war, zu der fich vielmehr der eigentlich unfichtbare 55 
Menſch Jeſus neben jeiner Untichtbarteit noch erjt herablaſſen mußte. (Über die drei 
Grade der Eriftenz vgl. 928.) 

Die Ausfage Brenz’ über die dextera dei, die corpora spiritualia, die illofale 
Seinsweiſe und jeine ante Spekulationen über die Himmelsjphären übergeben 
wir. Sie bilden nur Hilfglinien. Wie Luther war er fich übrigens, aber mit weniger 60 
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Net, bewußt, alles aus der Schrift zu fchöpfen, während die Gegner mit den fleifchlicen 
Waffen der Whilofophie Fämpften. Allerdings nimmt der Schriftbeiveis wie der Wäter- 
beweis einen großen Raum bei ibm ein. Die philofophifchen Prämifjen aber Liegen 
überall zu Grunde. 

5 Mit der Ubiquität war für Brenz die Nealpräfenz beiwiefen. Den Einwand, daf je 
durch die Ubiquität das Abendmahl überflüffig werde, fertigt er furzer Hand mit Luthers 
Auskunft ab (849). Den Genuß des Leibes auch feitens der Ungläubigen betont er 
natürlid) (850). Neben dem esse repletive behauptet er mit Luther auch, daß esse 
diffinitive des Leibes im Abendmahl und zwar auf eine Weife, daß die Synekdoche 

10 Luthers fo umgebogen zu fein fjcheint, daß die Gegenwart des Leibes durch den usus 
erhibiert wird (849). 

Das Maulbronner Geſpräch der Schwaben und Pfälzer (1564) enthüllte die Schwächen 
der durch Andrei infolge feines Ariftoteliihen Gottesbegriffes (actus purus) bereits ab: 
geſchwächten Chriftologie Brenz’ (vgl. den Artikel, dazu Steit a. a. O. 590; Thomafius 

ı5a.a.dD. 363). Die Disparität der beiden gleichzeitigen Stände war durch die Unter: 
iheidbung von xrjors und yojos nicht auszugleichen. Die Apologie des Maulbronner 
Protokolls 1565 (bei Pfaff comment. de actis et seriptis publ. Eceles. Wirt. :7) 
fonzebiert bereit3 eine xErwoıs yonjosws gegenüber der bloßen zodyıs zoroews Brenz), 
wodurch freilich der Gegenjag zwischen dem entäußernden Erbenleben und dem gleichzeitigen 

20 Himmelöleben Chrifti noch verfhärft wurde. In Württemberg blieb dieſe Lehrweiſe bis 
zum Ende des Jahrhunderts maßgebend (Thomafius a. a. D. 374ff.). 

6. Zwiſchen den Wittenberger Bhilippiften (Major, Eber, Grell), die an der Meland: 
thoniſchen Beichräntung der Jdiomenfommunifation auf die erften beiden genera fejtbielten, 
die Ubiquität verwarfen und die disputationes scholasticae über die Nealpräfen; ab: 

25 lehnten, und den ſchwäbiſchen Brenzianern fuchte Martin Chemnig, der Braunfchtweigide 
Superintendent, Vermittelung. Jedoch ift es ihm nicht gelungen, eine wirkliche Syntheſe 
berzuftellen. Seine Lehre bleibt ein Aggregat disparater Elemente Melanchthoniſcher und 
Luther⸗Brenzſcher Herkunft. Melanchthoniſch it in feiner Lehrmweife, die er am um: 
faffendften ın der Schrift de duabus naturis in Christo 1571 entmwidelte (Wit. 

so Lips. 1578), der Ausgangspunkt, die Ariftoteliihe Prämiffe: Propria non egrediun- 
“ tur sua subjeeta (280). Die Proprietäten find der menjchlichen Natur efjentiell, nict 

bloß accidentiell, wie Brenz mollte, und können deshalb nicht einfach durch göttliche 
Attribute erjeßt werden. Das in loco esse gehört aljo zum Weſen des Menfcen. 
Während nun auf diefe Meife das genus majestaticum, das doc das in loco esse 

5 aufbebt, aus der Kommunikation ausgefchaltet und auf den dialektifchen Gebrauch Meland- 
thong reduziert zu fein fcheint, getwinnt Ghemnig e8 gradatim doch wieder. Er giebt 
zwar zu, daß die menjchliche Natur binfichtlich defien, was ihr habitualiter und forma- 
liter subjective und inhaerenter ein proprium iverden fünne, non capax infiniti 
jei. Sie fann alfo wohl, was auch die Neformierten zugeben, dona creata infusa, 

«0 qualitates finitae, habitus finiti von feiten der Gottheit aufnehmen, aber nur nad 
dem Maße ihrer menſchlichen Kapazität (263 ff. 267), etwa fo, mie auch durdy Inhabi— 
tation Gottes in den Heiligen eine Steigerung ihrer natürlichen Uualitäten vorkommt. 
Aber Chemnig till nun doch auch das dritte genus nicht preisgeben. Er behauptet dei 
halb eine Steigerung der Kapazität für das Göttliche in Christo homine durdy die unio 

4 personalis, die er mit dem Damascener anhypoſtatiſch begründet (Steig a. a. D. 592; 
Seeberg a. a. D. 363). Dadurch vermag fie nun doch auch hyperphyſiſche Dualitäten, 
die mit dem Weſen Gottes identiſch find, aufzunehmen und zu befigen, jedoch nicht als 
einen ejjentiellen, formalen, babituellen und inbärierenden fubjektiven Beſitz, fondern nur 
als eine effektive und aktuelle, potentielle Gabe, alfo nicht fubitantiell, fondern energetiſh 

(229. 279. 328. 468. 620), als Wirkungen des mit ihr perfönlich geeinten Logos auf 
je, die fie felbitwillig aufnimmt und felbitthätig „kooperativ“ verwertet (224. 261. 306. 
363). Die menjchlihe Natur wird alfo zum felbjtthätigen Organ des Logos. Die Fülle 
der göttlihen Majeſtät fubjtantiiert ſich nicht, aber manifejtiert fih in ihr. Dieſen 
Prozeß denkt Chemnig als eine Art neoıywonos. Er verwendet aud das Bild vom 

55 glühenden Eifen mit Vorliebe (305 u. oft). Die Menſchheit wird durchgottet (Anlehnung 
an myſtiſche VBorftellungen, Dorner a. a. ©. II, 2 ©. 6987). Aber die Gottheit gebt 
in die Spontaneität der Menjchheit ein (Seeberg a. a. O. 364). So ſchuf Chemnis 
allerdings Raum für eine größere Verfelbititändigung der Stände. In der Erniebrigung 
tritt die mitteilende Thätigfeit des Logos bis zu xoH'yus zonosws (353), ja bis zur 

xermors zoroews (57) zurüd, ohne je ganz zu paufieren (228F.), in der Erhöhung da: 
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gegen voll hervor. Ya, eine Entwidelung, ein Wachstum wird auf Diele Weife möglich 
(Seeberg a. a. D. 365). Zugleih war dadurd ein Erſatz für die inhärierende Ubiqui- 
tät gegeben. Dieſe wird als babitueller Beſitz der Menſchheit entſchieden abgelehnt, als 
potentieller dagegen wiedergewonnen, als eine Art Ubivolipräfenz. Damit fteht allerdings 
die andere Behauptung im Widerſpruch, daß die bupoftatiiche Union an und für fih 5 
utriusque inter se praesentissimam unionem et unitissimam praesentiam be- 
gründe (66F.) und darum die Menjchheit allezeit im Logos gegenwärtig fei und in ihm 
alle Kreaturen gegenwärtig babe (Steit a. a. D. 595, praesentia intima). So fommt 
Chemnig über ein widerſpruchsvolles Schwanken zwifchen apriorifcher Ubiquität und 
apofteriorifcher Ubi- oder Multivolipräfenz nicht hinaus und jedenfalls durch fein Nefultat in 
Konflift mit feiner Grundthefe: propria non egrediuntur sua subjeeta. Die Konje- 
quenz feiner Anſchauung it eigentlich, daß die Menſchheit Jeſu zugleich eſſentiell zirkum— 
jtript 7— potentiell omnipräſent iſt. (Über die reformierte Polemik vgl. Dorner a. a. O. 
©. 724ff.) 

Die Lehre der Konkordienformel (Art. VII und VIII) erweiſt fich als eine ſchwer— 
lich genau firierbare und eindeutige Kombination Lutherifch-Brenzicher und Chemnitjcher 
Auffafjung. Man muß jagen, daß fie direlt die Multi- oder Ubivolipräfenz indireft aber 
die efientielle Ubiquität des Leibes lehrt. Denn nirgends befennt ſie ſich ausdrüdlich und 
direft zu dem repletive esse, der Omnipräſenz der Menjchheit Chriſti. Vielmehr be: 
wegen fih alle ihre Ausfagen in diefer Nichtung auf der Linie der Multivolipräfenz. 20 
Zwar jchreibt fie der Menjchheit während der Erniedrigung mie Erhöhung den vollen 
Beſitz der göttlichen Majeftät zu. Aber fie erwähnt als deren Eigenfchaften immer nur 
die Omnipotenz und Omnifcienz, nie die Omnipräfenz (bei Müller 549,35. 680, 29. 680, 27 f. 
691, 74. 692, 77f. 695, 92). Es wird zwar von der Allgegenwart Gottes (548, 27. 
695, 90. 692, 77) aber nie von der Allgegentwart der Menjchheit Chriſti greder dagegen 25 
von ihrer Gegenwart „auf Erden“ „in der Kirche” „bei den Gläubigen”. Diefe wird 
aber jtets als durch die Omnipotenz vermittelt gedacht (672, 119. 680, 27. 29. 691, 74. 
692, 77. 695, 92). Es beißt zwar einmal: revera omnia implet et ubique non 
tantum ut Deus, sed etiam ut homo praesens dominatur et regnat (680, 27f.). 
Aber praesens ubique dominari ift nicht ubique esse. Eine Überfpannung der 0 
Ubiquität lehnt fie jedenfalls ſehr beitimmt ab (548, 27. 695, 90). Indirekt approbiert 
fie aber die Ubiquitätslehre Luthers durch die Aufnahme der großen Citate aus feinen 
Abendmahlsichriften (667 ff. 69377.) mit allen Sägen über die Ubiquität und das reple- 
tive esse. Sie lehrt aljo die Ubiquität indirekt neben der Ubivolipräfenz. Dabei eignet 
fie ſich Luthers Auffaffung der dextera dei al Tropus für Gottes Majeftät an (540, 12. 35 
546, 17). Man ftebt alſo deutlich, wie bier die beiden Strömungen miteinander ringen. 
Konzeffionen an Chemnig find 1. die Betonung der Ubivolipräfenz als Ausfluß der 
Omnipotenz, 2. der Inanition nicht bloß als zoryes ſondern auch zErwoıs zonoews 
(546, 16. 679, %. 680, 26. 688, 65), 3. die Vorausjegung: propria non egrediuntur 
sua subjecta (681, 32) mit der Erklärung, das eireumscripte esse ſei ejjentielle Pro= 40 
prietät der Menjchheit (676, 8), — wodurch freilich ebenjo wie bei Chemnig das genus 
majestaticum gefprengt wird, 4. die twiederholte Legitimierung des die emergetifche Auf: 
faffung begünftigenden Bildes vom feurigen Eifen (678, 18. 689, 66). In den Luther: 
eitaten fommt dagegen der Brenzianismus zu Wort. Auch darin, daß indirekt bisweilen 
Chemnitzſche Anfichten abgewieſen werden (685, 5). Im übrigen wird die Comm. Id. s 
realis ald das Fundament der geſamten Chriftologie mit ftarfer Betonung der Integrität 
der Naturen und ihren Proprietäten, der Unempfänglichteit der göttlichen Natur für die 
menjchlichen Proprietäten (684) und der Trennung der Stände jo durchgeführt, daß fie 
ſowohl ein gemilderter Brenzianismus, wie ihn Andrei vertrat, als der fortgefchrittene 
Melanchthonianismus Chemnig’ acceptieren konnte. Doch zeigt der Vorbehalt des letteren 50 
betreffs der Ubiquität in feiner Unterichrift, daß man das Problem ungelöft twußte. 

7. Dies zeigt auch die weitere Entwickelung der Lehre, die nur kurz jlizziert werben 
kann. Wiewohl die Ubivolipräjenz Chemnitz' in ber F.C. das Übergewwicht über die ab: 
jolute Ubiquität gewann, wurde fie doch eine Zeitlang durch die gemeinfchaftlichen Be- 
mübungen der beiden Schwaben Leonhard Hutter und Neg. Hunnius zu Gunſten der 55 
Ubiquität verdrängt (Domer a. a. DO. 775; Thomafius a. a. O. 427f.). Hutter reprodu- 
ziert wefentlih die Brenzſche Lehre. Hunnius lehrt im Anſchluß an Chemnitzſche Ge⸗ 
danken, vielleicht auch 2. Lutherifche, eine praesentia intima der Menjchbeit, eine 
immanente Allgegenwart derſelben im Logos, eine paſſive Omnipräſenz. Doch geht er 
darin über Chemnitz hinaus, daß er die im Stande der Erniedrigung bloß latente prae- co 
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sentia intima durch die Erhöhung zur omnipraesentia extima jteigert, neben der 
zugleich aber die räumliche Präfenz des Leibes im Himmel fortbefteht, womit der Dualis- 
mus der menſchlichen Eriftenz Gbrifti, der bei Luther und Brenz auf die That der Er— 
niedrigung beſchränkt blieb, in Permanenz erklärt wird (Steit a. a. O. 599f). Damit 

5 ivar — Ubiquität zur Anerkennung gebracht und nur die nähere Fixierung der Theologie 
überlaſſen. 

Von jest an wird die Ubiquitätslehre ein Moment in den Kenotiſchen Streitigkeiten, 
für welche auf die Artifel Kenoſis und Chriftologie in diefem Werke vermwiefen werden 
muß (vgl. auch Steig a. a. O. 600ff.). Die Gießener lehren im Anfchlu an Chemnit- 

10 Hunnius neben dem potentiellen Beſitz die zErwars zorjoews der göttlichen Proprietäten 
jeitens der Menfchbeit und die praesentia intima in der Erniedrigung, rejerbieren die 
Omnipräfenz der Menichheit für die Erhöhung. Der Logos hat aljo während der Er: 
niedrigung die Menjchheit zwar gegenwärtig, aber als eine ſolche, die nicht an feiner 
Allmaht und Allgegenwart partizipiert. Er regiert ohne ihre Kooperation. Die Tübinger 
führen die Comm. Id. auch während der Erniedrigung fonfequent durch, geftatten nur 
eine zoVÖyns gonoeos, vindizieren alfo der Menjchbeit in inanitionis statu nur eine 
Diffimulation der vollbejejlenen Omnipräjenz. Nur für die Allmacht geftehen ſie den 
bobenpriefterlihen Funktionen Jefu eine zEvrwoıs yorjosws zu (retractio reflexiva). 
Die wahre Menschheit war freilid damit in Frage geitellt (Steig a. a. D. 600 ff.; 

20 Thomafius a. a. D. 429; Domer a.a.D. 788ff.). Der Abjtand zwiſchen beiden tft nur 
relativ. Die Gießener beichränfen fih auf die PVotentialität, die Tübinger behaupten 
Subftantialität des Majeftätsbefiges der Menichheit in der Erniedrigung. 

Die Geſchichte der Ubiquitätslehre ift damit abgefchloffen. Der Verfuh Nikolais, fie 
im panentheiftiichen und ethifchen Sinne umzubiegen (Steit a. a. O. 605f.), iſt Einzel- 
ericheinung geblieben. Wiewohl die beiden Typen einander näher fommen, wird doch in 
der Bu aaet feine Syntheſe erreicht. Sie beftehen innerhalb der lutherifchen Theologie 
mobdifiziert nebeneinander fort. Im allgemeinen gewinnt Chemnit durch die Gichener 
die Oberhand. Galirt fehrt zu der melanchthoniſchen Faſſung der Comm. Id. zurüd. 
Die Beziehung auf die Abendmablslehre tritt in den Hintergrund. Mit dem Pietismus 
und definitiv mit dem Nationalismus erlahmt die chriftologifche Spekulation. Die luthe— 
riſche Dogmatit des 19. Jahrhunderts bat dem Ubiquitätsproblem geringeres Intereſſe 
entgegengebracht. Nur Philippi bat von den Shitematifern den Standpunkt der Gießener 
reproduziert. Die Erlanger Kenotifer behalten die Omnipräfenz für den erhöhten Gott- 
menjchen vor; Thomafius begründet fie mit Chemni auf die Allmacht (a. a. D. 271), 

5 Frank, wie es fcheint, auf die praesentia intima (Wahrheit II, ©. 230ff.), v. Öttingen 
auf die „Raumbeherrfhung” (Syftem II, 2, 151). Daß auch die Kenotiſche Auffaſſung, 
wiewohl ſie einen chriſtologiſchen Fortſchritt darftellt, von großen Schwierigkeiten gedrüdt 
wird, kann nicht zweifelhaft fein. Der Fortbildung der Chriftologie, an der von ber: 
jchiedenen Seiten gegenwärtig gearbeitet wird, bleibt die Aufgabe, nachdem die Ubiquitäts- 

40 lehre in ihren bisherigen Formen nirgends eine widerſpruchsloſe Faſſung gewonnen bat, 
dem Glaubensinterefie, das ihr unleugbar zugrunde liegt, zu einem dogmatifch eintwand- 
freien Ausdrud zu verhelfen. A. W. Hunzinger. 

Übel ſ. d. A. Leiden Bd XI ©. 360. 
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Ugolini, Biagio, latein. Blafius Ugolinus, ift befannt geworden durch den The- 
+ sauraus antiquitatum sacrarum, der in Venedig 1744—1769 in 34 Foliobänden 

größten Formats erjchienen ift. Diefes Werk enthält erftens: einen Neudrud zahlreicher 
Abhandlungen zur bibliihen Archäologie von verfchiedenen Gelehrten. — Zweitens: Ab: 
bandlungen von U. felbjt, Bd 10: Altare exterius, de mensa et panibus propo- 
sitionis; Bd 11: Altare interius; de candelabro; Bd 12: de sacerdote castrensi 

(Dt 20,27); Bd 13: Sacerdotium Hebraieum; Bd 17: de ritibus in coena Domini 
ex antiquitatibus Paschalibus illustratis; Bd 21: de phylacteriis Hebraeorum ; 
9b 22: Trihaeresium (Phariſäer, Sadducäer, Eſſäer); Bd 29: de re rustica veterum 
Hebraeorum; Bd 30: Uxor Hebraea; Bd 33: de veterum Hebraeorum et reli- 
quarum gentium, praesertim Graecorum et Romanorum, funere et praefieis. 

65 Diefe Abhandlungen zeigen gute Kenntnis der jüdischen Litteratur und auch fonft Gelebr- 
famteit. — Drittens: Überfegungen altjüdifcher Werke famt nebenftebendem Grundterte, 
a) 31 Traktate der Thosephtba, nämlih in Bd 20 die erfte Ordnung, in Bd 17. 18 die 
zweite (Mo'ed), in Bd 19 die fünfte (Qodaſchim) — b) 20 Traftate des paläftin. Tal- 



Ugoliwi Uhlhorn 197 

muds. Bd 17: Pesachim. Bd 18: Scegalim, Joma, Sukka, Roſch ha-ſchana; Tha'anith, 
ben Chagiga, Beza, Mo'ed gaton. Bd 20: Maafroth, Maafer fcheni, Challa, Orla, 
Bikkurim. Bd 25: Sanhedrin, Malkkoth. Bd 30: Didduſchin, Sota, Kethuboth. — 
e) 3 Traktate des babylon. Talmuds. Bd 19: Zebachim, Menachoth. Bd 25: Sanhedrin. 
— d) 4 alte Midrafche (f. diefe Encykl. XIII ©. 788. 793, 45ff.), nämlih: Mekbiltba 6 
und Siphra in Bd 14; Siphre in Bd 15; Leqach tob zu Lev, Nu, Dt (unter dem fal- 
ihen Titel Pesietha) in Bd 15 und 16. — e) Zahlreiche Traftate aus dem großen 
Ritualwerk Jad hazaqa des Mofes Maimonides. Namentlich tvegen biefer lettgenannten 
Uberfegungen ift U. in Deutjchland angegriffen worden: Mojes Maim. ſei feine Autorität. 
In einem 1748 an Chr. Ben. Michaelis in Halle gerichteten Schreiben (das Exemplar ı0 
der Kal. Bibliothek in Berlin (Bibl. Diez 2488; 11 Seiten 4°) hat fein Titelblatt. In 
Zaccaria’s Storia letteraria d’Italia I (Venedig 1750), ©. 207 lautet der Titel: 
Viro celeberrimo Cristiano Benedicto Michaelis ... Blasius Ugolinus S.P.D., 
Venetiis 1748) verteidigt er jih und bringt Beweife dafür, dat Moſes Maim. mit Recht 
fih hohes Anjehens erfreue. Vgl. aud) das Vorwort zum 17. Bande. 15 

Bd 34 des Thesaurus ijt ein 486 Seiten füllendes Regiſter. Job. Georg Meufel, 
Bibliotheca Historica I, 2, ©. 118—142 (Leipzig 1784) giebt ein Verzeichnis aller 
Titel der einzelnen Abhandlungen und Überfegungen. 

Über das Leben Us. habe ich bis jeßt leider nichts ermitteln fünnen. In der 
Widmung zum erften Bande, 1744, ift gelagt, daß die Vorarbeiten mehr als ein Jahr: 20 
zehnt gedauert haben. Der Regifterband, 1769, ift noch von U. felbjt bearbeitet. U. 
nennt jich, wo er lateinisch fchreibt, ſtets Blafius Ugolinus. Ugolini wird er in der Be: 
iprechung der erften 3 Bände des Thesaurus im Journal des Scavans genannt: 
Bd 138 (346, Amfterdam 1746), S. 389—412; Bd 141 (349, Amſt. 1747), ©. 245 
bis 262; Bd 142 (350), ©. 20-35; Biagio Ugolini in Storia letteraria d’Italia I, 5 
©. 207 und in den kurzen Beſprechungen des Thesaurus daſelbſt IV, 134—136; VII, 
476—478; VIII, 372; X, 506. (In diefen Anzeigen wird gerügt, daß U. die Bedeu: 
tung der rabbinifchen Litteratur für das Verftändnis der Bibel über(chäße) U. ift ein 
nicht feltener italienischer Name. In dem Schreiben an Chr. B. Michaelis erwähnt U., 
daß die jugendlichen Brüder Walch in Venedig oft mit ihm zufammen waren (gemeint find 30 
Johann Ernft Immanuel Wald, fpäter Profeſſor der Philoſophie und der Beredtſamkeit 
in Jena, geb. 1725, und Chriftian Wilhelm Franz Wald), geb. 1726, feit 1753 Brof. 
in Göttingen). Ebenda bittet er, dem Profeſſor Sigismund Baumgarten in Halle (geft. 
1757) viele Grüße auszurichten. — Obwohl U. es, ſoweit ich gejehen habe, nirgends 
jagt, kann doch wohl faum ein Zweifel fein, daß er geborener Jude war und erit fpäter 35 
zur römifch-fatholifchen Kirche übergetreten ift. Herm. 2. Strad. 

Uhlhorn, Gerhard, lutherifher Theologe, geb. in Dsnabrüd am 17. Februar 
1826, gejt. in Hannover am 15. Dezember 1901. — G. U. Abt zu Loccum. von Fr. Uhl: 
born, Stuttgart 1903. 

U. entjtammt einer bürgerlichen Familie. Der Bater war Schuhmachermeifter, ein so 
angefehener Mann von geiftiger Regſamkeit und echter Frömmigkeit, die Mutter eine 
zarte feinfinnige Frau, die bald nad der Geburt des Sohnes ſtarb. Schlichtheit und 
Klarbeit des Weſens bat U. als Erbteil des Elternhaufes empfangen, aber auch durd) 
die Heinlichen Verhältnifje, die wirtfchaftlich oft bedrängte Yage des Waters und das An— 
gewiefenjein auf fremde Hilfe eine gewiſſe Befangenheit und Angitlichleit. Der Knabe 4; 
bejuchte zunächſt die Volksjchule, da der Vater ihn zum Handwerk erziehen mwollte, aber 
feine ungewöhnliche Begabung zog die Aufmerkſamkeit der Lehrer auf ihn, und der her: 
borragende Schulmann Schüren jehte durch, daß er das Ratsgymnaſium befuchen konnte. 
Hier bat vor allem Direktor Abeden, einſt Hauslehrer von Schillers Söhnen, auf 
ihn eingewirkt, ein Mann voll Begeifterung für das Klaſſiſche und von religiöfen 
und theologischen Intereſſen; und im SKonfirmandenunterrichte Paſtor MWeibezahn, ein 
Vertreter des neu eriwachenden kirchlichen Glaubenslebens. Nach einem vergeblichen 
Verſuche in das Schullehrerfeminar aufgenommen zu werden fonnte er mit der Unter: 
ſtützung einiger ihm mohlgefinnter Herren das Gymnaſium abjolvieren. Sein Wunjd) 
war Mathematik zu ftudieren, aber aus Mangel an Mitteln entſchloß er fich zur Theo— 5; 
logie, zu der ihn feine ugendeindrüde binzogen. In Göttingen wurden Xüde und 
Ebrenfeuchter feine Lehrer und väterlichen Freunde. Unter ihrem Einfluffe befreite er fich 
von dem Pietiömus, der ihn von Osnabrüd her anhaftete und wurde ein Anhänger der 
glaubigen Vermittlungstheologie, aber unter Wahrung feiner geiftigen Selbitjtändigfeit. 

cn - ) 
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Nach kurzer Hauslehrerzeit wurde er 1849 in Göttingen Nepetent und babilitierte ſich 
1852 dort als Privatdozent mit der Schrift: Fundamenta chronologiae Tertullianeae. 
Außer Kirchengeihichte las er aucd über das AT und predigte regelmäßig in der Uni: 
verſitätslirche. Eifrig beteiligte er fich mit jcharfer jeder an dem wiſſenſchaftlichen Kampfe 

5 gegen die Tübinger Schule, von Baur als „ein nicht unbilliger Beurteiler“ geachtet, von 
Hilgenfeld geſchätzt und verdiente ſich in faft keckem Streite die Sporen. 1854 erfchien 
jein Bud: „Die Homilien und Nelognitionen des Clemens Nomanus nad ihrem Ur: 
iprung und Inbalt dargeſtellt“, auch arbeitete er mit an der Frage nach der Echtheit der 
Ignatianiſchen Briefe und ſchrieb Artikel für die erſte Auflage dieſer Encyklopädie, deren 

ıo Mitarbeiter er bis zum Tode geblieben iſt. 
In der hannoverſchen Landeskirche entbrannte zu dieſer Beit der Kampf zwiſchen 

der neulutherifchen orthodoren Richtung (Petri und Münchmeyer) mit ihren bochkirdhlicen 
Anfichten und der Göttinger Fakultät Cücke und Ehrenfeuchter), der Abweichung vom 
Belenntnis und unioniftifche Tendenzen vorgeworfen wurde. U. jtand auf der Seite 

ı5 der Göttinger, maßvoll ihre Anfichten vertretend; er redigierte die von den Göttingen 
herausgegebene „Monatsfchrift für Theologie und Kirche”. In diefem Kampf hinein ſpielt 
ein anderer über die Innere Miffton, die von den Bermittlungstbeologen warm gefördert, 
von Petri für ein gefährliches Schlinggewächs am Baum der Kirche erklärt wurde 
Petri erreichte die Beſetzung der Göttinger Fakultät mit Gefinnungsgenofjen nicht, viel: 

2» mehr wurde aufs neue ein Vermittlungsibeologe und zwar aus der Union berufen 
(Scöberlein), aber fein „Zeitblatt“ verdrängte die Göttinger Zeitjchrift und geivann 
großen Einfluß auf den größten Teil der Geiltlichen, die ſich einer volfstümlichen Ortbo: 
doxie zutvandten. 

Um der Petriſchen Richtung entgegenzuwirken wurde U., der ſich auch als bedeuten: 
25 der Prediger durch ein Bändchen Predigten (Göttingen 1854) in weiteren Kreifen befannt 

gemacht hatte, 1855 nad) Hannover berufen als Hilföprediger an ber Schloßlirche und 
Hilfsarbeiter im. Konfiftorium. Er verheiratete ſich und bat mit feiner Frau in einer 
langen, überaus glüdlichen, mit jechs Kindern gefegneten Ehe gelebt. Raſch jtieg er empor. 
1857 wurde er zweiter, 1861 erfter Hofprediger und Konfiftorialrat. Mit ferner Predigt: 

wart (ſ. d. N. Sch, d. Predigt Bd XV ©. 718) drang er nur langfam durch und fonnte 
erft gegenüber den andern bedeutenden Predigern Hannovers, vor allem Petri, nicht auf: 
fommen, lange Zeit hatte er fait leere Kirchen, bis fi dann eine von Jahr zu Jahr 
wachjende treue Gemeinde um ibn ſammelte. Wenig bebagte ihm erjt die Arbeit im 
Konfiftorium. Die bureaufratifche, zagbaft unentſchloſſene, am Alten hängende, dem ‚Fort: 

35 fchritt abgeneigte Art, die Schon Niemann vergeblich belampft hatte, war ibm höchſt un: 
ſympathiſch. Drugend empfand er auch die Verkopplung von Kuche und Staat und die 
Rüdwirkung, die alle politiſchen Kämpfe, die damals das Königreich Hannover bewegten, 
auf die Kirche ausübten. „Das ift das unfägliche Elend diefer Verbindung von Staat 
und Kirche”, jchrieb er damals, „daß nun die Kirche Magd wird, daß fie im jedes 

10 Schwanken der Regierung, in jeden Irrweg, den die Bolitif einjchlägt, mit bineingezogen 
wird“. Doc konnte er einige beilfame Fortfchritte anbahnen helfen, jo die Einführung 
a“ ES und die Neuordnung der Gefängnisfeelforge, die noch recht im 
Urgen lag 

In der praftiichen Arbeit in Hannover mandelten ſich feine theologifchen und kirch— 
45 lihen Anſchauungen. Seine Liebe zu der Eigenart der lutberifchen Kirche, die in feinem 

reihen Gemütsleben und feinem geichichtlichen Sinne wurzelte, wurde gejtärkt, er wurde 
ein Gegner der Unionsgedanten und wandte fi) mehr der Orthodorie zu. Er wurde 
dadurch zum Mittelsmann zwiſchen der Geiftlichfeit und Fakultät und hat namentlich dazu 
beigetragen, daß die Spannung zwijchen beiden allmählich aufgehoben wurden. Wäbrend 

50 feines ganzen Yebens hat er ih darum bemüht, ein gutes \ Rerbältnie ztoifchen Kirche 
und Univerfität aufrecht zu erhalten und war dazu befonders geeignet durch feine Liebe 
zur Kirche und aud) zur Wiſſenſchaft. Allerdings mußte er auch ſelbſt die Spannung 
wiſchen Theologie und Kirche, die in gewiſſer Weiſe unvermeidlich iſt, empfinden, und 
da er mit dem Herzen in der Kirchenlehre wurzelte und in ſie immer tiefer hineinwuchs, 

55 während fein ſcharfer Verſtand offen war für alle theologiſchen Fragen und wiſſenſchaft 
lichen Forſchungen, ſchien er zuweilen unentſchieden und ſchwankend zu ſein. So klar 
und beſtimmt er die altlutheriſche Lehre vertrat, ſo ſchroff er gegen Abweichungen vom 
Bekenntnis ſein konnte, ſo anziehend waren für ibn auch wieder die neueren theologiſchen 
Gedanken, und er verſtand und trug abweichende Anſichten. So kam es, daß die Ortho— 

0 doxen ihm vorwarfen, er neige zu den Neuerern, während diefe enttäufcht waren, daß er 
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nicht auf ihre Seite trat. Man hat ihm deshalb audy wohl den Vorwurf der Diplo: 
matie gemacht, aber mit Unrecht, denn fein Verhalten im tbeologifchen und kirchlichen 
Streite ift nicht ein berechnendes geweſen, fondern aus feiner Weſensart herausgewachſen. 

Mit dem theologiſchen Nachwuchs blieb er in Verbindung durd feine Examens— 
thätigfeit. Er balf an feinem Teile die jungen Theologen, die in wiſſenſchaftlicher 5 
Beziehung viel zu wünſchen übrig ließen, zu ernjteren Studien zu führen. Seine 
eigene wiſſenſchaftliche Thätigkeit erftredte ſid auf das geſchichtliche Gebiet. In den 
Jahrbüchern für deutſche Theologie (1857 u. 58) ſchrieb er Aufſätze über die Kirchen: 
geſchichtsſchreibung, die auch eine Auseinanderjegung mit der Baurſchen Schule enthalten. 
Greifswald ehrte ihm 1860 dur den theologischen Doktor. 1861 erjchien fein Leben 
des Urbanus Rhegius. In feiner praftifhen Thätigkeit als Hofprediger erneuerte er 
die alten Formen des lutherifchen Gottesdienstes und führte liturgiſche Veſpern ein. 
Die Schloßkirche mit ihrem Chor wurde vorbildlich für die Liturgie. Auch Geſangbuchs— 
fragen beichäftigten ihn und zwar in Beziehung auf das Fürftentum Osnabrüd, das ein 
jehr Schlechtes Geſangbuch beſaß. Eine befiere geiftlihe Verforgung der raſch wachſenden 
Hauptitadt wurde dur den Bau der von König Georg V. gefchenkten Chriſtuskirche 
begonnen. Seine in Göttingen getvedte Liebe zur Inneren Miffion bethätigte U. durch 
Mitarbeit im Nünglingsverein, noch mehr bei der Gründung der Diafonifjenanitalt 
„Henriettenftift”, einer Stiftung der Königin Marie von Hannover. Er entwarf die 
Grundzüge der Anftalt im Anſchluß an Bethanien in Berlin. Die Hausordnung und 20 
Anweifung für die Schweitern geben den Mittelweg zwifchen zu großer — ———— 
und Freiheit. U. hat durch feine perſönliche Arbeit dem Stift den lutheriſchen Charakter 
aufgeprägt und die feſten Grundlagen geihaffen, auf denen Büttner es dann zu bober 
Blüte geführt hat. Der Anfang war ſchwer, die Zahl der Schweitern flein, das Mißtrauen 
im Lande gegen das als katholiſch und pietiftiich verfchrieene Stift groß, das hannoverſche 2 
Königspaar blieb lange Zeit Hauptförderer der Diakoniſſenſache. 1863 wurde ein 
großes Gebäude für die Henriettenitiftung gebaut, aber erjt in den Kriegen von 1866 und 
1870/71 wurde für meitere Kreife die Bedeutung des Diakoniſſenweſens ermwiefen und 
größere Teilnahme dafür gewvedt. 

Hemmend und doc wieder fürbernd für die Entwidelung der hannoverſchen Yandes: 80 
firche wurde der Hatechismusjtreit 1862. Der an Stelle des alten rationaliftifch ge: 
färbten Landeskatechismus von 1790 einfeitig durch Fönigliche Verordnung eingeführte, 
von Lührs bearbeitete und von der Göttinger Fakultät gebilligte orthodore Katechismus, 
der die neuere Entwidelung der Fatechetiichen Arbeit zu fehr ignorierte, erregte einen 
Sturm, der von den politifch Liberalen, die das reaktionäre Miniſterium Borries — 35 
wollten, teils hervorgerufen, teil gefördert wurde. Es fam zu Volkstumulten, die felbit 
das Leben des Konfiitorialrates Niemann und auch Uhlhorns, die als Träger der kirchlichen 
Reaktion galten, gefährdeten. Der König Georg V. gab nad und z0g die Verordnung 
zurüd. Der Katechismusftreit führte aber die ortbodore Richtung mit der Fakultät zus 
fammen und durch ihn kam auch die Frage nach einer Synodalverfafjung wieder in Fluß. 40 
1863 mwurbe eine Vorſynode berufen, die nach heißen Barteilämpfen eine Kirchenvorftands- 
und Synodalordnung ſchuf, die, einftimmig angenommen, bis heute giltig und die feite 
Grundlage der weiteren Entwidelung der hannoverſchen Landeslirche geworden ift. Als 1866 
Hannover eine preußifche zen wurde, erkannte König Wilhelm die Selbitjtändigfeit 
der lutberifchen Landeskirche an, die ihr am 17. April 1866 gebildetes Landeskonſiſtorium 45 
als oberjte firchliche Behörde behielt. Präfident der neuen Behörde wurde der hoch— 
begabte und hochverdiente Minifter Lichtenberg, U. wurde ihr Mitglied und blieb «8 
bis zum Tode. 

In dieſer Stellung hat er Großes für den Ausbau feiner Kirche geleiftet. Wenn 
ihm auch der kühne Wagemut nicht gegeben war, der auch rüdjichtslos durchgreifen so 
lann, wenn er auch mehr darauf bedacht war durch vorjichtiges Yavieren das Schiff durch 
die mancherlei Klippen zu fübren, jo hatte er doch Ein Ziel feſt im Auge, die lutherifche 
Kirche zu fördern und zu ftärfen, und das hat er gethan mit feltener Arbeitökraft, großer 
Treue und Selbitlofigkeit. Er war fein eigentlich neufchöpferifcher Geift, fein gejchichtlicher 
Sinn bing mehr am Alten, aber diefes Alte juchte er für die Neuzeit wieder lebendig 56 
zu machen, und jo vorfichtig er allen neuen Anregungen entgegenlam, obwohl ftets voll 
Intereſſe für alle neue Gedanken, fo zäb und entichlofjen arbeitete er an ihrer Aus: 
führung, jobald er ſich von ihrem Werte für die Kirche hatte überzeugen laſſen. 

Er bat feine bejte Kraft daran gefegt, die Kirchenvorjtände und Synoden zu leben: 
digen und fruchtbaren Organen zu gejtalten. Unermüdlich war er in der Teilnahme an so 

— 0 
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den Bezirksſynoden und ſuchte im perſönlichen Verkehr auf die Kirchenvorſteher und 
Paſtoren einzuwirken. Er wurde der Mann des Vertrauens für viele und von Kirchen— 
vorjtehern und Paſtoren häufig um Rat angegangen, zuweilen faft überlaufen und doch 
immer bereit zu helfen. Die Selbitftändigfeit und Bewegungsfreiheit der Synoden und 

5 einzelnen Gemeinden lag ihm am Herzen, ein Hineinregieren der Kirchenbehörden liebte 
er nicht, jo lange das Bekenntnis und die Grundlagen der Landeskirche geachtet wurden. 
Das Kirchenregiment follte nad feiner Meinung fich vor allem burcaufratifchen Negle 
mentieren hüten und feine Hauptaufgabe in der eifrigen Förderung aller Lebensregungen 
in den Gemeinden, in der Unterjtügung aller Beitrebungen für ihren äußeren und inneren 

ı0 Ausbau jehen. In diefem Sinne hat er der Diöcefe Hoya-Diepholz längere Zeit als 
Generalfuperintendent gedient und der ganzen Landeskirche im Landestonfiftorium. Hier 
bat er als geiftlihes Mitglied entſchieden das meifte geleiftet durch feine bedeutend: 
Arbeitskraft und unermüdliche Arbeitsluft. Mit Überzeugung vertrat er die ſog. Brüelſchen 
Anträge, die dem Landeskonfiftorium die Zuftändigfeiten, wie der Oberkirchenrat in Berlin 

15 fie hatte und deſſen formelle Unabhängigkeit den Minifterium gegenüber, ſowie der 
Kirche überhaupt größere Selbitftändigfeit, aber unter Beibehaltung der landesherrlichen 
Kirchengewalt, verfchaffen wollten. Ihm fchien das mit ein Weg zu fein, den Beftand 
der hutberifchen Landeskirche zu jichern und ihr Aufgeben in die Union, von der er ein 
Schädigung der echt lutberiichen Gedanken fürchtete, zu verhindern. Wurde im dieler 

20 Hinficht auch nichts erreicht, jo verfolgte er um fo entſchiedener das Ziel, die hannoverſche 
Landesfirche äußerlich und innerlich feiter zufammenzufchließen und ihr lutheriſches Ge 
präge zu vertiefen. 

[3 Superintendent der Inſpektion Hannover arbeitete er in enger Verbindung mit 
feinen Geiftlihen und Kirchenvorftänden für eine ausreichende kirchliche Verforgung der 

25 raſch wachſenden Hauptitadt. In den fiebziger und achtziger Jahren fegte er den Bau 
bon ſechs neuen Kirchen und die Errichtung von zehn neuen Pfarrftellen durch. Die befiere 
firchliche Verforgung der anfchwellenden Induſtriecentren, der Moorfolonien Dftfrieslands 
und der ausgedehnten Gemeinden in der Lüneburger Heide hat er bis zum Tode unab: 
läffig und erfolgreich betrieben. Nicht minder eifrig war feine Thätigfeit auf dem Gebiete 

30 der Innern Miffion. In dem 1865 gegründeten „Evangelifchen Berein“, der chriftliches 
Leben und Wirken im Sinne der lutberifchen Kirche fördern follte, hielt er öffentliche 
Vorträge über „die modernen Darftellungen des Lebens Jeſu“ (1892 in vierter Auflage 
erichienen), um die durch die Schriften von Nenan und Strauß beunrubigten Gemüter 
der Gebildeten durch den wiſſenſchaftlichen Nachweis zu ftärken, daß der alte Kirchen: 

35 glaube auf ficherem Grunde ruhe. Das Iutherifche Bewußtfein fuchte er zu fördern durd 
eine Reihe von Vorträgen über den Gegenſatz zwifchen der Iutherifchen und römiſchen 
Kirche und die Grundverfchiedenheit der Iutherifchen und reformierten Konfeffion (Luther 
und Rom, Luther und die Schwärmer, Luther und die Schweizer). 1869 folgten die 
Vorträge über das vatifanifche Konzil, die in das geichichtliche Verſtändnis dieſes Er: 

40 eignifjes einführen, auf die Bedrohung des Eonfeffionellen Friedens hinweiſen und zur 
evangelifchen Abwehr mahnen follten. uch in der Landesſynode mies er auf die drobende 
Gefahr hin und rief die Synodalen auf, die Güter der Reformation zu ſchützen und mit 
entichlofiener That an der Stärkung der Iutberifchen Kirche zu arbeiten. Durch Förderung 
evangelijcher Liebesthätigkeit folle man der Überflutung des Landes durch „barmberzige 

45 Schweftern” wahren, den gemifchten Ehen befondere Aufmerkfamfeit widmen und emit 
gegen ſolche Iutherifche Väter vorgehen, die ihre Kinder fatholifch erziehen ließen, vor allem 
aber die Predigt des reinen Worts pflegen, die Unterfcheidungslehren Har betonen und den 
Gustav Adolf:Berein und den Gottesfaften kräftig fördern. 

1869 war auch unter Uhlhorns thätiger Mitwirkung die Diakoniffenanftalt „Stepbans- 
so Stift” gegründet, zuerft von Paſtor Freytag geleitet, dann von Paſtor ride zu bober 

Blüte gebradht. 1870 brady der deutjch-franzöftiche Krieg aus, der U. zu bejonderen, 
von liberaler Seite ſcharf angegriffenen Predigten Anlaß gab (Zur Erinnerung an bie 
Kriegszeit. Acht Predigten 1871). Auch übernahm er die Seelforge bei den in Hannover 
untergebrachten Bertvundeten. Dann fam der jog. Kulturfampf, wie U. von Anfang an 

55 betonte, töricht begonnen und noch verfehrter geführt; die „paritätifche” Behandlung der 
römischen und evangelifchen Kirche, zweier ganz — und zum Staate völlig 
verfchieden ſtehender Kirchen, mußte nach feiner Anficht lediglich der evangelifchen Kirche 
ichaden und der Kulturfampf überhaupt mit einer Niederlage des Staates enden. Der 
Kampf der Liberalen gegen Nom wurde in Wirklichkeit ein Kampf gegen die Kirche über- 

6o haupt und gegen jedes pofitive Chriftentum. Die ſiebziger Jahre brachten einen ftarten 
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Niedergang des Firhlihen Lebens. Die Zahl der Theologieftudierenden nahm reifend ab, 
in den Fabrikſtädten wurde die Firchlihe Trauung feit der Einführung der Givilehe in 
vielen Fällen verſchmäht. Die wachſende jozialdemofratifche Strömung und zunehmende 
Entfremdung der Arbeiter von der Kirche bereitete große Sorge und die Gründer: und 
Schwindelzeit, die mit einem furdhtbaren Krach endete, jchädigte das religiöfe und fittlihe 6 
Leben auf das ſchwerſte. U. arbeitete mit allen Kräften der zunehmenden kirchlichen 
und religiöfen Entfremdung entgegen. Gegen das Mittel der „Stadbtmiffion” hatte er 
ernfte Bedenken, er fürchtete eine Schädigung der geordneten pfarramtlichen Thätigfeit 
(wie im Mittelalter durch die Bettelmöndhe) und wollte lieber mit allen Kräften die Zahl 
der Theologen, der Pfarrftellen und Kirchen mehren. Sodann hielt er Vorträge über 10 
den „Kampf des Chriftentums mit dem Heidentum” als Spiegelbild für die Gegenwart, 
aus denen das in zahlreichen Auflagen verbreitete Buch mit gleichem Titel, nach Inhalt 
und Form ein „Meiſterwerk“ genannt, erwuchs. Es wurde die Veranlafjung zu feiner 
re an verſchiedenen Univerfitäten, die er aber um feiner kirchlichen Arbeit willen 
ablehnte. 15 

Das durd) die Givilehe veranlaßte Trauungsgefeß 1876 rief in der hannoverſchen Landes: 
firhe eine Separation hervor, relativ ftärfer und ausgedehnter als in irgend einer andern 
deutfchen Landeskirche. Ihr Mittelpunkt wurde Hermannsburg mit feiner Miffionsanftalt, 
an der U.s ganzes Herz hing. Der aufgedrungene Kampf mit Hermannsburg und mit den 
Separierten überhaupt bat ihm viel Schmerz bereitet ; was in feinen Kräften ftand, hat er 0 
getban, um der Separation zu wehren und das Einvernehmen zwifchen der Landeskirche 
und der Miffionsanftalt um der Miffion willen mwiederherzuftellen, was aber erſt 1890 
gelang. Auf der andern Seite gab es einen Kampf mit dem Proteftantenverein, der 
planmäßige Verjuche machte, Geiftliche, die ihm angehörten oder doch in der Richtung 
ihm naheſtanden, beſonders ſolche, die nicht aus Hannover ftammten, auf die Kanzeln 25 
ftädtifcher Gemeinden zu bringen. Das Landestonfiftorium miderftand auf das ent: 
Ihiedenfte der Forderung der Gleichberechtigung aller Richtungen in der Kirche und dem 
Streben nad einer Unionifierung derfelben. Reil es verfchiedene diefer Paftoren wegen 
Nichtübereinftimmung mit dem lutberifchen Bekenntnis abwies, wurde es auf das heftigfte 
angegriffen, auch U., der aber auf der Landesſynode 1875 einen Beſchluß durchſetzte, 30 
welcher das Verfahren der Behörde billigte und der Arbeit des Proteftantenvereins in 
Hannover den Todesſtoß verjehte. 

1878 wurde U. zum Abt von LZoccum erwählt, eines im 12. Jahrhundert gegründeten 
Gijtercienjerflofters, das am Ende des 16. Jahrbunderts Iutherifch geworden, feine Selbft- 
ftändigfeit und alte Organifation bis in die Neuzeit erhalten bat. U. brachte der ver: 35 
widelten Verwaltung des Klofterd ein eingehendes Verftändnis entgegen, wie er auch ala 
Präfident der Kalenberg-⸗Grubenhagenſchen Landſchaft — eine Stellung, die mit der Abts- 
würde verbunden ift — nicht nur die durch die Landichaft betriebene Waifenpflege, 
jondern auch die Entwidelung der großen landichaftlichen Brandkaſſe geſchickt und that: 
kräftig förderte. Befonderen Eifer widmete er dem mit dem Kloſter verbundenen Prediger: 40 
jeminar, das er zur Mufteranftalt machte. Er ſchuf noch ein zweites Predigerfeminar 
auf der Erihsburg und nach dem Vorbild Loceums find auch in den andern preußifchen 
Provinzen Predigerfeminare gegründet. U. bat in diefer Hinficht auch auf der Konferenz 
der deutjchen Kirchenregierungen in Eiſenach gewirkt durch Referate über die praftifche 
Vorbildung der Kandidaten für das Pfarr: und Schulinfpeftoratsamt 1886 und 1888. 45 
Wichtige Referate hielt er auf diefer Konferenz ferner über die wiſſenſchaftliche und praf- 
tifche Fortbildung der Geiftlichen, über Eirchliche Armenpflege und die Mitarbeit der 
Spnoden auf dem Gebiete der Liebesthätigfeit. 

Der Hannoverfchen Landesſynode bat U. zuerft als gewähltes, ſeit 1878 als jtändiges 
Mitglied angehört und bier feine reichen Gaben recht erzeigt, vor allem die der Weisheit so 
und der Beredſamkeit. „Berwunderungswürdig war, tvie er auch bei ihm ferner liegenden 
Gegenjtänden dasjenige gleich erfaßte, worauf es ankam, das Ziel klar hervorhob und 
den einfachen geraden Weg zu zeigen wußte. Seine Rede war jchnell, wie der Fluß 
Rhodanus, immer vorwärts und immer dem Ziel entgegen“ (Steinmet auf der Landes— 
ionode 1904). Er hat einen mwefentlichen Anteil an der Schaffung der Geſetze gehabt, 5 
die für den Ausbau der Landeskirche bedeutungsvoll geworden find; zu nennen find be- 
jonders das neue Geſangbuch (1881), das an die Stelle der 19 verjchiedenen Geſang— 
bücher in Hannover getreten ift und mad dem Urteil Sachkundiger eins der beiten 
deutfhen Geſangbücher it, und die Agende (1901). Dagegen gelang es ihm nicht, 
einen neuen allgemeinen Landeskatechismus durchzufegen. Auch für die Vorbildung der so 
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Geiftlihen wurde unter feiner Anregung viel gethan. Die Ordnung der Prüfungen wurde 
verbejlert und Vikariate gejchaffen. Seine Mitarbeit an der kirchlichen Gejetsgebung 
wurde durch die Verleihung der juriftiihen Doftorwürde (Göttingen) anerkannt. 

Den alten Anftalten der Inneren Miffion bewahrte er jtets feine warme Teilnahme, und 
5 für jede Neufchöpfung hatte er ein Iebhaftes Interefje. Das Magdalenenafyl von Hannover, 
das Frauenheim bei Hildesheim, die Arbeiterfolonie Käftorf, die Epileptifchenanftalt in 
Rotenburg hat er eifrig gefördert und auf der Landesſynode und den Bezirksſynoden den 
Eifer für die Innere Miffion zu wecken und zu ftärfen geſucht. Es giebt nicht ein Ge 
biet der Inneren Miffion, das U. nicht mit feiner Teilnahme begleitete, und auch ſolche 

10 Beftrebungen, die mehr humanitären Charakter trugen, aber von Bedeutung für das all 
gemeine Volkswohl waren, fanden an ihm einen Freund und Helfer, fo die Mäpßigfeits- 
jache, Anabenhorte, Handfertigfeitäunterricht, YJugendipiele, Bau von Arbeiterwobnungen 
u. ſ. w. Durch ihn wurden zum erftenmal auch die ſchon von Wichern angeregten 
Inſtruktionskurſe für Innere Miffion eingerichtet. Wichtig und erfolgreih wurden aud) 

15 die Bemühungen um eine beflere Sonntagsruhe, auf die die Iutberifche Konferenz; in 
Leipzig 1870 die Aufmerkſamkeit gelenkt hatte. 1885 gab U. einen Bericht über die 
Sonntagsruhe im —— der ſich auf die vom Ev. Verein veranſtaltete genaue 
Umfrage ſtützte. Als der Staat dann mit Sonntagsgeſetzen folgte, betrieb U. mit Eifer 
eine beſſere Sonntagsfeier, auch durch Predigten- und Schriftverbereitung. Seine be— 

20 ſondere Liebe ſchenkte er dem Merk der lutheriſchen Seemannsmiſſion und hatte ſeine 
berzliche Freude an ihrem Emporblühen; ebenjo lag ihm auch die Fürforge für Die deutſchen 
Lutheraner im Auslande, befonders in Südafrika, am Herzen. Wiederholt wies er darauf 
bin, daß diefe Gemeinden im lutherifchen Bekenntnis und im deutjchen Vollstum, das 
dort unauflöslich miteinander verbunden fei, durch Predigt und Schulunterricht in deutjcher 

35 Sprache erbalten werden müßte. Man müſſe alles thun, um der Iutherifchen Kirche 
Sübdafrifas ihre Selbitftändigfeit bewahren zu helfen. 

j Durch feine Thätigfeit in der Inneren Miffion wurde er zu wiſſenſchaftlichen Studien 
über die Geſchichte der Liebesthätigkeit geführt, und diefe Studien fürderten wieder jeine 
praftifche Arbeit. Die enge Verbindung zwischen MWifjenfchaft und Praxis ift überhaupt 

so das Bezeichnende bei U. Von 1881—90 erſchien fein dreibändiges Merk: „Die chrift- 
liche Liebesthätigfeit”, das auf den eingebenditen Duellenforfchungen beruht und die erfte 
zufammenbängende Darftellung der chriftlichen Barmberzigfeitsübung von der apojtolifchen 
bis zur neuejten Zeit bietet. 

Auch der fozialen Frage widmete er bejondere Aufmerkfamfeit und behandelte fie in 
35 mehreren Vorträgen: „Sozialismus und Chriftentum” und „Chriftlihe Barmberzigfeite- 

übung“, beide gedrudt in „Bermifchten Vorträgen über firchliches Leben der Vergangen: 
beit und Zukunft” 1875, dann „Das Chriftentum und das Geld” 1882. In dieſen 
Vorträgen wollte er in das Verftändnis der fozialen Bewegung einführen und eine lutherifche 
Antwort auf die Frage geben: Wie haben wir als Chriften über den Sozialismus zu 

so urteilen und uns zu ihm und feinen Vertretern zu jtellen? Schon bier entwickelt er 
die Gedanfen, die er 1887 in der Schrift: „Katholicismus und Proteftantismus gegen: 
über der fozialen Frage” in befonderem Gegenfaß zu Stöder ausführlich darlegte. Die 
joziale Frage ift zunächft eine wirtichaftliche Frage, die auf vollswirtichaftlihem Gebiete 
durch die Staatsmänner und Nationalöfonomen gelöft werden muß, aber nicht durch bie 

45 Kirche, welche nur das Wort Gottes zu verfündigen hat und diejes enthält feine Offen— 
barung über wirtfchaftliche Dinge, fondern Heilsoffenbarung, giebt feine mwirtjchaftlichen 
Sätze, jondern nur ethiſche. Die Kirche bat der jozialen Sage gegenüber nur die Auf: 
gabe, die unumgänglich nötigen fittlihen Kräfte zu ihrer Löſung darzureichen, den ſitt 
lichen Wert der Arbeit und Berufserfüllung zu predigen, den Egoismus zu befämpfen 

5o und Liebe zu pflegen. Sie bat das religiöfe Leben in den Arbeitskreifen und allen 
Ständen des Volks miederzuertveden, den Sonntag wieder zu Ehren zu Bringen, der 
unerbörten Kirchennot zu jteuern und vor allem rechtes evangelifcheg Gemeindeleben zu 
ſchaffen. Dazu fann am meiften eine kräftig entividelte Gemeindediafonie heifen. Dieſe 
Gedanken führte U. noch weiter aus der in Schrift: „Die kirchlihe Armenpflege und ihre 

55 Bedeutung für die Gegenwart“ 1892. 
Ablehnend verhielt er ſich auch gegen die Stöderfche Kirchenpolitit und die Hammer: 

fteinjchen Beftrebungen für eine größere Freiheit der Kirche durdy Anderung des Kirchen: 
regiments. Gewiß empfand aud) er die ernten Schäden des ftaatlichen Kirchenregiments 
und des UÜberwiegens des juriftiichen Einfluffes in der Kirche und hat je älter er wurde, 

so um fo bitterer darüber geklagt. Sein Ideal war die ftaatsfreie Kirche, aber er glaubte 
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die Zeit für eine lutheriſche Freilirche noch nicht gekommen und er betonte immer wieder, 
daß der Schwerpunkt der lutheriſchen Kirche in der Einzelgemeinde läge und nicht im 
Kirchenregimente, das ſtets die ſchwache Seite der lutheriſchen Kirche geweſen ſei und auch 
bleiben würde. 

Mehr beunruhigte ihn die Entwickelung der Theologie. Er hatte Ritſchl gegen die 5 
Angriffe der Orthodoxen in der Landesſynode verteidigt und war für die Freiheit der 
Wiſſenſchaft eingetreten. Eine unmittelbare und entſcheidende Mitwirkung der Kirche bei 
der Beſetzung der theologiſchen Profeſſoren hielt er für bedenklich, weil dadurch die theo— 
logiſchen Fakultäten aus den Univerſitäten hinausgedrängt und in Seminare verwandelt 
würden zum Schaden der allgemeinen wiſſenſchaftlichen Bildung der Theologen und der 10 
Kirche, die damit von der Entwickelung des geiſtigen Lebens abgeſchnitten würde. Er 
ließ auch in den Predigerſeminaren volle Freiheit der wiſſenſchaftlichen Arbeit gelten. 
Aber in der modernen Theologie ſah er mehr und mehr eine Gefahr für die Kirche 
und der Meingartfche Handel, in dem er einen Vorftoß diefer Theologie jah, be 
reitete ihm ernite Sorgen. Entſchieden war er gegen die unbedingte Lehrfreiheit und 15 
für Aufrechthalten des lutheriſchen Befenntniffes, ohne dieſes einfeitig juriftiih nach 
jdem Buchjtaben bindend anzufehben. Aber die moderne Theologie war ihm eine 
grundftürzende „Schwarmgeifterei”, die nur zerftörend wirken könnte. Seine feite 
Ueberzeugung mar, daß nur der „alte Glaube” Grund und Halt bieten und die Kirche 
bauen fünne. 20 

Die bitteren a u die er mit dem Staatöregiment in der Kirche machte, und 
die theologischen Kämpfe haben feinen Lebensabend getrübt. Dazu kamen dann noch jchmerz- 
liche Verlufte in feiner Familie, drei erwachſene Kinder gingen vor ihm bin. Und doc 
blieb feine Arbeitskraft die alte und ungeſchwächt fein Intereſſe für die verfchiedenften 
Gebiete der Wifjenfchaft und Kunſt. Er mar feit 1884 Vorſitzender des Hiftorifchen 25 
Vereins für Niederfachjen und der Ausfhmüdung feines Kloſters Wandgemälde von 
Gebhardt) jchenkte er eingehende Teilnahme. Thätigen Anteil nahm er an der Schul: 
fonferen; in Berlin 1890, auf der er entjchieden für die Wahrung des Haffifchen 
Charakters der Gymnafien eintrat. Klaſſiſche Bildung verbunden mit dem Chriftentum 
und dem deutjchen Leben, das follten nach ihm die Gymnaſien bieten und darum nicht 30 
mit den Nealjchulen verquidt werden. — Seiner geliebten Diakoniſſenſache nahm er ſich 
1894 und 1896 noch einmal befonders an, indem er die Einrichtung der Diakoniſſen— 
mutterhäufer gegen die der Diakonifjenfchulen verteidigte (befonders gegen Dettinger und 
Zimmer in der Allg. ev. luth. Kztg. 1894, 20—22) und den Unterfchied zwifchen katho— 
chen Pflegeorden und evangeliſchem Diakoniſſenweſen darlegte (Mtsſchr. für J. M. XVI). 35 
Seine legten jchriftitelleriihen Arbeiten galten der Geſchichte feiner Landeskirche „Anton 
Korvinus” 1901 und „Hannoverſche Kirhengeichichte”. Im Herbit leitete er nod in 
Hameln die Generalverfammlung des Evangelischen Vereins. Ende Oftober nahm er 
noch in Frankfurt aM. an einer Beratung der Eifenacher Konferenz über den engeren 
Zuſammenſchluß der evangelifchen Yandesfirchen teil. U. war fein grundfäglicher Gegner ao 
dieſes Planes, hatte aber ernjte Bedenken, daß daburd die lutheriſche Kirche geichädigt 
werde und hegte überhaupt Zweifel an der Durchführbarkeit, jo lange die Kirche Staats: 
firche bleibe. Von einer unierten deutſchen Reichskirche wollte er nichts wiſſen. Eine 
ſolche könne fein einheitliches gefundes Leben haben und führen zur Trennung von den 
außerbeutichen lutheriſchen Kirchengemeinfchaften, würde auch mehr ein politifches als ein a 
firchliches Gebilde werben. 

Die legten Wochen feines Lebens arbeitete er noch an der Herausgabe der Agende für 
die lutheriſche Kirche Hannovers, welche von der Landesſynode einftimmig angenommen war. 
Damit war, bis auf den noch fehlenden Katechismus, zu feiner Freude das Werk des 
Zujammenjchlufjes der felbititändigen Landeskirche Hannovers vollendet. Bis zum lebten 50 
Tage frifch und arbeitsfroh ftarb er wie er fidh gewünfcht, „den Fuß in der Furche und 
die Hand am Pfluge“ am 15. Dezember 1901, einem Sonntagabend, an einer Herz 
lähmung. Unter großer Beteiligung wurde er im Kloſter Loccum beerdigt. Seit Juſtus 
Gefenius, jo wurde bei der Trauerfeier in der Schloßfirche zu Hannover bezeugt, habe 
die Kirchenregierung Hannovers einen Theologen von gleicher Bedeutung nicht bes 55 
ſeſſen. Fr. Uhlhorn. 

Uhlich, Leberecht ſ. d. U. Lichtfreunde Bd XI ©. 466, u. 

Ulfila ſ. Wulfila. 
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Ullmann, Karl, geit. 1865. — Bal. die Netrologe von Grüneiſen in der Allg. Zig. 
(Januar 1865), Hagenbad) im Kirchenblatt für die ref. Schweiz (März 1865), Bähr im Bad. 
Kirchen: u. Bolfsblatt (Januar 1865), Holgmann in der Prot. K3 (Jahrg. 1865), und des 
Unterzeichneten ausführlicdyere Darftellung in dem Ertraheft der ThStK von 1867, welder 
auch die unvollendete Denkſchrift Ullmanns über jeine Teilnahme am Kirdyenregiment bei: 
gegeben iſt (auch bejonders erfchienen unter dem Titel: D. Karl Ullmann, eine biographiiche 
Skizze von W. Beyſchlag, Botha 1866). Der Bortrag von D. Hausrath über Ullmann (Stleine 
Schriften religionsgefhichtlihen Inhalts, 1883, ©. 438—460) jtellt die Geſchichte des Ull- 
mannjhen Sirchenregiment® nad der Auffaſſung der dasjelbe befümpfenden Partei dar; 
G. Frank, Die Theologie des 19. Jahrh.s, Leipzig 1904, &. 270. — Eine Gejamtausgabe der 
Hauptichriften Ullmanns iſt in Pertbes’ „Theologiſcher Bibliothek” enthalten. 

Karl Ullmann wurde am 15. Mär; 1796 zu Epfenbad bei Heidelberg geboren ; 
er gehörte von Haus aus der reformierten Konfejfion an. Sein Vater, Johann Balt: 
bafar Ullmann, war Pfarrer zu Epfenbah. Er beſuchte das Gymnafium zu Heidel- 

15 berg, wo ihn bejonders die alten Spraden und der Religionsunterricht anzogen. 
Seine akademischen Studien begann. er im Herbſt 1812 in Heidelberg unter Daub, 
Paulus und Schwarz, ohne jedoch von einem biefer fo ſehr verſchiedenen Repräfentanten 
damaliger Theologie eigentümlih angefaßt zu werden. Nach einem Jahre jandte ihn 
der Vater auf Daubs Nat nah Tübingen. Hier vollendete er unter der freundlichen 

0 Leitung der Epigonen Storrd bis zum Herbit 1816 feine Studien und wurde nicht nur 
mit guten Kenntniſſen ausgerüftet, fondern auch in der anerjogenen pofitiv chriftlichen 
Richtung befeitigt, ohne jedoch mit feinen Überzeugungen zu einem ganz befriedigenden 
Abſchluß zu gelangen. In die Heimat zurückgekehrt, beftand er fein theologifches Eramen, 
ward am 12. Januar 1817 orbdiniert und als Vikar nad) Kirchheim bei Heidelberg gefandt, 

25 wo er ein Jahr lang im praftifchen Kirchendienjte thätig war. Um zur akademiſchen Yauf: 
bahn überzugehen, begann er im Herbſt 1817 in Heidelberg feine Studien von neuem, 
indem er vor allem bei Hegel in der Philofophie, bei Creuzer in der Philologie ein= 
heimifch zu werben juchte. Namentlich der —— zog ihn Nah und perjönlich aus: 
nehmend an, während die Beichäftigung mit der Philoſophie ihm vorzugsweiſe die Un— 

so fertigfeit feiner theologischen Überzeugungen und zugleich die Beftimmung feines Geiftes, 
nicht vom Allgemeinen aufs Bejondere, jondern vom Basen aufs Allgemeine En geben 
und daher mit eregetifcher und biftorifcher Erforfchung des Chriftentums zu beginnen, 
zum Betwußtfein brachte. Nachdem er im Frühling 1819 als Doktor der Philoſophie 
promoviert hatte, führte ihn eine mehrmonatliche wiſſenſchaftliche Neife nach Norddeutſch— 

35 land, infonderheit nach Berlin, und bier, im Umgang mit Schleiermacher, de Wette und 
befonders Neander, gewann fein inneres Ningen den prinzipiellen Abſchluß, indem er in 
der bier vertretenen Theologie, „melde im Gegenfat gegen den Nationalismus mie den 
älteren Supranaturalismus das Chriftentum als echte Offenbarung und neue Lebens: 
ſchöpfung, aber zugleich als etwas geſchichtlich und organisch ſich Entwidelndes faßte und 

40 daher den chriſtlichen Glaubensinhalt mit den echten und gefunden Bildungselementen der 
Zeit zu vermitteln fuchte”, das Ziel feines eigenen wiffenjchaftlihen Strebens erkannte. 

Im Herbſt 1819 begann U. in Heidelberg exegetiſche und biftorifche Vorlefungen zu 
halten, habilitierte fih bald darauf als tbeologifcher Privatdocent und erhielt im Früh— 
ling 1821 feine Ernennung zum außerordentlihen Profeffor. In diefelbe Zeit fallen 

45 feine erſten litterärifchen Bublifationen, zunächit zwei fritifche, eine Schrift über den 
zweiten Petrusbrief, deſſen erites Kapital er unter Preisgabe der beiden anderen als ein 
echt petrinifches Fragment retten wollte, und eine Abhandlung über den fog. dritten Brief 
an die Korinther, defjen Unechtheit er überzeugend darthat; dann zwei kirchengeſchichtliche 
Arbeiten, ein der zweiten Auflage von Creuzers Symbolik beigegebener Aufſatz über den 

50 chriftlichen Feſtzyllus und ein lateinifhes Programm über die Sekte der Hypſiſtarier. 
Diefen kleineren Arbeiten folgte im Jahre 1825 fein Gregor von Nazianz, eine Frucht 
feiner bereitö von Greuzer angeregten patriftifchen Studien. Diefe Monographie, die fich 
den analogen Arbeiten Neanders ebenbürtig an die Seite ftellte, trug ihm einen Ruf ans 
Wittenberger Seminar und infolge der Ablehnung desjelben die Ernennung zum ordent: 

55 lichen Profeſſor ein (1826). 
Obwohl die Heidelberger Verhältniſſe für die Wirkſamkeit eines jungen theologischen 

Lehrers von Uns Richtung ungünftig waren, blieb U. doch der vaterländifchen Univerfität 
unter jehr bejcheidenen Gebaltsverbältnifien zehn Jahre lang getreu. 

Das Jahr 1820 hatte ihm in dem jugendlichen Umbreit, der damals nad) Heibel: 
0 berg fam, einen Herzensfreund zugeführt, wie er ihn fich längjt an feine Seite gewünſcht 

hatte. Dieſem Freundfchaftsbunde verdankte ein Unternehmen feine Entjtebung, das für 

or 

— 
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Us ſchriftſtelleriſche Entwidelung und weit über die Grenzen des evangelifchen Deutſch— 
lands hinausgehende Gelebrität von entjcheidender Bedeutung ward, die „Theologiichen 
Studien und Kritilen“. Der Gedanke, jener neuen gläubigen Theologie, zu der ſich U. 
in Gemeinjchaft mit Schleiermacher und Neander bekannte, ein Organ zu gründen, in 
welchem ſie ſich austauschen, nach den verfchiedenften Seiten ſich durchbilden und auf die 6 
praktifch-ticchlichen Kreife und Verhältniſſe einwirken könnte, war ein höchſt glüdlicher, und 
die Ausführung, zu der ſich die in Bonn vereinigten Gefinnungsgenofjen Lücke, Nitzſch, 
Giefeler und ein jo ausgezeichneter Verleger mie Friedrich Perthes mit U. und Umbreit 
verbanden, gedieh nach den erſten mühevollen und bejcheidenen Anfängen jo gut, daß die 
Zeitfchrift in den erften zwanzig Jahren ihres Beſtehens allmählih bis an taufend Abon= 10 
nenten gewann und noch heute das Leben ihrer Stifter kräftig überbauert. Der bald 
beſonders herausgegebene Erftlingsaufjag, mit dem U. die ThStK eröffnete — „Über 
die Unfündlichkeit (ſpäter „Sündlofigkeit”) Jeſu“ erwuchs in ſieben Auflagen zu einem 
der einflußreichiten Werke der gläubigen Theologie der eriten Hälfte des 19. — * 

Im Jahre 1829 folgte U. einem Rufe an die theol. Fakultät zu Halle. Seine 
Hauptaufgabe war hier das kirchengeſchichtliche * neben dem er aber auch die Ein— 
leitungswiſſenſchaft, Symbolik und Dogmatik behandelte. Er eröffnete ſeine Vorträge mit 
der in den ThStK veröffentlichten Rede: „Über die Aufgabe des Kirchenhiſtorikers in 
unferer Zeit“, und gewann durch biftorifche wie ſyſtematiſche Vorlefungen bald eine be: 
deutende, weſentlich auf Überwindung des in Halle noch vormwiegenden alten Rationalis- 20 
mus gerichtete Wirkjamleit. Als aber die Angriffe der Ev. KZ_ gegen Gefenius und 
Wegicheider ftatt der geiftigen Überwindung jener Schule eine obrigfeitliche Unterdrüdung 
derjelben begehrten, trat er in einem „Theologiſchen Bedenken” (Halle 1830) für die ge- 
fährdete Freiheit der theologifch-firchlichen Entwidelung entjchieden ein. Bon litterärifchen 
Arbeiten fallen in dieſe Hallifche Periode, nächſt einer Reihe von Heineren Beiträgen für 25 
die ThStK, befonders fein Aufſatz über „Nicolaus von Methone und die dogmatifche 
Entwidelung der griech. Kiche im 12. Jahrhundert” (ThHStK 1833, Heft 3); feine Abhand- 
lung „De Beryllo Bostreno ejusque doetrina“ (1835), und fein „Johann Weſſel, der 
Vorläufer Luthers” (1833), eine Monographie, aus der fpäter jein Firchengefchichtliches 
Hauptwerk, die „Reformatoren vor der Reformation”, erwuchs. EN) 

Unter jeinen Kollegen namentlih mit Thilo freundlich verbunden, dem perſönlichen 
Verkehr mit Schleiermader, Neander, Lücke näher gerüdt, durch die der Hauptſache nad) 
von ihm beforgte Redaktion der ThStK überhaupt zu einem Mittelpuntt theologifcher 
Gemeinſchaft geworden und vor allem durch die Verbältnifje und Erfolge feines Lehr: 
amtes aufs höchſte befriedigt, hätte U. in Halle die geliebte Pfälzer Heimat auf die Dauer s5 
verfchmerzt, wenn nicht eine Neihe von häuslichen Trübfalen ibm bier aufs jchmerzlichite 
beimgefucht hätte So vermochte er der 1836 an ihn ergebenden Aufforderung zur 
Rückkehr nady Heidelberg nicht zu widerſtehen. Er rechnete auf eine Umgeftaltung der 
Fakultät und theologischen Studien in feinem Sinne, wie fie denn auch durch die Berufung 
Rothes, Hundeshagens und anderer ſowie durch die Stiftung des theologifchen Seminars 40 
allmählich eintrat, dagegen binfichtlidh der von ihm dringend gewünfchten Heranziehung 
einer anregenden philojophifchen Lehrkraft unausgeführt blieb. U.s Vorlefungen maren 
auch bier Kirchen: und Dogmengeihichte, Symbolif und neutejtamentliche Einleitung, auch 
wohl Symoptiker und andere Eregetifa; namentlih in den biftorifchen Vorträgen war 
das forgfältige Diktat, das er gab, wie die lebendige freie Ausführung, die er folgen 48 
ließ, durch feine und belebte Charafteriftif und Auseinanderjegung anregend und fejjelnd. 

Inzwiſchen war feine fchriftitelleriiche Tätigkeit dur das im Jahre 1835 er: 
ſchienene „Leben Jeſu“ von Strauß von der Firchengefchichtlichen Bahn wieder auf 
die apologetifhe zurüdgerufen worden. Schon im Jahre 1836 erſchien aus feiner 
Feder eine Kritil des „Lebens Jeſu“ und als Strauß; in einem frieblihen Sendfchreiben 5» 
antwortete, jchrieb U. in derjelben Form und Haltung eine befonders mit der. Perfün- 
lichkeit Jefu und der Glaubwürdigteit des Wunders fich befchäftigende Replif, die dann 
mit jener erſten Kritif zufammen unter dem Titel „Hiltorifh oder Mythiſch“ (1838) in 
befonderer Ausgabe erfchien. Die von Strauß bingeworfene dee, den chriftlichen Gottes: 
dienjt durch einen Kultus des Genius zu erfegen, veranlaßte U. zu der ſchönen an Guſtav 55 
Schwab gerichteten Schrift: „Über den Kultus des Genius“ (1840) —, und ebenjo riefen 
die jeit Strauß neu erregten Verhandlungen über das Weſentliche und Bleibende im 
Chriftentum die Abhandlung: „Uber den untericheidenden Charakter des Chriftentums, mit 
Beziehung auf neuere Ausdrudsweilen (ThStK 1845) — hervor, welche als feparate 
Schrift unter dem Titel „Das Weſen des Chriftentums” feitdem in vier Auflagen er: 60 

je b 
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jchienen ift. Es find die Schleiermacherſchen theologischen Grundanſchauungen, die uns bei 
U. entgegentreten, aber in einer ähnlichen Temperierung, wie bei Neander: Unabhängigkeit 
von den orthodoren theologiichen Formen, Unterfcheidung von Glaube und Dogmatif, 
Anerkennung des Gottmenſchlichen ın Offenbarung und hl. Schrift, auf der anderen Seite 

5 Betonung der vom Nationalismus verfannten religiöjen Jdeen des Chriftentums, nament- 
lich der centralen Bedeutung der Perjon Chrifti als des notwendigen und fchlechtbin voll- 
fommenen Vermittler der Gemeinſchaft mit Gott: das alles aber ohne die einfeitige 
Subjektivierung der Glaubenswahrheit und die jonftigen drüdenden Bedingungen, die 
derjelben bei Schleiermacdher durch fein eigentümliches Nebeneinander von Myſtik und Spe- 

10 fulation auferlegt find, alfo vor allem ein unumwunden theiftifcher Gottesbegriff und 
eine vollere Anerkennung des Übernatürlichen, ſowie überhaupt ein ausgeprägter hiſtoriſcher 
Sinn. Dabei iſt U.3 theologische Methode dialektifch, aber durchaus nicht fpekulativ: 
biftorifch, aber keineswegs weſentlich kritiſch; von der fein beobachteten äußeren oder inneren 
Einzelthatfache gebt er auf allgemeine Rejultate pofitiver Natur aus, ohne aus denfelben 

15 ein eigentliches Syftem zu bauen oder fie mit dem firchlichen Syſtem kritiſch auseinander: 
zuſetzen, — Eigenfchaften, die ihn für eine vorherrichend anregende Lehrthätigfeit und als 
Schriftjteller für eine mittlere Gattung zwiſchen ftreng wiſſenſchaftlicher und rein populärer 
Erörterung chriftlicher und firchlicher Dinge vorzüglich befähigten. 

In U.8 zweite Heidelberger Periode fällt vor allem fein kirchengeſchichtliches Haupt: 
20 werk, feine „Neformatoren vor der Neformation”. Sie erwuchſen ibm, wie fchon erwähnt, 

aus jeinem „Johann Weſſel“, den er durch Hinzunahme Johanns v. God, Johanns 
v. Wefel, der Brüder des gemeinfamen Lebens und der rheinländifchen Myſtiker zu einer 
Gejamtdarftellung der religiös-theologischen Vorbereitung des deutichen Neformationswerfes 
erweiterte. Aber mit diefem Merfe (1842) und dem „Weſen des Chriftentums” (1845) 

25 iſt feine im engeren Sinne theologische Schriftitellerei im großen und ganzen auch ab» 
geſchloſſen; weitere, namentlich Tirchengefchichtlihe Entwürfe, die er hegte, kamen nicht 
mehr zur Reife, und auf die durch Baur und feine Schule eröffneten kritiſch-hiſtoriſchen 
Streittragen über das Urchriftentum ging er nicht näher ein. Dagegen trat das Intereſſe 
an praftichsfirchlichen Zeitfragen, das in einem urjprünglihen Zuge feines Wefens begründet 

war und fchon in einer Neibe älterer Beiträge zu den THStK („Über einige Mängel 
und Bedürfniffe der proteftantifchen Kirche”, 1832; „Uber Partei und Schule, Gegenjäge 
und Vermittelung”, 1833) fich befundet hatte, feit den vierziger Jahren im Zuſammen— 
bang mit der immer mehr auf firchliche Brobleme führenden Zeitbewegung zunebmend, 
bei ihm hervor und nahm feine jchriftitellerifche Thätigkeit je länger um fo ausſchließ— 

35 licher in Anſpruch. U. ward von da an gegenüber den einfchlägigen Zeitfragen der 
bervorragendite Wortführer der in den ThStft vertretenen Theologie, und es ift in den 
en Jahren kaum irgend eine erheblichere Beivegung auf firchlich:nationalem Gebiete 
vorgelommen, über welche. er ſich nicht in eingehend begutachtender Weiſe in feiner Zeit- 
Schrift ausgefproden hätte. So über die Firchlihe Duldung oder Berechtigung des 

40 Nationalismus aus Anlaß des Altenburger Kirchenftreites von 1838; über die durch 
Straußens Auftreten und Scidjale in Bewegung geſetzte Lehrfreiheitsfrage in feinen 
„Bierzig Süßen, die theologische Lehrfreibeit innerhalb der evangeliſch-proteſtantiſchen 
Kirche betreffend“ (1843); über die deutjchfatholifche Bewegung (1845); über die Nicht: 
annahme des D. Rupp auf der Berliner Hauptverfammlung des Guftav Adolf-Bereins 

45 (1847). Den in den legten Jahren vor 1848 ſich regenden Gedanken einer deutich-evan- 
gelifchen Nationalkirche vertrat er in einem Aufjage der Gottafchen „Deutſchen Biertel- 
jahrsſchrift“ (1843), indem er ihn den an die Stiftung des Bistums Jerufalem ſich 
fnüpfenden Anglikanifierungsideen entgegenftellte, und als jener Gedanfe in dem von den 
Königen von Württemberg und Preußen ausgehenden Entwurf einer allgemeinen deutjch- 

co evangeliichen Kirchentonferenz einen gewiſſen Anklang fand, verfaßte er im Intereſſe 
desjelben die Schrift: „Für die Zukunft der evangelifchen Kirche, an ihre Schirmberren 
und Freunde” (Stuttgart 1845 und 1846), wie er denn auc als Abgeordneter Badens 
an der fonitituierenden Berliner Konferenz und ebenfo an den meijten jpäteren (Eifenacher) 
Konferenzen thätigen Anteil nahm. Die Grundjäge U.8 binfichtlich dieſer praktiſch-kirch— 

55 lichen Frage waren weſentlich folgende: Unterjcheidung, aber nicht Scheidung von Staat 
und Kirche. Alfo von jeiten des Staates Duldung für alles fittlicy Erträgliche, aber Pflege 
der anerkannten pofitivschriftlichen Konfefltionen als der Trägerinnen der tieferen, den 
Staat tragenden fittlihen Kräfte. Unbejchräntte Freiheit der wiſſenſchaftlichen Erörte— 
rungen in der Litteratur, aber binfichtlih der theol. Fakultäten Vermittelung der Rüde 

co fichten auf die Freiheit der Wiſſenſchaft und auf das Bedürfnis der Kirche; alfo Bindung 
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nicht an die Lehrform der fombolifchen Bücher, aber an die Prinzipien des evangeliichen 
Belenntnifjes. Auf dem Boden der Kirche jelbjt fein gejeglicher Symbolzwang, fondern 
freie geiftige Überwindung unvolltommener Richtungen, aber unter Feſthaltung der Be: 
fenntnifje als vorbildlicher Glaubenszeugnifje und unter Vorbehalt des Hechtsverfahrens 
gegen foldhe, die ihr Amt zum Umſturz der firchlichen Fundamente mißbraudten. End- 5 
lid feine Bejeitigung des landesherrlichen Kirchenregiments, wohl aber Ergänzung der 
tonfiftorialen Einrichtungen durch presbyterial-ſynodale, damit eine Selbjtbeitimmung und 
Selbitenticheidung der evangelifchen Kirche möglich fei. 

Auch in den Jahren 1848—1850 fuhr U. fort, diefen Beruf eines Sprechers der 
neueren gläubigen Theologie gegenüber den Zeitfragen zu erfüllen. Die Ansprache, die 
er mitten im wüſteſten Getümmel des April 1848 an die Lefer der THStK richtete 
(„Einiges für Gegenwart und Zukunft“, 1848, 3), ift ein erhebendes Zeugnis der hrijt- 
lihen Mannhaftigfeit, mit der er dem Chriſten und Theologen den aufgetvühlten Boden 
des Vaterlandes als ein fruchtbare Saatfeld zu zeigen wußte. Eine andere Schrift des- 
jelben Jahres („Über das Verhältnis von Staat und Kirche”) vertrat gegenüber den 
alle Bande zwiſchen Staat und Kirche löfenden Beltimmungen der „Deutſchen Grund- 
rechte‘ die Idee des hriftlihen Staates in dem oben angebeuteten Sinn. An der Schöp: 
fung des im Herbjt 1848 ins Leben tretenden deutichen evangelifchen ee nahm 
U. eifrigen Anteil; ebenfo ging er mit warmem Herzen auf den eben damals Macht ges 
winnenden Gedanken der „inneren Miffion” ein. Die Nevolutionsjahre ließen einen 20 
tiefen Eindrud bei U. zurüd, keineswegs einen verbitternden oder verbüjternden, wohl 
aber eine Berftärfung und Bertiefung feines praftifch:religiöfen und kirchlichen Ernſtes. 
Mie fern fein chriftlich-firchlicher Konjervatismus von den Ausartungen war, die in Form 
einer konfeſſionaliſtiſchen Gejetlichkeit und trüben Vermiſchung kirchlicher und politifcher 
Tendenzen damals zu wuchern begannen, bezeugt namentlid die von beiligem Ernſte 3 
und den reinften evangelifchen Geſinnungen getragene Zeitbetrachtung, mit der er, den 
Jahrgang 1852 der ThStK eröffnete. Und daß in den freieren theologifchen Über: 
zeugungen 1.3 feine Veränderung vorgegangen war, bewies in demjelben Jahrgang der 
Zeitjchrift die feine und überlegene Zurüdmweifung, die er den vom Grafen Gasparin im 
Sinne einer wenig erleuchteten Orthodoxie gegen jein „Weſen des Chriſtentums“ gemachten 30 
Angriffen widerfahren ließ. 

Es entiprad den Berhältniffen und Anforderungen der auf die Nevolutionsjahre 
folgenden Zeit, wenn fih U. von nun an vorzugsmweife den Angelegenheiten der badischen 
Landeskirche widmete. Die ev. Kirche in Baden, ein Drittteil der Bevölkerung umfaſſend, 
war aus altbadischen Lutheranern und pfälzischen Neformierten durch die Yandesjunode 35 
von 1821 zu einer im volliten Sinne unierten zufammengewacjen. Die Untonsurfunde 
enthielt audy die Idee einer von der Einzelgemeinde aus organisch fich glievernden und 
mit dem Staatöorganismus felbitftändig ſich zuſammenſchließenden Kirche; aber dieſe Idee 
war nur fehr fümmerlich verwirklicht worden, indem zwar zu dem Eonfiftorialen Kirchen: 
regiment presbpteriale und ſynodale Einrichtungen binzugetreten waren, aber teild an 40 
mangelbafter Konftituierung litten, teils dur ein Übermaß von Staatsbevormundung 
auf einen geringen Grad von Bedeutung berabgedrüdt wurden. Der landesfirchliche Be: 
fenntnisjtand war unter Nachwirkung der von dem trefflihen Markgrafen und Groß— 
berzog Karl Friedrich (geit. 1811) herrührenden pofitiv gerichteten Kirchenratsinftruftion 
durch S 2 der Unionsurfunde zwar im Sinne der Anerkennung des Konjenfus der Bes 45 
fenntnifje feitgeitellt worden, aber indem man die Geltung berjelben der Autorität der 
Schrift hatte unterordnen und das Necht der fortjchreitenden freien Schriftforichung 
wahren wollen, war ein fo unbehilflicher Belenntnisparagraph entjtanden, daß auch Be: 
fenntnisfluht und Lehrwillkür ſich nicht ohne Schein auf denjelben berufen konnte (vgl. 
Hundeshagen, Die Belenntnisgrundlage der vereinigten eb. Kirche im Großberzogtum 50 
Baden, Frankfurt a. M. 1851). Nun batte der Rationalismus eine ausgebreitete Herr: 
ſchaft unter den Geiftlihen und Gebildeten Badens getvonnen und die unter feiner Mit- 
wirfung entjtandenen Kirchenbücher, der Landeskatechismus, die Agende, das Geſangbuch, 
auch die biblische Geichichte, gaben einem pofitiveren Sinn und kirchlichen Gejchmad viel: 
fahen Anſtoß. AndererfeitS war jeit den zwanziger Jahren, getragen von einzelnen 55 
originellen PBerfönlichkeiten, ein dem mürttembergifchen verwandter Pietismus im Yande 
aufgefommen und nad und nach zu volfstümlicher Bedeutung gelangt: indem fich aus 
ibm gemäß der allgemeinen deutjchen Entwidelung bie und da ein jtrenger Konfeſſiona— 
lismus entwidelte, erjchien in einer Zeit, die, wie die erjten fünfziger Jahre, von einem 
ſtarken kirchlichen Zuge beivegt ward, der landeskicchliche Beitand um feiner Mängel und 60 
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Hergernifje willen ernſtlich gefährdet, und fchon waren die Anfänge einer lutheriſchen 
Separation im Lande vorhanden. So eröffnete fich der neueren gläubigen Theologie 
eine ebenfo lohnende als dringende Aufgabe: durch eine gefunde Reform den Beftand der 
Landeskirche zu ſichern und die Einwirkung derfelben auf das Voll! und Staatsleben 

5 zu fteigern. Es ift ein großes und bleibendes Verdienſt 11.3, diefe Aufgabe in feine 
— genommen und die damalige gefahrvolle Kriſis der badiſchen Landeskirche zum 

uten gewendet zu haben. 
Er that dies zunächſt von feiner akademiſchen Stellung aus in ganz freier Meile, 

indem er die reformgefinnten Freunde der evangelifchen Landeskirche in balbjährigen freien 
ı0 Konferenzen vereinigte. Diefe „Durlacher Konferenzen“ (zu unterjcheiden von den jpäter 

unter Schenkels Leitung erneuerten) gewannen für das evangeliſche Baden eine cpode 
machende Bedeutung, indem hier zuerit Pietismus und Wermittelungstheologie zueinander 
Vertrauen faßten, und in grünblicher freiefter Erörterung die Gohına der ſchwebenden 
landesfirchlichen Lebensfragen vorbereitet ward. Der 1852 in Baden eintretende Ne 

15 — eröffnete die beſten Hoffnungen auf die Durchführung der angeſtrebten 
Reformen, und als im Jahr darauf die evangeliſche Prälatur durch Hüffells Rücktritt 
erledigt ward, erſchien nichts natürlicher, als daß der Prinzregent (der jetzige Großherzog 
u derjelben U. berief. Er folgte im Herbit 1853 dem Hut, nicht ohne ein Programm 
En firchenregimentlichen Grundfäge und Ziele aufgeftellt zu haben, von deijen Billigung 

2o an entjcheidender Stelle er feine Annahme abhängig machte; den mefentlichen Jnbalt 
desfelben führte er gleich nachher in einer Anfprache an die Landesgeiftlichleit aus. 

Der evangelifche Oberfirchenrat in Baden war damals, abgefehen von wenigen rein: 
innerlihen Angelegenheiten der Kirche, eine dem Minifterium des Innern untergeordnet: 
Behörde, ohne das Recht des Vortrags beim Großherzog; im Oberkirchenrate jelbit 

> war der Prälat (d. h. der Vertreter der evangelifchen Kirche in der erften Kammer) 
nichts weiter, ald das erftuotierende Mitglied der geiftlihen Bant. U. empfing alie 
durch feine Stellung Feine firchenregimentlihe Macht und fonnte nur durch beſondere 
Zugänglichkeit des ;Fürften, des Miniſters und feiner Kollegen im Oberfirchenrat für feine 
Beitrebungen etwas auszurichten hoffen. Erſt im Jahre 1856 übertrug der Großherzog 

so U. auch das Direktorium, aber die nachträglichen Bedingungen, welche der damals neu 
eingetretene Minifter von Stengel diejer Neuerung anzubängen wußte, madten_ die 
jelben für U. eher zu einem Schaden als Mr einem Gewinn. Es ward ihm im Ober: 
firchenrat ein weltlicher Vizedireftor gegenübergeftellt, deſſen Widerſpruch jeden ſonſt em: 
belligen Kollegialbeſchluß der höheren Entfcheidung des Minifteriums unterivarf, und jtatt 

35 des beantragten unmittelbaren Vortrags beim Großberzjog erhielt der neue Direktor jamt 
jenem Vizedirektor Sik und Stimme im Minifterrum des Innern, ein Recht, welches bei 
der ſtark bureaufratiihen und für geiftliche Geſichtspunkte wenig empfänglichen Stimmung 
dieſes Kollegiums für U. bald zur größten Pein werden follte. 

Das Hauptbeftreben des neuen Prälaten war auf die Ausführung der in den Tur 
40 lacher —— vorbereiteten Reformen gerichtet, behufs deren die ſeit 1843 nicht ge 

haltene Generalfynode im Jahre 1855 einberufen ward. Ahr wurden Entwürfe einer 
neuen Formulierung des Befenntnisftandes, eines neuen Landeskatechismus, einer neuen 
Gottesdienftordnung und bibliſchen Geſchichte vorgelegt, Vorlagen, welche eine aus den 
Mitgliedern der theol. Fakultät und einer Auswahl angeſehener Geiftlichen gebildete 

45 Vorkonferenz fait twiderfpruchslos gutgeheißen hatte; die Geſangbuchsreform und die Ber 
Faffungörevihon jollten einer folgenden Generalſynode vorbehalten bleiben. Die neue 
Deklaration des Belenntnisftandes lautete: „Die vereinigte evangelifch:proteftantifche Kirche 
im Großherzogtum Baden gründet ſich auf die bl. Schrift des A und NTS als die all: 
einige Quelle und oberjte Richtfchnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens, umd 

so hält unter voller Anerkennung ihrer Geltung feſt an den Befenntniffen, welche fie ibre 
Bereinigung zu Grunde gelegt hat, Diefe in Geltung jtehenden Bekenntniſſe find die 
noch vor der wirklichen Trennung in der ev. Kirche erichienenen, und unter dieſen 
namentlib und ausdrücklich: die Augsburger Konfeflion, ald das gemeinfame Grunt- 
befenntnis der ev. Kirche Deutjchlands, ſowie die befonderen Belenntnisfchriften der beiden 

55 früher getrennten ev. Konfeffionen des Großherzogtums, der Katehismus Luthers und 
der Heidelberger Katechismus, in ihrer übereinftimmenden Bezeugung der Grundlebren 
bl. Schrift und des in den allgemeinen Belenntnifien der ganzen Chriftenheit ausge 
iprochenen Glaubens“, — In dieſer Aufftellung, die fonjt einmütig gebilligt ward, ver 
mißte eine Minorität der Synode und an deren Spite Hundeshagen und Rothe die im 

co $2 der Unionsurlunde ausgeiprochene Wahrung des Rechts der freien Schriftforjchung, 
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während U. beftritt, daß eine ſolche in den Belenntnisausdrud gehöre. Sein Stand: 
punkt in diefen Fragen war allerdings nicht mehr der feines 25 Jahre älteren Gut: 
achtens in der Geſenius-Wegſcheiderſchen Angelegenheit (ſ. o. ©. 205, 21), aber er hatte, 
wie das von ihm verfaßte Gutachten der Heidelberger Fakultät über den pfälziſchen 
Kirchenverfafjungsentwurf vom Jahre 1849 bezeugt, feine Anficht nicht erft mit dem Ein 5 
tritt ind Kicchenregiment geändert und wollte auch jegt der theologischen freien Forſchung 
fo wenig entgegengetreten wiſſen wie feine ſynodalen Gegner, nur daß er fürdhtete durch 
Erwähnung derjelben im Befenntnisparagraphen alle rechtliche Anwendbarkeit desſelben 
tvieder in Zweifel zu ſetzen. Ein jchließlich von ihm nachgegebener Zufaß, welcher Necht 
und Pflicht der freien Schriftforfchung für alle Glieder der Rirche betonte, den Dienern 10 
der Kirche diefe Pflicht befonders einjchärfte, aber auch ein fpezifiiches Necht der theo— 
logiichen Forſchung nicht ausfprach, gewann für die Vorlage zwar nicht alle, aber doc 
die bei weitem mehreren Stimmen. Unbedingter war die Zuftimmung zu den übrigen 
Entwürfen. Der vorgelegte neue Katechismus, eine von U. felbit bearbeitete Verſchmel— 
zung des kleinen Lutherifchen mit einer Auswahl aus dem Heidelberger, fand nicht nur 16 
auf der Synode, jondern auch in den Gemeinden die dankbarjte Aufnahme, wie er denn 
auch wenige Jahre nachher mit geringen Anderungen in der rheinspreußifchen Kirche als 
Unionstatehismus adoptiert ward. Ebenjo wurde die neue biblijche Geichichte ohne Wider: 
ſpruch, die neue Gottesdienftordnung — eine treffliche Arbeit von D. Bähr — unter 
ganz geringen Modifilationen angenommen und die Einführung der legteren nur dadurch 20 
verzögert, daß die Synode ein vollftändiges Kirchenbuch verlangte, welches in demfelben 
Stile auch die Nebengottesdienjte und Kajualien behandelte. 

Gleichwohl jollte diefe neue Gottesdienftordnung für das U.jche Kirchenregiment ver: 
bängnisvoll werden. Als drei Jahre nad der Generalfunode von 1855 die Agende, auf 
deren baldige Einführung nod die Diöcefanjynoden von 1857 gedrungen, endlid) ver: 3 
volljtändigt, revidiert, genehmigt und gedrudt war, hatte ſich inzwijchen die Situation 
mehr ald man ahnte verändert. In Bayern hatte vor kurzem eine neue altertümliche 
Liturgie im Zufammenhang mit anderen —— Konſiſtorialerlaſſen den Widerſtand 
der ——— wachgerufen, in Preußen hat ein Regierungswechſel ſtattgefunden, welcher 
die liberalen Tendenzen auf kirchlichem wie auf politiſchem Gebiet mit neuen Hoffnungen 30 
erfüllte, und in Baden jelbjt war an die Stelle des wohlwollenden prot. Minifters 
v. Mechmar, der oben erwähnte Hr. v. Stengel getreten, ein Katholif, dejjen gejpanntes 
Verhältnis zu dem Direktor des Oberfirchenrates landfundig war. Das alles lud die 
jeit dem Revolutionsjahr faſt völlig verftummten oppofitionellen Elemente zu einer neuen 
Aktion ein, al3 deren nächſtes Objekt das neue Kirchenbuch, welches für die fait aller 35 
liturgifchen Ausjtattung des Gottesdienftes entwöhnte jüddeutiche und bejonders pfälztiche 
Vollsjtimmung immerbin etwas Befremdliches anjcheinend Katholifierendes hatte, ſich zur 
guten Stunde darbot. Während ih, jo lange es ſich de lege ferenda handelte, fo 
gut wie feine Oppofition verlautbart hatte, erhob ſich diefelbe jet, wo das Kirchenbuch 
nur noch durch einen kirchlichen Rechtsbruch rüdgängig zu machen war, zuerft in Mann: 40 
beim und formulierte jich jofort in Heidelberg zu der an den Großherzog gerichteten 
Bitte, Die Einführung nicht etwa in der Lofalgemeinde, ſondern in der ganzen Landes— 
firche zu juspendieren. Mit Hilfe einer gedrudten und mafjenbaft verbreiteten Flugſchrift 
und aller jonjtigen Mittel der Agitation verpflanzte man diefe Oppofition auch in andere 
Yandesteile, und bald gewann diejelbe, ermutigt durch die Konnivenz des Minijteriums des 45 
Innern und ein an bödhiter Stelle jelbjt eintretendes Schwanfen die größten Dimenfionen. 
Die KHirchenbebörde, die an eine gezwungene Einführung nie gedacht hatte, vermochte — 
von den böheren Inſtanzen verlafjen — dem anftedungsartig durchs Land gehenden 
Schwindel feinen Widerftand zu thun, und obwohl die Nichtigkeit der ganzen Sache am 
Ende darin an den Tag trat, daß die Mehrzahl der Gemeinden dennoch die neue Gottes= 50 
dienjtordnnung annahm und auch die renitenten fich zum Gebrauch der Gebete und or: 
mulare des neuen Kirchenbuches berbeiließen, jo war das Nefultat des Agendenftreites 
doch eine tödliche Verlegung der kirchenregimentlihen Autorität und die Erfahrung, daß 
noch ganz andere Dinge zu ertroßen jeien, als das Wegbleiben eines Sonntagsevangelium 
oder Hallelujahb im Gottesdienit. 

Alsbald zeigte ſich auch, daß die Oppofition viel weiter gehende Ziele verfolgte. 
Meit entfernt mit der Erledigung der Agendenangelegenbeit zurüdzjutreten, organifierte fie 
fih nur um jo feiter und nahm zum Ziel den Sturz des U.jdhen Kirchenregiments, das als 
ein reaftionäres, hochkirchliches, bierardhiiches von da an die Zieliheibe ebenſo unermübd- 
licher als unmwürdiger Zeitungsangriffe wurde. Nächſt dev Agende wurde befonders die durd) 60 
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Beſchluß der Synode von 1855 an die Stelle eines höchſt mangelhaften Wahlſyſtems ge: 
ſetzte Kooptation der Presbypterien als Beweis der gegen Freiheit und Necht der Gemeinden 
feindfeligen Gefinnung der Kirchenbehörde ausgebeutet, obtwohl der Antrag auf diefe Wer: 
änderung gar nicht von diefer, fondern von dem fonjt oppofitionellften Mitgliede der 

> Stnode ausgegangen war. Ebenſo verbäcdtigte man die Kirchenbehörde — ohne allen 
Grund — der Sympathie mit dem ebendamals von der Regierung mit der römtjchen 
Kurie abgeſchloſſenen Kontordat. Die Führer des Agendenftreites nahmen nun auch die 
Agitation gegen das Konkordat in die Hand, und als bald darauf die zweite Kammer 
dasjelbe verwarf und infolge deſſen ein neues Minifterium aus der Mitte der Oppofition 

10 hervorging, war auch das Scidfal des Uſſchen Kirchenregiments befiegelt. Da an die 
Stelle des Konkordats ein gefeßgeberiicher Alt trat, der beiden Kirchen Selbititändigfeit 
und Gelbjtverwaltung zuſprach, mithin eine Revifion der evangliichen Kirchenverfaſſung 
geboten war, fo warf ſich die Kirchliche Oppofition nun auf die Verfaſſungsfrage. Die 
Lofung, daß dies Kirchenregiment nicht berufen fein könne, das Prinzip der Selbititändig- 

15 feit und Selbſtverwaltung der ev. Kirche (für welches U. von Anbeginn gelämpft batte) 
ind Leben einzuführen, warb unter gefteigertem Fortgang der gehäffigen Zeitungsangriffe 
ausgegeben, und das vollitändige Gewährenlaſſen derjelben jeitens der Negierung gab den 
Gegnern die Gewißheit, daß der Sturz 1U.3 nur eine Frage der Zeit fei. 

Als Prälat vor unfreiwilliger Entlafjung gefichert, hielt U., jo ſchwer er unter diefer 
20 Situation innerlich litt, fih doc in feinem Gewiſſen gebunden, das Steuer der Kirche 

feinen Gegnern nicht zu überlafjen, fo lange es ihm ſittlich möglich fein würde, dasfelbe 
zu behaupten. Als aber zulett ihm die Zumutung geftellt ward, ein von ihm ſelbſt in die 
Kirchenbehörde gezogenes vollkommen untadeliges geiftliches Mitglied aus derjelben entfernen 
zu lafjen, damit eine Mischung verfchiedener Nichtungen im Kirchenregiment ftattfinden könne, 

2 erflärte er, daß nad) feiner Überzeugung das Kirhenregiment nicht an der Verjchiedenbeit 
der Nichtungen, fondern an dem einbelligen Belenntnis der ev. Kirche feine Baſis haben 
müfje, und bat, wenn man von dem Gedanken nicht abjeben und zugleidh die Kirchen: 
behörde gegen die meift von Leuten in Staats: und Kirchenämtern ausgehenden Angriffe 
und Verdbächtigungen nicht ſchützen wolle, um feine Entlafjung. Nach vergeblichen Ver: 

30 handlungen erbielt er diejelbe, ebenfo auf beharrliches Nachſuchen D. Bähr, und nun traten 
in Negiment und Verfaſſung der badifchen Landeskirche jene Veränderungen ein, melde 
in den nächiten Jahren jo viel von ſich reden gemacht haben und in Betreff deren wir bier 
lediglich auf unfere feiner Zeit in der Neuen Ev. KZ 1861 gebrachten Berichte verweiſen 
fünnen. Es wird nicht zu behaupten fein, daß das U.fche Kirchenregiment diefen Ausgang dur 

35 keinerlei Mängel erleichtert habe; vor allem lag es in der Individualität tie in der Lebens— 
führung des trefflihen Mannes, daß er zu viel auf das Wohlwollen des Landesfürjten und 
des Kirchenregimentes baute und einer freiwüchfigen Entmwidelung von unten auf nicht 
zutrauensboll genug entgegenfam; aber der Kampf, in dem er unterlegen ift, hatte zum 
tiefften Grunde einen ganz anderen Gegenſatz, den eines auf beftimmten pofitiven, be 

40 Tenntnismäßigen Grundlagen geordneten und eines von diefen Grundlagen möglichft ab: 
jtrahierenden und auf die vage Gemeinfamfeit proteftantifher Bildung und Entwidelung 
baftierenden Kirchentums. Man darf auch behaupten, daß eine Reorganifation der ba: 
difchen Landeskirche im Sinne einer wahrhaft kirchlichen Berfelbititändigung der Einzel: 
und Geſamtgemeinde, falls U. fie angejtrebt bätte, den badifchen burcaufratifchen mie 

45 liberaliftiichen Stimmungen der fünfziger Jahre gegenüber kaum zu erreichen geweſen 
wäre. — Heute wird vielleicht allerfeits zugegeben werden, — nicht nur, daß es höchſt 
mangelhafte fatechetifche und Titurgifche Bejtände waren, welche U. durch befiere zu er: 
jegen fuchte, fondern auch, daß er ſich noch weitere und bleibendere Verdienſte als Kirchen: 
regent um fein Land ertvorben hat. Wir rechnen dahin den von ihm zuerſt eröffneten 

so Kampf gegen eine unmäßige Verftaatlihung der Kirche; ferner die in mübfeligitem Kampf 
gegen die Bureaufratie durchgefegte Emanzipation und VBerforgung der evangelifchen Diafpora 
im Yande; die Anbahnung perjönlicher Wechjelbeziebungen zwiſchen Kirchenregiment und 
Geiftlichkeit wie Gemeinde; auch den allerdings nicht freilaffend genug unternommenen 
und daher arger Mißdeutung verfallenen Verfuch, die Pfarrbeſetzung dem bureaufratifchen 

55 Mechanismus zu entnehmen und geiftlichen Geſichtspunkten zu unterjtellen. 
Als U., 65jährig, in den Nuheftand trat (Neujahr 1861), war unter den unjäglic 

bitteren Erfahrungen der letzten Jahre feine Gefundheit bereits gefnidt. So gingen die 
jehnfüchtigen Hoffnungen, die er für eine erneute litterarifhe Muße auf feinen Ruheſtand 
geſetzt hatte, nur fümmerlih in Erfüllung. Abgeſehen von der legten Umarbeitung 

so feiner „Sündlofigkeit Jeſu“ und einigen Heineren Beiträgen zu den ThStK, kam «8 
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nur noch zu Anſätzen, nicht mehr zu Ausführungen; namentlich iſt eine Denkſchrift, die 
er über ſeine kirchenregimentliche Amtsführung im Werke hatte, leider unvollendet ge— 
blieben. Das beſte Teil feiner Zeit und Kraft nahm die Redaltion der ThStK in An. 
ipruch, welche während feiner Prälatur vorzugsweiſe von Umbreit geführt nun in feine 
Hände zurüdging und nad dem Tode jenes vieljährigen Mitarbeiters, dem U. noch ein 
ſchönes Denkmal jeßte (j. 1862, Heft 3) anfangs unter Nothes, dann unter Hundes: 
bagens und Riehms Mitwirfung mit alter Liebe und Treue bis an das eigene Ende 
fortgejegt ward. Am 12. Januar 1865 ift er geftorben. 

U. war feiner von den jchöpferifchen Geiftern und prophetiichen Männern, denen 
es gegeben ift, die Theologie und Kirche in neue nie Has zu führen, aber er war eines ı0 
der ſchönſten Talente und einer der ebeljten Charaktere, die im 19. Jahrhundert der 
deutichen ev. Kirche gefchenkt worden find. Ein chriftliher Humanift im beiten Sinne 
des Wortes, bat er den klar und warm erfaßten chriftlichen Inhalt wie in feinen Schriften, 
jo in feinem Leben in edle, reine Formen gefaßt und als chriftlicher Gefchichtichreiber und 
Apologet, als beredter Wortführer der chriftlihen Wahrheit und der ev. Kirche, als anregender 15 
und liebevoller Führer der akademischen Jugend und als treuer aufopfernd gewiſſenhafter 
Arbeiter im Kirchenregiment, endlich als chriftliher Hausvater, Freund und Dulder für 
die theologische Richtung zu der er fich befannte, ein Zeugnis abgelegt, das mancher 
geringſchätzigen Beurteilung und leidenjchaftlihen Verkennung unerachtet in reihem Segen 
tortlebt. Will. Beyfhlag FT. 20 

Ulrich, B. von Augsburg, geft. 973. — Gerhardi Vita s. Oudalriei, herauägeg. 
von Wait, MG SS IV ©. 377; Zuſatz 3. Martyrol, Notkeri, Fd G XXV, ©. 209; Braun, 
Geſch. der B. dv. Augsburg, I, Augsb. 1813 ©. 177; Koch, Geſch. und Kult des hi. Ulrich, 
Hall. Diſſ. 1875; Wattenbach, Geih.:Q. I’, S. 447; Ebert, Litt. de8 MN. III, ©. 459 ff.; 
Yaud, LS D.s IIP, ©. 47 ff. 25 

Ulrich wurde 890 zu Augsburg geboren. Sein Bater Hupald ift der Ahnherr der 
Grafen von Dillingen, feine Mutter Dietpicch hängt mit dem Haufe des Herzogs Burchard 
von Schwaben zujammen. Seine Erziehung fand er in St. Gallen, damals dem wich— 
tigſten Site litterarifcher und theologiliher Bildung in Alamannien. Doch find die Nach— 
richten über feinen dortigen Aufenthalt Iegendarifch gefärbt; beſonders ift alles erdichtet, was 30 
über feinen Verkehr mit der Einjiedlerin Wiborad erzählt wird; fie fam erft nach St. Gallen, 
nachdem Ulrich die Klofterfchule verlafien hatte, j. Meyer v. Knonau zu Ekkeh. Cas. s. 
Galli 57, ©.213. Es ift möglich, daß die Mönche ihn zum Eintritt ins Klofter drängten ; 
denn dank feiner vornehmen Herkunft hätte er dem Kloſter als Abt große Dienite leiten 
lönnen. Aber 8 ift ficher, daß Ulrich das mönchiſche Leben verſchmähte. Einige Zeit 
vor dem Tode Adalberos dv. Augsburg (28. April 909) kehrte er nad Augsburg zurüd. 
Der Bifhof übertrug ihm das Amt des Camerariud. Als Adalbero jtarb, verließ er 
Augsburg wieder, erhielt aber nach dem Tode Hiltins (8. November 923) von Heinrich I. 
auf Andringen feiner Verwandten das Bistum Augsburg; er wurde am 28. Dezember 
geweiht. In jener Zeit waren die Bifchöfe zunächſt geiftliche Herren, gerade im 10. Jahr: 40 
hundert wurden die jtaatlihen Pflichten und Rechte der Großen des Heiches auf fie über- 
tragen. Ulrich bat foldhen Dienft den Königen Heinrich I. und Otto I. geleijtet. Er 
jorgte für Befeftigung feiner Stadt und der ihm gehörigen Stifter und Kajtelle. Er war 
in der fchlimmen Zeit der Empörung des Herzogs Liudolf dem Könige treu und mußte 
deshalb fein ganzes Gebiet, auch Augsburg, an den Pfalzgrafen Arnulf verloren geben 6 
und fich jelbjt in dem eilig befeitigten Schwabmünchen belagert ſehen. Doc wurde er 
von feinen dem Könige treuen Verwandten, feinem Bruder Dietbald und dem Grafen 
Adalbert von Marchthal, befreit. Nun bemühte er fich, den Frieden zwifchen Water und 
Sohn berzuftellen. Es fam auch auf feinen und des Bischofs Hartpert von Chur Betrieb 
der Waffenftillftand zu Illertiſſen zu jtande. Das darauf folgende Jahr 955 war die so 
größte Zeit feines Lebens. Die Magvyaren hatten ſchon im Jahre 925 vor Augsburg 
gelegen, waren aber abgezogen, ohne der Stadt zu ſchaden. Dreißig Jahre fpäter erneute 
fih die Gefahr und zwar in viel größerem Umfang. Ganz Süddeutſchland wurde da— 
mals von den räuberischen Scharen der Magyaren durchzogen, die unteritügt von Landes: 
verrätern faum Widerftand fanden. Ulrich zog viel tapfere Mannjchaft in die Stadt, 56 
bejegte die niedrigen, durh Türme nicht verjtärkten Mauern, und that das Seine, daß 
ein Sturm auf das Thor im Oſten fräftig abgeichlagen wurde. So wußte er die Stadt zu 
halten, bis Otto I. mit dem deutfchen Heere heranzog. Sein Sieg auf dem Lechfeld (10. Aug. 
955) befeitigte die Magyarengefahr für immer. Nach diefer Zeit mußte Ulrich die zer: 

14* 

a 

35 — 
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ſtörten Kirchen und Kapellen erneuern, Städte, Stifter und Burgen, Häuſer und Felder 
ſeiner Landgüter wieder in guten Stand ſetzen. Beſonders Augsburg erfreute ſich ſeiner 
Fürſorge. Er mußte die verarmten Pfarrer, Verwalter und Dienſtleute von dem, was 
ihm übrig geblieben war, eine geraume Zeit erhalten, und er mußte kirchliche und bürger— 

5 lihe Ordnung in feinem Volke feſter gründen. Das hat er gern auf Viſitationsreiſen 
gethan, die er nad) dem Dfterfefte zu machen pflegte, nachdem er in den eriten Tagen der 
Karwoche Diöcefanjonode gehalten hatte. Da bejuchte er die Stifter und Klöfter Feucht: 
wangen, Staffelfee, Füßen, Wiefenfteig und Hebach, die er ſich rejerviert hatte und deren 
Einkünfte ihm die großen Mittel zu feinen Unternehmungen gaben, und durchzog jodann 

10 die übrige Diöcefe, um Sendgeriht und Firmung zu balten und um die zufammen- 
gerufenen Kleriker binfichtlich ihrer Amtsführung und ihrer Sitten zu prüfen und zu er: 
mahnen. Eine überjtrömende, wenn auch unweiſe Woblthätigleit zu üben, bielt er für 
einen Schmud ſowohl des Fürften als auch des Biſchofs. Er übte fie auch gegen die 
Kleriker, die er in großen Scharen in feiner bifchöflichen Reſidenz hatte und zu den 

15 Kirchenfeften verwandte. Die feitlihen Gottesdienfte wurden von ihm ſehr vermannig: 
facht und an den Hauptfeiten in mebreren Kirchen hintereinander mit immer jteigenden 
Prunfe und Pompe von ihm vollzogen. Zu feinem täglichen perfünlichen Gottesdienfte 
glaubte er die Andachtsmittel nicht genug häufen zu können. Er betete den herkömmlichen 
täglichen Kurfus, das offieium von der Mutter Gottes, von dem beiligen Kreuze und 

20 von allen Heiligen und den ganzen Pſalter und feierte an manden Tagen die Mefje 
dreimal. Auch im Kalten fonnte er ſich in den von der Kirche dazu beftimmten Zeiten 
nicht genug thun. Die Frömmigkeit feiner Zeit richtete fich beſonders auf Reliquien- 
verehrung. So war es auch bei Ulrich, der deshalb auf die Vermehrung feines Reliquien— 
Iichates eifrig bedacht war. Er machte zu dem Zwecke weite Reifen. Er brachte unter 

25 Anderem von St. Morig im Wallis ſehr zweifelhafte Überrefte von Kriegern der thebai: 
chen Legion und aus Nom den, wie e3 jcheint, nicht redlich erworbenen, aber auch ſehr 
unficheren Kopf des bl. Abundus nad Augsburg. In Rom ift er dreimal (910, 954, 
971) als Wallfahrer geweien. Das Mönchtum Bat er ſtets hochgehalten. Die unter dem 
Vorfig des EB. Friedrihb von Mainz tagende Augsburger Synode von 952 traf Maf- 

30 regeln zur Reform der Klöfter wie zur fittlichen Hebung des Klerus (MG CII, ©. 18). 
Ulrich jelbft hat die Wiederaufrichtung von Benediktbeuern, Kempten und Ottobeuern be: 
trieben und das Nonnenklofter St. Stephan in Augsburg begründet. Wenn er die oben 
enannten Stifter nicht zur Selbititändigfeit Tommen lien, jo wirkte er doch anderen die 
en Abtswahl aus und unterjtügte die Verftrengerung des Klofterlebens, wie ſie bon 

3 Weſten nad Deutjchland eindrang. Die in St. Gallen empfangenen Jugendeindrüde 
wirkten nad). 

Der Ausgang feines font jo glüdlichen Epiflopats war nicht frei von einem Miß— 
Hang. Er batte einen Neffen Adalbero, dem er längit die Führung des bifchöflichen 
Aufgebot3 übertragen hatte. Ihn wünjchte er, um das Bistum feiner Familie zu erbalten, 

40 zu feinem Nachfolger. Adalbero war dazu geeignet: er war wohl unterrichtet, des Wortes 
mächtig, in allen weltlichen Geſchäften beiwandert. Otto I. hat ibn denn auch Ulrichs 
Wunſch entiprechend im April 971 zu deſſen Nachfolger ernannt. Nun ließ Ulrich die 
Wajallen und Dienjtleute des Bistums ibm den Treueid leiften. Adalbero handelte feit- 
dem als der rechtmäßige Nachfolger feines Oheims; er trug, obgleich er nicht konſekriert 

45 var, den Biſchofsſtab. Das erregte aber ſowohl bei dem Augsburger Klerus wie bei 
dem deutſchen Epiffopat großen Anſtoß. Die Sunode zu Ingelheim im Herbit 972 zog die 
Sache vor ihr Forum und nötigte Adalbero den Bifchofsitab zurüdzugeben. Er ftarb kurz 
danach; ihm folgte am 7. Mai 973 Otto I. im Tode und noch in demfelben Jahre 
erreichte den lebensmüden Biſchof der Tod, er ftarb am 4. Juli 973, auf afchebeitreutem 

50 Boden liegend, in Gegenwart feiner Kleriker, welche die Litanei fangen. Beigefegt wurde 
er in der Grabjtätte, welche er ſich nad dem letzten Kriege mit den Magvaren neben der 
neu aufgebauten St. Afrakirche errichtet hatte. 

Dem Glauben jener Zeit entfprechend war e8, daß fich jehr bald am Grabe Ulrichs 
Hilfefuchende einfanden und daß fie auch von dort geichebenen Wundern berichteten. 

55 Ulrich Andenken und Überrefte genoſſen deshalb in Augsburg und im weiten Umkreiſe 
allgemeine Verehrung. Sein ftändiger Begleiter in den letten Jahren, Propſt Gerbard, 
jchrieb eine preifende Biographie, welcher er jchon viele Zeichen und Wunder des heiligen 
Biſchofs anfügen konnte. Diefe Schrift nahm Bifhof Liutulf von Augsburg mit fidh nad) 
Nom, als er darauf ausging, für feinen Vorgänger die Verehrung der ganzen Chriſten- 

so heit zu erwerben. Der Papſt Johann XV. erfüllte feine Bitte und ließ im Februar 
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993 eine Bulle an die Biſchöfe und Abte Galliens und Germaniens ausgeben, welche 
die firchliche Verehrung Ulrich gebot. Das erfte nachtweisbare Beifpiel einer päpftlichen 
Ranonifation. 

Den Namen Ulrihs trägt eine furze Streitfchrift gegen den Gölibat (Rescriptio b. 
Udelriei ep. in qua papae Nicolao de continentia celericorum non iuste sed 5 
impie, non canonice sed indiscrete tractanti ita respondit, MG LL I ©. 254 ff.). 
Der Verfaſſer beginnt mit der Bemerlung, daß die ihm zugejandten Defrete des Papſtes 
über die Enthaltjamkeit der Geiftlihen ihn in Furcht und Traurigfeit verjeßt haben. Er 
erklärt 8 für Gemwaltthat, daß man gegen das Evangelium und ben heiligen Geift zur 
Befolgung von privaten Befehlen gezwungen wird. Ratſchläge und Ermahnungen ſeien 10 
vorzuzieben gewejen. Gott babe im AT den Prieftern die Ehe erlaubt und habe jie 
ihnen nachher niemals verboten. Chriftus habe die ftrenge Enthaltjamfeit für weniger 
ratfam gehalten und Paulus babe jedem empfohlen, fein eigenes Weib zu haben, nicht 
ettva nur den Laien. Vom Bifchof verlange Paulus, daß er Eines Weibes Mann jei, 
und bis ins 4. Jahrhundert habe es fein dem entgegenftebendes Verbot gegeben. Gregor ı5 
der Große habe freilih den Geiftlihen die Ehe unterfagt, aber als er in feinem Teiche 
6000 Kinderköpfe fand, babe er gejagt: es iſt beſſer, zu heiraten, als Gelegenheit zum 
Tode zu geben. Nikolaus habe aljo einen großen Fehler begangen mit feinem Gebote 
der Entbaltfamfeit. Chriftus fage, wer es faſſen fann, der falle ed. Der Bapft dagegen: 
wer es nicht faſſen kann, der joll vom Bannfluche getroffen werden. Schändlich ſei es, 20 
dag Bifhöfe oder Archidiakonen vor den abjcheulichiten Mohllüften keinen Abfcheu 
empfinden und die ibmen untergebenen Geiftlihen twie Sklaven zwingen, ihre keuſchen 
Eben aufzubeben. Der Brief iſt ein Pieudonymon; feine Abfaffungszeit ergiebt fich 
daraus, daß Gregor VII. ihn auf der Faſtenſynode von 1079 verurteilte (Bern. chr. 3. 
d. J. ©.436). Er wird demgemäß nad dem Gölibatserlag der römifchen Synode von 1074 26 
geichrieben fein. Die Notiz Bernolds zeigt zugleidh, daß man in dem b. Udelricus des 
Brief3 den Augsburger Biihof erfannte; denn er iſt der heilige Ulrich. Es ift möglid), 
daß das der Abficht des Verfafjers entiprach, der feinen Einwendungen gegen den er: 
ziwungenen Gölibat dadurch Gericht zu geben meinte, daß er unter der Maske eines 
volfstümlichen Heiligen redete. Doc ift die Sache nicht fihher; denn unter dem Papft 30 
Nikolaus ift fiher Nikolaus II. gemeint; bei den decreta super clericorum conti- 
nentia joll der Leſer an den 3. Kanon der Zateranfonode von 1059 denken. Dann kann 
der Verfaſſer aber nicht alö der Augsburger Bischof reden wollen, fondern er muß als 
Zeitgenoſſe Nikolaus’ II. fprechen. Einen deutſchen Bifchof Ulrich, der zwifchen 1059 und 
1074 ſtarb, giebt es nicht, dagegen drei Staliener: Ulrich von Jmola, von Benevent und 35 
bon Fermo. Der Fälicher kann fih alfo Ulrich genannt haben, um für einen diefer brei 
gebalten zu werden. Doch auch wenn e8 jo war, jo wirkte feine Schrift nur als Werf 
des Augsburger Heiligen. Das zeigt die Notiz Bernolde. 

Ferner wird dem Ulrich ein Sermo synodalis parochianis presbyteris in 
Synodis enuntiandus zugejchrieben (vgl. MSL 135, ©. 1069). Aber mit Unrecht. 40 
Der Sermo iſt nur das vielbenußte Commonitorium ceuiusque episcopi in leichter 
Überarbeitung. (A. Vogel +) Hand. 

° 

Ultramontanismus. — Litteratur. Es wird auf die reihhaltigen Litteraturangaben 
zu dem Art. „Römijche Kirche“ Bd KVII und zwar nicht nur für den erjten allgemeinen 
S. 74 f.), fondern aud für die folgenden Abjchnitte S. 78, 83, 85 u. ſ. w.) verwieſen. Ein- 45 
zelnes daraus mu um der Bolljtändigfeit willen bier nochmals notiert werden. 

A. Begriffsbeitimmung und hijtor. Entwidelung des U. Pöllinger, Kleinere 
Schriften ed. Reuſch, 1890; derj., Kirche und Kirchen, Papſttum und Kirchenjtaat 1861; derf., 
Janus, der Papfjt und das Konzil (in 2. Aufl.: Das Bapjttum) 1869, (1892); Friedrich, Ge— 
ſchichte des Vatikaniſchen Konzils, 3 Bde 1877—82; deri., I. 3. Döllinger, 3 Bde 1899 — 60 
1901: v. Schulte, Die Macht der römischen Päpſte, 1871 u. ö.; derf., Yehrbuc des kath. und 
ev. Kirchenredits, 1886; v. Hoensbroedh, Der U., jein Wejen u. j. Bekämpfung, 2. Aufl. 1898 
dazu: Beyihlag, 3. Abhilfe gegen die ultr. Not, Deutich:ev. Bl. und jeparat 1897); deri., 
Der U in Deutichland 1896; derſ., zahlreiche Artitel in der Monatsſchrift „Deutjchland“ ; 
derj., Das Papſttum in j. joz. und kultur. Wirkjamteit, 2 Bde, 1900—1902 (aud) in Bolfs: 55 
ausgabe); dazu: Die kath. Kritit, 1902; 8. C. Götz, Der U. als Weltanjhauung 1904; dazu: 
Rhenanus, Katholiciämus und U. (Hiit.:pol. Bl. 1904); Th. Weber, Staat und Kirche nad) ... 
den Abjichten des U. 1873; Fr. &. Kraus, Speftator:Briefe in der Allg. Zeitung 1895 ff. ; 
Hauviller, Fr. X. Kraus, ein Lebensbild, 3. Ausg. 1905; Braig, 3. Erinnerung an Kraus, 
1902; Baumjtarf, Plus ultra, Scyidjale eines deutichen Katholiten, 1883; Hinfchius, Kirchen: 
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recht Bd IV und V; Berchtold, Die Bulle Unam Sanctam . .. ihre Bedeutung f. Kirche und 
Staat, 1887; Joos, Die Bulle Unam Sanctam, 1897. 

B. Auswirfung des modernen U. a) Deutſche Litteratur: Mejer, Die römiſche 
Frage, 3 Bde, 1871-85; derj., Die deutjche Kirchenfreiheit und die künft. fath. Partei, 1848; 

5 derj., Um was jtreiten wir mit den Ultr.? 1875; derj., Zur Naturgeſch. des Zentrums, 1882; 
Nippold, Neuere K.:Gefchichte IL, 1883 (ebd. litter. Angaben im Anhang, leider nicht jelten 
v. D. und J.); Werner, Geſch. der fath. Theologie, 6. Bd 1889; Mirbt, Quellen z. Gejd. d. 
Papfttums, 2. Aufl. 1901; derf., Der U. im 19. Jahrh., 1902 (Flugichrift des Ev. Bımdes); 
Schöller, Katholicismus und U. (Theol. Zeitichr. aus der Echweiz 1900); (Bachem) Staats: 

10 leriton (2. Aufl.); Der Deutſche Merkur (feit 1869); Der Katbolif, gegr. 1821 (Mainz); Ber: 
handlungen der Generalverj. der kath. Vereine (bezw. Hatholitentage) 1850—1906; dazu: Die 
Gen. Verſ. . . . Rundſchau und Kritif .. 1868; dazu: v. Hoensbroech, Der Regensburger 
Katholitentag, 1904 (in: Deutjchland, 3. Heft); Frankfurter zeitgem. Broſchüren: Brojchüren: 
cyllus für das fath. Deutichland, 1866 ff.; Bonifatiusbrofhüren, 1870 ff.; Majunte, Geſch. des 

15 Kulturfampfs, 2. Ausg. 1902; Niedermeyer, Die kath. Preſſe Deutfhlands 1861; derj., Die 
fath. Bewegung in unjern Tagen, 1868; Das 20, Jahrhundert (Organ der Nejormkatholiten 
jeit 1904); Renaiſſance (desgl. feit 1904); „Was wir wollen“, Programm des 20. Jahr. 
(1904); Weitbrecht, Konfeſſ. Litteraturbetrieb (Flugichr. des Ev. Bundes) 1906; Herrmann, 
Römiſch-kath. und evang. Sittlichkeit, 1899 u. ö.; dagegen: Mausbach, Kath. Moral, 2. Aufl. 

20 1902; Adloff, Kath. Moral... 1901; 1903; Kolde, Kirchl. Brüderjcaften u. rel. Leben im 
mod. Kath.,, 1895; Werr, Geſch. des Kartellverbandes d. fath. Studentenverbindungen, 18%; 
%. Werner, Die marian. Kongregationen (CHriftl. Welt 1904 Nr. 13); weitere Litteratur j. 
Theol. Xahresber. über 1905, ©. 863; Werner, Moderner Katholicismus (Theol. Rundidyau, 
1902); Sell, Die Entwidelung der kath. Kirche im 19. Jahrh., 1898; Nieljfen, Gejch. der kath. 

25 Kirche im 19. Jahrh. (deutih, 2 Tle. 1880). Vgl. Litt. zum A. Piusvereine Bd XV ©. 464, 19 
L. K. Götß, Das B.G.B. und der U. (Allg. Ztg., Beil. Nr. 238 (1899); Lehmkuhl S.T., Das 
B.G.B. für d. Gebraud) des GSeeljorger& und Beichtoaters, Freiburg 1899. — b) Auslän— 
diſche Litteratur: La Civiltä Cattolica jeit 1850 (erjt in Neapel, dann in Rom, dann in 
Florenz erſchienen, jeßt wieder in Rom); Michaud, L’&tat actuel de l’Eglise rom.-cath. en 

30 France (aud) deutih, durd Fr. Hoffmann) 1876; Duinet, L’U. ou l’&glise romaine et la 
soci&tG moderne, Bari 1844; Lecannet, Montalembert, 3 Bde, Paris 1898— 1902; Latreille, 
Joseph de Maistre et la Papaut& (Paris 1906) j. Anzeige in THLZ 1907, Nr. 7; Seippel, 
Les deux Frances, 1906; Debidour, L’Eglise catholique et l’Etat sous la troisitme Röpu- 
blique I (1870—1889), Paris 1906; Dabry, Les catholiques r&publicains (1890-1903), 

35 Paris 1905; Gombes, Une campagne laique, Paris 1903; derſ., Une deuxiöme campagne 
laique. ebd. 1905; Thureau:Dangin, La Renaissance cath. en Angleterre au XIX. s., Paris 
190ff.; Berhaegen, La lutte scolaire en Belgique, Gant 1905. 

C. Syllabus:Litteratur: Staatäleriton, Art. Eyllabus u. a.; Schrader, D. Bapft u. d. 
mod. Ideen, 2. Aufl. Wien 1867; Toſi, Borlefungen über den Syllabus ... Wien 1865; 

40 Bieville, Le Syllabus comment6 d’aprös les Actes des Souverains Pontifes, ®aris 1879; 
Die Encyflifa . . vom 8. Dezember 1864 (Artt. in 12 Heften der Stimmen aus Maria:Laadı 
jeit 1865); Rönneke (evang. Geiftlidher), Pius’ IX. Encytlika und ©. verdeutiht und er: 
Härt, Gütersloh 1891; weitere Litt. j. bei Mirbt, Papfttum, 2. Aufl. (1901) zu 430, mo 
auch der Wortlaut; v. Hoenäbroed), Der Eyllabus, j. Autorität und Tragweite 1904; Rinaldi, 

4 J.S., Il Valore del Sillabo (Rom 1888); Hourat, Genese historique du Syllabus, 2. Aufl., 
Bau 1906. 

In dem eindringenden, weithin orientierenden Artikel „Römische Kirche” Bob XVII 
©. 75 ff. ftellt Kattenbufch ald das Unterfcheidende des „römifchen Typus“ hin, daß das 
Ghriftentum, während es für den Proteftantismus eine Weltanſchauung, vielmehr für 

50 den römischen Katholicismus eine Herrſchaft fei. Natürlich ift jener Weltanfhauung 
bezw. ihren Vertretern Recht und Trieb der Erpanfion damit nicht abgedungen — aber 
die Erpanfion bezieht jich prinzipiell nur auf das geiftige Gebiet und die Mittel follen 
und werben dem entjprechen. Dagegen iſt es nicht allein erflärlich, fondern geht aus dem 
Weſen des römischen Katholicismus — wenn die obige Definition richtig iſt — bervor, 

55 daß die Geltendmadhung der Herrichaft durch ihn je nad) Lage der Verhältnifje auch auf 
dem weltlichen Gebiete gefucht wird. Diefe lettere Geltendmadhung im meitelten Sinne 
wird unter dem Begriffe des Ultramontanismus befaßt — einem Begriff, der allerdings 
erit auf Grund biftoriicher Unterfuhung und Enttwidelung genauer Hargeftellt werben 
fann, von dem aber von vornherein foviel einleuchtet, daß wir es bei ihm nicht lediglich 

co mit einem unter befonderen Umftänden fich ergebenden Einzelattribut römiſch-katholiſcher 
Kirchlichkeit, fondern mit einer das gejamte Weſen derfelben betreffenden Bejtimmtbeit 
zu thun haben, bei der dann freilich zu unterfuchen bleibt, unter melden Bedingungen fie 
in Aktion tritt. Schon ehe der Streit darüber ging, ob „ultramontan“ und „Latholifch“ 
identifche Begriffe jeien, bat ſich Döllinger in der 1865 gejchriebenen, aber erjt nad) feinem 
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Tode veröffentlichten bedeutſamen Abhandlung „Die Speyeriſche Seminarfrage und der 
Syllabus“, darüber ausgefprocdhen: „Im Grunde ift es nicht ſchwer, genau anzugeben, 
wie und worin ſich der Ultramontane vom Katholiten unterjcheide, iſt es nicht ſchwer, 
nachzuweiſen, daß der U. nur eine im Schoße der großen lirchlichen Gemeinſchaft ſich 
geltend machende, von einer größeren oder geringeren Anzahl von Berfonen vertretene... 5 
Anſchauung iſt. Dieſe läßt ſich in einen einzigen kurzen und klaren Satz ufammenfaffen: 
aber aus diefem Sage entjpinnt ſich eine Lehre und Anſchauung, welche nicht bloß Religion 
und Kirche, jondern aud Staat, Wiſſenſchaft, Politik, Ste und foziale Zuftände, kurz 
das ganze geiftige Leben... . in ihren Bereich zieht. Der Sag lautet: der Papſt iſt 
die hachite, unfehlbare und darum aud) einzige Autorität in allem was Religion, Kirche, 
Zitte, Moral betrifft; jedem feiner Anſprüche über diefe Gegenftände gebührt unbedingte 
innerliche wie äußerlihe Unterwerfung” (ſ. Döllinger, Kl. Schriften, ©. 226 und vgl. 
S.214f.). Demnach ift Döllinger — und zwar datiert feine Äußerung fünf Jahre vor der 
Definition der Unfehlbarkeit — der Anſicht, daß U. und Katholicismus im allgemeinen 
nicht identisch find, aber für U. und römijchen Katholicismus bezw. PBapalismus (Kuria— 
lismus) würde er die Jdentität zugeben. Graf Hoensbroech ficht in der Begriffsbeſtim— 
mung (Der U., ©. 12) zunädit von der dentitätsfrage ab und definiert den U. ala 
„ein weltlich-politiſches, antireligiöfes Syftem, das unter dem Dedmantel von Religion 
und unter Verquidung mit Religion weltlich:politiiche, irdiſch⸗materielle Herrichafts: und 
Machtbejtrebungen verfolgt, ein Syſtem, das dem geiftlihen Haupte der latholiſchen Neli: 0 
gion, dem Papſte, die Stellung eines weltlich-politiſchen Großkönigs über Fürften und 
Völker zufpricht”. 

Eine vorläufige Begriffsbeftimmung entnehmen wir der Darlegung eines Mannes, 
dem niemand abjtreiten wird, daß er den U. genau gefannt bat, da berjelbe ihm nicht 
allein theoretiſch als befondere Richtung im Katholicismus, fondern auch praktiſch in fein e6 
eigenes Leben und in feine litterarifche Thätigkeit eingreifend nahe — zu nahe! — 
getreten ift, nämlich der Definition, welche Franz Xaver Kraus in dem zweiten Spektatorbriefe 
der Allgemeinen Zeitung gegeben hat. „Mir ſcheint“ — heißt es da, „daß dieſe Merkmale 
(nämlich Diejenigen, welche dem ultramontanen Syitem zu allen Zeiten zu eigen geweſen find) 
ch in 5 Punkten zufammenfafien: 1. Ultramontan ift, wer den Begriff der Kirche über 30 
den * Religion jeßt; 2. ultramontan ift, wer den Papſt mit der Kirche verwechjelt ; 
3. ultramontan tft, wer da glaubt, das Reich Gottes fei von diefer Welt und «es fei, 
twie das der mittelalterliche Kurialismus behauptet bat, in der Schlüffelgewalt Petri auch 
weltliche Jurisdiktion über Fürſten und Völker eingefchloffen; 4. ultramontan tft, wer 
da meint, veligiöfe Überzeugung könne durch materielle Gewalt erzwungen oder dürfe 3 
durch jolche gebrochen werden; 5. ultramontan ift, wer immer fich bereit findet, ein klares 
Gebot des eigenen Gewillens dem Anjpruche einer fremden Autorität zu opfern.“ Unter 
dem Vorbehalte einer nähern Umgrenzung des fünften Punktes insbejondere wird man dieſer 
Tefinition, welche Hauviller in Kraus’ Lebensbild (2. Aufl. S. 100) wieder abdrudt, bei— 
ſtimmen fünnen, wenn fie temporis ratione habita und nicht fo verjtanden wird, als 10 
ob alle fünf Merkmale jtets vereint vorhanden fein müßten. 

Der Begriff „ultramontan“ hat feit Jahrhunderten fchon feine eigene Enttwidelung, ab: 
gejehen zunächit von feiner inneren Auswirkung. „Ultramontani“ heißen im Mittelalter 
an der Univerfität Bologna, und audy an anderen italienishen Hochſchulen, diejenigen 
Studierenden, welde „von jenfeits der Berge” fommen — bis in das 16. Jahrhundert 45 
findet fich die Bezeihnung auf Grabjteinen von deutfchen Jünglingen, welche während 
der Studienzeit z. B. in Siena verjtorben find. Ultramontani heißen in Nom gelegentlich 
der Papſtwahl Clemens’ V. und weiterhin die franzöfifchen Kardinäle. Biel verbreiteter 
aber war jhon im Mittelalter eine Vervendung des Ausdruds, welche den entgegen: 
gejegten geographiichen Standpunkt nimmt, ſei es von Deutichland, ſei es etwa von 50 
Atanfreich aus — da find „ultramontani“ zur Zeit Heinrichs IV. die deutſchen Gre— 
gorianer, weil jie der von jenfeits der Berge ins Merk gejegten Aktion dienen; gleicher: 
weife werden in Frankreich fo genannt diejenigen, welche der gallifanischen Richtung (. d. A. 
Gallikanismus Bd VI,355) entgegen ſich der turialiftiichen bingeben. In diefer Bedeutung 
it der Ausdrud im 18. Jahrhundert auch nad) Deutichland gekommen: Semler meint, daß 55 
die in Italien lebenden katholischen Kirchengeichichtsbefliffenen auch in dem übertragenen 
Sinne ultramontani jeien (Xebensbeichreibung von ihm ſelbſt abgefaßt, Halle 1782, 
II. TI. ©. 154). Sodann ijt der Terminus im 19. Jahrhundert fehr in Gebraud) ge: 
fommen, und zwar feit Ende der 2Ver Jahre zuerft in München für die Partei, welche 
durh den Standpunkt des älteren Görres gefennzeichnet iſt (vgl. Friedrich, Döllinger IL, 

- u 

b 



216 Ultramontanismns 

5ff); durch den Kölner Kirchenftreit iſt er auch in Norbdeutichland üblich geworben. 
Angefichts der ſchon berübrten, für den oberflächlichen Beobachter verwunderlichen Tbat- 
jache, daß von der einen Seite die Identität von U. und (römischen) Katholicismus ebenfo 
eifrig geleugnet, wie fie auf der andern behauptet wird, führt nur eine eingehende hiſtoriſch— 

5 fritifche Unterfuhung über das Weſen des U. zur Klarheit. Es wird ſich dabei heraus 
jtellen — tie bereits die obigen Definitionen e8 erkennen laſſen —, daß wir es im. 
mit einer ſehr komplizierten Erjcheinung zu thun haben. 

Das ift der Grund, weshalb ſchon die Frage nah der Entftebung des U. jehr 
verfchiedene Beantwortung finden fan — ie fie denn auch in der That ſolche gefunden 

10 hat. Wie weit foll man dabei rüdwärts fchauen? Sind etwa die Franzoſen de Lamme— 
nais (f. d. A. Bd XI ©. 331f) und de Maiftre (geit. 1821, vgl. Margerie, Le comte 
J. d. Maistre, Paris 1890) die Väter des U. geweſen? Das könnte dem, der den in: 
ftruftiven Ausführungen in den einleitenden Kapiteln von Friedrich: Gefchichte des vati- 
fanischen Konzils folgt, fo jcheinen — da ficht man (Bud I, Kap. 2—6) die Genannten 

15 und ihre Gejinnungsgenofien am Werk, den Geift abjoluter Herrfchaft der Kirche auf 
allen Gebieten zunächſt in Frankreich durchzufegen, worauf er dann nad Deutjchland 
binübergeführt wird. Aber Friedrich ſelbſt mweift weiter zurüd: bereits auf dem Trienter 
Konzil find in der Form der Ansprüche eines unbedingten Bapalismus echt ultramontane 
Ziele aufgeftedt und verfolgt worden, wenn es auch Pius IV. noch nicht rätlich erſchien 

20 — oder wohl durch die noch recht Fräftige episfopale Reaktion dagegen verbaut murde —, 
daß die letzten Konfequenzen auf dem Gebiete der Lehre und des Lebens gezogen würden 
Wenn infolge davon die Canones Doctrinae und die Deereta Reformationis des Trienter 
Konzild dem U. noch nicht abjchliegenden Ausdrud geben, ja fogar auffallende Lüden in 
diefer Hinficht zeigen, z.B. bezüglid) der potestas papae, fo tft die papaliſtiſche Nichtung 

25 doch im Haffifcher Weife auf dem Konzil vertreten worden durch einen Yainez und feine Ge 
finnungsgenofien, wie fie denn auch in gelegentlihen Wendungen in den Canones der VI, 
XIV. und XXV. Sessio NAusdrud gefunden hat (vgl. Appendix analytica ad Conc. Trid. 
in der Ausgabe der Canones et Decreta, Leipzig, Tauchnitzſcher Stereotvpdrud s. v. 
Pontifex Maximus). Wenn mir nun in Trient in den Jeſuiten die entſchiedenſten 

» Träger der Idee des abjoluten Bapalismus und damit zugleich des U. zu erbliden haben, 
fo liegt es nahe, auf dem Boden der Ffirchlichen Geſamtanſchauung eben des Jeſuitentums 
nach der Entjtebung des U. Ausſchau zu balten. Denn, verhält es fih wirklich jo — 
wie Gothein in feinem Ignatius von Loyola, Halle 1895 ausführt (vgl. Buch II u. IIT) 
— daß der Geift der Gegenreformation nad den beiden Seiten bin, ſowohl der Kon: 

35 zentrierung der Kräfte des Katbolicismus als der Kampfaltion gegen alles, mas tiber 
ihn ift in der umgebenden Welt, zunächit in Haffischer Weiſe in Yovola und feiner Stif: 
tung Bewußtfein und Geftaltung gewonnen hat und von dort aus dann in die Adern 
des gefamten Fatholifchen Kirchentums infiltriert worden ift, fo it auch die Frage nad 
der Entjtehung des U. nicht einfach durch einen Hinweis auf das Trienter Konzil zu be 

40 antworten. Dort tritt nur zu Tage, wie weit e8 bereit erreicht war unter weſentlich 
bejtimmender, wenn auch nidyt alleiniger, Vorarbeit der Jefuiten, den „römifchen Tupus“ 
der Auffafjung des Chriftentums durch das Wirken der „militia Ultramontanismi“ 
(Gothein, Buch II, Kap. 2, 3) zur That zu machen, bezw. zur Herrfchaft zu bringen. 

Wer nun noch weiter zurüdblidend die Gefchichte der Kirche befragt, dem wird Dies 
45 allerdings nicht als etwas im 16. Jahrhundert Neugeichaffenes, fondern nur als etwas 

wieder Belebtes erjcheinen. Und fo muß unfer Blid fih nochmals rüdwärts menden 
um den Punkt zu erfennen, two zuerjt mit Bewußtfein römifcherfeits der Standpunkt ge: 
nommen wird, den wir als den ultramontanen bezeichnen eine Unterfuchung, die uns zu 
genauerer Erkenntnis des Mefens des U. wird Dienjte leiften können. 

50 Es iſt bemerkenswert, daß Papſt Baul IV., indem er in der Bulle „Cum ex ° 
apostolatus officio“ im Jahre 1559 das, was Papft und Kirche fer und folle, feierlich 
der Welt fundtbat, fchon eine Reihe von Beitimmungen über die Papftgewalt gegeben 
bat, welche wohl geeignet geweſen wären, die in den Trienter Feltftellungen verbleibenden 
Yüden auszufüllen. Daß dieſe Bulle ganz zweifellos als „ex Cathedra“ erlaſſen 

55 gemeint fei, bat gegen Hergenrötbers verlegene Einfprache (Kirche und Staat ©. 763 ff.) 
Friedrich in der 2. Auflage des „Janus“ (f. 0.) ©. 501 fiegreih nachgewieſen. Die 
Bulle felbjt aber (Wortlaut bei Mirbt, Quellen, n. 288) „definiert aus der Fülle der 
apoftolifchen Gewalt” das Folgende: (S 1) Der Papſt, welcher Gottes und Chriſti Stell- 
vertreter auf Erden (in terris) ift und über die Völfer und Königreihe die Fülle der 

so Gewalt innebat und alle richtet, fan von niemand gerichtet werden. (S 3) Alle Hierardhen 
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und alle Herren und Fürften bis zum Kaifer hinauf find, fobald fie nachgetwiefenermaßen in 
Ketzerei oder Schisma verfallen, von felbit, ohne daß es eines befonderen Rechtsvorgehens 
dabei bedürfte (absque aliquo juris aut facti ministerio), ihrer Stelle und deren 
Ehren und Einfünfte völlig und für immer verluftig und zum Bekleiden derjelben fernerbin 
untauglich und fünnen nie wieder als dazu tauglich erklärt werden... 

Hier ſehen wir das papaliftiihe Prinzip der allumfaffenden Herrfchaft eigenartig 
ausgeprägt, „in der feierlichiten, von den Kardinälen unterzeichneten und nachher nod) 
von Pius V. befonders beftätigten und erneuerten Erllärung: daß der Papſt vermöge 
jeiner Allgewalt jeden Monarchen abjegen, jedes Land einer fremden Invaſion preisgeben, 
jeden Beſitzer ſeines Eigentums berauben fünne, und zwar ohne jegliche rechtliche For: 
malität“ ... (Döllinger, Janus? ©. 214). Stellt man neben diefe Bulle zur Ergänzung 
noch die 1568 durch Pius V. neu eingefchärfte und ergänzte „Nachtmahlsbulle“ (ſ. d. N. 
Bulla in Coena Domini, Bd III ©. 535f.), die zwar jett nicht mehr an den Grün: 
donnerstagen in San Giovanni verlefen wird, deren Feititellungen aber dadurch nicht 
aufgeboben find, jo hat man um die Zeit kurz vor und nad dem Abſchluß des Trienter 
Konzils eine neue Verficherung der Unbegrenztbeit der päpftlichen Anfprüche auf abjolute 
Geltung ihrer Herrichaft vor ſich. Aber auch diefe beiden Aftenitüde von 1559 und 1568 
find nur ergänzende Wiederholungen früherer Feitftellungen. Bei der „Nachtmahlsbulle“ 
it das ohne weiteres Har, da fie weit älteren Datums ift und befanntlich fchon Luther 
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mit feiner Keberei 1524 in diefelbe aufgenommen wurde. Aber auch die Bulle von 1559 20 
ift nicht original, fondern beruht in den Hauptjägen auf der Grundlage der Bulle Unam 
Sanctam von 1302, welde 1516 dur Leo X. erneuert worden tar. 

Indem twir uns diefer vielbefprochenen Bulle zuwenden, ftehen wir vor einer der 
erften maßgebenden Formulierungen der grenzenlofen Anfprüche des Papalismus. Mas 
in den Dietatus Gregors VII. zeritreut ift, liegt bier fompalt vor. So werden fidh bier 
auh die Wurzeln des U. klar legen lafjen, der immer in genauer Beziehung zum fteigenden 
Papalismus fteht. Nun war ja freilih, wenn man die Lage der Dinge in Frankreich, 
wohin die Bulle zunächſt ihre Spite richtete, nach deren Erlaß ins Auge faßt, das Vor: 
geben Bonifaz’ VIII. ein Schlag ing Waffer. Aber die Bulle bleibt, obwohl Clemens V. 
gezwungen den auf Frankreich fpeziell bezüglichen Teil derfelben revocierte, das klaſſiſche 
Dokument der höchitgeipannten papalen Anſprüche für alle Zeiten, weil fie diefelben 
bibliſch-dogmatiſch zu begründen jucht, fie jo in die Beleuchtung einer religiöfen Yun: 
dierung rüdt und ın einer Form zeigt, welche fo einfach it, daß auch der weniger Ge: 
bildete verfteht, was fie will, wenn fie befagt: Porro subesse Romano Pontifiei omni 
humanae creaturae declaramus, dieimus et definimus omnino esse de ne-: 
cessitate salutis. Auch die Bilder, deren Bonifaz fich bediente, waren verſtändlich: 
„Die päpftliche Gewalt verhält fich zur Kaiferlihen und fZöniglichen wie die Sonne zum 
Mond, der fein Licht nur von jener empfängt, wie die Seele zum Leibe, welcher nichts 
für fich, fondern nur der untertoürfige Diener der Seele fein joll; und die zwei Schwerter 
find das Symbol der firhlihen und weltlichen Gewalt, welche beide dem Papſte gebören, 
aber jo, daß das eine vom Papſte jelbit geführt wird, das andere vom Fürften, doch für 
die Kirche und nah den Weifungen des Papftes” (Janus, 2. Aufl. ©. 65). Für die 
politiſchen Ziele des U. insbefondere bleibt die Bulle das Fundament, weil fie die Be: 
bauptung, daß die weltliche Gewalt in ihrer Einſetzung und ihrem Wirken von der geift: 
lihen unabhängig ſei, als Keberei verdammt (vgl. Berchtold a. a. DO.) Zwar bat 
Hergenröther im Anti-Janus (vol. v. Schulte, Altkatb. S.331 f.) beitritten, daß die Bulle 
als „infallibel”“ anzufeben ſei und fpeziell bat er in „Kirche und Staat” ©. 300ff., 751 ff. 
„alles aufgeboten, um die Bedeutung derfelben für unfere Frage auf Null zu reduzieren“ 
(ſ. Janus, 2. Aufl. S. 407). Aber wenn er das begründen will durch eine mildernde 
Interpretation der Wendung „spiritualis potestas terrenam potestatem insti-; 
tuere habet“ — was er wiedergeben möchte: „die geiftliche Gewalt ift befugt, die 
weltliche zu belehren () —, fo bat ſelbſt der katholiſche Kirchenbiftorifer Funk (Über 
die Bulle Unam sanctam in der Tüb. DS 1890, ©. 640 ff.) nachgewieſen, daß diefe 
Überfegung nicht angängig tft, daß bier „instituere“ nichts anderes bedeuten fönne und 
folle ala „einjegen” — nämlid Fürjten). 

Es gebt daraus hervor, daß das dritte der von Kraus aufgejtellten Merkmale 
des U. feine direfte Fundierung in der Bulle Unam sancetam findet und daß es im 
Grunde recht undanfbar von Hergenröther ift, wenn er der angeführten Stelle ihren 
wahren Sinn nehmen will. Denn auf der von ihr vertretenen Lehre berubt bis auf die 
Gegenwart die aud feinen Geſinnungsgenoſſen innewohnende Tendenz, da, two es ſich um 
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das Intereſſe der römischen Kirche Handelt, die beiden Gebiete nicht zu jcheiden und die 
tweltlihen Dinge ftets nad) Mafgabe jenes Intereſſes zu behandeln. 

Wenn e3 ſich nun zunächit darum handelt, die Austwirfung des U. auf das Gebict bin, 
welches außerhalb des Kirchenweſens liegt, biftorifch zu verfolgen, jo geht päpitlicher: 

5 ſeits die Tendenz, daß „in der Schlüfjelgewalt Petri auch weltliche Jurisdiktion über Fürften 
und Völker” einzufchliegen ſei, zwar rückwärts noch weit über Gregor VII. hinaus, fie 
tritt aber doch in das entjcheidende Stadium ihrer Enttwidelung erft in deſſen Zeit, alfo 
jeit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Diefe Entjcheidung ift im Kampf mit der 
deutfchen Fürſten- bezw. Kaifergewalt unter Heinrih IV. erfolgt. Die Verhältniffe, die 

tv hier im einzelnen nicht bezeichnet zu werden brauchen, waren ebenjo günftig getvorden, 
wie fie nody unter Heinrich III. ungünftig waren. Langſam tar der pſeudoiſidoriſche 
„ultramontane” Gedanke von der Superiorität des Papſttums auch in den weltlichen Dingen 
in die Adern der Gläubigen, Priefter und Laien, eingeführt worden, ald nun der große 
Papſt die Meifterzüge feiner Firchlich:politifchen Diplomatie that. Die gregorianifchen 

15 Ideen find bis zum 13. Jahrhundert zur Herrichaft gelangt, und die Behauptung, daß 
die höchſte Schlüfjelgewalt alle andere Gewalt auch auf dem meltlichen Gebiete involviere, 
berief fich auf das angebliche Beifpiel der Schenkung Konjtanting, bis ſchließlich Inno— 
cenz IV. (geft. 1254) auch deſſen nicht mehr zu bedürfen glaubte und nun fagte: „Falſch ſei 
8 zu jagen, Konjtantin habe durch feine Schenkung dem päpftlichen Stuhle weltliche Macht 

20 gegeben, da diefe ihm doch naturgemäß und unbedingt von Chrijtus verliehen worden fa, 
der auch eine königliche Herrichaft gegründet und dem bl. Petrus zugleih die Schlüfiel 
des irdischen und des himmlischen Reiches übergeben habe. Die. weltlihe Macht jei nur 
infofern eine legitime, als die weltlichen Fürften fie ald eine vom Papſte verliehene ge: 
brauchen. Innocenz III. hat dies in einem Briefe an den Patriarchen von Konftanti- 

25 nopel kurz fo auögedrüdt: Dominus Petro non solum universam Ecclesiam sed 
totum reliquit saeculum gubernandum (Janus, 2. Aufl. ©. 407). 

Die jo aufgededten Grundmwurzeln der ultramontanen Richtung nad den außerkirch— 
lihen Seiten bin umfafjen in ihrer Auswirkung alle Gebiete des ftaatlichen Lebens — 
allerdings völlig nur in der Theorie, aber wenigſtens mit dem Anfpruche praftifcher 

0 Durdführung, „wenn die Zeit es verlangt und günftig ift“. Iſt der Papſt Statthalter 
Gottes auch über das nichtfirchliche Gebiet, jo ift der Anſpruch, die weltlichen Herren 
ein= und unter Umjtänden auch abzufegen, eine logische Konfequenz. Die Krone der An: 
ſprüche aber bildet die ausdrücklich „auctoritate apostolica de fratrum nostrorum 
consilio“ erlafjene Deklaration Clemens’ V., welche einen fürmlichen Treu: (bezw. Ge: 

35 horſams-) Eid vom Kaifer verlangt: um jeden Zweifel daran zu befeitigen, ob ein jolcher 
Eid (duch Heinrich von Luremburg, den 1312 Gelrönten) geleiftet ſei oder von feinen 
Nachfolgern geleiftet werden müſſe, wird erflärt, „illa juramenta praedicta fidelitatis 
existere et censeri debere“ (Clementina tit. 9 de jurejur. II, 9). 

Da es ſich bei den bisherigen Darlegungen um die mittelalterlihen Wurzeln des U. 
40 handelt, ſowie um die Auswirkungen, welche derfelbe in der Gefchichte unter ihm günjtigen 

Umftänden einft dargeboten hat, nachdem einmal feine Richtung eingefchlagen tworden war, jo 
wird immerhin die Frage berührt werden müfjen, ob denn jenes dritte Merkmal wie Speftator 
es aufftellt, heute noch für den U. zutrifft. Allerdings begegnet man da zunächſt lautem 
Protefte feiner Vertreter: die Zeiten feien vorbei, fo heißt es da, in welchen ſolche An- 

45 fprüche erhoben und durdigefegt werden fonnten. Das legtere vorderhand ja — und 
doch iſt felbit dies nur cum grano salis zu verſtehen. Was aber das Erjtere angeht 
— haben wir nicht vor Augen die Außerkrafterkflärung ganzer Geſetzgruppen aus neuerer 
Zeit? Iſt nicht das öfterreichifche Grundgefeß von 1867, find nicht die preußifhen Mai— 
gejege ſeitens des Papites ald unverbindlich erklärt worden (Mirbt, Bapjttum, n. 432 bezw. 

so 441)? Aber man wird vielleicht jagen, dab das nur geſchehen ſei, weil in diefen Ge: 
jeßen die weltliche Inftanz die Grenze ihrer Beitimmungsfähigfeit überjchritten babe. 
Thatſächlich haben jene Geſetze doch nirgendwo dogmatifche Dinge berührt und haben die 
individuelle Frömmigkeit nicht behindert ; ſie baben lediglich Schutzwehren errichtet, um 
den modernen Rechts- und Staatsgedanten zur Auswirkung zu verbelfen, wie dies auch 

65 durch den bis heute von der Kurie nicht anerkannten Weſtfäliſchen Frieden gefcheben iſt. 
Und andererjeits jtrebt der U. wie einſt im Mittelalter jo auch jetzt noch nad Ausdeb- 
nung des römischefirchlichen Einfluffes auf die nämlichen „weltlichen Gebiete — nur 
thut er e8 in Anbequemung an die modernen Formen, 3. B. den Parlamentarismus. Das 
baben wir in europäischen Parlamenten mit Händen zu greifen, wie 68 denn auch im 

w jozialen Yeben Tag für Tag hervortritt. Hier wird vom U. die Scheidung kirchlicher und 



Ultramontanismus 219 

mweltlicher Dinge eben nicht vollzogen, wenn es auch im Intereſſe desjelben Liegt, ſolche 
Scheidung zu fingieren. Als auf dem Ejjener Katholifentag 1906 der Kardinal Vannu— 
telli dies außer acht gelaffen und Unterwerfung unter den Papſt auch in den politischen, 
aljo nicht lediglih in den religiöfen Dingen, als felbftverftändliche und bei den deutjchen 
Katholiken treu durchgeführte Pflicht rühmend hervorgehoben hatte, da entjtand gegenüber 
dem Hinweifen der Antiultramontanen darauf eine lebhafte nachträgliche Bewegung in 
den Blättern der ultramontanen Partei. Und diefe Bewegung hat ihre Wellen jo weit 
geihlagen, daß zwei Monate nachher (unter dem 30. Dftober 1906) Pius X. felber, den 
Ultramontanen zu Hilfe fommend, erklärt hat, die „deutichen Katholiken“ feien in poli- 
tischen Dingen frei. Natürlich ift dabei vorausgefegt, daß diejenigen, welche allein er fo 
bezeichnet, d. b. die Anhänger der ultramontanen Richtung, ſich durch nichts anderes als 
das Intereſſe der römischen Kirche auch in politifhen Dingen würden leiten laſſen. Das 
Schreiben des Bapftes wurde abgedrudt und iſt fommentiert in der Köln. Zeitung vom 
21. Nov. 1906. 

Noch bezeichnender aber ift, daß die eigentliche Hauptprobe päpftlider Allgewalt 
über die weltlichen Inſtanzen als jelbjtverftändlich beibehalten worden ift. Der Anſpruch, 
die Unterthanen vom Eide gegen ihre Fürften unter Umftänden zu entbinden, iſt nicht 
ein folcher, der mit den Zeiten des MittelalterS begraben binter uns läge: noch 1805 
ichrieb Pius VII. an den Nuntius in Wien, daß dies prinzipiell fejt bleibe — „aller: 
dings aber finden wir uns jet in Zeiten fo großen Unglüds und folder Erniedrigung 
für die Braut Chrijti, daß die Kirche diefe heilfamen Grundfäge einer verdienten Strenge 
gegen bie rebellifchen Feinde des Glaubens nicht nur nicht anwenden, fondern ohne 
Schaden nicht einmal erwähnen darf“ (vgl. Janus, 2. Aufl., S. 351) Man wird 
ſolche Außerungen im Auge behalten und fi nicht durdy die mildernde Tendenz der 
zweiten Auflage des Staatälerilons irre machen laſſen. „Es dürfte‘ fagte Döllinger a 
ſchon 1865, „nur eine folden Ansprüchen günftige Wendung der Dinge in der Welt- 
lage eintreten — und wir würden alsbald jämtliche Ultramontane die Abjehungs: 
doftrin als göttlich geoffenbartes Dogma verfündigen hören“. 

Die Rückwirkung der ultramontanen Richtung auf die Verhältniffe innerhalb der 
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Kirche trat natürlich gleichzeitig, ja noch früher als die Verfuche der Ausbreitung ihrer 30 
Herrichaft auf das weltliche Gebiet, hervor. Genau betrachtet würden diefe letztern gar 
nicht haben gemacht werden können, wenn nicht das Papjttum bereit die „apoftoliiche 
Autorität” in der Kirche in einer Ausdehnung, welche alle andere Autorität niederlegte, 
fein eigen genannt hätte. Wir ftehen da vor dem hoch hinauf und tief herab reichenden 
Kampfe zwifchen der epiffopaliftiichen und der papaliftifchen Richtung, der in der abend: 
ländifchen Kirche ausgefämpft worden iſt und fchon mit dem Siege der gregorianifchen 
een die alte Verfaflung und geordnete Kirchenverwaltung durch felbititändige Bijchöfe 
vernichtet hat. Neben der Freiheit der Biſchöfe ſchwindet dann unter heftigen Kämpfen dahin, 
was die Landeskirchen von felbitjtändigen und eigenartigen Einrichtungen geichaffen hatten, 
insbefondere aud die Bedeutung der ſynodalen Snititutionen: die tiffenchaftli theo⸗ 
logiſche Arbeit erhält den Todesſtoß, wo der U. den Fuß hinſetzt; die individuelle 
srömmigfeit wird nad) feinen Prinzipien gemodelt, und eine fanatifche Gefinnung allen 
Bethätigungen gegenüber, welche dem U. entgegen ſtehen, wird durch einen demokratiſch 
gewordenen Klerus in den untern Schichten gepflegt. 

Seit Cyprian ift der Kampf zwifchen der epiffopaliftiihen und der papaliftiichen 
Richtung — derjelbe hat ji) damals an einer dogmatiſchen GStreitfrage, der über bie 
Giltigkeit der Ketzertaufe (j. d. A. Bd X ©. 2707f.) entzündet — Jahrhunderte lang 
unter der Oberfläche geführt worden. Sein Nefultat läßt fich kurz bezeichnen: es beſteht 
in einer jo fundamentalen Schwächung der epiffopaliftiichen Nichtung, daß diefelbe im 
weiteren Verlauf nur ausnahmsweife noch unter günftigen Umſtänden fich geltend machen 
fonnte. „Der Papft ift” (Janus a. a. O. S. 70) „nad dem neuen Necte nicht nur 
oberiter, fondern im Grunde einziger Geſetzgeber der ganzen Kirche. Er trägt, wie 
Bonifaz VIII. es ausgedrüdt hat, alle Rechte im Schrein feiner Bruft“ (lib. sext. ce. I 
de Constitut. I, 2 licet Romanus Pontifex qui jura omnia in serinio pectoris 
censetur habere). Und doc hat ſich gerade angefihts und unter dem Drud diefer 
papaliſtiſchen Allgewalt, geftügt auf die fich durchbildende Anjchauung von der Superiorität 
der allgemeinen Konzilien feit dem 14. Jahrhundert, befonders jeit der Zeit des Schismas 
mit dem twieder erftarfenden bijchöflichen Amtsbewußtſein auch ein neues Epiſkopalſyſtem 
ausgebildet (j. oben Bd V ©. 428,5 ff); allerdings bat das 5. Yateranlonzil ſowohl die 
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5. und 31. Sessio von Konſtanz ſowie der 2. Sessio von Baſel erfolgt war, verdammt. 
Trogdem trat die Nichtung auf dem Trienter Konzil wieder hervor, und wenn fie aud) 
nidht ftarf genug war, um den Beichlüffen desjelben ein epiffopaliftiiches Gepräge zu 
geben, fo bat fie doch die Ausprägung eines kraſſen Papalismus noch verhindert. Erft 

5 das Vatikanum hat den völligen Sieg des letztern in der römiſch-katholiſchen Kirche kon— 
ftatiert und befeftigt. Inzwiſchen war der Epiflopalismus in Frankreich in Geftalt der 
neugallifanifchen Bewegung des 17. Jahrhunderts (ſ. d. A. Gallitanismus Bd VI ©. 335) 
und in Deutichland in der des Febronianismus (j. d. A. Hontbeim Bd VIII ©. 340) 
im 18. Jahrhundert nochmals hberborgetreten und bildet im Altkatholicismus (ſ.d. A. Bd I 

ı0 ©. 415) eines der Momente des —* gegen das neurömiſche Kirchenweſen (vgl. Mejer, 
3. Geſch. d. röm.deutſchen Frage I [1871)). 

Daß die ultramontan-monarchiſche Gewalt allen Sondereinrichtungen und-Gewohn— 
heiten im kirchlichen Umkreiſe, allen Reſten älterer Ubung auf dem Gebiete der Sitte, 
der Formen des Gottesdienſtes oder des kirchlichen Lebens, entgegentreten wird, jedenfalls 

15 wo ſich dieſe der erſtrebten Uniformität nicht fügen, bedarf nur der Erwähnung. So 
entfällt im weiteren Sinne unter ihre Auswirkung auch, was geicheben ift und noch ge— 
ſchieht, um Sonderbildungen auf liturgiihem Gebiete zu verdrängen (vgl. oben Bd XII 
S. 714ff.) und um befondere Formen der Devotion im Gottesdienft einzuführen. Eine 
fernere teils beabfichtigte Wirkung teil mittelbare Folge der Herrfchaft des ultramontanen 

20 Geiftes ijt die Lähmung des Intereſſes an ſynodaler Bethätigung, ja deren völlige Be- 
feitigung geweſen. Zwar hatte das Trienter Konzil (Sess. 24, de Ref. c.2) regelmäßige 
Provinzial: und Diöcefanfynoden angeordnet und man hat deren aud im 16.—18. Jahr: 
hundert zahlreiche gehalten — aber wo einmal wie in Piſtoja (f. d. A. Ric Bd XVI 
©. 715 ff.) ein felbitftändigerer Geift jich geltend machte, da bat denſelben alsbald der. 

25 unterbrüdt. 
Selbftverftändlich liegt in der Richtung der Aktion des U. wie die Unterbindung des 

ſynodalen Lebens, jo aud die Vernichtung deſſen, was von landeskirchlichen Beitänden 
ſich im Bereiche der katholiſchen Kirche findet. Da hat er — um nur an zwei Beifpielen 
dies zu illuftrieren — bei der Kirche im Frankenreiche, jchon ehe die pſeudo—iſidoriſchen 

so Dekretalen entjtanden und bei der Kirche in Spanien bald nachher eingefegt. Im Bereich 
der fränfifchen Kirche war Bonifatius derjenige, welcher zuerjt eine beiwußte und er: 
folgreihe Thätigkeit dahin richtete, mit der zweifellos notwendigen Neform zugleich dies 
zu erreichen, daß ein Teil wenigſtens der bisherigen nationalen Selbftftändigfeit des 
Kirchenmwejens an Rom abgegeben wurde. Bon da ab ift troß der energifchen Betonung 

35 unbedingter Autorität auch in dem Kirchenwefen des Neiches, wie Karl der Große fie 
noch übte, der Prozeß der Abbrödelung jener nationalen Selbitftändigfeit von Etappe zu 
Etappe weiter gegangen, und wenn die wertvollen Nefte, die immerhin nod in der 
„Bragmatifhen Sanktion“ vom Jahr 1438 feitgelegt wurden, nad 80 Jahren völlig 
befeitigt find, fo haben dazu Papſt und König fih die Hand gereiht. Nun ift ja ab 

sound zu die „gallikaniſche Nichtung” (f. d. A. Gallifanismus Bd VI ©. 355) wieder 
aufgetaucht, aber durd das dem U. dienliche Konkordat von 1801 wurde jede Selbit- 
jtändigfeit wieder vernichtet und abermals teilte der Yandesberr ſich mit der römijchen 
Inſtanz in die Spolien. Heute freilich erhebt fih aus diefen Ruinen amgefichts des 
„Irennungsgejeges” vom Jahre 1905 ein die römische Inſtanz und das ganze Kirchen: 
weſen bedrobender Zuftand: der franzöfifche Staat verzichtet auf jede Einmiſchung in die 
Angelegenbeiten des Kirchenmwejens in feinem Bereich, nachdem er die mibergejeglichen 
Auswüchſe des Ordensweſen bejchnitten bat, zieht aber auch das, mas er bisher reichlich 
zur Bejoldung des Klerus geleiftet bat, zurüd — und die römische Kurie, der Feine 
irgendivie felbitjtändige oder an eigenartiges Leben gewöhnte franzöfifche Kirche, jondern 

so nur die mwillenlofen Biſchöfe und ein Teil der Bevölferung zur Seite fteben, ſoll nun 
neue umfafjende Organifationen behufs Fundamentierung eines lebensfähigen Kirchen: 
weſens jchaffen. Es muß fich zeigen, ob die Gefolgichaft den Hoffnungen Roms entipricht 
— jollte das allgemein der all fein, fo bat der U. audy dort gefiegt und wird unbe: 
dingter Herr fein troß der jet ihm geichaffenen Schwierigkeiten. 

55 In der altſpaniſchen Kirche blieb bis Ende des 7. Jahrhunderts landeskirch— 
lihe Autonomie gegenüber den römischen Anfprüchen befteben. „Die mit großer Regel: 
mäßigfeit gebaltenen Synoden diefer Kirche übten das Nichteramt über Biſchöfe und 
Metropoliten und widerſprachen gelegentlich aud den Päpſten in Sachen der Glaubens: 
[ebre, wie es namentlid die Synode von Toledo im Jahre 688 gegen Papſt Benebilt 

that, indem fie fein Schreiben einer ſcharfen Kritif untertvarf und jelbjt den Vorwurf 
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ihm nicht fparte, daß er mit fchamlofer Stirn den Vätern widerfprede Manſi XII, 16). 
In der Zeit von der arifchen Invaſion bis gegen Ausgang des 11. Jahrhunderts hatte 
die ſpaniſche Kirche ihr jelbititändiges Leben —2— .. . fie folgte dem toledaniſchen, nicht 
dem römischen Gefeße... Das wurde anders dur die Mönde von Cluny, und als 
alles römiſch geworden mar, fälfchte man die Gejchichte der früheren Jahrhunderte im 6 
römifchen Sinne” (vgl. Döllinger, Janus 2. Aufl. 146 ff. u. 299 nebjt den betr. Noten). 

MWenn fi die Niederdrüdung landeskirchlicher Selbitjtändigleit durch die ultramon- 
tane Richtung naturgemäß mehr in früheren Jahrhunderten gezeigt bat, jo ift die weitere 
Bethätigung des U., alle theologiſch-wiſſenſchaftlichen Bewegungen im feine 
Bahn zu leiten und, jofern das nicht angängig, zu unterbinden, naturgemäß mehr der 
neueren Zeit — geblieben, obwohl auch ſchon in die theologiſchen Kämpfe früherer 
Jahrhunderte entſprechende Momente hineinſpielen. Das Paradigma dafür bleibt da die 
Unterdrückung der ihre eigenen Bahnen gehenden deutſchen katholiſchen Theologie im 
19. Jahrhundert. In dem Vortrage Döllingers „Die Vergangenheit und Gegenwart der 
katholiſchen Theologie“, gehalten am 28. September 1863 vor der Gelehrtenverſammlung 15 
in Münden wird (j. Döllinger, Kl. Schriften, ©. 170ff.) darauf bingewviefen, daß das 
16. Jahrhundert auch für die katholische Theologie ein Zeitalter des Aufblühens einleite, 
daß aber mit dem 17. in Spanien, mit dem 18. in frankreich der Verfall eintrete, wäh— 
rend der deutſchen katholiſchen Theologie nod große Ziele geſteckt jeien, die fie jedoch), 
wenn ihr Freiheit der Bewegung verfagt tverde, nicht erreichen fünne. Als Döllinger jo 20 
iprach, ahnte er nicht, wie bald diefe De erfolgen und geradezu Ffodifiziert werden 
würde — wie dies für wichtige Einzelausgaben mwiljenjchaftlicher Arbeit durd) den Syllabus 
errorum von 1864, dann in allgemeinerer Inſtanz durch die Definition der Unfehlbar: 
feit des Papſtes erfolgt ift. Was diefe leßtere für den weiteren Gang der fatholiichen 
Theologie bedeuten werde, bat der jcharfblidende Döllinger ſchon vor der Definition % 
vorausgefagt, und im Angefiht der Erfüllung jeiner Vorausfagung jtehen die letzten 
Jahrzehnte. „Zunächſt,“ jagt er am Schluß feines „Janus“, „muß der neugeprägte 
Glaubensſatz fih ald Grund: und Editein des ganzen römiſch-katholiſchen Lehrgebäudes hin- 
pflanzen, die gefamte Thätigkeit der Theologen id auf die Ermittelung reduzieren, ob ein 
püpftlicher Ausſpruch für eine Lehre zu finden jet oder nicht... Wozu noch mühjames Forichen 30 
in der Bibel, wozu das jchmwierige Studium der Tradition, wenn ein einziger Aus: 
ſpruch des untrüglichen Papſtes die gewiſſenhafte theologische Arbeit eines Menjchenalters 
zu zertrümmern vermag?... Um die Lehre von der päpitlichen Unfehlbarkeit aus der 
Kirhengefchichte zu erweiſen, ift nicht weniger nötig, als eine durchgängige Verfäljchung 
derfelben . . .“ Mas die neuere fatholifche Bibelforfhung angeht, jo wird man troß 36 
Peters (Papft Pius X. und d. Bibelftudium, 1906 — vgl. dazu TbY3 1907, Sp. 104) 
wohl faum zur Widerlegung Döllingers auf die Errichtung der römischen „Kommiſſion 
für die Förderung der bibliichen Studien“ vom Jahre 1904 hinweifen mwollen, da, wie 
Houtin (La question biblique, Paris 1906, ©. 197— 222) nachweiſt, von Früchten 
derjelben für die mwiljenfchaftliche Forſchung feine Rede fein fann; was aber die kirchen- 10 
geichichtlichen Forichungen betrifft, jo bleibt der „Inder“ ein ftet3 gegen die Forſcher ge 
richteter Dolch, wie ihn einit Palearivo genannt bat. Gejchichtsfälichungen, der Tendenz 
des U. entiprungen, hat Döllinger im „Janus“ und anderswo reichlich ans Licht gezogen. 
Allerdings iſt das Gebiet der Kirchengeſchichte, ſowie der Geſchichte des chriftlichen Lebens 
und der vielgejtaltigen Außerungen des religiöfen und kirchlichen Geiltes im Yauf der # 
Jahrhunderte ein jo großes, daß immer noch Naum zu einer Arbeit bleibt, bei der ſelbſt 
ultramontane Theologen nüßliche Beihilfe leiften mögen, aber der Regulator aller hiftori- 
hen Forſchungen liegt für den U. in dejjen eigener Tendenz. 

Unmittelbarer noch als auf dem litterariichen Wege wirkt der U. auf breite Mafjen 
des Volkes dadurch, daß er die Art der Devotion beeinflußt und zur Förderung feiner so 
Zwede leitet. Natürlich entfällt unter das unfererjeits bier ins Auge gefaßte Bereich 
nicht ohne weiteres alles, was auf katholiſcher Seite von Materialifierung und Mechani: 
fterung der Religion und ihrer Übungen vorflommt und wovon ein Teil als für die 
neuere Zeit im Gebrauch von Reufch in der Denkjchrift „Die deutichen Biſchöfe und der 
Aberglaube” (Bonn 1879) für meitere Kreife offen gelegt worden ijt. Für uns fommen 55 
bier ſolche Formen, mögen fie neu (tie die ſog. Andachten zum beiligiten Herzen Jeſu, 
Mariä und Joſephs a. a. O. ©. 81 ff.) oder nur erneuert fein (tie der Unfug mit Sta- 
pulieren, Medaillen, feraphifchen u. a. Gürteln, a. a. ©.33—61) nur infofern in Betracht, 
al3 diefe Devotionen dem immer weiteren und geficherteren Einpflanzen des ultramon- 
tanen Geiftes dienen, die Selbftjtändigfeit und Reinheit fatholifher Übung der Frömmig- 60 
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feit durch fremde Zuthaten trüben und die chinefiihe Mauer befeftigen, welche der U. 
jegt in Deutfchland um einen großen Teil der Volksmaſſen zieht, um fo feine politischen 
Zivede zu fördern. Wie übrigens ſchon im 17. Jahrhundert in Frankreich felbjt die 
heiligften Funktionen diefem Ziele ultramontaner Konzentration dienftbar gemacht wurden, 

5 das Ichren die 1899 in der Revue Historique veröffentlichten Annalen der „Com- 
pagnie du St. Sacrement“, über melde E. Glair in den Etudes rel. etc. 1888/9 
und feparat Raoul Allier (La Cabale des Devots, Paris 1902) eingehend handelt. 
Angefichts der Thatfache, daß von Staats wegen damals (1627) die erjtrebte Vertreibung 
der Proteftanten aus Frankreich nicht zu erreichen war — fie ift erft 1682 mit der Auf: 

10 bebung des Edikts von Nantes erfolgt —, ftiftete der Herzog von Ventadour eine um 
das Abendmahlsfatrament ſich ſammelnde „Compagnie“ ohne Ordenskleid aus einfluf- 
reihen in den Traditionen eines fanatifchen Proteftantenhafjes aufgewachſenen Perſonen, 
um dem angegebenen Zivede naczugeben. Mit päpitlicher Approbation ausgerüftet ver: 
breitete diefe Compagnie fih in 56 Städten — überall tritt neben eindringlicher Be: 

ı5 mübung um das äußere Wohl der tiefftftehenden Schichten der Gefellihaft und auf: 
opfernder Nächitenliebe das fanatifchite und heuchlerifchite Gebahren gegen Andersgläubige 
teil in direfter Verfolgung, teild in Unterbindung von Handel und fonftiger Eriftenz 
möglichkeit derjelben zu Tage. Wenn man beachtet, daß wir da den Gegenftand vor 
Augen haben, den Moliöres „Zartuffe” fchonungslos geigelt, jo wird klar, welche Nolle 

20 der U. in dem berühmten Zeitbilde fpielt, da gegen ihn der vernichtende Schlag des Dich: 
terd gerichtet war. 

Wie bier, fo richtet ſich die Aktion des U. in ihrer letzten Abzweckung ftets auf 
politifhe Ziele. Das ift weiten Kreifen in Deutjchland erſt Har geworden, feit wir 
es gewiſſermaßen täglich am eigenen Leibe fpüren durch den Gebrauch der parlamentari- 

5 chen Waffen, welche der U. fi in den politifchen und kommunalen Bertretungstörpern 
geſchaffen hat. Freilich ift die Nichtung jelber ja älter und hat auch ihre Wege zu geben 
gewußt, lange che parlamentarische Einrichtungen vorhanden waren. Was die Jeſuiten 
alsbald nad ihrem Eindringen in Deutfchland fih zu fichern mußten — Einfluß an 
fatholiihen Höfen (anderswo fogar an evangelifchen, 3. B. dem Johanns III. von 

» Schweden), nämlid Einfluß auf die Beſetzung wichtiger Stellen in den Regierungen und 
Behörden —, das ift natürlich ſtets im ultramontanen Intereſſe ausgenüßt worden. Und 
wie da in dem proteftantichen Preußen des 19. Jahrhunderts die Fäden gezogen wurden 
von „Nebenregierungen“ bejonders unter Friedrich Wilhelm IV. und troß der Aufhebung 
der „katholiſchen Abteilung” im Kultusminifterium auch unter den folgenden Herrichern, 

5 das bedarf feiner fpeziellen Ausführung, bietet aber Anlaß, bier zum Schluß auf die Ein: 
impfung des U. in Deutfehland überhaupt zurüd zu fommen. 

Die ſchon berührten Unterfuchungen Friedrichs (vgl. die Geſchichte des Vatikaniſchen 
Konzils I, 1877) baben die Frage nad dem Heimatlande des modernen U. klar geftellt. 
Daß dies Frankreich und zwar das Frankreich der bourboniſchen Reftauration ift, ftebt 

4 feit; daß auch die Julirevolution und die Zeit Napoleons III. den franzöſiſchen U. nur 
weiter entwidelt und gefräftigt bat, nicht minder. Im Lauf der damit befaßten Jahrzehnte, 
und zwar gleich der erſten ift dann auch die Infeltion nach Deutjchland übertragen worden. 
In Bapern waren die Verhältniſſe günftig. Die römische Kurie, welche nach der Reſtau— 
ration den Bartitularismus in deutichen Landen vorzüglich ausgenugt hat für ihre In— 

4; tereffen — die Einzelfonkordate mit Bayern, Preußen und der oberrheinifchen Kirchen: 
provinz bezeugen das —, fand den Boden vorbereitet durch den Rückſchlag, mie ihn das 
Auflommen der Nomantit gegenüber der aufflärenden Richtung des 18. Jahrhunderts 
bezeichnet, die ja auch in dem katholiſchen Kirchenweſen auflöjend gewirkt hatte. Wenn 
den rheinifchen Kreifen bezüglich des Zuſammenſchluſſes zu einer ultramontanen Partei 

5 die Priorität gebührt, fo ift doch zuerit in München der ſtärkſte Hort und der belebende 
Mittelpunkt einer ſolchen in dem Görresichen Kreife begründet worden. Dahin gravitieren 
nun feit den 30er Jahren von der Romantik oder der allgemeinen reaftionären Zeit: 
ftrömung aus eine Fülle von Kräften (Friedrih a. a. O. ©. 203; vgl. derſ., J. von 
Döllinger, Bd I, II 1899) — ihre Stärke aber gewann die Partei dadurch, daß der 

55 beranwachfende Klerus, teild von oben her mit Nachdrud angeleitet, teil® in der ehrlichen 
Ueberzeugung, daß bier wie das kirchliche fo auch das religiöfe Intereſſe thatfächlich feine 
Rechnung finde, ſich anſchloß. Der Nef. mag nicht unerwähnt laſſen, daß Döllinger 
jelbft einmal ihm gegenüber feine zeitweilige Hinneigung zu ihr mit der Hinweifung auf 
das letztere Moment erklärt bat. Er ift freilid nur bis zu dem Punkte ihrer Fahne ge: 
folgt, an welchen Studien und Lebenserfahrung ihm ein unbedingtes: Plus ultra! zuriefen. 
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Sp entitand in Deutjchland infolge des traurigen Kölner Ereigniſſes (f. den Art. 
Drofte Bd V ©. 24ff.) zum erftenmal wieder eine fog. ultramontane Partei, deren 
Zentrum München war. Zu dem Kreife um Joſeph Görres gehörten Döllinger, Wiede- 
mann, Windifhmann d. %., v. Laſaulx, Ningseis, Moy und Bayer; fpäter die jüngeren 
Kräfte wie Haneberg, Deutinger, Sepp, Höfler, Guido Görres und Hofitätter 0. Von 5 
diefem ging auch die Berufung Möhlers aus, der natürlich) alsbald nad feiner Überfiede: 
lung nah Münden ein Mitglied desſelben wurde. Die Brandichrift „Athanafius”, 
welche Görres in den Kölner Wirren unter die Katholiken Deutichlands fchleuderte, 
das infolge der nämlichen Angelegenheit von Philipps und G. Görres gegründete Haupt: 
organ der Katholiken, die „Hiltoriich:politifhen Blätter”, und die immerhin große geiftige 
Bedeutung der in München vereinigten Männer machten diejes zum Mittelpunft der 
katholischen Bewegung“ (Friedrich, Vat. Konz. I, ©. 203f.). Wie nun diefe „katholiſche“ 
Beivegung mehr und mehr in eine ultramontane fich fortbildete, da8 mag man in 
Friedrichs weiteren Ausführungen, zunädft bis S. 373, nadjlefen. Die Bekämpfung der 
Theologie des Bonner Hermes, dann des Freiburger Hirfcher machte den Anfang, dem 15 
jpäter die der Güntherſchen Vhilofophie gefolgt ift; jodann wurde die Vollsagitation von 
Mainz aus mit Heinrichs und Moufangs Leitung begonnen und durch die „katholischen Vereine“ 
(Biusvereine, ſ. d.Art.) und deren Generalverfammlungen ſyſtematiſch betrieben. Schon 
bei den Wahlen zum Frankfurter Parlament griffen diefe Vereine ein. Auf den großen 
Katbolifenverfammlungen wurden teild geheim teils öffentlich die Ziele und Mittel der 20 
gefamten Aktion feitgeftellt: Schule, Prefje, Vereinsweſen, Woblthätigfeit u. ſ. w. bilden 
die Beiveife dafür, die fih immer mehr erweitern. In einer Zeit, die mehr und mehr 
einer demokratiſchen Beeinfluffung der Leitung aller öffentlichen Angelegenheiten Raum 
gab, leiftete die Bearbeitung der breiten Maſſen in den Piusvereinen und fonjt Ent: 
ſcheidendes — allerdings die Krone des Erfolges hat diefen Beftrebungen erjt die Ein= 3 
führung des allgemeinen gleichen Reichstagswahlrechts aufgefegt, welches die Fundamen— 
tierung und den Bau des Zentrums-Turmes ermöglichte. Einzelne befonders bedeutjame 
Etappen auf dem Wege, den die Ultramontanifierung der katholiſchen Kirche in Deutſch— 
land fett Ende der 40er Jahre zurüdgelegt bat, mögen noch erwähnt werden: faum war 
einer der Hauptteilnehmer an dem Verein, Freiherr von Ketteler, Bifhof von Mainz ge: 30 
worden (1850), jo fette er die Auflöfung der Gießener katholiſch-theologiſchen Fakultät 
durh und ließ nun den jungen Klerus durch die oben genannten Mainzer Gelehrten er: 
sieben. Dem Erzbifchof Neifah in München entwarf der Jeſuit Deharbe einen ultra: 
montanen Katechismus, der nah und nad in den meiſten deutſchen Diöcefen Eingang 
fand. Die Jeſuiten felber zogen ein und bielten ihre „Miſſionen“; andere Orden folgten ; 35 
firhliche Vereine aller Art wuchſen wie Pilze bervor. Und für jede Aftion, ja für das 
Denken und Urteilen in allen ragen wird zugleich in der 1850 gegründeten Civiltä 
Cattolica das maßgebende Blatt geichaffen, aus dem der Mainzer „Katholik“ nunmehr 
die Barolen entnimmt, während die Scharen der „Germanifer”, d. h. der Jeſuitenſchüler 
deuticher Provenienz mehr und mehr maßgebende, darunter auch bifchöfliche, Stellen ein: 40 
nehmen und für Deutjch-Ofterreih die Jeſuitenſchulen in Feldkich und Innsbruck die 
Klerifer vorbilden. An den Berichten über die Generalverfammlungen der katholiſchen 
Vereine oder, wie fie neuerdings genannt werden, über die „Katholitentage” Tann man 
am beiten den aufjteigenden Begelftand der Ultramontanifierung fennen lernen. Schon die 
Präfenzliften find inſtruktiv. Nach und nach verfchtwinden die hervorragenden katholischen 45 
Gelehrten, obwohl doch Jahre lang die Gründung einer „katholiſchen Univerfität” eins 
der ſtärkſt hervorgehobenen Programmnummern bildete, die auch heute noch wiederkehrt; 
jene räumen den Plat den Moufang, Haffner und Metzger Fall u. U. Dafür machen 
fih die fatholifchen Studentenvereine immer breiter, auch ehe fie noch in den allerlegten 
Jahren das Glüd hatten, Angriffe feitens ihrer nichtlatholifchen Kommilitonen zu erfahren, 50 
die nady Ausgangspunkt und Taktik verfehlt waren und angeficht3 der heute beftehenden 
Verhältniffe nur ein enormes Wachstum jener Vereinigungen zeitigen konnten. 

So war der U. mie anderswo fo auch in Deutichland auf der ganzen Linie vor: 
gerüdt, und ald noch vor der Entſcheidung des Jahres 1870 als eine Probe auf den 
allgemeinen Stand der Dinge die 18. Säfkularfeier des Martyriums der Apoftelfürften 55 
mit unerhörtem Pomp — e8 maren 500 Biſchöfe erjchtenen — als letztes Felt im 
freien“ Kirchenftaate begangen worden war, da fonnte ein aufmerfjamer ultramontaner 
Beobachter froblodend rufen: „Wir gewahren feit diefem bedeutjamen Ereigniffe allent- 
balben größere Rührigkeit und mehr Energie; praktische Ziele werden verfolgt, alles drängt 
mächtiger als früher zur Einigung der katholischen Elemente; das Vertrauen ift gewachſen, so 

- 0 
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das Gefühl der Zufammengebörigkeit gefteigert” (Niedermeyer, Die kath. Bewegung I, 1). 
Was lag daran, ob jene fatholifchen Gelehrten durch Abweſenheit bei den Katholikentagen 
glänzten — jest wandte fich der Biſchof von Ketteler wie einft Yuther „An den Adel“ 
und hielt ibm feine Pflichten jo eindringend vor (1868), daß wir Jahre lang Vertreter 

5 de8 hohen Adels an der Spite der Verfammlungen fungieren ſehen. In den Verſamm— 
lungen felbjt aber, deren politifcher Charakter jih mehr und mehr accentuierte, werden 
die Zwecke des U. auf der breiteften Unterlage ſyſtematiſch gefördert wie von einem 
Brennpunkt aus, in dem alle Strahlen fonvergieren. Vor allem handelt es fih — troß 
der Verficherungen toleranter Gefinnung und troß der Einladungen 3. B. des Efjener 

ı0 Katholitentages an die „Gläubigen“ unter den Evangelischen zu ee Bed Arbeit „be: 
bufs Bekämpfung des Unglaubens und des Umſturzes“ — es handelt fich darum, die 
hinefifche Mauer zwiſchen den Konfeffionen immer höher zu bauen und immer feſter zu 
fundamentieren. Als Baufteine dazu wird in eriter Linie litterarifches Material verwendet : 
ſpezifiſch katholiſche Belletriftik, katholiſche MWeltbeichreibung, katholiſche Dichtung an Stelle 

15 der dem Volke zu entziehenden Klaffiter — katholiſche Geſchichtsklitterung an Stelle ob: 
jettiver oder gar „protejtantifcher” Auffaffung und Darftellung. Ein katholiſche Tages: 
prefje von erſtaunlicher Ausdehnung breitet ſich ja feit der Zeit des „Kulturkampfes“ 
über ganz Deutſchland aus — die forgt ſchon dafür, daß nichts Störendes in jene Kreife 
dringt und daß alle Vorkommniſſe in die richtige ultramontane Beleuchtung gerüdt werben. 

20 Wenn auf den Katholifentagen die politifche Parole ausgegeben wird, jo hat der ganze 
Apparat danad zu funktionieren, und in legter Inftanz dann der Zentrumsturm im 
Neichstage und die Zentrumstürmden im bayerischen Landtage ſowie in einer Anzahl 
fommunaler Vertretungen dafür zu forgen, daß aus dem sic volo aud ein maßgebenbes 
sie jubeo wird. Um diefen Effekt jtändig erzielen zu Ffünnen, wird im großartigiten 

20 Maßſtabe das ſpezifiſch katholiſche Vereinsleben gepflegt — in Juriſten-, Lehrer: und 
Handwerfervereinen, in faufmännifchen und Gefellenvereinen, in zahlreichen Verbindungen 
auch von weiblichen Gewverbetreibenden. Hier und da gejchidt, dody meiſt — fobald man 
an die Öffentlichkeit tritt — in plumper Weiſe wird von dem Paritätsprinzip Gebraud) 
gemacht und daneben ohne Skrupel das Lojungswort aus einer Verengung der Exegeſe 

von Ga 6, 10" entnommen. 
In der Märznummer des Kölner Baftoralblattes (1907) find überfichtlich die „außer: 

ordentlihen Mittel zur Pflege des religiöfen Lebens” zufammengeftellt, deren 
der U. fich bedient befonders zum Zweck der „Männerfeelforge” in feinem Sinne: „1. Volks— 
miffionen und Männer:Erereitien, bejonders joldye, welche in volllommener Zurüdgezogen: 

35 heit in befonderen Erercitienhäufern gehalten werden; 2. moderne Hausjeelforge, Haus: 
beſuche; 3. Vereine und zwar Männerbruderfchaften, Kongregationen, Gejellenvereine, 
Berufsvereine (Fachvereine) mit vorwiegend kirchlichen Zwecken, Fürforgeverein für ent: 
lafjene Sträflinge u. dgl.; 4. Beſchaffung zeitgemäßer guter Yeltüre (Zeitungen, Zeit: 
jchriften ꝛc.), Einrichtung von Borromäus-Bereinen, Leſehallen, Kolportage; 5. Förderung 

40 der zeitgemäßen Bildung auf unferer Seite (Fortbildungsunterricht, ſoziale Kurje, De 
battierflubs, Windthorftbund, Jugendorganiſation; 6. allgemeine öffentliche Volksverſamm— 
lungen; 7. charitative Einrichtungen (Krankenpflege 2); 8. Wohlfahrtseinrichtungen 
(Sparkaſſe, Sterbefafje, Darlebensvereine u. ſ. w.)“. 

Wenn derart die Baufteine für die dhinefishe Mauer. bejchaffen find, fo laſſen ſich 
45 jeit 1864 auch die Linien des Grundplanes, nad dem gearbeitet wird, aufweifen, und 

zwar aus der gegnerischen Darlegung jelber. Das theoretiſche Fundament bildet der 
„Syllabus“, welcher „die katholiſche Kirche auf die ultramontane Beurteilung der ge 
jamten modernen Kultur fejtlegt” (Mirbt, U., ©. 12). Letzte Abzwedung tft nichts anderes 
als die Aufrichtung einer romanifch-Elerifalen Denkweife und ihrer Herrjchaft in der 

50 ganzen Chrijtenheit. 
Aus der Scelta di Atti episcopali del Card. G. Pecei ... ora Leone XIII 

(Roma 1879, ©. 417) ergiebt ſich, daß fein anderer als diefer der „geiftige Vater des 
Syllabus“ iſt (Götz, U., ©.57). Als Biſchof von Perugia bat er 1849 auf einer Synode 
zu Spoleto den Antrag geitellt, es möchten die modernen Irrtümer unter Beifügung 

55 eines Verdammungsurteils aufgeftellt werden. Die Civiltä Cattoliea ergriff diefen Ge— 
danken und jchlug vor(1851), mit der bevorftehbenden Bulle über die Immaculata Con- 
ceptio eine derartige Kundgebung zugleich ausgeben zu laſſen. In der That jegte Pius IX. 
zu diefem Zweck eine Kommiljion ein, doch wurde der angedeutete Termin nicht ein: 
gehalten, und da im Juli 1860 der Biſchoſ Gerbet von Perpignan 85 Jrrlehren gefammelt 

0 hatte, jo befahl der Bapjt einer neuen Kommiffion (darunter der Dogmatiker der Jejuiten 
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Perrone), auf Grund von deſſen Verzeichnis einen Syllabus aufzuftellen. Wie diefer dann 
auf SO Nummern feitgeitellt und daß beabfichtigt wurde, „durch die Vollftändigfeit der 
Sammlung eine Geſamtdoktrin für die katholiſche Weltanſchauung“ zu bieten, erörtert 
Scanz, Art. Syllbus im Staatsleriton, 2. Aufl, V, 641 ff. Neben dem Syllabus Er- 
rorum bat auch noch die Encyclica Quanta cura, mit der jener veröffentlicht wurde, 
eine pofitive Bedeutung. Goetz (S. 61ff.) und Frohſchammer (Beleuchtung, S. 12.) 
weifen darauf bin, daß durch deren den Syllabus dedende Autorität dogmatijch die ab: 
jolute Herrichaft von Kirche und Papſttum über alle weltlichen Inſtanzen feitgeftellt wird. 
Freilich nimmt es den Anſchein, ald ob dieje unbedingte Autorität der Encyklifa katho— 
IfcherfeitS nicht durchweg ald den Syllabus dedend anerfannt ſei — Erhard 5. B. 
(Liber. Katholicismus, S. 165) beftreitet es —, allein in den jetzt maßgebenden Kreifen 
it diefe Anerkennung zweifellos vorhanden troß der modifizierenden Behauptung von 
Schanz a.a.D. ©. 649, daß „die Autorität der Encyklika nicht ohne weiteres auf 
den Syllabus übertragen werben” fünne (vgl. dazu Goetz, U., ©. 66). 

Die 80 Sätze des Syllabus find in zehn Gruppen eingeteilt, von denen bie brei 15 
eriten (bis Sat 18) allgemeine Anfchauungen wie Pantheismus, Naturalismus bis bin 
zum Indifferentismus verwerfen; der vierten find Sozialismus, Kommunismus, geheime 
und Bibelgejellichaften zugemiefen. Es folgen Irrtümer über die Kirche und deren Rechte 
(Sat 19—38) über die bürgerliche Gefellihaft (39—55), die natürliche und die hriftliche 
Sittenlebre (56—64), die Ehe (65— 74), die weltliche Herrichaft des Papſtes (75—76) 20 
und Irrtümer, welche fi auf den modernen Liberalismus beziehen (77—80). Da die Gel: 
tung diefer Sätze negiert wird, fo ift die pofitive Lehre zu finden, wenn man die Säbe 
umfebrt, und da leuchtet denn ein, daß zwiſchen den im Syllabus thatfächlich nieder: 
gelegten papftliden Herrichaftsanfprühen und dem modernen Staatswejen ebenjowenig 
ein ehrlicher Friede beſtehen kann wie zwifchen der päpftlichen Lehre nebit ihren Folge— 26 
rungen und der evangelijchen, wie fie ſich ausprägt auf den verjchiedenen Gebieten des 
religiöjen Lebens. 

Im Blid auf Encyklika und Syllabus jagt Döllinger (Kl. Schriften ©. 206 ff.): 
„Man fonnte früher fagen, die Bezeichnung „ultramontan” fei nur ein gehäffiges Manöver 
— das ift nun anders: der U. ift feine Fiktion mehr, jondern eine reelle und aggrejliv 30 
vorjchreitende Macht, die ihren Krieg mit allen im kirchlichen Parteihader anwendbaren 
Waffen führt, und die Kluft zwiſchen den Geiftern diefer Richtung und ihren (fatholifchen) 
Gegnern muß mehr und mehr auch dem blödejten Auge fichtbar werden“. Zufammenfafjend 
jtellt Goetz (U. ©. 60) die Tendenz heraus: die ganze Welt zu leiten durch den Klerus 
mit der jpezifiich romanifchen Geiltesichulung, die im Gegenſatz zu andern theologijchen, 36 
philoſophiſchen und allgemein wiſſenſchaftlichen Richtungen —** die Jeſuiten vertreten 
— ein Syſtem, das eine durchgeführte Verquickung von Religion und Politik iſt. 

Das Streben, in der Chriſtenheit die romaniſch-klerikale Denkweiſe zur Geltung zu 
bringen, iſt einſt in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert trotz der weit 
günſtigeren Lage in den europäiſchen Nationen nur ſtellenweiſe von Erfolg geweſen. Ja, 40 
die Thatfache, daß es im 18. Jahrhundert der Aufllärung gelang, in die katholiſche Kirche 
jelbft einzudringen (vgl. J. B. Schtvab, Franz Berg, 1869, Abjchn. 8, 9, 10 und 15) 
und in Deutichland und Ojfterreich beachtenswerte Reformen auf dem tbeologifchen, dem 
allgemein literariihen und dem praftiihen Gebiete zu inaugurieren, zeigt, daß auch die 
funftoollfte chinefische Mauer da nicht ftandhält, wo ein mächtiges geiftiges Wehen die 45 
Nationen ergreift. Wer fich aber heutzutage die Frage vorlegt, ob oder wieweit maßgebend 
jener romanifch=Elerifale Geift durchdringen wird, der wolle beachten, daß das unleugbare 
Anfteigen der ultramontanen Welle in Deutjchland allein nicht entjcheidend iſt — jelbit 
wenn man glaubte prognojtizieren zu müfjen, daß diejelbe noch weiter fteigen und alles 
Land verichlingen werde. Benrath. 50 

a 
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Umbreit, Sriedrih Wilhelm Karl, geft. 1860. — Die Netrologe von Scentel 
(Allgem. kirchl. Zeitichr. 1860, Heft 6, S. 11ff.); Mühlhäußer (Neue evangel. Kirchenzeitung 
15650, Nr. 23) und Zittel (Allgem. Kirchenzeitg. 1860, Nr. 54) werden ergänzt durd die von 
J.C. B. Mohr zu Heidelberg 1860 (jett Paul Siebed) verlegten „Zwei Reden gehalten am 
Grabe“ Umbreits] von dem Heidelberger Stadtpfarrer zum Heiligen Geijt, dem jpäteren Prä: 55 
laten 3. Holgmann und dem Kollegen R. Rothe, befonders aber durd) das von dem früheren 
Kollegen und langjährigen Mitherausgeber der THStK E. Ullmann gezeichnete Lebensbild des 
Freundes, das in der gemeinfam gegründeten Zeitichrift (1962, Heft 3) erichien und als An: 
bang (im Sonderdrud S. 47—79) von Prof. Lie. Riehm eine Abhandlung bradıte, in der 
„die litteräriſche Wirkſamkeit Umbreits nad ihren Haupterzeugnifien gejchildert“ iſt. DD) 
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U. wurde am 11. April 1795 zu Sonneborn, einem größeren Dorfe unfern Gotha, 
geboren. Die Frömmigkeit der Eltern, die ihren einzigen Sohn zum Studium der Theo: 
logie beftimmten, und der funftliebende Sinn des Waters, eines Meiſters auf der Orgel, 
äußerten einen nachhaltigen Einfluß auf fein empfängliches Gemüt. Schon auf dem Gothaer 

Gymnaſium (1809— 1814), deſſen Profeſſor Regel trefflihen Unterricht im Hebrätfchen 
erteilte, von der Poefie des ATS mächtig angezogen, ließ er fich feit Herbit 1814 auf der 
Univerfität zu Göttingen von J. G. Eichhorn leicht für das Studium der jog. orientali— 
hen Spradyen begeiftern. Eine Frucht desfelben liegt uns vor in der 14 Quartbogen 
ſtarken, auf Koften der Univerfität 1816 gedrudten Göttinger Preisichrift: „Commentatio 

ıo historiam Emirorum al Omrah ex Abulfeda exhibens“. Wie ſehr aber auch der 
ichon fo früh der gelehrten Welt befannt gemachte Schüler der Georgia Augusta, dem 
fein Lehrer Eichhorn bereits am Schluß des erften Semeſters die alademifche Laufbahn in 
Ausficht geftellt hatte, auf Erwerbung gründlicher Sprachkenntniſſe bedacht blieb, jo war 
es doch weniger ein rein fprachliches oder gar gejchichtliches, als vielmehr ein äſthetiſches 

15 Intereſſe, das fein für alles menihlih Schöne und Erhabene empfängliches Gemüt zu den 
Merken des Morgenlandes binzog. Noch als Student verfaßte er, Herder und Eichhorn 
zu „leitenden Geſtirnen“ erwählend, als Commentatio philosophico-eritica, die ihm 
ſpäter zur Habilitation diente, feine erfte Schrift über den Prediger, deren Titel lautet: 
Kohelets des weiſen Königs Seelenkampf oder philofophifche Betrachtungen über das höchſte 

» Gut, aus dem Hebrätfchen überfest und als ein Ganzes dargejtellt, Gotha 1818“. Diefer 
auf willkürlichen Versverfegungen rubende Verſuch, die Einbeit des Buches nachzuweiſen, 
den er durch die Abhandlung „Coheleth scepticus de summo bono“ 1820 weiter 
fritifch begründen wollte, wurde indes fpäter von ihm aufgegeben und jcherzbaft als „litte— 
rärifche Jugendfünde” bezeichnet. Bon feiner Vorliebe für das rätfelhafte Buch, den Gegen: 

25 jtand feiner erſten altteftamentlidyen Vorlefung zeugt noch das 1849 erſchienene Schriftchen : 
„Was bleibt? Zeitgemäße Betrachtungen des Könige und Predigerd Salomo über die 
Eitelteit aller Dinge. Überfegt, erklärt und in ihrem wohlgeſchloſſenen Zufammenbange 
entwidelt”, worm er „den greiſenhaften Ton” des in Salomos Namen redenden Predigers 
wiederzugeben ftrebte. 

30 Obſchon er im Frühjahr 1818 unter dem Generalfuperintendenten Breifchneider das 
theologische Kandidateneramen zu Gotha mit Ehren beftanden batte, verzichtete er auf ben 
Beruf eines praftifchen Seiftlichen und fehrte nach Göttingen zurüd, um fich dafelbft den 
philofopbifchen Doftorgrad zu erwerben und im Herbſt 1818 als Privatdocent feine erfolg: 
reihe Wirkſamkeit zu beginnen. Unterbrochen wurde diejelbe im Sommer 1819 dur eine 

5 wifjenfchaftliche Reife nah Wien, wo er mit dem geiftesverwandten Hammer-Purgſtall, 
den er für „den erjten Kenner der Schriftfchäge des Morgenlandes“ gebalten bat (vgl. aber 
den U. Echlottmann in Bd XVII ©. 620, sf.), ſich auf immer innig befreundete. Be— 
reits im Herbſt 1820 verfchaffte ibm die Empfehlung des berühmten Paläographen Kopp, 
der ein freund des Minifterd Neizenftein war, den Ruf als aufßerordentlicher Profefior 

40 der Philoſophie und Theologie in der philoſophiſchen Fakultät zu Heidelberg, welcher er feit 
1823 als Ordinarius angehörte; und diefe Stelle hielt er ſich auch offen, als er 1829 
zum Ordinarius der theologifchen Fakultät ernannt wurde. Im Kreife feiner Familie, der 
er ſtets ein liebevoller und zärtlider Gatte und Vater war, im innigen Verlehre mit 
zahlreichen Freunden und vor allem in der Liebe zu feinem Berufe, dem er als Lehrer 

# und Schriftſteller mit größter Treue oblag, führte nun U. zu Heidelberg ein glückliches 
und rubiges Leben, dankbar aeftimmt durch den fichtlichen Segen, welchen Gott auf feine 
Wirkjamkeit legte, und berzlich erfreut durch die von den verjchiedenften Seiten ihm zu 
teil werdende Verehrung und Anerkennung. Aber er hatte zulegt eine ſchwere Prüfung 
auszuhalten, da ihn im Sommer 1858 der Alteröbrand ergriff, von weldem ihn erft 
nad) unfäglichen, mit chriftlicher Standhaftigfeit und aufrichtiger Frömmigkeit ertragenen 
Leiden am 26. April 1860 der Tod erlöfte. 

Wenn wir jest den Verfuch machen, über U.s Bedeutung uns Nechenfchaft zu geben, 
jo wird unfer Blick fofort auf „die edle, verſöhnende und zufammenbaltende Kraft feiner 
Perſon“ gerichtet, auf die von Rothe jo treffend geſchilderte „Kindlichkeit und Weitfinnig- 
feit feines perfünlichen Chriftentums, in der er ſich fo ganz und gar nicht ausfchließend 
verhielt gegen die verſchiedenen Nichtungen und Färbungen der chriftlihen Frömmigkeit, 
ſobald er nur die perfönlihe Wahrheit derjelben inne wurde”. Dazu fam der offene Blid 
nicht nur für die Schönheit der Boefie des ATS, fondern auch mehr und mehr für die 
Göttlichleit feines Inhaltes, wodurch er befähigt wurde, feinen Zuhörern und den zahl: 

co reihen Lefern feiner begeifterten Schriften das AT lieb und wert zu maden. Auf tote 

= 

5 
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Gelehrſamkeit war U.s Streben nicht gerichtet, aber den Grundfinn der bl. Schrift in 
Form und Geift immer reiner und umfaljender zu erfennen und für die richtige Würdigung 
des Alten Bundes in der chriftlichen Theologie und Kirche unermüdlich zu wirken, das 
blieb fortwährend feines Lebens höchite Freude. Seine theologifche Richtung wurde im 
Yaufe der Jahre eine pofitivere; aber im Befige eines geichloffenen Syſtems iſt dieſer 
Gotteögelehrte nie geweſen. Obgleich er fich (vgl. ThHEtH 1858, ©. 607) mit der Un: 
— kirchlicher Lehrformeln nicht abfinden laſſen wollte, freute er ſich, mit ſtreng 
irchlichen Auslegern in der liebevollen Erforſchung der Offenbarungen des Heiligen in 
Israel zuſammentreffen; aber ſolchen gegenüber, die es zur chriſtlichen Pflicht rechneten, 
Herder und Eichhorn geradezu über Bord zu werfen, bekannte 1852 der friedfertige Mann, 
von feinem jeligen Lehrer Eichhorn folgende drei Stüde gelernt zu haben: „1. Die Kritik 
der bl. Schrift iſt eine proteltantifch-freie Wiſſenſchaft. 2. Die Auslegung derfelben muß, 
wenn auch nicht allein, doch auch im Geiſte des Orients geübt werben. 3. Die Humanität 
und Pietät gehören auch zur Religion und insbefondere zum guten deutjchen Sinn”. 

U. zeichnet uns felber feinen Entividelungsgang mit den Worten (ThStN 1856, 
©. 477): „Ab ward dur Eichhorn zu Herder und Hammer geführt und machte die 
orientalijch-tbeologifche, fjotwie fpäter die tbeologiich-orientalifche Erllärung des ATS zu 
meiner vorzüglichiten wiſſenſchaftlichen Yebensaufgabe”. Ohne Drientalift im jetigen Sinne 
de3 Wortes Ir fein, bejaß er gute Spractenntnifje und ein feines Verftändnis für die 
Eigentümlichfeit des ihn anziehenden morgenländiichen Vollstums; und ohne Anſpruch 
auf den Namen eines mit jcharf zugefchnitienen dogmatischen Begriffen arbeitenden Theo: 
logen, verftand er es um jo beijer, die religiöfen Stimmungen und Anjchauungen ber 
Gottesmänner des Alten Bundes glüdlih nachzuempfinden und Fünftlerite darzuftellen. So 
fand denn fchon das erjte Schriftchen U.s über das Hohelied vielfachen Anklang, das unter 
dem Titel „Lied der Liebe, das ältejte und fchönjte aus dem Morgenlande. Neu überjegt 
und äftbetifch erklärt” zu Göttingen 1820 erſchien. Ungemein erfreute den Berfafjer bei 
diefem Verſuche, das Hobelied gegen Herder als Ein zufammenbängendes Ganze zu er: 
weiſen, der Beifall Goethes, der ſich noch im weſtöſtlichen Divan über die Verſuche, Ein- 
beit in das Hohelied zu bringen, nicht günftig ausgeiprochen hatte, dagegen von U.s Schrift 
urteilte: „Mich dünkt, der Verſuch ijt diesmal glüdlich gelungen“. Cine zweite verbefjerte 
und vermehrte Ausgabe, die wegen der Ausichneidung üppiger Ranken jugendlicher Phan— 
tafie zugleich eine verminderte heißen konnte, erſchien 1828 zu Seidelberg; und auch jpäter 
verlor U. das Hohelied nie aus dem Auge. Dafür zeugt außer mehrfachen Beiprechungen 
in den „ThStK“ und dem betreffenden Artikel in diefer Enchklopäadie auch feine „Erinne: 
rung an das Hohelied” (Heidelberg 1839) bei Gelegenheit des 50jährigen Profeflor- (nicht 
Doltor:) Jubiläums von H. E. ©. Paulus, die Schon als ein Denkmal feiner edlen Huma- 
nität bier Erwähnung verdient; vgl. Reichlin-Meldegg, Paulus und feine Zeit, Bd II, 
©. 2375. Noch deutlicher zeigte, fich feine jeltene eregetiiche Begabung in der Erklärung 
des Hiob („Das Bud Hiob. UÜberfegung und Auslegung nebit Einleitung über Geiſt, 
Form und Verfaſſer des Buches, Heidelb. 1824”, deren zweite Auflage (1832) aud ins 
Englische überfegt wurde. Diefelbe Begabung zeigt fih in der Erllärung der Sprüche 
(„Bbilologifchetritiiher und philofophiicher Kommentar über die Sprüche Salomos, nebit 
einer neuen Überfegung und einer Einleitung in die Morgenländifche Weisheit überhaupt 
und in die gr insbefondere, Heidelberg 1816”). 

Schon bei diefen Arbeiten offenbart fich feine ſpäter immer deutlicher hervortretende 
praktiihe Richtung; er wollte die geiftige und religiöfe Erhebung, die ihm zu teil ges 
worden var, durch geichmadvolle und treue Wiedergabe der heiligen Quellen auch den 
Ungelebrten zugänglih machen. Wie U. feit 1828 jeine Stellung in der Redaktion der 
bon ihm mitgegründeten „Studien und Stritifen” zur Verſöhnung der wiſſenſchaftlichen 
Intereſſen mit denen der chriftlihen Frömmigkeit treu und unverdrofjen benußte, jo war 
es ihm auch ein befonderes Anliegen, die Ergebnifje exegetiſch-wiſſenſchaftlicher Forſchung 
der chriftlichen Erbauung zu vermitteln und die Grundtöne der heiligen Muſik des Alten 
Bundes jedem frommen Herzen vernehmlidh anzufchlagen. Zu diefem Zweck giebt die 
„Chriftlihe Erbauung aus dem Pijalter“ (Hamburg 1835) eine Überjegung und Er: 
Härung 35 auserlefener Palmen in drei Abjchnitten, Glaube, Erlöfung und Hoffnung, 
deren letzter Pij 2, 110, 72 behandelt. Die auch ins Holländijche überjesten „Grundtöne 
des AT“ (Hamburg 1843), welche aus der praftifchen Erklärung des ATs im Heidel— 
bergen Predigerfeminar hervorgingen, handeln am Xeitfaden ausgezeichneter Schriftftellen 
zunächſt von dem jchöpferiichen, ewigen, perfünlichen, Einen Gotte und feinem Geiſte und 
Worte, dann vom Menjchen und fhlieflih vom Meſſias. Außer den Heineren Aufjägen 
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in den „ThStK“, melde zahlreiche Nezenfionen und Selbitanzeigen aus U.8 Feder ent: 
halten, erwähne ich noch die Abhandlungen: „De veteris testamenti prophetis, cla- 
rissimis antiquissimi temporis oratoribus, Heidelb. 1832, 4°" und „Der Knecht 
Gottes. Beitrag zur Chriftologie des Alten Teftaments, Hamburg 1840%. Denjelben 

5 hoben Zweck verfolgt den Theologen gegenüber, jo daß alfo der gelehrte Apparat nicht ganz 
fehlt, U.s bedeutendftes Merl, die Erklärung der Propheten außer Jona und Daniel 
(Praktiſcher Kommentar über die Propheten des Alten Bundes mit eregetijchen und fri- 
tischen Anmerkungen, 4 Bde, Hamburg 1841—46”), wovon das Bud Jeſaja, das er 
auch in der 1. Aufl. diefer Enchklopädie befchrieb, 1846 in verb. Auflage wieder erfchien. 

10 Aber U. begnügte fich nicht damit, den Neuen Bund im Alten mit den lichteften Farben 
der Propheten, die er „die älteften praktiſchen Theologen im Dienſte des einen lebendigen 
und heiligen Gottes” nannte, zu zeichnen; es drängte ihn auch, die Ergebnijje feiner alt: 
teftamentlichen Forſchungen zur Aufbellung des NTs zu verwenden. So entjtand, nachdem 
aus den Vorarbeiten eine Einzelihrift („Die Sünde. Beitrag zur Theologie des ATz, 

15 Hamburg und Gotha 1853“) erwachſen tar, fein leßtes größeres Werl: „Der Brief an 
die Römer auf dem Grunde des ATS ausgelegt, Gotha 1856”. 

Auch die afademifche Lehrthätigkeit 1.3 war überwiegend dem AT gewidmet. Während 
aber der Unterricht in der hebräifchen Grammatit und in den Elementen anderer femiti: 
Icher Sprachen immer feltener wurde, begannen ſchon 1826 und 1827 die regelmäßig 

20 fortgefegten WVorlefungen über die apoftolifchen Briefe und die Einleitung ins NT. Auf: 
fallend ift das Zurüdtreten der hiftorifchen Bücher des ATS, wie denn überhaupt der ge: 
ſchichtliche Sinn in U. weniger entwidelt geweſen zu fein fcheint. Zum Teil hieraus läßt 
ſich's wohl erflären, daß der gewiſſenhafte Mann unbefchadet feiner aufrichtigen Wahr: 
heitöliebe öfter8 der Gefahr erlag, ſich durch den Schein der Gläubigfeit einer Anſicht 

25 blenden zu lafjen, wenn diefelbe feinem frommen Gefühle zujagte und durch die gegenüber: 
ſtehenden Schwierigkeiten für ihn den Reiz des Tiefſinnigen gewann. Bei dieſer Behaup— 
tung babe idy weniger die Annäherung an die Firchlichen Meinungen über Je 7 u. Hi 19 
im Auge, als 3. B. die Selbittäufchung, welche ihn in dem hohen Schöpfungsgefange am 
Eingange in das Heiligtum des ATS eine Dreieinigkeit des göttlichen Weſens bemerken 

30 ließ, ſowie fein faft unbedingt zuftimmendes Urteil über Bährs Symbolik des mofaifchen 
Kultus; wenigſtens bezweifle ich, daß jet noch ein „jeit Yangem im Oriente Haufender und 
von feinem Geijte Erfüllter” (ThStk 1843, ©. 169) jenen Deutungen der Zahlen: und 
Mapbeftimmungen feinen vollen Beifall wird ſchenken fünnen. Übrigens rechnete U. felber 
fritiiche Schärfe nicht zu feiner befonderen Begabung und hatte auch ein Bewußtjein darum, 

35 daß fich ihm zumeilen das Gefühl in allzu großer Beweglichkeit an die Stelle nüchterner 
Betrachtung drängte. Vgl. Reuß' Briefwechjel mit Graf. Gießen 1904, S. 146. 

Natürlich werden die Urteile über den wiſſenſchaftlichen Wert der einzelnen Schriften 
U.3 je nad) dem Standpunkte der Beurteilenden verjchieden ausfallen. Franz Delitzſch 
ichrieb, als er U.s Tod erfahren hatte, an feine Witwe: „Die firchliche und insbejondere 

40 die alttejtamentliche Wiffenfchaft hat einen ihrer Koryphäen verloren, den Mann, der, mas 
Herder begeiftert begonnen, im Geifte vollendet und der menfchlichen Seite des alten Teſta— 
ments ohne Verkennung der göttlichen zu vechter Würdigung verholfen hat“. Darüber 
aber kann wohl fein Zweifel bejtehen, daß das liebenswürdige und bejcheidene Wirken des 
Mannes, den nach Rotbes Zeugnis „eine feltene Verfnüpfung mannigfaltiger Gaben und 

45 Tugenden“ zierte, zu den wohlthuendſten Erfcheinungen in unferer Bermittelungstheologie 
gehört. Adolf Kamphaujen. 

Under-Eyck (Undereyck, Untereyck, auch Ondereid), Theodor, geft. 1693. — 
Zwei qute, leider jehr kurze Kebensberichte bei Gottfr. Arnold, Leben d. Gläubigen S. 933 —945; 
Dar Goebel, Geſch. d. chrijtl. Yebens II, S. 300 f.; 9. Heppe, Kirchengeſch. beider Hejien II, 

©. 330; derſ., Geſch. des Pietismus im der ref. Kirhe S. 469ff.; U. Ritſchl, Geſch. des 
Bierismus I, ©. 371Ff.; I. Fr. Jen, Joadhim Neander ©. 61—76, 272—279; Fr. W. Cumo 
in AdB 39, ©. 279f.; Ritſchls Umterfuhung dringt theologiſch am tiefiten, ijt aber trogdem 
wenig befriedigend. Er benutzt außer Goebel faum zwei [von fünf] Schriften U.8. Die Be: 
deutung diejes Pietijten iſt aus feiner Schriftjtellerei nur ungenügend zu erfennen. Rheiniiche 

55 Alten jind von Goebel fleißig verwertet. Ueber die Bremer Zeit findet jid) ungleich widytigeres 
Material in den dortigen Ardiven (Minijterial: und Natsprotofolle, Religionsgejh. Bremens, 
Mitr. von Peter Kojter, gejt. 1709, Bremer Chronif, Mitr. von demf.). Die trefflihe Arbeit 
von Sen gewährt eine recht qute Ueberſicht. 

1 Xeben und firhlide Kämpfe. Theodor U., der erjte Begründer pietiftifcher 
so Konventifel in Deutfchland, ift am 15. Juni 1635 als Sohn eines wohlhabenden refor-: 
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mierten Kaufmanns in Duisburg geboren. Im zweiten Lebensjahr verlor er dur die 
Veit den Vater, Gerhard U., und die Mutter, Sara, geb. Salenger, beide Nachkommen 
niederländifcher Erulanten. Der Oheim, Johann U., nahm jich des Verwaiſten liebevoll 
an, doch mögen die Jugenderlebniſſe dazu mitgewirkt haben, ihn ernit und ftreng zu 
machen. Totengloden haben ibn jtets tief bewegt. Mit 18 Jahren begab er fich zum 
Studium der Theologie nady Utrecht. Die Zierde der dortigen Fakultät mar Voetius 
(1.d.X.), bei dem umfafjende Gelehrjamfeit und große Lehrtbätigkeit von ernfter Frömmig— 
feit durchleuchtet war. Ihm zur Seite ftanden feine Schüler, Eſſenius und der heftige 
Matth. Netbenus, ein Landsmann von U. Ein gleichgefinnter Kreis ausgezeichneter Baftoren 
fämpfte in der Stadt für puritanifche Zebenshaltung und für freiheit der Kirche im Staat. 10 
Bejonders eindrudsvoll durch Predigt und Konventifel war feit 1653 Lodenftein. Durch einen 
dreijährigen Aufenthalt in diefem Kreife (1654— 1657) empfing U. das Gepräge feiner 
Frömmigkeit. Bejondere Bedeutung für fein inneres Leben hatte der Prediger van den 
Bogaart (vgl. Halleluja, ©. *** 4%). Der fog. Kapitelftreit und der eben neu aus 
brebende Sabbathitreit ließen ihn unberührt. U. wurde fein einfeitiger Voetianer. Nach 16 
Duisburg zurüdgefebrt, hörte er dort die Goccejaner Hundius und Clauberg, ja er weilte 
ald Kandidat nady kurzem Beſuch in Frankfurt aM. längere Zeit bei Coccejus in Leiden. 
Spürbare Wirkungen diefer Schule find die bibliiche Orientierung der Begriffe, Sinn für 
iprachliche Unterfuchungen, Verwendung der Bundesidee, topifche Deutung des Sabbath: 
gebotes (am na Ba ln in Wegeweiſer der Einfältigen fr. 131, auch Hallel. ©. 560). 20 
Eine akademiſche Reife führte ihn nach England und Frankreich und vorher nah Genf. 
Dort bat U. gepredigt, aber mit Labadie wohl feine Berührung gehabt. (Gegen Goebel 
* — vgl. das urkundl. Zeugnis im Bremer Min.Prot. vom 31. Juli 1670 bei 
Ilen, ©. 273.). 

Nah feiner Heimkehr wurde U., 25jährig (1660), Paſtor in Mülheim a. d. Ruhr. 2 
Diefer Ort ift durch ihn zum fprichwörtlichen Vorbild für den gefamten niederrheintfchen 
Pietismus geworden. Die ziemlich ſtarke reformierte Gemeinde erlebte eine völlige Um: 
wandlung. Es verlautet nichts von bejonderer Nedegabe bei U., das hochdeutſche machte 
ibm fogar Schwierigkeiten (Chrift Braut S.** 5b). Doc befunden feine Schriften bei 
aller Schwerfälligeit eine ungewöhnlich feine Menſchenkenntnis. Stets ftehen ihm treffende : 
Bilder in Fülle zu Gebot. Man fpürt den Charakter, der für eine heilige Überzeugung 
fümpft und zu berrfchen und zu fiegen verſteht. Mit großem Ernſt verwaltete er fein 
Amt in Predigt und Seelforge. Die Lebensführung feiner Gemeindeglieder follte in 
jdem Zuge eine fpezifiich chriftliche fein. Bei feinen Hausbejuchen drang er auf Ein: 
ribtung regelmäßiger Beiprehung criftliher Wahrheiten im Familienkreiſe. Diefe „Privat: 35 
firche, in der jeder Hausvater Paſtor ift”, fchäßte er jo bad), daß nad feiner Meinung 
eber der bürgerliche Beruf mit einem andern vertaufcht werden follte, als daß ein chrift- 
lihes Haus folchen Gottesdienft ganz entbehre (Wegw. der Einfält., Widmung). Bald 
erwuchſen hieraus freie Berfammlungen zur Pflege der Gottfeligkeit. Im eignen Haufe 
geftaltete jih 1.3 „Übung“ zur Katechifation. Wertvolle Unterftügung leiftete ihm bier 
und ſonſt feine Lebensgefährtin Margarete, Tochter des franz.sref. Predigers Hulfius in 
Weſel. Die Leute drängten fi zu den Predigten und Beiprechungen. U. war uner: 
müdlich, dabei von großer Bejonnenheit und Zähigkeit. Nichts ſprunghaft Ungleich— 
mäßiges, nichts Ülberfpanntes zeigt ſich bei dem Vielgefchäftigen (vgl. Hallel. ©. 584). 
Als er 1668 Mülheim a. d. Ruhr verlafien hatte, drohte zwar eine Weile Verwirrung 45 
und Separation (durch Eingreifen des luth. Territorialberrn und Beſuch des Labadiſten 
Moon), doch die cleviſche Synode ftellte bald die Ordnung wieder her. 

Mehrere chrenvolle Berufungen hatte U. ausgefchlagen, ald er Hofprediger der Land— 
gräfin Hedwig Sophie in Kaffel wurde (1668). Nach Heppe hat er den Pietiömus am 
dortigen Hofe völlig heimisch gemacht. Wir finden ihn fpäter noch dort in hohem Anfehen. so 
Auf feinen Einfluß fommt auch die Verordnung des Landgrafen Karl von 1692, durch welche 
Ratechifation vom 8. Lebensjahre ab, und Konfirmation mit 14 im Yande obligatorisch 
wurde. In Kaſſel vollendete U. feine erſte Schrift (Chrifti Braut, 6. De. 1669, ſ. u.). 
Sie ift feiner Fürftin gewidmet. Doch entbehrte er wohl als Hofprediger die Gemeinde: 
tbätigfeit. Darum jchlug er einen Nuf der Königin Charlotte Amelie von Dänemark 55 
aus, folgte aber gerne, als ihm 1670 das Amt eines Paſtor primarius an St. Martini 
in Bremen angetragen wurde. 

ür Bremen bedeutete 1.3 Name die Loſung einer Partei, die im Gegenfat zu den 
bisherigen Predigern ftand. Kaufleute hatten ihn empfohlen, die Bauherren berufen und 
bobes Gehalt bewilligt. Das geiftlihe Minifterium der Stadt hingegen betrachtete ihn so 
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mit dem größten Mistrauen. Die Klagen gegen den unrubigen Neuerer beim Nat wollten 
nicht aufbören. Nachdem der Verdacht des Yabadismus abgejchüttelt war, beißt es in 
einer neuen Beichtverde, U. fchaffe die Perikopen ab, ändere die Formulare, bringe auf 
die Kanzel, was ibm gerade am Herzen liege, zeige quäkeriſche Gebärden beim Gebet u. 

5dgl. m. Eine allgemeine Aufregung ergriff die Stadt. Man konnte diefem Manne 
gegenüber nicht gleichgiltig bleiben. Manche waren wie von Sinnen dur die ernten Buß— 
predigten. Einige Selbjtmorde galten allgemein als Folgen. Es entipricht ganz genau 
der Stimmung in den ortbodoren Kreifen, wenn I. 9. Neit von feinem Freund Joachim 
Neander berichtet, diefer babe als Student einft U.s Predigt aufgefucht „mit dem Ab- 

10 ſehen etwas zu bören, fo man hernach übel deuten und austragen möchte”. Die plöß- 
liche Befchrung ift beftens verbürgt und in der Wirkſamkeit U. nicht ohne Gleichen. 
So willen wir 3.8. von E. W. Buchfelder (1645—1690, Paſtor in Büdingen, Mübl- 
beim, Emden), daß er als Juriſt durch eine Predigt U.8 in Kafjel zur Theologie geführt 
worden iſt. Neander iſt fortan in kindlicher Anbänglichleit jeinem geiftlihen Vater er— 

15 geben. Die Vorgänge in Bremen glichen im ganzen der Mülheimer Zeit, doch behauptete 
fih die Oppofition. Wie eine amtlihe Angabe von 1680 befagt, hielt U. täglich drei 
Stunden Privatunterredung und eineinbalb St. Hatechifation. Sonntag Nadım. ver: 
fammelten ji die Männer und jungen Gefellen bei ibm zur Beiprechung eines Schrift: 
abjchnittes. Faſt noch thätiger war feine rau. Cie leitete nicht nur eine Beſprechung 

© mit Frauen und Jungfrauen, fondern verjammelte auch an allen MWochentagen von 11 
bis 12 die jüngeren Töchter. Mittwoch und Sonnabend Nadım. famen die Kleinen zu 
ihr, um auf die Katechifation vorbereitet zu werden. An einigen andern Nachmittagen 
brachte fie den Dienftmägden und geringen Leuten das einfältige Verftändnis der 5 Haupt: 
jtüde bei. (Ausführlicher Bericht von der Art und Weyſe, wie Herr Undereyk und feine 

235 Haußfrau ihre beyderſeits fonderbahre Werfammlungen balten, Venerando Ministerio 
übergeben 22. Dezember 1680 — mit Kritif vom Februar 1681, im Bremer St.4.) Die 
Kollegen zürnten, in der ganzen Stadt las man die Diktate der Pajtorin. Aber der Hat, 
in dem U. ergebene Anhänger zählte, demütigte nicht ungern das geiftlihe Minifterium. 
Unzteifelbaft bat der Primarius von Martini oft nach PBietiftenart den kirchlichen Ge- 

30 fihtspunft verfannt, und die Unterftügung feiner Bejtrebungen angenommen, wie ſie ſich 
ibm bot. Er bat fih um die Minifterialfigungen wenig gelümmert, obgleich er alter: 
nierender Präjes war. Schroff begegnete er den Amtsbrüdern, die auf feine Art nicht 
eingingen. Bei Neuwahlen kam es zu beftiger Agitation. Nah St. Martini brachte U. 
1676 als Hilfsprediger feinen Schüler Cornelius de Hafe, Tief ibn dann widerrechtlich 

3 zum 3. Prediger machen und fo ins Miniſterium einrüden. Die Hilföpredigerftelle wurde 
1679 mit Joachim Neander befegt. Am ganzen find nicht weniger als elf Freunde 1.8 
zu feinen Lebzeiten auf Bremer Gebiet angeitellt worden. Sie famen aus Frankfurt, 
Mülheim, Elberfeld u. ſ. w. Weitgehende Nefornpläne gegen das Staatäfirchentum in 
Bremen begegnen uns in dem „Memortal der beiden Prediger Theodor Undereyk und 

#0 Cornelius de Hafe an den präftdierenden Bürgermeilter Dr. Harmes, praesentatum Ven. 
Ministerio 1679 d. 27. Juni.“ Hauptwunſch iſt ein Presbyterium, das ernitliche 
KRirchenzuct üben und den Predigern in ihrem Amt helfen fol. Das Abendmahl gebübrt 
nur den Gläubigen. Bei den Kindern ungläubiger — d. b. bier unwiſſender — Eltern 
ſoll auch die Taufe nicht ohne weiteres vollzogen werden. — Während diefe Münfche 

#5 undurchführbar blieben, hatte U. großen Erfolg mit feinen Bemühungen um die Katechi— 
fatton. Gründliche pfarramtliche Unterweifung vor dem erjten Abendmahlsgang ward 
allgemein angeordnet und nahm am 28. Januar 1672 in den vier Stabtfirchen ihren 
Anfang. Ein feierlicher Akt bildete den Schluß. (Über U.S fatechetifche Hilfsbücher f. u.) 
— Das Schulwefen im engeren Einn wurde durd Anregung einer Schulgründung im 

so Dorf Nablingbaufen gefördert. — Nach langen Bemühungen gelang 1684 für die Parodie 
von St. Martini die Abſchaffung des Beichtpfennigse. — Reichlich 22 Jahre lang bat U. 
in Bremen gewirkt und mehr und mehr Boden gewonnen. Als er am 1. Januar 1693 
die Augen jchloß, fam auch im Minifterium die Hochachtung vor dem feltenen Manne 
zum Musdrud. Noch am Weihnachtsfeſte hatte der Naftlofe mehrfach gepredigt. Bei dem 

55 Begräbnis am 6. chrte de Hafe ihn durch eine fchöne „Abdankungsrede“ (außer b. Arnold 
vor SHallel.? 1722). 

II. Schriften. Die Mitteilungen hierüber find jo lüdenhaft und falſch, daß eine 
genauere Überficht nötig ift. Zugleich führen wir damit die Hauptgedanten 1.3 vor. 

1. Chrifti Braut unter den Töchtern zu Yaodicaca, das ift ein hochnötiger Traftat 
so in diefen legten Tagen, darinnen die lebendige Kraft des feligmachenden Glaubens von 
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allen Schmachreden der in diefer Zeit Chrifti fcheinender Spötter nit nur aus H. Schrifft, 
iondern auch auf gleichlautenden Zeugnüfien der darin gottfeelig erfahrenen und von Gott 
gelehrten Männern gereiniget und verthädiget wird. In _drey Teil, deren der I. die uns 
teblbaren Kennzeichen, der II. die verfchiedene Hindernüffen, der III. die darzu nötbige 
Mittel in fich verfaßt. Hanau 1670, (46) + 232 + 119 + 459 SS. 8°, *1697. — 5 
Das Bud) ift entjtanden aus dem Verlangen nach einer ausführlichen deutſchen Kaſuiſtik, 
die Methode erinnert ſtark an Hoornbeeds Theologia praetica. Ein Yeitfat [der ſich 
oft zu einem breiten, fchwerfälligen Abjchnitt auswächit] wird erläutert durch gut gewählte 
Belegftellen aus der Schrift, Katechismus und Kirchenlehrern. Beſonders reichlich find 
die Niederländer und Puritaner vertreten. Luthers Lieder fehlen nicht, die Aufnahme von 
Arndt und Heinrih Müller wird befonders gerechtfertigt (** 6b). — Alle Menjchen 
find von Natur gottlos und verloren. Aber die erwählt find von Ewigkeit, finden durch 
Vereinigung mit Gott Heil und unausiprechlice Seligkeit. Mittel dazu iſt Chriftus, an: 
genommen im Glauben. Das entſcheidende Kennzeichen des feligmachenden Glaubens wird 
darin gefunden, daß man Chriſtus mehr begehrt als alles VBergängliche. Zur Verdeut— 
lihung dieſes in allen Schriften mwiederfehrenden Gedankens vergleicht U. die Stellun 
der verlobten Braut. Wie diefe, wenn fie das Jawort gegeben bat, ſich underhrüctie 
gebunden weiß, jo foll Chrifti Braut ihn vor allem begehren, ihm die Treue halten und 
dur ihren Wandel ihm Ehre machen. So ift der Titel des Buches zu verjtehen, feines- 
wegs aber von gefühlsmäßiger Hobenliedesfrömmigfeit (das Neferat bei Ritſchl I, ©. 372 20 
ift eitel Phantaſie, ein paar gelegentliche Wendungen baben ihn irregeführt. Vgl. noch 
Halleluja ©. 307 und 355 ff. Einfält. Chrift 1700, ©. 20). Oft 4 der Glaube nur 
ſchwach. Man würde deshalb die Gewiſſen verwirren, wenn man höheres fordern wollte 
als dieſes Mehrbegehren Chriſti. Im Zuſammenhang hiermit ergiebt ſich ihm die Be— 
deutung chriſtlicher Gemeinſchaft: „weil nirgendwo die vollkommene Abbildung des mehr— 
geliebten jo klärlich als in den wiedergeborenen Kindern Gottes zu ſpüren, jo liebt er 
diefelbigen mit bimmlifcher Zuneigung über alle Freunde und Verwandten nad dem 
Fleiſch“ (I, ©. 131). — Hindernifje des geiftlichen Yebens find faljche Sicherheit des Ge: 
wiſſens, bloß äußerlihe Übung der bürgerlichen und kirchlichen Pflichten und des Gebets, 
Dämpfen des bl. Geiftes. — Zu evangelifcher Aufrichtigfeit werden folgende Wlittel zo 
empfohlen: Bebutfamer Gebraud) beziv. Meidung der an fich zugelafjenen Mitteldinge, 
bei. in Luxus, Spiel und Tanz. Irdiſcher Reichtum iſt eine Gottesgabe; man fei ein 
gewiſſenhafter Verwalter und fpare, um guten Zwecken wirkſam helfen zu fönnen (III, 
©. 53ff.). Das vornehmfte Mittel aber iſt das Gotteswort, zunächit im Predigtamt, 
daneben aber auch in privater Verwaltung. Wie der irdifche Beruf, jo ſei der Chriſten- 35 
itand Inhalt der Gejpräche! 

2. Halleluja, das ift, Gott in den Sünden verfläret. der des Sünder Mander: 
tab zur Erfänntnüs, Genießung und Verklärung des höchſten Gutes. Erſter Teil Bremen 
1678, 600 SE. in 4°, der Königin Charlotte Amelie von Dänemark gewidmet, Her— 
born 1722, auch holländiſch 1684, 401 SE. in 4°. Deutjcher Auszug von Chr. Stähelin 10 
u.d. T.: Ehelicdyes Jawort der gläubigen Seele *1731, 212 SS. 8° (Eine Ausgabe 
Hanau 1668, welche Heppe 471, und Ritſchl I, 371, Goebel II, 301 nachſchreibend, an— 
führen, bat nie eriftiert). — Dieſe Schrift ift ein breit angelegter Entwurf des Heilswegs 
nach coecejanijchem Schema in rageform. Der vorliegende erſte Teil behandelt „die Zus 
bereitung des auserwäblten Sünders zum Werk der Verklärung und deſſen Anfang mit 46 
dem wahren Glauben”. Die Unterfuhung des Glaubensbegriffes zeigt Selbitjtändigfeit 
und Feinheit (Kap. XVIII—XXVIIN) Glaube ift für U. ein Assensus practicus 
(5.180 f.). Erkenntnis ift zwar unabtrennbar mit dem Glauben verbunden, gehört aber 
doch ftreng genommen nicht zu feiner twejentlichen Art und Eigenfchaft. Demgemäß heißt 
8: „Notwendige Stüde des Glaubens nacheinander und insbejondere namhaft zu machen so 
und zu zehlen, dürfte ſich jchwerlich thun laſſen (S. 215). Nechter Glaube ift 1. ein 
Zuflucht nehmen (m), 2. ein fejtes feſtes Beſitzen (mz>2). Sein eriter Anfang ift ein 
Hungern und Dürjten, und ſolches Gernsglauben:wollen ift ſchon Glaube (S.238). Ent: 
Ihieden tadelt U. das Hafchen nad ſüßen Gnadenempfindungen (©. 235, ©.435, gegen 
Ritſchl I, ©. 372f. Einmal findet ſich ſogar darauf bezüglich ein leifer Bortwurf gegen Theo— 50 
dorus a Brakel). Bon den Kennzeichen, an denen der Glaube ſich jeiner Nechtbefchaffenheit 
vergewwifjert (Kap. XXIX—XXXIV), ift das wichtigfte ſchon früher dargeftellt. Des Glau- 
bens Güter und VBorrechte werden kurz bejchrieben (Kap. XXXV—XXXVI, Nedt: 
fertigung, Berfühnung, geiftliche Kindfchaft, Heilige und Herrlihmachung). Urjprung des 
Glaubens (Kap. XXXVIII) ift die Kraft des bl. Geiftes in der Wiedergeburt bei rechtem so 
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Gebrauch von Wort und Sakrament. Hier wird über die Abendmahlsgemeinſchaft mit 
Ungläubigen geredet (S. 544 ff.) U. wünfcht ftrenge Kirchenzucht, — aber gegen den 
Donatismus der Labadiſten (mie ſchon* 1b). — Die Übung des Glaubens in der Liebe folte 
im zweiten Teil nad den verfchiedenen Beziehungen zur Darftellung kommen. Einen kurzen 

5 Entwurf bieten die beiden letzten Rapp. des vorliegenden erften Teile. Zunächſt wirt 
eine kurze Erklärung der 3 Hauptitüde gegeben (Kap. XXXIX), dann ſchließt das Bud 
mit der „Abbildung eines Menfchen, in welchem ber Glaub hat angefangen durd die 
Liebe thätig zu fein”. Aus feiner eigenen Übung und Erfahrung beſchreibt der Ver. 
die Wirkungen der Gnade Gottes im perfönlichen und beruflichen Leben. — Der zweite 

10 Teil ift nie erjchtenen. Die verfchiedenen Auflagen und Bearbeitungen des umfänglicen 
Werkes zeigen, wie geſchätzt es geweſen ift. — 

Dem Halleluja weſentlich ähnlich ift der Gedanfenaufbau in zwei kurzen Katechismen 
U.8. Sie verleugnen nicht einen ſtarken foftematifchen Trieb, obgleich fie nur eine ſchlichte 
Auslegung der Hauptjtüde bieten wollen. Die Ausführung verdient ſowohl inbaltlih 

15 als formal hohes Lob. Beiden ift eine Auswahl jchöner Gebete angehängt. Bei fait 
—— Umfang iſt übrigens das Verhältnis zueinander rätſelhaft (auch zu Halleluja 

ap. XXXIV, vgl. daf. S. **** 2a). 
3. Wegweiſer der Einfältigen zu den Erjten Buchjtaben des wahren Cbriftentbums, 

meitenteil® nad der Ordnung der Fünf Hauptitüd Chriftlicher Religion, Bremen 1676 
20 (48) + 120 SS. in 12°. Das Bud ift zum Nuten der Zandbevölterung gejchrieben. 

Eine wichtige Widmung an die Hausväter der Martinigemeinde geht voran. U. ift Gegner 
der Zergliederungsmetbode, die nur im mündlichen Unterricht angewandt werden mag. 
I diefem Lehrbüchlein follen „Die troftreihen Wahrheiten aneinandergefnüpft aufs 

apier geſetzt“ werden, jedoch einfacher als im Heidelberger Katechismus. Ausgehend von 
25 Gottes Weſen und Eigenjchaften beipricht er Schöpfung und Erhaltung (Erfl. des 1. Art.), 

dann die Sünde (elenchtifche Auslegung der 10 Gebote), und die Erlöfung (2. u. 3. Art.). 
Befonders jorgfältig wird wieder die Heilsaneignung durch den Glauben entwidelt. Ur 
Iprünglichite Außerung desſelben ift das Gebet (Erkl. des U.V.), feine Nahrung findet 
er an Wort und Sakrament (4. und 5. Hauptit.), feine Betätigung regelt ſich nach dem 

30 — — Ausl. der 10 Gebote). Am Schluß iſt der ganze Stoff noch einmal 
in 12 knappen Fragen zufammengefaßt. — 

Noch mehr nah dem coccejanifhen Schema eingerichtet, und noch überfichtlicher in 
genauerem Anſchluß an Halleluja ift der zweite Katechismus, deſſen Entitehungszeit nicht 
näher feitzuftellen ift. Hier ergiebt der Titel zugleich hinlänglich deutlich die Gliederung: 

35 4. Der Einfältige Chrijt durch wahren Glauben mit Chrifto vereinigt, und nad) off 
begangnem Mißbrauch zu dem rechten Gebrauch des Heiligen Abendmahls, und deme gemäß 
zu leben, vorgeftellet: Durch Fragen und Antwortden in zweyen Haubtjtüden. Erftlih von 
der tröftlichen Vereinigung des Sünder mit Gott in Chrifto. Zum andern, von dem Chriſt— 
lihen Leben, durch eine dankbare Gegenliebe ſolcher Vereinigung gemäß eingerichtet. (Sit 

sonur in einem Nahdrud nachweisbar: Eſchwege 1700 (10) +92 SE. 12°). — 1. Von 
den zwei Parteien — Gott und dem Sünder, von dem Mittel der Vereinigung beider: 
Chriftus, und vom Glauben an ihn, von der Verfiegelung derſelben von jeiten Gottes 
durch die Sakramente. 2. Von der Erneuerung, der fichterfüllung nach Gottes Gebot, 
und von der Übung des Gebets. — Den Schluß des Büchleins bilden Gutachten gegen 

45 unterfchiedslofe Zulaffung zum Abendmahl. 
5. Der Närrifche Atheift entdedt und von feiner Thorbeit überzeuget. In zweyen 

Theilen. In dem Erften als ein folcher, der da wiſſentlich, willens und vorſetzlich, ihme 
jelbft und anderen die Gedanken, welche fie von Gott haben, nchmen will. In dem 
zweyten als ein jolcher, der da unmifjend und ungemerft auch unter dem Schein des 

50 wahren Chriftenthbums, ohne Gott in der Welt Iebet. Bremen 1689, 974 SE. 8°, 
liegt auch bolländiih vor Amfterdam 1702, 245 SE. 4°, mit Widmung an Kurfürft 
Srtedrih III. von Brandenburg, Landgraf Karl von Heilen, und Georg Ludwig von 
Braunſchweig. Offenbar ift eine deiftiiche Strömung fpürbar geworden. Der erfte Teil 
will die verjtandesmäßigen Zweifel durch Gegengründe entkräften. Neben dem üblichen 

55 apologetifchen Material wird mit befondrem Nachdruck die Erfahrung der Chriften geltend 
gemadt. Denn unzweifelhaft ift es, daß Menjchen Erfahrung gehabt haben von ihrer 
eignen großen Veränderung, von einer übernatürlichen Gotteserfenntnis, die enttveder all- 
mählich erwuchs (Samuel, Tinmtheus), oder aber mit bligartiger Plößlichkeit entjtand, als 
die von Gott bejtimmte Zeit der Veränderung da war (Pfingften, Baulus, — ©. 168). 

so Eine unbeftreitbare Erfahrungsthatſache ift die unbejchreibliche, den Verftand überragende 
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Gemeinſchaft Gottes mit der Seele, und weiter die Gewiſſensqual beim Widerſtreben 
gegen die Wahrheit. — Der zweite Teil richtet ſich gegen die Atheiſten der Praxis. Alle 
gelten bei Gott als ſolche, auch die Glieder der ſichtbaren Kirche, ſofern fie nicht kräftig 
befehrt oder miedergeboren find. Mit gefundem Takt, wird meitergehendes Schematijieren 
— — doch wird auch in den Wiedergeborenen fortdauernder praktiſcher Atheismus 5 
gefunden. — 

Es bleibt immerhin bemerkenswert, daß der Anfänger der Konventikel dieſes Buch 
geſchrieben hat. Richtig erkennt er den religiöſen Defekt im Atheismus. Er weiß genau, 
daß die Überwindung weder durch den Intellekt, noch durch den Willen zu erwarten ift. 
— Übrigens find die drei legten Schriften jo gut wie unbefannt geworben. 10 

III. Die geihichtlihe Bedeutung ergiebt fi aus dem Bisherigen. „Was 
Spener in der lutherifchen Kirche ift, das ift Undereyck in der reformierten gewejen”, — 
io bat de Hafe 1703 geurteilt. Mit Einfhräntung auf Deutjchland wird man dieſen 
Sat in der That gelten lafien. Zwar ift Janders ald das Luthertum] der Cal— 
vinismus dem Pietismus mejensverwandt, und diefer bezeichnet in der deutſchen refor— 
mierten Kirche nur eine Melle, die von den Niederlanden und England hberüberflutet. U. 
bat feine Richtung in den Niederlanden empfangen, aber ebenjo gewiß hat er eine ftarfe 
Eigenart. Er ift nicht Woetianer oder Goccejaner, fondern beides, Was feinen ſtarken, 
praftifchen Intereſſen fich einorbnet, wird übernommen. Die aktuellen Kontroverjen feiner 
Zeit bleiben unberührt, wenn fte feine Tendenzen nicht angehen. Seine ganze Aufmert: 20 
famfeit konzentriert fih auf die ragen der fubjektiven Heilsaneignung. Das Glaubens- 
leben frifcher, voller, tiefer, perfünlicher zu geftalten, Verklärung Gottes im Sünder durch 
deſſen hingebenden, genau geregelten Gehorfam zu bewirken, darauf find alle feine Be: 
mübhungen gerichtet, feine fchriftitellerifchen Arbeiten, feine Beftrebungen in Predigt, Kate 
chefe, Seeljorge. Eben diefem Zweck jollen auch die freien Affociationen dienen. Die 25 
Schranken diejes Standpunktes zeigen fih in dem geringen Verjtändnis für den calvini— 
chen Gemeindegebanten, ſowie für die Aufgaben und Güter des kulturellen Lebens. Doc) 
begegnet nirgends eine Spur feparatiftiicher Engigfeit. 

Mit allem Ernft und Eifer verband fich nüchterne Bejonnenbeit. Darum jehen mir 
jo viele tüchtige jüngere Männer unter jeinen Anhängern. Wir finden, daß nicht 30 
nur Stürmer, wie Schlüter, Copper, Detry ihm folgen, fondern er bürgert „die 
Übung der Gottfeligteit” in den Häufern ein und bat die Konventifel in feiner Kirche 
wirklich populär gemacht. Diefer in feiner Stimmung voetianiſche Pietismus ift volks— 
tümlih. An den frommen Gejängen der SFeldarbeiter erfannte man das mülbeimifche 
Gebiet. Bon bier haben Neanders Lieder ibren Siegeszug angetreten. Wahrſcheinlich hat 35 
auch U. Lieder gemacht. Die Angaben im „Geiftlichen Harfenjpiel der Kinder Zion“ 
find indeſſen unficher. Das befanntefte der dort aufgeführten Lieder: „Erleucht mid Herr 
mein Licht” ift jedenfalls von U.3 ſchon erwähnten Schüler Buchfelder (Meiners, Ooft- 
priejchl. Kertgeich. II, 1739, S. 524). In Caffel erichienen 1693 Überjegungen dreier Schriften 
von Willem Teellind (ſ.d. A. Bd XIX,472): Soliloquium, das neue Jerufalem, die Klage 40 
Pauli. Der Überjeger Johannes) Dfeufing aus Bremen) handelte wohl infolge einer 
Anregung U.3, der in fo vielen Zügen an Teellind erinnert. — Die Donnerstags: 
verfammlungen in Mülheim, deren Beginn wohl 1661 zu fegen ift, erhielten fich bis 1740 
(Terfteegen, geiftl. und erbaul. Briere II, 1, ©. 17), um 1700 wurden fie zeitweilig 
von den Paftoren gehalten. Terfteegen erfuhr in diefem Kreis tiefe Eindrüde und nannte 45 
U. den Neformator von Mülheim. Seit 1727 hat er in diefen Verſammlungen geredet. 
Wefentlih durch feine Mitwirkung wurden fie 1750 zu frifchem Leben erwedt, und 
blübten lange fort, bis etwa 1840 durch Paftor Stursberg ein neuer Aufſchwung fam. 
Es ift lehrreich, daß Mülheim, ähnlich wie Utrecht und Middelburg noch heute ein Centrum 
religiöfer Bewegungen ift. 50 

In Bremen hat de Hafe, und nachher befonders Fr. Ad. Lampe die Gedanken U.s 
zum Siege geführt. Es war St. Martini, das fpäter einen G. G. Treviranus und Gott: 
fried Menten berief. — Auch mit dem heſſiſchen Hof blieb U. in dauernder Verbindung. 
Das bemweifen die Widmungen der drei Hauptichriften. — Uber Beziehungen zu Spener 
läßt ſich nicht viel feſtſtellen. In dem Kreis, der fih in Frankfurt an diejen anjchloß, 55 
batte U. perfönliche Freunde. Neander fand, von Heidelberg kommend, bei Spener herz: 
liche Aufnahme. Zur Rechtfertigung feiner Verfammlungen bat ſich U. in Bremen aud) 
einmal auf Dr. Spenerd Vorgehen in Frankfurt berufen (Jen, ©. 99,275). Goeters. 

— 5 
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Ungarische Konfeflionen. — Kiss, A. XVI. szäzadban tartott Magyar reformätus 
zsinatok vegz6sei (Beidlüffe der ungariſchen reformierten Synoden des 16. Jahrhunderts), 
Budapeit 1852; 8. Müller, Belenntnisichrijten der ref. Kirche, Leipz. 1903; E. Böhl, Con- 
fessio helvetica posterior, Wien 1866, p XVff.; ®. Bod, Historia Hungarorum ecclesia- 

5 stica, Tom. I, Lugd. Bat. 1888; F. ®alogb, History of the Reformed church of Hungary, 
Ref. Church-Review, July 1906. 

Hauptträger der reformierten Lehre wurde in Ungarn Matthiad Devay (f. den A. 
Bd IV ©. 598,11 f.), der zunächſt in Luthers Sinne gewirkt hatte, ſich aber feit 1542 
den Schtweizern anfchloß. Durch das Wirken des Peter Melius (f. den A. Bd XII S.567 ff.) 

10 wurde Debrezin feit 1558 der geiftige Mittelpunkt der reformierten Nichtung, der fich die 
ungarifchen Proteftanten fait durchweg ergaben, während Siebenbürgen lutheriſch gefinnt 
blieb. Den äußeren Anftoß zur Abfaſſung eines reformierten Glaubensbefenntnifjes gaben 
die Jeſuiten, die feit 1560 ihre gegenreformatorifche Arbeit begannen. Unter ihrem Einfluß 
erhob der Erlauer Biihof Anton Verantz unermüdliche Klagen wider die Erlauthaler be 

15 waffnete Schar, die fich zum Scute des Proteftantismus zufammengefunden hatte: fie 
ſeien Brandftifter und Nebellen. Einen wirklichen Erfolg erzielte die Gegenreformation 
unter Ferdinand und Maximilian noch nicht, aber die Neformierten ſahen jih doch ge 
nötigt, ausführlichen Bericht ihres Glaubens zu geben. Melius konnte dafür ein umfang: 
reiches Schriftjtüd vorlegen, an welchem vielleicht auch fein Kollege Gregor Szegedy mit: 

20 gearbeit hat. Es erfchien im gleichen Drud, jedoch mit verfchiedener Vorrede 1562 als 
Confessio catholica ..... exhibita sacratissimo et eatholico Romanorum Impe- 
ratori Ferdinando et filio suae Majestatis Regi Maximiliano, ab universo 
exereitu equitum et peditum S.R. M., a Nobilibus item et incolis totius vallis 
Agrinae, — und zugleidy als Confessio ecelesiae Debreeiensis. In ziemlid ungeord: 

25 neter Weiſe twird der gefamte Stoff der chriftlichen Lehre vorgetragen: die einzelnen Ab: 
jchnitte find ganz nach fcholaftiicher Manier durchgearbeitet, nirgends ſpricht das gläubige 
Gemüt, überall nur der logiſch ausmefjende Verftand. Zufälligkeiten bis herab zum Alp: 
drüden und bis zu der frage, ob illegitime Kinder ſelig werden können, werden mit fonder: 
barer Umftändlichfeit behandelt. Die Lehre iſt bezüglich der Sakramente calviniſch, 

0 bezüglid) der Erwählung ebenfalls: doch drängt ſich die Prädeftination theoretiich überall 
in einer fcholaftischen Trodenbeit hervor, die mehr an die Epigonen, ald an Calvin jelbit 
erinnert. Nätjelbaft ift, da die Rechtfertigung einerſeits Har als Imputation gedeutet 
wird, und doc in anderem Zuſammenhange der Satz zu lejen ſteht (Befenntnisjchriften 
©. 327,9, vgl. 282,» ff.): Tridentinum anno 1547 et 1546 celebratum de iusti- 

35 ficatione, de fide, operibus, recipimus. 
Die theologische Unbeholfenheit diefer Schrift führte fehr bald zu einer noch völligeren 

Anlehnung an die Schweiz. Zunächſt übernahm eine Synode von Tarezal 1562 Bezas 
dogmatifchen Abriß „Confessio christianae fidei“ in einer leichten Bearbeitung. Eine 
jiebenbürgifche Synode von Torda ſchloß ſich 1563 an. Obgleich dieſes Bekenntnis jofort 

0 zu Klauſenburg gedrudt worden fein ſoll, ift doch nur ein Drud von Särospatat 1655 
nachweisbar: Compendium docetrinae cehristianae, quam omnes Pastores et Mi- 
nistri Ecelesiarum Dei in tota Ungaria et Transsylvania, quae incorruptum 
Jesu Christi evangelium amplexae sunt, docent ac profitentur. Hier wird bie 
calvinifche Lehre in ſyſtematiſcher Abrundung vorgetragen, bejonders ausführlih die Stüde 

45 von Rechtfertigung und neuem Leben ſowie von den Saframenten. Bezad Entwurf einer 
presbpterialen Kirchenordnung wurde indejjen fo gut wie ganz befeitigt. 

Auch die Herrichaft diefer Schrift währte nicht lange: man bevorzugte bald die mil» 
dere Confessio helvetica posterior Bullingerd. Cine Synode von Debrgin 1567 be: 
ihloß: Inter reliquas eonfessiones recepimus et subseripsimus helveticae con- 

sw fessioni ... . Et quieunque confessionem nostram in synodis confirmatam et 
hane confessionem helveticam . . . temere reiecerit . ... iurisdietione ecclesia- 
stiea puniendum statuimus. Es follten aljo die vorigen Belenntnifje nicht befeitigt 
tverden ; dazu ftellte eine ganze Neihe von Synoden, darunter die zu Debrezin ſelbſt, in 
den durch Blandrata und Franz David hervorgerufenen antitrinitarifchen Kämpfen neue 

55 orthodore Artikel auf, die fich teilweiſe auch auf, die Saframentslehre u. j. w. einlajjen. 
Dabin gehört auch die Confessio Czengerina von 1570 (nicht 1557), die man lange 
Zeit als „das ungarische Bekenntnis“ verzeichnete, die aber thatjächlid feine hervorragende 
Bedeutung befißt. i 

In der Gegenwart hält ſich die ref. Kirche in Ungarn ebenfo wie in Oſterreich allein 
so. an die Helvetiiche Konfeflion und den Heidelberger Katechismus. E. 3. Karl Müller. 
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Ungarn, Eirchlichsjtatiftiich. — Quellen: 1. Die in den Ländern der ungariſchen 
strone am Anfange des Jahres 1901 vorgenommene VBoltäzählung, reip. deren Nejultat, zu: 
iammengeftellt u. ausgegeben von Bela Kenéz: Magyarorszäg népességi statisztikäja, Buda— 
peit, 1906, 8°, 320 ©. 2. Magyarorszäg közoktatäsügye az 1904 evben (Der vom fünigl. 
ung. Kultus: und Unterrichtsminijter vom Stande des Schulwejens handelnde, dem Yandtage 5 
unterbreitete Bericht v. J. 1904), Budapejt 1906, 4°, 181 ©. 3. Organisation religieuse de 
la Hongrie par Emile Horn, Paris 1906, 8°, 61 ©. 4. A magyarorszägi protestäns egy- 
hizak tört@nete (Geſchichte der ungarischen proteitantiihen Kirde), von Franz Balogh, Pro: 
iefor der Theologie, Debrecen 1905, 8°, 167 ©. 5. Magyarorszäg egyhäztört@nete föbb 
vonäsokban (Kirchengeidiichte Ungarns in Hauptzügen) von Dr. Johann Karamonyi, röm.: 10 
fath. Domberrn, Nagysärad 1906, S°, 357 ©. 6. Geichichte des Evangeliums in Ungarn von 
Stefan Linberger, evang. Pfarrer, Budapeit 1858, 5°, 199 ©. 7. Magyar evangelikus egy- 
häzjog (Ung. evang. Kirchenrecht), von Karl Mikler, Profeſſor, Budapeit 1906, 8", XIX und 
42 S. 8. Protestäns Kepes Naptär (Brotejt. Bildertalender), redigiert von Karl Szüsz, 
Settionsrat, LIIT. Jahrgang, Budapejt 1906, 8°, 79 ©. Außer diefen noch mehrere hierher 15 
bezüglihe Daten Eirchlichegejchichtliher Werke, kirchlicher Schematismen, kirchlicher und poli: 
tiiher Blätter und Zeitjchriften. 

Die zur heiligen Stephanskrone gehörigen Länder des ungariſchen Staates find: 
a) das eigentliche Ungarn, inbegriffen Siebenbürgen und Fiume, b) Kroatien und Sla— 
vonien, nebit der ebemaligen Milttärgrenze, deren Gejamtflächeninhalt 5853 geographijche 20 
Duadratmeilen (324851 qkm) beträgt. Die Zahl der Einwohner beiteht laut der letzten 
allgerreinen Volkszählung im Fahre 1901 aus 19254559 Geelen (am Ende 1906 
ea. 20000000). Was die Nationalität betrifft, fo find bierunter Magyaren 8 742301 
(45,4°,,), Deutjche 2135 181 (11,1°/,), Slovenen 2019641 (10,5%), Rumänen 2799479 
(14,5° „), Rutbenen 429417 (2,2°',), Kroaten 1678569 (8,7°,), Serben 1052 180 (5,5°,). 26 
Andere 397761 (2,1°,). Der Konfeſſion nad gehören a) zur römifch-fatholischen Kirche 
3919913 (51,5°,,), zur griechifch-fath. 1854143 (9,6°,), zur griechifch-orientalifchen (ortho— 
dor), 2815713 (14,6%/,), zur Augsburgifchen Konfeſſion befennen fih 1288942 (6,7°',), 
zur reformierten (belvetijcher Konfeſſion) 2441142 (12,7%,), zur Unitariſchen Neligion 
68568 (0,4°,), Israeliten find 851378 (4,4%,), andere Religionen und Selten (Ang: 30 
lilaner, Baptiften, Nazarener 20.) 14760 (0,1%,). Ehelich geboren waren (im Jahre 1904) 
682 064, unehelih Geborene 73462, zufammen 755526 Geburten. Geftorben find 495836. 
Ton den 182170 gejchlofjenen Ehen waren gemifchte Eben: 19127 (10,50*1,). 

Schulpflichtige Kinder gab e8 im ungarischen Staate, und zwar im Alter von 6—11 
Jahren 2174577, im Alter von 12—14 Jahren 1241 010, zufammen 3415587. That: 35 
ſächlich beſuchten die Schule 2657 263 Kinder (77,8° ,). Bon den Volksſchulen waren 
1921 Staats-, 2804 Gemeinde, 375 Privat-, 12,766 Konfeſſionsſchulen (und zwar röm.= 
dath. 5280, griech.kath. 1991, griech.-orient. 1756, evang. Augsb. Konf. 1362, reform. 
1863, unit. 36, iör. 478), zufammen alfo 17 866 Schulen. Den Konfeſſionen nach fcheiden 
ih die die Schule befuchenden Kinder (in Ungarn) in röm.:fath. 1268319 (49,34°,), 40 
gried.-fath. 234873 (11,82°,,), griecb.zorient. 274127 (12,84°,,), ed. Augsb. Konfeſſion 
200939 (7,30°/,), reform. 344078 (13,93°/,). unit. 9908 (0,39°,,), isr. 102 326 (4,38), 
and. Konf. 22). Die Zahl der Lehrer betrug 31678 (biervon Lehrerinnen 8157). Die 
Zahl der Lehrerbildungsanitalten war 89, und zwar 27 vom Staate erbaltene, die übrigen 
fonfefftonelle Inſtitute. Die Zahl der Zöglinge war 10362, hiervon in Staatsanftalten 45 
3995. Das Bolkefchulgefeg wurde im Jahre 1868 beichlofien und fanktioniert. — Das 
Geſetz über die Mittelfchulen und Qualififationen der Profeſſoren Fam im Sabre 1893 
zu jtande. Das biftorifche Recht der Konfeffionen, öffentlihe Gymnaſien zu balten, blieb 
ihnen geſetzlich gefichert. Die Zahl der Mitteljhulen war in Ungarn im Jahre 1904, und 
zwar Gymnaſien 167, Realſchulen 32, zufammen 199; hiervon Staatsjhulen 63, Ge— b0 
meindefchulen 11, Brivatichulen 4 und Konfeſſionsſchulen 121. Die Anzahl der Pro— 
feſſoren war 3953, die der Schüler 62201. In Kroatien und Elavonien waren 19 Mittel: 
ihulen, 399 Brofefjoren und 6301 Echüler. --- Wiffenfchaftlihe Univerfitäten beitehen 3, 
und zwar 1. die Budapeſter königl. ungarifche Univerjität, gegründet von Erzbiſchof Peter 
Pazmäny im Jahre 1635, neu orgamfiert und erweitert durch die Königin Maria The— 55 
reſia im Jahre 1770, nach Budapeſt verlegt im Jahre 1784. Die Zahl der ordentlichen, 
außerorbentlichen Profeſſoren, Vrivatdozenten und Lehrer ift 328, und zwar an ber röm.- 
fatb. theologischen Fakultät 13, an der juriftiichen und ftaatswifjenschaftlichen Fakultät 53, 
an der medizinischen 151, an der philoſephiſchen Fakultät 111. Bei den 4 Fakultäten 
waren im Winterfemejter 19034 — 6586, im Sommerjemeiter 5860 Studenten ein: 60 
geichrieben, die meilten (4006 refp. 3392) bei der jurtftiichen Fakultät. 2. Die Kolozs— 
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värer (Klaufenburger) Univerjität, gegründet durd) den Staat im Jahre 1872, ohne tbeo: 
logische Fakultät. Anzahl der Lehrftühle 110, die Anzahl der Schüler in den 4 Fakultäten 
(naturwiſſenſchaftliche dann die philofophiich:philologiiche Abteilung bilden dort 2 Falul— 
täten) iſt 1925. 3. Die Zägräber (Mgramer) Univerfität, gegründet im Jahre 1874, mit 

5 83 Profefforen und Dozenten, ohne medizinische Fakultät. Die Anzahl der Schüler ift 
1055. Die Unterrichtöfprache der erften zwei Univerfitäten ift die ungarifche, in der let 
teren die kroatiſche. 

Rechtsverhältnis. Betreffend die röm.-fath., griech.-fath., griech.oriental., evang. 
Augsburger Konf., reformierten und die unit. Neligionen wurde die volle Gleichheit und 

ı0 Reziprozität durch den GA. 20 vom J. 1848 ausgefprochen, welcher zugleich veriprad, 
daß jämtliche Firchliche und Schulbebürfniffe der genannten Kirchen auf Staatskoſten be 
ftritten werden. Die Erfüllung diefes Verfprechens Liegt aber aud heute noch im weiter 
Ferne. Später wurden die Beziehungen der einzelnen Konfeffionen untereinander durd 
die GA. 53 vom J. 1868 und 43 vom J. 1895 geregelt. Durh GA. 42 vom J. 189 

15 wurde auch die israelitiiche Religion für rezipiert gejeglich ausgefprochen, die Baptijten bin- 
gegen wurden durch die Minifterialverorbnung vom 2.Nov. 1905 geſetzlich anerkannt und 
erhielten ihr Konftitutionsrecht. Kraft des GA. 7 vom %. 1885 erhielten 13 Oberhäupter 
ber ref., luth. und unit. Kirchen einen Sit im Magnatenhaus. Der Gehalt der Volls 
ſchullehrer, Mittelfchullehrer und Geiftlichen wird auf das feitgefehte Minimum vom Staate 

20 ergänzt, welches zugleich eine jährliche Subvention den prot. Kirchen beivilligt. Die Sub: 
bention ift im Budget vom J. 1907 mit fr. 5 654.078 fixiert, tweldhe Summe im Yabre 
1908 mit 1 Mill., und in 1909 abermals mit 1 Mill. Kronen vermehrt wird. Die ob: 
ligatorifche Givilehbe beruht auf GA. 31 vom J. 1894, die ftaatliche Matrikelführung auf 
GA. 33 vom %. 1894 und GEN. 36 vom J. 1904. — GA. 32 vom %. 1894 regelt 

25 die Neligion des von gemifchten Ehen ftammenden Kinder derart, daß die Verlobten vor 
der Ehejchliefung das UÜbereinfommen treffen fünnen, daß ihre fämtlichen aus der Che 
ftammenden Kinder in der Neligion der einen oder der anderen Ehehälfte erzogen werden. 
Entfteht fein Übereintommen, fo folgen die Knaben der Religion des Vaters, die Mädchen 
der der Mutter. Die Übereinfommen vor der Eheſchließung (Neverfales) find zum großen 

so Vorteil der röm.:fath. Kirche und zum Nachteil der prot. Kirchen. 
I. Römifchefatbolifhe Kırde. Der Gründer und Wohlthäter der röm.-fath. 

Kirche in Ungarn war der erjte gefrönte König Ungarns, St. Stephan (1001— 1038). 
Seit jener Zeit übt jeder König Ungarns apoftoliiche Nechte, und ift „supremus eccle- 
siarum patronus“. Seit 1404 üben die Könige Ungarns das „jus placeti“. Diefes 

35 Recht wurde durch das Konkordat von 1855 fallen gelafien, am 9. Auguft 1870 jebod 
mit Beifeitefegung des Konkordats wieder bergejtellt. Der König übt laut der Konftitution 
von 1848 und 1868 das Patronats- und Negierungsrecht über die katholifche Kirche, durch 
Vermittelung des veranttvortlichen Kultus und Unterrichtsminiftere. An der Spige des 
ung. röm.-fath. Klerus jteht der Esztergomer (Graner) Erzbiichof (das Erzbistum gründete 

so St. Stephan im Jahre 1001). Seit 1279 ift derfelbe der Primas des Neiches, ſeit 
1452 legatus natus sedis Apostolicae, ſeit 1393, Ober: und Geheimfanzler, jeit 1715 
trägt er den Herzogstitel. Seine Rechte find: er frönt und beeidigt den König; er kann 
eine Nationalfynode einberufen; jede Appellation gebt, mit Umgehung der Wiener Nun— 
tiatur direft nach Rom. Unter feine Gerichtsbarfeit gehört teilmeife auch die griechiſch-katho— 

45 liſche (unierte) Kirche. 
Die ung. röm.sfath. Kirche teilt fih in 4 Hauptdiöcefen und 1 Hauptabtei. 
1. Die Esjtergomer (Graner) Hauptdiöcefe enthält 1 Erzbistum, 8 Biſchofſitze, 40 Erz: 

dechantſtühle, 207 Dechantjtühle, 1783 Pfarren. Bilchofjite find in Nyitra, Györ, 
Veszprem, Pécs und Väcz (gegründet von St. Stephan), ferner in Besztergzgebänpa, 

so Szefesfehernär, Szombathely (gegründet von Maria Therefia 1777). 
Die Hauptabtei von Pannonhalma, gegründet von St. Stephan. Der Hauptabt 

(abbas de monasterio Sancti Martini in monte supra Pannoniam sita) ijt ber 
jtete und oberfte Abt der Benediktiner. Er ift der einzige „praelatus nullius dioece- 
seos“ und bireft dem apojtolifchen Stuhle untertvorfen, kann Diöcefanfynoden abhalten. 

55 Seit dem Jahre 1870 iſt er berechtigt, „privilegium ad instar“ Firmungen vorzu— 
nehmen, und wie jeder Erzbifchof und Biſchof ift er Mitglied des Oberhauſes. Die Haupt: 
abtei hat 1 Dechantſtuhl und 15 Pfarren. 

2. Die Kalocſaer Hauptdiöcefe enthält ein Erzbistum, 3 Bifchofsfige, 29 Erzdechant: 
jtühle, 51 Dechantſtühle und 658 Pfarren. Beltandteile desfelben find: das Erzbistum in 

co Kalocſa (gegründet durch St. Stephan, zum Erzbistum erhoben 1135), das Gjanäder 
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Bistum (gegründet durch St. Stephan, Reſidenzort Temesvär), dag Nagyvärader Bistum 
(gegründet durch Ladislaus I. den Heiligen, 1095), das Siebenbürger Bistum (gegründet 
durh St. Stephan, Nefidenzort Gyulafehervär). 

3. Die Erlauer (Eger) Hauptdiöcefe entbält 1 Erzbistum, 4 Bistümer, 18 Erz 
debantftühle, 81 Decantitühle, 753 Pfarren. Beitandteile der Hauptdiöceje find: das Er- 5 
lauer Bistum (gegründet durh St. Stephan, zum Erzbistum erhoben durch franz I. im 
Jahre 1804). Die Bistümer Nozöny6 und Szepes (gegründet von Maria Therefia, 1776). 
Das Szatmärer und Kaſchauer (Kafja), Bistum (beive gegründet durch Franz I. im 
Jahre 1804). 

4. Die Zägräber (Agramer) Hauptdiöcefe enthält 1 Erzbistum, 2 Bistümer, nämlich: 10 
dad Zägräber Erzbistum (als Bistum gegründet dur Ladislaus I., zum Erzbistum er: 
boben durch Franz Joſeph I. im Jahre 1853), das Zenger (Segniaer) Bistum (zu: 
jammengezogen aus den früheren Corbaviaer und Modrufer Bistümern im Jahre 1833), 
das Diafovärer Bistum (entftanden durch Zufammenziehbung des alten, im Jahre 1230 
gegründeten Szerämer und bosnifchen Bistums im Jahre 1775). Die Hauptdiöcefe enthält 
25 Erzdechantitühle, 66 Dechantſtühle, 610 Pfarren in Kroatien, Slavonien und Dal- 
matien. 

Die Zahl der Domkapitel ift 27. Es giebt 272 wirkliche und 152 Titular-Dom- 
berren ; 30 wirkliche und 150 Titular-Abte, 37 wirkliche und 109 Titular:Pröpfte. Die 
Tomtapitel (5 Geſellſchaftsdomkapitel, Capitula collegiata) waren jeit uralten Zeiten 20 
autbentifche Orte mit Amtsfiegel; haben auf die Wahl des Biſchofs feinen Einfluß. Die 
Zahl der weltlichen Geiftlichen beträgt 6593. 

Aufnahme von Ordensgeiftlichen in das Land, Stiftung oder Aufhebung von Orden, 
fann nur mit Bewilligung des Königs oder auf Beichluß des Neichstages gejchehen. 
Joſeph II. (1782—87) hob 134 Mönchsklöſter mit 1544 Mönchen und 6 Frauenklöfter 25 
mit 191 Nonnen auf. Die heute beftehenden Orden ſind folgende: Prämonftratenjer, 
Benediktiner, Giftercienfer, Kapuziner, Dominikaner, Franziskaner, Piariften, Mifericordianer 
und feit 1854 die Jejuiten. Die Zahl der Mönchstlöfter ift 227, die der Ordensbrüder 
2196. Die geh der Frauenflöfter iſt 365, die der Nonnen (Urfulinernonnen der hl. Elifa- 
betb, Notre-Damenonnen, englifche Fräuleins, graue Schweitern zc.) 5420. g0 

Theologiſche Inſtitute (Seminare) find in jedem Erzbistum und Bistum mit Aus— 
nahme von 3 zu finden; fie find organijiert auf Grund der fgl. Verordnung vom 25. April 
1803; der größte Teil wird aus dem Neligionsfonde erhalten. Gegenwärtig bejtehen 18 
Inftitute für weltliche und 13 für Ordensgeiftliche, fotwie ein Gentralinftitut an der Uni: 
verfität zu Budapeſt; zufammen 32 Inftitute mit 880 Zöglingen und 177 Profefforen. 35 
Die Unterrichtsfprache der fath. Seminare ift bis heute die lateinische. 

Kirdenvermögen. Der geijtlihe oder Kirchenzehent wurde 1848 gefeglih auf: 
gehoben. Für den Verluſt wurde die Geiftlichkeit niederen Nanges durch Grundentlajtungs- 
papiere entſchädigt. Das Teitierungsrecht der oberen Geiftlichfeit wurde durch ein Geſetz 
bom Jahre 1715 geregelt; es erftredt fi nur auf den dritten Teil ihres rein erworbenen 40 
Vermögens, das 2. Drittel gebt in das Eigentum der Kirche über, das 3. Drittel in das 
des Staates. Die untere Geiftlichfeit kann mit Ausnahme des 20. Teiles des Erwerbes 
frei tejtieren. Das Geſetz vom Jahre 1498 verbietet der oberen Geiftlichkeit die Erwerbung 
weltlicher Güter. 

Das in den Händen der röm.sfath. Geiftlichkeit ſtehende kirchliche Beſitztum beträgt 45 
987079 Heltare. 

Religionsfond (fundus religionis) gegründet durch König Ferdinand III. mit 
Gründungsurfunde vom Jahre 1647, melde für Religionsbedürfniſſe aus dem Ein- 
fommen der kgl. Kammer jährlih 6000 Gulden bejtimmte; vergrößert durch Karl III. 
(im Jahre 1733), durch Maria Therefia (1769), durch Joſeph II. (1786), der den Beſitz so 
der aufgelöjten Orden und Klöfter zu Gunſten des Fondes liquidierte, aulent vergrößert 
durch Franz I. (1802). Die Größe des Fondes ift heute 30 Millionen Kronen. Der 
Schätungspreis der Liegenſchaften (112000 Hektar) 20 Millionen Kronen, der Reinertrag 
2200000 Kronen. Die Verwaltung diefes Fondes fteht unter Aufficht des Kultus: 
minifteriums. 55 

Lehrfond (fundus studiorum), gegründet durch Maria Therefia im Jahre 1775, 
als fie die Güter des aufgelöften Jefuitenordens zu Schulziweden zu verwenden anordnete. 
Bargeldfapital 13 Millionen Kronen. Die Liegenichaften betragen 35000 Hektar, mit 
einem jährlichen Einfommen von 700 000 Kronen. Aus demjelben werden röm.-fath. Gym: 
nafien, Nechtsafademien, Yehrerbildungsanftalten und einige Normalichulen erhalten. Die 60 

6 
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Verwaltung diejes Fonds fteht unter Aufficht des Nultusminifteriums. Der König bat 
durch Erlaß vom 21. Mai 1880 mit der Kontrollierung ein Stomitee, beftehend aus 15 
röm.-fath. Geiftlihen und Yaien, betraut. 

Katholiſche Autonomie. Die röm.-fath. Bischöfe verfuchten feit dem Jahre 1868 
5 gegen den Einfluß des Staates auf die firchlichen Angelegenheiten und zur Erlangung der 

kath. Autonomie zu agitieren. Die erite organifierende VBerfammlung wurde im Monat 
Oktober 1870, die zweite am 11. November 1897 gehalten. Zweck derjelben ift, mit Aus- 
nahme des Patronates Er. Majejtät feiner Staatlichen Behörde die Einmiſchung in Firchliche 
Angelegenbeiten zu geftatten. Da aber diefe Intention mit der taufendjährigen Verfaſſung 

10 des Staates im Widerſpruch fteht, erlangte fie bisher nicht die Sympathie der Nation und 
der Negierung. Nur die Siebenbürger röm.-kath. Kirche (status catholicus) befigt noch — 
aus der Yürftentumsperiode — eine Art firchlicher Yutonomie, indem unter dem Präſi— 
dium des Biſchofs mit Beziehung 68 geiltlicher und 136 weltlicher Vertreter jährlich über 
Vermögeng: und Sculangelegenbeiten beraten wird. Diejes Recht wurde durch Erlaſſe 

15 vom Jahre 1861, 1872 und 1876 verbrieft. Der VBermögensjtand der — unter der Ver: 
waltung und Rechnungslegung der durch die Siebenbürger röm.-fath. Kirche jährlich abzu— 
baltenden jog. Statutsverfammlung machte im Jahre 1906: 6070721 Ir. mit 401339 Ar. 
Yahreseinfommen. : 

Kirchliches Leben. Auf dem Gebiete des kirchlichen Lebens und der inneren 
 Miffion wirken 1. der im Jahre 1847 gegründete St. Stephansverein, dejjen Haupt: 

zwed die Befeftigung, Erhaltung und Verbreitung des Katholieismus auf dem Wege der 
Preſſe it. Er giebt Elementarſchul- und Neligionsbücher, Gebetbücher, fath. Tag: und 
Mochenblätter, Brofchüren, wiſſenſchaftliche Bücher und Heiligenbilder heraus ; erläßt Preis- 
ausjchreiben und liefert den Mitgliedern jährlih 100 Drudbogen. An der Spite ſteht der 

25 Primas und zivei hohe Magnaten, als Präfidenten. 2. Der Verein des hl. Ladislaus, gegründet 
im Jahre 1864. Präfident iſt ein Biſchof. Zweck des Vereins ift die ungarifche röm.-fath. 
Geſinnung in den öftlicdhen Ländern (Balkanbalbinfel) zu unterjtügen, für diefelben Geiſt— 
liche und Lehrer heranzubilden, ferner die Erbauung und Förderung vaterländifcher Schulen 
und Stirchen. 3. Die verjchiedenen, zahlreichen Vereine, 5. B. der St. Thomas-, Päzmäny-, 

»o St. Emeridyverein, die kath. Jünglings:, rauen: und Gefellenvereine, die Marienkongre— 
gationen ꝛc. 

II. Griedbifch=fatholifhe (unierte) Kirche. Auf Anregen des Eöztergomer 
(Graner) Erzbifchofs Georg Lippay unierten ſich aus dem Kreiſe des rutbenifchen Volkes 
der Gegend Munfäcs 400 Geiftliche griechiſcher Religion mit der röm.-fath. Kirche, deren 

5 erfter Bifchof im Jahre 1655 geweiht wurde, Graf Yeopold Kolonics (Graner Erzbifchof) 
bat mit Hilfe der Jeſuiten durchgeſetzt, daß aus der rumänischen Bevölkerung Sieben: 
bürgens mehr als 100000 Gläubige griechiſcher Konfeilton zur Union übertraten, und daß 
auf der Gyulafehérvarer Synode (1697) der Bifchof Theophil und 12 griechifche Dechants, 
die auch von König Yeopold I. unterftügte Union unterfchrieben, und für die unierte Kirche 

40 das Fogaraſcher Bistum gegründet wurde. 
In der griechsfathol. Kirche beftsht 1 Erzbistum, 6 Bistümer, 7 Domkapitel mit 

15 Domberren (eanoniei), 59 Erzdechante, 155 Dechante, 1361 Pfarrer, 731 Kapläne, 
9 Möncsklöfter, 44 Klofterbrüder, 5 Seminarien, 228 Seminariiten, 34 Profefjoren. Das 
Fogarafcher Bistum wurde im Sabre 1850 durch Franz Joſeph I. zum Erzbistum in 

45 Gyulafehérvär erhoben, der Sig desjelben ift Baläzsfalva. Das Erzbistum wurde im 
Jahre 1868 verfafjungsgemäß den Yandesgefegen inartifuliert. Unter feiner Jurisdiktion 
gehört das Lugoſcher und Szjamofujvärer Bistum (beide gegründet im jahre 1850) und 
das Großwardeiner (Nagyvärader) Bistum (gegründet durd Maria Therefia, im Jahre 
1777). Die übrigen drei Bistümer, nämlich das Munkäcſer (miederbergeitellt von Maria 

50 Therefia, 1771) das Eperjefer (gegründet von Franz I. im Jahre 1816) und das Körö— 
icher (gegründet aus dem früheren Szvidniczer Bistum im Jahre 1751) ſind ber Juris— 
diktion röm.-fatb. Erzbistümer unterftellt. Nachdem die griech-kath. Kirche ein integrierender 
Teil der röm.katholiſchen ift, genieht fie auch alle Rechte und Vorteile von feite des 
Staates, wie die röm.sfath. Kirche. Das in den Händen ber griedh.sfath. Kirche jtebende 

65 Befitstum beträgt 172329 Heltare. Die Glaubensgenofjen der griech-unierten Religion 
find ihrer Nationalität nad) Numänen, Ruthenen und Magyaren. 

II. Gried.-orient. Kirche. Die juridifche Stellung der griech.-orient. Kirche in 
Ungarn tourde durch den 27. GA. des Landtages von 1791 geregelt, indem ihr an den 
der röm.sfath. Kirche feit jeher zuftehenden VBorrechten Anteil gewährt wurde. Ihren 

co Biſchöfen wurde Sig im Oberhaufe zuerfannt und fie wurden mit Gütern (60 032 Het 
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tare) dotiert. Nationalität und Sprache entzweiten die Kirche. infolge deſſen wurde fie 
durch) den GA. 9 vom Jahre 1868 in zwei Metropolitanfprengel geteilt. Sie haben 
2 Erzbiichöfe, 8 Biichöfe, 92 Erzdechante, 2311 Pfarren, 283 Kapläne, 2906 Pfarrer, 
4 Seminarien, 35 Profefforen, 351 Seminarijten, 28 Ordenshäufer mit 158 Ordens— 
brübern. 

A. Ursprung des jerbifhen Metropolitanes. Unter dem Spefer Patriarchen, 
Arten Cſernovies wanderten 38 000 Serben ein, um dem Drude der Türken ge entgehen. 
Den Anfiedlern wurden vom König Leopold I. dur das Diplom vom 10. Auguft 1691 
ihre kirchlichen Rechte zugefichert. Ihr Neligionsoberhaupt ift der Karloviczer Patriarch. 
Sein Wirkungsfreis wurde im Jahre 1829 auch auf das dalmatinifche Bistum auf: 10 
gedbehnt. Die Karloviczer Kirchenſynode (1864) arbeitete die neue Berfaflung aus, melde 
im Sabre 1875 vom König fanktioniert wurde. Die oberfte Behörde ift der ferbijche 
Nationalkirchenkongreß, welcher aus 25 geiftlihen und 50 weltlichen, auf 3 Jahre ge: 
wählten Mitgliedern beiteht. Der beitändige Borligende tft der Patriarch. Der Kongreß 
wird nad dem Willen des Königs einberufen und berät unter Auffiht eines kgl. Kom— 15 
miſſärs. Die Bistümer teilen fih in Erzdechantftühle Die Pfarren unterftehen den auf 
6 Jahre gewählten lokalen Kirchenfenaten. Die Beitandteile des Metropolitanes find: das 
Patriarchat, das Bäcker, Dfener (Buda), Temesvärer und Verſeczer Bistum (alle unter 
Xeopold I. gegründet im Jahre 1690), ferner das Karlftädter und Pakräczer Bistum. 

B. Das rumäniſche Erzbistum wurde unter dem SHermanftäbter Erzbiſchof 0 
(Metropolit) im Jahre 1865 felbititändig. Seine Organifierung wurde durch den Herman: 
ftädter Kongreß im Sabre 1870 feitgefegt. Die behördlichen Abftufungen find: der National: 
firhenfongreß, beſteht aus 30 geiftlihen und 60 weltlihen auf 3 Jahre gewählten 
Repräfentanten, das Metropolitankonfiftorium (in beiden präfidiert der Erzbifchof), die 
Epiſtopalſynode (Präfident der Bijchof) und die Gemeindeſynode. Beitandteile find: a) das 3 
Hermanftädter Erzbistum (für die nicht zur Union übergetretenen Numänen durch 
Joſeph II. ald Bistum errichtet, zum Erzbistum erhoben im jahre 1864); b) das Arader 
Bistum (gegründet durch Leopold I.); c) das Karänſebeſer Bistum (gegründet im Jahre 
1865). . 

IV. Die evangelijhe Kirhe Augsburger Konfeſſion ift in zwei — aufs 
geichichtlicher Bafıs entjtandene Korporationen, jede mit jelbititändiger und eigener Ver: 
waltung — geteilt. 

A. Die ungarifche evangeliihe Kirche jchließt die auf dem Gebiete des unga— 
riſchen Staates ſich befindlichen evang. A. K. Gläubigen in ſich, mit Ausnahme der Sieben: 
bürger Sachſen. Sie erhielt ihr ftaatsrechtliches Ertftenzrecht im Jahre 1606 und 1608. 35 
Ihre Eonjtitutionelle Organifierung wurde auf den Zſolnaer (1610), Szepesväraljer (1614), 
Rözfabegyer (1707), Peſter (1791) und Budapeſter (1891-—4) Synoden ausgearbeitet. 
Durch die Nefolution Karls III. wurde die evang. Kirdye in 4 Superintendenzen geteilt, 
die Bubapeiter Synode hatte die Seniorate in den 4 Superintendenzen anders eingeteilt. 
Im Jahre 1735 wurde neben den Superintendenten aus der Neihe angejebener Welt: 40 
licher für jeden Diftrikt ein Inſpektor gewählt. Mit Bewilligung Maria Therefiens fonnten 
die 4 Diſtrikte jährlih zu einem Generalfonvent zufammentommen. Im Jahre 1774 
wurde der erite „Generalkonvent“ abgebalten, an deilen Spite ein von allen Diftriften 
gewählter weltlicher Präſes (mit dem Titel „Generalinſpektor“) geftellt wurde. Seit 1860 
wurde das Doppelpräfidium, der amtsältefte Superintendent neben dem ®eneralinfpeftor, 45 
eingeführt. Der Generalfonvent befteht aus 90— 100, von allen Superintendenzen gewählten 
Mitgliedern. Der Generalinjpeftor wird durch Abjtimmung der Kirchengemeinden lebens— 
länglih gemwählt. 

Die Generalfynode beiteht aus den von den Presbyterien aller 4 Superintendenzen 
im Wege der Abftimmung gewählten geiftlihen und weltlihen Mitgliedern, von den Re: zo 
präfentanten der Profejjoren und Lehrer, endlih von „ex offo“ Mitgliedern (General: 
infpeftor, Superintendenten, Diftriltsinipeftoren, die Vorſitzenden der ung.-evang. Hilfs: 
anſtalt). Die übrigen Behörden find: Der Kirhenpdijtrift, an dejien Spitze ber 
Superintendent (Biſchof) mit dem Diſtriksinſpektor jteben; — das Kirdhenjentorat, 
ebenfall® mit Doppelpräfidium (Senior und nipektor); das Presbyterium, d. i. der ss 
einzelne Kirchengemeinderat und die Gemeindeverfammlung. Die Kirchengemeinden 
wählen den Senior, die Inſpeltoren, den Superintendenten und Generalinfpeftor, Ihren 
eigenen Prediger wählen die Mitglieder der Kirchengemeinde. Die Ordination vollzieht der 
Biſchof gemeinfhaftlid mit den Senioren. 

Die 4 Kirchendiftrikte find folgende: I. Die Bänyaer Superintendenz bejteht aus 10 0 

5 
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Senioraten, 165 Kirchengemeinden. Zahl der Gläubigen 433583. Sit des jetzigen 
Biſchofs: Budapeſt. II. Die Superintendenz diesſeits der Donau beſteht aus 9 Senio— 
raten, 164 Kirchengemeinden. Zahl der Gläubigen 205375. Sitz gegenwärtig: Balaſſa— 
gyarmat. III. Die Superintendenz jenjeits der Donau beſteht aus 10 Senioraten, 160 

5 Kirchengemeinden. Anzahl der Gläubigen 236931. Sitz gegenwärtig: Papa. IV. Die 
Theißer Superintendenz befteht aus 10 Senioraten und 172 Kirchengemeinden. Anzahl der 
Gläubigen 209711. Sit gegenwärtig: Miskolcz. Die ungarifchevangelifche Kirche beftebt 
alfo aus 39 Senioraten, 661 Kirchengemeinden, mit 665 Pfarrern und 169 Kaplänen. 
am ber theologijchen Afademien 3, mit 16 ord. Profefloren und 138 Hören. Die 

ı0 Gläubigen find ihrer Nationalität nach Magyaren, Deutihe und Slovaken. 
B. Die Siebenbürger evangelifche Kirhe. Ihr Urfprung ift gleichzeitig 

mit der Reformation. Sie befteht aus einer Superintendenz, mit dem bejtändigen Site 
Hermanftabt (Nagyszeben), diefe faßt in ſich 10 Dedantftühle, 247 Kirchengemeinden und 
220362 Gläubige, welche Sachſen mit deutjcher Mutterfprache find; dieſe wurden im 

15 yahre 1142 in das Land gerufen, mit vielen Privilegien verſehen und bewahrten ihre 
ationalität (natio saxonica) bis heute. Sie haben 1 theologifches Inſtitut mit 80 

Schülern. Dieſe Kirche erhielt ihr Neligionsfreiheitsgefeg im Jahre 1557 und wurde 
unter der Negierung der Siebenbürger Fürften unabhängig. Sie behielt das Selbitverwal: 
tungsrecht auch nad) Vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn (1848). Das frühere bureau- 

20 kratiſche Kirchenregiment wurde gelegenheitlich der kirchlichen Generalverfammlung 1876 in 
eine Presbyterialfonftitution verwandelt, deren Faktoren find: a) die Pfarrgemeinde, deren 
Organe das Presbyterium (Worfis: der Pfarrer) und die Gemeindeverfammlung, deren 
Mitglieder auf 6 Jahre gewählt werben. Die Gemeindeverfammlung wählt den Pfarrer, 
wenn jie aus mehr als 2500 Seelen bejteht, einen Kurator und die Presbyteriumsmit— 

25 glieder; b) die Dechantſtühle; der Präfes ift der Dechant; ce) die Landeskirchenverſamm⸗ 
lung, deren vollziehendes Organ das Oberfonfiftorium, aus 8 Mitgliedern bejteht, deſſen 
Präfes der Superintendent ijt. Derjelbe wird durd die Yandeskirchenverfammlung im Mege 
geheimer Abjtimmung von den 6, durch die Dedyanei Fandidierten Geiftlihen gemäblt, 
und auf Grund der alten landesfürftlihen Nechte von dem Könige in feinem Amte be 

30 ftätigt. Bei dem Generalfonvente der ung. evang. Kirche von 1848 erjchienen auch die 
Vertreter der evang. Kirche der fiebenbürger Sachſen; außerdem fonft niemals, weder 
früher noch fpäter. — Das Befistum der evang. Kirche beträgt 40441 Heltare. 

V. Reformierte Kirche. Urfprung. Sie entjtand mit dem Eindringen des Gal- 
binismus und teilte dasfelbe Los, wie die lutherifche Kirche. Anfangs verbreitete fi 

35 dad Yuthertum unter den magyariſchen, deutichen und flavifchen Wölfern Ungarns; aber 
nad; dem Auftreten des Galvinismus jchloffen fich faft jämtlihe Magyaren an die Fahne 
der helvetiſchen Konfeffion und die Teilung des Proteftantismus wurde bon 1561 
bis 1591 beichlofjen; und durch die Teilungsfunoden (in Siebenbürgen im Jahre 1564, 
in der Theißgegend im Jahre 1567) durchgeführt. Von nun an ftanden fich die zivei 

40 proteftantifchen Hälften mit ihren Schulen und mit ihrer getrennten Verwaltung gegen- 
über. Nur im Jahre 1841 wurde durch Graf Karl Zay (Oeneralinjpeltor Augsburger 
Konfeffion) die Union beantragt. E3 ftimmten auch hierfür mehrere hervorragende Redner. 
Dod in den Wirren der 1848er Nevolution und der darauf folgenden politischen Reaktion 
wurde und blieb diefe dee vergefjen; nur bier und da finden fich einige gemijchte Kirchen- 

45 gemeinden und Gymnaſien, durch die Nottvendigfeit der Selbiterhaltung bewogen, zu ver: 
einter Verwaltung organifiert. 

Nach der Mohäcſer Schladht (1526) wurde das Land politifch in drei Teile geteilt. 
Die füdlihen und mittleren Teile, mit der Hauptftadbt Ofen (Buda) von den Türken er- 
obert, unterlagen der Herrichaft des Halbmondes. Die nördliden und weſtlichen Teile 

50 blieben unter der Habsburgifchen Dynaſtie. Die öftlichen Teile (Siebenbürgen dahin ge: 
rechnet) und die Theißgegend bildeten unter der Negierung reformierter Fürſten von 1538 
bis 1691 ein eigenes Reich; unter ſolchen politifchen Werhältniffen änderte fih das Los 
und die Enttwidelung beider getrennten proteftantifchen Kirchen. Die Spuren der langen 
getrennten Stellung find bis heute noch nicht verſchwunden. Zuerft famen die beiden pro- 

65 tejtantischen Kirchen auf dem Gebiete des Fürftentums Siebenbürgen zur Blüte. Refor— 
mierte Fürften: Stefan Bocölay (1604— 1606), Gabriel Bethlen (1613—1629) und 
Georg Räkoczy I. (1630— 1648) erzwangen mit Waffengewalt von den Fatholifchen Habs: 
burgern die Neligionsfreiheit der Proteſtanten auch für die anderen Teile Ungarns. Ferner 
waren von Bedeutung der Wiener (1606), Nikolsburger (1621) und Linczer (1645) auch 

co in Neligionsjachen entjcheidende Friedensvertrag und die darauffolgenden, die Neligions- 
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jreibeit der Proteftanten fihernden Landtagsgefege. Aber nah dem Weitfälifchen Frieden 
erbielt das durch Sefuitenpolitif geleitete Habsburger Haus (unter Leopold I.) Sieben: 
bürgen wieder zurüd, und in dem fo neubereinten Staate wurde der PBrotejtantismus dem 
Untergange nahe gebradt. Erſt das durch Joſeph II. am 25. Dftober 1781 erlafjene 
Geſetz (edietum tolerantiale) verurfachte ein Neuaufleben, welches der auf dem 1791er 5 
Yandtage eingebrachte, durch Leopold II. fanktonierte 26. Gefegartifel (laut welchem die 
Religionsfreiheit der Proteftanten auf Grund des Wiener Friedens zugefichert ward), unter- 
u Dadurdy gewann die proteftantifche Kirche einen jo jicheren Boden, daß das im 
Jahre 1859 erlafjene E. k. Wiener Patent, welches die proteftantifche Autonomie einzu— 
ſchränken beziwedte und dieſelbe dem allzugroßen Einfluß der abjoluten Staatsregierung 10 
untertverfen wollte, auf eine jo große Oppofition traf, daß es von der Regierung zurüd- 
gezogen werden mußte und bloß unter den Yutheranern flavifcher Nation eine Trennung 
bervorbrachte. Diejer abgetrennte Teil aber (patentalis superintendentia), vereinigte 
ich nah Rüderlangung der Konjtitution wieder mit der autonomen Kirche, und der Friede 
wurde im Jahre 1867 bergeftellt. Die reformierte Kirche blieb auch zu Zeiten des Pa= ı5 
tentes feſt und einig. — 

Die Konftitution und Organifierung der Kirche wurde durch die auf ben Komjäter 
(1623) und Szathmärer (1646) Synoden beſchloſſenen Kirchengejege befeftigt. Das res: 
byterialſyſtem wurde in der erjten in Ofen (1791) abgehaltenen Synode gejeglih formu- 
liert. Dieſe Synode bejtellte den Generalfonvent zur kirchlichen Oberbehörde über die 20 
Superintendenzen, um dem weltlichen Elemente einen gleihmäßigen Einfluß und Wir: 
fungsfreis zu verleihen. 

Die Fanonifchen Geſetze der Ofener Synode fanktionierte der König nit. Die da: 
maligen Beichlüjje wurden aber autonomifch trogdem durchgeführt. Der in Debreszen am 
25. September 1860 abgehaltene Konvent formulierte die weitgehendſte Ya ai 25 
Organijation; beftimmte, um in jedem Punkte die Parität durchzuführen, daß die Zahl 
der gewählten weltlichen und geijtlichen Nepräfentanten gleich fein folle, und führte das 
doppelte Präſidium ein. 

An dem im Fahre 1873 abgebaltenen Konvente beteiligte ſich auch die Siebenbürger 
Superintendenz wenigſtens an der Beratung; infolge der volitifchen Union nahm auch die 30 
Vereinigung der reformierten Kirche ihren Anfang. — Mehrere tonvente beichäftigten ſich 
mit den Vorarbeiten zur neuejten Konftitution, um diefe der Synode vorzulegen. infolge 
der günjtigen politiſchen Konjtellation wurde im Jahre 1881 mit Bewilligung des Königs 
die erjte organiſierende Landesſynode mit Einſchluß Siebenbürgens einberufen. Eine ähn- 
liche hatte die reformierte Kirche Ungarns noch nicht erlebt; denn ſelbſt auf der berbor- 35 
ragenden Ofener Synode waren nur 4 Diftrikte vertreten; der 5., der Siebenbürger, nicht. 
Diefe bemerkenswerte, epochebildende Landesſynode wurde in der Stadt Debreczen vom 
31. Oftober bis 24. November 1881 im großen Saale des eben damals vollendeten neu: 
erbauten Kollegiumgebäudes abgehalten (Debreszen ift der Focus der evang. Reformierten 
in Ungarn; 52282 Seelen unter Zeitung von 7 Vredigern und 4 Hilfspredigern). Die 0 
zweite Sigungöperiode diefer Synode wurde vom 10. bis 17. September 1882 abgehalten. 
Die zweite (1891— 92) und die dritte (L904—07) Generaljiynode wurden in Budapeft 
abgehalten. Die Generaljunode bejteht aus den von den Presbyterien aller 5 Super: 
intendenzen im Wege der Abjtimmung gewählten 96 Mitgliedern, welche Zahl die 5 
Superintendenten (Bifchöfe) und die 5 Oberfuratoren, ald „ex offo“ Mitglieder, und 10 4 
Profejjoren auf 116 erhöhen. Was die Thätigfeit der 3 Generalſynoden betrifft, jo begann 
man damit, Gott wegen Einigung der 5 Superintendenzen der ung.-reformierten Kirche 
zu danken; als Sinnbild der Kirche wurde das Siegel der Generalfynode (eine brennende 
Fackel mit 7 Sternen umgeben und Mt 5, 15) feftgeftellt. Die Organifation der Stirche 
wurde auf geichichtlicher Grundlage von der unterjten Stufe bis zur böchften im Sinne so 
des ſynodalpresbyterialen Prinzips unternommen. Als oberfte, die Geſetze der General: 
ſynode vollziehende Behörde wurde der „Generalkonvent“ als Vertreter der Einheit mit 
teitgeftellter Kompetenz in die Konjtitution aufgenommen; die in jedem 10. Jahre einzu= 
berufende Yandesgeneraljynode wurde als oberjte, Legislative Behörde beibehalten. Es 
wurde ferner ein Pfarrwahlgeſetz beichlofien, laut welchem die Kirchengemeinde durch Ab: 55 
ftimmung ihren Geiftlihen wählt. Weitere Beftimmungen betrafen die Rechtiprechung in 
Disziplinarangelegenheiten, die firchliche Beiteuerung, das Verhalten der kirchlichen Beamten, 
das Erziehungs: und Unterrichtsweſen, die Gründung eines allgemeinen Landeskirchenfonds, 
einer Pfarrwitiven- und Waiſenkaſſe und eines Penſionsfonds für Pfarrer. 

Der prinzipielle Charakter der Konjtitution der ref. Kirche: die freie Wahl, die gleiche co 
Real-Encyllopäbie für Theologie und Hirde. 8.9. XX. 16 



242 Ungarn 

Anzahl geiftlicher und weltlicher Vertreter bei den Behörden und das doppelte Präſidium 
(Barität) find in allen Abftufungen durchgeführt. Die erjte Landesgeneralſynode nabm 
nad altem Gebrauch die Bezeichnung „Biſchof“ (püspök) anftatt Superintendent an. 
Die Abftufung der Kirchenbehörden ift folgende; Presbyterium, Seniorat (Traktus), 

5 Superintenden;, Generallonvent und Landesgeneraljynode. 
Einteilung: 5 Kirchendiſtrikte. 1. Die Superintendenz diesjeit® der Donau be 

fteht jeit 1544. Im Jahre 1607 teilte fie fih in 2 Bezirke. Im Jahre 1734 vereinigte 
fie fich wieder infolge der Carolina resolutio. Sit gegenwärtig in Kunszentmiklös. Sie 
enthält 8 Traktus, 268 Kirchengemeinden, Zahl der Gläubigen 431910. 2. Die Super: 

ı0 intendenz jenfeit® der Donau befteht feit 1591. Si in Komärom (Komom). Hat 
9 Traftus, 293 Kirchengemeinden, 256017 Gläubige. 3. Die Superintendenz diesſeits 
der Theiß. Nah dem Jahre 1572 vereinigten ſich 4 Traktus unter dem Namen „Ber: 
einigte Kirchenſeniorate Oberungarns“, und übernahmen anftatt der Negierung der Super: 
intendenz die der Senioren an, unter dem Titel „seniorale regimen“. Nur infolge 

ı5 der Carolina resolutio (1734) verwandelte fich diefelbe in eine Superintendenz;. Sitz 
Miskolez; fie zählt 8 Traftus, 354 Kirchengemeinden und 270735 Gläubige. 4. Die 
Zuperintendenz jenſeits der Theiß befteht jeit 1559, zählt 13 Traktus, 576 Kirchen: 
gemeinden und 1061759 Seelen. 5. Die Siebenbürger Superintendenz befteht jeit 1564, zäblt 
19 Traktus, 539 Kirchengemeinden, 432352 Gläubige; Sit in Kolozfvär (Klaufenburg). 

2 Diefe Superintendenz hat infolge ihrer 300jährigen abgejonderten Stellung einige ab: 
mweichende Züge bis auf heute beibehalten: ihren Bischof (diefer Titel ift feit der Fürften- 
zeit im Gebrauche) beftätigt der König und der Bilchof legt einen Eid der Treue ab. Die 
Superintendenz bat 5 Überfuratore aus meltlihem Stande; ein jtändiger Direktionsrat 
ift in Wirkſamkeit. Den Biſchof und die Oberfuratoren wählt die Diftriktsverfammlung 

25 und nicht, wie bei den anderen Guperintendenzen das Preöbyterium. Die Zahl der 
theologischen Akademien iſt 5 (in Budapeft, Debregzen, Kolozjvär, Papa und Särospataf), 
mit 34 ordentlichen Profefjoren und 503 Theologie Studierenden. Die Gefamtzabl der 
ung.ref. Kirchengemeinden iſt 2025, mit 1981 see und 188 Hilföpfarrern. Das 
Belistum der ref. Kirche beträgt 81280 Heltare. 

30 Die ungarische ref. Kirche bezeugt warme Sympathie für die Allianz der das Pres- 
byterialſyſtem befolgenden ref. Kirchen (Alliance of the reformed churches holding 
the presbyterian system). Die leitenden Vorjteher der ref. Gemeinde und des Kollegiums 
zu Debreczen fchidten ihren erſten Begrüßungsruf im Jahre 1875 nad London an die 
erſte Eonftituierende Verfammlung. Die 5 Superintendenzen ließen fih auf dem im Jahre 

35 1877 in Edinburg abgehaltenen großen Generalfonzil durch zwei Abgeordnete vertreten, 
und drüdten den in New-York 1880 und in Belfaft 1884 abgehaltenen großen VBerjamm: 
lungen in Briefen ihre brüderlichen Sympathien aus. Endlich im Jahre 1905 iſt Die 
ung.:tef. Kirche, als ordentliches Mitglied in die Allianz eingetreten. 

VI. Unitarifhe Kirche. Der größte Teil ihrer Gläubigen fällt auf Sieben- 
40 bürgen. Gründer diefer NReligionsgemeinichaft (1566) war Georg Blandrata, Hofarzt des 

Siebenbürger Fürften, und Franz David (geit. 1579) früher Klaufenburger ref. Geiftlicher. 
Sie erhalten die Neligionsfreibeit im Jahre 1568 ; die unitarifche Kirche wurde eine der 
4 receptae religiones; in Ungarn erhielten fie nur im Jahre 1848 gleiche Nechte mit 
den anderen Kirchen. Nachdem die unit. Kirche aus der ref. Kirche gefchieden iſt, über: 

s5 nahm fie deren Kultus und Konftitution nad Siebenbürger Form; bat einen Biſchof, 
welchen der König in feinem Amte beftätigt. Die Unitarier haben 9 Dechanten, 113 Kirchen: 
gemeinden, 109 Pfarrer, ein theologiiches Seminar mit 4 Profefjoren und 25 Hörem. 
Die englifhen und amerifanifchen Unitarier unterftügen die ung. unit. Kirche bedeutend. 

VO. Die Nazarener und Baptiften. Hauptſächlich in der unteren Volksklaſſe 
50 vertreten, entwidelte fich feit der Nevolution von 1849 eine neue Religionsfefte unter dem 

Namen Nazarener oder Nachfolger Chrifti, deren Religion eine Miihung der Anjchauungen 
der Darbijten, Baptiften und Mennoniten zu fein fcheint. Die erfte politiſche Verord— 
nung erging gegen diejelbe im Jahre 1854. Nah Erlaß des Kultusminiſters vom 
13. Auguft 1868 gebört diejelbe nicht unter die gejetlichen Neligionen. Die Baptiften 

55 erichienen ſeit 1874 in Ungarn, die erjte Gemeinde organifierte fih in Budapeſt. Sie 
wurden im Jahre 1905 gefeglich anerkannt. 

VII. Die Israeliten. Ihre bürgerliche und politische Gleichberechtigung erbielten fie 
im 17. G.A. des Jahres 1867; die isr. Neligion wurde im Jahre 1905 gejeglich recipiert. 
Zur Feſtſtellung ihres Verhältniffes zueinander und dem Staate gegenüber wurde der erjte is— 

so raelitiiche allgemeine Kongreß, beftehend aus den Vertretern des Judentums, am 10. De- 
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yember 1868 zufammenberufen; die Beſchlüſſe diefes Kongrefjes wurden am 14. Juni 1869 
dur einen kgl. Erlaß beftätigt. Hier beginnt die Neuzeit der isr. Kultusvereine. Die 
ir. Kultusgemeinde wurde in 26 Kreife eingeteilt; fowohl die Gemeinden als auch die 
Bezirköfreife werden durch den auf drei Jahre gewählten Vorftand geleitet. Die allge- 
meine Oberbehörde ift der Kongreß, welcher aus 86 Abgeorbneten befteht; deſſen voll- 5 
ſtredendes Organ tft die isr. Landeskanzlei in Bubapeft, durch welche die Kreiſe unterein- 
ander und mit der Negierung verfehren. Die Beichlüfje des Kongrefies wurden nur von 
einem Teile der Ysraeliten angenommen, diefelben, ſowie die neue Organifation find ed 
nur für diefen Teil giltig; ſeit 1869 ift Daher eine Spaltung eingetreten und teilen fi 
die eraeliten in drei voneinander unabhängige Korporationen, nämlich in die Kongreß-, ı0 
Ortbodor- und in die „status quo“ Kultusgemeinden, mit verjchiedenem Kultus und mit 
verichiedener Verwaltung. Den Kongrefisraeliten wurde eine Landes:Nabbipräparandie 
in Budapeft errichtet und am 4. Oktober 1877 eröffnet, mit Ober- und Unterlehrfurs, 
10 ordentlidhen und Hilfsprofejjoren und 81 Zöglingen. 

IX. Konfeffioneller Unterridt und Schulen. Zur Ergänzung der Kirchen: ı5 
Hatiftif gehört die des Unterrichts, weil derfelbe ſich auch heute größtenteils in den Händen 
einzelner Neligionskonfeffionen befindet. a) Der Volksunterricht. Das diesbezügliche 
(1868) Landesgefeg ließ die durch das 1791er Gefeg aufrecht erhaltene Autonomie der Pro: 
teitanten hinſichtlich des Schulunterrichtes unberührt und wurde durch dasjelbe nur die ftaat- 
liche Oberaufficht auögefprodjen. Nah dem neueiten Berichte des Kultusminifters hält die 20 
röm.:fatb. Kirche 40 Lehrerfeminare mit 3645 Zöglingen; die griech.-fath. 4 Lehrerfeminare 
mit 605 Zöglingen; die griech.=orient. 5 Lehrerfeminare mit 549 Zöglingen; die ev. Augsb. 
Konfeffion 7 Lehrerfeminare mit 473 Zöglingen; die ref. Kirche 6 Lehrerfeminare mit 
674 Zöglingen und die isr. Kultusgemeinde 1 Seminar mit 154 Söglingen. Die prot. 
Kirchengemeinden erhalten ihre Volksſchulen aus ihren eigenen Geldmitteln, mancherorts 35 
leiten auch die Ortögemeinden und der Staat jährliche Hilfsbeiträge. b) Gymnaſien. 
Für die röm.-kath. Gymnaſien wurde unter Marta Therefia (1776) das erfte Organifationg- 
Hatut erlafien. Die PVroteftanten aber blieben in Gebrauche ihres Autonomierechtes. Ein 
allgemeines Landesgeſetz wurde im Jahre 1883 nad) langer Oppofition und vielen Gegen: 
reden zu ftande gebracht, hierbei wurden die gejchichtlichen Rechte der Konfeſſionen ge— 80 
achtet und nur die Oberaufficht des Staates und das Minimum des Lehritoffes beftimmt. 
Konfeſſionelle Gymnaſien beftehen 117, und zwar röm.kath 60 mit 18279 Schülern; 
griech.-fath. 2 mit 900 Schülern ; griedh.orient. 3 mit 810 Schülern; ev. Augs. Konfeffion 
22 mit. 6031 Schülern; ref. 27 mit 8476 Schülern; unit. 2 mit 476 Schülern; prot. 
unierte 1 (in Rimaszjombat) mit 384 Schülern. ce) Proteſtantiſche Hochſchulen. 38 
Der Proteftantismus gründete von jeher Hochſchulen, an welchen Theologie, Rechtswiſſen— 
ihaft und einige pbilofophifhe Studien gelehrt wurden, und diefe werden „Kollegien“ 
benannt. Die Reformierten bejigen gegenwärtig 3 Kollegien und mehrere Akademien. 

Das Debreczener Kollegium, gegründet als ſtädtiſche Schule im Jahre 1550, entwidelte 
ih zur Hochſchule im Jahre 1588; ihre höhere Entmwidelung erlangte de im 19. Jahr: «0 
bundert. Ergänzende Teile find die theologische und rechtswiſſenſchaftliche Akademie, jede 
mit 4 Jahrgängen, ein Gymnafium und ein Lehrerfeminar, zujammen mit 40 ordent: 
lichen und 6 Hilföprofefioren.. Im Jahre 1905 zählte man 121 Hörer der Theologie, 
228 Hörer der Rechte, 708 Gymnaſialſchüler und 245 Seminarzöglinge. 

a3 GSärospatater Kollegium, gegründet 1549, befigt fein Lehrerjeminar, hat zu: 45 
ſammen 32 ordentliche und Hilfsprofefjoren, 112 Hörer der Theologie, 65 Hörer der 
Rechte und 520 Gymnaſialſchüler. 

Das Päpaer Kollegium, gegründet 1531, hat 20 Profefjoren, 70 Hörer der Theologie 
und 550 Gymnaſialſchüler. 

Die Budapefter theologische Akademie, eröffnet 1855, mit 6 ordentlichen Profeſſoren so 
und 81 Hörern der’ Theologie. 

Die Kolozswärer theologifche Akademie, eröffnet 1895 mit 5 ordentlichen Brofefjoren 
und 119 Hörern. 

Rechtsafademien beftehen noch in Keeskemẽt und Märamarofiziget. Die Unterrichts: 
ſprache ift überall die ungarische. 56 

Die Hochſchulen der evangelifhen Augsburgifhen Konfeflion find 
folgende: in Porzſony (Pregburg), gegründet 1606, geftaltete ſich zur vierjahrgängigen, 
fompletten theologifchen Akademie im Jahre 1882, mit 7 Profeſſoren und 56 Theologen. 
Die Eperiefer, gegründet 1534, mit einer Nechtsafademie (die einzige der ev. Augsb. Konf.) 
und einem Lehrerſeminare, 53 Theologen, 270 Hürern der Nechte, 126 Seminarzöglingen, 60 

16* 
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337 Gymnafialfchülen und 30 Profefjoren. In Eopron (Odenburg), gegründet 1557, 
mit 37 Theologen, 390 Gymnaftaljchülern, 116 Seminarzöglingen und 24 Profeſſoren. 
Unterrichtöfprache überall die ungarifhe. Die Siebenbürger evangeliichen Sachſen haben 
ein theologifch-pädagogifhes Seminar in Nagyszeben (Hermanftadt) mit 7 Profeſſoren 

5 und 80 Zöglingen. Unterrichtsſprache deutſch. 
X. Kirchliche Leiftungen der Proteftanten. Das Glaubensleben entwidelte 

fih noch bei feiner Konfejfion zu einem ſolchen Grade, daß es auf dem Felde der inneren 
Miffion im Verhältnis zu der Zahl der Gläubigen mwirffam wäre. Die Geldmittel und 
die Opferwilligfeit der ung.prot. Kirche erkhöpten fih in der Erhaltung verſchiedener 

ı0 Schulen; auf dem Kontinente giebt e8 faum eine Kirche, welche, auf eigene Kraft ange: 
tiefen, jo viele Schulen erhält, wie die ungarifch:proteftantifche. 

In der ev. Kirche Augsb. Konfeffion wirkt die „ungarifch-evangelifche Hilfsanftalt“ jehr 
beilfam. Sie wurde im Jahre 1843 angeregt, erftes Gründungsfapital war 4000 Kronen, 
wirkt aber feit 23. Oltober 1860, da fie erjt zu dieſer Zeit vom Könige beftätigt wurde. 

15 Zweck: die Unterftügung der mit materiellen Schwierigkeiten kämpfenden Kirchengemeinden 
und Schulen, die Gründung und Erhaltung von Miffionspoften, Unterjtügung der Witwen 
und Waiſen Eirchliher Beamten. br Grundlapital und Einkommen ſchöpft jie aus 
freiwilligen Spenden und fteht mit dem großen Guſtav Adolf-Verein Deutjchlands in enger 
Verbindung. Im Jahre 1905 hatte die Anftalt 34115 Kr. Einnahmen und 20619 Ar. 

© Ausgaben; Grundkapital 292768 Hr. In Verbindung mit diefer Anftalt wurde mit 
Genehmigung des Konvents im Jahre 1877 unter dem Namen „Leopoldinum” ein neuer 
Fond angelegt, welcher bei Gelegenheit des 100jährigen Jubiläums der durch Leopold II. ſank— 
tionierten, die Freiheit der Religionen fichernden, berühmten 1790: 91er Gefege unter die ärmiten 
Kirchen und Schulen zu verteilen if. Der gemeinfame Kirchenfond (cassa domestica) 

2% wurde 1895 gegründet, Grundfapital 280 000 Ar. — Die Banater Mifjion, gegründet 
im Jahre 1862, zur Erhaltung und Belehrung, der unter anderen Konfeffionen im Banate 
zerftreut lebenden Evangeliihen. Die erjte jelbftitändige Diaſporaklirche wurde in Verſecz 
im Sabre 1868 — mit Bethaus und Schule, Miſſionscentralſtation Temesvär. 
Die kroat-ſlav. Miſſion entſtand im Jahre 1868 zur Seelſorge der an beiden Ufern ber 

% Drau zwifchen röm.zfath. und griech..orient. Völkern zerftreuten Evangelifchen, die Gentral- 
firchengemeinde in Zägräb (Agram) wurde mit Hilfe der Guſtav Adolf-Bereins im Jabre 
1879 organifiert mit 4 Diafporafichen. Die Siebenbürger ev.ſächſ. Kirche gründete im 
Jahre 1861 den „Guſtav Adolf:Verein“ mit 10 Unterabteilungen. Auf Anregung bes 
ev. Superintendenten Joſeph Szeläcs organifierte fih in Budapeſt der „Tabitha;Berein“ 

sim Jahre 1873 zur Unterftügung Armer und Leidender. Ein gemeinfames Liebesiverk 
beider prot. Kirchen ift das prot. Yandeswaifenhaus, gegründet in Budapeft im jahre 1859 ; 
das neue Waifenhaus wurde im Jahre 1877 erbaut, der Verein forgt für 100 Waifen. 
Ev. Waiſenhäuſer befteben ferner in Rozsny6, Pozsony, Ujbanovce. Ein großer gemein: 
famer Fond ift der des Baron Baldäcſy, defien Entftehung jehr merkwürdig if. Baron 

0 Baldäciy (geit. 8. Auguft 1878), ungarischer röm.-fath. Großgrundbefiger, betrachtete den 
ungar. — 5 als die Grundlage der Freiheit und teſtierte ſein 8000 Joche 
großes Beſitztum den geſamten prot. Kirchen, inkl. der Siebenbürger ſächſ. und der unit. 
Kirche, Zweck des Fonds iſt Unterftügung armer Kirchengemeinden, kirchlicher Beamten 
(Pfarrer, Lehrer), der Pfarr-Witwen und :Waifen, und Erhöhung des Gehaltes der 

4 Biihöfe. Der Fond beträgt 1715050 Ar. und fteht unter gemeinfamer Oberaufſicht 
und Verwaltung der 11 Superintendenzen. 

Die ältefte Miffton der ref. Kirche ift die Miſſion Moldau-Rumäniens, wohin viele 
religionsvertwandte Magyaren aus dem ſtark bevölferten Szeller Kreis Siebenbürgens aus- 
wanderten und ich niederließen. Der erſte Miffionar war Emerih Süfei, ref. Pfarrer 

o (geft. 1847) fein Nachfolger ‚sranz Kös (1855 — 1869). Der dritte berühmte und eifrige 
tiffionspfarrer war Martin Gzelder (1861— 1871), welcher binnen zehn Jahren 3439 Du: 

faten zum Kirchenbau ſammelte. Das Nejultat ihrer gemeinfamen Bemühungen find fünf 
regelrecht organifierte Kirchengemeinden in Bufareft, Galacz u. a. mit 6045 Seelen. Die 
Oberauffiht und Führung wurde der Siebenbürger ref. Kirche übergeben und unterjteht 

55 der Konventbehörde. _ Die „ſlavoniſch-ſyrmiſche Miffion” nahm im Jahre 1876 ihren An: 
fang, fteht unter der Agide der Superintendenz biesjeitS der Donau, Hauptitation var Beska. 
Die ref. Kirche erhält heutzutage 90 Miffionsitationen für die Diafporagemeinden. Das groß: 
artigfte Werk ift der gelegentlidy der Debreczener Landesſynode gegründete gemeinfame Kirchen⸗ 
fond; zu Gunften desfelben wurden gelegentlich der 1881er Synode, an den Freudentagen 

der Organifierung 64000 Kr. gezeichnet. Die Aufgabe ift die Aufrechthaltung und 
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Stärfung der durd Einfluß anderer Konfeffionen oder Nationen im Untergehen begriffenen 
Kirchengemeinden, die Gründung neuer Gemeinden, die Dotation der Miffion und des 
Yandes:, Pfarrwitwen: und Waiſenfonds. Die im Jahre 1905 ausgegebene Summe be: 
trägt 329 944 Kr., Grundkapital 3 573510 Ar. Die Superintendenz jenjeit3 ber Theiß 
gründete im Jahre 1864 den ref. Unterjtügungsdverein zur Unterftügung der zu gründen 6 
den und der vom Unglüde verfolgten armen Kirchen emeinden, armer Pfarrer und ber 
zwischen andere Konfeifionen eingezwängten Miffionspuntte ; jährliches Einfommen 12000 Kr., 
die gg auszuteilenden Unterftüsungen belaufen fih auf 9000 Kr., Grundfapital 
180000 Kr. 

Die wiſſenſchaftlich-litterariſchen Vereine der ung. Vroteftanten find: 1. Der ungarische 10 
prot. Pitterärverein (gegründet 1889): Zahl der Mitglieder 1631, Grundkapital 131 470 Kr. 
2. Die Luthergefellihaft (nur für die ev. Augsb. Konf. gegründet 1883) mit 1505 Mitgliedern. 
Grundfapital 37000 Kr. Die theologifchen oder kirchlichen Zeitjchriften merben durch 25 
prot. Monats: und Mochenblätter vertreten, darunter 10 für das Volk aufgegeben. Die 
Pflege der wiſſenſchaftlich theol. Litteratur — früher mehr unter dem Einfluß der deutjchen 
und englifch:niederländifchen Theologie — geriet je länger, jemehr in felbitftändige Bahnen 
und liegt nebft einzelnen, auf auslänbifchen Univerfitäten gebildeten Geiftlichen größten: 
teild in den Händen der ev. und ref. theol. Akademieprofeſſoren. 

(Franz Balogh) Koloman Menesz. 

— 5 

Unierte DOrientalen. — Litteratur: Leo Allatius, De ecclesiae occidentalis atque 20 
orientalis perpetua consensione, 1648 (vgl. den Art. „Allatins“ Bd I, 370, von Wagenmann: 
Haud); N. Pichler, Geſchichte d. kirchl. Trennung zwiichen dem Orient u. Dccident, 2 Bde, 
1864 u. 65 (das materialreiche, aber unkritiſche Wert des durd feine eigentümlihen Scidjale 
befannt gewordenen fatholiichen Münchener Theologen gewährt für den gegenwärtigen Artikel nur 
injofern Intereſſe, als die Gejchichte der Unionen mit dargejtellt wird: für den dermaligen 25 
Bejtand und Zuſtand der „unierten“ Kirchen bietet es jo qut wie nichts); J. Hergenröther, 
Die Rechtöverhältnijie d. verichiedenen Riten innerhalb d. kath. Kirche, Archiv f. fath. Kirchen: 
recht, Bd VII u. VIII, 1862, 4 Aufſätze: 1. Allg. Grundſäße d. röm. Stuhls bezügl. der 
orient. Riten, 2. Die Hierardjie der orient. Niten u. ihre Stellung 3. päpftl. Brimat, 3. Der 
orient. Regular: u. Säkularklerus, die Seminarien u. Pfarreien der DOrientalen, 4. Die 30 
Saframente, Salramentalien u. anderen firdjl. Gebräuche bei d. Drientalen; A. Silbernagl, 
Berjafiung und gegenmwärtiger Beſtand fämtlicher Kirchen d. Orients, 1865; 2. Auflage (allein 
jegt zu brauchen), bejorgt von J. Ecniger, 1904 (j. hier ©. 325 ff.); H. Denzinger, Ritus Orien- 
talium, Coptorum, Syrorum et Armenorum in administrandis sacramentis, 2 voll. 1863 
u. 64; 5. B. Pitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, 2 voll. 1864 35 
u. 68 (bei der eigentimlichen Rectsitellung der unierten Kirchen muß man allenthalben die 
übereinftimmenden und die befonderen Rechtsquellen und =traditionen des Orients neben dem, 
was „Rom“ hinzugefügt hat, kennen, um die Verhältnijie zu veritehen: für die „Griechen“ 
vgl. zur Ueberfiht N. Milas, D. Kirchenrecht d. morgenländ. Kirche, deutſch von A. v. Peific, 
1897, zweite, erweiterte Auflage, 1905); Theiner u. Miklojih, Monumenta spectantia ad 40 
unionem ecclesiarum Graecae et Romanae, 1872; N. Nilles, S.J., Kalendarium manuale 
utriusque ecclesiae, orientalis et oceidentalis I 1879, II 1881, 2, Aufl. 1896 u. 97, III 
Addititia 2 voll., 1885: Symbolae ad illustrandum historiam ecclesiae orientalis in terris 
eoronae S. Stephani (das jehr wertvolle Liturgiologifche Wert will jpeziell den unierten 
Kirchen dienen); D. Werner, S.J., Orbis terrarum catholicus s. totius ecelesiae catholicae 45 
et oceidentis et orientis conspecetus geographicus et statisticus, 1890; A. Arndt, S.J., Die 
gegenjeitigen Rechtsverhältniſſe der Riten in der kath. Kirche, Archiv für kath. Kirchenrecht, 
Bd LXXL 1894; Prinz May, Herzog zu Sachen, Vorlefungen über die orient. Kirchen: 
trage 1907, ſpeziell S. 200F.; Sefojtris Sidarouß, Des Patriarcats: Les Patriarcats dans 
l’empire ottoman et späcialement en Egypte, 1907 (fajt gänzlich ohne Kenntnis der deutichen 50 
Litteratur zur Sache). — Alle dieje Autoren find fatholiih. Von evangeliicher Seite fommt 
in Betradht: D. Mejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, 1. Bd, 1852, fpeziell 
S. 418 ff.; F. Kattenbuſch, Vergleihende Konfefjionstunde, 1. Bd, 1892, ©. 245ff.; Wilh. 
Köbler (Jurijt), Die kath. Kirchen des Morgenlands. Beiträge zum Verfaſſungsrecht der 
log. uniert=orient. Kirchen, 1896 (die eingehendejte Darjtellung der gefamten VBerbältnifie; reich- 55 
lihe Angabe der Detaillitteratur); F. Loofs, Symbolit I, 1902, ©. 393ff.; 8. Beth, Die 
orient. Ehrijtenheit der Mittelmeerländer 1902, ipeziell S. 140ff. u. 4257. — Für die hier: 
arhiihen Berhältniffe im einzelnen und nad momentaner Ordnung (zumal auch nadı that: 
jähliher Belegung) ſ. jpeziell La Gerarchia cattolica, offizielles Jahrbuch der Kurie, aljo 
zuletzt 1907. Wichtigere Speziallitteratur nenne ich bei den einzelnen Kirchen (wertvolle 60 
Mitteilungen aus denjelben mannigfach in den Echos d’Orient). Zuverläffige jtatiftiiche Nach— 
tihten jind vielfach faum zu erlangen; das bekannte Jahrbuch von Hübner-Juraſchet (Geo- 
graphijch-jtatiftiiche Tabellen aller Länder; 56. Ausgabe 1907) detailliert mit Bezug auf 
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religiös=kirchliche Verbältnifie nicht jo weit, dah überall, wo es „Unierte* giebt, auch jie unter: 
jhieden würden; dennoch iſt es gelegentlich brauchbar. 

I. Allgemeines über die Stellung der unierten Kirchen. Es handelt fid 
in dieſem Artikel nicht um das Ganze der Verfuche die getrennten Kirchen des Orients 

5 und Oceidents wieder — — (Soweit die „orthodoxe“ orientaliſche Kirche 
in Betracht kommt, ſ. A. „Orientaliſche Kirche” Bd XIV, ſpeziell S. 442 -444.) Viel: 
mehr habe ich nur darzuſtellen, was ſich bis zur Zeit erhalten hat. 

1. Es iſt Rom gelungen, von allen Kirchen des Orients größere oder (meiſt) 
Heinere Bruchjtüde abzulöfen und feiner Obedienz zu unterjtellen. In forporativer Form, 

ı0 im einzelnen unter Umftänden, die zu verfolgen ebenfo meitläufig, wie uninterefjant wäre, 
haben ih in Europa, Aſien, Afrika Teile der heimischen alten Kirchen an die römiſche 
angliedern laſſen und dadurch im Sinne der letteren unbefchräntten Anfpruch auf das 
Prädikat „Katholiſch“ mitbefommen. Die offizielle Bezeichnung geht davon aus, daß 
jede dieſer Kirchen ihren befonderen „Ritus“ hat. Gegenüber dem berrichenden und 

15 eigentlich „normalen“ Ritus, dem „lateinischen“, find die Unierten weſentlich als vierfacher 
Ritus ſchematiſiert: griechifcher, armenifcher, ſyriſcher, koptiſcher. Doc hat, vom armeniſchen 
abgefehen, jeder Unterabteilungen, nämlich teils nach Nationen, teils nach der Kultusfitte 
und ⸗ſprache. Der Begriff „ritus“ ift im lateinischen Sprachgebraud umfänglicher als 
fpeziell die Übernahme des Ausdruds in den deutjchen Sprachſchatz verrät. Während 

20 wir unter „Ritus“ eigentlich nur die Kultusformen verfteben, die „Bräuche“ der Kirche 
bei ihren Feiern, umfaßt die lateinifche Empfindung des Wortes alle Art von Braud, 
zumal von Herlommen (vgl. Forcellini, Lexicon totius latinitatis s. v.). Irgend—⸗ 
warn muß ein ritus ja wohl einmal „eingeführt“ werden. So fann jede Gegenwart 
ritus ſchaffen. Aber es überwiegt die Worftellung, daß ein ritus eine Tradition 

25 repräfentiere. So iſt die „jolenne” Sitte ein ritus. Der Ausdruck bat nahen inneren 
Kontakt mit diseiplina. So fünnen aud Formen der Verfafjung zc. darunter begriffen 
werben. Eine Grenze ift immer der Gedanke des „Außerlichen”, d. h. etwas was „bloß“ 
Theorie ift, kann nicht ritus heißen. Die römische Kirche unterfcheidet zwiſchen Ord— 
nungen juris divini und juris humani. Was nicht „göttliches Recht“ iſt, ift freier 

3” ritus, d. h. eine Ordnung, über die die Kirche „verfügt“. Unzweifelhaft zu den Dingen 
juris divini gehört das Dogma und das Saframent. Jede dogmatifierte Lehre, alſo 
auch die vom zus des Papſtes, dazu alles, was zu den Ejjentialien (Materie und 
— der Sakramente gehört, muß überall anerkannt fein, two „katholiſche Kirche“ iſt. 

arüber hinaus „darf“ die Kirche, der Papſt, Freiheit walten laſſen. Als ritus gelten 
35 diejenigen äußeren Bräude, Sitten, Ordnungen, Inſtitutionen, die juris humani find 

und deshalb nicht überall in der Kirche uniform fein „müffen“. Auch an den Safra- 
menten ift ritus, mas nicht ihr „Weſen“ ausmacht. Sonach befteht Nom da, wo es ſich 
richt völlig durchzufegen vermag, wo der ritus latinus auf zu beftigen Widerſpruch, 
wäre e8 auch nur auf unübertwindliches Vorurteil ſtößt, als Bedingung der Angliederung 

0 an die catholica in feinem Sinne nur auf Unterwerfung unter das Dogma und Übung 
„aller” Saframente. Die Unierten müfjen feit 1870 natürlih auch die Unfeblbarfeit 
des Papſtes und fämtliche Lehren, die den Charakter der „Kathedralentſcheidungen“ tragen, 
anerkennen. Es braucht nachgerade faum mehr betont zu werden, daß es nach der ide: 
ellen Seite eine partie in&gale ijt, wenn Rom und Teile der orientalifchen Kirchen fich 

45 unter Vorbehalt ihres „ritus“ unieren. Alle Kirchen des Orients empfinden ihrem 
ritus gegenüber anders, als Nom dem feinigen gegenüber, wie es ihn begrifflich begrenzt. 
Im Orient lebt allenthalben das Dogma in der Feier. Mas nicht liturgifch aus: 
geprägt ift, wird als mehr oder weniger lehrhaft irrelevant empfunden. Umgekehrt ſieht 
man in der Geftattung des eigenen Mofterienbrauchs mindeftens eine Art von Billigung 

50 auch der herfümmlichen Sonderlehre. Die orientalifchen Kirchen, fpeziell auch die größte, 
die „orthodore”, find merkwürdig bereit, zuzugeftehen, daß andere Kirchen vielleiht auch 
ein Charisma hätten. Ihre propagandiftifchen und Unionsbedürfnifie find an fich gering. 
Aber fie „können“, unter dem Vorbehalt fpeziell ihrer Hultusformen, ſich anderen 
Kirchen nähern, ja von dorther eine Oberleitung annehmen. Formen der Jurisdiktion 

55 werden von den orientalijchen Chriften zum Teil enger, zum Teil freier beurteilt, als in 
Rom. Da diejenigen Konzilien, die nad orientalischen Begriffen „göttliches Kirchenrecht“ 
eichaften baben, die für „ökumeniſch“ erachteten, auch in om gelten, „kann“ die Bapft- 
* wie eine relativ arbiträre gelten. Einen Ehrenprimat des römiſchen Biſchofs ge— 
ſteht jede orientaliſche Kirche nach ihren genuinen Berfaffungsibeen zu. Es iſt befannt, 

so daß das Konzil von Florenz durch einen verjchleiernden Ausdrud, hüben und drüben 
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verichieden interpretierten Sat die „Einigung“ in Hinficht der Gewalt, die der Papft 
innerhalb der Kirche babe und üben dürfe, erzielt hat. Die Sache ſteht prinzipiell 
jo, daß der Orient fi irgendwie eine oberfte Negimentsitellung des Papftes „gefallen 
laſſen“ Tann, der Dccident hiermit dem Orient gegenüber ſich „zufrieden erflären” Tann. 
Die römiſche Kirche könnte (begrifflich) jelbjt ihren, den ritus latinus einer Union 5 
zulieb abändern, geichtweige daß jie fremden ritus „dulden“ fann, wenn fie dafür den 
Anſpruch auf „Herrichaft”, den fie nicht preisgeben kann, durchſetzt. Die orientalische 
Kirche „muß“ die Anerkennung ihres ritus verlangen, dann kann fie, ohne aufzuhören 
in der Theorie fich felbft gleich zu bleiben, den Papſt als ihren (höchſten) „Regenten“ 
anerfennen. Bis 1870 konnten Illuſionen über den Charakter des römischen Primats 
im Orient genäbrt werden. Nach 1870 ift noch feine „Union“ wieder geichaffen (freilich 
auch noch feine wieder aufgehoben) worden; es braucht auch Feine „grundfätlich” mehr 
geftiftet zu werden: mit Erweiterung der vorhandenen Unionen, oder Angliederung neuer 
Gemeinden oder Didcefen an diefe oder jene kann man fi helfen. Es muß fich zeigen, 
ob die auch im Orient wieder wachjende theologijche Urteilsfraft die Ausdehnung der vor: 
bandenen unierten Kirchen in den Gebieten, aus denen ſie jtammen, befördern oder 
bemmen wird. i 

2. Ich gebe nunmehr eine kurze Überficht über die grundlegenden Urkunden bezw. 
päpftlichen Erlafje in Hinficht der unierten Kirchen. 

In gewiſſem Maße von Belang, nämlich zwar nicht im juriftifchen, wohl aber im: 
tbeologiichen Sinn, ift geblieben das Glaubensbefenntnis, welches Kaifer Michael Paläo— 
logos, nad der Vorlage, die Papft Clemens VI. ibm 1267 gemacht hatte, auf dem 
Konzil von Lyon 1274 dem Papft Gregor X. übergab. ©. Denzinger, Enchiridion sym- 
bolorum ete. 9.ed., von Stahl, 1900, Nr. LIX. Es fanktioniert das filioque, die römische 
Salramentslehre, ſoweit fie Tontrovers fchien, die Lehre vom purgatorium, vor allem 25 
auch in jchroffiter Form die vom päpftliden Primat. Diefem Dokument gegenüber erkennt 
man erſt völlig die Zurüdhaltung des Deeretum unionis, das in Florenz 1439 erlaflen 
und von Eugen IV. dur die Bulle Laetentur Coeli proflamiert wurde. In diefem 
Dekret fichert fih die römische Kirche nur die Anerkennung des „Rechtes“ ihrer dog— 
matiſchen Pofitionen, fpeziell auch ſoweit fich liturgifche Formen daran angeſchloſſen hatten. 0 
Tom filioque wird gefagt, daß es „lieite ac rationabiliter“ dem Symbol hinzugefügt 
jet: e8 wird nicht etwa verlangt, daß die Griechen es auch dem Symbol einfügen 
müßten. Ebenjo wird, ohne daß der Ausdrud transsubstantiatio eigens berührt würde, 
feitgeftellt, daß in der Euchariftie vom Priefter das corpus Christi „wahrhaft fonfiziert“ 
werde, wobei fonftatiert wird, daß das in azymo sive fermentato pane triticeo 35 
ganz gleicherweiſe gefchehe: bier wird aljo die alte Kontroversfrage über das ungefäuerte 
oder gejäuerte Brot einfach für irrelevant erklärt, zugleich wird deutlich feſtgeſtellt, daß 
jede Kirche die Feier nad ihrer eigenen consuetudo begehen dürfe. Dann wird die 
Lehre vom Fegefeuer und von der „Nüslichleit” von Seelenmefjen „diffiniert”, desgleichen 
zulegt in den viel verbandelten unklaren Ausdrüden die „plena potestas“ des Papftes 40 
„regendi ac gubernandi universalem ecclesiam“. ©. Denzinger-Stahl, Nr. LXXTITA 
(bier nur der lateinifche Text; den griechifchen ſ. daneben z. B. Hefele, Konziliengeſchichte VII, 
S. 724 — vgl. übrigens U. „Ferrara-Florenz“ Bd VI, ©. 45). Iſt die Bulle Lae- 
tentur Coeli die Grundlage des gehofften Anjchluffes der ganzen „griechiſchen“ Kirche 
und der thatjädhlichen Union wenigjtens gewiſſer Bruchftüde diefer Kirche, fo fonnte Eugen 4 
noch zwei weitere Unionsdefrete proflamieren, eines in Hinficht der Armenier (Bulle 
Exultate Deo 1439) und eines in SHinficht der Jakobiten (Bulle Cantate Domino 
1442), ſ. die dogmatifhen Hauptpartien bei Denzinger:Stabl, 1. ec. Nr. Bu. C. Der 
VBapft verfäbrt hier in den Dogmen, die er zur Sprache bringt, viel lehrhafter und um: 
jtändlicher, e8 handelt fich eben um weit mehr in der gemeinfamen „katholischen“ Dogmen= 50 
enttwidelung „zurüdgebliebene” Kirchen; der ganze Tenor tft autoritativer (von ber 
Primatftellung des Papftes wird nicht erſt gehandelt, fie wird einfach vorausgejegt); der 
fattifche Erfolg war, wie bei den Griechen, nur ein ſehr partialer. 

Auf die Griechen bezieht jich ein Breve, das Yeo X. 1521 erließ und das jenen nicht nur 
ibre Eultifchen Formen und Sitten, fondern auch ihre Hierarchie ausdrücklich bejtätigte. 55 
Einfach eine Erneuerung der florentinischen Formel enthält die Bulle Magnus Dominus 
von Clemens VIII. 1595, die die Grundlage der rutbenifchen Union bildet, und der 
die yon Decet Romanos Pontifices (die Hierarchie der neuen Kirche betreffend) 
1596 folgte. 

Bejonderes nterejje für die Unionen bezeugte Benedift XIV. Durh die Bulle m 

— _ 

— 5 

S 
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Etsi Pastoralis 1742 regelte er definitiv die Werhältniffe der Griechen in Stalien, der 
jog. Italograeei, durch die Bulle Demandatam Coelitus wendete er jih an den 
Patriarchen und die Biſchöfe der Melditen. Er ſelbſt übertrug die Beftimmungen der 
legteren, jehr „ſchonenden“ Bulle durch die weitere Bulle Inter Plures 1744 aud auf die 

5 Ruthenen; Leo XIII. hat fie durdy die Bulle Orientalium Dignitas, November 1894 
überhaupt auf die „ecclesia orientalis“ ausgebehnt. In der Bulle Allatae sunt bat 
Benedikt 1755 noch einmal feierlich die Berechtigung verfchiedener „Riten“ proflamiert. 

Pius IX. hat dadurch Bedeutung, daß er durch die Breven Romani Pontifices 
und Amantissimus, beide von 1862, eine bejondere Gentralbehörde für die Kirchen der 

ı0 orientalifchen Riten jchuf, die Congregatio de propaganda fide pro negotiis ritus 
orientalis. Eben er bielt die * für gekommen, ſpeziell in die hierarchiſchen Rechts— 
verhältniſſe der orientaliſchen Kirchen mit „Reformen“ und organiſchen Abänderungen 
tiefer einzugreifen. So mit der Bulle Reversurus 1867 in die Form der armeniſchen, 
mit ber Bulle Cum Ecclesiastica 1869 in die der „chaldäiſchen“ Kirchenverfaſſung. 

15 Unter Armeniern wie Chaldäern hat das eine Spaltung nad fich gezogen, die erſt die 
Klugheit feines Nachfolgers zu überwinden mußte. 

Xeo XIII. war bisher wohl der am intenfivften für die Union bemühte unter den 
Päpſten. Er hat die Orientalen von vornherein und immer wieder aufs Iebhaftefte um— 
worben und er bat eine Fülle von organifatorifshen Maßnahmen getroffen, um bie 

% Unionskirchen zu ftärfen und, wo möglich, für weitere Zutritte anziehend zu machen. 
©. die Darlegungen bei 2. 8. Goetz, Leo XIII., 1899, ©. 221ff. Wie fchon einzelne 
feiner —— hat er nationale Kollegien zur Ausbildung des Klerus der Unierten in 
Nom (f. über die verſchiedenen Kollegien dieſer Art bier am Centralſitz: Köhler ©. 67), 
aber auch in Konftantinopel und Athen gefchaffen (das in Konftantinopel unterftellte er 

25 den franzöfifchen Auguftiner-Afjumptioniften, die u. a. jeit 1897 die oben ©. 245,61 
notierte Zeitſchrift Eehos d’Orient herausgeben). In der Encyelita „An alle Fürften 
und Völker der Erbe” (Praeclara Gratulationis, jie war ber Dank für die Kund— 
gebungen aus Anlaß feines Bifhofsjubiläums), Juni 1894 nennt er unter den Fragen, 
die ihm am Herzen lägen, vorab die der „Unionen”. Er verfichert die Orientalen, daß 

50 er „und feine Nachfolger” niemals etwas de jure, de patriarchalibus privilegis, 
de rituali eujusque ecelesiae consuetudine abtbun würden. Die fchon erwähnte 
Bulle Orientalium Dignitas follte das in Nechtsform beftätigen. Sie bildete den Ab- 
ſchluß einer Konferenz der orientalifhen Patriardhen, die er noch im Herbſt 1894 um 
fih jammelte. Vgl. über diefe Konferenz fpeziel W. Köhler, S. 38 ff. Leo erwies ſich 

35 im teiteften Maße den Klagen der Drientalen über Vergewaltigungen, die fie im Wider: 
ipruch mit den jeit Alters immer wieder „gewährleiſteten“ Freiheiten thatſächlich erduldet 
hätten und erbuldeten, zugänglid. Er war Hug und groß genug, um das „Yatinifieren“ 
geradezu zu tabeln. Die illegalen Maßnahmen Pius’ IX. machte er allerdings nicht 
rüdgängig. Die befonderen „lateinischen“ Batriardyate zc. des Orients bob er aud 

40 keineswegs auf, beichräntte aber ihren Eifer, eigentliche „LYateiner” aus den Orientalen zu 
getvinnen. Seine Hoffnungen für die Gefamtlirche waren gerade ausdrüdlich auf die Förde: 
rung der „Unierten” als folcher geftüßt. 

3. Bleibt es in der Politit der Päpfte bei den Grundfägen Leos, jo wird das 
Kirchenmwefen der Unierten immerbin ein jehr anderes Anſehen bewahren, als das un: 

5 mittelbar römifch-fatholifche. Loofs bat völlig recht, wenn er ©. 395 fchreibt: „Die nicht: 
lateinifche Kirchenfprache ift wahrlich nicht die einzige Befonderheit, die den Unierten 
belafjen ift. Sie haben ihre eigene Liturgie, eine Neihe eigener Feſte und eigener Kirchen: 
gebäude; fie müfjen zwar die römischen Heiligen als Heilige anerkennen, feiern aber ihre 
Tage nicht, gleichwie ſie von den ſpezifiſch abendländiichen Feſten nur das Fronleichnams— 

50 feit angenommen haben; fie haben nidyt die bunte Mannigfaltigkeit des abendländiſchen 
Möndtums — auf den meisten der unierten Gebiete giebt’3 nur Baftlianifshe Mönche 
oder Antonianer [daneben bei den Armeniern die Mechitariften in Venedig und Wien] 
— Sie haben vor allem noch ihr eigenes, nur teilweis (3. B. im Eherecht) abgeändertes 
oder modifiziertes Kirchenrecht und ihre eigene Kirchendisziplin [ihre Art von Falten, von 

55 Meibegraden, die Priefterebe, Priefterbärte ꝛc. ꝛc.)“. Völlig anfdaulid zu machen wäre das 
Kirdyentum der Unierten nur unter Nüdgreifen auf das Kirchentum der „ortbodoren“ 
Griechen bezw. je die alte biftorisch gegebene Form der „Nebenkirchen“ (Sekten) des 
Orients, die in gewiſſen Teilen zur Union übergegangen find. In diefer Hinficht ift auf 
die einzelnen Sonderartifel zu verweifen. Die eigentlib abendländiſch-römiſche Art 

don Frömmigfeit wird in diefen Kirchen nie beimifch werden fünnen. Denn fie hängt 



Unierte Drientalen 249 

eben an anderen Faktoren noch als dem bloßen „Dogma” und dem äußeren Zu: 
jammenhang mit Rom. (Es gehört zu den fchönen Zügen in der Encyclika Leos XIII. 
vom Juni 1894 [Praeclara Gratulationis], daß der Wunſch nad einer „plena ac 
perfeeta conjunctio“ in der „fides“, die mehr fei als certa aliqua dogmatum 
eredendorum ceoncordia fraternaeque caritatis commutatio, darin ausgebrüdt 5 
wird [in dem Zuſammenhange, to die Verfchiedenheit der Riten ausdrüdlich für die 
Dauer zugeftanden wird!] Aber der Papſt fieht als Theolog und Hiftorifer nicht ſcharf 
genug. Ob je ein Papft aus den Unierten hervorgehen und in feiner perfünlichen Haltung 
tortfabren könnte, nad) deren Art Gott zu dienen?!) 

II. Überjiht über die einzelnen unierten Kirchen. Die Gefamtziffer der 10 
Unierten mag 5’, Millionen betragen. Man fann ihre Kirchen nach verjchiedenen 
Geſichtspunkten gruppieren. Zunächſt nad der Verfchiedenheit der „Riten“, mie jchon 
oben ©. 246, 16— 18 in der Kürze angedeutet worden. Sodann nach den „Verfaflungstupen“. 
In diefer Meife ergeben fich drei Gruppen (Köhler, ©. 3): a) Solde Gemeinſchaften, 
die nur im engeren Sinne eigene Niten, jedoch feine eigene Hierarchie haben, fondern 15 
unter lateinischen Biſchöfen ſtehen: die Griechen in Stalien, die wenigen Bulgaren und 
Abeifinier, ein Teil der Armenier, auch die ſog. Thomaschriſten. b) Soldye mit eigenen 
Biihöfen, ja zum Teil eigenen Metropoliten: bejonders in Ofterreich-Ungarn. ec) Die 
Batriarchate des Morgenlande. (Mannigfach muß man die Unterfchiede, die dag römifche 
Kirchenrecht in Hinficht der provinciae sedis apostolicae und terrae missionis macht, 20 
und die formen der Organifation der leßteren beachten [vgl. darüber Art. „Römifche 
Kirche” Bd XVII ©. 96— 97], um die Art der Eingliederung oder Beaufjichtigung der 
verichiedenartigen unierten Gebiete zu begreifen. Die in Betracht kommenden Gebiete find 
nicht jelbjt terrae missionis, zum Teil jedoch geographifch in folchen belegen und deren 
Organifation eingefügt. Alle Angelegenheiten der unierten Kirchen unterjtehen bei der 25 
Kurie der 8. Congregatio de propaganda fide |f. über diefe Art. „Röm. Kirche“, 
S.98, 51], fpeziell dem vorhin ©. 248, 10 bezeichneten Zweige derfelben. [Bereinzelte Male 
find auch Kardinäle aus den Unierten freiert worden.)) Mir ſcheint es praftifch am 
—* bei einer Überſicht rein geographiſch zu verfahren. Dann ergeben ſich folgende 
Kirchen: 30 

A. in Europa: Als ältefte und am teiteften in der Union innerlich der römischen 
Kirhe angenäbert: 

1. Die der Italograeei. Vol. Neber in KKee VI, 1133—1141; bier eine Über: 
ſicht über die wechſelvolle Geſchichte, befonders der ehedem michtigen Gemeinde von 
Venedig. Einzelne Gruppen find durch das ganze Königreich hin zerjtreut. Kompaktere 36 
Gruppen nur in Kalabrien und Sizilien; Geſamtzahl etwa 50000. Uber die Einzel: 
beiten der Bulle Etsi Pastoralis (j. ©. 248, ı) berichtet Neber. Da dieſe Grieden 
lateinischen Biſchöfen als Ordinarien unterftellt find, doch aber ihre Priefter von dieſen 
nicht geweiht werden können, hat der Papft mehrere „Weihbifchöfe” ihres Ritus beftellt. 

2. Unierte Kirhen Oſterreich-Ungarns. Sie gehören bi auf eine, die a0 
armenifche, dem Ritus graecus an, zerfallen aber nad den Nationalitäten und 
nad den Kultus ſprachen in folgende Gruppen: 

a) Kirche der Nuthenen. Speziallitteratur: M.v. Malinowsti, Die Kirchen- 
und Staatsjagungen bezügl. des griech.:fath. Ritus der Nuthenen in Galizien, 1861; M. Hara- 
jiewiez, Annales ecclesiae ruthenae ... . ecommunionem eum s. Sede Romana habentis, 45 
1862; Art. „Kiew“, KRL: Bd VI von Meher, 1889; E. Likowski, Die rutheniſch-römiſche 
NEE INNE: genannt Union zu Brejt; aus dem Polnijchen überjegt von P. Jed: 
zunk, 

Es handelt ſich bei dieſer Kirche zur Zeit nur noch um „Reſte“. Dennoch iſt ſie 
die größte aller. Denn die Zahl ihrer Mitglieder beträgt in Galizien (1900; ſ. Hübner- so 
Juraſchel) ſtark 3 Millionen, in Ungarn etwa ', Million. Die Kirche, deren Spradye das 
Altſlawiſche ift, bat in Galizien eine vollftändig jelbjtftändige Urganifation als ein Erz: 
biätum: Metropolie Halicz (oder „Erzbistum von Lemberg rit. graec.“) errichtet 1807, 
mit zwei Suffraganfigen (Przemysl — Weftgalizien, Stanislawöw — Oftgalizien und die 
Bulowina). In Ungarn bat fie zwei Bistümer (Munfacz und Eperies), die unter dem 56 
lateinischen Primas des Landes (dem Erzbiichof von Gran) ſtehen. Endlich iſt ihr ein 
jerbifches Bistum in Ungarn angegliedert (Kreuß in Kroatien), unter dem lateinifchen 
Erzbifchof von Agram (nur 20—25000 Seelen, als felbititändige Eparchie ſchon unter 
Maria Therefia konſtituiert: fie kann mit der rutbenischen Kirche zufammengefaßt werden, 
da alle jlawifchen Kirchen die gleiche Kirchenfprache haben lauch, ſoweit fie uniert find, 6 
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die gleihe Buch ſtaben form, die „glagolitifche” — die orthodoren, römish ausgedrüdt: 
„akatholiſchen“ oder „jchismatifchen” Kirchen, haben mit ihnen die Kirchen ſprache, aber 
nicht die Buchſtabenform gemein; die leßteren haben ſich die „cyrilliſche“ Schrift an- 
geeignet!]). 

5 Die Ruthenen find eines der Völker, die in der Gefchichte bisher nicht zu ihrem 
Rechte gelommen find. Sie find es, die eigentlih den Namen der „Ruſſen“ urſprünglich 
tragen und in Kiev die erfte Metropole der Oſtſlawen befefien haben. Zur 3 beißen 
fie in Rußland entiweder Ufrainer oder Kleinruffen, fie haben im ganzen einen Beſtand von 
etwa 30 Millionen Seelen. Nah den Tatareneinfällen im 13. Jahrhundert war ihr 

ı0 Zand im 14. Jahrhundert teild an Polen, teils an Littauen, dann nad der Vereinigung 
der beiden leteren Reiche (1385) faſt ganz an Polen gelommen. Für dieſes Reich waren 
fie jedoch ein unficherer Beitandteil, folange fie „ortbodor” blieben. Zumal nachdem 
„Großrußland“ in Moskau durch Erhebung des dortigen Mletropoliten zum Patriarchen 
(1589) ein völlig freies Firchliches Centrum und damit neuen Glanz gewonnen hatte, 

15 beftand feine geringe Gefahr für die Polen, daß die immerhin den Moskowitern fehr 
viel näher, als ihnen, den Weichſelſſawen, verwandten Ufrainer auf Anſchluß an Groß: 
rußland finnen würden. So empfahl ſich für fie aus politischer Nüdficht die Betreibung 
der Union zwiſchen den Ufrainern oder Nuthenen mit Rom. Ein Rechtätitel dafür war 
vorhanden feit dem Konzil von Florenz, auf dem fpeziell auch Iſidor von Kiev ſich für 

20 die Union erllärt hatte. Nicht ohne reichlichen Schuldanteil Konftantinopeld bezw. der 
landfremden, griechiihen Metropoliten von Kiev, unter rührigiter Thätigkeit der Jeſuiten 
(Starga, Poſſevin) fam es im Jahre 1596 auf der Synode zu Breit (in Littauen) 
wirklich zu dem neuen Beichluß einer Union der Rutbenen mit Rom. Der Metropolit 
von Kiev, Michael Rahoſa (Nagoza), acceptierte fie, immerhin perfönlih ohne ſich mehr 

25 ald äußerlich gefügig zu erweifen. Seine Nachfolger, Hupatius Pociej (1600— 1613) 
und Velamin Rutsfi (1613—1637), waren um fo eifriger. (An dem Erzbifchof Joſophat 
Kunzewitih von Polozk, der von den erregten Ortbodoren 1623 ermordet wurde, erhielt 
die Union ihren ſpezifiſchen Märtyrer [von Pius IX. 1867 fanonifiert — Leo XIII. 
bat jein Felt auch auf den lateinischen Ritus mitausgedehnt)). Sp gelang es in der 

30 That, daß bis Mitte des 17. Jahrhunderts die Union ziemlich volljtändig in dem Reiche 
durchgefeßt wurde. Nur die Diöcefen von Lemberg und Luzk ftanden noch aus, ergaben 
jih 1700 und 1702 aber auch. Der Zerfall Polens hat die Folge gehabt, daß die 
„Union von Breft“ im wefentlihen auf den Teil des Reichs, der an Ufterreich fam, 
zurüdging. (Die Ruthenen im Gebiete der Stephansfrone haben mit der Union von 

35 Breft an fich nichts zu thun, fondern eine befondere Union um die Mitte des 17. Jahr: 
bunderts abgefchlojjen) Im einzelnen haben die Ruthenen bejonders oft über „Ber: 
gewaltigung“ durch die „lateinischen“ Biſchöfe (oder die diefen zugetbane Regierung) zu 
Hagen gehabt. In Galizien dauern die kirchlichen und politischen —* Aber 
auch in Rußland find die Ruthenen ſchweren Bedrängniſſen als Sondernationalität (mas 

40 fie im relativen Sinne zweifellos find) ausgeſetzt. So hat auch die „Orthodorie” keine 
unbedingte Werbefraft für fie. (Vgl. den inftruftiven Artikel „Kleinrufjen“ in dem 
Sammelwerfe „Rufjen über Rußland“, hberausgeg. von J. Melnik, 1906.) 

b) Kirche der Rumänen. Sie befteht nur in Ungarn, befonders in Siebenbürgen 
und reicht im unficheren Anfängen bis ins 17. Jahrhundert zurüd. Die Wechjelfälle 

45 ihrer Gejchichte find im manchen Beziebungen nicht uninterefjant. In Bezug auf die 
Rumänen wurde zuerjt die dee von „Perſonaldiöceſen“, die u. a. die Reſidenz mehrerer 
„tatholifcher” Biſchöfe, für verſchiedene „Riten“, am gleichen Orte geftattet, ins Auge ge 
faßt und nach vielem Schwanfen verwirklicht: fie war mit Bezug auf die Unierten und 
bei der territorialen Durdeinandermifhung der Niten gar nicht zu umgeben. 

bo Zur Zeit bildet die Kirche (ihre eigene Kirchenſprache haben die Rumänen erſt im 
17. Jahrhundert befommen) eine jelbititändige Metropolie, die von Fogaraſch oder Alba 
Julia, mit drei Suffraganbistümern (in Lugos, Groß-Wardein und Szamos-Uvjär), zu: 
jammen etwa eine Million. 

e) Die Kirche der Armenier. Ein Erzbistum in Lemberg, eine größere Ge 
55 meinde bejonders in Wien; aber auch die Armenier in Venedig gehören dazu. Ins— 

gefamt doch nur wenige Mitglieder (böchftend 4—5000). Über die berühmte armeniſch— 
fatholiiche Möndskongregation der Mechitariften (in Venedig und Wien) vgl. den Art. 
Bd XII ©. 477—482. 

3. Uniaten in Rußland und in der Türfei. Speziallitteratur: (M. Theiner) 
60 Die neuejten Zuſtände der kath. Kirchen beider Ritus in Bolen und Rußland jeit Katharina II, 
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1841; E. Lifowsti, Geſchichte des allgemeinen Verfalls der unierten rutheniſchen Kirche im 18. 
und 19. Jahrhundert unter polnijhem und ruffiihen Scepter, deutih von A. Tloczynsti, 
2 Bde, 1885 u. 1887; Art. „Kiew“ u. „Türkei“ KU. 

a) Die Schidfale der rutbenifchen unierten Kirche waren, wie jchon berührt, eng ver— 
flohten in die des polnifchen Reiches. Zeitweilig hatte es den Anfchein, daß dieſe Kirche 5 
die ganze Nation umfpannen werde. Der polniſche lateinifche Klerus war jedoch viel zu 
begierig, die Union mo möglich in eine Annerion umzugeftalten und die unierte Kirche 
mindeitens in volle hierarchiſche Unfelbitftändigkeit zu verſetzen, die polnische Regierung 
andrerfeits war politiich viel zu gewaltthätig, als daß die Ruthenen nicht immer wieder 
Rückhalt an dem Patriarchat und der Kirche von Moskau hätten fuchen follen. Schon 1648 fam 
8 zum Aufftande der Koſaken wider Polen und damit zum Beginn der endlojen Wirren, 
die das Polenreich fchlieglich vernichteten. In Kiev hatte fich jchon ziemlich bald neben 
dem unierten Metropoliten ein orthodorer etabliert. Der Patriarch Theophanes von 
Jerufalem hatte 1620 einen folchen geweiht, und die polnische Macht reichte nicht aus, 
die Fortfegung der Reihe „Ichismatifcher” Metropoliten von Kiev zu verhindern (ber 15 
befanntejte in diefer Neibe ift Petrus Mogilas oder Mobila, 1633—1647; ſ. über ihn 
und feine „Confessio orthodoxa“ den Art. von Ph. Meyer, Bd XIII ©. 249). Erit 
1707 gelang es, nachdem jedoch inzwifchen ein großer Teil der Ufraine (dad ganze 
Koſalengebiet) definitiv an Rußland abgetreten war und Kiev zwar in polnischem Beſitz 
geblieben, aber kirchenpolitifch fat bedeutungslos geworden war, diefe Metropolie wieder 20 
rein uniert zu geftalten. Im einzelnen zu verfolgen, wie und in welchem Umfange durd) 
die verfchiedenen „Teilungen” (die „erite” geſchah 1775, die weiteren 1793, 1795, zuleßt 
1815) polnische Gebiete an Nußland kamen, ift bier nicht im Plate. Zeittveilig gewann 
durch diefe politiichen Vorgänge auch Preußen eine „unierte” Didcefe (die von Suprasl, 
1807 im Frieden von Tilfit an Rußland übergegangen). In Rußland galt es als jelbit: 2 
verftändliche Aufgabe, die Union der Nuthenen twieder rüdgängig zu machen. Katharina II. 
erwies fich im diefer Beziehung als völlig rüdfichts: und ſtrupellos. Den Stuhl von 
Kied verfuchte fie nicht jowohl von der Union zu befreien, als vielmehr aufzuheben. Sie 
joll nicht weniger als acht Millionen Unierte wieder zu Orthodoren gemacht haben. Nur 
das Erzbistum Polozk ließ fie noch meiterbeftehen. Ihre beiden nächſten Nachfolger, 30 
Paul I. und Alerander I., waren im Gegenfage zu ihr tolerant und geftatteten ſogar 
eine hierarchiſche Neuorganijation der Unierten, bejonders in den nördlichen, littauifchen 
Diſtrikten. Hingegen Nikolaus I. ſchlug wieder die Wege Katharinas ein und brachte es 
bi8 1839 dahin, daß die Unierten, joweit ihr Gebiet dem eigentlichen Rußland an— 
gegliedert war, „Freiwillig“ baten, in die orthodore „Kirche ihrer Väter“ zurückkehren zu 35 
dürfen. Die immer noch uniert verbliebene, relativ Heine Diöcefe von Chelm (in 
„Kongreßpolen“) wurde dann 1875 von Alerander II. ebenfalls in die orthodoxe Staats: 
fire mit aufgenommen. Seither giebt es feine unierte rutheniſche Kirhe in Rußland 
mehr. Nämlich thatjächlich. „Kirchenrechtlich” hat Rom auf nicht? verzichtet und hält es 
diejenige Organifation, in die es zuletzt eingemwilligt hat, aufrecht, wenn es die entſprechen- «0 
den bierarchiichen Stellen auch nicht beſetzt. Im Moment ift dadurch wieder eine neue 
Situation gegeben, daß der „Dftererlaß von 1905”, durch den Nikolaus II. Kultfreiheit 
in feinem Reiche gewährte, eine größere oder geringere Zahl jolcher, die im Geheimen an 
der Union fejtgehalten hatten, in Stand gefegt bat, zu „Rom“ zurüdzufehren. Aus der 
oben S. 245, 48 bezeichneten Schrift des Prinzen Dar von Sachſen entnehme ich, daß dieje 
vorerft noch geztvungen jeien, fi zum „lateinifchen Ritus“ zu halten. Denn eine 
latholiſche“ Kirche mit „griechiichem Rilus“ ſei eben doch in Rußland nod nicht „an— 
erfannt”. Der Prinz erwägt die Vorzüge und Bedenken diefes Zuftandes für Nom. 
Im einzelnen find alle Berichte über die Art, wie die Union in Rußland rüdgängig ge: 
worden und wie die Zuftände zur Zeit liegen, jo undurchſichtig, daß ein hiſtoriſch zu= 0 
treffendes Urteil faum zu gewinnen ift. 

Es giebt -in Rußland zerftreut auch Unierte (ruſſ. „Uniaten”) von anderem als 
„griechifchem” Ritus, befonders Armenier. Soweit die Kaufafusländer in Betracht kommen, 
vgl. die Bemerkungen über den fog. „eiliciihen PBatriarchat”. Die fonjtigen armeniſchen 
unierten Gemeinden unterfteben lateinischen Vikariaten. 55 

b) Für die Türkei ift hier nur derjenigen Unierten zu gedenken, die auf der Balkan— 
balbinfel leben. Es handelt ſich dabei (ſoweit der „griechiihe Nitus“ in Betracht kommt) 
um minimale Gruppen, die den „Miffionen” angegliedert find. Hoffnungsvoll ließ ſich 
die Sadye der Union anfcheinend zeitweilig unter den Bulgaren an, folange fie noch 
politifch gänzlich unfrei, Firhlih vom ökumeniſchen Patriarchate abhängig waren. Im 6 

— 0 

— a 
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Sabre 1860 feßte hier eine Unionsbetvegung ein, die Pius IX. nur allzu „thatkräftig“ unter: 
jtügte. Sie ift bald im mefentlichen im Sande verlaufen, zumal nad Begründung des 
„bulgarischen Exarchats“, 1872. Die Bulgaren find feit ihrer Belehrung ein bejonderer 
Gegenjtand der Hoffnung, ja des „Anfpruchs“ der Päpſte geweſen (ſ. meinen Art 

5 „Photius“, Bd XV ©. 380); fie haben doch immer Rom nur getäufcht. Leo XII. 
bat die unierte „ecelesia Bulgarorum“ 1883 in drei „apoftolifche Vikariate“ eingeteilt; 
ihre Mitglieder wagt niemand auf mehr ala 10—15000 Seelen zu veranſchlagen. — 
— giebt es auch eine Zahl unierter Armenier und „Melchiten“; darüber 

ogleich. 
10 B. Unierte Kirchen in Aſien und Afrika. 

Diefe Kirchen bieten das befondere gefchichtliche und rechtliche Intereſſe, daß fie fait 
fämtlih als „Batriarchate” organifiert find. Über das Maß der Abhängigkeit ber 
unierten Patriarchen als ſolcher vom Papfte herrſcht im einzelnen einige Unklarheit. 
Sicher ift, daß Rom die altkirchliche Rangftellung und Rechtsbefugnis, die fich in dem 

15 Batriarchentitel ausdrüdt, in beſtimmtem Maße wahren will. Die orientaliſchen Patri— 
archen ſtehen anders ald die occidentalifchen. (Der Begriff eines „Patriarchen“ unter: 
jcheidet ſich in gewiſſem Umfange von dem eines Obermetropoliten, auch dem eines Primas.) 
Der Schematismus faft aller orientalifchen Patriarchate meift eine Abjtufung von Er: 
bifhöfen und bloßen „Biſchöfen“ auf: das darf nicht irre führen, es handelt fich ledig: 

»0 li und überall nur um Titularunterfcheidungen, nicht bierarchifche Über- und Unter: 
ordnungen; wirkliche „Suffragane” hat nur der Patriarch. Doch es ift zu meitläufig, aud 
in Bezug auf die tbatfächlich nicht bebeutfame Art der unierten Batriarchate faun angezeigt, 
den konkreten Rechtöverhältnifien bier näber zu treten. Die Hauptjache ift, daß die unierten 
PBatriarchen meift irgendivie ein Necht der Ernennung ihrer Suffragane haben, aud 

25 fpezififhe Synoden berufen fünnen. ©. den zweiten der oben ©. 245,26 bezeichneten 
Auffäge von Hergenrötber, ferner beionders noch Hinſchius, Das Kirchenrecht der Katbo: 
Iifen und Proteftanten I, 1869, ©. 538 ff., ſpeziell ©. 562 ff.; das oben ©. 245,19 aud 
benannte Merk eines katholiſchen Agypters ift mehr umftändlich, als gründlihb und nur 
mit Vorficht zu benugen. 

30 Zur Zeit giebt «8 ſechs unierte PBatriarchate: 
1. Der Patriarchatus Cilieiae Armenorum. Er ift jeit 1867 in fon: 

ftantinopel domiziliert (nach Beth ©. 153 hat die Gemeinde bier 14 Kirchen und rund 
16000 Mitglieder), umfaßt aber außer den armenifch-Fatholifchen Gemeinden der Ballkan— 
balbinjel noch diejenigen in Nuffiih Armenien und im außereuropäifchen Gebiete des 

3 Sultans. Der Titel deutet darauf bin, daß die Union ausgegangen ift von den in 
Gicilien und Syrien verbreiteten Armeniern (der Patriarch refidierte bi8 1867 auf dem 
Libanon in El-Kurein oder Bzommar). Die Hauptpunfte der Geſchichte f. bei Werner, 
©. 144ff. Unter dem Patriarchen (der durh Pius IX., f. oben ©. 248, 13, in feinen 
Nechten jehr beeinträchtigt wurde) ſtehen 19 Diöcefen (eine Heine darunter in Perfien) ; im 

40 ganzen handelt es fich aber um nicht viel mehr als etwa 100000 Seelen (Silbernagl 
jagt: „130000“, aber Werner berechnete nur etwa 94000, und er ift im allgemeinen 
nicht ängſtlich in feinen Ziffern). 

2. Die drei antiocheniſchen Batriardate: 
a) Patriarchatus Antiochenus Graeco-Melchitarum. Er umfaßt die 

45 unierten Nationalgriehen des türkiſchen Reichs. Die ſtärkſte Zahl folcher findet fich im 
alten Syrien (Damaskus, Beirut, Satda | — Sidon], befonders Martamne [heute — Zahleh, 
an der Bahn von Beirut nad Damasfus]); daher die Benennung des PBatriarchats, 
defien Inhaber übrigens nicht in dem heutigen Antakja refidiert, fondern in dem Klofter 
(Klerikerfeminar) Ain-Traz im Libanon. Organiſiert find die „Melchiten“ in 15 Diöcejfen, 

50 mit insgefamt etwa 120000 Seelen. 
b) Patriarchatus Antiochenus Syro-Maronitarum. NRepräfentiert die 

lofal am meiften zufammenbängende (faft ganz im Libanon konzentrierte) unierte Kirche 
des Orients, organifiert in 8 bezw. 9 Diöcefen mit vielleicht etwas über 250000 Seelen. 
©. Art. „Maroniten” von Noediger:fteßler, Bd XII ©. 355— 3614. 

55 c) Patriarchatus Antiochenus Syrorum. in Bruchteil der Jakobiten; ver 
Patriarch rejidiert in Mardin (bei Diarbefr, im oberen Lande des Tigris), bat 9 Diöcefen 
unter fich, bei im ganzen vielleicht 15—20000 Anhängern. — Daß dieſe drei Kirchen 
fih alle im Namen mit Antiochia in Verbindung bringen, bedeutet zum Teil biftorifche 
Anſprüche, daneben jedenfalls einen wohlklingenden Titel. 

60 3. Der Patriarchatus Chaldaeorum Babylonensis. Eine aus den 



Unierte Orientalen Union, kirchliche 253 

Neftorianern gewonnene Unionskirche. Vgl. für ihre Gefchichte den Art. „Chaldäiſche 
Chriſten“ KRL* III, 41—45, von Neher. Ihr Verhältnis zu Rom war durd Maß: 
nabmen Pius’ IX. (f. oben ©. 248, 14) lange jehr unficher und iſt e8 wohl noch. Unter 
dem Patriarchen jtehen 11 Diöcejen, für die Merner nur etwa 40000, Silbernagl 
dagegen 70000 Seelen anfest. Der Sit des Patriarchen ift Mofful. Die „Chaldäer” 5 
bieten für den biftorifchen Forſcher befonderes Intereſſe, da fie eine große Vergangenheit 
als „Nejtorianer“ gehabt haben und da ihre Entwidelung als folder ſich außerhalb der 
Grenzen des oftrömifchen Reiches vollzog. Ihre Liturgie und ihr Mönchtum ift dafür 
ein Zeuge. 

4. Die Errichtung eines ſechſten unierten PBatriarchats, nämlich für die koptiſche 
Kirhe Agyptens gehört zu den organifatorifhen Maßnahmen, die Leo XIII. zwedmäßig 
befand. Am 26. November 1895 ftiftete diefer gern ins Große und in eine ferne Zu: 
funft blidende Bapft den Patriarchatus Alexandrinus Coptorum, mit dem 
Batriarchenfig in Kairo und zwei Diöcefen. Keine Berechnung der Seelenzahl wagt ſich 
über 21000 hinaus (jo Neber im Art. „Türkei“, KR” XII, 134); nad Beth, der 
S. 129. den Cenſus von 1900 mitteilt, beziffern ſich alle (aljo nicht bloß die koptiſchen) 
Unierten Agyptens auf 4630! Für die Verhältnifje im einzelnen vgl. bejonders 
das Werk von ©. Sidarouf. 

5. Noch ift hier der Unierten unter den Abejfiniern und Thomaschriſten zu 
gedenten. Die Zahl der erjteren ift ganz gering ; jte ſtehen jegt unter einem im Lande 20 
(in Keren) rejidierenden eigenen apoftolifchen Kikar. Für die leßteren ſ. den Schluß: 
abjchnitt des Art. „Neftorianer“ Bd XIII ©. 735—36, von Petermann-Keßler. (Zur 
Litteratur über fie ift nachzutragen: G. M. Rae, The Syrian church in India, 1892). 
Leo XIII. bat fie 1887 in drei befonderen „Vicariatus apostoliei Syro-Malabarorum“ 
(f. die Namen bei Werner, ©. 175), d. b. fo befaßt, daß fie unter lateinifchen Oberen 35 
iteben, die das „Privilegium haben, nach ſyriſchem Ritus zu pontifizieren und zu konfir— 
mieren“, übrigens einen Generalvifar und einen Beirat von vier Geiftlihen aus dem 
Volke felbit zur Seite haben. Die Zahl der in Betradht kommenden Thomascriften 
iheint etwas über 100000 zu betragen. F. Kattenbuſch. 

— 0 

— 5 

Uniformitätsatte |. d. A. Anglikaniſche Kirche Bd I ©. 528, 16 u. 529, 1. 30 

Unigenitus, Bulle j.d. A. Janſen Bd VIII ©. 597, 10. 

Union, firhliche. — Litteratur: C. I Nitzſch, Urkundenbuch der evangel. Union, 
Bonn 1853; J. Müller, Die evangel. Union, ihr Wejen und göttliches Necht, Berlin 1854; 
F. J. Stahl, Die luther. Kirche und die Union, Berlin 1859; 8. 9. Sad, Die evang. Kirche 
u. die Union, Bremen 1861; U. Tweiten, Art. Union in d. 1. Aufl. d. PRE.; K. W. Hering, 35 
Geſch. d. firchl. Unionsverjuche, Leipz. 1836. 1838; J. G. Scheibel, Aktenmäßige Geſch. der neue: 
jten Unternehmung einer Union, Leipzig 1834; deri., Mitteilungen über die neneite Geſchichte 
der lutberiihen Kirche, 1835f.; 9. ©. Nudelbah, Reformation, Luthertum und Union, 
Yeipz. 1839; R. F. Eylert, Charafterzüge aus d. Leben Friedrich Wilhelm III. 3. TI. 1846; 
Tb. Wangemann, Sieben Bücher preußifcher Kirchengeichichte, Berlin 18597.; 8.9. Sad in der go 
1. Aufl. dieſer R.Enecykle; 8. F. N. Kahnis, Die Union (N. EL. 83. 1868, ©. 8Lif.); 
5 Brandes, Geſchichte der kirchl. Bolitit des Haufes Brandenburg, Gotha 18725.; Th. Wange: 
mann, Die preußiihe Union in ihrem Verhältnis zur Una Sancta, Berlin 1584; deri., Die 
firhliche Gabinetspolitif Friedrih Wilhelms III., Berlin 1854; E. Föriter, Die Entjtehung 
der Preußiſchen Landestirche, 2 Bde, Tübingen 1905 und 07; €. ©. Firnhaber, Die evang. 45 
tirhl. Union in Nafjau,. Wiesbaden 1895; vgl. auch die Litteratur bei dem Art. Qutheraner, 
jeparierte Bd XI ©. 1. 

Kirchliche Union iſt die ng fonfejjionell getrennter Kirchen zu einer kirch— 
lihen Gemeinſchaft ohne Wechſel der Eonfeffionellen Überzeugungen. Unionen in dieſem 
Sinne fennt nur der Proteitantismus, vornehmlich der deutiche. Denn bei den verfchiedenen so 
Vereinigungsverfuchen zwiſchen der römifchen und der orientalischen Kirche handelte es fich 
ſtets um Anerkennung des römijchen Primats durch die Griechen, alfo um eine Anderung 
ihrer Eonfefjionellen Überzeugung in einem jehr wichtigen Punkte; hiervon machte Nom 
feine Anerkennung der Drientalen als fatholifcher Chriften abhängig. Und bei den Ber- 
bandlungen zwiſchen Römischen und Broteftanten über eine kirchliche Vereinigung dachten 55 
wenigſtens die erjteren ebenfalls nicht an eine Union im angegebenen Sinn, fondern nur 
an die durch mehr oder weniger wertloſe Zugeftändnifje erleichterte Untertverfung der letz— 
teren unter Rom. 
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Die Entwidelung ber Reformation führte zur Entſtehung zweier getrennter Kon: 
feffionen, welche Lehre, Verfaſſung und Kultus eigenartig ausbildeten und ſich, obgleich 
derjelben Bewegung entjtammt, doch ähnlich jchroff gegeneinander abfchloffen, wie beide 
gegen die römijche Kirche. In der Schweiz, den Niederlanden, Schottland und — ſoweit 

5 das Land für den Proteftantismus gewonnen wurde — in Frankreich, wie andererfeits in 
den ſtandinaviſchen Zändern, fam eine der beiden Konfeffionen zu ausfchlieglicher Herricaft, 
wogegen innerhalb des deutſchen Volkes ſich nicht nur Proteftanten und Katbolifen, fon 
dern auch Lutheraner und Reformierte gegenüberjtanden. Hier mußte der Streit der 
—— am heftigſten werden, hier auch der Wunſch nach Vereinigung am leb— 

10 hafteſten. 
Zunächſt waren die Berührungen der beiden proteſtantiſchen Konfeſſionen vorwiegend 

polemiſch; doch verhielten ſich Lutheraner und Reformierte nicht ganz gleich: die Lutheraner 
lehnten die Gemeinſchaft mit den Reformierten entſchieden ab, während dieſe ſich von Anfang 
an entgegenkommend zeigten. Der Grund, weshalb die Lutheraner ſich von den Reformierten 

15 getrennt fühlten, lag allein in der Verſchiedenheit gewiſſer Dogmen, auf die großen Unter: 
ichiede in Kultus und Verfaſſung legte man fein Gewicht. Das entipradh dem Umſtande, 
daß die Epigonen der Reformation ausfchlieglichen Wert auf die Eirchliche Lehre legten. 
In England fpielte die Berfajjungsfrage eine ähnliche bedeutende Rolle, wie die Lehrfrage 
in Deutfchland: zwiſchen Epiflopaliften, Presbpterianern und Independenten war eine Ver: 

20 ftändigung über die Verfaffung ebenfo unmöglich, wie über die Lehre vom heiligen Abend: 
mahl zwiſchen den deutjchen Yutheranern und Reformierten. So lange nun die Ortbodorie 
die allgemeine Überzeugung beherrfchte, fehlte der Boden für erfolgreiche unioniftische Thätig: 
feit: jo führten denn aucd die Annäherungs- und Bereinigungäverfucde des 16. und 
17. Jahrhunderts zu feinem anderen Refultate, al zu dem, immer von neuem zu zeigen, 

3 daß man nicht einig war. Seitdem jedoch der Pietismus die Herrſchaft der Orthodorie 
erjchüttert, die Aufklärung diejelbe gebrochen hatte, fand der Unionsgedanfe, der bis dabin 
nur von einzelnen Männern gepflegt worden war, in meiteren Kreifen Anklang: es mar 
die Bahn für die Einführung der Union geöffnet. 

Einer der weſentlichſten Unterfchiede zmwifchen Orthodorie und Pietismus bejteht darin, 
0 daß beide Nichtungen verfchieden über den Wert der Neinheit und der Kraft der Frömmig— 

feit urteilen. Für die Orthodorie war die Neinheit derfelben das Ausjchlaggebende: fie 
jchien gewahrt durch die widerfpruchslofe Herrfchaft der „reinen Lehre”. Dem Bietiämus 
entging die Täufhung nicht, die hier vorlag; er feinerfeit3 legte deshalb allen Nachdrud 
auf die ntenfität der Frömmigkeit, und er meinte fie meſſen zu können an der Lebhaftig— 

35 feit der religiöfen Empfindung und an der eigenartigen Weife des religiöfen Gebahrens 
Auch er irrte, und auch fein Irrtum hatte üble Folgen; denn wenn die Orthodorie eine 
tote Nechtgläubigkeit gefördert batte, jo förderte der Wietismus einen geiftlofen Metbodismus 
des religiöfen Lebens und den Erſatz des religiöfen Gefühls durch gemachte Empfindungen. 
Aber feine Anſchauung batte etwas einleuchtendes: fie wirkte auf die weiteſten Kreife und 

40 erjchütterte die Stügen, welche die Eonfejlionelle Trennung im Bewußtjein der älteren 
Generation gehabt hatte. Denn lebendige Frömmigkeit mußte man nicht jelten bei Glie— 
dern der anderen Konfeſſion erbliden, während man ihren Mangel bei Gliedern der eigenen 
zu beklagen hatte; und war es dann berechtigt, den erfteren eine Gemeinſchaft zu verſagen, 
die man den leßteren gewährte, felbit wenn man annahm, daß jene in einzelnen Punkten 

45 irrten? Es iſt begreiflich, daß die Brüdergemeinde, diefe Frucht der pietiftiichen Bewegung, 
die erfte unierte kirchliche Gemeinschaft war. 

Ortbodorie und Pietismus ftanden infofern auf gleichem Boden, als fie an den That: 
fachen der Offenbarung feithielten. Ihnen trat in der Aufklärung eine Weltanfhauung 
gegenüber, die das Religiöje zwar nicht befeitigen wollte, die jedoch das Religiös-Wertvolle 

so nicht in dem fpezififchen Inhalt des chriſtlichen Glaubens erblidte, fondern in der formalen 
und deshalb an ſich inhaltsloſen Vorausſetzung jeder hiftorifchen Religion, dem Glauben 
an Gott, Tugend und Unſterblichkeit. Mit einer Schnelligkeit, die beifpiellos ift, errang 
die Aufklärung die Herrichaft unter den Gebildeten. Sie aber konnte in der fonfeffionellen 
Trennung nur eine Mißbildung erbliden, erflärlih aus dem irrationellen Verlauf der reli- 

>> göfen Bewegung. Wo die Aufklärung berrfchte, verſchwand deshalb das Bewußtſein von 
Recht und Pflicht Eonfeffioneller Trennung völlig. Gleihwohl waren die Aufgeflärten 
nicht die eigentlichen Träger des Gedankens einer Union der beiden evangelifhen Kon— 
feflionen ; dies Ziel wäre für fie zu niedrig getwefen. Oder wo fie diefe Union forderten, 
galt fie ihnen nur als Vollendung der Toleranz und als Vorſtufe für die Fortbildung 

sv des Chriftentums zur Weltreligion. Hier griff nun die Neubelebung des hriftlihen Sinnes 
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im Anfange des 19. Jahrhunderts ein: das biblifche Chriftentum, das dem Volke nie 
ganz verloren gegangen war, begann auch in der Welt der Gebildeten wieder Anhänger 
zu finden. Ihre Frömmigkeit aber war frei von jeder Eonfeffionellen Beichräntung : 
Yutheraner, Reformierte und Katholiken mußten ſich in dem höchſten eins troß der Zu— 
gebörigkeit zu verfchiedenen Kirchen. Ya die beiden erfteren hatten das Bewußtſein, that: 6 
ſachlich einer Stiche anzugehören. Ein Mann, der vor vielen anderen ein beredter Zeuge 
des Glaubens war, E. M. Arndt, kannte nur zwei Kirchen, die ſichtbare Kirche des Papites 
und die unfichtbare Kirche des Worts (vgl. Bon dem Worte und dem Kirchenliede 1819 
S. 34). Dadte man fo, dann mußte man die äußere Gejchiebenheit als etwas empfinden, 
das nicht fein follte: wozu man ſich noch ein Jahrhundert vorher um der Wahrheit willen 
verpflichtet gefühlt hatte, Abfchliefung gegen die fremde Konfeffion, das aufzugeben fühlte 
man fich jeßt, wieder um der Wahrheit willen, gebrungen: es hatte ein volljtändiger Um— 
ſchwung der Gefinnung ftattgefunden. 

Das zeigte ſich auf dem litterarijchen Gebiete. Hier war die Frage nach der Wieder: 
vereinigung der proteftantifchen Konfeffionen längjt zu einer ftehenden getworden. Aber das 15 
Urteil über die Vereinigung ſchlug im Laufe eines Jahrhunderts völlig um. Winflers 
Arcanum regium, das im Jahre 1703 erfchien, hatte noch einen Sturm der Entrüftung 
bervorgerufen (f. d. A. Jablonsty Bd VIII ©. 512, 27); ald im nächiten Jahrzehnt Chr. 
M. Pfaff, von einer pietiftifchen Beurteilung des Neligiöfen ausgehend, Vereinigungs- 
vorſchläge machte, fand er bei den lutherifchen Theologen fait nur Widerfpruch (vgl. Bd XV 20 
S. 236,31). Jetzt dagegen vertraten die herborragenditen Theologen neben den unbe: 
deutendften Männern den Unionsgedanfen, und alle fanden gleiche Zuftimmung. Unter 
jenen nenne ih Pland, deſſen Schrift über die Trennung und MWiedervereinigung der ge: 
trennten chriftlichen Hauptparteien im %. 1803 erfchien. Pland ſah dadurd den Boden für 
die Union geebnet, daß in den theologifchen Meinungen und Anfichten eine Verjchiedenheit 25 
nicht mehr bemerkt werden fünne, verhehlte ſich aber nicht, daß möglicheriveife die Ge- 
meinden Schwierigkeiten in den Weg legen würden; auch daß ed an einem allgemein an= 
erfannten Organ der Kirchen fehlte, welches die Vereinigung vollziehen künne, machte ihm 
Bedenken; gleichwohl glaubte er, daß die Union wenigſtens auf einem beſchränkten Ge- 
biete möglich fei, wenn fie nur mit gehöriger Vorficht ins Merk gefettt werde. Vom No— 30 
vember desfelben Jahres ift die Vorerinnerung zu Schleiermachers „Zwei unvorgreiflichen 
Gutachten in Sadyen des protejtantischen Kirchenweſens“ datiert. Schleiermachers letztes 
Ziel war die Ausgleihung jedes fonfejfionellen Gegenſatzes, jedoch nicht die Verwiſchung 
jedes Firchlichen Unterſchieds. Er fragt: Welcher verftändige, nicht von Uniformitätsfucht 
angeſteckte Menſch fünnte wohl irgend einen Gewinn daraus ahnden, wenn man in Holland 35 
und Sachſen, in Schottland und Schweden einen mittleren Proportionalglauben annähme 
über das Abendmahl oder die Gnadenwahl, und wenn man eine Eintrachtöformel zu 
ftande brächte zwiſchen der Eintrachtöformel und der Dortrechtichen Synode? Deshalb 
wünfchte er nicht den Verſuch einer allgemeinen Vereinigung anzuregen, fondern nur ba 
jolle die Kirchengemeinfchaft veranftaltet werden, wo fie jich als ein bejtimmtes und all: 40 
gemeine Bedürfnis aufdringe. Die Art der Vereinigung aber bejtimmte er dahin, daß 
von einer Anderung der religiöfen Überzeugung dabei nicht die Rede fein dürfe. Es komme 
darauf an, die Kirchengemeinjchaft herzuftellen, ohne daß die Unterjchiede im Lehrbegriff 
und die Abweichungen im Rituale angetajtet würden. Die Frage des Bedürfnifjes, welche 
für die Einführung der Union entjcheidend fein follte, bejahte Schleiermacher für Preußen. 45 
Hindernifje erblidte er faum, da ja von den Verjchiedenheiten in der Lehre auch nur zu 
reden, unnütz und faft lächerlich je. Das Bedenken Plands, es fönnten die Gemeinden 
Widerfpruch erheben, hatte er nicht. Die Herjtellung der kirchlichen Gemeinfchaft aber, ur: 
teilte er, merde fich ſehr einfach bewirken lajjen. Da der Staat das einzige wirkſame 
Organ der firchlichen Gemeinjchaft fei, jo bedürfe es nichts als die von ihm ausgehende 50 
Erklärung, daß es überall weder in bürgerlicher noch in Firchlicher und religiöfer Hinficht 
für eine Veränderung folle gehalten werden, wenn wer bisher nach dem einen Ritus und 
bei einer Gemeinde der einen Konfeſſion fommuniziert habe, in Zukunft, e8 fei nun immer 
oder abmwechjelnd, bei einer Gemeinde der anderen Konfeflion und nad dem anderen Ritus 
fommuniziere. — Nach einer längeren Pauſe erichien die Schrift des damaligen Hof: 5 
predigers F. S. G. Sack, Über die Vereinigung der beiden protejtantijchen Kirchengemeinden 
ın der preußijchen Monarchie (1812). Sad, der fih jchon in einem Gutachten vom 
13. Zuli 1798 für eine gemeinfame Agende für die luth. und die reform. Kirche in 
Treußen ausgefprocdhen hatte (j. Förſter I, ©. 107), teilte den Gedanken Schleiermadhers, 
daß die Union zunächſt nur auf einem bejchränften Gebiete einzuführen jei; er unterjchien 60 
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256 Union, lirchliche 

fih von ihm, indem er ein Belenntnis auch für die unierte Kirche für nötig hielt und als 
ſolches das ſog. Apoftolitum und die Augsburgifche Konfeffion vorjchlug, und indem er 
die Einführung der Union durch eine ftaatliche Erklärung verwarf und jtatt deſſen die 
Abjtimmung aller Geiftlihen beider Parteien und die Entſcheidung dur eine große 

5 Majorität forderte. 
Wil man unbefangen urteilen, jo wird fi faum leugnen lafjen, daß in dieſen 

Schriften der Uniondgedanfe nicht von einem hohen, der Bedeutung der Sache würdigen 
Standpunfte aus betrachtet ift. Zwar darauf ift Fein großes Gewicht zu legen, daß bie 
Verfaſſer die augenblicklich herrichende Überzeugung für dauernd hielten, während fie doc 

ı0 bereit im Schwinden begriffen war, denn folche Irrtümer begegnen allen; ſchlimmer ift, 
daß wenigſtens Planck und Schleiermacher jede Achtung vor dem Glauben der Gemeinden, 
des Pöbels, wie Pland und der ungebildeten Volksklaſſe, wie Schleiermader fih aus 
drüdte, mangelte, und ganz unbefriedigend find die vorgefchlagenen Maßregeln. lands 
Nat lief darauf hinaus, die Veränderung fo vorfichtig einzuführen, daß diejenigen, die fie 

15 betraf, nicht3 davon merkten; Schleiermacher, zu deſſen bleibendem Ruhm es gehört, den 
Gedanken an die Selbitftändigfeit der Kirche wieder zur Anerkennung gebracht zu haben, 
räumte dem Staate die Befugnis ein, eine für das Kirchliche, ja, mas genau genommen 
ſinnlos ift, für das Neligiöfe maßgebende Beitimmung in voller Selbftitändigfeit zu erlaflen; 
Sad aber, der das lebhafte Gefühl hatte, daß das unthunlich fei, zeigte mit feinem Vor— 

20 jchlag, wie fejt der, freilich auch jet noch nicht verfchtwundene Wahn, daß eigentlich die 
Pfarrer die chriftliche Kirche bildeten, auch treffliche Geiftliche beftridte. 

Bedeutende Förderung brachte den Unionsplänen das Neformationsjubiläum von 
1817. Denn im Zufammenhange mit demjelben fam es zuerft zur Verwirklichung der 
Union. Den Anfang machte Nafjau; bier traten am 5. Auguft 1817 38 von der Re 

35 gierung ausgewählte Geiftliche zu einer Synode in Idſtein zufammen, um über die wür— 
dige Feier des Jubiläums zu beraten. Dem Vorfchlag der Regierung gemäß einigte man 
ſich dahin, daß die bejte Feier die Vereinigung der getrennten Konfejjionen fein werde, da 
die Verfchiedenheit der Meinungen in den wenigen bisher noch abweichenden Vorftellungen 
beider protejtantiichen Kirchen in das eigentliche Weſen der Religion nicht eingreife und 

so vernünftigertveife Feinen Grund der fortdauernden Trennung mehr abgeben könne. Die 
Verſammelten jtimmten demgemäß der Erklärung zu, daß, da beide proteftantijche Reli— 
gionsteile im weſentlichen ihres Belenntniffes übereinftimmen, fie fih dahin vereinigen, 
daß fie von nun an eine Kirche im Herzogtum bilden, welche den Namen der evangeliſch— 
chriftlichen führe. Widerjpruch gegen die Vereinigung und gegen diefe Begründung der: 

35 jelben erhob jich weder auf der Synode, noch im Lande: erft fpäter trennte fih eine An- 
zahl Yutheraner von der Landeskirche, fie bildeten die [utherifche Gemeinde Steeden. 

Auch in Preußen fnüpfte fih die Einführung der Union an den dreihundertjährigen 
Gedächtnistag der Reformation. Hier aber hatte die Union eine lange Vorgeſchichte. Kur— 
brandenburg war das erjite deutſche Yand, in welchem jchon feit dem Anfange des 17. Jabr- 

40 hunderts die beiden proteſtantiſchen Konfejlionen mit gleichen Rechten, wenn auch in febr 
ungleicher Stärfe, nebeneinander bejtanden. Der Gedanke der Neligionsfreibeit fam aljo 
bier in einer Zeit, der er fonjt fremd tar, wenigſtens zu teilweifer Verwirklichung. Aber 
die Hohenzollernſchen Fürjten hatten feit Johann Sigismund meitergehende Abjichten. Der 
Wunſch, die religiöfe Spaltung ihrer Untertbanen zu befeitigen, die Kraft der Evange: 

45 liſchen im Neiche zufammenzufafien, machte die Hobenzollern zu Trägern und Förderern 
der Idee der Union. Dabei beſchränkten ſich die Gedanken nicht auf die eigenen Lande 
oder dad Neich: der erſte preußiiche König dachte an die Firchliche Vereinigung aller Evan- 
gelifchen überhaupt. Friedrih Wilhelm III. blieb demnad nur den Traditionen feines 
Haufes treu, wenn auch er von Anfang an den Wunſch begte, daß die trennenden fon: 

50 fejfionellen Schranken dahinfallen follten; er ſprach ihn, wo fich Gelegenheit gab, offen und 
nahdrüdlih aus; er behandelte in einzelnen Maßregeln (Ernennung Schleiermadhers zum 
Brofejlor in Halle, Steinbartd in Frankfurt a. O. und dgl.) die firhliche Trennung als 
nicht bejtehend; aber er war in feiner gemwifienbaften, bebächtigen und befonnenen Weife 
von nichts weiter entfernt, als davon, die Ausführung eines lange gehegten Wunfjches 

55 irgendivie zu überhajten. Es waren lang erivogene und allmählich gereifte Gedanken, die 
der König in feinem Aufrufe vom 27. September 1817 ausſprach: er befannte ſich zu ber 
Überzeugung, daß die beiden proteftantifchen Konfeffionen in der Hauptfache im Chriftentum 
einig jeien und nur noch durd; äußeren Unterjdyied getrennt würden; in ihrer Union jab 
er deshalb ein gottgefälliges Werk, von dem er reiche Förderung des firdlichen Sinnes 

eo erwartete. Das Weſen der Union aber beftimmte er dahin, daß weder die reformierte 
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Kirche zur lutherischen noch diefe zu jener übergeben, fondern beide eine neubelebte, evan- 
geliich-chriftliche Kirche im Geifte ihres heiligen Stifterd werden follten. Er erklärte, daß 
er jelbit das Säkularfeſt der Reformation in der Vereinigung der bisherigen reformierten 
und Iutherifchen Hof: und Garnifonsgemeinde zu Potsdam zu einer evangeliſch-chriſtlichen 
Gemeinde feiern werde, und forderte zur Nahahmung auf, verjicherte aber zugleich, daß 5 
er weit dabon entfernt fei, die Union aufdringen und in diefer Angelegenheit etivas ver: 
fügen oder beftimmen zu wollen (Zur VBorgefchichte des Aufrufs vgl. Förfter I, ©. 267 ff. 
Der Berfafler ift Eylert.) 

Der Aufruf des Königs fand begeifterte Aufnahme: eine große Anzahl Geiftliche und 
Gemeinden, befonders in dem weſtlichen Teile der Monarchie, ſchloſſen ſich ausdrücklich 10 
der Union an. Der Widerſpruch innerhalb Preußens blieb ganz vereinzelt, und die Be- 
denfen außerpreußischer Theologen, wie Ammon, Harms und Tittmann, fanden, wie es 
iheint, in Preußen nirgends Widerhall. Dagegen folgte eine Reihe kleinerer beutjcher 
Yänder dem VBorbilde Preußen? nad: die erſte Generaljynode der Rheinpfalz zu Kaifers: 
lauten im Jahre 1818 beichloß die Vereinigung der getrennten Konfefjionen zu einer 
proteftantifch-chriftlichen Kirche, und erklärte (S 3 der Berein.:Afte), daß fie zwar die all- 
gemeinen Symbole und die bei den getrennten proteftantiichen Konfeffionen gebräuchlichen 
iombolifchen Bücher in gebührender Achtung halte, jedoch feinen andern Glaubensgrund 
und feine andere Lehrnorm anerkenne, als die hl. Schrift. Von 1817—1822 vollzog fich 
die Union in einem großen Teile des Großherzogtums Hejien (ſ. Bd VIII ©. 5,41), ® 
1818 in den zu Kurhejjen gehörigen Gebieten von Hanau und Fulda. In Baden be: 
ihloß die Generalfunode vom Jahre 1821 die Vereinigung "der Konfeffionen (ſ. Bd II 
©. 350,20). In Waldeck wurde fie im gleichen Jahre durch das Ktirchenregiment dekre— 
tiert. Von den Anhaltifchen Fürftentümern nahm fie Bernburg im Jahre 1820, Dejjau 
im Jahre 1827, Köthen erit 1880 an (ſ. Bd I ©. 549,4). Die Faſſung der Union und : 
die Stellung zu den Symbolen war nicht überall gleih: das eine Extrem bezeichnet der 
eben erwähnte 3. Paragraph der Vereinigungsakte der Pfälzer Kirche, das andere die ent: 
ſprechende Beitimmung in der Vereinigungsurfunde der proteftantischen Konfefjionen in 
Rheinheſſen, wonach die beiden bisher getrennten Konfeflionen gemeinfchaftlichen ſymboli— 
ſchen Bücher auch fernerhin als Lehrnorm erklärt wurden. 30 

Kehren wir zu den Verhältniffen in Preußen zurüd. Der König hatte, wie erwähnt, 
den Anſchluß an die Union der freien Entjcheidung der Gemeinden überlafien. Wollte 
man nun die Gefahr, die damit gegeben war, daß neben der neu fich bildenden unierten 
Kirche mehr oder weniger bedeutende Bruchteile der Konfeſſionskirchen als foldhe fort: 
beitanden, vermeiden, jo mußte die Abjicht fein, den allgemeinen Anſchluß an die Union 35 
berbeizuführen. Allgemein bindende und doch freie Erklärungen waren aber nur möglich, 
wenn die Kirche eine ſolche Organifation erhielt, daß fie irgendwie felbftitändig handeln 
fonnte. Nun waren feit dem Jahre 1814 Verhandlungen im Gange, um das gefamte 
Kirhentvejen neu zu regeln. Zu den Abjichten gehörte die Einführung presbyterial-ſyno— 
daler Einrichtungen; in den Jahren 1817ff. wurde wirklich ein Anfang damit gemacht. 40 
Alen die Bureaufratie konnte ſich in diefe neue Weife, die Firchlichen Dinge zu behan- 
deln, nicht finden; die Abneigung des Königs gegen alles, was nad) Liberalismus ausfah, 
fam dazu: die Folge war, daß man die beabjichtigte Synodalverfafjung fallen ließ. Für die 
Union ergab ſich als unvermeidliche Konjequenz, daß der König die Durchführung, mehr als 
er urfprünglich beabfichtigte, in die eigene Hand nehmen mußte. An Einwirkung auf die 45 
tonfefftonelle Lehre dachte der König nicht: daß er die Freiheit der Überzeugung achtete, 
binderte ihn daran. Bei der Neueinrichtung der Firchlichen Behörden war jchon bisher 
feine Rückſicht auf die fonfeffionelle Trennung genommen worden. Die Konfiftorien waren 
nicht einmal rein evangelifche Amter. Die Durchführung der Union mußte deshalb bei: 
nabe ausschließlich auf dem Gebiete des Gottesdienjtes verfucht werden, wie denn aud) 50 
von Anfang an die Annahme des gemeinfamen Abendmahlsritus ald Annahme der Union 
betrachtet wurde. Wenn irgendwo, fo herrichte in der Geftaltung des Gottesdienftes 
während der rationaliftiichen Zeit die Willkür. Der Geſchmack oder Ungefchmad der 
lirchlichen Behörden, oft genug des einzelnen Pfarrers, waren maßgebend. Friedrich Mil: 
beim III. dagegen liebte Ordnung und Regel in allen Stüden, er war erfüllt von Pietät ;; 
gegen das Alte, jo daß die Gejinnung des Königs treu wiedergegeben ift, wenn es in ber 
Lorrede zur Agende von 1822 heißt, durch die Gleichförmigfeit der Gottesperehrung werde 
nicht allein eine gemeinfchaftliche Überzeugung, fondern auch eine heitere Seelenruhe und 
homme Zuverficht in dem anjprechenden Gedanken erzeugt, daß es diejelben Fürbitten und 
Gelübde feien, welche unjere chrijtlihen Vorfahren jeit mehreren Jahrhunderten beteten in 
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(vgl. auch den Erlaß an den Kronprinzen bei Förſter II, S. 55 und den Originalaufſat 
des Königs über die Liturgie ©. 345). Man begreift, daß Friedrich Wilhelm von der 
Notwendigkeit einer neuen Gotteödienftordnung für die preußiiche Kirche durchdrungen war 
und daß er die Vorbilder für diefelbe nur in den älteren Agenden fuchen fonnte. Nun 
empfand der König für Luther die höchite Verehrung, er kannte feine Schriften tie wenige 
Beitgenofien; auch war ihm die Form des lutherischen Gottesdienjtes ſympathiſcher, als 
die des reformierten, So kam es, daß die neue Agende im weſentlichen an die Lutheriice 
Gottesdienſtordnung ſich anſchloß, obgleich fie für die Gemeinden beider Konfeſſionen be 
ftimmt war. Eine gemeinfchaftliche Agende für Lutheraner und Reformierte hatte ſchon 

ı0 eine Habinettöordre von 1798 für etwas Wünſchenswertes erklärt. Nachdem inzwiſchen die 
Abfiht der Vereinigung beider Konfeſſionen in den Vordergrund getreten mar und bereits 
anfıng, ſich zu verwirklichen, fonnte der König bei der neuen Agende nur an eine Unions 
agende denken, und da er überzeugt war, daß er zwar nicht die Union, aber kraft jeiner 
landesherrlichen Kirchengewalt die Annahme einer neuen Agende gebieten fünne, fo erbellt 

15 leicht, welche Bedeutung die Agende für Durchführung der Union gewinnen mußte. Indem 
id für den Verlauf der Agendenfahe auf Bd X ©. 349, aff. und auf Förfter Bo II, 
©. 70 ff. vermweife, ziehe ich nur die Wirkung derfelben für die Union in Betracht. Die 
Agende gab dem Gottesdienfte eine Form, die der Zeit ungewohnt war, die auch dem 
Durchſchnitt der religiöfen Überzeugung ſchwerlich ganz entſprach; ſchon dadurch reizte fie 

20 zum Miderfprud. Den reformierten Gemeinden aber bot fie eine Gottesdienftorbnung, 
die auf lutherifchem Boden erwachſen, die den reformierten Kirchen ſtets fremd geblieben 
war, außerdem jchloß fie ſich auch in einzelnen Punkten, auf die das Volt Wert legte 
(Zählung der zehn Gebote und dgl.), an das Herlommen der [utherifchen Kirche an. Die 
Folge war, daß reformierte Presbyterien, die der Union zugethan waren, doch von ber 

25 Agende nichts wiſſen wollten. Andererjeit3 konnte jie auch den Lutheranern nicht genug 
thbun. Das Beicht: und Abendmahlsformular war unlutherifch; bejonders erregte die 
Spendeformel beim bl. Abendmahl Bedenken; denn fie widerſprach zwar der Lutheriſchen 
Lehre nicht, aber indem fie diefelbe nicht ausſprach, ſchien fie bejtimmt, fie unter der Hand 
u bejeitigen. 

Mi, Daraus erflärt ih, dat an dem MWiderfpuch gegen die Agende ſich der Kampf gegen 
die Union entzündete, der zur Separation eines Teils der preußifchen Qutheraner von ber 
unierten Landeskirche führte (vgl. Bd XII ©. 1ff.). Es wäre aber zu diefem Kampf 
jelbftverftändlich nicht gefommen, wenn nicht inzwifchen ein wichtiger Wandel in den rei: 
giöfen Überzeugungen ich vollzogen hätte. Im Anfange des Jahrhunderts führte die 

35 Aufllärung faſt allein das Wort, fie berrfchte an den Univerfitäten wie auf den Stanzeln; 
es gab auch jpäter Nationaliften in Menge, aber ihre Herrichaft war gebrochen; ibnen 
gegenüber ftand die große Zahl derjenigen, melde von der Aufklärung zum  pofitiven 
Ghriftentum zurüdgefehrt waren. Dem alternden Nationalismus gegenüber fühlten fie ſich 
als die Träger eines neuen, jugendfrifchen Geiftes, als die Erben der Zukunft. Es mar 

so nun aber eine naturgemäße Enttwidelung, daß nicht wenige von ihnen zu dem kirchlichen 
Chriftentume fortfchritten. Diefe Entwidelung bemerkt man überall: auf Eonfejfionellem 
wie auf uniertem, auf proteftantifchem mie auf fatholifchem Gebiete. Sie führte dazu, 
daß innerhalb der Union felbft verjchiedene Strömungen entitanden, welche Weſen umd 
Aufgabe der Union ſehr verfchieden faßten. Den einen war die Union wertvoll, weil jie 

45 durch diejelbe dag Recht der Fonfeffionellen Lehre bejeitigt faben,; die anderen waren ber 
Überzeugung, daß dies keineswegs der Fall ſei; ſondern, indem die Union den überein: 
jtimmenden Gehalt der reformatorifchen Belenntnifje anerfenne, babe fie ein reicheres Be 
fenntnis ald jede Einzelfiche und zugleich ein bejtimmteres und geflärteres; bie dritten 
aber vertraten den Sab, daß durd die Union die Vollgiltigkeit der lutherifchen Lehre in 

so den hiſtoriſch-lutheriſchen Gemeinden wie der reformierten in den reformierten keineswegs 
aufgehoben worden jei. 

Es ift hier nicht der Ort, den Streit der Parteien zu verfolgen, dagegen muß dar 
geitellt werden, wie die offizielle Rafjung der Union durch die Einwirkung diejer verſchie 
denen Richtungen beeinflußt worden ift. Der Aufruf von 1817 jtellte ald Ziel bin die 

55 Herftellung einer neu belebten evangelifchchriftlichen Kirche dur) Vereinigung der beiden 
getrennten protejtantifchen Kirchen. In der in Rüdficht auf die fchlefiihe Bewegung cr: 
lafjenen KHabinettöordre vom 28. Februar 1834 heißt es dagegen: „Die Union bezwedt 
und bedeutet fein Aufgeben des bisherigen Glaubensbefenntnifjes, auch ift die Autorität, 
welche die Befenntnisfchriften der beiden evangelischen Konfeſſionen bisher gehabt, durch 

so fie nicht aufgehoben worden. Durch den Beitritt zu ihr wird nur der Geilt der Mäßigung 
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und Milde ausgedrüdt, welcher die Verfchiedenheit einzelner Lehrpunkte der anderen Kon: 
feffion nicht F als den Grund gelten läßt, ihr die äußerliche kirchliche Gemeinſchaft zu 
verſagen. Der Beitritt zur Union iſt Sache des freien Entſchluſſes, und es iſt daher eine 
irrige Meinung, daß an die Einführung der erneuerten Agende notwendig auch der Bei— 
tritt zur Union geknüpft ſei oder indirekt durch ſie bewirkt werde. Jene beruht auf den 5 
von Mir erlaſſenen Anordnungen, dieſe geht nach Obigem aus der freien Entſchließung 
eines Jeden hervor“. K. H. Sack urteilte in der erſten Auflage dieſer Encyklopädie 
(Bd XVI ©. 711) ohne Zweifel richtig, daß der Anhalt dieſes Erlaſſes nicht in vollem 
Einklang ftehe mit dem Inhalte des Aufruf von 1817; daß die Vereinigung zu einer 
evangelijchchriftlichen Kirche etwas anderes fei als „Geift der Mäßigung und Milde und ı0 
Gewährung der äußerlich-kirchlichen Gemeinſchaft“; ebenſo ftimmte die Erklärung, daß 
nicht gejtattet werden dürfe, daß die Feinde der Union im Gegenſatz zu den Freunden 
derjelben als eine bejondere Religionsgejellichaft ſich konſtituieren, nicht mit der Zuſage 
überein, daß fein Zivang zur Union angewandt werden folle; dieſe Zujage hatte die Re— 
ligionsfreiheit anerfannt, jene Weigerung war eine Verlegung diefes religiöfen Urrechts. 15 
Was das letztere anlangt, fo wurde nach dem Negierungsantritte Friedrich Wilhelms IV. 
durch Die Generalkonzeſſion von 1845 weiteres Unrecht abgefchnitten. Dagegen ging die 
yortentividelung im übrigen in der durch die Kabinettsorbre von 1834 angemwiejenen Ric): 
tung. Das zeigte die Berliner Generalfunode von 1846. Wenn auf derjelben der Verſuch 
gemacht twurde, das Gemeinfame der reformatorifchen Bekenntniſſe in dem Ordinations- 20 
tormular zufammenzufafien und jo die bisherige Verpflichtung „auf die Belenntnisjchriften 
in ihrer Übereinftimmung”“ durch eine beftimmtere Faſſung zu erjegen, jo entſprach das 
ebenjo jicher dem Unionsaufrufe von 1817, als e8 der KHabinettSordre von 1834 zuwider— 
lief. Daß die legtere für maßgebend angefehen wurde, ergiebt fi daraus, daß das For: 
mular die königliche Beftätigung nicht erhielt. Noch weiter ging die Kabinettsordre vom 25 
6. März 1852. Der Hönig ſprach in derjelben feine Überzeugung aus, daß die Union 
nad) den Anfichten Friedrih Wilhelms III. weder den Übergang der einen Konfeſſion zur 
andern, noch viel weniger die Bildung eines neuen dritten Belenntnifjes herbeiführen jollte. 
Er billigte, daß der evangelifche Oberfirchenrat die Verpflichtung der Kirchenbehörden in 
Beziehung auf Union und Konfeffion im Sinn und Geifte der Belenntnistreue aufgefaßt so 
babe, und fährt dann fort: ch halte dafür, daß es nunmehr an der Zeit ift, dieſen 
Grundſätzen in der Geftaltung der Kirchenbehörden einen beitimmten und für die leßteren 
jelbft maßgebenden Ausdrud zu verleihen und dadurdy die Bürgfchaft zu geben, daß in 
dem Negimente der evangeliichen Landeskirche ebenjofehr die mit Gottes Gnade in der 
Union geknüpfte Gemeinjchaft der beiden evangelifchen Konfeffionen aufrecht erhalten wie 3 
auch die Selbitftändigkeit jedes der beiden Belenntniffe gefichert werden fol. Demgemäß 
wurde ausgeiprochen, daß der evangelifche Oberfirchenrat verpflichtet ſei, ebenſowohl die 
wangeliiche Landeskirche in ihrer Gejamtheit zu vertreten, ald das Recht der verfchiedenen 
Konfefjionen und die auf dem Grunde desjelben ruhenden Einrichtungen zu jchügen und 
zu pflegen, und verfügt, daß in Angelegenheiten, die nur auf Grund eines der beiden Be: 10 
fenntnifje beichieden twerden fünnten, die fonfeffionelle Vorfrage nicht nad den Stimmen 
der jämtlichen Mitglieder, fondern allein nah den Stimmen des betreffenden Belennt- 
niſſes entjchieden werde. 

Dieſer Erlaß bezeichnet den Höhepunkt deſſen, was die konfeſſionelle Richtung inner- 
balb der unierten Kirche erreichte. ES ift begreiflich, da er bei den Gegnern diejer Partei 45 
die größten Bedenken erregte, zumal da man als ihr letztes Ziel die Aufhebung der Union 
betrachtete. Dadurch ſah fich der König veranlaft, in einem weiteren Erlaß vom 12. Juli 
185: auf das bejtimmtejte auszusprechen, daß er nicht daran denke, die Union zu ftören 
oder aufzuheben, und zugleih dem Weitergehen der Lutheriſchen ein jehr verftändliches 
Halt zu gebieten. In der That hatte die Kabinettsordre von 1852 auch nicht die ertwarteten 50 
xolgen. Die itio in partes war jo wenig geeignet, die Union zu zerjtören, daß te fich 
überhaupt nicht als anwendbar bewies. 

Die Entwidelung der Berfaffung der preußifchen Landeskirche feit 1873 bat direkt 
enen Einfluß auf die Union nicht ausgeübt, indem prinzipiell erklärt wurde, daß Be— 
tenntnisftand und Union durch diefelbe nicht berührt werden follten. Es iſt aber nicht zu 55 
bezweifeln, daß indireft die Union dadurch gefeitigt worden tft: jie nimmt an dem Ge: 
winne teil, welcher der Landeskirche aus ihrer Organijation erwächſt. 

ch babe im Vorftehenden verfucht, die thatfächliche Entividelung der Union zu zeichnen, 
obne die Darftellung durch Einmengung der Frage nad Recht oder Unrecht derjelben zu 
vertvirren. Doc mögen ein paar Bemerkungen hierüber noch erlaubt fein. 60 

17* ‘ 
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Hiftorifch angefehen, beantwortet jich diefe Frage leicht. Die Männer, welche die 
Union einführten, begingen fein Unrecht: fie handelten in der aufrichtigen Überzeugung, 
das Beite der Kirche zu fördern; die Gemeinden, welche zur Annahme der Union beftimmt 
wurden, erlitten fein Unrecht: denn fie waren ebenfo wie die Führer von dem Rechte der 

5 Union überzeugt, oder ließen fi davon überzeugen. Das Unrecht begann erft, als den— 
jenigen, welche anders dachten, verwehrt wurde, demgemäß zu handeln. Denn auf reli- 
giöſem Gebiete giebt es nur ein doppelte Unrecht: Verleugnung der eigenen und Zwan 
gegen fremde Überzeugung. Hierüber wird eine Meinungsverjchiedenheit kaum Möglich 
fein. Anders ift e8, wenn man die Frage nach Recht oder Unrecht der Union der prote- 

10 ftantifchen Kirchen allgemein faßt. Seit 300 Jahren wird diefe Frage verjchieden beant- 
wortet; es ift mehr als wahrſcheinlich, daß man nie zu einer einhelligen Antwort gelangen 
wird. Sucht man die Urfache hiervon nur in der Streitfucht und Nechthaberei der Theo- 
logen, in den „ſchnöden Unbilden der fog. Konfefftonellen” oder in der Verſchwommenheit 
der Unioniften, fo begnügt man ſich mit einer ſehr oberflächlichen Anſicht. Die Urjache 

15 liegt vielmehr darin, daß jene Frage nicht auf Grund objeftiver Thatfachen beanttvortet 
werden kann, fondern nur auf Grund eines Urteils über den Wert der Einheit und Be- 
jtimmtheit der Firchlichen Lehre und der Gleichheit der Firchlichen Ordnungen. Dieſes 
Urteil aber ift naturgemäß ftets jchwanfend. Denn jo gewiß es ift, daß für jede fittliche 
Gemeinschaft ein gewiſſes Maß gemeinfamer Überzeugung notwendig ift, ebenfo gewiß iſt 

20 68 auch, daß eine Gemeinſchaft nicht möglich ift, wenn man fordert, daß ihre Glieder in 
allem und jedem gleich denken und fühlen. Wie groß aber jenes notwendige Maß ge: 
meinfamer Überzeugung fein muß, an welchem Punkt es überjchritten wird, jo daß das, 
was Band der Einigung fein foll, Element der Auflöfung wird: hierfür giebt es feinen 
objektiven Maßſtab. Deshalb wird als notwendig für die kirchliche Gemeinjchaft ſtets von 

25 den einen mehr, von den anderen iveniger gefordert werden. Daraus ergiebt ji, daß 
ſowohl die Freunde als die Gegner der Union einen Standpunkt vertreten, der relativ 
berechtigt ift. Jene find die Zeugen für die Gemeinſamkeit des proteftantifchen Bodens, 
die zu vergeſſen man lange Zeit in Gefahr war ; dieje die Zeugen für die Berechtigung 
der lutheriichen, beziehungsweiſe reformierten Ausprägung des Proteſtantismus, die zu über: 

so ſehen man jegt in Verfuchung ift. Übertwogen im 16. und 17. Jahrhundert die Gegner 
der Union, fo war das Folge der Verhältniffe: man arbeitete unter lebhaften Streite 
gegen abweichende Überzeugungen an der genauen Formulierung der Lehre. Wie hätte 
man nicht dem Ertrag diefer Arbeit den größten Wert zufchreiben follen. Die jüngite Ver: 
gangenheit dagegen gehörte den Freunden der Union, und auch die nächſte Zukunft wird 

3 ihnen wohl gehören. cd meine das nicht in dem Sinne, als fei eine Ausdehnung der 
Union auf diejenigen deutfchen Landeskirchen zu erwarten, welche diefelbe nicht angenommen 
haben. Dazu fehlt der Anlaß; aucd würde der Verſuch die lebhafteſte Oppofition berbor- 
rufen und zu neuen Separationen führen. Aber unbejtreitbar jcheint mir, daß die Freunde 
der Union die allgemeine Zuftimmung mehr für ſich haben, als ihre Gegner. Das tritt 

ı0 gerade auf dem Eonfeifionellen Gebiete an den Tag: Feine konfeſſionell lutherifche Landes— 
irhe kann ſich Schroff gegen Neformierte abjchliegen: beinahe überall ift die fog. gaſtweiſe 
Zulafjung Reformierter zum bl. Abendmable in Übung. Und wo fie abgelehnt wird, ge- 
ichieht 8 nicht, weil die Gemeinden daran Anftoß nehmen, fondern weil fie gegen die 
Ueberzeugung des Pfarrers verftößt. Auch dies ift durch allgemeine Verhältniſſe bedingt. 

45 Der moderne Verkehr bat eine viel bäufigere Berührung der verjchiedenen Konfeſſions— 
verwandten herbeigeführt, als früher: es konnte nicht ausbleiben, daß zum Bewußtſein 
fam, in wie vielen Punkten man einig if. Dazu fommt, daß der Gegenfaß, in melden 
das Chrijtentum gegenwärtig geftellt ift, weit abliegt bon den Punkten, über welche der 
Proteitantismus des 16. Jahrhunderts ſich trennte: die naturgemäße Folge iſt, daß ihre 

so Bedeutung anders beurteilt wird, als damals. Endlich hat die Arbeit der Theologie — 
einjchließlich der konfeſſionell gerichteten — zu dem Nefultate geführt, daß niemand die 
Formulierung, twelde das Dogma im 16. Jahrhundert fand, für ſchlechthin zutreffend 
bält; auch der überzeugtefte Yutheraner giebt zu, daß die lutheriſchen Bekenntnisſchriften 
feine Überzeugung nicht in demfelben Sinne ausfprechen, twie die Überzeugung ihrer Ber: 

55 faſſer und deren Zeitgenofien. Die berfümmliche Unterfcheidung zwiſchen der Subſtanz 
und der Form des Belenntnifjes ift nichts anderes als das Zugeftändnis diefer Thatjache. 
Ihre Folge aber ift, daß man den Wert der trennenden Formel anders beurteilt, als 
vordem. Mit einem Worte: ebenjojehr wie das beiden proteftantifchen Konfeflionen Ge: 
meinjame für das allgemeine Bewußtjein an Gewicht gewonnen bat, bat dad Trennende 

so an Gewicht verloren. Folgt nun aus diefem Wandel, daß die lutherifche und reformierte 
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Eigenart — die ja vorhanden find, auch abgefehen von dem, was beide Kirchen über das 
bl. Abendmahl ꝛc. lehren — zu verfchwinden haben, oder jchon verſchwunden find? Daß 
das letztere auch auf dem Gebiete der Union nicht der Fall ift, drängt fich jedem Be: 
obadhter auf. Und wer möchte im Ernfte das völlige Verfchtwinden beider Typen wünſchen: 
ein ſolcher Wunſch wäre nichts anderes, als jene von Schleiermacher getadelte Uniformi- 5 
tätsfucht, die Verwirklichung eines ſolchen Wunſches aber ift, wie die Dinge jet nod) 
liegen, unmöglich. Haud. 

Unitarismus (der neuere, engliſchamerikaniſche). — 3. Dan. Rupp, 'H ITANA 
EKKAHNIA. An original History of the relig. Denominations at present existing in the 
U. St. ete., Philadelphia 1844. I. R. Beard, Unitarism, exhibited in its actual condition, 
London 1846. D. Fod, D. Socinianismus, Kiel 1847 (I, S. 263—287). Yairbairn, Append. 
zu Alexanders u. Simons engl. Ausg. von J. A. Dorners „Entwidel. d.%. v. d. Perſ. Chriſti 
(Hist. of the Developement ete., Edinb. 1861 ff.) IL, 3, p.347 ff. J. 9. Blunt, Dictionary 
of Sects, Heresies etc. (Qondon 1874), Art. Unitarians. J. Martineau, Unitarian Christia- 
nity. Ten Leetures on the positive aspects of Unitarian thought and doctrine (mit Bei= 15 
trägen auch von Armftrong, Binn, Jerſon 2c.), London 1881. ©. Bonet:Maury, Des origenes 
du Christianisme unitaire chez les Anglais, Paris 1882 (aud) engliih: London 1884). 
3. Stougbton, Religion in England from 1800 to 1850, I (Kondon 1884), p. 23. 211ff. 
Goblet d'Alpiella, L’&volution contemp. chez les Anglais, les Am@ricains et l. Hindous, 
Paris 1884 (auch engl.: Relig. Thought in Engl., Am. and India, London 1885). N. Liver: 20 
more, Art. „Unitarianism* in Schaff-Herzog Relig. Eneyel. III, 2419—2422. Drysdale, 
History of the Presbyterians in England, their Rise, Decline and Revival, London 1889, 
I, p. 5225. 6225. Aug. Werner, Der Ältere und der neuere Unitarismus: Deutſch-evang. BI. 
1891, S. 610 ff. — Weſentlich übertroffen jind dieje Darftellungen durch Joſ. Henry Allen, 
A History of the Unitarians in the United States, in vol. X von Schaffs American Church 95 
Hist. Series (New-York 1894), p. 121—249 (Der Band enthält außerdem in ſ. zweiten Hälfte 
eine Hist. of the Universalists von Nic. Eddy. — Vgl. aud I. F. Smith, Art. „Unitarism* 
in d. Encyel. Brit. XXIIL, 7257. 

Bgl. den bei. Aıtitel iiber Lindjey, Brijtley (zu diefem auch die ergänzenden Litteratur: 
angaben unten zum Tert) Channing (Bd III, 788, wo zu den Litteraturangaben nadzutragen 30 
it: G. Fiſcher, Channing as preacher and theologian (in den Discussions in Hist. and Theol. 
N. York 1880, p. 253—284 und J. W. Chadwid, W. Ellery Channing, minister of religion, 
Boiton 1903. Desgl. d. Art. „Theod. Parker, Bd XIV, 696 fi. (wo zur Litt. beizufügen ift: 
Altherr, Th. Barker in f. Leben und Wirken [St. Gallen 1894] und A. B. Bruce, Apologetics 
Edinb. 1892), p. 136—145]. — Wegen R. W. Emerjons ſ. D. B. Frotbingham, History of 35 
Transecendentalism in New-England, New-York 1876. F. B. Sanborn, Genius and Character 
of R. W. Emerson. Bofton 1885. 3. E. Cabot, Memoir of R.W.E., 2vols, London 1887. 
Richard Garnett, Life of R. W.E. (in der Sammlung : „Great Writers“), London 1888. — 
Val. Allibone, Diet. of Engl. and Amer. Wr. ete, Suppl. I, 556f.; Ueberweg-Heinze, Geſch. 
d. Philoſ.“, IV, 4967. 40 

Ueber James Martineau handeln: A. W. Jadjon, J. M., a biography and study, Bojton 
100. W. Mandyot: Brot. Monatähefte, 1900, S. 65ff. DO. Pileiderer, Entwidelung der prot. 
Theologie jeit Kant ıc. (1891), ©. 434 ff.; O. J. Price, Martineaus Religionsphilojopbie (Dijj.), 
Leipzig 1902. 9. Drummond u. C. B. Upton, The Life and Letters of J.M., and a Survey 
of his Philosophical Works, 2 vols., New:Mort 1902 (ſ. d. ausf. Anzeige in d. Princeton 4; 
Rev. 1903, 655ff.). al. Diet. of National Biogr. Suppl. III (1901), p. 146—150. 

Ueber Stopford Broofe j. u. a. E. W. Mayer im ThIB 1598, ©. 477 und bei. Steude: 
Bew. d. GI. 1899, ©. 195—210. 

In England fanden antitrinitarifche Ideen ſchon unter Heinrich VIII. Eingang und 
mandhe Belenner, troß barter Verfolgungen feitens der Staatsgewalt. Unter Elifabeth ;, 
wurden 1575 zwei Wiebertäufer wegen „arianifcher” Geſinnung und Lehrweiſe verbrannt ; 
desgleichen 1583 der Häretifer John Lewes in Norwich „for denying the godhead 
of Christ“ (Allen, p. 122). Noch unter Jakob I. erlitten 1612 Bartholomew Legate 
in Smitbfield und Edward Wightman in Lichfield den Feuertod — beide ald „Ana- 
baptists and Arianizers“ (ebd. 123). Ein von den Gozinianern Polens an Jakob I. „; 
geſandtes Exemplar des ind Lateinische überſetzten Rakauer Katechismus wurde auf 
Barlamentsbeihluß 1614 durch Henkershand verbrannt. — Troß dem allem, und 
trotz des Erzbiihofs Laud Kanones vom Jahre 1640, die den Antitrinitarismus als 
„a damnable and cursed heresy“ verboten (vgl. XI, 313,7 ff.), verbreiteten ſich 
befonders zur Zeit der großen Revolution, von Holland aus Schriften der Socinianer ;o 
in beträchtliher Zahl in England. Die in etwas modifizierte Lehrweiſe des So— 
antanismus fand einen gelehrten Schutzredner (oder wenigſtens jchonenden Beurteiler) 
an dem latitudinarishen Theologen W. Chillingwortb (geft. 1644), fowie einen mit 

— 0 
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wiederholten harten Verfolgungen beimgefuchten Konfefior an dem 1662 geftorbenen 
Kohn Biddle (f. den Art. III, 201). Noch unter Wilhelm III. wurde das foci- 
nianische Belenntnis von den Toleranzakten von 1689 ausgeſchloſſen und mit ſchweren 
Strafgefegen belegt. Aber das Auflommen des Deismus ſowie des Clarkeſchen National: 

5 Supranaturalismus — mit feiner fabellianifchen Faſſung das Trinitätsbegriffs, an welche 
befanntlih aud faac Newton Gefallen fand (vgl. bei Clarke IV, 103, 30ff.) — ficherte 
einem in ſocinianiſcher Weife abgeſchwächten Dreieinigfeitsbegriff eine weite Verbreitung 
als privatim gehegter Lehrmeinung ſowohl in ſtaatskirchlichen mie in Difienterfreifen. 
Die Betvegung trat offen hervor und gedieb zum Bruch mit der englihen Staatskirche, 

ı0 ald Theophil Kindfey 1773 — wegen der im vorberg. Jahr feitens des Parlaments 
erfolgten Ablehnung der Betition um Aufhebung der Verpflichtung auf die 39 Artikel — 
feinen Austritt aus derjelben erklärte und demnächſt eine freie Gemeinde auf antitrini: 
tarifcher Bafis in der Ejieritraße in London gründete. Lindſey leitete diefe Gemeinde 
bis gegen die Mitte der 90er Jahre des 18. Jahrbunderts, worauf er fih ins Privat: 

15 leben zurüdzog (geft. 1808), übrigens aber als apologetifcher Schriftfteller für feine Sache 
thätig blieb (Hauptwerfe: Conversations upon Christian Idololatry, 1790, worin er 
auch den Glauben an die Trinität als „gößendienerifch” bekämpft, und „Conversations 
on the Divine Government 1802, form er eime Art von Spftem feiner religiöfen 
Ideen giebt (vgl. den Art. von Schoell: XI, 503f.). . 

20 Gleichzeitig mit diefer Wirkjamkeit des Londoner Predigers, die den Grund zum 
füdenglifchen Unitarismus legte, wirkte Joſeph Prieftley für Ddiefelbe Sache im mittleren 
England (vgl. den Art. in Sin XVI 53, 1—, zu dem wir bier einiges Ergänzende 
nachtragen). Während feiner Lehrthätigfeit als Profeſſor der Litteratur an der Difienter: 
alademie zu MWarrington (ce. 1756— 1761) wurde er infolge jeines Studiums der Schriften 

25 des Naturphilofophen David Hartley ſowie derjenigen des heterodoren antideiftifchen Apo— 
logeten Natb. Lardner (ſ. d. A. XI, 288f.) irre am calvinifchen SKtirchenglauben, dem er 
urfprünglih mit Entjchiedenheit angehangen batte. Er wurde Unitarier und obendrein 
Anhänger der faſt materialiftifch klingenden, übrigens doch nicht ernftlich in dieſem Sinne 
gemeinten Lehre Hartleys, wonach die Vibrationen der Hirnnerven als die mechaniſchen 

30 Urfachen des Empfindens und Denkens zu betrachten jeien (Alb. Lange, Geſchichte des 
Materialismus, °I, 295 ff.). Andererſeits fuhr er doch auch damit fort, in Lardnerſcher 
Meife gegen naturaliftifchen Unglauben (insbejondere gegen das berüchtigte Systeme de 
la Nature) und gegen Humefchen Skepticismus zu Felde zu ziehen, und zwar als Ver: 
teidiger mancher entfchieden jupranaturaliftiicher Zehren, u.a. des Glaubens an ein perjön- 

35 liches Fortleben des Menfchen im Jenfeits. Er wirkte hierauf zwölf Jahre lang (1768— 80) 
als Prediger einer, gleih ihm, unitariich gefinnten Gemeinde zu Leeds, ſowie weiterhin 
an einer ebenfolchen in Birmingham (1780— 91). In die Zeit feines Wirkens anı eriteren 
Orte fallen feine bedeutendſten Arbeiten auf phyſikaliſch-chemiſchem Gebiete, bejonders feine 
Entdedung des Saueritoffs 1774, den er — teil damals nod in den Vorurteilen der 

4 irrigen Phlogiftontheorie ©. E. Stahls befangen — als „depblogifierte Luft” bezeichnete. 
Während der Birminghamer Zeit fügte er zur bisherigen, teils naturwiffenichaftlichen, 
teils theologiſchen Schriftitellertbätigkeit Verſuche auch auf dem Gebiete der Politik hinzu. 
Ein Ejjay über die republikaniſche Regierungsform, worin er diefe bedingteriveife ver: 
teidigte, 309 ihm die Anklage zu, er ſympathiſiere mit den Nevolutionsmännern Frank— 

5 reiche. Obgleich diefer Vorwurf nicht in vollem Umfang begründet war, brady doch von 
jeiten des ſtrengmonarchiſch gefinnten Birmingbamer Volks ein erbitterter Aufrubr gegen 
ihn los, wobei feine Wohnung, jamt feinen Büchern und einer Sammlung wertvoller 
phyſikaliſcher Inftrumente, in Flammen aufging (14. Juli 1791). Diefe Kataftropbe ver: 
leidete ihm den Aufenthalt in England. Nachdem er noch einige Zeit zu Hackney bei 

so London in ziemlich kümmerlicher Yage zugebracht, fiedelte er 1794 mit feiner Familie 
nah Pennſylvanien über und widmete das letzte Jahrzehnt feines raftlos thätigen Lebens 
der Förderung des norbamerilaniichen Unitarismus (f. u.). — Für Alt:England wurden 
während der nächitfolgenden Jahrzehnte die unitarischen Intereſſen hauptſächlich gepflegt 
und gefördert durd die Prediger Thomas Belsbam (geft. 1829 — zuerft Prieſtleys Nach: 

55 folger in Birmingham; fpäter in Yondon Yindjeys Nachfolger und deſſen Biograph; f. u.) 
und Lant Carpenter (Prediger in Briftol, geft. 1840). Während ihres Wirfens erreichte 
die bis in die erften Sabre des 19. Jahrhunderts hinein immer noch gedrüdte Lage des 
britischen Unitariertums allgemad ihr Ende. Schon 1813 wurde das ihre Lehrfreibeit 
befchränfende und des Ofteren fie mit harten Geldbufen belaftende Geſetz aufgehoben ; 

o 1825 konnten fie fich zu einem über Englands Grenzen binausveichenden religiöjen Bund 



Unitarismns 263 

(British and Foreign Unitarian Association) zuſammenſchließen, und bald nad) 
Garpenterd Tod wurde durch Erlaß der jog. Dissenters’ Chapels Act (1844) der letzte 
Heft von Beſchränkungen ihrer religiöfen Freiheit befeitigt (ſ. Allen, p. 152f.). 

In NeusEngland fand Prieſtley bei feiner Einwanderung dafelbjt einen für unita- 
riiche Lehren empfänglichen Boden, für deſſen Bereitung — befonders in Bofton und 
defien näherer Umgebung — liberal gerichtete fongregationaliftifche Prediger wie Jonathan 
Maybe (geit. 1766), Ch. Chauncey (geſt. 1787), Simeon Howard (geft. 1804), Thomas 
Barnard (gejt. 1812) u. a. mit Erfolg thätig waren (Allen, p. 170ff.). Prieſtley ſelbſt 
(geft. 4. Febr. 1804) hat während der zehn Jahre, die er noch in Amerika (zuerjt in dem 
pennſylvaniſchen Städtchen Northbumberland) verlebte, weniger durch Predigten oder 
fonftiges perfönliches Wirken als durch fchriftitellerifche Thätigfeit die unitarifche Sache 
zu fördern geſucht. Er jchrieb hier u. a. feine Parallele zwiichen Jeſus und Gofrates 
(Jesus and Socrates compared, 1803) ſowie die vierbändige Auslegung der bl. Schrift 
(Notes on all the Books of Seripture, 1802—04), die er feinen früheren theologischen 
Werfen größeren Umfangs, namentlid der „Geſchichte der Fälſchungen des Chriftentums” 
und der zweibändigen „Allgemeinen Kirchengeſchichte“ folgen ließ und wodurch die auf 
141 Nummern fi belaufende Gejamtheit feiner Schriften vollzählig wurde. Zu be 
ionderem Anſehen oder Einflufle iſt keins feiner theologischen Werke gelangt. Das dank— 
bare Andenten, das feine Belenntnisgenofjen ihm widmen, gilt weniger feinen Beſtre— 
bungen auf diefem Gebiete als feiner charaktervollen religiöfen Perfönlichkeit und feiner 
Beteiligung an jenem eifrigen und erfolgreichen naturwiſſenſchaftlichen Forſchen, wodurch 
die Lavoiſier, Watt, B. Franklin, R. Fulton und andere feiner Zeitgenojjen Ruhm erlangten 
(vgl. Zödler, Gottes Zeugen im Reich der Natur, 2. A. 1906, ©. 333 ff. ſowie die da— 
jelbft benugte Darftellung von M. PBattifon Muir, Heroes of Science; Chemists 
London 1883], 52—79). — Die dem unitariihen Standpunkt zuftrebende Bewegung 
gewann ſeit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bejonders in Maflaufetis und ben nächit- 
benachbarten Neuenglandftaaten eine von Jahr zu Jahr wachjende Ausdehnung. Boitons 
Prediger fielen der neuen Richtung — die ſich damals mit Vorliebe noch „Liberale“ 
Schule nannte — nad und nad faft alle zu. Durch Bejegung von fünf der einfluß- 
reichiten Profefiuren am Harvard College mit Vertretern der liberalen Ideen wurde 
während der Jahre 1806—08 diefe Hochſchule für den Unitarismus erobert (um eben 
die Zeit, wo die firchlich-fonfervativ gerichteten Kreife der Kongregattonaliiten von Maſſa— 
hufetts ihr Theol. Seminar zu Andover gründeten). Zur Bildung eigentlicher unita- 
tiiher Gemeinden in größerer Zahl fam es erft jeit dem zweiten Jahrzehnt des Jahr: 
bunderts. Allerlei Zeitungspolemit zwiichen den Organen des Boftoner Liberalismus (4. B. 
ver Monthly Anthology und dem Christian Diseiple [jeit 1813]) und denen ber 
ortbodoren Richtung beförderte das feindjelige Auseinandertreten der Parteien; auf ber 
legteren Seite war es namentlid) der Panoplist (ein während der jahre 1805—20 er: 
iheinendes ftreng calviniftisches Blatt), deſſen fcharfe Artikel (feit 1815) zur Aufhebung 
der Kirchengemeinfchaft mit den Anhängern der modernen Häreſie mahnten. Daß dieſe 
Härefie feine andere fei ala die Denk: und Lehrmweife der altenglifchen Unitarier, wurde 
den Orthodoxen befonders infolge der Verbreitung von Belshams Memoirs of Theoph. 
Lindsey (Xondon 1812) im amerifanifchen Buchhandel far. Das vom „Unitarismus 
in Amerifa” bandelnde Kapitel diefer Biographie öffnete den ſtrengkirchlich Gerichteten 
die Augen über das, was fie vor allem von ihren Gegnern jchied. In immer dringenderer 
Reife ergingen nun die Mahnungen an diejelben, auszjujcheiden und auf Grund ihrer 
Sonderlehren fi als neue kirchliche Gemeinſchaft zu fonitituieren, — wogegen freilich 
jene noch längere Zeit fich fträubten. Auf enticheidende Weiſe trug die Predigt, welche 
der Boitoner liberale Paſtor Ellerp Channing (geb. zu Newport, Rh... 1780) am 5. Mai 
1819 zu Baltimore anläßlich der Ordination des unitariſch gerichteten Geiftlichen Jared 
Sparks bielt, dazu bei, das offene Herbortreten der ebenjo gejinnten Prediger und Ge— 
meinden — damals etiva 120 im Staate Mafjachufett3 ſowie 9—10 in den Nachbar: 
itaaten — mit ihrem Belenntnis zum Unitarismus zu befördern (Allen, 195 ff.). Channing 
wurde von da an Hauptführer der rajch fich ausbreitenden neuen Denomination, zu deren 
Bezeichnung als „unitariſch“ er freilih nur ungern ſich berbeiließ. Seine idealiftische 
Beiftesrichtung blieb aller jchärferen befenntnismäßigen Ausprägung ſowohl feines eigenen 
Dentens und Lehrens, wie des ihm umgebenden Kirchenweſens jtets abgeneigt. „Eine 
etablierte Kirche”, meinte er, „it das Grab des Intellekts“. Lieber als einen Unitarier 
pflegte er fich einen „Liberalen Chriften” zu nennen, womit er einen ſolchen meinte, „der 
geneigt ift, als Bruder in Chriſto Alle aufzunehmen, die nach dem Urteil der Liebe 
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Jeſum Chriftum als ihren Herren und Meifter annehmen”. In diefem praktiſch-philan— 
tbropifchen Geifte hat er bis zu feinem Tode (2. Dft. 1842) als eifriger Gegner der 
Sklaverei, ſowie als Förderer der Mäßigkeitsbetvegung und der Gefängnisreform gewirkt 
(vgl. Schaffs Artikel: III, 788). — Channings Nachfolger als hauptſächlich einflugreicher 

5 Worfämpfer des amerikanischen Unitarismus wurde Theodore Parker (geb. 1810, geit. 
1860), durch welchen die noch verhältnismäßig fonjervativere Geftalt der älteren uni— 
tariſchen Schule zur mehr kritiſch und jubjeltiwiftiich gearteten des modernen Unitaris- 
mus fortgebildet wurde. Die von der älteren Schule noch feitgehaltene Autorität der 
Bibel wurde unter Parkers Einfluß_preisgegeben und in Verbindung damit eine ſpelu— 

10 lative Fortbildung des Gottesbegriff3 zur Geftalt eines „reinen“ (richtiger eines mehr 
oder weniger ſtark pantheifierenden) Theismus angeftrebt, überhaupt alfo eine Annäherung 
an den modernen jpefulativ-fritiihen Nationalismus Hollands und Deutichlands vollzogen 
(Näheres |. in dem Art. von Lührs: XIV, 696ff.)) — Eine nachhaltig wirkſame Er- 
gänzung erfuhr die Thätigfeit diefer berühmteften Vertreter amerikaniſch-unitariſcher Kanzel: 

15 beredſamkeit durch das jchriftftellerifche Wirken des Dichterphilofophen Ralph Waldo 
Emerfon (geb. 1803 zu Bofton, geft. 1882). Dem Predigerberufe hatte auch diefer reich- 
begabte Genius ſich urfprünglich gewidmet, gab aber, nachdem er drei Jahre lang Paftor 
an der fongregationaliftifchen „ztweiten Kirche” zu Bofton geweſen, 1832 ſowohl diejes 
Amt twie feine Mitgliedfchaft in der independ. Kirchen: und Abendmahlsgemeinichaft auf, 

20 fiedelte nad dem Städtchen Concord ( Mai.) über und wirkte von bier aus ſchriftſtelleriſch 
ſowie dur in Bojton gehaltene öffentliche Lehrvorträge für die Sache des Unitarismus. 
Mittelpunkt feines mit ungemeinem Erfolge betriebenen Wirfens für ein dogmen- und 
formenfreies individualiftiiches Chriftentum wurde der auf feine Anregung in Bofton ent: 
ftandene „transfcendentale Klub”. Durch Mitarbeit an mehreren vielgelefenen Zeitjchriften 

25 (zuerft an The Dial, dann feit 1844 an The Atlantic Monthly), durch Weröffent: 
lihung feiner Wortragsferien und nicht am wenigſten durch ſeine Dichtungen (wie „Na- 
ture“ 1836) trug er zur Verbreitung feiner „transfcendentaliftifchen‘ Auftlärungöibeen 
in weitem Umkreis bei (vgl. die Gelamtausgaben feiner Works von Morley [London 
1883, 6 Bde] und von Niverfide Boſton 1883— 84; 12 Bde). Grundfägliche Syſtem— 

30 lofigfeit ift ein Hauptcharakteriftitum von Emerſons pantheifierendemyftifcher und extrem— 
indivibualiftiicher Weisheit, die weit über die Grenzen der unitarifchen Sekte hinaus Lieb- 
baber gewonnen bat. n der neuen wie in der alten Welt ergögen ſich viele Hunderte 
ſchöngeiſtig veranlagter Leſer, befonders auch in Freimaurerkreiſen, an derartigen fed bin: 
getvorfener Sentenzen mie: „Natur, Litteratur, Geſchichte find nur fubjeltive Erjchei: 

s5 nungen”; „Gott erbaut feinen Tempel im Herzen, auf den Trümmern von Kirchen und 
Religionen” ; „Unjere Vernunft darf nicht vom göttlihen Sein unterfchieden werben“; 
„Die reine Sympathie mit den Zwecken des Weltalls ift eine unendliche Kraft und kann 
weder beftochen noch abgelentt werden” ꝛc. (vgl. die von H. R. Haweis herausgegebenen 
„Gems of Emerson“ London 1886]), ſowie die Blütenlefen Emerſonſcher Gedanken— 

40 blige, womit der deutjche maurerifche Schriftiteller Diedrich Biſchoff feine Werke zu ver: 
ieren pflegt (3. B. in den Anmerkungen zu „Die Yogenarbeit und das Reich Gottes“, 
teipzig 1904, ©. 53 ff.). — Noch bei Yebzeiten Emerſons gründete einer feiner begeiftertiten 
Anhänger, A. Bronfon Alcott in Concord, Maſſ., eine fpeziell zur Pflege transfcenden: 
taliftifcher Meisheit beftimmte „Concord School of Philosophy“ (1879), die er fait 

5 ein Jahrzehnt hindurch leitete, die aber nach feinem Tode (1888) ſich auflöfte (vgl. Über: 
weg⸗Heinze a. a. D. 497). 

Zu dauerndem Beitand find einige ſchon ältere Vereinigungen zur Förderung der 
amerifanifchunitarifchen nterefien gelangt. Co die 1825 zu Bolton unter Channings 
Aufpizien gegründete American Unitarian Association (dazu bejtimmt „to diffuse 

50 the Knowledge and promote the interests of pure Christianity“) ſowie mehrere 
fpäter entitandene Vereine (fo die Western Conference of Unitarians jeit 1852 und 
die 1865 zu New-York ins Leben getretene National Unitarian Conference, gejtiftet 
jur „promotion of the cause of Christian faith and work) mibmen ſich mit 
wachſendem Erfolge der Pflege der unitarifchen Intereſſen. Bon den beiden theologiſchen 

55 Bildungsanftalten des amerikanischen Unitariertums trägt die zu Meadville in PBennivl: 
vania (geftiftet 1844) ausjchlieglich unitariſchen Charakter, während die mit der Harvard: 
Univerfität verbundene tbeol. Fakultät oder Divinity School ſich feit 1878 für „unde- 
nominational“ ertlärt bat, d. b. auch nicht-unitariſche Studierende zuläßt. Eine ſtarke 
Abneigung gegen beftimmte dogmatische Ausprägung und ſymboliſche Firierung ihres 

60 Lehrbegriffs ift nad) wie vor charakteriftiich für die amerikaniſch-unitariſche Theologie. 
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Diefelbe vermeidet in vielen ihrer Vertreter es geradezu, jich als „unitariſch“ zu bezeichnen, 
bevorzugt vielmebr Namen wie etwa „linker Flügel der Kongregationaliften” oder „Eritifch- 
liberale Theologie” oder „Schule des undogmatifchen Chriftentums” u. dgl. Auch wird 
von nicht wenigen unitarifch gerichteten und mit unitarifcher Predigt bedienten Ge- 
meinden doch der Name „unitarifch” gemieden — fo daß zwiſchen der Gefamtheit der 5 
Anhänger diefes Belenntniffes und den ihnen zunächft verwandten Denominationen (ins: 
befondere der Eongregationaliftifchen) keine ſcharfe Grenzlinie gezogen werden kann und 
eine genaue ftatiftifche Ermittelung des dermaligen Konfeſſionsſtands der Partei unmöglich) 
it. Zu den betr. Angaben bei Garroll (Am. Church Hist. Ser. I, 367), wonach die 
Unitarter Amerilas im Jahre 1893 fi auf 420 Gemeinden mit 444 Kirchgebäuden, 
gegen 510 Geiftlihen und 68000 „Mitgliedern“ beliefen, bemerkt der Hiſtoriker des 
Unitarismus (Allen, p. 243) ganz offen: diefe Zablen feien zu ftande gebradht durch Hin- 
zunahme von ziemlich vielen, „nur der Sache, nicht dem Namen * unitariſchen Ge: 
meinden“; unter den 444 Kirchen befänden ſich kaum 197, die ſich ausdrücklich ſelbſt als 
unitariſch bezeichneten, und bei den 510 Geiſtlichen ſeien einerſeits gegen 20 predigende 15 
Frauen, andererſeits mindeſtens 100 überhaupt nur liberal gerichtete aber nicht eigentlich 
unitariſche Theologen mit inbegriffen. Den Charakter einer freiſinnigen Allerweltskirche, 
mit ſtark entfeſſeltem Subjektivismus ihrer Vertreter und mit entſprechender Gleichgiltig— 
feit gegen feſte kirchliche Organiſation, befundet in der That die unitariſche Denomination 
in mebr als nur einer Beziehung. Dieſe „Kirche der Intellektuellen” (mie fie ſich auch 20 
wohl nennen läßt), befitt ihr einigendes Band nicht ſowohl an den Satungen irgend: 
welcher Afloziation oder an fonftigen firen religiös-kirchlichen Überlieferungen, fondern 
vornehmlich an der gemeinfamen antidogmatifchen Tendenz ihrer Redner und der mefent: 
lich übereinftimmenden Art, wie ihre Fournaliften (in — geſchickt redigierten und 
einflußreichen Organen wie jetzt beſonders der Christian Examiner und die Unitarian 
Review) jich über religiöfe Probleme und Zeitfragen vernehmen laſſen. „Unitarismus“ 
bedeutet ihren Anhängern nicht das Fefthalten an einem dogmatifch beftimmten Gottes: 
begriff, fondern überhaupt nur ſ. v. a. freie und fortfchrittliche religiöfe Denkweiſe (vgl. 
Frothingham bei Allen, p. 244: The new Unitarism is neither sentimental nor 
transcendental nor traditional; it calls itself „unitarian“ simply because » 
that name suggests freedom and breadth and progress and elastieity and 
joy“, ete.). 

Seit dem Dabhinfterben der oben genannten theologischen Koryphäen des amerikaniſchen 
Unitarismus haben zum Teil wieder altenglifche Litterariiche Größen die geiftige Führun 
des Unitarismus übernommen. Diefelben ziehen zur BVerftärfung ihrer Bofition auch 35 
Vertreter des europätichsfeitländifchen theologiſchen Liberalismus gerne beran und haben 
bejonders durch Beranjtaltung öffentlicher Vorträge u. dgl. einen nicht unbeträchtlichen 
Einfluß auf die Kreife der mwifienfchaftlich Gebildeten gewonnen. Zur Befeftigung ihres 
Anfebens und zur Verbreitung ihrer Anfchauungen trägt namentlich das Inſtitut der Hibbert- 
Lectures Wichtige bei, ein ſeit 1873 in regelmäßiger Thätigfeit getretener Vortrags- 40 
chklus (gegründet durd ein Legat des reihen Jamaicapflanzers Rob. Hibbert [geft. 1849] 
zum Zweck der Vertretung „antitrinitarifcher Lehren” und mit der ausbrüdlichen Be: 
ftimmung, daß „nur Heterodore” an ibm mitwirken dürften). Mar Müller, Abr. Auenen, 
O. Pfleiderer u. a. haben zur Förderung diefes Unternehmens durch mehr oder weniger 
wichtig gewordene Vorträge bisher beigetragen. — Zu den erfolgreichiten einbeimifchen 45 
Vorfämpfern für die unitarifche Sache gebört der noch gegenwärtig in englijchen tie 
außerenglijchen jchöngeiftigen Kreifen — wegen feiner eleganten Plädoyers für ein 
wunderfreies, der modernen Entwidelungslehre angepaßtes und ganz aufs praftifche redu— 
ziertes Chriſtentum — vielgefeierte Stopeford A. Brooke Verfalfer von Reden über 
„Blaube und Wiſſenſchaft“, melde an Charlotte Broicher [Göttingen 1898] eine Über: so 
jegerin fanden, von geiftreichen Eſſays über „Religion in Literature and Religion 
in Life“ [Zondon 1901] u. f. w.). Desgleichen der feit Anfang 1900 aus dem Leben 
geichiedene James Martineau, Broofes hohes Vorbild und geiftlicher Water, der nachdem 
er 1836 mit den zu Liverpool gehaltenen ſechs Vorträgen über „Das Nationale der relis 
giöfen Forſchung“ feine Laufbahn auf glänzende Weiſe eröffnet, faſt durch zwei Menjchen: 55 
alter hindurch teild in Vorlefungen am Manchester New College, der tbeol. Hochſchule 
des altenglifchen Unitariertums, teild in Reden und Schriften fonjtiger Art fein beredtes 
Zeugnis für ein gemäß modern:unitarifcher Doktrin idealifiertes und fublimiertes Chriftentum 
abgelegt hat. Drei Werke von internationaler Verbreitung entjtammen der Zeit feiner 
gereifteren ungemein erfolgreichen Schriftjtellertbätigfeit: die Types of Ethical Theory » 
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(2 vols., Xondon 1885), eine zweibändige Neligionsphilofopbie, betitelt A Study of 
Religion, its Sources and Contents (Oxford 1887) und ein genialer Beitrag zur 
theologischen Prinzipienlebre: The Seat of Authority in Religion (Xondon 1890). 
Da in diefen Werten neben glänzender Diktion auch eine hervorragende fpekulative Be: 

5 gabung zu Tage tritt, eignen fie ih vor allen dazu, einem eindringenderen Studium ber 
Gottes: und Weltanficht des Unitarismus der Gegenwart zu Grunde gelegt zu werden. 
Am modernen Materialismus und dem PBofitivismus Comtes und Mills, ja ſelbſt am 
Spencerfchen Agnofticismus wird von ihrem Verfaſſer ſcharfe Kritik geübt; feine eigne 
religiöfe Denkweiſe ift eine mejentlich pantheiftifche, getragen von hohem fittlichem Ernſt, 

ı0 aber verbunden mit mweitgebender Neigung zu ſubjektiviſtiſcher Kritik und Hyperlritil be: 
züglich der gefchichtlichen Grundlagen des Chriftentums — in welch letzterer Hinſicht er 
einerfeits franzöfifchen liberalen Religionsforichern wie A. und J. Réville ꝛc., andererfeits 
den jüngeren Ausläufern von Baurs kritiſcher Schule naheftehend erfcheint (vgl. Pleiderers 
vielfach zuftimmende Würdigung der Martineaufchen Theologie in den IPTh 1889, 

15 ©. 41 ff., ſowie die mehr kritiich gehaltenen Ausführungen von Lipfius im ThIB 1888, 
©. 323. und 1890, ©. 349ff.). Im Verhältnis zu manchen feiner Belenntnisgenoffen, 
namentlich zu dem radikaler gerichteten Barker (vgl. über diefen: Lührs, in Bd XIV, 
697 }.) ſteht Martineau als der tiefere religiössethifch gehaltvollere Denker da. Doch teilt 
er mit allen Dogmatilern des neueren Unitarismus die ablehnende Haltung gegenüber 

20 jenen Überrejten jupranaturaliftiicher Denk: und Lehrweiſe, welche das ſocinianiſche Re 
ligionsfyftem noch zu fonjervieren geſucht batte, insbefondere alfo den fonjequenteren Ratio: 
nalismus binfichtlih der Lehren vom Wunder, von Chrifti Perfon und von den leßten 
Dingen. (Herzog +) Böker }. 

Universalismus hypothetieus ſ. d. U. Helvetifche Konfensformel Bd VII 
2 ©. 647, 52. 

Univerfitäten. — Litteratur: Denifle, Univerjitäten des Mittelalters, 1885; Kajbdall, 
Universities of Europe in the Middle Ages, 1805; Kaufmann, Geſchichte der deutjchen Uni: 
verfitäten, 1888/96; Baulfen, Die deutihen Univerjitäten, 1902; Yeris, Die Univerfitäten im 
Deutjhen Reich, 1904; Tholud, Das atad. Leben des 17. Jahrbs., 1853/54; Stter, De ho- 

% noribus sive gradibus academieis liber, 1685; Gtein, Die afad. Gerichtsbarkeit in Deutic 
land, 1891; Horn, Kolleg u. Honorar, 1897; Afademifche Freiheit, 1905; Zur Geſch. d. Privat 
dozenten — Mitteil. d. Gejellih f. deutiche Erziehungs: u. Schulgeſchichte, 1901, Heft 1; Dold, 
Geſchichte des deutichen Studententums, 1858; Minerva, Jahrbüch der gelehrten Welt, 1892 F.; 
Erman u. Horn, Bibliographie der deutjchen Univerjitäten, 3 Bde, 1904. 

35 Die Univerfitäten find ein Erzeugnis des chriftlichen Geifteslebend des Mittelalters. 
„Die Kirche war die Trägerin aller Ideen geiftigen und gefellichaftlichen Fortfchrittes, und 
indem jie nicht mübe ward, dieſe been zu verwirklichen, ftand fie weit über allen andern 
menjchlichen Einrichtungen der Je (Lamprecht). Danach ericheint der Streit, ob die Uni— 
verjitäten firchliche oder weltliche Anftalten waren, müßig: fie waren beides, entjprechend dem 

40 Charakter des chriftlichen Abendlandes, deſſen Gefchichte die drei Worte: sacerdotium, 
imperium, studium ausdrüden. 

Ihre Entftebung fällt in das 12./13. Jahrhundert. Der Typus mußte erft da 
fein, bevor nach ihm Univerfitäten gegründet werden fonnten. Studium generale 
war der Name, den diefe frei entitandenen LZehranftalten gegen die Mitte des 13. Jahr— 

45 bundert3 bin annahmen. Man gelangte zu dem Begriff, nachdem die Entwidelung von 
Paris und Bologna diefe Art scolae oder studia unterjchieblih machte von anderen 
die dann scolae speciales, studia partieularia heifen mochten. Die entjcheidenden 
Thatfahen waren folgende. Erſtens: es waren Unterrichtsanftalten für all und jeben, 
der lernen d. b. ftudieren wollte. Damit bing zweitens zufammen, daß die Lehre (doc- 

» trina, sceientia) eine diseiplina generalis, eine allgemein giltige, in der ganzen Gbriften: 
beit brauchbare war. Und dazu fam drittens, daß diejenigen, die den durch die Praris 
topisch gewordenen und für notiwendig erfannten Studienkurfus abjolviert hatten, nad) 
einer Prüfung für befähigt erflärt wurden, die gelernte Wiſſenſchaft zu propagieren und 
überall als anerfannte Lehrer aufzutreten. 

56 Erhielt zufolge diefer drei Miomente der Archetyp, nachdem er fich befeitigt hatte, den 
Namen studium generale, jo gehörte doch zur Kortdauer des Typs noch etwas, mas 
das Wort universitas ausdrüdt. Denn erft von der Zeit an, wo die Schulen von Paris 
und Bologna universitates d. h. juriltiiche Körperſchaften einſchloſſen, fann man den 
Beitand diefer beiden Hochſchulen datieren. Solche organifierten Verbände von Lehrern 
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und Schülern entftanden um die Mende des 12. Jahrhunderts, fie drüdten den Schulen 
ein bleibendes Siegel auf, ſchufen ihre Verfaſſung, erlangten Privilegien und fonfolidierten 
fo den Typ, der feitbem als ein studium generale privilegiatum in ber Geichichte 
feine Holle fpielt. 

Die körperichaftliche Verfafjung gehörte alfo mit zum Begriff des Generaljtubiums. 5 
Der Gejamtverband „universitas magistrorum et scholarium“ ſchloß in fich noch Unter: 
verbände einerfeits der Lehrer, andererfeits der Scholaren, teilweiſe auch beider zulammen, 
wie fie die Namen „Fakultäten“ und „Nationen“ andeuten, Im Laufe der Zeit wurde 
die Bezeichnung der Gefamtlorporation zur Bezeihnung der Lehranftalt, und gerade im 
Deutfchland it von Anfang an studium generale und universitas promiscue ge: 10 
braucht worden. Niemals aber bat man darunter die Gefamtheit der Wifjenfchaften ver: 
ftanden: der Ausdrud universitas litterarum gehört der Neuzeit an. — 

Der Archetyp der Univerfitäten wurde in Paris und Bologna gefunden. Der 
Grund lag darin, daß um dieſelbe Zeit (zu Anfang des 12. Jahrh.s) eine beitimmte 
Wiſſenſchaft — in Paris die Theologie, in Bologna die Jurisprudenz — nad einer 15 
neuen Methode von hervorragenden Lehrern (Abälard, Irnerius) behandelt und da: 
durch eine neue Ara des gelehrten Studiums begründet wurde. Die Methode beitand 
in der dialektiſchen Erörterung des Gegebenen, dort der tirchenlehre, bier der Rechtslehre: 
das überlieferte Recht war Geſetz, der überlieferte Glaube war Geſetz; die Aufgabe beſtand 
darin, die Widerfprüche zwiſchen den Autoritäten, den Kirchenvätern wie den Glofjatoren, 20 
dialeftijch zu entfernen, d. h. das Pro et Contra zu disputieren und ben Schlußentichetd, 
die Sentenz zu ziehen. 

In diefer dialektifchen Methode ftedte Leben, fie weckte Leben, fie erzeugte eine Kon: 
tinuität der gelebrten Arbeit und ficherte den Schulen zu Paris und Bologna, wohin aus 
allen Gegenden des Abendlandes die Schüler ftrömten, die Dauer, die andern gleich: 25 
zeitig berühmten Schulen, wie Klofter Bee, Yaon, Tours, Navenna, nicht zu teil ward. 

Diefe neue Methode wurde zur Scholaftif, von der Kirche eb und ber: 
breitet zur Beförderung und Bewahrung der Einheit der Lehre auf kirchlich-religiöſen, wie 
auf kirchlich⸗rechtlichem Gebiet. Das römiche Recht Fam nur fubjidiär in Betracht, ſoweit 
fein Studium für das Verftändnis des kanoniſchen nötig war. Entſprechend der mittel: zo 
alterlichen Idee von Univerfalmonarchie und Univerjallicche ſtanden Theologie und Juris— 
prudenz im Vorbergrunde geiftigen Intereſſes. Dies aber iſt der Urfprung des connu- 
bium academicum zwifchen beiden. - 

Brivilegien * der Univerſitätsbildung zu gute. Das erſte war die ſog. 
Authentica Habita Kaiſer Friedrichs J, in Form eines Reichsgeſetzes zu Roncalia 35 
1158 erlafjen und in das Corpus J. ©. aufgenommen. Es bejagt, daß diejenigen, welche 
Studien halber an fremde Orte reifen, den kaiſerlichen Schuß genießen und, von ber 
örtlichen Gerichtsbarkeit befreit, entiveder vor ihrem Lehrer oder dem Bifchof Necht nehmen 
ſollen. Galt dies Privileg auch nicht ausfchliehlich für Bologna, jo wurde es doch ge: 
mäß der Bedeutung, die die Nechtichule von Bologna damals jchon beſaß, von ihr vor: 10 
züglich geltend gemacht und trug zu ihrer weiteren Entwidelung weſentlich bei. Weiterbin 
wurde es die Grundlage für alle Privilegienbriefe, welche Kaiſer und Yanbesherren den 
päteren Univerfitäten erteilten. 

Ein ähnliches Privilegium erlangten die Schulen von Baris, indem aus befonderer 
Veranlaffung im Jahre 1200 König Philipp Auguft den Scholaren perfönliche Eicher: 45 
beit und Unantaftbarkeit ihrer Habe gewährte und fie der Gerichtsbarkeit des Biſchofs 
unteritellte. 

Diefe Privilegien begünftigten ohne Zweifel die Bildung von Korporationen, die ſich 
ja doch nur unter dem Schuße der höchiten geiftlichen und weltlichen Autoritäten feſtigen 
fonnten. Bald famen andere, vom Papſt erteilte dazu: das Promotionsrecht und das 50 
jogen. Reſidenzprivilegium. — 

Die Univerſität Paris konſtituierte ſich am Ende des 12. Jahrhunderts aus der 
Vereinigung der Lehrer der vier Disziplinen: Theologie, Jus, Medizin und Artes, und 
zwar waren es die, welche auf der Seineinſel im Bezirke von Notre Dame ihre Lehrthätig— 
feit ausübten, nachdem ſie vom Kanzler der Kathedrale in herlömmlicher Weiſe die Er: 56 
laubnis dazu erhalten hatten. 

Die Varifer Univerfität war alſo eine Magiiteruniverfttät: das Negiment der Lehr: 
anftalt lag in den Händen der Lehrer, und was fie regierten quoad studium, das ging 
die Gefamtbeit, die universitas magistrorum et scholarium an. 

Nah und nadı fchlofien die Lehrer desſelben Faches noch engere Verbände, Den so 
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Anlaß dazu gab die Promotionsfrage, die ftatutarifch geregelt werden mußte, was im 
zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhundert? geſchah. Um dieſe Ei ericheint aud) das Wort 
„facultas“ zunächſt für die betreffende Disziplin; feit der Mitte des Jahrhunderts über: 
trägt es ſich aber auf das Kollegium der Lehrer desfelben Faches, und die universitas 

5 magistrorum etscholarium erfcheint nun in vier Fakultäten gegliedert. Als gemeinfames 
Oberhaupt des Studiums galt bi8 Ende des 13. Jahrhunderts der Kanzler von Notre 
Dame, der das Prüfungsweſen beauffichtigte und die Lizenz erteilte. 

Unter den Fakultäten nahm die artiftifche zwar als Vorftufe zu den oberen drei ben 
unterften Rang ein, jedoch war fie an Mitgliederzahl bei weitem die ſtärkſte. Sie lehrte 

10 die bergebrachten artes (septem liberales) und verband damit vorzüglich das Studium 
der Ariftoteliichen Schriften. Ihr lag bejonders die Pflege der Dialektit ob, die wiederum 
nur ber Theologie den Weg bereitete: dienten doch nad Gregor IX. alle Wiſſenſchaften 
einzig der Theologie. Die juriftiiche Fakultät traktierte das kanoniſche Recht, das als ein 
Anbängjel der Theologie gelten konnte. Die Medizin, vielfach noch zu den artes ge- 

is rechnet, hatte ihre Hauptpflegeftätte allerdings weniger in Paris, als in Montpellier und 
Salerno. In Paris überwog durchaus das philofophifch-theologifhe Schulftudium, und 
die Artiften bildeten den Grundftod der Univerfität. 

Ebenfalls in den erften Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts wurden für die Zwecke 
der Verwaltung und der Disziplin die Scholaren in vier Nationen eingeteilt. Cs ift 

20 wohl kein Zweifel, daß damit eine Nahahmung der in Stalien voraufgegangenen freien 
Nationenbildung beabfichtigt wurde, um Ordnung in das Chaos der ftudierenden Jugend 
zu bringen. An der Spige jeder Nation ftand ein von ihr gewählter Profurator, während 
alle vier fih unter einem gemeinfchaftlichen Rektor vereinigten. 

Somit umfaßte das Generaljtudium in Paris eine doppelte Korporationsbildung : 
25 einmal rüdjichtlich des Lehrzwecks die Magifter- und Scholarenuniverfität mit ihren bier 

Tafultäten, jodann die unter einem gemeinfamen Scholarenreftor vereinigte, in bier Na: 
tionen gegliederte Stubentenfhaft. Da nun die artiftifchen Magifter zugleih noch Scho— 
laren in den oberen Fakultäten waren, fo ergab fich für fie eine zwiefache Korporationg- 
zugebörigfeit: als Komponenten ihrer Fakultät gebörten fie zum corpus magistrorum, 

so ald Scholaren der oberen Falultäten aber zugleich zu den Nationen. Ertvägt man nun, 
daß die Mehrzahl der Schüler überhaupt Artiften waren, fo ift erjichtlih, daß die ganze 
philoſophiſche Fakultät in den Nationen enthalten war und daß außerhalb derjelben nur 
die Lehrer der oberen Fakultäten jtanden. Auf diefe Weiſe befamen die Artijten bald das 
Übergewicht an der Univerfität. Zunächſt (um 1274) machte fi) der Nationenrektor aud) 

35 zum Haupt der Artiftenfatultät, die mit den vier Nationen quafi identiſch wurde. Um 
diefelbe Zeit mögen fi dann aud die andern Fakultäten je einen Vorfteher (Dekan) ge- 
geben baben. Sodann unterwarf fich der Rektor der Artiftenfakultät die Mediziner und 
Dekretiften und nah längerem Widerftreben enblih auch die Theologen, jo daß bon 
n ab der urfprüngliche artiftiiche Nationenrektor als Haupt der ganzen Univerjität 

0 auftritt. 
Diefe Entwidelung gelangte zum Abſchluß, kurz bevor die erſte deutſche Univerfität 

(Prag 1347) gegründet wurde. — 
Der Bolognefer Typ entmwidelte fich in anderer ‘form, weil bier der Schulunterricht 

andere Art hatte als jenfeit der Alpen. In Frankreich war er feit Karl d. Gr. unlös- 
45 lich verbunden mit den Klöftern und Kirchen, fo daß Lehrer wie Schüler ipso facto zum 

geiftlihen Stande zählten. 
In Italien dagegen batten fih von der Römerzeit ber Yaienfchulen erhalten, und 

wenn daneben auch Kirchenichulen existierten, fo befaßen fie doch keineswegs das Monopol. 
Befonders gab e8 Laienlehrer in den lombardifchen Freiſtaaten, wo die ftädtifche Politik 

50 ebrgeizigen Leuten Aufftieg verfprad. Auch in Italien waren die fieben freien Künjte die 
Grundlage der geiftigen Vildung, Aber während im Norden dad Hauptgewicht auf bie 
Dialeftit gelegt wurde in ihrer Anwendung auf Metaphyſik und Theologie, trieb man 
bier vorzüglih Grammatik und Rhetorik in Anwendung auf die Nechtsfunde, d. b. zur 
Abfaſſung juridifcher Inſtrumente als Vorbereitung auf den Beruf des Sachwalters und 

55 Notard. Rom, Pavia, Ravenna, Bologna waren Orte, wo das Recht im Rahmen der 
artes gelehrt wurde. Seit den Zeiten des Irnerius nun (1100--1130) hörte in Bologna 
das Necht auf ein Zeig der Rhetorik und Element der liberalen Erziehung zu fein, es 
wurde eine felbititändige Doftrin und erzeugte eine neue Klaſſe von Studierenden, reifer 
an Alter und jelbitijtändiger als die fonjtigen Scholaren des frühen Mittelalter. Hier 

so liegt der Grund für die Entjtebung der (juriftiichen) Studentenuniverjität in Bologna. 
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Der Aufihtwung des Rechtsſtudiums in Italien ift an den Namen des Irnerius ge: 
fnüpft. Bald nach ihm erbielt es einen neuen Anftoß in anderer Richtung. Um 1142, 
um diefelbe Zeit ald Petrus Lombardus in Paris feine Sentenzen hberausgab, erjchien 
in Bologna das Defretum Gratians, die „eoncordantia distantium canonum“. 
Beide Werke find Anwendungen der dialektiſchen Methode von Abälards „Sie et Non“, 6 
beide wurden die von der Kirche anerkannten Tertbücher ſowohl für das Studium der 
Theologie als des Kirchenrechts. Und ebenfo wie Irnerius das Studium des meltlichen 
oder faiferlichen Rechts von den artes gejchieden hatte, jo machte Gratian das kanoniſche 
oder päpftliche Recht zu einer Sondertoifjenichaft neben der Theologie. 

Durch Gratians Auftreten erhielt nun Bologna als Rechtsſchule doppeltes Gewicht: 
Laien und Kleriker von Süd und Nord zogen herbei. Die fpefulative Theologie kam 
dagegen nicht auf, ihr Hauptfig war und blieb Paris. In Bologna berrfchte praktiſche 
Wiffenfchaft, der Geift des Diesjeits, die Fragen der Inveſtitur, des Verhältnifjes zwifchen 
Kaifer und Papft, von Feudalſtaat und bürgerlicher Freiheit wurden erörtert, während in 
Paris tbeoretiiche Wifjenichaft, der Geift des Jenſeits überwog, ragen über die Einheit 
der Vernunft, über Transjubitantiation, über die Realität der Univerfalien auf der Tages: 
ordnung ftanden. 

Alle diefe Umftände bewirkten, daß Bologna und nad) ihr die übrigen füdlichen Hoch: 
ihulen den laienhaften, demofratiihen Charakter von Stubentenuniverfitäten erhielten, 
während Paris und Orforb nebjt ihren Ablümmlingen hierarchiſch regierte Magifterfchulen 20 
wurden. 

In Bologna waren es die ſtudierenden Fremden, die ſich zur Wahrnehmung ihrer ge— 
meinſamen Intereſſen in „Nationen“ zuſammenſchloſſen, wahrſcheinlich um dieſelbe Zeit, als 
in Paris die Magiſteruniverſität anhub. Das Muſter ihrer Vereine gaben die ſtaͤdtiſchen 
Zünfte ab; wie dieſe wählten fie ſich einen Rektor, dem consiliarii zur Seite ſtanden, 2 
ſchwuren ihm Gehorfam und unterftellten jich feinem Gericht. Inſofern modifizierten fie 
des Rotbarts Privileg, das fie zwar vom örtlichen Gerichte erimierte, ihnen aber nur bie 
Wahl ließ zwifchen dem Forum des Bifchofs oder ihres Meiſters. Die Profefjoren wurden 
aljo ausgejchaltet, und das bifchöfliche Gericht blieb einzig für die Klerifer unter ben 
Studenten. 30 

Noch vor der Mitte des 13. Jahrhunderts verjchmolzen die Korporationen zu zwei 
großen (juriftifchen) Univerfitäten der Gitramontani und Ultramontani, innerhalb deren 
die verfchiedenen Nationen mit ihren freigewählten consiliarii noch ein felbitftändiges 
Leben lebten; jie erhielten ſich mit ihren beiden Reftoren bis zum 16. Jahrhundert bin, 
während auf anderen von Bologna abgeleiteten Hochſchulen die Reduzierung auf eines 
Univerfität (scil. scholarium) mit einem Rektor ſchon früher eintrat. 

Die Rechtölehrer jtanden zunächſt außerhalb der Univerfität. Wohl mochten fie, da 
die Leitung des Studiums doch in ihrer Hand lag, zu Prüfungsziweden, bejonders feit 
Honorius III. 1219 den Archidiakon mit der Verleihung der Lizenz beauftragt hatte, ein 
eollegium doetorum vorftellen, zur Organifation eines ſolchen fam es jedoch erft in der so 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als es notwendig erjchien, der erſtarkten Scholaren= 
univerfität ein forporatives Gegengewicht der Lehrer zu geben. Allmählich gerieten fie 
aber, da die Studenten fie wählten und in Verbindung mit dem Stabtmagiftrat bejoldeten, 
derart in Abhängigfeit, daß der reetor scholarium aud) reetor studii wurde und felbit 
die Profeſſoren feiner Gerichtsbarkeit unterwarf. Seitdem mochte auch das Bolognaer 45 
Generalftubium einer universitas magistrorum et scholarium gleichen. Erft Anfang 
des 14. Jahrhunderts traten die Artiiten (inkl. Mediziner) zu eimer (dritten) Univerfität 
zufammen; und als 1360 Innocenz VI. ein studium generale in thevlogia be- 
willigte, da verbanden ſich die Magijter der Theologie zu einer Genofjenichaft, während 
ihre Studierenden der Univerjität der Artiften beitraten. 50 

Soviel über den Bolognaer Ardyetyp des Generalftudiums: hier die Scholarenuniver: 
ftät, in Paris die Magijteruniverfität. Ihre beiderfeitigen Abkömmlinge unter den pri- 
mären, frei entitandenen Univerfitäten trugen natürlich den Charakter des Vorbildes. — 

Parallel mit Paris und in offenbarer Nahahmung, wenn aud ſonſt jelbititändig, 
enttwidelte fih vom 12. Jahrhundert her das Generaljtudium in Oxford. Seine Be 55 
jonderheit liegt in der Stellung des Kanzlers, der als Vertreter des Bifchofs, d. h. der 
Kirche dem Parifer Kanzler vergleichbar war, darüber hinaus aber auch die Stellung des 
Rektors innehatte. Die Urjachen für diefe Eigentümlichkeit der englijchen Univerfitäten 
find bei Raſhdall nachzulejen. 

Als primäre, bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts entitandene Generalftudien find co 

— 0 

— 6 
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in Italien Neggio, Modena, VBicenza, Padua, Vercelli, in Frankreich Orleans 
und Angers zu nennen. Cs ift bezeichnend, daß fie alle zunächſt nur Rechtsſchulen 
waren, alſo bloß eine Falultät beſaßen: die Rechtswiſſenſchaft war eben das Lieblings- 
ftudium der Kleriler des 13. Jahrhunderts, die Kirche ſelbſt ein großes Nechtsinftitut. 

5 Cambridge dagegen, ein Ableger von Oxford, beſaß mie diefes alle vier Fakultäten. 
Mediziniſche Generalftudien entwidelten fih in Salerno und Montpellier. In 
Montpellier gefellten fih dazu im 13. Jahrhundert artiftiiche und juriftiiche Fakultäten, 
und mit Rüdficht auf diefe erteilte Nikolaus IV. 1289 für Montpellier nocd einen 
— obwohl hier das Generalſtudium „ex consuetudine“ ſchon längit 

ı0 beſtand. 
Als ſekundäre Univerſitäten mögen nun diejenigen betrachtet werden, die nad 

einem der Archetype abfichtlid) von der Landesherrſchaft oder vom Kaiſer oder vom Papit 
oder von ihnen zufammen gegründet wurden unter Verleihung eines Stiftbriefes 
mit eben den Privilegien, die für das Bejtehen eines Generaljtudbiums als notivendig er— 

ı5 fannt waren. Hießen jene eriten fo ex consuetudine, jo wurden «8 diefe ex privilegio. 
Den Reigen eröffneten nach Bolognaer Typ die Hochſchulen der pyrenäiſchen Halb: 
infel (Balencia, Salamanca, Yilfabon-Goimbra), wo fich zuerjt das Bedürfnis fühlbar 
madhte, den Einheimiichen das Neifen auf ausländifche Hochſchulen zu erfparen. Es waren 
Generalitudien „respectu regni“, alfo nicht ſowohl internationale, als vielmehr Landes 

0 univerfitäten. Ihre Anzahl betrug am Ende des Mittelalters 13. 
Allen Ländern voran eilte Jtalien mit der Errichtung von Generaljtudien. Ab: 

geiehen von Neapel, wo Kaifer Friedrich II. 1224 ein foldhes mit allen vier Fakultäten 
egründete, und von Nom, wo Innocenz IV. 1244/5 das Generalitudium der röm. Kurie 

für Theologie und Rechtswiſſenſchaft ins Leben rief, verdantten die übrigen ihre Ent 
25 ftehung der Initiative ſtädtiſcher Munizipien, die fich bierbet von fisfalifchpolitiichen Be: 

weggründen leiten ließen. An ihnen behaupteten das Nechtsjtudium und nächſt ibm das 
medizinische den Vorrang. Im ganzen bejaß talien während des Mittelalters ſchon an 
20 Generaljtudien. 

In Frankreich wurde Touloufe die erite nad Pariſer Mufter geftiftete Uni- 
so verfität (1229). Ihr Urheber war der Bapft, und ihre Stiftung ift geichichtlich injofern 

bedeutſam getworden, als fie der Vorftellung Raum gab, der Papſt Eönne auf Bitten 
eines Yandesberrn oder einer Stadt Generaljtudien gründen. Und von dieſer Vor— 
ftellung war es nur ein Heiner Schritt bis zur Entwidelung der Theorie, daß eine Uni: 
verjität überhaupt nicht ing Leben treten fünne ohne einen Stiftbrief des Papſtes oder 

3; enigitens feines Mitregenten im mittelalterlichen Weltjtaat, des Heiligen Römiſchen Kaifers. 
Auf Touloufe folgten im 14. Jahrhundert noch vier neue Generalftudien: Avignon, 
Cahors, Grenoble, Orange, doppelt jo viele aber im 15. Auf ihre Verfaſſung 
gewann neben dem PBarifer auch der Bolognaer Top einigen Einfluß, injofen als bie 
Vertreter der Nationen, die Profuratoren oder Konftliarter, neben dem Rektor und ber 

0 Magifterkorporation an der Yeitung des Studiums teilnahmen. Auf die Wahl der Lehrer 
hatten indes die Studenten feinen Einfluß. Bemerkenswert ift ferner, daß mit Ausnahme 
bon Paris der Bifchof durch einen Kanzler oder Scholaftifus fat überall bedeutenden Ein: 
fluß behauptete. Auf diefen franzöfiihen Typus ging aber die Verfajfung der deutſchen 
Univerfitäten zurüd. 

5 In Deutfchland hebt die Univerfitätsgefchichte erjt um die Mitte des 14. Jahr— 
bunderts an, indem Karl IV. 1348 in feinem Kronland Böhmen mit päpftlicher Bewilli— 
gung zu Brag ein Generalftudium eröffnete und damit gewiſſermaßen den Schlußſtein 
legte. Für die deutjche Befiedelung; denn von nun an beginnt die nationale Gegenwirkung 
der Gehen, welche nah 60 Jahren den Erodus der Deutjchen erzivang. Man wird übrigens 

so bei jeder Univerfitätsihöpfung befondere Beweggründe aufzudeden haben. In Kon 
furrenz mit Prag erhob fih 1365 die Univerfität Wien. Es folgten jodann, als in der 
Zeit des Schismas die Univerfität Paris ſich zerjtreut hatte, Heidelberg 1386, Köln 
1388, Erfurt 1392. Im nächſten Jahrhundert verjuchte zuerſt Biſchof ‘ob. dv. Egloffitein 
1402 zu Würzburg die Gründung einer Univerfität, fie überlebte ihren Urheber nicht und 

55 wurde 1582 vom Fuͤrſtbiſchof Julius mit Hilfe der Jefuiten zum zweiten Male geftiftet. 
Dagegen gedieh das Ztudium in Leipzig, wo die Yandgrafen von Thüringen 1409 
die aus Prag vertriebenen deutihen Magifter und Scholaren ſeßhaft machten. Zehn Jabre 
ſpäter begründeten medlenburgiiche Herzöge in Verbindung mit der Hanfeftadt Ro tod 
die erfte Hochſchule in dem neuen Nolonialgebiet jenfeit der Elbe. Hiermit war die erfte 

so Periode deuticher Univerfitätengründung abgejchlofjen. Befet war: der Südweſten mit 
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Heidelberg, der Weſten mit Köln, das Centrum mit Erfurt und Leipzig, der Norden mit 
Roſtock, der Oſten mit Prag, der Südoſten mit Wien. 

Noch im 14. Jahrhundert griff die Univerfitätsbildung über die Oftgrenze des Reiches 
binaus: Prag und Wien eriwedten Nadjeiferung bei den Künigen von Polen und Ungarn, 
die in Krakau, bezw. in Fünfkirchen und Ofen-Peſth Hochſchulen errichteten, freis 5 
lich ohne daß diefe Stiftungen in jenen noch etwas zweifelhaften Kulturländern zu redhtem 
Gedeihen kamen. 

Auf der entgegengefeßten Seite des Reichs erhielt Löwen 1425 die erite nieder: 
ländiiche Univerfität. 

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hob in Deutjchland eine zweite Periode 10 
eifriger Univerfitätengründung an. Die Urfachen waren zweifellos mehr politiiche, als 
wiſſenſchaftliche, ähnlich wie bei der Errichtung der Univerfitäten in den italifchen Frei— 
flaaten des 13. Jahrhunderts. Das römische Recht hielt durch die Pforten der neuen 
Univerfitäten feinen Einzug in Deutſchland zur Unterbrüdung der beimifchen Rechte und 
zur Stärkung abjoluter Fürftengewalt. Greifswald, die Schöpfung Nubenows und ı5 
Stiftung pommerjcher Herzöge, war 1456 die erfte der neuen Untverjitäten diefer Periode. 
E3 folgten Freiburg im Breisgau 1157, Bajel 1460, Ingolftadt und Trier 1472, 
Tübingen und Mainz 1477, alle mit päpftlichen Stiftungsbriefen. Eberhard von 
Württemberg erbat fi} 1484 von feinem Verwandten Kaifer Friedrich IIL., der 3. 3. als 
Flüchtling vor Mattbiad Corvinus im Reiche umberirrte, noch einen zweiten Stiftungsbrief 0 
für Tübingen, in welchem befonderd das Studium des „Faiferlichen” Rechtes betont 
wurde zur Bändigung der „effrenes subditorum animi“. Hieran fnüpften antipapale 
Yuriften und Vorfämpfer der Staatögewalt die tendenziöje Lehre, daß die Privilegierung 
einer Fakultät des römifchen Nechts Reſervatrecht des Kaiſers jet. 

Am Ende des 15. Jahrhunderts waren aljo alle größeren Territorien Deutſchlands 2; 
mit Ausnahme von Kurſachſen und Brandenburg im Befig einer Univerfität. Branden— 
burg trug fich allerdings Anfang der 90er Jahre mit dem Plane einer Univerfitätsgrün: 
dung, jedoch fam ihm Kurfachjen, das bei der Teilung der ſächſiſchen Lande im Fahre 
1486 feine Leipziger Univerfität abgegeben batte, noch zuvor mit der Gründung von 
Wittenberg 1502; die Brandenburgifche Hochichule trat dann erit 1506 ji Srankfurt so 
an der Oder ans Licht. Beide Univerfitäten befaßen ſowohl päpitliche als kaiſerliche Stift- 
briefe; fie maren die letzten mittelalterlichen Gründungen in Deutichland. 

Außerhalb Deutſchlands wurden noch errichtet: in den nordijchen Yändern die Uni: 
verfitäten von Upſala, 1477 auf Betreiben des Klerus, und Kopenhagen, 1478 unter 
König Chriftian I., beide nad deutſchem Mufter, natürlich mit päpftlicher Konfirmation. 35 
In Schottland waren es die Bijchöfe, die während des 15. Jahrhunderts drei Univerfitäten 
ind Leben riefen: St. Andrews 1413, Glasgom 1450, Aberdeen 1494. Auf diefe 
Weife bededten bis zum Ende des Mittelalters faft drei Wiertelhundert Generalftudien die 
hriftliche Welt. Die Verfaſſung aller führt zurüd auf die beiden Archetype Paris und 
Bologna mit denjenigen Abweichungen, wie fie Die geographifchen, politischen und zeitlichen 40 
Verhältnifje mit Ki brachten. 

Wir betrachten nun die Grundzüge der Verfaſſung der deutſchen Univer— 
ſitäten. Sie ſind alle gegründet: die älteſten nach Pariſer Vorbild, die ſpäteren mit 
Benutzung der Statuten ihrer Vorgängerinnen wie Wien, Köln, Erfurt, Leipzig. Regiert 
wurde die Lehranſtalt von den Magiſtern der vier Fakultäten, die zum coneilium plenum 4 
zufammentraten. Daß in Wien der bumaniftiih geſinnte Kaifer Mar I. 1501 eine Art 
fünfter Fakultät in dem collegium poetarum et mathematicorum mit dem Necht der 
Dichterfrönung jchuf, blieb ein vereinzelter Fall. Jeder Fakultät ſteht ein Dekan vor, der 
ganzen Univerfität der Rektor, früher gewählt von und aus der Gejamtheit der Magifter 
und Scholaren, jpäter bloß noch von und aus den magistri regentes. Die Aemter so 
wechjelten balbjährlih. Jede Fakultät (und Nation) verehrte ibren Schußheiligen und 
feierte fein Jahresfeſt. Die Univerfität ſelbſt beging die kirchlichen Fefttage, eine Sitte, 
- fih zur Belundung des geiftlichen Charakter der Univerfität bis ins 18. Jahrhundert 
erhielt. 

Die Nationeneinteilung haben nur Univerfitäten des 14. Jahrhunderts, fie umfahte aber 55 
neben den Scholaren auch die Magifter. Weil bei der mit der Mehrung der Univerfitäten 
ih mindernden Frequenz ein natürliches Bedürfnis dazu nicht vorlag, jo verichtwanden fie 
im 15. Zahrhundert. Daß fie Frankfurt 1506 mit der Gejamtverfafjung noch von Leipzig 
fopierte, iſt belanglos. Formell beitanden fie in Leipzig bis 1830. 

Keine Univerfitätsgründung war möglich ohne eine Ausftattung mit Renten und so 
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Liegenſchaften: geiftlihe und weltliche Gewalten gingen dabei Hand in Hand. Gewöhnlich 
war die Inkorporierung einer Kollegiatlirhe; aud ganze Pfarrdörfer wurden übertwiefen. 
In erjter Yinie mußte für die Subſiſtenz der Profeſſoren und für Gebäude geforgt werden. 
Theologen und Juriften waren gewöhnlich kirchliche Pfründner, denen das Nefidenz- 

5 pribilegium zu gute fam, fonft salariati. Der Bedarf an Lehrern war nidt er: 
beblih: 2—4 Theologen, 3—6 Jurijten, 2 Mediziner (ein „theorieus“, ein „praeti- 
cus“) genügten. Größer war, entiprechend der Schülermenge, die Anzahl der artiftischen 
Lehrer, wohl 20— 30; der Stamm derjelben war bejoldet, eingewiefen in das joy. 
eollegium. 

10 Collegia bießen die der Univerfität überlaffenen Gebäude, in denen die Vertwaltung 
domizilierte, actus und leetiones gehalten wurden, wo auch Lehrer und Schüler Wohnung 
und Koft hatten. Soweit die Kollegien (die noch heute beftebenden engliihen colleges) 
nicht * boten, wurden die Scholaren in Kontubernien oder Burſen untergebracht, 
Privatpenſionen einzelner Magiſter unter Aufſicht der Univerſität. Das Alleinwohnen in 

ı5 der Stadt war im allgemeinen verboten. 
Zu den bejolbeten Lehrern und Kollegiaten, denen in erjter Linie der öffentliche 

Unterricht oblag und die actu regentes (scil. cathedram) biefen, famen unbefoldete 
Magifter, die teils als Hilfslehrer in der Artiftenfafultät ihr „biennium fomplierten” 
(eine Lehrverpflichtung, die ihmen bei der Promotion auferlegt wurde), teild als Balka— 

% lare in den oberen Fakultäten die für die weitere Promotion erforderliche Thätigfeit als 
Probekandidaten ausübten, teil® auch ſolche, die freiwillig in Anwartſchaft auf eine befoldete 
Lektur dienten. 

Der Unterricht felbft war danach von zweierlei Art. Der ordentliche, öffentliche 
Unterricht wurde von den befoldeten Profefjoren als jog. leetio im Auditorium erteilt ; 

25 daneben beftand der außerordentliche, private Hilfsunterricht in den Kollegien und Burjen, 
an dem fi ſowohl die ordentlichen wie die Hilfslehrer beteiligten. Hierbei handelte es 
* einerſeits um Vorbereitung der jungen Scholaren für die lectiones (Einübung der 
ateiniſchen Sprache), andererſeits um Wiederholungen (repetitio, resumptio) der öffent: 
lichen Lektionen. 

30 Den Borlefungen wurden kanoniſche Bücher zu Grunde gelegt: in der Theologie die 
Sentenzen des Petrus Yombardus, in der Rechtslehre das Corpus juris, in der Medizin 
Hippofrates, Galen und Avicenna, bei den Artiften bejonders die philofophifchen und 
naturwiſſenſchaftlichen Schriften des Ariftoteles. In der Interpretation befolgte man im 
allgemeinen den mos italicus: 

35 Praemitto, scindo, summo casumque figuro, 
Perlego, do eausas, connoto et objieio; 

man nannte das „magistraliter legere“. Eine gute Erklärung giebt Thorbede (Geſch. d. 
Univ. Heidelberg 1886). Zum tbeoretijchen Unterricht der lectiones, d. h. der Überlieferung 
des wiſſenſchaftlichen Stoffes, fam der praftifche der disputationes, d. h. der Übung im 

40 dialektiſchen Gebrauch, in der Neproduftion des Stoffes. Auch die Disputationen waren 
öffentliche und private. Beſonders die Artiften hatten fie zu üben: einen Tag in ber 
Woche disputierten die Magifter, am Sonntag die Balfalare. Auch die Lehrer der oberen 
Fakultäten waren zu ſolchen offiziellen Mufterdisputationen verbunden, die als jog. 
Zirkulardisputationen reiheum gingen. Offentlich twaren auch die nauguraldisputationen 

4 der Promovenden. Die privaten, häuslichen Übungsdisputationen fanden in den Kollegien 
und Burfen jtatt, befonders abends (disputationes serotinae). Alljährlih follte die 
geiftliche Ritterfchaft ein mehrtägiges Feitturnier begehen in der jog. Disputatio quod- 
libetica. Zum Xeiter wurde ein befonders gefchidter Magister quodlibetarius gewählt. 
Ein ſolcher war aber nicht immer zur Hand, daher fiel diefe Olanzleiftung der Univerfität 

so oft aus und hörte im 16. Jahrhundert ganz auf. — 
Der ganze Unterrichtsfurfus war zugejchnitten auf die Erlangung der Meifterfchaft 

im Lehren. Daber der Titel magister und doctor, diefer in Italien, jener mehr in 
Frankreich beliebt, doc war magister auch ſynonym mit dem jpäteren professor. Die 
deutfchen Univerfitäten übernahmen beide, ausichließlich verblieb der „magister“ am Ende den 

56 Artiften. Zur Bezeichnung diente das große M und D vor oder hinter dem Namen des 
Inhabers, mit oder ohne Hinzufügung der Fakultätslettern. Seit der bumaniftiichen Periode 
verbindet ji) der magister artium mit dem doctor philosophiae, um im 18. Jahr: 
hundert ganz zu verſchwinden. Jetzt wird es auch üblich, das D. durd Dr. zu erſetzen. 
Nur die prot.:tbeol. Fakultät verharrt beim alten Brauch, wohl aus rein äußerlicher Ber: 

ww anlafjung, die bei den Katholiken nicht gegeben war. Cs war, daß die Kandidaten der 
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Theologie, die meiſt den Magiftergrad in der philof. Fakultät erwarben, anfingen, fid) 
Doktoren zu nennen mit dem üblichen Dr. vor dem Namen. Von ihnen huben ſich 
nun, um Veefilungen vorzubeugen, die wirklichen Doktoren der Theologie mit dem 
alten D. ab. 

Zum Magifter und Doktor gelangte man in älterer Zeit nur gradatim und rite, 5 
d. b. nach Erwerbung der niederen Grade des Bakkalars und Lizentiaten; promotio per 
saltum wurde erft in der Neuzeit üblich. Übrigens war die Lizentiatur urfprünglic) kein 
befonderer Grad: fie bezeichnete bloß das Zwiſchenſtadium der licentia assumendi 
insignia doctoralia. Zur Erjparung der Promotionskoften begnügten fich viele mit der 
Lizenz. Erſt vom 17. Jahrhundert an findet fich, twie bei Itter nachzuleſen tft, zuerft 10 
in Straßburg die Licentiatura als befonderer Grad. In der Artiftenfafultät hat er nie 
Bedeutung gewonnen. Der Bakkalar (irrigeriveife mit bacca und laurus zujammen- 
gebradht, aber wohl von bachelier — bas chevalier abzuleiten) verſchwand im 18. Jahr: 
bundert von den meijten deutjchen Univerfitäten, Leipzig fennt ibn noch im 19. Er warb 
erjegt durch das Neifezeugnis der Gymnaſien. 15 

Im tbeologiichen Kurjus des Mittelalter hatte der Balkalar große Bedeutung. Das 
Studium umfaßte Bibel und des Yombarden Sentenzen. Demgemäß beitanden zwei 
Stufen des Bakkalariats: auf der erſten las der b. biblieus oder eursor unter Leitung 
jenes Lehrers über einige biblifche Bücher, auf der zweiten der b. sententiarius oder 
formatus die Sentenzen. Ohne diefe Lehrthätigkeit der Bakkalare ift der mittelalterliche 0 
Unterricht gar nicht denkbar. 

Dem Promotionsaft ging noch die disputatio aularis, solennis oder inauguralis 
voraus, getwillermaßen eine öffentlihe Prüfung, in der der Kandidat vor dem ganzen 
alademiſchen Goetus fein Können zu beweifen hatte. Dem Kanzler waren die Kandidaten 
zu präfentieren, er hatte als Auffichtsinftanz; die Erlaubnis zur Promotion zu geben. 35 
Indes binderte das nicht, daß jchon zu Felix Platter Zeiten längit das Wort galt: 
Sumimus pecuniam et mittimus asinum in patriam — die Doftoren in Mont: 
pellier jagten: in Germaniam. Der Actus doctoralis fand gewöhnlich in der Kirche 
ftatt unter Entfaltung großen Geremonielld: feierliche Prozeffion, Glodengeläut, Muſik, 
Kerzen, Überreihung der symbola doctoralia, alö birretum, liber apertus et clausus, s0 
anulus doctoralis, epomis, oseulum, nadjdem der Kandidat noch eine quaestio gelöjt 
und auf die Szepter der Univerfität den Doftoreid geleiftet. Am Ende eine gratiarum 
actio de8 Doctor novellus, darauf Verteilung von „ehiroteeis"“ und feierlicher Abzug. 
Tas convivium doetorale, vom Dekan der Fakultät auf Koften des Doftors aus: 
gerichtet, beſchloß den Akt. 35 

Die Impositio birreti bedeutete die Verleihung der facultas hie et ubique do- 
cendi; jeder ‘romovierte war aljo eo ipso habilitiert für das akademische Yehramt. Indes 
bon frühzeitig ſank die Würde zu einem bloßen Ehrentitel herab, der gewiſſe Prärogativen 
im firhlichen und bürgerlichen Leben nutbar machte. Seit dem Ausgange des Mittel: 
alters jchufen fogar faiferlihe Pfalzgrafen nicht bloß gefrönte Dichter, fondern auch 40 
Toftoren, die man aber als ſog. Doetores bullati auf Univerfitäten nicht honorierte. 
Die Folge war: daß der Titel für Geld zu haben war und im Werte ſank und daß die 
Habilitatton noch bejondere Leiſtungen erforderte. 

Das Promotionsreht war zugleih das aus dem Norporationsprinzip fließende 
Kooptationsrecht der Magijter. Urfprünglih auf eine Univerfität bezogen wurde «8 45 
im 13. Jahrhundert durch päpjtliche Privilegierung, fpäter gewohnheitsrechtlich als facul- 
tas ubique docendi allgemein anerkannt, bis Mißbrauch und Eiferfucdht die fog. 
Noſtrifikation“ erheifchten. 

Zu den integrierenden Privilegien der Univerfität, für deren Aufrechterhaltung jog. 
Konjervatoren zugleih mit dem Kanzler vom Papſte beftellt wurden, gehörte das Recht, so 
ih Statuten zu geben und über alle Supposita die afademifche Gerichtsbarkeit auszu— 
üben. Diefe, vom Rektor entweder allein gehandhabt oder in Gemeinfchaft mit der Ge: 
ſamtheit oder einem Ausſchuß der Yehrer (coneilium plenum, consistorium, Senat), 
umfaßte die zivile, einſchließlich Matrimonialfachen, und kriminelle; doch lagen die Ver: 
hältniſſe in diefer Hinficht hier und da verfchieden. 55 

Aus dem Horporationsprinzip floß drittens das Selbitverwaltungsrecht über die den 
Univerfitäten verliehenen Befistümer. Freilich ertwiefen ſich die Gelehrten dabei vielfach 
als jchlechte Haushalter. 

Zu dieſen Hauptprivilegien famen nod einige fonderlihe minoris momenti, die 
teils die Einkünfte der Lehrer erhöhen, teild ihnen Ebrenvorrechte gewähren jollten. So 6o 

Real-Emcyllopäbie für Theologie und tirche. 3. U. XX. 18 
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genoffen fie Freiheit von bürgerlichen Laften und Steuern, hatten für ihren Haushalt 
freien Bier und Weinſchank, als promovierte Doktoren ftanden fie im Adelsrang, mas 
wohl die Juriften durchjegten, als fie nach Einführung des römifchen Rechtes die Staats- 
vertvaltung in ihre Hände befamen und auch das Titeliweien in Schwung bradıten. Be- 

5 jonders geehrt war die Stellung des Rektors. Mit dem Prädikat „Magnificus“ begrüßte 
zuerft (mie Schreiber in der Geſchichte der Univerfität yreiburg berichtet) der Kardinal 
Nie. Cufanus den erften Rektor der Bafeler Hochſchule. Ahnliche ſpezifiſche Prädikate 
nahmen die Delane („Speetabilis“) und die Fakultäten oder — mie fie ſich jpäter in 
beijerem Latein bezeichneten — Ordines ſelbſt an. — 

10 Abgefeben von den primären Univerfitäten, wo gleichzeitig Taufende von Scholaren 
antvejend geweſen fein mögen, hat der Zudrang zu den Studien in feiner früheren 
Periode ſolche Höhe erreicht wie heutzutage. Zumeift ftudierten Angehörige des geiftlichen 
Standes; erft gegen Ende des Mittelalters, ald das Neihsfürftentum eine zentrale Yandes- 
verwaltung ſchuf und das Aktenjchreiben der Juriften anfing, fuchte auch der Bürgerjtand 

15 Univerfitätsbildbung. Die meiften beutfchen Univerfitäten werden mit einigen Hunderten 
Studierender zufrieden geweſen fein, während die 21 Univerfitäten des heutigen Deutjchen 
Reichs im Winter 1905/6 zufammen 41938 immatrifulierte Studenten, durchſchnittlich 
aljo je 2000 zählten. Die Artiftenfafultät war naturgemäß die ftärkjte; die tbeologifche 
Fakultät mag anfänglich die juriftiiche am Frequenz; übertroffen haben, vom 15. Jahr— 

20 hundert ab aber fehrte id das Verhältnis um; die medizinische Fakultät fam in Deutjch- 
land faum in Betracht, ihr Aufſchwung erfolgte erſt im 19. Jahrhundert. Heute bildet 
die philojophifche Fakultät die eigentliche universitas litterarum, neben mweldyer die drei 
anderen nur Fachſchulen find. 

Zur Immatrikulation war im Mittelalter eine befondere Worbildung nicht erforder: 
25 lich, das Wiſſen der Trivialfchule genügte. Mit 15 Jahren und darunter und mit ſehr 

ungleichen Kenntnifjen bezogen die beani („Gelbſchnäbel“) die Univerfität, deren nächſte 
Aufgabe die Zurichtung diefer ungleihartigen Maſſe für die höheren Studien war. Der 
Smmatcikulation ging voran oder folgte auch nach die abenteuerliche Geremonie der De: 
pojition (seil. cornuum). Die Scholaren trugen wie die Magijter Herifale Tracht ; fie 

30 hatten es mit geiftigen, nicht weltlichen Dingen zu tbun, und zwifchen geiftig und geiftlich 
unterjchied das Mittelalter noch nicht. Geiftlich, Höfterlih war auch ihr Yeben in den 
Kollegien, Burfen und Pädagogien, geregelt durch eine ftrenge Hausordnung. Lektionen 
hörten fie 2—3 des Tages, dazu kamen die häuslichen Nefumptionen, die exereitia und 
disputationes. Sonorarzahlung im heutigen Sinne kannte man nidt. Die Lektionen 

35 der oberen Fakultäten wurden von den dazu angejtellten bejoldeten Profefjoren gratis er: 
teilt; nur in der Artiftenfakultät war bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts eine den 
—— Vorleſungen und Übungen angepaßte Tare (collecta, pastus, minervale) zu 
entrichten. 

Im übrigen ftand zwar das ganze akademische Leben zufolge der Korporations- 
0 privilegierung im Zeichen ber libertas scolastica, aber von einer „akademiſchen Frei: 

heit“, wie fie die neuere Zeit dem Staate gegenüber beanfprucht, konnte feine Rede fein. 
Die Univerfitäten waren „gefrevete Schulen“ nah außen bin, im Innern aber durch 
kirchliche Sitte, Statuten und Eidesleiftungen aller Art jtreng gebunden in Lehre, Lernen 
und Leben. Das verhinderte zwar nicht Übertretungen, im Gegenteil — das Geſetz ſchafft 

45 erſt den Verbrecher —, aber niemand geftand akademiſcher Yizenz ein Recht zu an Stelle 
der Firchlich-Elöfterlihen und zünftischen Zucht. 

Soviel von den mittelalterlichen Univerfitäten. Ihr jcholaftiiches Gefüge erjchütterten 
zuerft die Angriffe der Humaniften, die Neformation warf fie über den Haufen, zerftörte 
ſie geradezu, und es galt einen Wiederaufbau, den auf proteftantifcher Seite Melandhtbon, 

5o auf fatholifcher die Jeſuiten beforgten, die nad) dem Trienter Konzil ertannt hatten, woran 
8 fehlte. Zur Reformation waren übergetreten: Wittenberg, Erfurt, Tübingen, Heidel- 
berg, Baſel, Leipzig, Frankfurt, Greifswald, Noftod; ferner Kopenhagen, Upſala. Refor— 
mation und Gegenreformation riefen neue Univerfitäten ins Leben. Die protejtantijch- 
lutheriſchen Landesherrſchaften errichteten, natürlih nun ohne päpftlichen Konjens, wobhl 

55 aber mit Faiferlihem Privileg: Marburg 1527, Königsberg 1544, Jena 1558, 
Straßburg 1566 (zuerft ald Sturmſche Akademie mit philoſophiſchen Graden, feit 1621 
Univerfität), Selmjtedt 1576, Altdorf 1578 (mie Straßburg erſt Afabemie, jeit 1623 
Univerfität). Natbolifche Neugründungen waren: Dillingen 1554, Braunsberg 1565, 
Olmütz 1574, Würzburg 1582, Graz 15886. 

co Auf reformierter Zeite entjtand 1580 die Nafjauische Landeshochſchule in Herborn, 
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für die der Faiferlihe Beftätigungsbrief aber der hohen Koſten wegen nicht eingelöft 
wurde. 

Der Hauptfig der reformierten Kirche waren nächſt der Schweiz die Niederlande. 
Dort galten feit 1536 Genf und Laufanne als calviniftische Hochichulen, hier Leyden, 
gegr. 1575, und Franecker, gegr. 1585. 

In Schottland Fam zu den drei alten Univerfitäten noch eine vierte in Edinburgh 
1583, während Irland 1591 endlich die ſchon im 14. Jahrhundert geplante (Fatholifche) 
Univerfität Dublin entitehen fab. 

In Italien ſchufen die Jefuiten zu Rom unter den Augen des Papſtes die berühmte 
Gregorianiſche Univerfität im Collegium Romanum 1582. 10 

Die erfte, natürlich Fatholifhe Univerjität auf amerikaniſchem Boden errichteten die 
Spanier 1551 in Lima (Peru). 

Der religiöfe Eifer der Univerfitätengründung ruhte auch im 17. Jahrhundert nicht. 
Es entjtand Gießen 1607 als Stiftung lutheriſchen Belenntnifjes gegenüber dem refor: 
miert getvordenen Marburg, bdesgleichen Ninteln 1621. Auf fatholifcher Seite: die 15 
Benediktineruniverfität in Salzburg 1622, die Sefuitenalademien (mit philof..theolog. 
Kurfus) in Paderborn 1615, Molsheim 1618, Dsnabrüd 1630 (ſchon 1633 von 
den Schweden zerjtreut), Bamberg 1648; dazu 1635 die ungarifche Nationaluniverfität 
in Tornau (1777/83 nad Ofen-Peſt verlegt, die heutige Staatsuniverfität Budapeſth). 

In Lioland errichtete der Schwedenfönig_1632 die Univerfität Dorpat; eine zweite 20 
ſchwediſche Gründung folgte 1640 zu Abo in Finnland (heute Heljingfors). Die 
niederländifchsreformierten Univerfitäten vermehrten fih um Groningen 1614, Utrecht 
1636, Harderwijf 1648. 

Nordamerika jah im Jahre 1636 die Anfänge feiner erften nad englijchem Vorbild 
gegründeten Univerfität im Harvard-College zu Cambridge. 2 

Mit dem 30jährigen Kriege war die Gründungsperiode Fonfefjioneller Univerfitäten 
zu Ende gegangen. Als Nachzügler können noch gelten auf proteftantifcher Seite: Duis: 
burg (reform.) 1655, Kiel 1665 und Lund 1666; auf fatholiiher: Innsbruck 1672. 

Die Verfafjung der Univerjitäten blieb wie fie war; ihre forporative Selbitftändigteit 
ging freilich dem Landesherrn gegenüber in die Brüche, der Prozek der Verſtaatlichung so 
batte begonnen. Auch die Lehrweiſe blieb diefelbe mit Lektionen und Disputationen, nur 
der Vorbereitungd: und Hilfsunterricht wurde auf andern Fuß gejtellt. Der inhalt der 
Lehre änderte fich bloß infofern, als erſtens neben der Ariſtoteliſchen Philofophie dem 
Humanismus Naum gegeben und zweitens die fcholaftifche Theologie auf den Reforma— 
ttonsuniverfitäten durch die Lutheriſch-Melanchthonſche bezw. Calvinſche erſetzt wurde: 35 
Exegeſe, loci communes und controversiae waren die drei Prüfungsfächer der Fünf: 
tigen Kirchendiener. „Melanchthons Syſtem lutherifcher Dogmatik und angepaßter Arijto- 
teliſcher Philofophie wurden Gemeingut der Univerfitäten des 16. und 17. Jahrhunderts“. 

Den Unterricht erteilten jest allgemein befoldete Lehrer auch in der Artiftenfakultät. 
Die Mittel zur Befoldung wie überhaupt zur Errichtung der neuen Univerfitäten wurden 40 
vielfach jäfularifiertem Kirchengut entnommen. Jeder professor publieus hatte etwa 
drei- bis viermal wöchentlich zu lefen, was dem damaligen Stande der „Wiſſenſchaft“ ent: 
ſprach. Dazu kam aber die Arbeit der Disputationen, Deklamationen, Prüfungen der 
Promovenden und Stipendiaten und mancherlei Privatunterricht. Das Internatsleben in 
Kollegien und Burfen hatte aufgehört, für Landeskinder forgten Stipendiatenanftalten. 45 
Wo nicht ein akademiſches Gymnafium oder Pädagogium mit der Univerfität verbunden 
war, beitand die Vorjchrift, daß der junge Student fid einen „privatus praeceptor“ 
zu wählen batte, der ihn ad studia anleitete und quoad mores beauffichtigte. Aus 
dieſen Privatpräzeptoren gingen die heutigen Privatdozenten hervor. 

Indes fungierten die Brofefjoren auch ſelbſt als Privatlehrer, da ſie Studenten so 
Wohnung und Kojt gaben; ſie erfegten damit die früheren Rejumptionen. Eine neue 
Einrichtung entjtand in der zweiten — des 16. Jahrhunderts in ſogenannten Privat: 
follegien. Zunächſt waren es freie Disputierkränzchen in der juriſtiſchen Fakultät, unter 
Leitung eines älteren Studenten oder auch eines nicht angeſtellten Doktors, hervorgegangen 
aus praktiſchem Bedürfnis, dem die langen und breiten, unmethodiſchen und zielloſen 55 
öffentlichen Lektionen nicht genügten. Es fam dahin, daß die Profeſſoren ſelbſt folche 
eollegia, zunächſt ald disputatoria und examinatoria eimrichteten; im 17. Jahr: 
bundert wurden daraus c. lectoria, die dann allmählich die leetiones publicae über: 
flüffig machten. Damit zog ſich der alademiſche Unterricht aus dem Auditorium in die 
Privatbäufer zurüd und wurde nun nicht mehr gratis erteilt, jondern gegen Entgelt. «0 

18* 
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Dies der Urfprung der Privatvorlefungen und des Kollegienbonorare. Man kann die 
Entwidelung an den gedrudten Vorlefungsverzeichnifien verfolgen, die jeit dem Ende des 
16. Jahrhunderts mehr oder weniger regelmäßig erjchienen. 

Die Univerfitäten verloren in diefer Epoche ihren allgemeinen internationalen Charalter: 
5 ftatt des Namens studium generale wurde die humaniftifche Bezeichnung academia 
gebräudhlih. Und ihre Aufgabe war die Ausbildung von Kirchen: und Staatödienern, 
wobei die landeskirchlichen Intereſſen ſo übertvogen, daß ſämtliche Lehrer auf die Be 
fenntnisichriften verpflichtet wurden. Dieſe Entwidelung vollzog fich zufammen mit der des 
abjoluten Territorialfürjtentums. Aus politifchen, fonfeffionellen und fisfalifchen Gründen 

ı0 gerieten die Univerfitäten unter die Hand der Fürften, des Staates: daß man ihnen das 
Korporations⸗ und Selbftvertwaltungsrecht belieh, geihah aus Bequemlichkeit und mit jeder: 
zeitiger Nichtbeachtung. 

Während die proteftantiichen Fakultäten als Fachſchulen für die Geiftlichen galten 
und demnach die Vorbildung zum Predigtamt Hauptſache wurde, richtete die Gegen: 

15 reformation zur praftiichen Ausbildung ihres Klerus im kirchlichen Rultus nad den Be 
ichlüffen des Tridentinums Seminare ein und überlieg ihren Fakultäten die fcholaftiiche 
Verteidigung des alten Glaubens und die Befämpfung der Reformation. Die Rückwirkung 
auf den Proteftantismus mar die, daß das Bibelftudium wieder zurüdtrat hinter der 
Dogmenſcholaſtik und daß die zweite Hälfte des 16. Jahrhundert? die eine große Kirchen: 

20 fpaltung erweiterte zu einer vielfältigen Zerklüftung. Am dogmatifchen Gezänf der Uni: 
verfitätstheologie jcheiterte jchlieglih die Neformation, nachdem fie den Keim bes Ver- 
derbens ſchon mit ihrer römifch-rechtlichen Verftaatlihung in fih aufgenommen. Die 
notwendige, unbeilvolle Folge war der 30jährige Krieg. 

Der Ruhm Wittenberge erblaßte nad Melanchthons Tode. Für die Pflege ber 
25 Wiſſenſchaften gewannen die von Lehritreitigkeiten weniger aufgewühlten calvinijtiichen 

Hochſchulen Heidelberg und Straßburg Bedeutung, infonderheit aber die niederländiichen 
Univerfitäten, die feit 1580 etwa die ganze geiftige Kultur Deutſchlands auf ein paar 
Menichenalter bin beeinflußten. Über Straßburg und Heidelberg, wo vielfach Franzoſen 
lebten und wirkten, drang franzöfifher Einfluß ein, bejonders auch der Ramismus, um 

so den Thron des „alten heidniſchen Götzen Ariftoteles“ zu erjchüttern. — 
Nah dem 30jährigen Kriege handelte es fich abermals, wie nad den Stürmen ber 

Reformation, um einen Wiederaufbau der Univerfitäten. Wie Deutjchland ſich von den 
wirtfchaftlihen Vertwüftungen erholen mußte, jo galt es auch, ſich der geijtigen Befigtümer 
wieder bewußt zu werden, Umſchau zu halten, zu fichten unter den alten Inventarſtücken 

35 Scholaftifch-ariftoteliichen Fabrifats und Neues zu wählen. An theologischen Streitigkeiten 
hatte man den Gejchmad verloren: Spener und Frande Ienkten die Univerfitätstheologie 
zum Bibelftubium und praftiichen Chriftentum zurüd. Neben dem römiſchen Rechte begann 
man die heimifchen zu jtudieren, fo daß Thomaſius den Doctor juris utriusque jett 
in diefem Sinne deuten wollte. Durch Grotius, Pufendorf, Thomafius kam das Natur: 

so und Staatsrecht dazu. Die neuere Whilofophie eines Gartefius, Spinoza, Leibniz, der Auf: 
ang der naturwifjenjchaftlichen Forſchung, die Erfindung eines neuen mathematiſchen Kal: 
üls — alles dies pochte an die Tore der Univerfitäten, Einlaß begehrend. Nicht minder 

die deutiche Sprache, die zuerft Thomafius zum Entſetzen der Yeipziger Zopfgelehrten itatt 
der lateinischen Unterrichtsiprache eingeführt hatte. Es ift das Zeitalter des Polyhiſtorismus 

45 Gelehrte Zeitfchriften entjtehen, die kritiſch referieren; faft jede Univerjität ſchuf ſich nad 
und nad ein ſolches Organ, in welchem zugleich unter dem Titel „Gelehrte Nadjrichten“ 
Kenntnis gegeben wird von dem wiſſenſchaftlichen Leben der Univerfitäten. Jetzt erit 
fangen fie an, eine Bedeutung für das allgemeine litterarifche Leben zu gewinnen, bie 
ihnen bisher fremd war. Site felbit traten dadurch in näheren Verkehr, die Bezeichnung 

so der „Gelehrten-Republik“ kam auf, und ein Zunftgeift des Gelehrtenftandes erwachte 
Freilih trat das fatholifche Deutichland, in tweldyem die Ratio studiorum der efuiten 
noch lange maßgebend blieb, dabei zurüd, bejonders ifolierte fich Ufterreich feit 1648 geiftig 
und litterarifh. Immerhin gelang die geiftige Negeneration Deutſchlands rafcher als die 
wirtfchaftliche. Franzöfifcher Einfluß iſt dabei im Spiel: der Hof Ludwigs XIV. lieferte 

65 ein neues Bildungsideal, das des vollendeten Hofmannes, dem vor allem konfeſſionelle 
Indifferenz eigentümlih war. Vorzüglich für die Juriften. Derzeit entjtand auch das 
Sprichwort: Juriſten find fchlechte Chriſten. Hatte noch im Zeitalter des Konfeſſionalismus 
die Geiftlichfeit die Staatsgefchäfte beeinflußt, jo bildeten fie jegt allein die regierende Kaſte. 
Demgemäß ſtand das juriftiiche Studium durchaus im Vordergrunde, die Theologie trat 

0 dagegen zurüd, befonders jeitdem der Pietismus zum Nationalismus verwäſſert worden war. 
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Thomafius war der Bahnbrecher der neuen Zeit. Er und Francke, beide als Neuerer 
aus Leipzig vertrieben, gaben der neuen brandenburgifchen Univerfität Halle (1693) ihren 
Charakter, und fie bebielt Jahrzehnte lang die Führung, bis fie mit dem Tode dieſer 
beiden Männer und durch die Vertreibung des Philofophen Wolff ihren guten Ruf als 
wifienichaftliche reiftatt verlor und von der 1734 in Göttingen errichteten Univerfität 5 
überholt wurde. Halle hatte den protejtantifchen Charakter ftatutenmäßig noch fejtgehalten, 
es jollte eben, da Frankfurt mit dem furfürftlichen Haufe reformiert geworden war, die 
Lehranſtalt der lutheriſchen Geiftlichkeit fein; Göttingen dagegen, von England aus be- 
gründet, vermied von vornherein alle Engberzigkeit, ſchloß das fonft übliche Zenſurrecht 
der theologischen Fakultät über die „weltlichen Fakultäten aus und promovierte jogar 10 
gleich zu Anfang einen Juden zum Dr. med. 

In diefe Periode des jcheidenden Konfeffionalismus und des Überganges zur Auf: 
Härung fiel auf proteftantifcher Seite noch die Gründung der Univerjität Erlangen 
(1743). In Breslau hatten 1702 die Jefuiten die legte ihrer Akademien auf deutſchem 
Boden errichtet; fie ftand natürlich, ebenjo wie die vom Biſchof Adolf 1734 in Fulda ıs 
eröffnete Hochſchule abfeit von den Neuerungen der Zeit. 

Auf der weitlihen Halbkugel waren 1701 im Yale College zu New Haven die 
Fundamente ber ziweitälteften und nächſt Harvard bedeutenditen norbamerifaniichen Uni- 
verfität gelegt worden, während im jpanifchen Mittelamerika die Dominikaner 1721 eine 
zu Habana mit päpftlicher Bewilligung aufmadhten. 20 

Das Zeitalter Friedrichs d. Gr. ift das der Aufflärung. Die Wolffiche mathematifch 
demonftrierende Philoſophie batte die Univerfitäten erobert und beeinflußte den Lehrbetrieb 
aller Fakultäten. Sie war es, die die „alademifche Frepbeit der Lehren, die nicht wider 
Bott und den Staat find“, durchſetzte und die Vernunft zur Appellinftanz machte für alle 
wifienfchaftliche Arbeit. Die Univerfitäten hörten auf, die Wiſſenſchaften im Sinne der 26 
Alten zu tradieren, fie gelangten vielmehr zur Erkenntnis, daß fie Wiffenfchaft zu erzeugen 
hatten. Bon Halle war die libertas philosophandi ausgegangen, in Halle begann aud) 
die Rationalifierung des Dogmas, die Kritik der Bibel und der Belenntnisfchriften und 
damit die Preisgebung des fonfeflionellen Prinzips. Das Erbe der Reformation: die Ent: 
widelung des individualiftiichen Denkens fam zu Ehren; es galt Zemlers Sat, daß das wo 
Weſen und der Endzweck der Neligion lediglih die Moral, mithin die Ausbildung der 
eigenen freien Berfönlichkeit ſei. Durch diefe innere Umwandlung war der firchlich-fon- 
teifionelle Charakter der Univerfitäten ſchon preisgegeben, fie hörten auf Inſtitute zur Be- 
auffihtigung und Fortpflanzung des Landeskirchentums zu jein, der Neligionsreverd der 
„weltlichen“ Lehrer wurde endlich offiziell abgejchafft (in Gießen z. B. am 31. Oft. 1777), 35 
nabdem man fi) mit ihm ſchon längere Zeit hindurch durch rationaliftiiche Deutung ab: 
gefunden hatte. Am Ende des Jahrhunderts fonnte das Preußische Landrecht Schulen 
und Univerfitäten als Veranftaltungen des Staates proflamieren, nachdem der Staat ſelbſt 
befonders infolge der Einwirkungen, die von der Schöpfung der nordamerikaniſchen Union 
ausgingen, konfeſſionslos und paritätifch getworden war. 40 

Die norddeutfche proteftantifche Aufklärung jchlug ihre Wellen auch nah Süden in 
die fatbolischen Länder. Man machte den Jefuiten zum Vorwurf, daß ſie hinter der Zeit 
zurückblieben. Kurfürſt Marimilian Joſeph von Bayern ernannte daher den Freiherrn 
von Ickſtatt 1746 zum Direktor und 1. Vrofefjor juris in Ingolſtadt mit der Aufgabe, 
das Unterrichtöiwefen zu reformieren. Gleichzeitig geihahb in Wien unter dem von Maria 45 
Therefin berufenen Freiberen van Swieten eine Reformatio studiorum, deren Wirkung 
ein ſatiriſches Gedicht „Gremitus Barbariei exterminatae“ 1752 verberrlichte. Die geift- 
lihen Stifter mit ihren Univerfitäten Würzburg, Trier, Mainz und Erfurt folgten nad). 
Nur das alte Köln bebielt feinen character indelebilis. Während die fajt erftorbenen 
Univerfitäten Erfurt, Mainz und Trier in der ziveiten Hälfte des 18. Jahrh.s eine Art so 
von Miederauferftehung feierten, mußte ſichs Köln gefallen lafjen, daß ihm jeit 1777 in 
Bonn eine neue furfölnische Univerfität aufflärerifchen Weſens zur Seite gejett wurde. 
Vorfichtiger verfuhr und in Anlehnung an die Kirche der Koadjutor von Fürſtenberg, der 
in Münjter 1773 nad Aufhebung des Jeſuitenordens mit päpftlicher Genehmigung eine 
latholiſche Univerfität ausbaute, die fih den Forderungen der Neuzeit nicht verjchloß, aber 55 
do nicht dem Illuminatismus und Febronismus mit ihren Ertravaganzen verfiel. An 
der Dftgrenze feines Neiches errichtete Kaiſer Joſeph II. 1784 in Zemberg eine deutjche 
Univerfität, obne bezeichnenderweife die päpftlihe Beftätigung nachzuſuchen. Erwähnt fei 
endlich noch die mit farferliher Bewilligung 1781 erfolgte Erhebung der herzogl. Militär: 
alademie in Stuttgart zur Hoben Karlsichule. so 
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Die Veränderungen, die das 18. Jahrhundert dem Univerfitätsbetrieb befcherte, waren 
fur; folgende. 

* Die Mifjenfchaften gründen fih auf die Autonomie der menjchlichen Vernunft und 
befreien fi von Tradition und kirchlicher Bevormundung. Nriftoteles tritt ab und macht 

5 der neueren Philoſophie Platz, die in Kant ihren Höhepunkt erreichte. Die humaniſtiſchen 
Studien, befonder® des Griechifhen, wurden durch Erneſti und Gesner neubelebt und 
führten zur Vhilologie und Altertumswifjenichaft. Seitdem erfchien die philofophifche Fakultät 
den drei „oberen“ mehr ald gleichwertig. 

Kanonijche Terte werden den „Worlefungen“ nicht mehr zu Grunde gelegt, fondern 
10 ſyſtematiſche Vorträge der einzelnen Wifjenfchaften in Anlehnung an moderne Yebrbücher 

gehalten. Hippokrates und Galen meichen dem Mikroſtop, dem anatomifchen Theater, 
botanischen Gärten. Die lateinifche Unterrichtsiprache wird feit Thomafius und Wolf 
mehr und mehr durch die Mutterfprache erſetzt. Damit und mit der jchlolaftifch-bialekt 
ihen Schulung um der Theologie willen verfiel aud das Disputationsmwefen. Die alten 

15 ftatutarifchen leetiones publicae wurden verdrängt durch die collegia privata, die, 
früher bloß geduldet, jet fogar unter Feitfegung von Honorartaxen vorgejchrieben wurden 
Bon akademischen Graben erhielt fi) nur noch der des Doktors und in der proteft.-theol. 
ie der des Lizentiaten. Hier war die Verleihung der Doltorwürde von jeber an eine 
eierliche Kirchliche Handlung mit Predigt des Doktoranden geknüpft geweſen. Dieſer Braud 

20 verfiel mit manchem andern afabemifchen — der Actus doctoralis unterblieb, 
und es kam dahin, daß die theologiſche Doktorwürde — denn als ſolche galt ſie, die 
nicht um Geld feil war — faſt nur noch honoris causa verliehen wurde. 

Die Korporationsverfaſſung blieb im allgemeinen erhalten, ihre Rechte wurden freilich 
immer bedeutungsloſer, nachdem die Univerſitäten dem Organismus des modernen Staates, 

25 der ihnen die Selbitverwaltung abnahm, eingefügt waren. Bei Göttingen behielt der Staat 
die Beſetzung der Profefiuren von vornherein in feiner Hand, und wenn anderwärts und 
bis in die neuefte Zeit hinein von den Fakultäten Borjchläge entgegengenommen werben, 
jo gefchieht e8 aus Zweckmäßigkeitsgründen, teil ſonſt „vix constare poterit Patrono 
de eruditione et qualitatibus personarum, quibus professio deferatur (Carpzov, 

3 Jurisprud. eccles. II, tit. XXV). 
Um die Wende des 18. Jahrhunderts ftand es fo, daß die beutfchen Univerfitäten 

fih aus dem Zuftande der Verfumpfung und Verachtung, dem fie erlegen waren, beraus- 
gearbeitet hatten und die geiftige Führung der Nation antraten. Zu beachten iſt jedoch, 
daß fie —*5 des 18. Jahrhunderts immer noch ohne eigentliche eigene Initiative 

35 lediglich Gefäße der neuen Geiſtesſtrömung waren. 
In den weitlihen Ländern hatte die neuere Philofophie und Aufklärung feinen Ein- 

fluß auf die Univerfitäten getvonnen. Die theologifchen Fakultäten Frankreichs waren durch 
die Tridentinifchen Seminare lahmgelegt worden, die Artijtenfafultäten aber, aus dem 
Zuſammenhang mit der Theologie gelöft, zu collöges geworden im Sinne unjerer Gum 

so nafıen, jo daß von der Univerfität eigentlih nur noch juriftifche und mediziniſche Fach— 
ſchulen übrig waren. Die Revolution volljog dann die Auflöfung noch formell durd 
Aufhebung aller Univerfitäten. Im fonfervativen England blieben die alten gut fun 
dierten Hochjchulen bei ihrer mittelalterlihen College-Verfaffung, und bier wie in Frank⸗ 
reich befanden fich die führenden Geifter, die den Fortſchritt der Wiffenfchaften berbeifübrten, 

45 außerhalb der Univerfitäten. 
Am Dften von Deutichland herrſchte noch tiefes Dunkel trog Peter dem Großen und 

feinen energifchen Nachfolgerinnen. Allerdings war ſchon 1755 in Moskau die erfte 
ruffifche Univerfität begründet worden, aber Dorpat batte ein ganzes Jahrhundert bin: 
durch gerubt und erhob fich erſt wieder zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 

50 An Amerika entjtanden jeit der Mitte des Jahrhunderts die College-Univerfitäten 
in Brinceton 1746, VBhiladelpbia 1749 (auf Anregung B. Franklins), die Co- 
lumbia-Univerfität in New York 1754 und die Staatsuniverfität zu Albany N. M. 
1784, deren Organifation ſich Napoleon I. zum Worbild der Universit€ de France gt 
nommen baben joll. 

55 Das 19. Jahrhundert leitete ich ein mit den Folgewirkungen der franzöfiihen Revo: 
lution. Schon batte die Univerfität Straßburg wie die übrigen franzöfifhen Hochſchulen 
ihr Ende gefunden, die franzöfiihe Invaſion ferner Trier, Mainz, Bonn und Köln auf: 
gelöft. Stuttgart war 17914 zu Gunften Tübingens wieder eingezogen worden. Der 
Reihe nad verfchtwanden fodann, z. T. infolge der Säfularifation, die Univerjitäten Fulda 

so 1802, Bamberg 1803, Duisburg 1806, Altdorf und Dillingen 1809, Salzburg, Rinteln und 



Univerfitäten 279 

Helmftedt 1810, Erfurt 1816, Münfter und Paderborn 1818. Frankfurt und Witten: 
berg wurden, jene 1811 mit Breslau, diefes 1815 mit Halle vereinigt. Ingolſtadt war 
ihon 1800 unter den Wirkungen der Aufklärung nad) Landshut verlegt worden und fam 
1826 in die bayerische Hauptitabt. 

Hingegen entjtanden in Preußen die neuen Univerfitäten zu Berlin 1809/10 und 5 
Bonn 1818. Bonn wie Breslau zeigen den Gegenſatz des Jetzt zum Einft bejonders 
deutlich in dem friedlichen Nebeneinander zweier verſchieden fonfejfioneller theologiſcher Fakul— 
täten. Auch Tübingen erhielt 1817 eine fathol.-theologiihe Fakultät zu feiner proteftan- 
tiichen. Statt der aufgehobenen bifchöflichen Univerfität in Münſter fchuf der preuß. 
Staat zur Ausbildung des rbeinisch-weitfälifchen fatholifchen Klerus eine theologifch-philo- 10 
ſophiſche Akademie, die neuerdings durch Hinzufügung einer juriftiichen Fakultät zum Range 
einer Univerfität erboben wurde. Eine ähnliche Anstalt wie in Münfter errichtete der Staat 
gleichzeitig in Braunsberg für die ermländifche Geiftlichkeit an Stelle des vergangenen 
Collegium Hosianum. Neu entjtand als Gründung des neuen Deutjchen Reiches 
1872 die Univerfität Straßburg, die feit kurzem, wie Breslau, Bonn und Tübingen, ı5 
2 tbeologiiche Fakultäten befigt. 

In Defterreich wurden einige unter den Joſephiniſchen Reformen in Lyzeen verwan— 
delte Univerfitäten, wie Graz und Innsbruck miederhergeitellt. Eine Neugründung erfolgte 
1875 in Czernowitz, während die Prager Univerfität 1882 in eine beutjche und eine 
czechiiche gefpalten wurde. Ungarn erhielt 1872 in Klaufenburg jeine 2. Landes- 20 
univerjität. 

In der Schweiz hatte die Univerfität Baſel durch mechjelvolle Zeiten ihr Dafein be: 
hauptet. Ihr traten als deutiche Schweftern feit 1832 und 1834 an die Zeite die alten 
hohen Schulen von Zürich und Bern, während in ber franzöſiſchen Schweiz die cal- 
viniftiichen Akademien von Genf und Yaujanne 1873 bezw. 1891 zu Univerfitäten 25 
ausgeftaltet wurden. 

In Frankreich hatte Napoleon I. das gefamte Unterrichtstvefen zu einem großen Or: 
ganismus der Universit6 de France zufammengefaßt, in welchem die einzelnen juriftifchen 
und medizinischen Fachſchulen aufgehoben waren. Die dritte Republik hat feit 1896 die 
Wiederherftellung der einzelnen Univerfitäten nach deutihem Vorbild betrieben. (Staats zu 
univerfitäten in: Air, Bejancon, Bordeaur, Caen, Clermont:serrand, Dijon, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marfeille, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Nennes, Touloufe.). 

In England wurde 1832 die Durham University gegründet, ferner 1836 bie 
University of London, zunädjt als Prüfungs-Univerſität, im Jahre 1903 reorganiftert 
übt jie jegt auch eine Lehrthätigkeit aus, wie feit 1893 die University of Wales. 35 

Spanien befigt folgende Univerfitäten, die alle auf ein mehrhundertjähriges Alter 
zurücbblicken: Barcelona, Granada, Madrid, Dviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Va— 
lencia, Balladolid, Zaragoza. 

Italien hat teils ftaatliche, teil fog. freie Univerjitäten in: Bologna, Cagliari, Ca: 
merino, Gatania, Ferrara, Genua, Macerata, Meilina, Modena, Neapel, Padua, Palermo, 10 
Parma, PBavia, Perugia, Pifa, Rom, Safjari, Siena, Turin, Urbino — offenbar mehr als 
genug. 

In Norwegen entftand 1811 die Univerfität Kriftiania; in Belgien Gand 
1816, Lüttich 1817 und 1834 die freie Univerfität in Brüffel; in Holland 1876 die 
ſtädtiſche Hochichule von Amfterbam. 4 

Im übrigen verbreiteten fi während des 19., des tillenichaftlichen Jahrhunderts 
die Univerfitäten über die ganze Welt. In Rußland wurden errichtet Charfow, Kafan, 
Warfhau, Vetersburg, Kiew, Odeſſa, Tomst; auf der Balkanhalbinfel 1837 
Athen und im der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Jaſſy, Bukareſt, Belgrad, 
Sofia. Auch die Türkei beſitzt ſeit 1900 in Konftantinopel eine Art von Univerfität. so 

Indien erhielt Hochihulen zu Bombay und Madras (1857) und Lahore (1882). 
Auf den Philippinen wurde die ſchon fett Jahrhunderten beftehende Dominikanerſchule in 
Manila 1857 Univerfität. Japan hat jeit 1868 eine Univerfität in Tokio und feit 

eine zweite in Kyoto, Auftralien feit 1850 in Sydney, jeit 1853 in Mel: 
vurne. 56 

In Nordamerika entjtanden zahlreiche neue Univerfitäten, die aber nicht alle den 
Namen verdienen. Zu erwähnen find: die Ann Arbor U. in Michigan, die Univerfitäten 
von Bolton und Chicago, die Johns Hopkins U. in Baltimore, die Berkeley: und die 
Yeland Stanford U. in Galifornia, die Gornell-U. in Ithaka; dazu in Canada die Uni: 
verjitäten Montreal und Toronto. 60 
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In Südamerika entwidelte fich feit 1849 in Montevideo cine Univerfität, Argen: 
tinien bat eine in Buenos Aires. 

Für Afrika ift zu erwähnen außer der franzöfischen Akademie zu Algier (1879) die 
mufelmänniiche Hochſchule EI Azhar in Kairo (Statut von 1896) und etwa noch die 1873 

5 gegründete Univerfität in Kapftabt, an der indes Feine Vorlefungen, fondern wie in Indien 
nur Prüfungen abgehalten werben. 

Man wird nicht fehlgehen in der Annahme, daß diefe Ausftreuung von Kulturzentren 
über die ganze Erbe vornehmlich dem Ruhm zu verbanfen iſt, den jich die beutichen 
Univerfitäten im 19. Jahrhundert erworben haben. Die Zeit des banaufiichen Brot: 

ı0 gelehrten, den Schiller noch in feiner berühmten Jenaer Antrittörede fennzeichnete, war 
durh Kant zu Ende gegangen. Die Kantjche Philoſophie brachte die Aufflärungsperiode 
zum wiſſenſchaftlichen Abjchluß, und fein „Sapere aude!“ wurde zum Leitmotiv der 
wiſſenſchaftlichen Arbeit, wie fie fi von nun an in den Univerfitäten fonzentrierte. Der 
Berliner Univerfität wurde die Mahrheitsforihung als belebendes und treibendes Clement 

15 in die Wiege gelegt, und fie trug vorzüglich bei zu dem großartigen Auffchtwung der 
Geifteswiljenfchaften, der biftorifch-Eritiichen Behandlung der Theologie und Jurispruden; 
in der erjten Hälfte des Jahrhunderts. Die zweite Hälfte gehört mehr der naturtiiien- 
ſchaftlichen Forfhung an: mas fie geleiftet, liegt vor unfern Augen. Diejer rege Eifer 
bat zu einer Spezialifierung der Wiſſensgebiete, zu einer Detailfrämerei geführt, ob deren 

20 dem Einzelnen der Zufammenhang mit dem Ganzen verloren geht. Die hiſtoriſche Forſchung 
Ichleppt ein ungeheures Material zufammen, und jeder Kärrner fühlt ſich als Gelebrter 
und im Dienfte der „Wiſſenſchaft“. Wir ftehen jchon vor der Frage: cui bono? und 
man erfennt die Nottwendigfeit, wie vor 200 Jahren wieder einmal Inventur zu machen, 
den Gewinn zu fichten und fich zu überlegen, ob es fo weiter geben fann. 

25 Die Einheit von Forfhung und Lehre ſoll den eigentümlichen Charalter der 
deutſchen Univerfitäten ausmachen, und zwar fo, daß dieſe ſowohl aus jener entjpringt, 
als auch zu ihr hinführt. Steht aber die Forſchung, wie es betont wird, im Vordergrund, 
jo folgt, daß das Mas und Wie der Lehre dem forfchenden Lehrer zu überlafjen fei, dat 
alſo mit dem Prinzip der freien Wiſſenſchaft — und eine "andere giebt es nicht — auch 

30 die Lehrfreiheit gegeben if. Man kann nun aber finden, daß damit die Univerjfitäten 
einen doppelten Charakter angenommen haben, der mit fich felbft uneins ift. Sie find 
doch auch jtaatliche Unterrichtsanftalten zur Ausbildung von Beamten aller Art, bejonders 
im Juſtiz- und Schulweſen; daneben halten fie in ihrer Fakultätsverfaſſung an ber 
mittelalterlichen Überlieferung feft, auch Ärzte und Kirchendiener auszubilden, obwohl einer: 

35 feitd die Ausübung der Heillunde und zwar mit Recht ein freies Gewerbe tft, da der 
Staat weder Wiſſenſchaft noch Kunft, alfo auch feine Heilkunft patentieren fann und darf, 
anbererfeit3 der Kirche jelbit ala einem auf fich beruhenden Rechtsinftitute außerhalb des 
fonfejfionslofen Staates die Heranziehung des Klerus eher obliegen möchte als dem Staate. 
Wenn man nun zugiebt, daß die mifjenfchaftliche Forſchung zur Ausbildung der „Fach— 

40 leute”, wie es Juriſten, Arzte und Geiftliche find, nur in ſehr loſer Beziehung ſtehe, 
jo macht man zur Rechtfertigung der jcheinbaren Unſtimmigkeit geltend, daß auch diefe 
Braftifer eine möglichit vertiefte wifjenichaftliche Bildung haben und wenigſtens mit den 
Problemen der Wiſſenſchaft befannt fein müßten. Nun ift aber flar, daß die bloße Be 
kanntfchaft mit den Problemen feine Befriedigung gewährt, vielmehr Überdruß erzeugt 

45 und dem Gerede vom Banferott der Wifjenjchaft Nahrung giebt; befriedigend iſt für Traf: 
tifer nur der geordnete Befig eines ficheren Wiſſens. Autoritätslofe Wiſſenſchaft ift nichts 
Fertiges, Wiſſenſchaft kann man nicht lernen, nur die Methode, wiſſenſchaftlich zu 
forſchen, kann gelehrt werden. Daran ift aber den Praktikern nicht gelegen. Die Juriſtil 
ift weſentlich Praktik und fo lange feine Wiſſenſchaft, als der Staat um jeines Be 

so ſtehens willen eine pofitive Rechts- und Staatslehre vorfchreibt. Die Heilkunſt, auf die 
e8 doch wohl ankommt, ift ebenfalls reine Praktik; ſoweit aber die Medizin Wiſſen— 
ſchaft ift, gehört fie feit Sohannes Müller, dem Phyſiker und Phofiologen, ganz und 
gar zur Naturwiſſenſchaft. Was aber die Theologie für eine Wiſſenſchaft fei, iſt beut- 
zutage noch ftrittig. De Lagarde erklärt fie für eine biftoriiche Disziplin, für ein Willen 

55 um die Weligion überhaupt, nicht ein Wiſſen um den Proteſtantismus oder Katho— 
lieismus. Dazu bedürfe es aber feiner befonderen theologiſchen Fakultäten. Andererjeits 
müfje man ſich klar darüber fein, daß, wenn die Wiſſenſchaft die Grundanſchauungen ber 
chriftlihen Theologie als irrig bezeichne, jede Beſchäftigung mit der Wiſſenſchaft die chrift- 
liche Theologie auflöjfe. Sollten demnach die ftaatlihen theologischen Fakultäten nach mie 

so dor die Geiftlichen ausbilden, jo könne das nur zum Schaden der Kirche gejcheben. In 
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der That hat auch „die Unreinlichkeit der Überzeugungen auf proteftantiichem Gebiete” 
bereit3 zu einem bedenklichen Theologenmangel geführt. 

Bon der Neformbedürftigkeit unferer Univerfitäten ift feit langem die Rebe; ange: 
fochten wird namentlich auch die Lehrmweife, die ihr Schwergewicht immer noch in den . 
großen afroamatischen Vorträgen bat, da an ben fog. Seminarübungen und Practicis doch 5 
nur eine ſehr bejchräntte Zahl von Studenten teilnehmen kann. Darum wird, was bisher ala 
ibr Vorzug galt, von manden als ihr Grundfehler betrachtet, daß ſie ein Gemiſch jeien 
von Akademie, Univerfität und Fachſchule, wodurch fie zu jenen unförmlichen, unüberficht: 
lichen Gebilden geworden, die man universitates litterarum nennt, die an Frequenz 
den primären, aber auf ſehr einfachen Stubdienverbältnifjen beruhenden Generalſtudien 10 
nichts nachgeben, auch wie dieje wieder „Lehranftalten für alle“ heißen können, ſich aber 
von ibnen dadurch unterjcheiden, dak fie — feinen Charakter, weil fein Ethos, haben. 
Sie wollen alles fein, und darum fteht zu befürchten, daß fie mole ruunt sua. Die 
Reform fönnte in der Richtung der Beſchränkung liegen, ftatt in der fortjchreitenden Er- 
weiterung, darin daß alles Fachſchulmäßige und Praktifch-Technifche ausgeſchieden wird 15 
und daß fie ohne Fakultätenfonderung einfach Unterrichtsanftalten für Geiſtes- und Natur: 
twilienfchaften werden, in denen — mit De Lagarded Worten — das Willen um das 
Wiſſen, d. h. die Ergebnijje der Wiſſenſchaft denen mitgeteilt werden, die nad folchem 
Wiſſen verlangen. 

Mit der jegigen Form der Lehrfreiheit hängt natürlich die ber Lernfreiheit und bie 20 
ganze fog. akademiſche Freiheit der Studierenden eng zufammen. 

Der Scholar des Mittelalterd war Schüler; der Student ift ein Gewächs der neuen 
Zeit. Seit der Gründung der Melanchthonſchen und der Jefuiten-Gymnafien wurde die 
früher faum jichtbare Grenze zwischen Schule und Univerfität deutlicher: der Student 
unterjchieb ji) vom „Pennal“, er ward fich feiner höheren Würde fo beivußt, daß die 3 
Aufnahme des zur Univerfität gelangenden Pennälers (Bachanten oder eur) in den vor- 
nebmen Stand der „Purſchen“ eine Fülle der gröbften Mifhandlungen feitens der „Scho— 
riſten“ mit ſich führte. Der Bennalismus, der feit Beginn des 17. Jahrhunderts auf den 
proteftantiichen Hochichulen grafiierte, bildet wohl das dunfelfte Blatt in der Geſchichte der 
Univerfitäten. Er ward 1661 abgejchafft durch Vereinbarung zwiſchen den einzelnen Uni: 30 
verfitäten, nachdem jchon der Regensburger Neichstag 1654 dagegen Stellung genommen. 
indes dauerte das Treiben unter dem Namen des Nationalismus fort. Die Studenten, 
einer offiziellen Organifation im Rahmen der Univerjität ermangelnd, bildeten landsmann: 
ihaftliche Verbände, die, fofern fie landsmännifchen Zuſammenſchluß und gegenfeitige Hilfe- 
leiftung bezwedten, ihre Berechtigung hatten, ja 1677 in Königsberg fogar zwangsweiſe 35 
eingerichtet wurden; indes arteten fie unter der nunmehr Mode werdenden Berufung auf 
die „akademiſche Freiheit” aus in Geiellichaften, deren Prinzip Saufen, Unzudt, Schläge: 
reien und Verhöhnung aller guten Sitten zu fein fchien. Der fog. „Komment“ warb ihr 
Geſetzbuch, der „bonorige Burſch“ in phantaſtiſchem Koſtüm mit dem Raufdegen an ber 
Seite terrorifierte die Mufenftadt. Zu ihnen gefellten fich feit der Mitte des 18. Jahr: 40 
bunderts, als mit der SFreimaurerei die Gebeimbündelei überhaupt in Deutichland einzog, 
die nicht viel befjeren „Studentenorden”. Dieſe zuchtlofen Landsmannſchaften (die mit 
den mittelalterlihen Nationen weder Zujammenhang noch Abnlichfeit haben) übertrugen 
ih ins 19. Jahrhundert. Fichte eiferte gegen fie in feiner Berliner Neltoratsrede „über 
die einzig mögliche Störung der afad. Freiheit“. In Berlin entſtand daher aud) die erfte 45 
Reaktion, indem bier ein Kreis von Studierenden eine neue Verbindung unter dem Namen 
„Burfchenichaft” einging. Die Gegnerſchaft gegen das alte wüſte Treiben organifierte ſich 
nad den Freiheitskriegen in Jena 1815 zur allgemeinen deutſchen Burſchenſchaft, und zivar 
auf demofratifch-fonftitutioneller Grundlage, während die Yandsmannjhaften im Gegenſatz 
dazu „Gorps” bildeten auf monarchiſch-abſoluter. Die Wirkungen der Karlsbader Be: so 
ihlüfje verfchärften diefen politifchen Gegenfaß, der ſich bis auf die heutige Zeit übertragen 
bat. Seit den 40er Jahren zeriplitterte fid die deutjche Studentenjchaft immer mehr. 
Neben Burfchenfhaften und „Corps“ entitand eine Unmenge neuer Verbindungen, mit 
„Prinzipien“ und „Couleuren“, deren Vartierung und Differenzierung allmählich ſchwierig 
getvorden, einander befehdend oder ignorierend, rivalifierend in Nichtigfeiten und äußerem 55 
Schein, aber gelegentlich pochend auf die „alademifche Freiheit“, die fie als Burſchenherr— 
lichkeit, als die Ungebundenheit und Selbftherrlichkeit des jtudentifchen Lebens verehren. 
Das Couleurftudententum umfaßt indes doch bloß die Minderheit der Studierenden, die 
große Mehrzahl fteht außerhalb der „Verbindungen“. Seit zwei Jahrzehnten zeigt ji) 
daber das Beltreben, an den einzelnen Univerfitäten Studentenausihüfle zu bilden zur sw 
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Gejamtvertretung der jtudentifchen Intereſſen. So lange freilih die partikulariftiichen 
Neigungen der Verbindungen, die man fchlechterdings aus dem Univerſitätsrahmen ver: 
weiſen und unter das Polizeigeſetz ſtellen follte, vorberrichen und die akademiſchen Be: 

. börden felbjt den ftubentifchen Wichs, Komment und Kommers goutieren, hat eine emit: 
5 bafte Organifation der Studentenſchaft nur geringe Ausjichten. 

Die akademiſche Gerichtsbarkeit ift aufgehoben, das Band zwiſchen Univerfität und 
Student ziemlich loder geworben, die freie Wiſſenſchaft und Forſchung bat es nicht fefter 
gefnüpft. Der Student befucht nach Belieben die Vorträge einzelner Lehrer, denen er per: 
ſönlich fremd bleibt, er befucht jie auch nicht, wenn er fidh nur durch Vorausbezablung des 

10 Honorard auf der feit dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zu diefem Zwecke ein: 
gerichteten Univerjitätsquäftur die für die Staatsprüfungen erforderliche Teſtierfähiglkeit 
verichafft hat. Es ift daher wohl fein Zweifel, daß unfere mit Jnftituten und Samm- 
lungen aller Art z. T. überreich ausgeftatteten Univerfitäten zwar ausgezeichnete Anftalten 
für die wiſſenſchaftliche Forſchung find, daß aber der Unterrichtsertrag an allgemein: 

15 mwifjenichaftlicher, wie an Fachichulbildung bei der Mehrzahl der Studierenden nicht im 
rechten Berhältnis fteht zu dem Aufwande an Mitteln. Darauf müßte geachtet werden, 
wenn einmal der Anfang gejchehen follte zu Univerfitätäreformen. E. Horn. 

Unreinheit ſ. d. U. Reinigungen Bd XVI ©. 564,0. 

Unfchuldige Kinder, Feſt derfelben. — Auguſti, Denkwürdigkeiten I, €. 304 ff.; val. 
90 auch Gueranger, L’anne liturgique, I*, 1880, ©. 366 ff. 

Das Feſt der Unfchuldigen Kinder (Festum Innocentum; auch Natale Infantum, 
Necatio Infantum, „Judoa ro» dyiwv ıÖ' yılladov vaio) feiert die griechiſche und 
die röm. Kirche zum Andenken an die Opfer des Bethlehemitifchen Kindermords. Die: 
jelben wurden ſehr frühzeitig als chriftlihe Märtyrer betrachtet; fo ſchon bei Irenäus, 

3 Adv. omn. haer. III, 16, 4, Tert. adv. Valent. 2 und Cyprian, Ep. 58,6 und 
vielen Späteren. Wann die Feier ihres Gedenktags üblich wurde, läßt jih nur an- 
nähernd beftimmen. Die röm. Depositio martyrum von 354 bat den Tag noch nidt 
(f. Mommſens Ausgabe in den AS® I, ©. 631). Am 5. Jahrhundert gedachte man 
der unſchuldigen Kinder ‚lediglich bei der Beiprehung der Anbetung der Magier am 

30 Epipbanienfefte (j. Prudent. Cath. XII de Epiph.; Auguſtin Serm. 199, 373 um 
375 in Epiph.; Leo M. Serm. 31, 32, 33, 35, 38 in Epiph.; Fulgentius Rusp. 
Homil. de Epiph. deque Innocentum nece ete.). Dagegen bat das Kalendarium 
von Karthago, das Mabillon aus einer Handichrift des 7. Jahrhunderts herausgegeben 
bat (Vet. Anal. 1723 ©. 167), beim 28. Dezember den Eintrag: s. infantum quos 

35 Herodes oceidit. Diejen Tag bat die römische Kirche feitgebalten, wogegen die griechiſche 
Kirche den 29. Dezember feiert. Seit dem Beginn des MA. gehört das Feſt zu den 
allgemein gefeierten Hauptfeiten, ſ. Caroli Cap. 81, 19 von 810-813, ©. 179. Es 
erhielt im Verlauf eine Oftave; über Eigentümlichkeiten des Nituals |. Microlog. 36, 
MSL 151, ©. 1005. (Zödfer +) Hand. 

40 Unfterblichleit. — I. Neuere Werte zur Orientierung: 1. Wolig. Menzel, Die vor: 
chrijtliche Unjterblichteitölehre, 2 Bde, 1870 (A. Die Symbolik des Sonnenjahrs ald Unter- 
lage der heidnijchen Unjterblichfeitslehren, B. Die orientalijhe, altgriechiſche, altdeutiche Un: 
jterblichfeitslehre). 2. Edm. Spieh, Entwidelungsgeihichte der Borjtellungen vom Zujtande 
nach dem Tode auf Grund vergleichender Neligionsforfchung, 1877 (zuevit Sadordnung: Bor 
jtellungen über Wejen, Urſprung, Bejtimmung, Schidjal der Seele; Tod, Beitattung, Gräber: 
ſymbolit; theoret. Gründe des Unſterblichkeitsglaubens. Sodann die einzelnen Bölfergruppen: 
Naturvölter, Aegypter, Chinejen, Indier, Perjer, Griechen, Römer, Kelten, Germanen, Staven, 
Juden, Jslam. Die chriftliche Lehre dient als Maßſtab. Litteratur reichhaltig und überfichtlic 
geordnet, aber nicht qleihmähig verarbeitet). 3. Herm. Schulg, Die Vorausjegungen der 

50 dhriitlichen Lehre von der Injterblichkeit. 1861. 4. 5. Cremer, lleber dem Zujtande nach dem 
Tode (biblijch:tbeologijch, populär), 5. Aufl. 1808. 5. J. W. Rink, Vom Zuftande der Seele 
nach dem Tode, 3. Aufl. 1878 (darin die Briefe Yavaters an die Kaiſerin M. Feodorowna, aus 
denen die „Briefe aus der Hölle” (1854) entlehnt zu jein fjcheinen). 6. Leonh. Schneider 
(fathol.), Die Uniterblichteitsidee im Glauben und in der Philoſophie der Völker, 7. Aufl. 

55 1883 (reiches hiſtoriſches und litterarifches Material, deſſen Analyfe und Verarbeitung zwar 
nicht durchweg auf der Höhe der Forſchung jteht, aber doch die Hilfsmittel der protejtantijchen 
Philoſophie (nicht Theologie) u. manche Ergebniſſe d. Pſychologie geihidt verwertet (I. Pſychol. 
Vorausfegungen. II. Nichtehriitl. Völker. III. Chriſtl. Lehre; a) bibl. Eschatologie: b) chriſtl. 
Philojophie; ec) neuere Philojophen u. Klaſſiker [von Klopſtock bis Tiedge; ferner Shatejpeare, 

-- or 
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Milton, Young, Galderon)). 7. Bom philofophiichen Standpunkt: Fechner, Büchlein von 
dem Leben nad) dem Tode, 1836, 2. Aufl. 1866; Zend:Aveita, 1851; J. 9. Fichte, Idee der 
Berfönlichkeit und der individuellen Fortdauer, 1855; Teichmüller, Unjterblichleit der Seele, 
1879 (im Anschluß an Leibniz und Herbart); Wilmardhof, Das Jenjeits, ein wiſſenſchaftlicher 
Verſuch zur Löjung der Unit.frage, 1863—66; €. Naville, La vie @ternelle, 4. Aufl. 1884. 5 
Beahtenswert: Schopenhauer, Welt als Wille und Vorſt. II, 4, cp. 41: Ueber die Unzerjtör: 
barfeit unjeres Wejens an ſich; vgl. aud Parerga I, 137. — Eine hiſtoriſch-kritiſche Dar: 
itellung der philofophiichen Unſterblichkeitsbeweiſe mit Quellenbelegen giebt D. Fr. Strauß, 
Glaubenslehre, 1840, II, 106—110. 8. Wichtige biftorifche Einzeldarjtellungen: Erwin Rohde, 

Pſyche, Seelentult und Unfterblichfeitsglaube bei den Griechen, 2. Aufl. 1898; Schwally, Das 10 
Leben nach dem Tode nad) den Voritellungen des alten Israel und des Judentums, 1892; 
Frey, Tod, Seelenglaube und GSeelentult im alten Jsrael, 1898 ; Wiedemann, Die Toten und 
ihre Reiche im GI. der alten Megypter (Der alte Orient, II, 1). — Endlich 9. Ueberjiht über 
die ältere Literatur und Geſchichte der Lehre: Flügge, Geſch. d. Lehren vom Zuſtande der 
Menſchen nah dem Tode, 1799— 1800. 15 

IH. Die Lehre des ATs. Der Zuftand nah dem Tode wird Pf 88, 11—13 
(„Birft Du an Toten Wunder üben? Erſtehen Schatten, Dich zu preifen?”), Pi 19, 
15—20, im Hiobbucdhe, als problematisch, wo nicht als Negation des Lebens, gejchildert. 
Der Jahvismus fand im alten Israel die Vorftellung von einem Schattenreich (Scheol) 
als Element des allgemein-femitifchen Ahnenkults und Seelenglaubens vor (vgl. Grün: 20 
eifen, Der Ahnenlultus und die Urreligion Israels, 1900; Robertſon Smith, Die Reli: 
gion der Semiten, 1899). Aber weder in die Verheißungen, deren ſich die Patriarchen 
getröften durften, noch in die Motivierung der moſaiſchen Geſetzesvorſchriften fließen un: 
mißverjtändliche Andeutungen einer individuellen Fortdauer ein. Auch Elias giebt fich 
mit dem Schickſal des allgemeinen Todes der Individuen zufrieden (1 Kg 18, 4; vgl. mit 35 
Gen 25, 8). Die Erzählung von feinem Entrüdtiverden iſt unbeftimmt wie die Andeutung 
vom Lebensende des Henoch und die Sage vom Heimgang des Moſe. Wereingelt ift die 
Idee des Verluftes urfprünglicher Unsterblichkeit infolge der Sünde (Gen 2, 17; 3, 22; 
6,3; Wei 1,13; 2,24). Sonſtige Anklänge an pofitiven Unjterblichleitsglauben tragen, 
zumal bis zum Ende des Exils, den Stempel dichterifcher oder redneriſcher Ausdrucks- 30 
weile. „Die Errettung aus der Scheol” ober „vor dem Tode” ift Bewahrung vor Todes: 
gefahr (Pf 33, 19; 103, 4; vgl. 73, 23ff.; Spr 10,2. 17. 28); das „ewige Leben” ift 
„Länge der (irdiichen) Tage” (Pi 21,7; 22,27; 30,4; 37,28; 41,13. Vgl. noch Neh 
2,3; Bar 1,11; Bj 72,7; 91,16; 21,5). Freilih den Frommen errettet Gott vom 
Rachen der Unterwelt in das Land der Lebendigen; die Wege des Lebens ftehen ihm 35 
offen und ins Lebensbuch iſt er gezeichnet (BI 16, 10; 27,13; 36, 9f.; 69, 29; 
Jon 2,3. 7; Da 12,1). Aber der Sinn folcher Wendungen zielt auf die Beziehung 
des Frommen zu Gott, in deſſen Gemeinichaft er Leben und Genüge hat, dem gegenüber 
nicht Himmel und Erde, nicht Tod und Vergänglichkeit ihn befümmern (Pf 73, 23—26); 
Gott ſelbſt ift „das Leben” des Frommen (Dt 30, 20). Sofern nun der Tod nicht bloß 40 
das natürliche Lebensende, jondern zugleih Strafe für die Sünde ift (Gen 3; Bi 90), 
jo verbanden ſich nady und nach mit jenen durch den allgemeinen Geifterglauben unter: 
ftügten Anklängen beftimmtere Borftellungen von der Aufhebung diefer allgemeinen Strafe, 
d. b. von einer Überwindung des Todes im Sinne einer Auferftehung. Schon früher 
hatte fih aus den Vorftellungen vom Totenreidh (Scheol), dem „Unterften der Erbe“, 45 
vom „Lande der Staubbewohner“, vom „Verſammeltwerden zu den Vätern” — der Ge: 
danke einer jelbitftändigen jenfeitigen Eriftenz (etwa im Sinne der bomerifchen Habes- 
Ihatten) berausgebildet. Das zeigt die Erzählung von der Samuelerfcheinung (I, 28), 
jowie das Wort Jakobs Gen 37,35. Auch an diefer boffnungslofen Stätte der Nega— 
tion alles Lebens ift Gott allgegenwärtig wirkſam (Pi 139, 8), aber Wunder wirkt er 0 
nicht mehr (88, 11. 13). Die dort berrichenden Beziehungen der Menſchen untereinander 
bleiben unbejtimmt. Die Rang: und Wertunterfchiede quiescieren (Hi 3), fie alle find 
Ener („Schlaffe”, d. i. kraftloſe Schattenbilder); aber auch dort werden die Yeute von 
Nang erkennbar fein, die Könige auf Thronen figen (Jeſ 14,4). Man kann, auf 
Grund folder Andeutungen, das altt. Totenreich fowohl als ein Fortleben, wie als ein 55 
Nichtfein bezeichnen: aber gegen beide Begrifföformeln bleibt neutral das Bundesverbältnis 
u Gott. erade die entichiedene Frömmigkeit rechnet öfters mit dem Tode als einem 
Uebergang in das Nichtjein (BI 73; 102, 25ff.; 817, 8—10; 14, 7—12; 16, 22). Da: 
neben wäre es naturgemäß, wenn fich auch die Hoffnung auf eine neue, volllommenere 
Eriftenzform jenſeits des Grabes, zu welcher die diesfeitige fih als Vorftufe oder Prüfung co 
verhält, frühzeitig ausgebildet hätte. Aber fpärlih und unbeftimmt find die Zufunfts: 

- 
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gedanken, welche in der vormakkabäiſchen Zeit von ſolcher Heilshoffnung infpiriert wurden. 
Die Hauptitelle Hi 19, 25ff. gebt nad Ewald, Dillmann, H. Schul auf die poftbume 
Ehrenrettung Hiobs durch Gottes Sahmaltung. Vielleicht liegt eine Tertverderbnis vor. 
Die Stelle lautet: „Mein Erlöfer lebt und der nach mir noch fein wird, wird auftreten 

5 über meinem Grabesftaub. Und nachdem meine Haut, diefe da! dabin ift und ich meines 
leifches bar bin, werde ich Gott ſchauen (oder „schaue ich” IMS): den ich ſchauen 
werde mir zum Heil und meine Augen ſehen werden und nicht eines Fremden (Habn 
und Schulg: „nicht mehr als feindlichen”); fchon verzehren ji [aus Sehnſucht danach 
meine Nieren in meinem Bufen“. Der Wortlaut läßt beide Deutungen zu: Gott wird 

10 dem Toten nachträglich Necht verichaffen (H. Schul) und: Gott wird ihn im Jenſeits 
entſchädigen (Dillmann). Eine dritte Auffaffung: „ich felbft werde es noch bienieden 
klar durchichauen, daß und mie Gott nady meinem Tode als mein Anwalt auftreten 
wird“, habe ich in „Pſychologie des Unfterblichfeitsglaubens” (Stud. z. vergl. Religions: 
wiſſenſch. II, 1894, ©. 199—203) eregetiih begründet (vgl. Kattenbufh, IhYZ 189, 

15 12). Daneben eine vierte, dem Begriff des „Gottſchauens“ entfprechend: troß der jcheinbar 
fidheren Nähe des Todes wird ihm Gott doch noch einmal „fein Antlig zeigen” (Bf 30, 
4— 10), ihn noch einmal aus der Todesgefahr retten. — Bei der allmählichen Ausbil: 
dung beftimmterer Jenfeitshoffnungen hat die prophetiſche Ausdrudsweife und die Über: 
tragung des Ideals nationaler Wiedergeburt auf die individuelle Erneuerung einen Anteil, 

20 der teild mit der Ethifierung des Perjönlichkeitsverhältnifjes zu Gott (Fer 31) zufammen: 
bängt, teils fprachlich bedingt ift. Ausfprüche wie Hoſ 13, 14; ef 25, 8; 26, 19, poetiſche 
Mendungen wie 1 Sa 2,6 und Gleichnifje wie das von dem öden Totenfelde, welches 
durch den belebenden Hauch Gottes zu neuem Daſein gerufen wurde (Ez 37) — führten 
zu der beftimmten Yehre von einer „Auferftehung vieler (Da 12,2) jei eg, daß mit dieſen 

25 „Vielen“ eine Auswahl der Gerechten oder eine intenfive Bezeichnung der Gefamtbeit 
(wie Nö 5, 15 im Vergleich zu V. 12) gemeint jei. Hierbei ift nicht die fpätere rabbi- 
nische Begründung der Unfterblichkeit als Maßſtab anzulegen, da diefe in Analogiejchlüfien 
und getvagter Allegorefe auf andere Stellen zurüdzugreifen pflegte, 3. B. auf Dt 22,7; 
33,6, — freilih auch auf Er 3,6 (vgl. Wünfche, Die Vorftellungen vom Zujtande nad 
dem Tode nad Apokryphen, Talmud und Kirchenvätern, JprThb 1880, ©. 366). Viel: 
mehr jegen die allegorifchen Deutefünfte ſchon auf anderem Wege eingebürgerte Vorftellungen 
voraus. Die Ablehnung der Auferftehungsboffnung im Kobeleth ift Fein Beweis gegen 
eine gleichzeitig berrichende entgegengefegte Strömung. Freilih, das Gericht, an meldes 
Koheleth den Jugendmut mahnt (11, 9f. 3, 22), ift fein jenfeitiges (vgl. indeſſen B. Klei— 

35 nert, D. Prediger Salomo, Progr. 1864, ©. 31 ff.); der Yebensgeift, welcher, im Gegenfat 
zum irdischen, der Erde verfallenden Leibe, im Tode Gott zurüdgegeben wird, ift der das 
AM durchwaltende jchöpferifche Gottesodem. Aber ſchwerlich dedt dieſes Buch die zeit- 
genöffiihen Gejamtanfhauungen eines Volkes, in welchem die Prophetie und Apokalyptil 
von Hoſea bis Daniel das Yenfeitsideal entwidelt hat. Mit dem Meffiasbilde gewann 
auch die Jenſeitshoffnung feitere Umriſſe; freilich nicht ohne mythologiſche Anſätze zu be 
günftigen, z. B. die Klaffifizierung der Engel (Da 10,13; 12,1ff. 8,16; 9,21; 1, 
13. 21). Über den Zufammenhang diefer nachexiliſchen Auferftehungslehre mit der alt- 
perfifchen Religion ift das Dunkel nod nicht völlig gelichtet (vgl. Menzel ©. 238— 244; 
Spiegel, Stud. üb. d. Zendavefta II. Zur perfiichen Eschatologie]; A. Kobut, Jüdiſche 

#5 Angelologie u. Dämonologie in ihrer Abh. vom Parfismus, 1866; Was bat die tal: 
mudiſche Eschatologie aus d. Parfismus aufgenommen? ZdmG XXI, 1867, ©. 552ff.; 
Hübſchmann, Die perſiſche Lehre v. Jenſeits u. jüngften Gericht, JprTh 1879; Bödlıin, 
Verwandtſch. d. jüd.schriftl. mit d. perſiſchen Eschatologie; E. Stave, Einfluß des Parfismus 
auf das Judentum, 1898). Die trefflichen Arbeiten von Hübſchmann, Wünſche (ſ. o.) 

so und PB. Gröbler (Die Anfichten über Unfterblichfeit und Auferftehung in der jüd. Litt. 
der beiden letten Jahrh. vor Chr., ThStK 1879, ©. 651ff.) geben einen umfafjenden 
Einblid a) in die perfiiche, b) in die vorchriftlich-jüdische (apokryphiſche und pfeudepigra: 
phiiche), e) in die talmud. Unjterblichkeitslehre. Die Ahnlichkeiten find auffallend, der 
biftorifche Zufammenbang nicht ficher. Kohut meint, der Parfismus babe mehr vom 

55 Judentum entlehnt, als umgekehrt; zu erjterem gehöre die Yehre von den 7 Paradieſen 
und der Hölle, ferner daß „am Ende der Welt vor dem Eintreffen des Heilers ſchwere 
lagen eintreten werden; zu leßterem die anftößigen Partien, derentwegen ſchon Mat- 
monides gegen einzelne Talmudilten polemifierte, 3. B. „die für die Frommen bejtimmten 
fetten Mahlzeiten”. Die Selbitjtändigfeit jüdiſchen Denkens erhelle aus Stellen des bay: 

so gadifchen Teils des Talmud und Midrafch, wie: „Die Weifen haben feine Ruhe bier 
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wie dort, da ſie von Geiſtesentwickelung zu Geiſtesentwickelung ſchreiten“. „In der zu— 
fünftigen Welt findet fein Eſſen, fein Trinken ſtatt; vielmehr erfreuen ſich die Frommen 
am Lichtglanz der göttlichen Majeſtät“. „Alle israelitiichen Propheten meisjagten bloß 
von der Zeit der Erlöfung; das eigentliche Jenfeits aber hat fein Auge erichaut außer 
Gott” (Beradhot 34®). Soweit Kohut. Thatjächlich liegen aus dem vorchriftlichen Judentum .: 
Dentmäler einer dreifachen Stellung zur Unjterblichleitslehre vor, ungefähr entiprechend 
den Anfchauungen der Pharifäer, Sadducäer, Efiäer; aber nur die danieliſch-phariſäiſche 
fann als Ausdrud der berrfchenden israelitifchen Frömmigkeit gelten. Ein Ergebnis diejer 
Entwidelungslinie ift das 2. Makkabäerbuch, mo der Glaube an die Auferftehung aller 
Israeliten als moralifche Pflicht angejehen wird (12, 43—45): gerade weil der Tod 10 
Strafe für die Sünde ift (7, 18. 32. 38) und thatfächlicdh alle, die Guten tie die Böfen, 
tterben, jo wird Gott die Leiber der Frommen auferweden. Noch in diefem Buch (um 
100 v. Chr.?) ift die Peinigung der Frevler faum ein Nebenmotiv der Auferjtehungs- 
erwartung (7, 17 ff. V. 31ff.); hingegen fcheint diefe Vorſtellung ſchon im Judith (2. Jahr: 
bundert v. Chr.) als Kriftallifation geläufiger Nedeweife ausgeprägt zu fein (16, 20f. 
nad Sei 66, 24); im 4. Esra (unter Domitian) tritt fie jtark hervor. Während nun 
im Baruch, Sirach, Tobit, 1. Mak feine Abweichungen von der älteren moſaiſchen Scheol- 
lehre vorliegen, jo ift die Jenſeitshoffnung der propbetiich-apolalyptiichen Nichtung in 
einzelnen Pſeudepigraphen (Henoch, Pſalmen Salomos, 4. Esra, Apok. Baruch) weiter 
ausgeftaltet worden. Won den chronologisch getrennten Gruppen der Henochmweisjagungen 20 
lehrt nur e. 37—71 (vor 64 v. Chr.) eine jchledhthin allgemeine Auferjtehung, während 
die älteren eapp. 1—36 und 72—105 (um 110 v. Chr.) ebenfo mie die Palmen Sa: 
lomos (um 60 v. Chr.) nur eine Auferitehung der Frommen erwähnen; hingegen lehrt 
das 2. Makkabäerbuch im Danielſchen Sinne die Auferftehung aller Israeliten, der Böjen 
wie der Guten (6, 26; 7,4. 14; vgl. 11,29; 14,371). Das Gejamtergebnis aus der 35 
apokryphiſchen und pjeudepigraphifchen Litteratur iſt die fucceffive Ausbildung der Lehre 
von einer allgemeinen und fonfreten Auferjtehung: ein ſelbſtbewußtes Leben im Zwiſchen— 
zuftand, ein feliges im lichten Paradiefe, ein unjeliges im finftern Hades; Wiederjehen 
nah dem Tode und Gemeinjchaft mit den Frommen aller Zeiten. Auserwäbhlte Fromme, 
wie Henod und Elias, genießen ſchon vor dem Gerichtstage vollkommene Gottesgemein- 80 
Ibaft, andere geringere Grade bewußten Dafeins; dem Gericht geht eine allgemeine Auf: 
eritebung voran; es endigt mit der Vernichtung der Gottlofen,; die Vergeltung wird 
finnlih gedacht. Das Wiederbelebtiwerden wie das Gericht iſt unentrinnbar (Henoch 61, 5). 
Die Ausdrüde „ewiges Leben”, „Paradies“, „Auferftehung”, „Verklärung“ fangen an, 
ich als fefte Begriffe aus der Hülle bildlicher Einkleivungsform zu löjen. Scharf beſtimm- 35 
bare Wendepunfte in diefem Prozeß treten nicht hervor. Wie das Bild des meſſianiſchen 
Reiches überhaupt, jo jchillert zunächit auch die Auferftehungsidee zwiſchen Diesfeits und 
Jenſeits, plößlicher Gottesthat und allmählicher Entwidelung. In den Pfalmen Salom. 
prävaliert noch die bildliche Redeweiſe: die Seligfeit iſt nicht verfchieden vor und nad) der 
Auferftehung, die Heiligen find felbjt das Paradies und das eivige Leben, jogar die „Aufz 40 
erſtehung“ kann als Hyperbel gefaßt werben (14, 6 und 3, 16, v. 5 v. 19). Ahnlich 
verſchwommen die (alerandrinifche) jüdische Sibylle (v. Chr.) und die (paläjtin.:pharif.) 
Jubiläen (1. Jahrh. n. Chr.). Anders und bejtimmter im Henochbuch. Nach dem mitt: 
leren Henoch iſt das Paradies (im Oſten zwiſchen Himmel und Erde) Sammelort aller 
Seligen (61, 12), nad) den anderen Abjchnitten nur für Henoch und Elias beftimmt. 4 
Der Hades liegt im Weſten. Bon einer Verklärung redet erft der noachitiſche Zuſatz 
ep. 108. Nach der jüdiſchen Apokalypſe Esras (4. Esra) giebt es für einige ein direktes 
Hinübergehen aus diefem Leben in jenes erwartete: jo neben Henod und Elia Mofe, Esra 
und der Meſſias. Auch fonjt erfcheint der Übergang ins Jenſeits unvermittelt. 7 Tage 
wird die Erde menjchenleer jein, dann findet Auferjtebung, Gericht, Verdammnis der so 
Mehrzahl ftatt, unter Ausschluß aller Fürbitte, dem Ort der Ruhe, da die Seligen 7fache 
Freude genießen, jteht gegenüber der Ort der 7fadhen Qual für die anderen. Im ganzen 
entipricht dies der pharifäifchen Anficht. Die Sadducäer leugneten die Auferjtehung und 
aud die Dauer der Seele im pharifätfchen Sinne, d. h. in Berbindung mit einem Leibe 
(ovvapavileı nad) Jos. Ant. XVIII, 1, 4; vgl. Bell. Jud. II, 12; Me 12,18; AG 5 
23,8), darum aber nicht gerade die Dauer jchlechthin, die fie vielleicht nur problematisch 
beließen (wie Koheleth) oder ignorierten (vgl. Wünjhe ©. 370). Auch die talmudifche 
Lehre unterfcheidet die bloße Forteriftenz der Seele von dem Wunder der Auferjtehung, 
welche Leib und Seele wiederum dauernd vereinige, und zwar durch eine Gottesthat, die 
nicht minder unbegreiflich fei als die Zeugung und die Entftehung des Regens (Wünſche co 
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a. a. O. ©. 374. 377). Die Eſſäer fcheinen eine natürliche Seelenunfterblichleit gelehrt 
zu haben (ddavarilovoı ras yuyds, Jos. Ant. XVIII, 1, 5; Bell. jud. II, 18, 11; 
vgl. Mt 10,28). Auch Philo hielt die Seele für weſentlich unvergänglich und nur zeit: 
weiſe in den Kerker (Sarg, Grube) des Leibes eingefchloffen. Durch fpiritualiftiiche Pſycho— 

5 logie unterjcheidet jich die alerandrinifche Eschatologie von der pharifätfch-paläftinenftichen ; 
jo im pfeudofalomonischen Weisheitsbuche (zwiſchen 150 und 50 v. Chr.), welches Die 
natürliche Unjterblichkeit, bis zur Andeutung einer Präeriftenz (8, 19f.), mit der pharif. 
Hoffnung auf eine mit Wiederbelebung und Endgericht verbundene Neugeftaltung der 
Dinge kombiniert. Der Tod ift Folge der Sünde, dur des Teufels Neid entftanden, 

ı0 dem Menschen an fich unnatürlich; wer aber fromm und gerecht, dem ift er Gabe Gottes 
und ein Glück. Denn der Gejtorbene kehrt zu feiner wahren Eriftenzform zurüd; ein 
„Paradoxon“ vollzieht ſich (5, 2): nur die Apooves meinten, des Todes Schrecken jeien 
mehr als bloßer Schein (3, 2), während doch das Sterben ein Übergeben in „Gottes 
Hand“, in die edorjvn der wahrbaften, förperlofen Exiſtenz ijt (4, 7). Nach talmudijcher 

15 Anficht haben die Abgefchiedenen jchon vor dem Endgericht von den Vorgängen auf 
Erden Kenntnis; und auch nach dem Gericht und durch dasjelbe bleibt für eine Klafje der 
Gerichteten ein Zwiſchenzuſtand mit Gelegenheit zur Beflerung und Yäuterung (Reini: 
gungsfeuer nah Sad 13, 9; vol. 1 Sa 2,6); die erjte Klaſſe bilden (nad) Schammai) 
die volllommenen Frommen, welche nie fündigten (nicht bloß im Sinne von Si 49, 5) 

© und ing Lebensbuch verfiegelt werden, während die dritte Gruppe, die vollendeten Frevler, 
in das Buch der Verdammnis eingezeichnet und dem Ort der Qual, der Gehenna, über: 
liefert werden (Wünſche S. 377— 381; U. Edersheim, Life and time of Jesus the 
Messiah, 1884, II, 792). Ausführlicher (als Wünfche) handelt über den Unterjchied 
zwiſchen der Yehre Hillel3 von der Schammais Edersbeim II, 791—796, On eternal 
punishment, according to the rabbis and the new Testament). Auch die Schule 
Hilleld, obwohl fie die Zahl der abjolut Verworfenen einjchränfkte, lehrte doch, daß die 
Seelen der ſchweren Sünder unter den Israeliten und Gojim nach 12monatlicher Dual im 
Gehinnom durch Feuer vernichtet, ihre Leiber von den Gerechten zu Staub zertreten 
werden (vgl. Mal 4, 3) und auch die begnadigten Klaſſen der Übertreter werden dort geftraft 

3% und zivar einftweilen „von Ewigkeit zu Ewigkeit“. — In den nachchriſtlichen Jahr— 
hunderten ſchwankt die vorherrſchende Doktrin zwiſchen 1. Ewigkeit der Höllenftrafen, 
2. abfoluter Vernichtung (a) äußere, b) innere Verbrennung). 3. Anfägen zur Lehre von 
der Wiederbringung und 4. Anfägen zur Lehre von einer allmäblichen, ſtufenweiſen Yäute- 
rung, Umjchmelzung, Verklärung. Zu Jeſu Zeit war die vorherrſchende Anficht der 

3 „Ewigkeit der Strafen“ zugeneigt; aud hat Jeſus derfelben nicht widerfprochen, woraus 
noch nicht folgt, daß er jich nicht in prinzipieller Differenz mit einzelnen Hauptpunften ge 
wußt babe (f. III; gegen Edersheim ©. 792. 796). 

Litteratur: 1. Zur Orientierung: Die geihichtlihen Werte iiber die Religion Israels, 
bei. (außer Guthe, Stade und Holgmann) Marti (1897) und Budde (1900); ferner Robertjon 

40 Smith, Religion der Semiten (deutſch 1899); Cheyne, Die Religion des nachexiliſchen Juden: 
tums (deutſch 1898); Herm. Schulz, Nittejt. Theologie, 2, 1878, ©. 345 ff. 653 ff. 807 ff. 
Borausjepungen der chriitl. Lehre v. d. Unſterblichkeit, 1861, bei. IV, $ 8—14, ©. 206 ff.; 
Grüneiſen, Schwally, Wünſche a. a. DO. 2. Spezielles: Köſtlin, De immortalitatis spe, quae 
in libro Jobe app. dic, 1846; Nedslob, Der Grundcharakter der Sceol bei den Hebräern, 
Jlgens ZhTh, VIIL, 1838; Ortel, Hades (ereget.:dogmat.), 1863; A. Wahl, Uniterblichkeits: 
und Bergeltungslehre des alttejt. Hebraismus, 1871; Bidder, Ueber Kohelets Stellung zum 
Uniterblichteitsglauben, 1875. 3. Aus der älteren Litteratur: Debler, Veteris Test. sententia 
de rebus post mortem fut., 1846; Hahn, De spe immort. sub veteri Test. gradatim exculta, 
1845; Böttcher, De inferis rebusque post mortem futuris, I, 1, 1846. 

50 III. Das Neue Teftament. — In den Kampf zwifchen ſadducäiſcher Negation und 
phariſäiſcher Eschatologie greift Jefus wie Paulus zu Gunſten der legteren ein (Mt 22, 
23ff.; AG 23, 6ff.). In dem entjcheidenden Wort Jeſu Mt 22,32 wird die religiöfe 
Bedeutung der Unjterblichleitslehre durch direlte Beziehung auf das Gottesbewußtfein be 
fräftigt und vertieft. Der Seelenzuftand, welcher dem Endgericht folgen wird, richtet fich 

55 nach dem etbifchen Unterjchiede zwiſchen Gerechten und Ungeredhten; der leßteren barrt 
ewige »ödaoıs, jener ewige Zorn (Mt 25,46). Der Begriff on alamıos fluttuiert 
zwiſchen „everlasting“ und „eternal“ d. b. der extenfiven Endlofigkeit eines glückſeligen 
Dafeins in einem jenfeitigen Fortleben und der vergeiftigten Griftenzform einer imma: 
nenten Seligfeit, deren Intenſität jedes Bedenkens über das Zeitlih-Künftige überhebt (Jo 

5,24). Daß der Begriff Ion) alaomıos im Sinne des 4. Evangeliums auch dem Geiſt 
der junoptifchen Gleichniſſe nicht fremd ift, folgt Schon aus ſolchen Ausfprüchen, wie Mt 
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22, 32; Me 12,29ff.; in ihnen ſpricht ſich das Erhabenſein über die bloß empiriſtiſchen 
Glaubens- und Hoffnungsideale aus. Dazu ſtimmt die Gegenſätzlichkeit, mit welcher 
Jeſus den Pharifäern begegnet. Die Jenſeitslehre der Phariſäer, jo reicher Bilderfülle ſie 
ſich bediente und fo unlösbare Stontrajte die mwörtliche Auffafjung darbot, war des Unter: 
ſchiedes zwifchen Bild und dee ſich nicht bewußt; die Heilshoffnung verſchmolz entweder 5 
(Bi. Salom.) mit dem Reiz der Dichtung, oder fie Life aus dieſer Fraß-finnliche Zu: 
funftsgedanten aus (wie in der Schule Schammais), und der Pharifäismus blieb deshalb 
ungeeignet, die Volksgemeinde klar über das zu orientieren, was im Jenſeits ihrer barre. 
Darum unterjcheidet fich Jeſu Jenfeitsideal von dem pharij. a) durch die Vergeiftigung 
und Etbifierung des Auferftebungszwedes und demgemäß auch der Mittel (Mt 16, 25F.); 
b) durch die Betwußte Unterjcheidung zwiſchen bildlicher Einkleidung und intelligiblem 
Gehalt (vgl. Mt 11, 14f. mit 13, 9—13); dazu kommt e) ein Hinausgehen über die 
Schranten der Volksgemeinde zu einem die Menfchheit umfpannenden deal (Mt 8, 11; 
21,43; 24, 31ff.), wodurd auch das tranfcendente Zufunftsbild ein univerjaleres Ge- 
präge erhält: an die Stelle des ſummariſch-peremptoriſchen Gerichts der frommen Jsraeliten 
über die Heiden tritt der motivierte Urteilsfpruch des Menjchenfohnes auf Grund des 
verantwortlichen Selbftzeugnifjes der Angeklagten (25, 31—46; 12,37; vgl. Jo 12,47 f.). 
Neben diejer ethifchen Vertiefung und dogmatifchen Klärung finden ſich Anklänge an die 
dee einer Metempfuchofe (Mt 11,14; 17,12). Die Lehre von der Reinkarnation 
früherer Propheten als Herolde der meſſianiſchen Endzeit war allmählich fo tief in das 20 
Volfsbewußtjein eingewurzelt, daß ſelbſt Herodes Antipas die Identität Jeſu mit dem 
bon ihm ermordeten Täufer für möglich hielt (14,2; Le 9, 7—9). Seele und Leib werden 
ſcharf unterfchieden (Mt 10, 28), aber jo, daß über der natürlichen Vergänglichkeit des 
Leibes und der Unvergänglichkeit der Seele ala höheres der Allmachtswille Gottes jteht. 
Das Wort an den Schäder von der Paradiefesausfiht (orjıeoov Le 23, 43), die Schil- 3 
derung des Endgerichts und die Anfpielung auf die bevorftehende Aufrichtung des Meſſias— 
reiches (Mt 16, 27) find vielleicht ähnlich wie das Hadesgleichnis Le 16 bildlich zu verftehen. 
Ein neuer Faktor, durch den die Senfeitshoffnung bejtimmt wurde, war der Glaube an 
die faktiſche Auferftehung Chrifti. Aber die Neflerionen, welche jih im 4. Evangelium 
an die Terminologie dvaoracıs, Ion, Eyelocodaı fnüpfen, widerfprechen dem von Jeſus so 
gegebenen Ideengehalt nicht, und auch bei Paulus find es nur Phantaſie und Reflerion, 
welche das ſonſt identische Jenfeitsiveal um mehrere Züge bereichern. Auch bei ihm 
wechſelt der Wiederbelebungsgedante 1 Ko 15, 20 bald mit der dee eines einfachen Über: 
gangs in das Jenſeits Phi 1, 23, bald mit der beitimmten Vorſtellung eines Verwandelt— 
werdens 1 Ko 15, 51. Aber ob der erneuerte, verflärte, geiftige Menjch, welcher troß ber 3 
Verweſung feiner äußerlihen Hülle felig in das Jenſeits binübergebt, im Sinne Pauli 
richtiger bezeichnet werde als wahrhafte Natur und eigentlices Selbſt (2 Ko 4, 16), als 
neue Pflanzung über den Trümmern des alten Menjchen (1 Ko 15, 35—55) oder (vgl. 
Rö 11) als ein Pfropfreis an diefem legteren: dieſe Frage ift ebenjomwenig beantiwortbar 
wie jene, ob das „Hinübergehen“ der Seele, um „daheim zu fein bei dem Herrn“ (2 Ko 40 
5, 8), ein Hinüberjchlummern, ein Hinüberträumen oder ein waches Eingehen in die 
andere Seinsiphäre ſei (vgl. hierzu Weizel, Urchriftl. Unjterblichkeitslchre, ThötK 1836; 
Stähelin, IdTh 1871; Köftlin, ebendaf. 1877). Den Ideenkreis geläufiger Bilder, z.B. 
von dem „Buch des Lebens” (Phi 4, 3), dem „Stachel des Todes“ und jeinem „Ein: 
geichlürftwerden in den Sieg“ 1 Ko 15, 54}. hat Paulus, wenn aud) vielleicht nicht mit «5 
eigenen Zuthaten, jo doch mit eigentümlichen Schattierungen bereichert, die im Kontert 
der Gefamtdarjtellung zu dem Lebenswahrften und Ergreifenditen zählen, was je geiprochen 
worden: jo das Bild des Geſäetwerdens in Schwachbeit und Dürftigfeit und des Auf: 
gehens in Kraft und Glanz (vgl. S. Sanhedrin fol. 90», nah Wünſche a. a. O. S. 368), 
— des Überkleidetwerdens mit neuer Behaufung, der allmachtsweiſen Verklärung des 
Yeibes, des plöglichen Verwandeltiverdens nad dem lange der Pojaune, des Entrüdt- 
werdens in des Himmels Wolken. — Auch iſt zweifellos, daß P. feine Bilder teilmweije 
in ftrengerem, dem pharifäifchen Realismus ſich näherndem Sinne gefaßt willen will. 
Aber es wäre verfehlt, wollte man aus dem (mechanischen) Bilde der graduellen Hellig: 
feitSdifferenz der Geftirne 1 Ko 15, 41 jchließen, daß P. den Auferjtehungsleib als ein 55 
nicht fpezifisch verfchiedenes, jondern bloß in feiner Bitalität gejteigertes Analogon des 
irdischen Leibes angeſehen mwijjen wolle; oder aus dem (organischen) Bilde des Weizen: 
fornes V. 37, daß er den Auferftehungsleib nicht als ein neugefchaffenes Duplikat des 
verweſenden Leibe, jondern als die naturgefeßmäßig aus jenem hervorkeimende Selbſt— 
erneuerung gedacht babe. — Die neuteftamentliche Uniterblichkeitslehre liegt diesſeits ſolcher 6o 
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weitausſchauenden Begriffsflaffifizierung, und ſoweit Paulus Abgrenzungen giebt, bat er 
ſich gelegentlich berichtigt (2 Th 2, 2f., vgl. 1 Th 4, 15f.; 1 Ko 15, 51). Der nämlichen 
Schranke bildlicher Ausdrucksweiſe ift das eschatologische Bud) x. e., die an plaftifchen Bildern 
reiche Job.-Apofalypfe unterworfen. Sie jtellt a) ein mebr als taufend Jahre währendes 

5 Ausruben der Mehrzahl der Seligen von aller Thätigfeit 14, 13 bis zur zweiten Auf: 
eritehung 20, 5 ff., von dem nur wenige ausgenommen find V. 4, während einzelne einer 
noch früheren Wiederbelebung 11, 11 entgegenfeben, b) die unmittelbar bevorftehende Ver: 
wirklichung der endgiltigen Befeligung für alle frommen Dulver (vgl. 3, 11—21 mit 
12, 10—12) unvermittelt nebeneinander. Je beiliger und ernfter hier die Veranſchau— 

10 lihungen für das künftige Yeben geftaltet jind, um fo weniger eignet ſich ſolch Bilder: 
ihmud zu Fachwerken für logiſche Klaffifizierung; vielmehr entipricht e8 dem Erkenntnis: 
zweck diefer Zufunftsbilder, wenn fie als poetifcher Abdrud heiligen Empfindens wiederum 
dazu verivendet werden, den Tiefgehalt der geweihten Rede zu würzen. Der dogmatijche 
Wert der apofal. Unjterblichkeitslehre liegt in dem (durch eine möglichft getreue, d. b. 

ı5 geſchickt-freie Überfegung miederzugebenden) Gefamtcharatter der Daritellung, melde den 
Höhepunkt des Ernſtes chriftliher Zufunftshoffnung lebenswahr ausipricht. Selbit die 
Unterjheidung der erjten und zweiten Auferftehung ce. 20, des erjten und zweiten Todes 
2,11; 20, 14, ſowie zwiſchen der zeitlichen Herrichaft der auferwedten Märtyrer auf 
Erden (Chiliasmus) und dem jenfeitigen unvergänglichen Leben — ändert an dieſer Beur: 

2» teilung nichts. — Soweit jene Unterjcheidungen nicht fließende Bilder find, fondern, wie 
20, 3—7, auf ausdrüdlicher Zeitdifferenziierung beruhen, haben fie ihr Vorbild, ja ihren 
Urjprung in den vordriftlichen Meffiaserwartungen (Daniel, Sibulle, Henoch; vgl. 4. Esra 
und Baruch), wo ebenfall® nah Epochen unterfchieden wird; das Chrijtlich-Apofalpptifche 
liegt außerhalb jener zeitlichen Berechnung, deren Wert nur archäologisches und kultur: 

25 bijtorifches Intereſſe hat. Fließend find aud die Vorftellungen „Auferjtehung der Ge 
rechten“ Le 14, 14 und Auferftehung der Guten zum Xeben, der Böfen zum Gericht, Mt 
25,46; Jo 5, 29; das Verhältnis von Hades und Gebenna Mt 11,23; Me 9, 43. 
Finfternis Mat 8, 12 und Feuerhölle 13, 42; 5,22. Diefer wechjelnden Ausdrucksweiſe 
würde man nicht gerecht, wollte man darüber entfcheiden, ob Jeſus das Nachleben der 

0 Verdammungsmwürdigen weniger körperhaft aufgefaßt willen wolle als das der engel- 
gleichen Seligen: ein fcharfer Begriff eines nichtlörperhaften Lebens liegt der urchriftlichen 
Anſchauungsweiſe fern. Im ganzen ift die WVerfchiedenheit in den Unfterblichkeitsideen der 
einzelnen Lehrtropen des NTs verfchwindend gegenüber der Identität. Die mannigfachen 
Bildformen, in denen die Zufunftshoffnung realistisch ausgemalt wird, werden faft durch: 

35 gängig in derſelben MWeife auch auf die geiftigsfittliche Neufchöpfung, wie fie ſchon in 
diefer Welt vollzogen werben foll, angewendet: zalıyyeveoia, zaırı) »tiors, dvaoraoıs, 
Iwonoinos, Evövoaodaı, ÖWodwars, Avavsododu, ab£aveıv, Anoovodaı, Öofale- 
oda. Bol. Mt 19,28 und AG 3,21 mit Tit 3,5; ferner 2 PBt3,13 und Apk 21,1 
mit Eph 4,24; 2 Ko 5, 17; fodann 1 Ko 15,21 mit Kol 2, 127. Nö 6, 4f.; auch 1 Ko 

40 15,55 mit Hbr 2, 14}. Auch die Bilder gehören dahin, welche an den gejchichtlichen 
Zufunfisfieg des Chriftentums oder an die jchon durch dasjelbe vollzogene Neufchöpfung 
anfnüpfen und von bier aus (der ſog. ztveiten Schöpfung) einen Ausblid auf das en: 
feits, als dritte Schöpfung el 65, 17; Apk 21,1; 2 Pt 3,13, eröffnen; fo das oxn- 
voor» Gottes in der Menjchbeit; vgl. Joh 1, 14 mit Apk 21,3 und beide mit 2 Ko 6, 16. 

+ Erjcheint nach diefem Vergleidy das „Eintwohnen Gottes in den Menjchen” (Ev und sera) 
als ebenjo zufünftig wie gegenwärtig, werdend wie feiend, tranjcendent ertvartet tote im— 
manent geworden, — als ebenjo auf die zweite wie auf die dritte Schöpfung bezüglich, 
jo erhellt der bildhafte Charakter diefer entjchiedenjten (und demgemäß jeder andern) In— 
baltscharakteriftit des unfterblichen Lebens; zumal wenn wir der altteftamentl. Yehre vom 

Wohnen Gottes unter feinem Volke Le 26, 11f. und feinem Geſehenwerden von Einzelnen 
Nu 12,8; Er 24, 10, zuerft Mt 5,8 und Yo 1, 18, fodann 1 Ti 6, 16 gegenüberjtellen. 
Aud das Bild von dem guten Hirten und einigen Hüter der einen Herde, welches die 
Anwendung auf die 1., 2. und 3. Schöpfung zuläßt, dient, wie ſchon Pf 80, im Deutero: 
jefaja, Ezechiel, Pi Salom., jo nad der Anſchauungsweiſe des NTs zunächſt der Veran: 

55 ſchaulichung der geiftig fittlichen Leitung, deren immanenter Wert aber mit dem tranfcen= 
denten Zufunftsideal eines gotterfüllten Unfterblichjeins fombiniert wird (vgl. Jo 10, 16 
mit 14,2; Hebr 13, 20). 

Litteratur: Außer den „Bibl. Theol.“ von Weiß, Beyichlag, Holtzmann, und den ſchon 
erwähnten Abhandf., ſowie der bei Dorner, Glaubenslehre II, 8 151 #. und Rint, Bom Zu: 

6 jtande nach dem Tode, 1878, erwähnten Litteratur find beadytenswert: Zeller, Die Lehre des 
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NT vom Aujtande nach dem Tode, Theol. Jahrb. 1847; Woldemar Schmidt, De statu ani- 
marum, 1861; Bileiderer, Baulinismus J, 3 und 7; Teihmann, Pauliniſche Vorſt. von Auf: 
eritehung u. Gericht in Verh. z. jüd. Apokalyptit, 1897. 

VI. Vor- und außerdriftl. Unfterblichfeitslehre. Die Vorftellung von 
der Unvergänglichkeit wurde von den Kulturvölkern des Altertums in mannigfacdher Weiſe 
auf die Menjchenfeele bezogen. Ob die Unendlichkeitsidee früh (M. Müller) oder fpät 
fih entwidelt hat (Zubbod, Tiele), und auf welchem Wege fie dem Geifte der Urvölfer 
geläufig wurde, hängt von Charakter und Sprache der einzelnen Völker ab. War erjt die 
Anerkennung einer höheren Macht Iebendig, achtete man ftaunend auf den Lauf der Ge 
ftirme und die Jahreszeiten, jo war die Möglichkeit gegeben, die Unenblichkeitsidee zu 
tonzipieren und auf das menfchliche Leben zu übertragen: aber dies geſchah in verfchte- 
dener Weife, in ungleihem Maße. Dem Charakter der Inder entiprach jene Ideenentwicke— 
lung mehr als dem ber jemitijhen Völker und ſelbſt der Agypter. Die Phönizier in 
ihrem wmeltlihen Sinn machten kaum einen Anſatz über die Schranken des Diesjeits 
binauszulaufchen, während die Agypter, obwohl auch ihr Jenſeits nur eine mumienhafte 
Fortſetzung des volfstümlich befchränkten Diesfeit3 war, doch dem Ernft des Todes und 
der Unfterblichkeit mehr Rechnung trugen. Die Berjer, in ihrem Sinn für Ehre, Kampf, 
Tugend betrachteten das irdifche Yeben als Mittel zur Erreihung eines fittlihen Zweckes, 
welcher über den Tod hinausreicht und erſt im Jenſeits ganz erfüllt wird; die Inder 
hingegen lenkten das Auge des Geiftes von dem Scheindafein diefer Welt bintveg auf 20 
das wahre, nicht Eörperhafte, nicht endliche, jondern wandelloſe Sein, dem gegenüber dieſe 
irdiſche Zeittwirklichkeit mit ihrem Mechfel und ihrer Vergänglichkeit nur ein Traum ift. 
Mehr realiftifch dachten über das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit die Völker des 
Abendlandes: EA Nömer, Germanen; aber fie gaben den Göttern, was der Götter 
it, und der reiche Kranz ihrer Mythen barg bundertfache Ahnungen und Anfpielungen 25 
auf die Möglichkeit einer anderen Anfchauungsweife, wonach der wahre Zweck des Lebens 
nicht dem Diesjeits — Ganz ablehnend zum Unſterblichkeitsglauben — ſich 
auch die altchineſiſche Reichsreligion nicht, obwohl Congfutſe, der pietätsvolle Reformator 
dieſer Religion, ſich ſtets weigerte, über das Schickſal der Seelen nach dem Tode ein be— 
ſtimmtes Urteil zu fällen. Die älteſte Anſicht ſcheint geweſen zu fein, daß von den zwei 30 
Seelen, die jeder Menjch hat, eine in die Erde, die andere in den Himmel wandert. Die 
Seelen der Borfahren dachte man beim Opfer anweſend. Hingegen lehrt der Taoteling 
des Laotſe eine überzeitliche Seinsform, welche dem göttlichen Prinzip (Tao — Weg, 
Wort, Aöyos) und dem „h. Menfchen” zufommt. („Der 5. Menfch dauert wie Himmel 
und Erde; wie dieſe lebt er nicht ſich ſelbſt. Weil er nichts Selbitifches hat, jo Tann er 35 
fein Selbit vollenden”.) gl. Vict. v. Strauß, Laotſes Taoteling, I, 6. 7. 21; Bfiz- 
maier, Die Taolehre von den wahren Menjchen und den Unfterblihen (SWA 63 u. 64). 
— Die altäguptifche Unfterblichfeitslehre gründet fih auf den Kampf des Sonnenlichts 
mit der Finſternis und den Sieg des erfteren. Oſiris, vom Bruder Set getötet, wird von 
Horos, feinem Sohn gerächt und lebt im Totenreich fort wie fein Sohn in der Oberwelt. 40 
Sterben tft bier Verklärung zum Licht, nachdem des Todes Dunkel überwunden. Der 
Sonnenmpthus wird 1. mit dem MWiederervachen des Naturlebens kombiniert, 2. als Bild 
des einzelnen Menfchenlebens angefehen. Die Lichtfeelen nehmen teil am Kampfe und 
erfreuen fich in ihrer Verklärung der Nähe des fiegreichen Urlichtes. Später erft tritt ber 
Vergeltungsgedante, das Totengericht und der indiv. Unjterblichfeits- und Reinfarnations- 45 
glaube in den Vordergrund. An feine Stelle tritt in der Periode des eindringenden 
Hellenentums die troftlofe Totenklage und dazu die Beforgnis, der Vergefienheit als dem 
zweiten Tode zu verfallen. Aus der zahlreichen Litteratur:, R. Lepfius, Totenbuch der 
Aegypter, 1842; Uhlemann, Das Totengericht b. d. alten Agyptern, 1854; Brugſch, Die 
ägypt. Gräbertvelt, 1868; Religion und Mythol. der alten Agypter, 1891; Wiedemann, 50 
Rel. d. Aeg., 1890. — Zur älteren Unfterblichfeitslehre der jemitischen Völker, welche allen 
Menjchen das gleiche Los des Eingangs in die Unterwelt zuwies, aber nur göttlichen 
Weſen aktuelle Geifteriftenz zufchrieb (jedoch nad altarabifcher Idee ruht die Seele der 
Unbegrabenen nicht): Krehl, Die Religion der vorislamit. Araber, 1863; Wellhaufen, 
Reite arab. Heidentums, 3. Aufl.; Eb. Schrader, Die Höllenfahrt der Star, 1874; 5 
Ippert, L’immortalit& de l’äme chez les Chalddens, 1874; A. Jeremias, Hölle und 
Paradies bei d. Babyloniern, 1903. Über die an altarab. und chriftl. Vorſtellungen fich 
anlehnende Unjterblichkeitslehre des Jslam vgl. Sprenger, Mohamm. Lehre und Yeben, 
1861— 1865, Kap. 6. 7. 11ff.; Wolff, Muhammedan. Eschatologie,; U. v. Cremer, Geſch. 
der herrſchenden Ideen des Islam, 1868. Über die altarischen Unjterblichkeitsanfchauungen, 60 

Real-Encnflopädie für Theologie und Kirche. 3 U. XX. 19 
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den Unſterblichkeitstrank (soma) und die Geiſterlehre (devas, asuras), vgl. Mar Müller, 
Ursprung und Ent. der Religion, 1880, ©.258—266; Eſſays, I, ©. 68 ff.; W. Geiger, 
Die Mythen vom Tod und vom Senfeits bei den Andogerm. (Nord und Süd, Nr. 32). 
Über die ältere vediſche Lehre, in der zwar die Unfterblichkeitshoffnung bervortritt und 

5 die Vergeltungsidee ſchon anklingt, von Seelenwanderung aber feine Spur ift: H. Graf; 
mann, Nigveda überjegt, mit frit. u. erl. Anm., 1876, bef. Il, Lied X, 129. 118. 126; 
A. Ludwig, Die philof. und relig. Anfch. der Veda in ihren Entw., 1875. Zur brab: 
manifchen Bendantalehre (Brahmanas, Upanifchads, Sütras), in welcher die Ideen ber 
irdiſchen und nachzeitlichen Wiedergeburt und der Seelenwanderung zum Zweck der Läute 

ı0 rung, Strafe und Erlöfung ausgebildet vorliegen, vgl. Laſſen, Ind. Altertumskunde, 2, 
1875; Weber, nd. Stud. II, 206— 229; Deufien, Das Syftem der Bedanta, ein Comp. 
der Dogm. des Brahm., 1883; Wuttke, Gejch. des Heidentums, II, ©. 393 ff.; Olden— 
berg, Buddha, 1881, ©. 44. Über den Buddhismus, im Kampfe mit dem Brahm., und 
feine mehr neutrale als abweichende Stellung zur Unfterblichkeit, „auf der Meſſerſchneide 

15 zwiſchen Sein und Nichts“, vgl. Oldenberg, Buddah, S. 273ff. 291; Wuttle ©. 569; 
M. Müller, Eſſays I, 254 (Über die Bed. des Nirwäna) 277 (Über den buddh. Nibi- 
lismus). Über den Parfismus und feine Lehre von den als Schußgeiter fortlebenden 
Seelen (Fravaſchis) und ihrer Präeriftenz, ſowie von den perjonifizierten Ormuzdfunktionen, 
den „heiligen Unſterblichen“ (amescha cpenta) 3. B. Reinheit, Weisheit, amörötat 

20(—= „langes Leben” [Darmefteter] oder „Unfterblichkeit” [Tiele]): Spiegel, Eraniſche 
Altertumstunde, II, 1873; M. Müller, Eſſays I, 62ff.; Tiele, Godsdienst van 
Zarathustra, Saarlem 1864; Darmeiteter, Haurvetät et Ameretät, ess. sur la 
mythol. de l’Aveste, Baris 1875; Hübſchmann, IprTh 1879 (jucht —— daß 
die Unſterblichkeits- und Wiederbrilehre des Bundeheſch in den Hauptpunkten auf die 

25 älteren Bejtandteile des Aveſta zurüdgehen. Av. XIX, 89 und 927.: „Wenn alle Toten 
auferjtehen, Unjterblich alles Leben wird, Wenn fih nad) Wunſch die Melt erneut ıc.”). 
W. Brandt, Das Schidjal der Seelen nad) dem Tode nah mandäiſchen und parfiichen 
Vorft., ZprTh 1892. — Über die altgermanische Lehre: Jakob Grimm, Deutſche Mytho— 
logie, 2, 1844; Ad. Wuttke, Deutfcher Volksabergl, 1860; MW. Schwartz, Der heutige 

so Bolksabergl. und das alte Heidentum, 1862; Menzel a. a. O. Zur griechifch-römijchen 
Müthologie, der Lehre der Orphiker, Pythagoreer, Platons (im Phädon), Pindars, der 
Stoifer, ſowie den eleufinifchen Myſterien: 1. Die größeren Werke von Welder, Preller, 
Schöman, Leop. Schmidt, und bei. Erwin Rohde, Piyche (2. Aufl); 2. Ernft Gurtius, 
Die Bedeutung des Unfterblichkeitöglaubens bei den Griechen und dem ganzen indogerma: 

35 nifchen Völkerkreiſe (Gelzers Monatsbl. 1861); Teuffel, Die homeriſchen Borftellungen 
von den Göttern und vom Leben nad dem Tode, 1848; Nägelsbach, Nachhomeriſche 
Theologie des griechischen Volksglaubens bis Aler., 1857; Maaß, Orpheus (Unter: 
juchungen zur griech, röm., altchriftl. Jenfeitsdichtung und Religion); Thiemann, Die 
platoniſche Eschatologie in ihrer genetifhen Entw., 1892; Runze, Pſychologie des Un- 

40 jterblichkeitsglaubens, 1894, S. 124—131; W. Voigt, Gefch. der Unfterblichkeitsidee in 
der Stoa, 1900 (die doppelte Stellung der Stoa beruht teild auf den zwei Elementen 
ihrer Pſychologie, dem göttlichen Urjprung der Seele und ihrem Neforbiertiverden in bie 
Weltſeele bei der Welterneuerung mittel$ Zxrviowors |Cicero =diu mansuros esse 
aiunt animos, semper, negant], teil® auf infonjequenter Anlehnung an den Bolls- 

5 glauben; ©. 22 ff). — Hartung, Religion der Römer, 1836; E. Gerhard, Die Unter: 
welt; etrusk. Totenfifte im Königl. Mufeum zu Berlin (Archäol. Zeitg. 1845); Alden: 
hoven, Quae fuerint Romanorum de condit. post obitum fut. op. vulg., 1855. 
— Mäbhrend die griech.röm. Religion auf Anpafjung jemitischer Anſchauungen an die 
arifche Urüberlieferung berubt, fo find die Jenſeitsanſchauungen der lettosjlawijchen, Tel: 

50 tischen, peruanischen, mexikanischen Religionen denen der Naturvölfer ähnlich und mie dieje 
für die genetiſch-pſychologiſche Darftellung der Motive des Unfterblichfeitsglaubens ge 
eignet (ſ. VID). — al. noch Chr. H. Weihe, Gefchichte des Unjterblichkeitsglaubens unter 
den Völkern des Altertums, 3. f. Philoſ. 1836. 

V. Die dogmatifhen Theorien. Bei oberflächlicher Formulierung des Problems 
55 fragt ich, 1. ob die Seele des Menſchen unfterblich oder fterblich fei. Eine rundiveg bejabende 

Antivort auf diefe Frage erteilen die dDogmatifchen Anhänger der meiften Religionsſyſteme 
und auf philoſ. Neflerionsftandpunft a) manche griechiiche Philoſophen, insbejondere die 
Orphiker, Pythagoreer und einzelne Stoifer; b) die anthropol. Dualiften im Anſchluß an 
Carteſius, Leibniz, Wolff, Kant; jo Malebrandye, M. Miendelsjohn, H. Brougham (1835); 

e) die Perſönlichkeitsphiloſophen, welche, obwohl mehr an Fichte und Hegel als an Her: 
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bart anfnüpfend, im Gegenfa zu jenen das Perfönliche als unzerftörbare Nealität be- 
trabten; fo Chr. H. Meike, $ H. Fichte, Göfchel, Schaller, Roſenkranz, Ulriei. — Mit 
Nein ftimmen Epikur, Lucrez, Pomponatius, Spinoza, das systeme de la nature, 
Hume, Wieland, Hegel, Schleiermacher, Feuerbach, Dühring, Strauß, die Materialiften; 
auch Planck (Teftament eines Deutſchen, 1881). Schwanfend bleiben Voltaire, La Mettrie, 
Fries, Darwin, Mac, Verworn. Indeſſen anfechtbar ift wie die Problemftellung, jo 
diefe fummarifche Beantwortung und die Citierung der Zeugen. Schon daß Platon wirklich 
die Unfterblichteit Iehre, bezweifelt Teihmüller. Vgl. dagegen F. Bertram, Die Unjterb: 
lichleitslehre Platons, 3. f. Philoſ. 1878. Ferner K. Fr. Hermann, De partibus ani- 
mae immortalibus sec. Platonem, 1850; A. Bullinger, Des Ariftoteles Erhabenbeit 10 
über allen Dualismus und die vermeintl. Schwierigkeiten feiner Geiſtes- und Unjterblich- 
keitslehre, 1878. Schlottmann, Vergängl. und Unvergängliches in der Seele nad) Arifto: 
teles, 1873). Entjprechen nicht Schleiermachers, J. G. Fichtes, Hegeld und Schopenhauers 
‘een über die Emigfeit des Geiftes dem nach „Unsterblichkeit“ dürſtenden Empfinden 
mehr als die endlofe Fortdauer des Individuums im Stil des gr Rationalis⸗ 15 
mus? Kaum irgend ein Philoſoph behauptet abſolute Vernichtung (nicht einmal Main— 
länder), und ſelbſt Demokrit, Epikur und Pyrrho laſſen die Stimme der Hoffnung nicht 
Ihlechtiveg verftummen. Umgelehrt wird fchlechthinige Unsterblichkeit, welche den Cat, 
„der Menſch ift ſterblich“, aufböbe, von niemand behauptet. Zieht man aber die been 
der Neuplatoniter, des Joh. Sc. Erigena, J. ©. Fichte, Schelling, K. Chr. Fr. Kraufe, dr. — 
v. Baader, G. Th. Fechner heran, ſo zeigt ſich die ſummariſche Frageſtellung als völlig 
verfehlt. Daher 2. wie wird das Fortleben des an der Menſchenſeele Unvergänglichen 
gedacht? Der natürlichen Unſterblichkeit, welche einer anfangsloſen Präexiſtenz entſpricht 
oder wenigſtens als Korrelat der natürlichen Vererbbarkeit durch Zeugung (Traducianis- 
mus) gedacht wird, ſteht gegenüber das Fortleben nach Gottes Willen trotz natürlicher 25 
Sterblichkeit; alfo das übernatürlihe Gejchent einer geiftigen (oder zugleich Leiblichen) 
Wiederbelebung, wobei dauerndes Abhängigjein von göttlicher Gnade vorausgeſetzt wird. 
Auch in legterem Falle kann das Eintreten in den Zuftand der Seligfeit entiveder für 
alle (Cyprian) oder doch für die Patriarchen, Propheten, Märtyrer (Irenäus, Tertulltan) 
jogleih mit dem Tode ftattfinden,; nad anderen Kirchenvätern iſt zwiſchen Tod und Auf- » 
erweckung ein Zivifchenzuftand anzunehmen (Juftinus, Hilarius, Cyrill. von Aler.), der 
entweder verfchwindend kurz (Hilar. in Pi 65. 22: menigjtens die Märt. werden jogleich 
der ewigen Seligfeit teilhaft) oder andauernd ift und während deſſen entiveder ein Seelen: 
ſchlaf (Pſychopannychie: Henoch 100, 5; 91, 10; 92,3; vgl. Da 12,2. 13; Apk 14, 13; 
uther: „verisimile exceptis paucis omnes dormire insensibiles“, Brief an Ams- » 

dorf 13. Yan. 1522; Calvin dagegen) oder — für die minder Gerechten — eine Läuterung, 
jet es durch jenfeitige Reinigung (Purgatorium, Fegefeuer nah Sad 13,9; 1803,13; 

23), ſei es durch Seelenwanderung (Metempfuchofe, Nekurrenzibeorie) oder doch 
eibeswandlung (Metamorphofe, Transmutation, Transformation, Verklärung) ftatthaben 

wird. Eine weitere Mannigfaltigfeit der Vorftellungen über das Jenſeits ergtebt ſich (bei 
Hilarius, Ambrofius, Auguftin, Gregor v. Naz., Chryſoſt. Hieron.) aus der Kombination 
von „Paradies“ und „Abrahams Schoß”, Wiederbelebung der Seele und Wiedererjtattung 
des Leibes, Warten und Anfchauen Gottes. (Vogl. Wünfhe ©. 517—523.) Neben die 
Idee der allgemeinen Auferstehung tritt die Vorftellung einer partiellen Erwedung (Chr. 
9. Weiße vgl. Wei Sal. 5, 15) oder doch einer Einfchräntung der leiblichen Erneuerung #5 
auf die Frommen (Weiß, Bibl. Theol.). Dogmengefchichtlich fpielt in diefe Frage bie 
Kontroverfe zwiſchen den Phthartolathren und Aphtbartodofeten, zwifchen Greatianismus, 
Traducianismus, Generatianismus und Präcriftenzianismus ſowie über die Ewigkeit der 
— ein (vgl. die „Schutzſchriften“ „für die Ewigkeit der Höllenſtrafen“ um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts). Gegen die Meinung, daß Gebet und Almoſen den Toten 50 
nüßen (2 ME 12, 44f.), find ſchon früh einzelne, wie der Presbyter Aërius in Sebafte, 
aufgetreten ; feit Anerkennung der Lehre vom Purgatorium 1439 nahmen Totenmefjen 
und Erequien überhand. Leibniz getraute fich nicht „zu fchwören, daß es nicht irgend 
ein Analogon gebe zu einem Purgatorium“ (Ep. 34. 375. an Fabricius). Daß das 
böll. feuer ein boliiches jet, galt nad) dem —— des Lactanz und Auguſtin als allg. 55 
Tradition, twelder nur Aug., Greg. v. Nyſſa und Ambrofius widerſprachen (Wünſche 
©. 522). — Zum Streit über den Seelenſchlaf vgl. (außer der bei Spieß angef. Litte— 
ratur): Tim. Seidel (Abt in Halberftadt), Vom Schlafe der Seele nach dem Tode, 1754; 
Venzky, Widerlegung des Seelenjchlafes, 1755; Chyträus, De morte et vita aeterna, 
1590, II, 46ff. — und für die Seelentwanderung: Yelfing, Erz. des Menfchengeichlechts; & 

19* 
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Herder, Dialog über Palingenefie und Seelenwanderung (Zerftreute Blätter); ob. Fr. 
v. Mever, Blätter f. höhere Wahrh., 1830, I, 244 ff.; Chr. Fourier, Passions de l’äme. 
Zu dem Beiten, was die Wiſſenſchaft für Aufbellung der Art und Weife des geiftigen 
Fortbeſtehens geleitet hat, gehört die Zufammenftellung der konkreten Bilder, welche ung 

5 den Gegenjag zwijchen dem Bleibenden und dem Veränderlichen veranfchaulichen und zur 
Reflerion anregen. Vgl. Schopenhauer a. a. D.; Perty, Die myſtiſchen Erſcheinungen in 
der menjchl. Natur; Du Prel, Philoſophie der Myſtik, 1884. Wichtiger für das Grund: 
problem ijt die teleologifche Erörterung: 3. wozu die Gewißheit eines unvergängl. Dajeins 
notivendig jei? a) dem individual-eudämoniſtiſchen Wunſche, das liebe Ich zu konſer— 

10 vieren, bat Schleiermacher (dem Worte des Herrn Mt 16, Jo 12 gemäß) den Sat entgegen: 
gejtellt: „Wer nicht gelernt bat, mehr zu fein als er ſelbſt, der verliert wenig, wenn er 
ſich ſelbſt verliert“. Aber dem pſychiſchen Lebensdurft, welcher möglichenfalls egoiſtiſch 
ift, fteben zur Seite b) die Sympatbien der Freundſchaft und Familienliebe, die Hoffnung 
auf Wiedervereinigung mit den Heimgegangenen, die Sehnſucht nach unvergänglihem Ge- 

15 nufje des idealen, wie es die Kulturarbeit der Menſchheitsgeſchichte in Kunſt, Wiffenfchaft, 
Gemeinweſen, Kultus geſchaffen bat. Aus jenem gefelligen Sinn für felbjtlofes Gemein: 
ſchaftsleben und aus diefer äfthetifchen Sehnjucht nach unvergänglicdyer Teilnahme an dem 
Idealen enttwidelt fi) e) der ethiſche Wille, dauernd mitzuarbeiten an der Realifierung 
der dee, und der Glaube an die Zielftrebigfeit und Zwedwahrheit alles fittlihen Thuns 

und Leidens. Dieſe Wahrheit fcheint in Frage geftellt, falls eine Vernichtung des ethi- 
ichen Kulturlebens bevorjtünde, wo „alle lebenden und vernünftigen Weſen nebjt allen 
ihren Leiftungen, den Staatenbildungen, den Werken der Aunft und Wiſſenſchaft, nicht 
bloß aus der Wirklichkeit fpurlos verſchwunden fein, jondern auch fein Andenken in irgend 
einem Geifte zurüdgelaffen haben werden, da mit der Erde natürlich auch ihre Gefchichte 

25 zu Grunde gehen muß” (Strauß, v. Hellwald u. a.). Vor allem nötigt d) der Gedante 
der allg. Weltharmonie, das Wunder des Dafeins im ganzen, zu der religiöfen Bewunde— 
rung Gottes als des Weiſen und Gütigen; ſowohl diefe beivundernde Gottesgewißheit 
als deren Kehrfeite, der Durft der Menjchenjeele nach dem lebendigen Gott, würde bei 
Annabme der VBergänglichkeit betrogen werden: daher um der Wahrheit des Gottes- 

30 gedankens willen der Ausblid auf unvergänglidyes Leben unentbehrlih ift. — Auch mit 
diefer teleologijchen Erläuterung der Motive des Uniterblichglaubens ift das Problem 
nicht erfchöpft, da das Bedürfnis nach ewigem Leben weder von allen in gleicher Weife 
empfunden wird, noch, wenn dies annähernd der Fall wäre, die Möglichkeit ausschlöffe, 
daß der Menfchengeift gerade bei volllommener Reife fein ethifches und religiöjes Genüge 

5 in der immanenten Mitarbeit an den ewigen Ideen fuche und finde. Daß abgefehen von 
diefer, von J. ©. Fichte, Hegel, Fries, Schleiermacher betonten immanenten und inten= 
ſiven „Ewigleit des Geiſtes“ noch eine tranfcendente und ertenfive „Unjterblichfeit der 
Seele” zu erwarten jei, juchen zu begründen die 4. nah dem Warum fragenden 

VI. Beweiſe für die Unfterblichfeit, melde faft durchweg den Beweiſen für 
#0 Gottes Dafein analog find. 1. Der Beweis e consensu gentium (vgl. mit Cicero: 

a) Roskoff, Das Neligionsivefen der roheſten Naturvölfer, 1880, ©. 23—34, b) Peſchel 
©. 147; [Yubbods Bericht über die Antwort des Arafuru (S. 175): „Es ift noch nie 
ein Arafuru nad feinem Tode zu uns zurüdgefehrt“ berubt auf en nee Frage: 
itellung und mangelbafter Beobachtung; Anſätze zum Unfterblichkeitsglauben find jo all: 

45 gemein, wie zur Neligion überbaupt|; ec) Bajtian, Beiträge zur vergl. Piychologie 1868, 
©. 272.) jcheitert 5. B. an der negativen Stellung der Phönizier und des Buddhismus 
und bat faum den Geltungsbereih des entfprechenden Gottesbeweifes. Ebenjo 2. Die 
Beweiſe ab utili und a tutiori. Jener empfiehlt die Aufrechterhaltung des Unſterb— 
lichleitsdpogmas im Intereſſe der öffentlichen Moral (Hobbes); diefer jucht der theoretischen 

5» Ungewigbeit ein Gegengewicht zu geben in einem derartigen praftiihen Verhalten, „als 
ob“ ein jenfeitiges Fortleben beftebe: dieſe ſehr populäre Denkweiſe (aus einem nach— 
gelafjenen Briefe Y. Byrons [1821 von einem Geiftlihen in Haftings gefunden, bregeg. 
1869]: „Unzweifelhaft haben diejenigen, welche feſten Glauben in das Evangeliun ſetzen, 
einen Vorteil vor allen übrigen voraus, weil, wenn das Evangelium wahr ijt, fie im 

5 fünftigen Leben ihren Lohn erhalten, und, giebt es fein fünftiges Leben, dann teilen fie 
nur mit den Ungläubigen den ewigen Schlaf, naddem fie die Stüße einer erbabenen 
Hoffnung ihr Leben lang gebabt und feine nachträgliche Enttäufchung erfahren baben‘‘) 
entipringt dem Intereſſe, bezüglich des Jenſeits ficher zu geben, klingt aber felbit in der 
Beweisführung Kants (N. V. Hartjt. III, 332, vgl. 1037. 453 ff.) an. Der Nerv der 

so Kantichen Unfterblichkeitslehre Pr. V.) liegt in einer Verbindung des moralifchen Beweiſes 
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u. 6] mit dem 3. teleologifchen Beweis, welcher von der Beitimmung des perfönlichen Indi— 
viduums zur Vollkommenheit den Schluß macht auf eine Ergänzung des hienieden nur teil» 
weiſe erreichbaren Endziels in einer jenfeitigen Welt. Diefer Meinung von J. H. Fichte (Idee 
der Perfönlichkeit und der indiv. Fortdauer, 1855), Zul. Müller (1835), Göfchel (1836) und 
Ulriei („weil die mwaltende Seele ſich jelber Zweck und Ziel ihres Strebens jeßt, iſt an- 5 
zunehmen, daß fie im ewigen Sein das Ziel zu erreichen beftimmt fer“) bat ſchon Blajche 
Philoſ. Unfterblichkeitölehre) den Unterfchied zwiſchen der Endlichkeit des Einzelweſens 
und der Unendlichkeit der Gattung entgegengeftellt. Umgefehrt finden auf Grund bes 
Konftanzgefees die modernen Atomiſten und felbft die Panpſychiſten (Hädel, Perigenefis 
©. 37), daß des Atoms „Mafje” wie „Seele“ „ewig und unfterblich” ei, die Menfchen 10 
feele hingegen ſterblich und die Gattungsideen bloße Abftraftionen! Andere erkennen die 
Vergänglichkent des ndividuellen an, ſehen aber in der menfchlichen Perjönlichkeit eine 
Syntheſe von Individuellem und Allgemeinem, jo daß ihr die Ewigkeit der platonifchen 
dee zulomme (Rofenkranz, Weiße, auch Schaller und ſelbſt Schopenhauer). 4. Der ana- 
logifche Beweis: die Analogie der phufiologifchen Metamorphofe (Verpuppung, Winter: 15 
ihlaf u. ſ. f) gelte in direkter Übertragung auch für die menschliche Seele: jo bei den 
Rabbinen die Eremplifizierung auf das Weizenkorn, eine Schnedenart, eine ägypt. Mäuſe— 
gattung (Münfche ©. 368); bei den Klirchenvätern Tag und Nacht, Same und Frudıt, 
Vogel Phönix, Tonſcheibe [Gregor v. Nyſſa); der den Kosmos durchdringende Licht: 
ſtrabl (Grill; ebend. ©. 519ff.; vgl. Weihe, THStK 1836, ©. 323). Demgegenüber zo 
a) negativ: Fr. Nichter, Die Lehre von den leßten Dingen, I, 1883; b) politiv (als 
richtige Vertvertung der Analogie) Fr. v. Baader (Über den Begriff der Zeit): „Übrigens 
giebt es feinen anderen Meg, dem Menfchen die Unſterblichkeit feines Dafeins zu be: 
weilen, als ihn zu vermögen, das wahre Leben zu entwideln. Denn von dem Augenblid 
an, da diejes Leben Triebfraft in ihm gewänne, würde es auch ebenjo unmöglich fein, 
ıhm einen Zweifel an feiner wahren Unfterblichkeit, d. b. an der wahren Vertoirklihung 
feines Lebens beizubringen, als es unmöglich wäre, eine zufammengedrüdte Spannfeber, 
falls fie Bewußtjein hätte, an ihrer elaftijchen Natur zweifeln zu machen“ (Werte II, 
S. 75). Wo nun die Teleologie von ideellen Analogien abjab und an den Realnerus 
der Ericheinungswelt appellierte, führte fie zum 5. aftronomifchen Beweiſe“, welcher feine 30 
Schlüſſe aufbaut a) auf dem Dafein der fo umfangreichen, aber andernfalls zweckloſen 
Ertitenziphären anderer Himmelsförper, und b) auf der MWabrfcheinlichkeit, daß auch das 
Detail des aftralen Sonderlebens der Geftirne beftimmt fei, dem menjchlichen Wiſſen zur 
Bereicherung zu dienen. Streithorft, Gründe für unfere Fortdauer aus der Aftronomie 
1792; Jonas, Die Seele unjterblib; aus den Wunderwerken des Schöpfers, dem Ge: 55 
biet der Aftronomie 2c., 1884; Bretichneider, Dogm. II, 367; Dorner, Chriftl. Glaubenst. 
a. a. O. Dagegen zweifelnd J. D. Michaelis, Dogm. S. 719 ff.; ablehnend Daumer, An: 
deutung eines Syſtems fpefulativer Philoſ. S. 51. — Vol. Job. Huber, Zur Philoſ. der 
Atronomie, 1858, u. Klein, Aitronom. Abende, 1884, Kap.29. — Während bei der teleolog. 
Betrachtung Mittelzweck und Selbſtzweck, äſth. und ethiſche Entwidelung ineinander verflochten 40 
werden, tritt die Idee des fittlichen Geifteslebens als fpezififchen Selbitzwedes in den 
Vordergrund 6. im moralischen Beweiſe im Sinne Kants. Zweck des Lebens ift die For: 
derung der Heiligkeit als völliger Angemefjenheit an das moralifche Geſetz: eine Voll: 
lommenbeit, deren fein Sinnenweſen als ſolches fähig ift, und die daher, um annähernd 
erreicht zu werden, das Poſtulat eines unendlichen Progrefjus vorausjegt: daher die 45 
tröftende Hoffnung der Ausficht in eine felige Zukunft fittlich begründet fer (Krit. der pr. 
Lem. V, 128). Von diefem verfchieden und dem Gottesbeivers Kants entfprechend ift 
'. der Beweis aus der Gerechtigfeitsidee, deren Negation zur moralifchen Zascivität führen 
würde. Tugend muß belohnt, Sünde beftraft werden: beides gefchieht bienieden nur un: 
volllommen ; daher der Ausblid auf eine außernatürliche Lebensſphäre erforderlich, wo so 
die ausgleichende Gerechtigkeit vollfommen vollzogen werde. Ohne den Impuls, welcher 
aus diefer Idee des jüngſten Gerichts ertwächit, wäre felbjt der Fromme feinen Aufgaben 
nicht getwachien ; die Böfen würden triumphieren, mit Necht, denn „hoffen wir allein in 
diefem Leben auf Chriftum, jo find wir die elendeiten unter allen Menſchen“. So mit 
Athenagoras und Yuftinus die Socinianer, Arminianer, Nationaliften, auch Calvin, Leibniz, 55 
8.9. dv. Schubert; jhon Platons Phädon erwähnt diejen Gedanfengang. Er liegt Kants 
Gottesbetveis zu Grunde (Pr. Vern. V, 130 ff.) uud koͤnnte mit demfelben Necht in den 
Rantichen Unſterblichkeitsbeweis verwoben werden, wie deſſen Ideengang gelegentlich von Kant 
jelber in die Begründung des Gottesglaubens aufgenommen wird (j. B. VI, zum eivigen 
Ftieden ©. 429, Anm.). Demgegenüber bat die Stoa und nad ihr Elem. Aler. (Strom. so 
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IV, 6. 22) die immanente Gerechtigkeit betont, welche ſchon biernieden Frevler und Un: 
gläubige treffe and. Jo 3, 18); jelbjt Calvin findet Inst. rel. chr. (im Unterſchiede von 
I, 5, 10) mit Mofes, Paulus, Anfelm, Edart, Luther einen frommen Verzicht auf die 
Paradieſesfreuden nicht undenkbar (III, 16,2; 2,26); und Spinoza verlangt, daf ber 
Tugendhafte nicht durch die Idee eines feligen Endzwecks ſich beftimmen faffe jondern 
die Tugend foll naturgemäße Bethätigung der Seelenharmonie fein, deren unendlicder 
Inhalt, die Gottesliebe, keineswegs einer ebenfalls unendlichen Eriftenzform als Unter: 
lage bebürfe (Ep. 34, Eth. V, 41sq.). Diefe Ablehnung des Vergeltungsbemweijes, und 
zwar im Sinne der Spinoz.:Schleierm. (nicht ſadducäiſchen) Denkweiſe iſt faft Gemeingut 

10 des gebildeten Denkens geworden. Vgl. Wieland, Euthanafie S. 303, ferner Shaftes- 
bury, Leſſing, Fichte, Schelling, Fries, Daumer; vgl. Maaß, Wie dachte Schleiermader 
über das Fortleben? SprTh 1891. Hingegen hat der Moralbeweis in Kantfcher Faſſung, 
fombintert mit der chriftlihen Wertſchätzung des Lebens, an Geltung nicht verloren 
(5. Schulg, 1861; Ritſchl, Unterr. in d. chr. Nelig. $ 76; Kattenbuſch, Chriftl. Uniterb: 

15 lichfeitsgl., 1881). Man fann aber diefem Verfahren noch eine metaph. Subjtruftion 
eben; nicht im Sinne des font ſog. 8. metaphyſiſchen Beweiſes, welcher aus der Ein: 
—*2* der Seele oder der Immaterialität des Geiſtes — im Unterſchiede von der all— 
gemeinen materiell-atomiſtiſchen indestructibilitas (Leibniz) — die Unzerſtörbarkeit bes 
menſchlichen Weſens herleitet (Marſilius Ficinus, Wolff, Mendelsfohn, öfchel, Gloatz in 

2 Ztſchr. F. Phil. und Päd. 1895 über mein unten citiertes Bud). Denn aus der bloßen 
Heterogeneität des Geijtes fünnte man vielmehr a) mit Epikur die Gleichgiltigkleit gegen 
Sein oder Nichtjein ableiten (Diog. Laert. X, 27: örav us» Husis uev, 6 Vdvaros ol 
adocoru Öötay Ö& 6 Üavaros napjj, TOTe husls obx Eouev); oder aber man müßte b) die 
Unjterblichfeit (mit Leibniz und Bonnet) auch auf die Tierfeelen ausdehnen. — al. 

25 Kants Paralogismus in * Krit. d. r. V. III, 310ff. und Fries, Religionsphiloſophie 
©. 105. Hingegen kann die 9. ontologiſche Zuſammenfaſſung auf Grund genetiſch— 
ſprachpſychologiſcher Entwickelung fich einer metaphyſiſchen Schlußfolgerung bedienen, welche 
aus dem Begriff der immanenten Unendlichkeit des Geiftes, wie er in der fittlich-religiöfen 
Todesübertvindung ſich bewährt, auch die Gewißheit des Endtriumphes der ertenfiven 

30 Lebensdauer über den Tod herleiten und als der Totalität vernünftiger Weltbetradhtung 
entfprechend nachweiſen würde. Ein ahnendstaftender Verſuch zu diefer Behandlungsweiſe 
(IX) iſt Platons Wortfpiel im Phädon (die Seele 1. Leben, aljo Nicht-Tod, folglich 
2. nichttot da-Havaros); ebenjo die Unterfcheidung amritatvam (unfterblid) und vya- 
tireka (fortlebend) in der Vedantadogmatif (Deuſſen ©. 309); auch, daß Seele etymo— 

35 logisch mit Soma, dem unfterblih machenden Trank, zufammenhängt (G. Curtius, 
Griech. Etymol. 375. 397). Vorausjegung zu ſolchem Beweiöverfahren ijt eine Ent: 
widelung der empirifchen ——— des Unſterblichkeitsglaubens (VII. VIII). 

VII. Die urſprünglichen Motive des Unſterblichkeitsglaubens entſprechen den 
natürlichen Urſachen der Gottesidee. Das Erwachen des Gottesglaubens läßt ſich 

40 pſychologiſch auf die vierfache Wurzel zurückführen: 1. Die ſubjektiven Motive des 
Wunſches: Furcht und Hoffnung; 2. der von der Phantafie vollzogene Analogiefchluf; 
3. das objektive Verftandesrätjel, welchem der Kaufaltrieb, der Subjumtiong: und Ein: 
heitstrieb zu Hilfe kommt; 4. der Sinn für Recht und Sitte, mwelcher zur Idee der 
Humanität und der moraliſchen MWeltordnung führt. Demgemäß entjtebt der Unjterbli- 

45 feitsglaube, der nah Mt 22, 32 auf dem Gottesglauben bafiert: 1. aus dem Wunſch 
(Todesfurdt und Lebensdurſt); 2. aus der Jdeenafjociation, namentlich des Traumlebens; 
3. aus dem unheimlichen, für den Verftand unfaßlichen Rätſel der Lebensvernichtung; 
4. aus dem die Vergeltungsboffnung erzeugenden Sinn für Geredtigfeit, Lohn, Strafe, 
und dem allgemeinen VBervolllommnungsitreben. (Dazu 5. Gelegenheitsurſachen, nament: 

50 lich (VIII, IX) ſprachliche: Metapher, Huperbel, Ellipfe, Homonymie, Vollsetymologie.) 
1. Quod volumus, eredimus ; Hauptvertreter diejer Ableitung iſt Feuerbach: „Der 

Anhalt des Jenſeits iſt die ewige GSeligfeit der Individualität, die bier diesſeits nur 
durch die Natur bejchränft eriftieren kann. Dieje Seligfeit ift das Himmelreich des 
Menjchen und diefer Himmel wiederum ift die Inhaltbeftimmtheit feines Gottes: wie der 

55 Menjch feinen Himmel denkt, fo feinen Gott”. „Gott und Uniterblichfeit find identiſch. 
Beide entipringen aus dem Wunſch.“ Rigveda X, 14,8; Roth, ZdmG II, 225, IV, 
427: „Wo unvergängliches Licht ift, wo der Sonnenglanz wohnt, dahin bring mid, 
o Soma, in die unfterbliche, unverleglihe Welt; ... wo man ſich regt und Iebt nad 
Luft, wo Wunſch und Sehnſucht verteilen, wo die ftrablende Sonne Steht, wo Seligfeit 

sound Genüge berricht, wo alle Wünsche erfüllt find, o dort laß mich unjterblich fein“. 

or 
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Nach talmudiſcher Anſicht iſt das Paradies eine Stätte der Wonne, welche die Freuden 
der Meſſiaszeit überbietet. „Die Frommen ſättigen ſich von dem Fleiſch (des Leviathan), 
das ſeit dem erſten Schöpfungstage zu dieſem Zweck eingeſalzen wurde, und trinken Wein, 
zu welchem ſeit Anbeginn der Welt die Trauben bereit liegen” (Wünſche a. a. O. S. 449). 
Indeſſen ſcheint dieſe poſitive Ausmalung der Paradieſesfreuden erſt einer reiferen Kultur-⸗ 5 
itufe anzugehören; auch die Symtome der Todesfurcht laſſen eine andere Deutung zu. 
Die Sitte der Totenfpeifung, welche man auf den Wunſch nad) Lebensverlängerung deuten 
will (vgl. Tylor a. a. D.), ſetzen in und mit der Thatfache des perfönlihen Trennungs— 
ihmerzes bereits eine tiefere Auffafjung vom Tode ſowie die Fähigkeit, von der eigenen 
Lebensverlängerung zu Gunften des Hingefchiedenen abzufehen, voraus (Rud. Roth, Die 
Totenbeftattung im ind. Alt., ZomG 1854; M. Müller, ebend. 55; Andreä, Die Toten: 
gebräuche der Völker der Vor: und Jetztzeit, 1846; Waßmannsdorff, Motive der Toten: 
beitattung. Progr. Kölln. Gymn. 1884). Der Trauergefang des Kherias, unter den 
indiichen Khols lautet: „Wir fchalten dich nie, wir kränkten dich nie, kehre zu uns zurüd! 
Es naben die ftürmifchen Tage, — meile nicht in der Kälte — komm wieder zu ung; 
es ist gefegt und gereinigt für dich: fomm heim, zurüd zu ung, die dich immer geliebt“. 
(Über die Stellungnahme der alten Chriften zur Sitte der Totenmahlzeiten vgl. Auguftin, 
De cura pro mortuis gerenda; Prudentius, Peristeph. V und VI; Augufti, Denk— 
würdigfeiten aus der chr. Archäol., 1828, I, 526; Progr. d. Joachimsth. Gymn., 1877.) 
Andrerjeit3 weicht der Wunſch nad Wiedervereinigung öfters der Furcht vor den Toten 20 
und dem Wunſch, von ihnen nicht beunruhigt zu werden (dies nah Waßmannsdorff ©. 5 
das erfte Motiv). Vgl. die Worte bei der Leichenfeierlichkeit der Bodo in Nordoftindien: 
„Nimm und iß; vormals haft du mit ung gegefjen und getrunfen, jest kannſt du «8 
nicht mehr; du marft einer von ung, du bift e8 nicht mehr; wir fommen nicht mehr zu 
dir, fomm du auch nicht fürder zu uns!” Dasfelbe erzählt von den Tſchuwaſchen und 
Ticheremifjen Gaftren (Finniſche Mythologie, ©. 120ff.) und von den Raratonga-Boly: 
nefiern Wait-Gerland (VI, 310). Die Totenmahlzeiten bedeuten oft wie die Leichen: 
verbrennung bloß die Trennungsfeier als finnbildliche Abfindung mit dem Geftorbenen. 
Yaf. Grimm, Das Verbrennen der Leichen, (A. d. W.) 1849; W. Sonntag, Die Toten: 
beitattung, Totenfultus alter und neuer Zeit, Begräbnisfrage 1878. [Endlich vgl. Cha: 30 
ttaubriand (Attala und Rene): „Wenn einmal ein Menſch auch nur einige Jahre nad) 
feinem Tode wieder an das Licht der Welt zurüdkäme, fo zweifle ich, ob ihn ſelbſt diejenigen, 
die feinem Andenken die meiſten Thränen geweiht, mit wirklicher Freude wieder begrüßen 
würden“. Ahnlich Maeterlind, Der hl. Antonius, eine ſatiriſche Yegende]. 

2. Der Einfluß auffallender Traumerlebnifjie auf Phantaſie und Gefamtwelt- 35 
anfhauung ift nicht bloß auf niederer Kulturftufe erheblich, fondern im VBebänta 
und in der Kabbala, bei fpefulativen Denkern wie Hier. Cardanus und und Schopen- 
bauer werden dem Leben des Traumes über das jinnliche Gebiet hinausgehende Auf: 
ſchlüſſe zugeſchrieben; ſelbſt Arijtoteles und Leibniz tollen das Traumleben beachtet 
willen. Daß auch der Unjterblichkeitsglaube bejonders auf niederer Kulturftufe dem 40 
Traumleben mächtige Anregungen verdankt, hat neben Baftian (j. o. VI, 1,c) be 
ſonders Tylor (Anfänge der Kultur I) durch Sammlung von Beifpielen erhärtet. Die 
Verftorbenen erfcheinen uns lebendig; wir leben mit ihnen, unter ihnen; der Moment 
des Erwachens dünkt uns ein Heraustreten aus eimer Welt in eine andere. Der Reiz 
diefer Abwechſelung bat fogar zur fünftlihen Erzeugung von Traumzuftänden geführt : 45 
bei dem grönländiichen Angefof und dem turanifchen Schamanen, tie in der antiken 
Mantil. Die Neufeeländer meinten, die träumende Seele entferne fih aus dem Leibe 
und fehre wieder zurüd, nachdem fie ins Totenreih gewandert, um ſich mit ihren 
Freunden zu unterhalten. Diefe Fähigkeit, die an fich jedem zukommt, wird als Berufs: 
legitimation vom Priefter oder Zauberer verlangt: er joll feine Seele in das Jenſeits so 
wandern lafjen, um von den Abweſenden, den Toten, Kunde zu bringen. Der Karene 
Ipannt (nad Baftian) in feinen birmefischen Wäldern Fäden über die Seen, damit die 
Geifter, mit denen er im Traum verkehrt, den Rückweg nicht verfehlen. Diefelbe Idee 
joricht fih in dem Volksbrauche aus, einen Schlafenden nicht umzudrehen, ſowie in ber 
Sage von König Gunthram der wirkliche Traum als geträumte Wirklichkeit aufgefaßt 5; 
wird. Mit dem traumhaften Eindrud von dem Fortleben des Abgeſchiedenen fann fich 
der lebhafte Wunſch verbinden, ihn der Vernichtung entriffen zu jehen. Aber diejes 
doppelte Motiv, jo wirkſam es genetiſch geweſen fein mag, ift doch nach fachlicher Wert: 
Khagung nur ein untergeordnete. Die Seele fieht im Traum nur das Spiegelbild des 
genen Innern. Die Kombinationen, welche die Phantaſie aus den von der Außenwelt co 
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entlehnten Wahrnehmungstefleren bildet, bewegen ſich innerhalb des geläufigen Vorſtellungs— 
freifes; demgemäß ift das Land der Seligen durch die Volksideale beftimmt. Der 
Indianer beſucht im Traum feine Jagdgründe, der Hellene ſchaut die elyſäiſchen Gefilde, 
der Germane dachte fih das Leben in Walhalla mit blutigen Schlachten verbunden. Um 

5 diefe vollstümlichen Jenſeitsideale zu bilden, dazu bedurfte es fchon einer umfafjenderen 
Phantafiethätigkeit, einer Ideenaſſoziation, welche auch dann in Kraft bleibt, wenn bie 
am Traum haftende Illuſion als —* erkannt iſt. Ungleich ſachgemäßer als der Ana— 
logieſchluß, welcher auf das Traumleben die Attribute des wirklichen Lebens überträgt, 
ſind die Ideenaſſociationen, durch welche dem irdiſchen Leben der Charakter des Traumes 

10 beigelegt wird; die den Indiern geläufige, von Calderon dramatifierte dee, „das Leben 
ein Traum”; der ſog. Traum ein Abbild des irdifchen Yebens, aber im irdifchen Tode 
der Moment des Erwachens aus dem Lebenstraum zur wahren Wirklichkeit. Die Ge 
jchichte der Traumvorftellungen im AT zeigt eine fortfchreitende Entwertung des Weis 
jagungstraums (vgl. Di 13; Jer 23; Coh 5, 2—6); aber diefe Entwertung bindert nict, 

15 daß eine lebhaft erwartete Wendung des irdifchen Lebens, dieſes fog. wirklichen Daſeins 
der Gegenwart, ald ein „Sein wie die Träumenden” gegenüber dem Eingehen zu höberer 
Dajeinsform bezeichnet wird (Pf 126). Nur bei Vergleihung des ganzen Lebens mit 
einem Traumzuſtande wird der Einwurf gegenftandslos, daß wie im einzelnen Traum 
ein wirkliches Sterben geträumt werden kann, fo aud das traumhafte Erdendafein 

20 überhaupt ein Spiel der vernichtenden Todesmacht fer: denn dieſe Vorftellung des 
aktuellen Sterbens gehört eben jelbit dem traumbaft:irdifchen Dafein an. Der wahre 
Traumstod ift das en Aber freilich der zuftändlicdhe Tod als Geftorbenfein (d.i. 
jetendes Nichtfein) bleibt ein noch mächtigeres — das nicht bloß die Phantaſie, ſondern 
den Verſtand beſchäftigt. 

26 3. Das intellektuelle Rätſel des Todes führt auf niederer Kulturſtufe zur Vor— 
ftellung einer furzen Erweiterung des Lebens über das Grab hinaus. Nach dem irbifchen 
Tode Meht für alle eine Entſcheidung bevor, deren Ausfall ſei es den Tod vollendet, fei 
es eine fernere Lebensfrift in anderen Regionen anbahnt; jo bei den Fidſchi, den Guinea: 
Negern, den Grönländern. Oder e8 leben überhaupt nur die Seelen der Häuptlinge fort 

0 (fo bei den Tonga-Juſulanern) oder nur die Seelen der Guten (bei den Nicaraguanem; 
wie nad der umfafjenderen Terigruppe des Henochbuches nur Henoch und Elias das 
Vorrecht haben, im Paradieſe zu leben). Vielfach ift die Beobachtung der Trauerfeier: 
lichkeiten und Beltattungsmaßregeln feitens der Hinterbliebenen die Bedingung für ein 
ferneres Leben der Geftorbenen; daher die Gebräuche und Vorftellungen, welche ſich auf 

35 die bleibende Verbindung zwiſchen Seele und Körper beziehen; yuzaymyia, Kenotapbien, 
Einbalfamierung, Mitgabe von Nahrungsmitteln und bl. Papyrusrollen, Reliquienkult. 
Vol. Odyſſ. XI, 51ff. 73; Il. XXIII, 71ff.; Vergil. Aen. VI, 325 ff. 362ff.; Si 
14, 22 (vgl. Dillmann) ; Jeſ 66, 24 (vgl. Higig); 14, 19; Di 28,26, er 16, 4, Ci 
38, 16. Tylor, Anf. d. Kultur, II, 21; Bajtian, Berbleibsorte der abgejchiedenen Seelen, 

0 1893. Die Gefahr eines Todes im Jenſeits ift für die Seele keineswegs ausgeſchloſſen; 
aber zunächſt find die Toten nur geftorben für das Jetzt und Hier, um wenigſtens zeit: 
weiſe oder mwenigftens in einigen auserwählten Häuptern fortzuleben in einem Dort und 
Dann. Wie fann denn die Seele ſogleich tot fein, wenn der Körper doch noch nicht 
völlig vernichtet it? Und warum follte, wie alles in der Natur die Formen wechſelt, 

45 ohne darum ſchon die Lebenskraft einzubüßen, — das atmende Leben des Menjchen unter: 
gegangen fein, wenn eben das Förperliche Atmen aufgehört hatte? — Aber umgekehrt 
jchleicht fih auh in die Senfeitsvorftellung die Möglichkeit des Unterganges ein: jener 
„zweite Tod“ ift das größere Übel. Man kann die wandellofe Forteriftenz ebenſowenig 
vorftellen wie die abjolute Vernichtung (gerade wie die Anfangslofigkeit jo wenig wie ein 

so Weltanfang vorftelbar it); aber unfaßlicher und ftörender iſt der Vernichtungsgedante, 
weil er a) die nachſinnende Neflerion verftummen machen will, — den Wunfch, über das 
Jenſeits aufgellärt zu werden, im Keime erftidt, und b) der Phantaſie die erſchütternde 
Anſchauung aufnötigt, daß der unmvergleichlihe Wert eines Menfchenlebens in einem 
Moment ins Nichts verfinten könne. So unerträglich ift der Gedanke der plößlichen 

55 Vernichtung eines Geiftivejens, daß wenn er einmal auf höherer Religionsitufe Har voll 
zogen wird, fofort an die Forderung der Verzichtleiftung ſich die entgegengejegte Forde— 
rung fnüpft, auch den aktuellen Tod als Nichtjein, das Sterben als Schein zu betrachten 
und einen Zuftand zu erdenfen, two Sterben und Nichtfterben, Tod und Unfterblichkeit, 
ſei es identisch, jei es nicht find, oder (modern ausgedrüdt) wo auch das Nichts als 

co bloße Vorftellung erfannt werde. Rig Veda X, 129: „Nicht Tod und nicht Uniterb- 
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lichfeit war damals ꝛc.“ Buddha (bei Oldenberg ©. 278—91): „Sit das der Preis, zu 
wifien, ob die Welt ewig oder nichtetwig, ob Seele oder Körper identisch oder verſchieden 
— ob der vollendtte Buddhajünger nad dem Tode fortlebt oder nicht, oder ob er zu: 
gleich fortlebt und nicht fortlebt, oder ob er weder fortlebt, noch nicht fortlebt: ift das 
der Preis, jo fannft du nicht mein Jünger fein!” „Wer nach der Seelen Seligfeit ftrebt, 5 
der bat befjeres zu thun als zu forjchen nad dem Sein oder Nichtfein“. Das Nätjel 
des Lebensabjchnittes wird eben auf höherer Kulturftufe als intelleftuelles Problem dem 
durbgängigen Zufammenhang fuchenden Kaufaltrieb des Verſtandes zugemwiefen und ab» 
gefondert von der religiöjen Jenſeitshoffnung; nur auf dem Standpunkt der Findlichen 
Vbantafie, wo Denken und Wollen noch in keimhafter Einheit ſich entwidelten, war das 10 
Rätſel ein Motiv des Unfterblichleitsglaubens. — jene primitive dee des „zweiten 
Todes” bat nun (fchon bei den Naturvölkern) meift jittlidhe Nebenmotive, bejonders 

4. die Vergeltungsvorftellung, welche hervorgeht aus dem Sinn für den Zuſammen— 
bang zwiſchen Selbitgefühl und fozialer Zweckmäßigkeit, und ausmündet in den fittlichen 
Glauben an eine höchſte Gerechtigkeit und ausgleihende Güte. Die verhängnisvolle 
Krifis, welche nach dem Glauben der Fidſchi die Seelen der eben Verſtorbenen ertvartet, 
trifft befonders die beharrlich Ehelojen mit Vernichtung: vielleicht ein Hinweis auf die natür- 
liche Unsterblichkeit durch Zeugung, jedenfalls eine Beurteilung der phyſiſchen Weltordnung 
nach der moralifchen Idee der Gerechtigkeit. Für diefe ethifche Begründung der Unfterblidy- 
feitsporftellung bieten die Neligionen ſowohl der Natur: wie der Kulturbölfer zahlreiche 20 
Belege: das Intereſſe an der in diefem Leben oft unvollkommenen Ausgleihung zwiſchen 
Tugend und Scidjal ſchafft den Gedanken einer nachzeitlihen Vergeltung; und dieſes 
Intereſſe kann ein objeftiv-fittliches fein, losgelöft von dem individuellen Wunſch nad) 
Befeligung. Daß an ſich die Vergeltungsidee aus anderer Wurzel ftammt als der Un- 
yeritörbarfeitäglaube, erhellt aus der Idee jenes „zweiten Todes“ (bei Negern und Fid— 25 
Ihianern), welche der Vergeltung die Unzerftörbarkeit opfert (fiat justitia, pereat mun- 
dus), wie aud aus der Ablehnung des tranfcendenten Vergeltungsmotivs von feiten 
ſolcher, die an der Unfterblichkeit faum zweifelten (manche Stoifer, Leifing, Voltaire). 
Die Oppofition der Sabducäer gegen die pharifäifche Auferftehungslehre richtete fich viel 
leicht gegen die heteronome Form des Vergeltungsmotivs (vgl. Gröbler a. a. D. ©.667; 0 
Wünſche 370; Zeusden zu P. Aboth. I, 3; ähnlicher Gedankengang Schleierm., Chr. GI. 
$158, 1). Der Bergeltungsidee ift der Mofaismus günftig, um die Ausbildung der 
Unſterblichkeitshoffnung hat er fein Verdienſt. Auch die griech. Mythologie unterfcheidet die 
der Vergeltung gewidmeten Gefilde, über melde Minos und Neacus regieren, von dem 
ihattenhaften Aufbetvahrungsort für die unzerftörbaren Elemente feelifchen Yebens. Herafles’ so 
Seele friftet drunten jene Schatteneriftenz, während die leibhafte, wahrhafte (vgl. II. 1,4) 
Eriftenz; im Kreiſe der Seligen thront. Auch die chriftliche Lehre von der Hölle bat 
zwei heterogene Motive; Scheol und Gehinnom (Luther überſetzt Könc und yeevra mit 
„Hölle“). Im talmudifhen Begriff Gehinnom verbinden ſich beide Momente: Schatten: 
rab und Branbdftätte, Finfternis und Feuer Wünſche ©. 3827. 495ff.. So im Buche 10 
Henoch (103, 8; 100, 9): „Beim großen Gericht wird ihr Geift eingeben in die Finfter: 
nis und im die Umſtrickung und in die brennende Flamme“, vgl. Gröbler ©. 678. Aud) 
im Deutjchen bedeutete das Mort Hölle urfprünglih den dunfeln Ort [hella, helle zu: 
ſammenh. mit helan, heln (hehlen, celare), auch mit cella und (litt.) kletis, jeitliches 
Vorratsgebäude, furl. „Klete“), wurde aber allmählih mit der Vorftellung des Hellen, 4 
Feurigen vermifcht und ging volkstümlich in die Anſchauung der „düfterroten Glut“ 
Schiller], des „Finſterfeuers“ [Jakob Boehme] über. — Ulfilas braucht gaiainna neben 
halja. — (Vgl. d. Metaphern Mt 8, 12; 13, 42.) Daß das Tal Gebinnom als Stätte 
des göttlichen Strafgerichts zugleich mit der Vorftellung des Feuertodes verfnüpft war, 
bat einen zufälligen Grund: der Schauplat des Moloopfers (Fer 8, 31) war die prä= 50 
jumtive Stätte des göttlichen Zorngerihts (19,2. 6; 7,31—33; 28923, 10; 2 Chr 
33,6) und des ewigen Verderbens (Mit 10, 28, vgl. 23,33 und V. 15). Aber diejem 
biftorifch bedingten Wechfel in dem Anjchauungsbilde (Schatten — Brandftätte) entiprad) 
eine ſachliche Umgeftaltung, fofern feit dem Eril im Zuſammenhang mit den fonfreten 
Meifiaserwartungen die Vergeltungsidee in den Vordergrund trat: das gegenwärtige Yeben 55 
wurde ald Vorhalle für das Jenſeits, als Herberge oder Pilgerreife aufgefaßt (Wünſche 
©. 363— 367), und erſt das Endgeriht wird den angemejjenen Zuftand dauernden 
Gleichmaßes in der fittlichen Welt ſchaffen. Daß an die dee der jenjeitigen Vergeltung 
auch jinnliche, felbftfüchtige Motive, ja Schadenfreude anfegen können, zeigt Henod 90, 
26; 27, 27.; ſowie die Thatfache, daß gerade der Mangel an Idealismus, der Unglaube so 

— or 
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und Halbglaube, dem Vergeltungsmotiv mehr zugänglich ift als der Glaubensidealismus 
und ſich oft durch den auf die Methode ab utili reftringierten Vergeltungsbeiveis um: 
jtimmen läßt. Gleichwohl ift das vorwiegende Gepräge des Vergeltungsausblides die 
Überzeugung von dem MWalten einer fittlihen Weltordnung; er im NT wird das 

5 Strafgeriht in Verbindung geſetzt mit dem Fortleben der — Merkwürdig 
bleibt, daß die nämlichen pſychologiſchen Motive, welche außerhalb des bibliſchen Ideen— 
kreiſes ſchon früh zur Vergeltungslehre geführt haben, gerade in der Religion der „Heim— 
ſuchung der Väterſünden an den Kindern“ zunächſt kaum dazu beigetragen haben, aus dem 
ſchattenhaften Totenreich einen Schauplatz moraliſcher Ausgleichung zu bilden, ſondern 

10 erſt dann, als neue Motive (Meſſiasidee, Fremdherrſchaft, Einflüſſe des Parſismus hinzu 
traten. Aber eben hieraus erhellt, wie unzuläſſig es iſt, durch abſchließende Dogmati— 
ſierung den altteſt. Lehren ein normatives Gepräge zu geben (wie bei Splittgerber, Tod, 
Fortleben und Auferſtehung; Cremer und Rink ſ. o.). Vielmehr ſtellt uns wie das AT 
jo das NT mit feinen eschatologiſchen Andeutungen Aufgaben an unſer eigenes Denken; 

15 wir brauchen uns bei Löſung diefer Aufgaben von dem Boden chriftlicher Lebenſchätzung, 
jo weit diefelbe Sache der Empfindung und des Mollens ift, nicht zu entfernen, ohne 
darum den Anſpruch auf freie Wifjenichaftlichkeit aufzugeben: wofern wir nur anerfennen, 
daß die Vorftellungsgebilde, mitteld deren wir dem Ringen nach Klarheit über den In— 
halt jener Empfindungen Geftalt zu geben fuchen, wandelbar und von dem Spradhgebraud) 

20 des Zeitbetwußtfeins abhängig find. Das zeigen 
VIII. die Hauptmomente des Kriftlidhen Unfterblichfeitsideald. Für das 

gebildete Denken unferer Zeit gilt in weiten Kreifen Kant als Interpret hriftlicher Lebens— 
Ihätung. Kants Unfterblichfeitsbeweis berubt ziwar mehr auf dem Enbdlofigfeit heiſchen— 
den Tugenbdftreben als auf der Vergeltungsidee,; aber das Grundmotiv ift dasjelbe tie 

3 in feinem Gottesbeweis: der Sinn für das unbedingte Seinfollen der fittlihen Welt: 
harmonie. Auch in die chriftliche Auferftehungsidee fließt das Vergeltungsmotiv ein. 
Aber es erjchöpft den Anhalt der chriftlichen Lebensihägung nicht. Diefe ordnet alle 
Motive der Uniterblichleitshoffnung dem Gottesglauben unter: aus dem Gefamtrefler des 
Gottesideals ergiebt ſich (tro 1 Ti 6, 16) die Gewißheit über das ewige Leben, welche dem 

30 chriſtlichen Lebenswerte entjpricht. Deshalb bilden die Momente, welche dem Chriften das Weſen 
Gottes Fonftituieren, auch Anregungen zur Firierung des Unfterblichfeitsglaubens; denn es 
iſt wahr, daß Gott „nicht der Toten, fondern der Lebendigen Gott“ iſt. Die apologe— 
tische Erhärtung des Unjterblichkeitsglaubens bat dem Gang der Gottesbewveife zu folgen; 
insbefondere ift auf die Liebe Gottes zur einzelnen Kreatur zurüdzugreifen. Worbedin- 

35 gungen für richtige Deduktion find: 1. negativ: die Ablehnung der Beweisführung aus 
der rationalen Pſychologie. Der Auftvand an Scharffinn, der auf diejes Schoßfind der 
philofophifchen Orthodoxie vertwendet worden, erliegt dem Anfturm jeder Erfenntnistbeorie, 
welche die raumzzeitliche Apriorität unferer Denkorgane auch nur problematijch berück 
ſichtigt (Fries, Prakt. Philoſ. II, ©. 101). So wenig wie wir den Gedanken eines Ab— 

40 ſchluſſes definitiv ausdenken können, find wir im ſtande, den Gedanken der wirklichen 
Endlofigfeit oder des Nicht-Abſchluſſes zu vollziehen. Alles Denken verfiert in dem 
Wechfel des Fraftfammelnden Ausruhens (indem wir, um weiter zu denken, provijorijch 
ein räumliches Ende fegen), und des Fortipinnens im zäblenden Zeitrhpthmus (Kants 
Antithetif d. r. V.). Daher tft e8 zwar richtig, daß „kein Weſen kann zu nidhts zerfallen“, 

45 aber auch „Alles muß zu nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will“ (Goethe). 
Und mindeitens müßte, wenn die Seele des Menfchen deshalb unfterblih wäre, weil fie 
einfach und immateriell fei, auch von der Seele des Tieres, der Pflanze dasſelbe gelten, 
da fie nicht minder wie die des Menfchen sub specie aeternitatis angejehen werden 
fann und fo gut wie jene ein „transjcendentaler“ Kollettivbegriff it. Aber jogar die 

50 Atome, obwohl gerade fie wandellos, weil ſchlechthin einfach, bleiben ſich felbjt nur 
infofern gleich, als die Verhältniſſe des Gleichgewichts zwifchen ihren erſcheinenden 
Funktionen fonftant wiederfehren: diefen wahrnehmbaren Funktionen gegenüber gilt das 
Atom ſelbſt nur als begrifflihe Zufammenfafjung der Phänomene zur dee Eines Sub: 
ftrats. Nun werden zwar die unter dem folleftiven Subjtrat der Tierjeele zufammens 

55 gefaßten „Elemente“ d.b. „Empfindungen“ als „Bewußtjeinsvorgänge“ bezeichnet ; darin 
unterfcheidet fie fih von dem Atom; aber it fie deshalb weniger oder mehr ver: 
gänglich als diefes? Als Menſch kenne ich nur die Menjchenfeele, meine innere und 
äußere Erfahrung: und ähnliche pſychiſche Geſetze, wie die, welche meine animaliſche 
Empfindung, etwa des Durftes oder der Rache bedingen, liegen auch dem Bewußtſeins— 

so vorgang zu Grunde, vermöge deſſen ich mittels der äußeren Sinne „äußere“ Objelte 
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auffaſſe. Beide Erlebniſſe werden im Schlafe latent, beide ſetzen entwickelte pſychiſche 
Regſamkeit voraus. Auch der Unſterblichkeitsgedanke entwickelt ſich aus einfachen pſy— 
chiſchen Erlebniſſen. Nicht bloß der Seele des Kindes, des Wilden iſt der Gedanke an 
eine fernere Zukunft ſchwer faßbar, ſondern überhaupt iſt die Unterſcheidung zwiſchen 
Vergangenheit, Gegenwart, Zulunft nur nah Maßgabe des Bedürfniſſes möglich. Das 5 
Kind denkt faum an morgen und geftern; der Begriff vorgeftern, übermorgen iſt jchon 
ein großer Fortichritt. Das Kind lebt in der Freude der inneren Unendlichkeit des 
Augenblides. Manche Wilde haben nur das Bedürfnis, auf Jahre, auf Monate vor: 
wärts zu denken: die abſtrakte Unfterblichkeitsidee reift erft mit dem Monotheismus. 
Aber au dem reiferen Denken bleibt diefe „abjolute Unendlichkeit” ein nur halbver— 10 
ftändliches Problem. Paradies und Gehinnom merden bald als „meßbar groß” bald 
als „geradzu unendlich” bezeichnet (Wünſche ©. 495). Das fromme Denken hat nur ein 
anſchaulich überjehbares Gebiet möglichen Fortlebens im Auge; die Frage nach der Un 
jterblichkeit tritt ihm fogar in den Hintergrund gegenüber dem ethifchen, jozialen Intereſſe 
und dem Gottesglauben, in dem die wahre Unendlichkeit empfunden wird (Pſ 73). Auch ı5 
ver mit Ernft dem —— — nachhängt, wird dazu weniger durch die Idee 
der „Unendlichkeit“ oder des im Wechſel Beharrenden veranlaßt als durch Reflexionen, 
die an die moraliſche Wertſchätzung des Lebens anknüpfen. Nur unterſtützend wirkt da— 
bei der Gedanke, daß inſofern, als die Vorſtellung nicht bloß Erzeugnis, ſondern Er— 
zeugerin des Weltganzen, mit Einſchluß der Zeit und des Raumes, iſt Gerkeley, Fichte, 20 
Schopenhauer, Schuppe, Mach, Verworn), das denkende Subjekt ſelber als denkendes 
nicht durch ſein ſelbſterzeugtes Objekt, die Zeit, getötet werden kann. Aber auch die 
Begriffe Subjekt, Objekt, Vorſtellung, Zeit, Unendlichkeit u. ſ. f. ſind nicht das Urſprüng— 
liche; elementarer iſt die (alle Kulturwerte mit erzeugende) Sprache, deren Entſtehung 
praktiſche Triebfedern hat; und erſt aus der pſychologiſchen Analyſe der ſprachlichen Aus— 25 
drucksweiſe für Unzerſtörbarkeit und Seele gewinnen wir mit Feſtſtellung der Schrante 
des Problems auch 2. pofitiv: die fprachlide Vorbedingung zur Löfung des Problems. 
a) Seele iſt der Menſch als Einheit, Leib ald Organismus vieler Faltoren; Seele als 
Erſcheinung zarterer, vergeiftigter Funktionen, Leib als Erjcheinung der gröberen Daſeins— 
elemente. Das Wort Seele mit feinem myſtiſchen Zauber, befonders in vollstümlichen so 
Kombinationen (z.B. im Deutfhen mit „ſelig“) knüpft gleichwohl an die förperhafte 
Vorftellung der beivegten Meeresfläche an (got. saivala, ahd. s&ula, vielleicht aus su 
„erregen“, zufammenhängend mit See). „Seele des Menjchen, mie gleihit du dem 
Waller! Vom Himmel fommt es, zum Himmel fteigt es, ewig wechſelnd“. Wie die 
Ser, „vom Sturm gepeiticht, eine Stätte beivegender Kräfte iſt“, jo wird die Seele von 55 
Leidenschaften durchwühlt; auch fie hat regelmäßige Ebbe und Flut: — — —— 
zum Tode betrübt“; das Auf: und Niederwogen erhebender und depreſſiver Affekte ent: 
ſpricht der Wellenbewegung (Cares, Poeſie und Moral). Im Begriff der Seele liegt 
wie das Leben ſo auch der Wechſel, das Nichtbeſtändigſein, der Tod. Das Weſen der 
yozn iſt Vergänglichkeit; das „unruhige, verzagte Ding“ iſt dem Tode geweiht (mhd. 40 
„veige“). Der Höhepunkt des irdiſchen Lebens iſt, in mehrfachem Sinn, feine Vernei— 
nung; im Tode vollendet fich das Leben. Wer um feine yroyn ängitli bemüht ift, der 
„wird fie verlieren“. Auch das Erkennen ſchützt nicht vor dem Untergang: mit dem 
Verluft der Unfchuld wirft der Genuß von Erfenntnisbaum die Austreibung aus der 
Stätte, da der Baum der Unfterblichkeit ftand. Der Lebensprozeß, einschließlich derjenigen 45 
Unendlichkeit, welche im Gedanken liegt, endigt im Tode. Und doch ift die Seele ihrem 
Begriff nach weſentlich Leben. b) Die negativen been des Unvergänglichen, Unendlichen 
ae lem den Bermögen der Abjtraftion und Negation; die pofitiven haben fonfrete 
Anknüpfungspunkte. Die Unterwelt 3. B. ift bei Agyptern und Neufeeländern, im — 
und bei den Eſſäern, bei den Hellenen und im MA. identiſch mit dem Ort des Nieder- so 
ganges der Sonne im Weiten (Procop. bell. Goth. IV, 20; Dillmann, Henod, ©. 217; 
Gröbler ©. 670. 696f.; Tylor, Anf. d. Kultur II, 64). Der Tote gebt „durd das 
Tor der untergehenden Sonne”, um „die Wege der Finfternis zu durchwandern“ und den 
Bater Dfiris zu fehauen. Hier tie dort die bildlihen Wendungen vom „Verſchwinden“, 
„Hinabſinken ın die Gruft”, Hinabfteigen in die Tiefe, in den Abgrund, dem Auslöfchen 55 
des Lebenslichtes, dem Scheiden aus dem Lande der Zebendigen. Infolge folcher ſprach— 
lich gleichartigen Benennungen wird dann auch die fernere Dauer des fterblichen Menjchen 
in Analogie gejegt mit der „unvergänglichen” Sonne. Nah Pi 72, 17 (110, 4) joll 
der Name des Königs bleiben, jo lange die Sonne währt. Nah Da 12,3 foll das 
Yeuchten der Schriftgelehrten etvig dauern. Daß das Königreich des Geſalbten ewig so 



300 Unfterblichfeit 

bleibt, jicht der Prophet Da 7, 14. Obwohl noch in den Pi Salom. (3, 16) draori- 
vaı els Con» alawıovy vgl. mit inrew, aroua V. 5. 13 auf bildliche Faſſung deutet, 
jo wurde doch allmählich, feitvem ſich mit Hilfe des „zweiten Schriftfinnes” aus Rede: 
tropen feite Kategorien herausbildeten, die Herrichaft des Meſſias als „ewige, der Zeit 

5 enthobene” bejtimmt (H. Schulsg, Altt. Theol. 831). ce) Wie — bei. nad ägyptiſchem 
und akkadiſch-babyloniſchem Mythus — die Sonne, fo ift das Samenforn Erzeugnis und 
Erzeuger zugleich, und befonders diejes Sinnbild der Unvergänglichkeit hat zur Schöpfung 
der Unfterblichkeitsterminologie beigetragen (a) der Perſephonekultus, 8) 1 Ko 15, y) port. 
Wendungen, wie Schillers „Noch Föftlicheren Samen bergen —“). Bon diefer durch die 

10 bomonymen Bezeichnungen der Sprache aufgenötigten Betrachtungsmeife ift zur Idee der 
Metempſychoſe nur noch ein Schritt (Degradation und Elevation; Strafe und Läuterung). 
Gegenüber der realiftifchen Verwertung des Samenkornbildes (Zeugung, Zellenteilung) 
fteht die idealiftifche, wonach die Seele den Kerfer des Leibes verläßt, um in anderen 
Geftaltungen eine neue Hülle zu fuchen, bis fie dereinſt Nejorption in das Nichtfein er: 

ı5 ringt (Buddhism.). Neligiös vollendet iſt erſt die chriftliche Anficht, wonach die Seele 
als Subjtanz des Leibes durch das Licht der jchöpferifchen Gottesjonne zu neuer indivi— 
dueller Leiblichkeit hervorgelodt wird (So 12; 1 Ro 15). Die Seele ruht „in Gott” (Mei 
3,1; Kol 3,3; Apk 14, 13) als Geiftwejen teilnehmend an der Seligfeit Gottes; aber 
durch fchaffende Gottesthat empfängt fie einen neuen, verklärten Leib, deſſen Grundzüge 

20 ſchon auf Erden durch fittliches Wachstum, Leiden, Überwinden gebildet werden und ber: 
ausſtrahlen jollen; während die Vervielfältigung dieſes Samenkorns nicht mehr als phy— 
jiologische gedacht werden darf (Mit 22, 30). Wie folhe Ideen durch fprachliche Meta: 
morphoje zu ftande fommen, dafür bietet AG 2, 31f. ald Umbildung von Pi 16 ein 
Beifpiel; gleihwohl iſt in den von der chriftlihen Phantafie gejchaffenen Bildern ein 

35 vollendeter Ausdrud für den Höchitgrad der Lebensſchätzung erreiht. (Vgl. Apk 21,4 
aus Jeſ 25, 8.) Dem fann weder der Tod noch die Unfähigkeit, ung von endlojer Zu: 
funft eine Klare Vorftellung zu machen, Abbruch thun (Nö 8). Und darin liegt 

IX. die Wahrheit der Ausdrudsformen für das ewige Leben. In dem Grade 
wie die naturwahre, fittlih begründete Empfindung ſich entiprechenden Ausdruck jchafft, 

3 fann die Wahrheit ihrer Ausfagen dem Zmeifel enthoben werden. Wechſeln die Wort: 
formen für den geſchaffenen Gedanken, jo bleibt die Macht des ſchaffenden Gedantens 
und würde, felbjt wenn die gefamte eschatologifhe Terminologie aus dem Sprachſchatz 
des Kulturverkehrs getilgt würde, immer von neuem analoge Anfchauungsbilder zeitigen. 
Das zeigen fchon die Surrogate, melde Comte, Strauß, Dühring, E. v. Hartmann an 

35 die Stelle chriftliher Hoffnung fesen. Der radifalfte Reformer %. Popper (Das Recht 
zu leben, 1878) verlangt folgerichtig Ausmerzung aller ſprachlichen Anläffe zur Ideali— 
fierung, fogar des weiblichen Gefchlechts in dem Worte „die Natur“. Die Durchführung 
dieſes Nibilismus wäre zugleich der Tod der Naturwifjenichaft, deren Begriffe (Energie, Ge: 
je, Funktion, Atom, Aquivalent, Auslöfung) ebenfalls zufälligen Urfprungs, finnbildlichen 

10 Charakters find. In jedem Denken ift die treibende Kraft das Ningen nad Klarheit, 
der Wille, nicht bloß „zu einem gegebenen Begriff feinen Gegenftand zu ſuchen“ (Kant), 
fondern zu einem gegebenen Wort feinen Begriff, und zu dem begriffenen Gegenjtand 
fein Wort, feinen Haren fprachlichen Ausdrud. Sowohl das gegebene Wort tie das 
gefundene wird aber irgendwie als fegenbergendes Geſchenk (als befreiende Gabe) em: 

15 pfunden, und ſolches Empfinden, dem religiöfen Gefühl eng verwandt, verbürgt der 
Sprache da, wo nidyt müßiges Spiel der Phantafie, abergläubiiche Einbildung, jondern 
ernjtes Sinnen und Trachten waltet, ihr Recht und ihre Kraft zu fchöpferifcher Urteils 
bildung ; fo auch in Bezug auf die Unfterblichleit. Gerade die Neligion der Bernichtung, 
der Buddhismus beweiſt das. „Berjenkten Geiftes, die Unentmwegten, die gewaltig ringen 

50 immerdar, fie ergreifen das Nirwäna, den Gewinn, über welchen fein anderer Gewinn“. 
Nirwäna, obwohl man weder jagen darf, daß dort die Seele ift, noch daß fie nicht iſt, 
wird dennod bezeichnet ala das „Land des Friedens, two die Vergänglichkeit Rube findet“, 
als das „unermeßliche, unergründliche Meer der Ewigkeit”, die Schrantenlofigkeit, mo 
fein Entftehen und Vergehen mehr ift (Sprüche des Dhammapada). Solde fprachlichen 

55 Ausdrüde zwingen aud dem Philoſophen den Gedanken an ein pofitives deal der Um: 
vergänglichkeit auf. Mächtiger aber als bei dem Buddhiſten ift die Sehnfucht des Chriften 
nad) dem abjolut Befreienden und Befeligenden; denn erſt das thätige Streben und 
Schaffen im Dienst des Gottesreiches entbindet die Wollfraft motorifcher Lebensinner— 
vation, ohne deren Mitwirkung die Senfibilität des Empfindens und Vorftellens quie& 

w zierend bliebe. Darum fallen in den chrijtlichen Gedanfenfreis diejenigen Wortſymbole, 



Unfterblidjteit VUnterricht, theol. 301 

welche das irdifche Leben als Arbeitsfeld und Rüſttag für ein höheres Sein dharakterifieren. 
Die Fülle der Gottesliebe, wie fie das im Neich Gottes thätige Chriftenherz erfüllt, ift 
unmittelbare Unendlichkeit. In dem Maße, wie die reale Bafis lebenswahren Empfindens 
gegeben ift, muß die pofitive Freude an den Bildern chriftlicher Verklärungshoffnung be: 
jabt werden: bdirefte Berneinung wäre eine Verlegung der Kulturpflicht, dem innerlid 5 
erfaßten deal angemejjene äußere Faſſung zu geben. Jede Andeutung definitiver Troft- 
—— jede Verkürzung der naturgemäßen Schlußfolgerung von der intenſiven Unend— 
lichkeit auf eine entſprechende äußere Daſeinsfülle hieße den geſunden geiſtigen Lebens— 
trieb unterbinden mit Hilfe von ungeſunden Vorausſetzungen, die der abſtrakten Denkweiſe 
erborgt würden, obwohl dieſe erſt jenem ihren Urſprung verdankt. Darum wird der 10 
bloß theoretiſche Streit um die Kategorien der Ewigkeit, Unendlichkeit, Unſterblichkeit fo 
refultatlos verlaufen wie jene Kontroverje zwiſchen Averroiften und Alerandrijten: als 
jiegend erſchien jchlieglih die Partei, welche, obtwohl ihr theoretiiches Dogma negativ 
lautete, doch die ethifchen Grundlagen des mittelalterlihen Chriſtentums mehr als die 
Gegner zu wahren geeignet war: die Averroiften. (Diefe leugneten die Unfterblichkeit, 
vertraten aber die pluraliftifche Puchologie gegenüber dem Bantheismus der Alerandrijten, 
welche infofern die Unvergänglichkeit lehrten, als die Einzelfeelen ihrem Mefen nad mit 
der Weltjeele identifch und fomit nur Eine Seele feien). — Ergebnis: Die Stellung zur 
Uniterblichfeit wird eine pofitive fein, falls 1. die Gottesgewißbeit als höchſter konkreter 
Inhalt des (ethifch beftimmten) Bewußtſeins vorausgefegt wird; 2. dad Eine Wunder, 
welches in den Sein des Weltganzen liegt, unter dem korrekten Bilde einer jchöpferifchen 
Gottesthat angefchaut wird, und demgemäß auch 3. die Zufunftshoffnung, welche der 
hriftlichen Wertſchätzung des Lebens entipricht, in direfte Beziehung zu der dee jener 
ſchöpferiſchen Gottesthat geſetzt wird. Und dies ift nicht nur möglich, fondern unerläßlich. 
Nur das reine Herz jchaut Gott; jo weit dies Herz ein endlofes Sein zu wünfchen ver: : 
mag, darf es deſſen Verwirklihung aud erwarten. Die beiden Inhalte des chriftlich 
beitimmten Gemütslebens, a) die Idee des Watergottes als der freien, jchöpferifchen Liebe 
und b) die Hoffnung, daß von dem „unendlichen“ Wert der Liebe Gottes nichts Zufünf- 
tiges jcheiden kann und daß dem „unendlichen“ Ernft der Lebensaufgabe feine Fernficht 
Abbruch thun darf, fommen in fo gleichartiger Weiſe zu ftande, daß eins obne das 0 
andere faum gedacht werden kann. Sind nun die Healgründe beider been uner: 
ihöpflich, jo werden auch die Verſuche zu formeller Geftaltung des Gottes- und Unfterb- 
lichfeitsglaubens ebenfo untilgbar jein wie die Kraft der Sprade überhaupt. Die Sprache 
als Tochter der fchaffenden Empfindung ift zugleidh des zeugenden Grfenntniswillens 
Gefährtin und dur ihn Mutter des gejchaffenen Gedankens; ihr fommt es zu, in Ge: 35 
mäßbeit jener lebenswahren Empfindung deren Weſensgehalt zu bejahen. 

Ausführliche Erörterung und Begründung diefer Thefen ſ. in meiner Schrift „Die 
Pſychologie des Unfterblichfeitsglaubens und der Unjterblichkeitsleugnung” (Stud. 3. vgl. 
Neligionswiffenfchaft II), 1894. G. Runze. 
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Unterrichts: und Bildungswefen, theologifches. — Quellen und Litteratur: 40 
W. Möller, Lehrbuch d. Kirchengeſchichte, 1. Bd, neu bearbeitet von 9. v. Schubert; 3. Bd, 
bearbeitet von G. Kawerau, Tübingen und Yeipzig, 1902 bezw. 1899; K. A. Haje, Kirchen— 
geſchichte, 11. Aufl., Leipzig 1886; K. Müller, Kirchengeſchichte, 1. Bd, Freiburg i. Br. 1892; 
2. Bd, Tübingen und Leipzig 1902; A. Harnad, Die Miſſion und Ausbreitung des Chriſten— 
tums in den erjten drei Jahrhunderten, Leipzig 1902; derj., Die Lehre der zwölf Apoſtel 46 
nebit Unterfuchhungen zur ältejten Geſchichte der Kirchenverfafjung umd des Kirchenrehts (TU 
II, 2); derj., Die Quellen der jog. apojtoliihen Kirchenordnung nebit einer Unterjuchung über 
den Urſprung des Leftorats und der anderen niederen Weihen (TU II, 5), Leipzig 1886 ; 
M. Siebengartner, Schriften und Einrichtungen zur Bildung der Geiftlichen, Freiburg i. Br. 
1902; €. Sachſſe, Die Lehre von der kirchlichen Erziehung, Berlin 1897; 9. Hering, Die Lehre 50 
von der Predigt, Berlin 1905; D. Ritſchl, Eyprian von Karthago und die Verfaſſung der 
Kirche, Göttingen 1885; Fr. X. Eggerödorfer, Der hl. Augustinus als Pädagoge, Freib. i. Br. 
107. — N. Haud, Kirchengeſchichte Deutſchlands, 1.—4. Bd, 1. bezw. 2. Aufl. Leipzig 1896 
bis 1903; Fr. PBauljen, Gejchichte des gelehrten Unterrichts, 2. Aufl., 2 Bde, Leipzig 1896 
bis 97; A. L. Richter, Lehrbuch des fatholifchen und evangeliichen Kirdienrechts, 8. Aufl., be: 55 
arbeitet von Dove und Kahl, Leipzig 1877; 8. 3. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl., 4 Bde, 
Freiburg i. Br. 1873—79; Fr. N. Specht, Gejchichte des Unterrichtsweiens in Deutichland 
von den ältejten Zeiten big zur Mitte des 13. Kahrhunderts, Stuttg. 1855; ©. Müller, Ver: 
faſſungs- und Verwaltungsgeſchichte der ſächſiſchen Landestirhe (— Beiträge zur ſächſiſchen 
Kirchengeſchichte, IX und X), Leipzig 1894 u. 95. — A. L. Richter, Die evangeliichen Kirchen- 60 
ordnungen de3 16. Jahrh., 2 Bde, Weimar 18545 —46; E. Sehling, Die evangeliichen Kirchen 
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ordnumngen des 16. Jahrb., 1. Bd, 1. u. 2. Abt., Leipzig 1902—04; A. 2. Richter, Geichichte 
der evangeliſchen Kirchenverfajiung in Deutichland, Leipzig 1851; DO. Mejer, Das Rechtsleben 
der deutichen evangeliihen Landesfirhen, Hannover 1889; K. Köhler, Lehrbud) des deutjchen 
evangeliihen Kirchenrechts, Berlin 1895; P. Drews, Der evangelifche Beiftlihe (Monographien 

5 zur deutichen Kulturgeſchichte, XII), Jena 1905; Th. Kolde, Martin Luther, 2 Bde, Gotha 
1884-93; 3. Köjtlin, Martin Luther, 5. Aufl. bearbeitet von G. Kawerau, 2 Bde, Berlin 
1903; ©. Rietſchel, Yuther und die Ordination, 2. Ausg., Wittenberg 1889; Württembergiiche 
Kirchengeichichte, Higeg. vom Calwer Verlagdverein, Calw und Stuttgart 1893; E. Blöſch, 
Geſchichte der ſchweizeriſchen reformierten Kirchen, 2 Bde, Bern 1898—99; R. Stähelin, Huldr. 

10 Zwingli, fein Leben u. Wirken, 2 Bde, Bajel 1895—97; F. W. Hafiencamp, Heſſiſche Kirchen: 
eihichte feit dem Zeitalter der Reformation, 2 Bde, 2, Ausg., Frankf. a. M. 1864; W. Diehl, 
ie Schulordnungen des Großherzogtums Hejien, 3. Bd (Monum. Germ. Paedagog. XXXIII), 

Berlin 1905; G. Egelhaaf und W. Diel, Vorträge, gehalten auf der VII. Generalverjammlung 
bes Vereins für Reſormationsgeſchichte (Schriften d. Vereins für ———— Schrift 83), 

15 Halle a. ©. 1904; K. Brunner, Die badiſchen Schulordnungen, 1. Bd (Mon. Germ. Paed. 
XXIV), Berlin 1902; Bhil. Jak. Speners Hauptichriften, bearbeitet von Paul Grünberg 
(Bibl. theol. Klafjiter, XXI), Gotha 1889; Ph. J. Spener, Theologiſche Bedenken und andere 
brieflihe Antworten, 4. Bd, Halle, Waijenhaus, 1709; W. Hoßbach, Pb. I. Spener u. feine 
Zeit, 2Bde, Berlin 1828; P. Grünberg, Spener, 3 Bde, Göttingen 1893—1906 ; Veit Ludw. 

20 von Sedendorff, Chriiten:Staat, Leipzig bei Thom. Fritihen, 1706; G. Kramer, U. H. Frandes 
pädagogiſche Schriften, 2. Aufl., Langenfalza 1885; Allgemeines Kirchenblatt für das evange- 
liihe Deutſchland, im NAuftrage der evangel. Kirchenbehörden, Stuttgart, Grüninger, mehrere 
Jahrgänge (eitiert: A.K.); Protokolle der deutichen evangeliihen Kirchentonferenz vom 8. bis 
14. Juni 1882; dief. vom 12.—18. Juni 1884, Stuttgart 1882 bezw. 1884; Chr. H. Ebhardt, 

25 Gejepe, Verordnungen und Ausjchreiben für den Bezirk des Königl. Konfiitoriums zu Han: 
nover, 1. Bd, Hann. 1845; G. Uhlhorn, Die prattijche Vorbereitung der Kandidaten der Theo: 
logie für das Pfarr: und Schulinjpeftoratsamt, 2. Aufl., Stuttgart 1887; ©. Schmidt, Die 
Notwendigkeit u. Möglichkeit einer praftiichen Borbildung der evangeliichen Geiftlichen, Berlin 
1893. — ©. Bender, Geſchichte der philofophifhen und theologiihen Studien in Ermland, 

30 Braunsberg 1868; E. Braun, Geſchichte der Heranbildung des Klerus in der Diöceſe Würz— 
burg, 2 Bde, Würzburg 1889—97; [Ginzel], Die theologiſchen Studien in Defterreich umd 
ihre Reform, Wien 1872. — Die übrige Litteratur, namentlich die über die einzelnen evan- 
geliihen Predigerjeminare, j. im Artikel jelbit; vielfach beruhen die Angaben audy auf brief: 
lichen Mitteilungen der Leiter der betreffenden Anitalten, die alle bereitwilligit Auskunft ge: 

35 geben haben. 
Gliederung des Artikels: I. Die Anfänge; II. Die Kloſter- und Kathedralichulen und 

Univerfitäten des Mittelalters; III, Theologijches Unterrichts: und Bildungswejen feit der Re: 
formation (bef. an: 1. in der evangeliichen Kirche: a) Prüfungen und Studiunt; 
b) Kandidaten, Bifarie und Predigerjeminar; 2, in der römijch:katholifchen Kirche. 

40 Der Artikel „Univerjitäten” ijt vorausgejest. 

I. Die Anfänge. Es bat lange gedauert, ehe jelbft die erften Spuren einer Sorge 
um die Vorbildung und Vorbereitung der Lehrer der Gemeinden in der chriftlichen Rirde 
ſich zeigten. So lange das Charisma die Träger der Gemeindeämter beftimmte, war ber: 
artiges ja überhaupt ausgeſchloſſen, und gerade das Necht zu lehren hat man noch weithin 

45 harismatifch Begabten zuerkannt, als die Ämter der Verwaltung und des Kultus ſchon 
mehr und mehr nach menfchlichem Ermefjen bejegt wurden. „Bis gegen Ende des 2. Jabr- 
bunderts gab es wahrſcheinlich überall noch freie Lehrer, Laien, die im Gottesdienft reden 
und auch fonjt eine Lehrthätigfeit ausüben durften” (TU II, 5 ©. 88). Am nächſten 
hätte es gelegen, wenigitens bei dem Vorlejer (dvayraorıs, Leetor), der ſchon früh als 

so bejondere gottesdienftliche Perſon erfcheint, von vorneherein nah einer gewiſſen Borbildung 
zu fragen, und fpäteftens aus dem erften Drittel des 3. Jahrhunderts ftammt auch wohl 
die in der ſog. Apoftolifchen Kirchenorbnung (ſ. Bd I ©. 730ff.) Kap. 19 ſich findende 
Beitimmung: Advayraorms zadıoravisdw no@rov doxıujj Öedoxıuaoufvos . . - 
elx00S, Ömynuxös, aber zunächſt wurde auch die Kunft des Leſens zur Erbauung der 

5; Gemeinde als eine Gabe des bl. Geiftes angefehen (TU II, 2 ©. 234; II, 5 ©. 86). 
Eine Nachwirkung diefes enthufiaftiichen Vertrauens, daß Gott durch feinen Geift 

den Seinen allezeit die rechten Männer ertveden und fie auch mit den rechten Gaben 
und Kenntniſſen ausftatten würde, ift e8 dann wohl, dag man nody lange die Lehrer der 
Gemeinde mehr werden, ald bilden läßt. Anders wäre es vielleicht gewefen, hätte man von 

co vorneherein im Bifchof auch den eigentlichen und notivendigen Träger des Lehramtes ge- 
jeben; aber wenn er auch der Regel nad dafür galt G B. bei Juftin, Apol. I, 67), 
allgemein iſt er es doch erjt im 3. Jahrhundert geworden Möller, Kirchengeih. I, ©. 749). 
Sp war 08 freilih auch früher ſchon wünfchensivert, daß er audeias wuFfroyos, Övra- 
wevos tags yoapas Eoumvevcw ſei, aber es wird auch der Fall ins Auge gefaßt, daß 
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er dyodunaros ift, und wichtiger, als gelehrte, ift Herzensbildung (Apoft. Kirchen: 
ordnung, Kap. 16); vielfach jcheint der Leltor neben der Vorlefung auch gleidh die Aus— 
legung des Tertes beforgt zu haben (TU II, 5 ©. 88), und two aud er verfagte, konnten 
jederzeit die freien Lehrer eintreten. 

Wohl begegnen wir fhon vom Ende des 2. Jahrhunderts an gelehrten chriftlichen 5 
Schulen, unter denen die fog. Alerandrinische Katechetenihule (j. Bd I ©. 356 ff.) die 
berübmtefte ift. Aber fie find nicht aus dem Gedanken hervorgegangen, für die Bildung 
des heranmwachjenden Klerus zu forgen, haben vielmehr mwahrjcheinlih zunächſt Tediglich 
apologetiichem Intereſſe gedient. Dennoch find fie im Erfolg gewiß vielfach zu einem 
Hauptmittel für die Ausbildung chriftlicher Lehrer geworden (Möller a. a. O. ©. 253f.) 
und haben, den heidniſchen Philoſophen- und Rhetorenſchulen nachgebildet und die dhrift- 
liche Wahrheit mit den Mitteln beidnifcher Wiſſenſchaft verarbeitend, viel dazu beigetragen, 
den beidnijchen Wiſſensſtoff in die chriftliche Gemeinde einzuführen. Nicht im entfernteiten 
darf man aber an irgend eine Art pflicht: oder gewohnheitsmäßigen Beſuchs dieſer 
Schulen denten. 15 

Die erften Anfänge zur bewußten Heranbildung geiftlihen Nachwuchſes fallen mit 
der Entſtehung der Ordines (ſ. Bd XIV ©. 425F.) im 3. Jahrhundert zufammen. Sie 
find aus den Bebürfniffen ‚der Eirchlichen Praris hervorgegangen, doch werden dann ganz 
von jelbjt die niederen Amter zu einer Vorfchule für die höheren. Bald wird es als 
etwas Empfehlene- und Nachahmenswertes angejehen, daß jemand alle Ordines nad): 20 
einander bekleidet und zum höheren nur vom niederen auffteigt. Nühmend hebt Cyprian 
(Ep. 55, 8) von Cornelius von Rom hervor: non ad episcopatum subito pervenit, 
sed per omnia ecelesiastica offieia promotus .. . ad sacerdotii sublime fasti- 
gium cunctis religionis gradibus ascendit; und Zojimus (Ep. 11) bat jpäter die 
Zeiten für die einzelnen Stufen forgfältig abgegrenzt: er fordert fünf —* für Die a 
niederen Weihen, vier Jahre für den Subdiafonat und abermals fünf Jahre Dienft als 
Diakon. Jn der afrifanifchen Kirche erjcheint dann die Forderung, daß niemand ohne 
Prüfung von einem Ordo zum anderen zugelafjen werde; Cyprian (Ep. 29) hat fie 
zuerjt geftellt (vgl. Ritihl, Cyprian von Karthago, S. 170f.), und das Konzil zu Hippo 
(393) hat fie ſich zu eigen gemacht (Hefele, Konziliengeichichte, II, ©. 57). 30 

Bor allem werden es praftifche Fertigkeiten gemwefen fein, die man zum Inhalt einer 
jolhen Prüfung machte. Sie lernten ſich am beiten durch das Beifpiel und die Übung, 
und fie fih anzueignen genügte ein amtlich-dienftlicher Verkehr. Vielfach hatte fich aber 
auch ſchon ein engerer perfönlicher Verkehr, eine Art Hausgenofjenihaft des Biſchofs mit 
den jüngeren Klerifern zum Zweck ihrer Unterweifung herausgebildet, die fog. Diatribe 35 
(Siebengartner, Schriften und Einrichtungen, S. 10f). Sind aus älterer Zeit die Nach— 
richten über fie unklar und unbeftimmt, jo find aus dem Ende des 4. Jahrhunderts ung 
die erſten beftimmteren Angaben über eine derartige Einrichtung erhalten. Wieder ift es 
Afrika, mo wir fie am meiften ausgebildet finden. Hier verband Auguftinus mit ihr 
Formen des Mönchtums und geftaltete fie dadurch geradezu zu einer Art Klerikerſchule, 40 
wenn man darunter nicht ein Unternehmen zur Heranbildung werdender, ſondern nur zur 
Ausbildung ſchon im Dienfte befindlicher Kleriker verfteben darf (j. Bd II ©. 274, a ff.). 
Auguftinus’ „De doctrina christiana“, namentlich) das 4. Bud, eine Art Homiletik 
(Hering, Lehre von der Predigt, S. 28 ff.), und die Heine Schrift „De catechizandis 
rudibus“ fönnen ung zeigen, was etiwa in diefer Schule getrieben wurde. Nachweislich 45 
nd mehrere eregetiiche Schriften des Auguftinus aus den mit den jungen Klerifern be 
triebenen Studien erwachſen. Über die inhaltreichen belehrenden Tiſchgeſpräche bat ung 
Pojfidius (ſ. Bd XV ©. 574 ff.), ſelbſt ein Schüler des Auguftinus, in der Vita feines 
Lehrers wertvolle Nachrichten binterlafjen. 

Zahlreihe Biſchöfe find aus jener Schule damals hervorgegangen, die nun ihrerjeits so 
wohl wieder im ähnlicher Weife erziehlich auf ihren Klerus einwirften, fo daß wir überall, 
to fie im Amte jtanden, derartige Schulen annehmen dürfen. In Afrika begegnen ung 
Alypius von Tagafte, Evodius von Uzalis, Profuturus von Girta, Severus von Mileve 
und Urbanus von Sicca (Eggersdorfer, Der bl. Auguftinus, S. 130ff.). Aber auch über 
Afrila hinaus wird Auguftinus Nachfolger gefunden haben. Was wir im 5. und 6. Jahr: 55 
bundert an ähnlichen Einrichtungen in Südgallien und Spanien finden — z. B. Lerinum 
(.Bd XI ©. 400 ff.) und fein berühmter Schüler Cäfarius von Arles (ſ. Bd III ©. 622 ff.) —, 
—, wird auf feinen Einfluß zurüdgehen. 

Doch müſſen wir vor übereilten Verallgemeinerungen gerade in diefer älteften Zeit 
uns hüten. Der Bildungszuftand und die Einrichtungen find in den einzelnen Gebieten co 
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der Kirche ſehr verſchieden geweſen. Unfere Nachrichten aber find um jo unficherer, als 
wir bei den wenigen Quellen, die wir haben, noch nicht einmal überall mit Sicherbeit 
den Ort ihrer Entjtehung angeben können. — 

II. Die Klofter= und Katbedralfchulen und Univerfitäten des Mittel: 
s alters. Was bisher fich herausgebildet hatte, ift durch die Stürme der Völkerwanderung 

vielfach wieder vernichtet worden. Was aber an Fürforge für die Bildung des Klerus 
ſich findet, ſtellt zunächſt als Rückkehr zu den ehemaligen Einrichtungen ſich dar. So be— 
ftimmte das Konzil zu Vaifon (529) unter ausdrüdlihem Hinweis auf ältere italifche 
Verhältniffe, daß die Presbyter die jüngeren Kleriker in ihr Haus aufnehmen und fie im 

ı0 Pfalmengefang, in kirchlichen Lektionen und im göttlichen Geſetz unterrichten follten 
(Haud, Kirchengeſch. Deutihl. I, S.219). Das Konzil zu Bracara (569) beſchloß, damit 
aud alte Beitimmungen erneuernd, daß niemand Priefter werden folle, der nicht wenig— 
ſtens ein Jahr lang das Amt des Leltors oder des Diafonen verwaltet und fo die kirch— 
lihen Ordnungen fennen gelernt babe (MSL Bd CXXX, ©. 566). Und auch das, 

15 was die nad Benebilt3 von Nurfia (j. Bd II ©. 577ff.) Vorbild neu gegründeten 
Klöfter auf unſerem Gebiete leiften, unterfcheidet ſich nicht mejentlidh von dem, was ehe— 
mals ſchon Auguftinus und feine Schüler eingerichtet hatten. 

Mögen die Benediktinerflöfter von Anfang an den Betrieb der Wifjenichaften in ihre 
Regel na (a.a.D. ©. 582,22 ff.), oder mag erſt Gafjtodorius (f. Bd III ©. 749 f.) 

20 wiljenjchaftlicher Arbeit in den Klöſtern das rechte Anſehen verfchafft haben, ettwvas Neues 
gegenüber Augustinus’ Beftrebungen twird doch erit dadurch gefchaffen, daß bewußtermaßen 
die Heranbildung der Jugend zum firchlichen Dienft als Aufgabe der Klöfter erfannt 
wird und Klojterfchulen für Knaben begründet werden. Möglich, daß derartiges bier und 
da in manchen Klöſtern fchon früher geichehen ift, indem die fog. Oblati, die den Klöftern 

3 jhon im früheften Alter (im 7. oder ſchon im 5. Jahre) zugebradhten Knaben, von ſelbſt 
auf Unterricht der Jugend führten (Specht, Geſch. des Unterrichtsweſens, ©. 9f.), Die 
erſten ficheren Spuren planmäßiger Klofterfchulthätigkeit finden fih in der angelſächſiſchen 
Kirche. Won bier haben fowohl Bonifacius (j. Bd III ©. 301 ff.), wie Alkuin (j. Bd I 
©. 365ff.) die Sache nad Deutſchland und in das Frankenreich getragen, und in ihrer 

so Nachfolge hat Karl der Große feine berühmte „Constitutio de scholis per singula 
episcopia et monasteria instituendis“ (um 790) erlafjen (Haud, Kirchengeich. Deutjch- 
lands IT, ©. 186ff.). Chrodegangs (f. Bd IV ©.82f) Reformen haben wohl von 
vornherein unter dem Einfluß ſolcher Beftrebungen geftanden, fo daß er bei feiner Organi- 
jierung der MWeltgeiftlichkeit gleich die von den Kanonikern zu leitenden Kathedralichulen 

35 den Klofterfchulen an die Seite ftellte (Specht a. a. DO. ©. 12). 
Aus Karls des Großen und Alkuins Beftimmungen gewinnen wir einen beutlichen 

Einblid in das theologifche Unterrichtsiwejen ihrer Zeit. Der Unterricht begann mit dem 
Plalmenunterriht. Der Pſalter, das tägliche Gebetbuch der Kleriker, diente außer den 
elementarften Katehismusftüden (Glaube und Vaterunfer) ſowohl als erjter Lern: wie als 

40 eriter Leſeſtoff; er wurde ganz auswendig gelernt. Ihm folgten die wichtigiten religiöfen 
Formeln, das Athanafianum, der Eroreismus, das Pönitentiale u. dgl., weiterhin das Evan- 
gelium oder die Lektionen des Comes und die Homilien für die Sonn: und Feittage. 
Zum Unterricht im Lejen trat bald der Unterricht im Schreiben und im firdhlichen Ge- 
ang; außerdem das Berechnen der firdhlichen Feittage und die lateinische Grammatif. 

45 Gefördertere ftudierten die „Regula pastoralis“ Gregors des Großen (. Bd VII 
©. 87,1f}.), Iſidors „De offieiis ecelesiastieis“ (j. Bd IX ©. 449,36ff.) und den 
Baftoralbrief des Gelafius (j. Bd VI ©. 473), wozu für die Kanoniker noch die „Re- 
gula de vita canonica“, für die Mönche die „Regula S. Benedieti" fam (Specht 
a. a. O. ©. 58 ff. bei. 627.). 

60 Damit war die wichtigfte geiftliche Ausbildung, die fich jemand zur Not auch wohl 
in den Bfarrfchulen aneignen fonnte, wie fie eigentlich bei jeder Pfarre vorhanden fein 
jollten (Specht a. a. D. ©. 26), erfchöpft. Wer weitere Ziele verfolgte, der trat nunmehr 
in das Studium der fieben freien Künfte ein, das mindeftens feit Nuguftinus’ Zeit, feit- 
dem Martianus Mineus Felix Capella die Septem artes liberales unter dem Bilde 

55 der Hochzeit Merkurs mit der Philologie in neun Büchern dargeftellt hatte (A. Ebert, 
Gefchichte der Literatur des Mittelalters, I, 2. Aufl, ©. 482ff.), mehr und mebr die 
Grundlage höherer Bildung geworden war und es das ganze Mittelalter bindurd, ja 
bis in die Neformationszeit hinein geblieben ift. In die Grammatik, den erjten Teil des 
Triviums (der erften drei Stüde der Artes liberales), twaren die Schüler ſchon notdürftig 

co eingeführt; zu ihr gehörte nun aber auch die Lektüre der lateinischen Schriftteller; Catos 
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Diſtichen (Ferd. Hauthal, Catonis philosophi liber, Berlin 1869) machten bier den 
Anfang, Virgil und Ovid waren die wichtigften klaſſiſchen Autoren, die freilich häufig durch 
die hriftlihen Dichter Juvencus und Sedulius erjegt wurden. Auf die Grammatik 
folgten als fernere Teile des Triviums die Ahetorif und Dialektik, erſtere namentlih an 
Ciceros „De inventione“ jtudiert und vielfach unmittelbar mit dem Rechtsſtudium ver- 5 
bunden, im übrigen aber ſeltſamerweiſe gering geachtet, da es nah Iſidors Wort zur 
Verkündigung des Wortes Gottes „des Wortgepränges eines Rhetors“ nicht bebürfe; die 
Dialektit in Disputationen geübt und mehr und mehr im Dienfte der Scholaftil als 
„Königin des Schulunterrichts” fich herausbildend. Wohl galt das Trivium, das ſprach— 
lihe Studium, ald das Fundament, auf dem die gejamte theologische Gelehrſamkeit fich 
aufbauen fonnte; dennoch begnügte in der Negel audy der gelehrte Theologe ſich nicht 
mit den fprachlichen Fächern, fondern jchritt zum Duabrivium oder zur Mathematik fort, 
die in Arithmetif, Geometrie, Muſik und Altronomie fih teilte, und die infolge diefer 
Kultivierung durch die Theologen mehrfach rein theologiſch beitimmt war. Bei der Arith- 
metif war der Komputus, die kirchliche Zeitrechnung, deren Grundzüge ja jchon dem ele- 16 
mentarften Unterricht angehörten, ein Hauptgegenitand des Studiums; aftronomijche 
Kenntnifje bildeten dazu die notwendige Ergänzung ; vielfach wurde aber auch die myſtiſche 
Bedeutung der Zahlen im pythagoräiſchen Sinne behandelt, und die Schüler in die tieferen 
Geheimniſſe der Zahlenlehre eingeführt. Das gründliche Studium der Muſik erforderte 
auch theoretifche Kenntnifje, Orientierung über Tonart und Rhythmus, über Klang: 20 
geihlechter und Vermiſchung; es wurde deshalb zumeilen direft mit dem Studium der 
Arithmetif verbunden. Das Studium der Geometrie aber würde man heute als Geo: 
graphie bezeichnen. \ 

Neben den freien Künften, die einzelnen auch wohl, jo weit fie nicht direft der Theo- 
logie dienten, als ungeiftlih und unchriſtlich erjchienen (vgl. Iſidor, Mon. reg. cap. IX), 2 
liefen aber patriftifche, kanoniſtiſche und vor allem eregetiihe Studien jelbititändig ber. 
Namentlich Auguftinus wurde eifrigjt gelefen; die vielen mit deutfchen Glofien verſehenen 
Handſchriften der „Canones Coneciliorum“ und der „Deereta Pontificum“ zeigen, 
dag man fich viel mit ihnen befaßt hat; und daß eregetifche Studien als felbitverjtändlich 
erachtet wurden, hören wir von Nabanus, der (De clericorum institutione, III, so 
Kap. 1) jagt, daß fein Kleriker auf theologische Bildung irgend einen Anfpruch erheben 
fönne, wenn er nicht hinreichende Bibelfenntnis beſäße (Specht a. a. D., bei. ©. 81ff.). 

In das 12.113. Jahrhundert fällt die Entjtehung der Univerfitäten (ſ. den Art). 
Von jest an wird es mehr und mehr Gitte, daß die, die höhere theologische Bildung be- 
gehren, diefe auf dem Studium generale fid ſuchen. Vor allem metteifern die Orden 5 
darin, ſtets mehrere ihrer Glieder ftudieren und alademifche Grabe ſich erwerben zu laſſen. 
Aber auch Fürften und Städte machen den Erwerb beitimmter Pfarritellen von dem Beſitz 
alademifcher Grade abhängig (Beiträge zur ſächſ. Kirhengeih. X, S. 157 f.). So erjegen 
diee vielfach Die durchweg vernachläſſigten und veräußerlichten Amtsprüfungen, und immer 
ttebt eine große Zahl gelehrter Theologen aud im praftifchen Amte; freilich nicht gerade 40 
in den höchſten Stellen, da es mehr und mehr möglich geworden it, diefe durch Gunft 
und Geld zu erwerben (Hafe, Kirchengefchichte, ©. 3227.); doch find die höchften Beamten 
und Berater der Biſchöfe und anderer hoher Geiftlichen meiſt wiſſenſchaftlich gebildete 
Leute und außer in der Theologie vor allem im kirchlichen Recht beivandert. 

Im allgemeinen werden bei dem theoretifchen, jcholaftifchen (f. oben) Betrieb des #5 
Studiums die Erfordernifje des geiftlichen Amtes vernadläffigt. Die Predigten der Zeit 
tragen vielfach den Stempel der Scholaftif, den auch die Myftif nicht immer zu verbergen 
— (Hering a. a. O. ©. 71ff.). 

anche litterariſche Erjcheinungen aus der zweiten Hälfte des Mittelalters, die nach 
Erfindung der Buchdruderkunft fi häufen, zeigen, daß man jenen Mangel empfand und 50 
ihn abzujtellen ſuchte. Neben bomiletifhen Hilfsmitteln, die Freilich nicht immer als ein- 
wandsfreie Führer fih erweiſen (ſ. Bd XV, ©. 652 f.), und Büchern, die dem twichtig: 
ften lirchlichen Inftitut, der Beichte, zu dienen beftimmt find (ſ. vor alleın Geffden, Der 
Bilderfatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts, I, Leipzig 1855, ©. 28ff.), finden fich 
auch Erjcheinungen paftoraltheologiicher Art, jo vor allem der ſchon 1330 gefchriebene, 55 
aber erft im 15. Jahrhundert verbreitete „Manipulus euratorum“ des Guido de Monte 
Rotherii, und die Schriften des Basler Pfarrerd Ulrich Surgant (um 1500). 
Im 185. und 16. Jahrhundert dringen in die gelehrten Kreife der Geiftlihen huma— 

niſtiſche Ideen ein. Dadurd wird vielfach die theologische Bildung neu befruchtet und 
bor allem auch Bibeljtudium wieder mehr an die Stelle der Scholaftit geſetzt; doc) giebt vo 
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es auch Geiftliche, die anftatt theologiſch lediglich humaniſtiſch gebildet find und mit 
der Verehrung für die Werke der Klaſſiker vielfah aud ihre Weltanjchauung angenommen 

en. — 
III. Theologifches Unterrihts= und Bildungswefen jeit der Refor— 

s mation (bef. in Deutſchland); 1. in der evangelifhen Kirche; a) Prü— 
fungen und Studium. Sobald aus der reformatorishen Bewegung des 16. Jahr: 
bunderts ein neues Kirchenweſen ſich zu bilden begann, hat man verlangt, daß die 
Diener am Wort einer Prüfung fich unterziehen und ihre Befähigung betveifen follten. 

Was zunähft das Wittenberger Neformationsgebiet betrifft, jo heißt es fchon im 
10 „Unterricht der Vifitatoren“ (1527), der Grundlage zahlreicher evangelifcher Kirchenord- 

nungen, daß, bevor jemand zum Pfarrherrn oder Mrebiger angenommen würde, er zubor 
dem GSuperattendenten folle vorgeftellt werden; der folle ihn verhören und eraminteren, 
wie er in Lehre und Leben geihicdt, und ob das Voll mit ihm genugjam verfehen jei, 
auf daß fein Ungelehrter oder Ungefchicter zur Verführung des armen Volles auf: 

15 genommen würde (Meber, Melanchthons Kirchen: und Schulorbnung, Schlüchtern 1844, 
©. 104f.). Die Superintendenten mit diefer Prüfung zu betrauen, war nur ein vor: 
läufiger Verſuch; bald heißt es (Kurfächftiche Vifitationsartifel 1529 und 1533: Richter, 
Evangel. Kirchenordnungen, I, ©. 103, 226), daß ein zum Pfarrherrn Auserjehener zum 
Verhör an den Hof folle gejhidtt werden; durch die Reformatio Wittebergensis (1545) 

% wird die Prüfung der theologifchen Fakultät übertragen, bis endlich durch die kurſächſiſche 
Kirchenordnung von 1580 die oberfte geiftliche Behörde damit betraut wird (Richter a.a. O., 
©. 83, 90; Sehling, Kirchenordnungen, I, 1, ©. 377ff.). Das ift dann in den meijten 
evangelifchen Landeskirchen vorläufig Recht geworden, immer zunächſt aber jo, daß bie 
bevorjtehende Anstellung zur Prüfung erſt den Anlaß bietet. 

25 Es liegt auf der Hand, daß Luther und Melanchthon, ſelbſt durch gelehrtes Studium 
berangebildet und felbit Lehrer an der Liniverfität, feinen anderen als den akademiſchen 
Bildungsgang für den evangelischen Geiftlihen mwünfchen fonnten. So madt denn aud) 
von vorneherein der „Unterricht der Vifitatoren“ neben der Gefchidlichkeit die Gelehrſam— 
feit zum Gegenftand der Prüfung. Dennod haben die Eramina der erjten Jahrzehnte 

so oft genug gänzlich davon abſehen müjlen, weil mifjenfchaftlid gebildete Eraminanden 
nicht zur Verfügung ftanden. Das Wittenberger Ordiniertenbuch 1537—60 (berausgegeben 
von Buchwald, Leipzig 1894), das — da anfangs Wittenberg für fait alle evangelifchen 
Landeskirchen ordinierte — einen großen Teil der erjten evangelifchen Geiftlihen umfaßt, 
nennt neben 647 aus der Wittenberger Univerfität Hervorgegangenen und 125 ſonſtigen 

35 Gelehrten auch 425 Schulmeifter, 81 Kantoren und 211 Ki ter, bei denen gelehrte Bil- 
dung z. T. mindeftens böchft zweifelhaft ift, und außerdem 161 Orbinierte, die zweifellos 
feine gelehrte Bildung befefjen haben, z. T. Handwerker, Tuchmacher oder auch kurzweg 
als Bürger Bezeichnete. Trotz Leonhard Hutters Proteft gegen jeſuitiſche Vorwürfe (Gründt- 
licher Bericht vom ordentlichen und rechten Apoftolifhen Beruf und Ordination der Luthe— 

so riſchen Evangelifchen Prediger: Wittenberg 1608) läßt es ſich alfo dody nicht beftreiten, 
daß bei den Lutheriichen auch „gemeine Laien zu Predigern berufen und aufgeftellt“ 
worden find (vgl. auch Drews, Der evangeliiche Geiftliche, S.20 und 227.). Wird aud 
übertrieben fein oder zu den verſchwindenden Ausnahmen gehört haben, was die Jejuiten 
auch behauptet haben, daß manche noch nicht einmal hätten leſen oder jchreiben können 

45 — da die, die nicht jelbjtitändig eine Predigt abzufafjen im jtande waren, doch minde— 
ſtens eine mußten vorlefen können —, jo bat vielfach doch wohl die elementarjte Bor- 
bildung zur Verſehung eines geiftlichen Amtes ausreichen müfjen. Die Prüfung wird in 
der älteften Zeit vielfach mwejentlih in der Abnahme des Verſprechens beitanden haben, 
die reine evangelifche Lehre zu predigen, wie ſolche Verpflichtung vor allem die Goslarer 

50 Kirchenorbnung ung aufbehalten hat (Richter a. a. D. ©. 154 ff.). 
Doch hat man nicht abgelafjen auf gelehrte Vorbildung zu dringen. Im Jahr 1544 

wird in Leipzig ausdrüdlich feitgefegt, daß feiner folle angeftellt werden, der nicht eine 
Zeit lang auf einer Univerfität geweſen fei; erde ein Nichtjtudierter für ein Amt vor— 
geichlagen, jo folle er erſt einige Zeit ftudieren; nur ganz ausnahmsweiſe follte es ge 

55 nügen, wenn er bei einem Superintendenten oder Pfarrer in praxi den Kirchendienſt 
fennen gelernt habe (Drews a. a. D. ©. 16). So wurde eine gewiſſe gelehrte Bildung 
jedenfalls bald die Negel. Mindeſtens dürfen wir die Bildung, wie eine Lateinſchule fie 
darbot, bald als die Durchſchnittsbildung des geiftlihen Standes vorausfegen. Und um 
fo mehr fonnten die Lateinfchulen als geeignete Bildungsjtätten angefeben werben, als 

so religiöfer und direft theologiicher Unterricht eine breite Stelle in ihnen einnahm. Lehrer 
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an is Schulen werden geradezu als Profeſſoren der Theologie bezeichnet (Beiträge zur 
ſächſ. Kirchengeſch, X, ©. 137), und die in den Religionsftunden behandelten lateinifchen 
Katehismusauslegungen wachjen mehr und mehr zu Kompendien der Dogmatik fih aus 
(vgl. 3. B. Conr. Dieteriei Institutiones Catecheticae, neu herausgegeben von A. G. 
Diedhoff, Berlin 1864); ja vielfach waren in den Lateinfchulen geradezu Melanchthons 5 
„Examen Ordinandorum“ (CR XXIII, ©. 1ff.), um 1552 von ihm zufammengeftellt, 
und fpäter Selneders „Explicatio Examinis Ordinandorum“ (ſ. Bo XVIII ©. 189,50 ff.), 
die meiftgebrauchten Kompendien der lutherifchen Theologen im 16. und 17. Jahrhundert, 
als Schulbücher im Gebraud). 

Sie zeigen und, daß die Dogmatik ziemlich uneingefchräntt in der damaligen theologi- 10 
ihen Bildung die Herrichaft führte. Im der furfächfiichen Kirchenordnung von 1580, die 
neben jenen Kompendien über die an die jungen Theologen gejtellten Anforderungen mit 
am eingehendften uns unterrichtet, wird freilich auch auf die Belanntfchaft mit der Schrift 
beſonderes Gewicht gelegt; ausdrüdlich wird gefordert, daß feftgeftellt werde, ob die Era- 
minanden auch „jelbjt in der Bibel nachgeichlagen und fich des eigentlichen Verſtandes 
dort erholet hätten”. Dennoch fommt die Schrift nur als Spruchfammlung für die dog— 
matiſchen Artikel in Betracht; als felbitftändiger Prüfungsgegenftand erfcheint fie nicht. 
Das anfängliche ernftliche Beftreben, die Iutherifhen Theologen vor allem zu Schrift: 
tbeologen zu erziehen (vgl. Beiträge zur ſächſ. Kirchengeſch, X, ©. 132f.), war alfo bald 
verfannt oder mißverftanden tworden. Dagegen ift es bedeutfam, daß in der kurſächſiſchen 20 
Kirhenordnung die Ablegung einer Vrobepredigt zum Beftehen des Eramens erforderlich 
it; das ift ein verheißungsvoller Anſatz. Einzelne aufbehaltene Prüfungen (befonders 
Melanchthons: ſ. Drews a. a. D. ©. 41; vgl. auch Zeitſchrift für niederſächſ. Kirchen- 
geihichte, VIII [1904], ©. 121, 167 ff, 1968 u. d.) verraten uns, inwieweit im all 
gemeinen die Eraminanden den geitellten Anforderungen entſprachen. 25 

Eine ganz bejondere Stellung nimmt in den lutheriichen Gebieten Württemberg ein. 
Hier ftiftete Herzog Ulrich zur Heranbildung von Staats: und Kirchendienern das fog. 
Stipendium an der Landesuniverjität und überwies ihm am 6. Auguſt 1547 das Tübinger 
Auguftinerklofter. Herzog Chriftoph forgte auch für den jüngeren theologischen Nachwuchs, 
indem er 13 Klöfter in evangelische Klofterfchulen umſchuf, von denen freilich 4 ſehr bald so 
wieder eingingen. Landeskinder im Alter von 14 oder 15 Nahren, die die Aufnahme: 
prüfung in Stuttgart beftanden hatten, fanden in ihnen Aufnahme und wurden dann 
außer in den gewöhnlichen Fächern der Lateinjchule und in den Anfangsgründen des 
Griehifhen auch ſchon unter ganz fpezieller Rüdficht auf ihren jpäteren Beruf unter: 
richtet; fie wurden eingehend mit dem * Teſtament in lateiniſcher Überſetzung bekannt 35 
gemacht, wurden in den Pjalter und die Perikopen eingeführt und im Chorgefang geübt. 
Aus den niederen, grammatifchen famen fie dann in eine der 4 höheren Klofter) ulen, 
Bebenhaufen, Herrenalb, Hirfhau und Maulbronn, wo zu den genannten Fächern vor 
allem das Alte Tejtament, Dialektik und Rhetorik binzutraten. 16 Jahre alt konnten 
fie in das Tübinger Stipendium oder Stift aufgenommen werben. Hier bereiteten fie so 
ich zwei Jahre auf das Baccalaureat oder Magitterium vor, indem ſie den Kurfus der 
Artiiten- Fakultät abfolvierten (f. d. A. „Univerfitäten“); nur nebenbei widmeten fie fich 
tbeologifchen Studien, indem fie Vorlefungen über ein theologiiches Kompendium und 
über die Paftoralbriefe hörten. Erſt im dritten Jahre wandten fie ſich ganz dem Berufs: 
ftudbium zu. Im weſentlichen ift die Anlage des Studiums bis heute die gleiche geblieben 45 
Württembergifche Kirchengefchichte, S. 365, 401f., 444f. u. ö.). — 

Nicht minder hat man auf reformierter Seite von Anfang an die gehörige Aus: 
bildung der Geiftlichen betont. Von früh an hat Zwingli durch die Umgeftaltung des 
Grogmünfterftiftd in eine theologische Lehranftalt und durd die Einrichtung der fog. 
„Brophezei” ihr Rechnung getragen. Mit letzterer glaubte er das wieder ins Leben zu 50 
rufen, was 1 Ro 14 von der gegenfeitigen propbetiichen Belehrung der erften Chriften: 
gemeinden berichtet ift (vgl. Antwort an Val. Compar: Schuler und Schulthei, Zwinglis 
Werke, II, 1, ©. 15f.). galt täglich fand fie unter Zmwinglis Leitung vormittags in der 
Grogmünfterliche, unter Myfonius’ Vorſitz nachmittags in der Frauenmünfterfirche ftatt; 
fe ſollte nah Zwinglis Wunſch an die Stelle des bis dahin den Chorherren obliegenden 56 
Horen elange getreten fein; doch nahmen außer diefen die Studierenden, die ſich auf den 
geiftlihen Beruf vorbereiteten, und alle Geiftlichen der Stadt nebft ihren Kaplänen daran 
teil; getrieben aber wurde ausſchließlich die Erklärung der heiligen Schrift, vormittags 
des Alten, nachmittags des Neuen Teftaments (Stäbelin, Huldreich Zwingli, II, ©. 84 ff.). 

Bald wurden für Ausbildung und Anftellung der Geiftlihen feite Ordnungen in wo 
20* 
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Zürich geihaffen, die dann im ganzen für die verwandten firchlichen Gebiete vorbildlich 
men find. Unter Aufficht des Rates mwaltet von 1532 an eine bejtimmte Prüfungs: 
ehörde, bejtehend aus dem Antiftes als Präfidenten, vier Natsherren, den Profefjoren 

der Theologie und zwei Pfarrern, ihres Amtes. Vorgenommen aber wird die Prüfung 
5 aljo, daß „man für das erſt Locos communes anzüche, demnach erfahre, wie beläfen 
und geübt die Fürgeftellten in beiden Tejtamenten fvend; was fie für ein Judicium in 
Seripturis babind, wie fie die bruchind, läſind und dem Volke erflärind” (Blöfch, Ge: 
jchichte der fchweizerifch-reformierten Kirchen, I, ©. 91). 

Während alſo im Iutherifchen Kirchengebiet zunächſt in einfeitigfter Weife die Dog: 
ı0 matif betont wird, wird bier von vorneherein neben ihr der Bibelfenntnis und der praf- 

tiichen Befähigung bei der Prüfung eine Stelle eingeräumt. Außerdem bat man in Zürich 
und danach überhaupt auf reformierter Seite von Anfang an nad der Befähigung für 
den geiftlihen Stand überhaupt gefragt, obne erſt die Berufung für ein bejtimmtes Amt 
abzuwarten und bat dadurch die ganze Weiſe von vorneherein praftifcher geftaltet. Mebr 

ı5 und mehr bildet ſich dann in beiden Kirchengebieten das gleiche Verfahren beraus. 
Zunächſt bleibt während des 17. Jahrhunderts der Zuftand im Prinzip ziemlich un: 

verändert. In Wirklichkeit löft der 30jährige Krieg vielfah alle Ordnung auf. — 
Als man nad dem Kriege darauf finnt, die Wunden zu heilen, die er gefchlagen, 

da wendet man auch gerade unferer Frage eine ganz befondere Aufmerkjamfeit zu. Vor 
20 allem ift e8 der Pietismus, der auf befjere Vorbildung der Geiftlichen dringt. Schon 

in den „Pia desideria“ regt Spener die Frage an; in feiner Vorrede zu Dannhauers 
„Tabulae hodosophicae“ (1690), die den bejonderen Titel führt: „De impedimentis 
studii theologiei“ behandelt er fie ausführlich und fommt in den „Theologifhen Be— 
denken“ wiederholt auf fie zurüd. Auch Großgebauer und Sedendorf (f. unten) meifen 

25 auf fie hin; am vollftändigiten aber faßt vielleiht A. H. Frande alle Gedanken in jeiner 
„Idea Studiosi Theologiae“ (1712) zufammen. Bezeichnenderweife trennt er nicht die 
innere Zurüftung von der äußerlichen Ausbildung und ftellt deshalb obenan die Forde— 
rung, daß „man zuerft und vor allen Dingen an einem Studioso Theologiae ſuche, 
daß fein Herz rechtichaffen fei vor Gott“. Zur Grundlage des tbeologifhen Studiums 

30 aber macht er jest mit Bewußtſein die bl. Schrift, die recht zu verftehen ein jeder Grie— 
hifh und Hebräifch lernen müſſe. Neben die Dogmatif aber und die Controversiae 
theologicae tritt in bedeutſamer Weife das Studium der fombolifchen Bücher. Und 
endlich wird auch die Kirchengefchichte, zwar zunächſt nur, weil fie „ad accuratiorem 
exegesin Seripturae erfordert wird, nächſtdem aber im Studio controversiarum am 

35 wenigſten entraten werden kann“, zum Studium empfohlen. Was aber noch wichtiger 
ift, das Studium foll der Praris dienen. „Wenn deshalb der junge Theologe einen jo: 
liven Grund in der Erkenntnis der göttlihen Wahrheit geleget, inzwiſchen auch zu guter 
Ubung und Erfahrung in den Wegen Gottes fommen ift, jo richtet er auch dabin fein 
Gemüt näher, wie er gefchidt werden möge, des guten Schabes, jo Gott in feine Seele 

40 geleget, auch andere durch öffentlichen Vortrag teilhaftig zu machen”. Aufgabe feines 
—— Studiums iſt alſo, ſich auch praktiſch auf fein ſpaͤteres Amt vorzubereiten (Kramer, 
Frandes pädagogische Schriften, ©. 407 ff.). 

Eine Folge diefer Anregungen ift es, daß in verichiedenen Landesfirchen um diefe 
Zeit neue Prüfungsordnnungen entftehen, 3. B. ſchon 1718 in Preußen (Mylius, Corpus 

45 Constitutionum Marchiearum, I, Wr. 118), 1732 in Kurſachſen (Beiträge zur ſächſ. 
Kirchengeſch, X, ©. 161), 1735 im Nurfürjtentum Hannover (Ebhardt, Gejege, Verord— 
nungen und Ausicreiben, I, S. 583 ff.). Zunächſt wird jest allgemein das Cramen als 
ualifitationsbeweis für den geiftlihen Beruf überhaupt angejehen und wird, indem jeßt 
atademifches Studium ald unumgängliche Vorbedingung gilt, durchweg an das Ende der 

50 Univerfitätszeit gelegt. Dabei ift die Behörde, die das Eramen abnimmt, nicht überall 
diefelbe; bald wird e8 vor der Fakultät, bald vor dem Konfiftorium, bald vor einer zu: 
jammengefegten Kommiffion abgelegt (vgl. die Verhandlungen gerade über dieſe Frage in 
Cleve-Mark in: Frig Reſa, Theologiſches Studium und pfarramtliche® Eramen in Gleve: 
Mark, Bonn 1905). Vielfach behält man aber neben diefem das Studium abjchließenden 

55 Eramen das Eramen beim Amtsantritt bei, und eö werden forthin in mehreren Yandes- 
firchen zwei Prüfungen gefordert; die zweite Prüfung bleibt meift unangefochten Sache ber 
oberjten Kirchenbehörde. 

Die vermehrten Anforderungen und veränderten Geſichtspunkte gehen deutlichit aus 
der preußifhen Prüfungsordnung bervor. Wie fehr jet der praftiiche Geſichtspunkt der 

co bejtimmende getvorden iſt, zeigt —* gleich daran, daß ſchon vor der Prüfung eine Probe: 
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predigt einzureichen ift, „daß fie von einem jeden Eraminatore gelefen und zenfiert werde“, 
und daß ihr dann gleich im Anfang der Prüfung „eine mit etlichen Kindern anzuftellende 
fatechetifche Übung“ folgt, eine deutliche Folge der großen *7* der ſich dank 
den Förderungen durch den Pietismus ſeit einigen Jahrzehnten die katechetiſche Thätigkeit 
der Geiftlichen erfreute. Die Partes Theologiae, in denen jodann das eigentliche 5 
Gramen angeftellt werben fol, find Theologia thetica und polemica, exegetica und 
moralis, casuistica, pastoralis, Historia ecelesiastica und „mas zur erbaulichen 
Seelenforge gehöret“. Hinſichtlich Ießterer werben für das Eramen ganz bejonders ſpe— 
zielle Beftimmungen gegeben, ein Zeichen, wie fehr man ſie betont zu jehen wünſchte. 
So follen die Eraminatoren fragen, „wie der Eraminand fi im Beichtftuhl zu verhalten 
babe, wie er mit Angefochtenen und Sterbenden, wie mit Kranken zu verfahren und wie 
er fih bei der Taufe und dem heiligen Abendmahl zu verhalten babe, daß jein Amt 
jedermann erbaulich fein möge”. Aber auch in den zunächſt theoretiichen Fächern tritt 
die Betonung des praftifchen Gefichtöpunttes hervor. So joll der Eraminand, um zu 
beweifen, „daß er im Studio biblico wohl verfieret fer“, nicht nur die Summam und ı5 
Seopum jedes biblifhen Buches wiſſen, er jol auch, wenn ibm ein Tert vorgegeben 
wird, „ſolchen ex tempore analnfieren, disponieren, das Fürnehmſte notdürftig erklären 
und die Uſus berausziehen” fünnen. Und felbit die Prüfung „von den fürnehmiten Ar: 
tifulen der chriftlichen Lehre” ſoll befonders auf die praktiſchen Materien gerichtet werben, 
auf „Erleudhtung, Belehrung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, Erneuerung, Heiligung“. 20 
Dabei foll der Eraminand „feine Thefin mit den Hauptiprüchen des Alten und Neuen 
Teftaments, die er im Grundtert anführen und verftehen muß, bemweifen, foll den Grund 
des Beweifes aus den Sprüchen felbft zeigen, den in der Hauptiprache liegenden Nach: 
drud eruieren und die gebührende Anwendung finden können; imgleichen foll er wiſſen, 
wo in denen rezipierten fombolifchen Büchern davon gehandelt werde“. Ganz dem von 25 
Spener Grote Prinzip entiprechend aber jollen daneben die Eraminatoren, ein 
jeder privatiflime, den Craminanden nady feinem inmwendigen Zuftande prüfen, „ob er in 
der Buße und lebendigem Glauben ſtehe, und mas er hiervon für Kennzeichen von ich 
geben könne; wie er fein Leben von Jugend auf geführet, wie er zu Gott Defehret worden, 
welche Specimina providentia diviniae er an ſich erfahren, und ob er feines Lebens 30 
halber Anfechtungen empfinde?” Molius a.a.D. ©. 230ff.). Nicht überall hat der 
Vietismus den Prüfungsordnungen fo deutlich feinen Charakter aufgeprägt. 

Auch aus der rationaliftifchen Zeit fennen wir Bemühungen um die Vorbildung der 
Theologen. Manches Neue bringt die „Pfarrkandidaten-Prüfungs-Ordnung für Baden: 
Durlach“ 1756 (Brunner, Die Babifchen Sculordnungen, I, ©. 107 ff). Außer der 35 
Probeprebigt fordert fie auch eine wiſſenſchaftliche fchriftliche Arbeit: „jobald ſich einer 
um das Examen meldet, ift ihme eine Materie in einer zu beftimmenden Zeit lateiniſch 
zu elaborieren aufzugeben, zum Erempel ein Dietum Sacrae Scripturae, welches er 
grammatice, rhetorice, polemice et practice abhandeln jolle”. Kirchengejchichte wird 
mebr um ihrer ſelbſt willen geprüft; neben die Theologie tritt als felbititändiges Prüfungs: 40 
fah die Philofophie, und zwar Logik, in der der Eraminand „die nötigften terminos 
zu erllären im jtande fein“ fol, „Metaphufil, in der er „die Definitiones der Ontologia 
und die vornehmiten Lehren aus der Theologia naturali und Psychologia empyrica“ 
willen muß, und Moral, in der er „das Prineipium generale der ganzen Moral und 
das Speciale des Juris naturalis nebjt denen vornehmften Definitionen, die bei denen 45 
Prlihten gegen Gott, fich jelbften und anderen vorfommen, z. E. was eultus Dei ex- 
ternus, internus ete. moderamen inculpatae tutelae, pactum, laesio ete. jeien, ber: 
jagen und die Gründe foll anführen können, warum ſolche Stüde nad) der Natur geboten, 
verboten oder erlaubt ſeien“. Keine geringe Anforderungen werden auch an die Sprach— 
fenntnifje des Eraminanden, auch im Hebräifchen, geftellt. Zuerſt begegnen bier Vor: zo 
Ihriften über verſchiedene Zenfuren. 

Bei derartigen forgfältigen Beftimmungen ift es doppelt auffallend, dag — auf das 
Ganze geſehen — die zweite Hälfte des 18. Jahrhundert? einen Niedergang auf unferem 
Gebiet darftellt. Darf man auch nicht jede Rage verallgemeinern, jo wiederholen ſich 
die Auslaffungen über mangelhafte Vorbildung der Theologen doch immer twieder, und 55 
eine Verhöhnung des geiftlihen Standes, wie die in der Jobſiade von Kortum (Deutjche 
NationalLitteratur, herausgeg. von Joſeph Kürjchner, Bd 140), oder eine Satire, wie 
die zunächft auf nieberlänbifche Verhältniſſe ſich beziehende von Petrus Hofitede (f. Bd VIII 
2.242,49 ff.), wären nicht möglich geweſen, wenn fie nicht in weitem Umfange begründet 
geweſen wären (vgl. auch Drews a. a. O. ©. 132ff.). Hat bei diefem Niedergang jeden= co 
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falls die Reaktion des Nationalismus gegen den Pietismus erheblich mitgewirkt, jo bat 
dann der Nationalismus in ernfter Arbeit auch wieder an der Hebung des geiftlichen 
Standes gearbeitet (f. unten). 

Höchſt bebeutfam für die Heranbildung eines wohlunterrichteten Theologenftandes ift 
5 auch die Einrichtung des Abiturienteneramens geworden, mit der Preußen 1788 boranging, 
und die dann allmählich in anderen Yändern durchgeführt wurde (Pauljen, Gefch. d. gelehrten 
Unterrichts, II, S. 92 ff., 354 u.8.). Damit war eine fichere Grundlage gelegt, auf der nun die 
von da an entjtehenden neuen theologischen Prüfungsordnungen fih aufbauen konnten, 
die immer mehr zu bejjern man fort und fort bedacht geweſen if. Sie find zufammen- 

ı0 geftellt bei Richter, Kirchenrecht, 8. Aufl., S.708 und bei. in den Protokollen der deutſchen 
evangelifchen Kirchen-Konferenz, 8.—14. Juni 1882, ©. 88 ff., doch haben ſeitdem mehrere 
Zandestirchen neue Ordnungen erhalten: Koburg-Gotha durch Verfügung vom 15. No: 
vember 1887 (Allgemeines Kirchenblatt 1888, ©. 214 ff.); Sachſen-Weimar, Schwarzburg- 
Sondershaufen und Braunfchtweig im Jahr 1889 (UK. 1889, ©. 257, 265, 585 ff.); der 

15 Konſiſtorialbezirk Kafjel im Jahre 1891 (AK. 1891, ©. 180); das Großherzogtum Dlden- 
burg und der Konfiftorialbezirt Wiesbaden im Jahre 1892 (AR. 1892, ©. 677 u. 293); 
Sadhfen:Altenburg durch Verfügung vom 8. Juni 1893 (AR. 1893, ©. 473ff.); der 
—— Oberkirchenrat hat unter dem 2. Mai 1894 genaue Anordnungen wegen der 
Handhabung der zweiten Prüfung getroffen (AR. 1894, ©. 537 ff.), und Hamburg bat 

20 durd) Terfügung vom 12. Dftober 1893 die zweite Prüfung eingerichtet (AS. 1894, 
©. 10ff.); im Königreich Sachſen find die Verhältnifje für die zweite Prüfung im Jahre 
1895, für die vor der theologiſchen Fakultät in Leipzig (unter dem Vorſitz eines Mitgliedes 
des Landeskonſiſtoriums) abzulegende erfte Prüfung im Jahre 1902 neu georbnet (AR. 
1895, ©. 33; 1902, ©. 531); Schaumburg-Lippe befigt eine neue Ordnung feit dem 

2 17. April 1895; Schleswig-Holftein feit dem 28. Oft. 1898; Waldeck feit dem 14. März 
1899 (AR. 1899, ©. 449, 273); für den Konfiftorialbezirt Speyer ift eine neue Ord— 
nung im Sabre 1900, für das Großherzogtum Baden am 11. Februar 1906 erlaflen 
worden (AR. 1900, ©. 146; 1906, ©. 185Ff.). 

Im allgemeinen gilt in den deutſchen evangelifchen Landeskirchen binfichtlich der Vor— 
0 bildung der Theologen heute folgendes. Durchweg find zwei theologifche Prüfungen in 

Übung; die erfte, pro licentia concionandi oder pro candidatura, bildet den Ab: 
Ihluß des Studiums; Die zweite, pro ministerio, pro ordinatione oder pro munere, 
it die Vorbedingung der Anjtellung, doch wird aud fie ſchon feit Jahren ohne Rüdjicht 
auf eine vorliegende Berufung, meiftens mindeſtens 1 bi8 2 Jahre nad der eriten 

35 Prüfung abgelegt. Nur in wenigen Landeskirchen, z. B. in Anhalt, fennt man nod 
eine der Anjtellung unmittelbar vorangebende Prüfung in der alten Weife, die nun alfo 
eine dritte Prüfung darjtellt. Doch wird fie nur abgehalten, wenn zwijchen der zweiten 
Prüfung und der Anftellung längere Zeit verflojjen iſt. Mehrfach ijt fie in eine vor ber 
Behörde zu baltende Probepredigt umgewandelt. Die Vorausfegungen für die erfte 

0 Prüfung find überall die beitandene Maturitätsprüfung und ein mindeſtens drei— 
jährige Univerfitätsjtubium. Nur Württemberg, Bayern und Straßburg haben ein 
vierjähriges Studium, und Baden begnügt ſich vor dem erften Eramen mit fünf Seme 
ftern. Hinfichtlich der Prüfungsbehörde ift die Lage im ganzen jo geblieben, wie wir fie 
ihon für den Anfang des 18. Jahrhunderts feitftellten; mehr und mehr hat der Zuftand 

45 ſich herausgebildet, daß beim erjten Eramen Vertreter der Fakultäten mitwirken, beim 
zweiten nur Mitglieder der Konfiftorien oder im praftifchen Amte ſtehende Geiftliche 
prüfen, die nicht immer vom Kirchenregiment ernannt find, fondern hier und da auch 
fonodale Körperſchaften vertreten. Die Prüfungsgegenftände find meift fo verteilt, daß 
die erfte Prüfung mehr wifjenfchaftlich, die zweite mehr praftifch fich geftaltet, doch werden 

50 auch bei der erjten Prüfung praftifche Leiſtungen, eine Probepredigt und eine Katechefe, 
heute allgemein gefordert. Beim zweiten Eramen treten dazu außer einer Prüfung in 
der praftifchen Theologie (Homiletik, Katechetil, Liturgif u. a.) noch gefanglicheliturgifche 
und auch wohl mufifalifche Leiftungen, binfichtlih derer namentlih Preußen neuerdings 
ausführliche Beitimmungen erlaſſen bat (AR. 1891, ©. 499; 1901, ©. 654; 1903, 

bb S. 47). Durch Einführung von praktischen Übungen in Predigt, Hatechefe und Liturgie 
(in den ſog. bomiletifchen, Fatechetifchen und liturgijchen Seminaren; vgl. ©. Fr. Seiler, 
Von der frühen Bildung der Prediger einige Gedanken, gefchrieben als das Prediger: 
Seminarium auf der ;Friedrich-Aleranders- Akademie errichtet wurde, Erlangen 1773; 
Hein. Phil. Sertrob, Uber praftifche VBorbereitungsanftalten zum Predigtamt, nebſt einer 

so Nachricht vom Königlichen Paftoralinjtitut in Göttingen, Göttingen 1783; Köſter, Ge 
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ſchichte des Studiums der praktiſchen Theologie auf der Univerſität zu Kiel, Altona 1825; 
Beiträge zur ſächſ. Kirchengeſch, X, S. 140ff.), ſowie durch die durch Schleiermacher 
(. Bd XVII ©. 596,47 ff.) toifjenichaftlich! begründete Aufnahme der praktiſchen Theo— 
logie unter die theologischen Disziplinen haben die Univerfitäten dem Drängen auf praf- 
tiiche Ausbildung der Theologen mehr und mehr nachgegeben. Andererſeits bat die 5 
theologische Entwidelung auch auf die an die jungen Theologen zu ftellenden Anforde 
rungen eingewirkt. Einmal ift die Kirchengejchichte aus ihrer dienenden Stellung heraus: 
getreten und längft felbitjtändiger Prüfungsgegenftand neben den anderen getvorben. 
Dann bat die hiftorifche Behandlungsweife der Schrift, der Glaubens: und der Sitten: 
[ebre eine Neibe neuer Disziplinen hervorgerufen. Zu der Eregeje find die biblifche Ein- 
leitung und die biblifche Theologie, zur Dogmatik die Dogmengeichichte, zur Ethik die 
Geſchichte der chriftlihen Sitte getreten, die alle auch in den Prüfungen zu ihrem Rechte 
fommen. 

Eine breite Stelle nimmt in den neuen Ordnungen das fchriftliche Verfahren ein. 
Neben der Probepredigt wird faft allgemein ein Fatechetiicher Entwurf eingereicht und 
neben wiſſenſchaftlichen Arbeiten, die vor der Prüfung zu fertigen find, werden bei ber 
Prüfung Klaufurarbeiten geliefert, deren Zahl in einigen Landeskirchen bis auf 5 (Braun: 
ſchweig), 6 (Schwarzburg-Rudolftadt), ja auf 12 (Schleöwig-Holftein) fteigt. Nur ganz 
vereinzelt, 3. B. in Baden (AR. 1906, ©. 185ff.), befteht abgejeben von ber Predigt 
und dem Fatechetiichen Entwurf das lediglich mündliche Verfahren zu Recht. 20 

Vielfach jchreiben die Ordnungen neben der fpeziell theologifchen Prüfung auch eine 
Berückſichtigung allgemeinerer Wiffensgebiete vor und legen Wert auf Belanntichaft mit 
den altklaffischen Sprachen an ſich, mit allgemeiner Geſchichte, Philoſophie und Pädagogik, 
damit den Anforderungen allgemeiner Bildung Rechnung tragend. Dagegen ift die in 
Preußen durch Geſetz vom 11. Mat 1878 geforderte „miljenichaftlihe Staatsprüfung“, 25 
die von den evangelifchen Theologen noch einen befonderen Nachweis allgemeiner Bil 
er forderte (das ſog. „Kulturexamen“) dur Geſetz vom 21. Mai 1886 wieder ab- 
g 
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b) Kandidaten. Vikarie und Predigerfeminar. Den Kandidaten, die um 
Prarrftellen fich beiverbend auf ihre Anftellung warten mußten, hat die evangelifche Kirche 30 
vor dem Auflommen der doppelten Prüfung (ſ. oben) faum Beachtung geſchenkt; erjt 
von da an erwacht die Sorge um ihre bejondere Ausbildung oder Weiterbildung, und 
eigentlich erft neuerdings ift diefer Angelegenheit in gejeßgeberifhen Maßregeln die ge— 
bührende Beachtung gejchenkt worden (j. die Überficht über die damals giltigen Kandi— 
datenordnungen, von denen mehrere ſeitdem durch neue erjegt worden find, bei: Uhlhorn, 35 
Die praftifche Vorbereitung der Kandidaten der Theologie für das Pfarr: und Schul: 
inipeftoratsamt, Stuttgart 1887, ©. 7). 

Nach Luthers Urteil war die bejte Borübung für die fünftigen Pfarrer die Schul: 
thätigkeit; iſt e8 nach ihm doch „allezeit jo geweſt, daß die Schulmeifter die beiten Pfarr: 
berren geben” (De Wette, Luthers Briefe, IV, ©. 372). Diefem Urteil ftimmte man 40 
zunächſt unbedingt zu. Lange Zeit finden wir durchweg die jpäteren Pfarrer vorher als 
Schullehrer beichäftigt (vgl. 3. B. Katverau, Agricola, ©. 57ff.; Mt der en für 
deutiche Erziehungs: und Schulgeſch, VII [1897], ©. 366ff.), und der Übergang von 
einem Amt zum andern war ein jo gewöhnlicher, daß vielfach Pfarrer, wenn ſich ihnen 
eine beſſer bejoldete Schulftelle bot, zum Schuldienft zurüdfehrten; mannigfad waren auch 45 
Schul: und Kirchenamt miteinander verbunden (f. 3.8. Bd IV ©. 344, 7f.). In Heſſen 
wurde der Schuldienft, wie in den Städten, jo — dem Lande, als unerläßliches Durch— 
gangsſtadium zum Pfarramte betrachtet (Diehl, Die Schulordnungen des Großherzog— 
tums Heſſen, III, ©. 10). Als die Anſprüche an den Pfarrerſtand wuchſen und all: 
mäblih ein Bolksfchullehrerftand fich zu bilden begann, konnte derartiges nicht beiteben so 
bleiben. Doch bat binfichtlih der Lehrämter an höheren Schulen erjt vom 18. Jahr: 
bundert an, namentlih durh den Einfluß Friede. Aug. Wolfs (Baulfen a. a. ©. II, 
S. 222 ff.), ſich die Loslöfung eines befonderen Standes der Gymnaſiallehrer von den 
Theologen vollzogen. Eine enge Verwandtichaft des Lehramts3 mit dem Pfarramt aber 
dauert noch heute fort, und die von alter8 ber von den jungen Theologen geübte In— 55 
ftruftorenthätigfeit hat in ihrer heutigen Beichäftigung als Hauslehrer oder ald Lehrer an 
Privatichulen ihre unmittelbare Fortſetzung. j 

Ein erjtes Symptom der Srfenntnis, daß die Zeit des Übergangs vom Studium 
zum Amt vor allem noch der praktischen Vorbildung auf legteres gewidmet fein müſſe, 
zeigt die Kurſächſiſche Kirchenordnung von 1580, die nicht gleich felbititändige Pfarrer w 
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ſehen, ſondern alle durch ein Diakonat hindurchgehen laſſen will, damit fie „durch den 
Pfarrer, ald im Kirchenamt geübten und erfahrenen, beide in ihrem Predigen und Ber: 
— ihres Amtes bei Gefunden und Kranken, wie auch denen Gefangenen, not: 
dürftiglich unterrichtet und alſo erſt recht zu ſolchem Amt abgerichtet werden könnten“ 

5 (Sehling a.a.D. BbL, 1, ©. 381). Auch fog. Predigergejellihaften oder Prediger: 
follegien, deren Entjtehen wir vom Anfang des 17. Jahrhunderts an beobachten können 
(Beiträge zur ſächſ. KG, X, ©. 147 ff), zeigen das Bejtreben, die Kandidatenzeit nutz— 
bringend für das fpätere Amt zu geftalten. Aber erit vom Anfang des 18. Jahrhunderts 
an werben ernftlichere Veranftaltungen im Intereſſe der Kandidaten getroffen. So ordnet 

ı0 das Konfiftorium in Hannover im Sabre 1735 fog. Seminaria der Kandidaten der 
Theologie an, „die das erſte Eramen ausgeftanden”. Sie follen „nad der Gelegenheit 
eines jeden Dri8 unter der Direktion des Superintendenten oder des Stabt-Minifterii 
zum Predigen, Katechifieren, Bejuchung der Kranken in denen publiquen Yazaretten, 
Armenhäufern, Hofpitälern und Klöftern, auch darin mit denen Armen zu baltenden 

15 Morgen und Abend-Betjtunden, nicht weniger zur Beſuchung der Gefangenen angeführet 
und in eine beftändige Übung gebracht werden” (Ebhardt a.a.D. ©. 587). Etwas 
Verwandies ift es, wenn bas Konfiftorium in Dresden 1788 den Superintendenten eine 
eifrigere Fürforge für die Kandidaten ans Herz legt und ihnen aufgiebt, „ihnen bisweilen 
durch eregetiiche oder Paftoralvorlefungen oder asfetifche und ähnliche mit ihnen anzu: 

20 ftellende Übungen zu mehrerer Reife Gelegenheit zu geben” (Beiträge 3. ſächſ. KG, X, 
©. 149). Aus leßterer Verfügung ift im Jahre 1844 das Regulativ über die theo: 
logifchen Kandidatenvereine, eine fpeziell ſächſiſche Einrichtung, ertwachfen, das dann durch 
die fächfifche Kandidatenorbnung vom 16. Februar 1892 aufs neue beftätigt worden: ift. 
Danach werden die Kandidaten einer Ephorie unter dem Vorſitz des Superintendenten 

25 zu einer Vereinigung zuſammengeſchloſſen, die von Zeit zu Zeit Verfammlungen zu gegen 
jeitiger Förderung und Belehrung abhält. Von den einzelnen Mitgliedern find Arbeiten 
aus dem Gebiete der mwiflenfchaftlihen und praftiichen Theologie anzufertigen, die dann 
in den VBerfammlungen fritiftert und behandelt werden (a.a.D. ©. 151ff.). Auch in 
anderen Landeskirchen (vgl. z. B. die Beſtimmungen des Konfiftoriums in Speyer vom 

3. Mai 1882: Uhlhorn a.a.D. ©. 8, und das Kirchengeſetz, betr. die Anjtellungsfäbig- 
feit und Vorbildung der Geiftlihen in der ev.-luth. Kirche der Provinz Hannover vom 
16. Juli 1906, $ 13: Kirchl. Amtsblatt für den Bezirk des Kgl. Landeskonſiſtoriums in 
—— 1906, S. 109f.) hat man derartige Einrichtungen getroffen oder doch ins Auge 
gefaßt. — 

35 Eine andere Art der Fürforge für die Fortbildung der Kandidaten ift das PVilariat. 
Seine Wiege ift Württemberg, für die Ausbildung eines ſolchen Inſtituts der geeignete 
Boden, weil dort die Kirchenregierung infolge des Unterricht? der Theologen nr öffent- 
liche Koften in den Klofterfchulen und im Stift (j. oben) in weit höherem Maße, als 
anderswo, ein Verfügungsrecht über die jungen Theologen befigt. Gleich nad) dem Be- 

40 ftehen der erjten Prüfung werden dort die Kandidaten im Kirchendienft vertvendet und zu 
dem Zweck nah voraufgegangener Verpflichtung feit 1855 auch orbiniert. Sie heißen 
dann Vikare und werden zunächſt als Pfarrgebilfen einem bejtimmten Geiftlichen zur 
Hilfeleiftung, aber auch zu ihrer meiteren Ausbildung zugeteilt; fie leben mit ihm in 
häuslicher Gemeinichaft und ſtehen unter feiner unmittelbaren Aufficht, erhalten von ihm 

45 die nötigen Erinnerungen über ihre Predigten und Katechefen und werden in alle pfarr- 
amtlichen Berrichtungen in Kirche und Seelſorge von ihm eingeführt. Darauf erhalten 
fie entweder eine Pfarre zur vifarifchen Verſehung oder werden Hilfsgeijtliche in Städten 
und großen Landgemeinden (Stadt: oder Parochialvifare) mit relativer Selbititändigfeit, 
doch fo, daß über fie bis zu ihrer definitiven Anftellung von dem vorgejegten Dekan 

co regelmäßig an die geiftliche Behörde berichtet werden muß. 
Unter diefen Einrichtungen hat die Stellung der Pfarigebilfen, der Lehrvikare, wie 

fie dann meiſtens genannt werden, in anderen Yandeskirchen mehr und mehr Nachahmung 
gefunden, früher ſchon in Baden, im Großherzogtum Heſſen und in Schwarzburg-Sonders— 
haufen, neuerdings auch in Preußen (Allg. Kirchenbl. 1899, ©. 370) und in der Han: 

55 noverſchen Landeskirche (Amtsblatt a. a.D. ©. 155ff.). Durchweg dauert das Vilariat ein 
Jahr und Liegt vielfadh erit nad) dem zweiten Gramen. Thätigfeit und Pflichten des 
Vikars find durch genaue Vorfchriften der Behörden geordnet; bier und da forgt eine 
MWanderbibliothef für die Ausrüftung mit der nötigen Yitteratur. — 

Neben diejen —— aber, die in die beſtehenden kirchlichen Verhältniſſe ohne 
so große Schwierigkeit ſich eingliedern laſſen, hat man nun auch auf beſondere Anſtalten 
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zur weiteren Ausbildung der Kandidaten Bedacht genommen und im mehreren Landes— 
firhen Predigerfeminare gegründet. 

Ihre erjten Spuren fallen in die Zeit des Pietismus. Es ift fraglid, ob man 
das Loccumer Hofpiz, das im * 1677 durch den Abt Gerhard Molanus (ſ. Bd XIII 
©. 253 ff.) die erften Leges erhielt, um dieje Zeit ſchon ald Predigerfeminar bezeichnen 5 
darf. Denn der eigentliche Grund, weshalb man in Loccum mehreren Kandidaten Auf: 
entbalt und Unterhalt gewährte, war der, bei dem im einer gewillen Umgeftaltung bei- 
bebaltenen Horendienft und beim Unterricht in der Klofterjchule — bier und da auch beim 
Predigen — Gehilfen zu haben (Chr. Erich Weidemann, Gefchichte des Kloſters Loccum, 
Gött. 1822; Fr. Düfterdied, Das Hofpiz im Klofter Loccum, Gött.1863, ©. 12 ff.). Mittel: 
bar mußte ja freilich diefe Thätigkeit den angehenden Getftlichen eine höchſt erwünſchte 
Vorbereitung auf ihren Beruf le Und jedenfalls ift diefe Einrichtung mit der Anlaß 
geweſen zur Gründung des ältejten wirklichen evangelifchen Predigerfeminars, das wir 
bisber kennen, des Seminars in Riddagshauſen bei Braunschweig. Obgleich jeine 
Statuten vom 27. September 1690 von pietiftifchen Sonderlichkeiten fich frei halten, jo 
lafjen doch die engen Beziehungen, die der damalige Herzog von Braunſchweig Rudolf 
Auguft zu Spener unterhielt, ohne weiteres vermuten, daß das Seminar pietiftiichen An— 
regungen feine Entitehung verdankt. Dazu kommen litterarifche Beweife. In feinem 
1685 erfchienenen „Chriſtenſtaat“ macht Beit Ludw. v. Sedendorf (ſ. Bo XVIII ©. 113,5 ff.) 
den Vorſchlag, Seminaria oder Colloquia zu ftiften, „die hauptjächlih mit ad praxin 20 
gerichtet und in denen diejenigen, jo ſchon vorher in der theoria das Nötigfte begriffen 
baben müßten, vornehmlich in den Stüden, zur Seeljorge gehörig, wie auch im ein- 
gezogenen, eremplarifchen und mäßigen Leben unterrichtet und geübet würden“ (Ausg. v. 
1706, ©. 524). Mit diefen Gedanken beichäftigt fih Spener in dem freilich erft 1702 
erichienenen IV. Teil feiner „Theologischen Bedenken“ eingehend (Ausg. v. 1709, ©. 526ff.); 26 
aber es ift anzunehmen, daß fie ihn vom Erfcheinen des „Chriftenjpiegeld” an bewegt 
und zu entfprechenden Anregungen veranlaßt haben. Ausgeführt aber hat den Plan in 
Riddagshaufen der damalige Generaliffimus von Wolfenbüttel, ob. Lu. Peſtorf, ein 
ehemaliger Zoccumer Hofpes. Er wird auf den Gedanken gelommen fein, nad dem 
Vorbild Loccums gerade das alte Riddagshauſen zum Sit eines foldhen Seminariums 30 
zu wäblen. Zwölf Ranbibaten jollten nad) den Statuta (abgebrudt: Zeitſchr. f. niederſächſ. 
KG X [1905], ©. 203 ff.) in dem Seminar vereinigt fein, und zwar follten die dazu 
ausgewählt werden, „die fih in dem Examine hervorgethan“. Zunächſt follte jeder 
ein Probejahr durchmachen und, „wenn fodann nad deilen Ablauf würde befunden 
werden, daß er eines ftillen Lebens und chriftlihen Wandels fich beflifjen, auch das 35 
Studium theologieum unabläffig mit gutem Succeß traftiert, jo daß er die Zeit über 
unjträflich befunden, noch zwei und aljo drei volle Jahr“ im Seminar fih aufhalten 
dürfen. Regelmäßig jollten die horae canonicae gehalten werden; um 9 Uhr follte 
man täglidh gemeinjam in der Erklärung der hl. Schrift fi üben, Dienjtags um 8 Ubr 
aber jollte allwöchentlich eine Disputierübung ftattfinden, „und zwar alfo und dergeftalt, 40 
da diejenigen, welche dafür capables jeien, nad Gutbefinden des Abts rejpondieren, 
andere aber, welche die Reihe trüfe, opponendo ihre dubia vorbringen” follten, Predigten 
und Katechifationen follten alternieren. Das Seminar hat unter allerlei Veränderungen 
— zulegt plante Abt Bartel3 die Umwandlung der mit ihm verbundenen Chorfnaben: 
ihule in ein Lehrerſeminar — bis 1809 beitanden; unter der franzöfifchen Fremdherr- 45 
ibaft wurde es aufgehoben. 

Bal. Ernſt Löfcher, der Gegner des Pietismus, ließ doch durch feine Anregungen 
fih bejtimmen; jo gründete er 1718 in Dresden ein Consortium theologieum mit 
der Aufgabe, die Kandidaten durch Predigt, Seelforge und Katechefen in den Armen: 
ſchulen zu üben und zu fördern; im fiebenjährigen Kriege ift e8 wieder eingegangen. 50 

Ein andere Seminar pietiftifhen Gepräges beſtand feit 1735 in Frankfurt a. M. 
Hier follte der jedesmalige Senior des Minifteriums Kandidaten zu „einer rechtichaffenen 
tbeologifchen Erudition, wahrer Gottfeligleit und was fie in der Verwaltung ihres fünf: 
tigen Amtes zu thun und zu willen von nöten bätten Anleitung geben.” Won 1743 
an bat Joh. Phil. Frefenius (f. Bd VI ©. 265F.) diefer Anftalt vorgeftanden. Er bat 55 
in jenen „Baftoral. Sammlungen“ 1748 aud den Plan eines weit umfafjenderen Semi- 
ET theologieum entworfen, der ſich aber nicht verwirklicht bat (Drews a. a. O. 
©. 115ff.). 

Infolge feines auf das Praktische gerichteten Sinne bat dann der Nationalismus 
der Predigerfeminare fi angenommen. Von jeinem Geift beeinflußt zeigt ſich ſchon co 

— 0 

— 5 
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das Refkript Karl Friedrichs von Baden vom Sabre 1769, durch das er die Errichtung 
eines Pfarrfeminariums anordnet. Es ift im wefentlichen das Merk der Kirchenräte Wal; 
und Mauritii. Vor allem durch Predigen, Betitunden und Katechifieren jollen bier die 
Kandidaten geübt werden. Sie follen aud nad furzer Vorbereitung predigen lernen. 
Durch die Betitunden follen fie in die Bibel eingeführt werden, und „damit diefes deſto 
gewiſſer gefchehe, müflen fie jedes biblische Buch in eine Tabelle bringen und die Er: 
Härung der ſchweren Stellen und, was aus den Altertümern oder der Kirchengefchichte 
zu deren Erläuterung geböret, ebenſo wie die Nutzanwendung über einzelne Verje oder 
Teile des Kapitel in margine beifügen”. Die rationaliftifche Beftimmtheit der Anord- 
nung tritt befonders in „dem nicht Mejentlichen” zu Tage, „das aber zur Zierde ge 
reichet und manchen zufälligen Nugen ftiften Tann“. Neben den altklaffiihen Sprachen 
und ber badiichen Landesgejchichte werden bier auch Mathefis und Phyſik den Semina: 
riften zum Studium empfohlen, „deren kein Pfarrer entbehren könne”, und außerdem 
ölonomifche — und zwar 1. deſſen, was zur Verbeſſerung de Acker- und 

ib Feldbaues, wie auch der Nahrung der Unterthanen gehöre; und 2. Kenntnis der Pflanzen 
und Bäume.” Für die Mußeftunden wird die Seidenzucht empfohlen (Brunner a. a. O. 
©. LXXV und 199ff.). 

Auch von Herder befigen wir den Entwurf eines Predigerfeminariums. Allerdings 
iſt es zweifelhaft, ob das von ihm Beabfichtigte nicht mehr den oben behandelten Kandi— 

20 datenvereinen anzugliedern wäre, da im wejentlichen Cirfularpredigten und zeitweife Ver— 
jammlungen ins Auge gefaßt werden. Unter den zu behandelnden Materien ift aber 
auch bier ein Oeconomieum für die künftigen Zandprediger vorgeſehen, da „der Einfluß, 
den in ſolchen Dingen ein Geiftlicher auf feine Gemeinde haben fünne, fehr beträchtlich 
jei”. Zur Ausführung jcheint Herder Plan nicht gelommen zu fein (Herder Werlke, 

25 hberausg. dv. Supban, Bd XXXI, ©. 782 ff.). 
Die Umbildung des Loccumer Hofpizes zu einem wirklichen Predigerfeminar und die 

Gründung des Predigerfeminars in Hannover gehören auch der rationaliftifchen Zeit an. 
Schon der Abt Chappüzeau hatte 1789 in feiner Redaktion der Leges des Miolanus 
„Studien und praftifche Übungen als den eigentlichen Zweck des Aufenthaltes der Hofpites 

so im Klofter” bezeichnet; Abt Salfeld regelte 1800 die gemeinfame Thätigkeit durch einen 
„Studienplan“, ftellte einen „Stubdiendireftor” an und organifterte die Kritif der praf: 
tifchen Übungen teil durch den Studiendireftor, teils durd die Hofpites felbit; auf den 
von ihm getroffenen Einrichtungen beruht im wefentlichen die im Jahre 1820 feftgeftellte 
Studienordnung, von der an die neuere Entividelung des Seminars datiert (Düfterdied 

5a.a.dD. ©. 22F.; Salfeld, Beiträge zur Kenntnis und Verbefjerung des Kirchen- und 
Schulweſens I, Hann. 1800, ©. 465ff.; Walther, Theol. Nachrichten 1821, ©. 364 ff. ; 
1823, ©. 393 ff.; Vierteljährl. Nachrichten von Kirchen: und Schulſachen, Hann. 1829, 
©. 24ff.; Schujter, Die Ausbildung der Theologen im Predigerjeminar des Klofters 
Loccum, Hann. 1876). 

40 Das Predigerfeminar in Hannover ift nach längeren Vorverhandlungen im Jahre 
1816 ing Leben getreten. Nach Loccumer Mufter eingerichtet war e8 doch weit geringeren 
Umfangs, hat böchftens fünf Mitglieder gezählt und nur ganz kurze Zeit einen Studien- 
direftor gehabt. 1854 wurde es einer Umgeftaltung unterzogen, indem man die Zabl 
der eigentlichen Seminariften noch verringerte, dagegen mit dem Seminar ein Koope— 

45 ratoreninftitut verband (Vierteljährl. Nachrichten, Hann. 1824, ©. 1ff.); 1891 iſt es nad 
Erihsburg bei Markoldendorf verlegt worden (f. unten). — 

Vielleicht weil vielfach der Nationalismus jo eifrig für die Gründung von Prediger: 
jeminaren eintrat, tourden von entgegengejegter Seite Stimmen laut, die dringend davon ab- 
rieten. So wandte Klaus Harms (PBaftoraltheologie, 3. Buch, 2. Abt.: Bibl. theol. Hlaffiker, 

so VI, ©. 166 ff.) ſich namentlich gegen die übungsweis getriebene Seeljorge, die er geradezu 
als Mißhandlung der Seelen bezeichnete. Dennoch fanden auch auf fonjerbativer Seite ſich 
Begünftiger der Seminare. In einer befonderen Kabinettsordre vom 27. Mai 1816 wies 
Friedrich Wilhelm III. auf die Notwendigkeit von Predigerfeminaren hin: „Es muß auf 
die Kandidaten der Theologie, wenn fie die Univerfität verlafien, mehr Aufmerkſamkeit 

55 verwandt iwerden. Ich till, daß zu diefem wichtigen Zweck geiftliche Seminarien er: 
richtet werden, in welchen die Kandidaten, nachdem fie die Univerfität verlaflen haben, 
unter der Leitung würdiger Geiftlichen zu vorzüglichen Seeljorgern ausgebildet werben 
jollen.“ Der einzige — freilich nicht zu unterfchägende — Erfolg war damals die Er: 
richtung des Predigerfeminars zu Wittenberg, das zugleich einen Erſatz für die der Stadt 

0 verlorene Univerfität darftellen ſollte. Es wurde 1817 am 1. November in Gegenwart 

oO. 
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des Königs eingeweiht; am 10. November nahmen die Kollegien ihren Anfang (Heinr. 
Ed. Schmieder, Das Kgl. Predigerfeminar zu Wittenberg in feinen erften Anfängen, Auf: 
zeihnungen aus dem Jahre 1818, Wittenberg 1892; Blätter zur Erinnerung an das 
Stiftungsfeft des Predigerfeminariums zu Wittenberg, gefeiert am 29. und 30. September 
1842, Mitt. für Brüder und Freunde; Verzeichnis der Leiter und Mitglieder des Kgl. 5 
Pred.:Sem. zu®ittenb. für die Zeit vom 1. Juli 1817 bis 1. September 1883, Wittenb. 
1883; Sahresberichte der Seminargemeinfchaft von 1877 an). Erſt in den vierziger 
Jahren fam die Sache in Preußen aufs neue in Fluß, und das Nefultat war damals 
die Gründung des Kgl. Domkandidatenitifts in Berlin im Jahre 1854 (Das Kal. Dom: 
fandibatenftift 1854—1904, Feitichrift zum 50jährigen Stiftsjubiläum von Dr. Conrad, 10 
Berlin 1904) und des zur Ausbildung von Religionslehrern an höheren Schulen be- 
ftimmten Kandidatenkonvikts beim Klofter Unfer lieben Frauen in Magdeburg 1857 
(Jahrbuch des Pädagogiums zum Klofter U. 2. F. in Magbdeb., 1907). In der Folge 
find dann in Altpreußen noch die Predigerjeminare in Soeſt (1892), Naumburg a. d. 
Queis (1898) und Dembowalonta (1899), neuerdings Wittenburg genannt, entitanden, 15 
und es wird angejtrebt, daß wenigſtens jede Provinz ihr Seminar befigen fol. 

Inzwiſchen find auch in manchen anderen Landeskirchen Seminare ins Lebens ge 
rufen. Schon 1818 begründete in Anfnüpfung an feine alte Univerfität das Herzogtum 
Naflau fein Predigerfeminar Herborn (f. die Denkichriften des Seminars, — die 
von Fr. Zimmer herausgegebenen für die Jahre 1873—90 und 1891—93, Herborn 1890 20 
bezw. 1893), das urfprünglich beſtimmt war, das lediglich theoretiiche Studium ber 

MNaſſauiſchen Theologen nad der praftifchen Seite bin zu ergänzen. Nachdem fchon 
wiederholt auf die Notwendigkeit einer derartigen Anftalt hingewieſen war (vgl. Über die 
Notwendigkeit und zwedmäßigite Einrichtung eines theol. Seminars für — Geift- 
lihe der ev. Kirche Bayerns, Sulzbach 1824), wurde 1833 das Seminar in Münden 25 
eröffnet (FFeitfchrift zum Andenken an die 5Ojährige Jubelfeier des ev. Predigerfeminars 
zu Münden am 16. September 1884, Münden 1884). Aus-dem Jahre 1836 ftammt 
das Seminar in Wolfenbüttel für die braunſchw. Landeskirche, eine Erneuerung und Forts 
jegung des Seminars in Riddagshaufen (T. W. H. Bank u. E. 2. T. Henke, Das Prediger: 
jeminar zu Wolfenbüttel, Braunfchweig 1837); aus dem Jahre 1837 das Hefftich-Darm- so 
ſtädtiſche Seminar in Friedberg (KK. W. Köhler, Handbuch der Firchlichen Gejeßgebung des 
Großberzogtums Hefjen, 2 Bde, Darmſt. 1847 u. 48, I, ©. 36, 325 ff., 336ff., 341 ff. 
367f.; II, ©. 365 ff. ; Karl Köhler, Kirchenrecht der ev. Kirche des Großh. Helfen, Darmift. 
1884, ©. 189 ff.; Ph. P. Crößmann, Denkſchrift des Seminars für das Jahr 1838, 
S. 34 ff). Im Jahre 1838 entftand von Th. W. Dittenberger (Über Predigerjeminarien, 35 
mit Berüdfihtigung der zu Herborn, Loccum und Wittenberg vorhandenen und in Bezug 
auf die Errichtung eines ** im Großherzogtum Baden, Heidelberg 1835) empfohlen, 
vom Rich. Rothe (Warum fühlt die deutſch-evangeliſche Kirche gerade in unſern Tagen das 
Bedürfnis von Predigerfeminarien? Denkichrift der Eröffnung des Großh. Badiſchen ev. 
prot. Bredigerfeminariums, Heidelberg 1838) geweiht, das Seminar in Heidelberg (Dan. 40 
Schenkel, Die Bildung der ev. Theologen für den prakt. Kirchendienft, eine Denlſchrift 
zur 25jähr. Stiftungsfeier des Predigerjeminars in Heidelberg, Heidelb. 1863; H. Bafler: 
mann, Rich. Rothe als praftifcher Theologe, Freiburg i. B. 1899, ©. 89ff.; Gejeßes- und 
Verordnungsblatt für die Verein. eb.sprot. Kirche des Großh. Baden, 1895, Nr. IV, 
©. 40 ff.); 1862 das Predigerfollegium zu St. Bauli in Leipzig (Br. Brüdnner, Das Pred.= 45 
Koll. zu St. Pauli, Bericht über das erite Jahr feines Beftchens, Leipzig 1863 ; G. Bauer 
u. Br. Hartung, Feltichrift zur 25jähr. Stiftungsfeier des Prediger-Koll. zu St. Pauli, 
Leipzig 1887; Wiſſenſch. Beilage der Leipziger Zeitung, 1904, Nr. 88). 1883 hat man 
in Altenburg ein Predigerfeminar eröffnet, nachdem ſchon feit 1834 dort ein praftifch 
tbeologischer Kurfus für Kandidaten bejtanden hatte. Um diefe Zeit plante man auch ſchon 50 
die Einrichtung eines Seminars in Heſſen-Kaſſel; im Landtagsabſchiede vom 31. Oktober 
1833 wurde die Notwendigkeit eines folchen anerfannt und feine Errichtung genehmigt, 
aber erft im Jahre 1891 tft e8 in Hofgeismar begründet worden (A. Klingender, Das 
Prediger-Seminar zu Hofgeismar, 1891—96, Kafjel 1897; Blätter aus dem Prediger: 
Seminar zu Hofgeismar, Nr. 1, Sommer 1903). Im Sabre 1896 erhielt die Yandes= 55 
firdhe Schlesiwig-Holfteins ein Seminar in Preeß ; feit 1870 (vgl. Chalybäus, Schlew.⸗ 
bolit. KR II, ©. 223) beftand eine derartige Anftalt in Habersleben mit dem fpeziellen 
Zweck Kandidaten für die Verwaltung des Predigtamts an Gemeinden mit däniſcher Sprache 
zu befähigen. Das jüngfte Predigerfeminar, das der medlenb. Landeskirche in Schwerin, ſtammt 
aus dem J. 1901 (Sagung v. 16. April d. Is.; Lehrplan d. Pred.-Sem. zu Schwerin i. M.). — 60 
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Die Einrichtung diefer Seminare ift verſchieden. Im allgemeinen laſſen fi) drei 
Gruppen unterjheiden: 1. Obligatorifche Anſtalten alter Art: Herborn, Friedberg und 
Heidelberg; 2. Fakultative Anftalten: die fämtlichen altpreußiichen Seminare, die Semi: 
nare der Hannoverſchen Landeskirche, München, das Predigerfollegium zu St. Pauli in 

5 Leipzig und die Seminare in Altenburg, Hofgeismar und in Wolfenbüttel nad) feiner 
Neorganifation im Jahre 1906 (vgl. Amtsbrüderl. Mitteilungen des Landesprediger: 
bereing im Herzogt. Braunfchwweig, XIII [1904], Nr. 3); 3. Obligatoriihe Anftalten neuer 
Art: Preeg mit Hadersleben und Schwerin. Die erjte und dritte Gruppe gleichen ſich 
darin, daß ihr Beſuch unerläßliche Bedingung für die Zulaffung zum zweiten Examen 

10 iſt. Ste werben aljo alle von Kandidaten befucht, die zwiſchen dem erften und zweiten 
Eramen jtehen. Dennoch trägt jene Beitimmung bei der erften Gruppe einen anderen Charatter. 
Die betreffenden Seminare behalten noch im weſentlichen die Lehrweiſe der Univerfität 
bei, und wenn fie auch ihre Hauptaufgabe darin jehen, die Seminarijten in praftifcher, 
pfarramtlicher Thätigkeit, namentlih in Predigt und Katechefe, auszubilden, jo bleiben 

15 diefe Doch noch im wwefentlichen lediglidy Lernende. Anders die Seminare der dritten 
Gruppe. Diefe haben fih in der Lehrweiſe ganz den Seminaren der zweiten Gruppe 
angeichlofien, die, wie fie den Eintritt von dem freien Willen der einzelnen — mehr 
oder weniger — abhängig machen, je auch den ganzen Unterricht freier zu geitalten 
ſuchen, die deshalb nicht nur bei praftifchen Leiftungen, fondern auch in geeigneten Refe— 

20 raten die eigene Arbeit der Seminarmitglieder anregen und an die Stelle der Vorlefungen 
fonverfatorifche Beiprechungen jegen. Infolge diejer breiteren Anlage brauchen die Se: 
minare ber zweiten Gruppe ſich auch nicht auf Kandidaten der Theologie zu beichränten, 
jondern können auch Kandidaten aufnehmen, die fchon ihr zweites Eramen beftanden 
haben. Zwar ift e8 für die meiften auch diefer Seminare neuerdings Sitte oder Vor: 

25 fchrift getvorden, aud nur vor dem zweiten Eramen ftehende Theologen zu Mitgliedern 
zu haben, doch iſt e8 in Wittenberg und Hofgeismar durchaus die Negel, daß aud 
Kandidaten des Predigtamtes unter den Mitgliedern find, und das Domkandidatenſtift in 
Berlin und das Predigerfollegium zu St. Pauli nehmen im ganzen, das Seminar in 
Wolfenbüttel fogar prinzipiell nur zur Anftellung ftehende Theologen auf. Dabei machen 

30 aber die meijten als jog. Eliteanftalten in allen Fällen die Aufnahme von guten Eramens: 
leiftungen abhängig. 

Gemeinfam verfolgen alle Seminare das Prinzip, wiſſenſchaftliche mit praktiſcher 
Ausbildung zu verbinden. Und wenn fie ihr Hauptintereffe auch der praftiihen Theo: 
logie im meiteften Umfange zuwenden, fo betreiben fie doch einmal die bier in Frage 

35 fommenden Disziplinen vom wifjenschaftlichen und hiſtoriſchen Gefichtspunfte aus, lafjen 
daneben aber auch keins der übrigen theologischen Fächer außer acht. Je nach feiner 
jpeziellen Beftimmtheit oder auch nad) der Richtung und Begabung feines Leiters bevor: 
aut das eine Seminar mehr die fuftematifchen, das andere mehr die hiftorifchen Dis— 
ziplinen. 

40 Auch beute noch rechnen mande Seminare Übungen in der Seelforge unter ibre 
Aufgabe, indem ihr Xeiter, wie in Hofgeismar oder Naumburg a. Du., zugleich ein 
Pfarramt verwaltet, bat er Gelegenheit, den Seminarijten beftimmte feelforgerliche Auf: 
träge zu geben. Ganz bejonders betont dieſes Moment das Berliner Domkandidaten— 
ftift; auch das Leipziger Predigerfollegium hält es für wichtig. Das Predigerjeminar 

sin Wittenberg hat, den Aufgaben der Zeit folgend, zur Übung in der Jugendpflege 
einen „Jugendverein“ ind Leben gerufen (Bericht des ed. Jugendvereins zu Wittenberg 
über das Jahr 1906). In Schleswig-Holftein müfjen feit 1906 alle Kandidaten, nad) 
dem fie das Seminar in Preet abfolviert haben, — fofern fie nicht nah Hadersleben 
geben (j. oben) — ein Jahr Vikar werden. 

50 Andere Nachrichten werden am Beften in tabellarifcher Korm gegeben, |. ©. 317. 
2. Das tbeologifhe Unterrihtswefen in der römiſch-katholiſchen 

Kirche erhält im 16. Jahrhundert einen neuen Antrieb durch den Beichluß des Triden: 
tiner Konzils, den beranwachienden Klerus in kirchlichen Anftalten zu erziehen und zu 
unterrichten, und zu dem Zweck Priefterfeminare zu gründen (Sess. XXIII, Cap. 18, 

55 De reform.). Vom zwölften Jahre an follten diefen die künftigen Kleriker angehören; 
GElementarbildung follten fie mitbringen, der fog. niedere grammatifche Unterricht aber fo: 
wohl wie möglichit der gefamte theologische böbere follte ihnen dann im Seminar zu 
teil werden. Die Gründung der Seminare wurde vor allem den Biſchöfen zur Pflicht 
gemadht. 

60 Manche derartige Anstalten traten bald ins Leben; der Kardinal Amulio von Rieti 
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318 Unterricht, theol. Urban II., Bapft 

und Biihof Martin von Echaumberg in Eichftätt, die ſchon 1564 Seminarien eröffnen, 
find wohl die erften, die das Defret verwirklichen. Bald folgen Seminare in Benevent, 
Verona, Larino in Sizilien, in Briren, in Ofimo. Vielfach gewährt der Papſt Mittel zu 
ihrer Gründung, und es entjtehen ſog. päpftlidhe Seminare; fo gründete Gregor XII. 

bin Rom ſechs Seminare für die orientalische Kirche, ferner das helvetiiche Seminar in 
Mailand und zwei Seminare in Venedig; dem päpftlichen Alumnat in Dillingen gewährte 
er einen jährlihen Zufhuß von 1380 Skudi. Im meiteften Umfange aber nimmt ber 
Sefuitenorden den kirchlichen Organen die Sorge auch für das klerikale Unterrichtsweſen 
ab (ſ. d. A. Sefuitenorden, Bd VIII ©. 757, 2aff.). Erſt nad feiner Auflöfung bat 

10 man mit der Ausführung des Tridentiner Beichlufjes rechten Ernft machen müſſen. Da- 
bei hat man der Oberauffiht des Staates ſich jedoch meift nicht erwehren fünnen. 

In Deutſchland ift heute das Verhältnis durchweg fo, daß die jungen Klerifer ent- 
weder von früh an in bijchöflichen Seminaren — zuerft in den Knaben: dann in den 
Priefterfeminaren — ihre Bildung erhalten und bis zur Prieſterweihe darin bleiben 

15 fönnen, oder daß fie punäöt ein öffentliche Gymnafium und dann das Triennium an 
einer ftaatlihen Anſtalt abjolvieren und dann vor der Prieftertveihe noch einen Kurjus 
in den Seminarien durchmachen, die übrigens im allen wichtigen Stüden von ftaatlicher 
Genehmigung abhängig find. Über ihre innere Einrichtungen orientieren z.B. die bei 
Siebengartner, Schriften und Einrichtungen, ©. 479 ff. bezw. 485 ff. abgedrudten „Sta: 

2% tuten des erzbifchöflichen Anabenfeminars Dttonianum in Bamberg“ vom Jahre 1880 
und die „Statuten des Georgianifchen Klerifalfeminars in Münden vom 28. Juni 1893. 

Es beftehen heute in Preußen Priefterfeminare in Trier, Kulm, Gnefen, Ermland, 
— Osnabrück, Fulda und Limburg; je zwei Seminare haben Köln, Münſter, 
aderborn und Breslau. Theologiſche Fakultäten beſtehen in Bonn, Paderborn und Breslau, 

25 Lyceen in Braunsberg, Fulda und Gneſen, dazu die Akademie in Münſter. Sachſen bat 
ein Priefterfeminar in Prag (mendifches Seminar). Die oberrheinifche Kirchenprovinz und 
Elſaß-Lothringen bejisen in Mainz, Straßburg und Meb je eins, in Freiburg und Notten: 
burg je zwei Priefterfeminare. Theologifche Fakultäten beftehen in Freiburg und Rotten- 
burg. Die bayerijchen Diöceſen befigen übrigens je eins, München-ssreifing zwei Priefter: 

% ſeminare; Kgl. Lyceen bejtehen in Freifing, Dillingen, Regensburg, Paſſau, Bamberg und 
Eichftätt, theologische Fakultäten in München und Würzburg. Bazu fommen zahlreiche 
Knabenjeminare, die meift aud an den Sitzen ber Prielterfeminare ſich befinden. 

ür die Entwidelung des theologishen Studiums ift namentlich die Stubienreform 
in Oſierrreich im 18. Jahrhundert beveutfam geworden. Durch fie find namentlich die 

35 firhengejchichtlichen Fächer und die biblifchen Hilfsmifjenichaften in das theologische Studium 
eingeführt worden, die Paftoraltheologie ift von der Moral und dem Kirchenrecht ge: 
trennt, und es find foftematifche Vorlefungen über Dogmatit und Moral eingerichtet 
worden. Der auf drei Jahre bemefjene öfterreihifhe Studienplan ift in Deutjchland 
durchiveg angenommen worden und fteht noch heute in Geltung (Siebengartner a. a. O. 

40 S. 151ff.). Ferdinand Cohrs. 

Unterſcheiduugsjahr ſ. Diskretionsjahr Bd IV ©. 708. 

Ur |. d. U. Abrabam Bd I 106, 8. 

Urban I., Bapft, war nah Eufebius und den Papſtkatalogen Nachfolger des 
Kalliftus auf dem römifchen Stuhle, den er 8 Sabre inne hatte, 222—230 (Eus. 

45 h.e. VI, 21,2; 23,3 nad der Chronik 9 Jahre). Eufebius berichtet nur feinen Namen; 
die fpäteren Nachrichten über ihn find unglaubwürdig. Dazu gehört ſchon die Notiz des 
Lib. pont. ©. 22 der — von Mommſen, er ſei Konfeſſor geweſen, und die Er— 
zählungen in den jungen Märtyreralten AS Mai VI ©. 11ff. und Anal. Boll. VIII 
©. 164f. Nicht einmal über feinen Todestag giebt es eine einheitliche Überlieferung; im 

5 Lib. pont. iſt ald Tag der Beifegung der 19. Mat genannt, das ſog. Martyrologium 
Hieronym. dagegen erwähnt den Tod zum 25. Mai. U. fcheint in dem coemeterium 
Callisti beigejegt worden zu fein; denn eine dort gefundene Inſchrift OYPBANOC E. 
wird am einfachſten auf ihn bezogen. Doc läßt ihn der Lib. pont. im Coemet. 
Praetextati begraben jein. Hand. 

65 Urban II., Papſt, 1088—1099. — Urbans Briefe und Urkunden find verzeichnet 
bei Jaffe ©. 657 ff. Die beridhtenden Quellen zufammengeftellt bei Watterich, Pontif, Rom. 
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Vitae I, 571. Die Konzilienbejchlüfie bei Manſi, Coll. cone. XX. Gregorovius, Geſch. d. 
St. Rom im MA IV*, Stuttg. 1890; Reumont, Geſch. d. St. Nom II, Berlin 1867; Mar: 
tens, Die Beſetzung des püpjtlihen Stuhls, Freiburg 1857 ©. 255; Giefebredt, NZ IIL, 1; 
Meyer von Knoͤnau, Jahrb. d. deutichen Reichs unter Heinrich IV. u. V., Leipzig 1890 ff. 
Bd 4. 19035; Richter, Annalen des deutjchen Reichs im Zeitalter der Ottonen und 6 
Salier, Halle 1898; Sybel, Gejch. des erjten Kreuzzuges, 2. Aufl., Leipzig 1881; Stern, Zur 
Biographie des Papſtes Urban II, Berlin 83; Wattenbah, Gejh. des röm. Bapjttums, 
Berlin 1876; Langen, Gejchichte der röm. Kirche von Gregor VII. bis Innocenz III, Bonn 
1893; Hefele, Conciliengeſchichte V*, bearb. v. Knöpfler, Freiburg 1886; Haud, KG Deutjd- 
lands III?, Leipzig 1906, vgl. auch die Litteraturangaben bei dem Art. Kreuzzüge. 10 

Urban II. war von Geburt »ein Franzofe aus ritterlihem Geſchlechte, Odo von 
Lagny aus Chatillon ſ. Marne. Frübzeitig trat er in den geiftlichen Stand; die für fein 
Leben ausfchlaggebenden Eindrüde erhielt er in der Umgebung Brunos von Köln, des 
Gründers des Karthäuferordens, Er wurde Archidiakonus in Rheims; dann aber ent: 
ſchloß er fi) zum Eintritt in das Klofter, er ging nach Cluny; unter ber Leitung des 16 
Abtes Hugo, dem er au als Papit noch dankbare Verehrung widmete, durchdrang er 
jih mit den Fdeen der Reformmönde. Im Klofter erfannte man den Wert des jungen 
Mannes: er wurde Prior, Gregor VII. berief ihn nadı Italien und ernannte ihn 1078 
zum Kardinalbiſchof von Dftia. Als folcher bewies er ſich als treuer und tüchtiger Mit: 
arbeiter des Papftes, befonders durch Führung feiner Legation in Deutjchland im J. 1084; 20 
die Gegner fpotteten, er jei der Bediente Gregors, diefer aber bezeichnete ihm  jterbend 
neben Anfelm von Lucca und Hugo von Lyon ald geeignet fein Nachfolger zu fein. 
Keiner von den Dreien jedoch wurde gewählt, fondern der Abt Defiderius von Monte 
Gaffıno, der fih als Papft Viktor III. nannte. Es gelang dem trefflihen Manne nicht, 
die firchliche Lage zu befjern: fie war, als er am 16. September 1087 ftarb, weit jchlimmer 26 
als bei dem Tode Gregor VII. Erft im März des nächiten Jahres vereinigte fich eine 
en rap Kardinäle mit 21 (2? 16) Bifchöfen und etlichen Abten zur Vornahme einer Neu: 
wabl in Terracina. Die Wahl Odos war längft zweifellos: jo wurde er denn am 
12. März in der Kirche des bi. Petrus und Cäfarius einftimmig gewählt und ſofort 
fonjekriert. Für die Gedanken, mit denen er fein Amt antrat, ift der Brief bezeichnend, 30 
den er am Tage nach der Wahl an die deutfchen Gregorianer richtete. De me, jchrieb 
er an fi, porro ita in omnibus confidite et ceredite sicut de beatissimo p. n. 
Gregorio; cujus ex toto sequi vestigia cupiens omnia quae respuit respuo, 
quae damnavit damno, quae dilexit prorsus amplector, quae vero rata et 
catholica duxerit confirmo et approbo et ad postremum in utramque partem 3 
qualiter ipse sentit in omnibus omnino sentio atque consentio. Das war die 
Abſicht; aber Urban II. war eine ganz andere Natur als Gregor VII., es fehlte ihm die 
rüdfichtslofe Zeidenfchaftlichkeit, welche der lettere bei der Durchführung feiner Gedanken 
entwidelte und die jeinen Gegnern Waffen wider ihn bot: Urban mar gejchmeibdiger, 
klüger; das wirkte auf die Ausführung der Abfiht. Wenn er deshalb auch den Kampf 40 
mit dem Kaifer fortfegte, jo vermied er doch durch fo jcharfe Betonung der päpftlichen 
Oberberrfchaft, wie man jie bei Gregor gewöhnt war, die Oppofition der übrigen euro: 
päiſchen Fürften zu provozieren; man möchte vermuten, daß zwar nicht auf jeine An— 
ihauungen, aber doch auf feine Äußerungen das Beifpiel feines Vorgängers nicht ohne 
Einfluß geblieben ift. Es gelang dem Papſte auf diefe Weiſe Erfolge zu erzielen, die 45 
Gregor verfagt waren; in Frankreich, Spanien, England wurde der päpftlihe Einfluß 
mächtiger als er jeit lange geweſen war. 

Zunächſt freilihd war die Lage Urbans nicht glänzend. Im ran 1088 begab 
& fih nah Rom; aber der Anbang Clemens’ III., des einftmaligen Erzbiihofs Wibert 
von Ravenna, den Heinrih IV. auf der Synode von Briren 1080 zum Gegenpapſte 50 
batte wählen lafjen, war in der Stadt weit größer al3 der feine. In einem Briefe an 
Biſchof Gebhard von Konftanz, den er 1089 zum Gebilfen Altmanns von Paſſau im 
deutihen Vikariat ernannte, erklärte Urban, daß Wibert, ſamt König Heinrih und allen, 
die von ihnen kirchliche Würden empfangen hatten, ertommuniziert blieben ; aber Glemens III. 
fonnte eine Synode in der Vetersfiche verfammeln (wahrſcheinlich im J. 1089) und hier 65 
die Erfommuntfation Heinrichs für nichtig erklären; Urban dagegen ſah fi im Sommer 
1089 genötigt, Rom wieder zu verlafjen; er ging nah Süditalien, in Melfi hielt er am 
10. September eine Synode, die von 70, nad) anderen von 115 Biſchöfen befucht war; 
ſie faßte Beichlüffe gegen die Simonie, Laieninveftitur, Eben der Kleriker u. dgl. In 
Bari meihte er am 1. Dftober die zu Ehren des Nikol. v. Myra erbaute Kirche. Seine 6 
Rückkehr nah Rom führte nicht zum dauernden Befige der Stadt; im Sommer 1090 
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war er wieder auf normannifchem Gebiet, und während Clemens III. im Frühjahr 1091 
in Nom einzog, ſah Urban die Stadt erft im November 1093 wieder. Er war während 
diefer Jahre nicht unthätig; er hielt Synoden in Benevent (28.—31. März; 1091) und 
Troia (11. und 12. März 1093), hauptſächlich aber galt feine Aufmerkfamfeit den Ver— 

5 hältnifjen Deutſchlands: —* wirkte die Hirſchauer Kongregation im päpſtlichen Intereſſe 
auf das Volk; mit den Gregorianern unter den Fürſten und Biſchöfen war Urban ſofort 
in die engſte Verbindung getreten. Eine Zeit lang ſchien es, als ſei der Friede mit dem 
Kaiſer möglich; die Sache ſcheiterte jedoch daran, daß Heinrich Clemens III. nicht fallen 
laſſen konnte und wollte, während Urbans Ziel die Beſeitigung Wiberts und dadurch die 

i0 Beendigung des Schismas war; der Kampf hatte alſo ſeinen Fortgang. Und Urban 
bewies fih nun als ein Politiker, dem jedes Mittel recht mar, wenn es nur zum Bicle 
führte: durch die Vermittelung der Ehe zwifchen der Markgräfin Mathilde, diefer ſicherſten 
Stüte des Papfttums in alien, und dem jüngeren Welf von Baiern (1089) wußte er 
nicht nur das welfiſche Haus in feiner Anhänglichkeit an Nom zu feitigen, fondern auch 

15 die Verbindung feiner italienischen und beutjchen —— zu verſtärken. War 
aber ſchon die Stiftung der Ehe zwiſchen einem 17jährigen Jüngling und einer ungefähr 
dreimal ſo alten Frau ſittlich nicht zu rechtfertigen, ſo noch weniger, daß Urban die Em— 
pörung König Konrads gegen ſeinen Vater (1093) wenn nicht veranlaßte, ſo doch förderte, 
und geradezu ſchmachvoll war, daß er den Verrat der ſchamloſen Kaiſerin Adelheid an 

2o ihrem Gemahle (1094) billigte und —— Doch die Frucht dieſer Maßregeln war für 
die Sache des Papſtes ſehr günſtig: die Macht Heinrichs zerbröckelte, die der Gregorianer 
fonfolidierte ſich: es kam für Urban die Zeit der Triumphe. 

Im Sommer 1094 brach er wieder von Rom auf, wie ein Sieger u. er Das 
mittlere und obere Stalien; vom 1.—7. März 1095 bielt er eine große Synode zu 

35 Piacenza. Italieniſche, burgundifche, franzöfiiche Biſchöfe jammelten fi in großer Zahl 
um den Papft; auch die Führer der deutjchen Gregorianer fehlten nicht, Gebhard von 
Konitanz, den Urban einjtmals als Legat zum Bifchor geweiht hatte, Udalrih von Paſſau 
und Diemo von Salzburg; vor allem aber umgeben ihn die Scharen der Möndye und 
feine Kirche vermochte die herbeiftrömende Menge der Laien zu fallen, man ſprach von 

30 4000 Klerikern und mehr ala 30000 Laien, die Zeugen der Synode waren; die öffent: 
lihe Meinung trug den Papſt. Die Synode erneuerte die Beichlüffe gegen die Priejter- 
ehe und die Simonie, erflärte die von Clemens III. und feinen Anhängern erteilten 
Ordinationen für nichtig und fprady von neuem den Fluch über den Gegenpapit und die 
Seinen aus; die von der Kaiferin gegen Kaifer Heinrich erhobenen Anklagen wurden obne 

3 Unterfuhung als glaubtwürdig angenommen, während fie doch augenfcheinlich den Stempel 
der Yüge trugen, und der Kaiferin volle Abfjolution gewährt. Ya anders verfuhr Der 
Bapft und die Synode mit König Philipp von Frankreich, obgleich es fich bei ihm um 
ein notorisches Verbrechen bandelte. Philipp hatte jeine Gemahlin Bertha verftogen und 
lebte in ebebrecherifchem Verhältnis mit Bertrada, der von ihm entführten Gemahlin des 

40 Grafen Fulco von Anjou. Deshalb hatte ihn Erzbifhof Hugo von yon auf einer 
Synode zu Autun erfommuniziert; aber nicht alle franzöfifchen Biſchöfe hatten jo wiel 
Mut wie er; nachdem Bertha geftorben war, waren fie bereit, die Verbindung des Königs 
mit Bertrada anzuerkennen. Urban hatte den König und den Erzbifchof vor die Synode 
zu Piacenza geladen; beide erfhienen nicht; die Synode aber gewährte dem Könige eine 

5 neue Friſt zur Nechtfertigung, fjuspendierte dagegen Hugo von Lyon von feinem Amte. 
Am folgenreichiten wurde der letzte Vorgang, der zu erwähnen tft: der griechiſche Kaiſer 
Alerius hatte eine Geſandtſchaft an den Papſt geichidt, um die Hilfe des Abendlandes 
zum Kampfe gegen die Ungläubigen zu erbitten. Urban empfing die Gejandten vor der 
Synode und forderte zur Unterftügung der Griechen auf; feine Worte waren nicht ver— 

50 geblich geredet, fofort gelobten nicht wenige der Anweſenden eidlich den Zug ins Morgen- 
land, den Kampf gegen die Ungläubigen. So wurde eine Bewegung in Fluß gebracht, 
die länger als zwei Jahrhunderte nicht wieder zur Ruhe kommen jollte. Schon längjt 
hatte man im Abendlande mit dem Gedanken eines Zuges nach dem Dften gefpielt: der 
Geift der Zeit war für ein foldhes Unternehmen bereit, e8 fehlte nur an dem Manne, der 

55 die vorhandenen Kräfte entfefjeln, ihnen die Richtung zu geben vermochte. Man darf es 
als die wichtigfte Handlung Urbans bezeichnen, daß er ſich entichloß, dem griehifchen 
Hilferuf Beachtung zu verichaffen. Der Beginn der Kreuzzüge ift fein Werk. 

Was in Piacenza begonnen war, fam in Glermont zu voller Entfaltung. 
Im Herbite 1095 verließ Urban Stalien, auch diesjeits der Alpen follte ſich die 

so neue Macht des Papfttums zeigen. In Clermont gedachte er eine allgemeine Synode zu 
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halten; in der That waren die europäiſchen Länder, wenn auch nicht gleichmäßig auf 
dieſer Synode (18.—28. November 1095) vertreten; neben den Romanen, die in großer 
Zahl erfchienen waren, verſchwanden die wenigen Deutſchen, aus England vollends war 
nur ein Biſchof, Anfelm von Canterbury, anweſend. Auf franzöfifhem Boden verhängte 
Urban den Bann über den franzöftichen König, da er fein Verhältnis zu Bertrada zu 
löfen fich mweigerte; bier in den Gegenden, two der Gotteöfriede zuerft eingeführt worden 
war, Sprach er die Allgemeingiltigfeit desfelben als kirchliches Geſetz aus (ſ. Bd VII ©. 24). 
Die Beitimmungen gegen die Simonie und die Laieninvejtitur wurden erneuert und ber: 
ihärft (can. 15f. 18). Selbit die Leiftung des Lehenseides wurde den Geiftlichen 
unterfagt (can. 17). Doc) dies alles tritt an Wichtigkeit zurüd gegenüber der Begeijte: 10 
rung, welche Urban bier für den Kreuzzug zu ertveden wußte. Qaufende waren herbei- 
geitrömt, um den Papſt reden zu hören, wieder war man genötigt, aus der Kirche unter 
den freien Himmel binauszuziehen. Und bier jprad) dann Urban für den Zug zum 
beiligen Grab, er verhieß allen denen, die in diefem Kampfe fallen würden, die Krone 
des Martyriums, Nie machte eine Rede größeren Eindrud als diefe. Als der Bapft ıs 
geendet, brach die Menge in den oft wiederholten Auf aus: Gott will es, Gott will es, 
Tauſende bezeichneten fi mit dem vom Bapite beftimmten Zeichen, dem roten Kreuz. Die 
Bewegung ergriff ganz Frankreich, teilte ji von dort den benachbarten Ländern mit; 
nicht nur die Nitterfchaft jah bier ein Ziel, das fie begeifterte, fondern auch das niedere 
Volt wurde durh Männer wie Peter von Amiens entflammt. 20 

Für die Stellung des Papſtes war dieſer Erfolg ausſchlaggebend, er war nun in der 
That der Führer der abendländiſchen Welt. Die Macht König Philipps verſchwand 
gleichſam neben der des Papftes, er trennte ſich von Bertrada und wurde durch Urban 
vom Banne losgefprohen. In Tours und Nimes bielt der Papſt meitere Konzilien 
(Frühjahr 1096). Dann kehrte er nad Stalien zurüd; bier war die Macht Heinrichs 25 
und Glemens’ III. völlig gebrochen. Der Bapft, der gegen Ende des Jahres 1096 feinen 
Sig wieder in Rom nahm, konnte nun (Januar 1097) eine Synode im Yateran rap 
im Auguft 1098 gelangte er endlich — wahrfcheinlih durch Verrat — in den Beſitz der 
bisher vom Anhang Clemens’ III. bejegten Engelsburg. Er felbit befand ſich in dieſer 
Zeit in Unteritalien; er bielt dafelbjt am 3. Dftober 1098 eine Synode in Bari, die 30 
durh die Verhandlungen über den Ausgang des hl. Geiftes eine allgemeinere Bedeutung 
bat. Eine zweite römische Synode fand vom 24.—30. April 1099 in der Petersfirche 
ftatt. Nicht lange danach ftarb Urban (29. Juli 1099). An geiftiger Bedeutung fteht 
er weit unter Gregor VII., aber feine Klugheit erntete größere Erfolge als der kühne 
Mut Gregord. Die Lage der Kirche war für das Papfttum bei feinem Tode weit 35 
günftiger ald im Jahre 1085. Haud. 

a 

Urban III., Bapft, 1185— 1187. — Die Briefe und Urkunden Urbans verzeichnet bei 
Jaffé , II, ©. 854. Die annalijtiijhen Quellen bei Watterich, Pontif. Rom. Vit. II, ©. 663 ff.; 
MG CI I ©. 441fj. Nr. 314—317; Gregorovius, Geſch. d. Stadt Nom im MA, IV; Neu: 
mont, Geſch. d. Stadt Nom, Il; Wattenbad, Geſch. d. röm. Bapjttums; Sceffer:Boichorit, 49 
Kaijer Friedrich I. letzter Streit mit der Kurie, Berlin 1866; Prutz, Kaiſer Friedrich 1., 
Bd III, Danzig 1873; Gieſebrecht, Geſch. d. d. Kaiferzeit, Bd VI, Leipzig 1895, S. 114ff.; 
Yangen, Geſch. d. röm. Kirche von Gregor VII. bi Innocenz III, Bonn 1893, ©. 564 ff.; 
Haud, KG Deutichlands IV, Leipzig 1903 ©. 304 ff. 

Hubert Grivelli gehörte einer Mailänder Familie an; Lucius III. nahm ihn in das 4 
Kardinalstollegium auf; feit 1185 war er Erzbifchof von Mailand. Am 25. November 
desjelben Jahres beitieg er ald Urban III. den päpitliden Stuhl. Das Berhältnis zu 
Kaiſer Friedrich I. war ſchon unter Lucius III. manchfach geftört: die mathildiiche Erb- 
ſchaft, die Trierfche Biſchofswahl, die Kaiferfrönung Heinrihs VI. waren Fragen, über 
die ih Papft und Kaifer nicht verftändigen konnten (ſ. d. Art. Zucius III. Bd XI, so 
S. 6697). Wie fich der neue Bapjt jtellen würde, konnte faum fraglich jein. Urban III. 
war nicht nur durch das Verhalten feines Vorgängers gebunden, er hatte auch perjönliche 
Gründe zur Feindſchaft gegen den Kaifer: bei der Zeritörung Mailands im J. 1162 
batte Friedrich mehrere Glieder der Familie Grivelli teils ihres Bermögens beraubt, teils 
graufam mißhandeln lafjen. Der Papſt zeigte denn auch bald, daß er nicht gefonnen jei, 55 
dem Kaifer entgegenzulommen. Schon daß er das Mailänder Bistum auch als Papſt 
behielt, war eine Handlung der Feindſeligkeit gegen Friedrich; fodann erneuerte er Die 
Forderung der Zurüdgabe der mathildifchen Güter; endlich erhob er neue Klagen gegen 
den Kaifer. Diefer nahm das Spolien: und Regalienreht in Anſpruch und zog darauf 
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geftügt die Hinterlaffenfchaft der Bifchöfe und die Einkünfte der Bistümer während ber 
Sedisvakanz ein. Beides ftand in Widerfprudh mit Firchlichen Beitimmungen, die von 
alterd ber galten: der Papſt erklärte e8 für unrecht; er forderte von dem Kaiſer den 
Verzicht auf feine vermeintlichen Rechte. Seinerfeit3 verweigerte er dem Kaifer die von 

5 ihm lebhaft gewünjchte Krönung Heinrichs, ja er fuchte die deutfchen Biſchöfe im ihrer 
Treue gegen den Kaifer wankend zu machen, und mwenigften® bei Philipp von Köln hatte 
er Erfolg. Wenn er in der Trierfchen Wahlfrage verfprach, niemald dem Archidiakonus 
Folmar die Weihe zu erteilen, fo mar dieſes Zugeftändnis nur ein Mittel, um jene 
wahren Abfichten zu verhüllen. Der offene Bruch ließ denn auch nicht lange auf ſich 

10 warten. Urban unterftügte das aufftändige Gremona; als Friedrich ftegte, war ihm der 
Rückzug nicht mehr möglih, er mußte vorwärts; unter offenem Bruch feiner Zufage 
weihte er am 1. Juni 1186 Folmar zum Erzbifhof von Trier. Der Kaifer rächte ſich, 
indem er burch jeinen Sohn Sci den Kirchenftaat verwüften ließ, den Papft aber 
cernierte er in Verona und fchnitt ihm jeden Verkehr mit der Außenwelt, zumal mit 

15 Deutſchland ab. Dort war Philipps Haltung unter den Bischöfen nicht ohne Nachfolge 
geblieben. Um die päpftliche Partei zu feftigen, ernannte Urban Philipp zum päpftlichen 
Legaten. Doc die Hoffnungen, die er auf die päpftlihe Partei in Deutfland ſetzte, er: 
twiefen ſich als trügeriih, auf dem Tage zu Gelnhaufen (28. November 1186) mußte 

riebrich die Fürften und Bifchöfe zur Anerfennung feines Nechtes im Streite mit dem 
© Papſte zu bewegen. Um fo fchroffer wurde diefer; er lud den Kaifer vor fein Gericht in 

Verona. Es war vergeblich, daß Friedrich eine Geſandtſchaft an ihn fandte, um zu einer 
Verftändigung zu gelangen; ber Papſt vertveigerte ihm den Frieden, er drohte mit dem 
Bann. Ehe er indes diefe Abficht ausführen konnte, ereilte ıhn der Tod. Er ſtarb zu 
Ferrara, wohin er fih von Verona begeben hatte, am 19. Oftober 1187. Hand. 

25 Urban IV., Bapft 1261—1264. — Les Registres d’Urbain IV. p. J. Guiraud, 
Reg. ordin., 2 Bde, Bari 1901 u. 1904; Reg. cameral, Par. 1901; Potthaſt, Regest. II, 
1474 ff.; MG Ep. s. XIII. e reg. pont. Rom. selectae ed. C. Rodenberg, Bd 3 ©. 474. 
Berlin 1894; Poſſe, Analecta Vaticana, Innsbr. 1878, ©. 15 ff, 128ff.; Baumgarten, 
ROS III, ©. 425.; 3 Biographien Urbans bei Muratori Ser. III, 1 ©. 593, III, 2 

©. 404 ff, vgl. ROS XU, ©. 152ff.; Neumont, Gefh. der Stadt Nom II, Berlin 1867; 
Gregorovius, Gejc. der Stadt Rom im MA V?, Stuttg. 1871; F. v. Raumer, Geſch. ber Hoben: 
jtaufen u. ihrer Zeit, 2. Aufl. 4. Bd, Leipzig 1841, S. 422 ff.; €. de Cherrier, Histoire de la 
lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe, 2. Aufl. 3. Bd, Paris 1858, 
S. 113ff.; Schirrmader, Die legten Hobenftaufen, Göttingen 1871; Sternjeld, Karl v. Anjou 

35 ald Graf von d. Provence, Berlin 1888; Tendhoff, Der Kampf der Hohenjtaufen um die 
Markt Ancona, Paderborn 1893; K. Hampe, Urban IV. u. Manfred, Heidelb. 1905; 8. 
Sievert in d. ROS X, ©. 451ff. XII ©. 127Ff.; Magifter, Vie du pape Urbain IV., 
Troyes 1854 (mir unzugänglidy); Georges, Histoire du pape Urbain IV. et de son temps, 
Baris 1865. 

40 Urban IV. bieß vor feinem MBontififate Jakob Pantaleon. Sein Geburtsjahr ift 
unjicher; er war der Sohn eines Schuhmachers zu Troyes, erhielt feine Bildung in Laon 
(P. 18337) und Paris, wurde Kanonifus zu Laon, Domberr und Ardidiaton zu Lüttich, 
1247 päpftlicher Nuntius in Schlefien, Polen, Preußen und Pommern, 1249 Archidiakon 
in Zaon, im Dezember 1253 Bifchof von Verdun. Der gelehrte, energiſche und talent: 

45 volle Mann wurde bald in Rom bemerkt und benüßt. Innocenz IV. fandte ibn 1247 
wie bemerkt als päpftlichen Bevollmächtigten nach dem Norboften; Alexander IV. ernannte 
ihn 1255 zum Patriarchen von Serufalem. Die Bedrängnis der Chriften im Orient 
betvog ihn, fih nach Italien zu begeben, um die Hilfe des Papſtes zu fuchen: er befand 
fih in Viterbo, als Alexander ftarb. Hier wurde er nad) einem dreimonatlihen Kon: 

50 Have am 29. Auguft 1261 zum Papfte gewählt und am 4. September konſekriert. Die 
Verhältniſſe lagen äußerft ſchwierig. Rom war fo gut wie unabhängig; in Italien batte 
König Manfred die Oberhand; in Beutichland ftanden fich die Parteien unverjöhnt gegen: 
über: es gab wohl zwei gewählte Könige, aber feinen allgemein anerkannten Herricer. 
Urban ſuchte thatkräftig und durchgreifend das päpftliche AIntereffe zu wahren. Er er: 

65 gänzte alsbald nad jeiner Inthroniſation des Kardinalskollegium durch die Ernennung 
von vierzehn Kardinälen, acht Stalienern und ſechs Frangofen; er ftellte in Rom und der 
Umgebung, fo weit e8 möglich war, die päpftliche Oberherrichaft wieder her. Dagegen 
fuchte er die deutſchen Verhältniſſe in der Zerrüttung zu erhalten, in der fie fich befanden. 
Da der Plan aufgetaucht war, Konradin, dem leßten Hobenftaufen, die Krone zu über: 

co tragen, jo erließ er (3. Juni 1262) Schreiben an die Kurfürften von Mainz, Köln und 



Nrban IV., Bapft Urban V., Papft 323 

Trier, in welchen er unter Drohung mit dem Banne defjen Wahl verbot. Richard von 
Cornwall und Alphons von Gaftilien, die beide gewählt waren, forderte er zur Ent: 
iheidung vor den päpftlichen Stuhl. Zwar gelang es ibm 1263 fie zur Anerkennung 
feines Gerichts zu bejtimmen, B. 18634; doch mußte er am 27. Auguft 1264 die Ent» 
ſcheidung wieder vertagen, P. 18931. Er follte fie nicht mehr erleben. Seine Haupt: 5 
forge bildete die Macht Manfreds. Diefer fuchte den Frieden: er erbot fich zur Zahlung 
einer jehr bedeutenden Summe, um die Anerkennung des päpftlihen Hofes zu erlangen ; 
aber vergeblich; er bewog König Jakob von Aragon zu Friedensvermittlungen, auch fie 
ſcheiterten; nicht minder die Bemühungen Balduins von Jerufalem. Denn der Papſt 
wollte feinen Frieden: er wollte den Untergang des hobenjtaufifchen Fürften. Deshalb 10 
lud er den König vor feinen Richterftuhl, bannte ihn und übertrug 1263 die Krone von 
Neapel und Sizilien unter Abſehen von dem älteren Plane, Edmund, den Sohn 
Heinrichs III. von England auf den fizilifchen Thron zu erheben, dem Grafen Karl von 
Anjou, den er auch in der Würde eines Senator von Rom anerkannte. Doc ehe Karl 
in Stalien eintraf, ſtarb der Papft in Perugia am 2. Dftober 1264. Bon kirchlichen 
Handlungen Urbans IV. ift nur die allgemeine Einführung des Fronleichnamsfeſtes 
P. 18998f., 19016) und die Einleitung zur Union mit der griechiſchen Kirche (P. 18605 ff. 
18951) zu erwähnen. Haud. 

— 5 

Urban V., Bapft, 1362—1370. — Bullarium Romanum, Taurin. edit. Bd 4, 1859, 
S. 5195f.; Theiner, Codex dipl. dom. temp. s. sedis, 2. Bd, Nom 1862, ©. 403 ff.; Poſſe, 20 
Analecta Vaticana, Innsbr. 1878, ©. 190f.; Lettres des papes d’Avignon se rapportant ä 
la France, 5. Urbain V. p. M. Lecacheux. 1. Lieferung, Paris 1906; Wiürttembergijche 
Seihichtsquellen 2.Bd, Stuttg. 1895, S. 448 Ff.; 4 Biographien bei Baluzius, Vitae paparum 
Avenionensium I, ©. 363—423; Glasjcröder NOS III, S. 299; Albands, Actes anciens 
et documents concernant Urbain V. pape, Paris 1897; Mansi XXVI; Raynaldus, Annal. 2 
eceles. t. XVI; Magnan, Histoire d’Urbain V., 2. Aufl., Barid 1863; Reumont, Geſch. der 
Stadt Rom II, Berlin 1867, S. 937; Gregorovius, Gefh. der Stadt Rom im MA VI*, 
Stuttg. 1893 ©. 398; Wattenbad), Geſch. des römiſchen Bapjttums; Paſtor, Geſchichte der 
Bäpite I”, Freiburg 1901, S. 96 ff.; Prou, Relations polit. du pape Urbain V. avec les rois 
de France, Paris 1888; Soudon, Die Papftwahlen von Bonifaz VIII. bi$ Urban VI., 30 
Vraunſchweig 1888, ©. 66ff.; Werunsty, Geſchichte König Karls IV. 3. Bd, Innsbr. 1892, 
5. 266ff.; Kirch, Die Nüdtehr der Päpite Urban V. und Gregor XI., Paderborn 1898. 

Urban V. war der Sohn eines Ritters Grimoardus, der hochbetagt den 17. Oftober 
1366 ftarb, und wurde geboren zu Grifac in Gevaudan, Diöcefe Mende. Als Jüngling 
trat er in den Benediftinerorden, er machte fodann gelehrte Studien, wurde doctor 35 
deeretorum und lehrte längere Zeit in Montpellier und Avignon. Später wurde er 
Abt im Germanusklofter zu Aurerre, dann in ©. Victor zu Marfeille. Clemens VI. 
und Innocenz VI. benüsten ihm mehrfach als päpftlichen Legaten; er befand ſich auf der 
Rüdreife von Neapel ale er am 27. September 1362 in Avignon zum Papfte erwählt 
wurde; am 28. Dftober wurde die Wahl publiziert, noch am gleichen Tage erfolgte die 40 
Inthroniſation, am 6. November die Krönung des neuen Papftes. Urban war ber vor: 
legte Papſt, welcher in Avignon refidierte, einer der lebten, der ſich mit Kreuzzugs— 
gedanken trug: Peter von Lufignan, König von Cypern, follte die abendländiichen Fürjten 
zu einem Kreuzzuge entflammen, Johann von Frankreich Führer des Zuges erden. 
Doc der legtere jtarb 1364 im englifcher Gefangenjchaft; Peter eroberte zwar Alerandrien 45 
(11. Oftober 1365), aber da er fich nicht verbarg, daß es ihm unmöglich fein werde, die 
Stadt zu halten, gab er fie aldbald wieder auf; er wurde 1369 ermordet. Den Papſt 
nahmen andere und dringendere Sorgen als die um das Morgenland in Aniprud. In 
Oberitalien arbeitete der gemwaltthätige Bernabo Visconti an der Ausbreitung feiner Macht. 
Es war eine der erften Handlungen Urbans, daß er ihn am 30. November 1362 vor 60 
feinen Richterftuhl citierte. Als Bernabo nicht erfchien, belegte er ihn am 3. März 1363 
mit dem Banne und rief die Gläubigen zum Kreuzzug wieder den Näuber des kirchlichen 
Guts. Aber Bernabo war nicht der Mann fi dadurch jchreden zu lafjen und Urban 
batte nicht die Macht ihn zu überwinden; ſchon im —* begannen Friedensunterhand- 
lungen, die noch vor Ablauf des Jahres zum Frieden — Urban erhielt durch den= 55 
jelben die von Bernabo bejegten Kaftelle in den Dijtriften von Bologna und Modena 
und in der Romagna zurüd, aber er mußte fich zur Aufhebung des Bannes und zur 
Zahlung der ungeheuren Summe von 500000 Goldgulden verftehen. Der Friede mit 
Bernabo führte nicht zur Beruhigung des italienischen Yandes; Söldnerbanden unter 
Führung von Abenteurern verjchiedener Nationen plünderten und brandichatten die co 

21” 
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italienischen Städte; der Papit erließ am 13. April 1366 eine Bannbulle gegen fie; er 
verfuchte eine Liga der bedrohten Städte und Staaten zu bilden; doch ohne viel Erfolg: 
es mußte auch hierdurch die Einficht ſich ihm aufdrängen, daß die Rückkehr nach alien 
geboten war. Längſt hatten die Römer diefelbe gefordert; patriotifche Italiener wie 

5 Betrarca hatten dringend dazu gemahnt, auch Kaifer Karl IV. wünfchte fie; jo entſchloß 
jih Urban im Jahre 1366 die Rückkehr beftimmt zuzufagen. Troß des heftigen Wider: 
ſpruchs der franzöfifchen Karbinäle und der Vorftellungen des franzöfifchen * hielt er 
ſein Verſprechen: am 30. April 1367 verließ er Avignon, am 19. Mai ſchiffte er ſich in 
Marſeille ein, am 4. Juni landete er bei Corneto; * kam ihm der Mann entgegen, 

io der ſeit beinahe 14 Jahren als päpſtlicher Legat im Kirchenſtaate mit unermüdlicher Aus- 
dauer an der Wiederherſtellung der päpſtlichen Macht gearbeitet hatte und dem alles ge— 
lungen war, was unter den augenblicklichen Verhältniſſen erwartet werden konnte, der 
Kardinal Ägidius Albornoz; geiſtliche und weltliche Große begleiteten den Legaten. Am 
Ufer hatte man einen Altar errichtet, an welchem Urban alsbald nach der Landung eine 

ı5 Meſſe lad. Das Pfingitfeit feierte er in Corneto; dorthin kamen Gefandte der Hömer, 
um dem PBapfte ald dem Herrn der Stadt die Schlüffel der Engelsburg zu überbringen. 
Nur langfam näherte er fih Nom, am 9. Juni fam er nad PViterbo, erſt am 16. Oftober 
18 er in Nom ein. Am 30. Oktober wurde zum erftenmale wieder feit Dem Tode 

onifaz’ VIII. am Hocdaltar der Peterslirche Mefje gelefen. Schon ehe Urban in Rom 
» eintraf, war Agidius Albornoz gejtorben (24. Auguft), für den Papſt ein unerſetz— 

licher Verluft. Es gelang ihm denn auch nicht, die Angelegenheiten Italiens zu ordnen. 
Das Verhältnis zu Bernabo blieb unficher; die Stadt Perugia empörte fich (1369), 
mußte mit dem — belegt und konnte nur durch Gewalt bezwungen werden. Die 
glänzenden Aufzüge, die ſich an den Beſuch der Königin Johanna von Neapel in Rom, 

25 wie an den Kaifer Karls IV., vollends an den Übertritt des orientalifchen Kaiſers Johann 
Paläologus zur römischen Kirche (18. Dftober 1369) fnüpften, konnten kaum darüber 
täufchen, daß der Zweck der Rückkehr verfehlt war; Urban bedeutete in Rom nicht mehr 
als in Avignon. Man begreift, daß der Gebanfe nad Avignon zurüdzufehren in der 
Seele des Papftes auftauchte, unter dem Drängen der franzöfifchen Kardinäle reifte der 

30 Gedanke zum Entichluß. Vergeblich warnte die bl. Birgitta: fie wollte eine Offenbarung 
empfangen haben, Urban werde fterben, wenn er jich wieder nach Avignon begebe; 
vergeblich beichtworen die Nömer den Papſt zu bleiben; am 5. September 1370 jchiffte 
er fich wieder in Gorneto ein, am 16. landete er in Marjeille, bereit3 am 24. befand er 
jich wieder im päpftlichen Palafte zu Avignon. Aber feine Zeit war abgelaufen, am 

35 19. Dezember 1370 ift er geftorben; feinem Willen gemäß wurde fein Leichnam nad 
S. Victor in Marfeille gebracht. 

Urban hatte ein Gefühl für die Pflichten des päpftlichen Amtes, das zeigt feine 
Nüdkehr nah Rom, auch feine wiederholten Erklärungen gegen kirchliche Mißbräuche, die 
Simonie, die Vereinigung zahlreicher Pfründen in einer Hand u. dgl. Aber er war kein 

40 bedeutender Mann, er vermochte wohl nad Rom zurüdzufehren, aber er vermochte nicht 
diefen Schritt zu einem epochemachenden Ereignis zu maden; deshalb war er im jtande 
ihn zurüdzuthun und dadurch feine eigene wertvolle That ſelbſt auszutilgen. Urban bat 
viel gebaut, in Nom am Yateran, in ©. Peter und ©. Paul, in Avignon bejonders am 
päpftlihen Palaſt. In Montpellier gründete er ein Kollegium für zwölf Medizin: 

45 ſtudierende. Haud, 

Urban VI., Bapit 1378—1389. — Bullar. Roman., ed. Taurinens. Bd IV, 1859, 
S. 580-601; Theodorici de Nyem, De schismate libri III, rec. &. Erler, Leipzig 1890; 
Vitae Gregorii XI et Clementis VII bei Baluzius, Vit. pap. Avenion.; Mansi, Coll. 
cone. XXVI; Paſtor, Ungedrudte Alten, freiburg 1904, ©. 6; Raynaldus, Annal, 

60 eccles. XVII; Neumont, Geſch. der Stadt Rom II, Berlin 1867, ©. 1015; Gregorovius, 
Seid. der Stadt Rom im MA VI, Stuttg. 1893, ©. 481; Wattenbad), Geſch. des röm. 
Papſttums; Paſtor, Geh. der Päpſte I®, Freiburg 1901, ©. 115ff.; Lindner, ZRGS ILL, 
©. 409ff.; Hefele, CG. VI’, Freib. 1890, ©. 728ff.; Creighton, A History of the Papacy I, 
London 1882, ©. 55ff.; Gayet, Le grand schisme d’Oceident I, Berlin 1889; Valois, La 

55 France et le grand schisme I, Paris 1896; Soudon, Die Papjtwahlen von Bonifaz VIII. big 
Urban VI., Braunfchweig 1888, ©. 81ff.; Jahr, Die Wahl Urbans VI., Halle 1892; Bliemek- 
rieder, Das Generaltonzil, Paderb. 1904, ©. 1ff. 

Nach dem Tode Gregors XI. entjtand in Nom die nicht unbegründete Beſorgnis, es 
möge zu einer Rüdverlegung des päpftlichen Sites nad Avignon fommen. Das Volt 

60 war entichlojien, das zu verhindern und die Wahl eines Römers oder wenigſtens 
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Italieners zu erzivingen. Die Kardinäle aber, zum größten Teile Franzofen, waren un: 
einig: die Zimufiner wünfchten einen der Xhren, dem widerjtrebten die übrigen franzöfifchen 
wie die nichtfranzöfifchen Kardinäle.. Als die Wähler am Abend des 7. April 1378 ſich 
zur Mahl verfammelten, fchien es, dab ein langes Konklave zu erwarten ſei: Niemand 
fonnte noch abjehen, wen die Mahl fchlieglich treffen werde. Gerade die Unficherheit des 5 
Ausgangs aber fteigerte die Aufregung in der Stabt; fchon am Abend des 7., dann im 
Laufe des 8. April fam es zu tumultarifchen Scenen: man forderte ftürmifch, daß ein 
Italiener gewählt werde; die Karbinäle fahen, daß MWiderftand gegen den Willen bes 
Volkes zum Schlimmften führen würde. So entichloffen fie fi denn, ihre Stimmen 
einem Staliener zu geben, Bartholomäus Prignano, Erzbifchof von Bari; er nahm den 10 
Namen Urban VI. an. Er war in Neapel um 1318 geboren; feiner Fanontitifchen 
Gelehrſamkeit verdankte er fein Emporfonmen am Hofe zu Avignon, Gregor XI. gab 
ihm das unbedeutende Erzbistum Acerenza, 1377 erhielt er das reichere von Bari; er 
wurde gerühmt als Feind der Simonie, als bedacht auf Keufchheit und Gerechtigkeit; aber 
er war heißblütig und jähzornig, ſtarrſinnig bis zum Wahnfinn und doch zu beeinflufien 15 
von Leuten, die ihm fchmeichelten, ohne jeden Funten von Klugheit und zugleich über: 
zeugt, daß er allein alles verftehe; fein Außeres war wenig imponierend, er wird ge: 
ſchildert als ein unterſetzter, etwas beleibter Mann, von gelbbrauner Gefichtsfarbe. Seine 
Lage forderte Klugheit; denn die Giltigfeit feiner Wahl konnte angefochten werden; war 
fie doch erfolgt unter dem Eindrud der Drohungen des Volkes. Zunächſt jedoch jchien 20 
alles fih zu fügen; Urban wurde am 9. April intbronifiert, am 18. gefrönt, ohne daß 
einer der Kardinäle die Nechtmäßigfeit der Wahl in Zweifel gezogen hätte, auch das 
römische Volt war befriedigt. Allein Urban batte das Talent jedermann zu verlegen 
und von fich zu ftoßen; der Mann, der eben noch ein Kleiner Erzbifchof geweſen mar, 
trat den Kardinälen herrifch und jchroff gegenüber; er tadelte offenbare Mifbräuche, aber 
er that e8 in einer Meife, die kränken follte; wie fein Auftreten, jo erregten feine Ab— 
fihen Widerfpruch: er wollte reformieren, das Papfttum aus der Abhängigkeit von Frank: 
reih befreien, im Karbinalsfollegium das Übergewicht der Franzoſen bejeitigen; die 
Folge war, daß das Verhältnis zwiſchen Urban und den Kardinälen bald fo jchlecht 
wurde als möglich, fie fprachen von ihm als einem Verrüdten und er fuhr fie an als 30 
Meineidige und Verräter. So ftanden die Dinge bereitö wenige Wochen nad der Wahl. 

Um die Hiße der Stadt zu vermeiden, verließen die Karbinäle bei Beginn des 
Sommers Rom; die franzöfifchen begaben fi nad Anagni, bier wurde die Empörung 
gegen Urban bejchlofjen. In einer am 9. Auguft an alle Chriftgläubigen erlafjenen 
Deklaration erklärten fie den apoftolifchen Stuhl für erledigt, die Wahl Urbans für 35 
erzwungen und ungiltig, ihn ſelbſt für einen Eindringling und Antichrijt. Urban handelte 
einmal in jeinem Leben verftändig, indem er fich erbot, die Nechtmäßigfeit feiner Wahl 
der Prüfung durch ein Konzil zu unterftellen; feine Gegner lehnten es ab. Bon 
Anagni begaben ſie fich nad Fondi und bier wurde von ihnen am 20. September 
ea der Kardinal Robert von Genf zum Papſte gewählt. Damit begann das große 10 
Schisma. 

Wer ſich im Rechte befand, kann kaum eine Frage ſein. Die Bedenken, welche gegen 
Urbans Wahl vorlagen, waren durch die Kardinäle ſelbſt entkräftet, indem ſie ihn ein 
Vierteljahr lang als rechtmäßigen Papſt anerkannten. Ihr Abfall kann nur als Em— 
pörung gegen den rechtmäßigen Papſt angeſehen werden; ihr Papſt, er nannte ſich ss 
Clemens VII., war ein Eindringling. Doch war die Lage für ihn zunächſt weit günftiger 
als für Urban; er war ein Mann in den beiten Jahren, gehörte einer reichen und mächtigen 
Familie an, war talentvoll und beredt, durch den Vergleich mit Urbans wenig anziehender 
Perfönlichleit fonnte er nur gewinnen, auf feiner Seite jtanden die Kardinäle mit Ausnahme 
von vier Italienern, auch Johanna von Neapel, die von Urban gekränkt war, erfannte 50 
ihn fofort an, das gleiche geſchah von Frankreih und nad und nad von Schottland, 
Savoyen, Gaftilten, Aragon, Navarra, Lothringen. Aber Urban wich nicht; da alle 
Kardinäle ihn verlaſſen hatten — die Jtaliener hielten fich neutral —, jo ernannte er eine 
große Zahl neuer Kardinäle; in Stalien ftüsten ihn die Heilige des Volkes, Katharina von 
Siena, und die Tochter der ſchwediſchen Birgitta, gleichfalls Katharina geheißen; Karl IV. 55 
und der größte Teil Deutfchlands, England und die nördlichen und die öftlichen Länder 
hingen ihm an. 

Der Kampf der beiden Gegner berührte zunächſt Neapel; dorthin hatte ſich Clemens VII. 
begeben, nachdem es Urban gelungen war, fich der Engelsburg zu bemächtigen und da— 
durch vollftändig Herr in Nom zu werden. Aber das neapolitanifche Volk war dem so 

ta 25 
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fremden Papſte wenig geneigt; fo entichloß er fi, aus Italien zu weichen, im Mai 
ichiffte er fich ein, um feinen Sig in Avignon aufzuichlagen, am 10. Juni landete er in 
Marfeille, mit Freuden empfingen ihn die einft in Avignon zurüdgebliebenen Kardinäle. 
Während deſſen juchte Königin Johanna ihren Frieden mit Urban zu machen, diefer aber 

b wollte nicht Unterwerfung, fondern Vernichtung der Königin, er belegte fie mit dem 
Banne, erklärte fie des Reichs verluftig, auf feinen Anlaß erhob der Herzog Karl von 
Durazzo, der Erbe Neapels, die Fahne der Empörung; in Rom empfing er die Krone 
von Serufalem und Sizilien aus der Hand des Papſtes, als Kreuzzug follte jein Zug 
gegen Neapel betrachtet werden. Das Unternehmen gelang: Karl war ſiegreich, die 

ıo Königin felbft geriet in feine Gewalt, er ſcheute fich nicht jie ermorden zu laſſen. Aud) 
der von Clemens VII. unterftüßte Herzog Ludwig von Anjou, den Johanna zum Erben 
ernannt hatte, vermochte feine Wendung — das ſtarke Heer, mit dem er in 
Italien erſchien, löſte ſich auf, ohne daß es zu einer entſcheidenden Schlacht gekommen 
wäre; Ludwig ſelbſt ſtarb im Herbſte 1384. Die Verbindung Urbans und Karls ſchien 

1 dem Papſte den größten Vorteil zu bringen. Doch wurde gerade ſie ihm verderblich. 
Der Papſt, der ſich nach Neapel begeben hatte, entzweite ſich mit dem König; mit Recht 
oder Unrecht war er der Überzeugung, daß eine Anzahl Kardinäle mit dem Könige ſich 
verbunden hätten, um feine Abjegung berbeizuführen,; er ließ fie gefangenfegen und 
foltern, ohne doch ein Geftändnis von ihnen erprejlen zu können. Das geſchah in 

zu Nocera, wo Urban ſich aufhielt, von bier aus verhängte er den Bann über Karl, das 
Interdikt über Neapel; bier ließ ihn Karl belagern, er ſetzte einen Preis auf den Kopf 
des Papftes. Aber der Starrfinn Urbans wurde daburd nicht gebeugt, Tag für Tag 
verfündigte er von einem Fenſter des Kaftelld herab den Fluch über das feindliche Heer. 
Endlich im Juli wurde er befreit; er begab fi nady Genua, unterwegs war er in Ge 

3 fahr, von feinen Befreiern gefangen genommen und an Clemens VII. ausgeliefert zu 
werden. In Genua bielt er ſich bis zum Dezember 1386 auf; ehe er die Stadt verlieh, 
ließ er fünf von den beflagten Karbinälen umbringen, man erzählte fich, fie feien im 
Gefängnis erbroffelt, die Leichname in einem Pferdeſtall verfcharrt worden. Dem Volle 
graute vor dem blutigen Papft, die Zahl feiner Anhänger aber ſchmolz infolge folder 
Thaten mehr und mehr zufammen. Von Genua begab er ſich nad Lucca; dann nad 
Perugia. Er war wieder ganz von den neapolitanifchen Angelegenheiten erfüllt. Karl 
von Durazjo war 1386 in Ungarn ermordet worden; für zwei Knaben, Karls Sohn 
Ladislaus, und jenes Ludwig von Anjou Sohn Ludwig, kämpften die Parteien, Urban 
aber meinte die Zeit gelommen, die päpftlihe Macht in Neapel für immer zu feitigen, 

5 er plante einen Zug nad dem Königreih; die Sache fcheiterte daran, daß er nicht ver- 
mochte, fein Heer zufammenzubalten. Im Dftober 1388 mußte er nah Nom zurüd- 
fehren. Auf bochfliegende läne hat er feitvem verzichtet, man weiß nur von etlichen 
lirchlichen Vorfchriften, die er erließ: daß er je das 33. Jahr zum Yubeljahr beftimmte, 
das Felt Mariä Heimfuhung anordnete.e Am 15. Oftober 1389 ift er geftorben. 

40 Urban VI. ift nicht ohne Mitichuld am Ausbrud des Schismas, obwohl er den Karbi- 
nälen gegenüber im Nechte war; denn feine Gewaltfamfeit drängte fie zur Empörung; 
fie machte auch fein fpäteres Pontififat fo unbeilvoll, wie die Negierung kaum eines 
zweiten Papftes; doch ift fie vielleicht entichuldbar: man kann ſich des Eindruds nid 
erivebren, daß der Starrfinn und die Leidenfchaftlichkeit des von Haufe aus tüchtigen 

+ Mannes krankhaft ausgeartet waren. Hand. 

U 

Urban VII., zum Papſte gewählt den 15. September 1590, ftarb ſchon am 12. Tage 
nachher. Er bieß Job. Bapt. Gaftagna und war 1521 in Nom geboren; feine Familie 
jftammte aus Genua. Ideo raptus est, jagt Sarpi von ibm, ne malitia mutaret 
intelleetum ejus. Näheres f. bei Moroni, Dizionario, vol. 86, p. 36—41. 

50 Benrath. 

Urban VIII, Bapit von 1623— 1644. — Litteratur: Moroni, Dizionario, 
vol. 86, p. 41—73; Nicoletti, Vita di Papa Urbano VIII. e storia del suo Pontificato, 
bandjchriftlich in der Bibliothef Barberini in Rom, 8 Bde, „formlos und jchledyt gejchrieben“, 
aber von Wert, weil wejentlich aus einer Kompilation von Nuntiaturdepejchen bejtehend, val. 

55 Ranke, Röm. Päpfte III, Analeften ©. 158; fiir die Zeit bis 1623 vgl. den 4. (Ergänzungs:) 
Teil zu Platinas PRapitleben, ital., Venezia 1765, ©. 329 ff.; Ciaconius, Vitae Pontt. Rom., 
ab Oldonio rec. t. III, Romae 1677; Barozzi-Berchet, Relazione I, Venezia 1877; Broſch, 
Seid. d. Kirchenſtaats I, 1880. Die Frage nach 11.8 Stellung im 30jähr. Kriene behandelt 
auf Grund handicriftl. Materials: Gregorovius, U. III. im Widerjpruh zu Spanien und 

* 
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zum Kaijer, 1879; dazu vgl. Bieper, Hift. polit. Bl. 94, 471ff.; Falk, ebd. 120, 238 Ff.; Ehſes, 
Papſt U. VIII. und Gujtav Adoli ( HIGG XI, 1895, 336 ff.); DO. Klopp, Der 30jähr. Krieg ILL, 
I u. 2 (1895$.); Nuntiaturberr. aus Deutjchland IV, 1, 2, ed. Kiewning (1895, 97). 

Urban VIII, Maffeo Barberini aus lorenz, geboren 1568, trat unter Leitung 
feines Oheims, welcher Protonotar an der Aurie war, frühe in die kirchliche Yaufbahn 5 
ein. Sirtus V. machte ihn mit 19 Jahren zum Neferendario della Giuftizia, Gregor XIV. 
dann zum Governatore von ano, mo er rüdjichtslos und erfolgreich bemüht mar, die 
Ordnung berzuftellen und zu erhalten. Den zum Protonotar Ernannten fandte Clemens VIII. 
ald Nuntius an den franzöftiichen Hof, wo er bei der Taufe des Prinzen Ludwig (XIII.) 
Gevatter ftand und zum zweiten Male in gleicher Eigenjchaft von Vaul V. gefandt er: 10 
ſchien, um dann 1605 die Kardinalswürde zu erlangen und die Zegation von Bologna 
zu übernehmen. Unter Leitung jefuitifcher Gehter im Collegio Romano, bejonders — 
Aurelius Urſus, vorgebildet, zeigte er ſtets Vorliebe für die Litteratur, verfaßte au 
ſelber lateiniſche Gedichte, zum Teil in Geſtalt von Paraphraſen zu Pſalmen und bibliſchen 
Sprüchen in horaziſchen Metren, zum Teil auch ſelbſtſtändige Hymnen auf Maria, ı5 
Chriftus u. a. Dieje Gedichte find mehrfach gedrudt. Zu Anfang feines Pontifikates 
ftiftete er den Orden von der unbefledten Maria, vollzog die Kanonifation des Ignatius 
von Loyola, Franciscus Kaverius, Al. Gonzaga und des Filippo Neri, ſowie einiger 
Theatiner. Bald aber twurde fein Intereſſe gänzli von der großen Politik abforbiert. 
Schon dadurch, daß die 21 Jahre feines Pontifilates zwei Drittel des „großen Krieges“ 20 
deden, ift e8 gegeben, daß das hauptfächlichite Firchengejchichtliche Intereſſe, welches dieſer 
Papſt erregt, fd auf feine Stellung in und zum 30jährigen Kriege bezieht. Und dieſe 
Stellung war merkwürdig genug. Während „die beiden Päpſte, welche die erſten fünf 
Jahre des Krieges erlebten, Paul V. und Gregor XV., ihn durchaus als eine in gr 
beit der europätfchen katholiſchen Reftauration aufgefaßt und den Kaijer bereitwillig mit 25 
geiftlichen und weltlichen Mitteln unterftügt hatten, war die Haltung Urbans dieje, daß 
er das katholiſche — jenes Krieges verleugnete und fallen ließ und nur die politiſche 
Machtfrage als deſſen eweggrund anerkennen wollte” (Gregorovius, Urban VIII, ©. 7). 
Mit Entjchiedenheit trat übrigens diefe Stellung des Papſtes, welche ihn in fteter Gegner: 
Ihaft zu Spanien und zum Kaifer hielt, erſt bei Gelegenheit der mantuanifchen Epifode so 
des Großen Krieges zu Tage. Urban VIII. begünftigte nämlich, nachdem er 1626 das 
—— Urbino als anfallendes Leben annektiert hatte, bei dem Ausſterben der Gonzaga 
in Mantua 1627 die Beſitznahme dieſes Herzogtums durch den erbberechtigten franzöſiſchen 
Zweig der Familie (Nevers) aus dem Grunde, um den kaiſerlich-ſpaniſchen ohnehin in 
Neapel konfolidierten Einfluß nicht zu abfoluter Herrihaft in ganz Jtalien ſich erweitern 36 
u ſehen. Kaiferlihe Truppen beſetzten daraufhin Mantua gewaltſam und vertrieben bie 
Nevers; ja e8 fchien faft, ald ob auch ein zweiter „sacco di Roma“ durch diefe Truppen 
erfolgen werde. Erſt im Negensburger Frieden (1630), wo Ferdinand II, dem Drängen 
der einen babsburgijch-militärifchen Abjolutismus befürchtenden katholischen Fürften Deutſch— 
lands nachgebend, Wallenftein abjegte, ward aud die Wiedereinjegung der Nevers bes 40 
ſchloſſen. Wenn von diefem Frieden an der Nüdgang der faiferlihen Macht und im 
Grunde aud der der katholiſchen Reftauration datiert, jo ift Dies zu nicht geringem Teile 
eben der Politik, welche Urban VIII. — zuzuſchreiben. Die Sorge, daß bei dem 
Zwieſpalt zwiſchen den großen katholiſchen Mächten die Schweden und mit ihnen der 
Proteftantismug in Deutjchland eine allzu günftige Stellung gewinnen möchte, ſchien ihn #5 
weniger zu drüden als die Furcht, den Kaiſer zum abjoluten Herricher diesfeit und dann 
auch jenfeit3 der Alpen werden zu jehen. Gegen jene fonnte er, wo e8 Erfolg veripradh, immer 
wieder Frankreichs Gewicht in die MWagjchale bringen und hat dies auch mehrfady gethan 
— gegen die Übermacht des Kaiferd würde auch der Bapft und Italien ſchutzlos geweſen 
fein. Faßt man diefe Momente ins Auge, jo wird Urbans ſchwankende Politik erflär- bo 
ih. Daß fie ihn prinzipiell an der allerfchärfften Gegenftellung gegen die Proteftanten 
und ihre Sache nicht gehindert hat, beweiſt fein durch Prof. Opel in Halle aus dem 
Wiener Staatsarchiv an den Tag gebrachtes Breve an Ferdinand II. vom 28. Juni 1631, 
in welchem er über die Zerjtörung Magdeburgs durch Tilly frohlodt und dem Kaijer 
Glück wünſcht (abgedrudt im „Deutſchen Merkur” 1884 Nr. 29). Daß der PBapft dann 55 
Ende 1633, als er die Nachricht von dem Tode Guſtav Adolfs erhielt, laut jubelte, tft 
erflärlih und wird von Nicoletti V, e. 5 (f. unten) durch Mitteilung eines Briefes des 
Kardinal Barberini an den Nuntius Bichi betätigt, wo es heißt: „Wir haben fichere 
Nachricht über Guſtavs Tod; mit welchem Jubel Se. Heiligkeit diefelbe entgegengenommen 
bat, fönnen fie fih denlen — iſt doch jegt die Schlange vernichtet, die mit ihrem Gift w 
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die ganze Welt zu verderben ſuchte“ (bei Gregorovius a. a. D. ©. 155). Angeſichts 
diefer beiden Daten wird man nicht im Zweifel darüber fein, inwieweit die Beſchuldigungen 
des Primas von Ungarn, Pazmany, der als faiferlicher Gefandter fruchtlos mit Urban 
unterhandelt hatte, begründet twaren: der Papft fer jelber auf Seite der Ketzer, freue ſich 

5 über ihre Fortfchritte und benüße fie gern für feine Schaufelpolitift (vgl. Al. Gontarini, 
Rel. della Corte di Roma bei Barozzi-Berchet I, 376). Das lettere hatte freilich 
guten Grund und wurde aufs neue dadurch beftätigt, daß, ald nad dem Tode Wallen: 
ſteins das Glück fich wieder den Faiferlihen Waffen zuzuneigen und Richelieu nun den 
Plan ins Merk zu fegen begann, mittels der fchwedifch-franzöfifchen Allianz Deutſchland 

ıo niederzubalten und die Spanier aus den Niederlanden fowie aus Mailand zu vertreiben 
— daß da Urban zwar nicht der Allianz beitrat, aber in der öffentlihen Meinung als 
Begünftiger derfelben und al® Gegner von Habsburg:Spanien meiter galt. 

Seine Thätigfeit in den engeren Grenzen feines Staates war eine lebhafte. Er ift 
der letzte Papft geweſen, welcher den Kirchenftaat noch hat eriveitern fünnen und zwar 

id durch die Einverleibung von Urbino. Dann bat er für die Befeftigung der weitgeſtreckten 
Länder große Summen ausgegeben, freilih ohne feinen Zweck zu erreihen. An der 
nördlihen Grenze der Yegation Bologna erbaute er das große Fort Urbano (Gajtelfranco) 
gegen ben deryop von Mantua, vielleiht auch als Zwingburg gegen die unrubigen 
Bolognefen felbit. In Rom befeitigte er das Kaſtell ©. Angelo und zog neue Mauer: 

20 ftreden mit Baftionen, a. aud unter der vatifanifchen Bibliotbef ein umfangreiches 
Waffendepot an, für welches in Tivoli eine befondere MWaffenfchmiede errichtet wurde; 
zum Gießen von Kanonen vertvandte man das dem Pantheon geraubte Metall; um Rom 
gegen einen Handſtreich von der Geefeite her zu fchügen, wurde auch ber Hafen von 
Givitavecchia eingerichtet und befeitigt. In allem pflegte Urban autofratifch zu verfahren; 

25 die Karbinalsfongregationen z0g er felten zu Rat, Konfiftorien hielt er faum. Um den 
ihm läjtigen fpanifchen Gejandten Kardinal Borgia loszuwerden, erließ er einft plößlic 
den jtrilten Befehl, daß alle Biſchöfe ſofort Nefidenz zu halten hätten — fo zwang er 
diefen nach Madrid zurüdzufehren. Freilich hatte Borgia fich erlaubt, was unerhört war: 
er war offen im Konfiftorium aufgetreten, um gegen Urbans antifpanifche und antikaifer: 

0 liche Politik zu proteftieren, und der Papft, überrumpelt, hatte ihm zwar das Wort ab: 
gefchnitten, ſich aber den jchriftlichen Proteft in die Hand drüden lafjen. — Ein Zeit: 
enofje hat Urban bejchuldigt, daß er die übergroßen Summen für Befeftigungen, 

Rüftungen und Kriegsbereitichaft nur deshalb erhoben und verwendet habe, damit um fo 
mehr für feine Familie davon abfiele. Ob dies begründet ift, fteht dahin — jedenfalls 

35 ift er derjenige getwejen, welcher den Nepotismus zum letztenmal im großen Stil betrieben 
hat. Broich ſchließt (S. 402) aus Ausfagen des venetianifchen Botjchafters, daß Urban 
fogar beabfichtigt habe, die Barberini — mie dies einft mit den Farneſe gefcheben mar 
— zum Range eines Dynaſtengeſchlechts zu erheben. Diefer Plan, wenn ernſtlich ins 
Auge gefaßt, fcheiterte; aber mit Geld und Befistümern wurden die Neffen geradezu 

0 überfchüttet, jo daß fie 5. B. in der römischen Gampagne bald die reichjten Grundbefiger 
waren. hr Jahreseinkommen ftieg von 12000 auf 300000 Sceudi. Schlimmer nod 
als ihre Bereicherung auf öffentliche Koften war der Umſtand, daß die Nepoten kurz vor 
dem Ausgange Urbans den Kirchenftaat noch in einen Krieg mit dem Herzog von Parma 
veriwidelten, da er fich die verpfändeten Herrfchaften Gaftro und Ronciglione im päpft: 

45 lichen Gebiet nicht durch jener Lift und Gewalt wolle entreißen lafjen. Der Krieg wurde 
beiderſeits fchlecht geführt, fchleppte fich durch zwei Jahre bin, endete aber (31. März 1644) 
mit einem durch Frankreich) herbeigeführten Vergleiche faft ganz zu Gunften des Farneſe 
von Parma. Die foftipielige „Armee“ des Papftes hatte ſich jämmerlich benommen, das 
beugte diejen tief; vor u wurde er krank und ftarb im Juni desfelben Yabres. 

50 Nichts tft bezeichnender dafür, daß die Sorge um die weltliche Herrfchaft des Papfttums 
der eigentlich treibende Gedanke in all feinem vielgeftaltigen äußeren Thun war, als der 
Umſtand, daß er, von höchſter Verehrung für die Gräfin Mathilde erfüllt, welchen eimft 
den Grund dazu gelegt, deren Aſche aus S. Benebetto bei Mantua entivenden und nad 
Nom bringen ließ (vol. Avvisi di Roma, 9. Juli 1633, bei Gregorovius a. a. O. 

55 ©. 160f.), wo er ihrem Andenken in der Petersfirche felbft ein großartiges und ſchönes 
Denkmal errichtet hat. Benrath. 

Urim und Tummim. — Neuere Litteratur: 1. Spezialfchriften: Caldemeyer, U. 
und T. in „NIdTh“ TIT (1893), S. 107.5; W. Muß Arnolt, The' U. and Thummim in 
„Amer. Journ. of Sem. Languages and Literatures XVI (1900), p. 193 ff.; F. Hummelauer, 
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„Beiträge zum Gebraud; des Yoojes bei den Hebräern“ in BZ 1904, ©. 254ff.; G. Wilde: 
boer, U. en Th. in de Priesterwet in „Theol. Studien“ 1905, 3, ©. 195ff. — 2. Im Zu: 
fammenhang mit verwandten Unterfuhungen: 3. Benzinger, Hebr. Archäologie, Freib. 1894, 
5.407 5; W. Nowack, Lehrb. der hebr. Archäol., Freib. 1894, II, 935. 119f.3 3. Wellhaujen, 
Hefte arab. Heidentums? (Berlin 1897), S. 132 ff.; T. W. Davies Magic, Divination and 6 
Demonology etc. (Xondon 1898), p. 75; P. Haupt, Babylonian Elements in the levitical 
Ritual, in Journ. of bibl. Liter. XIX (1900), p. 58. 70 (vgl. auch P. Haupt in SBOT, 
Proverbs [1901], p. 33); T. C. $oote, The Ephod, in Journ. of bibl. Liter. XXI (1902), 
p-305.; A. Jeremias, Das AT im Lichte des alten Orients, 2. Aufl. (Leipz. 1906), ©. 192; 
H. Strunk, Die hohenpriejterlihe Theorie im AT (Halle 1906), S. 533. — 3. In biblifdhen 
Theologien: R. Smend, Lehrbud der alttejt. Neligionsgeihichte, 2. Aufl. (Freib. 1899), 
©. 319. 414; K. Marti, Gejch. der ir. Nel., 4. Aufl. (Straßb. 1903), ©. 45; B. Stade, 
Bibl. Theol. des AT (Tüb. 1905), ©. 129. — 4. Kommentare zu Er 28, 30: Dillmann-Ryſſel 
(1897), ©. 340f.; Holzinger (1900), ©. 138; Bäntſch (1903), ©. 243. — 5. Artikel in Ency: 
Hopädien 2c.: H. Riehm, „Licht und Recht“ in dejien Hödwörterb. des bibl. Altertums? (1803), 15 
1, 929 ff.; 3. Benzinger, Los bei den Hebräern, oben Bd XI (1902), 642F.; Kennedy in 
Haſtings Dictionary of the Bible IV (1902), 838ff.; Siegfried, „Loos“ in Guthes Bibel: 
wörterbudy (1903), ©. 397; G. Moore in der Encyclopaedia biblica IV (1903), 5235 ff. — 
Die Ältere Litteratur ſ. in der gejchichtlichen Ueberjiht am Schluß diejes Artikels. 

Teen) DIINT (pol. Er 28, 30; Le 8, 8; ohne Artikel nur Esr 2, 63 (Neh 7, 65); 20 
in umgelebhrter Reihenfolge Dt 33, 8: „deine U. und deine T.” in der Anrede an Gott; 
Nu 27,21. 16a 28,6 nur EINST, aber zweifellos nicht ald die ältere Benennung, 
jondern nur Abkürzung für „die. und die T.“), bei Luther „Licht und Recht“, erjcheinen 
in allen den Stellen, two fie erwähnt werden, ald Media der göttlichen Drafelerteilung. 
Über die nähere Beichaffenheit diefer Media und die Art ihrer Anwendung gebricht es 25 
jedoch, mie bei jo manden anderen Dingen, welche die heiligen Schriftiteller als all: 
gemein befannt vorausfegen durften, faft an jeder Andeutung. Auch die Tradition ver: 
mochte, wie fich zeigen wird, ſchon frühzeitig Teine Austun mehr zu geben, und fo 
fonnte fih von den Zeiten des Philo und Joſephus an eine Fülle von Vermutungen 
und immer neuen Kombinationen anhäufen, ohne daß man zu einer alljeitig befriedigenden 30 
Löſung des Rätfeld gelangt wäre. Wie bei jo vielen anderen Streitfragen der hebrätichen 
Archäologie hat es ſich dabei bitter gerächt, daß man fich nicht entjchließen mochte, die 
Ausfagen und Vorausſetzungen des jog. Priefterfoder einerſeits und die der übrigen 
Geichichtsbücher andererſeits zunächft ftreng gejondert zu betrachten und eregetifch zu 
ihrem Rechte fommen zu laſſen, anjtatt beide von Re zu vermifchen und es als s5 
jelbftverjtändlich — daß ſie von denſelben Vorausſetzungen beherrſcht ſein müßten. 

Natürlich gründete ſich das Urteil bis ins 19. Jahrhundert ſo gut wie ausſchließlich 
auf die Ausſagen des Prieſterkoder. Nach dieſem wird Er 28, 30 dem Moſe geboten: „und 
du follft in die Orakeltafche (23777 7077 eig. Tafche des Rechts, des — Entſcheids) 
hineinthun die Urim und die Tummim, damit fie auf dem Herzen Aarons ſeien, wenn 40 
er bineingeht vor Jahve, und fo joll Aaron das Orakel für die Kinder Jsrael allezeit 
vor Jahve auf feinem Herzen tragen“. An fich fünnte die Wendung 2X& 777 aud be: 
deuten „daran oder darauf thun, feen oder ftreichen” (mie z. B. Ez 45, 19 das Sünd— 
opferblut an die Pfofte u. f. w.); daher LXX Er 28, 26 entiprechend dem >> nn? des 
Samar.: al Zudnoeıs Eni ro Aöyıov Ts xoloews mv Önkworw xal mv Almdeav' 46 
ebenjo, nur Aoyeiov ftatt Aöyıov, im Terte des Lucian (ed. de Lag. I, 79). Die Be- 
deutung „hineinthun in” wird jeboch gefordert durch die zweifellojen Stellen Er 25, 16. 21; 
Nu 5,17; 19,17 (jämtlih im Prieſterkoder; vgl. außerdem Dt 23,25; er 29, 26; 
Neh 2, 12), während die Begriffe „legen auf, befeftigen oder ftreichen an etwas” in der— 
jelben Quelle regelmäßig durch >> jm= wiedergegeben werden; vgl. Er 28, 14. 23. 25; 0 
%2,1; 4,7 u.a. Übrigens wird die Faſſung der LXX (und damit alle die Hypo— 
tbejen, welche die U. und T. mit den Edelfteinen auf der Drafeltajche identifizieren) ſchon 
durch den Kontert von Ex 28, 15 ff. ausgefchlofien. Nach der Anweiſung zur Anfertigung 
der Tasche, der Beſetzung derfelben mit vier Reiben Steinen und der Befeftigung am 
Epbod fann in V. 30 nicht nochmals über V. 22. auf V. 17 ff. aurüdgegriffen fein. 55 
Vollends unmöglicd wird dies durch den Bericht über die Inveſtitur Aarons Le 8, 8: 
und er befeftigte darauf (777 se. auf den Ephod; jo richtig LXX) die Tafche und that 
in O8, Sam. wiederum >”; LXX Zni ro Aöyıov) die Tafche die U. und T. u. f. w. 
Wären die letzteren mit den Edelfteinen auf der Taſche identisch, fo hätte ihre Anbringung 
nicht erjt erfolgen fünnen, nachdem der Ephod (VB. 7) und die Tafche dem Aaron bereits 0 
angelegt war. 

Ziehen wir nun das Refultat, jo tft erjtlich zu Fonjtatieren, daß in beiden Stellen die U. und 

—⸗ 0 
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T. nicht nur als greifbare Gegenstände, fondern als etwas bereits Belanntes und Vorhandenes 
vorausgejeßt werden: fie werden weder irgendwie näher befchrieben, noch wird ihre An- 
fertigung geboten. Der Zufat des Samar. vor nn: „und bu follft die Urim und 
die T. machen” beweift nur, daß das gänzliche Fehlen einer Notiz über die U. und T. 

5 ſchon frühzeitig als etivas Befremdliches empfunden wurde. In Er 39, 20 ff., dem Parallel: 
bericht zu Er 28, 22 ff., wird ihrer überhaupt nicht gedacht. Ihre Bedeutung aber könnte 
nad) Er 28, 30 ald eine rein fombolifche erfcheinen. Wie das goldene Stirmblatt des 
Hohenpriefterd mit der Auffchrift > wT> ideell die gottgetwollte Heiligkeit des Bunbdes- 
volles darftellt, jo könnten die U. und T. die Aaron auf dem Herzen trägt, wenn er 

10 vor Jahve ind Heiligtum eingeht, ſchon durch ihr bloßes Vorhandenfein eine Bürgichaft 
darftellen, daß fich diefes Wolf göttlicher „Entfcheide” rühmen darf, zugleih aber aud 
eine Verpflichtung, daß es fich denjelben allezeit untertverfen wolle. Daß eine berartige 
Bedeutung der U. und T. in der Intention des Verfafjers von Er 28, 30 liegt, muß 
im Hinblid auf die Analogie von 28, 38 mindeftens als wahrſcheinlich bezeichnet werben. 

15 Diefe Annahme wird auch dadurch nicht hinfällig, daß Nu 27, 21 (gleichfalls im Bereiche 
des Mriefterfoder) neben der fombolifchen zugleih auch auf eine praftifche Bedeutung der 
U. bingewiefen wird: „und er (Joſua) fol vor El“azar den Priefter treten und er (ber 
Priefter) fol für ihn das Urimorafel (287 zoTn2) vor Jahve befragen u. |. w. (LXX: 
„rail Erreowrnoovow abıövy ııjv xoloıw av Önkwr; vgl. zu dnjdoı, manifesti, clari, 

20 wozu höchſt twwahrfcheinlich Aldor zu ergänzen, als Überfegung von zn noch Di 33, 8; 
1 Sa 14, 41; 28,6; Si 45, 10: Aoyelom »ploews, Önkoıs dlndelas (wohl Doppelüber: 
jegung des zew yon im hebr. Sirach) und 36 (33), 3: &s fowrmua Önkmv, nad) richtiger 
Lesart für dıxalov). In den hebr. Sirachfragmenten ift B. 3 hinter nm) verftümmelt ; 
aber ftatt des zu erwartenden arın> een: finden fi Spuren (ZU), die auf eine 

25 Erwähnung den totaphöth führen. Nah Smend (ThLZ 1903, Nr. 22, Sp. 586) 
ſchämte fi) der Enkel Sirachs der totaphoth und feste dafür das hobenpriefterliche Drafel. 
Obige hebräifche Worte in Nu 27, 21 bedeuten entweder „vermittelft des Entjcheides der 
U.“ oder kurzweg „vermittelft, durch Anwendung” (ven Verfahren, Art; ſ. die Ler.). 
In jedem Falle wird damit auf eine Verwendung der U. (und T.) zum Behuf der 

30 Orafelerteilung hingewieſen, und wir dürfen daraus folgern, daß auch Er 28, 30; Xe 
8, 8 nicht bloß eine fombolifche Bedeutung der U. und T. vorausgeſetzt wird. 

Außerhalb des Priefterfoder begegnen wir den U. und T. Dt 33, 8; Esr 2, 63 und 
damit parallel Neh 7, 65, ferner in dem (aus den LXX zu eruierenden) urjprünglichen 
Tert von 1 Sa 14, 41, ſowie (die U. allein) 28, 6. 

35 Bezüglih der Stelle Dt 33, 8 (in der Faſſung: „deine T. und beine U. gehören“ 
oder „jollen gehören deinem Frommen“ u. f. w.) pflegte man früher als felbjtverftändlich 
anzufeben, daß leßtere Bezeihnung auf Aaron gebe, da nach Er 28, 30 nur diejer zur 
Führung der U. und T. berechtigt geweſen ſei. Gegenüber diejer petitio prineipii be 
gnügen wir ung zu fonftatieren: 1. daß dem Sprucde jelbjt die Ankündigung vorber: 

0 geht „und in Bezug auf Levi ſprach er”, daher die LXX den Spruch ſelbſt mit Ödre 
Aevi Önkovs abrod xal dlndeay abrod anheben; eine Beſchränkung auf Aaron ift in 
der That nur durch eine fünftliche Eintragung zu gewinnen; 2. von einen VBerfuchtiverden 
Aarons ift weder Er 17 noch Nu 20 die Rede; 3. im weiteren Kontert des Leviſpruches 
(DB. 9ff.) ift ganz ausdrüdlid von der Gefamtheit der Levitenpriefter und den allen ge: 

5 meinfamen Funktionen die Nede. Schon aus diefen Gründen ift daran feftzubalten, daß 
Dt 33, 8 die Führung der T. und U. (melde auch bier als ettwas allgemein Befanntes 
vorausgefegt werden) dem Priefterftamm als ſolchem, fomit ohne Beſchränkung auf den 
Hobenpriefter, zugetviefen wird. Um fo wahrfcheinlicher ift der Anfang des Levifpruches 
zu überjegen: „deine T. und U. gehören den Leuten deines Getreuen“, wodurd die Be 

5o ziehung auf fämtliche Glieder des Mofeftammes, alſo die Leviten, noch deutlicher hervor: 
tritt. Erwähnung verdient dabei die ganz eigentümliche, fcharffinnige Deutung, die Ed. 
Meyer (Mofefagen [1905], ©. 4, und befonders in „Die Israeliten und ihre Nachbar: 
ftämme [Halle 1906], ©. 56, dem Vers gegeben bat. Nad ibm handelte es fi ur: 
jprünglicy, ganz wie bei dem Jakobskampf, um einen Kampf Jahves mit Mofe (ar 

55 — „mit dem du geftritten haft“). Diefer Streit Mofes mit Jahve ift fein höchſter 
Nuhmestitel; der Kampfpreis aber tvaren die U. und T.; „im Kampf mit Jahve hat er 
ihm das Geheimnis der Orafellehre, durch die Jahve fortan feinen Willen Tund giebt, 
abgewonnen“. 

Über Weſen und Anwendung der U. und T. erfahren wir auch aus Dt 33 nichts. 
so Ebenjo ergiebt fi) aus 1 Sa 28,6 nur, daf man EITN3 (LXX dv rois Öndors) eine 
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Antivort, einen direkten Befcheid auf eine an Gott gerichtete Frage erhalten konnte, wie 
andererfeitS durch Träume oder durch die Propheten. Weiter führt uns dagegen 1 Sa 
14, 41, fobald man fich zu der Anerfennung entichließt, daß bier die LXX den urfprüng- 
lihen Tert bewahrt haben. Sie drüden aus (nad) dem Terte Lucians, ed. de Lag. I, 
275): „und Saul fprah: o Jahve, Gott Israels, warum haft du deinem Knecht heute 5 
nicht geantwortet? Wenn an mir oder meinem Sohne Sonathban die Verſchuldung 
Ibaftet|, jo gieb Urim (dös Önkovs); und falls du fo Sprechen follteft: am Wolke haftet 
die Verſchuldung, fo gieb Tummim (dös dowsrnta)“. Gegen die twejentliche Urjprüng: 
lichfeit diefes Textes fann nicht die Verftümmelung desfelben im Cod. Vat. (xai dar 
rade einn, Öös ÖN to kam oov lopanı, dos dm Ösörnta) und Alex. (einns to 10 
kao oov I.) ins Feld geführt werden. Beide beruhen auf der irrtümlichen Auslaffung 
des Zw vor zo Aa@ und werden durch das Zeugnis der Vulgata (genauer einer aus 
dem wirflihen LXX-Tert geflofienen Interpolation in den Text des Hieronymus reichlich 
aufgetvogen ; dieſes Zeugnis lautet: quid est, quod non responderis servo tuo 
hodie? Si in me, aut inJonatha filio meo est iniquitas haec, da ostensionem: 15 
aut si haec iniquitas est in populo tuo, da sanctitatem. 

Gegen diefe für fich felbft redende und bereits 1842 (in der 1. Aufl. des Kommen: 
tars über die Bücher Sam.) von Thenius vorgetragene Wiederherſtellung des urfprüng: 
lichen Tertes (acceptiert u.a. von Ewald in der Geſch. Jsr. III, 51; de Legarde in 
„die rebidierte Lutherbibel” [S.:A. aus den GgA 1885, St. 2], ©. 19; Kuenen, Well: » 
baujen, Budde, Driver, Nowad) bat man in dem üblichen und cum grano salis be- 
rechtigten Mißtrauen gegen voreilige Korrefturen des maforeth. Terte® aus den LXX 
Allerei eingetwendet. Keil findet (im Kommentar zu 1 Sa 14,41) im obigen Tert 
„nichts weiter als eine fubjektive und zwar irrtümliche Deutung der LXX, die nur aus 
der unrichtigen Auffaffung des or: ale ITEM entitanden und „darum ganz wertlos ijt“ ; 26 
nah Kloftermann (Komm. zu Sa und Kg 1887, ©. 53) ift den LXX die feufche kurze 
Erzählung [des mafor. Tertes] zu nadt geweſen. Troß dieſer Machtfprüche geben wir 
zu bevenfen: 1. das Dan mat des jeßigen hebr. Tertes giebt überhaupt feinen Sinn; 
vielmehr ift 27 in hohem Grade verdächtig, entweder eine dogmatiſche Korreftur (doc) 
j. u.) oder ein Notbehelf der Punktatoren zu fein, zu dem fie fich entjchliegen mußten, so 
als durch den Wegfall des Vorhergehenden der Gegenfag von U. und T. und damit 
überhaupt der Sinn des Berichts verloren gegangen war; 2. da die LXX von der wirl- 
lihen Beichaffenheit der U. und T. offenbar feine Anjchauung mehr hatten, fie vielmehr 
außen an der Tafche angebradht dachten, jo ift nicht abzufehen, wie fie eine Erweiterung 
des hebrätfchen Tertes hätten erfinnen follen, melde N ehtlich bon einer anderen Auf: 35 
faflung der U. und T. ausgeht, nämlich der als hl. Loſe, welche getworfen werden und 
fih fomit vorher in einem Behälter befunden haben müffen. Denn wie der hebr. Tert, 
fahren auch die LXX fort: „da wurden Sagen und Saul [vom Xofe] getroffen und 
das Volk ging frei aus. Und Saul ſprach: werft (dad Los) zwiſchen mir und zwiſchen 
Jonathan” u. ſ. w.; 3. der jegige Tert Tann (wie dies z. B. de Lagarde annimmt) in 40 
dogmatifchem Intereſſe verkürzt fein, etwa mweil die Antvendung des bl. Lojes nicht aus: 
drüdlich genug dem Hohenprieiter zugejchrieben oder der letere durch das ET DW, 42 
jogar ausgefchlofien jchien. Einfacher wird man jedoch mit den meiften die Verkürzung 
aus einem Abirren vom eriten auf das zweite 727 (LXX beidemale dos) erklären. 

Iſt nach alledem die MWiederherjtellung von 1 Sa 14, 41 nad) den LXX berechtigt, 45 
fo giebt dieſe Stelle in der That über das Weſen der U. und T. einen wichtigen Auf: 
ſchluß. Wir erfahren aus ihr, daß es fih um mindeitens zwei zum Loswerfen bejtimmte 
Gegenftände handelte; das Herausfommen des einen bedeutete ein „ja“, das des anderen 
ein „mein“, fei es ein für allemal oder fei es (wie man aus 1 Sa 14, 41 ſchließen könnte) 
je nach der vorher getroffenen Beitimmung. Kam feines von beiden heraus, jo mar dies 50 
ein Zeichen des göttlichen Unwillens, welcher überhaupt eine Antwort verweigerte (vgl. 
1 Sa 14, 37; 28, 6). Die Antvefenheit eines Priefters ift dabei vorausgefegt, denn auf 
feine Aufforderung findet B. 36f. die erfte Befragung jtatt, durch melde (B.38 ff.) die 
zweite veranlaßt wird. Dabei jcheint e8 jedoch nicht, ald ob die Handhabung der hl. Loſe 
ganz ausschließlich dem Priefter zugeichrieben würde. 66 

Zieht man nun in Erwägung, daß aucd die fonftigen Berichte über das Werfen 
des Loſes das letztere wiederholt zu Prieftern und zu dem Ephod in Beziehung ſetzen, fo 
wird man es mindeltens als höchſt mwahrjcheinlich bezeichnen müſſen, daß «8 fi in allen 
diefen Fällen gleichfalls um die Anwendung der U. und T. handelt; vgl. 1 Sa 23, 6.9, 
wo David dem Ebjathar, dem Sohn des Achimelekh gebietet, den aus Nob geflüchteten 60 
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Ephod herbeizubringen, und vermittelft desselben Gott befragt; ebenfo 30,7 fi. Auch 
1 Sa 14, 18 ift mit den LXX TIERT für NT TR zu lefen, zumal fih die Lade nad 
dem ausdrüdlichen Zeugnis von 2 Sa 6, 2 vgl. mit 1 Sa 7, 1f., damals nicht in der Nähe 
Sauls befand. Daß in den genannten Stellen der TEN „fein eigentliches Prieſterkleid“ 

5 fein fönne, wurde von Fr. W. Schulg in der 2. Aufl. diefer Encykl. IV, 254 menigftens 
für den von Gideon „aufgeftellten” 1700 Goldſekel ſchweren Epbod, ſowie für den bes 
Micha Ri 17, 5Ff.) anerkannt, dagegen von Lotz (o. V, 404) wiederum geleugnet. i⸗ 
lich darf nach Schultz ebenſowenig ein Bild unter dieſem Ephod verſtanden werden. Aber 
wie oft wird noch wiederholt werden müſſen, daß ein Gebilde von 1700 Sekeln Goldes, 

10 das man aufſtellt und mit dem man nad) der Auffaſſung des Erzählers Ni 8, 27 Götzendienſt 
treibt, eben nur ein Gottesbild fein fan; daß auch Ri 17 und 18 der ganze Kontert 
feine andere Auffaffung zuläßt; da Ri 17,5; 18,14. 18. 20; H0 3,4 Ephod und 
Teraphim tie etwas eng Zuſammengehöriges genannt find; daß 1 Sa 21,10 das 
Schwert Goliaths in ein Gewand gewidelt hinter dem Ephod hängt, der fomit etwas 

15 Spreiftehendes fein muß ; daß derfelbe Ephod 1 Sa 23, 6 mit Ebjathar nad Kegila binab: 
am (72 777) und V. 9, fowie 30,7 von Ebjathbar dem David berbeigebradht (nicht 
etwa angezogen) wird; endlich daß der Ephod, der al® Gewand dient, 1 Sa 2, 18; 
22,18; 2 Sa 6, 14 — offenbar zur Unterfcheidung von jenem anderen, vom Metall: 
überzug (TIER ef 30, 22) über ein Holz: oder Tonbild benannten Ephod — 2 TEN 

20 heigt? Nimmt man nun noch dazu, daß Zah 10,2 und Ez 21,26 (vgl. auch die An- 
ipielung Hab 2, 19) die Teraphim ausdrüdlich als Orakelſpender erwähnt werben, fo wird 
man fich dereinft doch noch zu der Anerkennung entichließen müflen, daß der jo geflifient- 
lich mit den Teraphim zufammengeftellte und gleichfalls zum Orafelerteilen verwendete Ephod 
eben auch nur, wie die (oder vielleicht richtiger der) Teraphim, ein Bild geweſen fein 

25 kann. Mie fich beide voneinander unterfchieden, twie die U. und T., die nur mit dem 
Ephod in Verbindung gebracht werden, an oder in dieſem angebracht waren, darüber 
willen wir fchlechterdings nichts; die alten Erzähler ſchweigen darüber, weil fie eine beut- 
liche Anfchauung davon bei ihren Leſern vorausfegen konnten, die naderiliichen bes: 
halb, weil fie diefe Dinge gern der Vergefienheit übergeben ſahen. Daß der Prieſter— 

0 oder die U. und T. nicht zu einem Götter: oder Gottesbilde in Beziehung tet fondern 
den Ephod nur als ein Stüd der Priefterkleidung einführt, fomit an die Stelle von 
biftorifchen Nachrichten über das altteft. Losorafel Spekulationen über eine beabfichtigt: 
Wiedereinführung in den Kult der Gemeinde fett” (Stade, Bibl. Theol. 129), wird von 
niemandem, ber die Probleme der Pentateuchkritik kennt, ald ein Gegenbeiveis gegen 

35 obige Darlegung angefehen werden. — Ohne Erwähnung des Ephod oder priefterlicher 
Bermittelung ſcheint doch gleichfalls die Anwendung der U. und T. vorzuliegen: von 
jeiten Davids 2 Sa 2,1; 5,19. 32, von feiten Samueld 1 Sa 10, 20ff.; vgl. V. 19 
das Stellen der eraeliten vor Jabve und den Terminus =>?) vom Ne er 
durch das Los, ganz wie 1 Sa 14, 41f. (f. 0.) und mie —* 7, 16 bei der Ausloſung des 

9 Ahan durch Joſua. Auch Ho 4, 12 („mein Volk befragt fein Stück Holz und fein 
Stab giebt ihm Beſcheid“) und Mi 3, 11 iſt vielleicht der noch fortdauernde Gebrauch 
der U. und T. vorausgeſetzt. 

Mas den Modus der Antivort anbelangt, fo jcheint diefelbe (wie 1 Sa 14, 41) in 
mehreren ber oben angeführten Stellen auf einfache Bejahung hinauszulaufen; fo deutlich 

51 Sa 23, 11f.; 2 Sa 2, 1°; 5, 19 und mit einer unbedeutenden Erweiterung Ri 20, 27 
und 1 Sa 30,7 ff.; eine verneinende Antwort mit meiterer Motivierung erfolgt 2 Sa 
5,23 (f.u.). Aber au in den Fällen, wo beftimmte Namen in der Anttvort erjcheinen 
(jo Ri 1,1; 20,18; 2&a 2,1’ und bei der Herauslofung Achans und Sauls of 7, 
16; 1 Sa 10, 20ff.), fann man das Verfahren jo denken, daß die Antwort durch immer 

50 wiederholte disjunktive Fragen erzielt wurde (jo auch König, Dffenbarungsbegriff II, 
258; Stade, Geſch. Israels I, 472). So blieben von ausführlideren Antworten, die 
nicht auf „ja“ oder „nein“ beruhen können, nur 1 Sa 10,22 und 2 Sa 5, 23F. Dieſe 
werden jedoch von den Driginalerzäblern jchwerlih als ein Beitandteil des Ausſpruchs 
der U. und T., fondern eher als priefterlihe oder propbetijche Erläuterungen des Ichteren 

65 gemeint jein. 
Die legte Erwähnung der U. und T. findet fi) Esr 2, 63 (parallel Neh 7, 65). 

Nah diejer Stelle ertvartete man damals das Miedererftehen eines Priefters, der die U. 
und T. handhaben (und dann u.a. auch über die Anſprüche gewiſſer, nicht binlänglic 
legitimierter Priefterfamilien entfcheiden) fünne. Die weitere Tradition weiß jedoch von 

so einem Wiederaufleben des bl. Orakels nichts; ſicherlich nicht deshalb, weil die Art ber 
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Handhabung ſchon im 5. Jahrhundert nicht mehr bekannt geweſen wäre. Vielmehr „wagte 
man fie offenbar nicht twiederberzuftellen, weil die Wahrjagung vom Geſetz überhaupt be— 
ſeitigt war” (Smend a.a.D. ©. 319). So begreift fih, dab 1 Mak 4, 46. 14,41 
vielmehr auf das Erjtehen eines glaubhaften Propheten gewartet wird, und daß die U. 
und T. von der Synagoge zu den fünf Dingen gerechnet werben, die der zweite Tempel 5 
nicht mehr bejejien habe. Die Miſchna (Sota 9, 12) erklärt ausprüdlid, daß mit dem 
Tode der nebiim rischonim (d. h. bier: der vorerilifchen Propheten) auch diell. und T. 
aufbörten. Dem entjpricht das Schweigen über fie Er 39, 8ff. und 1 Chr 24, 13, ſowie 
der Mangel einer feiten Tradition über fie bei den LXX, bei Philo und Joſephus. 

Ziehen wir nun das Refultat aus der gejonderten Erörterung der Ausſagen des 
Triefterloder (P.) einerfeit3 und der fonftigen Erwähnungen andererfeits, jo ergiebt ſich: 
nah P. find die U. und T. Gegenjtände, die fich in einer am bobenpriefterlichen Ephod 
oder Schulterkleid befeftigten Tafche befinden und, abgefehen von ihrer ſymboliſchen Be- 
deutung, vom Hobenpriefter zur Ermittelung des göttlichen Willens verwendet werben. 
Nah den jonftigen Ausjagen find e8 Gegenjtände, mit denen man das Los wirft und 
je nah den Umftänden ein Ya oder Nein oder auch gar feine Antwort erhält. Der 
Epbod, der auch bier bei der Anwendung der bl. Loſe — und zwar entweder als Be— 
halter derjelben oder ald Zeuge und Beeinflufjer des Loswerfens — eine Rolle fpielt, ift 
nicht ein Schulterkleid, fondern ein metallüberzogenes oder aud mit einem Schulterkleid 
angetbanes Gottesbild. Als Hüter desjelben wird mehrfach ein Priefter vorausgeſetzt; 20 
doch ſcheint dadurch nicht ausgeichlofjen, daß gelegentlih auch andere Perſonen, oder 
wenigjtend die Anführer einer Volksmenge (Saul, David) die Befragung jelbitftändig 
vornehmen. Die bis heute immer wiederholte Behauptung, daß derartige Befragungen 
Gotted immer nur im nterefje des Vollsganzen oder doch wichtiger öffentlicher An: 
gelegenheiten jtattgefunden hätten, fann im Hinblid auf den Privatephod des Micha 26 
(vgl. Ri 18, 5f.), jowie auf 1 Sa 22, 10. 15; 23, 11f.; 30, 7F., nicht aufrecht erhalten 
iverden. 

Bei einer Vergleihung des letzteren Refultat3 mit den Ausfagen des P. fehen mir 
ung, wie in fo vielen anderen Streitfragen, vor die Alternative geftellt: entweder enthält 
€r28, 30 das Urfprüngliche und allein Legitime in Betreff der U. und T. Dann beruht so 
die in den anderen Berichten vorausgejegte Praris auf den gröbiten Mißverſtändniſſen 
(bef. binfichtlih des Ephod) und Überfchreitungen der Iegitimen Satzungen — freilich) 
Mißverftändniffen und Überjchreitungen, an denen fich auch angefjehene Mieter und ber 
Nichtpriefter Samuel in der unbefangenjten Weife mitfchuldig machen. Oder: die unter 
allen Umftänden fehr alten Berichte Ri 17f., 1 Sa 14,23 u. ſ. w. bieten dar, was in ss 
alter Zeit allgemein geübter, für jedermann unverfänglicher, noch nicht durch ein ge 
ihriebenes Geſetz befämpfter religiöfer Brauh war. Dann repräfentiert P. eine Stufe 
der Entwidelung, auf der man zwar (jchon wegen Dt 33, 8) die wichtige Rolle, die das 
bl. 208 einjt gejpielt hatte, nich völlig ignorierte, aber doh — im Anſchluß an die 
jabrhundertelangen Bemühungen der Propheten — jeden abergläubifchen oder gar götzen- 40 
dienerifchen Beigeihmad fernzuhalten trachtete. So ift e8 dann zu verftehen, daß ber 
Ephod Lediglih ald Gewand in Betracht fommt, daß die U. und T. ald die Nepräfen: 
tanten des in Israel allein geltenden Gottesrehts vor allem eine religiös-ſymboliſche 
Bedeutung baben (f. 0.) und daß zu ihrer Handhabung allein der Hoheprieiter fompetent 
it. Daß aber die Forderung Er 28, 30 nur als eine ideelle, ald eine finnige Theorie 45 
gemeint ift, dürfte doch zur Genüge dadurch erhärtet fein, daß fie im nacherilifcher Zeit 
eine praktische ——e— nicht mehr erfahren hat. Wie wäre dies denkbar, wenn 
über die Handhabung der U. und T. durch den Hohenprieſter eine vorexiliſche geſetzliche 
Beſtimmung oder doch eine zweifelloſe Tradition vorhanden geweſen wäre! 

Wenn wir bisher eine Deutung der Namen U. und T. unterlaſſen haben, jo geſchah co 
dies in der Überzeugung, daß alle derartigen VBerfuche nur den Wert von fehr fragtwürdigen 
Hypotheſen haben. Mag es auch mwahrjcheinlich fein, daß beide Plurale eigentlich als 
Abftrakta (wie II u. a.) gemeint find, jo ift doch damit für die Bedeutung nichts ge 
wonnen. Hätte man es lediglih mit 1 Sa 14,41 (f. 0.) zu thun, jo wäre die Ber: 
mutung zuläffig, daß U. „Aufhellung“ [der Schuld], T. dagegen „Nichtſchuld“ (nad) 55 
Galdemeyer „Heil“, nad Zimmern „Unfträflichkeit”) bedeuteten. Da Saul und Jonathan 
getroffen wurden, müßten alfo thatfächlih U. erfchienen fein. Aber nad dem Vorgang 
der LXX (dniwaors xal dAndera, wonach Vulg.: doctrina et veritas) pflegt man zu 
überjegen: Erleuchtung und Wahrheit. 22 wäre jedoch nicht Wahrheit, jondern Voll - 
ftändigleit oder Unfträflichkeit (daher von den LXX jelbft 1 Sa 14, 41 durch dawrns 6 

— 0 
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wiedergegeben). Auf erfterer Bedeutung von 'n beruht die Faflung als Henbiadvein: 
vollitändige Erleuchtung (f. u.). Andere wollen wenigſtens daran fejthalten, daß beide Aus- 
drüde zunächſt das Orakel jelbft und erſt übertragener Weife die Werkzeuge bezeichnen, 
mit denen e8 gewonnen wurde (jo z. B. Ewald, Alterth.’, ©. 390 f., der „Helligfeit und 

6 Nichtigkeit“ überſetzt). Daß die LXX über feine ſichere Tradition mehr verfügten, gebt 
aus dem Schtwanten der Überfegung in den verfchiedenen Büchern hervor. Neben dnkwoıs 
findet fich für O8 auch öAor (f. o.), bei den übrigen griechifchen Überfegern dagegen 
pwrouot wie für 'n reieısrmres; ähnlich Esr 2,63 LXX Vat. Zws dvaorj) leoeis 
tois pwrißovor xai rois reieioıs‘ Luc. ed. de Lag. Eos iv any . 1. ꝙ. xal ıais 

10 reieıwoeoıw" dagegen Neh 7, 65 Vat. lepevs pwriowv, Luc. leoevs Tois Pwuouois 
xai tais teiecıdoeoıw, aber in Esr 8 5, 40 (de Lagarde I, 495) Zus ü» dvaarjj 
doyıoevs &vöcdvutvos vv Önkmorw xal vv Aihderav (alfo wie Er 28, 30). Alle 
dieje Ueberfegungen find jedoch faum etwas anderes, als eine mechanifche Reproduftion 
der hebr. Wörter ohne eine beftimmte Vorftellung von ihrem wirklichen Sinn. Selbit die 

15 Möglichkeit ift nicht ausgefchlofjen, daß in den Formen & und 'n eine fpätere Zuredt: 
madung uralter, in ihrer eigentlichen Bedeutung nicht mehr verftandener Wörter vorliegt 
(jo wieder Holzinger, Er ©. 138). In Bezug auf die ‘N dachten Wellbaujen (Proleg. 
©. 412, Note), Schwally (ZatW XI, 172), Galdemeyer („unheilbringender Fluch“), 
PB. Haupt („ungünftige, verurteilende Antwort“) u. a. an einen Zujammenhang mit =, 

20 verfluchen. Höchſt unmwahrjcheinlich iſt die neuerliche Zufammenitellung (Zimmern, Bei: 
träge zur babylon. Rel. Leipzig 1899], ©. 91, Nr. 2; Muß Arnolt, Kennedy) mit aſſyr. 
ürtu — tertu (vgl. törä), Befehl, Enticheidung. 

Zum Schluß geben wir eine kurze Überficht über die Gefchichte der Auffafjung der 
U. und T. und verbinden damit die Angabe der wichtigiten älteren Litteratur. Dem 

25 bereitd die LXX durch ihre Überfegung von Er 28, 30 den Untergang der richtigen 
Tradition bezeugen, jo werben wir eine ſolche noch weniger bei Philo, Joſephus und im 
Talmud ſuchen. Nah Philo (de vita Mosis III, 11) ftellte das Aoyeiov (jo oder 
Aöyıov LXX Er 28, 30 für TE) zwei Tugenden, die önkwors und dAndea, bildlich 
dar (dyakuaropooei, woraus man nicht entnehmen kann, daß Philo die U. und T. 

so ſelbſt fir zwei dyaluara erflärt habe, zumal diefe Anficht auch durch die Stelle de 
monarch. II, ausgejchlofjen wird). Joſephus (Archaeol. III, 8, 9 [Niefe $ 215 ff.]) be 
richtet feinen Lejern — ohne ausdrüdliche Erwähnung der U. und T. —, da Gott 
durch die 12 Edelſteine, die der Hohepriefter auf dem Bruftfchild trug, den Streitern den 
Sieg vorherverfündigte. Denn ehe ſich noch das Heer in Bewegung feste, ftrablte ein 

5 ſolcher Glanz aus ihnen, daß der ganzen Menge fund wurde, daß Gott zu ihrer Hilfe 
bereit fei. * Anerkennung dieſer Thatſache hätten auch die Griechen das Bruſtſchild 
Aöyıov (Oratel) benannt. Doc habe die Wirkſamkeit dieſes Orakels bereits 200 Jahre 
vor der Abfaſſung der Archäologie aufgehört, da Gott wegen der Geſetzesübertretungen 
zürnte. Man ſieht, daß Joſephus auch hier (abweichend von der ſonſtigen jüdiſchen 

40 Tradition, ſ. o) feine Chronologie fo einrichtet, daß ihm nicht leicht ein Leſer beim Worte 
nehmen fonnte. 

Diefelbe Fabel von der Kundgebung des Gottesſpruchs durdy das Glänzen der 
Edelfteine auf dem Bruftichild kehrt in verfchiedenen Variationen in der jüdifchen Tradition 
tieder. Dabei juchte man jedoch die U. und T. ſelbſt (mit Necht) in der Brufttajche des 

45 Hohenpriejterd, ſei es in Geftalt des hl. Namens (717°; fo Pieudojonathban Er 28, 30) 
oder mehrerer Geheinnamen Gottes, deren Anblid den Priefter begeifterte und die auf 
den Edeljteinen des Brujtichilds hervorglänzenden Buchſtaben richtig verbinden und deuten 
lehrte (nad) anderer Annahme glänzten fie der Neihe nach hervor, um Wörter und Sätze 
zu bilden; f. die Belege in Burtorfs historia U. et Th. cap. 4 in deſſen Exereitt. 

50 p. 267sq. [Basil. 1659]; aud in Ugol. Thes. XII). Die Deutung der U. und T. 
von den Steinen (als den „leuchtenden und fehlloſen“, alfo ‘X und 'n nad dem Vor- 
gang des Talmud adjektivifch gefaßt, vertritt noch Hamburger in feiner Real-Enchfl. 
(unter U.); auch Keil (Archäol.“, S. 179. u. zu Er28; nad ihm aud Volck zu Dt 33, 8) 
erblidt in den U. und T. ein Medium, welches erglänzend oder nicht erglänzend Jahves 

55 Ja oder Nein zu erkennen gab. 
Ein neuer Gefichtspunft für die Auffafjung der U. und T. wurde im 17. Jahr: 

hundert und zwar wohl zuerjt durch Grotius (fo Dieftel in der 1. Aufl. diefer Enchfl.) 
eröffnet, nämlich durch den Verweis auf die Notizen bei Diod. Sic. I, 48. 75 und Aelian 
var. hist. 14, 34, nach welchen der ägyptiſche Priefter, der als Oberrichter fungierte, 

co ein Bild der Wahrheit (Divd. ©. 1, 75 heißt es Lodıor, bei Aelian ein Ayalua von 
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Sapphirftein) am Halfe getragen und fchlieglich dem im Prozeſſe obfiegenden umgehängt 
babe. Ein Zuſammenhang der U. und T. mit diefem dyakua ift ſeitdem überaus 
häufig wieder geltend gemacht worden (jo von Hengitenberg, Die BB. Moſes und Agypten, 
S. 154; Debler, Bibl. Theol. I, $ 97; Steiner in Schenkels Bibeller. V, 581ff.), zu: 
mal ſeit man durch Rofjelini belehrt war, daß das fraglide dyalua das Bild der Tme, 5 
der Göttin der Gerechtigkeit, darftellte, und feit durch Wilfinfon in den Manners and 
eustoms of the ancient Egyptians, II, 26sq. und 2.Ser. II, 28 ff. derartige Abbildungen, 
auch mit den cinander gegenüberfigenden Geftalten de3 Sonnengotted® Re und der Tme 
(1. die Abbildung in Hichms Handwörterbuh S. 916; 2. Aufl. 931) befannt geworden 
waren. Nach Anobel (zu Er 28, 30) wären jogar die Namen U. und T. aus äghptifchen 10 
Wörtern bebraifiert, nah Steiner wenigjtens ihre Zufammenjtellung durd das ägyptiſche 
ra und tme veranlaßt. Die ganze Kombination ermweift fich jedoch bei näherer Erwä— 
gung als eine fo künstliche, daß fie mit Hecht von Dillman (Er und Le ©. 307; 2. Aufl. 
341) vollftändig verworfen worden ift. 

Eine gründliche Erörterung des Problems verſuchte nad) Burtorf wiederum Spencer 15 
in „de legibus Hebraeorum ritual. III, diss. 7 (1685 u. ö.). Er gelangt jchließ- 
ih zu dem Refultat, U. ſei (analog den oder dem teraphim) ein kleines Götter: 
bildchen geweſen, welches, vom Hohenpriefter an das Ohr gehalten, demfelben die Antwort 
zugeflüftert babe. (Die Frage, ob nicht die U. wegen Ho 3, 4 als zwei kleine, zum Lofen 
verwendete Terapbimbilder zu deuten feien, ift neuerdings auch von Stade aufgeworfen 20 
worden; vgl. jedoch unten über das Verhältnis der Loſe zum Teraphim. An Hleine 
Bilder denkt auch Foote, Ephod, ©. 31.) Die orthodor:proteftantifhe Auffafjung beitand 
dem gegenüber auf dem Zuftandefommen des Orakels durd rein innerliche Erleuchtung 
des Hobenpriefterd und erblidte in den U. und T. (im Sinn von Er 28, 30 nicht ohne 
allen Grund) nur Symbole der göttlichen Gegenwart; fo bei. 3. G. Carpzov in feinem 3 
Appar. histor.-erit. etc. (1748), p. 76, wie ſchon J. Braun, De vestitu sacerdotum 
Hebr. II, 20, p- 5885q. Diejelbe Anjchauung wird im weſentlichen noch vertreten 
von Bähr (Symbol. des mof. Cultus II, 108ff. und 134ff.). Nah ihm fragte, d. h. 
betete der Hohenpriefter um göttliche Erleuchtung. Was ihm darauf ins Herz gegeben 
ward, das wurde ald göttliche Antwort betrachtet; dafür trug er in den U. und T. die 30 
Bürgihaft auf dem Herzen. 

Die Fdentifizierung der U. und T. mit Gegenftänden zum Werfen des Loſes findet 
ih ausdrüdlich fchon bei J. D. Michaelis (Mof. Recht, I, 8 52), der an drei Steindyen 
denkt, von denen eines „ja“, das andere „nein“, das dritte feine Antwort bedeutet habe. 
Diefe Anficht ift feitdem in verſchiedenen Modifitationen herrſchend geblieben. Sie hat 5 
ihre Hauptftüge in dem Sprachgebrauch, wonach man das Los (7757) warf (777 oder 
27); das 208 jelbit fiel (227) oder „kam heraus” (Xx7). Nur darüber ſchwankte man, 
ob U. und T. das Orakel überhaupt (als „untrügliche Entſcheidung“ nad de Wette, 
revelatio vera nach Gefen. im Thefaurus, „are und vollftändige Entſcheidung“ nad) 
Dilmann u. ſ. mw.) oder die Mittel zum Lofen jelbft, etwa ‘X durchfichtige, ‘n undurd): 40 
fihtige, oder gefchliffene und rohe Steine bezeichne. Nah Züllih (im 2. Exkurs zu 
Johannes eschatolog. Gefichte”, Stuttg. 1834, und zwar zu der yrjpos Aevan Dffenb. 
2,17, waren die U. und T. eine Hand voll teils gefchliffener, tele rober Diamant: 
würfel; der Hohepriefter fombinierte die Verbältniffe des Wurfs gg einer hohenprieſter⸗ 
lihen Erbtheorie. Mit der Annahme von Steinen zum Lofen begnügen ſich Ewald 45 
(Alterth.’, S. 392: zwei Steine von verjchiedener Farbe), Schul (Altteit. Theol.’, ©. 199), 
Riehm, Siegfried, Davies (zwei mit ja und nein befchriebene Steine), Holzinger (mit der 
Frage, ob nicht die beiden Shobamfteine Er 28, 9 urfprünglih in die Taſche gehörten), 
Kennedy (zwei Steine in Würfelform). Übrigens aber kann man die Vermutung Well: 
baufens zu 1 Sa 31,3, daß das Verb 7777, wovon 57, eigentlih das Werfen der 5 
Lospfeile bedeute, jehr wohl auch auf die U. und T. beziehen. Dafür fpricht nicht nur 
90 4, 12 (f. o.), fondern vor allem Ez 21, 26F.: „Der König von Babel fteht am Scheide: 
wege... er jchüttelt die Pfeile, befragt den Terapbim, bejchaut die Leber. In feiner 
Rechten ift das 208 Jeruſalem“. Das heit wohl einfach: er fchüttelt die Lospfeile vor dem 
Gottesbild (dem Teraphim), wie man ehedem die U. und T. im Angeficht des Ephod, 
nahmals3 in Mekka die Lospfeile vor dem Hubal fchüttelte (vgl. Wellbaufen, Skizzen 
IP, ©. 132, der an Pfeile ohne Spigen denkt; aud Robertfon Smith, Das AT ꝛe., 
überfegt von Rothftein, S. 273f., veritebt die U. und T. von einem Pfeilorafel). Daß 
&; 21,26. der betreffende Lospfeil mit dem Namen Jerufalem beſchrieben zu denken 
fer, läßt ſich nicht beweiſen; doch ift die Möglichkeit nicht ausgefchlofjen. Für die Be 60 
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ichreibung fpricht eine bemerkenswerte Notiz bei Sprenger, Das Leben und die Lehre des 
Mohammed I., 259f., auf welche de Lagarde (die revid. Yutherbibel, ©. 19) verweift. In 
der Haaba zu Mekka befanden ſich fieben Stäbe von verjchiedener Farbe, deren jeder ein 
Wort trug (ja, nein u. f. w., auch “aql, Blutgeld, um in ftreitigen Fällen einem der das 

5 Los Werfenden die Bezahlung der Sühne zu überweifen). Je nad Übereinkunft entſchied 
dann beim Loswerfen das Hervorkommen beftimmter Wörter, während die anderen un— 
berüdffichtigt blieben. Auch die verfchiedene Farbe der Stäbe gab bisweilen den Ausichlag. 
Auch von drei Pfeilen, von denen zwei beichrieben, einer blank war, ift anderwärts bie 
Nede. Das Herausfommen des blanfen bedeutete die Verweigerung der Antwort (vgl. 

10 en Ton el bei den Arabern überhaupt Robertfon Smith im Journ. of Phil. 
XIIL, 277 ff). 

Die jüngfte Phaſe in der Deutung der U. und T. ift ihre Herleitung (und zwar 
nicht bloß die der Namen, |. oben ©. 334,20) aus a ce Vorbildern (vgl. dazu 
Zimmern, Haupt, Muß Arnolt a. a. D. und befonderd A. Jeremias, Das AT im Lichte 

15 des alten Orients, 2. Aufl. (Zeipzig 1906), ©. 192, U. 3. Nah ihm entfprechen die U. 
und T. inmitten der 12 Edeljteine (dem Tierkreiszeichen) den Gegenfägen „Leben und 
Tod, ja und nein, Licht und Finfternis“. Übrigens find die auf der Bruft getragenen 
U. und T. Analoga zu den babylonischen Schidjalstafeln, die gleihfall3 auf der Bruft 
getragen werben (ibid. ©. 450). Nach dem babylonifchen Schöpfungsepos legt die Tiamat 

20 dem Kingu die Schiefalstafeln auf die Bruft; aber Marbuf, der Befieger der Tiamat, 
nimmt fie ihm ab und legt fie fich ſelbſt an. Wir lafjen hierbei gan De Betracht, daf 
eine Entlehnung der U. und T. aus dem Babylonifchen zur Zeit & amuels und Davids 
ſchwer denkbar ift, und daß beide bei dem Gebrauch des Loſes jedenfall3-nidt an die 
Tierkreisbilder und die Gegenjäge von Leben und Tod ꝛc. gedacht haben. Aber auch 

5 wenn man fich damit begnügt, erft dem Priefterfoder eine abjichtlihe Anlehnung an das 
babylonifche Vorbild zuzuschreiben, ſchrumpft die Analogie auf einen kümmerlichen Reft 
zufammen: der Hohepriefter trägt die Orakeltaſche mit den hl. Loſen auf der Bruft, wie 
das babylonifche Gottesbild die Schiejalstafeln. Diefe Gleihung läßt u. E. eine direkte 
Entlehnung (zu welchem Zweck audy?) kaum begründet erjcheinen. Kautzſch. 

30 Urlöperger, Joh. Aug., Dr. theol., Dogmatifer und Gründer der deutjchen Ehriften- 
tumsgeſellſchaft, geit. 1806. — Quellen zur Gejhicdhte jeines Lebens: Kurzes jelbit: 
verfahtes Curriculum aus Anlaß jeiner Ordination. Gedrudt mit der Ordinationärede jeines 
Baters und anderen Gelegenheitsreden, Augsburg 1757; Gradbmann, Das gelehrte Schwaben, 
Ravensburg 1802, ©. 694— 704; oh. Georg Meufel, Das gelehrte Teutſchland, 10. Bd, 

35 Lemgo 1803, ©. 759—761. Für jeine theologische Entiwidelung vergleihe man die Ein- 
leitung zu jeinem „Kurzgefaßten Syitem des Vortrages von Gottes Dreieinigkeit“. Ueber feine 
ar A zur Gründung der Chriſtentumsgeſellſchaft geben deren geſchriebene Protokolle 
ſowie feine zahlreihen Briefe an die Geſellſchaft Aufſchluß; für feine fpätere Lebenszeit jind 
ebenfalls die leteren die Hauptquelle. Protokolle und Briefe befinden ſich im Ardiv der deut: 

0 ſchen Chriſtentumsgeſellſchaft im Mifjionshaus zu Bafel. — Litteratur: AdB Bd 39, ©. 355 
bis 361. Art. von Ed. Jacobs. 

Die Familie U. war um die Wende des 16. Jahrhunderts in Süddeutſchland ein- 
gewandert, nachdem fie um ihres evangelifchen Glaubens willen aus ihrer früheren Heimat 
in Öfterreih mar vertrieben worden. Johann Auguft U. war der Sohn des Seniors 

5 Samuel U.8 in Augsburg (ſ. d. A.), des früheren Hofprebigers Herzog Eberhard Ludwigs 
von Mürttemberg. Er wurde in Augsburg am 25. November 1728 geboren und bis 
in fein zehntes Jahr durch feine Eltern und Privatlehrer unterrichtet, Im Herbit 1738 
bezog er die Fürftenfchule zu Neuftadt an der Aifch, deren Rektor Orteld er ein dank— 
bares Andenten bewahrte. 

60 Bon 1743 an bejuchte er das Gymnaſium zu St. Anna in Augsburg und ſchloß 
im Sabre 1747 feine Goumnafialftudien ab mit der Difjertation De praestantia Colo- 
niae Georgiensis prae Coloniis aliis. Darin bejchäftigte er ſich mit der Anfiedelung ver— 
triebener evangeliicher Salzburger in Nordamerika, die durch Vermittlung feines Vaters 
in Eben Ezer füblih von Savannah eine ziveite Heimat gefunden hatten. Er giebt in 

65 diefer feiner Erftlingsjchrift u. a. feiner Freude darüber Ausdrud, daß die Emigranten 
in ihrer neuen Heimat nun ihres Glaubens frei leben könnten und hofft, daß fie ibn 
auch unter den Indianern auszubreiten Gelegenheit fänden. Jene Salzburger ihrerfeits 
hatten ſich zu gemeinfamer Fürbitte für ibn, den Sohn ihres Wobhlthäters verbunden, 
„daß Jeſu Neich durch ihm möchte ausgebreitet werden“. Das Werk der Fürforge für 

so diefe Glaubensgenofjen und Landsleute feiner öfterreichiichen Vorfahren führte er nad) 
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dem Tode feines Waters weiter, wie er auch fonft für Evangelifche in der Zeritreuung eitlebens ein warmes Herz hatte und auf jede Weiſe für fie eintrat. Von 1747—1750 itudierte er im Tübingen hauptſächlich philofophifche Fächer. Nachdem er den Winter 1750 wegen Unpäßlichkeit im elterlichen Haufe zugebracht hatte, bezog er 1751 die Uni- verfität Halle, um bier mit dem vollen Studium der Theologie einzufegen, fih au ſchon 5 im Predigen zu üben und an öffentlichen Disputationen teilzunehmen. Im Haufe des Profeſſors Sigm. Jak. Baumgarten fand er liebevolle Aufnahme. Nachdem er 1753 nad) abgelegtem Eramen die Magijterwürde erlangt hatte, jchloß er feine akademiſchen Studien im Jabre 1754 mit einer Differtation De mysteriorum christianae fidei vera in- dole, et adversus recentissimas oppugnationes vindiciis. Darin bradte U. eigentlich nicht ganz das zum Ausdrud, was ihn ſchon damals bewegte und deſſen meiterer Darlegung faſt jeine ganze Zebensarbeit gewidmet war, nämlih den Nachweis, daß im Verftändnis des Weſens der Dreieinigkeit Gottes der Schlüfjel zum Verftändnis der ganzen chrijtlichen Religion liege. Da er im erften Entwurf zu jemer Arbeit die durch Wolf vertretene zeitgenöffifche ee angegriffen hatte, hielt ihn Baumgarten, dem ı5 er feine Arbeit vorlegte, davon ab, fie in Halle, wo Wolf damals noch lebte und Kanzler der Univerfität war, zu publizieren, riet ihm aber an, fie in feiner Heimat als befondere Schrift druden zu laſſen. Was nun in Halle erfchien, war eine allgemein gehaltene Abhandlung über den hriftlichen Glauben, die feinen Anftoß erregte. Nach beitandenem Eramen trat er in feiner Heimat öfters als Prediger auf und 20 unternahm im darauffolgenden Sabre vom Mai bis zum November 1755 eine längere Reife, auf der er u. a. au Stuttgart, Frankfurt a./M., Hamburg, Kopenhagen, Wernigerode und Berlin berührte. Es lag ihm damals ſchon vor allem daran, perſönliche Beziehungen zu Gleichgefinnten anzulnüpfen, was z. T. weitgehende Folgen hatte. So ſtizzierte er n Frankfurt zu Beginn jener Reife im Haufe des Senior D. Frefenius nah Bes 3 ipehung mit diefem den „Grundriß, wie eine Gefellihaft zur Beförderung chrijtlicher Liebe fünne errichtet werden; zu dem Ende entworfen, damıt anderen Fugen und er- fabrenen Berjonen Gelegenheit gegeben werde, noch mehrere Vorſchläge zu thun und da— durch die Sache zu befjerer Reife u bringen“, Es ift wohl faum bloßer Butall, daß ſich fchon im Anfang des folgenden Jahres in 30 Bajel eine „Geſellſchaft von guten Freunden“ zufammenthat, ganz unabhängig von ber 1740 in Bajel gegründeten Societät der Brüdergemeine, „in der Abficht, nad) allgemeiner Chriftenpflicht, Gottes Ehre und der Nebenmenjchen Heil zu befördern und ſich untereinander su erbauen“. Die Statuten diefer Gefellfchaft hatte eigenhändig Pfarrer Hieronymus d’Annone in Muttenz bei Bafel, der Vater des Basler Pietismus, ein Nachkomme oberitalienifcher 35 Nefugianten, entworfen, der feit dem Jahre 1736 mit Samuel U. perjönlich befreundet var und deſſen Liebesarbeit unter den evangelifchen Ofterreichern unterftüßte. Die Freund: haft mit dem Bater U. war auch auf den Sohn übergegangen. D’Annone forrefpon- dierte, wie bisher privatim, jo von 1756 an im Namen jener Gefellichaft mit den beiden U. und gründete eine Gefellihaftsbibliothef, worin Schriften Samuel U.3 und ihnen 40 ee Bücher Aufftellung fanden. Die Gefellichaft machte fich zur Pflicht, die Verbreitung chriftlicher Schriften an die Hand zu nehmen, eine chriftliche Leihbibliothek einzu: richten, bedrängte evangeliihe Glaubensgenoſſen zu unterftüsen, Heiden-, ar und Mobammedanermiffion zu fördern, ein wachſames Auge auf herumreifende Kolleftanten zu haben, daß fie nicht Irrlehren verbreiteten, und auf die Zeichen der Zeit zu merken. 5 Die erften greifbaren Früchte diefer Gefellichaft war die Sammlung von Geldern für die —— in Oſterreich und die Anſtellung eines Diakonen zur Pflege bedürftiger Kranker in Baſel. Es liegen feine Nachrichten darüber vor, wie lange dieſe Geſellſchaft in Bafel beitand. Die Protokolle über ihre Verhandlungen reichen nur bis zum Jahre 1760. Aber ganz deutlich fieht man in der „Gefellihaft der guten Freunde” eine Vor— so [äuferin der fpäter durch * . Aug. U. ins Leben gerufenen Chriſtentumsgeſellſchaft, die in Baſel ihren Zentralſitz fand. Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß ſchon jene erſte Basler Ge— ſellſchaft aus dem Jahre 1756 für innere und äußere Miſſion, wie wir jetzt ſagen würden, uf die Anregungen des jungen U.8 zurückgehen, die er von Frankfurt aus im Jahre zuvor a — — Freunden hatte zugehen laſſen und daß wir in ihren Statuten die 66 Hauptgedanfen jenes „Grundriſſes“ beſitzen, den U. mit Freſenius in Frankfurt entworfen batte, deſſen Wortlaut wir aber nicht kennen. Im Entwurf und in der Ausführung olcher meitausjchauenden Pläne batte Job. Aug. U. an feinem Water, Sam. U., einen änger, deſſen Ideen nicht ohne Einfluß auf ibn geblieben waren, und der feinerfeits direft von Auguft Hermann Franke Impulſe empfangen batte. 60 RealsEnchflopäbie für Theologie und Kirche. 8. U. XX. 29 
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Nach Augsburg zurückgekehrt, wurde U. von feinem Vater zum Gebilfen des Predigt: 
amtes mit dem Titel eines „Peſtilenziars“ eingefegnet und erbielt im Jahr 1757 die 
Stelle eines vierten Diafonen an der Barfüßergemeinde. Infolge mehrerer raſch auf: 
einander folgender Todesfälle unter der Gemeindegeiftlichleit durchlief er bis 1760 ſämt— 

5 lihe Diakonatsftellen bis zur erften. Zwiſchenhinein wurde er 1761 beauftragt, in Tirol 
die friegsgefangenen preußifchen Offiziere feelforgerlich zu bedienen. Nachdem er 1762 
durch Übernahme des Diakonates an der Hauptpfarrkirche zu St. Anna Gelegenheit ge: 
funden hatte, feinem Vater in deſſen letter Amtszeit zur Seite ftehen zu dürfen, blieb er 
gern noch bis 1770 Diakon, obwohl ihm ſchon 1765 nad dem Nüdtritt feines Waters 

ıo von den öffentlichen Amtern die erfte Pfarrftelle war angeboten worden. Nach zwei— 
jährigem Pfarramt an der bl. Kreuzkirche gelangte er im Jahre 1772 kurz nach dem 
Tode feines 87jährigen Vaters zum Seniorat, welche Würde er aber bloß vier Jahre 
lang bekleidete, da er ſich ſchon 1776 infolge anhaltender Kränklichleit erſt 48jährig ge- 
nötigt ſah, feine ſämtlichen bis dabin verwalteten öffentlihen Amter niederzulegen. 

15 Inzwiſchen aber hatte er fich neben gewifjenbafter Erfüllung feiner Amtspflichten, 
ja Hand in Hand damit, weiter mit jenen ‘Fragen befchäftigt, die ſchon feiner akademiſchen 
Differtation zu Grunde lagen. Die Anfänge diefer Studien gehen bis in feine frübefte 
Zeit zurüd. Er fühlte von Jugend auf einen „beinahe unaufbaltbaren Trieb“ in fich, 
der Wahrheit felbftitändig nachzudenken. Jede auf diefe Weiſe gewonnene Erkenntnis 

© ſuchte er in origineller Weiſe wiſſenſchaftlich zu verarbeiten und ſich jo von früh an 
fein eigenes Syſtem zu bilden. Dabei verfolgte er den Grundfag, niemals eine gut 
bezeugte ira Thatfahe nur deshalb zu veriwerfen, weil fie feinem Verſtändnis 
Schwierigkeiten bot, fondern die Urfache der mangelhaften Erkenntnis zunächſt bei 
fih felbit zu fuchen. Sodann galt ihm die Bibel ald unmittelbare Offenbarung 

35 Gottes nicht nur als Erfenntnisquelle, fondern auch als „Probierftein der Wahrheit“. 
Mit Beginn feiner Amtsthätigkeit machte er es ſich fogleih zur Regel, dur feine 
zahlreichen Predigten (120—150 jährlich) nicht nur feine Zuhörer zu erbauen, fondern 
auch fich ſelbſt wiljenfchaftlich zu fördern. Gr predigte ganze Bücher der heiligen Schrift 
A und NIE nad einer eigenen Methode durch, beftändig auf den Schriftzuſammenhang 

0 hinmweifend. Und bei der Vorbereitung auf feine Predigten gab er fich bei jedem Tert 
über alle einfchlägigen wiſſenſchaftlichen Fragen Rechenſchaft, fo daß er nach feiner eigenen 
Ausfage ohne weiteres darüber gelehrte Abhandlungen hätte liefern können. Bei Ddiejen 
Studien ließ ihn im Sabre 1767 die Stelle Kol 2,2 und 3 (vom Geheimnis Gottes des 
Vaters und Chrifti, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkennt: 

35 nis) nicht mehr los, und er ſah im ihr den Schlüfjel aller Erkenntnis. Bon diejer Zeit an 
galt fein ganzes Studium noch intenfiver als bisher der Ergründung diejes Geheimnifjes 
und es erjchienen innerhalb der Jahre 1769 bis 1777 fieben meift umfangreidhe Abhand- 
lungen über das Weſen Gottes, worin er eine felbitftändige Dreieinigfeitslchre darlegt. 
Darin will er, auf dem Boden der Schrift und des lutherifchen Belenntnifjes ftchend, 

40 die reine Lehre vertreten und doch zugleich die der athanaſianiſchen Auffafjung der Trinität 
anhaftenden Mängel (Vermiſchung der Wefenspreieinigfeit Gottes mit feiner Uffen- 
barungsdreieinigfeit) zu überwinden juchen ohne doch dem Sabellianismus zu verfallen. 
(Vier Verfuche einer genaueren Beitimmung des Geheimnijjes Gotted und des Vaters 
und Chriſti 1769—1774; Kurzgefaßtes Syſtem meines Vortrages von Gottes Dreieinig- 

45 keit, 1777; dazwiſchen zwei Streitfchriften über denfelben Gegenftand zur Abwehr von 
Angriffen). U. unterfcheidet vor allem eine Weſens- und eine Offenbarungs:Dreieinigfeit. 
Zur ökonomiſchen Trinität gehören Begriffe wie Zeugen und Ausgehen. Das gebört 
nicht zum Weſen Gottes, läßt aber auf feine innere Beichaffenbeit ſchließen, da fich Gott 
nur jo offenbaren fann, wie er wirklich iſt. Aus der Thatjache der Offenbarung alfo it 

50 erkennbar, daß in Gottes MWefen innere Unterſchiede vorhanden find, ohne die er nicht 
aus fich herausgeben noch fich dabei differenzieren könnte. Im dreieinigen Weſen Gottes 
kann e8 an fich feine erfte und feine letzte Berfon geben, alſo auch nidyt die eine, etwa 
der Water, zum principium et fons deitatis gemacht werden. Ganz anders aber, to 
gar nicht vom Mefen Gottes, fondern nur von der Offenbarung feines Weſens die Rede ift. 

55 Da erfcheint der Sohn und der Geift dem Vater als der Lebensquelle untergeordnet. Die 
Wahrheit, daß der einige Gott nad) feinem Weſen ſelbſt dreieinig ift, ohne jedoch nad) 
diefem notwendigen Berbältnis betrachtet, Vater, Sohn und Geiſt zu fein, iſt das Ge 
beimnis Gottes oder das Weſen Gottes an fich. ; 

Der Ausgang Gottes von fich in die Offenbarung wird von U. als der Übergang 
"aus dem Unendlichen ins Endliche aufgefaßt. U. fragt: Wie kommt Gott, die unend- 
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liche Urſache, zu einer endlichen Wirkung, wie fie bei der Schöpfung der Welt jtattfindet? 
Und mie macht Gott aus der Schöpfung der Welt, die doch endlid bleibt, ein unend- 
liches Werk? Und wie greift es Gott an, daß das Endliche und Unendliche miteinander 
Eins werden? Die Antwort lautet: Im Sohn iſt das Endliche und das Unendliche zur 
Einheit verbunden, jo daß er fich jeibit in feinem Ausgang durch unendliche Kraft zu 5 
endlichen Wirkungen beftimmt, durch endliche Wirkungen mit endlichen Kräften fich ver: 
einigt und dadurch endliche Weſen in feine unendliche Vereinigung aufnimmt. Die tiefite 
Stufe feiner Erniedrigung in der Welt gejchab in feinem Tode, denn in feinem im 
Grabe rubenden Leibe ließ er ſich bis zum fcheinbar Leblojen herab, wodurd er möglich 
machte, daß auch die Hleinften der einfachen Kräfte der Vereinigung mit ihm und der daraus 10 
fließenden Folgen teilhaftig werden können. Dieſer freiwilligen Einſchränkung jeines 
Weſens folgt die Erhöhung, die im Gegenſatz dazu eine Ausbreitung feiner Herrlichkeit 
darftellt bis alle Zwecke feines Kommens in die Welt erreicht find und feine und feines 
Vaters Herrlichleit nicht mehr im Ausgang voneinander unterjchieden fein werden. Dann 
bört die ganze Ofonomie auf, da fie ihren Zweck erreicht hat. Der Sohn unterwirft fich 15 
dem Water und hört auf, Sohn zu fein, bleibt aber wie vor feinem Ausgang eine göttliche 
Perſon. Der beilige Geift begleitet den Sohn auf feinem ganzen Wege der ——— und 
Erhöhung. Auch er geht aus von dem Vater, um bei dem Sohn zu ſein. „Er iſt die 
in Gott gebärende d. i. den Ausgang und Darſtellung eines göttlichen Sohnes durch 
Geburt bewirkende Kraft“ (Befuge, Stüd IV, ©. 323). Im Anſchluß an die Trini= 20 
tätölehre und im Zujammenhang damit ließ U. im Jahre 1775 die Schrift „vom gött- 
lihen Ebenbild“ erjcheinen. 

U. war ſich defien bewußt, daß feine tieffinnige Erfaflung der Trinitätslehre Neues bot, 
und erwartete mit Necht, daß fie beachtet werde und wenigſtens bei Gefinnungsgenofjen An- 
Hang finde. Aber er wurde jchiver enttäufcht. Die tonangebenden Organe jener Zeit, wie u.a. 25 
die Allgemeine deutſche Bibliothek verhöhnten feine Ausführungen und von der andern 
Seite her wurde er wegen jeiner Abweichung von der atbanafianischen Auffafjung als Irr— 
lehrer verdächtigt, ja jogar vor Kaiſer und Weich angellagt. Da ihm in apologetifchem 
Intereſſe alles daran lag, durch fein Syſtem das alte Dogma neu zu begründen und zu 
feitigen gegenüber den frivolen Angriffen der fog. Neologen verlangte er von der Unis 30 
verfität Tübingen Prüfung feiner Trinitätslchre und entweder deren Widerlegung mit 
bibliſchen Gründen oder Bien feiner Aufitellungen als jchriftgemäß. Die Antwort 
Tübingens mar die Verleihung der theologischen Doftorwürde im Jahre 1775. — U. 
warf den Theologen feiner Zeit Denkfaulbeit vor, weil fie jih nicht mit den ibm fo 
wichtigen Fragen befajjen wollten und erhoffte von der Zukunft eine befjere Würdigung 3 
jeiner Arbeiten. Dieſe Erwartung erfüllte fih. Denn im vorigen Jahrhundert ließen 
ibm 3.B. Baur und Dorner alle Anerkennung mwiderfahren. Beachtensiwert ift auch, daß 
ch in der Gegenwart M. Kählers Darftellung der Trinität in feiner „Wifjenfchaft der 
chriſtlichen Lehre” (2. Aufl. S. 315—318) nahe mit derjenigen U.8 berührt. — Der 
Grund der Ignorierung 1.8 durch feine Zeitgenofjen mag hauptſächlich in feiner ſchwer— 40 
fälligen und unſyſtematiſchen Darftellungsweife gelegen baben. Befonders jein „Eriter 
Verſuch“ leidet an vielen Mängeln, weshalb er ſpäter jelber davor warnte, mit deſſen 
Lektüre das Studium feines Syſtems zu beginnen. 

Da er ſich in feiner theologiſchen Stellung fo vereinfamt fab, juchte er mit den 
wenigen Gleichgejinnten Fühlung zu gewinnen und fie zum Zuſammenſchluß zu veran- 45 
lafien. Er hatte noch mweitausfchauende jchriftitelleriihe Pläne, wollte diefe aber nicht 
ausführen, ohne der Beachtung und Teilnahme wenigjtens feiner Gefinnungsgenofjen ſich 
verfichert zu haben. Darum war er feit dem Jahre 1777 dur umfafjende Korreſpon— 
denz in diefer Richtung eifrig thätig, jedoch ohne Erfolg. Da beichloß er durch Wieder: 
belebung alter und Anfnüpfung neuer perjönlicher Beziehungen eine Vereinigung zur so 
Verteidigung der chriftlichen Wahrheit zu gründen nad dem Vorbild der ſeit 1698 in 
England beitehenden „Soc. for promoting christian knowdledge“, deren forreipon- 
dierendes Mitglied er feit 1765 war, und der fchwebiichen Gefellihaft „de fide et 
ehristianismo". Im Auguft 1779 begann er jene wichtige 16monatliche Reife, die die 
Gründung der Deutjchen Chriſtentumsgeſellſchaft (j. d. A.) zur Folge hatte. Bisher hatte 55 
man angenommen, U. fei über Norddeutichland nah England gereift und habe zulett 
noch die Schweiz berührt, wo er endlich mit feinem Plan Anklang gefunden babe. Daran 
t richtig, daß er nach feiner Rückkehr aus England durdy die Kunde von der Gründung 
ner „Deutjchen —— edler, thätiger Beförderer reiner Lehre und waäahrer Gott: 
ſeligleit“ in Baſel über ven Mißerfolg in feinem eigenen Heimatlande getröſtet wurde. co 

7.) * 
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Thatjächlich begann U., wie aus den hbandjchriftlichen Akten des erjt kürzlich volljtändig 
zugänglich gewordenen Archivs der deutichen Chriftentumsgefellihaft in Bafel nun un— 
zweifelhaft hervorgeht, jene Reife mit dem Bejuch der Schweiz. Wahrſcheinlich berührte 
er St. Gallen, Stein a. Rhein, Schaffhaufen und Winterthur, ganz fiher Zürich, wo er 

5 Zavater aufjuchen mwollte, aber nicht antraf, und Bafel, wo er bei Pfarrer Joh. Rud. 
Burdhardt zu St. Peter, dem geiftlichen Sohn d'Annones, und bei anderen Perfönlich- 
feiten fofort Verftändnis für fein Anliegen fand. Die Briefe aus Bafel waren ihm auf 
feiner ganzen weiteren Reife eine fortwährende Duelle des Troftes bei den unerwarteten 
Enttäufchungen, die er befonders in Deutichland erlebte. In Darmftadt fand er fo wenig 

10 Anklang, daß er heimgelehrt wäre, hätten ihm nicht Briefe aus Berlin von Ober: 
fonfiftorialrat Silberfchlag, mit dem er bereits in Korrefpondenz ftand, und aus Baſel 
Mut zugefprochen. Sein Mißerfolg in Frankfurt bewog ihn, Deutfchland vorerjt über- 
haupt den Rüden zu fehren und es in England mit der Verwirflihung feines Planes 
p verſuchen, woran er vorher gar nie gedacht hatte. Das verſtändnisvolle Entgegen: 

15 fommen des deutjchen Pfarrers Lambert in London entjchädigte ihn für feine bisherigen 
Miperfolge. Am Weihnachtstage 1779 verkündete Lambert von der Kanzel herab zur 
freudigften Überrafhung des anmwefenden U. die Gründung einer Gefellihaft nach deſſen 
Sinn, fo daß U. voller Freude nach Bafel berichten konnte: Gottlob! ich kann Ihnen 
um Trofte jagen: die Gefellichaft ift da! Zunächſt hatte U. nur an eine deutjche Gefell- 

20 * gedacht, die allerdings auch die Deutſchen im Ausland umfaſſen ſollte, um dieſe nicht 
nur der reinen Lehre, ſondern auch dem Deutſchtum zu erhalten. In England hoffte er 
einen engliſchen Zweig gründen zu können und dadurch eine große internationale Ver— 
einigung anzubahnen. Durch Dielen Plan wurde er zu einem der erjten Vertreter des 
Allianzgedankens. Er fchrieb zu dem Zwecke in London eine englifche Schrift: An address 

25to all sincere promoters of the kingdom of God, resident in England ete. 
Außerdem gehörte auch die Heranziehung lebendiger Glieder der römifchen, griechifchen 
und ruſſiſchen Kirche mit zu jeinem Plan. Außerordentlih merkwürdig erjchien ihm in 
England die Thatfache, dag ihm bis zu jenem Zeitpunkt nur aus reformierten Ländern 
Vertrauen und Unterftügung zu teil geworden war. Er freute fi ungemein über dieſe 

so ungeahnte Ausbreitung feiner Ideen auch in der Hoffnung, daß daburd feine näheren 
Slaubensgenofien in Deutſchland zum Wetteifer angefpornt würden. 

Auf der Rücreife hielt er ſich längere Zeit in Holland auf und fand bei feiner Rüd: 
fehr nach Augsburg im November 1780 die jchon erwähnte Meldung der Entſtehung 
einer Gefellihaft in Bafel, der erften auf dem Kontinent. Diefe Kunde hielt ihn auf: 

35 recht, da er gleichzeitig die Nachricht vom Tode Lamberts vorfand und er ben Fortbeftand 
der Londoner Se aft gefährdet ſah, die denn auch bald darauf einging. Mit der 
Basler Gefellichaft, die der Mittelpunkt der in den folgenden Jahren in der Schweiz und 
in Deutfchland zahlreich entjtehenden PBartitulargejellichaften wurde, blieb U. bis in feine 
legten Jahre in zeitentveife außerordentlich Iehbafter Korrefpondenz und ließ ſich durch fein 

40 „geliebtes Baſel“, das er für die Übernahme der Gentralleitung der Gefellfchaft immer aufs 
neue feiner Dankbarkeit verficherte, die Berichte der anderen Gefellihaften zujenden. Er 
ſprach e8 fofort bei der Konftituierung der Geſellſchaft aus, daß er nicht daran denke, 
ihr Haupt fein zu wollen. Es genüge ihm, regelmäßig über ihre Thätigkeit unterrichtet 
u werben. Noch mehr als feine Dreieinigkeitslehre trug ihm die Gründung feiner Ge— 

45 Feiichaft Hohn und Spott ein. Ja er wurde, weil man geheime Abfichten dahinter 
mwitterte, des Jefuitismus und der SFreimaurerei verdächtigt, und ein zweiter Demetrius 
genannt, der mit feinem Gefchrei der Aufklärung einen Damm entgegen ſetzen möchte. 

Gern hätte fih U. wieder nad London gewandt, um da ein Erziehungsinftitut für 
deutfche Kinder nah dem Vorbild der Anftalten von Aug. ven Franke in Halle zu 

50 gründen. Es follte dazu dienen, die Nachkommen der in England niedergelafienen Deut- 
ſchen ſowohl der reinen Lehre als ihrer Nationalität zu erhalten und zugleich den * 
ländern Anſchauungsunterricht über gründliches, deutſches Erziehungsweſen zu geben. Es 
kam aber nicht zu jener Reife nach England, was U. nicht nur um ſeines Planes, als 
auch um feiner felbjt mwillen bevauerte, da ihm das dortige Klima beſſer zugejagt hätte, 

55 ald das heimatliche. 
Auch die Gefellichaftsfahe nahm eine andere Wendung, als U. e8 erivartet hatte, 

da feine Freunde in Baſel und anderswo weniger eine theoretische Verteidigung der reinen 
Lehre, als vielmehr praftifche Liebesthätigfeit anftrebten. In feiner letzten größeren 
Schrift, den „Zeugnifien der Wahrheit”, die 1786 erfchien, fpricht er fich iber aus 

0 und bedauert es, daß jogar der Name der von ihm geftifteten „Deutſchen Geſellſchaft 
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thätiger Beförberer reiner Lehre und mahrer Gottfeligfeit” abgeändert wurde (in 
„Deutiche Geſellſchaft zur Beförderung chriftlicher Wahrheit und Gottſeligkeit“, ſpäter kurz 
„Deutihe Chriftentumsgefellichaft” genannt). Die neue Geftalt der Gefellichaft ſei feinem 
urfprünglichen Plan eigentlich volllommen entgegen. Aber er tröftet fi) damit, „daß Gott 
dad Unternehmen, wenn es nach feinem Sinn jei, erhalten und weiter führen werde“. 5 
Ja es fei zu hoffen, daß dur Anftalten — er meint wohl in erfter Linie Erziehungs- 
anftalten —, der urjprüngliche Zived der Gefellichaft nicht nur erreicht, fondern noch 
übertroffen werde. Elf Jahre fpäter fpricht er in einem Briefe fogar in ahnungsvoller 
Weiſe von einer „Anftalten-Beriode”, die durch göttliche Zeitung bei der Geſellſchaft 
einmal eintreten könnte. Die Verwirklichung ſeiner Lieblingsidee, die Gründung einer 10 
vorwiegend litterariſchen Geſellſchaft zur Verteidigung der geoffenbarten Religion blieb 
ihm verſagt. Dafür entwickelte ſich die Deutſche Chriſtentumsgeſellſchaft immer mehr zu 
dem, was er ſelbſt als Kandidat im Jahre 1755 in Frankfurt geplant hatte, zu einer 
Geſellſchaft zur Beförderung chriſtlicher Liebe, deren erſter Verſuch die „Geſellſchaft der 
guten Freunde“ in Baſel im Jahre 1756 geweſen war. Über alle Enttäuſchungen hob ı5 
ıbn immer wieder fein glaubensfrober Mut und fein faft prophetifcher Blid hinweg und 
ließ ihn Großes von Gott hoffen. So fchreibt er in feinen „Zeugniffen der Wahrheit” 
u.a: „Wir eilen einer der größten Hauptepochen entgegen, bie je die Bewohner bes 
Erdbodens geſehen und die allen Dingen auf demfelben eine neue Geftalt geben wird“. 
Der Hauptiturm werde die rn Kirche treffen, die ihren Einfluß ee die Völker 0 
verlieren werde. Sogar im oß ber fatholifchen Kirche werde es tiefgreifende Diffe- 
venzen geben. „Selbjt Rom und Papſt werben auf kurze Zeit als offenbare Feinde unter 
ſich erſcheinen“. Auch proteftantifche Länder würden in die allgemeine Bewegung hinein- 
zogen werben. Wenn aber ihre Obrigfeiten das Auffommen freier Anftalten als Pflanz⸗ 
ätten hriftlicher Zucht begünftigten, würden ihre Staaten vor dem Schlimmften bewahrt 25 
leiben. U. ſah voraus, daß fich die religiöfen Gegenfäge in der Zulunft immer mehr 
—— werden, war aber gewiß, daß der Herr ſeiner Gemeinde werde zum Siege 
verhelfen. 

In den beiden letzten Jahrzehnten feines Lebens war 1.3 Thätigkeit durch zu: 
nehmende körperliche Schwäche und durch die Kränklichkeit feiner Gattin (Frau Anna geb. 30 
Ducterlony) auf allen Seiten gehemmt. Auch lafteten ökonomische Sorgen auf ihm, da 
er bei feinen zahlreichen Bublifationen (Grabmann führt im „Gelehrten Schwaben” 32 
größere und Kleinere Schriften von ihm auf) und auf feiner großen Reife zur Gründung 
der Ehriftentumsgefellichaft einen beträchtlichen Teil feines Vermögens aufgebraucht hatte 
und nun als Emeritus in doppelt übler Lage war. So verbrachte er die gelaeaeit troß 835 
feinen weithin reichenden Beziehungen meiſt in ftiller Zurüdgezogenheit. eine wieder— 
bolten jchlaganfallähnlichen plöglichen Erkrankungen binderten in oft gänzlich an geiftiger 
Arbeit. Mit wunderbarer Energie raffte er ſich nad jedem Krankheitsfall immer mieber 
auf, um durch litterariſche Beiträge in Zeitfchriften und unermübliche Privatlorrefpondenz 
jeine theologiſchen Anſchauungen und die Geſellſchaftsſache zu verteidigen ſowie für bes 40 
drängte evangelifche Glaubensgenofjen einzuftehen. 

Sein brennendes Verlangen, als Nachkomme öfterreichifcher Emigranten etwas für 
die evangelifchen Glaubensgenofien in Ofterreich, Böhmen und Ungarn zu thun, trieb ihn 
dazu, dem Kaifer Franz I. (II) aus Anlaß eines Beſuches desjelben in Augsburg im 
Jahre 1792 eine Denkſchrift zu überreichen, die der leutjelige Fürft huldvollſt entgegen 45 
nahm, obfchon er zuvor ftrengen Befehl an feine Begleitung erteilt hatte, feine Bittfte er 
—— Eine merkwürdige Verkettung günſtiger Umftände, infolge deren es U. damals 
gelang, perfönlich zum Kaifer zu gelangen, ſah er als eine —— Sügung Gottes und 
Erhörung feiner Gebete an. Diefe Erfahrung ermutigte ihn, auf einer Neife nach Dfter: 

ih im Jahre 1797 in Baden bei Wien eine förmliche Audienz beim Kaifer nachzuſuchen, 50 
die ihm gnädigft gewährt wurde und wobei er die gewünſchte Gelegenheit fand, ſich mit 
dem Monarchen über den Ernſt der Zeitlage auszufprehen. Auch für die Salzburger 
Kolonie in Amerika, über deren — er noch 1787 eine Schrift herausgab, war er 
thätig, ſolange es ihm feine abnehmenden Kräfte erlaubten. 

Erjt wenige Jahre vor feinem Tode ging fein Wunſch in Erfüllung, an einem ftillen 55 
Ort (Öttingen im Rieß) feinen Büchern und feiner Korrefpondenz leben zu können. Die 
Reifen, die er zwifchenhinein unternahm, zweimal nach Ofterreich und einmal nad) Herrnhut, 
auch nad Wernigerode, wo er befonderd nahe Freunde hatte, erfolgten meift auf Anraten 
der Arzte und dienten ihm zur Pflege perfönlicher Beziehungen. Troß feines hohen Alters 
unternahm er noch im Jahre 1805 eine Neife nach England, wahrſcheinlich auch feiner 0 
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Gejundheit wegen, fand aber nicht den —— Erfolg und ſtarb auf der Rüdreiſe 
im — ofpital zu Hamburg am 1. Dezember 1806 finderlos in einem Alter von 
78 Jahren 

ob. Aug. U. war feiner Zeit weit vorausgeeilt und hat darum für die Gegenwart 
5 mehr als bloß hiftorifche Bedeutung. Er war einer der erjten, der bei der damals in 
Deuiſchland herrichenden Verachtung der eigenen Nationalität gegen alles Undeutſche im 
deutfchen Volkstum proteftierte. Er hätte es gern gefeben, wenn jeine „Deutſche Gefell- 
ſchaft“ durch ihre Ausbreitung auf außerdeutfche Länder (mie England, Holland und 
Schweden) aud das Nationalbewußtjein der dortigen Deutſchen geſtärkt hätte. Vor allem 

ı0 aber gehört er mit zu den Bahnbrechern für die freie Organiſätion zur Pflege religiöſen 
Lebens und chriftlicher Licbesthätigfeit innerhalb des beitehenden Kirhentums. Er hielt 
beim Eindringen von Fremdkörpern in die chriftliche Kirche, wie Deismus und Rationa- 
lismus, freiwillige Vereinigungen lebendiger Chriften ald das zweckmäßigſte Mittel, Die 
briftliche Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. Daß er darin richtig ſah, bat die Folgezeit 

15 beiwiefen. Bei der Verfolgung diejes Zweckes fannte er feine Schranten der Nationalität 
oder der Konfeflion mehr; da war ihm allein die Stellung zu Ehriftus das Entfcheidende. 
Auch darin wird er Recht behalten, daß der Wahrbeitsgehalt der alten Belenntnifje nicht 
verloren geht, wenn er bibliſch neu begründet wird, jondern nur um fo heller ang Licht 
tritt und daß die Theologie nie von einem Punkt der Peripherie aus das Centrum finden 

% kann, fondern daß in der göttlichen Selbftoffenbarung der Mittelpunkt gegeben ift, von 
wo aus dann die peripherifchen Fragen ihre Löfung finden werden. H. Anjtein. 

Urlöperger, Samuel, Hofprediger in Stuttgart, dann Senior in Augsburg, 
geft. 1772. — Litteratur: Wohlverdientes Ehrengedächtnis des Herrn Samuel Urläperger .. 

„, jeammeı und herausgegeben von oh. Aug. a: Augsburg 1773; Sammlung 
25 Ürlspergerſcher Zubelichriften, Augsburg 1764; J. ©. Meuſels Leriton 1815, XIV. ©. 213 

bis 215; Koch, Gejchichte des Kirchenlieds IL, 166173, AdB U. von Jacobs: Bopuläre 
Darjtellungen: Dr. L. Renner, Lebensbilder aus der Pietiftenzeit, Bremen und Leipzig 1886, 
©. 332 ff., dort aud) Belege S. VII—IX; Armin Stein, Samuel Urlöperger, Der Patriardı 
des jüddeutichen Pietismus, Halle 1899, mit Benützung von Quellen, doch ohne Angabe der- 

30 ſelben. — Der handſchriftliche Briefwechſel S. U.s mit A. H. Francke befindet ſich in der Hallenſer 
Waifenhausbibliothet, mit den Grafen Stolberg: Wernigerode u. a. im fürjtl. Archiv zu 
Wernigerode a. H., mit dem Piarrer d’Annone von Muttent bei Bajel im Privatbejiß. — 
Weitere Quellen find verwendet und genannt in: Bernhard Kod, Sam. Urlöperger und feine 
Liebesarbeit an den Glaubensgenofien, Bilder aus Augsburgs firdlicher rgangenbeit 

35 S. 97—140. Augsburg, Schloffer 1906. 

Samuel Urlsperger, der Vater des befannteren Johann Auguft U. (ſ. A), des 
Stifter der deutſchen Chriſtentumsgeſellſchaft (ſ. A.) intereffiert durch fein Schidjal am 
Hofe Eberhard Ludwigs von Württemberg wie durch feine Fürforge für die Salzburger 
und böhmischen Emigranten. Er wurde geboren am 31. Auguft 1685 ald Sohn des 

a0 berzoglihen Staböverwalters zu Kirchheim unter Ted, als Nachkomme eines ehemals in 
Ungarn und Steiermark begüterten, in der Gegenreformation aber um des Befenntnifjes 
willen ausgewanderten Gejchlehts. Sein Bildungsgang mar der junger begabter 
Schwaben: Stabtichule, Klofter und Tübinger Stift. Mit 20 Jahren wurde er Magiiter 
der Philofophie, die Disputation handelte von der laterna magiea! Auf Grund feines 

45 theologischen Eramens wurde er nochmals in das Stift, aufgenommen (1707), wo er jet 
die Freundfchaft ber Stubiengenofien A. Bengel und Otinger genoß. Das Wohlgefallen 
des Herzogs anläßlich einer öffentlichen Disputation über eine Polemik des Kanzlers 
Jäger gegen Lode und Poiret verfchaffte ihm ein großes Neifeftipendium, das ihn auf 
faft 5 Jahre durdy Deutjchland, Holland und England führte, eine Zeit beftimmender und 

&0 nachhaltiger Eindrüde. 
Über Erlangen, two er in der Tochter des Nitterafademiedireftord von Jägersberg, 

Jakobine Sophie, feine nachmalige Gattin Fennen lernte, eilte er nah Halle zu A. 9. 
Srande. Diefer übergab ihn feinem eben nad) England zurückkehrenden Freund, dem 
Hofprediger des Prinzgemahis Georg, A. W. Böhme, deſſen fromme, originale Perfön- 

55 lichkeit (Charakteriftit bei Kramer, Francke II, 58ff.) auf den Nüngling entjcheidenden 
Einfluß gewann. Zwar trennte ein beftiger Seefturm, der das Schiff an die holländiſche 
Küſte zurückwarf und U. zugleich mit der Todesnot den Ernſt aufrichtiger Bekehrung 
vorhielt, die beiden auf ein halbes Jahr, während deſſen U. Holland beſuchte und in 
Utrecht bei Pontanus und Leydeker Vorleſungen über Cocceianiſche und Carteſianiſche 

so Streitigkeiten hörte; als dann Böhme ihn nad London rief, um an Stelle des beur— 
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laubten 2. Hofpredigers Ruperti fein Mitarbeiter an der Hoflapelle und der beutfchen 
Savoykirche zu werden, folgte U. mit Freuden. Als Hausgenofje Böhmes lernte er in 
faft zweijährigem Aufenthalt nicht nur London und die Univerfitäten Orford und Cambridge 
fennen, jondern wurde auch zu thätiger Anteilnahme an dem eben jet — es war bie 
Zeit kurz vor MWbitefield und Wesley — aufblühenden praftifchen „engliſchen“ Chriſten- 5 
tum mit der Nührigfeit feiner religious societies herangezogen. Yon nicht geringer 
Tragweite follte e8 für feine Zukunft werden, daß die ſeit 1698 beftehende angefehene 
societas de promovenda cognitione Christi ihn bei feinem Abjchied zum auswärtigen 
forrefpondierenden Mitglied erhob. Mit erweitertem Blid und angeregt für thätiges 
Ehriftentum ſchied U. aus diefer Zeit „lebendig und kräftig ziebender Gnade“. it 10 
mebreren jungen Engländern kehrte er im Juli 1712 nah Halle zu Frande zurüd, der 
ihn jest in fein Haus aufnahm, ihm auch wiederholt feine Kanzel zur Verfügung jtellte; 
als Vorſteher des engliihen Haufes hielt er Vorlefungen über englifche Gejchichte. In 
vertrautem Umgang mit dem Meifter knüpfte er eine Verbindung fürs Yeben, noch im 
boben Alter rühmt er, daß er mit diefem teuren Manne auf befondere Weife verbunden 15 
geblieben fei. Über Hannover, wo er am Hof Zutritt hatte, Hamburg, Stendal, Wolfen: 
büttel, Magdeburg, Halberftadt, Berlin, wo er die alten Freunde Speners bejuchte, und 
Yeipzig Tehrte er ım März 1713 in die Heimat zurüd, um in Stetten im Ramstal feine 
erite Pfarrei zu finden. 

Schwere innere und äußere Kämpfe warteten auf ihn. Der junge Herzog Eberhard 0 
Ludwig, der in Treue gegen feine fromme Erziehung fich Pietiſten tie Hedinger und 
Hochjtetter zu Hofpredigern gewählt hatte, „um mit ihnen in den Himmel zu kommen“, 
war jeit dem Tode der Mutter Magdalena Sibylle immer mehr auf Franpöfifee Abwege 
geraten; auf deren ehrwürdigen Witwenſitze in Stetten trieb das Fräulein von Grävenitz, 
die Maitreſſe des Herzogs ihr herriſches Spiel. Als nun 1714 Hochſtetter fein Amt 25 
niederlegte, wurde mit ihrer ausdrücklichen Zuſtimmung U. zum Hofdiakonus und bald 
zum Hofprediger und Konſiſtorialrat in Stuttgart berufen. Bon dem weltgewandten, 
jungen Prediger erwartete fie mehr Nachſicht. In der That ſcheint U., fo jehr er die 
innere Laſt diefes Amtes empfand, nicht den Mut zum kräftigen Eliaszeugnis gegen bie 
„Sandverderberin” und die Üppigfeit des Hofes gefunden zu haben. Vergebens fuchte w 
er durch eifriged Werben für die neue Malabarmiffion auch am Hof geiftliches Leben zu 
weden. Zwar gelang es ihm den Herzog zu intereffieren und eine Landeslollekte für 
Miffton durchzufegen, für deren Durchführung eine Kommiffion unter dem Vorſitz eines 
Schwagers der Grävenis eingefeßt wurde, und Miffionar Ziegenbalg jchrieb ihm jehr 
che über den reichen Ertrag von 6000 fl., aber das Argernis am Hofe blieb ss 
eiteben. 

Einen Wendepunkt in Urlöperger® Verhalten bedeutete — das ift heute gegen: 
über den Bedenken Kramers und des von ihm abhängigen Ritichl (Gefchichte des Pietis- 
mus III, 12f.) jo gut mie ficher — Franckes I4tägiger Beſuch im Haufe des Freundes 
zu Stuttgart im November 1717. Der innerlich unglüdliche Hofprediger fehnte ſich felbft 
nad Aussprache, wenn er kurz vorber fjchrieb: „Glauben Euer Hochwürden nur, daß Sie 
einen göttlichen Beruf bieber zu reifen haben. ch weiß es und bin’s gewiß.” Daß 
die beiden Freunde im Laufe eines zweiwöchentlichen intimen Verkehrs eine Ausfprache über 
U.3 Stellung zu dem Treiben des Hofes vermieden hätten, iſt bei dem Charakter der 
beiden ein unvollziehbarer Gedanke, das Schweigen des Frandejchen Tagebudys, das nur 
eine Unterredung über den Hofprediger mit dem Präfidenten Ofiander erwähnt, ftellt 
einer tieferen pjuchologifchen Betrachtung eher ein argumentum ex silentio für die 
Ausſprache und ihre jegensreihe Wirlung dar als das Gegenteil; gerade einem Tagebud) 
jener Zeit enthielt man die Intima mit bewußter Abjicht vor, zumal wenn fie die Höfe 
betrafen. Entjcheidend ift (abgejehen von dem Zeugnis der von mir ©. 103 angezogenen 50 
Vorrede, in der U. noch nad 36 Jahren dem Freunde für die Glaubensftärfung „in 
den dunkelſten Zeiten feines damaligen Amtlaufes” aus vollem Herzen dankt), daß die 
Briefe, die U. dem „Hergenspapa” nah Ulm, Augsburg und Nördlingen nachjendet, 
(„Das ift wahr, der Sieg ift über mein Bermuten ... ., mich hat es gewaltig geftärfet“, 
weitere Gitate f. m. Beitrag!) fo deutlich von einem inneren und äußeren Umſchwung, 55 
von U.8 fräftigem Zeugnis jowohl wie von wachſender Verfolgung feitens des Hofes und 
der Hofpartei reden, daß es des Zeugnifjes des jungen Francke gar nicht einmal bebürfte, 
der an feine Mutter jchreibt, U. fei durch den Umgang mit dem Vater dazu ermutigt 
worden „von der Wahrheit Zeugnis zu geben“. Ob freilich die aus Koh, Kirchenlied 
(j. oben) in die meiften Darftellungen herübergenonmenen Einzelheiten, wie die Predigt so 
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am Karfreitag, die darauffolgende Drohung des Herzogs, er hätte U. am liebften von ber 
— heruntergeſchoſſen, die Einkerkerung, die —* Entſcheidung der Gattin, lieber 
die Witwe eines Märtyrers als die Frau eines Verleugners Chriſti zu ſein, Züge, die 
offenbar auf eine mündliche Überlieferung zurüdgehen, hiſtoriſch oder legendenhafte Aus— 

s ſchmückung find, das zu entfcheiden muß der wohl m ertvartenden Bereicherung ber bis- 
ber recht lüdenhaften Quellen überlafjen bleiben. Als Thatjache fteht feſt, wie Herr Ober: 
hofprediger Kolb auf Grund der Stuttgarter Konfiftorialakten beftätigt, daß U. Schritte 
gegen die Grävenig unternommen hat, wozu er ſich in feinem Gewiſſen als Beichtvater 
des Herzogs verpflichtet fühlte, daß —— ein Kommiſſionsverfahren gegen ihn ein— 

io geleitet wurde, deſſen Ergebnis die Amtsentſetzung war. Ein hartes Geſchick war es für 
ihn, daß er 2 Jahre lang aus eignen Mitteln und ohne Amt in der Stabt bleiben 
mußte, troß wiederholter Interceffion des Konfiftoriums für fein geachtetes und gejchäßtes 
Mitglied. Das ihm angethane Unrecht hat U. ald Mann und Chrift ohne Erbitterung 
gegen feinen Fürften getragen. Erft im Jahre 1720 willigte der Herzog in feine Be 

15 —9* zum Stadtpfarrer und Spezialſuperintendenten von Herrenberg. Schon nad 
2 Sabren kräftigen Wirkens wurde er vor die ehrenvolle Wahl geftellt, der Nachfolger 
feines Freundes, des Hofpredigerd Böhme in London oder Senior an der Hauptkirche 
bei St. Anna in Augsburg, zu werden. Er entſchied fich rafch für Augsburg, wo ein 
Kreis frommer Ariftolraten Thomas von Rauner, von Stetten, von Höslin, Gullmann 

20 fih um den bejcheidenen Franckeſchüler und Pädagogen M. Rende, den Lehrer Liscovius', 
gebildet hatte. Doch dem Fremdling und Pietiften U. wurde der Eingang in Augsbur 
durch die Intriguen eines eiferfüchtigen Dialonus Schneider empfindlich erjchivert ; kr 
ehe er einzog, warb er auf Grund einiger von Hedinger übernommener Sätze aus feinem 
Erbauungsbud „Der Kranken Gefundheit und der Sterbenden Leben“ über das Leben 

25 der GSeligen nad den Tod bei dem evangelifchen Minifterium des Papismus und 
Gichtelianismus angellagt. Aus den umftändlichen Unterfuhungen, die 1725 ſich durch 
einen erneuten Vorſtoß des Pjeudonymus Leberecht Peträus wiederholten, ging er glänzend 
gerechtfertigt hervor. Er beſaß Weite des Geiftes genug, um zu Gunſten einer libertas 
evangelica in non necessariis nadızugeben. Die heitere Gelafjenheit des ehrwürdigen 

so Mannes, der übrigens feinen Standpunkt aus Chemnit, Gerhard und Brenz gründlich 
darzulegen wußte, gewann ihm fogar die Zuneigung fat des gefamten Rated. Derfelbe 

riff energifch ein, der Intrigant Schneider wurde entlarvt und aus der Stadt gewieſen. 
13 wenige Jahre darauf gegen eine Art Konventifel, die im Zufammenbang mit U.3 

Erbauungsftunden zum Teil mit geiftlicher Zeitung, zum Teil ohne fie fich gebildet batten, 
35 im Rat und von den Kanzeln vorgegangen wurde, genügte faft allein das Gewicht der 

Perfönlichkeit des Seniors von St. Anna, um die neue Erſcheinung als der Kirche un— 
efährlich zu dulden, ja als ein Zeichen neuertwachenden geiftlichen Lebens fogar zu pflegen. 
In ruhiger, zäher, tiefgrabender Arbeit fuchte nun U. feine Gemeinde im Frieden zu 
bauen. Bon —— körnigen auf Bekehrung dringenden, doch von der Schablone freien 

40 Predigten ging eine tiefe Wirkung aus; die Erwedten ſammelte er in ſonntäglichen 
Repetitionsftunden,; die Amtögenojjen verband er fih in brüberlichen Gemeinjchafts: 
tonferenzen, mit Vorliebe ging er den wandernden Kaufleuten und ber erwachſenen Jugend 
nad), mit Inspektor Rende teilte er fi in Waiſen- und Armenfürforge. Was der viel- 
jeitige Mann in 42jähriger Hirtentreue zur Hebung des geiftlichen und fittlichen Lebens 

45 der Stadt that, wird illuftriert durch das Urteil eines fürftlichen Beſuchers, Augsburg 
erfcheine ihm mie ein wohlgepflegter Garten, der Gärtner darinnen aber ſei U.; der 
Nürnberger Kupferitecher Chriftian von Mechel ruft aus: D glüdfelig Augsburg, das einen 
ſolchen Samuel hat! 

Auch die gefamte evangeliſche Welt follte diefem Manne verpflichtet werben. Schon 
50 feit feiner Londoner Zeit lebte in ihm die Freude am Handeln für mweitgreifende Reich 

gottesaufgaben. Als nun im Winter 1731 der Salzburger Erzbifhof Leopold Anton 
von Firmian feine evangelifchen Untertbanen durch das gefegwidrige Emigrationspatent 
vertrieb, da gab U. durch feine energifche, werkthätige Liebe das rechte Beifpiel, wie man 
fih zu diefen bedrängten Glaubensgenofjen zu ftellen habe. Als mit dem 31. Dezember 

55 1731 die Durchzüge durch Augsburg begannen und die Fatholifche Oppofition jogleich 
mit der Torfperre einfegte, machte er nicht nur die heimische Liebe in Predigt, Kollekten, 
Flugſchriften und mweitverziweigter Rorrefpondenz mobil, jondern wandte fi kurz entſchloſſen 
auch an feine englifchen Freunde. Die fofort gefandten 20000 fl. der societas de 
prom. eogn. Chr. bildeten den Grundftod zu der aus aller Welt gefpeiften Hilfskaſſe 

60 U.8 für die Emigrantennöte jeder Art. Hunderttaufende gingen für die vertriebenen 
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Salzburger, Böhmen, Polen, für die Anſiedler in Littauen und Nordamerika durch feine 
* Auch für die däniſch-halliſche Miſſion und Schultzs Arbeit unter den Juden 
ſammelte er. In vielen Städten Deutſchlands hatte er vertraute Agenten, die kollektierten 
und das Intereſſe an den Emigranten wach erhielten, wie Rieſch in Lindau, d’Annone 
in Muttent bei Bajel, Frefenius in Frankfurt, außerdem Freunde in Nürnberg, wo er 5 
zu feiner großen Freude den alten Joh. Schaitberger wieder entdedte und durch eine Schrift 
auf den Schild hob, in Hannover, Stuttgart, Berlin, Wernigerode, wo fich durch einen 
Schwager mit dem Gräflihen Haufe auf Grund der gemeinfamen Intereſſen bald ein 
inniges und für 1.8 Reichsgotteszwecke nützliches Freundichaftsband knüpfte. Mit diplo- 
matiſchem Geſchick benüßte er feine weitreichenden Beziehungen zu den Höfen von Stutt= 10 
gart, Hannover, Medlenburg, vor allem Wernigerode und Kopenhagen, um, meift in 
perfönlicher Korrefpondenz mit Prinzeffinnen, Vorteile für die Emigranten durchzuſetzen; 
gelang es ihm doch, nicht nur ie die Könige von Dänemark und Preußen durch den 
Grafen Chriftian Ernft von Wernigerode Einfluß zu gewinnen, auch in Wien beim 
Kaiſer wurden mit Hilfe der Generaljtaaten Vorftellungen gemacht, die nicht ohne Wir- 
fung blieben. Eine Steigerung feiner Emigrantenfürforge bedeutete es, daß die philan- 
tropiſche Gefellichaft der trustees ihn zu ihrem Bertrauensmann und Agenten berief, 
ald es fich darum handelte, „geſunde, fromme, arbeitfame” Salzburger in der vom General 
Oglethorpe geleiteten Kolonie St. Georgien in Pennſylvanien anzufiedeln. U. beforgte 
die Gewinnung und Ausrüftung der Leute bis ins einzeljte; er felbft ftellte mehrere 20 
Transporte zufammen und gab ihnen jedesmal einen erfahrenen Theologen zur Führung 
und geiftlichen Leitung mit. Überhaupt lag ihm alles an der rechten Miffionsarbeit an 
jenen biedern, in ihren evangeliichen Anjchauungen oft recht vertilderten neuen Glaubens⸗ 
genofjen. Er felbft prebigte ihnen, fo oft fich Gelegenheit bot, richtete für die Durd)- 
ziehenden und AZurüdbleibenden einen regelmäßigen SKatechetendienft ein, mit großer 2 
Gewiſſenhaftigkeit wählte er den amerikaniſchen Koloniften ihre frommen und neun: 
Prediger Bolkius, Gronau und Lemke aus Halle, und blieb durd eine rege Korrejpon- 
den; mit diefen und vielen einzelnen Salzburgern, die durch fein Haus gegangen waren, 
in beftändiger Fühlung. So gedieh unter feiner Oberleitung Ebenezer, wie er die Grün- 
dung nannte, zu einer Pflanzftätte evangelifchen Glaubens und deutſchen Fleißes und 30 
wurde ein wichtiger Faktor im religiöfen und fulturellen Leben der neuen Welt (fiehe 
Fr. Arnold, Die Salzburger in Amerika, Jahrbuch der Gefellichaft für die Gefchichte des 
Rroteftantiömus in Ojterreih XXV. Wien 1904). Aus feinem ftarken feelforgerifchen 
Intereſſe an feinen Salzburgern heraus fam er in einen rüdhaltlos fcharfen Gegenſatz 
zu dem Grafen Zingendorf, der in jener Zeit nachdrücklichſt fi) der Emigranten annahm 35 
und nicht wenige Anftrengungen machte, ın Wernigerode, Kopenhagen und London fich 
und feine Sache in Gunft zu bringen. U., der einen milden allem Ertravaganten ab— 
bolten Pietismus vertrat und der Kirche dienen wollte, fieht im Herrnhutertum nur einen 
läftigen unlauteren Konkurrenten. Faſt fein Brief geht nad Wernigerode oder zu 
d'Annone nad Bafel ohne eine ehrliche Zornesauftwallung gegen, die „neue Mode”, die so 
Seltiererei, die die arme Kirche zerftören werde, gegen diejes „Übel, dem man auf eine 
evangeliiche Weile fteuern“ müſſe. Zu feinem tiefen Schmerz kann U. es nicht hindern, 
daß die Herrnhuter in Georgien die Nachbarn feiner Salzburger Ebenezergemeinde werden 
und dort, mie er es auffaßte, große Konfufion anrichteten. Die Sorge um Ebengger, 
über das ſich fo manche Wetterwolken wie der englifch-franzöfifche Krieg, die Sklavenfrage # 
zujammenzogen, warf einen Schatten auf die letzten Lebensjahre des verdienten Mannes, 
wenn ihm auch der Schmerz über den faft völligen Niedergang des Werkes, den ber 
Sohn erleben mußte, eripart blieb. Sein Alter ward friedlich verklärt durch die all- 
— Liebe und Verehrung, die er in ſeinen beiden Gemeinden in Augsburg und in 
merila, wo man ihn mie einen Vater ſchätzte, in reichem Maße genoß, was bei feinem so 

bbjährigen Amts: und Ehejubiläum in überzeugender Weife zum Ausdrud fam. Das 
bäugliche Glück wurde getrübt durch den frühen Verluft von vier Knaben und den frühen 
Tod dreier Tochtermänner, doch war der einzige überlebende Sohn Johann Auguft fein 
in des Waters Geift wirkender Nachfolger in der Fürſorge für Ebenezer, feine Augen: 
weide in ben Tagen bes Alters, als das Eindringen des engliſchen Deismus in die 55 
deutiche Theologie und die Herrichaft des Nationalismus auf den Kanzeln den ehriwürdigen 
Zeugen aus Epeners und Frandes Zeit mit trüben Gedanken erfüllte. Nachdem er 1764 
jeine Ämter niedergelegt, beendete er nad einem ſchönen otium cum dignitate am 
Ofterfonntag 1772 zu Augsburg fein arbeitsreiches Leben. 

Schriftftellerifch hat fih U. außer in feinen „ausführlicden Nachrichten” über die so 
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Kolonie Ebenezer und dem fpäteren „amerilanifchen Ackerwerk“, die zufammen über 
6000 Quartſeiten umfaſſen und heute noch ein kulturhiſtoriſches Denkmal find, nur in 
asfetiicher Richtung bethätigt. Sein obengenanntes, zu den „alten Tröftern” gehörendes 
Erbauungsbudy hat eine weite Verbreitung gefunden, es enthält piuchologifch tiefe Be- 

5 tradhtungen und kraftvolle Gebete von großer Schönheit. Seine vielfach gedrudten 
Predigten verraten ein orginales Schöpfen aus der Schrift, dabei eine von der Schablone 
des norddeutſchen Pietismus freie Weife, den Ernft der Belehrung und die Herrlichkeit 
der Gaben Gottes an die m, beranzubringen (Proben bei Renner, ©. 361 ff.). 
Einige feiner geiftlihen Lieder haben in Knapps Liederſchatz Aufnahme gefunden. 

10 Samuel U. ift eine patriarhaliih milde, dabei Fraftvolle Geftalt es füddeutfchen 
Pietismus, tie fie fih aus einer glüdlihen Miſchung Spenerjher Milde, hallenſiſcher 
Entſchiedenheit und englifcher Thatkraft ergab, bei tiefer Innerlichkeit mit einer wohl— 
thuenden Weite des Blides für die Gelegenheiten, die Gott darreichte, in einer Zeit, wo 
man in der Enge fich behaglich fühlte. Durdy feine bahnmachende Arbeit an den Emi- 

15 granten bat er Anteil an allen fegensreihen Kulturfolgen diefer Berwegung, durch feinen 
das gejamte Leben feiner Gemeinde in Augsburg durchdringenden und pflegenden Hirten: 
dienft ift er ein Wegweiſer auch für heutige Aufgaben in der Kirche geworden, wie ſich 
in der That nicht wenige Anfäge zu den verfchiedenen Ziveigen der unter uns geübten 
firchlichen Liebesthätigkeit, wie Suftan Adolf:Vereinsarbeit, JZugendfürforge, Gemeinſchafts— 

20 pflege u. dgl. bei ihm finden. Es ift wohl nicht Ay udiel gejagt, wenn der Sohn von dem 
Vater rühmt: An ibm ftarb ein wahrer großer Mann, man mag dies Wort im natür: 
lichen, politifchen oder geiftlichen Verftande nehmen. Bernhard Koch. 

Urfacins, Biſchof ſ. d. U. Arianismus Bd II ©. 33, 2. 

Urfinus (fälfchlih auch Urfieinus genannt), Gegenpapft von DamafuslI, 
25 geft. nad) 385. — Die wichtigiten Dokumente gejammelt in Colleetio Avellana N. 1—13 ed. 

Günther, CSEL 35, 1, außerdem Mansi III, 621 f. 624—629; Hieronymus chronicon ad a. 
Abr. 2382; Rufinus hist. ecel. XI (II), 10; Liber Pontifie. ed. Duchesne I, 212ff.; Am- 
mianus Mareell. XXVII, 3, 11—13, 9,9. Neuere Litteratur j. bei d. Art. Damajus (IV, 
429), der auch jonjt zu vergleichen ijt. 

R") Nah dem Tode des römischen Biſchofs Liberius (24. Sept. 366) wurde der römifche 
Stuhl Gegenitand heftiger Kämpfe. Die eine Partei wählte den Diakon Urfinus, Die 
andere den Damafus, ebenfalls einen Diakonen des Liberius. Beide Parteien behaupten, 
daß ihr Kandidat der früher gewählte fei; aber die zweifellofe Thatfache, daß die Ordi— 
nation des Urfinus nur von einem Bilchof, Baulus von Tibur, vollzogen worden ift, 
während dem Damafus ſolch ein Verſtoß gegen die Kanones nicht nachgeſagt wird, 
ipricht dafür, daß Urfinus cher auf dem Plage war. Wir dürfen für ihn al® Tag der 
Meibe den 24. September annehmen, für Damafus den nächſten Sonntag, 1. Oktober 366. 

Urfinus batte die basilica Julii (bas. Sieinini bei Hieronymus, Rufin und Ammian) 
jenſeits des Tiber beſetzt; bei einem Berfuch des Damafus, ihn gewaltſam von dort zu 
vertreiben, fam es zu blutigen Straßentämpfen. Jetzt griffen die Präfelten ein; als 
Vertreter der Majorität wurde Damafus bevorzugt und Urfinus mit zwei Diafonen ins 
Eril gefhidt. Aber feine Anhänger blieben zurüd; fieben ihm getreue Presbyter bielten 
in ber basilica Liberii ihre Gottesdienfte ab. Da erftürmten am 26. Oftober 366 die 
damaſianiſchen Rotten die Bafılila, es gab ein furdhtbares Blutvergießen, von 137 Zeichen 

5 weiß Ammian. Gleichwohl wurde der ‚Friede nicht bergeftellt und die Urfinusleute fuhren 
fort in der basilica Liberii um ihr 9 Recht zu beten; fie verlangten, daß der Kaifer eine 
Synode zur Entſcheidung einberiefe. Als Ralentinian eine Berubi ung eingetreten glaubte, 
geitattete er (Coll. Avell. Nr. 5) die Rückkehr des Urfinus ne Nom, aber nur vom 
15. September bis 16. November 367 dauerte diefer Aufenthalt; weil die Ordnung in ber 
Stadt ernſtlich gefährdet war, wurde er mit feinen Klerikern wiederum verbannt und die 
basilica Sieinini auf Eaiferliche Verfügung (Coll. Avell. 6) dem Damafus ausgeliefert; 
jein Anhang bielt fortan in den Gömeterien feine Gottesdienfte ohne Geiftlihe ab. Es 
war das Werdienft des neuen Stadtpräfeften Praetertatus, wenn fo für eine Weile 
wenigjtens nach außen „tiefe Ruhe“ durchgefegt jchien. Unter dem 12. Januar 368 legt 

55 der Kaiſer jein früheres Edikt dahin aus (Coll. Avell. 7), daß die Urfinusklerifer ſich ihren 
Aufenthaltsort frei wählen dürften, nur Nom zu meiden hätten; wieder einige Monate 
ipäter wird auch die Umgegend von Nom bis zum 20. Meilenftein den Unrubeitiftern 
verichlofien; feine religiöje Verfammlung des populus dissentiens darf in diefem Umkreiſe 
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geduldet werden (Coll. Avell. 8. 9). Der Erfolg de3 Präfekten Olybrius (10) in der 
Unterdrüdung der Tumultuanten war vorübergehend ; feinem Nachfolger Ampelius wird, 
wohl im Sabre 371, die Pfliht, Nom und die fuburbifarifchen Gebiete von Urfinus 
und den „Genofien feines Irrtums“ — acht von ihnen lernen wir bier mit Namen fennen 
— freizubalten, ftreng eingefchärft, nebenbei freilich mitgeteilt, daß Urfinus nicht mehr an 5 
dem einen Platz in Gallien, wohin man ihn zuerſt gejchidt babe, till r figen brauche 
(11. 12). Offenbar liegt der Regierung ungemein viel daran, jede entbehrlihe Strenge 
gegen einen angejehenen Kirchenmann zu vermeiden. Freilich eine römiſche Synode von 
378 (Mansi III, 625f.) dankt zwar den Kaifern dafür, daß dem legitimen Biſchof von 
Rom, Damafus, die Entfcheidung über die Giltigfeit der Ordination in feinem Sprengel 
übertviefen jei, zeigt fi) aber jehr beunruhigt durch die immer erneuten Verſuche der von 
Urfinus geweihten Geiftlichen, jich einzudrängen ; einer von der Partei, Sfaac, ein be 
fehrter und wieder rüdfälliger Jude, hat den Damafus eines Kapitalverbrechens bejchuldigt. 
Zwar ift Damafus freigefprochen und Iſaae gebührend beftraft worden, aber die Sorge 
vor neuen Nänfen wird man in Rom nicht los. Der Kaifer (13) antwortet noch vor 15 
Ende 378, daß von Iſaac ficher niemand mehr etwas zu fürchten babe; Urfinus jet 
längit in Köln interniert, und feine Bitten, freizulommen, würden nicht gehört werben; 
innerhalb des 100. Meilenjteing um Nom wurde feine Zufammenfunft der Friedens: 
ftörer geduldet. Quietum nihil esse patitur, Elagt aufs neue die Synode von Aquileja 
September 381 über Urfinus und weiß den Kaifern von Wühlereien zu berichten, die er 20 
durch Briefe und ihm ergebene Perfonen in Rom anftifte. Selbft ald im Dezember 384 
Damafus jtirbt, fürchtet man am Hof einen neuen Vorſtoß des Verbannten; um jo leb: 
baftere Freude bezeugt man darüber (Coll. Avell. 4), daß bei der Wahl des Siricius 
das römische Volk dem Urfinus eine unzweideutige Abfage erteilt hat. Berzichtet hat 
aljo Urfinus auf den römifchen Epiffopat niemals; er wird wohl bald nad 385 geftorben 25 
fein; die Nachricht des Liber pontificalis, er babe zur Entſchädigung für Rom den 
je von Neapel erhalten, iſt offenbar der Gefchichte Ges Gegenpapites Laurentius nad): 
gebildet. 

Wenn der libellus preeum, den die Priejter Fauftinus und Marcellinus etwa zu 
Anfang 384 dem Theodofius überreichten, Stimmen aus dem urfinifchen Lager wieder- 30 
gäbe, jo befäßen wir eine tiefere jachliche Erklärung für dies Schiima. Dann wäre 
Damafus der Kandidat der Friedenspartei geweſen, die durch die Aufnahme aller Kleriker 
des Felix zu gleichen Rechten mit denen des Liberius in Nom fich bereit3 zu Ende 365 
als die mächtigjte ertwiefen hatte: Urfinus würde die Minderheit repräfentieren, die gegen 
ſolche Konzeffion an Treulofe und Häretifer unbedingten Broteft erhob. Aber jene Hypo— 35 
tbefe eines jonft unbelannten Redaktors von Dokumenten zur PBapftgefchichte, wie fie in 
dem Schlußſatz hinter Nr. 1 der Coll. Avell. (p. 5, 1—6) ausgefprocdhen ift, entbehrt 
jedes Anhalts in dem libellus. Seine Verfaſſer find ftrenge Luciferianer; und Männer, 
die felbft das Verhalten des Hilarius von Poitiers fchroff tadeln, fünnen nicht die echten 
Nachfolger des Liberius fein wollen, des Bischofs, von dem doch fogar die ihm fo günftig «0 
gefinnten gesta (Coll. Avell. p. 2, 7) nod einräumen: manus perfidiae dederat. 
„jene gesta jtellen Urfinus ald den Kandidaten der Ziberiustreuen, Damafus als den 
der Klerifer hin, die erſt dem Liberius bei feiner Verbannung ewige Treue gefchtworen, 
alsbald aber Felix für ihn zum Bifchof gewählt hatten; Damafus ſei einer von dieſen 
Meineidigen geweſen. Nun braucht man wohl die Thatſache nicht zu bezweifeln, daß 46 
Urinus nie mit Felir paktiert hatte und darauf feine höheren Anjprüche gründete. Aber 
einen Frieden, den Liberius gutgeheißen hatte, im Namen des Liberius zu brechen, ift 
au eine jonderbare Treue: der Urfinus als Nachfolger des Libertus ıft ebenfo eine 
tendenziöfe Fiktion wie der Damafus als Nachfolger des Felix (Coll. Avell. 1 p.2, 
21—23). In Fragen der Nechtgläubigfeit werden die beiden gleich geftanden haben; so 
denn objchon die Synode zu Aquileja (Mansi III, 621) den Urfinus des Liebeswerbens 
um die Freundſchaft des Arianers Valens (von Murfa) bezichtigt (vgl. Hieron. ep. 
15, 4), giebt fie zu, daß er ich offen in die Verfammlungen der Arianer nicht habe be- 
geben dürfen, aljo ftreng auf feine nicänifche Orthodorie gehalten hat. Der Heide Am: 
mianus Marc. wird Recht behalten, wenn er jenes Schisma mit feinen Greueln auf Ehr— 55 
geiz und ähnliche Leidenſchaften zurüdführt. Schlagworte, die bei der Menge erhitend 
a. find nad einer Zeit, wie die der Neligionsfämpfe unter Konftantius, leicht ges 
funden. 

Gennabius vir. ill. 27 nennt einen Urfinus unter den Schriftitellern des 4. Jahr— 
hunderts. Er habe gegen die Häretifer gefchrieben, die eine Wiedertaufe verlangen, wo 60 
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die Handauflegung des Fatholifchen Priefterd nad einem Klaren Belenntnis zu Chriftus 
und der hl. Trinität genüge. Ich bezweifle nicht, daß Gennadius an unfern Urfinus 
denkt, ſchon mweil er ihm den Pla hinter dem Juden Iſaac anweiſt, und wenn gar jtatt 
des Beiwortes homo Romanus das monachus der älteren Ausgaben zu Recht beftände, 

5 fo würde der Gegenſatz zwifchen Urſinus und Damafus leicht verftändlih: Urfinus 
MWortführer der neuen Möndhsfrömmigkeit, Damafus des mweltförmigen Kirchentums. In— 
des Hieronymus und Rufinus, diefe Apoftel der MWüftenheiligkeit, find dem Urfinus fo 
übel gefinnt wie möglih! Der Mönch Urfinus verdankt feine Eriftenz höchſtwahrſchein— 
lich einer ſchlechten Konjektur. Altere Gelehrte, darunter ein Steph. Baluze, baben die 

10 Streitfchrift unfer8 Urfinus in dem pfeudochprianifchen Traftat de rebaptismate mieber- 
erfannt, den die Modernen einmütig ins 3. Jahrhundert verlegen. Das Zeugnis von 
drei Handſchriften (oder bloß einer?), die einen Urfinus als Autor bezeichnet haben, fällt 
nicht ins Gewicht, weil da mwahrfcheinlich eine gelehrte Randnotiz aus Gennabius vorliegt; 
ich bezweifle nicht, daß Gennadius jenen Traftat, den wir unter Cyprians Schriften Iefen, 

15 gemeint hat. Selbſt wenn bier eine grobe Verwechſelung außer allem Zweifel jtände, 
würde Genn. ce. 27 doc) noch nicht wertlos, denn da wir einen Luciferianer fennen, den 
Diakonen Hilarius, der in Rom zur Zeit des Urfinus die Forderung der Wiebertaufe 
für alle von Arianern Getauften ftellte (ſ. d. A. Htlarius, röm. Diak. VIII, 67), jo fann 
Gennadbius doch mohlunterrichtet geweſen fein, wenn er den Urfinus gegen die Irrlehre 

2% der MWiedertäufer fchreiben läßt; und es ift dann eine eigentümliche Ironie des Schidfals, 
die über den faiferlichen Brief von Ende 378 (Coll. Avell. Nr. 13, p. 54, 15) die Über: 
ichrift De rebaptizatoribus gejest hat. Denn hierdurch wird Urfinus, von dem das 
Edikt in erſter —* handelt, mit dem Afrikaner Claudianus, der allerdings jenen Namen 
verdiente, bei einer Häreſie untergebracht, die er vielmehr nach Kräften bekämpft hat. 

26 Ad. Zülicher. 

Urfinus, Zacharias, geft. 1583. — M. Adam, Vitae German. Theol. Heidelb. 
1620, p. 529—542; K. Sudhoff, K. Dlevianus und 3. Urfinus, Elberfeld 1857; Gillet, Erato 
von Erafftheim und jeine Freunde, Frankfurt a. M. 1860, 2 Bde; derj. in der 1. Aufl. dieſes 
Werkes; Hans Rott, Briefe des Heidelberger Theologen Zach. Urjinus aus Heidelberg und 

0 Neuitadt a. H. in den Heidelb. Neuen Jahrbüchern Jahrg. 14, Heft I, 39—172, Heidelberg 
1905. Auch in den „Theologiihen Arbeiten aus dem rheinifchen evangel. Brediger:Berein“, 
Heft 8/9 und 12 werden verjchiedene Briefe U. mitgeteil. — Kürzere Biographien haben 
1862 M. Göbel in feiner Gefch. des chrijtl. Lebens ꝛc. I, 393 ff., 1863 Hundeshagen in Pipers 
Evangel. Kalender und 1880 3. Werle in den von dem ev. Verein der Pfalz herausgegebenen 

36 „pfälziihen NReformatoren“ und Andere geichrieben. Außerdem find die befannten Werte zur 
pfälziihen Reformationsgefhicdhte von Alting, Struve, Wundt, Seifen, Kludbohn ꝛc. zu ver: 
— Auch einige handſchriftliche Notizen ſind in nachſtehendem Artikel verwertet. — Seinen 
itterarifhen Nachlaß empfahl U. jeinem Schüler und Freunde Joh. Jungnig, welcher zuerit 

feine lateinifchen Schriften herausgab. Der erite Band derjelben erſchien 1581 in Neuftadt a. H. 
40 bei Harnijc und in neuer Ausgabe 1587 (Zach. Ursini . .. volumen Tractationum Theo- 

logicarum. Neostad. Pal. 1587, 701 ©. Fol.). Ein zweiter Band folgte 1589 (ebemda 
652 ©. Fol.). Beide Bände wurden im Namen des binterlajjenen Heinen Sohnes U.s, Jo: 
hannes, dem Pialzgrafen Joh. Kajimir gewidmet. Jungnitz beforgte aud eine vortrefflice 
Ausgabe des Heidelberger Katehismus, welche mit einigen deutichen Schriften U.3 1584 und 

45 1592 in Neuftadt erihien, jowie 1586 eine ſolche jeiner Vorleſungen über Ariftoteles Organon 
und 1585 und 1590 neue Auflagen des „Gründlihen Berichts“. Die von U. in der Sapien; 
mit den Schülern angejtellten Uebungen wurden 1589 und 1590 unter dem Titel: „Medita- 
tiones in materiis theologiae scholasticae“ in zwei Bänden neu herausgegeben. Aus U.s 
hinterlaſſenen Schriften jtellte fein Schüler David Pareus mit großer Sorgfalt einen Kommentar 

50 zu dem Heidelberger Katechismus ber, der unter dem Titel: „Explicationes catecheticae“ 
zuerſt 1591 erfchien und jeit 1598 als „Corpus doctrinae christ.“ zahlreide neue Auflagen 
erfuhr (val. den WU. Pareus Bd XIV ©. 688). Eine Gejamtausgabe der Werte 11.3 veran- 
jtaltete von 1612 an jein Schüler Duirinus Reuter in drei Foliobänden. 

U. wurde den 18. Juli 1534 in Breslau geboren. Sein Vater, Kaspar (nicht 
55 Andreas) Beer, ftammte aus Neuftadt in Ofterreich, hatte in Wien ftudiert und tar 

1528 nad) Breslau gelommen, two er Informator mehrerer junger Patrizier wurde, fich 
das Vertrauen hervorragender Familien erwarb, fpäter ald Diakon oder „Austeiler des 
emeinen Almofens“ in den Dienft der Stadt trat und von Moibanus auch zu Predigten 
seien wurde. Im Sabre 1533 verbeiratete fi) Kaspar, der feinen Familien: 

namen in Urfinus umgewandelt hatte, mit Anna Rothe, der Tochter einer angefebenen 
Breslauer Familie, blieb aber bis zu feinem Tode in dürftigen, ja drüdenden Berbält: 
nifjen. Kränklichkeit und andere häusliche Trübfal, fowie ein Hang zur Schtwermut, der 
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bei dem Vater fich zeigte, machte auch die Jugend des Sohnes zu einer freudlofen und 
erzeugte bei Zacharias frühe einen Ernft der Lebensauffafiung, der ihn in feinem ganzen 
Leben nicht verließ und in fpäteren Jahren zu ausgefprochener Melancholie wurde. — 
Auf der unter der Leitung Andreas Winklers ftehenden Elifabethichule gründlich vor- 
gebildet, fonnte Zacharias bereitö in feinem 16. Zebensjahre die Univerfität beziehen. Er 5 
ing nad Wittenberg und wurde bier am 30. April 1550 immatrifuliert. Won feinem 
————— Joh. Aurifaber wurde er Melanchthon vorgeſtellt und von dieſem, nachdem 
er einen von U. angefertigten lateiniſchen Aufſatz befriedigend befunden hatte, für reif 
zum Beſuche feiner Vorlefungen erflärt. Die Mittel zu feinem Unterbalte, welche fein 
Vater nicht zu beichaffen vermochte, gewährten ihm ſtädtiſche Stipendien und Unter: 10 
ftügungen twohlgefinnter Gönner. Unter diejen befand fih aud Johann Krafft (Crato von 
Crafftheim; ſ. d. A. BP XI ©. 57 f.), welcher damals feinen jungen Schüßling noch nicht 
perfönlich kannte. Ein Dankbrief des jungen Studenten an ihn vom 17. Dftober 1551 eröffnet 
die und großenteild noch erhaltene, während eines Menfchenalters fortgeſetzte Korrefpondenz 
mit Krafft, der ihm im Laufe der Jahre aus einem hodhverehrten Gönner zum vertrauten 
Freunde wurde. Was immer ihr Herz in Freude und Leib beivegte, wurde in diefen Briefen 
niedergelegt, die von dem die beiden trefflichen Männer verbindenden engen Bande ehrenvolles 
Zeugnis geben. Als zwei Jahre fpäter die Univerfität wegen Ausbruchs der Peft vorüber: 
gehend nach Torgau verlegt wurde, begab fih U. von Melanchthon mit einem empfeh: 
Ienden Zeugniffe (25. Juli 1552, CR VII, 1059f.) verfehen, in feine Vaterſtadt zurüd, 20 
wo er nun auch Krafft befuchte. Ein reicher Bürger, Duirinus Schlaher, nahm ihn bier 
zum Hofmeifter feines Sohnes Eleafar an, mit dem U. bald nach Wittenberg — 
Im Frühjahre 1554 wurde U. durch einen Fieberanfall, von dem er und Eleaſar be— 
troffen wurden, veranlaßt, ſich mit dieſem auf einige Monate nach Chemnitz zu begeben, 
wo beide bald genaſen. Nach ihrer Rückkehr ließ fih U.3 Zögling immer mehr in das 26 
robe und zügellofe Treiben hineinziehen, welches damals unter vielen Wittenberger Stu: 
denten herrſchte, und bereitete feinem jungen Informator, welcher allmählich jede Autorität 
über ihn verlor, jo viel Verdruß, daß dieſer endlich flebentlich bat, ihn aus feiner Stellung 
zu entlafjen. Ende Juli 1555 bradte U. ihn nad) Breslau zurüd, wo einige Monate 
vorher U.s Vater geftorben war. Am 21. September 1555 traf U. mwieder in Witten: so 
berg ein und feßte bier, nur mit wenigen gleichgefinnten Freunden verfehrend, feine 
Studien mit neuem Eifer fort. Zu Melanchthon, an dem er mit tiefer Verehrung bing, 
trat er num im ein noch engere Verhältnis und ſah mit Widerwillen die gehäffigen An— 
feindungen, denen der Praeceptor Germaniae ausgejegt war, und die die junge evan— 
geliſche ri efährdende Händelfucht vieler Theologen jener Zeit. 35 

Als ſich Melanchthon 1557 anſchickte, zu dem Neligionsgefprähe nah Worms zu 
geben, beſchloß U., nunmehr eine größere wiſſenſchaftliche Reife anzutreten, zu der ihm 
die Brüder feiner verftorbenen Mutter und andere Gönner die Mittel gewährten. Der 
ſcharf denkende 23jährige Jüngling hatte fich bereit3 eine jelbftftändige mifjenfchaftliche 
Ueberzeugung angeeignet. Es drängte ihn, die großen Schweizer Theologen kennen zu 40 
lernen, mit deren Anjchauungen er, ohne auf eines Meifters Worte zu ſchwören, überein- 
ftimmte. Einer Aufforderung Peucers folgend, begab er ſich unächt nad Worms, to 
er am 31. Auguft, drei Tage nad) Melanchthon, ankam. Während des ganzen Monats 
September blieb er hier und war Zeuge der ſchmachvollen Streitigkeiten, mit denen ſich 
die Evangelifchen zur Freude der römifchen Gegner befämpften, hatte aber auch Ge: # 
legenheit, die bedeutendften Theologen und MWortführer der verjchievenen Parteien 
jener Zeit kennen zu lernen. Dann ging er, mit einem glänzenden Zeugniſſe Melanch— 
tbons (d. d. Worms, 1. Dft. 1557) ausgerüftet, über Straßburg, Bafel und Laufanne 
nah Genf, wo ihn Galvin mit Wohlwollen aufnahm. Von da wandte er fich über Lyon 
und Orleans na Paris und nahm bier längeren Aufenthalt, teil® un fich in der Sig ah 50 
Sprache zu verbolllommnen, teild um feine in Wittenberg begonnenen bebräifchen Studien 
unter Jean Mercier p vertiefen. Im Sommer 1558 trat er die Rückreiſe an, beſuchte 
zunächſt Zürich und knüpfte mit den dortigen Theologen Beziehungen an. Dann kehrte 
er über Tübingen, Ulm und Nürnberg nad) Wittenberg zurüd. Hier traf ihn im Sep: 
tember 1558 eine Berufung des Breslauer Rats zum vierten Lehrer der Elifabethichule, 55 
der er alabald Folge leiftete. Seine Antrittöreve (Oratio exhortatoria ad doctrinae 
christianae studium, gebrudt 5.8. in Ursini Opp. I, 20 ff.) mahnt zum Studium 
der Theologie und giebt ebenfo von der gediegenen wiſſenſchaftlichen Bildung, wie von 
der erniten, auch der verfolgten Glaubensgenofjen im Auslande in Liebe gedentenden, 
Hriftlichen Gefinnung des jungen Gelehrten Zeugnis. 60 
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Während U.s Abweſenheit var aud in Breslau der Sakramentsftreit ausgebrocen, 
der damals in ganz Deutjchland die Gemüter erregte. U. war ſich auf feiner Reife völlig 
Har geworden, daß er im diefer Frage nicht neutral bleiben, fondern nur auf Galvins 
Seite jtehen könne. So wenig es ihn gelüftete, an diefen unerquidlichen Kämpfen teilzu— 

s nehmen, jo hielt er fich doch verpflichtet, feine Überzeugung offen zu befennen, und gab 
ihr, als er bei der ihm obliegenden Erklärung des examen ordinandorum Weland- 
tbons zur Lehre vom bl. Abendmahl kam, — Ausdruck. Deshalb als Saframentierer 
angefeindet, ließ er zur Rechtfertigung feines Standpunkts 1559 eine eigene Schrift er- 
ſcheinen, in der er mit der alle feine Arbeiten auszeichnenden Klarheit feine Lehre von den 

ı0 Saframenten und insbejondere vom bi. Abendmahle darlegte (Theses complectentes 
breviter et perspicue summam verae doctrinae de sacramentis, Vratisl. 1559; 
vgl. Urs. Opp. I, 761ff.). Da U.3 Vorgefegte daran Anſtoß nahmen, wurde die Schrift 
verboten. U. aber, der an dem immer lebhafter entbrennenden Streite feine Freude batte, 
bat um feine Entlafjung und erhielt diefelbe am 26. April 1560 mit einem rühmlichen 

15 Zeugnifje des Rats und unter der Bedingung, daß er der Stabt auf Verlangen wieder 
8 dienen bereit ſei. Von Krafft mit Reiſegeld verſehen, verließ U. am 25. Juni 1560 

reslau und ging nah Wittenberg, wo zwei Monate vorher Melanchthon geftorben tar, 
. bielt fich bier einige Zeit auf und reifte dann über Frankfurt, Heidelberg und Bafel nad 

Zürih, wohin ihn Bullinger und Petrus Martyr zogen. Am 3. Oktober fam er bier an. 
20 Martyr wurde ihm in Zürih, mas ihm Melandıthon in Wittenberg gewejen war. Cr 

pries ſich glüdlid, den „göttlichen Unterricht” diejes Mannes genießen zu dürfen, und 
befeftigte fih noch mehr in feiner ſchon vorber gewonnenen theologischen Überzeugung, 
die ihm den Pla an der Seite der Galviniften anwies und ibn für dieſe offen und ent: 
ſchieden Partei ergreifen ließ. So gern er feiner Vaterſtadt von neuem feine Dienfte 

25 gewidmet hätte, wie feine dortigen Freunde wünſchten, jo hätte er, wie er jchon am 
6. Oktober an Krafft jchrieb, einer Zurüdberufung dahin nur unter der Bedingung folgen 
können, daß es ihm geftattet würde, die Lehre der Schweizer Kirchen über die a⸗ 
mente, die Vorſehung und Gnadenwahl, den freien Willen, die menſchlichen Überliefe 
rungen und über die chriftliche Kirchenzucht öffentlich zu befennen. 

30 Während U.3 Aufenthalt in Zürich hatte Kurfürft Friedrih III. von der Pfal; 
(j. den A. Bd VI ©. 275ff.) den letzten Lutheraner in der Heidelberger theologiſchen 
Fakultät entlafjen und wünſchte diefelbe ganz mit reformierten Xehrern zu bejegen und 
namentlich für die Zeitung des kurz vorher in eine Art Predigerfeminar vertvandelten 
Sapienzlollegiums eine geeignete Kraft zu gewinnen. Da Martyr den zunächſt an ibn 

35 ergangenen Ruf ablehnte, fnüpfte man Verhandlungen mit dem von ihm empfohlenen U. 
an, der aber ernftlich Bedenken trug, ob er den Ruf annehmen könne, da er fich im feiner 
ängftlichen Bejcheidenheit die Kraft nicht zutraute, den ihm angetragenen Poſten auszu— 
füllen. Doc er überwand feine Zweifel und fonnte endlih am 27. Juli 1561 Krafft 
jchreiben, daß er nach Heidelberg geben werde. Nachdem er noch das Verhältnis zu feiner 

40 Vaterſtadt geordnet hatte, reifte U. über Straßburg nad Heidelberg, wo er am 9. Sep: 
tember eintraf und am 13. Oftober immatrifuliert wurde. Hier war ihm zunächſt die 
ſchwierige Aufgabe der vorher von Dlevian geführten wiſſenſchaftlichen und öfonomijchen 
Leitung der genannten Anjtalt geftellt. Hierzu kam, nachdem Dlevian in den praftifchen 
Kirchendienft übergetreten und U. am 25. Auguft 1562 zum Dr. theol. promoviert worden 

45 war, noch der Lehrftubl der Dogmatif. Am 1. September 1562 begann er jeine Vor: 
lefungen über die loei theologiei und fegte fie fort, bis er fie endlich 1568 in die Hände 
des zu feiner Entlaftung berufenen Hieronymus Zandius legen fonnte. Außerdem batte 
er noch jeit 1563 an jedem Sonntag nachmittags die Katechismuspredigt zu halten und 
bei den Beratungen über eine neue pfälzische Kirchenordnung mitzuwirken. Der weſentliche 

50 Anteil, den U. an der Abfaſſung des Heidelberger Katechismus hatte, ift in Bd X 
©. 164 ff. diefes Werkes näher dargelegt. Zwei von ihm als Zeitfäden für die Sapienz 
ausgearbeitete Katechismen, die größere Summa theologiae und der Catechismus 
minor fünnen als Vorarbeiten dazu betrachtet werden und die ſyſtematiſche Geſtaltung 
desjelben ift ohne Zweifel auf ihn zurüdzuführen. So großen und mwohlverdienten Beifall 

55 aber diejer Katechismus nad feinem Erjcheinen (anfangs 1563) bei den Geſinnungs— 
genofjen in und außer Deutichland fand, jo großen Anſtoß nahm man auf lutberijcher 
Seite an ihm. Schon im April machten Herzog Chriftoph von Württemberg, Pfalzgraf 
Wolfgang und Markgraf Karl von Baden dem Kurfürſten ernfte Vorftellungen und ver: 
jtärkten fie im Mai unter Beigabe eines wabrfcheinlih von Brenz verfaßten Verzeich— 

so niſſes der Mängel des neuen Katechismus. Die Aufgabe, dejjen twiftenfchaftliche Verteidi⸗ 



Urfinus, Zadar. 351 

gung zu führen, fiel U. zu, welcher dadurch zu immer neuen theologischen Fehden ge: 
nötigt wurde. In zahlreichen, meift im Namen der Heidelberger Theologen gejchriebenen, 
Streitichriften trat er mit Klarheit und Schärfe für das angefochtene Büchlein ein. Gegen 
eine von Brenz und Bidenbach verfaßte, im Herbit 1563 durch Herzog Chriftoph dem 
Kurfürften überfandte Kritik richtet fich feine im März 1564 erjchienene Schrift: „Ant 5 
wort auf etliher Theologen Zenfur über die am Rand des Heibelb. Kat. angezogenen 
Zeugnifje”. Aus demjelben Jahre jtammt die „Verantwortung twider die neugegründten 
Auflagen, mit welchen der Katechismus ... . von etlichen unbilliger Weis bejchtveret ift. 
Gejchrieben durch die Theologen der Univ. Heid.” Im Auftrag des Kurfürften verfaßte 
er ferner al3 Antwort auf die ſechs von deſſen Schwiegerfohn Johann Friedrich dem 10 
Mittleren überfandten Fragen über das Abendmahl 1564 die Eleine, aber inhaltreiche 
Schrift: „Antwort und Gegenfrag auf ſechs Fragen von des Herm Nachtmahl“. Im 
März 1564 erſchien dann aus feiner Feder die bedeutendfte diefer Streitjchriften: „Gründ— 
liher Beriht vom bl. Nachtmahl ..., geitellt durch der Univerfität Heidelberg Theo: 
logen“. Bei dem zur Beilegung diefer Streitigkeiten vom 10. bis 15. April 1564 16 
abgebaltenen ergebnislofen Maulbronner Religionsgefpräh (f. d. A. Bd XII 442f.) war 
U. neben Dlevian der fchlagfertigfte Wortführer gegen Andrei. Daran jchlofjen ſich er: 
bitterte litterarifche Kämpfe, bei denen U. die Vertretung des Standpunfts der Pfälzer 
übernahm. Auf den 1564 zu ranlfurt von Brenz herausgegebenen „wahrhaftigen und 
gründlichen Bericht” über das Geſpräch anttwortete er mit einem „Gegenbericht”, welcher 20 
den 1565 zu Heidelberg gedrudten Brotofollen über dasjelbe angehängt wurde. Er er 
wähnte darin die befannte, viel beftrittene, Außerung, welche Luther vor feiner lebten 
Reife nad Eisleben über den Abendmahlsbandel zu Melanchthon gethan haben follte: 
„Lieber Philipp, ich befenne e8, daß der Sad vom Saframent zu viel gejchehen iſt“ ꝛc., 
und wurde deshalb alsbald (im Februar 1565) von Joachim Morlin in der Schrift: » 
„Wider Landlügen der Heidelberger Theologen” (Eisleben 1565) aufs heftigite angegriffen. 
U. anttvortete darauf in einer unter dem Namen des Joſua Lagus berausgegebenen beut- 
ihen Schrift, in der er zugleih Marbachs Angriffe auf den „gründlichen Bericht” zurüd- 
wies. Als man 1566 um die Zeit des Augsburger Reichstags daran dachte, die Pfälzer 
wegen Abfalls von der Augsburger Konfeffion vom Religionsfrieben auszuſchließen, juchte 30 
U. auf Kraffts Anraten diefen Vorwurf durch die in dieſem Jahre erjchienene Heine 
Schrift zu widerlegen: „Augsburger Konfeffion, derjelben Apologie zc., mit ihren eigenen 
Worten in Fragſtück geſtellt“ (Urs. Opp. II, 1419 ff.). Demfelben Zmede follte ein am 
4. Februar 1566 herausgegebenes weiteres Schriftchen dienen: „Articul, in denen die 
a nalen Kirchen im Handel des Abendmahls einig oder fpänig find“ (Sub: 5 
hoff 640 ff.). 

Nur mit Widerwillen war U., den feine Neigung viel mehr zu ftiller frieblicher 
Gelehrtenarbeit hinzog, zum Vorkämpfer in einem gehäfligen, mit wenig lauteren Waffen 
geführten Streite geworden. Als ihn Ende 1566 der Kurfürft nach Amberg berief, um 
das im November unterbrochene Kolloquium mit den dortigen lutheriſchen Theologen an 40 
Olevians Seite fortzufegen, fam er zwar, lehnte aber jede Beteiligung an dem Wort: 
gefechte ab, von dem er fich feine Frucht verfprach. Bald darauf (am 19. Februar 1567) 
ichrieb er feinem Freunde Krafft: „Sum pertaesus istorum certaminum, quorum 
esse laborem puto majorem quam fructum“, und fündigte ihm feine Abficht an, 
ſolchen Streitigkeiten fern zu bleiben, jobald er einmal von dem Kampfplage abgetreten 45 
jei. Die außerordentliche Abeitslaft, welche auf ihm rubte, trug gewiß nicht wenig dazu 
bei, ihn in diefem Entichluß zu beſtärken. Stets von dem Gefühl gequält, daß er den 
ihm obliegenden Aufgaben nicht genügen fünne, hatte er Krafft fchon im Auguft 1563 
gellagt, daß er jo vielerlei Dinge zu treiben babe, und beigefügt: „Vitam in eruciatu 
consumo, dum video me, qui rem unam ago male, plures agere pessime“ 5 
(Rott 59). Die ausgedehnte litterarifche Thätigfeit, die er 1564 entfaltete, war ihm nur 
dadurch möglich geworden, daß damals die Univerfität wegen Ausbruchs der Peſt eine 
Zeit lang seföhloffen war. Sonſt mußte er die Nächte dazu zu Hilfe nehmen. Infolge 
deſſen wurden feine Augen geſchwächt und er litt an Schlaflofisteit immer ſchwerer 
wurde es ihm, die ihm obliegenden Arbeiten jo zu bewältigen, wie er es in feiner pein: 
lichen Gemifjenhaftigfeit für jeine Pflicht hielt. Nicht felten fehlte in der Sapienz der 
zweite Lehrer und U. hatte dann den Unterricht der 70 Zöglinge allein zu bejorgen. 
Dankbar begrüßte er es, als ihm endlid durch die Berufung von Zanchi einige Ent: 
lajtung verjchafft wurde, und ſchloß am 10. Februar 1568 feine dogmatifchen Vor: 
lefungen, welche Zandi jofort übernahm. Aber da nad) wie vor in der Sapienz alles, 6o 
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Unterricht, Erziehung und Vertvaltung an U. hing, blieb feine Überlaftung fo groß, hr 
er am 19. September 1569 Krafft klagte, er habe in diefem ganzen Jahre nicht jo viel 
Zeit gehabt, un aud nur einmal aus der Stadt ins Freie zu gehen. Als dieſer 1570 
während des Neichdtags in dem nahen Speier weilte, fonnte er nicht die Zeit erübrigen, 
ihn dort zu befuchen, und fchrieb (am 25. Juni) dem Freunde: „Si pater meus ve 
nisset atque istie esset, non liceret mihi eum visere“. Er fönne fich durchaus 
nicht aus feiner „Tretmühle” (pistrina) entfernen. Er wäre darum, als ihm im Auguft 
1571 aus Bern unter fehr vorteilhaften Bedingungen eine theologische Profefiur in Yau- 
fanne angetragen wurde, fehr gern diefem Ruf gefolgt. Aber der Kurfürft ließ ihn nicht 

10 ziehen. U. erhielt nur die Erleichterung, daß ihm nad einiger Zeit — Schüler Jakob 
imedonk als Gehilfe in der Sapienz beigegeben wurde. Auch das körperliche Befinden 

U.s, das ſchon früher viel zu wünſchen übrig ließ, verſchlimmerte ſich um dieſe Zeit. 
Serge und ein quälendes Steinleiden ftellten fih ein und verminderten feine Arbeits 

aft. Unter diefen Umftänden nahm feine Hppochondrie immer mehr zu. Er zog fi von 
15 —— Umgang zurück und tröſtete ſich der Hoffnung, daß ihn Gott bald zu ſich rufen 

werde. 
Hierzu kamen neue Kämpfe, welche diesmal innerhalb der pfälziſchen Kirche ſelbſt 

entbrannten. Schon die Kirchenordnung von 1563 hatte die Notwendigkeit einer Kirchen: 
guht betont, wie fie in den calvinifchen Kirchen des Auslands beftand. Aber zu U.s 

20 lebhaften Bedauern war fie in der Pfalz noch nicht zur Einführung gelangt. In Briefen 
aus jener Zeit gab er mehrfach feinem Schmerz über die herrichende Zuchtlofigfeit Aus: 
drud. Am 26. Mai 1568 ließ er dem Kurfürften eine Denkichrift zuftellen, in ber er 
freimütig Klage darüber erhob, daß man ſich unberufen in die franzöfifchen Kriege ein 
mifche und darüber die inneren Angelegenheiten und namentlich die Einrichtung der Die- 

25 ziplin verfäume (Monita D. D. Ursini Friederico III proposita ete. bei Kludbobn, 
tiefe II, 1053 ff). Mag auch U.3 Gemütöverfaffung zu feiner peffimiftifhen Beurteilun 

der Firchlichen und fittlichen Zuftände in der Pfalz etwas beigetragen haben, jo läßt fd 
feinen Klagen doch nicht jede Berechtigung abſprechen. Olevian, Zanchi u. a. teilten feine 
— während ſich der kurfürſtliche Leibarzt Thomas Eraſt und andere einfluß— 

so reihe Männer ſcharf gegen die Kirchenzucht ausſprachen. Als dann im Juni 1568 der 
Engländer Georg Wither bei feiner Promotion zum Dr. theol. die Thefe verteidigte, daß 
die Pfarrer mit den Presbyterien Macht haben follten, jeden Sünder, aud die Fürften, 
zu ermahnen, zu ftrafen und zu erfommunizieren, gab dies Anlaß zu einem ärgerlichen, 
in Wort und Schrift, auf Kanzel und Katheder, immer heftiger entbrennenden Streite, 

s5 an dem auch U. fich beteiligte. Mit Entjchievenheit trat er für die Notwendigkeit einer 
durch die Presbyterien zu übenden Kirchenzucht ein, zog fich aber bald von dem Streite 
urüd, weil er fich bei den in der Pfalz und überhaupt in Deutichland herrichenden Ver: 
Bältniffen feine praltiſchen Früchte von ihrer Einführung verfprah. Schon am 26. März 
1570 ſchrieb er an Bullinger, er gebdenfe in der Sache fein Wort mehr zu reden, und 

40 ſelbſt nicht zu antworten, wenn er gefragt werde. Denn die Zeit fei gelommen, bon ber 
es heißt: „Prudens tempore illo tacebit“. 

Ein unertvarteted Ereignis bereitete dieſen Kämpfen ein vorläufiges Ende. Unter den Geg— 
nern der Kirchenzucht hatten fih Adam Neufer, Pfarrer an der Betersfirche in Heidelberg, und 
Johann Silvanus, früher katholischer Domprediger in Würzburg, feit 1560 lutherifcher Pfarrer 

+ in Calw, dann 1565 Superintendent in Kaiferslautern, feit 1567 Inſpektor in Yabenburg, 
befunden. Beide glaubten ſich von Olevian — und traten dem ihnen übergeordneten 
— mit Widerſpenſtigkeit entgegen. Als dann Neuſer auf der Kanzel heftig gegen die 
Kirchenzucht eiferte und deshalb fein Pfarramt mit der Frühpredigerſtelle an der hl. Geiſtlirche 
vertaufchen mußte, verlor er allen Halt. Hatte er vorher ſchon die göttliche Dreieinigfeit 

so und die Gottheit Chrifti geleugnet, fo dachte er jegt an völligen Abfall von dem chrift: 
lichen Glauben und fuchte nidyt bloß mit den Antitrinitariern in Siebenbürgen, ſondern 
jogar mit dem türfifchen Sultan Verbindung. Auch Silvan beteiligte fih an den An- 
riffen auf die Trinitätslehre und fchrieb z. B. eine Abhandlung „mider den bdreiperfön- 
ihen Abgott und den Zmwei-Naturen-Gögen“. Auf dem damals in Speier tagenden 

55 Reichstag kamen die Beweife dafür in die Hände des Kurfürften, welcher, durch dieje Ent: 
defung aufs fchmerzlichite berührt, alsbald durch ein Edikt vom 13. Juli 1570 die Ein: 
führung der Presbyterien und der Kirchenzucht in der pfälzifchen Kirche verfügte. Silvan 
wurde auf Befehl des Kurfürjten verhaftet, während Neufer entkam und ald Muhamme— 
daner in der Türkei ftarb. Das Gutachten der — Theologen, welcher zu dem 

60 beflagenswerten, am 23. Dezember 1572 endlich vollzogenen Todesurteil über Silvan 
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führte, trägt leider auch die Unterjchrift U.s, welcher hierin gleich Dlevian ganz den alt: 
teſtamentlichen Standpunft vertrat (ſ. hierzu beſonders Mundt, Mag. für die Kirchen: 
geihichte d. Pfalz I, 88. Das Gutadhten bei Struve 217 ff. Vgl. d. AA. Friedrich III. 
Vd VI ©. 278 und Dlevian Bd XIV ©. 362). — Diefer peinlihe Zmwifchenfall gab 
den Gegnern der pfälzifchen Kirche nicht unmilllonmenen Anlaß zu dem 1573 von Andreä 6 
in Memmingen offen ausgefprochenen Vorwurf, die Lehre der Heidelberger Theologen 
führe zum Islam. Dieje konnten den Vorwurf nicht auf ſich figen laffen und veröffent: 
lihten 1574 im Auftrage des Kurfürften die Schrift: „Belanntnuß der Theologen und 
Kirhendiener zu Heidelberg von dem einigen wahren Gott in dreyen Perfonen, den zwoen 
Naturen in der einigen Perſon Chriſti“ ꝛec. Es unterliegt feinem Zweifel, daß U., der 10 
bereits 1563 der antitrinitarifhen Partei in einem Gutachten (Opp. III, 795 ff.) ent: 
gegengetreten war, an der Abfafjung diejer Schrift einen weſentlichen Anteil hatte, wenn 
er nicht ihr alleiniger Verfaſſer war. 

Der Tod Friedrichs III. (26. Oftober 1576) machte dem Wirken U.s in Heidelberg 
ein Ende. Er hätte diefe Erlöfung aus feiner „Tretmühle“ freudig begrüßt, wenn er die ı6 
Mittel bejefjen hätte, um ohne Amt feinen Unterhalt zu beftreiten. Im Sommer 1574 
batte er fih auf Zureden feiner Freunde mit einer einfachen Pfälzerin, Margareta Traut- 
wein, verheiratet, welche ihm, ohne ihm wegen ihres Mangeld an Bildung geiftige An- 
regung geben zu können, eine tüchtige Hausfrau und treue Pflegerin wurde und einen 
Sohn ſchenkte. Aber im Vertrauen auf Gott beivahrte U. feinen guten Mut, und konnte 20 
am 12. Dezember 1576 an Beza fchreiben: „Vivendi cum familiola diu sine labore, 
quo vicetum quaeram, sumtus non habeo. Sum autem dei beneficio magis 
alacri animo, quod ad me attinet, quam unquam“ (f. Rott 140). Seine Enthebung 
ließ jedoch länger auf fich warten, als die der übrigen Heidelberger Theologen. Endlich 
am 3. Oktober 1577 wurde das Sapienzkollegium aufgelöft und, nachdem 63 Zöglinge 25 
desfelben, weil fie den Kleinen lutherifchen Katechismus nicht annehmen wollten, entlajjen 
worden waren, am 11. Dftober auch U. feine Verabſchiedung angekündigt. Fünf Tage 
fpäter zog er mit feinem Eleinen Hausrat aus dem Anftaltsgebäude zu Freunden, die ihn 
gaftlih aufnahmen (vgl. U.S Brief an Chr. Herdeftan vom 28. Oftober 1577 bei Rott 
144). Einen aus Bern an ihn ergebenden Ruf zur Zeitung einer ähnlichen Anftalt mie 30 
die Sapienz lehnte er ab, weil er jich die nötige Kraft dazu nicht mehr zutraute und 
auch Pfalzgraf Johann Kafimir, Friedrichs gleichgefinnter jüngerer Sohn, ihn nicht ziehen 
laſſen wollte. Im Gebiete diefes Füriten fand dann U. mit Daniel Tofjanus, Zandi 
und anderen an dem am 28. Mär; 1578 von ihm gegründeten collegium Casimiria- 
num in Neuftabt a. 5. einen neuen Wirkungskreis und eröffnete bier am 26. Mai feine 35 
Thätigkeit mit Vorlefungen über den Propheten Jefaja (Opp. III, 1ff.). Seine förper- 
liche Kraft war bei feiner Überfiedelung nach Neuſtadt bereits faft völlig gebrochen. Bon 
Darmgicht und anderen fchmerzlichen Leiden gepeinigt, war er zumeilen lange an das 
Bett gefeflelt und feine Verftunmung und Menſchenſcheu verließ ihn auch in Neuftadt 
nicht. Ueber der Türe feines Studierzimmers ließ er bier die bekannte Inſchrift an— 0 
bringen: „Amice, quisquis huc venis, aut agito paueis aut abi aut me labo- 
rantem adjuva.“ Aber gi jeines leidenden Zuitandes feste er auch in Neuftabt feine 
angeftrengte wiſſenſchaftliche Thätigkeit fort. Veranlaßt durch die Unterzeichnung der 
Konkordienformel, fchrieb er zur Verteidigung des reformierten Lehrbegriff3 im Namen der 
Neuftädter Theologen 1581 jein lettes größeres Werk: „De libro Concordiae... ad- # 
monitio Christiana“ (j. den Art. Neostad. admonitio Bd XIII ©. 708f.) und ließ 
diefer bedeutenden Schrift noch in demfelben Jahre eine deutjche Bearbeitung in er: 
mweiterter Geftalt folgen (Chriftlihe Erinnerung vom Konkordienbud). Mit zwei Eleineren 
Verteidigungsichriften gegen Nik. Selneder (Examen reecitationum D. N. Selnecceri etc. 
1583) und David Chyträus (Commonefactio D. Chytraei ete., 1583) ſchloß U. jeine so 
litterarifchen Arbeiten ab. Ende 1582 traten U.s Leiden mit neuer Heftigkeit auf. Er 
erlag denfelben am 6. März 1583. Der Philolog Lambert Ludolf Pithopdus, der fpäter 
U.s Witwe heiratete, ſtand mit Jungnig an feinem Sterbebette. In feiner Gedächtnis— 
rede rühmt U.s Amtögenofje Franz Junius mit begeifterten Worten den Frieden und 
die Glaubenszuverficht, mit der U. aus diefem Leben ſchied. Die deutfche reformierte 55 
Kirche ehrt ihn mit Recht als einen ihrer hervorragendſten und fcharffinnigiten Theologen. 

Ney. 

Urftand ſ. die AA. Gerechtigkeit, urfprünglide Bd VI ©. 546 und Eben: 
bild Gottes BB V ©. 113ff. 

Real:Encyflopäbie für Theologie und Stirhe. 8.0. XX. 
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Urſula, die heilige und die elftauſend Jungfrauen. — Die ausgebildete 
Legende liegt in doppelter Geſtalt vor als Historia s. Ursulae et sociarum eius (Fuit tem- 
pore pervetusto) in den Anal. Bolland. III, S. 7ff. und als Passio s. Ursulae et ss. unde- 
cim millium virginum (Regnante domino) in der AS Oct. IX, ©. 157 ff. und Bonner 
Sahrbücder 93, 1892, ©. 154ff.; die Clematianiſche Inſchrift bei Kraus, Die dr. Inſchriften 
der Nheinlande Nr. 294; Sermo in natali sanct. Colon. virginum in den Bonner JB. 5%, 
1890, S. 118. — Crombach, Ursula vindicata, Köln 1647; Binterim, Kalendarium ecclesiar 
Germ. Colon. s. IX. Köln 1824; Nettberg, RG Deutſchl. I, Göttingen 1846, S. 111ff.:; Friedrich, 
KG Deutichlands I, Bamberg 1867, ©. 141 ff.; Stein, Die hl. Urjula, Köln 1879: Klinten 
berg in den Bonner Jahrbüchern 1889-93: Wattenbadh, Geſch. DO. T’, ©.47. Die ältere 
Litteratur bei Potthaſt, Bibl. IL, S. 1616. 

Nach der ausgebildeten Legende war die bl. Urfula die einzige Tochter des chriſt 
lichen Königs Deonotus oder Divgnetus in Britannien. Ihr Name follte fie als di 
Streiterin wider den Bären, d. h. den Teufel, den Erbfeind des Menſchengeſchlechts (nad 

15 1 Sa 17, 34) bezeichnen. Won einem heidnifchen Prinzen zur Ehe begehrt, behielt ſie 
fih, außer der Forderung feines ÜbertrittS zum Chriftentum, nocd eine Friſt von drei 
Sahren als Bedingung vor, um, wie man annehmen muß, während derjelben mit ihren 
zehn Gefpielinnen eine Wallfahrtöreife zur See zu machen. Auf elf Dreiruderern, die ebenio 
viele Tauſend Jungfrauen als ihre und ihrer Freundinnen Gefolgsleute trugen, kam ſie 

nad dem Hafen Tila an der Küfte Galliens, dann den Rheinftrom hinauf nad Köln, 
von da, nad) gaftlicher Aufnahme und Bewirtung durch die Bürger diefer Stadt, weitet 
jtromaufmwärts bis Bafel, wo die Flotte zurüdgelaffen und die weitere Wallfahrt zu Lande 
nah Nom gemacht wurde. Auf der Nüdreife, welche den nämlichen Weg einbidt, 
ichlofjen fih von Rom aus der Papft Cyriakus mit einem Gefolge von Klerifern, von 

35 Bafel aus der dortige Biſchof Paulus oder Pantulus der ungeheuern Pilgerſchar an 
In Köln wieder angelangt, wurde dieſelbe beim Landen und Ausfteigen von milden 
heidniſchen Barbarenhorden, melde als Hunnen bezeichnet werden und deren König be 
reits in Hagen: Reimchronik „Ezzel“ beißt, überfallen und fämtlich niedergemegelt, teils 
am Ufer, teild in den Schiffen, two fie fich teilweife (mie 3. B. die hl. Cordula) ver- 

30 borgen hatten. Die hl. Urſula jelbft follte anfangs ihrer Schönheit wegen als Gattin 
für König Ezzel verfchont werben, weigerte fich aber diefer Ehre und fiel nun ebenfalls, 
von einem Pfeile durchbohrt, der ſeitdem ihr ftehendes Attribut in den Darftellungen der 
chriſtlichen Kunſt geworden ift. Alsbald nad der blutigen That wurden die Hunnen 
von himmlischen Heerfcharen, die man plöglicd, den gemordeten Jungfrauen glei an 

35 Zahl, ericheinen fab, in die Flucht getrieben und fo zur Aufhebung ihrer Belagerung der 
Stadt Köln genötigt. Die befreiten Kölner beftatteten nun die Erfchlagenen auf einem 
großen Begräbnisplage am Rhein, indem fie einer jeden der Märtyrerinnen eine fteinern: 
Tafel mit ihrem Namen darauf beigaben. Diefe Namen batte der während des Blut- 
bades in eine Höhle geflüchtete Bischof Jakob, einer von den fie begleitenden Kleritern, 

0 angegeben. Inmitten der Taufende von Märtyrergräbern erbaute bald darauf, durch 
wiederholte Traumgefihte dazu aufgefordert, der aus Griechenland gekommene Pilger 
Glematius eine Kiche zu Ehren der bl. Urfula und ihrer elftaufend Gefährtinnen. Wie 
groß die Heiligkeit dieſes Begräbnisplages ift, läßt ſich daraus erfehen, daß derſelbe die 
Beifegung feiner einzigen weiteren Leiche, nicht einmal diejenige eben, getaufter Kinder, in 

45 feinem Boden duldet. 
Gegen die Glaubwürdigkeit der Legende in diefer Form erhoben bereits mittelalter: 

liche Schriftfteller, wie Jakobus a Voragine in der Legenda aurea und Gobelinus 
Verona, Dekan von Bielefeld um 1418, in feinem Cosmodromium, Sect. VI, c. 14 
bei Meibom Ser. rer. Germ. I, ©. 199 (vgl. aud Joach. Vadians Orat. de XI 

» milibus Virginum, Vienn. 1510) Einwände. Zahlreiche Einzelgüge, die in die Legende 
verflochten find: der Bapft Cyriakus, den das hriftliche Altertum nicht fennt, das Königreid 
Sizilien und die Stadt Konftantinopel in der Zeit der Chriftenverfolgungen, die Hunnen, die 
Wallfahrten aus Britannien nah Rom und der päpftliche Ablaß erregten Bedenken. Aud 
Baronius (Martyrolog. Rom. 21. Oet. und Annal. ad an. 383 nr. 4) gab die Legende 

55 wenigſtens in ihrer in Köln und überhaupt in Deutjchland landläufigen Geſtalt auf, ſuchte 
aber der abweichenden engliihen Faſſung Wahrheit abzugewwinnen, die die Historia re- 
gum Britan. Gottfrids von Monmouth um 1170 darbietet. Doc ift fie ebenfo un: 
möglich tie die Deutſche — Hunnen am Niederrhein um 380 und Pilten auf dem Felt: 
lande geben dem Königreiche Sizilien und dem Papſt Cyriakus nichts nad). 

60 Für die hiftorifche Kritik handelt es ſich einer an ſich unmöglichen Geſchichte gegen 
über nicht um die Frage ihrer Thatfächlichkeit, fondern nur um die nady der Zeit um 

a 

1 o 



Urſnla 355 

der Art ihrer Entſtehung. Die erſte Frage läßt ſich ziemlich ſicher beantworten. Meder 
Gregor von Tours noch die dem 7.—9. Jahrhundert angehörigen Martyrologien, die die 
Namen des Hieronymus, Beda, Ado von VBienne, Hrabanus Maurus und Notker tragen, 
tennen die Legende. Sie begegnet zum erjten Male in dem um 848 in Köln verfaßten 
Martvrologium des Wandalbert von Prüm v. 671ff. MG PL II, ©. 507: ö 

Tune numerosa simul Rheni per litora fulgent 
Christo virgines ereceta trophaea maniplis 
Agrippinae urbi, quarum furor impius olim 
Milia mactavit ductrieibus inelita sanctis. 

Ungefähr gleichzeitig iſt die Predigt In natali, wenn diefe wirklich in die Has 10 
tolingerzeit gehört. Die Legende ift alſo ſicher nicht älter ald das 9. Jahrhundert; 
auch fcheint ſie während der nächſten Zeit nicht über ihr Uriprungsgebiet binausgedrungen 
zu jein. 

Was die Art ihrer Entſtehung anlangt, fo läßt ſich auch diefe Frage beitimmter 
al bei vielen anderen Legenden beantworten. Sie tft aus der clematianifchen Inſchrift ı5 
erwachſen. Dieje gebört dem Ausgang des 4. oder dem 5. Nabrhundert an. Ste lautet: 
Divinis flammeis visionibus frequenter admonitus et virtutis magnae maiesta- 
tis martyrii caelestium virginum imminentium ex partibus orientis exsibitus 
pro voto Clematius V.C. de proprio in loco suo hane basilicam voto quod 
debebat a fundamentis restituit. Si quis autem super tantam maiiestatem huiius % 
basilicae ubi sanctae virgines pro nomine XPI sanguinem suum fuderunt 
corpus alicuiius deposuerit exceptis virginibus sciat se sempiternis tartari 
ignibus puniendum. Durd die Inſchrift erfahren wir demnach von Gefichten, die dem 
Glematius, einem Mann fenatorifhen Ranges, wurden. Es erichienen ibm bimmlische 
Nungfrauen, die ihm in Bezug auf ihr Martorium eine Mahnung erteilten. Hier fragt e 
ih: hat er von ihrem Martyrium fchon vorher gewußt, oder haben fie es ihm erft ges 
offenbart? Die Infchrift ſagt Direft weder das eine noch das andere. Erwägt man 
aber, dat Clematius im folgenden Sat den Hölnern mitteilt, daß an diefer Stätte heilige 
Yungfrauen für den Namen Chrifti ibr Blut vergoiien, fo wird man geneigt fein, das 
legtere anzunehmen. Daß diefe Annahme richtig iſt, twird dadurch bejtätigt, daß im Jahre 30 
386 dem Ambrojius von Mailand ſich Gervafius und Protaſius als Märtyrer offenbarten, 
und da um Diefelbe Zeit jih die Mürtorer von Agaunum dem Biſchof Iheodor 
von Octodurum fund thaten. Die drei Ericheinungen ſind Parallelen, die gleich be: 
urteilt tverden müſſen. Keine von ihnen giebt von einem wirklichen Ereignis Kunde, 
aber alle haben zur WVorausfegung die Überzeugung, daß am Urte der Erjcheinung 3; 
Martyrien ftattgefunden hatten. Diefe Anichauung wird für Köln ebenfo begründet ge: 
tweien fein wie für Mailand, wenn es auch bier wie dort an einer beitimmten UÜber— 
lieferung fehlte. Die Bifionen des Glematius gaben alio einer verſchwommenen Bor: 
itellung Geſtalt und Farbe, freilich noch in ziemlich unbeftimmter Weife: Glematius erfuhr 
nicht wie Ambroftus die Namen feiner Heiligen: er mußte jich damit begnügen, daß fie a 
Jungfrauen waren. Er glaubte der Erjcheinung und gelobte, die auf feinem Grund und 
Boden befindliche verfallene Balılifa, die den Ort des Martyriums bezeichnete, wieder 
herzuſtellen. Es bleibt aud bier manches unficher: man fünnte bei der Bafılifa an eine 
alte Memoria denfen; aber dann würde der Name der Märtyrer nicht verloren gegangen 
fein. Die Beziehung zwiſchen dem Martyrium und der Kirche ift aljo wahrscheinlich erſt 
durch die Viſion bergeitellt. Auch die Bedeutung der Worte in loco suo tt fraglich; 
Klinkenberg veritebt jie: auf ihrem urfprünglichen Platz. Aber diefe Deutung ſcheitert 
daran, daß niemand eine baufällige Kirche an einem neuen Ort von Grund aus wieder: 
beritellen kann. Die Worte in loco suo jagen alfo bei ihr etwas völlig Überflüffiges. 
Demgemäß bat man fie in dem ohnehin nächitliegenden Sinn zu verſtehen: auf feinen so 
Grund und Boden. 

Aus der clematianifchen Inſchrift ergiebt fich fomit, daß es im 4. Jahrhundert eine 
Tradition über das Martyrium eimer größeren oder Eleineren Anzahl von Jungfrauen in 
Köln nicht gab. Der Glaube an die Ihatfächlichkeit desfelben berubt ausſchließlich auf 
der Zuperläffigfeit der Bifionen des Clematius. Aber diefer Glaube war in Köln ebenfo 5 
vorhanden, twie in Mailand der Glaube an Gervaftus und PBrotafius und im Rhone— 
tbal der Glaube an die Märtyrer von Agaunum. Er tourde geftüßt durch die von 
Clematius erneuerte Kirche; fie oder ein ipäterer Bau bebtelt den Namen ecelesia sanc- 
— virginum Jahrhunderte lang (Urk. Wichfrids von 927 NRRh UB I ©. 19, 
Ar. 88). {#7} 
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Der Glaube an das Martyrium einer unbeſtimmten Zahl namenloſer Märtyrerinnen, 
die zu unbekannter Zeit auf unbelannte Weiſe den Tod erlitten, iſt der Ausgangspunkt 
für die Bildung der Urfulalegende. Man kann verfolgen, wie diefer Nebelfled ſich all- 
mählich verbichtete. Der erſte Fortichritt war, daß die Namenlofen Namen erhielten: 

5Nod in dem Sermo in natali virginum berrfcht die allgemeine Bezeichnung; nur ver: 
fihert der Nebner, daß zu den ungfrauen die bl. Winnofa oder Pinnofa gehört babe 
(e. 11). In dem Martyrologium Ujuards (875) lieft man zum 20. Dftober: Civitate 
Colonia passio sanctarum virginum Marthae et Sanctae cum aliis pluribus, 
AS Juni Bd VII, ©. 613. Die Meinung des Sermo war alſo keineswegs allgemein 

ıo anerkannt ; auch fällt auf, daß bei der Namengebung biblifhe Namen benügt wurden, 
eine Beftätigung dafür, daß «8 an jeder Überlieferung mangelt. Die plures aliae 
verlangten nad meiteren Namen. So findet man denn in dem Kölner Kalender von 
873—891, den Binterim befannt gemadt hat, 11 Namen: Urfula, Sancia, Gregoria, 
Pinofa, Martha, Saula, Bertula, Santina, Rabacia, Saturia, Palladia. Sodann firiert 

15 fi die Zahl. Daß man aus der Clematianiſchen Inſchrift viele Märtyrerinnen heraus: 
: lag, zeigen der Sermo und Uſuard; ſchon im erjteren und bei Mandalbert find die vielen 

Tauſende geworden und aus diefen werden in den Zufägen zu den Martyrologien Bedas 
(AS März II, ©. 25) und Abos (MSL 123 ©. 431) u.a. die 11000. Sie erjcheinen als 
Öffentlih anerfannt in der Urkunde Hermanns von Köln vom 11. Auguft 922, Annalen 

20 des hift. Vereins für d. Mhein, 26—27, ©. 334. Bei der Art der Bildung der 
Legende ift es wenig wahrſcheinlich, daß dieſe Be durch irgend einen Leſefehler ent: 
ftanden ift. Es wäre cher zu vermuten, daß fie auf der Kombination der 11 Namen 
mit den Taufenden von Märtyrerinnen beruht. Doch hängt fie mit der novelliftifchen 
Ausgeftaltung der Legende zufammen. Dieſe aber entjtammt, wie Klinfenberg gezeigt 

26 hat, der ———— der Nachricht von den jungfräulichen Märtyrerinnen, die bei Köln 
den Tod fanden, mit der wäliſch-bretoniſchen Sage von der Frauenwanderung aus Bri— 
tannien nach Armorifa unter Kaifer Marimus, die Gottfried von Monmouth in feiner 
Hist. reg. Brit. V, 15f. aufbewahrt bat. Aus diejer Sage ftammen die Nachrichten 
von der Seefahrt der Jungfrauen und ihrer Hinmeßelung, alfo der eigentliche Inhalt 

30 der Legende. Die Historia s. Ursulae zeigt ſie jchon in völlig abgerundeter Geftalt. 
Da fie dem Erzbifchof Gero (969—975) gewidmet ift, jo wird man die Verichmelzung 
der Kölner Nachricht mit der britiichen Sage in die erite Hälfte des 10. Jahrhunderts 
zu verlegen haben. Im 12. Jahrhundert geht die Legende ın die Geſchichtswerke über; 
man findet fie bei Sigibert von Gembloux, Chron. 3. 453 MG SS VI, ©. 310, bei 

35 Otto von gedling, Chron. IV, 28 ©. 211, und in den jüngeren Kölner Quellen, der 
Reimchronik Gotfrid Hagend (um 1280) ®. 152—396, Chroniken d. d. Städte XII, 
©. 26 und der Cronica van der hilliger stat van Coellen (1499). 

Aber zur Ruhe war die Sage noch nicht gelommen. Im 12. Jahrhundert fanden 
auf dem ager Ursulanus, d. b. nicht in der Umgebung der Urfulaficche, fondern bei 

40 der Kirche der Machabäer (ſ. Klintenberg, Bonner JB 93 ©. 171ff.) Ausgrabungen 
Statt, wobei man außer vielen weiblichen auch auffallend viele männliche Gebeine fand, 
und unter diejen viele, die durch in den Särgen befindliche fteinerne Täfelchen als 
Kardinäle, Erzbiichöfe, Biſchöfe ꝛc. — dabei auch jener Papſt Coriafus bezeichnet waren. 
Diefe Funde erregten bei dem Abte Gerlah von Deuß den Verdacht, es habe bier eine 

+5 Fälſchung ftattgefunden, weshalb er die ihm befreundete Elifabeth zu Schönau um Auf: 
ihluß bat und fo jene merkwürdige rückwärts jchauende Prophetie über Urfula und die 
Elftaufend veranlaßte, melde von Elifabetbs Bruder, Egbert, in lateiniſcher Sprache 
niebergejchrieben, für längere Zeit als zuverläffige Gejchichte geglaubt worden ift. Allein 
die in ihr enthaltenen Aufichlüffe über die Einzelheiten der Märtyrergefchichte find voll 

50 der gröbjten Anachronismen und der läppijchiten Angaben über die beteiligten Berfonen. 
Paapſt Cyriakus z.B. foll ein Brite von Nation geweſen fein, der auf befonderen ——— 

Befehl ſeine päpſtliche Würde niederlegte, um den Jungfrauen nach Köln zu folgen. Die über 
ſeine Abdankung erzürnten Kardinäle hätten ebendeshalb fein Andenken in den Alten der 
päpftlichen Geſchichte zu tilgen gefucht, und fo erkläre jich das Schweigen aller römifchen 

655 Quellen in Betreff des Papſtes Cyriakus. Auch ein König von Griechenland und eine 
— von Sizilien ſeien unter den im Gefolge der hl. Urſula Umgekommenen geweſen. 
Die Möglichkeit der Lenkung der Flotte der Jungfrauen zur See und auf dem Rheine 
erkläre ſich daraus, daß Urſulas Vater, von ihrem Reiſeplane benachrichtigt, heimlich ſee— 
kundige Männer in die Schiffe beordert habe u. f.f. Schon Papebroch (in feinem Co- 

so natus chronico-histor. ad Catal. Rom. Pontiff. p. 31) bat das Märchenhafte dieſer 
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Angaben erkannt und deshalb den auf die hl. Urfula bezüglichen Bifionen Elifabeths die 
Glaubwürdigkeit abgefprodhen. Die 1183—1187 aufgezeichneten Dffenbarungen des eng- 
lichen ae Richard, der fich zu ermeuerter Unterfuhung der Sache in die 
Abtei Arnsberg begab und dort zivei Bücher de passione ss. undeeim millium vir- 
ginum verfertigte, ergänzen und erweitern die Gefichte Elifabethbd und find demgemäß 5 
nah abenteuerlicher und fabelhafter als diefe. Man findet fie in Crombachs Ursula 
vindicata, Köln 1647. (Zödler +) Hand. 

Urfulinerinnen. — Quellen und Litteratur: 3. B. Nazari, Leben der Hl. Angela 
Merici, deutich bearbeitet Nugsburg 1811 und von M. Sinkel, Regensburg 1843 (über die 
älteren Biographien der hl. Angela j. Heimbuder I, ©. 511); Chroniques de l’ordre des 10 
Ursulines recueillies pour l’usage des religieuses du m&me ordre par M. D. P. V. (Paula 
de Bomereu, Urfuline geit. 1699) Paris 1673 ff 3 Vol.; Journal des illustres religieuses de 
l’ordre de St. Ursule avec leurs maximes et pratiques spirituelles, Paris 1684, 5 Vol., 
deutih 2 Bände Landshut 1720; M. Hamel, L’annde apirituelle historique et chronolo- 
gique des religieuses Ursulines, Paris 1689 ed. Clermont-Ferrand 1891; Charles St.:Foir, 
Annales de l’ordre de Ste-U'rsule depuis la revolution francaise jusqu’ä nos jours, 
Clermont-Ferrand 1858, 5 Vol., Clermont:ferrand, Vie des premitres Ursulines de France, 
Paris 1856, 2 Vol.; Helyot, Geſchichte der Klöjter und Ritterorden, Leipzig 1754, IV, 178ff.; 
Heimbucher, Orden und Kongregationen der fathol. Kirche, Paderborn 1896, I, 511—519 (dort 
weitere Litteratur); die eriten Schwejtern der Urfulinerinnen, nad den Ordendannalen bear: 20 
beitet und aus dem Franzöſiſchen überjegt von einer Urjuline, mit einem Vorwort von 
P. Aug. Lehmtuhl S.J., Paderborn 1897. 

Die nad der hl. Urfula benannte Frauengenofjenichaft gehört zu den bebeutenbften 
Stiftungen, welche aus der Neubelebung des italienischen Katholicemus in ben 40er 
Jahren des 16. Jahrhunderts hervorgegangen find. Sie findet ihren Hauptziwed im Unter: > 
richt und Erziehung der weiblichen Jugend, um eine ftreng Firdhlihe Gelinnung zu 
erzeugen und jo indireft der Reformation entgegenzuarbeiten. Ihre Stifterin ift die von 
Clemens XIII. im Jahr 1768 felig und Pius VII. im Jahr 1807 heilig gefprochene 
Angela Merici. Angela wurde am 21. März 1470 (oder 1474) in Dejenzano am 
Gardafee geboren. Früh verwaift wuchs fie mit ihrer älteren Schwefter im Haufe eines 30 
Obeims in Salo auf. Ihre Neigung zu ercentrifchen Formen der Frömmigkeit bethätigte 
fie bereit früh in einer heimlihen Flucht aus dem Haufe des Oheims, um einfam in 
einer Höhle verborgen zu leben. Nach dem Tode ihrer Schweiter ſchloß fie fich den 
Franziskaner⸗(oder —— iner)⸗Tertiarierinnen an. In ihrem Geburtsort Deſenzano 
begann ſie mit einigen — oil eine Kleinkinderſchule zu halten, in der die 3 
Kinder in den Anfangsgründen der Religion und den Elementargegenftänden unterrichtet 
wurden. Seit 1516 jeßte fie dieſe Thätigfeit in Brescia fort. Nach verjchiedenen Wall— 
fahren unter anderen nad Jeruſalem, an die ſich die Erzählung von ihrer wunderbaren 
Heilung nad) zeitweiliger Erblindung fnüpft, that fie fih mit einer Reihe gleichgejinnter 
Gefährtinnen zufammen, um eine unter dem Schuge der hl. Urfula jtehende Bereinigung 40 
von Religiofinnen ohne bejonderes Gelübde am 25. November 1535 in der St. Afra— 
firhe zu Brescia zu begründen. Ihre angeblich auf göttlihe Offenbarung zurüdgehende, 
dem Priefter Gabriel Cozzano diktierte Regel umfaßt 25 Kapitel. Nach der Abficht der 
Stifterin follte die Genoſſenſchaft keine gemeinfam lebende Elöfterliche, ſondern eine nad) 
Art der Tertiarierinnen verfaßte freie Schtweiterfchaft zur Übung der chriftlichen Liebe 45 
durch Krantenpflege und Yugendunterricht ſowie zur eignen Bildung und Heiligung bilden. 
Eine bejondere Ordensfleidung war ebenfo wenig wie das gemeinfame Leben ın einem 
Haufe vorgefchrieben. Die Jungfrauen behielten ihre Wohnung bei den Eltern oder 
Verwandten. Die Faftendisziplin war feine ftrenge, die Andachtsübungen nicht ſehr zeit 
taubend, nur der tägliche Blu der Mefje und monatlich einmalige gemeinfame Kom: 50 
munion wurde gefordert. Ein Keufchheitsgelübde wurde nicht abgelegt, fondern nur Ge: 
borfam, Keufchheit, Armut als evangelifcher Ratſchlag empfohlen. Zur Oberleitung der 
Geſellſchaft ſollte eine „Mutter“ io Lebenszeit gewählt werden. Unter bdiefer jollten 
nah den acht Diftrikten der Stadt Brescia acht Matronen als Vorfteherinnen, unter 
diefen acht Lehrerinnen und unter den letteren ebenjo viele Auffeherinnen (Golonelli) 55 
ſtehen. Die Geſellſchaft unterftellte fih dem Biſchof von Brescia, der einen Priefter als 
Vater der Geſellſchaft mit der väterlichen Hirtenforge betraute. Für die Auffeherinnen 
verfaßte Angela noch befondere Admonitiones in neun Kapiteln, in denen fie ihnen unter 
anderem ausdrüdlih ans Herz legte, ihre Töchter vor der rrlehre zu beivahren. Eine 
weitere Ausführung ihrer in der Regel gegebenen Vorſchriften findet fich in dem an ihre Nach: co 

- 5 
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folgerin, die Gräfin Lucrezia von Lodrone, gerichteten Teftament in elf Kapiteln. Nachdem die 
Regel vom Biihof von Brescia, Kardinal Franz Gornaro, am 8. Auguft 1536 gemebmigt 
war, wurde am 18. März 1537 die Gtifterin Angela zur Oberin erwäblt, welchem Amte 
fie bis zu ihrem am 27. Januar 1540 erfolgten Tode vorftand. 

5 Die elaftiihen Formen der urjprünglichen Gemeinſchaft mwandelten ſich im der 
Folgezeit, und die Urfulinerinnen wurden in den meiften Ländern zu einem förmlichen 
Orden mit gemeinfamer Lebensweiſe, Klaufur und feierlichen Gelübden nach der Auguitiner: 
regel. Die Bejtätigungsbulle vom 9. Juni 1544 Papſts Paul III. bezeichnete den 
eriten Schritt in dieſer Richtung, indem fie einen befonderen Ablaß für jene Jungfrauen 

ı0 gewährte, welche eine befondere Kleidung tragen, und zugleich den Oberen der Geſellſchaft 
die Erlaubnis einräumte, auch Anderungen an der urfprünglichen Negel nad Zeit und 
Umftänden vorzunehmen. Daraufhin legten die fämtlichen Urfulinerinnen einen ledernen 
Gürtel als Zeichen der Jungfräulichkeit an. Ihre Ausbreitung in Stalien verdanken die 
Urfulinerinnen vor allem der thatkräftigen Protektion des Kardinal Borromeo, der 1581 

15 eine neue Betätigung der Stiftung durch Gregor XIII. erwirkte und jie in feinem 
Metropolitaniprengel aufs nahdrüdlichite empfahl, fo daß im Jahre 1584 die Kongregation 
bereit3 600 Jungfrauen umfaßte, die zum größten Teil dem Wunſche des Kardinals nadı 
gebend als regulierte Genoſſenſchaft mit befonderer Kleidung in einem Haufe zujammen: 
lebten (Helyot IV, 197 ff.). 

20 Die bisher auf Oberitalien beſchränkte Genoſſenſchaft fand 1574 durch Franzista 
von Bermond auch in Frankreich Eingang, inden fie nad) Weife der hl. Angela in Avignon 
Heine Mädchen zu unterrichten begann. 1594 begannen die franzöfifchen Urfulinerinnen 
auf Nat des Stifter der Doftrinarier Cäfar von Bus (f. A. Bd IV, 765) ein Höfter- 
liches Leben. Bon Südfrankreich famen 1608 die Urfulinerinnen nad Paris in die Vor- 

3 jtadt St. Jacques, wo die vornehme Witwe Frau von St. Beuve (H. de Leymont, 
Ame de St.-Beuve et les Ursulines de Paris, Lyon 1889) 1611 eim zweites 

größeres Klofter erbaute. Die Urfulinerinnen dieſes Klofters legten auf Grund der Bulle 
Papſts Paul V. am 12. September 1612 die feierlihen Gelübde ab und nahmen die 
Klauſur an. Ihre Satungen (Constitutions des Religieuses de Ste-Ursule de la 

» congr@gation de Paris, Paris 1640) ftammen von dem Beichtvater der Mme St. Beuve 
PB. Gontery, der fie im Verein mit anderen Jefuiten auf Grundlage der Auguftinerregel 
entworfen hatte. Sie wurden das Mufter für alle regulierten Urfulinerinnentlöfter. Den 
drei Mönchsgelübden war bier nad Art der Konftitution der Jeſuiten ein viertes hinzu— 
gefügt, das den Orden zum Unterricht der weiblichen Jugend verpflichtete. Als Ordens: 

35 traht hatten fie ein ſchwarzes Kleid mit Ledergürtel, auf dem Kopfe einen ſchwarzen, mit 
weißer Leinwand gefütterten Schleier, darüber einen größeren Schleier von dünnem 
Ihtvarzem Zeuge, wozu in der Kirche noch ein fchwarzer Mantel obne Armel kam. 
Strenge Büßungen gebot die Regel nicht, außer den gewöhnlichen firchlichen Faſten murde 
am Mittwoch, an den Vorabenden der Marienfefte, den Feſten des bl. Auguftin und der 

‚hl. Urjula gefaltet. Täglid war von der Komplet bis um 7 Uhr früh Stillſchweigen 
geboten. Die Geigel fam nur als Mittel zu gewiſſen barmlojen Mortifitationen z. B. 
den Disziplinen auf die flache Hand, die man jich bei beftimmten Vergeben auszubitten 
hatte, nicht als Werkzeug eigentlicher Beitrafung in Antvendung. Aus dem Orden aus 
zutreten, um eine andere religiöfe Genofienfchaft zu gründen oder zu reformieren oder 

5 eine höhere Würde in einem anderen Orden zu erhalten, war jtreng verboten. Sein 
Klofter follte mehr als 60 Chorfrauen und 20 Laienfchweitern enthalten. — Neben der 
Pariſer Kongregation des Ordens der Urfulinerinnen bildeten fi eine Neibe anderer 
zum Teil umfajjender Kongregationen mit den Mutterhäufern zu Touloufe 1615, 
Bordeaur 1618, yon 1619, Dijon 1619, Tulle 1621, Arles 1624 und Avignon 1627 

so (Helyot IV, 178Ff.). Bon Frankreich verbreitete jih der Orden nad der Schweiz und 
Deutſchland. Ein Klofter der Urfulinerinnen von Dijon wurde 1659 in Luzern und von 
hier aus 1695 in Freiburg 1. B. begründet. Bejondere Bedeutung für Deutichland batte 
die Kongregation von Bordeaur, von der das ganze katholiſche Deutichland mit Klöftern 
überzogen wurde, deren wichtigſte die Klöjter zu Köln 1639, zu Prag 1635, zu Meßkirch 

65 in Baden 1660, zu Wien 1660, zu Erfurt 1667 und zu Düfjeldorf 1685 maren. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts famen fie nad Portugal (Pereira) und 

Irland (Cork). Bereits 1670 war auf Naros in Griechenland ein Urfulinerinnentloiter 
errichtet. Nach Amerika gelangte der Orden 1639, in welchem Jahre zu Quebec in 
Kanada das erite Kloſter erftand, in den Vereinigten Staaten wurde 1727 in New: 

so Orleans, in Brafilien 1751 das erfte Klofter gegründet. Zur Zeit feiner größten Aus: 
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dehnung um den Anfang des 18. Jahrhunderts umfaßte der Orden 20 voneinander un: 
abhängige Kongregationen mit 350 Klöftern und ce. 15—20000 Nonnen. Neben diejen 
regulierten Urfulinerinnen gab es in Jtalien und der Schweiz noch nicht regulierte oder 
fongregierte und Tertiarierinnen der bl. Urfula, die, obwohl fie feine Gelübde ablegten, 
den Yugendunterricht betrieben. Bei ihnen ift eine Beeinflugung durch den jefuitiichen 
Geift noch ftärler nachweisbar. Sie trieben alljährlich acht Tage hindurch die geijtlichen 
Ererzitien Loyolas, unterrichteten täglich Heine Mädchen, katechiſierten an Sonntagen auch 
erwachjene Perfonen, beſuchten Kranke, jpendeten Almofen und hielten alle Freitage eine 
Konferenz unter fih. Sie trugen feinen Schleier, fondern nur ein ſchwarzes Gewand 
wie die übrigen Urfulinen. 10 

Wie allen Mönchs- und Nonnenorden brachte auch den Urfulinen die franzöfiiche 
Revolution und die Säkularifation in Deutfchland eine ſtarke Schmälerung ihrer Klöſter. 
In Frankreich gingen ſämtliche Klöfter p Grunde. Erſt unter Napoleon J. wurden die 
Urſulinen zwar nicht als Orden, aber als Unterrichtsgeſellſchaft durch Dekret vom Jahre 
1806 zugelaſſen. Es entſtanden nun wieder in Frankreich eine Reihe von Kongregationen 
von Troyes 1806, die bald 27 Filialen, darunter ein Kloſter in Paris zählte, ferner die 
von der ſäkulariſierten Urſuline Giponlin für den Jugendunterricht gegründeten Soeurs 
de St.-Roch mit dem Mutterhauſe zu Felletin (Ch. Tyk, Notices historiques sur les 
congr&gations et communaut6s religieuses du XIX. siöcle, Louvain 1892) und 
endlih die durch ihre Leiltungen im Gebiete der Armenſchule und der Krankenpflege 20 
bervorragende Kongregation von Chavagnes in der Vendée, die fog. Urfulinerinnen von 
Jeſus mit 400 Schweitern und mehr ala 50 Filialklöftern. 

In Deutichland waren der Säfularifation die bayrifchen Klöjter zum Opfer gefallen, 
von denen jpäter Landshut, Straubing und Würzburg wieder erjtanden. In Hreußen, 
wo der 7jährige Krieg, die napoleonifchen Kriege und die Säfularifation die meiſten 2 
Klöfter vernichtet hatten, erftanden vor allem durch die eifrige Thätigfeit der Oberin des 
Breslauer Klofterd Urjula Hermann um die Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Neu: 
gründungen, von denen Aachen 1848, Herfel bei Bonn 1852, Trier 1853, Berlin 
1854, Natibor 1863, Boppard 1867 noch beitehben. Während des Kulturfampfes in den 
70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatten die Urfulinerinnen ihre KAlöfter ver: 30 
laſſen müſſen, ſeit 1887 aber wurde ihnen die Rückkehr nach Preußen verftattet und Neu: 
gründungen entitanden zu Eutin 1888, zu Sönigsjtein im Taunus 1891 und zu 
St. Johann 1895. Im ganzen bejtehen in Deutfchland noch 36 Urfulinerinnentlöfter, 
unter denen außer den bereits genannten Breifah und Villingen in Baden, Düffeldorf, 
Geilenkirchen, Köln, Mühlheim an der Nuhr, Kalvarienberg, Osnabrück, Hafelünne, 8 
Breslau, Liebethal und Schtweibnig zu nennen find. In Öfterreich-Ungarn find die 
Urfulinerinnen die ſtärkſte Frauenfongregation, fie — dort 28 Klöſter. Die 
134 Urſulinerinnenklöſter in Frankreich ſind durch das Kongreganiſtengeſetz vom Jahre 1904 
aufgehoben. Der Orden iſt noch in der Schweiz mit 2, in Belgien mit 24, in Holland 
mit 15, in Großbritannien mit 8, in Spanien mit 2, in Portugal mit 3, in talien 0 
mit 17 Klöſtern vertreten. 

In Italien giebt es noch nicht fongregierte Urfulinerinnen. 1864 wurde mit Ge: 
nehmigung Papſt Pius IX. von der Gräfin Elifabetb Grivelli das urfprüngliche Inſtitut 
der Angela Merici wieder errichtet. Die Mitglieder der Kongregation von Brescia und 
die des frommen Vereins von der unbefletten Empfängnis leben als weltliche Urfulinen 45 
in ihren Familien. Sie legen nur das Gelübde der Keufchheit ab und wirken als Er: 
zieberinnen in vornehmen Familien. 

In Nordamerika haben die Urfulinerinnen 24 Klöfter, in Südamerika 5, in Afien 
und Java 3, in Afrila 2 Tenez in Algier und Barberton in Transvaal, in Aujtralien 1 
zu Armidale, das während des deutjchen Kulturfampfes von aus Duderftadt in Hannover © 
vertriebenen Urjulinerinnen gegründet wurde. Die Gefamtzahl der Schweitern giebt 
Heimbucher (I,519) auf etwa 4500 an. 

Papſt Leo XIII. bat, ähnlich wie bei den Benediftinerorden, auch bei diefer loſe 
zufammengefügten Genofjenjchaft durch ein Schreiben vom 21. Juli 1899 an alle Bifchöfe, 
ın deren Diöcefen fih Urjulinen finden, verfucht, einen feiteren Zuſammenhang berbei= 55 
zuführen. Die vereinigte Kongregation follte in Nom ihren Gentralfig erhalten. 

Die Bedeutung des Ordens bejteht heute vor allem in dem Unterricht, den die 
Urfulinen weniger in der Mädchenvolksſchule, als in der höheren Töchterſchule ausüben. 
Die Erziebung von Mädchen in Penfionaten, die mit Induſtrie- und Aunftichulen ver: 
bunden find, die Heranbildung von Lehrerinnen und Erzieherinnen baben fie fih zur Auf: 60 

a 
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abe gemadyt. Dabei ift die Erziehung natürlich ſtreng kirchlich abgezweckt und foll zum 
eißigen Empfang der bl. Sakramente, zum täglichen Beſuch der bl. Mefje, zur Lektüre 

der hl. Legende, zur Kontemplation und Getwifjenerforihung, endlich zur Pflege der 
religiöfen Kongregationen, vor allem des Bundes der Marientinder und des Apoftolats 

5 der chriftlichen Töchter oder der Erzbruderſchaft der hl. Angela anleiten. 
G. Grüsmader. 

Uruguay. — Litteratur: Or. Aratjo, Geogr. nacional de la Republica Oriental 
del Uruguay, 2. Aufl. 1895; T. C. Dawfon, The South-American Republies, 1. Bd 1905; 
C. M. Maeſo, Desr. general de la Republica Oriental del Uruguay 1900; Handbuch des 

10 Deutichtums im Auslande 1906; Encyclopedia Britannica; Briefl. Mitt. von Bänziger, 
Paſtor in Montevideo. 

Die Republit wurde 1828 ein felbititändiger Staat. Infolge des Unabhängigfeits- 
frieged des heutigen Argentinien gegen Spanien war das bis dahin fpanifche Gebiet am 
Uruguay, „Banda Oriental“ genannt, von Brafilien bejeßt worden, was aber Argen- 

ı5 tinien von 1825—1828 mit den Maffen erfolgreich rüdgängig machte. Zum friedlichen 
Ausgleich ſchuf gleichwohl Englands Vermittlung aus dem umijtrittenen Zande den neuen 
Staat, welcher 1830 feine Verfafiung erhielt. In diefer ift ziwar die römiſch-katholiſche 
pe ion als die des Staates anerkannt, aber audy allen anderen Kulten Duldung zu: 
geſichert. 

20 Die Bevölkerung, im ganzen über 700 000 Seelen (1900: 683 000) auf 186920 qkm, 
beftebt der Abftammung nad) zum größten Teil aus Meftizen, abgejehen von den Einwanderern 
und Anfäffigen des 19. Jahrhunderts, feien es Europäer oder Brafilianer und Argen- 
tinier. Sie find faft durchweg Fatholifch, wie ja fchon die erfte wirkliche Kolonifation des 
Landes durch Miffionsthätigkeit der Jeſuiten unter Philipp III. vorgenommen wurde, 

25 deren Orden allerdings dem Geſetze nad) die Nepublif zu meiden hat. Sehr ſpät aber 
wurde das Gebiet zu einer jelbititändigen Diöcefe, nämlih am 15. Juli 1878, natürlıd 
mit dem Bifchoffige in der Hauptftadt. Sie umfaßt 40 Pfarreien mit 18 Filialen, von 
130 Brieftern bedient. 

Den proteftantifchen Konfefftionen gehören etwa 5500 Bewohner an. Unter ibnen 
30 ſind die Deutfchen infolge der ftarfen Einwanderung von Schweizern am zablreichiten. 

Sie befigen jedoch nur zwei organifierte Gemeinden, die eine (jeit 1857) in Montevideo, 
welche ein würdiges Gotteshaus zu bauen im Begriffe fteht, die andere in Nueva Helvetia; 
die erftere befteht 3. 3. aus 150 Familien und bat an einer gehobenen Volksſchule eine 
Stütze für die MWeiterenttvidelung. Auch die viel zablreichere zweite Gemeinde beſitzt 

35 eine Schule. Beide ſchloſſen fih der „Evangelifhen La Plata-Synode” an und unter: 
ftellten fich dem Berliner Oberkirchenrat. — Alter und vermögender ift die Anglikaniſche 
Gemeinde mit Schule und etwa 1800 Seelen. Dazu befteht eine beträchtliche Methodiften- 
gemeinde, von den Vereinigten Staaten Nordamerikas aus gegründet. — Der franzöftjchen 
Sprade in Kirche und Schule bedient fi eine Waldenjer-Gemeinde, aus Piemont 

so größerenteild eingewwandert. — Das Unterrichtsweſen des Staates ift verhältnismäßig febr 
gefördert. E3 findet obligatorifcher und unentgeltlicher Beſuch der Volksſchule ftatt und 
man zählt nahezu 900 Schulen (500 öffentliche und 400 private), von welchen in Monte 
video 620 fich befinden, 53 in Salto. Jedenfalls weift Uruguay unter den Staaten 
Süd- und Mittelamerifas den regſten Schulbefuh auf. Seine Univerfität in der Haupt: 

45 ſtadt befitt drei Fakultäten (Recht, Medizin, Mathematik). W. Gös. o 

Uſia ſ. Jsrael, Geid. bibl. BHIX ©. 475, 4. 

Uſſher (auch Ufber), Jakob, Erzbiſchof von Armagb, geft. 1656. — Litteratur: 
Bernard, Life of U. mit der Grabrede, 1656; mit Erweiterungen abgedr. von Clarke in Lives of 
thirty-two English Divines 1677, ©. 277.5; R. Parr, Life of U. 1686 (ausgezeichnet 

50 durch Abdrud der Korrejpondenz U.s): W. Dillingham, Vita U. 1700; Th. Smith, Vita 1707; 
J. Nifin in der Biographia Britannica (vgl. d. Artitel) 1812; derj., Life of U. 1812; Eiring: 
ton, Life 1848 (mit neuen Briefen); W. Ball, Usher-Memorials 1559; jener Woods Fasti 
Oxon. (herausg. v. Bliß): Harris, Ware 1739, vol. I; Granger, Biograph. Hist. of England 
1779, II 162; Want, Hist. of the Church of Ireland 1840, vol. I; Neid, Hist. of the 

55 V’resbyterian Church in Ireland (herausg. v. Killen) 1867, vol. 1; Mitchell u. Struthers, 
Minutes of Westminster Assembly 1874; Gheiter, Westminster Abbey Registers 1876, &.126; 

Stubbs, Hist. of the University of Dublin 1889; Fojter, Alumni Oxon. 1892, IV 1532; 
Sidney Lee, Diet. of. Nat. Biogr. VIII, 64; Eneyel. Britan. vol. XIX. 
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Den geſchichtlichen Namen verdankt U. ſeinen wiſſenſchaftlichen Leiſtungen auf dem 
Gebiete des kirchlichen Altertums, deren Anſätze zum Teil noch in Anſehn ſtehen, nicht 
aber feinem Anteile an den kirchenpolitiſchen Auseinanderſetzungen der Zeit. Zur Durch— 
fegung feiner firchlichen Ideale in den Kämpfen, die in einer die Volffeele tief und folgen: 
ſchwer beivegenden Epoche —— Prälatur und Puritanertum ausgetragen wurden und 5 
eine neue Phaſe des englifchen Kirchentums bezeichnen, fehlte dem Kirchenmanne der 
Wagemut und der rüdjichtslofe Eigentille, der mit harter Kauft die Säße troßig und 
fantig und um den Ausgang unbefümmert auf den Tifch der Zeit * Aber als 
theologiſcher Schriftſteller iſt er durch die glückliche Vereinigung von Gelehrtengaben, raſt— 
loſen Sammeleifer, kritiſche Kraft, geſundes Urteil, Vertrautheit mit den Lebensproblemen 10 
der Vergangenheit und Darſtellungsgabe ausgezeichnet. — Von Irland ausgehend iſt 
ſeine Lebensarbeit zwiſchen ſeinem Vaterlande und England durch 3 Jahrzehnte hindurch 
geteilt geblieben, um zuletzt ausſchließlich dieſem an einer bedeutungsvollen Wendung 
feiner kirchlichen und politiſchen Geſchicke zu dienen. — 

Aus dem angeſehenen Geſchlechte der noch jetzt blühenden Nevilles entſproſſen — ein 
Reville hatte 1185 den ihm von John Plantagenet verliehenen Amtstitel ostiarius 
(usher) mit Bewilligung des Könige als Kamiliennamen angenommen, — wurde 
U. ala Sohn des Jakob U., der am Königsgerichte in Dublin eine höhere Stellung ein- 
nabm, am 4. Januar 1580 in der St. Nicholas-Barochie von Dublin geboren. In der 
damals blühenden Schule der beiden Schotten Fullerton und Hamilton, zweier politischer 20 
Agenten Jakobs VI. von Schottland, die unter der Dedung pädagogiſcher Abfichten poli— 
tiſche Zwecke, Verbindung des iriſch-proteſtantiſchen Adels mit ihrem Herm verfolgten, 
übrigens ftark religiös intereffierter und mwifjenfchaftlich hervorragender Männer, vorgebildet, 
trat U. auf Beranlaffung feines Oheims, des nachmals (1595— 1613) zum Erzbifchof von 
Armagb erhobenen Henry U. im Januar 1593/94 in das Trinity Gollege, Dublin ein. 2 
Seine Studien umfaßten bier die griechifche Sprache, die Ariftotelifhe Philoſophie, Ge: 
ſchichte und Hebräifch, wobei ein früh ſich entwidelnder Sinn für theologiſche und chrono— 
logiſche Probleme, verbunden mit eifernem Fleiße, ihn zum foftematifchen Studium aller 
ibm damals erreichbaren Werke über diefe MWifjensgebiete trieb. In den Jahren 1597 
bis 1600 nahm er die üblichen Grade, wurde Fellow von Trinity Coll. und ließ ſich, so 
nachdem er feinem väterlichen Bermögen zu Gunften feiner Vertvandten entfagt, von feinem 
Obeim 1601 die geiftlichen Weihen erteilen, obwohl er das fanonifche Alter noch nicht 
erreicht hatte und den Lieblingswunſch feines Waters, der ihn für das Nechtftubium be- 
ftimmt hatte, damit durchkreuzte. Schon 1605 wurde er zum Hauptpfarrer von Finglas, 
um diefelbe Zeit zum Kanzler der St. Batrid’s Kathedrale in Dublin und 1607, nachdem 35 
er einen theologiichen Grad ertworben, zum Lektor der Theologie ernannt. 

Alle diefe Ehren fielen ihm in den Schoß, weil er aus einem lebendigen Empfinden 
für die die Zeit beivegenden religiöfen Mächte heraus und um die Erjchliefung geiftiger 
Vildungsmöglichkeiten bemüht, früh die Schwingen feines Geiſtes geregt und durch 
glüdliches Eingreifen in die damals von der römischen Kontroverfe beherrichten Strebungen 40 
und Stimmungen jeinem jungen Namen Achtung zu verichaffen gewußt hatte. 

Schon 1599 hatte er durch eine philofophiiche Disputation, die bemerkenstverten 
Scharfjinn und eine nicht gewöhnliche Belefenbeit ın den Vätern verriet, die Augen auf 
ih gezogen; als ihn hierauf der gelehrte Jeſuit H. J. Fitzſimons mit Bellarminfchen 
Thejen öffentlich angriff, brachte der faum 20jährige U. feinen Gegner nicht nur zur ſo— 45 
fortigen Aufgabe der litterarifhen Fehde, jondern auch zu dem Zeugnis, U. fei ein 
iuvenis praecoeis sapientiae, non malae indolis, „unter den Nichtlatholifen der Zeit 
der gelehrtefte Mann.” — Diefe Sache batte zur Folge, daß er von da ab der Löſung 
der irifch-römifchen Frage als dem 3. 3. alle andern Intereſſen in den Hintergrund 
drängenden Brobleme feine Kräfte und Neigungen zuwandte. Die Waffe zum Streit 50 
juhte und fand er in den Schriften der Kirchenväter, deren Studium er in täglicher 
leetio continua, 18 Jahre hindurch, bis er „fie alle durchſtudiert hatte“, betrieb. 
Diefen patriftiihen Studien hatte er, als er in den nun folgenden Jahren, die in dem 
von politifchen und Eonfejlionellen Kämpfen zerrifjenen Yande eine Menge alter Bindungen 
löften, mit immer ftarfer, je und dann enticheidender Hand in das Firchliche Werben und 55 
Geftalten eingreifen durfte, in erfter Linie feine Erfolge zu verbanten. — 

Auch die Berührungen mit dem Geiftesleben Englands, die um diefe Zeit bei ihm 
einjegen, wurden für ihn in diefer Nichtung bedeutungsvoll. Als im Dezember 1601 die 
Engländer in der blutigen Schlacht bei Kinjale den irifchen Aufftand niedergebrocden 
batten, war von den Offizieren der jiegreichen Armee, in der Abficht, die geiftige Hebung co 
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des iriſchen Volkes in die Wege zu leiten, aus der Beute eine Summe von £ 700 zur 
Gründung einer Univerjitätsbibliothef zur Verfügung geftellt worden. Da in Irland 
wiſſenſchaftliche Kultur bis dahin noch feine Stätte gefunden, wurde U., der durch feine 
ausgedehnten Altertumftudien für die Mifftion am meiften fi empfahl, mit feinem 

5 Freunde Luke Chaloner 1603 zur Eriwerbung geeigneter Bücher und Handichriften nad) 
England geſchickt. Diefe Reifen, von da ab in furzen Zwifchenräumen twiederbolt (bi8 zum 
Sabre 1640), brachten ihn auf die Bahn, die ihn auf die Höhe feines wiſſenſchaftlichen 
Ruhmes führen jollte, und haben dem Zwecke, der fie veranlaßte, im mejentlichen ent: 
fprochen. Viel größerer Gewinn indes erwuchs U. perfünlih aus ihnen durch die freund: 

10 Schaftlihen Beziehungen, in die er zu den englifchen Bibliophilen und Bibliotheks— 
gründern Sir Thomas Bodley, Sir Nobert Cotton, Camden, Selden und Spelman trat. 
Diefen Männern verdankte er ftarfe Hilfen zur Löfung feiner Miffion in England. 

Aber er war nicht allein der Empfangende. Camden nahm in die neue Ausgabe 
feiner Britannia einen Aufjag über die ältefte Gejchichte Dublins von der Hand U.8 auf, 

15 qui, tie er in den einführenden Worten bemerkt, annos varia doctrina et iudicio 
longe superat; Spelman lieferte U. für fein Glossary eine gelehrte Abhandlung über 
das altirifche Kirchengutsrecht, die durch die gelehrte und fcharfjinnige Klarftellung objoleter 
Legislaturfragen ihm von dem Herausgeber den Chrennamen: literarum insignis 
pharus einbrachte. — Nach Irland zurüdgefehrt, erhielt er den Lehrauftrag, an der 

% Univerfität die theologifche Kontroverfe zwiſchen Nomanismus und Anglifanismus zu ver: 
treten (die Negiusprofefjur wurde erſt 1674 eingerichtet), promovierte 1612 zum Dr. ver 
Theologie und wurde 1614 Bizefanzler der Univerfität. 

Infolge jenes Auftrags griff U., wegen feines gründlichen Wiffens auf theologiſchem 
und antiquarifchem Gebiete nun als einer der erjten Männer gefhäßt und durch die 

25 Kraft einer innerlich Haren Perfönlichfeit zu einer Höhe des Lebens gelangt, die Freund 
und Feind nötigte, mit ibm zu rechnen, um dieſe Zeit in die gereizten kirchlichen 
Kämpfe zwifchen den beiden um die Herrfchaft in Irland ringenden Parteien ein. 

Die irifch-proteftantifche Kirche, damals ein Spielball englischer Begebrlichkeit, war 
in boffnungslofer Lage. Sie verfügte weder über ein anerkanntes Credo noch über eine 

30 innere Organifation. 1560 hatte eine Dubliner Synode das Common Prayer Boot 
zwar formell angenommen, aber die 39 Artikel, melde diejes vorausfeßte, hatten bei dem 
jtreng calvinifch gerichteten Klerus, der in dem englischen Jmport zudem eine Bedrohung 
der trijchen Freiheiten argmwöhnte, niemals Anerkennung gefunden. Um Klarheit in die 
Lage zu bringen, berief die (englifche) Regierung 1615 eine Synode nad Dublin, die 

35 nach englischen Vorbild die Bildung einer (geiftlidhen) Konvokation zur Beratung inner: 
firchlicher ragen, eines kirchlichen Befenntnifjes und der Selbjtbeiteuerung des Klerus, in 
die Wege leiten follte. U., der als eins der berborragenditen Mitglieder der Verſamm— 
lung, noch unbefümmert um die Dornen des Pfades und mit gefchlofjenen Über: 
zeugungen, feine Forderungen auf den Tiſch warf, feste nach längeren Kämpfen die 

0 jog. „rischen Artikel” durch, die im mejentlichen fein Werk waren. Antirömifh und 
puritanifch zugleich, halten fie zivar die Grunditimmung der Conf. Anglicana von 
1559 fejt, weichen aber im einzelnen nicht nur nad Form wie Inhalt von ihr ab, 
fondern nehmen einerſeits auch die von dem anglifanifchen Staatskirchentum abgelehnten 
jtreng calvinifchen Zambethartifel (von 1595) berüber und richten fich anderfeits in 

15 — Wendungen gegen das römiſche Syſtem: der Papſt ſei der Menſch der Sünde, 
die „katholiſche Kirche nicht die römiſche, ſondern die unſichtbare“, das Opfer der Meſſe 
„böchit fündhaft”, „religiöje Bilder jeder Art ungefeßlih” und unterlajjen bewußt die 
Lehre von der Ordination und von der hierarchiſchen Rangordnung des Klerus. — Aber die 
an diefen Mittelweg gefnüpften Hoffnungen verwirflichten ich nicht. Die Puritaner im 

Norden der Inſel lehnten diefe 104 Artikel troß ihrer antirömifchen Schärfe ab, das iriſche 
Parlament that, obgleih die Synode und der irische Primas fie angenommen und der 
Vizelönig fie im Namen des Königs unterzeichnet hatte, das Gleiche, und die Katholiken, 
durch die puritanifchen Herausforderungen aufs höchſte erbittert, jchürten die Stimmung 
gegen die Artikel und ihren Berfafjer durch Verbächtigungen in dem Maße, dat Jakob I. 

5 bald darauf ablehnte, U. als „einen verfappten Puritaner“ bei Hofe zu empfangen (1619). 
Grit ein Schreiben des Iriſchen an das Englische Brivy Council wandelte den Unmwillen des 
Königs, der an dem Gelehrten zulegt jo großes Wohlgefallen fand, daß er ihm das eben 
erledigte Bistum Meath in Gnaden übertrug (1621). — Nah Irland zurüdgelebrt, fette 
U., obgleich die nun eintretende Anderung des politifchen Programms feitend der eng— 

60 lichen Negierung die Nüdfichtnabme auf die Katholiken zur Pflicht machte, feine ganze 
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Kraft an die Überwindung bezw. Verſöhnung der Nömijchen und hatte, von den Männern 
der milderen Tonart als Friedensſtörer bei Seite gefchoben, zulegt die Genugthuung, daß 
Yord Falkland, der neue Statthalter, in feinen Maßnahmen gegen die Verweigerer des 
Suprematseides (Nekufanten) zu ibm feine Zuflucht nehmen mußte. 

Diefem Regierungsdienfte batte U. es wohl zu verdanten, daß, als er von 1623—26 
mit unbeſtimmtem Urlaub auf der Suche nad alten Druden und Handichriften abermals in Eng: 
land war und im diefer Zeit das irische Erzbistum Armagh durd den Tod Dr. Hamptons 
frei wurde, Jakob I. wenige Tage vor feinem Tode U. zum Primas von Jrland 
(22. März 1624/25) durch Übertragung des Erzbistums berief. 

Diefer Königsdank für geleiftete Dienjte bat ihm im der Folgezeit eine Laſt auf: 
gebürdet, deren Drud und Anſpruch zu überwinden er, da feine innere Art auf groß: 
zügige Bifchofsarbeit nicht angelegt war, die Kraft nicht befaß. Die Kirchenprovinz ohne 
geordneten Dienft, Pfarreien, Kirchen und Schulen in Häglichem Stande, das Kirchengut 
an Günftlinge der Regierung verjchleudert und unter den mit den Maßnahmen des 
Vizelönigs unzufriedenen Katholiken eine gefährlihe Gärung. Als Falkland einzulenten 
begann, erbob U. als Führer der proteftantiichen Partei Einſpruch gegen „die rechtliche 
Anertennung einer abergläubifchen und gößendienerifchen Sekte” und lehnte jedes Ent: 
gegenlommen gegen die katholiſchen Wünſche ab. Die Folge war, daß die Regierung 
nunmehr eine Fehtere und klarere Haltung (unter dem rüdjichtslofen Nachfolger Falk: 
lands, Lord Mentwortb, dem nachmaligen Earl Strafford) annahm und nunmehr der 
ernfte Verſuch gemacht werden fonnte, der alles innere Leben erftidenden kirchlichen Un- 
ordnung ein Ende zu jegen. Erzbiſchof Laud that gemeinfam mit Biichof Bramball von 
Yondon aus die einleitenden Schritte, und am 14. Juli 1634 wurde eine Verfammlung 
(Barlament und Konvolation) berufen, der U. ein Kirchenprogramm vorlegte, das „ohne 
Lärm” den Erjag der 104 Jriſchen Artikel, alſo feiner eigenen Schöpfung, durch die: 
39 Anglikaniſchen Artikel anftrebte, ein Opfer feiner perfönlichen Überzeugungen in der 
a dad er mit der ftillen Hoffnung zu rechtfertigen fuchte, der Stand der 
iriichen Kirche werde, da die 104 und die 39 Artikel wejentlih am gleichen Yehrgut feſt— 
bielten, nicht gefchädigt werden. Wentworth, der auf Jrland feine, auf die Regierung 
Karla I. jehr dringende Nüdfichten zu nehmen batte, verlangte kurzer Hand die Annahme 
der Conf. Angl. und feste feinen Willen gegen U.s halbherzige, auf die irifche Selbititändigfeit 
gerichtete Nettungsverfuche Durch. Nur bei der Beratung der englijchen Canons (Beitim: 
mungen über Kultfragen und Weihen) blieb der Primas auf feinen Forderungen inſoweit 
teft, al8 er die Umarbeitung des Bramballichen Entwurfs erzwang und ihm in einigen 
Artileln (Ordnung des Gottesdienstes, Kirhenihmud, Erteilung der Weihen u. a.) einen 
mild puritanischen Zug gab. Hatte er damit dem anglifanifchen Hochdrud, der unter den 
Forderungen der religiög:politifchen Zeitlage alle Mittel, Nechtsbruh und Vergewaltigung 
der Gewiſſen, für erlaubt hielt, nacdhgegeben, jo wurde dieſe gefällige Beugung vor der 
Laudſchen Uniformierungspolitif in der Folge der Anlaß bitterer Anfeindungen, die der 
proteftantifche Hauptftamm der Anfelbevölferung, die entichieden puritanisch gefinnten 
ſchottiſchen Anfiedler im Norden, gegen ihren „höflichen und käuflichen“ Primas richteten. 

Endlich verjuchte er, nachdem Wentworth die berüchtigte High-Commission in Sr: 
land durchgejegt und U. deren Leitung übertragen batte, an jeinem Teile deren harte 
Beitimmungen infoweit zu mildern, als er feinen Katholiken wegen feiner religiöſen Ueber: 
zeugungen verfolgen ließ; ihre rechtliche Anerkennung indes hat er fein ganzes Leben bin- 
durch mit allen Hechtömitteln, deren er habhaft werden fonnte, ebenjo energiſch befämpft, 
wie er die Vergewaltigung Andersgläubiger in Gewiſſenſachen verwarf. — 

Auch in den ftaatsmännifchen Geſchäften, in die vom Jahre 1640 ab ibn feine eng: 
liſche Lebensepiſode zog, fehlte ihm die durchgreifende und glüdlihe Hand. Den Auf: 
gaben einer Zeit, die troß aller Verirrungen und Maßlofigfeiten an großen, charakter: 
vollen Männern reich war, war er nicht gewachſen. Selbit nad) den iriichen Erfahrungen 
vermochte er nicht, die Menſchen und die Dinge nad) dem inneren Werte ihres Rechts 
und ihrer Wahrheit zu meſſen; indem er auf die Dinge ſah in ihren Beziehungen zu 
den Menjchen, geriet er in Schwierigkeiten und Vertidelungen, an denen nicht immer 
feine ſchlimme Zeit, fondern er ſelbſt mit feinen gebrochenen Überzeugungen ſchuld war. 

In Irland hatte die Unmöglichkeit, Ordnung in die firchliche Lage zu bringen, die 
brüsten Rüdfichtslofigfeiten des Stattbalters, der Groll und Argwohn der mit puritanifchen 
Broden dürftig abgefpeiiten Brotejtanten und der verbitterte Grimm der Natboliten 
ihm die Freude an der Arbeit verdorben, vielleicht auch die Unzulänglichkeit der eigenen 
Kraft gezeigt. 
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Als er mit einem neuen Urlaube im März 1640 Armagh verließ, um in England 
ſeiner litterariſchen Muße zu leben, ahnte er nicht, daß er in ein Land der Stürme 
ging. Im November wurde das Lange Parlament eröffnet, in dem das Loſungswort 
der Großen Rebellion fiel, mit der dort aufgeworfenen Frage nach dem göttlichen Rechte 

5 des Epiſkopal- oder Presbyterialſyſtems, die damals die Parteien zu maßloſen Aus— 
ſchreitungen trieb. Die engliſchen und ſchottiſchen Puritaner und die eben aufkommenden 
Independenten, vom raſch aufſteigenden Einfluß im Parlament trunken gemacht, bedeuteten 
von Sitzung zu Sitzung eine immer drohendere Gefahr für Bistum und Prälatur. Da 
ſchien U.s Stunde gelommen zu fein, der, ald ein Mann in der Gunft des Königs und 

ı0 von 1634 ber aud als ein den Intereſſen der PBuritaner mwohlgeneigter Prälat, nad 
beiden Seiten zu vermitteln und die verbindenden Fäden in der Hand zu halten wie fein 
anderer geeignet war. Durch häufige Predigten vor den Parlamentsführern und in feinem 
Verkehr mit den puritanifchen Drängern fuchte er die Spannung zwiſchen den Parteien 
abzumindern, enttvarf, um den Intranfigenten den Wind aus den Segeln zu nehmen und 

ı5 um zu retten, was noch zu retten war, über die im Sinne eines gemäßigten Epijlopal: 
ſyſtems anzuftrebende Neuordnung der kirchlichen Angelegenheiten, fonderlihd der Ber: 
fafjungsfragen, eine Denkichrift, die, unvollendet und für die Offentlichkeit noch nicht be: 
ftimmt, entwendet und ohne fein Vorwiſſen unter dem Titel Directions of the 
Archbishop of Armagh concerning the Liturgy and Episcopal Government ge: 

20 drudt wurde. Sie wurde von ihm ſelbſt mit Hilfe einiger einflußreicher Parlamentarier 
verfolgt und unterdrüdt, fo daß Zweifel auf die Tertechtheit eines der bedeutſamſten 
firhlichen Dokumente jener Zeit gefallen find; aber am 12. März nahm ein geiftlicher 
Ausſchuß und kurz darauf die puritanifchen Führer den Entwurf, der an die Stelle der 
Biſchöfe Superintendenten gefegt mifjen wollte, an, und Karl I. griff jpäter, um aus feinen 

5 legten Nöten einen Ausweg zu finden, (fur; vor feinem Tode 1648) darauf vergeblid 
zurüd; fein Sohn Karl II. indes legte ihn bei feiner Rückkehr zum Throne (1660) feiner 
Declaration zu Grunde. 

Auch im Hochverratsprozeß gegen Strafford blieb U.s Haltung nicht ganz em- 
wandfrei. Von Karl in den engern Ausichuß gezogen, warnte er zwar, als der einzige 

30 Mann, den König, das Todesurteil zu unterzeichnen, wenn er „nit von Straffords 
Hochverrat völlig überzeugt fei”, vergoß aber Thränen nach der Unterzeihnung und magte 
auch einige abfällige orte vor dem Könige, aber doch nichts mehr als dieſe. — 

In Irland waren inzwifchen infolge des dort ausgebrochenen blutigen Aufitands 
(1641) gejeglofe Zuftände eingetreten, die U. durch den Berluft feiner Habe zum armen 

3 Manne gemacht hatten; nur feine große Bibliothek in Drogheda, die fpäter nad London 
fam, war aus dem Untergang gerettet worden. Das hatte den König veranlaßt, ihm 
das englifhe Bistum Garlisle zu überweifen, das ihm zwar, infolge der kriegeriſchen 
Wirren im englifhen Norden, Einkünfte nicht brachte, aber in der Folge infofern bedeut- 
jam für ihn wurde, als feine Berufung zu der Meftminfterverfammlung durch die eng: 

10 liche Prälatur zum Teil mit veranlaßt wurde. Hier wurde in den Beratungen vielfad 
auf 1.8 van Artikel zurüdgegriffen; in der Schlußredaftion hat die Konfeſſion die An- 
lage, Aufeinanderfolge und die Überfchriften der U.jchen Vorlage herübergenommen — 
nur zwei neue Artifel, von der Getwifjensfreiheit und der Ehe, ind dazu gekommen, — 
aber jein in den Directions vorgetragener Vorfchlag eined zur Superintendentur er: 

15 niedrigten Epiflopats, an dem die Ruritaner freilich ihr Wohlgefallen hatten, fiel durch den 
Einſpruch des Könige. Infolgedes zog U. fih von den Beratungen zurüd und jchleuderte 
nun ohnmächtige und heftige Vorwürfe gegen „die gefetlofe und ſchismatiſche Berfammlung“. 
Das Unterhaus ließ feinen Namen aus der Mitgliederlifte ftreichen, feine Privatbibliotbet 
fonfiszieren und ihn perfönlid bedrohen. So verbrachte er die nächſten Jahre rubelos 

so auf der Flucht bei rovaliftifchen Freunden bis zum Jahre 1646, wo er, vor dem Court 
of Examiners wegen feiner Beziehungen zum Könige in Unterfuhung genommen, aber 
wegen mangelnder Beweife freigegeben, in London jeine antiquarifchen Studien wieder 
aufnehmen konnte. Hier wählten ibn feine politifchen Freunde, die bochangefebene 
Juriftengilde von Lincoln’s Inn, (1647) zu ihrem Prediger; aud in feinem Bistum 

55 Garlisle fcheint er um diefe Zeit in den Bezug von Einkünften gefommen zu fein, jo 
daß er in feinen legten Lebensjahren vor äußerem Mangel gefchügt blieb. — 

Um fo tiefer berührte ihn der Ausgang der rovaliftiihen Tragödie. Als Karl jene 
legten Verhandlungen mit dem Parlament, gegen defjen unverfühnlihe Maßnahmen U. 
vom November 1648 an in feinen Predigten von Yincoln’3 Inn gedonnert hatte, wieder 

so aufnahm, berief er neben anderen Bifchöfen auch U. zu fich, der ihn zwar in ber Biſchofs⸗ 
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frage auf die oben angebeutete Mittellinie zu drängen ſuchte, anderſeits aber in den 
Verhandlungen mit den zur legten Entfcheidung entſchloſſenen Diſſenters mit feinen roya— 
liftifchen Überzeugungen rüdhaltslos berausging. Nach dem jähen Abbruch der Verhand— 
lungen kehrte er von Garisbroof Gaftle, wo er in der Umgebung des gefangenen Königs 
ausgeharrt hatte, nach London ald Gaft zu der ihm befreundeten Gräfin v. Beterborougb 5 
zurüd und mußte von deren Haufe aus „mit aufgehobenen Händen im Gebete ringend 
und unter Kummer, Schwachheit und Alter zufammenbredhend“, den Vorbereitungen zur 
Hinrichtung des von ihm fo jehr geliebten Königs zufehn. — 

Eine Einladung Richelieus, der ihm nad dem Fall des Königs eine Penſion und 
freie Neligionsübung in Frankreich angeboten haben foll, entſprach er nicht. Vielleicht 
aus Erwägungen beraus, die infolge der anfangs mohlmwollenden Haltung des Lord 
Protektors den fait gebrochenen Greis auf eine Rettung eines Teild feiner Eirchlichen 
Ideale noch hoffen ließ. Einer Bitte um freie Religionsübung, wenigſtens in privaten 
reifen, die er ala Führer der Londoner episfopalen Geiftlihen an Cromwell richtete, 

wurde anfangs entſprochen; als U. indes um jchriftlihe Zufage bat, fuhr Cromwell ge: 15 
fränft auf und lehnte jchroff ab. 

Diefe Abweifung war der legte Schlag, der ihm traf und feine letzten Firchlichen 
Hoffnungen zerbradh. Faſt erblindet z0g er fih zu feinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten zu= 
rüd und erlag einer Lungenentzündung, bie feine legten Kräfte raſch verzehrte. „Vergib 
mir, Herr, meine Sünden, infonderheit meine Unterlafjungfünden“”, das follen feine 20 
legten Worte geweſen fein. Am 21. März 1656 entſchlief er, völlig gebrochen im 
76. Jahre feines Lebens. — Die reichhaltige Bibliothek, die er bei feinem Abſcheiden noch 
bejaß, wurde vom Proteftor John Omen zur Prüfung übertviefen, jodann für 22000 £ 
angefauft und nad dem New College von Dublin übergeführt, endlich nad Karls II. 
Nüdkehr nah Whitehall von diefem dem Trinity College in Dublin, mit dem U. fein 25 
= Leben hindurch im enger Verbindung geblieben war, als Königsgejchent über- 
wieſen. — 

Ein erfreulicheres und einheitlicheres Bild als U.s organifatorifche und politische Arbeit 
bietet die Betrachtung feiner kirchlichen und wiifent&haftlicen Leiſtungen. Aus: 
gezeichnet durch ein treffliches Gedächtnis, ein Gelehrter von reihem Willen und großem 30 
Scharffinn, hat er die theologische Wiſſenſchaft feiner Epoche in hervorragender Weiſe be- 
einflußt und ihr in einigen Disziplinen das Gepräge feines Geijtes gegeben. Seldens 
Zeugnis, er ſei vir summa pietate et integritate, iudicio singulari, usque ad 
miraculum doctus et literis severioribus promovendis natus, jpricht, wenn aud) 
nicht ohne den panegyrifchen Zug der Epoche, das allgemeine Urteil der Zeitgenofjen aus. 85 
Daß er, ein überzeugter Berater Karls I. und zugleich von Cromwell hochgehalten, in den 
firhlihen Kämpfen der Zeit von den beiden um die Macht ringenden Parteien, den Roya⸗ 
liſten und den Presbyterianern, geehrt und wiederholt als Schiedsrichter in den ſchwie— 
rigen, durch perſönliche Leidenſchaft verwirrten Fragen in Anſpruch genommen wurde, 
beweiſt, daß beide Seiten feine geiſtige Überlegenheit und die Ehrlichkeit ſeines Wollens 40 
anerkannten. Mit Yaud, deſſen hochkirchliches Ideal dem feinen nicht entſprach, ſtand er 
von 1628—40 in angeregtem Brieftvechfel; beide verband das Intereſſe an der Willen: 
Ihaft, die Liebe zum Altertum und der Gegenjat gegen Nom, über deſſen theologiſch— 
politiſche Ziele freilich ihre Anfchauungen auseinander gingen; audh die Uni: 
formierungstendenzen Lauds teilte U. nicht, vertrat aber mit ihm die Forderung des 45 
unbedingten Gehorfams gegen die rechtmäßige Autorität. Aus diefer Überzeugung beraus 
betonte er die Pflicht des pafjiven Gehorfams, die er in der Bibel begründet fand, war 
infolgedes überzeugter Royalift, Gegner der rechtlichen Anerkennung des Katholicismus, 
den er als unbiblifches und grundverderbliches Syſtem befämpfte, während er Die gegen 
die Katholiken gerichteten Gewaltmaßregeln verurteilte und den nicht ſtaatskirchlichen 50 
proteftantifchen Gemeinschaften weit entgegentam. — Auch dogmatiſch war er freier gerichtet 
und hielt die jtrenge Linie des ſtaatskirchlichen Credo nicht inne; über die Prädeftination 
dachte er ftreng calvinifch, während er im Abendmahl über die 39 Artikel hinaus Chrifti 
Gegenwart als „wirkliche und wahrhafte” faßte. In den erbitterten Kämpfen endlich um die 
Stellung des Biſchofs vertrat er die Anficht, daß Presbyter und Biſchof von gleicher 55 
Mürde, voneinander nur dem Grade, nicht der Ordnung (oder Weihe) nach verjchieden 
ieien, der Epiflopat alſo nur als eine höhere kirchliche Stufe zu gelten habe; das biblifche 
Recht der fontinentalen Reformationskirchen ertannte er an, fand aber im Bistum die voll: 
fommenfte, dem kirchlichen Zwecke dienlichſte Form bierarchifcher Ordnung. — Aud die 
Formen feiner perfönlihen Frömmigkeit trugen den Tirchlihen Zug. Als ein „Biſchof wo 
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nad) apoſtoliſchem Vorbild“ hielt er auf die Übung geregelten Gebets und tägliche Haus- 
gottesdienfte. Als die Krone feines Bilchofsamts rühmte er die Predigt. Vae mihi, si 
non evangelizavero! war die Anjchrift feines bifchöflichen Siegels, und von feinen 
fichlichen Anfängen an bis zu feinem Tode fuchte er, wo immer fich die Gelegenbeit 

5 bot, die Predigt, die, abweichend von der üblichen gelehrten Form einen ausgeiprocen 
evangelifhen Zug aufwies. Sie war immer, rühmen feine Zeitgenofien, ihrer Wirkung 
gewiß, weil fie volkstümlich und biblifch zugleich war. 

In viel geringerem Maße bat U., der Bifchof und Kirchenmann, den Forderungen 
der Zeit, die alle vorhandene Kraft an die Verwirklihung eines firchlichen deals ſetzte, 

10 entiprochen. Weder die Übertvindung der Notjtände feiner irischen Kirchenprovinz, noch 
die Durchſetzung jeiner firchenpolitifchen Ziele gegen die puritaniſchen und bochkirchlichen 
Widerſtände iſt ihm befchieden geweſen. Er war feine Herrichernatur, die über die Waffe 
goldner Nüdjichtslofigkeiten verfügte. Dazu fehlte ihm in jener an Helden nicht armen 
Zeit der furchtloje Wagemut und die eiferne Kraft, die im Kampfe um Grundjag und 

15 Gewiſſen bis zu den legten Entſcheidungen durchhält. — 
Seinen — und den Platz an dieſer Stelle verdankt er ſeiner umfaſſenden 

Gelehrſamkeit, der Akribie ſeiner Unterſuchungen, ſeiner gründlichen Kenntnis der britiſchen 
Handſchriften und ihrer Fundorte in den königlichen Archiven und Biſchofsregiſtern, endlich dem 
raſtloſen Eifer in der Herbeiſchaffung neuen und wertvollen Materials zur Erhellung unauf— 

20 geklärter geſchichtlicher Probleme. Er bat perſönlich und durch ſeine Helfer ein un— 
geheures litterariſches Material zuſammengebracht, kritiſch geordnet und durch die ihm 
eigne Art, unter Verzicht auf die Herausarbeitung der oft unter chaotiſchem Bruchgeſtein 
begraben liegenden religiöfen Werte, die aus den Quellen unmittelbar aufſteigenden 
Mächte einer ſchöpferiſchen Vergangenheit auf die zur Diskuffton geftellten Gegenmarts- 

235 probleme wirken zu lajjen, der geſchichtswiſſenſchaftlichen Erfenntnistheorie auf damals 
noch dunfeln Gebieten der Theologie und Archäologie bemerkenswerte Dienfte geleitet 
und durch feine Unterfuchungen, die eine tweitgehende Vertrautheit mit den Wirflichkeiten 
der alten und mittleren Zeit verraten und feinen Gedanfenflug vielfach über die 
Era der zeitgenöffischen Anſchauungen hinaustrugen, ſich ein bleibendes Gedächtnis 

0 gefichert. 
Mit feinem im Jahre 1613 gebrudten Werte Gravissimae Quaestionis de 

Christianarum Ecclesiarum in ÖOceidentis praesertim partibus ab Apostolieis 
temporibus ad nostram usque aetatem continua Successione et Statu historica 
Explicatio (Neudrud London 1663 und Hanoviae 1688), — das, als Fortfegung der 

3 Apologia Jewels gedacht, die anglifanische Doktrin nicht nur als die Lehre der ſechs 
eriten Jahrhunderte, wie Jewel es getan, in Anſpruch nahm, jondern ihr Recht auch 
aus der kirchlichen Entwidelung der nachfolgenden neun Jahrhunderte nachwies, während 
die römischen Sonderlehren ald Wucherungen am Stamme der wahren Kirche nachgemielen 
werden, — trat er mit einem Schlage in die Reihe der beiten zeitgenöfftschen Apologeten des 

0 Anglitanismus. Den gleichen Gedanken verfolgt fein lange Zeit als ein Meifterwerl 
antirömischer Polemik gepriefenes Bud An Answer to a Challenge... wherein 
the Judgement of Antiquity . . . is truly delivered and the Novelty of the 
now Romish Doctrine plainly discovered 1625, das die Übereinjtimmung der angli- 
fanifchen Artikel mit der Lehre der primitiven Kirche darlegt und die römifchen Ab: 

5 irrungen nachweift, übrigens in freier Stellung zum römischen Traditiong: und Abendmable- 
begriff. Auch feine Praeleetiones theologieae und der aus feinem Nachlaß gedrudte 
Tractatus de Controversiis pontifieiis gehören hierher. In feiner Unterfuhung The 
original Bishops and Metropolitans briefly laid down 1641 verjucht er dagegen 
den anglikaniſchen Biſchöfen die apoftoliiche Succeffion gegen die Angriffe der Presbpteri: 

50 aner zu dindizieren. — Als er in demſelben Jahre, um zwiſchen den firchlichen Gegen: 
fügen zu vermitteln, mit feiner Reduction of Episcopaey unto the form of Syno- 
dical Government, received in the Ancient Church (von Bernard 1647 berausg.) 
bervortrat, wurde er des Bruchs mit feinen Überzeugungen bejchuldigt. Biſchof und 
Presbyter find nach ihm eine apoftolifche Inftitution, dem Range, nicht dem Weſen nad 

65 unterfchieden; der Kirche von Ephefus hat nach AG 20, 17—28 ein Kollegium von Pres- 
bytern vorgejtanden, deſſen Yeitung in der Hand eines WVorfigenden (des „Engels der 
Gemeine”) lag. Auf den Linien diefes Vorgangs fei die Neuordnung der anglifanijchen 
Verhältniſſe zu ſuchen, die Priefter (und Kirchenvorfteber) mit der Aufficht über die Zucht, 
Unterbifchöfe mit Abhaltung monatlicher Synoden über Lehr- und Disziplinfragen, 

60 Biihöfe (oder Superintendenten) mit dem Vorſitz in den alljährlichen Diöceſanſynoden 
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(der Pfarrer und Suffragane), endlich die Erzbiſchöfe mit der Leitung der Provinzial— 
ſynoden, die alle drei Jahre den gefamten Klerus vereinigen und gegebenen Falls zu einer 
Nationalfynode zufammentreten, zu betrauen. Alſo Thejen, die nur als ein Verſuch zur 
Überwindung der die Zeit beivegenden Gegenfäge Bedeutung erlangten; doch wurde fpäter 
in den Unterhandlungen mit den Difjenters auf fie —— und die Vorſchläge 5 
Us den Abmadhungen in einer Reihe von Punkten zu Grunde gelegi. — 

Seine arhäologifhen Studien haben fi in erjter Linie mit der Feitjtellung des 
geichichtlichen Standes der ältejten irischen und englifchen Kirche beichäftigt, im einzelnen 
gingen fie auf den Nachweis, daß die irifch-fchottichsenglifche Kirche vor der römifchen 
Miſſion eine reinere Form des biblifchen, am Evangelium orientierten Chriftentums dar- 
ftelle, deren Grundzüge in der unter Elifabetb wieder hergeitellten Reformationskirche fich 
wiederfänden. Auf Grund der Vorarbeiten Lelands, Camdens, Spelmansd und Cottons 
um Scheidung und Säuberung des firchengefchichtlihen Guts von fagenhaften Überliefe— 
rungen bemübt, wies er in feinem Discours of the Religion anciently professed 
by the Irish and British 1631 die Hochſchätzung der bl. Schrift als religiöfer Norm 
der altbritifchen Kirche, die Grundzüge der Rechtfertigungslehre, das Abendmahl in beider- 
lei Geftalt, die von der römischen Praxis abweichende Dfterfeier und die Nichtigkeit des 
furialen Machtanſpruchs über die beiden Inſelkirchen nah. Die im gleichen Jahre er: 
ibienene Veterum Epistolarum Hibernicarum Sylloge (50 Bapjtbriefe vom Ende des 
6. bis zum 13. Jahrh.) erbringt im weſentlichen das gefchichtliche Material für dieſe Thefe. 20 
Und in feinem auf gründlichen Duellenftudien fußenden und dur) eine jchüchterne hiſtoriſche 
Kritit ausgezeichneten —— Britann. Ecclesiarum Antiquitates (1639 und, durch 
neues Material vermehrt, 1677 und 1687) werden unter Ausſcheidung aller überlieferten 
ſagenhaften Anfäte die gefchichtlichen Anfänge der Kirchen feftgeftellt, die Grundzüge der britiſchen 
Entwidelung bis Mitte des 7. Jahrhunderts dargelegt und die Verpflanzung der Kirche 25 
unter die nördlichen Sämme der Bitten und Scoten, endlich die iriſchen Zuftände eingehend 
behandelt. Auch jeine ältere Schrift Gottescalchi et praedestinatianae controversiae ab 
eo motae Historia 1613, deren Material einer 1628 in Venedig vom Earl Pembroke für 
Orford erworbenen Handſchrift der Baroccifchen Bibliothek entnommen ift und die eine bis dahin 
unbefannte Recenfion der Confessiones Gottſchalks enthält, twie die Dissertatio non de 30 
Ignatii solum et Polycarpi seriptis, sed etiam de Apostolorum Constitutionibus et 
Canonibus Clementi attributis 1644; ferner die Praefatio in Ignatium, die Ausgabe 
der Jgnatianifchen Korrefponden;, Ignatii Epistolae genuinae 1647, jodann die editio 
princeps von Ignatii Martyrium a Philone deseriptum, die Annotationes zu Poly: 
farps Briefen, die durch die Scharffinnige Ausicheidung der umfangreichen Jnterpolationen und 85 
die Annahme von dem Vorhandenſein einer von ihm vergeblich gefuchten, erft 200 Jahre 
nad feinem Tode aufgefundenen ſyriſchen Verſion der Briefe feiner Kombinationsgabe 
ein glänzendes Zeugnis ausftellen, — find kritiſche Gänge auf dem Gebiete der allgemeinen 
Kirhengefhichte, zugleich die Vorarbeiten zu einer von ihm vorbereiteten und groß an— 
gelegten dogmengeichichtlichen Theologica Bibliotheea, zu deren Ausführung indes er 40 
jelbft infolge der jtürmifchen Zeiten nicht fam. Nach feinem Tode wurde daraus eine 
Monographie, die Historia dogmat. controversiae de Seripturis et Sacris vernaculis, 
die für die erſten ſechs Jahrhunderte den Nachweis vom Gebraud der Landesipradhe im 
Gottesdienft der britiichen Kirche bringt, veröffentlicht. — Von feinen zahlreichen Eleineren 
Unterfuhungen aus dem Gebiete der biblischen und profanen Chronologie, der bibliichen 45 
Tertkritit und der firchlichen Rechtsgejchichte nenne ich die Annales Veteris et Novi 
Test. 1650—54 (der Ann. Vet. Test. erjter Drud erjchien in London 1650, die Ann. 
Nov. Test. una cum rerum Asiaticarum et Aegyptiacarum chronico ebenda 1650, 
ein Neudrud beiderGenevae 1722), deren chronologiſche Anjäge bis in die neuefte Zeit in den 
Druden der engliichen Bibel vertvendet wurden (Schöpfung: 4004 v. Chr., Sindflut: 2348, 50 
Auszug: 1491, Nüdkehr aus Eril: 536); die aus feinem Nachlaß herausgegebene (unvoll- 
itändige) Chronologia Sacra; ferner The Principles of Christian Rel. 1654; The 
Method of the Doctr. of Christian Religion; De Graeca LXX Versione syntagma; 
Epistola.... de variis textus Hebr. leetionibus 1652; The power communicated 
by God to the Prince and the obedience required by the subject 1660; The 55 
first establishment of the English Laws and Parliament in Ireland und 
A Diseourse showing why and how far the Imperial Laws were received by 
the old Irish. — R. Barr, jein Kaplan, bat zugleich mit einem Life 1.3, auf das 
alle fpäteren Biographen zurüdgehen, den jehr umfangreichen Briefwechjel U.3 mit den 
eriten Gelehrten in England und auf dem Kontinent herausgegeben; eine Ergänzung co 
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dazu bieten die Veröffentlichungen von Parrs Vorgänger, Dr. Bernard (vorſichtig zu be— 
nutzen, da B. den presbyterianiſchen Zug in U. ungebührlich unterjtreicht), — Eine Ge— 
famtausgabe der U.fchen Schriften (mit Biographie) hat Ch. R. Elrington, Regius Prof. 
of Divinity, unter dem Titel: The whole Works of the Most Rev. James Usher, 

sD. D., with a Life of the Author and an Account of his writings 1847 in 
16 Bänden veröffentlicht. — Rudolf Buddenfieg. 

Ufteri, Leonhard, geſt. 1833. 2. Ujteri war der Sohn des gleichnamigen Chor: 
bern und Profeſſors der bebräifchen Sprache am Garolinum zu Zürich. Der ältere U. 
gab zur Reformationsfeier 1819 in Verbindung mit Sal. Vögelin, einen immer nod 

10 brauchbaren, foftematifch geordneten Auszug aus Zwinglis ſämtlichen Schriften in zwei 
Bänden heraus, bearbeitete auch den hiftorifchelitterari —9* Anhang zu Zwinglis Leben 
von J. C. Heß. Der jüngere U. wurde zu Zürich den 22. Oktober 1799 geboren. 
Während der Knabe in der Bürgerſchule —* Vaterſtadt wenig Geſchick an den Tag 
legte und nichts ihn zu ſeſſeln vermochte, was da gelehrt wurde, entwickelten ſich die 

15 Keime des wiljenfchaftlichen Triebes auf der fog. Gelehrtenfchule und im Collegium 
humanitatis in raſchem Verlauf. Der innere Bildungsprozeß begann mit dem ertwachen: 
den Gefühl für die Schönheit der Klaffiter. Veranlaßt zunächſt dur ein eregetifches 
Kollegium bei Profefior J. Schultheß, gerieten etwas ſpäter die religiöfen Überzeugungen 
in die Eſſe des kritiſierenden Verſtandes. Abneigung gegen die traditionelle Exegetik des 

20 NTE, gegen die Orthodorie überhaupt, twiederholte aber immer vergebliche Verſuche, eine 
Mittelftellung zu gewinnen zwifchen der Ficchlichen Lehranfchauung und den Ergebniffen 
der fubjeftiven Denkthätigkeit, förmliches Studium der Klaffifer unter Bremis Anleitung, 
befonders des Sophofles, nachher des Platon, Belanntichaft mit der kritiſchen Philoſophie, 
Begeifterung für ‚Fichte und Novalis, vollendeter Idealismus, Beichäftigung mit Schleier: 

25 machers Ethik und Dialektit, — das waren nunmehr die Phaſen, welche die mächtig er: 
regte Jünglingsfeele durchlief. Die Bene Gedankenwelt durchbrach endlich die Feſſeln 
des in ſich gekehrten Naturells, das bis ins 19. Jahr keine Freundſchaft hatte aufkommen 
laſſen, und nötigte zur Mitteilung an andere. Gelegenheit dazu bot ein kleiner litte— 
rariſcher Verein, die Chorherrengeſellſchaft genannt, in der ſich die tüchtigſten Jünglinge, 

sowie H. Nüſcheler, J. U. Benker, Ferd. Meyer, Dav. Schultheß, J. U. Fäſi und Born: 
hauſer zuſammenfanden, und die durch die wiſſenſchaftliche Regſamkeit, den ſittlichen Ernſt 
und den vaterländiſchen Sinn ihrer Glieder auch auf die übrigen Studierenden einen 
wohlthätigen Einfluß ausübte. (Vgl. 14. Neujahrsblatt zum Beten des Waiſenhauſes, 
Zürich 1851, ©. 12, und: Erinnerung an J. U. Benker, Rektor der thurgauifchen Kantone: 

35 jchule, Frauenfeld 1860, ©. 17ff.) Aber bald gewährte die heimifche Lehranſtalt dem 
itrebfamen Geifte nicht mehr die Befriedigung, nach der ihn verlangte. Nachdem U. die 
theologischen Prüfungen beitanden und die Ordination empfangen hatte, bezog er im 
Frübjahre 1820 die Univerfität Berlin, wo er während nahezu drei Jahren mit großem 
Fleiße feine philologifchen, philoſophiſchen und theologifchen Studien fortjegte. Böckhs 

0 VBorlefungen nahmen fein volles Interefje in Anſpruch. Vor allem aber war es Schleier: 
macher, der auf die religiöfe Stimmung und theologische Denkweiſe U.3 beitimmend ein: 
wirkte. Er börte bei ihm Evangelium Johannis, Apoftelgeichichte, Korintherbriefe, Leben 
Jeſu, Dogmatik, praftiiche Theologie, Gejchichte der modernen Philoſophie und Dialeftif. 
Auh an Hegel wurde nicht vorübergegangen, wiewohl mit Sicherheit behauptet werben 

4 darf, daß ch damals U. zu deſſen Philoſophie noch in fein anderes Verhältnis geſetzt 
bat, als dasjenige war, welches Schleiermacher zu ihr einnahm. 

Ausgerüftet mit einer wiſſenſchaftlichen Durdbildung von feltener Gründlichkeit kehrte 
der junge Mann nad Zürich zurüd, um von jet an die gewonnenen Einfichten mit un: 
verwüſtlicher Arbeitslujt zu verwerten. Schon im April 1823 erjchien feine durch die 

50 Bretichneiderfchen Probabilien veranlaßte Commentatio critica, in qua evangelium 
Joannis genuinum esse ex comparatis IV Evangeliorum narrationibus de 
coena ultima et passione Jesu Christi ostenditur. In dieſer Schrift, deren größere 
Hälfte der Nachweis der Differenz, binfichtlih der Pafjahfeier und der Angabe über den 
Todestag Jeſu einnimmt, wird mit Gefchid, freilich auf Unkoſten der fonoptifchen Tradition, 

65 dem Verfaſſer des vierten Evangeliums die Augenzeugenichaft vindiziert. Noch im näm: 
lihen Jahre eröffnete U. auf Anregung des ihm ———— N. Caspar von Drelli ein 
Privatlollegium über die paulinischen Briefe für jüngere Freunde, wobei fein Abſehen der 
Ankündigung zufolge überwiegend auf die Darlegung des inneren geiltigen Zuſammen— 
bangs der ganzen theologifchen Anficht des Apoftels und ihres Verhältnifjes zu dem 
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Yehrbegriffe des Johannes und Petrus gerichtet war. Dieſe Vorträge nun find es ge: 
wefen, in welchen der Grund gelegt wurde zu dem Werke, das feinem Berfafler jofort 
einen gefeierten Namen in der theologifchen Welt ficherte und unter dem Titel: „Ent: 
widelung des paulinifchen Lehrbegriffes mit Hinficht auf die übrigen Schriften des Neuen 
Teftamentes“, fich in vier, jedesmal forgfältig überarbeiteten, was die Benutzung neuerer 5 
Schriften betrifft, teilmweife nur zu ſehr erweiterten Ausgaben (1824. 1829. 1830. 1832) 
Anerfennung in ganz Deutichland erwarb. (Zwei weitere Auflagen erfchienen nach dem 
Tode des Verfaſſers 1834 und 1851.) 

Bei dem volleren Einblide,. den die heutige Theologie in die Lehrweiſe des ——— 
und deren Organismus * iſt es ein Leichtes, an der Darſtellung U.3 erhebliche Mängel 
aufzudeden. Wenn er z. B. als einen Hauptgefichtspunft, unter welchem die Lehre ent- 
widelt werden wolle, die Entgegenjegung der vorchriftlichen Zeit und des Chriftentums 
betrachtet, jo dürfte darin fchiwerlich jemand das Prinzip erkennen, aus dem fich eine zu— 
treffende Refonftruftion des yaulinikden Gedankenſyſtems gewinnen läßt. Auch giebt er 
nicht jomohl eine „Entwidelung” des eigenartigen, im fich gefchlofjenen Lehrbegriffs, als 15 
vielmehr eine Bearbeitung der einzelnen Lehrſtücke nach einem mitgebrachten ema in 
mitunter ziemlich flelettartiger Form. Uſteri hat fich dies felber nicht ganz verbergen 
fönnen, wie er denn (Vorwort zur 4. Ausgabe) offen gefteht, in den erſten Ausgaben 
babe er die paulinifche Theologie, namentlich die Erlöfungslehre, zu fehr aus dem Stand- 
punkte der Schleiermacherfjchen Dogmatik aufgefaßt und in deren ‚Form gegofjen. Aber 20 
wenn er fich jchmeigelt, in der leten der von ihm beforgten Ausgaben diefen Fehler be: 
jeitigt zu haben, jo ift die Wahrheit vielmehr die, daß nunmehr die Auffafjung neben den 
Schleiermacherjchen Grundideen noch überdem durch die Prinzipien der Hegelihen Schule 
beberricht wird. U. macht die zwei ſehr richtigen, ſeitdem von andern zu Ehren gezogenen 
Bemerkungen, daß der nad) der eigenen Gerechtigkeit ringende Paulus nad) feiner Belehrung die 25 
Gerechtigkeit einzig in der Gnade Gottes und in der Gemeinschaft mit Chrifto gefucht habe, und 
daß von einem Punkte aus, dem der Erkenntnis Jeſu Chrifti ald des Sohnes Gottes und 
des Erlöjers, ſich ſowohl der Gefichtöfreis, ald die Sphäre der Wirkfamfeit des Apoftels 
allmählich erweitert habe (4. Ausg. S. 9 und 10). Wäre die erftere Thatjache in der 
ganzen Schärfe ihrer Bejtimmtheit erfaßt und verfolgt, die zweite damit in Verbindung 30 
gebracht und deren notwendige Konjequenz für die Geftaltung der Lehranfhauung, mie 
fie fih in den Schriften des Apoſtels niedergelegt findet, in forgfälige Erwägung gezogen 
worden, dann hätte ſowohl die Anlage der Schrift im ganzen, als auch die Abfolge des 
Stoff im einzelnen, namentli im zweiten Teile, eine andere werden müfjen. Nichte- 
deitoweniger 9 die Schrift ſchon bald nach ihrem Erſcheinen mit Recht als eine ſehr be: s5 
deutende Zeiftung begrüßt worden. Ohne nennenswerten Vorgang bat fie für ein erneutes 
und vertieftes Verftändnis des großen Heidenapofteld bahnbrechend gewirkt; fie hat nicht 
zum menigjten beigetragen, das Bemwußtjein um die Aufgabe zu meden, welche fich die 
earbeitung der bibliichen Theologie zu jtellen bat, und ift diefe feitvem über U. hinaus: 
—— fo darf nicht vergeſſen werden, daß auch ihm hieran ein Teil des Verdienſtes 10 
gebührt. 

Es war eben um die Zeit, da der paulinifche Lehrbegriff die Preſſe verließ, daß 
Bern den vielverfprechenden Gelehrten an die Stelle von Lug (Bd XII ©. 19) zum 
Profefior und Direftor Gymnasii berief. In diefer Stellung wirkte er vom September 
1824 bis an fein frühes Ende als Lehrer der klaſſiſchen Sprachen und des Hebräiſchen #5 
— auöhelfend eine Weile auch als Dozent an der damaligen Akademie — mit Un 
verdrofienheit und gutem Erfolg, Ein unverhohlener Feind aller Halbheit, gehörten 
Genauigkeit des Wiſſens, treue Erinnerung und Fertigkeit in der Verwendung der er: 
tworbenen Kenntnifje zu den Grundforderungen, die er feinen Schülern Ban mit 
unentweglicher Zähigfeit, mitunter mit beißender Schärfe, geltend machte. J er auch vor wo 
den Behörden und dem Publikum, in feinen öffentlihen Schulreden und wo ſich ſonſt 
Gelegenheit fand, wurden die Hemmungen beleuchtet, welche einer höheren Geiftesbildung 
der Jugend im Wege ftanden. Nicht weniger lag U. die Hebung des zürcherifchen Schul: 
weſens an, für defjen Chorberrenitift er zum Verdruſſe feines Vaters in einer anonymen 
Flugſchrift eine gänzliche Umgeftaltung verlangte. Was ſodann neben den Obliegenbeiten os 
des Lehrberufs an Zeit noch zurüdblieb, widmete er raftlos der wiffenichaftlichen Forſchung 
und der fchriftjtellerifchen Thätigkeit, welche fich feiner perjönlichen Neigung zufolge, unter 
ſteter Berüdfichtigung der biblijchen Theologie, überwiegend der neuteftamentlichen Kritik 
und Eregeje zumandte. So wurde ihm möglich, nicht nur die wiederholten Ausgaben 
jeines Hauptwerkes, des paulinifchen Lehrbegriffs, zu bejorgen und eine wertvolle Bear: so 

Real-Eucpflopäble für Theologie und Kirche. 8. U. XX. 24 
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beitung der Wolfiſchen Vorleſungen zu den vier erſten Geſängen des Ilias (2 Bände 
1830), jowie eine gute, fritiiche Ausgabe von Plutarchs Consolatio ad Apollonium 
(1830) zu liefern. Sondern wir befigen noch überdem von ihm zwei kürzere Abhand— 
lungen über den Täufer Johannes, die Taufe und VBerfuhung Chrifti (ThStK 1829 

s und 1832), und einen „Gommentar über den Brief Pauli an die Galater” (1833). 
Wenn jedod in der Vorrede zu dieſem verlangt wird, daß der Ausleger das Bild feines 
Schriftitellers, wie es ſich in der Schrift abfpiegelt, ſprachlich und fachlich beleuchtet vor 
den Augen der Leſer emporfteigen lafje und deshalb vorzüglichen Fleiß auf die Ent- 
widelung des Zujammenhanges der Gedanken verwende, jo ijt U. diefem Ziele nicht nad): 

ı0 gelommen. Denn bei aller Genauigkeit in der grammatifch-hiftorifhen interpretation des 
Einzelnen und vieler Präzifion im Ausdrud ift nur wenig getban für das, was einen 
tbeologijhen Kommentar über den Charakter getwöhnlicher Scholien erhebt. Dem Galater: 
briefe jollte — fofern ihm Gott Leben und Kräfte fchente — allmählich die Bearbeitung 
der übrigen Schriften „des Apofteld des Geiftes und nicht des Buchſtabens“ folgen. 

ı5 Allein Gott hatte anders befchlofjen. Nachdem U. einen Ruf an die neugegründete Hoch— 
ſchule feiner Vaterftadt abgelehnt hatte, im Augenblide, als die Verhandlungen über die 
Umgeftaltung der Berner Akademie in eine Hocichule ihrem Abſchluſſe entgegenreiften 
und ein theologijcher Lehrſtuhl ihm in ficherer Ausficht ftand, riß ihn, noch nicht 34 Jahre 
alt, den 18. September 1833 ein jäher Tod aus der mweitgeöffneten Bahn eines jteigen: 

20 den Ruhmes und mitten aus feinem häuslichen Glüd. 
U. war eine etwas nüchterne Natur, feiner ganzen Anlage nady nicht ſowohl zum 

twillensmächtigen Manne der That, als zum Gelehrten gefchaffen. Mit ſcharfem Ber: 
ftande und klaſſiſchem Geſchmacke verband er einen Jdealismus, der es, im Ringen nad 
zufammenbängender Erkenntnis, unter Zurüdjtelung der Erjcheinung, vor allem auf die 

25 Idee abſah und, bezogen auf die evangelifche Überlieferung, die kritiſche Stimmung zu 
jeiner notwendigen Kebrfeite hatte. Die Weife, wie er fich über den Begriff des Mythus 
in feiner Anwendbarkeit auf die Evangelientradition ausfpricht (THStR 1832), macht ibn 
pam unmittelbarften Vorgänger von Strauß, wobei jedoch jehr fraglich bleibt, ob die 
onfequente Durchführung der Mythentheorie je feine Billigung erhalten bätte. Bezeich— 

so nend für U.8 theologischen Standpunkt ift auch feine „im dritten Säfularjahre der Ber: 
nifchen Reformation” vor der ftudierenden Jugend gehaltene Rede (Züri 1828). Ubne 
daß des ethiichen Faktor nur mit einem Worte gedacht wäre, gilt ıhm die Reformation 
vornehmlich als eine Frucht des wiedererwachten mifjenjchaftlichen Geiſtes, ald ein Sieg 
der Vernunft über die Sinnenwelt. Ähnlich ſetzt er das urfprüngliche Weſen der von 

5 Chriftus geftifteten, fittlich-religiöfen Gemeinfhaft in die Begeifterung für Wahrheit und 
egenfeitige Liebe. — Im Privatumgange war U. nah dem Zeugnifje feines von ihm 
ae Leichenredners, des damaligen Pfarrerd und nachberigen Profeſſors Lug — 
deſſen „Trauerrebe” wir das Folgende entnehmen — ſtets bejcheiden, auch wenn er bie 
Palme trug, von großer Dienjtfertigfeit, immer voran in neuer Kunde von den Erjchei- 

ao nungen und den Schritten der Wiſſenſchaft. „Seine Geiftesart war eine joldye, die nad) 
Oben ſich richtete, die Wahrheit zu fchauen, der Wahrheit rein zu dienen. Erhöht und ver- 
Härt hat fich dies auf feinem Totenbette erwiefen. Er ftarb mit dem belliten Bewußt— 
fein und unter den ſchönſten Außerungen des erhöhten geiftigen Lebens, den Blid mit 
Klarheit auf das Vergangene und Bevorftehende gerichtet. Seine Worte waren Liebe und 

4 Teilnahme. Seinen Freunden ließ er zum Abſchiede jagen, er achte nach der Schrift den 
Norangegangenen für den Glüdlicheren“. Güder *. 

Ujuardus ſ. d. U. Acta martyrum BIC. 147,1. 

Utenheim, Chriftopb von, Biſchof von Bafel, geit. 1527. — 3. 3. Herzog, 
Chriſtoph von Utenheim in den Beiträgen zur Geſchichte Bajeld, Bajel 1839, ©. 33 ff. Neben 

50 den dort erwähnten Quellen jind vor allem zu nennen die inzwiſchen von der hiſtoriſchen und 
antiquariihen Gejellihaft in Bajel herausgegebenen Basler Chronifen, Leipzig 1872—1M2, 
jener das Ghronifon des Konrad Pellitan, her. von Bernbard Riggenbach, Bajel 1577. Ueber 
den Freundeskreis Utenbeims vgl. bei. Charles Schmidt, Histoire litt£raire de l’Alsace, Paris 
1879, und Knepper, Jakob Wimpfeling, Freiburg i. Br. 1902. Ueber das Verhältnis des 

55 Biſchofs zur Stadt siehe Heusler, Berfajjungsgefchichte der Stadt Bajel im Mittelalter. Die 
firhlihen Zuſtände im Bistum unmittelbar vor der Reformation jchildert mit volljtändiger 
Beherrihung des ardivaliichen Materiales Rud. Wadernagel in der Basler Zeitichrift für 
Geſchichte und Altertumstunde, II, S. 171 ff, Baſel 1903 (Mitteilungen über Raymundus 
Perandi und kirchl. Zuftände feiner Zeit in Bajel). 
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Der Basler Biſchof Chriſtoph von Utenheim, der Freund Geilers und Wimpfelings 
und Bewunderer und Gönner des Erasmus, gehört zu den zahlreichen Männern, die be— 
fümmert über die mannigfadhen Schäden der Kirche und voll redlichen Willens, ihnen 
abzubelfen, die erften Schritte Luthers mit Beifall begrüßten, allmählich aber in deutlichen 
Gegenfag zu ihm traten, und gegenüber deren Bejtrebungen zur Berbefjerung der relis 5 
giöfen und fittlihen Zuftände das Neue und Eigenartige der Reformation bejonders 
deutlich hervortritt. 

Er entjtammte einem elſäſſiſchen Adelsgejchlechte und muß um die Mitte des 15. Jahr: 
bundertd geboren worden jein. Zwar nennt ihn Bellitan ſchon 1507 grandaevus 
(Chron. ©. 37), und ebenfo hebt Erasmus in einem Briefe 1513 die Ehrfurcht hervor, ı0 
die fein Alter einflöße. Aber nad dem Zeugnis des Karthäuſers Georg ift er 1527 
geftorben, cum fere octogesimum attigisset annum (Basl. Chron. I, S.414). Seine 
Eltern waren Hans von U. und Sujanna von Mülnheim. Im Jahre 1473 bekleidete 
er das Amt des Rektors an der kurz vorher gejtifteten Univerfität in Bafel und wird in 
dem Matrifelbuche ald Artium liberal. magister, juris pontif. scholaris und prae- ı5 
positus et canonicus eccles. S. Thomae Argent. bezeichnet. Zugleih finden wir 
die Notiz, daß er am 18. Dezember desfelben Jahres ald magister Erfurtensis auf: 
genommen wurde. Hier in Bafel traf U. einen Kreis bedeutender Männer, die an ber 
Univerfität lehrten oder litterarifch thätig waren, und deren geiftiger Mittelpuntt der 
Humanift und entfchiedene Vertreter des Realismus Johannes Heynlin von Stein (de » 
Lapide) war. Mit diefen Männern, zu denen unter anderm fein Landsmann Geiler 
von Kaiferöberg gebörte, jeben wir U. bald eng verbunden, trogdem * er im neuen Wege 
d.b. als Nominalift unter die magistri rezipiert worden war. (S. Viſcher, Geſchichte der 
Unierfität Bafel S. 165.) Zum Propft von St. Thomas in Straßburg war U. er: 
nannt worden, nachdem fein Borgänger im Amte, Burkart Schön, am 10. Sept. 1473 35 
geitorben war (Schmidt, Histoire du chapitre de Saint Thomas de Strasbourg 
p. 272). Als Bropft des Thomasftiftes gehörte er mit Geiler von Kaiferöberg zu den 
Männern, die der Biſchof Albrecht von Straßburg nad feinem Amtsantritte im Jahre 
1478 mit einer Inſpektion feiner Diöcefe betraute (Schmidt, Hist. lit. I, p. 349). 
Würde und Pfründe am Straßburger Thomasftifte bebielt U. zunädft auch dann bei, sw 
als er ın das Basler Domkapitel eingetreten war, und lie ſich, als er 1486 mit der 
eustodia betraut wurde, durch den Papſt Innocenz VIII. den nötigen Dispens wegen 
des Befiges zweier infompatibeln Benefizien erteilen. Am 27. Juni 1494 jedody verzichtete 
er auf das Sanonitat und die Vropftei zu Gunften feines Neffen Melchior von Baden. 
Noch in demfelben Jahre wurde er durch einen Erlaß des Abtes von Cluny, Jacques 35 
d’Amboife, zum vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus über den Orden in 
partibus Alemanniae ernannt und fpeziell mit der Aufficht und Verwaltung des Klofters 
zu St. Alban bis zur Beitellung eines Adminiftrators betraut und im J. 1499 endlid) 
(f. die Urkunde vom 30. Dez. 1499, durch die ſich der Biſchof Gafpar zu Nhein feine 
Rechte vorbehält) zuerft zum Verweſer des Basler Bistums und 1502 nad) dem Tode 
Gafpars zu Rhein zum Biſchof gewählt. Dadurch wurde die Ausführung eines Planes 
berbindert, mit dem ſich Chriftopb mehrere Jahre lang getragen hatte. Er war entjchlofjen 
geweſen, fich gemeinfam mit feinen elfäfltichen Yandsleuten Geiler, Wimpfeling und dem 
Dominilaner Thomas Lamparter in die Einjamfeit des Schwarzivaldes zurüdzuzieben und 
dort fern von dem Treiben der Welt ein jtiller Beſchaulichkeit gewidmetes Leben zu führen. a5 
Mit Freude waren die Freunde auf diefen Gedanken eingegangen, und Wimpfeling hatte 
fih bereits in dem Kloſter Marienthal bei Mainz die nötigen Anweifungen über „Schlafen 
und Wachen, über die Nahrung, über Gottesdienjt und Arbeit, über die heilige Leſung 
und dergleichen Dinge” geben laſſen. Als jedod ein Schreiben Chriftophs eintraf, in 
dem er meldete, daß er als Biſchof von Bajel in Ausficht genommen fei, war Wimpfe— so 
ling durchaus der Anficht, daß fih U. diefem Amte nicht entziehen dürfe. (©. den Brief 
Wimpfelings an Chrift. in der Vierteljabrsichrift f. Kunft u. Litter. der Nenaifjance I, 
p. 2337.) Anders Geiler, der an der Möglichkeit einer Neformation verzweifelte und 
aud dann von der Übernahme eines Bistums abriet, wenn es ohne Umtriebe und Be- 
ftehung erlangt werden fonnte. Gelinge «8, die zerrütteten finanziellen Verhältnifje wieder 55 
zu ordnen, jo werde dadurch Lediglich dem Nachfolger die Möglichkeit verfchafft, deſto 
größern Lurus zu treiben. Wimpfeling jedoch empfahl nicht nur Chriftoph, dem Rufe 
zu folgen, obwohl jeine eigenen Pläne dadurch durchkreuzt wurden, fondern erteilte ihm 
auch ſofort Ratjchläge für die Führung des Amtes und betonte dabei befonders die Nütz— 
lichkeit jährlicher Diöcefanfynoden, wie fie 5. B. in Speyer, Worms und Mainz gehalten co 
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würden, wies auch darauf bin, daß es nicht an vortrefflichen Männern fehle, die Chriſtoph 
mit der Erfüllung der einzelnen wichtigen Aufgaben betrauen fünne. Zum Teil diejelben 
Gedanken fpricht er in der Dedilation der Concordia curatorum et fratrum mendi- 
cantium (dd. Arg. 13. Febr. 1503) an U. aus und hebt auch bier befonders wieder 

5 die Bedeutung der Synoden und bifchöflichen Vifitationen bervor. So kann es nicht über: 
raſchen, daß Wimpfeling noch in demfelben Jahre von Chriftopb nad) Bafel berufen und 
bier mit der Redaktion der Sunodalftatuten betraut wurde, die der neue Bifchof auf einer 
Synode feiner Geiftlichleit vorzulegen und fie dadurch an ihre Pflichten zu erinnern be 
abſichtigte. Somohl die brieflihen Außerungen Wimpfelings (colligimus statuta syno- 

ı0 dalia, facio epitomata in eadem, facio prologum), wie diejer prologus in statuta 
synodalia jelber (curavimus antiquis synodalibus statutis nova quaedam addere) 
bejtätigen, daß es ih mehr um die Sammlung und die Redaktion der beftehenden Sta: 
tuten als um ein neues felbitjtändiges Werk handelte. „Mit vieler Mühe und in frommem 
Eifer” machte fih Wimpfeling an diefe Arbeit, die durchaus den von ihm vertretenen 

15 Neformationsvorfchlägen entiprach, und ſchon am 23. Oktober 1503 verfammelte fich die 
Synode, auf der die Geiftlichkeit des Bistums zur Beobachtung der Statuten verpflichter 
wurde. Wimpfeling wünſchte, wie er Brant jchrieb (ſ. d. Brief bei Anepper S. 360f.), 
daß der Bijchof felber in einer Rede den Klerus ermahne, fonnte ibn jedoch nicht dazu 
beivegen. Diejer überließ vielmehr aus Verzagtbeit, twie er felber gejtand (quod ait se 

%» pusillanimum esse) diefe Aufgabe feinem Weihbiſchof und verſprach, deſſen Rede eine 
furze Anfprache beizufügen. Diefe Worte find den Statuten beigegeben, und es wird 
ausbrüdlich hervorgehoben, daß fie der Biſchof auch jelber vorgetragen habe. Sie weiſen 
auf das Argernis hin, das die Geiftlichen mit ihrem ungeiftlihen Wandel dem Wolke 
geben, und mahnen zur Umkehr. Dabei verfichert fie der Biichof, dak er keineswegs am 

25 Strafen eine Freude babe, und daß er nicht nach ihrem Gelde Verlangen trage, jondern 
nach ihrem und ihrer Untergebenen Seelenheile von ganzen Herzen ſtrebe. Charakteriſtiſch 
ift, wie die Verderbnis der Kirche vor allem auf das Aufhören der Synoden und das 
Nichtbeachten der Statuten zurüdgeführtt und von Synoden, die jährlich zweimal nad) 
den alten, von dem Basler Konzil erneuerten Beitimmungen abgehalten werden, Beſſe— 

30 rung erivartet wird. Angeſichts des Inhaltes diefer Anfprache oder oratiuncula, wie 
fie Wimpfeling nennt, ift der Eifer, mit dem diefer ihren Drud betreibt, und die Hoffnung, 
die er auf ihre Verbreitung jest, nicht recht begreiflih. Weil die Statuten, denen bie 
Nede beigegeben werden foll, noch geändert und vermehrt werden müſſen, und ihre Publi- 
fation dadurch verzögert wird, wünſcht er, die Anſprache, jo lange fie noch in frifcher 

35 Erinnerung fteht, allein gebrudt zu haben. Ja er ift, wie er dem Buchdruder Amerbadı 
jchreibt (f. d. Brief bei Knepper 352), bereit, felber ein Goldftüd an die, wie er glaubt, 
nicht beträchtlichen Koften beizufteuern. Die Nede druden zu lafjen, fcheint ihm um jo 
nötiger, al8 fie nur von Wenigen verftanden worden ift. Und er bofft, daß fie über bie 
Grenzen des Bistums hinaus von den Prieftern gelefen und beberzigt werde und aud 

so andern Biſchöfen zum Borbilde diene. Wielleiht darf man auch in dem Gejange, 
mit dem ber Reuchlin und Wimpfeling befreundete Giftercienfer Konrad Leontorius die 
Synode befingt, einen Beweis fehen, mie ſehr man in gewiſſen Kreiſen auf den Biſchof 
und den von ihm eingejchlagenen Weg hohe Hoffnungen für die Kirche jegte. Ein Blid 
auf die Statuten jedody zeigt, daß man fi) davor hüten muß, das Vorgehen des Biſchofs 

5 zu überſchätzen und ihn deswegen als einen Freund und Vorläufer der bald beginnenden 
Reformation in Anfpruch zu nehmen. Wir haben vielmehr einen der vielen Verjuche vor 
ung, das kirchliche Leben durch Vorjchriften zu heben, die die Thätigkeit des Geiftlichen 
bis in alle Einzelheiten hinein regeln. Die Statuten enthalten eine Fülle von aud 
gleichgiltige Außerlichkeiten regelnden Weifungen ohne einen zufammenhaltenden Grund: 

50 gedanken, und von einer Oppofition gegen die katholiſche Auffaffung des Chrijtentums 
oder das hierarchiſche Syitem findet fich feine Spur, jo ſehr das Beitreben zum Ausdrud 
fommt, die bifchöflihen Nechte auch gegenüber Übergriffen des päpftlihen Stubles zu 
wahren. Die Abjicht, das erjchütterte bifchöfliche Anfeben wieder zu heben, tritt freilich 
allenthalben hervor. Und wenn man nad einem Grundgedanten ſucht, jo fann man 

55 ihm in der Überzeugung finden, daß die Verftärfung der bifhöflichen Gewalt und ihrer 
Verteidigung gegenüber den ihr von allen Seiten drohenden Angriffen das befte, ja 
einzige Mittel fei, die zuchtloje Geiftlichkeit zu beflern und damit auch das Firchliche Leben 
insgefamt zu erneuern. Für die Erkenntnis des Geiftes, in dem diefer Neformations- 
verjuh unternommen wird, ift e8 wichtig, darauf zu achten, welche Bücher zum Schluſſe 

den Pfarrern zu eifriger Lektüre empfohlen werden. Es find die Schriften Johann Ger: 
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fons, insbejondere fein Bud; de arte audiendi confessiones, und ihm in ihren An— 
fihten nahe ftehender Männer, darunter Johannes de Lapides Resolutorium dubiorum 
missae, womit fie fich befonders vertraut machen follen. 

Mit zahlreichen, ähnlichen —— die kirchlichen Zuſtände und in erſter Linie 
das Leben der Geiſtlichen zu beſſern, hatte der, mit dem Chriſtoph ſeine Thätigkeit bes 5 
gann, auch das gemeinfam, daß er erfolglos blieb. Die Abficht, regelmäßig Synoden 
abzubalten, ließ fich nicht verwirklichen. Die Priefter des Bistums wollten fich, wie der 
Biſchof dem Lektor der Theologie im Barfüßerflofter, Pellikan, fagte, nicht reformieren 
laſſen, und während fie im elfäfltfchen Teile des Bistums an dem Adel einen Rüdhalt 
hatten, wurde es dem Bilchof in dem fchmweizerifchen Teile bei dem ſtückweiſen Verlufte 
feiner politiſchen Befugnifje immer ſchwieriger, auch in rein kirchlichen Dingen die Zügel 
in den Händen zu behalten. Die Domberren aber machten geltend, daß fie von ber 
biihöflihen Autorität erimiert feien und lediglich unter dem Papſte und ihrem Dekane 
ftänden. Und vergebens waren die Erimierten und ihre Eremtion Mifbrauchenden in der 
Vorrede zu den Statuten auf den Schluß des 42. Briefes des hl. Bernhard hingewieſen 
worden. Da feine mweitern Synoden mehr abgehalten wurben, fonnte der Biſchof auch 
nicht, wie er beabfichtigt hatte, die brevis summa catholieae doctrinae, die Bellifan 
auf feinen Wunſch im Anſchluß an hervorragende Lehrer der Bettelorden verfaßt hatte, 
jeinen Geiſtlichen als Grundlage für ihre Predigten empfehlen. (Chron. d. Bell. ©. 36.) 

In den Statuten finden di u. a. auch Worfchriften darüber (Fol. V) wie dem Zu— 20 
jammenlaufen des Volkes zu gewiſſen Bildern und andern angeblichen Wunderorten auf 
Bergen und in Wäldern non tam ex veris visionibus, quam ex falsis somniis 
laesae fantasiae illusionibus et sensuum praestigiis joviel ald möglich gefteuert 
werden ſolle. Auch diefe Vorſchrift würde man vollftändig mißverfteben, wollte man ſie 
als einen, wenn auch nur fhüchtern gemachten Verfuch, die Reliquien und Heiligenverehrung 35 
einzufchränfen, deuten. Ein halbes Jahr, nachdem die Synode abgehalten und die Sta- 
tuten dem Klerus vorgelegt worden war, fam der Kardinal Raymundus Peraudi nad) Bajel. 
Er war von Alerander VI. als Ablaßkommiſſär nah Deutſchland gejchidt worden und 
fehrte nun nach Rom zurüd. In Bafel verweilte er ein volles Vierteljahr, teild durch 
die Hige, teils durch Geldverlegenheit geztvungen. Unter den mannigfahen Gnaden- 30 
erweiſen, die er während diefer Zeit hoben und niedern Bittftellern aller Art erteilte, iſt 
die Elevation der Gebeine der drei heiligen Jungfrauen Kunegundis, Mechtundis und 
Wibrandis in Eichjel hervorzuheben, wodurch diefem Wallfabrtsorte die alte, allmählich 
verminderte Zugkraft wieder zurüdgegeben wurde. Der Biſchof Chriftopb beteiligte ſich 
niht nur mit feinem Weihbiſchof und zahlreichen Geiftlihen an diefem feierlichen Akte, 35 
jondern ließ fih von Naymundus auch zur Elevation und Translation der Gebeine der 
Heiligen Germanus und Randoaldus im Stifte Münfter in Granfeld ermächtigen, und 
entnahm diefe Reliquien im Jahre 1505 dem Hochaltare der Kirche und transferierte fie 
an einen der öffentlichen Verehrung zugänglicheren Ort. 

In dem Briefe, der Chriftoph riet, ſich als Biſchof wählen zu laſſen, hatte ihn 
Rimpfeling auf die Fülle hervorragender Männer hingewieſen, die er bei der Verwaltung 
des Bistums zu feiner Unterftügung beranziehen fünne. Dem Rufe, den er jelber fofort 
erhalten hatte, nachdem U. wirklich gewählt worden war, folgten jpäter meitere, jo die 
Aufforderung, in einem von dem Biſchof reformierten Nonnenklofter wenigſtens für einige 
Zeit die Leitung zu übernehmen. Ein anderer elſäſſiſcher Landsmann, auf den der Bifchof 45 
jeine Blide richtete, war Gapito. Er trat 1515 fein Amt als Prediger am Münfter an 
und war zugleih auch als Lehrer in der theologifchen Fakultät thätig. - Eine eigene 
Müniterprädilatur war fchon zur Zeit des Biſchofs Arnold von Rotberg (1451 —58) ge 
haften worden gemäß einem Defrete des Basler Konzil vom Jahre 1438, das be- 
ummte, daß fortan jede Domkirche einen Theologen und Prediger für die Bildung der so 
Dröcejangeiftlichkeit und die Unterweifung des Volkes anzujtellen habe (Basler Jahrbuch 
1895, ©. 154). Durd Vermittlung Gapitos fam noch in demfelben Jahre auch Deko: 
lampad nach Bafel, wahrfcheinlih als Leutpriefter am Münfter, zog jedoch ſchon im fol- 
genden Jahre wieder fort, während Gapito ein paar Jahre länger blieb. Die Berufung 
diefer Männer zeigt, daß der Bifchof bemüht mar, durch wiſſenſchaftliches Streben und 55 
Tüchtigfeit ausgezeichnete Leute herbeizuzieben. Doch darf man aus ihrer fpätern Stellung 
zur Neformation feine Schlüffe auf feine eigene Gefinnung ziehen. Es genügt, daran 
su erinnern, daß Defolompad, der 1518 ein zmweitesmal “A Baſel fam, 1520 in das 
Brigittenflofter bei Augsburg trat und noch keineswegs den Standpunft einnabm, auf 
dem er fpäter die Heformation in Bafel durchführen balf. 1518 war Defolampad einem so 
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Rufe des Erasmus nad Bafel gefolgt, den diefer noch von Löwen aus an ihm gerichtet 
hatte. Und zu Erasmus, der 1521 nad Bafel überfiedelte, ſchon vorher aber öfters wegen 
des Verfehres mit feinem Verleger Froben in diefer Stadt weilte, fühlte fich der huma— 
niftisch gefinnte Biſchof befonders hingezogen und gab ibm zahlreiche Beweiſe der Ver: 

5 ehrung, die er wie alle Gebildeten der Zeit für den großen Gelehrten empfand. 
Sowohl Gapito ald auch Beatus Rhenanus, der häufig von Chriftoph an feine Tafel 

gezogen wurde, fchreiben Erasmus, wie jehr ihn der Biſchof fchäge und fih nad ihm 
ſehne. Auch ift noch ein Brief erhalten, in dem ihm dieſer felber feine Freude über die 
guten Nachrichten ausipricht, ihn zu einer baldigen Wiederholung des Bejuches auffordert 

10 und ihm fein Haus, ja fich felbit und alles, was er fein eigen nennt, anbietet. Auch 
Erasmus kann nicht genug hervorheben, mit welcher Güte ihn der ebenſo durch die Rein: 
heit feines Lebens wie durch feltene Gelehrſamkeit ausgezeichnete Mann behandelt babe. 
In nicht weniger als drei von den uns erhaltenen Briefen an feine englischen freunde 
erzählt er von dem Pferde, das ihm der jonft keineswegs als freigebig befannte Bifchof 

15 geſchenkt, und das er felber, faum zum Tore binausgeritten, um den Preis von 50 Gulden 
verfauft babe. Das Encheiridion trage der Biſchof fortwährend mit fih herum, und 
er felber habe gejehen, wie der Nand in feinem Exemplare voll Notizen von feiner Hand 
fei. Und in einem fpätern Briefe hebt er hervor, daß die Ausgabe des Neuen Tejtaments 
durchaus mit der Zuftimmung des Bifchofs erfolgt ſei. Bis ın die legten Jahre feines 

2 Lebens ftand der Biichof mit Erasmus in brieflicbem Verfehre. Und nod in dem legten 
uns erhaltenen Briefe des Gelehrten an Chriftopb aus dem Jahre 1524 finden mir die 
Empfehlung eines Buches Luthers, De quatuordecim speectris, freilih mit der Be: 
merfung, tvenn auch in diefer Schrift etwas Böſes ftede, jo werde die Einficht des Leſers 
das Gold aus dem Mifte herauszunehmen im ftande fein. 

25 Daß der Bifchof, der die Schäden der Kirche tief beflagte und bis zulegt einer Re: 
formation geneigt war, die erſten Schriften Luthers, die in Bafel eifrig nacgedrudt 
wurden, gerne las und mit froben Hoffnungen fein Auftreten begrüßte, geht aus ver: 
ſchiedenen Zeugnifien bervor. Lutheri quidem seriptis, klagt der Karthäufer Georg, 
in principio multum favere videbatur imprudens, donee tandem serpentem 

» viridi in gramine latitantem et se et suam metropolim ac diocesim graviter 
laesisse deprehenderet, sed nimis sero (Basl. Chron. I, p. 415). Darf man eine 
Stelle aus einem Briefe Capitos an Luther auf Chriſtoph beziehen (episcopus 
quidam eruditus ac primae honestatis), fo war er noch 1519 bereit, fich für 
Luther zu verwenden (f. den Brief bei Scultet., Annal. p. 44). Doch ijt dieſe Deu: 

5 tung zweifelhaft. Aber noch 1520 konnte Wimpfeling feinem alten Gönner jchreiben: 
„Möchten doch alle deutichen Biſchöfe und die übrigen Großen zugleih mit den Schwei- 
zern darauf bedacht fein, den Papſt Leo zur Milde zu ftimmen, damit er nicht Luther 
ganz zu Grunde geben lafje, einen Mann, der nicht nur in feiner Lehre ſich als evange- 
liſchen Chriften bewährt, fondern auch in feinem ganzen Leben“. Doc gleich wie Wimpfe— 

so ling felbit, jo wandte fich auch der Bischof mit Entjchiedenheit von Luther ab, als die 
Konfequenzen von deſſen Vorgehen deutlich zu Tage traten. Und die Ereignifje, die auch 
in Bafel die Neugeitaltung der kirchlichen Verbältnifje berbeiführten, baben fih obne und 
gegen feinen Willen vollzogen. Er war jeboh um jo weniger im ftande, fie zu ver: 
bindern, als fich die Stadt, die 1501 der fchweizerifchen Eidgenoflenichaft beigetreten war, 

15 dem Einfluffe des Bifchofs immer mehr entzog. Wohl hatte Chriftoph bei der Über: 
nahme feines Amtes eine Gewandtheit in den Geichäften beiviefen, die ihm felbft fein 
Verehrer MWimpfeling nicht zugetraut batte, und fich beim Werfuche, die zerrütteten finan- 
ziellen Verhältnifje des Bistums zu ordnen, einer Sparjamfeit beflifjen, die ihm manche 
ald Geiz anzurechnen geneigt waren. Aber dem Ringen der aufblübenden Stadt nad 
Unabhängigkeit und der fortfchreitenden Abbrödelung der biſchöflichen Rechte bätte auch 
ein thatkräftigerer Mann als der greife Bifchof mit feiner zu ftiller Beichaulichkeit neigen: 
den Gelebrtennatur nicht Halt zu gebieten vermodt. Won Altersbeſchwerden und Kran: 
beit beimgefucht erhielt er 1519 in dem Domdekan Niklaus von Diesbah einen Koadjutor. 
Aber nun erklärte der Nat der Staat, damit ſei auch die durch Chriftopb 1506 gegebene 

55 Handveite aufgehoben, und weigerte jich, fie aufs Neue zu beſchwören. Und als der ener: 
giſche Koadjutor den Baslern das von ihnen nad dem Tode des Grafen Tbhierjtein be 
jegte Schloß Pfäffingen nicht überlafjen wollte, beſchloß der erbitterte Nat 1521, in Zu: 
funft feinem Biſchof mehr zu ſchwören. 

Hatte jo der Rat den entjcheidenden Schritt getban, um die Stadt gänzlich der 
co Herrichaft des Biſchofs zu entzieben, fo zeigte er fich bereit, ibm entgegenzulommen, als 
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ſich dieſer im folgenden Jahre an ihn wandte wegen des Argerniſſes, das einige Huma— 
niſten durch einen Spanferkelſchmaus am Palmſonntag gegeben hatten. Nicht nur wurde 
den Teilnehmern ſtrenge Strafe angedroht für den Fall, daß ſich dergleichen wiederholen 
ſollte, ſondern bei dieſem Anlaſſe auch den Predigern verboten, der Verkündigung des 
Evangeliums nad) althergebrachtem Verſtändniſſe neue Lehren beizumiſchen. Ferner mußte 5 
der Leutprieſter zu St. Alban Wilhelm Reublin, der unter großem Zulaufe heftig gegen 
die Hierarchie und Inſtitutionen der Kirche predigte und bei der Frohnleichnamsprozeſſion 
an Stelle der Reliquien eine Bibel getragen hatte, auf Andringen des Bijchof die Stabt 
verlafjen, trogdem daß ein halbes Hundert Frauen aller Stände aus feiner Gemeinde vor 
das Rathaus famen und für ihn Fürſprache einlegten (Ryff, Basl. Chron. I, ©. 32. ı 
S. ferner den Brief des Baf. Amerb. bei Burdhardt-Biedermann, Bonifatius Amerbach 
S. 156f.). Die Schrift De interdieto esu carnium, die Erasmus, veranlaßt durd) 
den Spanferfelfjhmaus, an den Biſchof richtete, und in der er für die Abjchaffung einiger 
Feiertage und die Aufbebung des Cölibatszwanges eintrat, fich zugleih aber nachdrücklich 
gegen jedes eigenmächtige Vorgehen ausſprach, zeigt, inwiefern der Biſchof auch jet noch 
ala Freund einer Reformation betrachtet werden konnte. Mit Deutlichkeit geht dies vor 
allem auch aus dem Schreiben hervor, mit dem er am 22. Dftober 1523 die Einladun 
der Zürcher, am zweiten Neligionsgefpräd teilzunehmen, beantwortet. Nachdem er zuerjt 
auseınanderjeßt, daß die Bilder und die Meſſe weder der hl. Schrift widerfprächen, noch den 
&riftlichen Herzen zum Ärgernis gereichten, fondern zu herzlicher Andacht beitrügen, betont er 20 
nachdrücklich, daß es niemand zuftehe, von fich aus in diefen Dingen eine Anderung vorzu— 
nehmen, fondern daß dies lediglich durch eine allgemeine Berfammlung und eine Erklärung 
der Kirche ſelber gejchehen fünne, und daß ein eigenmächtiges Vorgehen zur Trennung und 
damit zu ſchwerem Ärgerniſſe führen müſſe. Als die Zürcher entgegen feinem Rate han- 
delten, dieß er ſich den Biſchöfen von Konſtanz und Lauſanne an und ermahnte mit 25 
ihnen gemeinſam die Eidgenoſſen, bei der alten Religion zu verharren, vorbehaltlich die 
Abſchaffung einzelner Mißbräuche zu gelegentlicher Zeit. Auch in Baſel ſuchte er, ſoviel 
in ſeiner Kraft u verhindern, daß die neue Bewegung, die immer mehr die Grund— 
lagen der bisherigen — in Frage ſtellte, weiter um ſich griff. Als Oekolampad 1522 
zum dritten Male nach Baſel kam und nun mit großem Erfolge im Sinne Luthers pre— 30 
digte und lehrte, verbot der Bischof den Prieftern bei Verluft ihrer Pfründen und ebenfo 
den Gliedern der Hochjchule, ihn zu hören (Ryff, Basl. Chron. I, ©. 36). Wenn Oeko— 
lampad troßdem die Homilien über den 1. Johannesbrief, die 1524 im Drud erjchienen, 
dem Bifchof und feinem Koadjutor widmete, jo that er es weniger, weil er jie dadurch 
zu gewinnen hoffte, als weil er zeigen wollte, daß jeine Predigten das Licht des Tages 35 
nicht zu fcheuen hätten. Er wußte, wie die Widmung zeigt, daß die Herzen der Bijchöfe 
ihm und feinen Brüdern, die das Evangelium lauter verfündigten, bereits entfrembet 
waren. Aber audy aus dem bereit3 früher erwähnten legten ung erhaltenen Briefe des 
Erasmus an Chriftoph gebt hervor, daß fich diefer immer noch gerne mit feinem gelehrten 
Freunde über eine Neformation der Kirche unterhielt, freilich eine, welche die Grundlagen 
der katholiſchen Kirche unangetaftet ließ und von den Biſchöfen ausging. Wir fehen den 
greifen Bijchof mit der Lektüre von Schriften befchäftigt, die Beflerungsvorfchläge machen, 
allerdings mit Schriften, von denen ſich Erasmus feine große Wirkung auf die Zeitgenofjen 
verfpricht, weil die eine nimis sapit jura pontificia und eine andere mit ihren reich- 
lichen Gitaten aus den Bifionen der bl. Brigitta die Leute zum Lachen reizen wird. 4: 
Höflih lehnt er darum auch die Bitte, einer diefer Schriften eine Vorrede mitzugeben, 
ab, Wie über den Wert diefer Bücher, jo darf er fich feinem alten Gönner gegen: 
über jedoch auch darüber leife Zweifel erlauben, ob die Verſuche des neuen Papſtes 
Hadrian, die kirchlichen Zuſtände zu befjern, wirklich der Frömmigkeit zu Gute fommen 
werden. 50 

Wir haben fein Recht, Chriftoph von U., twie dies häufig, z. B. auch Bd III ©. 715,51 
geichiebt, einen evangelifch gefinnten Bischof zu nennen, eh wenn diefes Wort einen 
Gegenfa gegen die katholiſche Auffafjung des Chriftentums und eine Hinneigung zu den 
neuen von Luther vertretenen Beitrebungen, die Kirche zu erneuern, bezeichnen ſoll. Auch 
das Bekenntnis Spes mea cerux Christi, gratiam non opera quaero, das auf der 55 
von Chriftoph in das Magdalenklojter zu Baſel geitifteten Scheibe unter der zu den Füßen 
des Gefreuzigten klagenden Maria Magdalena fteht, berechtigt nicht dazu. Die Worte 
iprecben nichts aus, was nicht ein frommer Katholit zu allen Zeiten als feine Über: 
wugung hätte befennen fünnen. Sie geben auch lediglich wieder, mas Chriftoph bei dem 
von ihm und feinen Freunden Geiler und Wimpfeling boch verehrten Gerjon gefunden wo 
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hatte, deſſen testamentum Peregrini metricum mit den Worten ſchließt: Spes mea 
tu Jesus est: gracia non opera. 

Im Februar des Jahres 1527 fandte Chriftoph von Pruntrut aus, wo ſchon jeine 
Vorgänger meift zu refidieren pflegten, Boten an das Domkapitel mit der Bitte, ihn 

5 feiner Würde zu entheben, entichlief aber, noch bevor ein neuer Bifchof gewählt worden 
war, am 16. März desfelben Jahres in feinem Schloſſe zu Delsberg und wurde aud 
in ber dortigen Kirche vor dem Hauptaltare begraben (Basilae sacra p. 358 s.). Aus 
vielen guten Gründen hatte er, wie der Karthäufer Georg berichtet, den Wunſch aus- 
gefprochen, nicht in Bajel beftattet zu werben (Basl. Chron. I, ©. 414). In der That 

ı0 wurde in dieſer Stadt die Reformation nach zwei Jahren endgiltig durchgeführt. 
Eberhard Bilder. 

Utraquiften ſ. d. A. Huf Bd VIII ©. 487,2. 

Uytenbogaert ſ. Wtenbogaert. 

D. 
15 Badian j. Watt. 

Väter, Apoftolifche ſ. BI ©. 741. 

Väter der chriftl. Lehre f. Doktrinarier BB IV ©. 765. 

Väter des guten Sterbend. — Quehlen u. Litteratur: Sanzio Cicatelli, Vita del 
P. Camillo de Lellis, Viterbo 1615; Helyot, Geſchichte der Klöfter und Ritterorden, Leipzig 

20 1754, IV, 310— 323; ®. Bäumfer, Der bl. Camillus von Lellis und jein Orden, Frankfurter 
zeitgemäße Brojhüren NF, IX. Bd 2. Heft, Frankfurt 1887; Heimbucher, Orden und fon: 
gregationen der fath. Kirche, Paderborn 1897, II, 264—269 (hier weitere Litteratur). 

Die Väter des guten Sterbens oder des guten Todes, Agonizanten, eleriei regu- 
lares ministrantes infirmis, find wie viele andere Orden ein Produkt der fatholifchen 

2; Reftaurationsbewegung in Italien während des 16. Jahrhunderts. Ihr Stifter ift der 
von Papft Benebilt XIV. im Jahre 1746 heilig geſprochene Gamillus de Leliis (die 
ältefte Biographie ſ. oben von Cicatelli). Camillus de Lelis oder Lellis wurde 1550 
zu Buchianico im Neapolitanifchen geboren. Früh verwaift führte er als Söldner in 
venetianischen Dienften im Kriege gegen die Türfei ein wildes, vor allem der Spiel: 

0 leivenfchaft ergebenes Leben, bis er ſich durd eine offene Wunde am Schenfel genötigt 
jab, im St. Jalobshofpital zu Rom ein Unterfommen zu ſuchen. Die Erfahrungen der 
Nachläſſigkeit und Gleichgiltigkeit der Krankenpfleger führten ihn 1582 zu dem Entſchluß, 
eine Genofjenjchaft zum Zweck forgfältiger Krankenpflege zu ftiften. Als 32jähriger bolte 
er wie Loyola die mangelnde Schulbildung auf dem Sehuitentolleg in Nom nad und 

35 trat bier in enge Beziehungen zu dem bl. Philippus Neri. In Rom erhielt er 1584 die 
Prieftertweihe und wurde Kaplan an der Kirche La madonna dei miracoli. 1584 be 
gründete er bier die Genojjenichaft der Väter des guten GSterbens, die ſich die Kranken— 
pflege und namentlich den jeelforgeriichen Beiftand in der Todesſtunde, bejonders der 
Peſtkranken zur Aufgabe machte. Durch Sirtus V. erhielten fie 1586 ihre Beftätigung. 

4 An der Spite ftand ein auf drei Jahre gewählter Superior, der Priefter fein mußte. 
Zur Unterjheidung von anderen regulierten Klerifern trugen fie auf dem ſchwarzen Talar 
eın lobfarbenes Kreuz auf der linken Seite. Gregor XIV. erhob die Genoſſenſchaft zu 
einem förmlichen Orden mit der Auguftinerregel, nachdem fie in der Pejtepidemie 1590 
ihre bingebende Opfertvilligfeit beiwiefen hatte. Die ministri infirmorum legten neben 

45 den drei Mönchsgelübden als viertes das des Krankendienſtes auch zur Zeit der Peſt ab. 
In den neunziger Jahren des 16. Jahrhunderts verbreitete ſich der Orden in Italien, jo daß 
ihn Paul V. 1605 in die fünf Provinzen, Rom, Mailand, Neapel, Bologna, Sizilien teilte. 
1607 legte Camill fein Vorfteheramt nieder, geplagt bis zu feinem Tode von der eitern: 
den Wunde am Schenkel. 1613 wohnte er noch dem fünften Generalfapitel feines Ordens 
bei, am 14. Juli 1614 ſtarb er. Bereits 1613 hatte der Orden durch aufopfernde Pflege 
200 Mitglieder verloren. Wenn aud die Zahl der Ordensbäufer nah dem Tode des 

& 
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Stifterd zunahm, fo wurde der Orden durch die Peftepidemien, in denen feine Glieder 
beldenmütig pflegten, immer wieder ſtark dezimiert. So blieben z. B. in Neapel 1657 
bei einer ſolchen Epidemie von 100 Vätern nur vier und bon den zahlreichen Brüdern 
nur einer am Leben. Außer Stalien bat er fich noch nady Portugal, Spanten und von 
dort nach Amerika verbreitet. In neuerer Zeit haben die Väter des guten Todes bei 5 
Choleraepidemien und auf dem Schladhtfelde eine fegensreiche Thätigkeit ausgeübt. In 
Spanien wurden bie Ordenshäuſer unter der Königin-Mutter Chriftine in den 40er Jahren 
des 19. Jahrhunderts aufgehoben, auch die vier erjt in neuerer Zeit in Frankreich ge: 
ründeten Niederlafjungen find wieder verſchwunden. Nur in Noermund in Holländifch- 
Yimburg wurde 1884 ein neues Ordenshaus begründet. In Italien befigt der Orden noch eine 
Zahl Häufer, deren Eriftenz aber bebroht ift. Das Haupthaus ift das von Camill 1586 
in Rom begründete —* ei der Kirche la Maddelena, in dem der auf ſechs Jahre 
gewählte General rejidiert. Die Mitglieder des Ordens befteben aus Wrieftern und 
Brüdern, von denen die leßteren die Krankenpflege beforgen. Zu diefen kommen nod) 
Oblaten, denen die Verrichtung der häuslichen Arbeiten obliegt. Außer den vier Gelübden 15 
legen die Mitglieder noch vier einfache Gelübde ab, in dem vom Hl. Gamillus vor- 
geihriebenen Krantendienft feine Anderung vorzunehmen, fein Eigentum, das den Häufern 
gehört, zu beanspruchen, nad feiner Würde innerhalb und außerhalb des Ordens zu 
itreben, und fogar Anzeige gegen Brüder, die ſolche Würden erftreben, zu erftatten. Nur 
den Noviziaten und Krantenhäufern find fichere Einnahmen geftattet, die Profeßhäufer 2 
find auf Almofen angewiefen. Die Pflege der Kranken foll ohne Nüdficht auf die Kon- 
teffton, aber mit befonderer Sorgfalt für das Seelenheil der Kranken ftattfinden. Durch 
die Stiftungsbulle ift ausdrüdlich verboten, Kranke zu beivegen ein Teftament zu Guniten 
des Ordens zu machen. In Anerkennung der Leiftungen des Ordens ernannte Zeo XIII. 
1883 den Gtifter des Ordens, den bl. Gamill und Johann von Gott zu Patronen aller : 
Spitäler und Krankenhäufer und verfügte die Einreibung ihrer Namen in die Litanei 
der Sterbenden. Der weibliche Zweig des Ordens, die Dienerinnen der Kranken, die 
1764 zu Lima geftiftet wurden, haben es zu feiner größeren Bedeutung gebracht. 

G. Grüsmader. 

— * ) 
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Väter (Brüder) des Todes. — Quellen u. Litteratur: Eggerer, Fragmen panis 30 
Corvi protoeremitici sive reliquiae annalium ordinis fratris eremitarum S. Pauli, primi 
eremitae, Vindobonae 1663; Helyot, Geſchichte der Klöfter und Ritterorden, Leipzig 1754, 
III, 385—401; Heimbucer, Orden und Kongregationen der fath. Kirche, Paderborn 1896, I, 
47—789 (j. dort weitere Litteratur). 

Väter (Brüder) des Todes oder Einfiedler vom bl. Baulus, dem Einfiebler, ift der » 
Name eines Mönchsordens, der je nach den verjchiedenen Ländern, Ungarn, Portugal und 
Frankreich, in denen er lebte, in Gruppen zerfällt und einen verjchiedenen Urfprung bat. 

Die ungarifhen Pauliner entjtanden im Zeitalter der Entjtehung der Bettelorden 
1250 durch Bereinigung der Einfiedler von Patach und Piſilia. Bereits 1215 hatte der 
Biſchof Bartholomäus von Fünffirchen die Einfiedler jeines Sprengel zum gemeinjamen 4 
Yeben im Klofter des bil. Jakob von Patach vereinigt. 1246 zog ſich der Domberr 
Euſebius von Gran als Eremit mit mehreren Genofjen in die Einöde von Pifilia zurüd, 
und 1250 erbaute er ihnen ein Klofter in Piſilia. In demfelben Jahre vereinigten fich 
die Eremiten von Patach mit denen von PBifilia zu einer Kongregation, die 1252 die Be- 
ſtätigung des Biſchofs Ladislaus von Fünfkirchen erhielt. Nach dem Tode des Eujebius 
1270 nahmen die ungarischen Pauliner 1308 die Auguftinerregel an und hießen nun 
Religiofen vom Drden des bl. Paul des Einfiedlerd. In Ungarn verbreitete ſich der von 
den Königen protegierte Orden jo ftark, daß er 170 Klöjter zählte, befonders ſeitdem 1381 
die Reliquien feine Schuspatrong, des hl. Paulus von Theben, von Venedig nad Ungarn 
in das Laurentiusflojter überführt worden waren. Bon Ungarn famen die Bauliner nad 
Deutichland, wo bis 1786 ein Konvent zu Rohrhalden in Württemberg bejtand, nad) Kroatien, 
Bolen, Zftrien und Schweden. Der Orden machte fih in Ungarn vor allem durch die 
Anlage trefflicher Klofterfchulen jeit 1676 verdient. In den Türkenkriegen gingen die 
ungarifchen Klöfter zu Grunde Es eriftieren nur noch in Ruſſiſch-Polen das Klofter 
Genftohau (Glairmont), ein berühmter Wallfahrisort mit dem angeblich von Lucas ge: 5 
malten Marienbilde, und zwei Kloͤſter in der Diöceje Krakau, Nupella und Lesniow. 

Die portugiefifhen PBauliner find von Mendo Gomez von Simbria um 1420 zu 
Setuval (Mendoliva) geftiftet. Sie wurden 1578 mit der Auguftinerregel durch Gregor XIII. 
beftätigt. Diefer Zweig ift zu Grunde gegangen, obne größere Bedeutung zu erlangen. 

* 
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Die franzöfifhen Bauliner, die den Namen Väter oder Brüder des Todes führten, 
icheinen erft aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts zu jtammen. Ihre von Wilhelm 
Gallier verfaßten Statuten wurden vom Papſt Baul V. 1620 approbiert, worauf ihnen 
König Ludwig XIII. die Errichtung von Klöftern geftattete. Zu den Oblicgenbeiten des 

5 Ordens gehörte, Kranke zu befuchen, Gefangene zu tröften, Verbrecher zur Richtſtätte zu 
begleiten, Tote zu beerdigen. Ihr ganzes Leben follte fie mit dem Gedanken an den Tod 
vertraut machen, deshalb grüßten fie fich gegenfeitig mit dem Memento mori, füßten 
bei den Mahlzeiten einen Totenkopf und trugen ein jchwarzes mit einem Totenkopf ver: 
jehenes Stapulier. Bereits durch Urban VIII. wurde der franzöfifche Zweig des Ordens 

ı0 unterdrüdt. G. Grüsmadıer. 

Baganten. — Weber das VBagantenwejen handeln Bingham II, p. 387 fi. ; Pland, Geid. 
d. chriſtl. Geſellſchaftsverfaſſung I, 375; II, 100ff.; Neander, KG (Gotha 1856) IL, 58. 164 #.: 
Pilugk:Harttung. Diplomat -hiſt. Foribungen, Gotha 1879, S. 50ff. — Ueber die Goliarden 
und fahrenden Schüler des jpäteren Mittelalters ſ. befonders J. Grimm, Kleinere Schriften, 

15 III, Berlin 1866, S Uff.: W. Biefebreht, Die VBaganten oder Goliarden und ihre Lieder, 
in der Allg. Monatsjchrift für Wiljenih. u. Litt., Braunfchw. 1853, ©.10—43. 344—381; 
®. Scherer, Geſch. d. deutfchen Dichtung im 11. u. 12. Jahrh., Straßburg 1875; O. Hubatid, 
Die lat. Vagantenlieder de3 MA., Görlitz 1870; 3. Ilberg, PI Bd 64, 1889, ©. 544: M. 
Bartoli, Storia della letteratura Italiana, t. I, Firenze 1878; Wattenbad, Gejchichtöquellen 

% II, &©.472. Sammlungen: Carmina Burana h. v. 3. N. Echmeller, Stuttg. 1847, 2. Aufl., 
Breslau 1883; W. Meyer, Fragmenta Burana in der Feitihriit der Göttinger Gejellic. d. 
Wiſſenſch. 1901. Meberjegung: X. Laijtmer, Golias. Studentenlieder d. MA., Stuttg. 1879. 

VBaganten, Cleriei vagantes s. vagi, find in der Terminologie des älteren 
Kirchenrechts folche Geiftliche, die ohne feſten Sit unftät umberziehen, ſei es weil fie 

25 eined bejtimmten Orbinationstitels, d. h. eines ftändigen Kirchenamtes al3 Duelle ihres 
Lebensunterhaltes, entbehren oder weil fie die Kirche, bei der fie angeftellt waren, ver: 
lafjen haben. Schon im 5. und 6. Jahrhundert wurden bie und da Kirchengeſetze bie: 
gegen erlaſſen. Das chalcevonifche Konzil unterfagte im 6. feiner Canones das yer 
ooroveiv Anwleivusvos, die ſpäter fog. ordinatio absoluta s. vaga d. h. die Ordi 

so nation ohne gleichzeitige Zumeifung des Ordinienen zu einer bejtimmten Kirche. Die 
ipanifche Synode von Valencia (524?) bedrohte den umberjchweifenden Klerifer mit der 
Erfommunifation (e.5 Mansi VIII, ©. 622); die gleiche Drohung ſprach die arelatenſiſche 
Synode von 524 gegen denjenigen aus, der einen elericus evagatus aufnimmt (e. 4 
MG CC I, ©. 37). Nidhtsdeftoweniger tauchten immer von neuem vagierende Kleriker 

35 in größerer oder geringerer Zahl auf, namentlih in foldhen Yändern, an deren Be 
fehrung zum Ghriftentum noch gearbeitet wurde, oder in den Nachbarländern folder 
Miffionsgebiete. Denn den als Miffionaren ausgefandten Geiftlihen ließ ſich in vielen 
—* ein beſtimmter Sprengel von vorneherein nicht anweiſen, und oft genug drängten 
eidniſche Verfolgungen, oft auch bloße Furcht vor denſelben, dergleichen Miſſionsbiſchöfe 

40 oder -Prieſter in weniger unſichere Gebiete der Kirche zurück, mo ſie ſich dann, ohne die 
Jurisdiktion eines beftimmten höheren Geiſtlichen anzuerkennen, als jog. dx&pakoı ober 
eleriei regionarii (MWandergeiftliche) herumtrieben. Hatten fie obendrein durd) Simonie 
oder durd irgend welches andere unerlaubte Mittel ihre Ordination erjchlichen, jo lag 
die Gefahr nur um fo näher, daß fie alsbald auf die Stufe gewöhnlicher Vaganten 
berabjanfen, daß fie Biſchöfen, VBrieftern und anderen intitulierten ober feit ange 
jtellten, bepfründeten Geiftlihen gegen Geld oder Naturalverpflegung ihre Aushilfe in 
ihren Amtsverrichtungen antrugen; daß fie bei weltlichen Großen in den germaniſchen 
Reichen, namentlid in den Schlöflern der Grafen und Nitter, Dienjte ald Hausgeiftliche 
(Kapläne) annahmen und fich dabei wohl aud zur Mitbeforgung unmwürdiger und er: 

so niedrigender Gefchäfte ungeiftlicher Art mißbrauchen ließen; furz, daß fie aus ihrem 
geiftlihen Amte ein Gewerbe machten und auf die ftörendjte Weife in die geordneten 
Verhältniffe und Berrichtungen des regulären Klerus eingriffen. Karl d. Gr. juchte dem 
Unweſen zu fteuern, indem er die chalcedonenfische Vorſchrift erneuerte, ut nullus ab- 
solute ordinetur sine pronuntiatione et stabilitate loci ad quem ordinatur 

55 (Cap. 22, 25 von 789 ©. 55, vgl. dem Beichluß der Frankf. Synode von 794 Cap.28 c. 28 
©. 76); ebenfo verbot er die Aufnahme von fremden Klerikern, die ſich nicht durch Briefe 
ihrer Bifchöfe ausweifen fonnten (Cap. 22, 3 ©. 54; vgl. die Beichlüffe der Reform: 
fonoden von 813 gegen die cleriei vagi, Mainz e. 22 ©. 267; Arles 23 ©. 253). 
Aber der Erfolg war nicht dauernd. Noch im 9. Jahrhundert mußten mehrere Konzilien 

sw Werordnungen gegen Cleriei vagantes, s. vagabundi (auch wohl cl. ambulantes) 

4 or 



Baganten 379 

insbefondere gegen deren Verſuche, fich auf betrügerifhem Wege in bereits anderweitig 
vergebene Beneficien einzufchleichen, erlafjen; 3.8. Mainzer Synode von 847 ce. 12 
S.179, Synode von Pavia 845—50 ce. 3 ©. 81, Synode von Pavia 850 ec. 18 ©. 121. 
Auch einzelne Kirchenfürften eiferten heftig gegen das Treiben der Vaganten, z.B. Ago— 
bard von Lyon, in feiner Schrift De privilegio et iure sacerdotii, und Godehard von 5 
Hildesheim, von dem es in feiner Vita c. IV, 8 26 beißt: „Illos (sc. clericos), qui 
vel monachico, vel eanonico, vel etiam Graeco habitu per regiones et regna 
diseurrunt, prorsus execrabatur“. — Im 12. Sabrhundert fehren ähnliche Klagen 
bei Gerhoh von Neicheräberg wieder; befonderd in feinem Liber de simon. (MG Lib. 
de lite III, ©. 249, bei. 252f). Am fchlimmften fcheint die Sache im 13. Jahr: 10 
bundert geworden zu fein. Nun drängten fi die Vaganten als Vilare auf Zeit gegen 
Hungerlöhne in die geiftlichen Stellen ein, zum Schaden der Seelforge wie des geiftlichen 
Standes. Die Synoden fämpften, tie «8 jcheint, ohne viel Erfolg gegen diefen Miß— 
ftand (ſ. Mainz 1261 ce. 24 Harkheim III, ©. 608; Ajchaffenburg 1292 c. 6, Hark: 
beim IV, S. 9; Trier 1310 e. 22, ©. 134). Die ſchroffſten Beſchlüſſe faßte die Mainzer 15 
Synode von 1261; fie verbot, den Baganten Herberge oder Almofen zu gewähren. 
Man erfährt dabei, daß das Wolf fie ald Eberhardiner —— ein Name, deſſen Ur— 
ſprung nicht aufgeklärt iſt (c. 17, S. 600). Auch die Paſſauer Diöceſanſynode in 
St. Pölten 1284 —8* einen gegen ihre Anſtellung gerichteten Beſchluß (e. 6, ©. 674). 
In Baiern erklärte man fie „die Zotterpfaffen mit langem Haar” wie die Spielleute für 0 
außerhalb des Landfriedens (KFr. v. 1244, 1281, 1300 in Quellen u. Erört. V, ©. 87, 
348, VI, ©. 122). 

Eine eigentümliche Klafje klerikaler oder halbklerifaler Vaganten bildeten die feit 
dem 12. Jahrhundert zuerft in Frankreich, dann auch in Deutichland und England auf: 
tretenden fahrenden Sänger, zumeift verborbene Studenten oder unftäte Kleriker. Man 25 
bezeichnete fie demgemäß anfangs freilich als eleriei vagantes, aber auch als ribaldi 
(d. i. Schelmen), feit Anfang des 13. Jahrhunderts vorzugsweiſe ald Goliardi oder Go- 
liardenses (altfranzöfifhb goliarts oder gouliarts, auch gouliardois, altengliich 
goliardeis). Da die lettere Benennung öfter® durch pueri s. diseipuli Goliae 
gedeutet wird (fo z. B. in einer Synode zu Rouen 1231, Manſi XXIII, ©. 215, und so 
zu Sens ©. 512), fo jcheint fie von Golias — Goliath hergeleitet werden zu müſſen. 
Goliarden find demnach ſ. v. a. Jünger des Goliath, gleichſam Riejenföhne Sie waren 
unverbefjerlibe Freunde des Meins, des Spiel und der Frauengunft; aber fie bewährten 
in ihren Gedichten eine unvergleichliche Formficherheit und fie verfügten über alle Töne, 
die der Poefie gegeben find: zarte Lieder auf Maria und die Heiligen, ernfte und fpottende 35 
Rüge: und Mabngebichte gegen die Gebrechen der Welt und des Klerus, übermütige 
und liederlihe Kneip- und Spielgefänge, einfach fchöne Liebes: und Frühlingslieder 
und fede Verſe, die aller Sitte Hohn fprechen, dazu manches kräftige politische Gedicht 
— das alle gelang ihnen. Ein berühmter Goliard im 12. Jahrhundert war Walter 
von Lille (Gualterus ab Insula) oder von Chätillon, der Sänger der Alerandreis, ao 
der ſog. Apokalypſe des Biſchofs Golias und anderer lateinischer Dichtungen. Von ihm 
wohl verſchieden ift der „Archipoeta”, den man 1164 und 1165 in der Umgebung des 
aroßen Erzbifchofs Rainald von Köln findet, ein ungewöhnliches Talent, aber von ebenfo 
ungewöhnlicher Liederlichkeit. Er follte in einem Heldengedichte die Thaten Friedrichs I. 
feiern; aber das Gedicht ift nie begonnen, gejchweige denn vollendet worden. Eines 45 
flerifalen archipoeta Nikolaus, als zu feiner Zeit in den NRheingegenden berühmten 
Dichterfürſten, gedenkt Cäſarius von Heiſterbach; derjelbe babe einft (um 1220) in dieſem 
Klofter, als eine ſchwere Krankheit jeinen meltlihen Sinn niedergebeugt, die Kutte ge: 
nommen, um Mönch zu werden, fei aber nach twiedererlangter Genefung alsbald unter 
Lachen zu feiner umberjchtweifenden Berufsart zurüdgelehrt (3. Grimm, ©. 14f.). — bo 
Zahlreiche Konzilien des 13. und 14. Jahrhunderts erliegen Verbote und Strafmaßregeln 
wider das weithin ausgebreitete Unmejen der Goliarden und ihre vielfachen Exzeſſe. So 
beſchloſſen 1231 und 1239 übereinftimmend die Provinzialfounoden von Nouen, Chäteau 
Gontier, D. Tours, und Sens, «8 folle den eleriei ribaldi, und ganz befonders den Goliarben, 
jomweit dies ohne Argernis gefcheben könne, die das Inſigne des geiftlichen Standes bildende 55 
Tonfur wieder genommen werden (Manſi XXIII, e.8 ©. 215; e.21 &.237; 0.13 
©.512). Im Sabre 1289 wurden Synodalſtatuten für die Diöcefen Cahors, Rhodez 
und Tulle erlaffen, wodurch den Klerikern, bei Verluft aller VBorrechte ihres Standes, 
unterjagt wurde, das entehrende Gewerbe von Jokulatoren, Buffonen oder Goliarden zu 
betreiben (Manfi XXIV, ©. 1017). Für Frankreich jcheinen diefe und ähnliche Maß—- 0 
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regeln bis gegen Schluß des 13. Jahrhunderts ein völliges oder faſt völliges Verſchwinden 
der Goliarden bewirkt zu haben; wenigſtens ift von ihnen in franzöfifchen Quellen jeit 
etwa 1300 nicht länger die Rede. Aber noch Bonifaz VIII. nahm in feine Defretalen 
eine Beitimmung gegen die Klerifer auf, qui se ioculatores seu goliardos faciunt 

5 aut bufones (c. 1 in VI. 3, 1) und die Salzburger Synode von 1310 hielt e8 (nachdem 
Ihon die Synoden zu Trier 1227 ec. 9, Salzburg 1274, e. 16, St. Pölten 1284 e. 29, 
Bremen 1292 gegen die Goliarden eingefchritten waren) für nötig, eine eigene Mahnung 
an bie in der Salzb. Erzdiöcefe befindlichen Goliarden zu richten, ſich danach zu halten 
(e.3 Hartzh. IV, ©. 167). Um diefelbe Zeit nahm Hugo von Trimberg in feinem 

ı0 „Renner“ ein bejonderes Kapitel „von Nibalden und ungezogenen Leuten” auf, und noch 
bis tief ins 15. Jahrhundert hinein gefchieht der fahrenden Schüler und vagierenden 
Klerifer unter verfchiedenen Namen (vagatores, Spielleute, Sprecher 2c.) Erwähnung. 
Ahnlih in England, mo beifpieläweife noch Chaucer (geft. 1400) von Goliarden redet, 
die er als von gewöhnlichen Spielleuten oder Bänkelfängern kaum verjchieden bejchreibt. 

15 (Bödler 7) Hand. 

Valdés, —— und Alfonſo de (geſt. 1541 bezw. 1532). — Litteratur: 
Ch. Schmidt, Ueber Juan's und Alfonſo's Leben und Schriften, ZhTh 1837; Ed. Boehmer, 
Cenni biografiei sui fratelli G. e. A. di V., angebängt der Ausgabe der CX Considerazioni, 
Halle 1860 (S. 477—598); derj., Ueber die Zmwillingsbrüder J. u. A. de V. (Anhang zur 

20 deutjchen Ueberſ. der 110 Betraditungen, Halle 1870). Inzwiſchen war erjcdienen B. Wiffen, 
Life and Writings of J. de V., London 1869. Boehmer, Lives of Spanish Reformers: 
Juan and Alf. de V. in ®d I der Bibliotheca Wiffeniana (Straßburg und London 1874), 
©. 63—81. Bol. aud) Bd II, Preface (1883); W. Möller handelt über die relig. Stellung 
des Juan de B. in den Anzeigen der Considerazioni und der Trattatelli (j. u.) in ThStK 

95 1866 und 1871; Eug. Stern, Alfonse et Juan de V., Thöse (Straiburg 1869); derj., Art. 
Baldes in Lichtenbergerd Encyclop. des Sciences rel. XII (Paris 1882); Manuel Carrasco, 
A. et J. de V., leur vie et leurs &crits rel. (Gen®ve 1880); Schlatter, Die Brüder Alf. und 
Juan de Baldes, Bajel 1901. — Bol. F. Caballero, Conquenses ilustres, t. IV, A. y J. 
de V, noticias biogräficas y literarias, Madrid 1875; F. Menendez Pelayo, Historia de los 

30 Heterodoxos espaüoles, t. II (Madrid 1850); Nadyträge dazu in t. III (ebd. 1882); Benrath, 
Art. „Italien, reformatorifjhhe Bewegungen“ oben Bd IX, bei. S. 535 ff. 

Ueber die Schriften der Brüder V. j. Bd I der Bibliotheca Wiffeniana S. 82—130; 
die Driginaldrude jind äußerſt jelten, einiges ijt nur handihriftlic auf uns gefommen. Neu: 
drud eines Teiles der Werfe Juans bietet die „Reformistas antiguos Espadoles“ in Bd IV, 

35 IX, X—XI, XV, XVI-XVIIL XXI Durd Böhmer wurde ediert: Le cento e dieci 
Divine considerazioni (j. o.); Dialogo de la Lengua (Roman. Stud. VI, 339-420); Dia- 
logo de Mercurio y Caron (ebd.): EI Salterio traduzido ... Mit Anhang (Bonn 1880); 
Sul Prineipio della dottrina Cristiana, Cinque trattatelli evangeliei, Halle 1870; dasj. deutich, 
ebd.; Trataditos de J. de Valdes, Bonn 1850; Instrucion cristiana para los nihos, Bonn 

40 und London 1883; dasf. ital. in Bibliotheca della Rif. Ital. IV (Florenz 1884); EI Evan- 
gelio segun San Mateo (Erjtdrud), Madrid 1880). Durch Koldewey wurde ediert: Lac spiri- 
tuale (2. Ausg. mit der richtigen Angabe des Autors), Heilbronn [1870]. Durch John Betts 
wurde englifch publiziert: VBaldes’ Kommentar zum Matthäus (1882) und zu dem erjten Buch 
der Pjalmen (1894); ferner: „XVII Opuseules“; „Spiritual Milk“; „Three opuscules“ ; 

45 „Commentary upon the Epistle to the Romans“; „Commentary upon the first Epistle to 
the Corinthians“. Bol. Willens in 3G IX, ©. 108 ff., 341ff., XII, 30ff. Eine Auswahl 
der CX Considerazioni (im ganzen 36) gab deutid Otto Anger, Leipzig 1875. 

Bon allgem. Litt. vgl.: Amabile, Il Santo Offizio della Inquisizione in Napoli vol. II 
(1892); Agostino, Pietro Carnesecchi e il movimento Valdesiano, Firenze 1899; Estratto 

g0 del Processo di Pietro Carnesecchi (t. X der Miscellanea di Storia Italiana, Turin 1870); 
Benrath, Bernardino Odino, 2. Aufl. 1892; derf., Julia Gonzaga, passim (1900); Reuſch, 
Inder I (1883), p. 3751. 

Briefe der Brüder jind, abgejehen von dem was Gaballero im Anhang darbietet, in größerer 
Zahl neuerdings aufgefunden worden: ihrer 55 von Alfonio wurden durch O. Walp 1881 

55 zulammengebrad)t, von denen einer vom 8. Auguit 1532 in 38G IV, 6295, 40 aber durd 
Böhmer in Homenaje ä Menendez Pelayo, Estudios de erudicion espanola, Madrid 1899 
gedrudt wurden. Böhmer hat audı 1882 einen von Juan am 12. Jan. 1532 an Dantiscus 
gerichteten Brief ın der Riv. Cristiana (Florenz, 1882, ©. 95 F.) veröffentlicht. Weber 40 Briefe 
Juans im Archiv zu Mantua, binnen 1536 und 37 an den Kardinal Ercole Gonzaga ge: 

so richtet, j. Benrath, I. Gonzaga ©. 113, 9. 6. 7; einer diejer Briefe ift in der Riv. Crist. 
Florenz 1900, in alter ital. Uebertragung S. 87 abgedrudt; die übrigen bereitet Profejior 
Dr. Heiligbrodt zur Drudlegung vor. 

Juan und Alfonfo de Waldes wurden ald Zwillinge zu Ende des 15. Jahrhunderts 
in Guenca in Gajtilien geboren, wo ibr Vater erblicher Negidor var. Alfonfo, welchen 
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Peter Martyr von Anghiera, ein Mailänder, der alte Rat Ferdinands des Katholiſchen 
und apoftolifcher Protonotar, als einen Jüngling, der zu großen Hoffnungen beredhtige, 
anjab, begleitete den jungen König Karl im Jahre 1520 zur Krönung 22 Aachen und 
weiter nad) Worms, wo er die Lutherſchen Schriften verbrennen jah. „Nur wenige” — 
ichreibt Fr. v. Naumer (Gefchichte Europas feit dem Ende des 15. Jahrhunderts) — 5 
„waren jo jcharffichtig wie der Spanier Alfons Baldes, welder von Worms aus feinem 
Freunde Petrus Martyr über alles Auskunft giebt und mit den Worten fließt: fo ift, 
wie man meint, das Ende, wie ich aber glaube, der Anfang diejer Tragödie.“ Der 
Bapft, der mit vielleicht frommem Eifer nad Luther Verdammung und Berbrennung 
itrebe, ſchreibt Alfonfo, hange zu zäh an feinem Recht und verſchmähe das einzige Ret— ı0 
tungsmittel der Chrijtenheit, ein A Konzil. Wenige Jahre darauf wurde Alfonjo 
faiferlicher Sekretär unter dem Großfanzler Mercurino Arborio da Gattinara, einem Pie: 
montejen, der ein Jahrzehnt lang die Seele der Faiferlihen Politit war. Es gab damals 
vier Großmächte: Luther, der Papft, Erasmus und der Kaifer. Verbündet mit dem 
Gelehrten von Bafel, juchte Karl die Händel der beiden erften zu beberrjchen und zu 
ſchlichten. Als ſich in Spanien in der Mitte der 20er Jahre ein gewvaltiger Sturm der 
Mönche gegen den großen Humaniften erhob, verfocht Alfonjo jo warm die Sache des— 
jelben, daß ein Freund fagte, er ſei erasmifcher ald Erasmus. Der Großinquifitor, 
welcher auch die Widmung einer jpanifchen Überjegung des Enchiridion militis Christiani 
annahm, gebot den Schreiern zu fchweigen. Schon 1521 war „Luther ſpaniſch“ ge: 20 
drudt, in Antwerpen, wie Aleander im Februar berichtet. Ein Freund von Alfonjo 
Valdés, der polnische Gejandte Dantiscus, jchreibt an feinen König am 18. Dezember 
1524 aus Madrid: Hier darf man über Luther nicht einmal reden: und aus Granada 
12. Dftober 1526: fein eigener Diener und zwei Faktoren Fuggers jeien als Lutheraner 
verhaftet worden und nur mit Mühe freigelommen (Acta Tomiciana VII, 138; 26 
VIII, 348, vgl. 362f. und Bindjeild Supplement zur Melanchthonskorreſpondenz p. 506). 

Im Mai 1527 ereignete ſich die Erjtürmung und Plünderung Noms durch ein 
faiferliches Heer, nicht auf Geheiß des Kaifers. Der Papit jelbit wurde gefangen ge 
nommen. Alfonjo Valdés gab der Stimmung bei Hofe Ausdrud in einem Dialog, in 
welchem ſich Lactanz, ein Kavalier des Kaifers, und ein Archidiafonus, der eben von Rom 30 
fonımt, in Valladolid, wo Karl die Nachricht erhielt, über jene Kataſtrophe unterreben. 
Lactanz entwidelt die Anſicht, daß die Schuld der Verwüſtung Noms der Papſt trage, 
der, als Friedensftörer und Kriegsanftifter und als ſelbſt mwortbrüchiger Verführer zum 
Eidbruch, feinen Beruf gröblich hintangejegt babe. „Ob «8 nützlich und vorteilhaft ift, 
dag die Hohenpriefter weltliche Herrichaft haben oder nicht, das mögen ſie ſelbſt bedenken; 35 
fiber würden fie, meines Erachtens, freier für die geiftlihen Dinge forgen können, wenn 
fie mit den weltlichen ſich nicht befaßten“. Vom Kirpenftant, den unlängjt nody Mac- 
chiavell ald den Mufterftaat gepriefen hatte, urteilt Zactanz, in der ganzen Chriftenbeit 
werde fein einziger Staat jchlechter regiert. Das Volk würde befier — wenn der 
Papſt feine Länder freiwillig dem Kaiſer abträte. Lactanz verteidigt auch die Feſtnehmung 40 
des gegen feine eigenen Kinder wütenden bl. Vaters. Er weit Bin auf die Miffion des 
Erasmus, der mit großer Beredtjamfeit, Klugheit und Bejcheidenbeit die Fehler und 
Täufchungen des römischen Hofes und aller Kirchenbeamten dargelegt habe. „Und da 
dies”, fährt er dem Archidiakonus gegenüber fort, „in feiner Weife bei euch anſchlug, im 
Gegenteil die Lajter und böſen Sitten täglih zunabmen, jo wollte Gott auf andere 45 
Art verjuchen, euch zu befehren, und erlaubte, daß jener Mönd Martin Luther aufitehe, 
der nicht nur alle Scheu vor jenen ablege, indem er ohne irgendwelche Nüdficht alle ihre 
Laſter fund machte, fondern auch viele Gemeinden vom Gehorfam gegen ihre Prälaten 
entfremde, damit ihr, da ihr aus Scham euch nicht hattet befehren wollen, euch vielleicht 
befehrtet aus Habſucht, um nicht den Vorteil zu verlieren, den ihr von Deutichland hattet, so 
oder aus Ehrgeiz, um eure Herrichaft nicht fo jehr zu fchmälern, wenn Deutjchland, wie es 
jegt der Fall ift, fait außer eurem Gehorſam verharrte. Da man aber weder auf die ehr: 
erbietigen Vorwürfe des Erasmus, noch auf die unehrerbietigen Beleidigungen Luthers gehört 
babe, jo babe Gott zu anderen Befehrungsmitteln greifen und Kriegsnot über Nom zulafjen 
müfjen. Die bl. PBetersfiche war zum Bferdeftall geworden. Faſt vierzig Tage lang 55 
war in der Hauptitadt des Chriftentums feine Meſſe gelejen, ſogar die Gebeine der 
Apojtel waren umbergeworfen. Das aud) will Yactanz nicht gebilligt haben; die Reliquien, 
welche wirklich ſolche ſeien (und den Gläubigen nicht in ein Dilemma bringen, wie das, 
daß die Mutter der Maria zwei Köpfe gehabt haben müſſe, oder Maria zwei Mütter), 
die möge man in Ehren halten, aber das Bolf belehren, daß fie alle nichts ſeien im 60 
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BVergleih mit dem hl. Sakrament, das jeder täglich empfangen könne. Der Arch: 
diafonus ſelbſt ſpricht fchließlich feine Hoffnung aus, daß der Kaifer nun die Reformation 
der Kirche in die Hand nehmen werde, jo daß man bis ans Ende der Tage rühmen 
fönne: Jeſus Chriftus gründete die Kirche und Karl V. reftaurierte fie. — Der päpftliche 

5 Nuntius, der berühmte Graf Baldafjare Gaftiglione, und im Einverjtändnis mit ibm ein 
Kollege von Alfons im faiferl. Sekretariat, Juan Aleman, boten alles auf, damit diefer 
„ultralutherifche” Dialog den Flammen übergeben werde. Aber beim Kaifer richtete 
man nichts aus, der Erzbiihof-Großinquifitor erklärte: es fei nicht häretifch, etwas gegen 
die Sitten eines Papftes und der Priefterfchaft zu fagen, und der oberite Richter des 

ıo Reich entſchied: die Schrift ſei feine verleumbderijche. — wurde vom Hof entfernt, 
der Nuntius ſtarb einige Tage darauf gegen Mitte Februar 1529. 

Inzwiſchen hatte, wohl im Dezember 1528, Juan de Valdés einen nicht minder 
iharfen Dialog beendet: Merkur und Charon. Entſcheidend dafür, daß Juan, nicht 
Alfons, den Dialog Merkur und Charon gefchrieben bat, ift eine Anfpielung in Juans 

ı5 Dialog „Von der Sprache”, F. 75: „Da Ihr die Mönche verteidigt”, jagt einer der 
Unterrebner zu Yuan, „jo will ich von heute an die Sache des Königs von Frankreich 
gegen den Kaifer verteidigen“. Die Annahme, daß Dantiscus, der polnische Geſandte 
in Spanien, in einem Briefe aus Valladolid vom 1. Februar 1529 an Alfons diejen als 
Verfaſſer oder Mitverfafler des Dialogs Merkur und Charon anfehe, zeigt ſich durch die 

20 Briefe von Alfons an ihn als irrig (vgl. die Briefe im Homenaje an Menende;). 
Charon läßt fi von Merkur erzählen, wie Kaifer Karl und König Franz von Franf— 
reich übereinlommen, ihren Ehrenftreit durch ein Duell auszufechten, was aber ſchließlich 
durch die franzöſiſchen Winkelzüge nicht zu ftande fommt. Die Erzählung wird von 
Zeit zu Zeit unterbrochen — das Auftreten jüngſt verſtorbener Seelen, ſchlechter und 

235 guter, mit denen 1 der Fährmann der Unterwelt und der Himmelsbote in Geſpräch 
einlafjen. Sp zieht ei durch den Dialog ein politischer und ein religiöfer Faden. Gegen: 
über dem tumultuarisch beivegten Deutſchland, wo aus der lutherijchen Sekte wiederum 
neue Spaltungen entiprungen jeien, wird Spanien glüdlih gepriefen, defien General: 
inquifitor durch Klugheit und Güte auch den Lärm gegen Erasmus zu bejchmwichtigen 

so gewußt babe. Der wahren Chriften freilich find gar wenige, und fie wagen fich nicht 
in die Offentlichkeit. Angefichts der Verkommenheit derer, die fih nad) R riftt Namen 
nennen, äußert Merkur, er würde ſich für arg befchimpft halten, wenn ſich diefe Leute 
Merkurianer nennen wollten. Er bat ſich einmal, als er mehrere zum Empfange des 
bl. Leibes Jeſu Chrifti dem Altare nahen jab, ihnen in gleicher frommer Abficht ange: 

35 ſchloſſen, und iſt nur, weil er nicht bezahlen wollte, zurüdgemwiejen worden. Dem Merkur 
jagt Petrus im geplünderten Nom: die Yeute werden nun merken, wie viel höber fie ein Wort 
aus den Briefen des hl. Paulus oder aus den meinigen halten follen, als unjere Leiber, da fie 
dieſe jo mißhandelt ſehen; und die Ehre, die fie unferen Gebeinen anthaten, haben fie von jest 
an unferm Geift zu erweiſen, den wir zu ihrem Nugen in unferen Briefen binterlafien haben. 

4d Merkur will ſich „totlachen”, als er fieht, twie gerechte Vergeltung Chriftus an Rom übt, 
wie die Verkäufer verkauft, die Näuber beraubt, die Mißhandelnden mißhandelt werden. 
Es müfje nody jchlimmer fommen, fagt Petrus. Auch die Statthalter Chrijti, bemerkt 
Sharon gelegentlich, vergefien aljo, ihr Wort zu halten. Daß eine Reformation der 
Kirche durchaus notwendig jei, jagt der Verfafler ein paarmal. Er läßt eine bl. Seele 

45 ausſprechen, daß fie ftetS Gott um feine Gnade gebeten und nicht auf eigene Vernunft 
noch Kraft vertraut habe. Diefelbe hat übrigens nicht? dagegen, tern man zuieilen 
die Nungfrau Maria als Jntercefjora anrufe, nur müſſe man nicht vergeſſen, daß allein 
Gott die Gnade geben könne, und müfje fie aus diefem Urquell erbitten. Auch die Meſſe 
zu bören, ift ganz gut. Gewaltſame Belehrungsverfuche billigt Juan nicht einmal den 

wo Türken gegenüber. Seinen Tadlern gilt die Antwort: Brüder, geht die Wege, die euch 
bejjer jcheinen, und laßt mich meinen geben, denn jeht, er ift nicht ſchlecht. Einer Theo: 
Logenfeele, die verdammt worden, hält Charon vor: wenn du in Wahrheit Theolog 
wäreſt, jo wüßteſt du, mas Gott ift, und wenn du es wühtelt, jo wäre es dir unmöglich, 
ihn nicht zu lieben; und liebteft du ibn, fo würdeſt du dich jo verhalten, daß du in den 

55 Himmel kämeſt. Der ftreng römische Litteraturhiftorifer Menendez Pelayo erklärt diefe 
Kegerfchrift nad Spradye und Darjtellung für das beſte Originalwerf in ſpaniſcher Proſa 
aus der Zeit Karl V. Das erite Buch wurde zufammen mit dem zweiten wohl 1529 
gedrudt. In ganz gleicher Ausgeftattung erichien eben damals der Lactanz von Alfonfo. 
Beide anonym. Es folgten bald wenigitens vier andere Drude des Lactanz und bes 

co Merkur. Jener allein erfchien außerdem 1586 in Paris. 1850 drudte Uſoz i Rio beide 
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ald Bd IV der Reformistas antiguos esparioles, 1881 habe id ihn als Heft 19 
meiner Nomanifchen Studien herausgegeben. Die ug Überfegung wurde bis um 
1600 menigitens fiebenmal gedrudt, Zactanz englifh 1590, Merkur deutich viermal 1609 
bis 1643 und daraus bejonders die Rede des Iterbenden Königs 1714. 

Bei Gaftigliones Tode fagte der Kaifer zu feinem Hofe: es ift einer der beiten 5 
Kavaliere der Welt geitorben; aber Alfonfo Valdes nahm er in demfelben Jahre mit 
nah Stalien und Deutichland. In Bologna war er bei der Krönung Karls durd) 
Glemens VII. zugegen. Der Papſt ließ ihm dort ein Breve ausitellen, welches feinem 
Bater und feinen Gefchwiftern (Andreas, Didacus, Juan und Maria nebft deren Gatten 
Ludovico de Salazar) erlaubt, fich ihren Beichtvater zu wählen und dieſem gewiſſe Fakul- 10 
täten zufpricht (abgebrudt bei Fontana, Renata di Francia I, p. 456f., ebendort auch 
je ein päpftlicher Saldofondult für Alfonfo und Juan aus den Jahren 1530 und 1532). 
Das Gefamtbild, wie die jeßt vorliegenden Briefe von und an Alfonfo fowie unjere 
Kenntnis jeiner amtlichen und fonftigen Thätigleit es zu entwerfen geftatten, „räumt ihm 
unter den religiös angeregten und kirchlich lebhaft intereffierten Humaniften aus Erasmus’ 16 
Schule einen Ehrenplag ein” (Schlatter, U. und J. V. ©. 10); aber daß er Luthers 
Motive auch noch nach dem Mormfer Tage nicht verftand, zeigen drei Briefe an Anghiera 
(ebd. ©. 19— 22); feine Stellung zur Neformation ift die des Politikers. Wie in Pia: 
cenza den Gejandten der protejtierenden Stände, fo zeigte fi) VBaldes aud in Augsburg 
friedfertig und entgegenlommend. Er ward nicht müde, zmwifchen den drei Häuptern, dem 20 
Kaijer, dem Legaten und Melanchthon, als taktvoller Unterhändler zu dienen, und trug 
dafür Sorge, daß der Kaiſer über das dhriftliche Bekenntnis der Proteftanten mündlid) 
und jchriftlich gut berichtet wurde. Wenn Valdés über die Leifetreterin, wie Luther die 
Augsburger Konfeffion nannte, ſchon vor der feierlichen Übergabe urteilte, fie fei zu bitter, 
als daß die Gegner fie hinnehmen könnten, fo fprach er nicht ſowohl als Gegner, ſondern 26 
vielmehr als Vermittler; als folcher diente er auch nad der Übergabe. Im Oktober 
1531 ſchrieb er aus Brüfjel den Gratulationsbrief des Kaiſers an die kath. Schweizer 
nah dem Kappeler Siege über die Zwinglianer. Mit diefen hatte bekanntlich ſelbſt 
Melanchthon nicht gemeinfame Sache machen wollen. Freilich, der Kaifer vertröftet in 
diefem Brief für meitere Kämpfe auf die päpitliche Hilfe. Aber andererfeits hoffte er, 30 
und mit ihm Baldes, den Papſt durch ein Konzil zu mäßigen. Am 30. Dezember deö- 
jelben Jahres 1531 jchreibt, ebenfalld aus Brüſſel (mo Valdés noch am 20. unterzeichnet), 
der Nuntius Aleander an den päpftlichen Sekretär nad Rom, er babe von einem hoch— 
geborenen, wiſſenſchaftlich durcdhgebildeten Hofmanne gehört, daß es bei Hofe Leute gebe, 
auch Autoritäten, die an nichts anderes dächten, als daran, diefe lutheriſche Sekte, jo 86 
ſehr fie diefelbe in ihren Neden verwürfen, doch durch die That zu fördern, und meil fie 
fih über Luther, da der verdammt fei, nicht frei äußern dürften, jo höben fie den Eras- 
mus in den Himmel und verbreiteten deſſen Verehrung in Spanien und feien jet wegen 
deſſen Berurteilung zu Paris ganz närriſch. Man kann nicht zweifeln, daß der eifrigite 
und einflußreichite Erasmophile noch damals Alfonfo Valdes war, wie ihn im Sabre 40 
zubor der kaiſerliche Sekretär Schepper in einem Brief an Erasmus felbjt als ſolchen 
bingeftellt. 1532 trug Valdés dazu bei, daß der Kaifer den Proteftanten, um ihre Hilfe 
gegen die Türken zu erlangen, den vorhandenen Beſitzſtand bis zur nächſten Kirchen: 
verfammlung zugejtand. Anfang Dftober ftarb er in Wien. Über Alfonfo ift zu dem 
in Bochmers verichiedenen Skizzen Zufammengetragenen noch manches hinzugelommen: eine 4 
Anzahl von Dokumenten bei Gaballero, meift aus dem der Mabdrider Academia de la 
Historia gehörenden Fascikel, aus dem B. Cenni 485. 487 nur die Mitteilungen 
Helfferich8 benugen konnte; ferner die Gejandtichaftsberichte von Dantiscus, Acta To- 
miciana t. 7sq.; ein Brief von Alfonfo an Dantiscus vom 8. Auguft 1532, veröffent: 
liht von D. Walg in 38G IV, 629f. 40 Briefe von ihm find gedrudt im „Homenaje“ 50 
(1899); 19 blieben „propter temporis angustias“ ungedrudt (f. o.) 

Juan blieb in Spanien, als fein Bruder mit dem Kaiſer es verließ. Erasmus 
jchrieb an Juan am 13. Januar 1530: Yuan trete ihm nun dort an die Stelle von 
Alfons. In den Jahren 1531 und 1532 finden wir Juan in und bei Nom. Dort 
zeigte er damals im Verlehre mit dem berühmten und gelebrten kaiſerlichen Hiftoriographen 55 
Sepülveda, einem Freunde feines Bruders Alfonjo, Intereſſe für naturwifjenjchaftliche Do: 
bleme. Nachdem er den größten Teil des Jahres 1532 in Neapel zugebracdht hatte, war 
er im Herbſt wieder in * Dort wurde er „Cameriere di spada e cappa“ am 
päpftlichen Hofe. In Briefen vom 16. und 20. Oftober 1532 an den Comendador mayor 
von Leon empfiehlt der fpanifche Gefandte in Nom, dem ebenda verweilenden Bruder 60 
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des faiferlichen Sefretärs Alfonfo VBaldes, einem gelebrten und gejcheiten Dann, von dem 
Gutes zu hoffen fei, ein Einkommen zuzuwenden, damit er feine Studien verfolgen fünne 
(Gaballero 468). Ohne Ahnung von dem gerade zu jener Zeit eingetretenen Tode feines 
Bruders ließ Juan fich einen Geleitöbrief für die Reiſe zu diefem, alfo an den kaiſer— 

5 lichen Hof, ausjtellen, den Fontana (Renata di Ferrrara I, Rom 1889, ©. 476) mitteilt. 
In Bologna traf ihn die Trauerfunde. So lange Alfonjo lebte, fcheint diefer für den 
Bruder geforgt zu haben. Am 12. Januar 1533 fchreibt Juan aus Bologna an feines ver: 
itorbenen Bruders Freund Dantiscus, Biſchof von Culm, und meldet, Briere werben ibn beim 
Papſt treffen, bei dem er ihm gern zu Dienjten fein werde (Riv. Crist. 1882 ©. 95f.). Papſt 

ı0 und Kaiſer waren damals in Bologna, wo fie am 24. Februar ein Bündnis ſchloſſen. Der Papſt 
verſprach fein Beſtes, um die chriftlichen Fürften für die Berufung eines allgemeinen 
Konzils zu gewinnen und die Entjcheidung der Frage über die Ehe der Tante des Kaifers 
mit Heinrich VIII. von England, der fie verftoßen hatte, zu befchleunigen. Die Ent: 
icheidung, auf die Karl im Mai 1533 wieder drang, die aber erit am 23. März 1534 

15 sriolgte, war zugunften der unglüdlichen Königin, die Valdes in feinem Dialog zwiſchen 
Merkur und Charon fräftig verteidigt hatte. Daß der Papſt den Verfafler jenes Dialogs, 
in welchem er jelbjt jtreng beurteilt worden war, an feinen Hof nahm, war ein Alt der 
Selbftverleugnung, mit dem er dem Kaifer feine Verſöhnlichkeit zu beweiſen wünſchte. 
Die Stellung Juans am päpftlichen Hofe war ein Ehrenamt ohne regelmäßige Ob: 

20 liegenheiten. Bis zu dem am 25. September 1534 erfolgten Tode dieſes Papites Iebte 
er in Nom. Dann fehrte er nach Neapel zurüd und zwar in Dienjten des Karbinals 
Ercole Gonzaga und in und bei diefer Stadt blieb er bis zu feinem Tode. Daß er 
nad) ziweijähriger Abweſenheit nach Neapel zurückkehrte, fteht aus feinem Dialogo de la 
lengua fejt. Dafür, daß er 1534 zurüdgefehrt fei, entjcheidet nicht, daß im Dialogo 

26 de la lengua die ſpaniſche Überjegung des Cortigiano beſprochen wird, deren Drud im 
April 1534 beendet wurde, denn fie wird ſchon abjchriftlih im Umlauf geweſen und 
durch Garcilafo in Neapel befannt geworden fein; Ungedrudtes wird im Dialogo de 
la lengua aud) ſonſt mitberührt. Über die Auflöfung eines Haushalts eines verftorbenen 
Papſtes konnte Waldes in der jedenfalld durch den Tod Glemens’ VII. veranlaßten 
51. Konfideration auch dann fo fprechen, wenn er bei diefem Todesfall nicht mehr in 
Rom war. Aber die Annahme, daß er im Herbft 1534 zurüdgefehrt fei, fcheint befier 
dazu zu ftimmen, daß feine Freunde in Neapel jagen, feine Briefe hätten ihnen viel Ver— 
gnügen gemacht und zu lachen gegeben; im erjten Jahre nad feines Bruders Tod, durch 
den er aufs tiefjte erjchüttert mar, wie wir aus dem Brief an Dantiscus vom Januar 

3 1533 ſehen, fchrieb er gewiß nicht fo heiter. Um das Ende des Jahres 1534 fchrieb er 
dort den Dialogo de la lengua (herausgegeben Madrid 1737. 1860. 1873), ein in 
Spanien nah Yorm und Inhalt als Karat anerfanntes Werk über Urfprung, Nedht- 
ichreibung, Wortwahl, Stil feiner Mutterfprache ſowie über gut gefchriebene Bücher der: 
jelben. Dieſe Arbeit ließ er fich von Freunden abdringen, fortan galt jeine jchrift- 

40 ſtelleriſche Thätigkeit der Religion. 
Eine der bedeutendften Frauen Italiens vertraute fich feiner geiftlichen Führung an, 

Giulia Gonzaga, die finderloje Witwe des Vespaftano Colonna, Herzogs von Trajetto. 
Von ihr hatte Arioft (im Orlando furioso) gejungen: ihr gegenüber verzichte nicht 
nur jede andere auf den Preis der Schönheit, fondern beivundere fie twie eine vom Himmel 

45 gejtiegene Göttin; Marcantonio Magno, ihr Profurator, fchreibt, er babe in Stalien, 
Frankreich, Deutichland, Spanien feine Schönere und Graziöfere gefehen (Affö, Tre 
prineip. della Famiglia Gonzaga, Parma 1787, ©. 33); Carneſecchi jagt vor den 
Inquiſitoren: den Ruf ihrer Schönheit und Tugend ſei jo groß geweſen, daß jeder 
Galantuomo geſucht habe fie fennen zu lernen. Der afrikaniſche Corſar Barbarofja 

sw machte 1534 einen Überfall in Fondi, um fie für den Sultan zu rauben, ein Gejchid, 
dem fie nur mit genauer Not ertrann. Als der Kaifer, von jeinem Kriegszug gegen 
Barbarofja fiegreich zurüdgefehrt, in Neapel weilte, war auch Giulia dort. Die Öefrierte 
war aber jeßt tief unglüdlich, nicht nur aus Trauer und Kummer über Familienereig— 
niſſe, jondern weit mehr noch, weil fie nicht Frieden fand mit Gott. Eines Tages, in 

55 der Faſtenzeit 1536, als Valdés fie aus einer Predigt Ochinos (ſ. d. Art.), nad Haufe 
geleitet hatte, fehüttete fie ihm ihr übervolles Herz aus und ließ ich tröften und weiſen. 
Das Geſpräch mußte Valdés ihr niederfchreiben; er nannte es Alfabeto Cristiano 
(berausgeg. in ital. Überfegung jenes Magno, Venedig 1546; vgl. Bibl. Wift. I, 118f.). 
Das bier Geratene gelte nur ihr und denen, die e8 gerade brauchen fönnten, bemerft er 

vo dabei für die, welchen es zu ftreng oder zu nachgiebig jcheinen werde. Undankbarkeit gegen 
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Gott, jagt er ihr, ſei für fie um fo jchmählicher, da fie vielleicht mehr Gottesgaben, jo 
am Leib wie in der Seele empfangen habe, ald heutzutage ſonſt irgend jemand in der Welt. 
Ihr Wandel fei untadelig, der Neformation bedürfe fie für ihre Gefühle und Neigungen. 
Die chriſtliche Volllommenheit beitehe darin, Gott zu lieben über alle Dinge, und feinen 
Nächten mie fih jelbit. „Das nimmt mich wunder”, bemerkt Giulia, „denn mein 5 
Lebenlang babe ih jagen hören, daß die Mönde und Nonnen den Stand der Voll: 
fommenbheit haben durch die Gelübde, falls fie fie halten”. Glaubt mir, anttvortet Waldes, 
dag Mönche und Nichtmönde jo viel von chriftliher Vollkommenheit haben werben, als 
fie Glauben und Liebe Gottes haben werben, und nicht ein Karat mehr. Er fpricht ihr 
von Geſetz und Evangelium: wenn fie Reue fühle und gebeichtet und Abfolution er: 
balten habe, jo folle ſie ganz ficher fein, daß ihr alle Sünde vergeben ift. Chriftus bat 
gerug getban für die Sünden aller Menjchen der Vergangenheit, Gegenwart und Zus 
unft, und uns in ben Stand gefeßt, Kinder Gottes zu fein. Allmählich werde fie, mas 
fie jeßt, den Verſtand unterwerfend, aus Gehorſam befenne, aus Erfahrung beiennen. 
Indem er das apoftoliihe Glaubensbefenntnis durchnimmt, jagt er, der hl. Beift werde 
ibr die Augen öffnen und mit Einficht werde fie auch glauben an die heilige Tatholifche 
Kirche und die geiftliche Gemeinfchaft der heiligen Perfonen, die in ihr find; werde er- 
fennen, daß Chriſtus bier in der Welt eine allgemeine, dur die Teilnahme an ber 
Heiligkeit Chrijti heilige Kirche hat, welche Gute und Böfe umfaßt, und daß er eine geift- 
liche Bereinigung von heiligen Perſonen hat, melde, erhalten durch die Gnade des 20 
bl. Geiftes, in Glauben, Hoffnung und Liebe leben. Die Idee und das Bild der chrift- 
lihen Vollkommenheit gegenüber der eigenen Unvolllommenbeit jei das Buch, in welchem 
fie bejtändig lefen folle, und das in einem Tage fie weiter bringen werde, als alle Bücher 
der Welt in zehn Jahren. Auch die bl. Schrift ift Gift für den, der nicht diefen demü— 
tigen Sinn bat. Als Bücher, die ihr den Willen entflammen werben, empfiehlt er das as 
De imitatione Christi, und die Vitae patrum von Caſſian und Hieronymus; «8 
gebe, glaube er, Überjegungen (jene Vitae, erjchienen 1544 repurgatae mit Vorrede 
von Luther). Der Ch jei dem Geifte nach frei, ohne einen anderen Obern außer 
Gott anzuerkennen, und dem Leibe nad allen untertvorfen, um Chriſti willen (vgl. 
Benratb, 3. Oonzaga, Kap. III, ©. 39 f.). 30 

Ein paar Wochen vor der Faftenzeit, in welcher dieſes Geſpräch ftattfand, hatte der 
Kaifer zu Neapel ein Edilt erlaſſen, daß bei Todesjtrafe und Verluft des Eigentums 
niemand mit Perſonen verkehren jolle, die von der Lutherifchen Härefie infiziert oder 
derfelben verdächtig ferien. Nachdem der Haifer am 22. März abgereift war, inhibierte der 
Vizefönig fogar die Fortfegung der Predigten Ochinos, die fih aud des Faijerlichen s; 
— und Beifalls erfreut hatten, und wollte nur, wenn Ochino ſich über die ihm 
zum Vorwurf gemachten Punkte genügend erklärt haben werde, die Fortſetzung geſtatten. 
Es gelang dieſem, den Verdacht zu beſeitigen, ſo daß er ſeinen Kurſus von Predigten zu 
Ende bringen durfte. Es war wohl noch in demſelben Jahre, daß Giulia, für ihre 
Dienerſchaft ein Haus in der Stadt behaltend, in das Franziskanerinnenkloſter S. Chiara «0 
og. Obgleich nicht zur Ordensregel verpflichtet, verließ fie dasſelbe doch nur jelten, ſchloß 
4 aber nicht ganz gegen Behuce ab. 
Wahrſcheinlich noch vor Schluß des Jahres 1536 fandte Valdés an Giulia jeine 
Überfegung des Pialters aus dem Hebräifchen mit einer am fie gerichteten Einleitung 
und wohl zugleich feine Auslegung desfelben (die Überſ. berausgeg. Bonn 1881, der a 
Kommentar zu den eriten 41 Pſalmen — mehr ift bis jegt nicht aufgefunden — in 
Revista Cristiana, Madrid 1882—84, die Einleitung engliih in den Opuscules 1882). 
Im Jahre nad demjenigen, in welchem fie die Palmen erhalten hatte, alfo wohl Ende 
1537, widmete er ihr, gleichfalls mit bejonderem Einleitungsichreiben, feinen Kommentar 
über den Römerbrief und den erften Korintherbrief (herausgeg. Genf 1556. 57, Madrid co 
1856, als T. 10 und 11 ber Reform. ant. esp.; engliih von Betts, London 1883). 
Seine Überfegung und Erklärung der übrigen Baulusbriefe (zum Hebräerbrief ift er nicht 
gefommen) und anderen, tworauf er fi im Matthäusfommentar bezieht, hat ſich nicht 
auffinden laſſen. MWahrjcheinlich ift er fpäteftens um Oftern 1539 damit fertig geweſen, 
vorausgeſetzt, daß er mit derjelben Schnelligkeit, mit der er jene erften beiden paulinifchen 55 
Briefe behandelt hatte, weiter arbeitete, und da die Arbeit natürlicherweife mit der Zeit 
leichter wurde. Von diefen Briefen wandte er fich zu den Evangelien. Eine Einleitung 
zu ihnen, an Giulia gerichtet, ift dem Matthäus vorausgefchidt, der wohl 1540 ab: 
geſchloſſen wurde (berausgeg. Madrid 1880, engliih von Bett, London 1882, daraus 
beionder8 der Sermon on the mount 1882). Über die anderen Evangelien ift nichts co 
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von Valdés zu Tage gelommen. Er war der erſte, der es unternahm, das NT aus dem 
Griechischen ins Spanische zu überfegen. Seine Kommentare find Werke treueiter or: 
chung, die ſich zu bejcheiden weiß, von wiſſenſchaftlichem wie von erbaulihem Wert, in | 
lichtvoller ſchlichter Darftellung. 

5 Neben diefer fortlaufenden Echriftauslegung behandelte er in Kleinen Aufſätzen can: 
Mannigfaltigfeit von einzelnen religiöfen Fragen, die ihm felber auftauchten oder von 
andern ihm vorgelegt wurden. Er jelbjt citiert ſolche Aufſätze ald Consideraciones, 
Discursos, Epistolas (oder Letras), Respuestas. 110 Konfiderationen find 1550 ın 
Baſel in italienischer Überfegung gedrudt worden (vgl. Bibl. Wiff. I, ©. 124 ff.), 39 daven 

10 im Original (Bonn 1880, in den Trataditos). Einen Diskurs, den er citiert: ob der Chriſt 
feiner Rechtfertigung und Verherrlihung gewiß fein fol, befigen wir italieniſch (als fünften 
der Trattatelli, auch der vierte mag zu den Discursos gehören), von zwei anderen wiſſen 
wir die Titel. Es gab neben der Sammlung der 110 Betrachtungen eine Sammlung 
von mindeftens 30 feiner Briefe und eine von mindeftens 33 feiner Antworten auf ragen; 

15 aus allen drei Sammlungen werden in den Randbemerkungen zum Mattbäusfommenta 
Nummern citiert (nicht von Waldes ſelbſt). Wir befigen nur eine diefer Antworten un 
nur italienisch: „In welcher Weiſe der Ghrift ftudieren fjoll in feinem eigenen Bud“, 
jeinem Geiſt, in welchem er alles findet, was er Schlechtes und, dur Gottes Gnade 
Gutes hat, „und wie die hl. Schrift ihm als Interpret und Kommentar dient” (dem 

20 Alfabeto angedrudt 1546. 1860, engliſch befonders in einer Zeitichrift 1852, engliic 
und fpanifch mit dem Alf. 1861). Won den tbeologifchen Briefen haben wir fieben im 
Original (in den Trataditos, englifh in den XVII Opuscules), zwei andere, über 
Glauben und Werke, in ital. Überfegung (in den Trattatelli). 

Was von diefen Heinen Auffägen ım Original zu finden mar, ift aus Handjchriften 
25 des 16. Jahrhunderts gedrudt in Trataditos de J. de V., Bonn 1880, nämlich 39 der 

110 Konfid., 7 Epifteln und De la peniteneia eristiana, de la fe crist. y del bivir 
erist. Italienisch ift außer den 110 Konfid. und einer hinter dem Alfabeto gedrudten 
risposta nur vorhanden das Büchlein: Modo che si dee tenere ne l’insegnare & 
predicare il principio della religione Crist. Roma 1545. Neue Ausg. Halle 1870: 

» Sul prineipio della dottrina Crist. Cinque trattatelli di Giov. Valdesso. Gleich- 
zeitig deutfch ebenda. Nachdruck der Halleihen Ausg. der trattatelli: Roma-Firenze 
1872. Das erjte der fünf Stüde: Della penitenza Cr. (um 1545 nod einmal gedrudt) 
it das in den Trataditos, defien Titel jo anfängt. Es folgen Della giustificazione. 
Della medesima giustifie. Che la vita eterna & dono di Dio per G. Cr. 

35 Fünftens: Se al Cristiano conviene dubitare ch’egli sia in grazia di Dio, e se 
ha da temere il di del giudizio, ese & bene essere certo dell’ uno e amare l’altro. 
Die XVII opuscules by J. de V., überjegt von Betts, London 1882 enthalten die 
Einleitungen zu Palmen, Römerbrief, 1. Korintber, Evangelien; die 7 Lehrbriefe, Kon: 
fiveration 109, die 5 Trattatelli; nebjt dem Titelblatt des Modo che si dee u. j. w. 

0 Rom 1545 mit Bild, nach einer 1870 für mich gemachten Photographie. Aus diejen 
XVII: Three opuscules, zwei Drude 1881, nämlich Consid. 109 und ber erfte und 
der fünfte der Trattatelli. Zwei der Briefe, überfegt von Betts, On sickness und On 
temptations, jchon 1880 in The Friends’ Quarterly Examiner. 

In den in den Trataditos veröffentlichten fpan. Handichriften einer Sammlung von 
+ 46 Auffägen von V. find von den 39, die fih in den 110 Betrachtungen finden, 16 mit 

Epistola bezeichnet, obgleich fie feinerlei Briefform haben. Die 54. ıft auch in Brief: 
form vorhanden, vgl. hier S. 288. V. wird mitunter Betrachtungen, die er jchon nieder: 
gefchrieben hatte, zu Briefen gemacht, und von Briefen Abſchrift behalten haben, in der 
er wegließ, was nicht Betrachtung war. — Die Bezeihnung discorso im dritten 

50 Trattatello hindert nicht, ihn als epistola anzufehen, da ja auch in den Konfiderationen 
questo discorso vorlommt (p. 263. 334. 339. 353. 256. 403. 422, discorrere 133). 
— — jagt (Processo 391), Valdés habe ein Buch discorsi e considerazioni 
verfaßt. 

Die Grundmwahrbeiten giebt er am Faden der Heilögejchichte aus der Bibel in ferner 
65 hriftlichen Kinderlehre (Bonn und London 1883): „Die Überfegungen des 16. Jahr: 

hunderts ing italienische, Lateinische, Polniſche, und neue aus dem Italieniſchen ins 
Deutiche, Engliiche, Franzöſiſche, Engadinifche, nebſt Nüdüberfegung ins Spaniſche“. In 
der Einleitung verzeichne ich 17 diefer Oftaglotte vorangegangene Drude: ital., lat., 
deutfch, poln., engl. Mein ebendaf. in Ausficht geftellter ital. Drud ift im 4. Bd der 

eo Biblioteca d. Riforma ital., Florenz 1884 erjchienen. In demfelben Bande babe ich 
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auf 50 Dftavfeiten aus den alten italienifhen Überfegungen verjchiedener Schriften von 
Valdes Gleichnifje und fonjtige Vergleihungen zufammengeitellt. Diejelben, vermehrt, 
ipanifch in Revista Cristiana, Madrid 1885, ©. 117f. Wenn, jagt Valdés, die chrift- 
Iihen Eltern felbjt oder durch geeignete Lehrer ihre Kleinen in diefen Dingen unterrichten, 
jo wird die faljche Religion zu Grunde geben und die wahre auflommen. Die Kinder — 
jollen willen, daß Gott ihr Vater ift durch die menſchliche Geburt und durch die dhrit- 
lihe Miedergeburt; daß Chriftus der Herr ift, der fie von Sünde, Tod und Hölle erlöft 
und freigemadht hat. Das mofaifche Geſetz ward gegeben, damit das auserwählte Volt 
erfenne, daß der Menſch von Natur unfähig ift, der Forderung der Liebe zu genügen. 
Das Wort Gottes, der Sohn Gottes, nahm Fleifch an ın der Jungfrau Maria (vgl. zu 
Mt 1); Gott wollte durch fein Wort alle Dinge wieder beritellen, wie er alle durch das— 
jelbe gemacht hatte. Ihm, dem fündlofen (vgl. Konfid. 109) legte Gott die Sünden aller 
auf und ftrafte fie an ihm, als ob er fie begangen hätte, dann hat er ihn auferwedt und 
verberrlicht und ihm unumſchränkte Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Nach 
feiner Himmelfahrt fandte Chriftus den hl. Geift, durch welchen Gott zu erfüllen begann, ı6 
was er Abraham verheißen hat. Die Apoftel verfündeten allgemeine Straferlafjung und 
Vergebung, das Evangelium. Die es annahmen find Kinder Abrahams, wie er glauben 
fie, ohne nach menjchlicher Klugheit zu jehen, worauf fie ihren Glauben gründen jollen. 
Die Vereinigung in Einem Geiſte aller derer, die dies Evangelium angenommen haben 
und getauft find mit Waſſer im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geijtes, 20 
ift die Kirche. Die Chriften lieben einander mit einer innigen Liebe, die ſehr verjchieden 
it von jeder anderen Liebe, dergeftalt, daß die Liebe das Kennzeichen des Chriſten ift. 
Wie nit Sonne ift, was nicht leuchtet und wärmt, fo iſt der fein hriftlicher Glaube, 
der nicht Liebe zu Gott und zu Chriftus fchafft, der dem Gewiſſen nicht Frieden giebt, 
der nicht Werke der Liebe wirft und der nicht die Begierde zur Sünde ertötet. Die Hoff: 26 
nung des ewigen Lebens macht uns die Pilgerfhaft durch das gegenwärtige hindurch 
leichter. Das Leben des Chriften fol ein beftändiges Gebet fein, ein beftändiges Falten, 
ein beftändiges Feſt, der chriftliche Sabbath. Des Chriften gemöhnliches Gebet fol das 
Vaterunfer fein. Er bete mit Glauben, aber nicht um etwas, das in der hl. Schrift 
nicht verheißen ift, denn was ſich nicht auf Verheißung gründet, das ift nicht Glaube. 30 
Die Almofen des Chriften follen immer auf den Ruhm Gottes und Chrifti angelegt fein, 
und das find fie, wenn wir denjenigen, die auf die Verheißungen Gottes und Chrifti 
vertrauen, helfen, damit fie noch mehr vertrauen. Chriftum follen wir nachahmen in 
demjenigen, worin er nachgeahmt werden will, in Sanftmut, Demut, Feindesliebe, Ge: 
borfam; thun, was er that, und nichts thun, was er nicht gethan haben würde, das iſt 5 
die Richtſchnur für das chriftlihe Leben... Chriftus wird fommen zu richten bie 
Lebendigen und die Toten; die das Evangelium nicht in folcher Weife angenommen 
baben, daß der Glaube in ihnen wirkſam ift, werden in ewige Pein gehen, wer aber das 
Evangelium angenommen, und fi) die Taufe das hat fein laffen, was für Noah die 
Arche war, der wird ewiges Leben haben. Alle diefe Wahrheiten ftehen in der hl. Schrift, «0 
welcher der Chrift, mweil fie vom bl. Geift und von Perfonen, die den hl. Geift hatten, 
geihrieben ift, ebenfoviel Glauben ſchenken joll, ald Gotte felbit, überzeugt, daß, jo oft er 
etwas aus der bI. Schrift lieft oder lefen hört, Gott mit ihm redet. enn die Kinder 
beranwachfen, ſollen fie, ihrem Alter entjprechend, über andere Lehritüde unterrichtet 
werden, „tie über die Beichte, über die hl. Kommunion und über die anderen chriftlichen «5 
Dinge, und wie auch über die allerheiligite Dreieinigkeit”. 

Was die Trimität betrifft, jo ijt ihm Chriftus wahrer Gott und wahrer Menſch, 
Sohn Gottes ab initio et ante saecula, ewig tie fein Vater und ihm gleich und 
tonfubftantial (f. m. Einl. zur Kinderlehre S. XVI); und vom hl. Geift jagt er, daß er 
vom Vater und vom Sohn ausgehe (Mateo p. 10). Chriftus iſt Sohn Gottes durch so 
Öeneration, die Chriften find Söhne Gottes durch Regeneration (Consid. CIX). 
UÜber die Beichte und die würdige Vorbereitung des Beichtenden fpricht er ausführ- 
lid im Alfabeto (60f.). Der Sünder erhält Gottes Vergebung nicht weil er beichtet, 
jondern meil er an Chriftus glaubt. 

2ebbaft verurteilt er zu 1 Ko 11 die in der Kirche feiner Zeit herrfchende Depravation 55 
in der Abendmahlfeier, die Abweichung von der Einfeßung und der apoftolifhen Anord- 
nung. Paulus babe geheigen zu thun wie Chrijtus gethan, der Brot und Wein an alle 
gab. Durch die Umschreibung: dies Brot, das, wie ihr feht, gebrochen ift, damit ihr da— 
bon effet, ift mein Leib, hebt Valdes hervor, daß das Brot nicht verwandelt worden mar 
in den Leib Jeſu, der es lebend mit eigenen Händen austeilte. Im Alfabeto & 
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Christiano, wo er ſich, wie er jelbit jagt, Giulia allomodiert, bemerkt er: bei der Meſſe 
fünne man Frucht ziehen aus allen drei Hauptftüden: der Adoration des hochbeiligen 
Saframents, der Epiftel- und —— den Gebeten; aus der Adoration ein neues 
und inbrünſtiges Verlangen nach Einverleibung in das Leiden Chriſti durch Glauben und 

5 Liebe, nach Ertötung des alten Menſchen durch Chriſtus, nach Auferweckung des neuen 
mit Chriſtus. Er rät Giulia, an allen Feſttagen Meſſe zu hören, wenn möglich; an 
anderen Tagen es nur dann aufzugeben, wenn ſie ſonſt irgend ein Liebeswerk, bei dem 
ſie ſei, verlaſſen müßte. 

Ueber die bl. Schrift ſpricht er ſich wiederholt fo aus wie am Schluß der Finder: 
10 lehre. Er nennt fie Bericht des hl. Geiftes über göttliche Dinge (Konfid. 37. 98). Den 

Worten Gottes und Chrifti auch nur eim Titelchen zu nehmen oder hinzuzuthun, ift 
Safrilegium oder Profanation (1 Ko 11 Schluß). Alles, was in der bl. Schrift jtebt, 
hält der Glaube für ficher und feit, indem er auf die Verheigungen vertraut, die fie giebt 
(f. zu 1 Ko 13), und dur den Troft der Schrift erhalten wir uns in der Hoffnung, 

16 indem bie Leſung ber Verheigungen unjere Geduld jtärkt bei der Verzögerung der Wieder: 
funft Chrifti (Konfid. 33). Die Schrift felbft aber mweift über fich hinaus auf den Geiſt, 
aus dem fie hervorgegangen ift und der Chrijti Gläubige in alle Wahrheit leitet. Mic, 
jagt Valdés, würde e8 mehr ftören, wenn der Mangel an Übereinftimmung der Evan: 
elien in einigen Dingen, der, wie es jcheint, vorliegt, nidyt vorhanden wäre, denn id 

20 freue mich, daß demnach mein Glaube nicht von Schriften abhängt, fondern von Geiftes: 
einwirkungen (Infpirationen) und Erfahrungen, wie der Glaube derer von Samaria 
Jo 4 (vgl. Konfid. 3), und ich erfenne, daß Gott fo viel Licht geben wollte wie nötig ift 
für die, welche die inneren Geifteseinwirfungen haben, und nicht fo viel, um den Menjchen: 
veritand ohne diefe zu erleuchten (Proemio zu den Evang.). Wer das Licht der bl. Schrift 

25 und das Beifpiel der Heiligen bat, nicht aber bl. Geift, der mandelt wie jemand mit 
einer Kerze in der Nacht, nicht ganz im Finftern, aber nicht fiher und ohne, Furdt 
(Konfid. 46). Dem Chriſten (dabın ließe ſich Konfid. 32 zufammenfafjen) ift die bl. Schrift 
zuerft feine Fibel, dann jeine Bibel, das Buch der Bücher, das ihm von dem Geifte zeugt, 
den er jelbft in fid hat und um deswillen er alle mit menjchlihem Geiſt gejchriebenen 

0 Bücher bei feite läßt. Die bl. Schrift allein paßt fih der Kapazität der Lejenden derart 
an, daß fie nicht nur Milch für den Anfänger, fondern auch Speife den Volllommenen 
bietet (Alf. 3). Die bejten Ausleger der bl. Schrift find Gebet und Betrachtung, ge 
tragen durch bl. Geift, Erfahrung, tägliche Leſung (Konfid. 54, Nö 304), und anderer: 
jeits ijt die bl. Schrift Ausleger oder Kommentar für das fozufagen eigene Buch des 

86 Chrijten, für das, was in feinem eigenen Innern fchlechtes und göttliches zu lefen ift. 
Die bl. Schrift ift zugleih Erquidung und Wegweiſer, und mit der Zeit fommen mir 
dahin, mit ihr zu vergleichen und durch fie ald wahr zu beiweifen, was Gott und in unjerem 
eigenen Innern gelehrt bat (Epist. 1 der Trataditos, vol. Konfid. 32. 23 und zu 
Bi 19, 11). Durch das geiftliche Licht, das uns erleuchtet, lernen wir auch die bl. Echnit 

0 verjtehen, die mit ihm gefchrieben iſt (Konfid. 68, Nö 304). Da die Geiftesgaben ver- 
Ichieden find, fo verſteht der eine die bl. Schrift in Einem Stüd, ein anderer in einem 
andern; heller aber als die hl. Schrift jtrahlt der bl. Geift in den Chriſten (Konſid. 68, 
vgl. meinen Aufſatz Geift und Schrift, im Anhang zur deutfchen Überfegung der Betrad: 
tungen; englifh von Betts: The Holy Spirit and Holy Seripture 1881, mit einem 

# Zufag von mir). Übt euch, jagt Valdés, in der Erkenntnis Gottes durch die Schöpfung, 
baltet ſtets im Gedächtnis die durch die hl. Schrift, und prägt eurer Seele die durd 
Ghriftus ein (Epist. 2 in den Trataditos). Obgleich Chriftus ung feinen eigenen Geiſt 
mitteilt, fo gejchiebt e8 wegen unſerer Unempfänglichfeit do nicht in dem Maße, daß 
wir Chrijti Gedanfen und Gefühle, die wir in den Evangelien leſen, alle aus eigener 

5 Erfahrung recht verftehen können (Proemio zu den Evangelien). 
Außerhalb der oben genannten Gruppen der Eleinen Auffäge ſteht, wie die Kinder: 

lehre, jo aud; das Schriftchen über Buße, Glaube und Leben (ſpaniſch in meiner Tra- 
taditos 1880). In ihr enttwidelt er nicht nur, was er über den Hauptinhalt der Predigt, 
jondern auch was er für die Kirchenzucht anordnen würde, wenn e8 feine Aufgabe wäre, in Bezug 

55 auf diefe Dinge Anordnungen zu treffen. Erfommuniziert werden müßten nad) dreimaliger 
Warnung die Habjüchtigen, Ehrgeizigen, LZäfterer, Üppigen, die in Syeindichaften und Hader 
leben, in Schmwelgereien und Eitelfeiten, die ſchandbaren Erwerb treiben und um Gewinn 
jpielen, ebenjo die, welche an eiteln Geremonten und abergläubifchen Obfervanzen bangen, 
indem fie den Gejchöpfen und den Zeiten oder den Worten beimefjen, mas ihnen weder 

60 zufommt noch von der bi. Schrift oder der chriftlichen Kirche beigemefjen wird. Dann 
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würden wir eine Kirche jeben, die der der Apoftelzeit jehr äbnlid und wie ein Bild des 
ewigen Lebens wäre. gm Kommentar zu 1 Ko 7, 37.38 will er nicht unterlafjen zu 
jagen, der größte Verfall des Chrijtentums fei daher gefommen, daß man es habe zu 
einer Sache vieler machen wollen, während e8 eine Sache weniger jei, ja fehr weniger. 
Gott wolle, daß es derer fei, die er rufe, und indem die Menfchen wollen, daß es für 5 
die jei, die fie rufen, richten fie e8 zu Grunde. Doch es ift nicht meine Aufgabe, fagt 
er, dies zurecht zu bringen. Demgemäß enthält er fich ftet3 jeder Außerung über die 
Verfafiung der römischen Kirche. Ohne Zweifel war er, wie 1536 Melandıtbon, der An: 
fiht, daß man, wenn der Papſt das Evangelium zulafje, den Primat des Papftes über 
diejenigen Bijchöfe, die fich zu ihm halten wollten, nad menjchlichem Rechte gelten laſſen 
jolle. Auch durfte Valdés noch nicht alle Hoffnung aufgeben, daß die römifche Kirche 
nicht werde ihren Paulus veriwerfen. Eine ſtarke Strömung ging aud in Stalien zu 
Gunften des Evangeliums; ein allgemeines Konzil ſtand nahe Aa Valdes hatte äpt 
liche Theologen und Bilhöfe und Erzbiihöfe zu Glaubensgenofjen und Bewunderern; 
dad Consilium de emendanda ecclesia, da® 1537 die vom Papſt eingefegte Kom: 
miffton von Prälaten angab, zeigte einfichtigen Freimut; der Papft jandte 1541 zum 
Regensburger Religionsgeſpräch einen Gontarini, der gern auch Flaminio und Vermigli 
mitgenommen bätte. 

Peter Martyr Vermigli aus Florenz, Prior der Auguftiner zu S. Pietro ad aram 
in Neapel, ſchloß fih an Waldes an und legte in den leßten 30er Jahren unter größtem 20 
Zulauf die Paulinifhen Briefe aus (f. d. Art), Marcantonio Flaminio aus Imola, der 
liebliche Dichter, Iebte feit Ende 1538 drittehalb Jahre mit ihnen als Gleichgefinnter, und 
er war e8, der dem im Kreiſe von Valdés entjtandenen Büchlein von der Wohltat Chrijti 
die Form gab, in der es alsbald in miederholten Druden eine außerorbentliche Ber: 
breitung fand. Ochino aus Siena (f. Bd XIV, 256), als General der Kapuziner nach Neapel 25 
zurüdgefebrt, war jo eng verbunden mit Waldes, daß er ſich oft von diefem Thema zu 
feiner Predigt geben ließ; er übte eine foldhe Wirkung auf das Volk, daß, wie ein da- 
maliger Hiftorifer jagt, felbft Gerber fich hberausnahmen, über fchtwierige Stellen der Briefe 
Pauli zu disfurrieren. 1540 kam ebendabin der Florentiner Garnefecht (f. Bd IX 
©. 539f.), der fhon in Rom als Protonotar Clemens’ VII. mit Valdés bekannt ge: 30 
worden, jet in geiftliche Gemeinfchaft mit ihm trat. 

Im Sommer 1541 ftarb Valdes. Am nächſten Jahre begann die römische In— 
quifition ihre Thätigkeit. Wermigli und Ochino verließen Stalien für immer. : Ochino, 
nah Rom citiert, verftand einen Wink des fterbenden Gontarini, und floh; er fchreibt am 
31. Auguft 1542: „wäre ich nad Nom gegangen, fo hätte ich nicht mehr predigen können, 35 
oder nur Chriftus in Maske predigen und Wirrwarr reden können, et satis superque 
datum est hypocrisi et superstitionibus; vielmehr ich hätte müſſen entweder Chriftum 
verleugnen und ihn verfolgen, oder das Leben lafjen; jenes war Gottlofigkeit, das andere 
Tborbeit, da ich nicht dazu infpiriert war; wenn Gott mich will, wird er mich überall 
finden“; Chriftus ſelbſt babe ſich Verfolgern entzogen, und fage, mo fie und nicht aufs 40 
nehmen, follen wir den Staub von den Füßen Shütteln (Benrath, Ochino 2. Aufl. ©. 283). 
Nichts war zeitgemäßer, als dies Satis superque. 1543 wurden in Neapel das Bene- 
fizio di Cristo und andere feterifche Bücher öffentlih verbrannt. Ylaminio, 1550 im 
Haufe des Kardinals Pole in Nom geftorben, wurde als Häretifer bezeichnet. Syn dem— 
jelben Jahre 1550 wurde in Ferrara Fanino aus Faenza hingerichtet, der erjte Blutzeuge 45 
des erneuerten Evangeliums in Stalien, der im Kerker unermüdlich feinen Mitgefangenen 
die „Wohlthat Chrifti” pries. Drei Jahre fpäter erlitt in Rom ein Mönd aus Montal: 
cino, der auch in Neapel die Schrift ausgelegt hatte, den Märtyrertod. Im Neapoli« 
taniichen waren, wie ein Gegner im 16. Jahrhundert erzählt, durch Valdés und jeine 
Genoſſen 3000 Berfonen, darunter viele Schulmeifter, verpeftet, was man erfannt habe, 50 
ald fie retraktierten. Valdés hatte gefagt (zu Rö 10, 10): „ES wird foldhe geben, welche 
von Chriftus und dem Evangelium glauben, was man foll, jedoch weil fie wahrnehmen, 
daß es ein gefährlih Ding ift und verachtet und für fchlecht gehalten bei den Leuten, es 
nicht zu bekennen wagen, um nicht jene Gefahr und jene Schande zu erleiden, und werben 
io, indem fie ihren Glauben verborgen halten, denjelben allmählich verlieren; aber wenn 55 
hie Chrifti und des Evangeliums ſich nicht ſchämen, fondern mit dem Munde den Glauben 
befennen, den. fie im Herzen tragen, jo wird es geichehen, daß ihr Glaube um fo mehr 
wächjt, je inbrünftiger, mutiger und wirkſamer ihr Bekenntnis ift” (vgl. Konfid. 24). Im 
J. 1560 vottete man in Galabrien durch fürchterliches Blutbad die Waldenfer aus, bei 
denen auch der neue evangelifche Antrieb, der von Neapel gelommen war, freudige Auf: so 
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nahme gefunden hatte. Im J. 1564 wurden in Neapel zwei Edelleute, Gianfranceſco 
Alois aus Caſerta und Gargano d'Averſa wegen Luthertums auf öffentlichem Markt ent- 
hauptet. Der erſtere, einer der rührigſten Valdeſianer, hatte auch ſeinen Verwandten, den 
Marcheſe Galeazzo Caraccioli (ſ. d. Art. Bd I S.723ff.), gewonnen, der jetzt längſt in 

5 Genf in Sicherbäit war; aus Gafertad Ausfagen ergab ſich, daß acht Biſchöfe und drei 
Erzbiſchöfe in Süditalien über die Rechtfertigung mie Luther und Valdés dachten. 

Dat Giulia Gonzaga, von welcher Fornari in feiner Erpofition des Arioft 1549 
rühmte, fie wibme alle ihre Zeit heiligen Gedanken und Iefe mit reinem und ſchlichtem 
Herzen die hl. Schrift, dies im Geifte von Valdés that, mar unverborgen, man bielt es 

ı0 aber noch nicht für geraten, die Rüdfichten gegen die Fürftin bei fette zu jegen. 1553 am 
25. März fchreibt fie an ihren Vetter Ferrante in Bezug auf Ausjagen, die über fie vor 
den Inquifitoren gemacht waren: fo viel fie jehen könne, handle e8 fih um ihren Ver— 
fehr mit Waldes und deſſen Schriften. Wenn fie über religiöfe Dinge geſprochen babe, 
fo ſei es gefchehen, um diefe zu verftehen, nicht um bon dem abzumweichen, was die 

ı5 fatholifche Kirche feithalte. Freilich, bei dergleichen heiße es, jeder Schatten fei viel. Habe 
man von Waldes Schriften eine ſchlechte Meinung, jo hätte man fie verbieten ſollen und 
ſolle fie jet verbieten; wenn fie einmal verboten fein würden, jo werde fie gehorjam 
fein. Übrigens befige fie diefelben gegenwärtig nicht (Neumont, Vitt. Colonna [1881] 
©. 275ff.). Alfo Giulia hatte die Schriften bereits in andere Hände gegeben. Der Geiſt 

20 ihres Freundes war ihr unverlierbar, und von ihm hatte fie aud) das gelernt, die 
Religion fo im Herzen zu tragen, daß fie ihr bleiben mußte, wenn ſelbſt die bl. Schrift 
ihr genommen würde. Mehrere Schriften von Valdés ftanden übrigens längft in dem 
Venetianiſchen Katalog verbotener Bücher, aber erſt ein par Jahre nach diefem Brief 
Giuliad wurde Joannes Valdesius durd den erjten Inder der Jnquifition von Rom 

2 unter die Autoren der erſten Klaſſe aufgenommen, von denen alles und jedes zu lejen 
unterfagt ift. Giulia äußerte ſich mißbilligend über den römijchen Inder (Processo 
Carnesecchi 171), und am 29. Juli 1559 ſchrieb fie (daf. 386F.): fie höre, daß morgen 
in Rom ein Auto fein folle, in melden aud das Bild des Marchefe di Dira erfcheinen 
werde (gewiß der d'Oria, der als Flüchtling in Danzig ftarb, |. Cenni 564 und Anhang 

so zu den deutichen Konfid. ©. 361); „wenn etwa Carneſecchi in der Scene erjcheinen jollte, 
wie das auch mit Valdés der Fall fein könnte, fo jagt ihm von mir, er ſoll auf die 
Schmach ſchauen, die fein älterer Bruder durchmachte”, Jeſus, der erjtgeborene vieler 
Brüder. Noch nad) jenen Hinrichtungen von 1564 fteht fie zu Mario Galeota, dem 
neapolitanifhen Baron, der in Rom im Inquiſitionslerker faß (vgl. Benratb, 

3 M. Galeota, Hiftoriiches Taſchenbuch VI, 4 [1885], ©. 169—196). In einem Brief vom 
17. Februar 1565 an Carneſecchi, der ihr berichtet hatte, man höre, der Gefangene werde 
ſchuldig befunden, tritt fie lebhaft für diefen ein und erinnert daran, wie vieles, das ſich 
nachher ala Fabel berausgeftellt habe, gegen Kardinal Morone ausgefprengt worden jet, 
um bon der Verteidigung abzufchreden und das Erjtaunen über eine Verurteilung zu ver: 

40 hindern (Processo Carnesecchi 387f.). Allein am 12. Juni 1567 wurde Galeota, 
damals wohl bald 70jährig, zu fünf Jahren Gefängnis und zur Abſchwörung verurteilt, 
vor allem, mweil er Schriften von Juan Valdés beſeſſen, gelefen, überfegt und gelobt 
hatte, nämlich den Kommentar über Matthäus, den über die Pfalmen, die Fragen [und 
Antworten], Briefe (epistolette), das Alfabeto Cristiano; in Bezug auf das Verbot 

45 der Valdésſchen Schriften hatte er geäußert: mir iſts gleich, ich habe fie inne. Und er 
hat abgeſchworen, denn er ift im Freiheit geftorben. Giulia erlebte dieje Retraftation 
nicht. Pius V., der am 8. Januar 1566 zur Regierung fam, würde fie „lebendig ver: 
brannt haben” (Benrath, 3. Gonzaga ©. 99) — aber fie war ſchon im Klojter der 
— anerinnen in Neapel am 19. April 1566 geſtorben. In ihrem Teſtament ſagt ſie: ich 
efehle meine Seele Gott, dem allmächtigen Herrn und gütigſten Vater, und Jeſu Chriſto, 

ſeinem Sohn, meinem Erlöſer. Ein paar Monate nach ihrem Tode wurde Carneſecchi ge— 
fangen genommen, am 1. Oktober 1567 wurde er in Rom enthauptet. Aonio Paleario 
(f. Bd XIV, 601) ftarb dort 1570 am Galgen. Die evangelifche Bewegung in Italien war 
erftidt. Aber in den Schriften des Juan de Waldes bewahrte fie bis auf unfere Zeit 

55 ihre größten litterarifchen Schäße. An den um die Verbreitung derjelben in dem modernen 
England ſehr verdienten John Betts jchrieb der berühmte Kanzelredner Spurgeon unter 
dem 1. Juni 1882: „Sie haben ein gutes Werk getban, indem Sie diejen Heiligen 
dem Grabe der Vergefienheit entrifien“ Ed. Boehmer + (Benrath). 

60 

Balens, Biſchof ſ. d. A. Arianismus Bo II ©. 33, 2. 



Balens, Kaifer 391 

Balens, römischer Kaifer 364— 378. — Die widtigeren Duellen: Ammianus 
Warcellinus, Themijtius, Sofrates, Sozomenos, Theodoret, Gregor von Nazianz, Coder 
Theodojianus. Zu vgl. Tillemont, Histoire des emp. V, ©. 35ff.; Heinr. Richter, Das weit: 
römische Reich, bei. unter den Kaiſern Bratian u. ſ. w., Berlin 1865; Herm. Schiller, Geſchichte 
der röm. Kaijerzeit 2.Bd, Gotha 1887, S. 348 ff.; Victor Schulge, Gejhichte des Unterganges 5 
des griechiſch-römiſchen Heidentums 1. Bd, Jena 1887, ©. 186Ff. und jonjt. 

Valens, der jüngere Bruder des Kaifers Valentinianus, iſt um 328 als Sohn eines 
aus niederem Stande zu hohem militärischen Range, zulet zum Oberfommandierenden 
der britifhen Truppen aufgeftiegenen Pannoniers, Gratianus, geboren. Die Brüder 
wuchſen im Lager auf. Zur Zeit Julians fanden fie als Offiziere Gelegenheit, ein mann 
baftes Befenntnis ihres hriftlichen Glaubens abzulegen (Sofrat. IV, 1; Sozom. VI, 6). 
Als Balentinian nad dem kurzen Regiment Jovians von den Truppen mit der Kaifer- 
würde befleidvet wurde, berief er bald darauf (28. März 364) den Bruder zum Mit: 
regenten und überwies ihm den Oſten des Reiches. Das Verhältnis war ale Gleich: 
ftellung gedacht, in Wirklichkeit nahm Balentinian den Rang des Oberkaiſers ein. Valens 15 
ſah ſich ſofort vor großen Schwierigkeiten. An der Donau ftanden drohend die Goten, 
den günftigen Augenblid erwwartend, um ihre Mafjen in das Reich zu ergießen. In den 
Vorbereitungen zur Abwehr diejer Gefahr erhob ſich im Herbit 365 ein gefährlicher Uſur— 
pator, der Feldherr Profopius, ein Vertvandter Julians, nicht im Namen des Hellenismus 
— denn feine Münzen trugen das Chriftuszeichen, und Chrijten waren ebenſo wie Heiden 20 
feine PBarteigänger — fondern als der Träger unvergejjener Eonftantinifcher Erinnerungen 
im Heere und im Reiche; darum ſchmückte ihn die Witwe des Konſtantius, Fauſtina felbit 
mit dem Purpur. Nach anfänglichen Erfolgen des Ufurpators überwältigte ihn in einer 
Schlacht der ergraute Eonftantinische Feldherr Arbetio und lieferte ihn dem Kaifer zur 
Hinrichtung aus. Seine Anhänger verfielen graufamen Strafen, und für die Folgezeit 
blieb in Valens ein ftarkes politisches Miftrauen haften, dem immer wieder Unjchuldige 
geopfert wurden, und das fich vor allem in den dur das Orakelwort AEOA hervor: 
gerufenen umfaſſenden Prozeſſen blutig auswirkte (Victor Schulge I, ©. 202 ff.). 

In ſchwere Verwickelungen wurde Valens durch feine PBarteinahme an den kirch— 
lihen und theologiſchen Kämpfen geführt. Die Yage hatte ſich im Oſten in den legten 30 
Jahren infofern für die Nicäner gebeflert, als Homoufianer und Homoiufianer fi in 
jteigendem Maße näherten, und damit eine große Koalition gegen den Arianismus fich 
anbahnte und jchließlich durchjegte (j. d. A. Arianismus Bd II ©. 39 ff). Athanaftus, 
Bafilius d. Gr., Eufebius von Emeſa, Amphilochius von Ikonium, Gregor von Nazianz, 
um nur diefe zu nennen, ftehen im diejer Entwidelung im Vordergrunde. Walens ver: 35 
trat mit voller Entichiedenheit die andere Seite. Es läßt fich allerdings aus unferen 
Quellen nicht ermitteln, ob er von Anfang an dem Arianismus angehörte oder erjt da— 
mals unter dem Einfluffe feiner Gemahlin Albia Dominica und des Biſchofs Eudorius 
von Konftantinopel (f. d. A. Bd V ©. 577) ſich dorthin wandte (vgl. Sofr. IV, 1; 
Sozom. VI, 6; ausgemalt Theodor. IV, 12). Xebteres iſt wahrfcheinlicher. Jedenfalls 10 
bat ihn Eudorius getauft und jtand in hohem Anjehen bei ihm (Philoſt. IX, 3). Auf 
jeinen Einfluß gebt ein Faiferliches Edikt zurüd (Frühjahr 365), welches die erneute Ab- 
jegung aller von Konjtantius abgefegten, aber unter Julian zurüdgefehrten Biſchöfe an— 
ordnete (Hist. aceph. 15). Unter andern wurden davon Meletius von Antiochien und 
Athanaſius betroffen, doch konnte diefer ſchon nach wenigen Monaten zurüdfehren und 5 
ft in rubigem Beſitze feines Bistums geftorben (373). 

Seitdem erfolgten zwar immer wieder Vorftöße gegen orthodore Kirchenhäupter und 
Gemeinden, aber es fehlt dem Verfahren Planmäßigfeit und Konfequenz. Während an 
der einen Stelle rüdjichtslos zugegriffen wurde, ließ man an ber anderen den Dingen 
ihren Lauf. Zufällige perfönliche und örtliche Verhältniſſe fcheinen in den meijten Fällen so 
die Entſcheidung beitimmt zu haben. Bielfach find auch die Beamten jelbitftändig vor- 
gegangen; unter ihnen ſahen die Orthodoren mit Recht in dem prätorianischen Präfekten 
Domitius Modejtus ihren erbittertiten Gegner und Verfolger (Gregor v. Naz. In laud. 
Basil, ce. 48 MSG XXXVI p. 557). 3u einer einheitlichen, von Klaren Sekchtöpunften 
geleiteten Kirchenpolitif fehlten bei Valens ausreichende Einfiht und Entjchlofjenheit. Anderer: 55 
jeits nahmen wirtſchaftliche und politifche Sorgen und Fragen in wachſendem Maße fein 
Handeln in Anfprud. Die Reprejftionen bejtanden neben Eleineren Strafen in der Regel 
in Abfegung, Ausweifung und Konfistation des Vermögens (Gregor v. Naz. a. a. O. c. 46). 
Die Legende ift früh thätig geweſen, diefe Mafregeln in Breite und Schärfe umzubilden; 
ihon Bafılius redet von einem aioerıxös nökeuos und meint, eine ſchwerere Verfolgung 60 
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habe die Kirche überhaupt nicht erlebt (Ep. 242 MSG XXXII p. 900). In demfelben 
Sinne gilt dem Gregor von Nazianz Valens ald 6 yororoudyos (a. a.D.c. 44 p. 553). 
Immerhin bleibt nad — erkennbarer Übertreibungen allerdings genug übrig, um 
die antinicänifche Kirchenpolitif des Kaiſers als eine gemwaltthätige, oft auch brutale zu 

5 kennzeichnen. Daß fie vereinzelt bis. zur Tötung fortgejchritten fei, wird von den Gegnem 
behauptet, ift aber höchſt unmahrfcheinlih, oder es haben in foldhen Fällen noch andere 
Motive mitgewirkt. Die wiederholt berichtete Verbrennung eines Schiffes mit 80 Klerilern 
vor Nilomedien (Öregor dv. Naz. a. a. O. c. 46; Sofr. IV, 16; Sozom. VI, 14; 
Theodor. IV, 24) kann meines Erachtens nicht fo vor fih gegangen fein, tie fie über 

10 liefert wird; eine ſolche Unthat ift auch dem Präfekten Modeitus nicht zuzutrauen. Es 
muß bier etwas bineinjpielen, das twir nicht fennen, und Gibbon hat mit feinem „un: 
glüdlihen Zufall” vielleicht doch Recht. 

Menn die Verfolgung in den Gemeinden Schreden und Furdt medte Gaſilius 
a. a. O. p. 901), fo begegnete fie doch auch mutvollem Widerftande, und leuchtend ftebt 

ı5 hier der Dame Bafilius des Großen, jo wenig auch möglich ift, die immer mehr ins 
Legendarifche gewachſenen Vorgänge genau in ihrem geichichtlichen Kerne zu erkennen 
(Gregor v. Naz. a. a. D. c. 4ff.; Soft. IV, 26; Sozom. VI, 16; Theobor. IV, 19; 
Ephraem, Lobrede auf Bafil. opera I, Rom. 1743, p. 293ff.). In diefes Verfahren 
wurden anfangs aud die Novatianer hineingezogen wegen ihrer chriftologifchen Zugebörig: 

20 feit zu den Nicänern, aber unter dem Einfluß eines gewiſſen Marcianus, der früber zu 
den Soldaten des Palaftes gehörte, dann Presbyter bei den Novatianern war und nun 
die Töchter des Kaiferd unterrichtete, erhielten fie Duldung (Sofr. IV, 9). Daß der 
Eindrud einer zur Milde mahnenden Rede des Themiftius den Kaifer zulegt überbaupt 
zu einem maßvolleren Verhalten beftimmt babe, darf nah dem Wortlaute des Berichtes 

35 darüber (Sokr. IV, 32) nicht wohl bezweifelt werden (vgl. Victor Schulge I ©. 181). 
Als eine reine Verwaltungsmaßregel, die mit der kirchlichen Situation Ffeinerla 

Zufammenhang bat, ift ein Edikt vom x 370 oder 373 zu beurteilen, welches die ge 
waltfame ann derjenigen befiehlt, die, um den Verpflichtungen der Kurie zu 
entgehen, ſich in die Einſamkeit geflüchtet und den Eremiten zugefellt hatten (Cod. 

so Theod. XII, 1, 63). Die Gegner des Kaiferd haben diefen durch das Staatsinterefie 
eforderten Akt (vgl. d. A. Theodoſius d. Gr. Bd XIX ©. 619) mit Unrecht zu einer 
önchsverfolgung gejtempelt (Theodor IV, 19; Hieron. Chron. ad 379). Eine zmeite 

Verordnung gleicher Tendenz faßt ähnlihe Vorgänge im Klerus ind Auge (Cod. 
Theod. XVI, 2, 19 a. 370). 

35 Das Verhalten des Kaiſers zur Orthodorie wurde von diefer um fo härter empfunden, 
als feine Haltung den Göttergläubigen gegenüber als eine auffallend nachſichtige erjchien. 
Theodoret will willen, daß Valens mährend feines Aufenthaltes in Antiodhien im 
Winter 373/74 allgemeine Duldung proflamiert habe und daß infolge davon in dieſer 
Stadt die Peer an Umzüge zu Ehren beidnifcher Gottheiten wieder in die Offentlic 

40 feit getreten ferien (IV, 24). Angefihts der Thatfache, daß damals die Bevölkerung 
Antiochiens bis auf einen Keinen Reſt chriftlih mar, kann die Mitteilung in diefer Form 
nicht richtig fein, aber ficher ift, daß die Neligionspolitit der beiden Herrſcher den Helle 
nismus mit großer Schonung behandelte und nur bei befonderen Anläfjen eingriff (Wictor 
—— J, S. 204); ſo wurden die blutigen Opfer unterſagt (S. 207). Dieſe Haltung 

45 wurzelt jedoch nicht in religiöſem Indifferentismus, fondern in der ſicheren Überzeugung, 
daß die alte Religion fi im legten Stadium der Auflöfung befinde. 

Inzwiſchen war die Gotengefahr immer größer geworden. Treulofigfeit und Hab: 
jucht der römischen Beamten trieben die Barbaren endlich in einen verzweifelten Aufftand 
hinein, der in der Schladht bei Adrianopel am 9. Auguft 378 zum Untergange des 

so römischen Heeres und des Kaifers führte. Die Gegner ſahen darin ein Gottesgericht 
(Theodor. IV, 36). 

Ohne Zmeifel erfaßte Valens feine Faiferlihen Aufgaben mit großer Getifjenbaftig- 
feit und beſaß ein lebendiges Bewußtſein feiner Pflichten. Zum Jähzorn geneigt und 
empfindlich in allem, was fein Herrichertum berührte, war er im Grunde gutmütig und 

65 unermüdlich, die Wohlfahrt der Bevölkerung zu heben und überhaupt Ordnung zu ſchaffen. 
Sein Regiment wurde in feiner Ganzbeit als ein väterliches empfunden. Mikgriffe und 
Härten fallen nidyt ſowohl ibm als schlechten Ratgebern und einflußreihen Perſonen 
feines Vertrauens zur Laft. Seine Lebensführung beivegte fih ganz in der Moral des 
Chriftentums und der Kirche. Stetigfeit, Entichlofienheit und große Gefichtspunfte 

so gingen ihm ab. Seine Bildung war, entfprechend feinem Yebensgange, gering; er verftand 
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fein Griechiſch. Doc zeigte er Verftändnis für Bildungsitreben. Die geichichtliche Über: 
lieferung der Kirche fah in ihm nur einen chriftusferndlichen Verfolger und hat danad) 
fein Bild mweitab von der Mahrheit geformt. Victor Schulge. 

Balentinianus I., römischer Kaifer 364— 375. — Quellen und Litteratur 
j. unter Valens. Dazu Rade, Damajus Biſchof von Rom, Freib. u. Tüb. 1882. 5 

Balentinianus — über die Herkunft und frühere Lebensgeſchichte |. d. A. Valens — 
geboren 321 zu Cibalä in Pannonien, wurde nad dem plöglihen Tode Jovians von 
der Armee in Nicäa im Den 364 zum Haifer gewählt. Es war unter den damaligen 
Verhältnifjen eine glüdlihe Entſcheidung. Der neue Augustus, der furz nad der Wahl 
feinen ihm in unmwandelbarer Treue ergebenen jüngeren Bruder Balens zum Mitherricher 
für den Dften des Reiches erhob, allerdings mit dem thatfächlichen Vorbehalt der Ober: 
leitung, war eine kraftvolle Soldatennatur, welcher die verwickelten kriegeriſchen Aufgaben, 
befonders an den germanischen Grenzen, nicht nur mit der Entſchloſſenheit eines mutigen 
Soldaten, fondern auch mit der Überlegenheit eines klugen Strategen aufnahm. Auf die 
Wohlfahrt des Neiches fette er alles. Daher behandelte er die Beamten mit Strenge; 
die militärifche Disziplin übertrug er auf den Givildienft. Vor allem in der Geborfams: 
forderung war er unerbittli. In feinem Weſen lag eine gewiſſe Herbigfeit; feine Leiden: 
—— konnte furchtbar hervorbrechen. Seine Bildung war mäßig, doch ſuchte er 
den Verkehr gelehrter Männer und verſuchte ſich ſelbſt in bildender Kunſt und Dichtung. 
Wie er im Glauben der Kirche ſtand, ſo lebte er peinlich nach den ethiſchen Normen des 20 
Chriſtentums und duldete nichts Gemeines um ſich (Amm. Marc. XXX, 9, 2: omni 
pudieitiae cultu domi castus et foris, nullo contagio conscientiae violatus 
obscenae, nihil incestum). 

Im Gegenfat zu feinen chriftlichen Vorgängern zejgte er eine große Abneigung gegen 
ftaatliches Eingreifen in die religiöfen und firdhlihen Kämpfe und Parteiungen (Amm. 3 
Mare. XXX, 9, 5: inter religionum diversitates medius stetit). Er bielt als 
Laie fih nicht für befugt, in diefer Richtung einen Drud auszuüben (fein Ausfpruch bei 
Ambrofiuß Ep. I, 21 MSL XVI p. 1004: non est meum judicare inter episcopos). 
Nur wo dringende Not feine Verantwortung ald Staatsoberhaupt berührte, und Friede 
und Ordnung gefährdet wurden, trat er aus feiner Zurüdhaltung heraus; fo in den 30 
Wirren, die a die zwiejpältige Bifchofswahl nach dem Tode des Liberius folgten (Rade 
©. 15ff.; dazu die AA. Damafus und Urfinus), und in der Ausfertigung des viel: 
beiprochenen Referipts, welches die geiftliche Gerichtäbarfeit unabhängig von der weltlichen 
ſtellte Rade ©. 23 ff.; über die verfchtedenen Auslegungen Haud im A. Damafus Bd IV 
S. 429). So wenig ferner der auf der Seite der Nicäner ftehende Kaifer irgendwie die 35 
Kirchenpolitif des Bruders zu beeinfluffen unternahm, ebenjo wenig verfuchte er in feinen 
eigenen Ländern das Ende des Arianismus zu befchleunigen (Sofr. IV, 1: rois doeıa- 
rKovaı obdaußds NP Öykmoös, Sozom. VI, 6). Wie frei er hierin ftand, bezeugt Die 
Thatfache, daß feine zweite Gemahlin Juſtina ein entjchiedene Artanerin war. Aud den 
Donatiften gegenüber entſchloß fich Valentinian erft 373 zu einem verhältnismäßig milden 40 
Edit, welches ihren Prieftern unter Androhung der AÄbſehung die — verbot 
(Cod. Theod. XVI, 6, 1). Nur die Manichäer, in denen die Regierung immer auch 
den perfischen Erbfeind mitterte, wurden fchärfer angefaßt (XVI, 5, 3 a. 372). Offen 
bat er jih zum Grundſatz der Toleranz allen Religionen gegenüber befannt (IX, 16, 9 
a.371:.. . testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus uni- 
euique, quod animo imbibisset, colendi libera facultas tributa est). 

Die diefem Verhalten zu Grunde liegende Stimmung war nicht religiöjer Indiffe— 
rentismus, ſondern eine faft moderne Auflaffung des Staates in feiner Stellung zu den 
Religionen. Sie bildete auf der anderen Seite fein Hindernis, beftimmte Wünſche der 
tbatfächlich ftaatlichen Religion und Kirche, deren Erfüllung eine Steigerung der Auftorität zo 
des Chriſtentums bedeutete, zur Ausführung zu bringen. So wurde vom Gonntag die 
Steuereintreibung entfernt (XI, 7, 10) und der Verbraud Verurteilter chriftlichen Be— 
Ienntnifjes im Zirkus unterfagt (IX, 40, 8a. 365). Für Bewachung der Tempel follten 
Chriften nicht mehr in Anſpruch genommen werden (XVI, 1, 1 a. 365). Scaufpieler 
und Schaufpielerinnen, die auf dem Sterbebette ſich taufen laſſen, dann aber wieder ge: 55 
jund werden, getvinnen damit Befreiung aus der elenden Kalte (XV, 7, 1 a. 367? 3712). 
Der Kaifer perfönlih brachte in Amneftieerlaffen am Ofterfeite fein chriftliches Empfinden 
öffentlich zum Ausdruck (IX, 38, 3; 4. Diejes Wohlwollen gegen die Kirche bat ihn 
nicht gehindert, der Flucht aus dem Kurienzwange in den Klerus mit aller Bejtimmtbeit 
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entgegenzutreten (XVI, 2, 21 a. 372) und nicht minder aus ftaatlichwirtjchaftlichen In: 
terejje in einem berühmten Edikte an den Biſchof Damafus von Rom vom 30. Juli 370 
der Erbfchleicherei der Geiftlichen und der Mönche mit ſcharfem Wort und Strafandrobung 
entgegenzutreten (XVI, 2, 20, dazu Rabe, Damajus 50f.), eine Verfügung, die am 

5 1. Dezember 372 aud auf Bifhöfe und Nonnen ausgedehnt wurde. Über diefe be 
ſchämende Maßregel bat Fein Geringerer ald Hieronymus geurteilt: nec de lege con- 
queror, sed doleo, cur meruerimus hanc legem (Ep. 52, 6). 

Auch dem Heidentume gegenüber wurde die Toleranz aufrecht erhalten; mehrfach hat 
der Kaiſer id nad) Beginn feiner Regierung fih in diefem Sinne öffentlich aus 

10 gefprocdhen (IX, 16, 9; dazu Amm. Marc. XXX, 9). Den Prieftertümern wurde bie 
Fortdauer ihrer alten Rechte neu bejtätigt, wobei freilich nicht zu überſehen ift, daß fe 
auch jtaatlihe und fommunale Yaften ſehr wejentlich mittrugen; auch die Harujpicin blich 
unbehelligt, nur die nächtlihe Mantik wurde ftrengitens verboten, aber nur, weil ihre 
— — ſich politiſch kompromittiert hatte. Doch erwirkte der Prokonſul von 

15 Achaja für die eleuſiniſchen Myſterien Dispens. Der Altar der Victoria verblieb an 
feiner Stelle in der Kurie, zu melcher er unter Julian zurüdgefehrt war. Dagegen trugen 
die beiden Herrfcher fein Bedenken, das gefamte Tempelgut zu Nuten des faiferlichen 
Privatvermögens einzuziehen. Es war eine Finanzoperation, welde dem ſehr haus: 
bälterifhen Sinn der Augufti nahe liegen mußte (das Nähere Viktor Schulge I, S. 196ff) 

x Diefe Behandlung des Hellenismus läßt fih nur aus der Thatjache erklären, daß dem 
Kaifer der Verlauf der Julianiſchen Reftauration die Unfähigkeit und Zukunftsloſigleit 
des Heidentums zweifellos gemacht hatte, und es politifch erjcheinen mußte, in den ohne— 
bin beivegten Zeiten mit großen und ſchwierigen Aufgaben einen Bruchteil der Bevölte 
rung nicht in Unruhe und Oppofition zu verjegen. 

25 Zu den Familienverhältnifien ve Kaifers fei noch bemerkt, daß er ſich von jeiner 
eriten Gattin Baleria Severa, die ihm Gratian geboren hatte, fcheiden ließ, weil fie ibre 
faiferliche Stellung eigennügig mißbrauchte, und fih darauf mit Juftina, der Mutter 
Valentinians II, vermäblte. Eine jonderbare Verwirrung bat die Meinung auflommen 
laſſen, daß er die beiden Gattinnen zu gleicher Zeit rechtmäßig beſaß, ja die Doppelche 

30 durch ein Geſetz freigegeben habe (Softr.). 
In der Erregung angefichts einer armfeligen Gejandtihaft der Duaden im Lager zu 

Bregetio erlitt Walentinian am 17. November 375 einen tödlichen Schlaganfall. Tie 
Beiche wurde nad Konjtantinopel gebracht und in der Apoſtelkirche beigeſetzt. 

Victor Schultze. 

35 Balentinianns II., römiſcher Kaijer 375—383. — Heinric Richter, Das weit: 
römijche Reich, beionders unter den Kuijern Gratian, Walentinian II. und Marimus, Berlin 
1865; Hermann Schiller, Gefchichte der römischen Kaijerzeit, 2. Bd Gotha 1887, ©. 389F.; 
Bictor Schulte, Geſchichte des Unterganges des griechiſch-römiſchen Heidentums 1. Bd, Jena 
1887, ©. 227 ff.; Gerh. Raufhen, Jahrbücher der hriitlihen Kirche unter dem Kaijer Theo: 

40 doſius d. Gr., Freiburg 1897; Förster, Ambrojius Bifhof von Mailand, Halle 1884. 

Balentinian II. ift 371 aus der zweiten Ehe Valentinians I. mit der Arianerin 
Juſtina geboren. Nach dem Tode des Vaters wurde er, erft vierjährig, im Lager zu Bre 
getio durch raſches Eingreifen des germanischen Generald Merobaudes durch die Armee 
zum Auguftus erboben (375), obwohl der ältere Bruder Gratian (f. d. A. Bd VII ©. 62) 
der legitime Thronerbe war. In der That hat auch Gratian bis zu feinem Tode im 
Weſten die Alleinherrichaft geführt. Er war es, der nad dem Untergange des Valens 
378 Theodofius (j. d. A. Bd XIX, 615) zum Mitregenten berief, und alle bis zum Jahre 383 
für das Weſtreich erlafjenen Gefege geben von ihm aus. Nach feiner Ermordung am 
25. Auguft 383 übergab Theodofius dem Valentinian die von jenem bejejjenen Landes: 

50 teile, aber alle wichtigen Entjheidungen gingen in der Folge doch durch feine Hand. 
Unter dem Einflufje feiner Mutter nahm der Kaifer anfangs die Arianer unter feinen 

Schus. Mailand erhielt in der Perfon des Aurentius einen arianifchen Bifchof, gegen 
den Ambrofius alsbald den Kampf aufnahm; ein Geſetz vom 23. Januar 386 ficherte 
den Anhängern der Synode von Ariminum Duldung (Cod. Theod. XVI, 1, 4), andere 

>> Verfügungen jchärferen Inhaltes follten den Arianern das verlorene Terrain wieder er: 
obern helfen, jo durch Auslieferung der Kirchen (Ambr. Ep. 31 MSL XVI, p. 1002; 
contra Auxentium ce. 2: ebend. p. 1014; dazu Rauſchen ©. 232Ff.; ©. 242ff. und 
d. A. Ambrofius Bd I ©. 444). Doch gelang es Theodofius, bei Beginn des Feldzuges 
gegen den Ufurpator Marimus nicht nur diefer Kirchenpolitik Stillftand zu gebieten, 

— [+ 
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fondern auch den auf feine Hilfe angewieſenen Kaifer in entgegengejegte Richtung zu 
führen. Beweis dafür ift ein Gefeß vom 14. Juni 388 des Inhaltes, daß unter ſchweren 
Strafen allen Häretifern Verſammlungs- und NKultusreht genommen mird (Cod. 
Theod. XVI, 5, 15). Um dieje Zeit ftarb Juftina (Naufchen S. 284), und damit war 
der neuen Politik auch die Zukunft gefichert. 5 

Unter Balentinian madte das Heidentum einen neuen Verfuch, einen Teil feiner 
unter Gratian verloren gegangenen Rechte wieder zu gewinnen. Als Führer traten 
Symmachus und Prätertatus in Nom hervor, zwei weit über den Kreis ihrer Religions: 
genofjen angejehene und aus dem vulgären Götterglauben herausgetwachiene Männer. Die 
Frage der MWiederherftellung des Altars der Victoria tritt wieder in die Offentlichkeit. 
In einem von Symmachus in glänzender Rhetorik verfaßten Schriftftüd — die ſog. 
dritte Relation — wurden 384 dem Kaifer die MWünfche zur Kenntnis gebradht. Das 
Konfiftorium neigte angefichts der allgemeinen politifchen Lage zur Nachgiebigkeit, doc) 
das rafche und energifche Eingreifen des Ambrofius gab den Ausfhlag gegen die Relation 
(das Nähere Victor Schulge I, ©. 227ff.). Auch ein zweiter Verfuh im Jahre 392, 
die Reftitution des Altar der Victoria zu erlangen, blieb erfolglos (S. 280; Rauſchen 
©. 361). In demfelben Jahre wurde der erft 2Ojährige Fürft in Vienne auf Veran— 
lafjung des Generals Arbogaft ermordet; die näheren Umftände feines Todes find dunfel 
Raufhen ©. 360 ff). Er ftarb ungetauft (Ambr. Ep. 53, 2 a. a. O. p. 1166). Die 
— in Mailand beigeſetzt; Ambroſius hielt die Rede (de obitu Valentiniani 20 
a. a. O. p. 1557). 

Ambroſius hat für den Toten, auf den er in den, legten Jahren einen wachſenden 
Einfluß gewonnen hatte, das höchſte Lob. In der That ift der Eindrud der Perſönlich— 
fait ein ſympathiſcher, und man wird über die Unjelbitftändigfeit und Unficherheit des 
jungen Fürſten billig urteilen in Rüdficht darauf, daß er als vierjähriger Anabe das abend 25 
ländiihe Kaifertum erlangte und fo von vornherein fich daran gewöhnte, von anderen 
— Juſtina, Ambrofius, Theodofius — fich führen zu lafien. Doc war ihm aud von 
Natur eine gewiſſe Weichheit und infolge davon Unluft zu ernſter Arbeit eigen. Im 
allgemeinen war er nur das Inſtrument in ber Br derer, unter deren Einfluß er ge 
rade ftand. Die Beurteilung durch Ambrofius iſt ſtark rhetoriſch und überſchwänglich. 30 
Erit kurz vor feinem Tode trat er in die Ehe. Bictor Schulge, 
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Balentinianns III., weſtrömiſcher Kaiſer 425— 455. — Hergberg, Geſchichte 
des römifchen Kaijerreich®, Berlin 1880; E. v. Wieteröheim, Geſchichte der Völkerwanderung, 
2. Aufl. 2. Bd, Leipzig 1881; Sam. Dill, Roman society in the last century of the Western 
empire, Zondon 1898. 35 

Unter Honorius (ſ. d. X. Bd VIII ©. 332) ging dad weſtrömiſche Reich unauf- 
baltfam feinem Untergange entgegen. Germanen und Hunnen überfluteten die Grenzen, 
in den Provinzen erhoben ſich Ujurpatoren. In diefen Stürmen tritt die Fuge und ent— 
ſchloſſene Tochter des großen Theodofius, Galla Placidia einflußreich hervor. Honorius 
vermählte die nach der Ermordung Athaulfs verwitwete Schwefter mit dem General und d 
Ipäteren Mitregenten Conjtantius, dem fie 419 den Flavius Placidus Valentinianus ge: 
bar. Diejer erlangte 425 nad) dem Tode des Honorius durch die Hilfe Theodbofius’ II. 
von Dftrom, der einen Prätendenten vernichtete, die abendländifche Kaiferfrone. Bis zu 
Ihrem Ableben 450 führte die Mutter für den Anaben anfangs das vormundichaftliche, 
dann kraft ihrer perfönlichen Überlegenheit das Regiment. In diefer Zeit, nämlich durch #5 
Geje vom 6. uni 445 erlangt Leo I. (ſ. d. A. Bd XI ©. 370) durd Vermittelung des 
Aetius Für den römifchen Stuhl die berühmte Nechtsanerfennung, die in dem Satze 
sipfelt: sed hoc illis omnibusque pro lege sit quiequid sanxit vel sanxerit 
apostolicae sedis auctoritas (Mirbt, Quellen zur Gejchichte des Papfttums, 2. Aufl., 
Tübingen 1901, ©. 65). Ebenfo war die Regierung dur Hilfe in der Belämpfung des 50 
Manihäismus entgegenkonmend. Dagegen war der Kampf gegen den Götterglauben faft 
ganz zur Ruhe gelommen, offenbar weil eine twirklihe Nötigung dazu nicht mehr da war 
(Victor ru Gejchichte des Unterganges des griech.-röm. Heidentums 1. Bd, Jena 1887, 
©. 3877.). 

Der baltlofe, in ſchlimme Laſter geratene und in verderblider Günjtlingswirtichaft 55 
gefangene Herrſcher, wurde 455 ermordet. Mit ihm erloſch unrühmlich die abendländiſche 
Yınie des Theodoftanifchen Haufes. Bictor Schulte. 

Balentinus, Gnoſtiker, und jeine Schule. — Litteratur: A.Neander, Genetijche 
Entwidelung der vornehmften gnoſt. Syiteme, Berlin 1819, S. 92-222; J. Matter, Krit. 
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Geſch. des Gnojticismus, deutich v. Dörner, Heilbronn 1844 II, S. 66-121; F. Chr. Baur, 
D. hrijtl. Gnojis, Tübingen 1835, S. 124—170; berf., Geich. der chriſtl. Kirche in den drei 
erjten Jahrh.?, Tübingen 1863, ©. 196—204; derj., Borlefungen über d. chriſtl. Dogmen: 
geich. I, Tübingen 1865, S. 190—197; 9. Ritter, Geſch. d. Philoſophie V [= Geſch. d. hriitl. 

5 Philoſ. I], Hamburg 1841, ©. 191—283, W. Möller, Geſch. d. Kosmologie in d. griech. 
Kirche, Halle 1860, ©. 407—442; ©. Heinrici, D. valentinianifche Gnofis u. d. hl. Schrift, 
Berlin 1871; A. Harnad, Dogmengeih. I?, 200—226; der, Art. Valentinus and the Valen- 
tiniaus in Enc. Brit. XXIV,37—40; derſ. Gef. d. altchr. Zitt. I, 174—184. II, 1, 291 — 296. 
540$.; derj., SBA 1898, S 516-520; R. A. Lipfius Art. Gnofticismus i. AEWK I Sett. 

108. 71 (auch jeparat Leipz. 1860); derj., Urt Valentinus in DehrB IV, p. 1076—1099 
(deutfche Bearbeitung IyrTh 1887, ©. 586-658; nad) diejer iſt citiert); A. Hilgenjeld, 
3wTh 1880, ©. 280-300; 1883, ©. 355 ff.; 1890, ©. 1—63; derf., Ketzergeſch. d. Urchriſten— 
tums, Leipz. 1834, ©. 253—316. 461—472; O. Bardenhewer, Geſch. d. altkirchl. Litt. I 
(1801), ©. 331—337; Th. Zahn, Geſch. d. ntl. Kanone I, 718—763. II, 953 ff.; F. Torm, 

ı5 Valentinianismens Historie og Laere, Kopenhagen 1901; E. de Faye, Introduetion A l'étude 
du Gnosticisme au II. et III. sidele (Paris 1903), p- Slss.; €. H. Schmitt, D. Gnofis I 
(Leipz. 1903). Dazu die Unterjuchungen von K. Kehler, Ueber Gnojis und altbabylonijche 
Religion (Berbandl. d. 5. internat. Orientalijtenfongrefies Il, 1 [Berl. 1882], S. 288—305); 
C. Schmidt, Gnojtiihe Schriften in fopt. Sprahe (ZU VIII, 1. 2, Leipz. 1892) passim 

20 (f. Regifter); H. Anz, Zur Frage nad) dem Urfprung d. Gnojticismus (TU XV, 4. Leipzig 1897). 
Reiches religionsgeſchichtliches Material bietet R. Reipenjtein, Poimandres, Leip; 1905; 
P. Wendland, D. helleniſtiſch-römiſche Kultur in ihren Beziehungen zu Judent. u. Chriſtent. 
(Handbuch z. NT herausg. v. Liegmann I, 2. Tübingen 1907) ©. 161 ff. 

Die Reſte der Schriften Balentins find gefammelt. von E. Grabe, Spicilegium SS. 
25 Patrum II (Oxon. 1699), p. 43sqq. In der Ausgabe der Werfe d. Jrenäus v. A. Stieren I 

(Lips. 1853), p. 909sqq. Am volljtändigiten bei A. Hilgenfeld, Ketzergeſch. d. Urchriſtent. 
1884, S. 292 ff. Einen neuen Titel, der in einem Fragment von Clemens Nler., de providentia 
erhalten iit, hat G. Mercati veröffentlicht (Rendiconti del R. Istituto Lombard. Ser, II, vol. 31 
[1898], p. 1034 nad) Cod. Ambr, H 257 inf.). 

30 Quellen: Bei. die Werke des Clemens Alexandrinus, dem wir audı die Erhaltung der 
wichtigiten Fragmente verdanfen; daneben Jrenäus, der von Tertullian (adv. Valent.), Hip: 
polyt (Philos. VI, 3—5. 21-55) und Epiphanins (haeres. XXXILSqq.) ausgejcrieben worden 
ift. Doch haben Hippolyt und Epiphanius daneben auch noch jelbititändig Schriften aus der 
valentinianifchen Schule benupt. Drigenes hat Valentin häufig genannt (j. die allerdings 

35 nit vollitändige Zufammenjtellung bei Harnad, Altchr. Litteraturgefch. I, 193), noch häufiger 
ohne Namensnennung bekämpft. 

Die Litteratur zu Ptolemäus, Herakleon und Markus ſ. u. vor den betr. Abjchnitten. 
Inhalt d Art.: 1. Leben. 2. Die ichriftitelleriiche Thätigkeit Walentins. 3. Das Syſtem 

Balentins. 4. Geſchichte der valentinianifchen Schule. 5. Secundus. 6. Ptolemäus. 7. Herafleon. 
40 8. Martus. 9. Kolorbafus. 10 Quellen und Bedeutung des valentinianiihen Syitems. 

1. Zeben. Über die Schidjale des bedeutendften unter den gnoftifchen Lehrern find 
wir nur ſehr ungenügend unterrichtet. Aus einer alten Duelle, wohl einer offiziellen Auf: 
zeichnung aus der römifchen Gemeinde, hat Irenäus die Notiz mitgeteilt, daß Valentin 
unter dem Biſchof Hyginus nad Nom gelommen fei, daß er unter Pius feine Haupt: 

45 wirkſamkeit entfaltet babe und daß er bis zu Anifet dort geblieben fei (Odakevrivos usr 
yao nAder eis Pounv Eni ‘Yyivov, iruaoev de Ei Tliov ai nagfusıwev Ems 
’Avıxrjrov III, 4, 3; der griechifche Tert ıjt bei Eufeb. h. e. IV, 11, 1 erhalten). Da- 
nach fällt der römische Aufenthalt Valentins in die Zeit ca. 136165. Damit läßt fi 
allerdings die Angabe des Tertullian ſchwer vereinigen. Diefer berichtet (adv. Valent. 4; 

so vgl. de praeser. 30), Walentin babe ſich Hoffnung auf den römiſchen Bifchofsftubl ge: 
macht, es fei ihm aber ein Märtyrer (d. b. Konfeſſor) vorgezogen worden (speraverat 
episcopatum Valentinus, quia et ingenio poterat et eloquio. sed alium ex 
martyrii praerogativa loci potitum indignatus de ecclesia authenticae regulae 
abrupit). Von den Vorgängern des Aniket ift nach der römifchen Lifte nur Telesphorus 

55 Konfeſſor geweſen (ren. III, 3, 3), unter dem aber Valentin noch nicht in Rom gewirkt 
bat. Harnad jucht diefen Widerſpruch dadurch auszugleichen, daß er annimmt, Teles: 
phorus fei cin gleichzeitiger, allerdings älterer Kollege des Hyginus geweſen, befien 
Regierungszeit aber im Intereſſe des monarchiſchen Episfopates zu früh angeſetzt worden 
ſei (Chronologie II, 1, 179). Tertullian bat ſich in feiner Streitjchrift fonft fat nur auf 

wu eine Neproduftion der Angaben des Irenäus bejchränft. Woher er die hiftoriiche Nachricht 
bat, läßt ich nicht mehr ausmaden. Stände fie bei einem Schriftiteller, der in biftorifchen 
Dingen genau wäre, fo dürfte man ihr doch Glauben fchenfen. Nun geht aber Tertullian 
jeder biftorifche Sinn ab (f. J. Chapman, Rev. bened. 1902, 15685. JThSt 1907, 
397), jo da man auch in diefem alle das äußerſte Miptrauen für berechtigt halten 
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darf und mit der Möglichkeit rechnen muß, daß die ganze Angabe eine boshafte Erfindung 
Tertulliand oder eined Gewährsmannes von ihm darftellt. Mit der Angabe des Jrenäus 
ftimmt im weſentlichen auch Clemens Aller. (Strom. VII, 17, 106f.) überein, deſſen 
Worte allerdings durdy eine unfinnige Paragrapbenteilung in den Ausgaben von Kloß 
und Dindorf volllommen unverftändlic geworden find. Er verteilt die chriftliche Lehre 5 
auf drei Perioden: 1. die Zeit der Wirkſamkeit Jeſu von der Regierung des Auguftus bis 
mitten in bie Zeit des Tiberius; 2. die Zeit der Apoftel, die mit dem Tode des Paulus 
unter Nero ihr Ende findet; 3. die Wirhemfei der Häretifer, die unter Hadrian hervor: 
getreten find und bis zu Antoninus Pius gewirkt haben ( uw ydo toü xvolov xard 
tiv nagovolav Ödidaoxaklia dno Abyovorov. Kaicapos dofaufvn ueoo'vrov Tav 10 
Tißeolov xoövwv teiaiodtav 1) ÖL ı@v dnoorölww abrod ueyoı ye tijç Ilavbkov 
ksnovoylas ni Neomvos telsiodrar xdrw ÖR neoi tobs ’Adoravov tod Bacıkdws 
zoovovs ol räs algeosıs Eruvonjoartes yeyovacı xal ueyor ye rs ’Arrwvivov Tod 
oeoßvreoov dıeteiwvav Hlızlas zadaneo 6 Banıkelöns, züv [Favxiav Eruyodgnraı 
dıödoxakov, cs abyovow aürtol, röv Moos &ounvea' — Doaurws Ö& »al Ovaler- ib 
tivov Oevdäa dtaxnzofvaı pEoovomv' yvcboıuos Ö'olros yeyöreı Ilavkov' Maoxiov 
ydo zara Tv abımv abrois TAmlav yeröusvos cs NOEOBUTEDOS vewteoors ovve- 
yevero' — 5 öv (d.h. Mavxiuv) XRucdcuv En’ öliyov #noVooovros tod IItroov Enn- 
»ovoev). Clemens bemerkt, was ji) mit den Angaben bes renäus det, daß die großen 
gnoſtiſchen Lehrer, von denen er Bafılidves, Valentin und Marcion namhaft macht, in der 20 
Zeit von ca. 120— 160 gewirkt haben. Um aber für ihre Lehre ein höheres Alter zu ge: 
winnen, leiteten fie diefe von Männern ab, die mit den Apofteln noch eine Berührung 
gehabt haben; fo Bafılives von Glaufias, dem Dragoman des Petrus, Valentin von 
Theodas, einem Schüler des Paulus. Daß damit eine Succeffion bergeftellt werden jollte, 
it wahrſcheinlich, wenn auch nicht ficher. Die Zeitgrenzen, die Clemens bier für die Wirk: 20 
ſamkeit der großen Seftenftifter angiebt, beftätigen die Thatjache, daß die Mitte des 2. Jahr- 
bundertö die Zeit ihrer Wirkſamkeit geweſen ift. 

Mit diefen Nachrichten iſt erichöpft, was wir an zuverläffigen Notizen über die Lebens— 
zeit des Valentin beſitzen. Was Tertullian adv. Valent. 4 mitteilt, ift verdächtig und 
was er de praeser. 30 über Valentin berichtet, von einem fo ſchweren Verfehen gedrüdt, so 
daß auch diefer Notiz feine befondere Glaubwürdigkeit beigemefjen werden darf. Er fchreibt 
bier: (constat) in catholicam primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Roma- 
nensem sub episcopatu Eleutheri benedicti, donee ob inquietam semper curiosi- 
tatem, qua fratres quoque vitiabat, semel et iterum eiectus novissime in 
perpetuum diseidium relegatus venena doctrinae suae disseminavit. Man 35 
thut dem chronologifchen Teil der Nachricht zuviel Ehre an, wenn man mit Harnad 
(Chronol. II, 1, 178. 292) einen Überlieferungsfehler annimmt und ftatt Eleutheri: 
Telesphori forrigiert. Wer mit den Kaiferregierungen fo umgeht, tie Tertullian es in 
adv. Jud. 8 thut (f. 3. Chapman, JThSt 1907, 598), dem darf man auch eine arge 
Konfufion unter den römifchen Biſchofsnamen zutrauen (Lipfius, DehrB IV, 1078°). 40 
Auch was Epiphanius über bie — und Wirkſamkeit Valentins berichtet, läßt ſich in 
ſeiner Zuverläſſigkeit nicht mehr kontrollieren. Vaterland und Abſtammung war, wie er 
ſelbſt ſagt (h. 31, 2), den meiſten unbekannt. Aus mündlicher Überlieferung, die er wohl 
in Agupten aus dem Munde dortiger VBalentinianer empfangen bat, ftammt die Kunde, 
die Epiphanius felbft mit allem Vorbehalt wiedergiebt, daß Valentin in Ägypten, im 45 
Phrebonitiſchen Küftenbezirk zu Haufe geweſen fei und daß er in Alerandrien feine Aus: 
bildung empfangen habe (fpaoav abıov tıves yeyerjodaı Doeßoviım rjs Alyuntov 
aagasıchenv, Ev ’Alefavdoeia nenadevoda mv ——*— nadelary). An anderer 
an (h. 31, 7) fügt Epiphanius noch die Nachricht hinzu, daß Valentin, nachdem er in 

ypten gewirkt habe, nach Rom gekommen fei, um dort feine Yehre zu predigen. Darauf so 
babe er ſich nach Cypern begeben und dort am Glauben Schiffbrudh gelitten. Da Epi— 
phanius ſelbſt Cyprier ijt, mag er davon mwohl in feiner Heimat vernommen haben. Die 
Angabe, daß der Abfall vom Glauben in Cypern ftattgefunden habe, läßt fich nicht mit 
der von Tertullian berichteten Thatfache, die indireft auch von Irenäus beftätigt wird, 
vereinigen, wonach Valentin jchon in Rom die Kirche verlajien habe. Lipfius (Quellen der 55 
älteften Ketzergeſch. 259 ff, vgl. IvrTh 1887, 589.) und nad) ihm Hilgenfeld (Kebergeich. 
284ff.) und Zahn (Geh. d. ntl. Kanons I, 455) fegen den Aufenthalt auf Eypern vor 
den römischen und nehmen als Duelle diefer Angabe das Syntagma Hippolyts (j. Dagegen 
Harnad, Chronol. II, 1, 292 Anm. 2). Der Aufenthalt Valentins auf Cypern muß da— 
ber fraglich bleiben, wenn er aud nicht ohne weiteres als untwahrfcheinlich bezeichnet co 
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werben kann. Dagegen ift die von Epiphanius mitgeteilte Überlieferung wohl damit im 
Recht, wenn fie Valentin als einen Agypter bezeichnet. Denn fein Syſtem ift wohl nur 
auf dem Boden des ägyptiſch-helleniſtiſchen Synkretismus verftändlich. i 

Als probehaltig ergiebt ſich demnach folgendes: Valentin jtammte aus Agupten, wo 
5 er erzogen wurde und zuerft lehrte. In den Jahren ca. 136-165 bielt er fih in Rom 
auf und wirkte dort mit binreißender Beredſamkeit für feine Lehre. Unter dem Episkopat 
des Anifet verließ er die Stadt, vielleiht um fih nad) dem Dften zu wenden, wo er einer 
fpäteren Überlieferung zufolge auf Cypern eine Wirkungsftätte fand. Über feine weiteren 
Schidjale und über die Zeit feines Todes ift nichts befamnt. 

10 2. Die fhriftitellerifhe Thätigfeit Balentind. Soweit ſich aus den An- 
gaben der Beftreiter Valentin erkennen läßt, ift er nur mit Gelegenbeitsjchriften berbor- 
etreten. Die einzige Schrift, die ihrem Titel nach dogmatifchen Inhaltes geweſen fein 
önnte, trug die Auffchrift „von ben drei Naturen” (Odakevrivos 6 aloeoıdoynys noü- 

tos Enevonoev Ev to Pıßkio To Zruyeyoauusvo neoi T@v Toıdw pücewv Clemens 
15 Aler. Fragm. de providentia veröffentliht von Mercati, Rendic. del R. Istituto 

Lomb. ser. II, v. 31 p. 1034; das von Hamad, Altchr. Litteraturgefh. I, 183 dem 
4. Jahrhundert zugetiefene Fragment, das Eulog. Alex. [bei Photius bibl. ce. 230 
p: 273] aufbewahrt hat, könnte wohl diefem Werk entftammen. Ein Grund, die Richtig: 
eit der Überlieferung in dem von Mercati benußten Cod. Ambros. H 257 inf. zu be- 

20 zweifeln, liegt wohl faum vor). Mas mir fonft von Schriften Valentins kennen, ift obne 
usnahme praftiichen Inhaltes. Es find Predigten, Hymnen und Briefe. Fragmente 

aus den Predigten hat Glemens Aler. aufbewahrt (Strom. IV, 13, 89sq; VI, 6, 52). 
Von Brieffragmenten finden jich, ebenfall3 bei Clemens Aler. (Strom. II, 8, 36; II, 20, 
114; III, 7, 59) drei erhalten; nur bei einem wird der Adrefjat (Agathopus) hinzugefügt. 

25 Woher die in den Philoſophumena (VI, 42) mitgeteilte VBifion ftammt, die Valentin er: 
zählt hat, läßt fich nicht mehr ausmachen. Es liegt nahe an eine Predigt zu denen. 
Daß Balentin auch ald Dichter thätig geweſen ift, berichtet Tertullian (de carne Christi 
17. 20; Origenes in Job 21, 11f. bei Pitra, Analecta sacr. II, 368. Murator. 
Fragm. 3. 81). Einige Zeilen aus einem diefer Pfalmen hat Hippolyt (Philos. VI, 37 

»p. 290, 80sq. D.:Schn.) zitiert. Daß Valentin aud ein Evangelium verfaßt babe, ift 
irrtümlichertveife aus Pfeutotertullian, adv. haeres. 12 (vgl. ren. III, 11, 9) gefolgert 
worden. Ebenfo wenig ift die Vermutung Grabes ftichhaltig (Spieil. II, 49), daß Ter— 
tullian (adv. Valent. 2) ein Werk mit dem Titel Sophia citiere. Man glaubte früher 
jogar, das Merf in der koptiſch erhaltenen Schrift Pistis Sophia noch zu befigen. Ebenſo 

35 wenig ift man berechtigt, das Stüd mit der Überſchrift 70 d6yua Obakerrivov, das Adamentius 
in dem Dialog. de recta in deum fide IV, 2 (©. 136, 25ff. v. d. Sande-Balh.) mit- 
teilt, mit Valentin in Zufammenhang zu bringen. Ob die von Epiphanius (h. 31, 5sq.) 
benußte valentinianische Urkunde, nach Harnack (Altchr. Litteraturgefch. I, 178) „eine Art 
Lehrbrief”, die jih „als folder zu den Briefen Balentins fügt”, von der Hand Balentins 

40 ftammt, oder, was mwahrjcheinlicher ift, aus den Kreifen feiner Anhänger, wird ſich nicht 
mehr feftitellen laſſen. 

Dieſer Überblick über die ſchriftſtelleriſche Thätigkeit Valentins zeigt, daß ihn die prak 
tiſchen Aufgaben in Anſpruch nahmen und daß er nicht den Ehrgeiz hatte, Schriftſteller 
zu ſein. Seine Predigten hat er wohl nicht ſelbſt herausgegeben, ſondern ſie mögen von 

45 ſeinen Schülern aufgezeichnet und dann veröffentlicht worden ſein. Daß fie das Licht der 
Deffentlichfeit nicht zu ſcheuen brauchten, beweifen die paar bürftigen Fragmente, die wir 
leider von ihnen allein beſitzen. Ebenfo wird es auch mit feinen Briefen ftehen, die jchiver- 
lich für die Öffentlichkeit gejchrieben waren. Die Pſalmen follten ohne Zweifel dem gottes- 
dienftlichen Bedürfnis dienen und werben das aud) gethan haben. Sonft hätte fie Tertullian 

50 jchwerlich mit den Pjalmen Davids in eine Reihe geitellt (de carne Chr. 20). 
3. Das Syſtem Balentins Die Weltanſchauung eines Mannes zu enttwideln, 

von deſſen eignen Außerungen mir nur armfelige Trümmer befigen und für deſſen Mei- 
nungen wir nur auf die Berichte übelmwollender Gegner angewieſen find, die fich noch dazu 
nicht bemüht haben oder nicht in der Yage waren, überall zwifchen den Anſchauungen des 

55 Meifters und feiner Schüler veinlich zu jcheiden, das gehört zu den unmöglichen Dingen. 
Es wäre aud im Altertum nur den perfünlichen Schülern möglich gewejen. Denn mie 
Irenäus verfichert (T, 11, 1), ſtimmte die Lehre Valentins in vielen Punkten nicht mit 
der feiner Schüler überein, jo daf von einem valentinischen Dogma gar feine Rede fein 
fonnte und die außerhalb der Schule ftehenden Berichteritatter häufig ala valentiniich an— 

so gefeben haben werden, mas Sondergut des Ptolemäus, Markus oder Herafleon war. Das 
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gilt vor allem für den Bericht des Irenäus, deſſen Darftellung zeigt, wie ratlos er im 
Grunde der Bielheit abweichender Anfichten und Meinungen innerhalb der valentinianifchen 
Schule gegenüberftand. Es gilt aber auch für die Polemik des Clemens von Alerandrien, 
obgleich diefer authentifche Außerungen des Meifters felbit, wenn auch nur aus zweiter 
Hand, zur Verfügung hatte. 5 

Den Nährboden für Valentin Lehre bildet der helleniftiiche Synkretismus, den ung 
erit jet die Forſchung zu erfchließen beginnt (vgl. die ausgezeichnete Ste von Wendland 
in Liegmannd — z. NT I, 2, 161—179). Die verſchiedenſten Religionen haben 
in ihm mit philofophifcher Spekulation und theofophifcher Myſtik einen Bund geſchloſſen, 
in dem mifjenfchaftliches Denken und milde Phantaftif um religiöfe Befriedigung rangen. 
Begriffe wurden darin zu Göttern und Götter zu Begriffen, in Zahl und Buchſtabe ſprach 
fih das tieffte, religiöfe Geheimnis aus, das Zeit und Geſchichte überfpringend die Ewig— 
keit des Weltprozeſſes umſpannte. Das „ganze Drama der Seelengefhichte” (Wendland 
S. 177) wurde aufgerollt, aftrologifcher Fatalismus und der Gedanke an das finftere 
Walten des Schickſals lieferten den Einſchlag und die befreiende Thatjache der Erlöfung 
bildete den gejuchten und gefundenen Schluß des Dramas. Was hier in diefem milden 
Zaubertan; twirbelte, was die Scele des Denkers und das Herz des jchlichten Frommen 
in feinem tiefften Inneren erjchütterte, war eine gewaltige, religiöfe Krifis, an deren Löfung 
mitzuarbeiten auch Balentin bemüht war. 

Grundlegend für Valentin iſt der platonifche Dualismus, der die geiftige, göttliche, 
himmlische Idealwelt von der materiellen Erſcheinungswelt trennt. Als ein Gebilde, das 
teil hat an jener wie an biejer jteht der Menſch mitten zwiſcheninne und fo entjteht das 
Problem, wie der geiftige Menſch die Brüde zu. feiner höheren Heimat mwieder finde und 
fih von der materiellen Welt, in die er durch feinen Leib gebannt ift, wieder löſe. „So— 
viel das Bild dürftiger ift als das lebendige Antlitz“, jagt Valentin in einer Predigt 2 
(bei Clemens Aler., Strom. IV, 13, 89), „jo viel dürftiger ift auch die Welt als der 
lebendige Non“. Diefer Kon ift das ideale Urbild, der Kosmos das unvollfommene Abbild. 
Schöpfer des Kosmos ift der Demiurg, der nad) der Angabe des Glemend (Strom. IV, 
13, 90 p. 603 ®.), der Gott und Vater genannt und als das Abbild des wahren Gottes 
und ald Prophet bezeichnet wird. Als „Maler“, d. h. als den Stoff geftaltenden Künſtler so 
bezeichnete Valentin die Sophia; fo menigftens deutet Clemens die Worte der Predigt: 
„Was war der Anlaß für die Anfertigung des Bildes? Die Herrlichkeit des Antlites, 
dad dem Maler die Züge bot, damit fie durch feinen Namen geehrt würden. Denn die 
Geitalt wurde nicht authentifch erfunden, fondern der Name dedte die Mängel der Nach— 
bildung. So bilft auch das unſichtbare Weſen Gottes mit zum Glauben des Geſchöpfes“ 35 
(tis olv N alria tig eixövos,; ueyakwodrn Tod npooWnoV napeoynutvov to Lw- 
yodpe» row rünov, va tuundn) Öl Övöuaros adtov' ob yao abderuxas — 
uoopn, dla To Övoua Eninowmoer to Üoreojoav Ev nÄdosı. ovveoyei ö xal T 
toũ VBeod d6oarov eis niorıv od nensaouevov). Die Worte find wohl nicht ohne 
Abfiht etwas dunkel gewählt und ebenfjo mag ed dem Zweck der Predigt entiprochen 40 
haben, ihnen einen firdlichen Klang zu verleihen. Ob fie von Clemens richtig gedeutet 
find, ift fraglih. Es läge näher, ftatt der Sophia den Demiurgen ald „Maler“ an- 
heben, der die Züge des majeftätifchen Gottes nachzubilden verfucht habe, aber, weil dieſe 
Nachbildung doch nur unvolllommen war, durch den „Namen“, d. h. die geiftige Offen- 
barung, die Mängel des Werkes auszufüllen fuchte, fo wie die Maler dem ‘Porträt den #5 
Namen des Dargeftellten beifügten, damit der Beichauer des Bildes deſſen Mängel jelbft 
ausgleichen könnte (vgl. Gilgenteld, Ketergeih. 300). Man kann audy den Verdacht nicht 
abweiſen, daß Clemens fein Citat einer valentinianifchen Schrift verdankt, in der die Gedanken 
Valentins mweitergebildet waren. Die Auslegung, die Clemens dem Gitat giebt, iſt diefe: 
Der Weltichöpfer ift das Abbild des wahren Gottes; dies Abbild ift ein Werk der Sophia, so 
geihaffen zur Ehre des Unfichtbaren, denn was aus der Syzygie ftammt, find die zÄnow- 
nara, was von dem einen, die Abbilder. Da aber die aus dem Mittelreich (nicht aus dem 
jomua) jtammende Seele nicht die göttliche Realität (TO Yarwsuerov) daritellt, kam 
das Abfolute (to dtayp6oov) und dies iſt der Anhauc des abjoluten Geiſtes. Nach der 
Behauptung der Valentinianer (Afyovar; es ift bemerkenswert, daß er hier den Plural 55 
braucht, obwohl er es doch mit einer Außerung Valentins zu thun haben will; ähnlich 
wechjeln in den Exc. ex Theodoto die Numeri) ift die Erzählung der Geneſis von der 
Menſchenſchöpfung, die von einem finnlih wahrnehmbaren Abbild (aiodnrı, elxav) 
ſpricht, ein prophetifcher Hinweis auf die höhere, gnoftiiche Wahrheit. Der Schluß dieſer 
Erläuterung macht es wahrjcheinlih, daß Clemens aus einem valentinianischen Kom— co 
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mentar zu Gen 1,27 jchöpft, in dem auch die Worte aus der Predigt Valentins citiert 
waren. 

Die Gedanken, die Valentin in dem Prebigtfragment ausfpricht, fcheinen viel weniger 
fompliziert, als die Erläuterung, die ihnen in feiner Schule gegeben wird. Er behandelt 

5 den Gegenfag von Gott und Welt. Diefe ijt ebenfo unvolllommen im Verhältnis zu 
jenem, wie ein Porträt unvollfommen ift im Verhältnis zu feinem Original. Dann ent- 
fteht aber die Frage: Warum wurde überhaupt eine fo unvolllommene Welt geichaffen? 
Valentin bleibt im Bild: ein Porträt wird nur von einem bedeutenden Antlig geichaffen ; 
der Maler jest den Namen des Dargeftellten zum Porträt, und fo hat diefer jelbft Ehre 

10 durch die Darftellung, auch wenn fie das Original nur unvolllommen wiedergiebt. Abn- 
lich ift e8 mit der Weltſchöpfung. Sie ift auch ein Bild des unfichtbaren Gottes, aber 
unvolllommen mie jedes Bild. Dennoch dient fie dazu, den unfichtbaren Gott zu ehren, 
deſſen Name ihr beigefügt ift. Indem die Menfchen die mit Gottes Name gefchmüdte 
Schöpfung anjchauen, dient ihnen diefe dazu, daß fie zum Glauben an Gott gelangen. 

15 Von der Schöpfung des Menſchen handelt ein Bruchſtück aus Valentins Briefen 
(Clemens Aler. II, 8, 36): „Und mie jene Schöpfung (nämlich die des Menſchen) den 
Engeln Furcht einflößte, als er Erhabeneres redete als ein Gejchöpf erwarten ließ, weil er 
(der Schöpfer) unfihtbar in ihn den Samen des höheren Weſens legte und dies auch 
offen erflärte, jo jind auch unter den Gefchlechtern der Menfchen in der Welt die Menfchen: 

0 werke denen furchtbar, die fie jchaffen, mie Statuen und Bilder und alles, was die 
Menfchen auf den Namen Gottes verfertigen. Denn Adam, der auf den Namen des 
Menſchen bin gefchaffen war, rief die Furcht vor dem präeriftenten Menfchen hervor, ala 
ob diejer in ihm latent wäre, und fie (d. h. die Engel) entjeßten ſich und entitellten das 
Werk.” Die Meinung Balentins ift auch bier deutlih. Die Götterbilder find für die 

25 Menjchen ein Gegenftand jcheuer Furcht, trogdem fie ein Gebilde der Menjchenband find, 
Denn in ihnen denft man ſich die Gottheit wohnen und dieſe Vorftellung jchafft in den 
Menſchen die Furt. Ebenfo haben ſich die Engel vor dem erfchaffenen Menfchen ge: 
fürchtet, weil in ihm ein Same der höheren Natur (Tjs Avmder odolas) lag, den ibm 
der Schöpfer gegeben hatte und defjen VBorhandenfein er auch offen erklärt hatte. Mie die 

39 Menfchen fich vor den Götterftatuen fcheuen, jo die Engel vor dem Menſchen, in dem fte 
den präeriftenten „Menjchen” (6 nooc» “Aydownos) d. h. Gott jelbft wohnen denten. 
Um diefer Furcht ledig zu werden, verderben jie das Merk des Schöpfers, indem fie es 
zur Sünde verleiten. Die hier benugten Vorftellungen bewegen ſich durchaus auf dem 
Boden, aus dem auch die mancherlei jüdiſchen Adamsſagen entſproſſen find (Boufjet, Rel. 

35 d. Jubdent.? ©. 404 ff. 557 ff.). 
Auch bier fcheint Clemens nicht aus Valentin felbft gefchöpft zu haben, jondern aus 

einer balentinianifchen Auslegung von Spr. 1, 7, wo als Erläuterung zu P6ßos xvoiov die 
Stelle aus dem Brief Valentins mitgeteilt war. Diefe Auslegung zeigt mit der an das 
oben beſprochene Predigtfragment angefchlojienen foviel verwandte Züge, daß es feinem 

0 Zweifel unterliegen kann, fie fei derfelben Schrift entnommen. Im Folgenden (l.c. S 38) 
ijt von dem Entfegen die Nede, das den Archonten erfaßte, ein dıdxovos, bon dem im 
Fragment feine Rede ift, wird als Bringer der Taufe und Prediger eingeführt — gedacht 
it wohl an Johannes d. T. (vgl. Preufchen, zwei gnoft. Hymnen S. 535.) —, und der 
Arhon gewinnt aus der Furcht den Anfang der Weisheit, die ihn zur Scheidung zwiſchen 

45 den Auserwählten und den Weltlihen führt. Won alle dem läßt fich in dem Fragment 
jelbft nichts entdeden. Es jcheint daher auch an diefer Stelle eine Weiterbildung des ur: 
iprünglichen Syſtems in einer valentintanifchen Schrift vorzuliegen. 

Mit diefer Auffafiung von der Herrlichkeit des Protoplajten ſtimmt ein Predigt: 
fragment überein, deſſen Erhaltung wir ebenfallö Clemens verdanken (Strom. IV, 13, 89): 

50 „Bon Anfang an jeid ihr unfterblid und jeid Kinder des ewigen Lebens und wolltet den 
Tod auf euch nehmen, damit ihr ihn verbraucht und vernichtet und der Tod in euch und 
durch euch jterbe. Denn fvenn ihr die Welt auflöft ohne daß ihr ſelbſt aufgelöjt werdet, 
fo berrfcht ihr über die Schöpfung und über alle Vergänglichkeit.” Auch an diefer Stelle 
ift der Gebrauch biblifcher Wendungen bemerkenswert. Daß auch die Hlangfarbe der in 

55 Aegypten gefundenen Logia ähnlich if, mag nebenbei bemerkt fein. Bon Anfang an jind 
die Menfchen Kinder des ewigen Yebens; wenn fie den Tod als ihren Anteil auf ſich 
nehmen, jo haben fie ihn dadurch aufgebraucht, jo daß er in ihnen erftorben ift, aljo feine 
Macht mehr über fie hat. Der Ausdrud To» xöouov Aveır bedeutet die lie bon 
allem Sinnlichen, feine Ertötung; damit wird der Menſch Herr über die vergängliche Welt 

so (vgl. das Logion: dav u vnorevonte Tov x0ouov ob wm ebonte nv Baoıkeiav Toü 
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Heov). Wenn aud hier Clemens zur Erläuterung zufügt, daß Walentin ähnlich wie 
Baſilides annehme, daß der Menſch von Natur zum Heil bejtimmt fei, daß aber der Tod, 
ein Merk des Meltichöpfers, ſich dazwischen eingebrängt habe und daß erit diefe von den 
unſern verjchiedene Art (Toüro ro Örapopor y£ros, nämlidy Chriftus) habe von oben 
berablommen müſſen, um den Tod zu vernichten, fo widerſpricht das 3. T. direft den 6 
Worten Balentins, ftimmt dagegen mit den Lehren der Schule überein. 

Über den Urfprung der Sünde und des Böfen im Menfchen belehrt das umfang: 
reichjte von allen Brucftüden, das aus einem Briefe ftammt und folgendermaßen lautet 
(Clemens Aler., Strom. II, 20, 114): „Einer ift gut, defjen Mitteilung die Offenbarung 
durch den Sohn ift, und allein durch ihn vermag das Herz rein zu erden, wenn jeber ı0 
böje Geijt aus dem Herzen ausgetrieben wird. Denn viel böfe Geifter wohnen in ihm 
und laſſen e8 nicht rein werden, jeder von ihnen thut feine Werke, indem fie alle viel: 
fältig durch unziemliche Begierden plagen. Und das Herz fcheint etwas ähnliches zu er- 
fahren wie die Karavanſerai. Denn dieje wird angebohrt und angegraben und oft mit 
Kot beihmugt, wenn Leute ohne Anſtand darin logieren und auf den Ort fein Acht haben, 
weil er ihnen nicht gehört. So geht ed auch mit dem Herzen; fo lange es feine Fürſorge 
erfährt, iſt es unrein, vieler Dämonen Behaufung. Wenn es aber der einige gute Vater 
im Obhut nimmt, jo ift es geheiligt und erftrahlt von Licht und fo wird der ſelig gepriefen, 
der ein ſolches Herz bejigt, weil er Gott ſchauen wird.” Valentin vergleicht das Herz mit 
einer Herberge, die don unanjtändigen Gäften befhmugt und demoliert wird. Weil die 20 
Gäfte an dem fremden Eigentum fein nterefje haben, bohren fie Löcher in die Wände, 
beben die Erde aus und lafjen allen Unrat darin liegen. Dies jedem antiken Reifenden 
ee Bild, für das auch heute noch der Drient Illuſtrationen bietet, fol die Thätig- 
eit der Dämonen, der Erreger der Leidenſchaften, im Herzen erläutern. Sie find darın 
eingedrungen, haben ſich dort eingeniftet und verderben nun ihre Behaufung, bis der „gute 26 
Vater“ jich diefer annimmt, die Dämonen austreibt und das Herz nun rein und heilig 
von Licht erjtrahlt. Wer ein jo von den böfen Dämonen und den von ihnen hervor: 
gerufenen Begierden gereinigtes Herz bat, ift felig, weil er Gott fchauen wird. Die Be: 
nugung von Worten Jefu (Mit 19, 17. 12, 45f. 5, 8) ift ebenfo bemerkenswert, mie die 
Einfachheit des Gedankenganges (vgl. dazu E. Schwart, Hermes XXXVIIL, 96f.). Clemens 30 
bat gegen die Anſchauung polemifiert, was ihn — nicht hindert, an anderer Stelle die 
Allegorie zu übernehmen (ſ. Schwartz a. a. O. 95; die ſpätere Form dieſes Gedankens bei 
den Balentinianern ſ. bei Hippolyt, Philos. VI, 34). 

Bon * handelt ein Fragment, das aus einem Brief an einen gewiſſen Agathopus 
ſtammt, deſſen Text aber verdorben iſt, jo daß er ſich nicht mit Sicherheit erklären läßt 35 
(Clemens Alex., Strom. III, 6, 59; Verbeſſerungsvorſchläge teilt Stählin im Apparat 
mit), Der verderbte Eingang des Bruchjtüdes enthält die Behauptung, daß Jeſus ent: 
baltfam gelebt habe und — mie e8 ſcheint —, daß er dadurch feine Vergottung erwirkt 
babe. „Er aß und trank, ohne die Speifen wieder bejonders von fich zu geben. So groß 
war bei ihm die Kraft der Enthaltſamkeit, daß die Nahrung in ihm nicht verdarb, da es 40 
in ibm fein Verderben gab.” Xeider läßt ſich nicht mehr erkennen, wie ſich Valentin die 
Vergottung dachte und wie er ſich die Yeiblichfeit Jeſu vorftellte. Aber welche Bedeutung 
er der Zyzodrea beimaß, wird hieraus deutlih. Der Gedanke erinnert an den in dem 
gnojtiichen Hymnus „von der Seele”, wonach die irdifche Speife den prreumatifchen 
Menſchen verdirbt (Breufchen, Zivei gnoft. Hymnen 54f. Tertullian, de anima 23). #5 
Hier wird dur die Kraft der Enthaltfamfeit die verderblihe Wirkung der Speife auf: 
gehoben: es iſt deutlich, wie bei Valentin alles fpiritualifiert it. 

Wichtig für die Beurteilung von Valentins Gemeindebegriff ift ein Hleines Stück aus 
einer Homilie zeoi pilwr, deſſen Text freilich ebenfalls nicht intakt ift (Clemens Alex., 
Strom. VI, 6, 52): „Vieles von dem, was in den allgemein zugänglichen Schriften ge: 50 
Ichrieben ift, findet jich in der Gemeinde Gottes gejchrieben. Denn das Gemeinjame, das 
find die Worte aus dem Herzen, das Geſetz, das im Herzen gefchrieben ift. Dies ift das 
Volk des Geliebten, das geliebt wird und ihn liebt.” Der Zufammenhang bleibt im 
einzelnen dunkel; aber daß von einer geiftigen Gemeinjchaft, nicht von einer äußerlichen 
Organijation die Rede ift, ergiebt ſich mit genügender Deutlichkeit. Der Aaös rov ya- 55 
anuſyovu wird mit den Örjuara ano zapdlas, dem vöuos yoanrös Ev zapdia (Rö 2, 15) 
in den engiten Zuſammenhang geſetzt. 

Als Duelle feiner Lehre hat Valentin (nah Hippolyt, Philos. VI, 42) eine Bijion 
bezeichnet. Er jah ein neugeborenes Kind, das fich auf feine Trage ald Logos zu erfennen 
gab. Der von ihm vorgebradhte „tragijche Mythus“ ſei die Quelle feiner Lehre. Bifio- oo 
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nären Charakter trägt auch das Bruchitüd eines Pſalms, das ebenfalld von Hippolyt 
(Philos. VI, 37) aufbewahrt worden ift. 

Es ift eine unlösbare Aufgabe, aus diefen Bruchftüden eine zufammenhängende Dar: 
ftellung von Balentins Lehre zu geben. Es war ein befonderes Schidjal, daß gerade 

5 diefe Aeußerungen nicht ebenfo, wie die Maffe feiner Schriften dem Untergange verfallen 
find, ohne daß damit beiviefen werden Fünnte, gerade fie feien für Valentin in berbor: 
ragendem Maße charakteriftiih. Zudem wird die Analyfe dadurch erjchivert, daß ſich Die 
Exegeſe der valentinianifhen Schule bereits diefer Außerungen bemächtigt und fie in Zu- 
jammenhänge bineingeftellt bat, die ihnen urfprünglich fremd waren. Jede Darftellung der 

10 Lehre Balentins hat aber von einer ftrengen, durch nichts beeinflußten Analyſe der noch 
erhaltenen Worte auszugeben. a" ihnen nur ein unvolllommenes Zeugnis der Gedanken 
des Lehrers zu fehen (Heinrici, Valent. Gnofis S. 65f.), ift ein durch nichts gerechtfertigte® 
Miptrauen. Es erklärt fi nur aus der Thatfache, daß man viel zu wenig Nüdficht auf 
die Entwidelung der Spiteme genommen bat, die gerade bei der Lehre Balentins eine 

15 befonder8 intenjive geweſen fein muß. . 
ber allem Sein thront der „lebendige Aon“ (6 Lo» alav) oder wie er an anderer 

Stelle genannt wird, der „präeriftente Menſch“ (6 room» "Aydomnos), der „einzige gute 
Vater“ (6 usvos Ayadös zarıjo). Heidniſche und chriftliche Bezeichnungen laufen parallel. 
Sein unvollfommenes Abbild ift die Welt. Wer fie gefchaffen bat, jagt Valentin nicht, 

20 vielleicht der Demiurg, vielleicht die höhere Sophia. Die Schöpfung war mangelhaft, jo 
daß der jchaffende Künftler den Namen des lebendigen Aon beifügen mußte, um es zu 
ermöglichen, daß man diefen aus dem Gejchaffenen erkenne. Denn die Herrlicheit dieſes 
Yon ift fo groß, daß fie feine Nachbildung verträgt, obwohl fie zur Nachbildung reizt. 
Gemeint ift aber nicht die materielle Welt; fie fann nicht die Züge des lebendigen Aon 

35 tragen, da fie ja tot if. Es ift die Welt der Geifter, an der aud der Menſch durch 
feine Seele Anteil hat. Wie Valentin die Entftehung der materiellen Welt erllärte, läßt 
fih aus den Bruchſtücken feiner Schriften nicht mehr nachweifen. In den Menfchen legte 
der Schöpfer, obne daß die Engelwejen etwas davon merkten, den Samen der höheren 
Natur (oreoua rs Ävmder obolas), jo daß er durch feine Reden Entjeßen unter den 

30 Engeln verbreitete, da fie meinten, der „präeriltente Menſch“ d. h. Gott fei ſelbſt in ihm 
vorhanden. Sie entitellten daher das Werk, indem die Begierden ald Dämonen in ihn 
eindrangen und die Behaufung befhmusten. Von Anfang an für das Leben bejtimmt und 
des ewigen Lebens teilbaftig ift diefer Same der höheren Natur unverleglih. In der 
Überwindung der Leidenfchaften wird auch der Tod in den Menfchen überwunden; fie 

35 löfen die Welt, ohme in ihr aufzugeben und triumpbhieren dadurch über die Vergänglichkeit. 
Die Rolle, die Jeſus in diefem Erlöſungsprozeß gefpielt hat, fcheint dadurch gegeben 

zu fein, daß ihm eine volllommene Enthaltſamkeit zugefchrieben wird. Die Kraft der Ent: 
baltfamkeit ging fo weit, daß fogar die Speifen unverdaut durch ihn bindurchgingen. In 
der Abtwendung vom Sinnlichen und den Kampf gegen die Leidenſchaften liegt daher der 

Meg, der zur Erlöfung führt. Sind die böfen Geijter, die Leidenfchaften, aus dem Herzen 
ausgetrieben, fo herrſcht in ihm der Water, der allein gut ift, und an dem Menſchen erfüllt 
fih die Verheißung, daß er Gott fchauen wird. 

Die Quellen diefer Theologie find die platonifhe Philofophie, Worte Jeſu und 
pauliniihe Säte. Daß Valentin ſich in feinen fchriftlihen Außerungen zurüdhaltender 

45 gezeigt babe, it eine unftatthafte Annahme. Er fteht in der That den kirchlichen Kreiſen 
und ihren Anfchauungen noch unendlicdy viel näber, und er hat in dem ſynkretiſtiſchen Ge: 
Pa den feiten Boden noch meniger unter den Füßen verloren ald ein Teil feiner 

üler. ⸗ 
4. Geſchichte der valentinianiſchen Schule. Es wird wohl kaum ein zu— 

so treffendes Bild der Lehre Valentins ſelbſt fein, das Irenäus (I, 11, 1) entwirft; wenigſtens 
ftimmt das, was wir hier als valentinianisches Syſtem erhalten, in wichtigen Punkten 
nicht mit den authentischen Außerungen Valentind. Nah ihm wäre das Syſtem eine 
Honengenealogie geivefen, wie fie uns von den Antignoftifern zum Überdruß aufgetifcht 
werden. An der Spitze joll danach eine unnennbare Zweiheit — deren eines Glied 

65 ber Agontoc, das andere die Iıyn iſt. Dieſe Zweiheit emaniert eine zweite Zweiheit, den 
Ilarjo und die ’Airdera. Aus diefer Vierheit geht abermal3 ein doppeltes Begriffspaar 
hervor: Aöyos und Zw) einerfeits, und "Aydownos und ’Exxinola andererfeitd. Diefe 
bier Begriffspaare bilden die erfte Achtheit. Asdyos und Zorn emanieren zehn Kräfte 
(dvrausıs), Ardomnos und ’Exxinoia zwölf. Daß diefe Myſtik auf eine Spielerei 

so mit der Zahl dreißig, der Zahl der Tage ım ägyptiſchen Monat, binausläuft, iſt obne 
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weiteres deutlich (vgl. dazu Neigenftein, Poimandres 271ff). Eine von den zwölf lebten 
Cmanationen fiel ab, und von ihr ging das weitere Schöpfungswerk aus, Sie trennte 
durch Grenzen den Bythos, d. h. den oberften Weltgrund, von dem Pleroma; in diefem 
waren die erzeugten Aonen, in jenem der ungezeugte Vater. Die zweite Grenze trennt bie 
„Mutter“ von dem Pleroma. Chriftus ijt feine Emanation von den innerhalb des ; 
Pleroma befindlichen Aonen, fondern die „Mutter“ bat ihn aus der Verbindung mit einem 
Schatten, der höheren Welt (d. h. des Pleroma) ſich erinnernd, geboren. Da er männlich 
war, warf er den Schatten von fidh und fehrte in das Pleroma zurüd. Die Mutter, die 
der geiftigen Potenz beraubt war, blieb mit dem Schatten allein zurüd und brachte nun 
den Demiurgen bervor, der auch zavroxodrwo genannt wird. it diefem zufammen 
wurde der „linke Archon” (dowwreoös ”Aoym») emaniert. Jeſus gilt bald als Emanation 
des Qeintös, bald als eine * des Chriſtus, bald als eine der Shzygie Anydownos- 
Exrzinoia. Den beiligen Geiſt betrachten fie als eine Cmanation der ’Alnydera (fo 
bat der Lateiner; Epiph. lieft rs ’Exxinoias); fein Zweck fei die Prüfung und Befrud)- 
tung der Honen, in die er unfichtbar eingebe. Daher brächten die Nonen die Früchte der 
Wahrheit. Irenäus bat diefer Skizze des valentinianifchen Syſtems die Morte zugefügt: 
haec quidem ille; ſie fehlen zwar bei Epiphanius, find aber ſchwerlich, wie Stieren 
3... d. St. meint, eine Zuthat des —— Dennoch wird man ein Recht haben zu 
bezweifeln, daß die Darſtellung, aus welcher Quelle ſie auch ſtammen möge, ein Bild 
der Anſchauungen Valentins gewährt. Faſt nichts erinnert an die Lehre, wie fie ſich aus zo 
einer Analyſe der Fragmente Balentins ergiebt. Der Schluß wird daher nicht abzumeifen 
fein, daß man eine Schullehre mit der Walentins felbft identifiziert hat. 

Mit der Darftellung des Jrenäus ftimmt in weſentlichen Punkten das Syſtem eines in 
dem myſtiſchen Jargon gefchriebenen Briefes überein, den Epiphanius feinem PBanarion ein- 
verleibt bat (h. 31, 5f.). Woher er ihn hat, fagt er ebenfo wenig, wie er etwas über den a5 
Verfafler bemerkt. Er berichtet nur, daß man die Schrift in den Kreiſen der Sefte Iefe 
(noös Enos zai xura Akkıw Tv naoadeoır ıjs zarlabıav dvayrmosws, Akyw ÖM 
rjs abr@v Bißlov, Erradda nomoouaı); offenbar hat Epiphanius angenommen, daß 
ſie eine gewiſſe Autorität beſitze. An Valentin als Verfaſſer zu denken, verbietet der Stil; 
aber deſſen einfacheres Syſtem und feine Terminologie fchimmern noch deutlich hindurch. 30 
Am Anfang diefes Syitems fteht der Adronarwo oder ” Aroentos, der alles in fih um- 
faßt, den einige den nie alternden, ftets jugendlichen, mannweiblichen Mon nennen, der 
ſtets alles umfaßt, ohne umfaßt zu werden. Sein Selbitbewußtjein (N &v adra E&yvora) 
wollte die Zıyn (von andern "Eyvora, Xaoıs genannt). In der Vereinigung mit dem 
Urvater ftellt die KDynj den „Vater der Wahrheit” heraus, von den Volllommenen "Ar- 35 
dowros genannt, das Gegenbild des präcriftenten "Ayevvntos. Aus der Verbindung von 
Lıyn und "Aydownos gebt die ’AAndera hervor. Zu der erjten, der präeriftenten Bier: 
beit (Budös, Zıyn, Ilarjo, ’Alndera), tritt aus der Verbindung der erften Syzygie ent: 
itammend die zweite Vierheit: Avdownos, ’Exxinola, Adyos, Zorn. Aus der Ber: 
bindung von "Aydomnos und ’Exxinoia entipringen zwölf Kräfte, von denen ſechs 40 
männlich, ſechs meiblich find; ferner zehn Kräfte aus der Verbindung von Abyoc und 
Zorn, die wiederum zur Hälfte männlich, zur Hälfte weiblich find. So entſteht die erjte 
Dreißigzahl. Der Prozeß wiederholt fih dann noch einmal; es entſteht eine zweite Acht: 
beit, die ſich mit den Lichtkräften verbindet und fo eine zweite Dreißigzahl hervorbringt. 
Die mweitere Entwidelung fehlt, namentlich wird nicht deutlih, mie dieſe Aonenwelt mit 4; 
der Erlöfung der Seele in Beziehung gejegt worden iſt. Es ift nur das Vorfpiel des 
Dramas gejchildert; der tragische Mythus ſelbſt ift verloren. 

Daß diefe Ausgeftaltung des Syſtems alt ift, bemeilt Irenäus. „Denn die Ab: 
weichungen des Briefes von feiner Darftellung find jo geringfügig, daß fie außer Betracht 
bleiben können. Dieſe Lehre auf Valentin ſelbſt zurüdzuführen, fehlt jeder Anlaß. Da ſich das ;o 
Syſtem auf die Zahl dreißig aufbaut, wird man in Agypten feinen Urforung zu fuchen 
baben, two jich offenbar ſehr früh felbitjtändige Konventifel zufammenfanden. 

Abweichend ift die Darftellung der Lehre, wie fie Hippolyt (Philos. VI, 29sqq.) auf 
Grund einer eigentümlichen Quelle gegeben hat. Von JIrenaͤus find nur einzelne Bes 
merfungen übernommen. Auf die ftarfen Differenzen unter den einzelnen Lehrern der z5 
Schule hat Hippolyt wiederholt hingewieſen. An die Spige ſtellt Hippolyt die words, 
auch zarıjo genannt; fie ift ungezeugt, unvergänglich, unfaßbar, unbegreifbar, letzte Urfache 
alles Seienden; dazu geſchlechtslos ohne Verbindung mit einer weiblichen Kraft. Diefe 
nords war urjprünglid allein in jelbjtgenügfamer Ruhe. Da fie aber die Einfamteit 
nicht liebte und die Zeugungsfraft in ihr vorhanden mar, fo wurde fie durch die Liebe ge- co 
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zwungen, ein Objekt für diefe zu fchaffen. So emanierte der Vater den Nods und die Aida; 
dieje Ziveiheit wurde Herrin, Anfang und Mutter der onen im airjowua. Diefe erite Zweiheit 
emanierte Adyos und Zn, dieje wiederum Ardomnos und Exxinota. Novs und Ainjdeıa 
bringen darauf zum Dank für bie eugungätäftigen Emanationen die vollkommene Zahl, 

5 die Zehn, in zehn Aonen dar. Dies ahmt wieder die zweite Dyas nad) und emaniert 
ziwölf onen, die dem Noös Airdera dargebracht werden, fo daß nun im ganzen 
28 Aonen vorhanden find — die Zahl der Tage des Mondmonats. Die Zahl 28 teilt 
auf orientalifhen Urfprung diejer Gejtalt de Syſtems hin. Der zmwölfte und jüngjte de 
zweiten Aonenreihe iſt weiblich; es ift die Zogia. Sie ftieg zu dem Urvater empor und 

10 erfannte, daß er allein ungezeugt ift und daß er ungepaart das erjte Aonenpaar emaniert 
babe. Ihn ſuchte fie nachzuahmen und brachte eine Emanation hervor: es war bie geitalt: 
lofe und ungeformte Materie. Durch diefe Emanation entftand im Pleroma eine Ber: 
wirrung; man befürchtete, daß auch das von den Honen Gezeugte in ähnlicher Weiſe ge 
ftaltlo8 und unvolllommen werben möge und die Sophia jelbjt begann voll Entjegen übe 

15 diefe Fyehlgeburt zu jammern. Auf Bitten der Aonen fandte der Urvater diefe zur Unter: 
ftügung. Noũc und ’Aindera emanieren Chriftus und den heiligen Geift. Auch hie 
wird der orientaliſche Urjprung deutli; denn eine Syzygie entjteht nur dann, wenn man 
die femitifchen Aquivalente armcie-nuTp 87779 einfeßt. Durch diefe neue Syzygie wird 
die Fehlgeburt der Sophia von den onen getrennt und damit die Urfache der Verwirrung 

20 befeitigt. Auch der Urvater eımaniert noch einen Aon, den Iravods, der die Grenze ber 
Aonen bezeichnet, daher auch "Ooos oder Meroyevs genannt. Außerhalb dieſes “Ooos iſt 
die Achtheit, die außerhalb des Pleroma befinbliche Sophia, die Chriftus zu einem voll: 
fommenen on geitaltete. 

Die dreißig Honen befchlofjen nun eine gemeinfame Frucht des Pleroma zu emanieren 
25 und dieſe dem Urbater darzubringen. So wurde Jeſus emaniert. Die untere Sophia 

juchte angſtvoll ihre Erzeuger, Chriftus und den heiligen Geift. Die Aonen fanden mit: 
leidig Jeſus, der mit der unteren Sophia eine Syzygie einging und fie von ben Xeiden 
heilte, die fie in ihrer Sehnfucht nach Chriftus ausjtand. Das gelang ihm; er befreite 
die Sophia von den Leiden, indem er dieje zu Hypoſtaſen machte. Von der Furcht, von der 

%odola yuyırn jtammte der Demiurg, aus der Trauer die Materie, aus der Natlofigteit 
die Dämonen, aus der Hilfsbebürftigkeit die Buße und der Aufihmwung der Seele. Diele 
gehört zu der Mittelfphäre: fie jteht unter der öydods und über der Materie. Wird fie 
der öydods ähnlich, fo fteigt fie empor und geht in die dydods, das himmlische Jeruſalem, 
ein; wird fie aber der Materie ähnlich, jo gebt jie zu Grunde Bon dem Demiurgen 

35 ftammen die Seelen, denen er aus der dämonifchen Materie Leiber gab, wie er auch, ohne 
zu willen, daß die Kraft dazu von der unteren Sophia ftamme, die Welt fchuf. Propheten 
und Gefes find von dem Demiurgen ausgegangen. Alle Piychiker tragen eine Hülle auf 
dem Herzen, die ihnen die höhere Geifterwelt verbirgt. Als diefe Hülle tweggenonmen 
werden follte, wurde Jeſus (d. b. der hiftorifche) von der Jungfrau Maria geboren, indem 

40 die untere Sophia in diefe einging und der Demiurg fie überjchattete. Er heilte die Leiden 
der Seele, wie Chriftus die Leiden der unteren Sophia geheilt hatte. 

Mit diefer Darjtellung dedt fi) im weſentlichen auch der Aufriß des valentinianijchen 
Syſtems, den Clemens Aler. in den Exec. ex Theodoto $ 29—42 aus einer Schrift der 
Balentinianer mitgeteilt hat. In manchen Einzelheiten weicht die Skizze freilih ab, allein 

#5 der Typus ift derjelbe (vgl. die eingehende Darftellung bei Lipſius, IprTh 1887, 629 f.). 
Wie Hippolyt (Philos. IV, 35; vgl. Tertull,, adv. Valent. 11) berichtet, zerfiel die 

Schule jpäter in einen orientalischen und einen italienifchen Zweig. Zu diefem rechnet Hippolyt 
den Ptolemäus und Herafleon, zu jenem Axionikus und Bardeſanes [f. d. Art. Bd II 
©. 400ff.]. Der abendländifche Zweig hatte ſich vor allem in Stalien und Südgallien 

60 verbreitet und zivar in ſolchem Maße, daß Irenäus fein großes feßerbeitreitendes Wert 
urfprünglich allein gegen die valentinianifche Schule zu richten beichloß (I, praef. 2). 
Der orientalifche Zweig hatte fein Weſen in Agypten, wo noch Epiphanius feine Anhänger 
in einigen Bezirken fand, und in Syrien. Zu diefem Zweig gehört auch Markus, über 
den Irenäus bejonders ausführliche Mitteilungen gemacht hat. über die mwichtigiten Schüler 

65 Valentins, Secundus, Ptolemäus, Herafleon, Kolorbajus, Markus j. u. ie noch be- 
fannten Namen von Anhängern Valentin find nad) Harnad, Altchr. Litteraturgeſch. I, 
174: Secundus, Ptolemäus (die Flora), Herafleon (Kolorbafus?), Theotimus, Alerander, 
Markus, Arionikus, Theodotus, Florinus, Cucus, Bardefanes, Ambrofius, Candidus, Dro- 
jerius, Valend. Daß die Sekte bis in die 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts hinein beitand, 

60 wurde fchon vorher bemerkt; doch fcheint fie damals auf Ägypten beſchränkt geweſen zu 
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jein. Anderwärts werben ihre Nefte von dem Manichäismus aufgefogen tworden fein. Über 
ihr Erlöfchen find wir nicht unterrichtet. Für Theodoret (haeret. fab. praef.) ift die 
valentinianifche Gnoſis eine abgethane Sache, die bereit? der Gefchichte angehört. 

5. Secundus. Über ihn befisen wir an felbftftändigen Nachrichten nur mas 
Srenäus (I, 11, 2) mitgeteilt bat. Philaſtrius (div. haer. lib. 40) fchreibt ihm eine 5 
dofetifche Chriftologie zu, die in feiner Quelle, dem Syntagma Hippolyts, den Valentini- 
anern beigelegt war (vgl. Tertull., adv. haeres. 11sq.). Was Auguftin (de haeres. 12) 
und Prädeftinatus (c. 12), der ihn augfchreibt, berichten, iſt wertlos, ebenfo des letzteren 
Bemerkung, Diodor von Greta habe die Anhänger des Secundus widerlegt. Nach re: 
näus teilte Secundus die erfte Oydoas in zwei Tetraden, deren eine männlich, die andere ı 
weiblih war; jene war das Licht, diefe die Finfternis. Die abgefallene Kraft ließ er nicht 
eine der dreißig Aonen fein, fondern rechnete fie zu ihren Früchten. Es ift nicht ganz 
deutlich, wie diefe Worte zu verftehen find (r7» Ö£ Anooräodv Te xal boreojoacav 
divanıy um elvan ano ww A Aldvam dla [ano av zaoniv abriv)) Man 
muß wohl die von Hippolyt ausgezogene Schrift zu Süfe nehmen, um den Sinn richtig 15 
zu erfafien. Dann wäre die abgefallene Kraft die obere Sophia, die hier nicht in die 
Reihe der dem Pleroma angehörenden onen gejtellt war. So erklärt ſich die fpätere 
Form des Syſtems, die eine obere und eine niedere Zopia kennt. 

6. Ptolemäus. Bon ihm ift einer der fojtbarjten Reſte der gnoſtiſchen Litteratur 
erhalten, der Brief an die Flora (Epiphan., h. 33, 5sqg.); er ijt verfchiedentlic) abgedrudt, 20 
„B. bei 9. Hilgenfeld, ZwTh 1881, 215—230. Neue Recenfion auf Grund neuer Kollationen 
bei A. Harnad, SBA 1902, 536 ff. Derjelbe bat den Tert mit kritiſchem Kommentar aud in 
Lietzmanns kleineren Terten Nr. 9 veröfientliht (Bonn 1904). Ueber Ptolemäus vol. nod) 
A. Stieren, De Ptolemaei Valentiniani ad Floram epist. I, 1843 [will den Brief in zivei, 
von verjchiedenen Verfaſſern herrührende Werte teilen und feine Autbenticität bejtreiten; die 25 
Arbeit ift gänzlich verfehlt). G. Heinrici, D. valent. Gnoſis 1871, 75ff.; N. Hilgenfeld, Ketzer— 
geihichte 346 F.; R. A. Lipfius, DehrB IV, 515ff.; Dieftel, Gefh. d. AT in d. hriitl. Kirche 
1869, ©. 66. Duellen: Außer dem Brief an Flora Sven. I, 1-8. Srenäus bildet auch 
die Quelle für Hippolyt und Epiphanius; woher legterer den Brief an Flora erhalten hat, 
(äkt ſich nicht ausmachen. 30 

Über die Perfon und die Lebenszeit des Ptolemäus find wir nur äußerft mangelhaft 
unterrichtet. Es läßt fich nur foviel jagen, daß er noch am Leben geweſen zu jein jcheint, 
als Irenäus fein Werk gegen die Gnojtifer fchrieb (ec. 180). Er jagt in dem Vorwort 
(8 2): zai zadms Övvaıs huiv iv Te yraunv abt@v Toy vüv napadıdaorövram, 
keyo mv tov rıeol Ilroleuaiov, Andavdıoua oboav tijs Obalertivov oyolnjs, ovv- 35 
röowms »al oapeds Anayyekoduer zal Apoouds Ömoouev zard iv Tudv Werotö- 
ma noös TO Avaroenew abımy ar). Dah diefe Srrlehre zu feiner Zeit verbreitet 
wurde, fagt er damit deutlich; nicht aber ift ficher, wennſchon mwahrjcheinlich, daß Ptole— 
mäus damit felbft noch zu den Lebenden gerechnet worden fein muß. Nach Hippolyt 
(Philos. VI, 35) war Ptolemäus einer der Führer der abenbländifchen Walentinianer. 40 
Doc erfahren wir nicht, wo er gelebt und wann er gewirkt hat. Selbititändige Kunde 
bat auch Hippolyt nicht über ihn befeffen; mas er über ihn berichtet (Philos. VI, 38), 
ift aus Srenäus entnommen. 

Von Schriften ift außer dem Brief an Flora nur ein Bruchftüd aus einer eregetifchen 
Schrift erbalten (ren. I, 8, 5). Da Irenäus, der e8 erhalten bat, verfichert (praef. 2 » 
erruya» Tois bnouvnjuaoı tv, ds abrol Ayovow, Obalerrivov uadınröv), er habe 
Aufzeichnungen von Schülern Valentin benußt, jo wird man darunter ein eregetijches 
Werk des Ptolemäus zu verftehen baben, das u. a. eine Auslegung des johanneijchen 
Prologes enthielt. Won diefen Bruchſtücken hat die Darftellung der Theologie des Ptole— 
mäus auszugeben; der Bericht des Irenäus ift daneben ſekundär, da nicht mehr feit so 
zuftellen if, wieviel aus mündlichen Nachrichten jtammt, die Irenäus zugeftandenermaßen 
ebenfalls benutzt hat (praef. 2 dvioıs M adrav ovußalcy xal zaralaßöuevos mv 
wounv abo). 

Der Brief an Flora, eine ſonſt unbelannte Chriftin, iſt veranlaßt durch eine Frage 
nad dem Urfprung des altteftamentlichen Geſetzes. Nach der Anficht der Firchlichen Lehrer 55 
it es von Gott dem Vater gegeben; die anderen behaupten, es ftamme vom Teufel. 
Keine der beiden Anfichten ift berechtigt, fondern ein Teil des Geſetzes geht auf Gott, ein 
Teil auf Mofes und ein Teil auf die Alteften des jüdifchen Volkes zurüd, wie ſich aus 
den Worten des Heilands noch erfchließen läßt. Auch der von Gott ftammende Teil des 
Geſetzes zerfällt in drei Teile: 1. die reine, mit dem Böfen nicht verquidte Gejeggebung so 
(5 zadaoa vouolkeola, I; dotunsloxos TO zarod €. 3, 1). Diefe bat der Heiland er: 

— ) 
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füllt, nicht aufgelöft (Mt 5, 17); 2. das mit dem Böfen verquidte Geleb, das vom Heiland 
aufgehoben wurde, da es mit feiner Natur unvereinbar war; 3. die dritte Gruppe tt 
typiſch und ſymboliſch, als Abbild der höheren, pneumatijchen Welt den Menjchen gegeben. 
Diefe Gruppe ijt von dem Heiland, von dem Sinnlichen auf das Geiftige zurüdgeführt 

5 worden. Die reine Gefeßgebung wird repräfentiert durdy den Defalog, der zeigt, mas man 
zu lafjen und zu thun bat. Da ihm das Volllommene (Tö relsıor) fehlt, mußte er von 
dem Heiland erfüllt werden. Die zweite Gruppe umfaßt Gebote wie die dem jus talionis 
entnommenen; folche find von dem Heiland aufgehoben worden. Zu ben typiſchen jind 
diejenigen über den Sabbath, die Beichneidung, das Faſten, die Feſte u. ä. zu rechnen. 

ı0 Ihre wörtliche, finnenfällige Erfüllung ift aufgehoben und fie müjlen geiltig verſtanden 
tverben als eixöves zal oluußola Tav nwevuarızav zal Ötapeooyrwv. An die Stelle 
der blutigen Opfer treten Diejenigen dıa nwevuarızav alvwv al dof@v zai Eiya- 
oworias xai dia tig eis Tobs nÄnoiov zowwvias zal ednoilas, als geiftlihe Lobopfer 
und Barmherzigkeit am Nächiten. 

15 In dem zweiten, fürzeren Abfchnitt des Briefes (c. 5) erörtert Ptolemäus die ‚Frage, 
ter der Gott fei, der das Gefeh gegeben hat. Bon dem höchſten, vollkommenen Gott, 
dem relsıos Yeds, kann e8 nicht ftammen, da es unvolllommene, vom Heiland befeitigte 
Stüde enthält; ebenjo wenig vom Teufel. Folglich muß der Gefeggeber von beiden ver: 
ichieden fein. Es ift der Demiurg, der Meltichöpfer, der von jenen beiden iwejenbaft ver: 

20 ſchieden ıft. Er fteht mitten zwiſchen beiden; er ijt weder gut, wie jener, noch böfe tie 
der Teufel, und wird daher paſſend als geredyt bezeichnet. Er iſt niedriger ald der voll- 
fommene Gott, und deſſen Gerechtigkeit ift volllommener als die feine; denn er ijt er: 
zeugt. Anbdererfeits ift er höher als der Teufel, deſſen Weſen Vergänglichkeit, Dunkel iſt, 
da er materiell und vielgeftaltig ift. Das Weſen des ungezeugten Allvaters, des zarıjo 

3 codv ÖAwv, dagegen ift Unvergänglichkeit, abfolutes Licht. Sein Wefen bat zwei Potenzen 
hervorgebracht — melde, können wir leider nicht mehr erkennen, da gerade bier eine LYüde 
im Tert ift, die fich aus dem Folgenden nicht mehr mit Sicherheit ausfüllen läßt. Die 
Frage, wie von dem einen Urprinzip, das ein einziges ift und von uns als eines befannt 
und geglaubt wird, das ungezeugt und unvergänglich und gut ift, auch die Naturen hervor: 

so gegangen jind, das vergänglide (d. h. der Teufel) und das mittlere (d. h. der Demiurg), 
die doch jenem volllommenen Prinzip unähnlich find, da dieſes doch nur ihm ähnliches 
und weſensgleiches hervorbringen und zeugen kann — dieje Frage beantwortet Ptolemäus 
nicht, fondern verjchiebt die Belehrung darüber auf eine ſpätere Zeit. 

Der Brief ift auggezeichnet durch die ruhige, klare Beweisführung, deren Fundament 
35 religiög-fittliche Maßſtäbe jind. Es giebt aus der alten Kirche nur wenig Dokumente, die 

fih hierin dem Brief an die Seite Helle laſſen. Wir finden nichts von den abftrufen 
Aeonenreihen, die man nad) dem Bericht der Härefiologen erwarten könnte und die an- 
zubringen der zweite Teil des Briefes reichlich Gelegenheit geboten hätte. Dagegen ift 
eine einfache Theologie mitgeteilt, die fich mit derjenigen des Walentinus nahe berührt. 

0 Der legte MWeltgrund ift das „eine, ungezeugte, unvergängliche, gute Prinzip“, das feinem 
Weſen nad) dydaooia und pas alroov, änlodv xal uovoaöts it, der Yeös Teicıos, 
der allein gute Gott, den der Heiland als jeinen Vater bezeichnet hat (va xai 1övor 
elvaı dyador Veov row favrod narepa 6 owrno Anepijvaro ce. 5). Er ift Vater 
(nano, nano ıov Öko, 6 narmyo FE ol ra nävra, lölws TWv ndvıwv Nom- 

4 uva dr’ abrov), Vater des Sohnes. Von ihm find zwei Potenzen hervorgebracht, der 
Demiurg und der Teufel. Auch der Demiurg ift Gott; aber ihm eignen geringere Präbi- 
fate. Er ift nicht gut, micht volllommen, nicht ungezeugt, jondern gerecht, das Böſe 
haſſend (dixaos xal wioonövnoos c. 1, 6). Aber diefe Gerechtigkeit iſt nicht abfolut; 
es ift die durch ihm felbjt normierte Sphäre (N zart! abror dıxawovyn c. 5, 4). Nieb: 

so riger als der Vater ift er höher als der Teufel, die Mitte ift fein Reich, er ift felbit 5 
ueoörns (e. 5, 4). Doc) iſt er das Abbild des volllommenen Gottes. Er hat die Welt 
geſchaffen und maltet mit jeiner Vorforge in ihr. Er bat audy das Geſetz, ſoweit e8 nicht 
Menſchenwerk ift, gegeben. Daher bedarf das Gejeb der Vollendung und Erfüllung, die 
ihm durch den Heiland zu teil geworden ift. 

56 Aud der Teufel ift „Gott“. Aber er darf mit dem Demiurgen nicht identifiziert 
werden. Er ift der Widerfacher, der das Verderben ſchafft (6 dvrızeiusvos pÜoponoös 
dıaßokos e. 1, 2). Seine Sphäre ift die Ungerechtigkeit ; er ift fchlecht, fein Weſen Ber- 
derben und Finfternis, materiell und vielgeftaltig. 

Das Problem, wie der vollkommene, gute, unvergängliche Gott, der ſchöpferiſch ver: 
so anlagt nur Gleichartiges jchaffen kann, dennoch dieſe jo volllommen ungleichartigen 
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Weſen geichaffen haben fönne, löft Ptolemäus in dem Briefe nicht. Er deutet an, daß 
er eine Löſung kenne, verfchiebt aber die Erörterung diefer Löſung auf eine fpätere Zeit. 
63 liegt nahe, hier an die Aonenreihen zu denken, durch die ſich eine „Depotenzierun 
des höchſten Gottes vollzogen” hat (Harnad, SBA 1902, ©. 525). Aber es it * 
möglich, daß die Löfung auf anderem Wege geſucht worden iſt. Dagegen iſt die Sote- 5 
riologie des Ptolemäus aus dem Briefe völlig deutlih. Die Erlöfung ift in dem Heiland 
gegeben. Er allein kennt den Allvater (6 uövos eldws töv ıwv Ökmv nareoa c.1,8), 
daber ift der volllommene Gott in fpezifiihem Sinne fein Vater. Seine Aufgabe mar, 
uns den Vater fund zu thun. indem er uns die Gotteserkenntnis vermittelte, hat er 
uns allein in den Stand gejebt, die Rätſel der Welt zu begreifen (da zo» Toü owrijoos 10 
jöv Aöyav udvov Eorıw Antaiorws Eri vv zardimypw tv Övrwv Öönyeiodaı 
e. 1,9). Es it bezeichnend für den Gang der Entwidelung des hriftlichen Dogmas, daß 
die —— Formel Öuoovoıos ro) naroi, die in Nicka zum Sieg gelommen iſt, 
dem Gnoftifer Ptolemäus ihren Ursprung verdankt (Harnad a. a. D. ©. 526f.). 

Die Autoritäten, auf die Ptolemäus feine Kritif am AT gründet, find die Ausjagen 
Jeſu und der Apoftel. Er fennt eine apoftoliiche Tradition, die durch Succeffion der Ge— 
meinde zugelommen iſt (dnootolıxn naoadoaıs, ijv Ex Ötadoyijis xai Nueis napeı- 
Ingpauev e. 5, 10). Man kann an die Berufung Walentind auf den Paulusfchüler 
Theodas denken, von dem er feine Lehre ableitete (ſ. o. ©. 397,24). Die Herrenworte 
find von Ptolemäus ziemlich wörtlich citiert und zwar nad) Mt mit geringfügigen Ab: 20 
—— (j. Harnack a.a.D. S. 529f.). Das Johannesevangelium iſt ebenfalls be— 
on — er ohne beſondere Einführung; ein Citat aus 1, 3 wird mit Adyaı 6 dndorolos 
eingeführt. 

Der ptolemäiſchen Schullehre bat Jrenäus einen längeren Abjchnitt gewidmet (I, 1-—8). 
Er bat dafür örourmuara bejefien, ob von Ptolemäus felbft oder von einem jeiner 28 
Schüler, geht aus feinen Worten nicht hervor. Differenzen in den einzelnen Ausjagen 
bat er hervorgehoben und wenn er behauptet (I, 4, 3), daß einzelne Lehrer ihr Syitem 
nicht öffentlich vortrugen, fondern fich für die Einweihung in die Myſterien Gelb geben 
ließen, jo zeigt dies, daß fie ihre Vorlefungen nicht ander behandelten als die, heidniſchen 
Philoſophen ihrer Zeit. In der oberen Welt, dem Pleroma, berrichen 30 Aonen. An so 
ihrer Spitze ſteht als Urgrund alles Seienden der Uranfang (T/ooaoyıj, Iloondrwo, 
Budös). In ihm ifl immanent die "Eyvora, aud) Xagıs und Zıyr) genannt. Den 
Gedanken, einen Anfang des Al bervortreten zu lafien, legt der Budds wie einen Samen 
in die Iıyrj, die darauf den Noüs (Movoyerns, Ilarıjo, aud) ’Aoyı T@v navımv ge: 
nannt) gebiert. Er allein vermag den Vater zu erfaſſen. Mit ihm zugleich wurde bie 35 
‚Alrdeıa emaniert. Dieje vier: Budös-FLıyn, Noüs-Aindea bildeten die erjte Vier- 
heit, die Wurzel des All. Bon dem Movoyerijs wurde Aöyos und Zorn als Anfang 
des Pleroma emaniert und von diefen Ardownos und ’Exrzinoia. So entjteht die erjte 
’Oydoas, die zugleich ala Vierheit aufgefaßt wird, da ſich die einzelnen Begriffspaare als 
mannteiblih zuſammenſchließen lafjen. Zehn weitere Aonen oder fünf Syzygien gehen 40 
aus Aödyos-Zwn hervor, zwölf Uonen aus "Aydownos-Exzinola, jo daß die Zahl der 
30 Aonen erfüllt wird, deren leßter die Fogpla ilt. Die Erkenntnis des Urvaters var 
nur der erften Emanation, dem Movoyerns zu teil geworden, der fie auch den anderen 
Aonen vermitteln wollte, damit auch jie an der Herrlichkeit des Vaters teil hätten. Der 
30. Yon, die Sophia, wurde von leidenfchaftlihem Verlangen ergriffen, das Weſen des ss 
Vaters zu erfafen. Don deſſen Süßigkeit wäre fie völlig aufgefogen worden, wenn fie 
nicht auf eine Potenz, den “Ooos, der alles außerhalb der unbefchreiblichen Größe Gottes 
bewacht, geftoßen wäre. Dieſer Horos führte fie wieder zu fich ſelbſt zurüd und überzeugt 
fie, daß der Vater unfahbar ift. Sie ließ nun die frühere Abficht ſamt der Leidenjchaft 
fahren, die aus jenem Anſchauen des göttlichen Geheimnifjes entjtanden tar. 50 

Um die Wiederholung eines jo vermeſſenen Strebens zu vermeiden, emanieri ber 
Movoyerns nad) der Vorjehung des Vaters noch eine andere Syzygie, Kouorös und das 
Ilveüua äyıov, welche die Zahl der Honen abjchließt. Chriftus belehrte nun die Aonen 
über das Weſen der Syzygie und über die Unfaßbarkeit des Vaters; dieſe Unfaßbarkeit 
jei für fie der Grund des Beharrens, während feine Erfaßbarfeit der Grund der Zeugung 55 
und Geſtaltung in dem Sohne ift. Der heilige Geift aber lehrte fie, nachdem jie über 
ihr unbewegtes Beharren aufgeklärt waren, dankſagen und verjchaffte ihnen fo die wahre 
Ruhe. Als Frucht der Dankbarkeit beichlofien alle Honen, das Schönfte zufammen- 
zubringen und fo entjtand Jeſus, der auch ISwrijo, Aororös, Aödyos und ra [Tavra 
genannt wird. 60 

— 5 
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Damit ift das himmlische Drama bis an den Punkt geführt, an dem die Gejchichte 
des Falles einfegt. Ptolemäus hat — wenn anders die Darftellung des Irenäus wirk— 

lich fein Syſtem enthält — nicht einfach die Gedanken des älteren Balentintanismus 
reproduziert. Einerſeits ift die Stellung der Sophia und die Rolle, die fie im Pleroma 

5 ſpielt, andersartig, anbererfeit3 ift nur ein Ogoc angenommen und die Stellung des 
Zwrrjo ſchärfer präzifiert. 

er weitere Gang ded Dramas nimmt feinen Urfprung von der an der Sopbia 
ausgefchiedenen SRnoic, der jet zur Hypoſtaſe gewordenen Abſicht, in die Tiefe des 
Vaters einzubringen. Diefe Erdvumos, aud "Ayaucd (PYITT) genannt, war mit 

ıo dem ddos, das fie in der Sophia hervorgerufen hatte, aus dem Pleroma in die Leere, 
das xEvmua, herabgefunten. Geftaltlos, mie eine Fehlgeburt, bietet fie einen traurigen 
Anblidl. Da erbarmt fich ihrer der obere Chriftus und verleiht ihr menigftens nach ibrer 
Subftanz eine Geftalt, wenn fie auch nicht nach der Erkenntnis geitaltet wird. In ibr 
ift noch das Sehnen nad dem Pleroma geblieben und % hat noch einen Hauch der Un- 

ib vergänglichkeit (ddum dgdaoolas) behalten. So fehnt fie ji) nach dem Licht des Aoyos 
und fucht es zu erreichen, wird aber daran von dem “Ooos gehindert, der ihr das Wort 
’Jac zuruft, damit fie nicht zu weit vorgehbe. Da wird fie, teil fie den Horos nict 
überfchreiten fann, von Leidenſchaft ergriffen; fie erfährt Trauer, Furcht und Ratlofigkeit. 
Aus ihrer Zuwendung zu ihrem Schöpfer erjteht die Welt in ihrer gefegmäßigen Ordnung 

% und ihrem materiellen Beitand. Der Zuwendung entftammen die Seelen, die der Welt 
und diejenige der Demiurgen, den Thränen die feinfte Subſtanz, dem Lachen die leichte, 
der Furcht und Trauer die ſchweren Stoffe. Aus dem Seelenftoff geftaltet die Achamotb 
den Demiurgen, ber nun feinerfeit3 in der Kraft der rduumors Ebenbilder der Aonen 
ihafft. So entftehen fieben Himmel oder Engel, über denen der Demiurg thront, über 

35 ihm, im mittleren Reich, die Achamoth, fo daß bier ein Abbild der himmlischen ’Oydods 
entfteht. Aus der Trauer ftammt das Böfe, das zum Teufel oder Koouoxparwo und 
feinen böfen Engeln, den Dämonen, geftaltet wird. Sein Reich ift die materielle Melt. 

Bon dem Demiurgen ftammt der Menſch, der zunächſt aus rein materiellem Stoff 
gebildet wird und dem der Schöpfer ſodann den pſychiſchen Stoff einhaucht. Zuletzt er: 

so hält er die fleifchliche Hülle, den deoudrvos yırav. Dody bat die Achamotb dem 
Menſchen zugleich auch den pneumatischen Menjchen eingefät, ohne daß der Demiurg davon 
etwas merkte. So fam man zu einer volllommenen Trichotomie: der rein materielle 
Teil, der vergänglich ift; das mit Willensfreiheit begabte Pſychiſche, das ſich für rechts 
und links, für Geiftiges und Materielles entjcheiden fann, und endlich das Pneumatiſche, 

3 das Salz und Licht der Welt if. Das Pneumatifche blieb aber nicht in allen Menſchen 
vorhanden; in manchen übertwucherte das phyſiſche, in anderen das materielle Element. 
So entjtehen drei Gefchlechter, von denen das erjte der Vollkommenheit gewürdigt wird 
und teil an dem Pleroma gewinnen fann, mährend das ziveite, das pſychiſche zwiſchen 
ut und böſe bin und ber gezogen in den Ort der Mitte gelangt, wenn es ſich zum 

40 Guten wendet. Das Geſchlecht der Materiellen aber geht ind Verderben. 
Der Erlöfung bebürftig find nur die Pſychiker; vollzogen wird fie durch den Chriſtus, 

über den die Ausfagen der einzelnen Gruppen in der Schule ftarf abweichen. Nach 
einigen ift er von dem Demiurgen nad) der pfuchifchen und materiellen Seite gefchaffen 
und dazu Fam ber Same des Preumatifchen von der Achamoth. Bei der Taufe ging 

45 der aus dem Pleroma herabgekommene Soter in ihn ein, jo daß er ein Abbild ber ur- 
fprünglichen Vierheit darftellt. Nach anderen nahm er von allen, zu deren Erlöfung er 
gefandt war, die Eritlinge an: Pneumatifches von der Achamoth, Pſychiſches von dem 
Demiurgen, einen pſychiſchen — nicht materiellen — Leib von der Okonomie. Nur der 
leßtere litt; Pneumatiſches und Pſychiſches waren unfichtbar und fonnten daher aud nicht 

&0 leiden. In der Kirche als einer Gemeinfhaft in erfter Linie der Pſychiker berricht der 
Demiurg; daher fehlt bier die vollfommene Gnofis, die nur den Pneumatikern zu Teil 
geworben ift. Diefe bedürfen daher ihrer Natur nach feiner Erlöfung, fondern find des 
Eingangs in das Pleroma gewiß. Die Vollendung wird dann eintreten, wenn alles 
Pneumatifche zur vollkommenen Gnofis gelangt und danach geftaltet fein wird, d. h. 

65 wenn alle pneumatifchen Menſchen die volllommene Erkenntnis von Gott und der Ada: 
moth bejigen. Dann wird die Achamoth als Braut des Soter in das Pleroma eingeben 
und dies wird die Hochzeit feiner Frucht, des Chriftus mit der erlöften Tochter des Lichtes 
feiern. Mit ihr zugleich geben die Pneumatiker als Lichtengel in das Pleroma ein. Der 
Demiurg gebt an den Ort der Mitte, an dem fich bis dahin die Achamotb aufbielt, und 

so bier finden die Pſychiker Ruhe. Die materielle Welt wird im Feuer vernichtet. 
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Dies Syſtem verfolgt ein doppeltes Ziel. Das eine ift fpelulativer Art. Es till 
zeigen, inwiefern Gott in Wirklichfeit Allvater (nano rar ÖAmv) fein könne, intvieferne 
er tbatfächlich der Urgrund von allem, was ba eriftiert, ift. Die zu felbititändigen Weſen, 
u Göttern gemachten göttlihen Kräfte und Eigenfchaften follen die Entfaltung des gött- 
lihen Weſens deutlich machen, follen zeigen, wie in diefe Welt einer friebensvollen, ruhigen 
und feligen Entfaltung das Begehren und damit das Leiden eintrat, und wie mit biefem 
Leiden das Herabfinten aus dem Pleroma, der Sphäre, in der Gott vollkommen alles in 
allem ift, gegeben war. So nähert fich diefe jelige Geifterwelt der Materie und je näher 
fie diefer fommt, um fo mehr verliert jie Fühlung mit der reinen Geiftigkeit des Pleroma. 
Das andere Interefje ift rein religiös-fittliher Art. Das Problem, mie der Menſch, der 
mitten zwiſchen den feindlichen Gegenjäten fteht, zur Gottheit zurückkehren fann. Und bier 
{it es bezeichnend, mit welcher Energie die Perſon des Heilands in den Mittelpunkt des 
Erlöſungsprozeſſes geftellt wird. Auch der geiftliche Menſch, dem feine Natur die Teil: 
nahme an der Erlöfung in Pleroma garantiert, kann des Heilandes nicht entbehren, durd) 
den der in ihn gelegte pneumatiſche Same erft zur Entfaltung fommt. So läuft auch ı5 
diefe unendlich viel fompliziertere Form des Spftems doch im wefentlichen auf die Gedanken: 
reihen hinaus, die Ptolemäus ſelbſt in fchlichter und Harer Form in dem Brief an die 
Flora entmwidelt bat. 

Wie fich die Eregefe unter dem Einfluß dieſes —— geſtaltete, zeigt ein Frag: 
ment bei Irenäus (I, 8, 5), das nad) der Schlußbemerfung bes Irenäus: et Ptolemaeus % 
quidem ita bon diefem ſelbſt berzurühren fcheint. Es behandelt den Anfang des Johannes» 
wangeliums. Johannes will darin die Entjtehung des Al erklären; zunächſt das Prinzip, 
das zuerft von Gott erzeugt wird umd bon dem alles emaniert: doyy. Es beißt auch 
Noös (jo der Lateiner; bei Epiphanius fehlt die Notiz), Sohn, Movoyerns und Oeos 
(filium et unigenitum domini der Lateiner). Von diefem twurde der Adyos emaniert 25 
und in ihm das Mefen der Aonen, die fpäter vom Logos ihre Geftalt empfingen. Zuerft 
— alſo Johannes Gott, die’Aoyr) und den Aöyos, dann vereinigt er fie wieder. 
Ale folgenden Aonen haben durch den Logos Geftalt gewonnen und find durch ihn ent- 
ftanden. Mit den Morten: was in ihm wurde, ift Leben, deutet Johannes die Syzygie 
an, denn bon ben anderen heift e8, es fer durch ihn geworden, nur das Leben ift in ihm 30 
geworben. Durch den Logos wird das Leben fruchtbar und bringt das „Licht der Menfchen“ 
bervor: die Syzygie von "Ardowros und ’Exzxinota. Diefe heit ps, meil die 
Menihen dur fie Geftalt gewinnen und in die Erfcheinung treten. So ergiebt ſich alſo 
aus dieſen drei erſten Verſen des Johannesevangeliums die erfte Vierheit. Indem es von 
dem Iorjo ſpricht und fagt, daß alles außerhalb des Pleroma durch ihn Geftalt ge: 35 
wonnen habe, bezeichnet es ihn als die Frucht des Pleroma. Wenn man die von Johannes 
genannten Begriffe zufammenzäblt, fo ergiebt fich, daß er die erite Oydodas aufgeführt 
hat; er nennt nämlih: /Jarıjo, Xaoıs, Movoyerns, ’Alrdera, Adyos, Zar), “ Ardow- 
205, "Exrxinoia. 

Die Künftlichkeit diefer Exegeſe ftebt im einem deutlichen nd zu der einfachen 40 
Beweisführung und der verftändigen Echriftbenugung, wie wir fie im Brief an die Flora 
finden. Troß der Schlußmworte des Jrenäus, die dem Ptolemäus diefe Auslegung zu: 
zuſchreiben jcheinen, ift e8 daher fraglich, ob fie mwirflih von ihm herrührt. 

7. Heralleon. Die Fragmente jind gefammelt bei E. Grabe, Spieileg. II, 80sqq. 236; 
*. Hilgenfeld, Kepergeihichte 4727. In neuer jorgfältiger Recenſion von E. A. Brooke, The #5 
fraements of Heracleon (TSt I, 4), Cambridge 1891. Hier auch eine Darjtellung feines 
Eyftemd; nah Broofes Sammlung jind die Fragmente im folgenden citiert ]) A. Neander, 
Entwidelung d. vornehmjten anojt. Syjteme 1819, 143ff.,; ©. Heinrici, Die valent. Gnofis 
1871, 127 ff.; N. Hilgenfeld, Kebergeich. 1884, 498 ff.; G. Salmon, DehrB II, 897 ff. Ueber 
die Methode jeiner Schriftauslegung ſ. E. Freuden in d. Einleitung zu d. Musgabe von 50 
Origenes’ Kommentar zu Joh., Leipzig 1903, CIIF. 

Auch über die Perſon und Schidfale des Herafleon wiſſen wir fehr wenig, trogdem 
gerade von ihm dank dem Drigenes zablreichere Bruchftüde erhalten find, als von irgend 
einem feiner Schulgenofjen. Glemens Aler. nennt ihn den Angejebenften aus der Schule 
Valentind (6 rijc Obakerrivov oyokAnjs doxıuchraros, Strom. IV, 9, 71). Drigenes 55 
wußte über feine Perfönlichkeit nichts meiter zu jagen, als daß er für einen vertrauten 
Schüler des Valentin gegolten babe (rör Obakerrivon Aeyöusvor eva yrooıuov, 
Komm. in Jo II, 14, 100). Srenäus bat ihn neben Ptolemäus geftellt (II, 4, 1; 
ob er mit dem ungenannten celarus magister I, 11, 3 identiih ift, wie Harnack, 
Quellenkrit. z. Geſch. d. Gnoſt. 1873, 62. Altchr. Litteraturgefch. I, 175 annahm, bleibt so 

or 

— —* _ 
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zweifelhaft), aber auf ibn weiter feine Nüdficht genommen, vermutlich weil er von ibm 
nicht8 weiter wußte. Ob Tertullian, der ihm adv. Val. 4 eine Weiterentwickelung des 
ptolemäifchen Syſtems zufchreibt, mehr von ihm mußte, ald was bei Irenäus zu leſen 
ſteht, ift fehr fraglich. Die fpäteren Seßerbeftreiter haben jedenfalls feine felbitjtändige 

5 Kunde mehr von ihm bejefjen; auch Hippolyt, der ihn neben Ptolemäus ald Haupt des 
abendländifchen Zweiges der Walentinianer bezeichnet (VI, 35, vgl. 29), ſcheint ſich mur 
auf die Notiz des Irenäus geftüht zu haben, da er über feine Yehre nichts mitgeteilt bat. 
Woher Photius (ep. 134 ad Protospath. Johannem p. 24” Amphiloch. Fr. 51 ba 
Broofe) feine Kunde von ihm erhalten haben mag, fteht dahin; es liegt am nächſten, eine 

10 Neminigzenz aus Origenes’ Johanneskommentar in feinen Worten zu ſehen. Was der 
lib. Praedestinatus ce. 16 berichtet, ift reiner Schwindel. 

Aus den Anführungen ergiebt fih, daß Herafleons Wirkjamkeit um das Jahr 200 
anzufegen ift. Etwas Genaueres läßt fich weder über feine Zebensumftände noch über den 
Drt feines Wirkens ausmachen. Manche eigentümlichen Redewendungen jcdheinen als 

15 Latinismen gedeutet werden zu müfjen, jo daß es wahrſcheinlich —— werden darf, daß 
er in Rom gelebt und geſchrieben hat. Damit würde die Angabe Hippolyts, alſo eines 
Römers, im Einklang ftehen, der ihn zu den Führern der italiſchen Valentinianer macht 
(VI, 35). Origenes beſaß und benußte Örournjuara von ihm, in denen Stellen des 
Johannesevangeliums kurz erklärt waren. Eine Auslegung von Le 12,8—11, die Clemens 

x Aler. citiert hat (Strom. IV, 9, 71), mag demfelben Werk entnommen fein. Uber den 
Titel und fonftigen Inhalt diefer Schrift ift uns nichts befannt. 

Die Hauptpunkte feines Syſtems lafjen fi) aus den Fragmenten noch genügend deut— 
lich darſtellen. Gott ift feiner Natur nach Geift, fledenlos, rein und unfichtbar und kann 
daher au nur zwevuarıxzös, nit owuarızös verehrt werden (Fr 24). Sein Gegen: 

25 part ift das materielle, teufliihe Prinzip, das feinen Willen, ſondern nur Begierden fennt, 
und das nur verderbenfchaffend wirkt (Fr. 46). Zwiſchen beiden Sphären, ber rein 
geiftigen Gottes und der materiellen des Teufels, fteht die Seele, die nit unſterblich, 
ſondern nur des Heiles fähig ift (Zummdeiws Eyovoa noös owrnoiar, %r.40 3.17). Sie 
ſtammt von dem Demiurgen und ift unterfchieden von dem göttlichen Samen, dem geiftigen Teil 

30 des Menſchen. Die mwevuuarıxoi find daher ihrer Natur nad) mit Gott verwandt, für das 
Heil bejtimmt; fie find die Auserwählten, ZrAszroi (Fr. 37). Sie werden durch den Logos 
zur höchſten Erkenntnis geführt; die Pſychiker find nur durch die finnlihe Wahrnehmung, 
durch Wunderthaten zu überzeugen (dı' foyo» pucw Fyor zal dı' alodıjoews neideoda, 
Ft. 40). Diefe gelangen daher nur zur edsuoria, dem rechtſchaffenen Glauben, während 

35 die Pneumatiker Fraft ihrer auf das ewige Leben gerichteten Dispofition von ber Offen: 
barung des göttlichen Geiftes erfaßt werden (Fr. 27). Die Materiellen, die Hyliker haben 
die Verbindung mit Gott verloren, weil fie tief in der Materie verfunfen find (Fr. 23). 

Die für Prreumatifer und Pſychiker notwendige Erlöfung ift dur den Foorrjo voll: 
zogen worden. Er ift das Ebenbild des dem Pleroma angebörigen Koworos; alles, d. b. 

40 der xdouos und was in ihm ift, nicht aber der Non und was darinnen ift, iſt durch ibn 
geworden (fr. 1). Die Rolle, die von Herakleon dem Logos zugewieſen wird, entjpricht 
derjenigen der Sophia in den anderen Syſtemen. Über die Natur des Heilandes bieten 
die erhaltenen Bruchitüde feine zufammenhängenden Ausfagen. Er ift ausgegangen von 
der Majeftät (rö ueyedos) und hat Fleifh angenommen, wie man ein Kleidungsſtück an 

45 legt (Fr. 8). Durdy Johannes d. T., den Vertreter des Demiurgen, hat diefer die Über: 
legenheit des Heilandes offen fund machen laſſen. Diefer begab ſich bis zu den äußerjten 
materiellen Teilen des Kosmos, ohne doch dort etwas zu wirken oder zu reden (Fr. 11). 
Bon da ging er an den Ort der Pſychiker; mit der Geißel d. b. der Kraft des heiligen 
Geiftes trieb er das Böfe aus und brachte durch das Kreuz die Schlechtigfeit zum Ver— 

0 jchrwinden (fir. 13). 
Der Demiurg ift ein Teilfürjt (uxoös Paoıdevs), der von dem Großkönig eingejegt iſt 

Er berrjcht über das Neich der Mitte, d. h. die Negion des Pſychiſchen, die an das Materielle 
grenzt; jeine Herrichaft ift daher nur klein und vorübergehend. In dies Reich kommt 
der Heiland, nimmt ſich der Menſchen an, die in einem ihrer Natur mwiderfprechenden Zu: 

65 ſtand der Unwiſſenheit und Sünden leben, vergiebt ihnen die Sünden und verfchafft ibnen 
jo das Leben (Ar. 40). Wer fih von dem Heiland nicht zur Gemeinſchaft mit Gott 
führen läßt, verfällt dem Gericht des Demiurgen, der der Vollzieher der Strafgerechtigfeit 
des Könige, d. b. Gottes ift (Ar. 48). Die Art der Wirkſamkeit des Soter in diejem 
Reiche des Demiurgen ftellt Herafleon jo dar, daß von dem vioc ’Aydoonov, der dem 

so Pleroma angehört, der Same ftammt, während der Swrsjo, der ebenfalls viös ’Ardoo- 
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zov, beißt, erntet und die Engel jendet, von denen jedem eine Seele angetviefen iſt, in 
die er eingeht (Ar. 35). So bilden die Seelen mit den Engeln Syzygien und erlangen 
dadurch die Fähigkeit mit dem Heiland die Verbindung einzugehen (fr. 18). Als Ziel 
ſchwebt ihm die Vereinigung aller pVosıs nwevuarızal oder der Apdagros rs Exkoyiis 
pvoic, die eine Einheit darjtellt, zur ZxxÄnola wevuarızı) vor, die mit dem Heiland 5 
zuſammen eine Syzygie bildet (fr. 37). 

Die Stellung zu den konkreten religiöfen Erjcheinungen war damit gegeben. Das 
Heidentum wird Herafleon nur unter dem Gefichtspunft des Hylifchen betrachtet haben; 
doch bieten die Fragmente darüber feine Außerung. Das Judentum ift wie die Welt ein 
Werk des Demiurgen. Es ift mangelhaft, da es weder die Erkenntnis der höheren geiftigen 
Welt vermitteln noch auch die Kraft zur Überwindung des Böfen zu geben vermochte. 
Das Leben, das es erzeugte, war nur ſchwach und vergänglich und ebenjo feine Herrlich: 
fait; denn es war eine Lwi] xoouxm. Das Leben, das der Heiland vermittelt, ftammt 
aus dem Geift und feiner Kraft und ıft daher ewig, unvergänglic (Fr. 17). Auch das 
Geſetz ftammt von dem Demiurgen, auch es wirkt den Tod, da es wegen der Sünden ı5 
Vernichtung bringt (Fr. 40). Dennoch fehlen der jüdischen Religion nicht die Heime des 
höheren geiftigen Lebens. Denn die Offenbarung bat ſich ſtufenweiſe von ber dunflen 
Andeutung bis zu der betvußten Erkenntnis vollzogen, was Heralleon dur das Bild von 
Schal, Ton und Wort deutlich zu machen fucht. Ein unbejtimmter Schall (700) war 
das Prophetentum (H roognten tafıs); in Johannes wurde der Schall zum Ton 0 
(gar), im Heiland ift erft das Wort erjchienen (Fr. 5). Den Weg, auf dem fich der 

laube an den Logos des Heilandes entwidelt, hat er fo bejchrieben (Fr. 39): „Die 
Menihen glauben zuerit, von Menfchen geleitet, dem Heiland. Wenn jie aber jelbjt an 
jeine Worte fommen, fo glauben fie nicht mehr wegen des menſchlichen Zeugnifies, fondern 
wegen der Wahrheit ſelbſt.“ 25 

Die Fragmente Heralleons find darum bejonderd wichtig, weil fie aufs deutlichſte 
zeigen, eine wie nebenfächliche Rolle die Nonenjpekulationen praftiih in dem Denken ber 
Schulhäupter gejpielt haben. Sie find freilih die Vorausſetzung für ihre Betrachtung 
diefes Lebens und der Kräfte, die e3 zur Erlöfung von dem Materiellen bringen, und die 
den in ihm liegenden Keimen der höheren, geiltigen Natur zur Entfaltung verhelfen. 30 
Herafleon läßt gelegentlich auch dieje Spekulationen einmal durchklingen. Wenn es vom 
Tempel heißt, daß er in 46 Jahren gebaut ſei (Yo 2, 20), fo it er ihm damit ein Bild 
für den Heiland; denn die Zahl 6 meift auf die Materie, die Zahl 40 aber, die mit der 
oberen, in die Materie nicht verflochtenen Vierheit identifh ift, auf den Anhauch des 
Geiftes und den darin liegenden Samen (Fr. 16). Was Herafleon in feiner Auslegung 35 
vor allem intereffiert, das ift der Weg, auf dem die Seele teil an dem Pleroma, teil 
an Gott gewinnt, mie fie des Böfen Herr wird und wie fie dem heiligen Geift eine 
Stätte bereiten fann. Man erkennt daraus, was man aud aus dem Brief des Ptole- 
mäus an Flora zu erkennen vermag, daß diefe Gnoftifer in erfter Linie durchaus religiös— 
fittlih intereffiert waren. Um das recht zu würdigen, ift es freilich nötig, fich über die 40 
Bejonderheiten ihrer Schulſprache hinwegzuſetzen. Aber man würde ihnen bitter Unrecht 
tbun, wenn man ihre Gnofis nur intelleftualiftiihb und fpefulativ verftehen wollte. 

8. Markus. Quelle: ren. I, 13—21; wahrſcheinlich auch I, 11, 3. Muf ibm be 
ruben Hippolyt, Philos. VI, 39—55 [für den Tert des Irenäus wichtig] und Epiphanius 
h. 34. Die Angaben der jpäteren Särefiologen find ohne Wert. Hieronymus hat M. zu 6 
einem Anhänger des Bajilides gemacht (ep. 74; 1, 449 Ballarji). Bal. 3. Nhenferd, De 
redemtione Marcosior. et Heracleonit. Opera phil. 194sqq.; A. Neander, Genet. Entmwide: 
lung d. vornehmijten gnojt. Syiteme 168ff.; ©. Salmon, DehrB III, 827 H.; N. Neigenjtein, 
Roimandres 2207. 2605. Ueber die Taufe j. F. Münter, D. gottesdienitl. Altertiimer der 
Gnojtifer, Anjpad 1790, S. 120 ff. 50 

Marfus jcheint ein Zeitgenofje des renäus geweſen zu fein, der, wo er von ihm 
joricht, redet wie bon einem Lebenden. Seine Wirkſamkeit entfaltete er in Kleinaſien 
(ren. I, 13, 5), doch kamen feine Schüler nad Weſten und breiteten feine Lehre bis 
nah Gallien hin aus. Enge Berührung mit der orientaliichen Gnofis würde auf ſemi— 
tüche Abkunft ſchließen lafjen, wenn nicht die gnoſtiſchen Gedankenreihen damals überall 6 
in der Luft gelegen hätten. Hieronymus, dem eine Außerung des Drigenes vorgelegen 
haben könnte, bezeichnet Markus als Ägypter (Komm. zu Jeſ 64, 4; IV, 761 Vall.). 
Aber es fcheint eine Verwechſelung zu jein (Salmon, DehrB III, 829). 
Schriften des Markus bat Irenäus benußt, leider obne ihre Titel zu nennen. Auch 
Clemens Aler. jcheint ſolche gefannt und gelegentlih ausgebeutet zu baben (z. B. w 

— 0 
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Strom. VI, 16, 140f. vgl. Salmon, DehrB II, 161). Daß die Selte eine Meng: 
apokrypher Schriften benuße, behauptet Irenäus ausdrüdlih, indem er binzufügt, ſie 
feien von den Markofiern jelbit fabriziert worden, um die Unverftändigen zu täufcen 
(noös tortos Aubdntov n)mdos änoxoipav zal vodam yoapav, As attoi Eria- 

5 0av, nageıop£oovow eis »zaraninkır av Avortov I, 20, 1), Ob dazu auch das 
Thomasevangelium gebörte, ift nicht mit Sicherheit auszumachen. 

Das Syſtem des Markus im einzelnen zu entwideln, ift bier überflüffig, da es ſich 
nicht ſoweit von dem der ganzen Schule entfernt, daß es eine ausführlibe Darftellung er: 
forderte. Eigentümlich fcheinen dem Markus Zahlenfpielereien getwejen zu fein, mie fie 

ıo Damals in der Mode waren. Der Einfluß der Neupythagoreer läßt fidh bei ihm befonders 
deutlich nachweifen. Auch eine andere Modethorheit, die Verbindung von Buchſtaben 
jpielerei mit den Zahlen findet fich bei ihm ausgebildet. Mit den 12 Doppelftunden 
des Tages werden die 24 Buchſtaben des griechiichen Alphabetes derartig in Beziebung 
geſetzt, daß das Alphabet in zwei Teile geteilt und diefe Teile gegenläufig nebeneinander 

ı5 neitellt werden, alſo A und 2, Bund YFu.f.f. (vgl. dazu Neigenftein, Poimandres 
©. 260f.). Markus hat die buchftabenfpielende Beichreibung des Aydowros oder irgend 
einer andern Gottheit auf die ’AArydera übertragen (ren. I, 14, 2). Wichtiger als die 
Seifenblafen arithmetifcher Geheimlehren, mit denen Markus die Nonenlehre feiner Schule 
umgeben bat, find die Mitteilungen aus der Liturgie der Markofier, durch die uns Ire 

zo näus einen Blid in die Sakramentälehre diefer Sekte tbun läßt (I, 21). 
Das Geheimnis der Erlöfung führten fie nach Irenäus auf eine unfichtbare und un— 

begreifliche Überlieferung zurüd. Daher fei es nicht feit umfchrieben und laſſe ſich nicht 
in ein Wort faffen. Soviel Moftagogen es bei ihnen giebt, foviel Erlöfungen, fügt re 
näus fpöttifch hinzu (d00: yao eloı ratıns rs yrouns uvoraymyol, Tooadraı xai 

» dnolvrowoeıs I, 21, 1). Die Waffertaufe bat nad ihrer Meinung nur pſychiſche Kraft: 
um volllommen zu fein, bedarf fie der Ergänzung durch die anoAvrowors. Nur fo giebt 
fie die Möglichkeit, in das Pleroma einzugehen. Eine Analogie bietet die Taufe Jeſu, 
die in zwei Afte zerfällt, die Maflertaufe, die Johannes d. T. fpendete und die drosı- 
towors, die volljogen wurde, ald der Ghriftus in Jeſus einging. Jene war pfochiic, 

30 diefe pneumatiſch. Bei manchen Markofiern bejtand der Braud (I, 21, 3), ein Braut: 
gemach berzurichten, in dem die myſtiſche Hochzeit der Seele ftattfand. So follten die 
himmlischen Syzygien nachgebildet und die Hochzeit der Seele mit dem Heiland dargeftellt 
werden. Andere vollzogen die Taufe am Waſſer mit den Morten: Auf den Namen des 
unerfennbaren Allvaters, in der Wahrheit der Allmutter, in den, der berablam auf Jeſus, 

s5 in die Vereinigung und Erlöfung und Gemeinſchaft der Kräfte (eis dvoua dyrooror 
Ilaroöos row Ökav, eis ’Alndeıav umteoa närıov, eis röv narekdörra eis ’Imoovr, 
eis Frmow zal dnoköroworv zal zowmvlavr row Övvdusav). Bei anderen war eine 
aramäifche Formel in Gebraud, die nah G. Hoffmann (Z3ntW IV [1903], 298) fo zu 
lefen ift: in —p=ea newpT ame Nun NT RT Dar non 003 d.h. Im Namen 

so der Achamoth, tauche unter! Das Leben, das Licht, welches ausgeftrablt wird, der Geift 
der Wahrheit möge bei deiner Erlöfung fein! (oder: [Du] Lebender, [Du] Licht, welches 
ausgejtrablt wird u. f. w.). Eine dritte Formel lautet: Der Name, der aller Gottheit und 
Herrichaft und Wahrheit verborgen ift, den Jeſus der Nazarener anlegte in den Lichtzonen, 
Chrijtus, der Herr deſſen, der durch den beiligen Geiſt lebt, zur engelbaften Erlöfung! 

45 (TO Övoua To Anoxexovunfvor Ano ndons Beörntos xal zugıörmtos zal Alndeias, 
0 dvedövuoaro "Inooös 6 Nalaonvös Ev tais Lwvars Toü pwrös, AÄotorös xUoros 
tod [öwvros da Ilveiuaros üylov, elc Abtowom Ayyekıznv). Cine andere ebenfalls 
aramätjche Formel iſt aus der auch bier verberbten griechtichen Transkription des Irenäus, 
defien Überfegung wie bei der oben mitgeteilten durchaus falfh ift, von Stidel (bei 

50 Stieren I, 229 Anm. h) fo refonftruiert worden: Di 1772 san j2 voes pre amen 
NO: Son nom more: mreon md h. Meſſias und Erlöfer meiner Seele von den 
Aonen dur die Kraft des Namens Jaos, des jeine Seele Erlöfenden, er ift Jeſus ber 
Nazarener. (Anders interpretiert die Worte W. MW. Harvey z.d. St.: non rem won 
TE HS OR NOES DIE ST aaa Ne ba mai nur: 9 d. b. Gefalbt und erlöft bin id 

55 von der Zeele und von allem Gericht im Namen Jaos; erlöfe die Seele, o Jeſu, du 
Nazarener!) Auf diefe MWeiheformeln antwortet der Myſte: Jch bin gefeftigt und erlöft und 
ich löfe meine Seele von diefem Non und von allem, was aus ihm ftammt, im Namen 
Jaos, der feine Seele erlöfte zur Erlöfung in Chriftus dem Lebendigen! (Zorijpryuaı za 
Jehrromua zal Arroodna iv ywyıw mon Arno Tod aldwos ToiTov zal narrur 

wur ao aroh dr tod Öronarı tod "la, Os &hvrromoaro TIP yozıjp adton es 
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anokvrowor &» Aororo to Zovrı). Die Umftehenden fprechen dazu: Friede ſei allen, 
auf denen diejer Name ruht (Eionvn näow, Er’ ois 1o Övoua toüro dnavanavcraı). 
Darauf folgt dann eine Salbung mit Balfamöl (vgl. Origenes, c. Cels. VI, 27). Zu: 
weilen wurde das Tauchbad unterlajjen und man begnügte fi) damit, unter ähnlichen 
Epiflefen den Täufling mit Wafjer und UI zufammen zu ſalben. Eine Salbung mit 5 
Balſamöl allein folgte auch darauf. Wieder andere vertvarfen alle fakralen Handlungen 
mit der Begründung, daß man das Myſterium der unausfprechlichen und unbegreiflichen 
Kraft nicht durch fichtbare und vergängliche Stoffe vollziehen dürfe. Die volllommene Er: 
löfung fer die Erkenntnis der unausſprechlichen Majeität (ziv Eriyroow Tod drooprjtov 
uey&dovs I, 21, 4). In der Gnofis erblidten fie die geiftige Erlöfung; weder Leib noch 10 
Seele könne daran teil nehmen, denn jener fei materiell, diefe ftammen aus der unteren, 
unvollkommenen Welt (£x roü — d. h. dem Tonos tijg ueodımtos, der 
Zwiſchenwelt, die ſich zwifchen dem Pleroma und der Materie befindet), Die Erlöfung 
erjtredt fid) aber nur auf den geiftlihen Menjchen (Tor Zow Avdowror Tor vev- 
natızör). 15 

Auch eine Erlöfung für die Toten ift den Marfofiern befannt gewejen. Man jalbte 
unter Epillefen das Haupt des Verjtorbenen mit Waſſer und Ol oder auch nur mit 
Balfamöl, damit er den dämonifchen Mächten unfichtbar werde (ut incomprehensibiles 
et invisibiles prineipibus et potestatibus fiant I, 21, 5) und bamit ber innere 
Menſch auffteige und die Seele zum Demiurgen gelange. Die Formel, mit der der Durch: ao 
gang durch die Reiche diefer Engelmächte erzwungen wurde, lautete: Sch bin ein Sohn 
des Vaters, des präeriftenten Vaters, ein Sobn in dem Präerijtenten. Ich Fam, um alles 
u feben, das fremde und das Eigene; nicht das überhaupt Fremde, denn es ift ber 
Achamoth, die das Weibliche ift und jie bat ſichs gemacht; denn ich leite mein Gefchlecht 
ber von dem Präexiftenten, und ich gehe wiederum in das Meinige, woher ich gelommen 25 
bin (2y0) vios ano Ilaroos, Ilatoöos noo0vros, vios de Zw red Ilooovu |jo nad dem 
Lateiniſchen; Cpipbanius hat zapörr|. Ador nuvra ldeiv ra dklöorgıa zal ra Tdta' 
»al ol» Aklörora ÖE navreiörs, alla is 'Ayauad, Hris Lori Ünkeıa zal raüra 
davrjj Enoinoe. zarayw ÖE To yEvos Ex Tod 7 oövros zal nogebouaı nah eis 1a 
idea, Öder Enkvda). Den Durchgang durch das Neich des Demiurgen verſchafft folgende an 
sormel: Ich bin ein fojtbares Gefäß, mehr als das Weib, das euch gemadıt hat. Wenn 
eure Mutter ihren Urjprung nicht fennt, jo fenne ich dagegen mid; ſelbſt und weiß, wo— 
ber ich bin, und ich rufe die unvergängliche Sophia an, die im Vater ift, die Mutter eurer 
Mutter, die feinen Vater bat, und feinen Gemahl: mannweiblid vom Weibe geboren 
machte fie euch, ohne ihre Mutter zu fennen und indem fie jich für allein exijtierend a5 
bielt. ch aber rufe ihre Mutter an (oxedös elıu Frrıuov uälkov apa rijv Onkeıav 
m» noujoaoav Önäs el ih imo Öudv Ayvoci rıjv Eavıns Öllav, Eym ÖE olda 
Zuavröv xal ywoorw, Öder elui, za Eruxaklodüua myv äpdaprov Lopiav, Its 
doriv dv WW Mesol ntno ÖL tis untoös budv rijs um &yodons unrega, aAl' oböE 
ovcuyo doperodmisıa de Uno Ünkeias yevouken £nolnoer Önäs, dyvoodoa xai 
mv unmtega abrjs zal doxoüca favımm elvau —— &ya de Enuxalodua abrisg 
mv unteoa). Dieſe Formel verfege das Neich des Demiurgen in Aufregung, der Geift 
des Berftorbenen gebe in fein Eigentum, indem er feine Fefleln, d. b. feine Seele, abitreife. 
Das an die obere Sophia, die den geiftlihen Menſchen dem Richter d. b. dem Demiurgen 
entzieht, zu richtende Gebet lautet folgendermaßen (I, 13, 6): Die du wohneft bei Gott 6 
und der myſtiſchen vorzeitlichen Sige, deren fich die jtet3 das Angeficht des Vaters ſchauen— 
den Majeftäten als Yeiterin und Führerin bedienen und aufwärts ziehen ihre Geitalten, 
welche jene Übermütige (d. h. die Achamoth) ſich vorftellte und uns die Abbilder durch 
die Güte des Urvaters emanierte, indem fie die Luft nach dem Höheren mie einen Traum 
batte: jiehe der Richter (d. h. der Demiurg) ift nabe und der Herold gebietet mir, mich zu verant- zo 
orten. Du aber, die bu uns beide kenneſt, lege eine Rechenfchaft für uns beide ab vor dem 
Richter! (> ndgedoe Oeoü xal uvorxns noo aldvo» Lıyjs, Üjv ra Meyedn da 
navıos BAenovra ıö nooowmnovr tod Jlatoös Öönyei oo zai n000aywyEl yoWusva 
dyaondow üvo Tas altwv uogpäs, as h ueyakdroluos Lxeivn gartagıaodeloa 
dıa 6 dyadov tod Iloondrogos nooefdkero huäs tas einövas, töre iridiuov T@v 55 
ävo os dvrünvıor Eyovaa' ldol ö Kos dyybs zal 6 xhov& ne weheleı dnokoyelo- 
dar oð ÖE @s Eruorauern ra duporowv tov Into Aumorkowv Nucr Aöyor &s 
Fva Öyra Tod zo) napdornoo»). 

Über den Abendmahlsritus haben wir nur eine kurze Schilderung (I, 13, 2), aus der 
ich aber das Weſentlichſte nicht entnehmen läßt, weil Jrenäus fein Abſehen nur auf das 
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magifche Beiwerk richtete und gefliffentlih den Eindrud hervorzurufen fucht, daß es ſich 
dabei um einen zur Dupierung der Einfältigen veranftalteten Schwindel gehandelt babe. 
Hat er nicht übertrieben oder gefärbt, jo lief e8 bei diefen Abendmahlsgebräuchen allerdings 
auf Tafchenfpielereien hinaus. Indem der Moftagog über den Becher voll Miſchwein das 

5 Danfgebet ſprach und die Epikleſe weit ale is verwandelte fich der gewöhnliche Wein 
in roten. Das wurde jo gedeutet, daß die höhere Charid (H Uno ra la Aaoıs) auf 
die Epillefe bin ihr Blut in den Becher geträufelt babe, damit die Teilnehmer aus dem 
Becher zu trinken und dadurch auch jener Charis teilhaftig zu werden begehren möchten: 
alfo die richtige Magie. Ein anderes Kunſtſtück beftand darin, daß Markus den aſſi— 

10 ftierenden Propbetinnen Becher mit Mifchtwein zu balten gab und fie das Danfgebet 
jprechen ließ. Dann nahm er felbft einen viel größeren Becher, in den er den inhalt 
des kleineren eingießen ließ. Darauf ſprach er folgendes Gebet: Jene Charid, die vor 
allem ift, die unausdenkbare und unausfprechliche, fie erfülle deinen inneren Menſchen und 
mehre in dir die Erfenntnis von fi, indem fie das Senfkorn in gutes Land einjät (7) zoo 

15 Tav Ölwv N) Avevvöontos xal Apomtos Adoıs ninoooaı oov rör kom Avdownor, 
zal aAndbivaı Ev 001 div yroow alrijs &yxaraoneloovoa TOVv x6xx0v 100 owÄneas 
eis rıjv dyadııv yav I, 13, 2). Auf dies Meibegebet füllte fi) der größere Becher jo 
mit Wein, daß er überlief. Die quantitative Vermehrung wurde dem Einjtrömen ber 
Charis zugefchrieben. Ob hier Irenäus boshaften Klatſch vertrieben oder die Sitten der 

20 Markojier N geichildert bat, entzieht fich der Beurteilnng. Neander (genet. Ent: 
a . 183) iſt geneigt, den Bericht des Irenäus auf ein Mißverjtändnis zurüd: 
zuführen. 

Markus felbit hat fih als Prophet gefühlt und fich die Kraft zugetraut, die Propheten— 
weihe auch andern mitzuteilen. Das Ritual ift bei Irenäus I, 13, 3 erbalten. Der 

25 Berichterjtatter bemerkt dazu, Markus habe ſich mit Vorliebe an angeſehene und begüterte 
Frauen herangemacht und diefe Durch Mitteilung der Prophetenmweihen für feine Sekte zu 
ewinnen gewußt. Er bat dabei nur überfeben, daß jeit den meisfagenden Töchtern des 
bilippus, deren Ruf ihm von Kleinafien her doch bekannt fein mußte, Prophetinnen in 

der ältejten Kirche nichts unerbörtes waren. Das Weihegebet lautete: Ich will dir Anteil 
"an meiner Gnadengabe gewähren, da der Allvater deinen Engel bejtändig vor jeinem 

Antli fieht. Die Stätte deiner Majeftät it in ung; wir müfjen zufammenjteben. Nimm 
zuerft von mir und durch mich die Gnade. Hüfte dich, indem du tie eine Braut ben 
Bräutigam ertwarteft, damit du wirft, was ich bin und ich, was du. Bereite in deinem 
Brautgemade dem Samen des Lichtes eine Stätte. Nimm von mir den Bräutigam, und 

35 fafje ihm und fei in ihm befaßt. Siehe, die Gnade ift auf dich berabgefommen! Offne 
deinen Mund und weisſage! Die Frau antwortet darauf: Ich habe noch niemals geweis— 
fagt und verftehe nicht zu weisfagen. Darauf fpricht der Weihende: Offne deinen Mund 
und ſprich irgend ettvad und du wirſt meisfagen!, worauf jene zu weisſagen beginnt. Die 
Bemerkungen, die Jrenäus daran fnüpft, daß foldhe Prophetinnen den Markus nicht nur 

0 mit ihrem Reichtum unterftüst, fondern auch die Gunft ihres Leibes hätten zu teil werben 
lafjen, wird niederträchtige Verleumdung fein, die an den gewagten, aber durchaus nicht 
— Bildern von dem Brautgemach ihre Nahrung wie ihren Urſprung haben 
mochten. 

Auch bei Markus, deſſen Spekulationen im übrigen die tollſte Phantaſtik offenbaren, 
45 iſt doch der religiöſe Grundgehalt nicht zu verkennen. Mag es mit den Taſchenſpielereien 

ſtehen, wie es wolle es läßt ſich darüber nichts mehr ausmachen — jedenfalls zeigen 
die Gebete, daß die Erhebung des inneren Menſchen zum Pleroma den Kern aller dieſer 
bunten Phantasmagorien bildete. Aber nicht eine myſtiſche Verſenkung in die nur dem 
avedua durch die Gnofis zugänglichen Tiefen der unausfprechliden und unbegreiflichen 

50 Geheimnifje, fondern die Abkehr von der Welt des Materiellen, der Welt des Böfen, dem 
Neich des in der Finfternis des Schlechten verjunfenen Teufeld. Die Zunge redet bie 
Sprache der Zeit; aber in dem Herzen tönt das alte Menfchheitslied von Fall und Er— 
löfung. Das ijt mehr wie Magie und Spuf. 

9. Kolorbafus. Die Gejchichtlichkeit der Perfon des Kolorbaſus unterliegt gewich— 
55 tigen Bedenken. Was Epiphanius von ibm berichtet (h. 35), ift die Wiedergabe von 

Einzelbemerfungen, mit denen Irenäus feinen Beriht über die Markofianer ausgeftattet 
bat, ohne daß er dabei den Namen des Zweiges der Schule nannte, von dem die Be: 
merfungen gelten (Volkmar, D. Kolorbafus-Gnofis, Z3hTh 1855, 614f.; Lipfius, 3. Quellen- 
fritif d. Epiphanios 167f.). Bon dem jo entitandenen Artikel des Epiphanius hat Tbeo- 

co doret (haeret. fab. I, 12) ein Exrzerpt geliefert. Philafter begnügt ſich mit der Notiz, 
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daß Kolorbaſus similiter in litteris et numero elementorum astrorumque septem 
vitam omnium hominum et generationem consistere adserebat (h. 43): Aud) 
Hippolyt hat offenbar nichts rechtes gewußt; mas er von ihm bemerkt, ift fo allgemein 
oder fo offenfichtlich Werlegenheitsaustunft, daß auf eine befondere Überlieferung nicht ge: 
ichlofjen werden fann (Philos. IV, 12. VI, 5. 55). Tertullian, adv. haer. 15 bat ; 
ebenfo wenig aus dem Syntagma Hippolyts zu entnehmen vermocht. Die Stelle adv. 
Valent. 4, an der man eine Erwähnung des Mannes fand, bietet in ihrer handſchrift— 
lihen Überlieferung zwar einen verderbten Tert; aber die Emendation des Yatinius, der 
bier den Kolorbafus einjeßte, ift ſchwerlich im Rechte (Kropmann lieft in der Ausgabe des 
Wiener Corpus II, 181, 3ff.: ad expugnandam conuersus ueritatem et cuiusdam 10 
ueteris opinionis semen nactus colubro suo uiam delineauit; überliefert ift in 
den drei Handfchriften colubroso. Engelbrecht ſchlägt colubrosum, Übler [astu] colu- 
broso vor). Duelle aller Nachrichten jcheint die rätjelhafte Stelle Yrenäus I, 14, 1 zu 
bilden, die im Lateinifchen fo lautet: hie igitur Marcus vulvam et susceptorium 
Colorbasi Silentii semet solum fuisse dieens quippe unigenitus existens semen, 
quod depositum est in eum sie enixus est. Der Ausdruck Colorbasi Silentii 
bereitet ohne Frage Schwierigkeiten, da von einem Stolorbafus bei Irenäus fonjt feine 
Rede ift und er daher jedem Leſer unverftändlich bleiben muß. Nun fönnten die beiden 
legten Buchſtaben eine Dittograpbie fein, jo daß der Tert urfprünglich gelautet hätte 
Colorba Silentii, wenn nicht Epiphanius das Kolooßdoov bezeugte. Aber mas ift 20 
una »al Exdoyeior wis Kolopßä Zıyjs? Es Fönnte nur ein Kunftausdrud der 
Schule fein, der jedoch fonft nirgends erwähnt wird. Der Verſuch Heumanns (Hamburg. 
bermifchte Bibliotb. 1743, I, 145), ein hebräifches Aquivalent in FI78 >> zu fonftruieren 
und darunter die Urvierheit in ihrer Gefamtbeit zu begreifen („alle Vier zufammen‘) 
liefert feinen pafjenden Sinn, wenn man nicht eben verfteht: „die der Tetraftys an: 5 
gehörige Sige“. Immerhin ift diefe Löfung noch derjenigen von Baur (Kirchengeſch. der 
3 eriten Jahrh. 204, Anm. 1) vorzuzieben, der das Wort auf >78 >77 zurüdführt und 
die „Stimme ber Vier“ d. b. der oberiten Tetras im Gegenjag zu der FIıyr) veriteht. 
Denn ein ſolches Wortipiel wäre den Lejern des Irenäus unverftändlich geblieben und 
zudem war Srenäus gar nicht in der Yage es zu machen, da er fein Hebräifch veritand. 30 

ort bat aber zudem mit Recht geltend gemacht, daß der Sinn verlange: die Kolarba der 
ige und vorgejchlagen, den Text des Itenäus zu ändern: zjsc Kolapfßa Ex ZLiyis 

(DehrB II, 595%). Doch eine Anderung des Tertes ift bedenklich, da die Dunkelheit ja 
ſehr wohl bereits durch die Quelle verurfacht fein Zönnte, der Irenäus in diefem Ab: 
ſchnitt folgte. 85 

Auffallend und unerflärt bleibt aber immer der unerwartete Ausdrud für die oberfte 
Tetras, der an dieſer einen Stelle auftaucht und nachber nicht wieder zum Vorſchein 
fommt. SHilgenfeld hat darauf hingewiefen, daß der Name Kokooßdoros ſich auch bei 
Nilus (ep. III, 52) finde, ebenfo ald Kolooßaoıos CIGr 6585 (ZwmTb 1880, 241. 
Ketzergeſch. 288). Die Möglichkeit der Eriftenz eines Valentinianers ift damit unzieifel: 40 
baft beiwiejen, aber ebenjo fünnte damit, tie Lipfius will (JrrTh 1887, 593) der Weg 
gezeigt fein, wie Hippolyt zu feinem Mißverſtändnis fam, das dann alle fpäteren Härefio- 
logen nachgemacht haben. Das volllommene Schweigen des Jrenäus über eine Sefte des 
Kolorbafus it ſchwer verftändlih und könnte nur zur Not aus der Dürftigfeit feiner 
Quellen erklärt werden. Aber gerade über Markus ftanden ihm bejonders reichlihe Nach: a5 
richten zu Gebot, jo daß diefe Erklärung wenig wahrſcheinlich ift. 

Ein ficheres Urteil über die Frage läßt fich bei der Befchaffenheit des Quellenmaterials 
nicht abgeben. Vielleicht ſchafft die Kenntnis der handichriftlichen Überlieferung des Epi- 
phanius und der lateinischen Überjegung des Irenäus noch die Möglichkeit, dem Verſtänd— 
nis der Stelle näher zu fommen oder die Feblerquelle zu entdecken. 50 

10. Quellen und Bedeutung des valentinianifhen Spftems. Überblidt 
man die Grundgedanken des Syſtems, das im einzelnen unendlich variiert bei den Schülern 
wiederkehrt, jo ergiebt fih, dak es zum guten Teil in dem Platonismus, mie ihn die 
fpätere Zeit verftand, mwurzelte. Es ift das Lied vom Fall, der Sehnſucht und der Er- 
löfung der Seele, das Valentin, wie im Grunde alle Gnoftifer, gefungen bat. Der 55 
unendliche Geift, auf deſſen Reich das wenua ein unveräußerliches Necht bat, zieht die 
Menfcyengeifter wieder zu ich, weil in ihnen nie die Sehnfucht nach der höheren Welt 
erlojchen iſt und weil fie aus der Vergänglichkeit des Irdiſchen wie aus einem Gefängnis 
berausftreben. Wie der platonische Eros zwiſchen dem Sterblihen und Uniterblichen ver: 
mittelt und in der Seele den Trieb nad der ewigen Schönheit der idealen Welt nicht bo 

— 5 
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zur Ruhe fommen läßt, fo bei Valentin die Sophia-Achamoth. Die Aonen, diefe hypoſta 
jterten Begriffe, find im Grunde nichts anderes als die platoniſchen Ideen, wie ſchon 
Tertullian mit Recht hervorgehoben bat (de anima 18). Allerdings iſt es fein reiner 
Platonismus, der in Valentin und feiner Schule bervortritt. Daß pytbagoreifche Einflüfje 

5 in allerlei Zablenfumbolif und Antithefen bervortritt, ift bereitS von Jrenäus bemerkt worden 
(quod autem velint in numeros transferre universum hoc a Pythagoricis ac- 
ceperunt II, 14, 6; vgl. Sippolyt, Philos. VI, 24 u. ö.). Ebenfo ift der Einfluß der 
Stoa unverkennbar, von der beitimmte Yieblingsausdrüde wie dıuadeoıs, nooxon]), zatd- 
Amypıs, doun, oboia, »ataoxevı) u. a. entlehnt find und der Gedankengänge, wie bie 

ı0 Rolle des orioua und nados, die Vorftellung einer Weltverbrennung nachgebildet worden 
find. Berftändlich wird diefes Syſtem nur auf dem Boden eines philoſophiſchen Synkretis 
mus, wie er die Zeit beberrichte. 

Aber es follte nicht Whilofophie fondern Religion jein, was die Gnojtifer verfündeten. 
Auch bier jind fie von dem Synkretismus ihrer Zeit auf das jtärkjte beeinflußt worden. 

15 Wie tief diefer Einfluß reichte, läßt fich zur Zeit noch nicht überfchauen, da die Quellen 
jet erſt erjchlojjen werden, mande nod zu erſchließen find. Wie ftarf der heidniſche 
Synkretismus des ſemitiſchen Drients eingewirkt bat, läßt fich ebenfalld noch nicht völlig 
ermeſſen, da eine Gefchichte des jemitifchen Heidentums noch nicht gefchrieben iſt. Durch Ver: 
mittelung der Opbiten mag bier mandyer Same aufgegangen fein, der dem orientalijchen 

2» Boden entjtammt. Die ägyptiſche Religion, die Volkereligion der Griehen und Römer 
— fie alle haben beigetragen, das religiöfe Anjhauungsmaterial zu jchaffen, mit dem diefe 
Gnofis operiert. So ift dann diefe Summe veriwirrender Bilder und krauſer Voritellungen 
entitanden, innerhalb deren es ſchwer ift, einen leitenden Faden in der Hand zu behalten. 
Dennoch jcheint wenigſtens ein Teil der Schulbäupter durch die Fülle der Gefichte nicht 

25 vertoirrt worden zu fein. Sie wollten, wenn man fie nad den Neften ihrer autbentifchen 
Ausfagen beurteilen darf, den von unzähligen Vorftellungen religiöfer Art verwirrten 
Heiden einen einfacheren und zuverläffigeren Weg zu Gott zeigen, und diefer Weg ging 
durch die Perſon Jeſu Chriſti. 

Die Autoritäten, unter die ſie ſich ſtellen, ſind die Worte Jeſu und ſeiner Apoſtel. 
An ihrer Hand kritiſierte Ptolemäus das jüdische Geſetz, in ſie läßt Valentin feine Dar— 

legungen ausklingen, aus ihnen fuchte Herafleon fein Spitem zu entwideln, wobei es ihm 
freilich pafjieren mag, daß er die Worte der Evangelien mehr in das Schema jeiner Lehre 
preßt, als died nach ihnen modelt. Balentin beruft ſich nicht auf irgend einen obſkuren 
Weiſen oder Propheten, fondern auf den Paulusſchüler Theodas, an deijen Erxiftenz zu 

35 er nur dann berechtigt wäre, wenn feine Gegner deijen Nichteriftenz betviefen hätten. 
arfus rühmt fich freilich propbetiicher Begabung und einer bejonderen inneren Erleuch— 

tung durch die höhere Weisheit, die ihm die Geheimniffe einer höheren Welt offenbart 
babe. Aber damit that er nichts außergewöhnliches. Auch Heiden und die chrijtlichen 
Gemeinden rühmten fich ihrer Propheten und Prophetinnen und räumten ihnen bejondere 

40 Vorrechte ein. Beurteilt man das Ghriftentum nur nad) den wenigen kirchlichen Schriften, 
die aus der älteften Zeit übrig geblieben find, jo jcheint der Abitand groß genug. Aber 
wir würden die Diſtanz befjer und richtiger jchägen, wenn wir die litterariichen Denl- 
mäler jener Zeit noch volljtändig befäßen. Dann würden wir auch ein zutreffenderes Urteil 
über das abgeben können, was damals „chriftlih” war, als uns das bei unferen lüden: 

45 haften Kenntnifjen jegt möglich ift. In jedem Falle haben dieje Gnoftifer nichts anderes 
fein wollen, als chriftliche Xehrer, Prediger oder Propheten. 

Die Kirche hat fie freilich fpäter anders beurteilt. Daß fie das Chriftentum in der 
gebildeten Welt erft möglih maden halfen, hatte man bald vergeffen. Die Apologeten 
hätten den Chriften nicht zum Siege verholfen, denn fie jchütteten das Kind mit dem Babe 

waus und man bat mit Necht ihr Chriftentum „peinlich dürftig“ nennen fünnen (Jülicher, 
Die riftl. Religion |D. Kultur der Gegenwart I, 4, Yeipzig 1905] ©. 100). Die alte 
Heligion, die fie nur in den Mythen zu finden meinten, erjchien ihnen als Blödjinn, die 
alte Philoſophie Thorbeit und Trug oder im beiten Kalle ein kümmerliches Plagiat der 
biblischen Weisheit. Und daneben follte nun dennoch zugleich das Chriftentum als bie 

55 vollkommenſte Philoſophie erwieſen und fein Recht dur einen Vergleich völlig inkon- 
gruenter Größen behauptet werden. Dem gegenüber haben die Gnojtifer den Charakter 
des Chriftentums als einer Erlöfungsreligion auf das emergifchfte feitgehalten. Was fie 
ſuchen und vermitteln zu fünnen meinen, ift die Überwindung der Welt, diejes Inbegriffs 
von Sünde, Tod und Teufel, und die Gemeinfchaft mit Gott. 

17) Die Gefahr, die trotzdem in diefer Gnofis lag, ift von der Kirche inftinktiv erfannt 



Balentinus, Gnoftiter Valentin, d. heilige 47 

worden. Der Dualismus, der durch fie verewigt wurde und der dem Denken jener Zeit 
durchaus nicht anftößig erjchien, drohte den Monotheismus zu zeritören und einen Ditheis- 
mus an die Stelle zu fegen, deſſen Konjequenzen an der Lehre Marciond deutlich werden. 
Und die Auflöfung alles Gefdhichtlichen, feine Verflüchtigung zum bloßen Bild und Gleich- 
nis, zu einem rein zufälligen Faktor in dem großen und ewigen geiftigen Emanationd- 5 
und Erlöjungsdrama brachte die Gefahr, daß das Ehrijtentum den feiten Boden der Wirf- 
lichkeit unter den Füßen verlor. Es mag fein, daß noch Valentin diefe Gefahr abzuwenden 
vermocht hat, aber Männer wie Markus zeigen, daß fie früber oder fpäter unabwendbar 
war. Bon Spekulationen, perfonifizierten Begriffen und künſtlich fonjtruierten Perſonen 
aber fann feine Religion auf die Dauer leben. 10 

So beredtigt daher der Kampf gegen diefe Gnofi3 tar, jo läßt fich doch bei rüd- 
ichauender Beurteilung nicht verfennen, wie viel fegenäreicher Heime die Bewegung in ſich 
ichloß, die fpäter in der Kirche zur Entfaltung gekommen find. Wieweit Valentin für die 
firhliche Organifation vorbildlicdy geworden ijt, läßt fich nicht mehr erkennen, da wir über 
die Organifation feiner Gemeinden zu wenig willen. Immerhin Elingt feine Scheidung ı5 
zwifchen den Pneumatifern und Piycilern noch in der fpäteren ———— von einer 
doppelten Sittlichkeit in der Kirche wieder. Das Gebiet, auf dem die Folgen der Thätig— 
leit Valentins und feiner Schule am deutlichſten wahrzunehmen find, iſt die wiſſenſchaft— 
liche und erbauliche Litteratur. Gerade bierin fcheint feine Schule mit befonderem Eifer 
thätig getvejen zu fein. Apokryphe Evangelienerzäblungen und Apoſtelfahrten befriedigten 20 
in romanbafter Form das Yejebebürfnis des Durchfchnittsgebildeten. Für die litterarifchen 
Intereſſen der höher Gebildeten forgten Oden; der Erbauung dienten Predigten und die 
wiſſenſchaftliche Litteratur vertraten umfangreiche Werke eregetischen und fuftematifchen In— 
baltes. Es war fein Wunder, daß dieje intenfive literarische Thätigkeit der Schule einen 
Ruhm verjchaffte, der um fo peinlicher für die Kirche fein mußte, als fie nichts Gleich: 26 
artiges beſaß. Derartiges zu ſchaffen war die dringende Aufgabe der nächſten Zeit. 

In welchem Maße aber die Firchliche Litteratur, die zuerft verdiente, eine wiſſenſchaft— 
lihe genannt zu werden, von Valentin und feiner Schule beeinflußt worden it, zeigen 
Clemens und Drigenes noch auf das deutlichſte. Niht nur, daß die Belämpfung der 
valentinianischen Lehren offen oder verjtedt die Werke Clemens’ wie ein roter Faden durch- 30 
zieht, er hat auch in nicht wenigen Fällen Bilder, Allegorien und Gedankengänge feinem 
Gegner abgelaufht, um jie gegebenenfalld zu verwerten. Die Kommentare des Origenes 
find ohne Zweifel, wie derjenige zum Johannesevangelium zeigt, u. a. auch zu dem Zweck 
geichrieben, die gnoſtiſche Schriftauslegung zu verdrängen. Und wenn von ihm, in jeinem 
jpäteren Alter wenigſtens, maſſenhaft Predigten aufgezeichnet und herausgegeben worden 35 
find, jo wird auch dabei der Gegenja gegen die jeelenmörberiichen Homilien der valen- 
tinianifchen Schule mitgewirkt haben. An rhetorifcher Kraft, an echtem Pathos war 
Balentin freilih dem Origenes überlegen. Aber deſſen Hare, in ihrer nüchternen Beweis: 
führung eindrudsvollen Erörterungen, die nie die überlegene Einficht des wahren Gelehrten 
verleugnen, werden gerade in den Kreifen nicht mwirfungslos geblieben fein, für die jene 40 
valentinianischen Predigten eine Gefahr bildeten. Daß man aud das Mittel der Dich 
tung nicht verſchmähte, beweist der Hymnus des Clemens Aler., auf dejlen Bilderreichtum 
vielleicht auch valentinianifche Poeſie befruchtend eingewirkt hat. 

Auf diefe Weife bat die Kirche die Maffen der Feinde umgejchmiedet und mit ihnen 
die Gegner übertvunden. Aber die Erinnerung blieb noch lange lebendig und als jchon 45 
längft die letten Refte verjchtwunden waren, bat fich die Geſetzgebung noch mit ihnen be: 
faßt (Cod. Theod. X, 5, 65 8 2). Erwin Breujchen. 

Balentin, d. heilige, 5. Jahrh. — AS ;. 7. Jan. BdI S. 368; Rettberg, KG 
Deutſchlands I, ©. 2205. II, ©. 133; Haud, KG Deutichlands I’, S. 360. 

Es giebt eine Anzahl von Männern des Namens Valentin, die in der alten Kirche 50 
und im MA. ald Märtyrer verehrt wurden. In der Nähe Roms, an der Via Flaminia, 
liegt das Cömeterium des hl. Valentin, eines römijchen Priefters, j. Kraus, Roma sott. 
©. 533f. Der römifchen Depositio martyrum ijt fein Name noch fremd; dagegen 
findet er fich zum 14. Februar in mittelalterlihen Martyrologien, z. B. im Breviar. 
Einsidl. des 12. Jahrhunderts: Romae Valentini presbyteri, Spoliti Vitaliani 56 
item Valentini episcopi, AS Nov. II, 1 ©. 20. Mit ibm zufammengeflofien, viel- 
leicht urfprünglich identisch ift nicht nur der hier genannte Bifchof Valentin von Spoleto, 
ſondern auch der Bifchof Balentin von Terni; im Martyr. Sangall. des 10. Jahr: 
bunderts lautet der Eintrag: Romae Valentini epi., Interannis civitate Valentini 
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epi., a.a.D. Den Valentin von Terni kennt audy der Cod. Bern. des Martyro- 
logium Hieronymianum, aber zum 14. April und nicht als Biſchof. Man befindet ſich 
bier alfo auf ſehr unficherem Boden. Die Alten des Priefters wie des Bifchofs find jung 
und unglaubwürdig. Im MA. feierte man den Valentinstag auch in Deutichland, ſ. z. B. 

5 das unter Biſchof Wolfgang gefchriebene Negensburger Kalendarium bei Mehler, Der bl. 
Wolfgang ©. 172. „St. Velten” galt als Schußheiliger gegen die fallende Sudt. Zum 
13. November hat das ältefte farthaginienfishe Martyrologium den Eintrag s. Valentini, 
Gött. Abh. NF III, 3 ©. 21. Aber von diefem, wahricheinlich afrikanischen, Märtyrer 
wifjen wir nichts als den Namen; er erfcheint auch im Cod. Bern. des Martyrol. 

10 —— aber am 14. Februar (AS Nov. II, 1 ©.29: In Africa natale s. Va- 
entini). 

Sicherere Kunde als über diefe und andere altkirchlihe Märtyrer des Namens 
Valentin haben wir über einen gleihnamigen Biſchof, der in der ausgebenden altkirchlichen Zeit 
in Rätien thätig war. Freilich ift auch fie dürftig genug. Eine Notiz über ihn giebt 

15 Eugipius (ſ. Bd V ©. 590,31) im 41. Kapitel feiner a Severind. Danach 
war er Abt und Bifchof der Rätier und ijt er am 6. Januar eines nicht zu beftimmenden 
Jahres geitorben. Bon der nachhaltigen Verehrung, welche ihm in einem nicht allzu 
beichränften Kreife zu teil wurde, giebt Venantius Fortunatus, V. Mart. IV v. 647 f., Runde. 
Er weiß von Balentinskirhen in Noricum. Endlich hören wir in Aribos V. Corbin. 17 

x AMA XVII, ©. 262 von Balentins Grab in Mais bei Meran, alfo auf rätiſchem 
Boden. Hiernah wird man Walentin als einen in Nätien und dem benachbarten 
Noricum für die Ausbreitung des Chriftentums ohne feſten Sit thätigen Biſchof zu be: 
trachten haben. Die Zeit feines Wirkens ergiebt fi daraus, daß nad V. Sever. 41 
fein Schüler Lucillus um 480 ein Greis war: er wird alſo in der erften Hälfte des 

35 5. Jahrhunderts gewirkt haben. Die Reliquien Balentins wurden von Herzog Taffilo 
von Batern 768 nah Paſſau gebracht, V. Corbin. 35 ©. 270. Seitdem nabmen Kirche 
und Bistum von Paſſau den bl. Valentin ald einen ihrer früheften Inhaber und Ne: 
präfentanten in Anſpruch. Die etwa dem Anfange des 11. Jahrhunderts entitammenden 
Alten ſchildern Valentin als einen von Often ber in die Gegend von Baffau gefommenen 

0 Fremdling, der eine Zeit lang ala Miſſonsbiſchof in diefer Gegend gewirkt babe. Doc 
babe jeine Predigt hier wenig genug ausgerichtet, und er fei deshalb bei Papſt Yeo I. 
darum eingefommen, feinen Bichofsfis in eine andere Gegend verlegen zu dürfen. Zwei— 
mal habe ihm Leo diefe Bitte abgeichlagen. Als er zum dritten Male endlich durch— 
gedrungen, babe er fich ſüdwärts in die Bergländer (montana), da h. in die Tyroler 

3 Alpen zurüdgezogen, und ſei bier bald darauf geſtorben. — Ahnlich lauten die An- 
gaben einer bleiernen Tafel, die man im Jahre 1020 neben feinen Gebeinen gefunden 
haben wollte, und die angeblid im 5. Jahrhundert, kurz nad des Heiligen Tode, 
verfertigt wurde, in Wahrheit aber jchwerlicdh vor dem 12. Jahrhundert entjtanden: ift. 

(Zödler 7) Hand. 

40 Balentinus, Papſt 827, war der Nachfolger Eugens II. und Vorgänger Gregors IV.; 
er regierte faum einen Monat; fo berichten die fog. Annalen Einharde, während die 
Biographie V.8 im lib. pontif. von vierzig Tagen jpricht. Nach derfelben war er ein 
geborener Nömer de regione via lata, Papſt Paſchalis weihte ihn zum Diafon und 
erhob ihn fpäter zum Archibiafon. Hand. 

4 Balerian von Gemelinm, get. um 460. — X. Duchesne, Fastes &piscopaux de 
l’ancienne Gaule 1?, Paris 1907, p. 290. 296. — Gallia christiana III? (1876), S. 1268. — 
Hist. litt. II, 3285. — Tillemont, M&m. ecel. XV, 125. — Malnory, Saint C&saire &väque 
d’Arles Paris 1894, 43. 70. 251. — Die editio princeps von Jac. Sirmond: Sancti Vale- 
riani episcopi Cemeliensis homiliae XX. Item epistola ad monachos, de virtutibus et 

50 ordine doctrinae apostolicae. Omnia nunc primum praeter unicam homeliam, post annos 
plus minus mille ducentos in Jucem edita. Lutetiae Parisior. 1612, 8° (238 Seiten Tert). 
— Verzeichnis der fpäteren Ausgaben bei MSL 52, 783 ff. aus Galland X u. Scwenemann II. 
Der Abdrud 691— 758 ift nach Galland genommen. — Theophili Raynaudi S. J. Apologia 
pro S. Valeriano (MSL 52, 757—836) gegen den Vorwurf des Semipelagianismus (1633); 

55. Schad, De Valeriano seculi quinti homileta Christiano, Havniae 1814. — RQH 1892, 
©. 259; 1905, ©. 77. 

Die in der Süboftede Galliens gelegene eivitas der Vedantier, welche die erjte 
Station in der Landſchaft Alpes maritimae für den aus Ligurien fommenden Reifen: 
den tar, ehe er den eigentlichen Grenzfluß Varus paffierte, überragte an Bedeutung des 
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am Meer gelegene Kaſtell Nicea (Nizza), hatte Amphitheater, Aquädult, Thermen und 
ſtand unter einem Präfekten. Heute ift fie bis auf einen Hügel (Cimiez), der eine Kirche 
und eine Abtei trägt, verſchwunden; der alte Name war wohl Gemenelion. Einer ber 
beiden einzigen dortigen Biichöfe, deren Namen uns befannt find, war Balerianus. Biel: 
leicht ift er der Verwandte des Eucherius von Lyon, an den diefer feinen berühmten Be 5 
fehrungsbrief richtete (MSL 50, 711; vol. Tillemont 1. c.). Von feiner Amtsthätigfeit 
weiß man nur, daß er 439 an dem Konzil zu Riez, 452 an dem zu Vaiſon teilnahm 
(Hefele, Conciliengeſch. II’, 289. 296), mit 18 anderen gallifhen Biſchöfen Leo d. Gr. 
—— für den Primat von Arles eintrat (ſ. d. A. Bd II, 58, 22) und ſich gegen die 
Anſprüche des Theodor von Frejus erllärte (j. d. A. Fauftus von Reji Bd V, 783, 10). 10 
Er ift aljo Anhänger des Hilarius von Arles und des Fauftus geweſen. Was ihm 
Bedeutung giebt, find aber jeine Homilien. Bis 1612 war nur die unter Augujtins 
Namen gehende de bono diseiplinae befannt, die 1601 von Meldior Goldaft zu Genf 
ald dem Valerian gehörig erwieſen und ediert war (MSL 52, 687). Sirmond fand in 
einer Gorbejenfer Handſchrift 19 andere, die er demfelben Valerian zufchrieb. Die 15 
äußeren Gründe dafür find nicht jo ſchwach, wie Schad ©. 15 angiebt. Allerdings 
werden jie aber dadurch verftärkt, daß, mie Schad zuerft bemerkt hat, in ben Flores 
doctorum des Thomas Hibernicus (geft. 1289, vgl. Caf. Dudin, Commentar. de ser. 
ecel. III [1722], 611f) Sentenzen aus unſeren Homilien einem episcopus Valerius 
zugeſchrieben werden, unter dem unfer VBalerian zu verfteben fein wird (vgl. Flores 20 
doetor., Antv. 1558, p. 132. 453. 732). Xeider verfährt Schad in diefer Unterfuchung 
nicht forgfältig genug. — Die inneren Gründe für die Zufammengebörigfeit der zwanzi 
Homilien (und des Briefes an die Mönche) erhalten einen bedeutenden Zuwachs — 
die gleichartige Anwendung des Kurſus, des Rhythmus. Valerian hat ſeine Homilien 
mit allen Kunſtmitteln der galliſchen Rhetorenſchulen ausgeſtattet, feine Diktion weiſt 35 
überraſchende techniſche Feinheiten auf. Auch die Allitteration weiß er wirkungsvoll zu 
verwerten (vgl. z. B. MSL 52, 698 B). Dabei fehlt bier noch die bis zur lächerlichen 
Unnatur überladene Ornamentif der abfterbenden Nhetorenjchule des 6. Jahrhunderts 
(Avitus dv. Vienne). VB. ermübdet nicht durch gehäufte Orymora, wie Petrus Chrofologus. 
Seine Diepofition ift ſtets Har (vgl. das Grundfchema bei Schad ©. 48 ff.), wie bei 30 
Seo d. Gr.; aber er ift viel farbenreicher als diefer. Am glänzendften ift er in Schilde: 
rungen ; bier erliegt er bisweilen der Verfuhung, durch Ausmalung länger zu feſſeln, 
als das Ebenmaß der Rede verträgt. Sein Wortichag ift bedeutend, Abweichungen von 
den Haffifschen Wortbedeutungen find ähnlich wie bei Salvian und Chryſologus (Schad 
©. 56). Er eitiert fonfequent nur die Bibel und zwar durchgehends nicht nach der Wulgata 35 
(Schad ©. 29 ift grundfalſch). Den Seneca benußt er ohne ibn zu nennen (vgl. Hom. II 
mit de providentia ce. 1ff.), wie auch fein Stil dem des Seneca nachgebildet iſt. Die 
vorliegenden Homilien find ald Sammlung ausgearbeitet und herausgegeben: der Schluß 
einer Rede bildet oft die Vorbereitung auf das Thema der nächiten (vgl. z. B. den Schluß 
von Hom. VI mit dem Thema von Hom. VII, au Hom.I am Schluß mit Hom. II s 
init.), und eine ſpätere Nede weiſt mehrfach auf eine frühere zurüd (4.8. MSL 52, 
711 B auf 708 B). — Daß Valerian von Gennadius nicht erwähnt wird, hat vielleicht 
in dem geringen Umfang der Sammlung feinen Grund. — Als Gejchichtäquelle find 
die Homilien wertvoll, weil fie die Einfeitigfeit Salvians in der Zeitbeurteilung ergänzen; 
von den Barbarenkriegen wurde Gemenelion damals nicht direft berührt; aber Züge von # 
Kriegsgefangenen paffierten oft die Stadt, und der Loskauf fpielt in den Reden eine 
große Rolle. — Über die Theologie des V. ift viel geftritten worden, mit geringem Er- 
tolg, da er dogmatifchen Kontroverjen abfichtlih aus dem Wege gebt. Dies ergiebt ſich 
befonder8 aus der 12. Homilie de bono conservandae pacis. Im Zuſammenhang 
mit Bj 133 warnt er davor, fich von der Kirche zu trennen und legt ein kurzes trinitarijches 50 
Belenntnis ab, das ziemlich modaliftifch Tautet (vgl. Hom. III MSL 52, 702 B), aber 
obne den geringften Hinweis auf Nom oder ein Konzil oder des Traditionsprinzip des 
Vincentius von Lerinum; und unmittelbar darauf warnt er vor Streitluft. Hom. VII 
MSL 715 BC wird ef 58, 7 auf notleidende Juden, Häretifer, Heiden und Barbaren, 
wie auf Chriften, bezogen. In der Gnadenlehre zeigt die viel erörterte Hom. XI den 55 
V. als Anhänger des Fauftus von Niez, aber Ri alle Polemik gegen den Prädefti- 
natianismus und ohne Ablehnung der innerlich wirkenden Gnade. Sein Standpunft ift 
bon dem des Gäfarius von Arelate wenig verfchieden (vgl. Rev. ben. XXIII [1906], 
367) nur daß jeder Einfluß Auguftins fehlt. DB. ift vor allem Moralift, jein Lieblings: 
gedanke ift die Forderung der Disziplin, der Arbeit am fich felbit, im Aufblid zu Gott, 60 

27” 
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Chriftus und den Märtyrern. Hom. XV—XVII nennen die Ortsbeiligen des Biſchofs— 
jiges (Pontius, Nazarius, Geljus: vgl. AS 14. Mai III, p. 274—279. Hist. literaire 
Il, 332; Gall. Christ. 1. ec.) nicht mit Namen, weift aber 745 B beutlich auf fie hin. 
Charakterijtiih ift der Sat: quamvis ... fides probata sanctificet, opus tamen 

sest, ut sit qui ipsam fidem Domino suppliei intercessione commendet. — Der 
Brief Balerians an die Möndye (MSL 52, 755 ss.) wird von einigen ald Abtsfchreiben 
aufgefaßt, das nad Lerinum gerichtet geweſen wäre (Fabricius, Bibl. VI (1746), 782; 
Schad ©. 8); aber Walerian war gewiß nicht Abt von Yerinum, fondern er bat nur 
die dortigen consuetudines auf die KHlöfter feines Gebietes übertragen, wie viele andere 

10 galliſche Biſchöfe (Malnory 251). Der Brief fol diefe Gewohnheiten als apoftolifche 
rechtfertigen. — Das Todesjahr Valerians ift unbefannt; Gemenelium wurde mit Nizza 
vereinigt und iſt durch Longobarden und Saracenen völlig zerftört worden. Das rajche 
Einten feines Biſchofsſitzes ift wohl eine Haupturfache gewwefen, daß manche Homilien 
Balerians früb unverdienter VBergefjenbeit anheimftelen oder unter fremden Namen ver: 

15 breitet wurden, 3. B. vielleicht des Petrus Chryſologus (hist. litt. II, 332) oder etwa des 
Eucherius. Aruold. 

Valeriauus, römiſcher Kaiſer 253—260. — Prosopographia imperii Romani ed. 
Deſſau II, p. 286; Tillemont, Histoire des empereurs t. III; Th. Bernhardt, Geſchichte Roms 
von Balerian bis zu TDViokletians Tode, Berlin 1867; 9. Schiller, Geſchichte der römiſchen 

© Saiferzeit I, 2 Gotha 1853, S. 811ff. — Die auf die Neligionspolitif bezüglihen Quellen 
jind dürftig; die widhtigjten sind der Bericht des Dionyiius von NAlerandrien (Euseb. VII, 
10. 11), die Acta proconsularia Cyprians (Hartel III, p. COX) und der über das Reſtript 
vom Jahre 258 referierende SO. Brief (Hartel II, p. 839). 

Publius Licinius Valerianus entjtammte einer vornehmen Familie und hatte ſich in 
25 militärifchen und bürgerlichen Amtern bewährt. In der blutigen Katajtropbe, mit welcher 

die Ujurpation des Amilianus gegen Gallus abſchloß, gewann er 253 den Purpur, indem 
in Nätien die Armee ibn als Muguftus ausrief. Den troftlofen Zuftänden im Reiche 
und den friegerifchen Vermwidelungen an den Grenzen bemühte er jih nad Kräften zu 
begegnen, aber der gute Mille des Sechzigjährigen Tand zu voller Auswirkung nicht mebr 

30 die notwendige Energie. Die Folge war eine unfihere Haltung und Nachgiebigkeit gegen 
fremde Einflüffe. Sein Sohn und Mitregent Gallienus, der den Weften des Reiches 
übernahm, war jeinerjeits auch nicht geartet, diefen Mangel auszugleichen. 

In der Chriltenfrage batte Walerian unter Decius eine Haltung eingenommen und 
mit Aufwendung feines Einfluffes jo erfolgreich vertreten, daß die dhriftliche Überlieferung 

3 nicht mit Unrecht in ihm den eigentlichen Urheber der decianischen Verfolgung ſah (ſ. d. A. 
Bd IV ©. 526ff.). Mit diefer Politit bricht er jest nicht, nur, fondern wendet den 
Chriften fein Wohlwollen in ganz befonderem Maße zu. Offentlich erfahren fie jeine 
Gunſt. In feiner nächjten Umgebung unter feinem Hofgefinde waren die Belenner der 
neuen Religion jo zahlreich zu finden, daß man davon den Eindrud einer ExxAnola 

#0 Peod hatte (Dionyſius von Alerandrien bei Eus. H.E. VII, 10, 3). Wir find nicht 
in der Lage, die Motive diefer Umftimmung zu erfennen; nicht einmal Vermutungen 
find geftattet. Die Eituation ift etwa diejelbe wie in den Anfängen der Regierung 
Diokletians. Auch der weitere Verlauf der Dinge bietet infofern eine Parallele, als in 
beiden Fällen eine chriftenfeindliche Partei auf den Kaiſer Einfluß gewinnt und ihn zu 

5 Sewaltmaßregeln veranlaft. Der Führer derfelben ift bier der dem Herrſcher nabe: 
ſtehende — General M. Fulvius Macrianus, ein Mann von geringer Herkunft, 
troß eines förperlichen Fehlers — er hinkte — von glängender militärischer Vergangen— 
beit. Die Thatſache, daß er den ägyptiſchen Sacra vorſtand (Eus. VII, 10, 4), läßt 
feine bewußte religiöfe Stellung auf der entgegengejegten Seite erfennen. Der Kampf 

50 gegen das am Hofe mit reundlichkeit behandelte Chrijtentum mar damit von bornberein 
gegeben. Wenn jedoch unfere Quellen diefen Gefichtspunft ausſchließlich betonen, jo ift 
dies eine unzureichende Beurteilung. Zweifelsohne haben bei Macrianus, den damals 
ihon hochfliegende, auf Ufurpation zielende Pläne erfüllten, auch politiihe Erwägungen 
mitgefpielt, fei es, daß er in den Chriften ein Hindernis ihrer Verwirklichung fand oder 

55 daß er durch Erregung innerer Unruhen dem Kaifer Schwierigfeiten zu bereiten fuchte. 
Letzteres ift wahrfjcheinlicher; der General Poftumus ging damald im Weiten denjelben 
Weg binterliftiger Praktiten Gallienus gegenüber. 

Es gelang dem Eugen und energiihen Manne, den Kaifer von der chriftenfreund: 
lichen Politit zu löfen. Im Sabre 257 erfolgte ein Nefkript, welches den Chriſten die 



Balerianus, Kaiſer Balcfins 421 

religiöfen Berfammlungen jowie das Betreten der unterirdifchen Begräbnisjtätten unter: 
jagte und den Klerus in die Verbannung jchidte (Eus. VII, 11, 1—17; Cypr. Acta 
procons. D. Daraus läßt fich entnehmen, daß Macrianus das politifche Moment, die 
Drganifation der Chriftengenofjenichaft mit Erfolg ausgefpielt hatte; der Faiferliche Befehl 
ztelte demgemäß dahin, den feften, unfontrollierbaren Verband der Gläubigen zu zer: 5 
trümmern, indem das Rückgrat desfelben, der Klerus, herausgenommen und zugleich die 
Möglichkeit öffentlicher oder heimlicher Zufammenkünfte der Glieder befeitigt wurde. Es 
wäre wertvoll zu wiſſen, wie die beidnifche Partei den chriftenfreundlichen Kaiſer von der 
Stantögefährlickeit des Chriftentums überzeugt hat. In der milden Faflung des Rejfripts 
wirkt ficherlih noch das frühere Wohlwollen Valerians gegen die Chriften nad). 10 

indes ſchon 258 folgt ein neues Refkript, das ganz in Anlehnung an die Religions: 
politit des Decius jede Nüdficht fahren läßt. Biichöfe, Presbyter und Diakonen follen 
fofort hingerichtet werden, Perfonen des Senatoren: und Ritteritandes zunächſt durd) 
Degradation und Konfiskation bejtraft, dann im Falle andauernden Hard era gegen 
das Opfergebot gleichfalls getötet werden. Den Frauen wird Einziehung des Vermögens ı5 
und Verbannung angedroht. Die Chriften endlich im kaiſerlichen Hofgefinde (Caesariani) 
ſollen in Feſſeln zu Zwangsarbeit auf die kaiſerlichen Domänen verſchickt werden (Oypr. Ep. 80). 
Dieſes Edikt ſtellt die Unausführbarkeit und Erfolgloſigkeit des vorjährigen ſicher; daher wird 
jetzt ein anderes Verfahren verſucht, mit dem unter Decius ein gewiſſer Erfolg erreicht 
worden war. Wie ernſt man es damit nahm, bezeugt die Thatſache, daß die beiden 20 
größten Gemeinden im Weiten, Rom und Kartbago ihre Häupter verloren. In einer 
Ratafombe, wohin er fich geflüchtet, wurde der Biſchof Sirtus von Nom ergriffen und an 
Ort und Stelle am 6. Auguft 258 getötet (j. d. A. Bd XVIII ©. 410); dasfelbe Ge— 
ſchick ereilte Cyprian am 14. September (Acta procons.), Daneben zählt Rom als 
einen berühmten Märtyrer den Diafonen Laurentius (10. Auguſt). Die fpanifche Kirche 28 
nennt als Blutzeugen diefer Zeit den Biſchof Fructuojus von Tarragona und feine beiden 
Diakonen. Über Erelutionen im Often berichtet Eufebius VII, 12. Danach griff die 
Verfolgung auch in den Neichsteil des Gallienus ein, war alfo als eine allgemeine gedacht. 
In Wirklichkeit famen die Repreffionen nur an einzelnen Punkten zur Anwendung, und 
auch bier haben fie den Beftand der Gemeinden nicht zu erjchüttern vermocht. Überhaupt so 
machen fie, von wenigen Fällen abgefeben, einen ſchwächlichen Eindrud. Die Nöte des 
Reiches nahmen die Regierung derart in Anspruch, daß ihr für eine Fraftvolle Religions: 
politik weder Zeit noch Mittel blieben. Auch ift fraglich, ob Valerian mit ganzer Über: 
zeugung binter den Nefkripten ftand. Die Schonung, welche ſein chriſtliches Hofgefinde 
ım Vergleich zu den Senatoren und Xriftofraten im zweiten Reftript erfährt, giebt zu us 
denten. Man muß jedoch befennen, daß feine der ſog. Chriftenverfolgungen jo viele un: 
beantwortete Fragen in fich trägt als dieſe. 

Durch Verrat geriet der Kaifer in die Hand des Perjerfönigs, der ihn bis zu feinem 
Tode in fchimpflicher Gefangenfchaft hielt. Bald darauf ließ Macrianus feine beiden 
Söhne im Oſten als Kaifer ausrufen, da ihm felbft fein Förperliches Leiden die Annahme 10 
diefer Würde verfagte. In den dadurch herborgerufenen Kämpfen gingen alle drei unter. 
Der Nachfolger Valerians, Gallienus, hob fämtliche chriftenfeindlihe Verfügungen feines 
Vaters, die zugleich unter feinem Namen gegangen waren (Cypr. Acta proc. 1,4; 
Eus. VII, 11, 8), fogleich auf (j. d. A. Bd VI ©. 354f.). Bictor Schulte. 

Valeſins, Heint. (Henri de Valois, Seigneur d’Oree), Hiftoriograph des Königs, 45 
bedeutender franz. Gelehrter des 17. Jahrhunderts, geb. zu Paris 10. September 1603, 
geit. ebenda 7. Mai 1676. — Litteratur: Hadrianus Valesius, De vita Henrici Valesii 
liber, Par. 1677, wiederholt 1740 in H. Valesii Emendationum libri V (j. u.); O. Barden: 
bewer, Batrologie?, $ 62, 7. 79, 2. 103, 1; 9. Hurter, Nomenclator II?, 17073. 

In der Schule der Jefuiten zu Verdun, danach wie fein Bruder Hadrian Valeſius so 
in deren „Clermonter Collegium“ in Paris erzogen, hatte V. u. a. den Petavius (f. o. 
3b XV, 166) zum Lehrer der Rhetorik und trat mit diefem wie mit Jak. Sirmond (ſ. o. 
3b XVIII, 396) in freundfichaftliche Beziehung (f. Stanonik, Dion. Petavius ©.29 u. 
110); beiden bielt er Gedächtnisreden, Paris 1651 und 1653. — Im Jahre 1622 ging 
V. nad Bourges, um Jurisprudenz zu ftudieren, lebte dann fieben Jahre als Parlaments- 55 
adbofat in Paris, gab aber 1630 die juriftifche Laufbahn auf, um ſich ganz den gelehrten 
Studien und wiffenfchaftlichen Arbeiten zu widmen. AS Frucht derjelben erjchien zu: 
nächſt jeine mit lateinischer Überſetzung und fritiichen Anmerkungen verfebene, aus dem 
eod. Peirescianus herausgegebene editio princeps des Buches reoi doerijs zal zaxias 
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der Auszüge aus griechifchen Hiftorifern, welche Kaifer Ronftantinus Porpbyrogennetus 
im 10. Jahrhundert hatte anfertigen laſſen: Polybii, Diodori Siculi, Nicolai Da- 
masceni ... Excerpta ex Collectaneis Constantini Aug. Porphyrogenetae, 
Paris 1634 (f. Arumbacher, Byz. Litt.-Geidh., 258—260; Pauly Wiffowa NE. IV,1038). 

5 Verdient machte er ſich auch durch feine Eritifche Ausgabe des Ammianus Marcellinus, 
Paris 1636, zweite verbefierte Ausgabe von feinem Bruder Hadrian V., Paris 1681. 
Seiner Ausgabe hatte V. zwei Stüde unbefannten Urfprungs hinzugefügt, deren erftes 
die Zeit von 293—337, das zweite die Jahre 474—526 umfaßte, welche ald Excerpta 
Valesiana oder Anonymus Valesii nod heute allen Editionen des Ammianus bei: 

10 gegeben werden (ſ. W. Obneforge, Der Anonymus Valesii de Constantino, Kiel 1885, 
und D. 5. N. Wefterhuis, Origo Constantini Imperatoris, Campis 1906). 

Seine Lebensaufgabe aber wurde eine neue fritifche Ausgabe der griechifchen Kirchen: 
hiftorifer, mit der er von dem Erzbischof Montchal von Touloufe im Namen des franzöfifchen 
Klerus 1650 beauftragt wurde; in drei Bänden erjchienen Eusebii Pamphili ecele- 

ı: siastica historia, libri de vita Constantini, Constantini oratio ad Sanctos, 
ece et latine cum annotationibus (Par. 1659; |. o. Bb V, 605), Soecratis 

Scholastici et Hermiae Sozomeni Hist. eceles, (1668; ſ. o. Bb XVIII, 481), 
Theodoreti et Evagrii Hist. eccles. item Excerpta Philostorgii et Theodori 
Lectoris (1673), alle drei Bände vereinigt Amſterd. 1695, neu verbeflert herausgegeben 

don W. Reading, Cambridge 1720 u. ö. Der König hatte die treffliche Ausgabe des 
Eufebius mit einer Jahrespenfion von 1200 Livres belohnt; die Benfion vom franzöfifchen 
Klerus betrug 600, fpäter 800 Livres. An der beabfichtigten Ausgabe der lateiniſchen 
Kirchenhiſtoriker (Sulpicius Severus, Rufinus u. ſ. m.) wurde V. durch den Tod gehindert. 
Seine Heinen Schriften, darunter mehrere unedierte, publizierte P. Burman jun. u. d. Titel: 

» H. Valesii Emendationum libri V et de critica libri II (angefügt find feine Ora- 
tiones, vorausgejchidt die 1677 in Paris erjchienene Vita Henriei Valesii von feinem 
Bruder Habrian) Amft. 1740. G. Laubmann, 

Balla, Laurentius, italienifher Humanift, geft. 1457. — Litteratur: 
Bon Ballas Schriften find zwei, jedoch nicht vollitändige, Ausgaben erjchienen: Bafel bei 

3% 9. Petri 1540 (1543) und Benedig 1592 fol. Cine Sammlung feiner Briefe hat Vahlen 
(. u.) in Ausſicht gejtellt. „Tria Opuscula* hat derſ. Wien 1869 neu herausgegeben. Mono: 
graphiihe Bearbeitungen feines Lebens und feiner Schriften find zahlreich vorhanden: ältere 
von Eriftof. Roggiali (Piacenza 1790); Wildfhut (Leiden 1830); Claujen (Ktopenhagen 1861). 
Sodann: Bahlen, Laur. Balla (Wien 1864; Berlin 1870); deri., L. V. über Thomas von 

35 Aquino (Biertelj. Schr. für Kultur ꝛc. I, Leipzig 1886); C. G. Zumpt, Leben umd Berdienite 
des L. V. (Schmidts Zeitſchr. f. Geſch. Wiſſ. IV, ©. 397 ff); Monrad, Die erjte Contro: 
verfe über d. apoft. Glaubensbetenntnig. L. V. und das Konzil zu Florenz (aus dem Däniſchen, 
Gotha 1881); Mancini, Vita di L. V. (Firenze 1892); M. v. Wolff, L. V., fein eben u. |. 
Werke (Leipzig 1893); Schwahn, L. V. Ein Beitrag zur Gejch. d. Humanismus (JD), Berlin 

40 1896. — Bol. Tiraboschi, Storia della Lett. ital. VI, 3; Ritter, Geſch. d. hr. Philoſ. V, 
©. 2437. ; Ueberweg, Grundriß III, 11: Erdmann, Grundriß 239, 1: Reuſch, Inder I (Bonn 
1882), ©. 227; Burdhardt, Kultur der Nenaiffance; Bajtor, Geichichte der Päpfte Bd II; 
Voigt, D. Wiederbelebung des klaſſ. Altert. (Berlin 1859), ©. 2225. 311ff. 3. Aufl. (1893), 
I, ©. 460 ff. ; Janitichet, Gej. der Renaiffance (Stuttgart 1879), S. 10ff.; Maneini, Vita di 

45 L. V. Firenze 1891. — Ueber diejenige Ausg. d. „Donatio“, welche von Hutten beforgt 
wurde, vgl. Epist. Huttenii ed. Boeding I, Ind. bibl. 18; Blitt, Einleitung in die 
Auguftana I, 181; über Vallas Konflitt mit der Inquijition ſ. Amabile, Inquis. di Napoli 
Bd I (1892), ©. 73ff. Im allg.: Gasparn, Geſch. der ital. Litteratur II. Bd (1888). 

Laurentius Balla ift geboren zu Rom 1405 (nit 1415, |. Manni ©. 4). 
so Seine Familie ftammte aus der Nähe von Piacenza; fein Vater, Luca della Nalle, 

war Dr. juris utr. und Konftftorialaduofat beim päpftliden Stuhle. Nad des Naters 
frübem Tod übernahm ein Oheim feine Erziehung. Er lernte Latein und Griechiſch 
bei den ausgezeichnetften Lehrern (Leonardo Bruni aus Arezzo, Aurispa) wurde 1431 
zum Priefter geweiht und beivarb ſich bei Papft Martin V. (geft. 1431) vergeblib um 

55 die Stelle eines apoftoliihen Sekretärs. Darauf zog er fih auf einige Zeit nah Pia: 
cenza zurüd und publizierte bier feine erfte Schrift, welche 1483 in Löwen, 1519 und 1540 
in Bafel unter dem Titel De voluptate ac de vero bono erſchien (vgl. Mancini, ©. 46ff.). 
Noch in demfelben Jahr erhielt er eine Lehrftelle der Eloquenz an der Univerfität Pavia, 
jchrieb bier feine babnbrechenden Schriften Quaestiones dialecticae, De libero arbitrio 

«o und De elegantiis latini sermonis, die offene Kriegserflärung des Humanismus gegen 
die boethianifche Schullogil wie gegen die Barbarei des bisherigen Lateins. Diefer mutige 
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Angriff gegen die geheiligte Tradition brachte nicht blog Philoſophen und Theologen in 
Aufruhr, jondern aud mit den Juriſten befam B. Streit, weil er fie megen ihres 
ichlehten Lateins verhöhnte. Er verließ daher Pavia und führte mehrere Jahre lang 
ein MWanderleben in Mailand, Genua, Florenz, trat 1435 oder 1436 in ben Dienft des 
befannten Humaniftenfreundes Alfons V., Königs von Aragonien, begleitete diefen auf 5 
feinen Kriegszügen, wurde 1437 von ihm zum Sekretär ernannt, mit dem Dichterdiplom 
beehrt und mit litterarifchen Arbeiten u Im Dienft wie unter dem Schub des 
Königs, der damals zu den Anhängern des Basler Konzil® und zu den Gegnern 
Eugens IV. gehörte, verfaßte V. um dieje Zeit (e. 1440) dasjenige Werk, an das ſich 
in der Folgezeit am meijten für ihn Ruhm und Fluch geheftet hat, die Declamatio de 10 
falso ceredita et ementita Constantini donatione. Als dann Alfons 1442 nad 
mehrjährigen Kämpfen das Königreich beider Sizilien gewann, zog V. mit ihm in Neapel 
ein, wurde von ihm mit Gunjtbezeugungen überhäuft und wider feine Gegner in Schuß 
genommen. Noch vor der Publikation jener Schrift nämlich hatten ſich dunkle Gerüchte 
über bäretifche Anfichten Vallas verbreitet; er hatte es getvagt, die Unechtheit des Brief: 
mechjeld Chrifti mit Abgarus (j. Bd I, 98), wie der fog. epistola Lentuli zu behaupten, 
die Identität des Dionyfius von Athen mit dem Werfafjer der areopagitifchen Schriften 
zu bezweifeln, ja jogar die apoftolifche Abfafjung des jog. Symbolum apostolicum zu 
leugnen. Ein Franziskaner Fra Antonio da Bitonto ſah hierin einen Angriff auf das 
Fundament des Glaubens und donnerte in Predigten gegen ihn. Auch griffen die Gegner 0 
N.3 Schrift De voluptate an: er habe die Lehre Epikurs verteidigt, die Tugenden für 
bloße Dienerinnen der Luft erklärt, er lehre nur drei Elemente, nur drei innere Sinne, 
nur acht Syllogismen, leugne die Verdienftlichkeit der Virginität und des möncdhifchen 
Lebens x. Man regte das Volk gegen ibn auf, veranftaltete Disputationen gegen ihn, 
belangte ihn vor dem erzbifchöflichen Vilariat und verlangte von ihm einen fürmlichen 25 
Widerruf. DB. beftreitet die Kompetenz des Gerichtes: jeine Feinde ſeien zugleich feine 
Ankläger, Zeugen und Richter; ftatt eines Widerrufs gab er nur die halbironifche Er: 
flärung ab, er glaube wie die Mutter Kirche. Als man ihn wegen eines dialektiſchen 
Satzes angriff, erklärte er: „die Mutter Kirche wiſſe zwar nichts hiervon, aber Fake 
glaube er auch in diefen Dingen ganz wie die Kirche”. Ya er fcheute fich nicht, öffentlich so 
über die Inquifitoren zu fpotten, und wandte fich mit einer Klage an den König. Diefer 
gab den Inquiſitoren jeinen Unwillen zu erkennen, nannte fie faljche Ankläger und un: 
gerechte Richter. Der Prozeß wurde eingeftellt, den Mönchen Ruhe geboten (ſ. die Be- 
rihte V.s in feiner Apol. ad Eugenium Opp. p.795; Antidoton e. Poggium Opp. 
p. 356). 3.3 Buch gegen die fonftantinifche Schenfung wurde nun erſt recht befannt, 85 
ſeit fih König Alfons offen als defjen Proteltor erflärt hatte. Zum Arger feiner Feinde 
beihäftigte fih V. iegt aud; mit dem Neuen Teftament, tadelte die Überjegungsfehler der 
Vulgata, führte ein Negifter über die Irrtümer des bl. Hieronymus, befchuldigte den 
bl. Auguftin feßerifcher Anfichten über die Prädeftination (j. Poggio Epp. im Spiceil. 
Rom. IX, 642). Unterdejlen hatte König Alfons mit Papſt Eugen IV. feinen Frieden «0 
gemacht, hatte von ihm die Belehnung mit dem Königreich beider Sizilien erhalten und 
der Papſt war den 28. September 1443 wieder in Rom eingezogen. V. wünſchte in 
amiltenangelegenheiten nah Rom zu fommen, wandte fich daher brieflih nah Nom an 
einen päpftlichen Kämmerer Ludwig 1444, ſchrieb auch an den Papſt ſelbſt, entjchuldigte 
feine Schrift, jedoch ohne diefelbe zurüdzunehmen, und bat um einen Salvus conducetus. 45 
Er reifte darauf jelbft nach Rom, aber die Gegner waren noch zu mächtig, man regt den 
Pöbel gegen ihn auf, nur durch rafche Flucht vermag er jein Leben zu retten. Er fol 
damals in Verkleidung über Dftia nad Barceions geflohen jein; von da fehrte er nad 
Neapel zurüd und richtete von bier aus eine Apologie an den Papſt (ſ. Mancini, 
©. 188ff.), da auch feine Freunde ihm rieten, die Pfaffen nicht ferner zu reizen, namque 50 
sacerdotum furor est insanus et ingens. So wurde Neapel zum ziveitenmal fein 
Aufenthalt 1445 ff. Der König nahm fich auch jetzt wieder feiner an, ließ fich ſelbſt 
von ihm im Lateinischen unterrichten und beauftragte ibn mit Überſetzung griechticher 
Autoren. Auch eröffnete er jest in Neapel eine Schule der lateinifchen und griechiichen 
Eloquenz, verfammelte um fich zablreihe Schüler und entfaltete eine reiche litterarifche 56 
Thätigkeit. Aber aud bier fehlte e8 dem reizbaren und jtreitfüchtigen Gelehrten nicht an 
Gegnern; jo befam er Streit mit dem Genuefen B. Facius, mit feinem frübern Freund 
Antonio Beccadelli, genannt Panormita, und anderen. Dies verleidete ihm zulegt den 
Aufenthalt in Neapel. Und als nah Eugens IV. Tod (Februar 1447) der gelebrte 
Humanift Thomas von Sarzana als Nikolaus V. (1447-1455) den päpjtlichen Stuhl so 

- 5 
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beſtieg, ſo eröffnete ſich für V. die Möglichkeit, nach Rom zurückzukehren. Als er dem 
Humaniſtenpapſt den erſten Teil einer lateiniſchen Iliasüberſetzung als Ehrengeſchenk dar— 
brachte, fand er bei ihm freundliche und ehrenvolle Aufnahme, 1447 und 1448 eine An- 
jtellung als seriptor apostolieus. Neue Erfolge, aber auch neue Kämpfe marteten 

5 feiner ın Rom. Zuerſt bekam er Streit mit Georg von Trapezunt, mit dem er feit 
1450 als Lehrer der Rhetorik fonkurrierte, doch blieb für diesmal der Kampf in den 
Grenzen des litterarifchen Anftands. Um fo leidenichaftlicher aber wurde fein Streit mit 
dem geiwandteften, aber auch biffigiten und boshafteften unter den italienischen Humaniſten, 
Franz Poggio Bracciolini, der fih von V. durch angeblich von ihm herrührenden Rand: 

ı0 gloffen in feiner litterarifchen Ehre gekränkt glaubte. Poggios Invectivae in Vallam 
und V.s Antidoti in Poggium libri IV. gehören befanntlih zu dem Gröbjten, was 
je von litterarifcher Polemtt vorgelommen, da insbefondere Poggio feinen Gegner nicht 
bloß als Gelehrten und Stiliften angreift, fondern auch fein Privatleben und feinen ft: 
lihen Charakter mit den maßlofeiten Vorwürfen überhäuft, ihn als Betrüger, Dieb, 

15 Fäljcher, Säufer, Yan enge aller Päderaften, insbefondere auch als gefährlichen 
eßer denunziert. Und das MWunderbarfte dabei ift, daß nicht bloß zwei „Humaniften“ 

es waren, die ſich alfo traftierten, fondern daß auch diefe litterarifche Balgerei unter den 
Augen des Papftes vorging, dem fogar B. feine Gegenfchrift dedizierte und der fid 
nicht beivogen fand dawider einzufchreiten. Ein Verfühnungsverfuh des Humaniften 

%» Vhilelphus blieb erfolglos; beide Gegner nahmen ihren Haß mit ing Grab, ja der überlebende 
Poggio ſchämte fich nicht, feinen toten Feind noch durch biffige Grabichriften zu böhnen. 
Sin der Gunjt des Papftes aber — Nikolaus V. ſowohl als feines Nachfolgers Galirt III. 
(1455 ff), der ihm von Neapel ber perfünlich befreundet war — batte nd V. in feinen 
legten Lebensjahren immer mehr befeftigt, befonders durch Überfegung griechiſcher Autoren, 

253.8. des Thucydides. Zu dem Amt eines Secretarius apostolicus verlieh ihm Galirt 
auch noch eine Domberrnitelle zu St. Giovanni in Laterano (Sept. 1455): bier, in der 
Pfarrkirche des Papites, fand er denn auch feine Grabftätte, nachdem er im 51. Leben 
jahr den 1. Auguft 1457 geftorben war (nicht 1465, wie früher angenommen murbe ſ. 
Zumpt a. a. O. ©. 402). — V. befaß einen lebhaften und beiveglichen Geift, einen 

0 fchlagfertigen Wit und gefunden Menfchenverftand, gewandte Darftellungsgabe, aus 
gebreitete Kenntnifje, eine unermübliche Arbeitskraft. Durch feine erfolgreiche Lehrthätig— 
feit, wie durch feine Litterarifche — hat er zu dem italieniſchen Rinascimento, 
zu dem „Wiedererwachen der Wiſſenſchaften“, zur Neubelebung des philologiſchen, pbilo- 
ſophiſchen, mittelbar auch des theologiſchen Studiums, zur Aufdeckung zahlreicher Irrtümer 

5 und Vorurteile, zur Begründung einer beſſeren Latinität und vor allem der hiſtoriſchen 
Kritif nicht wenig beigetragen. Den religiöfen und firchlichen Fragen ſteht er ebenio 
fremd gegenüber wie die Mehrzahl der italienischen Humaniſten; aber doch ift fein Inter— 
efle weder ein bloß äfthetifches noch ein bloß antiquarifches wie bei den andern, ſondern 
ein Fritifches: das Ziel, das er mitten in einer tief im Autoritätäglauben ftedenden Zeit 

40 verfolgt, war, die Wiſſenſchaft Ioszureißen von den Feſſeln hemmender Schultraditionen, 
von dem Drud infallibler Autorität. Er ift einer der erjten PVertreter des Rechts 
freier Forfhung auf allen Gebieten, einer der Väter der biblifchen und biftorifchen 
Kritit, ein Vorläufer und Bahnbredher moderner Geiftesfreiheit, — und infofern 
immerhin, wie Bellarmin ihn nennt, ein praecursor Lutheri. Sein ſittlichet 

+5 Mandel war nicht stweniger als mafellos, aber doch weit nicht fo fchlimm als Poggio 
ihn macht; fein Charakter litt an denfelben Schwächen, wie die meiften feiner humaniftifchen 
Freunde und Gegner: er war eitel, ftreitfüchtig, neidifh und biſſig gegen feinesgleichen, 
——— und unterwürfig gegen die Großen, ein vielſeitiges Talent, aber kein großer 
Sharafter. 

50 Seine Schriften find fehr zahlreich, und wenngleich erſt mehrere Jahre nach feinem 
Tod das erfte Buch in Rom gedrudt wurde, fo ift er doch einer der erften Italiener, 
denen die neue deutjche Erfindung zu gut fam: mehrere feiner Schriften haben nod im 
Lauf des 15. Jahrhunderts eine Neihe von Auflagen erlebt. So vor allem fein pbilo- 
logijches Hauptwerf De elegantiis latinae linguae libri VI, die feit 1471 in Paris, 

5 Venedig, Nom und fonft wiederholt gedrudt wurden; man zählt zwölf Ausgaben aus 
dem 15. Jahrhundert; über die epochemachende Bedeutung des Merfes ſ. Zumpt ©. 413; 
Voigt ©. 430. Wir übergehen die übrigen rein philologifchen und hiſtoriſchen Schriften. Bon 
theologifcher und Firchenbiftorifcher Bedeutung aber ift vor allem die Declamatio de falso 
eredita et ementita Constantini donatione, gefchrieben 1440, ſechs Jahre nach der Flucht des 

60 Bapftes Eugen IV. aus Nom (Juni 1455), kurz nad dem Tode des Kardinals Nitelleschi 
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(geft. 1. April 1440), den die Schrift als blutdürftiges Ungeheuer bezeichnet, qui gladium 
Petri in Christianorum sanguine lassavit, quo gladio et ipse periit. (Hierdurch 
entjcheiden ſich die verjchiedenen Angaben über die Abfafjungszeit.) Die Schrift ift 
freilich mehr eine declamatio, tie der Verf. ſelbſt fie nennt, eine ſtark oratorisch gehaltene 
politiſche Tendenzichrift, als eine hiſtoriſch-kritiſche Unterſuchung; die gelebrte Forſchung 5 
it nicht Zweck, jondern Kampfmittel; mehr als die faljche Schenkungsurkunde intereffiert 
ihn das moderne Papfttum mit feinen weltlichen Machtanfprüchen, denen er den fürm- 
lichen Krieg anlündigt. Indem er die Unechtheit der Urkunde, wie die Ungefchichtlichkeit, 
ja Undenkbarkeit der Schenkung ſelbſt mit unerbittlicher Kritik erweiſt, fordert er zus 
gleich feine Zeit: und Volksgenoſſen auf zum offenen Angriff auf den weltlichen Beſitz 10 
des Papſtes, damit der römische Bifchof durch Verzicht auf denfelben wiederum erben 
könne, was er fein foll: Nachfolger Chrifti und Water der Kirche, vicarius Christi non 
Caesaris, pater sanetus, pater omnium, pater ecelesiae. — Gedruckt wurde die 
Schrift zuerft s. 1. et a. Größere Verbreitung aber erhielt fie erft im 16. Jahrhundert 
durch die von Ulrih von Hutten im Jahre 1517 veranftaltete, mit einer (ironifchen) 15 
Vorrede an Papſt Leo X. verfehene Ausgabe (die Vorrede datiert aus Stedelberg bei 
Fulda vom 1. Dezember 1517, vgl. Strauß, Hutten, 2. Aufl, ©. 215ff.; Hutteni Opp. 
ed. Böding I, 18). Über den Anhalt vgl. K.B. (— Benrath) in Gelzerd Monatsbl. 
1866, S. 408ff. Über den Eindrud, den diefe Schrift auf Luther gemacht hat, als fie 
ihm im Februar 1520 durch einen Freund zukam, vgl. die Ausgabe feiner Schrift „An 20 
den Adel” von Benrath, Halle 1883, ©. VIIf.; Luthers Urteil über V. vom März 1520 
in der Resp. ad Lovan. theol., EX IV, 189: cui nee Italia nec universa ecclesia 
multis seeulis similem habuit ete. Über eine Schrift „Anti-Valla” von Antonio 
Gortefe vgl. Paſtor a. a. O. ©. 26 (1901). 

Ebenfo bedeutend aber wie diefe Schrift V.3 für die hiftorifche Kritik, wurde für 35 
die Geichichte der Exegeſe feine Collatio Novi Testamenti, eine Vergleihung der Vul— 
gata mit dem Driginaltert des Neuen Teftaments und Verſuch zur Berichtigung der 
lateiniſchen Überjegung aus dem Grundtert, 1444 verfaßt, aber erft 50 Jahre fpäter von 
Erasmus herausgegeben u. d. T. Annotationes in latinam N. T. interpr. ex col- 
latione gr. exemplarium, Paris 1505, fpäter von Nevius, Amfterdam 1630 und in so 
den Critiei sacri — „die erſte Frucht der neuertwachten philologifchen Studien für die 
Exegeſe“ (f. darüber Mancini, ©. 238 f.). 

Für die Gefchichte der Ethik, der philofophifchen zunächſt, mittelbar aber auch für 
die theologische, ift von Bedeutung W.3 erfte Schrift De voluptate, libri III, ge: 
ichrieben 1431, dann in erweiterter Umarbeitung u. d. T. De vero bono 1433, eine 35 
Gegenüberftellung der ftoifchen, epikureiſchen und chriftlihen Moral nah dem Vorbild 
von Cicero De finibus: vom irdifhen Standpunkt betrachtet hätte Epikur recht; in 
Wahrheit aber jeien beide Anfichten, die ftoifche Tugend» wie die epifureifche Genußlehre, 
gleich th weil fie beide das Leben nad dem Tode vergefien; die allein richtige 
Anſicht ſei die chriftliche, das Ziel des irdiichen Lebens der Gewinn der ewigen Selig: 40 
feit. — Einen Anhang oder Fortfegung hierzu bildet das 1438 — 1442 gefchriebene Ge: 
ſpräch De libero arbitrio, über da3 Verhältnis der menfchlichen Willensfreibeit zur 
göttlichen Allwiſſenheit, gerichtet gegen das fünfte Buch von Boöthius De consol. phil., 
gedrudt 1482, wiederholt herausgegeben, von J. Vadian, Bafel 1518; diefe Schrift ift 
e8, auf welche Luther in feinem Streit mit Erasmus ſich beruft und auf welche feine 45 
Außerung in den Tifchreden fich bezieht: „Valla ift der beite Wal, de libero arbitrio 
bene disputat“; diejelbe Schrift ift e8 aber auch, die Melandhtbon in den fpäteren Aus: 
gaben der loci beftreitet als eine Stoica opinio. 

Von meiteren Schriften V.s, die ein theologiiches Interefje bieten, wären noch zu 
erwähnen ein Sermo de mysterio eucharistiae, eine Xobrede auf Thomas von 50 
Aquino und der von Wahlen edierte Dialogus de professione religiosorum 
(Wien 1869); vgl. dazu Baftor a. a. D. ©. 21 (1901). 

Der neuefte Biograph, Mancini, giebt das folgende zujammenfafjende Urteil über 
Valla: Ein Unbeil für ihn war es, daß er mit Poggio zufammenftieß, der ihn nun ohne 
Ruhe und Raft über den Tod hinaus verfolgte. So batte er deilen Anbänger neben 55 
allen, weldye im Sinne der Kurie fchrieben, gegen ſich — mas half es, daß er dhriit- 
lie Grundfäße verfocht und der Wahrheit diente? Er als Vater der modernen Kritik hat 
deren dornenvolles Amt geführt nicht um es perjönlichen Intereſſen dienjtbar zu machen, 
fondern um die Menfchheit höher zu bringen. Dabei bat er freilib in der eigenen 
Verteidigung nicht immer das rechte Maß eingebalten, bat in beleidigender Weife ge: wo 
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anttvortet, wo er die Gegner durch die zwingende Kraft und Schärfe der Beweisführung 
hätte zum Schweigen bringen können. So hat er, eine glänzende Verkörperung italienifchen 
Geiftes, zu feiner Zeit die ihm gebührende Anerfennung nicht gefunden — aber jest 
nad) vier Jahrbunderten räumt man ihm mit Recht eine Stelle ein unter den Großen, 

5 deren Peiftungen in reihem Maße die menſchliche Kultur gefördert haben. 
Wagenmaun 7 (Benrath). 

Ballombrofo, Orden von ſ. d. A. Gualbert Bb VII ©. 221. 

Baudalen, zumal ihre Kirhenpolitil. — Quellen und neuereLitteratur. 
I. Vietoris ... Vitensis historia persecutionis Africanae provinciae, rec. ©. Halm, Berolini 

10 1878 in MG, auct. ant. III, 1.,rec. M. Petschenig (1881) im Wiener Corpus VII (zwei vor: 
trefflihe Musgaben diefer Hauptquelle der Geihichte Geiferihs u. Hunerichs); Procopius, de bello 
Vandalico, zumal Te. 1—Binel., ed. Jac. Haury, Procopii opp. I, Lipsiae 1905, ©. 307 ff. ; die 
wenigjtens wahrſcheinlich von Vict. Vit. herrührende „Passio ... martyrum, quiapud Carthaginem 
passi sunt sub rege Hunirico VI Nonas“, ed. Halm, ©. 59—62; ed. Petschenig, 

15 S. 108—114 (hinter ihren Ausgaben des Vitenſers); vita s. Fulgentii Ruspensis, ed MP 
vol. 65, ©. 117—150; Prosperi Tironis epitoma chronica, ed. Th. Mommsen, MG. auct. 
ant IX, Hydatii (nidjt Idatiı !) continuatio chronicorum Hieronymianorum ed. Th. Mommsen, 
MG, auct. aut. XI, pars I, Priscus und Malhus, Bonner Corpus hist. Byz.; Suidas, 
Lexicon s. v. zeoilw ex Candidi Hist., Bonner Corpus p. 477; die „Notitia provinciarum 

20 et civitatum Africae, ed. Halm, ©. 63—71; ed. Petschenig, &. 115—134 (binter ihren Aus: 
gaben des Viet. Vit.); Vietor Tonnennensis, chron., ed. Th. Mommsen, MG, auct. ant. XI 
(1893), ©. 184ff., die Akten der Lateraniynode vom 13. Mär; 487 bei Mansi VII, ©. 1171 
und Hefele, Conc.:Gejch. IT, S. 614—616. Die Münzen der Vandalen, plumpe Nadı: 
ahmungen des byzantiniihen Typus, in dem gleihnamigen Büchlein von Julius Friedländer, 

25 Leipzig 1849, 68 5. nebjt zwei Kupfertafeln (ElicheS davon bei Dahn, Urgeſch. 1) — bier 
wird auf der Grundlage von 7 Silber: und 18 Kupfermünzen der fal. Sammlung von Berlin 
die Numismatif der nordafrikaniſchen Könige, abgejehben von Geiſerich, von dem jich echte 
Stüde nicht nachweiſen lajjen, bejchrieben — bieten mit vielleicht einer einzigen im Art. ſelbſt 
zu berüdiihtigenden Ausnahme feinerlei hiſtoriſche bezw. kirchengeſchichtliche Ausbeute. 

30 II. 75. Bapencordt, Geich. der vandal. Herrichaft in Afrika, Berlin 1837; Felix Dahn, 
Könige I, 2. Nbteil., S. 146—265 und German.sroman. Urgeſchichte T?, Berlin 1899, zumal 
©. 147— 222; 9. Ebert, Chrijt.:lat. Litteratur 12, ©. 455ff. und ſonſt; ZTeuffel-Schwabe, 
Geſch. der röm. Litt. IP, ©. 1176. 12065. 1238. 12545.; W. Pötzſch, Victor von Vita, Döbeln 
1887; Stadler v. Wolffersgrün, Die Vandalen . . 406—77, Gymn.:PBrogr., Bozen 1883/84; 

35 A. Schwarze, ... äußere Entwidlung der afrif. Kirche, Göttingen 1892, zumal S. 153—183; 
F. Ferrdre, De Victoris Vitensis libro etc. [Thesis Tolosana!), Paris 1898, 191 S.; Alb. 
Schönfelder, De Viectore Vitensi [Breslauer Diſſert. 1890) ... 51. (unkritiſch, weil 
firhlih befangen!); v. Pflugk-Harttung, Belifars Bandalentrieg, HB, 61. Bd, Jahrg. 1889, 
©. 69-96; Ludwig Schmidt, Geſch. der Wandalen, Leipzig 1901, 203 ©; Gerh. Ficker, Zur 

«0 Würdigung der Vita Fulgentii, Briegers ZRGXXI= 1901, S.9— 42, W. Krafft [geft.), Art. 
Bandalen in dieſer PRE?’; den demnädit ebenda, 3. A. erſcheinenden Art. Viet. Vit.; endlich 
die Vandalica von franz Görres. I. Abhandlungen: 1. Art. Ehriftenverfolgungen, F. X. 
rausihe NE. I, S. 215—288, zumal 258—282; 2. Kirche und Staat im Bandalenreich 
429—534, DIOR X = 1893, ©. 14--70; 3. Zur KG des Bandalenreihes, Zurh XXXVI, 

5 ©. 494—511; 4. Der echte u. d. falſche Victor von Cartenna, ZwTh IL = 1906, ©. 484—494 ; 
II. Anzeigen: 1. von Schönfelder, ZuTh XLII= 1899, &.635—639; 2. von Dahn, Urgeſch. 
I®, 30th XLIII, ©. 142—148; 3. von ‚yerröre, XLIII, ©. 308--313; 4. von Ludw. Schmidt, 
Ga 1902, Nr.10, S. 816— 826. 

Die Vandalen (eigentlihb Wandalen) find nad der berühmten Stelle Profops (De 
50 bello Vand. I,2) Djtgermanen oder vielmehr Goten im weiteren Sinne. In ihrer vor: 

gefchichtlichen meift noch wodaniſchen Zeit (bis etwa 370) beherrſchen fie das Intereſſe 
durch die jelbit in den Tagen der großen Völkerwanderung merkwürdigen ausgedehnten 
Siedelungen von Nordoften nad Süden und dann nad) dem äußerjten Südwejten der 
römischen Welt. Welch eine Übervölferung, welchen Naummangel, wel eine Leute und 

55 Hungersnot verraten uns dieſe raftlojen Kreuz: und Uuerzüge! Später (im 5. und 
6. Jahrh.) bildet dann das Vandalenreich einen der römiſch-germaniſchen Mittelmeer-Staaten, 
auf den Th. Mommfens Ausdrud vom Dahinwelken der Blüten ohne Früchte ganz be 
jonders paßt. 

Der ältere Plinius und Tacitus machen uns mit den nördlichiten Sigen des Volles 
so zwiſchen Elbe und Meichiel bekannt. Zur Zeit des großen Markomannentrieges (166 bis 

181) find fie nah Gaffius Div bereits im heutigen Schlefien angeſiedelt. Kaum ein 
Jahrhundert fpäter muß Kaifer Aurelianus um 271 (nad) Derippus) ſchon die mittlere 
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Donau vor den nordiſchen Eindringlingen fchügen. Um 330 von ihren nordiichen Nach- 
barn bart bebrängt, erhalten fie von Konftantin dem Großen jchügende Aufnahme auf dem 
rechten Donauufer in Pannonien, müfjen aber die römifche Oberhoheit anerkennen und 
ein Reiterkontingent jtellen. Um 407 verlafien Bandalen, Mlanen, ein mit erjlern eng 
verbünbetes noch immer rätjelbaftes, nad Ausweis der Namen ficher nichtgermanifches 5 
Rolf, das urjprünglih an den Abhängen des Kaufafus anfällig war, und ein ſuebiſcher 
Stamm dieſe Heimat und fuchen nach furchtbarer Verheerung Galliens neue Wohnſitze 
in Spanien. Diet ſiedeln fih die VBandalen an, zuerit (409—423) vorzugsweiſe im 
Norden, in Galläcien, dann (423—429) im Süden, in Bätica, dem heutigen Andalufien. 
Das bisher wodaniſche Volk erhielt fein arianifches Chriftentum durch Kaifer Valens 10 
(364— 378), der ja auch den Burgundern, fowie den Welt: und Oftgoten (im engeren 
Sinne) feine Härefie übermittelt hat (vgl. Dahn, Urgeſchichte I’, S. 208). Es gab aber 
auch vereinzelte orthodore Vandalen, und mit Recht tritt Ludwig Schmidt (Wandalen 
a. a. O. S. 20 Anm. 5) der unbegründeten Meinung Stadler von Wolffersgrün (a. a. O. 
Bozen 1884), Stilicho fei Heide getwejen, entgegen. Der mächtige Minifter des Kaiſers ı5 
Honorius (395— 408), wenngleich vandalifcher Abkunft, war weder Heide noch Arianer, 
fondern Katbolif. Einem Wodaniften, nimmt Schm. richtig an, würde der große Theo: 
dofius wohl kaum feine Nichte (Serena) vermählt haben. Ich füge hinzu: der fromme 
Dichter Prudentius jagt von Stiliho und Honorius im Gegenſatz zum ne Alarich: 
„Deus Christus utrique ...“ (c. Symmachum oratio, opp., Parmae 1788, II, » 
v. 695— 744 inel. [p. 196—198]; v. 708ff.; v. 742—744, ibid. ©. 198), ftellt alſo 
die Konfeſſion Beider völlig gleich. . 

Über die religiöfen Anfänge Geiferichs zutreffend 2. Schmidt a. a. O. ©. 34: „Daß 
er urſprünglich Katholik geweſen und nun [428] zum arianiſchen Glauben übergetreten 
ſei, ift, mie der einzige Gewährsmann, Hydatius, ſelbſt vorfichtig bemerkt, nicht ficher 5 
bezeugt (a. a. D. ec. 89: ut aliquorum relatio habuit); auch an ſich aber jcheint dieſe 
vielleicht erft aus fpäter Zeit ftammende, wohl nur auf böstwilliger Erfindung beruhende 
Verſion wenig glaublich.“ 

429 landete Geiſerich (König ſeit 427) mit nur etwa 80 000 Perſonen, darunter 50 000 
Kriegern, an der nordafrifanifchen Küſte; ob vom Militärftattbalter Bonifatius infolge 30 
der angeblichen Ränke des Aätius eingeladen, oder nicht, ift ftreitig. Das Vandalen- 
reich datiert eigentlich erft feit dem 19. Dftober 439; denn alsdann überfiel Geiferich mitten 
im Frieden in erfichtlicher Verhöhnung des Vertrages von Hippo regius (in Numibien) 
vom 11. Februar 435 Karthago, plünderte diefe Metropole gründlih aus und erhob fie 
zu ferner Reſidenz. Im Juni 455 machte der Meerlönig — feit 440 bis fait 475 ſtach 35 
er nämlih faft alljährlih mit feiner aus überaus zahlreichen Kreuzern bejtehenden ge: 
fürchteten Flotte in See und verheerte die Küften beider Kaiferreihe — aud der alten 
Königin der Welt einen höchſt unmwilllommenen Beſuch und plünderte fie 14 Tage lang 
aus. Seitdem erjcheint der Rede als Gebieter von ganz Nordafrila, von Mauretanien 
bis zur Kyrenaika, ſowie der Inſeln Korſika und Sardinien, eines Teiles von Sizilien, 40 
endlich der Balearen und Pithyufen. Die befannte Überlieferung, wonach Geiferich von 
der Kaiferin Eudoxia zur Nomfahrt eingeladen worden fei, um jie von der verhaßten 
ehelichen Werbindung mit dem Kaifer Petronius Marimus, dem Mörder ihres Gemahls 
Valentinian TII., zu befreien, bezeichnet Dahn „als nicht ausreichend verbürgt“, L. Schmidt, 
zutreffender als „eine Fabel“. Nady einer meitverbreiteten Annahme empfing Papſt 45 
Leo I. der Große am 2. Juni 455 den barbarifchen Sieger und beivog ihn durch feine 
Bitten, wenigftend von Mord und Brand abzufehen und ſich mit bloßer Plünderung zu 
begnügen. Diefe Überlieferung ift indes troß ihrer fcheinbar fo authentifhen Bezeugung 
dur den Chroniften Profper Tiro keineswegs unantaftbar: „Haben wir auch feinen Grund, 
meint 2. Schmidt, die Gefandtichaft des Papſtes zu leugnen, jo fpricht doch mand)es da= so 
gegen, daß defien Einfluß es beizumefien geweien, daß Rom von größeren Greueln ver: 
ſchont blieb. In der Predigt wenigſtens, die Leo am 6. Juli nad) öffentlicher, anläßlich 
des Abzuges der Vandalen abgehaltener Dankfeier gehalten hat, ift nichts davon gejagt. 
Die Vandalen trachteten, wie die Goten Alarichs, in der Hauptfache nur nach Kriegs: 
beute; die Zerftörung von Häufern und Denktmälern wären daher meift zwecklos geweſen; 55 
dazu fam als wichtiges Moment die Ehrfurdt vor der Größe und Heiligkeit Noms, die 
allen Germanenfürften eigen war.” 

Das afrikaniſche Vandalenreich bei feiner beifpiellofen Iſoliertheit im äußerften Süden 
der antifen Melt krankte am meisten von allen germaniſch-arianiſchen Mittelmeerftaaten an 
dem doppelten inneren Gegenfas, dem nationalen und zumal dem religiöfen ; denn nirgends co 
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waren die Beziehungen zur romanischen Bevölkerung jo ſchroff. Geiſerich ſtieß in feiner 
neuen Heimat auf zwei vorherrfchende Stände, den geiftlichen Adel, die Biſchöfe, und den 
weltlichen, die Yatifundien-Befiser, die fog. possessores. Beide wurden ald Haupiſtute 
des katholiſchen Imperiums von den Wandalen ſyſtematiſch unterbrüdt, erjtere mit Ab- 

5 jeßung, Verbannung, ja fogar zuweilen mit dem Tode bejtraft, Teßtere gezwungen, auf ihren 
Grundbefig ganz oder doch großenteils zu Gunften der Sieger zu verzichten. Das waren 
die sortes Vandalorum, die vandalifhen Siedelungen, aus Schlaubeit mit Rüdjiht 
auf die geringe Kopfzahl der Eindringlinge zumeift auf die Profonfularproving mit der 
Hauptitadt Karthago befchräntt. Wenn nun Geiferich als Symbol loyaler Unteriverfung 

ıo unter das Barbarenjoh die arianische Wiedertaufe beifchte und überzeugungsfefte Katbo— 
lifen maßregelte, jo handelt es fi da weniger um religiöfe als um politiſche Verfol— 
ungen. Übrigens jchonte er feine ortbodoren Unterthanen, wenn er zu beiden Kaiſer— 
—— bezw. nach Untergang des weſtrömiſchen Reiches zu Byzanz allein in beſſeren 
Beziehungen ſtand, jo 454—457 auf die Fürbitte des Kaiſers Valentinian III. — du: 

ı5 mald geftattete er der viele Jahre lang verwaiſten hauptftädtiichen Katholikengemeinde 
jogar die Wahl des Deogratias zum Biſchof (24. Oft. 454) — (vgl. Viet. Vit. I, e. 8 bezw. 
I, e.24 mit App. ad Prosp. Tir. Chron. und der vita s. Fulgentii Ruspensis 
c.I, Nr. 4, ed.MPL, vol. 65, ©. 119), fo 475 bezw. 176—477 in Zufammenbang mit 
dem mit Kaifer Zeno abgefchlofjenen fog. ewigen Friedensvertrag, der bi8 zur Kataftropbe 

20 von 533/34 die Grundlage des Verhältnifjes der Vandalen zu Oſtrom bildete, obne indes 
diefesmal aud in die Wahl eines hauptftädtifchen Oberhirten zu twilligen (vgl. Viet. Vit. 
I, c.17 bezw. I, e.51,*Excerpta ex Malchihist. e. 3, ed. Bonn., ©. 260f., Priscus, 
p. 216ff., e.7, Procop. a.a. D. I, e.4. 7). Jedenfalls in einer diefer beiden Friedens: 
perioden, wahrſcheinlich in der früheren, ließ der Bischof Victor v. Gartenna (in der Maure- 

3 tania Caesariensis) nad) Gennadius, De vir. ill. e. 77 ed. Bernoulli dem Meerkönig eine 
(leider verloren gegangene) geharnifchte MWiderlegung des Arianismus überreichen, obne 
im mindeften deshalb beläftigt zu werden! 476 überließ der König jodann in einem 
Vertrage dem thatſächlichen Beherrſcher Italiens, Odovakar, den größten Teil Siziliens 
gegen einen Jahreszins (f. Viet. Vit. I, c.4 bezw. I, c. 14), und fo jtarb der gemwal: 

3 tige Germanenfürft hochbetagt am 25. Januar 477, verfühnt mit allen Gegnern, die er 
während feiner langen ſturmbewegten Laufbahn fo bitter befämpft hatte, im Frieden mit 
beiden Kaiferreichen, wie mit den Katholiken (f. Viet. Vit. I, e. 17 bezw. 51; II, e. 1). 
Padend ift die Charakteriftit und der Vergleih mit Theodorich d. Gr. bei Dahn (Urgeid. 
P’, ©. 159). „Geiſerich ift eine der gemwaltigiten Geitalten der Völferwanderung ... Dem 

35 großen Theodorich fteht der Vandale gegenüber wie dem milden Tag die blutige Nacht ... 
Wenn fein (Geiferichs) gefürchtetes Kaubfchiff in See fticht, bezeichnet er dem fragenden 
Steuermann fein bejtimmtes Ziel, jondern läßt fih von Wind und Mellen gegen folde 
Menjchen tragen, denen Gott zürnet (vgl. Procop. a. a. O. I, ce. 5) — ein echt fagenbafter 
Zug, der die Auffaffung der Zeit hier miederfpiegelt; wie fein fchredlicher Bundesgenofit, 

0 der Hunne Attila, auf dem Feftlande, fo ward der vanbdalifche Seekönig ein Schreden 
der Völker, eine Geißel für die Meere.” Hierzu bemerft L. Schmidt a. a. O. S. Tv 
Anm. 2 nicht unzutreffend: „Die Anefoote mag richtig fein, bat aber jedenfalls ihren 
Grund darin, daß Geiferih das Ziel feiner Erpedition forgfältig geheim hielt.“ Den 
Charakter des großen Vandalen ſchildert Victor von Bita mit Bewußtſein als den eine 

45 Unmenfchen, der mit der Parität eines Tyrannen gegen feine romanifchen und germaniſchen 
Unterthanen mit gleiher Graufamfeit wütet! Aber die hohe ftaatsmännifche Bedeutung 
des Meerkönigs, abgejehben von feinen NReligionsverfolgungen, die man mit Dahn (Könige 
I, ©. 244 f.) als fittlih und politifch gleich verwerflich anzuſehen bat, ijt durch Jordanis 
und die waderen Bozantiner Priscus, Malchus und Procopius und fogar durch gelegent- 

50 liche Zugeftändnifje des Vitenjers felber 4. B. I, e. 4. 8. 17 bezw. I, ec. 13. 14. 24. öl), 
bezeugt. Aber auch fittlihe Vorzüge des Vandalenkönigs laſſen ſich quellenmäßig belegen. 
Daß er die altgermanifche Vorliebe für die Tugend der Keuſchheit in Feiner Weite ver: 
leugnet, bemweift das begeifterte Yob des „Neremias” jenes Zeitalters, Salvianus, wo es 
(De gubern. Dei 1. VII, e. 20-22, S 84—100, ed. Halm, MG-Ausgabe auet. 

65 ant. I, 1 [1877], p. 99—102) u. a. heißt: „Bei den Goten find nur die Römer un: 
feufch, bei den Vandalen nicht einmal die Römer!” Anderſeits handelt e8 fich ledig: 
lich um eine römische Verleumdung, wenn Sidon. Apollin. (Carm., Panegyriceus V, 
v.327ff., ed. Yuetjohann [MG-Ausgabel, ©. 195F.) ſchon zu 458 von Geiferib be 
richtet, daß er träge und forpulent geworden ſei, durch Bublerinnen zu Grunde gerichtet. 

co Denn eritens widerfpricht dem angeblicden Marasmus des Vandalen der gefchichtliche Zu: 
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jammenbang: Noch 467 entfaltet der „chwerfällig getvordene” Monarch eine ungewöhn- 
liche, an einen noch jugendlichen Recken gemahnende Thatkraft (j. Procop. a. a. O. I, 
e. 6), und minbeftens bis 474 leitet er mit alter Kraft alle Raubzüge perfönlid. So: 
dann rührt diefe Beichuldigung von einen Autor ber, der nad) Ausweis feines Brief: 
wechſels einen geradezu fanatijchen ge sagen alles Germanentum förmlich züchtet. Daß 5 
ferner Geiferih wahre Tugend auch an Nomanen zu jchägen wußte, erhellt aus der 
großen Auszeichnung und Mchtung, mit der er den hochherzigen Friedensvermittler des 
Kaiſers Zeno, den Patrizier Severus, behandelt, einen mwahrhaften Ehrenmann, der es 
jogar verjchmäht, vom König die den Gejandten nad damaliger Sitte zulommenden 
Geſchenke anzunehmen und als einzige Gunft fich die unentgeltliche Freilafiung der Kriegs- 10 
gefangenen ausbittet und auch erhält. Diejer wackere Epigone des Nömertums ift bi: 
ber leider nur durch Malchus, Hist., ©. 260f., e. 3 bezeugt. Endlich erinnert Ludw. 
Schmidt a.a.D. ©. 100 mit Fug an „die Gefinnung, die er Geiſ.] [laut dem Vitenfer] 
gegen feine Gefolgsgenofjen an den Tag legte, indem er diefelben auf dem Totenbette feinem 
Nachfolger empfaßl”. 15 
— des großen Geiſerich unfähiger unwürdiger Sohn (reg. vom 25. Januar 

477 bis Dezember 484), der arianifhe „Torquemada“, jchonte a aus Furcht 
vor Byzanz die Katholiken, genehmigte (481) jogar die Wahl des Eugenius zum Biſchof 
von Karthago, verfolgte fie aber jeit 482, noch mehr in den Jahren 483 und 484 auf 
unerhört graufame Weiſe; den größten Grad erreichte diefer Sturm freilich erft jeit Mitte 20 
484. König Guntamund (reg. 484— 496) ſchonte die Orthodoren wieder, und dejjen Nachfolger, 
der geijtvolle, für feine Zeit hochgebildete Thrafamund (reg. 496-523), wie Leovigild, ein 
arianischer „Julian“, begnügte fich wenigitens mit unblutigen Maßregelungen, wie Ver: 
bannung der herborragenditen Biſchöfe. Hilderich (reg. 523—530, geſt. 533), Hunerichs 
und der weſtrömiſchen Kaifertochter Eudokia ſchon betagter (geb. wahrjcheinlih 456) 25 
ianfter fatholitenfreundlicher Sohn, gewährte unbedingte Neligionsfreiheit (vgl. Procop. 
‚ce. 9, vita s. Fulg. ec. XXVIII, 8 59, e. XIX, 8 60 und Viet. Tonnenn. 

ed. Th. Mommifen, p. 196f.). Jetzt fanden auch wieder Fatholifche Synoden auf afri- 
fanifchem Boden ftatt, und zwar gleich anfangs (523/24) in der bizacenifchen Provinz 
zwei, zu Junca und Sufes, und 525 ein größeres Konzil in der Zeugitana, zu Karthago 30 
jelbjt unter dem Vorſitz des Biſchofs Bonifatius (j. Hefele, Conc.-Geſch. IT’, S. 710—715). 
Manche Prälaten fcheinen auf den erwähnten Synoden eine unwürdige, lächerliche Rolle 
gefpielt zu haben: „Kaum waren die afrikanischen Biſchöfe aus dem Eril zurückgekehrt 
und von der Verfolgung befreit, jo brachen Rangjtreitigkeiten unter ihnen aus“ (Hefele 
IP, ©. 703 und 711 Anm. 5). Hilderichs Friedenspolitik iſt ſchwerlich auch epigraphiſch 35 
bezeugt, wie Schwarze a.a.D. S. 172 annimmt |. Franz Görres, Kirche und Staat im 
Vandalenreih, ©. 67 Anm. 3], aber vielleicht numismatifch ſ. die Münze mit der Auf- 
ichrift „Hildirix Rex | Felix Kart(hago)]“ bei 5%. riebländer, ©. 30 und die Kupfer: 
tafel I [faft Mitte rechts]). Hilderichs, fih an das bereit3 von einem Juſtinian (jeit 
518) geleitete Byzanz anlehnende, fih noch dazu mit den Ditgoten, den natürlichen Ber: 40 
bündeten der Bandalen, verfeindende Bolitit, beförderte im Bunde mit der ſeit Geiferichs 
Tod ftetS zunehmenden Verweichlihung des Volkes die Kataftrophe. Sein gleichfalls jehr 
bejabrter Ketter Gelimer (Geilamir), der das Banier des nationalen Arianismus bochhielt, 
ließ ihn abjegen und jpäter ermorden (530 bezw. 533, vgl. Procop. I, c.9 und Viet. 
Tonn., ed. Mommfen, ©. 196 f.). Aber er jelbjt unterlag ſchon 533/34 in den Schladhten 45 
bei Decimum und Tricameron der genialen Kriegsführung des Helden Belifar. Nordafrika 
nebjt den Inſeln wurde ald „Exarchat Karthago“ eine byzantiniiche Provinz, bis es (709) 
dem Siegeslauf des jugendlichen Islam unterlag. Der este Vandalenkönig, ein jeltfam 
befaiteter, romantijch veranlagter, ſchon an das viel jpätere Rittertum erinnernder Charalter, 
vom Sieger ftandesgemäß behandelt, erhielt reichlihen Grundbeſitz in Galatien. Auf die 50 
ihm gleichfalls angebotene höchſte Ehrung, die Byzanz gewähren fonnte, den Patriciat, 
mußte er freilich infolge feiner ehrenhaften Weigerung, den Arianismus abzuſchwören, ver: 
sichten (vgl. Brocop., Bell.Vand. I, ce. 9—25, II, e. 1—9, App. Prosp. Tir. p. 312. 
329; Viet. Tonn. ed. Mommſen, p. 198, Gorippus, Johannidos seu de bellis Libyeis 
1. I, v.381ff.; 1. III, v. 17ff., 198— 264, rec. Joſ. Barti 1879, MG-Ausg. auct. 55 
ant. nebſt Pflugl-Harttungs lediglih in militärifchstechnifcher Hinficht verdienftlichen Er— 
läuterungen, „Beliſars Bandalentrieg” a. a. D.). 

Geiſerichs ſog. Tejtament ift das von ihm den benachbarten Maurenftämmen ent: 
lehnte Thronfolge-Gefeg, der jog. Seniorat, wonach in jeiner (der asdingifchen) Dynaftie 
nicht regelmäßig dem Pater der Sohn folgen, jondern jtets der ältefte Defcendent in direkter 6 
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Abftammung von ihm (eiſerich) jelbjt die Krone erben follte. Zived diefer Verfügung war, 
wie in dem damit übereinjtimmenden osmaniſch-türkiſchen Hausgejeg, der Raſſenverweich 
lihung vorzubeugen (vgl. Viet. Vit. II, c.5 bezw. II, 13 und Wrocop. I, e. 7); a 
wurde in beiden Staatenbildungen nicht erreicht. 

5 8. Schmidt a. a. O. ©. 151f. erledigt in befriedigender Meife eine interejjante, mit 
dem Untergang des Vandalenreiches zufammenbängende anthropologiſch-pſychologiſche Streit: 
frage: „Daß in den den Byzantinern unzugänglichen Zandesteilen einzelne Splitter |der 
Vandalenſ ſich erhielten, ift nicht ausgejchlofjen, aber von größerer Zub waren bdiejelben 
fiher nicht. Thatfache ift allerdings, daß ein großer Prozentſatz der heutigen Berber: 

10 bevölferung in Maroffo, am Rif, in den Gebirgen Aures und Großkabyliens, ſowie 
auf den Kanarifchen Injeln blondes Haar und blaue Augen bat (Tifjot, Geogr. I, 403); 
aber die wiederholt, zulegt von Löher (Das Kanarierbuh, München 1895) vertreten: 
Anficht, daß dies auf germanifche, fpeziell vandalifche Mischung zurüdzuführen ſei — 
nach Löher follen die Wandſchen auf den Kanarischen Inſeln Nachkommen der dortbin 

15 geflobenen Vandalen fein, — muß als unbegründet verworfen werden“. In der That, 
die nordafrifanifchen VBandalen waren niemals zahlreih, und das Evakuationsſyſtem der 
byzantinischen Regierung wurde nad Prokop gründlich durchgeführt (vgl. L. Schmitt, 
©. 148 ff.). (Wil. Krafft }) Franz Görres. 

van Til j. Til Bd XIX ©. 775. 

x Variata ſ. d. A. Augsb. Belenntnis BB II ©. 249, ı0. 

Bariationsreht. — Schleiinger, Die Variationsbefugnis des Kirchenpatrons in ke 
ZER XIX, 91; Silberftein in Ardiv für f. KR. 61,3 ff. 

Variationsrecht (jus variandi) nennt man das Necht des Laienpatrons nad einer 
bereit3 erfolgten Präfentation, innerhalb der ihm gefeglich zuftehenden Bräfentationsfrift 

25 noch einen anderen Kandidaten dem zur Beftätigung berechtigten geiftlichen Oberen in 
Vorſchlag zu bringen (ce. 5. 24. 29 X. de iure patronatus III, 38). Argum. ce. 
X. de offieio iudieis ordinariüi [I, 31]. Dem geiftlihen Patron iſt diefe Befugnis 
abgeiprochen und nur in dem Falle, daß er in entjchulobarer Weife ein unfähiges Subjekt 
präfentiert hat, eine neue Präfentation geftattet (ec. 20. 25 X. de electione I, 6) 

0 c. 18. 26. cod. in VI [I, 6]). Über den Grund diefer Verſchiedenheit ift man nic 
einig. Er liegt wohl weniger darin, daß das vom Geiftlichen geübte Präfentationsredt 
aus dem Geſichtspunkte einer Kollation aufgefaßt wird, als weil den Geiftlichen meb: 
Einfiht zugetraut wird, ihnen zur Wahl auch eine größere Frift (ſechs Monate) als 
den Laien (vier Monate) bewilligt ift und eine wechjelnde Meinung für fie weniger ge: 

3 ziemend ift. 
Was nun die Befugnis des Laienpatrons betrifft, fo hängt es von feinem freien 

Ermeſſen ab, ob cr von derjelben Gebrauch machen will oder nicht. Dabei entftebt die 
Frage, ob der Patron berechtigt ift, durch ſolchen Vorſchlag den zuerft Bräfentierten aus: 
ufchließen, jo daß derſelbe vom geiftlichen Oberen nicht mehr bei der Inſtitution berüd: 

40 jichtigt werden dürfte (ſog. privative Variation), oder ob es dem Oberen frei jteht, aus 
ſämtlichen Präfentierten denjenigen zu beftätigen, welchen er für den geeignetjten bält 
(ſog. fumulative Variation). Über diefen Fall jcheint fich fchon zeitig eine entgegen: 
geſetzte Auffaffung gebildet zu haben, da die Sache nicht völlig Mar ift: denn, indem die 
Gloſſe zum e. 24 X. de iure patronatus ad v. alium dellariert: „Dando secundum 

45 videtur recedere a priori, sieut ille, qui plures constituit procuratores diversis 
temporibus“ fcheint damit die privative Variation verteidigt zu fein, obgleich dies doch 
nicht unbedingt der Fall ift, indem die Glofje nicht ausfpricht, daß der Biſchof gebunden 
jei, dem Willen des Patrons zu folgen. Dagegen entjcheidet beftimmt die Glofje zum 
e. un. de iure patronatus in VI’. Nota3: „Laicus potest unum praesentare, 

50 postea alium accumulative, et sic potest variare et Dioecesanus potest ac- 
ceptare, quem voluerit“ für die fumulative Variation. Diefer letzteren Anſicht 
ſchließt fich die fpätere Doftrin und Praris ſchlechthin an (die Kommentatoren zum Titel 
de iure patronatus, von denen Yagnanus zum cap. 24 X, eit. mit Bezugnahme auf 
Lambertinus es als communis opinio eanonistarum et legistarum bezeugt, verb. 

55 Serraris, Bibliotheca canonica s. v. ius patronatus. Art. IV, nro. 45; varı Eipen, 
Ius eceles. universale P. II. sect. III. lit. VIII. cap. V. 

Beftritten ift auch, ob dem Patron eine mehrfache Variation geftattet ift. Eine be 
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jtimmte Entſcheidung darüber enthält das gemeine Necht nicht, da die Clem. 2 de iure 
patronatus (III, 12) von diefer Frage nicht handelt. Dem kirchlichen Intereſſe wider: 
jpricht es aber gar nicht, im Gegenteil, es entjpricht demfelben vielmehr, daß dem Bifchofe 
eine größere Auswahl von Perſonen geſtattet wird und daher erklären ſich die Kanoniften 
auch mehr für, als wider die wiederholte Variation. (9. F. Jacobjon 7) Sehling. 5 

Vasa sacra ſ. d. A. Gefäße, gottesdienftlihe Bd VI ©. 412—415. 

Batablus, Franz, geit. 16. März 1547. — Aug. Calmet, Biblioth&que sacrde IV, 1; 
Jöcher, Gelehrten-Leriton IV, 1466; Biographie universelle LXVII, 569f.; Nouvelle 
biographie generale XLV, 989. 

Francois MWatebled (auch Gaftebled und Duateble) ift geboren in dem Städtchen 
Gamaches (Picardie, Depart. Somme), war dann Pfarrer zu Bramet im Balois. Franz I. 
ernannte ihn zum Profefior des Hebräifchen am Collöge de France, dann aud zum 
Abt von Bellozane. V. felbft hat nichts veröffentlicht; feine Überjegung der Parva 
Naturalia des Nriftoteles ift erit 72 Jahre nad feinem Tode in Duvals Ausgabe des 
Aristoteles gedrudt worden; Aristotelis meteorologicorum libri quattuor erjchien in 
Lyon 1548. Die Bedeutung des ®. liegt in feiner afademifchen Wirkjamfeit. Er bat 
ſich um das Aufblüben des Studiums des Hebräifchen in Frankreich verdient gemacht. 
Da er außer gründlichen Kenntnifjen auch die Gabe guter und lehrhafter Darftellung 
beſaß, hatte er einen großen Kreis von Zuhörern. Hauptjächlic aus den Nachſchriften 
diefer Zubörer (Bertin le Comte wird namentlich erwähnt) nahm Robert Stephanus das 20 
Material zu den Anmerkungen, welche er feiner im Jahre 1545 (Paris 8%) erjchienenen 
Bibelausgabe beifügte. (Diefer fehr feltene Drud enthält außer der Vulgata auch die 
1543 in Zürich veröffentlichte Iateinifche Bibelüberfegung von Leo Jud, Tb. Bibliander u.a.). 
Wie weit Stephanus in die Anmerkungen auch eigenen oder anderwärtsher entlehnten 
Stoff aufgenommen bat, ift ungewiß. Hier ſei nur bemerkt, daß der Inhalt der von 25 
R. Stephanus 12 Jahre fpäter veranftalteten Bibelausgabe ([Genf] 1557, Fol.) ein 
weſentlich anderer ift: fie bietet neben der Wulgata nicht die Überfegung des Leo Jud 
und der anderen Züricher, fondern die des Sanctes Pagninus, und die Anmerkungen 
find, wie aus der Vorrede erhellt, geiſtiges Eigentum nicht nur des Vatablus, ſondern 
auch des Pagninus und anderer vom Herausgeber benutzter Autoren. In dem Critici 30 
sacri betitelten exegetiſchen Sammelwerfe find die Noten diefer Ausgabe mit Unrecht ohne 
weiteres als von Vatablus berrührend bezeichnet. Noch andere Zufäge, namentlich aus 
Calvin, zeigt des Stephanus vom Jahre 1556 datierter, in Wirklichkeit (j. am Ende des 
Buches) erit am Anfang des Jahres 1557 vollendeter Liber Psalmorum Davidis, 
welchen G. %. 2. Vogel zufammen mit den Noten von Hugo Grotius wieder abgedrudt 3; 
bat (Franeisci Vatabli annotationes in Psalmos ete., Halle 1767, 8%). — An den 
Varifer Drud knüpfte fich eine heftige Fehde der Theologen der Sorbonne gegen 
Robert Stephanus, über melde der große Buchdruder und gelehrte Mann ſelbſt in 
lateinifcher (Ad censuras Theologorum Parisiensium, quibus Biblia à Roberto 

— 0 

— 5 

Stephano . . . excusa calumnios® notarunt, eiusdem Roberti Stephani « 
responsio 1552, 8°, 255 p.) und franzöſiſcher (Les censures des Theologiens 
de Paris .. .. 1552, 8, 156 Blatt; acfimile-Neudrud Genf 1866) Sprade 
intereffanten Bericht eritattet bat. Die Parifer Theologen hatten die Anmerkungen als 
an nicht wenigen Stellen fegerifh und dem Luthertum günftig bezeichnet und deshalb 
ihre Unterdrüfung empfohlen; die Gelehrten von Salamanfa aber ſchätzten das Werk im 4 
übrigen fo fehr, daß fie eine purifizierte Ausgabe veranftalteten (zuerjt in der 1584 er: 
idienenen latein. Bibel). Von diefen Anmerkungen urteilt D. B. v. Haneberg (Gefchichte 
der Offenbarung* 1876, ©. 849, daß fie „vielfältig ficherer zum Berjtändnis führen als 
Riefenerplifationen Anderer”. V. ift im Fatholijchen Glauben gejtorben. 

Herm, 8, Strad, 5 

Baterunjer. — Einen Heinen Anfang, das Wejentliche aus der unzähligen Litteratur 
hervorzuheben, hat Aug. Rudolf Gebjer gemacht in dem Königsberger Programm De oratione 
dominica, part. I (1830) p. 2—5; er handelte dann de discrepantia Matthaei et Lucae etc. 
und in part. II de fontibus e quibus Christus hauc formulam hauserit (mit Kritik des 
Veriuhs Herderd, Parallelen aus dem Zend:Avejta zur Erklärung beizubringen). An der 5; 
Spitze jtehen die patriftiichen Auslequngen: Tertulliani liber de oratione c. 1—10; Cypriani 
de dominica oratione ce. 1—27 (Wiener Ausgabe von Hartel I, 267—287), Augustini de 
sermone Domini in mopte secundum Matthaeum libri duo — um 393 — (MSL XXXIV, 
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1229 — 1308); von den Griechen Origenis zeoi eryjs c. 22—30 (Berliner Ausgabe II, 346-355 , 
Gregori Nysseni eis jr zoooevyjv (MSG XLIV, 1120—1193). — Eine zuſammenfaſſende 
Daritellung der Auslegung der Kirchenväter findet jich römijcherjeit3 bei Gerh. Tillmann, Dar 
... nad der Lehre der Heiligen dargeitellt, II. Bd: Bom Gebet im Bejonderen, 1877, 

b S. 18—141. 
Luthers Auslegungen des Vaterunſers ſind außer den bekannten in den beiden Katechis— 

men äußerſt zahlreich. Ich notiere aus den bisher erſchienenen Bänden der Weimarer Aus— 
gabe: II, 74—130 — deutſch des Vaterunſers für die einfältigen Laien 1519 (val. 
dazu IX, 122—159); VI, 9—19 Eine kurze Form, das Paternoiter zu verſtehen und zu 

10 beten 1519; VI, 20—22 Eine furze und gute Auslegung des Baterunjers vor ſich und Hinter 
ſich 1519; VII, 220—229 Eine kurze Form (der zehn Gebote, des Glaubens und) des Bater: 
unſers 1520; X, zweite Abt., im „Betbüchlein 1522” eine kurze Form des Vater unſers 
©. 395—407; XI, 55—59 zwei Predigten über das Baterunjer am 9. u. 10. März 1523; 
31 Katehißmuspredigten im J. 1525 (fie follen im XXVI. Bd eridheinen); Großer und 

15 Kleiner Katehismus 1529; XXXI, 416—422 in den Wocenpredigten über Mt 5—7, 
1530/32; Ein einfältige Weife zu beten, für einen quten Freund, Meijter Beter, Balbier 1534; 
das Lied „VBaterunfer im Himmelreich“ (zuerjt inder Naumburger Kirchenordnung 1537 erwähnt). 

In den Jahren 1530 —1600 ift in Deutjchland eine Unzahl von Katehismusauslequngen 
erihienen. Das Material ijt gejammelt von Prof. J. M. Reu in Dubuque (Jowa); val. 

© Quellen zur Geſchichte des Satechismusunterrichtes, I. Bd: Süddeutihe Katechismen, 
1904. Der zweite Band, der im zwei Abteilungen die Katehismen von Mittel: und Nord: 
deutichland bringen joll, kann nur erfcheinen, wenn genügende Subjfriptionen erfolgen. Die 
Unterjtügung diejes Wertes iſt äußerſt zu empfehlen. 

Außer den Matthäus: und Qufastommentaren, die bier nicht ſämtlich aufgezählt werden 
25 fönnen, jind zu vergleihen: Adolf Herm. Heinr. Kamphauſen, Das Gebet des Herrn, 1566; 

Aug. Tholud, Die Bergrede Chrijti, 5. Aufl., 1872; Ernft Achelis, Die Bergpredigt nad 
Matthäus und Lukas, 1875; Frederic Henry Chase, The Lord’s Prayer in the early Church, 
Cambridge 1891 (Texts and Studies vol. I, Nr. 3); Guftav Dalman, Die Worte Jeju, mit 
Berüdjihtigung des nachkanoniſchen Schrifttum und der aramäiſchen Sprache erörtert, Bd 1, 

80 1898; Ebd. Freiherr von der Bolt, Das Gebet in der ältejten Chriftenheit, 1901; Eberhard 
Neitle, Lords Prayer in Encyclopaedia Biblica, vol. III, Sp. 2816—2823, 1902; Theodor 
Zahn, Das Evangelium des Matthäus ausgelegt, (1903), zweite Auflage 1905; Otto Dibelius, 
Das PVaterunjer, Umrifie zu einer Gefchichte des Gebets, 1903 (enthält I. Die Vorjtellungen 
vom Gebet in der alten griechiſchen Kirche, II. Die Auffaſſung des Vaterunjers bei griechiſchen 

35 Schriftjtellern, III. Das Verhältnis von Luthers VBaterunjererklärung im Kleinen Ktatehismus 
zu den althochdeutſchen Auslegungen des 9. bis 11. Jahrh.; Anhang: ungedrudte Baterunjer- 
erflärungen, vornehmlich aus Handſchriften der K. Bibliothek zu Berlin); Erich Biichoff, Jeſus 
und die Rabbinen, Jeſu Bergpredigt und „Himmelreih“ in ihrer Unabhängigfeit vom Rabbi: 
nismus dargeitellt, 1905; Lie. Dr. Guſtav Hönnide, Neuere Forihungen zum Baterunjer bei 

0 Matthäus und Lukas, Nt3 XVII, 1906, ©. 57—67, &. 106—120, ©. 169—180. 
In den SBA 1904 L, &. 195—208 bat Ad. Harnad nadızuweifen verfudt, daß das ur: 

ſprüngliche Herrngebet jo gelautet habe: „Vater, das Brot für den fommenden Tag gieb uns 
beute, und — uns unſre Schulden, wie auch wir vergeben haben unſern Schuldigern, 
und führe uns nicht in Verſuchung hinein“. Bei Matthäus ſei uns dieſes Gebet in bereicherter 

45 und liturgiſch ſtiliſierter Form als Gemeindegebet erhalten, unter Anfnüpfung an die jüdiſche 
Gebetsübung und an die Verkündigung Jeſu; bei Lukas liege es uns vermehrt um eine ein: 
leitende Bitte vor („es komme dein heiliger Geijt auf uns und reinige uns“), welche die Ei: 
fahrung der dhriftlihen Gemeinde im apojtoliihen Zeitalter enthalte, im Unterſchied von allen 
andern religiöjen Gemeinjcaften, zunäcjt von der der Johannesjünger. Es iſt hier nicht der 

50 Ort, in die Debatte einzutreten, an der fi) unter andern, vorwiegend in ablehnendem Sinn, 
von Soden (Ehrijtlihe Welt XVIII. 1904, Sp. 218— 224), Friedrid Spitta (Monatjchriit 
für Gottesdienſt und firdliche Kunjt IX, 1904, ©. 333— 345), Nösgen (Evangeliſche Kirchen: 
zeitung 1904, Sp. 389398, 417—426) beteiligt haben. In der Schrift „Sprücde und Reden 
Jeſu, die zweite Duelle des Matthäus und Lukas“ (Beiträge zur Einleitung in das NZ II) 

55 1907, S. 48 hält Harnad daran feſt, da die Urform des Herrngebetes aus der Anrede 
zireo und der 4.—6. Bitte beftanden habe: nichts fpreche dagegen, dab jie in Q ge 
itanden habe. 

Das Baterunfer nimmt in dem Leben der chriftlihen Gemeinde eine ſo be— 
berrichende Stellung ein, daß eine vollitändige Darftellung bei allen theologifhen Dis— 

so ziplinen Anleihen machen müßte. Es iſt aber eine Aufgabe für fi, von der mir bier 
abſehen, etwa die Gefchichte der Baterunfer: Predigten zu fchreiben oder die Auslegungen 
des Vaterunfers im Katechumenenunterricht und in der kirchlichen Lehrunterweiſung über: 
haupt zu behandeln oder auch den Gebraud) dieſes Gebetes im Gemeindegottesdienit feit: 
uftellen. Die Aufgabe diejes Artikels beſchränkt fih auf das bibliſch-theologiſche Gebiet. 

65 Wir gehen hierbei aus von der Überlieferung, wie fie in dem erften und im dem dritten 
Evangelium vorliegt. 
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I. Die Überlieferung. Der Tert des Vaterunfers ſteht Mt 6, 9—13 und in 
etwas abweichender Form (mit der einfachen Anrede ndreo und ohne die britte und 
fiebente Bitte) Le 11,2—4. Im Markusevangelium erinnert in dem Sprudy 11, 25: 
„Und wenn ihr jteht und betet, fo vergebet, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit 
auch euer Vater in den Himmeln euch eure Übertretungen vergebe” die Bezeichnung des 5 
Vaterd an Mt 6, 9 und die Mahnung zu vergeben an Mt 6, 14 und 15. Eine beachtens- 
werte Sachparallele bietet da3 FJohannesevangelium in dem Geſpräch Jeſu mit der Sama- 
riterin am Jakobsbrunnen. Jeſus bezeichnet die Anrufung des Vaters im Geift und in 
der Wahrheit ala das Gebet der wahrhaftigen Anrufer Gottes. Gott ift Geift, daraus 
folgt die geiftige Form der Anbetung; und Gott ift Vater, das ift die Wahrheit, die 
Jeſus offenbart, und die in ihm ergriffen wird. 

Matthäus bringt das Vaterunjer ald Beftandteil der Bergpredigt; Lukas in ganz 
anderer Umgebung in demjenigen Abjchnitte feines Evangeliums, in dem er Beifpiele der 
Lehrweiſe Jefu ohne seitlichen Zufammenhang weder unter fi) noch mit dem Vorher: 
gebenden oder Nacdhfolgenden mitteilt. Zeit und Ort find völlig unbeftimmt gelafjen. 
Weil der Beſuch Jeſu bei Maria und Martha unmittelbar vorbergeht (2 10, 38—42), 
der nah Jo 11,1 nad Bethanien in die Nähe Serufalems zu verlegen iſt, hat bie 
Tradition eine benadhbarte Lofalität, ettva den Dlberg oder den Garten Gethfemane, an: 
genommen (vgl. J. A. Robinjon bei Chafe S. 123—125); aber diefe Annahme ift in 
dem Kontert nicht begründet. Was Lukas thatfächlich mitteilt, ift folgendes: „Und er 20 
(Jeſus) war im Gebet an einem Orte, und als er aufbörte, fagte einer feiner Jünger zu 
ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes feine Jünger gelehrt hat. Er jagte aber 
zu ihnen: Wenn ihr betet, jo fprechet: Vater, geheiliget werde dein Name u. |. w.“ Die 
nächſte Veranlaffung der FJüngerbitte war der Anblid des betenden Meiſters. Das Lukas— 
evangelium hebt das Beten Jeſu befonders hervor; fo ijt ihm die Erwähnung des Ge: 
betes Jeſu bei der Jordantaufe (3,21), feiner Flucht in die Einfamfeit zum Gebet (5, 16, vgl. 
dagegen Mc 1,45 am Schluß und Me 1,35), feiner Gebete vor der Apoftelwahl (6, 12), vor der 
Meſſiasfrage an die Jünger bei Cäfarea Philippi (9, 18), vor der Verklärung auf dem Berge 
(9, 28) eigentümlich, wie er auch allein die Fürbitte Jeſu für den durch fein falſches Selbit- 
vertrauen gefährdeten Jünger Petrus in der PBafjionsnadht erwähnt (22, 32). Zu den 30 
angeführten Stellen tritt nun 11,1 hinzu. Die Jünger kannten Jeſum als einen Meijter 
des Gebetes, der, um Gott die Anliegen feines Herzens vorzutragen, nicht auf die fonit 
gebräuchlichen jüdischen Gebete angewieſen war (vgl. Mt 11, 25ff.; Ze 10, 21). Wer jo 
beten fonnte wie er, der fonnte auch feine Jünger ein Gebet lehren, das über die üb- 
lihen Gebetsformeln binausführte. Das war um fo mehr zu erwarten, als aud) der 36 
Täufer feinen Jüngern ein Gebet fonderlichen Inhalts gegeben hatte. Das Gebet, das 
der Täufer lehrte, wird der Botfchaft entiprochen haben, die er verfündigtee Man hat 
jpäter das Gebet in Worte gefaßt; im einer ſyriſchen Handſchrift der Bodleiana lautet 
es jo: „Gott made uns (oder mich) wert deines Königreiches und der Freude darin; 
Gott, zeige mir die Taufe deined Sohnes” (vgl. Neftle a. a. DO. Sp. 2817 Anm. 6). 40 
Vom Leten der Yohannesjünger hat Lukas ſchon 5, 33 geredet; während Matthäus und 
Markus in den PVarallelberichten nur ihr Faften erwähnen (Mt 9, 14; Me 2, 18), fügt 
Lukas hinzu: al Öenosıs nowürraı. Die Bitte des Yüngers, die fih an dem den 
Johannesjüngern von ihrem Meifter gegebenen Gebet orientierte, erfüllte Jeſus anders, als 
x gemeint war. Er gab nicht eine Gebetsformel, fondern jagte den Jüngern, welches ihres 45 
Betend Inhalt und Art fein ſolle. Wenn fie beteten, jolle ihr Gebet in der Weiſe des 
von ihm mitgeteilten Gebetes verlaufen. Nicht als ob es auf den Buchſtaben und den 
Wortlaut ankäme; man fteht leicht, wie jeder Beitandteil des von Jeſus mitgeteilten Ge— 
beted der Erweiterung fähig ift. Aber die entjcheidenden Grundgedanken treten klar 
bervor. Die Jünger Jeſu follen Gott als Vater anrufen, wenn fie beten, und es foll so 
ihnen vor allem am Herzen liegen, daß Gott die Ehre werde, die ihm gebührt. Gottes 
Saden ftehen im Gebete Jeſu voran; der Jünger Jeſu denkt zuerft an das, was Gottes 
ift, und dann erſt an ſich und das Seine. 

Wenn man fih von der Überlieferung bei Lukas zu der bei Matthäus wendet, fo 
erhält man zunächſt den Eindrud, als ob das gleiche, nur um zwei Bitten erweiterte 55 
Gebet von Jeſus den Jüngern als Beitandteil der zunächſt ihnen geltenden, aber zugleich 
bor einer größeren Volksmenge gehaltenen Bergpredigt mitgeteilt worden jet, deren Zeit, 
jofern man den Iufanifchen Barallelbericht beizieht (6, 20—49), nicht lange nach der Aus— 
wahl der zwölf Apojtel anzufegen ift. Diefer Eindrud führt bei den Harmoniften jtrenger 
Objervanz, als deren entjchiedenjter Vertreter Andreas Dfiander mit feiner 1537 er: 60 
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fchienenen Evangelienharmonie gelten darf (vgl. darüber Bd V 659, 2—660, 32), zu der 
notwendigen Selauptung, daß Jeſus das Gebet zu zweien verfchiedenen Malen feinen 
Jüngern gegeben habe. Sobald man aber näher zufieht, ſchwindet dieſer Eindrud, und 
die daraus gezogene Folgerung muß hinfällig werden. Denn wie die Bergprebigt über: 

5 haupt nicht die Wiedergabe einer einzigen Rede Jeſu ift, fondern das Lehren Jeſu in Galiläa 
dur ein Beifpiel veranjchaulicht, das der Evangelift dadurch getvonnen bat, daß er mit 
einer bejtimmten Rede Jeſu verwandte Nebejtoffe verband (vgl. darüber Th. Zahns 
Matthäus-Kommentar 1905 ©. 322ff.), fo giebt jich infonderheit der ganze Abjchnitt 6, 
7—15, der in den mittleren Verſen 9I— 13 das Vaterunfer enthält, ala eine Einhaltung 

10 zu erfennen, die die auffällige Symmetrie der drei Stüde vom Almofengeben (6, 2—4), 
vom Beten (6, 5—6) und vom FFaften (6, 16—18) deutlih unterbriht. Die Worte 
Sefu vom Gebet im Kämmerlein haben den Evangeliften an ähnliche Worte erinnert, die 
Jeſus gebraucht bat, um vor dem Plappern der Zdvıxol (— EIN, die phariſäiſchen 
Genoſſen, vgl. Eb. Neftle, Philologica sacra, Berlin 1896, ©. 34—36) ober ber 

15 öroxorral (cod. Vaticanus) zu warnen, und fo fügt er den Abjchnitt in die Berg: 
predigt ein, der in feinem weiteren Verlauf die Mitteilung des Vaterunſers bringt. Er 
jtellt damit das Herrengebet in einen Gedankenkreis hinein, der vorzüglich geeignet ift, 
feinen Inhalt zu erläutern. Aber Ort und Zeit der Übergabe dieſes Gebetes an die 
Jünger ift durch die erfichtlid vom Evangeliſten bergejtellte Verbindung mit der Berg: 

20 predigt nicht feftgelegt. Und ebenfowenig wird die Gefchichtlichkeit der Iufanifchen Über— 
lieferung dadurd in Frage gejtellt, daß bei Matthäus die Gebetsunterweifung, die Yelus 
feinen Jüngern giebt, unter einen Gegenſatz geftellt ift, wie er dem ganzen Aufbau und 
Gedankengang der Bergpredigt (vgl. 5, 20) entſpricht. 

In deutlicher Abhängigkeit von Matthäus fteht der Baterunfer-Tert in der ſog. 
25 Apoftellehre (vgl. Bd I, 712,w). Neu ift die Hinzufügung einer Dorologie. Beachtens— 

wert ift die Einführung. Wie das Faften, foll aud) das Beten ber Chriften anders be: 
ichaffen fein als das der Heuchler d. b. der Juden. Das Wort ol Zdrıxol Mt 6, 7 iſt 
alfo nicht im Sinne von ra Zdrm veritanden worden. Der Tert lautet Kap. VIII, 2 
(vgl. 3.B. die allgemein zugängliche Heine Ausgabe der Didache von Lie. Hans Liegmann, 

Bonn 1903): Mnö& noo0eÜyeode sg ol Önoxoıtal, AAA obs Erklevoev Ö xUgıos &r 
to edayyeiim aurod, olrw no00eÜyeode' Jlateo jumv 6 dv ıW oügaro, Ayıa- 
obhjtw 10 Övoud oov, &Adktw ı, Baoıksla oov, yerndıitw ıö Veinud oov cs Er 
obgarod xal Ei yijs’ öv Üorov Hudv ıöv Eruovoıov dos Nuiv onepov, xal ügpes 
julv ri Öpadıv yuv, &s al Nusis Agpleuev rois Öpekraus Nusv, xal u 

35 eloeveyans Nuäs eis neıyaouöv, Alla dücaı Tuäs And Tod novngoö' Ötı ood dorır 
7 Övvanız »al ı; Ööfa eis Tols aläwvag. reis ts Nusgas obrw ngo0eÜgeode. 

II. Die Erläuterung. Bevor wir ung den einzelnen Worten zumenden, muß 
der allgemeine Standpunkt feitgeftellt werden, von dem aus die Erklärung des Einzelnen 
zu erfolgen bat. Das Baterunfer ift fein neues Gebet in dem Ginn, als ob jeine Bitten 

40 außerhalb des Gefichtsfreifes jüdischer Frömmigkeit gelegen hätten, oder ald ob es ihnen 
an deutlichen Anklängen an die Gebete der jüdifchen Synagoge fehlte. So beginnt das 
„Kaddiſch des Gottesdienftes” mit den Worten: „Verherrlicht und gebeiligt werde fein 
großer Name in der Welt, die er nach feinem Willen gefchaffen hat, und er lafje berrichen 
jeine Königsherrſchaft (und lafje jprojien feine Erlöfung und bringe herbei feinen Meiftas 

s und erlöfe fein Volk) zu euren Lebzeiten und in euren Tagen und zu Lebzeiten des 
ganzen Haufes Israel, in Bälde und in naher Zeit! und fprechet: Amen“ (der aramäiſche 
Text bei Dalman a. a. O. ©. 305; die eingeflammerten Worte find wohl fpäterer Zuſatz). 
So bietet auch das wortreiche jüdiſche Hauptgebet, das Schmone-Eöre oder das Adhtzehn: 
gebet, welches jeder Israelit täglich dreimal zu beten bat, und noch mehr die Furze 

60 Summe dieſes Gebetes, das Habinenu, deutlihe Parallelen (die Terte bei Dalman 
©. 299ff., ©. 304). Man darf indes nicht vergefjen, daß es fich bei dem Habinenu um 
eine Abkürzung des Achtzehngebets nach der Vorſchrift Schemuels (geft. 254!) in Baby: 
lonien handelt, und daß aud das Kaddiſch des Gottesdienftes fich thatſächlich erft im 
2. Jahrhundert n. Chr. erwähnt findet (Erih Biihoff a. a. DO. ©. 76). Aber jelbjt wenn 

55 die Anklänge in den uns unbelannten früheren Vorlagen der jetigen Recenfionen, aljo 
in den fonagogalen Gebeten zur Zeit Jeſu fich fänden, fo bleibt das VBaterunfer doc 
um dejientwillen, der es zuerſt geiprochen hat, ein völlig neues Gebet. Hier gilt im 
volliten Sinne das Wort: Si duo idem dieunt, non est idem. Jeſus verwaltete 
die Heiligtümer feines Volkes, die Zeugnifje der bl. Schrift und den Reichtum der Ge 

wo bete Israels, wie der Sohn des Haufes, der über das Haus geſetzt iſt (Hbr 3, 6). 
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Während dem rabbiniſch geſchulten Israeliten das Geſetz Gottes in eine Unſumme von 
einzelnen Geboten zerfiel, die dann noch durch die „Aufſätze der Alteſten“ vermehrt 
wurden, ſtand vor dem Blicke Jeſu der Wille ſeines Vaters in dem einen Gebot da: 
Du ſollſt lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüte (Mt 22, 37), und neben dies Hauptgebot ſtellte er das andere, das er 5 
aus feinem verborgenen Verſteck Le 19, 18 bervorzog: Du follft deinen Nächten lieben 
wie Dich felbft. Oder Jeſu Hand griff in die prophetifchen Schriften hinein, die für das 
gemeine Verſtändnis in tiefem Dunfel lagen, und holte aus Ho 6, 6 das Wort hervor, 
das wie ein helles Yicht die Gefinnung Gottes und feine Forderung an die Menfchen 
beleuchtet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer (Mt 9, 13; 12, 7). So war doch 10 
eine neue Stunde des Gebeted auf Erden angebrocdhen, als Jeſus den Wald von Lob: 
und Ehrenprädifaten durchbrach, mit denen Israels Gebete Gott umgaben und verhüllten, 
und feine Sünger lehrte, fie jollten Gott als Vater anrufen. Das that der Mann, der 
von fich jagen konnte, daß niemand den Vater fenne denn nur der Far und wem es 
der Sohn mill offenbaren (Mt 11,27). So ift das VBaterunfer ein Gebet, das zwar an ı5 
fih heute noch jeder Jude fprechen kann, der von Jeſus Chriſtus nichts weiß oder nichts 
wiſſen will, das aber doch nur recht gebetet wird von dem Jünger, der e8 im Namen 
Jeſu betet, und der von dem Geijt, der den Gekreuzigten verflärt, es immer aufs neue 
lernt, was das heißt, im Namen Jeſu beten. 

1. Die Anrede. IIareo %, nareo humv Ö &v Tois odoavois Mt. Val.’APBäü x 
6 aamo Me 14, 36; Ga 4,6; Rö 8,15. Das ganze Evangelium liegt in diefer An- 
rede, die dem MWortlaute nad nicht neu tar und zuvor ſchon — freilih in anderem 
Sinne — von Heiden und Juden gebraucht worden war. In den homerifchen Gedichten 
beten die Griechen zum „Vater Zeus”; er iſt mario dvdom@v te Dev te. Aber mie 
oft zeigt fich diefer „Water der Menjchen und Götter” ſchwach, kurzlichtig, wankelmütig, 2 
betbört und überliftet! Es fehlt ihm die Hoheit des heiligen Gottes (vgl. Dr. Zinzow, 
„Zevs namo und Oeös nano, eine religionsgeſchichtliche Parallele” in Luthardts 
ZERL III, 1882, ©. 189—224). Mit ganz anderer Ehrfurcht jchaute Israel zu feinem 
Gott empor, zu dem es ſich in ein Kindesverhältnis geftellt wußte. Gott ift der Vater 
des Volkes, das er ſich erwählt und gejchaffen bat, dem er feine Verheißungen gegeben, 30 
deſſen zukünftige Vollendung er herbeiführt. Die heilsgefchichtliche Bedeutung des Vater: 
namens tritt zu Tage, ſowohl wenn das Volk auf die Vaterfchaft Gottes (4. B. im 
Liede Mofes Dt 32, 6), als auch wenn es auf fein Kindesverhältnis zu Gott (4. B. 
Di 14, 1ff.) bingetwiefen wird. In dem drangvollen Ringen um Erlöfung bricht ber 
Name „Bater” als Anrede hervor — ein Hinweis auf die Heilszufunft, in der Diefer 35 
Name feine Erfüllung finden wird: ef 63, 16; 64,7: „Nun aber, Jahwe, du bift ja 
unfer Vater: mir find der Thon und du unfer Bildner .. . Zürne, Jahwe, nicht gar zu 
jehr und gedenke nicht für immer der Verfchuldung!” Die Heilszutunft wird Gegenwart 
dur die Erfcheinung Jeſu. Als der, deſſen Sein und Leben, Reden und Wirken aus 
dem hl. Geiſte Gottes ftammt und von ihm bejtimmt wird, fteht er in einem einzigartigen 40 
Verhältnis des Sohnes zum Vater (Mt 1,20; 3,16. 17; 4,1; 7,21 od naroös uov 
tod &v Tois oboavois u. |. w.; Ye 1, 35; 3,22; 4,1.14 u. ſ. w.). Die Einzigartigkeit 
dieſes Verhältniſſes zeigt fich darin, dak Jeſus, wenn er Gott feinen Vater nennt, jeine 
Jünger nicht unmittelbar in dies Verhältnis mit einjchließt; er unterfcheidet zwifchen der 
Bezeihnung „mein Vater” und „euer Vater“ (vgl Mt 7,21 mit 5,16; 6,8 u. a.), #5 
ohne jemals die zufammenfafjende Bezeichnung „unfer Vater” zu gebrauchen, die auch im 
Herrngebet, wie ohne weiteres erfichtlich it, nicht Jejus mit den Jüngern, fondern die 
Jünger, denen dies Gebet gegeben wird, untereinander zufammenjcließt. Aber eben diefe 
ealigartige Stellung zu Gott, über die der Lobpreis Jeſu Mt 11, 25—27 näheren Auf: 
ſchluß giebt, ermächtigt ihn, den Jüngern, die fi) an ihn als den von Gott geſandten Meſſias so 
angeſchloſſen haben, ein Gebet mitzuteilen, zu deſſen Beginn fie Gott in neuer Weiſe als Vater 
anreden und in deſſen Verlauf fie zu ihm als Water beten follten — nicht als Glieder 
des Volkes, das Gott feinen erjtgeborenen Sohn genannt hat (Er 4, 22), fondern eben 
ald Jünger Jeſu, der fie als einzelne Perfonen zum Königreich Gottes feines Vaters 
berufen * und der in ihnen die erſten Glieder ſeiner Gemeinde, jeiner &xxAnoia er- 56 
Iannte. Den evangelifhen Gehalt der Anrede hat Luther in der dem fleinen Katechis— 
mus einberleibten Auslegung vortrefflih zum Ausdruck gebracht. Die Jünger Jeſu 
dürfen und follen Gott getroft und mit aller Zuverficht bitten „wie die lieben Kinder 
ihren lieben Vater“. 

Daß das Vaterunjer nicht ein Gebet des Einzelnen, fondern der gläubigen Jünger: 60 
28* 
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gemeinde ift, tritt bei Lukas erft von der vierten Bitte an, bei Matthäus jchon in dem 
Zufag zur Anrede zu Tage: Water unfer, der du bift in den Himmeln! Wie die Ge 
bete der Synagoge durchweg als Gemeindegebete gejtaltet find, jo hat Jeſus das Gebet, 
das er feinen Jüngern gab, zu einem gemeinfamen gemacht, das der Einzelne nicht iſo— 

5 liert für fich, als hätte er befonderen Anſpruch auf Gott, fondern ala Glied der Gemeinde, 
als Mitjünger der andern fprechen fol. Wenn nun aber der Vater ald 6 & 1oi; 
oboavois bezeichnet wird, wofür fonjt 6 obodrıos (Mt 5, 48; 6,14. 26.32; 15, 13; 
18, 35; 23, 9) oder auch die Variante 5 drovpdvrıos fteht, jo wird damit nicht eine different: 
Bezeichnung eingeführt, ald ob im Unterfchied von dem Vaternamen, der uns erhebt, nun 

10 die Bezeichnung folge, die und demütigt, damit wir ung nicht an Gott verfündigen (fo 
4. B. Schlatter, Das Evangelium des Matthäus, ausgelegt für Bibellejer, 1895, ©. 9). 
Dagegen fpridyt erftens der jüdische Sprachgebraud. „Der himmliſche Water ift der, 
welcher Israels Gebet erhört. Wenn alle andere Zufluht und Hoffnung verſchwindet, 
bleibt Israel nur der Ruf: Auf wen follen wir uns verlafien? Auf unfern himmliſchen 

15 Vater. Im weg beißt es: Angenommen werbe das Gebet und Flehen des ganzen 
Israel vor ihrem himmlischen Vater” (vgl. Dalman a.a.D. ©. 153). Zweitens ſpricht 
dagegen der Kontert bei Matthäus, der zur Erläuterung dient.. Der himmlische Vater 
ift der Gott, der, ungehemmt durch irdiſche Schranken, alles weiß, alles ſieht, alles ver: 
mag und darum allen zugänglich ift; er ift der Vater, der „im Verborgenen fiebet” und 

20 das Gebet im Kämmerlein erhört (Mt 6, 4. 6. 18). Dieſe Macht hat der ewig Thronende, 
defjen Name Heiliger ift (Jeſ. 57, 15). Mit andern Worten, der himmlische Vater tft der 
Gott, der Geift und Leben iſt (Jo 4, 24; 5,26), der von der unfichtbaren himmlifchen 
Melt des Geiftes aus alles durchwaltet. Der Matthäuszufag beweilt, daß in der älteiten 
Judenchriſtenheit, aus der heraus und für die das erjte Evangelium gefchrieben ift, das 

25 Herengebet nicht als eine Gebetsformel mit unveränderlihem Wortlaut aufgefaßt worden iſt, 
jondern als eine Gabe Jeſu, die recht wohl durch Worte, die Jeſus felber ſonſt brauchte, 
erweitert und erläutert werden konnte. Wenn Jeſus font vom „bimmlifchen“ Vater 
redete, jo konnte man ihn auch in dem von ihm ftammenden Gebet fo reden lafjen. 

Während Luther in der Bibelüberfegung die neuhochdeutſche Wortſtellung „unier 
3o Vater” antwandte, hat er in den Katechismen und für den liturgifchen Gebrauch an der 

durch das Herkommen der mittelalterlihen Kirche (Pater noster) und früheren deutſchen 
Sprachgebrauch empfohlenen Stellung „Vater unſer“ feitgehalten (goth. atta unsar, 
abd. fatar unsar; „unfer“ ift pronomen possessivum, nidt etwa Genetiv des 
Berjonalpronomeng, vgl. Grimm, Jakob und Wilhelm, Deutjches Wörterbuch II, 1860, 

35 Sp. 992). Der Heidelberger Katechismus überjegt die Anrede: Unſer Vatter, der du bift 
in Himmeln. Die Stellung blieb übrigens im NReformationsjahrhundert in freiem Fluß 
So hat Zwingli in feiner „Aktion oder Brauch des Nachtinahls“ die Überfegung 
„Bater unfer” (vgl. H. A. Daniel, Codex liturgicus III, 152), und die Berner 
une bat noch bis ins 17. Jahrhundert hinein diefe Wortftellung beibehalten, während 

0 umgelehrt niederdeutiche Iutberifche Katechismen „Unje Vader” dargeboten haben (Ham: 
burg 1584, 1586, 1599; vol. C. Möndeberg, Die erfte Ausgabe von Luthers kleinem 
Katehismus, Hamburg 1851, S. 14 Anm. 2 und Kampbaufen a. a. DO. ©. 31 u. 32). 

2. Die erjte Bitte oder die erfte Stufe des Gebets: Ayuaodjıw wo 
övoua oov Lutas und Matthäus. Geheiliget werde dein Name! 

45 Es ift zu beachten, daß die griechifchen Überfeger des aramäifchen MWortlautes im 
ganzen Vaterunſer Imperative —* gewählt haben; die einzige Ausnahme bildet das 
lukaniſche didov in der vierten Bitte. Es handelt ſich um den Gebrauch des Aoriſts, 
wobei zufammenfaflend das Verhalten bis MM einem Ende bezeichnet, alfo das Ziel ins 
Auge gefaßt wird, das erreicht werden foll (vgl. Fr. Blaß, Grammatik des neuteit. 

so Griechiſch, 2. Aufl. 1902, 8 58, 2, ©. 199). Beſonders lehrreich hierfür find die Im— 
perative im eriten Petrusbrief (vgl. 1, 13 releiws Zinioare behaltet die völlige Hoffnung 
bis ans Ende). Der Jünger Jeſu, der betet, daß Gottes Name geheiligt werde, glaubt 
und weiß, daß dies Ziel erreicht werden wird. Nun ift aber weiter zu beachten, daß 
das Gebet nicht aktiv lautet: areo, Aylaoov tö Övoud oov, da ja der Name Gottes 

55 an fich heilig ift. Die pafjive Form des Ausdruds (das einzige wirkliche Paſſivum im 
Gebet) lenkt den Blid mit Notwendigkeit auf die Perfonen, von denen das Heiligen ge 
übt werden foll; es foll alfo von den Menfchen, insbefondere von der Süngerichart Jeſu 
der an ſich heilige Gott beſtändig und in ſtets ſteigendem, zur Vollendung hindrängendem 
Maße durch Wort und That als der Heilige bekannt und dadurch ſein Name verherrlicht 

co werden (vgl. beſonders Jeſ 29, 23). Das iſt der Inhalt der erſten Bitte. Deus est 
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sanctus id est deus: sanctificatur ergo, quando ita, ut est, agnoseitur et 
colitur et celebratur (Bengel® Gnomon zu Mt 6, 9). 

Die Heiligkeit Gottes ift die zufammenfaffende Bezeichnung für den Gefamtgehalt 
des göttlichen Weſens in feiner Offenbarung (vgl. Bd VII, 573,38). An den tupifchen 
Stellen, wie Jef 6 oder neuteft. Ze 5, 1—11 treten drei Begriffämomente hervor. Der fih 5 
offenbarende heilige Gott überführt den Menſchen von feiner fündigen, fein ganzes Weſen 
erfüllenvden Unreinheit und Unmwürdigfeit; dadurch beugt und demütigt Gott den Menjchen 
und ftellt ihn in die Furcht vor ihm. Aber eben der heilige Gott erhebt den Gebeugten, 
entfündigt ihn und ftellt ihn in den Frieden der durch die Sündenvergebung bergeftellten 
Gottesgemeinfchaft. Und dann nimmt Gott den durch Furcht und Berner hindurch⸗ ıw 
gegangenen, gebeugten und erhobenen Menfchen in feinen Dienft und macht ihn zum 
Merkzeug der Ausrichtung feines Willens. 

as follten aljo die Jünger, denen Jeſus diefe Bitte gab, glauben, daf fie wirklich 
troß ihres Unwertes Gottes Kinder feien, die die Vollmacht haben, ihn als Vater an: 
zurufen, und die feinen Vaternamen entbeiligen würden, wenn fie fich joldhes Vertrauens ı5 
weigerten. Den Namen Gottes heiligen Beikt die Kindesftellung feithalten, die der 
Vater den betenden Jüngern Jeſu giebt und verleiht; es heißt, ein Kind Gottes fein und 
bleiben wollen — ein Kind, das den geiftigen Zufammenhang mit dem Water durch den 
Dienst der Liebe beweiſt. Dazu bedarf es aber der beftändigen Bitte, e8 möge geſchehen, 
d. h. durch Gott gefchehen, der es allein ſchaffen kann, daß der Name des Vaters im 20 
Glauben und im Leben der Kinder zu der feiner Heiligkeit entjprechenden thätigen An— 
erfenntnis gelange. Auf Gottes Wirkung geht zurüd, wenn fein Name gebeiligt wird; 
feinen Beiftand erbaten die Jünger damals jchon, als Jeſus ihnen die alte und nun do 
fo neue Bitte gab; fie fprachen aber die Bitte mit vollerer Erkenntnis, als fie fie 
im Namen des erhöhten Herrn in Kraft des Geiftes, der den Gekreuzigten verflärt, zu 2 
iprechen begannen. 

3. Die zweite und dritte Bitte oder die zweite Stufe des Gebet. 
EidEro (2darw SD bei Mt, &cC bei Le) 7 Paoıkeia oov. Dazu bei Mt: yern- 

dm To Pelnud oov cs (os fehlt bei D*abek, Tert. und Cypr.) & oboaro xal ni 
yüs (Drigenes las in feinem Tert di rjs yijs, de oratione c. 18,2, fo auch cod. D w 
und andere Uncialhandſchriften). Es komme dein Reich; es gejchebe dein Wille, wie im 
Himmel, audy auf der Erde! 

Es gilt, zunächſt die Bewegung des Gebetes zu erkennen. Wenn man die Syülle 
der erften Bitte erwägt, kann man fagen, daß alles erreicht ift, wenn Gottes Vater-Name 
von den Menfchen gebeiligt wird. Es giebt fein höheres Ziel als dieſes; wohl aber 3 
ftehen Hindernifje der völligen Erreichung des Zieles entgegen, die nicht eher verſchwinden, 
als bis Gottes Herrfchaft in Herrlichkeit in die Erfcheinung tritt, bis die unfichtbare und 
die fichtbare Welt, Himmel und Erbe völlig eins geworben find, der Vater jchaubar unter 
den Kindern wohnt und die Kinder vor den Augen des Baterd wandeln (vgl. Apk 21,3; 
22,3. 4). Darum richtet Jeſus den Blif der betenden Jüngergemeinde hinaus in die go 
Zukunft, wo die Erde mit der himmlifchen Welt geeint fein wird, und fügt zu der Bitte 
um Heiligung des Namens Gottes d. b. um den rechten Glauben und Verrährung des 
Glaubens im Dienft der Liebe die auf die Erfüllung blidende Bitte der Hoffnung. Die 
zweite und dritte Bitte find eschatologifch zu verftehen; fie ftehen unter fih in aller: 
engjtem Zufammenbang. Reich Gottes und Wille Gottes gehören —— Regnum # 
dei, quod ut adueniat oramus, ad consummationem saeculi tendit (Tert. de 
or. e. 5). Das Neich Gottes tritt in die Erjcheinung ald die zur vollen Durchführung 
gelangte Herrſchaft Gottes über die Melt. Es ift der Zuftand der Welt und die Ord— 
nung der Dinge gemeint, wo Gottes Wille der allein beftimmende auf Erben geworden 
ift, oder (tie —— Le 11, 2 ausgelegt hat, vgl. die hl. Schrift NT VIII, 10 
1878, ©. 284) „die Ordnung der Dinge, in welcher es feinen andern wirkſamen Willen 
giebt als den Willen Gottes und der Wille Gottes zu feiner vollen Verwirklichung ges 
langt ift“. Im Vollendungszuftand find die Gnabdengüter der Erlöfung zu voller Aus: 
wirfung gelommen; die Erbe ift dann aus einer Stätte der Sünde und des Todes in 
ein Land des Friedens und des Lebens vertvandelt, und die vollendete Gemeinde preift 55 
ihren König, deſſen Willen zu vollbringen ihre Luft ift. So ift es jet ſchon „im 
Himmel”. Schon Drigenes hat die Frage aufgetvorfen (de orat. 26, 1), ob der Ber: 
gleihungsfag „wie im Himmel, auch auf der Erbe“ nicht den drei erjten Bitten gemein= 
jam jei; ſprachlich ift doch nur die Beziehung auf die dritte Bitte möglich, indem aus 
dem Imperativ yrndrtw der Indikativ yeyeoraı, yEyover oder aud) yiverar ergänzt 60 
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wird. Der MWechfel des Numerus: & rois oboavois in der Anrede, dr odparıd in da 
dritten Bitte, ift vom Überſetzer eingeführt; er hat am aramätjchen Grundtert feinen An- 
halt. Im Himmel, in der Welt Gottes und feiner Engel, die willig jeine Befehle aus 
richten (Pf 103, 20. 21), giebt es feinen Widerfpruhb und Widerſtand wider Gotte 

5 Willen. Auf der Erde dagegen ift, wie Luther bibliih auslegt, böfer Rat und Wilke 
vorhanden, die uns den Namen Gottes nicht heiligen und fein Neich nicht fommen laflen 
wollen. Es ift „des Teufels, der Welt und unſres Fleiſches Wille“. Das Gebet geht 
dahin, daß die von Gottes Geduld der Auswirkung diejes Willen! geſetzte Frift zu Ende 
gehen und Gottes Mille auch auf Erden zu alleiniger Geltung fommen möge, womit 

ıo dann auch „die Königsberrichaft über die Welt Gotte und feinem Gejalbten zugefallen 
ift” (Apk 11, 15. 17; 12, 10). 

Die dritte Bitte dient, wie fich gezeigt bat, der zweiten zur Erläuterung; fie konnte 
bei der erften Mitteilung des Herengebetes (Le) feblen, entitammt aber jonjtigem Xebr- 
wort Jeſu, wie jchon die Bergpredigt zeigt, wenn Mt 7, 21 das Thun des Willens dei 

15 himmlischen Vaters ald Merkmal der Reichsangehörigen bingeftellt wird. Im Getbjemane 
fampf hat Jeſus felbit fich diefe Bitte angeeignet und mit ihr die Gewißheit über die 
Notwendigkeit des Leidenstveges errungen (Mt 26, 42 yrndıitw To VEinud co) 
Tertullian bat — aus welchem Grunde, ift nicht erjichtlich 8* zweite Bitte zur dritten 
und die dritte zur zweiten gemacht. Auguſtinus war der Meinung, daß die dritte Bitte 

20 gewiſſermaßen eine Wiederholung der beiden erſten ſei. Seine Worte lauten (Enchiri- 
dion ad Laurentium, ed. Bruder, Lipsiae 1883, ce. 116): Euangelista uero Lucas 
in oratione dominica petitiones non septem sed quinque complexus est; nee 
ab isto (= Matthaeo) utique discrepauit, sed quomodo istae septem sint in- 
tellegendae, ipsa sua breuitate commonuit. Nomen quippe Dei sanctificatur 

3 in spiritu (das heißt nad ce. 115 in caelo); Dei autem regnum in carnis resur- 
rectione (= in terra) uenturum est. Östendens ergo Lucas tertiam petitionem 
duarum superiorum esse quodam modo repetitionem, magis eam praeter- 
mittendo feeit intellegi. 

Daß das eschatologische Verftändnis der zweiten und dritten Bitte ihre Anwendbar— 
so feit auf den gegenwärtigen Zeitlauf nicht ausichließt, hat Theodor Zahn, der, worin id 

ihm nicht folgen kann, auch die erfte Bitte in eschatologifchem Sinne faßt, treffend nad: 
ewieſen (a. a. O. ©. 274). Das Eschatologifche ift eben nicht lediglich zufünftig, ſondern 
—* ſchon jetzt thatſächlich mitten in der Erfüllung. Denn alles, was die Zukunft an 
Gericht und Gnade offenbar machen wird und in die Erſcheinung treten läßt, das iſt der 

35 Sache nach jetzt ſchon vorhanden — nur noch nicht geſchieden und getrennt, nicht in 
der entfprechenden äußeren Geftalt, ſondern gemischt, verhüllt, in Verborgenheit des inneren 
Weſens. Da aber das Reich Gottes in der Gegenwart ſich da offenbart, wo der Geiſt 
Gottes fein Wefen bat (vgl. Nö 14, 17), fo tft die ziveite Bitte, auf die Gegenwart be 
ogen, die Bitte um den dl Geift. Darin rubt nicht nur das Recht der Auslegung 

0 Zuthers, fondern auch der Reiz einer alten, in der von Harnad angeregten Debatte viel 
beſprochenen und von ihm als urjprünglicher Zulastert in Anfpruch genommenen Variante 
zu Le 11,2, die Gregor von Nyſſa in der dritten Rede über das Gebet vorbringt, und 
die auch von zwei Minustelbandfchriften dargeboten wird. Es ift die Handfchrift Nr. 700 (von 
Soden e 133), Zondon, Brit. Mus. Egerton 2610 (2601 bei Harnad a.a. D. ©. 196 ift ein 

45 Drudfebler), aus dem 11. Jahrhundert „mit vorzüglichen Lesarten“, und die Handfchrift Nr. 162 
(von Soden e 214), Rom, Barb. IV. 31, im Jahr 1153 von der Hand des Presbyters 
Manuel gefchrieben (vgl. C. G. Gregory, Tertkritit des NT, erfter Band, 1900, ©. 213 
und 214 und ©. 161). Gregord Worte lauten (MSG XLIV 11570): 7) xzadws jur 
ino tod Aovxä To abro vönua oap£oreoor koumvederau, 6 tiv Paorkeiav Eideir 

bo dEı@v Tv Tod Aylov nveuuaros ovunayiav Zrußoärtaı,; oürw yao Ev dxelvw ebay- 
yello gnoiv dvri roũ 2iderw 1, Baoıksia oov' EidErw, gnoi, TO Äyıov nwvedud 
cov dp nuäs zal zadapıodarw Huäs (in der Minustelhandichrift Nr. 700 der gleiche 
Tert, nur mit der Stellung: 16 nweünd oov ro Äyıov,; in der Handſchrift Nr. 162 
lauten die Worte: ZAderw oov TO zvedua To äyıor zal zadapıodra Nuäs). Diele 

55 Bartante „es komme bein beiliger Geift auf uns und reinige uns“ jcheint ſchon vor 
Marciond Zeit, alfo vor 150 fi in Lulashandfchriften gefunden zu baben. Denn als 
Marcion fein Evangelium berftellte, das er bauptfächlih dem Lukas entnahm, tilgte er 
die ihm unerträgliche erfte Bitte und vereinigte die beiden Varianten des Lukastertes, die 
er vorfand, zu folgender Form des Vaterunfers: /lateo, Zidern 16 Äyıov nveuud oov dy’ 

nuäs zal zadagısara Tjuäs' der q Baoıkeia oov (vgl. Th. Zahn, Das Baterunjer 
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eines Kritifers in NEZ II, 1891, ©. 408—416, ©. 414). Man wird die Entftehung 
der jehr alten Variante nicht mit Wellhauſen (Das Evangelium Lucae, überjegt und er 
Härt, 1904, ©. 56) daraus ableiten dürfen, daß „einer jpäteren Zeit der Geiſt genügte 
und die Parufie ihr entbehrlich war“, jondern man wird den Kontert der Stelle dafür 
in Anjpruch zu nehmen haben. In Le 11, 13 folgt das Wort: „Wenn alfo ihr, die ihr 5 
arg feid, euren Kindern gute Gaben zu geben wißt, wie viel mehr wird der Vater dom 
Himmel beiligen Geift geben denen, die ihn bitten”. Das, worauf Jeſu Rede vom Gebet 
ichließlich hinausgeht, trug man in das von ihm mitgeteilte Gebet jelbft hinein (fo ſchon 
Hofmann zu der Stelle, vgl. a. a. O. S.291). Wie fehr das Urteil über die Entjtehung 
der Variante noch ſchwankt, mag man daraus erjehen, daß dv. Soden (a. a. D. Sp. 222 w 
und 223) geneigt ift, die Bitte um das Kommen des reinigenden hl. Geiftes ala ein aus 
der Täuferichule ftammendes Gebet aufzufaffen, das jemand zu der Notiz Le 11, 1 „wie 
Johannes feine Fünger beten lehrte” an den Rand feiner Lukashandſchrift gefchrieben 
babe; die Randnotiz ſei dann fpäter an unrechter Stelle in den Lufastert ſelbſt ein: 
gedrungen. 15 

4. Die vierte bis fiebente Bitte oder die dritte Stufe des Gebets. 
Es ift im Gebet ein innerer Fortichritt vorhanden, den es herauszuftellen gilt. Die 
Jünger Jeſu, die den Vater um die Heiligung feines Namens anfleben, erbitten fich die 
Kraft, als Gottes Kinder im Glauben und in der Liebe zu leben und jo- den Namen des 
Vaters zu beiligen. Dies Ziel wird allem Widerſtand gegenüber völlig erreicht werden ꝛ0 
durch das Kommen des Reiches, nach defjen herrlicher Vollendung jie fich betend jehnen. 
Der Tag der Herrlichkeit ift aber noch nicht erfchienen; es thut fich eine — auf 
zwiſchen dem verborgenen Daſein des Reiches (im Geiſt) und ſeiner herrlichen Vollendung 
— eine Zwiſchenzeit, deren Länge und Dauer Gott allein beſtimmt. Dieſer Zwiſchenzeit 
gelten die folgenden Bitten. Jeſus richtet den Blick der Jünger auf ihre Bedürfniſſe in 25 
diefer Wartezeit und ſchenkt ihnen mit den Bitten zugleich das Vertrauen, daß dem, der 
nad Gottes Reich trachtet und fein Kommen berbeifleht, alles andere zugelegt erben 
wird (Mt 6, 33). E3 handelt fih um drei Stüde: „Frift unfer Leben, wollſt die Schuld 
vergeben, erlös uns” (aus dem Abendlied der böhmischen Brüder: Die Nacht ift fommen). 

a) Die vierte Bitte. 30 
f öldov Huiv To ad’ Huloav Le, 
\ dos Huiv onusoov Mt. ß A 

Unfer Brot für die foınmende Zeit gieb ung { nd für Tag! 

Brot ift Nahrung des Leibes, „alles, was zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört,“ 35 
wie Luther auslegt.. Mit der einen Bitte, die zu dem mortreichen Geplapper bei ben 
mancherlei Nöten des Lebens einen bemerkenswerten Gegenjat bildet, wird für den ganzen 
Umfang der leiblichen Bedürfnifie Sorge getragen. Gerade Lukas weift darauf bin, mie 
die Jünger in der Nachfolge Jeſu ihr tägliches Brot gefunden haben. In der Baffions: 
nacht richtete Jeſus die Frage an fie: Als ih euch ausfandte ohne Beutel und Tasche d 
und Schuhe, habt ihr auch je Mangel gebabt? Sie ſprachen: Nie feinen (2c 22, 35). 
Sie hatten Tag für Tag befommen, weſſen fie bedurften. 

Der Kontert bei Matthäus, in dem fo ernſtlich vor dem heibnifchen Sorgen um 
Nahrung und Kleidung gewarnt wird (6, 25—34), erhebt die Beziehung der Bitte auf 
das irdijche Brot zu völliger Gewißheit. Der Lukastert indeſſen, in welchem als beite ıs 
der Gaben und höchſtes Ziel des Bittens der hl. Geift genannt wird (Le 11, 13), konnte 
umgedeutet werden. So gab ſchon Marcion der Brotbitte die Form: To» dorov oov 
rov Eruovoov Öldov huty Tö zad' hukoav. Dur Bertaufchung des Pronomens wurde 
aus dem Brote der Menfchen das Brot Gottes, alfo das Brot, von dem Jeſus Jo 6, 32 
redet, und das er im Öegenicg zur natürlichen, vergänglichen Speife das vom Vater ges 50 
ebene Himmelsbrot nennt. Die geiftliche Umdeutung der Brotbitte hat in der alten 
irche breiten Raum getvonnen. Tertullian und Cyprian jtellen fie in den Vordergrund 

(Christus panis noster est — Tert. de oratione, e. 6, Cypr.e. 18), geben aber zu, daß die 
Bitte auch carnaliter verftanden werden dürfe. Dagegen hält Origenes (neoi euyis 
c. 27, 1.) e8 für eine unwürdige Auffaffung, die vierte Bitte auf irdifche Dinge zu beziehen; 55 
das Fleiſch Chrifti, ded vom Himmel berabgefonmenen Logos, ift die wahre Speije, die 
zu eſſen und um die zu beten ift. Hieronymus bat dann durch die Überſetzung des 
Zuoboıos mit supersubstantialis (Mt 6, 11) die geiftliche Deutung erzwingen wollen, 
blieb aber auf halbem Wege ftehen, indem er Ze 11, 3 die alte Iateinifche Überſetzung 
quotidianum unverändert ftehen ließ; fie ift von da aus in eine große Reihe der Hand» 0 

Toy äprov Hui row Eruovoov 
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ichriften des lateinischen Matthäus eingedrungen (vgl. den Apparat in Wordsworth— 
White’ 3 Ausgabe des lateinischen NT, Bd I p. 60). 

Daß ZruoVoıos mit supersubstantialis falſch überſetzt ift, jtebt feſt; aber welches 
ift die richtige Überfegung und Deutung? Schon Drigened bemerkte, daß das Wort 

65 weder bei einem griechifchen Schriftjteller vorfomme, noch in der gewöhnlichen Umgangs: 
iprache gebraucht werde, fondern von den Evangeliften gebildet worden zu fein jcheine; 
er jtellt dann Zruovoros und neoıovoros (3.B. LXX Er 19, 5 = Tit 2, 14) zufammen 
und giebt die Deutung: ro» Zul mv odolav ovußaklöuerov Agrov. Eine gewiſſe 
Aufregung rief eine von G. A. Deißmann (Neue Bibelftudien 1897, ©. 42) erneuerte 

10 Notiz C. L. W. Grimms hervor, der im 4. Teil des eregetichen Handbuches zu den Apo- 
kryphen des AT (1857, ©. 35) bei 2 Maf 1, 8 die Bemerfung machte: „Willtürlicher, aber 
wegen Mt 6, 11 und Le 11, 3 merkwürdiger Zufag in drei Codd. Sergii: tous &uov- 
oiovs“. Sollte alfo das Wort Zmodoos doch fonft noch vorlommen? Wellhaufen 
jchreibt (1904) zu Mt 6, 11: „In 2 Maf 1, 8 haben ein paar obikure Handfcriften 

15 toVg Ädorovs robs &ruovolovs für TFT 2 Nu 4,7, wofür die LXX of doroı ol da 
ravrös jagen“. Es handelt fich hier aber gar nicht um griechifche Handjchriften, fondern 
um die twillfürliche Verfion eines Vergleichers armenisher Handfchriften. Grimm jchöpfte 
feine (ungenaue) Bemerfung aus der LXX-Ausgabe von Holmes-Parſons (tom. V, 
Oxonii 1827), wo zu 2 Mak 1,8 die Variante fteht: xal nooednjxauer Nuss Tobs 

» ägrovs druovolovs Kvplo 3 Codices Sergii. Wiederholt werden dann zu andern 
Stellen 9 oder 10 Codd. Sergii angeführt. Aus der Vorrede zum erjten Teil (1798, 
Bogen m2b) erfährt man, daß die Varianten von 15 armenifchen Handfchriften benützt 
feien, die im J. 1773 von Gergius Malea, Superior eines Klofterd in Jerufalem, ver: 
glichen worden feien; die Kollation fei dann in die Bibliothek einer armenifchen chrift- 

25 lihen Genofjenihaft in Konjtantinopel gelommen (vgl. auch Bd III, 96, 28). Den Zus 
ſatz, den Sergius in drei feiner armenifchen Handſchriften fand, überfeßte er mit Zruovolons, 
umgefehrt wie ſyriſche Überfegungen (Syrus Sinaitieus und Curetonianus zu Le 11, 3, 
leterer auch zu Mt 6, 11) das Wort Zmodoros des Herrngebets mit „beitändig“ 
(= bebr. 7777) wiedergegeben haben. Es bleibt alfo dabei, dak Zuodoos ein äraf 

50 Aeyduevov im ftrengiten Sinne ift. Da die griechifche Überfegung des urfprünglich ara- 
mätfchen Matthäusevangeliums hinter die Zeit des Lukas zu fallen fcheint, hat der Über: 
jeer das Mort wohl aus Lukas genommen, Yulas ſelbſt aber verdankt es der griechiichen 
(mündlichen) Duelle, aus der er die Erzählung 11, 1ff. ſchöpfte. 

Über Herkunft und Bedeutung von Zrovoros bat Leo Meyer im 7. Bd von Kuhns 
35 Zeitjchrift für vergleichende Epradlorihung (1858) ©. 401—430 eine um der vortreff- 

lichen Orientierung willen heute noch leſenswerte Abhandlung gefchrieben. Er fam zu 
dem Ergebnis, daß analog der Bildung zeowvoros das Wort Zruovoros aus Zr und 
öyr mit dem Suffir ıo gebildet fei, wobei auf dem Zr ein befonderes Gewicht lag; 
äoros Eruodcıos iſt das Brot, das für den Lebensunterhalt nötig ift, was den Bebürf- 

40 nöfen entipricht, für fie ausreicht, alfo das „notdürftige Brot“ im Sinne von Pr 30, 8 
(PT EM) In der That überfehte Franz Delisich in feinem hebräiſchen NT den Aus- 
drud mit PT OM,. Diefe Deutung ift gegenwärtig aufgegeben. Denn man fieht nicht 
ein, wozu für eine ſolche Vorlage die fpradhliche Neubildung nötig war. Es ftanden 
gute alte Wörter wie d£w» oder aurdoxns (beives in LXX zu Pr 30, 8 — 24, 31), 

#5 wohl auch ixavös oder dvayxalos zur Verfügung. Man ſchwankt gegenwärtig nur 
1. zwifchen der Herleitung aus dem (jubjtantivierten) 7 Zmuoüca (j. B. AG 16, 11; 
20, 15; 21, 18) — analog Fusoros, doneoos aus jusoa, dontoa — jo daß dann der 
Sinn ift: „Unfer Brot für morgen gieb uns heute” (möglicherweife auch „unſer Brot 
für den herankommenden Tag oder für den jebt anbredhenden Tag“, je nachdem man 

50 das Waterunfer als Abendgebet oder ala Morgengebet auffaßt; das „heute“ ſteht dann 
freilich tautologifh), oder 2. ziwifchen der Ableitung von Zur, fo daß das Hlaffische 
6 Eruc» zodvos oder das fubitantivierte To Eruor „die Zukunft“ der Bildung zu Grunde 
liegt, twober die Analogie von Exovoros aus Exabv oder Zdelovoros aus Elm» zu ver- 
gleichen if. Es ergiebt fi dann die Überſetzung: „unfer Brot für die fommende Zeit” 

55 (vgl. Th. Zahn a.a.D. ©.277 Anm. 84), Während viele Ausleger (jo auch Zahn) 
für die erfte Deutung („unfer Brot für morgen“) ſich erklären, fcheint mir die zweite 
richtiger * ſein. Es kommen folgende Erwägungen in Betracht. 

1. Daß in Zmovoros ein Zeitbegriff ſteckt, wird durch das Schwergewicht des aus 
dem aramätfchen Matthäus abgeleiteten Hebräerevangeliums feitgeftellt. Hieronymus be- 

so merkt in jeinem Matthäusfommentar zu 6, 11 (MSL XXVI, 43C): In euangelio quod 
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appellatur secundum Hebraeos pro supersubstantiali pane reperi mahar, 
quod dieitur crastinum, ut sit sensus: panem nostrum crastinum, id est 
futurum, da nobis hodie. Dazu ift neuerdings eine zweite Belegftelle getreten. In 
einer Auslegung des 135. Pſalms bemerkt Hieronymus (Anecdota Maredsolana ed. 
G. Morin, vol. III, 2, 1897, p. 262 — 162 bei Zahn ift Drudfehler): In hebraico 5 
euangelio secundum Matthaeum ita habet: Panem nostrum crastinum da 
nobis hodie, hoc est — nun folgt des Hieronymus Umbdeutung — panem, quem 
daturus es nobis in regno tuo, da nobis hodie. 

2. mahar bat wie das hebrätfche "2 zwei Bedeutungen: a) morgen, 3.8. Er 8,25, 
LXX aöowov, b) fünftig, 5. B. Er 13, 14, LXX uera radra (wenn dich dein Sohn 
— fragen wird). Der tonangebende Überſetzer des Herrngebetes aus dem Aramäiſchen 
ind Griechiſche verjtand mabar nicht im Sinn von „morgen“, ſonſt hätte er ſich frag— 
[08 der Überjegung mit adöorov oder dem häufigen Zravoıov (3.B. LXX Gen 19, 34) 
bedient und öw rs Znavoıov (vgl. Mt 27, 62) oder ähnlich gefchrieben, fondern er nahm 
- Wort im Sinne von „künftig“. Um diefen Sinn auszjubrüden, griff er zu der Neu: 

ung. 
3. Hugo Grotius bat die Erklärung vorgetragen (Criticorum sacrorum tom. VI 

Amstelodami 1689, p. 270): Est Zruoüca (oder richtiger TO Zruöv) omne id spatium 
uitae quod nobis emetiendum restat, incognitum nobis, Deo cognitum ; 2rmuor- 
oıov id quod ei spatio suffieit ... Vult Christus nos Deo hanc curam com- % 
mittere, ut quantum uitae superest tantum nobis suppeditet alimentorum: 
neque ita tamen, ut poscamus id omne nobis repraesentari ... Est ergo hie 
ojuEgov positum pro eo quod pleniore Hebraismo diceretur onueoov amusoov 
(= zr or), id est Luca interprete ro xa®' Nufoav. Abnlid Bengel im Gnomon 
zu Mt 6, 11: Panis quasi totum quiddam per uniuersos nobis dies est desti- 
natus, sed datio in singulos dies distribuitur. Utrumque exprimit rò „Zruovoros“. 

4. Die Bitte, daß Gott und Tag für Tag, fo lange die Wartezeit bi8 zum Kommen 
des Reiches in Herrlichkeit dauert, ung unjern Lebensunterhalt darreichen möge, fügt fich 
aufs befte in den Gebanfengang ein, der ſich beim Übergang von der zweiten zur dritten 
Stufe des Gebetes als innerer Fortjchritt herausgeitellt hat. Die Zwiſchenzeit, die her: so 
anrükt Tag für Tag, fo lang es Gott gefällt, erhält die Dedung des leiblichen Bedürf— 
niffes durch die Bitte: Unfer Brot für die fommende Zeit gib ung Tag für Tag! 

Nah diefem Ergebnis ift die Lesart des Lukas: 70 zad’ Tjucoav „täglich“ (vgl. Le 
19,47 und AG 17, 11; fonft nirgends im NT) der Matthäuslesart aojueoow vorzu— 
ziehen. Die präfentifche Forın des Imperativs dldov ift mit Abficht gewählt; denn 35 
Lulas ift nicht etwa der Form dds aus dem Weg gegangen (vgl. 3.8. 14,9; 15, 12). 
Das Präfens ift eben durch die Wendung 7ö xad’ Hufoav bedingt. 

b) Die fünfte Bitte: Kal äpes juiv as duaprias Nucv, al yao adroi 
Apiousv zavıl Öpellovu Hılv 8, zal ügpes Nuiv ra Öperinuara hudv, ds xal 
nueis dgpixauızv tois Öpeikkrars hucv Mt. Und vergieb uns unfre Sünden (Schulden) ; «0 
denn auch wir vergeben jedem, der uns fchuldig ift (mie auch wir vergeben haben unfern 
Schuldigern) ! 

Die Anliegen, die die Jünger Jeſu ihrem himmlischen Vater in der Zwiſchenzeit bis 
zur Aufrichtung des — in Herrlichkeit vortragen, beziehen ſich nicht nur auf die leibliche 
Nabrung, jondern auch auf den dauernden Frieden der Seele. Denn der Menfch lebt 45 
nicht vom Brot allein (Mt 4, 4), und der fündige Menſch erft recht nicht. So folgt auf 
die vierte Bitte die fünfte, deren Eigentümlichkeit in beiden Relationen darin bejteht, daß 
das erbetene Vergeben von feiten des Vaters zu dem eigenen Vergeben der Betenden in 
Beziehung gebracht wird, und zwar bei Lukas in der Form eines präfentifchen Begründungs- 
jates (neben der Form dpioue» begegnet auch dpleuev, wie in der Didache), bei Matthäus so 
in ber Form eines aoriftiichen Vergleihungsjaßes (vgl. die Aorifte in Mt 19, 27: dpıjzauer 
zayra al NxoAovdrjoautv 00). Dieſe Beziehung bemweift, daß es ſich im Herrngebet 
nicht um die erftmalige Vergebung der Sünden handelt, wie fie mit dem Eintritt in ben 
Jüngerftand verbunden ift, fondern um die tägliche Reinigung von Sünden, deren aud) 
die Jünger bedürfen. Es gilt auch von ihnen, daß fie im Vergleich mit Gott nicht gut, 55 
jondern böfe find (vgl. Mt 7, 11: Öneis zowmool Övres); der Geift ift willig, aber das 
Fleiſch iſt Schwach (Mt 26, 41). Es wäre ein Zeichen mangelnder Selbitkritit und ge: 
räbrliher Sicherheit, alſo das Zeichen eines Zuftandes, vor dem Jeſus Mt 7, 1ff. ein- 
dringlih warnt, wenn fie ſich eine Sündloſigkeit zufchrieben, bei der fie das Beten diefer 
Bitte für überflüffig bielten. Eine foldhe Selbftbeurteilung wäre ein Selbitbetrug (vgl. so 

2 ) 

— 5 
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1 Jo 1,8). Mer fich dagegen nad) dem Maßſtab Mt 5, 48 beurteilt, der Volltommen: 
beit der Liebe verlangt, ift fich der „Verfehlungen“ (Le) oder „Verſchuldungen“ (Mt) 
wohl bewußt, die mit dem Thun und Lafjen fündiger Menfchen verbunden find. Die 
ünger Jeſu ftehen vor Gott in demütiger Beugung; fie unterfcheiden fich darin weſent— 

5 lih von dem Selbſtgefühl heidniſchen Hochmuts, wie es fich in dem Gebet des Apollonios 
von Tyana in Kappadocien ausfpricht, das ihm im Nomane des Philoftratos zugefchrieben 
wird: cd Heol, doimte uoı a Öpeilöusva (vita Apollonii, ed. C. %.Kavfer, 1870, lib. I,c. 11, 
p. 10). Der Begriff des öpeilnua ober der wein (vgl. Mt 18, 32 und die Relation 
der fünften Bitte in der Didache), womit an fich jede Leiftung bezeichnet werben kann, 

ıo zu der einer verpflichtet ift, haftete, wie 3.B. die Papyri aus dem Faijüm ausmeifen 
(vgl. Adolf Deifmann, Neue Bibeljtudien, 1897, ©. 48) beſonders an Geldzahlungen, 
zu benen einer dur Aufnahme einer Anleihe fich verpflichtet hat. „Die Übertragung 
des Ausdruds für die Geldihuld, die einer noch nicht zurüdbezahlt hat oder überhaupt 
nicht zu zahlen im ftande ift (Mt 18, 25), auf die Verfündigungen (= ra napanrı)uara 

15 Mt 6, 15 oder — ras duaprias Le 11,4; Öperkkıns Le 13, 4 = duaprwkös Ye 13,2) 
jegt die Vorftellung voraus, daß jede Verfündigung Nichterfüllung einer Gott gegenüber 
übernommenen oder von vornherein beftehenden Verpflichtung fer” (vgl. Tb. Zahn a.a. D. 
©. 280 Anm. 88). Nur daß nad) dem ganzen Zufammenhang des Gebeted es fich nicht 
jowohl um die Verpflichtungen der Knechte gegen ihren Herrn (Le 17, 10), jondern um 

% die der Kinder gegen ihren Water handelt (vgl. das Gleichnis Mt 21, 28—31). Die 
Jünger Jeſu wiſſen ſich als Kinder Gottes ihrem himmlifchen Vater gegenüber verjchuldet, 
fofern fie die fchuldige Pflicht volllommener Liebesgefinnung und Liebesübung gegen Gott 
und den Nächiten nicht Ieiften, und haben daher täglid den Vater um „Erlaß der 
Schulden” oder um „Vergebung der (Schuld der) Sünden” anzuflehen. 

25 Sp wenig fih die Jünger Jeſu einer Volllommenheit berühmen fünnen, die das 
Sprechen der fünften Bitte ausfchlöffe, fo jehr dürfen fie andererfeits, wenn fie vor dem 
Vater ihre Berfehlungen befennen und um deren Vergebung bitten, das Bewußtfein haben 
und ausfprechen, daß der Geift des vergebenden Vaters in ihnen fein Werk treibt, und 
daß fie fich zu den Brüdern fo verhalten, twie fie beten, daß der Vater ſich zu ihnen 

0 jtellen möge. Der Jünger Jeſu bejaht den dem natürlichen Sinn unverftändlichen und 
anftögigen Sat, daß dem fündigenden Bruder, dem fein Unrecht Ieid thut, nicht nur 
fiebenmalige, fondern fiebzigmal ——— alſo ungezählte und ungemeſſene Vergebung 
zuerteilt werden ſoll (Mt 18,22; Le 17, 4), und er handelt nach dieſem Sat. So wird 
das dem Schuldner gegenüber geübte Vergeben, wie es der Lukastert ausſpricht („denn auch 

35 wir vergeben jedem, der ung fchuldig ıft”) zum Erfenntnisgrund für die Gemeinjchaft 
des Geiftes, in der die betende und vergebende Jüngergemeinde mit dem himmliſchen 
Vater fteht. Dem Nächften zu vergeben ift um fo mehr Sache des Jüngers Jeſu, als 
der Nächite nie in dem vollen und ftarken Sinn fein Schuldner ift, wie er felbjt Gottes 
Schuldner ift; die Verfchuldung ift vielmehr immer bis zu einem gewiſſen Grab gegen 

40 ſeitig. Der Ernft der verföhnlihen Gefinnung zeigt fich aber in der vollbradhten That 
des Vergebenhabens. Darauf weift der aoriftiiche Matthäustert hin: „mie auch wir vergeben 
baben unferen Schuldigern”. Wie Jefus ſchon Mt 5, 23. 24 dem mit einer Opfergabe vor 
Gott tretenden Jünger die Notwendigkeit ftrenger Selbitprüfung eingefhärft und ihn ver- 
pflichtet hat, zuvor, jo viel e8 an ihm liegt, das geftörte Verhältnis zum Bruder wieder: 

45 herzuftellen, jo fest er hier voraus, daß feine Jünger „heilige Hände aufheben, frei von 
Zorn und Zank“ (1 Ti2,8) d. h., daß fie es nicht wagen twerden, mit einem von Groll 
und Haß erfüllten Herzen zum Vater zu beten, ſondern daß fie zuvor bingegangen find 
und benen, die ſich ihnen gegenüber verfchuldet haben, die Schuld erlaffen haben. Es 
findet im Vergeben ein forrefpondierendes Verhältnis zwifchen dem himmlischen Vater 

50 und feinen Kindern auf Erben ftatt. Diefer Gedante —8* einen ſelbſtſtändigen Aus— 
druck in den beiden dem Herrngebet angehängten, ſich aber auf die fünfte Bitte beziehen— 
den Verſen Mt 6, 14. 15 (vgl. Me 11,25): „Wenn ihr nämlich den Menſchen (allge: 
mein, aljo den nächſten Angehörigen wie ben Fremden) ihre Fehltritte (napanıwua 
der Fehltritt, infolge deſſen der Betreffende zu Boden liegt, vgl. Ga 6, 1) vergebet, jo 

,‚ 55 wird auch euch euer himmliſcher Vater vergeben; wenn ihr aber den Menjchen nicht ver: 
gebet, jo wird auch euer Vater eure Fehltritte nicht vergeben”. Die Unerbittlichleit des 
Gerichtes, das über den hartherzigen Menfchen ergeht, der, uneingebenf der in überreichen 
Maß erfahrenen Vergebung, von feinem Schuldner unbarmberzig die Bezahlung einer 
fleinen Schuld einfordert, hat Jeſus in dem Gleihnis Mt 18, 23—35 dargetban. Un: 

0 barmherzigkeit jchließt die Thüre zum Waterherzen Gottes zu. 
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So viel ernfter, weil auf ſtrenge Gewiffensprüfung bindrängend, ift diefe Bitte als 
die zum Vergleich ſich darbietende 6. Bitte im Schmone-Esre: „Vergieb uns, unſer Bater, 
denn twir haben gejündigt, verzeihe uns, unſer König, denn wir haben gefrevelt. Du 
vergiebft und verzeibeit ja gerne. Gelobet jeift du Herr, Gnädiger, der du viel verzeiheſt“. 
In Erinnerung an den Ernſt der Bitte jchreibt Polylarp an die Philipper VI, 2: eo 
oſ Ösdusda Tod xvolov, va huiv Ay, Öpelkouev xal Nuss äpiévyat Anevayrı 
yag raw tod xvolov koutv Ögpdaludv. Beides aber, den Ernſt und den Troft der Bitte 
zulammenfafjend, fpricht fi) Luther im Großen Katechismus fo aus (III. pars 8 94): 
„Vergiebſt du nun nicht, fo denke auch nicht, daß dir Gott vergebe; vergiebft du aber, 
fo haft du den Troft und Sicherheit, daß dir im Himmel vergeben wird, nicht um deines 10 
Vergebens willen; denn er thut e8 frei umfonft, aus lauter Gnade, weil ers verheißen 
bat, wie das Evangelium lehret, jondern daß er uns ſolches zur Stärke und Sicherheit 
als zum Wahrzeichen jege, neben der Verheißung, die mit diefem Gebete ftimmt”. Dem 
von Luther abgewehrten Mißverſtändnis von der Verbienftlichkeit des Vergebens ift ein 
Teil der rationaliftiihen Dogmatik erlegen. So meinte Jul. Aug. Lud. Wegſcheider in 
feinen institutiones theol. christ. dogm., zuerjt Halle 1815, 8 137, p. 251: Gratiam 
Dei remissionemque peccatorum Mt 6, 12. i4sqq. animo placabili preeci- 
busque ... obtineri edocemur. 

Mit den zwei Teilen der fünften Bitte ift für immer Glaube und Liebe oder aud) 
Religion und Sittlichkeit zufammengebunden. Die Jünger Jefu können nicht gläubige ꝛ0 
Kinder Gottes fein und bleiben und dabei ein haßerfülltes, unverföhnliches Herz gegen 
den Nächiten hegen. Wollten fie das Unvereinbare vereinigen, jo ftünden fie ſchon 
ra in der Verfuchung, von der fie doch bitten, daß der Vater fie nicht in fie hinein- 
übren möge. 

e) Die jechfte Bitte: Kai un eloeveyans Nuäs eis neıwaoudv LeMt. Und 2 
führe uns nicht in Verſuchung hinein! 

Der Zufammenhang mit der fünften Bitte ift leicht zu erkennen. Wie die Jünger 
Jeſu in der Zwiſchenzeit bis zur Aufrichtung des Neiches in Herrlichkeit im Bewußtſein 
begangener Sünden die fünfte Bitte fprechen, jo im Bewußtſein fündlicher Schwachheit 
die ſechſte Bitte, d.h. die Bitte um Bewahrung vor der Gefahr zu fündigen. In anderer 30 
geflung fehrt die Bitte wieder, als Jeſus zu den drei Jüngern, die er zu Zeugen feines 

etbjemanelampfes machen wollte, ſprach: „Wachet und betet, daß ihr nicht in Der: 
ſuchung bineingeratet ; der Geift ift willig, aber das Fleiſch ift ſchwach“ (Dit 26, 41). Es 
handelt ſich hierbei um das Hineingeraten in Lebenslagen, die mehr als andere die Gefahr 
zu fündigen mit fi bringen, mag nun dieſe Gefahr im verführerifchen Reize der Luſt oder 35 
ım fchiveren Drud des Übels beftehen, und mag fie aus der eigenen Natur des Menfchen 
emporfteigen oder von der Außenwelt herbeigeführt werden, wobei immer der Feind ber 
Menſchen feine Hand im Spiel bat, der „die Jünger zu fichten begehrt wie den Weizen“ 
(2c 22, 31). Der Gedanke an Prüfungsleiden, unter denen der Glaube der Jünger fich 
ftandhaft bewährt, und für die fie daher danfen fünnen (vgl. Ja 1,2), liegt bier fern. «0 
Denn eben Wachſamkeit, die die Sicherheit des Leichtfinnes und der Überhebung, aber 
auch die Feigheit der Fahnenflucht meidet, und Gebet, das die Bewahrung vor dem Fall 
und allem, was fällen kann, ins Auge faßt, ericheinen ala Mittel, die verhindern, daß 
Jünger Jeſu in die Verfuhung hineingeraten, oder daß Gott fie hineinführt — ein Hin= 
einführen, das, wenn es ftattfindet, nicht fowohl unter den Gejichtspunft der Erprobung 45 
des Glaubens, als unter den des anhebenden Gerichtes fällt, fofern das Gericht „am 
Haufe Gottes, aljo eben an den Jüngern Jefu, anfängt” (1 Pt 4, 17). Um Abwendung 
folchen Gerichtes lehrt Jeſus feine Jünger beten, damit fie nicht in den Bannkreis von 
Verjuchungen hineingeraten, denen fie erliegen, fondern damit fi Worte wie 2 Pt 2,9 
oder Apk 3, 10 in erhöhtem Grade an ihnen erfüllen. Wenn fie aber die Bitte mit so 
Ernſt fprechen, ſehen fie fich wie bei der fünften Bitte mit einer eine Aufgabe in fich 
fchliegenden Gabe betraut. Wie der Geijt des vergebenden Vaters in den Jüngern die 
Kraft der Verföhnlichkeit wirkt, jo äußert ſich die vom Vater erbetene Bewahrung vor 
dem Fall in der Flucht der Jünger vor der Sünde, jo daß fie die Gelegenheit zum 
Sündigen nicht auffuchen, fondern fie wie ein Gift meiden. Mahnungen wie: g@ev- 56 
yere mv nopveiav und dno ns elöwkokaroelas, die Paulus den Korinthern zuruft 
(1 Ko 6, 18; 10,14), folgen aus der recht veritandenen ſechſten Bitte, aber auch die Kraft, 
ſolchen Mahnungen Folge zu leiften. So wird unter den Gefahren des gegenwärtigen Aons 
von den Jüngern Jeſu, die ihrer Verjuchlichkeit eingedenk bleiben und mit wachen Sinnen 
fih der Waffe des Gebetes bedienen, der Name des Vaters geheiligt. — Unter den w 

— 5 
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patriſtiſchen Auslegungen mag an die ähnliche des Origenes erinnert werden (nepl edyjs 
c. 29, 16): ebyoueda und» dfıov nomoaı tod Und räs Ödixalas xoloews tod Veov 
eloeveydivar eis Tov nepaouor. Mad es mit diefem Hineingeführtiwerden in die 
Verfudung für eine Bewandtnis hat, erläutert Drigenes durch den Hinweis auf das drei- 

5 malige nao&ödwxe, mit dem Gott die Abfallaftufen der Heidenvölfer beftrafte: Nö 1,24. 
26. 28. Eine liturgifche Ausgeftaltung der Bitte ift der mit 1 Ko 10, 13 fich berührende 
Zufag zu zmeıwaouov: Öv Öneveyxeiv ob Övvausda, lateinifh: tentationem quam 
ferre (oder sufferre) non possumus. Es findet fi) in der alerandrinifchen Yiturgie, in 
ber ſyriſchen Jakobusliturgie, dann bei Hieronymus (zu Mt 26, 41 und zu Ez 48, 16; 

ıo vgl. MSL XXVI 198 C und XXV 483 C), bei Hilarius, in den pfeudosauguftinifchen 
Sermonen, bei Chromatius u. f. m. (vgl. Alfred Reſch, Agrapba, 2. Auflage, 1906, ©. 85 
und die Stellen in Sabatiers Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, 
tom. III, zu Mt 6, 13). 

d) Die fiebente Bitte: "Ada ddoa: quũc änò Tod novnood Mt, fehlt bei Le. 
15 Sondern erlöfe ung vom Böjen. 

Die Bitte wird vielfach darauf eingeſchränkt, daß fie die pofitive Ergänzung ber 
jechiten Bitte fei. So fchreibt Auguftin im Enchiridion ad Laurentium in der Fort— 
fegung des ©. 438, 20— 28 citierten Kapiteld 116: Deinde tres alias adiungit: depane 
quotidiano, de remissione peccatorum, de tentatione uitanda. At vero quod 

%» ille (= Matthaeus) in ultimo posuit: sed libera nos a malo, iste (= Lucas) 
non posuit, ut intellegeremus ad illud superius, quod de tentatione dietum 
est, pertinere. Ideo quippe ait: sed libera, non ait: et libera, tamquam unam 
petitionem esse demonstrans: noli hoc, sed hoc, ut seiat unusquisque in eo 
se liberari a malo, quod non infertur in tentationem. 

25 Wir verftehen die Bitte aus der ganzen Anlage de3 Vaterunferd. Die dritte Stufe 
erreicht hier wieder das Ziel, zu dem die zweite bingeführt hatte: der Blid der betenden 
Jünger wird auf die fommende Vollendung des Reiches hinausgerichtet. Wenn „der 
Tod nicht mehr fein wird noch Leid, noch Gefchrei, noch Schmerzen” (Apf 21, 4), wenn feine 
Macht der Verführung mehr den Vollendeten nahen kann und — darf, dann iſt die gänzliche 

30 Geſchiedenheit von dem Böſen verwirklicht, um die hier gebetet wird. Im Unterſchied von 
—— Se tivos, wobei die Vorausſetzung beſteht, daß man ſich in dem Machtbereich 
efindet, aus dem heraus man gerettet wird (z. B. Le 1, 74), betont ddeodaı And tıvos die 

Scheidung, Trennung, das Ferngerüdtiverden von dem Bereiche der bedrohenden Macht, 
die einem nun nichts mehr anhaben kann. Der Ausbrud wird bald jo gebraudt, daß 

s5 an Perſonen (z.B. Rö 15,31; 2 Th 3,2), bald fo, daß an Saden (3.8. 2 Ti 4, 18) 
gedacht wird. Schon die Kirchenväter waren verjchiedener Meinung, ob roõ novnoov 
mastulinifh vom Satan (jo Tertullian und feit Origenes die Griechen) oder neutrifch 
(fo Cyprian und die meilten Abendländer) zu verſtehen ſei. Aber der Sat 2 Ti 4, 18: 
Övoerral use Ö xUoıos And narrös Foyov nownood xal owoeı eis ımv Paoulkeiav 

“0 adrod rı» Znovoavıov lieft fihh doch mie eine uralte Anwendung der Pebenten Bitte, 
und ivenn man die Dortjehung verfolgt: 7) Ööfa eis Tols aldvas t@v alarm, 
dumv fieht man, wie leicht eine Dorologie ſich anſchloß. Es ſcheint am Schluß des Gebetes 
eine umfafjende Bezeichnung nicht nur des Übels, fondern des Böfen (neutriſch) am Platz zu 
fein, deſſen Urheber ja der Feind der Menfchen ift, deſſen ganzer Umfang aber mit all 

45 feiner Laft und feinem Drud fich dem begierig nach der Vollendung ausfchauenden Jünger 
ſchmerzlich aufdrängt. So jchreibt Cyprian (de dominica oratione ce. 27): in nouis- 
simo ponimus: sed libera nos a malo, conprehendentes aduersa cuncta, 
quae contra nos in hoe mundo molitur inimieus (oder, wie e8 nachher beißt, dia- 
bolus et mundus). Nod ift das Böfe, fofern es als fchädigende Macht feindlich auf 

50 die Jünger eindringt, und fofern es als verlodende Macht auf fie einzutirten und ſich 
in ihr Inneres einzufchleichen trachtet, ein in diefer Welt ftetig wirkendes Element, das 
erit dann aus ihr verjchwinden wird, wenn Gottes Reich in die volle Erfcheinung tritt 
und Gott thatfächlih der allein herrſchende König der Welt geworden ift (vgl. Zahn 
a. a. O. ©. 283 u. 284). Daß diefe Zeit bald kommen möge, das war fchon in ber 

65 zweiten und dritten Bitte Gegenjtand des lebens, und das wird in der fiebenten Bitte 
„al® in der Summa” mit anderer Wendung abjchliegend zum Ausdrud gebracht. 

5. Der liturgifche Zufaß der Dorologie mit Amen. Die Abweichungen des 
Baterunfertertes bei Lukas und Matthäus haben gezeigt, daß die betende Gemeinde fich das 

errngebet nicht in Enechtifcher Gebundenheit an den Buchitaben, fondern in Freiheit und 
en Kraft des Geiftes angeeignet hat. Es mag die dritte und fiebente Bitte von Jeſus 
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bei der Le 11 erzählten Beranlafjung nicht gefprochen worden jein; ihre Hinzu: 
fügung bei Matthäus und in dem Kreis ehraftlicer Gemeinden, aus dem heraus und 
für den das Evangelium gejchrieben iſt, hat das Gebet nicht verändert, fondern in 
einem Sinn auögeftaltet, wie er Morten Jeſu entſprach, die er bei anderen Gelegen- 
heiten gefprochen hat. Das gleiche Urteil gilt von der Hinzufügung der Dorologie und des 5 
befräftigenden Wortes Amen. Beides ift dem urfprünglichen Tert bei Qufas und Matthäus 
fremd. Aber der Zufag einer Dorologie und bes Amen wanderte in fehr früher Zeit 
aus dem Gebetsbrauch der Synagoge in die Gotteödienfte der Chriften hinüber (vgl. 
den Art. liturgifche Formeln Bd XI, 545 u. 547). Der ältefte Zeuge für die Doro: 
logie am Schluß des Vaterunferd (ohne „Amen“) ift die Apoftellehre. Man merkt an ı 
der Forderung c. 8,3: rols tijß Nukoas oſßro ngooelyeode den Einfluß der jüdiſchen 
Gebetsfitte, in der das täglich dreimalige Necitieren des Schmone-Esre Pflicht mar. 
Die Dorologie ift zweigliederig: Ötı 000 dorw N Öbvamıs zal 7) Ödka eis tous 
alövas (vgl. ©. 434, 35—36). Noch ift in dem Lobpreis das „Reich“ nicht genannt ; 
doch fteht an ein paar andern Stellen der Apoftellehre (in den euchariftifchen Gebeten 
e. 9, 4 und 10,5) die Aaoıkeia vor den Thoren der Dorologie. Auch in dem Zuſatz 
de Syrus Curetonianus zu Mt 6, 13 ift die Dorologie zweiglieberig: ötı od dorw ı) 
Baoıleia xal ij Ödfa eis obs alüvas av aldvov" dur. Auch eingliederige Formen 
finden fich mit oosa (fo ein chriftliches Amulet des 6. Jahrhunderts, Berliner ägyptifche 
Urkunden Nr. 954) oder mit 7 Övvauıs (= uirtus, jo in dem mit k bezeichneten zu 
lateinifchen Tert, Turin, Nat. G. VII. 15, früher in Bobbio, 5. oder 6. Jahrh.). Jahr: 
hunderte lang ſchwankte die Form der Dorologie. Die alten griechiſchen Liturgien zeigen 
das Herrngebet und die Dorologie, die in eins zuſammenwachſen follten, nod getrennt. 
Nach der Jakobusliturgie (ähnlih aud nad der alerandrinifchen oder Marcusliturgie) 
folgte bei der Feier der Euchariftie auf das vom Volk gejprochene Vaterunfer ein an die 2 
legten Bitten ſich anfchließendes leifes Gebet des Priefters (Und führe uns nicht in Ver: 
juhung, Herr — Herr der Kräfte, der du kennſt unfere Schwachheit — jondern erlöfe 
uns von dem Böfen und feinen Werten, von all feiner Drohung und Arglift um deines 
bl. Namens willen, der angerufen ift über unfre Niedrigkeit). Nun erjt, nach dieſer 
Einſchaltung, Sprach der Priefter mit lauter Stimme die (auch andere Gebete abjchließende) so 
Dorologie, worauf das Volt nah altem, ſchon von Juſtin (erfte Apologie ec. 65) be- 
zeugtem Gebrauche mit Amen anttvortete (vgl. den näheren Nachweis in meiner Schrift: 
Zur Vorgefchichte des apoſtoliſchen Glaubensbefenntnifjes, Münden 1893, ©. 11ff.). Zur 
Herrſchaft fommen jollte die Geftalt der Dorologie, die fie in den apoftoliihen Konſtitu— 
tionen annahm, in deren fiebentes Buch die Apoftellehre aufgenommen wurde. Hier zeigt 6 
die Dorologie die dreiglieberige Form: Ötı ooV dorw 7) Baoıdkeia xai q Övvanıs xal ı) 
ödfa eis obs alawas’ du „Denn dein ift das Reich und die Kraft und die Herr: 
lichkeit in Ewigkeit, Amen“ (Constitutiones apostolorum VII, 24, ed. Zagarde 1862, 
S. 208; der gleiche Tert des Vaterunſers liegt III, 18, ©. 111 vor). 

Als längſt Dorologie und Amen zufammen mit dem Herrngebet gefprochen wurden, 
dauerte ed doch noch (ein gutes Zeichen für die Enthaltfamkeit der Schreiber) Jahrbunderte 
lang, bis der Zuwachs endlich in griechische Evangelienhandichriften eindrang ; die älteften, 
in denen er Sich findet, gehören dem 8. Jahrhundert an (E d. i. Basileensis A.N. 
III. 12 und L d.i. Parisiensis n. 62). Die Vulgata bat die Dorologie in den Tert 
des Vaterunſers nicht aufgenommen; das Gebet fchliegt mit den Worten: Sed libera nos 46 
a malo. Die fritifhe Ausgabe der editio S. Hieronymi von Wordsworth-White (pars 
prior, Orford 1889 —98) tilgt auch das in die Wulgatadrude eingedrungene Amen. Im 
lutberifchen Gottesdienft erinnert das MWeglafjen der Dorologie in der Abendsmahlsliturgie 
an den urſprünglichen Sachverhalt. Anhangsweiſe jei bemerkt, daß die Beifügung der 
Dorologie im 12. und 13. Jahrhundert ein Unterjcheidungszeihen der Katharer von den so 
Katholiten war. Diefer Unterfhied gab fogar zum gegenfeitigen Vorwurf der Verfälichung 
der Bibelworte Anlaß (vgl. die Belegitellen in meiner Schrift a. a. D. ©. 13). So bringt 
die Geſchichte der Dorologie den Sat des Apofteld 2 Ko 3, 6 (Schluß) in nachbrüdliche 
Erinnerung. Johannes Haufleiter. 

— 6 

0 En 

Vatikaniſches Konzil. — Die vollitändigite Sammlung der Quellen zur Geſchichte des 55 
Vatikaniſchen Konzils enthält die Collectio Lacensis, tom. VII. (Acta et decreta sacro- 
sancti oecumenici concilii Vaticani. Accedunt permulta alia documenta ad concilium 
eiusque historiam spectantia, Friburgi Brisgoviae 1890, ©. 1752, gr. 4°, aud SAW. 1892) 
wird im folgenden Artikel zitiert: Coll. L. Ueber die Vorgeſchichte führt nicht hinaus 
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E. Gecconi, Storia del Coneilio Ecumenico Vaticano seritta sui documenti originali, 4 Bde, 
Rom 1873—1879 (Bd I überjegt von W. Molitor u. d. Titel: Eugen Gecconi, Geſchichte der 
allgemeinen Kirchenverſammlung im Batican, Regensburg 1873, 353 ©. u. 144 ©. Urkunden). 
Durch die Ueberfihten über die auf das Konzil bezüglihe Litteratur hat bejonderen Wert: 

5 E. Friedberg, Sammlung der Aktenjtüde zum erjten vatifaniihen Konzil, mit einem Grundrif 
der Geſchichte desjelben, Tübingen 1872 (954 ©.). Andere Sammlungen: 9. Friedrich, Documenta 
ad illustrandum Concilium Vaticanum anni 1870, 2Abt., Nördlingen 1871 (S. 316 u. 437); 
C. Martin, Omnium concilii Vaticani, quae ad doctrinam et disciplinam pertinent, docu- 
mentorum collectio, Baderborn 1873 (©. 266); Archiv für kath. Kirchenreht XXII—XXXII, 

ı XXXVIII ©. 150f. XXXIX ©. 80f. vgl. Generalregiiter zu I-XXVI ©. 19jf. 156ff.; 
A. v. Rosfoväny, Romanus pontifex, tom. 7—16, Suppl. 7—10, Nitriae 1871—1879; 
G. Schneemann, Lateinijch:deutihe Handausgabe der Defrete und der hauptjächlichen Akten 
des Batilan. Konzils, 2. Aufl. 1895 (307 ©.), Freiburg i. Br.; Th. Granderath, Constitutiones 
dogmaticae sacrosancti oecumenici concilii Vaticani ex ipsis eius actis explicatae, Friburgi Br. 

ı5 1892 (243 ©.); die dogmatiſchen Beſchlüſſe auch abgedrudt: E. Mirbt, Ouellen zur Geſch. d. Bapit: 
tums und des römischen Katholizismus, 2. Auft., Tiibingen 1901, ©. 371—382 ; 9. von Kremer⸗ 
Auenrode, Aktenjtüde zur Geſchichte des Verhältniſſes von Kirde und Staat im 19. Jahr: 
hundert II (Staatsardiv XXIV), Leipzig 1876, 

In der publizijtifhen Litteratur vor Eröffnung des Konzild nimmt einen hervorragenden 
0 Platz ein: Janus, Der Papjt und das Konzil. Eine Neubearbeitung der in der Augsburger 

Allgemeinen Zeitung erſchienenen Artikel: Das Konzil und die Civiltä, Leipzig 1869 (451 ©.), 
jpäter durd J. Friedrich u. d. Titel: „Z.v. Döllinger, Das Papſttum“ als Neubearbeitung von 
Janus veröffentlicht, Münden 1892 (519 ©.; nach dem Borwort jtammt der größte Teil des 
Buches von Döllinger, außerdem war J. Huber Mitarbeiter, auch I. Friedrich bat Material 

25 beigejteuert); jeine Widerlegung verfuchte: I. Hergenröther, Anti-Janus, Freiburg i. Br. 1870 
(188 ©.). SHervorhebenäwert find ferner die Sammlungen von Abhandlungen „Das ökume— 
niſche Goncil.“ Stimmen aus Maria:Laadh. NF. Unter Benupung röm. Mitteilungen und der 
Arbeiten der Eiviltä, herausg. von Fl. Rieß und K.v. Weber, Freib. i. Br. 1869—1871, 12 Heite; 
„Das öfumenifhe Goncil vom Jahre 1869." Periodiſche Blätter zur Mitteilung und Be: 

so ſprechung der Gegenftände, welche fich auf die neuejte allgemeine Kirhenverfammlung bezieben, 
3 Bde (2. u. 3. heraudg. von M. J. Scheeben), Regensburg 1870. 1871; und von der Gegen: 
jeite die „Stimmen aus der fatholijchen Kirche über die Kirchenfragen der Gegenwart“, 2 Bde, 
Münden 1870, an denen u. a. Huber, Döllinger, Friedrich, Reinkens mitgearbeitet haben. Job. 
dr. v. Edulte, Die Macht der röm. Päpſte über Fürften, Länder, Bölter, Individuen. 2. Aufl., 

35 Brag 1871 (151 ©.); derj., Die Stellung der Concilien, Päpite und Biſchöfe und die päpft: 
lie Eonftitution vom 18. Juli 1870, Prag 1871 (339 u. 286 &.); 3. Langen, Das Bati: 
canijhe Dogma von dem Univerjal:Epifftopat und der lnfehlbarfeit des Papſtes in jeinem 
Verhältnis zum Neuen Tejtament und der kirchlichen Ueberlieferung, 4 Tie, Bonn 1876; 
W. E. Öladjtone, Die vatikaniſchen Dekrete nad ihrer Bedeutung für die Intertanentreue. 

«0 Meberjegung (von M. Loſſen), Nördlingen 1875 (92 ©.). 
Eine Hauptquelle für den Berlauf des Konzils bilden die in der Augsb. Allgem. tg, 

erichienenen anonymen Korreipondenzen, die dann ald Buch veröffentlicht worden find: Quirinus. 
Römische Briefe vom Concil, Minden 1870 (710 S.). Dieje 69 Briefe, vom Dezember 1869 
bis zum 19. Juli 1870, enthüllten mit jshonungslofer Offenheit die intime Geſchichte des Konzils, 

45 dad nad) dem Wunſch feiner Leiter aus nmaheliegenden Urjahen die ihm geitellten Aufgaben 
im Berborgenen löfen jollte, und haben gegenüber allen Angriffen den Ruf großer Zuver: 
fäfjigfeit behauptet. ALS der Redakteur der Augsburger Poſtzeitung ſich zum Zwed ihrer 
Widerlegung um Material an Biſchof Dinfel von Augsburg wandte, ſchrieb dieſer zurüd: 
„man möge jchweigen, die Briefe in der Allgemeinen Zeitung jeien ganz wahr, und wenn 

50 man einige etwa in Nebenumjtänden vorfommende Unrichtigfeiten bejtreiten oder berichtigen 
wollte, jo wirde damit die Wahrheit in den übrigen, widtigeren Dingen erſt recht bekräftigt 
werden” vgl. J. Friedrih, Römiſche Briefe über das Goncil, Revue internationale de Théo- 
loge 1903 (Bern), Heft 44, ©. 622, Anm. 1. In diefem Aufſatz ijt endlidy die vielver- 
handelte Frage nad) der Herkunft der Berichte von dem legten Ueberlebenden der an ihrer 

55 Entjtehung Beteiligten beantwortet worden. Als Redakteur fungierte Döllinger, das ihm 
zuftrömende Material waren Briefe Friedrichs, vor allem aber Berichte des in Rom weilen: 
den Lord Aeton, und, als diefer vor Schluh des Konzils abreijte, Berichte des Grafen Louis 
Arco, des bayerijchen Geſandtſchaftsattachés, auch die Depeichen des Gejandten Grafen Tauff: 
firchen waren Döllinger zugänglich, endlich zahlveihe Briefe von Biſchöfen und anderen Ber: 

60 jonen. Bei dem peinlihen Aufjehen, das die Römiſchen Briefe in ganz Europa erregten, hat 
die römische Polizei ed an Eifer in der Aufipürung der geheimnisvollen Korrefpondenten nidt 
jehlen lafjen, aber fie vermochte das Rätſel nicht zu löſen, da feiner diejer Berichte der römiſchen 
Poſt anvertraut wurde, deren geringe Achtung vor dem Briefgeheimmis befannt war. Biſchof 
Stroßmayer von Sirmium hat die „Römiſchen Briefe“ in dem an Döllinger gerichteten Brief 

6; vom 4. März 1971 „die getreueite und bejte Geſchichte des Konzils“ genannt (Fr. von Schulte, 
Der Alttatholicismus, Giehen 1887, ©. 254). — Bomponio Leto, Otto mesi a Roma durante 
il Coneilio Vaticano, Firenze 1873 (joll nit von dem Kardinal Salvator Vitelleschi, jondern 
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von deilen Bruder Francesco Vitelleshi verfaht fein vgl. Granderath [j. u.) II, ©. 517, 
Anm. 1); 2. Beuillot, Rome pendant le concile, Baris 1572, 2 vols. 

Eine weitere wichtige Quelle find die von J. Friedrid, der als Theologe des Kardinals 
Hohenlohe nadı Rom ging, vom 5. Dezember 1869 bis zum 21. Juli 1870 täglih über das 
Konzil gemachten Aufzeihnungen: Tagebud. Während des Vatikaniſchen Konzil geführt, 5 
Nördlingen 1871, 2. vermehrte Auflage 1873 (488 ©... Durch die nahen Beziehungen der 
Berfajier zu den Borgängen in Rom find von Bedeutung: Lord Acton, Zur Geſchichte des Batica- 
niihen Conciles, Münden 1871 (114 ©.), über den Autor vgl. Lord Acton and his circle edited 
by Abbot Gasquet, London 1906, S. 358 ff. Letters of Lord Acton to ‘Mary, daughter of 
W. E. Gladstone ed. by Herbert Paul, London 1904; I. Fehler (Biihof von St. Pölten und 
Setretär des Konzils), Das vaticanifche Goncilium, dejjen Äußere Bedeutung und innerer Berlauf, 
Bien 1871 (112 E.); 8. Martin (Bijchof v. Baderborn), die Arbeiten des Batifanijchen Eoncilg, 
Paderborn 1873 (266 ©.); Kardinal Manning, The true Story of the Vatican Council, 
London 1877, deutih von W. Bender. Die wahre Geihichte des vatikaniſchen Konzils, Berlin 
1877 (166 ©.):; Emile Ollivier, L'église et l’&tat au concil du Vatican, Paris 1879, 2 vols; 16 
3.0. Döllinger, Briefe und Erklärungen über die Vatikaniſchen Detrete 1879—1887, hrag. 
von F. ©. Reuſch, Münden 1890. 

Auch die Biographien einzelner Mitglieder des Konzild bieten einiges Material, 5. B. 
F. Zagrange, Vie de Mgr. Dupanloup, &vöque d’Orleans, Paris 1883 1884, 3 vols.; 
U. Baumgartner, Erinnerungen an Dr. 8.3. Greith, Freiburg i. Br. 1884; K. Meindl, Leben 20 
und Wirten des Biſchofs F. J. Rudigier, II. Bd. Linz 1892; Fr. v. Der, Fürſtbiſchof Zwerger, 
Graz 1897; 3. Buillermin, Vie de Darboy, 1889; Wolfgruber, Kardinal Raujcher, Freiburg 
1 ; 3. Bobl, Wincenz Safer, Fürftbiihof v. Briren, Briren 1883. — Für die Aufnahme und 
Durdyführung der Beſchlüſſe: J. M. Neintens, Joſeph Hubert Reinkens, Gotha 1906; Er- 
innerungen an Amalie von Laſaulx, Gotha 1878; J. H. Reintens, Amalie v. Laſaulx, Bonn 25 
1878; Fr. Kaufmann, Leop. Kaufmann, Köln 1903, ©. 153 ff.; 3. Friedrich, Ignaz v. Döllinger, 
3. Bd, Münden 1901; 2.8. Goetz, Fr. H. Reuſch, Gotha 1901; E. Sh. Burcell, Life of Car- 
dinal Manning, archbishop of Westminster, vol. II, London 1896; D. Pfülf, Biſchof von 
Ketteler (1811— 1877), 3. Bd, Mainz 1899. — Aus der Memoirenlitteratur jei hervorgehoben: 
Dentwürdigfeiten des Fürjten Chlodiwig zu Hohenlohe-Schillingsfürſt, 2 Bde, Stuttgart 1906. 30 
Bol. ferner die Litteratur bei den Artiteln Alttatholizismus, Döllinger, Pius IX. 

Die größte zufammenfaflende fritiihe Darftellung des Konzil bietet: J. Friedrich, Ge: 
ichichte des Vatikaniſchen Konzil I, Bonn 1877 (840 ©.), II, 1883 (455 ©.), III, 1887 
(1258 ©). Th. Granderath, 8. J., Geſchichte des Vatikaniſchen Konzil® von jeiner erjten 
Ankündigung bis zu feiner Vertaqung, hrsg. von K. Kir, 8. J., I, Freiburg i. Br. 1903 g5 
(533 ©.), II, 1903 (758 ©.), III, 1906 (748 ©.) hat zum erjten Male die volljtändigen 
Konzilsakten benügen können und iſt dadurch in der Lage, in manden Einzelheiten that: 
jächliche Berichtigungen der Friedrichſchen Darjtellungen zu liefern. Die Gejamthaltung 
des ee aber ijt durch den jejuitiich-furialen Standpunft des Verfaſſers nadteilig be: 
einflußt. 40 

Für die geihichtlihen VBorausjeßungen des Konzil® und die Beurteilung jeiner Beſchlüſſe 
iſt heranzuziehen: Th. Frommann, Geſchichte und Kritit ded VBaticanifchen Eoncils von 1869 
und 1870, Gotha 1872 (529 S.); K. Sell, Die Entwidlung der kath. Kirche im 19. Jahrhundert, 
Leipzig 1898 (112 ©); Fr. Nippold, Handbuch der neuejten Kirchengeſchichte Bd 2, Elber— 
ield 1893; J. M. A. Bacant, Etudes theologiques sur les constitutions du coneile du Va- 45 
tican, Paris 1895, 2 vols.; Bohle, Art. „Unfehlbarkeit“, Weper und Welte's Kirchenlexikon, 
2. Aufl., Freiburg i. Br. 1901, Sp. 240—265; Fr. X. Funk, Katholifches Chriftentum und 
Kirhe in der Neuzeit, in: Kultur der Begenwart I, 4, Berlin u. Leipzig 1906, ©. 244 7.; 
F. Loofs, Symbolit I, Tübingen 1902; Fr. Nieljen, The history of the papacy inthe XIX th 
Century translated by A. J. Mason vol. II, London 1906, &. 290--374; 9. Brüd, Geſchichte 50 
der fath. dr im neunzehnten Jahrhundert 4. Bd, 2. Aufl. von J. B. Kißling, Müniter i. W. 
1907, S. 1—66. 

Außerdem die Behandlung des Konzils im Kirchenreht: R. v. Scherer, Handbuch des 
Kirhenrecbts I, Graz 1886, 880, S. 453 ff.; IL, 1898, 8100, ©. 3ff.; B. Hinſchius, Kirchen: 
recht der Katholiten und Protejtanten in Deutihland, III, Berlin 1883, ©. 332. 451-473. 5 
603, IV, 1888, ©. 433. 436; A. 2. Richter, Lehrbuch des katholiſchen und evangeliichen 
Kirchenrechts, 8. Aufl., bearb. v. R.Dove und W. Kahl, Leipzig 1886, 5.202 55. 381 ff. 488 ff.: 
Fr. Fleiner, Ueber die Entwidelung des katholiſchen Kirchenrechts im 19. Jahrhundert (Rede), 
Tübingen 1902, ©. 167. 

I. Borgefhichte. Die erſte nachmweisbare Außerung Papft Pius IX. über feine so 
Abficht, ein ökumenisches Konzil zu berufen, ijt am 6. Dezember 1864, zwei Tage vor 
der Beröffentlihung des Syllabus, in einer Sigung der Kardinäle der Nitusfongregation 
erfolgt. Er erteilte ihnen den Auftrag, der bald auf alle in Rom refidierenden Kardinäle 
ausgedehnt wurde, über diefen Plan fih im jchriftlihen Gutachten auszuſprechen. Zur 
Prüfung diefer Gutachten, unter denen das des Kardinals Reiſach den größten Umfang es 
batte, wurde Anfang März 1865 eine Kardinalskommiſſion eingefegt. Die Mehrheit der 

- 0 
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Karbinäle bejahte die Frage nad der Notwendigkeit eines Konzils, die übrigen, welche 
fih gegen die Einberufung erklärten, thaten dies aus innerkirchlichen wie aus politischen 
Gründen, nur Kardinal Bentini votierte, daß für ein allgemeines Konzil fein Anlaß vor: 
liege (Oranderath I, ©. 34f.). Für den Fall der Einberufung des Konzild wurden aud 

6 bereit3 die von ihm zu verhandelnden Gegenftände erörtert und dabei zahlreiche fih zum 
Teil widerfprechende Wünfche geäußert; Diffenjus berrfchte z. B. darüber, ob die Not— 
wendigkeit der zeitlichen Herrſchaft des Papftes erflärt werden ſollte. Zwei Karbinäle 
ſprachen fich für die Definition der päpftlichen Unfehlbarkeit aus, Kardinal Ugolini mit 
der bezeichnenden Bemerkung, daß dann „in Zukunft jeder Not geiteuert werden könne, 

10 auh ohne daß ein neues Konzil berufen zu werden brauche“ (ebend. ©. 44). Vom 
März d. J. 1865 an war die Einberufung des Konzils bejchlofjene Sache. Auf den 
Nat des Kardinalskollegiums (ebend. S. 26) erging im Laufe des April und Mai durch 
den Präfekten der Propaganda, Kardinal Caterini (Coll. L. p. 1017f.) an 36 Biſchöfe 
verjchiedener Nationen „sub arcetissima secreti lege“ die Aufforderung, die Gegen: 

15 ftände namhaft zu machen, die ihnen mit Nüdficht auf die Zuftände ihrer Diöcefen zur 
Verhandlung auf dem Konzil wünjchensmwert jchienen. Pius IX. hatte die Lifte dieſer 
Vertrauensmänner felbft entworfen. Von bdeutjchen Bifchöfen befanden fich darauf die 
Namen des Biſchofs Wei von Spever und des Bifchofs Geneftr&y von Regensburg, ber 
es für angemefjen bielt, in feinen Antwortfchreiben die Münchener Theologenſchule zu 

% denunzieren. Unter den befragten Bifchöfen hat „eine ganze Reihe“ die Definition der 
päpftlihen Unfehlbarkeit „auch“ empfohlen (Granderatb I, ©. 48). — Die erfte öffent: 
lihe Ankündigung des geplanten Konzil vollzog der Papſt am 26. Juni 1867 in jeiner 
Allokution an die zur Zentennarfeier des Apojtelfürjten in Rom verfammelten Kirchen- 
fürften (Coll. L. p. 1029 ff.; ubi primum optata nobis opportunitas aderit, 1032 b) 

25 und machte in feiner Antwort auf die Glückwunſchadreſſe der Biſchöfe (ib. p. 1033 ff.), 
in der diefe Ankündigung freudig begrüßt wurde, am 1. Juli die beftimmtere Mitteilung, 
daß das Ffünftige Konzil, warn es immer zufammentrete am Feſt der unbefledten 
Empfängnis der — Maria (8. Dezember) werde eröffnet werden (ib. p. 1042 f.). 

Die Vorbereitung des Konzild lag in der Hand einer außerorbentlichen Kongregation 
0 des Kardbinallollegiums, in die jener erfte Ausfhuß umgewandelt wurde, ald die Be 

rufung des Konzils feftitand. Sie führte den Titel „Die fpezielle dirigierende Kongre— 
gation für die Angelegenheiten des zufünftigen allgemeinen Konzils“, wurde aber kurz 
„Zentralkommiſſion“ genannt ; ihr gehörten die Kardinäle Patrizi, Neifah, Banebianco, 
Bizarro, Caterini, fpäter auch Barnabo, Bilio, Capalli und de Luca (Granderath I, ©. 627.) an. 

35 Ihre erjten Vorarbeiten fallen bereits in das Jahr 1865 und galten der Gewinnung 
ausgezeichneter Theologen und Kanoniften als ſachverſtändiger Berater (Konfultoren) des 
Konzil. Auf Grund der von den Nuntien, und dann auch von verjchiedenen Bifchöfen 
eingeforderten Vorſchläge (Coll. L. p. 1024 ff.) erfolgten die Berufungen und dabei wurde 
anfangs die ultramontane Richtung fo einfeitig bevorzugt — beifpielöweife waren die 

40 Univerfitäten München, Bonn, Tübingen, Freiburg, Breslau vollftändig übergangen, ba- 
gegen aus Würzburg zwei Theologen und zwar beide Zöglinge des Collegium Germa- 
nicum (Hergenröther und Hettinger) baue worden — daß die — Auswahl 
nach deren Bekanntwerden jcharfen MWiderfpruh fand, Mit nichtigen Worten bat jpäter 
Antonelli die Nichtberufung Döllingers zu rechtfertigen verfucht (Granderatb I, ©. 69 f.). 

45 Neben der Zentrallommiffion twurden folgende Kommiſſionen gebildet: 1. eine dogmatifche, 
2. für diefirchendisziplin, 3. für das Ordenswefen, 4. für die orientaliichen Kirchen und die 
Miffionen, 5. für die Kirchenpolitif ; ihre Inſtruktionen: Coll. L. p. 1102 ff. Die Arbeiten 
diefer einzelnen Kommiffionen unterlagen der Prüfung der Zentrallommiffion, die jchon 
dadurch mit ihnen in engfter Fühlung ftand, daß der Vorfig in diefen Kommiffionen 

50 Mitgliedern der Zentrallommijfion übertragen wurde. Insgeſamt waren 96 Konjultoren 
in Thätigfeit, von denen 24 dem Ordensklerus angehörten, darunter 8 dem Sejuiten- 
orden. Zu den genannten Kommiffionen trat dann ſpäter noch hinzu als jechite: die 
Kommiffion der Zeremonien. — Lange Unterfuchungen bereitete die Frage, wer zu dem 
Konzil zu berufen jei (Oranderath I, ©. 83—132). Über das Necht der Kardinäle, auch 

55 derer, die nicht Bijchöfe waren, und der Diöcefanbifchöfe beftand fein Zweifel. Dagegen 
begannen die Bedenken bei den Titularbifchöfen, welche wohl im Befit der bifchöflichen Weihe 
find, aber feine Regierungsgewalt ausüben; es wurde zu ihren Gunften entjchieden. Von 
den Abten follten nur die berufen werben, welche unabhängig von den Biſchöfen die 
Negierungsgetvalt über ein Territorium ausüben (abbates nullius), und die, welche an 

0 der Spige einer aus mehreren Klöftern gebildeten Kongregation ftehen (Generaläbte), 
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ferner die Generaloberen religiöfer Orden. Den PBrofuratoren der an dem, Erjcheinen 
auf dem Konzil verhinderten Bifchöfe wurde in Abänderung der früheren Übung das 
Recht auf = und Stimme in der Synode verfagt, auch die Kapitelövifare wurden nicht 
zugelafien. Von der Einladung der fatholifchen Fürften wurde Abjtand genommen. 

Am 29. Juni 1868 wurde die Bulle Aeterni patris (Coll. L. p. 1 ff.) publiziert, die, von 6 
Pius IX. und den in Nom anweſenden Kardinälen unterzeichnet, auf den 8. Dezember 
1869 das Konzil nah Rom einberief. Da e8 ein ölumenifches fein follte, wurden auch 
die Bifchöfe der Kirchen des orientalifchen Ritus eingeladen (da8 Schreiben Arcano di- 
vinae providentiae consilio vom 8. September 1868 ib. p. 7f.) und in einer weiteren 
Bulle (Jam vos omnes vom 13. September 1868, ib. p. 8f.) auch alle PBroteftanten 10 
und die anderen Afatholifen aufgefordert, bei Gelegenheit des Konzils fich der fatho- 
lichen Kirche wieder anzufchliegen (obseeramus, ut ad unicum Christi ovile redire 
festinent). 

Mas zunächit die nicht unierten Orientalen betrifft, jo erhielt der römische Abge- 
jandte Abbate Tefta zwar eine Audienz bei dem griechifchen Patriarchen von Konftan= 15 
tinopel, aber das päpftliche Einladungsfchreiben wurde nicht angenommen. Dieſe Ab- 
lehnung war entjcheidend für die dem Patriarchen untergebenen Bischöfe. Der armeniſche 
Patriarch von Konjtantinopel nahm zwar aus der Hand Teftas die Einladung entgegen, 
erklärte aber, daß der Katholikos von Etichmiadfin zu entjcheiven habe, diefer war jedoch 
gegen die Beteiligung an dem Konzil. Ebenſo verhielten fich die griechifchen Patriarchen 20 
in Alerandrien, Antiochien und Serufalem, auch die Verhandlung mit dem Foptifchen 
Patriarchen in Kairo hatte fein poſitives Ergebnis, ebenfowenig die mit dem Patriarchen 
der Jakobiten geführte und die Unterredung mit dem neftorianifchen Patriarchen. Die 
Einladung wurde aljo ausnahmslos abgelehnt. 

Von proteftantischer Seite hat fie feine twefentlih andere Aufnahme gefunden. Die 3 
myſteriöſen Briefe der angeblichen vier evangelifchen Geiftlichen, die „im Namen vieler 
Evangelifcher der Provinz Sachſen“ am 18. und 28. Augujt 1869 dem Bischof Martin von 
Paderborn dieBitte ausiprachen (Coll. L. p. 1137 ff. 1142ff.), zur Befeitigung der Kirchen: 
ipaltung bei dem Papſte auf die Abihaffung des Priejtercölibats und der Kelchentziehung 
anzutragen, find troß angejtellter Asauibee Mich nicht aufgeflärt worden und haben so 
jedenfalls feine praftiichen Auswirkungen ausgeübt. Da es dem gejamten Protejtantis- 
mus an einer Vertretung fehlte, ja ſogar dem Proteftantismus Deutſchlands, mußte es 
den einzelnen Landeskirchen überlaffen bleiben, die Einladung zu ignorieren oder zu be- 
antworten. Der Evangeliiche Oberkirchenrat in Berlin wies die Zumutung, den ebange- 
liſchen Glauben zu verlafjen, in einem energifchen Proteft vom 9. Dftober 1868 zurüd 85 
und forderte zugleich zu Kolleften für den Guſtav Adolf-Verein auf (Coll. L. p. 1123 ff.). 
Auch der XV. deutich:evangelifche Kirchentag gab eine Erklärung ab; die Generalſynode 
7 bayeriſchen proteſtantiſchen Yandesfiche nahm nur aus formellen Bedenken davon 
Abitand. 

innerhalb der anglifanifchen Kirche hat die päpftlihe Einladung freilid einigen 40 
Widerhall gefunden, aber der Widerfpruch übertwog doch auch hier und der Wunfch des 
Dr. Cumming, eines fchottiichen Presbyterianers, zu dem Konzil geladen zu werden, ijt 
nur ertvähnenswert wegen der dadurch angeregten Verhandlungen (Coll. L. p. 1144 ff.). — 
Die Hoffnung der Kurie, den fchismatifchen Orient und die Welt der proteftantifchen Ketzerei 
zu einer Anerkennung der von ihr geplanten Veranftaltung zu veranlafjen, war mithin 45 
geicheitert, Falls fie überhaupt bejtanden hat. Da ein anderer Ausgang faum zu er: 
warten tar, liegt die Vermutung nahe, daß die Einladungen an die außerhalb der 
römisch-fatholifchen Kirche lebenden Chriſten lediglih auf Grund und zur Unterftügung 
der Filtion ergangen find, daß alle Getauften der römischen Kirche angehören. 

Die Aufnahme, die das bevorjtehende Konzil in den Kreifen der römifch-fatholifchen 50 
Kirche fand, war nicht überall gleih und unterlag großen Schwankungen. Über die 
von ihm zu löfenden Aufgaben war aus dem Ausichreiben freilich wenig zu entnehmen, 
denn die allgemein gebaltenen Redewendungen über die Rettung der Kirche von den 
ibr drohenden Gefahren u. f. w. umjpannten das gefamte Gebiet der Intereſſen des 
Chriftentums. Der Erfolg bat aber diefe Unbeftimmtheit des Programms legitimiert, 55 
denn dadurch wurde der Kurie volle Aktionsfreiheit gewahrt. Da feit 300 Jahren fein 
öfumenifches Konzil getagt batte, war der Plan ferner von dem Nimbus des Außer: 
gewöhnlichen umgeben und der Reſpekt vor dem Urteil des Oberbauptes der Kirche, der 
es als Heilmittel für alle Nöte der Zeit anpries, konnte ſich mit den Hoffnungen auf 
wunderbare Wirfungen einer von dem bl. Geift erleuchteten Verſammlung der Bijchöfe 60 
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aller Länder der Erde vereinigen. Diefe Umſtände ficherten dem Konzilsprojeft zunächſt 
eine freundliche Beurteilung und regten zu allerband Dvationen an. Aber eine 
kräftige, bald mächtig anfchwellende Gegenbewegung jegte unter den liberalen Katboliten 
fofort ein, fobald fi die Nebel zu zeritreuen begannen, die über die bei der Berufung 

s des Konzils maßgebenden Motive anfangs ausgebreitet waren. Aufllärend bat vor allem 
ein berühmt gewordener Artikel in der von Jefuiten geleiteten Zeitſchrift „Civiltä Cattoliea“ 
en (Coll. L. p. 1157 ff.), der in der Form einer vom 6. Februar 1869 datierten 
orrefponden; aus Frankreich e8 als die Anficht vieler Katholiken in Frankreich binftellte, 

daß das Konzil nur fehr kurz dauern werde, da feine Mehrheit einig fei. Als Gegen: 
ıo ftände der Verbandlungen waren genannt: Die Definition des Syllabus, die Vertündigung 

der Unfehlbarleit der Bapftes, die Dogmatifierung der Lehre von der leiblihen Himmel: 
fahrt der Maria. Uber diefen Artikel, defien Vorgefchichte auch einen interefjanten Ein: 
blid in die Beziehungen der Kurie und der Nuntien zur Preſſe gewährt vgl. Friedrich, 
Geſch. d. Vat. Konzils II, ©. 7 ff.; Granderath I, ©. 183 ff. 

16 Der Eindrud diefes Artikels wurde dadurch noch gefteigert, daß Erzbiſchof Dechamps 
von Mecheln für feine Brofchüre L’infaillibilitö et le concile general, in der er ihre 
Definition verlangte, durch ein päpftliches Breve vom 26. Juni 1869 (Coll. L. p. 1261.) 
warm belobt wurde. Fortan war e8 nicht mehr nötig, nad fonfreten Aufgaben für das 
Konzil Umschau zu halten, denn mehr und mehr fette ſich in meiten Kreifen die Liber: 

20 zeugung dur, daß an leitender Stelle die Abjicht beitand, die päpftliche Unfehlbarfeit 
proflamieren zu laffen. Die Beſchwichtigungsverſuche hatten feinen Erfolg; es erhob ſich 
vielmehr gegen die Dogmatifierung diefer von ultramontaner Seite längſt vertretenen Lehre 
eine Oppofition, deren Umfang und Energie ſchwerlich vorausgefehen worden war. Daß die 
fatholifche Ghriftenheit ſich nach dieſem Dogma geſehnt hat, it eine Behauptung, die mit 

25 offenfundigen Thatſachen in Widerfpruch ſteht und auch durch den Hinweis darauf, da 
die vollzogene Definition fich fpäter durchgefegt bat, nit an Wahrheit gewinnt. Eine 
gewaltige Erregung bat damals das katholiſche Europa durchbebt und für Monate rüdte 
die religiöje Frage in den Mittelpunkt des öffentlichen Intereſſes. 

In Deutichland begann die Bewegung durch die Döllingerfchen Artikel „Das Con: 
30 cilium und die Civiltä“ (in der Allgemeinen Zeitung vom 10. bis 15. März 1869), die 

„gleih einem mächtigen Bligftrahl niederfuhren und überall zündeten“ (Friedrich II, ©.21). 
Es bildeten ſich Vereine zur Abwehr ultramontaner Beitrebungen. In Koblenz traten 
rheinifche Laien zufammen und richteten an den Bifchof von Trier eine Adrejje (Coll.L. 
p. 1175ff.), in der gegen die in jenem Artifel der Giviltä vertretenen Anfchauungen 

s5 Stellung genommen und die Forderung erhoben wurde, daß das bevoritebende Konzil 
darüber feinen Zweifel lafje, daß die Kirche mit dem Wunſche gebrochen habe, die tbeo: 
kratiſchen Staatsformen des Mittelalters wiederberjuftellen, daß die Erziehung des Klerus 
fi) nicht gegen die allgemeine Bildung ablehnend verhalte, daß eine allgemeinere organiſch 
geregelte Beteiligung der Laien am chrijtlich-fozialen Leben der Pfarrgemeinde berbei- 

so geführt und endlich, daß der Index librorum prohibitorum aufgehoben werde. Aud 
atholiſche Mitglieder des Zollparlaments, 3.8. Peter Neicheniperger, Windtborjt und 
Jörg, entiwarfen eine Kundgebung (Coll. L. p. 1185 ff.), die fihb u.a. gegen das Be 
dürfnis einer Entjcheidung der ftrittigen Frage der päpitlichen Unfehlbarfeit erklärte, haben 
jih dann aber darauf bejchränft, fie den deutſchen Bilchöfen vorzulegen. Andererfeits 

4 nahm die Generalverfammlung der Fatholijchen Vereine Deutfchlands am 8. September 
in Düffeldorf eine Nejolution (Coll. L. p. 1197f.) an, in der dem Konzil das volle 
Vertrauen und zugleich die Erwartung ausgeiprochen wurde, daß die Fürſten fich aller 
die Freiheit feiner Beratungen und Beſchlußfaſſungen beeinträchtigenden Schritte enthalten 
würden. 

50 Als der deutjche Epiflopat am 1. September 1869 in Fulda zu Beratungen zuſammen 
trat (Coll.L. p. 1187 ff.) wurde von ihm ein gemeinfamer Hirtenbrief (p. 1191 ff.) erlafien, der 
beruhigend wirken jollte: das Konzil könne feine neue Lehre verlündigen, die nicht in ber 
bl. Schrift und der apoftolifchen Überlieferung enthalten fei, und der Verdacht, daß auf ihm 
die freiheit der Beratung beeinträchtigt fein könne, fer ebenjo unbegründet wie bie Unter: 

65 Stellung, daß der Bapft das Werkzeug einer Partei fer, für ihm beleidigend. Aber neben dieſem 
für die breite Offentlichfeit bejtimmten Schreiben wurde noch ein anderes an den Papſt 
gerichtetes beichlofjen (Coll. L. p. 1196f.), das auf einen anderen Ton geftimmt mar. 
Die Kunde davon, daß für das bevorftehende Konzil von manchen Seiten eine Vorlage 
über die Unfehlbarfeit des Papſtes gewünfcht werde, habe große Aufregung unter Theo 

0 logen und Laien hervorgerufen und zwar unter Männern von bewährter Treue gegen die 
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Kirhe. Auch die Verfaffer teilten diefe Befürchtungen: fateamur necesse est, nos 
ipsos, in quantum res ad Germaniam spectat, praesens tempus minus Oppor- 
tunum existimare ad definiendam summi pontifieis infallibilitatem. Dieſes von 
14 Biſchöfen unterzeichnete Schriftſtück — die Biſchöfe von Hang Eichftätt, Pader— 
born, der Vertreter des Bifchof3 von Speier und der apoftolifcher Vifar von Zuremburg 5 
ihloffen fih aus — fand bei Pius IX. eine fehr ungünftige Aufnahme. 

Ein beftiger Kampf entbrannte auch in Frankreich, der Heimat des modernen Ultra: 
montanismus. Das Merk des Bifhofs Maret, Dekans der theologifhen Fakultät von 
Paris gegen die Unfehlbarteit (Du Concile general et de la paix religieuse, 2 Bde, 
Paris 1869, deutſch Negensburg) und die in gleichem Geift gehaltenen Schreiben des 10 
Biihofs Dupanloup von Orleans fanden zahlreiche Erwiderungen nit nur aus der 
Mitte des franzöfifchen Klerus, fondern auch von Erzbifhof Manning von MWejtminfter 
und Erzbiihof Dechamps von Meceln. In die Reihe der Gegner ftellte ſich aud Graf 
Montalambert, der die Koblenzer Adrefie als einen Lichtjtrahl, der die gegenmärtige 
Finſternis durchbrochen habe, und als ein männliches und chriftliches Wort inmitten 15 
betäubender Dellamationen und Schmeicheleien (Coll. L. p. 1181) begrüßte. In Oſter— 
reih-Ungarn berrfchte im Vergleich zu Deutichland eine für den Zuſtand des dortigen 
Klerus bezeichnende Teilnahmlofigfeit (Friedrich II, ©. 91). In Italien bemühte ich 
Graf Ricciardi darum, dem vatifanishen Konzil ein öfumenifches Konzil der Freidenker 
gegenüberzuftellen (Coll. L. p. 1254 ff.); e8 bat auch im Dezember 1869 in Neapel getagt, 20 
war aber nur eine ſchwache Demonftration. Schon vor dem Zufammentritt des Konzils 
war demnach die twichtigite der fpäter feiner Beichlußfaflung unterbreiteten Angelegen- 
beiten Gegenjtand tiefgreifender Kämpfe und die Ausfichten auf eine glatte Annahme 
des projeftierten Dogmas verminderten ji von Monat zu Monat. 

Das bevorftehende Konzil hat auch die europäiſchen Staatöregierungen befchäftigt. 25 
Der bayerifche Minifterpräfident Fürft Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürſt richtete am 
9. April 1869 eine von Döllinger verfaßte (Hohenlohe, Denkwürdigkeiten I, ©. 351) 
Zirtulardepefche an die diplomatifchen Vertreter Bayerns (Coll. L. p. 1199 ff.), ſich über 
die Abfichten der Regierungen, bei denen fie affreditiert waren, in Bezug auf das Konzil 
zu informieren und ihnen die frage vorzulegen, ob es nicht zweckmäßig wäre, im boraus so 
gemeinfame oder identische Maßregeln zu ergreifen, um den bl. Stuhl über die von ihnen 
gegenüber dem ökumenischen Konzil beabfichtigte Haltung aufzuklären, für den Fall ihrer Be- 
jahung wurde die Veranftaltung von Konferenzen der intereifierten Mächte vorgefchlagen. 
Begründet wurde diefe Anregung damit, daß das Konzil vorausfichtlich feine Arbeit nicht 
auf das theologiſche Gebiet befchränfen würde, denn die einzige dogmatiſche Theſe, für deren 35 
Annahme fih Rom intereifiere und die den Gegenftand der Agitation des Jeſuitenordens 
in Stalien und Deutichland bilde, fei die Frage der Unfehlbarkeit des Papſtes. Die 
Erhebung diefes Anſpruchs (pretention) zum Glaubensfag würde aber über die Sphäre 
der rein geiftlichen Angelegenheiten binausgreifen und eine Entſcheidung von eminenter poli= 
tiſcher Bedeutung fein, da fie die Gewalt des Papftes ſelbſt in zeitlichen Dingen über alle ao 
Fürften und Völker der Chrijtenheit ausdehne. Der Ernſt der Situation werde dadurch 
noch gefteigert, daß fi) unter den die Arbeit des Konzil vorbereitenden Kommiffionen 
eine befinde, die fich allein mit den Materien beichäftige, die ebenfofehr das öffentliche 
Reht und die Politik betreffen twie das fanonische Net. Dieſe Vorbereitungen bered): 
tigten zu der Annahme, daß der bl. Stuhl oder wenigſtens eine augenblidtic in Rom 45 
mächtige Partei beabfichtige, dur das Konzil eine Reihe von Defreten über Fragen 
promulgieren zu lafjen, die mehr politifcher als Eirchlicher Natur find. Die Note verwies 
ichlieglih auf jenen Artikel der offiziöfen Civiltä Cattolica. — Die Anregung Hobenlohes 
fand wenig Widerhall; die Antworten lauteten teild ablehnend teild ausweichend. (Ueber die 
von Döllinger dazu gemachten „Bemerkungen“ vgl. Hobenlohes Dentwürbdigfeiten I, ©. 359f.). bo 
Hohenlohe ſelbſt hat den Mißerfolg meientlih auf die Haltung der öterreichifehen Regie: 
rung zurüdgeführt, die in dem Schreiben des Grafen Beuft an den öfterreichiichen Ge: 
fandten in Münden vom 15. Mai 1869 (Coll. L. p. 1211 ff.) feine Vorſchläge zurüd- 
wies, weil fie zur Zeit das Vorhandenſein einer Gefahr leugnete und von dem Schein 
einer Beſchränkung der Freiheit der katholiſchen Kirche eine Vermehrung der Spannung 55 
der Gemüter befürchtete. Er replizierte in einem Artikel der Augsburger Abendzeitung 
(Dentwürdigfeiten I, ©. 363 ff.). Preußen hielt zwar Präventivmaßregeln für nicht ange: 
bradht und erklärte, gegenüber etwaigen in das —8 Gebiet übergreifenden Beſchlüſſen 
die Rechte des Staates wahren zu wollen (Depeſche Bismarcks an den preußiſchen Ge: 
jandten in Bern, General von Roeder, vom 23. März 1869, Coll. L. p.1202f. und feine oo 

29* 
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Antwort auf den Vorjchlag des Gefandten von Arnim in Rom vom 26. Mai d. J, 
daß zu den Beratungen des Konzild ein deutſcher Botjchafter abgeorbnet werde, ib. 
p. 1206 ff. vgl. 1203 ff.), aber die bayerischen Borfchläge find für Deutfchland doch nicht ganz 
bedeutungslos geblieben. Die perjönlichen Verhandlungen zwiſchen Bismard und Hoben: 

5 lohe Mitte Juni 1869 (Denkwürdigkeiten I, S. 374 ff.) haben zu „Beiprechungen der deutjchen 
Regierungen untereinander” geführt, von denen Bismard am 11. Auguft an Hohenlohe 
jchreiben fonnte (Coll. L. p. 1208), daß fie „in Rom im Sinne der Vorficht und des 
Friedens nicht ohne Wirkung geblieben find“. Näheres ift nicht befannt geworben. 

Frankreich ftand als die Macht, von der der Fortbeitand des Kirchenjtaates abbing, 
ı0 der Kurie anders gegenüber gls alle anderen Staaten Europas. Unter dem Einfluß feiner 

Allianzverhandlungen mit Ofterreih und Stalien (Friedrich II, ©. 339 ff.) war feine 
Stellung unficher, aber es entichied fih für die Fortdauer der Offupation und erklärte 
fih fogar in der Inftruftion an den franzöfiichen Gefandten Banneville in Rom vom 
19. September 1869 (Coll. L. p. 1233 ff, die Zirkulardepejhe vom 8. September Coll.L. 

15 p. 1231ff.) für die bevorftehende Definition der Lehre des ex cathedra jprechenden 
Papſtes, nur daß es für ihre Faſſung die äußerfte Klugheit empfahl (Friedri II, S. 345 ff.). 
Auch ohne diefes Vorbild Frankreichs wäre von Belgien, Spanien, Portugal fein Widerftand 
gegen die Kurialpolitik ge erivarten geweſen (ihre Antworten finden ſich: Coll. L. p. 1239. 
1245ff. 1248). Die Negierungen verzichteten aljo darauf, auf den römifchen Hof in der 

% von Hohenlohe empfohlenen Richtung einzumirken und haben mit Ausnahme von Rußland, 
das jeinen Prälaten verbot, nad) Rom zu reifen (Coll. L. p. 1253f.), dem Beſuch des 
Konzils feine Hinderniffe in den Weg gelegt. Den preußifchen Bifhöfen aber ließ der 
Kultusminifter v. Mübhler ein am 8. Oktober 1869 an Erzbifchof Melchers von Köln gerichtetes 
Schreiben (ib. p. 1208.) mitteilen, in dem ausgefprocdhen war, daß die Staatsregierung 

25 das Vertrauen bege, dab fie auch außerhalb des Heimatlandes der Rechte und Pflichten 
ſich bewußt bleiben mwürden, welche ihnen als Bürgern des Reiches und Untertbanen 
Sr. Majeftät des Königs zulämen. 

II. Die Berbandlungen des Konzils. 1. Von der Eröffnung bis zur 
Einbringung der Vorlage über die Unfeblbarfeit am 6. März 1870. 

3 Über die Aufgaben des Konzils hatte die Kurie gefchtwiegen. Daß von ihr die Promul: 
gation der Infallibilität von lange ber vorbereitet worden war und die Erreichung dieſes 
— der Hauptzived des ganzen Konzils geweſen iſt, hat ‚Friedrich in feiner Geſchichte des 
onzils nachgewieſen. Das ift gegenwärtig befonders nahdrüdlich zu betonen, da Grande 

rath in feinem Gegenwerk mit großer Sicherheit das Gegenteil behauptet und das richtige 
85 Verftändnis des Verlaufes der Synode davon abhängt, daß er als das Ergebnis der Geſchichte 

des Ultramontanigmus (Jefuitismus) im 19. Jahrhundert aufgefaßt wird. Vom Beginn 
des Konzild an ftand die Infallibilitätsfrage im Mittelpunkt des Intereſſes und wirkte 
gruppenbildend. Daß die Majorität fie zu bejaben entichloffen tvar, unterlag feinem 
Zweifel, ungewiß aber war, ob der Widerſpruch fich bervorwagen und melden Umfang 

40 er annehmen würde. Er war ftärker, ald man ertvartet hatte und hat verhindert, daß die 
Synode den von jenem Giviltä-Artikel ihr vorgezeichneten rafhen Verlauf nahm. 

Am 2. Dezember 1869 wurden die bereits in Rom eingetroffenen Prälaten zu einer 
Präfynodalverfammlung in die Sirtiniiche Kapelle verfammelt, Pius IX. bielt eine An: 
ipradye, die Namen der Konzildbeamten wurden verfündigt und dieſe felbjt vereidigt, 

5 darauf gelangte die Gejchäftsorbnung „Multiplices inter“, vom 27. November 1869 
datiert (Coll. L. p. 17 ff.), zur Verteilung. Zu Präfidenten wurden die Kardinäle von Reiſach, 
de Yuca, Bizarri, Bilto, Capalti ernannt, zu Kuftoden die Fürften Johann Colonna 
und Dominicus Orfini, außerdem zwei PBromotoren, ein Sekretär (Biihof Fehler von 
St. Pölten), ein Subfelretär und Gebilfen, Notare,  Zeremonienmeifter, Anweiſer der 

so Pläge, Stimmenfammler, Stenographen, Dolmeticher, Arzte (Ordo agendorum officia- 
libus coneilii Vaticani: Coll. L. p. 1069 ff.). 

Durch die Gejhäftsordnung, die er von fih aus ohne jede Mitwirkung des 
Konzils erließ, bat Pius IX. ſich von vornherein einen beftimmenden Einfluß auf die 
Synode gefichert. Die michtigiten Beltimmungen waren folgende. In 82 „De iure et 

65 modo proponendi“ nahm der Papſt es als fein ausichliegliches Recht in Anſpruch, die 
Gegenftände der Verhandlungen des Konzils zu bejtimmen. Die Synodalen dürfen allerdings 
Anträge ftellen, aber mit der Beichränfung, daß fie 1. einer vom Papft zu diefem Zwed 
ernannten Kongregation von Kardinälen und Vätern der Synode „privatim” in jchrift: 
licher Form eingereicht werden; 2. daß fie das Wohl der ganzen Chriftenheit be 

so treffen, nicht etwa nur das einer einzelnen Diöcefe; 3. daß ihre Nützlichkeit und 
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Zmedmäßigfeit begründet wird; 4. daß fie nichts gegen die Lehre der Kirche ent: 
balten. Die Prüfung der Anträge vollzieht die Kongregation, die Entfcheidung, ob fie 
dem Konzil vorgelegt werden, irifft der Papſt. 83 legte den Mitgliedern des Konzils 
die Verpflichtung zum Stillſchweigen über alle Verhandlungen auf. Die SS 7 und 8 
bandelten von den Berfammlungen der Synodalen, den Generallongtegationen und den 5 
öffentlichen Sigungen. In den Generalfongregationen, deren Leiter vom Papſt ernannt 
wurden, jollten die der Synode vorgelegten Entwürfe von Defreten durchberaten werden, 
auch jollte über fie eine allerdings nur proviſoriſche Abftimmung jtattfinden. In den öffent: 
lihen Sitzungen fanden feine Beratungen mehr ftatt, fondern nur die befintiven Ab— 
ftimmungen, deren Ergebnis durch den anweſenden Papft Eonjtatiert und als feine Ent: 
ſcheidung „sacro approbante coneilio“ verfündigt werben ſollte. Die Abjtimmungen 
jollten mit den Worten „Placet“ oder „Non placet“ erfolgen. Der Schwerpunkt der 
fonziliaren Arbeiten rubte alfo in den Generalfongregationen. Die bier zur Verhandlung 
gelangenden Vorlagen follten einige Tage zuvor den Synodalen übertwiefen werben und 
wer von ihnen darüber zu reden verlangte, jollte dies fpäteltend am Tage zuvor bei dem ı5 
Präfidenten anzeigen. Für den Fall, daß in der Debatte feine Einigung erzielt würde 
— von der Konzilsleitung wurde dies offenbar als ein Ausnahmefall betrachtet — follte 
der beanjtandete Entwurf jamt den gegen ihn erhobenen Einwendungen an befondere 
ftändige Kommiffionen (1. de rebus ad fidem pertinentibus,; 2. de rebus dis- 
eiplinae ecclesiasticae; 3. de rebus ordinum regularium; 4. de rebus ritus 20 
orientalis) vertiefen werden. Dieje vier Kommifjionen (congregationes speciales seu 
deputationes) jollten von dem Konzil durch fchriftliche Abjtimmung gewählt werden; 
jede jollte aus vierundzwanzig Perjonen beftehen und unter vom Papſt ernannten 
Vorfisenden tagen. $ 9 verbot den Vätern, das Konzil vor deſſen Beendigung ohne 
Erlaubnis zu verlafjen. 25 

Als Konzilsaula, und zwar ſowohl für die Generalfongregationen wie für die öffentlichen 
Sitzungen, wurde der rechte Kreuzesarm der Peterskirche benußt, der Durch eine hohe Holzwand 
abgeſchloſſen war. Vom erften Tage an aber hat ſich diefer Naum feiner fchlechten Aluſtik 
wegen als unbrauchbar eriwiefen. Die erſte öffentliheSigung begann am 8. Dezember 
1869 9 Uhr morgens mit einem feierlichen Gottesdienit. Erzbiſchof Buecher: Bafjavalli 30 
aus dem Kapuzinerorden hielt die Predigt (Coll. L. p. 764 ff.), darauf folgte eine für die 
Stellung der Synode zu dem Papit abe Huldigung — „die Kardinäle küßten ſtehend 
die Hand des Papftes, die Patriarchen, Primaten, Erzbifchöfe und Biſchöfe nach tiefer 
Verbeugung fein rechtes Knie, die Abte und Ordensoberen kniend feinen Fuß“ (Granderath 
II, ©. 22) — es folgten Gebete (Coll. L. p. 694 ff.), dann hielt Pius IX. eine Anſprache 35 
(ib. p. 29ff.), das Eröffnungsdekret (ib. p. 32 ff.) wurde verlefen, die zweite öffentliche 
Sisung auf den 6. Januar 1870 angefagt und mit dem Te Deum um 3 Uhr nachmit: 
tags die Feier gejchlofien. 

In der erften Generallongregation am 10. Dezember unter dem Präfidvium des 
Kardinald de Luca wurden die Namen der von dem Papft für die Antragstommiffion a0 
ernannten Väter (Coll. L. p. 710f.) mitgeteilt und von der Synode die iudices ex- 
eusationum und die iudices querelarum et controversiarum gemwählt (ib. p. 712). 
Ferner gelangte zur Verteilung an die Synodalen die von Pius IX. für den Fall des 
Eintritts einer Vakanz des apoftolifhen Stuhles während der Tagung des Konzils er- 
lafjene Bulle Cum Romanis pontifieibus am 4. De. 1869 (ib. p. 45 ff.), derzufolge 45 
das Konzil fofort juspendiert fei und eine Wiedereinberufung des neuerwählten Papſtes 
bedürfe, um meiterzuarbeiten, und das Schema constitutionis dogmaticae de doctrina 
catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos (ib. p. 507 ff.). In der 
zweiten, dritten und vierten Kongregation am 14., 20. und 28. Dezember wurden die bon 
der Bulle multiplices vorgefehenen Konzilsfommiffionen für die Glaubensſachen, für die so 
firchliche Disziplin, für die Ordensfachen und die Angelegenheiten der orientalifchen Kirchen 
(ib. p. 711 ff. 716) gewählt. In welchem Grade ſchon damals die Jnfallibilitätsfrage 
das Konzil beherrfcht hat, bewies die Vorgefchichte diefer Wahlen. Die Hauptführer der 
für die Definition wirkenden Majorität trafen in privaten Konferenzen zufammen und 
vereinigten fich darauf, daß feiner gewählt werden dürfe, von dem man wiſſe, daß er 55 
gegen die Definition der päpftlichen Unfehlbarkeit fe. Darauf wurden Lijten der zu 
Wählenden angefertigt, und nad erfolgter Billigung durch einen der Präfidenten des 
Konzils, des Kardinald de Angelis, lithographiert. Diefe Vorjchläge fanden Annahme 
— das Konzil (Granderath II, ©. 69). Lord Acton wird Recht haben, wenn er 
(a. a. O. ©. 66) diefe Ausnügung der Majorität für einen taftifchen Fehler der Kurie so 

— 0 
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erklärt, denn dieſes Verfahren hat weſentlich dazu beigetragen, die oppofitionell Geftimmten 
zu einer Oppofitionspartei zufammenzuführen. 

Die Dftroyierung der Geſchäftsordnung bat fi vom furialen Standpunkt aus be— 
währt, denn der Wirkung der fertigen Thatſache konnte fih niemand entziehen und das 

5 Präfidium verhinderte jede Kritik, gegebenenfalls durch Wortentziehbung. Aber die Unzu— 
friedenheit der Synodalen wuchs und mußte wachen, fobald das Konzil in die wirkliche 
Durdarbeitung von Vorlagen eintrat. Bereit am 12. Dezember reichten zwanzig Synodale, 
vorwiegend franzöfifhe Bilchöfe, bei dem Papſt Abänderungsvorjchläge ein (Coll. L. 
p. 915ff.), in denen u. a. darum gebeten wurde, daß jene Antragsfommiffion mit einem 

ı0 ablehnenden Beicheid auch die Gründe der Ablehnung angeben follte, daß die Antrag: 
ſteller das Recht hätten, ihre Anträge vor diefer Kommiſſion ſelbſt zu vertreten und daß 
diefe Kommiffion durch von der Synode gewählte Mitglieder verftärft würde. Der Papſt 
lehnte ab, es follten erft Erfahrungen gefammelt werden. Eine ziveite Vorftellung (ib. 
p. 917f.) wurde unter dem 2. Januar 1870 bei Pius IX. eingereicht, in der unter ber 

15 Führung des Kardinals Schwarzenberg ſechsundzwanzig Mitglieder, meift deutſche und 
Öterreichifche Biihöfe zum Teil die gleichen Bedenken äußerten, dann aber, allerdings 
in fchonender Form, dagegen Bertvahrung einlegten, daß 82 der Gefchäftsordnung fo zu 
veritehen jei: quasi non agnosceretur ius patrum libere ea in coneilio pro- 
ponendi, quae quis ad publicam utilitatem conferre posse existimaverit, verum 

20 nonnisi exceptionis et gratiae instar concedatur. Der Papft lehnte die Vorjchläge 
ab. In einem britten Schreiben (ib. p. 918ff.) von dem gleichen Tag beantragten vier: 
undadhtzig Synodale, aus Deutichland, Frankreich und Nordamerika, daß alle auf den 
Glauben und die Disziplin fich Race Vorlagen fobald ald möglich dem Konzil vor: 
gelegt würden, daß die Mitglieder des Konzils nad Sprache und Ländern in jechs Gruppen 

25 geteilt ihre Beratungen halten follten, daß die ftenographiich aufgenommenen Reben der 
Generaltongregationen gedrudt vorgelegt würden und es erlaubt fei, den Konſynodalen die 
eigene Anficht über die zur Verhandlung ftehenden Vorlagen fchriftlich vorzulegen. Der 
Papſt lehnte die Vorſchläge ab. 

Die Debatten des Konzild haben — da die in der zweiten Kongregation ausgeteilte 
% Konftitution „Apostolicae sedis moderationi convenit“ über die Zenjuren latae sen- 

tentiae vom 4. Dftober 1869 (Friedberg, Aktenftüde XL) nicht Gegenitand von Ver: 
bandlungen wurde (über die Aufnahme Friedrich III, ©. 185ff.) — erſt in der 
vierten Generallongregation am 28. Dezember begonnen, und zwar über das Schema 
de fide. Die Diskuffion nahm einen unerwarteten Verlauf. Schon der erfte Nebner 

3 KardinalRaufcher, Erzbiichof von Wien, übte an dem Entwurf eine ſcharfe Kritik, Erzbiichof 
Connolly von Halifax erklärte, man folle den Entwurf nicht bearbeiten, fondern mit Ehren 
begraben. Als Bischof Stroßmayer von Bosnien und Sirmium in der fünften General: 
fongregation am 30. Dezember den Titel des Schemas fritifierte, fam e8 zu dem erften 
ufammenftoß zwiſchen diefem redegetwandten und unerjchrodenen Biſchof und dem Prä- 

so ſidium des Konzils. Noch ungünftiger wurde das Schema durch den Bifchof Ginoulbiac 
von Grenoble beurteilt. Selbjit Martin von Paderborn mußte Mängel zugeben. Mit 
der fiebenten Generalfongregation war der 4. Januar herangeflommen und man jtand 
noch mitten in den erften Erörterungen. Diefe Entwickelung war offenbar nicht voraus- 
gejehen worden, ald auf den 6. Januar die zweite öffentliche Sitzung angefegt worden 

45 war; die verfrühte Anfage bereitete jeßt den Leitern bes Konzils eine nicht , geringe 
Verlegenheit. Denn eine Verabſchiedung des Schemas als Konzilsdekret war für diefen 
Tag unmöglid. Aber aud die Hoffnung, in dieſer Situng die a unter 
Vermeidung aller Diekuffion auf dem Wege der Aftlamation durch das Konzil an— 
enommen zu fehen, mußte aufgegeben tverden, da Erzbiihof Darboy von Paris dem 

so Kardinal de Luca am 27. Dezember erflärte, daß für den Fall einer foldhen Überrumpelung 
hundert Biſchöfe fofort Nom verlafjen und das Konzil „in den Sohlen ihre Schube mit 
fortnehmen“ würden (Acton a. a. O. ©. 73, Friedrich III, ©. 320). Die zweite öffent: 
lihe Sigung am 6. Januar 1870 mußte daher anders ausgefüllt werden; «8 ge 
ihah durch die Ablegung des tridentinifchen Glaubensbefenntnifjes feitens der Spnodalen. 

55 Die Bedeutungslofigkeit diefer Sigung erhellt daraus, daß fie in feiner Beziehung einen 
Wendepunft, ja nicht einmal einen Einſchnitt in der Gefchichte des Konzils darftellt. 
Selbft der Wechſel des Präfidiums — nad dem Tode Neifachs, der feiner Krankheit 
wegen gar nicht feines Amtes hatte warten können, war Kardinal de Angelis am 
30. Dezember zum erften Bräfidenten ernannt worden — fällt nicht mit diefer Sitzung 

eo zujammen, für die Verhandlungen über das Schema de fide aber bedeutet fie lediglich 
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eine Unterbrebung. Am 8. Januar 1870 wurden fie in der achten Generalfongregation 
wieder aufgenommen und am 10. Januar in der neunten Generalfongregation zum Abjchluß 
gebracht. Unter den letzten Rebnern ragte Erzbiſchof Haynald von Kalocſa hervor, der 
ſich mit der frübern Rede des Bifchof von Paderborn und dem Wunſch des Biſchofs Räß 
von Straßburg nad jchärferer Kontrolle der Neden auseinanderfegte. Uneingeſchränkte 5 
Zuftimmung jcheint das Schema bei feinem der fünfundbreißig Redner gefunden zu haben, 
aber in Bezug auf den Grab feiner Neformbedürftigfeit berrfchte großer Difjenfus. Das 
Nefultat der Verhandlungen in ſechs Generalfongregationen war, daß e8 am 10. Januar 
mit den erhobenen Einwehbungen der Glaubensdeputation überwieſen wurde. 

In den folgenden Wochen (10. Januar bis 22. Februar) bat das Konzil in neunzehn 
Generalltongregationen (Nr. 11—29) über Disziplinarfhemata und Fragen des 
firhlichen Lebens beraten. Diefe Verhandlungen bilden zwar in der Geichichte des 
Konzils nur eine Epifode, fie haben auch zu feinen praftifchen Ergebnifien geführt, aber 
fie gewähren einen Einblid in die Stimmungen der Biſchöfe, der um fo wichtiger iſt, ala 
in diejen Erörterungen die Hauptitreitfrage des Konzils zwar nicht ganz ausgeſchaltet wurde, 
aber doch zurüdtrat. Mir entnehmen ihnen die wichtige Beobadhtung, daß bei manchen 
der Spnodalen ein weitgehendes Verjtändnis für die Notwendigkeit von Reformen 
geberriht bat und es find kritiſche Außerungen laut geworden, die von der Kurie 
jchwerlich erwartet worden find. Leider ift Granderath (II, 157 ff.) in dem Referat über 
diefe Verhandlungen überaus genügfam. In der Sitzung am 14. Januar wurden zus zu 
nächſt die Synodalen aufs neue an die Pflicht der Geheimbaltung aller Konzilsangelegenheiten 
erinnert und zur möglichiten Kürze in den Reden ermahnt (Coll. L. p. 718), dann begann 
die Diskuffion der am 8. Januar verteilten beiden Disziplinarfchemata, des Schema de 
episcopis, de synodis et de vicariis generalibus (ib. p. 641 ff.) und des Schema 
de sede episcopali vacante (ib. p. 651 ff... Mehrfach wurde beanftandet, daß in der 35 
Vorlage nur von den Pflichten der Biichöfe die Rede fei, aber nicht von der notwendigen 
Reform des Kardinalfollegiums und der Kurie. Stroßmayer (Friedrich III, ©. 461 ff. ; 
Granderath II, ©. 166 f.) fam darauf zu fprechen, daß der Papat zu univerfalifieren d. h 
auch Nicht-Ftalienern zugänglich zu machen fei, und verlangte auch eine Univerjalifierung 
der römischen Kongregationen. Melchers von Köln fand bier Worte jcharfer Kritif an der so 
Zentralifation der Firchlichen Verwaltung in Rom und forderte deren Dezentralijation 
(Friedrich III, ©. 451.; Granderath II, ©. 170), wandte fid) auch gegen die Behandlung 
der Ehehindernifje, Dispenje und Taren. Der Bifchof von Eharbonnell rügte die ambitio 
eleri und geißelte die römifche Stellenjägereti (Friedrich III, ©. 452F.). Bei der Erörterung 
der Provinzialſynoden famen jehr merkwürdige Verbältniffe an der Kurie zur Sprache. 35 
Unter den Gründen ihrer feltenen Einberufung wurde von Biſchof Dupanloup von Orleans 
angeführt, daß die päpftliche Approbation ihrer Beichlüffe bis zu fünf Jahren auf ſich 
warten laſſe. Zugleich beſchwerte er fich darüber, daß die Congregatio coneilii in Rom 
an ſolchen dem bl. Stuhl zugejandten Beichlüffen Anderungen vornimmt, jo daß „das 
Provinzialtonzil das beſchloſſen zu haben ſcheint, was es thatſächlich nicht beſchloſſen hat, 1u 
jo daß die Unterfchriften der Bischöfe unecht find“ (Granderatb II, ©. 179). Diefelbe 
Klage findet fich in den dem Papſt und dem Konzil eingereichten Postulata franzöfifcher 
Bifchöfe (Coll. L. p. 839 c). Auch Erzbifchof Melchers ſprach über diefe Mißſtände. Selbſt 
das Verlangen nad) Nationalfynoden und regelmäßig wiederkehrenden öfumenifchen Synoden 
wurde laut (Granderath II, S.181). Nachdem insgejfamt fiebenunddreigig Redner zu dieſen 45 
Schemata gefprochen hatten, wurden fie in der jechszehnten Generallongregation am 25. Januar 
der Disziplinardeputation „pro examine“ überwiejen(Coll.L. p. 721d). Das Schema De 
episcopis ijt nicht mehr Gegenftand von Verhandlungen des Konzils geworden. Das Schema 
De sede episcopali vacante wurde in rebidierter Geftalt (ib. p. 655 ff.) nochmals am 
23. Auguft erörtert (ib. p. 764), aber es ift nicht mehr darüber abgeftimmt worden (Granderath so 
III, ©. 522 f}.). — Vom 25. Januar bis zum 8. Februar wurde von achtunddreigig Nebnern 
das Schema Devitaet honestate clericorum (Coll. L. p. 659 ff.) diskutiert (ib. p. 722— 726). 
Nah den vorhandenen Berichten wurden die geiftlihen Übungen, das gemeinfame Leben 
der Prieſter, der Cölibat (Mipftände in Frankreih, Granderathb II, ©. 198), die Fehler 
des römischen Brevierd, das Barttragen der Klerifer und andere fragen berührt, aber 55 
die Debatte ftand auf feinem hohen Niveau. Die Vorlage wurde an die Disziplinar: 
deputation zurückverwieſen und ift nicht mehr an das Konzil zurüdgelangt. — Vom 
10. bis 22. Februar (24.—29. Generallongregation) twurde das Konzil mit dem Schema 
De parvo catechismo (Coll. L. p. 663.) beichäftigt, indem der Bapft die Abficht aus: 
ſprach, einen feinen Katehismus nad Art des Bellarminfchen ausarbeiten zu lafjen, das w 
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mit die Werfchiedenbeit in der Unterweifung der Elemente des Glaubens ein Ende babe. 
Diefer Katechismus follte dann in die verichiedenen Landesſprachen überjeßt werben, während 
die Bifchöfe die Freiheit behielten, unabhängig davon Fatechetifche Unterweifungen heraus: 
zugeben. Aber der Gedanke der Unifizierung des Unterrichts fand neben ſtarker Befür- 

5 wortung auch heftige Oppofition, aus mannigfaben Motiven. Auch diefes Schema wurde 
an die Disziplinardeputation zurüdvertiefen. In verbeſſerter Geftalt (Coll. L. p. 664 ff.) 
wurde e8 am 24. April der Synode aufs neue vorgelegt. Bei der Abjtimmung in der 
neunundvierzigiten Generalfongregation votierten von 591 Anweſenden 491 mit placet 
(ib. p. 742). Da über das Schema aber nicht in der vierten öffentlichen Sitzung definitiv 

ı0 abgejtimmt worden ift, gehört «8 zu der großen Gruppe der unerledigten Vorlagen. 
Einen wichtigen Einfchnitt in der Gefchichte des Konzils bezeichnet die in der neunund- 

zwanzigften Generallongregation am 22. Februar erfolgte Publikation (Coll. L. p. 728) 
des päpftlichen Defrets vom 20. Fyebruar (ib. p. 67 ff.), das angeblich nur zur leichteren 
Verwirklichung der von dem apoftoliichen Schreiben Multiplices inter vom 27. No— 

15 vember vorigen See verfolgten Zwecke einige Normen für die Verhandlungen auf: 
ftelen wollte. Dieſes Defret jtellte aber zum Teil ganz neue Grundfäge auf und muß 
daher als eine neue Gefhäftsordnung bezeichnet werden. Die twichtigften ihrer 
vierzehn Punkte umfafjenden Beitimmungen waren: Ausitellungen (animadversiones) 
an einem Schema find fortan nicht mehr mündlich, fondern jchriftlih zu machen 

x und zwar innerhalb eines bei jeiner Worlegung von den Präfidenten zu beftimmen- 
den Zeitraums ($ 1); mit den Ausitellungen jind Verbefjerungsvorfchläge zu verbinden 
($S 3); dieſe Ausftellungen find bei dem Gelretär des Konzils einzureichen, der fie 
den zuftändigen Deputationen überweiſt (S 4); darauf gelangt mit einem jummarifchen 
Bericht über die eingelaufenen Ausftellungen das von der Deputation verbefjerte Schema 

3 an das Konzil zur mündlichen Verhandlung ($5); von der vorliegenden Frage ab— 
ichweifende Redner find durch die Präfidenten zur Sade zu rufen ($ 10); wenn ber 
Gegenftand der Debatte erſchöpft ift, jo können die Präfidenten auf jchriftlihen Antrag 
bon zehn Synodalen an die Generaltongregation die frage ftellen, ob die Diskuffion 
noch fortgejegt werden ſoll, die Majorität entjcheidet (S 11); über die Annahme einer 

30 Vorlage entjcheidet die Stimmenmehrheit ($ 13); die Abjtimmung erfolgt münblidy mit 
mit placet oder non placet, doc) iſt auch ein bedingtes placet zuläfjig, aber dieſe Be— 
dingung ift dann jchriftlich einzureichen (S 14). — Der Anlaß zu diefer Abänderung der 
Geſchäftsordnung war das langjame Fortjchreiten der Konzilsverbandlungen, die im Saufe 
von drei Monaten nicht ein einziges Schema zum Abſchluß gebracht hatten. Diefes 

35 negative Ergebnis wurde auch inmitten der Synode empfunden, wie verfchiedene Petitionen 
um Abkürzung der Debatten (Coll. L. p. 957 f.) beweifen, aber der Grund der Miferfolge 
lag doch nicht darin, daf den Entwürfen das „wahre Wohlwollen“ verfagt wurde ((jo Grande: 
rath II, ©. 224.) und auch nicht darin, daß die Mitglieder nicht „von dem Verlangen befeelt“ 
waren, „die Beratungen nad Möglichkeit zu fürdern”. Die Verhandlungen rüdten vielmehr 

«0 deshalb nicht von der Stelle, weil die Synode der Überzeugung war, daf die ihr vorgelegten 
Schemata nach Form und inhalt den Anfprüchen an ein unter ihrer Verantwortung zu ftande 
kommendes Defret nicht genügten. Daß diefe neue Geſchäftsordnung geeignet war, eine Beichleu- 
nigung der Geichäftsführung herbeizuführen, leuchtet allerdings ſofort ein, aber jte fonnte doch 
nur unter der Vorausfegung als ein Fortſchritt gelten, daß das Konzil diefe Verkürzung jeiner 

#5 Verhandlungen nicht mit Nachteilen anderer Art bezahlen mußte. Ob diefer Fall vorlag 
oder nicht, Bing aber davon ab, ob die Leitung des Konzils jo großes Vertrauen bejaß, 
daß ihr ohne Bedenken eine faft unbegrenzte Machtfülle übertviefen werden konnte, ob 
ferner der Majorität der Synodalen die Einficht, dre Gerechtigkeitsfinn und die Feinfühligkeit 
zugetraut werden durfte, die einen Mißbrauch der Zahlen ausjchliegen, ob endlich der 

so Abjtimmungsmodus annehmbar war oder nicht. Auf diefe Fragen geben die Protejte gegen 
die veränderte Gefchäftsordung von fünfzig Biſchöfen unter der Führung des Erzbifchofs 
Darboy von Paris am 1. März (Coll.L. p. 958 ff.), von zweiundzwanzig anderen 
Biihöfen (ib. p. 963 ff.) mit Kardinal Schwarzenberg an der Spite am 4. März, von 
vierzehn vorwiegend deutjchen Biſchöſen am 2. März (ib. p. 967) eine deutliche Ant: 

65 wort. Aber fie haben nichts erreicht, nicht einmal eine fchriftlihe Antwort (Granderatb 
II, ©. 242). Denn der einzige Weg, der vielleicht zum Ziel geführt hätte, nämlich die 
Mitarbeit an den Verbandlungen bis zu einer Verftändigung über die aufgetworfenen 
Fragen einzuftellen (riedrih III, ©. 672) ift von der Minorität nicht eingeichlagen 
worden. Indem fie fih aber den neuen Beitimmungen thatfächlich ke | bat fie 

so fie anerkannt. 
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Der Zweck der Abänderung der Geihäftsordnung war aber nicht nur der, überhaupt 
ein rafcheres Tempo der Arbeiten des Konzils herbeizuführen, fondern beftand vor allem 
darin, nad dem Scheitern der Hoffnungen auf eine Annahme der Infallibilität dur 
Akklamation deren Definition auf dem Wege der Beichlußfafjung zu fichern. Denn 
darauf ftrebte das Konzil hin, mochten aud im Januar und Februar, wie wir fahen, die 
Sigungen mit der Behandlung anderer Stoffe ausgefüllt werden. Bierzehn Tage nad) 
Eröffnung des Konzils waren bereit3 die Beiprehungen eines Eleinen Kreifes von Defini- 
tionsfreunden über die Art ihres Vorgehens im Gange (Granderatb II, ©. 136 ff.). Die 
erite VBerfammlung fand im Haufe des Biſchofs Seneftrey von Regensburg jtatt, die 
zweite am 23. Dezember in der Villa Gajerta, die dritte wieder bei Biſchof Seneitrey 
am 28. Dezember. Aus ihren Beratungen ging der Antrag an das Konzil, die Unfehl: 
barkeit des Papſtes auszufprechen, hervor, der zwar nicht der erfte war — benn fchon 
unter dem 25. Dezember hatte Erzbifchof Dechamps von Mecheln einen gleichen Antrag ein= 
gereicht (Coll. L. p. 921 ff.) — aber doch die große Aktion eingeleitet bat. Mit einem urfprüng- 
lih von fünfzehn Bischöfen unterzeichneten Begleitfchreiben vom 30. Dezember (ib. p. 1703) 
wurde dieje Petition (ib. p. 924) um Neujahr in Umlauf gejegt und fand bald an 
380 Unterjchriften (Granderath II, ©. 141). Eine Adreſſe der Bifchöfe beider Sizilien 
wies 69 Namen auf (Coll. L. p. 934), dazu famen die Adreſſen einzelner Synodalen 
(ib. p. 935 f.). Insgeſamt waren es an 480 Bilchöfe, die auf Nhriftlichem Weg bei dem 
Konzil auf die Definition antrugen. Erſt auf die Kunde von dieſen Veranfialtungen 20 
haben die Definitionsgegner ſich zuſammengeſchloſſen, am 8. Januar begannen ihre Be— 
ratungen und in fünf Gegenadreſſen (ib. p. 944ff.), die von 136 Biſchöfen unterzeichnet 
waren, wurde der Papit angegangen, dem Konzil über die Infallibilität feine Vorlage 
zu machen. Über dieje Eingaben hat die Antragstommiffion am 9. Februar verhandelt 
(Granderatb II, S. 151ff.). Bis auf zwei Mitglieder war fie vollzählig verfammelt und be: 25 
ichloß, indem nur Kardinal Rauſcher dagegen ftimnte, dem Papſt die Annahme der 
Definition zu empfehlen. — Durch diefe Adreſſen für und wider die Infallibilttät war 
das Vorbandenjein von zwei Parteien auf dem Konzil offenkundig geworden, deren Be: 
ziehungen ji naturgemäß dadurch verichäften, daß beide Gruppen jtarf agitierten und 
es an feinen Anjtrengungen fehlen ließen, Unterjchriften zu fammeln. Sehr überrafchend 30 
wirkte das Größenverhältnis der beiden Gruppen. Die Ultramontanifierung der römiſch⸗ 
fatbolijchen Kirche war viel zu meit fortgefchritten und die Zuſammenſetzung des Konzils 
der ultramontanen Richtung viel zu günftig, als daß es zweifelhaft fein konnte, ob von feiten der 
Mehrheit die Frage einer dogmatiſchen Entſcheidung über die Unfehlbarkeit bejaht werden würde. 
Es war vielmehr die Stärke der Minorität, die fenfationell wirkte! Und der Eindrud 35 
ihrer Oppofition wurde noch verjtärkt durch das Gewicht mancher der ihr angejchlofjenen 
Verjönlichkeiten und durch die nationale Gruppierung der Parteien. Von den deutjchen 
Biſchöfen waren dreizehn Gegner der Definition, darunter Erzbiſchof Scherr von München, 
Erzbiſchof Melchers von Köln, Fürftbifchof Förfter von Breslau, Bischof Ketteler von Mainz, 
Biſchof Hefele von Rottenburg, und nur vier traten für fie ein, darunter Biihof Martin 40 
von Paderborn und Biſchof Senejtr&y von Regensburg. Unter den öſterreichiſch-ungariſchen 
Biihöfen war ebenfalld die Mehrheit in der Neihe ihrer Gegner zu finden und ihr ge 
börten an Männer wie Kardinal Schwarzenberg aus Prag, Kardinal Rauſcher aus Wien, 
Erzbiichof Simor aus Gran, Erzbischof Haynald aus Kalocſa, Biſchof Stroßmayer aus 
Diafovär. Von den franzöftichen Biſchöfen ftand ein Drittel auf feiten der Oppofition 4 
(Granderath II, ©. 268 ff.), darunter Erzbiihof Darboy von Paris, Bifhof Dupanloup 
von Orleans, Biſchof Maret in Paris. Unter den Mitgliedern des Konzils, die 
während deſſen Tagung mie in den vorangegangenen Zeiten bejonderen Cifer in 
der Propaganda für die nfallibilität entfalteten, ragten der Konvertit Erzbiſchof 
Manning von Wejtminfter und Biſchof Seneftrey von Regensburg befonders hervor. wo 
Ihre Stärke war die Zuverfichtlichfeit des Glaubens an die Notwendigkeit der Defi- 
nition dieſer Lehre, die Stärke der Minorität ihre theologische Erudition und Intelligenz. 
Es war fein Zufall, daß die fpanifchen Biihöfe ausnahmslos der Majorität an 
gehörten und dreiviertel des deutjchen Epiffopats der Minorität, denn dieſe are 
war durh das Niveau der theologischen Bildung des Klerus in beiden Ländern 55 
bedingt. Durch eine fühne Scheidung zwijchen Hiftorie und Dogmatif verfucht freilich 
der Jeſuit Granderathb unter Hintveis auf eben diefe verichiedene Haltung des fpanifchen 
und deutſchen Epiffopats den Leſer von der Überlegenheit der dogmatiſchen Bildung der 
Biſchöfe Spaniens zu überzeugen. „Auf dem Konzile, wo man Gelegenheit hatte, den 
Stand der theologischen Wiffenfchaft bei den einzelnen Nationen zu vergleichen (!), bildete «o 

[+11 
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fi) unter den Wätern das Scherzwort: die Spanier haben ihre Theologie aus Folianten, 
die Staliener aus Quart-, die Franzoſen aus Oftavbänden und die Deutfhen aus Bro- 
jhüren ſtudiert“ (Granderatb II, ©. 271). Eine große Schwierigkeit lag für die Mino: 
rität darin, daß Papſt Pius IX. offen gegen die von ihr vertretene Vofition Partei ergriff, 

5 indem er die Autoren von Schriften zu Gunften der Unfehlbarfeit und die, welche Adrefien 
diejes Inhalts einreichten, öffentlich belobte, auf der anderen Seite die Minoritäte- 
biichöfe feine Unzufriedenheit nahdrüdlih fühlen ließ. Unter diefen Umftänden, die 
aud von Granderath nicht geleugnet werden, wirkt deſſen Erklärung (II, ©. 294), daß 
der Papſt auf das Konzil feinen Drud ausübte und „es ganz der Leitung des bl. Geiftes 

10 überließ“, durch ihre Kuͤhnheit überrafchend. Aber mochte auch vielleicht dieſe Bekundung der 
perſönlichen Antipatbien des Papftes auf den Gedankengang theologifch gering veranlagter 
und der Willenfchaft entwöhnter Männer verwirrend einwirken oder vielleicht auch die Ent: 
Ihlußfähigkeit ftrebfamer oder abhängiger Synodalen abſchwächen, die Entſcheidung über den 
Ausgang des Kampfes wurde nicht durch derartige Beeinfluffungen einzelner Mitglieder 

15 beftimmt, fondern hing davon ab, ob die Minoritätspartei im fich felbjt die Kraft und 
das Vertrauen auf ihre Sache befaß, um ſich zu behaupten und durchzuſetzen. Eben 
diefe innere Feſtigkeit aber bat ihr gefehlt. Was die ftattlihe Schar zufammen: 
hielt, war lediglich die Verneinung der Frage nad) der Zweckmäßigkeit der Definition der 
Unfehlbarkeit des Papftes, nicht die Ablehnung der Lehre ſelbſt. Wohl haben mande in 

x ihrer Mitte diefen Standpunkt eingenommen und vielleicht war in nicht wenigen Fällen 
die Beitreitung der Opportunität ihrer Feftlegung die Formel, hinter der fich die Einfiht 
in jchwere Bedenken gegen die Lehre felbjt verbarg. Aber das die ganze Partei, die 
theologiſch, national und firchenpolitifch fehr verſchieden intereffierte Elemente in ſich barg, 
umſchließende Band war eben doch lediglich die Beftreitung der Opportunität der in Aus 

25 jicht ftehenden Lehrfeftiegung. Die Grundlage der Partei war demnach nur eine Nega— 
tion. Dadurch war das Feld ihrer Aktion ſehr beſchränkt und es fehlte ihr die fort: 
reißende Kraft des Eintretens für pofitive Ziele. Won dem gewaltigen Material, das die 
Wiffenichaft, zumal die deutfche, für den Kampf gegen die Lehre ſelbſt berausarbeitete, 
fonnte die Partei ald ganze nur einen Ausjchnitt benugen und fie mußte in ſich zu 

0 fammenbrechen, fobald Situationen eintraten, in denen Zweckmäßigkeitserwägungen und 
taktiſche Nüdfichten ihren Wert verloren oder völlig verjagten. Auch darunter bat die 
Minorität gelitten, daß ihr eine einzelne führende Perfönlichkeit gefehlt hat. 

Die Abfafjung und Verbreitung der Adreſſen betreffs der Infallibilitätsfrage wurde 
von ausgedehnten publiziftiichen Erörterungen begleitet, an denen ſich Mitglieder beider 

35 Nichtungen auf dem Konzil beteiligten (Friedberg a. a. O. S. 38). In Frankreich waren 
es vor allem die Auseinanderjegungen des Mitglieds der franzöftfchen Akademie und 
früheren Dratorianers Gratry mit Erzbifchof Dechamps, zuerft über die Honoriusfrage, 
die Auffehen erregten und dem Angreifer viel Zuftimmung, aber auch fcharfen Mider- 
fpruch, 3. B. von Biſchof Räß von Straßburg, eintrugen (über die Gratry-Kontroverſe 

“ vgl. Coll. L. p. 1396ff.; 1871 bat er fih dann den Defreten des Konzild untertorfen, 
ib. p. 1405). Unter den die Vorgänge auf dem Konzil fritifierenden Schriften nahm die 
im Mai erfcheinende, durch ihre Sachkenntnis ne Brofhüre „Ce qui se passe 
au concile“ (deutich u. d. Titel: „Wie e8 auf dem Konzil hergeht“, München 1870) 
einen hervorragenden Pla ein, Erzbifchof Darboy von Paris empfahl fie Napoleon (Coll. 

#5 L. p. 1568, vgl. Granderath II, ©. 554 ff.) und das Konzil bielt e8 für notwendig, gegen 
fie zu protejtieren. Da der franzöfifche Klerus für die Infallibilitätserflärung intereffiert 
var, was er durch zahlreiche Adreſſen befundete (Coll. L. p. 1444ff.) — nad Grande: 
ratb II, ©. 566 jchämte ſich der Klerus des Gallifanismus (!) und wünſchte daher, daß 
ein Konzilsbefchluß deſſen Lberbleibfel befeitige, während es doch vielmehr der Gegenfatz gegen 

50 die Bifchöfe war, gegen die von der Erhöhung der Macht des Papftes ein Schuß erwartet 
wurde, ebend. ©. 273 —, fam es mehrfach zu Konflikten zwischen Biſchöfen und ibren 
Diöcefanen (Marfeille, St. Brieuc). Montalembert aber hat e8 nach feinem Tode (12. März 
1870) büßen müfjen, daß er in feinem nicht nur für die damalige Situation wichtigen 
Brief vom 12. Februar (Coll. L. p. 1385) dagegen proteftierte, daß die Gerechtigkeit und 

55 die Wahrheit, die Vernunft und die Gefchichte dem von den Ultramontanen im Batilan 
aufgerichteten Idol geopfert wurden. 

Noch ftärker aber war die durch das Konzil entfachte Bewegung in Deutjchlant. 
Die wilienschaftliche Bildung des Klerus war bier zu groß, als daß er Lampflos bor dem 
neuen Dogma die Waffen ftredte, und der Name Döllinger gehörte zu den im ber 

 Konzilslitteratur am meiften genannten. In München erfchienen jene „Nömifchen Briefe 



Vatikaniſches Konzil 459 

vom Konzil“ (vgl. oben), deren eminenter Einfluß auf die öffentlihe Meinung un: 
beftritten ift, jo verſchieden auch das Urteil über ihren Wert lauten mag. Unter dem 
19. Januar veröffentlichte Döllinger mit Namensunterfhrift „Einige Worte über bie 
Unfehlbarteitsadrefje” in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ (Coll. L. p. 1473 ff.) 
und erregte durch diefen Artikel das größte Aufichen. Aus Breslau, Braunsberg, Bonn, 5 
Köln, Prag, Münfter wurden dem Verfaſſer Zuftimmungsadrefien (ib. p. 1482 ff.) 
gejandt, er wurde der Mann des Tages, aber auch der größten Anfeindungen. Schon ba- 
mals offenbarte ſich übrigens der Unterfchied zwiſchen dem Standpunkt Döllingers und dem der 
Konzilsminorität in einer für deren Ausfichten verhängnisvollen Weife, denn Erzbiſchof 
Scherr von Münden, Erzbiſchof Melchers von Köln, Biſchof Ketteler von Mainz, 10 
Biihof Kremeng von Ermland Iegten Gewicht darauf, öffentlich ihre Mipbilligung ber 
Döllingerfhen Ausführungen auszufprechen (Coll. L. p. 1489 ff., 1485f.). Am 9. März 
erihien Döllingers Netitel gegen die veränderte Geſchäftsordnung (ib. p. 1499 ff.). Was 
in diefem Frühjahr der Münchener Nuntius Meglia an Kardinal Antonelli zu berichten 
batte (Granderath II, ©. 649 u. a.), waren feine günftigen Eindrüde. — In England 
bat der Widerſpruch Newmanns gegen die Definition (Coll. L. p. 1513.) feine Kämpfe 
hervorgerufen, die an die auf dem Kontinent geführten heranreihten.. — 

In der dreizehnten Generaltongregation am 21. Januar war unter die Mitglieder ber 
Synode verteilt worden (Coll. L. p. 720) das Schema Constitutionis dogmaticae 
de ecelesia Christi (ib. p. 567—641). Dieje Konftitution zerfiel in brei Teile: 20 
der erite behandelte in 15 Kapiteln die Lehre von der Kirche, der zweite faßte in 21 canones 
die Kernpunkte zufammen unter gleichzeitiger Anathematifierung entgegengeieier Anſichten, 
der dritte und größte gab unter dem Titel „Adnotationes“ eingehende Begründungen 
der in den beiden erjten Teilen dargelegten Lehre. Bon diefer Kirche wurde ausgefagt, 
daß fie der myſtiſche Leib Chrifti ift (cap. 1), daß nur in ihr die hriftliche Religion aus- 26 
geübt werben fann (cap. 2), daß fie die vollkommene Gefellichaft iſt (cap. 3), daß von 
ihr getrennte Gemeinſchaften nicht als ihr Teil bezeichnet werben können (cap. 5), daf 
nur durd fie und nur in ihr die Seligkeit erreicht werden kann (cap. 6. 7), daß fie 
unvergänglih und unfehlbar ift (cap. 9. 10), daß fie eine bejondere potestas befigt 
(cap. 10), daß Chriftus in ihr den Primat des römifchen Biſchofs eingejegt hat (cap. 11) 0 
und dieſe daher auch zeitliche Herrichaft befigt (cap. 12). Wird zwiſchen der Kirche und 
dem Staat die Eintracht geftört, dann iſt es die Schuld des Staates, der die Rechte und 
Pflichten der Kirche nicht rejpeftiert (cap. 13). Auch die Negenten find an das Geſetz 
Gottes gebunden, das Urteil aber, wie «8 zu handhaben tft, gehört zu dem supremum 
magisterium ecclesiae (cap. 14). Das Schlußfapitel verlangte für die Kirche den 85 
Sugendunterricht, die Freiheit in der Ausbildung des Klerus und deſſen Befreiung von 
der militärischen Dienjtpflicht, die Unbefchränftheit der Orden u. a. Unter den canones 
war zu leſen (Nr. XX): Si quis dixerit, in lege status politiei, vel in publica 
hominum opinione constitutam esse pro publicis ac socialibus actionibus 
supremam conscientiae normam; aut ad easdem non extendi ecclesiae iudicia, 40 
quibus ea de lieito et illieito pronuntiat; aut vi juris civilis fieri lieitum, 
quod iure divino vel ecclesiastico est illieitum: anathema sit (ib. p. 578). Als 
diefes Schema troß des Gebots der Geheimhaltung erjt teilweije, dann volljtändig befannt 
wurde, am 10. Februar in der „Süddeutfchen Preſſe“ (Granderathb II, ©. 688), war ber 
Eindrud geradezu verblüffend. „Man zweifelte zuerft an der Authentizität diefer Doku: 45 
mente, doch wurde fie bald beftätigt, beſonders durch die Unzufriedenheit, welche die Ver— 
öffentlichung am römischen Hof bervorrief. Sobald die Echtheit diefer Schriftjtüde außer 
Frage war, erhob ſich ein Schrei der Mifbilligung in der Preſſe von ganz Europa; 
man mahnte die Regierungen, aufzumerfen und die bürgerliche Gefellichaft zu verteidigen, 
welche durch Lehren eines vergangenen Zeitalter8 bedroht ſeien“ (Ollivier, L’öglise et wo 
’&at II, p. 190 ff... Die Annahme diejes Schemas war nichts anderes als die Dog: 
matijierung der Lehren und Grundfäge des Syllabus und feine Vorlage in der Tat ein 
Unternehmen, das um feiner Honfequenzen willen die Regierungen, wie e8 fchien, mobil machen 
mußte, wenn fie audy bis dahin fich von jedem Eingriff in das Konzil zurüdgebalten und eine 
beobachtende und abwartende Haltung eingenommen hatten. Die Entſcheidung darüber, 55 
ob dieſe Politik auch jet noch fortzufegen war, rubte nach Yage der Dinge bei Frankreich. Hier 
war feit dem 2. Januar das Ministerium Olivier am Nuder (Granderatb II, ©. 681 ff.; 
Friedrich III, ©. 619 ff. ), unter dem Graf Daru das Minifterium des Auswärtigen hatte. 
Wie Dllivier die franzöfifche PVolitit gegenüber dem Konzil aufgefaßt bat reip. aufgefaßt 
ſehen wollte, bat er in feinem Merk über Kirche und Staat niedergelegt. Daru unter: 60 
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Ichied fih von ihm darin, daß er auf dem Boden der Anerkennung der Freiheit des 
Konzils, wie auch andere Mitglieder des KHabinetts, fein Freund der Definition der In— 
fallibilität war. 

Zunähft war es aber das Schema de ecclesia, das allarmierend wirkte. Graf 
5 Beuft wies am 10. Februar (Coll. L. p. 1570f.) den öjterreichifchen Botſchafter Graf 
Trautmannsdorf an, dem Karbinal-Staatsjelretär zu erklären, daß die Veröffentlichung 
folder die Achtung vor dem Geſetz verlegender Beftimmungen in Ofterreich unterfagt und 
die Übertretung diejes Verbotes mit gerichtlicher Beitrafung geahndet werden würde (ber 
Bericht des Gejandten über die Unterredung mit Antonelli vom 17. Februar ib. p. 1576ff.). 

ı0 Meit michtiger aber war, daß auch Frankreich jest das Wort ergriff. In einer aud den 
anderen Mächten mitgeteilten Depejhe vom 20. Februar (ib. p. 1553 ff.; Granderath II, 
©. 692 ff.) wies Graf Daru die in dem Schema enthaltenen Übergriffe in das ftaatliche 
Gebiet zurüd und verlangte, daß der heilige Stuhl der franzöfifchen Negierung vor der 
Beichlupfaffung des Konzils über Fragen, die die Politik beträfen, Gelegenheit gebe, dem 

15 Konzil ihre Auffafjung zu übermitteln; Daru bat dabei an die Abjendung eines Ge 
jandten gedacht. Antonelli aber erteilte in feinem Brief an den Nuntius Chigi vom 
19. März (Coll. L. p. 1555 ff.) eine ablehnende Antwort. Diefer Bejcheid war für Frant: 
reich eine Überrafhung und wurde begreiflicherweife unangenehm empfunden. Die fran: 
zöftfche Negierung bat daraufhin in einer zweiten Denkſchrift, vom 5. April (ib. p. 1563 ff.), 

20 die Forderungen der erjten Note zwar fallen gelafjen, bielt aber den gegenüber dem Schema 
eingenommenen Standpunft volljtändig feft, und verlangte die Entfernung der gefährlichen 
Stellen. Dieſes Vorgehen der franzöftichen Negierung fand die Zuftimmung auch anderer 
Mächte, vor allem Ofterreihs (Depefche Beuft3 vom 10. April, ib. p. 1585f.). Aber es 
ift dadurch nichts erreicht worden, da binter diefen Protejten nicht der Wille zu ent: 

25 ſprechendem Handeln ftand. Antonelli bielt jogar die Zeit für geeignet, dem öfterreichtichen 
Reichskanzler am 20. April in einer auffallenden Weiſe zu antworten (ib. p. 1588ff.; 
Granderath II. S. 709 ff.) und in Frankreich wurde nach dem Sturz des Grafen Darı 
Dllivier am 18. April auch Minifter des Auswärtigen. Damit war die Gefahr endgiltig 
befeitigt, daß etwa von franzöfischer Seite auf das Konzil ein Drud ausgeübt wurde; 

3 was auch immer Erzbifchof Darboy durch feine Vorftellungen bei Napoleon verfucht bat. 
Diefelben politiihen Erwägungen die ihn zu großer Nejerve beftimmten, waren aud für 
Bismard maßgebend (Coll. L. p. 1601 ff.). Ebenfowenig gab England feine Zurüdbaltung 
auf, denn den Einflüffen Lord Actons auf Gladftone wurde durch die Berichte des eng: 
lifchen Gefchäftsträgers in Nom, Odo Ruſſell, an den Minifter des Außeren, Lord 

35 Clarendon, die Wage gehalten (über die Einwirkung Mannings auf Rufjel vgl. Burcell, 
Life of Manning II, ©. 433 ff.). 

Am 22. Februar trat in den Verhandlungen des Konzils eine Pauſe ein, erſt am 
18. März folgte die dreißigite Generalfongregation. Zu diefer Unterbrechung zwang die 
Notwendigkeit einer Umgejtaltung der Konzildaula. Die Deputationen erhielten dadurd 

40 Zeit, die an fie zurückverwieſenen Schemata umzuarbeiten, während die Synodalen auf: 
gefordert wurden, nad) der fofort in Kraft tretenden neuen Gejchäftsorbdnung ihre Be 
merlungen zu den erjten zehn Kapiteln des Schemas De ecclesia binnen zehn Tagen 
bei dem Sekretär des Konzild einzureichen (Coll. L. p. 729}... Am 6. März erfolgte 
endlich der große Schlag: den Mitgliedern des Konzils wurde zu Kapitel 11 des Schemas 

4 De ecelesia (De Romani pontifieis primatu) ein Zujaßartifel, der die Überjchrift 
führte: „Romanum Pontificeem in rebus fidei et morum definiendis errare non 
posse“ (ib. p. 641) zugejandt. Das beigefügte Monitum des Sekretariat des Konzils 
bezeichnete diefe Vorlage als die Erfüllung des Wunfches zahlreicher Mitglieder (cum 
plurimi episcopi petierint a SSmo domino nostro, ut coneilio proponatur 

50 thema de infallibilitate Romani pontifieis) und forderte dazu auf, etwaige Bemer: 
fungen zu dem elften Kapitel famt diefem Zufag binnen zehn Tagen einzureichen; die 
Friſt wurde dann bis zum 25. März verlängert (ib. p. 1697 vgl. 729). So tar benn 
die Entjcheidung gefallen und zwar in dem längjt vorausgefagten Sinne, die Zeit des 
Verftedipielens der Kurie war zu Ende und das Konzil Stand vor einer Haren Situation. 

56 2. Die Annabme der Constitutio de fide catholica in der dritten 
Situng am 24. April 1870. Die Generalfongregationen hatten noch nicht wieder 
begonnen, als bereitS aus der Mitte der Majorität, die es nicht erwarten fonnte, 
die Definition der Infallibilität unter Dach und Fach gebracht zu fehen, Verſuche unter: 
nommen wurden, die Eröffnung der Verhandlungen darüber zu bejchleunigen. In diefem 

so Sinn Sprachen fih u.a. am 10. März dreiundneunzig Väter in einer an die Präfidenten des 
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Konzils gerichteten Eingabe aus, ebenſo jechsundbreißig Bifchöfe in einer Petition an die An: 
tragsfommiffion (Coll.L. p. 969 ff.) Auf der anderen Seite verlangten ſechs ungarifche Bischöfe 
in einem Boftulat an den Kardinal de Angelis (ib. p. 973), daß dieſe fchiwierige 
Materie erft dann auf die Tagesordnung geſetzt würde, mern fie forgfältig durch die 
Mitglieder des Konzils geprüft wäre, und am 20. April baten vierzehn Biſchöfe verjchiedener 5 
Länder (ib. p. 975ff.), daß der Verhandlung über das elfte Kapitel des Schemag de 
ecelesia die Erörterung des 13. und 14. Kapitels über das Verhältnis von Kirche 
und Staat, fpeziell über die Bulle Bonifacius’ VIII. Unam sanetam, vorangehen jolle 
(Friedrih III, ©. 857ff.).. Nah dem Tagebuch eines Mitglieds der Synode — ob 
e3 den von Granderath III, ©. 9ff. ihm zugeichriebenen Wert bejist, muß dahingeſtellt 
bleiben —, waren unter den Konzilspräfidenten die Karbinäle Bilio, de Luca, de Angelis 
geneigt, diefen Wünfchen der Minorität entgegenzufommen. Cine Heine überaus betrieb: 
jame Gruppe von Prälaten, die fih um Erzbiihof Manning und Bifhof Senejtrey von 
Regensburg, den beiden Hauptagitatoren zu Gunften der Unfehlbarkeit, jcharte, trat jedoch 
diefen Verſuchen einer Hinausfchiebung der Diskuffion mit großer Energie entgegen. 
Infolge deſſen wurde der Papſt felbjt, in einer Audienz und dann durch eine von hundert: 
undfünfzig Bifhöfen unterzeichnete Petition (Coll. L. p. 977 ff.) vom 22. April angegangen 
und auf diefem Wege erreicht, daß die von ihnen erjehnte Verhandlung nicht weiter hinaus: 
geihoben wurde. 

Die Generalfongregationen vom 18. März bis 19. April, d. h. die dreißigſte bis jechsund: 20 
vierzigfte (Coll. L. p. 730— 739), haben ſich mit der Beratung des am 10. Januar der Glaubens: 
deputation übertiefenen und von dieſer revidierten Schema De doctrina catholica 
beijhäftigt. In diefer Deputation war eine Subfommiffion von drei Mitgliedern gebildet 
worden, die ihrerfeitS wiederum die Hauptarbeit an Biſchof Martin von Paderborn über: 
trug, der fich dabei der Unterftügung des Jeſuiten Kleutgen bediente. Die Verhandlungen 28 
der Deputation (Oranderatb II, S. 363 ff.) führten fchließlih dazu, daß nur der erjte 
Teil des Schemas (Coll. L. p. 695f.), und zwar unter dem Titel de fide catholica, 
den Generalfongregationen übertwiejen twurde, während der zweite Teil des Schemas (ib. 
p. 1632 ff.) überhaupt nicht zur Verhandlung im Plenum gelangt ift. In der am 
18. März beginnenden Generaldebatte, die Durch den Bericht des Erzbifchofs Simor von Gran so 
(ib. p. 80 ff.) eingeleitet wurde, fand der Entwurf neben mannigfadyer Anerkennung doch 
auch verichiedentlihen Tadel. Biſchof Ginoulhiac von Grenoble fette aus, daß die Depu- 
tation von ſich aus Zufäße zu dem Schema gemacht habe, die in dem Konzil nicht bean- 
tragt worden wären. Kardinal Schwarzenberg gab diefem Tadel fogar eine noch jchärfere 
Formulierung, indem er die Arbeit der Kommiſſion nicht als die Frucht der konziliariſchen 3 
Beratung anerfannte. Als er ſich aber beklagte, daß die Väter zu den ftenographifchen Be- 
richten feinen Zutritt hätten, wurde er von dem Präfidenten unterbrochen. Erzbifchof Kenrick 
von St. Louis tadelte u. a. die vielen Anathematismen. Unter den in der Spezialdebatte 
gehaltenen Neden ift die des Biſchofs Stroßmayer am 22. März zu großer Berühmtheit gelangt, 
weil fie zu einer ftürmifchen Szene geführt bat, die für die Beurteilung der Nedefreiheit 40 
der Synodalen einen wichtigen Beitrag liefert. Stroßmayer beanjtandete zunächſt auf 
Grund der früheren Praris der ökumenischen Konzile die Schlußmworte der Einleitung 
(Cum itaque nos ete. Coll.L. p. 71e), nad) denen nicht das Konzil, fondern der Papſt 
das Subjekt der Definition fein jolltee Dann aber wandte er fich gegen die Sätze des 
Provemiums (ib. p. 70), in denen aus den proscriptae a Tridentinis patribus 4 
haereses abgeleitet wurden opinionum et philosophiecorum systematum monstra, 
mythismi, rationalismi, indifferentismi nomine designata, quae in unam demum 
coalescentes errorum congeriem, naturalismum ediderunt und gejagt war, daß 
impia huiusmodi peste impune grassante auch mandye Söhne der Kirche angeftedt 
worden ſeien. Stroßmayer „tabelte die Verkehrtheit und Ungerechtigkeit diejer Worte, 50 
indem er auf die religiöje Gleichgiltigkeit, welche im Katholizismus der Reformation vor: 
ausging, hinwies, und an die Greuel der Revolution erinnerte, welche die Gottlofigkeit 
unter den Katholiten, nicht unter den Proteftanten verurſacht habe. Man folle nicht die 
tüchtigen Verteidiger chriftlicher Xehre unter den Broteftanten vergefien, von denen viele das Wort 
Auguftins verdienten: errant, sed bona fide errant; es gebe von jeiten der Katholiken feine 55 
beſſeren Widerlegungen der im Schema aufgeführten Irrtümer, als die, welche Proteftanten 
geichrieben; alle Chriſten feien Männern wie Leibniz und Guizot zu Dank verpflichtet“ 
(Duirinus ©. 296f.; Acton ©. 90; Friedrih III, ©. 773). Daß die Proteftanten in 
Schuß genommen wurden, führte zu einer dramatifchen Szene, deren ftenographiicher Be- 
riht jegt von Granderath II, ©. 395ff. abgedrudt iſt. Ob dieſer Bericht bezüglich co 
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einer höchft gravierenden Stelle (©. 394 Anm. 1) vollftändig ift, muß bei der mangelnden 
Kontrolle der ſtenographiſchen Aufzeihnungen durch die Redner dabingeftellt bleiben. 
Stroßmayer wurde von dem Kardinal de Angelis unterbrochen, von Gapalti zuredt: 
gewieſen und durch die tumultuarifchen Rufe der aufgeregten Vater zum Werlafien der 

5 Tribüne gezwungen (Indignabundi patres e subselliis egrediuntur, singuli pro se 
varia obmurmurantes. Alii dieebant: Et isti nolunt infallibilitatem papae, 
istene est infallibilis? Alii: Lucifer est iste, anathema, anathema! Alii vero: 
Alter Lutherus est iste, eiiciatur foras. Omnes autem clamabant: Descende, 
descende!). Am näditen Tag bat er in einem fchriftlich eingereichten Proteſt gegen die 

10 Unterbrechung feiner Nede Beſchwerde erhoben und „für das ihm öffentlich zugefügte Unrecht 
eine öffentliche Genugthuung” verlangt (Granderath II, ©. 403), wie es jcheint vergeblid. 
Gegen die Bezeichnung des Proteftantismus als pestis joll von Berlin aus eine jebr 
energifche Erklärung (Friedrich III, ©. 789) erfolgt fein; da Granderatb (II, ©. 39 
Anm. 1) fie nicht bejtreitet, wird die Nachricht als zutreffend anzufehen fein. Daß ſich 

15 ſtarke Einflüffe gegen die Definition der angeführten Beurteilung des Proteftantismus 
geltend gemacht haben, ergibt fi) daraus, daß das Provemium durch die Glaubens: 
deputation in dem von Stroßmayer vertretenen Sinne tatfächlid abgeändert worden ift. 
Der neue Tert (Coll. L. p. 96f.) leitete nicht mehr aus dem Proteftantismus den Natura: 
lismus u. f. tv. ab, auch war der Ausdrud pestis durch impietas erfeßt. Nach diefen Abände: 

20 rungen gelangte die Einleitung zur Annahme. — In der Spezialdebatte über das erfte 
Kapitel „De Deo“ traten Meinungsverjchiedenbeiten darüber hervor, ob die Anfangstworte 
lauten follten „Sancta romana catholica ecelesia“ oder „Sancta catholica aposto- 
lica romana ecelesia“, die ziveite Faſſung drang dur. Die Bedenken gegen die vor: 
gefchlagenen canones und Anathematismen wurden nur von einer Minderheit vertreten, 

25 auch der Vorſchlag des Biſchofs Hefele von Rottenburg, nicht die Irrenden, fondern die 
Irrtümer zu verurteilen, fand feine Annahme (Granderatb II, ©. 417f.). Das zweite 
Kapitel, das u. a. über die Erklärung der heiligen Schrift handelte, übernahm zwar die 
tridentinifchen Beftimmungen, aber ftrich daraus bezeichnendertveife die unanimis con- 
sensio (ib. p. 439). Die Erörterungen über das vierte Kapitel De fide et ratione 

30 veranlaßten den Biſchof Ginoulhiac von Grenoble zu einer nahdrüdlichen Verteidigung 
der Freiheit der Willenfchaft (ib. p. 449 F.), aber er drang mit feinem Vorfchlag, zu er: 
klären, daß einige Wifjenjchaften von der Offenbarung ganz unabhängig ſeien, nicht durd. 
Das Schema enthielt dann noch zwei Schlußermahnungen (Coll. L. p. 77 f.), deren zweite 
dahin ging, daß aud die Konjtitutionen und Defrete beobachtet werden follen, durch die 

35 pravae opiniones, die nicht in der vorliegenden Konſtitution aufgeführt feien, von dem apofto: 
lifchen Stuhl verurteilt würden (über diefe bedeutungsvolle Beitimmung und ihre Behand: 
lung: Friedrich III, S. 827 ff.; Granderath II, S. 454 }.). — In der fünfundvierzigften General: 
fongregation am 12. April gelangte das ganze Schema zur Abjtimmung und wurde mit 
515 Stimmen angenommen, mit placet iuxta modum votierten dreiundachtzig Sunodale; 

40 über die von diejen jchriftlich eingereichten Bedingungen (Coll. L. p. 219 ff.) erftattete 
Biſchof Gafjer von Briren am 19. April den Bericht (ib. p. 232 ff.). Angefichts der be 
vorjtehenden definitiven Gejamtabftimmung befand fich die Minorität in ſchwieriger Lage, 
denn fie befürchtete, durch ihre Beteiligung die bisher befämpfte Gefchäftsordnung anzu: 
erkennen; auch gegen die Schlußfäge bejtanden in ihrer Mitte ernfte Bedenken. Erſt am 

45 23. April entſchied man fich weſentlich auf das Betreiben der Kardinäle Raufcer und 
Schwarzenberg für die Abjtimmung mit placet. „Der Hauptgrund des Nachgebens war, 
daß die beiden Karbinäle inzwiſchen Sicherheit darüber erbalten hatten, es würde un: 
mittelbar nach der öffentlichen Sigung die Infallibilität auf die Tagesordnung gefeßt 
werden, und da müjje man durch die morgige Unantmität den Kontraft der mangelnden 

bo Einſtimmigkeit bei der Votierung der Unfehlbarfeit fo grell als möglich berbortreten lafjen“ 
(Friedrih III, ©. 836). In der am 24. April ftattfindenden dritten öffentlichen Sigung, 
bei der 667 Väter antvejend waren, wurde die Constitutio de fide catholiea 
einftimmig angenommen und die Feititellung diefes Nefultates ſofort von dem Papft 
„beitätigt“ (Coll. L. p. 247 ff.). 

65 3. Die Verhandlungen über die Jnfallibilitätsvorlage und die An: 
nahme der Constitutio De ecclesia Christi in der vierten Sitzung 
am 18. Juli 1870. 

Ein Vorjpiel des jet beginnenden großen Nedefampfes um die Infallibilität waren 
die Verfuche einiger bedeutender Biſchöfe der Minorität, auf litterarifhem Wege ihre Kon: 

60 ſynodalen über die großen, ihrer Definition im Wege jtehenden Schwierigkeiten aufzu: 
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flären, doch mußten fie wegen der Zenfur ihre Schriften außerhalb Noms erfcheinen lafien. 
Kardinal Naufcher ſchrieb Observationes quaedam de infallibilitatis ecelesiae sub- 
iecto, von Biſchof Hefele erfhien: Causa Honorii papae, Kardinal Schwarzenberg ver: 
anlaßte die von feinem theologischen Berater (Prof. S. Meyer in Prag) verfaßte Schrift De 
summi pontifieis infallibilitate personali und Bijchof Ketteler ließ eine in Solothurn 5 
gedrudte Denkſchrift „Quaestio“ verteilen, die bei ihrem Eintreffen in Rom auf der Poſt 
fonfisziert und erjt nad) energifcher Neklamation freigegeben wurde. Der Eindrud diefer 
Schriften war nicht gering (über Gegenjchriften vgl. Granderath III, ©. 44 ff.), aber bei 
der Zufammenfegung des Konzild ohne entjcheidende Wirkung. 

Schon in der erjten auf die dritte öffentlihe Sitzung folgenden General: 10 
fongregation am 29. April wurde die Vorlage eined Schema de Romano ponti- 
fice angefündigt (Coll. L. p. 740). Aus den reifen der Majorität wurde dieſer 
Schritt mit Freuden begrüßt (ib. p. 979 f.), zugleich aber proteftierten einundjiebzig Väter 
mit energifhen Worten dagegen, daß ohne vorangegangene Feititellung der Lehre 
von der Kirche die von der Unfehlbarfeit des Papftes behandelt werde (ib. p. 980 ff.), 
freilich vergeblihd. Die Glaubensdeputation, bei der die bis zum 25. März abzus 
liefernden Gutachten der Väter über das Schema De ecclesia in großer Zahl ein- 
gelaufen waren (Synopsis analytica observationum quae a patribus in caput 
et canones de romani pontificis primatu factae fuerunt, abgedrudt: Friedrich, 
Documenta II, p. 179—289) hatte am 27. April mit den Verhandlungen über den 20 
Enttvurf des durch die Veränderung des Arbeitsprogramm notwendig gewordenen neuen 
Schemas begonnen und war damit, nicht ohne daß in ihrer eigenen Mitte Differenzen 
aufgetaucht waren, bis zum 8. Mat zum Abſchluß gelangt (Granderath III, ©. 121ff.). 
Unter die Spnodalen wurde das neue Schema zufammen mit dem Bericht der Glaubens- 
deputation (Coll. L. p. 274ff.) am 9. Mai übergeben. Das Schema (ib. p. 269 ff.) aſ 
führte den Titel Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi und bejtand aus 
einer Einleitung und vier Kapiteln: 1. De apostoliei primatus in beato Petro in- 
stitutione, 2. De perpetuitate primatus Petri in romanis pontifieibus, 3. De vi 
et ratione primatus romani pontifiecis, 4. De romani pontifieis infallibilitate 
nebft drei canones. hm lag das elfte Kapitel jenes erjten Schema® De ecelesia 30 
Christi und das Caput addendum vom 6. März zu Grunde. 

Am 13. Mat begann die Generaldebatte in der fünfzigften Generalfongregation, ein= 
geleitet durch den Bericht des Biſchofs Pie von Boitiers (Coll. L. p. 290 ff.) In den vierzehn 
Generalfongregationen, die fie ausgefüllt hat, wurden vierundjechzig Neben gehalten (Grande: 
rath III, ©. 285), die zum Teil den Charakter von Abhandlungen trugen und begreiflichertveife 35 
viele Wiederholungen aufwieſen. Als einen Verſtoß gegen die Logik bezeichnete Bischof 
David von Saint Brieuc das Verfahren, über den Papſt Erklärungen abzugeben, bevor 
die Lehre von der Kirche feſtgeſtellt jei, Kardinal Schwarzenberg unterjtügte diefen Angri 
auf die veränderte Tagesordnung, und zahlreiche andere Nedner folgten ihm darin. ler 
Greith von St. Gallen ſprach es offen aus, da der Definition der päpftlichen Unfehl: 40 
barkeit nicht nur Zweckmäßigkeitsgründe im Wege ftünden, jondern aud Bedenken gegen 
die Lehre ſelbſt. Biſchof Hefele von Rottenburg, der wohl alle Synodalen an Geſchichts— 
fenntnis überragte und auf dem Gebiet feiner jpeziellen Forſchung, in der Gefchichte der 
Konzilien, eine anerkannte Autoritätsjtellung behauptete, ſprach als Hiftorifer und führte 
das kirchliche Altertum ing Feld, vor allem die Verurteilung des Papſtes Honorius I. durch 46 
das fechite öfumenifche Konzil. Biſchof Ketteler von Mainz führte aus, daß durch die Erhebung 
der bisher nur ald Schulmeinung vertretenen Lehre von der päpitlichen Unfehlbarfeit zur 
Würde eines Dogmas „die göttliche Konjtitution der Kirche verändert und vernichtet zu 
werden jcheint”. Als Sicher Verot von St. Auguftin feine den Gegnern offenbar recht 
empfindlichen bijtorifchen Ausführungen in die Erklärung ausmünden ließ, daß es ihm so 
als ein Sakrileg erjcheinen würde, dieſer Lehre feine Stimme zu geben, wurde er von 
dem Präfidenten Gapalti jchroff unterbrochen und de Angelis entzog ihm das Wort. Bifchof 
de las Caſes polemijierte gegen die Vorlage, mweil dadurch die Verfafjung der Kirche ver: 
ändert,und aus einer artjtofratischen in eine abjolut monarchifche umgewandelt würde. In der 
von Stroßmayer gehaltenen Rede wurde aus dem Keßertaufitreit nachgewiefen, daß das 55 
dritte Jahrhundert nichts von einer Unfehlbarkeit des römischen Bifchofs wußte. Bifchof 
Maret führte aus, daß der Unfehlbarfeitscharafter einer päpftlichen Lehrentſcheidung von 
der Zuftimmung der Biſchöfe abhängig fei. Für Biſchof Dinkel von Augsburg war der 
Mangel eines Hinmweifes auf die Unfehlbarkeit in Mt 16, 18f. der ausreichende 
Schriftbeweis gegen dieje Lehre. — Da nad allgemeiner Anſchauung für die Dogmatifies 0 
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rung einer Lehre nicht nur für notwendig erachtet wird, daß jie in der göttlichen Dffen- 
barung enthalten ift, fondern auch, daß das Wohl der Kirche ihre Feſtlegung verlangt 
(Sranderatb III, ©. 213), fo tauchte die Frage ihrer Opportunität in der Debatte immer 
wieder auf und mar auch gar nicht zu umgehen. Biſchof Nivet von Dijon fegte bier 

5 ein und zeigte, daß fie für nicht wenige unerträglich jei, dem Wohl der Kirche ſchade und 
für die Negierung der Kirche unnüt fei. Ebenſo verneinte Kardinal Schwarzenberg ihre 
Begründung aus den Bebürfnifien der Gegenwart und Kardinal Raufcher beitritt, daß Die 
achtzehn Jahrhunderte geltende Überzeugung von der Unfehlbarfeit der Defrete allgemeiner 
Konzile und der von der Kirche angenommenen Dekrete der Päpite nicht mehr genügend jei. 

ı Zu den wichtigſten Neden gebört die des Erzbiſchofs Darboy von Paris (ebend. ©. 233 
bis 240), der die Vorgejchichte des Schemas fritifierte, die vorgeichlagene Definition an 
den für eine ſolche geltenden Erforderniffen prüfte und die praftifhen Wirkungen ihrer 
Annabme unterfuchte. — Von infallibiliftiicher Seite wurde natürlich verſucht, alle dieje 
Argumente zu entkräften und die Notivendigfeit des Dogmas zu erweiſen, vor allem auch 

15 aus der damaligen Zeitlage zu rechtfertigen. Erzbifchof Leahy von Caſhel fand die Lehre 
unmittelbar in der Schrift mitgeteilt, Erzbiſchof Spalding von Baltimore lieferte nad) 
Granderathb „ehr gründlich“ den Traditionsbeweis, der Patriarh Valerga ftellte feine 
Gegner mit den Monotheleten in Parallele. Daß ganze Yänder die Definition herbei: 
fehnten, wurde vielfach verfichert und ihre Zweckmäßigleit mehrfah aus dem angeblichen 

20 Verfall der afatholiichen Kirchen begründet. Kardinal Manning bemühte fih um dieſen 
Nachweis für England, Erzbifchof Schaepmann von Utrecht für Holland, Erzbiſchof Madda— 
lena von Gorfu für die jchismatifchen Griechen. Aber weder die Neden der einen noch 
die der anderen Partei haben auf den Gegner überzeugend gewirkt; die Debatte wogte 
bin und ber, man hätte nod Monate lang in diefer Weife weiter diskutieren fönnen ohne 

25 daß die Ausfiht auf Verftändigung getvachien wäre. — Am 3. Juni gelangte ein bon 
mehr als bundertundfünfzig Vätern unterzeichneter Antrag auf Schluß der Generaldebatte 
(Coll. L. p. 984) zur Annahme (ib. p. 748), wodurch vierzig noch eingefchriebenen Nednern 
das Wort entzogen twurde (Friedrich III, ©. 1849). Der von einundahtzig Synodalen 
gegen diefe Verlegung des jedem von ihnen zujtehenden Rechtes, die Gründe feiner Ab- 

so ſtimmung vorzutragen, eingelegte Proteſt (Coll. L. p. 986 ff.) wurde unter Hinweis auf 
das päpftliche Dekret vom 20. Februar von dem Präfidenten nicht angenommen. 

Die am 6. Juni beginnende Spezialdebatte bat fih nur kurz bei der Einleitung 
(Coll. L. p. 269) aufgehalten. Als Bischof Vérot erflärte, daß die Vorrechte des Papites 
nicht nach dem alten Glauben der Kirche, fondern nach der Auffaffung der Ultramontanen 

85 dargelegt würden, wurde er zur Sache gerufen (Granderatb III, ©. 296). Biſchof Wiery 
bon Gurk wandte fih dagegen, daß der Papſt perpetuum prineipium ac visibile 
fundamentum der Einheit der Kirche genannt würde. Andere wünfchten eine ganz neue 
Einleitung. Von den eingereichten Verbefferungsvorihlägen fand die Glaubensdeputation 
nur wenig brauchbar, der von ihr revidierte Tert wurde am 2. Juli faft einjtimmig an- 

40 genommen (Coll. L. p. 756). — Auch die Verhandlung über das erfte und zweite Kapitel 
über die Einjegung des Primats und feine Fortdauer in den römiſchen Bijchöfen (ib. 
p. 270ff.) wurde rafch erledigt. Sie gelangten mit geringen Abänderungen an dem 
gleihen Tage zur Annahme (ib. p. 756). Von Intereſſe ift, daß die Glaubensdeputation 
den von Erzbischof Monzon von Granada gejtellten Antrag, das göttliche Recht der Bereinigung 

45 des Primats mit dem römischen Stuhl auszufprechen, abgelehnt hat. — Größere Schwierig: 
feiten zeigten fich bei den Verhandlungen über das dritte Kapitel, in dem das Wefen 
und die Bedeutung des Primats fejtgeftellt wurde (ib. p. 271f.). Hier provozierte zus 
näcjt die Wendung, daß dem Papit eine plena potestas pascendi, regendi ac guber- 
nandi universalem ecelesiam zufomme, das Verlangen nad Hinzufügung irgend welcher 

50 Begrenzungen. Biſchof Vérot gab feiner Kritif der von der ultramontanen Schule ver: 
tretenen Auffafjung der päpftlichen Gewalt die jcharfe Formulierung, daß er einen Kanon 
vorichlug (Si quis dixerit, tam plenam esse Romani pontifieis auctoritatem in 
ecelesia, ut omnia pro nutu suo disponere valeat, anathema sit), der ihm eine 
überaus ſcharfe Zurüdweifung des Präfidenten Gapalti eintrug (Oranderath III, ©. 316). 

65 Ferner bejtanden Differenzen über die Sätze des Entwurfs, die den Papſt für den 
supremus iudex in dem Sinn erklärten, daß eine Appellation von feiner Entſcheidung 
an das ökumeniſche Konzil ausgeſchloſſen wurde, da ihre Anerkennung eine Bindung 
in Bezug auf die Infallibilitätsfrage enthielt. Endlich erregte es Bedenken, daß 
die potestas iurisdietionis des Papftes, der alle Hirten und Gläubigen auf der 

soganzen Welt Geborfam jchulden, als episcopalis, ordinaria et immediata bezeichnet 
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wurde (Coll. L. p. 271). Won verjchiedenen Seiten wurde die Streihung diefer Aus- 
drüde gewünſcht, von Bifchof Sola von Nizza mit der Motivierung, daß bei ihrer An- 
nabme der Papſt der einzige Bifchof in der ganzen Kirche jein würde, während alle 
übrigen Bifchöfe nur noch die Generalvifare des Papſtes genannt werden dürften (Grande: 
ratb III, ©. 333). Als fpäter über die eingereichten Bejjerungsvorfchläge (Coll. L. , 
p. 332 ff.) am 5. Juli von der Glaubensdeputation Bericht erftattet wurde, kam e8 noch über den 
dritten Kanon, der eine veränderte, nicht vorgejchlagene Faſſung erhalten hatte, zu jcharfen 
Auseinanderfegungen (Friedrih III, ©. 1163 f.; Oranderath III, ©. 370ff.). Die An- 
nahme des dritten Kapitel famt des zugehörigen Kanons erfolgte am 11. Juli (Coll. 
L. P- 758). 10 

Mit ungeſchwächter Kraft trat die Spnode am 15. Juni in die Spezialdebatte über 
das vierte Kapitel ein. Aus den Neben greifen wir nur die des Dominilaners Kardinal 
Guidi Erzbiihof von Bologna heraus, weil fie befonderes Aufjeben erregt hat. Er beftritt 
nicht die Unfehlbarkeit des Papftes, aber ſprach fie nur den Enticheidungen des Bapftes 
zu, nicht deſſen Perſon, und erklärte, daß der Bapft an den vorher eingeholten Rat der 
Biichöfe gebunden fei, welche die Tradition der Kirche bezeugen. Bon feiten der Mehr: 
beit zog er fich ftarfe Außerungen des Mißfallens zu (Friedrich III, ©. 1110 ff., Grande: 
ratb III, ©. 395ff.) und wurde fofort nad) der Sigung in den Vatikan zitiert, um ſich 
zu verantworten. Pius IX. ließ ibn hart an und jchlug die Berufung = die Tradition 
der Kirche durch das berühmt gewordene Wort nieder: „die Tradition bin ich.” Anfang 
Juli drang in der Synode die Überzeugung durch, daß was für und gegen die Vorlage 
ejagt werben fonnte, gejagt worden war, auch die Bilchöfe der Minderheit verfprachen 
ich feinen Vorteil von der Weiterführung der Diskuffion. Dazu kam, daß die Hite 
immer unerträglicher wurde und zahlreiche Opfer forderte (2. Veuillot fchrieb damals: 
„Et si la definition ne peut mürir qu’au soleil, eh bien, on grillera“ vgl. Quirinus „, 
S. 571). Infolgedeſſen wuchs die Zahl der auf das Wort verzichtenden angemel: 
deten Nedner von Tag zu Tag, jo daß am 4. Juli in der zweiundachtzigſten General: 
fongregation die Spezialdebatie gefchlofjen werden konnte, nachdem zu diefem vierten Kapitel 
fiebenundfünfzig Väter gefproden und einundjechzig auf das Wort verzichtet hatten. 
Nun gelangte der große Kampf raſch zu feinem Ende, doch nicht ohne unerwartete „, 
Zwiſchenfälle. Nachdem die Glaubensdeputation in der Generallongregation vom 
11. Juli über die von den Vätern eingereichten Werbefjerungsvorfchläge (Coll. L. 
p. 3721.) durch Biſchof Gafjer von Briren Bericht (ib. p. 382 ff.) erftattet und eine 
neue Definitionsformel vorgefchlagen hatte, wurde in der fünfundachtzigften Generaltongre: 
gation am 13. Juli das vierte Kapitel angenommen und darauf das ganze Schema zur 
Abjtimmung gebradht. Das Ergebnis erregte großes Aufjehen, nicht weil die Vorlage 
angenommen wurde — darüber beitand fein Zweifel — fondern weil von den anweſen— 
den 601 Vätern nur 451 mit placet jtimmten, dagegen 88 mit non placet und 62 mit 
placet iuxta modum (ib. p. 760). Zu den mit non placet Abjtimmenden gehörten 
u. a. Quirinus S. 609 ff.; Friedrich, Documenta II, p. 426ff.): Die Kardinäle Schwarzen: | 
berg (Prag), Mathieu (Befangon), Raufher (Wien), die Patriarchen Juſſuf (Antiochia) 
und Audu (Babylonien), die Erzbifhöfe und Biſchöfe a) aus Frankreich Ginoulbiac 
(2yon), Darboy (Paris), Marguerye (Autun), Rivet (Dijon), Dupont des Yoges (Met), 
Dupanloup (Orleans), Marat (Sura i. p. i.), David (St. Brieuc), Place (Marfeille) ; 
b) Deutjchland und Ufterreich-Ungarn: Simor (Gran), Fürftenberg (Olmüg), Scherr 
(München), Deinlein (Bamberg), Wierzcheysky (Lemberg), Haynald (Kallocja), Ketteler 
(Mainz), Stroßmayer (Bosnien und Syrmium), Förfter (Breslau), Forwerk (apojt. Vikar 
von Sachſen), Dinkel (Augsburg), Wiery (Gurk), Eberhard (Trier), Bedimann (Osnabrüd), 
Gremeng (Ermland), Namſzanowski (PBropft der preuß. Armee in Berlin), Hefele (Rotten: 
burg); ec) Italien: Nazari di Calabiana (Mailand), Loſanna (Biella); d) Großbritannien zo 
und Bereinigte Staaten von Nordamerika: Conolly (Halifar), Fisgerald (Little-Rock), 
Kenrid (Xouisville), Bourget (Montreal). An der Abitimmung haben ſich, obwohl in 
Rom anweſend, nicht beteiligt die Kardinäle: Mattei, Orfei, Duaglia, Hohenlohe, Bernardi, 
Antonelli, Grafjelini. Zu den bedingt Zuftimmenden gebörten: Kardinal Guidi von 
Bologna, Tannoczy (Salzburg), Melchers (Köln), Landriot (Rheims), Riccio (Cajazzo). 

Angefiht3 der bevorftehenden Entſcheidung wurde von den Gegnern der Definition 
noch ein legter Verjuch gemacht, fie in ihrem Sinne zu beeinflujjen. Erzbiſchof Darboy 
richtete in der Denkſchrift „La derniöre heure du coneile“ einen Appell an die Mit: 
glieder der Synode (Friedrich III, S. 1177 ff.), deren für die Majorität und die Leiter 
des Konzils peinliche Feſtſtellungen fo große Erregung hervorriefen, daß ein Proteft gegen o 
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dieſe Brofchüre in der jechsundachtzigften Generallongregation am 16. Juli für nötig er: 
achtet worden ift. Am Abend des 15. juli wurde eine Deputation von ſechs Bifchöfen der 
Minderheit (Simor, Gtnoulbiac, Darboy, Scherr, Ketteler und Rivet) von Pius IX. em: 
pfangen. Was fie erbat, blieb hinter den bisher von ihr erhobenen Forderungen weit zurüd, 

5 denn fie befchränkte fich auf die zwei Wünſche, daß die Worte von der plenitudo potestatis 
im dritten Kapitel geftrichen und im vierten Kapitel der Ausfage über die päpitlihe Un: 
fehlbarkeit die Worte hinzugefügt würden, daß er fich bei ihrer Bethätigung auf Das 
Zeugnis der Kirche ftüge. Ketteler warf fi vor dem Papft zu Boden und flehte ibn 
an, „der Vater der katholiſchen Welt möge der Kirche und dem Epiſkopat durch etwas 

10 Nachgiebigkeit Frieden und die verlorene Cinigfeit wiedergeben“ (Duirinus ©. 625). 
Pius IX. gab zwar feine bejtimmte Zufage, aber fein Verhalten mwedte neue Hoffnungen ; 
daß fie trügeriich waren, bewies bereits der nächfte Tag. Die Wirkung aller diefer Be- 
mühungen war jedoch eine noch weitere Verfchärfung des Dekrets. Denn die Glaubens: 
deputation beantragte, den Schlußworten „Huiusmodi definitiones romani pontifieis 

15 ex sese irreformabiles esse“ den Zuſatz zu geben „non autem ex consensu 
ecclesiae“ und die jechsundachtzigften Generaltongregation hat ihn am 16. Juli angenommen, 
ohne über diefe bedeutungsvollen Worte überhaupt noch in eine Beratung einzutreten 
(riedrih III, ©. 1185). 

Durch die Anjegung der vierten öffentlichen Sitzung auf den 18. Juli für definitive 
2 Abftimmung trat der Kampf um die Unfehlbarkeit in fein legtes Stadium. Die Mino- 

rität befand fich in einer verzweifelten Lage. Die feite Organifation einer Partei beſaß 
fie nicht und hatte fie fich nicht fchaffen können, da die sehr verjchiedenen Elemente in 
ihrer Mitte nur durch die Verneinung der Zweckmäßigkeit der Definition der Infalli— 
bilität zufammengebalten wurden, nicht durch die lehnung der Lehre felbit. War 

25 infolge diefer Sachlage ſchon in den vergangenen Monaten ein einheitliches Vorgehen 
jehr erſchwert worden, jo war ein foldes von dem Moment an überhaupt nicht mehr er: 
reichbar, feit mit der Verkündigung des Dogmas als mit einer unmittelbar bevorftehenden 
Tatſache gerechnet werben mußte. Denn der Ausübung des Nechtes, audy bei der ent— 
ſcheidenden Schlußabſtimmung das ablehnende Votum feitzubalten, ftellten ſich Er: 

30 wägungen der Pietät in den Weg, vor allem gegen die Perſon des Papſtes, der feinen 
Zweifel darüber gelafjen hatte, daß er auf die Annahme des Dogmas das größte Gewicht 
legte, und die Furcht vor einer Benachteiligung des Anſehens der Kirche dur eine 
oppofitionelle Kundgebung vor der großen Öffentlichkeit. Unter diefen Umftänden blieb 
ihnen fein anderer Austveg, als fi von der Situng fernzuhalten. Durch die Kurie 

35 ſelbſt wurde er empfohlen und nahegelegt. Während nämlich bis zu diefem Zeitpunft den 
Synodalen unterfagt geweſen war, Rom zu verlafien, war am 16. Juli den Konzils: 
bätern allgemein die Erlaubnis erteilt worden, Urlaub zu nehmen (vel ratione valetudinis 
vel ratione negotiorum in dioecesi peragendorum, Coll.L. p. 761). Am 17. Juli 
überjandten daraufhin fünfundfünfzig Bifhöfe der Minorität ein Schreiben an den Papſt (ib. 

sp. 994 f.; Friedrih III, ©. 1194 ff.), in dem fie fich aufs neue zu ihrer Abftimmung 
vom 13. Juli befannten und die Erklärung abgaben, aus Nüdfiht auf ihn der Sigung 
fern bleiben zu wollen (Pietas fidelis et reverentia ... non patiuntur nos in 
causa personam sanctitatis vestrae adeo proxime concernente palam et in facie 
patris dicere: non placet). Daß fie dur ihre Abreife den Kampfplag räumten, war 

45 ihnen in diefem Augenblid, wie e8 fcheint, nicht klar, und die Verabredung, daß „für 
den Fall des Anfinneng, das Dogma anzuerkennen und zu verfündigen, feiner vorſchnell 
für ſich handeln folle, fondern die Bifchöfe der einzelnen Länder zuvor noch eine Zu— 
ſammenkunft haben und jede Nation mit der anderen fonferieren follen” (Hefele an 
Döllinger 10. Auguft 1870; Friedrih III, ©. 1198; Granderath III, ©. 557f.), tt 

so nicht gehalten worden. Die Gefahr, daß eine größere Zahl von Biſchöfen fih dem 
kommenden Dogma nicht unterwerfen würde, war mithin befeitigt, bevor es definiert war. 
Erzbiſchof Melchers und Biſchof v. Keiteler erklärten jchriftlih ihre Untertverfung, ehe fie 
Rom verließen. — In der öffentlichen Sigung am 18. Juli (Coll. L. p. 481 ff.) waren 
fünfbundertfünfunddreißig Wäter anweſend. Außer Biſchof Riccio von Cajazzo und 

55 Biſchof Fitgerald von Little Rod ftimmten alle mit placet, der Papſt verfündigte darauf 
die Definition und die Beitätigung der Beichlüffe. Noch in derjelben Sigung unterwarfen 
fih die beiden genannten diſſentierenden Biſchöfe (Granderatb III, ©. 502 f.) 

4. Die VBertagung des Konzils. Noch drei Generaltongregationen haben nach 
der vierten Sitzung ftattgefunden, aber es waren unbedeutende Angelegenheiten, mit denen 

co das Konzil noch einige Wochen beichäftigt und feftgehalten worden if. Am 26. Juli 
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wurde den Synobalen das Schema super apostolieis missionibus (Coll. L. p. 682 ff.) 
mit der Beltimmung, die Berbefjerungsvorfchläge bis zum 20. Auguft vorzulegen, überreicht 
(ib. p. 762); es ift nicht mehr zur Verhandlung gelangt. Die — * General⸗ 
fongregation am 13. Auguft beſchränkte ſich darauf, die zuſammengeſchmolzene Disziplinar- 
deputation zu ergänzen (ib. p.763). Das revidierte Schema de sede episcopali vacante war 5 
der Gegenitand einer kurzen Debatte in der achtundadhtzigften Generalfongregation am - 
23. Auguft (p. 764) und wurde in der neunundachtzigiten Generallongregation nad) den Vor— 
ichlägen der Glaubensdeputation am 1. September angenommen. — Die Zahl der Spnodalen 
batte fich inzwiſchen fortdauernd vermindert. Die Berechtigung zur Teilnahme an dem Konzil 
batten gegen 1050 Prälaten beſeſſen (Granderath II, ©. 27), von denen aber nur 774 Väter 10 
erſchienen und aud nicht dauernd verfammelt waren. In der dritten öffentlichen Sitzung am 
24. April hatten 667 Synodale abgejtimmt, in der vierten am 18. Juli noch 535, dann aber 
ſanken raſch die Ziffern der Anmwefenden: am 13. Auguft waren e8 136, am 23. Auguft 127, 
am 1. September nur noch 104. Es ift eine müſſige Frage, ob das Konzil auch ohne 
den Zufammenbrud des Kirchenftaates noch einige Zeit feine Beratungen hätte fortjegen 
müſſen, der Hauptzived feiner Berufung mar erreicht, der großen Spannung mar eine 
allgemeine Ermattung gefolgt und das nterefje für die Kirchenverfammlung war er: 
loſchen; auch die Kojten fielen auf die Dauer ind Gewicht (Quirinus ©. 187 berechnete 
in dem Brief vom 8. Februar, alſo in der Zeit der größten Frequenz, den täglichen 
Aufwand für die von dem Papſt unterhaltenen Prälaten auf 25000 Franc). Da er: 0 
folgte die. Aufhebung des NKirchenftaate® und damit mar ein ausreichender Anlaß 
gegeben, die nur noch vegetierende Verfammlung aufzulöfen und zugleich mit diefer Auf: 
löfung gegen die italienifche Regierung einen Schlag zu führen. In der Bulle „Post- 
quam Dei munere“ vom 20. Dftober 1870 (Coll. L. p. 497 ff.) erllärte Pius IX., 
daß infolge der sacrilega invasio der Stadt Rom Zuftände eingetreten feien, welche bie 25 
für die Beratungen des Konzild notwendige Freiheit, Sicherheit und Ruhe vermifien 
lafjen. Aus diefem Grunde wie mit Nüdjiht darauf, daß die durch die großen Er- 
jchütterungen Europas geichaffene Lage die Anweſenheit der Biſchöfe in ihren Diöcefen 
verlange, verfügte er die Vertagung des Konzils (Vaticani oeeumeniei coneilii cele- 
brationem usque ad aliud opportunius et commodius tempus suspendimus). so 
Gegen die bier aufgeitellte Behauptung, daß die neue Ordnung der Dinge in Nom die 
Freiheit des Konzils beeinträchtigen würde, verwahrte fich jedoch die italienische Regierung 
fofort (Depeiche des Minifters des Auswärtigen —S an die italieniſchen Ge— 
ſandtſchaften vom 22. Oktober, ib. p. 1738, deutſch: v. Kremer-Auenrode, Altenſtücke 
©. 321). Der Vorſchlag des Erzbiſchof Spalding von Baltimore, das Konzil in der 35 
belgifchen Stadt Mecheln fortzujegen (Granderatb III, ©. 539), bat feine praftifche 
Bedeutung erlangt. 

III. Die Bejchlüfie des Konzils. 1. Entwürfe und Anträge Bon den 
oben©. 453, 50ff. genannten Kommiſſionen, denen die Vorbereitung der dem Konzil zu unter: 
breitenden Vorlagen übermwiefen war, wurde eine große Zahl von Entwürfen für Lehr: 0 
und Disziplinardefrete ausgearbeitet, die in dem Index schematum quae a theologis 
et ecelesiastiei iuris consultis praeparata fuerunt (Coll. L. p. 505f.) verzeichnet 
find. Eine erite Gruppe bildeten die dogmatifchen Schemata (circa fidem): I. de doc- 
trina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos, II. de ec- 
elesia Christi, III. de matrimonio christiano (von dem MWefen der chriftlichen Ehe, 45 
von der Gewalt der Kirche in Bezug auf fie, von den Mifchehen); eine zweite Gruppe 
achtundzwanzig Schemata circa diseiplinam ecclesiasticam; eine dritte Gruppe 
achtzehn Schemata eirca ordines regulares; eine vierte Gruppe zwei Schemata eirca 
res ritus orientalis et apostolicas missiones. 

Bon ihrem, auch durd die Bulle Multiplices inter ($ 2, Coll. L. p. 18) an: » 
erfannten Recht, in Bezug auf die von der Synode zu verhandelnden Gegenftände An: 
träge zu jtellen, haben zahlreiche Bischöfe Gebrauch gemacht (Granderath III, ©. 434 ff.). 
Eine große * von Vorſchlägen dogmatiſcher, ethiſcher und disziplinarer Art ließen 
ſiebenunddreißig neapolitaniſche Erzbiſchöfe und Biſchöfe durch den Erzbiſchof von Neapel, 
Kardinal Sforza einreichen (ib. p. 768—832). Elf franzöſiſche Biſchöfe unterbreiteten 55 
(ib. p. 832—849) fehr meitgreifende und durch die ſich daraus auf das kirchliche Leben 
ergebenden Rüdjhlüffe wichtige Vorfchläge. Sie verlangten u. a. die Errichtung von Klerikal— 
feminaren in jeder Diöcefe, die Hebung des Studiums der hebräifchen und griechiichen 
Sprache in ihnen, Anweifungen über die Predigtiveife, forgfältige Negelung des Ordens— 
weſens, Beſchränkung der Eremtionen. Appellationen an den heiligen Stuhl mit Über: &o 

30 * 
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gehung des Metropoliten follten nicht zuläffig fein, in das Karbinalfollegium und in die 
römischen Kongregationen und Tribunale follten neben Gelehrten audy im praftifchen 
Leben bewährte Männer berufen werden und zwar aus allen Nationen. Verlangt wurde 
eine häufigere und regelmäßige Abhaltung der verichiedenen Arten von Synoden, eine 

5 neue Bearbeitung des corpus iuris canoniei, die Herabminderung der Zenfuren und der 
dem Papſt rejervierten Fälle, eine Revifion des Eherechts, eine Erweiterung der Dispen: 
jattonsfakultäten der Biſchöfe, eine fchnellere Erledigung der Dispenfationsgefuhe in Rom, 
eine Verbeſſerung und Mobdernifierung der Beftimmungen über die Bücherzenfur, eine 
Reform des Breviers, eine Beichräntung in der Gewährung neuer Abläfje, eine Milde: 

ıo rung der Faftengebote, eine genaue Überwachung der Verbreitung religiöfer Bilder, der 
Ankündigung von Wundern und der Einführung neuer Andachtsübungen, ein energifches 
Vorgehen gegen das heterifche, zuchtlofe und das Intereſſe der Kirche ſchwer fchädigende 
Treiben der katholiſchen Tagespreije. — Aus der Mitte der deutichen Biichöfe find zum 
Teil die gleichen Wünfche laut geworden (ib. p. 873ff.), 3. B. betreffs der Ehegeſetz 

15 gebung, der Dispenfationen, der Refervatfälle, des Inder. — In der gleichen Richtung 
bewegten ſich auch die Vorfchläge des Kardinals Schwarzenberg, der aber auch für die 
Landesfprahe in dem Gottesdienft Raum fchaffen wollte (Granderatb III, ©. 445); 
ebenfo die der belgiichen Biſchöfe (Coll. L. p. 876ff.), der unter der Führung des 
Biſchofs Bindi von Piltoja petitionierenden Biſchöfe Mittelitaliens (ib. p. 881 f.), und der 

20 Biſchöfe von Quebec und Halifar (p. 879f.). Nicht weniger als neun Anträge, die von fait 
zweihundert Vätern unterzeichnet waren (ib. p. 868 ff.), verlangten, daß die leibliche Auf- 
nahme Marias in den Himmel (corporea virginis assumptio in coelum) zum Dogma 
erklärt werde. Für eine Erhöhung der dem hl. Joſeph in der Liturgie erwieſenen Ehre traten 
drei Boftulate ein, die von dreihundertundvierzehn Vätern unterftügt wurden (ib. p. 895ff.). 

25 Mehrfach wurde auch die Empfehlung einzelner Vereine und Liebeswerke durch die Synode 
erbeten. Schon dieſe Auslefe zeigt, daß auch die Synodalen ihrerfeits dem Konzil ein 
gewaltige Arbeitsprogramm zugedacht haben. Auf dem Konzil ijt jedoch feiner diefer 
Anträge zur Verhandlung gelangt, freilih auch von den kurialerſeits vorbereiteten Ent: 
würfen nur eine Feine Anzahl. Aber felbjt die wenigen auf der Synode durchberatenen 

% Vorlagen find, wie die obige Darftellung gezeigt bat, nicht fämtlih Konzilsdelrete ge 
worden, jondern nur zwei und auch fie nur in einem Eleinen Ausjchnitt. 

2. Inhalt und Bedeutung der Beſchlüſſe des Konzils. Die beiden wid- 
tigiten Entſcheidungen vom 18. Juli haben folgenden Wortlaut. In cap. 3 heißt es am 
Ende: Si quis itaque dixerit, Romanum pontificem habere tantummodo officium 

85 inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iuris- 
dictionis in universam ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed 
etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen ecclesiae per totum orbem diffusae 
pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem 
huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et imme- 

#0 diatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores 
et fideles: anathema sit. — Der Schluß des 4. Kapiteld lautet: Sacro approbante 
concilio docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum 
pontificeem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum 
pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua apostolica auctoritate 

s doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendam definit, per 
assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, 
qua divinus redemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel 
moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani pontifieis defi- 
nitiones ex sese, non autem ex consensu ecclesiae irreformabiles esse. Si quis 

bo autem huic nostrae definitioni contradicere, quod deus avertat, praesumpserit: 
anathema sit (m. Quellen? ©. 380, 15—23, 381,43—3832, 9). 

Die erſte Entſcheidung betrifft das Verhältnis der bijchöflichen und ber päpjtlicen 
Gewalt. Schon im Laufe des Mittelalter hatten die Biihöfe zu Gunſten des PBapit 
tums manche Rechte aufgeben müfjen, aber noch das tridentinifche Konzil hatte Sess. XXIII, 

65 c. 4 ihnen das regere ecclesiam dei (ebend. ©. 243,12) zugejchrieben. Auch das 
Vaticanum bejtreitet nun zwar, daß die Proflamation der ordinaria et immediata 
potestas iurisdietionis des römischen Biſchofs über die ganze Kirche der bifchöflichen 
Gewalt Eintrag thut, aber das regere ecelesiam iſt zu einem regere assignatos sibi 
greges zufammengejchrumpft (ebend. ©. 379,35) und aus den Verhandlungen des Konzil 

co ergiebt ſich ganz Har, daß alle Verſuche, die Selbititändigfeit des Epiflopats in dieſem 
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Dekret zum Ausdrud zu bringen, geicheitert find. Indem dem Papſt bier ein Univerfal: 
epiffopat zugefprochen wird, der es ihm ermöglicht, in jeder Diöcefe, zu allen Zeiten, 
unter allen Umftänden mit dem Rechte des ordentlichen Biſchofs einzugreifen, iſt die 
Stellung des betreffenden Diöcefanbifchof8 zweifellos depotenziert, denn er hat nicht nur in 
dem Papſt einen Bifchof neben fi, fondern einen folhen, der zugleich ald Inhaber des 5 
Primates die Duelle aller der Nechte darftellt, die ihm von Amts wegen zufommen. 

Die zweite Beftimmung fpricht die Srrtumslofigfeit der Lehrenticheidungen des 
Papſtes aus und nimmt daher für fie in Anſpruch, daß fie für jeden fatholifchen Chriften 
verbindlid find und dauernde Geltung haben. Bei der Feſtſtellung der Bedingungen, 
die erfüllt fein müfjen, um einer päpftlichen Kundgebung den Charakter der Infallibilität 1 
zu fichern, ift aus den Ausführungen des Vatitanums, die den diefe Unfehlbarkeit defi- 
nierenden Worten vorangehen, die Erklärung — daß die Nachfolger des Petrus 
nicht die Aufgabe haben, eine neue Lehre zu enthüllen, ſondern unter dem Beiſtand des 
hl. Geiſtes die durch die Apoſtel überlieferte Offenbarung oder Glaubenshinterlage heilig 
zu bewahren und treu auszulegen. Es gehört dazu ferner, daß die Entſcheidung ex 15 
cathedra erfolgt fein muß d. b. in Ausübung des munus pastoris et doctoris om- 
nium christianorum, daß fie eine doctrina de fide vel moribus enthält und als 
eine ab universa ecelesia tenenda definiert wird. Dieſe Vorausfegungen einer infalliblen 
Entſcheidung haben aber nicht die Bedeutung von Symptomen, aus denen Aber erfannt werben 
kann, ob im konkreten einzelnen Fall eine ſolche vorliegt oder nicht, denn das Vorhandenſein 20 
diejer Worausfegungen ift nicht an beftimmte von anderen erfennbare Merkmale gelnüpft. Sie 
haben auch nur in fehr beichränttem Maße den Charakter von Begrenzungen der päpft: 
lihen Gewalt, denn ob eine Enticheidung dem depositum fidei angehört, ob fie in den 
Bereich der fides oder der mores fällt, ob fie fathebratifch ift, welcher Geltungsfreis ihr 
zufommen foll, darüber hat eben nur der Papſt felbft zu befinden, feine Inſtanz außer 25 
ibm. Eine Bindung des Papſtes Iiegt jedoch infofern vor, ald durch die Proflamation 
jeiner Unfehlbarkeit auch alle päpftlichen Lehrenticheidungen vergangener Jahrhunderte in 
den Rang von infalliblen at eingerüdt find und daher nicht umgeftoßen 
werden können. In diefe Rubrik gehören vor allem die Entfcheidungen, deren Beitreitung 
mit dem Anathema bedroht, deren Anerkennung als Beweis des Glaubens verlangt oder 30 
wie in der Bulle unam sanctam Bonifazius’ VIII. gar ald Bedingung der Seligfeit hin- 
gejtellt wurde. Ob alle dieje päpftlichen A bemilteihunsn unter ſich die, vom Standpunft 
des Injallibilitätsdogmas aus geurteilt, unentbebrliche innere Übereinftimmung befigen, ift 
bier nicht zu unterfuchen; aber fie wird präfumiert. Dabei ift e8 fehr bezeichnend, daß 
die Sammlung der als unfehlbar zu beurteilenden päpftlichen Entjcheidungen zwar von 35 
privater Seite unternommen worden ift (Analecta iuris pontifieii XXII p. 897—946, 
Scherer KR S 100 Anm. 6 nennt die hier gegebene Lifte der actes dogmatiques „wohl 
viel zu groß”) und nad) Leo X. (sanctos Romanos pontifices praedecessores nostros 
in suis canonibus seu constitutionibus numquam errasse, m. Quellen? ©. 185, ı6ff.) 
wie dem Syllabus Pius’ IX. (Mr.23 verurteilt den Sat: Romani pontifices ... in rebus 10 
fidei et morum definiendis errarunt, ib. ©. 367,35ff.) möglich fein müßte, aber von der 
für dieſe Arbeit im legten Grunde allein zuftändigen Stelle d.h. von dem Papſt felbft nicht in 
Angriff genommen worden ijt und, dürfen mir Pinzufügen, ichwerlih unternommen werden 
wird. * eine ſolche autoritativ feſtgeſtellte Liſte unfehlbarer Entſcheidungen würde 
eine Beengung und Belaſtung des Papſttums bedeuten, auf die es begreiflicherweiſe gern 45 
verzichtet. Es bejteht mithin über den infalliblen Charakter päpftlicher Entſcheidungen 
große Unklarheit — trotz Pius IX., der erflärt hat: „Wer das Dekret mit aufrichtiger 
Gefinnung liejt, dem liegt fein wahrer Sinn leicht zu Tage” (m. Quellen? ©. 382 Anm. 1) 
— und zwar ſowohl bezüglich der nach als der vor dem Vatikanum ergangenen und es 
ift nicht zu ertvarten, daß fie gehoben erden wird. Das Papſttum bat vielmehr ein so 
ſehr ſtarkes Intereſſe an der Erhaltung diejes Zuſtandes. Denn da für Mitglieder der 
latholiſchen Kirche die Verpflichtung der Unterordnung unter feine kathedratiſchen Lehr: 
entſcheidungen nicht zweifelhaft fein kann, jo bat die Unficherheit darüber, mo eine folche 
vorliegt, einerfeit3 zur Folge, daß alle päpftlichen Entſcheidungen über Gegenftände des 
Glaubens oder der chriftlichen Sitte von dem Nimbus der Irrtumsloſigkeit umgeben find 55 
und daber als infallible reſpektiert werden, andererſeits aber wird freie Hand behalten, 
eine getroffene Entſcheidung gegebenenfalld nachträglich als nicht kathedratiſch preiszugeben. 
Daraus erwächſt die eigenartige Situation, daß es päpftliche Entſcheidungen de fide und 
de moribus giebt, die ald vom apoftolifchen Stuhl erlafien für den katholiſchen Chriften 
ohne weiteres verpflichtende Kraft haben, aber doch nicht in Ausübung des höchiten Lehr- so 
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amtes erlafjen worden find, fo daß für fie Unfehlbarkeit nicht in Anfpruch genommen 
werden fann, und wieder andere päpftliche Entſcheidungen de fide und de moribus, 
die ebenjo aufzunehmen find, aber auf Grund des Lehramts getroffen wurden und daher 
den Vorzug der Unfehlbarkeit befigen. Da ferner der einzelne Papft nicht dagegen ge- 

5 fichert ift, als Privatmann dem Irrtum oder fogar der Sünde der Härefie zu verfallen 
(Ph. Hergenröthers Lehrbuch des kath. Kirchenrehts 2. Aufl. berausgeg. von J. Hollwed, 
Freiburg i. B. 1905, ©. 267), e8 aber an einem Organ der Kirche fehlt, einen folchen 
Defekt feftzuftellen oder den betreffenden Papſt wider feinen Willen zu entfernen, jo kann 
der Fall eintreten, daß der als Individuum in Glaubensjachen irrende Papft unter dem 

ı0 Einfluß diejes Jrrtums fich des höchſten Lehramts bedienen will, aber in deſſen Hanb- 
babung trogdem nicht dem Irrtum verfallen kann, d. b. es ift anzunehmen, daß in 
einem ſolchen Fall — und die Geſchichte (4. B. Honorius I.) zeigt die Berech— 
tigung, ihn ald möglich zu fegen — die Ausübung des Lehramts in Wahrheit nicht 
ftattfindet. Diefer Schlup it zu ziehen, teil eben das Lehramt die Verheißung ber 

15 Jrrtumslofigfeit bat. Daraus ergiebt fich aber, daß der als Privatmann irrende Papſt 
auch in feiner amtlichen Thätigkeit dem Irrtum unterlag, als er glaubte, das Lehramt 
ausüben zu können. Die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papftes eröffnet demnadh den 
Ausblid auf recht fomplizierte Verbältniffe, vor denen man fich nur retten fann durch 
den — Glauben, daß thatfählih Päpfte nicht geirrt haben und nicht irren können. 

20 Eine wichtige Konſequenz der Dogmatiſierung der Lehre von der Infallibilität des 
Papſtes iſt die grundſätzliche Veränderung der Stellung der ökumeniſchen Konzile. 
Allerdings hatte ſich die in Konſtanz (Sess. V., m. Quellen’ ©. 155, ı6ff.) erhobene 
Forderung, das conceilium generale als die Nepräfentation der fatholifhen Kirche an— 
zufehen, nicht durchgejeßt, wohl aber die Anſchauung, daß diefer Wert dem in Verbin: 

2 dung mit bem Bapıt tagenden Konzil zulomme. Dieje Sachlage ift durch das Vatifanum 
tefentlich verändert worden. Von den öfumenifchen Konzilen heißt es bier, daß fie 
von den Päpſten benußt worden find, um durch fie Definitionen vornehmen zu laſſen, 
aber fie waren dafür nicht das einzige Medium (Romani pontifices, prout 
temporum et rerum conditio suadebat, nune convocatis oecumenicis con- 

ao ciliis aut explorata ecclesiae per orbem dispersae sententia, nunc per 
synodos particulares, nune aliis, quae divina suppeditabat providentia, 
adhibitis auxiliis ea tenenda definiverunt, quae sacris scripturis et apostolieis 
traditionibus consentanea, deo adiutore cognoverant (ebend. ©. 381, 16ff.). 
Diejes hiſtoriſche Urteil findet feine Ergänzung bezw. Begründung darin, daß in ber 

35 ſich anfchließenden Definition des Dogmas die Unfehlbarkeit Iediglih dem Papſt zus 
gejchrieben wird. Jedem Verſuch, dabei die Mitwirkung des öfumenifchen Konzils als 
unausgeiprochene Vorausfegung zu behandeln, ftehen die Schlußtvorte non autem ex 
consensu ecelesiae irreformabiles esse (ebend. ©. 382,7) hemmend im Wege. Für 
die Feftitellung von Glaubensdekreten ift das ökumeniſche Konzil demnach überflüflig ge- 

40 worden, es bat feine Lonftitutive Bedeutung verloren und ift ein fonfultatives Organ der 
Kirche geworben, das auch in Zukunft herangezogen werden kann, aber nicht herangezogen 
zu werben braucht. Eine jelbitftändige Bedeutung befigt es nicht mehr, mag es vielleicht 
auch einmal wieder berufen werden, um durch feinen bloßen Zufammentritt die Dfu- 
menizität des römischen Katholicismus glanzvoll und finnenfällig zum Ausdrud zu bringen, 

s um die überlegene Machtitellung des Bapjttums vor allen Völkern zu bezeugen oder um 
ihm die Verantwortung für ernfte Entjcheidungen abzunehmen oder tragen zu belfen. 

Sehr verfchiedenartige Widerftände hatte das Papfttum niederfämpfen müflen, ehe es 
den 18. Juli 1870 erlebt hat, auh nod auf dem Konzil felbjt. Aber Pius IX. bat 
an diefem Tag weit mehr erreicht als die Deklaration feiner Unfehlbarkeit. Denn es ift 

so ihm gelungen, im Zuſammenhang mit der Dogmatifierung diefer Lehre auch die in ber 
Verfaflung der ie liegenden Anknüpfungspunkte für Selbjtitändigfeitsbejtrebungen anti- 
furialer Art zu bejeitigen. Nachdem das Harbinalsfollegium die Rolle einer eigene Politik 
treibenden Korporation ausgefpielt batte, war das Papfttum nur noch durch den Epiſto— 
pat, der an der von ihm im Altertum eingenommenen Stellung fejthielt, und durd das 

55 öfumenifche Konzil beengt. Durch die Lehre des Vatikanums von dem Univerfalepijlopat 
des römischen Biſchofs wurde der Epiſkopat ungefährlich, durd die dem Papit allein zu— 
ejchriebene Infallibilität wurde das öfumenifche Konzil entwertet, die Entwidelung des 

Papfttums zur abjoluten Monarchie hatte ihre legte Phafe durchlaufen. 
3. Die Aufnabme der Beihlüffe Nur bezüglich der Biſchöfe der Konzile- 

so minorität fonnte es fraglich fein, ob die Anerkennung des neuen Dogmas auf Schwierigkeiten 
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ſtoßen würde. Sie hatten in Rom tapfer ihre Bedenken geäußert, an ber Geſchäfts— 
ordnung Kritif geübt und fich auch dadurch nicht einfchüchtern laffen, daß die Präftdenten 
ihre Reden gern unterbrachen. Auch die Art, wie der chaldäifche Patriarch Audu und 
Erzbiſchof Cafangian — wurden (über die apologetiſchen Bemühungen Granderaths, 
dieſe ſehr ſonderbaren Vorgänge von der Konzilsgeſchichte loszulöſen, vgl. II, S. 325ff.), 6 
und dann ſpäter noch Kardinal Guidi (ebend. III, ©. 395ff.), hat ihnen nicht den Mund 
geſchloſſen. Die. ftärkite Bedrohung der Freiheit des Konzils aber erfolgte freilich von 
außen ber, jedoch nicht von jeiten der Staatöregierungen, jondern durch die ultramontanen 
Treibereien. „Die Agitation (zu Gunften der Infallibilität) wurde — erklärte Erzbischof 
Darboy in feiner Rede vom 20. Mat — durdy demagogifche Künfte jomweit betrieben, daß 
viele Väter des Konzils im Gewiſſen beängjtigt und mit der Furcht erfüllt wurden, fie 
könnten in ihre Didcefen nicht zurückkehren und dieſelben nicht ohne die größten Schwierig: 
keiten leiten, wenn fie Widerftand gegen die Definition leifteten. So ift es gejcheben, 
daß diefe Väter, obgleich gewifienbaft ihrer Pflicht folgend, dem heftigen Drängen von 
außen ber und der fünitlic) gemachten Meinung zu weit nachgaben und die Frage der päpftlichen 15 
Unfeblbarteit dem Konzil vorzulegen beantragten. Durch den fozufagen vor den Toren des 
Konzild erhobenen Lärm ift unfere Freiheit und unfere Würde einigermaßen beeinträchtigt 
worden, was fehr beflagt werden muß” (ebend. ©. 234, vgl. S. 281). Auch Erzbifchof 
Schwarzenberg beflagte fih in jcharfen Worten über die maßlofe Anfeindung der 
Minoritätsbifchöfe in der ultramontanen Preſſe (ebend. S. 279), ſehr mit Necht. Denn 20 
ed bat ihnen jehr fern gelegen, eine radikale Oppofition zu treiben. Darin lag gerade 
ihre Schwäche, daß fie opponierten, aber ihrem Widerſpruch dadurch felbit die Spite ab— 
brachen, daß fie auf halbem Wege ftehen blieben, ftehen bleiben mußten, wenn fie ihrer 
theologischen Überzeugung nicht untreu werden wollten. Sie haben vom Boden der heiligen 

rift aus, durch die Verwertung der Gejchichte der Kirche (u. a. der Verurteilung des 25 
Papſtes Honorius I. wegen Härefie vgl. d. Art. Bo VIII ©. 314) und mit logifcher 
Bemweisführung ihren Gegnern jcharf zugefegt. Jede Kritik des vatifanishen Dogmas — 
von einer ſolchen ift hier abzufehen — wird die Schriften und Reden der Minorität 
dankbar benußen, denn fie And eine Fundgrube gelehrten Wifjens, fie bieten manche 
iharffinnige Erörterung und was ein vorvatifanifcher Theologe der römischen Kirche yon 30 
das Dogma vorbringen fonnte, ift von ihnen gejagt worden. Aber es fehlt ihren Aus- 
führungen die durchſchlagende Kraft, und zwar nicht etwa nur, teil das Konzil bei der 
Art feiner Zufammenfegung für Belehrungen unzugänglich war, jondern weil fie mit ber 
Majorität in der Grundauffaffung des Weſens der Kirche und des römischen Primats 
eins war; auf diefer Bafis konnte aber der Kampf gegen die Unfehlbarfeit des Papſtes 36 
nur mit halber Kraft geführt werden. Er war um fo jchiwieriger, wenn zugleich in Rech: 
nung gezogen wird, daß in dem ziveiten Drittel des 19. Jahrhunderts der Ultra- 
montanismus und mit ihm die bis zum Papſtkultus fich fteigernde Schätzung des Papſtes 
große Fortichritte gemacht hatte. Unter den Bilchöfen der älteren Generation ie ſich 
war noch Gegenſtrömungen, aber er war die von Rom offen begünſtigte Richtung. 40 

er war die Definition der Lehre von der immaculata conceptio der Maria durch 
ius IX. i. J. 1854 (m. Quellen? S. 362) bereits unter der Vorausſetzung erfolgt, daß ihm 

das Recht zur Feitfegung eines Glaubensſatzes zuftand. Da diefes Dogma dem damaligen 
fatholifhen Empfinden entfprad und nicht eleichneitig die grundſätzliche Frage nach der 
Kompetenz des Bapftes zu diefem Vorgehen geftellt wurde, war dieje Entjcheidung freilich 45 
nicht nur nicht angefochten, fondern fogar mit Freuden begrüßt worden. In ihrer An— 
erfennung aber lag ein Bräjudiz für die Verhandlungen des Vatikanums. Denn die Zu: 
flimmung zu dem bier eingejchlagenen Verfahren des Papſtes war nur unter der Bedingung 
zuläffig geweſen, daß er als ein zuverläffiges Organ der in Glaubensfragen irrtumsfrei 
urteilenden Kirche gehandelt hatte. War ihm aber diefe Qualität in dieſem einzelnen so 
all ſtillſchweigend zuerfannt worden, dann mar es ſchwer, ihr Vorhandenfein grundſätz— 
ich zu bejtreiten. Der weitaus größte Teil der Minoritätsbifhöfe hat auch nicht gewagt, 
diefen Weg zu betreten. Sie jchredten davor zurüd, die Lehre von der Unfehlbarkeit des 
Papſtes materiell zu bekämpfen. Man wollte fie wohl ald Schulmeinung gelten lafjen 
und beanftandete nur ihre Dogmatifierung. Es handelte ſich alſo um eine in ihrer 55 
Altionskraft ftark beſchränkte Oppofition, deren Redner es noch dazu nicht unterliegen, bei 
den verfchiedenften Gelegenheiten ausdrüdlich ihre perfünliche Ergebenheit gegen den Papſt 
zu betonen. Ihre Wideritandsfähigkeit it von der Kurie richtig eingefchägt worden. Der 
proteftierende Epiſtopat bielt jtand gegenüber den Verſuchen der Einfchüchterung, aber 
angejichts der drohenden Alternative: Unterwerfung oder Schisma hat er fich gebeugt. 60 

— 0 
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Die katholische Kirche erlebte einen ihrer glänzenditen Triumpbe, nicht einen einzigen Bifchof 
hat fie verloren. Nur haben nicht alle die gleiche Schnelligkeit des Umdenkens bewiejen. 
(Die Daten der Zuftimmung der Minoritätsbifhöfe durch ihre ſog. Adhäſionserklärungen 
jind verzeichnet Coll. L. p. 995 ff.). 

5 Da Deutjchland in der Dppofition die Führung gebabt hatte und die beutjche 
Wifenichaft für den Kampf gegen das Dogma die Shärhten Waffen geliefert hatte, war 
die Haltung des deutichen Epijlopats von Wichtigkeit. Schon der Hirtenbrief 
der Ende Auguft in Fulda verfammelten Biichöfe (ib. p. 1733 ff.) bewies den großen 
Umſchwung, der fich überrafchend ſchnell in feiner Mitte vollzogen hatte. Auch die zu— 

ıo nächſt noch zurüdhaltenden Biſchöfe find dann bald nachgefolgt, als letter Bifchof Hefele, 
der nach langen, ſchweren Kämpfen am 10. April 1871 die Konzilsdekrete veröffentlichte, 
weil er von feinem Klerus im Stich gelafjen wurde (Granberath III, ©. 559ff.). — 
Daß Kardinal Raufcher fih ſchon vor feiner Abreife von Nom unterworfen batte, ver: 
fehlte nicht feine Wirkung auf die übrigen Minoritätsbifchöfe Ofterreich-Ungarne. Auch 

15 Kardinal Schwarzenberg that diefen Schritt, da ihn „die Bemerkung, gleihfam einzig und 
allein noch der Widerſpenſtige zu fein, in die größte Unruhe verfegte” (Brief an Dupan- 
loup vom 25. Januar 1871, Granderatb III, ©. 574). Erzbiihof Haynald bat mit 
feiner Zujtimmung zurüdgehalten, bis ihm von Kardinal Antonelli „ein ziemlich kräftiges 
Schreiben” zuging (ebend. ©. 577). In feiner Antwort vom 15. September 1871 er: 

20 Härte er mit großer Unerfchrodenbeit, daß er den MWiderftand gegen das von ihm be 
lämpfte Dogma aud; jest nody fortjegen würde, wenn die anderen Biſchöfe ihre auf dem 
Konzil eingenommene Haltung feitgebalten hätten. Da fie nun aber bis auf wenige ihre 
Zuftimmung erflärt hätten, jo fei für die Definition die ihr bisher fehlende aber not- 
wendige moralifhe Einmütigfeit nunmehr vorhanden, fo daß er als Katholik ſich unter: 

25 werfe und das Dogma anerfenne. Deſſen amtliche Bekanntmachung aber lehnte er ab 
und verwahrte ſich gegen den Tadel des Staatsfekretärd, daß fein Verhalten auf dem 
Konzil „wenig lobenswert“ geweſen fei. Biſchof Stroßmayer von Sirmium ſchrieb noch 
am 23. Januar 1871 an Dupanloup (Schulte, Der Altkatholicismus ©. 258 f.): 
Concilium Vaticanum manifestissime liberum non fuit nec proinde iure in- 

% structum dogmata condendi, quibus universi orbis conseientia obligaretur. 
Coneilium Vaticanum apertissima prineipii petitione et eirculi vitiosi errore 
illud tandem definivit, quod ab anni initio definitum stabilitumque praesup- 
posuit. Pontifex semet personaliter infallibilem ab initio usque ad finem 
gessit, ut semet personaliter infallibilem tandem definiat: hoc modo tota con- 

3 eilii oeconomia et activitas in quandam ludibrii speciem, venia sit verbo, 
degeneravit. Legitimus proinde coneilii huius character sine gravissimis, 
funestissimis sequelis nullo modo agnosei potest. Zugleich erflärte er die Abſicht 
der römischen Kurie, durch Entziehung der Dispenfe die Biſchöfe zur Unterwerfung zu 
zwingen für einen Mißbrauch, der den Namen Tyrannei verdiene. Am 26. Dezember 

40 1872 aber hat au Stroßmayer die Konzilödefrete in feinem Diöcefanblatt verfündigt. — 
Auch Biſchof Greith von St. Gallen ging diefen Weg, obwohl er ſich zunächit zu einem 
refervierten Verhalten entichloß und feine Hoffnungen darauf feßte, daß der nächte Papit 
„dur eine fommentierende Constitutio apostolica die cooperatio episcoporum bei 
Glaubensentſcheidungen fejtjegen” werde, „was möglid) wäre, ohne die Gubftanz des 

45 neuen Dogmas ändern zu müſſen“ (Granberath III, ©. 587). — An dem Verſuch, das 
fommende Dogma abzuwehren, hatte fich ein beträchtlicher Teil der franzöfifchen Bifchöfe 
mit großem Eifer beteiligt, jetzt lag es ihnen offenbar fehr am Herzen, die Erinnerung 
daran vergefien zu machen (Granderath III, ©. 590ff.). Bei Kardinal Mathieu vollzog 
fih der Umſchwung fo raſch, daß er ſchon am 8. Auguft die fchriftliche Erklärung abgab, 

5 „toto corde et animo“ dem Beichluß zuzuftimmen. Act Tage fpäter folgte ihm Erz 
bifhof Ginoulbiac von Lyon, bald audy der bejonders wegen feiner antünfallibiliftifchen, 
jchriftftellerifchen Thätigkeit vielgenannte Bischof Mare. Dupanloup, den Kardinal 
Hohenlohe ale einen geheimen Jeſuiten bezeichnete (Dentwürdigleiten des Fürſten 
Chlodwig I, ©. 394f.), hat e8 offenbar feine inneren Kämpfe gefoftet, Selbitverleugnung 

55 zu üben. Erzbifchof Darboy erklärte noch vor feinen ihm durch die Kommune bereiteten ge 
waltjamen Ende feine ausprüdliche Zuftimmung, auch Pere Gratry beugte ſich unter den 
perfönlichen und disziplinaren Einwirkungen des Erzbiſchofs Dechamps. Auch die italienifchen, 
engliichen und nordamerifanifchen Minoritätsbifchöfe blieben nicht zurüd. Bemerkenswert iſt, 
daß Erzbifchof Kenrid von St. Youis in einem Brief an Lord Acton vom 29. März 1871 

co (Schulte ©. 267 ff., Granderatb III, ©. 606 ff.) feine Untertverfung lediglich als einen 
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Alt des Gehorfams gegen die Autorität der Kirche darftellte und hinzufügte, „daß fie 
nicht aus der Befeitigung der Gründe hervorgegangen tar, die feine —* gegen 
die Dekrete veranlaßten“. — Die meiſlſen Biſchöfe ſcheinen die Konzilsbeſchlüſſe in ihren 
Diöceſen publiziert zu haben, deren rechtliche Verbindlichkeit war jedoch nach der Auf— 
faſſung der Kurie (Rundſchreiben Antonellis an die Nuntien vom 11. Auguſt 1870, 5 
Coll. L. p. 1715; Granderath III, ©. 592) bereit durch die päpftliche Betätigung und 
Verfündigung in der dritten und vierten öffentlichen Sitzung fichergeftellt. 

Durch dieſe nachträgliche Zuftimmung der Minoritätsbiichöfe zu dem vatifanifchen 
Dogma ift die große Krifis, die es für die römifch-fatholifche Kirche heraufbeſchworen 
hatte, überwunden worden. Aber es konnte nicht verhindert werden, daß der Protejt 10 
gegen den vatikaniſchen „Neukatholicismus“ zur Bildung der altkatholifchen Kirche (vgl. 
d. Art. BB I ©. 415ff.) geführt hat, deren Bedeutung zu feiner Zeit in der Zahl ihrer 
Mitglieder voll zum Ausdrud gekommen ift, vielmehr nad) ihrem Eintreten für die großen ihr 
einjt von Döllinger vorgezeichneten Aufgaben (Brief vom 18. Dftober 1874, m. Quellen? 
Nr. 484 ©. 423) oe werden muß. 15 

Das Batikanische Konzil bezeichnet in der Geſchichte der römiſch-katholiſchen Kirche 
den Anfang einer neuen Periode. Die Macht des Papittums ift gefteigert worden, 
und die SBentralijierung der firchlichen Verwaltung in Rom hat weitere ort: 
jchritte gemadt. Eine für das Papſttum befonders ‘glüdlihe Fügung war «8, 
daß unmittelbar nad den entjcheidenden Bejchlüffen durch die italienische Einheits- 20 
bewegung das Ende des Kirchenſtaats herbeigeführt wurde. Denn dadurch trat 
Bapft Pius IX. in den Genuß der Privilegien des Märtyrer wie früher Pius VIL, 
und für feine beiden Nachfolger wurde die „römische Frage” ein Agitationsmittel erjten 
Ranges und eine unerjhöpfliche Duelle von Kundgebungen der Pietät. Bor allem aber 
wurde das Papfttum dadurch von einer Aufgabe befreit, der es notoriſch nicht gewachſen 25 
war, durch die es in den engen Kreis territorialer Intereſſen binabgezogen wurde, bie 
Jahrhunderte hindurch die Behauptung jeiner internationalen Pofition erſchwert hatte, 
Die von dem unfehlbaren Papſt regierte Kirche bat an Feftigkeit, an Einheit, an Ge 
ichlojjenheit gewonnen, die Durchführung der Nomanifierung des innerfirchlichen Lebens 
wurde erleichtert, auch die Handhabung der Disziplin, kurz der politiiche Katholicismus hat 30 
eine Verftärktung feines Unterbaus erfahren. Dazu kommt ferner, daß das Papfttum fich 
klugerweiſe bisher davor gehütet hat, im einzelnen konkreten Fällen feine Entjcheidungen 
als kathedratiſche zu kennzeichnen d. h. e8 bat die Wirkungen des anerkannten Beſitzes 
der Unfehlbarkeit Hr feine geſamte Thätigkeit in Anſpruch genommen. Als einen Refler 
diefer Sachlage haben wir es anzujehen, wenn Ehrhard (Der Katholicismus und das 35 
zwanzigite Jahrhundert, Stuttgart 1902, ©. 275) von einer „befreienden Wirkung der 
Unfeblbarkeitserflärung” fpricht oder Smolka (Erinnerung an Leo XIII, Freiburg 1906, 
©. 23f.) die Eröffnung des Vatikaniſchen Archivs aus der durch diefes Dogma geichaffenen 
Sicherheit ableitet. Derartige, auf den erjten Blid parador erfcheinende Urteile find nicht 
jo leicht zu werten wie es oft geſchehen ijt. Aber gerade diefes Ehrhardſche Buch liefert auf der # 
anderen Seite den Beweis, daß innerbalb der durch das Vatikanum beftimmten römischen Kirche 
das berrichende Syſtem ſich durchaus feiner bedingungslofen Zuftimmung zu erfreuen bat. 
Aus zablreihen Symptomen gebt ferner hervor, daß, die Laien auf eine ftärlere Mit: 
arbeit an dem kirchlichen Leben hindrängen, daß die Überjpannung des Autoritätsprinzips 
ſchwer empfunden wird, daß die Klerikalifierung der Politik auf Widerſpruch jtößt, daß ss 
das nationale Empfinden erjtarft und fich gegen das Übergewicht des romanifchen Elements 
in der Kirche auflehnt, daß die Anerkennung des modernen Staatögedantens in ihrer 
eigenen Mitte an Boden gewinnt, daß das Verlangen, zu der modernen Kultur ein poſi— 
tives Verhältnis zu getvinnen, zunimmt, daß der Geift ernfter wifjenfchaftlicher Forfchung 
auch in der römischen Kirche feine befreienden Wirkungen ausübt. Mag in den Be: so 
ftrebungen des fog. Reformkfatholicismus ſich auch viel Unflares, Widerfpruchsvolles, Un: 
fertiges finden, die Bewegung ift da und es gelingt nicht, fie durch Ableugnung aus der 
Melt zu jchaffen. Ebenſo zeigt die internationale Los-von-Rombewegung, daß in der katho— 
lichen Chriſtenheit fich viel Unmut angefammelt hat und die Zeit kritiklofer Unterwerfung 
für weite Kreife der Vergangenheit angehört. Wir beobachten demnach innerhalb der 55 
fatbolifchen Kirche das Wirkſamwerden von Faktoren, die dem Werjuch einer weiteren 
Ausgeitaltung der vatifanifhen Grundfäge quer in den Meg treten. 

Nach der rein pohtifchen Seite hatte das Konzil zunächft nur die Wirkung, daß Öfterreich mit 
der Begründung, daß „der Kompaziſzent ein anderer geworden fei“ (Coll. L. p. 1719) am 
30. Juli 1870 das Konkordat von 1855 (ebend. p. 1721 ff.) kündigte (über das Verhalten der 0 
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Staatsregierungen gegenüber den Konzilsbeſchlüſſen vgl. Granberath III, ©. 663 ff. ; Friedberg, 
Altenftüde ©. 53 ff.). Aber auch bei dem Ausbruch des preußifchen Kulturtampfs war „zum 
Teil wenigſtens der Eindrud bejtimmend, den der Gang des Konzils auf die Staats 
regierungen machte” (F. X. Funk, Kultur der Gegenwart I, 4, Leipzig 1906, ©. 245). 

5 In der jüngften Vergangenheit endlich hat das katholiſche Frankreich die Trennung des 
Staates von der Kirche vollzogen, nachdem ſich die Unmöglichkeit herausgeftellt batte, 
auf dem Boden der durch das Konkordat von 1801 geſchaffenen NRechtsverhältnifie ſich 
des Anfturms der in ihr durch das Vatikanum zum Siege gelangten ultramontanen Rid- 
tung zu erwehren. 

10 ie Definition des Dogmas von dem Univerfalepiffopat und der Infallibilität des 
römischen Biſchofs hat die Gejchichte der Entjtehung dieſes Dogmas zum Abſchluß ge 
bracht. Diefe Lehren gehören ſeitdem zu dem Kreis geoffenbarter Glaubenswahrbeiten und 
erden von diejer Kirche niemals aufgehoben werden, wohl eher noch eine Steigerung er: 
fahren (Rede von E. Commer, Profefjor der Theologie an der Wiener Univerfität „De 

ib maiestate pontifieis romani“ zu Ehren des 25jährigen Papſtjubiläums Leos XII. 
u. a.: affirmamus, ecclesiae esse unum caput in duabus personis distinctis, 
Christo seilicet et Petro. — Sicut humanitas Christi est quasi instrumentum 
animatum coniunctumque divinitatis, quae propria filii est, simili quoque 
modo pontifex m. diei potest primarium instrumentum humanum animatum- 

20 que ipsius verbi incarnati ac divinitatis, quacum coniunctus est auctoritate 
vicarii universa. Recte igitur papa a s. Catharina virgine Senensi alter 
Christus appellabatur. Sabrbuch t. Philoſophie u. ſpekulative Theologie, berausge. 
von E. Commer, Paderborn 1903, ©. 497. 502). Aber auch von diefem Dogma gilt, 
daß feine offizielle Rezeption ihm noch nicht die Garantie verleiht, daß es thatſächlich in 

25 dem von dem bejchliegenden Konzil gemollten Umfang für alle Zeiten reipektiert und 
wirkſam fein wird. Die Dogmengefchichte liefert nicht wenige Beifptele von Ummertungen 
und Entwertungen einzelner Dogmen, ohne daß die innere Abwendung von ihnen die 
Konjequenz erzwingt, daß fie formell aufgehoben oder abgeändert werden. Sollten Zeiten 
wiederkehren mie die des 18. Jahrhunderts, fo würde auch die Einſchätzung des vatı- 

30 fanifchen Dogmas davon nicht unberührt bleiben. Aber die römische Kirche wird bei 
ihrer großen Anpafjungsfähigfeit und Elaftizität auch ſolchen Eventualitäten gewachſen 
fein, denn fie hat fi den Meg der authentiſchen Interpretation des Dogmas nicht ver- 
ſchloſſen und befigt in der Methode des Diffimulierend gegenüber unabänderlichen Dingen 
ein viel bewährtes Austunftsmittel. Gar! Mirbt. 

35 Beejenmeyer, Georg, geit. 1832, wurde am 20. November 1760 zu Ulm geboren und 
entitammte einer früher in Augsburg angefefjenen Familie, deren evangelifche Glieder jpäter 
nad Donauwörth und nach deſſen Beſetzung durch — nach Ulm verzogen waren. Obwohl 
er wie fein Vater ein Leinweber werden follte, bejuchte er doch die unteren Klaſſen des 
jtäbtifhen Gymnaſiums. Nur wenige Wochen hatte er als Lehrling im väterlichen Haufe 

40 gearbeitet, als einer feiner Lehrer, der die hervorragende Begabung des Anaben erkannte, 
die Eltern beftimmte, ihn wieder auf das Gymnaſium zu fhiden. Mit 17 Jahren trat 
er in das Ulmer Collegium academicum ein und wurde in ben numerum studiosorum 
philosophiae, die in Tübingen deponiert wurden, aufgenommen. Noch während biejer 
Ulmer Studienzeit enttwidelte fich feine Eigenart, die Richtung auf die hiftorifchen Studien 

45 und die Liebe zur Kleinforfchung, befonders auf dem Gebiete der Reformationsgeſchichte 
In feinem wohl erften, mir handſchriftlich vorliegenden Schriftchen (ed mar ein, mie 
jcheint, von * zu Zeit gefordertes „speeimen in inquisitione“): „Bon Eitelhanns 
Zangenmantel, einem heftigen Widerjacher Luthers”, das er, noch nicht 20 Jahre alt, im 
April 1780 niederfchrieb, entſchuldigt er ſchon die „litterarifch-hiftorifche Grille“, die fein 

60 bedeutendites Verdienſt werben follte, „aus Handjchriften noch nicht ans Licht geftellte 
Sachen zu zieben”, und der Geſchichte jolcher Leute nachzugehen, „die in tiefer VBergefien: 
beit jteden“. Die Anregung dazu verbankte er ohne Zweifel vor allem dem trefflichen 
Scelborn (j. d. A. Bd XVII, 551ff.), mit dem er, wie mit Am Ende, dem Herausgeber 
des Sleidan, in regjtem Verkehre ftand, und der ihm feine reihen Sammlungen öffnete. 

55 Aber der junge Student felbjt jammelte ſchon wo er fonnte alte Drude und bandicrift: 
liches Material und zwar aus den verfchiedenften Gebieten, was ihn allein in den Stand 
fegte, feine umfänglichen Spezialftudien zu machen. Natürlich wandte er fich zunädit 
der Lokalgeſchichte zu und ftellte es fich zur Aufgabe, wie er in einer — 
ſpäter in anderer Form veröffentlichten) Abhandlung vom Jahre 1781 „Lebensbeſchreibung 
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Ulrich Kraffts, beider Nechten Doctors, Stadtpfarrerd zu Ulm und Zeugen der Wahrheit” 
es ausſpricht, nad) und nach die Geichichte aller der Männer, die in der Reformationg- 
geihichte Ulms eine Rolle gejpielt haben, zu bearbeiten. Diefem Zwecke dienten mehrere 
Spezimina aus jenen Jahren, die eine ganz ungewöhnliche Kenntnis der Kirchen: und 
Litteraturgefchichte der Neformationszeit befunden, und die, jo weit fie die Heimat fpeziell 5 
angingen, der Neformationsgeichichte Ulms zu Grunde liegen, die Veeſenmeyer für ob. 
Herkul. Heids Beichreibung von Ulm mit feinem Gebiete (Ulm 1786, ©. 157—196) 
lieferte. Das merkwürdigite aus jenen Ulmer Studentenjahren ift aber eine Rede Beefen- 
meyers auf den 300jährigen Geburtstag Luthers, der einzige Verſuch, Luthers Geburts: 
tag im Jahre 1783 im diefer Weiſe zu feiern, der mir bis jetzt befannt geworben iſt. 10 
Sie ift ein deutliches Zeichen dafür, wie das Bewußtſein von Luthers Größe jener Zeit 
faft abhanden gelommen mar und ihr erft nach und nad) wieder zurüderobert erden 
mußte. Glaubt doch der Verfaſſer fih entichuldigen zu müflen, wenn er es wage, Zuther 
zu feiern, da er ja zugeben müfje, „daß derfelbe fein jo großer Geift geweſen als Xeib- 
ni, Zode, Newton und einige andere dergleihen und daß er einige wichtige Fehler an 16 
fih hatte”. Und es ift ganz im Sinne der Zeit, wenn er zeigen will, „wie große Ber: 
dienste Luther um die Kirchenverbefferung und überhaupt dadurch um die Aufklärung 
babe“. Aber in feiner Hochſchätzung Luthers und feiner Begeifterung für ihn ging er 
feinen Zandsleuten wohl zu weit, jedenfalls wurde feine Abficht, diefe Rede am 
10. November 1783 zu halten, zu jeinem Bedauern vereitelt. 20 

Erſt im Jahre 1786 bezog er die Univerfität Altdorf, um Theologie und Philologie 
zu ftudieren. Dort waren Gabler, Jäger, Siebentees, Will und Schwarz jeine haupt: 
fähhlichiten Lehrer. Mehrere Kleinere Arbeiten aus jener Zeit, Gelegenheitsjchriften, bie 
er im Auftrage der societas latina Altorfina herausgab, lafjen erkennen, tie vielfeiti 
feine Studien waren, wie aber das litterarifhe und hiſtoriſche Intereſſe das eigentlich) 25 
tbeologifche bei weitem übertvog. Am 19. Oktober 1789 ertvarb er ſich die philoſophiſche 
Magiſterwürde durd Verteidigung der Schrift Vieissitudines doctrinae de sacra coena 
in ecelesia Ulmensi, einer ſehr gelebrten Arbeit, deren handſchriftliche Quellen jetzt 
nur zum fleinften Teile noch vorhanden fein dürften, und am 20. Februar 1790 wurde 
er Magister legens. Zu diefem Zwecke hatte er eine Abhandlung De recto et vario % 
historiae reformationis sacrorum usu vorgelegt und verteidigt, die, wenn fie auch 
die Zweckmäßigkeit befonders betont, doch den weiten Blid ihres Verfafjers und feine 
Begabung, auch größere hiſtoriſche Aufgaben zu erfafien, bezeugt. Seine afademijche 
Thätigleit — er las vom März 1790 an über Schrödhs Kompendium der chriftlichen 
Kirchengefchichte von der Neformation an — mar nur von furzer Dauer. Bereit3 im 35 
Dftober 1791 kehrte er in feine Vaterſtadt zurüd, um fi in die Kandidatenliſte auf: 
nehmen zu lafjen. Am 13. März} 1792 wurde er zum PBräzeptor der 5. Klaſſe, am 
28. November desjelben Jahres zum Lehrer der 6. Klafje und endlich im Februar 1793 
zum Profefjor der Rhetorik befördert, womit auch das Amt eines Programmatarius ver: 
bunden war, was ihn zur Ausgabe von zwei, fpäter vier jährlichen Programmen ver— 40 
pflichtete. In diefer Stellung, bier und da aud als Prediger ausbelfend, verblieb er, 
unermüdlich thätig und fchriftitellernd unter den mechjelvollen Schiedfalen feiner Vater: 
ftabt, die in fein Leben fielen und die au in die Verhältniffe des Gymnaſiums, an 
dem er lehrte, zeitweilig tief einfchnitten und ihm felbit manche Zurüdjegung eintrugen. 
Das hing vielfah damit zufammen, daß er, der an der alten Herrlichkeit Ulms ſich er- #6 
freute und das Bewußtſein des Neichsftädters in ſich trug, fich nur ſchwer in die neuen 
und zwar bejonders jchlieglih in die württemb. Verhältnifje finden fonnte. Im J. 1826 
wurde er in den Ruheſtand verfeßt, diente aber feiner Vaterſtadt noch weiter als Stabt- 
bibliothelar. Im Juni 1830 erhielt er in Anerkennung feiner Verdienfte um den Anbau 
der Kirchengeſchichte von der theologischen Fakultät in Jena die wohlverdiente theologiſche 50 
Doktorwürde. Obwohl er ein Polybiftor war wie wenige unter feinen Zeitgenofjen, ges 
hörte feine Neigung doch immer der firchengeichichtlichen Forichung. Sein Leben war das 
eines emfig und in aller Stille forfchenden Gelehrten, der nur fachliche Intereſſen kannte, 
unbefümmert um das Lob oder den Tadel der Zeitgenofjen. Bon feiner Jugend an war 
er ein Sammler; das blieb er, aber nicht um feine Schäge zu vergraben oder in jtiller 65 
Selbftgenügfamleit jich allein an ihnen zu erfreuen, fondern um fie zu nügen und nutz— 
bar zu madyen, nad Weiſe der Altvorfer Schule gleichgiltig gegen die Form, in der er 
die Nejultate feiner Studien fundgab. An den theologiichen Kämpfen feiner Zeit und 
der allmählichen Überwindung der Aufllärung hatte er feinen Anteil. Seine Betrachtung 
der theologischen Gegenfäge feiner Zeit war eine biftorifche, 3. B. in der Symbolfrage, 60 
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vie man u. a. aus feinen Bemerkungen in der oben erwähnten Schrift De reeto usu ete. 
erjehen kann. Irre ich nicht, jo vertrat er je mehr und mehr einen warmen Peltoralis- 
mus und voll Glaubenszuverficht ſah er unter den Gebrechen des Alters dem Tode ent: 
gegen. Gerade ein Jahr vor feinem Tode fchrieb er an einen Nürnberger Freund in 

5 einem mir vorliegenden Briefe: „Alle Morgen denke ih an Pi 71 v. 9, und dann ift 
mir, als ſage Gott zu mir Jeſ 46, v. 4, und dann gehe ich getroft und rubig in meiner 
Laufbahn und an meine Arbeit“. Am 6. April 1832 wurde er von feiner Arbeit und 
aus dem Kreife feiner Familie, ziwer Söhnen, die ihm feine (erft im Jahre 1881 im 
Alter von 94 Jahren verjtorbene) zweite Frau, Kath. Elif. Zul. geb. Weller, geboren 

io hatte, abgerufen. 
Die Zahl feiner Schriften und Aufſätze, die meiftens nicht umfangreich find, iſt ſehr 

groß. Troß der lofalen Färbung find fie ob der Bedeutung Ulms im Neformations- 
zeitalter für den Forſcher noch heute, wie manches auch überholt fein mag, eine unſchätz- 
bare Fundgrube, welche die letzte Generation faft ganz vergejlen zu haben fcheint, was 

ı5 zum Teil daran liegt, daß ſie jo vielfach zerftreut find. Wer mit mir zu feinem Be: 
dauern zumeilen nachträglid; bemerkt hat, daß ihm, wenn er Veeſenmeyers Arbeiten ge 
fannt, manches mühſame Suchen erfpart worden wäre, wird es vielleicht begrüßen, wenn 
bier der Verſuch gemacht mwird, abgejehen von ganz kurzen Rezenfionen und Notizen 
(namentlih im „Allgemeinen litterarifhen Anzeiger“), eine möglichjt vollftändige Zu: 

20 jammenftellung feiner Arbeiten zu geben. 
Seine mir befannt gewordenen Schriften und Aufjäge find folgende: 
Carmen maximam partem ineditum ete., Altdorf 1788, 4. — Particulam 

Annalium Manusscriptorum ineditam ete. (ein den Bauernkrieg betreffendes Stüd 
aus Melanchthons Annalen), Altvorf 1788, 4. — Leibnitii epp. ad J. A. Schmidium 

25 Theol. Helmst. ex autogr. Norimb. 1788, 8. — Stipendien vor der Reformation 
in Meuſels Magazin 1788, II St., ©. 113. — De vieissitudinibus doctrinae de 
sacra Coena in eccelesia Ulmensi, Altvorf 1789, 4. — De recto et vario Histo- 
riae reformationis sacrorum usu, Altdorf 1790, 4. — Beiträge zur Gefchichte der 
Litteratur und Reformation (betrifft meiftens Neformationsgefchichte, handelt aber aud 

30 von den Teftamenten der zwölf Patriarchen und einer Handſchrift der Iateinifchen Über: 
fegung deri.), Ulm 1792, 8. — Berfuh einer Gefchichte der Beichte in der Ulmiſchen 
Kirche, 1792, 8. — Über zwei fehr ſeltene Brieffammlungen (Schwebel und Hedel) 
Meufeld Magazin, 1792, 6. &, ©. 137. — Nachricht von des Martin Balticus ehe— 
maligen Ulmiſchen Rektors Leben zc., 1. Abichn., Ulm 1793, 2. Abi. 1794, 4. — 

35 Comment. hist. litteraria, Ulmenses bene de re Literaria orientali meritos 
sistens, Ulmae 1793, 4. — De codice manuscripto Juvenalis Satiras complec- 
tente, Ulmae 1793, 4. — De Academia Veneta, Ulm. 1794, 4. — Nachricht von 
Hans Jacob Wehe, erjtem evangelifhen Pfarrer in Leipheim, Ulm 1794, 8. — De 
Ulmensium in Litteras Graecas meritis ibid. 1794. 1795. — De Ulmensium in 

«0 Arithmeticam meritis, ibid. 1794, 4. — Nadridt von Gonr. Sams, des eriten 
ordentlich berufenen Ulmiſchen Reformators, Leben, Berdienften und Schriften, ebend. 
1795, 4. — Verſuch einer Geſchichte des Schloſſes Helfenjtein, ebend. 1796, 4. — 
Spec. obss. miscell. in Corn. Nepotem, ebend. 1796, 4 (darin auch über die erite 
deutiche Ausg. desſ.). — Gollectaneen von Melanchthons Verbältniffen, in melden er 

45 mit den Ulmern ftand, ebend. 1797, 4. — Bon dem ehemaligen Aufenthalte der Juden 
in Ulm, ebend. 1797, 4. — De Marco Beumlers Philologo Ramista, ibid. 1797, 4. 
— De Ulmensibus Erasmi amieis, ibid. 1797, 1798, 4. — Kleine Beiträge zur 
Kulturgejch. d. deutſchen Sprache, 1. Abſchn. Ulm 1798, 2. Abſch. 1802,3. Abfchn. 1804, 4 (beir. 
Bal. Jdelfamer, Seb. Frank ꝛc.). — Verſuch einer Gefch. des deutichen Kirchengejanges 

so in der Ulmifchen Kirche, ebend. 1798, 4. — Pentas epp. el. vir. hactenus nondum 
editarum, ibid. 1798, 4. — Analekta zu Jak. Otters Leben, Allg. Litt. Anzeiger 1798 
Nr. 97 ©. 977. — Über Chriftian Entfelder in Gabler? Neuft. Theol. Journal 1800, 
IV, 4. 309. — Etwas über Laz. Spenglers Schriften, Allg. Litt. Anz. 1800, Nr. 25. 
— Von der erften Brandenburgifhen Kirchenordnung in Gablers Journal für theol. 

66 Litteratur, 1801, 2. Bd, ©. 525ff. (vgl. Allg. Litt. Anz. 1800, Nr. 182). — Von 
Johann Glauffens in teutfche Verfe gebrachtem Pfalter, ebend. S. 5305. — Kl. Chronik 
von Ulm (Zeitgenöffifches) ebend. 1801. — De Minerva a Domitiano superstitiose 
eulta, ibid. 1802, 4. — Nachricht von Ulr. Krafts Leben ꝛc., ebend. 1802, 4. — 
Hexas epist. cl. vir., ibid. 1802, 4. — Beichreibung der Stadt Amberg, Litt. Blätter, 

so Nürnberg 1802, ©. 398. — Verfud einer Gefchichte des Ulmifchen Katechismus, I. 1803, 
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IT. 1804, III. 1805, 4. — De Pauli Salichii vita ete., ibid. 1803, 4. — Verſuch 
einer Geſchichte des ehem. Dominikanerklofters in Ulm, ebend. 1803, 4. — Über Joh. 
Gaftner und Martin Kloftermair in Xitt. Blätter 1803, Nr. 22. — Gef. Nachr. von 
— Rab, ebend. Nr. 1. — Collectaneen von Tranquillus age ze Andronicus aus 

almatien, ebend. Nr. 2. (An gleicher Stelle noch eine Reihe kleinerer Miscellen) — 5 
Kleine Nachleſe zu des jeligen Am Ende von Thomas Naogeorgus, ebend. ©. 194. 
219f. — De antiquo numo Syracusano, ibid. 1803, 4. —— u Joh. Majers 
Leben, Litt. Blätter 1803, 228ff. — Bon Sebaſtian Murrho aus Colmar, ebend. 
S. 323ff. — De consilio edendorum qui progymnasmata Graece scripserunt, 
Hermogenis, Aphthonii atque Theonis, tentamen, ibid. 1804, 4. — De non neg- 10 
ligendis vett. codd. Fragmentis ete., ibid. 1805, 4. — Nachricht von Lorenz 
Walter Küchel ꝛc., ebend. 1806, 4. — De Joanne Boemo Aubano etc., ibid. 1806, 4. 
— Verfub von Annalen des ehem. Franzislanerflofterd in Ulm, ebend. 1807, 4. — 
Ulrich Zwingli als Pädagog, N. Litt. Anz, München 1806, ©. 199. — oh. Lang, 
ein verdienter Kirchen: und Schullehrer in Memmingen im 16. Jahrhundert, ebend. 242, 16 
Über Luthers Buch von den Eigennamen der Teutfchen, ebend. ©. 295 (vgl. ebend. 
©. 206 ff. und 1807, ©. 154ff.). — Joh. Piscatorius ebend. 1807, ©. 15f. — Col: 
lectaneen, die Geſch. des Proteftantismus in Cöln betreffend (Gerh. Weiterburg), ebend. 
1807, ©. 146. — Gef. Nachrichten von Joh. Bünderlin von Ling, ebend. ©. 513 ff. — 
Hift. Miscellen von Ueberlingen, ebend. 1808, 4. — Lieber des 15. Jahrhunderts aus 20 
Handjchriften. In Beiträge 3. Geſch. altd. Sprache von Ferd. Wedherlin, Stuttg. 1811. 
— Hermogenis progymnasmata graece recensuit, Norimb. 1812, 8 — 
Miscellen litterarifchen und biftorifchen Inhalts, ebend. 1812, 8. — De illa Homeri 
formula: Taüra Beov &v yovvaoı xeitu, Ulm. 1813, 4. — De schola latina 
Ulmana ante et sub Reformationis sacrorum tempus, Ulm. 1817, 4. — !itte 5 
rariſche Nachricht von Luthers Schriften, die Empfehlung des Schulweſens betreffend, 
Stuttgart 1819, 8. — Auguftin Bader, ein Schwärmer, in die Denkmähler, Heft 1, 
Auguf 1819. — Kurze Nahriht von J. Holzapfel und H. Vetter, Rektoren der lat. 
Schulen in Ulm im 15. Jahrhundert, Ulm 1821, 8. — Litterargefchichte der Brief: 
jammlungen und einiger Schriften von Dr. Martin Luther. Mit einer Vorrede von 30 
de Wette, Berlin 1821, 8. — Commentatio critica qua illud Arcadis cuiusdam 
somnium expendit. Ulm. 1821, 4. — — Beſchreibung des Münſters in Ulm. 
Neue verb. Aufl. von V., ebend. 1821. — Ein Brief des Nikolaus Drabiz in Stäudlins 
und Tzſchirners Archiv für alte und neue Kirchengeſchiche Bd V (1822) ©. 380. — 
Aliquot Codicum Manuscriptorum quos possidet indicem, Ulm. 1822, 8. — 5 
Bon Johann Landtsperger und defien Schriften in Stäublins Kirchenh. Archiv 1823, 
äh 4, ©. 45ff. — Luthers deutſche Bibelüberfegung in Bretjchneiders Journal für 

red. 1823. — Über des Sozinus Aufenthalt in Wittenberg, Stäudlins Kirchenhift. 
Arch. 1824, Heft 3, ©. 79ff. — Sind die Beichwerben der deutfchen Neichsftände gegen 
den römischen Stuhl auf dem Reichstag zu Nürnberg 1522/23 dem päpftlichen Legaten 40 
jelbjt übergeben oder ihm nur nachgejchidt worden? Stäublins Kirchenhift. Arch. 1824, 
©. 87 ff. — Die Verhandlungen auf dem Neichstage zu Speier 1526, die Religion be: 
treffend, ebend. 1825, 1. Heft, ©. 72ff. — Über einige gleichzeitige Schriften gegen 
Luthers Verheiratung mit Katharina von Bora, ebend. 2. Heft, ©. 167. — Nachleje 
ur Geſchichte des Ablaßweſens furz vor der Reformation, ebend. Heft 4, S. 461. — # 

adyricht von Konrad Köllin, Dominifanerpriors in Köln und heftigen Gegner Luthers, 
Leben und Schriften aus gebrudten und ungebrudten Quellen, ebend. ©. 471ff. — 
Über Hand Sachs, Beförberer der Nef., ebend. 1826, 3. Heft. — Kleiner Beitrag zur 
en mit Zufägen zu Mosheims Nadrichten von Michael Servet und zu Am 
Endes Nachricht von ©. Fröhlich, ebend. -— Von Michael Sattler, einem zu Rottenburg 50 
am Nedar 1527 bingerichteten Wiedertäufer, ebend. 1826, 4. Heft. — Bibliographiſche 
und biographiſche Analekten zu der Yitteratur der alten griechiichen und römischen Schrift: 
fteller, Ulm 1826. — Sammlung von Auffägen zur Erläuterung der Kirchenlitteratur:, 
Münz- und Sittengeſchichte bejonders des 16. Jahrhunderts mit einer Steindrudtafel, 
Ulm 1827. — Nachricht von Thomans Chronik im bayerifchen litter. und merfantil. 55 
Anz., 1828, Nr. 18. 19. — Uber die eriten 1519 und 1520 erfchienenen lateinifchen 
und deutſchen Sammlungen von Luthers Schriften, THStK I, 828, II, 361 (vgl. dazu 
Foerftemann, ThSiK II, 776ff.). — Von Johann von Draendorf, einem teutfchen 
Huffiten, ebend. 1828, ©. 399. — Über Adam Neufer, ebend. 1829, ©. 553. — Litte— 
rarifch=bibliographifche Nachrichten von einigen evangeliichen katechetiſchen Schriften und co 



478 Veeſenmeyer Veghe 

Katechismen vor und nad Luthers Katechismen ꝛc, Ulm 1830. — Kleine Beiträge zur 
Geſchichte des Reichstags zu Augsburg 1530 und der Augsburgifchen Konfejfion. Aus 
gleichzeitigen Hand: und Drudjchriften, Nürnberg 1830. — Wer bat zuerft unter 
den evang. Theologen eine Sammlung von Themen über die PBerifopen auf die Sonn: 

5 und Feittage herausgegeben? (Bugenbagen) ThStK III, 1830, ©. 869. — Über des 
Bartholom. Bernhardi Apologie der Glerogamie, ThStK Bd IV, 1831, ©. 125. — 
Denkmal der einheimischen und fremden Theologen, welche in Ulm zu der wirklichen Ein- 
führung der Neformation vor 300 Jahren gebraucht wurden, Ulm 1831. — Über den 
Verfafjer des Liedes: Kommt ber zu mir, Spricht Gottes Sohn, ZhTh 1832, I, 1, 3191. 

10 — De diis paeiferis ete. ebend. I, 2, 55ff. — Zum Andenken an die Austwanderung 
der evangeliichen Salzburger im Jahre 1732 und von den Wiedertäufern im Salzburgiichen, 
ebend. II, 2, ©. 243. — Des evangelifhen Märtyrers Johannes Diazius Debdilation 
von den Pialzgrafen Otto Heinrich ıc., ZHTh 1837, ©. 157. — Die jehr jelten ge 
mwordenen Programme Veeſenmeyers befigt die Ulmer Stabtbibliothef, ebenfo die ihr 

15 hinterlaſſene Urfundenfammlung zur Gedichte der Stadt Ulm, während die fojtbare 
Bibliothef und feine übrige Handjchriftenfammlung, das Refultat mehr als 50jäbrigen 
Sammeleifers, um feinen Söhnen das Studium zu ermöglichen, durch Verkauf zeritreut 
werden mußte. Theodor Kolde. 

Veghe, Johannes, ald Prediger bekannter Fraterherr zu Münfter geft. 1504. — 
% Quellen: Chronik des Klojters Niejint bei Miünjter; Memorienbuh des raterhaufes zu 

Münſter; Album der Artiftenfatultät zu Cöln; Verzeichnis der Wohlthäter des Niejinfkloiters; 
Medlenburgijches Urkundenbuch; Annalen und Akten des Hildesheimer Bruderhaufes, herausgeg. 
von Döbner (Hannover und Leivzig 1903), ©. 268, sr, 269, 270, 272; Cornelius, Gejhichts: 
quellen des Bistums Münfter, bei. Bd II. — Litteratur: Im Fahre 1883 veröffentlichte 

25 Dr. Franz Joftes die eriten von ihm in Münſter aufgefundenen 24 Predigten und zwei deutjce 
Gedichte, Joh. Veghe, ein deutſcher Prediger des 15. Jahrh. (Halle), zu vgl. Ed. Schröder in 
GgA 1883, S. 13295. und Phil. Straud, Anzeiger für deutjches Nitert. 1884, 202F.; 
ferner Softes in HIG Bd VI 1885, ©. 345 5.: „Drei unbelannte deutihe Schriften von Job. 
Veghe“; derj. in dem Münjterfchen Anzeiger 1904 zum Gedächtnis Veghes; Ludw. Schulze 

30 in der NE* XVIII. 1888 über 3. Veghe; deri. in der ZKG 1890, S. 577—619, Zur Geſch 
der Brüder vom gem. Leben, Nr. 3, bisher unbef. Schriften des J. Veghe; Kraufe, Roit. 
Zeitung 1885, Nr. 296; Herm. Trieloff, Die Traktate und Predigten Veghes, unterſucht auf 
Grund des lectulus floridus der Berl. Handidrift zur Einleitung in das Studium Veghes, 
Halle 1904, AdB von Phil. Straud). 

35 I. Lebens Uumſtände. Da V. 1504 geftorben ift und 53 Jahre der Bruderfchaft vom 
gem. Leben angehört hat (Memorienbud des Münfterfchen Haufes), jo ift er 1451 in das— 
jelbe eingetreten, alfo in der erjten Hälfte des 15. Jahrhunderts geboren und zwar zu 
Münfter, wo fein Water Mich. Chr.) Johannes Veghe ald Mefter und Mette syn echte 
huysfrouwe tie es jcheint als fromme, mohlthätige Bürgersleute in guten Verbält: 

40 nifjen gelebt haben, wie fich das aus dem Memorienbuch ergiebt, two fie unmittelbar nad 
dem Gtifter als befonders verdiente Wohlthäter genannt werden. Derfelben Familie 
wird aud die dafelbft erwähnte Gheſeke Wegher angehört haben. Nah dem Titel 
Meſter war der Vater ein vermögender Handwerker oder Arzt (vielleicht Chirurg). 
Seine Ausbildung hat er ficherlih in feiner Vaterftadt erhalten, wo der Humanismus 

45 die Schulen überhaupt beeinflußte, bei. aber die Unterweifung der Brüder, die für 
ihre Glieder das Necht beſaßen, je fünf zu Geiftlihen auszubilden. Ob er bei ihnen 
ausgebildet ift, ift nicht ficher. Jedenfalls zeigt der Neichtum der klaſſiſchen Gitate in 
feinen Predigten eine umfafjende allgemeine Bildung. Später, ald er ſchon ins Frater— 
baus eingetreten war (1451), bat er noch auf der Univerfität zu Cöln ftudiert, mo das 

50 Album der Artiftenfafultät ihn al® Johannes ten Loe, dietus Veghe, clerieus 
Monasteriensis nennt. Er führt alfo, nad) vielfadher Sitte, einen Doppelnamen, machte 
aber nur jelten davon Gebrauch. 

Wie jchon erwähnt, trat er 1451 in das Fraterhaus zum Springborn (ad fontem 
salientem) in Münfter. Hier muß er fih das Vertrauen des Rektor Maharius Welind 

65 ertvorben haben, jo daß man ihn nad Roſtock ſandte, wo feit mehreren Jahren eine neue 
Niederlaffung der Brüder im Entftehen war. Schon 1462 hatte man drei Brüder aus 
Münfter gejendet (vgl. Medl. Urkundenbuch). Um diefe Brüder zu einem Konvent zu 
vereinigen, ſchickte man ®. dahin. Er war pro tempore rector bed Haufes viridis 
horti, als welcher er in einer noch vorhandenen Urkunde von 1470 am 13. Januar 

co erwähnt ift. Doc kann er fich nicht längere Zeit dort aufgehalten haben, denn die von 
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Sirtus IV. ausgeftellte, und an ibn gerichtete Beftätigungsurfunde des Noftoder Haufes 
vom 8. September 1471 ift an ihn nah Münfter gerichtet. Ebenfo befagt die vom 
1. Januar 1472 auögeftellte Urkunde zu Münfter, daß er auch Faiferlicher Notar (clericus 
mon. publicus imperiali auctoritate notarius) war. Drei Jahre fpäter, 1475, war 
er zur BVifitation in Roftod, und zwar ald Rektor des Münſterſchen Haufes, wozu er ald 5 
Nachfolger Welindd 1475 gewählt war. Er war der jechte der dortigen Rektoren. 
Große Aufgaben waren ihm dort gejtellt, teild für das jehr bedeutſame Brüderhaus 
dortjelbft, teild für die jhon durch den Stifter Heinrih von Ahaus errichtete Union ber 
deutichen Fraterhäufer zu Göln und Weſel. So erflärt fih, daß er bald nach feiner 
Wahl fi nad Rojtod begiebt, begleitet von Koh. Spilermann aus Herford. Hier in 
Roftod ſetzte er an Stelle des körperlich ſchwachen Joh. v. Iſerlohn als neuen Rektor 
den Nikolaus von Deer ein, und gab dem Haufe eine Regel, melde der Biſchof 
Baltbafar von Schwerin beftätigte. Seinen Eifer bezeugt, daß er ſchon im folgenden 
„ahre 1476 die länger unterbliebenen Kolloquien nad; Münfter einberief, zur Jubilatewoche 

men die Abgejandten der Häufer Cöln, Wejel, — Hildesheim und Caſſel. Die 
noch auf der Berliner Bibliothet befindlichen Protokolle zeigen, daß wichtige Bejchlüfie 
über die Aufgaben der Bifitatoren, die Pflichten und Stellung der Konfefjoren in den 
Schweſterhäuſern und betr. das neue Bruderhaus zu Marburg gefaßt wurden. Da die 
Nachrichten über letzteres günftig waren, wurden auf bon dort ausgejprochene Wünfche 
drei Brüder gefendet. In der diefe neue Stiftung ad rivum leonis betr. Urkunde wird 20 
er ebenfo tie in der oben erwähnten Noftoder auch als kaiſ. Notar genannt (abgedr. 
bei Chr. Fr. Ayımann, Hift. des Hugelbaufes zu Marburg, in Kuchenbeder ann. 
Hass. VII, 1). In den Hildesheimer Protofollen der unierten Häufer wird 1478 
(ed. Döbner ©. 268) erwähnt, daß fie feine Entſcheidung in verjchiedenen Streitigkeiten 
der Hildesheimer Brüder erbaten. 

Da er die vielen Reifen zu Vifitationen und Kolloquien mit den vielen Arbeiten 
als Rektor „durch Krankheit nicht mochte vulvoieren“, jo nahm er 1481 die Stelle eines 
Beichtvaterd und Rektors am Schwefternhaufe zu Niefint bei Münfter an, wozu ihn die 
vier älteften Schweftern nah den Statuten wählten, wie es in der Urkunde —* ein 
wis und walgeleert Mann. Er war ihr zweiter Beichtvater. Auch die Hildesheimer so 
Protokolle a. a. O. ©. 269 erwähnen, daß er finito colloquio zu Münſter resignavit. 
Sein Nachfolger wurde Thymandus (Tymann Brabandus von Coesfeld). In Nieſink 
wohnte V. im Herrenhauſe, der ſpäteren Schule am Servatiilirchhof, wo er ein Thor 
nach dem Kirchhof bauen ließ (vgl. den noch erhaltenen Nevers). Unter feiner Zeitung 
iſt das Schweiternhaus zu bober Blüte gediehen; über 100 Schweitern lebten bajelbit ; 36 
mehrere Priefter ftanden ihm in der Seelforge zur Seite. Die Chronik fagt: de uns 
vele juverlifer leer unde fchrift beft na gelaten (Cornelius, Gefchichtsquellen des Bistums 
Münfter I). 

V. lebte in der erften geiftigen Blütezeit Münftere. Unter dem die geiftlidhen tie 
wiffenfchaftlih bumaniftifchen Bejtrebungen fürdernden Biſchof Heinrih von Schwarzburg 40 
(1454— 1494), wie unter dem feingebildeten Conrad von Rietberg (1497—1502), mar 
Münfter für Deutichland, befonders für Weftfalen, die Hauptpflanzitätte des Humanismus, 
Das Hauptverbienft gebührte dem Dompropft Rudolf von Langen, einem Zeitgenofjen 
V.s (geb. 1438, geit. 1518). Diejer hatte nach jeiner Studienzeit Italien beſucht und 
reihe Schäge an Büchern von dort mitgebracht, fih dann, befonders als Dompropſt, der 45 
Schulen angenommen, und tüchtige Kräfte für dieſelben zu gewinnen gewußt, deren 
Mittelpunft er war; mir nennen Tymann Kemener, den Rektor der lateinischen Schule, 
Bernhard Gmweringius, Joh. Vering, Tuniken, Gäfarius, Herrmann von dem Buche, 
Horlenius, bef. Joh. Murmellius. In wie hohem Anjehen noch der alte V. bei diejen 
Humaniften ftand, zeigen die ihm mehrfach getwidmeten VBerehrungen in Verſen, z. B. von co 
legterem in feiner Ode auf Münfter, in welcher er mit überſchwänglichen Worten jeine 
sancta probitas und feine Schrifterflärungen rühmt; ebenfo bat ihn Jacobus Mon: 
tanus, der fpätere Rektor des Bruderhaufes in Herford, der Freund Luthers und Meland: 
tbons, als einen, der nullas artes verachtet habe, verehrt; aud Herrmann von dem 
Buſche Hat ihn befungen (domino Veghio de angustia humanae vitae), wobei er 55 
fein Studium religiöjer Schriften rühmt, und in einem anderen Gedicht zu ben Münfter: 
ſchen Dichtern rechnet. (Mäheres bei Joſtes a. a. O. XXVIf.) 

Bon V.s Belefenheit und Studien, ſowohl von theologischen wie humaniſtiſchen, 
geben einen ungefähren Maßftab die Gitate in feinen Predigten. Wir finden von 
Klaſſikern citiert: Ariſtoteles (©. 258, 309), den Tullius (S. 39 und 144), Seneca 60 

— 0 

— 6 
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(S. 53, 92 u. a). Bon den Kirchenvätern Origenes (59, 336), Chryſoſtomus (52), den 
billighen Baumes Leo (155, 162), am meiften den Augustin, unferen heiligen Vater und 
Batron (124 u. a.), Ambrofius (20, 37), Hieronymus (68, 126), Boethius (129), Beda 
(68, 139), fodann Anfelmus (35), Bernbard (231, 234), Hugo (351), Petrus Blefenfis 

5 (von Blois 162), Thomas Aquin (140), Bonaventura (27, 104); dann die dem Brüder: 
freife bejonders nahe ftehenden Ruysbroek (42), Mejter Gheert de Grote (387), den hoch— 
angejehenen Verteidiger ihrer Genofjenichaft: den cancelerer van parijs, Gerſon, (11, 
28, 29, 146, 153, 235 u. a.); ferner den vielgelefenen Clymachus, d. b. den finaitifchen 
Asketen Johannes Scholaftifus (geft. 606), der wegen feiner asketiſch-myſtiſchen Schrift 

10 xAiuaf tod napadeloov, scala coeli diefen Namen führt (S. 230); außerdem werden 
— allgemein citiert: ein Poet (243), der vader boik (50, 174), de hillighe doctores 
(200, 330), de hillighe lerers (371). 

II. Schriften. Bon feinen vielen und ſchönen Schriften, welche die Nie. Chronil 
a. a. O. erwähnt, ebenfo von feinen Dichtungen, melde V., ftet3 ohne feinen Namen zu 

15 nennen, niedergefchrieben, find erft im neufter Zeit eine Anzahl aufgefunden und durd 
eingebende Unterfuchungen als von ihm berrührend erwieſen worden. So hat Höljcher 
* religiöſe deutſche Lieder ihm zugeſchrieben, abgedruckt in deſſen Niederdeutſchen 
iedern ©. 132f. und bei Joſtes ©. 392. Außerdem ſind erhalten a) die von den 

Schweſtern nachgeſchriebenen Predigten. 
Pi) Das Inhaltsverzeichnis der Abfchrift jagt in der Überfchrift: „Hijr beghint de tafel 

up deſſe navolghenden collacien, de uns befft ghedaen unje pater ber joban veghe“. Cs 
find ihrer 23; dann folgt ein Abjchnitt: „ſomyghe merdlife punte de unfe pater uns 
Kam gheſecht hefft im collacien” und zuletzt noch zwei collacien von unbekannten Ber: 
afiern. 

25 Aus der Überſchrift „unſe pater“, wie aus der Anrede, indem mit der altherfümm: 
lichen „jutver leefte” (eure Liebe 185. 3) abmwechjelt: Kinder, wie befonder® aus dem 
ganzen Charakter der Predigtmweife, wie aus einzelnen Stellen (S. 195. 29), ergiebt ſich 
mit Bejtimmtheit, daß fie vor den Schweitern des Haufes, in welchem er Pater, Seel: 
forger war, gehalten find; fie ftammen daher aus der Zeit von 1481—1504, und da 

0 wir feine Sammlung aus verfchiedenen Jahren, fondern eine Aufzeichnung aus demjelben 
Jahrgang wegen der Beziehungen der Predigten aufeinander (4 auf 3, 8? auf 3, 9 
auf 8°, 13 9— 12, 15 * 14) haben, und in dieſem Jahre der 21. Sonntag nach dem 
Feſte Allerſeelen gefallen, was nur möglich iſt, wenn Oſtern zwiſchen den 21. und 
25. April fällt, ſo folgt, da dieſes nur 1481 oder 1492 der Fall war, daß die Predigten 

8 wohl in dem letzteren Jahre gehalten find, und nicht gleich aus dem erſten Jahre ſeines 
Amtsantrittes gefammelt wurden (vgl. die eingehenden Unterfuchungen bei Trieloff über 
den Leſer- und Hörerfreis ©. 202 ff.). 

Es find Predigten gehalten am Dftertage, am Fronleihnamstage, am 4., 6., 11. 
15., 21. und 23. Sonntag nad Pfingiten, ferner am Tage der Maria Magdalena, des 

40 Jacobus, der hl. Anna, des bl. Auguftin, der Kirchweihe, des Simon und Judas, Aller: 
beiligen, Allerjeelen, Job. des Evangeliften, und auf den ſundach alz men alleluia ledt 
(Septuag.); von manden Tagen: St. Anna, 11. nah Pf., (Zerftörung Yerufalems), 
Kirchweihe (und feine Oktave), Allerfeelen und 21. nah Pf. (vom bochzeitlichen Kleide) 
werden je zwei geboten, wie es aus der Sitte der Brüderfreife zu erklären ift, melde 

45 meift am Sonntage zwei Predigten hörten. 
Der Gegenitand der Predigten ift meift dem Evangelium des Tages entnommen 

oder daran angelnüpft. 
Diefe Schriften waren unbelannt geblieben; Cornelius und Hölfcher in ihren geilt- 

lichen Liedern und Sprüchen aus dem Münfterlande (Berlin 1854) hatten auf den jtatt: 
60 lichen Band, melden die Schweftern nachichrieben und gefammelt hatten, bingetiefen; 

aber erſt Joſtes hat fie zufällig in der Bibliothek des Altertumsvereins zu Münfter ge 
funden und herausgegeben. 

Die Predigten V.s führen in dem Verzeichnis den Namen Kollatien. Es war dies 
eine Eigentümlichleit der Brüder, daher man fie auch davon an verſchiedenen Orten 

55 Kollatienbrüder, Fratres collationarii vulgo vocantur (Erasm. ad Lamb. Grun- 
nium, op. omn. III, 2, 1822, ep. 442, Lugd. Bat. 1703), und ihr Haus bas 
Kollatienhaus bezeichnete. So nannten fie felbft ihre Art zu predigen im Unterjchiede 
von der herkömmlichen Weife, indem fie nicht sermones oder conciones nad) der Meile 
der vorgefchriebenen ſcholaſtiſchen Predigtmethode, funftreih gebaute, ein Thema durd 

60 Teile und Unterteile behandelnde Reden bielten, fondern frei, aus dem inneren Leben der 
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geiftlihen Erfahrung geſchöpfte Anfprachen mit ernften Ermahnungen, die je nah Art 
und Beranlafjung bald fürzer, bald länger waren; dieſe Anfprachen wurden, wenn fie 
öffentlich waren, in der Volksjprache gehalten. Da die volfstümliche Art der Menge 
nicht bloß gefiel, fondern auch eindringlicher das Herz traf, fo wurden fie fleißig befucht 
und gerne gehört. Dieſe Unterredungen, welche nicht bloß zur Förderung der chriftlichen 5 
Erkenntnis dienen follten, fondern vor allem zur Heiligung des Lebens in der Gemein- 
ſchaft mit Gott und in der Bruderliebe, fanden an den Sonn- und Feiertagen ftatt, 
nad dem Frühmahl (prandium), aber vielfach auch noch Abends nad dem Spätmahl 
(cena); fie wurden gebalten und geleitet von einem damit beauftragten Bruder, dem 
eustos collationis; es fanden fi dazu ihre scholares und audy andere homines 10 
bonae voluntatis ein. Wenn dann ein Abjchnitt aus der hl. Schrift oder anderen er- 
baulichen Schriften in deutfcher Sprache gelejen, eine Kollation darüber in einfachjter Art 
gehalten war, wobei es nicht auf gejchmüdte Reden und großartige Citate abgeſehen war, 
um die Obren der Zuhörer j beluftigen, fondern im Eifer um die Seelen mit betveg- 
lichen Worten Herz und Wille zu beivegen und zu treffen (non ornatis locutionibus 15 
et magnalibus allegationibus, sed motivis et compunctivis verbis), wurden aud) 
die Zuhörer aufgefordert, nad der Gabe, welche ihnen gegeben, darüber zu fprechen (zu 
m ei die Herforder Statuten und das Reform. vitae). 

Se nach der Begabung der Kollatienprediger waren die Anfprachen verſchieden. V.s 
find vor der Schwefterfchaft gehalten, und find, mie dies auch Thomas a Kempis als 0 
übliche Sitte bezeichnet, ziemlich lang, doch nicht nach Art der Menditanten, welche fünf 
bis jechd Stunden zu predigen pflegten (Wimpheling, vita Geileri, p. 120). 

Die Redeweiſe ift befonders in fprachlicher Hinficht eingebend von Trieloff in feiner 
Schrift nah allen Seiten unterfucht und durch zahlreiche Belege dargeftellt. Es find 
feine fpisfindigen Begriffsentwidelungen, auch nicht trodene Abhandlungen, jcholaftifche 35 
Deduktionen, jondern im edeljten Sinne voltstümlich, aber nicht wie etwa Geiler ig jeiner 
Zeit und andere e8 liebten, derb, wohl gar rob, in geichmadlofen Vergleichen. V. knüpft 
an die heilige Gejchichte der Bibel, jeltener an Gefchichten aus dem Leben der Heiligen 
(3. B. vom Tode des Apofteld Johannes, oder vom bl. Martin) an, noch weniger bietet 
er Märchen, Schwäne, Anekdoten (mie bei feinem Landsmann Gottſchalk Hollen); die so 
geiftlihen Dinge weiß er durch die näher liegenden Dinge der Natur und Erfahrungs: 
welt klar zu machen; jo } B. an dem Wachen der Bäume und ihrer Kultur (75, 80, 
91, 190, 280); oder er bezieht fich auf die Heimat mit ihren Schulen und Lehrern für 
drei Klafjen (274. 17), das Hofpital (211. 8), deren es in Meftfalen weniger gäbe als 
anderöivo, oder auf das Berufäleben der Schmweitern, ihr Weben (185, 23ff., 237), 35 
Spinnen, Malen (128. 1. 133. 18), auch die Arbeit der Maurer, Zimmerleute (154, 
219), Goldſchmiede, Zinngießer, Botmeler (125. 4ff.), Töpfer (73), oder auf fonftige 
Erfahrungen aus dem Leben: die Gebräuche bei der Hochzeit (86. 30), bei einem Trink— 
gelage (71. 24), Begräbnis (123. 15). 

Reichlich tft die Verwendung von Gleichniffen, die oft fehr finnig ausgeführt werben 40 
und den Bergleihungspuntt ar berausftellen (3. B. die Seimatlongteit ded aus dem 
Paradies vertriebenen Menſchen 160. 9, oder die Vergleihung des Weihrauchs mit 
Kattengold (80. 39), der Sünde mit der Kate und dem Skorpion (43), des tiber: 
ftrebenden Menſchen mit dem übermütigen Pferd (121); des Wanfelmütigen mit der 
Wetterfahne (66. 23); des Fegfeuerd mit dem Hofpital (211), eines Hoffärtigen mit dem 45 
laumlifjen (367) u. a. Ebenſo zieht er heran die Nechtögebräudhe (Verurteilung zum 
trange, mas fchredlicher fei als die Enthauptung) (197. 12), einem Verbrecher das 

Eifen auf die Wange ſetzen (37. 6). Auch medizinische Kenntniffe, wie er fie bei den 
Kranken pflegenden Schwejtern vorausjegen konnte: über den Weihrauch (81), Aſche des 
Weinftods (92. 2), vom Wurmkraut (72, 37), Lavendel (368. 11), Mofchus, der vom zo 
Panther jtamme (82. 4); 132, 28 ift von einem Kraut die Nede, dad die Heiden zu 
jengen pflegen, damit e8 nicht bier zu Lande wachſe (melches gemeint, ift fraglich). Auch 
Allegorien verwendet er, 3. B. daß acht Jungfrauen das hochzeitliche Kleid arbeiten, jede 
an ihrem Teile, womit er die adıt chriftlihen Tugenden vergleicht (in der 18. Preb. 
©. 222) oitmodicheit (Demut), reynicheit, jteidicheit (Stetigkeit), voerfichticheit und be— 55 
ſcheidenheit, rechte andacht of menynge, verbuldicheit, ghetemperertheit, godlife eve. 

Zur echten Volkstümlichfeit gehört auch ein liebenstwürdiger Humor, wobei V. aber 
nie die Grenze des Schicklichen überfchreitet, fo z. B. daß die Juden für keinen Prediger 
gejorgt hätten, und daher Jeſus ihnen am Feſt der Tempelweihe predigen mußte (159. 
32), bejonders läßt er ihn am Petrus aus (35. 11, 46. 35, 70. 29, 344. 2), oder wenn 60 

RealsGncpflopäble für Theologie und Kirhe. 8.0. XX. 31 
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er die Untugenden der Frauen, ihre Neugierde, Geſchwätzigkeit geißelt. Überall zeigt ſich 
V. als ein durch die geiſtige Bildung der Zeit, beſonders des Humanismus hindurch— 
gegangene geiftlihe Perfönlichkeit von guter Sitte und Haltung (95. 38), welche mit der 
Erfahrung des Seelforgers die Heildwahrheit aus dem inneren eignen Leben anderen ans 

6 Herz legt, um inneres, geiftliches Leben zu wecken, der das menſchliche Herz in jeinen 
Fehlern, Verfuchbarkeit, das Treiben der Welt, ihre Gefahren und Gebrechen kennt und 
aufdedt, der aber auch die ganze Kraft des Glaubens und des Troftes der Kirche in ber 
Gemeinſchaft mit Chrifto — hat, und dafür gewinnen will. 

Sein kirchlicher Standpunkt, welchen ſeine Predigten aufzeigen, iſt der von G. Groot 
10 in den Kreiſen der Brüder vom gem. Leben begründete; es in das Firchliche praktische 

Leben der modernen Devotion, wie fie fchon in den viel citierten Vätern: Chryſoſtomus, 
bef. Auguftin, hl. Bernhard, Thomas von Aquin, wie in dem großen Parifer Can— 
celer (Gerjon), ferner in G. Groot, dem Stifter, vertreten war; es war nicht die verftandes- 
mäßige Scholaftik, fondern die praftifche Myſtik; nicht mie fie in Ruysbroek, Tauler, Ed: 

15 hart den fpefulativen Charakter an fich trägt, fondern tie fie vom bl. Bernhard ber durch 
Groote alle pantheiftiiche Anklänge abgeftreift, aber in der „Innigkeit“ (devocie — devotio 
161. 32), der durch den bl. Geift im Herzen gemirkten ee beſteht. In drei 
Stufen (Ständen) iſt dieſe zu erreichen, aber nur von dem recht zu beſchreiben, der 
„ſelves eerſten wal ynne gheoffent hedde unde dat ick dat ſelven eerſten wal gheſmalet 

20 unde ghevoelt hat”, was er (12.8) von ſich noch nicht völlig zu ſagen wagt. Der kirch— 
lihe Standpunft ift daher derfelbe, wie er auch in der Nachfolge Ehrifti von Thomas a 
Kempis und begegnet. Die Predigten fnüpfen eng an die bl. Schriftgedanten an, jelten 
an die apofruphifchen Schriften (8°? und 10); vielfah an das boick eghener under- 
vyndinge (8. 10), eghener conseiencien (306. 8, 381. 2 und 11), aud das boick 

25 des levens genannt; und bewegen fi durchaus im Geift, ja in den Ausdrüden der 
Schrift; doch der Charakter der römischen Kirchenlehre prägt fich deutlich genug in den 
angeführten Inhaltsangaben der Predigten aus. Zwar ift V. weit entfernt, jener in 
äußeren Berrichtungen jich ergebenden Frömmigkeit das Wort zu reden, als: zur Kirde 
geben, „een krenſeken to lefene, oder eyn kolt paternojter to bedene”, es kommt vielmehr 

so auf die innere Gefinnung des Herzens an, das ſich völlig in Gottes Willen ergiebt, und 
er eriveilt e8 aus dem Buch „der eghener undervyndinge“ (Erfahrung), daß es nicht leicht 
it, „jo to jeggene al fpelende hellig werden“; er fennt die menfchliche Natur mit ibrer 
Schwachheit und ihren Gebrechen: „id bebbe anxt, dat unfer nicht vele en fu, de gode 
jo leef hebn und fo veite in der leefte unde vrentſchap godes ftaen, wy en folden eer den 

85 bunt binden laten (nicht jtand halten) und folden eyne doetlife fünde doen, dan wy bair 
gicht vele umme laden”; aber bei alledem ift es doch die Verdienſtlichkeit des eigenen 
Thuns in der Nachfolge Chrifti, von der jo oft geredet wird, wenn er fpricht von ber 
Kraft, aus dem Fegfeuer zu befreien, vom Wirken der Tugenden, welche das hochzeitliche 
Kleid arbeiten. Zwar fpricht er (175) von der Kraft des Wortes Gottes, welches, wenn 

0.3 ein Menſch in ſich behalten könnte, ihn reinigen würde, aber er gleicht einem unreinen 
Korbe; wenn ein Menſch es jo andächtig hörte, daß er daraus eine Urfache der Beſſerung 
nähme, dann würde er Gott dankbar werden und alles das von ſich abtbun, was eine 
Urſach der Sünde an ſich hat, — zwar wagt er fogar in Betreff des Ablafjes (217. 49) 
das höchſt auffällige Wort zu fagen, daß man für die abgefchiedenen Seelen feinen Ab: 

45 laß gewinnen fönne. „Mer voen de zelen folle gu nun ablait wynnen, des en folle gy 
nicht doen, want dat en mach in nicht helpen, want je font allene gode vervallen, je font 
allene in der Macht und in der ordel god; ghat. De bifchope, de carbinale, noch de 
patves ſelven en mach den zelen nun aflaet gheven noch en mad) od nyn aflaet gheven, 
dat men voer de zelen wynnen fenne, dattet er to hulpe femen moghe; mer ung mogben 

50 je aflaet gheven, wand wy noch under erer macht jun und under eren ghebeide unde 
regimente unde wy jun er medelede, dar umme megben je uns aflaet gheven, an erer 
gutgünfticheit, fo veer unde fo vele als en dat ghelevet und ghenoghet“, — aber den 
Glauben, der das alleingenugfame Verdienſt Chrifti ergreift, dem basfelbe zur Gerechtig— 
feit zugerechnet wird, finden wir nicht betont; kann auch der Ablaß den armen Seelen 

65 nicht helfen, jo doch vieles andere; die Barmberzigkeit ift das allergrößte und verdient: 
lichite Werk, und mit den Werfen des Gebets, der penytencien, mit Almyſſen, der 
Meſſe, kann man der armen Seele im Fegefeuer zu Hilfe fommen (16. und 17. Pred.); 
ohne Hilfe und Beiftand der Grazien und Gnade Gottes fann der Menſch nicht jelig 
werden; der Menſch muß das Seine dazu thun, fol ihm Gott Grazie und Gnade geben. 

An Maria Magdalenentage predigte er über die Worte: ihr find viel Sünden vergeben, 
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denn (want) fie bat viel Liebe gehabt; mit Anwendung des paulinifchen (ſoll beißen: 
petrinijchen) Spruches: die Liebe dedet der Sünden Mannigfaltigfeit. Wie der Menjchen 
Liebe die Nadten kleidet, jo verzehrt und verbrennt die göttliche Liebe unjere Sünde. 
Wenn du daher did aljo ganz und vollfommen zu mir gelehrt haft, und haſt reine 
Liebe, reinen Troft und reine Zuverſicht fo völlig in mich gejegt, dann follit du von 5 
mir Gnade empfangen; denn wenn die Sünde mädtig gewejen, ift die Gnade noch 
mächtiger (overvlodich) getvorden. Sechs Punkte findet er in der Schrift, melde ein 
Menih an ſich haben muß, welcher die Vergebung feiner Sünden erhalten will: das 
Bekenntnis der Sünde, die Furcht vor Gottes Verdammnisurteil, das Belenntnis des 
großen Schadens, der von der Sünde kommt, die Scham über die Sünde, Belenntnis 10 
(Reue — droifheit) und volles Vertrauen und Zuverſicht, daß Gott die Sünden vergeben 
will; zwar nicht in der Meinung, daß er Vergebung möge verkrighen myt jones ſelves 
verbien e; aber wer ein gut, heilig Leben —— hat, darin bleibt und ſtandhaftig im 
Kampf gegen Fleiſch und Blut bis an das Ende verharret, der thut ein Werk, von mehr 
Verdienſt, als um Gottes Willen ſich martern zu laſſen. — So ſehr auch hier die Gnade ı5 
betont wird, es iſt doch eben nur eine Hilfe, melde binzulommt zu dem eignen freien 
Thun, welches verdienjtlich ift vor Gott; freilich iſt es die Liebe Gottes, welche (220. 15) 
unferen guten Werfen die Form und Farbe giebt und ſie verbienftlich madt und zum 
Verdienjt fommen läßt, und das geichieht durch die fieben Saframente, von melden das 
verdienftlichite und größefte das des hl. Leichnams ift; aber er fügt zugleich hinzu: jo veer 0 
al; wy dat unfe dar to doen (221. 1), — damit der Priefter vor dem Altar als ein 
„myddeler und en verweerver (werf — gejchäftl. Auftrag) tufchen gode und al der ghener 
fafe, de hyr teghenwordich fun” handele. 

Mir fchliegen ung dem Urteil Joſtes' über diefe Predigten völlig an (S. XLVD: 
„Mit wirklihem Vergnügen laſſen jich dieſe Predigten noch jet leſen; es liegt etwas in 25 
ihnen, das einen ungemeinen Reiz auf uns ausübt und und immer von neuem wieder 
zu ihnen binzieht. Diejes jchlichte, finnige und innige Gemüt, voll Tiefe der Empfindung 
und Hoheit der Gefinnung, muß unmwillfürlich fefleln, und je weiter man lieft, deſto lieber 
gewinnt man den Prediger”. 

b) An diefe Vſchen Predigten ſchließt die Handſchrift wie der Abdruck derſelben so 
durch Joſtes von ©. 399 noch 1. die Predigt eines unbekannten Priors von Windsheim 
über Friede, Eintracht und brüderliche Liebe, im Anſchluß an die Worte: ein neu Gebot 
gebe ich euch, vielleicht bei Gelegenheit einer Kloftervifitation, worauf der inhalt, befon- 
derd die Beſprechung der drei Gelübde, wie namentlih der Schluß hinzuweiſen fcheint ; 
2. eine Gollacie am St. Clemenstage (24. November), von einem Ungenannten; und 35 
3. von ©. 425 an noch fuverlife puncte, de uns ſonyghe beren in collacien gheſecht 
hebben. In allen dreien iſt die Anrede susteren, susterken, welche V. nicht bat; 
DIE n auf die nämlichen Gewährsmänner und billighen lerers, tie bei V. 

) Yußer diefen Predigten glaubt Joſtes in einer Abhandlung der biftorifchen Jahr⸗ 
bücher, von 1885 noch drei in Handjchriften vorliegende Traftate, welche teils er, teils wo 
die Bibliothek des Altertumsvereins zu Münſter befist, demjelben Verfaffer zufchreiben zu 
müfjen: wyngarden der zele, Marientrost und geistlike jagd. Die Titel deuten 
auf den inhalt, der vielfach fait wörtlich untereinander und mit Stellen der Predigten 
übereinftimmt. Nach den aus allen dreien gegebenen Mitteilungen der wichtigjten Stellen 
it die erfte Schrift die bedeutendjte (die Handſchrift vom Jahre 1502), die originellite 45 
die dritte, einem ju ngen Fürften gewidmet, der demnächſt zur Negierung berufen it, als 
welcher der Herzog Magnus II. von Medlenburg vermutet wird, jo daß bie Schrift 
während des Aufenthaltes V.s zur Organifation des Bruderhaufes in Roſtock gejchrieben 
jein könnte. Für die Nachweiſe im einzelnen verweiſen wir auf die genannte Abhand- 
lung und auf Kraujes Vermutung in der Nojtoder Zeitung 1885, Nr. 296. 50 

Weitere Unterjuhungen über V.s Schriften machte der Unterzeichnete befannt in 
feiner Abhandlung 1890 in der ZKRO ©. 577 ff., worin mitgeteilt wird, daß auf ber 
Berliner Bibliothek eine Handichrift über den Wingarten der zeele, über den lectulus 
floridus „Blumenbettchen“, vorhanden ift. Beide find fchon 1486 vollendet; über dieſe 
Handjchrift und diefe Traftate handelt die Schrift von Trieloff (j. oben). Aus ſprach- 55 
lichen Vergleihungen hat er die Entjtehungszeit diefer Traktate nachzuweiſen gefucht: 
(©. 237 und 245) zuerſt die geiftliche Jagd, dann Marientroft, das Blumenbettchen und 
zulegt den Wingarten; als Zeit giebt die Berliner Handſchrift 1486, vor dem Sonntag des 
Eraudi, die yagd jet er 1469 (nicht 1475 bei dem zweiten Aufenthalt V. in Roftod), ſpäter 
für geiftliche Zeute bearbeitet, den Marientroft zwiichen Jagd und Bettchen. 2. Schulze. 60 

31” 
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Beltlin, Reformation und Gegenreformation. — Die noh ungedrudten 
Quellenſchriften finden ſich hauptjädhlid in der Ambrosiana in Mailand, in der Biblio- 
theca Vaticana in Rom, in der Bibliotheca Nazionale in Neapel, deren Urkunden 2c. fomweit 
fie jich auf ſchweizeriſche (und früher einmal eidgenöſſiſche) Gebiete beziehen, in Kopien im eidgen. 

5 Bundesarchiv in Bern liegen. Wertvolles Urkundenmaterial wird auch das ſpaniſche Staats: 
archiv zu Simancas liefern, dejjen mailändifch-jchweizerijche Alten das Bundesardiv in Bern 
zu kopieren beabfichtigt. Ferner verweilen wir auf die Staatdardjive und Bibliothefen in Chur, 
uzern, Zürich und das gräfl. Salisfhe Familienarhiv in Zizers. PBublizierte Quellen: 

Eidgenöſſiſche Abichiede, Bd IV! und IV ?; die venetiar. Gejandticaftsberihte von Girol- und 
10 Biac. Soranzo (Albéri, Serie II Bd 4); Die franzöj. Attenfammlungen bieten wenig. €. Rotb, 

Mery de Vic et Padavino in den Quellen zur Scweizergeih. V. Bd. Das Veltlin jpeziell 
betreffen: Gioachimo Alberti: Antichitä di Bormio und F. Feliciano Ninguarda, vescovo 
di Como: Atti della visita pastorale diocesana, beide in den Publ. der Societi storica 
comense (Como 1890, 1892/94). Auch in den jpäter erjchienenen Bänden findet ſich mandes 

15 auf das Beltlin bezügliche. F. Steffens und H. Reinhardt, Nuntiaturbericdte aus der Schweiz, 
I. Bd (Solothurn, Union 1906); Wirz, Alten der röm. Eurie (Quellen zur Schweiz. Geid. 
Bd. XVI); 135 päpjtlihe Schreiben aus dem 16. Jahrhundert (Archiv für Schweiz. Rei.: 
Geſch. ed. Piusverein, Bd II); Fra Paolo Sarpi, Breve relatione di Valtellina, pubf. im 
II. vol. dell’ Appendice alle Opere di fra P. S. (ed. Veronese 1758) und bei Dott. Ulr, 

% Martinelli, La —— del marchese di Coeuvres etc. (Città di Castello 1898); Pietro 
Soave (Paolo Sarpi), Historia del Coneilio Tridentino (Londra 1619), ſ. Art. Sarpi Bd XVII 
©. 486—488); Pallavicino storia del concilio di Trento. Zum Verhältnis diejer zwei 
Konzilsdaritellungen und ihrem Duellenwert j. Rante, Päpſte, Bd III, Anhang. Das Ber: 
hältnis des Kardinalerzbiichojs E. Borromeo zum Beltlin behandeln die Biographien dei 

25 Heiligen: Gio, Pietro Giussano, Vita diS. Carlo Borromeo (Roma 1679 und von DOltrocdi 
1751 lateiniſch herausgegeben); Sala, Documenti (Milano 1861) und Sala, Biografia di 8. 
Carlo (Mil, 1858); Sylvain, Histoire de St. Charles Borromte (Lille 1884), die aud viele 
Urfunden enthalten, aber nicht viel zur Klärung feiner Wirkſamkeit fürs Veltlin beitragen. 
Die widtigjten Quellen auf bündner. Seite jind: Campell Ulr., Historia raetica (IX. Bd ber 

30 Quellen zur Schweiz. Geſch.); Petrus Dom. Rosius de Boca, Historia Reformationis (Curiae 
Raetorum et Lindaviae 1771 und 1777); Hans Ardüjers (Chur 1877) und Fortunat Sprecers 
(Chur 1672) Nätifche Chroniten. Bearbeitungen: ©. den Artikel Jtalien BBIX E.524 
und die dort verzeichnete Litt.; den Artikel Borromäus Bd III ©. 333; Art. Komander 
Bd X ©. 653 und Nadträge in Bd XVI Außer anderen größeren Schweizer Geid.: 

58. Vulliemin (Fortj. Joh. v. Müllers Schw. G., Bd 9); Joh. Jak. Hottinger, Helvet. 
Kirchen-Geſch. (Zürih 1707); C. 3. Kind, Die Ref. in den Bistümern Chur und Como (Chur 
1858); Barthol. Anhorn, Hl. Wiedergeburt der ev. Kirche in den III Bünden (Chur 1860); 
I. G. Mayer, Das Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz (Stand 
1901/03); Cesare Cantü, Rivoluzione della Valtellina (Como 1831); derj, Il sacro macello 

40 di Valtellina (Milano 1885); P. A. Lavizari, Memorie della Valtellina (Coira 1716); F.S. 
Quadrio, Dissertationi etc. (Milano 1755); G. Romegialli, Storia della Valtellina (Sondrio 
1834); €. Haffter, Georg Jenatich," Beitr. zur Gejh. der Bündner Wirren (Davos 18%). 
Tr. Schieß, Bullingers Korrejpondenz mit den Graubündnern. In den Quellen zur Schweizer- 
geſchichte Bd XXIII, XXIV, XXV; 5%. Dierauer, Geſchichte der Schweiz. Eidgenoſſenſchaſt. 

45 III. Bd 1516—1648 (Gotha) F. A. Perthes 1907. Weitere Litteratur iſt angegeben und 
charakterifiert bei C. Gamenijch: Carlo Borromeo und die Gegenreformation im Veltlin mit 
bejonderer Berüdjihtigung der Landesichule in Sondriv (Chur, Hit 1901). 

Das Thal der Adda war als Kommunilationsweg zwifchen dem Vinftgau und Mai— 
land einer:, dem belvetifcherätifchen Gebiete und Venedig anderjeits ſchon früh ein viel: 

50 umworbenes Stüd Land. Anno 774 ſchenkte es Karl der Große, wohl ald Danlopfer 
für den glüdlichen Feldzug gegen die Yangobarden, dem Klofter des bl. Dionyftus zu 
Paris und ficherte diefem auch die Jmmunität darüber zu (Mohr, Codex diplom. I, 8). 
Bald wurde e8 aber zum Zanfapfel der beiden geiftlichen Herren, deren Gebiete bier zu: 
fammenftießen, des Biſchofs von Como und des Biſchofs von Chur. Wahrſcheinlich die 

65 dem Churer Bistum fehr getwogenen Ottonen hatten ihm die Territorialberrichaft über 
Bormio verfchafft, die es hernach meijtens durch die Familie von Matſch als feine Vögte 
ausüben ließ. 1190 erhob aber audy der Biſchof von Como, der ſchon aus der Zeit 
Karld des Großen herſtammenden Grundbefig im Veltlin innehatte und dem 1006 
Heinrich II. die Hälfte der Grafjchaft Veltlin geichenkt hatte, Anſpruch auf die Territorial: 

60 herrſchaft und untertvarf 1205 Bormio, das aber 1336 fic) wieder unter den Schirm von 
Chur ftellte, jedoch ſchon 1350 in die Gewalt der Bisconti fam und bis 1512 mailändiid 
blieb, wie auch die Grafichaft Cläven (Chiavenna, Glavenna, der Schlüfjel zum Splügen- 
und Geptimerpaß), die — ein Teil des Herzogtums Schwaben — zuerft unter eigenen 
Grafen, dann unter dem Biſchof von Chur, hernach unter dem Bistum Como geftanden 

65 hatte, aber 1335 mit diefem zufammen unter die VBisconti gefommen war und (jeit 1450 
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unter den Sforza) blieb, troßdem 1404 der flüchtige Maftino Bisconti Cläven und das 
Beltlin dem Bistum Chur gejchenft und dieſes auch 1486/87 die „Wormſerzüge“ (vgl. 
F. Sellin, XXVI. Jahresber. der hiftor. antiquar. Gef. Graubündens, Chur 1897) unter: 
nommen hatte. (Zum ganzen vergleiche: P. C. Planta, Die currätifchen Herrfchaften in 
der Feudalzeit, Bern K. J. Wyß 1881.) In den Kämpfen um das Herzogtum Mailand 6 
vertrieben 1512 die drei Bünde in „alt fry Nätia” die Franzoſen aus dem Veltlin und 
behaupteten fih dort — abgejehen von der furzen Zeit, die auf den „Beltlinermord“ 
folgte — bis 1797, indem fte die Einwohner, die fie 1512 mit Jubel empfangen batten, 
als Untertbanen behandelten, und durch neun Amtsleute regieren ließen, von welchen bie 
in Sondrio refidierenden Landeshauptmann und PVilarius (immer ein Rechtögelehrter), der 10 
zu Cläven Kommifjarius, die zuBormio (Worms), Tirano, Teglio, Morbegno, Trahona 
und Piuro (Plurs) Podeſta biegen und jeder in feinem Amtsbezirk die hohe und niedere 
Gerichtsbarkeit ausübte, jedoch an die Statuta der Unterthanenlande gebunden war. Eine 
Art Gejhäftsprüfungstommiffton und Appellationstammer bildeten die neun Syndikatoren, 
die über die Beamten die Aufficht führten. Die Untertbanen wählten aus ihrer Mitte einen 15 
Thalrat (consiglio della Valle), deſſen Rechte aber immer mehr und mehr bejchnitten wurden. 

Kirchlich blieb das Beltlin (im weiteren Sinne immer mit Cläven zufammen ge 
nommen) von Stalien abhängig, nämlid vom Bistum Como (das urfprünglich unter 
Aquileja, fpäter unter dem Erzbistum Mailand ftand), jo daß das Bistum Chur (das 843 
vom Metropolitanverbande von Mailand Iosgelöft und dem Erzbistum Mainz zugeteilt 20 
worden var), dort wenig mehr zu jagen hatte, nachdem die drei Bünde e8 auch um den 
ungeftörten Befis der „Maſtinſchen Schenkung“ (deren Giltigkeit allerdings fehr angegriffen 
und bezweifelt wurde), gebracht und ihm dafür auf Grund des „Übliichen Spruches“ 
1530 eine jährliche Entſchädigungsſumme zugefprocdhen hatten (die ed jedoch fpäter auch) 
noch verlor), was der Biſchof allerdings durch feine mangelhafte Bundestreue jelbjt ver- 35 
ſchuldet hatte. 

Die Reformation hielt im zweiten Dezennium des 16. Jahrhunderts von Zürich 
ber ihren friedlichen Einzug in die nörblihen Täler Graubündens, die a (das 
romanifche Engadin und Münftertbal und die italienischen Thalfchaften Bergell, Bujchlav 
und Mifor des herrfchenden Landes und das ebenfalls italienisch fprechende Unterthanen- 30 
land Veltlin) empfingen die „neue Lehre“, wie die Reformation allgemein genannt wurde, 
hauptſächlich (3. B. das Engadin) oder ausfchlieglih von Süden ber, wohin ihre Thäler 
fih öffnen, oder weil fie, twie das Engadin, leichter von Süden ald von Norden ber zus 
gänglich waren. Diefer Umftand bedingte auch die ganz andere Entwidelung der Refor: 
mation in den romanifchen und italienischen Thälern. Der unter dem Einfluß der Züricher 36 
Reformation ſich vollziehende Abfall von Rom mar zugleich ein Germanifierungsprozeh, 
denn manche Thaljchaften, in denen bisher romantisch geiprochen wurde, befamen von Zürid) 
und andern deutfchen Gegenden ber durch die deutjchen Prädifanten, Bibeln und refor- 
mierten Schriften auch die deutfche Sprache (3. B. das Prätigau, wo man, nad Campell 
um 1570 nur noch da romanijch ſprach, wo ig der Katholicismus länger erhalten hatte, 0 
in Sewis und Serneus). 

In Graubünden vollzog fich die religiöfe und foziale Neform unter dem Einfluß ber 
lanzer Artifelbriefe v. 3. 1524 und 1526 (vide Bd X S. 653f. Artikel „Komander“). 
er 1526 zu Davos gefaßte Beichluß des Bundestages ftellte jedem Einwohner, den 

Regierenden tie den Unterthanen die Mahl des Belenntniffes frei. Die Wiedertäufer, 45 
welche bereits Unruhe ins Land gebracht hatten, wurden allerding® von ber Religions: 
freiheit ausgefchlofjen, die fatholifche und reformierte Konfeffion aber als gleichberechtigt 
anerfannt. Hiervon machten nun auch die durch die beginnende Gegenreformation aus 
Italien vertriebenen Anhänger der Reformation ausgiebigen Gebraud und ließen ſich in 
großer Zahl in Chiavenna, im Thale der Adda, im Puſchlav und Bergell nieder; denn 50 
bei den proteftantifchen Schweizern und Deutjchen fanden fie wohl Schuß, aber nicht ge 
nügendes Austommen, weil die Unkenntnis der Sprade ihnen dort im =. itand, 
während fie bier in ihrer Sprache unterrichten und fchreiben konnten. Manche benusten 
ihr Aſyl auch als Dperationsbafts, um nahe der italienifchen Grenze, auch fernerhin in 
ihrer Heimat die römische Kirche zu befämpfen. Zu diefem Zwecke errichteten fie Buch: 55 
drudereien, von denen die zu Poſchiavo die produftivfte und, und da fie fih bald fait 
an; in den Dienft der Polemik (3. B. Bergerios) gegen Nom ftellte, von dort aus am 

beftinften befämpfte war. (Vide: die Offizin der Landolfi in Poſchiavo 1549—1650 von 
J. A. von Sprecher in der Bibliographie und litterar. Chronik der Schweiz. 1879. ©. 83 ff. 
Bolletino storico della Svizzera italiana, Bellinzona 1890. ©. 33f.) 60 
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In Mailand, wo es troß den VBerfolgungen immer noch zeriprengte Reſte ber 
MWaldenfer gab, hatten auch reformierte Lehren Eingang gefunden. Nachdem aber 1522 
gan Sforza dort eingezogen mar, fonnte er feine Dankbarkeit gegen den Papſt und 

arl V. nicht befler beweisen, als durch ein ftrenges Verbot aller Keberei, das unter 
5 Trompetenihall am 23. März 1523 verlündet wurde (Archivio storico Lombardo 

1876, ©. 568). Den flüchtigen „Ketzern“ folgte ein Inquifitor, Fra Modeſto Scerofeo 
von Vicenza ind BVeltlin nach, machte ſich aber hauptſächlich wegen feiner Habgier, „ſich 
feinen Geldbeutel zu füllen”, jo verhaßt, daß ihn die III Bünde auf Wunſch der Thal: 
bevölferung des Yandes vertiefen (Chronik des Stefano Merlo, Romegialli II, ©. 85, 

10 Cantu, Como x S. 100). 
Im Veltlin folgten fi Neformation und Gegenreformation auf dem Fuße. Wohl 

hatte jhon 1525 ein Ordensbruder des Auguftinerfonventes zu Como, Egidio a Porta, 
fih in einem Briefe an Zwingli um Rat für feine Bedenken und Zweifel an der be- 
jtehenden Religion gewendet (de Porta, Hist. ref. II, 5), eine Vollstradition erzählt jogar, 

16 Luther ſelbſt habe bei Anlaß feiner Romreife am Comerfee reformatorifch gewirkt (Cantü 
Rivoluzione della Valtellina ©. 6), ſicher gab es ſchon im zweiten Dezennium im Veltlin 
reformatorisch gefinnte Amtsleute aus den III Bünden (Anhorn, Heil. Wiedergeburt ꝛc. 
Chur 1630. ©. 43), eine größere Bewegung machte ſich aber dort erjt nad dem Bekannt— 
werben der nquifitionsbulle „licet ab initio“ 1542 und ihren Begleiterfcheinungen be: 

20 merkbar, wodurd allen von den Ganones der röm. Kirche Abweichenden der Krieg erklärt 
wurde. Natürlich brachte der Strom der Flüchtlinge, der in die gaftlichen rätiſchen Thäler 
fich ergoß, auch manche unrubige Köpfe ins Land, welche nicht nur den ängjtlihen Hütern 
der rätiichen Orthodorie, fondern auch den politiichen Behörden vielfadh Unruhe verur— 
ſachten. Gampell (hist. raet. II, ©. 311) iſt mit den beterodoren Anfichten mancher 

35 Flüchtlinge natürlidy nicht einverftanden, deshalb ift fein Urteil über die „unruhigen Köpfe, 
die nur zu Zank und Streit geboren ſchienen“, wohl mehr vom Parteimanne der Ortho— 
dorie ald vom unparteiifchen Hiftorifer, ald den er fich ſonſt ausweiſt, beeinflußt. Die 
Häupter der Neformation in den III Bünden hatten ſchon 1529 einen italienischen Prediger 
aus dem Veltlin nad ylanı fommen lafjen, um ihn einem Glaubenseramen zu unter: 

% werfen (Gomander an Badian 12. April 1529). Sehr große Aufregung verurfacdhten die 
wiedertäuferifchen Lehren der beiden falabrefiichen Mönche, Francesco und Hieronimo, die 
1543 nad dem Engadin gefommen waren, aber ſchon im folgenden Jahre auf der Dis— 
putation zu Süs „tiderlegt” und des Landes verwieſen wurden. In Chiavenna lebte 
als Privatlehrer Camillo Nenato aus Neapel, der durd feine antitrinitarifchen Lehren 

35 großen Anftoß erregte und ferner Lelio Socino, der Begründer des Socinianismus. Auf 
Grund einer von Gallitius für Chiavenna aufgeftellten Kirchenordnung wurde den 
Anhängern beterodorer Lehren der Aufenthalt unmöglih gemadt. Da fih Camillo 
Renato widerfeßte, wurde er von der rätifchen Synode erfommuniziert, Tiziano (über ihn 
vide Comba, I nostri Protestanti, Firenze 1897, II, ©. 479ff.), der auf feiner 

0 Flucht aus Italien nad Chur gekommen war, wurde auf eine Denunziation des Gallitius 
bin vom Nat zum Spiefrutenlaufen verurteilt und des Landes vertiefen, troßdem er, in 
die Enge getrieben, feine antitrinitarifchen Lehren widerrufen hatte (de Porta, Hist. ref. 
lib. II, ©. 80; Comba, 1. ce. ©. 488). Comba (l. e. ©. 299 ff.) bringt auch den über: 
getretenen Mönch Franciscus Niger aus Baffano in Chiavenna in Zufammenhang mit den 

#5 Antitrinitariern, während T. Schieß (Rhetia, eine Dichtung aus dem 16. Jahrh. von 
Fr. Niger aus Baffano. Überſetzt, mit erflär. Anmerk. und einer Einleitung über Leben 
und Werke des Autors verfehen von T. Schieß, Chur, Kantonsfhulprogramm 1896/97) 
ihn einen Anhänger des Franciscus Stancarus aus Mantua in Chiavenna nennt, dejien 
abweichende Lehren in Bezug auf das Taufſakrament er anfangs teilte, jpäter aber wieder 

50 aufgab. Übrigens twichen beide faum von den Anfichten der Zürcher ab, jo daß Gomander 
nicht anjtand, fie anzuerfennen. Mainardo, der feit 1539 an der Spite der proteſtan— 
tiichen Gemeinde zu Chiavenna ftand, war ftreng orthbodor und nur zu leicht geneigt, 
andere der Heterodorie zu zeiben. (Vgl. auch de Port, 1. e. lib. II; Trechſel, Die prot. 
Antitrinitarier vor F. Socinus, II. Bd.) Wenn e8 wirklich F. Niger gewefen fein follte, 

55 der unter dem Namen „il Nero” ald Teilnehmer des Miedertäuferfonzild in Venedig 1550 
genannt wird, dann — meint Schieß 1. ce. ©. 22 — nahm er daran nur ald Gegner 
teil, da er auch fortan ſich eng an die Züricher hielt und unbebelligt in den III Bünden 
blieb. Im Gegenfag zu den genannten „unrubigen Köpfen” erfreuten ſich unter den 
flüchtigen Italienern namentlih Augustin Mainardo aus Piemont, Hieron. Zandi von 

60 Bergamo (geit. 1590 als Profefjor in Heidelberg), Barthol. Maturo von Gremona, der 
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venetianijche Graf- Ulifjes von Martinengo, Giulio delle Rovere von Mailand, Scipio 
Galandrino aus Lucca, Scipio Lentulo aus Neapel und PB. BP. Vergerio, gew. Biſchof 
von Capo d'Iſtria (der den Übereifer der Vertreter der rätiihen Orthodorie gelegentlich 
in feine Schranken mies) großen Anſehens beim-Bolf, bei den Beamten und den Häuptern 
der rätifchen Reformation. 6 

Den italienischen Flüchtlingen im Beltlin hatten die III Bünde anfänglich das 
Predigen unterfagt und bloß den Aufenthalt geftattet. 1538 erlaubte aber der Bunbes- 
tag * Verwenden des Hercules Salis und Paulus Mascranicus hin ihnen und allen 
Glaubensgenoſſen in Chiavenna die freie Predigt des Evangeliums. (Die genaue Quellen— 
angabe der Urkunden ꝛc. in C. Cameniſch, Carlo Borromeo und die Gegenref. im Veltlin ꝛc. 10 
Chur 1901, worauf auch für die folg. Daten verwieſen ſei) 1544 erfolgte ein neuer 
Erlaß zu Gunjten der protejtantifchen Lehrer und Prädifanten, welche aber auf privatem 
Mege bezahlt werden mußten. Die Flüchtlinge wurden neuerdings des Schuges ver: 
fihert, mußten aber wegen allfälliger Vergehen und Irrlehren den Amtsleuten eine 
Kaution leiften (ähnliche prophylaltiſche Verordnungen betr. der Unrubigen waren ſchon 15 
1537 erlafjen worden). Die III Bünde, in der Mehrheit proteſtantiſch, unterjtügten 
fortan auch aus politifchen Gründen die Reformation im Beltlin, um dort den fpantich- 
öjterreichifchen Einfluß zu mindern und die Veltliner defto enger an fich zu fetten. So 
wurden auch für die Bündner die Unterthanenländer zum Anlaß des religiöjen Bruder: 
zwijtes, wie bei den Eidgenofien (Kappelerfriege), während bis dahin der Glaubenshaß 20 
ın Graubünden unbelannt geweſen war. Zu Gunften des „alten Glaubens“ im Beltlin 
verbinden fich jett die fatholifch gebliebenen oder unter dem Einfluß der Jeſuiten, Borromeos 
u. a. wieder fatholifch gewordenen Bündner (hauptſächl. im obern Bund) mit den katho— 
liſchen Orten der Schweiz und durd) diefe mit Oſterreich-Mailand. 

Die politifchen und religiöfen Gegenfäge zwifchen den Bünden und ben Beltlinern 25 
wurden zudem immer größer. Die Begeijterung, mit der die Veltliner 1512 die III Bünde 
empfangen batten, war durch mannigfache Beamtenwillfür, Aufhebung von wirklichen oder 
vermeintlichen Rechten, hohe Bußen u. f. w. bei den Peltlinern der Unzufriedenheit ge 
wichen und in den katholiſch gebliebenen oder durch die Gegenreformation wieder ges 
wonnenen wurde namentlid bon Mailand aus der Haß gegen die feerifchen „Herren“ go 
gefhürt, „die ihnen ihre Religion nehmen wollten”. Schwer empfanden fie die Be: 
fimmung vom 14. April 1545, dab „die Papiften feine ausländiichen Prediger haben 
durften“; denn ihre eignen Priefter jtanden auf einer bedenklich niedern Stufe und waren 
zudem wenig zahlreich (Romegialli 1. e. vol. II, ©. 84). Viele Pfründen wurden nicht 
einmal * Vikare beſorgt (der Erzprieſter Salis in Sondrio z. B. genoß vier Pfründen, ss 
hatte aber keinen Vikar) und ſo fanden die eifrigen Prädikanten bald viele Zuhörer. 1547 
erfolgte der erſte ernſte Zuſammenſtoß zwiſchen Katholiken und Proteſtanten, weil in der 
Kirche zu Gaspano Heiligenbilder —— bon einem jungen Parravicini, der in 
Zürich ftudierte) zerftört worden waren. Dies benußten die Katholifen, um vom Bundestag 
zu verlangen, daß fein flüchtiger Proteftant länger ald drei Tage fih im Beltlin auf: 4 
halten dürfe, wurden aber abgemwiefen. Trogdem verließen damals viele Proteftanten das 
Veltlin und fuchten Zuflucht in Genf. 1550 fam der Inquifitor Ghislerio (der ſpätere 
Pius V.) nad Morbegno, Tonfiszierte proteftantische Schriften und wagte fogar den Churer 
Biſchof vor fein Tribunal zu citieren, worauf dieſer ſelbſt feine Wegweiſung veranlaßte. 

1551 plante — nad einem Gerüchte — auch Ofterreih-Spanien, begünftigt durch 5 
die Yage der Dinge in Deutichland, einen Einfall ins Veltlin, die Lage der dortigen Pro— 
tejtanten jchien ganz böfe zu fein, da wurde Mori von Sachſen auch ihr Retter ; vier 
Monate nah dem Paſſauer Vertrage erhielten fie ein neues Toleranzedikt, das trog päpjt- 
licher und jpanifcher Protefte in Kraft blieb. 

Bald machten wieder „unruhige Köpfe” durch ihre Lehren und Vergerio durch fein so 
jelbjtberrliches Auftreten, Einfegen und Abfjegen von Pfarrern ohne Begrüßung der 
Synode, diejer wieder große Sorgen. Um den dogmatiſchen Kontroverjen fortan den 
Riegel zu fchieben, fette 1552 die Synode die Confessio raetica auf, welche 1553, 
nachdem Wergerio, der fie befämpfte, das Land verlafjen batte, auch von den Italienern 
angenonmen wurde. Nun folgten diplomatifche Feldzüge des Papftes und Oſterreich- 55 
Spaniens in die III Bünde, um von diefen bald durd; Drohungen bald mit Hilfe von 
freundlichen Worten und Handelsvergünftigungen im Wettjtreit mit Frankreich ein Bündnis 
(der Päſſe und Söldner wegen) und die Erlaubnis zur Einführung der Inquifition im 
Beltlin zu erhalten. Als dies mißlang, fandte Rom die Kapuziner, die denn auch als: 
bald den Kreuzzug gegen die ketzeriſchen Landesherren predigten und 1556 einen blutigen so 
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Überfall der Proteftanten zu Teglio bewirkten. An der Landesgrenze lauerten Beauf- 
tragte der Inquiſition auf Prädilanten und feerifche Laien, die jih dem mailändifchen 
Gebiete nabten, überfielen fie und fchleppten fie nad Mailand und Rom. Proteſtantiſchen 
Kaufleuten aus den III Bünden und dem Veltlin nahm die Inquifition die Waren weg. 

6 1557 wurde das Toleranzedift erneuert und ausdrüdlich die völlige Gleichberechtigung 
beider Konfeffionen beftätigt.. Daß man proteftantifcherfeit3 auch gewillt war, diefe zu 
refpektieren, bewies 1558 die rätifche Synode, an die die Prädifanten im Beltlin das 
Anfuchen geftellt hatten, fie möchte fich beim Bundestag für Abfchaffung der Meſſe im 
Veltlin verivenden, was fie aber zurückwies. Aud Paolo Sarpi (Breve Relazione di 

ıo Valtellina, Verona 1758) rühmt die Unparteilichfeit der proteftantifchen Amtsleute: Der 
Proteftant Anton Salis — erzählte er — habe die Katholifhen fogar gezwungen, bei 
ihrem Prieſter Rx beichten und diefem zu geborchen. Gegen Ende bes fünften Jahrzehnts 
ſetzen ſich im Veltlin auch die Jeſuiten feſt. Bobadilla kam mit zwölf Genoſſen nach 
Ponte, wo ihnen der Ritter Quadrio ein Heim bot. Oft ausgewieſen, ſind ſie doch immer 

15 — da und finden fortan einen feſten Hinterhalt an den katholiſchen Bündner Ober: 
ändern. 

Alle aber, welche bisher der Unterbrüdung des Proteftantismus im Beltlin ſich ge: 
weiht hatten, überragt weit der „Helb der Gegenreformation”, der Mailänder Kardinal: 
enzbiicof Carlo Borromeo, deſſen Einfluß mit feiner Inthroniſierung als Erzbiſchof von 

© Mailand (1560) fih auch im Veltlin von Tag zu Tag fteigend geltend machte. Nach 
Cantũ (Rivoluzione, ©. 28) war ſchon die Einführung der Jefuiten im Beltlin fein Werl. 

Während die Neformation von außen immer mehr bedroht wurde, begannen in ihrem 
Innern neuerdings Glaubenöftreitigfeiten, an denen der aus Tübingen auf furze Zeit 
nad) Graubünden zurüdgefehrte Vergerio nicht unbeteiligt war, der fich inzwiſchen zum 

25 lutberifhen Anwalt in der Schweiz gemacht hatte und durch feine Agitation den Frieden 
ſtörte. Auch Schwenkfeldiſche Lehren drangen ins Land ein. 

Die Zahl der Proteftanten hatte bisher im Veltlin beitändig zugenommen, aber aud 
der Eifer Roms, fie zu vernichten, der namentlih von Mailand aus entflammt wurde; 
1564 verlangte König Philipp II. von den III Bünden die Auslieferung der „Ketzer“, 

30 wurde aber abgewieſen, worauf wiederum handeltreibende Bündner von der Inquiſition 
in Stalien ergriffen und beraubt wurden. Ein eifriger Parteigänger des Papſtes war in 
Graubünden Johann von Planta, Herr zu Räzüns, der fich aber durch jeinen „Bullen 
handel” auch bei den fatholifhen Bündnern verhaßt machte und feinen „Landesverrat“ 
mit dem Tode büßte. (Vgl. M. Valaer, Johann von Planta ꝛc. Züri, Schultheß 1888.) 

35 Das 1579 geftiftete Kollegium Helveticum in Mailand, ein Wert Borromeos, batte 
niht am wenigſten zum Zwecke, das Veltlin mit jungen Prieftern zu verjehen. Die 
III Bünde erneuerten aber das Verbot der fremden Priefter und jo blieb ihnen vorber: 
band noch das Veltlin verſchloſſen. 

Als ein wirkſames Mittel fahen auch die Männer der Reorganifation der römiſchen 
40 Kirche die geiftlihen Vifitationen an. Seit 1532 hatte das Veltlin feinen Vifitator mehr 

geſehen. Bei dem MWiderftand der III Bünde gegen das Konzil zu Trient und feine Be 
ſchlüſſe konnte der Biichof von Como im Veltlin nichts ausrichten. Giovanni Francesco 
Bonhomini (Buonomi), vom PBapfte zum Bifitator des Bistums Como ernannt, drang 
1578 mit Liſt ins Veltlin ein, indem er die Bündner bat, ihm jeines Podagra wegen 

45 eine Kur in den warmen Bädern zu Bormio zu geftatten. Bon den Amtsleuten als 
„Bat“ freundlihd aufgenommen, begnügte er 9— zuerſt damit, die Dinge kennen zu 
lernen und darüber an Borromeo zu ſchreiben. Auf der Rückreiſe ließ er alle Rückſichten 
fallen, predigte, firmte und dispenſierte, las Meſſe und examinierte die Prieſter, die er 
anfangs am meiſten fürchtete, weil er ihren Lebenswandel tadeln und ſtrafen mußte. In 

60 Bezug auf die Ketzer hat er Feine großen Hoffnungen. (Die ſehr intereſſanten Viſitations⸗ 
berichte find in der Ambrosiana in Mailand und Rom. Genaue Quellenangaben ſiehe 
bei Steffens u. Reinhardt, Nuntiaturberichte, Solothurn 1906, I, ©. 133 ff.). 

1580 betrat Borromeo jelbft unter dem Scheine einer Pilgerfahrt das Beltlin und 
wurde nach eigener Ausfage auch von den proteftantischen Amtsleuten ehrenvoll empfangen, 

55 fonnte aber bier direft nichts ausrichten; hingegen erreichte er um fo mehr auf feinen 
Neifen nach Difentis (Auguft 1581) und ins Mifor (Herbſt 1583), two er „Ketzer burd 
feinen bloßen Anblid befehrte” und andere als „Heren” auf den Scheiterhaufen brachte 
(alles Nähere hierüber fiehe bei Gamenifh, Carlo Borromeo 1. c., ©. 124— 139). 

Eine weitere Bifitationsreife im Veltlin unternahm 1589 Felictano Ninguarda, Biſchof 
so von Como, dem, als einem Landeskinde, die Bünde die paftorale Wirkſamkeit im Addatale 
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nicht verbieten konnten. (Seine Berichte find publiziert in den Atti della visita pastorale 
Diocesana pubbl. per cura della societä storica comense, Como 1892—94). 
Das Mailänder Kapitulat von 1639 verſchaffte dann dem Biſchof zu Como die unbedingte 
Vollmacht zu geiftlichen Viſitationen und zur Vollziehung päpftlider Bullen. 

Mit der Reformation und Gegenreformation im Beltlin eng verwachlen ift das 5 
Schidjal der Landesſchule zu Sondrio, welche die III Bünde nach dem Mufter der 
Zürcher Schulordnung einrichteten, mit der fie einerfeit3 eine Annäherung der Negie- 
renden und der Unterthanen bezwedten und anderfeit3 das Bildungsniveau heben und ber 
ſcholaſtiſch-llerikalen Erziehung eine mehr humaniftifche entgegenfegen wollten. Diefe Schule 
iſt mwahrjcheinlich die erite Simultanfchule, die errichtet wurde; denn fie follte von katho— 10 
liſchen und proteftantifchen Kindern der Bündner und Veltliner zugleich befucht und nur 
der Religionsunterricht follte feparat erteilt werden. Nach mehreren Anläufen wurde 
1582 vom Bundestage zu Davos beichlofjen, daß die Einkünfte der fäfularifierten Propſtei 
zu Teglio dafür verwendet werben jollten; allein von Mailand aus wurde das Merk jo 
lange befämpft, bis die Schule 1585 nad) Chur verlegt wurde. Ein geplanter betvaffneter 15 
Einfall ins Beltlin (1584) zur Unterbrüdung der „Ketzer und der Kegerjchule” von Mais 
land aus, an deſſen Zuftandefommen Carlo Borromeo (geft. 3.Nov. 1584) nicht unjchuldig 
geweſen war, wurde verraten und hatte nicht das ertwünfchte blutige Nefultat. Später 
erfcheint in den Bündner Alten zwar noch oft eine „Schul zu Sonders” (Sondrio), allein 
der Einfall, den die Spanier 1621 ins Beltlin machten und der 600 Proteitanten das 20 
Leben koſtete (Beltlinermord), vernichtete mit der Bündnerberrichaft auch ihre Schule. (Die 
Quellen zu diefer interefjanten Schulgefchichte, zum Aufruhr ꝛc. find angegeben in C. 
Cameniſch, C. Borromeo und die Gegenreformation im Veltlin mit befonderer Berüd: 
fihtigung der Landesfchule zu Sondrio, ©. 141—233 und Beilagen.) 

Die Kämpfe der „Bündnermwirren“, die ſich meift um den Berit des Veltlins drehten, 25 
gebören der politiihen Gefchichte an und können nur im Rahmen der Gejchichte des 
Sojährigen Krieges betrachtet werden. Allerdings ift der Fortſchritt oder Rüchſchritt der 
Reformation im Beltlin, ihr Sein oder Nichtjein eng damit verfnüpft. Diefe endlofen, 
bald offenen bald geheimen Kämpfe und Intriguen können hier aber feinen Pla finden; 
hingegen jet auf die wichtigften Wendepunkte noch furz hingebdeutet. 30 

achdem die Bündner nach dem „Beltlinermord” ihre Unterthanenländer 19 Jahre lang 
mit den Waffen in der Hand oder mit Hilfe der Diplomatie ohne Erfolg zurüdzuerhalten ge 
itrebt hatten, brachte fie das Mailänder Kapitulat 1639 wieder in deren Beiik, allein die 
Ausübung der reformierten Religion wurde allen Eintvohnern verboten. Die bündnerifchen 
Amtsleute, die nicht Fatbolifh waren, durften fich dort zwar während ihrer Amtsdauer 35 
und diejenigen protejtantijchen Bündner, welche Güter im Beltlin hatten, zur Zeit der 
Ernte drei Monate aufhalten, aber feine Prediger halten. Wurden diefen allein gedulbeten 
Proteftanten im Beltlin Kinder geboren, fo mußten fie fatholifch getauft, oder die Taufe 
mußte außerhalb des Veltlins vollzogen werden. 

Das jus circa sacra der Yündner im Veltlin war damit verloren und alle An- 40 
ftrengungen, mit Hilfe Englands und Preußens fpäter günftigere Beftimmungen von 
Oeſterreich⸗Spanien zu erreichen, waren vergebend. Manchmal ließ die Härte in der Aus- 
übung der Artifel nad, allein immer wiederum hören wir von Austreibung der Pro: 
teftanten und die Parteifämpfe und Familienzwiſte, welche die Bündnergefchichte des 
18. Jahrhunderts füllen, waren aud) nicht dazu angethan, fie gegenüber den Kirchenfürjten 45 
in Mailand und Como zu ſchützen. Einzig das Toleranzedikt Joſephs II. brachte ihnen 
vorübergehende Duldung, ohne aber diefe und die ihr verwandte Emigrantenfrage, die 
jeit längerer Zeit die Gemüter erregte, zu löfen. Gerade zur Zeit, da der Kaifer in 
Wien, ald Schiedsrichter in der Ausweifungsfrage der Proteftanten im Veltlin diefen be 
rubigende Zuficherungen zukommen ließ, rüdte Napoleon in Mailand ein und im folgenden 5 
Jahre 1797 ſchlug er das Weltlin zur Gisalpinifchen Republik. Die Bündner hatten dort 
nicht3 mehr zu fagen, das Veltlin teilte fortan die Gejchide Oberitalieng, C. Cameniſch. 

Benantins Fortunatus ſ. Kortunatus Bd VI ©. 131. 

Benatorius, Thomas, geft. 1551. — Will-Nopitſch, Nürnbergiiches Gelehrtenleriton ; 
3.6. E. Schwarz, Thomas Benatorius und die Anfänge der protejlantifchen Ethif, ThStR 55 
1850, ©. 79 ff.; Th. Kolde, Th. VBenatorius, fein Leben und feine litterariiche Thätigteit. Beitr. 
jur bayer. KG XIII, 97 ff. 157 ff. 

Thomas Benatorius (eigentlih Gechauf, daneben wird er auch Jäger genannt), 
wurde ca. 1488 in Nürnberg geboren. Seine weitgehende humaniftifche Bildung wird er 
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bauptfählich in Stalien, wahrjcheinlih in Padua ertworben haben (vgl. Th. Kolde a. a. O. 
©. 176 Anm. 5). Die immer wiederholte Behauptung, daß er Dominikaner geweſen jet, 
berubt auf faljch gelefenen Briefftellen (ebd. S. 98 ff). Im Jahre 1519, in dem er als 
Frühmeſſer in Kornburg bei Nürnberg erwähnt wird, galt er ſchon als angefehener 

5 Humanift und mar ein begeifterter Verehrer Neuchlins, bald auch Luthers. Im Sommer 
1522 wurde er ald Prediger an das Neue Spital nad Nürnberg berufen. Dort ift er, 
von 1533 an als Prediger an der Jakobskirche, abgefehen von einem balbjäbrigen Auf: 
enthalte in Rothenburg vo. d. Tauber, wo er im Sommer 1544 die Neformation des 
dortigen Kirchenweſens einleitete, fein Yeben lang geblieben. Seine wiffenjchaftlichen Inter— 

10 efien waren ſehr vielfeitige. Sie erjtredten fi auch unter dem Einfluß des Aftronomen 
ob. Schöner auf die Mathematik, aber in erſter Linie war er nah Richtung und zeit- 
weiſe auch Lebensführung (ebd. 177. 193f) troß feiner zahlreichen und wertvollen eo 
logifhen Arbeiten Humanift. Im vertrauteften Verkehr ftand er mit Wilibald Pird- 
heimer, auch dann nod, als diefer mit Andreas Ofiander, Menzeslaus Link und den 

ı5 anderen evangeliichen Geiftlichen zerfallen war, ja ihm wurde die Ordnung des Nachlaſſes 
des großen Gelehrten übertragen. Wir fennen von Venatorius nicht wenige lateiniſche 
Gedichte und Verſe, mit denen er die Werke der Freunde Eobanus Hefe, Joach. Came: 
rarius, Andreas Altbamer, PVincentius Obfopoeus und anderer zierte, auch mehrere 
bumaniftifche Gelegenbeitsfchriften, feinen Draco mysticus sive venatio, Nürnberg 

20 1530, feine Querela Ditis (1532) und den auch hierher gehörenden Catechismus minor. 
Hoc est de instituenda iuventute in fide Christiana, Nürnberg 1535, eine für 
die Nürnberger lateinische Schule gedachte humaniftifche Katechismusbearbeitung, die da: 
durch veranlaßt fein wird, daß ihm im Jahre 1534 das ſtädtiſche Schulweſen unterftellt 
worden war (Th. Kolde a.a. O. ©. 173), wertvoller find jedoch feine Ebditionsarbeiten. 

25 So gab er aus dem Nachlaffe Pirdheimers deſſen Iateinifche Überjegung von Tenophons 
Hellenifa (1532) und jelbitftändig Aotoropavors TlAoüros. Aristophanis facetissimi 
Comici Plutos interprete Thoma Venatorio. 1531 heraus, und das größte Verdienft 
nad) diefer Seite bat er fich vielleicht durch die erfte Drudausgabe der Werke des Ardı- 
medes mit der Überjegung des Jacob von Gremona und dem Kommentar des Eutofios 

30 von Aſkalon erworben (ebd. ©. 178). 
Seine erfte felbftftändige theologifche Schrift find feine Axiomata quaedam rerum 

christianarum (1526), eine für einen Priefter aus der Diöcefe Briren zufammengeftellte, 
treffliche Aneinanderreibung der Hauptfäge evangelifcher Lehre. In ihnen vertritt er ſchon 
ganz im Sinne Luthers, nur prägnanter in der Form, einen Gedanken, der und dann in 

35 allen feinen theologischen Schriften wieder begegnet, nämlich die bleibende Bedeutung der 
Taufe, des divini erga nos favoris testimonium ... quasi ancora (ad quam 
divinae misericordiae promissiones expectantes) securi et laeti confugimus. 
Als erfter unter den Nürnberger Geiftlihen weiſt er darin auch alle von Luther ab- 
weichenden Erflärungsverfuche der Abendmahlsworte von Garljtadt, Delolampad und 

0 Zmwingli mit großer Beftimmtheit zurüd. Gegen die Wiedertäufer, fpeziell gegen die Be 
bauptung, daß der Glaube nicht in den Kindern fei, fchrieb er feine Pirdheimer gewidmete 
Schrift Pro baptismo et fide parvulorum 1527. ine rein erbauliche Schrift, die 
den Betvei liefert, wie einfach und findlich fromm der gelebrte Humanift reden konnte, ift 
„Ein kurz Unterricht den fterbenden Menſchen ganz tröftlich” (1527). An ihr fand Luther, der 

45 den Verf. damals noch gar nicht gefannt zu haben jcheint, jo großes Gefallen, daß er fie mit 
einer lobpreifenden Vorrede (2. W. EN 63, 284) neu berausgab, und fie tft auch fpäter nod 
mehrfach herausgegeben und in ähnliche Troftbüchlein aufgenommen worden (Th. Kolde a.a. O. 
©. 118f.). Daß Venatorius aber noch heute in der Gejchichte der Theologie mit Ehren genannt 
wird, verdankt er feinem großen Werfe De virtute Christiana libri tres. Norin- 

so bergae XXIX. on dem Grundgedanken ausgehend, Christianorum virtus est fides 
und dem daraus gefolgerten Sage proprium Christianae philosophiae eredere (voco 
autem summam philosophiae Christi, virtutem fidei, hoc est, fidem quae 
operatur per dilectionem, ut ait Apostolus. Quae virtus, quid est aliud quam 
quidem impellentis spiritus sancti impetus ad recte sentiendum primum de 

55 deo ipso, deinde et ad recte agendum eum proximo.) p. 7” giebt er eine um: 
fafjende Tugend: und Pflichtenlehre (vgl. dazu Schwarz a.a.D. ©. 79ff. u. E. Lutbardt, 
Geſchichte der chriftlichen Ethik, Leipzig 1893 IL, 88 ff.) wodurch er der eigentliche Anfänger 
der proteftantiihen Ethik wurde (vgl. auch den Art. Ethit Bd V, 548, 53 wo aber der Ein- 
fluß der Schule Melanchthons überſchätzt wird). Daß diefes Buch feinen Einfluß ausgeübt 

so hat, lag kaum in der von Späteren (3. B. Schwarz, danach von Sieffert im Art. Ethil) darin 
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gefundenen Hinneigung zum Oſiandrismus, von dem man damals noch nichts wußte, ſondern 
vielmehr darin, daß neben dem, was von Wittenberg ausging, gelehrte theologiſhe 
Arbeiten namentlich von Lutheranern überhaupt recht wenig Beachtung fanden. — Ohne 
eigentliche Polemik, unter Vermeidung aller „Zanklehre — denn wo man viel zankt, 
verleurt man oft die Wahrheit” —, aber doch um den vielen Irrtümern über Taufe 5 
und Abendmahl entgegen zu treten, behandelt Venatorius die Saframentslehre, oder was 
von beiden Saframenten zu hoffen fei, in der Schrift. „Ein kurtze vnterrichtung bon 
bevden facramenten, dem Tauff und Nachtmal Chriſti:“ Nürnberg 1530 (vgl. Th. Kolde 
a. a. O. ©. 161ff.). Auf derfelben Stufe wie die ſchöne Troftichrift vom Jahre 1527 
ftebt feine „Ermanung zum * in der zeyt der verfolgung“, die er Ende September 
1530 wohl im Hinblick auf die bevorſtehende, den Evangeliſchen drohende Entſcheidung 
des Augsburger Reichſstags ausgehen ließ (ebd. S. 165f.). Aus einer Art von exegetiſchen 
Vorträgen, wie fie damals in Süddeutichland öfter vorkamen, wird eine Schrift ertwachien 
fein, die im September 1533 berausfam: In divi Pauli apostoli priorem ad Ti- 
motheum epistolam distributiones XX (Basilae 1533). Es find fi loje an ben 
Tert anfchliegende Auslafjungen mehr dogmatischer als eregetifcher Natur, die feiner Ethik 
an die Seite treten. Nah MWill-Noptitih Nürnberger Gelehrten-Lexikon foll er noch zwei, 
wie es fcheint, heute verfchollene eregetiiche Schriften verfaßt haben, eine dem Rothenburger 
Rat gewidmete In Psalmum CIII et CIV brevis enarratio 1548 und eine ſolche 
In Psalmum LXXXIX aus demjelben Jahre, die dem Heilsbronner Abt Joh. Wirfing 20 
zugeeignet torden wäre — 

Mehrfach finden wir feinen Namen unter offiziellen Veröffentlihungen der Nürn- 
berger Geiftlichkeit, fo unter dem Nürnberger Ratſchlag von 1524, unter der Schrift gegen 
den Paſſauer Domherrn Rupprecht von Mosham 1539 u. f. w., und in dem von Ofiander 
angeregten Streite über die offene Schuld wollte er gegen diefen durch Propositiones 26 
Ba die jedoch auf Luthers Veranlafjung ungedrudt blieben (Th. Kolde a. a. O. 
©. 170f.), aber obwohl er die anderen Geittlichen der Stadt, auch Dfiander an Gelehr: 
ſamkeit weit überragte, hat er eine führende Stelle im Leben der Nürnberger Kirche nie 
eingenommen. Er war und blieb der Gelehrte, der aud an der Polemik feine Freude 
hatte. Nur eine regelrechte Streitfchrift bat er gefchrieben. Als fein Landsmann oh. 30 
Haner (f. d. A. Bd VII ©. 400ff.) feine gegen die evangelifche Redhtfertigungslehre ge- 
richtete Schrift Prophetia vetus ac nova, hoc est vera scripturae interpretatio. 
De syncera cognitione. Lipsiae 1534 hatte ausgeben lafjen, in der Venatorius auch 
eine Schmäbung feiner Vaterſtadt und ihres Kirchenweſens fab, fchrieb er De sola fide 
iustificante nos in oculis Dei, ad Joh. Hanerum epistola apologetica. Norim- 3 
bergae 1534. Seine letten Jahre fielen in die Zeit des Interims, dem er anfangs 
mit den übrigen Geiftlichen widerfprochen hatte, während er bei den fpäteren Verband: 
lungen nicht mehr erwähnt wird. Er ftarb als der letzte wirkliche Humanift unter der 
Nürnberger Geiftlichleit am 4. Februar 1551. Theodor Kolde. 

— 0 

— 5 

Benema, Hermannus, geit. 1787. — 9. Gannegieter, Programma fun. Herm, 40 
Venema, ran. 1787; 3. 9. Berfchuir, Elogium Herm. Venema, ran. 1787 (Goll. Ueber: 
jegung mit Anmerkungen von N. Baffer, „Lofrede op Herman Venema*, Amit. 1801); 
Das neue gelehbrte Europa, XIX, 535—565; 8. Glafius, Godgeleerd Nederland, III, 
459—496; Chr. Sepp, Joh. Stinstra en zijn tijd, Amſt. 1865 passim; W. B. S. Boeles, Fries- 
lands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Leeuwarden 1889, II, 399— 407. 4 

Harm oder Hermannus VBenema wurde 1697 zu Wildervank (Prov. Groningen) von 
wohlhabenden Eltern geboren. In Groningen genoß er den Unterricht, der ihn für bie 
Univerfität vorbereitete, und von 1711—1714 war er dort als Student eingejchrieben. 
Der Niedergang der Groninger Akademie trieb ihn nach Fyranefer, wo er am 12. Sep: 
tember 1714 eingefchrieben wurde und den Unterricht unter anderen von Alb. Schultens, so 
den Bitringas Vater und Sohn und ob. von der Waeijen dem Sohn genoß. Bejonders 
die beiden Vitringas haben ſowohl auf feine theologische Bildung tie auf feine in 
mancher Hinficht freiere Geijtesrichtung großen Einfluß ausgeübt. Unter dem jüngeren 
Vitringa bielt er in den Jahren 1717 und 1718 zwei Disputationen. September 1718 
bejtand er jein Doftoreramen in Theologie und bald darauf vor der Classis von 55 
Franeker fein Proponentseramen, worauf er am 12. Februar 1719 Prediger zu Dronrijp 
bei Franeker wurde. Nach dem Tode von Vitringa dem Jüng. wurde er als defien 
Nachfolger zum Profeſſor in Franeker ernannt, während er bald darauf auch dejjen Wittwe 
heiratete. Am 22. März 1724 bat er fein Profeſſorat mit einer Rede De zelo veritatis et 
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pietatis genuino et charitatis pleno (Fran. 1724) angetreten. An demfelben Tage 
wurde er auch pr Doet. theol. promoviert. — Fünfzig Jahre lang war er eine Zierde 
der Franeker Akademie. Auf viele feiner Schüler übte er großen Einfluß aus. Aus dem 
Ausland zog er viele Studenten zu feinen Vorlefungen. Beſonders Ungarn kamen, um | 

5 ihn zu hören, und ſelbſt Nichttheologen wohnten feinen Worlefungen bei. Im Jahre 1774 
wurde er auf fein eigenes Erſuchen vom Kuratorium emeritiert. Aus freiem Antrieb 
verlieh e8 ihm den Rang und Titel eines Prof. honor. und ließ ibn in dem Genuf 
jeine& vollen Gehaltes. Er ließ fich zu Leeuwarden nieder, wo er am 25. Mai 1787 ftarb. 
Seine Frau Anna Sophia Sydzes (Sixti) war ſchon 1767 geftorben, während auch ver: 

10 fchiedene Kinder ihm im Tode vorausgegangen waren. Nur eine Tochter überlebte ibn. 
In Franeker in der Großen Kirche wurde er begraben. 

Unter den nieberländifchen Theologen nimmt Venema einen der erften Pläße ein. 
Chr. Sepp nennt ihn jelbft „den größten Gelehrten des 18. Jahrhunderts”. Er war 
äußerft jcharffinnig; ein tüchtiger Kenner der orientalifchen Sprachen und des Griechifchen, 

15 außergewöhnlich belefen und vor allem mit einer ungewöhnlichen Kenntnis der Kirchen 
väter und der Werke der Scholaftifer ausgerüftet. Dabei unterftüßte ihn ein vorzügliches 
Gedächtnis. Als Ereget, bejonders des Alten Teftaments, machte er ſich einen großen 
Namen und blieb er hinter Vitringa d. Alt. nicht zurüd. Seine eregetifchen Werte 
zeichnen ſich durch Klarheit, unbefangenes Urteil, felbjtftändige Unterfuhung, große Wahr: 

% heitöliebe und befonders durch Sprachkenntnis und das Eindringen in Gang und Verband 
der Gedanken des Schreibers aus. Sein eregetifches Hauptwerk ift fein Commentarius 
in Psalmos, 6 vol. (1762—66). Über prophetiiche Schriften gab er u.a. aus: Disser- 
tationes ad vaticinia Danielis emblematica (1745), Commentarius ad librum 
prophetiarum Jeremiae, 2 vol. (1765), Sermones vice Commentarii ad librum 

3 prophet. Zachariae (1787), Lectiones academicae ad Ezechiölem (cura J. K. 
Verschuir 1790), Commentarius in prophet. Maliachiae (ed. I®, 1788). — Als 
Kanzelredner zeichnete er, der 1729 auch zum Univerfitätsprediger ernannt worden tar, 
fih nicht aus. Sein Stil war, fowohl im Latein als im Holländifchen, alles weniger 
wie gefällig, eher raub, dann und wann fogar nachläſſig. Jedoch hat er als Prediger 

% fi) das Verdienſt erworben, daß er durch feine einfache und deutliche Terterflärung in 
die Predigtweiſe feiner Tage, die ſehr langweilig und allegorifierend war, eine Ver: 
befjerung brachte. — Für feine Zeit verdienftlih war auch, was Venema in feinen 
Institutiones hist. ecclesiasticae V. ac N. Testamenti (7 tom. Lugd. Bat. et 
Leov. 1777—1783) lieferte. In diefem Werke zeigte er fih als ein jelbitjtändiger, 

85 wahrheitsliebender Gelehrter, der mit Vorliebe Quellenftudien trieb, ſich vor der Antik 
nicht fcheute und durch fein Vorurteil leiten ließ, und der fich befonders durch gründliche 
Gelehrtbeit, Klarheit des Urteild und tiefe Einficht auszeichnete. Den Unterricht in der 
Kirchengeſchichte gab er fichtlich mit großem Intereſſe, und, wie er felbjt in der Vor: 
rede feiner Institutiones (bortfelbjt I, p. 5) fagt, „non sine aliquo adplausu et 

“0 fructu.“ 
Venema wurde zu den Coccejanern gerechnet, ging jedoch feinen eigenen Weg. Seine 

Theologie baute er auf zwei Prinzipien auf: die Vernunft und die hl. Schrift. Er drang 
jedoch feine Meinung niemand auf und war in feinem Urteil über andere jehr milde und 
verträglich, fowie er fih im Umgang mit andern ſtets liebenswürdig und einfach erwies. 

45 Er wurde ald das Haupt der Toleranten angefehen und einige feiner Schüler und Geiſtes— 
verwandten gingen in ihrer Toleranz fo meit, daß fie gegenüber allen vertragjam waren, 
abgejeben von der kirchlichen Orthodoxie. Er war der einzige niederländifche Profeflor, 
der für den focianifcher Irrlehren beichuldigten Mennonitenprediger Joh. Stinftr Partei 
zu nehmen wagte. Kein Wunder, daß auch Venema ſelbſt der Irrlehre beſchuldigt wurde. 

60 Mirklih war er u. a. binfichtlidh der Lehre von der menjchlichen Ohnmacht und der gött: 
lichen Präbdeftination auch nicht durchaus in Übereinftimmung mit der Lehre der Kirche. 
Gegen den Groninger Profeſſor Ant. Driefien, von dem es übrigens befannt ift, daß er 
überall Ketereien juchte und fand, und der von ftreitfüchtigem Charakter war, mußte er 
ſich ſchon früh verteidigen, da diefer ihn der Heterodorie befchuldigt und ſelbſt bei ber 

5 Synode von Gröningen angellagt hatte. Auf mwürdige Weife antiwortete er in „Korte 
Verdediging van syne Eere en Leere“ (Leeuwarden und Harlingen 1735), 
worin er feine Anfichten über den Bund der Werke, die Zurechnung von Adams Sünde, 
den altiven und paffiven Geborfam von Jeſus Chriftus und Die Präbeftination ausein: 
anderſetzte. Drieſſen bielt feine Beſchuldigung aufreht und Venema fchrieb darauf: 

© „Justa cum viro celar. Ant. Driessenio expostulatio (ran. 1736). Das Vertrauen 
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der Orthodoxen genoß Venema jedoch nicht und hat er niemals gewinnen können. Er 
fand jedoch einen mächtigen Beſchützer in dem Statthalter Prinz Wilhelm IV. Nach 
deſſen Tode befonders fuhr man fort, Venema des Socianigmus und Arminianismus zu 
bejchuldigen. Infolge davon ſah er ſich gemötigt, fi in feinen Exerecitationes de 
Christi vera divinitate (Leov. 1755) zu verteidigen. Diefe Schrift, aber vor allem 5 
der jtets zunehmende Drang Vieler fih von den Banden der reformierten Lehre zu löfen, 
betvirfte, daß Venema fernerhin feine Arbeit ungeftört fortfegen konnte, aud während 
jeines Lebensabends bis zu feinem Tode hin thätig. ©. D. van Been. 

Benezuela. — Litteratur. T. C. Dawjon, The South-Amer. Republics, 2. Bd; Jofe 
Gil Fortoul, Hist. constit. de Venezuela (1907); W. Sievers, Venezuela (1888); derj., Süd: 10 
amerika, 1903. 

Die — des Landes von Spanien wurde thatſächlich im Jahre 1823 
errungen; aber es blieb dasjelbe längere Zeit ein befonderer Teil der vereinigten Republif, 
welche auch Columbia und Ecuador umfaßte. Erft (1829) 1830 kam es durd Auf: 
bebung diefer Union zu dem felbitftändigen Staate Venezuela, welcher allerdings durch 15 
eine große Zahl von Bürgerfriegen in jeinen Kulturfortfchritten immer aufs neue ge 
bemmt wurde. So gelangte er denn auch — feit 1864 die „Vereinigten Staaten von 
Venezuela” — bei einer Raumfläche von 1533000 qkm nur zu einer Betvohnerzahl von 
2,6 Millionen (um 1830 allerdings nur etwa 750.000). Der Abſtammung nad bilden 
auch bier die Mifchlinge (Meftizen, Mulatten, Zambos) die große Mehrheit, wohl über 20 
65°/,, während die rein meiße Vevölferung zu faum 10°, geihägt wird. Neger erhielten 
fih aus der Zeit der Sklaverei (aufgehoben im Jahre 1833) wohl 120000, während man 
noch 325000 Indianer annimmt, von welchen aber etwa 270000 zivilifiert find. Faſt 
die gefamte Bewohnerſchaft gehört der katholiſchen Kirche an, deren Religion in ber 
Verfaſſung Venezuelas von 1831 ald die des Staates erflärt ift, jedoch unter Gewährung 26 
freier Kultusausübung für Andersgläubige. 

Die römifchekatholifche Kirche wurde bier ziemlich fpät organifiert. Denn erſt 1637 
wurde Garäcas der Sit des Bistums (Sti. Jakobi de Venezuela) für das ganze Land, 
nachdem dieſes bis dahin von Coro aus (am Golf von Maracaibo) geiſtlich verwaltet 
war. Im jahre 1803 wurde Garäcad Hauptitadt der meu geordneten Kirchenprovinz 30 
(Metropolitanfit), welcher vier Suffraganbistümer unterftehen: Es find Barquifimeto, im 
Jahre 1847 als Diöceje gegründet und 1868 mit einem Biſchof beſetzt; Galabozo, feit 
1863 Diöcefe, in welche 1881 ein Bifchof eingeführt wurde; Sto. Tomas de Guyana 
in Ciudad Bolivar, bereit3 1791 errichtet mit jehr ausgedehntem Sprengel nad) Süden; 
Meriva de Maracaibo, feit 1777 Diöcefe, welche eine bedeutendere Anzahl von Pfarreien 35 
beauffichtigt als der Erzbifhoffis, in welcher Hinſicht die Bistümer Febr verſchieden er⸗ 
ſcheinen (118, 104, 94, 60, 52 Pf.). In ihrem Verhältnis zum Staate hatte die kath. 
Kirche manche neuzeitliche Anordnung binzunehmen; jo 1839 die Aufhebung der Klöfter, 
1873 die Zivilehe ſamt Zivilftandsregifter, ja 1874 auf einige Zeit die Aufrichtung einer 
„Nationalkirche“. 40 

Durch die Duldung nichtlatholifcher Gemeinjchaften fam es zwar ziemlich bald zur 
Herjtellung einer anglilanifhen Gemeinde, fpäter zu zwei Presbpterianergemeinden und 
einer methodiftifchen, dazu einer holländifchreformierten. Erſt 1894 aber bildete fich eine 
deutiche evangeliſche Gemeinde, welche ſich 1902 der preußiichen Landeskirche anſchloß. 
Jedoch Fonnte fie ſich nicht kräftig mweiterenttwideln, da um die Jahrhundertivende die 4 
Zahl der dortigen Deutfchen zurüdging; fie befigen eine Schule, welche gedeiht. Im 
ganzen werden etwa 7000 Proteftanten im Lande fein. 

Der Unterricht der Volksſchule ift zwar gefeglich obligatorisch und unentgeltlich ; doc) 
ift die große Mehrheit der Bewohner des Leſens und Schreibens unfundig. Immerhin 
gab es 1894 bereits fait 2000 Volle: und 59 Mittelfchulen, auch 5 Lebrerfeminare und zo 
eine Univerfität neben 3 anderen wenig entwidelten Hochſchulen. Die Kleriter erhalten 
natürlich in den 5 Priefterfeminarien der Diöcefen ihre Ausbildung. W. Götz. 

Verbeſſerungspunkte, die heſſiſchen. — Chr. v. Rommel, Geſchichte von Heſſen 
Bd 6 u. 7, Caſſel 1837. 1839; H. Heppe, Die Einführung der Verbeſſerungspunkte in Heſſen 
von 1604— 1610 und die Entjtehung der heſſiſchen Kirchenordnung von 1657, Kaſſel 1849; derj., 66 
Kirhengeihichte beider Heijen, 2 Bde, Marburg 1876; A. F. C. Vilmar, Geſchichte d. Confeſſions— 
ftandes der ev. Kirche in Heilen, bej. in Heſſen-Kaſſel, 2. Ausg., Franff. a. M. 1868, ©. 164 ff., 
bier findet jich die jehr ausgedehnte zeitgenöfjtiche Literatur über die Berbejjerungspunfte ©. 306 
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bis 335 zuſammengeſtellt; über die Perſönlichkeit des Landgrafen Morig und ſeine Rolitit 
vgl. den Art. von Lenz AdB 22, 1885, ©. 208 -283. Zuletzt erſchien K. Baumann, Die 
Einführung der Verbefjerungspuntte in Hejjen: Allgem. Evangeliih:Lutheriihe Kirchenzeitung 
1906, Nr. 1. 2. Eine neue Bearbeitung des Themas unter eingehender Berüdjidhtigung der 

5 politiichen Geſchichte iſt erwünſcht. 

In der heſſiſchen Kirche waren im Reformationszeitalter neben der Auguſtana von 
1540 als Lehrnormen in Giltigfeit die Wittenberger Konfordie (Concordia Buceri, 
1536), der Frankfurter Rezeß (1558), die Naumburger Präfatio (1561), und das corpus 
doctrinae Philippieum. Die Pfarrer wurden auf letteres „beitellt und angenommen“ 

10 (feit 1561), die Doktoren der Theologie auf die Augujtana von 1540 verpflichtet. Im 
Jahre 1566 wurde die von Andreas Hyperius ausgearbeitete Kirchenordnung publiziert. 
Nachdem Landgraf Philipp der Großmütige im Jahre 1567 geftorben, wurde Heflen 
unter jeine Söhne geteilt: Landgraf Milhelm (geft. 1591) empfing die Hälfte des Landes 
(Miederheflen, Kafjel), Ludwig (geit. 1604) ein Bierteil (Oberhefjen, Marburg), Philipp 

15 (geit. 1583) die Niedergrafichaft Kabenelnbogen (St. Goar), und Georg (geft. 1596) die 
Obergrafichaft Kapenelnbogen (Darmſtadt). Laut des Teftaments (F. Chr. Schminte, 
Monimenta Hassiaca IV, Cajjel 1765, ©. 577 ff.) follte eine gewiſſe Einheit des poli- 
tifchen Negimentes aufrecht erhalten werben (bezüglid des Landtages, der Univerſitäts— 
verwaltung, der Zollerhebung u. f. w.) und in firchlicher Hinficht bei der hergebrachten 

0 Verfafjung und der hergebrachten Lehre, bei dem Augsburgijchen Bekenntnis und der 
Wittenberger Konkordie, verharrt werden. 

Trotz der Verfchiedenheit der Charaktere und der firchlichen Richtung der vier Brüder 
wurde anfangs der Friede und die Einigkeit nicht weſentlich geſtört. Es dokumentierte 
jih ihre Einigkeit namentlih in der Ziegenhainer Erbverbrüderung (1568), wo unter 

25 anderem über die Abhaltung der Generalfynoden genauere Beitimmungen verabredet 
wurden, dem Erlaſſen einer neuen auf der Grundlage der Agende von 1566 aus 
gearbeiteten vollftändigeren Agende (1574) und in der Stellung, die die Landgrafen 
und die von ihnen im Sabre 1576 in Kafjel verfammelte Generalſynode dem Tor: 
gautschen Buche gegenüber einnahmen. Diefe Synode, an den heſſiſchen Traditionen 

so entjchieden feithaltend, erklärte fih — abgejehen von Hunnius — einftimmig gegen bie 
in diefem Buche vertretene neue Richtung, gegen die angeftrebte Verdrängung des corpus 
doctrinae Philippieum, gegen die Symbolifierung der Privatichriften Luthers, gegen 
die Verdächtigung der Auguftana von 1540 als variata und befonders gegen die ubi- 
quitiftiiche Chriftologie und deren Verbindung mit der Abendmahlslehre. 

85 Anders gejtalteten jich die Verhältniffe, al3 der auf Betreiben der Gemahlin Ludwigs, 
einer twürttembergijchen Prinzeſſin, 1575 berufene Profefjor Agidius Hunnius, ein ebenſo 
gelehrter und jcharffinniger als ftreitbarer Theologe, mehr und mehr, und namentlid 
auf Yudtwig und die Oberhefjen Einfluß gewann. Auf den den Generalfonvent zu Treyſa 
am 24. November 1577 vorbereitenden Konventen und dann aud auf diefem felbit zeigte 

40 es fich, daß neben der altheſſiſchen Richtung eine neue ultralutherifche weite Verbreitung 
und Anerfennung gefunden hatte. Gegenüber dem Bergischen Buche, das zur Beratung 
vorlag, einigte man jich zwar nach langen Streitverhandlungen darüber, daß bis zu deren 
definitiven Erledigung der Gebraud der neuen Redeweiſe in Betreff der Lehre von den 
beiden Naturen Jeſu Chrifti eingejtellt, daß nur über ihre perjönliche Einigung in con- 

45 creto gejprochen, daß die Yehre von der communicatio idiomatum nicht vorgetragen und 
alles Polemiſieren verboten fein ſolle (der Treyjaer Abſchied abgedrudt: H. Heppe, Geld. 
des deutjchen Brotejtantismus in den Jahren 1555— 1581 3. Bd, Marburg 1857, ©. 283 
Anm. 1), aber die definitive Entjcheidung, die einer zufünftigen Generaliynode vorbehalten 
tourde, ift nicht erfolge. Die 1578 in Marburg abgebaltene Generalfynode verjchob fe 

50 aber nicht bloß, ſondern erfannte den consensus aud nur an „unabbrüdhlich allen Teilen 
an ihren in diefem synodo gethanen (weit auseinander gehenden) confessionibus“ und 
über die Tragtveite diefer Neftriktion felbft erhoben jih dann auf den folgenden General: 
ſynoden neue Streitigkeiten (Heppe, KG 1 ©. 387 ff.). Im Jahre 1582 wurde die legte 
Generalfynode gehalten; die Fortführung eines kirchlichen Gemeinfchaftslebens war zur 

655 Unmöglichkeit geworden. Viele oberheilifche Theologen unterzeichneten die Konkordien— 
formel. Landgraf Wilhelm von Heſſel-Kaſſel und fein Bruder Ludwig von Oberbefjen 
vertraten fortan und zivar beide mit voller Entſchiedenheit, entgegengejegte Nichtungen. 
Der mächtige jegensreihe Einfluß, den das im Zentrum Deutichland gelegene und nad 
Kurſachſen größte protejtantiihe Yand bis dahin ausgeübt hatte, war zum Schaden des 

co Protejtantismus infolge diefes Zwieſpalts gebrochen. Landgraf Wilhelm feinerjeits ſchloß 
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fich jest immer enger an die reformierten Theologen und Kirchengemeinſchaften an, berief 
viele der in Sachſen vertriebenen Philippiften in hohe Kirchenämter und führte die Agende 
von 1574 auch in der ibm im Sabre 1583 größtenteild zugefallenen Niedergrafichaft 
Kagenelnbogen ein. 

Nach dem Tode dieſes Fürften begann eine neue Phaſe der Eirchlichen Entwidelung 5 
in Heflen. Landgraf Morig, der ihm im Jahre 1592 nachfolgte, wurde angeefelt von 
den unfrucdhtbaren dogmatiſchen Streitigkeiten feiner Zeit und war ber Überzeugung, daß, 
um die evangelifche Kirche zu beleben, das Wort Gottes ganz anders ald bisher und zu— 
mal nach feiner joteriologifchen und überhaupt feiner unmittelbar auf das Leben wirken: 
den Seite vertvertet werden müſſe und die Kirche ſelbſt einer neuen Reform bebürfe. 10 
Von diefem Standpunkte aus ift er dann aber zu Neaktionsbeftrebungen gelangt, die ihn 
über die bis dahin in Heſſen eingehaltenen Grenzen weit hinausführten und bewirkten, 
daß er die Duldung des Luthertums in Heſſen ebenfo einfeitig auszufchließen bemüht 
war, mie man in Sachſen den Philippismus einfeitig ausgefchlofien hatte. Morig war 
ein bochbegabter und energiſcher Mann. Sehr forgfältig, namentlid) von Tobias Hom: 15 
bergf und Kaspar Cruciger erzogen, hatte er fih in jungen Jahren eine über alle Ge- 
biete der Wiſſenſchaft, auch auf das theologifche fich erftredende Gelehrſamkeit angeeignet 
und fonnte mit 15 Jahren in einer von der theologijhen und philofophifchen Fakultät 
mit ihm vorgenommenen Prüfung glänzend beitehen, auch befaß er eine nicht geringe 
Beredfamteit. 20 

Seine eigene Berechtigung zu einem reformatorifchen — war ihm nicht im 
geringſten zweifelhaft, er hatte eine hohe Auffaſſung von den Rechten und Pflichten, die 
ihm als Hüter beider Tafeln und als oberſtem Biſchof des Landes zukämen und ſie war, 
wie durch die ganze Strömung der Zeit, ſo durch die Verhältniſſe, wie ſie damals in 
Heſſen ig noch genährt worden. Seit 1582, als die Generalfynoden aufhörten, waren die 25 
wichtigſten Kirchenfachen jtatt an diefe, an die fürftliche Kanzlei und damit an den Landes: 
berrn gebracht worden. Auch die epiffopale Stellung der Superintendenten war in der 
legten Zeit vielfach beeinträchtigt worden, fie waren in mancher Hinfiht zu bloßen Re 
ferenten berabgefunfen. Um jeinen Einfluß noch zu verftärfen, errichtete Morig 1599 
ein mit der Kanzlei in Kaſſel verbundenes Konfiftorium, dem er die Prüfung, Anjtellung 30 
und Beauffichtigung der Pfarrer übertrug und dann 1610 an deſſen Stelle einen mit 
allen epiftopalen Rechten ausgerüfteten „abgejonderten (d. h. von der Kanzlei getrennten) 
Kirchenrat und Konfiftorium” in Marburg. 

Mancherlei Umftände haben die beabfichtigte Reformation erfchwert. Vor allem 
fiel in das Gewicht, daß der größte Teil des Volkes ein evangelifches Bewußtſein noch 85 
nicht bejaß und unfundig des Leſens, nicht leicht zu einer höheren Stufe der hriftlichen 
Erkenntnis emporzuheben war. In der Antaftung feines Kultus und namentlid der 
aus den Zeiten der vorreformatorijchen Kirche berübergenommenen Zeremonien und 
der noch vielfah vorhandenen und von nicht wenigen verehrten Bilder, ſah es eine 
weſentliche Beeinträchtigung feiner Religion. Der Adel neigte um fo mehr zum Widerftande, 40 
da er mit dem Landgrafen wegen des Patronatörechtes und des Umfanges der epiſkopalen 
Rechte im Streite lag. In Oberhefien aber war. von der früheren Negierung eine andere 
Richtung gepflegt worden und wurde von vielen mit ganzer Überzeugung vertreten. 

Landgraf Morig ift, jo lange fein Oheim Ludwig von Marburg lebte, nur langjam 
und vorfichtig vorgegangen. Bor allem juchte er im diefer Zeit Leute feiner Richtung 46 
für die oberen Kirchenämter zu gewinnen. Er berief unter anderen den 1591 aus 
Sachſen vertriebenen Greg. Schönfeldt zum Superintendenten in Kafjel, den Georg Rei: 
mann, einen Schüler des Andreas Hyperius, zum Superintendenten in Allendorf. Der 
erfte Verfuch einer Reform aber, den er 1603 in der ganz unter jächjischen Einfluß 
ftehenden Stadt Schmalkalden unternahm, indem er hier den lateinifchen Geſang, die 0 
Bilder, die Konjefration und Elevation beim Abendmahl und anderes abzuſchaffen juchte, 
mißglüdte ganz und gar. 

Anders ftellte er jich, ald im Oktober 1604 Landgraf Ludwig in Marburg gejtorben 
war, nach deſſen Teitament das Oberfürftentum Heffen zur Hälfte (die Marburger) ihm, 
zur anderen Hälfte (die Gießener) feinem Better Ludwig II. von Darmſtadt zufiel. Zwar 55 
hatte der Tejtator verordnet, daß die Erben bei Verluft ihres Erbes bei der dem Kaiſer 
Karl V. 1530 zu Augsburg übergebenen Konfeffion und deren Apologte verbleiben 
jollten, aber Mori hielt dafür, daß die von ihm beabfichtigten Neformen diejer Bes 
ftimmung nicht zumiderliefen. Auch die Auguftana von 1540 war ja von jeher in folder 
Weife bezeichnet worden und fie allein die in Helen offiziell eingeführte. Beltimmungen 60 
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zum Vorteile des neuen Luthertums und etwa gar des Ubiquitismus waren aber in das 
Teftament nicht aufgenommen worden. 

Im Jahre 1605 ließ Morig einen kurzen hriftlichen Begriff über das Brotbrecen 
veröffentlihen und führte e8 dann jofort in Kaffel und den Grafichaften Ziegenbain und 

B ange rntge und zwar fait ohne Widerfpruch ein. In erfter Linie glaubte er 
nun aber feine Reformation in Marburg, dem Hauptbollwerk des Yuthertums, und im 
übrigen Oberheſſen zur Durhführung bringen zu müfjen. Unter dem 16. Juni 1605 
ließ er den Marburger Theologen, unter denen als eifrige und charaktervolle Yutberaner 
die Profefjoren Joh. Winkelmann (feit 1592), Balthafar Menger (feit 1592, auch Epborus 

ıo der Stipendiaten), der Superintendent Heinrich Leuchter und der Archidiafonus Konrad 
Dietrich hervorragten, befehlen, die Lehre von der Ubiquität nicht ferner vorzutragen und 
von allem zankfüchtigen Weſen abzuftehen. Als biergegen von dieſen Theologen ein 
Proteft eingelegt wurde, ließ er ihnen einige Artikel zur ftrikteften Nachachtung mitteilen und 
fie zur Berolgung der Beichlüffe des Trepfaer Generallonvent® und der nachfolgenden 

16 Generalfunoden ermabnen. 
Dieje fog. Verbefferungspunfte, die eine meittragende Bedeutung erlangt 

haben, beftimmten: 1. „daß die gefährlichen und unerbaulicdhen Disputationes und Streit 
von der Perſon Chriſti eingezogen und von der Allentbalbenheit Chrifti und mas berfelben 
anhängig ift in concreto, als „Chriftus iſt allenthalben“, und nicht in abstracto „die 

20 Menſchheit Chrifti ift allentbalben” gelehrt; — 2. daß die zehn Gebote Gottes, mie fie 
der Herr felbit geredet... gelehrt und gelernt, und die noch vom Papſttum an etlichen 
Orten überbliebenen Bilder abgetban ; — 3. daß in der Adminiftration und Gebrauch des 
bl. Abendmahls das gefegnete Brot nach der Einfegung des Herrn folle gebrochen werden“ 
(Heppe, Verbefierungspuntte ©. 15). — Statt diefer drei zählen einzelne Altenftüde, in: 

25 dem fie den ziveiten Artifel in zwei (de abolitione imaginum und de redintegratione 
decalogi) zerlegen, vier Verbeflerungspunfte auf. 

Daß es ſich in Wirklichkeit nicht bloß um diefe drei rejp. vier Artikel, fondern um 
eine viel weiter greifende Reformation, wofür diefe Artikel die Anknüpfungspunkte fein 
follten, handelte, konnte den Einfichtsvolleren nicht verborgen bleiben. Die Marburger 

so Theologen legten alsbald einen motivierten Proteft ein und machten geltend, daß te bei 
ihrer Annahme auf die Synodalabichiede nicht verpflichtet worden und diefe überhaupt 
nicht giltig feien, daß die anbefohlene Einteilung des Dekalogs dem Katechiämus Luthers 
utiderlaufe und das Brotbrechen der Abendmahlslehre Galvins Vorſchub leiſte. Der 
andgraf war aber feſt entichlofjen diefen Widerſtand zu brechen. Nachdem er zuvor 

5 mit den bier genannten Theologen perfönlich aber vergeblich unterhandelt hatte, defretierte 
er deren Abjegung. — Aber nun erhob fich eine immer ftürmifcher werdende Bewegung 
Die Bürgerfhaft fcharte fih um die ihr teuren Geiftlichen, die Stipendiaten forderten ibre 
Entlafjung. Vergeblich bemühten fi die Superintendenten Schönfeld von Kafjel und 
Sconer von Ziegenhain, die Mori nad Marburg berufen hatte, vergeblich auch Morig 

so felbit, der an die Bürger und Studenten Anfprachen bielt, die Gemüter zu — — 
Nach der Abreiſe des Landgrafen kam es am 6. Auguſt zu einem Aufruhr. Das Voll 
drang bewaffnet in die Kirche, in der Schoner über die Verbeſſerungspunkte predigen 
follte, mißbandelte ihn, Schönfeld und andere Geiftliche auf greuliche Weiſe und rüjtete 
fich, eventuell auch dem Landgrafen felbit Widerftand zu leiften. Aber ſchon in der nädjiten 

#5 Nacht rücte diefer heran, bejegte das Schloß und zug von allen Seiten Truppen berbe, 
die Bürgerfchaft wurde gezwungen, fi zu unterwerfen, und wurde entwaffne. Am 
9. Auguft wurden alle Bürger zum Gottesdienfte befohlen, nach deſſen Schluſſe der Land— 
raf eine herzbeiwegliche Anrede hielt und fofort alle Bilder aus der Kirche entfernen lieh. 
m folgenden Sonntage wurde das hl. Abendmahl nad) reformiertem Ritus gefeiert, 

50 der Landgraf nahm daran teil. Schlieglih wurden auf Bitten Schönfelds diejenigen, 
die als Aufrührer gefangen gefegt waren, begnadigt, aber nur äußerlich war dadurd die 
Ruhe mwiederbergeftellt. — Auch in anderen Teilen Oberheſſens und ſelbſt in Niederbeflen 
erhob fich jett jtarker Widerfpruch gegen die Einführung der Verbeſſerungspunkte. Weder 
Unterbandlungen noch Verhöre und Drohungen wollten frudhten. 

65 Um durchgreifendere Mafregeln vorzubereiten, berief nunmehr Morig im Dezember 
1605 die Superintendenten und Landvögte zu einem Konvente nah Kafjel. Diejer ſchlug 
vor: 1. die Erlaſſung eines Mandates, durch das die Superintendenten und weltlichen 
Beamten zur Einführung der Verbefjerungspunfte autorifiert wurden; 2. die Zulaſſung 
zum bl. Abendmahle auch folcher, welche die heſſiſche Abendmahlslehre nicht acceptierten, 

so zu geſtatten; 3. die Einführung einer noch zu veranftaltenden Sammlung von Gebeten und 
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Geſängen in allen Gemeinden und eines auf der Grundlage der alten agendariſchen 
Katecheſe und des lutheriſchen Katechismus auszuarbeitenden Landeskatechismus; 4. zur För— 
derung der Konſolidation der Reformen die Einrichtung eines Konſiſtoriums in Marburg. 
Die Mandate wurden alsbald erlaſſen, die Ausarbeitung des Katechismus und Geſangbuches 
in Angriff genommen (Heppe ebend. ©. 41ff.) — Als aber der Widerſtand, unter 5 
anderem namentlich der des Adeld an der Werra, fortdauerte, auch die Entjegung von 
zehn oberheſſiſchen Geiftlichen nicht abjchredte, und in den Gemeinden immer größerer 
Streit mit ihren Pfarrern fich erhob, überhaupt die Verwirrung fich nur fteigerte, ent: 
ſchloß fich der Landgraf, die ſynodale Repräfentation zu Hilfe zu nehmen, von der er 
bis dahin gänzlich abgejehen hatte. Er berief zuerft auf den 17. Januar 1607 Diöcefan- 
ſynoden nad Kaſſel, Eſchwege, Marburg und St. Goar, auf denen eine ſtarke Majorität 
fih für die Verbeſſerungspunkte erflärte, und dann auf den 12. April desfelben Jahres eine 
Generalſynode nad) Kaſſel. Dieje entfaltete im Intereſſe der Neformen und der Heritellung 
einer Einhelligfeit in Kultus und Lehre eine reiche Thätigkeit und faßte den Beichluß, 
daß der 1605 jchon vorbereitete und vom Landgrafen nachmals bereits redigierte Kate: 15 
hismus allgemein in Heſſen eingeführt werde. Der Landgraf ließ ihn, nachdem er noch 
einmal nad der Synode revidiert worden war, 1607 unter dem Titel „Kinderlehre für 
hriftliche Schulen und Kirchen in Heſſen“ druden und publizieren. Die Synode ver: 
fügte ferner die Herausgabe eines Geſangbuches und infolge diefes Beſchluſſes erfchienen 
unter der Autorität des Landgrafen 1607 die Pfalmen Lobwaſſers und dann 1612 das ao 
erſte wollftändige beffifche Gefangbudh, in dem neben den Pialmen auch die bisher vom 
Volke gefungenen Lieder Aufnahme fanden. Die Synode verfaßte ferner ein Bekenntnis 
in jechs Artikeln, durch das die heſſiſche Kirche öffentlich ihren Anſchluß an die refor- 
mierte Kirche dokumentierte. Es handelte über die alleinige Autorität der bl. Schrift, die 
Einteilung des Defalogs, das Bilderverbot (Abſchaffung der Bilder), die Lehre von der 25 
Perfon Chrifti, von der Prädeitination und dem bl. Abendmahl. Nachdem dieſes Be: 
lenntnis vom Zandgrafen genehmigt worden, erichien e8 noch 1607 unter dem Titel: 
„Shriftliches und richtiges Glaubensbefenntnis des jüngft in anno 1607 zu Kafjel in 
geilen gehaltenen synodi generalis“. Außerdem traf die Synode Anordnungen über 
inführung von Katechismuspredigten u. ſ. w. (Heppe ebend. ©. 64ff.). 30 

Unmittelbar nach der Generalfynode begab jih Moritz, von Schönfeld und mehreren 
Räten begleitet, nadı Allendorf und Ejchtvege und verhandelte mit den renitenten Geiſt— 
lihen und dem renitenten Adel der Werragegend. Aber er war, gejtügt auf ein Gut: 
achten mehrerer theologifcher Fakultäten, nur zur Anerkennung des zweiten Verbeſſerungs— 
punftes, und zwar auch nur bedingungsmeife, zu bringen. Schließlich wurde eine Anzahl 35 
von Pfarrern entjegt und etliche gefangen genommen und feftgehalten bis ſich der Adel 
untertwarf. — Ahnlichem Widerjtande begegnete Morig im Stiftslande Hersfeld. — Der 
bärtefte Kampf erhob ſich in der Herrichaft Schmalfalden und bat zehn Jahre fich 
bingezogen. In der Stadt Schmalkalden jelbit kam es zu einer Volkserhebung, die mit 
Waffengewalt niedergewworfen werden mußte; die Bilder fonnten aus den Kirchen nur 40 
unter dem Schuße der Musketiere entfernt werden. — Auch nad ſolchen Maßregelungen 
regte fih in den eben genannten Gegenden und in Oberheſſen namentlich in den Städten 
Frankenberg, Kirchhain, Treyſa und Marburg immer aufs neue Oppofition. Eine 
Unterfuhung in Marburg jtellte feit, daß dafelbft noch 264 Renitente tvaren. Die 
Verwirrung var groß und das Firchliche Leben für lange Zeit tief gefchädigt. Viele 45 
blieben dem Abendmahlstiſche fern oder fommunizierten, wenn % an der Örenze wohnten, 
auswärts. — Der Landgraf bat in den nädhitfolgenden Jahren, und zwar gerade auch im 
Interefje der Befeftigung feiner Reformation, dem Schulweſen große Aufmerkfamfeit zu: 
getvandt. Das von ihm (1599) errichtete collegium Mauritianum in Kaſſel ver: 
wandelte er 1618 in eine Ritterafademie, in der auch über Theologie gelefen wurde. 50 
Unter dem 6. Januar 1618 erließ er ein neues Negulativ, das auf den Grundſätzen des 
Wolfgang NRatihius und Johannes Sturm bafierte, für die Stadtſchulen. Nach Kräften 
trug er auch für den Unterricht in den Dörfern Sorge. Seine Beſchickung der Dorb- 
rechter Synode aber, wo der Heidelberger Katechismus als Belenntnisbuch der gefamten 
reformierten Kirche anerlannt wurde, beivirkte, daß diefer Katechismus in den höheren 55 
Schulen und in vielen Stabtichulen in Gebrauch genommen wurde. 

Hand in Hand mit diefen Firchlihen Kämpfen gingen nun aber auch politifche und 
dann auch friegerifche und dieſe gefährdeten nicht nur die Forteriftenz des Kafjeler Fürften- 
tums, jondern führten auch in vielen Gebieten Hefjens, namentlich Oberheſſens, eine Reaf- 
tion zu Gunſten des Luthertums berbei. Ludwig V. von Darmitadt (1596—1626), der 60 
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Miterbe Oberheſſens, war eifrig bemüht, die Stellung feiner Linie, die nach dem 
Teftament Philipps des Großmütigen nicht berechtigt war, bei der oberjten Zeitung der 
heſſiſchen Lande in jeder Hinficht mitzumwirken, zu heben. Zunächſt proteftierte er gegen 
das Tejtament Ludwigs von Marburg und forderte, eine Teilung Oberheſſens nad 

5 Köpfen verlangend, einen größeren Anteil als die Hälfte Als dann ein Aufträgal- 
gericht gegen feine Anfprüche entjchied, juchte er die durch die Reformen des Landgrafen 
Moritz gejchaffene Konjtellation zu feinen Gunjten auszjubeuten. Er erfannte nun die 
teitamentarifchen Beitimmungen bes Erblaſſers an, aber nur um jet das ganze Oberfürften- 
tum für fih in Anfpruch zu nehmen, da Moris die Beitimmungen auf firchlichem Gebiete 

10 verlegt habe. Er ſchloß fich enger und enger an die lutherifchen Reichsftände und an den 
römifchen Kaiſer an und fämpfte im 30jährigen Kriege auf deſſen Seite. — Die eriten 
Mafregeln, die Ludwig, abgejeben von einer Anklage bei dem Neichshofrate, ergriff, be: 
itanden darin, daß er die in Marburg ausgewiejenen Profeſſoren veranlaßte, ſich nad 
Darmftadt zu begeben und feinen Schuß für fih und ihr Bekenntnis anzurufen, und in 

15 Gießen, erſt ein Gymnafium (Oft. 1605), an deſſen Spige er Job. Winkelmann ftellte 
und (7. Dit. 1607) dann eine lutheriſche Gegenuniverfität, an die er unter anderen 
H. Yeuchter und B. Menger berief, eröffnete. Weiter beftimnte er durch eine 1607 er 
lajjene Definitorialordnung, daß fortan alle Geiftlihe auf die unveränderte Augsbura. 
Konfeffion, die Schmalkaldiſchen Artikel u. f. w. verpflichtet werden follten. — Im Jabre 

20 1623 erklärte der Neichshofrat den Yandgrafen Moris feines Erbes für verluftig. Die 
Kurfürjten von Köln und Sachſen, die mit der Erefution des Urteild beauftragt wurden, 
befegten in Gemeinjchaft mit liguiftiichen Truppen unter Tilly Oberheſſen und Nieder: 
heſſen. Die reformierten Profefjoren und Pfarrer wurden abgefegt und zwei Jahre 
jpäter die lutheriſche Univerfität von Gießen nah Marburg verlegt. Niederheſſen, 

35 mit Ausnahme von Kafjel und Umgegend, wurde als Pfand für die Entjichädigungs 
gelder, zu deren Zahlung Morig verurteilt war, mit Truppen belegt, Oberbefien 
aber zum lutheriſchen Belenntnis zurüdgeführtt. Morig, durch all das Unbeil, 
das über das Land und ihn gelommen war, ganz gebrochen, entfagte 1627 zu 
Gunſten jeines Sohnes Wilhelm der Regierung. Dieſer, Wilhelm V., ſah ſich ge 

so nötigt, noch 1627 mit 2. Georg II. von Darmftadt "(1626—1661), Ludwigs V. Nach 
folger, einen Bertrag abzufchliegen, durd den er auf Oberheſſen, Schmalfalden und 
die Niedergrafichaft Katzenelnbogen verzichtete. Auch in diefen beiden Landesteilen wurden 
nun die reformierten Prediger verdrängt und der lutherifche Kultus und das lutheriſche 
Belenntnis eingeführt. 

35 Eine befjere Zeit ſchien für Heſſen-Kaſſel aufzugeben, al3 Guſtav Adolf von Schweden, 
an den fih Wilhelm V. mit ganzer Entjchiedenheit anſchloß, in Deutſchland erſchien. Als 
dann aber nad) dejjen Tod alsbald wieder eine unglüdliche Wendung für die Sache des 
Proteftantismus eintrat, wurde in erjter Linie auch das reformierte Helen in Mitleiden: 
ſchaft gejegt. Niederhefien wurde unter die Adminiftration Georg II. geſtellt. Wilbelm 

40 ſtarb geächtet und als Flüchtling in Yeer. — Anders und glüdlicher geftalteten ſich die 
Verhältnifje unter der Witwe MWilbelms V., der Landgräfin Amalie Elifaberb, die ale 
Vormünderin ihres Sohnes Wilhelm die Regierung übernahm. Sie befiegte in mebreren 
Treffen Georg II. Der Vertrag von 1627 wurde aufgehoben und dagegen (14. April 1646) ein 
Einigkeits- und Tilgungsvertrag, der im Osnabrüder Frieden beftätigt und durch einen Rezeß 

45 ergänzt wurde, abgeſchloſſen; Heſſen-Kaſſel wurde wieder in den Beſitz der Marburger Hälfte 
Oberheſſens, Schmalfaldens und der Niedergrafichaft geſetzt. Der Friedensschluß garantierte 
in firchlicher Hinficht den status quo, d. h. die genannten Landesteile blieben lutheriſch. 
Zu Gunjten der wenigen NReformierten, die fich dort noch fanden, wurde nur das aus: 
bedungen, daß fie fich zu Gemeinden zufammenthun dürften und gewiſſe Kirchen reip. 

so ihren Mitgebrauch und bier und dort gewiſſe Einkünfte zu beanfpruchen hätten. Gemäß 
eines Vertrages vom 19. Februar wurde das Univerfitätspermögen geteilt. Am 5. Mat 
1650 wurde in Gießen eine Iutberifche und im Juni 1653 in Marbur eine reformierte 
Univerfität errichtet. Am 27. Dezember 1657 wurde von Landgraf Wilbelm VI. eine 
auf der Grundlage der alten heſſiſchen Kirchenordnungen im weſentlichen reformiert ge 

65 haltene, aber mit Rüdficht auf die lutherischen Yandesbetwohner auch diefer Seite möglichſt 
Rechnung tragende Kirchenordnung für die Gejamtlande Heſſen-Kaſſels publiziert, aber in 
Oberheſſen fam allgemeiner als dieje die Darmjtädter Kirchenordnung von 1562 in Ge 
braud). (8: W. Hafjencamp) E. Mirbt. 

Verdammmis ſ. d. U. Höllenjtrafen Bb VIII ©. 199. 
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Berden, Bistum. — Chron. ep. Verdens. (von 786—1482) bei Leibniz, Script. rer. 
Brunsv. II ©. 211ff.; Ser. episc. MGSS XIII ©. 343; Haud, KG Deutihlands II ©. 3907.; 
F. Wichmann, Unterjuhungen z. Älteren Gejd. des Bistums Verden, Gött. Differt. 1904. 

E3 giebt feine zuverläffige Nachricht über den Urfprung des Bistums Verden. Zivar 
ift eine Urkunde Karla d. Gr. vom 19. Juni 786 erhalten, nad) welder er u Verden 5 
ein Bistum gründet und es auf Befehl des Papftes Hadrian, des EB. Lul und der 
übrigen Bischöfe und auf den Nat Alkuins einem Priefter Namens Suitbert übertragen, 
jeine Grenzen beitimmt und es Mainz untergeordnet bat (Dipl. Karl. I ©. 333 ff. 
Nr. 240). ber diefe Urkunde ift eine zweifelloje Fälfchung, angefertigt erft 1155—1157 
(f. Tangl in den Mitt. des nit. f. Öften. Geſch. XVIII ©. 53 ff). Da es unmöglich ı0 
ift, echte Beitandteile auszufondern, mie Hüffer, Korveyer Studien ©. 154ff. unter: 
nommen bat, jo gebt ihr für die Entitehbung des Bistums jeder Wert ab; fie bat nur 
Bedeutung für die Beitrebungen der Verdener Bifhöfe im 12. Jahrhundert. Mit der 
Urkunde Kalle der angebliche erjte Bifchof Suitbert; er ift lediglich eine Verdoppelung des 
Stifters von Kaiferswert. Dagegen iſt vielleicht der zweite Name der Bijchofsreibe ı5 
biftorifh. Er lautet bier, tvie in der Chron. ep. Verd. Spatto; Spatto wird in ber 
Chronit al® abbas Amarbaracensis oder Amarbacensis bezeihnet. Das Kloiter 
fann nur in dem fränkischen Klofter Amorbah wiedergefunden werden. Nun haben die 
Ann. neer. Fuldens, } 2. Juni 788 eine Notiz über den Tod des Bilchofs Pacificus 
(SS XIII ©. 168). Von einem Bifchof dieſes Samen ift nichts befannt. Dieje ver: 20 
jchiedenen Notizen bat zuerſt J. ©. dv. Edart in feinen Comment. de reb. Franc. 
orient. I, 1729 ©. 698 fombiniert. Er löfte Spatto auf in s. Patto, erflärte Patto 
für Abkürzung von Pacificus, getvann dadurch einen Abt von Amorbach, der zugleich Bifchof 
var, deijen Aufnahme in das Fuldiſche Todtenbuh nichts Unmögliches hatte. Eine ge: 
wiſſe Stüte erhalten diefe Vermutungen dadurch, daß der nächſte Name der Verbener 35 
Biſchofsliſte Tagko, Thanco, in den Ann. neer. Fuld. zu 808 in der Form Tanucho 
oder Danucho ch findet (S. 470). Nimmt man fie an, jo gewinnt man die Vorftellung, 
daß die Gegend um Verden dem Klofter Amorbah zur Miffionsarbeit übertviefen war 
und daß Karl nad einiger Zeit dem Abt des Klofters als dem Leiter der Miffion die 
Stellung eines Biſchofs übertrug. 30 

Doch ift auch der urjprüngliche Sig des Bistums nicht ficher. Sicher bezeugt ift 
Verden gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts durch Rimbert Vita Ansk. 22 ©. 47 und 
durch die Urfunde Ludwigs d. D. vom 14. Juni 849, B. M. 1353. Jüngere ſächſiſche Quellen 
jeit dem 13. Jahrhundert ie dagegen von einer urfprünglichen Gründung des Big: 
tums in Barbotwiel und der Verlegung nad) Verden i. %. 814 (De fundat. quar. Sax. 3 
ecel. bei Leibniz I ©. 260, Niederdeutiche Chronif von Bardewiel bei Zeibniz III ©. 216). 
Eine Stüge für diefe Nachricht glaubt man darin zu finden, daß im Liber censuum 
der römifchen Kirche vom Ende des 12. Jahrhunderts Bardowiek als Suffraganbistum 
von Bremen genannt iſt (Ausgabe v. Fabre I S. 166). Aber daß man in Rom um 
1190 annahm, es beftehe damals in Bardowief ein Bistum, giebt fein Hecht zu der 40 
Vermutung, es habe fih in Rom die Kunde von der urjprünglichen Gründung des 
Bistums in Berden erhalten. Die ſächſiſchen Nachrichten aus dem 13. Jahrhundert aber 
find zu jung, ald daß fie für eine Thatſache des 8. irgend in Betracht fommen könnten. 
Das Gleiche gilt von der Nachricht der Sächſ. Weltchronif ec. 137 (MG Deutiche Chron. II 
©. 152), daß das Bistum in Kovende d. i. Kuhfelde im Kr. Salzivedel gegründet worden 
fei. Daß die gefäljchte Stiftungsurfunde Verden als Sit des Bistums nennt, macht 
ziemlich ficher, daß es in der Mitte des 12. Jahrhunderts feine Tradition über die 
Gründung in Bardowiek gab. Die darauf bezügliden Nachrichten find erjt nach 1157 
entitanden. Man mwird danadı die Gründung in Verden als das Wahrſcheinlichſte be- 
trachten müſſen. 50 

Zu der Verdener Diöceje gehörten die Gaue Moſidi, Bardengau, Drevani, Dfter: 
walde. Sie waren zum Teil von Wenden bewohnt. Unter diefen bielt fich das Heiden- 
tum bis ins 13. Jahrhundert (f. den Bf. Honorius’ III. an Konrad von Porto, Weitf. 
UB. V ©. 153 Nr. 324), während es bei den Deutfchen im Laufe des neunten ver: 
ſchwunden fein wird. bb 

Biſchofsliſte. Patto, geſt. 2. Juni 788; Tagko, geſt. 808; ??; Haruth, geſt. 829; 
Helmgaud 831 und 838 erwähnt; Waldgar 847 und 849 erw.; Gerolf 868 und 873 
erw.; Wigbert 874 und 895 erw.; Bernar I. — ; Adaltvard, geit. 933; Amolong, geit. 
962; Brun J. 962— 976; Erp 976— 994 ; Bernar II. 994— 1014; Widyer 1014— 1031; 
Ihietmar I. 1031—1034; Brun II. 1034— 1049; Sigebert 1049—1060; Nichbert co 
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1060 — ?; Hartvih?—1097; Mazo 1097—1117 (sie), Tbietmar II. 1116—1148; 
Hermann 1148—1167; Hugo 1167— 1180; Tammo 1180—?; Rudolf ?—1205; Iſo 
1205—1231; Luder 1231—1251; Gerhard dv. Hoya 1251—1269; Konrad v. Braun: 
ſchweig 1275— 1300; Friedrich v. Honftedt 1300— 1312; Nitolaus Kettelhodt 1312— 1331; 

5 Johann v. Göttingen 1331—1341; Daniel v. Wichtrich 1342— 1364; Gerhard v. Berg 
1364; Rudolf Rühle 1365—1368; Heintih v. Langeln 1369—1381; Johann 
v. Zefterfletb 1381—1388; Otto v. Braunſchweig 1389—1395; Dietrih v. Niehm 
1395—1399; Konrad v. Soltau 1399—1407; Ulrih v. Albed 1407—1409; Heinrid 
v. Hova 1409— 1426; Johann v. Azel 1426— 1470; Barthold v. Landsberg 1470—1502; 

10 Chriftoph dv. Braunfchtweig 1503—1558. Hand. 

Berdienft. — K. H. Wirth, Der Begriff des meritum bei Tertullian (Diſſ.), Leipzig 
1892; derſ., Der Berdienitbegriff in der chriftlihen Kirche nad) feiner geidichtlihen Entwide: 
lung dargejtellt, II. Der Berdienitbegriff bei Eyprian, Leipzig 1901; Herm. Schultz, Der jittliche 
Begriff des Verdienites und feine Anwendung auf das Verjtändnis des Werkes Chriſti, 

15 TnSt 67 (1894), ©. 1-50. 245—314: E. Stange, Einleitung in die Ethik II, Leipzig 1901; 
Paulfen, Syſtem der Ethik, 2. Aufl. 1891, Bud II, 5, 12; Weger:Welte, Kirchenlezifon, Art. 
Berdienit von Kirſchkamp KIT, 690-694; Pruner, Lehrbud der katholifhen Moraltheologie 
2. Aufl. 1883: Allgm. Moraltheologie 5 Hptit. $2: Verdienjtlichteit (3. Aufl. 1902 f.). Zur 
Ergänzung vgl. V. Gnade Bb VI, 717, Lohn Bd XI, 605ff. und Consilia evangelica 

203 IV 27Aff. 

1. Der Begriff Verdienſt (das), im religiös-ethiſchen Sinne genommen bezeichnet 
einen fundamentalen Gegenfat der Konfeffionen, infofern er im Katholicismus das Ber: 
hältnis des Menſchen zu Gott recht eigentlich benennt, während er im Protejtantismus 
für dasjelbe ſchlechthin abgelehnt wird. Nach fatholifher Anſchauung handelt es ſich 

25 nämlich in der Religion darum, daß der Menjch nad dem Tode die ewige Seligfeit von 
Gott als Lohn für jeine Verdienfte empfange. Unter Verdienſt find bier allgemein zu 
verjtehen: Werke, durch die der Menjch freiwillig im Dienfte Gottes etwas geleiftet und 
einen Anfprucd auf Lohn erworben bat. Von diefer Betrachtungsweiſe aus ergiebt ſich 
aber notiwendig noch ein anderer und engerer Begriff von Verdienſt, nämlich der eines 

0 Werkes, welches über das erforderliche Normalmaß d. h. auf fittlihem Gebiete über das 
Plihtmäßige hinausgeht. Wo daher dieſe Vorftellung begegnet, da ift jener allgemeinere 
Begriff von Verdienſt vorausgejeßt und miteingefchloffen. Gemäß dem aber, daß katholiſche 
und evangelifche Sittlichfeit und Religiofität fi als die von Menfhen gemachte und erdachte 
und die göttlich gewollte voneinander unterfcheiden, finden wir jenen Begriff von Verdienſt 

35 auch in der von der chrijtlichen Offenbarung fich löfenden Ethik wieder. Damit ift zugleich 
angedeutet, daß der ganze Vorftellungskreis, der ſich um den Begriff „Verdienft” gruppiert, 
legten Endes außerdhriftlicher Herkunft ift. Abgeleiteterweife erſt ergiebt ſich das Problem, 
ob und twie der Begriff Verdienft auf Chrifti Leiftung angewendet worden ift und ange: 
wendet werden kann. 

40 2. Die Wurzeln des religiöſen Verdienſtgedankens liegen in der jüdiſchen Religiofität. 
Während bei den Haffishen Zeugen der israelitiichen Frömmigkeit jeder Gedanke an 
menſchliches Verdienft durd den Glauben an Israels Erwählung ausgefchloffen und nur 
die Möglichkeit offen gelafjen ift, daß ein großer Teil des Volkes durch eigene Schuld 
das ihm von Jahves Gnade zugedachte Heil verfcherze und dem Gerichte verfalle, jo tritt 

5 im nacherilifchen Judentume immer deutlicher der Gedanke eines Rechtöverbältnifies 
zwiſchen Gott und den Menſchen hervor, in welchem zwar Gottes freie Gnade nicht völlig 
ausgeichaltet, aber doch auf die Zuficherung von Lohn an die Guten und Frommen be 
ihränft ift. Indem zugleich die Endhoffnung mehr und mehr auf das Jenſeits gebt, 
wird die doppelfeitige Vergeltung nach dem Tode eriwartet (Da 12,2; 4. Esr 7, 32f}.). 

5 Das Buch Tobith iſt ein typiſches Zeugnis für diefe jüdiſche Anficht von dem religiöjen 
Verhältnifje und Verhalten; denn alle feine Ermahnungen find auf den Ton gejtimmt: 
dav doviedons to Ve, Arrododnosrai oo 4, 14; jenes Gott dienen erfolgt aber 
bauptjächlich durch Beten, Faften und Almofengeben. Worausjegung dafür iſt der Ge 
danke der menfchlihen Willensfreibeit, wie ihn Palm. Salom. 9, 4f. ausipredhen. Be 

55 fonders eingehend und folgerichtig find dieſe Ideen in der talmudifch-midrafifchen Theo: 
logie ausgeführt (Weber-Schnedermann, Jüdiſche Theologie 2. Aufl. 1897, 8 59—66). 
Das Grundſchema für das religiöfe Verhalten des Menſchen ift dies, da er erſtens durch 
Grfüllung der Gebote, zweitens durch gute Werke (se. als überpflichtige freie Leitungen), 
die MIT vor dem göttlichen Nichter gewinne. In diefem Begriffe find aber die zwei 
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Momente enthalten, daß der göttlichen Forderun sag geleiftet worden fei, und daß 
man infolge defjen ein meritum, Anjpruch auf Lohn habe (Weber ©. 277. 79). Charal: 
teriftifch ift hierbei das atomiftifche Zählen und Wägen der einzelnen Leiftungen, der 
guten wie der böfen, der menfchlihen wie der göttlihen. Wie fich die Leiftung mefjen 
und wägen läßt, jo aud der Lohn (72%). „In diefem Geben und Empfangen, Leiſten 5 
und Gegenleiften vollzieht fih das Gemeinfchaftsverhältnis zwifchen Gott und Israel“ 
(I. ce. ©. 304). Beſonders wichtig und folgenreich find noch die zwei Gedanken, einmal, 
daß auch für die grundlegenden Heilsthaten Gottes menjchliches Verdienſt die Voraus: 
ſetzung bildet — un des Verdienſtes Abrahams willen hat der Heilige feine Welt ge: 
ihaffen Pesikta 200b — fodann daß das Verdienſt der Gerechten, z. B. der Väter, ı0 
anderen zu gute gerechnet werden kann. Deutlich erkennen wir in bem allen die be: 
berrjhenden Gedanken der pharifäifchen Frömmigkeit. Den Grundzügen nad findet fich 
diefer Moralismus auch bei Philo von Alexandria, jo jedoch, daß ein bellenifch-philo- 
fopbifcher Einjchlag bervortritt (vgl. Bo XV, 361), fowohl im Dualismus, als in ber 
rein individualiftiichen Betrachtungsmweife. Hierin ift Plato fein Vorgänger, der in mehreren 15 
Geſprächen den Gedanken ausführt, daß nad) dem Tode ein Gericht über alle Seelen 
ftattfinde, bei dem fie xara tiy d&lav (Phaedon 113 E) ebenjo den Lohn ihrer guten, 
wie die Strafe für ihre böfen Thaten davontragen (Rep. X, 614ff.; Gorg. 523 ff.; 
Phaedon 113f.). Dabei wird allerdings der bloße Verdienjtgedante überboten durch den 
andern, daß der nad) Gerechtigkeit und Tugend Strebende nad) Möglichkeit ſuche Suowüvoda: © 
deod und daher von Gott gewiß nicht vernacdhläjfigt werde (Rep. X, 613 AB). Solche 
Gedanken, um die Trias Gott, Tugend, Unfterblichkeit gruppiert, ftellen die religiös- 
— Gedankenwelt des gebildeten idealiſtiſchen Heidentums dar, als das Chriſtentum 
auftrat. 

3. Schon durch feine israelitiſche Fundamentierung iſt es bedingt, daß dem Evangelium 26 
urjprünglich der Verdienftgedante fremd ift. Nach urchriftlicher Anſchauung gebt alles 
Heil des Menſchen auf Gott und feine in Chrifto erwählende Gnade zurüd. Dieje Er: 
kenntnis wird nur durch den Umſtand erſchwert, dab Jeſus in feinen Auseinanderjegungen 
mit dem Judentume gerade gern vom Lohne redet. Aber bei näherem Zufeben wird 
deutlich, daß Jeſus bald in feet ſpricht, die gerade ein wirkliches Verdienſt aus- 80 
jchließen (z. B. Mt 10, 41f. vgl. mit Mt 25, 37—40), bald wieder den Glauben an Gott 
üben will, dem, wie überall, die Wirklichkeit zu miderfprechen jcheint (vgl. Mt 6, 1ff.). 
Seine ſchönſten Gleichnifje zielen gerade u, jeden Gedanken an ein Verdienſt des 
Menjchen bei Gott abzulehnen (Mit 20, 1ff.; Ze 15,17 ff); das Himmelreih iſt nicht 
auf ein Recht der Menfchen, ſondern auf Gottes Gnade aufgebaut (Mt 18, 23ff.). Be: 35 
berrjcht dieſer Grundſatz die gefamte apoftolifche Litteratur, fo ift e8 vor allem Paulus 
geweſen, der ihn gegen phariſäiſch gefinnte Judenchriſten mit großem Nachdruck und ſieg— 
baftem Erfolge vertreten hat, ein Zeuge der Gnabe nicht bloß mit Worten, fondern aud) 
durch die Thatjachen feines Lebens. Darum bat er vor allem aud an Abraham nachzu— 
mweifen gejucht, daß ihm nicht für Werke ein Lohn nad) Verdienſt (6 uodös zara Öpellnna) 40 
von Gott gezahlt worden jei (Nö 4), fondern aus freier Gnade eine Verheifung für ihn 
und feine Nachlommen gegeben (Ga 3). Unmöglich könne daher das fpäter gegebene Gejet 
den Sinn haben, daß e3 den Menſchen zu verdienftlichen Werken aufrufe. Wie fcheinbar 
widerfprechende Ausjagen des Paulus zu diefen flaren Grundgedanken feiner Lehre fich 
verhalten, darüber vgl. Bd XI, 610f. 45 

4. Iſt nun aber zweifellos, daß jenes pharifätiche Judenchriſtentum, welches Paulus 
zu befämpfen hatte, die Grundidee des Evangeliums verfannte und verkehrte, fo zeigt 
ung auch die ältejte heidendhriftliche Litteratur der apoftoliichen Väter und der Apologeten, 
daß bier alsbald und wie unmwillfürlih das Evangelium in das Schema des Verbienit- 
edankens eingefpannt wurde. Die häufige Anführung der in der Septuaginta mitges 50 

führten Apokryphen fogleich bei den apoftoliichen Vätern ift hierfür bedeutfam (vgl. Bd I, 
625F.). Die berrichenden Gedanken find diefe: In der Taufe werden die Sünden bes 
vorangegangenen Lebens vergeben (Herm. mand. IV, 3, 1; Justin. apol. I, 61, 94C; 
Tert. de bapt. 1). Darin und in der Verheißung zukünftiger Güter erjchöpft fich 
eigentlich die Gnade Gottes (vgl. 1 Clem. 7,4). Denn der Getaufte hat nunmehr bie 55 
Aufgabe, fih vor Sünden zu hüten und die Gebote Gottes, das „neue Geſetz“ Chrifti 
zu halten, damit er in der Vergeltung, die bei der Auferftehung jtattfindet, das ewige 
Leben ererbe (Herm. vis. I, 3, 4a; 2 Clem. 8, 4). Vorausſetzung dafür ift die aner- 
ihaffene Freiheit des Willens, kraft deren der Menſch das Gute wählen und Gottes 
Gefje erfüllen fann (Herm. mand. 12, 3, 5—5, 1; Justin apol. II, 7. 14; Tert. eo 
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de anima 21). Bei Hermas erſcheint auch bereits der Begriff des Verdienſtes als einer 
über das Gebotene hinausgehenden guten Handlung: sim. V, 3,3 da» öe u dyador 
nomons Ftarös rs Evroljs Toü Veod, veavıWd neoınomon Ödfav nEoLoooTenar 
zal Eon Fwöoföreoos naod to Ve od Zueiles elvaı, ein Grundſatz, der mand. IV, 

54,2 auf den verwitweten Ehegatten, der nicht wieder heiratet, angewendet wird. 
5. Während aber bei den älteren und jpeziell den griechiſchen Lehrern der Lohn— 

gedanke in platonifcher Weiſe mit der Verähnlihung an Gott verfnüpft und fo ermäßigt 
twird, giebt ihm zuerjt der Abendländer Tertullian die ftreng rechtliche Ausprägung, die 
in dem Begriffe meritum vorliegt. Die ganze damit zufammenhängende Wortfamilie 

10 begegnet häufig in feinen Schriften (Wirth ©. 13—17; H. Schuls ©. 24). Allerdings 
braucht er das Wort meritum meift in dem fchon bei Hermas angedeuteten Sinne, daf 
es eine freie überpflichtige Leiftung bedeutet (Wirth ©. 17—22). Liegt aber dem fchon 
die allgemeinere Vorftellung vom „Verdienen“ zu Grunde, fo fpricht e8 auch Tertullian 
oft aus, daß es überhaupt darauf anfomme, deum promereri oder demereri, d. b. 

15 Gott fich zu verpflichten durch gute Werke, insbefondere auch durch satisfactiones für 
noch vorfallende Sünden (Wirth S. 25 ff.), damit man auf diefem Wege im Gerichte 
Lohn von dem gerechten Vergelter empfange vgl. apol. 18: viros a primordio in sae- 
culum emisit (sc. deus) spiritu divino inundatos, quo praedicarent deum uni- 
cum esse — quas demerendo sibi diseiplinas determinaverit, quae ignoratis et 

%» desertis et observatis his praemia destinarit, ut qui producto aeyo isto iudi- 
caturus sit suos cultores in vitae aeternae retributionem, profanos in ignem —, 
suscitatis omnibus ab initio defunctis et reformatis et recensitis ad utriusque 
meriti dispunctionem. So hat Tertullian das panae Chriftentum unter das Schema 
opera und merces, pericula und praemium befaßt (vgl. bei. de resurr. carn. 

25 8. 15. 21) und ift dadurch tonangebend für den abendländifchen Katholicismus geworden. 
Cyprian wandelt durchaus in den Bahnen feines Lehrers Tertullian und jtellt befonders 
in feinen Schriften de ecel. unit. und de opere et eleemos. die Verdienſtlehre als 
fatholifches Gemeingut dar vgl. de unit. 15: iustitia opus est, ut promereri quis 
possit deum iudicem; praeceptis eius et monitis obtemperandum est, ut ac- 

30 eipiant merita nostra mercedem; de op. et el. 26: quae illa erit — operan- 
tium gloria, quam grandis et summa laetitia, cum populum suum dominus 
coeperit recensere et meritis atque operibus nostris praemia contribuens, pro 
terrenis coelestia, pro temporalibus sempiterna, pro modicis magna praestareete. 
Praeclara et divina res — salutaris operatio, — res posita in potestate fa- 

3 cientis — verum dei munus et maximum, infirmis necessarium, fortibus 
gloriosum, quo christianus adiutus perfert gratiam spiritalem, promeretur 
Christum iudiceem, deum computat debitorem — nusquam dominus meritis 
nostris ad praemium deerit. or allem erwerben die befonderen überpflichtigen 
Werke der Chrijten ſolch Verdienft, wie Almofen, Faſten, Ehelofigkeit und bejonders das 

+ Martyrium (vgl. Schul ©. 33). Daneben fehlt allerdings bei den Abendländern, 
ipeziell audy Cyprian, nicht der Preis der Gnade, die als Kraft des bl. Geiſtes zur vita 
virtutum befähigt: dei est inquam, dei est omne, quod possumus (de gratia 
dei 4. 5), vgl. auch fpäter Ambrofius (Schuls ©. 34f.), doch it gerade derjelbe Am: 
brofius (im Ünterſchiede von Cyprian, de laps. 17f.) für die Übertragbarkeit der Ver: 

45 dienfte eingetreten. So ermahnt er die Eltern, ihre Töchter zur Jungfräulichkeit zu 
erzieben, ut habere possitis, quarum meritis vestra delicta redimantur (de 
virg. 2, 2) 

9*— Erſt Auguſtin hat eine Anſchauung von der Gnade folgerichtig durchgeführt, die 
zunächſt die ganze abendländiſche Verdienſtlehre zu beſeitigen — Doch Hr zu bevor: 

50 worten, daß diefe nicht gerade an Pelagius einen Vertreter hatte, der vielmehr ganz an 
den alten griechiſchen Moralismus erinnert (vgl. ep. ad Demetr. Bb XV, 757, 4 a). Im 
Zufammenhange mit feiner Lehre von der Sünde und der fittlichen Unfreibeit des ge- 
fallenen Menſchen lehnt Auguftin es ab, daß das meritum im liberum arbitrium 
voluntatis twurzele (enchir. ad Laur. 32); vielmehr muß erft Gottes ſchöpferiſche Gnade 

55 im Menjchen einen guten Willen hervorrufen, alfo ohne vorangehende verdienftliche Werke 
(de grat. Chr. 24; de nat. et grat.4). Nolentem praevenit, ut velit, volentem 
subsequitur ne frustra velit (enchir. J. e.). Das wirkt Gott durch den hl. Geift d. b. 
durch inspiratio caritatis, und das ift die eigentliche „Gnade” im Sinne Augufting (vol. 
Bd XV, 756). Diefer bedarf e8 aber nicht nur einmal für den Anfang des neuen Lebens 

60 (gr. operans), jondern in singulis nostris actibus est necessaria (de gestis Pel. 56; 
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gr. cooperans, de gr. et lib. arbitr. 33). Den vollen Ernſt der freien göttlichen 
Gnadenthat behauptete Auguftin durch feine Lehren von der abjoluten Präbeltination, 
von der Unmiberjtehlichleit der innerlichen Gotteswirfung und von der Mitteilung eines 
donum perseverantiae an die zum Heile Präbdeftinierten. Trotzdem fällt er nicht ganz 
aus dem Schema der Berdienftlehre heraus, fjondern erkennt es an, daß Gott in der 5 
That die menjchlichen merita fröne. Aber: non deus coronat merita tua tanquam 
merita tua, sed tanquam dona sua (de grat. et lib. arb. 15); per hoc et ipsum 
hominis meritum donum est gratuitum (ep. 186, 10); etiam ipsa hominis bona 
merita esse dei munera (enchir. 107) vgl. noch serm. 297, 6; de gest. Pelag. 35. 
So bielt dod auch Auguftin, obgleich er auf die neue Richtung des befreiten Willens ı0 
den Nachdruck legt, daran feit, daß der Erlöfte fich Verdienfte eriverben müfje und könne, 
ebenfo wie das der Menfch im Urftande follte (enchir. 106). Eine direkte Übertragung 
der merita lehrt er nicht, um jo bedeutfamer iſt e8, daß er doch Meßopfer und Almoſen 
den Verftorbenen zu gute fommen läßt, ſolchen nämlich qui cum viverent, ut haec 
sibi postea possint prodesse meruerunt (enchir. 110). 15 

7. Bon bier aus ift die weitere Entmwidelung, die die Verdienftlehre im Katholicismus 
gehabt bat, zu begreifen. Allmählich ift es gelungen, das evangelifche Moment der 
Auguftiniichen Lehre auszufcheiden und „die Gnade” der Neligiofität des Verdienſtes ein- 
zugliedern und dienjtbar zu machen. Worbereitet wurde dies dadurch, daß man ben 
tragenden Unterbau der Auguftinifchen Lehre, die abfolute Prädeftination famt den Folgejägen, 20 
bejeitigte und im weſentlichen zu der älteren Lehre einer bedingten Prädeftination (quorum 
merita praescivit, eorum praemia praedestinavit, Ambrosius de fide V, 6, 83) 
zurüdlenfte. Gregor d. Gr. (geft. 604) ſcheint allerdings die Auguftinifche Prädeſtinations— 
lehre feitzubalten (moral. 33, 21, 38) betont, daß die gratia praeveniens nicht ante- 
cedentibus meritis zu teil werde (in Hi 18, 40, 63), aber führt doch viel ftärfer ala 25 
Auguftin die ganze Betrachtung auf die merita hinaus. Wirkt die Gnade zuerſt 
ohne ung, jo muß doch alsbald unfer freier Wille gehorchend und zuftimmend mitwirken 
(mor. 33, 21, 38; 24, 10, 24). Praeveniente ergo gratia et bona voluntate 
subsequente hoc quod omnipotentis dei est, fit meritum nostrum (in Ez. hom. 
I, 9,2). Um der vorgebenden Gnade willen danken mir, weil aber unfer freier Wille so 
ihr gefolgt ift, nobis retribui praemia speramus (mor. 33, 21, 40), und zivar per 
impensam gratiam in extremo iudicio ita remunerat nobis, ac si solis pro- 
cessisset ex nobis (mor. 16, 24, 30). Hier und anderwärts (3. B. in Ez. I, 9, 2) 
erläutert er feine Gedanken an 1 Ko 15, 10, nur daß er betont: ich habe mit der Gnade 
zuſammengewirkt. So ift ſchon bier die Umbiegung der Auguftinifchen Gedanken deutlich: 85 
die Gnade jelbft ftellt noch nicht das Heil ber, jondern macht es nur möglich, fie befchafft 
die unumgänglichen Vorausfegungen für ein erfolgreiches Wirken des freien Willens. 
ar — Gottſchalks (853) beförderte das Vordringen dieſer ſemi-auguſtiniſchen 

enkweiſe. 
8. Die großen Scholaſtiker des MA.s haben mit ſtrengerer Syſtematik die Verdienſt- #9 

lehre und die Gnabenlehre zufammengearbeitet. Grundlegend iſt Petrus Lombarbus 
(vgl. Bd XI, 638, 238 ff). Zur Ergänzung des dort Gefagten ſei hinzugefügt, daß der 
Zombarde mit Berufung au Auguttin behauptet, der Menſch habe audy vor der Sünde 
der fpezifiichen Gnade d. i. der gr. operans und cooperans bedurft, um merita zu 
eriverben und das ewige Leben zu verdienen (II, dist. 24,1; 29,1). Der gefallene 45 
Menſch braudt fie außer zum adiuvare auch noch zum sanare. Das Weſen ber 
Gnade bejteht aber in fittlichen Kräften (virtutes). Aus dem Zuſammenwirken dieſer 
und des freien Willens gehen die Akte d. b. die Willensregungen (motus animi) und 
die äußeren bona opera hervor. Erſt dieſe inneren und äußeren Alte find meritorifch, 
denn nullum meritum est in homine, quod non sit per liberum arbitrium. 50 
Wenn ed daher heit, das ewige Leben werde gratis gegeben, fo beſage das nicht quia 
non meritis datur, sed quia (mit Rüdfiht auf den Anteil der gr. oper.) data 
sunt per gratiam et ipsa merita, quibus datur (II, dist. 27). Welche Geftalt bie 
Heilsgewißheit auf diefe MWeife gewinnt, zeigt die von Luther oft Fritifierte Definition 
der Hoffnung: est certa exspeetatio futurae beatitudinis veniens ex dei gratia 55 
et meritis praecedentibus vel ipsam spem — vel rem speratam. Sine meritis 
enim aliquid sperare, non spes, sed praesumptio diei potest (lib. IV, dist. 26,1). 
Von großem Einflufje auf die Folgezeit wurde die gefchlofjene Geftalt, die Thomas 
Aquinas der Lehre gab. Hier ift die ganze Religion auf das meritum als Zielpunkt 
eingeftellt, und doch ſcheint «8, als jei die volle Auguftinifche Gnadenlehre fejtgehalten co 
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(vgl. bef. Summa Th. II, 1 qu. 109—114). Indeſſen muß, um mit leßterem zu be 
ginnen, bei Thomas eine zwiefache Gnade unterfchieden werden, von der nur die eine, 
die habituale, dem Heildgebiete fpezifiich angehört, während dagegen die andere, meiſt 
auxilium dei moventis, auxilium gratiae oder ähnlich genannt, über das gefamte 

5 Gebiet des göttlihen Wirkens fich erjtredt und jeder Kreatur dazu verhilft, daß fie in 
dem empfangenen Guten erhalten werde und mittelft desſelben fich bethätige. Denn 
nulla res creata potest in quemeunque actum prodire nisi virtute motionis 
divinae (qu. 109, 9 conel. ef. 1). Dieſe göttliche Bethätigung ift freilich verſchieden 
je nad) der Art der Kreatur, verſchieden auch bei dem urfprünglihen und dem fündigen 

10 Menjchen, und deshalb jcheint e8 manchmal fo, als handle es hier ſich um eine neufchöpferiiche 
Gnade; im Prinzip aber ift fie überall fich gleih als die Kaujalität des primum movens 
simplieiter (qu. 109, 1). Daß ihr Charakter fein fpezifiich heilmäßiger ift, gebt ent: 
ſcheidend daraus hervor, daß diefe Art der Gnade nicht binreicht, um den Werfen des 
Menihen den meritoriichen Charakter zu verleihen, wenn er auch im Urftande blof 

15 mittelſt jene auxilium dei moventis Gott über alles lieben fonnte (qu. 109, 2. 3; 
112,2 ſ. u.). Da aljo diefe fozufagen natürliche Gnade als ein ſtets gleicher Faltor 
in allen Säten des Thomas mit enthalten ift, jo fann man gleichſam um ihn die ganze 
Nechnung lürzen, und behält dann nur die gratia habitualis, oder virtus gratuita 
als das religiös entjcheidende übrig. So ergiebt ſich folgende Geſamtanſchauung. Der 

20 Menſch ſoll ſich durch merita das ewige Leben, die visio dei verdienen. Aber vieles 
Ziel liegt über die gefchaffene El: Natur hinaus. Ideo homo per sua na- 
turalia non potest producere opera meritoria proportionata vitae aeternae, 
sed ad hoc requiritur altior virtus quae est virtus gratiae (qu. 109, 5). Dice 
virtus infulsa oder gratia habitualis oder gratia gratum faciens brauchte auch der 

25 Menſch in statu naturae integrae, nämlid ad operandum et volendum bonum 
supernaturale — quod est meritorium, während er fie in statu naturae cor- 
ruptae überdies dazu braucht, daß die Natur geheilt werde (l. c. 2). Zweck und Weien 
der Gnade muß aber an dem Verhältnis zur natura integra Har werden. In dieſer 
fann der Menſch Gott super omniä diligere, aber nicht ex caritate. Dazu bedarf 

30 er der Gnade, denn caritas diligit deum super omnia eminentius quam natura 
(l.e.). Aljo ad implendum mandata legis — nicht jchledhthin, fondern — secun- 
dum debitum modum, per quem eorum impletio est meritoria, requiritur 
gratia (l.c. art. 5). Diefe gr. heißt einesteil® operans, in quantum animam sanat 
vel iustificat, andernteil$ cooperans in quantum est prineipium operis meritori, 

35 quod ex libero arbitrio procedit (qu. 111, 2 vgl. 109, 6 conel.). Das erſte durd 
die gr. operans gewirkte Verdienſt iſt der motus liberi arbitrii, fraft deſſen mir 
der Gerechtigkeit des uns gerecht machenden Gottes zuftimmen (qu. 111, ad 2). Denn 
natürlich gilt: homo sua voluntate facit opera meritoria vitae aeternae, ivenn 
auch fein Wille durdy die Gnade präpariert werden muß (qu. 109, 5 ad 1). Streng 

40 genommen bürfte freilich von einem mereri des Menfchen bei Gott nicht geredet werben, 
wohl aber secundum praesuppositionem divinae ordinationis, ita scilicet ut id 
homo consequatur a deo per suam operationem quasi mercedem, ad quod 
deus ei virtutem operandi deputavit (quaest. 114, 1). Sofern man daher auf den 
Anteil des menjchlichen liberum arbitrium an jedem meritorifchen Werke fiebt, kann 

45 man nur von einen meritum e congruo d.i. nad) Billigfeit reden; fofern es aber zu 
glei procedit ex gratia spiritus sancti, sic est meritorium vitae aeternae ex 
condigno (quaest. 114, 3). Ebenſo verdient fich der Gerechte Mehrung der Gnade 
oder der Liebe (114, 8). Noch entiteht die Frage, wie verhält fi des Menjchen Ber: 
dienft zum erften Empfang der Gnade. Streng wird abgelehnt, daß der Menſch ſich 

60 diefe verdienen fünne (quaest. 114, 5), ebenjo wie, daß er die reparatio post lap- 
sum verdienen fönne (l. e. 7). Aber eine praeparatio des Menſchen auf die Gnade, 
eine facere quod in se est wirb gefordert (quaest. 109, 6; 112, 3). Dieje könne 
und müſſe der Menſch mit feinem liberum arbitrium — natürli non sine auxilio 
dei moventis — leiften. Sie ift zwar imperfeeta verglidyen mit derjenigen prae- 

5 paratio, die zugleid mit der infusio gratiae ftattfindet, aber auf fie folge, infofern fie 
zugleih a movente deo jtamme, necessario sive infallibiliter infusio gratiae 
(112, 3). Zwar nicht an diefer, wohl aber an anderer Stelle wendet Thomas auf die 
opera extra caritatem facta den Begriff eines meritum congrui an, durch welche 
vor allem die dispositio ad gratiam verdient werde (suppl. quaest. 14, 4). Schon 

© Bonaventura aber drüdt fich direkt jo aus, daß die gratia gratum faciens zivar nicht 
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merito condigni, aber doch merito congrui verdient werde (breviloqu. V, 2). Duns 
Scotus aber und die Nominaliften fcheinen einerfeits den Verdienſtgedanken zu fritifieren, 
indem alle an der freien acceptatio Gottes hängt, aber wie auf allen Gebieten, fo 
endet auch bier diefe „moderne“ Kritik in kirchlichem Pofitivismus, ja in dem Maße als 
eigentlich alles Verdienſt nur de congruo ift, „verichtwinden die Unterfchiede, durch 5 
die bei den Thomiften das Vertrauen auf die eigne Leiftung noch eingefchränft wird“ 
(Schulg S. 296). Die habituale Gnade aber ald Bedingung verdienjtlihen Werkes hat 
nur noch den Sinn, daß nach Gottes Anordnung die verdienftlichen Werke den Stempel 
der Kirchlichkeit tragen müſſen, denn die Kirche teilt als Berwalterin der Sakramente 
den erforderlichen Gnaben-habitus mit. So verläuft der Heilöprozeß die Stadien des 10 
meritum de congruo, indem der Menſch facit, quod in se est, der dadurch bedingten 
Mitteilung der prima gratia und ber dur das Zuſammenwirken von gratia und 
liberum arbitrium geleifteten merita de condigno, melde Mehrung der Gnade und 
die ewige Seligkeit verdienen (vgl. Seeberg, Dogmengeſchichte II, 186F.). Inſoweit diefer 
gerablinige Prozeß durch die Sünde unterbrochen wird, treten am Anfange die Taufe und 16 
dann das Bußfatrament unterftügend ein, aber die damit verbundene Sündenvergebung ift nur 
— denn das Entſcheidende bleiben die merita. Die Scholaſtik hat zugleich den 

edanken von überſchüſſigen merita der Heiligen (vgl. Art. consilia evangelica) und von 
der Übertragbarkeit derſelben ausgebildet, wofür Thomas die Einheit des corpus 
mysticum der Kirche als Nechtötitel fand, während die Kirche in den Abläjjen daraus 20 
Vorteil zog. Auch das Merk Chrifti wird von der Scholaftit unter dem Gefichtöpunft 
des meritum betrachtet. Als deſſen eigentlihes Subjekt eriheint naturgemäß der Menſch 
Jeſus. Und zwar iſt ſeine Leiſtung das Muſterbeiſpiel für ein meritum im beſonderen 
Sinne d. h. für eine ſchlechthin überpflichtige Leiſtung. So verſteht es Anſelm von Ganter: 
bury (vgl. Bd I, 569f.). Die gleichen Kategorien kehren bei Thomas wieder (Summa 26 
III, quaest. 48, 1; vgl. Seeberg, Dogmengeichichte II, 96). Die näheren Beftimmungen 
und Differenzen der einzelnen Scholaftifer fünnen als bloße Theologumena außer Betracht 
bleiben, da das Werk Corifi bier, anders ald im Proteftantismus, nur die entferntere 
Vorausfegung, nicht die bleibende Grundlage des Heilsftandes bildet. 

8. Im Gegenfage zur Reformation hat die Fatholifche Verdienitlehre ihre abjchließende so 
Geftalt empfangen, und die Kirche hat fie gegen auguftinifche Reaktionen, die den herge— 
brachten Formeln wieder ihren alten tieferen Inhalt geben wollten, nachdrücklich behauptet. 
Lehrreich iſt bier ſchon die römische Confutatio, wenn fie gegen den vierten Artikel 
der Conf. Aug. e3 nötig findet, für die merita hominum, quae per assistentiam 
divinam fiunt, einzutreten. Denn freili opera nostra ex se nullius esse meriti; 35 
sed gratia dei facit illa digna esse vita aeterna ; aber zugleich gilt: ubi est merces, 
ibi meritum. Ja gegen art. XX wird noch ausbrüdlich feitgehalten, daß gute Werte 
mereantur remissionem peccatorum. Von dem Möndtum beißt e8 (art. 27), 
monasticam vitam mereri vitam aeternam et multo auctiorem. Parallelen bei gleich 
zeitigen Theologen bringt H. Lämmer, Die vortridentinifch-katholifche Theologie 1858, S. 161 ff. wo 
Unter dem Eindrude der reformatorifchen Oppofition, die ſich auf Augustin berufen konnte, 
ift die Lehre des Tridentinum sess. VI vorjichtiger abgefaßt, ohne daß fachlich etwas ge: 
ändert it. Chriftus hat durdy feine Gerechtigkeit allen die Gnade der Rechtfertigung 
verdient (n.7). Dieje wird den einzelnen zu teil, indem fie zunächit durch die gratia prae- 
veniens nullis eorum exsistentibus meritis vocantur(n. 5. 8). Aber mit ihrer Gerecht: #5 
machung, die durch das Saframent geſchieht, iſt e8 auf die guten Werke abgefehen und mit 
diefen auf die vita aeterna a) et tanquamgratia filiis dei per Christum Jesum 
misericorditer promissa b) et tanquam merces ex ipsius dei promissione 
bonis ipsorum operibus et meritis fideliter reddenda. Durch ihre aus der virtus 
der Gnade jtammenden Werke hätten fie das etwige Leben vere promerisse. Denn die s0 
Güte ded Herrn gegen die Menfchen ift jo groß, ut eorum velit esse merita, quae 
sunt ipsius dona (n. 16). Aber fie find doch eigentliche merita, denn si quis dixerit, 
hominis iustificati bona opera ita esse dona dei, ut non sint etiam bona 
ipsius iustificati merita, aut ipsum iustificeatum bonis operibus — non vere 
mereri augmentum gratiae, vitam aeternam, et ipsius vitae aeternae, si tamen 55 
in gratia decesserit, consecutionem, atque etiam gloriae augmentum, a. Ss. 
(can. 32). infolge deſſen darf aud die Neflerion auf den ewigen Lohn das Handeln 
des iustificatus beftimmen, ohne ihm den Charakter als bonum opus zu benehmen 
(n. 11 can. 31). Gerade diefer Satz ift auch fpäter gegen Myſtiker und Nanfeniften 
vertreten worden (vgl. Denzinger, Enchiridion symbolorum etc. n. 1167. 1170). 60 
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Freilich beftebt die große Schwierigkeit diefer WVerdienftlehre darin, daß der Menſch nicht 
mit Sicherheit ſoll wiſſen können, ob er die Gnade habe und alſo fein Thun verdienftlich 
jet (n. 9 vgl. 12). Necht unverhüllt bat Bellarmin disput. de iustific. V die römische 
Lehre entwidelt V, 1, 6: habet communis catholicorum omnium sententia: opera 

5 bona iustorum vere ac proprie esse merita, et merita non cuiuscunque praemii, 
sed ipsius vitae aeternae. 20, 4 nos existimamus vitam aet., tum quoad primum 
gradum, tum quoad ceteros, reddi bonis meritis filiorum dei. Die beute 
berrjchende Lehrform (vgl. den nicht ganz zutreffenden Artikel in W.-MW. ſowie die Dog: 
matifen und Moraltheologien ſ. Litt.) ift diefe: Vorausſetzung ift, daß die Seligfeit durch 

10 Verdienfte d. b. freigewollte menjchlihe Handlungen erworben werben muß, nicht minder aber, 
daß es der Gnade bedarf, um folche meritorifche Werke zu vollbringen. Doc beftebt 
mit Bezug auf den Beitrag, den die Gnade hierzu liefert, eine gewiſſe Unklarheit. Die 
übliche Lehre unterjcheidet nämlich die beiftehende oder altuale Gnade und die beilig- 
machende, babituale Gnade. Jene wird dem Menfchen immer nur vorübergehend zu teil, 

15 ift aber zu jedem guten Werke notwendig; diefe wird dem Menſchen durch die Sakra— 
mente „der Toten”, Taufe und Buße zu bleibendem Befig gegeben; aber er verliert fie 
wieder durch Todfünden. Nun wird für ein verbienftliches Kart jowohl die Mitwirfung 
der aftualen als der Beſitz der hbabitualen Gnade erfordert. Indeſſen ift doch die babi- 
tuale Gnade das Entjcheidende. Denn die zuvorkommende Gnade des Beiltandes wirft 

20 jhon auf den im Stande der Todfünde befindlichen, deſſen gute Werke doch nicht den 
Himmel verdienen follen, ja allgemein wird gelehrt, daß Gott jedem Menfchen die (bei: 
jtehende) Gnade gewährt, die er braucht, um felig zu werden. Aber erft muß ein Menſch 
die heiligmachende Gnade durch die genannten Saframente erlangen, ehe feine Werke 
meritorifche find. Die im Stande der Gnade verrichteten guten Werke, unter denen noch 

25 heute Beten, Faften und Almofengeben hervorgehoben werden, verdienen aber auch mwirf- 
lich die ewige Seligfeit und zuvor Mehrung der heiligmachenden Gnade. Freilich geben 
davon ab diejenigen guten Werke, die der Menſch als Satisfaktionen für die zeitlichen 
Sündenftrafen leiften muß. Und jobald der Menjch eine Todfünde begebt, „nimmt dieje 
der Seele die ertvorbenen Berdienfte und macht fie unfähig, neue Verdienfte zu erwerben‘ 

30 (Römiſcher Einheitsfatehismus, deutſch München 1906, ©. 242). Doc jtellt das Buß— 
ſakrament, indem es die heiligmachende Gnade wiedergiebt, auch „die Verdienfte der guten 
Werke, die vor der Todfünde geſchehen find, wieder her“ (I. c. S. 193. Gr. Ofterr. Katech. 
Fr. 638, 4). Aber der Verdienftbegriff eritredt fich noch meiter zurüd. Der im Stande 
der Todſünde befindliche Menſch kann fich nämlich die heiligmachende Gnade durch ein 

ss meritum de congruo verdienen; nur die erjte aktuale Gnade nicht. Da dieſe aber 
allen Menſchen zu teil wird (f. o.), fo fteht fich jeder an einen Heilsiveg getwiejen, 
auf dem, unter Vorausfegung des eriten Gnadenanſtoßes, fort und fort menſchlichen 
Verdienſten göttlicher Yohn, bis bin zum ewigen Leben, folgt, dejien Grade wieder je 
nad; Verdienften verjchieden find. Die babituale Gnade bat dabei nur noch die Be: 

40 deutung, daß mit dem freien Willen die kirchliche Heilsanftalt zufammentirfen muß, um 
dem Menſchen das Heil zu fichern (vgl. die Nominaliften). Wohl kann die Reflerion auf 
altuale Gnade, die zu jedem guten Merle immer aufs neue erforderlich ift, religiöfe 
Empfindungen auslöfen; aber die Tendenz ift dabei wahrer Frömmigkeit entgegengejegt, 
infofern Gottes Kraft dafür begehrt wird, um vor ihm mit Verdienſten zu erfcheinen. 

45 Daher darf die Betonung der Gnade im Katholicismus nicht darüber binwegtäufcen, 
daf er doch nur eine Religion der Werkgerechtigkeit, des Werdienftes pflegt. Wie freilich 
es möglich ift, dag Menſchen genug merita aufzuweiſen haben, um das ewige Leben zu 
verdienen, aber nicht genug satisfactiones für ihre Sünden, um dem Fegfeuer zu 
entgeben, das bleibt ein Geheimnis. Wie fchon die Neformatoren erlannten, iſt Die 

so Konfjequenz der Verdienftlehre, daß Chriftus in den Hintergrund tritt. Denn der Erfolg 
feines Werkes beiteht bloß darin, daß er für alle die Menfchen die Gnade verdient, 
damit ihnen aber nur die Möglichkeit zu verdienftlihen guten Werfen eröffnet bat. Eine 
unmittelbare Bedeutung für das religiöfe Verhältnis bat fein Erlöfungswerk nicht mehr. 
Uber die ethiſche Beurteilung der Verdienſtlehre ſ. u. 

65 9. Die Reformation mar recht eigentlib ein Kampf gegen die Verdienftlebre. 
reilihb kommt Yutber auch bier, wie in anderen Fragen, der Gegenfaß erit allmäh— 
lich voll zum Bewußtſein. Zunächſt gejtatteten ihm die üblihen Formeln (ſ. o.) 
doch no, fie im Sinne des Auguftinismus auszulegen. Daher redet er wohl in 
jeinen Anmerkungen zum Yombarden noch von einem meritum de congruo (WA 9, 72), 

60 betont aber jchon in einer Nede 1512, daß die Geburt aus Gott gemäß Ja 1,18 ges 
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ichebe: — liberoque beneplacito, non nostro merito neque dignitate (WA 
1, 10; var. arg. 1, 30). In den PBialmenvorlefungen deutet er den Verdienſt— 
begriff = auf eine getviffe praeparatio und dispositio für das biesfeitige, wie das 
jenfeitige Heil (zu Bi 113 [114], 1 WA 4, 126f.), aber ſchon in zwei Predigten 1516 
fritifiert er die Definition, die der Lombarde, von der Hoffnung gab (j. o.), jo, daß 5 
jedes Vertrauen auf Verdienſte befeitigt wird (MA 1, 70ff. 81ff. var.arg. 1, 106. 
126f.) und in der Bernhardifchen Disputation des gleichen Jahres de viribus et vo- 
luntate hominis sine gratia wird die borangeftellte Yrage an homo naturalibus 
suis viribus dei cereatoris —— servare aut boni quippiam facere atque 
cum gratia mereri meritaque cognoscere possit? in allen ihren Teilen verneint. 10 
Seine neue Heilslehre zerjtört alle Worausfegungen der Werdienftlehre, befämpft insbe: 
jondere die optimiſtiſche Beurteilung des natürlichen Willens, die Vorftellung von dem 
Zufammentirfen des menschlichen Willens mit dem göttlichen, legt den Ton nicht 
auf die einzelnen Werke, fondern auf die innere Gerechtigkeit des Herzens, Die vor 
den Werfen vorhanden fein muß, und heißt auf Gott, nicht aber auf Verdienſte, auch 15 
nicht fofern fie feine Gaben find, vertrauen (vgl. beſonders operat. in Psalmos 
zu Pſ's, WA 5,163ff. exeg. lat. 14, 240). So wird wohl noch das Wort 
„Verdienſt“ beibehalten, aber die Sache aufgehoben: sunt itaque merita, et nulla 
merita in nobis, sunt, quia dona dei sunt et opera ipsius solius, nulla sunt, 
quia non plus de illis possumus praesumere, quam nullus novissimus pecca- 20 
tor, in quo nondum aliquid operatur deus (l. e. ©. 169 bejw. ©. 250, vgl. Kom: 
mentar zu Ga mit feiner Polemik gegen eine Rechtfertigung aus Werfen des Geſetzes 
zu 5,2: at nune — indoctorum scripturae interpretum et concionatorum in 
merita nostra trudimur, ex nobis satisfacimus peccatis — cumulamus ea (sc. 
opera nostra), velut frumentum in horreum, quibus deum debitorem faciamus, 3 
et in coelo, nescio quanta altitudine sedeamus. Caeci, caeci, caeci, his omni- 
bus Christus nihil prodest, alio eonsilio iustificant se ipsos. In alledem tritt 
aber mehr unmwillfürlih als direft ausgefprochen die vom Katholicismus verſchiedene 
Orientierung der Frömmigkeit hervor, indem es fich für Luther darum handelt, daß er 
ale Sünder die Vergebung Gottes und die perfünliche Gemeinfchaft mit ibm jelbit ge= so 
winne. Infolge defien ift ihm auch die Gnade nicht mehr etwas im Menfchen, nicht eine 
qualitas animi, um den Wert menfchlicher Werke zu fteigern, jondern favor dei — ut 
omnis qui credit in Christum, habeat deum propitium (Confut. rat. Latom. 
1521 WA 8, 6 opp. var. arg. 5, 489). Dieſe Gnade wird durch den Glauben, der 
wiederum donum dei iſt, apperzipiert und fie nimmt den Menfchen ganz und gar auf 85 
in die Hulde (Vorrede zu Nö), wenngleich er mittelft de donum oder des Glaubens 
nur erjt anbebt, die Sünde zu töten. Da aber dieſes Gnabenverhältnis dauernd die 
Grundlage aller Frömmigkeit bildet und bilden muß, ift für merita fein Raum mehr. 
Inſoweit eine Gerechtigleit vorhanden ift, gilt: aliena iustitia (sc. Christi) omnes 
fiunt iusti (u Ga 2, 16). Bon den guten Werfen aber gilt: „die Werke verdienen nicht 0 
den Himmel, jondern wiederumb der Himmel, aus lauter Gnaden gegeben, thut die guten 
Merle dahin, ohn Gefud des Verdienftes, nur dem Näbeften zu Nut und Gott zu 
Ehren, bis daß der Leichnam auch von Sünden, Tod und Hölle erlöfet werde” (EA 7*, 
174). Eine zufammenbängende Darftellung und Kritik der ſcholaſtiſchen Verdienſtlehre 
giebt der große Kommentar zu Ga (EAN I, 183ff.). 45 

Es it Melanchthon trefflich gelungen, ſowohl Luthers Kritik der römischen Verdienit- 
lebre, wie feine pofitive Anficht in der Conf. Aug. und Apologie auszufprechen und gegen die 
Confut. Be en. Die Hauptitelle ift Apol.p. 62, 17 ff., wo er vorallem aufdedt, wie 
im katho Eichen © Shheme Chriſti Leiſtung nur für den Empfang der prima gratia in Betracht 
fomme (vgl. noch 90, 41), wie nichtsjagend die Unterfcheidung eine® meritum congrui so 
und eondigni jei, und welche Folgerungen fi daraus ergeben, daß man über den Beſitz 
des Gnaden-habitus feine Gewißheit #4 Vol. 140, 2607, wo er die gratia als 
misericordia dei erga nos erklärt und endlich art. 4 der C. A., wo die reformas 
torifche Nechtfertigungelehre in ihrem Gegenſatze zum Berdienftgedanten ausgeſprochen ift 
(ebenfo Art. Smale. II, 1 von Luther ſelbſt). Wo die Neinheit diefes Artikels von 55 
der Nechtfertigung verfehrt wird, da findet ftets eine Annäherung an die römische Ver: 
dienftlehre ftatt (vgl. die Duäfer Bd XVI ©. 376). Beſteht fein Menſch vor Gott auf 
Grund jeiner merita, jo können erjt recht nicht die merita eines Menjchen (Heiligen) 
anderen zu gute fommen und für fie ein Grund ihres Gottvertrauend werden. Dies 
führt Melanchthon Apol. 225, 14ff. aus, um art. 21 der C. A. gegen die Confutatio so 
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zu verteibigen.- In diefem Zufammenhange und Gegenfage wird bier wie an anderen 
Stellen der Begriff meritum, verbunden mit satisfacere, auf Chrifti Verföhnungswert 
angewendet und die Nechtfertigung als Zurechnung feiner Verdienſte beftimmt, befonders 
n. 19: Christi merita nobis donantur, ut iusti reputemur fiducia meritorum 

5 Christi, quum in eum credimus, tanquam propria merita haberemus. Ebenſo 
drückt ſich Luther felbft aus (vgl. Köftlin, Luthers Theologie IT’, S. 160f.). Es mwäre 
aber ein Mifverftändnis zu meinen, daß hiermit auch das im Berbienftbegriffe ausgedrüdte 
Nechtsverbältnis zwifchen dem Menſchen und Gott vorausgefegt werde. Allerdings ift es 
die Meinung der Reformatoren, daß die Verfühnung der Welt nicht obne zwiſchen ein: 

10 tretende satisfactio jtattfinde. Aber es ift doch eben Gott, ber fie in Chriltus beichafft 
und damit am berrlichiten feine Gnade und Liebe offenbart. Und darum ift es eine Para- 
dorie, wenn es heißt, daß wir gleichfam mit eigenem Berdienjte vor Gott treten, eine 
ebenſolche Paradorie, ala wenn Paulus den Sünder gerechtfertigt werden läßt. Die 
Terminologie erklärt fi aus der Polemik gegen den Katbolicismus, und ift daher nur 

15 für fie brauchbar. Die proteftantische Orthodorie hat aber den Begriff in die Dogmatik 
aufgenommen. Typiſch Hollaz (examen p. 836): satisfactio antecedit, meritum 
eonsequitur. — Satisfactio Christi est exsolutio nostrorum debitorum — me- 
ritum autem oritur ex impletione legis et passione indebita. — Merito autem 
suo nobis iustitiam et salutem aeternam acquisivit. Wohl mag bei dieſer Theorie 

% dad Gnadenbewußtfein unverfürzt bejteben bleiben, aber es bat mit ihr fein eigenes 
Recht zweifelhaft gemacht. Denn es fcheint nun doch fo, als beftehe das Wejen der Reli: 
gion im „Verdienen“, nur daß eben Chriftus vertretungsweife die nötigen merita für 
die Menfchen beichafft hat. Daher follte der Begriff meritum aud an diefer Stelle aus 
der evangeliihen Dogmatik verſchwinden, während es ſich mit dem Begriffe der satis- 

25 factio, der die Sünde vorausſetzt, anders verhält. 
10. Auch in der neueren Ethik ift der Begriff Verdienſt mehrfach beiprochen worden. 

Kant fieht in dem „Verdienſt“ einen unredhtmäßigen Nebenbubler der Pflicht, die die 
einzige Triebfeder des fittlihen Handelns fein fol, vgl. Kritif der prakt. Vernunft ed. 
Kehrbad ©. 103. ©. 186ff.: „Wenn wir irgend etwas Schmeichelhaftes vom Verdienſt⸗ 

3 lichen in unfere Handlung bringen können, dann ift die Triebfeder ſchon mit Eigenliebe 
etwas vermifcht, hat aljo einige Beihülfe von der Seite der Sinnlichkeit” (S. 1%). 
Während dagegen Baulfen für die vulgäre Ethif von pflihtmäßigen Handlungen verdienit- 
liche unterfcheidet und darin ſich der Fatholifchen Ethik bewußt annäbert, findet Stange, da 
diefe Unterfcheidung nur für eine heteronomifche Ethik zuläffig fei, infofern da der Geſetzgeber 

35 Gebote und Ratſchläge nach Gutdünken abftufe. Er deutet den Thatbeitand, auf welchem die 
bulgäre Unterſcheidung einer gewöhnlichen und außergewöhnlichen Sittlichkeit beruht, mit Recht 
dahin, daß nicht eine von der Pflicht verſchiedene Norm gehandhabt, fondern die in dem 
befonderen Falle bervortretende fittlihe Leiftungsfähigkeit des Handelnden mit feinem 
fonftigen Handeln oder mit dem anderer verglichen werde (Einl. in die Ethif II, 90—98). 

40 Freilih müßte dann aud der Ausdrud des Verdienſtlichen hinfallen, der jtet3 auf eine 
ethiſche Beurteilung führt, die über die Pflicht hinaus ein Höberes fennt. Handelt es 
fich hier um Verdienſt im engeren Sinne, fo liegt doch der gefamten Verdienſtlehre, bejonders 
in der fatholifchen Geftalt, der etbifche Mangel zu Grunde, daß das Weſen des Sittlichen 
in die einzelne Handlung gefest, dagegen die Bedeutung der Gefinnung als der jtetigen 

#5 Richtung des perfönlichen Willens vollftändig verfannt wird. Denn aud die eingegofienen 
Tugenden bezeichnen im fatholischen Syſteme nur Kräfte, die der freie Wille des Menſchen 
ſich dienſtbar und nutzbar machen muß, und nicht eine Sinneöweife. So treten gerade 
am Verdienftbegriffe die religiöfen und ethifchen Mängel der katholiſchen Denkweiſe offen 
zu Tage. Johannes Kunze, 

50 Vereine, Firchliche, f. die AA. Miſſion, innere, Miffion unter den Heiden, 
Miffion unter den Juden Bd XIII ©. 90ff., Bruderfhaften Bd III ©. 434, 
Piusvereine Bd XV ©. 464 ff. 

Verfafiung, firhliche, und kirchliches Neht im 1. und 2. Jahrhundert. — 
Litteratur: G. J. Planck, Geſch. d. hrift. kirchl. Geſellſchaftsverfaſſung, 5 Bde, 1803 ff.; R. Rothe, 

55 Die Anfänge d.ſchriſtl. Kirche, 1837; J. B. Lightfoot, „The Christian ministry“, in feinem Komm. 
zum Philipperbrief, 1873; A. Harnad, Die Lehre der 12 Apoſtel, 1884; E. Hatch, Gejelicafts: 
verfaji. d. Kirche im Altertum (überf. v. U. Harnack), 1886, dazu im Expositor 1887, Mai; 
E. Löning, Die Gemeindeverfafj. des Urchriſtent, 1889; C. Weizjäder, Apojtol. Zeitalter”, 



Verfaſſung 509 

1892; R. Sohm, Kirchenrecht I, 1892; W. Kahl, Lehrſyſtem des Kirchenrechts und der Kirchen— 
politit I, 1894; J. Réville, Les origines de l’episcopat, 1894; Dunin-Borkowski, S.J., Die 
neueren Forſchungen über die Anfänge des Epijtopats, 1900 [hier eine volljtändige Ueberficht 
über die neuere Speziallitteratur]; H. Bruders, Die Verfaſſ. d. Kirche bis z. I. 175 n. Chr., 
1904; 8. Lübed, Reichseinteilung und kirdliche Hierardhie des Orients bis zum Ausgang des 6 
4. Zahrh., 1901; N. Harnad, Die Mijjion und Ausbreitung des Chrijtentums in den drei 
erſten Jahrh., 2. Aufl., 1906; R. Knopf, Das nadapojtoliihe Zeitalter, 1905; B. U. Leder, 
Die Diatonen der Biihöfe und Presbyter, 1905. Dazu die Artifel „Ordines*, „Geiſtliche“, 
„Prieſter“, „Synoden“ u. a. in diefer Encyflopädie, ferner die einjchlagenden Werfe von 
Dinjchius, Friedberg, Probit u. ſ. w. 10 

Auf keinem anderen Gebiete der Kirchengefchichte ift der Gegenfat der fonfeffionellen 
und der gejchichtlichen Betrachtung fo groß, wie auf dem der ältejten Berfafjungsgeichichte 
der Kirche und des Firchlichen Rechts. Nach katholischer Lehre hat Chriftus die Kirche ge: 
jtiftet, ihr Petrus zum Haupt geſetzt, an Petrus einen regierenden Apoftolat angeſchloſſen, 
der fih in dem Epiftopat ebenfo fortjegen follte, wie der Primat in den Nachfolgern des 
Petrus, und den Unterfchied von Klerus und Laien als fundamental angeordnet. Auch 
die ganze übrige Kirchenverfaffung, wie fie heute beſteht, wird auf Chriftus ſelbſt zurüdgeführt, 
und nur darüber giebt es eine untergeordnete Kontroberfe, wie viel er davon direft und 
während feiner irdischen Lebenszeit befohlen, wie viel er ald Erhöhter in den 40 Tagen 
jeines Verkehrs mit den Jüngern angeordnet bat, und was die Apoftel dann noch, von 20 
jeinem Geifte geleitet, hinzugefügt haben. Jedenfalls hat er die Kirche ald regnum 
externum, ausgerüftet mit einer ungeheuren Nechtögewalt, die ihre Wurzel am Binde: 
und Löfeichlüfjel hat, geftiftet, und die Elerifalen Kompetenzen gehen auf ihn zurüd. Er 
bat der Kirche das Recht und die Pflicht univerfaler Miffton anvertraut und ihr eben 
damit die Enden der Erde zum Eigentum übergeben, und er hat ihr und ihren Be: 25 
ichlüffen in der Verheifung, daß er durch feinen Geift bei ihr fein werde alle Tage, Un: 
feblbarfeit verliehen: die Kirche ift jo den weltlichen Reichen der Gegenwart und ber 
Zukunft zwar ald ein regnum sui generis, aber doch al3 ein Reich entgegengeftellt, dem 
egenüber die Rechte, die ihnen noch verbleiben, nur den befcheidenften Umfang haben 
Önnen. 30 

Aber aud nad altproteftantifcher Lehre ift die Kirche eine abfichtliche und direkte 
Stiftung Chrifti, und, obgleich die katholiſche Auffaffung einfchneidend forrigiert ift, werben 
doh — im Galvinismus und in einem Teile des Luthertums — bedeutende theofratifche 
und flerifale Elemente, wenn auch latent, konſerviert. 

Beide Betrachtungen haben die ganze Enttwidelungsgefchichte des apoftolifchen 35 
und nachapoſtoliſchen Zeitalterd gegen fih, und außerdem jtehen und fallen fie mit 
der Frage der Gefchichtlichkeit einiger neuteftamentlier Stellen (namenlih im 
Evangelium de3 Matthäus). Sieht man von ihuen ab — und nad allen Regeln 
gefchichtlicher Kritik iſt man dazu gezwungen —, fo ift jedes direfte äußere Band 
zwiſchen Jeſus und der „Kirche“ und ihren werdenden Ordnungen zerjchnitten. Übrig 40 
bleibt das innere geiflige Band, auch wenn Jeſus die Kirche weder geftiftet noch au 
gewollt hat. Übrig bleibt natürlih auch die Thatſache, daß es eben feine Schüler und 
Gläubigen geweſen find, die die Kirche gebildet haben, und daß er Zwölf von ihnen als 
Verbreiter feiner Lehre und als Fünftige Richter über die Zwölfſtämme eingejegt hat. 
Alles aber, was wirklich geworden ift, iſt nicht aus einem im voraus gefaßten Plane 4 
entjtanden, fondern ift unter den gegebenen Zeitverhältniffen automatisch herausgewachien 
aus der brüderlihen Gemeinschaft von Menſchen, die durch Jeſus Gott gefunden hatten, 
die fih darum vom Geifte Gottes regiert mußten und die, in ber jüdiſchen Theofratie 
ftehend, an die Verwirflihung derfelben durch Jeſus glaubten und dafür ihr Leben ein- 
jegten. Gott gefunden hatten — in der jübifchen Theofratie ftanden: eine im fich ver: so 
ihlungene duale Entwidelung mußte die Folge fein! In dem Samentorn oder viel: 
mehr in Samenkorn und Feld zufammen war doch nicht nur ein die Menjchheit 
umjpannender, in der Furcht Gottes atmender Bruderbund, fjondern auch jchon jene 
fire vorgebildet, mie ſie fih im Katholicismus entwidelt hat und von ihm als ur— 
fprüngliche vorgeftellt wird. 65 

Unter den verfchiedenen kritiſchen Auffaffungen der Entwidelungsgefchichte der kirch— 
lichen Verfaſſung und des kirchlichen Nechts, welche im letzten Jahrhundert vorgetragen 
worden find, ragt die von Sohm durch die richtige Wahl des Ausgangspunfts und durd) 
Konjequenz hervor. Sie bezeichnet zugleich den denkbar ſchärfſten Gegenſatz zur fatho- 
lichen Aufaffung („die Entjtehung des Kirchenrecht und der Kirchenverfafjung ift der so 
Abfall von dem von Jeſus ſelbſt gewollten und urjprünglich verwirklichten Zuftand”). 

— 6 
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Ob fie haltbar ift, wird die folgende Darftellung, die ftreng analytiſch verfahren wird, 
zeigen. 

1. Jeſus bat, nachdem er zuerft vier Schüler gewonnen hatte, einen weiteren und 
einen engeren Kreis von Anhängern um fich gefammelt: „Die Schüler“ und „die zmölf 

5 Schüler” (oder „die Zwölf”). Die letzteren (vielleicht auch andere? die Siebzig?) bat er 
ichon bei Lebzeiten einmal ausgefandt, um zu predigen und zu beilen (doch wird das 
von einigen Sritifern bejtritten). Aber den Namen „Apoſtel“ haben fie vielleicht noch nicht 
von diefer Ausfendung erhalten, vielmehr wußten fie ſich ſelbſt erft als Apojtel und 
wurden als ſolche anerkannt, nachdem fie (zuerft Petrus) den Lehrer und Gottesjohn als 

10 himmlischen Herrn gejehen hatten und von ihm durch den bl. Geift die Anmweifung empfangen 
zu haben ſich bewußt wurden, das Wort von ihm zu verfündigen. Neben ihnen em: 
pfingen aber auch noch andere Schüler eine ſolche Anweiſung. Es gab alfo, ſeitdem ſich 
die durch die Paſſion zeritreuten Anhänger Jeſu wieder in Serufalem gefammelt batten, 
1. „die Zwölf” — „die Elf“, die fih durch eine Zumahl ergänzten (AUG 1, 15f) —, 

15 die als der Stamm der Anhängerfchaft galten und, da fie von Jeſus ſelbſt als zukünftige 
Negierer im Mefftasreich eingejegt waren (Quelle Q: Mt 19, 28; Le 22, 28. 30), aud 
jchon jest als Regenten der Gemeinde (unter der Führung des Petrus) betrachtet wurden, 
2. die „Apojtel”, d. h. die Mifftionare, zu denen auch die Zmwölfe gehörten — erft all: 
mählich (die Betradhtung des Paulus ift bier wahrfcheinlidh von bedeutendem Einfluß ge 

20 weſen) entwidelte ſich der Begriff der „zwölf Apoftel” und tilgte im Laufe des 2. Jahr: 
bunderts das Gedächtnis an eine größere Anzahl von Apofteln faft ganz aus, 3. die 
übrigen, d. b. die „Schüler“ und „Schülerinnen“ (AG 9, 36; Ev. Petri 50), vorberrichend 
Galiläer, unter denen man bald „alte Schüler” befonders hervorhob (AG 21, 16), und 
aus deren Mitte von Anfang an oder dody fehr bald die Brüder Jeſu — an ihrer Spite 

25 Jakobus — hervorragten (AG 1, 14). Die Zwölfe waren alfo Regierer (meſſianiſch) 
und Miſſionare zugleih, aber den Meffiasgläubigen gegenüber follten fie nicht die 
Autorität von Lehrern geltend machen; denn nur einer ift Lehrer (Mi 23, 8). 

2. Die Gefamtbezeihnung „die Schüler“ hat fih nicht lange gehalten; denn fie 
fonnte gegenüber der ran Jeſu als des Meſſias nicht beſtehen, weil fie einerjeits 

80 zu wenig, andererſeits zuviel zu befagen jchien (fchon in der Bezeichnung ol uadnrai roü 
»votov hebt fie fich ſelbſt auf). Sie befagte zu wenig, weil der Auferjtandene nicht 
mehr nur ein Lehrer und Prophet, auch nicht in ‚eder Sinfiht nur Messias designatus 
war; fie befagte zuviel, weil jie im Sinne perfönlicher Jüngerſchaft oder berufsmäßiger 
Nahahmung des Meifters verftanden werden mußte. Auf die Heidenchriften ift fie faum 

35 übergegangen, und bereits Paulus bat jie als Gefamtbezeichnung aller Chriften nicht ge: 
braucht (wohl aber die Apoftelgefchichte, was von Wichtigkeit ift). Der Name „Schüler“ redu— 
ierte fich allmählich auf die Zwölf und auf foldhe, die den Herrn noch perſönlich geſehen 
—— Da er aber ſpezialiſiert wurde, wurde er ſeit der Zeit der Verfolgungen auch 
ſolchen erteilt, die — weil ſich Chriſtus durch ihr Bekenntnis öffentlich zu ihnen bekannt 

40 hatte und weil fie ſeine Leiden fortſetzten, alſo ſeine Nachahmer wurden — in einem jo 
engen Verhältnis zu Chriftus ftanden wie die einft perfönlich berufenen Jünger. Wenn 
daneben im 2. Jahrhundert die Apologeten Chriftum wieder ihren Lehrer und ſich und 
die Chrijten überhaupt feine Schüler nennen, jo ift das für den technifchen Gebrauch des 
Mortes ohne jeden Belang. Daß damit das ältefte Verhältnis, wie es zwiſchen Jeſus 

45 und den frühejten Jüngern beftanden hatte, wieder aufzuleben jchien, ift —2* und nur 
ſcheinbar, da auch die Apologeten in ihm die Erſcheinung eines himmliſchen Weſens er— 
kannten. Dagegen ſind die bewußten Verſuche von Wichtigkeit, die nachmals gemacht 
worden ſind, innerhalb der größeren Gemeinde oder ihr gegenüber, eine Gruppe von 
„Schülern“ zu ſchaffen, die deshalb die Schüler Jeſu ſind, weil ſie ſeine Nachahmer im 

so ſtrengen Sinn find. Neben den Konfeſſoren kommen bier die wandernden und predigen— 
den Asketen des 2. Jahrhunderts und ſodann im 3. die Mönche in Betracht. Aber jchon 
vor der Entſtehung des Mönchtums bat Novatian feine Neform der fatholifchen Chriften: 
beit durch Wiederbelebung des Begriffs des Schülers und Nahahmers Chrifti — freilih 
in jehr unzureichender, ja ſchwächlicher Weife — durchzuſetzen verſucht. Immerhin kommt 

55 in dem niemals in der tirchengefchichte ganz erlofchenen Gedanken, Jeſus müſſe „Schüler“ 
baben und der Schüler müfje der Nachahmer Jeſu (im Leben, im Wirken und im Leiden) 
jein, ein uraltes Element zum Ausdrud; denn nad den evangelifchen Berichten kann da 
rüber fein Zweifel fein, daß Jeſus feine Schüler nicht nur als Lernende, fondern in und 
nt dem Lernen als jeine imitatores d. h. als Verzichtende, Helfende und Leidende ge: 

co dacht hat, jo gewiß er daneben auch einen „dritten Orden” — denn Franciskus bat ihn 
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an dieſem Punkte ganz richtig verſtanden — gelten ließ. Indem die Geſamtgemeinde 
d. h. die Chriſtenheit, die Selbſtbezeichnung „die Schüler“ aufgab, on fie ihr reli— 
giöjes Bewußtſein, dispenfierte id aber zugleich von der jtrengen Nahahmung Jeſu. 
Diefe Art der Entwidelung der Gejamtgemeinde ift nur ein Spezialfall ihrer charakte- 
riſtiſchen Entwidelung auf allen Linien, und es iſt bier wie überall bedeutfam, dat Paulus 
an dieſem Prozeß bejonders fräftig beteiligt ift. Wenn das Yeben im Geift, wenn Glaube, 
Liebe und Hoffnung die Hauptjache ift, kann die generelle Zumutung der imitatio nicht 
mehr bejtehben. Damit fällt die Jüngerfchaft im eigentlichen Sinn. Den Gewinn hat 
die bona libertas einerjeits und die firchlich reglementierte Laxheit andererfeits. 

3. Die Zwölf, die Apojtel und die übrigen (f. sub 1) zufammen bildeten in Jeru— 10 
falem die mefjianifhe Gemeinde Jeſu. Sie waren ein Kreis von Juden, der fich von 
feinen Vollögenofjen zunächſt nur dadurch zu unterfcheiden ſchien, daß er den fünftigen 
Meſſias, den alle als in des Himmels Wollen fommend erfehnten, bereits fannte und feine 
baldige Ankunft bejtimmt erwartete. Aber eben dieſes Moment barg eine Fülle neuer treibender 
Kräfte in fih; denn erftlich entjtand fo der Gegenjat von „Gläubigen“ und „Ungläubigen“, 
der fich notwendig bis zur Auflöfung jedes Bandes zwiſchen beiden Teilen jteigern mußte, 
zweitens gab die Erinnerung an „alles das, was Jeſus geboten hatte”, den Einzelnen 
und der Gemeinjchaft beftimmte Richtlinien, die über die bisherige Gemeinfchaft hinaus: 
führten, und drittens wedte „das Unterpfand des Geiſtes“ eine heroifche Zuverficht und 
Thatkraft und trieb zur Miffion. 20 

Das Selbſtbewußtſein, welches die jugendliche Gemeinde beſaß, ſpiegelt ſich in den 
Selbſtbezeichnungen. Während ſie ſich als „Galiläer“, „Nazaräer“, wohl auch als „die 
Armen“ bezeichnet und verſpottet hörte, nannte ſie ſich ſelbſt „das Volk Gottes“, „den 
Samen Abrahams“, „das auserwählte Volk“, „die Erwählten“, „die zwölf Stämme“, 
„die Knechte Gottes“, „die Gläubigen“, „die Heiligen“, „die Brüder“, „die Kirche Gottes“ 26 
und nannte ihre ungläubigen Volksgenoſſen, wenn ſie hartnäckig der evangeliſchen Bot— 
ſchaft Widerſtand leiſteten und die Gläubigen verfolgten, „die Synagoge des Satan“. 
In jenen Bezeichnungen bringt ſie zum Ausdruck, daß ſie das Volk im Ve iſt, dem 
allein alle Verheißungen gebühren; dann war es nur eine Frage der Zeit, daß dieſe 
Chrijten die nicht chriftgläubigen Stammesgenofjen, alfo das ganze übrige Judentum, als so 
jeder Prärogative verluftig, ja als ihren wahren Gegenſatz anjeben mußten. 

Die Bezeihnungen „die Gläubigen”, „die Heiligen“, „die Brüder“, „die Kirche” 
(wohl auch ſchon frühe „die heilige Kirche“) find diejenigen geweſen, welche an die Stelle 
der Bezeichnung „die Schüler” getreten find. Alle vier find ſchon im Judentum nad): 
— (zu Brüder“ ſ. AG 28, 21), aber waren dort nur von felundärer Bedeutung 35 
geweſen. 

„Heilige“ nannten ſich die Chriſtgläubigen, weil Jeſus ſich für ſie geheiligt hatte, 
weil ſie durch die Taufe und den hl. Geiſt geheiligt waren und ſich als Heilige und 
Teilnehmer der zukünftigen Herrlichkeit wußten. An den Charismen, an Wundern und 
"en und an der Macht, die Dämonen auszutreiben, bejaßen fie die thatfächlihe und 40 
innenfällige Gewähr der Heiligkeit (diefe hatte ſowohl einen dinglichen als auch einen perjön- 
lichen Charafter ; zum erfteren j. 1 Ko 7, 14 und im allgemeinen 9. Weinel, Die Wirkungen 
des Geiſtes und der Geifter u. f. w, 1899). Die Bezeichnung hat fich als technifche bis zur 
montanijtiichen Krife gehalten; dann verjchtwindet fie (aber nur allmählich), taucht aber 
in Verfolgungszeiten immer wieder auf. Dafür entitanden heilige Stände (Märtyrer, 45 
Konfeſſoren, Asfeten, zulegt — im Laufe des 3. Jahrhunderts — auch heilige Biſchöfe; von 
den beiligen Apoſteln fpricht ſchon der Epbejerbrief 3, 5), und die heiligen Mittel 
(Satramente) ſchoben fi immer mehr in den Vordergrund, unter deren ſtoßweiſem Ein: 
fluß die der Heiligung ſehr bedürftigen Chriften immer twieder gebeiligt werden. Man 
wußte ſich nicht mehr als heilig im Sinn von perfönlid rein (Verſuch Novatians eine 50 
Kirche von „Reinen“ herzujtellen), aber man beſaß heilige Märtyrer, heilige Asfeten, 
beilige Prieſter, heilige Handlungen, heilige Schriften und eine heilige Lehre. 

Daß der Name „Brüder“ jo ſtark in den Vordergrund trat, ift die Folge der Ver: 
fündigung Jefu (Mit 23, 8). Er wurde noch gefteigert durch den Beifag: „in dem ve 
durd die Zufammenfafjung der ganzen Verbindung unter der Bezeichnung: ») ddeApörns 56 
(1 Pt 2,17; 5,9 und fonjt) und durch das von Jeſus ſelbſt erteilte, aber doch nur 
zögernd vermwertete Recht, ihn jelbit unter den Brüdern mit zu begreifen (Mt 12, 48; 
tö 8, 29). Der Name ijt fpäter d. h. im 3. Jahrhundert mehr und mehr zurüdgetreten 
(in der Predigt hielt er ſich), teils weil die faktiſchen Verhältniſſe ihm nicht mehr ent: 
ſprachen — man war fein Bruderbund mehr —, teils weil der Begriff ſich unter dem co 

o 

— 5 



512 Berfaflung 

Einfluß des ſtoiſchen Bruderbegriffs verflahte (Tertull., Apol. 39: „fratres etiam 
vestri sumus iure naturae matris unius“), teil® weil er nunmehr ebenjo für be 
jondere Stände in der Chriftenheit referbiert wurde wie der Name Heilige: der Kleriler 
nannte den Klerifer, der Konfejlor den Konfefjor, der Konfeffor den Kleriker „Bruder“ 

5 oder „Herr Bruder”. 
Der Name „die Kirche” („Kahal“) war der glüdlichite Griff, den die Urgemeinde 

auf diefem Gebiet der Selbftbezeichnungen gethan hat (daß er auf Jeſus felbft zurüdgebt, 
iſt trog Mt 16, 18; 18, 17 wenig währſcheinlich). Paulus bat ihn ſchon vorgefunden, 
und zwar in dem dreifachen Gebrauche, ſowohl als Gefamtbezeihnung der Chriftgläubigen 

10 (AG 5, 11 zuerft, ſ. aud) 12, 1: ol dno rg dxxinotas), ald auch im Sinne der Einzel: 
gemeinde (AG 8, 1; Ga 1,22) und im Sinne der Zuſammenkunft der Gemeinde. Die 
Urgemeinde hat den feierlichften Ausdrud, den das Judentum für feine gottesdienftliche 
Gejamtheit brauchte, übernommen („Kahal“ — in der LXX in der Regel mit dxxinola 
überfegt — ift die Gemeinde in ihrer Beziehung zu Gott und ift daher feierlicher ala 

15 das mehr profane „Eda“, welches von den LXX ſtets mit ovvayoyr) überjegt worden 
ift. Die Rezeption von dxxinoia iſt alfo ebenfo zu verjtehen mie die von „Israel“, 
„Samen Abrahams“ u. |. w. Im praktischen Gebrauch der damaligen Zeit trat bei den 
** Exxinola weit hinter ovvayoyr zurück, und das war für die Chriften ſehr günftig). 

er vielfeitige Gebrauch zuſammen mit der religiöfen Färbung — die von Gott berufene 
% Gemeinde — ſowie die Möglichkeit der Perfonifizierung ließen den Begriff und das Wort 

raſch in den Vordergrund treten, und der verwandte Begriff: „oͤ Aads“ konnte fich ibm 
gegenüber als technifcher nicht halten. Eben weil man die Bezeichnung „ı) Zxxinola“ 
bejaß, war es unnötig, den Namen „7 ovvaywyı“ zu übernehmen, den man zwar nicht 
ängjtlich ſcheute (f. meine Anmerkung zu Hermas, Mand. 11), aber doch felten gebrauchte. 

35 Wie man feine bloße Schule war (den Zmwölfen und den Apofteln gegenüber), jo aud 
feine Synagoge, wie die der Libertiner oder Cilicier. Man war eine von Gott berufen, 
vom Geifte regierte Gemeinde d. h. etwas ganz Neues, aber eben damit die Verwirh— 
lihung des alten Ideals. Die Behauptung des Epiphanius (haer. 30, 18), daß gewiſſe 
Judenchriſten den Namen Synagoge ausschließlich (mit Abmweifung des Namens „Efflefia“) 

80 bei fich angewendet hätten, ift entweder unrichtig oder bezieht ſich nur auf eine jpätere 
Fraftion dezibierter und der großen Kirche befonders feindlicher Judenchriften. 

Dadurd, dag man die Bezeichnung „Synagoge“ als techniſche nicht übernahm, 
hoben ſich die Chriften auch terminologiſch hart vom Judentum und feinen religiöien 
Verfammlungen (namentlid in der Diafpora) ab, nachdem die innere Trennung eingetreten 

3 war. Als „Kirche“ und als „Kirchen“ haben die Heidenchriften die neue Neligion von 
Anfang an kennen gelernt. Unter diefem Wort (mie unter dem Wort „Brüder“ und 
„Heilige“) vermochten fie fich etwas zu denken, menn auch nicht das, was man in 
Serufalem darunter verjtand. Ein autoritatives Clement war urſprünglich im Begriff 
der Kirche nicht gegeben; aber jede geiftige Größe, die fich als ideal-reale Gemeinſchaft 

0 giebt, birgt ein joldhes von Anfang an in fich: fie ift „vor“ dem Einzelnen; fie hat ihre 
Ueberlieferungen und Ordnungen, ihre befonderen Kräfte und Organifation. Dieſe find 
autoritativ; dazu: fie trägt den Einzelnen und verfichert ihm zugleich den Inhalt, den 
fie bezeugt. Schon Mt 18, 17 erjcheint fogar die Einzelgemeinde als richterliche Autorität 
(f. darüber unten), und 1 Ti 3,15 heißt e8: olxos Veod, its Loriv ixxinota Veoü 

#5 [ovros, orüklos xal Edgaiwua ts dAmdeias. „Ecelesia mater“ findet fih dann in 
der Litteratur des 2. Jahrhunderts öfters (Tertull. ad mart. 1: „domina ecelesia 
mater“). Am wichtigjten aber wurde es, daß Paulus (war er der erfte?) eine Chriftus- 
Kirchenfpefulation eröffnete, der zwar die alte Vorftellung vom Ehebunde Gottes mit 
feinem Volke zu Grunde liegt, die aber auch zeitgefchichtlihe Aonenvorftellungen benugen 

5% mußte (da Chriftus nicht Gott, jelbit, jondern ein göttlihes Weſen war). In diefer Speku- 
lation wurde die Kirche ein himmliſches und ein irdiſches Weſen zugleich und fonnte an 
allen Ausfagen teil nehmen, die man über Chriftus machte. Die Kirche ift im Himmel; 
fie ift vor der Welt gefchaffen; fie ift die Eva des himmlischen Adam; fie ift die Braut 
Chriſti, der Leib Chriſti; fie ift gewiſſermaßen Chriftus felbft, mit ihm und an ibm vom 

55 Himmel in dieſer Endzeit erfchienen. Was Tertullian in die Worte gefaßt bat: „In 
uno et altero Christus est, ecelesia vero Christus. ergo cum te ad fratrum 
genua protendis, Christum eontrectas, Christum exoras“ (de paenit. 10), dieſes 
Ineinander erhabenfter Einfachheit und ausjchtweifender Myſtik, das bat man mit größerer 
oder geringerer Klarheit in den weiteſten Kreifen und fait von Anfang an fo vorgeitellt. 

so Es war tröftlich, es war eine ernfte Verpflichtung, und es war ein überſchwenglicher Ge: 



Berfafjung 513 

dankte voll himmlifcher Kraft: der Chrift hat als Mitglied der Kirche nicht nur fein Bürger: 
recht im Himmel, fondern ift auch ein Glied am Leibe Chrifti; aber aud die Verant- 
wortung wuchs damit, und die ftrahlende Krone konnte auch eine furdhtbare Lat fein. 

Die konkrete Natur der Gemeinfchaft fam in der zowmvia (techniſch: ſ. AG 2,42 
und Ga 2,9) und in den gemeinichaftlichen Mahlzeiten zum Ausdrud. Die xowwvria 6 
muß fich über den ganzen Bereich des Lebens erftredt haben und machte die Bezeichnung 
„adelpoi“ zur Wahrheit ; die gemeinichaftlihen Mahlzeiten befiegelten dieſes Verhältnis. 
Daraus aber folgt weiter, daß unbejchadet des Anſehens und der befonderen Rechte der 
Zmölf und anderer Geiftträger ideell bei der ZxxÄnoia die Gewalt lag, und eine gewiſſe 
Gleichheit aller Mitglieder geberrfcht haben muß. Näheres wiſſen mir nicht, aber aus 10 
AG 15 ergiebt fi, daß in großen Lebensfragen bei der äxxAnola (im Verein mit den 
Zmwölfen refp. den Apofteln) die Entjcheidung lag. Wie dabei die „Synode“ d. h. die 
große Gemeindeverfammlung (d. b. eben die Zxxinota in einheitlicher und aktiver Dar- 
jtellung, jehr irreführend „Apoſtelkonzil“ genannt) zu beurteilen ift, ob fie regelmäßig 
zufammentrat, wie ſich innerhalb diejer „Synode“ die Kompetenzen der Apojtel (des 15 
Petrus) bezw. des Jakobus bezw. der Presbyter abgrenzten, endlich ob die jerufalemifche 
„Synode“ als ftetige Einrichtung vorbildlih geweſen ift für die beidenchriftlichen 
„Synoden“ (db. h. urfprünglich die folennen VBerfammlungen jeder einzelnen Gemeinde), 
wiſſen wir nicht ficher. Wenn die Formeln, die Lukas braudht (15, 22: Zdofe tois 
ärroordlors al tois noeoßvr£oos abv Öln ıjj Errinoia und B. 28: Zöofev od nwei- © 
nat oO Ayio xal iv), richtig und genau find, jo fungierte die Synode fo, daß jie 
fich dabei als Organ des hl. Geiftes wußte (alſo Unfehlbarkeit!). Der Modus war 
diefer, daß die Apojtel und Presbyter fich befonders äußerten bezw. vorjchlugen, und die 
Gemeinde (Tö nAndos: AG 4,32; 6,2.5; 15, 12.30 [in Antiodhia]; [21,22]; fehlt 
bei Paulus) zuftimmte oder ablehnte. 25 

4. Lehrer und Schüler (wenn aud das Bewußtſein um diefes Verhältnis immer 
mehr abnahm) — eine anfangs faſt familienhaft zufammenlebende Gemeinde — das 
wahre Israel, in deſſen Mitte der Herr demnächit erfcheinen wird und dem alle Rechte 
und Ordnungen des Volles Gottes zukommen — eine himmlische Gemeinfchaft, die nur 
für eine furze Spanne Zeit in diefem Non erfchienen ift: alles das wogte von Anfang 30 
an ineinander. Neicher und fomplizierter ausgeftattet ift wohl nie in der Religions: 
geichichte eine neue Gemeinſchaft aufgetreten! Auch die Nechtsbildung, die fofort eintrat, 
zeigt ſchon in ihren embryonalen Stadien die fompliziertefte Anlage. Die ältefte Gemeinde 
wußte ſich noch als jüdiſche d. h. jte empfand ſich an die Autorität des Geſetzes und aller 
zeitgefchichtlicher Ordnungen, die mit ihm zufammenbingen, gebunden; aber im Konfliktsfalle 35 
ſah fie ſich genötigt, fi der Autorität des jerufalemifchen Gerichtshofs zu entziehen 
(AG 5, 29: neıdaoyeiv dei de uällov N dvdonrors); denn fie mußte den Weiſungen 
des „Geiſtes“ und den Geboten defu unbedingten Gehorſam leiften. In und mit diejer 
zweiten und dritten Autorität neben dem AT und den väterlichen Ordnungen war ferner 
noch eine Autorität der Zmwölfe unter der Führung des Petrus ala Lehrer und Regierer 40 
gegeben (j. o. sub 1), und diefe muß auch in dem Necht dieſer Zwölfe auf folenne 
Sündenvergebung — unbeſchadet des allgemeinen Rechts und der allgemeinen Pflicht der 
Sündenvergebung — bervorgetreten fein (Mt 16, 19; 18, 18; Jo 20, 23). Diefe Ge- 
walt, an und für fich nicht rechtlicher Natur, wurde doch zu einer förmlichen richterlichen 
Funktion. Aus der dunklen Geſchichte AG 5, 1 ff. (Ananias und Sapphira) läßt ſich mit 45 
MWahrjcheinlichkeit entnehmen, daß Petrus als Haupt der Zwölf Strafgewalt ausgeübt 
bezw. den Strafvollzug des „Geiftes” bewirkt hat („Große Furcht“ in der Gemeinde, 
AG 5, 11). Aber au die Gemeinde ſelbſt fonnte Strafgewalt ausüben bis zum Bann, 
wenn die brüberlihe VBermahnung unter vier Augen und dann vor Zeugen nichts ge: 
fruchtet hatte (dieſer Inſtanzenzug Mt 18, 15ff.; er fchließt: ednöv 7) dxxinola' Lav ÖE © 
»al tijs Exxinolas naparovon, forw ooı Woneo Ö Fivınös zal 6 tens). Neben 
diefen Autoritäten, deren Zuſammenwirken uns dunfel ift und unter denen Einzelne 
(Petrus, Johannes) noch eine befondere Rolle fpielten, gewannen ſchließlich noch die Ver: 
wandten Jeſu ald Verwandte, vor allem Jakobus, eine gewiſſe Autorität (f. u.). 

Die Transformation der Judenkirche und Synagoge in die Ekkleſia Gottes belaftete 55 
und feitigte die chriftliche Gemeinde von Anfang, an und gab ihr Nechtsorbnungen. 
Rechtsordnungen erwuchjen ihr aber auch aus der Überzeugung, die meffianiiche Gemeinde 
der Endzeit zu fein; denn als foldye mußte fie fich rein und heilig erhalten, was letztlich 
nur durh Strafen und Bann gefchehen konnte. Endlih mußte fie neue Lebens: d. h. 
Rechtsordnungen ausbilden, weil fie das gefamte Leben und Denken ihrer Gläubigen jo: 0 
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wie das gefellichaftliche Verhältnis derſelben zueinander mit Befchlag belegte und alles 
einer neuen und feiten Ordnung, auch in öfonomijcher Hinficht, zu unterwerfen fuchte. 
Für die neuen Lebensorbnungen follte die im der Familie herrfchende Brüderlichkeit als 
die der meſſianiſchen Zeit am meiften entfprechende Lebensform vorbildlich fein; aber man 

5 würde jich, wie unfre Andeutungen zeigen, ein faljches Bild von den Zuftänden der Ge 
meinde von Jeruſalem in den eriten Jahren machen, wenn man fie ſich etwa wie einen 
Verein fommuniftifcher Quäker vorjtellen wollte. Etwas davon und von einem fanften 
pneumatijchen Anarchismus war allerdings wohl vorhanden; aber mit ihm fonfurrierten 
die gewaltigen, redhtsbildenden Kräfte der jüdifchen Ordnungen, ferner das in der Ber: 

10 wirklichung begriffene meſſianiſche Reichsideal, weiter die Prärogative der „Zwölf“ und die 
Gewalt der ——— Gemeinde. Dazu: zu der Autorität des ATI trat die Autorität der 
Herrnmworte, denen man Gebot um Gebot entnahbm. Das waren alles abfolute Autori- 
täten, die die freie Beivegung des Einzelnen und auch die Selbitjtändigfeit und „Gleich: 
beit” in engen Grenzen bielten. 

15 5. Außer den Zmölfen und den Apofteln gab e8 aber an ber Seite der letzteren 
von früher Zeit ber in der Gemeinde auch noch berufsmäßige Propheten und Lehrer 
(nicht von Anfang an; Jeſus jagt: Ihr follt euch nicht Lehrer heißen laſſen). Wann 
und wie die Trias entjtanden ift, wifjen mir nicht. Ohne Anlehnung an Jüdiſches wird 
fie fich nicht entmwidelt haben (Näheres ſ. in meiner Ausgabe der „Apoftellehre” und in 

20 meiner Miſſionsgeſchichte I’, S. 267 ff.). Paulus jagt 1 Ko 12, 28: oüs uw Zdero ö 
Veös br ij Erainola nowrov Anoordkovs, Öelrepov noopnitas, toltov Ördaoxdkovs 
(vgl. Eph 4, 11 und die „Apoftellehre”). Diefe drei Stände bilden eine Einheit, meil 
fie alle mit dem Aadeiv row Aöyov tod Beod betraut find. Neben den Apofteln als 
Miffionaren mit befonderen Standespflichten — je zwei wandern zufammen, |. Me 6, 7; 

25 %c 10, 1; Petrus und Johannes; Barnabas und Paulus; (Judas und Silas); Barnabas 
und Markus; Paulus und Silas; Timotheus und Silas (AG 17, 14); Timotheus und 
Eraft (19, 22); daß Paulus mehr und mehr ald Einzelner miffioniert, ift für feine Sonder: 
jtelung charakteriſtiſch — ftehen die Propheten. Sie find teild in einer einzelnen Ge 
meinde wirkſam, teild geben fie auch in andere Gemeinden (Mt 10, 41; AG 11, 27ff.; 

21, 10) und haben ebenfalls ihre Standespflichten. Die Lehrer jcheinen an einen Ort 
— geweſen zu ſein, ſo daß die Propheten zwiſchen ihnen und den Apoſteln eine 
Mittelſtellung einnehmen (Apoſtel und Propheten in der Apoſtellehre ce. 11 und ſonſt; 
Propheten und Lehrer 1. ce. 15; AG 13, 1f. und font). Charismatiſche Perſonen find 
fie alle, d. 5b. ihr Beruf ruht auf einer Geiftesmitteilung und gilt ideell der ganzen 

35 Kirche. Aber der charismatiiche Charakter fchließt nicht aus, dak ihr Mandat von der 
Gemeinde anerkannt bezw. erprobt fein muß. Auch der Apoſtel fcheint für jeden Miſſions— 
zug einen bejonderen Auftrag nötig gehabt zu haben. Erliſcht der Auftrag, jo iſt er 
„xebrer” bezw. „Prophet“ — jo ſcheint ed wenigſtens am Anfang geweſen zu fein. 
Streng genommen iſt er Apoftel auch nur für die, Für die er ein Mandat empfangen bat 

#(. 1 809,2; Ga2; Nö 11, 13: dnooroin Tis nepoujs, Edv@v dndorokos. 
Klaffiiche Stelle AG 13, 1f.: joa» Ev ’Aytioyeia xara iv oboav Exxinolav np0- 
pjraı zal dıödoxador (folgen fünf Namen, unter ihnen Barnabad und Saulus). Aeı- 
TovoyoÜrrov ÖE altaw TW xvolm zal vnotevöorrwv einev 16 nveüua To äyıor' 
dpooioare ÖN nor tor Baoraßav xal Zanlov eis 1o Eoyov Ö noooxexinua ab- 

45 TOVS' TÖTE vnotsvoavres xal no00Ewedueroı xal Ludevres täs yeioas abrois 
areivoay. Im Unterfhied von der üblichen Eregefe bin ich geneigt, als Subjelt zu 
Acırovoyoiyrwv ete. die antiochenifche Gemeinde zu fupplieren. Scroffe Subjefte- 
wechjel find bei Lukas jehr häufig, und Barnabas und Paulus können fi dod 
* ſelbſt ausgeſondert haben. Über die Geſchichte der Apoſtel, Propheten und Lehrer 

50 f. unten. 
6. Die Beitellung zum Dienft an der Gemeinde erfolgte nach vorhergehendem Gebet 

und Falten durh Handauflegung (AG 6, 6; 13, 3; 1 Ti4, 14; 2 Ti1,6; 1 Tid, 22). 
Wie man zu ihr fam, braudt man nicht zu fragen, da es ſich um die Fortführung eines 
jüdiſchen Nitus handelt. Daß man in der Handauflegung die Verleihung des zum Amte 

55 nötigen Charismas ſah — nicht bloß einen ſymboliſchen Alt —, ift aus den Timotheus- 
ftellen deutlich, und daß diefe erſt eine fpätere Vorftellung ausdrüden, ift untvahrjcheinlid. 
Die Handauflegung war aljo gewiß „jaframental” ; aber welche beibehaltenen oder neu 
he Niten waren in einer Gemeinde nicht ſakramental, die den fih finnenfäli 
ethätigenden beiligen Geift in ihrer Mitte hatte? Zur Handauflegung waren die Zwöl 

60 berechtigt (j. AG 6, 6, wo der fchroffe Subjektötwechjel bemerfenswert), aber > die 
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Einzelgemeinde, die die Handauflegung durch ihre Preöbyter vollzog (1 Ti 4, 14), ferner 
die Apoftel und berufsmäßigen Miffionare (1 Ti 5,22; 2 Ti 1,6); auch fonnten Apojtel 
und (Gemeinde zufammentwirken. Wie alt die Vorftellung von der Übertragung der 
Amtsgewalt des Dedinators auf den DOrdinanden und der Gedanke der Succeffion ift, 
wiſſen mir nicht. 5 

7. Über die Stellung der Mutterfiche Jerufalem im Kreife der jüdiſchen Töchter 
gemeinden ift e8 nicht leicht ein Urteil zu gewinnen, weil die Zahl der einfchlagenden 
älteften Duellenftellen jpärlih ift, meil man nicht weiß, ob man jüngere Stellen bier 
berbeizieben darf und weil man ſchwer unterfcheiden kann, was der Gemeinde in Jerufalem 
als Yerufalem und mas ihr als Sit der Zwölfe (alfo eigentlich nur diefen) gebührt. Vor 10 
Übertreibungen muß man fich sebentalls hüten; denn an mehreren Stellen, wo man die 
Erwähnung der Gemeinde von Jerufalem erwarten müßte, wenn ihre Bedeutung eine fo 
durchichlagende und abjorptive getvejen wäre, findet man ganz unbefangen die Gemeinden 
von Judäa genannt (f. Ga 1,22; 1 Th2, 14; AG 11,1.29; 15,1). Paulus nennt 
das „obere“ Serufalem „unfere Mutter” (Ga 4, 26), nicht aber die Gemeinde von Jeru— 16 
jalem, und die Behauptung, der Name of Ayıoı habe in fpezififcher Weife an diejer Ge— 
meinde gebaftet, läßt fich nicht halten. Andererjeits ift Jeruſalem den paläftinenfifchen 
Chriften „die heilige Stadt” (Mt4, 5; 27, 53), und es lag in natürlichen Berbältnifjen 
begründet, daß die Gemeinde dafelbit als das eigentliche Centrum und als Ausgangs- 
punkt der Chriftenheit angejeben wurde (auch von Paulus). Die auffallende Konfirmation 0 
der famaritanifchen Gemeinden durch Petrus und Johannes hat nichts mit der Bedeutung 
Yerufalems zu thun, jondern ift das Ende einer Kontroverje über die Samariterbefehrung, 
deren Recht, wie die Evangelien zeigen, zuerft umftritten war und die auch nicht von 
einem der Zmwölfe, fondern von einem belleniftifchen Siebenmann unternommen worden 
ft. Dagegen bleibt e8 bebeutfam, daß die Kirche von Jerufalem den Barnabas entjendet, 25 
um die beidenchriftlihe Schöpfung in Antiochia zu fontrollieren (AG 11, 22F.), daß Silas 
und Judas dorthin gejandt werden (AG 15, 22. 327), daß Petrus dorthin gebt 
(Ga 2, 11) und Abgejandte des Jakobus (Ga 2, 12), ferner daß auch fonjt jerufalemtjche 
Chriften (die Önepkta» Andoroso:) die Diafpora kontrollierten, und endlich, daß auf dem 
jog. Apoftellonzil — eine höchſt ungenaue Bezeihnung — die Gemeinde von Jeruſalem 30 
augenjcheinlich für alle judäifchen Gemeinden die Verhandlungen führt. Damit ift das 
Verhalten des Paulus Yerufalem gegenüber zu vergleichen, nicht nur feine Sorge für die 
Kollekte, jondern auch feine Sorge, die Anerkennung der Gemeinde zu erhalten. Gewiß 
nahm dieſe Gemeinde eine Sonderftellung ein, aber daß die anderen Gemeinden, auch bie 
Judäas, ihr gegenüber ganz unfelbftitändig waren, darf man nicht ſchließen. Merkwürdig iſt, 86 
daß die Chrijten in Galiläa fo ganz zurüdtreten. Es müfjen fi in Erwartung des Eintritts 
de3 meſſianiſchen Reichs in den 50 Tagen nad) Oftern die meisten in Jeruſalem gefammelt 
haben. Dann ift die Überlieferung, daß es 120 waren, ein Betveis, wie wenig zahlreich 
die entjchiedenen Anhänger Jefu waren. Zu den großen und raſch fich folgenden Über: 
gängen in der Urgefchichte der Kirche, die ftets eine neue Evolution bedeuteten und in 40 
aller Religionsgefchichte einzigartig find, gehört als erfter der Übergang von Kapernaum, 
Chorazin und Bethjaida nach Serufalem. Schon durh ihn riffen Traditionen ab und 
wurden Legenden geſchaffen; denn das tft die unvermeidliche Folge jedes Wechſels. Kann 
man fich eine ftärfere Übermalung denten als die, welche in der judäiſchen Kindheits— 
geihichte und in der Verſetzung der erften Erfcheinungen des Erhöhten aus Galiläa nad) 46 
Jeruſalem gegeben ift! 

8. Die Apoftelgefhichte (ec. 6) erzählt, daß in Jerufalem nad) einer gewiſſen Zeit 
angebli auf Antrag der Zwölf von der Gemeinde fieben Männer gewählt und von den 
„Apoſteln“ zum „Dienen an den Tijchen“ beftellt worden feien, um die Klagen ber 
Helleniften (d. b. der in Serufalem wohnenden Diafporajuden) über Vernachläſſigung ihrer so 
zitwen bei den Unterftügungen zu bejeitigen. Da dieje fieben Männer ſämtlich griechiiche 

Namen tragen, fo gehörten fie wahrjcheinlich felbjt zu den Helleniften. Wurden fie nur 
zur Pflege der belleniftifchen Witwen eingefeßt oder aller Witwen? Hatten die Zwölf 
bisher ſelbſt dieſe Thätigkeit ausgeübt (daß ihre Negierung ſich auch auf die ökonomiſche 
Verwaltung bezog, iſt die mwahrfcheinlich richtige Meinung des Lukas; denn die freiwilligen 55 
Gaben werden „zu ihren Füßen“ niedergelegt, {. AG 4, 35. 37) oder machte jich jest 
erit ein befonderer „Tifchdienit” notwendig? Dieje Fragen bleiben unbeantwortet ; aber 
viel empfindlicher als dieſe Lüde ift es, daß die Sieben ala „Tijchdiener” jofort wieder 
verihtwinden, dagegen einer von ihnen, „Stephanus” als großer Wunderthäter und Dis: 
putant herbortritt, der die erfte Verfolgung entfejjelt und der erjte Märtyrer wird, ein 60 
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anderer ebenfalls als Wunderthäter und als Apoſtel (Evangeliſt) das Evangelium nach 
Samaria und Philiſtäa trägt, um ſich dann — wie es ſcheint definitiv — in Cäſarea 
niederzulaſſen (AG 8, 40; 21, 8. 9). Unter ſolchen Umſtänden ift es ganz unmöglich, die 
wirkliche Natur des Amts diefer Sieben feftzuftellen („Diatonen” im fpäteren Sinn waren 

5 fie jedenfalls nicht; denn der Diakonat iſt fein felbjtftändiges Amt), und der Kombination 
bleibt der mweitefte Spielraum; man fann „Biſchöfe“ in ihnen fehen, aber auch die Mög: 
lichkeit befteht und liegt viel näher, in ihnen belleniftifche Rivalen der Zwölfe zu erbliden, 
die die Autorität der Zwölfe letlich nicht erfchüttert, aber die hriftliche Sache mächtig 
gefördert haben, weil fie fich im Geifte Jeſu gegen den Tempel wandten und weil fie 

10 die Samariter- und ihre Anhänger die Heidenmiffion begannen. Diefe Auffafjung_ bat 
eine gewiſſe Stütze an der merkwürdigen Thatſache, daß die von Stephanus entfefjelte 
Verfolgung die Zwölf nicht betroffen (AG 8, 1) und daß fowohl Paulus ald aud) die 
jerufalemifche Tradition über Stephanus gefchwiegen bat. Non liquet. 

9. Nach einer alten gutbezeugten Tradition, zu der ſich AG 12 fügt, find die Zwölf 
15 12 Jahre in Serufalem verblieben; dann hat fie die Verfolgung des Herodes, in welcher 

der Zebebäide Jakobus fiel, zertreut, und fie find nur noch zeitweilig nach Jeruſalem 
zurückgekehrt. Schon vorher aber hatten fie von Jeruſalem aus in Judäa als Piffionare 
gewirkt bezw. die Mifftion anderer konfirmiert (f. Petrus und Johannes in Samarien, 
Petrus in Bhiliftäa). In Jerufalem erfolgte nun eine totale Veränderung der Verfafiung. 

2» An die Stelle der das Meffiasreih im voraus darftellenden Regierung der Zwölf traten 
Jakobus, der Bruder des Herrn, und Presbyter (die Apoftelgeihichte markiert den Um: 
ſchwung nicht, jet ihm aber voraus, ſ. 12,17; 11,30; 15,2.4.6.22.23; 21,18). 
Die Quelle Q nimmt auf diefen Umſchwung nirgends Rudſichi Er bezeichnet die erſte 
Depotenzierung des Pneumatiſch-Meſſianiſchen und iſt ſchwerlich ohne eine tiefe Kriſis er— 

25 folgt; aber wir wiſſen nichts Näheres. Doch iſt ſoviel gewiß, daß zeitweiſe noch in 
Serufalem antvejende Mitglieder des Zmölferlollegiums (Petrus und Johannes) 
ihre Autorität nicht eingebüßt hatten (Ga 2; AG 15; in AG 11,30 ift nur von 
den Presbytern, in AG 15 von den Apojteln und Presbytern, in AG 21 von Yalobus 
und den Presbptern die Rede). Die neue Verfaffung muß im breifacher Hinſicht 

so gewürdigt werben: 1. läßt fie die Verwandten Jeſu herbortreten (nad Jakobus' Tode 
wurde der Vetter Jeſu Simeon in Jerufalem gewählt [nad Euseb. II, 11 von den noch 
lebenden Apofteln, ferner von Jüngern und Verwandten Yefu]; auch andere Verwandte 
Sefu traten in paläftinenfiihen Gemeinden an die Spitze; die Verwandten Jeſu 
beißen deordovvor; die alte judenchriftliche, jeruſalemiſche Biichofslifte mit ihren vielen 

35 Namen ift vielleicht auch eine Lifte von Vertwandten Jeſu; Hegefipp, Julius Afrik., |. Zahn, 

3. kann fie nur als eine Nachbildung der herrſchenden jüdiſchen Verfaſſung verjtanden 
werden und bezeichnet alfo ihr gegenüber eine fcharfe Abjage. Hier ift demnach im Vergleich 
mit dem erjten Zuftande alles neu: man richtet fih ein und ſucht und rezipiert natürlich 

a0 gefchichtliche Ordnungen. Der Rekurs auf die Verwandten Jeſu bezeichnet unzweifelhaft 
(mindeitens in einer Hinficht) einen Erfat der Zwölf, mag der Grund in ihrem allmäb- 
lichen Abjterben oder in der ausichließlichen Apoftelthätigkeit, der fie ſich nun widmeten, 
mag er daneben noch (oder lediglich?) in uns unbefannten Vorgängen und Spannungen 
(man fönnte die Siebenmänner als die älteren Nivalen der Zwölf, die Verwandten Jelu 

45 als die jüngeren Nivalen betrachten; aber zu folchen Betrachtungen reichen die Duellen 
nicht jicher aus) oder lediglich in einem ftriften Verbot, das den Zwölfen den Aufenthalt 
in Serufalem unterjagte, gelegen haben. Daß man aber grade die Verwandten Jeſu ın 
den Vordergrund ſchob, kann nicht nur die Folge der Hochſchätzung des Jakobus („des 
Gerechten“) und feines allgemeinen Anſehens gemwejen fein, fondern e8 muß bier das 

co Motiv gefpielt haben, daß die natürliche Verwandtſchaft mit Jeſus diefen Davididen cn 
Recht auf die Negierung verleibe. Wir haben bier alfo den Gedanken des Chalifats zu 
erkennen ; angefichts desjelben iſt die bald eintretende Iſolierung der Kirche von Jerufalem 
und der z. 3. Hadrians erfolgende Untergang der Judenkirche dafelbit als ein Glüd zu 
preifen. Die neue VBerfaffung in Jeruſalem mit Jakobus an der Spite und Presbytern 

55 — Zwölf? f. Zahn S. 297 not. — muß fo verftanden werden, dat Jakobus dem Hoben: 

priefter entfpricht (f. Hegefipp bei Euseb. II, 23, 6: rourw udvro Ev eis 1a Ayıa 
|T@» Aylor) rlowvaı) und die Presbpter dem Synedrium (f. Schürer, Gejchichte des 
jüd. Volls IP, ©. 189f. 176 ff). Vielleicht hatten die anderen hriftlichen Gemeinden 
in Baläftina die Alteftenverfafjung jchon früher, und das mag aud auf Jerufalem ein: 

so gewirkt haben. Aber Jakobus als Oberfter hatte eine einzigartige Stellung über allen. 
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Sein Thron wurde noch zu Eufebius’ Zeit gezeigt (h.e. VII, 19), und auch die heiben- 
hriftliche Überlieferung (nicht nur Judenchriſten) nennen ihn den erften, von Chriſtus 
jelbjt und den Apofteln(!) eingefegten Bifchof von Jeruſalem (Euseb., l.c.). Unzteifel: 
baft übten er und feine Nachfolger eine monarchiſche Gewalt aus, und daß er jtatt Petrus 
im Hebräerevangelium als der erfte erjcheint, der den Auferjtandenen gejeben hat, iſt ein 5 
fiherer Beweis dafür, daß eine Spannung zwiſchen Petrus und Jakobus beitanden hat, die 
für weite Kreife mit der Überordnung des Ießteren endete (hatte ſich Betrus durch fein Eintreten 
für die Heidenmiffion diskreditiert?). Aber daß Jakobus den Titel „Biſchof“ geführt hat, muß man 
— da der Titel im Bereich des Judentums nicht vorkommt — doch ftark bezweifeln, obgleich 
die beiden: und judenchriftliche Tradition ihn fo nennen. Die Überfchtwenglichkeiten der 
legteren in einer fpäteren Periode (Hom. und Recogn.) find mit Vorſicht aufzunehmen. 
85 erſcheint Jakobus nicht nur als von Chriſtus ſelbſt eingeſetzter Biſchof, ſondern ſein 

iſtopat erſtreckt ſich auch über die ganze jüdiſche Chriſtenheit und, da dieſer die Heiden— 
chriſten einverleibt ſind, über die geſamte Chriſtenheit. Jakobus iſt der Herr und Biſchof 
der heiligen Kirche und der Herr und Biſchof der Bifchöfe (Recogn. IV, 35). „Er iſt 
der Bapit der ebionitiſchen Phantaſie“. Diefe läßt die Zwölfe und Petrus friedlich neben 
ihm bejtehen — jene die Apoftel (Mifftonare), er der Oberbifchof —, aber aud Petrus, 
das Haupt der Apoftel, ift verpflichtet, dem Oberbifhof „Jahresberichte über feine Thätig- 
feit zu fenden und fich feiner prüfenden Oberaufficht zu unterftellen“ (Recogn.I, 17. 72; 
IX, 29; Ep. Petri ad Jacob. 1, 3; Ep. Clem. ad Jacob. 19; Diamart. Jac. 1—4; % 
Hom. I, 20; XI, 35). Die Frage, ob er Biſchof — hat, iſt eine relativ unter— 
—— wenn es feſtſteht, daß er als regierender Monarch gewaltet und mindeſtens die 

mpetenzen beſeſſen hat, die nachmals der monarchiſche Biſchof auf heidenchriſtlichem 
Gebiet beſaß. Der Gedanke und die Verwirklichung eines monarchiſchen Amts iſt alſo 
auf judenchriſtlichem Gebiet und in Bezug auf Jakobus zuerſt entſtanden (Mt 16, 18 iſt 
vielleicht ein Vroteft der dem Jakobus nicht hörigen paläftinenfifchen Chriften gegen dieſen; 
aber die Stelle kann auch anders verjtanden werden), und es fann jehr wohl fein, ja es 
ift wahrfcheinlich, daß damit etwas wie ein Univerfalepiffopat (wenn aud ohne dieſen 
Namen) ins Auge gefaßt war. Aber ob dies auf das heidendriftlihe Gebiet hinüber: 
gewirft und dort die Bildung des monardhifchen Epiffopats befördert bat, iſt frag: 30 
ih (j. u). Daß man aber das Amt des Jakobus nicht nur auf eine Einfeßung durch 
die Apoſtel, jondern ſogar auf eine direkte Einjegung Chrifti zurüdgeführt hat, ift ein Be- 
weis dafür, was in jenen Zeiten an Legenden möglich geweſen ift. Hegelipp (bei Euseb,, 
h. e. II, 23, 4) fagt freilih nodh: duadfyeran zu Exximolav era t@v dnoorölwv 
Iarwßos, aber Eufebius fchreibt ($ 1) moös r@v Anoordiwv, und die Einfegung wird 35 
möglichft weit hinaufgeſchoben, bis zur Himmelfahrt Jeſu (urfprünglih ganz allgemein: 
en der Himmelfahrt). Leider vermögen wir die, wichtige Frage, ob und in welchem 
Maße eine Rezeption im Sinne einer förmlichen Übertragung der altteftamentlichen Ver: 
fafjungsordnungen auf die hriftliche Gemeinde durch die neue Verfaſſung beabjichtigt war, 
nicht zu beantworten. 40 

10. Die Berfafjung der judenchriftlichen Gemeinden weiter noch zu verfolgen, erübrigt 
fih und ift auch bei der Spärlichkeit der Quellen faum möglih. In Serufalem blieb 
der monarchiſche „Epiftopat” beitehen, nachdem die dortige Gemeinde als judenchriftliche 
erlojchen war und eine beidenchriftliche jich an ihre Stelle zu fegen begann. In Bezug 
auf die Ebioniten, die er ſchildert, jagt Epiphanius (h. 30, 18): osoßvr&oovs olroı #5 
!yovor »al doyıovvayoyovs (dazu der oben beſprochene Zufah: ovvaymyıv d& ovroı 
»akovos rijv Eavıav darinolav zal obyi dxrinolav). Interefjant ift, daß Epiphanius 
von einer judenchriſtlichen Sekte, den Elkeſaiten, erzählt, fie verehre zwei Schweitern, Ab: 
fümmlinge des Stifterd „avri dewv“, dv xal ta nröcuara zal ra Alla toü ombuaros 
dünn drepeoovro noös AhlkEnow voonudeov (h. 19, 2). Alſo aud bier jpielt die 50 
leibliche Vertvandtichaft eine wichtige Rolle! 

11. Es ift parador, aber doch eine Thatfache, daß vor dem großen Kriege nur ftoß: 
weiſe Berfolgungen jeitens der jüdischen Obrigkeit und des jüdischen Volles (der einzelnen 
Synagogen) vorgefommen find (Mt 10 cum parall.; Jo 16, 2) und die Organiſation 
der Gemeinden ſich zu behaupten vermochte. Die in ec. 1—5 der Apoſtelgeſchichte er= 55 
zählten Verfolgungen der Zmölfe blieben noch ohne meitergehende Wirkungen. Die 
Stephanusverfolgung galt nicht den Apofteln und kann daher auch nicht alle jerufale: 
mifchen Chriften außer ihnen betroffen haben (gegen AG 8, 1). Erit die Verfolgung 
unter Herodes im J. 42 griff jchärfer ein; aber es gelang dem Jakobus, defjen erempla- 
rifche Frömmigkeit und Geſetzestreue auch von den Juden beivundert wurde, die Gemeinden 60 
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Jeruſalems und Judäas vor einer Kataſtrophe zu jchügen und ihre Organifation zu er: 
balten. Wenn das väterliche Geſetz treu beobachtet und der Tempel refpeftiert wurde, 
fiel der Hauptanlaß zu Verfolgungen weg. Selbſt gegen Paulus jchritt man in erw: 
jalem nur ein, weil man ihn beichuldigte, Heiden in den Tempel geführt zu baben 
(AG 21, 27ff.). Eine Ngitation im großen Stil von Jerufalem aus gegen die drift: 

liche Bewegung ift bis zu der Zeit, da Paulus die Stadt Nom betrat, nicht unternommen 
worden (AG 28, 21F.) — vielleicht weil äußerlich alles viel unbedeutender war, als es 
uns erfcheint (daher auch das Schweigen des Joſephus) und die jüdifche Obrigkeit mit 
Dusenden von Selten zu fchaffen hatte. Die Hinrichtung des Jakobus und der große 

ı0 Krieg beendeten diefen Zuftand. Als das Judentum und das jübifche Chriftentum ſich 
wieder fammelten, trat jenes dieſem als erbitterter Feind gegenüber. Juftin erzählt uns 
(Dialog 17), daß von Serufalem „erwählte Männer” in die ganze Diafpora geicidt 
worden feien, um bie Chriften als Atheiften und Frevler zu denunzieren. Simeon, der 
Nachfolger des Jakobus, wurde ebenfallg Märtyrer, und Barkochba verhängte über das 

15 Befenntnis zu Jeſus die furdtbarften Strafen (Auftin, Apol. I, 31). Durd die zweite 
Zerftörung Jeruſalems unter Habrian verlor das jüdifche Chriftentum definitiv jeinen 
Zentralfig und damit aller Wahrjcheinlichkeit nah aud die Zentrale der Organifation. 
Es gab nunmehr nur noch einzelne Gemeinden und Gruppen von ſolchen. 

12. Auf das beidenchriftliche Gebiet übergehend, müfjen wir einige allgemeine Be 
20 merfungen vorausfhiden. A priori ijt zu erwarten, daß die Kompliziertheit der ver: 

fafjungsbegründenden Elemente, die ſchon auf judendhriftlihem Gebiet von Anfang an 
groß war, hier noch gefteigert erfcheinen wird; denn direft oder indirekt, ftärfer oder 
Ichtwächer wirkte von jenem Gebiet das meifte auf diefes hinüber, aber neue Bedingungen 
traten noch hinzu. Man bat alfo zunächſt für die Verfaſſungsgeſchichte der Heidenkirchen 

25 das meijte von dem in Anjat zu —— was in Bezug auf die der Judenkirchen er: 
mittelt worden ift. Dazu fommen die befonderen Organijationen in dem Neiche: die Art 
der Familienorganifation, die freien Vereine, die Myſterien- und Aultvereine, die Ver— 
fafjung der Schulen, die Stadtverfaffung, die Provinzialverfaffung und die Reichsverfaflung. 
Sie alle müffen von einem beftimmten Punkte an auf die Kirchenverfaffung eingetwirkt 

30 haben; denn es ift eine unverbrüchliche Negel der Verfaſſungsgeſchichte jeder neu auf: 
jtrebenden und ſich entwidelnden größeren öffentlihen Gemeinſchaft, daß fie nidt 
nur nicht indifferent bleiben kann gegenüber den Gemeinfchaften, die fie vorfindet, 
jondern daß fie auch, latent oder offen mit ihnen rivalifierend, ihnen ein Element nad 
dem anderen nachbildet und damit zugleich zu entziehen ſucht. Aber auch damit find 

35 die Bedingungen noch nicht erfchöpft, unter denen die heidenchriftliche Kirchenverfaflung 
fih gebildet hat. Wielmehr ftebt bei dem großen Umfang des Materiald, das mir bier 
befigen, zu erwarten, daß fich auf diefem Boden Spannungen deutlich beobachten laſſen 
werden, die wir auf dem judenchriftlichen nicht oder fo gut mie nicht beobachtet haben, 
weil die Quellen zu fpärlich find. Da ift erftlich die Spannung, die in der Geſchichte 

40 einer jeden größeren Organifation eine ungeheure Nolle fpielt, zwiſchen einer Evolution 
vom Ganzen zum Teil und einer Summation der Teile zum Ganzen. Das Ganze 
ift immer jchon vorhanden: alfo müfjen die Teile ihm gegenüber unfelbitftändig bleiben. Das 
Ganze ift andererfeits Produkt der Teile: alfo kann und ſoll es nicht vielmehr als eine „dee“ 
jein. Sentralorganifation und Lofalorganifation find in ftetem Streit wider einander, 

45 eben tweil beide fich fordern, und der Tod der einen auch den Verfall der anderen nad 
fih ziehen muß. Man kann die ganze Verfafjungsgefchichte der Kirche im Rahmen des 
Widerſtreits diefer beiden Mächte zur Darftellung bringen. Da ift zweitens die Spannung 
von „Geift” und Amt, von Charisma und Rechtsordnung, die Spannung der Prreumatiter 
und der Beamten, der perſönlichen Träger und Virtuofen der Religion einerjeits und der 

50 berufsmäßigen Nepräfentanten andererjeits. Jene können Spiritualen, Propheten, Asteten, 
Mönche, auch Lehrer und Theologen jein und beißen, und dieſe Presbyter, Bifchöfe, 
Superintendenten, Päpfte. Die Spannung ift letztlich immer die gleiche, und ebenfo iſt 
es diefelbe Spannung, die fih in dem Gegenfag von Geift und Buchſtabe, religiöfer 
Freiheit und Bekenninis ausfpricht. Auch in dem Nabmen des Wibderjtreits zwiſchen Geift 

55 und Amt kann die ganze Verfafjungsgeichichte der Kirche zur Darftellung gebracht werden. 
Da ift endlich die Spannung von Laien und Klerus, von Demokratie und Ariſtokratie 
(Monarchie), die vielfach mit der vorigen verfchlungen, doch ihre befondere Eigenart beſiht 

Als Elemente, die von Anfang an als Faktoren der Organifation wirkſam geweſen 
fein müſſen, fann man 1. die Autorität der Öeiftträger ald Aakoürres tor Aöyov Tov 

so 605 (Apoftel, Propheten und Lehrer), 2. die Autorität der „Alten“ gegenüber den 
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„Jungen“, 3. die Abminiftrationd: und Erekutivgewalt gewählter Beamten unterſcheiden. 
Die erften gehören dem religiöfen Gebiet im eigentlihen Sinne an, die zweiten haben 
ihr Feld in der fittlihen Erziehung und der Disziplin, die dritten in der Verwaltung 
und von einem beftimmten Blende an auch im Kultus, 

Ferner ift bei Unterfuchungen über den Urſprung altkirchlicher Berfafjungsformen 5 
daran zu erinnern, dab es auf jüdiſchem und auf griechifchem Gebiet einige wichtige 
Elemente und Formen gab, die ſich ſehr ähnlich waren und fogar im Titel zufammen: 
trafen, ferner daß eine neue Gemeinſchaft auch fpontan Organifationen und Amter hervor: 
bringt, die mit ſchon vorhandenen ſich deden. Unter foldhen Umftänden ift es häufig 
nicht möglich, mit Sicherheit zu jagen, woher die betreffende Einrichtung gekommen ift, 
ob fie eine Analogiebildung nah jüdifhem oder nach griechiſchem Mufter war oder ob 
ihr Originalität zulommt. 

Endlich ift daran zu erinnern, daß bei geſchickter Behandlung die Quellen, feien fie 
auch noch fo fpärlich, auf jede Rechtöfrage Antwort geben, die man an jie ftellt, da man 
ja aud ihr Schweigen benugen kann und dazu durch formaliftifche Kombinationen und 
Ausipinnungen immer neues Material zu gewinnen vermag. Aber eben diefe Methode, 
die Todfeindin der gejchichtäkritifchen, hat bereitd das größte Unheil auf den Gebieten des 
alten Kirchenrechts und der urjprünglichen Rirhenverfaflung angerichtet. Beide haben durch 
das Zuviel-Wiſſen-Wollen (vgl. z. B. die jüngfte große Monographie von Leder, 1905) 
und die kanoniſtiſche Methode mehr gelitten als durch oberflächlihe Behandlung. Aud 20 
Rückſchlüſſe von fpäteren Zuftänden und Ordnungen auf die früheiten find auf diefem 
Gebiet nur mit großer Vorficht geftattet; das Recht zu ihnen ift in jedem einzelnen Fall, 
auch wenn es fi um biefelben termini techniei handelt, erft zu erteifen. 

13. Die hriftlihen Gemeinden in der Diafpora, die paulinifchen und die anderen, 
baben fich entweder durch Abipaltung aus den Synagogen entwidelt oder dod fo, daß 3 
jüdiſche Profelyten ihren urfprünglichen Kern gebildet haben. In beiden Fällen mußte 
die Synagoge mit ihrer Verfafjung nachwirken, mag diefe Nachwirkung auch in ſolchen 
Gemeinden bald abgenommen haben, in denen die „echten“ Heiden nad) furzer Zeit die 
übertviegende Mehrzahl bildeten. Aber auch dann mar die regelmäßige Verlefung des 
ATS nicht die einzige Reminiscenz an die Synagoge. Ferner, folange die neue Gemeinde 30 
noch Kein war und familienhaft zufammenbalten konnte, muß die erfte Organifation noch 
ganz von den befonderen Umftänden abhängig geweſen fein, unter denen die Gemeinde 
entftanden war. Die Apoftelgefchichte legt e3 an manchen Stellen nahe, daß am Anfang 
auch Frauen eine bedeutende Rolle in der Organijation gefpielt haben, und die Paulus: 
briefe beftätigen das (Priscilla in Korinth, Ephejus, Nom; Lydia, Euodiad und Syntyche 35 
[ovrndinoav or) in Philippi, Phöbe in Kenchreä [rooorarız] u. a.). 

Im allgemeinen empfängt man aus den Gemeindebriefen des Paulus das überein- 
jtimmende Bild einer gleihmäßigen Selbititändigfeit der einzelnen Gemeinde (f. die Nach— 
weiſe bei MWeizjäder, ahoft. —— und gewinnt zugleich den ſicheren Eindruck, daß die 
lokalen Ehrenperſonen und Amtsträger — wer und was fie immer geweſen fein mögen 40 
— damals nur eine bejcheidene Holle geipielt haben können. Die Gemeinden fteben 
unter dem Worte Gottes (bezw. des Herrn) und unter der väterlichen Zucht des Apoſtels, 
der fie begründet bat; aber fofern der Geift fie regiert, ift diefer Geift der Gemeinde als 
ganzer und als einer Einheit gejchentt, und auch die Amts: und Ehrenperjonen ſtehen 
ald Glieder in diefer Einheit und nicht über ihr. Das folgt aus der Natur der Ge: #5 
meinden, bie nicht nur den Namen (dxxÄnoia) mit der Gejamtgemeinde Gottes teilen, 
fondern von denen jede einzelne auch ihr gefchloflenes Abbild und ihre Auswirkung ift 
(dad Ganze ift in dem Teil; nicht nur iſt der Teil in dem Ganzen). Ideell giebt es 
aljo, jo parador das fcheinen mag, überhaupt feinen Unterfchied zwijchen Gefamtgemeinde 
und Einzelgemeinde — alles, was oben sub 3 von ber Kirche gejagt ift, gilt auch hier —, so 
aber faktisch konnte natürlich diefer Unterfchied nicht aufgehoben werden, machte fich 
vielmehr immer ſtärker geltend. Die ideelle Einheit der beiden liegt in dem Wirken des 
Geiftes und fpricht fich 3. B. noch fehr deutlich aus, wenn die römifche Gemeinde von 
ihrem nad) Korinth gerichteten Briefe jagt, er fei von ihr „durch den heiligen Geiſt“ gefchrieben 
(e. 63, ganz wie AG 15) und von feinem Inhalte behauptet, er fei von Chriftus durch 55 
fie fundgetan (ec. 59). Auch die Art, wie Paulus den Fall des Blutichänders in 
Korinth behandelt willen will, ift bier charakteriftiich: die mit dem Apoftel vereinigte Ge— 
meindeverfammlung ift kompetent und darf auf „die Kraft unferes Herrn Jeſus“ rechnen 
(von befonderen Befugnifien lokaler Amtsträger ift dabei nicht die Rede). Endlich ſei als 
auf einen befonders bedeutfamer Beleg für das ideelle Wefen der Einzelgemeinde auf die 60 

— 
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Terminologie bingewiejen: 7) &xxAnoia tod Veod N napoıxovca mv nor ([. 1 Pt 1,1; 
1,17; 2,11; Hbr 11, 13; I Clem. 1, 1; Polye. ep. 1, 1; Smyrn. ep. ad Philom. 
init., Dionys. Cor. bei Euseb. IV, 23; Ep. Lugd. l. e.V, 1; II Clem. 5 ꝛc. und 
Lightfoots Note zu Clemens, 1. c.), aus der ſich der Terminus „Parochie“ (Apoll. bei 

5 Euseb. V, 18: 9) ldia napoıxta abröv Öder Tv ol &öffaro. Ep. Smyn. ad 
Philom.: zdoats rais xara navra rönov rüs Aylas [xai zadohırns]) Eaxinoias 
zapoızlaıs) entwidelt hat. Die Chriftenheit in jeder einzelnen Stabt ıft nicht nur 
&xrinola tod Veod, ſondern fie gehört mie diefe eigentlih in den Himmel; bier auf 
Erden ijt fie nur in der fremde und tranfitorifh. Sie ift alfo eine himmlische Größe 

ıo d. b. im Grunde nicht Einzelgemeinde, fondern Erjcheinung des Ganzen in dem Teil. 
Dieje Betrachtung, die — auch für den einzelnen Chriften — befonders eindrudsvoll bei 
Hermad (Sim. I u. fonft) ausgeprägt ift, ift noch dem Irenäus (IV, 30, 2f.) und 
namentlich dem Clemens Alerandrinus und Drigenes ganz geläufig. Der Letztere richtet feine 
Aufmerkfamfeit dabei auch darauf, daß es in den Städten zwei Arten von dxxinaiaı 

15 giebt, die profanen und bie chrijtlichen (der Name dxxAnoia für die letzteren hat augen: 
jcheinlich feinen Urfprung nad nichts mit den profan-ſtädtiſchen &xxinmoiaı zu tbun; es 
ift hier einer der zahlreichen Fälle zufälliger, aber dann für die Entmwidelung nicht be: 
deutungslofer Übereinftimmungen zu erfennen); Orig. c. Cels. III, 29: ai ro Xotorov 
&xrinolaı, ovvekctalöusva tais By naporrodcı Önumv Exximolas, Ds PWorijpks 

20 eioıw Ev »doum, ibid. 30: Exxinolas tov Beod [man beachte den Zufaß, wie er ſchon 
im 1. Glemensbrief jteht] raooızovoas Exxinolas av xad” Endornv nökır Önuom. 

Was man die pneumatifche Demokratie innerhalb der ganzen Kirche und darum aud 
der Einzelgemeinde cum grano salis nennen fann, tritt ſehr deutlich in der Art, wie 
Paulus ſich in den Briefen an die Gemeinden richtet, zu Tage. Prinzipiell hat er jede 

35 von ihnen als ein in fich gleichartige Ganze vor Augen, fie ſelbſt Subjeft und Objelt 
aller Betbätigungen. An ein verantwortliches [ofales Amt über der Gemeinde denkt und 
wendet er fich zunächft nicht, vielmehr ift die Gemeinde überall ald ganze verantwortlich, 
und die Verfchiedenheiten in ihr begründen nicht eine Über- und Unterordnung, fondern 
ein organifches Zufammenwirken, in welchem jeder Teil gleich wichtig ift. Dies ift auch 

30 eine Folge der contemplatio partis sub specie totius, die bei Paulus noch durch die 
Betrachtung jedes einzelnen Chriften ald eines Freien mächtig unterftüßt wird. Man 
darf auch fragen, ob nicht die Entftehung der fog. „katholiſchen“ Brieflitteratur von bier 
aus zu Abi it. Es giebt Briefe mit fpezieller Adrefie, die katholiſch —— ſind 
(3. B. die ſieben Briefe in der Apokalypſe); es giebt Briefe mit katholiſcher Adreſſe, die 

35 Ki doch zunächit an einen beftimmten Kreis gerichtet haben müſſen (Jakobus-, Judasbrief); 
es giebt Briefe, die zugleich eine partifulare und eine Fatholifche Adreſſe haben (Ep. 
Smyrn. ad Philom.); es giebt endlich abſichtlich adreſſenloſe oder mit einer bloßen 
Scheinadreſſe ausgeftattete Schriftftüce, die fich doch zunäcdft auf eine beftimmte Gemeinde 
beziehen (Hermas; ep. Barn.). Dieſe Seltjamfeiten ſowie der ſchnelle Austauſch, die 

4 Sammlung und das allgemeine Anfehen von Briefen troß ihrer lokalen Adreſſen bleiben 
unerflärt, wenn nicht die Einzelgemeinde die Gefamtlicche vertreten fonnte und ivenn 
nicht, mindeſtens ideell, der Gemeinde als Gemeinde und als einer in fich gleichartigen 
Schöpfung die geiftlihe Souveränetät zulam. In letzterer Hinficht ift u. a. auch noch 
bemerfenswert, daß noch im 2. Jahrhundert die Gemeinden Briefe wechfeln, ohne daß in 

5 ihnen irgend ein Amt erwähnt wird. Die Gemeinde fchreibt an die Gemeinde, ald gäbe 
es feine Biihöfe und feine Presbpter. 

14. Die Entwidelung gebt zunächſt vom Ganzen zum Teil. Darum fpielen ber 
Geift und der Apoftel (auch der Prophet und Lehrer) eine fo große Nolle; denn der 
Apoftel gehört der Geſamtkirche an. Von hier aus gefehen war alles Miffion, mußte alles 

in Fluß bleiben (bi8 das N Ende fonımt), mußte alles, was fich lokal geftaltete und 
jtabilierte, eben nur in den Kauf genommen werden, weil es eigentlich ſchon ein fremdes 
Element bineinbrachte, das durch die Fiktion der Jdentität mit dem Univerfalen doch nicht 
ganz bejeitigt werden konnte. Von bier aus gejeben, wundert man fi, daß mir ım 
—*8* Zeit nichts von Verſuchen hören, die Bekehrten aus den lokalen Verhältniſſen und 

55 aus der von ihnen her drohenden Verweltlichung herauszuziehen und irgendwo zu ſammeln, 
am Beiten in der Wüſte. Achtet man aber darauf, daß fich die Chriftusjünger ganz zu 
erſt thatſächlich in Jeruſalem gefammelt haben und daß wir wieder jeit der Mitte des 
2. Jahrhunderts von Unternehmungen diefer Art — nun aber wird die MWüfte oder das 
Land gewählt — hören (vgl. die urfprünglice Abficht der phrygiſchen Propheten, ferner 

so die Fälle aus Pontus und Syrien, welche Hippolyt im Daniellommentar erzäblt, dann 
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die Einzelfälle der doxnrai uovalovıes bis zum Möndtum), fo kann darüber ſchwerlich 
ein Zweifel fein, daß in der Zeit zwiſchen 35 und 150 nicht mangelnder Argwohn 
egenüber dem Lokalen mit feiner unvermeidlichen MWeltlichkeit, auch nicht mangelnde as— 
ettjch-fittliche Kraft ſolche Verſuche bintertrieben hat, fondern die Überzeugung, daß bei 

. der Nähe des Weltendes fich dergleichen nicht mehr lohnt. Die eschatologische Stimmung 5 
ift bier wie anderswo, ganz wider ihre Abfichten, eine fonfervativ wirkende Macht ge 
weſen; ihr hat es die lofale Drganifation hauptfächlich zu verdanken, daß fie fich über- 
haupt in der Chriſtenheit zu entwideln vermochte, wobei vorbehalten bleiben mag, daß 
Paulus auch eine Höhe und Innerlichkeit der Betrachtung gewonnen und in Geltung 
6 hat, die das Gegebene, alſo auch die lokale Zuſtändlichkeit, als eine Gottesordnung 
innahm. 

Was Paulus als Apoſtel (fo zu ſagen als Mandatar der pneumatiſchen Geſamt⸗ 
gemeinde) der von ihm geſtifteten Einzelgemeinde gegenüber in Anſpruch nimmt, iſt nicht 
wenig. Er iſt der Pädagog und der Vater a: er verflucht jeden, der feinen Kindern 
ein anderes Evangelium bringt, und er Tann verlangen, daß jede feiner Gemeinden bie 15 
Ordnungen refpeftiert und aufrecht erhält, wie er fie in allen Gemeinden begründet und 
pflegt. 1804,17: zadös navrayov iv ndon kaxinoia dıddorw, 7, 17: oürws 
Ev tais &xxinolaus ndoaıs Ödtardoooua, 14, 37: &uyıwwordtw A yodpw dulv du 
xvolov 2oriv Evroin (it es zufällig, daß Paulus feine apoftolifhe Autorität in der 
Gemeinde am ftärkften geltend madıt, die als die demofratifchite erfcheint?). Andrerſeits 0 
und unbejchabet defjen jet er voraus, daß der Geift die Gemeinde leitet. In dieſer 
Hinficht ift 1 Ko 12—14 der beutlichite Beweis feiner Anſchauung und der wirklichen 
Zuſtände. Die Charismen beftimmen alles. 

15. Das Wenige, was man daneben von lofalen Gemwalten erfährt, ift ſehr ver- 
ſchieden. In Bezug auf die Ipfaonifchen Gemeinden jagt Lulas (AG 14, 23), Paulus 235 
und Barnabas hätten xar 2xxinolav dort unter Gebet und Faften Presbpter eingejeht, 
und ebenjo erzählt er (AG 20, 17. 28), Paulus habe die Presbyter der Gemeinde 
von Ephejus berufen und fie ermahnt, auf die Herde acht zu haben, in welcher Öuäs 
to nveuua to äyıov Edero Eruoxdnovs, norualvew Tv Exxinolav tod Veoü, fjv 
nregeeronoaro dia Tod aluarog tod lötov |man beachte, daß auch bier die Einzel: 30 
gemeinde Darftellung der Gefamtgemeinde ift und daß ſich Lukas daher in Bezug 
auf die Lokalorganiſation genau jo ausdrüdt, wie Paulus 1 Ko 12,28 in Bezug auf die 
Gejamtorganifation]. In dem 1. Theflalonicherbrief bittet er die Gemeinde, zu erkennen 
tous xorußvras Ev Öuiv xal nooioraufvovs Öbucv Ev xvolm al vovderoüvras 
tuäs und fie um ihres Werkes willen liebend bejonder® hoch zu halten (c. 5, 12F.). 85 
Die folgenden Verſe fcheinen fich dann an eben diefe Vorfteher zu richten („Ermahnt 
die Unordentlichen, tröftet die Kleinmütigen“, u. f. w.); aber ficher ift das nicht, und man 
erfennt auch nicht, von welchem Sate an der Apoftel ſich wieder an die Gefamtheit 
richtet. Im Galaterbrief ift ein lofales Amt überhaupt nicht erwähnt (doch ſ. den all: 
gemeinen Sat 6, 6: xowwveitw 6 zarmyobusvos row Adyov TO xarnyoürr dv 4 
näoıw dAyadois), und aud nicht in den fo umfangreichen Korintherbriefen. Hier ift felbft 
dort, wo es fih um die Aufrechterhaltung der gehörigen Ordnung und des Anftandes in 
den Berjammlungen handelt, und bei einem halben Dutend ähnlicher Gelegenheiten, wo 
man die Appellation an ein lokales Amt ficher erwartet, ein folches nicht genannt. Neben 
den Apofteln, Propheten und Lehrern find nur in der Gemeinde wirkſame Gharismen 4 
(I, 12, 28.) aufgeführt, unter ihnen dvulnuyes und xvßeornosıs. Ihre Inhaber 
erſcheinen fomit nicht in der relativen Überoronung über der Gemeinde twie jene Adyov 
Jakoövres. immerhin ift aber die Unterſcheidung einer bilfleiftenden, alſo diafonalen 
genen und einer leitenden von Wichtigkeit. Im Römerbrief fteht es ähnlich. Die 

ganifierung des Leibes der Gemeinde fommt lediglich durch Charismen zu ftande; 
unter ihnen wird nacheinander genannt die Prophetie, die Diakonie, der Lehrende, der 
Tröftende, der Mitteilende, der Vorftehende (6 rooiorauevos, wie in I Thefj.), der in 
Barmherzigkeit Thätige. Hier ift alfo fogar der Prophet und Lehrer unterfchiebslos ein- 
georbnnet [auf den Wechſel von der Thätigkeit und Perſon ift ſchwerlich Gewicht zu legen]; 
zu beachten aber ijt, daß auch hier neben dem Lehren Diakonie und Vorfteherfchaft unter: 55 
ſchieden find (12, 6ff.). Sonft wird noch in dem Brief eine gewifje Phöbe dudxovos Tijc 
&xxinoias tijç Ev Kevyoeais genannt, die da zooordrıs noll@v zal duod abrod ge 
worden fei (16, 1), ferner werden Hausgemeinden in Rom unterfchieden (16, 3ff.). Im 
KRolofjerbrief wird der Gemeinde aufgetragen, dem Archippus zu jagen: Bl&re tiv dta- 
zoviay, ijv nagelaßes Ev xvolo, ba admjv zumoois. Aus dem Philemonbrief 60 
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V. 2) fieht man, daß Archippus, dem hier eine Note zu teil wird, zur Hausgemeinde 
des Philemon gebörte, die man nicht mit der ganzen Kolofjergemeinde identifizieren darf. 
Aber feine dıaxovia kann fih nur auf die ganze Gemeinde beziehen, und wenn ibn 
Paulus (Philem. 2) feinen und des Timotheus ovvoroauorns nennt, fo muß fie erbeb- 
lich geweſen fein; aber worin fie beftand, bleibt dunkel; denn duaxovia kann einen ganz 
allgemeinen Sinn haben, jo daß man auch die Wortverwaltung darunter verfteben kann, aber 
auch den fpeziellen Sinn der dienenden Hilfleiftung. Bemerkenswert aber ift, daß dem Archippus 
die dıaxovia in einem feierlichskultifhen Akt übertragen worden ift; denn nur das fünnen 
die Worte v napklaßes Ev zvoio befagen. Es ift alfo AG 14, 23 zu vergleichen. 

ıo In dem fog. Epbeferbrief (einem Zirkularjchreiben nad Laodicea und anderen Elein- 
aftatifchen Gemeinden) erfcheint die Gefamtgemeinde auf dem Grunde der Apojtel und 
Propheten auferbaut, denen das Geheimnis Chrifti offenbart ift (2, 20; 3, 5). Es wird aber 
bei der Schilderung des Beſitzes der Gefamtgemeinde (4, 11) auch eines lofalen Amtes 
gedacht und dasfelbe mit den Apofteln, Propheten und Lehrern verfnüpft. Wie zu er: 

15 warten, findet e8 — die zorueres — feine Stelle neben den Lehrern, die ja in ber Regel 
einer Gemeinde angebörten. Die Hinzufügung von „Evangeliften” zu Apofteln und 
Propheten erklärt jih aus einem und nicht ganz durchfichtigen Motiv, welches die Diffe: 
renzierung des Apoftolat3 veranlaßt hat, obgleidy derfelbe auch nah Paulus nicht auf die 
Zwölfe befchräntt ift („Evangeliften” finden fib im NT noh AG 21, 8 [Wirftüd] und 

202 Ti 4, 5; dazu f. Euseb., h. e. III, 37; Apoft. Kirchenordnung c. 19; Tertull., de 
praescr. 4; de corona 9; Hippol., de antichr. 56). „Evangeliften“ können nur 
ſolche Mifftonare jein, die aus irgend meldem Grunde auf den Ebhrentitel „Apojtel“ 
feinen Anſpruch hatten. Die Gemeinden, an welche der Epbejerbrief gerichtet ift, waren 
nicht von Paulus gegründet, jondern mwahrjcheinlih von Glaubensboten, die von ihm ab- 

25 hängig waren. In Ddiefer Abhängigkeit bezw. in ber bloß lokalen Miffionswirkfamteit 
diefer Männer mag es begründet fein, daß fie den Titel „Apoftel“ nicht erhielten. Der 
Philipperbrief ift dadurch ausgezeichnet, daß bier der Adreſſe (mäoıw rois Ayloıs &v Xo. 
’I. rois obow &v PDrlinnors) die Worte hinzugefügt find: od» Zuoxöonors zal draxdvors. 
Man beachte, daß fie nicht gleichwertig neben der Gemeinde ftehen, daß der Artikel fehlt, 

3 und daß eine Zweiteilung gegeben ift. Wer fie find und warum fie genannt find, fann 
man mit Mabrjcheinlichleit aus dem Anhalt des Briefes ablefen. Der Brief ift ein Dant: 
fchreiben für die Spenden, melde die Gemeinde dem Apoftel wiederholt und foeben wieder 
geihidt hat. Die Annahme liegt nahe, daß eben deshalb „Bifchöfe und Diakonen” ge: 
nannt find. Daraus folgt, daß fie an der Aufbringung und Überfendung der Spenden 

85 bejonders beteiligt waren, und daß dies zu ihrem Amte gehörte. Die Zweiteilung unter: 
ftügt diefe Annahme; denn „srdxovo“ an zweiter Stelle und ohne einen die Dienft- 
leiftung näher bezeichnenden Genetiv kann nur Dienende im eigentlichen Sinne, alfo Diener 
im Verwaltungsdienſte bezeichnen. Dann aber müſſen „Zrioxonro“ neben diefen Aus- 
führenden führende Abminiftrativbeamte fein. Das Wort ald Funktions: oder Amts— 

40 bezeichnung ift feinem Urfprung und Inhalte nad fo vieldeutig, wie die Bezeichnung of 
noeoßörepor. „Presbyter“ kann einfah den Alten gegenüber dem Jungen bezeichnen; 
es Tann ein Ehrentitel fein (durch melden ſowohl perjönliche Vorzüge als die — 
ſchaften, eine ältere, autoritative Periode zu repräfentieren [= Traditionszeuge] markiert 
werben); es fann aber auch das gewählte und fürmlid) eingejehte Mitglied eines Rates 

45 [Gerusia] bezeichnen. Der Gebraud des Worts in feinen verfchiedenen Bedeutungen inner: 
balb der chriftlihen Gemeinden kann aus der Synagoge oder aus den ſtädtiſchen Ber: 
fafjungen ftammen oder fpontan entjtanden fein. Ebenſo fünnen die Episfopen aus 
der LXX ftammen; fie fönnen den ftäbtifchen Verwaltungen nachgebildet, fie können 
aber auch fpontan entjtanden fein. Immer bedeutet das Wort einen Auffeber, Kurator, 

0 Superintendenten; aber worauf fich die Aufficht beziebt, darüber enthält es nichts. Es 
fünnen Seelen fein (dann ift das Wort = noru£ves |f. 1 Pt2, 25: Tor nouuera 
zal ?nioxonov ıow yvrav bucv, AG 20,28 (f. 0.): Zuoxönovs normaivew mv 
&xxinolav, I Glem. 59, 3: row» navrös nveuuaros xriorm» »al Enioxonov] und 
gleichbedeutend mit ooordıns av yuyav Nhucv, 1. e. 61, 3); e8 können aber aud 

55 Gebäude, ökonomische Angelegenheiten und dergl. fein, oder dieſes und jenes zugleich. 
Der fehlende Artikel an unferer Stelle läßt vermuten, daß die philippiichen Biſchöfe und 
— für Paulus nicht als beſtimmte Einzelne, ſondern als Gruppe in Betracht 
amen. 

Mit dieſen Stellen iſt das Material, welches wir in Bezug auf die älteſte Periode 
so der Heidenkirchen (lokale Amter anlangend) beſitzen, erſchöpft. Man könnte nur noch 
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hinzufügen, daß die korinthiſche Krifis, wie fie aus dem 2. Korintherbriefe hervorgeht, ſich 
als ein Verſuch der Gemeinde darftellt, fich der Obedienz des Apofteld zu entziehen. Aber 
eine Spannung zwijchen der lokalen Organifation und der univerfalsapoftoliichen ift bier 
mindeſtens nicht das primäre geivefen, fondern unter dem Einfluß der überhohen Apojtel 
bat fi innerhalb der durch Cliquenweſen gefährdeten Gemeinde eine Clique gegen den 5 
Apoftel erhoben und drohte die ganze Gemeinde für fi zu gewinnen. Alle Gliquen 
gruppierten ſich aber um apoftoliihe Männer (richtige Auffafjung der Lage in I Clem. 47), 
d. b. die noch bejtebende lokale Unjelbititändigfeit der Gemeinde ift ganz deutlich. 

Das zufammengeftellte Material ift weder einftimmig noch erlaubt es direkte Schlüffe 
auf die Entjtehung der einbeitlihen Gemeindeverfafjung, wie mir fie in der nad): ı0 
hadrianiſchen Zeit faft überall finden. Wir müfjen alſo zufeben, ob ſich aus den Urkunden 
der mittleren Zeit (Vespaſian bis Hadrian) Beobachtungen gewinnen lafjen, welche ein 
Licht nad rückwärts und vorwärts werfen. 

16. Ganz altertümlich, als hätte es Paulus gefchrieben, lautet 1 Pt 4, 10f.: Exaoros 
zadiüs Zlaßev yapıoua, eis Eavrovs abrö Ötaxovodvres bs zakol olxovduoı nowmläng 15 
aoıros Veod' el rıs Aakei, @s Aöyıa Deo el is Öiaxovel, ds LE loybos Ts goonyei 
3 Deos. An den Charismen, die die Organifation begründen, nehmen alle, jeder in be- 
ftimmter Weife, teil; das Charisma foll bei jedem zu einer Diafonia werden; ſolches 
Dienen bat jeine wichtigſte Darfiellung in dem Wortdienft einerfeits und dem Dienft im 
engeren Sinne (dem Helfen) andererfeit? (man beachte, daß der Spielraum des dıaxo- 0 
vovyres ein weiterer ıft als der des duaxovei). Aber in demjelben Brief mendet fich 
der Verfafjer, indem er fich ſelbſt Sympresbpter nennt, an die Presbyter (5, 1f.). Einer: 
ſeits ftellt er fie (B. 5) den Jungen (veoreoor) gegenüber, d. b. einfach der jüngeren 
Generation in der Gemeinde (anderd® AG 5, 6. 10: bier bezeichnen ol vewteooı [ol 
vearioxoı) eine Gruppe junger Leute im jerufalemifchen Gemeinbebienft, von der wir 235 
jonft nichts wiſſen), andererſeits aber zeigt er durch feine Ermahnung, daß diefe Pres- 
byter feineöwegs alle Alteren umfafjen, fondern Amtöträger find, deren Zahl alfo aud) 
befchränft jein muß. Seine Ermahnung lautet: rorudvare To &v buiv noluvıov Tod 
deod, um dvayxzacı@s Alla Erovolws, umö£ aloyooxsoöws Alla noodluws, und’ 
Ds »araxvoıedorres TOv #Anomv (zAjowv Tann nur Synonym zu zolunıov fein, bes 80 
deutet alfo die Gebiete und Gruppen innerhalb der Gemeinde) dAda Tino yırdusvoı 
Tod noruviov' xal paveomdtrros Tod Apyınolusvos zowelode Töv Auaparrıyoy TS 
Ööfns oröpavor. Ihr Amt ift die Thätigkeit eines Hirten, der von der Heerbe leben 
darf, der fe gezwungen, eigennüßig und berrifch oder willig, in berzlicher Freudigkeit und 
vorbildlich regieren fann, und der einjt einen befonderen Lohn erwarten kann. Daß bei a8 
einem fo ſtark entwidelten Iofalen Amt doch nody die Betrachtung ce. 4, 10f. in Kraft 
bleibt, iſt beſonders wichtig. Presbyter (ol mosoßuteooı Ts Exxinoias) twerden aud) 
Ya 5, 14 genannt; fie follen in Kranfheitsfällen gerufen werden und den Kranken mit Gebet 
und einer Olfalbung behandeln. Außerdem werden in c. 3, 1 die Leſer gewarnt, ſich 
nicht zu dem veranttwortungsvollen Lehramt zu drängen. Leider weiß man nicht, wohin 40 
der Brief gehört. Im Hebräerbrief, der mwahrfcheinlih nah Rom gerichtet ift, fehlen 
Presbpter, aber Amtsträger fehlen nicht. Sie heißen in diefem Briefe fonftant jyodueror, 
was nicht ein Titel, jondern ein allgemeiner Ausdrud ift (vgl. AG 15, 22, wo die Pro: 
pbeten Silas und Judas fo genannt find, und Le 22, 26, wo der Hyovuevos dem 
dıaxor@v gegenüberiteht). An der Hauptitelle 13, 17 find unzweifelhaft verantwortungs- 45 
volle Hirten gemeint (meideode Tois Nyovusvos bucv zal Ünelxere' altol ydo 
äyovavodow ünto ww yuy@v bumv cds Adyow Anodwoortes 'iva werd yapäs 
tovro noWorw xal un) orevalovres); eben diefelben, wenn auch ein weiterer Kreis, find 
13, 24 zu verftehen. Dagegen muß «8 fraglich bleiben, ob nicht 13, 7 unter den ent: 
Ihlafenen jyodueror, deren die Adreſſaten gedenken follen, ofrves &Adinoav buiv Tov 50 
iöyov toü Üeoü, dv dvadewooüvıes ııv Exrßaoıw Tijs dvaoıyopiis wusiode rıjv 
ziorıv — Apoſtel beziv. Petrus und Paulus zu verfteben find. In der unter dem 
Namen des Johannes jtehenden Litteratur erfcheinen in der Apokalypſe bei der großen 
Thronviſion Gottes (ec. 4) 24 Presbyter neben ihm figend (vielleicht bedeutfam für die Ge- 
meindeverfafjung) ; aber in den fieben Briefen fommt zwar eine Prophetin in Thyatira 55 
vor (2, 20), von einem Gemeindeamt jedoch ift nirgendwo die Nede, und die Engel der 
Gemeinde dürfen nicht als Bifchöfe genommen werden, wofür fie auch in der älteren Zeit 
niemand erflärt bat. Wichtig aber ift die Stellung des Schreibenden, des Johannes. Er 
eriheint tatſächlich als der Superintendent diefer Gemeinden, obgleich er ſich ald Bruder 
(1, 9) bezeichnet. Sonft kann man nur noch auf die Vorftellung von den 12 Apofteln co 
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in dem Buche (21, 14) ald den 12 Grundfteinen, von den Apofteln und Propheten (18, 
20), ferner auf die in Epheſus eingebrungenen faljchen Apoftel (2, 2) und auf den Vor: 
lefer binmweifen (1, 3), der in jeder Gemeinde vorausgeſetzt wird (j. Me 13, 14; Mt 24, 
15). Der Verfaffer der drei Briefe, der in dem zweiten und dritten fi 6 moeoßvrepos 

5 nennt, erjcheint in ihnen ebenfalld als Superintendent. Das ift in I, 2, 12ff. erfennbar, 
ganz deutli aber im dritten Brief (j. TU XV, 3, 1897). Der Berfafler waltet wie 
ein Haupt über einer größeren Anzahl von Gemeinden und regiert fie durch feine Ab- 
gefandten und durch Briefe; zugleich aber leitet er durch eben diefe Nbgefanbten eine Heiden 
miffion. In beiden Beziehungen aber erfährt er in einer Gemeinde einen ftarten Widerſpruch, 

10 der fich bis zur Abweiſung der Briefe und jener Miffionare und bis zur Exkommuni— 
fation des Anbangs, den dieſe in der Gemeinde gefunden haben, gefteigert bat. Da der 
Widerſpruch von einem Manne ausgeht, der (III, 9) ald 6 pulonowrevo» avıawv [seil. 
der Kirche, in der er fteht] bezeichnet wird und der den Bann ausübt, fo ſteht bier offen- 
bar der Iofale Hirte (oder einer der lofalen Hirten; denn der Adreſſat des Brief und 

15 der in dem Schreiben V. 12 genannte Demetrius fcheinen feine Kollegen zu fein) im Kampf 
mit dem die Rechte eines General: und Miffionsfuperintendenten in Antpruc nehmenden 
Verfaffer. Wir haben alfo bier das Beifpiel eines flagranten Zufammenftoßes der durch 
den Presbyter repräfentierten pneumatifchen Univerfal- und Miffionsorganifation mit der 
Iofalen Drganifation. (Hierzu ift die Schilderung der Stellung und Thätigfeit des 

20 Johannes bei Clemens Aler., Quis dives 42 zu vergleihen: Zraön... uerjider Zui 
nv "Eyeoov, Are napaxakovuevos zal Eni ra ninoıöywoa raw &ivov, Önov ur 
&ruoxönuvs zaraoınowv, Önov dt Ökas Parinolas douödoaw, Önov Ö& xArjow Eva 
yE va »#Änowowv ı@v Önd Tod nveuuaros onuamwouevaov, gleich darauf ift von dem 
»adeorws Enioxonos einer Stadt die Rebe). Im Yohannesevangelium endlich werden 

25 die Apoftel vor Überhebung in ihrem Amte getvarnt (13, 13ff.), aber, wie es fcheint, 
nicht vor Überhebung über die Gemeinde, fondern vor Überhebung untereinander und 
gegenüber ihrem Meifter Chriftus. Sonft ift nur noch die Stelle bemerkenswert (21, 15 ff), 
in der dem Petrus in feierlicher Weiſe das allgemeine Hirtenamt übertragen wird. 
Mt 16, 18 ift dazu zu vergleichen. 

30 In den Baftoralbriefen erjcheinen Timotheus und Titus als Stellvertreter des Apoftels 
während feiner Abweſenheit, ſoweit Stellvertretung bier möglich ift. Sie ſollen auf die rechte 
Lehre jehen (gegenüber Jrrlehren), rooo&yeıv t. dvayvooeı, rt. naoaxknoeı, r. dıidaoxakia 
(I, 4, 13), jollen Beamte umfichtig einjegen und die Gemeinde beztv. die Gemeinden als 
Superintendenten pflegen. Nach II, 2 ff. joll Timotheus die Lehre, die er vom Apojtel über: 

35 liefert erhalten hat (dia noAA@v uaprlowv), zuverläfftgen Männern, die geſchickte Lehrer 
zu erben verjprechen, weiter überliefern; er jelbit foll ſich aber als geiftlicher Krieger 
nicht in weltliche Händel mifchen, um jo weniger, als er berechtigt ift, von feinem Amte zu 
leben (wie der Apoftel felbit, j. 1 Ko 9, 7). Nach dem Titusbrief werden neben „Alten“ 
(Bejahrten, noeoßiraı) und bejahrten Frauen, deren Standespflichten gegenüber den 

0 jungen Männern und rauen (al veaı, ol veareoo) faft wie Amtspflichten erſcheinen 
(2, 2ff.), bejondere Presbyter erwähnt, die Titus auf der Inſel ara nöd einſetzen 
(zadıoraraı) fol (1, ñff.). Nachdem die ihnen nötigen Uualitäten aufgezählt find 
(darunter äveyxinros und wmäs yuvarxös dvıjo), wird fortgefahren: dei yag row Enio- 
xonov Aveyxintov elvan rs Veod olxovröuos, und nun folgt nod eine Fülle von 

45 Qualitäten. So mie der 3. T. tautologifche Tert lautet, erfcheint der Biſchof als identifch 
mit dem Presbyter, muß alſo auch pluralifch verftanden werden; aber es fragt fi, ob 
die V. 7—9 nicht eine Interpolation find (V. 6 fchließt mit dvundraxtra, und V. 10 
beginnt mit dvundraxroı). In diefem Falle ift die Verordnung wahrſcheinlich auf einen 
monarchiſchen Bifchof zu deuten. Im eriten Timotbeusbrief werden „Alte“ (Bejabrte, bier 

0 aber zoeoßvreoo:), bejahrte Frauen, junge Männer und junge rauen, wie im Titus: 
brief, als befondere Gemeindejtände unterfchieden (5, 1f.), dazu Witwen und ſolche Witwen, 
denen eine Gemeindefunktion übertragen ift (5, 97.) und die ihren Unterhalt aus der Ge 
meindefafje empfangen (5, 16). Außerdem haben aber die Gemeinden eingefeßte Pres- 
buter, und in Bezug auf die guten (zaAöds noosorwres), namentlich aber auf die lehr— 

55 fähigen, wird angeordnet, daß fie eine doppelte Nation erhalten follen (5, 17). Auch ſoll 
eine Klage gegen fie nur angenommen werden, wenn zwei oder drei Zeugen borbanden 
find (5, 19). Außer diefen Anordnungen fteht aber (3, 1—13) noch ein langer Abichnitt, 
der von den Qualitäten des Bifchofs und der Dialonen bandelt und mit den Worten 
eingeleitet ift: ed tus &mioxonns dokyeraı, zalod Foyov &udvuei (man kann und darf 

so aljo das Bilchofsamt erjtreben). Unter den Qualitäten des Bifchofs, die mit den im 



Berfafjung 525 

Titusbrief geforderten faft identifch find, ift neben wmäs yuramos dvno beſonders 
ıUld£evos, Ördartızös, Apıldoyvpos, tod ldiov olxov xalöds nooorduevos und die 
Een. auch bei den Heiden ein gutes Zeugnis zu haben, hervorzuheben. Die Quali: 
täten der Diafonen find denen des Biihofs ähnlich (ob 3,11 auf die Frauen der Diafone 
gebt oder auf die Diakonifjen?). Es ſteht mit diefem Abjchnitt wie mit dem parallelen 5 
des Titusbriefes. Wahrſcheinlich ift er interpoliert (c. 3, 14 fchließt an 2, 15 an); in 
diefem Fall ift er auf einen monardifchen Biſchof mit feinen Diakonen zu deuten (B. 2 
6 Enioxonos, B.8 Ötaxovor). Iſt er nicht interpoliert, jo ift der Bilder — die Biſchöfe 
— die eingejegten Presbyter. 

Aus dem erften Glemensbrief empfangen twir endlich eine nicht nur beiläufige, viel- 
mehr abfichtliche, zufammenhängende und umfangreiche Kunde über Verfaffungsverhält- 
nifje. Daß der Brief ein Gemeindefchreiben ift, aus Rom ſtammt und ficher datiert 
werben kann, macht feine Mitteilungen um fo mertvoller. Aber die Konjtatierung that: 
fächlicher Verhältniffe ift mit gefchichtlichen Urteilen und einer Theorie verbunden, die 
nicht gleich ficher find. Anlaß des Briefes ift die Erhebung eines Teild der korinthiſchen 15 
Gemeinde (der „Juüngeren“), auf Anftiften weniger Rädelsführer gegen die anderen; die 
Erhebung hat bereit zur Abſetzung von untadeligen Gemeindebeamten geführt, die von 
den Römern mißbilligt wird. Thatfächlich ift folgendes: a) Die Gemeinde zerfällt in Pres- 
buteroi und „Junge“; jenen gebührt Ehrerbietung (1, 3; 3, 3; 21, 6). b) Bon diefen 
Presbytern (als Bejahrten) find „die Leitenden” (Hyovuevor, noonyoVusvor: 1,3; 21,6; : 
in ältefter Zeit für die römifche Gemeinde J ſonſt nachweisbare Geſamtbezeichnung 
aller Leitenden, ſ. oben Hbr u. Hermas, Vis. II, 2; III, 9) zu unterſcheiden, denen 
Gehorſam gebührt. ce) Unter diefen Leitenden faßt der Brief von ce. 40 an folde 
ins Auge, die den Gotteödienft zu leiten hatten, fei e8, weil dem Verf. dies als 
das Michtigfte erfchien, jei es, weil fi der Streit um die Kultusordnung gebreht 5 
bat. Diefe Leitenden nennt der Verf. dreimal „Bilchöfe und Diakonen“, ihr Amt 
„gruoxonn" (42, 4f.; 44, 1. 4). d) Es find eingejehte (zadıoravew 42, 4. 5; 43, 1; 
44, 2f.; 54, 2) Beamte, die als feit vielen Jahren bei allen wohlbezeugte (44, 3) und 
schließlich feierlich geprüfte Männer (44,2) von erlefenen Männern unter der Zuftimmung der 
ganzen Kirche (44, 3) eingefegt worden find. e) Ihre Funktion der Zmuoxorn iſt ganz 30 
weſentlich oder primär kultiſcher Dienſt (mooop£oeır ra d@oa 44, 4, 1000p00AäS xal 
ksırovoylas Erureleiodar 40, 2, nooopoods nouiv 40, 4; Asırovoyia in ec. 44 ab: 
wechſelnd mit Zuoxorn gebraucht). f) Diefe Beamten, von denen jüngjt ein Teil ab: 
gejegt worden ijt, führen 44, 5 auch den Titel „Presbyter“ (die Stelle entjcheidet, weil 
fie die verftorbenen Vorgänger der abgelegten Bilchöfe und Diafonen „wooodornopnjoavres 35 
noeoßüreoo“ nennt; nicht entjcheidet 47, 6 und 57, 1, weil bier oi noeoßüurepor die 
Bejabrten [wie 1, 3; 3, 35 21, 6] bezeichnen kann), und 54, 2 find fie unter den 
zadeorausyor noeoßireoo mindeſtens einbegriffen. g) Troß der hohen Bedeutung der 
Amtöperjonen liegt iveell und leßtlich die Gewalt bei der Herde jelbit (rd molunor, ſ. I6, 13 44, 
3; 54,2; 57, 2), bezw. dem uÄrjdos (54, 1: roı® ta noo0tao0Öusva Uno Tod aAndovs). 40 
h) Die Erijtenz eines monarchiſchen Biſchofs für Korinth ift ausgefchlofien. i) Der Verf. 
des Briefs fchreibt im Namen der römischen Gemeinde und verläßt diefe Haltung niemals; 
die römifche Gemeinde fendet auch nicht Perjonen nach Korinth, die fie ala Klerifer be- 
zeichnet, fondern als ävdoas uorovs zal ocbpooras, And veörmtos Avaoıoapevras Ews 
ynoovs Adufuntos Ev Nuiv (63,6). Dies find die tbatfächlichen Verhältnifie; es folgt a5 
aus ihnen, daß die Bischöfe und Diafonen, die ſtets zufammen genannt werden und deren 
gemeinjame Funktion &ruoxorn oder Aeırovoyia heißt, ald zadeoraufvor noeoßvteooı 
wahrjcheinlih zu den Nyouuevor gehören; aber keineswegs folgt, daß dieſe Kultusbeamten 
allein die Hyovuevor Ind, vielmehr können noch andere, nicht genannte Gruppen zu 
diefen gehören (nicht einmal das tft fiher, daß alle zadeoraufvor noeoßüreoo. Biſchöfe so 
oder Diakonen find). Außer dem Dargeitellten bringt die römifche Gemeinde in ihrem 
Brief aber noch eine Theorie und gefchichtliche Behauptungen in Bezug auf das Kultusamt. 
Erſtlich bringt fie ec. 40ff. die Theorie, daß die altteftamentlichen Kultugeinrichtungen, 
alfo auch die bejtimmten Ordnungen: Hoherpriejter, Prieiter, Leviten, Laien, vorbildlich 
für die chriftlihe Gemeinde ſeien (Hoberpriefter — Chriftus, Priefter = Biſchöfe, Leviten 55 
— Diafonen) — fraglid ift, ob im Sinne des Verf. der Terminus „Ö Aaixös” dem 
Vorbild angehört oder dem chriftlihen Nachbild. Da ſich aber 6 Aaixös in der LXX 
nicht findet, jo iſt letzteres wahrjcheinlich, Näheres über Laien und Klerus f. u. —; damit 
ift der verhängnisvolle erſte Schritt vollzogen, das Weſen des firchlihen Amts nad dem 
jüdifchen zu deuten (eine gewiſſe Vorbereitung liegt in 1 Ko 9, 9 und 1 Tid, 18). Das wo 
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war etwas Neues — zumal da hervorgehoben wird 41,3, daß die Verlegung der Kultus: 
gejege im AT den Tod nad) ſich ziehe!! —, und die römifche Gemeinde ift ſich auch mit 
Stolz bewußt, daß ihr eine neue Erkenntnis gefchenkt fei (41, 4: Öoäte, ddeipol, Som 
nielovos zamäıdnuev yvoboews, Toooutm uürkor bnoxelusda zıydövo). Zweitens 

5 behauptet fie, die Einjegung von Biſchöfen und Diafonen jei — mit eben diejen Amts— 
bezeihnungen — im AT geweisfagt, indem fie (42, 5) die jefajanifchen Worte: dom 
rovs doyorrds oov Ev elojvn xal tovus dnuoxönovs oov dv Öixawouvn aljo ver: 
fälſcht: zaraoınow [dies ift auch term. techn., ſ. o.] tous &moxönovs adıaw Er 
dixamovvn »al dıaxdvovs adraw Ev niore. Drittend erzählt fie, die Apoſtel, die 

ı0 ebenfo von Chrijtus gejandt feien wie Chriftus von Gott, hätten als Miſſionare überall 
ihre Erſtbekehrten nach geiftliher Prüfung (vgl. 1 Ti 3, 10) ale Bilchöfe und Diakonen 
(Tüv uellörtwv zuoredew) eingefegt. Endlich behauptet fie, „unfere” Apoftel (bier 
vielleicht nicht die Zwölf, fondern Petrus und Paulus, ſ. c. 5) bätten durch Offenbarung 
Jeſu Chrifti vorausgefeben, daß jid Streit um das Övoua der Eruoxonn erheben werde; 

15 deshalb hätten —J nicht nur mit jener Einſetzung begnügt, ſondern auch die Anord— 
nung hinzugefügt, daß nach dem Abſcheiden der erſten Beamten andere erprobte Männer 
ihren Dienſt übernehmen ſollten. Wie man ſieht, iſt hier von apoſtoliſch-biſchöflicher 
Succeſſion nicht die Rede (überhaupt von nicht Succeſſion); wohl aber wird die Fortdauer 
des Amts — der Streit muß ſich alſo darum gedreht haben, ob das Amt überhaupt 

20 fortbeftehen fol; es war aljo fein Streit um den monardifchen Epiffopat, ob er fein 
oder werden jolle; denn diefer Epiffopat ftand überhaupt nicht zur Frage — auf apofto- 
liche Anordnung zurüdgeführt. Wer die Beamten einzufegen bat, darüber war ebenjo- 
wenig Streit wie über die Natur des Amts. 

Der Glemensbrief — für die römiſche Gemeinde (nicht für die korinthiſche) immer— 
25 hin die entfernte Möglichkeit offen, daß dort ein monarchiſcher Biſchof exiſtierte, und daß 

eben der Schreiber des Brief3 der monarchiſche Biſchof ift (in diefem Falle müßte man 
freilih annehmen, daß die römische Gemeinde von ihren eigenen Berfaffungäverhältniffen 
abfieht und ſich in die ganz andersartigen Eorinthifchen verſetzt, was natürlich ganz un— 
wahrſcheinlich iſt). Allein diefe Möglichkeit wird durch Hermas ausgefchlofjen, der eben: 

0 falls in Nom gejchrieben hat und deſſen Werk fucceffive im Lauf des erjten Drittel® des 
2. Jahrhunderts entjtanden iſt. Es tft micht viel, mas Hermas zur Verfaſſungsgeſchichte 
bietet, und das Wenige ift auch nicht durchweg deutlich, aber einiges ift doch von hohem 
Belang. a) Hermas denkt im Unterſchied von Clemens in erjter Linie an die Geſamt— 
und nicht an die Lokalgemeinde. Deshalb jchiebt er die Apojtel und Lehrer in ben 

36 Vordergrund, die nach Sim. IX, 15. 16. 17. 25 einer vergangenen Generation angehören, 
von denen aber nady Vis. III, 5 und Mand. IV, 3 nody etliche leben. Die Propheten 
erwähnt er bei diefen firchengrundlegenden Betrachtungen nicht (Sim IX, 15 find die alt: 
teftamentlichen gemeint); warum, iſt ſchwer zu jagen (ſ. Miffion und Ausbreitung I*, 
©. 284 ff.), da er fih Mand. XI ſehr eingehend mit den wahren und falfchen Propheten 

#0 beſchäftigt und felbjt Prophet ift. b) In Vis. III, 5 verknüpft er die Geſamtorganiſation 
mit der lofalen (wie im Epbejerbrief) und bildet nun die Reihe dndorodoı, Ertioxonot, 
dıödoxakoı, Öraxovor, d. b. die lokale Organifation ift ibm in den Bijchöfen und 
Diakonen gegeben; er jtellt jene aber, um fie zu ehren, vor die Yehrer. Die Zufammen- 
ftellung „Bischöfe und Diafone” findet ſich (aus zufälligem, aber erjichtlihem Grunde 

#5 umgefehrt geordnet) noch einmal Sim. IX, 26. 27. Ihre vornehmite Aufgabe ift als 
uneigennüsige Männer, die Witwen und Waifen zu pflegen ſowie die Armen; ihr Dienft 
heißt dıaxovria und Aerovoyia. ce) In Vis. II, 2, 6 werden die noonyoVusron Ts 
&xrinolas ermahnt, ihre Wege in Gerechtigkeit zu berichtigen — man fann unter ihnen 
(j. I Clem.) nur jede Art von Yeitenden verjtehen —, und in Vis. III, 9, 7 erbalten 

60 fie noch eine verichärfte Mahnung; zugleich aber werden ihnen die nowroxadedoitaı 
ausdrüdlich hinzugefügt. Wer dieje find, ift leider nicht angegeben (nad Mand. XI, 1 
fit der Pjeudoprophet auf der Kathedra, und nad) Mand. XI, 12 jtrebt er nach der 
nowroxadedoia). Man wird dem Ausdrud, da er neben dem fo allgemeinen Ausdrud 
ol noonyoVuevor fteht, eine weite Bedeutung geben müſſen (höhniſch ift er nicht): alle 

55 find gemeint, die, fer es ala Propheten oder Yehrer oder in einer verwandten Eigenfchaft, 
dem Andos (Mand. XI, 9) als Belehrende gegenüberjteben. Ob der Verf. nur das 
Streben nad der romroxadedota verurteilt oder den Gedanken einer rowroxadedoia 
jelbft, ift nicht ganz klar; indeſſen iſt erfteres wahrſcheinlicher und wird auch nicht durch 
Sim. VIII, 7, 4 widerlegt; denn auch bier ſpricht der Verf. feine Mipbilligung nicht 

60 gegen die zowreia als foldye aus, jondern gegen die, ol &yovor InAov tıva Ev aAdıjdors 
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nepi nowrelov al neol ÖdEns Tivös' nävres obroı u@ool elow, &v Alinkoıs Eyovres 
Cnkov repi nowreiov. Immerhin ift in Nüdfiht auf den kommenden monardijchen 
Epiſtopat die tjache des Iijkog neol nowreio» widtig (vgl. 3 Jo 3: 6 pulonow- 
rev»), und nichts hindert, die Streitenden unter den Zrioxonor zu ſuchen. d) An zwei 
Stellen ift von Presbytern die Rede: in Vis. II, 4, 2 fragt die Kirche den Hermas, ob 6 
er ein gewiſſes Büchlein fchon den Presbytern gegeben habe. Auf feine Verneinung bin 
wird ihm gejagt, daß er es in diefer Stadt uera T@v nosoßvriowv Tv nrgoiotausvov 
ts &xxrinotas lefen ſolle, und in Vis. III, 1 wird er in einem — en Vorgang 
belehrt, daß es noch würdigere Perſonen in der Kirche gebe als die Presbyter, nämlich 
die Märtyrer. Leider läßt ſich nach dieſen kurzen Worten ſchlechterdings nicht feſtſtellen, 
wie ſich die Presbyter zu den Biſchöfen und Diakonen verhalten (dasjelbe gilt von den 
einmal genannten zoueves, die für die Schafe verantwortlich find, Sim. IX, 31, 6, wer 
find fie? Presbyter oder Biſchöfe?). Wo die Einen genannt find, fehlen die anderen. 
Augenjcheinlich gehören die nosoßvreooı ol nooiorauevor tig Errinolas jo ausſchließlich 
der Einzelgemeinde an, daß er jte dort nicht brauchen kann, wo er der Gejamtfirche oder 
der Einzelgemeinde als Projektion der Gejamtlirche gedenkt. Aber mehr läßt fich nicht 
jagen. Das Verhältnis beider Gruppen bleibt dunkel. e) Schließlich gedenkt Hermas, 
wo er von ber Verbreitung jenes Büchleins (ſ. o.) fpridht, eines Clemens und einer 
Grapte. jener jol das Büchlein eis ras Zw nöleıs ſchichen; denn das jei fein 
Auftrag (dreivo yag Zrurergantau), dieje fol aus demjelben die Witwen und Waiſen 20 
ermahnen. Gemeint ift wahrſcheinlich der Schreiber des erften Glemensbriefes; aber auch 
wenn man in dem Begründungsjag eine für Clemens nidyt nur ad hoc beitehende, 
jondern jtändige Beauftragung erkennt, fann man in ihm jchlechterdings nicht einen 
monardhijchen Biichof erkennen, fondern nur einen Beamten (Presbyter? Biſchof?) für die 
Korreipondenz. Die Eriftenz eines monardhifchen Biſchofs ift ſowohl durd den Plural 26 
ol noeoßireooı ol nooiorduevo Ts &xrinolas (in der einen Gemeinde Rom) wie auch 
durch den Plural Zrioxoror ausgeſchloſſen. 

Die „Apoftellehre” hat es, wie Hermas, faft durchweg mit der Gefamtlirche und mit 
ber Einzelgemeinde als ihrer Auswirkung zu tun. Eben deshalb beichäftigt fie ſich jo 
eingehend mit dem Wirken der Apoftel, Propheten und Lehrer, deren Wirken fie noch 30 
vorausjegt, wenn fie auch ſchon Anordnungen trifft für den Fall, daß Propheten und 
Lehrer der Einzelgemeinde fehlen (9 und 10, 1—6 im Vergleich mit 10, 7; 13, 4; 
15, 1). Die Hochſchätzung diefer Adyo» Aakoürres ift eine ungeheure (fie follen wie ber 
Herr geehrt werden; der yao N xvordıns Aakeiraı, Exei xVorös kouv, 4, 1; den 
—— zu kritiſieren, iſt eine unvergebbare Sünde 11, 7). Obgleich der Stand der ss 
Propheten ſchon ſchwere Anzeichen von Korruption bietet (11, 7—12), jo ändert das 
nichts an ber ihnen gebührenden Hochſchätzung und an den materiellen Zeiftungen, die 
die Gemeinde ihnen (jogar vor den Armen, 11,4) ſchuldet; denn — fo jchreibt der Verf. 
(13, 3) — „die Propheten find eure Hohenpriefter”. Zum zweiten Male begegnet uns 
bier der Refurs auf das altteftamentlihe Priefteramt (f. o. bei I Clem.). In ce. 14 
fommt der Verf. auf den Sonntagsgottesdienft und die feierliche Yvoia. In diefem Zus 
jammenbang jagt er (15): geıgorornjoate olv Eavrois Eruoxönovs zal Öiaxdvovs dfiovs 
toũ xvoiov, Avdoas noasis zal Apılapyvoovs zal dlndeis zal dedorıuaoutvovs ' buiv 
ydo AeırovoyoVcı xal adroi ım9 Asırovoylav av noognt@v zal Ördaordimv * um 
oby Üreglönte abrovg" abroi yag eloww ol tetuumusvor bu@v uera Taw OOPNTÜV xal 46 
dıdaoxdiov. Diefe Worte find bejonders foftbar: 1. Fallen ſie Bifchöfe und Diakonen 
enge zufammen — von Presbytern iſt weder bier noch überhaupt im Bud) die Rede —, 
2. Iaffen fie durch die Verknüpfung diefer Perfonen mit der Avola ihre Funktion primär 
als kultiſche erjcheinen (f. I Clem), 3. beitimmen fie ihre Qualitäten fo, daß man er: 
fennt, daß ihre Funktionen ſich aucd auf perfönliches Wirken und auf Finanzſachen be so 
zieben, 4. bejagen fie, daß diefe Beamte (im Unterjchied von Apoſteln, Propheten und 
Lehrern) von der Gemeinde bejtellte find, 5. lehren fie, daß das Aöyow Aakeiv an ſich 
nicht zu ihren Funktionen gehört, daß aber dieſe Asırovoyla (bei dem Mangel von 
Propheten und Lehrern) auf fie überzugehen anfängt, 6. endlich zeigen fie, daß an fich 
ein großer Abitand zwifchen Propheten und Lehrern einerjeits und Bikhöfen und Diafonen 55 
andererjeitd bejteht, daß man ſich aber vor Unterſchätzung diefer (ald gewählter Beamter) 
büten fol, da fie nunmehr den Dienft jener, nämlich die Wortverwaltung, leiften. 

Der Polyfarpbrief iſt an die Gemeinde zu Philippi adreffiert. Welche Verfaſſung 
er für Smyrna an die Hand giebt, darüber j. ſpäter. In Philippi fegt er feinen 
monardijchen Biſchof voraus, fondern eine follegiale Verwaltung. Ermahnt werden zuerjt co 
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die Männer (4, 1), dann die Weiber (4, 2), dann die Witwen (4,3), dann die Diakonen 
(5, 2), dann die veodreoor (5, 3), dann die Jungfrauen (5, 3c), dann die noeoßUreoo: 
—8 Bei den vedreoor heißt es, daß ſie den Presbytern und Diakonen os de xal 

oorcd gehorfam fein follen. Hier müßte der monarchiſche Bifchof genannt fein, wenn 
5 es einen ſolchen in Philippi gegeben hätte. Aber auch die an die Presbyter gerichteten 
Mahnungen fliegen ihn aus; denn diefe werben als eine kollegiale Einheit vorgejtellt, 
zugleich aber in den Forderungen, die an fie geftellt werben, ald der Stand, der in faft 
allen denkbaren Beziehungen die Fürjorge und Verwaltung bat; denn reichhaltiger und 
vieljeitiger ift Feine der aud auf und gefommenen Qualitäten: Zufammenftellung für 

10 Gemeindebeamte als diefe (nur der Gottesdienft, nicht aber die Finanzverwaltung fehlt). 
Höchſt auffallend aber ift, daß fie nicht „Bifchöfe” heißen, bezw. daß der Name „Biſchöfe“ 
überhaupt in dem ganzen Brief fehlt (f. dagegen den Brief des Paulus an die Philipper). 
Man könnte verfucht Be anzunehmen, daß die Ermahnung an die Biichöfe vor der an 
die Diakonen ausgefallen fei, da die Woranftellung diefer höchſt auffallend ift; aber eine 

15 andere Erklärung liegt näher: dadurch, daß Polyfarp nad) den Diakonen von den venreooe 
gehandelt hat, hat er ſich veranlaßt gefehen (vgl. 1 Bt., I Clem.), alle Ermahnungen, die 
er nun noch den Leitenden geben will, unter den Geſamttitel „ol zosoßureoor“ zu ftellen 
(man beachte au, daß er die Ermahnungen an die Diakonen und die an die vewreoor 
je mit Öuolws einleitet, dann aber einfad mit xai ol ngeoßdreoo: fortfährtt), Das 

20 —* der Biſchöfe iſt alſo zufällig: fie ſtecken, zuſammen mit den Bejahrten und den 
Shrenperfonen überhaupt, in den roeoßvreoo. Ein beftimmter Presbyter (Valens) wird 
e. 11 genannt; er bat einer aus Habjucht ftammenden Verfehlung wegen feine Stelle 
verloren („qui presbyter factus est aliquando apud vos“). Beftimmteres über die 
Verfaſſung ergiebt ji daraus nicht. Doch ift es nicht gleichgiltig, daß ein mit der öfo- 

25 nomifchen Verwaltung betrauter Beamter — denn das muß man nach der Art feiner 
Verfehlung annehmen — bier „Presbyter” genannt wird. 

Hiermit find die mwichtigften Quellenftellen aus der Zeit von Veſpaſian bis Hadrian, 
mit Ausnahme der gnatiusbriefe, erfchöpft. 

17. Unmittelbar nad der Zeit, in welche diefes bunte und keineswegs einftimmige 
9 Material gehört, nämlid in der Zeit des Pius und Markus, ift der monardiiche Epiflopat 

ſamt der bejtimmten Organifation, die fi ihm anſchließt, überall in der Kirche, ſoweit 
unfere Kunde reicht, zu Eonftatieren, ja für Antiochien und Afien ift er durch die Ignatius— 
briefe bereits für die um 115 zu erweifen. Das geichichtliche Problem, welches fich 
daraus ergiebt, ift groß und ſchwer zu löfen; denn in dem oben mitgeteilten Material 

35 weilt faum ein Zug direft auf die monarchiſche Verfaffung. Bei Ignatius ift diefe alfo 
eitaltet: an der Spitze jeder Gemeinde (mit Ausnahme der römischen, an die er fchreibt) 
am ein Bifchof, der diefen und feinen anderen Namen führt. Er ift der wirkliche 
Monarch der Gemeinde, wie es fcheint, in jeder denkbaren Beziehung. In erfter Linie 
aber ift er Leiter des Gottesdienftes und der Verfammlungen, und erfte Pflicht eines 

40 jeden Chriſten ift, jich dort ihm anzufchließen und jeden Minfelgottesdienft zu bermeiden. 
Nicht minder aber muß man auf fein Wort, feine Lehre, hören. Überhaupt: „Nichts 
wider den Bifchof, nichts ohne den Bifchof”, das ift das A und O der Briefe. Unter 
und neben ibm jteht ein Kollegium von Presbytern (rd oeoßvrjoov, ol noeoßöteov:) 
ald Natsverfammlung mit bejonderen Ehrenfigen in der Gemeinde. Sie ſcheinen nicht 

4 ald Einzelne, jondern eben nur als Natsverfammlung zu fungieren (aber ihre Kompe— 
tenzen find überhaupt kaum geftreift) und führen feinen anderen Namen als „die Pres— 
byter” (ihre Zahl ift nicht angegeben). Endlich folgen die Diakonen (unbeftimmte Zahl), 
die fein Kollegium bilden, fondern als Einzelne in Betracht kommen. Sie find die aus: 
führenden Organe des Bifchofs im Gottesdienft und in der Gemeindeverwaltung und 

50 jtehen ihm deshalb bejonders nahe (alfo die auch fonft beobachtete Affinität von Bifchof 
und Dialon). Die „Theorie“, die Ignatius aus diefer Ordnung macht, ſcheint ihr Weſen 
und ihre Würde bei oberflächlicher Betrachtung erorbitant zu fteigern; in Wahrheit 
ſchwächt fie fie oder offenbart vielmehr, daß die ganze Einrichtung tatjächlich nicht etwas 
jo Erhabenes und rechtlich Feitbegründetes ift, wie er glauben machen will. Zunächſt 

55 wurzelt die Theorie noch immer in der Betrachtung, nad) welcher die Einzelgemeinde Pro: 
jeftion der Gefamtgemeinde ift. Von bier aus erklärt es ſich, daß tonftant proflamiert 
wird, der Biſchof jtehe in der Einzelgemeinde an Stelle Gottes, bezw. Chrifti, die Pres- 
buter aber an der Stelle der Apoftel. Diefe Behauptung befagt rechtlich gar nichts; jie 
würde etwas — und zwar viel — befagen, wenn es vom Bifchof hieße, er ftünde an 

© Stelle der Apoftel und jege ihr Amt fort. Allein das jagt Ignatius nicht. Was er 
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jagt, ift zwar nicht einfach Rhetorik — denn es liegt ihm die alte Konzeption des In— 
einander von Geſamt- und Lolalgemeinde zu Grunde —, ift aber eine Betrachtung, aus 
der fich rechtliche Kompetenzen nicht ergeben. Sodann ift nicht ficher erfichtlich, wie viel 
von dieſer Verfaffung wirklich ſchon in Alien eingebürgert war und wie viel bloß antiochenifch 
it. Gewiß ift freilich, daß die aftatifchen Gemeinden, an die Ignatius jchreibt, in 5 
mindejtens einer Hinficht eine monarchiſche Spite hatten fowwie Presbyter und Diakonen, 
ferner daß der an der Spige Stebende ein verhältnismäßig junger Dann F konnte 
(Magn. 3), aljo dem Alter nach nicht zu den Presbytern zu gehören brauchte. Allein 
wie ſehr man bereit3 irren würde, wenn man auf Orund der Ignatiusbriefe für Afien 
die fcharfe terminologifche Unterfcheidung „der Biichof, die Presbyter“ annehmen wollte, 10 
davon überführen die auf Aſien bezüglichen Urkunden bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts 
(namentlich Irenäus). Sie zeigen im Widerfpruc zu Ignatius, daß die monarchiſchen 
Biſchöfe auch noch immer „Presbyter der Kirche” genannt wurden. Dann aber iſt es 
auch weiter fraglich, ob Ignatius wirklih in den aftatifchen Gemeinden bereit3 die 
Monarchie eines Einzelnen ın jeder Beziebung durchgeführt fand. Was er zu feiner ı5 
Freude auch dort durchgeführt jah, war, daß einer, der den Namen „vBiſchof“ führte [ob 
nur er?], den Gottesdienft leitete. Daran bat er mit feinen Ermahnungen und Spefula= 
tionen angefnüpft. Ob aber nicht die Presbyter thatfächlih noch in ganz anderer Weife 
an der Zeitung der Gemeinde beteiligt waren, als es nach feinen Worten erjcheint, darf 
man mit Fug fragen. Über wirlliche Kompetenzen rechtliher Art ſchweigt er ja voll: 20 
tommen. Das Problem ift aljo nicht jo groß, wie man bei der erjten Betrachtung glauben 
mußte. Für Antiochien freilich, weil für Ignatius ſelbſt, müffen wir den monardhifchen 
Epiffopat im ftrengen Sinn annehmen. Aber was wiſſen wir von der Gemeinde in 
Antiochien und den ſyriſchen Gemeinden? Der antiocheniſche Epiflopat fann eine Nach— 
bildung der jerufalemifchen Monarchie (Jakobus, Simeon) fein (fjo Zahn), aber er kann 3 
fih auch — was mir wahrfcheinlicher ift — aus bejonderen Bedingungen entwidelt baben, 
von denen wir fchlechterdings feine Kunde befigen. Die alte antiochenische Bifchofslifte 
fnüpft an Petrus an und nennt als Vorgänger des Ignatius den Cuodius (j. meine 
Chronologie I, ©. 70ff.). Das Problem, joweit es lösbar ift, ift überhaupt nur für 
die zwijchen Phrygien und Nom liegenden Gebiete vorhanden; denn nur aus Ddiejen 30 
ftammt das oben zufammengeftellte Material. Auch Agypten muß ausgefchaltet werden; 
an Angaben über die Gemeindeverfafjung dafelbit vor dem Ende des 2. Jahrhunderts 
eblen uns. 

Wie ift nun das Material aus der Zeit vor Pius im Lichte der Thatſache zu beur: 
teilen, daß jeme Gebiete feit der Zeit der Antonine monarchiſche Biſchöfe bejigen? (für 36 
Rom macht es die Erijtenz einer Biichofslifte aus der Zeit des Soter [f. Chronol. a. a. O.) 
und die ausdrüdliche Bezeichnung des Anicet als des Bifchofs in einer faft zeitgenöfftfchen 
Urkunde gewiß, daß der monarchiſche Epiflopat nicht nach ce. 150 berborgetreten tft; ber 
Muratorifche Fragmentift wird alſo im Rechte fein, wenn er fchon den Pius als den 
Bifchof bezeichnet; der Abſchluß des „Hirten“ muß dann aber fpäteftens um 140 erfolgt «0 
fein. Für Korinth bezeugt Hegefipp in der Zeit Anicets den Biſchof Primus, bei Euseb., 
h. e. IV, 22; monardifhe Biſchöfe in den griechifchen und aftatiichen Städten ſowie auf 
Greta werden von Dionyjius Cor., Polykrates u. a. bei Euseb. IV, 23 ff. bezeugt, zc. ꝛc.). 
Sicher find m. E. folgende Punkte: 1. Bis über den Anfang des 2. Jahrhunderts hinaus 
hatte die Drganifation der Einzelgemeinde überhaupt nicht die Erheblichkeit, die ihr jpäter 45 
zukam. Man fühlte ſich ala Chrift der Geſamtkirche angehörig und empfand die Zu: 
gebörigfeit zur Einzelgemeinde, da fie etwas Stabiliertes, Irdiſches ift, fast als etwas Nicht: 
jeinjollendes, was man dadurch aufhob, daß man die Einzelgemeinde als „die in diejer 
Stadt als Paröke wohnende drxinota tod Veov“ auffaßte. Bei diejer Betrachtung jtand 
die Regierung durch den Geift, ftand die ganze Gemeinde der Erwählten, ftanden endlich so 
die Charismen im Vordergrund, die alles organifierten, irdifcherechtliche Autoritäten zumeift 
nicht auflommen und = die zußnornoeıs ald Ausflug des Geiftes (mie die Gloſſolalie) 
ericheinen ließen. 2. Die Gejamtgemeinde iſt ftreng monarchiſch regiert; denn ſie hat 
Chriftus zum Hirten und Bischof; fie baut fich ferner auf dem untrüglichen Worte Gottes 
auf, und diejes iſt als Lehre der Apoftel in lebendigen Trägern und Zeugen vorhanden, 55 
nämlich in den Apofteln (Propheten und Lehrern), unter denen die Zwölf in der Vor: 
ftellung der Heidenkicchen eine womöglich noch wachſende Bedeutung erhielten, während 
das geiltlihe Gewohnheitsrecht in den Kirchen aus der Praris des Paulus und der wirk— 
lihen Heidenmiffionare entjtand. 3. Die demokratische Gleichheit, die auf dem Boden der 
Charismen und in einem engen Bruderbunde gegeben war, konnte dazu verführen, getwifje go 
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freie Formen der profanen Kultvereine zu rezipieren; aber von ernſten Chriſten iſt das 
gewiß nicht geſchehen, und ſelbſt unreife konnten ſie nicht abſichtlich rezipieren, ſondern ſie 
waren nur mehr oder weniger wehrlos gegenüber ihrem Einſtrömen. Man muß alſo die 
Hypotheſen, alte chriſtliche Einrichtungen auf die Kultvereine zurückzuführen, mit höchſter 

6 Vorſicht aufnehmen; ſpäteren Zuſtänden gegenüber iſt dieſer Rekurs mehr am late. 
4. Von Anfang an war für das innere Leben der Lokalgemeinden der natürliche Unter: 
jchied von Presbyteri und Neoteri maßgebend; zu erjteren gehörten aud) alle, deren Ber: 
dienste Ehrerbietung und Dank erbeifchten (auch Apoftel konnten „Presbyter“ heißen). Wo 
die Verhältniffe nicht jo lagen, daß die Miffionare alles Weitere der Sorge eines Pater: 

10 familias oder den hervorragenditen Erjtbefehrten oder den „Alten“ überlaſſen konnten 
(wie felten mag das thunlich geweſen fein, zumal mo die Belchrung mit relativ großen 
Zahlen einfegte!), da wurden Beamte (in der Negel die Erjtbefehrten) eingefest, wahr— 
icheinlich immer unter Handauflegung, aber font gewiß nicht überall nad) dem gleichen 
Modus. Daß der miffionierende Apoftel einfegte, mag die Regel geweſen fein; aber tie 

15 verfchieden mußte fich die Sache geftalten, wenn der Geift den Anſtoß gab; auch Pro- 
pbeten, auch die Gemeinde fonnte ihn erbitten und befragen, und daß der Gemeinde nie: 
mand aufgedrängt wurde, dafür fpricht noch die Praris der fpäteren Zeit. Die Beamten 
— ftet8 find es mehrere — batten auch nicht überall den gleichen Namen und zunädhit über: 
haupt nicht einen fejten. Somohl dort, two die Synagoge vorbildlid war, als auch dort, 

20 wo ſich die neue Ordnung nur ala Feftigung der natürlichen (Alte — Junge) darftellte, 
als auch dort, wo etwa die Stadtverfaflung vorgeichwebt haben mag, bot ſich der Name 
„Presbyter“ von felbit. Durch Handauflegung eingejegte „Alte“ waren dieſe Alten — 
bald in der Menge der Alten verfchtwindend, bald aus ihr hervortretend. Auch „Hirten“ 
biegen ſie (denn nichts lag näher als diejes Bild) und Vorfteher (ol rooiorauero), ein 

25 Name, der im Grunde fein Amt bezeichnet, fondern eine thatjächliche Funktion. Ihre 
Gewalt follte ganz mefentlih auf ihrem Vorbild beruhen (1 Bt5), war aljo nicht recht 
licher Natur. 5. Die Funktionen diejer Presbyter waren, jo lange die Erbauung durd das 
Wort der freien Bethätigung des Geiftes überlafjen werden fonnte (in mandyen Gemeinden 
mag fich aber der Geift von Anfang an in diefer Hinficht nur fehr fpärlich gezeigt haben), 

30 diakonaler Natur. Hier aber ift eine Diakonie im meiteren und im engeren Sinne zu unter: 
jcheiden. Im meiteren Sinn umfaßt fie ſchlechthin allen Dienft, der nicht Mortdienit ift 
(auch diefer heit unter Umftänden „Diakonia“; doch kann davon hier abgejeben werden), 
aljo alles, worauf fih nur irgend Pflege, Zucht und Vorfteherichaft bezieben kann; im 
engeren Sinn umfaßt fie die beiden nahe verbundenen Gebiete der Fürſorge für die 

35 Armen und der Dienftleijtung in der Gemeindeverfammlung. Sowohl in diefer wie in 
jener Hinficht fommen frühe für die Presbyter die Bezeichnungen „Biſchöfe“ und „Dia: 
fone” auf (wie für den erhöhten Chriftus in feinem Wirken für Gefamtgemeinde), fo 
jedod, daß die Presbyter in Hinficht auf die Diakonie im weiteren Sinn nur am Anfang 
und jelten Biichöfe genannt worden find (auch bildete fih auf dem Gebiete der all 

40 gemeinen Diakonie keine Zmeiteiligfeit in höherer und niederer Funktion aus). Dagegen 
werden die Bezeichnungen mehr und mehr zur Regel für die Presbyter, welche für die 
Diakonie im engeren Sinne bejtellt waren, d. b. für die Armenfürforge und die Dienit 
leiftung in der Gemeindeverfammlung (man follte bei dem Umfang der Bezeichnung 
„Ztioxonos" das Umgelehrte erwarten, aber dem iſt nicht fo). Dabei entmwidelte ſich 

45 aber bald die Praris, daß man die Beamten, die auf diefen Gebieten nur ausfübrende, 
aber nicht führende waren (die Zweiteilung ergab ſich hier mit zwingender Notwendigkeit), 
nicht mehr zu den „Presbytern“ vechnete (in I Clem. zählen fie, merkwürdig genug, noch 
zu ihnen), aber ihnen den Namen „sedxovos“" lief. Damit trat eine Depotenzierung 
diejes alten Ehrennamens ein (auf die ein Pflafter zu legen noch Ignatius jich bemüht): 

50 der „Diakon“ wurde wirflih nur ein Dienender, während er anfangs höher geftanden 
baben muß. Es folgt aus diefer Darlegung, daß in allerfrübeiter Zeit bier und dort 
Presbyter und Epiffopen zufammengefallen find, jo daß jeder beitellte Presbyter auch 
Epiſkopus bieß. Aber fiegreih und rasch fette fich der Sprachgebrauch durch, daß nur bie 
in der Armenfürforge und in der Gemeindeverfammlung thätigen und führenden Beamten 

55 „Biichöfe” hieken (ohne den Namen „Presbyter“ und den Platz im Kollegium zu ver: 
lieren). Diejer Sieg — Enioxonos iſt ein hoher Name und bat wohl urfprünglid 
mit dem profansftädtifchen Zrioxoro: nichts zu tbun, fondern nur mit dem Epiffopus 
Chriſtus; jpäter mag man Analogien gezogen haben, und diefe mögen bier und dort von 
Wichtigkeit geworden fein, doch nachzuweiſen ift e8 nicht — ift offenbar ein Beweis von 

60 der jteigenden Bedeutung der Armenpflege und des Dienftes in der Gemeindeverfanm- 
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lung, der mehr und mehr zur Leitung des fich ftabilifierenden Gottesdienjtes wurde. Vollends aber mußte fih die Funktion der Biſchöfe und Diafonen (namentlich aber der eriteren) aus der der Presbyter überhaupt herausheben, wenn beim Fehlen von Propheten und Yehrern die Funktion der Erbauung durchs Wort (rTöv Adyov tod Veod Aakeiv) und anderes, was jene Geiftträger bisher getban hatten, nunmehr auf fie überging. Zwar 5; am Anfang und in mandyen Gemeinden gewiß längere Zeit hindurch fonnte jeder Pres— byter mit dieſer Funktion betraut werden, und 3.8. der 1. Timotheusbrief faßt lehrfähige Presbyter ind Auge. Aber wie die Beugnifte der Didache und des Hermas zeigen, müſſen in fteigendem Maße die Funktionen der Apoftel, Propheten und Lehrer auf die Biihöfe (und Diafone) übergegangen fein, was ja auch das Natürliche war, da fie die 1o Dienjtleiftung in der folennen Oemeindeverfammlung hatten, die mehr und mehr eine Kult- verſammlung wurde. Die Didache jagt, daß die Biſchöfe und Diafonen der Gemeinde den Dienft der Propheten und Lehrer leiften, und Hermas rüdt fie an die Apoftel und Lehrer beran ; beide aber fchweigen in diefem Zuſammenhang von den Presbptern. In und mit diefer Entwidelung mußte aber notwendig ein bedeutender Teil der hohen Wertſchätzung 15 jener pneumatifchen Lehrer auf die Bifchöte übergehen. Die Didache jagt das mit dürren Worten: „sie find eure Geehrten zufammen mit den Propheten und Lehrern”. Welche Folgen das für die Bifchöfe gehabt hat, nachdem fie monarchiſche Biſchöfe geworden waren und in Biſchofsſynoden zufammentraten, wird fpäter zu zeigen fein. 6. Der bier nachgewieſene Gang der Dinge wird einem großen Teil des oben zufammengeftellten zo Materials gerecht und Härt, wie nicht erft gezeigt zu werden braucht, den fompleren Spradigebraud; von Presbyter, Bifchof, Diakon ſowie die Affinität von Biſchöfen und Diakonen auf. Zuerſt im Glemensbrief nun wird diefe gewordene Ordnung der Lokal— gemeinde auf das altteftl. Vorbild und auf apoftolifche gejeliche Anordnung zurüd- geführt (Letteres hat an den Thatfachen einen gewiſſen Anhalt, ift aber als „Gebot“ der a5 Apojtel eine verhängnisvolle Fiktion). Sie erhält dadurch den Charakter des Rechts, des geift- lihen und ſozuſagen des profanen zugleich. Was Clemens unter diefen Charakter jtellt, ift das Amt als Aultusamt (und in feiner Zweiteiligfeit), damit zugleich die Notwendigkeit (daher auch die notwendige Fortfegung) des Amts und die Unabjegbarkeit feiner Inhaber, wenn fie ſich tadellos führen, eb. Ob Clemens auch ein Intereſſe daran gehabt hat, alle zo - Funktionen der Presbyter — alfo auch die, welche außerhalb des Kultus liegen — ebenjo ji ftabilieren, läßt ſich direkt nicht feititellen, aber indirekt ergiebt es jich mit Notwendig: eit; denn die Gemeinde hat die Alten zu ehren und ben „Leitenden” zu gehorchen ; auch mäblt fie nicht direkt, jondern die Beamten werden — wenigſtens in Rom — beitellt (zadıorävarı) von EAdöyıuoı Avdoes (d. h. eben von den Leitenden); der Gemeinde 35 fommt bier nur das ovvevdozeiv zu. So gewiß es nun nicht gleichgültig ift, daß unſeres Wiſſens zuerft die römische Gemeinde dies als gefeglich apojtoliihe Anordnung gefordert bat, fo Eolojial hat bier Sohm übertrieben, wenn er im Glemenöbrief den großen Sünden: fall der Entitehung des Kirchenrechts fieht und von der Verbreitung des Briefs die Ver: breitung der neuen Anjhauung ableitet. In Korinth muß die Majorität der Gemeinde go bereits weſentlich ähnlich gedadyt haben und für die Notwendigkeit des Amts und die Unabjesbarfeit feiner Inhaber mindeftens disponiert geweſen fein, und ein einzelner Brief fan überhaupt nicht eine foldhe Wirkung haben, wie fie Sohm diefem Schreiben beilegt. Aber richtig ijt: die Lokalgemeinde, eine bisher der pneumatiſchen Gejamtgemeinde enhypo— Ntatifch eingefügte Größe, wird nun erjt eine auf fich felber, oder vielmehr auf ihren 5 Kultusbeamten ruhende Größe, und nun erft giebt es eim Kirchenrecht im eigentlichen Sinne, weil der pneumatiſche Faktor und die Geſamtekkleſia ausgefchaltet ift. Der Um— ſchwung ber Betrahtung (Legalität, Apoftolicität der Verfafjung der Einzelgemeinde), wie er in Rom nachweisbar, bat ſich um diefe Zeit oder bald überall vollzogen (aber bei Sanatius ift der monardifche Epiffopat früher als diefer Umſchwung). 7. Für die Frage zo nad) dem Urfprung des monardifchen Amtes ift von hoher Bedeutung, daß fich dasjelbe auf dem Boden des Organifationsfaftors enttwidelt bat, der durch die Kultusbeamten (die zugleich die ökonomischen Berhältnifje unter fich hatten und die Armenpflege) gegeben war, und daß diefe Kultusbeamten Giſchöfe und Diakonen) ſchon von Paulus (Phi) ge nannt find, Clemens nicht nur ihre Einjegung auf die Apoftel zurüdführt, fondern auch 55 bon einer apojtolifhen Anordnung in Bezug auf die bleibende Notwendigkeit einer foldhen Zruoxorc weiß, und Hermas fie mit den Apofteln und Lehrern, die Didadhe fie mit den Pro— pheten und Lehrern verbindet (von dem Amt der Presbyter wird Ahnliches nicht gejagt). Da wir fajt von jeder direkten Kunde, den Urſprung der Monarchie des Biſchofs be- treffend, verlaſſen find, find wir auf Hypotheſen angewiefen. Bei diefen muß man des so 
34* 
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Wortes von Salmon eingedenk fein: „Wenn die urfprüngliche Kirchenverfaffung nicht die 
gleiche war mie in der Zeit des Irenäus, jo muß fie zum wenigften einer inneren Ent 
twidelung bis zur fpäteren Form fähig geivefen fein, und zwar in der Form rubiger, 
allmäblicher Änderungen, hervorgerufen durch Urſachen allgemeiner Natur”. Dieſe Forde— 

5 rung haben wir bisher eingehalten; es ift diejelbe, die man auch in Bezug auf die ric- 
ner ee. der Entjtehbung des NTs und der apoftoliihen Glaubensregel zu 
tellen bat. 

a) MWahrjcheinlich hat es, wo die Monarchie des leitenden Apofteld (Propheten oder 
Lehrers) in einer Lokalgemeinde mwegfiel, von Anfang an eine Art von formlofer Monardie 

10 geaehen, d. b. das Kollegium der leitenden Presbyter bedurfte wie alle Kollegien eines 
Vorfigenden und die Gemeinde bedurfte eines Erefutivbeamten. Naturgemäß fiel dieſe 
Funktion dem zu, der am meiſten leiftete, alfo nicht einem gewöhnlichen Presbyter, fon: 
dern einem Presbyter-Biſchof. b) Als der Gottesdienft ftehende Formen anzunehmen 
anfıng und ein Nitual ſich entwwidelte und feftigte, war es natürlich, daß die Leitung 

15 mehr und mehr in die Hände eines Einzelnen fam. Juſtin unterfcheidvet beim Gottes: 
dienft (um d. %. 150) den einen noosorws und mehrere dıdxovoı (Apol. I, 65. 67). 
Dasjelbe gilt für die jo wichtige Finanzverwaltung; aud fie bedurfte, wenn Ordnung 
jein follte, eines Vorſtehers (Juſtin I, 67: TO ovileyöusvov naoa To nooeor@m 
Anoriderar, xal abrös Enıxovgei Öopavois te xal yyoaıs... xal änios äcı 105 

2 ?v yoela oboı andeuwr yiveraı). Zu Juſtins Zeit mögen die Vorſteher im Gottes: 
dienst noch gewechſelt haben, aber daß man jedesmal einen brauchte, war das Wichtige. 
ce) Auch der Verkehr nah außen verlangte einen Repräfentanten und Geſchäftsführer der 
Gemeinde, wie e8 in Rom ſchon am Ende des 1. Jahrhunderts Clemens war, der nicht 
nur den Brief nad Korinth im Namen der römischen Gemeinde verfaßt hat, fondern von 

25 deſſen Thätigkeit auswärtigen Gemeinden gegenüber auch Hermas erzählt. d) Man wird 
aber in diefem Zuſammenhang auch noch einen bejonderen Nachdruck auf die Lehre und 
auf die Bewahrung der Gemeinden vor den gnoftischen Irrlehrern durch einen autorita: 
tiven Lehrer legen dürfen. Wir ſahen oben, daß die Lehrfunktion und Lehrautorität der 
Apoftel und pneumatifchen Lehrer allmäblih auf die Bifchöfe überging. An fich involviert 

- 30 das nicht die Monarchie, und auch den im 2. und 3. Jahrhundert fo häufigen Be 
ziehungen auf die zade&doa und die nowroxadedola fan man fie nicht entnehmen; 
denn noch Origenes fchreibt (in Matth. XVI, 22): oi ras nowroxadedpias neruorev- 
uevoı tod Jaod Enioxonoı zal oeoßvreoor; aber doch liegt ed in der Natur ber 
Sache, daß die cathedra (auch nooedola) mehr und un der Beſitz eimes Xebrerd 

35 wird. Teilung der Berantmwortlichkeit Führt leicht zur Auflöjfung derſelben; nur einer 
fann fie voll übernehmen (dies gilt auch von der Bewahrung nah außen: man vgl. 
was Dionyfius Cor. bei Euseb. IV, 23 von der Bedeutung des monardifchen Bildofs 
in Athen in einer Verfolgungszeit berichtet). Zumal aber wenn die geiftliche Belehrung 
hauptſächlich in den Gottesdienst fiel, mußte die monarchiſche Entwidelung desjelben aud 

0 auf die Monarchie des Biſchofs als des Lehrers einwirken (man vgl. wie Ignatius diele 
unftion des Biſchofs betont). e) Die Aufitellung von Biſchofsliſten (jeit dem legten 
jiertel des 2. Jahrh.: in Nom, Antiochien, Korinth [Euseb. IV, 23, 3 ete.] x.) wäre 

eine freche Fälihung, die auch gar nicht hätte gelingen fünnen, wenn nicht von frühen 
Zeiten an im Presbyterfollegium fo mander Gemeinden Einer al® primus inter pares 

45 herborgetreten wäre (in dem Sinne, wie Clemens im römiſchen Schreiben nad Korinth 
als Verfaſſer hervortritt). Eben deshalb ift es ganz unmöglich zu jagen, wann der monat: 
chiſche Epiftopat begonnen hat. Er hat ſich in Differentialen entwidelt auf Grund eines 
Anfages, dem die Qualität der Monarchie gewiß noch nicht zukam. Er ift natürlich erit 
wirflih da, wo nicht mehrere in einer Gemeinde, fondern nur noch einer „Biſchof“ 

50 heißt. f) Die Entwidelung zur Monarchie konnte auch darum niemals als ein Brud 
mit der Vergangenheit erjcheinen, weil in vielen Angelegenheiten der Biſchof nad mie 
vor ald Sympresbyter zufammen mit dem Presbypterfollegium fungierte. Wie es von 
Marcion beißt (Epiphan. 42, 2), daß er vor die Presbyter in Nom getreten fei, jo beißt 
es von Noetus, daß er von den Presbytern in Smyrna gerichtet worden jet (Hippol. 

55 c. Not. 1), und der Name „Presbyter“ blieb den Biſchöfen noch eine ſehr lange Zeit 
hindurch (f. o.) und fonfervierte fih noch darüber hinaus in der Praris der Bifchöfe, 
ihre Presbyter als Sympresbyter und Kollegen anzureden. Die Enttwidelung zur Mo 
narchie, die in diefen Momenten enthalten it, war Jahrzehnte hindurch durch den all 
gemeinen follegialen Charakter des Amtes aufgehalten. Sie mußte aber in vielen Ge 

so meinden befördert werden dur die Erinnerung an dad, was einjt der Stifter, der 



Berfafjung 533 

Mifftonar (Apoftel), ihnen geweſen war und was man ähnlich feftzubalten wünſchen 
mußte (auch das fam noch immer vor, daß der Miffionar zum Bifchor wurde; f. Orig. 
in Num. hom. XI, 4: „sieut in aliqua ceivitate, ubi nondum Christiani nati 
sunt, si accedat aliquis et docere incipiat, laboret, instruat, adducat ad fidem, 
et ipse postmodum iis, quos docuit, princeps et episcopus fiat“) ſowie durch die 5 
eritrebte Analogie mit der Gefamtlirche, die an Chriftus ihr Haupt und ihren bijchöflichen 
Monarchen befaß. Solange aber die dee der Gefamtlirche durch einen fie repräfen- 
tierenden apoftolifhen Mann noch eine Realität war, hielt diefe Realität den Abſchluß 
der Lolalgemeinde zur vollen Souveränetät nieder (wirkte alfo pofitiv und negativ zu— 
gleich) ; denn der monarchiſche Bischof ift der Erponent der in fich geichloffenen und ſou— 
veränen Einzelgemeinde. Die Kämpfe in diefer Hinficht, die nicht gefehlt haben können 
(f. ſchon Paulus und die forinthifche Gemeinde), werden durch den III. Johannesbrief 
bell beleuchtet. Daß der piAonowreiwv Atoro&pns fogar den Bann übt (dx rs &x- 
»#inolas &xßaikeı), ift befonders charakteriftiich; denn jtärker konnte er feine Abficht — 
Herr im Haufe zu fein und zugleich fein Haus gegen die durch „den Presbyter” Johannes 
repräfentierte Geſamtkirche jelbititändig zu ftellen — nicht ausbrüden. Die Gegen: 
beitrebungen aber des follegialen Anıtes gegen die Monarchie müßten wir lediglich poftu- 
lieren — denn auch im Hirten des Hermas fann man fie nur unficher fonftatieren (die 
Bälle, two man fi um das jchon beitehende Biſchofsamt zankt, gehören natürlich nicht 
hierher: Thebutis, Valentin) —, fönnten wir fie nicht auch noch in fpäterer Zeit, nament= 20 
li in Karthago 3. 3. Cyprians, noch nachweisen. 

Dies ift, was ſich über die allmähliche Entftehung des monardifchen Epiſkopats ver: 
muten läßt; Genaueres vermögen mir leider nicht zu ermitteln. Wie diefes Amt ges 
worden ift, ift e8 eine originale Schöpfung — primär wohl auf dem Boden der fich immer 
mehr zur Kultverfammlung enttwidelnden lofalen Gemeindeverfammlung —, eben weil es 3 
von allen Seiten Kräfte und Formen an fich gezogen hat. Die von Hieronymus, Theodor 
u. a. vertretene Meinung, Presbyter und Bifchöfe feien urfprünglich identisch geweſen, ift 
nicht volllommen richtig. Die Zeit, in der jeder Presbyter auch ein Bifchof war, war jeden: 
falls jehr kurz, und mwahrfcheinlich hat es Gemeinden gegeben, in der die volle Identität 
nie beftanden hat. Eine ganz eigentümliche Theorie von dem Ursprung des monarchiſchen so 
Epiftopats bat Theodor (von Mopfv.) in feinem Kommentar zu 1 Ti vorgetragen. Die 
urfprüngliche Identität von Bifhöfen und Presbytern in Form des follegialen und lokalen 
Gemeindeamt? annehmend, führt er aus, die Ordinationsgewalt habe urjprünglich nicht 
bei ihnen gelegen, fondern bei den Apoſteln. Die Apoftel alfo (bezw. die von ihnen ein- 
gejetten Vertreter, wie Timotheus) feien von Anfang das für ganze Provinzen geweſen, 35 
was jeßt die Bifchöfe für eine einzelne Stadt feien (nämlich die Drdinatoren und Super: 
intendenten). Es habe aljo von Anfang an ein monarchiſches Amt in der Kirche gegeben, 
an dem die Orbinationggewalt baftete; aber nicht in jeder Gemeinde war es vorhanden, 
fondern jede Provinz (bezw. mehrere zufammen) hatten einen Monarchen, nämlich einen 
Apojtel, bezw. einen von ihm eingefegten Vertreter. Als aber die Religion fih immer 40 
mehr ausbreitete, die Apoitel schen waren und ihre Vertreter fich nicht ſtark genug 
fühlten, wie Apoftel zu fungieren und den Apoftelnamen mweiterzuführen, auch die Wunder: 
gaben vermifjen ließen, da verteilten fie die Aufgaben und Amtsnamen: den Namen 
„Presbyter“ überliegen fie den Presbytern, den „Biſchof“ miefen fie dem zu, der zu or- 
dinieren befugt fein follte, fo daß er nun mit der Leitung des Ganzen betraut fei. Dabei 45 
nimmt aber Theodor weiter an, daß ſolche Bifchöfe zunächſt nur wenig zahlreich geweſen 
feien — in einer Provinz zwei oder drei — und erit allmählich jeder Platz einen Bifchof 
erhalten habe. Über diefe legtere Behauptung f. u., fie kann nur fehr bedingt richtig fein ; 
aber auch die primäre Behauptung, die Entjtehung des monarchiſchen Epiſtopats murzle 
ganz ausjchlieglich in der Ordinationsgewalt, kann nicht beftehen und ift vom Standpunft so 
einer fpäteren Zeit gewonnen. Wäre die Ordinationsgewalt die Kraft, die aus dem 
pluralen Amt ein monarchiſches gemacht bat, jo müßte von Anfang an die Regel ge— 
berricht haben, daß immer nur einer (und zwar ein „Kleriker“) einjege und mweihe. Das 
ift aber nicht der Fall gewejen. Aus I slem. 44 geht hervor, daß ZAAoyıuoı Avdoes 
der Gemeinde den Wahlvorichlag machten und augenjcheinlih auch den von der Gemeinde 55 
Approbierten einſetzten. Dasfelbe gebt aus der Apoft. KO. hervor. Die „Ordination“ 
lann urfprünglich überhaupt nicht eine fo wichtige Nolle geipielt haben. Aber als fie 
wichtiger wurde, mag auch fie zur Entwidelung des monardhifchen Amtes beigetragen 

— 0 

— 6 

18. Mit der Entwidelung des monarchiſchen Epiflopats kommt auch die Tendenz, #0 
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alle Chriften an einem Ort zu einer Gemeinde zu verbinden, zu ihrem Abfchluf. 
Waren früher noch Hausgemeinden geduldet (ibr urfprüngliches Verhältnis zur örtlichen 
Gemeinde ift uns ganz dunkel), fo hörten fie jest auf (eine Sondergemeinjhaft jcheint 
noch der Kreis geweſen zu fein, an den der Sehräerbrief gerichtet ift, ſ. Ztſchr. f. NIL 

5 Wiſſenſch. I, 1900 ©. 16 ff. und Schiele im Amer. Journ. of Theol. 1905 p. 290 f}.). 
Auch Verſuche, mehrere ſelbſtſtändige Haooı in einer Stadt zu etablieren, mögen nicht 
gefehlt haben (ſ. die Ignatiusbriefe), aber fie wurden nun unterbrüdt. Nicht ganz gewiß 
iſt es, ob nicht noch nach der Zeit der Ausbildung des monardiichen Epiffopats din und 
ber in einer Stadt zwei oder mehrere Biſchöfe bezw. bijchöfliche Gemeinden waren; aber 

ı0 wenn das auch in einigen Fällen vorgelommen fein mag Narciffus und Alerander in 
Jeruſalem bei Euseb. VI, 11; übrigens ein befonderer Fall), jo muß die Zahl diejer 
Fälle jehr gering gewwejen fein und vermag die allgemeine Signatur der Verfaflungs: 
verbältnifje nicht zu ändern. Nicht durchfichtig ift das Verhältnis der „Schulen“ (Sıdao- 
»akeia) zu der Ortögemeinde (f. meine Diffionsgefch T’, ©. 300ff. 372f.). Nachdem 

15 das pneumatiſche Lehrertum allmählich in das profane übergegangen war, bildeten ſich 
Schulen, die man einerfeit3? — um die Apologetif und Polemik kräftig zu führen — 
nicht miffen fonnte, und die doch andererfeitö eine Gefahr (durch ihre — 
und durch die Wiſſenſchaft) waren. Was wir wiſſen (Juſtins Schule, Tatians, Rho— 
dons, Theodotus', Praxeas', Epigonus' und Kleomenes' Schulen in Rom, Übergang der 

20 theodotianiſchen Schule in Rom in eine Gemeinde — das iſt der intereſſanteſte Fall 
diefer Art, den wir fennen —, die Katechetenfchule in Alerandrien; Hippolyt nennt höb— 
nend die zu Kallift in Rom baltenden Ghriften, d. b. die Majorität der Gemeinde, eine 
„Schule“, und ebenjo nennt Rhodon bei Euseb. V, 13 die marcionitische Kirche „sı- 
daoxaksiov" ; die verſchiedenen gnoſtiſchen Schulen, die z. T. anfangs gewiß innerhalb der 

25 Gemeinde gejtanden haben; die Schule Luctans neben der Kirche in Antiochien), reicht 
keineswegs aus, um ein Bild zu gewinnen; denn über die Thatfache der Eriftenz diejer 
Schulen hinaus erfahren wir jehr wenig (Nach den Acta Justini fa rg er fenne 
feinen andern Zufammenfunftsort in Nom als den, wo er feine Schule halte). Jemand 
fönnte verjuchen zu zeigen, daß in der 2. Hälfte des 2. Jahrhundert? die Gefahr für 

30 die Kirche generell bejtanden habe, ſich überhaupt in „Schulen“ aufzulöjen. Ein anderer 
fünnte e8 unternehmen nachzuweiſen, daß bier und dort abjidhtlih auch das vulgär 
Chriftentum den Charakter von philoſophiſchen Schulen angenommen babe, um jo Frei: 
beit zu gewinnen und ſich gegen den Staat und die feindfelige Geſellſchaft zu ſchuͤtzen 
(daß Einzelne ſo verfahren ſind, unterliegt ſchwerlich einem Zweifel, ſ. meine Miſſionsgeſch. 

3 I’, S. 307). Beide würden Beachtenswertes anzuführen vermögen, aber zu einen Beweis 
würde e8 nicht reichen. Soviel ift indes gewiß, daß die „Schulen“ eine gewiſſe Gefabr 
für die einheitliche bifchöfliche Gemeindeorganifation bedeutet haben (Demetrius und Ort 
genes!), daß es der Biſchofskirche aber bereitS am Anfang des 3. Jahrhunderts gelungen 
ift, die Hauptgefahren zu beſchwören. Mas fih neben und außer der Bifchofsgemeinde 

an einem Ort als chriftliche Gemeinfchaft aufthat und Ieben wollte, wurde als aloeoıs 
(1 Ko 11,19; Ga 5,20; 2 Pt2,1; aloerıxös ſchon Ti, 10; die Juden nannten bie 
Chrijtenheit eine alpeoıs |. AG 24, 5. 14; 28, 22) gebrandmarlt. In jeder Stadt nur 
eine ftrenggeichlofjene bifchöfliche Gemeinde! Diefe jo einfache Ordnung bat jich als eine 
Organifation von außerordentlicher Stärke bewährt. Freilih nötigte fie die Gemeinde 

45 bald, ihre antiheidnische Erflufivität mit voller Schärfe auch gegen foldhe „Brüder“ zu 
richten, die fih aus irgend einem Grunde dem Bijchof und der Gemeinde nicht unter: 
ordnen twollten. Die traurige Leidenjchaft der Ketzermacherei — fchon bei den kirchlichen 
Chriſten des 2. Jahrhunderts — ift nicht nur eine Folge ihres Fanatismus für die wahre 
Lehre, fondern ebenfofehr eine Folge ihrer gefchloffenen Organifation und der hoben Prä— 

so difate, mit denen fie ſich ſelbſt als „Kirche Gottes” beebrten. 
19. Wie in jeder Stadt nur eine Gemeinde fein follte, jo follte, wenn irgend 

möglich, andererfeitS auch jeder noch jo Heine Pla feine gefchloffene bifchöfliche Gemeinde 
haben. Daß dies die Negel geweſen ift — wenn fie nn anfangs und auch font nict 
immer durchführbar war und fpäter durch ftädtifche Bifchöfe, die ihr urfprüngliches Gebiet 

65 auf dem Lande nicht gefchmälert ſehen wollten, jowie durch andere Erwägungen durd- 
freuzt wurde —, habe ich (gegen Duchesne) Miffionsgeih. I, ©. 373 ff. gezeigt. Eine 
Bejtätigung bietet die in e. 16ff. der jog. apoftolifchen Kirchenorbnung enthaltene Ur: 
funde (TU II, 5 ©. 7 ff): „Wenn wenige Männer find und an einem Ort ſich 
feine zwölf Berfonen befinden, die in Bezug auf ein Bilchofswahl ſtimmfähig find, fo 

oo joll man an die Nachbarkirchen, wo eine befejtigte ift, fehreiben, damit von dort drei aus 
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erwählte Männer (vgl. die ZAkoyınoı ävögoec I Clem. 43) herbeikommen und ſorgfältig 
den, der würdig iſt, prüfen u. ſ. w.“ Die Urkunde iſt auch ſonſt intereſſant, weil ſie für 
den Biſchof den guten Ruf bei den Heiden fordert, die Eheloſigkeit wünſcht (wenn nicht 
ehelos, dann eines Weibes Mann) und ferner eine Bildung verlangt, die ihn befähigt, 
die Schriften auszulegen (natürlich muß er auch frei von Habſucht ſein, wie das ftändig 5 
verlangt wird). Presbyter müfjen es mindeftens zwei fein (alſo diefe Zahl genügte unter 
Umjtänden ſchon!), bejahrte Leute (für den Biſchof wird höheres Alter nicht verlangt), 
ovsuvdoras des Bischofs. Diakonen jollen e8 (mindeftens) drei fein (daß man in größeren 
Gemeinden die Zahl auf 7 beſchränkte, iſt erit für das 3. Jahrhundert nachweisbar und wohl 
eine Folge des Anfchluffes an die irrig auf Diakonen gedeutete Stelle AG 6). Chrijten ıw 
auf dem Lande werden im 1. und 2. Jahrhundert erwähnt. Juftin (Apol. I, 67) erzählt, 
dag fie Sonntags in die Stadt zum Hauptgotteödienjt famen. Über ihre Organifation, 
ſoweit jie nicht einfah Mitglieder der Stadtgemeinde waren, befigen wir erft aus dem 3. 
und 4. Jahrhundert urkundliche Nachrichten. 

20. Im 2. Jahrhundert ftellt fich der Unterfchied von Klerus und Laien allmählich ı 
feft, der eine natürliche Folge der Entwidelung ift, aber terminologifh den Einfluß der 
jüdiſchen Unterjcheidung von Priejtern und Aaös aufweilt. O Aaixös ivdownos tois 
Jaixois nooordyuaoır Öfderaı, heißt es fchon I Clem. 40, 5. gg lieft man in 
der Apoft. KO. 7: ö Aaixös tois Aaixois noayuacı neoınadeodw Ünotaooöusvog 
tois ra0sÖgeVovor To Üvoraormoiw. Clemens Alex. Strom. III, 12: zäv noeoßure- w 
005 7) zäv Ördxovos züv Aaixös, V, 6: Aaixn Aruoria. Bei Tertullian häufig, z. B. 
de fuga 11: „cum ipsi auctores, i. e. ipsi diaconi et presbyteri et episcopi 
fugiunt, quomodo laicus intellegere poterit ete.“; de bapt. 17; de praeser. 41; 
de exhort.7; de monog. 11; Hippolyt bei Euseb. V, 28, 12: önö tous nödas oÜ 
uövov av Ev zAow, aAla zai row Aaixoöv. Ep.Clem. ad Jacob. 5: oürws Exdorw 2% 
Jaixcd duagria Eoriv. Der Laie ift Laie, weil er nicht durch die Ordination aus dem 
„Bolt“ herausgeboben ift (f. u.). 

Nah AG 1 it die erſte Wahl in der Gemeinde durchs Los (xAnjoos) erfolgt. Aber 
die Erzählung ift ganz fingulär (darum wohl geſchichtlich); von hier aus erklärt es fich 
alfo nicht, daß „Klerus“ technifch geworden ift. Ferner noch in 1 Pt 5,3 ift xAjo0ı fo w 
gebraucht, daß man erfennt, das Wort könne damals nody nicht technifch geweſen fein 
(88 bezeichnet an d. St. nicht Kleriker, wie einige Ausleger wollen, ſondern faft das 
Gegenteil; denn «8 jteht fononym zu zolumo», ſ. o.)) Ganz neutral ift auh AG 17, 4: 
roooexinoodnoav tod Tlavko. Den Urjprung des technifchen Gebrauchs erfennt man 
in Stellen wie AG 1, 17 (zöv »Ajoov tjs Ötaxovias). Kinoos iſt das Los (im eigent= 3 
lihen und im übertragenen Sinn), durd; welches man etwas gewinnt, ſodann das Ge- 
wonnene (ein Anteil, ein Platz, ein Amt) felbit, endlich bezeichnet eö die Gruppe derer, 
die einen Anteil (ein Amt) erhalten haben. Die Einidränkun, auf die Firchlichen Be— 
amten iſt in ihrem Werben erft durch (Clemens Aler.), (Frenäus), Tertullian und Hippolyt 
bezeugt; noch in dem Brief von Lyon (Euseb. V, 1) wird mehrmals vom zAnjoos r@v w 
uagriow» geſprochen. immerhin aber lehrt jene Bezeugung, daß fpäteftens um 180 
die Unterjcheidung (Klerus und Laien) fih auch terminologiid einzubürgern begann. 
Clemens, Quis dives 42: xArjoo [bier noch nicht — Kleriker) Eva yE uva xÄmouon» 
dv Öno Tod nveluaros onuawousvov. ren. I, 27,1: Zi “Yyivov Evaror zAj- 
009 wis Eruoxonijs Öiadoyns ano raw dnoorökam Eyovros. III, 3,2: mw Eruoxo- 45 
any »inoodraı Kijuns. III,3,3: 1öv rs Zmuoxonns »Ajoov Eye Elevdeooe. 
Hippol. 1.c.: od Ev xAjom ... ol Aaixoi. Hippol., Philos. IX, 12: Nofarro Zri- 
020701 xal noeoßüreooı xui Öıdxovor Ölyauoı zal roiyanoı zadioraodaı eis xAı)- 
oovs (aber noch im allgemeinen Sinn ce. Noöt. 1: &xßAntos yermrau xAjoov Ayiov). 
Tertull, de monog. 12: „Unde enim episcopi et clerus?.... monogami in » 
elerum . . . allectio in clerum . . . extollimur et inflamur adversus clerum“. 
Tejtam. Levi 8: xAjoos ueyas Öntgo abröv od yerıjoerar. Daß Klerus rund — Kleriker 
it, läßt ſich aljo zuerjt für die römische Gemeinde feititellen; denn Karthago bat feinen 
Sprachgebrauch von Rom. Dem griechischen xA7joos entipricht fachlich der lateinifche „ordo“. 
Zertullian braucht das Wort in einem weiteren Sinn „(ordo ecelesiae“) an mehreren ö5 
Stellen, z. B. de monog. 11, aber in der Bedeutung „elerus“ fteht es de idolol. 7 
(adlegantur in ordinem ecclesiasticum), de exhortat. 7 („ordo et plebs“, „or- 
dinis consessus“, „ecelesiasticeus ordo“), de exhort. 13 („eeclesiastiei ordines“), 
de monog. 12 (,‚ordo monogamorum‘‘ lironiſch . . . ‚‚ecelesiastiei ordines‘‘). 
Der Klerus (ordo) gründet ſich auf die „Ordination“ (meiterer Gebraud im Murat. so 

or 
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Feen! [„ordinatio ecclesiasticae disciplinae“] und bei Tertullian); das Wort 
egegnet in dem engeren Gebrauch zuerft bei Tertull., de praescer. 41: „ordinationes 

haereticorum temerariae“. oc Tertullian weiß, daß der Unterfchied von Klerus 
und Laien nicht auf Chriftus oder die Apoftel zurüdgebt, fondern eine (fpätere) kirchliche 

s Einrichtung iſt; de exhort. 7: „Differentiam inter ordinem et plebem constituit 
ecclesiae auctoritas et honor per ordinis consessum [das er befonderen Pläßen 
figende Presbyterfollegium] sanetificatus“. Zu diefem „honor“ vgl. das „ol reuun- 
zuvor‘ in Didache 15, die dein rum) in 1 Ti 5,17, die „reruumuevn Aeırovoyia 1 Glem. 
44, 6 und die uum N) zadıjzovoa ].c. 1,3; dazu Clem., Strom. VI, 14, 107: rerıun- 

10 u£vor zortal te zal dorsnrai (von den Tirchlihen Beamten), Ign. ad Smyrn.9, 1: ö 
tuucv Enloxonov Ind deov teriumraı ete. Zu dem ‚‚ordo‘‘ gehörten nicht nur Bifchöfe, 
Presbyter und Diafonen, fondern alle, welche eine Ordination empfingen (Tertull., de 
praeser. 41), alfo z. B. auch die Yeltoren und die angeftellten Witwen (über die niederen 
Meihen ſ. u.). Alle Kleriker beißen bei Tertullian (de fuga 11) aud „‚auctores“‘; 

15 doch ift dieſes Mort fo wenig technifch geworden mie „‚Hyoduevor (aber ſ. in Beziebung 
auf letteres den klöſterlichen Sprachgebrauch im Orient). 

21. Das folgenſchwerſte Prädikat, melches die oberen firchlichen Beamten erhielten, 
war die Amtsbezeichnung „Priefter”. Die Anfänge fallen noch in unfere Periode. Welchen 
Mert man urfprünglih auf das allgemeine Prieftertum gelegt bat im Gegenjab zu einem 

20 priefterlihen Stand (bei Juden und Heiden), mie ftart man es noch im 2. Jahrhundert 
dem Heidentum gegenüber ausgefpielt und wie heftig es Tertullian als Montanijt ver: 
teidigt hat („nonne et laici sacerdotes sumus?“), ift befannt. Aus Tertullian (de 
exhort. 7) gebt aber auch hervor, daß die Konfequenzen des Gedantens des allgemeinen 
Prieftertums in feinen Tagen z. T. noch fortbeftanden („ubi ecclesiastiei ordinis non 

25 est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus“; vgl. de bapt. 17, 
de monog.7). Das befondere Prieftertum ift nicht aus dem direkten Einfluß des ATs, 
noch weniger als Entlebnung aus der jüdiſchen Priefterverfaffung abzuleiten (anders viel: 
leicht in SJerufalem; ſ. o. über Jakobus; dunkel ift die Notiz des Polykrates bei Euseb. 
V, 24, 3 über den Heinaftatiichen Johannes: ös Zyerjdn ieoeus 10 netalovr nemo- 

"0 oExcs; war er nicht von Haufe aus ein jüdifcher Priefter, der die Tradıt beibehielt?). 
uch daß der Glemensbrief die Bifchöfe und Diafonen mit den Prieftern und Xepiten 
vergleicht und die Didache die Propheten als die Hobenpriefter bezeichnet (f. o.), entjcheidet 
noch nicht, fo bedeutfam es ift. Endlich die Thatfache, daß im gnoftischen Selten (f. u. 
über die Marcianer) Schon in der Mitte des 2. Jahrhunderts ein Prieftertum ausgebildet 

35 ift, das in feinem theurgifchen Charakter deutlich beidnifchen Einfluß aufweist, iſt für 
die kirchliche Entwidelung irrelevant; denn die große Kirche folgte im 2. Jahrhundert in 
ſolchen Dingen weder den Gnoftifern noch den Heiden. Die Wurzel des fpezifiichen kirch— 
lichen Prieftertums ift vielmehr das fpezifiiche Opfer, mie es fich in der Auffaſſung vom 
Abendmahl entwidelte (ſekundär find auch die fich kriftallifierenden Vorftellungen von 

40 Saframenten zu beadten). Dieje Entwidelung beginnt ſchon frühe (f. das mooopE- 
osıw ra Öcwoa I Glem. 44 und vor allem die Hvora in Didache 14; dazu find dann 
die einfchlagenden Stellen bei Irenäus zu vergleichen). Von bier aus ftellte ſich der Be- 
griff des Hvoraornoıov ein, wenn aud zunädit als Tropus, aber ſich allmäblih im 
Sinne vom „Altar“ verfeftigend (vgl. die apoft. KO. 2. 7 und Wieland, Mensa und 

4 Confessio, 1906). Damit fonvergiert der Grundjas, den ſchon Ignatius ausgeſprochen 
bat (ad Smyrn. 8): ?xeivn Beßala ebyapıorla I;yeiodw ı) ünd Töv Enioxonov oloa 
N od Ävr alrös dmurokym. er kirchliche Priefter ericheint zuerft bei Tertullian, und 
zwar nennt er den Bilchof „summus sacerdos“ (de bapt. 17), woraus folgt, daß 
damald auch ſchon die Presbyter als Prieſter aufgefaßt wurden, vgl. de exhortat. 7: 

5 „„sacerdotalis ordo‘“‘, 11; de pud. 1. 21; de monog. 7. 12: „‚disciplina sacer- 
dotalis; aber jchon früher de praeser. 29. 41: „‚sacerdotalia munera“; de virg. 
vel. 9: „‚sacerdotale offieium‘‘; Scorp. 7: „sacerdos“). Ebenfo Hippol., Philos. 
praef: &» Nusis dıddoyoı Tuyyarovres TS TE abrijs ydgıros uerlgovres doyısa- 
telas zal Ördaoxaklas. Der Orient folgt etwas fpäter. Daß nun die altteftl. Priefter- 

55 gefeßgebung berangezogen murde und daß ambdererfeits auch die Analogien mit den 
heidniſchen Prieftertümern für die weitere Enttwidelung wichtig werden mußten, ift jelbft- 
veritändlich. Wichtig ift, daß auf die Diafonen der priefterliche Charakter nicht übertragen 
worden ift (nach I Glem. 40 ff. hätte man e8 ertvarten fünnen), während die Presbpter 
— weil fie „das Opfer” leiten durften — ihn erhielten. Damit traten die Presbpter den 

so Biihöfen wieder (und dauernd) fehr nabe, nachdem die Monarchie des Biſchofs eine Kluft 
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—— ihm und ihnen befeſtigt hatte und Gefahr für ſie beſtand, ſogar unter die Dia— 
onen zu kommen. Der Prieſtercharakter bannte dieſe Gefahr für immer, wenn auch hin 
und her Diakonen den faktiſch größeren Einfluß, den ſie beſaßen, auf Koſten der Pres— 
byter geltend zu machen ſuchten und in ihre Grenzen zurückgewieſen werden mußten. Aber 
auch dadurch blieben die Presbyter den Biſchöfen nahe, daß fie, wie die Prieſterkompetenz, 5 
jo die disziplinäre und richterlidhe Kompetenz behalten (hier aber unter der Oberleitung 
der Bifhöfe und mehr und mehr nur als ihre Delegierte). Die theoretifhe und ftatu: 
tarifche Ausbildung der Abfolutionsgewalt ala einer Elerifalsrichterlihen Gewalt, vice 
Christi, im ftrengen Sinn fällt erft ins 3. Jahrhundert (Eyprian) und machte erſt da— 
mals der neben ihr bejtehenden prreumatifch-richterlichen Gewalt der Märtyrer, Konfeſſoren, 
Asketen und Vifionäre ein Ende. Aber ſchon lange war fie neben diefer einbergegangen, 
und die Priefter haben fie neben den Biichöfen ftetS auch fefthalten fünnen — aus dem 
einfachen Grunde, weil ein Einzelner phyſiſch diefer Laſt nicht gewachſen tar. 

22. Die Feltftellung des monarchiſchen Epiſkopats firterte auch die Elerifchen Stufen 
und Kompetenzen. Was der Bilchof, was der Presbpter, was der Diakon ift und zu be 15 
deuten hat, jtand gegen Ende des 2. Jahrhunderts fejt, und die noch andauernde Ber: 
mijchung in einigen gnoftifchen Kirchen wurde als ein Zeichen ihrer Jllegitimität beurteilt 
(TZertull., de praeser. 41). Der Bifchof ift, eben weil Monard in der Gemeinde, in 
jeder Beziehung ihr Haupt und Funktionär. Er vertritt die Gemeinde vor Gott (beim 
Opfer und Gebet), vor den Schmweitergemeinden (durch Briefe und durch die Aufnahme 20 
der aus fremden Gemeinden Kommenden) und vor der Außenwelt, und er vertritt Gott 
und Chriftus der Gemeinde gegenüber, indem er die Saframente jpendet und lehrt. Es 
ift daher überflüffig, ja unmöglich, die Nechte und Funktionen des Biſchofs aufzuzäblen, 
da fie gewifjermaßen ſchrankenlos find. Die mwichtigiten jind bereits in der Darftellun 
um Ausdruck gelommen. Aber ein Attribut von ganz bejonderem Gewicht kündigt fi 25 
ım Abendland bereits am Ende des 2. Jahrhunderts ganz deutlich an, das ift das Attribut 
der apoftolifchen Succeffion der Biſchöfe. Vorftellungen von Succeffionen waren in jener 
Epoche der Kultur etwas ganz geläufiges, und zwar in der Form myſtiſcher Vorftellungen 
und als Rechtsfiktionen. Es liegt ihnen aber auch eine höchſt reale Beobachtung zu 
Grunde, fofern es faum etwas Verbürgenderes und Feiteres (für die oberflächliche Bor: so 
ftellung) giebt, als die Kette regelmäßiger Nachfolgerichaften in einem Amt oder Beruf 
oder bei der Überlieferung einer Schullehre, die twie ein Depofitum gilt. Notwendig 
bilden fich bier Gewohnheiten, Zwänge und Smangsvorftellungen aus, die ſowohl auf 
die Außenjtebenden, als auch auf die Träger des Amtes, bezw. des Depofitum einwirken 
und ihnen mit einer Art von character indelebilis die Stimmung und das Anfehen 35 
verleihen, als fei jener erfte, von dem die ganze Kette ausging, gleihfam in ihnen in- 
farniert. Und wo man jo lebhaft und ftrift nicht empfindet und urteilt, da jcheint doch 
durch die Kette mindeitens die Garantie gegeben zu fein — freilih ein großer Irrtum, 
denn dem umbildenden Wirken der Zeit vermag fich nichts Lebendige zu entziehen! —, 
daß bier alles unverändert bewahrt jei. Alles Autoritative jtellte dc damals in Sue— 40 
cefftionen dar, die die materielle Prüfung des von der Autorität Gewollten unnötig 
machten und verboten. Eben darauf fam es aber an. Die römische Verfafjung und das 
Recht rubten auf Succeifionen, und die Schulphilofophien des Zeitalters nicht minder. 
Aber auch das Judentum hatte feine Succeffionen. Zange bevor der Gedanke der apoftolifchen 
Succeffion der Biſchöfe erfaßt war, batte man auch fchon in der Kirche Succeffionen nämlich 45 
die Succeffton der duödoxakoı, die einit nadnral älterer dıdaozakoı (bis hinauf zu den 
Apofteln) geweſen waren, und die Succeifion der Propheten (im montaniftifchen Kampf jpielt 
das eine Rolle, ſ. mein Lehrbuch der Dogmengeih. I’, ©. 395). Wie unvermeidlich der 
Gedanke der Succeffion beim Befis eines Lehrdepofitums war, zeigen aus ältejter Zeit die 
Paftoralbriefe einerfeits (f. 3.8. 2 Ti 2,2: Anxovoas rap’ Fuoöo did nolläw uao- 6 
wow», radra aoddon zuorois Aavyllocnors, oltıves ixavol koovraı al Er£oovg Öt- 
dasaı), die gnoſtiſchen Sekten andererfeits, die auf die dadoyal ihrer Lehrer bis zu den 
Apofteln hinauf das größte Gewicht legten (zahlreiche Stellen, ſ. beſ. Ptol. ep. ad 
Floram bei Epiph. h. 33, 7: 7) dnoorokızn rapddonıs, Ivy dr Ötadoyjs zal Nusls 
zapenpauer). Unter ſolchen Umftänden ift e8 verwegen, die apoftoliiche Succeifion 55 
Bi öfe auf die Beeinfluffung durch römischerechtliche Gedanken zurüdzuführen (Tſchirn, 

Ztſchref. AG. XII, ©. 220 —231), mögen fie immerhin als ein ſtarkes Nebenmoment mit- 
gewirkt haben. War der dodös Aöyos deod die Hauptfache in der Kirche, auf der fich alles 
auferbaute, und waren die monarchiichen Bifchöfe zu despotifchen Führern und Lehrern 
(Übergang der Lehrfunftion auf fie, ſ. 0.) geworden, jo braucht man nicht erft zu fragen, #0 

_ < 
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toher und warum der Succeflionsgedante auf fie übertragen worden ift. Er mußte ſich 
von felbjt einjtellen, und auch die Thatfache, daß er fehr bald ausſchließlich nur an den 
Biſchöfen haftete und alle anderen Suceeffionen dahinſchwanden, verlangt feine Erflärung; 
denn jte ift nur ein Spezialfall in der allgemeinen Entwidelung des Epiffopates, der alle 

5 anderen Nivalen befiegt. Eine Erklärung fordert Iediglih die Beobachtung, daß ber 
Apoitolat in der Form des Zmwölfapoftolats hier ald das Fundament der Succeffionz- 
fette eingeführt ift. Diefe Einführung fegt das Abjterben des allgemeinen Apoſtolats 
und zugleich die durch den gnojtischen Kampf abgezivungene Nötigung voraus, alles in 
der Kirche auf die Augenzeugen zurüdzuführen und den apoftolifchen Beweisapparat mit 

10 der zu beweifenden Sadye (die Anbetung des gefreuzigten und auferftandenen Gottmenjcen) 
zu verknüpfen (Näheres über die Entwidelung der Vorftellungen vom Zwolf⸗ Apoſtolat 
ſ. in meinem Lehrbuch der Dogmengeſchichte, Bd I). Die Theſe, daß die Biſchöfe per 
successionem die evangelijche Wahrheit als Charisma von den Apofteln empfangen baben, 
daß fie deshalb als Lehrer in ihrem Gejamtzeugnis den Apoftolat (nämlich der Zmölf, 

15 Baulus läuft nur mit) darjtellen und daß nur auf diefe Weiſe die veritas in ecclesiis 
custoditur, hätte ſich vielleicht auch ohne den gnoſtiſchen Kampf eingeftellt; fie bat ſich aber 
fattiich infolge diefes Kampfes enttwidelt. Sie begegnet uns zuerft bei Jrenäus (III, 2, 2; 
III, 3,1. 4; III, 4, 1; IV, 26,2. 5; IV, 33, 8) und Tertull. (de praesec. etc.). Die 
Theſe blieb aber — abgejeben davon, daß fie fih auffallend langjam durchgefegt bat — 

2% injofern noch lange eine ſchillernde, als der einzelne Biſchof fie nicht ohne weiteres für 
fi geltend machen fonnte. Selbit die biſchöflichen Inhaber von Apoſtelſtühlen, obgleich 
fie ein immer größeres Gewicht erhielten, konnten nicht als einzelne fagen: „Ich bin ein 
untrüglicher apoftolifcher Lehrer, weil Inhaber eines apoftolifhen Stuhls“; fie konnten 
vielmehr ihre Apoftolicität und Untrüglichkeit nur im Zuſammenhang und in Überein— 

35 ftimmung mit allen Bifchöfen geltend machen. 
Vorftufen (über das bereits Entwidelte hinaus) hatte — wie jedes kirchliche, jcheinbar 

ganz neue Organifationselement — auch dieje Apoftolicität der Biſchöfe. Sie liegen in 
der Zuordnung der zrorueres zu den Apofteln, Propheten und Lehrern im Epheſerbrief, 
in der Zuordnung der Zioxono: zu den Ardorolor im Hermas, und in der Thatjache, 

so daß das Lehren, welches früber die Apojtel und Lehrer geübt hatten, erſt auf die Bifchöfe, 
dann auf den Biſchof überging (wenn man bei dem allen das weitere Faktum im Auge 
behält, daß die Hochſchätzung der ganzen Gruppe der alten Aoyov Aakodrres in ber 
Erinnerung allmählid auf die Zwölf allein übertragen wurde). Die Vorſtufen liegen aber 
auch in den Berjönlichkeiten einzelner Bifchöfe, deren Tugend und Kraft ihnen ein apoito- 

35 liſches Anſehen verlieh, das dann auf den ganzen Stand übertragen wurde. Die Ge 
meinde von Smyrna befchließt die Charakteriſtik ihres Biſchofs Polykarp mit den dank— 
baren und ftolzen Worten: uaorus IloAlzagnos, Ev tois zad’ Nuäs yoovors didd- 
oralos Anoorolırös zal noopmUrös yeröusvos, Erioxonos ts &v Zuvorn zado- 
Ars &arinotas. Wie groß fein Anfehen war, gebt daraus hervor, daß die Heiden in 

40 Smyrna meinten, die Chriften würden num den Gefreuzigten fahren lafjen und den ver: 
brannten Bolylarp verehren (ep. Smyrn. 17). Er war ihnen mie ein Apoftel! Auch Lucian 
in feiner Schrift über Peregrinus Proteus berichtet von der außerordentlichen Verehrung 
der GChriften in Bezug auf ihre Vorfteher. Daß die Biichöfe apoftolifche Dualitäten er 
hielten, iſt aljo ae eine Folge ihrer vorzüglichen Bewährung. 

45 Die Vorftellung von der apoſtoliſchen Qualität der Bilchöfe hatte die notivendige 
golge daß die alte und z. T. richtige Überlieferung, die Apoftel hätten die kirchlichen 
Beamten eingefegt, ſich nun jo fpezialifierte, die Apojtel (bezw. immer ein Apojtel) hätten 
in den einzelnen Gemeinden die Bischöfe eingefegt. Dies nahm man ſchon am Ende des 
2. Jahrhunderts in Ajien, Nom und Lyon an und fahte demgemäß die Bijchofsliften. 

0 Urjprünglich zählte man aber dabei den einſetzenden Apoftel nicht ald den erſten Biſchof 
(jo findet man es noch in der alten römischen Bifchofslifte bei Jrenäus und bin und ber 
auch ſpäter noch). Aber fehr bald (ſchon um 220) fing man an, den Apoſtel ſelbſt 
als den erſten Biſchof anzufeben und zu zählen. Das ift ein Betveis, daß bie Gleichung 
Apostel und Biſchof nunmehr perfeft getworden ift (in Bezug auf das Lehramt in der 

65 Gemeinde). 
Der Epiffopat erbob ſich durch die Qualität des Apoftolats, die feine Würde krönte, 

hoch über die Presbyter und brachte jo an überragendem Anfehen jofort wieder ein, was 
ihm durd die Gleichjtellung mit den Presbytern als PBrieftern (denn der terminus 
„Hoberpriefter” für den Biſchof bat ſich nicht durchgefegt; er blieb merkwürdigerweiſe für 

 Ehrijtus referviert) verloren zu gehen drohte. Die Kompetenzen der Presbyter blieben 
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bobe, fofern fie als Kollegium fungierten; denn bier behauptete ſich die relative Gleichheit 
mit dem Biſchof. Leider wiſſen wir aber von der Thätigfeit der Presbyterfollegien faſt 
nicht. Dürfen wir uns ihr Wirken nad Art der Energie denken, die das Presbyter— 
follegium zur Zeit der Sedisvakanz nad dem Tode des Fabian in Nom entwidelt bat, 
jo gewinnen wir eine hohe Vorftellung ; aber der Fall ift wohl nicht zu verallgemeinern. 5 
Als Einzelne bedeuteten die Presbyter wahrfcheinlich wenig, mo es nur eine gottesdienit- 
lihe Berfjammlung an einem Ort gab, aber viel, wo es mehrere waren; denn dann 
leiteten fie im Auftrag des Bifchofs den Gottesdienjt der Teilverfammlungen. 

Die Diafonen — urfprünglid (nad I Tim., I Glem., Hermas und Didadye) von 
den Epiflopen wenig verſchieden — bleiben dem Bifchofe fo nahe ftehend wie einjt den 10 
Bifchöfen ; ihre Thätigfeit und Kompetenzen find nun umfchrieben durch die dienende Hilfe: 
leiftung beim Gottesdienft, bei der Armenpflege und der Seelforge. Von disziplinären 
Funktionen können ihnen nur die niederen zugefallen fein, mit richterlichen hatten ſie 
nichts zu thun. In Verfolgungszeiten war ihr Amt beſonders erponiert, da fie ſich dem 
öffentlichen Wirken nicht zu entziehen vermochten. Die apoftolifche Kirchenordnung c. 6 15 
jagt: ol xalös dtaxovnoavres zal duluntws Tonov davrois reOLNOMDÜVTAL TOV 
norevıx0ov (vgl. 1 Ti 3, 13). Man konnte alfo direft vom Diakonat zum Epiflopat auf: 
jteigen. Die Nachricht ift in Bezug auf die Zuftände der fpäteren Zeit wichtig, wo in 
einigen Gemeinden (Rom!) der Arhidialonat die ficherfte Vorftufe für den Epiffopat ge: 
weſen ift und nicht der Presbyterrat. Eine nachmweisbare Vorgeſchichte beſitzt der Archi: 20 
diafonat in dem 2. Jahrhundert nicht (noch weniger natürlich im eriten; AG 6 gehört 
nicht einmal ideell hierher); denn die einzige Stelle (Hegefipp bei Euseb. IV, 22: 
'Avixntos, ob Öidzovos MV’Elsudeoos), die man anführen kann, läßt verjchiedene Aus: 
legungen zu. Doch iſt e8 übertwiegend mwahrjcheinlich, daß eine befondere Affinität dieſes 
Diakons zu dem Bischof hervorgehoben werben follte. Über die fortivirfende allgemeine 25 
Affinität von Bishof und Diakon, die in der neuen Verfaflung durch die zwiſchen— 
gejchobenen Presbyter nur bedroht, aber nicht aufgehoben war, follte fein Streit fein. 
Das Biſchofsamt bat bei feiner Entwidelung zur Monardie ſowohl die Presbyter als 
auch die Diakonen depotenziert. Jenen entzog es die Vorſteherwürde; fie find nun nicht 
mehr of noeopürepoı ol ooiorauevor. Dieſe drüdte «8 völlig auf die Stufe von go 
böberen Dienern herab. 

Der ordo ift abwärts bei der Stufe Diafonen nody nicht abgejchlofjen. Zwar hat 
es im 2. Jahrhundert nody keinen geordneten clerus minor gegeben (ſ. über ibn meine 
Abhandlung über den Urfprung des Lektorats und der anderen niederen Weihen i. d. 
Zu I, 5; „servus dei minoris loei“ bei Tertullian, de fug. 11, bezieht ſich nicht 8 
auf die niederen MWeihen), und die Behauptung Abälards (ep. ad Hel. 7), die Kirche 
babe, wie allgemein befannt, die ganze Stufenleiter des geiftlihen Standes vom Thür: 
büter bis zum Biſchof von der Synagoge übernommen, ift unrichtig; aber als die neue 
Ordnung mit dem Biſchof an der Spite fich entiwidelt hatte, wurden dem ordo bie 
viduae (vielleicht auch die virgines, bezw. die Jungfrauen unter den Witwen) ſowie in 40 
einigen Provinzen die Diakoniſſen (mir kennen fie für das 2. Jahrhundert nur aus der 
ep. Plinii ad Traian.) und die Lektoren und Erorciften binzugefellt. Für die Leltoren ift 
das aus Juſtin, Tertullian, de praeser. 41, aus apojt. Kirchenordnung 3, aus Nüd- 
ihlüffen vom 3. und 4. Jabrbundert ber und aus den Meihegebeten zu erweiſen, und 
da der Erorcift lange Zeit hindurch mit dem Lektor zufammengebt, jo iſt es auch fürs 
diefen gewiß. Die merkwürdige Zujammenftellung bat ihren Grund darin, daß beide 
urfprünglih als charismatiſche Perfonen galten (die Leltorfunktion bedingte nämlich eine 
gewiſſe Lehrfähigkeit). Da der ordo fie, die noch bejtehenden, nicht ignorieren fonnte, 
jo mußte er fie in fih aufnehmen. Es war eine Art von Kapitulation. Wie er diefe 
Funktionen fpäter zu Herifchen Amtern umgebildet und mit anderen Stufen, die im 50 
2. Jahrhundert ſchwerlich ſchon eriftierten, kunſtvoll verknüpft bat, gehört nidyt mehr bier: 
ber. Zu den Sapitulationen ift es auch zu rechnen, daß ſich der ordo veranlaßt jah, 
die Konfefjoren in feine Mitte aufzunehmen, bezw. ihnen ein Amt zu geben. Die Span- 
nung von Amtöträgern und Heroen ift natürlich uralt (f. auch die Andeutungen bei 
Hermas). _ Tertullian jagt de fuga 11, der geringe Bruder folle Konfefjor werden, „ut 55 
maioris loci fieri possit, si quem gradum in persecutionis tolerantia as- 
cenderit“. Hieran reiben ſich viele andere Zeugnifje (namentlich für das Abendland). 
Derfelbe Tertullian erzählt auch, Valentin habe Bischof werden wollen, aber ein anderer 
jet ihm ex praerogativa martyrii vorgezogen tworden (adv. Valent. 4). Hippolyt (bei 
Euseb. V, 28) berichtet, daß der Konfeſſor Natalis in Rom zum Bifchof gewählt worden 6 
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ſei. Biſchöfe konnten ſie natürlich nicht alle werden, aber daß ſie, wenn ſie ſeit der 
Mitte des Jahrhunderts in den Klerus aufgenommen wurden, faſt ganz unten anfangen 
mußten, iſt für die Höhe bezeichnend, auf der der Klerus damals ſtand. 

Schon Clemens hat im Korintherbrief die Stufen des Amts mit den militäriſchen 
5 Rangſtufen verglichen und fo die Kirche mit einer großen Armee. Nachdem ein wul— 

licher Klerus gefchaffen war, fcheint das Bild, die Rangjtufen betreffend, nicht mehr beliebt 
Deren zu fein — vielleicht weil e8 zu zutreffend war. Gewiß, die Kirche mar feine 

rmee, aber die Kleriker waren die Krieger Gottes — in diefem Sinn blieb das Bild 
ftets in Kraft — und waren ein Dffizierforps von bewunderungswürdiger Disziplin und 

10 Feftigkeit. Der Biſchof war jedoch nicht nur dux, dominus, iudex und rex, jondern 
in erjter Yinie pastor, magister und sacerdos. Lwrrjo aber ift er m. MW. nicht ge 
nannt worden, und das mwill viel jagen. Es gab alfo noch Grenzen! 

Neben diefer Armee mußten allmählich die abfterbenden alten Apoftel, Propheten 
und Lehrer vollends verſchwinden. Sie verſchwanden in diefer Ordnung: zuerſt bie 

15 Apoftel, aber dann auch die Evangeliften, fie gingen z. T. in den Stand wandernder 
Asketen über und haben als ſolche vielleicht eine Bedeutung für das werdende Mönd- 
tum gehabt (j. namentlich die pjeudoclementinifchen Briefe de virginitate). Die Propbeten 
folgten ihnen; fie find in der großen montaniftifchen Krife untergegangen. Am längjten 
haben fich die Lehrer gehalten. Wir finden fie noh am Anfang des 3. Jabrbunderts 

20 ald Gemeindelehrer in Phrygien und Iſaurien (4. B. in Laranda, Ikonium und Synnada, 
ſ. Euseb., h. e. VI, 19, 18) fowie in ägbptifchen Dörfern, wo fie jogar mit den 
Presbytern zufammen die Leiter der Gemeinden waren (Euseb. VII, 24, 6). 

23. Die Eigenschaften, die man von den Klerifern verlangte, find beiläufig ſchon zur 
Sprache gelommen. Nur nad einer Prüfung (doxuudden) konnten fie angeftellt werden, 

3 und das Suffragium der Gemeindeverfammlung darf auch noch zu diefer Prüfung ge 
rechnet iwerden. Daß fie nur einmal verheiratet jeien und ihr eigenes Hausweſen in 
Ordnung haben, wurde auch verlangt. Doch kann die Monogamie im Sinne eines ftriten 
Verbots der fucceffiven Polygamie nicht unverbrüchliches Geſetz geweſen fein; das lehren 
die Kämpfe Tertullians und Hippolyts. Vor der Anftellung von Neophyten wird öfters 

30 gewarnt. Unter den Tugenden, mit denen die Kleriker geihmüdt fein jollten, wird bie 
Gaſtfreundſchaft, Uneigennüsigfeit, Sanftmut und Nüchternheit befonders hervorgehoben 
(f. zu dem allen fchon die Paftoralbriefe). Sehr wichtig ift der Grundſatz, der ſchon 
im 2. Timotbheusbrief ausgefprochen ift, daß fich der firchliche Beamte als Kriegsmann 
Gottes nicht in weltliche Händel verflechten fol. Damit wurde der Grund zu jener Ab: 

35 fehr von dem Weltlichen gelegt, der dem Klerus als befonderem Stand einen feiten Halt 
gab und ihm von den Zaren loslöfte, ſ. meine „Militia Christi“ 1905. — Sofen es 
auch einen Gemeindedienft der Frauen gab, war er von dem der Männer ftreng getrennt 
(1. Ziharnad, Der Dienft der Frau in den erften Jahrhunderten der chriftl. Kirche, 1902; 
von der Gols, Der Dienft der Frau in der chriftlichen Kirche, 1905; 2. Stöder, Die 

0 Frau in der alten Kirche, 1907); eine merkwürdige Stelle darüber in der apoft. Kirchen: 
ordnung c. 8. 

Mo fih ein Stand mit befonderen Pflichten entwidelt, entwideln fih auch Standes 
rechte. Das oberfte Standesrecht der Kleriker war der Anſpruch auf eine befondere Ehre 
und auf Gehorfam (I Clem.). Das zweite Standesrecht war das Recht, den Unterhalt 

#5 aus dem Amte zu ziehen, d. b. von den Gemeindegliedern zu fordern (f. o., Paulus). 
Das dritte Standesrecht waren Ehrenpläge im Gottesdienft (für den Biſchof und die 
Priefter; fie ſaßen, während die anderen ftanden). Das vierte Standesrecht war, daß An- 
flagen gegen die Klerifer erjchwert waren (f. o. I Tim.). Die Bedeutung des ziveiten Standes 
rechts wurde dadurch noch erhöht, daß die Gemeindefaffe ganz unter der Dispofitton des 

so Biſchofs ftand (über eine dunkle Stelle, ein Auffichtsrecht der Presbyter betreffend, ſ. zu 
Apoſt. KO. e. 2). Näheres über die Gemeindekaſſe und das Gemeindevermögen bier 
darzulegen, verbietet fich, weil die fpärlichen Stellen, die wir aus dem 2. Yahrbundert 
befigen, nur im Zufammenbang mit den Quellenftellen des 3. Jahrhunderts behandelt 
werden fünnen. Feſte Gehalte bezogen die einzelnen Kirchenbeamten fo wenig tie ber 

55 Biſchof. SHippolpt beurteilt e8 als eine greuliche Neuerung, daß die jchismatische Kirde 
der Theodotianer in Nom ihrem Bifchof einen monatlichen Gehalt ausfegte (bei Euseb. 
V, 28). Überſchlägt man die allgemeinen kirchlichen Verhältniſſe, fo erfcheint diefe Maß— 
regel wirklich als etwas fehr Ungeböriges und Übles (hat ſich der Bifchof, der Opfer 
toilligkeit der Gemeinde mißtrauend, die Summe garantieren lafjen?). 

60 24. Die Kirche als Transformation der Judenfirhe und der Synagoge erhielt eben 
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dadurch auch den Antrieb zu gewiſſen Rechtsbildungen ſowie zu den Formen, in die fie 
die Nechtsbildungen faßte. Eine Nechtsbildung war aber, wie jchon angedeutet, auch da= 
durch gegeben, daß die Kirche Beichlag auf das gefamte Leben und Denken ihrer Gläubigen 
legte (jomwie auf ihr gejellichaftliches Verhältnis zueinander) und alles einer feiten Ord— 
nung zu unterwerfen fuchte (vgl. z. B. die fog. „Haustafeln“ in den paulinifchen Briefen). 6 
Indeſſen find dies nicht die ſtärkſten Wurzeln der Nechtsbildung. Sie liegen auf einem anderen 
Boden (f. meine Abhandlung „Kirche und Staat bi8 zur Gründung der Staatskirche“ 
in der „Kultur der Gegenwart” 1905). Die Kirche ſah fich einem hochkultiviertem Staate 
gegenüber, zu deſſen Rechte fie aber vom Anfang an ein eindeutiges Verhältnis nicht zu ge- 
winnen vermochte. Hätte fie ihn in jeder Beziehung negiert, jo wäre fie bald von ihm 10 
zertrümmert worden. Hätte fie einfach auf ihn eingehen fünnen, jo wäre es zu einer 
eigenen Rechtsbildung nur in ſehr bejcheidenem Umfang gelommen. Eben weil ihr Ver: 
bältnis zu ihm ein fompliziertes war, weil fie fich zugleich ihm unterorbnete (Rö 13) 
und ibn befämpfte —— xc.), ibn ſich unbewußt zum Vorbild nahm und ihn 
negierte, fam es zu dauernden Rechtsbildungen in ihrer Mitte. Prinzipiell hat Sohm 16 
Recht: die Negation der Welt, die Übertveltlichkeit, die brüderliche Gleichheit und das 
Bewußtſein charismatifcher Zeitung duldeten eigentlih überhaupt feine Nechtsbildung. 
Lieſt man z. B. Hermas, Simil. 1f. und vertvandte Stellen, jo muß man zu dem Ölauben 
fommen, dieje Kirche veriverfe mit dem Privatbefig überhaupt jede Nechtsorbnung ; aber 
nicht einmal bei Hermas ift e8 jo gemeint — Belit plus Almojengeben ergeben 20 
auh nah ihm einen erlaubten Zuftand —, und die Mehrzahl der Chriften erkannte 
die getvordenenen Nechte des Standes und Beſitzes als geftattete Güter an (troß aller 
Deklamationen gegen das von der Idololatria durdjegte Saeculum) und bemühte ſich 
ſehr bald um cine fchrittweife Verbefjerung. Könnte man als grasfrefiendes und nadtes 
Tier in den Bergen leben, ruft Irenäus aus (IV, 30,3) — nur dann wäre man "be 3 
rechtigt, mit dem Beſitz auch allen Handel und Wandel und die jtaatlichen Ord— 
nungen bes Friedens, welche das Recht fchafft, ale Unrecht zu negieren; aber ein deal 
ift ihm das nicht! 

Das kirchliche Recht (im meiteren Sinn) entſtand alſo hauptfählih aus der Not- 
wendigfeit, für die Nechte und Nechtsordnungen, die im Staate galten und die man nicht 30 
anerfennen fonnte, andere analoge zu fubjtituieren und die, welche man anerkennen 
fonnte, zu verbefjern. Es entjtand durchaus nicht als ein prinzipielles Unternehmen, 
jondern entwidelte ji) langfam, jo zu jagen von Fall zu Fall. In der erjteren Rich— 
tung ift Schon Paulus thätig getvefen, wenn er es den Ghriften unterfagt, vor den welt— 
lihen Gerichten Necht zu juchen, und fie anweiſt, ſich an befähigte chriftliche Brüder zu ss 
wenden (1 So 6). Aber die ganze Schöpfung der firchlichen Verfaffung mit ihren Be: 
amten bis zur Entwidelung des monarchiſchen Epiffopats in jeder Lokalgemeinde ift ala 
eine Rechtsbildung aufzufalien, die entitanden ift, weil man die beitehende Verfafjung mit 
ihren Beamten nur fehr bedingt und in engen Grenzen anzuerkennen vermodte. Die 
Kirche, von der Ordnung und Feſtigung des Haufes und der Bildung Keiner Geſinnungs- 40 
gemeinichaften ausgehend, fchreitet jo bis zur ſtädtiſchen Verfaſſung vor und jchiebt * 
allmählich in dieſe ein. Die lokale Organiſation: der Biſchof, das Presbyterkollegium, 
die Diakonen u. ſ. w. — wirkt ſofort als Rivale der ſtädtiſchen Verfaſſung, wenn ſie 
auch wahrſcheinlich ohne dieſe bewußte Abſicht und nicht als Nachbildung entſtanden iſt. 
Aber daß fie der ſtädtiſchen Verfaſſung jo ähnlich wurde, iſt doch fein bloßer Zufall. 45 
Auf dieſer Linie iſt die Entwickelung fortgeſchritten zur Provinzialverfaſſung (ſ. u.) und 
weiter zur Reichsverfaſſung, immer halb negierend, halb zuſtimmend, aber eben deshalb 
durch Nachahmung oder Rezeption dieſer Formen ſie im und am Staate negierend — 
die ſicherſte Methode, um den Staat zugleich auszuhöhlen und zu unterminieren. Auf der 
anderen Linie aber (Verbeſſerung der ſittlich-rechtlichen öffentlichen Ordnungen) gebt die so 
Kirche vielfach der jtaatlichen Hechtöenttwickelung des 2.—4. Jahrhunderts (Sklavenrecht, 
Schuß der Ehe, Verfchärfung der Ahndung der gejchlechtlihen Sünden und Verbrechen, 
Armengefeggebung, Ausgleih der Stände u. ſ. m.) voran und läßt ihn, ſeitdem fie felbit 
(Mitte des 3. Jahrh.) als große öffentlihe Macht ſich enthüllt bat, als rüdjtändig er: 
ſcheinen. Auch bier bringt aljo die Enttwidelung des Rechts in der Kirche den Staat 55 
in eine Zwangslage, aus der er fi nur durch Anerkennung und Privilegierung der 
Kirche zu retten vermag. Das alles fieht man jchon im 2. Jahrhundert fih anbahnen, 
in welchem die Kirche bereits fo zu jagen die Stadt erobert hat, die Eroberung der Provinz 
beginnt und dem Kaifer und dem Reich durch ihre Apologeten mitteilt, daß ihnen nichts 
übrig bleiben wird, als ſich die geijtliche und fittliche Herrfchaft der Kirche gefallen zu lajjen. co 
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In die Givilftandsgefetgebung des Staates hat zuerft der römische Biſchof Kallift ſcharf 
eingegriffen durch die Beitimmung, die Hippolyt (Philos. IX, 12) fo twiedergegeben bat: 
T vvautiv Ereroeyrev, el Avardooı elev zal hlıria ye Exraloıro Avakia N) Eavıav Gfiav 
ui) Bovkowro zadageiv dıa TO voniuws yaundnvaı ſes handelte fih alfo um vornehme 

5 hriftlihe Aungfrauen, die einen hrifttichen Mann gleichen Standes nicht befommen 
fonnten, einen beidnifchen nicht nehmen, aber auch ihren Stand nicht durch eine Mesalliance 
verlieren jollten], Zysır Era 59 iv aloyamvraı obyxoror, elite olxErnv, elite &iev- 
VBEoov, xal roürov xolvew ürri dvdoos um voum yeyaumusvnv. Der Bifchof 
ſchafft a Ehen, die die Kirche anerkennt, während fie vor dem ftaatlihen Forum uns 

10 giltig find! 
Das Tichliche Recht (im engeren Sinn) = ius ecelesiastieum (f. meine Abb. i. d. Sit.- 

Ber. d. 8. Preuß. Akad. d. Will. 1903, 26. Febr.) gebt in feinen Anfängen auch fchon 
in das 2. Jahrhundert zurüd. Die Vorftellung, daß die Kirche „iura“ bezw. ein „ius“ 
beſitze, ift älter als der bierarchifche Kirchenbegriff ; fie ift u. W. zuerft von Tertullian 

15 auf verjchiedene Funktionen der Kirche, vor allem aber auf die potestas elavium ange: 
wendet worden. Dieſe it der Kirche von Chriftus gegeben. Die fpezifiiche Vorftellung 
eines „ius ecclesiae" ift an der Schlüfjelgewalt erwachſen, und die Ausbildung des 
Bußverfahrens, welches dem Prozepverfahren verwandt ift, hat naturgemäß dieſe Vor: 
ftellung zur Entwidelung gebradt und gefräftigt (die Priefter erfcheinen al3 iudices ; 

20 alfo verfahren fie nach einem „ius“). In Afrika ſowohl wie in Rom ift die potestas 
ligandi et absolvendi das ius der Kirche und wird auch fo genannt (Tertullian, de 
pudie. 21). Außerdem braudt Tertullian das Wort „ius“ „iura“ von der Kirche, 
weil ihr genofjenichaftlicher Charakter zulommt, fowie im Sinne des Beamtenrehts: Der 
Brudername, der „Friede“, die Gaftfreundichaft find „iura“ in ber Kirche (de praeser. 

25 20). Die Kirchen „miscent (inter se) unius institutionis iura“ (l.c. 27). Den 
Frauen fommt das ius docendi nicht zu (de bapt. 1). Das „ius baptizandi“ haben 
der Bifchof, die Klerifer bezw. auch die Laien (l. e. 17). Die Häretifer „nullum ius 
capiunt Christianarum litterarum“ (de praeser. 32). 

25. Auf die Verfaflung bäretifcher Gemeinfchaften und der Montaniften muß bier 
so noch ein Blid geworfen werden, wenn es auch nur MWeniges ift, was mir von ihnen 

wiſſen. Soweit jene in der Form von bloßen Schulen eriftierten (Tertullian, de praeser. 
42: „plerique nee ecelesias habent‘“), bieten fie in diefem Zujammenbang fein Intereſſe; 
fie find wie Philoſophenſchulen, manche mit einer faſt abgöttifchen Verehrung des Meifters 
(f. d. Karpofratianer und Elfefaiten), gruppiert. Aber andere waren in der Form von 

35 Kirchen, andere in der Form von Myſierienvereinen organifiert (für beide fpielte die Über- 
lieferung eine ebenſo große Rolle wie in der großen Kirche). Erjteres gilt fiber von den 
Marcioniten ; auch die Gegner haben nicht geleugnet, daß fie eine Kirche find und Kirchen 
haben (Tertullian, adv. Mare. IV, 9: „faciunt favos et vespae, faciunt ecelesias 
et Marecionitae"). Es war nicht zu leugnen; denn fie hatten nicht nur ibre zahlreichen 

4 Märturer (Euseb. V, 16, 21 und fonft), fondern auch ihre Bifchöfe und Presbyter (Bei: 
jpiele Acta Pionii 21, Euseb., de mart. Pal. 10; Presbyter auch auf einer marcio- 
nitifchen KHirchengebäude-Infchrift aus der Nähe von Damaskus; das Gebäude heikt auf ber 
Inſchrift merfwürbigerweife „Lurayoyıj“), ihre Gläubigen und Katechumenen. Nach 
Adamantius (p. 16) nannten die Marcioniten den Marcion ihren Biſchof. Aber obgleich 

45 fie ſomit vieles mit der Firchlichen Organifation teilten, waren fie weniger ceremoniell tie 
diefe, und die Ordnungen waren abfichtlich nicht fo feite. Die Schilderung der häretiſchen 
Verfaffung bei Tertullian, de praeser. 41f. gebt nachweisbar hauptſächlich oder aus: 
jchließlih auf die Marcioniten. Hier aber beißt es: „Non omittam ipsius etiam con- 
versationis haeretieae deseriptionem, quam futilis, quam terrena, quam humana 

x sit, sine gravitate, sine auctoritate, sine disciplina, ut fidei suae congruens. 
imprimis quis catechumenus, quis fidelis, incertum est; pariter adeunt, pariter 
audiunt, pariter orant, etiam ethniei, si supervenerint ... simplieitatem volunt 
esse prostrationem diseiplinae, euius penes nos curam lenoeinium vocant. ... 
ipsae mulieres haereticae quam procaces! quae audeant docere, contendere, 

56 exoreismos agere, curationes repromittere, forsitan et tingere. ordinationes 
eorum temerariae, leves, inconstantes. nunc neophytos collocant, nunc saeculo 
obstrictos, nune apostatas nostros ... itaque alius hodie episcopus, cras alius; 
hodie diaconus qui cras lector, hodie presbyter qui eras laicus; nam et laicis 
sacerdotalia munera iniungunt ... ceterum nee suis praesidibus reverentiam 

oo noverunt“. Diefe Schilderung wird von Epiphanius und Hieronymus z. T. bejtätigt. 
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Jener fagt (h. 42 p. 304): uvorora ap’ abro Lrureleitaı Taw zamgovutrwv Ödodrv- 
zo» (vgl. 305), und diefer bemerft, Marcion habe fich für die Vermiſchung von fideles 
und catechumeni auf Ga 6, 6 berufen (zowwvweitw ö xarnyovuevos ıöv Aöyov uw 
zarnyoövu Ev zäocıw dyadois). Die dunkle Angabe des Letzteren (ep. 133, 4): 
„Marcion Romam praemisit mulierem, quae decipiendos sibi animos prae- 5 
pararet“) befräftigt e8, daß Frauen in diefer Kirche lehren durften. Vgl. Epiphanius 
(P. 305): dldwor zal Erurponmv yurai Baruoua dıdovar, Esnit: „Marcion ging fo 
weit, daß er jelbft den Frauen fogar anempfahl zu taufen, was feiner der früheren Hä— 
retifer zu thun wagte ... feiner ließ fonft die Frauen zum Prieftertum gelangen”. Die 
ideale Rürche war für Marcion eine hohe Potenz (Ga 4,26 las er rs dotiv wijtmo 10 
Hudv yerrooa eis iv drmmyyeıldusda Ayla &xximolav), aber den jtärfer ſich ent 
widelnden Ritualismus der großen Kirche verfchmähte er (Doch hatte er auch feinen 
Ritualismus, wenn er 3.B., wie mehrfach bezeugt, feine Jünger am Sabbath faften ließ, um 
den Judengott zu trogen). Bropheten und Prophetinnen gab es bei Marcion, wie es jcheint, 
nicht, wohl aber bei Apelles, den Bafılidianern, Marcianern u.a. Das Gegenbild zur ı5 
loderen Verfafjung der marcionitifchen Kirche bildeten die ala Myſterienvereine organifierten 
riftlichen Sekten. Am Beften kennen wir die Marcianer (Iren. I, 13f.). Hier bat 
man mutatis mutandis den fpäteren fatholifchen Biſchof, der im ftande ift, das ge 
beimnisvolle Opfer zu vollziehen, an deſſen Perfon Kräfte der Gnade gebunden find — 
die Spendeformel lautet: ueradovval ooı Helm Tijs Zus gaoıros ... Aaußave an’ © 
Fuod zai di Zuod yaoır ... Aaße ao’ Zuod Tov vuwpiov, dann von der Empfängerin: 
ebyapıorei Maozw wo &rudidörn tjs lölas yagıros adrjj — und durch deſſen Ver: 
mittelung allein man zur Vereinigung mit Gott gelangen Tann. Die dro/vrowaıs (I, 
21, 1) wird nur vom Moftagogen erteilt. Abnliches in den koptiſch-gnoſtiſchen Schriften. 
Aber auch bei den Valentinianern zerfielen die „uadnrai" in Jünger verjchiedener Grade; 
ftufenmäßig ftieg man zum Anteil an den höchſten Erkenntnifien auf (ſ. die ep. Ptole- 
maei ad Floram). Umgekehrt proflamierte Epiphanes, der Sohn des Karpofrates, 
über Plato hinausgehend, den Kommunismus und die Abjchaffung jedes menjchlichen 
Geſetzes (bei Clem. Strom. III, 2, 6f.: Hldıoms T@v vöumv rw zowwviar tod Velov 
vöuov zatfteusv zal nagarowyeı). Ob in der Sekte die Anarchie wirklich durchgeführt so 
war, wiſſen wir nicht. 

Aus der Organifation der montaniftifchen Gemeinden in Phrygien auf alte Stufen 
der allgemeinen kirchlichen Organifation zurüdzufchließgen, ift nicht wohl ſtatthaſt. Das 
gilt auch von den Rechten, die fie den Frauen einräumten; denn fo weit iſt auch die 
ältefte Kirche nie gegangen (Epiphan. h. 49,2: Zrioxonoı nao’ abrois yuvaizes xal 35 
nosoßvrepor yuyaizes, zal ta Aka’ os umdtv dtag£oew giow Lv yao Apıoro 
’Inoo® oſßte Aopev oöre Hkv, vgl. Ambrofiafter zu 1 Ti 3, 11). Wir haben zwei 
Gruppen von Nachrichten über die montaniftiihe Organifation; die eine bezieht ſich auf 
die allerfrühite, die andere auf eine fpäte Zeit. Dort beift es, da Montanus — er 
ichaltete ala Werkzeug des Parakleten (zufammen mit den beiden Prophetinnen) mit uns 40 
bedingter Autorität — die Gläubigen nad Pepuza (in die Wüſte) geführt habe, um da— 
jelbft den wiederkehrenden Chriftus zu erwarten. Um die Gemeinde der Heiligen zu 
vergrößern (und zu ernähren ?), ftellte er Männer an, die bei feinen Anhängern Gaben zu 
jammeln hatten (Euseb. V, 18,2: ö noaxtijoas zaraotjoas ... 6!’ Öwöuaros 
7000900@v mv Öwooinyriay Erureyvohuevos, |. 18,7), die auch zur Bejoldung der 45 
Propagandaprediger dienten (5 galdora zwony@» Tols znodrrovow abtod Tov Aöyor). 
Sicherlich ift diefe Organifation eine ganz vorübergehende geweſen und hat außerdem in 
den zugebilligten Gebältern fein altertümliches Element. Sodann berichtet Hieronymus 
(ep. 41, 3): „apud nos apostolorum locum episcopi tenent; apud eos episcopus 
tertius est; habent enim primos de Pepusa Phrygiae patriarchas, secundos, 50 
quos appellant cenonas, atque ita in tertium i. e. paene ultimum locum epi- 
scopi devolvuntur“. Dieſe Organifation ift augenfcheinlih jung und mwird zu ber 
Zeit, da Hieronymus fchrieb, in den montaniftiihen Gemeinden Phrygiens bejtanden 
haben. Intereſſant ift fie vor allem dadurch, daß fie feine monarchiſche Spige hat und 
daß die Biſchöfe an dritter Stelle fteben, d. h. diefe Organifation beftätigt «8, daß ur: 55 
ſprünglich etwas ganz Neues geichaffen werden follte, nämlich eine Univerfalorganifation 
der Kirche in Pepuza. Daher konnten die lokalen Bijchöfe, ſoweit fie die neue Prophetie 
anerkannten, nur als Annere angebeftet twerden, nachdem man wohl oder übel gezwungen 
tar, mit ihnen zu rechnen. Die „Batriarhen” werden wohl dem Montanus und den 
beiden Propbetinnen entiprechen jollen (aber ſchon der Name befagt, daß fie ſchwerlich so 

1] a 
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urſprünglich ſo genannt worden find), und die „Cenones“ (= zowwvoi) wahrſcheinlich 
den erſten Genoſſen der Propheten, die ja auch eine große Rolle geſpielt hatten. Man hat 
alſo wohl die älteſte Organiſation der Sekte kopieren wollen. Rätſelhaft iſt die Angabe bei 
Epiphanius (h. 49, 2): moAldzıs &v 7) abıam Farinoia eloepyovraı Aaunadngpogovoa 

5 Erd tıves nagdkvoı Aevyeluoves, Ö7dev foydueraı va roogpnrevowo ro Ja. Eine 
jtändige Einrichtung ſcheinen diefe fieben Jungfrauen nicht geweſen zu jein. Epiphanius 
bat wohl felbft nicht gewußt, was die abgerifjene Kunde bedeuten follte. 

26. Noch ein wichtiger Punkt in der Organifation der Kirchen in der ältejten Zeit 
bedarf der Aufmerkſamkeit. Es ift in dem * Teil dieſer Darſtellung wiederholt die 

10 fundamentale Antinomie und Spannung betont worden, welche die Entwickelungsgeſchichte 
der Verfaſſung beherrſcht: die Gemeinde als Miſſionsgemeinde, als Schöpfung eines 
Apoſtels, als ſein Werk (Univerſalorganiſation), und wiederum die Gemeinde als in ſich 
geſchloſſene Lokalgemeinde (als ſolche aber auch Abbild und Auswirkung der himmliſchen Kirce). 
Als Schöpfung eines apoſtoliſchen Miſſionars iſt die Gemeinde ihrem Stifter verantwort— 

15 lich, ift von ihm abhängig und verpflichtet, die Grundſätze einzuhalten, die er bei 
feiner gemeindeftiftenden Thätigfeit überall befolgt und die in der allgemeinen Kirche 
gelten. Als geſchloſſene Lofalgemeinde ift fie weniger und mehr — einerjeit3 etwas, 
mas in feiner konkreten irdiichen Eriftenz und DVereinzelung nicht fein follte, amdererfeits 
aber Auswirkung des Ganzen im Teil; in diefer Hinficht trägt fie die Verantwortung 

20 felbft und bat niemanden über ſich ald den himmliſchen Kyrios. Durch ihren irdiſchen 
Stifter ift die Gemeinde eine unter anderen Gemeinden; ald dxxAnoia Veod jtebt ſie 
für fi, und jede Beziehung zu anderen Gemeinden liegt in der Sphäre der Freitvilligkeit. 
Paulus hat Beides gewollt, die Abhängigkeit der Gemeinde und ihre Selbftitändigkeit 
zugleih. Darin liegt die Antinomie. 

25 Aber in ar Spannung und zwiſchen den Gegenja der Univerfal- und der Lokal— 
organifation fchob fih von Anfang an ein dritter Faktor ein, erft faft unmerklich, dann 
immer deutlicher — nur vorübergehend war er in der Gruppenbildung der von einem 
und demfelben Apojtel gegründeten Gemeinden gegeben —: das mar der innere und 
äußere Zufammenbang der in einer Provinz liegenden Gemeinden. Bereits die paulinifchen 

% Briefe, die Apoftelgefchichte und die Apofalypfe bieten dafür die Belege. Dem Apojtel 
Paulus gliederte fich jein Mifftonsgebiet ebenfo nad Provinzen, wie nad der Apoftel: 
geicihte Judäa, Samaria, Syrien, Cilicien ꝛc. als chriftliche Provinzen erjcheinen. Sein 

olleltenwerk betreibt der Apojtel, indem er die Gemeinden je einer Provinz zufammen: 
faßt; er faßt Korinth und Achaja zuſammen, die galatifchen Gemeinden, die aftatifchen 

35 und macebonifchen, ebenjo wie Johannes die aftatifchen. Auch weiter finden wir es fo. 
gnatius forgt nicht nur für die antiochenifche, fondern mit ihr aud für die foriiche 
iche. Dionyfius von Korinth jchreibt an die Gemeinden auf Kreta und an die Ge 

meinden im Pontus. Von Lyon aus fchreiben die Brüder an die Brüder in Aften und 
Prygien, und die Kirchen Aſiens fteben dem Irenäus als eine geſchloſſene Einbeit vor 

0 Augen. Faſt immer ift die Hauptftadt der beherrſchende Mittelpunft auch der Firchlichen 
Provinz geweſen. Jeruſalem — jo lange es beitand — Antiochien, Korinth, Rom, 
Karthago und Alerandria greifen aber noch über die nächte Provinz hinaus, ſowohl 
kraft ihrer Bedeutung als Großſtädte, als auch fraft der energifchen chriſtlichen Thätigfeit, 
die fie entfalteten. Für Jerufalem und Nom braucht das nicht erſt erwieſen zu erden. 

45 Antiochien griff nach Gilicien, Mefopotamien und Perfien über, Kartbago bis nad) Maure- 
tanien, Alerandria in die Pentapolis. Epheſus ift freilich lange Zeit hindurch nicht die 
kirchliche Metropole Afien allein getvefen — Smyrna und andere Städte rivalifierten mit 
ihm —, aber auch dad war nur die natürliche Folge der politifchen Verfafjung Aftene. 

Ein Doppeltes war die Folge diefes Thatbeitandes. Erftlih gewann die Provinzial: 
50 einteilung des Reichs und mit ihr der provinziale Geift auf die Kirche Einfluß. indem 

fie durch natürliche Umftände genötigt wurde, auf fie einzugehen, entwidelt ſich nicht nur 
ein provinziales Chriftentum, fondern aud ein provinziales Kirchentum, d. h. die Kirche 
muß ihre Organifation, die vom olxos zur rödıs aufgeitiegen war, volens nolens jur 
draoyia entwideln. Zwiſchen die mehr oder weniger ideale Geſamtkirche und die Zolal- 

65 Eiche jchiebt fich die Provinziallirche. (Vorübergehend und am Anfang dedte ſich die durch 
einen Apojtel vertretene Geſamtkirche mit der durch denjelben Apoftel vertretenen Provinzial: 
firche, und beide hielten die felbitftändige Ausbildung der Lokalkirche nieder, vgl. das 
Wirken des Johannes in Afien). Aber auch die Provinzialtirhe meist faſt ſchon im 
Momente ihrer Entjtehung über ſich felbjt hinaus auf die Didcefan- oder Patriarhal: 



Verfaſſung 545 

firche, weil Antiochien nicht nur die forifche Stadt, fondern auch die orientalifche, 
Alerandrien nicht nur die ägyptiſche Stadt, ſondern auch die libyſche 2c., Rom nicht nur die 
italienifhe Stadt, fondern auch die abendländifche, ja die ölumenifche iſt. Zweitens aber 
gewann der Biſchof der Provinzialhauptitadt einen zunächft faktijchen, bald aber durch recht: 
liche Attribute firierten Supremat in der Provinz. Gegen Duchesne habe ih Miffionsgeih. I’, 5 
©. 373ff.) gezeigt, daß er diefen Supremat nicht als der urfprünglich einzige Provinzial: 
bifchof gewann — als hätte es im Anfang nur je einen Bifchof in jeder Provinz ge 
geben —, jondern ald Metropolit neben und über anderen Bifchöfen (vorbehalten bleibt, 
daß bier und dort am Anfang nur ein Bifchof in einer Provinz war, weil die Heine 
Zahl von Ehriften weitere Gemeindegründungen zunächit nicht zuließen; vorbehalten bleibt 
auch die bejondere Organifation in Agypten, wo ſich der monarchiſche Epiflopat wahr: 
fcheinlich überhaupt erſt fpät entwidelt bat und, nachdem er für Alerandrien gewonnen 
war, langjam von dort aus in den ſchon verhältnismäßig großen, bisher kollegial ver: 
walteten Gemeinden eingeführt wurde; der alerandrinifche Biſchof ift wirklich eine Zeit: 
lang der Biſchof Agyptens, weil der einzige, gewwefen und bat daher auch in der Folge— 15 
— als Metropolit eine beſonders große Gewalt beſeſſen; umgelehrt zeigt das konſervierte 
Recht der alerandrinifhen Presbyter, den Bifchof zu wählen und zu weihen, noch immer 
die alte Verfafjung). Die Metropolitanverfafjung mit den Vorrechten des Metropoliten 
fündigt ſich nicht nur im 2. Jahrhundert an, jondern ift in deutlichen Zügen, wenn aud) 
rechtlich noch nicht fixiert, bereits vorhanden. Die Vorrechte des Metropoliten weiſen aber 20 
ebenfo über fich jelbjt hinaus auf den Univerfalbifchof, den episcopus episcoporum 
(wie ihn ſchon Tertullian nennt) d. h. den römischen Biſchof, wie die kirchliche Metro: 
———— als Provinzialverfaſſung auf die zukünftige kirchliche Reichsverfaſſung 

weiſt. 
Mächtige Stützen empfing die Metropolitanverfaſſung durch die Praxis, daß die 26 

Bifhöfe der Provinzialhauptitädte den brieflihen Verkehr und Austaufch der Gemeinden 
untereinander leiteten, und durch die Einrichtung der Synoden. Daß diefe in Aften 
(montaniftifhe Kämpfe, Dfterftreit) aufgeflommen find, ift nicht zufällig, fondern in den 
dortigen politifchen Verhältniffen begründet. Eben deshalb ift e8 aber auch nicht wahr: 
ſcheinlich, daß fie fich direft aus den alten und fortbeftehenden Gemeindeverfammlungen so 
entwwidelt haben (Sohm). Aber ein — iſt wohl anzunehmen, da die Praxis, 
Abgeſandte fremder Gemeinden zur Gemeindeverſammlung heranzuziehen, nachweisbar iſt. 
Auch das Selbſtbewußtſein und der Anſpruch, die Gemeindeverſammlung dürfe des Bei— 
ſtandes des hl. Geiſtes ſicher ſein und könne in feinem Namen ſprechen (ſ. o.), iſt auf 
die Synoden übergegangen. Über ihre Aufgaben ſ. Euseb. V. 16, 10; Tertull., de ss 
ieiun. 13: „Aguntur per Graecias illa certis in locis concilia ex universis ec- 
elesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa repraesen- 
tatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur“; de pudic. 10: 
„Pastor Hermae] ab omni coneilio ecclesiarum inter apocrypha et falsa iudi- 
eatus“. Urſprünglich wahrſcheinlich — gewiß ift das nicht — aud Laien zu ihren Mit: 40 
gliedern zählend (f. Euseb,., 1. e.), wurden fie bald Biſchofsſynoden, wenn auch die 
übrigen Klerifer nicht ausgejchlofjen waren. Den Landtagen ähnlich, aber dieſe unnügen 
Verſammlungen bald weit hinter fich lajjend, erhielten fie durch das Gewicht der Fragen, 
die verhandelt wurden, die höchite Bedeutung (nicht im Abendland, und das ift wieder 
ein Beweis, wie ſtark hier alles von der politifchen Organifation abhängig ift; denn im 4 
Abendland fpielte das Landtagsweſen feine wichtige Rolle). Die „repraesentatio totius 
nominis Christiani“ mußte das Bewußtſein, die Stätte des bl. Geiftes zu fein, noch 
fteigern. Es iſt eine grablinige Entwidelung, die von bier zu den Diöcefanfunoden 
(Orient, 3. Jahrhundert) und zur Reichsſynode führt und die diefer die Qualität der 
Unfehlbarkeit verliehen bat. Aber diefe Entwidelung mußte mit der Entwidelung der so 
Metropolitanverfaffung zur Monarchie notwendig in Konflitt geraten, und die Unfehl- 
barfeit der Synoden feste diefer Entwidelung zunächſt eine unüberfteiglihe Barriere 
entgegen. 

In der Verfafjungsgefchichte der Kirche in den erften beiden Jahrhunderten jind be- 
reits alle Elemente zu finden, die in der Folgezeit eine Nolle gefpielt und fich ausgeftaltet 55 
haben, ja fie find bereits ſämtlich wirkſam geweſen. Auch der faktiſche Primat Noms tft 
unverkennbar (j. mein Lehrbuch der Dogmengeſch. I’, ©. 439 ff.). Eine Revolution, um das 
zu erreichen, tva8 im 4. und 5., im 9. und 11., im 16. und 19, Jahrhundert gewonnen 
werden follte, war nie nötig. Immer fonnte man auf bereit3 Vorhandenes zurüdgreifen; 
man brauchte es nur in den Vordergrund zu fchieben, zu „entwideln” und rechtlid zu co 

Realstöncpklopäbdie für Theologie und Kirche. 8. U. XX. 35 
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fixieren. Aber ſehr verſchiedene „Entwickelungen“ waren möglich. Diejenige, welche ſich 
durchgeſetzt hat, konnte in feiner Periode ohne Entrechtung, daher auch niemals ohne 
Fiktionen, um diefe Entrechtungen zu verjchleiern, durchgejegt werden. Komplizierter 
it nichts geworden — fompliziert waren die Verhältnifje am, Anfang —, vielmehr ift 

5 in Wahrheit eine immer größere Vereinfachung eingetreten; das Außerliche freilich erfcheint 
in größerer Bielgeftaltung. Einen Bruch bat nur die Reformation vollzogen. Sie bat 
an diefem Punkte, der Organifation, der Verfaffung und des Kirchenredhts, tiefer im bie 
Geſchichte und ihre Hervorbringungen eingegriffen als an irgend einem anderen. Sie 
bat nicht nur die mittelalterliche Kirchenverfaffung bei fich zerftört, fondern fie befigt aud 

10 feinen Zuſammenhang mehr mit der Kirchenverfaflung bes 2. und des 1. Jahrhunderts. 
Sie hat ſich als lutheriſche Reformation auf den einzigen Grundſatz zurückgezogen, den 
fie allerdings aus den älteften Urkunden zu begründen vermag und mit dem fie das 
Michtigfte trifft, daß das Wort Gottes verkündet werben müſſe und daß ein Amt für 
diefe Verfündigung nicht fehlen dürfe. Adolf Harnad. 

16 Bergerio, Pietro Paolo, geb. 1497/98, geft. 4. Oft. 1564. — Seine Schriften: 
Das erjte Verzeihnis gab Niceron in den Hommes Illustres (t. 38, p. 69#.) in 55 Num- 
mern; bis auf 89 fommt dann Sixt (j. u.); darüber beträcdtlic hinaus Weller im Serapeum XIX 
(1858) und XXVI (1866). Als volljtändig kann die Ueberficht bezeichnet werden, welche Hubert 
(Die publiziit. Thätigleit Vergerivs, Göttingen 1893, ©. 25951.) in 171 Nummern bietet. 

20 Die Ergänzungen gegenüber Weller beruhen zumeift auf dem Material der einzigartigen 
Sammlung in der Guicciardiniana in Florenz (f. Benrath, Odino, 2. Aufl. Borrede S. VII 
[Braunjcdmweig 1892]). Bat. Reuſch, Inder Bd I nebit Register zu Bd II (1883-85). Die 
in Tübingen bei Morbard 1563 begonnene Sammelausgabe ijt nicht iiber den Primus tomus 
Operum hinauögefommen; einiges iſt in der Biblioteca della Riforma neu gedrudt worden 

25 (Dodici Trattatelli, fowie Storia di Fr. Spiera) Florenz 1883. Sener 1. Bd enthält: Secre- 
tarii Pontif, Actiones tres — Consilium quorundam Episcoporum de Emend. Ecel. — Ad 
sereniss. Sigismundum ... regem ... Epistola — l’ialogi Quattuor adversus Hosium — 
Postremus Catalogus Haereticorum 1559 — De Idolo Lauretano; Lud. Vergerius latine 
vertit — Scholia in binas Pauli IV. literas (1556) — Quod Papa celebrans Concilium ... 

30 Jrrtümlich wurde B. zugeichrieben das Juan Valdés' Lac Spirituale in der Ausgabe von 
Koldewey 1864 (den wahren Verf. nennt die 2. Ausgabe, Heilbronn o. %.). 

Briefe: (50) Briefe an Bullinger in deifen Korrefpondenz Bd I (Quellen zur Schweizer: 
geſchichte Bb XXIII); v. Kausler und Scott, B.3 Briefwechſel mit Herzog Chriſtoph, Stutt: 
garter Litt. Verein (Tübingen 1875); (43) Briefe Vis an Herzog Albrecht von Preuken 

85 (1556—63) aus dem Königsberger Archiv, gedrudt bei Sizt, V. (f. u.); Nuntiaturbericdte aus 
Deutichland 1533 ff. (ed. Friedensburg 1899); Briefe B.8 und an V. finden ſich ferner hand: 
ihriftl. in der Markusbibliothef (Venedig), im Arhiv in Mantua, in den Vadiana der &t. 
Galler ſowie in der Simlerſchen Sammlung in Zürih, im Marburger Ardiv (ij. Hubert 
©. 17 und 135), in der Staatsbiblivthef in Münden (Camerarius VIII, Nr. 4) u. a. Audı 

40 gedruckt find ſolche in verfh. Sammlungen, 3. B. in Lettere volgari an Vittoria Golonna 
(97b, 99b, 125b), von Ottonello Bida an ®. ebd. 1095, an Contarini 1266, wie denn in den 
Regeſten Contarinis (j. Dittrich ebd. Negiiter s. n.) nicht wenige. Fünf Briefe V.s an jeine 
Scyweiter Anna bei Ferrai, Prozeß, Arch. stor. it. 1885, V, ©. 165—169; weitere in: 
Monum. stor. pubbl. della Deput. di Storia patr. Ser. IV, vol. V, Venedig 1887. 

45 Schriften über ®. I. Allgemeine Darjtellungen: Steidanus, De Statu Rel et 
Reipublicae ... (pass. in p. I-—III, ſ. Inder in der Ausg. von 1786 (Frankfurt): Bayle, 
Dictionnaire s. n. (noch nidt in der 1. Ausgabe); Salig, Hift. der Augsb. Coni. II, 
S. 1148—1200; Scelhorn, Apologia pro P. P. V. {gegen della Caſas Invektive, die bei 
Salig II, S. 1184 abgedrudt iit) 1754 (1760); Meyer, Evang. Gemeinde in Locarno, 2 Bde, 

50 Ya 1836, passim, ſ. Regijter; Sixt, P. P. B, päpftliher Nuntius u. ſ. w., 2. Ausg. 1871; 
riedensburg, Nuntiaturberr. aus Deutichland Bd I (1533 Ff.), Gotha 1892, allg. Einleitung ; Benrath, 

Geſch. der Ref. in Venedig (1887) ©. 45ff.; Comba, [ Nostri Protestanti II, €. 395—476, 
katholiſcherſeits: Gantü, Italiani illustri II, 1875; deri., Gli Eretici d’ Italia, T—III (1865j.) 
passim; Stancovid, Biografie Istrichue, Capodistria 1888 (2. Aufl.); vgl. die Charakleriſtil 

65 VBergerios in der Einleitung zur Korreip. Bullingers (Quelle zur Schweizergejd. XXIII [1902)) 
und den Inder zu Galvins Opera im CR XXII. 

II. Spezielles: Ueber fein Leben bis 1549 giebt ®. felbit Auskunft in: Di un libro 
di fra Ippolito Chizzuola (1563), bei Hubert Nr. 169, vgl. 171; über jeine Thätigfeit als 
Nuntius vgl. Baumgarten, Karl V., Bd III (1892); über die Epifode bei Spiera in Padova 

60 f- La Historia di M. Franc. Spiera (Hubert, Nr. 18). Den Prozeß behandeln Comba (Riv. 
Crist. 1873, H. 8—10) und Ferrai (Arch. Stor. Ital. 1885 disp. 2--5); andere Spezialia |. 
bei Benrath, Ref. in Venedig S. 119}. Die Scene j. Begegnung mit Quther ift auf Grund 
der Veröffentlichung Friedensburgs (j. o.) mehrfach dargejtellt worden. Sembrigti hat jeine 
erjte Reife nad) Polen (und Königsberg) inftrultiv behandelt (Altpreuß. Monatsjchrift 18%). 
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Es giebt unter den Stalienern des 16. Jahrhunderts, welche zu Vertretern der 
Reformation geworden find, feinen, über den ſchon die zeitgenöſſiſchen Urteile jo ſehr 
auseinander gehen wie über den, deſſen deutſche Biographie den Titelvermerf trägt: 
Päpſtlicher Nuntius, katholifcher Bifhof und — Vorkämpfer des Evangeliums. Wenn die 
einen feine Umwandlung aus verleßter Eitelfeit oder unbefriedigtem Chrgeiz oder noch 5 
Schlimmerem zu erklären bei der Hand find, fo verfagen die anderen feiner eigenen Ver: 
fiherung nicht den Glauben, daß ein tiefer gehendes Studium der hl. Schrift, ein ge 
nauerer Einblid in das widerchriftliche Weſen der römischen Kirche, beſonders aber die furdht: 
bare Erfahrung am Krantenbette Spieras (f. u. ©. 548, 27) ihm getrieben babe, mit feiner 
Vergangenheit zu brechen. Aber auch nachdem dies erfolgt war, lautet das Urteil auf 10 
proteft. Seite über ihm noch verfchieden; es wird erforderlich fein, auch da genauer auf die 
Quellen zurüdzugehen, um ihn in den Zielen die er fich fest und der Art, wie er fie ver- 
folgt, zu würdigen. Pier Paolo Vergerio — der „jüngere“ (f. Hubert in der Bibliogr. Nr. 1), 
weil ein gleichnamige Glied feiner Familie Schon in der Litteratur des 15. Jahrhunderts 
begegnet — war in Capodiſtria geboren, jtudierte in Padua, wo er 1518 den juriftichen ı5 
Doftorgrad erworben haben foll und wo wir ihn 1521 nod finden. Von dort aus ließ 
er durch Burkhard Schenk, dem er bei der Bejorgung von Reliquien für den Kurfürften 
Friedrich von Sachſen behilflich war, Spalatin feinen Wunſch vortragen, nah Wittenberg 
(nicht „Württemberg“ wie Ferrai meint) zu weiteren Studien zu fommen. Aber ber 
Plan wurde nicht realifiert und aus Padua 1. Mai 1522 datiert des V. erfte Publi— 0 
fation (Hubert, Bibliographie Nr. 1), der im Jahre 1526 eine zweite folgte — jenes 
eine juriftifche VBorlefung, die er „Patavii in amplissimi jurisconsultorum scholis“ 
gehalten hat, dieſes eine Abhandlung in Geſprächsform über die venetianishe Staats: 
verfaffung (ebd. Wr. 2: De Republica Veneta liber primus). In praktiſcher Thätig- 
feit finden wir B. dann in Verona, Padua und Venedig — dort ſchloß er Beziehungen 25 
zu leitenden PVerjönlichkeiten, insbefondere dem Batriarchen von Aquileja, Marino Grimani, 
und trat mit Diana Gontarini 1526 in die Ehe. Bei der Beglüdwünfhung des zum 
Kardinal ernannten Grimani 1528 bielt V. eine Rede (ebd. Nr. 3), die ein ſtarkes kirch— 
liches Interefje erlennen läßt, und ſchon im nächſten Jahre folgte in „tre libri volgari“ 
(ebd. Nr. 4) an den König von Frankreich gerichtet, eine Bekämpfung der Kegerei. Der 30 
Verluſt feiner Gattin nach kurzer Ehe, vielleicht auch der Blid auf feine jchnell zu hohen 
Stellungen in dem kirchlichen Dienfte gelangten Brüder — des Bifhofs Giov. Battifta 
und des päpftlichen Sekretär Aurelio — bat ®. beftimmt, felbit diefe Laufbahn ein: 
zufchlagen. Er that ed mit fo rajchem Erfolge, daß wir ibn fchon 1533 als päpftlichen 
Nuntius bei König Ferdinand in Angelegenheiten de3 vom Kaiſer verlangten Konzils 35 
tbätig jehen (vgl. Sleidan, Comment. lib. VII, t.I, p.395 [Frankfurt 1775)), und daß 
Paul III. ihn alsbald wiederum nad Deutichland entjandte, Wenn die Kurie mit der 
Berufung des Konzil zögerte, fo ſteht B. nicht auf ihrem Standpunkte; er drängt darauf 
und er thut auch in Deutichland was er kann, um ein Konzil vorzubereiten. "er meinte 
wohl einmal” (Hubert, ©. 6), „die Konzilsfache fei in feiner Zeit von foldher Wichtigkeit, 40 
daß fich jeder, der den Glauben an Chriftus liebe, immerwährend damit bejchäftigen 
müſſe“. Das Konzil aber müſſe umfafjende Reformen vornehmen (f. Friedensburg, 
©. 393, 396). Mit diefem Gedanken ging er über das hinaus, was die Reform— 
lommiſſion unter Paul III. im J. 1536 in ihrem Consilium de Emendanda Ec- 
elesia niederlegte. Es ift anzuerkennen, daß bier das perfönliche Intereſſe hinter dem 45 
ſachlichen zurüdtritt (wie Friedensburg ©. 32ff. treffend ausführt). Die Rundreiſe des 
Nuntius mweift nun die merkwürdige Epifode einer perjönlichen Begegnung mit Luther 
(Köftlin, Luther 5. Aufl. II, 370ff) auf (7. Nov. 1535), über die bereits Pallavicini 
(1. III, c. 18) gegen Sarpi (l. I, $ 74) gehandelt bat. Was dieſer letztere mitteilt, ift 
allerdings, wenn man lediglich den jet zugänglichen Berichten des Nuntius (bei Yämmer, zo 
Analecta Romana 128ff. und bei Friedensburg, Nuntiaturberr. I, 539 ff.) Glauben 
jchentt, nicht ganz entjprechend, fofern U. meit weniger von etwaiger Rückkehr Luthers 
zur katholiſchen Kirche als von dem Konzil geiprochen haben will. Wenn aber V. mit 
diefem Gedanken bei den deutſchen PVroteftanten wenig erreichte, fo ift dies nicht einem 
Mangel an Eifer oder an Geriebenheit zuzufchreiben. Das hat auch Paul III. erkannt, 55 
der V., nachdem er ihn durch Überweifung des Bistums Modrusz in Kroatien, dann des 
beimatlidhen Gapodiftria belohnt hatte, noch zweimal über die Alpen jandte. Doch begab 
B. fih zunächſt in feinen Sprengel. 1540 tritt er wieder hervor — bei dem Religione: 
efpräch in Worms, wo er in franzöfifhen Auftrage erjchien, wie er denn auch in der 

Vorrede der Schrift „Ad oratores Prineipum Germanorum qui Vormatiae con- w 
35” 
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venerunt“ (j. Hubert, Bibliographie Nr. 9) ſich an den König Franz I. wendet. Wenn 
er die Schrift betitelt „De Unitate et pace Ecelesiae“, jo iſt es der Gedanke eines 
allgemeinen Konzild, den er als Heilmittel befürwortet. Gewiſſe Konzeffionen — daß 
Mißbräuche vorhanden feien und daß man aud in Rom an deren Bejeitigung zu geben 

5 fich anſchicke — gaben feinen Gegnern Gelegenheit zum Angriff (vgl. Sleidan III, 151). 
Er jelbjt aber, über Regensburg 1541 in die Heimat zurüdgefehrt, beichloß, nun durch 
eindringende Studien ſich zu wappnen. Daß damit die Brüde befchritten war, auf der 
ber Anlang feines Überganges zur evangelifchen Kirche zu fuchen ift, abnte V. nicht; noch 
überfchritt er nicht die Linie der innerfirchlichen Neformverfuche, wie Contarini u. A. fie 

10 eingehalten haben (vgl. Hubert, S. 13. ſowie meine Gefch. der Ref. in Venedig, ©. 47). 
Alein nad dem Siege der AIntranfigenten in der Kurie, denen zuerft Gontarini zum 
Opfer fiel, war auch das verdächtig. Und als nun eine Denunziatton (dur Fra Bona- 
ventura au& Zara 13. Dez. 1544, abgedrudt in Rivista Crist. 1873, p. 301 ff.) Anlaß 
zum Prozeß vor dem Benetianifchen Inquifitionsgericht gegeben und V. allerdings frei- 

15 gelafjen, aber noch nicht in voller Form abfolviert worden war, bediente fich der Kardinal 
von Santa Croce (Gervini) diefes Mittels, um V. — fo lange die Sache nicht feitens 
der höchſten Inſtanz erledigt fei — von der Teilnahme an dem Trienter Konzil ab: 
zubalten. V. blieb in Riva abwartend, kehrte dann aber tiefgefränkt zurüd. Mit einem 
Hirtenbriefe an feine Capodiftrier vom September 1546, der ung nicht mehr vorliegt (bei 

20 Hubert Nr. 12), beginnt nun die publiziftifche Thätigkeit, welche fih mehr und mehr gegen 
die Kurie wendet. Von feiner Abweifung vom Konzil an bat DB. fpäter feinen Proteftan- 
tismus datiert (vgl. Hubert, Nr. 160 B 7); einer der nädhftfolgenden Schriften, der oft 
gedrudten Geſchichte Spieras (Hubert, Nr. 18), bat er den jchneidend fcharfen Scheide: 
brief an den Suffraganbifhof Rota von Mantua beigegeben (ſ. Sirt V, ©. 161—170). 

25 Noch ehe diefer erfchten, hatte ſchon Muzio in den Vergeriane (gedr. Venedig 1550; der 
beigefügte Brief datiert vom 13. Januar 1546) feinen Landsmann offen des „Luther: 
tums“ angellagt. Daß dejjen Wandlung aber erjt dur die Erfahrungen an Spieras 
Lager (f. d. Art. Spiera Bd XVIII, ©. 648.) definitiv getvorden, wird von V. jelbft 
zuverläffig verfichert; die 12 Abhandlungen, deren Abfafjung wohl in diefe Zeit fiel und 

die er unter dem 1. Januar 1550 dann in Bafel erfcheinen ließ (Hubert, Nr. 26), geben 
über feine dogmatiſche Stellung genaue Auskunft (vgl. m. Reform. in Venedig ©. 52F.). 

Inzwiſchen waren nad dem erfolgten Bruch mit Rom audy noch andere Schriften 
erichienen (Hubert, Nr. 19—25), während von feiten der Gegner der Prozeß wieder auf: 
genommen worden war. Das Material auch diefes zweiten Prozeffes liegt in vollem 

35 Umfange im Archivio de’ Frari in Venedig vor; da aber der Abſchluß eines Froeiiee 
gegen einen Bifchof der römischen Kurie vorbehalten bleibt, fo iſt auch dort das Urteil 
gejprochen worden und zwar im Konfiftorium vom 3. Juli 1549, in welchem die Anklage 
in 34 Punkte zufammengefaßt und V. feines Amtes entjegt und der ‘Freiheit verluftig 
erflärt wurde (Breve bei Raynald, Ann. Eccles. ad a. 1549 $ 23). Zwei Monate 

40 vorher war V. aus Stalien geflüchtet, vor dem 15. Mai befand er fi in Chiavenna 
(Mainard an Bullinger unter diefem Datum ſ. Korreip. I), Ende Mai in Chur; dort und 
in Poſchiavo hat er die nächſten Monate zugebracht, dann reifte er nah St. Gallen und 
Bajel (Dez. 1549); im Januar 1550 folgte er einem Ruf als Pfarrer in Vicofoprano. 
Die legten Früchte polemifcher Schrifttellerei aus Stalien brachte V. noch mit — jein 

45 Basler Gaftfreund Curio gab fie heraus: Le otto difensioni ete. (bei Hubert, Nr. 31), 
ein Gegenjtüd zu den „12 trattatelli“. 

Die polemiſchen Schriften des DB. find fo zahlreih und mannigfaltig, daß auch nur 
eine Aufzählung derjelben fich bier verbietet. Indem er vom Auslande aus auf die 
Förderung der evangelifchen Bewegung in Italien einzutirfen fucht, verfaßte er die meiſten 

so in italienischer Sprache: das Papſttum, fein Urfprung, feine Politik, die Firchlichen Bücher: 
verbote, die Jubiläen, der Heiligen: und Neliquiendienft u. dgl. bilden den Gegenſtand; 
durch ausgedehnten Briefwechſel mit flüchtigen oder im Vaterlande verfolgten Jtalienern, 
durd Anknüpfen ſtets neuer Beziehungen dient V. dem gleichen Zweck. Noch einmal, 
1557, ift er von Görz aus wenigſtens bis an die Grenze des venetianijchen Gebietes 

55 borgedrungen — aber den Boden Jtaliens hat er nicht mehr betreten. Bis 1553 wirkte 
er in Vicofoprano, auch in Pontrefina, Caſaccia und Samaden; in Poſchiavo errichtete 
er eine Druderei. Doch befriedigte ihn die befcheidene amtliche Thätigkeit nicht. Die der 
Gemeinde ſich anfchliegenden Staliener waren ohnehin in Fragen des orthodoren Belennt- 
nifjes nicht ficher und brachten viel Numor — B. hat Anftand genommen, doch nicht 

co aus dogmatiichen Gründen, die 1553 aufgeftellte rhätifche Konfeffion zu unterjchreiben ; 
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ſchädlich, ja unleidlich erfchien ihm die Konzentration der gejamten Kirchenleitung in der 
einen Hand des Synodalvorſtehers. Man verfteht es auch, daß V. Kräfte in fich brach 
liegen fühlte So hat er mit Freuden einem Rufe des Herzogs Chriftoph von Württem— 
berg Folge geleiftet (1553); jegt erhielt er, in Tübingen — —— den Titel eines Rates 
und hatte im Dienſt des Herzogs Überſetzungen zu machen, Korreſpondenzen behufs In= 5 
formationen zu führen, Reifen zu unternehmen und alles zur Befeftigung und Ausbreitung 
der Beiteeie Al Lehre zu thun (Schott in der 2. Aufl. der Enchklopädie Bd XVI, 
©. 354). Deshalb unterjtüste ihn der Herzog reichlich auch bei der Herausgabe fernerer 
zablreiher Schriften. „Ein unftätes MWanderleben führte VB. auch in diefem letzten Teile 
eines Lebens. Beinahe kein Jahr verging, ohne daß er eine größere Reife unternommen 10 
hätte. Im Oktober 1554 befuchte er in Straßburg Sleidan, dem er wichtige und inter: 
eſſante Materialien für fein Geſchichtswerk geliefert hatte (vgl. Hubert, ©. 150ff.); im 
April und Mai 1555 war er wieder in Graubünden, bejonder® um den ausgezeichneten 
Juriften Gribaldi für Tübingen zu gewinnen” (f. oben Bb VII, 159, #5). Seit 1556 
wendete er feine Blide nach Polen; die erjte Reife dorthin führte ihn zunächſt in perſön— 
liche Beziehungen zum Herzog Albreht von Preußen; am 20. Juli gleich nad der An: 
funft fchreibt er an Melanchthon (Staatsbibl. in München, Camerar. VIII, Nr. 4). 
Dem Herzog verdankte er, daß die bei Hubert verzeichneten Schriften Nr. 113 ff. in Königs: 
berg gedrudt worden find. Seit dem gleichen Jahre datieren die bei Sirt gebrudten 
Briefe an Albrebt. Der eigentliche Zielpunkt der Reife war jedoch Polen felbit und die 20 
— und Verteidigung der evangeliſchen Bewegung, die bis in die Mitte der 

nfziger Jahre bedeutende Erfolge erzielt hatte (f. d. Art. Polen, Bd XV, ©. 519.) 
Da 9 23 —* vorher in Wien die jetzt mit dem Könige Sigismund II. in zweiter 
Ehe vermählte Katharina von Ofterreich aus der Taufe gehoben hatte, verfchaffte ihm am 
gole Zugang, wie er denn auch mit dem Beichüger der Proteftanten, dem Fürften : 
Radziwill in Wilna, in Beziehung trat (vgl. Duae Epistolae, bei Hubert, Nr. 114, 
ebd. 115). Seinen Hauptziwed, den Schadhzügen des Nuntius Lipomano zu begegnen, 
bat er im ganzen erreicht (vgl. die Korreiponden; mit Herzog Chriftoph und Hubert, 
Bibliographie Nr. 124, 124%, 126). Im Herbjt 1559 reifte er, nachdem feine Streit 
ichrift gegen den Bischof Hofius von Ermland (Hubert, Nr. 131, 140) erfchienen war, 30 
zum zweitenmal nad) Polen. In der Ziwifchenzeit war er 1557 in Wien, um Marimilian II., 
mit welchem Herzog Chriftoph in vertrautem Briefwechfel jtand, in feiner evangelijterenden 
Richtung zu beitärfen; 1558 trat er mit Elifabetb von England in Korrefpondenz, die 
indeffen nicht zu dem vom Herzog vorgeichlagenen Schuß: und Trugbündniffe führte. 
Bei dem Tode Franz I. von Franfreih (Dez. 1558) wurde ihm die Bitte dorthin zu 35 
reifen abgejchlagen, auch dem Religionsgefpräh in Poiſſy (ſ. oben Bd XV, ©. 497) 
durfte er nicht beitwohnen, „wofür er ſich in fnabenhafter Weife rächte” (f. Baum, Beza II, 
419 ff.); „auch die Hoffnung bei dem 1560 wieder zufammengetretenen Konzil in Trient 
gegenwärtig fein zu können, ſchlug fehl" (Schott, a.a.D. ©. 356f.). In Oraubünden 
finden wir ihn wieder 1561, 1562, 1563, 1564, teils kirchlich teils politifch befchäftigt. 40 
„Ein wefentliches Verdienſt erwarb fih VB. um das Zuftandelommen der Bibelüberfegung 
in das Südſlaviſche (Slovenifche); im Dezember 1554 traf er mit Primus Truber (f. d. 
A. oben ©. 136) zufammen, überwand die Bedenklichkeiten des beſcheidenen Mannes, ftellte 
den Schuß und die Teilnahme Herzog Chriftophs bei dem Werke in Ausſicht und ver: 
ſprach auch ſonſt Geldbeiträge zu beichaffen“ (Schott, ©. 356). 4 

In all diefen Jahren ſetzte V. mit Eifer feine polemifche Schriftjtellerei fort: die 
verſchiedenſten Fragen hat er weiter behandelt, die Konzilsfrage fteht dabei in eriter Reihe. 
Wie ein chriftliches Konzil beichaffen fein müfje, das legt er den Freunden im Beltlin in 
einer feiner lebten Schriften im Jahre 1562 noch dar (Hubert, Nr. 168); hinter diefer hat 
das Verzeichnis nur noch die Antwort auf den Angriff des Fra Chizzuola in italienijch so 
und lateinisch (Nr. 169, 171), fowie den erjten (einzigen) Band der „Opera“ (f. o.), 
zu deſſen Herausgabe 1563 V. 200 Gulden vom Herzog Albrecht erhalten hatte. Mit 
diefen Veröffentlihungen fchließt feine litterarifche Thätigfeit ab. Seit Frühjahr 1565 
känkelte V. am 4. Dftober ftarb er. Der Herzog wies ihm feine legte Ruheſtätte in 
der Georgenkirche an — ein ihm gewidmetes Epitaphium mit ehrender Unterjchrift iſt 
1636 auf Betreiben der Jefuiten entfernt worden und, obgleich fpäter wieder eingeſetzt, 
findet es fich jett nicht mehr. 

„Eine gerechte Würdigung diefes Mannes” jagt Schott a. a. O. ©. 357, „ift bei 
feiner Bielfeitigfeit und feinem vielbewwegten Leben außerordentlih ſchwierig. Daß Nom 
in dem übergetretenen Biſchof nur den Apofttaten ſah, ift begreiflich; redlich hat B. die An= co 
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feindungen, welche er von dorther erfuhr, heimgezahlt — ſein proteſtantiſcher Glaube iſt 
mit einer guten Beigabe Haß gegen das Papſttum und feine Vertreter gemiſcht. Über 
feine maßloſe Eitelkeit, über feine unangenehme Vielgeſchäftigkeit und feine Sucht, ſich in 
alles zu mengen, hatten auch die Proteftanten ſehr zu Hagen, offene ehrliche Einfachheit 

6 darf man bei ihm nicht fuchen. Aber fein Verbienft Bleibt, den Übertritt zu einem andern 
Glauben, zu welchem ihn Gewifjen und äußere Verhältnifje trieben, wirklich ausgeführt zu 
haben, vor dem Bruch mit feiner Kirche und feiner Heimat nicht zurüdgejchredt zu fein, 
während die meiften feiner Landsleute noch im letzten Augenblid umkehrten. Darın liegt 
aber das Tragifche feines Lebens, daß er diefen Schritt that zu einer Zeit, als die Sache 

10 der Reformation in Italien ſchon fehr übel ftand, und daß ®., der diefen Zuftand mohl 
fannte, doch durch feine weltlichen Vorteile fich beftimmen ließ, Katholik und Biſchof zu 
bleiben, dürfen mir ihm ficher zu hoher Ehre anrechnen.“ Benrath. 

Berklärung f. d. A. Seligleit Bd XVIII ©. 179. 

Verlöbnis 1. bei den Hebräern ſd. A. Familie bei d. H. BdeV © 74a, 
152. bei den Chriften |. d. A. Ehereht Bd V ©. 218, 38. 

Bermigli, Pietro Martire, italienischer Neformator, geb. 1500, geft. 1562. — 
Seine Schrijten: Una semplice dichiarazione sopra i dodici articoli della Fede cristiana 
(1542), Neudbrud in: Biblioteca della Rif. It. Firenze 1883, lat. als „Catechismo‘ in den 
Loi Communes (j. u.). — Se gli Evangelici siano scismatici per essersi separati dai Papisti, 

20 ebd. 1884, iſt eine ital. Bearbeitung der betr. Ausführungen in dem lat. Kommentar zu den 
Büchern der Könige (f. u.) und ijt unter dem Titel: Trattato della vera Chiesa cattolica e 
della necessitä di vivere in essa, dell’ eccellente teologo M. Pietro M. Vermigli jeparat 1573 er: 
ihienen. — Defensio doctrinae veteris et apost. de sacr. Eucharistiae contra Steph. Gar- 
diner o. D. u. %. — Defensio ad Smythei libellos de coelibatu . . . et votis, Bajel 1559. 

25 — Die Atten der Orforder Disputation: Tractatio de Sacr. Euch., nebft Disputatio de eodem 
sacr... Londini 1549 (Züri 1552, 1557, London 1562), engliſch frz. 1562. — Dial. de 
utraque persona in Christo (Zürich 1561 u. ö.). — In selecetissimam S. Pauli priorem ad 
Cor. epistulam (Edward VI. gewidmet), Zürich 1551. — In epist. S. Pauli ad Romanos, 
ebd. 1561. — In librum Judicum, ebd. 1565. — In duos libros Samuelis, ebd. 1564, 1567, 

80 1595. — Regum libri duo cum Commentariis, ebd. 1571. — In primum 1. Mosis qui 
Genesis dieitus Commentarii, Zürich 1569, 1572, 1579, Heidelberg 1606. — Preces sacrae 
ex Psalmis Davidis desumptae, Zürich 1564; frz. 1565; engl. 1599. — Comm. in Coment. 
Jeremiae, Zürich 1562; 1629. — Dialogus de utraque Christi natura, Zürich 1562 u.ö. — 
Loci Communes D. Petri M. V. (ed. Mafjon), London 1576; 2. Ausg (ed. Gualther) Zürid 

85 1580, 1587; Heidelberg 1593, 1613, 1622; Genf 1624; Amjterdam 1656; engl., 1583. Briefe 
in: Zürich Letters, passim. — Litteratur: Simler, Oratio de vita et obitu D. P. M. 
Züri 1562; Schlofier, Leben des TH. Beza und des P. M. B., Heidelberg 1807; Schmidt, 
P. M. V., Leben und ausgew. Schriften, 1858. Hist. de exhumatione Catharinae D. P. 
Martyris conjugis (Argentor. 1561). Nad) Jociscus, De vita Oporini hat dieſer gedrudt: 

4 De Catharina Vermilla P. Martyris uxore historia. Strype Annals of the Ref. ], 1; 
Wood, Hist. Univ. Oxon. I. Bgl. den Inder zu den Opera Calvini (CR) XXL. 

„Der gelebrtefte” unter den italienischen Proteftanten des 16. Jahrhunderts ward 
in Florenz geboren am 8. September 1500. Frommer Sinn führte den’ 16jäbrigen 
gegen des Vaters Willen in das unfern der Stadt unter Fiefole gelegene Klofter der 

45 Chorherren vom bl. Auguftin. Seine Studien vollendete er in Padua; dort hat er die 
Dialektik theoretiih und praktiſch kennen gelernt und fich mit der ariftotelifchen Pbilojopbie 
gründlich vertraut gemacht, bat er doch in fpäteren Jahren noch die nicomachiſche Ethil 
feinen Vorlefungen über die Sittenlebre zum Grunde gelegt und felbjt einen Kommentar 
zu derfelben herausgegeben. Das Griechiſche ftubierte er jhon in Padua, Hebräiſch lernte 

50 er von einem jüdischen Arzte in Bologna. Inzwiſchen hatten ihn feit 1525 die Oberen 
als Faftenprediger ausgefandt, während er in mehreren Klöftern Vorlefungen über alte 
Litteratur und Philoſophie hielt. Praktisch wirkſam finden wir ihn zuerft in Spoleto, 
two er ald „NReformator” des Ordens in das vertweltlichte Klofter eine befiere Zucht ein— 
führte und durch feine Predigten die Eintracht unter den Bürgern wieder berftellte. V. 

65 jchien zu den höchſten Würden beftimmt. Nah drei Jahren zum Prior des großen 
Kloſters S. Pietro ad Aram in Neapel ernannt, hat ſich dort ſein Schidjal entſchieden. 

Diefer hochbegabte Mann, den ein Gontarini nicht hoch genug rühmen konnte (vgl. 
Lämmer, Monun. Vatie. [1861] ©. 301), trat dem um Yuan Valdés (f. d. Art. oben 
©. 380 ff.) ſich fammelnden Kreife bei. Die ebenjo tieftwurzelnde wie abgellärte Valdesihe 
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Theologie und Frömmigkeit traf in ihm den rechten Boden — auch Ochino (f. d. Art. 
Bd XIV, ©. 257), der feit 1538 in Neapel wirkte und bei dem fich dort der Umſchwung 
vorbereitete, hat Einfluß auf ®. geübt. Ähnlich mie diefe hat er jet bibliſch gelehrt 
und geprebigt, ohne doch in offene Dppofition zu dem Hergebrachten zu treten, wie das 
denn überhaupt in dem Waldesfchen Kreife nicht üblih war. Noch 1541 übertrug ihm 5 
der Konvent das wichtige Amt eines Bifitatord im Orden, das ihn freilich von Neapel 
entfernte. Im folgenden Jahre finden wir ihn ald Prior von San Frediano in Lucca. 
—— ging V. beſtimmter reformatoriſch vor, zwang die Chorherren zum Leben nach der 

egel (vgl. Eynard, Lucques et les Burlamacchi [1848] ©. 306) und legte ben 
größten Nahdrud auf die Vorbildung der Novizen. Einen Celſo Martinengo aus Bres- 10 
cia, Paolo Lacifio aus Verona, Emanuele Tremellio (f. d. Art. oben ©. Y5ff.) be 
rief er, die Haffiichen Sprachen und das Hebräifche zu lehren; vor allem unterftüßte feine 
Beitrebungen Celio Secondo Curione (f. d. Art. Bd IV, ©. 354, 57 ff.); V. ſelbſt erflärte 
den Nömerbrief. Die 1542 verfaßte Schrift „Una semplice dichiarazione“ (f. o.) 
zeigt feine evangelifch-theologifchen Anfichten, wie er fie in Neapel und auf Grund von 16 
reformatorijhen Schriften aus Deutichland gebildet hatte. Dem Rate der Stadt, der 
ichon 1525 ein Dekret gegen ketzeriſche Schriften erlaſſen hatte (f. Tommafini, Som- 
mario della storia di Lucca im Arch. stor. ital. Bd X [1847], Doce. ©. 162), 
machte der Kardinal Guidiccione, Biſchof von Lucca, im Juni 1542 Anzeige; dann 
wurden acht „lutheriſche“ Säte des Predigerd Don Conftantino denunziert, der entfloh 20 
— endlih V. felbit angeklagt, der vor das Ordenskapitel nad) Genua citiert wurde. Er 
zog es vor, fein Vaterland zu verlaffen — in Piſa feierte er mit den oben Genannten 
das Abendmahl nad) evangelifcher Weife; mit ihm zog Giulio Santerenziano, der bis 
um Ende fein treuer Gefährte geblieben: ift. F dem zweiten Inder des Senates bon 
ucca (1545) bekam die Abſchiedsſchrift V.8 (Inhalt ſ. bei Schmidt, S. 37ff.) eine hervor: 26 

ragende Stelle angewieſen. 
——— wo V. mit Ochino zuſammentraf, Bologna und Ferrara, wo die 

erzogin Renata ihn gütig aufnahm, und Verona gelangte er nad Zürich, Baſel, dann 
Straßburg; bier übernahm er die Profefjur des ATs. An die Gefinnungsgenofien in 
Lucca richtete er ein Schreiben, welches lateiniſch (De fuga in persecutione) in ben 0 
Loci communes abgebrudt ift. Vier Jahre lang hat V. fein Wiſſen und fein Lehr: 
talent mit großem Erfolge in Straßburg bewährt (Statuts ete. ſſ. u.) S. 32f. u. passim). 
Nah dem ſchmalkaldiſchen Kriege folgte er wie andere der Einladung Cranmers und 
übernahm eine Profefjur in Oxford 1547. Seine Vorträge über das Abendmahl führten 
zu einer mehrtägigen Disputation im Mai 1549 (f. o. die Alten); in das englifche ss 
Glaubensbefenntnis von 1552 wurden die Hauptlehren von Erbfünde, Gnadenwahl und 
Rechtfertigung nach feiner Formulierung aufgenommen, und daß die anglitanifche Kirche 
von Trangjubitantiation nichts wiſſen will, wird dem Ergebnijje der Disputation mit ver: 
dankt. Nachdem V. noch mit Butzer an der Aufftellung der neuen Liturgie (Book of 
Common Prayer von 1552) beteiligt geweſen war, erreichte ihn, obwohl Marbach da= 40 
gegen wirkte, eine Einladung zur Rückkehr in die alte Straßburger Stelle (vgl. Statuts 
et Privilöges des Univ. frang. [Strassbourg] von Fournier, Paris 1894, ©. 203F.) 
— nad der Thronbefteigung der blutigen Maria 1553 gab er dem Raum. Inzwiſchen 
war in Orforb feine Gattin geftorben, wie vorher auch Buter und Fagius. An ihrer 
aller Leichen hat die grabjchänderifche Wut der Fanatiker ſich bethätigt (ſ. o. Historia 45 
vera, bon Konrad Hubert verfaßt und mehrfach in Indices libr. proh. verzeichnet ; 
vgl. Reuſch, Jnber I, ©. 420). 

Als die Nachricht darüber fam (1556), war B. in ſchweren litterarifchen Kampf ver: 
mwidelt und zwar über die Abendmahlslehre gegen Weftphal (f. d. Art. und Schmidt, Vermigli 
©. 178ff.). — Er hatte Straßburg, wo die alte MWeitherzigkeit einem engherzigen Kon: so 
feffionalismus Pla gemacht hatte (f. d. Art. Marbach, Bd XII, ©. 245, 54, 246, ı8 und 
Schmidt a.a.D. ©. 169 ff.) wieder verlaffen, um in Zürich die legten Jahre im Frieden und 
in gejegnetem Wirken zu verbringen. Noch von Straßburg aus hatte V. an die von 
der Inquifition hart bedrängten Evangelifchgefinnten in Lucca ein Schreiben zur Stärkung 
gerichtet (lat. durh T. Duno, Loci com. p. 1100sq., Auszug bei Schmidt ©. 160ff.); 55 
viele entwichen ſeit 1555, meift nach Genf, wo twir dann Vertreter der Familien Balbani, 
Burlamacchi, Calandrini, Cattani, Diodati, Micheli, Minutoli, Turretini u. a. finden (vgl. 
Galiffe, Refuge ital. de Gendve [1881]. Auch in den Oſten richtete er, veranlaßt durch 
Lismanin, der 1556 bei ihm und Zanchi (ſ. d. A.) in Straßburg erjchien, feinen Blid: fein 
Schreiben an die Polen, welches die von Stancaro (f. d. A. BoXVIII, ©. 752) zur Be: so 
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iprehung gebrachte Frage nah dem Verdienfte des Todesleidens Chrifti verhandelte, vom 
14. Februar 1556 datiert, findet fih in den Loci communes ©. 1109ff. Es find da— 
rin auch beachtenswerte Winke für die Durchführung der Reformation und die Einrich— 
tung evangelifchen Kirchenweſens gegeben. 

5 So finden wir denn ®., nachdem er Berufungen nad Genf und nad Heidelberg 
abgelehnt hatte, mit Ochino in Zürich vereinigt; mit einer bedeutenden Lehrthätigkeit ver- 
band 12 umfangreiche tbeologifche Schriftitellerei — abgefehen von Gutachten und zahl: 
reichen Korrefpondenzen z. B. mit Melandıthon, Galvin und englifchen Theologen, haben 
ir von ihm ald größere Werke aus der Zeit die Defensio gegen Garbdiner (f. o.) 1559, 

10 ſowie die gegen Smith (f. o.); auch einige in Oxford gehaltene Vorlefungen gab er jetzt 
heraus. Abgefehen von erneuerter Verwahrung in der Abendmahlsfrage find ihm, der mit 
Galvin entſchiedener Prädeftinatianer war, dogmatifche Kämpfe aud in Zürich nicht er: 
ſpart geblieben — daß der über den freien Willen larer Iehrende Bibliander 1560 quies- 
iert wurde, war durch ein Gutadten von V. entichieden worden. Bei dem burd 

15 Brenz (ſ. d. X. Bd III, ©. 386, 36ff.) hervorgerufenen Streit über die Ubiquität trat er 
mit dem Dialogus de utraque natura in Christo (f. 0.) der ubiquitiftifchen Lehre 
entgegen, ohne daß ihm (und Bullinger) die Löſung der fchwierigen Frage gelungen märe. 
Ergebnisreiher ſchien feine Mitwirkung bei dem Gefpräche zu Poiſſy 1561 (f. d. Akt. 
Bd XV, ©. 498ff.), wo er ald Landsmann der Königin ſich Döchft ebrenvoller Aufnahme 

20 erfreute, zu werben; allein das Geſpräch hatte das Schidfal der meiften — e8 blieb ohne 
ht, die dedende Formel wurde von der Gorbonne verworfen (über V.s Anteil ſ. 
midt, ©. 254ff). Den mit einem anerfennenden Schreiben der Königin nad 

ürih Zurüdgelehrten (Nov. 1561) fand ſchon Zandi vor, der fih Hilfe im Streit mit 
arbady zu holen kam — das Gutachten, welches die Züricher in diefem Prädeftinationg- 

25 ftreite ausgeftellt haben, der an den Tag brachte, wie fehr die lutherifchen Theologen 
felbft von der Stellung, die einjt ihr Meifter gegen Erasmus verfochten hatte, abgewichen 
waren, iſt von V. verfaßt als feine vorlete Schrift; es findet fi in der Opera Zanchüi 
[1619] Bd VII, 1, 72ff. und deutſch teilweife bei Schweizer, Gentraldogmen I, 454 ff. 
In der legten Schrift, vom April 1562, äußerte er fich gutachtend über die feitens der 

% Frankfurter (reformierten franzöfifchen) Gemeinde ihm vorgelegte Frage: ob es angängig 
fei, angefichts des Verbotes eigenen Gottesdienft zu halten, alfo in Ermangelung eigener 
Geiftlihen, die Kinder von lutherifchen Predigern taufen zu laſſen? — und zwar: lieber 
ar nicht als von diefen, da Taufe zur Seligfeit nicht notwendig; aber Wiedertaufe unter 
einen Umftänden! Schon hatte fi D. zu einer neuen Antwort auf einen Angriff von 

35 Brenz’ Seiten angefhidt, im Sommer 1562, da ergriff ihn eine epidemifche Krankheit; 
das Ende vor Augen, traf er Fürſorge für feine zweite Gattin, vermadhte feine Bücher 
und Manuffripte dem treuen Santerenziano und ftarb am 12. Dezember 1562 im feften 
Glauben an gem Chriftum, den der Vater ald einzigen Heiland den Menfchen gegeben 
hat”. Joſias Simler, fein Nachfolger, hielt ihm die akademiſche Gedächtnisrede (Oratio 

0 ſ. o.), andere Freunde fchrieben fein Lob in lateinischen Verfen nieder, eine filberne Denk— 
münze mit feinem Bilde wurde geprägt; feine einzige Tochter, erft an einen Staliener 
verheiratet, wurde ger Prarrfrau in Thalwil. Seine Kommentare zu den Büchern 
Samueli® und der Könige, ſowie zu einem Teile der Geneſis und den Klageliedern (f. o.) 
u. a. gaben die Freunde heraus — fein bedeutendftes Litterarifches Denkmal bleiben die 

s von Maflon (in London 1575, fpäter noch mehrfach) gebrudten Loci communes, um: 
fafjende Auszüge und ganze Schriften enthaltend. Benrath. 

Beronica ſ. d. A. Chriftusbilder Bd IV ©. 71,8. Zur Litteratur ift nachzutragen: 
v. Dobſchütz, Chriftusbilder. Unterfuhungen zur cr. Legende, Leipzig 1899; €. ©. N. 
de Vooys, De middelnederlandse Legenden over Pilatus, Veronica en Judas. 

bo Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. XX, 1901; de Waal, Die antiken Reliquiare 
der Peteröficche, NOS VII 1893 ©. 253; 2. Cuſt u. v. Dobſchütz, The Likeness of 
Christ in The Burlington Magazine, 1904 Gept. 

Berjöhnung. — 3. Chr. K. v. Hofmann, Der Schriftbeweis, 2. A. 1857—60 und Schup: 
ihriften für eine neue Weiſe, alte Wahrheit zu lehren I—IV, 1856-59, dazu C. Weizjäder, 

66 IdTh 1858, A. Ritichl, Die hr. Lehre von der Rechtfertigung u. Verfühnung, 3. U. 1888/89; 
G. Kreibig, Die Verfühnungslehre auf Grund des dr. Bewuhtjeins, 1878; Th. Häring, Zum 
Begriff d. Sühne, THStK 1888 und Zur Verfühnungsiehre, 1893; M. Kähler, Die Verſöhnung 
durch Chriſtus, 2. A. 1907 und Dogmatifche Zeitfragen II, 1899; G. A. Fr. Edlin, Der Heils: 
wert des Todes Jeſu, 1888 und Erlöfung und Verfühnung, 1903; K. W. Ziegler, Die Ber: 
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ſöhnung mit Gott, 1902; O. Kirn, Die Verſöhnung durch Chriſtus, 1902; O. Benſow, Die 
Lehre von der Verſöhnung, 1904; P. Mezger, Das Kreuz Chriſti und das moderne Denken, 
1907. — Franz Delitzſch, Kommentar zum Hebräerbrief, 1857, Anhang; U. Ritſchl, De ira Dei, 
1859; 5. Weber, Bom Zorne Gottes, 1862; E. Riehm, Der Begriff der Sühne im AT, 1877; 
A. Schmoller, Das Weſen der Sühne in der alttejtamentlihen Opferthora, ThStK 1891; 
C. v. Orelli, Einige alttejtamentliche Prämijien zur neutejtamentlichen Berjfühnungslehre, ZEWL 
1884; %. Herrmann, Die Jdee der Sühne im AT, 1905; €. Kühl, Die Heilsbedeutung des 
Todes Chriſti, 1890; N. Seeberg, Der Tod Chriſti in feiner Bedeutung für die Erlöjung, 
1895 ; ©. Hollmann, Die Bedeutung des Todes Jeſu, 1901. — F. Chr. Baur, Die hr. Lehre 
von der Berjühnung in ihrer gejchichtlichen Entwidelung, 1838; G. Wujtmann, Die Heil: 10 
bedeutung Chriſti bei den apojtoliichen Vätern, 1905; 3. Gottihid, Auguſtins Anſchauung von 
den Erlöſerwirkungen Ehrifti, ZThK 1901 und Studien zur Verſöhnungslehre des MW., 
3868 XXII—-XXIV; O. Scheel, Die Anjhauung Auguftins über Ehrijti Berfon und Wert, 
1901; 9. Eremer, Die Wurzeln des Anſelmſchen Satisfattionsbegriffs, THStR 1880; Der 
germanijhe Satisfattionsbegriff in der Verſöhnungslehre, ebd. 1893; H. Schultz, Der jittliche 
Begriff des Berdienjtes und jeine Anwendung auf das Werk Ehrijti, THStK 1894; N. Krauß, 
Das Mittleramt nad) dem Schema des munus triplex, IdTh Bd 17; über Luthers Verſöh— 
nungslehre: J. Köjtlin 2. A. 1901, Tb. Harnad 1862/86 und Gottichid, Propter Christum, 
ZITHR 1897. — Die Ältere Litteratur findet ſich bei Baur u. Ritſchl verzeichnet. Außerdem 
die dogmatiſchen Darjtellungen von Schleiermader, 8. J. Nipfh, Thomafius, Philippi, 3. T. 20 
Bed, W. Fr. Geh, J. N. Dorner, Frank, Luthardt, 3. Kaftan, Th. Häring, die biblifch-theo- 
logiichen von Dehler, H. Schulg, Dillmann, Marti, Stade, B. Weiß, Holtzmann, Beyſchlag, 
die dogmengefhichtlihen von A. Harnad, Loofs, R. Seeberg. 

1. Unter den Begriffen, welche die Aufhebung der Sünde bezeichnen, hat Berföhnung 
einen engeren Spielraum als Erlöfung. Während die letztere ebenfo das Verſchwinden 
der aus der Sünde folgenden Übel mie das der gottwidrigen Willensrichtung ſelbſt und 
der mit ihr verbundenen Schuld ausdrüden kann, wird Verfühnung nur von der Weg: 
nahme der an der Sünde baftenden Schuld gebraudt. Diefer Verfelbitftändigung des 
Schuldmoments liegt die Erkenntnis zu Grund, daß die Geftaltung des perjönlichen 
Berbältnifjes zwifchen dem Menfchen und Gott die eigentliche Zebensfrage der Religion 30 
bildet. Nicht alle höheren Religionen, die ſich durch die beberrfchende Stellung der Er: 
löfung in ihrem Ideenkreis als Erlöfungsreligionen charakterifieren (vgl. A. Erlöfung, 
Bd V ©. 461f.), teilen diefe Erkenntnis. Sie entfteht nur da, wo die Sünde, von 
aller bloß phyſiſchen Unreinheit und natürliden Unvollkommenheit unterfchieden, als 
Willensgegenfat gegen Gott gefaßt und Gott felbft als die perfünliche Autorität gedacht 35 
wird, die das jittliche Gejeb giebt und wahre. Dann entjteht notwendig die Aufgabe, 
auch die Erlöfung an einer ethifchen Norm zu orientieren, alſo das religiöfe Verlangen 
nad) der jchütenden Huld der Gottheit mit der Geltung einer fittlihen Ordnung aus- 
einanderzufegen, die in der Richtung des göttlichen Willens begründet ift. Dieſe maß— 
gebende Stelle hat der Gedanke der Verfühnung nur in der chriftlichen Religion; aber #0 
er gewinnt fie in fteigendem Maße auch fchon im ihrer israelitifchen, fpeziell propbetifchen 
Vorftufe, worin die gejchichtliche Kontinuität der beiden biblischen Neligiongftufen am 
deutlichiten hervortritt. Beide erfennen das tiefite religiöfe Problem in der Frage, mie 
troß der in ihrer umfajjenden Wirklichkeit anerkannten und als willensmäßiger Wider: 
foruch gegen Gott gewerteten Sünde die befeligende Gemeinſchaft mit Gott möglich ift, 
und jie jehen in feiner Löſung durd Gottes offenbarende That den höchſten Erweis feiner 
Liebe. In dem Verſöhnungsgedanken begegnen fich fo die Sehnſucht des nad) Gott ver: 
langenden Herzens und der Ernſt des Gewiſſens, dem Gottes Ge enjag gegen die Sünde 
mit fchmerzlicher Klarheit bewußt ift. An der Möglichkeit und Wirklichteit der Verſöhnung 
bängt darum bier die Möglichkeit und Wirklichkeit der Erlöfung überhaupt. Giebt es eine 5 
mit der fittlihen Ordnung zufammenftinnmende Aufhebung der Schuld, eine Vergebung 
der Sünden, die wirklich als That des heiligen Gottes feftitebt, jo ift auch zur Aufhebung 
der den Willen Inechtenden Sündenmacht und des lebenbedrohenden Übels durch die gött- 
lihe Liebe der Weg gebahnt. Daraus erhellt, wie jehr gerade im Verfühnungsglauben 
die Eigentümlichfeit des Chriftentums ſich ausprägt. In ihm findet die ei e Auf: 55 
faljung des Verhältniſſes von Neligion und Sittlichkeit, von Gottes Weſen und Chrifti 
Wirken, von der Bedeutung der Sünde und dem Wert der Gnade ihren beftunmten Aus: 
drud wie ihren feiten Halt. 

Auch in anderen Religionen jpielen die Begriffe Verfühnung und fühnen eine Nolle; 
aber ihr Sinn ift ein charakteriftiih verjchiedener. Sofern die Gottheit immer gewiſſe so 
Forderungen mindeftens Fultifcher Art an ihre Verehrer ftellt, ift mit der Möglichkeit 
ihrer abjichtlichen oder unabfichtlihen Verlegung zu rechnen, welche die Ungunft der Gott: 

o. 

— 5 

t⸗ or 

— ot 
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beit hervorruft und in der Verfagung von Mohlthaten oder Verhängung von Plagen 
jpürbar wird. Solche BVerfehlungen gilt es dann zu fühnen d. b. durch em beftimmt 
vorgejchriebenes Fultifchetechnifches, vielfach recht mechanisches Verfahren (Zauberfprüche, 
Reinigungen, Opfer) zu befeitigen oder auszugleichen. Aus der auf das mwidrige Vor: 

5 fommnis ſelbſt bezogenen Sühnung folgt dann die Verfühnung der Gottheit, die Um— 
wandlung ihrer Ungunft in neue Gunjt, deren Mert namentlich in der Wegnahme ihrer 
Plagen und der Wiederaufnahme ihres Wohlthuns erblidt wird. Sühnung und Ber- 
föhnung find bier menjchliche Veranftaltungen, zu denen ſich die Gottheit paſſiv, jedenfalls 
rezeptiv verhält. Mo man die Gottheit ſelbſt um Sühnung angeht (jo Agni in der in— 

10 ditden Religion — Dlvenberg, Relig. des Veda 291 — oder Apollo in der griechiichen 
— Chantepie de la Saufjaye IT’, 381 —), hängt die damit zufammen, daß fie als 
reinigende Naturmacht oder als höchfte priefterliche Inftanz gedacht if. Im Unterfchied 
davon führt fhon das AT die fühnende Wirkung des Opfers auf göttliche Stiftung 
urüd Le 17,11 und das NT weiß nur von einer Verſöhnung, die Gott felbft aus 

is freien Stüden vollzieht und darreiht 2 Ko 5, 19. Eine weitere Differenz liegt darin, 
daß auf heidniſchem Boden eine Verfühnung nur von Fall zu Fall notwendig wird, wenn 
befondere, das menſchliche Wohl beeinträchtigende Erfahrungen auf eine Ungnabe der 
Gottheit hindeuten, während fie nach hriftlicher Auffafjung die unerläßliche und beftändige 
Grundlage alles wahren, den Hemmungen der Welt entnommenen Lebens bildet. Darum 

% findet hier das religiöfe Verlangen auch nur in einer alle Beziehungen und Momente des 
menſchlichen Dafeins umfafjenden Verfühnung Ruhe. Endlic) gilt ſchon dem AT feine 
bloß mechanifch-fultifche Leiftung als hinreichend, um ſchwerere Verfchuldungen auszugleichen. 
Das NT vollendet diefe Verinnerlihung des Verſöhnungsgedankens, indem es nur das 
fittlich volllommene Thun und Leiden des ſündloſen Gottesfohnes als wirkliche Sühne 

25 gelten und nur den reuevollen Glauben an ihrer Geltung Anteil gewinnen läßt. 
Die Worte Verföhnung und verfühnen —— in unſerer deutſchen Bibel die Be— 

deutungen von ildoxeodaı, eine Verfehlung unwirkſam machen bezw. Verzeihung für fie 
auswirken und zaralldooeır, entzweite Parteien vereinigen, entfremdete Perjonen in den 
riedensftand verfegen (vgl. Kähler, Dogm. Zeitfragen II, 3ff.). Beide BVorftellungen 

30 jind infofern verfchieden orientiert, ald iAdoxeodaı auf gejchehene Verfehlungen gebt und 
Sache des menſchlichen Priefters ift, wenn fon auf Grund und im Rahmen einer gött- 
lichen Ordnung, mwährend bei zaralldooeır Gott immer das handelnde Subjekt iſt, 
niemals das Objekt, auf das gewirkt wird. Daraus darf man nicht folgern, daß die 
Verföhnung im Sinn des NT bloß Umftimmung der fündigen Menfchen fei. Die Not- 

35 wendigkeit einer geordneten Ausgleihung der Sünde für Gottes Urteil wird ſchon da— 
dur im Betwußtjein erhalten, daß es auf aouss abzielende Handlungen giebt, an die 
der Erfolg der zarallayı gelnüpft ift (vgl. Rö 3,25; 1 Jo 4, 10). Offenbar aber liegt 
das unterjcheidende Neue der chriftlichen Anſchauung nicht darin, daß es fühnende Alte 
für begangene Verfehlungen giebt — in diejer Beziehung wird e8 nur darauf ankommen, 

0 an welche Bedingungen man dort und bier die göttliche Verzeihung geknüpft denkt — 
fondern darin, daß es eine Selbftbeivegung der Gottheit giebt, die darauf abzielt, das 
geftörte Verhältnis miederherzuftellen. 

Etymologiſch ſcheint fühnen — ahd. fuonen, mhd. füenen —, wovon verföhnen ber- 
ftammt, jo viel wie berftellen, ausgleichen, fei e8 durch gerichtlichen Spruch, ſei es durch 

45 arg — über einen entſprechenden Erſatz zu bedeuten (ſ. die WBB. von Heyne 
und Kluge). 

2. Der Glaube des altteſtamentlichen Frommen, daß es für den Sünder einen Weg 
zur Verſöhnung mit Gott giebt, wurzelt in der Grundüberzeugung der israelitiſchen Reli— 
gion, wonach das Verhältnis Gottes zu feinem Volk auf erbarmender Liebe beruht. Aus 

60 Liebe hat Jahwe Israel erwählt Ho 11, 1, ohne daß deſſen Vorzüge dabei ind Gewicht 
gefallen wären Dt 7, 7f.; 9,4}. In Liebe bleibt er ihm darum auch zugetban Jef 49, 
15f., denn er ift „barmberzig, gnädig, langfam zum Zorn und reich an Huld und Treue” 
Er 34, 6f. Mit derfelben Souveränität, mit der er den Bund gefchlojjen bat, bält er 
ihn aufrecht. Wenn er vergiebt, thut er es „um feinetwillen” Jeſ 43, 25, aus freier 

55 eigener Bewegung. Es giebt darum bier feine Gott abgerungene Verföhnung; fie farın 
nur das freie Geſchenk feines Erbarmens fein. Darauf gründet fih ebenfo die Demut 
wie die Zuperficht des altteftamentlichen Heilsglaubens. Und da fich diefer Charakterzug 
des israelitiſchen Gottesbegriffs in dem Beſtand und der Feſtigkeit des Bunbdesverbält- 
nifjes ausprägt, kann aud) ftatt Gottes Erbarmen die Thatjache des Bundes als Gewähr 

so feiner Bereitihaft zur Vergebung genannt werden Pf 106, 45; Mi 7,20. Iſt aber Jeraels 
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Merbindung mit Jahwe kein Naturverhältnis, fondern eine Stiftung feines Gottes, fo 
bejtimmt derſelbe Wille, der den Bund aufgerichtet hat, auch feine Ordnungen. Dieſe 
fönnen nur fittlihe Ordnungen fein. Denn rag Grundeigenſchaft, die Heiligkeit, ift, 
wenn auch nicht von Anfang an, fo jedenfalld in prophetifcher Zeit weſentlich als fitt- 
liche Erhabenheit gedacht, die das Böfe abmwehrt und vernichtet (vgl. A. Heiligkeit Bob VII 5 
©. 571f.). Jahwe duldet darum feinen Frevel in feiner Nähe Pf 15. Ein fünbiges 
Volk kann nur jo lange im Bundesverhältnis mit ihm ftehen, als fein Eifer rege bleibt, 
fittliche Greuel aus feiner Mitte zu entfernen und die ihm durch Gottes Erwählung auf: 
gegebene Heiligkeit d. b. fittliche Gleichartigfeit mit Gott zu verwirklichen. Iſt darum 
Gott vermöge feiner Barmherzigkeit zur Vergebung bereit, jo kann diefe doch nur im 10 
Einklang mit feiner Heiligkeit erfolgen und jede Art von Sühne muß diefer fittlichen Be— 
dingtbeit der göttlichen Huld genügen. Gegen abfichtliche und grundfäglihe Mißachtung 
der Bundespflicht reagiert Gottes Heiligkeit als Zorn, Le 10, 1ff.; Nu 11,1; ec. 16; 21, 
5 ff., der fih auch gegen die Gemeinde wendet, wenn dieſe fih durch fchlaffe Nachficht 
mit dem Sculdigen feines Frevels teilhaftig macht of ec. 7. Wie anderwärts jo mwird 15 
auch in Israel die Vorftellung vom Zorn Gottes zunächſt durch auffallende Strafgerichte 
erregt. Allein mit ber Vertiefung des Sündenbewußtfeins erweitert und verfeinert fich 
die Vorftellung. Der Gebraud; des Worts in den Palmen z. B. 6, 1—8; 38, 2—15; 
102, 10f. läßt erfennen, daß zuleßt jede unvergebene Schuld als Gegenftand des gött— 
lihen Zorns gilt. Diefem Thatbeltand wird Ritſchls Theorie (Mechtfertigung und 20 
Verjöhnung II, 130 ff.) von dem allmählichen Verſchwinden der Zorneserfahrung aus 
dem aktuellen Bewußtjein der Heildgemeinde und von der ausfchlieglichen Verknüpfung 
be Zorns mit dem Endgericht nicht gerecht. Dagegen muß anerkannt erben, daß 
den Propheten und Pſalmſängern Jahwes Zorn nicht ala eine ihn beherrichende Ge— 
finnung gilt, die jeine Liebe aufzuheben vermöchte, fondern ald eine je und je zu 2 
menfchlicyer Erfahrung kommende Betbätigung feiner Heiligkeit. Darum liegt auch im 
Zorn Gottes feine Schranke der Verzeihung, die nicht in feiner Heiligkeit ſchon enthalten 
wäre. Bezeichnet die Heiligkeit die ſittliche Vollkommenheit Gottes nach ihrem prinzipiellen 
Weſen und darum aud in ihrem fcharfen Gegenfat gegen das menjchliche Verhalten, jo 
drüdt die Gerechtigkeit ihre mit menfchlihem Thun vergleichbare Erfcheinung in Gottes 30 
Herrſcherwalten aus. Sie ift die fich ſelbſt gleiche Normgemäßheit und unbedingte Sad: 
emäßbeit des göttlichen Regiments. Vor einer Beichräntung des Begriffs auf die Hand» 
—— der Strafe muß uns ſchon die Erinnerung warnen, daß der Orient und das 
Altertum überhaupt feine abſtrakte Scheidung von richtender und verwaltender Thätigkeit 
kennt. So hat auch Gottes Gerechtigkeit ihre Norm an dem Gefamtinbalt feines Willens, 35 
an der Heiligkeit wie an der erbarmenden Liebe. Dem entiprechend erjcheint fie ebenjo 
ftrafend in feinem Gericht über die Schuldigen Jef 5, 16; 10, 22f.; 28,17; BIT, 12, 
wie beilfchaffend in feiner Rettung der Unterbrüdten Bj 7, 9—11; 9,5ff.; 76, 10 und 
in ber Förderung der ibm vertrauenden Frommen Bf 31,2; 71,2. 15f.; 103, 17f.; 
116, 5. Deshalb jteht Gottes Gerechtigkeit, weit entfernt die Vergebung zu hindern, die «0 
in Reue bei ihm gefucht wird, in einer jehr nahen Beziehung zu dem Heil, das Israel 
von ihm erhofft. Obwohl wir nun nicht erwarten dürfen, daß die beiden in ber alt- 
teftamentlichen Gottesidee enthaltenen Beftimmungen der verzeihenden Liebe und der die 
Sünde abmwehrenden Heiligkeit von Anfang an auf allen Punkten ſich vereinigen, fo 
ftreben fie doch zufammen und in der prophetifchen Zeit werden fie jo verknüpft, daß 45 
die Gnade die beberrjchende Stellung gewinnt, während die Heiligkeit, ohne jene äußerlich 
zu beichränten, Maß und Form der göttlichen Sündenvergebung bejtimmt, alſo die 
„Schutzwehr der Liebe”, richtiger noch ihre immanente fittlihe Ordnung ift. Dies tritt 
namentlich in der Heilspredigt Deutero-Jeſajas hervor, die Gottes Gnade zugleich als die 
Macht fittlicher Erneuerung verfündigt. 50 

Wie fait alle Religionen, fo fennt auch die israelitifche eine Sühnung menschlicher 
Verfehlungen dur Opfer. Bejonders verbindet ſich dieſe Wirfung mit den blutigen 
Dpfern. Über den urfprünglihen Sinn diefer religiöfen Handlung und die una 
Abtwandlungen ihrer Bedeutung erlaubt der heutige Stand der religionsgefchichtlichen 
Forihung kaum ein Urteil. Was die legtere bisher gezeigt hat, ift vor allem, daß ss 
ſchwerlich einer der fpeziellen Gefichtspunfte, durch die man das Nätfel zu löfen verjucht 
bat, zu feiner vollen Aufhellung zureicht. Altere, ſtark jinnliche Vorftellungen verjchmelzen 
mit jüngeren, geiftigeren zu einem ſchwer analyjierbaren Ganzen. Das fühnende Opfer 
fpeziell ıft weder bloß Huldigungsgeſchenk, noch aus der Herftellung einer Blutögemein- 
ſchaft mit der Gottheit zu erklären. Eher dürften Xorftellungen von Beſchwörung oder &o 
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von Beſchwichtigung der Gottheit durch eine geheimnisvoll-ſchaurige Gabe im Hinter: 
grund ftehen (vgl. W. Wundt, Völferpfuchologie II, 2 ©. 334—342). Auch die An: 
nahme, daß beim Sühnopfer eine Subftitution des Tiers für den der Strafe der Gott: 
beit verfallenen Menschen ftattfinde, ift für eine frühe Periode kaum auszuſchließen (vgl. 

54. Yeremias, Das AT im Lichte des alten Orients, 2. A., ©. 368 und J. Herrmann, 
dee der Sühne 102). Ob der lettere Gedanke dem israelitiſchen Bewußtſein in bibli- 
icher Zeit noch deutlich — iſt, macht freilich das rituelle Verfahren zweifelhaft; für 
die herrſchende religiöſe Vorſtellung iſt das Opfer fein Strafgericht, ſondern das Mittel zur 
Abwendung eines folden. Auch die Grundbedeutung des Wortes "=>, das die wieder— 

10 heritellende Wirkung des Opfers bezeichnet (bededen oder abwiſchen?), fteht keineswegs 
fo feit, daß aus ihr fichere Schlüffe zu ziehen wären. Für das religiöfe Problem der 
Verföhnung auf dem Boden der jöraelttifden Religion find aber die ragen nach der 
Bedeutung des Fultifchen Opfers nur von untergeordnetem Belang. Das Opfer bat bier 
einen bejtimmt begrenzten Spielraum. Cinmal weil es, wie fchon bemerkt, nicht dazu 

15 dient, die göttliche Gnade bervorzurufen, vielmehr von diefer geftiftet it. Sodann teil 
es Opferfühne nur für untergeordnete Verfehlungen giebt, denen das Merkmal der Auf 
lehnung wider Jahwe fehlt Nu 15, 30; 1 Sa 3,14. Endlich weil für die propbetiiche 
Anſchauung das Opferweſen hinter die Forderungen des fittlichen Gehorſams zurüditritt 
Ser 7, 21ff.; Jeſ 1,17; 906,6. Darum findet auch Gottes verzeibendes Erbarmen 

20 da, wo der Wirfungsbereih des Opfers aufhört, keineswegs eine Grenze. Auch bei 
ſchweren Verfchuldungen, die fein Opfer ausgleichen könnte, läßt er Verzeihung eintreten 
auf eine That fittlichen Eifers Nu 25, 13, oder auf die Fürbitte eines treuen Knechtes 
bin Er 32,30 ff. oder im Blid auf die frommen Väter oder Glieder des Volks Le 26, 42; 
Dt 9,27; 18a 11, 12f. 32; 15, 4f.; 2 Kg 8, 19; 19, 34. Diefer Gedanke findet feinen 

25 frönenden Abſchluß in der Meisfagung vom leidenden Gottesknecht Jeſ 53. Sein ſchuld— 
lojes und gebuldiges Leiden und Sterben fchafft dem Volk Sühne und eröffnet ihm eine 
neue Zukunft des Heild. Hier ift — gleichviel wie man den Knecht Jahwes deuten mag 
— an die Stelle der kultiſchen Sühne eine ethifche getreten, die nicht im Leiden als 
ſolchem liegt, fondern durch die religiöfe Kraft und fittliche Treue bedingt ift, in der es 

getragen wird. Sofern nun aber diefe Motive der göttlichen Vergebung, insbejondere 
der Bund mit Israel fortwirkend zu denfen find, giebt es auch eine Verzeibung der 
Schuld ohne befondere fühnende Handlungen, wo man in Bedrängnis und Trauer Di 
4, 29ff.; Jer 3, 21f., in Erkenntnis der Schuld Ser 14, 20, mit zerfnirfchtem Herzen Ei 
51, 19; Jeſ 57, 15, in demütigem Vertrauen Ho 6, 1; Jeſ 63, 16 zu Gott feine Zuflucht 

35 nimmt und ernftlich auf feine Wege umkehren will Ez 18,31; 33, 11. Diefe Umlkehr 
gilt aber der Prophetie nicht als eine menfchliche Zeiftung, fondern als eine Frucht der 
Erziehung Gottes und feines Geiftes Jer 31, 18; Ey 11, 197.5; 36, 26. 

3. Die prophetifchen Gedanken über des Menſchen Schuld und das Erbarmen des 
heiligen Gottes wirken auh im NT fort. Das Neue ift, daß nun die Gewißheit der 

40 göttlihen Bundesgnade eine zugleich umfafjendere und feitere Grundlage in Chriftus und 
feinem Heilstode empfängt. Die Gedantengänge, in denen fich diefe Gewißheit ausprägt, 
folgen in mweitgehendem Maß den Spuren des AT Bundfchliegung und Opfer, die Ber: 
tretung der Ungeredhten durch den Gott wohlgefälligen Gerechten, der jühnende Wert un: 
ichuldigen Leidens, all das fehrt in Anwendung * Chriſti Heilswerk wieder. Man hat 

45 es nun freilich auffallend gefunden, daß in den ſynoptiſchen Evangelien nur zwei Worte 
Jeſu über die verjöhnende Kraft feines Todes überliefert find, von denen das eine diejen 
als Löfegeld bezeichnet, durch das die Vielen ſchuld- und ftraffrei werden Me 10, 45, das 
andere ihn als Opfergabe zum Zweck einer neuen Bundesſchließung deutet Mt 26, 28 (in 
Anlehnung an das Bundesopfer Er 24, 3—11). Beide Ausfagen lafjen der genaueren 

60 Auslegung einen weiten Spielraum. Klar ift jedoch, daß das Körgos nicht zunächſt fitt- 
liche Erneuerung, fondern Schuldbefreiung wirkt, alfo Sünde gutmacht und Ungnade ab: 
twendet, und daß Jeſu Tod ald das Gemeinschaft mit Gott erjchliegende und verbürgende 
Dpfer den Wirfungsfreis der kultiſchen Opfer weit überjchreitet. Dem Wort vom Löfegeld 
liegt obne Zweifel der Gedankenkreis von Jeſ 53 zu Grunde, was ſchon aus der weit: 

55 gehenden Entiprechung der leitenden Begriffe Auroov = EN, ayri nollay = NE} DI NET 
hervorgeht. Der Grund, der Jeſu Dienen bis zum Tode diefe Wirkung giebt, wird mebr 
angedeutet als ausgeiprochen. Er kann aber im Einklang mit Jeſu fonftiger Verkündigung 
nur darin gejucht werden, daß feine Treue bis in den Tod die fittliche Bedingung erfüllt, 
unter der Gottes allezeit bereite verzeibende Gnade an den „Vielen“ wirkſam werden 

60 fann. Die jcheinbare Iſolierung diefer Stellen, die zu Bedenken gegen ihre Echtheit 
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Anlaß gegeben hat (F. Chr. Baur), verſchwindet, wenn man ſich deutlich macht, daß auch 
die ſonſtige Verkündigung Jeſu fein meſſianiſches Auftreten als den Anbruch einer Heils— 
eit 24,21; Mt 11,5f. 25ff.; 13, 16f. und die Bürgſchaft einer nahen göttlichen 
Rettungsthat Mt 5, 4ff.; 16, 27f.; Le 18, 7f. bezeichnet. Dieſe rettende Erweiſung der 
göttlichen Liebe, die mit feinem Wirken begonnen bat, erreicht ihre vollendende Spige in ; 
dem neuen Bund, den fein Tod befiegel. Am wenigſten darf man aus dem Gleichnis 
vom verlorenen Sohn Le 15 die Entbebrlichkeit einer Sühne folgern. Es fpridht nur von 
dem legten Grund der Verzeihung, der Vaterliebe Gottes, ohne den Weg ihrer gejchicht- 
lihen Wermittelung mit bejchreiben zu wollen. Und fein Israelit wußte es anders, ala 
daß Gottes Verzeihung den Beltand feiner Bundesgnade vorausfete, die hinfällig werben 10 
müſſe, wenn Gottes Heiligkeit mißachtet werde. 

Das übrige NT bezeugt übereinftimmend, daß es Vergebung der Sünde und wahr: 
bafte Gemeinfchaft mit Gott nur durch Vermittelung Chrifti für und giebt. Die einzelnen 
Lehrbegriffe unterfcheiden fich aber darin, daß Paulus diefe Heildwirfung ausfchlieglih an 
Chrifti Tod Inüpft, der aber in diefer Hinficht von der Auferftehung nicht getrennt werben 
fann Nö 4, 25, während bei Johannes Jeſu Perſon als ſolche das Heil verbürgt 1 Jo 
2,2, obne daß freilich ein bejonderes Moment feines Todes für die Heilövermittlung bei 
ibm fehlte Jo 6, 51; 12,24. Der Hebräerbrief läßt das Mittleramt Chrifti, zu dem fein 
Opfertod weſentlich gehört 9, 15 ff., erit mit feinem Eingang in das himmliſche Heiligtum 
zum Abſchluß kommen 9, 24. Darüber wie Chrifti Tod das Heil bejchafft hat, finden 
fih bei den neuteftamentlichen Schriftjtelleen im weſentlichen 5 Vorftellungen, die ſich 
freilich nicht immer beftimmt gegeneinander abgrenzen laſſen. 1. Sie folgen der Ana— 
logie des Opfers 1 Pt 1,2; Hbr. 9, 14.26; 10,10; 190 1,7; Apt 5, 12; 7,14. Dabei 
wird deſſen fündentilgende Wirkung nicht erklärt, fondern vorausgeſetzt, weshalb wir den 
betreffenden Stellen auch mejentlid nur die Ausfage des Erfolgs entnehmen können. 25 
Baulus vertwendet die Opferborftellung nur gelegentlih 1 Ko 5,7; Eph 5,2 und ohne 
fie lehrbaft zu betonen, wofern man nicht Aaornoıov Rö 3, 25 als Sühnopfer verjtebt, 
wogegen manches ſpricht. 2. Chrifti Tod wird als die Erfüllung der gefeglichen Straf: 
forderung aufgefaßt, die dem Walten der Gnade im Wege ftand. Das ift unverkennbar 
Ga 3, 13 der Fall. Man vergißt aber den Rahmen, in dem diefe Stelle ſich findet, wenn 30 
man fie zur Norm aller andern pauliniichen Erklärungen erhebt. Sie gehört einer Ar- 
gumentation gegen die fortbauernde Gültigkeit des altteftamentlichen Geſetzes für die 
Chriftengemeinde an. Und der pauliniiche Gedanke von der bloß zeitweiligen Geltung 
des Geſetzes Ga 3, 19; Rö 5,20 muß uns davon abbalten, die in Jeſu Tod befriedigte 
Geſetzesvorſchrift mit der unverbrüchlichen fittlihen Norm des göttlichen Handelns zu ss 
identifizieren. 3. Jeſu Tod ift als fittlihe That von unvergleichlicher Reinheit und Größe 
geeignet, die Sünde des Menfchengefchlehts gutzumachen und die zerrifjene Gemeinjchaft 
mit Gott tiederherzuftellen Nö 5, 19; Phi2,8; 1 Pt2,22; Hbr 7,28; Jo 10, 17. 
Dies entjpricht der altteftamentlichen Anſchauung, daß der Fortbeitand des Bundes Gottes 
mit feinem Volt durch den Gehorfam feiner treuen Knechte ermöglicht werde. Überboten 10 
wird dieje aber dadurch, daß es hier der eigene Sohn (Rö 8, 32) ift, deſſen fehllofe Voll 
fommenbheit und lüdenlofe Treue den von ihm mit Erbarmen umfaßten Sündern zu gute 
fommt. Dabei fann (tie in Mc 10, 45) der Tod als Höhepunkt des fittlihen Gehor: 
ſams mit dejjen vorausgehender Betbätigung zufammengefaßt werben; es fann aber auch 
4. der Tod Chrifti unter den befonderen Geſichtspunkt geftellt werden, daß er als williges 45 
Leiden des Schuldlofen das Verderben zum Stillftand bringt und fo die Schuldigen rettet. 
Diefe Anſchauung vom Sündetragen des Gerechten, die in Jeſ 53 ihr Vorbild hat, ift ficher 
nicht im Rechtöleben zu Haufe. Viel eher verbinden fich in ihr uralte religiöfe Vorftellungen 
von der fühnenden Kraft unfchuldigen Bluts mit jüngeren etbifchen Gedanken über die 
Kraft heiligen Leidens, Gottes Erbarmen auf fih zu ziehen und menſchliche Gewiſſen zu co 
erſchüttern. Im NT begegnet fie uns namentlih 1 Pt 2,22f.; Jo 1,29; wahrſcheinlich 
liegt fie aber au da zu Grunde, two Jeſu Tod ala Löfegeld oder Kaufpreis bezeichnet 
wird Ga 1,4; 1806,20; 7,22. 5. Noch tiefer greift ein anderer Gedanfengang, den 
namentlih Paulus ausſpricht. Chriftus ift von Gott zum Anfänger einer neuen Menſch— 
beit bejtimmt, der zweite Adam. Indem er, dem göttlichen Auftrag geborfam, von der 55 
Feindſchaft der gottwidrigen Welt den Tod erleidet und durch Gottes Macht auferwedt 
wird, zieht er die Menfchheit, die fich durch ihn beftimmen läßt, in die gleiche Erfahrung 
hinein. In diefen großen Thatjachen feines Mittleramtes ift die Umkehr der Menjchheit 
aus einem Leben wider Gott zu einem Leben für Gott nicht nur abgebildet, fondern an— 
gebahnt und gemwährleiftet. Darum ijt fein Tod ihr Tod und jeine Auferftehung ihre co 
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Verſetzung in ein neues Dafein: 2 Ko 5, 14ff.; Nö 5, 12 ff.; 6, 3—10; Ga 2, 19f. und 
in bejonderer Anwendung auf die Befeitigung des Gegenjages von Juden und SHeiben 
Epb 2, 14 ff. Das Unterjcheidende diefer Gedankenreihe gegenüber allen früheren liegt 
darın, daß fie nicht in befonderen altteftamentlichen Vorausfegungen, fondern ganz in der 

5 Anjchauung der gejchichtlihen Offenbarung und in der dhriftlichen Glaubenserfabrung 
wurzelt. Auch fie bedarf aber der Ergänzung dur den johanneifchen Gedanten, da 
der Menjchheit neues Leben nur durch den Tod und die Auferftehung defien kommen 
fonnte, der von Anfang an das Leben in ſich trug und fi) darum mit immer wachjender 
Deutlichkeit als der Bürge der Gnadengegenwart Gottes offenbaren fonnte. Diele 

10 mannigfach verjchiedenen Weifen, den Tod Chrifti auszulegen, treffen aber zulegt doch in 
einem gemeinfamen Gedanken zufammen, daß nämlich die vergebende Gnade Gottes eine 
heilige Ordnung in ſich trägt, die bald mehr äußerlich, kultiſch und gefeglich, bald mehr 
innerlich, ethiſch und religiös verjtanden wird. Immer behält fie etwas Geheimnisvolle, 
das menfchlidhe Gedanken nur annähernd enträtjeln. Am menigjten fann dies einer juri- 

15 ftifchen Deutung gelingen. Auch ſchon der Gedanke der Stellvertretung, den manche 
Stellen zweifellos an die Hand geben 2 Ko 5,15; 1 Pt 3,18 ift zu mechanifch für den 
Tausch der Liebe, um den es ſich handelt, und für den meisheitsvollen Weg Gottes, der 
freiejte Yiebesthat und erziehenden Ernſt verbindet. Eine Verfühnung aber, der dieſes 
Moment beiliger Ordnung fehlte, wäre mit dem Gottesbegriff der biblifchen Religion wie 

0 mit ihrem Urteil über die Sünde unverträglich. 
Nur Paulus verwendet für den Erfolg des fühnenden Eintretens Chrifti den zu 

fammenfafjenden Begriff der Verfühnung, zarailayı) Rö 5, 10f.; 11, 15; 2 fo 5,18—20. 
An feinen Sprachgebrauch hat fi darum auch vorzugsweife die Erörterung über den 
Sinn diejes Begriffs in der biblischen Religion angeſchloſſen. Offenbar verfteht er darunter 

35 die Einigung getrennter Parteien (1 Ko 7, 11), die Herftellung eines bleibenden Frieden: 
bundes zwifchen Gott und Menſch. Dabei wahrt er durchaus Gott die Jnitiative, indem 
er mit dem Berbum xzaraiidoosır immer Gott ald Subjekt, den Menſchen als Objelt 
verbindet. Gottes zum Verzeihen bereiter Liebeswille ift ihm Vorausſetzung, nicht erft Er- 
folg der Verföhnung. Daraus darf man aber nicht folgern, daß die letztere bei Paulus 

so in einer Umftimmung der Menfchen aufginge. Wenn er auch begreiflichertveife die auf 
zubebende —— wo er genau redet, nur dem Menſchen zuſchreibt, Nö 8, 7; Hol 
1,21, fo ift doch feine Meinung die, daß auch auf Gottes Seite ein Hindernis der Ge 
meinfchaft zu überwinden war. Darum jagt Rö 3, 25f., daß es nur unter Ermweifung 
der göttlichen Gerechtigkeit zu einer Rechtfertigung des Sünders kommen fonnte. Aber 

85 dieſe Gerechtigkeit ift auch bier nicht an feiner ge allein fondern zugleich an jener 
Gnade orientiert; nur unter diefer Bedingung fonnte der Ausgang fittlih neuſchaffendes 
Heil fein. In der Verföhnung erfcheint Gottes Liebe Rö 5, 8 in unbedingter Einheit mit 
feiner die Sünde verurteilenden Heiligkeit Nö 8, 3, deren ſchöpferiſche Macht aber nicht 
auf die bloße Wahrung der gefeglihen Ordnung eingefchräntt werden darf. In dieſer 

40 Einheit von Liebe und Ernit 3 Gottes Gnade erziebend, fittlih fördernd Tit 2,12 
aoıs nawdevovoa. Der Umfang des in Chriftus gejchlojienen Friedensbundes eritredt 
ich der göttlichen Abſicht nach auf das ganze Menſchengeſchlecht 2 Ko 5, 15. Aber nur 
die Olaubenden treten wirklih in ihn ein Nö 3,25, da er an die Zugebörigkeit zu 
Chriftus gebunden ift 2 Ko 5,21. Die Verſöhnung ift objektiv, fofern fie in Chriftus 

a geſchichtlich vollzogen ift, und bedarf doch zugleich fortgehender fubjektiver Verwirklichung 
in den Gliedern feiner Gemeinde 2 Ko 5, 20. 

4. Bon diefen bibliihen Gedanken iſt zunächſt überrafchend wenig im Bewußtſein 
der älteften Kirche lebendig geblieben, ſoweit ſich diefes in der Litteratur fpiegelt. Bejon: 
ders im Morgenland tritt für lange Zeit der bejtimmte Gedanke der Verſöhnung binter 

50 den allgemeineren der Erlöjung zurüd. Dies ift unverkennbar darin begründet, daß man 
in der Sünde mehr die Verderbensmadht als die Schuld erkennt und würdigt. Jeſus 
ift darum auch nicht fo fehr der Befreier von Schuld als der MWiederberfteller des von 
ber Sünde angerichteten Schadens. Seine Heilsbedeutung liegt mehr in feiner Menid 
werbung und Yehrwirkjamfeit als in feinem Kreuzestod. Yuftin läßt fich zwar durd Ga 

55 3, 13 daran erinnern, daß Chriftus den Fluch aller auf fich genommen babe (Dial. e. 
Tryph. 95); aber er weiß diefem Gedanken feine betonte Stellung in feiner Gefamt- 
anjchauung zu geben. Tieferen Einfluß üben die paulinifchen Gedanken auf JIrenäus. 
Bei ihm wird die Parallele von Adam und Chriftus wieder lebendig; beide find Ber: 
treter der gefamten Menjchheit und bejtimmen im entgegengefegter Meife ihre Art und 

6 ihr Los. Chriſtus bildet in feiner Perfon einen neuen beiligen Anfang der Menſchheit, 
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er macht durch feine SFeitigkeit in der Verfuhung den Ungehorfam Adams wieder gut 
und eröffnet jo der abgeirrten Menjchheit aufs neue den Weg zur Vereinigung mit Gott 
und zu unvergänglichem Leben. Aber es ift ſchwer zu jagen, mie fich in dieſer Nelapi- 
tulation phyſiſche Regeneration und Wandlung des religiöfen Verhältniſſes zu Gott zus 
einander verhalten. Die fpätere griechifche Theologie hat jie weſentlich als böberen Natur: 5 
borgang verjtanden, der in der Menjchwerbung zum entjcheidenden Vollzug fommt. Die 
Gegenwart des Logos in der Menſchheit verzehrt alles Schledte und jhüßt vor dem 
Verderben (Gregor von Nyfia, Eyrill von Alerandrien).. Dabei hatte man aber doch das 
Bedürfnis, für die auffallende Thatjache des Kreuzestodes, die in diefer Erlöfungslehre 
fo wenig Licht empfing, eine Erklärung zu geben. Sie fand man lange Zeit darin, daß 10 
man ihn als Befriedigung eines Anſpruchs des Teufeld deutete. Marcion hatte zuerſt ge 
meint, der Gott der Güte habe die Freilafjung der fündigen Menſchen von dem Demiurgen, 
dem Vertreter der harten Rechtsordnung, nur durch dieſes Zugeftändnis an jein Gefet 
erlangen fünnen. In diefer Anschauung fonnte darum etwas Beſtechendes liegen, weil 
fie der Erinnerung entſprach, daß Jeſu Tod von den gefeglihen Phariſäern ausging; fie 
enthielt überdies, wenn auch in unflarer und widerfpruchsvoller Weife, die Ahnung, in 
Jeſu Tod habe eine Auseinanderfegung mit einer von der Gnade zu unterjcheidenden 
Ordnung ftattgefunden. Daraus erflärt ſich das Bejtreben, jie unter möglichiter Tilgung 
ihres dualiftiihen Hintergrunds auf den Boden der Kirche zu verpflanzen. Irenäus thut 
dies, indem er ein eigentliches Hecht des Teufeld auf die Menfcpen ablehnt, vielmehr in 20 
Gottes Rüdfichtnahme aud auf diefen fchlecht begründeten Anſpruch eine befondere Billig: 
feit fiebt (adv. haer. V, 1, 1) und aus Jeſu paffiver Hingabe an die Gewalt der apo- 
stasia einen aktiven Kampf gegen fie madıt (V,21, 3). Origenes ift ihm darin gefolgt ; 
Spätere wie Gregor von Nyſſa haben daraus einen Betrug des Teufeld gemacht, der N 
außer ftande ſah, den fündlofen Gottesfohn feitzubalten. Das fittlih Anſtößige fucht er 26 
dadurch zu befeitigen, daß er in diefem göttlichen Betrug die gerechte Vergeltung für den 
teuflifchen Betrug fieht, durch den die Menſchen um ihre Seligkeit gelommen waren. 

Auch im Abendland verjhmähte man diefe eigentümliche Lehre nicht; felbit Auguftin 
bat fie in mannigfadhen Formen ausgeführt (vgl. Scheel S. 298 ff.) und noch Anjelm 
muß ſich den Weg zur Entwidelung feiner eigenen Gedanken bahnen, indem er ihre Un: 30 
möglichleit darlegt. Eine firhlid anerkannte Theorie über den Sinn des Leidens Chrifti 
giebt es für die erflen chriſtlichen Jahrhunderte nit. Gregor von Nazianz fpricht dies 
direft aus, indem er fagt, man fünne in der Deutung desjelben ohne Gefahr irren 
(Orat. 33). Es finden fi) wohl Anſätze zu einer Theorie, ohne daß dieſe jedoch fon: 
ſequent und einheitlih durchgeführt würden. So verwendet Origenes den Upferbegriff, 35 
obne ihn freilich näher zu ken: Tertullian und Cyprian entwickeln im Anſchluß an 
die Anſchauung von der Buße juriftiiche Gedanken. Wie gewiſſe freiwillige Leiſtungen 
für ſich angejehen Verdienfte find, gegenüber begangenen Verfehlungen aber zu Satis— 
fattionen werben, jo bat auch Chriſti Tod die Kraft, Gott für die Sünde der Menjchheit 
—— Ambroſius und Hilarius folgen dieſer Spur, indem ſie in Chriſti Tod ein 40 
u Gunjten der Menichen und in Erfüllung einer göttlihen Forderung übernommenes 
eiwilliges Strafleiden jehen. 

Wie mannigfach die Gedankengänge ſich kreuzen, zeigt die intereffante altkirchliche 
Barallele zu Anjelms Cur Deus homo, die Schrift des Athanafius /lsoi dvardum- 
anoews Aöyov. Ihre Hauptgedanten find folgende: Nachdem durch die Sünde der Tod #5 
eine rechtmäßige Herrichaft über die Menfchheit erlangt bat, giebt es nur dadurch eine 
Ausgleihung der göttlihen Wahrhaftigleit, welche die Anerkennung diefes Rechtszuſtands 
fordert, und feiner Ehre, welche die Vereitelung feines Schöpfungsplans nicht zugeben 
fann, daß der Tod feine Herrichaft an dem Menjchenleib des Logos auswirkt. Diefer 
bat vermöge des ibm einwohnenden Logos foldhen Wert, daß er als Auroov, zaraklnkor, wo 
dvua für alle gelten fann. Damit ift die Schuld aller bezahlt, der Fluch durch den 
Fluchtod des Kreuzes getilgt, der Tod ausgelöſcht. Auf den Tod des Erlöfers folgt not: 
wendig feine Auferjtehung, denn der Leib, in welchem das Wort Wohnung gemacht hatte, 
fonnte weder verweſen, noch durfte er im Grabe bleiben. Er follte vielmehr dazu dienen, 
die Gnade der Unfterblichkeit zu offenbaren. Dieſe Neflerionen fommen dem Gedanken 55 
der Verföhnung nahe und se erreichen fie ihn nicht ganz, da auch bier nicht auf bie 
Schuld der Nahdrud fällt. Nicht der Heiligkeit Gottes, fondern dem Rechtsanſpruch des 
Todes gejchieht durch das Kreuz Genüge. So viel darum auch von der Zweckmäßigkeit 
des Todes Jeſu und feiner einzelnen Umſtände die Rede iſt, im ftrengjten etbifchen Sinn 
notwendig ijt diefer Weg doch nicht. Athanafius kann auch von der Erlöfung durch go 

- 6 
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Chrifti Lehrwirkſamkeit oder durch die metaphyſiſche Neufchöpfung der Menjchheit reden, 
ohne daß in diefen Gedantengängen der Kreuzestod eine notwendige Stelle hätte. Auch 
er ftebt auf dem Boden der herkömmlichen Erlöfungslehre, die auch für feine chriſtologi— 
chen Gedanken maßgebend ift; die biblische Fdee der Verſöhnung bat er nur gejtreift. 

6 Auch Auguſtins Gedantenarbeit ift für die Verfühnungslehre nicht fo fürdernd ge— 
weſen, wie man, aus feiner Betonung des Gegenfages von Sünde und Gnade folgernd, 
ervarten möchte. Er bat zwar die Sünde insbefondere im Rahmen der Bußlehre als 
Beleidigung Gottes gewürdigt und nicht felten dem Sculdgefühl wie dem Friedens: 
verlangen des Menſchenherzens tiefen Ausdrud verliehen. Man kann aud aus jeinen 

10 Außerungen eine Reihe mweiterführender Gefichtspunfte zufammenftellen, die auf eine etbi- 
fche Heilslehre, wenn ſchon mit ftark juriftiihem Einfchlag hindeuten. (Dies thut namentlich 
Gottihid in ZTHR 1901). Gottes Liebe ift Grund des Verſöhnungswerks und braucht 
nicht erft durch eine fühnende Leiftung hervorgerufen zu werden (in Joann. ev. 110, 6). 
Chriftus ift Mittler vermöge feiner menſchlichen Natur (Conf. X, 43). Als fündlofer 

15 Menjch bringt er das fühnende Opfer feines Todes, er bezahlt die Schuld, duldet ftell- 
bertretend die Strafe und befreit uns dadurd von Strafe und Schuld (Serm. 171, 3). 
Er ergänzt diefe Leiftung durch feinen aktiven Gehorfam und erſetzt Damit unferen Mangel 
(Contra Faust. 19, 7). In all dem ift er das Haupt der Gemeinde, für die er handelt 
und leidet. Aber neben diefen an die fpätere Verjöhnungslehre Anjelms und der Refor— 

20 matoren anklingenden Elementen ſtehen ganz andere, die fie verdunfeln und durchkreuzen. 
Eine ftrenge Durchführung der Beziehung des Todes Chrifti auf Gottes fittlihe Ordnung 
hindert ſchon die von Auguftin feftgehaltene Vorftellung, daß diefer Tod ein Löfegeld an 
den Teufel ift (de trin. XIII, 15, 19). Er bezieht Gottes Zorn nicht auf die Schuld, 
fondern nur auf die Strafe der Sünde (Enchir. 33, 10). Er grenzt Chrifti aktiven 

25 Gehorfam nicht gegen den Gedanken des Vorbilds ab. Er nimmt weiterhin auch die 
griechifche Anſchauung auf, wonach ſchon die Menfchwerbung erlöfend ift, was die Be- 
deutung der gejchichtlichen Leiftung Chrifti mindeftens einfchräntt. Und ſchließlich ſchwächt 
er das Gewicht der Verfühnung überhaupt dadurch ab, daß er in der Gündenvergebung 
nur die Vorbereitung und den Anfang des Heils ſieht, während erft die Mitteilung der 

so Liebe recht mit Gott vereinigt (de fide et symb. 9, 19: non reconciliamur nisi 
per dileetionem). So ift der Theologe Auguftin trog mancher fruchtbaren Anſätze doch 
der metaphyſiſchen und eubämoniftifchen SHeilslehre der Griechen näher geblieben, als 
manche feiner perfönlichen Zeugnifje erwarten laſſen (vgl. namentlih das Buch von Scheel 
und defjen Abhandlung ThStK 1904). 

35 5. Mit Anjelm von Canterbury beginnt nicht nur ein neuer Abfchnitt in der Ge 
fchichte der Verföhnungslehre, er ift überhaupt der erſte, der fie in ftrengem Zufammen- 
bang entwidelt. Minderwertige Theorien wie die bon einem Xöfegeld, das dem Teufel 
bezahlt worden wäre, hat er endgiltig befeitigt. Die Abficht feiner Schrift Cur Deus 
homo ift, nicht bloß bie Angemeftenbeit, fondern die ftrenge Notwendigkeit der Menjch- 

0 werdung aus ihrem med, dem Tod des Gottmenjchen darzuthun. Er übernimmt Die 
Zmei-Naturenlehre, aber er löft fie aus dem Zufammenbang mit der metaphyſiſchen Heils- 
lehre, in dem fie urfprünglich fteht, heraus, indem er den Tod als den Höhepunkt des 
Heilswerks, die Menſchwerdung als ihre bloße VBorausfegung behandelt. Fa er ifoliert 
den Tod Chrifti auch gegenüber der vorausgehenden Wirkſamkeit feines Lebens, indem er 

45 diefe als pflichtmäßig, den Tod als freiwillig und außerhalb der göttlichen Forderung 
liegend bezeichnet. Damit jchafft er fich die‘ Vöglichteit, ihm einen fchlechthin einzigartigen 
und unvergleichlichen Wert zuzufchreiben, den nichts in der Welt jonjt haben kann. Wes- 
balb eine ſolche Leiftung Änakir war, ergiebt fih aus der Auffafjung der Sünde und 
des NVerhältnifjes Gottes zu ihr. Die Sünde ift Verfagung des Gott geichuldeten Dienftes 

so und — auf die Willensrichtung gefehen — Verlegung feiner Ehre. Im letzteren Mo- 
ment wurzelt vornehmlich ihre Schuld (1, 11). Soll fie aufgehoben werben, jo genügt 
nicht die Erftattung des Gefchuldeten, es muß dazu als Erſatz für die Kränkung eine 
satisfactio fommen, die der Beleidigte feſtſetzt. Nun jcheint je dem Belieben des Ge: 
fränkten ein Spielraum zu bleiben, der audy den gänzlichen Verzicht auf die satisfactio 

55 denkbar macht. Allen für Gott ift ein folcher Verzicht ausgefchloffen. Würde Gott — * 
Genugthuung verzeihen, ſo wäre die Ordnung ſeiner Welt geſtört und die Ungerechtigkeit 
empfinge einen Freibrief. Es bleibt nur die Alternative: satisfactio aut poena (I, 12. 
15). Damit ftebt die Notwendigkeit der satisfactio feit, wenn die poena, d. b. die Ver: 
dammnis des Menjchengefchlechts abgewendet werden fol. Nun gilt es, ihre Höhe zu 

60 beftimmen. Diefe bemift fich nach der mensura peccati. Menfchliche Leiftungen tie 
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Reue, Entjagung, Geborfam, Werke der Barmherzigkeit fünnen ſchon darum nicht in Be: 
tracht kommen, weil fie ohnehin gefordert find, aljo feine gutmachende Kraft für Unter: 
lafjungen und Verfehlungen haben fünnen. Es fann aber überhaupt nur eine satisfactio 
genügen, die größer ijt als die ganze Welt. So gewichtig ift die Sünde (Nondum 
considerasti, quanti ponderis sit peceatum I, 21). Nun tmwill aber Gott verzeihen ; 
fonft würde er den Zweck aufgeben, zu dem er die Menſchen gefchaffen hat, und dies 
ftritte gleichfalls wider feine Ehre. Damit ift eine satisfactio gefordert, die größer iſt 
als alles, was außer Gott eriftiert und die doch von der Menjchbeit ausgehen muß, die 
den Erſatz jchuldet. Diejer Bedingung kann nur der Gottmenſch entfprechen (II, 6). Die 
Gabe, die er bringt, muß er felbjt fein, aber er muß fie auf eine Weiſe darbringen, die 
von feiner Pflicht nicht umfaßt wird. Nun iſt er wie alle vernünftige Kreatur Gott den 
Gehorſam feines Lebens fhuldig; den Tod dagegen jchuldet er als der Sündloſe nicht 
(II, 105). Nur in der freiwilligen LZebenshingabe des Gottmenjhen kann darum die 
verlangte satisfactio gefunden werden. Die unvergleichlihe Schwere der Sünde derer, 
die ihn töten, offenbart den unvergleichlichen Wert diefes Lebens. In feiner Hingabe 
liegt ein Verdienſt von einzigartiger Größe, das Gott nicht unbelohnt laſſen kann (II, 19). 
Der Sohn kann freilich für fich felbit feine Belohnung empfangen, da er alle Güter be- 
figt und feines Nachlaſſes bedarf; aber wenn er bittet, fie den Menjchen zumenden zu 
dürfen, die er unvermögend fieht, fich ſelbſt zu befreien, jo wird ihm das der Vater nicht 
abichlagen. Empfänger diejes Gejchents können freilich nur diejenigen fein, die Jeſu Bor: so 
bild nachfolgen, ihre Sünde befennen und ſich beſſern (II, 19 vgl. 16). So erweiſt fich 
uns der Tod des Gottmenjchen als die einzig mögliche aber auch für die Sünden der 
gefamten Menjchheit überſchwänglich zureichende Satisfaktion und wir jehen in dieſem 
Verfahren der Heilsitiftung den vollen Einklang der Barmberzigfeit Gottes mit jeiner 
Gerechtigkeit (IL, 20). Neben dem bier verfolgten Gedankenzug ſpielt auch die macht: . 
volle Überwindung des Teufels eine nebenfächliche, mehr epifodische Rolle (I,22. II, 19). 

H. Cremer glaubte dieſe Anjelmjche Satisfaktionstheorie nur vom Boden germanifcher 
Rechtsanſchauung aus erklären zu fünnen. Harnad, Loofs, Gottichid u. a. haben auf die kirch— 
liche Bußlehre als ihr Fundament verwieſen. Daß bier eine, vielleicht die entjcheidende An— 
fnüpfung liegt, iſt unbeftreitbar; ob fie aber allein ausreicht, ift doch fraglich. Die Art, wie z, 
Anſelm die Satisfaktion von dem Urteil des Gefränften abhängig macht, nad) dejjen Stellung 
bemißt und auf die Sippe des fie Zeiftenden bejchränft, fcheint doch auf germanijche Rechts: 
getwohnbeiten zurüdzumeifen. Wie man indefjen über die Herkunft der Theorie urteilen mag, 
deutlich ift, daß Anſelm in Chrijti Tod nicht den Vollzug einer Strafe ſieht; diefe kommt 
vielmehr in Megfall, indem ein freiwilliger Erjag für Schaden und Kränkung angeboten 5- 
und angenommen wird. Als folder Erjat kann nur eine Leiftung gelten, die an fi 
meritum iſt, fofern fie von dem Leiftenden nicht gefordert werden kann. Auf die auf: 
zuhebende Verfehlung bezogen wird fie zur satisfactio (vgl. H. Schuls, ThStK 1894, 
205 ff.; Gottihid, ZKG XXI, 389 f.; J. Leipoldt, THStK 1904, 300 Ff.). Chrifti Tod 
it demnach zwar eine ftellvertretende Leitung, aber lein Strafleiden. Warum jedoch der 
Wert diejes Lebens für Gott gerade durch feine Hingabe in den Tod zur Geltung fommt, 
wird nicht ausdrüdlich begründet. Hier ſchwebt dem Berfafler wohl der Gedanke vor, 
daß der Verzicht auf irdiſche Güter immer edler und verdienitlicher iſt als ihr Gebrauch, 
ein Gedanke, den er auch jtillfchweigend mit dem Opfer in Verbindung gebracht haben 
mag (vgl. II, 18 die Barallele mit der Berdienjtlichfeit der Virginität). Sur wenn man ;, 
annimmt, daß durch folche beroifche Entjagung immer Gott geehrt wird, entſteht ein 
Zwedzujammenbang zwiſchen diefer That und der Ehre Gottes. Ye ausjchlieglicher nun 
aber Anjelm einen einzigen Gefichtspunft verfolgt, die Zweckmäßigkeit des freiwilligen 
und verdienftlihen Todes Chrijti zur Herjtellung der verlegten Ehre Gottes, deito mehr 
Gewicht fällt darauf, ob er den Grundgedanken der chrijtlihen Religion entipricht. Das zu 
iſt nach nur einer Seite der Fall, jofern die Sünde ernftlih als Schuld gewürdigt wird. 
Dagegen bleibt fein Gedanke von Gott wie von Chrifti Werk und dejjen Wirkung hinter 
den maßgebenden Gedanken des NT zurüd. Gott erfcheint in dem Vorgang der Ver: 
föhnung direft nur auf die Wahrung feiner Ehre bedacht. Darin liegt eine Beräußer: 
lihung des bibliichen Begriffs feiner Heiligkeit und eine Zurüditellung der göttlichen Liebe. z3 
Paulus ſieht diefe in Chrifti Heilswerf unmittelbar wirkſam, während fie bei Anfelm nur 
das verborgene, erſt durch Reflerion zu ermittelnde Agens des Heilswerks it, ja gleichjam 
bis zu deſſen Vollendung juspendiert bleibt. Die Trennung, die Anjelm zwiſchen dem 
Wert des Todes Chrifti und dem Gehalt feines Lebens vornimmt, kann ſich zwar auf 
Paulus einigermaßen jtügen, entjpridht aber keineswegs dem Ganzen der neuteitament: „,, 

Real:Encyflopäbie für Theologie und Kirche. 3. A. XX. 36 
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lichen Anſchauung und der Geſichtspunkt des asketiſchen Verdienſtes läßt auch nicht einmal 
den ethiſchen Gehalt dieſes Todes ſelbſt, die in ihm bewährte Feindesliebe, zur Geltung 
kommen. Am allerwenigſten aber macht Anſelm den Verſuch, aus der Heilsthat Jeſu 
neben ihrer Bedeutung fuͤr die Herſtellung der göttlichen Ehre eine tiefergreifende Wirkung 

5 auf das Verhalten der Menſchheit abzuleiten. Er erwartet zwar, daß die Menſchen ſich 
an Jeſu Verhalten ein Vorbild nehmen und ſich befjern werden; allein, auch wenn man 
zugeben wollte, daß eine fo einzigartig bedingte Leiftung mie feine satisfactio überhaupt 
nachgeahmt werden fann, jo verfäumt er doch ganz den pſychologiſchen Antrieb zu dieſer 

"Sinnesänderung aufzuzeigen. Diefe ethiſche Unfruchtbarkeit ift, praktisch angejeben, viel- 
10 leicht der fchlimmfte Mangel der Theorie. Daß Anſelm gelegentlich in feinen Orationes 

auch den Gefichtspunft des ftellvertretenden Strafleidend aufnimmt (vgl. Bob I ©. 569 
und Gottihid ZIThR 1901, S. 186 Anm. 1), jol nicht unerwähnt bleiben. 

ALS direkter Antipode Anjelms pflegt Abälard zu gelten. Das ift auch infofern 
richtig, ald er den Tod Chrifti vor allem unter den Seficptepuntt der höchſten Liebes 

15 offenbarung ftellt, die uns zur Gegenliebe erweckt und damit die Sünde vertreibt. Damit 
bringt er den bei Anjelm zurüdgedrängten religiöfen Grundgedanken der chriftlichen Heilz- 
lehre wieder zu fräftiger Geltung. Allein darüber darf nicht vergeſſen werben, daß er 
Chriftus nicht bloß eine Wirkung auf ung, fondern auch eine Leiftung für uns an Gott 
uſchreibt. Chriftus erfüllt durch die Liebe, die er übt, das Geſetz Gottes in volllommener 

20 Weife, er ergänzt damit unfern Mangel und fann vor Gott unfer Fürfprecher fein. Lenkt 
ichon diefer Gedankengang in die gewohnten auguftinifchen Bahnen zurüd, jo it dies 
noch mehr der Fall, wenn Abälard von Chriltus jagt, daß er bie Strafe der Sünde un: 
ſchuldig und freiwillig getragen, damit unfere Strafe in Wegfall gebraht und uns den 
Himmel geöffnet habe (vgl. Gottihid, ZKG XXII, 400—429). Was von Eigentümliden 

25 bei Abälard übrig bleibt, ift demnad nur, daß er den Ton auf die göttliche Liebesoffen: 
barung legt und daß er darüber die auf Gutmachung der Sünde zielende Gedantenreibe, 
die er keineswegs ausschließen will, gelegentlich faft vergeflen fann. Eine andere Differenz 
von Anjelm, die Ausdehnung der Heilöbedeutung Chriſti auf fein geſamtes Leben, teilt 
Abälard mit feinem Gegner Bernhard von Clairvaur. Von legterem ſtammt das jpäter 

so oft wiederholte Wort, daß Chrifti Leben eine actio passiva, fein Tod eine passio activa 
gewejen ſei (Sermo de pass. Dom. MSL CLXXXIII, 268?.). 

Die weitere Gejchichte der Verfühnungslehre in der mittelalterlichen Theologie bedarf 
faum einer eingehenden Darftellung, fie ift im weſentlichen Rückkehr zu den unbeitimm- 
teren und loje verbundenen auguftinifchen Vorftellungen. Der von Anfelm ausgejchlofiene 

35 Gefichtspunft der Strafübernahme wird feit Petrus Lombardus wieder ein ftehendes Ele 
ment der Lehre. Aber Gottſchick dürfte darin Hecht haben, daß die mittelalterlichen Theo: 
logen darunter nicht eine Rechtsjtrafe im jtrengen Sinn, fondern eine diefe abwendende 
peinliche Leiftung ähnlich den in der Buße übernommenen verſtehen (vgl. Bernb. v. Claiw. 
MSL CLXXXIII, 389: Mihi incumbit sustinere poenam, poenitentiam agere 

pro homine quem creavi. Thom. Aquin. in sent. 3, 20, qu. 1, a. 3; Xoofe, 
560). Thomas von Aquino bringt diefe Gedanken in eine Art von Syſtem. Neben 
dem beherrichenden Gefichtspunftt des meritum für das Leiden Chrifti nimmt er ben 
(bei Petr. Yomb. fehlenden) Begriff der satisfactio wieder auf. Er verfteht ibn in dem 
allgemeinen Sinn einer freiwilligen Leiftung, welche die Sünden der Menſchheit auftwiegt, 

5 und begründet diejen Wert des Todes Chrifti mit der Würde des Gottmenfchen, der 
Größe feiner Liebe und dem Umfang und Grad der von ihm erduldeten Schmerzen. Da: 
neben befagen die Begriffe des Opfers und des Löfegelds nichts fpezifiih Neues. Eine 
deutliche Unterfcheidung der Verföhnung als der Wandlung des perjönlichen Verhältniſſes 
zu Gott und der Erlöfung von Sündenmacht und Sünbdenftrafe dürfen wir bei Thomas 

so nicht erwarten, am wenigſten die Voranftellung und Überordnung der erfteren. Als erite 
Frucht der Paſſion nennt er zwar die Sündenvergebung, aber dieſe ift ihm an bie Er: 
weckung der Liebe gelnüpft und darum felbft ſchon eine habituelle Veränderung des Sün- 
ders, während die Verſöhnung mit Gott erjt an die vierte Stelle zu ftehen kommt. Die 
Wirkung der Genugthuung Chrifti für die gefamte Menjchheit begründet Thomas auf 

5 die Stellung Chriſti als ihres Hauptes, das mit feinen Gliedern eine persona mystica 
bildet (Summa III, qu. 48). 

Hatte ſchon Thomas für diefen Weg der Heilsftiftung nicht mehr die Notwendigleit 
behauptet, die Anfelm zu erweiſen verfucht hatte, ſondern fich mit feiner Angemefjenbeit 
begnügt, jo gebt Duns Scotus auf dieſer Bahn mweiter. Er erllärt die Sünde, deren 

60 Unendlichkeit Thomas noch bedingungsmweife gelten ließ, für endlich, folgert aus dem 
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auguſtiniſchen Satz, daß der Gottmenſch nach ſeiner menſchlichen Natur Mittler iſt, die 
Endlichkeit auch ſeines Verdienſtes und läßt deſſen Annahme von ſeiten Gottes nicht 
auf einer feſten Norm, ſondern auf deſſen freier Schätzung beruhen. Was ſomit von der 
Verſöhnungslehre übrig bleibt, iſt die Vorſtellung von einer verdienſtlichen, ſündentilgen— 
den Leiſtung Chriſti, die von der Kirche gelehrt wird, deren innerer Grund aber der 5 
Vernunft unerfennbar bleibt und deren Wirklichkeit nur indireft aus der Befähigung zu 
Akten des neuen Lebens feitgeftellt werden fann. Damit war der hohe Anſpruch Anfelms, 
die Rationalität des Dogmas nachzuweiſen, gründlich aufgegeben, aber e8 war auch, und 
das ift die erfreulichere Kebrfeite, für eine von Vorurteilen freie Verſenkung in die That: 
jache des Kreuzes Chrifti Naum geſchafft. Eine ſolche hatte die Myſtik immer geübt, ı0 
ohne darum freilich die gefehichtliche Heilsthat in ihrem die Gnade verbürgenden Werte 
voll zu erfaffen. 

6. Das neue Heilöverjtändnis der Reformatoren geht nicht von der Frage nach der 
objektiven Heilsbegründung, fondern nad feiner fubjektiven Verwirklichung aus. Daß 
man das Heil nur im Glauben, in diefem aber das volle Heil empfängt, ift ihre Grund: 
tbefe. Daß von hier aus auch eine neue Auffaflung der Gelöfung und Berjöhnung 
jelbft gefordert war, trat erſt allmählich ins Bewußtſein. Darum erjcheint auch in den 
Belenntnifjen die Verfühnung meift nur im Zufammenhang der Rechtfertigungslehre. In 
zwei Punkten mußten freilih von Anfang an die Konjequenzen der Rechtfertigungslehre 
bervortreten. Die Ausjchließlichkeit der Mittlerfchaft Chrifti und ihre das ganze Leben 20 
des Chriften umfafjende Bedeutung mußte in ein helleres Licht treten, wenn es fein 
menschliches Verdienen des Heild gab, und es auch für die Geltung des Gerechtfertigten 
vor Gott allezeit auf den Glauben allein anfam. Und fodann forderte der Nachdruck, 
den jeßt die Sündenvergebung als Zuwendung der göttlichen Gnabengefinnung (gratia 
— favor Dei) gewann, eine flarere Unterfcheidung zwiichen dem Erlaß der Schuld und 26 
der inneren Umwandlung, die aus der Gottesfindfchaft und dem Geiftesbefig folgte. Jetzt 
erft wird darum entichieden die Berfühnung der führende Begriff, der die Spite des Er: 
löſungswerks bezeichnet. 

Euthers Auffaffung der Verföhnung ift vor allem durch feine ernfte Würdigung der 
Sünde beftimmt. Dieje ift in ihrem tiefiten Weſen Haß und Mißtrauen gegen Gott. so 
Sie richtet fi aljo in ihrer Epite gegen ihn und madt vor ihm ſchuldig. Sünden: 
vergebung ift darum das große, in feinen Konjequenzen alles umfafjende Gut, das wir 
Christus verdanken. Darüber, mie fich die Gewißheit unferer Verſöhnung an Chriftus 
fnüpft, trägt Luther mannigfache Gedanken vor, ohne um ihre WVermittelung und Aus: 
gleihung allzufehr bejorgt zu fein, wenn ſie nur in ihrem Ergebnis: Chriſtus der Mittler 35 
aller Gnade zufammentreffen. Manche Stellen lauten fo, als wäre Gotte8 Gnade der 
von Ewigkeit ber für ung bereitliegende Schaß, den Chriftus nur zu erfchliegen und aus: 
zuteilen brauchte (EN 18, 312ff.; 50, 76f. 89f. op. exeg. 26, 459). Gottes Mejen 
wird fo ganz mit der Liebe identifiziert, daß neben ihr der Zorn feinen Raum zu haben 
jcheint, ſondern zu einer bloß menfchlichen Vorſtellung berabfintt (WA 14, 448; EA so 
18, 317f.; op. exeg. 5, 179). Allein wo Luther die Hindernifje erwägt, die Ddiefer 
Gewißheit der Gnade entgegenstehen, da fpricht er doch regelmäßig und mit großem Nach— 
drud davon, daß Chriftus allein uns die Vergebung erwerben, und von Gottes Zorn 
und Strafe, von Geriht und Tod befreien konnte. Dabei fann er bei dem allgemeinen 
Gedanken jtehen bleiben, daß Chrifti ſündloſe Gerechtigkeit, fein Gott mwohlgefälliges Ver: 45 
balten uns zu gut gerechnet werde (Ga 2, 164; op. lat. var. arg. 4, 130. 5, 497f.). Aber 
viel öfter gründet er die Heilsgewißheit auf die Thatſache, dat Chriftus in feinem Leiden 
unjere Sünde auf fih genommen (EA 50, 179), die Strafe erduldet, den Zorn des 
Vaters getragen und verföhnt hat (EA 7, 310ff.; 12, 44ff. 188. 453). Dabei bleibt 
Chriſtus für fich felbit nicht bloß justus, fondern auch beatus; aber feinem Gefühl ift so 
diefer Befi entzogen (WA 5, 602. 611f). Diefes Nebeneinander von Gerechtigkeit und 
Strafe, Wohlgerallen und Fluch zu denfen, erleichtert Luther ſich — ähnlih wie Paulus 
— dadurch, daß er das Strafe fordernde a, nicht al3 den eigentlichen, vollen und 
endgiltigen Willen Gottes verfteht. Dadurch bleibt Naum für die hinter dem Gericht 
ſtehende Liebe, deren Abfichten auch das opus alienum des Gejeges dienen muß (EN 55 
op. exeg. 5, 179). a Luther kann audy geradezu das Geſetz als eine Gott gegenüber 
jelbftitändige Größe daritellen, die fih am Chriftus, ihrem Herrn, vergreift und damit 
ihr Recht an ihn und die Gläubigen verliert (Ga 2, 152). Der berrfchende Gedanke ift 
aber doch der, daß Chriftus durch fein Eintreten für uns die Forderung Gottes an ung 
befriedigt. Luther liebt das Wort satisfactio nicht, weil es einer von ihm als falſch so 
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erkannten Bußlehre angehört (NE 11, 307); aber er behält es doch bei, weil es die un: 
zweifelhafte Befriedigung der göttlichen Forderung ausdrüdt. Diefe Genugthuung ift jo 
überreih, daß fie alle Ergänzung durch menſchliche Satisfaktionen ausſchließt (EA 11, 
306f. 317. 324). Kommt in der eben verfolgten Gedankenreibe der Mittler nach feinem 

5 Unterfchied von Gott in Betracht, fo ſchaut ihn Luther in feinem Heilswerk auch gerne 
mit ihm zufammen, indem er ihn als den Kämpfer und Helden darjtellt, der alle Feinde 
unjeres Heils, Sünde, Tod, Hölle und Teufel überwindet und in feiner Auferſtehung 
über fie triumphiert (EA 45, 315); ja diefe Betrachtung kann er geradezu ald die höbere 
und genügendere bezeichnen (EA 11, 324). Hier fommt zum Ausdrud, daß Gott nid! 

ı0 ſowohl der Empfänger der Leitung Chrifti ift, fondern ihr Veranftalter und Stifter. 
Bringt man dieje Anſchauung von der Verfühnung auf einen kurzen Ausdrud, jo kann 
man jagen: Luther ordnet Gottes Liebe feiner Gerechtigkeit über, er befaßt Chrifti Wirken 
und Leiden unter ben ethiſchen Gefichtspunft des Gehorſams und der Yiebesübung. Er 
verfteht das Leiden im Unterfchied von Anſelm als wirkliche Übernahme der Strafe und 

5 diefe gehört ihm zur vollgiltigen Form der Verſöhnung, aber fie ift dody nur ein Moment 
in diefer Weranftaltung der göttlichen Liebe. 

Die erite fuftematifche Ausführung der Verfühnungslehre auf protejtantiihem Boden 
enthält die Institutio Calvins. Sie wendet zuerft das von Eufebius (KG 1,3) ange 
deutete Schema des dreifachen Amts auf das Werk Chrifti an, ohne doch in der Einzel 

> ausführung davon maßgebenden Gebrauh zu machen. Inhaltlich ift an Galvins Dar: 
ftellung bemerkenswert, daß er jeden Gedanfen an eine Umftimmung Gottes vom Zorn 
zur Gnade fernbält, der ja auch jchon durch feine Faflung der Prädeftination ausgeſchloſſen 
wird. Gottes Liebe ift nicht Erfolg, fondern Grund der Verföhnung. Chriſti geichicht- 
liches Werk hat feine Bedeutung darin, daß es ein Hindernis für die Ermweifung der 

25 göttlichen Liebe befeitigt. Es beſteht in feinem Gehorfam überhaupt, doch jo, daß feinem 
freiwilligen Yeiden und Sterben, in dem fich jener vollendet, eine befondere Heilsbedeutung 
zufommt. Sein Tod erweift ſich durch die befonderen Umftände, unter denen er erfolgt 
(die gerichtliche Verurteilung des Unfchuldigen, das Fluchholz des Kreuzes u. a.) als ein 
Tragen der Strafe und des Fluchs unferer Sünde. Er iſt darum die satisfactio, Die 

39 wir der richterlichen Gerechtigfeit Gottes ſchulden. Dazu kommt die innerliche Gerichts— 
erfahrung, die der Huf der Verlafjenheit bezeugt und auf die Calvin aud den des- 

.census ad inferos deutet. Gleichwohl ift Chriftus nicht Gegenftand eines ihm gelten: 
den wirklichen Zornes geweſen; er bat nur omnia irati et punientis Dei signa 
erfahren (II, 16, 11); fein Dulden ift darum ein Leiden um fremder Sünde willen, 

nicht Zornesitrafe im vollen Sinn. Die Frucht des Todes Chrifti ift unfere Losſprechung 
vom Fluch, die Befreiung von Tod und Sündenmacht. Die Auferftehung macht den Heiläwert 
feines Todes erkennbar und ergänzt ihn durch die Mitteilung des neuen Lebens. Bon einem 
Verdienſt Chrifti darf und muß in dem Sinne gefprochen werden, daß es dem Gnadenwillen 
Gottes nicht entgegengefegt, jondern untergeordnet wird. Gott felbit ift der Stifter der 
Verſöhnung, aber Chriſti Verdienft ift das unerläßliche Mittel für unfere Schuldbefreiung 
und Befeligung (II, 17). Broblematifch bleibt in diefer Konjtruftion, die fih durch ihre 
Geſchloſſenheit auszeichnet, vor allem die Vereinbarkeit der ewigen Erwählung der Einzelnen 
mit der Freitvilligfeit und Wirkſamkeit des geichichtlichen Werks Chrifti, ſowie der Straf: 
charakter feines Todes, wenn doch an einen Willen Gottes, ihn zu ftrafen, nicht gedacht 

5 werden fol. 
Für die Ausgeftaltung des Dogmas auf lutherifcher Seite wurden die Aufitellungen 

Andreas Ofianders von Bedeutung. Während man bisher das gefchichtliche Werk der 
Verföhnung und feine Zueignung an den Einzelnen in der Rechtfertigung nicht zu trennen 
pflegte, fordert er deren genaue Unterfheidung. Der Mittler verhandelt mit beiden 

„Parteien gefondert; jeine Verhandlung mit Gott ift die redemtio oder propitiatio, 
fein Handeln mit den Menſchen die justificatio. Beide können nicht zufammenfallen, 
denn die Verſöhnung ift vor 1500 Jahren geichehen, ehe die Chriftenbeit der Gegenwart 
lebte, die Rechtfertigung kann nur an dem gejchehen, der glaubt, aljo als Individuum 
eriftiert. Die Verfübnung bat Chriftus vollbradyt, indem er die Strafe trug, die wir 
nad) göttlihem Recht zu leiden hätten (oboedientia passiva), und gleichfalls mit tell: 
vertretender Wirkung durch feine unendliche Liebe das Gefe erfüllte (oboedientia activa). 
Damit bat er bei Gott die Bereitichaft begründet, denen zu vergeben, die an ihn glauben. 
So ift für das Verhältnis der Gläubigen zu Gott eim neuer Grund gelegt worden und 
er gilt auch für diejenigen, die noch nicht geboren find. Die Rechtfertigung dagegen wirkt 

eo Ehriftus an den Einzelnen, indem er durch Vermittelung des glaubentwedenden äußeren 
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Worts als das innere Wort in ihnen Wohnung macht. (Von dem einigen Mittler, Jeſu 
Ehrifto 1551.) Während Dfianders Rechtfertigungslehre lebhaft befämpft wurde, hat 
jeine Unterfcheidung von Verſöhnung und Rechtfertigung die künftige Lehrentwickelung nad: 
baltig bejtimmt, ihr freilih auch die Aufgabe geftellt, von der berechtigten begrifflichen 
Unterfcheidung zu der von ihm felbft verfäumten lebendigen Verknüpfung diefer beiden 5 
Größen fortzugeben. 

Bedenten erregte ſchon frühzeitig die ftellvertretende Bedeutung des aktiven Gehor— 
james. Georg Karg fand es widerſpruchsvoll, daß gleichzeitig die Erfüllung des Geſetzes 
geleiftet und feine Nichterfüllung beftraft werde. Er beforgte überdies nachteilige fittliche 
Folgen, fofern man aus der Stellvertretung Chrifti in der Erfüllung des Gefetes die 
eigene Entbindung von diefer Pflicht folgern könnte. Die F.C. ftellt deshalb die Firchliche 
Anſchauung dahin feit, daß allerdings der ganze Gehorfam Chrifti, den er agendo et 
patiendo, in vita et morte sua geleiftet, und zur Gerechtigkeit gerechnet werde. Sie 
begründet den ftellvertretenden Wert des aktiven Gehorfams noch fpeziell durch den Ge— 
danfen, daß der Gottmenſch für fich felbft zur Gefeßeserfüllung nicht verpflichtet war ı5 
(R. 684 f.). Eine Parallele dazu bildet in der reformierten Kirche das Auftreten Johann 
Piscators und die — freilich viel fpätere — Firchliche Entſcheidung in der Form. Cons. 
Helvet. 

Die lutheriſche Kirchenlehre von der Verfühnung ift dur die Belenntnisfchriften 
jelbft nur in einigen Hauptpunkten feitgelegt. Die Augsb. Konf. jagt, daß Chriftus ꝛ0 
fich jelbft zum Dpfer für die Sünde gegeben und dadurch den Vater verfühnt hat (a. 3) 
und unmittelbar darauf, daß er durch feinen Tod für unfere Sünden genug gethan hat (a. 4). 
Die Apologie beftimmt dies näher als fündlofes Tragen der Sündenftrafe R. 93. 190 
und nennt Chrifti Tod ein Opfer zur Stillung des göttlichen Zornes® R. 254. Auch der 
Gr. Kat. fpriht von der Stillung der Ungnade des zürnenden Gotte® und der Er: 25 
werbung feiner Gunſt R. 494. Die F. C. endlich bezeichnet Chrifti Gehorfam im Thun 
und Leiden (685) als die vollfommenfte Genugthuung und Sühne zur Befriedigung ber 
ewigen und untwandelbaren göttlichen Gerechtigkeit R. 696. Die ausgeführte Lehre der 
Dogmatifer behandelt die Verfühnung im Rahmen des dreifachen Amtes Chrifti als feine 
priefterliche Funktion. Das prophetifche Amt dient teild der Vorbereitung teild der Deu: 30 
tung und Verfündigung des Heilswerks, das königliche bezeichnet feinen bleibenden Ertrag, 
obwohl e3 nicht immer innerhalb der Grenzen des Heilswerks enttwidelt wird. Der priefter: 
liche Beruf begreift in fih Opfer und Fürbitte; dem entjprechend gelten satisfactio und 
intercessio als die beiden Teile de8 munus sacerdotale. Die satisfactio fällt ganz 
in den Stand ber —— ſie bildet ja deren eigentlichen Zweck, die intercessio 35 
reicht hinüber in den Stand der Erhöhung. Vergebung ohne Satisfaktion würde ber 
Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit Gottes mwiderfprechen, der ein Geſetz gegeben und deſſen 
Übertretung mit Strafe bedroht hat. Die fomit unumgängliche Satisfaktion muß aber 
unendlich fein, weil die Sünde gegen Gottes Majeftät gerichtet if. Für den Menfchen 
ift fie darum unerfchwinglih; nur Chriftus, der göttliche und menſchliche Natur ver: 40 
bindet, kann fie leiften. Dabei fommen zwar zunäcdft Akte und Zuftände feiner menſch— 
lihen Natur in Betracht; aber die göttliche ift an ihnen in der ihr zufommenden Weife 
mit beteiligt (genus apotelesmaticum der ecommunicatio idiomatum) und fie be- 
ftimmt den Wert derjelben. Die Satisfaktion erfordert nämlid ein Doppeltes: 1. Er: 
füllung der Gefeesforderung, oboedientia activa und 2. Verbüßung der gefeglichen 45 
Strafe, oboedientia passiva. Beide Formen des Gehorfams find gleichzeitig zu denken, 
da Chriſti Leiden mit feinem Eintritt in menjchliche Niedrigfeit beginnt; doch fällt auf 
den Tod ein befonderes Gewicht. Beide find ftellvertretend in dem Sinn, daß Chriftus 
für fich zu ihrer Leiftung nicht verpflichtet war. Vermöge feiner Gottheit ftand er nicht 
unter, jondern über dem Geſetz und vermöge feiner Sündlofgteit brauchte er feinen Fluch nicht co 
zu tragen. Darum fonnte er in beiden an unfere Stelle treten. Mit diefem doppelten 
Gehorſam ift die Genugthuung im ftrengften und genaueften Sinn geleiftet; es bebarf 
feiner Nachficht Gottes mit irgend einem Mangel verfelben. Neben der satisfatio jteht 
die satispassio. Wollte man die Aquivalenz der letzteren mit der ewigen Strafe, die 
der Sünde gebührt, twegen der Auferftehung Ghrifti am dritten Tag beftreiten, jo ift zu 65 
entgegnen, daß die Gottheit Chrifti den Wert des von feiner menfchlichen Natur vergofjenen 
Bluts zu einem unendlichen madt. Auf die geleiftete Satisfaktion gründet fich Chrifti 
Verdienft. Der Beariff des meritum erjcheint in der altproteftantifchen Dogmatik meift 
nicht wie in der mittelalterlichen als Vorausfegung, fondern als Ertrag der Satisfaktion. 
Die genugthuende Leiftung Chrifti ift die Grundlage feiner fortgehenden Interceffion. co 
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Dieſe bat zwar ſchon auf Erden begonnen in Jeſu Fürbitte für feine Feinde, ſie iſt aber 
doch vorzugsmweife der Inhalt des himmlischen Prieftertums des Erhöhten. Fürbittend 
beim Bater wendet er den einzelnen Menfchen fein Verdienft zu. Die alte Dogmatit 
will dabei nicht bloß an die fortwirtende Kraft des geichichtlichen Heilswerks gedacht 

5 willen, fie befchreibt die intercessio ausdrüdlich als eine perfünliche Funktion des Mittlere. 
Der proteftantifchen Polemik dient die Verweifung auf fie ala entjcheidendes Argument 
gegen die Anrufung der Heiligen. Durch diefe Akte des hoheprieſterlichen Amtes ift die 
Verſöhnung der Welt vollzogen. Die Strafe ift gebüßt, Gottes Zorn iſt abgewendet, 
Vergebung und ewiges Yeben find füralle erworben. Es bedarf darum nur des Glaubens, 

ıo um in den Beſitz dieſer Heildgüter einzutreten (vorzugsweife nach Quenſtedt, Theol. 
did.-polem.). 

Das bleibend Wertvolle diefer dogmatifchen Konftruftion liegt in dem Beſtreben, 
den Troft der Sündenvergebung jo in Chrifti Werk zu begründen, daß er mit dem 
ernjteften Urteil des Gewiſſens über Gottes Gegenfaß gegen die Sünde zufammenbeitebt. 

15 Die Anſelmſche Theorie ift darin fortgebildet, daß neben dem Leiden Chrifti auch ſein 
errang in das Verſöhnungswerk mit aufgenommen und die Satisfaftion nicht auf 

ottes Ehre, ſondern auf feine fittliche Heiligkeit und gerechte Weltorbnung bezogen wird. 
Indem die altproteftantiihe Dogmatik nun aber den Vollzug der Strafe in Die gemug- 
thuende Leiftung einrechnet, gerät fie auf die Bahn einer juriftifhen Betrachtung, welche 

% die biblifhen Gedanken verkürzt und bei dem Verſuch einer fonfequenten Durchführung 
in unlösbare Schwierigkeiten vertwidelt. Cie faßt die Gerechtigkeit Gottes einfeitig als 
Ausführung eines Rechtsſtatuts, identifiziert die Gnadeninſtitution des Opferd mit der 
gerichtlichen Strafe und erreicht jo nur auf Umwegen den Gedanken der in Chrijti Heil 
tod offenbaren Liebe Gottes. Sie vermag den ftellvertretenden Wert des aktiven Gebor- 

3 ſams Chrifti nur durch die unbibliihe Annahme feiner eremten Stellung gegenüber dem 
Gefeg, die Aquivalenz feines Todes mit der ewigen Verdammnis aller nur künſtlich und 
twenig überzeugend zu begründen. Am wenigſten aber gelingt es ihr, zwiſchen der ala 
Verföhnung Gottes verftandenen Heilsftiftung und der religiössfittlichen Erneuerung der 
Menfchheit eine innere Verbindung berzuftellen. 

30 7. Noch che die Firchliche Lehre ihre volle Ausbildung erreicht hatte, war eine Be: 
ftreitung ihrer Grundgedanken auf den Schauplaß getreten. Die im Gocinianismus ver: 
förperte rationaliftifche Auffaffung des Chriftentums lenkt im Grunde ganz in die Bahnen 
der elementaren griechischen Erlöfungslehre zurüd. Das Bedeutfame in Jeſu geſchichtlichet 
Erjcheinung, die fih nur durch Sündlofigkeit und gewiſſe efftatifche Erlebnifje über das 

35 allgemeine Menſchenmaß erhebt, ift nicht fein Tod, fondern feine Lehrwirkſamkeit und 
jeine Auferftehung. Das priefterlihe Amt finkt zu einem leeren Titel herab. Chriſtus 
offenbart Gottes Heilsratfchluß, der im Grunde nur ein neuer Gejegesbund ift, und be: 
fiegelt ihn durch fein fündlofes Leben, feine Wunder und feinen Tod. Eine Satisfaltion 
ift nicht notwendig, da Gott jederzeit die Freiheit bat, die Sünde ungeftraft zu lafien. 

0 Man darf vielmehr mit gutem biblijhem Grund behaupten, daß Gott bußfertigen Menjcen 
ohne Satisfaktion verzeiht. Ja ohne diefe Annahme verlieren die Worte Barmberzigfeit 
und Sünbenvergebung allen Sinn; denn fein Recht einfordern ift fein Erbarmen und 
eine Schuld, die bezahlt ift, fann nicht mehr erlafjen werden. Die behauptete Satisfat: 
tion ift aber auch unmöglich, weil durch die Beftrafung eines Unfchuldigen die Gerectig- 

45 feit nicht befriedigt wird, Gefeßeserfüllung und Strafe nicht zu gleicher Zeit gefordert 
fein fünnen und Stellvertretung bei perfönlichen Strafen mie bei fittlichen Verpflichtungen 
unftatthaft ift. Chriſtus hat thatfühlih auch gar nicht geleiftet, was er nach dieler 
Theorie hätte leiften müfjen. Sein Tod ift weder der ewige, noch der Tod aller geweſen 
und die göttlihe Natur konnte feinem Leiden nichts hinzufügen, da fie ja nicht im das 

60 Leiden eingeht. Chrijti aktiver Gehorfam aber war für ihn ſelbſt pflihtmäßig, konnte 
alfo feinen Überfhuß für andere ergeben. Sclieglih wird der Vorwurf erhoben, die 
Satisfaltionslehre gefährde die Moral, fofern fie die Verbindlichkeit zu einem frommen 
und rechtichaffenen Wandel aufbebe oder doch abſchwäche (O. Fod, Der Sorinianismus II, 
615; Baur 371 ff.; Ritſchl I, 320 F.). Diefe Kritik bält fih nur an die Begriff‘ 

55 form der Kirchenlehre, ohne ihrem tieffinnigen Inhalt gerecht zu werden, und der Erſatz, 
den fie für dieſen bietet, ift oberflächlih. Aber eines muß man ihr doch zugefteben: in 
dem fie die rechtlichen Geſichtspunkte der Kirchenlehre in ihre Konfequenzen verfolgt, zeigt 
fie in der That deren Undurchführbarkeit. 

Während die Firchlichen Dogmatiker fih meift auf eine biblifch motivierte Abwehr 
60 diefer Einwände bejchräntten, hat fi Hugo Grotius um eine zufammenbängende Recht— 
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fertigung des Dogmas bemüht. Was er verteidigt, ift freilich eine von der Klirchenlehre 
erheblich verſchiedene Theorie. Vor allem legt er Gewicht darauf, daß Gott im Werl 
der Verfühnung nicht als der Beleidigte, aber auch nicht als der Richter gedacht werde, 
fondern als das Oberhaupt einer Familie, einer fittlihen Gemeinſchaft. Einem folchen 
ſteht es zu, falld das allgemeine — es erfordert, die geſetzliche Vorſchrift zu er⸗ 6 
mäßigen und insbeſondere Strafbeſtimmungen außer Kraft zu ſetzen. Er wird dies aber 
im Intereſſe der Autorität des Geſetzes nur aus gewichtigen Gründen und womöglich fo 
tbun, daß für die unterbleibende Gefegesvollitredung eine Kommutation eintritt. Nach 
diefer allgemeinen Regel verfährt Gott. Er läßt die Schuldigen jtraflos, um die Menſch— 
beit nicht zu vernichten, und läßt zugleich eine Kompenjation eintreten. Er überträgt 10 
die Strafe auf feinen Sohn, indem er ihn um unjerer Sünden tillen die äußerften 
Qualen erbulden läßt. Eine foldye Übertragung der Strafe ift weder im Wibderfpruch 
mit der Schrift, die eine Heimſuchung der Sünde auch an relativ Unfchuldigen Tennt, 
noch mit der allgemeinen Rechtsanſchauung — man denfe an die Stellung von Geifeln 
und das Verfahren mit ihnen im Fall des Vertragsbruchs oder an die Dezimierung eines 15 
aufftändifchen Regiments —, noch endlich mit dem Begriff der Strafe. Zum leteren 
gehört nur, daß fie ein auf Grund von Übertretung verhängtes Übel ift. Chrifti Ein- 
treten an unfere Stelle wird durch die mystica conjunctio ermöglicht, die zwiſchen 
ibm und ung befteht. Sein Leiden und Sterben ift jo als insigne exemplum severi- 
tatis Dei zu verfteben, das Gott im Interefje der Gemeinichaftsorbnung jtatuiert. Eine 20 
Aquivalenz der Strafe, die wir verdient haben, und derjenigen, die Chriftus erleidet, ift 
nicht erforderlih; wie das Subjekt, jo kann aud das Objeft der Leitung vertaufcht 
werben; dann tritt der Fall ein, daß non solum alius solvit sed etiam aliud. 
Das ift dann satisfactio anitatt der im Geſetz zunächſt vorgeſehenen solutio. Bei 
dieſer Anfchauung von der Satisfaktion bleibt die Sündenvergebung voll beſtehen; dieſe 35 
empfängt eben ihre rechtliche Möglichkeit durch das Vorangehen jener. Die Autorität 
des Geſetzes ift aufs neue befeitigt, fofern das Straferempel von künftigen Übertretungen 
Be ei Vom gi Gehorfam Chrifti ift nur gelegentlich die Rede, für die eigent- 
lihe Satisfaktion fommt er nicht in Betracht (Defensio fidei cathol. de satisf. Chr. 
1617, ed. Joach. Yange 1730). Won der Kirchenlehre entfernt fich diefe Theorie vor 30 
allem darin, daß in ihr die Satisfaktion nicht in Gottes Mefen begründet und notwendig, 
fondern aus dem Zmed der Gemeinfchaft abgeleitet und darum auch nur zweckmäßig iſt. 
Damit hängt das Weitere zufammen, daß fie fih nicht auf die begangenen Sünden, 
fondern auf die Verhütung künftiger bezieht. Die eigentlichen Schwierigkeiten der Satis— 
faftionslehre werden aber auch durch diefe halbe Korrektur nicht befeitigt. Der Anftoß 35 
der Strafübertragung bleibt beftehen und ein gemildertes Nechtöverfahren ift noch weniger 
geeignet, das fittliche Weltregiment Gottes zu repräfentieren als die ftrenge Durchführung 
des Geſetzes. Dagegen darf es als ein Lichtpunft der Grotiusfchen Theorie bezeichnet 
werden, daß er die Auffaflung Gottes unter dem Schema des Richters für unzulänglich 
erklärt. Damit lenkt er zum biblischen Begriff der Gerechtigkeit zurüd, wenn er auch 0 
die Konfequenzen diefes Schritts nicht verfolgt. 

Ein neuer Gegner entitand der Kirchenlehre in der Aufllärung des 18. Jahrhunderts, 
Ihr Optimismus lehnte die chriftlihe Schägung der Sünde ab und meinte einen viel 
rationelleren Weg Im ber getroften Stimmung zu willen, welche die Neformatoren aus 
dem Berföhnungsglauben geſchöpft hatten. Ahr eriter Angriff galt dem zuletzt feitgeftellten 45 
Punkt des Dogmas, dem thätigen Geborfam Chrifti. Töllner erklärt feinen ftellvertreten: 
den Wert für unmöglich, da Chriftus Subjekt des Gehorſams nur ala Menſch fein konnte, 
als ſolcher aber zu allen ihm möglichen guten Handlungen verpflichtet war, alfo nicht 
erfegen fonnte, was andere verfäumten. Die Annahme eines aftiven Gehorſams als 
verjöbnender Leiftung ift aber au aus zwei Gründen entbehrlich: einmal, weil der so 
leidende Gehorfam, wenn er uns von Übeln befreit, auch im ftande ift, die ihnen ent- 
gegengejegten Güter d. b. die Geligfeit zu vermitteln und fodann, weil Gott nicht mehr 
bon ung fordert, als wir leiften können, mithin auch einen unvollkommenen, aber auf: 
richtigen Gehorfam gelten läßt. Hinfichtlih des allein noch übrig bleibenden leidenden 
Gehorjams Chrifti folgt Töllner der Theorie des Grotius, indem er annimmt, daß aud) 55 
die an einem anderen vollzjogene Strafe abjchredend und moralifch befjernd wirken fünne 
(Unterfuchungen üb. d. tätigen Gehorſam Chr. 1768). An die Stelle des biblischen 
Begriffs der göttlichen Liebe und Gerechtigkeit tritt bier ein Mittleres zwiſchen beiden, bie 
Billigteit, bie mit unvollkommenen Zeiftungen Nachficht hat und fich begnügt, von den 
fittlichen Forderungen wenigſtens einiges durchzufegen. Bei diefem Gottesbegriff mußte wo 
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aber früher oder ſpäter auch der noch behauptete leidende Gehorſam Chriſti feine Not: 
mwendigfeit und feinen Halt verlieren. Der fpäteren Aufllärung wird denn auch die Ver: 
föhnungslehre immer unverftändlicher. Steinbart verfichert, ihr feinen mit der menſchlichen 
Sittlichfeit oder Glücjeligfeit vereinbaren Sinn abgewinnen zu fünnen. Die phyſiſchen 

5 Folgen unferer Handlungen können nicht aufgehoben werden und ihre moralifche Rüd— 
wirkung auf unfer Selbitgefühl ift nur beilfam. Was Chriftus und durh fein Werl 
erworben hat, könnte aljo nur der Erlaß mwillfürlicher Strafen für die Sünde fein. Allein 
an ſolche zu denken ift ein jübifcher Irrtum. Chriftus hat uns darum auch nicht von 
ihnen befreit, wohl aber von dem Wahn, als ob es foldhe geben fünnte (Baur 507 ff.; 

0 Ritſchl I, 405F.). Löffler erklärt die Aufhebung der begangenen Schuld für unmöglid 
und verweiſt auf die Beſſerung als den einzigen Weg, das böfe Gewiſſen los zu werden 
(Baur 515ff.; Ritſchl I, 4087). Aber Fee der Eupranaturalismus wagte nur einzelne 
Pofitionen der alten Lehre zu verteidigen, fo die Notwendigkeit einer Sündenvergebung, 
die der Beſſerung vorangebe; in der Begründung diefer fam er meijt nicht über die 

ı5 Theorie von Grotius hinaus (vgl. Art. Tübinger Schule, ©. 153. diejes Bandes). 
8. Es ift ein Verdienſt Kants, die Aufmerkfamkeit wieder auf den tiefen Gebalt der 

orthodoren Berföhnungslehre gelenkt zu haben. Er that dies vor allem dadurch, daß er 
die unverbrüchliche Heiligkeit des fittlichen Gefeßes wieder in den Gefichtöfreis rückte und 
von bier aus zu einem ernften Begriff von Sünde und Schuld fam. Wenn er es aud 

20 ablehnt, in dem gerechten Öottesfoßn, ber für die Sünde der Menjchheit genugthut, mebr 
als ein ideales Bild zu ſehen, jo hat er doch gezeigt, wie weit auch eine Denkweiſe, der 
die Geſchichte als folde nichts galt, fi mit den Grundideen des Chriftentums befreunden 
fonnte. Sachlich hat er freilich mit der firchlichen Verfühnungslehre nur die Prämifien 
emein, daß der Menſch von Natur in grundfäglichem Gegenſatz zu feiner fittlichen Be: 

2b ale fteht und daß es vor Gott bezw. vor jedem wahrhaft moralifhen Forum auf 
abfolute ſittliche Lauterkeit ankommt. Die philofophifhe Parallele, die er der Kirchen: 
lehre an die Seite ftellt, fomımt auf den rationaliftiichen Sat hinaus, daß fich mit dem 
— freilih unbegreifliden — Entftehen der guten Gefinnung aud die Befreiung von 
der Unfeligfeit des Schuldgefühls verbinde (Relig. innerh. der Grenzen der bl. Bern. 3. Stüd). 

Die theologiſchen Kantianer find entweder wie Tieftrunf dem chriftlihen Dogma nod 
näher gelommen, wofern fie die Strenge der Kantſchen Moral fejthielten, oder tie 
Stäudlin zu den relativen Maßſtäben der Aufklärung zurüdgefehrt. 

Ferner als Kants moralifche Interpretation fteht dem eigentlichen Gehalt des Dogmas 
Hegels fpekulative Deutung desfelben. Sünde ift nad) ibm das ſchmerzliche Bewußtſein 

35 des endlichen Geiſtes von feiner Endlichkeit. Aber diefes würde gar nicht entiteben 
fönnen, wenn der Menjch nicht troß feiner Endlichkeit Geift wäre und deshalb im Grund 
feines Weſens eind mit Gott. Das Sündenbewußtjein ruft darum mit Nottvendigfeit 
auch diefe andere Seite des Thatbeftandes ins Bemwußtfein. Es folgt ihm vermöge einer 
inneren Dialektit das Innewerden der Einheit mit Gott, die Verfühnung. Chriftus ift 

0 die geſchichtliche Erjcheinung diefer etwigen Wahrheit; obwohl diefe von feiner Perſon an 
fih unabhängig ift, dient er dazu, fie auch den ftumpferen Geiftern anfchaulich zu machen. 
Sein Tod hat dabei die befondere Bedeutung, die Gemeinde von der finnlichen Erjcei: 
nung zur geiftigen Idee emporzuführen (Vorlefungen über die Phil. d. Nelig. II). Auf 
diefer Grundlage hat nachmals Biedermann das hriftliche Dogma enttwidelt und bei aller 

45 Bemühung, der Perfon Chrifti ein innerliches und bleibendes Verhältnis zu unferer Erlöfung 
und Verjöhnung zuzufchreiben, doch nur den Gedanken einer erlöjenden Idee und eines 
fie veranfchaulichenden und ihre Aneignung erleichternden Vorbildes erreicht (Chr. Dogm. 
II, $ 815—835). Indeſſen ſoll nicht geleugnet werden, daß der erſte neuere Geſchichts— 
jchreiber unferes Dogmas, F. Chr. Baur, von der Hegelſchen Philoſophie ausgehend die 

so auf dem Gegenfa von Sünde und Gnade berubende innere Dialektik des Dogmas 
energijh zu wahren bemüht ift. 

9. Eine Neugeftaltung des Dogmas unter religiöfen Geſichtspunkten hat Schleiermacher 
angebabnt (vgl. Bd XVII, 605F.). Iſt auch feine Darftellung des Werts Chrifti weſent— 
lih nur eine Beichreibung der Erlöfung, welche die Gemeinde erfährt und in deren 

55 Konjequenz auch das Verſchwinden der Übel für das gefräftigte Gottesbewußtfein Liegt, 
fo enthält fie doch eine Reihe methodisch wertvoller und fruchtbarer Geſichtspunkle. 
Chriftus, der Träger des fchlechthin volllommenen Gottesbewwußtfeins teilt feiner Gemeinde 
feine Vollkommenheit und Seligfeit mit. Diefe Wirkung ift nicht an befondere Momente 
feines Lebens gefnüpft, fie berubt auf dem allezeit gleichen Gebalt jeiner Perſon. Jeder 

cv Moment, in dem die fchlechtbinige Kraft feines Gottesbewußtſeins bervortritt und be 
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jchämend und anregend auf andere wirkt, gehört mit zu feinem Erlöferberuf. Man darf 
darum auch von feinem Leiden und Tod nicht befondere Wirkungen ableiten, die nur von 
ihnen bätten ausgehen können. Nur infofern iſt Chrifti Yeiden dem Glauben von be: 
fonderem Wert, als fich in ihm deutlicher als fonjt irgendwo die Stärke feiner Seligfeit 
und deren Grund, die Kraft feines Gottesbewußtjeind offenbart. Dagegen ift e8 unftatt= 5 
baft, weil pſychologiſch unwahr und dem chriftlichen Gottesbegriff twiderftreitend, von einer 
Zorneserfahrung oder Straferduldung des leidenden Erlöjers zu jprechen. Seine Empfin: 
dung gegenüber der Sünde konnte nur die des Mitgefühls und jein Verhältnis zu den 
Strafübeln nur das ihrer Wegnahme fein. Überhaupt will Jefu Leiden nicht als Paſſi— 
vität, ſondern als aktives Tragen und Überwinden verftanden fein. Befonderes Gewicht 10 
legt aber Schleiermacher darauf, daß wir uns Chrifti erlöfende Thätigfeit als wirkſam 
auf die Gemeinde denfen. Sein Gehorſam ift erlöfend nur, fofern er thaterzeugend wird 
in ung (S 100, 1) und, feine Geligfeit ift verföhnend nur, fofern fie uns befähigt, in 
jeine Stellung zu den Übeln mit einzutreten. So iſt Chriftus das Haupt einer neuen 
Menjchheit, der perjönliche Mittler der Einwohnung Gottes in ihr. Betrachtet man bie 15 
geſchichtliche Wandlung, die er berbeiführt, sub specie aeternitatis, jo kann man jagen, 
daß Gott die Gemeinde (die aber zulett die ganze Menfchheit umfaſſen fol), nur in ihm 
fieht und ihr um deswillen die Stellung einräumt, die ihrem Haupte zufommt ($ 104, 3). 
Dies alles aber ift für uns erfahrbar nur in der Form des geichichtlichen Prozeſſes, der 
die Gemeinde in Chrifti Gottesbetwußtfein hineinwachſen läßt (Chr. Glaube S 100—105). > 
Man wird an diefer Auffaflung vieles vermiſſen, vor allem, daß fie die Verſöhnung hinter 
die Erlöfung zurüdtellt, fie auf die Übel der Welt bezieht und damit das entfcheidende 
Gewicht der Sündenvergebung verfennt, weiter, daß es ihr nicht gelingt, den neutefta- 
mentlichen Gedanken über den Heilswert des Todes Jeſu gerecht zu werden. Wertvoll 
bleibt aber immer die ſtrenge Einbeitlichkeit, mit der Chrifti Perfon und Werl, Thun 2 
und Leiden des Erlöferberufs, die geichichtliche Heilsftiftung und ihre fortgehende Wirkung 
verfnüpft werden. Damit bat Schleiermacdher die ifolierende Betrachtung der einzelnen 
Seiten des Heilöwerks, die in der Dogmatik berfömmlich war, überwunden und zur Be: 
gründung der Verfühnungslehre auf innere Erfahrung und gefchichtliche Anfchauung den 
Anſtoß gegeben. 30 

War Schleiermacher durch Reflexion über die chriſtliche Erfahrung zu feiner Auf: 
faſſung gelangt, jo mar es bedeutfam, daß andere Theologen auf dem Weg biblifcher 
Forihung Mu der Erkenntnis famen, die Schriftlehre von der Verfühnung dede fich nicht 
mit dem überlieferten Dogma. So bat G. Menfen mit Nahdrud darauf bingewwiefen, 
dat die hl. Schrift nicht von einer Verſöhnung Gottes mit der Welt, fondern jtet3 von 3; 
der Verföhnung der Welt mit Gott fpreche, dab fie das Verſöhnungswerk aus Gottes 
Liebe berleite und in Chriſti Geborfam, nicht in einem Strafleiven vollbracht ſehe. 
Ebenſo hat Rudolf Stier mit eregetifhen Gründen den Strafcharafter des Leidens Chrifti 
beftritten. J. T. Bed will zwar ein Nechtöverfahren Gottes in der Sühnung der Sünde 
fefthalten; er orbnet es aber der göttlichen Liebe unter und will zwifchen dem Straf: 0 
leiden des Schuldigen und dem rettenden Liebesleiden Chrifti unterfchieden wiſſen. (Vor— 
lefungen über die chriftl. Glaubensl. II, 570—589.) 

Beide Linien, die ftrengere Syſtematik Schleiermadyerd und der Ertrag einer jelbft- 
ftändigen Schriftauslegung, treffen in Hofmanns Verföhnungslehre zufammen. Sie will 
den biblifhen Gedankengängen folgend das ineinander von XLiebesoffenbarung und #5 
Heiligkeitserweifung im gejchichtlihen Gang und Werk des Erlöfers deuten, das freilich 
leichter in der Anſchauung als in der Sprache des Begriffs wiederzugeben ift. Die 
Menfchheit ift, durch den Satan zur Sünde verführt, ein Gegenftand des göttlichen 
Zornes geworden. Diefer wird als ein bleibendes, in der nunmehr gewordenen Geſtalt 
des Menjchheitslebens ausgeprägtes Verhängnis gedacht, das der Menſch in der Aus- u 
breitung der Sünde felbft, in mancdherlei Übeln und in der Machtübung des Satans er: 
fährt. Troß diefem Zorn beftebt aber bei Gott der Liebeswille, die Menfchheit zu be: 
jeligen. Diefer Wille ift die jchlechtbin übergeordnete Vorausfegung der gejchichtlichen 
Verjühnung. Das Werk der rettenden Liebe beginnt mit der Menſchwerdung des Sohnes. 
Durch fie entjteht in der Menjchbeit ein perfönliches Leben, an dem ſich Gottes Liebes: 5 
gemeinjchaft verwirklichen kann. Damit ıft innerhalb der adamitifchen Menſchheit ein 
neuer Anfang gefeßt. Zur Erftredung dieſer Liebesgemeinfchaft auf das Menjchen: 
geſchlecht kann es aber nur fommen durd das Werk des Heilsmittlers. Es bedarf dazu 
der Löſung eines doppelten Widerſpruchs; Gottes Zorn muß ſich auswirken, ohne die 
Menjchheit zu vernichten und jein Geſetz muß erfüllt werden troß der die Menjchheit 6 
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knechtenden Sünde. Beides leiſtet Chriſtus in ſeinem Berufsgehorſam. Indem er ſich 
inmitten der adamitiſchen Menſchheit nicht nur von Sünde rein erhält, ſondern auch be— 
rufsmäßige Gegenwirkung gegen die Sünde übt, tritt er in Gegenſatz zu feinem Voll, 
wird von ihm verworfen und getötet. Diefes Leiden, das ihn in feinem Beruf trifft, ift 

5 geihichtlich angejehen ein Widerfahrnis, ihm angetban von ber rap So der Welt. 
Der gefchichtliche Verlauf entjpricht aber einer göttlihen Notwendigkeit. Die Feindicaft 
der Welt, in letter Linie der Haß des Satans 5 die gejchichtliche VBermittelung des gött- 
lichen Zorne, dem er fich mit feinem Eintritt in die Menfchbeit unterftellt hat. Ohne 
die Erduldung des Außerjten, was die Gottesfeindihaft ihm anthun konnte, konnte der 

ıo auf der Menjchheit laftende Zorn nicht zum Ende fommen. Dabei ift aber eine zweifache 
Geſtalt des göttlichen Zorns zu unterfcheiden. Er gilt anders den Sündern, die zum 
Heil beftimmt find, anderd denen, die Gottes Heilswerk vertwerfen. Der Zorn, den 
Chriftus erfährt, kann nur der Zorn im erjten Sinne fein. Sein Leiden ift nicht die 
Übernahme der Strafe, welche die fündige Menfchbeit hätte erleiden müfjen, jein Tod bat 

15 mit der Verdammnis nichts zu thun. Sein Nuf der Verlaffenheit jagt nicht, daß ibm 
der Vater feine Gemeinfchaft, nur daß er ihm feine hilfreiche Nähe entzieht. Der Sobn 
ift alfo nicht Gegenftand der ftrafenden Gerechtigkeit des Vaters. Das Heilswerk iſt viel: 
mehr auf jedem Punkt gemeinfame That des Vaters und des Sohnes zur Verwirklichung 
des die Sünde hafjenden göttlichen Liebeswillens. Darum ſpricht man richtiger von 

einem Erdulden der Sündenfolgen, das vermöge der Freiheit, mit der fich Jeſus ihm 
unterftellt, zur Sühne, zur Gutmahung wird. Wermöge diefer Aktivität bildet das 
Leiden des Heildmittlers zugleich den Abſchluß feines ftufenmäßig fortichreitenden Gebor: 
fams, der mit der Menſchwerdung beginnend den Willen Gottes erfüllt und jo dem 
Menſchengeſchlecht Gerechtigkeit erwirbt. Bon ftellvertretender Leiſtung dabei zu reden, iſt 

25 unangemejjen, da Chriftus nicht ein anderer ift neben der Menfchbeit, jondern der zweite Adam, 
ihr Glied und von Gott bejtimmtes Haupt. So beichafft ſich Gott durch die Menid- 
werdung des Sohnes die Möglichkeit, feinen Haß gegen die Sünde zu erweifen und dod 
zugleich Liebe gegen die Menfchheit zu bleiben. Das Verhältnis des Vaterd zum Sobn 
it ein Verhältnis Gottes zu der im Sohn neu beginnenden Menfchheit geworden, das 

so nicht mehr durch die Sünde, fondern durch die Gerechtigkeit des Sohnes bejtimmt ift. 
Mer an den Heilgmittler glaubt, den ſieht Gott ald Glied der Menſchheit an, die an 
Chriftus die Sühnung ihrer Sünde und ihre Gerechtigkeit bat. (Vgl. Schriftbeweis und 
Schutzſchriften.) 

Ihr unverkennbarer bibliſcher Gehalt und ſittlicher Ernſt hat dieſe Lehre nicht vor 
5 lebhafter Beſtreitung geſchützt. (Die Litteratur ſiehe bei Weber und Benſow.) Ihre 

Abweichung von der dogmatifchen Tradition bat Hofmann nicht verhehlt, ihre Überein 
ftimmung mit der Grundlehre der Neformation und mit dem religiöfen Gehalt des Be 
fenntnifjes mit Recht behauptet. Ihr Hauptverdienft liegt darin, daß fie die fruchtbaren 
Gedanken Schleiermaders bewahrt, fie in den Zufammenhang einer wirklichen Ver: 

ıo föhnungslehre einftellt und mit reihem biblifhem Gehalt erfüllt. Über ihre innere Ge 
ichlofjenheit wird man nicht ebenjo günftig urteilen können. Die Umfegung des gott: 
feindlichen Hafles, den Chriftus erfährt, in den Zorn Gotted über die Sünde ift eine 
gewwagte Vertaufchung, die nicht überzeugt. Und daß es nicht angehe, die Erduldung des 
göttlichen Zornes nahdrüdlich zu behaupten, aber das Erleiden der Strafe durch Chriſtus 

1 zu bejtreiten, haben jchon feine zeitgenöffifchen Gegner (3. B. Franz Delitich) geltend ge 
madt. Es war darum nur fonjequent, wenn frank, der auf Hofmannſchen Grundlagen 
weiterbaut, die Erduldung des göttlihen Strafverhängnifjes oder des Geſetzesfluchs in 
feine Theorie wieder aufnahm, während er allerdings mit Hofmann die Identität der von 
Chriſtus erduldeten Strafe mit der Verdbammmnigjtrafe als ein „schriftlofes Theologumenon“ 

50 ablehnt (Syſt. d. hr. Wahrheit S 35). Im übrigen kann gerade feine Behandlung des 
Dogmas zeigen, daß es der einbeitlihen Deutung des Heilswerks nicht dienlich it, wenn 
die Dogmatif alle neuteftamentlihen Gedantenformen (Erduldung des Geſetzesfluchs, Los— 
faufung, Kampf mit dem Satan, priefterlihe Selbftdvarbringung) ohne Abitufung ver- 
einigen will. In die Nähe Hofmanns gehört audy die Anjchauung von W. Fr. Geh. 

55 Auch er will nichts von einer Umftimmung Gottes durch das Heilswerk wiſſen, betont 
die Verwandtſchaſt des Sühnens Chriſti mit feiner Fürbitte und lehnt den Gedanken der 
Strafjatisfaftion ab. Er fiebt aber in Chrifti Leiden das Tragen des Sündenfluche, das 
zwar von feinem Schuldgefühl begleitet war, aber durch die Anerkennung der Gerechtig— 
feit des göttlichen Gerichts über die Menjchheitsfünde und durch millige Beugung unter 

6 diefes Gericht die Bedingung erfüllte, an die Gottes heilige Ordnung die Sünden: 
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vergebung gefnüpft hat (Chrifti Perfon und Werk III; IdTh 1857/58; ThTtK 1889). 
— gleichfalls verwandte Anſchauung M. Kählers iſt beſſer an ſpäterer Stelle zu be— 
prechen. 

Den letzten, nachhaltigen Anſtoß zu neuer Durcharbeitung der Verſöhnungslehre hat 
die proteſtantiſche Theologie durch A. Ritſchls Werk: „Die chriſtliche Lehre von der Recht- 5 
fertigung und Verſöhnung“ empfangen. Wenn er der Verſöhnung ihre Stelle hinter der 
Rechtfertigung anweiſt, ſo will er damit vor allem ausdrücken, daß er ſie nicht als Ver— 
ſöhnung Gottes, ſondern des Menſchen verſteht. Sie iſt nach ihm der ſubjektive Ertrag 
der Rechtfertigung oder Sündenvergebung, die Aufhebung des aktiven Widerſpruchs gegen 
Gott. Seine Ordnung der Begriffe erklärt ſich aber noch weiter daraus, daß er die 
Rechtfertigung nicht auf den einzelnen Gläubigen, ſondern auf die Gemeinde bezieht, wo— 
durch fie mit dem geſchichtlichen Heilswerk in die engſte Verbindung tritt und zum prin— 
zipiellen Ausdrud für die Stellung zu Gott wird, in die Chriftus feine Gemeinde ein- 
führt. Da Ritichl aber aud die Vorausfegungen der Rechtfertigung in weitem Umfang 
erörtert, geht feine Unterfuchung auf alle Fragen ein, welche die Zehre von der Verfühnung 
(im bergebradhten Sinn des Wortes) zu befprechen pflegte (Gottesbegriff, fittlihe Welt— 
ordnung, Heilswerk Chriſti). Hatte die bisherige dogmatifche Arbeit immer twieder vor 
der Schwierigkeit geftanden, daß der Gedanke der Straffatisfaktion ſich als undurdführbar 
erivies, jo bezeichnet Ritſchl als den legten Grund diefer Schwierigkeit die Unvereinbarfeit 
von Recht und Religion. Speziell mit der Erkenntnis von Gott, die wir Chriftus ver: : 
danken, iſt nur eine ethifche, nicht eine juriftifche Begründung der Sündenvergebung ver: 
einbar. Es find darum alle Borjtellungen fernzuhalten, welche auf gejegliche Genug: 
tbuung oder jtellvertretendes Leiden hinauskommen; aber auch der Gedanke des Zornes 
Gottes darf in die Lehre vom Werk Chrifti nicht eingemifcht werden. Gottes Weſen, wie 
es im Chriſtentum offenbar iſt, wird durch den Begriff der Liebe erfchöpfend ausgedrüdt 25 
(III, 260). Die Heiligleit bezeichnet die Unnahbarfeit Gottes und tritt darum im Fort— 
fchritt feiner gefchichtlichen Offenbarung von ſelbſt zurüd. Der Zorn Gottes hat in der 
endgültigen Anjchauung des NT feine Stelle im Rahmen des Endgerichts; er gilt alfo 
nur den Menfchen, die der Erlöfung mwiderftreben. Die Deutung der bibliichen Gerechtig- 
feit im Sinne einer doppelten Vergeltung ijt Eintragung eines bellenischen Maßſtabs; 0 
die bl. Schrift fennt nur eine Gerechtigkeit im Sinne der Ffonfequenten Führung zum 
Heil. Es bedarf aber auch feiner Ergänzung des Satzes: Gott ift Liebe durch Beifügun 
von Beitimmungen, welche die fittlihe Ordnung feined Handelns betonen, denn Liebe it 
immer Förderung des hödhiten, aljo des fittlihen Zwecks von Perfonen und Gottes Liebe 
it uns offenbar in ihrer Richtung auf die fittlihe Gemeinſchaft des Neiches Gottes. 3 
Dazu fommt noch ergänzend, daß Ritſchls Lehre von der Sünde vorwiegend ihre religiöfe 
Seite, den Mangel an ——— betont und das Moment der Unwiſſenheit für die 
Möglichkeit ihrer Vergebung in Anſchlag bringt (vgl. Bd XIX, S. 148). Es ſteht darum 
nicht jo, daß man die Sündenvergebung in erjter Linie aus Gottes Liebe abzuleiten, da= 
neben aber noch andere Momente in Rechnung zu ftellen hätte; vielmehr ift die Sünden: 4 
vergebung ganz und ausjchlieglih das Werk der göttlichen Liebe, die durd fein Rechts: 
geſetz, durch feine aus einem andern Prinzip ſtammende fittlihe Ordnung beſchränkt wird. 
Damit ift jeder Gedanke an eine Umftimmung Gottes vom Zorn zur Gnade, oder an 
die Befriedigung einer die Gnade hemmenden Gerechtigkeit ausgeſchloſſen. Die Verfühnung 
ift durchaus Offenbarung, d. b. gejchichtliches Wirkſamwerden der göttlichen Liebe. Nun 
will aber Nitjchl es doch vermeiden, daß die Sündenvergebung als etwas Selbjtverftänd: 
liches erjcheine. Sie gilt ihm als das Gut, mit dem Chriftus feine Gemeinde ausjtattet 
und niemand fann ihrer anders gewiß werden ald durch ihn. Chriſtus übt in dem ge: 
famten Stoff feines berufsmäßigen Wirkens die Funktionen des Propheten, der Gottes 
Liebe offenbart, und des Priefters, der die Menfchheit vor Gott vertritt. Seine könig- © 
liche Würde drüdt nur den unvergleichlichen Wert und umfafjenden Erfolg feiner Wirk: 
ſamkeit in beiden Richtungen aus. Von diefen beiden Gedanken der Offenbarung Gottes 
und der priefterlihen Vertretung der Menjchheit muß der erite der übergeordnete fein, da 
nur fo der Ausgang der Sündenvergebung von Gottes Liebe jichergeftellt it. Jeſus 
offenbart alſo durch fein perfünliches Handeln, das er felbjt ein Dienen nennt und dejjen % 
Zweck die Stiftung des Neiches Gottes ift, Gottes Liebe und fofern dies Neih Sündern 
angeboten wird, feine verzeihende Liebe. Er repräfentiert aber auch in all dem die 
Menjchheit, die bereit ift, den Ze Gottes zu ihrem eigenen zu machen. Sein Berufe: 
gehorſam ijt das Mittel, durch das er fich felbit in der Liebe Gottes behauptet und feiner 
Gemeinde den Zugang zu ihm erfchließt. Denn er leiftet diefen Gehorſam nicht nur für eo 
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ſich, ſondern in der Abſicht, ſeine Jünger und die Menſchheit überhaupt in dieſelbe 
Stellung zu Gott hineinzuziehen. Die Spitze ſeines Berufsgehorſams iſt ſein Tod, in 
dem darum auch der Wert ſeiner Perſon für Gott ſich zuſammenfaßt. Auch er muß 
unter den doppelten Geſichtspunkt der Offenbarung und Vertretung geſtellt werden. Für 

5 den leßteren bietet fich, da rechtliche Ausdrüde ungeeignet find, der religiöfe Begriff des 
Opfers als die entiprechendfte Vorftellungsform dar. Denn das Dpfer bat in der alt: 
teftamentlihen Religion nichts mit Recht und Strafe zu thun, es ift eine Inſtitution der 
Gnade zur Aufrechterhaltung der Bundesgemeinfchaft mit Gott. Unter dem Geſichts— 
punkt des Opfers hat Chriftus felbft den Heilswert feines Todes gedeutet und auch die 

ıo neuteftamentlichen Schriftfteller haben im Opfergedanken ihr religiös orientiertes Verftänd: 
nis des Heils niedergelegt. Er befagt, daß Chriftus durch feinen im Tod bemwäbrten 
Berufögehorfam feine Gemeinde in die Gottesnäbe verfeßt und einen neuen Bund mit 
Gott für fie geftiftet hat, deflen Gut Sündenvergebung tft. Dabei ift aber die gleid- 
artige Bedeutung des Lebens Jeſu nicht ausgeſchloſſen, jondern vorausgefegt. So wenig 

15 tie bei Schleiermacher foll bei Ritfhl an einzelne Akte und Leiftungen Chrifti oder einen 
aus diejen fließenden fachlichen Wert, ein von feiner Perſon ablösbares Verdienſt 
gedacht werden. Auch hier ift Chriftus der Erlöfer durch den Gehalt feiner Perſon, nur 
daß Ritjchl diefe im Unterfchied von Schleiermaher in ibrer freien etbifchen Lebens: 
entfaltung anfchaut. Die Gemeinde, die diefen Wert Chrifti und feines Geborfams ver: 

2 jteht, weiß fich darum im Glauben gerechtfertigt, und fofern der Glaube MWillensatt ift, 
der die dargebotene Gemeinſchaft mit Gott bejaht, weiß fie fich zugleich im Einklang mit 
Gottes Endzwed d. h. verfühnt. (Rechtf. u. Verf. III; Unterr. in der hr. Religion.) 
Diefe Konftruftion der Verföhnungslehre führt in energifcher Gedantenarbeit eine Tenden; 
durch, die feit dem Erwachen einer jelbftftändigen Schriftforihung und eines ftrengeren 

25 ſyſtematiſchen Denkens in unferer Kirche immer wieder berborgetreten ift. Sie ftellt den 
Gedanlken der Liebesoffenbarung Gottes in Chriftus in den Mittelpunkt und erfegt die in 
das Dogma eingedrungenen Rechtsvorftellungen durch fittliche Geſichtspunkte. Einen 
Schritt in diefer Richtung bezeichnen im Grunde auch die Arbeiten von Schleiermader 
und Menken, Bed und Hofmann, Geb und Frank; allein Nitfchl giebt diefer Tendenz 

»o den rüdhaltlofeften und fühnften Ausdrud und verfolgt die Konfequenzen, die fich aus 
feinen Anfägen ergeben, durd) das ganze dogmatiſche Spitem hindurch. Darin liegt das 
Lehrreiche feiner Arbeit." Aber die Kühnheit und Gefchlofjenheit ift auch hier durch eine 
unleugbare Einjeitigfeit erfauft. Nitfchl bat das religiöfe Problem der Sündenvergebung 
in einer Weiſe verkürzt, die weder dem biblifchen Gottesbegriff, noch dem chrültlichen 

ss Sünden: und Heilsbewußtjein gerecht wird. indem er aus dem Gottesbegiff das Moment 
der Heiligkeit ausfchließt und die Gerechtigkeit auf Gottes heilichaffendes Thun beichräntt, 
verhüllt er den fchneidenden Widerſpruch der menſchlichen Sünde mit Gottes etbijchen 
Weſen. Indem er ferner den Tod Jeſu nur unter dem Geſichtspunkt der Bewährung 
jeines Berufsgehorfams auffaßt, läßt er feine Beziehung auf die Entbüllung und Ver: 

4 urteilung der Sünde außer acht, die im NT fo reihlih und nachdruͤcklich betont ift. 
Ritſchl verfäumt zwar nicht zu jagen, daß „im Chriſtentum fich mit der Sündenvergebung 
die Fortdauer des früheren Schuldgefühle in der Erinnerung und die Schärfung des 
Schuldgefühle über die zwifcheneintretenden Fälle von Sünde verbinde” (Rechtf. u. 
Verſ. III, 514), aber er unterläßt es, diefer Schärfung des Schuldgefühle in der Deu- 

15 tung des Todes Jeſu eine feite Grundlage zu geben. Darum muß man bezweifeln, 
ob Ritſchls Faſſung der chriftlichen Heilslehre dem Ernſt der Schuld genugthut und 
.. ri auf eine für das chriftlich geichärfte Gewiſſen überzeugende Weife 
egründet. 

Eine Fortarbeit auf dem von Nitfchl gelegten Grund ift vorzugsweife in der Nic: 
o tung erfolgt, daß man ohne die Begründung der Sündenvergebung in Gottes Liebe zu 

verbdunfeln, im Gottesbegriff das Moment der Heiligkeit und entjprechend in der Deutung 
des Todes Jeſu das Moment des Gerichts über die Sünde, der Sühne in irgend einem 
Sinn zur Geltung brachte. In diefer Linie bewegen ſich namentlich die Arbeiten von 
Th. Häring (Zur Verföhnungslehre 82 ff.; Der hr. Glaube 414f.); aber auch 3. Kaftan 

55 (Dogm. 8 56, 3. 4), W. Herrmann (Verkehr des Chriften mit Gott 4. A. 112ff.) 
und M. Neifchle (Chr. Glaubenslchre 2. A. $ 94—96), vertreten in der Deutung de 
Kreuzes Chrifti Gedanken, die über Ritſchl binausgeben. 

Zulegt hat M. Kähler auf Grund eindringender eregetifcher Erörterung und unter Bezug— 
nahme auf die neueften dogmatifchen Verhandlungen eine Entwidelung der Verfühnungslehre 

‚w gegeben, die als eine Fortbildung der Hofmannſchen Auffafjung bezeichnet twerden darf. Er will 
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ebenjo die faljche Objektivität der überlieferten Lehrweije übertvinden, wie die falſche Subjektivi— 
tät der modernen Theorien vermeiden und in beidem die biblifchen Gedanken vollftändiger zur 
Geltung bringen. In erfterer Hinficht macht er geltend, daß die Verfühnung nah dem 
NT in Gottes unwandelbarem Xiebeswillen begründet, darum Feine Umftimmung Oottes, 
jondern die Ermöglihung eines neuen Berhaltens feiner Liebe gegenüber den Sündern 
ift. In der zweiten Hinficht betont er, daß die Verföhnung feine bloße Umftimmung ber 
Menichen, jondern die gejchichtlihe Wandlung des Verhältniſſes Gottes zu ihnen ift und 
daß fie neben der Erweiſung der Gnade auch den Vollzug eines Gerichts, ja einer Strafe 
enthält. Die Anwendung des leßteren Begriffs auf Chrifti Leiden ermöglicht aber doch 
nur eine jehr meite Definition desjelben; „Strafe ift ein Verfahren zur Behauptung einer 
Ordnung im Leben von Perſonen“ (Dogm. Zeitfr. II, 393). Nimmt man den vollftändigen 
Begriff der Strafe zum Maßjtab, wornach jie die Durchjegung der Autorität des Geſetzes 
an der Perſon des Schuldigen ijt, jo würde der Heilswert des Todes Jeſu zutreffender 
durch den Begriff der Sühne bezeichnet, dem Kähler ſelbſt eine zentrale Stellung zuweiſt 
(Will. d. hr. Lehre, 3. U. S 411—431, namentlich 428). 

10. Überblidt man die neuere Gedichte der Verjöhnungslehre, jo fann man fich 
dem Eindrud nicht verjchließen, daß gewiſſe Grundgedanten zu mweitreichender Anerkennung 
elangt find. Sie gehen vorwiegend auf Schleiermacher, Hofmann und Ritjchl zurüd, 
And aber mehr noch dadurch einflußreicy geworden, daß jie fich einer unbefangenen und 
methodischen Schriftforfchung auch als bibliich begründet erwiefen haben. Dabin darf 
man rechnen 1. die Überzeugung, daß die Verfühnung nicht als Umftimmung Gottes zu 
denfen it, jondern von dem unmwandelbaren Yiebeöwillen Gottes ausgeht. Sie ift für 
den Glauben unerläßlid, wenn er in der göttlichen Verzeihung einen ficheren Antergrund 
finden fol. Nicht eine in der Zeit entjtandene, nur eine ewige und in Gott ſelbſt be: 
gründete Gnade kann die Geltung der Sündenvergebung unbedingt ficherftellen. Und 
wenn toir im Lichte der chriftlihen Offenbarung und des von ihr erleuchteten Gewiſſens 
genötigt find, dieſe Liebe als heilige zu denken, jo ftehen doch Liebe und Heiligkeit nicht 
im Gegenſatz, jo daß fie einander ausſchließende Motive des göttlichen Handelns werden 
fönnten, jondern in etwiger Einheit. 2. Unfere Verſöhnung beruht auf Chrijti Perfon 
und vollzieht ſich durch fein gefamtes Merk, fofern e3 in Thun und Leiden Gottes Liebe : 
offenbart und die dem Willen Gottes entiprechende Menſchheit darftellt und heritellt. Nur 
wenn Chriſtus der Träger göttlichen Lebens für die Menjchheit und damit ihr vollenden= 
des Haupt ift, kann er ihr Gottes Gnade verbürgen und fie als ſchöpferiſcher Urheber 
ihrer gottgemäßen Lebensgejtalt vor Gott vertreten. 3. Das Todesleiden Chrijti wird 
war von feinem aktiven Gehorſam mit umfaßt und bildet die Spiße feiner Gott offen: 
renden und die Menjchbeit vertretenden Wirkſamkeit. Es bat aber die befondere Be- 

deutung, das Moment der Heiligkeit in Gottes Liebe einzuprägen, damit das chriftliche 
Urteil über Sünde und Schuld zu normieren und die Neue zu tveden, obne welche der 
Glaube an Die Sündenvergebung falihe Selbftberubhigung wäre. 4. Hinſichtlich der 
ipeziellen Auffafjung diefer göttlichen Heiligfeitserweifung in Chrifti Tod bejteht auch in— 
ſoweit Übereinftimmung, daß feiner der neueren Dogmatifer an Übertragung der Strafe 
im vollen Sinn mit Einſchluß des Schuldgefühle auf die Perfon des Erlöfers dent. 
Es vollzieht jih an ihm entweder der Haß der Welt oder der Sprudy des Geſetzes oder 
das um der Sünde willen über die Menjchheit verhängte Übel. Immer aber wird ein 
direkter auf den Sohn bezogener Strafbeſchluß des Vaters abgelehnt und ebenſo das Er- 
leiden Chrifti jelbjt durch die Einräumung, da es ohne Schuldbewußtfein war, von der 
eigentlichen Strafe unterjchieden. Ob man für dieſe Bedeutung des Todes Chrifti dag 
Wort Sühne gebraucht oder nicht, ift deshalb mehr eine Frage der Terminologie; auch 
wo ber Begriff der Straferduldung beibehalten wird, muß er erft durch eine genauere 
Umgrenzung gegen Mißverftändnis fichergeftellt werden. 5. Endlich herrſcht auch darüber ; 
ein weitgehendes Einverftändnis, daß es gelte, in Chriſti Heilswerl nicht nur die Ermög- 
lihung, jondern den Vollzug der Verfühnung zu ſehen. Diefelbe Leiftung Chrifti, twelde 
Gottes Verzeihung auf fittliche Weife begründet, geftaltet zugleich wirffam das Leben der 
Menjchheit um. Diefem Gedanken entfpricht es, wenn ftatt von Stellvertretung, die 
feinen Hinweis auf die Konjequenzen des Taufchs für das innere Leben der Menjchheit 5; 
enthält, meijt lieber von Vertretung oder Bürgichaft gefprochen wird. Darin liegt, daß 
Chriftus als das Haupt der Menjchheit für diefe in einem Sinne handelt, der fie ebenfo 
von ihrer Schuld entlaftet, mie eine Pflicht zu entiprechender Nachfolge auf fie legt. 
Durch dieſe Kombination ift zugleich der Übergang gefunden von dem Troft der Sünden: 
vergebung zur Löſung der neuen Lebensaufgabe, die vor dem Begnadigten fteht. 
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Damit tritt aber die eigentliche Entſcheidungsfrage in unſeren Geſichtskreis, die im 
letzten Grunde die Geſtaltung der Verſöhnungslehre beſtimmt, und von deren Beant— 
wortung auch der Sinn abhängt, den wir mit dem Begriff der Sühne zu verbinden 
haben. Sie lautet nicht: Bezieht ſich die Leiſtung Chriſti nur auf Gott oder bezieht ſie 

5 fih nur auf die Menſchen? — beides wäre nicht wirkliche Verſöhnung, nicht Mittlerſchaft, 
jondern eine Dienjtleiftung entweder nur nad der einen oder nur nad) der anderen 
Seite —, fie beißt vielmehr: Iſt der Wert des Heilswerks Chrifti für Gott ohne Rüdficht 
auf feine Wirkung innerhalb der Menfchheit zu begründen oder fünnen wir ihn nur nad 
Maßgabe der leteren verſtehen? An diefer Frage fcheiden fich heute noch die Wege der 

ı0 dogmatifchen Konjtruftion. 
Zunächſt fpricht ohne Zweifel vieles für das erfte Glied der Alternative. Auf feiner 

Seite fteht nicht nur die übertiegende Zahl der biblischen und Firchlichen Zeugnifie, feine 
Bejahung jcheint auch allein den Gedanken einer am Kreuz geichichtlich vollendeten Sühne 
und damit die volle Entlaftung der Gewiſſen ficherzuftellen. Nichts was mir thun mögen, 

15 Chrijti Werk allein verbürgt Gottes Gnade und es gilt für die gefamte Menfchheit, auch 
für Diejenigen, die noch nichts von ihm wiſſen oder ſelbſt nichts von ihm wiſſen wollen. Durch 
diefe unbedingte Objektivität der Leiftung Chriftt jcheint der Friede der Gewiſſen allein wahrbaft 
gefichert zu fein. Nun darf man fich aber nicht verheblen, daß für diefen rein objektiven Wert 
des Werks Chrifti ein einmwandfreier Ausdrud ſchwer zu finden ift und von der heutigen 

>» Dogmatik faum dargeboten wird. Die altproteftantifche Lehrform glaubte einen folchen 
zu befigen; aber die rechtlichen Kategorien, die fih eben als Ausdrud vollfter Objektivität 
empfahlen, erwieſen fich als undurdhführbar. Es läßt fich weder deutlich machen, inwie— 
fern der aftive Gehorfam Chrifti, rein als perfönliche Leiftung betrachtet, die Geſetzes— 
erfüllung aller vertreten kann, noch ift für den objektiven Wert des Leidens Chrifti ein 

25 Gefihtspunft gefunden worden, unter dem es als vollgenügende MWiederberftellung der 
fittlihen Ordnung fich darftellte. Der Gefichtspunft der Strafe vermochte die in der 
ftrengen Faſſung, die ihm die alte Dogmatik gab, nicht zu leiften; er vermag es noch 
weniger in der abgefhmwächten Geftalt, auf die fih — aus durchaus anerfennenswerten 
Gründen — die Neueren meift zurüdziehen. Vermeidet man aber den Begriff der 

»» Strafe ganz und fieht man den Wert des Leidens Chrifti in der Anerkennung der Ge- 
rechtigkeit des göttlichen Gerichts durch den duldenden Erlöfer, jo bleibt immer der An- 
ftoß, daß dieje Anerkennung von dem Sculdlofen geleiftet fein fol, für den die Ent- 
iprehung von Sünde und Übel eben nicht zutrifft, während die Anerkennung jenes 
Zuſammenhangs feitens der Schuldigen, für die fie allein Wahrheit bat, außerhalb des 

5 Berföhnungsbegriffs fallen fol. Es fragt ſich aber auch weiter, ob die Vorſtellung von 
der fittlihen Weltordnung, die diefer rein objektiven Theorie zu Grunde liegt, der bib- 
lichen dee der Gerechtigkeit Gottes gemäß ift. indem diefe, wie oben gezeigt, ebenfo 
durch Gottes Gnade wie durdy feine Heiligkeit bejtimmt ift, enthält fie eine ftrenge Ver: 
geltungsordnung doch nur für die Unbußfertigen, die in ihrer Sünde verharren, während 

so ſie für die zur Umkehr Willigen eine väterliche Erziehbungsordnung ift. Aus der fitt- 
lihen Weltordnung, die im Evangelium offenbar ift, ergiebt fi darum faum eine andere 
Bedingung der göttlichen Verzeihung als eine wahrhaft in die Tiefe gehende MWillens- 
umkehr, die fih in Unterwerfung unter die göttliche Autorität, Reue und Willigfeit zum 
Gehorſam bethätigt. An einer jo gearteten fittlihen Ordnung gemefjen würde der Voll: 

1 zug eines Gerichts, das außerhalb des Gewiſſens der Schuldigen bleibt, ſich weder als 
unbedingt notwendig, nod als unbedingt wertvoll ausweiſen fünnen. Endlich läßt der 
Begriff der Verföhnung, gerade wenn er in feiner doppeljeitigen Beziehung als Friedens: 
verhältnis Gottes zur Menjchheit verftanden wird und eine Umftimmung Gottes aus: 
geſchloſſen bleiben foll, feine ſolche Objektivität zu, bei welcher das, was er bejagt, 

so audı ohne das Eingehen des Menjchen in Gottes Heilsrat perfeft wäre. 
Werden wir fo darauf bingewiefen, die Umgejtaltung der Menfchheit in den Begriff 

des Verföhnungswerfs mit aufzunehmen, jo wird es ung obliegen, nunmehr das zweite 
Glied unferer Alternative auf feine Tragweite und Fruchtbarkeit zu prüfen. Indem 
wir den Wert des Werks Ghrifti vor Gott auf feine Mirkung innerhalb der Menjchbeit 

5 begründen, haben wir unleugbar einen feteren, erfahrungsmäßigen Ausgangspunft. Da: 
mit verbinden ſich aber auch nicht zu verfennende Vorzüge für die Gejchloffenbeit der 
dogmatifchen Konftruftion. Chriſti Leiſtung gilt bier infofern als Vertretung der Menid- 
beit vor Gott, weil fie mit der Weckung des Vertrauens auf Gottes Gnade zugleich die 
Beugung unter feine Heiligkeit verbürgt. Chriftus jtellt in feinem Gehorſam die Menfc- 

oo heit, die ih durch ihn beitimmen laſſen wird, gerecht dar vor Gott. Das entjcheidende 



Berjöhnung 575 

Gewicht fällt aber auch bier auf feinen Kreuzestod. Er ift nicht nur der höchſte, das 
Vertrauen unerjchütterlich begründende Erweis der im Erlöfer handelnden göttlichen Liebe; 
er zieht zugleich die mit Chriftus verbundene Menjchheit in das Sterben ihres natürlichen 
Mefens, in die tieffle und umfafjendfte Buße hinein. Damit gemwäbrleiftet er den An- 
bruch eines neuen Verhältniſſes zwifchen Gott und dem Menfchengeichlecht, in dem Gottes 5 
Liebe ſchrankenlos walten fann und ihr der vertrauende Gehorſam einer neuen Kreatur 
antwortet. Damit ift der fittlihen Weltordnung genügt, die Gnade und Heiligkeit in 
Einem ift. Auch bedarf e8 nicht erft der Auffuchung weiterer Mittelglieder, welche die 
vollzogene Verſöhnung für die Menfchheit in Kraft jegen; diefe ift am fich ſelbſt der Auf- 
gang eines neuen Lebens für die Welt. 10 

Diefe Anfchauung, die in Chriftus den Bürgen ebenfo der verzeihenden Liebe Gottes 
für die Menfchheit, wie der fortgehenden und bis zum gottgeftedten Ziel fich vollendenden 
Willensumkehr der Menjchheit für Gott fieht, ift auch keineswegs von den beftätigenden 
Zeugnifjen der Schrift verlafien. Sie bildet die Spite der altteftamentlichen Prophetie 
wie der neuteftamentlihen Deutung des Werks Chriſti. Das Leiden des Gerechten Jeſ 53 15 
ift darum fühnend, weil es von der fündigen Gemeinjchaft als Gericht über ihre Sünde 
veritanden wird und fo bußfertige Umkehr wirkt (VB. 5). Und die paulinifschen Ausfagen 
über das Heilswerk gipfeln in der Idee des Mitjterbens und Mitauferftebens, die keines: 
wegs nur der moralifchen Anwendung der Heilsgefchichte angehören, fondern ihre tieffte 
und inhaltvollite religiöje Deutung enthalten. Müßte fchon diefer Umftand die vorge: 20 
tragene Anjchauung vor dem Verdacht jchügen, als könnte fie die proteftantiiche Grund— 
lehre von der Rechtfertigung gefährden, jo mag in dieſer Beziehung noch Folgendes be- 
merkt fein. Die Rechtfertigungslehre fordert ein Doppeltes: 1. daß es wirklich Chriftus 
ift, um deſſen willen die Schuld erlaffen wird und 2. daß es wirklich der Glaube ift, 
der die Vergebung empfängt. Nun ijt e8 aber in der borgetragenen Gedanfenreihe weder 3; 
unfere unvollfommene Reue, noch unſer unvollfommener Glaube, die Gott das neue, 
jeinem Willen gemäße Xeben feiner Kinder verbürgen, ſondern lediglich Chriftus, der 
diefes Leben ſchafft und fortgebend beitimmt. Gotte8 Urteil der Hedrfertigung ruht 
darum auf Chrifti Werk allein. Eben darum wird auch der Zutritt zu diefem Heil nie— 
mand verjperrt, der feine Neue unvolllommen und feinen Gehorfam mangelhaft ſieht, so 
wofern er nur dem Haupt der neuen Menjchheit im Glauben anbängt. 

Mie aber der Tod Chrijti bei diefem VBerftändnis der Verſöhnung jeine centrale 
Stellung behält, jo geftattet fie auch feine Auferjtehung in einheitlihem Zufammenhang 
mit ihm zu würdigen. Diefe ift nicht bloß Gottes Antwort auf die vollbradhte Sühne, 
fie ift der legte Schritt auf dem Weg der Heilsftiftung felbft. In ihr giebt Gott der 8 
Menjchbeit den zum lebendigen und belebenden Haupt, der fie zuvor durch fein Sterben 
in den Tod ihres gottentfremdeten Sinnes bineingeführt hat. Und es bleibt dann nicht 
erjt eine Frage, ob das Werk der Loslaufung, an die Chriftus fein Blut geſetzt bat, 
auch einen wirklichen Erfolg haben wird, es verbürgt und fchafft felbft diefen Erfolg, 
es ijt die Begründung einer neuen gottgemäßen Menjchheit, die beſtimmt it, das ganze 40 
Geſchlecht in fich aufzunehmen. Darin bewährt fih uns aufs neue die Fruchtbarkeit des 
bier verfolgten Geſichtspunkts. 

Nod würde aber ein berechtigter Einwand gegen diefe Deutung des Werks Chrijti 
übrig bleiben, wenn ſie uns nötigte, bei einer bloß menjchlich-empirischen Betrachtung des 
Todes Chrifti, bei feiner Herleitung aus menſchlicher Feindichaft jtehen zu bleiben. Es ai 
würde dann zwar möglich fein, an diefen biftorifhen Ausgang des Lebens Jeſu finnige, 
religiös und moraliih fruchtbare Betrachtungen anzufnüpfen, aber wir hätten ibn nicht 
als den innerlid) notwendigen Vollzug des göttlichen Heilsrats veritanden. Allein der Ausgang 
bon der fubjeltiven Erfahrung des Chrijten nötigt uns nicht, bei diefer bloß phänomenalen 
Betrachtung der Heildgefchichte jtehen zu bleiben. Wir dürfen und müfjen von bier aus; 
vielmehr zu dem Urteil fortgehen: Gott felbjt bat es fo geordnet, daß die in ber Kreu— 
zigung Chrijti vollendete Sünde, die den heiligen Dulder felbjt zur höchſten Bewährung 
jeines Gehorſams und feiner Liebe führt, als unverfennbare Schuld auf das Haupt der 
Gottentfremdeten zurüdfällt, fie zur Erkenntnis des mwahren Weſens der Sünde führt 
und jo den ftärfjten und tiefiten Antrieb zur Umkehr darbietet. In diefem Sinn ift 55 
auch die fubjeltiv gedachte Sühne zugleich objektiv, von Gott geordnet und doch ift fie 
da wirkſam, wo der göttlichen Ordnung die Anerkennung verfagt worden war. Ob man 
die Gemwährleiftung folcher bußfertigen Umtehr Sühne nennen will, it eine Frage von 
untergeorbnetem Rang. Allein wenn der alttejtamentliche Sänger zerbrochene Herzen 
ein Opfer genannt bat, das Gott gefällt (Pf 51, 19), jo darf man auf neuteftament- 

= 
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lihem Boden die Verbürgung der Buße auch die Sühne nennen, die Gott haben 
will. D. Kirn, 

Berföhnungstag. — Litteratur: Der Traktat Joma wurde mit Erläuterungen ber: 
ausgegeben von Sheringham London 1648; neuerdings von Hermann 2. Strad, 2%. 1904 

„ mit Anmerkungen und Glojiar); eine deutjche Leberjegung des Traktats mit Anmerkungen 
von Paul Siebig 1905. Die Thojaphta zu diejem Traktat iſt abgedrudt in Ugolini Thes. 
ant. sacr. vol. XVIII, p. 153sgqq., ebenda die jerufalemiihe Gemara dazu. Die Peſikta des 
Rab Kahana zum Verſöhnungstag j. in Wünſches Biblioth. Rabbin. Yfg. 31. 32, ©. 243 ff. 
Beachtenswerte Notizen enthalten Philos Schrift de septenario und das neu gefundene Stüd der 

ı Schrift de vietimis; j. Baul Wendland, Neu entdedte Fragmente Philos 1891, S. 11f., Ausg. 
von Cohn V, p. 45. Den traditionellen Ritus des Verföhnungstages beſchreibt Waimonides, 
hajad hachasaka, iüberjegt bei Deligih, Hebräerbrief (1857), S. 749 ff. Bon älteren drilt: 
lihen Werten find zu erwähnen: Lightfoot, Ministerium Templi ce. 15 (opp. ed. II, vol. I, 
p. 744sqq.); Carpjov, Apparatus historico-ceriticus antiquitatum sacri codicis (1748), 

15 p- 433 qq; Lund, Jüdiſche Heiligthümer (Hamburg 1738), ©. 1161 ff.; J. A. Danz, Functio 
pontif. m. in adyto anniversaria bei Meuschen, Nov. Test. ex Talmud. illustr. (Lips. 
1736), p. 912 sqq.; Denling, De ingressu summi pontif. Observat. (Lips. ed. 3, 1737), 
p- 175sgg-; Otho, Lexicon rabbin. phil. (Genevae 1675), p. 182sqq.; Joh. Meyer, De tem- 
por. sacr. Hebr. in Ugolini Thes. Tom. I. — Bon neuerer Litteratur iſt hervorzuheben: 

o Bähr, Symbolik des mojaifhen Kultus, II, ©. 664 ff.; die archäologiſchen Handbücher von 
de Wette:Räbiger (4. A., ©. 313f.); Ewald (Aitertbümer, 3. A., S. 477 ff.); Keil (Bibl. Archäo— 
logie, 2W., S. 420); W. Nowad, Hebr. Archäol. IT (1894), ©. 184ff.; J. Benzinger, Hebr. 
Archäol. (1894), S. 477f.;3 3.9. Kurg, Der altteftam. Opfercultus (1862), S. 355 ff. und die 
Handbücher der altteitam. Theologie von H. Schultz, 5U. 1896, S. 256. 282 ff.; ©. Fr. Dehler, 

2,3%. 1891, S. 498 ff. 52275.; N. Dillmann 1895, 5.457; B. Stade, Bibl. Theol. des AT I 
(1905); Marti, Geſch. d. isr. Nel., 5. 1907, S. 256 ff.; N. Köhler, Bibl. Geſch. des AT I 
(1875), ©. 4455. — Mit Bezug auf die kritifche Frage jiehe Delipich, ZEWL 1880, ©. 173 Ff.; 
Benzinger, Das Gejep über den großen Berjöhnungstag, ZatW 1889, ©. 65 ff.; PDillmann, 
Ereg. Hdb. zu Erodus u. Levit. 3A. 1897; 9.Strad, Kurzgef. Komm. zu Sen, Er, Ye u. 

zo Nu 1894; Br. Bäntſch, Handlomm. zu Er, Le, Nu 1900; A. Vertholet, Kurzer Handfomm. 
zum Le 1901; N. Meſſel, Die Kompojition v. Le 16, ZatW 1907, S 1ff. Zur Entitehung 
u. Bedeutung des Verjöhnungstags vgl. S. Adler, Zat 1853, 178. — Siehe aud die 
Wörterbücher von Winer, Schentel (Steiner), Niehm (Delipfh), Guthe; Hamburger En: 
Hopädie des Nudentums I unter VBerjöhnungstag; Eneyel. Bibl. unter Atonement. Ueber 

35 das fpätere Judentum vgl. J. %. Schröder, Sapungen und Gebräuche des talmudijch:rabbi- 
niihen Judentums (1851), ©. 1305. — Zu Mzazel val. nod Hans Duhm, Die böjen Geiſter 
im AT 1904, ©. 55ff. und aus den Midraihim Wünſche, Aus Israels Lehrhallen I (1907), 
S. 7 ff.: Schemhazai u. Azazel. 

Verföhnungstag, hebr. 227 27 Le 23,277, im Talmud auch ſchlechtweg N”, 
der Tag ohne Gleichen, vulgär bebräifch jom kippur, wird der große Sühntag genannt, 

der unter den israelitiichen Feſten eine bejondere Stelle einnimmt. Die gefeglichen Be: 
jtimmungen über ibn finden ſich Ze 16, 1—34 (vgl. Er 30, 10); 23, 26—32; Nu 29, 
7—11(P). Da diefe Anordnungen troß ihrer relativen Weitläufigfeit nicht ausreichen, um 
den hochwichtigen Ritus in allen Einzelheiten zu beſtimmen, mußte bier wie in anderen 

+ Stüden eine ergänzende Tradition befteben. Was in diefer Hinficht zur talmudiſchen 
Zeit über den Nitus des zweiten Tempels überliefert wurde, giebt der mifchnifche Traktat 
‘oma (f. oben), der ganz von diefem Tage handelt. — Das Hauptgejeg über den Ver: 
jöhnungstag Le 16, 1ff. fnüpft an die Erzählung vom plößlichen Tod zweier Söhne 
Yarons (Le 10, 1f.) die Anordnung, der Priejter dürfe nicht zu beliebiger Zeit in das 

5» Allerbeiligite geben, fondern nur nad der erforderlichen ceremoniellen Vorbereitung und 
in bejonderer Ausrüftung. Als ſolche wird aber Vs. Aff. nicht ein bei jeder Gelegenheit 
zu befolgendes Ritual, fondern das charakteriftiihe des Verjöhnungstages befchrieben. 
Das Datum des legtern wird denn auch Vs. 29 angegeben, ijt aber hier offenbar bei der 
Einfhärfung des Faſtens nur wiederholt (vgl. Er 12,27. u. 13); diefelbe Zeitbeftimmung 

» muß urfprünglidh ſchon an der Spige des Gefeges geftanden haben. Sie ift dort be 
der Anfnüpfung an jene Begebenheit Ze 10,1f. verloren gegangen, welche es mit fich brachte, 
daß zuerjt berausgehoben wurde, was an diefem Geremoniell zum Schuß des im eiligtum 
fungterenden Priejterd dient. Daher rühren aud einige andere Unebenheiten. Diefe Er: 
flärung dünkt uns viel annehmbarer als die Anſicht, daß Ns. 1—28 zwei voneinander 

so ganz unabhängige Verordnungen zujammengefchoben jeien, von welchen die eine vom 
intritt ins Allerbeiligite, die andere vom Berjöhnungstag bandle, mie nad Benzinger 

mande Neuere (Strad, Bäntſch, Bertholet) meinen. Neueftens (1907) verwirft auch 
Mefjel Benzingers Analvje von Ps. 1--28, und nimmt ebenfalls den Ausfall einer Zeit: 
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beſtimmung vor dem Geſetze an. Doch erklärt er dieſen aus der bloßen Vermutung, 
es dürfte dort der erſte ſtatt des 10. Tiſchri geſtanden haben. Dann hätte doch wohl der 
Überarbeiter einfach die Tageszahl umgeichrieben, ftatt die ganze Zeitangabe zu ftreichen. 
Auch die weitere Analyje Meile, der drei verſchiedene Schichten in dem Geſetz ausfindig 
macht, wozu noch viertens als Anhang Vs. 29 —34 käme, dünkt ung zu fubjeltiv, um eine 5 
ganze KHultusgefchichte des Feſtes darauf zu bauen. 

Als Zeit für diefe jährliche Sühnferer wird bezeichnet der 10. Tag des 7. Monats 
(Ze 16, 29; 23, 27; Nu 29, 7). Der 7. Monat Kchloh die feitliche Jahreshälfte ſowie das 
öfonomifche Jahr ab; er brachte auch (vom 15. Tage an) das große Herbitfeft. Diefem 
beitern Dantfeft follte der ernite Sühntag vorausgehen ähnlich wie der Überjchritt dem 
Feſt der ungefäuerten Brote. Sowohl das Moment des periodischen Abjchlufjes, das dem 
7. Monat eignete, ald das der bevorftehenden großen Dankfeier legten nahe, gerade zu 
diefer Zeit den Sühnealt vorzunehmen. Die Zehnzahl ift neben der Sieben hier wie oft 
in der Thora bedeutfam. An eben diefem 10. Tag jollte, wenn die Jobelperiode um war, 
nach Ze 25,9 das Yobeljahr unter Bojaunenhall angekündigt werden. Das geweihte Jahr 
wurde durch den allgemeinen Verſöhnungsalt aufs jchönfte eingeleitet. — Für die Ge: 
meinde hatte der Verföhnungstag zu gelten als Hochſabbath (raw raw Le 16, 31), 
an welchem jede Arbeit bei Androhung der Ausrottung (23,27 ff.) verboten war und die 
Gemeinde jih im Heiligtum verfammeln follte (277 ">= 23,27). Ebenfo ftreng aber ift 
allgemeines Falten für diefen Tag vorgefchrieben — der einzige Fall diejer Art im moſaiſchen 20 
Geſetz! Durch diefes Falten, das „Niederbeugen der Seele”, follten die Gemeindeglieder 
fih in die dem erniten Sühneakte angemefjene Bußſtimmung verfegen. Der Tag beißt 
daher der Faſttag jchlechthin: 7) Tijs vmoreias Nufoa (of. Ant. 14, 4,3, wo aber wie 
14, 16, 4 der „dritte Monat” Schwierigkeit macht) oder 9) vnoreias Eoorı) Philo, De 
septen. p. 296 M; andere %. X. Cohn V, p. 134, 1) oder einfah 9 vnoreia (Philo 35 
ebend. 278 M; V, 96,9 C; AG 27, 9), bei den Nabbinen auch N>7 278 im Unterſchied 
von den nad dem Exil binzugelommenen Fafttagen. Der im Lande anfälfige Fremdling 
war gleichfall® gehalten, von der Arbeit zu ruhen, dagegen wird ihm das Faſten nicht 
zur Pflicht gemacht (Le 16, 29). 

Der im — vorzunehmende prieſterliche Ritus iſt Ye 16, 3ff. beſchrieben. Aaron, 30 
bezw. der Hoheprieſter, ſoll zuerſt ein gründlich reinigendes Bad nehmen, dann die zum 
Sühnritus vorgeſchriebene ganz weiße linnene Kleidung anziehen; es iſt dies zwar nicht 
eine Büßertracht, aber doch eine ſolche, die ſich durch ſchmuckloſe Einfachheit von der ſonſtigen 
Amtstracht des Hohenprieſters unterſcheidet; daß ſie volllommen weiß und rein ſein ſoll, 
wird gefordert durch die Annäherung an den im Allerheiligſten wohnenden Gott, die der 85 
Priefter gerade jegt vollziehen joll. Darauf folgt Vs. 5 ff. die Zurichtung eines doppelten, 
ja vierfachen Opfers, da er für fich felbit und für die Gemeinde je ein Sündopfer, nad): 
ber aber für beide Teile je ein Brandopfer darzubringen hat. Die Sühnafte geben 
natürlich voraus, und zwar hat der für den Prieſter und fein Haus zu vollziehende dem 
der Gemeinde geltenden voranzugeben; denn che der Priefter diefe mit Gott verjöhnen 40 
fann, muß erjt feine eigene Verfhuldung gefühnt fein. Eine befondere Veranitaltung 
erfordert die Zurichtung des Sündopfers für die Gemeinde, indem diefe zwei Ziegenböde 
zu ftellen bat, von denen nur der eine zum eigentlichen Sühnopfer für den Herrn durch das 
208 vom Hobenpriefter bezeichnet wird, während der andere, auf welchen das Los „dem 
Azazel” fällt, eine andere Verwendung findet. Für fich felbjt nun und fein Haus batte 45 
der Hohepriefter vor allem einen jungen Farren, natürlih aus eigenen Mitteln (Jof. Ant. 
3, 10, 3) zum Sühnopfer darzubringen. Nach deſſen Abſchlachtung trug er (Vs. 12) eine 
Pfanne mit Glut vom Brandopferaltar ins Allerbeiligite binein und warf dort Rauch— 
werk darauf, damit eine ihn jchirmende Weihrauchwolke entitebe, gewiſſermaßen der gött— 
lihen Wolfe (Bd VI, 61, 19) nadhgebildet, da Gott ſich nicht unverbüllt ſehen laſſen will so 
(Vs. 2). Sodann beiprengte er das Allerbeiligite mit dem Blute des Farren. Die 
Tradition (M. Joma 5, 1. 3) ergänzt vor Vs. 14, daß er rückwärts aus dem Aller: 
beiligjten tretend nach kurzem Gebet im Heiligen, fich zum Brandopferaltar zurüdbegeben joll, 
um das Blut zu holen, das unterdeflen von einem Priefter gerührt worden war, damit 
e3 nicht gerinne. Die Rauchpfanne ließ er wahrſcheinlich im Allerheiligiten jteben, damit 56 
ſich der Rauch weiter verbreite, bis er es zulegt verließ, wie auch M. Joma 7, 4 vor: 
ausjegt. Die Blutfprengung geihab nad Ye 16, 14 mit dem Finger, und zivar einmal 
„über die Kapporetb (Bd III ©. 554) vornbin“, d. h. nach deren öftlicher Vorderſeite, 
und darauf fiebenmal vor ihr, nämlich auf den Boden, fo daß das Geräte felbit und 
insbefondere der Raum davor berührt wurde. Darauf in den Vorhof zurüdgelehrt, co 
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ichlachtete der Hobepriefter den zum Sündopfer für das Volk bejtimmten Bod, bradıte 
auch dejien Blut ins Allerbeiligite und vollzog dort Diefelben Sprengungen zu Guniten 
des Volkes wie vorher für fih und fein Haus (Ws. 15). Darauf folgt die Entfündigung 
„des Stiftözeltes, das unter ihnen wohnt“ (Vs. 16), d. b. bier des Heiligen, da diejes den 

5 Hauptbeitand der Hütte bildet, welche inmitten des Volles weilend, der Verunreinigung 
durch die fündigen Menſchen ausgefegt ift. Diefe kurze Vorſchrift wird in Bezug auf 
den Näucheraltar näber jpezifiziert Er 30, 10. Endlid kommt der Brandopferaltar Be. 181. 
an die Reihe: zuerft wird das Blut an feine Hörner geftrichen, dann fiebenmal auf ihr 
geiprengt. Ausdrücklich twird bier gejagt, daß die Beiprengung ſowohl mit dem Stier: 

ı0 als mit dem Bodsblut erfolgen foll, was ſich auch im Heiligen von ſelbſt verſteht. Nach 
der Tradition (M. oma 5,4, Maimon. 3, 5) follte dabei das Blut des Stieres in die 
Schale mit dent Bodsblut gegofien werden; jedenfalls Spricht Vs. 18 dafür, daf das Blut 
gemifcht, nicht wie im Allerbeiligiten fucceffiwe appliziert wurde. — Die jüdifche und drift- 
lihe Tradition verfteht übrigens Vs. 18 vom Näucheraltar, jo auch Delitzſch ZALL 1880, 

5 ©. 117f. und Strad. Man kann ſich dafür auf Le 4, 18 berufen, wo diefer Altar 
Inegiel beißt „der vor dem Angefichte des Herrn“, wogegen in unjerem Kap. Ve. 13 
nicht durchaus entjcheidet. Aber maßgebend iſt unferes Erachtens die Dreiteilung Vs. 20 
und 33, wo neben dem „Heiligtum“ (= Allerheiligften) und dem „Stiftszelt” (= Heiligen) 
der „Altar“ nur der Hauptaltar, nicht der innerhalb des Zeltes befindliche fein Tann. 

20 Die Übergehung des Brandopferaltard würde ohnehin befremden. Auch der natürliche 
Fortſchritt der Beſchreibung wird geftört, wenn man na %8. 18 vom Herausfommen 
aus dem Allerheiligiten ins Heilige verſtehen joll. 

Nachdem an den drei Abteilungen des Heiligtums die Sühnung in Bezug auf die 
Verunreinigungen durch Priefterihaft und Gemeinde war vollzogen worden, wurde ber 

25 zur Entjendung nadı der Wüſte bejtimmte Bod, der noch im Vorhofe vor Gott jtand 
(Vs. 10), mit den Verfchuldungen des Volkes belaftet, indem der Hoheprieſter beide Hände 
auf fein Haupt ftemmte, über ihm alle jene Verfchuldungen u. f. w. befannte und jie auf 
fein Haupt legte, worauf ein in Bereitichaft jtebender Dann ihn nad der Miüfte, und 
zwar einem unzugänglichen Strich derjelben, entführte (Vs. 21). Jenes Sündenbefennt: 

so nis giebt die Tradition (M. Soma 6, 2) nur in ſummariſcher Norm: „O Gott, gefehlt, 
gefündigt, gefrevelt bat vor dir dein Volf, das Haus Israel; ach Gott, ſchaffe doc 
Sühnung für die Vergehungen, Berfündigungen und revel, die fie vor dir begangen, ge 
fündigt und gefrevelt haben, wie in der Thora Mofes, deines Knechtes, gefchrieben jteht 
Le 16,30%. Allein daß ein eingehenderes Belenntnis mit Bezug auf die Sünden des 

35 Jahres abgelegt wurde, ift dadurch namentlich für die ältere Zeit nicht ausgeichlofjen. In 
welchem Sinne aber ijt das Negtragen der Zünden durch diefen zweiten Bod gemeint, 
da diefelben doch ſchon durd das Blut des erften gefühnt fein follten? Die beiden Böde 
gehören thatfächlih zufammen (vol. Vs. 5) und jtellen zu ftärkerer Verdeutlichung zwei 
Momente dar, welche jonft beim Sündopfer vereinigt find, der erftere die fühnende Dedung 

40 des Günders vor Gott durd das Blut, der zweite die gänzliche Wegſchaffung der Sünde 
und der dadurch bewirkten Unreinigfeit aus dem Bereih der Gott geweibten Gemeinde. 
Als Analogie zu vergleichen find die beiden Vögel beim Neinigungsritus des von Ausſatz 
gebeilten (Bd II ©. 298, ») und auch die beiden Viſionen Sad 5, von denen die erjtere 
die richtende Wirkung des göttlichen Fluches an den Echuldigen (entſprechend der Sühnung, 

45 die ſolche Wirkung bindert), die legtere die Wegſchaffung der Sünde ind ferne mülte 
Heidenland darſtellt. Nach dem Gefagten iſt die Norftellung nicht zutreffend, dap am 
zweiten Bod die Strafe, welche JIsrael treffen follte, vollzogen wurde; erft die fpätere 
Ueberlieferung (M. oma 6, 6) meldet, daß der Bod von einem elfen ſei gejchmettert 
tworden; allein wenn an ihm ein foldyes Halsgericht jollte vollzogen werden, müßte dies 

im Geſetz ausdrüdlich gefagt fein. Statt deſſen verlangt es nur, daß er in die Wüſte, 
näher in 7=13 ya fomme, was wohl nicht bloß eine öde, fondern eine abgejchnittene 
Gegend bedeutet, aus welcher das Tier nicht zurüdfehren konnte (LXX yn Aßaros). Dort, 
im Gebiete des unreinen MWüftendämons (Ilzazel) fol die Sünde, ferne vom Volle Gottes 
bleiben, twie Each 5, I1 im Lande Zinear. Uber Azazel ſiehe die verjchiedenen Anſichten 

5 Bd II ©. 321f. Der Jahve gegenübergeftellte Name führt auf ein perfönliches Weſen; 
es tjt der unfaubere Aüftengeift, der jchon zu Mofes Zeit dem in Jeraels Lager walten: 
den Gott gegenüberftand. Ein Opfer an diefen Dämon, den oberften der So (Le 
17,7; vgl. Dt 32,17) mar der Bod natürlich nicht; er bat feine Gabe zu bringen, 
fondern eine unfelige Laſt von Israel wegzuſchaffen und feine Unreinigfeit von ibm abzu— 

60 jondern. In fpäterer Zeit war die Ortlichkeii, wohin er gebracht wurde, eine feſtſtehende, 
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ebenjo der Weg dahin, an welchem Hütten angebracht waren, um den Mann zu erfrifchen ; 
und jobald der Bod ans Ziel gelommen, meldete man dies durch Höbenfignale nad) 
Serufalem, damit die mweiteren Kultushandlungen ihren Anfang nehmen konnten (M. Joma 
6, 48). Vgl. zum Ort der Handlung Schick in ZdPV III, 214 ff. 

Nun erſt konnte ſich der Hohepriefter anfchiden, auch) das ziwiefache Brandopfer für 5 
fih und das Volk darzubringen. Zu diefem Ende bin legte er im hl. Zelte feine weiße 
Kleidung ab, die dort aufbewahrt werben follte, und reinigte jich durch ein neues Bad, 
worauf er feine Amtstracht anlegte (Be. 23). Dann brachte er die beiden B3. 3 und 5 
genannten Widder dar. Auch bei diefem Brandopfer des Tages (vgl. über den allgemeinen 
GSharalter der mw Bb XIV ©. 392) trat das erpiatorifhe Moment nad Vs. 24 a. E. 10 
bejonders hervor ; auch wurde damit zugleich das Wett der früher gejchlachteten Sündopfer: 
tiere auf dem Altar verbrannt (BE. 25). Dagegen das Fleiſch der Ießteren mit Haut 
u. f. f. war außerhalb de3 Lagers dem Feuer zu übergeben Vs. 27f.; vgl. Le 6, 23; 
4, 11f. 20f., was Riehm darauf deutet, daß an dieſen bochgradigen Sündopfern ber 
vernichtende ‚Feuereifer Gottes zum Ausdrud fomme (ThStK 1877, ©. 70ff.). — Erft 
nad diejem Opferalt folgten, tie die Tradition hervorhebt, die Nu 29, 7—11 aufgezählten 
Feſtopfer, diefelben, welche am erjten Tage des 7. Monats darzubringen tvaren. Vielleicht 
jind aber diefe Zufatopfer eine fpätere Bereicherung des Ritus. Zuletzt Fam noch das 
gewohnte tägliche Abendopfer, das von den Feſtopfern nicht verdrängt zu werben pflegte. 
Ueber die früher viel ventilierte Frage, wie oft der Hohepriefter an diefem Tage ins Aller: 0 
beiligfie hineingegangen fei, jiebe Deyling, De ingressu summi pontif. in den Obser- 
vat. II, p. 183, und Danz bei Meuschen ©. 954 ff. — Hbr 9, 7 verlangt natürlich nicht 
bloß einmaliges Betreten jene® Raumes; bei Philo legat. ad Caj. M. II, 591 dagegen 
fteht in einem Briefe des Herodes Agrippa, es fei bei Todesjtrafe dem Hohenpriejter ver: 
boten getwejen, an einem Tag dreimal hineinzugehen; doch it die Echtheit diefer Duelle 25 
zweifelhaft. Der bibliihe Wortlaut würde auf dreimaliges Eintreten führen, und nad 
M. Joma 7,4, Maimon. 4,2 a. E. wäre der Hoheprielter ſogar nad) dem Abenbopfer 
nodymals (zum viertenmal), und zwar in den weißen Kleidern, bineingegangen, um bie 
Rauchgefäße zurüdzubolen. 

Mas das Alter diejes Feſt- und Fafttages anlangt, fo beftreitet die neuere Kritik so 
nicht nur feine moſaiſche Abkunft, fondern vielfach ſogar feine vorerilifche Eriftenz. Die 
legtere wird nad dem Vorgang von Vatke (Bibliihe Theologie I, 548) und George (Feſte 
©. 300 ff.) von Graf, Wellhaufen, Kuenen, Neuß u. a. geleugnet. Dabei beruft man fi 
darauf, daß in vorerilifcher Zeit dieſes Feſt außer dem Gejeg P nirgends erwähnt werde, 
auch da nicht, wo man es erwarten follte. In der That ijt auffällig, daß eine Erwäh— s5 
nung diefes bedeutfamen Tages weder in den gefchichtlichen noch in den prophetijchen 
Schriften der vorerilifchen Zeit fich findet; dies gilt aber ebenjogut von den nacherilijchen, 
die jpäte Chronik nicht ausgenommen, fo daß das argumentum e silentio ſich als un- 
zuverläffig beweift, welches mindeitens bis ind 2. Jahrhundert v. Chr. hinabführen würde, 
wo Jeſus ben Sira K. 50 den am Verföhnungstag fungierenden Hobenpriejter Simon befingt. 40 
Ausprüdlich genannt ift das Felt erft bei Philo, Jofephus und ım NT (f. o.). Auch die 
Erwägung, daß das Pfingſtfeſt in den außergejeglichen Terten ein einzigesmal beiläufig 
genannt ijt (2 Chr 8, 13), muß vor Überfhäsung jenes Argument warnen. Man ver: 
mißt freilich die Nennung des Berfühnungstages an fpeziellen Stellen, wo er, mie man 
meint, unumgänglich erwähnt fein müßte, wenn er überhaupt im Gebrauch war. So bei 6 
der Tempelweihe Salomos 1 Hg 8,2. 65. Allein das neu geweihte Heiligtum bedurfte 
noch nicht der reinigenden Sühnung. Es ift aber gerade bedeutjam, daß Salomo die 
Weihe in dem Monat vornahm, two fonft die Sühnung ftatthatte. Über die zwei Feſt— 
wochen Salomos vgl. übrigens Deligih ZWL 1880, ©. 173 ff. — Esr 3, 1—6 begreift ſich 
das Stilljhweigen über den Berfühnungstag leicht, da vor der Herftellung des Tempels so 
feine Feier nicht möglich war. — Neh 8 kann dasjelbe eher überrafchen, zumal Neh 9 am 
24. Tag des 7. Monats ein Bußtag angejegt wird. Allein diejer hatte einen über den 
gejeglichen gottesdientlihen Sühntag hinausgreifenden momentanen Grund; aud mochte 
das Fehlen der Bundeslade die reguläre eier desfelben in Frage zu jtellen jcheinen. 
Sedenfalls ift gerade hier im Jahre 444, wo nach der neueften Kritif Esra den Priefter- 55 
foder joll veröffentlicht und eingeführt haben, die Übergehung des Verfühnungstages viel- 
mehr ein Zeugnis, daß er nicht jegt erjt eingeführt wurde; eine noch ſpätere Einjchaltung 
desfelben anzunehmen (fo auch Wechsler in Geigers jüd. Ztichr. 1863, II, 113 ff. ; Tiebe 
dagegen D. Hoffmann im Mg für Wft d. Judenth. 1876, ©. 1ff.) geht aber ebenjowenig 
an, wenn man bevenft, daß jenes Priejtergefeg mit Beziehungen auf diefen Tag durd)= 60 

377 

— 
3— 
> 



580 Verjöhnungstag 

flochten ift, indem die ganze Einrichtung des Heiligtums darauf abzielt. Überhaupt fteb: 
mit der biblischen Darftellung der Thätigkeit des „Schriftgelehrten” Esra die Auffafiung 
in diametralem Widerſpruch, welche ihm die fede Einführung neuer, felbiterfundener Riten 
ohne weiteres zufchreibt. — Befremden mag ferner, daß Ezechiel in feinem Zufunfts- 

5 gemälde vom israelitifchen Gottesdienft den jom hakippurim nicht verivendet. Er be 
jtimmt zwei Sühntage 45, 18—20, von denen der eine auf den erjten Tag des eriten 
Monats (Nifan), der andere auf den 7. des Monats, befjer auf den erften Tag des 
7. Monats (LXX) fällt. Allein Ezechiel bewegt fih auch gegenüber von heiligen Ein: 
richtungen, die nachtweislich zu feiner Zeit längſt beitanden, allzu frei, als daß feine Ab- 

ı0 weichung bon einer „mofaifchen” Ordnung genügte, um diefe ald nicht vorhanden darzu- 
thun. 3.8. erwähnt er das alte Pfingſtfeſt nicht; auch redet er nicht vom Hobenpriefter. 
Andererjeitö beachte man, daß er fein Geficht vom künftigen Gottesftaat nach 40,1 am 
Datum unjeres Feſtes empfing, an dem Tag, wo das Yobeljahr mit dem Verſöhnungstag 
feinen Anfang nahm (Le 25,9)! — Im nachexiliſchen Sadarja vermweift man auf die 

id Erörterung über die Faſttage Kap. 7. 8, wobei der Sühntag nicht genannt werde. Allein 
jene an die Einnahme Jerufalems- fih fchließenden Faſt- und Gedenktage find ja ganz 
anderer Art. Ob ihre Einhaltung fortzufegen fei, fonnte man im Zweifel fein, nicht aber 
in Betreff der Feier eines altmoſaiſchen Feites. 

Aud die jonjt gegen das Alter des Verfühnungstages vorgebradhten Gründe können 
20 fir nicht als jtichhaltig anerkennen. Es ift ein Vorurteil, und zwar ein irriges, twenn man 

fih die alten Feſte der Hebräer nur als beitere Nationalfefte denken till, neben melden 
ein jo erniter Sühntag feinen Naum gehabt hätte. Gerade die Notwendigkeit der blutigen 
Sühnung aller Schuld und Fehle iſt dem höheren Altertum jehr bewußt und gebört bei 
den Söraeliten zu den Grundgedanken jener Ordnung, die man mit vollem Recht als 

2: moſaiſch bezeichnet. Die Syntheſe zwifchen Jahve, dem heiligen Gott und Jérael, die ſich 
durch Moſe vollzogen bat, führte mit Notwendigkeit zu einem Syſtem von Sühnungen, 
welches am Verfübnungstag feinen Mittelpunft hat, wo die ftufenweife Annäberung des 
fündigen Volkes an den heiligen Gott ihre höchſte kultiſche Vertoirklihung findet. Das 
aber die ganze Handlung an der Bundeslade zur Vollendung kommt, auf deren allfälliges 

0 Fehlen keinerlei Nüdficht genommen wird, ift gegen naderilifchen Urfprung dieſes Geſetzes 
betveifend. Ebenſo weiſt der Wüſtendämon Azazel (Statt deſſen man in fpäterer Zeit viel: 
mehr Satan dem Jahve gegenübergeftellt ertvartete) auf die mojaifche Zeit des Miüiten- 
aufenthaltes zurüd. Aud Stade (Bibl. Theol. 343) giebt zu: „Neujahrstag und Ver— 
ſöhnungstag geben freilih auf alte Bräuche zurüd und find ſchon von Ezechiel berüdfichtigt 

35 Ez 40, 4; 45, 18. 20, jedoch erſt nach Esra in den offiziellen Freftkalender aufgenommen 
worden.” Eher läßt ſich aus jenem Zurüdtreten des Verfühnungstages in der Yitteratur 
ichließen, daß derfelbe in der voreriliichen Zeit nicht fo ins Volksbewußtſein und das 
Volksleben überging, wie die drei großen Feſte Paſſah, Pfingiten, Laubhütten. Es mar 
ein Feſt, das ſich mehr auf Prieiterichaft und Heiligtum bezog und daher wohl nur am 

0 Mittelpunkt des legitimen Gottesdienftes ftrenger beobachtet wurde. In nacherilifcher Zeit 
wurde dies anders, wo das jerufalemifche Tempelleben das Volt weit mehr beberricte. 
Beadhtenswert ift das Zeugnis Philos über die Juden feiner Zeit: „Den Falttag am 
10. des Monats befleigigen fich nicht nur ſolche zu begehen, die ſich eifrig um Frömmig— 
feit und Heiligkeit bemühen, fondern auch die, welche ſich ſonſt im Leben nichts aus 

45 religiöfen Handlungen maden. Alle jind eben von feiner heiligen Würde übermältigt und 
betroffen, und die minder Frommen metteifern mit den Erniteren wenigſtens zu dieſer Zeit 
in Entbaltjamfeit und gutem Betragen“ (Opera V, p.45C; Wendland, Neu entdedte 
Fragmente ©. 11). Übrigens zeigt ſich auch da noch, daß troß der vorgeſchriebenen Selbft- 
fafterung das Volk an diefem Tage für freudige Unterhaltung Raum zu jchaffen wußte. 

oM. Taanith 4, 8 hören wir, daß am Verfühnungstag (ohne Zweifel abends, nachdem der 
Feſtakt vollzogen und der Hobepriefter zu feitlicher Bewirtung in fein Haus gegangen 
war, obwohl der Talmud diefe Beſchränkung nicht enthält) die Mädchen weiß gekleidet im 
die Meinberge um die Stadt zogen und da unter metteiferndem Gefange tanzten, indem 
fie die gegenüberftehenden Jünglinge zu guter Wahl der Bräute aufforderten. Siebe 

55 ſolche Lieder bei Deligih, Zur Gefchichte der jüd. Poefie, 1836, ©. 195f. Die Gemara 
findet ſolche Freude ganz in Ordnung an einem Tage, wo Israel Sühnung zu teil 
wird. — Nach der Zerſtörung Jeruſalems wurde die Feier des Verfühnungstages fort: 
gelegt, obwohl die legalen Opfer nicht mehr dargebracht, die weſentlichen Riten nicht mehr 
vollzogen twerden konnten. Das großartige Feſt hatte ſich mit feinem heiligen Emit zu 

en tief dem Bewußtſein eingeprägt und fam einem zu ftarf empfundenen Bedürfnis entgegen, 
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als daß man feiner hätte entraten können. Siehe über die fpäteren Gebräudhe Orach 
Chajim, überjegt von Löwe ©. 150ff.; Burtorf, Synagoga Judaica, Kap. 25f.; 
Schröder ©. 130 ff. Im allgemeinen find in der Synagoge die Sühngebete (M7>>) an 
die Stelle der jühnenden Tempelopfer getreten. Immerhin wird an diefem Tage das 
Aufhören des Opferdienſtes am meiſten beflagt. Und in einem Gebrauch hat das populäre 5 
Bemwußtfein, unbefriedigt durch die Unterſchiebung bloßer Gebete ftatt fonfreter Hand: 
lungen, ſich ein Surrogat ded alten Sühnopfers gefchaffen: In vielen Teilen Europas 
wird von den orthoboren Juden am Vorabend des jöm kippur ein Hahn geopfert. Der 
Hausvater ſchwingt das Tier, es an den Beinen haltend, um den Kopf mit den Worten: 
„Dies ift mein Stellvertreter dies ift meine Austwechjelung, dies ift mein Sühnopfer. ı0 
Diefer Hahn geht in den Tod, ich aber möge eingehen zu einem langen und glücklichen 
Leben und zum Frieden“. Ebenfo wird für die rau eine Henne dem Tode geweiht. 
Diefe Tiere jollen den Armen zufallen, oder wenigftens ihr Geldwert diefen gegeben werden. 
Vol. auh A. Wünſche, Die Leiden des Meffias, 1870, ©. 18ff. 

Daß dem Verföhnungstage eine hervorragende Bedeutung zufommt, erhellt daraus, 
daß der Hohepriefter ſelbſt bier der beftändige Liturg ift und daß feine umftändlichen Ver- 
richtungen ſich ausnahmsweise aufs Allerheiligite erftreden, ferner aus der hoben Beitim- 
mung diefer Handlungen, die auf Entfündigung der priefterlihen Organe des Volkes ſo— 
wie der ganzen Gemeinde abzielen, und ebenfo die fahramentalen Heiligtümer, die Kapporetb, 
die Wohnung Gottes, den Altar von den Befleckungen reinigen follen, die ihnen durch 20 
Schuld des Volkes oder feiner Priefter im Laufe des Jahres zugeftoßen fein mochten. Um 
die Tragweite diefer allgemeinen Entfündigung richtig zu ſchätzen, muß die Frage auf: 
geworfen werden, auf mwelcherlei Sünden jich dieſelbe erftrede.. Da gilt nun im allge: 
meinen natürlich der Kanon, der überhaupt binfichtlih der Sündopfer gegeben ift, daß 
nur Schwacheitd: und Jrrtumsfünden (vgl. Hbr 9, 7), nicht ſolche, die mit erhobener Hand, 25 
d. b. in bemwußter, vertvegener Auflehnung gegen Gott begangen worden, durch Opferblut 
ſich fühnen lafien Bd XIV, 395f. Nur find in der erfteren Kategorie nicht bloß Un— 
mwiljenheitsfünden, fondern überhaupt die, welche von der Schwachheit des Fleiſches ber: 
rühren, einbegriffen; auch ift nicht zu vergefien, daß diefer Unterſchied überhaupt ein 
relativer, die Unterſcheidung nicht ein für allemal gegeben war (ſ. meine Bemerkungen so 
PL 1884, ©. 179). Es ift auch die Wirkung des Verfühnungstages weder auf unbe: 
annt gebliebene und deshalb nicht gefühnte, noch auf bloß levitiſche Verſtöße zu beſchränken, 
wobei man Ze 16, 21. 30 nicht gerecht würde, und auch die Steigerung des Verföhnungs: 
ritus ſich nicht erklärte. Vielmehr foll diefe Generalfühne überhaupt von Gottes Volf 
wegichaffen, was an ihm und mittelbar an feinen Heiligtümern von unreinem, gott: 35 
widrigem Habitus bangen geblieben war. Weniger die einzelnen Verſchuldungen kamen 
bier in Betracht, die, mwofern fie erfannt wurden, anderweitig gefühnt werden mußten, 
als die Mipfälligfeit vor Gott überhaupt, von welcher troß aller einzelnen Sühnalte ftets 
leicht etwas zurücdblieb und die fi vor Gottes Augen den Heiligtümern mitteilte, jo daß 
die Sühngeräte, deren ntegrität die Vorausfegung der einzelnen Sühnhandlungen war, 0 
jelber der Sühnung bedurften. Diefem Charakter einer gründlidhiten Säuberung von 
Sünde, Schuld und Unreinigfeit entfpricht denn auch der aufs höchſte gefteigerte Ritus 
an diefem Tage. Es gipfelt darin der gefamte Opferdienft, jofern bier die größte kultiſche 
Annäherung des durch feinen Hobenpriefter vertretenen Volkes an den in feinem Heiligtum 
mwohnenden Gott ſich vollzieht. In Bezug auf feine Wirkung aber bringt diefer Sühnakt 45 
alle ähnlichen Entfündigungen des Jahres, fie zufammenfajiend und vollendend zum Ab- 
ſchluß. Uber die Art, wie der Begriff der Sühne fid) an das blutige Opfer knüpft, ſ. d. 
Art. Opferfultus Bd XIV bejonders ©. 395. — Ein gefundes Urteil über das Map der 
Wirkung des Verfühnungstages und deren ethiſche Bedingung zeigt noch die Tradition 
M. Zoma Am Schluſſe dieſes Traktates finden fich folgende Regeln in diefer Hinficht: so 
„Der Tod und ber Verfühnungstag bewirten Sühnung, wenn Belehrung (TFTE77) da: 
bei it. Die Belehrung bewirkt Sühnung für leichte Übertretungen der Gebote und Ber: 
bote; und bei den jchiwereren bewirkt fie einen Aufſchub, bis der Verfühnungstag kommt 
und Sühnung bewirkt. Sagt Einer: Ych will immerbin fündigen und mich dann be- 
fehren, dem wird nicht Gelegenheit gegeben werden, feine Belehrung zu vollziehen. Oder 55 
fagt er: ich will fündigen und der Verfühnungstag wirds gut machen, fo leiftet ihm ber 
BVerföhnungstag feine Sühnung. VBergebungen des Menjchen gegen Gott fühnt der Ber: 
ſöhnungstag; dagegen Vergehungen des Menichen gegen feinen Nächiten fühnt er nicht, bis 
jener ſich mit feinem Nächtten ausgejöhnt bat“. — Im Neuen Teitament fommt der Ber- 
jöhnungstag ale Typus in Betracht. Wie überhaupt der mofaifche Opferfultus vorbildlich co 
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iſt für eine volllommene künftige Verſöhnung, ſo insbeſondere dieſer Tag, an welchem die 
kultiſchen Gnadenmittel des alten Bundes ihre vollſte Verwendung finden, indem das ge— 
weihte Haupt der Prieſterſchaft den allerheiligſten Ort zur Vornahme der hochheiligſten 
Handlung betritt. Bejonderd der Verfaſſer des Hebräerbriefes hat die Parallele gezogen 

5 zwifchen dem mit Opferblut ins Allerbeiligfte tretenden Hobenpriefter und Jeſu Chriſto, 
dem Verfühner des neuen Bundes, freilich jo, daß er fofort das Ungleichartige berborbebt, 
um den überfchtwenglichen Vorzug des neuteſtamentlichen Hobenpriefters zu Fennzeichnen, 
der nicht mit dem Blut von Böden und Kälbern, fondern mit feinem eigenen ins Heilig: 
tum gegangen ift, und zwar nicht in ein irdiſches, ſondern ins bimmlifche, nicht zu einem 

ı0 Akte, welcher der Wiederholung bebürfte, was eine Unvolllommenbeit in fich fchlöffe, 
fondern zu einmaliger endgiltiger Verföhnung, welche den fündigen Menjchen freien Zu: 
tritt zum Allerheiligſten eröffnet. Siehe bei. Hbr 9, 7. 11 ff. 24ff. Vgl. auch Barnabas: 
brief Kap. 7. v. Orelli. 

Berftodung f. d. A. Terminismus Bd XIX ©. 524. 

15 Berfuhung. — Fr. Köfter, Die biblifhe Lehre von der Verſuchung, 1859; Tholud, 
Die Bergrede, 5. Aufl., S. 394; Kamphaujen, Das Gebet des Herrn, Abſchn. 7; Buddei, In- 
stit. theologiae moralis, 1711, p. 1, e. 2; Harleß, Chriſtliche Ethit, S 267.; Bilmar, Theo: 
logiihe Moral, $ 13. — Die Anichauungen, welde der folgenden Ausführung zu Grunde 
liegen, find zufanmenhängend dargelegt in meiner Wijjenfchaft der chrijtlichen Lehre, 3. Aufl. 

20 8 317—327. 334— 346. 3. 8. v. Verjühnung, ©. 431. 

Verfuhung ift jet in der kirchlichen Redeweiſe die allgemeinfte Bezeichnung für jeden 
Anlaß, welcher zu einer Entfcheidung des Menſchen, bejonderd des Chriften in ſündiger 
Richtung reizt; vol. Buddei institutiones Theol. dogm. 1724, 3,2, 30. Dieje jcharfe 
Ausprägung des Sprachgebrauches hängt zwar mit der biblifchen Vertvendung des Wortes 

25 zufammen, liegt indes in der Schrift nicht jo beftimmt vor; jener befondere Gebraud muß 
deshalb zuerft mit dem biblifhen verglichen und dabei der vorliegende Ausdrud gegen die: 
jenigen andern abgegrenzt werden, welche verwandte Begriffe bezeichnen. 

Luther fand das Wort bereits im deutichen Vaterunfer vor und behielt es eben des 
halb in diefer Bedeutung bei, Werte EA Bd 21, ©. 219. In der Bibel braudt er es 

so überwiegend 1. zur Wiedergabe von 775 erodlew und 2. für 72, 517,18; 23, 10, 
34, 6; Mal 3,5, wo in LXX verfchiedene griechifche Vokabeln vertvendet jind, und P 
26,2; 66,10; 81,8, wo man bei LXX doxıuale lieft; dies überfeht er 2 Ko 8, 8 
ebenjo, während er font jenes bebräifche und diefes griechifche Wort durch „prüfen“ wieder— 
giebt. Beide Synonymen:Paare gehen von der Bedeutung „proben“ aus, und fo erllärt 

35 ſich ihre Nebeneinanderftellung Bj 26,2; 2 Ko 13,5, vgl. Offb. 2,2; doch bleibt cm 
Unterfchied und bildet fih in der Verzweigung weiter aus, vgl. Cremer, Bibl. theolog. 
Wörterb. s. v. rerodlew und doxıudlev. „Prüfen“ heißt einen Thatbeftand feftitellen, 
jei e8, indem man ihn erfennt, oder um ihn anzuerkennen, fei e8 fo, daß feine meitere 
Befeftigung veranlaßt wird; follte der Thatbeitand ein fittlidh werwerflicher fein, fo würde 

‚0 do in der Prüfung nicht ein Anreiz nach diefer Seite mitgedacht, jondern lediglich die 
Herausftellung der Sadjlage; übrigens, wie das Subftantiv Prüfung überhaupt nicht in 
der Schrift begegnet, hat auch der Ausdrud Prüfungsleiden (Oehler, Theol. d. ATS 8 217) 
feinen Anhalt in ihrer Redeweiſe, böchftens der andere: Bewährungsleiden 1 Pt 1,7. 8. 
„Verſuchen“ bedeutet einfach einen Verfuch machen und zwar mit Aufivendung von Kraft; 

15 damit verbindet ji) dann in der Anwendung auf perfönliche Gegenftände der Nebenbegriff 
des Feindlichen, wenn aud mit mehr oder weniger Schärfe, 1 Kg 10,1; Si 13, 14. So 
wird es im AT von dem toechielfeitigen Verhalten zwiſchen Gott und dem Bundesvolle 
gebraudt. An die Vorgänge bei Mafja und Meriba Er 17 und an Nu 14 knüpft ſich 
die Vorftellung von dem „Gott verſuchen“ feitens der Menſchen, Dt 6,16; Pf 78, 18. 

41. 56; 95,9; 106, 14; außerdem Jeſ 7, 12, vgl. Mal 3,5. Sie ftellen Gott auf die 
Probe, indem fie e8 an dem demütigen Glauben an ihn fehlen laſſen, und damit fordern 
fie feine Gegenwirkung beraus; die Erprobung feines Könnens und Mollens gereicht jo 
dazu, feine Geduld auf die Probe zu ftellen. Das erjcheint als eine Seite an der Grund- 
fünde Israels, an feinem ungläubigen Eigenfinn, welcher die Vergeltung berabruft; ihre 

65 vorbildliche Bedeutung wird 1 No 10,9; Hbr 3, 7f. in Erinnerung gebracht, wie aud 
AG 15, 10 daran mahnt. Jeſus braucht die Stelle aus De, Mt 4,7; 2c4,12; und 
AG 5,9 tritt für Jehovah (V. 4) fein Beift ein. Andererfeits werden diefelben Vorgänge 
als Mittel angefchen, durch die Gott das Volk auf die Probe geftellt hat, Pf 81, 8; Ti 
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33, 8, und in dieſem Sinne ift öfter im Pentateuch davon die Nede, daß Gott durch 
feine Führung das Volk verfuchte, d. h. prüfte, Er 15,26; 16,4; 20,20; Dt 4,34; 
7,19; 8,2. 16; 13,3, vgl. Ri 2,22. Das grundlegende Beifpiel Abrahams Gen 22, 1, 
vgl. Hbr 11, 17f.; Jud 8,18. 19; Eir44,21; 1 Mak 2, 52 zeigt, daß der Gehorjam 
erprobt werden joll, daher die Späteren dieſe Fügungen mit Necht den Gerichten gegen: 5 
überjtellen, Sir 4, 19; Wei 11, 9. Hier kann mithin von Feindlichkeit Gottes nicht die 
Rede fein; nur 2 Chr 32, 21, wo Gott Hisfia — damit ſeine Glaubensloſigkeit zu 
Tage komme, iſt eine bedingte Wendung nach jener Richtung zu erkennen. Einer verſuch— 
lichen Lage ohne eine verſuchende Perſon erwähnt meines Wiſſens das AT mit dieſen 
Wendungen nicht; dies iſt dagegen im NT öfter der Sal, und demgemäß tritt hier der 10 
Gebrauch des Subft. meioaouös entipredhend in den Vordergrund. Das jeßt dann eben 
die bejtimmtere Prägung des Begriffes „Anreizung zur Sünde” voraus, die im AT noch 
nicht vorliegt; fie it im NT dur den Gebraudy vorbereitet, wenn die Gegner Jeſu 
juchen, ihn in den Wechſelreden zu einer verderblichen Außerung zu verleiten. 

Zeigt nun der neuteftamentliche Gebrauch von zerodlew den terminus technieus ı5 
in der Bildung begriffen, jo ſchließt die deutſche Kirchenſprache diefe ab, indem fie Ver: 
ſuchung bejtimmt von Prüfung und Verführung unterfcheidet. Die fittliche Richtung im 
Menſchen, namentlih der Glaube, wird geprüft, damit er zur „Bewährung“ gelange, und 
dazu dienen namentlich Zeiden, bejonders Yeiden um des Glaubens millen, Jak 1, 12. 2f.; 
1 Bt 1,6f.; R65,37.; 2 Ko 8,2. Dagegen der bewegliche Wille wird verfucht mit dem 0 
möglichen Erfolge, daß er jich dem Böfen zumende, ja, wenn von Abficht die Nede fein 
fann, mit dem Abſehen darauf, daß er fich dem Böſen zuende. Weil aber jener Erfolg 
nicht notivendig ijt, und weil er, jo lange man eben von Verſuchung ſpricht, nicht wirklich 
wird, unterjcheidet man diefe von der Verführung; bei diefer mag dann nody bejonders 
die erkennbare Vlanmäßigfeit hervorgehoben jein; vgl. Mt 24,4. 5. 11. 2452 Ti3, 13; 5 
Eph 4, 14; Offb. 2,20; 12, 19; 20, 10 und bei. 2 Ko 11,3; 1 Ti 2, 14. 

Im Baterunfer jtellt der Herr das gefamte Verhältnis jedes Menfchen zur Sünde 
unter die beiden Gejichtspunfte der Schuld und der Verfuchung, LE 11,4; dadurch mird 
der legten eine umfafjende Bedeutung zugetviefen. Erjcheint die künftige Sünde durch die 
Verſuchung vermittelt, jo ift jene nicht Folge eines Zwanges, aber fie iſt veranlaßt. Worin so 
liegt nun dies Veranlafjende? Nach dem NT nidyt immer in der erkennbaren Handlung 
eines verjuchenden Weſens, jondern jchon in einer Lage, in welche der Menſch hineingerät, 
Ya 1,2; Mt26, 41; 1 Pt4, 12. Allerdings bemißt ſich deren Gefährlichkeit nach der 
Beichaffenheit des Betroffenen, und jo ift zuerft feitzuftellen, wen Verſuchung treffen könne. 
Im NT ift felbitverftändlich nur von Jüngern Jeſu die Nede; aber ſchon die angeführten 5; 
Ausſprüche des Meifters fegen Feinenfalls voraus, daß fie als „Wiedergeborene” im dog- 
matijchen Sinne diejes Wortes zu faljen fein. Und wenn Jakobus 1, 13—15 ſchildert, 
wie die Berfuhung, in der man ftebt, durch die Verlodung der eigenen Begier zum böfen 
Ausgange fommt (v. Hofmann, Die bl. Schrift NITe, 7, 3, ©. 23f.), fo leihbt er dem 
Vorgange durchaus feine fonderlich chriftlichen Züge, und 1 Ko 10, 1—13 ſieht P. offenbar 40 
die Juden als Vorbilder der verfuchten Chriften an. Gegenüber diejen Berufungen auf 
durchaus allgemein Menfchliches darf man es Willfür nennen, wenn Bilmar, Theol. Moral 
©. 162 nur „den Teil der Menjchenmwelt, der in Gott feit fteht”, als Gegenftand ber 
Verſuchung anerkennen will. Gewiß macht dad servum abitrium den Ausgang der 
Berfuhungen im allgemeinen zu dem felbjtverjtändlich üblen; allein doch nicht gleichmäßig 45 
bei dem Ringenden wie bei dem Lafterhaften und nicht in allen einzelnen Fällen. Zum 
Bewußtſein wird der Vorgang allerdings erft bei erwecktem ſittlichen Bewußtſein kommen; 
die Bezeichnung tentatio erwedt befonders die Vorftellung des Widerftandes und deshalb 
die Neigung, von Verfuhung im ftrengen Sinne nur bei den Widerftandsfähigen, eben 
den erneuerten Chriften zu veden, wie bei Budde a. a. O. Das Erlebnis der erſten Eltern 50 
nennt die Bibel auch nirgend eine Verfuchung, vielmehr (j. oben) Verführung; es tritt 
eben der verhängnisvolle Erfolg in den Vordergrund. Und doc betrachtet man ziemlich 
allgemein und gewiß mit Grund ihren Fall und die VBerfuhungsgeichichte der funoptifchen 
Überlieferung al3 urbildlich für Verfuhung überhaupt. — Vergleicht man nun die Ver- 
juchungen des eriten und des letzten Adam mit jener Schilderung des Jakobus, dann er: 55 
hebt jich die Frage, ob wirklich allgemein, ob auch ihnen gelte: jeder wird von der eigenen 
Begierde verſucht; mit anderen Worten, ob die VBerfuhung nur die Sünde zu Tage bringe, 
welche ſchon vor der Sündenhandlung da ift, Nö 7? Weder Gen 2,3, noch Nö 5 12, 
noh Mit 4 und Le 4 legen die Annahme nahe, daf; eine verkehrte Begierde das Innere 
der Berjuchten bejtimme und beflede, und jedenfalls wird für Jefu Leben alles, was Sünde so 
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heißen darf, verneint. Doch wird die Vorausſetzung der Schrift, daß die Sünde in keinem 
Sinne von Gott ſtamme, folglich auch nicht notwendige Wirkung der Anlage des endlichen 
Weſens ſei, nur dogmatiſch feſtgeſtellt werden können; auch Jeſu Sündloſigkeit iſt ja 
Dogma. Im übrigen iſt die aufgeworfene Frage eine müſſige, da für alle Adamskinder 

5 mit Ausnahme des einen die der eng entfprechende füdernde eigene Begierde und bie 
Schwäche des Fleiſches vorauszufegen iſt. 

Die Begier eniſpricht einem angebotenen Gute, während die Rede Jeſu bon der 
Schwäche des Fleiſches Mt 26,41 ihrem Anlaſſe nah an das verſuchende Leiden erinnert; 
die verfuchende Kraft der Yeidenslagen ift im NT befonders betont, Le 22, 40. 46, vgl.28; 

10 8, 13, vgl. Mt 13,21; AG 20, 19 (Ga 4,14); 1Pt1,6; 4,12; Ja 1, 2. 12; doch 
zeigt fogleich die urbildliche Verſuchung des Meflins, daß die andere Art des Reizes nicht 
zurüdtritt, namentlich Sinnenluft und Habfucht verfchiedener Richtung, vgl. noch 1 Ko 7,5; 
10,6f.; 1 Ti6,9. Damit find mir bei den verfuchenden Anläffen, und in biejen 
Punkten ift auch die Antnüpfung für den verjuchenden Anreiz in ſolchem Falle zu er: 

15 fennen, wo ihm feine fündliche Anlage entgegenfäme. Die Einteilung in Verſuchungen 
durch Luft und in ſolche durch Leid iſt aljo berechtigt; nicht aber, wenn Wutke (Handbud 
der chriftlichen Sittenlehre, $ 221) für die erften die allgemeine Bezeichnung vorbebalten, 
die anderen Anfechtungen heißen till. Der biblifche Urtert macht feinen ſolchen Unter: 
fchied, und Luther ebenfowenig a. a. D. ©. 220—3; übrigens vgl. unten. — Sieht man 

zo nun von dem Übel und der Verfuhung durch Leiden, welches die Wirkung der Etraf- 
ordnung über „diefe Welt“ ift, einftweilen ab, fo liegt gewiß in der Möglichkeit für die 
Aneignung eines Gutes und in dem empfundenen Reize dazu an ſich Feine Abjchüffigkeit 
zum Böfen; und fo ift denn auch in der Schrift die Verſuchung der Erftgefchaffenen nit 
aus der bloßen Lage abgeleitet, fondern als Verführung dargeftellt, und diejenige des 
andern Adam fest nicht nur die „Sünde der Welt” voraus, fondern kommt von dem 
„Berfucher”. Hier tritt alfo zu der anreizenden Sadjlage noch Einwirkung der vorban- 
denen Unfittlichleit hinzu. Das führt zunächſt auf die biblifche Anſchauung vom Argernis. 
Sp und 2Ed nebjt den Derivaten find in LXX abwecjelnd mit nodoxouua und 
oxdvöakov überfegt (vgl. über diefe Mortfamilien Gremer a. a. O. s. v.); ebenfo tech: 

0 felt Luther zwifchen „Anſtoß“ (vgl. Ze 19, 14; Pr 4, 12) und dem häufigeren „Argernis“ 
(2 Ko 6, 3 für moo0xonı)). Das Synonym zayls 1 Ti 6, 9 in feiner weniger verwiſchten 
Bildlichkeit zeigt, daß der Ton bier durchaus auf dem Ergebnis, auf dem Fall, liegt (vgl. 
Cremer s. v. oxavd.). Das AT nennt jo die verführenden Vorgänge, wie Götzendienſt, 
z. B. Er 23,33; Pſ 106,36. Mo Jeſus den Ausdrud braucht Mt 18, 6f., vgl.13, 41, 

35 da richtet er den Blick zuerjt auf die Welt oder das fündige Gefamtleben der Menicen, 
innerhalb deſſen die lan Anläſſe nicht ausbleiben können. Dazu twird ihm ſelbſt 
jener Nat des Petrus, der ihn von der Leidensbahn ablenken möchte, während fie dod 
feine Berufsaufgabe bildet, Dit 16, 23. Wenn die edelften Beftandteile des menſchlichen 
Lebens zu verführenden Neizmitteln werden fünnen, Mt 18, 8f, fo ift dabei die innere 

40 Bereitheit, nämlich Begierde und Fleiſch vorausgefegt, vgl. Mt 5, 28f. Indes unter der 
Verwirrung des Urteils kann auch an fich beredhtigtes Thun einem anderen zum Anſtoß 
iverden, wenn e3 ihn zur Nachahmung veranlaßt, während es ibm als verwerflich gilt, 
1 Ko 8, 9—13; 10, 28f., oder wenn es überhaupt dem Glauben ein Hemmnis oder eine 
Schwächung bringt. Das Bezeichnende für diefe Anſchauung ijt mithin, nicht die ankorns 

45 auf der Seite des Geärgerten und die Nüdfichtslofigfeit auf der des Argernden (Palmer, 
1. Aufl. diefes Werkes), vielmehr neben dem allgemeineren Begriffe der Beranlaffung zur 
Sünde der Umjtand, daß das von der Sünde bejtimmte Leben dem unficheren Menſchen 
überall ſolche Gelegenheiten zum Fall entgegenträgt, man ſich darum auch ohne bejondere 
Abficht wechjelfeitig in gemeinfame Schuldverhaftung bineinbringt. Ob „gegebenes” oder 

so „genommenes” Argernis, es ift Hinweis auf die Solidarität des menſchlichen Böfen ; dabın 
gehören namentlich auch die Fälle, wenn einerfeit3 Erlebniffe oder Verhalten von Chriften 
anderen zu Hemmniſſen des Glaubens werben, Ga 4, 14, ſowie wenn die richtig beur: 
teilte Sünde eines andern doch veranlaffend auf uns wirft, Ga 6, 1; Jud 23. 

Das führt dann noch weiter zurüd auf die etwaigen perſönlichen Urheber der Ber: 
65 fuhung. Der andere Adam hat es in feiner grundlegenden Verfuhung mit dem Teufel 

zu thun gehabt, wie auch in feiner letzten Leidenszeit, Le 4, 13; Jo 14, 30; Hbr 2,14. 15. 
Derfelbe ſteht hinter der verführenden Schlange im Paradiefe, 2 Ko 11,3; Offb. 12,9; 
20,2. Der Widerfacher oder Ankläger (Dffb. 12, 10) ift die treibende Macht bei den 
die Chriftenheit treffenden verfuchlichen Verfolgungen, 1 Bt 5, 8. 9, vgl. 4, 12; 1 Th 3,5; 

co» Offb.2,10; vgl.3,10; Mt 24, 9f. 21f.; fein Machtmittel iſt die verfuchende Todesfurdt, Hbr 
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2,14. 15. 18, wie die ſinnliche Begier, 1 Ko 7, 5; feinem Reiche gilt der Widerſtand im 
Kampfe der Glaubensbewährung, Eph 6, 10f. In allen erwähnten Stellen ift aber nie 
von einer unvermittelten Einwirkung auf das Innere, von einer Eingebung die Rede; 
überall erfennt man die auf die Seele wirkenden Vermittelungen jo gut wie im Buche 
Hiob. Bon Judas nimmt Satan nicht behufs der Verfuchung, vielmehr nad) gelungener 5 
Verführung durch Geiz, fortjchreitend Beſitz, Jo 12,6; Mt 26, 14f.; Jo 13,2. 21f. Wo 
dieſe legte verfuchende Macht ertvähnt wird, iſt von dem Glaubens- und Gebetsleben die 
Rede; da treten die tiefiten Gegenfäge in das Gefichtsfeld, übrigens aber wird durch diejen 
Ausblid nur der Zufammenhang der Welt voller Argernifje deutlicher vor den Blid ge: 
ftellt und damit allerding® der Ernft der Sachlage eingeprägt; denn in diefem Zuſammen— 
bange der Anfechtung des Chriftenlebens ift Plan und Geihid, 2 Ko 2,11; Epb 6, 11. 
Treffend ift das für die Ethif herausgehoben durch v. Dettingen, Chriftl. Sittenlehre, $ 10. 
Dod würde es dem Verfahren der bl. Schrift widerfprechen, wenn man nun mit Bilmar 
©. 161 fordern wollte, bei aller Verſuchung fich ihren fatanifchen Urfprung vorzuhalten; 
fie richtet das Auge doch zumeiit und mit Nachdruck vielmehr auf die vermittelnden Reize. 

Allein alle Gelegenheiten zur Sünde, auch diejenigen, deren fich der Verfucher be: 
dienen mag, ftehen unter der Allmadıt des lebendigen Gottes, und gerade dem Belenner 
liegt es nahe, das DVerjuchende feiner Lage auf die Vorſehung zurüdzuführen und dadurch 
die Verantwortung für den etwaigen Fall abzujchieben, Ja 1,13. Die altteftamentliche 
Rede von der Verfuchung durch Gott fommt nun bier nicht mehr in Betracht, denn dort 20 
ift von einem „Prüfen“ die Rede; allerdings wird man nicht überjehen dürfen, daß auch 
im NT fich die Begriffsicheidung noch nicht völlig gefeftigt hat. Doch wird es als grund: 
legende Gewißheit gelten dürfen, daß Gott nicht Urheber des Böſen ift und deshalb aud) 
nicht verjucdht, twiefern bei Verfuhung ein Abfehen auf Zuftandefommen des Böfen ob: 
mwaltet. So ift ihm nirgends mehr die Thätigkeit des Verfuchens zugefchrieben, ſondern 25 
nur das Hineinbringen in die von felbjt gegebene verfuchende Lage, Le 11,4. Verſuchung 
und Argernis find nicht von Gott her (Ja 1, 13; „Gott heit mit Uebeln unvertvorren, weil 
das, was von ihm herkommt, nicht mit Schlimmem verflochten fein kann, das und 
zum Böjen reizt“ dv. Hofmann a.a. O.); doch find fie in der Welt, die unter Gottes 
Ordnung und Lenkung beſteht. Es ift nun Sache der fog. Theodicee, darzuthun, tie so 
diefe Thatfache mit der hriftlichen Gotteserfenntnis auszugleichen jei, und das fann hier 
nicht nebenbei abgemacht werden. Indes ift daran zu erinnern, daß die Vermittelung der 
Sünde durh Verſuchung jie bedingterweife entſchuldbar macht und deshalb die Erlös: 
barkeit des Sünderd mitbedingt; der Begriff der Verſuchung erweift ſich als Grenzbegriff 
einerfeit3 gegen den Determinigmus und andererſeits gegen einen Peſſimismus, ver Die 35 
Sünde zur Bosheit und zur Erfindung des Menſchen macht. Trosdem bleibt die Schtwierig- 
feit, daß Jeſus lehrt, die unvermeidliche Verfuchung ſich zu verbitten, vgl. Tholud, Die 
Bergrede, 5. Aufl., S. 398}. Man darf ja mit dem Apoſtel lehren, jene Lagen feien in 
ihrer verfuchenden Wirkung nicht übermächtige Fügungen von Gott ber, vielmehr von ihm 
nach menſchlich-ſittlicher Kraft bemeſſen, und ſie ſtehen dergeftalt unter der Vorſehung 40 
Gottes, daß eben hierdurch eine unmiderftehliche Wirfung in malam partem ausgefchlofjen 
bleibt und im äußerjten Fall es dem Chriften nicht an befonderer Aushilfe fehlt, 1 Ko 10, 
13; 2 Pt 2,9; Hbr 4, 16. Wenn aber jo der Erfolg in der Bewährung bejteht, fo be- 
greift fih um fo weniger, wie man unternehmen dürfe, Gottes Schuß dagegen zu erflehen. 
Allein jene Zuverfiht auf die göttliche Führung darf dod nur der wachjame Beter hegen; 4 
der Leichtfertige verfällt dem Fluche des Zufammenbangs der Sünde, 1 Ko 10, 12; Mt 
26, 41, vgl. Le 22, 31f. Und gerade der Bußfertige, welcher feine Schuld vor fich ftellt, 
wird fich zugleidy vorhalten, wie auch er eigentlich diejem Fluche verfallen, und ferner, wie 
gering feine Widerftandskraft unter dem Banne der Zujtandsfünde fei; es iſt in ber 
neinender Form bie Bitte um Betvahrung vor dem, was in der verfuchenden Lage die eigent- 50 
liche Verfuhung ausmacht, die der Erhörung gewiſſe Bitte darum, daß Gott eben nicht 
zulajje (1 Ro 10, 12), daß die Lagen zu Verfuhungen über das Vermögen werden (vgl. 
v. Hofmann a. a. O. ©. 286f.; Kamphauſen, Das Gebet des Herrn, 7. Abjchn.). Freilich 
ift dieſes Gebet der Ausdrud eines fittlichen Bewußtjeins, welches ſich über Schuld: und 
Sündenmadt nicht kurzweg hinausgehoben weiß, dem vielmehr die Sünde der Per: 66 
gangenheit und der Zukunft noch ein wichtigftes Anliegen in feinem Verkehre mit Gott 
bildet. 

Der Begriff der Verfuchung gehört mithin zuerjt in die Dogmatik, näher in die hrijt- 
liche Lehre von der Sünde; ihm kommt die Bedeutung zu, daß er die Entjtehung der 
Sünde innerhalb der Menjchheit überhaupt und dann in jedem einzelnen Menſchen und so 
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Falle ſo erklärt, daß ſie nicht als Bosheit erſcheint, vielmehr als vergebbare Verfehlung, 
ohne daß doch ihre Verantwortlichkeit aufgehoben würde. Dieſe Einſicht erklärt wohl, daß 
bei Jul. Müller dieſe Thatſache ganz in den Hintergrund tritt, denn ihm fällt alles Ge— 
wicht auf die unbedingte Verſchuldung. Die chriſtologiſche oder ſoterologiſche Frage kann 

b nur in dem Zuſammenhange der Dogmatik (Wiſſenſch. 8 380. 384) oder des ſog. Leben 
Jeſu ihre Erörterung finden. Nicht minder wichtig iſt ſodann die Erkenntnis der Ver— 
ſuchung für die theologiſche Ethik, wenn dieſe ſich nicht der Rückſicht auf das wirkliche 
Leben für entbunden hält. Denn einerſeits ſetzt der volle Ernſt des Kampfes eben Wider: 
ſtandsfähigkeit voraus und andererſeits weiß der ſein Vaterunſer betende Chriſt ſich am 

10 wenigſten über den Streit hinaus. Man mag es einſeitig dogmatiſch gedacht ſchelten, 
wenn Harleß in der Ethik gar nicht über die Heilsbewahrung hinauskommt und Vilmar 
nur eine Geneſungsgeſchichte zu geben weiß; doch eine Entwickelung chriſtlicher Sittlichkeit, 
für welche der fortgehende Kampf aus dem Geſichtskreiſe fiele, läge von der bibliſch-nüch— 
ternen Betrachtung der Wirklichkeit weit ab; mit gutem Grunde behandelt daher v. Oettingen 

15 als eine beſondere Seite des chriſtlichen Lebens den Kampf des neuen Menſchen mit dem 
alten, a. a. D. $82f. Der Anreiz zum Nüdfall in das jündige Treiben liegt nun für 
den ſich bekehrenden Chriſten, — und ein foldyer bleibt er nach evangelifcher Fafjung fein 
Leben lang — innerhalb des ganzen Umfreijes feiner Yebensbeziehungen, wenn auch jeder 
je nad jeiner Individualität und Bildung feine befonders gelährlichen Beziehungen bat 

20 und fennen lernen muß. Wenn die Ethif eine Topif der Sündengattungen entfaltet, wie 
3. B. Vilmars 1. Teil und Wuttfes 2. Teil, jo bietet fie in berfelben zugleich eine all: 
gemeine Orientierung für ‚den Chriftenfampf und vergegenmwärtigt die Notiwendigfeit der 
nüchternen Wachſamkeit; als Gegenmittel kann indes allein die zufammengefaßte Arbeit 
an dem chriftlichen Charakter, die Selbiterziehung oder Askeſe gelten, ohne die auch die 

25 Wachſamkeit nicht vorhanden fein kann (Wiſſenſch. S 669f. 681). Und ihre Seele ift die 
Befeitigung in dem fich betbätigenden Glauben. Unter diefem Gefichtspunfte werden die 
Verfuchungen im tiefften Grunde Glaubensanfechtungen, und, was man infonderbeit jo 
genannt hat und nennen mag, die Zweifel, welche die chriftliche Überzeugung oder die 
Heilsgewißheit des Einzelnen ins Wanfen bringen, treten unter den jittlichen Gefichtspuntt, 

so indem fie den Standpunkt des Streitenden untergraben. Eben auch dafür ift die Ver: 
fuhung Jeſu typiſch, in der e8 auf die Verleugnung demütigen Glaubens abgefehen war; 
zugleich tritt dabei hervor, daß es für die Gotteskinder auch in ihrem Kindesitande befon- 
dere Gelegenheiten zum NRüdfall in babfüchtige Hoffahrt giebt. Daran ſchließen jich dann 
die Verfuhungen, die aus der Sicherheit des Siegers erwachfen, Mit 12,437, vgl. 1 Ro 

3 10, 12. Dieſes innerfte Kampfgebiet des Chrijtenftandes iſt es, deſſen Erfcheinungen man 
in bejonderem Sinne die Bezeihnung „Anfechtungen“ giebt, zwar ohne genügenden An- 
halt in der Bibeljprache, auch der deutjchen, und doch in Anlehnung an Luther, der die 
Bezeichnung feinen Lehrmeiftern in der Myſtik entlebnt bat, vgl. Hering, Die Moftil 
Luthers 1879, ©. 116f.; J. Köftlin, Luthers Theologie, befonders 2, ©. 465F., 2. Aufl. 

2, ©. 108; doc bleibt es dabei, daß eben jede Verfuhung auch Anfechtung wird, und 
hier wird nur hervorgeboben, wie ſich ihre Spige gegen den Beftand des chriftlichen Lebens 
richte. Deshalb ift audy bei den Verfuchungen die Glaubensbewährung das WMWefentlice, 
Sa 1,2f; 1 Bei, 6f; 5, 12.13; Hbr 2,18; 4,15, vgl. 3,19; Le 8, 13; 22, 31. 32; 
Epb 6, 16. Um fo verftändlicher wird dann ber Nüdblid auf den diabolifchen Hinter: 

s grund, auf den „böfen Feind“, deijen Sinn auf die Schädigung des Gottesreiches und 
die Ablöfung feiner Glieder gerichtet ift, Mit 13,39. 415 2802,11; 13,5; IM 
5, 8f. — Das Einzelne diefer Verhandlungen ift die Sache einer Kafuiftif, die, auf einer 
evangeliichen Ethik gründend, bemüht ift, fich felbjt überflüffig zu machen, wie die alt: 
proteſtantiſche und pietiftiiche, oder der lebendigen Kafuiftil, nämlich der Seelenpflege oder 

50 der evangelifchen Beichtübung. M. Kähler. 

Berwandtidaft ſ. d. U. Eherecht Bd V ©. 209,9. 

Verwandtſchaft, geiftlicye, j. denjelben A. ©. 211,23. 

Verzüdung, Entbufiasmus, Shwärmerei. — Yitteratur: Die AN. in den 
Bd VII ©. 257, 195. genannten Yerifa; der N. Theologie, myitiihe Bd XIX ©. 631 fl; 

55 Reinhard, Syſtem d. Chrijtl. Moral, I, 1814, ©. 44lfi., wo aud) ältere Litt. angegeben; 
A. Schlatter, Was ijt religiöfe Schwärmerei? Vortrag, 18583; W. Walther, Ein Merkmal des 

Schwärmergeiftes, Vortrag, 1898; derſ., Das Zeugnis des heil. Geijtes nad) Luther und nad 
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moderner Schwärmerei, Vortrag, 1899; Mantegazza, Die Ekſtaſen des Menſchen. Aus dem 
Ital. v. Teuſcher, 1888; Muriſier, Les maladies du sentiment religieux, *1903, S. 7—72: 
L’extase; Th. Adelis, Die Ekſtaſe in ihrer kulturellen Bedeutung, 1902: Borbrodt, Zur Neli: 
gionspſychologie: Prinzipien und Pathologie, ThStK 1906, ©. 237—303; Wed, Die Efitaje. 
Ein Beitrag zur Pſychologie u. Völlerkunde, 1906; Wundt, Völkerpſychologie, 2. Bd: Mythus 5 
und Religion, 1. Teil, 1905, S. 397—408: Ekitatifche Tänze; 2. Teil, 1906, S. 94—109: 
Viſion und Efitafe, Wachviſion und Traumvilion, Die Prophetie, Medizinmann u. Schamane, 
D. Ekjtaje ald Befreiung d. Seele vom Körper. — Delitzſch, Syſtem d. bibl. Biychologie, »1861, 
©. 285. 354 ff.: Stade, Bibl. Theol. d. AT, I, 1905, Negiiter; Pileiderer, Neligionspbilofopbie 
auf geihichtl. Grundlage, 1896, bei, S. 679ff.; James, D. relig. Erfahrung in ihrer Mannig: 10 
faltigfeit. Ins Deutjche übertr. v. Wobbermin, 1907; Stoll, Suageition und Hypnotismus 
in der Bölterpfychologie, *1904; Joly, Pſychologie der Heiligen. Ueberſ. v. Pletl, 1904; Henry 
Meige, Les Possedees des Dieux dans l’art antique. Nouv. Iconographie de la Salp£triere, 
1894. Eine „Sejchichte der wichtigeren religiöfen Viſionen“ bei A. Meyer, Die Anferjtehung 
Ehrijti, 1905, ©. 217—272; dafelbit S. 272—290 eine Piychologie und Pathologie der 15 
Viſionen und S. 364. medizinische Litteraturangabe; Th. Braun, Die religiöfe Wahn: 
bildung, 1906. 

Zu Wr. 2: Baentich, Pathologiiche Züge in Israels Prophetentum, ZwTh L, 1907, 52 
bis 81; Boufjet, Die Religion des Judentums im neutejt. Zeitalter, *1906; Weinel, D. Wir: 
fungen des Geijtes und der Geiſter im nachapojtolifchen Zeitalter bis auf Srenäus, 1899; 20 
Hol, Enthuſiasmus und Buhgewalt beim griediichen Mönchtum, 1898; Graf, D. ruſſiſchen 
Sekten, I, 1907; Preger, Gejchichte d. deutichen Myſtik im Mittelalter, 3 Bde, 1874, 81, 95; 
Stödl, Geihichte der Philoſophie des Mittelalters, 3 Bde, 1864—66; Kropatſcheck, D. Schrift: 
prinzip der futh. Kirche, I, 1904; Grützmacher, Wort und Geift, 1902; Zöckler, Askeſe und 
Möndtum, 2 Bde, 1897; Fleiich, Die moderne Gemeinjhaftsbewegung in Deutjchland, ?1906. 25 

1. Aus der Geſchichte des Sprachgebrauchs. Luther gebraucht „entzückt 
werden” an den drei Stellen des NT: AG 10,10; 11,5; 22,17, wo Zxoraoız nicht 
wie fonft im NT „Entjegen” (Luther), fondern denjenigen Zuftand bedeutet, für melchen 
„Verzückung“ üblicher getvorden ift ala „Entzüdung” (Vulg. hat excessus [und stupor] 
mentis). Eckart jagt an einer berühmten Stelle (ſ. Bd V ©. 154,17) „inzuck“ und »0 
„zuck“ (ed. Pfeiffer S. 5534) für ein Erlebnis wie das Paulus’ 2 Ko 12,2. 4, wo 
Luthers „entzüdt” werden „entrüdt” werden bedeutet (vgl. 3. B. WW WA XV, 37, 5), 
aljo donadsodaı genau wiedergiebt. Auf Paulus’ derartige Erlebniſſe jcheint &&gormuer 
2 Ko 5,13 zu gehen, während Markus bei éorn 3,21 nicht an Derartiged, fondern 
wohl an exrcentrifches Weſen gedacht wiſſen will (von feiner Duelle war vielleicht 35 
nur der Vorwurf gemeint, daß Jeſus aus Heimat, Yamilie, Beruf „fortgelaufen” jei; 
anders Spitta, Zur Geſch. und Litt. des Urchrijtent. III, 2, 1907, 130ff.). "Exoraaıs, 
?xorijvaı, Verzüdung drüden aus, daß bei dem betreffenden Erlebnis ein „Heraustreten” 
ftattfindet. „Der im fpäteren Gebrauch jehr — und abgegriffene Ausdruck iſt 
urſprünglich, wie ſich von ſelbſt verſteht, eigentlich gemeint, um einen ‚Austritt‘ der ‚Seele‘ 40 
aus ihrem Leibe zu bezeichnen“, Rohde, Pſyche »II, 19; 60°, welches Werk (ſ. Regifter) 
den religionsgefchichtlichen Hintergrund von roracsıs darftellt: Dionpfosreligion und In— 
iptrationsmantif. Der Austritt der Seele hat zum Komplement ibr Eingehen in die Gott: 
beit, ihr Einswerden mit diefer. Für das „Außerfichgeraten” im NT gilt im allgemeinen 
nicht etwa noch die Vorftellung Zxrös rovü ocbuaros 2 Ko 12,2, fondern die abgeſchwäch- 45 
tere, jubtilere, daß die Seele aus ihrem natürlichen, beiljinnigen (oopoovoöuer 2 Ko 
5, 13) Zuftand in den pneumatifchen entrüdt wird, yerdadar &r aveuuarı Apk 1,10; 4,2. 
Diefe Formel, das Komplement zu ?v Zxordoeı in den Stellen der AG, iſt der einfachite 
Ausdruck für die Zuftände, auf die der Kunftausdrud der griechifchen Kultipradhe Zrdov- 
oıaouös (vgl. Bd IX ©. 187, 20f.) angewendet wird, |. Rhode a. a. D.; Gruppe, Griech. 50 
Mythologie und Neligionsgefchichte, IT, 1906, Regifter; Dieterih, Eine Mithrasliturgie, 
1903, 97}. Er bezeichnet, daß der Gott in den Menjchen gefahren, dieſer „des Gottes 
voll“, von ihm „bejeilen” it. Im Urchriftentum findet jich für den zu Zxorijvar und 
Erdovoräv Disponierten Veogégoc (Ignatius init.; vgl. Yeopdooı, zorotompöoo: Eph. 
9,2 und Zvdceov Tral. 8, 2 Xightfoot), aveuuaropdoos (Hermas mand. 11, 16) und 55 
zu Korinth einfah mrevuuarızds, „begeiftet“ (Weizfäder), 10 12,1; 14,37. [To] 
aweigarı gelingt nah 1Ko 14,2. 15f. gewiljen Chriften das Zungenreden (f. d. A.), 
dv nveunarı Deod treibt Jefus nad) Mt 12,28 die Dämonen aus. Als Wirkungen 
einer den Menſchen außer dem gewöhnlichen Seelenleben entrüdenden Begeiftung gelten 
die Erfcheinungen, für die man „efitatifch” und „enthufiaftiich” gebraucht. Dan verwendet co 
diefe Termini nicht nur für diejenige Begeiftung, melde Geſichte und Uffenbarungen 
vermittelt, worum es fih in jenen Stellen der AG und 2 Ko handelt. Deshalb ift der 
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bloß biervon abjtrahierten Gremerjchen Beltimmung ber biblischen Ekſtaſe in Bb IX 
©. 186/7 etwa die m (Guthes Bibelmörterbuh S. 159) vorzuziehen: „Ver 
fegung aus dem natürlichen in einen höheren Zuftand zum Behuf der Mitteilung beſon— 
derer Offenbarung oder Vorbereitung auf große Leiftungen“. Denn es gelten doch aud 

5 Geifteggaben wie eben z. B. das Krankenheilen (ſ. S. 587,5) als efitatifch-entbu- 
ſiaſtiſch Wenn fo bekanntlich feit dem Altertum auch nichtreligiöfe Erfcheinungen, 3. B. 
das fünftlerifche Schaffen (man vgl. beſ. Nietfches fehr wertvolle Schilderung der Safe 
in der er den Zarathuftra ſchuf, Autobiographifche Skizzen, Herbit 1888) oder höchſt 
gefteigerte Affekte, bezeichnet worden find, jo muß man den religiöfen Hintergrund davon 

ıo nicht überſehen: die fonjtante Neigung des Menschen von den Göttern oder Dämonen 
dichterifche „Begeifterung”, Liebes, beſeſſenheit“ u. |. tv. herzuleiten (vgl. Bd IV ©. 409, 27ff.; 
en Reſte arab. Heident.: ©. 156. 163: mahnfinnige Leidenfchaft rührt von den 

inn ber). 
Aus dem kirchlichen Sprachgebrauch ift zu notieren, daß der Montanismus (ſ. Nr.2) 

15 nicht dazu ausgereidht hat, dem Wort „Ekſtaſe“ einen übeln Sinn zu verleihen; erjt neue 
ſtens mag es einen ſolchen für die haben, denen fchon die Frage Pein macht: „War Jeſus 
Ekſtatiker?“ Dagegen beißen „Enthufiaften” die Mefjalianer (j. Bd XII ©. 661), nad 
Theodoret (hist. ecel. IV, 10, MSG 82, 1144 A): „Öaluovös tıvos Evkoyeıar elsdeyo- 
nero zal weuuaros Aylov napovolav ta'ımv ünokaußavovres“. 

20 Diefe Enthufiaften verdammt Melanchthon als fanatiei spiritus in der Augustana 
variata A. 5 und Apol. 203, 13. Auch in den Schmaltaldifchen AA. (S. 321f) und 
der Konfordienformel (U. 2; 525, 13: „Entbufiaften beißen, die ohne die Predigt Gottes 
Worts auf himmlifche Erleuchtung des Geiftes warten“) ift Enthufiaften ein Ketzername 
(vgl. Müller ©. 879). Belanntlid hat Luther a. a. D. (vgl. WW EN op. lat. var. arg. 

25 VII, 176) gejagt: „Das Papſttum auch ein eitel Enthufiasmus iſt“ u. f. w. Vgl. auch 
Arnolds Kirchen: und Keßerhiftorie, 2. Teil, Regifter und Bd XVI ©. 357,4. Seit Har- 
nacks Dogmengefchichte ſpricht man viel von urchriſtlichem Enthufiasmus und meint damit 
ettva alles das, was wir in Nr. 3 zur „Schwärmerei” werben rechnen müſſen. 

Grimms Wörterbuch unterjcheidet bei ſcwwärmen, Schwärmer, Schtwärmerei, ſchwär— 
go merijch, im geiftigen Sinne, vom irgendivie ab:, ausfchtveifenden Gedanken: und Gemüts 

leben gebraucht, drei Bedeutungen. Die erfte, im 16. Jahrhundert und fpäter, bei. bei 
Luther (aber nirgends in der Bibel), ift immer die religiöfe, auf Irrgläubigkeit zielend. 
Der zweite Sinn tft der weltliche und allgemeine: es find ſcharfe Ausdrüde für ungezügeltes, 
unvernünftiges, verwirrtes geiftiges Gebahren. Der dritte, mildere Gebraud zur Bezeid: 

g5 nung einer überwiegenden Phantafie und Begeifterung ift erſt feit dem legten Drittel des 
18. Jahrhunderts ausgebildet. Bei Luther wurde „Schwärmer”, „Schtwarmgeijt” em 
gegen mehrerlei gewendeter Begriff. Zuerft richtete er fich gegen das „Stürmen und 
Schwärmen“ wider Bilder und Satramente, gegen den ungeftümen, von der öffentlichen 
Ordnung abjchweifenden, Aufruhr machenden Umfturz von Kultus: und Verfaffungseinrid: 

40 tungen (vgl. WW WA 15, 221,1; 345, 20; 398, 18ff.; 395, 7. EA 29, 143. 147. 150. 
168). Weiter meinte Luther damit das efftatifch-enthuftaftiiche Abjchweifen der neuen „bimm: 
lichen Propheten” von der Schrift auf den Geift, das innere Wort, und das rationali- 
fierende Abſchweifen der „Sakramentichänder” vom Schrifttert in der Abenbmablelehre; 
vgl. EA 63, 387 gegen Sebaftian Frand: „Da höreft du wohl, daß er den Budhjtaben 
der heiligen Schrift (das ift mein Leib) feind ift und nicht allein ein Schwärmer oder 
Sakramentſchänder, fondern wie gefagt (S. 386) ein Geifter und Enthuftaft ift, der nicht 
till unter Gottes Wort oder der heiligen Schrift, fondern Nichter und Meifter über fie 
fein aus dem Geift“. Bekanntlich hieß Lutber auch Zwingli einen Schwärmer. 

2. Noten zur Geſchichte der hriftlihen efftatifch-entbufia ftifch-Jhmwär: 
so merifhen Erfheinungen, der Theorien über fie und ihrer Geltung. Zu 

den gejchichtlihen Bedingungen gehört das Prophetentum des AT (f.d.A. Bo XVI, bei. 
©. 91, #—:2) und die jüdiiche Apokalyptik (f. d. A. und Bd XVI ©. 232,17 ff). Die 
Apokalyptifer fonnten die „Bneumatifer des Judentums“ genannt werben (Baldenjperger, 
D. Selbſtbewußtſ. Jefu *, I, 207). Daß pneumatifche Erjcheinungen im Spätjudentum 

65 nicht ganz fehlten, zeigt Boufjet a. a. O. ©. 452 ff. Hier findet ſich ©. 516 ff. auch das 
Beite über die immenje Nolle der Ekſtaſe bei Philo, bei dem fie als ein völliger Gegenſat 
zum bewußten Geiftesleben (vgl. Rohde a. a. O. IL, 20” und Bd IX ©. 186, 16 ff.) und 
als der einzige Weg zur abjoluten Lebensgemeinjchaft mit dem Einen wahrhaft Seienden 
gilt. ber die durch das NT bezeugten pneumatijchen Wirkungen vgl. Nr. 3. Wie kräftig 

co ſolche im 2. Jahrhundert noch waren, hat Weinel a. a. DO. dargeitellt. Aber daß die fir: 

4 a 
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lichen Autoritäten Schrift, Tradition, Amt (vgl. 3. B. Bb XVI ©. 7/8) dem „Geift“ an 
Geltung vorangefommen maren, zeigte die Ausfcheidung des Montanismus (f. d. 4. 
Bd XIII, bei. ©. 420,35 ff). Typiſch für „Schwärmerei” ift bei ihm das Beifammen 
der Berufung auf neue Offenbarungen, der gefpannten Erwartung und Ausmalung des 
naben Endes und der antifirhlichen Bekämpfung der Weltförmigfeit durch gefegliches Vor: 5 
jchreiben asketiſcher und beroiicher Yeiftungen. Uber die Efftafe jchrieben damals Mil: 
tiades (f. XIII ©. 77) und Tertullian (j.Bd XIX ©. 542, 3 ff.). Bemerfenswert ift „Cyprian 
als Enthufiaft” (hierüber Hamad ZntW III, 177ff. [vgl. Bd IV ©. 370, 00], ©. 186: 
„C. ift durch feine Verbindung von Epiflopalismus und Enthufiasmus fozufagen der erſte 
Papſt geweſen“). Auguftin handelt oft über die Ekſtaſe (f. WW nder), bei. in de ge- 10 
nesi ad litteram lib. XII (CSEL 28). WW MSL 40, 129 definiert er fie: „mentis 
alienatio a sensibus corporis (vgl. 36, 834), ut spiritus hominis divino spiritu 
assumptus (vgl. 38,102; 37, 1492) eapiendis atque intuendis imaginibus vacet“. 
Sie war feinem Frömmigfeitsideal nicht gänzlich fremd — ein Einfluß des Neuplatonis- 
mus (j. d. X. Bd XIII, bei. ©. 778, 5ff.), in dem die antife Hochſchätzung der Efftafe 
den Höhepunkt erreichte. Dionyfius Areopagita (j. d. A.) wagt zu jagen, dab fogar Gott 
in feiner Alliebe FE &avrod yiveraı (de div. nom. IV, 13 MSG 3, 712A). Groß 
ift die Bedeutung, die Enthufiasmus und Möndtum für einander gehabt haben. Der 
—— zwiſchen Geiſt und Amt (ſ. 3. 1) kehrt in der Kirchengeſchichte immer wieder 
in der Reibung zwiſchen dem felbitftändigen Geift der Virtuofen ekſtatiſcher Extrafrömmig- 20 
feit und jittlichfeit und der Ordnung der vermweltlichenden Prieſterkirche. Mit der Fort: 
pflanzung des Enthufiasmus durh das Mönchtum im 4. Jahrhundert hängt auch ber 
Priecillians (ſ. XVI S. 59) zufammen und der der Enthuſiaſten (ſ. Nr. 1), bei denen ekſtatiſche 
Tänze vorfamen. Man hat vermutet, daß bis auf fie die ruffiiche Sekte der Gottesleute 
oder Chlüjten zurüdzuführen ſei, ſ. Bd XVI ©. 440f. und Graß a. a. O., bei. 6.264 3 
bis 304: „Die Efftafe”. Dieſe fteht bei vielen ruffiichen Sekten der Gegenwart im 
Mittelpuntt. Mit dein Enthuſiasmus, der fich etwa jeit Ende des 4. Jahrhunderts ver: 
folgen läßt, mag auch noch beutige Mönchsfrömmigkeit in der orientalifchen Kirche zus 
jammenbängen, |. Bd XIII ©. 226,6—30 und den A. Symeon Bd XIX, bei. ©. 2178. 

Wie die Gedichte des Mönchtums fo fündet fortgefett einerjeits die Kebergefchichte, 30 
andererfeit3 die Gejchichte der Heiligen von den Efitatifern, Viſionären, Wunderthätern, 
Inſpirierten im Ehriftentum. Beiſpielsweiſe einiges aus dem 12. Jahrhundert: der Anfpruch 
auf Inſpiration bei Tanchelm (ſ. d. A.), Joachim (j.Bd IX ©.229,2 ff.), ſpäter bei Franz 
(. Hauck, KG Deutſchl. IV, 368f.; über feine Wundmale ſ. Hampe 53 1906, 385 ff.); der 
Spiritualismus der Ortlieber (ſ. d. A. Bd XIV ©. 501,5 und Hauck ©. 873f.); die ss 
Viſionen Hildegards (f. d. A); die ecstasis Eliſabeths von Schönau (f. d. A.) und der 
Beguinen (j. Bd II ©. 518, 1wff.; III ©. 468,5 ff.); die Wunder Bernhards und feine 
(. Bd II ©. 636,10ff.) und der Viktoriner Theorien über die Kontemplation. Die 
Richards (f. d. A.) und die Bonaventuras (f. d. A.) führt Stödl a. a. O. JI, S 111f. I, 
S 241 vor. Im Mittelalter ſeien noch hervorgehoben Birgitta (f. d. A.), die doctores 40 
„eestatici" Dionyfius (j. Bd IV ©. 699, 7 ff.) und Ruysbroeck (j. Bd XVII ©. 269, ı8), 
die Volksepidemien der Tänzer (f. d. A. und Bd VIII ©. 418,51f.) und Geißler (f. 
Bd VIE. 435). Wie das Ekſtatiſch-Enthuſiaſtiſche in der jog. deutichen Myſtik die äußeren 
Autoritäten untergräbt, zeigt ſich z. B. bei Tauler, j. Bd XIX ©. 459, 1 ff. 

Von ungeheurer Bedeutung, vgl. Nr. 3, war die Scheidung der Reformation bon 45 
den „Schtwärmern”, vgl. bei. die AU. Anabaptijten, Denk, Yamiliften, Franck Sebaftian, 
Hoffmann Meldior, Joris, Karlſtadt, Mennoniten, Münfter Wiedertäufer, Münzer, Schwenck— 
feld. Bon den Bd XIX ©. 640—643 aufgezählten Myſtikern feien als für diefen 4. 
befonders wichtig hervorgehoben Terefia, Peterfen, die Inſpirierten (vgl. auch Bd VII 
©. 600/1 und X ©. 638), Yavater. Weiter gehören hierher Maria Alacoque (j. Bd VII 0 
©. 777,20ff.), die Camiſarden (f. d. A.), die Quäker (j. d. W.), die Shakers (f. d. A.). 

Von den Urteilen führender Geijter im 18. Jahrhundert über Schtwärmerei iſt be— 
fannt ihre Verteidigung in Goethes „Brief des Paſtors“. Kants Begriffsbeftimmungen, 
die lehrreich find, auch weil fie an den damaligen Sprachgebrauch anknüpfen, ſ. in Mellins 
Encykl. Wörterbuch der kritiſchen Philoſ. unter „Schwärmerei” und „Enthufiasmus”, 56 
Wieland differenzierte im „Teutſchen Merkur” 1775 Schwärmerei, Fanatismus, Enthu— 
ſiasmus, Begeifterung (WW ed. Hempel 32, 369 ff.). 1776 ftellte er ebenda die Frage 
„Wird durch die Bemühung Faltblütiger Philofophen und Lucianifcher Geiſter gegen das, 
was fie Enthufiasmus und Schtwärmerei nennen, mehr Böfes ald Gutes gejtiftet ?” Da: 
durh mar Herders Aufſatz „Philofophei und Schwärmerei, zwo Schwetern” veranlaft, 60 

— 6 
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WW ed. Suphan IX, 497 ff. Auch Leifing unternahm eine fritifche Beleuchtung der 
Frage, WW ed. Yachmann »XVI, 293ff.; vgl. aud) „Die Erziebung des Menjchen: 
geichlechts” S 90. Mit Leffing berührt ſich Herder in einer fcharfen Recenſion der Dutten- 
boferihen „Geſch. der Neligionsichtoärmereien in der chriftl. Kirche” (I, 1796), WW XX, 

277 f.; manches Einfchlägige findet fich in „Vom Getjt des Chriftentums“, ebenda, bei. 
©. 42ff. eine Unterfcheidung zwiſchen edler Begeifterung oder Enthuſiasmus bei Jeſus, 
Paulus und fanatifher Schwärmerei; vgl. auch über den Wert der Gefühle im Cbhriften: 
tum „Wrovinzialblätter” WW VII, 2587. und gegen Miofticismus und Metbodismus 
„Briefe, d. Studium d. Theol. betr.” WIR X, 357f. 

10 Sm 19. Jahrhundert beeinflußte die Nomantik das Urteil über Religionsfchtwärmerei 
in günftigem Sinne. Im 3. Jahrzehnt wurde viel darüber gejchrieben; die damaligen 
Definitionen ſ. bei Safe, Hutterus redivivus $ 6, nm. 1. Für die Hochichägung 
diefer Dinge bei den Theofophen ift typiſch Hambergers A. „Verzückung“ in der 1. und 
2. Aufl. diefer NE. Daß in der römifchen Kirche die Stigmatifationen (f. d. A. Bd XIX 

ı5 ©. 45) und Madonnenvifionen (vgl. Bd XII ©. 330, ı0 ff.) nicht aufhören, ift befannt. Die 
ekſtatiſch⸗ enthuſiaſtiſchſchwärmeriſchen Erfcheinungen auf proteftantischem Ktirchengebiete hängen 
meiftens zujammen mit den immer neuen „Erweckungs“-Bewegungen, die in ben lebten 
zweit Sabhrhunderten Pietismus (f. d. A.) und Methodismus (f. d. U.) hervorgerufen haben, 
vgl. 3. B. Bd V ©. 727, 18ff.; ſ. auch Bd XIX ©. 58,10 ff. Gegenwärtig fommen in 

20 vielen Yanden Chriftusvpijionen, Zungenreden, religiöfe Kranfenbeilungen vor. Im Sommer 
1907 bat es die moderne Gemeinichaftsbewegung auch in Deutichland dazu gebracht, 
j. Chronik der Chriftl. Welt 1907 Nr. 41: „Schtwarmgeifterei im Konfiitorialbezirf Kaſſel“. 
Ueber „Träume und Gefidhte in der Miffion” ſ. F. Büttner, Evang. Miffions-Magazin, 
NE, ed. Steiner 1900, ©. 420ff. 473 ff. 

26 3. Zur Begriffsbeftimmung und Beurteilung. Die Elſtaſe fcheint zu allen 
Religionen zu gebören. Befonders in der Religionsforihung der Ethnologen wird fie be: 
rüdjichtigt. Sie figuriert da meift gegenüber der Borjtellungsfeite der Religion mit Be: 
ziebungen zur praftifchen (Kultus und Zauberei) auf ihrer Gefühlsfeite: als unmittelbarer 
Verkehr mit den übermenſchlichen Mächten eine Borftufe der Myſtik. In der Ethnologie, 

so aber auch in allen andern Wifjenichaften, wird die Behandlung der Ekſtaſe dadurch beein: 
flußt, daß auch die Pſychiatrie fie als Geiftesftörung fennt. Hierüber vgl. Vorbrodt a.a.d,, 
der ſich auch mit Achelis auseinanderfegt. Die neuejte, gedanfenreihe Monographie Bes 
(die Merkmale der Ekſtaſe feien das Fehlen des Bewußtſeins des Gegenfages von Ich 
und Außenwelt, des Bewußtſeins von Zeit und Naum, aller Vorſtellungen und Begriffe) 

35 hat ſich zu einfeitig am Extrem der Myſtik orientiert. Es iſt beachtenswert, daß 3. B. Ruys— 
broed (j. d. A. Bd XVII ©. 271, 32 ff.) Gefichte und Ekſtaſen noch unter den böchften 
Zuftand ſtellt. Das allgemeingiltigere Wefen der Elſtaſe bejchreibt Wundts Völkerpſycho— 
logie. Heißen gewiſſe Zuftände abnorm gefteigerter Gejamterregung des feelifchen Lebens 
vijionärzefjtatiich, jo geht „ekſtatiſch“ auf feinen ganzen Umfang, von dem die „Bijton“ 

so nur die in die Sphäre der Sinnesfunftionen fallende Seite herausgreift. Ganz befonders 
charafterifieren den efjtatifchen Zuſtand jeine emotionalen Beltandteile, die Gefühle und 
Affekte; fie bedingen es, daß er in zwei entgegengefegten Formen fich äußert, der eraltierten 
und der apatbifchen Ekſtaſe. In dem Wort „Ekitafe” ſieht Wundt als mejentliches () 
Merkmal des vifionärzefftatischen Zuftandes die Entrüdung des Bewußtfeins in die fernen 

45 des Naumes und der Zeit hervorgehoben. Er benützt es zur Unterjdeidung der efitati- 
ſchen Wadvifion von der Traumpifion. Jene wird auf primitiven Stufen durd Kult 
tänze (vgl. Bd XIX S. 379, 10f. a7 ff.) und erregende und betäubende Gifte (vgl. Bd XVI 
©. 101/2) erzeugt. Auf höheren Stufen find es rein innere, religiöfe und nationale Mo- 
tive, die den elſtatiſchen Wachviſionär, den echten Propheten erzeugen, der von dem Geiſte, 

50 den er in ſich wohnen glaubt, unmiderftehlidy bingerifjen wird, jo daß er fih in dem 
wachen Handeln und Reden feines viftonären Zuftandes ſelbſt als ein anderer fühlt, als 
der er im gewöhnlichen Leben ift: er fpricht und handelt jo, als wenn er der Geift jelbit 
wäre, der von feiner Seele Befis ergriffen hat, ohne daß dadurch doch fein eigenes Selbit: 
bewußtfein getrübt zu fein braucht. Dieſe enthuftaftiiche Vorftellung bilde freilich ſelbſt 

55 einen Beſtandteil der Jllufionen und Hallucinationen, die zum Begriff des vifionärscktati- 
ſchen Zuftandes gehören. 

Treten wir nun an das Elſtatiſch-Enthuſiaſtiſch-Schwärmeriſche im Chriftentum heran, 
jo ift die erfte frage, ob es im Gejamtleben der Chrijtenheit ein häufiges oder neben 
andern Yebensäußerungen doch feltenes Gejchehen ift. Im allgemeinen wird feine Häufig: 

so keit unterfchägt. Dennoch kann es als relativ felten und untergeordnet erwieſen werben. 
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Weiter erfennt man von Völkerpſychologie und Pſychiatrie aus, daß auch chriftliche Ekſta— 
tifer und Viſionäre Betrüger, berufsmäßige Techniker künftlicher Elſtaſe, Epileptifer, Hyſte— 
riſche, (mindeſtens temporär) Verrückte geweſen find. Wo derartiges ausgeſchloſſen, giebt 
es noch folgende Erflärungsweifen. Die rein religionswiſſenſchaftliche bleibt dabei jtehen, 
daf bei gewaltigen religiöfen Erlebniſſen auch geiftig Gefunde nach pſychophyſiologiſchen 5 
Gejegen balluzinieren. Die theologijche vertritt den Offenbarung sglauben, daß ein 
größerer oder Hleinerer Beltandteil de mit der religiöjen Erregung beginnenden Prozeſſes 
nicht ohne bejonderes Mitwirken Gottes ablaufe. Wie die ganze Theologie oder Offen: 
barungsglaubenswifjenfcaft von Gott und den göttlichen Dingen, jo wird freilich auch 
ihr Begriff „objektive Viſion“ als nicht wiſſenſchaftlich bezeichnet. Cine gewiſſe Vermitte- 10 
lung zwijchen diefen beiden Erllärungsweifen bedeutet die jetzt ſehr verbreitete (vgl. z. B. 
James a.a.D. S. 462) Einführung des unterbeivußten Seelenlebend, auf das einerjeits das 
Hindurchwirken einer metaphyſiſchen Weltpotenz, andererjeits das pſychologiſch Außerordent: 
liche der ekſtatiſch-viſionären Zuftände bezogen mwird. 

Das Ekſtatiſche im Chriftentum jtudieren mit Vorliebe die religionsgejchichtlichen Theo- 
logen. Nah Duhm (D. Geheimnis in d. Neligion, 1896; vgl. auch feine Bemerkungen 
über Efftafe in dem Vortrag: D. Gottgeweihten in d. ATlichen Religion, 1905) foll man 
ja die Neligion an den Sehern, den Efitatifern jtudieren. In den Anfängen ift bei 
Paulus einzufegen. Die Tendenz, feinen Enthuſiasmus (2 Ko 5,13; 12, 1ff.; 1 Ro 14, 
18; 14,37; 2 Ko 13, 3) zu übertreiben, nimmt ſchon ab. In feiner Chriſtusmyſtik wird 20 
der Geift „aus einer unperſönlichen Naturkraft in den geſchichtlichen (!) Einfluß der Perjon 
Jeſu umgejegt“ ; in Bezug aufs Elſtatiſche „giebt er indirekt zu verjtehen, daß dieſe Cr: 
icheinungen nichts ſpezifiſch Chrüftliches find. In der That gehören jie fait mehr der all- 
gemeinen Religionsgeichichte als der Gefchichte der Neligion Jeſu an“ (Wernle, Anfänge, 
S. 189— 191). Nad) Heinrici (bei Meyer, 2 Ko, 1900, ©. 53) tft fogar in Bezug auf 2 
die Gemeinden die Rede vom „Enthufiasmus“ des Urdriftentums eine Übertreibung. 

Aber iſt das Ekſtatiſche wirklich der Religion Jeſu eigentlih fremd? „War Jeſus 
Elſtatiker?“ betitelte O. Holymann 1903 eine Unterfuhung, worin er dieje von anderen 
aufgeworfene Frage weder volljtändig bejaht, noch volljtändig verneint. Im Urchriſtentum 
galten Gefichte und Begeiftung nicht als zu menfchlich für Jeſus, \ Me 1,10—12. 3,90 
29f.; Mt 12,28; Le 4, 14. 18. 10,18. 21; AG 1,2; So 1,51. 3, 34. Das wird zur 
Geſchichte jtimmen: er wird wirklich nicht ohne eine Berufungsvifion fein Meſſiasbewußt⸗ 
ſein gewonnen und auch ſpätere „Überlieferungen“ Gottes (Mt 11,27) in Viſionen er— 
halten haben; ferner wird er bei ſeinen Krankenheilungen eine reale Einheit mit Gott als 
paſſives Organ ſeines Geiſtes erlebt haben, ſ. Thieme, Die chriſtl. Demut, I, 1906, ©. 121f. 86 
142. 144. Weiter galt im Urchriſtentum ein Teil der pneumatiſchen Geſchehniſſe als ein- 
geführt vom irdischen Jeſus, ſ. Mit 10, 1. 8. 17, 1—9. Andererfeits überlieferte man auch 
neben %c 10, 19 das den Enthufiasmus dämpfende Wort v. 20. (liber die Beurteilung 
der Zubunftsanfprüche Jeſu ale „Schtwarmerei” vgl. Holgmann, NTlihe Theologie I, 
©. 337°; daß Jeſus feine gnoftische oder myſtiſche Verichmelzung mit Gott erjtrebte, be= 40 
tont Schlatter, Jeſu Demut, 1904, ©. 80.) 

Diejes Wort hebt den originalen Kern der Keligion Jeſu von etwas nicht ſpezifiſch 
Chriſtlichem ab. Alſo it Paulus 1 Ko 13 nicht über feinen Meifter binausgegangen. 
Diejes Kapitel it „der Markſtein, an dem ſich Sekte und Kirche trennen” (Weinel a. a. O. 
S. 150). Aber auch Katholicismus und Neformation! Vgl. Harnad, D. Bedeutung der 45 
Reformation innerhalb d. allg. Religionsgeſchichte (Reden und Auffäge, Bd ID. Luther 
babe das, was man bisher für das Wefen der Religion bielt, Enthufiasmus und welt: 
flüchtige Heiligkeit, al$ vorübergehende oder jelundäre oder gar als bedenkliche Erſcheinung 
betrachtet, und er habe das, was bisher als abgeleitete Wirkung der Religion galt, als 
ihr Weſen beurteilt: den Erlöjungs: und Borjebungsglauben, die Verbindung der Religion so 
mit dem Sittlichen. Es war das Hauptitüd in der Verlündigung Jeſu und in der Kirchen: 
gejchichte die hinter den Ekſtaſen und Dogmen ruhende Kraft, wurde aber erjt durch Luther 
das Fundament einer religiöjen Gemeinde. Man muß nur mit dieſer Geſchichtsbetrachtung 
und der Einjicht, daß die von Yuther abgejtoßenen Schwarmgeijter in vielem der katho— 
lichen Stufe des —— angehören, die andere verbinden, daß aller Enthuſiasmus 55 
in der Kirchengeſchichte, katholiſch⸗ kirchlicher (nur der päpſtliche ausgenommen) und jeltiere- 
rijcher, bis zu einem gewiſſen Grade legitimiert it durch die Firchliche Geltung des NT, 
die auch dejjen enthuſiaſtiſche Seite mit aufrecht erbält. Mag fie nicht das Hauptitüd, jon- 
dern unterchriftlich fein — die hiſtoriſch-kritiſchen Methoden, Dies zu erweiſen, 3.8. Yuthers 
fritifche Entwertung der Apk als unterapoftoliich, find noch nicht einmal in feiner eigenen 60 

— 6 
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Kirche kirchlich. Befolgenswert ift fein tolerantes Eingeftändnis, daß feine Kritil auch reli- 
giögeindividualiftifch fer: man follte von jener Seite des NT bis zu einem gewiſſen Grabe 
jedermann halten lafjen, „was ihm fein Geift giebt“, und „niemand an fein Dünfel ober 
Urteil verbunden haben” wollen (WW EAN 63, 1695. Über Ekſtaſe bei Luther vgl. 

5 Loofs DE* ©. 961). Wem fein Geift giebt, 3. B. 1 Ko 14,39 hoch zu halten, dem 
fann wenigſtens fein ftreng Bibelgläubiger unterhriftlichen Sinn vorwerfen. 

Als offenbarungsgläubiger bijtorisch-kritifcher Theologe wird man etwa folgendermaßen 
urteilen. Die efitatiichvifionären Gefchehniffe im Leben Jeſu waren „objektiv“ d. b. fie 
gefchahen nicht ohne befonderes Mitwirken Gottes. Das ift natürlih ein Glaubensurteil 

10 nur derjenigen, welchen perſönlich Jeſus Herr und Heiland geworden. Won der perfün- 
lichen Unterwerfung unter Jeſus einesteild hängt das Urteil über die pneumatiſchen Ereig: 
niſſe bei Jingern und Urchriſten ab. Denn bat er felbit daran geglaubt, daß Gott wie 
mit ihm, fo auch mit folchen fei und fein werde, vgl. 3. B. Le 10,19; Me 13, 11; Mt 
10, 20, jo wagt man bei jener Unterwerfung nicht daran zu zweifeln. Andernteil® hängt 

15 jenes Urteil davon ab, ob man perfünlih das Maß religiös-Tittlichen Geiftes z.B. in Paulus 
jo groß jchäst, daß jein Glaube an etwas Objektives in feinen pneumatifchen Erlebniffen 
zutreffen müſſe. Wer bereit ift, bei einigen davon an Gottes Mitwirken zu glauben, muf 
deshalb nicht für alle, ;. B. das Zungenreden, mit Paulus Gott danten (. 1 Ko 14, 18). 
Sogar ein Paulus kann als antiker Mensch nicht ſpezifiſch chriftliche Nebentwirfungen des 

20 Getriebentwerdend von dem neuen religiög-fittlichen Chriitus-Geifte ald etwas unmittelbar 
Göttliches noch überjchägt haben. Und den ganzen antifen Supranaturalismus feiner Vor- 
ftellungen von diefem Getriebenwerden muß man auch nidyt mehr teilen. Schon vom ur- 
kirchlichen Enthufiasmus ijt das meifte nach jenen beiden andern Erflärungsweifen (f. o.) 
zu beurteilen. Sie greifen erjt recht für die Ekſtaſen und Vifionen in der fpäteren Slirchen: 

25 gefhichte Platz. Aber erjtens darf man nicht von vornherein beichliehen, daß jedes objef: 
tive Minimum in diefer untergeordneten Nebenftrömung des chrijtlihen Gejamtlebens 
gänzlich ausgefchlofien fei, und zweitens foll man ſich durch das Gefährliche darin nicht die 
Freude verderben lafjen an der oft darin ſprudelnden Lebhaftigkeit und Stärfe der Frömmig— 
feit. Ja, man gönnt fogar Chriften wie Hildegard die „ungewöhnliche plaftifche Kraft ihrer 

so Phantaſie“ (Haud, KG Deutjchl. IV, 400) und protejtiert nur dagegen, daß ihre Phan— 
tagmen Offenbarungswert für andere haben follen. 

Damit berühren wir das Verhältnis des Enthufiasmus zur geſchichtlichen Offenbarung. 
Mag es in den außerordentlichen Erlebnifjen einiger Eitatifer ein völlig unfaßbares objektive 
Minimum geben oder nicht, gewiß bat man an ein objektives Marimum in der Entitebung 

35 des religiösfittlichen Lebens aller Chrijten zu glauben: jeder einzelne hat das innere Erlebnis 
feiner Erlöfung durch Chriftus einer unmittelbaren Innewirkung Gottes in feinem Gemüt 
zu verdanfen. Aber diefe Offenbarungsthaten Gottes im Laufe der Kirchengejchichte rechnet 
man nicht zur ſog. gejchichtlichen Offenbarung. Diefe ift vergangen, jie ift die primäre 
Dffenbarung, von der jene fortgehenden Offenbarungsthaten in den Gemütern fi als 

40 jefundäre Offenbarung unterjcheiden. Aber in ihren gejchichtlichen Nachwirkungen (der Ge 
meingeift der Chriftenheit, ihre Überlieferung von Chriftus, befonders ihre Vergegenmwärtigung 
desjelben durch das NT und die Saframente) iſt die primäre Offenbarung das äußere 
Medium, unter deffen Einfluß Gott die Gemüter jtehen läßt, wenn er fich in ihnen felundär 
offenbart. Aus diefem Medium allein quellen die Klaren, gewiſſen, gemeinſamen Erkennt: 

45 niffe der einzelnen Chrijten von Gott und feinem Reiche. Zu dem allem verhält fih nun 
der echte Enthufiaft jo, daß er das ihm mit den andern an Stimmungen und Erfennt- 
nifien Gemeinfame, die allen gewährte fefundäre Offenbarung, ihre äußeren kirchlichen 
Medien, ja die vergangene Offenbarungs: und Heilsgeſchichte mehr oder weniger gering 
hätt und eine fpezielle, in ihm vom heiligen Geiſt ohne äußere Medien gewirkte Erleuch— 

50 tung ald neue, allgemeingiltige Offenbarung oder wenigftens als neue, allgemeingiltige 
Auslegung der alten Offenbarung fanatifh geltend madt. Man fieht, daß das Urteil 
über den Enthuſiasmus erſt dann fejtitände, wenn die ſchweren Probleme: Religion und 
Geichichte, Jndividualismus und Gemeinjhaftsleben gelöjt wären. Mit der Abwendung 
des Enthufiasmus von den geichichtlichen Mächten und feinem Streben nad Selbititändig: 

55 feit hängt zufammen, daß er die Yaien emanzipiert nicht nur von den „Pfaffen“, jondern 
auch von den „Gelehrten“, den Theologen. Der irgendwie hiſtoriſch verfabrenden Theo: 
logie ſetzt der enthuſiaſtiſche Laienchriſt feine angeblih infpirierten Augenblidesgedanen 
entgegen. Für feine Scriftauslegung ift der willkürliche Wechſel zwiſchen mörtlichem 
Verftändnis und fpiritualifierender Umdeutung und die mwillfürliche Kombination offen: 

6 barungsgefchichtlich abgejtufter Schriftinhalte das Charakteriftische. 
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Es wird immer mehr Mode, „Enthuftagmus” und „Schtwärmerei” ohne Unterfchied 
zu gebraudhen. Will man fie auseinanderhalten, jo follte als jener hauptjächlich der mit 
allem Gefcichtlichen gefpannte Anfpirationsanfpruch gelten, als diefe die Übertreibung ber 
Religion auf ihrer emotionalen und praftiichen Seite. Eine allgemeingiltige Abgrenzung 
des libertriebenen vom Gefunden und Richtigen ift nicht möglich: ſchon Paulus hat das 6 
ÜrrEopooreiv nicht verboten, ohne die individualität der ompooovvn (der ziorıs, der 
ovvelönors) zu betonen (vgl. meine Erklärung von Rö 12,3 Z3ntW 1907, ©. 28 ff.). 
Man meine aud) weder, daß fich die verjchiedenartigen ſchwärmeriſchen Religionsfehler alle 
aus einem Grundfehler ableiten lajjen müßten, nody daß eine ganz bejtimmte Bollzahl von 
integrierenden Merkmalen zum Typus des „Schwärmers” gehöre. Solcher Konftruftionen 10 
ſpottet befonderd die abnorme Religion. Das, wofür man einen geläufigen eigenen Be- 
griff hat — wir denfen an „Fanatismus“, an „Selktiererei” (f. Bd XVIII ©. 159, ıff.) 
— foll man aus dem Begriffsumfang der Schwärmerei weglafjen. Etwa folgendes ge: 
bört binein. 

Zuerft der Enthufiasmus, den man feit Luther doch wohl am bäufigjten mit „Schwär: 15 
merei” tadeln till. Er ift mit feinem Pochen auf Spezialoffenbarungen übertriebener, relis 
giöſer Subjektivismus. In der modernen Gemeinfchaftsbewegung it enthuſiaſtiſche Uber: 
ſpanntheit 3. B. das Bauen auf unvermittelte Geiftesleitung, das die Predigtvorbereitung 
verpönt und das Erfcheinen ded Blattes „Gottesthaten” nicht „vom Kalender“, fondern 
„vom Herrn“ abhängen läßt. In der modernen Theologie fommt Enthufiasmus vor, wo 20 
man den unendlichen Gehalt der gefchichtlichen Offenbarung unterfchägend die Frage bejaht 
„Braudhen wir neue Offenbarungen?“ (MW. Veit 1901; dagegen Gottjchid, Chriftl. Welt, 
1899, ©. 1086 ff. und Kattenbufh ZThR 1905, ©. 142 ff.) und mit Bonus urteilt, das 
Prophetiſche in der Neligion gehöre nicht bloß der Vergangenheit, jondern auch der Gegen: 
wart an. Wie der Enthufiasmus auf unvermittelte Geijtesleitung baut, jo überfpannt 25 
eine zweite Art von Schwärmerei den Glauben an die Vorfebung, indem ſie von ihr ein 
unvermitteltes, rein wunderbares Wirken begehrt. Site gebraucht 3.B. nicht den Arzt (wo— 
gegen jhon Si 38, 1ff., vgl. Schlatter, D. Glaube im NT’, ©. 30ff. 531f. 2834), fon: 
dern übt, UÜrchriftliches fopierend, Handauflegung und Gefundbeten; vgl. d. A. Aberglaube 
Bd IT ©. 81,2iff.; ©. 82,20}. Daß Gott nicht nur durch das Wunder, fondern auch 30 
durch natürliche und menjchliche Vermittelungen Heil giebt, verfennt auch drittens die Über— 
treibung des Glaubens an die Bekehrung. Man überfhätt die plötzlichen „Erweckungen“, 
die nicht durch die natürlichen, allmählich wirkenden Lebensverhältniſſe gefügt find. Das 
iſt das Methodiftiiche in der meuzeitlichen Schtwärmerei, das bekannte Gefühlseraltationen 
und Gebetöpraftifen im Gefolge bat, vgl. 3. B. d. A. Buße Bd III ©. 590,9 —591, 11. 86 
Zu den ältejten und behartlichiten Tendenzen des Extra: und UÜberchriſtentums gehören 
viertens diejenigen, für welche auf die AA. „Adiaphora”, „Asteje”, „Heiligung” (Bd VII, 
beſ. ©. 576,25 ff.), „Pietismus“ vertiefen werden kann. Lutheriſches Dogma mider er: 
tremes Volllommenbeitsjtreben der Schtwärmer, das „im Grunde anders nichts denn eine 
neue Möncherei” fei, bietet der 12. U. der Konkordienformel (S. 558, 5. ». ı12ff. 5). Aber 40 
auch nad) lutheriſchem Dogma enticheiden nur individuelle Inſtanzen darüber, ob etwas 
Ertrafittlihes doch richtig oder ſchwärmeriſch iſt, ſ. meinen A. Consilia evangelica 
Bd IV ©. 277. Endlid wird man als ein charakteriftiiches Hauptmerfmal der Schwär: 
merei noch fünftens nennen müſſen, daß die letten Dinge eine übergroße Rolle fpielen. 
Dies ift meift Yaienbiblicismus und ift ſchwer zu tadeln ohne hiftorifch-kritiiche Theologie 45 
und ohne daß man Gottes Aufichub des Endes als eine Ergänzung der geſchichtlichen Offen- 
barung würdigt (vgl. Bo V ©. 4523). 

Unjere Auswahl von fünf Hauptmerkmalen der Schwärmerei beansprucht durchaus 
feine Allgemeingiltigleit. Es läßt fich weder hiſtoriſch noch ſyſtematiſch beweiſen, daß ge: 
rade fie alle und gar feine anderen fonjtitutiv jind. Nichts binderte, das Extravagieren 50 
in der Jeſusliebe (ſ. d. A. Zinzendorf), in der Verherrlihung des Leidens, in chrijtlich- 
jozialen Bejtrebungen u. f. m. zur Schwärmerei zu rechnen. Auch nah „Myſticismus“ 
und „Okkultismus“ hin liegen ſich die Begriffsgrenzen öffnen. Statt unfere Auswahl zu 
verteidigen, verteidigen wir nur noch die Schwärmer gegen den Verdacht, daß befonders 
fie das Chrijtentum disfreditieren. Er vergißt die Hoperorthodoren und die Hierarchen. 55 

K. Thieme. 

Bespafian, römischer Kaiſer 69—79. — Prosopographia imperii Romani ed. 
Deilau II, p. 77. Dajelbjt auch das Stemma des flaviichen Hauſes; Tillemont, Histoire des 
emp. II, S. 1ff.; Herm. Schiller, Geſchichte der römiihen SKaiferzeit I, 2, Gotha 1883, 

Reals@nchklopäbte für Theologie unb Kirde. 8. U. XX. 38 
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©. 499 ff.; W. M. Ramſay, The church in the Roman empire befor A. D. 170, London 
1893. — Zum jüdiſchen Kriege E. Schürer, Geſchichte des jüdiihen VBoltes im Zeitalter Jelu 
Eprijti I, Leipzig 1901, ©. 610ff. und die dort verzeichnete weitere Litteratur. 

In den blutigen Wirren und Ufurpationen nad dem Tode Neros riefen die Yegionen 
sim Dften, zuerjt in Agypten am 1. Juli 69 den Feldherrn und Xeiter des jüdiſchen 
Krieges Bespafian als Kaifer aus. Seine Offiziere eroberten ihm Stalien, wo Vitellius 
die Herrichaft an ſich gerifien hatte. Im Dezember war die Sache bereits entjchieden. 
F Se übertrug feinem Sohne Titus die Fortführung des Krieges und begab ſich 
nad Rom. 

10 Titus Flavius Vespafianus ift i. J. 9 n. Chr. in einer kleinen ſabiniſchen Ortſchaft 
aus einer Familie geboren, in der der Water niederen Standes, die Mutter Dagegen vor: 
nehmer Abkunft war. Obwohl er hohe bürgerliche Amter bekleidete, lag feine eigentliche 
Neigung und Begabung im Militäriſchen. Den militärifchen Geift übernahm der 60jährige 
in die Führung der Regierung. Eine nüchterne Natur, ging er den Weg gerader Pflicht 

15 erfüllung. Ein Mann der Ordnung und der Disziplin, führte er auf verfchiedenen Ge: 
bieten der Verwaltung Reformen durch. Seine Bildung war eine verhältnismäßig gute. 
Man empfand von ihm den Eindrud einer gerechten, pflichttreuen und wohlwollenden Ber: 
fönlichkeit, deren fefte Hand das Reich aus der Zerrüttung der Vergangenbeit neu auf: 
ubauen verftand. Doc iſt auch feine ftarfe Sinnlichkeit nicht unbeachtet geblieben. Zeine 

20 Religion war die von Zweifeln unberührte väterlihe. Er war vermählt mit Flavia 
Domitilla ; aus diefer Ehe entjprofjen Titus, Domitian und Flavia Domitilla. 

Melde Haltung Vespafian in der Chriftenfrage einnahm, willen wir nicht. Die 
Worte Zuetons (Vesp. e.15): neque caede cujusquam umquam [laetatus est et] 
justis supplieiis inlacrimavit etiam et ingemuit — hat man in diefen Zuſammen— 

25 bang bringen und daraus ſchließen wollen, daß die Nepreffionen gegen die Chriften in 
Form der Coercition unter ihm andauerten (Ramfay ©. 257). Die Möglichkeit bejtebt. 
Es ift auch denkbar, daß unter den Davididen, die Vespajian auffpüren und binricten 
ließ (Euseb. H. E. III, 12), ſich Chriften befanden, aber in diefem Falle waren die 
Motive rein politifche, und das chriftliche Bekenntnis ſcheidet gänzlih aus. Dagegen feblen 

30 jichere Martyrien. Die Grabfchrift jenes Gaudentius, des angeblichen Erbauers des 
Kolofjeums, iſt eine Fälfchung. 

Um fo bebeutungsvoller waren diefe Nahre für die Gefchichte des jüdiſchen Volles. 
Noch i. J. 69 war es Vespafian gelungen, ſich in den Bejig bon ganz Galiläa zu fegen, 
und borfichtig twurde nun die Belagerung Jerufalems vorbereitet. Die Erhebung auf den 

35 Kaifertbron unterbrach bie Operationen, bald aber nahm fie, wie jchon erwähnt, Titus 
wieder auf. Noch che die Umſchließung der heiligen Stadt vollendet war, z0g die Chriſten— 
gemeinde auf göttliche Weifung bin aus und ließ fih in Bella nieder (Euseb. III, 5,5; 
Epiph. haer. XXIX, 7; de mens. et pond. $ 15). Im September 70 bemädhtigten 
ji die Römer endlich auch der Oberſtadt. Jerufalem war nun eine Trümmerftätte. Harte 

40 Maßregeln folgten binterher. Vespaſian und Titus feierten gemeinfam in Rom den 
Triumph, an den heute noch der Titusbogen am Forum erinnert. 

Vespafian ftarb am 23. Juni 79 in feinem 70. Lebensjahre, „raftlos bis zu feinem 
legten Atemzuge, felbft noch in feiner Sterbeftunde ein energischer Soldat“. 

Victor Schultze 

45 Vesper. — ©. Bäumer, Gefchichte des Breviers, Freiburg 1895; P. Battiffol, Histoire 
du Breviaire, Paris 1893; ©. Rietſchel, Lehrbuch der Liturgit I, Berlin 1900, ©. 169; 
Smend, Die evang. deutſchen Meilen, Göttingen 1896; R. v. Liliencron, Litt. muj. Geſchichte 
der evang. Gottesdienjte, 1523—1700, Sclesw. 1893; Armfnedt, Die alte Matutin: und 
Vesperordnung, Göttingen 1856; Sengelmann, Vesperglode, Hamburg 1855; Ev. Kirchen— 

so zeitung 1861, ©. 349 ff. 487 ff. und die dafelbit beſprochene Schrift von Paitor Hengitenberg: 
Ueber Vespergottesdienſte, Berlin 1861; desgl. I. Diedrich, Breviarium, d. i. Matutinen und 
Vespern dur) das ganze Jahr, für Kirhe, Schule und Haus, Berlin (ohne Jahr); Herold, 
Vesperale oder die Nadymittage unjrer Feite und ihre gottesdienitliche Bereicherung, Nörb: 
lingen 18755., 2. Aufl. 1885 — nebjt anderen Schriften desjelben Verf.s (z. B. Liturg. 

55 Vesper auf d. Feſt der Kirchweihe, 1884 ıc.). 

Vesper heit derjenige Teil des Fanonifchen Stundengebets, der bei einbrechendem 
Abend, um die Zeit des Sonnenunterganges oder des Lichteranzündens, vezitiert wird 
Synonym mit vespera, officium vespertinum, ijt daher das altfirchliche lucernarium 
(Auyvızöv, |. Cone. Constantinop. a. 536 bei Labb. t. V, col. 212; auch C. Constpl. 

«a. 691, can. 90), d. 5. die zur Zeit des Lichtanzündens (der Avyvoxata, lucernarum 
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accensio) zu baltende Andacht. Vgl. Const. app. VIII, 35 (rö Eoreowör); Bafılius 
de Spir. Seto. ad. Amphiloch. e. 29; Epiphanius Exposit. fidei s. finem; 
Shryfoftomus zu Bi 118; Iſidor v. Sevilla Reg. Monach. ce. 6; aud Hieronymus 
Ep. 107 ad. Laetam, c. 9: „Assuescat... accensa lucernula reddere sacri- 
fieium vespertinum“; und Cassian. Inst. coen. III, 3, wo die Zeit diefer Abendandacht 5 
mit der elften Stunde (Mt 20, 6) verglichen und als hora lucernalis bezeichnet wird. 
Andere abendländifche Bezeichnungen find noch lucernarium (f. Pſeudo-Hieron., Breviar. 
in Pss. zu Ps. 119 ad fin.), ſowie lucernarii (sc. psalmi) nad Analogie von 
matutini, noeturni u. f. f. (f. die Regula magistri in Holsten. Cod. regull. 
e. 33. 34). Ihrer Bedeutung nach dachte man die Wesper als entjprechend dem täglichen 
Abendopfer des altteftamentlichen Kultus, wie 3. B. Iſidor De officiis eceles. I, 20, 
mit Beziehung auf Pſalm 141, 2 (elevatio manuum mearum sacrificium vesper- 
tinum) ausführt; vgl. jchon Ambrojius De virginibus III, 4, 18. Zugleich jtellte 
man fie in Beziehung zu der Kreuzabnahme des Erlöfers, gleichwie die ihr zunächſt vor: 
bergehende None (um 3 Uhr nachmittags) des Todes, die auf fie folgende Complete, der ı6 
Grablegung zu gedenken bat, nad) den alten Memorialverjen über die horae canonicae: 

„Matutina ligat Christum, qui erimina purgat; 
Prima replet sputis; causam dat tertia mortis; 
Sexta cruei nectit; latus ejus nona bipertit; 
Vespera deponit; tumulo Completa reponit.“ 20 

Eine dritte myſtiſche Bedeutung enthielt das Vespergebet dadurch, daß es ungefähr um 
die Zeit der Einfegung des bi. Abendmahls fällt; vgl. Gregor von Nazianz Orat. 42 in 
Pascha; Iſidor a. a. D.; Cone. Aquisgr. a. 816, e. 127, fowie Durandus Ratio- 
nale divin. offiecior. V, 9. 

Die Besper ijt die erfte der täglichen Gebetsftunden, welche zu den urjprünglichen 25 
drei: der Terz, Sert und None (Da 6, 11; AG 2, 15; 3, 1; 10, 9), deren Clemens von 
Alerandria (Strom. VII, 7), Tertullian (de orat. 25) und Cyprian (de dom. orat. 34) 
allein gedenken (vgl. auch Did. 8) allmählich binzufamen. Chryjoftomus und Hieronymus 
fennen fünf tägliche Gebetszeiten, jene drei, die Matutin und die Vesper |. Chryſoſtomus 
Expos. in ps. 140. Sagt Hieronymus, ep. 22 ad Eustoch. e. 37: „Horam ter- s0 
tiam, sextam, nonam, diluculum quoque et vesperas nemo est qui neseiat“, 
jo ift mit diluculum et vesperae nicht der eine Begriff der Abendgebetözeit doppelt 
oder per hendiadyoin ausgedrüdt, jondern dilueulum meint die Matutin; das geht 
daraus bervor, daß Hieronymus an einer anderen Stelle, wo er alle bei Tag’und bei 
Nacht ftattfindenden Gebete chriftlicher Religiofen aufzählt, eines Ftühgebets vor der Terz 3 
gedentt. „Mane“, jagt er Ep. 108 ad Eustoch., e. 19, „hora tertia, sexta, nona, 
vespere, noctis medio per ordinem psalterium cantabant“. Diejelbe Zahl von 
ſechs Gebetsftunden, drei bei Tage und drei nächtlichen, erwähnt Gajftan, Inst. coen. III, 
3f., ale in den orientalifchen und ovecidentalifchen Hlöftern des angehenden 5. Jahr: 
bunderts übliche Obfervanz; man findet fie auch in der dem Athanaſius zugefchriebenen 40 
Schrift de virgin. 12, 16, 20. Die Complete (da8 completorium) als ein fpäteres 
Abendgebet, welches man erft um 9 Ubr oder unmittelbar vor dem Schlafengeben zu 
balten pflegte, fam erjt im Laufe des 5. Jahrhunderts hinzu (wiewohl ſchon Ambrofiug 
(de virgin. III, 4] einmal auf diefe Sitte ald von Einzelnen geübten Brauch anipielt); 
fie machte die Siebenzahl, oder (wenn man obendrein auch die Morgenandadht in zwei 45 
Horen: die Matutin um 3 und die Prim um 6 Uhr früh zerlegte) die Achtzahl der 
fanonijhen Stunden vollzählig. Bis zu diefer Zahl fehen wir das Inftitut der Horen 
angewachſen in den Mönchöregeln Benedikts von Nurſia (c. 16), Golumbans (ec. 7), 
Iſidors (ec. 7) und der meilten übrigen Möndhschriftiteller des 6. und 7. Jahrhunderts. 
Die Vesper wird von diefer Zeit an wohl nicht mehr erft nad) Sonnenuntergang, fie so 
früber (ſ. 3. B. Baftlius M., Regul. fusius disput. e. 37), jondern ſchon vor demjelben, 
ober auch genau um 6 Uhr abends, wie noch jet im der römiſchen Kirche, gefeiert 
worden jein. 

Was die Art der Vesperfeier oder den liturgifchen Inhalt des Officium vesper- 
tinum zunädjt in den Klöftern betrifft, jo war es in der ältejten Beit, d. h. fo lange 55 
nod nicht die Complete als bejondere Andacht davon abgetrennt war, üblich, 12 Pfalmen 
zur Vesper abzufingen; eine Sitte, die nad Caſſian von den ägyptiſchen Mönchsvätern 
auf unmittelbare göttliche Weifung eingeführt worden fein follte (Cass. Instit. coenob. II, 
4, 5; vgl. Coneil. Turon. a. 567, e. 19). Später verringerte man diefe zwölf Pjalmen 
auf jieben, und teilte davon vier der Vesper und drei dem Gompletorium zu (Reg. S. so 

38" 
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Benedicti e. 17). Außer diefen vier antiphonifh zu fingenden Palmen fchreibt Benedilt 
die Lektion eines Kapiteld aus der bl. Schrift, ein (fürzeres oder längeres) Reiponjorium, 
den ambrofianifchen Yobgefang ſamt zugehörigem Verfifel, das Magnifitat (oder „Can- 
ticum de Evangelio“, tie Benerilt es nennt), Kyrie, Baternofter und Schlußgebet 

5 (missae, eollectae) als Ständige Elemente des klöſterlichen VBespergottesdientes vor 
(j. Smaragdus, Turrecremata, Martene u. a. Ausleger zur Reg. Bened. ce. 17). Abn 
lich ift der Bau der Vesper in der nichtlöfterlihen Liturgie der abendländiſchen Kirche 
beihaflen, nur daß bier fünf Pjalmen jtatt bloß vieren vorgeſchrieben find, mit Bezug auf 
die fünf Sinne des Menfchen, wie Durandus im Rat. 1. c. bemerkt. Denn während für 

ı0 die Mönche als die Volllommeneren die Vierzahl genüge, müfje die weniger volllommene 
Weltgeiftlichkeit und Yaienwelt notwendig fünf Pſalmen rezitieren, „ut videlicet quod 
per quinque sensus corporeos commissum est, per quinque psalmorum can- 
tationem penitus dimittatur“. Das römifche Brevier befchreibt die Vesper als das 
genaue Gegenftüd der Laudes: fünf Palmen mit Antiphonen; ein Kapitel aus der 

ı5 Schrift; ein Hymnus; ein Verſikel ſamt Reiponforium; ein Canticum, nämlich das 
Magnifitat, ſamt Antipbone: endlich die täglichen Kirchengebete (Litanei, Vaterunſer x.), 
nebſt den fich gelegentlicy anfchliefgenden Commemorationen, Suffragien und Preces. Bal 
Alard. Gazäus zu Gaffian Instit. III, 3, p. 35sq.; ob. Bona, De diivna Psal- 
modia, cap. 10, p. 757sq.; Martene, De antiquis monachor. ritibus 1. I, e. 10, 

20 p. 96sq.; Hotham, Art. „Officie, the divine“, in Smith und Cheetbam, Dietion. 
Fr Antiquities, II, 1444sq. (jowie den Art. „Hours of Prayer“, ebenbai. 

‚792 f}.). 
Die älteren reformatorifchen Gottesdienftordnungen behielten vielfach die tägliche Mette 

und Vesper bei (ſ. d. angef. Werl v. Smend). Beſonders wünfchte Yutber, daß die 
25 Pfarrer „auf einen iglihen Morgen ein Pfalmen und ein fein Reſponſorium oder Anti: 

phon mit einer Golleften ordnen. Der Abends auch alfo, nad) der Leltion und Auslegung 
effentlich zu lejen und zu fingen” (WW EN XXI ©. 156). Doch find dieſe Gotte- 
dienfte überall abgeflommen. Im 19. Jahrhundert haben ſich zahlreiche und getwichtige 
Stimmen für Wiedereinführung pfalmodıerender Bespergotteödienfte an Sonn: und Feier— 

0 tagen nach altkirchlihem und altlutheriihem Vorbilde vernehmen laſſen. Auch bat man 
dieſes Defiderium bereit3 an manchen Orten nicht ohne glüdlichen Erfolg zu verwirklichen 
getvußt. Bödler +. 

Vicelinus, geft. 1154. — Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum. MG Seript. 
Bd XXI, 1--99. Sonderausgabe von H. Pertz, Hannover 1868. Beed, Analecta ad historiam 

35 Novimonasterii, enth.: 1. Versus de vita Vicelini und Epistola Sidonis, 2. De translacione 
Vicelini, 3. Versus de venerando Vicelino, 4. De venerabili Vicelino, 5. Ordo praepositorum 
nostri monasteri, in „Duellenfammlung der Gejellichaft für Schleswig:Holit.:Yauenb. Seidichte“ 
Bd IV., 127— 204, tiel 1875. Urkunden bei P. Haſſe, Schleswig-Holit.-Lauenburgiiche Regeiten 
und Urkunden Bd I, Hamburg:Leipzig 1886; N. Haupt, Die Vizelinstirdyen, Kiel 1884; 2. Gicie: 

40 breit, Wendiihe Gejchichten Bd II. III; Nottroth, Aus der Wendenmifjion, Halle 1897; 
N. Böhmer, Bicelin. Rost. Diſſ. 1887, (zu Helmold vgl. auch nod) die durch Schirrens An: 
ariffe entjtandene Litteratur bei Wattenbadı, Deutichlands Geſchichtsquellen“s Bd IL, 338F.): 
Jenſen, ——— Holſt. Kirchengeſchichte BdeJ, 196ff.; Hauck, Kirchengeſchichte Deutjchlands 
Bd IV, 

45 Die ——— für das Leben des heiligen Vicelinus (deutſch Wizelin), des Apoſiel— 
der Wagrier, jind, nachdem Helmolds Treue ziemlich allgemein wieder anertannt worden ült, 
dejien Slavendronif, die von Beed herausgegebenen Schrijtdentmäler und einzelne Urkunden. 
Eine Vita Vicelini in elegiihen Verſen jcheint verloren gegangen zu fein, doch bieten 
die genannten Quellen Material genug, um bis auf wenige zweifelhafte Punkte ein ziemlie 

50 volljtändiges Lebensbild des treuen eifrigen Mifjionars der Wenden entwerfen zu können. 

Vicelin wurde gegen Ende des 11. Jahrhunderts zu Hameln an der Weſer geboren 
Quernhamele bei Helmold I, 42). Seine Eltern waren einfache Leute. Da er fie früb 

verlor, war feine Jugenderziehung nur höchſt mangelbaft, wenngleich er einigen Unterridt 
am Dom feiner Baterftadt genofjen hat. Als er auf Abwege fam, nahm jich die Schlof- 

65 herrin der Burg Everftein bei Holzminden feiner an, doch vertrieb ihn ein beißendes 
Scherzwort des Schloßlaplans über feine Untiffenbeit bald wieder. Aber fein Ehrga; 
war erwacht. Er ging nad) Paderborn und ergab ſich mit foldem Eifer unter Leitung 
Magifter Hartmanns dem Studium, daß er bald deſſen Gehilfe an der Kloſterſchule 
wurde. Ein Obeim von ibm, namens Yudolf, war Priefter in dem naben Fuhlen (Feule, 

wein Mann von frommer Gefinnung, der auf den Neffen einen wohlthätigen Einfluß als 
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Beichtvater ausübte. Der Ruf Vicelins als tüchtiger Lehrer brachte ihm einige Yahre 
fpäter feine Ernennung zum Sculvorfteher in Bremen ein. Mit größter Strenge ging 
er bier, wohl der eigenen Jugend eingeben, gegen die Schüler vor, die ſich aus Leichtjinn 
dem Unterricht entzogen und lieber ins Wirtshaus ftatt zum Gottesbienft gingen. Man 
bat ihm ſogar Grauſamkeit gegen diefe faulen Elemente vorgeworfen. Um jo größeren 5 
Rei aber hatten die Fleißigen und Tüchtigen von feinem Unterricht und feiner Er: 
ziehung. 

Ein Aufenthalt in Frankreich nach der Bremer Zeit, von dem Helmold berichtet, iſt 
in ſeiner Thatſächlichkeit längere Zeit ſehr angefochten worden, doch iſt nicht einzuſehen, 
warum Helmold einen ſolchen, der damals durchaus nichts Ungewöhnliches war, glatt er— 
funden haben ſollte. Sicher falſch iſt nur die Angabe Helmolds, Vicelin habe in Frank— 
reich den Anſelm von Laon gehört, denn dieſer ſtarb im Jahre 1117, und Vicelins Reiſe 
fällt der Chronologie nach in die Zeit zwiſchen 1123 und 1126. 

Kurz hernach, wahrſcheinlich noch 1126, iſt er von Erzbiſchof Norbert von Magde— 
burg, dem Gründer des Prämonſtratenſerordens, zum Prieſter geweiht worden. Was ihn 16 
zu Norbert nad Magdeburg trieb, ift nicht mit Sicherheit feftzuftellen, wahrfcheinlich, mie 
Haud (KO Deutichlands Bd IV, 600) meint, der Auf feiner asfetischen Heiligkeit, da wir 
Tendenzen in dieſer Nichtung bei Vicelin fchon in feiner Bremer Zeit begegnen. Aber er 
jcheint von der Perfönlichkeit des Erzbiſchofs enttäufcht getwefen zu fein, denn nach furzer 
Zeit kehrte er in fein Bremer Kanonikat zurüd und bier hat ihn die Berufung getroffen, 20 
die für fein ganzes ſpäteres Leben entjcheidend wurde. Erzbiſchof Adalbero gab ihm den 
Auftrag, unter den Wenden das Chrijtentum zu predigen. Wir find nicht darüber unter: 
richtet, twodurd Adalbero gerade auf Vicelin verfallen it. Helmold erflärt, Vicelin habe 
dem Erzbifchof feinen Wunſch mitgeteilt, in die Wendenmiffion einzutreten. Aber fein 
Zug in dem bisherigen Leben des Picelin deutet darauf hin, wie er auf diefen Gedanken 25 
geführt fein follte. Wir werden daher annehmen müflen, daß Erzbiſchof Adalbero, der die 
Lage im Mendenlande jedenfalls beſſer überfchaute, als der beſcheidene Bremer Kleriker, 
den Moment für einen neuen Mifftonsverfudh im MWendenlande erfennend, den Bicelin 
„eognito bono zelo eius“, für feinen Plan gewonnen und ins Wendenland aus: 
gejandt hat. 30 

Die Situation im nördlichen Slavenlande, das zur Hamburgiſchen Kirchenprovinz 
gehörte, war damals in der That nicht ganz ungünftig. Nach dem durch den Wenden: 
aufrubr verunglüdten Chriftianifterungsverfuch des Fürſten Gottſchalk (ermordet 1066, fiebe 
den Artikel „Wendenbefehrung”) und einer längeren Zmifchenregierung des heidniſchen 
Wagrierfürjten Kruto, deſſen Herrfchaft fi aud über den größten Teil des Obotriten- 35 
gebiets, des heutigen Medlenburg, erjtredte, twar e8 ettva im Jahre 1093 dem Sohne des 
erichlagenen Gottſchalk und der Dänin Sigrid (Tochter des Königs Swen Eſtrithſon), Heinrich, 
gelungen, das Erbe feines Vaters wieder zu erobern und durch die Kraft feiner eignen 
gewaltigen Perfönlichkeit tie durch die Unterjtügung der Sachfenherzoge aus dem Billunger: 
baufe auch zu behaupten. 30 Jahre berrichte er wie ein König (vocatus est rex in w 
omni Sclavorum Nordalbingorum provineia, Selmold I, 36) über das ganze 
Obotritenland von Wagrien bis nad) Vorpommern, fein unruhiges Volk durch kluge Ge: 
jege bezäbmend und durch mannigfache Feldzüge gegen Oſten befchäftigend. Zwiſchen ihm 
und den benadbarten chriſtlichen Fürſten beftand ein fehr freundliches Verhältnis, befonders 
zu den Sachjenherzogen. Aber obwohl er ſelbſt Chrift war und in Altlübeck, feiner as 
Nefiden;z, eine Kirche und einen Hauskaplan beſaß, folgte er dem Vorgehen feines miffiong- 
eifrigen Vaters durchaus nicht, wahrſcheinlich in Erinnerung an jeinen traurigen Unter: 
gang und der Beforgnis vor einem ähnlichen Schidjal, vor allem wohl auch in dem Ge- 
fühl, daß fein gewaltiges Herrichaftsgebiet auf die Dauer doch nicht würde beftehen können. 
Immerhin aber waren es troß des paſſiven Verhaltens des Obotritenfürften ztvei That- wo 
jadhen, die in Erzbifchof Adalbero den Eindrud hervorgerufen haben werden, daß ber 
Moment zur Emeuerung der Wendenmiſſion günftig jei: das freundfchaftliche Verhältnis 
des Fürſten zu feinen hriftlichen Nachbarn und der Friede im MWendenland, den er mit 
ſtarker Fauſt aufrecht erhielt. 

So glaubte er es wagen zu fönnen, daß er den PVicelin mit zwei andern Prieftern, c5 
den Ganonici Ludolf von Verden und Rudolf von Hildesheim, zu Heinrich ins Slaven: 
land jandte. Der König nahm die drei Miffionare freundlih auf und übertrug ihnen 
die wahrſcheinlich gerade verwaiſte Kirche zu Altlübet als Stütpunft ihrer Sendung. 
Kaum aber find fie nah Haufe zurüdgefehrt, um ihre Angelegenheiten daheim zu orbnen 
und weitere Vorbereitungen für die Miffion zu treffen, als alle ihre freubigen Hoffnungen so 
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durch Heinrichs plöglichen, wahrſcheinlich gewaltſamen Tod wieder völlig in Frage geftellt 
und bald völlig vernichtet werden (1227). Bon der Zeit an ift das ganze Leben Vice 
ling, der trogdem an feiner Sendung feithielt, faft 30 Jahre hindurch nur noch ein jebn: 
jüchtiges, aber ausfichtslofes Hoffen geweſen, ein fortgefegter Kampf des eifrigen, redlichen, 

5 aber doch nicht gerade mit einem rüdfichtslos durchgreifenden Charakter begabten Mannes 
mit der Ungunft der Verhältnifje geweſen, die alle feine twiederbolten Bemühungen zu 
Scanden madıten. 

Ein geringer Troft war es für ihn, daß ihm der Erzbifchof kurze Zeit hernach (tie 
Böhmer, Vicelin S. 34ff. nachgetviefen hat) die verwaiſte Kirche zu Wipentborp, bei 

10 — Faldera genannt, das heutige Neumünſter, übertrug. Es geſchah auf Bitten der 
inwohner, die den Erzbiſchof gelegentlich einer Viſitationsreiſe in feinen nordelbiſchen 

Sprengel zu Meldorf aufſuchten. Daß der neue Wohnſitz Vicelins nahe der Wagrier- 
grenze gelegen war, war ein Hauptgrund für die Ernennung gerade des Vicelin zum 
Pfarrer von Wipenthorp (Helmold I, 47). Seinen Mifftonseifer aber fonnte er ſchon an 

15 feinen Pfarrfindern felbft erproben, denn obwohl dem Namen nad Ghriften, waren fie 
doch noch gang in beibnifchen Gebräucdhen und Anfchauungen befangen. Außerdem war 
Holjtein feit den unfeligen Zeiten des Wenden Kruto immer nod fait wüfte, und dem 
Bicelin eröffnete fich hier eine Thätigkeit von teittragender Bedeutung. Mit dem Neu: 
bau ber verfallenen Kirche und eifriger Predigt unter den Holften gingen die nächſten Jabre 

% hin. Das unſcheinbare Männdyen hatte eine feltene Predigtgabe. Won weither kamen 
die Leute, ihm zu hören. Auch mehrere Priefter gejellen fi zu ihm, von denen er den 
Lubolf und Bolcwarb unter der dem Chriftentum gleichfalls nicht abgeneigten Herrichaft 
wentipolchs, des älteften Sohnes Heinrichs von Obotritenland, nochmals nad; Lübeck jende. 
on der dortigen Kleinen Kolonie deutſcher Kaufleute werden fie freudig aufgenommen, 

25 aber die MWendenmiffion fommt auch diesmal nicht in Gang, denn ſchon im Jahre 1128 
überfallen die alten Feinde Lübeds, die Rügener, twiederum die Stadt, zerftören fie gänz 
lih und vertreiben die beiden Priefter, die mühfam nad Wipenthorp enttommen. In den 
mannigfadhen Kämpfen, die ſich mit dem Untergang von Heinrichs Gefchleht entwideln, 
war für Vicelins Hoffnungen vollends nichts zu erwarten, obwohl fih der von Kaiſer 

so Lothar eingefehte Negent des MWendenlandes, der Dänenprinz Anut Laward, ſehr freund: 
lich zu Vicelin ftellte und häufig feinen Nat fuchte. Unter ihm ift die Lübeder Kirche 
nochmals geweiht morben, aber wiederum ohne dauernden Erfolg. 

Sm Jahre 1134 gelang es dem PVicelin, Kaifer Lothar für die MWendenmiffion zu 
interejfieren. Auf fein Betreiben wurde auf dem Dilberg im weſtlichen Wagrierlande ein 

5 Kaftell erbaut, zu dem die beiden beibnifchen Wendenfürften, die nad Knut Yatvards 
ihmählicher Ermordung durch die eigenen Verwandten MWagrien und Obotritenland ge 
wonnen hatten, Pribislaw und Niflot, troß aller Abneigung ſelbſt Baumaterial herbeifchaffen 
lafjen mußten. Es erhielt den Namen Sigeberch (Segeberg) und follte ein Stügpuntt 
für die Miffion ſowohl wie für die Verteidigung Holfteins gegen wendiſche Raubzüge jein. 

0 Dem Pribislaw wurde die Pflege der Lübeder Kirche eindringlih zur Pflicht gemadht. 
en jo jchien es jett endlich, als ob man im Slavenlande würde Boden gewinnen 
Önnen. 

Aber noch einmal mußte PVicelin feine Hoffnungen zu Grabe tragen: wie ſchon ba 
Heinrich des Obotriten Tod, bei dem feiner Söhne, bet der Ermordung Anut Lawards, 

45 jo jet bei dem plöglichen Abjcheiden Kaiſer Lothars, das die ſchweren Kämpfe zwiſchen 
Hohenftaufen und Welfen im Gefolge hatte. Kaum mar der Kaiſer geitorben und Sachen 
durch die Streitigkeiten zwiſchen Heinrich dem Stolgen und Albreht dem Bären in An: 
ſpruch genommen, ald Pribislaw feine Gelegenheit erfab und das verhafte Segeberg an- 
griff, das Städtchen am Fuße der Burg zerftörte und das dort von Vicelin erbaute Klofter 

50 in Afche Iegte, wobei ein Mönch erfchlagen wurde, während die übrigen ſich nad Neu: 
münſter retten fonnten. Da gleichzeitig während Pribislaws Abweſenheit feine Refidenz 
Lübeck von feinem Gegner, dem Krutonen Race, zerftört und die Chriften verjagt wurden, 
war ganz Wagrien wieder vom Einfluß des Chriftentums frei geworden, Holftein eine 
Zeit lang wehrloſe Beute der plündernden Wendenicharen. Bicelin und die Seinen 

55 warteten im fejten Stifte Neumünjter faftend und betend auf befjere Zeiten (Helmold I, 55). 
Im Gegenſatz zu den fortwährenden Mißerfolgen der MWendenmiffion hatte ſich das 

Stift Neumünfter in den legten Jahren beträchtlich konjolidiert, dank der raftlofen Thätig- 
feit Vicelins und der Unterjtügung, die ihm von Erzbifchof Adalbero und Kaiſer Lothar 
zuteil wurde. Schon 1136 wurden dem Bicelin und feinen Genoſſen vom Erzbiſchof die 

so Freiheiten und Befisungen von Wipenthorp mit dem Dorfe Dagerestborp neu beftätigt 
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und mwabrjcheinlich zu derfelben Zeit von Kaifer Lothar weitere Gnaden hinzugefügt (Halle, 
Negeiten Bd I, 27f.). Die Stiftung von Segeberg brachte eine beträchtliche Bejit- 
erweiterung. 1139 wurden die Zehnten und Neubruchgzehnten in der Wiljter- und Aremper 
marfch dem Klofter zu beliebiger Verwertung verliehen. Wenngleich wir annehmen müſſen, 
daß bei den damaligen höchſt unrubigen Zuftäinden in Holftein manche diefer Gnaden- 5 
ertveifungen wenig realen Gewinn brachten — ganz abgefehen von der Unechtheit einzelner 
Urfunden — fo tft doch foviel fiher, daß das Klofter, das fi nah der Regel des 
Auguftin organifiert hatte (nicht der Vrämonftratenfer, was auch ein Beweis für Vicelins 
Bruch mit Erzbiſchof Norbert ift) ſchon um das Jahr 1140 einen verhältnismäßig günftigen 
Vermögensitand befaß. Vicelin felbjt erhielt 1141 ſchon den Titel eines Propftes, 1142 die 
ausdrüdliche Beitätigung diejes Titels. 

Und um diefelbe Zeit begann nun aud das erfehnte Ziel feines Lebens, die Wenden: 
miffion, bejjere Ausfichten zu zeigen. Freilich in etwas veränderter Geſtalt. Heinrich 
von Badewide, von Albredht dem Bären zum Grafen von Holftein ernannt, gebt mit der 
größten Energie gegen die Raubſcharen des Pribislam vor. Die Holften üben Rache für 
lange erlittene Unbill, dringen im Winter 1138 auf 39 in Wagrien ein, verwüſten das 
ganze Land. Im nächſten Sommer ziehen fie nochmals auf eigene Fauft aus, erobern 
das feite Plön, einen Hauptjtügpunft twendifcher Macht, haufen jchlimmer ald die Slaven 
jelber und fehren omni terra eorum in solitudinem redacta nad Haufe zurüd 
(Helmold I, 56). Nur im äuferften Norden haben fich einige wenige Wenden erhalten, 20 
unter ihnen Pribislaw, jegt nur noch ein größerer Grundbefiger, denn auch der Reſt feines 
Gebietes, dad Polabenland, ift ihm durch den Frankfurter Frieden 1142 genommen und 
an Heinrich von Badewide ald Entihädigung für das verlorene Holjtein gegeben worden 
(Grafichaft Ratzeburg). Wagrien und Polabien wurden der deutſchen Kolonijation er: 
ſchloſſen. Holjteiner, MWeftfalen, riefen befiedelten die verödeten Gebiete und bald erhob 25 
ſich bier ein neues, jet deutſches Kirchengebiet, das zugleich als Stützpunkt für Vicelins 
Wendenmiffionspläne dienen fonnte. Bon Neumünfter aus hat er unter bereitwilliger 
Förderung des Grafen Adolf an dem firchlichen Aufbau diefer neuen Landesteile mit: 
—— teils durch Kirchengründung, teils durch Entſendung von Pfarrern. Noch heute 
önnen mehr als 20 Kirchen in jenem Teile Holſteins ihre Gründung auf Vicelin zurück- 80 

führen. Ein weiterer Stützpunkt wurde das neu erbaute deutſche Lübeck. Ein freund— 
ſchaftliches Verhältnis zwiſchen Graf Adolf von Schauenburg und dem noch immer im 
Obotritenlande herrſchenden Fürſten Niklot gewärleiſtete trotz Nillots Abneigung gegen das 
Chriſtentum auch ruhige Weiterarbeit für das wendiſche Mecklenburg. Hauck (KG Deutjch- 
lands Bo IV, 604) hält es für nicht unwahrſcheinlich, daß es ſchon damals in Schwerin ss 
Chriſten gab. 

Diefe ruhige Weiterentividelung aber wurde plöglich geftört durch den thörichten 
Wendenkreuzzug vom Jahre 1147, der den forgjam zurüdgehaltenen wendiſchen Haß 
gegen das GChriftentum noch einmal in hellen Flammen auflodern machte, ohne irgend 
einen praktischen Erfolg für die Miffion zu haben (vgl. den Art. „Wendenbelehrung”). 40 
m Gegenteil hatten die neuen deutſchen Siebelungen in Wagrien durd; einen fühnen 
ffenfiottoß Niklots ſchwer zu leiden, Vicelin und die Seinen hatten alle Hände voll zu 

tbun, um die Not zu lindern (Helmold I, 66). An eine friebliche Überführung des 
Wendenvolkes zum Chriftentum war jet nicht mehr zu denken. Und doch gab Bicelin 
die 20 Jahre lang gehegte Hoffnung nicht auf. Um ihretwillen nahm er jogar noch das 45 
Joch bifhöfliher Würde auf fih. Aber auch damit hatte er, eine wenig zum Kirchen— 
fürften fich eignende Natur, fein fonderliches Glüd. Denn es z0g ihn in den Inveſtitur— 
ſtreit zwiſchen jeinem Erzbifhof und dem meltlichen Herm des Landes hinein. Nach 
Adalberog, feines treuen Gönners, Tod im Jahre 1148 wählte das Bremer Kapitel den 
Propft Hartwig von Stade zum Erzbifchof, einen bedeutenden Mann mit bochfliegenden so 
Plänen und eifrigen Gegner Heinrichs des Löwen von Sachſen. Seine erite That war 
die Wiederberftellung der Hamburger Suffraganbistümer im Wendenland. Am 25. September 
1149 wurden Bicelin zum Bifhof von Oldenburg (in Holftein) und Emmehard zum 
Biſchof von Medlenburg geweiht, ohne daß ſich Harttvig mit dem König oder mit Heinrich 
dem Löwen darüber auseinander gejegt hätte, wozu eine formelle Notwendigkeit freilich 55 
nicht vorlag. Damit aber geriet Vicelin wie ein Weizenkorn zwiſchen zwei ſehr harte 
Mühlſteine. Heinrich der Löwe erflärte, die Inveſtitur der Bischöfe im Wendenlande ge: 
böre ihm, als Zandesheren, ließ durch Adolf von Schauenburg dem neuen Bifchof jofort 
den Zehnten jperren und verlangte, er folle von ihm die Inveſtitur nehmen. Ein Recht 
dazu hatte er zweifellos nicht, aber einen Heinrich den Löwen focht das wenig an, wo es 60 
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galt, zwei Gegnern zugleich einen Schaden zu thun, dem König als dem rechtmäßigen In: 
haber des Inveſtiturrechts und Hartwig, auf deſſen Freiheit er dadurch ſehr nachdrücklich 
hemmend wirken konnte. 

Emmehard ſcheint vor dieſen Schwierigkeiten zurückgeſchreckt zu ſein und ſein Bistum 
5 Medlenburg gar nicht angetreten zu haben. Der treue Vicelin war dazu zu eifrig, denn 

er hoffte, daß ihm durch feine bifchöfliche Stellung doch noch mehr Gelegenheit zu der er: 
ſehnten Wendenbefehrung gegeben werben würde. Korreft von Gefinnung, wie er mar, 
weigerte er fich aber zunächſt, der Forderung Heinrichs des Löwen nachzugeben, und jo 
wurde feine bifchöflihe Thätigfeit von dem Herzog und Graf Adolf völlig lahmgelegt. 

10 Seinen Biſchofsſitz Oldenburg fonnte er nicht antreten, faum daß die wendiſchen Bewohner 
eine Heine hölzerne Kapelle am Wall des Ortes duldeten. Die Kirchen, die Vicelin font 
in dieſer Zeit erbaute, waren durchweg an deutſchen Koloniftenorten gelegen und für 
Deutjche beitimmt. Da er auf diefe Weiſe nicht meiter fam und ihm die praftifche Thätig— 
feit in feinem Sprengel mehr am Herzen lag, als das Durchfechten prinzipieller Kompetenz 

15 Streitigkeiten, gab er ſchließlich den Wünſchen Heinrichs des Löwen nach und ließ fich von 
ihm 1150 zu Lüneburg inveftieren. Aber das war ein ſchwerer Fehler, denn wenn er nun 
aud von dem Herzog keine Schtwierigfeiten mehr zu leiden batte, dieſer ihm vielmehr 
„villam Buzoe“ (Bofau) als bifchöfliches Gut zumies und Graf Adolf ihm den halben 
Zehmen bewilligte, ſo beraubte er ſich andererſeits jeder Unterſtützung des höchſt erzürnten 

20 Erzbiſchofs Hartwig. Immerhin begann er, weil Oldenburg für ihn unzugänglich blieb, den 
Bau eines Biihofsfiges in dem ihm verliehenen Bofau, „initia vero episcopatus erant 
in magna teneritudine“, wie Helmold (I, 71) ſelbſt eingejteht. 

Nach Konrads III. Tode verfuchte Erzbifhof Harttvig bei dem neuen König Friedrid 
Notbart abermals die ungerechtfertigten Anſprüche Herzog Heinrichs zur Sprache zu 

235 bringen. Bicelin mußte ihn nad Merjeburg zum Reichstag (1152) begleiten und wurde 
von dem Erzbischof aufgefordert, die Inveftitur fi vom König erteilen zu lafjen. Aber 
Alter und Krankheit hatten den Biſchof der Wagrier allmählid) mürbe gemadt. Zagbaft 
fürchtete er ein neues Entbrennen des Streites und weigerte fih, dem Wunſch Hartwigs 
nachzugeben. So fam die Sache nicht zur Entjcheidung. Vicelin kehrte in feine Diöcefe 

so zurüd, mo er zu feinem Schmerze feinen langjährigen freund Thietmar nicht mebr am 
Leben antraf. Bald darauf erkrankte er ſelbſt nady einem Beſuch in Bofau durch einen 
ſchweren Schlaganfall. Seine ganze rechte Körperhälfte wurde gelähmt, auch die Zunge, 
die jo oft mit ihrer eindringlicdyen Beredtfamfeit das Volk erbaut batte, verfagte ibren 
Dienft (Sommer 1152). Zmeiundeinbalbes Jahr mußte der Greis noch auf dem Kranken— 

36 bette zubringen, aber troß aller Schmerzen und Unbequemlichkeiten — er fonnte weder 
recht jigen noch liegen — blieb er zufrieden und getroft. Die wagrijchen Kirchen verwaltete 
für ihn der Priefter Ludolf, fein alter Gefährte im Kampfe gegen den wendiſchen Un: 
glauben, mitjamt der Bropftei zu Segeberg. Am 12. Dezember 1154 ftarb Vicelin und 
wurde zu Neumünfter im Beifein des neuen Nageburger Biſchofs Evermod beigejegt. Sein 
Nachfolger im Oldenburger Bistum wurde der Kaplan Heinrichs des Löwen, Gerold. 
Denn mittlerweile hatte Heinrich feinen Willen zwar nicht gegen den König, wohl aber 
gegen Erzbiſchof Hartwig durchgeſetzt: 1154 hatte ihm Friedrich I. die Inveſtitur im Lande 
jenjeitö der Elbe, jedody „im Namen des Königs“ übertragen. Der Erzbiichof gab feine 
Anfprüche nicht auf, und fo blieb aud nad Vicelins Tode die Lage der Kirche in Oft: 
boljtein und an der Wendengrenze recht unbefriedigend. 

Es ift, wie wir fehen, ein Leben voll Mübfale und Enttäufchungen geweſen, das dem 
Vicelin fein Entjhluß, den Wenden das Chriftentum zu verfündigen, gebracht hat. Seinen 
eigentlihen Zweck bat er fo gut wie garnicht erreicht, aber mir dürfen ihm die Schuld 
dafür nicht zumefjen, denn an Eifer und Aufopferung hat er es nicht fehlen laſſen. Aber 
die Zeitverhältnifje durchkreuzten jedesmal feine Pläne und als er es fchließlich zur ver: 
dienten höchſten kirchlichen Würde im Wendenland brachte, war feine Kraft verbraucht, jo 
daf er bei aller Firchlich treuen Gefinnung nicht mehr imftande war, den ungerechtfertigten 
Anjprüchen des rüdfichtslofeften Mannes feines Jahrhunderts MWiderftand zu leiften. it 
damit auch feine bifchöfliche Thätigfeit zur Erfolglofigfeit verurteilt geweſen, jo bleibt ihm 

55 doch immer der Ruhm, die Eirchliche Organifation des ehemals wendiſchen Wagriergebietes 
und des öjtlihen Holjtein jo gefördert zu baben, daß ihm mit Recht der Name des 
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„Apoitels von Wagrien” beigelegt worden: ift. E. Schäfer. 

Victor I, Papſt 189 —199. — Rusebius hist. éceles. 5, c. 22—28. Catalogu- 
Liberianus bei Harnach, Chronologie der alichriſtl. Litteratur 1, S. 146. Liber pontificalis 
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ed. Mommſen 1, p. 18 ed. Duchesne 1. Bd. Jaffé 1%, S. 11ff.: I. Langen, Geſchichte der 
röm. Kirche bis zum Bontififate Leos J. S. 179, 182FF.; Harnad, Der pjeudocyprianiiche Trattat 
de aleatoribus, die ältejte lateiniſche chriſtliche Schrift: ein Wert des römiſchen Biſchofs 
Victor J. TU 5, 1, ©. 110ff.; deri., Geſchichte der altchriſtl. Litteratur 1, S. 595f.; 2, 2, 
©. 370—381; Alfred Schöne, Die Weltchronif des Eufebius in ihrer Bearbeitung durd Hiero— 
nymus ©. 181— 201. 

Victor I. ift der erfte römische Biſchof, deſſen Bild jich nicht gang im Nebel der 
Legende verliert. Daß er Yateiner von Geburt geweſen fei, meldet erſt Hieronymus, daß 
er aus Afrika geftammt babe, erft der Liber pontificalis. Für dieje letztere Angabe 
ipricht nichts. Die erftere findet in dem Namen Victor eine freilich ſehr ſchwache Stütze. 
Mit größerer Sicherheit fann man jedenfalld aus dem Namen jchliegen, daß auch diefer 
römische Biſchof, wie Pius I. und Gallift I. von Herkunft ein Sklave oder Freigelaſſener 
war. Die Angaben über feine Amtszeit lauten verfhieden: der catalogus Liberianus 
berechnet dafür 9 Jahre 2 Monate 10 Tage von 186—197, Eufeb 10 Jahr von 190— 200. 
Hält man ſich an die erjte, wohl von Afrifanus übernommene, Ziffer Eufebs und zählt 
man bon dem erſten feiten Datum der römischen Lifte — Geffion Pontans 28. September 
235 — zurüd, fo gewinnt man die oben angegebenen Zahlen 189—199. — Aeußerlich 
war die Yage der römijchen Gemeinde, als Victor an ihre Spite trat, ehr günjtig. Marcia 
war jet im Palatin jo mächtig, daß fie Victor eines Tages rufen und von ihm eine 
Lifte der nah Sardinien deportierten Chriften verlangen fonnte, um denfelben Freiheit 0 
und Rückkehr zu verfchaffen. Auch finanziell ftand fid die Gemeinde fo gut, daß 
Victor in der Lage war, einer mißliebigen Perſon, dem Sklaven Gallift, ein Jahrgebalt 
auszufegen und ibm dadurch von Rom fernzuhalten, Hippolytus Refut. 9, 12. Marcias 
Hinrichtung änderte hieran nichts. Septimius Severus duldete Chriften nicht nur unter 
jeinen Hofbeamten, er gewährte auch dem Chriften Proculus Wohnung und Unterhalt im 25 
Palatin. Wahrſcheinlich fand daher ſchon Victor Gelegenheit, jenes zouumriorov zu 
eriverben, das uns unter Zephyrin ald ein wohlgeordneter Beſitz der Gemeinde be- 
gegnet. Nicht fo friedlich fah es jedoch im Innern der Gemeinde aus, Der Presbyter 
Florinus erregte unliebjames Auffehen durch Schriften, die bewiefen, daß er „in ben 
Sertum Valentins fich hatte verftriden laſſen“. Victor ward darauf, wie «3 jcheint, 30 

or 
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erſt durch Itenäus aufmerffam gemacht, Irenäus fragmenta syriaca nr. 28 ed. 
Harvey 2, p. 457, und mußte fich entjchließen den angefehenen Mann, der einft am kaiſer— 
lichen Hofe „eine glänzende Nolle hatte” und vielleicht jest noch jpielte, aus der Gemeinde 
zu ftoßen, Eufeb 5, e. 15,20. Ungefähr zur felben Zeit trat der Presbyter Blaftus 
mit der Behauptung auf, das Dfterfeft müfje nach dem Geſetze Mofis am 14. Tage des 3 
Monats Nifan gefeiert werden, Pieudotertullian adv.haereses e.8. Da Blaſtus fih auf 
die Praxis vieler Heinaftatischer Gemeinden berufen konnte, jo fand er in Rom ſolchen Bei- 
fall, daß darob ein oyioua, eine Spaltung in der Gemeinde entjtand, Eufeb 5, e. 15, 20; 
Irenäus, fragm. syriaca nr. 26. p. 156. Nun ſprachen fich zwar die italifchen Bijchöfe, 
die Victor zu einer Konferenz nad Nom berief — die erfte römische Synode, von der “ 
wir hören — für die bisherige römische Praris aus. Aber Herr werden fonnte Victor 
der Spaltung doch erjt, wenn es ihm gelang die Kleinafiaten zur Annahme des römischen 
Brauches zu beivegen. Er ging dabei nicht ungeichidt zu Werke. Uberzeugt, daß die 
Heinaftatiiche Praris einen Rüdfall in jüdische Gefeglichkeit bedeute, Pfeudotertullian a. a. O., 
drohte er, wie es fcheint, den Hleinafiaten gleich mit Abbruch der Hirchengemeinjchaft. Da er #5 
aber vorausjehen fonnte, daß diefe mächtige Gemeindegruppe durd eine foldhe Drohung ſich 
nicht einſchüchtern laſſen werde, fuchte er durch moralifchen Drud zu erfegen, was ihm an 
wirklicher Macht gebrach, indem er fämtliche andere Gemeinden der „zo Erwors“, des 
alttatholifchen Gemeindebundes, der damals zum erften Male als eine — Größe in 
Erſcheinung tritt, durch Rundſchreiben aufforderte, ſich gutachtlich über die Frage zu äußern. so 
Die Gutachten fielen ſämtlich jo aus, wie er es wünſchte, aber auch die Kleinaſiaten ant— 
worteten auf feine Drohung ganz fo, wie er es erwarten fonnte. Grit danach wagte er 
den entjcheidenden Schritt, der allein in Nom den Frieden wiederherftellen fonnte: er brach 
mit den Kleinafiaten die Ktirchengemeinfchaft ab und ſtieß jie aus der „own Frwars“, 
d. i. er erflärte in einem Nundichreiben, daß er jene Gemeinden, weil fie beterodor feien, 55 
nicht mehr als Glieder der zo) Frwors betrachten und behandeln werde. Nicht alle 
Biſchöfe billigten diefe Erklärung. Einige tadelten Victor nahdrüdlih. Ja Irenäus von 
Lyon verfuchte als Führer und Sprecher der Biſchöfe Galliens eine gemeinfame Aktion der 
Bischöfe gegen das Nundfchreiben zu ftande zu bringen und dadurd Victor moraliſch zu 
zwingen, fein Anatbema zu widerrufen. Allein es verlautet nicht3 davon, daß dieſer Verjuch zu 
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geglüdt fei. Die Hraftprobe, die Victor gewagt hatte, ſchlug vielmehr zu Gunften ber 
römifchen Gemeinde aus. Ihre Hegemonie in der zo Frwoıs war im Kampfe gegen 
ihre angejebenften Konkurrenten jett zum erjten Male öffentlich feftgeftellt und zugleich 
hatte Victor wahrfcheinlih auch den nächſten Zweck der ganzen Aktion erreiht: die Op- 

5 ponenten, die ihm unter der Führung des Blaftus in der eigenen Gemeinde das Leben fauer 
machten, waren nun völlig aufs Haupt gefchlagen. — Aber bald fam es zu neuen Mif- 
belligfeiten. Der Leberhändler Theodotus aus Byzanz fuchte für feine Chriftologie An: 
bänger zu gewinnen. Victor ftieß ihn, weil er Chriftus „zu einem bloßen Menſchen machte“, 
aus der Gemeinde, aber er fonnte nicht verhindern, daß der Anhang des Theodotus fi 

ıo nun aud zu einer Art Gemeinde zufammenjchloß, die in der Folge jogar verfuchte, einen 
eigenen Biſchof aufzuftellen. — Ob dagegen ®. mit dem römifchen Biſchof identisch ift, der 
nah Tertullian adversus Praxeam c. 1 bereit war, ſich für die Montaniften zu er: 
Hären, dann aber durd den Hleinafiatifchen Konfeſſor Prareas ſich beitimmen ließ, die 
bereit3 auägefertigten litterae pacis zu widerrufen und auch in ber Chriftologie den 

15 Standpunft des Prareas ſich anzueignen, ift eine ſehr verfchieden beantwortete Streitfrage. 
Für Victor fpricht jedenfalls 1. die allgemeine Erwägung, daß gerade ihm, der im Kampf 
mit den fatbolifchen Kleinafiaten jtand, es befonders nahe liegen mußte, fih mit den von 
diefen ausgeftoßenen Montaniften zu verftändigen, 2. die Thatjache, dat Praxeas fich von 
Nom nahmeislich nach Karthago wandte, dort von Tertullian befämpft wurde und fich für 

20 bejiegt erflärte, was faum lange vor 200 gejchehen fein kann. Ebenfo ftrittig ift, ob Victor 
mit dem PVictorinus identifch ift, der nach Pjeubotertullian a. a. D. die Härefie des Praxeas 
in Nom in Auffhwung zu bringen fuchte. Feſt fteht nur, daß er die Chriftologie der 
dynamiſtiſchen Monarchianer unbedingt ablehnte und von diefen felber nicht als Modaliſt 
betrachtet twurde, Meines Labyrinth Eufeb 5, 28,6. Das ſchließt die Annahme aus, daß 

25 der Modalismus unter ihm „offizielle römische Lehre” geworden fei. Hat Irenäus Recht 
mit feiner Vermutung, dab Victor von den feerifchen Büchern und dem ketzeriſchen Stand: 
punkt Florins nichts wußte, ehe Jrenäus ihn darauf aufmerfjam machte, fo würde auch V. 
die alte Beobachtung beitätigen, daß die Theologie nie die ftarfe Seite der römischen Bifchöfe 
war. — Nach Hieronymus’ de viris illustribus ce. 34, 53, Chronif ad a. 2209 hätte Victor 

0 ſchon vor Tertullian in lateinischer Sprache gefchriftitellert und nicht nur super quaestione 
paschae, fondern auch alia quaedam opuscula oder, wie es in der Chronik heißt, 
mediocria de religione volumina verfaßt. Im Hinblide darauf hat Hamad 1888 
Victor den pfeudochprianifchen Traftat adversus aleatores zugejchrieben. Dieſe Hypo: 
thefe hat eine ganze Litteratur hervorgerufen, verzeichnet von Harnad, Geſch. der altchriftl. 

35 Yitteratur 2, 2, ©. 370, Anm. 3. Da aber Harnad felber fie nicht mehr aufrecht erhält, 
fo genügt es darauf hinzuweiſen, daß die Autorſchaft Victor ausgeſchloſſen und auf die 
Angaben des Hieronymus auch in diefem Falle fein Verlaß iſt. Näher liegt ee, das 
Muratorische Fragment in Beziehung zu Victor zu ſehen, ebend. ©. 333. Der Ausdrud 
„reecipimus“ und äbnlidye Formeln weifen darauf hin, daß der Verfaſſer im Namen 

40 einer Gemeinde redet und das Necht bat, im Namen einer Gemeinde zu reden, und der 
inhalt mweift auf Nom. Allein wenn die Autorjchaft eines römischen Biſchofs auch 
wahrſcheinlich it, jo läßt ſich doch gerade für Victor Fein ausfchlaggebender Grund an: 
führen. 9. Böhmer. 

Victor I, Bapft 1055—1057. — Liber pontificalis ed. Duchesne 2; Wat: 
terich, Pontificum Romanorum Vitae I; Jaffe 1°, ©. 549—553; Anonymus Haserensis 
ec. 34—41 SS 7, p. 26358. ;5 M. Lefflad, Regeſten der Biihöfe von Eichſtädt Abt. 1, Eid: 
jtädt 1871; ©. Niezler, Geſchichte Bayerns Bd 1; derf., Ueber die Herkunft Gebhards J. von 
Eichſtädt in FG Bd 18, ©. 534f,;3 Aulius Say, Die Biſchöſe und Reichsfürſten von Eid): 
jtädt, Landshut 1884, 1, &. 39-43; R. Höfler, Geſch. der deutſchen Päpſte 2, ©. 208— 268; 

50 Will, Victor II. als Papſt und deutjcher Reichsverweier in THOS 44, ©. 185; R. Barınann, 
Die Politik der Bäpite2, S 252— 262: Langen, Geſchichte der römischen Kirche von Nitolaus 1. 
bis Gregor VIL; Steindorff in AdB 39, S. 670-674; Hand, Kirchengeſchichte Deutſch— 
lands 3. Bd. 

Auf dem Hoftage zu Goslar Weihnadhten 1042 empfahl Biſchof Gebhard von 
55 Negensburg König Heinrich III. feinen Propft Kuno angelegentlih zum Nachfolger des 

veritorbenen Biſchofs Gozmann von Eichftädt. Der König ftimmte zunächſt zu, nabm 
aber jeine Zufage zurüd, als er erfuhr, daß Kuno der Sohn eines Priefters fei. Darauf 
ichlug der Biſchof einen andern Verwandten vor, gegen deſſen Herkunft fich nichts ein- 
wenden ließ: Gebhard, den Sohn des Hartwig und der Baliza, nach fpäterer Eichitäbter 

0 Überlieferung aus dem alten Gejchlechte der Grafen von Dollenftein und Hirjchberg, Das 

4 © 
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ſowohl im ſchwäbiſchen Anteil der Diöcefe Eichftädt wie im bayeriſchen Nordgau begütert 
war. Aber diefer Kandidat erfchien dem König wieder wegen feiner großen Jugend nicht 
annehmbar. indes ließ er ſich doch noch durch den alten Erzbiichof Bardo von Mainz 
bejtimmen, den jungen Mann für Eichſtädt zu inveftieren. Obwohl, wie e8 fcheint, 
noch jünger ald der 1017 geborene König, zeigte fi) der neue Bifchof feiner Aufgabe 5 
völlig gewachſen. Seine Berebfamleit, jeine ungewöhnliche Rechtsfenntnis und Ge 
ſchäftsgewandtheit verfchafften ihm bald Anſehen aud außerhalb feiner Diöcefe. Aber 
am Hofe erjcheint fein Einfluß erjt maßgebend, ala es ihm 1052 gelang, den König zu 
betvegen, das Heer, das fich zur Unterftügung Bapft Yeos IX. gegen die Normannen 
bereit3 in Marſch gejegt hatte, zurüdzurufen. Seitdem ftieg er raſch von Stufe zu 10 
Stufe. Schon 1053 ward er für den unmündigen Heinrich IV. Verweſer des Herzog: 
tums Bayern. Als foldher wahrte er im Kampfe mit dem abgefetten Herzog Konrad, 
Bifchof Gebhard von Negensburg und den aufrührerifchen Grafen von Scheyern mit 
Klugheit und Energie die Nechte des Reiches. Im September 1054 ward er dann auf 
einem Hoftage zu Mainz von Heinrich III. zum Bapfte defigniert. Nach der Überliefe: ı5 
rung hätte die römische Gefandtichaft, an deren Spite Hildebrand jtand, den Kaifer hierzu 
beftimmt. Aber allem Anjcheine nah bat der Kaifer felber für Gebhard entichieden. 
Denn er konnte für feine italienische Politik fih feinen genehmeren Mann an der er 
des Papſttums wünſchen, als diefen bewährten, Hugen, reichötreuen Bifchof, der dem poli: 
tiſchen Ehrgeiz Leos IX. jo energisch entgegengetreten war. Allein Gebhard zögerte über 20 
ein halbes Jahr, die neue Würde anzunehmen, und als er fich endlih im März 1055 auf 
dem Hoftage zu Regenöburg dazu entichloß, that er e8 nur unter der Bedingung, daß er 
fein deutiches Bistum und damit feine Stellung als deutjcher Reichsfürft beibehalten dürfe, 
und daß der Kaifer dem bl. Stuble einige Bistümer und Burgen zurüdgebe und damit 
für eine Aufbefjerung der durch Leos IX. Normannenzüge ſtark angegriffenen päpſt- 25 
lichen Finanzen forge. So empfing er erft am 13. April 1055, faft ein Jahr nad) dem 
Tode Leos IX., in Rom die Weihe, wobei er den Namen Bictor II. annahm. Seine 
Erhebung bebeutete zwar nicht eine Enttäufhung der damaligen kirchlichen Reformpartei, 
deren Beitrebungen er, wie auch Pier Damiani anerkennt, durchaus förderte, aber eine 
Abkehr von der weltlichen Erpanfionspolitif, wie fie Leo IX. mit Zuftimmung mancher 30 
Freunde der Neform betrieben hatte, und zugleich eine weſentliche Verſtärkung der poli= 
tischen Stellung des Kaifers in Jtalien. Denn auch als Papit blieb der Bilchof von 
Eichftädt der vornehmite Vertrauensmann und Helfer des Kaiſers, fo daß der Kanzler der 
römischen Kirche Friedrich von Lothringen, der Bruder des aufrübrerifchen Herzogs Gott: 
fried, alsbald für gut fand, fih als Mönch nah Monte Gaffino zurüdzuziehen. Mit dem 35 
Kaifer zufammen bielt Victor ‘Pfingiten 1055 eine große Reformſynode in Florenz und 
überließ dabei dem Kaifer, wie es jcheint, ſogar den Vorfis, für die Nechte des Kaiſers trat 
er mit lebhaftem Tadel ein, ala die Mönche von Monte Gaffino ohne Rüdficht auf Heinrich 
einen Abt wählten, mit dem Kaifer ordnete er auch die politifchen Verhältniſſe Mittel: 
italiend. Ja er fand fein Arg darin, aus der Hand des Kaiferd dad Herzogtum 40 
Spoleto und die Mark Fermo zu Lehen zu nehmen, jo daß er nunmehr auch in Italien 
ald dux et marchio Yehensmann des Kaiferd war. Es wäre begreiflich, daß die Römer 
einem Bapfte, der jo jehr in den Gefinnungen bes reichötreuen deutjchen Fürſten— 
ftandes lebte, Schwierigkeiten madıten, twie der Verfaſſer der Vita Lietbert3 von Cambrai 
behauptete. Jedenfalls entſchloß ſich Victor jhon im Sommer 1056, twieder nad) Deutjch: 4 
land zu reifen. Am 8. September wurde er glänzend in Goslar empfangen. Am 
5. Oftober ftand er in Botfeld mit am Sterbebette des Kaiſers und empfing die letten 
Münfche des Sterbenden. In den nächſten Wochen geleitete er den Leichnam Heinrichs 
zur Beitattung nad) Speier, vollzog dann in Aachen die Thronerbebung des neuen Königs, 
legte darauf auf einem Hoftage zu Köln im Dezember die lothringifhen Wirren bei und so 
ordnete im Januar 1057 auf einem Tage zu Negensburg auch die bayerischen Verhält— 
niſſe. Erſt nachdem er dergeftalt Heinrih IV. in Deutichland den Thron gefichert, brad) 
er im Februar 1057 wieder nad Italien auf. Doch auch bier fuchte er im Intereſſe des 
Neiches zu wirken. Dem mächtigen Gottfried von Lothringen zu Liebe verichaffte er defjen 
Bruder Friedrich die Abtei Monte Caffino und erhob diefen einftigen Gegner ſogar zum 55 
Karbdinalpriejter von St. Chryjogonus. Aber auch feine Tage waren gezahlt. Als er im 
Sommer 1057 in Toskana die kirchlichen Verhältniſſe orbnete, ereilte ihn am 28. Juli 
nach fehr kurzer Krankheit zu Arezzo der Tod. Sein deutjches Gefolge wollte ihn im 
Dome zu Eihftäbt, defjen Bau er verftändnisvoll gefördert hatte, beitatten. Allein auf 
dem Wege in die Heimat wurde ihnen der Yeicdhnam, wie es beißt, von den Bürgern 60 
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Ravennas entrifien. So fand Victor doch ein Grab auf italienifhem Boden, aber an 
einer Stätte, die feiner würdig war: in der Kirche St. Marta Rotunda, dem Grabmale 
Theoderichs des Großen. 9. Böhmer. 

Victor III., Bapft 9. Mai bis 16. Dezember 1087. — Opera ed. Mabillon, 
5 Acta Sanctorum ordinis S. Benedieti IV, 2, p. 425ss. MSL 149. Aimé de Mont- 

Cassin, L’ystoire de li Normant l. 3, c. 49 ed. O. Delarc, Rouen 1892. Leonis Marsi- 
cani et Petri Diaconi Chronica monasterii Cassinensis ]. 3, 88 7, p. 698-754. Alfani 
versus de situ ete. monasterii Cassinensis ed. Ojanam, Documents inedits p. 261-268; 
derj., Lobgedicht auf Dejiderius NA. 10, &.356; Petrus Diaconus, Liber de viris illustribus 

10 Cassinensibus, ed. Muratori SS 6 p. 32ss.; Toſti, Storia della Badia di Monte Cassino 
t. 1; Schulz, Dentmäler der Kirche des Mittelalterö in Unteritalien Bd 2; U. Garavita 
I codici e le arti a Monte Cassino 1—3, 1869/70; 2. von Heinemann, Geſch. der Normannen 
in Unteritalien und Sizilien 1. Bd (1894), ©. 172#.; F. Hirſch, Defiderius von Monte 
Caſino als Papſt Victor III. in Forſchungen zur deutihen Geichichte 7, S. 1—103; Jaffé 1%, 

15 ©. 655f.; Watterih, Rom, pontificum Vitae 1, p. 310ss.; Langen, Geſch. der römiſchen 
Kirche von Nikolaus I. ©. 162ff.; Haud, Kirchengefchichte Deuticdylands 3. Bd, vgl. auch die 
Litteratur oben Bd 7, S. 96 ff. 

Daufer oder Daufari, der einzige Sohn eines nicht regierenden Gliedes des alten 
lombardijchen Herzogshaufes von Benevent, geb. 1026/27, war ſchon als Anabe ent- 

» ſchloſſen, Mönd zu werden. Aber es ward ihm nicht leicht diefen Entichluß auszuführen. 
Erſt verfagte der Vater ihm die Erlaubnis dazu, dann als ber Vater 1047 im Kampfe 
gegen die Normannen gefallen war, zwangen ihn die Verwandten fich zu vermäblen und 
holten ihn, ald er noch am Hochzeitstage in die Einfiedelei des Santari floh, mit Gewalt 
urüd. Als er darauf ein ziweitesmal 1048 nah La Gava bei Salerno entwich, zog 

26 Kein Vetter Fürft Yandulf jelber aus, um ihn nad Benevent zurüdzuführen. Doch ge 
ftattete er jett endlih dem hartnädigen Asfeten in S. Sopbia in alba unter dem 
Namen Defiderius die Kutte zu nehmen. Aber S. Sophia war dem jungen Mönde nicht 
ftreng genug, darum begab er fih 1051/52 nad dem Inſelkloſter Tremite-San Nicolo 
im adriatischen Meere, und da er auch bier nicht ganz fand, was er fuchte, Anfang 1053 

sin die Abruzzen zu den Eremiten der Majella. Jedoch im Mai rief ihn ein Befehl 
Leos IX. nad dem Süden. Was Leo von ihm wollte, ift nicht überliefert. Aber da der 
Papſt damals eben gegen die Normannen zu Felde 309, jo liegt die Annahme nabe, daß 
er den angejehenen beneventanishen Prinzen, der bereit3 durch Humbert und Friedrich 
von Lothringen für die firdhliche Neformpartei gewonnen war, in politischen Gejchäften 

35 zu verwenden gedachte. Als er dann am 23. Juni ald Gefangener der Normannen nad 
Benevent fam, war Dejiderius 8 Monate hindurch, wie er felbjt berichtet, faft immer um 
ihn. Es ift daher wohl möglih, daß der Papſt auch feine Dienfte bei dem Friedens 
ihluß mit den Normannen (März 1054) in Anſpruch nahm. Sedenfalls lebte ſich Deft- 
dero damals völlig in die Ideen der firchlichen Neformpartei ein. Nach dem Tode Leos IX. plante 

“0 er zunächſt eine Wallfahrt nad Jeruſalem, begab fich aber dann im April Mai 1055 nad 
Florenz, um mit dem neuen Papſt Victor II. über das Schidjal Benevents zu ber: 
bandeln, und begleitete darauf im Oktober Victor, der ihn, tie es fcheint, in feinen 
Dienst zu zieben juchte, in die römischen Marken. Hier bot ihm eine Mönchsgeſandtſchaft 
von Monte Gaffino im Dezember 1055 endlich einen erwünfchten Anlaß, ſich von der 

45 Kurie zu trennen: er erbat und erhielt die Erlaubnis, in Monte Cafjino ald Mönd ein: 
zutreten. Aber er blieb in Monte Gaffino vorerft nur ein Jahr. Bereits um die Wende 
der Jahre 1056/57 begegnet er uns ald Propft in dem Monte Caſſino gehörenden Benedilktus— 
Hojter zu GCapua. Am 30. November 1057 ward er dann von Papſt Stephan IX. zum 
Abte des Mutterkloiters defigniert, aber alsbald als päpftlicher Gejandter nad) Byzanz ab- 

so geordnet, um cin Kriegsbündnis zwifchen der Kurie und dem griechifchen Hofe gegen bie 
Normannen zu ftande zu bringen. Da er bereits Richard von Averfa ſehr nahe ftand und 
überdies Zeit feines Lebens jeden Verſuch, die politischen Schwierigkeiten in Unteritalien 
mit dem Schtverte zu löfen, verabſcheute, jo war diefer Auftrag ſchwerlich ganz nad) feinem 
Geſchmacke. Er atmete daher wahrfcheinlich erleichtert auf, als er am 12. April 1058 noch 

55 furz dor der Abfahrt in Bari die Kunde von dem Ableben des Papſtes erfuhr. Sofort 
gab er die MWeiterreife auf, eilte nah Kampanien und ergriff am 19. April Befig von 
dem Abtituble in Monte Caſſino. — Die Stiftung des bl. Benedikt war damals fein 
Mufterklojter. Die Zucht der Mönche ließ ſehr zu wünſchen übrig, Leo 2, ce. 91. 92. Die 
Baulichkeiten waren in traurigem Zuftande, der Beſitzſtand und die äußere Sicherheit der 

so Abtei jtändig durch die räuberifhen und unrubigen Inſaſſen der benadhbarten Kaſtelle der 
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Grafen von Aquino und Trajello und durch das wilde Volk von Fratte und Minturnä 
bedroht. AN dieſe Übelſtände wurden durch den neuen Abt gründlich befeitigt. Er erwarb 
durch Kauf, Taufch und Schenkung faft alle jene für die Abtei gefährlichen Pläße, er: 
neuerte faſt alle Kloftergebäude, darunter auch die beiden Kloſterlirchen, für die er Säulen, 
Kapitäle, Bajen und bunten Marmor nad altbewährtem Brauche aus den Ruinen Noms 5 
in reichlicher Menge beforgte, ftattete die Kirchen und das Kapitelhaus mit einer in jener 

eit unerhörten Pracht aus und gründete im Klofter zu diefem Zivede jogar eine förmliche 
Kunftichule. Gleichzeitig vermehrte er den Grundbefit des Klofters wenigſtens um bie Hälfte 
jeines bisherigen Beltandes. Erregte ſchon diefe Bauluft und Kunftliebe Aufſehen, fo noch 
mehr der Eifer, mit dem der Abt für die Studien forgte. Für die Bibliothek errichtete er 
ein eigenes Haus und vermehrte ihren Beftand um 73 Codices. Und wie er jelbit ſich als 
Verſifikator und Schriftjteller verfuchte, fo legte er, obgleich er mit Abſicht feine eigentliche 
Schule gründete, fondern nur gelegentlich einzelne Oblaten unterrichten ließ, Wert darauf, 
daß jeine Mönche auch mit der Feder ihren Eifer für die Ehre des bi. Benedikt befundeten. 
So entjtand in Monte Caſſino damals eine fleine Schriftjtellerfchule. Bruder Amatus 
erfreute den Abt durch eine treffliche Gefchichte der Normannen, Bruder Konftantin aus 
Carthago, der 39 Jahre in Bagdad bei den Arabern ftudiert hatte, durd eine Menge 
Überfegungen medizinischer Werke der Araber, Bruder Pandulf durch fleifige Bücher 
über Ajtronomie und Chronologie, Bruder Alberich durch ein fcharfes Buch gegen Berengar 
von Tours (liber de corpore et sanguine Domini 1079), durch eine energijche Streit: 20 
jchrift gegen Kaifer Heinrid IV. und vor allem durch ein breviarium de dietamine, 
eine Anleitung zum Brief: und Urkundenjchreiben, die als erſtes Hilfsmittel diefer Art 
alsbald in ganz Stalien die größte Verbreitung erlangte. Wieder andere juchten als 
versificatores und als Kompilatoren exegetiſcher und homiletifcher Merle den Beifall des 
lernluftigen Abtes zu erwerben. Aber über der Sorge für die Studien vergaß Defiderius 5 
nicht die Sorge für den Gottesdienft und die Zucht. Die Abtei ward daher unter jeiner 
Leitung berühmt im ganzen römijchen Neiche. Die Zahl der Mönche ftieg angeblich in 
zwei Jahren auf 200 Köpfe. Selbſt Deutfche und Franzoſen ließen fich einfleiden und 
auch fromme Laien ftrömten von nab und fern berbei, um fih an dem Anblıd des 
Mufterklofters und des Mufterabtes zu erbauen, ja einzelne jener Laien, wie die KHatferin 30 
Agnes (1073), nahmen zu diefem Behufe wohl für Donate in dem Palatium der Abtei 
Wohnung. Aber Defiverd reformatorifche Thätigkeit beſchränkte fih nicht auf Monte 
Gajfino: die dem bl. Benedikt gleichfall3 gehörenden Klöfter San Liberatore in den Ab- 
ruzzen und St. Benedikt in Capua jtellte er gleichfalld äußerlich und innerlich wieder ber, 
in Gapua und bei Fondi gründete er zwei neue Filialklöſter. Außerdem reformierte er als 35 
päpftliber Vilar für das Kloſterweſen in Süditalten die Abteien Subiaco, Tremite u. ſ. w., 
und endlid) machte er auch auf Wunſch der „Könige“ von Logudoro und Cagliari einen 
freilich zunächit wenig ausfichtövollen Verſuch, auf Sardinien das Kloftertum neu zu be: 
gründen. — Diefe Erfolge als Klofterfürft und mönchiſcher Reformator verdankte Defidertus 
nicht zulett feiner kirchlichen und politiichen Thätigkeit im Dienfte des päpftlichen Stuhles. 40 
Bereits am 6. März 1059 war er von Nikolaus II. zum Kardinal von ©. Gäcilia in 
Traftevere erhoben worden. Als folder wohnte er im April der berühmten Yateranfynode 
bei. Im Juni empfing er den Bapft in Monte Caſſino und geleitete ihn von da 
im Juli nah Melfi. Dort vollbradhte er die folgenreichite That feines Lebens: er bewog 
die Normannen, Nichard von Gapua und Nobert Guisfard ihre zum Teil noch nicht einmal 45 
völlig eroberten Territorien von dem bl. Petrus zu Leben zu nehmen. Seitdem galt er 
in Rom und anderwärts als eine unbedingt verläßliche Stüge der päpftlichen Partei. 
Aber es kamen Augenblide, wo auch diefe Stütze bedenklich wankte. Sein Ver: 
hältnis zu Nikolaus II. und Alerander II. war ausgezeichnet, ſein Verhältnis zu Hilde— 
brand war jchon vor deijen Erhebung zeitweilig ſehr geipannt. Als dann der dominus 60 
papae endlich dominus papa wurde, wagte er es in offenfichtlichem Gegenjage gegen 
die päpftliche Politif nicht nur für den Frieden unter den normännifchen Fürſten zu wirken, 
jondern auch jo weit das Intereſſe feiner Abtei e3 gebot, mit den Gebannten zu verkehren. 
Erjt ald Fürft Jordan von Capua Monte Caſſino läftig wurde, näherte er jih 1078 dem 
Papſte wieder, denn nun konnte deſſen Autorität ihm nüßen, und bemühte ſich ernſtlich 55 
und erfolgreih um ein Bündnis zwifchen Gregor und Nobert Guisfard (Juni 1080 
riede von Geperano). Als dann aber bald danach Heinrich IV. in Italien erſchien und 
ordan von Gapua für jih gewann, bielt aud er es nad) langem Zögern für ge: 

raten, 1032 Oftern mit dem Gebannten zu Albano zu feiern, perfönlich mit ihm zu ver: 
handeln und ſchließlich in Heinrichs Auftrage als Friedensvermittler nah Nom zu geben. 60 

— 0 
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Er hatte damit vorerſt bei Gregor kein Glück. Trotzdem war er allem Anſchein nach noch 
im November 1083 in Gemeinſchaft mit Hugo von Cluni in gleichem Sinne in Rom 
thätig. Erſt als auch dieſer zweite Verſuch ſcheiterte und zugleich Robert Guislard wieder 
auf dem Plane erſchien und ihm den Nüden dedte, nahm er wieder mit Energie für 

6 Gregor Partei, ohne jedoch mit feiner Meinung über die politiihen Fehler des alten 
Freundes zurüdzuhalten: er beherbergte den Bejtegten eine Zeit lang in Monte Caſſino, 
er gewährte ihm und feinem Hofe aus dem reichen Einfünften feiner Abtei die Mittel zum 
Unterhalt, er befand jih aucd unter den wenigen Getreuen, die am 25. Mai 1085 in 
Salerno am Sterbebette des Papſtes ftanden. Es iſt daher wohl möglih, daß ber 

ı0 Sterbende ihn mit unter den Perſonen nannte, die er für die Nachfolge im Papfttum 
für geeignet hielt. Jedenfalls ward er ſchon bei den Vorbefprehungen Ende Mai 1085 
in Monte Caſſino als einzig möglicher Kandidat genannt. Aber ihn felbit gelüftete es 
durchaus nicht nady der in diefem Augenblide fo überaus dormenvollen Würde. Er entzjog 
fih mit Gefchid daher jeder weiteren Verhandlung und bewirkte dergejtalt, daß erit Ende 

ı Mat 1086 in Nom die Wahl ftattfinden konnte. Wie zu erwarten ftand, wurde er nun 
doch noch troß ſeines Sträubens gewählt und ald Victor III. immantiert. Allein als er 
vier Tage fpäter aus Nom mit den Karbinälen vor dem kaiſerlichen Stabtpräfelten flieben 
mußte, legte er noch auf der Flucht die päpftlichen Inſignien ab und ging wieder 
als Abt nah Monte Caffino. März 1087 berief er dann als apoftoliicher Vikar Die 

20 gregorianiſchen Kardinäle zu einer neuen Wahl nad) Capua. Auch bei diefer Wahl erklärte 
ſich die Majorität ohne meiteres für ihn, aber eine kleine Minorität, deren Sprecher der Erz- 
biſchof Hugo von Lyon war, forderte, er folle fich erft wegen feines Verkehrs mit Heinrich IV. 
rechtfertigen, und bezeichnete ihn geradezu als ein anrüchige Perſon. Entrüftet verließ Defider 
fogleich die Verfammlung. Indes am nächiten Morgen, 21. März, erjchien er in päpft- 

25 lihem Ornate. Denn jo ſehr er ſich fcheute, der Nachſolger Gregors VII. zu werden, 
den Ultragregorianern wollte er das Papſttum nicht laſſen. Um jedoch ein Schigma in 
der arg dezimierten Partei zu verhüten, mußte er beftrebt fein, die Gregorianer vorerſt 
zu berubigen, zumal Hugo von Lyon fortfuhr, ibm Schwierigkeiten zu machen und fogar 
die Gräfin Mathilde gegen ihn aufzutwiegeln fuchte. Darum beftätigte er alsbald den 

30 Bann über Heinrich IV. und ermeuerte im Auguft 1087 auf einer Synode zu Benevent 
in ſchärfſter Form das Verbot der Yateninveltitur. Gleihtwohl waren die Ultras nicht in 
Zweifel, daß er die Politit Gregors VII. in einem enticheidenden Punkte nicht fortzuſetzen 
gewillt fei. Er gab offenfichtlid das Streben nad der Weltherrſchaft auf und ließ ſich 
daher nicht einmal von den normannifchen Fürſten Unteritaliend den Lehnseid leiften. 

35 Nur auf den Beſitz Noms konnte auch er nicht verzichten. Aber Nom mar in den Händen 
des Gegenpapjtes. Giſulf von Salerno und Jordan von Capua mußten erjt die Yeojtabt 
ftürmen, als Victor in St. Peter ſich inthronifieren lafien wollte (9. Mai), und faum 
war das gejchehen, jo erneuerte der Gegenpapſt vom andern Tiberufer aus feine An— 
griffe, bis er am 20. Juni aud St. Peter wieder erobert hatte. Hätte Victor nicht Die 

40 Abtswürde in Monte Caſſino beibehalten, jo wäre auch er wie Gregor im Erile geftorben: 
denn bereit® am 16. September 1087 beichloß er, längjt franf und ſchwach, jein thaten- 
reiches Leben. So kurz fein Vontififat war, fo mar es doch aus zivei Gründen epoche- 
machend: 1. mweil e8 den Bruch mit der weltlichen Politik Gregors VII. einleitete, 2. weil 
es den Beweis erbrachte, daß das Papſttum im ftande fei, durch fein bloßes Wort die 

45 hriftlichen Völker zum Kampfe gegen den Islam aufzubieten. Noch kurz vor feinem Tode 
hatte nämlich Victor die Städte und Fürſten Italiens aufgerufen, gegen die Mauren in 
Nordafrika zu ziehen. Diefer Zug fam nad feinem Tode auch wirklih zu ftande Ein 
Heer von Genuejen, Bifanern, Nömern und Amalfitanern ging noch im Jahre 1087 über 
See, entriß den Mauren zwei Städte und nötigte den Bey von Tunis, die Chriftenjklaven 

50 freizugeben und zugleid; dem bl. Petrus Tribut zu verfprechen. — Von den Schriften 
Victors find drei Bücher Dialoge über die Wunder des bl. Benedikt im Stile der Dialoge 
Gregors des Großen erhalten, in denen fi auch manche Mitteilungen über feine eigene 
Zeit finden, weiter eine poetifche Grabichrift auf den Abt Apollinaris, endlich Berichte 
über zwei Wunder Leos IX. Sie find alle in einem einfachen, klaren Stile gejchrieben. 

65 9. Böhmer. 

Victor IV., Name zweier Gegenpäpfte 1138 und 1159 —1164. — 
Kaffe 1%, ©. 919. — 2%, ©. 418—426; Neuter, Geid). Aleronder⸗ III.“ Bd 1, 2; Zangen, 
Geſch. der röm. Kirche von ı Gregor VII. bis Innocenz III, RT Haud, Kirhengejchichte 
Deutichlands Bd 4, val. audy oben d. A. Nlerander III. Bd 1. 340. 
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Victor IV. nannte fi der Kardinal Gregor Conti, der Mitte März 1138 von den 
Pierleoni in Rom zum Nachfolger Anaklets II. gewählt wurde, aber bereits am 29. Mai 
Desfelben Jahres fih auf Betrieb Bernhards von Clairvaux Innocenz II. unterwarf und 
auf feine Würde verzichtete. 

Denjelben Namen nahm der Kardinal von ©. Cäcilia Oltavian an, ale er am 5 
7. September 1159 von vier ober fünf Kardinälen, dem Klerus von St. Peter und dem 
römischen Volke zum Papſte gewählt wurde. Oktavian hatte manches vor feinem Gegner 
Alexander III. voraus. Er ftammte aus einer der mädhtigften römischen Familien (Grafen 
von Tusculum? Giaconius), gehörte ſchon feit April 1138 zum Kardinalsfolleg, war in 
Nom fehr beliebt wegen feiner Freigebigkeit und Leutfeligfeit. Vor allem aber glaubte er 10 
auf die Unterftügung Kaifer Friedrichs I. und der Deutjchen rechnen zu dürfen. Der 
Kaiſer hatte ſich jedoch bei der Wahl völlig neutral verhalten und beharrte auch jegt fürs 
erſte bei diefer Politik. Erft auf dem von ihm berufenen Konzil von Pavia erklärte er 
fich im Februar 1160 für Victor und ſuchte deffen Anerkennung nun auch in Frank— 
reih und England durchzufegen. Aber nicht einmal in Deutjchland fonnte er dies Ziel 15 
völlig erreihen. Seit Sommer 1163 bemühte ſich daher Alerander III, Deutjchland für 
fich zu gewinnen. Während diefer Verhandlungen ftarb Victor, der inzwiſchen meijt in 
der Lombardei refidiert hatte, am 20. April 1164 zu Lucca. 9. Böhmer. 

Bictor, Presbyter von Antiodhien, nicht vor 550 (2). — Ausgaben: Er: 
flärungen zu Seremia in dem Xeremiastommentar des Michael Ghislerius, 3 Bde, Lyon 20 
1623. Der Martustommentar (wurde zuerjt ediert von PB. Poſſinus, Nom 1673, dann von 
Ehr. Fr. Matthäi, Mostau 1775, zulept in J. A. Cramers Catenae Graec. Patr. I, Orford 
1840, ©. 259— 447. — Litteratur: M. Faulhaber, Die Propheten:Catenen nad) römijchen 
Handſchriften (Bibl. Stud. des firhenbijt. Seminars Münden, Bd IV, 2. 3), Freiburg 1899, 
Ss. 107. 133; 9. v. Soden, Die Schriften des NTs in ihrer erreichbaren ältejten Text: 25 
gejtalt, Berlin 1902 ff., I, 574. 826 ff. 888 ff. 

„Wohl kein Ereget der patriftiichen Periode bat bis jet fo wenig Beachtung ge: 
funden”, bemerkt Faulhaber S. 108 über Victor von Antiochien. Nicht nur die frühere 
Auflage der Realencyklopädie und auch die 2. Aufl. des Fatholifchen Kirchenlerifons, ſon— 
dern auch ſogar das Dictionary of Chr. B. gedenken feiner nicht. Und doch „gebört 30 
er zu den beiten Eregeten ber patriftiichen Zeit” (Faulhaber). Die zahlreichen und gleich: 
mäßig über die ganze eremiacatene verteilten Scholien unter feinem Namen zeigen, daß 
dem Berfafjer jener Catene ein volljtändiger Kommentar des Victor zum Jeremia vor— 
gelegen haben muß, von dem er aber nur Auszüge bietet. Der Kommentar zum Markus— 
evangelium ift in verjchiedenen Recenfionen erhalten, die aber alle auf einen Urahn zurüd: 35 
geben; vd. Soden ©. 578 „Eine Rekonſtruktion dieſes Kommentars auf Grund einer 
Konfrontation der drei Redaktionen hat jichere Ausficht auf gutes Gelingen“ (vgl. ©. 827). 
Zwar ijt gerade in der beiten Redaktion (bei Cramer) der Kommentar Cyrill von Aler. 
zugejchrieben, aber es bleibt doch jicher, daß vielmehr Victor der Verfaſſer iſt. Seine 
Selbititändigfeit iſt freilich zweifelhaft. Er jagt felbft im Prolog, daß er die Erklärungen 40 
der bewährtejten Lehrer habe zufammenfaffen wollen (S. 263 ovveidovr ta zara uE&oos 
zai onopddnv eis abro |Markusev.| donueva zaoa @v drdaozdkav Ts Eazrin- 
olas ovyayaysiv xal obvrouov Eounveay ovrrdfaı). Im einzelnen find feine Bes 
ziehbungen zu älteren Schriftjtellern noch nicht unterfucht. Auf wörtliche Übereinitimmungen 
mit Chrofoftomus, Hieronymus, Severusfcholien und Olympiodorjcholien im Jeremias- 45 
fommentar bat Faulhaber (S. 109) hingewieſen. Es herrſcht dennoch eine weſentlich ein: 
beitliche Methode in der Eregeje des Victor, und zwar ift es die der antiochenischen Schule. 
Daher geht fein Intereſſe zunächſt auf grammatifch hiſtoriſche Exegeſe, feine Tendenz iſt 
ugleich eine praltiſch moraliſche. Mit Theodoret ſchließt er die Allegorie nicht völlig aus. 
m Unterſchied aber von jenem trägt er feine Anſicht mit Beitimmtheit vor. Näheres 50 

wird fich jedoch erſt jagen laljen, wenn feine Schriften in ihrem Verhältnis zu den Quellen 
genauer unterjucdht fein werden. — Dann dürfte ſich auch wohl die Zeit Victors eher be: 
jtimmen lajjen. Wielleicht gehört er doc noch der Zeit um 550 an. N. Bonwetſch. 

Bictor, Bifhof von Capua, geit. 554. — Ughelli, Italia sacra VI (ed. secunda 
Venet. 1720), p. 306sq.; J. van Hede, ASS, Oct. VIII (Brux. 1855), p. 8189q.; J. L. 56 
Jacobi, Zeitihr. f. hrijtl. Wiſſenſchaft und chriftl. Leben, Berlin 1554, S. 246ff.; J. B. Pitra, 
Spicileg. Solesm. I (Paris 1852), p. Laqq., 265 sqq. 257. 296; Jahn, Forihungen 3. Geſch. 
d. ntl. Kanons I (Erlangen 1881), ©. 1ff.; derf., Geſch. d. ntl. Kanons II, ©. 535 ff.; derj., 
Patrum apostolic. opera ed. Gebhardt, Harnad, Zahn II (Lips. 1876), P. XLVIIsq. 
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Die Lebenszeit Victors ift nad) dem terminus ad quem bejtimmt durch die nod 
erhaltene Inſchrift feines inzwiſchen allerdings verjchollenen Grabjteines (CIL X, 4503; 
die äußere form war offenbar diejelbe, wie die bei der Grabjchrift des Probinus, die no 
erhalten ift ib. 4517). Diefe Inſchrift lautet: Vir beatissimus Vietor episc. sedit 

5ann. XIII. dies XXXVIII depositus sub die IIII non. April. ann. XIII. PC. 
Basilii V.C. indietione secunda. Da Bajılius 541 n. Chr. zum erften Male Konful 
war, entjpricht das 13. Konſulat dem Jahre 554, womit auch die Indiktionszahl ftimmt. 
Am 2. April 554 wurde demnach Victor beigelegt, nachdem er das Bistum Capua 13 Yabre 
und 38 Tage regiert hatte. Sein Amtsantritt ift alfo auf den 24. Februar 541 zu 

10 jeen. Der Grabjtein war nach Ughelli (Italia Sacra® VI, p. 306C) in aedibus quae 
Joannis Hieronymi de Capua prope sedile de Antimario dietum gefunden 
worden; wie derfelbe Schriftiteller nach der Kloſterchronik des Vincentius Verax berichtet 
(p. 307 A), fand man Victor Gebeine am 27. Juli 1480 unter dem Hauptaltar der Kirche 
des Kloſters des Mons Virginis. Über die Perfon und die Verhältniſſe Victors ift nichts 

15 weiter befannt. Das Martyrolog. Roman, ertwähnt ihn unter dem 17. Oftober und 
nennt ihn eruditione et sanetitate eonspieuus. Die verjchiedenen Nachrichten bat 
Trithemius zu folgendem Bericht zufammengefaßt (de seript. ecel. 182 bei Fabricius, 
Bibl. ecel., Trith. p. 51): in sceripturis sanctis eruditus, et in saecularibus lit- 
teris suffiecienter imbutus, theologus et computista egregius, acer ingenio et 

%» eloquio elarus in sacris uoluminibus fertur nonnulla seripsisse opuscula, sed 
paueissima eorum ad notitiam meam peruenerunt. Dieje Angaben zeigen, daß 
Trittenheim eigentlich nichts weiter von Victor wußte als daß er der Verfafjer der Schrift 
über das Paſcha und der Harmonie jei. 

Von Victord Schriften ift nur wenig erhalten. Die Bemerkung Trittenheims, daß er 
25 ein gelehrter Komputift geweſen fei, gebt auf die Bemerkung Bedas zurüd, der in feiner 

Schrift de ratione temporum 49 (Opera II, p. 159 ed. Basil. 1563) eine Stelle 
aus einer gegen den Cursus Paschalis des PVictorius gerichteten Schrift de pascha 
anführt. Diefe Schrift muß Anfang 550 gefchrieben fein und zwar zu dem Zweck, um 
nachzumeifen, daß im Jahr 550 das Dfterfeft am 24. April und nicht am 17. gefeiert 

30 werden müffe, womit ®. übrigens im Unrecht war. Außer dem von Beda citierten An- 
fang ift von diefer Schrift nichts erhalten. Eine Anzahl von Scolien hat Pitra aus 
einer Pariſer Hi. (lat. 388 |s. X]) veröffentlicht, die Wictor, wie es ſcheint, aus 
einer griechiichen Katene überfegt hat; fie betreffen Polykarp, Drigenes, Bafılius, Diodor 
v. Tarſus, Severianus von Gabala und ein Gerontifon (Spieileg. Solesm. I, p. 265 5qq.). 

35 Aus derjelben Hi. ftammen einige Fragmente aus einem Buch mit dem Titel: Reticulus 
seu de arca Noe (Pitra 1. e. 287sqq.). Nichts mehr erhalten ift von den capitula 
de resurreetione domini, die noch im 9. Jahrhundert vorhanden geivefen zu jein 
fcheinen (ſ. Pitra 1. ec. p. LIIT). Eine Katene zu den vier Evangelien, die Feuardent 
(Irenaei V libri Paris. 1639, Note zu III, 3 p.240sq.) in einer alten Hſ. von Verdun 

40 unter dem Namen des Victor von Capua gefunden zu haben behauptet, ift wahrſcheinlich 
identifch mit der Schrift, aus der Pitra feine Echolien ediert hat und die in der Pariſer 
Hi. den Namen des Johannes Diaconus trägt. 

Wichtiger als diefe Schrifttellerei, über deren Charakter wir aus den kümmerlichen 
Reſten fein rechtes Urteil gewinnen fönnen, ift feine Bemühung um eine lateinifche Evan 

45 gelienbarmonie, die feinen Namen mit der Gefchichte des Diateflarons untrennbar ver: 
nüpft bat (ſ. d. A. „Evangelienbarmonie” Bd V ©. 657, ooff.). Die ältefte Hf. bildet 
den wertvolliten Schat der Bibliotbef zu Fulda; fie it von Vietor felbft in rg Ta 
eben und vor dem ‚jahre 546 vollendet worden (j. E. Rante, Codex Fuldensis, War 
* 1868, p. VIII). Die Unterſchrift lautet Manke p. 462): Vietor famulus Christi 

so et eius gratia episc. Capuae legi apud basilicam Consta ... ianam d. XIII. Kal. 
Maias Ind. Nonaqg..np. e. Basilii u. ec. Cos. iterato legi ind. X. die prid. 
Iduum April. Das erfte Datum = 19. April 516, das zweite = 12. April 547. Ob 
fid) die Bemerkung auf eine Diorthofe bezieht, läßt fich nicht mit Sicherheit erkennen, iſt 
aber wahrjcheinlich. Eine ähnliche Bemerkung findet ſich auch hinter der AG (Ranke p. 398, 

55 2.Mat 516). Die Fuldaer Hi. enthält: 1. eine Evangelienharmonte, 2. die Paulinifchen Briefe 
einschließlich des Hebräerbriefes, 3. die AG, 4. die Kanoniſchen Briefe, 5. die Apf. Bon 
diefen Stüden ift das erfte das michtigite, da e8 dem Abendland die Kunde von Tatians 
Diatefjaron vermittelt hat. Wictor berichtet in dem Eingang der Vorrede (Rante p. 1): 
Cum fortuito in manus meas incideret unum ex quattuor euangelium con- 

oo positum et absente titulo non inuenirem nomen auctoris, diligenter inquirens 
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quis gesta uel dieta domini et saluatoris nostri euangelica lectione diserta in 
quo se consequi uidebantur, non minimo studii labore redegerit, repperi Am- 
monium quendam Alexandrinum ete. Daraus ergiebt ſich, daß Victor die Harmonie 
anonym vorgefunden hat, daß er verfuchte, ihren Urheber zu ermitteln und daß er dabei 
nur zwei ähnlich geartete Werke erwähnt fand, und zwar beide von Eufeb, nämlich den 5 
Alerandriner Ammonius, von deſſen Arbeit fih Victor aus Eufebs Brief an Garpian eine 
falſche Vorftellung machte, und Tatian, über den er Euſebs KG einfab. Beide Quellen 
bat er in der Vorrede deutlich angegeben. Über das, was er bei Eufeb vorfand, gebt 
feine Kenntnis nicht hinaus. Dem gegenüber ift e8 ganz müßig, fich den Kopf darüber zu 
zerbrechen, wie er zu der Zesart dia pente als Titel von Tatians Harmonie gelommen ift; 
denn diefe Zesart hat Feinerlei handfchriftliche Gewähr, weder in den griechiſchen Hff. des Eufeb, 
noch in denen der lateinischen Überjegung. Zudem hat Victor Griechiſch genug gekannt, 
um zu wiſſen, daß der Titel nur Diatefjaron fein konnte. Victor giebt nun weiter in der 
Vorrede jelbit an, daß fein Werf eine Überfegung ift. Er jchreibt (p. 2, 15ff.): Verum- 
tamen uel si iam heresiarces huius editionis auctor extitit Tatianus, uerba do- 16 
mini mei cognoscens libenter amplector interpretationem; si fuisset eius propria, 
procul abicerem. Damit ift Har und verftändlidh gejagt, daß Victor eine editio vor— 
fand, die er für tatianifch hielt, und daß er fich mit ihrer Überſetzung befaßte, weil er 
in ihr die Worte des Heilands erfannte. Er hätte ſich mit ihr nichts zu fchaffen gemacht, 
wenn er in ihr die Worte des Häretiferd gefunden hätte. Daraus ergiebt ſich, daß die 20 
editio griehifch war, und daß Victor in der That als Überfeger oder vielmehr Bearbeiter 
der Harmonie zu gelten hat. Indem Zahn diefe Hare Ausjage ignoriert, fommt er zu 
der Behauptung, daß Victor nichts davon fage, er fei nur Überfeger. 

Zahn hat, von feiner Thefe ausgehend, daß Tatian das Diateſſaron ſyriſch abgefaßt habe, 
Victor vermeintliches Schweigen fo gedeutet, daß er eine lateinijche Arbeit vorgefunden und 26 
diefe redigiert habe. Daß diefer Lateiner das Diatefjaron Tatiand in feiner Kompofition, 
nicht aber in feinem MWortlaute repräfentiere, war zweifellos geworden, feit man durch Ephräms 
Kommentar und die arabifche Überfegung deſſen Struktur genauer fennen gelernt hatte. 
Aber wenn es ſich wirklich um eine lateinijche Arbeit gehandelt hätte, die Victor vorfand, fo ift 
ſchwer begreiflih, daß er ohne ein Wort darüber zu jagen, auf Ammonius oder Tatian 30 
als Verfaſſer verfallen ift, da ihm doch nicht unbefannt war, daß diefe griechifch gejchrieben 
hatten. Ihm aber eine Bearbeitung des griechifchen Tatian zuzutrauen find wir beredh- 
tigt, ſeitdem die durch Pitra veröffentlichten Fragmente befannt find, in denen er fih als 
ein des Griechifchen genügend mächtiger Überſetzer erweift. Daher beiteht auch in dieſer Rich— 
tung feine Schwierigkeit, ihm auch eine lateinijche Bearbeitung des Diatefjaron zuzujchreiben. 85 
Damit würde allerdings der Vermutung Zahns, daß das Diateffaron ein urjprünglich 
ſyriſch abgefaßtes Buch geweſen fei, der Boden entzogen. Denn daß Victor der ſyriſchen 
Sprache nicht mächtig geweſen ift, verſteht jich von jelbft. 

Die Arbeit Victors beitand demnad darin, das griechiiche Driginal durch die latei— 
nifche Überfegung des Hieronymus wiederzugeben. Nur ein Mann mit ausgedehnter Bibel: 40 
fenntni® und ausdauerndem Fleiß konnte eine folche Arbeit unternehmen. Daß es Victor 
nicht an den nötigen Kenntniſſen fehlte, darf nicht bezweifelt werden, da Beda, der doch 
wohl urteilsfähig genug geweſen ift, feine Gelehrſamkeit ausdrüdlich bezeugt. Ein Zeugnis 
des Fleißes ift die Lbertragung der eufebianischen Kanones auf dies Werk, die allerdings 
andererjeit8 auch wieder die Arbeit erleichterten; daß die Arbeit mübevoll war, fpricht Victor 45 
jelbft aus (Ranfe p. 2 domino iuuante studium laboris inpendi, ut memoratos 
numeros per loca congrua diligenter adfigerem). So iſt fein Grund einzujeben, 
aus dem mit einiger Sicherheit gefolgert werden fünnte, daß Victor nicht, worauf feine 
Anführung von Ammonius und Tatian und feine Berufung auf Eufebius ſchließen laſſen, 
jelbft eine griechische Harmonie, nämlidy eben diejenige des Tatian, lateinifc bearbeitet so 
babe. Dabei hat er freilich faum angedeutet, daß es nur eine Überfegerarbeit war, die er 
geleiftet hat. Aber thatjächlih war es ja auch feine ſolche. Er hat vielmehr die Vulgata 
der Evangelien in Stüde zerteilt und diefe Stüde nah einem ihm vorliegenden Mufter 
neu zujfammengefügt. Warum er fich nicht deutlicher über feine Arbeit und die von ihm 
benugte Vorlage ausgelafjen hat, darüber mit ihm zu rechten wäre müßig. Nur ein Ein- 56 
wand wäre noch etiva zu erheben, daß nämlich ein Bifchof von Gapua in den Jahren, in 
denen in Süditalien die wilden Kämpfe Belifard gegen die Dftgoten tobten, zu einer fo 
gelehrten und zeitraubenden Arbeit feine Muße gefunden haben werde. Hat berjelbe Mann 
in dieſen bewegten Zeiten Ruhe zu Unterfuchungen über die Ofterfanones gefunden und 
bat er mancherlei eregetifche Arbeiten vollenden Fönnen, jo muß man eben annehmen, daß co 
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ihn die Kriegdunruben doch nicht in dem Maße von feiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit 
abzogen, wie wir das etwa von unferm Standpunft aus für felbftverftändlich halten fünnten. 
Mag dem nun fein, wie ihm wolle, jedenfalld hat Victor ein äußerft verdienftliches Werl 
damit gethan, daß er die mühjame Arbeit Tatians für das Abendland rettete. Wie die 

5 Syrer jo haben audy die Deutichen das Evangelium in ihrer Sprache zuerft in der Geftalt 
diefer Harmonie fennen gelernt, da von Victors Arbeit fpäter eine altbochbeutiche Ueber: 
fegung angefertigt worden ift. Erwin Prenfchen. 

Victor von Gartenna, 5. Jahrh. — Quellen u. Litteratur. I. Gennadius presbyter 
0 Massiliensis de viris illustribus, c. 77, ed. Bernoulli in der Gujtav Krügerihen Sammlung, 

Nr. XI [1895], S. 87 — das Büchlein laut dem Schlußkapitel dem Papſt Gelafius I. (492 
bis 496) gewidmet! — einzige, aber unantajtbare Quelle. Die ſchon bald nad) 483/84 ent: 
itandene „Notitia provineiarum et eivitatum Africae“, ed. Petschenig ad calcem des Victor 
Vitensis im ®iener Corpus VII= 1881, S. 115ff. 117. 128 f. ift nur ergänzend. 

II. ©. Zödler (F!), Art. Viet. Cart. in diefer PRE*, XVI, ©. 446; Cave, Hist. patr. 
15 lit. I, ©. 360; Du Bin, Nouv. biblioth. des auteurs ecel&s. III, 2, &. 180f.: Tillemont, 

Memoires etc. XVI, Paris 1712, ©. 611f.; Marcus, Hist. des Wandales, Paris 1836, val. 
z. B. im Tert ©. 1855., 189 nebjt Note (9, ©. 35; ſ. aud) die Noten ©. 18. 36f.): Bapen: 
cordt, Geſch. der vandaliihen Herrſchaft in Afrifa, Berlin 1837, vgl. 3. B. Verbeſſerungen, 
©. 441—444, ©. 242 Anm. 2 und 3, ©. 243 Anm. ], ©. 246 Anm. 2 zu ©. 245, ©. 251 

% Anm. 4, ©. 253 Anm.1, ©. 254 Anm. 3, ©. 261 Anm. 1. 3, ©. 262 Anm. 2.6, ©. 26 
Anm. 1, ©. 267 Anm. 1, ©. 293 nebjt Anm. 1 daj., S. 300 nebit Anm. 2 ꝛc.; Botthait, 
Biblioth. hist. II, S. 1090; Felix Dahn, Könige I, p. XV. XVI, ©. 240 Anm. 5; 
Th. Mommjen und Emil Hübner in SBA 1861, S. 5297. Anm. 1; Georg Waitz, Deutice 
Berfafiungsgeihichte I’, ©. 1665. Anm. 3; deri., Beiprehung von Dahn, Könige I und Il, 

25 GgA 1861, Stüd 50, ©. 1992; Nirfchl, Lehrbud der Patrol. und Batrijt. III, ©. 319. 
Anm. 6; Ludw. Schmidt, Geh. der Wandalen, ©. 198; W. Wattenbad, Deutichlands Ge: 
ſchichtsquellen (T’, S. 91 f., Anm. 4). 

Endlich verweiſe ih mit Rüdjicht auf den mir zugewiejenen überaus fnappen Raum 
wegen aller Einzelheiten auf die ausführlide Studie von Franz Görred, Der echte und der 

3% faljhe Bictor von "Cartenna, ZwTh 1906, S. 484—494. 

Man muß, um biefes Firchengefchichtliche und patriftiiche Rätſel zu löſen, zwiſchen 
dem echten und dem falfchen Gartennenfer aufs forgfältigfte unterfcheiden. Der echte Victor 
und jeine Schriften find nur durch Gennadius bezeugt. Hiernach war er Biſchof von 
Gartenna in Mauritanien, und zivar im cäfarienfifchen laut der „Notitia“, verfaßte eine 

35 Apologie der Orthodorie gegen den Arianismus, die er einem Geiferich (reg. 427 bezw. 429 
— 25. Januar 477) zu überjenden, den anerfennenswerten Mut befaß. Weiter fehrieb 
er ein Buch über die Öffentliche Kirchenbuße, richtete ein Troftchreiben an einen gewiſſen 
Bajilius, worin er ihn in feinem Schmerze über den Verluft des Sohnes mit ber Hoff: 
nung auf ein MWiederfehen im Jenſeits aufzurichten fuchte, und veröffentlichte endlich auch 

0 eine Sammlung von Predigten. Die „Notitia“ erwähnt als Oberhirten von Gartenna 
um 484 einen Lucidus; das war wohl unferes Victor unmittelbarer Nachfolger. Leider 
* ſämtliche Werke des Cartennenſers, auch ſeine gewiß wertvolle, an den gewaltigen 
Vandalenherrſcher gerichtete, Apologie des Katholicismus ſchon längſt gänzlich verſchollen, 
und alle Verſuche, per Einiges als geijtiges Eigentum des Autord zu „retten“, 

45 lajjen fich entweder auf Mißverſtändnis und Irrtum oder gar auf eine grobe fpanijche 
Fälſchung aus fehr fpäter Zeit zurüdführen. Gave und Du Pin nebmen an, die Schrift 
„De poenitentia publicani“ fände ſich zuweilen inmitten älterer Ausgaben des Ambro- 
ſius von Mailand verjtedt, und feine Troftichrift führe in vereinzelten älteren Editionen 
Bafılius’ des Großen ein beichauliches Dafein! Mas nun zunächt „de poenit.“ betrifft, 

50 jo will Tillemont diefes Opus mit mehr Recht dem befannten Vietor Tonnonnensis de 
weiſen, der feine Chronik erſt 567 abjchloß, aljo ungleich jünger als Gennadius ift. Be- 
züglih der angeblich unter die Werke eines Baſilius geratenen Troftichrift ift Folgendes 
einzuwenden: Erjtens ift es per se eine ganz ungeheuerliche Vorausſetzung, eine Schrift 
des lateinfchreibenden abendländifchen Biſchofs Victor hätte, wenn auch nur in einer 

65 Überfegung, in den Werfen des griechiichen Vrälaten Aufnahme gefunden! Zweitens: Nur 
aus dem beifpiellos naiven Grunde, weil der Adreffat unferes Victor auch Bafılius bie, 
könnte vielleicht ein Unmwifjender das Machwerk den Werfen des großen Kaypaboliers eingereibt 
haben. Drittens endlih: Sogar in der Mauriner Ausgabe des Basilius M. findet fi) 
freilih tom. II, Baris 1722, ©. 697 ff. abgedrudt die Schrift: ... . s. Basilii de con- 

«0 solatione in adversis, incerto, sed antiquo interprete [!! sie!]. Sie ift aber ficher 
nicht identisch mit dem Troftichreiben des Gartennenfers, infofern darin jede Beziehung zum 
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Adreſſaten Baſilius, der nicht einmal genannt wird [!], gänzlich fehlt. Marcus citiert und 
verivendet für feine „Hist. des Wand.“ fogar als eine Hauptquelle den Viet. Cart. in 
der angeblichen Ausgabe von Mientras, Schediasmata antiqua Madriti 1645 (alias 
1653) 4° und will diefes fragliche Opus zu Dijon in der Bourgogne benußt haben! Ihm 
folgt jflavifch in der häufigen Verwendung Papencordt, obgleich er feine Bedenken bat. 5 
Letzterer jelbit, Dahn, Emil Hübner und G. Waitz haben indes ohne den geringiten Er- 
folg dem angeblichen Mientras in allen größeren europätfchen Bibliothefen nachgeipürt. 
Ludw. Schmidt, Potthaft und Wattenbach bezeichnen aljo mit Recht den Pjeudo-Victor 
bei Mientras als eine plumpe fpanifche Fälfchung aus ſehr fpäter Zeit. 

(Zödler 7) Franz Görres. 10 

Bictor, Claudius Marius, geft. ca. 425. — Die älteren Ausgaben von Gagneius, 
Morel, Fabricius find ganz unbraudbar. Es fommt nur in Betradyt CSEL 16 von Schenkl. 
— Litteratur: Die Einleitung von Schentl; Maurer, De exemplis quae Cl. M. V. in 
Alethia secutus sit, Marburg 1896 (Diji.); Gamber, Le livre de la Gen®se dans la poesie 
latine du V siöcle, Baris 1898; Ebert, Geſch. d. Litt. d. MA, I, ©. 354f.; Manitius, Geich. 15 
d. hrijtl.:fat. Poeſie, Stuttg. 1891. 

Über B. haben mwir nur die kurze Notiz von Gennadius vir. ill. 41, wonach er 
Rhetor in Maffilia gewejen und Theodosio et Valentiniano regnantibus, alſo zwiſchen 
425—450, gejtorben ſei. Der Name lautet in den Hdf. Viktor, bei Gennadius Viktorius 
oder Viktorinus. Das unter feinem Namen überlieferte Werk ift eim biblifches Epos, 20 
Alethia betitelt, freie Nacherzählung der Genefis in Herametern. Vermutlich auf 12 Bücher 
angelegt, geht es jegt in 3 Büchern bis zum Untergang Sodoms. Gennadius läßt ben 
Verf. fein Merk feinem Sohn Atherius widmen. Aus dem Gebicht ſelbſt geht hervor, 
daß die Abficht des Verf. war, den Schulen biblifchen Lefeftoff in Eaffiicher Form zum 
Erjaß der heidniſchen Klaſſiker zu liefern. Es ift infofern ein bedeutſames kulturgeſchicht- 25 
liches Denkmal, aber auch an ſich nicht ohme poetifches Verdienit. Als 4. Buch hatte 
Gagneius dem Werf B.3 das „Epigramm” eines unbefannten Paulinus angehängt, das 
nun ebenfalld von Schenfl a. a. D. neu herausgegeben wurde. Es ijt vermutlih um 
408 gefchrieben, eine in Form einer Heinen poetijchen Erzählung gefleidete Bußpredigt, 
welche beklagt, daß man in Gallien nad den Verwüſtungen des ———— und Alanen: 30 
einfalls lieber die Meinberge wieder anbaue und die zerichlagenen Thüren und Feniter 
wieder herrichte, als die Gefilde der Seele und die Nathäufer des Herzens. R. Schmid. 

Bictor, Biſchof von Tunnenna (Tonnonna?, Tonnenna?, Tunna?) in der Provinz 
Africa proconsularis, geit. nad) 565. — Nuögaben feiner Chronit MSL 68, MG Auctt. 
ant. XI, 1 (von Mommijen), p. 184—206. Bgl. aud) die Prolegomena dort p. 178ff.; Papen- 35 
cordt, Geſchichte d. vandal. Herrſchaft in Afrika 1837, 359—365; v. Dzialowski, Jjidor und 
Ildefons als Literarhiftorifer 1898, 62—64. 

Unter den Fortjegern von Proſpers bezw. —— Weltchronik verſteht es bloß 
dieſer Afrikaner, den Leſer auch menſchlich zu feſſeln. Sein Geſichtskreis iſt beſchränkt, — 
Afrika, Konſtantinopel und, für die letzte Periode, Alexandrien —, es paſſieren ihm arge 40 
chronologiſche Verftöße, und er ſchreibt als kirchlicher Parteimann. Wir haben fein Werk 
nicht mehr vollftändig vor ung; erhalten ift feine Chronik von 444—566 (567), — aber 
Rückverweiſungen in diefem Abjchnitt beweifen, was Isidorus Hisp. vir. ill. 38 (vgl. 
Chronie. MG XI, 424 und Etymol. V, 38, 6f.) beftätigt, daß Victor Werk auch mit 
der Schöpfung der Welt begonnen hatte, natürlih nur Einzelheiten in den Vorgängern 45 
ergänzend. Die felbitftändige Arbeit begann mit dem Jahre 444: Victor Exemplar von 
Profper reichte demnach bloß bis 443. — Victor ift einer der tapferjten Streiter gegen Die 
nee. Juſtinians und für die drei Kapitel gewefen. Wir verdanken ihm eine Menge ges 
nauer Notizen aus der Gefchichte diefes Kampfes, feine eigenen Schickſale gehören mit in 
diefe Reihe. 3 Jahre 555 vermerkt er, daß er mit einem anderen afrifanischen Bifchof, bo 
Theodor, nad) Alerandrien eriliert wurde; er hatte damals aber ſchon vwielfache Verfolgungen 
binter fi. In Ägypten wechſelte er das Gefängnis; 564 fchaffte man ihn nad) Byzanz, 
two der Patriarch Eutychius und der Kaiſer felber Ni von feiner Unbeugfamteit überzeugten. 
Er wurde in einem der dortigen Klöfter interniert und fah feinen Freund Theodor gleich: 
zeitig mit dem Kaifer Yuftinian am 14. November 565 fterben; mit dem Negierungs- 55 
antritt Juſtins II. fchließt er feinen Bericht, der ſchwerlich viel jpäter als 566 vollendet 
worden ift. Won einer ıhm durch den neuen Kaifer verwilligten Rüdkehr in Heimat und 
Bistum jagt er nichts; er wird wohl in Byzanz geftorben fein, nachdem er dort die zum 
größten Teil ſchon in Agypten aufgejeste Chronif an feine Freunde zur Veröffentlihung 

39 
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übergeben hatte. Die Sache, für die er lebenslang gekämpft hatte, mar verloren, vgl. 
darüber Ch. Diel, l’Afrique byzantine 1896, 434—449. 

Schon Iſidor hat von Victor nichts weiter gewußt, als was er in Viktors Chronil 
las, Trithemius dichtet ibm noch einige andere Werfe an. Cine dünne bandfchriftliche 

5 Überlieferung bringt den pfeudoambrofianifchen Traftat de poenitentia MSL 17, 1059 bis 
1094 mit ihm in Verbindung, während der erfte Herausgeber an Victor von Gartenna 
gedacht hatte. Schade, daß die Überfchrift der 2 alten Codices: incipit liber s. Vietoris 
de lapsis Tonensis episcopi historiographi, die nur unfern V. von Tunnenna meinen 
kann, dem Verdacht nicht entzogen ift, eine mwillfürliche Identifikation des am Schluf bloß 

10 feinen Namen Victor nennenden Verfaſſers darzuftellen. Die blühende Rhetorik jenes 
Traftats und feine eigenartige Ungegenftändlichkeit pafjen fchledht zu dem Märtyrerbiſchof 
Victor. Ad. Jülicher. 

Bictor, Bifhof von Vita (irrtümlich früher Utica!) in der Provinz Byzacena. 
um 484. — Wusgaben jeiner Historia persecutionis Africanae provinciae: MSL 58 (ke 

15 achtenswert nur noch wegen des aus Th. Ruinarts Historia persecutionis Vandalicae über: 
nommenen Apparat), MG Auctt. ant. III, 1 (von C. Halm) 1879 und CSEL VII (von 
M. Peridienig) 1881. — M. Petſchenig, Die handichriftliche Ueberlieferung des Bictor v. Pita, 
SWa phil.:hift. Klaſſe NCVI (1880), S. 637— 732, (die bejte Einführung auch in die litterar: 
geihichtlichen Fragen); Papencordt, Geſch. d. vandaliſchen Herrichaft in Afrifa, 1837, ©. 366 ff. 

M. Auler, Bictor von Vita in Hijtorifhe Unterfuhungen, A. Schäfer gewidmet, 1882, ©. 253 
bis 275; W. Pötzſch, V. von Vita und d. Kirchenverfolgung im Wandalenreiche, Döbeln 1887, 
42 5,4%; Fr. Börres, N. Chriitenverjolgungen in Kraus, NE d. driftl. Altertümer I, ©.259 
bis 262. 279, 1882; A. Schönfelder, De Victore Vit. ep. Breslau 1899. 

Unfer Wiſſen um die Perſon und die litterarifche Thätigkeit diefes Victor ift beinabe 
35 ausſchließlich aus dem einzigen ung von ihm hinterlafjenen Geſchichtswerke geichöpft. Dies 

Werk enthält eine Darftellung der Leiden der Katholiken unter den vandalifchen Herrihern 
Geiferih und Hunnerich. Gefchrieben iſt e8 unter dem frifchen Eindrud der Gewalttaten, 
die in den legten 2 Jahren Hunnerih® 483 und 484 feiner Steigerung mehr fähig er: 
ſchienen. Der Verf. glaubt ſich I, 1 im 60. Jahr feit dem Übertritt der Vandalen auf 

so afrifanifches Gebiet zu befinden. Diefe Zahl braucht nicht ganz genau zu fein, auch mag 
fih der Autor über das Datum des Vandalen-Einbruchs (429!) im Irrtum befinden. Daß der 
Sclußparagraph III, 71, die Nachricht von dem graufigen Ende Hunnerihs im Dezember 
484 und über das wenig fpäter an dem Apoftaten Nicaſius vollitredte Strafgericht ein 
fpäterer Zufag ift, wird allgemein anerkannt, allein auch die Außerungen über Hunnerids 

35 Schidfale in II, 12. 17 führen über das Jahr 484 herab. Wahrſcheinlich bat Victor 
das Werk noch bei Lebzeiten Hunnerich& gejchrieben, aber erſt nad) feinem Tode, frübe: 
ftens 485 und feinenfalls fpäter als 489 veröffentlicht. In diefem Fall könnte jener Schluß 
auch von feiner redigierenden Hand herrühren, und der Prolog würde dann verftändlid 
als die Widmung feiner bejcheidenen Materialienfammlung an einen, leider ungenannten, 

40 Freund kirchengeſchichtlicher Studien, einen Schüler des berühmten Biſchofs Diadochus 
(aus Epirus ca. 450), in dem Pictor einen neuen Timotheus und Lukas zugleich erblidt. 
Victor hat fein Werk in 3 Bücher geteilt, die alten Ausgaben haben meijt 5, einzelne 
auh 4 und 6 Bücher daraus gemadt. Buch I behandelt die Regierungszeit Geiferichs, 
Bud II und III die 8 Jahre Hunneriche. Victor möchte die chronologiſche Ordnung bei 

45 behalten, es gelingt ihm indes nicht immer, und wichtiger iſt ihm die Vollitändigfeit Feine 
Berichts ſowie die erjehnte Wirkung, beiligen gom aller katholiſchen Lateiner gegen bie 
graufamen Arianer-Barbaren in Afrika zu entflammen. Die fpradliche Bildung Bictors 
ift gering, auch feine Daritellungsgabe nicht glänzend, immerhin beide z. B. von Pet: 
ſchenig unbillig hart eingeichägt; fein theologifches Wiſſen entipricht dem Durchſchnitt. Bor 

50 allem aber ift er mwahrheitsliebend, im allgemeinen zuverläjfig und wenigſtens für die Zeit 
Hunnerichs nicht bloß mit Aftenjtüden wie königlichen Edilten und Fatholifchen Glauben‘ 
befenntnifjen ausgerüftet, jondern in der Lage als Augenzeuge Selbterlebtes zu berichten. 
Er war Bifhof von Vita (mahrfcheinlich feiner Baterftadt), er weiß aber auch in Gartbago 
ausgezeichnet Beicheid: nur über die Grenzen Afrifas reicht fein Blid kaum irgendwo 

55 hinaus. Über die politifchen, religiöfen, Bildungs: und Gottesdienjtverhältnifje bes van 
daliihen Afrika um 480 erfahren wir bei Victor viel Wertvolles. 

Daß er den Vandalen nicht gerecht wird, bei den Katholiken die Fehler beichönigt, 
—— wohl von ſelbſt. Bewußte Fälſchungen von Thatſachen kommen bei ibm 
aber nicht bor. 
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Unter Victor Namen läuft noch eine, wie in den Handfchriften fo nun aud in den 
Druden, feiner historia angehängte Passio VII monachorum, eine Märtyrergefchichte 
aus dem Jahre 483 oder 484, die aber mit ihm nichts zu thun hat. Dagegen bildet eine 
hochwichtige Ergänzung feines Buchs die nur noch in einer Handfchrift erhaltene Notitia 
provinciarum eteivitatum Africae; ein Verzeichnis aller i.%. 484 amtierenden katholifchen 5 
Biſchöfe aus den 7 Provinzen de3 damaligen Bandalenreichs, die den Befehl erhielten, am 
1. Februar fih in Carthago zum Religionsgeſpräch einzuftellen. Unter diefen begegnet ala 
Nr. 44 in Byzacena Victor Vitensis mit dem Zufaß: non oceurrit. Offenbar handelt 
es fih um den Gefchichtöfchreiber, er ift der Ladung alfo nicht gefolgt. Bei anderen wird 
durch den Zuſatz fugit etwas Ähnliches angedeutet, weit häufiger find die Vermerfe in ı0 
exilium, Corsica, metallo u.dgl., aus denen wir erſehen, wie der König die Eigenfinnigen 
beitraft bat. Hinter 90 Namen findet ſich ein rätjelhaftes prbt, das auch die Bearbeiter 
de Thesaurus latinae linguae wieder in presbyter (!) auflöfen, troßdem es fich um 
eine Bifchofslifte handelt, und trogdem am Schluß der Lifte fämtliche 466 Teilnehmer 
zerlegt werden in eine Gruppe derer, die perierunt, und derer, die permanserunt. Hier fann 
e3 fich aber auch nicht um am Leben bleiben oder umfommen handeln, denn ein_„passus“ 
zählt zu denen qui permanserunt. Schon Gibbon ahnte das Richtige: prbt bedeutet 
peribat —er fiel ab. Und wenn jenes wortkarge Regifter 88 gefallene Biſchöfe vermeldet, 
jo erkennen wir, daß die Fatholifche Kirche im Jahre 484 nicht ganz fo glorreich beftanden 
bat, wie Victor e8 wünſchte und ung glauben machen will. 20 

Bei der ungeheuren Häufigkeit des Namens Victor, beſonders in Afrika, wagen wir 
nicht, den Vitenſer mit irgend einem anderen Victor jener Zeit zu identifizieren; wir be— 
gnügen uns feſtzuſtellen, daß er als Biſchof von Vita wohl ſchon vor 477 und noch nach 
184 funktioniert und ſeine ganze Kraft im unermüdlichen Kampf gegen den vandaliſchen 
Arianismus in ſeiner Heimat verzehrt hat. Ad. JFülicher. 

— 5 

- 25 

Victorinus, CajusMarius, Afer, geft. ca. 363. — Schriften: De generatione 
verbi div., adv. Arium, hymni de trinitate nad) älteren Einzeldruden gefammelt bei Gallandi 
8, BM 4; die Komm. zu Ga, Phi, Eph zuerit bei Mai, Nova collectio 3, alles zufammen 
nebjt einigem zweifelhajten MSL 8; Ars grammatica fleil, grammatiei lat.6; Komm. zu 
Cicero de inventione Halm, Rhetores latini min., Leipzig 1866; de definitionibus Stangl, 30 
Tulliana et Mario-Victoriniana, Münden 1888. — Litteratur: Kofimane, DeM. V. phi- 
losopho Christiano, Breslau 1880 Diſſ.); Geiger, M. B. ein neuplat. Philofoph, Merten 
1888/80 (Programm); Gore DehB 4; Sarnad DS III, ©. 31ff. 1. u. 3. Aufl.; derſ., Geſch. 
d. Lehre von der Seligkeit allein d. d. Glauben, ZThK 1891; R. Schmid, M. V. und feine 
Beziehungen zu Auguſtin, Kiel 1895 (Diii.); Möller-v. Schubert, KG I, ©. 505; Iwan 35 
Müller, Handb. d. Haji. Altertumswiji. Bd VIII, Ti. 4, 1 Münden 1904, ©. 137 ff 

Die Nachrichten über B. ftammen von Hieronymus und Auguftin. Demnad war 
er geborener Afrifaner und wirkte als berühmter Profeſſor der Rhetorik in Nom bis 
362. Seine Hauptbedeutung hat er als Vertreter der neuplatonifchen Schulpbilofophie, 
Anhänger und Nachfolger Blotins und Porphyrs in Rom, Verfafjer von Kommentaren und 0 
Überfegungen ariftoteliicher und neuplatonifcher Schriften — vermutlih außer Porphyr 
auch Plotins Enneaden, vgl. Grandgeorge, St. Augustin et le ndoplatonisme, Paris 1896. 
(Die „platonifchen Dialoge” Müller ©. 141 find ein Jrrtum.) Daher erregte es großes 
Aufjeben, ald er (vor 357) offen zur chriftlichen Kirche übertrat, nachdem er ſchon längjt 
innerlich chriftlich gefinnt getwejen war. Sofort trat er als eifriger Streiter für die echte 45 
nicäniſche Orthodorie auf mit den an den Arianer Candidus gerichteten Schriften de gen. 
verbi div. und den vier Büchern adv. Arium. Die Tendenz gebt eigentlich noch mehr 
als gegen die Arianer gegen die per und fpeziell die zweite firmifche Formel 
von 357. Demnady müfjen die riften 357 —58 gefchrieben fein. Der ungenannte 
Bifchof adv. Ar. I, 28f., der „von den Beamten gezwungen als Berteidiger feines so 
Verratd fommt”, Briefe an die Orientalen jchreibt, ut ejiciant a s. ecelesia duoovoıor, 
und die Leute, mit denen er früher Gemeinjchaft gehalten, jet verdammt, ift ohne Zmeifel 
Liberius von Rom (f. d. A. Bd XI ©. 451). Wann V. die Kommentare zu den Paulus: 
briefen geichrieben hat (e8 waren wohl mehr als die drei erhaltenen), läßt fich nicht feſt— 
ftellen. Das Evift Julians gegen die Ausübung des Lehramts durch Chriften veranlaßte 55 
ihn zur Niederlegung der Profefjur. Da er bei jeinem Übertritt ſchon im höchiten Greifen- 
alter jtand, ift er vermutlich bald darauf geftorben. Die Belehrungsgeichichte des be: 
rühmten Landsmanns hat auf Auguftin jpäter einen großen Eindrud gemacht, um fo 
mehr, als ihm die neuplatonifchen Überjegungen des V. ſchon fo wichtig für feine eigene 
GEntwidelung geworden waren (Aug. conf. VIII, 3. 4). Bon den vielen philofophifchen 
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und theologiſchen Echriften des ®., die ſich aus feinen eigenen und fremben Angaben ver: 
muten lafien, ift nichts erhalten als das oben angeführte. Mehrere Gedichte find ihm mit 
Unrecht zugejchrieben worden. 

V. lebt ganz in griedhifcher Philoſophie und Theologie, wie jchon fein eigentümliches 
5 Sprachgemifch verrät. Mit der dogmatifchen Betvegung der legten Jahrzehnte iſt er genau 

vertraut, litterarifche Beziehungen zu Athanafius find wahrſcheinlich. Er ift aber audy als 
Chrift Philofoph geblieben, der das ganze plotinifche Syſtem faſt unverhüllt in feinen 
dogmatifchen Streitjchriften entwidelt, und mit jeiner Hilfe das nicäniſche Dogma fpefu- 
lativ zu erweiſen ſucht. Die ſeltſame Verbindung von echtem Neuplatonismus und 

10 fanatijcher, noch weit über Athanaſius hinausgehender Begeifterung für das Wort 
Öuoodoros, als die Löfung aller Welt: und Lebensrätjel, ift denn auch recht widerſpruchs 
voll ausgefallen. Aber er ift ein wirklicher Denker: Fechten mit Morten, wo Gedanken 
fehlen, genügt ihm nit. Die Kommentare zu Bl. find der erfte derartige Verſuch in 
lateinischer Sprache. Da fie eregetifch ehrlich und trog eingemifchter Spekulation einfach 

15 auf Ermittelung des Wortfinns gerichtet find, jo fommt V. zu vielen dogmatifch bedent: 
lichen Spigen, 3. B. über Petrus und Paulus, die Verdienftlichkeit der Werke, sola fides. 
Aungfraufhaft der Maria. Aber gerade die Außerungen über sola fides, mereri ete, 
(Harnad a. a. D.) ftehen im Ganzen der Gedankenwelt des V. völlig ifoliert, bezw. find 
fie ganz unpaulinifch zu deuten. Es hat auch mohl wenig Sinn, den Mann einen 

%» Augustinus ante August. (Harnad) zu nennen, ber jchreiben fonnte: non omnino 
peccare peccatum est, sed in peccato perseverare (MSL 8 ©. 1281 B) ober 
anima facile virtutem suam tenebit et erit perfecta in Christo (1239 D). 
Litterariſche Nachwirkung haben die theologischen Schriften nicht gehabt; die Kommentare 
wohl wegen der erwähnten gefährlichen, an Jovinian und Helvidius erinnernden Redens- 

35 arten. Die Trinitätölehre aber war zu fpefulativ und zu wenig dogmatiſch forreft, um 
Nachfolger zu loden. Zudem wurde jie fofort dur die Wendung der dogmatiſchen 
Terminologie überholt und unbraudbar (VB. lehnt noch die Unterjcheidung zwiſchen ovoia 
und ondoraoıs ab, obwohl er weiß, daß einige Griechen den Unterſchied machen, er bat 
für „Perfon“ überhaupt feinen Terminus, 40y00 und Geift fallen ihm immer wieder 

so zufammen). Daher hat die fiegreiche Orthodorie einen ihrer eifrigften Vorkämpfer jo 
ziemlich totgefchtwiegen. Hieronymus warnt ertra vor ihm; Auguftin erwähnt ihn als 
hriftlihen Schriftfteller nur einmal mit Namen. Der Einfluß feiner Theologie auf 
Auguftin ift eine gänzlich unbetwiefene Erfindung von Gore. R. Schmid. 

Bictorinus, Bifhof von Bettau, Märtyrer 304. — Andreas Rivinus, Sanctae 
3 Reliquiae duum Victorinorun, Pictaviensis unius episcopi martyris, Afri alterius Caiı 

Marii, Gothae 1652; Andreas Gallandi, Bibliotheca weterum patrum tom. IV, Venetüs 
1768, fol. 49—64; Martinus Jofephus Routh, Reliquiae Sacrae, ed. II, vol. III, Oxonü 
1846, p. 451—483. — MSL V, 281—344. Eine neue fritifhe Ausgabe im CSEL vols 
XXXXIX befindet jih im Drud. 

40 3. de Zaunoy, De Victorino episcopo et martyre dissertatio, Paris. 1653, ?1664 (abge: 
drudt in Joannis Launoii opera omnia, Coloniae Allobr. 1731, II, 1, 634—649). Die Ab: 
handlung hat den abjchließenden Nachweis gebracht, daß Victorinus nit Biſchof von Poitiers 
(Pictaviensis), jondern von Pettau (Petavionensis) war. — Eine gründlide Zujammenitellung 
der Nachrichten über Bictorinus in AS, Novembris tom. I, Parisiis 1887, fol. 432—43; 

45 M. Napotnik, Der hl. Victorinus, Biſchof von Pettau, Kirhenjchriftiteller u. Märtyrer, Wien 
1888 (jlovenifh); Otto Bardenhewer, Geſchichte der altkirchlichen Xitteratur, zweiter Band, 
Freiburg 1903, ©. 593—598; Wdolf Harnad, Geſchichte der altchriftlihen Litteratur bis 
Eujebius, erjter Teil, Leipzig 1893, ©. 731-735 und zweiter Teil, zweiter Band, 1904, 
S. 426—432; Martin Ehanz, (in Jwan von Müllers zo d. tlaſſ. Altertumswiſſenſchaft 

50 Bd VIII), Geſch.d. röm. Litteratur, dritter Teil, zweite Aufl, Münden 1905, ©. 437—439. 
3. Haußleiter, Die Kommentare des Bictorinus, Ticonius und Hieronymus zur Apo: 

falypje, eine litterargefhichtliche Unterfuchung, ZEWU VII, 1886, ©. 239—257; berf., Der 
Aufbau der alichriſtlichen Yitteratur, Berlin 1898, ©. 35—37; derf., Beiträge zur Würdigung 
der Offenbarung des Johannes und ihres Ältejten lateinifhen Auslegers, Greifswald 1900 
(Feitreden der Univ. Greifswald Nr. 9); Ferdinand Kattenbuſch, Das apoftoliihe Eymbol, 
erjter Band, Leipzig 1894, ©. 212—215 („Giebt es jichere Spuren des Symbols des Victorinus 
Petabionenjis?*); Waldemar Macholz, Spuren binitarifher Denfweife im Abendlande jeit 
Zertullian, Jena 1902 (Halliihe Licentiatenſchrift), S. 16—20; Leonhard Aberger, Geſch. d. 
chriſtlichen Eschatologie innerhalb der vornicäniichen Zeit, Freiburg 1896, ©. 566—573; 

60 Wilhelm Boufjet, Die Offenbarung Johannis, Göttingen 1906, ©. 53—55. j 
Hieronymus widmet im 74. Kapitel feines Buches de uiris illustribus dem älteiten 

Eregeten der lateinifchen Kirche, Victorinus, den er nach dem Alerandriner Anatolius (unter 

ei] g& 
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den Raijern Probus 276—282 und Carus 2832—284) und vor dem Presbyter Bamphilus 
(Märtyrer in der Berfolgung des Mariminus 16. Februar 309) behandelt, folgende Worte: 
Victorinus, Petabionensis episcopus, non aeque latine ut graece nouerat. Vnde 
opera eius grandia sensibus uiliora uidentur compositione uerborum. Sunt 
autem haec: commentarii in Genesim, in Exodum, in Leuiticum, in Esaiam, 6 
in Ezechiel, in Abacuc, in Ecelesiasten, in Canticum Canticorum, in Apo- 
calypsim Johannis, aduersum omnes haereses, et multa alia. Ad extremum 
martyrio coronatus est (MSL XXIII, 683). Das Martyrium fällt in die Zeit der Ver: 
folgung unter Diokletian und zwar faum in bie erften Monate, ſondern doch wohl tie 
ettva dad Martyrium des Biſchofs Irenäus von Sirmium in Pannonien (25. März; 304) 10 
in den Verlauf des Jahres 304. Die Martyrologen, zuerſt Ado, Erzbiſchof von Vienne 
(e. 870), geben das Datum des 2. Dezember an. 

Schon im 18. Kapitel feines Schriftitellerfatalogs hatte Hieronymus bei Befprechung 
des Papias den Victorinus als Chiliaften —— „Papias ſoll die jüdiſche Tra— 
dition (devroworv) der 1000 Jahre vertreten haben. Ihm folgten Irenäus, Apollinaris 15 
und die andern, welche behaupten, der Herr werde nad) der Aufertveitung im Fleiſch mit 
den Heiligen regieren. Auch Tertullian in feinem Buch über die Hoffnung der Gläubigen 
(de spe fidelium), Bictorinus von Pettau und Yactantius find im Schlepptau diejer 
Meinung“ (MSL XXIII, 637). Mit diefer Stelle berührt fi) eine ähnliche Aufzählung 
im elften Buch des Ezechiellommentars, wo Hieronymus „viele der Unſern“ als Vertreter 20 
jüdiſcher Fabeln (devreowoesıs) nambaft madt. Es werden erwähnt Tertullians eben 
genanntes Buch, des Lactantius jiebentes Bud, des Victorinus zahlreiche Ausführungen 
(erebrae expositiones) — et nuper Severus noster in dialogo cui Gallo nomen 
imposuit (MSL XXV, 339). Es find die Ausfagen über Nero und den Antichrift 
gemeint, welche im zweiten Dialog des Sulpicius Severus mit einem galliidyen Mönd 25 
Kap. 14 dem Martinus von Tours in den Mund gelegt werben (MSLXX, 211 u. 212). 

Die Angaben des Hieronymus über Victorinus bedürfen der Erläuterung und Er: 
gänzung. 

Daß Victorinus nicht Bifchof von Poitiers, wie man früher vielfach annahm, fondern von 
Pettau (jet in Steiermark) war, bedarf nad den Ausführungen J. de Launoy's a. a. O. 90 
keines weiteren Beweiſes mehr. Poetovio (das ift die Schreibung der Anfchriften) war eine 
am Drau gelegene Stadt in der römischen Provinz Pannonia Superior an der Grenze ber 
Provinz Noricum, zu der fie nad) der Zeit Konſtantins gerechnet wurde. Gie wird erft- 
mals von Tacitus (hist. III, 1) zum Jahre 69 unferer Zeitrechnung erwähnt und trägt 
auf Inſchriften den vollen Namen colonia Ulpia Trajana Poetovio. In der von 3% 
Trajan kolonifierten, mit Römern bevölferten Stadt war das Winterlager der legio XIII. 
gemina; ein faiferlicher Palaft lag außerhalb der Mauern. Die Nadrichten über die 
Stadt hat Mommfen im Corpus inscriptionum lat. vol. III, 1 (1873), p. 510 voll: 
ftändig gefammelt; auf p. 511—520 werden die in Poetovio und der Umgegend gefundenen 
na Nr. 4015—4098 mitgeteilt. Die Entftehung einer chriftlihen Gemeinde in 4 

oetovio liegt im Dunkel; fie tritt mit dem Biſchof Victorinus in die Geſchichte ein. 
E3 werden dann im 4. Jahrhundert noch zwei Bilchöfe genannt. Aprianus de Peta- 
bonione Pannoniae erſcheint unter den Vätern des Konzils *— Sardica (343); er ge: 
börte zu den Bifchöfen, die den Brief des Athanaſius an die Mareotifchen Gemeinden in 
Unterägypten unterjchrieben (MSI, LVI, 57 und 852). Die Bäter der Synode von # 
Aquileja (381) rühmen in ihrem Schreiben an die Kaifer Gratian, VBalentinian II. und 
Theodofius den Biſchof Marcus und flagen den Arianer Julianus Valens an, der Peta- 
vione superpositus fuerat sancto uiro Marco, admirabilis memoriae sacerdoti 
(MSL XVI, 943). 

Daraus, daß Bictorinus „nicht ebenſo lateinifch mie griechiich verſtand“, braucht nicht 50 
gejchlofien zu werden, daß er von Geburt ein Grieche war. Seine Heimat kann recht 
wohl in Bannonien geweſen fein; auf einer Reihe von Injchriften in den beiden Provinzen 
(inferior und superior) begegnet der Name Victorinus. Auch griechifche Namen fommen 
vor wie Chruferos (Xovosows) oder Philadefpotus (Diladeonoros), vgl. die Nr. 4018 
und 4032. Das Urteil: non aeque latine ut graece paßt genau auf die Urnen- 55 
infchrift Nr. 4075. Aurelier, Demetrius und Felicitas (die Namen find mit griechischen 
Buchſtaben gefchrieben) widmen Adoradi(w) taũto qui uixit Ann. II M(enses) VIII 
Dies) VIII... yoveis vi yrnoio. Nur ber Nelativfag ift lateinifch, alles andere 
— Es tritt hier ein ſtarker Einſchlag griechiſcher Bildung zu Tage, wie er auch 

i Victorinus angenommen werden muß. In ſeinen Kommentaren zeigt er ſich als Kenner 60 
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und Benüßer griechifcher Werke mie des Papias, vor allem des Drigenes, dann auch des 
Irenäus und des Hippolyt. Über das Verhältnis des Victorinus zu Hippolyt fchreibt 
Hieronymus: Hippolyti martyris uerba ponamus, a quo et Vietorinus noster 
non plurimum discrepat (ep. 36, 16; MSL XXII, 460). Die Beziehungen zu 

5 Drigenes erwähnt Hieronymus an einer Neihe von Stellen (ep. 61,2 und 84, 7; adu. 
libros Rufini III, 14; comment. in Eecles. zu 4, 13; vgl. MSL XXII, 603 und 
749, XXIII, 467 und 1050, 1051), Man erhält den Eindrud, daß PVictorinus die 
Vorlagen des Drigenes in freier Bearbeitung wiedergegeben bat, ohne ſich, wie jein Chilias- 
mus beweiſt, theologiſch ſtreng an ihn zu binden. Die ftiliftiiche Form ber Bearbeitung 

10 mißfiel dem Hieronymus. Er billigt dem Bearbeiter in diefer Beziehung wohl eruditionis 
uoluntatem, nicht aber eruditionem zu; Bictorinus fünne feine Meinung nicht ordentlich 
ausdrüden: es gelte von ihm das Wort 2 Ko 11,6: etsi imperitus sermone, non 
tamen scientia (ep. 70, 5 und 58, 10, Prolog zum Sejajalommentar; vgl. MLS XXI, 
668 und 585, XXIV, 20. 21). In der That zeigt das Lateinifche des Victorinus, wie 

15 die Überrefte feiner Schriften beweifen, neben einem ftarten Einfchlag von Gräcismen das 
Gepräge fchwerfälliger Unbebolfenbeit. Daß er, bevor er Bifchof wurde, Redner geweſen 
fein follte, wie Caſſiodorius annahm (Vietorinus ex oratore episcopus, vgl. MSL 
LXX, 1117 und 1119), ift ausgeſchloſſen. Es liegt eine Verwechslung mit dem aus 
Afrika ftammenden Nhetor C. Marius Victorinus in der Mitte des 4. Jahrhunderts vor, 

20 der auch exegetifche Schriften verfaßt hat, von denen Kommentare zum Galater-, Pbilipper- 
und Epheferbrief erhalten geblieben find (abgedrudt bei A. Mai, Seriptorum veterum nova 
eollectio, tom. III, pars II, Romae 1828); vgl. den vorausgehenden Artikel ©. 613,8 ff. 

Hieronymus zählt im Echriftitellerfatalog neun Kommentare des Victorinus auf, act 
altteftamentliche und einen neuteftamentlichen. Die Aufzählung ift aber nicht vollftändig; 

35 Hieronymus ſelbſt erwähnt anderwärts zweimal einen auch von Gaffiodorius bezeugten 
Matthäusfommentar diejes Autors, den er mit dem des Hilarius vergleicht (praeterea 
commentarios uiri eloquentissimi Hilarii et beati martyris Vietorini, quos in 
Matthaeum diuerso sermone, sed una gratia spiritus ediderunt, post paucos 
dies ad uos mittere disposui, ne ignoretis, quantum nostris quoque homi- 

30 nibus sanctarum scripturarum quondam studium fuerit — MSL XXVI, 220; 
vgl. ebenda ©. 20), und aus dem er die Auffafiung mitteilt, die Victorinus bon den 
„Brüdern des Seren“ batte (adu. Heluid. 17: fratres ... propinquitate, non 
natura — MSLXXIII, 201). Wenn Ad. Harnad fjchreibt, die Auswahl zeige, daß Bir 
torinus die hl. Schrift in ihren Hauptteilen den Lateinern durch eregetiiche Bemühungen 

35 habe nahebringen wollen, nur an Paulus habe er ſich nicht gewagt (a. a. O. ©. 428), jo ift 
der leßte Sat zu beanftanden; er hätte doch bier ebenfogut wie bei den altteft. Kommentaren 
fih an die Arbeiten des Drigenes anlehnen können. Die Gründe der Auswahl, die Vic 
torinus getroffen hat, bleiben im Dunfeln. 

Von der ganzen Auslegungsarbeit des Wictorinus ift und nur der Apokalypſe— 
40 fommentar erhalten geblieben. Denn der ebenfalls erhaltene Traftat de fabrica mundi 

(bei Routh a. a.D. ©. 451—461), der in einer Handjchrift der Londoner Lambethbibliotbel 
(Nr. 414) aus dem 10. oder 11. Jahrhundert vorliegt, iſt nicht etwa ein Beſtandteil des 
Geneſiskommentars, fondern eine freie Abhandlung über die Schöpfungswoche, die Königin 
aller Wochen (omnium septimanarum regina im verbeflerten Text), wobei namentlich 

45 die Bedeutung der Giebenzahl eingehend hervorgehoben wird. Der wahre Sabbath ift 
das fiebente Jahrtauſend, in welchem Chriftus mit feinen Auserwählten herrſchen wird. 
Der hiliaftiihe Standpunkt wie die fprachliche Form des Schriftftüds erheben feine Echt 
heit über allen Zweifel. 

Die neue Ausgabe des Apokalypſekommentars macht den Verfuch, die höchſt lehrreiche 
50 Geſchichte der Überlieferung und Bearbeitung des Kommentars in allen ihren einzelnen 

Stadien zur Anfchauung zu bringen. Der echte Tert des Victorinus liegt in einer jungen 
Handſchrift der vatikaniſchen Bibliothef, im codex Ottobonianus lat. 3288 A aus dem 
15. Jahrhundert, vor. Es ift diejelbe Handfchrift, der A. Mat die oben erwähnten Kom— 
mentare de3 C. Marius Victorinus entnahm ; die ganze Handjchrift ift mit Vietoriana angefüllt 

55 (vgl. die Beichreibung A. Mais a. a. O. ©. 147). Den wertvollften Teil der Handicrift 
erfannte A. Mai um fo weniger, ald dem Apofalypfelommentar der Prolog des Hieronymus 
vorausgeht, der die Umarbeitung beichreibt, die der Kirchenmann mit dem dhiliaftiichen Werte 
vorgenommen hatte; aber gleichwohl folgt nicht der Tert diefer Umarbeitung, jondern der 
urfprüngliche Kommentar. Hieronymus bat, twie man nun fiebt, nicht nur den chiliaftiichen 

60 Sauerteig auszufegen verfucht, jondern auch andere Spuren höchſten Altertums getilgt. To 
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folgte z.B. Victorinus in der Verteilung der Tierfombole Apk 4,7. 8 auf die bier 
Evangeliften den Spuren des Irenäus, der Verbindungslinien ziwijchen dem Löten 
und Johannes, dem Rind und Lukas, dem Menfchen und Matthäus, dem Adler und 
Markus gezogen hatte. Diefelben Verbindungen finden wir in dem echten Tert bes 
Victorinus, nur mit anderer Neibenfolge der Evangeliften (Johannes, Matthäus, Lukas, 5 
Markus), wie fie der alt:ägpptifchen Ordnung bei Origenes und andern Zeugen entjpricht. 
Hieronymus dagegen forrigierte die ihm geläufigen erbindungen in den Wictorinustert 
binein und verband Markus mit dem Löwen, Johannes mit dem Adler. Dabei tilgte er 
die dem Werke des Bapias entnommenen Worte des Victorinus: Marcus interpres Petri 
ea quae in munere docebat commemoratus conscripsit, sed non ordine. 10 
Man begegnet bei genauer Vergleihung einer ganzen Reihe von Heinen Anderungen. Die 
bedeutendite ift die Befeitigung des dhiliaftischen Schlußabfchnittes, in dem Bictorinus ein 
pracdhtvolles Gemälde der Endzeit, zumeiſt mit Verwendung altteftamentlicher Propheten: 
worte, entworfen hatte (vgl. die vorläufige Mitteilung im ThLB 1895 Nr. 17, Sp. 193—199 
und J. R. Harris, A new patristic fragment, The Expositor 1895, ©. 448—455). 15 
Die durdgängige Betonung der inneren Einheit und des mejentlichen Zufammenhanges 
zwifchen Altem und Neuen Teftament gehört überhaupt zu den hervorktechenden Eigen: 
tümlichfeiten des Kommentars, der, ohne jemals Marcion bei Namen zu nennen, in leb: 
hafter Bejtreitung marcionitifcher Anfichten den richtigen Gebrauch des altteftamentlichen 
Schriftwortes zu zeigen bemüht ift. “0 

Dem urfprünglihen Text tritt die Bearbeitung des Hieronymus gegenüber, die in 
einer Reihe von Handfchriften und in einer Pariſer Erftausgabe vom Jahr 1543 (ab- 
gebrudt in den älteren Väterbibliothefen, 5. B. in de la Bigne's Bibliotheca SS. 
Patrum, tom. VI, 713—730, Paris 1575 und in ber Maxima Bibliotheca 
veterum| Patrum, Ludg. 1777, tom. III, 414—421) vorliegt. Wie der Prolog 2 
mitteilt, bat Hieronymus auf Bitten eine® ihm befreundeten Anatolius die nicht 
leichte, mit den Gefährlichkeiten einer Meerfahrt vergleichbare Arbeit unternommen, 
das Werk des egregius uir, deſſen Chiliasmus fchon früher von Papiad in Hiera- 
poli8 und dem ägyptiſchen Biſchoff Nepos (vgl. Bd XIII S. 710) vertreten worden 
fei, von den buchſtäblichen chiliaftiihen Auslegungen zu reinigen und an Stelle ber 30 
getilgten Abjchnitte richtige Deutungen einzufegen, die Hieronymus „maiorum libris“ 
entnommen zu baben befanntee Wie ſich berausftellt, bat er im mefentlichen den 
Apokalypfelommentar des Donatiften Ticonius geplündert. Der Vergleich zwiſchen der 
editio Vietorini und ber recensio Hieronymi, die aufeinander gegenüberjtehenden 
Seiten abgedrudt werden, gewährt einen lehrreichen Einblid in die Arbeitsweiſe des 3 
Mannes. Bald glättet er den ungefügen Stil des fchlechten Lateiners, bald nimmt er 
theologiſche Korrefturen vor. Der ſchwächſte Teil der Arbeit ift der fpiritualiftiich ver- 
wäſſerte Schlußabfchnitt, der in den polemifhen Sat ausläuft: Ergo audiendi non 
sunt, qui mille annorum regnum terrenum esse confirmant, qui cum Cerintho 
haeretico sentiunt. So mußte aljo Victorinus, dejjen Namen der Kommentar nach mie 4 
bor trug, ſich felber verketzern. 

Auch nah Hieronymus blieb der Victorinusfommentar im Fluß des Werdens. Das 
nächſte Stadium feiner Entwickelung wird durch die oft recht mechanische, zu vielfachen 
Wiederholungen führende Hinzufügung eines volleren, wenn aud nicht vollitändigen 
Apokalppfetertes gekennzeichnet. Dazu fommen dann noch mandjerlei andere Zufäße, z. B. # 
der Verſuch, auf den PVictorinus und aud Hieronymus noch verzichtet hatten, den durch 
die Zahl 666 bezeichneten Zukunftsnamen des Antichrifts dur Angabe bejtimmter Namen 
zu deuten. Diefe ermeiterte Rezenfion iſt in einer Reihe von Handjchriften erhalten; fie 
lag auch dem Spanischen Presbyter Beatus von Libana (vgl. über ihn Bd I ©. 181, sff.) 
vor, als er die Kompilation feines Apokalypſekommentars (gedrudt Madrid 1770, opera &% 
* — Henriei Florez) herſtellte. In ſelbſtſtändigem Druck iſt fie bisher noch nicht 

ienen. 
Ein weiteres Stadium der fortfchreitenden Überarbeitung wird durch den Tert be: 

zeichnet, den die Handſchrift CCXLVII der Bibliotheca Casinensis aus dem 11. oder 
12. Jahrhundert darbietet. Sie ift in dem dem 5. Bande der Bibliotheca Casinensis ® 
(1894) beigegebenen Florilegium Casinense p. 1—12 abgebrudt und liegt auch 
dem Tert zu Grunde, der fih in der überaus feltenen Bolognejer Erjtausgabe des 
Basilius Millanius Monachus Casinas (Bononiae 1558), in der Wäter- 
bibliothef des Andreas Gallandi a. a. ©. und MSL V, 317—344 findet. Der Be: 
arbeiter bat eine aus den verfchiedenen Überlieferungsformen gemiſchte Tertgeftalt & 
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hergeſtellt, eine in der Überlieferung frühzeitig durch Blätterverſtellung eingetretene und 
dann herrſchend gewordene Unordnung beſeitigt und im Widerſpruch mit der Urgeſtalt des 
Kommentars mancherlei kleinere Umſtellungen vorgenommen, um den Kommentar in 
völligen Einklang mit dem fortlaufenden Apokalypſetert zu bringen. Das Streben nad 

5 Erweiterung hat auch ihn zu einer Reihe von Zuſätzen veranlaßt. So ift der erwähnte 
Schlußſatz des Hieronymus nun mit der Begründung verſehen: Nam regnum Christi 
quod nunc est sempiternum erit in sanctis, cum fuerit gloria post resur- 
rectionem manifestata sanetorum. Eine ausführliche Erörterung ift der Zahl 666 
gewidmet. Es erben nicht nur die Namen Teitan (zuerft bei Irenaeus adu. 

ı0 haereses V 30, 3) und Dielux (Umftellung der lateinifchen Zahlzeihen DCLXVI) be 
Iprocheu, die der Tert der zweiten Stufe der Victorinusbearbeitung darbietet, jondern aud 
die Dentungen afrifanifchen Urfprungs angeführt, die nach der Zeit ded Hieronymus als 
Glofjeme in die im übrigen feine Bearbeitung darbietenden Handſchriften eingedrungen 
waren: “Avreuos id est honori contrarius (vgl. den Kommentar des Primaftus, 

ıs MSL LXVIII, 884) und Ievonoxos = Genjerih, Vandalenkönig und Verfolger 
der katholiſchen Kirche in Afrika (vgl. Bd XX ©. 428, aff.). Mit diefer dritten Rezenſion 
ift die Gefchichte der Fortbildung des Victorinuskommentars abgejchlofjen. 

Das fichere Erbe aus der litterarifchen Hinterlafjenfchaft des Victorinus ift mit der 
Beiprehung des Apofalypfefommentare® und des Traftate® de fabrica mundi um- 

20 ſchrieben. Es bleibt noch übrig, einige Schriften zu erwähnen, mit denen der Name bee 
Märtyrerbiichofs in eine feitere oder lofere, in feinem Falle aber zweifelöfreie Verbindung 
gebracht worden ift. 

Hieronymus hat dem Victorinus ein Werl aduersum omnes haereses zugeſchrieben, 
und in Übereinftimmung damit fteht die Bemerfung des Optatus von Mileve: Mareion, 

25 Praxeas, Sabellius, Valentinus et ceteri usque ad Cataphrygas temporibus 
suis a Vietorino Petavionensi et Zephyrino Urbico et a Tertulliano Car- 
thaginiensi et ab aliis adsertoribus ecclesiae catholicae superati sunt (de 
schismate Donatistarum I, 9, vgl. MSL XI, 898 und 899). Das für verloren 
geltende Werk wäre wiedergefunden, wenn, wie manche Forſcher anzunehmen geneigt find, 

0 das unter den Merken des Tertullian jtehende, den Präffriptionen angehängte Büchlein, 
das denſelben Titel trägt, mit ihm zu identifizieren wäre (vgl. bejonders Ad. Hamad 
a.a.D. ©. 430—432). Allein der Stil diefes Büchleins zeigt nicht die Ausdrucksweiſe 
des PVictorinug. Ein vergleichbares Apofalypfecitat (2, 6) bat abmeichenden Wortlaut. 
Vor allem aber würde Marcion, wenn man die Polemik des Apokalypſekommentars in 

35 Betracht zieht, anders charakterifiert fein, als es in dem libellus der Fall if. Wenn 
Optatus von Mileve unter den Häretifern an erfter Stelle Marcion und unter den fieg: 
reichen Verteidigern des katholiſchen Glaubens an eriter Stelle Victorinus nennt, fo ftellt 
er eine Beziehung zwiſchen den beiden ber, die durchaus dem Sachverhalt entſpricht, mie 
er im Kommentar hervortritt. Aber in dem libellus ift von diefer befonderen Beziebung 

40 nichts zu merken. 
Mas den antimarcionitischen Charakter betrifft, jo würde das pfeubotertullianiiche Ge: 

dicht aduersus Marcionem libri quinque (vgl. Bd VI ©. 406 und 407) vortrefflich 
zu ber polemifchen Tendenz des Apokalypſekommentars ftimmen. Sch babe ZML VII 
(1886) ©. 254—256 an einer Reihe von Stellen einen ſolchen Zuſammenklang der 

45 Gedanken und Morte nachgewviefen, wie er ſonſt nur in verjchiedenen Werfen eines und 
desjelben Mannes vorzulommen pflegt. Ob die Annahme einer gemeinfamen Duelle, 
nämlich des griechiichen Apofalypfetommentars Hippolyts, zur Erklärung ber Überein- 
ftimmung binreicht, bleibt noch zu unterfuchen. Hans Waitz hat in der Schrift: Das 
pfeubotertullianifche Gedicht aduersus Marcionem (1901) den Nachtveis zu führen ver- 

50 ſucht, daß der Dichter Commodian noch im 3. Jahrhundert das Gedicht in Afrika ge- 
jchrieben habe. Dagegen babe id im Theologifchen Litteraturbericht XXVI (1903) 
©. 225 und 226 entjcheidende Inſtanzen vorgebracht, und überdies ift die ganze Com: 
modianfrage dur das Buch von Heinrich Brewer S.J. über Commodian (Kommodian 
von Gaza, ein Arelatenfifcher Yaiendichter aus der Mitte des 5. Jahrhunderts, Pader 

55 born 1906 = VI. Band 1. und 2. Heft der Forſchungen zur chriftlichen Litteratur- und 
Dogmengefchichte, herausgegeben von Dr. A. Ehrhard und Dr. J. P. Kirſch) in ein völlig 
neue Stadium gerüdt. Bremer verjpricht, bei anderer Gelegenheit zu zeigen, daß das 
Gedicht um die Wende bes 4.15. Jahrhunderts entftanden ift und einen ganz anderen als 
Commodian zum Berfafier hat (S. 18 Anm. 1). 

60 Im 11. Heft der Studi e Testi veröffentlihte ©. Mercati Anonymi chiliastae 
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in Matthaeum c. 24 fragmenta (Rom 1903, p. 23—45), und Ad. Harnack war ge: 
neigt, dem Urteil Mercatis zuzuftimmen, daß die Bruchitüde dem Victorinus zuzuweiſen 
jeien. Dagegen bat U. Souter in einer eingehenden Unterfuhung den Beweis geliefert, 
daß ber Verfafler des Fragment und der fog. Ambrofiajter in engjter Verwandtſchaft mit: 
einander jtehen (The Journal of theological studies, vol. V, p. 608—621). 5 

Zulegt hat Dr. P. Juſtinus MWöhrer in der Schrift „Studien zu Marius Victorinus“ 
(Wilhering 1905) in den Grenzitreit der Victoriner zu Gunften des Biſchofs von Pettau 
einzugreifen verfucht. Von den fieben Schriften, die der S. 616,52 erwähnte codex Otto- 
bonianus lat. 3288A enthält (1. Apofalypfetommentar, 2. Kommentar zum Oalaterbrief, 
3. Kommentar zum Philipperbrief, 4. Über die Worte der Schrift: factum est uespere 10 
et mane dies unus, vgl. MSL VIII, 1009—1014, 5. Ad Justinum Manichaeum 
contra duo prineipia Manichaeorum et de uera carne Christi, vgl. MSL VIII, 
999—1010, 6. Kommentar zum Epheferbrief, 7. De physieis, vgl. MSL VIII, 1295 
bis 1310) möchte MWöhrer außer der erften auch die vierte, fünfte und fiebente dem 
Victorinus von Pettau zumeifen (a. a. D. ©. 38—42). Allein der Stil diefer Schriften 
unterjcheidet fich jehr von der Ausdrucksweiſe des Biſchofs von Pettau, und auch die Ge: 
danken der vierten Schrift zeigen feine Verwandtſchaft mit dem Traftat de fabrica 
mundi. Überdies wird der vierten und fünften Schrift ſchon durch ihre Zwiſchenſtellung 
zwifchen die Kommentare zu paulinischen Briefen, die eigens dem „Philoſophen“ Victorinus 
d. b. dem Rhetor C. Marius Victorinus Afer zugefchrieben find, die gleiche Herkunft zu: 20 
gefprohen Ob die in der anonymen Abhandlung de physieis vorliegende Verteidigung 
des biblifchen Schöpfungsberichtes auch diefem Rhetor angehört, mag —— werden; 
der Biſchof von Pettau hat in keinem Falle etwas mit ihr zu thun. Man braucht nur 
ein paar Sätze zu leſen, um ſich davon zu überzeugen. Johannes Haußleiter. 

— 5 

Bichzudt bei den Hebräern. — Litteratur: Die verjchiedenen Handbücher der 3 
Archäologie und die Bibelwörterbüdher unter: Viehzucht, Schaf, Ziege 2c.; L. Anderlind, Ader: 
bau und Biehzudt in Syrien, insbef. in Paläſtina ZPV IX, 1886, ©. 1—73. 

1. In Siwien und dem Hinterland find in erjter Linie die Nomaden der fyr.sarab- 
Steppe Viehzüchter von Beruf d. h. folche, die von Viehzucht leben und wenig oder feinen 
Aderbau daneben treiben. Vereinzelte Stämme, 3. B. die Slebi, leben allerdings von der Jagd; 30 
aber das iſt eine Ausnahme, und auch fie treiben nebenher die Viehzucht jo gut mie die 
anderen, fie haben wenigſtens ihre Pferde und Kamelherden. Hier in der Steppe iſt das 
Nomadenleben unzertrennlich mit der Vichzucht verbunden und die einzige mögliche Form, fie 
zu betreiben. Die Herden müſſen ihre GBeibepläte und Tränkpläge je nach der Jahres: 
zeit und den Majjerverhältniffen mwechjeln. In zweiter Linie ift aber auch die Viehzucht s5 
des Kulturlandes, wo die anfälfige Bevölkerung lebt, zu allen Zeiten eine bedeutende ge— 
weſen. Zahlreiche Landftrihe Paläftinas find faum oder gar nicht für den Aderbau, 
wohl aber recht gut für die Viehzucht in irgend einer Form geeignet. An vielen Berg: 
abhängen des ganzen Landes, wo fein Bauer mehr pflügen kann, auch feine Terrafjierung 
möglich iſt, wächt doch nad dem Negen genügend Gras für manche Herde, das bie so 
Hetternden Ziegen erreichen können. Dasfelbe gilt von ausgedehnten Strichen der Steppe 
uda, zum Toten Meer hin, wo Engedi noch heute feinen Namen „Ziegenquelle” trägt. 
as Hügelland des Negeb ift in der Hauptfache ſtets MWeideland geweſen, dort mohnte 

3. B. der reiche Herdenbefiger Nabal (1 Sa 25, 2ff.). Andre Stride des Weſtjordan— 
lands find für den Aderbau nicht geeignet, weil fie zu feucht und fumpfig find, jo in den ss 
Ebenen Saron und ezreel; fie bieten fette Weidepläge für die Rinderherden. Vom 
Oftjordanland gilt- im AT Baſan als vorzüglich geeignet für Ninderzudt (Am 4, 1), 
und die große Hochebene der Moabiter und Ammoniter, die in die ſyriſch-arabiſche Steppe 
übergeht, ald Weideland für Schafe und Ziegen (f. u.). In allen diefen Landſtrichen iſt 
jelbft in der Zeit größter Kulturblüte Paläftınas ftets eine Viehzucht treibende Bevölke— 50 
rung geweſen, nur darf man dieſelbe nicht ohne weiteres ſich als reine Nomaden nach 
dem Vorbild der Beduinen denken. Vielmehr ſind die großen Herdenbeſitzer der Natur 
der Sache nach auch zugleich die Großgrundbeſitzer; denn auf fremdem Lande können ſie 
doch ihre Herden nicht immer weiden laſſen. Zum Weiden des Viehs haben ſie ihre be— 
zahlten oder leibeigenen Hirten, fie ſelbſt wohnen im Dorf oder in der Stadt als an— 66 
geſehene und reiche Bürger derjelben. 

So war e3 vor der Einwanderung der Israeliten in Kanaan und jo blieb es nad: 
ber. Die Erzählung des AT fchildert uns die Patriarchen als ſolche Hirten großen 
Schlags, die allerdings noch unter Zelten leben. Aber fie läßt fie dod nicht im ganzen 
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Land herumirren, ſondern fie bleiben an einem beſtimmten Ort. Als Hirten und Vieh: 
üchter werden dann Jakobs Söhne und Nachkommen dem Pharao gegenüber bezeichnet und er: 
* als Aufenthaltsort das Weideland Goſen (Gen 46, 32—34). Jedenfalls kamen 
die Israeliten als Nomaden und Viehzüchter in das Land Kanaan mit feiner hoch— 

5 entwickelten Kultur. Sie gingen bier in der haha zum anfäffigen Leben und zum 
Aderbau über, ein Prozeß, der fi natürlid langſam und namentlih ungleichmäßig 
in den verjchiedenen Gegenden des Landes vollzog. Auch im Aderbauland war ein großer 
Unterjhied, ob fie in einem Diſtrikt mit dichter Kanaganäiſcher Bevölkerung Aufnabme 
fanden oder in einem nur fpärlich befiedelten und noch nicht angebauten Landſtrich. Nor 

ı0 allem aber gab «3, wie fchon erwähnt, in Paläftina weite Landftreden, die nur für Vieh— 
ucht geeignet waren. In diefen hat fich natürlich allezeit das Hirtenleben erhalten. Wir 
* im Süden z. B. Nabal als großen Herdenbeſitzer (1 Sa 25, 2), David wird binter 
der Herde mweggeholt (1 Sa 16, 11f.), Amos bezeichnet fich als Hirten d. b. Herdenbefiger 
aus Theloa (Am 7, 14). Das Gebiet der oftjordanifchen Stämme Ruben, Gad, Makbir 

15 wird als Meideland bezeichnet (Nu 32, 2ff.; 32, 40; Dt 3, 15ff.), und fein Vieh wird 
vom Propheten Amos gerühmt (Am 4, 1). Die Könige felbit haben bedeutenden Herden: 
beſitz. David hat feine befonderen Beamten für die Aufficht über feine verſchiedenen 
Herden (1 Chr 27, 29-35), Abjalom feiert die Schur feiner Schafe als großes Feſt 
(2 Sa 13,23), und insbefondere wird von Ufia erzählt, daß er feinen Herden in ber 

20 Schephela und in der Ebene große Sorgfalt zugewendet, Herden-Türme (f. u.) in der 
Steppe für fie erbaut und Cifternen ausgehauen habe (2 Chr 26, 10). Bon mweldyer Be 
deutung die Viehzucht ftet3 für das Bollsganze war, fieht man daraus, daß im Segen 
und in der Verheifung das Gedeihen und die Mehrung der Herde nicht fehlen darf 
(Dt 8, 13; 28, 4; Ser 31, 27; 33, 12f. u. ö). Zahlreiche Bilder und Wendungen 

25 der Sprache find vom Hirtenleben hergenommen: die Fürften des Volks werben feine 
Hirten genannt (2 Sa5,2; 7,7; Jer 23, 2—4 u. a.), Israel ift die Herde Jahwes 
(Sad) 10, 3) und Jahwes liebende Fürforge für die Frommen fann mit feinem fchöneren 
Bild gezeichnet werden als mit dem des treuen Hirten (Pf 23). Die Gefegebung , die 
Eigentumsrechte betreffend, nimmt auf die Verhältnifje der Viehzucht befondere Rüudfict 

3(f. u. S 5). Daß außerdem der Aderbauer fich feine Rinder zur Arbeit, feine Schafe 
und a wegen Milh und Wolle bielt, je nach jeinem Vermögen, verjteht fid 
von jelbit. 

Es ift, wie gejagt, die anfäflige Bevölkerung, welche diefe Viehzucht betreibt. Daf 
in den Gegenden, wo fie zu Haufe war, aljo befonders im Süden und im Ditjordanlanı, 

35 das Nomadenleben und Nomadenfitten fich länger erhalten haben, ift begreiflih. Iſt es 
doch jett noch fo, daß die Städtebewohner jener Gegenden, 3. B. von Kerak :c., halbe 
Beduinen find in Tradt, Sprache und Gebräuden. Speriel von einem Stamme aus 
dem Süden, dem judäifchsfalebitifhen Stamme der Nefabiten (1 Chr 2, 55), wiſſen mir, 
daß er noch bis in die Zeit Jehus beim Nomadenleben geblieben ift. Aus ihm ift dann 

40 die Sekte der Nefabiten geworden, die von ihrem Stifter Jonadab ben Nefab, der unter Jehu 
lebte (2 Kg 10, 15 ff.), die Satzung erhielt, auch fernerbin ald Nomaden in Zelten zu haufen 
und feine Häufer zu bauen, von der Viehzucht zu leben, und weder Ader zu bebauen 
noch Weinberge anzulegen, ein aus den Verhältnifien jener Zeit fich erflärender Proteft 
gegen alle Kultur und für die gute alte fromme Sitte (Jer 35). 

45 2. Den Hauptteil des Viehbeſtands (mikneh "77 — wa von Paläſtina bildet in 
alter und neuer Zeit das Kleinvieh (sön 7Nx). In welchem Umfang e8 noch heute ge 
halten wird, zeigt beiſpielsweiſe die amtliche Statiftit des Negierungsbezirts Jerufalem 
(2000 qkm), die nad mehreren Jahren verheerender Viehjeuche noch immer 90000 Stüd 
aufweiit, aljo 45 auf den qkm (in Deutjchland 18 Schafe und 6 Ziegen — 24 Stüch). 

50 Dabei wiſſen es die Bauern der Steuer wegen ſchon jo einzurichten, daß nicht alles ge: 
nau aufgefchrieben wird (MuNDPN 1905, 65F.). Überdies ift der Bezirk nicht der 
reichite an Kleinvieh, eher der ärmfte; das Oftjordanland und die Sjezreelebene find noch beute 
viel reicher. Leider eriftiert feine Zählung des Großviehs. Im Altertum war der Vieh— 
ſtand natürlich viel bedeutender. Wenn die Jsraeliten von den Midianitern 675000 und 

55 bon den Hagritern 250000 Stüd Kleinvieh erbeuten (Nu 31, 32; 1 Chr 5, 21), oder 
wenn Salomo 120000 Stüd beim Tempelweihfeſt opfert (1 Kg 8, 63), fo find dieſe 
Zahlen natürlid nad oben abgerundet. Aber die Angaben, daß Hiob 7000 Schafe 
und 1000 Rinder bejeflen (Hi 1,3), Nabal 3000 Schafe und 1000 Ziegen (1 Sa 25, 2), 
dat König Meja von Moab jährlich 100 000 Lämmer und die Wolle von 100000 Schafen 

als Tribut gezahlt (2 Kg 3, 4), halten fich ganz in den Grenzen des Wahrſcheinlichen. 
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Das paläſtinenſiſche Schaf (seh Schaf; 'ajil Widder; rächèl Mutterſchaf; kar Fett: 
lamm; täleh junges Milchlamm; kebes oder keseb das ältere Lamm, einjährig und darüber) 
ift in der Hauptjache das zu den Fettſchwänzen gehörige breitichwänzige Schaf (ovis laticau- 
data oder platyura, s. Tristram nat. hist. of the Bible 143). Es ift von mittlerer 
Größe, hat einen ftarken Leib, aber dünne Beine, ſchöne Fraufe Haare, eine hohe gefrümmte 5 
Rammsnafe und breite jchlaffe Ohren. Seine Wolle ift in der Negel weiß, feltener ge: 
iprenfelt und dunkel (Jef 1,18; Da 7,9; Bi 147, 16; Gen 39, 32. 35 u. a.). Der Widder 
bat gebogene oder auch einfach rückwärts gelehrte Hörner, die weiblichen Tiere find un: 
gehörnt. Das charakteriftiiche Merkmal der Raſſe ift der Fettſchwanz, der 10—15 Pfund, 
ja in einzelnen Fällen bis zu 30 Pfund ſchwer ift. Was Herodot vom arabijchen Schaf 10 
erzählt (III, 113), daß die Hirten feinen Fettſchwanz auf ein Kleines MWägelchen legen, 
damit er nicht beim Nachjchleppen befchädigt werde, gehört natürlich zu den berühmten 
herodotiſchen Fabeln, auch für die langſchwänzige Raſſe Arabiens, von wo er «8 berichtet. 
Die Zeit des Wurfs der Schafe ift Dezember und Januar ; eine Minderheit Tiere wirft zweimal 
im Sabre, im Dezember die Frühlinge, im Juni die Spätlinge, worauf aber im nächſten 15 
Jahr dann nur ein Wurf erfolgt. Wie man glaubte, durch gewiſſe Manipulationen ge= 
iprenfelte und duntelfarbige Nachkommenſchaft erzielen zu können, erzählt Gen 30, 34—43. 
Im Norden des Landes findet ſich noch heute eine dem Merinofchaf ähnliche Art ohne 
Fettſchwanz vor. Ob es diefe ſchon in alter Zeit im Lande gab, mwifjen wir nicht. Da: 
egen find die breitihwänzigen Schafe ſchon auf aſſyriſchen Neliefs abgebildet und den 20 
laſſiſchen Naturforichern (Plinius 2.) wohl befannt. Aus den Opferbeftimmungen des 

israelitiichen Geſetzes erfehen wir mit aller Deutlichkeit, daß es fich ftet3 um Fettſchwänze 
bandelte. Unter den Fettjtüden, die vom Opfertier Jahwe zufallen, ift beim Schaf ftets 
der Fettſchwanz Calja 78) genannt (Er 29, 22; 2e 3,9; 7,3; 8,25; 9, 19). 

Die Schafe oder die männlihen Lämmer waren das gewöhnlichſte Schlachtvieh zu 25 
allen Zeiten (1 Sa 25, 18; 2 Sa 12,4; Am 6, 4 u. ö.), doch war eg ja ın 
alter Zeit etwas Seltenes und ift es noch heute für den Fellachen. Nur die Reichen 
natürlih und vor allem die Tafel des Föniglichen Hofes brauchten täglich ihr Fleiſch 
(vgl. 1 Kg 4, 23). Dementjprechend waren die Schafe auch die am häufigsten dargebradhten 
Opfertiere (1 &a 7,9; Jefl,iiu.a); in alter Zeit war ja jedes Schlachten zugleich 30 
ein Opfern. Nach dem Geſetz werden jie geopfert beim täglichen Morgen: und Abendopfer 
(Er 29, 38ff.; Nu 28, 3 ff., je ein einjähriges männliches Yamm), als Brandopfer (Le 1, 10, 
männliche Tiere), Dankopfer (Le 3, 7, männlich oder weiblich), Reinigungsopfer (Le 12, 19). 
Weibliche Schafe find befonders vorgeichrieben beim Sünd- und Schuldopfer (Le 4,32 Ff., 
5, 6) und beim Neinigungsopfer der Ausfäßigen (Ze 14, 10). Der Widder gilt als be: 3 
jonders wertvolles Schladhttier (Er 39, 18) und Opfertier, dad namentlich bei den großen 
—— (Neumond, Nu28, 11; Paſſah, Nu 28, 19; Wochenfeſt, Nu 28,27; Neujahr, 

u 29, 27; VBerfühnungstag, Nu 29, 8; Laubhüttenfeit, Nu 29, 13 ff.), jowie für Schuld: 
opfer (Le 5, 15. 18. 25) und Neinigungsopfer des Nafiräerd (Nu 6, 14) vorgefchrieben tft. 
— Meben dem Fleisch ift die Milch, die fett ift, als Nahrung geſchätzt. 40 

Die gegerbten Schaffelle dienen noch heute als Mantel und Oberfleiv. Auch bei 
den alten sraeliten war das mandymal die Tracht der einfachen Leute, bejonders der 
Hirten, und der Mantel aus Fellen ift fo zur Prophetentracht geworden (vgl. Mt 7,15 
mit 2 8g 1,8; Sad 13, 4). Insbeſondere aber diente die Wolle der Schafe zur Be: 
Heidung, aus ihr wurden die wichtigſten und gebräudlichiten Kleidungsftüde hergeftellt 45 
(Xe 13, 47f.; Heſ 34,3; 9131,20 u. a.). So war die Schur der Schafe ein hervor— 
ragendes Freudenfeſt und der Bejiger der Herde veranftaltete feinen Hirten und Scherern 
ein fröhliches Gelage (1 Sa 25,4; 2 Sa 13,23f.). Die Zeit der Schaffchur ift metit 
Ende April oder Anfang Mai, wenn die wärmere Jahreszeit begonnen hat. Sie ift des— 
balb auch in der Ebene früher als auf dem Gebirge. 50 

In der biblifchen Bilderſprache ſind eine Reihe von Gleichniffen von den Schafen 
genommen. Seine gutmütige Geduld, die fich ruhig zur Schlachtbank führen läßt, 
(Ser 11, 19; Jeſ 53, 7) und feine Hilflofigkeit, wenn die Herde ihren Hirten verloren hat 
(Nu 27, 17; 189 22,17; Ez 34,5 u.a.), oder wenn es fich von der Herde weg ber: 
rt bat (ef 53,6; Wi 119, 176; Mt 18, 12f.), waren fprichwörtlih. Widderhörner 55 
bildeten, wenigjtens in der Zeit von 700 v. Chr. ab den Schmud des Altard, — vorher 
dürften es Stierhörner geweſen fein —, vgl. den von Sellin in Taſanak ausgegrabenen 
NRäucheraltar (Denkichriften der kaiſ. Akad. d. Wiſſenſch. in Wien, phil.hift. Alatte 1904 
IV, 76ff., 100ff., Tafel XII, XIII), was im übrigen natürlich nicht mit der Schafzucht 
zujammenbängt, jondern vielleicht damit, daß im 8. Jahrhundert die Frühjahrsſonne in wo 
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das Zeichen des Widders trat, und damit nach altorientaliſcher Weltanſchauung ein neues 
Weltzeitalter begann. Auch wenn im Buche Daniel (8, 3ff.) das Perſiſche Seid durch 
den Widder ſymboliſiert wird, iſt natürlich das Tierkreiszeichen gemeint. 

3. Neben dem Schaf ſteht die Ziege als für manche Landesgegend noch wichtiger. 
5 Denn fie fommt in gebirgigen und waſſerarmen Gegenden auch da noch fort, wo man 
ſchwer Schafe ziehen kann; fie fann an den fteiljten Bergabhängen flettern und bas 
fpärlihe Gras und Buſchwerk dort abfreflen, two fein Schaf mehr hinkommt. Ihr Gebiet 
it deshalb vor allem die wilde Steppe von Juda (f. 0.) und ähnliche Gegenden. Im 
AT wird fie fehr häufig mit dem Schaf unter den gemeinfamen Namen sö’n zufammen: 

10 gefaßt (f. o.), aber eine Reihe von Bezeichnungen, die nur ihr zulommen, zeigt ibre 
Si tigfeit in ber israelitiichen Viehzucht: 7? Ziege, O7, Mr, IE, TEE der Ziegen- 
bod (säir wird fait ausfchließlih vom Opfertier gebraudt), "73 das Böckchen. In 
PBaläftina find zwei Arten von Siegen heimisch: die gewöhnliche Ziege ift die capra 
mambrica, deren charafteriftiiches Merkmal die ca. 20 em langen, ſchlaff herabbängen: 

ı6 den Obren find. Das Gehörn tft glatt und fichelförmig zurüdgefrümmt, das Haar in ber 
Regel glänzend ſchwarz, lang und dicht. Eine andere Art, ebenfalls ſchwarz, aber mit 
fürzeren Ohren fommt in den nördlichen Gegenden des Landes vor. Eine dritte Spiel: 
art am Libanon hat größere horizontal ftehende Hörner (Tristram, Nat. hist. of the 
Bible 93). Alle diefe Arten find größer als unfere europäifche Hausziege. Gefledte 

20 Eremplare bilden eine Ausnahme (Gen 30, 32 ff.). Etwas mehr als die Hälfte der Ziegen 
tverfen im Dezember und Januar, in der für die jungen Tiere geeignetften Zeit, denn 
nad) ziweimonatlichen Säugen finden fie reichliche Frühjahrsweide, bei der fie groß und 
fräftig werden. Etwa 20°, werfen im Frühjahr, etwa Mitte Februar bis Mitte April, 
dieje haben zwar noch reichlihd Muttermilch, aber nachher nicht mebr fo viel Gras. 

35 Meitere 10°/, werfen im Sommer, etwa Juni und Juli; fie bleiben ſchwächlich und Klein, 
da fie weder bei der Mutter hinreichend Milh noch auf den Bergen genügend Gras 
finden. Dasjelbe gilt vom Herbitwurf im Oftober und November, der von den reftlichen 
In ftammt, welche das erftemal abortierten oder ihre Jungen fofort durch den Tod 
verloren. 

30 Die Ziegen wurden noch beute meift mit den Schafen zufammen geweidet. Dod 
halten fi) dann die beiden Herden etwas getrennt, die Ziegen lieben e8 an den Berg: 
abhängen in die Höhe zu Hlettern und namentlich da, two Buſchwerk ift, dieſes zu benagen, 
während die Schafe bei dem kurzen Grafe bleiben. Auch bei Nacht, wenn beide zufammen 
lagern, und am Brunnen bei der Tränfe fondern ſich inftinktiv die Ziegen und Schafe 

35 voneinander. Die Ziegenböde, von denen man in alter Zeit je einen auf 10 Ziegen 
u halten pflegte (Gen 32, 14), find die ftattlich einberjchreitenden Leiter der Herde (Pr 30, 31; 
er 50, 8). 

Dies und andre Eigenfchaften geben den Dichtern reichlichen Stoff zu Bildern. Den 
Böden zu vergleichen find die Fürſten als Leiter des Volkes (ef 14, 9; Sad) 10, 3), ihr 

40 und der Widder gewaltthätiges MWefen, unter dem die Ziegen und Schafe zu leiden 
haben, wird zum Bild der rüdjichtslofen Machthaber im ol (Ez 34, 19). So werben 
die Böde zur Bezeichnung der Böfen, die Schafe zur Bezeichnung der Guten in der Rede 
Jeſus vom jüngften Gericht (Mt 25, 327). Wenn bei Daniel der Ziegenbod als Sym— 
bol von Syrien erjcheint (Da 8, 5ff.; Alerander fommt ald Herr von Syrien in Betradt, 

5 ſ. Windler in Orient. Lit. Zeitung 1904, Sp. 96), fo ift natürlich der Bock im Tierkreis 
des Himmels gemeint und nicht der jtößige Herdenbod. Dem glänzendſchwarzen Haar der 
ar die am Berge lagern, vergleicht der Sänger das Lodenbaar feiner Geliebten 
(HE 4, 1; 6, 6). 

Ziegenfleiſch (mie Schaffleifch) war geſchätzt, mehr als jet, two Schaffleifh die 
60 häufigere Fleiſchſpeiſe iſt. Beſonders beliebt war das junge Bödchen (Gen 27, 9; 

Sud 6, 19; 13,15; 15,1; 1 Sad 16,20 u. a.), das heute in Milch gekocht für be 
jonders zart gilt; den Israeliten war diefe Zubereitungsart verboten (Er 23, 19 u. a.). 
Man ehrt den Gaft mit einem gefchlachteten Böckchen (Jud 6, 18f. u. a.), und man bringt 
als willkommenes Geſchenk ein lebendes Böckchen zum Schlachten (Jud 15, 1). — Ziegen: 

65 milch wurde viel getrunfen (Pr 27, 27). Die Ziegenbäute fanden und finden vor allem 
Verwertung zur Heritellung von Schläudhen, in denen man Waſſer und Wein, auch Mild 
aufbewahrte. Die Ziegenhaare wurden von den Frauen gewoben und gaben einen rauben 
Stoff, der für das Trauergevand, den Sak, Verwendung fand und vor allem für bie 
eltveden geeignet war, da er beim Regen verfilzte und mafjerdicht wurde (Er 35, 36; 

co Nu 31, 20 u. a., vgl. Art. Zelt). 
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Der häufigen Verwendung als Schlachttier entipricht die Bedeutung als Opfertier. 
Das männliche Tier ijt als freiwillige Brandopfer gejtattet (Ze 1, 10; 22, 19), beide, 
das männliche und weibliche, als Heilsopfer (Le 3, 12; 17,3; Nu7,17.88; 15,11). 
Vor allem findet die Ziege Verwendung beim Sündopfer. Sie ift das gewöhnliche bier- 
bei vom Geſetz geforderte Tier: bein Sündopfer des Fürften ein Ziegenbod (Le 4,23; 6 
Nu 7, 16. 87), beim gemeinen Mann eine weibliche Ziege (Le 4,28; 5,6; Nu 15, 27), 
ald Sündopfer der ganzen Gemeinde an den Ben: bei Aarons Weihe ein Bod 
(Nu 9, 15; 10, 16), am — zwei Böcke (Le 16, 5), an den Neumonden, am 
Paſſah, am Feſt der Erftlinge, an Neujahr, an Zaubhütten immer ein Ziegenbod (Nu 28, 
15. 22.30; 29,5. 16 u. a.). Es iſt ſchon oben bemerkt worden, daß die Ziege als 10 
Dpfertier ftet3 ald "77, als die „Haarige“ bezeichnet wird. Das ift nicht — 
eben als das „haarige“ Tier hat es beſonderen religiöſen Charalter. Das Motiv der 
„Haarigen“ gehört im altorientaliihen Mythus zum Süden und zur Unterwelt, bebaart 
ift die Gottheit der Unterivelt und die „Haarigen” find die jchlimmen Dämonen der 
öden Wüſte, zu denen der Verfühnungsbod am Sühnefeſt geichidt wird. Dazu iſt 16 
ſchwarz die Farbe des Saturn — Nergal. Daher die Böde = die Böfen, der Hölle 
Verfallenen. Doch kann bier diefen mythologiſchen Zufammenhängen nicht weiter nad): 
gegangen werden. 

4. Rindviehzucht ift nicht Sache der Nomaden der Steppe, fondern des anfäffigen 
Bauern. Das Rind verlangt, wenn die Zucht im großen betrieben werden fol, gute 20 
Weidepläge mit genügendem Wafjer. Solde bieten in Baläjtina die größeren und 
Heineren in das Bergland eingejtreuten Ebenen, die Küftenebene, die Ebene Jezreel, das 
Jordanthal und die große Hauranebene. Daß lettere, das alte Bafan, ſchon in alter Zeit 
als Heimat ftattlichen Viehs gerühmt wird, ift ſchon oben erwähnt. Als Nußtier, das 
der Bauer in einzelnen Eremplaren hält, it es natürlich über das ganze Land verbreitet. 25 
Daß im Altertume mehr Rindvieh gehalten wurde als heute in Paläftina, ergiebt ſich 
aus den Nachrichten des AT. 

Das Hebräifche hat zahlreiche Bezeichnungen für das Rinbvieh: "33 ift die allgemeine 
tolleftive Benennung, das einzelne Stüd ohne Rüdjiht auf das Alter (Er 22, 29; 
Le 22, 27) ift wi, ein Wort, das meift nur vom männlichen Vieh gebraucht wird; N bes 30 
zeichnet das Rind ald zahmes Haustier (Hommel, Säugetiere 224); "> ift der junge aus: 
gewachſene Stier (auch noch der fiebenjährige, Jud 6, 25), wie er namentlich zum Opfer 
geeignet ift; das Femininum davon 375, ift die gewöhnliche Benennung der Kuh; >37 
fem. 7732 ıft das Kalb, beziehungsweife das junge Tier, 3. B. das dreijährige; endlich 
dichterifch "IN der Starke, für den ausgetvachjenen Stier. 35 

Die Nindviehrafje des heutigen Paläftina ift im Süden der Ebene Jezreel Hein, 
unanſehnlich und ftruppig, meift jchwarz oder braun. In Galiläa find die Tiere größer 
und beller gefärbt; dieje oft recht jtattlichen Tiere werden als armenifche bezeichnet. Die 
indifchen Büffel mit langen Hörnern (bos bubalis), von denen man im Sordanthal eine 
Art trifft, find erſt in verhältnismäßig jpäter, nachbiblifcher Zeit dorthin gelommen. Da— 40 
gegen wird von den Naturforichern die gewöhnliche Nindviehrafje als uralt in Paläſtina 
gezeichnet (Lortet, La Syrie d’aujourd hui 153). 

ür den Bauern war das Nind das unentbehrliche Arbeitstier zum Pflügen und Drejchen 
(j. A. Aderbau BdIS.136,6). Auch als Zugtier wurde es benügt (Nu7,3. 7f.; 1Sa6,7; 
2 Sa 6, 3.6). Im großen wurde es gezüchtet um der Milch willen, und vor allem als 46 
Schlachttier. Daß beim Bauern das Schladhten eines Nindes etwas höchſt Seltenes tar, 
liegt in der Natur der Sache; das Tier war für ihm zu foftbar, auch zu groß für feinen 
Haushalt. Aber fonjt galt e8 ald etwas bejonders Feines, wenn ein gemäjtetes Kalb 
oder Rind gejchlachtet wurde (ei. 22, 12), als große Ehrung eines Gaftes (Gen 18, 7; 
1 Sa 28, 24; vgl. noch Le 15, 30), als tadelnswerte Üppigfeit der Vornehmen und so 
Reihen (Am 6, 4). An der königlichen Tafel durften gemähtete Ninder und junge Weide: 
ochfen nicht fehlen; Salomos Tiſch erforderte nad 1 Kg 5,3 tägli 10 Maftochjen und 
20 Weideochſen, Nebemia als Statthalter braucht täglich einen Ochſen (Neh 5, 18). — 
Dementjprechend ift der Ochje auch das vornehmjte unter den Opfertieren. Das Kalb ift 
vom 8. Tag nad) der Geburt an opferbar (Er 22,29; Le 22,27). Und zwar erben 55 
fie zu allen Opferarten, ausgenommen das Sculdopfer, genommen. Als größtes und 
beites Opfertier wird der Stier beim Sündopfer des Hobenpriefterd und des Volls (Le 4, 
3.14; 16,3. 6. 11), beim Sündopfer der Prieſter- und Levitenweihe (Er 29, 1. 14. 36; 
Le 8,2.14 u. a), beim Sündopfer der Altarweihe (Er 43, 19) u. dgl. gejchlachtet; für 
das Brandopfer find gleichfalls nur männliche Tiere gejtattet (Le 1,3), ſieben Farren ift 60 
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das regelmäßige Feſttagsbrandopfer (Nu 23, 1ff., 14. 29), und ganze Hekatomben fallen 
im Qempeldienjt bei befonderen Gelegenheiten (1 Kg 8,63; 2 Chr 5,6; 7,5; 29, 32f. 
u.a). Zum SHeilsopfer find Tiere beiderlei Gefchlehts brauchbar (Ze 3, 1; 17,3). Die 
En einer roten Kub dient zur Reinigung bei Verunreinigung durch einen Leichnam 

5 Nu 19, 2). 
Gewöhnlich blieben die Rinderherden das ganze Jahr über auf der freien Weide 

(Nu 22,4; 1895,35; Jeſ 7,25). Diejes MWeidevich vermwildert auf diefe Weife mand- 
mal und wird dem Wanderer gefährlih (Pi 22, 13); das Gefeg jtellt ausdrüdlich feit, in 
welchem Fall die Tötung eines Dritten durch ein Rind den Eigentümer zur Laſt fällt 

ı0 (Er 21, 28ff.). Von diefem Meidevieh wird unterjchievden das Maftvieh, dad man im 
Stall hält, abgejehen von der Zeit der Frühjahrsweide (2 Chr 32,28; 195,3 u. a.). 
Neben dem Gras, dad im Herbit nicht mehr ausreichte, gab man Hädfel, d. h. das beim 
Dreſchen in Heine Stüde zerriffene Stroh zu freſſen (Se 11,7; 30, 24; 65, 25). 

5. Um die Verhältnifje der Leute, die ım AT ald Hirten (D°°”) bezeichnet werben, 
15 zu verſtehen, muß man fich vergegenmwärtigen, daß im Kulturland, abgefehen vom Bauern, 

der feine paar Stüde Groß: und Kleinvieh hält und ihre Zucht nur als Nebenberuf be- 
treibt, die Rindviehzucht ftetS die Formen des Großbetriebs annehmen muß. Beim Be: 
duinen der Steppe, wo die MWeidepläge und Quellen Stammeseigentum find, und es 
feinen Privatbefig an Land giebt, kann auch der Arme feine wenigen Tiere mit der Herde 

20 des Gejchlechts meiden laſſen. Im Kulturland find die MWeidepläge nicht frei, fo daß 
jeder fein Vieh grafen lafjen könnte, two er will. Hier fett der Befig einer Herde einen 
entjprechenden Grundbeſitz voraus, deshalb find nicht die fleinen, fondern Die großen 
Leute Hirten d. h. Herdenbefiger im AT, vorab die Könige, der Adel, reiche Bürger der 
Stadt wie Nabal. Diefe Herdenbefiger üben den Beruf des Hirten, die eigentliche Auf: 

25 ſicht über die Herde 2c. nicht felbft aus, böchitens daß fie ab ‚und zu nad der Herde 
jahen, ihre Weiber und Kinder etwa mit den Hirten fchidten und das Felt der Schafſchur 
mitfeierten. Sonft hatten fie ihre angeftellten Hirten, in der Negel gemietete freie Knechte 
(menigitens ſetzt das Geſetz ſolche voraus), feltener Sklaven. Schon im alten babyloniſchen 
Recht ift die Stellung des Hirten zum Herdenbefiger genau geregelt (Cod. Hammurabi 

SS 261—265, 577). Daß die gleichen Rechtsgewohnheiten auch in Paläftina beftanden, 
ſieht man noch aus dem Bundesbuch: auch bier ift der Hirte, der fein Vieh auf fremden 
Feldern meiden läßt, haftbar für den Schaden (Er 22, 4; der Hirte erfcheint hier zugleid 
als Viehbefiger, vgl. Cod. Hamm. $ 57. 58); was von der Herde geftohlen wird, muß 
der Hirte erjegen, fommt fonft etwas abhanden oder wird beſchädigt, jo mird er frei, 

35 ivenn er feine Unjchuld beichtwören kann; wenn wilde Tiere ein Stüd zerreißen, muß er 
den Beweis dafür beibringen, um frei zu erden (Er 22, 9—12; vgl. Am 3,12; 
Gen 31, 38f.; 1 &a 25,7; Cod. Hamm. $ 261. 266). Aus Gen 31, 38 jcheint aud 
zu folgen, daß der Hirte für richtigen Nachwuchs verantwortlid mar, tie im babv- 
lonifchen Recht (Cod. Hamm. $ 264f.). 

40 Bei alledem war das Yeben und der Beruf der Hirten recht mühfam. „Des Tages 
verging ich vor Hige und des Nachts vor Froft; fein Schlaf fam in meine Augen“ 
(Gen 31, 40). Es galt die Tiere beifammenzuhalten, das verlorene und verirrte zu fuchen, 
das kranke zu pflegen, das verwundete zu verbinden, das ermübdete Lamm zu tragen 
(Gen 31, 38ff.; Ez 34, 3—16; Jef 40, 11). Aus den Gifternen mußte der Hirt um die 
Mittagszeit Waſſer für die Tiere in die Tränkrinne fchöpfen (Gen 24, 20; 29,2 ff.) und 
yant und Streit mit anderen Hirten war dabei nicht jelten (Gen 21,25; 26, 197; 
Er 2, 16f.). Mit wilden Tieren gab «8 zu kämpfen (1 Sa 17, 34ff., vgl. Jer 49, 19), 
und ſtets war ein wachſames Auge auf die Herde zu haben. Am Abend wurden die Herden 
in Hürden, Pferche getrieben (TE? Mi 2, 12, 7775 Nu 32. 16. 24.36; 1 Nu 24,4; 

co Jer 49,3; Ze 2,6, 8722 Hab 3, 17; Bi 50, 9; 78, 70, EOESE Jud 5,16; Gen 49,14), 
die aus rohen Steinmauern errichtet waren und gegen die milden Tiere Schuß boten. 
Die reicheren Herdenbefiger errichteten in der Hürde „Herdentürme” (Gen 35, 21; 289 
17,9; 18,8; Mi 4,8; 2 Chr 26, 10). Machtlos freilich waren die Hirten gegen die 
Streifiharen räuberifcher Nomaden (Hi 1, 14. 17). Beim Aus: oder Eingehen in die 

ı5 Hürden wurden die Herden gezählt, das Kleinvieh ließ der Hirt dabei unter feinem Hirten: 
jtab durchgeben (Le 27,32; Jer 33, 13; Er 20, 37). Der Hirte felbft fchlief unter freien 
Himmel oder unter einem leichten Hirtenzelt (Jeſ 38, 12). 

Die Ausrüftung des Hirten war eine fehr einfache: eine Heine Hirtentafche, in der 
er feinen fpärlihen Broviant u. a. trug (1 Sa 17,40), wohl wie heute einfach die ent- 

0 haarte Haut eines Schaf: oder Ziegenlammes; der Schäferitab (Mi 7, 14), beute ganz 
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derſelbe wie die auch ſonſt gebrauchten Stöcke mit einem Haken ſtatt des Griffs, zugleich ſeine 
Hauptwaffe; und eine Schleuder (1 Sa 17, 40, vgl. Bd XI ©. 115,3), die unentbehrliche 
Hirtenflöte nicht zu vergeſſen (Ri 5, 16). Hirtenhunde halfen ihm bei der Hut (Hi 30, 1). 
Was der Hirte an Lohn befam, erfahren wir nidıt. Der Cod. Hammurabi 
($S 261) beitimmt ihm 8 Gur Korn im Jahr (matürlid außer der Nahrung), d. b. 5 
ebenfoviel wie einem Säemann ($ 257), mehr als einem Ochjentreiber, der nur 6 Gur 
befommt ($ 258), und das Doppelte des Mietspreifes, der für einen Ochjen gezahlt wird 
($ 242). Zach 11,13 fprict von einer Bezahlung in Geld, aus Gen 30, 28 ff. darf 
man vielleicht jchließen, daß fie mandymal einen Teil der Lämmer der Herde befamen. 

Benzinger. 10 

Vienne, Konzilien dajelbit. — Litteratur zur Synode von 1311. Eine Anzahl 
auf jie bezügl. päpftl. Erfafie bei Mansi XXV, ©. 367 ff.; Bruchſtücke der Alten hrsgeq. von 
Ehrle im AYKO IV, 1885, ©. 361; Regestum Clementis V. ed. cur. m. O. s. Bened., 
Rom 1884—1888, 10 Bde; Scottmüller, Der Untergang des Templerordens, Berlin 1887, 
2 Bde; Finke, Bapfttum und Untergang des Templerordens, Münjter, 19 7; Berichte über 
die Synode bei Baluzius Vitae pap. Aven. I; Hefele EG. VT’, 1890, S. 515ff.; Knöpfler 
im ERL XIL, 1901, ©. 938 fi.; M. Heber, Gutachten und Reformvorichläge für das Vienner 
Generaltonzil 1311—1312, Leipz. Dijjert. 1896. 

Vienne ijt neben yon der älteite Sit des Chriftentums in Gallien. Zu den Mär: 
tyrern von 177 gebörte der dortige Diakon Sanctus (Eus. H.e. V, 1, 17); gemeinfam 
mit den Gläubigen in Lyon berichteten die Chriften in Vienne über dieje Verfolgung % 
(Eus. H. e. V, 1, 3). Bifchofsfig war Vienne damals, noch nicht. Der erite Bilbor 
deſſen Zeit nachweislich ift, war Verus, der ald Teilnehmer der Synode von Arles bekannt 
it (Brief an Silvefter v. Rom, CSEL 26, ©. 206). Seit 445 war Vienne Firchliche 
Metropole (j. Bd II ©. 58, 11). Seitdem fand eine Reihe von Konzilien in Vienne ftatt, 
von denen aber die meiften ohne Bedeutung für die allgemeinen Verhältniſſe geweſen jind 25 
oder doch feinen tieferen Einfluß auf die Entwidelung derjelben gehabt haben. Das 
erite joll um das Jahr 474 gehalten worden fein und es follen auf ihm die von B. Ma: 
mertus von Vienne eingeführten Nogationen janktioniert worden fein. Aber die angeb- 
liche Synode jcheint niemals ftattgefunden zu haben. Nicht nur weiß Ado von Vienne 
in jeinem Chronikon nicht von ihr, jondern die Berichte des Sidonius Apollinaris ep. V, % 
14 ©. 87 und VII, 1 ©. 103f. und des Alc. Avitus, Hom. in rogat. ©. 108 ff. 
ichliegen die Annahme aus. Ein anderes Konzil (im Jahre 870) beftätigte die einem 
Klofter verliehenen Nechte, Mansi XVI ©. 562, während das dritte, welches im Jahre 
892 unter dem Vorfige der Legaten des Papſtes Formofus gehalten wurde, die Weltlichen 
mit dem Banne belegte, welche Kirchengüter trog erhaltener Abmahnung zurüdbehalten, 35 
Kleriker verftümmeln oder töten, Kirchen ohne Zuftimmung der Biichöfe vergeben, den 
Beſitz kranker oder verftorbener Biſchöfe verlegen würden, XVIII, ©. 121f. Im Jahre 
907 veranjtaltete der Erzbischof Alerander von Vienne ein Konzil daſelbſt, welches einen 
zwifchen den beiden Abten Aribert und Barnard über Rloftereinfünfte obwaltenden Streit 
beilegte, XVIII, ©. 259. Unter Nikolaus II. fand im Jahre 1060 eine von feinem 40 
Legaten Stefan geleitete Synode ftatt, melde Beichlüffe gegen Simonie, Prieſterehe ꝛc. 
faßte, XIX, ©. 925. Wichtiger war das Konzil, welches der Erzbifchof Guido, der jpätere 
Papſt Kalixt IL, im Jahre 1112 abhielt. Im Gegenjag zu der augenblidlichen Nachgiebig: 
feit des Papſtes Bajchalis II. erklärten die franzöfiichen Bifchöfe fich hier ſehr entſchieden: 
jede Inveftitur durch Laien jei Härefie, das Zugejtändnis des Papſtes von 1111 jet ab- 4 
genötigt und deshalb nichtig, Heinrich V. ſei wegen der gegen den Bapit gebrauchten Ge- 
walt mit Bann und Anathema belegt, Mansi XXI, ©. 73ff. Die Gefchichtlichfeit der 
Synode, welche Papſt Gelafius II. kurz vor jeinem Tode im Januar 1119 in Vienne 
gehalten haben joll, iſt beitritten, XXI, ©. 317. Von einem anderen Konzile, welches 
der Erzbiichof Petrus von Vienne an feinem Site auf Veranlaſſung des Papſtes Kalixt IT. bo 
im Sabre 1124 hielt, wijjen wir nur, daß es die Wahrung der Befigungen der römi— 
ichen Kirche bezwedte, die bei Strafe der Erfommunifation nicht angetaftet werden follten. 
Bezeugt iſt die Synode nur durch Effeh. Chr. 5. 1119, Ser. VI, ©. 254; dagegen findet 
fi) anderwärts die Nachricht, daß Gelafius eine Synode zu halten beabfichtigte, als er 
vom Tod überrajcht wurde (Ann. Patherbr., ©. 136). Es ift nicht unmwabhrjcheinlich, $ 
daß aus diejer Abficht die Synode geworden iſt. Im Jahre 1141 fand wieder ein Konzil 
u Vienne ftatt, XXI, ©. 571; 8 beicdyäftigte fich mit der Wahl eines neuen Biſchofs 
Kir Valence. Im Streite Friedrichs I. mit Alerander III. hielt Rainald von Köln im 
Sommer 1164 in Bienne eine Synode des burgundifchen Epiflopats, um ihn für die 

Real:Enchklopäbie für Theologie und Kirhe. 3.U. XX. 40 

— 5 
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Anerkennung des kaiſerlichen Gegenpapftes Paſchalis III. zu gewinnen. Aber ohne jeden 
Erfolg (Watterihd, Rom. pontif. Vit. II, ©. 538f). Am 14. Januar 1200 veran- 
ftaltete der Kardinallegat Petrus ein Konzil zu Vienne, um über Philipp Auguft von Frank— 
reich den Bann zu verfündigen, den Papſt —— III. über den König verhängt hatte, 

5 weil er feine Gemahlin Ingeburg verstoßen und eine neue Ehe mit Agnes von Meran 
eingegangen hatte, XXII, ©. 707. Von einer Vienner Provinz.:Synode im Jahre 1289 
ift nur die Thatfache der Abhaltung befannt (Mansi XXIV, ©. 1063). 

Eigentlibe Wichtigkeit und Bedeutung bat demnah nur das Konzil zu Bienne, 
welches im Jahre 1311 unter Clemens V. gehalten worden iſt. Es gilt als das 15. öfu: 

ıo menische Konzil. Die an die Fürften und Prälaten gerichtete Berufungäbue Regnans 
in coelio, Reg. 3626 ff., ift vom 12. Auguft 1308 datiert; von den legteren waren nur 
die Erzbifchöfe und aus jeder Kirchenprovinz 2—3 Bijchöfe geladen. Die Synode jollte 
nad Verlauf von zwei Jahren am 1. Oktober 1310 eröffnet werben. Doch wurde bie 
Eröffnung durch eine neue, am 4. April 1310 erlafjene Bulle bis zum 1. Oktober 1311 

15 verſchoben; der Grund lag in den Verhandlungen mit König Philipp, die fich teils auf 
die von dieſem geforderte Aufhebung des Tempelberrenorbeng, teild auf die von ibm ver: 
langte Einleitung eines VBerdammungsprozefies gegen Bonifatius VIII. bezogen. Philipp 
ließ endlich die letztere Forderung fallen und Hellte die auf Bonifatius ſich beziebende 
Angelegenheit der Enticheidung des Papftes und des allgemeinen Konzils anbeim. Als 

20 die Hauptpunfte, auf welche ſich die Thätigkeit des Konzils erjtreden follte, waren in 
der Berufungsbulle bezeichnet: 1. das Urteil über den jchiverer Verbrechen angeflagten 
Tempelherrenorden; 2. die dem gelobten Lande zu leiftende Hilfe, 3. die Reform 
der Kirchendisziplin. Zugleich hatte Papft Clemens die zum Konzile kommenden Biſchöſe 
und Prälaten aufgefordert, ihre Anfichten über die einer Neform bebürftigen Punkte nieder: 

25 gefchrieben mitzubringen. Won den Gutachten, die auf diefe MWeife zur Vorlage kamen, 
it der Traftat des Wilhelm Durandus, Biihof3 von Mende (geft. 1331), de modo 
celebrandi generalis coneilii (j. Tractatus illustrium Jurisconsultorum, T.XIII, 
Pars 1, Venet. 1584, Bl. 159ff.) erhalten und wegen feiner freimütigen Außerungen 
merkwürdig. Clemens begab ſich im September 1311 von Avignon nad Vienne und 

so eröffnete das Konzil am 16. Dftober in der Metropolitanfirche der Stadt mit einer Rede, 
in der er den Zweck des Konzils nochmals ausſprach. Die Zahl der verfammelten Bi- 
ihöfe wird verichieden angegeben ; wahrfcheinlich richtig ift die von Wilhelm von Nangis 
angegebene Zabl von 114 Bilchöfen, außer den Abten und Profuratoren (Bouquet, 
Recueil XX, ©. 604), während die Zahl 300 ſchon angefichts der Einladungen viel zu 

35 hoch ift. Nach der Eröffnung wurde in einer Neihe von Konferenzen, die jich bis in den 
Monat März 1312 ausdehnten, die den Orden der Tempelherren betreffende Prozeßſache 
verhandelt, j. hierüber Bd XIX ©. 508,59. Nachdem Glemens in einem geheimen Kon- 
fiftorium am 22. März 1312 die Aufbebung des Ordens per provisionis potius quam 
condemnationis viam ausgeiprochen hatte, wiederholte er dieſe Erklärung in der zweiten 

0 Sitzung des Konzils am 3. April 1312 in Gegenwart des Königs Philipp, feiner drei 
Söhne und des Ba Garl von Valois. Wahrfcheinlich in derjelben Sigung erklärte 
Clemens feinen Vorgänger Bonifatius VIII. für einen legitimen Papſt und für frei von 
den gegen ihn laut gewordenen Anschuldigungen. Die dritte Sitzung, melde am 6. Mai 
1312 jtattfand, beſchloß das Konzil mit einer feierlichen Publikation des Aufbebungs- 

15 defretes des Tempelherrenordens, auch geftand der Papſt wahrjcheinlich in diefer Sitzung 
den Königen von Frankreich, England und Navarra den Zehnten, zum Zwecke eines neuen 
Kreuzzugs, auf jechs Jahre zu. Daß auf der Synode eingehend über die kirchlichen Be: 
ſchwerden und über die Neform der Sitten verhandelt wurde, haben die von Ebrle ver: 
öffentlichten Bruchftüde gezeigt. Die Frucht diefer Arbeiten find die auf dem Konzile 

50 erlafjenen beziv. vorbereiteten Defrete, welde in die fog. Clementinen aufgenommen und 
von Johann XXI. publiziert worden find. Doc läßt ſich nicht feititellen, ob alle De: 
frete, die in den Glementinen als coneilio Viennensi erlajjen bezeichnet werden, wirklich 
diefer Synode angehören, ebenſo wenig ob alle ihre Defrete in die Clementinen Aufnahme 
gefunden haben. Sicher gehört dazu die Konftitution Exivi de paradiso, die den Ar— 

55 mutsjtreit im Syranzisfanerorden heben follte, Neg.:Nr. 8873, |. Bern. Guid. bei Baluz. 
I, ©. 7 ff. 

Endlich ift noch im Jahre 1557 ein Konzil zu Vienne gehalten worden. Es erlieh 
mehrere auf die Kirchendisziplin fich beziehende Beftimmungen, ſprach ſich über die Be: 
lehrung des Volkes durch die Predigt aus, verbot die Zulafjung fremder Prediger, um 

6 dem Eindringen der Ketereien zu twehren, forderte die Anzeige von Ketzern, unterfagte 
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Spiele, Tänze und andere unzuläffige VBergnügungen an Felttagen, ferner den Um: 
gang mit verbächtigen Perſonen, gab Beitimmungen über die Tonfur und Kleidertradht, 
verbot Mönchen und Nonnen die Klöfter zu verlajien u. f. w., ſ. Thesaurus novus 
Aneedotorum T. IV. studio et opera Edmundi Martene, Paris 1717, ©. 446f. 

(Neudeder F) Hand. 5 

Bierfürft, Tetrarch. — Litteratur: Stephanus’ Thesaurus und die Lerica, bejon: 
ders die alten von Harpofration, Photios, Suidas; Etymologieum magnum ; Corpus glossa- 
riorum latinorum ed. Qoewe u. Goetz VII, 2, 346; Nieſe, Galatien und feine Tetrarchen, 
Rh. Muf. 38, 1883, 583—600; Zwintſcher, De Galatarum tetrarchis, 1892; Scürer, Ge— 
ſchichte des jüdiſchen Volkes“ I, 423f.; IL, 197; III, 77; O. Holgmann, NTliche Zeitgejch.* 10 
51. 89. 111. 122. 

Die bejtbezeugte Form iſt rerodoyns neben vereinzeltem rerondapyns; die im NT von 
Tiſchendorf, W-H, Weiß, Nejtle u. a., nad) einigen ägyptiſchen Tertzeugen aufgenommene 
Screibung reroaaoyns, die Winer-Scmiedel $ 5, 24b und Bla 5, 1 als unzufammen: 
gezogene Form erklären, unterliegt dem Verdacht, nad) koptiſcher Analogie gedehnt zu jein. 15 

Tetrarch bezeichnet in der militärifchen Sprade den Anführer einer Reiterſchwadron 
von 4 Zügen (Aöyoı) oder 64 Mann; 2 Tetrarchien bilden eine Taris (Taltiker; Suidas). 

In der Verwaltungsfpradhe ift Tetrarchie der ſelbſtſtändige Bezirl oder Kreis, Te: 
trarch deſſen Vorjteher bezw. Fürft. Der Name entfpricht zunächſt der Einteilung der 
Landſchaften in Viertel, die altgriechifcher Brauch zu fein fcheint (vgl. die 4 Phylen Atticas 20 
in der Zeit vor Kleifthenes) ; fte ift befonders für Thefjalten bezeugt (Eurip. Alc. 1154; 
Ariftoteles und Theopomp bei Harpofration; Demojthenes Phil. III, 26; Strabo IX, 
5, 3). [Abnlich bei den Burgundern, vgl. Sidon. ep. V, 7.) Auch bei den Eleinaftati- 
ſchen Kelten (Galatern) ift von einer Teilung der 3 Stämme in je 4 Gaue mit je einem 
Tetrarchen an der Spige die Nede: die 12 fchmolzen dann nad) dem mithradatijchen 26 
Kriege auf 3 zufammen, fpäter auf 2, bis zulegt Dejotarus allein die Geſamtherrſchaft 
an fich brachte (Strabo XII, 5, 1; Plinius h. n. V, 146, vgl. Bd X, 555). Der Titel 
Tetrarch blieb; er konnte bleiben, weil der Begriff Vierfürft (qui quartam partem 
regni tenet) längjt nicht mehr mitllang: es bie nur noch Teilfürft, Kleinfürft, Tributär: 
fürjt (subregulo, rerodoyaı ol Baaıdeis, Heſych). 30 

So wird es von der römifhen Verwaltung für die vielen Kleinfürften Syriens ge: 
braucht, die oft auf einer Stufe mit den Städten rangieren. Plinius V, 74—82 nennt 
eine ganze Anzahl folder Tetrarchien; vgl. die fanaanäifchen Stabtlönige Gen 14,2, die 
unter ägyptiſcher Herrichaft nur Fürſten (amelu) heißen (Tell Amarna:Briefe), während 
ihnen die Aſſyrer den Königstitel zugeiteben (KAT °I, 170. 193). Nur die berbor: 35 
ragenditen werden von den Nömern offiziell als rex Aacıkevs anerkannt, während alle 
fih felbit von ihren Unterthbanen gern fo nennen lafjen. 

Das beite Beispiel bieten die Herodäer: Schon 41 erhielten Herodes und fein Bruder 
Phaſaël von Antonius diejen Fürjtentitel Tetrarch (Joſephus, arch. XIV, 326 = b.j. I, 244); 
während Herodes 40 zu Rom den Königstitel empfing (382 =282), wurde 20 fein jüngerer «0 
Bruder Pheroras zum Tetrarch von Peräa ernannt (XV, 362=485); vgl. Bd VII, 
760 ff: Nach Herodes’ Tod 4 v. Chr. wurde fein Land unter feine Söhne verteilt: Arche: 
lao8 erhielt den Vorrang, aber nur den ſchon von den Hasmonäern geführten Titel 
Ethnarch; der Königstitel winkte ihm bei guter Führung (vgl. Bd V, 559); feine Brüder 
Antipas (Bd I, 596) und Philippus (Bd XV, 337) wurden Tetrarden (XVIL 317 =» 
II, 93). Dagegen erhielt Agrippa I von Galigula 37 mit den Tetrardhien des Bhilippus 
und Lyſanias fofort den Königstitel (XVIII, 237=II, 181; AG 12, 1); fein Sohn 
Agrippa II war bereits König von Chalfis (feit 52), als er jene beiden Tetrarchien dazu 
erhielt (XX, 138=1I, 247; AG 25, 13. 24; 26. 13. 26. 30) Im Volke wurden dieſe 
Feinheiten der Titulatur nicht beachtet; das zeigt das NT: Mt 2,22 läßt Archelaos so 
Paoıkerieıw an feines Vaters ſtatt; Me 6, 14. und Mt 14,9 nennen Herodes Antipas 
Paoekevs, ebenjo Pt:Ev. 1,2; nur der Hiftoriograph Lukas hat die erakte Titulatur: 3,1. 
19; 9,7; AG 13,1. Hierdurch ift Mt 14, 1 beeinflußt (ob Autor oder Kopift, ſteht 
dahin). Die u. a. von Krenfel vertretene Behauptung, Lukas babe, die abgejchliffene Be- 
deutung des reroaoyeiv verkennend, den Lyſanias von Abilene aus Joſephus hervorgeſucht, 55 
um die Bierzahl vollzumachen, bürdet einem twohlunterrichteten Autor moderne Unkenntnis 
auf; außerdem ift der Lyſanias des Lukas infchriftlih nachgewiefen, j. Bd I, 100. Der 
Irrtum beginnt erft bei Eufebius, der Lyſanias zum 4. Sobn des Heroded macht (chron. 
ad a. Abr. 2020g). 

40* 
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Der Titel Tetrarch verliert ſich ſpäter, während Ethnarch (vielleicht nach ägyptiſchem 
Vorbild, ſ. Bd V, 558) auf den Vorſitzenden des Obergerichts überging (auch patriarcha, 
Rabban genannt). von Dobſchütz. 

Vigilantins, aquitanifher Presbyter um 400. — Duellen: Hieronymus ep. 
553 und 58 ad Paulinum, ep. 61 ad Vigilantium, ep. 109 ad Riparium, apologia adv. 

libros Rufini 1. III e. 19, eontra Vigilantium ]. unus, comm. in Isaiam 1. XVIII, e. 69. 
Paulinus Nolan. ep. 5 ad Severum. Gennadius de vir. inlust. c. 36 und de dogmat. ecel. 
ce. 40 (73). Isidorus Hisp. de haer. e. 63 und jeine Ausjchreiber (Dehler, Corpus haereseo- 
log. I, S. 3085. 319. 331). — Litteratur: Tillemont, M&moires XII, 191—196, 266— 269, 

10 287— 289; Wald, Hiftorie der Kezereien III, 673— 704 (1766); Xindner, De Joviniano et 
Vigilantio purioris doctrinae IV* et V® saeculo antesignanis 1839; Gilly, Vigilantius and 
his times 1844 (jehr eingehend, aber der Verf. leidet an Ueberjichtigkeit); W. Schmidt, Bigq., fein 
Verhältnis z. bl. Hieronymus 1860 (konfeſſionell befangen, wie Lindner); DO. Zödler, Hieronn: 
mus 1865, 303—310, 419 5.; Lucius, Die Anfänge des Heiligentults, 1904, ©. 327—29. 

15 Wie wir aus der Streitfchrift des Hieronymus gegen ®. erjeben, hatte diefer galliſche 
Geiftliche „Bücher“ veröffentlicht (e.3 MSL 23,341; e.6 ift bloß von commentariolus 
tuus die Nede, doch fönnte ſich das auf eine früßere Schrift beziehen, wenn nicht aud 
e.3 libello tuo mit de libellis illius ce. 10 wechſelte), deren „Blasphemien“ den Hteront- 
mus aufs äußerfte empörten. Hieronymus bat feine Gegenjchrift in einer Nacht diktiert, 

20 weil der Bote, der fie in das Abendland mitnehmen follte, feine Abreife unerwartet 
bejchleunigte. Er nennt fie jelber dietatiuncula mea (c. 3, dort auch zu beachten der 
Gegenfaß: una lucubratiuneula — vol. e. 17 — illius naeniis respondebo). 
Immerhin finden ji bei ihm in dem Wuſt pöbelhafter Schimpfworte und billiger 
Witze, wie die Verwandlung des Namens %. in Dormitantius, jo viele ſachliche Ein— 

25 wände und ſelbſt twörtliche Mitteilungen aus dem Werk des Gegners, daß wir deſſen 
Anſchauungen einigermaßen erkennen fönnen. 

V. hatte gegen den herrfchenden Märtyrer: (Heiligen:)Kultus feine warnende Stimme 
erhoben. Die Verehrung der Märtyrergräber, die Anbetung ihrer Reliquien, der Bau 
bejonderer Märtyrerfichen und der Zudrang zu diefen, die Sitte, die Märtyrer durch 

30 Kerzenipenden zu ehren, Vigilien an * Gräbern abzuhalten und dabei das Halleluja wie 
in der Oſternacht zu ſingen, das alles erſcheint ihm als Konzeſſion an das Heidentum. Nicht 
bloß übermäßige Ehre, geradezu Adoration erweiſt man einem Häuflein Aſche, pulvis- 
eulum nescio quod, in modico vasculo pretioso linteamine eircumdatum, oscu- 
lantes adorant. Da ſei unter dem Vorwand der Neligion ein geradezu beidnijcher 

35 Brauch in den Kirchen eingeführt, gleichtwie bei dem Anzünden riefiger Kerzen am bellen 
Tag; und man merkt nicht einmal den Unfinn, felige Märtyrer mit armfeligen Wade: 
lichtern beleuchten zu wollen, die doch „das Lamm“ dort auf dem Thron mit allem 
Glanz feiner Herrlichkeit beitrahlt (ec. 4)! V. will nicht genau entjcheiden, wo ſich vor 
läufig die Seelen der Apoftel und Märtyrer aufhalten, ob in Abrabamd Schoß, ob am 

#0 Ort der Erquidung, ob unter dem Altar Gottes; Leinenfalls könnten fie aber von ihren 
Gräbern aus wirken und zugleich in aller Melt, wo fie nur wollten, gegenwärtig fen (c. 6). 
Er verjpottet die Vorftellung, die Seelen der Märtyrer liebten ihre Aſche fo, daß jie fie 
allezeit umflatterten, um jedem Beter, der da herantrete, fofort Gehör leihen und bei Gott 
Erhörung verihaffen zu können (e. 8). Wenn man fi auf die in den Märtyrerkirchen 

5 volljogenen Wunder berufe, fo ſei dagegen einzumenden, daß diefe einen Nugen nur für 
die noch Ungläubigen hätten (e. 10). Bon der Vermehrung der Nachtgottesdienfte jollte 
ſchon die Gefahr gejchlechtlicher Erzeffe abhalten (e. 9); das Halleluja fei dem Pafjabfeit 
vorzubehalten, damit nicht die hriftliche Menge den Unterjchied zwiſchen dem Erlöfer und 
erlöften Frommen überjiebt (ec. 1). Außerdem marnt V. vor einem gedankenloſen 

so Almofengeben. Er will nicht, daß die Frommen all ihre Habe zu den Möndyen im bei: 
ligen Land bin verjchiefen, die Armen in der Heimat aber darben lafjen (c. 13); man 
ſoll auch nidyt alles auf einmal fortjchenfen, fondern, gerade um andauernd wohlthun zu 
fönnen, feine Befigungen verftändig verwalten (ec. 14). Die Überfhägung des Einfiedler: 
lebens ift ihm unſympathiſch; er fragt: Wenn fih nun alle einfchlöffen oder in die Wüjte 

55 gingen, wer foll dann die Kirchen verfehen? Wer die Weltleute befehren? Wer die 
Sünder zur Tugend anhalten? (e. 15). Endlich fcheint er auch Bedenken gegen bie 
„Faſten der Heiligen” und den Zwang zur gefchlechtlichen Enthaltjamfeit geäußert zu 
haben (e. 1), doch vermag Hieronymus feine Beweisitellen aus V. felber beizubringen; 
er behauptet nur, daß die zur Partei des V. gehörigen Biſchöfe (ec. 17 „socii illius, 

immo diseipuli vel magistri‘‘) bloß Verbeiratete zu Diafonen ordinierten, und ſchiebt 
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dem Verhaßten das gemeine Motiv unter, er wolle durch ſeine Abmahnungen von der 
Keuſchheit die Fleiſchesluſt der Jugend ſteigern (c. 2). 

Wann Hieronymus ſeine Streitſchrift verfaßt hat, ſteht außer Zweifel, gegen Ende 
des Jahres 406. Denn der Mönch Siſinnius, der ſie über Agypten nach Gallien bringen 
ſollte (e. 17), bat nach dem Prolog der commentarii in Zach. MSL 25, 1415ff. au 6 
dies Stüd der Auslegung des Dodelapropheton für den Biſchof Exſuperius von Tou— 
loufe mitgenommen. Er war im Spätherbjt in Bethlehem angelommen und batte bis 
zum nächiten Epiphanienfeft bleiben wollen, fih dann aber (a.a.D. 1455 und 1497) 
verpflichtet gefühlt, früher nach Agypten abzureifen,; und in der Einleitung zu Bud) 3 des 
Amos-Kommentars (a. a. OD. 1057) teilt Hieronymus mit, daß die Abfafjung jener ges ı 
lebrten Arbeiten in das Jahr 406 fällt. Zu diefer Zeitbeftimmung paßt denn auch die 
lebendige Schilderung der „nune“ vorgenommenen Überführung der Gebeine des jeligen 
Samuel aus Judäa nach Konftantinopel (etr. Vig. c. 5). Dieſe translatio iſt für den 
Mai 406 bezeugt dur da® Chronicon Pasch. p. 308 ed. Paris. 

Hieronymus' Streitichrift hat aber eine längere Vorgefchichte. In c.3 und 18 heißt es, 
zwei —— Riparius und Deſiderius, die ihre —— durch die Nachbarſchaft des V. 
befleckt glaubten, hätten den Heiligen von Bethlehem zur Abfaſſung ſeiner Widerlegung 
veranlaßt und ihm zu dem Zweck durch Siſinnius die Bücher zugeſandt, quos (V.) inter 
erapulam stertens evomuit. Weiter erfahren wir ec. 9, daß Hieronymus in der gleichen 
Angelegenheit, insbefondere über die Vigilienfeier in Märtyrerkirchen jchon einmal einen 20 
furzen Beicheid an Riparius gefhidt bat „in altera epistola‘‘, und zwar bor etwa 
2 Jahren. Diefer, fomit im Winter 4045 abgefaßte, Brief jteht unter den Epifteln des 
Hieronymus ald Nr. 109. Damals lag dem Hieronymus noch nicht der Tert der Bücher 
des V. vor, fondern nur ein furzes Neferat des Niparius (c. 4); der gallifdhe Freund 
hatte hauptſächlich an den Thefen über Neliquiendienft, Kerzenipende, Beſuch der Märtyrer: 25 
firhen und PVigilien Anftoß genommen, von den allgemeineren Einwendungen gegen 
falſche Möncherei und unverftändiges Almojengeben nichts erwähnt. Für die Abfaſſung 
von V.s Büchern — oder einem derfelben? — ift damit der Sommer 404 als fpätejter 
Termin gegeben, und daß ber Verfafler als Presbyter in einer füdgalliichen Diöcefe Iebte, 
jagt c. 2 des Briefs 109. Hieronymus begreift nicht, daß der Bilchof, unter dem V. 30 
ſteht, ſolche Wutausbrüche duldet, jtatt mit dieſem Blutfchänder nah dem Mufter 
von 1 Ko 5 zu verfahren. Alfo hatte der tolofanische Presbyter Riparius auch gemeldet, 
was im liber etr. Vig. mehrfach beftätigt wird, daß V. mit diefen fchlimmen Ideen 
Beifall fand, gerade bei der galliihen Geiſtlichkeit. 

Außerdem aber verrät ep. 109, 1 und 3, daß der Zorn des Hieronymus auf V. 35 
ichon älteren Urfprungs ift. „Wiederum“ hat Dormitantius feinen ftinfigen Mund geöffnet ; 
ichon einmal hat Hieronymus dies Scheufal gejehen und ihm im feiner Wut mit Zeug: 
niffen der bl. Schrift wie mit Hippokratiſchen Ketten fefjeln wollen, da ift er davongelaufen 
und bat zwijchen den Fluten der Adria und den fottifchen Alpen „in nos deelamando 
clamavit“. Hierdurch ift für eine Zeit, die um etliche Jahre hinter 404 zurüdliegt, ein 40 
Befuh des V. bei Hieronymus erwieſen, desgleihen nad dem —— Verſchwinden 
des Beſuchers aus Bethlehem eine ſchriftliche Fortſetzung der damals begonnenen Debatten 
durch V. Während dieſes Beſuchs hat die Szene geſpielt, die etr. Vig. c. 11 Hieronymus 
boshaft beſchreibt, wie einmal nachts bei einem Erdbeben alle aus dem Schlaf erweckt 
wurden und V. im feiner Angſt fi) vor den Augen der anderen fplitternadt betend hin- a5 
warf. Das Jahr des Befuchs aus der Gefchichte der Erdbeben errechnen zu wollen, ift 
verlorene Mühe; niemand weiß ja, ob «8 fih dabei um ein großes und allgemeines Erb: 
beben, wie für 396 eins bezeugt ift, gehandelt hat. Wohl aber fteht nunmehr feit, daß 
der Bejuh des V. bei Hieronymus furz vor Abfaffung von ep. 58 (MSL 23, 586) 
ftattgefunden bat. Denn jenen Brief an den Presbyter Paulinus (von Nola) ſchließt Hie- so 
ronymus mit der Notiz, er habe den bi. Presbyter Vigilantius aufs freudigfte auf 
genommen: den Grund feiner heimlichen Abreife fönne Hteronymus, ohne jemanden zu 
verlegen, nicht nennen. Immerhin erwartet er doc, daß DB. einen gustus nostrae 
amieitiae empfangen hat und über feine Erlebnifje Günftiges an Paulinus, feinen Gönner, 
berichten wird: von Verfuchen, feine Wut mit Ketten zu bändigen, fann man nichts ahnen. 55 
Offenbar bat fich erft nachträglich die Stimmung des Hieronymus jo ungünjtig verwandelt, 
und zwar, tie er gleich deutlich in ep. 109 und in dem früher an V. gerichteten Brief ep. 61 
fundgiebt, infolge einer Zufchrift des V. die Hieronymus als Anklage auf origeniftifche 
Keberei deutete. Noch ebe V. wieder in Gallien angelangt war, d. h. auf der Durchreife 
durch Italien, hatte er an Hieronymus einen Brief geichrieben oder eine von ihm verfaßte co 

° 
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Abhandlung zur Begutachtung eingeſandt, die — als Angriff gegen ſeine Ortbo: 
dorie empfand und in ep. 61 mit unglaublicher Grobbeit ertwiderte. Er bedauert, ſich 
auf den empfehlenden Brief des Paulinus verlafjen zu haben, trogdem er jofort die bäu— 
riiche Einfältigkeit des V., die fich jet ald Wahnwitz enthüllt, wahrgenommen habe; er 

6 macht fich Iuftig über den neugebadenen Schriftjteller, der noch weniger zu reden als zu 
ichmeigen verheht: ein vom Teufel ſelbſt begangenes Safrileg ift ihm die von ®. an Da 2 
vorgenommene Exegeſe (Chriftus — der aus dem Berge d. b. vom Teufel losgerifjene Stein, 
denn er hat aus Adam den Leib angenommen, um durch die jungfräuliche Geburt den 
Menſchen wieder vom Teufel zu trennen). Aber Hieron. erinnert aud) daran, wie er Damals 

10 über die Auferftehung und Wirklichkeit des Leibes gepredigt und V. ihm lauten Beifall 
und die Anerkennung echter Ortbodorie gefpendet habe. Eine Andeutung über ſchon einmal 
ewährte Verzeihbung c. 4 bleibt dunfel. Gerade weil die Frage nach feiner Nechtgläubig- 
eit troß feiner vielfachen Beichäftigung mit Drigenes zwilchen ihn und V. damals per: 
fönlich erledigt zu fein fchien, ift Hieronymus doppelt empört, wenn nunmehr V. fich ihn 

ı5 allein als Angriffsobjeft erwählt, nachdem er Agypten und all die Provinzen verlafien 
bat, in denen viele mit offener Stirn „deine Keßerei vertreten” (sectam tuam defen- 
dunt). ga, V. hat nad Hieronymus ep. 61, 1 einmal eine Formel unterfchrieben, die 
fegerifchen inhalt bat, alle Beteuerungen feiner Ortbodorie ändern daran nichts. 
— giebt Hieronymus den Vorwurf des Origenismus einfach zurück; und wenn 

20 fein Brief in die Hände Rufins gelangt iſt, fo begreifen wir, warum ſich Hieron 
Apol. adv. ll. Ruf. III, 19 (wohl Anfang 402 gejchrieben) gegen den Vorwurf vertei- 
digen muß, er babe einit von Befledung des V. durch häretifhe Gemeinſchaft in Aleran- 
drien geſprochen. Daß Rufinus richtig verftanden hat, giebt ohne es zu merken Hiero- 
nymus felber zu, wenn er fortfährt: „In V. habe ich dir die Antwort gegeben. Denn 

35 feine Vortvürfe find genau das, was du nachher als Freund lobſt und als Feind mir 
vorwirfſt. Sch weiß wohl, von wen er zur Wut gegen mich aufgehegt worden ift. In 
feiner Dummheit bat deine Bosheit gegen mich ein Sprachrohr gefunden“. Noch im J. 
404 (ep. 109, 3) bringt Hieronymus in feinem Fluchwort: „Möge VB. von dem Ver: 
nichter Agyptens unter den Agyptern fchlafend erdroffelt werden“, die Agypter nicht zu: 

so fällig mit V. in Verbindung: es ſind Rufinus und defjen äghptifche freunde, die nad 
feiner Überzeugung den V. infpiriert haben. Diefe Überzeugung wäre mehr als kindiſch, 
wenn V. von vornherein mit Mißtrauen und Beforgnis dem Origen iſten Hieronymus 
egenübergetreten und erft im Schreden über foldhe „widerwärtigen“ Anjchauungen nad 
egupten gegangen wäre, „um bier den Origenismus an der Quelle kennen zu lernen.“ 

35 Nein, V. hat den Origenes auf feiner Neife durd Agypten und Paläjtina, wenn nicht 
früher, fennen und ſchätzen gelernt, er hat ja auch 3. B. deffen Hiob-Kommentar felber be 
jeffen (Hier. ep. 61, 2), und er hat den Hieronymus gewiß weder in Bethlehem mündlid 
noch jpäter in feinen Abhandlungen aus Abſcheu gegen alles Drigeniftiihe angegriffen, 
jondern er bat als ein Mann von eigenem Urteil und vielleiht auch etwas Eigenſinn 

40 dem Hieronymus widerfprodhen und nad) der Sitte jener Zeit — wir befinden uns auf 
der Höhe der origeniftiichen Streitigkeiten (f. d. Art. Bd XIV ©. 489 ff.) — die Irrtümer 
jeines Gegners in Zufammenbang mit dem ebenfo großen wie gefährlichen Lehrer Origenes 
gebradt. Für Hieronymus hätte fchon die Thatfache, daß der jüngere Mann ibm zu 
twiderfprechen wagte, ausgereicht, um ihm den Makel der Härefie anzubängen ! 

45 Ueber die Berfönlichteit des V. erfahren mir ſonſt dur, Hieronymus nicht viel 
Brauchbares. Er ftammte aus Galagurris im Gebiet der Convenae, einem aquitanijchen 
— bon dem fpanifchen Galahorra wohl zu unterfheidenden — Städtchen zwiſchen St 
Bertrand-de:Gomminges und Touloufe, an der Garonne gelegen, in Prov. Aquitan. III 
(Novempopulana) |. Itiner. Anton. 457, wahrſcheinlich das heutige Martres (f. Forbiger, 

so Hdb. der alten Geographie v. Europa II®, 115 n. 23 und Duchesne, Fastes &pisco- 
paux de l’ancienne Gaule II, 3. 98). Was Hieronvmus über den caupo twißelt, 
reicht faum aus, um zu beweifen, daß der Bater des V. Gaftwirt war. Das Wahre daran 
it: V. ift ein begüterter Mann in einer vornehmlich vom Weinbau lebenden Gegend ge: 
weſen, hat aljo gewiß auch Meinberge beſeſſen. Gennadius verfichert, V. babe ala Pre 

65 byter eine Kirche in der Didcefe Barcelona verwaltet; dann müßte er fpäter — und nad 
406 verſchwindet feine Geftalt für uns aus der Geſchichte — nad Spanien übergefiebelt 
fein. Hieronymus kennt ibn nur als in der Nachbarfchaft von Iberien wohnend; nad 
ıhm bat ®. feine Heimat nicht verlafjen. Er war bereit Presbyter, ald er mit Empfeb: 
lungsbriefen von Paulinus Nolanus jene Orientreife machte. Die Bekanntſchaft mit 

© Paulinus bat bei dem Aquitanier V. nichts Auffälliges, da Paulinus 4 Jahre lang in 
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Barcelona geweilt hatte und mit dem Aquitanter Severus innige Beziehungen unterbielt. 
In einem Brief des Paulinus an Severus, dem erften aus Nola an ihn gerichteten (um 
395?) wird denn auch ein Bigilantius erwähnt (ep. 5, CSEL 29, 1 p. 32). Severus 
bat ihn mit einem Briefe nach Kampanien gejchidt ; offenbar ift er 5, 14 ein Landsmann 
des Severus. Manche (4. B. Rauſchen, Jahrbücher d. chriftl. Kirche unter Theodofius I., 5 
©. 464 n. 3) unterjcheiden diefen V. von unferm Schriftjteller; es fei nur ein getaufter 
Sklave. Ich würde aus der Bezeichnung pueri nostri (e8 war nämlich noch ein cate- 
chumenus in feiner Begleitung) und aus pueri tui 5, 1 ſchon wegen 5, 21 pueri, 
filii nostri und 5, 14 conservi nostri, pueri tui) nicht mehr als einen fpürbaren 
Altersunterjchied zwifchen Paulinus und jenem V. herauslefen, jelbjtverftändlih auch, daß 
er damals noch kein geiftliches Amt befleidet. Und zmwifchen der Abfaſſung von ep. 5 
des Paulinus und der Ausftattung des V. mit einem Empfehlungsjchreiben an Hieronv: 
mus fönnte ja Zeit genug liegen, in der V. zum Presbyter ordintert worden wäre, etwa 
wie Paulinus mit Überfpringung der Vorftufen. Es bängt wenig von der Entſcheidung 
ab: vor 370 werden wir das Geburtsjahr des V. anfegen müljen, wenn er ep. 58, 
11 bei Hieronymus „beiliger Presbyter” heißt. — Seine Bildung war gewiß eine gute, 
vielleicht wie bei Paulinus die fpeziell theologifhe minder gründlich, fo daß ihm Hiero— 
nymus ce. Vig. 6 den Gebrauch des apokryphen 4. Esra-Buchs und einer unauffindbaren 
Salomo-Stelle als kanoniſcher Autoritäten vorrüden darf. Gennadius nennt ihn homo 
lingua politus, non sensu scripturarum exereitatus, Hieronymus fpottet über feine 0 
Unmifjenbeit, Dummheit und feine bäurifche Rede. Selbſt wenn Gennabius auch mie 
wir nur die paar in Hieronymus’ Schmähſchrift aufgenommenen Sätze des V. gekannt 
baben follte, würden wir fein Urteil dem des Fanatikers Hieronymus vorziehen. Einige 
undvorfichtige Ausdrüde wie die Bezeichnung der Reliquiendiener ald idololatrae und 
einerarii wird man dem heißblütigen Gascogner zu gute halten; er bat aber nicht per: 5 
fönliche Polemik getrieben und nicht einer Partei zu Liebe, fondern weil er die Religion 
in Gefahr glaubte, zurFeder gegriffen. 

Das ift nun die legte Frage: was hat V. gewollt und was erreicht? Erreicht jeden: 
falls ſehr wenig. Bei Lebzeiten haben feine Anbänger ihn nicht fallen laſſen; auch Hie— 
ronymus’ heftiger Ruf nad dem Henker bat ihm nicht gefchadet. Aber jchon Gennadius 30 
weiß von V. kaum noch etwas, was er nicht aus Hieronymus geſchöpft haben könnte: 
V. iſt unfterblich geworden bloß dur den Grimm, mit dem Hieronymus ihn verfolgt 
bat. Im SKeberfatalog (de ecel. dogm. 40, 73) jtellt Gennadius die Verehrung der 
Märtprerreliquien, den Bau und Befuch der mit Märtyrernamen benannten Kirchen als etwas 
Chriftliches feft, was nur Eunomianer und Vigilantianer beftritten; in fpäteren Ketzerkata— 35 
logen verfchwindet der Name des V. völlig, und es bleiben bloß die Nyctages (jo Iſidor, 
de haer. 63) übrig, die die Vigilien vertverfen: natürlich bat es nie eine Selte mit diefer 
einen „Irrlehre“ gegeben. Ein Zufammenbang des V. mit Eunomius, der gleichfalls das 
Wallfahren zu den Apoftele und Märtyrerlicchen befämpfte, wird von Hieronymus c. 
Vig. 8 gerade fo willkürlich Efonftruiert wie ce. 1 einer mit Jovinian. Eine Lehre von 4 
der perfectio hat V. nicht vorgetragen; er hat fich nicht ald Dogmatifer, am wenigſten 
als gnoftifierender Dualiſt bethätigt. Er bat lediglich eine Neihe von Schäden in dem 
religiöfen Leben der Kirche feiner Zeit, namentlih auch in neu eingeführten gottesdienft- 
lichen Übungen wahrgenommen, offen als joldye anerfannt und jchonungslos angegriffen: 
bloß in diefem Sinn gehört er unter die „Zeugen der Wahrheit“, die ſich dem in bie as 
hriftliche Kirche befonders vom 4. Jahrhundert an eindringenden Heidentum zu tiber: 
jegen ſuchten. Wir wiſſen nicht, inwieweit feindfelige Kritif an dem neuen Kirchentum, 
ij. B. von Heiden oder Freidenkern jener Zeit, vielleiht von Manichäern, ihn auf jolche 
Schäden aufmerkſam gemacht bat; auch nicht, inwieweit beſonders arge Ausfchreitungen 
der neuen en und Möndhöverehrung in einer vom Priscillianismus angeftedten Be: so 
völferung ibn aufregten. Da er zugleich ehrlich und mit einem nüchternen Berftand 
begabt war, konnte er den Spott über die alle Thorbeiten der alten Gößendienerei nad): 
ahmende Überfrömmigfeit von heut nicht ungerechtfertigt finden. Das war nad) feiner Meinung 
das hauptfächlichite Hemmnis für den Siegeslauf des Chriftentums, daß es fich mit foviel 
Superftition behängte. Er zeigt geſunden fittlihen Sinn in der Beftreitung von Miß— 56 
bräudhen im Almofengeben, im Mönchsweſen, in der übertriebenen Anpreiſung der 
Entbaltfamteit. Aber er hat weder das Mönchtum, noch das Verdienjt, dad man ſich 
durch Almofen verjchaffen!könne, noch den Vorzug der gefchlechtlichen Abſtinenz als folder 
befämpft, ſondern nur dafür forgen wollen, daß das erjtrebte Ideal nicht durch eine 
gedanfenloje Praris ins Gegenteil umſchlage. Für feine Abneigung gegen den Mär: 60 

— IJ 

— 5 

„ 



632 Bigilantius Vigilien 

tyrerkult hat er die Gründe nachträglich geſucht; die Theſe von der Unfähigkeit der Toten 
für uns Lebende erfolgreich zu intercedieren, macht durchaus den Eindruck einer Hilfe 
fonftruftion. Denn eine klare Borftellung von dem Zuftand der Seelen von Märtprern 
nad ihrem Tod bat V. der kirchlich ſchon damals rezipierten und religiös lebensträftigen 

5 nicht entgegenzufegen vermocht. Wahrhaft religiös mutet es dagegen an, wenn er be 
fürchtet, daß durch den Märtyrerfult die Größe des Heilands leide, tvenn er das Halle 
Iuja, die Vigilien — eigentlih intonfequent — bloß an Oftern duldet und die Kirchen 
nicht mit den Namen armer Menfchen geziert fehen will. In feiner Geringichägung der 
Aichenhäuflein Elingt ettwas wie origeniftifcher Epiritualismus durch. Aber mit jo un: 

10 glüdlihen Einwendungen mie gegen die Berufung auf die Wunder an Märtprergräbern, 
He nüßten nur den Ungläubigen, läßt fi der Glaube, der ſolche Wunder erlebt, nict 
aus dem Feld fchlagen: nur ein neuer Gott oder ein neuer Heiland konnte den liebe 
bedürftigen Herzen die Märtyrer erfehen. So iſt das Galagurris des ®. verfallen, und 
dicht daneben Lourdes aufgeblüht. VB. würdigte die religiöfen Bedürfniſſe der cinerarii 
— und ſtand ſelber nicht hoch genug über ihrer Religion, um bei der großen 

aſſe der katholiſchen Chriſten auch nur vorübergehende Erfolge erzielen * gr 
. Yülicher. 

Bigilien. — Vol. Bingbam, Origg. XIII, 9,4; Auguſti, Dentwürdigkeiten aus der 
chriftl. Archäologie I, 131; VII, 170ff.; VIII, 1385 ; IX, 413; X, 319; Krieg bei raus, 

NE. Il S. 951; Zödler, Askeſe u. Mönchtum I, ©. 168f.; Kellner, Heortologie, Freiburg 1891, 
&.55,73 u ö.; Bäumer, Geſch. des Brevierd, Freib. 1895, ©. 19 u. 6. 

Vigilien, vigiliae, pernoctationes, nawrvyides, heißen in der römischen Kirche die 
Vorfefte, urfprüngli die gottesdienftlihen, in Gefängen, Gebeten, Vorlefungen und 
Prozeſſionen beftehenden Handlungen, melde am Worabende eines großen Kirchenfeites 

25 porgenommen wurden; fie find die feitlihe Worbereitung zur ag des Hauptfeſtes. 
Nächtliche gottesdienftlihe Zufammenkünfte der Chriften werden jchon fehr frühzeitig er: 
wähnt (die coetus antelucani, nadı Plin. Ep. X, 97; Tertull., De coron. mil. 3; 
ad uxor. JI, 4). Aber es ift unzuläffig, anzunehmen, daß ſich diefe VBerfammlungen 
durch die ganze Nacht hindurch erjtredten. Die einzige bei Gottesdienft und unter Faſten 

30 durchwachte Pacht im Kultusjahre, deren Ursprung in die chriftliche Frühzeit hinaufreicht, 
war die Oftervigilie. Sie galt deshalb als befonders heilig, weil man in ihr der Wieder: 
funft Chrifti zum MWeltgerichte entgegenfab (Lact. Div. Inst. VII, 19; Greg. Naz. Orat. 
19 und 42; Greg. Nyss. Or. 5 de Pasch.; Hieron. in Mt. 25 :x.). Etwas fpäter 
beginnt auch die Pfingſtvigilie mit befonderer Auszeichnung gefeiert = werden, weil fie 

35 auf die Erteilung des bl. Geiftes durch die Taufe bezogen wurde. Mit der Oftervigilie 
ward auch die Feier des hl. Abendmahls, mit der Pfingftvigilie die der Taufe verbunden; 
nur die Gläubigen durften an diefen PVigilien teilnehmen. Im 5. und 6. Jabrbundert 
wurde die Dftervigilie als die feierlichjte Zeit für die Taufe und das Abendmahl ange: 
ſehen, auch betrachtete man fie als die geeignetfte Zeit für die Ordination. Ihr zunächſt 

40 Stand die Pfingft- und die MWeihnachtspigilie, letztere beſonders feit Ende des 6. Jahr: 
bunderts zu hohem Anfehen gelangt (vgl. Gregor von Tours, De glor. mart. 87). 
Nachdem aus den Klöftern namentlich feit dem 10. Jahrhundert ein Offizium der Maria 
hervorgegangen, welches bejonders durch Petrus Damiani, wenn aud nicht ohne Wider- 
ſpruch, verbreitet wurde, wurden feit dem 12. Jahrhundert auh der Maria Bigilien 

45 geweiht & Gieſeler, Lehrbuch der Kirchengefchichte II, 1, 4. Aufl., Bonn 1846, ©. 317f 
II, 2, ©. 470). 

Seit den 4. Jahrhundert hatte fich die Feier der Vigilien überaus glänzend geftalte, 
aber audy mit manchem Ungeziemenden, ja gelegentlih mit Exzeſſen verfnüpft, jo daß 
weiblichen Perfonen die Teilnabme an ihnen verboten werden mußte (j. z. B. Cone. 

so Illib. a. 305, can. 35). Mit Nachdrud wurden fie daher bie und da bekämpft, nament: 
ih um das Jahr 400 von Vigilantius von Barcelona, dem Hieronymus als ihr Echuf- 
redner gegenübertrat (f. d. vorigen Art. ©. 628, 16). Die auch gelegentlich des Streites zwiſchen 
diefen beiden erwähnte Sitte von Rigilienfeiern zu Ehren einzelner Märtyrer fcheint ſchon 
jeit Ende des 4. Jahrhunderts ſich zu beträchtlihem Umfang entwidelt zu baben; val. 

55 einerjeits Chryſoſtomus hom. de martyr. II, 668 D, andererſeits Sidonius Apollinaris, 
Biihof von Clermont um 475, Ep. V, 17 (Erwähnung eines in Lyon zum Gedächtnis 
des Märtyrerd Juſtus von Vienna gefeierten Pigilienoffiziums), — Im Mittel: 
alter wurden eigentliche WVigiliengottesdienfte nur noch in den Klöſtern gefeiert; in 
den Kirchen wurden die Nachtgottesdienite allmählich abgefhafft und die Vigilienfeier 
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teils in Früh: oder Abendgottesdienite (Matutinen oder Bespern), teils in Faſten ver: 
wandelt (vgl. für letteren Gebraud z.B. die Erwähnung der ieiunia vigiliarum in 
P. Nikolaus’ I Responsio ad Bulgaros bei Mansi XV, 420; fodann Binterim, Denk: 
mwürdigfeiten V, 2, 156ff.). Nun ging die Bezeichnung Vigilia auf den Vortag der 
Hauptfefte über. Die meift auf den Vormittag verlegte eier der Vigilien ift in der 5 
römischen Kirche bis zur Gegenwart das Vorherrſchende geblieben; nur vereinzelt werden 
noch Mitternachtsmeſſen zu Weihnachten (Chriftmetten) ſowie Abendvigilien vor dem 
Oſterfeſte gefeiert. Nominelle Bigilien haben außer diejen beiden Feſten auch Epiphanien, 
Himmelfahrt, Pfingiten, die Fefte Mariä Verfündigung und Reinigung, Johannis d. T., Aller: 
heiligen, — und die Tage der Apoſtel Matthias, Petrus, Judas, Jakobus, Simon, 
Thomas und Andreas, nicht aber die jüngeren Feſte wie Fronleichnam. Es gibt in der 
römiſchen Kirche auch privilegierte und nicht privilegierte Vigilien; jene haben einen 
eigenen Gottesdienſt, mit Ausnahme der Vigilie vor Epiphanien. Wenn mit ihnen ein 
Feſt erſten oder zweiten Ranges zuſammenfällt, ſo wird das Offizium des Feſtes gefeiert, 
die Vigilie aber in den Laudes und der Meſſe zelebriert; fungieren zwei Prieſter, dann 15 
lieft der eine die Feſtmeſſe nach der Terz, die Vigilmefje nad der None. Bei nicht privi— 
legierten Bigilien tritt bloß die Kommemoration der Vigilie ein. 

In der proteftantifchen Chriftenheit hat man eine Art PVigilie in den bie und da 
eingeführten Chriftmetten. In der Brüdergemeinde begeht man bekanntlich in gleicher Weife 
eine Art Vigilien am Karfreitage und Ofterfefte. Etwas den Vigilien verwandtes find 20 
auch die watch-nights und protracted meetings der Methodiften. 

(Nendeder 7) Zödler +. 

0 — 

Vigilins, Papft, 537—555. — Quellen: 1. Die Kundgebungen des Papſtes, 
Juſtinians und der 5. Synode nebſt einigen anderen zeitgenöflifhen Dotumenten, ſämtlich 
bei Mansi, 9. Bd (die Epp. et Decreta Vigilii auch MSL 69, 15—178; die Briefe Litteris 8 
elementiae an Juitinian und Licet universa an Menas, jomwie das Constitutum von 553 
aud in Epp. Impp. Pontt. Rom. etc. ed. Günther 1, Wien 1885 [CSEL Vol. 35] ©. 348—354, 
354 ff.,. 230—320); 2. die jtarf anetdotenhajte Vita des Papites im Lib. Pontif. (LP), ed. 
Ducdesne 1, Paris 1885, 296—302; 3. die Angaben bei Facundus von Hermiane (f. d. A. 
Bd V, 7327.), Yiberatus (f. d. A. Bd XI, 440f.), Victor von Tunnuna und dem Fortſetzer 30 
des Marcellinus Comes (Chron. Min. ed. Tb. Mommjen 2, Berlin 1894 [MG Auct. Antiqu. 
Vol. 11), Brofop von Cäfarea (j. d. A. Bd XVI, 73), Theophanes (ſ. d. A. Bd XIX, 6627.) 
Bol. die Regejten bei Jafſé, Reg. Pontt. Rom.? 1, 117—124. Darjtellungen: Zu den 
beim Art. Dreifapiteljtreit (Bd V, 21F.) angeführten älteren Arbeiten von Noris, Garnier, 
Wald (aud Bd 7, 211ff.) und Schrödh jind noc hinzuzufügen Baronius und Pagi, jomwie 35 
P. de Marca, De Vigilii decreto pro confirmatione V. synodi (abgedr. au& De concordia 
sac. et imp. bei Mansi 9, 419—432); 3. Basnage, Histoire de l'église 1, Notterdam 1699, 
617— 547; D. Papebrody in AS, Propyl. Maii, 615 fi. 617 ff. B. Couſtant (in Gemeinſchaft 
mit Moginot und Durand), De Vigilii * gestis apologetica et historica dissertatio (ab: 
gedrudt in Pitra® Analecta novissima 1, Typ. Tuse. 1885, 370—461) und A. Bower, Hiftorie 40 
d. röm. Päpfte 3, Magdeburg und Leipzig 1753, 396—470. Bon neueren Taritellungen find 
zu vgl. 3. Punkes, Papſt V. u. d. Dreitapiteljtreit, München 1864 [nicht 1865]; E. 3. v. Hefele, 
Konziliengeſchichte 2°, Freib. 1875: 3. Langen, Geſch. d. röm. Kirche von Leo I. bis Nikolaus I., 
Bonn 1885, 341—382; L. Duchesne, Vigile et Pelage, in Rev. Quest. Hist. 36, 1884, 
369—-440 (vgl. dazu F. Chamard a. a. O. 37, 1885, 540—578 und Ducesnes Antwort 45 
579— 593); L. M. Hartmann, Geſchichte Italiens im Mittelalter 1, Leipzig 1897, 382—394 ; 
9. Grifar, Geih. Roms u. der Päpite im Mittelalter 1, Freib. 1900, 502—507 u. 574—580. 
Außerdem die bei den Artt. Dreitapitelitreit und Nuftinian (Bd IX, 650) angeführte Litteratur 
und die Artitel von I. Bailey in DehrB 4, 1144-51; Küpper (Dreifapitelftreit) in KL 3, 
3022—37 und Zed (Bigilius), daſ. 12, 956—959. Das Werft von Qincenzi, In 8. Gregorii 50 
Nyss. et Örigenis scripta etc. nova recensio, deſſen 4. Bd (Nom 1865) u. d. T. Vigilü 
Pontificis Rom. ... triumphus in synodo oecum. V eine von der gewöhnlichen völlig ab: 
weichende Darjtellung enthalten joll, ijt mir unbefannt geblieben (vgl. Küpper 2035 u. Pitra 
Io. 3. 40] 369). 

DB. ftammte aus einer römischen Patrizierfamilie: feinen Vater Johannes bezeichnet 55 
LP. 296, 1 als Konſul (ſ. dazu Duchesne, LP. 299 N. 1); fein Bruder Neparatus war 
Senator (Proc. Bell. Goth. 1, 26). Unter Papſt Bonifatius II. (f. d. A. Bb III, 
288F.) erfcheint er ald Diakon der römischen Kirche, und es iſt bereits berichtet worden 
(a. a. DO. 289, 10ff.), daß ihn der Papſt 531 zu feinem Nachfolger beftimmte, die von 
den Klerikern bereit unterzeichnete Urkunde aber im Jahre darauf, vermutlich unter 6o 
Drud des Gotenkönigs Theodahat, vernichten mußte. Es ift wahricheinlih, daß V. zur 
antigotifchen Oppofition gehörte, und daß er, nachdem er — vermutlich unter Agapet 1. 
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(ſ. d. A. Bd J, 237 f.), aber ſchwerlich erſt bei Gelegenheit der Reife dieſes Papſtes nach 
Konftantinopel (fo Langen 342 u. a) — zum Apokriſiar des römischen Stuhles in 
Konjtantinopel ernannt worden tar, dort gegen die gotifche Regierung wirkte. Nach dem 
vorzeitigen Tode Agapets (22. April 536) jchien feine Zeit gelommen. Yiberatus (cap. 22 

6 MSL 68, 1040) und LP. (Vita des Silverius (292, 1ff.), berichten, unabhängig von: 
einander und doch im mejentlichen identisch, daß V. der KHaiferin Theodora ſein Wort 
verpfändete, im Fall feiner Wahl zum Papſte gegen die Synode von Chalcedon, den 
Stein des Anftoßes für die große monophyfitiiche Partei am Hofe, Front zu machen 
und für die abgejesten Patriarchen Anthimus, Severus und Theodoftus einzutreten (f. U. 

ıo Monopbufiten Bd XIII, 394, ıff. 394, uff.). Die Kaiferin fol ihn, der bald nad 
Agapet3 Tode nah Rom abreifte, mit reichen Geldmitteln ausgeftattet und ihm ein 
Schreiben an Belifar mitgegeben haben, das diefen antwies, für die Wahl des V. einzu- 
treten. Jedenfalls war V. ihr Kandidat. Als er in Nom eintraf, fand er den 
Kandidaten Theodahats, Silverius (f. d. A. Bd XVIII, 338), bereits im Befig des 

15 Stuhles, und e8 fojtete ihn Mühe und Geld, den byyantinifchen Feldherrn, den er in 
Neapel (nicht in Ravenna [jo Liber.], j. Jaffe z. 3. 536) getroffen hatte und den wohl 
auch feine Gattin Antonina, Iheodorens Freundin, bearbeitete (Proc. Hist. Are. I, 1 
p. 13 und 16), geneigt zu maden, den Wunſch der Kaiferin zu erfüllen. Indeſſen fanden 
fih bald zureichende Gründe in der politifhen Haltung des Silverius (f. das Nähere 

»» Bd XVIII, 338), und der 29. März 537 ſah ®. als Papſt (nicht 22. Nov.; das richtige 
Datum ergiebt fi aus der zu allen Berbältnifjen pafjenden Angabe des Fragm. 
Laurentianum |bei Dudyesne, LP. 46], wonach V. 18 Jahre, 2 Monate, 9 Tage am: 
tierte; auch wird er in einer römischen Inſchrift vom Juni 537 |de Roſſi, Inser. christ. 
1, 482] als beatissimus papa bezeichnet). Über das Ende des Silverius iſt bereits 

20 a. a. O. gehandelt worden, doch mag hinzugefügt werden, daß der Tod des Papites böchft 
wahrjcheinlih in den Juni 538 (nicht 540) fällt, und daß am 20. Juni, dem Begräbnis: 
tage (LP. 293, 7), fein Gedächnis von der Kirche gefeiert wird. Ein Brief, in dem er 
aus dem Exil heraus gemeinfam mit vier Biſchöfen V. verdammt baben foll (Mansi 
9, 6ff.), iſt troß Baronius (3. J. 539) apokryph (f. Bagi z. 3. 539, Nr. 3 u. 4). 

30 Wie ih V. mit feinem der Kaiferin gegebenen Berfprechen abgefunden bat, läßt 
fich nicht ficher erfennen. Bei Liberatus (p. 1041) und Victor von Tunnuna (bier aber 
erſt z. J. 543) ift ein an die obengenannten Patriarchen gerichtetes Schreiben überliefert, 
in dem ſich der Papſt unter Auferlegung ftrengen Stillichtweigens zu ihrer Glaubens: 
weiſe befennt. Yiberatus giebt auch die Formel wieder, die V. feinem Briefe beigelegt 

35 babe, in der e8 unmißverftändli heißt: non duas Christum (?) confitemur na- 
turas, sed ex duabus naturis compositum ... unum Christum. Möglicher: 
weiſe fpielt Facundus (etr. Moc. MSL 67, 861) auf einen folden Brief an, während 
LP. 296, 15ff. umgefebrt den Papſt auf ein Mahnfchreiben der Kaiferin fchroff ant- 
orten läßt: prius loeutus sum male et insipienter, modo autem nullo modo 
tibi consentio ut revocem hominem haereticum et anathematizatum. So bat 
er felbitverftändlich nicht gefchrieben, aber auch die Echtheit jenes Schreibens, zumal des 
Belenntnifjes, ift mehr als zweifelhaft, und die Möglichkeit muß offen gelaffen werben, 
daß es von gehäſſigen Gegnern dem Papſte untergefchoben worden ift (Chamarb 557 
nennt den Brief unter Berufung auf den Stil absolument apoeryphe; auch Duchesne, 

is Vig. 373 und LP. 300 N. 9 neigt zur Annahme der Fälſchung, wenn er fih aud 
nicht beftimmt äußert). Sicher ift nur, daß Jahre vergingen, ehe fih V. in ber dog— 
matifchen Frage amtlich mit der Negierung in Konftantinopel in Verbindung jegte, und 
nunmehr geſchah e8 in anderem Sinn. Als Jujtinian dringend wurde (CSEL 352, 14), 
ſah er ſich veranlaßt, fih am 17. September 540 in zwei Schreiben an den Kaiſer und 
an den Patriarchen Menas (Litteris clementiae und Licet universa, f. o. ©. 633,25) 
zu Ghalcedon zu befennen und die monophyfitiichen Patriarchen namentlih zu verdammen. 
Im übrigen ift aus den eriten Jahren feiner Amtszeit nicht viel befannt geblieben. LP. 
296, 1 ff. weiß zu erzählen, daß Belifar den gefangenen Gotenlönig Vitiges vor feinem 
Transport nad Konjtantinopel dem Papſt vorgeführt habe, der ihn in der Bafılifa Julii, 
dem Empfangsjaal im Lateranpalaft (vol. Ducesne, LP. 282, N. 5), feiner perjönlichen 
Sicherheit eidlich verficherte. it auch die Pointe der Erzählung nicht erfichtlic, fo könnte 
fih doch Ahnliches zugetragen haben. Der Diafon Arator feiert in feiner Epist. ad 
Vigilium (MSL 68, 75.) den Papſt wegen feiner Verdienfte bei der Belagerung 
Roms, und eine vermutlich (j. Zangen 343) auf diefe Zeit zu beziebende Inſchrift (bei 

60 Gruter, Inser. 1171 N. 4) preift V. als Miederberfteller der Gräber der Märtprer Alerander, 
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Vitalis und Martialie. Bon feiner amtlichen Thätigfeit berichten drei Urkunden: am 
6. März 538 beauftragt er den Biihof Cäjarius von Arles, dem König von Auftrafien 
Iheudebert jeine Willensmeinung über die vom König in feiner Eheangelegenheit zu 
leiftende Buße fundzutbun (Mansi 34f.); am 29. Juni 538 erteilt er dem Bifchof Pro: 
futurus (nit Eutherius) von Braga verjchiedene Inſtruktionen (Mansi 29—33); am 5 
18. Dftober 543 ſetzt er den Nachfolger des Cäfarius, Auranius von Arles, davon in 
Kenntnis, daß er ihm das Pallium nicht zufenden könne, ohne vorher den Kaifer (nicht 
den fränfifchen König, twie Langen 353 druden läßt) zu unterrichten (Mansi 40f.). Das 
Schreiben, in dem er das Pallium zufagt, ift erft vom 22. Mai 545 datiert (Mansi 42; 
a auch das Nundichreiben an die galliichen Bifhöfe und einen meiteren Brief an ı0 

uranius vom gleichen Tage Mansi 43f.). Auranius amtierte nicht lange; jchon am 
23. m 546 hat V. jeinem Nachfolger Aurelian das Palliun zugefagt (Mansi 46. 
u. vgl. 47 f.). 

Damals war er nicht mehr in Rom. Denn inzwiſchen hatte die von Theodor 
Askidas entfejjelte Aktion und das Edikt Kaifer Juftinians von 543 (jo Diefamp, Orige: 
niftifche Streitigkeiten, Münfter 1899, 54) oder 544, in dem Perſon und Schriften 
Iheodors von Mopfueltia, die Schriften Theodorets von Cyrus für Neftorius und gegen 
Cyrill, ſowie der Brief des Ibas von Edeſſa an Maris mit dem Anathem belegt 
wurden, jenen Streit heraufbeſchworen (ſ. Dreitapitelftreit, Bd V, 21), der das Schickſal 
auch des V. wurde. Seine Situation war von Anfang an außerordentlich ſchwierig. 20 
Einem fo guten Kenner der Lage im Drient fonnte e8 nicht verborgen fein, daß der Faiferliche 
Erlaß die jo notwendige Unionspolitif zu befördern vorzüglich geeignet fein mußte (ſ. d. A. 
Jujtinian Bd IX, 657, 15). Auch war nicht daran zu zweifeln, daß der Imperator 
feinen Willen aud unter Anwendung von Gewalt durdhzufegen gedenke. Andererjeits 
war mit Sicherheit vorauszufehen, dat das Edift im Abendland einen Entrüftungsfturm 25 
beraufbeijchtvören müfje und daß es für den römischen Biſchof verbängnispoll werden 
fönne, wenn er ihm beitrat. Diefe Erwägung mußte zunächſt im Vordergrunde ftehen. 
Der Diafon Stephanus, Apokrifiar des römischen Stuhles in Konftantinopel an Stelle 
des nach Rom zurüdberufenen Pelagius, handelte gewiß nicht ohne Auftrag (Facund. 
def. trium capp. IV, 4 p.625 berichtet nur die Thatjache; doch vgl. V.s bei Fac. etr. w 
Moc. p. 862 citierte Außerung) als er dem ſchwankenden Batriarhen Menas den Rüden 
ftärfte und wenigſtens jo viel durchfegte, daß Menas das Edikt nur unter der Bedingung 
unterjchrieb, daß aud) die —— des Römers eingeholt werde. Bald aber wurde deſſen 
Lage kritiſch. Juſtinian ließ ihm den Befehl zufertigen, perſönlich in Konſtantinopel zu 
erſcheinen. LP. 297, 1 ff. ſchildert ſehr lebendig, aber in der Motivierung falſch und in 35 
den Einzelheiten ſchwerlich zuverläffig, die Umjtände, unter denen der Papſt von Rom 
abreifte, um es nie wiederzuſehen. Am 22. November, dem Tage der hl. Cäcilia, ſei er 
in deren Kirche in Trastevere während des Gottesdienites aufgehoben und zu Schiff ge 
bracht worden. Zuvor erteilte er dem Volke den Segen; faum aber war das Schiff 
abgefahren, als ihm der Pöbel Steine, Knüttel und Kochtöpfe nachwarf und den Papſt mit 10 
Verwünſchungen überhäufte. Sit V. wirklich zmangsweife von Nom weggeholt worden 
(auch Ducesne 383 ſetzt Zweifel darin und fpridht von einer resistance de forme, 
die der Papſt geleiftet habe), fo wird es immer auffallend bleiben, daß man ihm ges 
ftattete, einen fo langen (Proc. Bell. Goth. 3, 16: Zrbyyave noAuv tıva yodvor 
&v 2. Ödtaroıdiw Eyov) Aufenthalt in Sizilien zu nehmen, wie er ihn genommen haben 4 
muß. Denn, mag nun feine Abreife von Rom 544 (jo noch Jaffe, wenn auch zweifelnd: 
dafür würde auch jet noch die Datierung des Dreilapitelebifts auf 543 fprechen, wenn 
fie fih als richtig bewährt) oder 545 (jo Langen 354 N.3 und Ducdesne, LP. 300 
N. 12 unter Berufung darauf, daß die Briefe an Auranius |[j. o. ©. 635,5 ff.]| noch in Rom 
gejchrieben zu jein fcheinen) erfolgt fein, jedenfalls ift er erft um die Jahreswende 546/547 co 
in der Neichshauptitadt angelangt. Als fein Vertreter blieb in Nom Pelagius zurüd, 
der fich während der Belagerung Roms durch Totila um die Stadt fehr verdient machte 
(. d. A. Pelagius 105, 11 ff). V. ſelbſt hat von Sizilien (LP. 297, 15 nennt Catania als 
Aufenthaltsort; auf Grund melcher Quelle Duchesne 397 von Syrakus jpricht, ift nicht 
erjichtlih) Proviantichiffe nah Rom gejchidt, die freilich ihr Ziel nicht erreichten (Proc. 55 
Bell. Goth. 3, 15); dem Führer der Expedition, Biſchof Balentinus, ließ Totila beide 
Hände abbauen (l. c.). Aber Nom trat zurüd, die dogmatifche Frage nahm alle Über: 
legung in Anſpruch. Facundus (etr. Moc. p. 862f.; vgl. Def. 4,3 p. 623) teilt 
Stüde aus einem Schreiben des Papftes an Menas mit, worin V. dem Patriarchen 
wegen feiner Unterjchrift ſchwere Vorwürfe macht, es billigt, daß Stephanus die kirchliche so 
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Gemeinſchaft mit ihm aufgehoben babe, und darauf vermweift, daß nach einer ibm durch 
Datius, Biſchof von Mailand, der ibn von Konftantinopel aus in Sizilien aufgefucht bat, 
getvordenen Mitteilung viele andere Geiftliche (darunter Datius felbft) und Laien diefem Bei- 
ſpiel gefolgt feien (nad Duchesne 399 ift diefes Schreiben sans doute [?] erſt auf der 

5 Reife nach Konftantinopel in Theſſalonich |?] abgefaßt worden). Inzwiſchen batten ſich die 
Afritaner geregt. Auf eine ibm durch die Diafonen Pelagius und Anatolius über: 
mittelte Anfrage des römischen Klerus erklärte fich Fulgentius Ferrandus auf das Entjchiedenite 
gegen das Edikt (f. das Nähere Bd VI, 316, 2> ff.). Auch der Brief des Biihofs Pontian 
an den Kaifer (Mansi 9, 45f.: quid nobis cum mortuis inire bellum, ubi nulla 

ıo invenitur in congressione victoria? apud judicem verum iam tenentur, a quo 
nullus appellat) wird ®. nicht unbefannt geblieben fein. Er felbft ſuchte Juftinian 
unter Berufung auf die abendländifchen Stimmen brieflich zu beiwegen, von feinem Vor: 
baben abzujtehen (Face. Def. 4,3 p. 623). Daß ihm Zoilus, der Patriarch von 
Alerandrien, die Botjchaft von feiner Unterwerfung unter das Edikt ſchickte, erregte ibn 

15 tief (Fac. l.c. 4, 4 p. 626). 
Schließlich war längeres Zögern nicht mehr angängig. Im Herbit 546 brad der 

Papſt von Sizilien auf. Die Reife führte durch Illyrien und Hellas (Fac. 1. c. 4,3 
p. 624); in Batras war V. am 14. Oktober (Beftätigung des Bifchof3 Marimianı von Navenna, 
ſ. Agnelli, Lib. Pont. Ravenn. MG Ser. Rer. Lang. et Ital. p. 326). Die An 

% funft in Konftantinopel Iept der FFortjeer des Marcellinus Comes auf den 25. Januar 
457, LP. (297, 18), dem Marius von Avanches (MSL 72, 797) fekundiert (jedoch nur 
bezüglid des Jahres; ſ. auch Duchesne, LP. 301 N. 19), auf den MWeihnachtsabend 546. 
Der offizielle Empfang war höchſt ehrenvoll; Kaiſer und Papſt wechſelten Küffe und ver- 
goſſen Thränen, wie das bei ſolchen Gelegenheiten üblich ift. Als Abfteigequartier diente 

25 Die Domus Plaeidia, die Wohnung des Apokrifiars (Duchesne 400 N. 1). 
Der Ernſt der Situation follte bald offenbar werden. Freilich find wir über die 

eriten Schritte des Papftes nicht deutlich unterrichtet. Nach einer nicht ‚ganz durchſichtigen 
Notiz bei Theophanes (de Boor 225, 13 ff.) fol V. gleih nad feiner Ankunft die drei 
Kapitel verdammt haben. Damit fteht aber in Widerfpruch die fofort angejchlofjene An- 

30 gabe, da er dem Patriarchen Menas die Kirchengemeinſchaft gefündigt habe, welche An- 
gabe durch Fyacundus (Moc. p. 862) infofern geftüßt wird, als diefer von einer allgemeinen 
Erfommunifation der Unterzeichner redet, was fpäter Gregor d. Gr. (Ep. 2, 51) zur Er: 
fommunifation auch der Kaiſerin Theodora vergröbert hat. Menas, fo ſchreibt Theopbanes, 
babe dem Papſt mit gleicher Münze gezahlt, und erſt am 29. Juni hätten fich die beiden 

35 auf Bemühen der Kaiferin wieder ausgeföhnt. Inzwiſchen aber babe Juftinian dem 
Papſte zugefeßt (vgl. auch des Kaiſers eigene Darftellung der Vorgänge in feinem Schreiben 
an die Spnode von 553, Mansi 181f.; Face. Moc. p. 860 jtellt Bebrängung des Papites 
entjchieden in Abrede) bis zu der Drohung, ihn verhaften zu laſſen. Dies wieder wird 
durch die Angabe der italienischen Kleriker (Ep. Cler., Mansi 153) bejtätigt, twonad V. 

40 ſchon damals öffentlich ausgerufen haben joll: eontestor quia, etsi me captivum 
tenetis, beatum Petrum apostolum captivum facere non potestis. In dieſe 
Periode werden auch die beiden Briefe gehören, in denen V. dem Kaiſer und der Kaiferin 
die Berdammung der drei Kapitel zujagt (Mansi 351), die zunächſt geheim gehalten 
werden follten und die fpäter in fritiicher Stunde (f. u. ©. 638,51) zum Vorſchein Tamen. 

#5 Auch die Echtheit diefer Schreiben ift beftritten worden (4. B. von Gouftant 438—443), 
aber abgefehen von einer ziwveifellofen monotbeletiichen Interpolation enthalten fie faum 
Angreifbares (f. Hefele 2, 818 und 855ff.). Zum Überfluß fpricht auch Facundus (Moe. 
p. 360) von einer oceulta pollieitatio, und auf der Synode von 553 verficherte der 
Vertreter des Kaiſers, dab V. feine Zufage fchriftlih und mündlich, fogar in Gegenwart 

50 des Kaiſers, gegeben habe. Die ftarfe Betonung der Gerechtfame feines Stubles in den 
Briefen ift offenbar aus der Abficht des Papſtes zu verftehen, dem Edikt nicht kurzweg 
durch Unterfchrift beizutreten, jondern jeine Stellungnahme durch befonderen Erlaß fund: 
zuthun und damit den Schein zu wahren, als entjcheide er die Sade. In Wirklichkeit 
hatte er fih, wie Duchesne (S. 404) richtig bemerkt, die Hände gebunden. Zwar tbat 

55 er alles, um den Eindrud einer neuen Unterfuchung berborzurufen. Nach Facundus 
(Moe. 859ff.; vgl. Def. Praef. 527) verfammelte er 70 Bischöfe um ſich und erörterte 
mit ihnen in drei Situngen insbefondere die Frage, ob das Dreifapiteledikt ſich mit 
dem Konzil von Ghalcedon in Widerfpruch fege. Als aber Facundus, der feurigite und 
belefenfte Anwalt der Verdammten, den Beweis antreten wollte, brach V. (der bie 

so afrikaniſche Beredtſamkeit fürchten mochte) die Verhandlung ab und verlangte von jedem 
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der Teilnehmer ein fchriftliches Gutachten. Natürlich ſeien diefe Gutachten unter „mono: 
phyſitiſchem“ Drud fo ausgefallen, wie man es gewünicht habe, und V. babe Sorge ge: 
tragen, daß fie dem Kaiſer jofort vorgelegt wurden. 

Somit war die Bahn klar, denn der Widerftand des Facundus, der nunmehr feine 
Defensio ausarbeitete und hinter dem die Afrifaner ftanden, war zwar unangenehm, 5 
brauchte aber nicht enticheidend ins Gewicht fallen. Duchesne (S. 402) meint es be: 
Hagen zu follen, daß V. den Pelagius nicht zur Seite gehabt habe, der ihn bejier beraten 
haben würde als feine Diafonen. Und gewiß würde Pelagius feinen Einfluß in ent: 
gegengejegter Richtung geltend gemacht haben, wie er es in einem jpäteren Stadium (j. u. 
3.57) getban hat. Sedenfalls that V. nunmehr einen entjcheidenden Schritt: am ı0 
Ojterfamstag (Ep. Vig. ad Rust. ete. Mansi 353) 548 überfandte er Menas fein 
„Sudicatum”, das eine runde Verdammung der Dreifapitel, daneben freilih aud ein 
ebenjo rundes Belenntnis zum Chalcedonenfe enthielt (f. das Bruchſtück in Juſtinus 
Schreiben an die Synode von 553 Mansi 181; Hefele 822ff. bat richtig bemerkt, daß 
die im Konftitutum von 553 enthaltenen Sätze aus einer epistola ad Menam [CSEL 1 
316, 4 ff.] dem Judicatum entnommen find). Er felbit bat jpäter (Damn. Theod. Mansi 
59) die Sache jo dargejtellt, daß er mit feinem Erlaß den beunrubigten Gemütern ſozu— 
fagen eine Medizin habe verjchreiben wollen (auch in der Ep. Cler. |Mansi 153] wird 
von dispensatio geſprochen). Er mag auch wirklich fo gedacht haben. jedenfalls war 
es ihm höchſt unangenehm, daß fein Neffe und Diakon Ruſticus, offenfichtlich erfreut über 20 
den Schritt jeines Onfels, überallbin, auch an Pelagius, von dem wir freilih nur erraten 
fönnen, wie er die Sache aufnahm, Abjchriften des Judicatums verſchickte. Er muß 
wieder gehofft haben, daß ihm die Bolitif möglichiter Geheimhaltung (wer Abjchrift haben 
wollte, follte fie jih von Menas erbitten, Ep.ad Rust. 353) über die nächjte Zeit weg— 
belfen werde; was jpäter geſchah, mochte ſich dann finden. 25 

Daß die Belanntmahung des Judicatums die übelften Folgen für ihn hatte, ſofern 
fie das Abendland in hellen Aufruhr verjeßte, ift bereits im Art. Dreifapitelitreit (Bd V, 
22, 40 ff.) dargelegt worden. Es waren ja nicht nur die Afrikaner, die ſich empörten. 
Sein galliicher Vifar, Aurelian von Arles, muß ihm einen fehr befümmerten Brief ge: 
jchrieben haben, und V. brauchte viele Worte, um ihn zu beruhigen (Brief vom 29. April 30 
550, Mansi 361ff.). Die dalmatijchen Biichöfe lehnten das Judicatum ab (Ep. Cler. 
Mansi 153), die illyriſchen festen gar ihren Metropoliten ab, der dafür eintrat (Viet. 
Tunn. ;. 3.549). Selbit aus der fleinen römischen Enklave (ſ. Theopaſchiten, Bd XIX, 
660,25), dem ſtythiſchen Tomi, fam ein bejorgtes Schreiben des Biſchofs Valentinian 
(5. d. Papites Antwort vom 18. März 550 Mansi 359). Und nicht einmal jeine eigenen 3 
Diakonen hielten Stih: Nufticus und Sebaftian traten zur Oppofition, und der Bapit 
mußte fie bald darauf erfommunizieren (Ep. ad Rust. ete. Mansi 351—59). Es ſcheint, 
daß diefe Oppofition auch bei Hofe Eindrud gemacht bat. Juſtinian würde jonjt dem 
Papſte jein Judicatum nicht zurüdgegeben und ſich nicht mit dem Gedanken vertraut 
gemadht haben, die ganze Streitfrage einer großen Synode vorzulegen. An ein Aufgeben 40 
des Anathems dachte der Kaifer natürlich nicht; vielmehr ließ er dem Papſte durch 
Theodor Askidas und den Patricius Gethegus am 15. August 550 einen Eid abnehmen 
(Mansi 363f.), daß auch er die Verdammung der drei Kapitel weiter betreiben werde. 
Wiederum bedang V. ſich aus, daß diefer Eid gebeim gehalten werde, und «8 gelang ihm, 
bei einer perfönlichen Verhandlung mit dem Kaifer, der eine Anzahl Biichöfe beitvohnte, a6 
das für ihn wertvolle Zugeftändnis zu erhalten, daß die Frage bis zum Zuſammentritt 
der Synode ruhen jolle. Freilich ruht dieje Angabe nur auf dem Zeugnis des Papites 
(Damn. Theod. Mansi 59), und es iſt micht recht verjtändlich, wie eine ſolche Ent: 
haltſamkeit hätte bewährt werden fünnen. Thatſächlich machte jchon die Haltung der 
afrikaniſchen Bifchöfe, die der Einladung zur Synode Folge leijteten — die illyrijchen 50 
mweigerten fih (Ep. Cler. Mansi 153; der Brief der Kleriker ift für diefe Epifode Haupt: 
quelle) —, fie unmöglich: fie mußten gewifjenshalber die Oppofition jchüren, und ihren 
Gegnern mußte daran gelegen fein, ſie zu bearbeiten. lberraichen mag es immerhin, 
da Juftinian im Sommer 551 durch ein neues Edikt (Mansi 537—582) der Synobdal: 
enticheidung vorgriff und die Verdammung der drei Kapitel von neuem einjchärfte. Jeden- 55 
falls fchlug der Erlaß in der Umgebung des Papſtes wie eine Bombe ein. Vermutlich ift 
es Pelagius geweſen — er war um dieje Zeit nach Konftantinopel zurüdgelehrt (j. Bd XV, 
105, 31) —, der V. darin beitärkte, nunmehr die bisher fo forgfältig und vorfichtig behütete 
Berteidigungsitellung aufzugeben und mit fräftigem Vorſtoß zum Angriff überzugeben. 
Nicht obne Grund ſah der Papſt in Theodor Askidas den Hauptgegner, trogdem diejer 60 
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jpäter feine Beteiligung an den Vorgängen möglichjt abzufchwächen verſucht bat (Mansi 
627). Ihn traf nun der püpftlihe Bannjtrahl: Mitte Zuli fchloß ihn V. aus ber 
Kirchengemeinfchaft aus. Die Antwort ließ nicht auf fich warten: bald fühlte ſich V. 
in der Domus Placidia nicht mehr ficher und floh mit feinen Getreuen in die Peters— 

6 bafilifa in Hormisda (vgl. hierzu und zum Folgenden das unten |3. 24] erwähnte päpftliche 
Rundichreiben und den Brief der Klerifer). Hier verhängte er am 17. Auguft, umgeben 
von den abendländifchen Biichöfen, die Abſetzung über Theodor und die Erfommunikation 
über jeine Anhänger, auch Menas von Konftantinopel. Die Veröffentlihung der Ur- 
funde follte vorläufig unterbleiben, um ihren Eindrud beim Kaifer und den Betroffenen 

10 abzuwarten. Aber die Ereignifje überftürzten fih nun. Während des Gottesdienites 
erſchien Militär in der Kirche — daß es gerade am 17. Auguft geweſen fei, wie Ducheöne 
411 dramatifch erzählt, jagen die Quellen nicht, und es ift wegen der begleitenden Um: 
ftände fogar unmwahrfcheinlih —, um den Papſt wegzuführen, der den Altar umklammert 
hielt. Angefihts der Haltung des Volks mußte der Prätor von feiner Abſicht abfteben. 

15 ®. hat die Kirche erft verlafjen, nachdem ihm Juſtinian Sicherheit für Leib und Leben 
zugeihtvoren hatte, aber er hielt e8 doch für rätlich, in der Nacht vom 23. zum 24. De 
zember den Placidapalaft wieder zu verlafjen und ſich nad Chalcedon einzufchiffen, mo 
er fih in der Euphemiakapelle ficher fühlen durfte. Zwar war er auch hier Bebrängungen 
ausgejegt: wenigſtens verlegt ein Brief des römifchen Klerus an den gallichen, deſſen 

» Angaben auf den Papſt jelbft zurüdgehen (Mansi 56 ff.), in diefe Zeit die Verhaftung 
der Diakonen Pelagius und Zullian, die aus der Kirche mweggeführt worden feien, und 
ipriht von thätlicher Mifhandlung des Papſtes. Vermutlid war das die Folge der 
Hartnädigkeit, mit der ®. allen Annäherungsverfuchen Juftiniang entgegentrat, die Folge be: 
fonderd der Veröffentlihung feiner Bannbulle gegen Theodor und feines Nundjchreibens 

25 vom 5. Februar (zum Datum ſ. Hefele 849 N. 2) 552, in dem er über die ihm in Kon: 
ftantinopel zu teil gewordene Behandlung ſchwere Klage führte (MSL 50—55). So ſchien 
ein Ende nicht abzufehen. Da lenkte die Gegenpartei ein. Unter nicht ganz deutlichen 
Umftänden, ficher aber nicht ohne Wiſſen des Kaifers, reichten die Erfommunizierten dem 
Papſte ein Nechtfertigungsfchreiben mit entjprechendem Glaubensbefenntnis ein (aufge 

so nommen in das Constit. Vig. CSEL 231f). Nah dem Tode des Menas (Auguft 
552; ſ. Bd XIII, 396, 35) überfandte der neue Patriarch Eutychius am 6. Januar 553 
ein entgegenfommendes Antrittöfchreiben (griedh. u. lat. Mansi 185—88). V. anttvortete 
jofort (8. Jan.) und erklärte fih zu fonodaler Beratung bereit. Aber er wollte es nur 
unter der Borausfegung thun, daß die Synode in Italien oder Sizilien gehalten werde 

35 (f. auch Constit. Vig. CSEL 234, 22). Selbftverftändlich lehnte der Kaiſer die Forde— 
rung ab (l. ec. 234, 27), verjtand fich aber dazu, eine Art Schiedsgericht vorzuſchlagen. 
Als auch diefer Vermittelungsverfuch fruchtlos blieb, erging an den Papſt der gemefjene 
Befehl, nunmehr zur Synode zu erjcheinen, widrigenfalld fie ohne ihn eröffnet werben 
würde. DB. blieb bei feiner Beigerung und erflärte den Kommifjaren des Kaifers, er 

40 werde feine Meinung fchriftlih abgeben. Am 5. Mai 553 trat die Synode zuſammen. 
Der Papſt war wohl ſchon längere * nach Konſtantinopel zurückgekehrt. Die 

Verhandlungen ſeit Ende 552 ſetzen ſeine Anweſenheit in der Hauptſtadt voraus. Das 
Constitutum de tribus capitulis, das er nunmehr ausarbeitete, iſt vom 14. Mai 553 
aus Konjtantinopel datiert. Es ift eine umfängliche und gejchidt abgefaßte Urkunde, die 

45 ihrem Verfaſſer (wie weit Pelagius daran beteiligt war [f. Bd XV, 105, asf.], wird fi 
ſchwerlich feſtſtellen Iafjen) alle Ehre madt. Der ganze Nachdruck liegt darauf, jede 
Geiftesgemeinfchaft mit dem Mopfueitener zurückzuweiſen und doch die Verdammung der drei 
Kapitel abzulehnen. Dem Kaifer jollte das Konftitutum am 25. Mai überreicht werden 
(vgl. hierzu und zum Folgenden die Alten der 7. Situng der Synode). Er nabm es 

so nicht an. Da er aber darin mit Grund das Ultimatum des Gegners fehen mußte, jo 
glaubte er fi nun aller Nüdficht überhoben. Sein Kommifjar legte den Synodalen 
jene geheimen, den Bapft bloßftellenden Dokumente vor, in denen ®. ſich für die Ver: 
dammung der drei Kapitel ausgefprochen hatte. Damit wurde der Befehl verbunden, 
den Namen des Papſtes aus den Diptuchen zu ftreichen, zugleich aber die beruhigende 

55 Verficherung gegeben, daß damit das Band mit Nom nicht zerfchnitten fein folle. Die 
Synodalen gingen natürlich auf alles ein, und die in der achten Sikung vom 2. Juni 
getällte Schlußſentenz über die Kapitel entſprach den faiferlichen unkhen Daß DB. ver: 
bannt worden ift, wird man LP. 299, 4 nidyt ohne weitere Gewähr (Marc. Com. 
Contin. ad ann. 554 giebt feine foldye, da man bier das exijium vom Aufenthalt im 

6 Orient überhaupt verftehen kann) nachſchreiben dürfen (jo Hefele 905), obwohl feine Hal: 
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tung dadurch noch verjtändlicher werben würde. jedenfalls war e8 eine jchivere Frage, 
wie er fih auf die Dauer verbalten folle. Gerade jest hatte Juftinians Macht in 
Italien durch Narjes’ Gotenfiege den Höhepunkt erreicht. Für einen renitenten Papft 
beitand feine Ausficht, jemals wieder in den Befit feines Stubles zu gelangen. An der 
freilich überaus naiven Darftellung des LP. 299, 1ff. dürfte doch fo viel richtig fein, 6 
daß man fih von Rom aus um die Rückkehr des Papftes bemüht hat, und es werden 
Verhandlungen jtattgefunden haben. Wir kennen nur das Refultat: die Unterwerfung 
des V. Er fündigte fie dem Patriarchen Eutychius mit Schreiben vom 8. Dezember 553 
(Mansi 414—420) an und erläuterte fie am 26. Februar 554 in einem langen, gewöhn- 
lih als Constitutum Vigilii pro damnatione trium capp. bezeichneten Schriftftüd (l.c. ı 
457— 488), deſſen Eingang wir nicht befigen und deſſen Adreſſe unbekannt ift. Hier 
beißt es am Sclufje: quaecunque vero sive meo nomine sive quorumlibet pro 
defensione memoratorum trium capitulorum prolata fuerint vel ubiecunque 
reperta praesentis nostri plenissimi constituti auctoritate vacuamus (l. ce. 488). 
Es Elingt ein bischen wie Profanation, wenn V. feinen Rüdzug mit Auguftins Retraf- 
tationen in Parallele jegt (l. e. 415), und man verjteht es, daß einem fo überzeugten 
Anhänger der entgegenjtehenden Politik wie Pelagius zornige Worte über diefen Front: 
wechjel in die Feder gelommen find (f. Bd XV, 105, 44). Aber Pelagius felbit ift noch 
zu Lebzeiten V.s defjen Beifpiel gefolgt (a. a. O. 105, 45ff.), und V. erfaufte ſich durch fein 
Nachgeben die Nüdkehr nah Nom. Die pragmatiihe Sanktion vom 13. Auguft 554, 20 
durch die Juſtinian die Verhältniſſe des wiedereroberten Italiens regelte (in den Anhang 
des Cod. Just. als Const. I aufgenommen), tvurde pro petitione Vigilii, venerabilis 
antiquioris Romae episcopi erlaſſen. Kaifer und Papſt ſchieden alfo in gutem Einver: 
nehmen, und ®. trat die Nüdreife nicht mit leeren Händen an, was für feinen Empfang 
nicht gleichgiltig fein mochte. Aber er kam nicht bis Nom. Im Fragm. Laurent. 26 
(LP. 46) beißt es: moritur in Syracusis secunda feria, nocte, septimo idus 
iunias, indietione tertia, d. h. am 7. Juni 555 (Zangens Zweifel, 345, N. 1, find un= 
gegründet). Todesurfahe war das Steinleiden (LP. 299, 11; Marc. Com. Cont. ad 
ann. 544), das ihn wohl ſchon lange quälte. Pelagius hat ſich fpäter von dem Verdacht 
reinigen müfjen, daß er beim Tode des Papſtes feine Hand im Spiele gehabt babe (LP. so 
303, 5ff.). Diefen Klatſch ernit zu nehmen (Langen 381, N. 3), find wir durch nichts 
berechtigt. Die Beifegung erfolgte in der Marcellustiche an der Via Salaria (LP. 
299, 12). 

Das Verhalten nur weniger unter den Päpſten in der älteren Zeit bat fo viele Erörterungen 
unter Katholiken und Afatholifen hervorgerufen wie das Vigils, fein fchlechtes Zeichen für das, 35 
was von einem Papſt auch außerhalb der katholischen Gemeinſchaft verlangt wird. Was man 
ſich von einem orientalifchen, geſchweige einem fonftantinopolitanischen Patriarchen gefallen 
läßt, wird einem Papft zur Unehre angerechnet. Er foll von feinen Pairs gerichtet 
werden. Und ba haftet der Blid bald an Martin I. (j. Bd XII, 380Ff.), der in durch— 
aus vergleihbarer Yage entgegengejegt handelte und für feine Überzeugung in den Tod 40 
ging. Nun, ein überzeugter Mann war eben V. nicht: Nom war ihm eine Mefje wert; 
ob er jie mit Faeundus, Menas oder Severus feiern follte, das hing von den Um: 
ftänden ab. Nimmt man hinzu, daß ſich über Recht und Unrecht der Verdammung der 
drei Kapitel tbatfächlich ftreiten ließ, daß es nicht angeht, das dogmatifche Urteil lediglich 
an der Stellungnahme der Afrifaner und ihrer Gefinnungsgenofjen abzumefjen, und daß 45 
fih vom firhenpolitiichen Standpunft viel dafür jagen ließ, Theodor zu opfern, um Chal: 
cedon zu erhalten, jo verjteht man V., ohne ihn darum rechtfertigen zu müſſen: a 
und politiſch ſchwankt er wie ein Rohr und ift die Unzuverläffigkeit in Perfon. Freili 
erfennt man wohl, daß auch feine Politik im legten Grund das für einen Papſt felbft: 
verftändliche Ziel verfolgte: die Rechte feines Stuhls aud vor dem Kaiſer zu behaupten, so 
modern ausgedrüdt, der Kirche nicht vom Staat Geſetze vorjchreiben zu laſſen. Aber es 
fehlten ihm offenbar alle Eigenjchaften, ſich dieſem Ziel anders als auf Schleichiwegen 
u nähern. Einer Imperatorenpolitik wie der juftimanifchen gegenüber mag der gerade 
eg freilich jchwer geweſen fein, denn der fonnte den Kopf fojten. Ihn einzufchlagen 
bat V. eine Zeit lang — freilih unter dem Einfluß des Pelagius — verfudht: als er, 55 
allen faiferlichen Bitten und Drohungen zum Troß, ein freies Konzil auf abendländifchem 
Boden forderte und feine Teilnahme an der fonitantinopolitaniichen Synode ſtandhaft 
veriveigerte, war er auf guter Babn. Aber man fieht doch fofort, dab ihn feine Ver— 
gangenheit hindert, und zweifelt nicht einen Augenblid daran, daß erumfehren wird. 
So bleibt das Gejamtbild unerfreulih, und die Epifode Vigilius in der Papſtgeſchichte co 

_ 
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unerquidlih. Indeſſen, wer meiterblidt, fieht im nicht zu weiter Ferne die Geitalt 
Gregors d. Gr. auftauchen und findet auch in diefer Epifode einen Beleg für den Satz, 
daß die päpftliche Idee nicht abhängig ift von ihren Trägern. G. Krüger. 

Bigilins, Bifhof von Thapfus (Ende 5. Ih.). — Litteratur verzeichnet von 
5 U. Chevalier, R&pertoire des sources historiques au moyen äge. Bio bibliographie, s. v. Wichtig 

ift Folgendes: Bernardi Vindingi Augustiniani theologi Criticus Augustinianus castigatus. 
Vallameriae, 1621; ®. Fr. Chiiflet in jeiner Ausgabe, ſ. u.; N. Ceillier, Histoire générale 
des auteurs sacr6s et ecel&siastiques XV, Baris 1748, p. 250-273 (hierin forgfältige Ana: 
Iyje der fünf Bücher gegen Eutyches); Tillemont, M&moires pour servir à l’histoire ec- 

10 el&siastique des six premiers sideles XVI, Paris 1712, p. 23, 614—621, 801, 802, vgl. IX, 
Paris 1703, p. 727, X, Paris 1705, p. 738—741; St. N. Morcelli, Africa Christiana |, 
Brixiae 1816, p. 307, IIT. 1817, p. 216, 235; DehrB IV, 1887, p. 1143, 1144; 5. Ratten: 
buſch, Das apojtoliihe Symbol I, 1894, S. 145—150, 163, 1895. II, 1900, 2597., 450, 986; 
G. Fider, Studien zu Vigilius von Thapjus, Leipzig 1897; J. Duitt in „Byzantiniſche 

15 Denkmäler“ herausgeg. von J. Straygowäti III, Wien 1903, ©. 83—100, 111f. (verwendet 
die Schrift gegen Eutyches zur Erklärung der Mojaiten von S. Vitale in Ravenna; dazu 
vgl. H. Schenkl, ebenda, S. 111—118, der auch allgemeinere Bemerkungen über die litterar: 
geihichtlibe Stellung des Vigilius macht); DO. Bardenhewer, Patrologie?, Freiburg 1901, 
S. 543, 544; Kleffner im Kirchenlexikon? 12, 1901, 959— 962; M. Schanz, Gejchichte der 

20 römischen Litteratur bis zum Geſetzgebungswerk des Kaiſers Juſtinian IV, 1, Münden 1904, 
©. 250, 348, 349; 9. Xeclerca, L’Afrique chretienne II, Paris 1904, p. 203. Litteratur 
zu einzelnen Schriften j. u. 

Eine Gejamtausgabe der Schriften, die er glaubte VBigilius von Thapjus zuſchreiben 
zu follen, hat der Jeſuit P. Fr. Ehifflet veranftaltet: Vietoris Vitensis et Vigilii Tapsensis 

25 Provinciae Bizacenae Episcoporum opera. Divione 1664. Danach jind des Bigılius 
Schriften abgedrudt in BM VIII. p 721-807 (mit Ausnahme von contra Felicianum, 
contra Varimadum [BM V, p. 726— 751], contra Palladium) und jämtlid mit Chifflets Ab— 
handlungen und Anmerkungen in MSL 62, 93—544. Eine Neuausgabe wird fiir das CSEL 
vorbereitet von H. Kunnert und J. Penzl. Die älteren Ausgaben und Drude einzelner 

30 Schriften find verzeichnet von J. 9. Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, 
VI, Hamburg 1746, p. 325—827 (Bigilius); IV, 1735, p. 76—78 (Jdacius Glarus); V, 
1736, p. 870—872 (Phoebadius). 

In dem Verzeichnis der katholischen Biſchöfe, welche auf Hunerichs Befehl zum 
1. Februar 484 nach Gartbago famen (oder fommen follten), um Rechenſchaft von ibrem 

35 Glauben zu geben, wird als letter Bifhof der provincia Byzacena Uigilius Tap- 
sitanus genannt (Vietoris Vitensis historia persecutionis Africanae provinciae, 
rec. C. Halm in MG, auctores antiquissimi III, 1, 1879 p. 68, 109; rec. 
M. Petichenig in CSEL VII, 1881, p. 127, 109; vgl. dazu Al. Schwarze, Unter: 
ſuchungen über die äußere Entwidelung der afrikaniſchen Kirche, Göttingen 1892, ©. 160 ff.; 

2. Schmidt, Gedichte der Wandalen, Leipzig 1901, ©. 105ff.). In der feiner Ausgabe 
beigegebenen Abhandlung hat der Jeluit Chifflet diefen Vigilius Tapsitanus identifiziert 
mit dem Vigilius episcopus Tapsensis ecelesiae, der in dem Liber Mannonis 
(Handjchrift der öff. Bibliothef von Troyes 2405, 8./9. Jahrh.; vgl. Catalogue general 
des manuscrits des bibliothöques publiques des d&partements II, 1855, p. 1001, 

45 1002; Nheinifches Mufeum 48, 1893, ©. 284f.) als Verfaffer von drei gegen Eutyches 
(den Eutychianismus) gerichteten Büchern bezeichnet wird. Dieſer Identifizierung ift bisber 
nicht mwiderfprochen worden, und es läßt ſich auch aus den damit Hr Vigilius von 
Thapfus gewonnenen Schriften fein entjcheidender Grund dagegen gewinnen. Danadı 
war Vigilius 484 Biſchof von Thapſus (jet Dimas refp. Nas Dimas; vgl. Corpus 

5 inscriptionum latinarum VIII, p. 11; Toulotte, G&ographie de l’Afrique chre- 
tienne. Byzacöne et Tripolitaine, Montreuil-sur-Mer 1894, p. 201, 202; Toutain, 
Les cités romaines de la Tunisie, Paris 1895 [Bibliothöque des &coles frang. 
d’Athenes et de Rome, fasc. 72], p. 144, 391, 404) in der afrikanischen Provin; 
Byzacena. Über feine Lebensſchickſale haben wir feine weiteren ficheren Nachrichten und 

55 fönnen auch nichts dafür aus feinen Schriften entnehmen. Die Vermutung liegt nabe, 
er ſei nach dem für die Katholifen unglüdlichen Ausgange des Religionsgeſpräches 
von 484 von Hunerich des Landes verwieſen worden; doc läßt fie fich nicht genügend 
begründen, da nicht alle fatholifchen Biſchöfe von diefem Schickſal betroffen, jondern alle 
nur ihres Amtes entjegt worden find (vgl. Schwarze a. a. D., ©. 162—167). Die An- 

so gabe, er babe feine Bücher gegen Eutyches in Konjtantinopel, alfo in der Verbannung 
geichrieben, finden mir erjt bei Theodulf von Orleans (de spiritu sancto, MSL 105, 273) 
und von diefem entnommen bei Aneas von Paris (opus adversus Graecos, MSL 121, 
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717), ohne daß wir fagen fünnten, fie wäre etwas anderes ald eine auf die Lektüre der 
Bücher gegen Eutyches zurüdgehende Vermutung Theodulfs. Etwas Näheres über Vigilius 
als Bifhof müßten wir, wenn er zu identifizieren wäre mit dem Adreſſaten des Schreiben 
des Celſus ad Vigilium episcopum de iudaica ineredulitate, mit dem ihm die lateinische 
Überfegung der disceptatio Jasonis et Papisei überfandt wurde (Cypriani opera 5 
rec. Öartel III, 3, 1871, p. 119—132). Danach fei er bei feiner unerwarteten Rück— 
kehr von einer überfeeifchen peregrinatio plöglih und jchleunigft zum Bifchof erhoben 
worden und babe fo den in der Gemeinde um die Bifchofswahl entjtandenen Streitig- 
feiten ein Ende gemacht. Wielleiht darf man den fchiwierig zu deutenden Worten des 
Schreibens entnehmen, daß er Mönd mar (vgl. p. 131, 15: religiosi; 17: deuotae 10 
mentis). Die Wahl jei erfolgt in einer Zeit, in der den Biſchöfen die Gefahren des 
Märtyrertodes befonders nahe ftanden. (Man bezieht die betreffenden Worte allgemein 
auf eine Verfolgungszeit; notwendig ift diefe Beziehung nicht; die Gleihung Biſchof = 
Märtyrer ift auch ohne Rüdficht auf das blutige Martyrium vollzogen worden; vgl. da= 
zu E. Lucius, Die Anfänge des Heiligenfults in der chriftlichen Kirche, herausgeg. von 
G. Anrich, Tübingen 1904, ©. 410—419). Aber die Identifizierung des Adreſſaten 
obigen Schreibend mit Vigilius von Thapfus ift ganz unficher (vgl. W. Macholz, Spuren 
binitarifcher Denkweiſe im Abendlande feit Tertullian, Jena 1902, ©. 6—15, Anm. ; 
Ad. Harnad, Chronologie II, 1904, ©. 390-393). Darum find wir fo gut wie ganz 
auf die Schriften des Mannes angeiviefen, und diefe jagen uns über feine äußeren Lebens— 20 
ihidfale nichts. (K. Künftle, Antipriseilliana, Freiburg 1905, ©. 109 ſcheint an- 
unehmen, daß er während feiner Verbannung in Spanien geweſen fei; aber dafür läßt 
* noch viel weniger geltend machen, als für ſeinen Aufenthalt in Konſtantinopel.) 

Durch das handſchriftliche Zeugnis werden V. v. Th. libri quinque contra Euty- 
chetem beigelegt (MSL 62, 95—154; früher wurden fie dem Biſchof von Trient, » 
Vigilius, der unter einem Konfulat des Stiliho 400 oder 405 Märtyrer geworden fein fol, 
zugejchrieben). Das 4. Buch führt den Sondertitel: Defensio epistolae S. Leonis papae ad 
Flavinianum Constantinopolitanum; das 5. Bud}: Defensio deereti synodi Chalce- 
donensis (über den Titel in den Handfchriften vgl. Fider a. a. O., ©. 10ff.). Der Ver: 
faſſer jchreibt hortatu sanctorum fratrum (MSL 62, 119A); von der Beobachtung zu 
aus, daß der Eutychianismus im Orient im VBordringen begriffen fei (95B, 105D). In 
eriter Linie ift feine Schrift für griechifche Lefer berechnet; er hat ſich bemüht, fo einfach 
wie möglich zu fchreiben, damit eine Überjegung feiner Schrift ins Griechiſche nicht nötig 
wäre (104B; das hindert ihn freilich nicht, an der gezierten Sprechweife der damaligen 
Zeit teilzunehmen, wie fich befonders an feiner Sucht Elangvolle Antithejen zu bilden er— 35 
ennen läßt). In feiner MWiderlegung des Eutyches macht er von dem Grundſatze Ge: 
brauch, daß die fatholifche Wahrheit den mittleren Weg einhalte zwiſchen den ertremen, 
einander direkt entgegengejesten Anjchauungen der Häretifer, und hat darum auch die 
MWiderlegung des Nejtorius aufnehmen müfjen. Im 4. Buche mweift er die Angriffe eines 
Ungenannten auf Leos Lehrbrief an Flavian und das Chalcedonenfe zurüd und führt yo 
einzelne wörtliche Citate an. Es ift bisher noch nicht möglich geweſen, dieſes Schriftſtück 
in feinem vollen Wortlaute nachzuweiſen. Das 5. Bud hat er mit einer Sammlung 
von Ausfprücen klaſſiſch-kirchlicher Autoren ausgeftattet, die er von Papſt Leo über: 
nommen bat. Genügende Anbaltspunfte, die Schrift des Vigilius zeitlih zu fixieren, 
haben wir nicht; die wahrſcheinlichſte Annahme iſt die, daß fie nicht allzulange nach dem 4, 
Chalcedonenje verfaßt worden iſt (vgl. Fider a. a. D., ©. 20ff.). 

Sm 5. Bude (2. Kap., MSL 62, 136A) meift der Verfafjer auf die Bücher bin, 
quos adversus Sabellium, Photinum et Arium sub nomine Athanasii, tanquam 
si praesentes cum praesentibus agerent (ubi etiam Cognitoris persona videtur 
inducta) conscripsimus; in ihnen habe er ausführlich über die Berechtigung der Konz z0 
zilien, auch nicht in der Schrift enthaltene Worte in den kirchlichen Sprachgebraud ein- 
zuführen (er meint das Öuoovoros), gehandelt. Diefe, vor den Libri eontra Euty- 
chetem verfaßte Schrift ıft uns erhalten. Chifflet hat ihr den Titel gegeben: Contra 
Arianos etc. Dialogus. Athanasio, Ario, Sabellio, Photino et Probo iudice 
interlocutoribus (MSL 62, 179— 238; drei Bücher). Die einzelnen Männer, die mehr z; 
als die authentischen Vertreter einer dogmatischen Anschauung, denn als biftoriiche Perſön— 
lichkeiten erjcheinen, müſſen ſich gegenfeitig abthun, bis Artus und Athanafius übrig 
bleiben und Athanafius der Sieg durh „Probus iudex“ zugeſprochen wird. Die bier 
berivendete Form des Dialogs und des Schiedsgerichts ift eine bei kirchlichen Schriftitellern 
nicht feltene Einkleidung, gewählt im Intereſſe der lebendigeren Geftaltung der Betveis- 

Real-Enchflopäbie für Theologie und Kirche. 8. A. IX. 41 
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führung und zur Stärkung der Meinung, eine objeltive Beurteilung müfje dem ortho— 
doren Bekenntnis Recht geben. Daß Bigilius diefe Schrift als eine Schrift des Atha— 
nafius, und nicht unter feinem Namen habe ausgehen lafjen, wie man aus den obigen 
Morten ſchließen könnte, wird miberlegt dur die Worte der Einleitung (180C): 

5 Sabellium ergo, Photinum, Arium, atque ad nostras partes Athanasium in- 
troduxi. 

Bon diefer Schrift ift, vielleicht erſt in Karolingifcher Zeit, ein Auszug gemadıt 
worden, der nur Arius und Athanafius berüdfichtigt und mit einer nach Rufins Kirchen— 
geichichte gearbeiteten Einleitung verfehen worden ift (MSL 62, 155—180). Chifflet 

ı0 hat diefen Auszug für eine erjte Ausgabe der längeren Schrift gehalten (vgl. Darüber 
Ficker a.a.D., S. 26 ff.). 

Mit großer Wahrjcheinlichkeit kann auch der unter dem Namen Auguftins gebende 
liber contra Felicianum et Arianum de unitate Trinitatis ad Optatum (MSL 62, 
333— 352; gedrudt auch unter den Werken Auguftins MSL 42, 1157—1172) Vigilius 

15 beigelegt werden. Daß er nicht Auguftin zum Verfaſſer haben kann, ift allgemein an- 
erfannt. Wir haben ſogar noch ein handjchriftliches Zeugnis für die Zuweiſung an Vigilius 
(vgl. Fider ©. 77). Der Stil und die theologischen Ausführungen fprechen nicht gegen 
Vigilius. Auguftinus, dem der Verfafjer feine Gedanken in den Mund legt, will den 
Arianer nicht durch Schriftbeweife, fondern sola ratione widerlegen. 

20 Nach dieſen Schriften zu urteilen haben wir in Vigilius einen theologiſch und 
hiſtoriſch gut unterrichteten Mann zu ſehen, der zwar in keinem Punkte eine ſelbſtſtändige 
und fördernde theologische Meinung vertritt, der aber in geſchickter Weiſe gegen Eutychianer, 
(vandalische) Artaner und andere Häretifer das Necht der ortbodoren Anſchauungen dar: 
gelegt bat. Virtuos handhabt er die jhon von Leo in jeinem Lehrbrief geübte Praris, 

25 die Ausfagen der Schrift über Chriftus reinlih zu verteilen auf die Gottheit und die 
Menſchheit Chrifti. Daß er bei der Erklärung des ATS die Allegorie und Topologie 
reichlich anwendet, hat er mit allen Theologen feiner Zeit gemein. Da den Arianern 
mit dem Schriftbeweis nicht «mehr beizufommen war, fo mußten fie durch Vernunftgründe 
widerlegt werden. Es ift ſelbſtverſtändlich, daß Vigilius von Auguſtinus viel gelernt 

so bat. Seine fchriftjtellerifche Eigenart ift bedingt durch das Streben, den Gegner durd) 
Belegitellen aus der Schrift oder den kirchlichen Autoritäten oder durch Verjtandesgründe 
zu jchlagen. Man kann ihm eine gewiſſe fchriftitellerifhe Kunft nicht abſprechen. Wenn 
man ihn, wie K. Künftle thut (Antipriseilliana ©. 109), den angejebenjten Theologen 
der Zeit nennt, fpridt man über den Stand der damaligen (afrifanifchen) Theologie ein 

35 jehr berbes Urteil aus. Von einer Selbſtſtändigkeit der afrikaniſchen Kirche gegenüber 
der römijchen findet fich bei ibm feine Spur mehr. 

Verloren find folgende Schriften: 
In feinem dialogus 1. II, e. 45 (MSL 62, 226 D—227C) teilt Vigilius ein Stüd 

mit aus dem liber „quem adversus Maribadum, nefandae haereseos vestrae 
so diaconum, edidimus“. Diejer Maribadus ift gewiß identifch mit dem Diakon Mari: 

uadus, der bei Hunerich in ausnehmender Gunſt ſtand (Vietor Vitensis, hist. pers. 
Vand. ed. Petſchenig I, 48, p. 21, 8). Diefe Schrift ift bisber noch nicht gefunden. 
Ghifflet bat fie ohne Grund wieder finden zu fönnen geglaubt in der zuerjt von 
ob. Sichardt in feinem Antidotum (Basileae, Henr. Petrus) 1528 herausgegebenen 

4 Schrift: Idaeii Clari Hispani contra Varimadum Arianum liber et diffieillimorum 
uorumque locorum de trinitate deelaratio (MSL 62, 351—434). Es giebt 
einen genügenden Grund, die Jdentifizierung diefes Jdacius Glarus mit dem von Iſidor 
von Sevilla de viris illustribus ec. 15 (MSL 83, 1092) genannten Jtacius Glarus 
zu beanftanden (©. dv. Dzialowski, Iſidor und Ildefons als Litterarhiſtoriker, Kirchen: 

0 geihichtlihe Studien, herausgeg. von Anöpfler, Schrörs, Sdralek IV, 2, 1898, ©. 3 
bis 26; über den Namen Ithacius vgl. Mommfen in MG, Auct. antiquiss. AI, 
Chronica minora II, p. 3 Anm. Aud K. Künjtle, Antipriseilliana, freiburg 1905, 
©. 110 bat diefer Identifikation zugeltimmt). Die Schrift iſt bedeutſam als ein gegen 
den Arianismus gerichteteds Kompendium der Schriftjtellen, die die kirchliche Trinitätslehre 

55 beweifen, und bat als ſolche großen Einfluß ausgeübt. (Einiges darüber bei Fider ©. 50f.) 
Große Stüde find von Pjeudo-fidor aufgenommen worden (vgl. Decretales pseudo- 
isidorianae, ed. Hinſchius, p. OXXXII; 99— 101; 718—720; 105— 107, 713—715, 
705f., 122 f., 189f., 204f., 80f., 219f., 88F.). Neuere Unterfuhungen fehlen. 

Eine andere feiner antiarianishen Schriften erwähnt Vigilius in feinem Dialog II,50 
«(MSL 62, 229. 230). Er babe auf die Schrift des arianiſchen Biſchofs Palladıus, die 



Vigilins von Thapius 643 

diejer gegen Ambrofius (tie Vigilius irrig meint nach deſſen Tode) geichrieben habe, 
„uno iam libello“ geantwortet. (Uber PBalladius, Biſchof von Ratiaria in Moesia 
superior und jeine 379 verfaßte Gegenfchrift gegen Ambrofius’ de fide lib. I und II, 
vgl. Fr. Kauffmann, Aus der Schule des Wulfila, Terte und Unterfuhungen zur alt: 
ermanifchen Religionsgeichichte, Texte, I, Straßburg 1899, p. XKXXI—XXXVI, L—-LIIL) 5 

Auch diefe Schrift ift nicht erhalten. Denn die libri duo contra Palladium Arianum, 
die Chifflet Vigilius zuwies (MSL 62, 433—468), bejteben aus den jet allgemein als 
echt anerfannten Alten des Konzils von Aquileja von 381 (vgl. Bd I, ©. 761, uff.; 
II, S. 42, ff. und Kauffmann a. a. D.) und der jet gewöhnlich Gregor von Eliberis 
(j. u.; vgl. Bd XI, ©. 667,15 ff.) zugefchriebenen Schrift de fide. 10 

Mit Unreht bat Chifflet Bigilius „de trinitate libri duodeeim“ beigelegt 
(MSL 62, 237—334; vgl. dazu Val. Rofe, Die lateinischen Meerman:Handichriften des 
Sir Thomas Philipps in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 1892, ©. 145f.; 
Fider a. a. O., ©. 53ff.; ©. Morin in Revue Bénédictine XV, 1898, p. 1—10; 
C. 9. Turner in The Journal of Theologieal Studies I, 1900, p. 126—128; 16 
A. E. Burn, ebd. p. 592—599; K. Künftle, Eine Bibliothef der Symbole und Theo: 
logiſcher Traftate zur Belämpfung des Priscillianismus 2. Forſchungen zur Chriftlichen 
Litleratur: und Dogmengefchichte, berausgeg. von Ehrhard und Kirſch I, 4] Mainz 1900, 
©. 100—115; ©. Morin, Les nouveaux „tractatus Origenis“ et l’höritage litte- 
raire de l’övöque espagnol Grögoire d’Illiberis, in Revue d’Histoire et de » 
LittErature religieuses V, 1900, p. 145—161; derſ. in Revue Bönedictine XIX, 
1902, p. 229—242; K. Künftle, Antipriseilliana, Freiburg 1905, ©. 184—187; 
2. Saltet, Fraudes litt&raires des schismatiques luciferiens aux IV® et V® siöcles, 
Paris, Lecoffre 1906). Als ficheres Nefultat darf angenommen werden, daß nur bie 
Bücher I—VIII zufammengebören; IX—XTI haben andere Verfaffer und find jedes für 
fich zu unterfuchen. I—VIII iſt eine überarbeitete und ergänzte 2. Ausgabe von I—VII. 
Allgemein anerkannt ift, daß diefe beiden Ausgaben nicht nach Afrika, auch nicht nach 
Italien (die Hypotheſe, Eufebius von Vercelli fei der Verfaſſer, ift von Morin felbjt zurüd: 
genommen worden), jondern nad) Spanien gehören, und zwar an das Ende des 4. (oder 
an den Anfang des 5.) Sahrhunderts. Dem Thatbeftand iſt Saltet am Beften gerecht so 
geworden. Er identifiziert (wie Morin in der Revue d’Histoire et de Littörature 
religieuses V, vgl. oben) den Berfajjer von Pſeudo-Ambroſius de fide (MSL 62, 
449 —468; gedrudt auch 17, 549—568; 20, 31—50) mit dem Verfaffer der 11. I—-VII 
de trinitate und jchließt fich der alten und mohlbegründeten Meinung an, der Verfafjer 
von de fide fei Gregor von Eliberis (vgl. oben 3. 9f., nicht Phoebadius von Agennum), 36 
Gregors jieben Bücher de trinitate feien (vor 383) des Sabellianismus verdächtigt 
worden; darauf babe er de fide verfaßt und die fieben Bücher überarbeitet und das 
achte hinzugefügt. Und auch der libellus fidei (de trinitate 1. IX; er gebt unter ver- 
jchiedenen Namen vgl. Fider, S. 74; Künftle, Bibliothef der Symbole S. 112.) muß 
demfelben Verfaſſer angehören (vgl. aber Künſtle, Antipriseilliana, S. 46—58, 186f.). so 
Man kann aus den neueren Forichungen erjeben, daß diefe 1. I—VIII refp. IX Ur: 
funden fait erſten Ranges für die Kirchengefchichte Spaniens find, für deren Ausnügung 
wir erjt in den Anfängen ftehen. Nicht nur werden Häretifer mit Namen genannt und 
harakterifiert, die wir fonft nicht kennen; auch der Gegenſatz zum Priscillianismus ift 
iharf zum Ausdrud gebradt. 45 

(Man bat angenommen [jo 3. B. die Ballerint in den observationes in dissert. 
XIV Quesnelli MSL 56, 1074], die Bücher de trinitate jeien von Idacius Glarus 
verfaßt; er jagt nämlich in der Vorrede zur Schrift contra Varimadum [MSL 62, 
351]: cuiusdam Varimadi Arianae sectae diaconi propositionibus . . . respon- 
dens in uno corpore simul de unitate Trinitatis libellos digessi. Bezöge er ſich so 
damit auf die hier behandelten 11. de trinitate, jo würde ihr Wert dadurch nicht beein- 
trädhtigt. Eine genaue Unterfuhung fehlt noch.) 

Über 1. X—XU fehlen Unterfuhungen. Die Berührungen von 1. X mit anderen 
Schriften find aufgezeigt von Fider ©. 74 und Künftle (Bibliotbef der Symbole ©. 113). 
Das Schlußitüd des erjten und das des zweiten Teiles findet ſich mörtlich bei Nicetas 
von NRemeftana, de ratione fidei und de spiritu sancto (ed. A. €. Burn, Cambridge, 
1905; vgl. MSL 62, 289C—290C und 298 mit Burn p. 15—17 und 37f.; doch 
gehen die Berührungen nod etwas weiter, ald Burn angenommen hat). Über 1. XI 
vgl. Fider ©. 75, Künftle S. 1137. Das 12. Buch haben die Benediktiner als ein 
echtes Werk des Athanafius bezeichnet (auch abgedrudt MSG 26, 11911218); es iſt oo 

41 

— 5 
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eine Sammlung von Schriftftellen zum Beweiſe der Gottheit des bI. Geiftes. Es iſt 
jegt allgemein angenommen, daß es nicht eine Überfegung aus dem Griechifhen fein kann 
Auf Berührungen mit Pſeudo(?)-Athanaſius de incarnatione dei verbi et contra 
Arianos ec. 9—19 (MSG 26, 981—1028) hat neuerdings Stülden aufmerkſam gemadt 

5 (Athanasiana, TU NF IV, 4, 1899, ©. 63F.; vgl. auch Künftle ©. 114f.). 
Noch andere Schriften hat man Bigilius zuweiſen mollen: die Solutiones obiec- 

tionum Arianorum (MSL 62, 469—472), die Collatio beati Augustini cum Pas- 
centio Ariano (MSL 33, 1156—1162), die Altercatio Ecclesiae et Synagogae 
(MSL 42, 1131—1140), den Liber contra Fulgentium Donatistam (der jedenfalls 

10 einen Afrifaner zum Verfaſſer bat, MSL 43, 763—774), den dem Arnobius zu: 
geichriebenen eonflietus catholieci et Serapionis de deo trino et uno (MSL 53, 
239—322; Teuffel, Gefchichte der römischen Litteratur® S 469, Nr. 1) und einige andere 
(vgl. Fider, ©. 6), von denen die eine ficher nicht ihm zugehört (de conflietu virtutum 
et vitiorum MSL 40, 1091—1106; der Verfaſſer ift Ambrofius Autpertus), die 

15 anderen ein beftimmtes Urteil verbieten. 
Gaffiodor nennt in feinem Buche der institutio divinarum litterarum ce. % 

(MSL 70, 1122) einen Vigilius Afer antistes als den Verfafjer einer Schrift über 
die 1000 Jahre der Apokalypſe und urteilt: plenissima et diligenti narratione 
disseruit. Es läßt fich nicht einmal jagen, daß Gafjiodor eine Wermwechjelung be 

2 gangen babe. 
Paſchaſius Quesnel hat Vigilius von Thapfus für den Verfafjer des Symbolum 

Quieunque gehalten (MSL 56, 1062— 1068), und es finden ſich in der That aud in 
feinen echten Schriften reichlihe Antlänge an das Symbol; aber diefe Hypotheſe iſt jetzt 
allgemein aufgegeben (vgl. Bd II ©. 180, sıff.; K. Künſtle, Antipriseilliana ©. 201 

2 bis 243). Quesnel ftüßte fih zumeift auf Pfeudo-Vigilius. 
So unbedeutend die dem Vigilius mit Necht oder Unrecht beigelegten Schriften zum 

Teil fein mögen, um jo dringender find in wiſſenſchaftlichem Intereſſe die Durchforfchung 
der Handidhriften und forgfältige Ausgaben zu wünfchen. Gerhard Fider. 

Bigilins von Trient (geft. 400). — A. S. Juni Tom. V (Antw. 1709) 163 #. 
% handelt zwar ausdrüdlid von V.; aber das biographiiche Material ift gefammelt und kritiſch 

unterfuht A. S Maii Tom. VII (Antw. 1688) in dem Artikel de SS. Sisinnio, Martyrio 
et Alexandro Martyribus in agro Tridentino. — Tillemont, M&moires X (Paris 1705), 542—532. 
— Sehr lejendwert: Benedict Graf v Giovanelli, Ueber den Saturnusdienjt in den tridentiniichen 
Alpen (Beiträge zur Geichichte von Tirol und Vorarlberg IV (Innsbrud 1828) ©. 1—152, 

35 u ©. 75—104. Weitere Litteratur bei Wetzer und Welte s. v. und XI (1899) 2023 
8. v. Trient. 

Die Wirkſamkeit des Biſchofs Vigilius von Trient und des ihn umgebenden Kreiſes 
ift für die Chriftianifierung und Katholifierung der rhätifchen Alpen von grundlegender 
Bedeutung geweſen. Sein als Bischof von Trient zuerft nachweisbarer Vorgänger Abun— 

0 dantius nahm 381 an einem gegen die Nrianer gerichteten Metropolitantonzil zu Aquileja 
- teil (Manfi III, 599; SHefele IT’, 34ff.). Er jelbft fol mit feiner Mutter Marentia 
(A. S. April III, 772ff.) und feinen Brüdern Claudianus (Konfeffor, A. S. März J, 
427) und Majorianus (Märtyrer, A. S. März II, 398) um diefe Zeit (A. S. April III, 
772 n.) nah Trient gefommen fein; genere Romanus, Athenis liberalibus literis 

is eruditus. Obgleich erſt 20 Jahre alt, jei er von dem Aquilejenfer Biichof konſekriert 
worden; aber Ambrofius von Mailand fandte ihm die Inſignien mit der Ambrosü 
ep. 29 MSL 16, 982 auf uns gelommenen Amtseinweifung. An diefen jchloß er ſich 
an, erbaute die dem Gervafius und Protafius geweihte Tridentiner Kirche und mifjionierte 
kraftvoll, auh in den Diöcefen von Verona und Briren. Großes Aufjeben erregte 

0:1. J. 397 der Märtprertod feiner drei aus Gappadocien ftammenden Glaubensboten 
Siſinnius, Martyrius und Alerander (vgl. Auguſtinus ep. 158 ad Marcellinum 
MSL 33, 536; &aubentius von Briren, Paulinus vita Ambrosii MSL XX, 9644 
und XIV). WVigilius handelte von diefem Martyrium in zwei ſchwülſtig und unklar ge 
jchriebenen Briefen, von denen der eine an den Nachfolger des Ambrojius, Simplician 

55 von Mailand, der andere (erit i. J. 1661 vollftändig aufgefundene) an Chryſoſtomus 
nad; Konftantinopel gerichtet ift. Diefe Schreiben haben ihm eine Stelle in der hriftlihen 
Yitteraturgefchichte des Gennadius eingetragen (CLXXII, ed. Bernouilli 1895, p. 74). 
Am 29. Mat 1176 führte der Mirafelglaube an diefe Märtyrer den Sieg der Lom— 
barden in der Schlacht bei Legnano berbei. Vigilius felbjt fiel ala Märtyrer am 
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26. Juni 400. Daß ihm dogmatiſche Schriften beigelegt wurden, beruht auf Ver— 
wechslung mit Vigilius von Thapſus, die andererſeits zur Folge gehabt hat, daß die 
Alten des Konzils zu Aquileja unter deſſen Werke geraten find. Arnold. 

Bilarins heißt im allgemeinen jeder, qui alterius vices agit, aljo ein Stell: 
vertreter, im bejonderen der Vertreter in einem Amte, gleichviel ob dasjelbe ein weltliches 5 
oder geiftliches it (man ſehe deshalb die Stellen, weldhe Du Fresne s. v. vicarius, 
viearius Imperii u. a., Dirksen im manuale latinitatis u. a. mitteilen). Der Aus: 
druck mwird auch technifch, Ähnlich wie vicedominus, für ganz bejtimmte Amter gebraudt. 
Die Abfiht der folgenden Daritellung ift eine gedrängte Überficht des Vilariatsverhält: 
nifjes auf allen Stufen der Hierarchie. 10 

Das Haupt der Kirche ift Chriftus ſelbſt. Die römiſch-katholiſche Kirche verfennt 
dies nicht: denn wie follte fie den ausdrüdlichen darüber in der bl. Schrift befindlichen 
Ausiprüchen Anerkennung verfagen, nach denen Chriftus, der ſelbſt Gottes ift (1 Ko 3, 23), 
als Mittler zwifchen Gott und den Menſchen (1 Ti 2,5; Hbr 9, 15; 12, 24 u. a.) vor 
Gott, ald Haupt der Gemeinde gejegt ift? (Kol 1,18; Eph 1,22; 4,15; 5, 23 u. a.) 1 
Die Kirche lehrt aber weiter, da Chriftus den Apoftel Petrus zu feinem Stellvertreter 
bejtimmt habe (Ev. Mt 16, 16—19 u. a.) und dieje Vertretung dann auf den Biſchof 
von Rom für alle Zeiten übergegangen fe. Schon früh heißt daher diefer Bifchof bald 
vicarius S. Petri, aud) apostolicae sedis, bald vicarius Christi oder vices Dei 
erens in terris (j. Stellen bei Du Fresne a. a. D.). Das tridentinifche Glaubens: 20 
efenntni® nennt den Romanus Pontifex Beati Petri Apostolorum prineipis suc- 

cessor ac Jesu Christi viearius. Als Repräfentant Chrifti und des Apojtelfürften 
bejtellt der Papſt jelbft wieder Vikare des apoftoliichen Stuhls. Als folche erfcheinen im weiteren 
Sinne alle Batriarchen, Primaten, Erzbifchöfe und Biſchöfe (ſ. Citate bei Gonzalez Tellez 
zum cap. 2, X, de officio vicarii [I, 28], no. 5) im engeren Sinne aber die römijche 25 
Kurie, ſowie die päpftlichen Legaten und Nuntien und die für die Mifftion beftimmten 
apoftoliichen Vikare und Vikariate, von welchen der für die Stadt Nom bejtellte Vicarius 
Urbis wieder verfchieden ift, welchem die päpftliche Jurisdikltion in der Stadt ſelbſt über: 
tragen ift (man jehe Gonzalez Tellez zum cap.5, X, de officio vicarii [I, 28] no. 6). 

Nie der Papſt bedürfen auch feine Vikare wieder eigener Stellvertreter und Gehilfen. so 
Für Erzbiihöfe und Biſchöfe erjcheinen als vicarii in pontificalibus die Weihbiſchöfe 
und Koabjutoren, die leßteren aber auch allgemeiner; als vicarii in jurisdietione 
fungieren die Generalvifare und vicarii foranei (Offiziale) oder auch eigene Gollegia, 
als Vikariats- oder Generalvikariatsgerichte. Als Vikare und Gehilfen der Bischöfe finden 
fih früher auch capellani, Mitglieder der Domkapitel oder der Kollegiatftifte. Einer der: s5 
jelben hieß summus vicarius domini oder summi altaris vicarius, Großvikar und 
befleidete die Großvifarie. Sobald der bifhöflihe Stuhl erledigt ift, übernimmt das 
Kapitel die Verwaltung, welche aber binnen acht Tagen auf einen oder mehrere Ofonomen 
und einen DOffizial oder Vikar (vicarius capitularis) zu übertragen ift. Die orbent- 
lichen Mitglieder der Kapitel waren nad den älteren Statuten berechtigt, fich felbft beim 40 
Chordienſte durch befondere Vikare vertreten zu lajjen. Das jpätere Hecht hat dies ge- 
ändert, außerdem aber für jedes Kapitel die Beitellung einer gewiſſen Anzahl von Vikaren 
zur Erhöhung der gottesdienftlichen Fyeierlichfeiten, insbejondere de officium diurnum 
et nocturnum, angeordnet. 

Endlich giebt es auch Vikare für Pfarrer (vicarii parochiales). Der mit der cura 46 
habitualis verfehene Pfarrer hat als feinen Vertreter, substitutus, den Inhaber der 
cura actualis, curatus. Je nad Bedürfnis werden außerdem vicarii perpetui oder 
temporarii den Pfarrern beigegeben. Hierbei ift daran zu erinnern, daß die Vertretung 
des Pfarrers dur den Vikar in manden Verhältniſſen nur eine befchränfte fein fann, 
daß namentlich bei Inſtituten gemischter Natur nicht ohne Mitwirkung der beiderjeitigen 50 
Organe ein Vilariatsverhältnis begründet werden kann. So ift insbejondere da, wo ben 
Pfarrern die Schulauffiht von ſeiten des Staates übertragen worden, nur unter be: 
jonderer Genehmigung der Staatsbehörde, in Beziehung auf dieje Funktion, die Vertretung 
durch einen Vilar zuläflig. 

Über Vikare überhaupt jehe man noch die Kommentatoren zu den Defretalen I, 28 55 
de offieio vicarii. 

In der evangelifchen Kirche erjcheinen nad) der Konfiftorialverfafjung das Konfiftorium, 
ſowie die Superintendenten ald Vikare des Inhabers des Kirchenregiments, indem fie die 
denſelben zuftehenden Rechte in feinem Namen jo weit verwalten, als er fich diejelben 
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nicht zu eigener Entfcheidung rejerbiert bat. Vikare der Pfarrer kommen in berfelben 
MWeife, wie im der römiſchen Kirche vor. Die Beltellung erfolgt auf den Wunſch des 
Pfarrers, oder im Falle des VBedürfniffes, von Amts wegen, vorübergehend oder dauernd, 
jelbft mit dem Recht der Nachfolge. Der Ausdrud Vikar wird in den Partikularrechten 

5 bald im weiteren Sinne für jeden Vertreter und Gebilfen eines Pfarrers gebraucht, bald 
nur für beftimmte Arten derjelben. Stabile oder ftändige Vikare ftehen felbititändigen 
Gemeinden vor, die nur aus pofitiven Gründen nicht zu „Parochien“ erhoben find. 

Die Verwaltung eines Vikariats ald Vorbereitung für ein fünftiges Pfarramt in 
der evangelifchen Kirche ift Schon längjt ala höchſt erfprieglich allgemein anerfannt worden. 

10 Zugleih ift durch eine derartige Verwendung der Kandidaten dem Bedürfnis der Ver: 
mebrung jeelforgerlicher Kräfte ein nicht geringer Vorſchub zu thun. 

(H. F. Jacobſon +) Echling. 

Billegaignon, Nicolas Durand de, geit. 1571. — J. de Léry, Histoire d’un 
voyage faiet dans la terre du Bresil 1577, fateiniih: Historia navigationis in Brasiliam, 

15 quae et America dicitur, a Joanne Lerio Burgundo, Genevae 1556, deutih: Sciffartb in 
Braſilien in Amerita dur Roh. Yerium, Frantfurt 1593: Greipin, Histoire des martyrs 
pers@eutez et mis A mort pour la verit@ de l’Evangile 1582; Bourquelot, M&moires de 
Claude Haton; copie de quelques lettres sur la navigation du chevalier de Villegaignon 
®a terres de VAmérique oultre l’Aequinoctial iusquez soubz le tropique de capricorne, con- 

20 tenant sommairement les fortunes encvurues en ce voyage avec les moeurs et facons de 
vivre des sauvages du pais: envoydes par un des gens dudict seigneur, Paris 1557; Beza, 
Historia ecclesiastica; Calvini epistulae et responsa, Genevae 1575; Haag, La France 
protestante, Art Durand, Ehartier, Léry, Rider; Yichtenberger, Encyclopedie des sciences 
religieuses XIl, 385#f.; M. T. Alves Nogueira, Der Möndöritter N, D. v. V. Ein Beitrag 

25 zur Kenntnis franzöſiſch-braſilianiſcher Verhältniſſe im 16. Jahrhundert, Leipzig 1887: Heul— 
bard, V. roi d’Ame£rique, un homme de mer au XVle sitele, Raris 1897 ıfath.). — Bon 
den zahlreichen polemifchen Schriften 3.3 feien genannt: Paraphrase du chevalier de V. sur 
la r&solution des Sacramens du maistre Jehan Calvin, ministre de Gendve 1560; Lettres 
du chevalier de V. sur les Remonstrances à la Reyne mere du Roy, touchant la Religion 

30 1561; De consecratione, mystico sacramento et dupliei Christi oblacione, adversus Van- 
nium, Lutherologiae professorem 1561; De judaici Paschalis implemento adversus Calvini- 
logos 1561; De poculo sanguinis Christi et introitu in sancta sanctorum interiore adversus 
Bezam 1561; Les propositions contentieuses entre le chevalier de V. et maistre Jehan 
Calvin concernant l’Euchari+tie; De la vraie et reelle assistance des corps et sang de notre 

35 Seigneur J. O. au Saint-Sacrement de l’Autel soubs les especes du pain et du vin qui 
sont par le prebstre consacrez A la Sainte Messe 1561; Ad artieulos Calvinianae de Eu- 
eharistia traditionis in Francia Antarctica evulgatae responsiones 1562; De Coena Ph. 
Melanchthonis iudieium, item de venerandissimo Ecelesiae sacrificio Cöln 1563; Adversus 
novitium Calvini, Melanchthonis atque id genus sectariorum dogma de Saeramento Eu- 

40 charistiae opuscula tria recens conseripta et in lucem edita 1563. 
Nicolas Durand, Herr von Villegaignon (oder Villegagnon), ift ums Jahr 1510 

als Sproß einer berühmten Adelsfamilie der Bretagne in Provins geboren. Mit feinem 
Namen ift eine der intereffanteften Epifoden der franzöfiihen Reformation verfnüpft und 
ugleih der erſte Miffionsverfudh, der aus der evangelischen Kirche hervorging. Von 

4 Runen) auf für die militärische Laufbahn beftimmt, trat er in den Maltefer Ritterorden 
ein. Als Sciffsoffizier machte er im Dienfte Karls V. u. a. eine Erpedition nad Afrika 
mit, über die wir einen Bericht aus feiner Feder haben (Caroli V. Imperatoris ex- 
peditio in Africam ad Arginam, Paris 1542). Im Jahr 1548 führte er Maria 
Stuart von Schottland nad Frankreich. Heinrich II. ernannte ihn 1554 zum Vize— 

so abmiral der Bretagne. infolge eines Zerwürfnifjes mit dem Gouverneur von Breſt ent: 
ichloß er fich, den föniglichen Dienft zu verlaflen und durch eine überfeeiiche Unternehmun 
jih die verlorne Gunjt des Königs wieder zu gewinnen. Er richtete feinen Blid Fon 
Südamerika, und es gelang ihm, den Admiral Coligny für feinen Plan, dort eine fran- 
zöfifche Kolonie zu gründen, zu gewinnen, indem er, der ſich offenbar zu diefem Zwecke 

55 ben Neformierten genäbert hatte, vorgab, dadurch den verfolgten und bevrängten Glaubens: 
genoſſen eine Zufluchtsitätte zu bereiten, wo fie unangefodten ihres Glaubens leben 
fünnten. Dem König bielt er vor, daß durch die Kolontfation in jenen Yändern neben 
den Spantern und Portugiefen die Macht und Ehre Frankreichs gewahrt werde. Es 
wurden ihm nun zwei große Schiffe und 10000 Livres zur Ausführung feines Unter: 

so nehmens zur Verfügung geitellt. Da er verficherte, daß in der neuen Kolonie der Gottes: 
dienst nach der Genfer Kirdhenordnung eingerichtet werden follte, fand er bald Begleiter 
genug aus den Reiben der Reformierten; zugleich aber warb er auch eine Anzahl Sol: 
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Daten und allerlei Abenteurer an. Lebteres mußte Verdacht erregen, aber er wußte dieſen 
durch alle möglichen Ausreden und Verficherungen zu beichwichtigen. 

Wahrſcheinlich am 15. Juli 1555 fchiffte fih Villegaignon in Habre ein und fam 
nach einer mühjeligen Fahrt im November in der Bat von Guanabara (Nio de Janeiro) 
an, mo vorher jhon die Portugiefen vergeblich eine Niederlaffung verfucht hatten. Wie 5 
dieſen, jo mwiderfegten fi auch ihm die eingeborenen Topinambus, und er beſchloß daher, 
auf einer benahbarten Inſel zuerft feiten Fuß zu faſſen. Er nannte diefelbe dem Admiral 
zu Ehren Goligny und legte alsbald eine Fort an. Da er aber bei feiner Ausrüftung 
in der Heimat mehr für Kriegsvorräte als für Nahrungsmittel geforgt hatte, jo entjtand 
bald eine ziemliche Not unter den Anfieblern, und die Soldaten und Arbeiter wurden 10 
Ichmierig, während die reformierten Kolonilten, „gens craignans Dieu, patiens et 
bEnins“, Mangel und Beichtwerden geduldig ertrugen. Willegaignon, der fich als Vize: 
fönig geberbete, ſann daher darauf, die Zahl der letteren zu vermehren, um fie ala Gegen: 
gewicht gegen jene zweifelhaften Elemente benügen zu können. Mit den zurüdfehrenden 
Schiffen jandte er Briefe an Goligny und an Galvin, in welchen er feinen Eifer für die 15 
Sade des Evangeliums beteuerte und um Zufendung von frommen Leuten und Predigern 
bat, melde einen guten Einfluß auf die Kolonie ausüben könnten und zugleich befähigt 
— den Heiden auf der Inſel und dem nahen Feſtlande das Evangelium zu ver— 
ündigen. 

Auf Colignys Empfehlung ging Calvin auf das Geſuch ein, und zwei Prediger, 20 
Peter Richer und Wilhelm Chartier wurden feierlich als die erſten evangeliſchen Miſſions— 
prediger nach Amerika abgeordnet. Zu ihnen geſellten ſich noch elf andere tüchtige Männer, 
unter ihnen Jean de Leiy, welchem man die meiſten Nachrichten über das Unternehmen 
verdankt. An die Spite trat ein franzöfifcher Edelmann, Philipp von Corguilleray, Herr 
du Pont, der fih in der Nähe Genfs niedergelaffen hatte. Am 10. September verließen 25 
fie Genf und famen nad einem Beſuch bei Coligny auf Chatillon nah Paris, wo ſich 
ihnen ein gewiffer Gointa, ein Sorbonnift, anfchloß und eine größere Anzahl Koloniften 
fih mit ihnen vereinigte. Unter dem Befehl eines Neffen von Billegaignon, Namens 
Bois le Conte, ſchifften fie ſich, faſt 300 Seelen, darunter 6 Frauen, auf drei Schiffen 
zu Honfleur im November ein und famen im März 1557 bei Villegaignon an. Diefer 0 
empfing die Genfer mit allen Ehren, verſprach, alles nad der Genfer Ordnung ein: 
zurichten, und bielt ein öffentliches Danfgebet. Darauf predigte Richer an demjelben 
Tage; es war wohl die erfte evangelifche Predigt in Amerika. 

Die neuen Antömmlinge wurden fofort zu den harten Befeftigungsarbeiten heran- 
gezogen. Sie ertrugen es willig und fanden Stärkung in dem Morte Gottes, welches 35 
ihnen täglich gepredigt wurde. Sonntags wurden zwei Predigten gehalten. Auch mar 
bejchloffen, monatlich einmal follte das Abendmahl gefeiert werden. Aber gleich bei der 
erjten Feier desfelben erhoben fich Streitigkeiten, und Villegaignon fing an, in feinem 
wahren Lichte fich zu zeigen. Der Sorbonnift Cointa, dem es nicht gelungen war, gleich 
anfangs fih zum Superintendenten aufzuwerfen, verlangte, daß nad) Zeugnifien der «0 
Kirchenväter der Wein bei dem Abendmahl mit Wafler zu mifchen fei, ferner daß es in 
priefterlider Kleidung von den Predigern ausgeteilt und das übrig bleibende Brot auf: 
gehoben werde, u. dgl. Villegaignon ftimmte ihm bei; die Prediger und die Gemeinde 
widerſetzten fich aber mit Erfolg. Villegaignon und Cointa legten vor der Gemeinde ein 
Glaubensbefenntnis ab, ehe fie zum Tifche des Herrn traten, und voll der beiten Hoff: #6 
nungen jchrieb Nicher im April an Calvin: „Wir leben der getroften Hoffnung, daß auch 
diejes Edumäa ein Befigtum Chrifti werden wird”. Aber der Streit ruhte nicht lange. 
Mit Hilfe des Sorbonniften brachte Villegaignon neue Fragen und Forderungen, 3. B 
daß bei der Taufe DI, Speichel und Salz dem Waſſer beigemifcht werden follen. Als 
ihm die Genfer Kirchenordnung entgegengehalten wurde, fagte er jchon, die Genfer Kirche so 
jet übel bejtellt, und als die Prediger die Sache vor die Gemeinde und auf die Kanzel 
brachten, mied er von da an den Gotteödienit. Den offenen Zwieſpalt verfuchten nun 
Perſonen von beiden Parteien wieder auszugleichen und bracten endlich folgenden Kom— 
promiß zu ſtande. Man wolle mit den franzöfifchen Schiffen, welche die letzten Anfiedler 
gebracht, eine Abordnung, mit Chartier an der Spite, nad) Genf zurüdichiden, um Galvins 55 
Entfcheidung einzuholen. Unterdefjen folle Nicher fich der jtreitigen Punkte auf der 
Kanzel enthalten und die Saframente follten bis dahin fufpendiert fein. Um des Friedens 
willen verjtanden jich die Gläubigen aud zu diefer letzten unbilligen Forderung, und 
nachdem noch zur Befiegelung der Eintracht die Heirat zwiſchen Cointa und der Waife 
eines auf der Inſel verftorbenen Neformierten von Rouen gefeiert war, verließen die 6o 
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Schiffe im Juni 1557 die Infel. Aber bald zeigte fih, warum Villegaignon den jüngeren 
Ghartier nah Genf gefhidt; mit dem bejabrten Richer hoffte er eher fertig zu werben. 
Sobald die Schiffe fort waren, ließ er die Maske fallen. Er erklärte, Calvin fei ein 
ſchändlicher Keber; er werde deſſen Entſcheidung nicht anerkennen, fondern nur was von 

5 der Sorbonne fäme, und verlangte, daß man die Lehre von der Transfubitantiation an- 
nehme. Zu dem, daß es ihm nie ein Ernit war mit feiner angeblichen Neigung zum 
Evangelium, war noch gelommen, daß er erfuhr, wie man in Frankreich am Hofe über 
ihn aufgebracht fei, daß er den Ketzern eine Zufluchtsitätte bereitet habe. Er unterfagte 
nun den Gottesdienſt, geftattete auch nicht, daß man ſich nur zu gemeinfamem Gebet ver: 

10 fammle. Die bedrängten Neformierten fahen fich daher genötigt, da fie der Gemeinjchaft 
des Wortes und Gebets nicht entraten konnten, insgeheim zufammenzulommen und feierten 
das Abendmahl zur Nachtzeit. In diefer Zeit der Not fam ein neutrale Handelsjchiff 
an und eine große Zahl der Reformierten ließ durch den Herrn du Pont dem Bille 
gaignon fagen, daß fie zur Rückkehr entſchloſſen jeien. Als diefer ihnen entgegenbielt, 

15 daß fie bei ihm zu bleiben fich verpflichtet hätten, anttwortete ihm jener unerfchroden, daß 
Villegaignon ihnen verjprochen habe, fie ihres Glaubens leben zu lafjen, aber dies Wort 
gebrochen und fo ſelbſt den Vertrag gelöft habe. Darauf bin trieb Villegaignon fie von 
der Inſel, nachdem er ihnen Bücher und Handwerkszeug, das ihnen gehörte, ſowie die 
wenigen LZebensmittel, die fie fich aufgefpart hatten, noch teggenommen. Nad einem 

20 Aufenthalte von acht Monaten verließen fie das Fort GColigny und zogen fi 
auf das feite Land zurüd, wo fie von den Wilden freundlich aufgenommen und mit 
Nahrungsmitteln verjorgt wurden. Hier begannen fie, früher als es in ihrem urfprüng- 
lihen Plane lag, die Miffionsarbeit; Lery, welcher fich unter der Zahl der Abgejchiedenen 
befand, giebt uns in feiner Neifebefchreibung ein kleines Wörterbuch über die Sprache der 

25 Topinambus, und wir jehen daraus den Eifer der Leute, die in jo furzer Zeit und obne 
Hilfsmittel ſich mit derjelben ziemlich vertraut gemadt hatten. Von Eriolgen fann aller: 
dings in der Zeit von zwei — die ſie auf dem feſten Lande zubrachten, keine 
Rede ſein. Schließlich ſahen ſich die Reformierten durch die Not gezwungen, ſich zur 
Heimkehr zu entſchließen und unterhandelten mit dem Kapitän jenes bretoniſchen Schiffes 

so Du Pont wurde Bürge für das Fahrgeld der ganzen Gejellihaft, und nachdem das 
Schiff feine Ladung an Farbholz eingenommen, lichtete es am 4. Januar 1558 die Anker, 
nidyt ohne manche Pladerei von Billegaignon erfahren zu baben. Aber faum war das 
Schiff bei beftigem Gegenwind acht Tage gefegelt, als fich zeigte, daß es feeuntüchtig 
war. Doch war der Sciffsherr nicht zur Umkehr zu bejtimmen. Aber er jtellte den 

35 Paſſagieren frei umzufehren, und ftellte denen, die umfehren wollten, ein Boot zur Verfügung. 
Ihrer fünf, Peter Bourdon, Johann du Bordel, Matthias Vermeil, Andreas Lafon und 
Jakob le Balleur, machten von dem Anerbieten Gebrauch und vertrauten jich dem kleinen 
elenden Fahrzeuge an, nachdem fie etwas Waſſer und Mehl mit fich genommen. 

Am achten Tage einer ftürmifchen Fahrt gelang es dem Boot an einem franzöfifchen 
10 Dorfe des Feitlandes anzulegen, welches vom Fort Coligny aus gegründet war. Hier 

befand ſich gerade Villegaignon, der den Geretteten den Aufenthalt geitattete, jedoch unter 
der Bedingung, daß ſie bei Todesftrafe Feine religiöfen Geſpräche mit anderen fübrten 
und ſich überhaupt vorfichtig benähmen. Bald aber bemädhtigte fich feiner der Argwohn, 
das Schiff möchte nicht nach Frankreich gefahren fein und die Rückkehr der fünf Yeute 

45 fei nur eine Kriegslift; diefe feien Spione und die anderen hätten einen Überfall in einer 
nahen Bucht vorbereitet. Won diefem Argwohn getrieben beſchloß er ihren Untergang. 
Er jchiete ihnen ein Verzeichnis von Glaubensartifeln zu, über welche fie jich binnen 
zwölf Stunden fchriftlich verantivorten follten. Einer der fünf Geretteten ſcheint gefloben 
u fein. Die anderen vier aber ftärkten fi im Gebet und gingen daran, mit Hilfe der 

50 Bibel die aufgeftellten Punkte ihrem Glauben gemäß zu erläutern. Du Bordel jchrieb 
ihr Belenntnis nieder, das die anderen mit ihm unterzeichneten. Dasſelbe ſchließt mit 
den Worten: „Das ift die Antivort, die wir auf die von Euch uns zugejandten Fragen 
nad dem Maße des Glaubens, den Gott uns verlieben bat, geben, indem mir Gott 
bitten, daß es ihm wobhlgefalle, zu wirken, daß derſelbe nicht tot in uns ſei, ſondern 

55 Früchte bringe, die feiner Kirche würdig find, alfo daß er ung Wachstum und Bebarr: 
lichfeit in demfelben verleihe und wir ihm dafür Yob und Dank bringen immerdar! 
Amen”. Als es Villegaignon gelejen, erflärte er fie für Keger und befahl am 9. Februar, 
fie vor ihn zu bringen. Da fie bei ihrem Belenntnis bebarrten, wurden fie am folgen: 
den Tag ſämtlich getötet. 

u Das Schiff mit den Heimfehrenden hatte unterdes feine Neife fortgefegt, „einem 
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wahren Sarge gleich“, ſagte der Augenzeuge de Lery. Unaufhörlich hatte es mit Stürmen 
und Wellen zu kämpfen und unausgeſetzt mußten alle Hände an den Pumpen fein. 
Durch die Unvorfichtigkeit eines Matrojen brannte das ganze Takelwerk ab. Gegen Ende 
April hatten die Lebensmittel jo abgenommen, daß die Leute auf halbe Nationen geſetzt 
werden mußten; 14 Tage darauf war nichts mehr vorhanden; auch das Waſſer ging 5 
aus und fie waren noch auf hoher See. In diefer verziweifelten Lage griff man * 
allen möglichen Mitteln. Mit wenigen Ausnahmen lagen alle kraftlos auf dem Verdeck 
umher, als das Schiff am 26. Mai in dem Hafen von Blavet in der Bretagne einlief. 
Von Lyoner Kaufleuten wurden ſie freundlich aufgenommen und geſpeiſt. Mehrere ſtarben 
oder wurden krank infolge des Eſſens, an das ihr Magen nicht mehr gewöhnt war. Die 10 
übrigen reiſten nach einigen Tagen weiter. In Nantes trennten ſich dieſe und die meiſten 
von ihnen kehrten zu ihren Familien zurück. Richer wurde Prediger in la Rochelle und 
erlebte noch die erte Belagerung dieſer Stadt. Johannes de Lery wurde Pfarrer einer 
franzöfifchen Gemeinde und war fpäter bi8 zu feinem Tode Pfarrer in Bern. — Nicht 
lange darauf löfte jich jene amerikanische Kolonie ganz auf. Billegaignon kehrte nad) ı5 
Frankreich zurüd. Die Portugiefen zerftörten dann das Fort, hieben die Zurüdgebliebenen 
als Ketzer nieder und brachten die Kanonen mit dem franzöfiihen Wappen im Triumph 
nad Liſſabon. Cointa war fchon vor der Abreife Nichers bei Villegaignon in Ungnade 
gefallen und von der Inſel verjagt worden; er ift unter den Wilden verſchollen. Noch 
einmal macht fih Villegaignon in der Geſchichte bemerklih: er fchrieb eine heftige Flug: 20 
ſchrift gegen Friedrich III. von der Pfalz, als diefer die reformierte Lehre in feinem 
Lande einführte, worauf ihm von Peter Boquinus geanttwortet wurde (f. Bd III 
©. 321, a4f.) Schon bei feiner Rückkehr aus Amerika galt er nad Creſpin als „fol et 
perclus de cerveau“. Berfluht von den Proteftanten, deren Lehren er in rabiaten 
Kontroversichriften befämpfte, verachtet von den Katholiken zog er jih auf das Gut des 26 
Maltejerordens Beauvais bei Nemours zurüd, wo er am 15. Januar 1571 plötzlich ftarb. 
Die mit feinem Namen verknüpfte tragtiche Epifode in der Gedichte des franzöſiſchen 
Proteitantismus bleibt denkwürdig als der erite Miſſionsverſuch der evangelischen Kirche, 
vor allem aber ald das erjte Kolonifationsunternehmen des Galvinismus in der neuen 
Welt, der er troß dieſes mißglüdten Verfuchs fpäter doch in ihrem bedeutenditen Staaten: 30 
gebilde feines Geiftes Gepräge gegeben hat. O. Thelemann + (E. Ladhenmann). 

Bilmar, Auguſt Friedrih Chriftian, geit. 1868. — Es fehlt an einer er: 
ihöpfenden Geſchichte des Lebens Bilmars. Sie ijt ſchwer zu jchreiben, einmal weil fie ſich zu 
einer Gejchichte des geiftigen, insbejondere des kirchlichen und politiſchen Lebens in Heſſen 
während der Mitte des 19. Jahrhunderts erweitern mühte, ſodann weil zu einer objettiven 35 
Beurteilung diejer jtarfen Perjönlichkeit, die heute nocd wie vor 50 Jahren auf der einen 
Seite hingebendjte Liebe und Bewunderung, auf der andern Geite jtärkite Abneigung und 
leidenſchaftlichen Hai; hervorruft, immer nod nicht die Zeit gefommen iſt. Die folgende Skizze 
beichräntt fich daher darauf, ein reichlihes Tbatjachenmaterial zufammenzujtellen, das einer 
gerechten Beurteilung zur Grundlage dienen kann. Berwertet jind vor allem aufer den zahl: 40 
reihen Beröfientlibhungen Vilmars jeine jelbitbiographiihen Aufzeihnungen: Die 1863 ge: 
ihriebene Selbitbiograpbie in Otto Gerlands (dad Wert F. Wild. Strieders fortſetzender) 
Grundlage zu einer Hejliihen Gelehrten:, Schriftſteller- und Künſtlergeſchichte von 1831 bis 
auf die neuejte Zeit, erjter Band, Kaſſel 1863, ©. 119—136 (das S. 136—140 von Bilmar 
jelbjt aufgejtellte Schriftenverzeichnis ilt abgedrudt und bis zum J. 1874 weitergeführt in der 45 
Schrift 3. H. Leimbachs, Auguſt Fr. Chr. RBilmar, nad jeinem Leben und Wirken dargejtellt, 
Hannover 1875, ©. 160—166): dann eine Reihe von Mitteilungen, die Wilhelm Hopf, ein 
Neffe und begeijterter Anhänger Vilmars, in den von ihm jeit 6. Auli 1872 herausgegebenen, 
feit 1905 zum Organ der „Deuticen Nechtspartei“ erhobenen „Heſſiſchen Blättern” veröffent: 
licht hat: Nr. 167 (1875) Die Verlegung der Kurfürftliben Negierung von Kaſſel nad) 50 
Wilhelmsbad 12.—17. September 1850; Nr. 562—574 (1879) Bruchitüde einer Selbjt: 
biographie aus dem Nachlaſſe Bilmars (dazu zwölf ſehr charakteriftiihe Gedichte, in Fort: 
führung der jhon im Jahrgang 1876 in der Brobenummer, in Nr. 229 und 270, dann 1877 
Nr. 305 und 309, 1878 Nr. 417, 1879 Nr. 490 und 539 mitgeteilten Gedichte); Nr. 1544 
bi8 1550 (1889): Nüdblid, Umblid, Vorblid (gejchrieben von Bilmar im J. 1564); die dem 55 
100jährigen Sedächtnifie der Geburt VBilmars gewidmete Nummer 2706 vom 21. November 1900 
(darin Briefauszüge und ſechs politiihe Sonette); Nr. 3308—3318 (1906) die 1863 ge: 
ihriebenen „Erinnerungen von 50 Jahren ber aus einem abgelegenen Dorje* (die Franzoſen- 
zeit von 1805—1813 umfajjend). 

Von dem reihen Briefwechſel Vilmars iſt bis jegt wenig veröffentlidt. Ein Teil des go 
Briefwechſels mit Jakob Grimm (vier Briefe Vilmars und elf Briefe Grimms) erſchien in 
E. Stengelö Werk: Private und amtliche Beziehungen der Brüder Grimm zu Heſſen, zwei 
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Bände, Marburg 1886 (abgedrudt in Nr. 1281—1283 der Heſſiſchen Blätter). Zwei inbalts: 
reiche Briefe an V. N. Huber (val. über ihn Bd VIII ©. 412—415) hat Gummnafialdireftor 
Lothholz in Stargard am Schluß eines „zur Würdigung A. Vilmars“ geidhriebenen Artitels 
im Jahrgang 1874 der von Füllner begründeten, von Dr. €. %. Wynefen iortgeführten 

5 Monatsihrift „Deutſche Blätter“ mitgeteilt (Sotha 1874, ©. 60—64); die Briefe beleuchten 
ſcharf die Stimmung Bilmars bei feiner Berjegung nadı Marburg im Jahre 1855 und neo 
den Kämpfen mit der tbeologiihen Fakultät in den Jahren 1858—1860. Cine reiche Fund: 
grube für die innere Gejhichte Heſſens bildet der ausgedehnte, intime Brieſwechſel Vilmars 
mit jeinem am 7. Dezember 1884 im 81. Lebensjahr verjtorbenen jüngeren Bruder Yafob 

10 Wilhelm Georg, dem Meljunger Metropolitan (val. über das Verhälinis der beiden an 
und miteinander emporgewacjienen Brüder einen Vortrag des Piarrers Schilling in Wr. 7 
und 8 des Meljunger Mıffionsblattes vom J. 1855). Mit einzelnen Auszügen aus diejem 
Briefwechiel hat der wiljenichaftlihe Lehrer a. D. Ed. Rud. Grebe die beiden Bücher aus: 
gejtattet: 1. Auguſt Ar. Chr. Bilmar, Züge aus jeinem Leben und Wirken, Gedentblatt bei 

15 der 100. Wiederkehr jeines Geburtstages (Laijel 1900, anonym; „ein mit wmoblgemeinter 
Begeijterung gejchriebener, aber von jentimentalen Ueberſchwänglichkeiten, fraamwürdigen 
Anekdoten und Ungenauigkeiten nicht freier Verſuch“, Heſſiſche Blätter Nr. 2706) und 
2.9. F. Chr. Bilmar als Oberhirte der Diöceſe Caſſel (Marburg 1904, wertvoll durd 
Mitteilung der amtlichen Erlajje, jowie einer Anzahl von Ordinations- und Einführungsreden 

% und anderer Anjpradıen Bilmars). — 
Eine verjtändnisvolle Würdigung feines Landsmanns und Lehrers hat Rud. Fr. Grau 

(vgl. Bd VII ©. 66—70) in dem Schriften geliefert: Bilmar und von Hofmann, Erinne: 
rungen (Gütersloh 1879). Für die. eigentüimlichen Lebrgeitaltungen der Vilmarſchen Thee— 
logie iſt Freiherr von Dodenberg wiederholt eingetreten: Die Dogmatit der Zukunft, zum 

25 Verjtändnis der Vilmarſchen Theologie (Leipzig 1882), Breslau und Bilmar, zwei Heite, als 
Manuftript aedrudt (Hudemüblen 1883). — Reden am Grabe Vilmars, gehalten am 
1. Auguſt 1868 von Biarrer Wilhelm Kolbe und Prof. Dr. E. 2. Tb. Hente, 2. Aufl., Mar— 
burg 1868. — „Brof. 9. F. C. Vilmars Bücherſchatz“ (Abdruck des handſchriftlich binterlafienen 
Kataloge): K. Th. Völckers Bücherauktion in Frankfurt a M. vom 1.-—18. Mär; 1869. — 

so AdB 39. Bd, Leipzig 1895, S. 715—721 (Wippermann), ©. 721—722 (Edward Schröder) 

Das Leben Vilmars teilt fih in drei deutlich gefonderte Abſchnitte. Der erfte um: 
faßt die Jugend: und Lehrjahre (1800— 1831). Der zweite fchließt die umfafjende Thätig- 
feit des reifen Mannesaliers in ſich. Nah der äußeren Zebensftellung mar Vilmar in 
diefer Zeit Goumnafialdireltor in Marburg (1833—1850) und dann Suppleant be 

35 Generalfuperintendenten Ernſt von Kaſſel (1851— 1855). Der dritte Abſchnitt umſpannt 
die letzte Lebenszeit Wilmars, in welcher er als Vrofeffor der Theologie in Marburg tbätig 
war (1855 — 1868). 

I. Jugend- und Lehrjahre. Vilmar entftammte einem altheſſiſchen Geſchlechte. 
Seine mächtien Vorfahren gebörten dem Pfarreritande an (vgl. für den Stammbaum 

0 die im Selbitverlag des Vertafiers erichienene Schrift: Genealogiſch-biographiſche Überſicht 
der Familie VBilmar in Hefjen, bearbeitet und herausgegeben von ©. Ph. A. Vilmar, 
Pfarrer zu Breitenbad a. H., 1886). Der Großvater war feit 1752 Metropolitan in 
Felsberg und ftarb am 10. Dezember 1773. Der Bater Johann George Vilmar murde 
1796 Pfarrer zu Solz bei Rotenburg an der Fulda und verheiratete ſich hier mit Su 

+ fanna Elifabeth, einer Tochter des zu Nordhaufen bei Kafjel verftorbenen Pfarrers Jo: 
bann David Giesler; 1816 fiedelte er nach Oberaula über. Auguft zn Ghriftian 
Vilmar ift als das ältefte von acht Kindern am 21. November (dem Geburtstage Schleier: 
machers) 1800 zu Sol; geboren worden. 

Die Verhältniſſe des Vaterhauſes waren im Zufammenhang mit den MWeltereignifien, 
5» die ihre Schatten auch in diefen ftillen Winkel warfen, wohl geeignet, nicht nur ein Talent 

zu bilden, fondern auch eine frühzeitige Charafterentwidelung zu ermöglichen. Neligiöfe 
Eindrüde find fehr früh in ihn gepflanzt worden; fie waren mit feinen allerfrüheften Er: 
innerungen unmittelbar verwachſen. „Diefe Einpflanzung (jagt er) verdanfe ich allein 
dem Vater, einem Manne von tiefzernfter und unmittelbar wahrer Frömmigkeit, aus der 

55 vorrationaliftiihen Schule.“ In der Kirche fiel mehr als die Predigt das Altargebet bei 
ihm ins Gewicht, vollends die Abfolution und über das alles die Präfation vor dem 
bl. Abendmahle; etwas Später übte das apoftolifhe Glaubensbefenntnis eine gleid- 
mäßige Gewalt über ihn. Als er mit Schluß des 12. Lebensjahres anfing, den Konfır: 
mandenunterricht zu bejuchen, waren ibm bereit® die meijten Kapitel der Bibel von 

 Bers zu Vers genau bekannt — ein Zeichen des ftaunenswerten Gedächtnifjes, das ihm 
eigen war. 

In die früheſte Kinderzeit fielen zwei ſchmerzliche Ereigniffe, welche für das ganze Leben 
von nachhaltigem Einfluß waren. Das eine war der frühe Tod eines ſehr geliebten Bruders der 
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Mutter (April 1805), der dem Kind eine erſte überwältigende Erfahrung des Todesſchmerzes 
brachte. Noch tiefer wirkten die ſchweren Erfahrungen der Franzoſenzeit: der Untergang des 
alten Heſſens, das am 1. November 1806 dem Andrange Napoleons erlag, die Not und 
der Jammer der Fremdherrſchaft, das ſchmerzliche Warten der wenigen Treugebliebenen 
auf die endliche Befreiung. Alle die Überzeugungen, die den Mann Vilmar lennzeichneten, 5 
erjchienen ihm als ein treu bemwahrtes Jugenderbe aus diefer Zeit: heiße Liebe zum 
deutschen Vaterland und zur beffiichen Heimat, unmwandelbare Treue gegen die angeftammte 
Frürftenfamilie, unbedingte Achtung des Rechtes als einer göttlichen Ordnung des Völter- 
lebens und gänzliche Geringihägung des äußeren, wenn auch noch jo glänzenden Erfolge, 
damit auch grundfägliche Verachtung der „öffentliben Meinung” und ihres Ausdrudes, 10 
der Zeitungen, welche im großen und ganzen den Mantel ftet3 nach dem Winde hängen. 

Die gefchilderten Jugenderlebniffe übten eine tiefere Wirkung aus, als der Unter: 
richt von ——— In Bezug auf das ungeheure Wiſſen, das ſich Vilmar anſammelte, 
war er weſentlich Autodidakt. Als er auf der Univerſität Marburg 1818—1820 haupt— 
ſächlich das Studium der Theologie betrieb, fonnte fie in der Geſtalt des Supranaturalis= 15 
mus und fupernaturalen Nationalismus, wie Arnoldi und Zimmermann fie vortrugen, 
die nad einer „Theologie der Thatfachen” hungernde Seele des eifrigen Studenten auf 
die Dauer nicht befriedigen. „Ich lernte (befennt er) mit der pünktlichiten Genauigfeit, 
was an dem eljterfarbigen Nationalismus zu finden war: der leibhaftige Zweifel. Der 
Zweifel aber war mir feit meiner früheften Kindheit unausſprechlich widerlich. Am Ende 20 
meines alademifchen Lebens ſah ich ein, daß vom Nationalismus aus ein weiterer Schritt 
für einen denfenden Kopf unvermeiblih war. Alsbald nach der Univerfitätszeit that ich 
diefen und einen zweiten und dritten Schritt mit unerfchrodener Konſequenz, bis ich bei 
dem völligen Nichts anlangte. Aus dem boden- und troftlofen Nichts aber habe nicht ich 
jelbft mich, fondern bat Chriftus der Herr mich emporgeboben“. 25 

Die bier angebeutete enticheivende Ummandlung im Leben Bilmars fällt in das erfte 
Jahrzehnt nach feinem Univerjitätsftudium, befonders in den Hersfelder Abjchnitt diefer 
Beriode. Vilmar war ein Mann im Sinne Hamanns: er ftubierte nicht mit dem Kopf 
allein, jondern an allem, was er that, nahm die ganze PVerfon teil. Im Rationalismus 
war das Gefühl gleichſam anathematifiert. Als Vilmar die Nealität des Gefühls er: 30 
fannte, jagte er dem Nationalismus Valet, um etwa 1—2 Jahre lang auf dem felt- 
jamen Satze zu ftehen, die Welt fer das Gefühl Gottes. Weiter brachte ihn das ernft- 
lihe Studium der Kirchenväter. Auguftin äußerte eine große, aber feine enticheidende 
Wirkung auf ihn, weil er fih an der rhetorifchen Ausfhmüdung ftieß. Bald darauf be: 
fam er die Ausgabe Tertullians von Pamelius. „Ich las, erzählt er, und las wieder 35 
und wurde von Bewunderung für diefen mit Saden, nicht mit Worten und leeren Be: 
griffen denfenden Mann erfüllt; er führte midy auf Juftin und Ignatius, ſowie befonders 
auf Irenäus. Wenig fpäter befam ich auch Gerhards Loci und arbeitete eine Reihe 
Abjchnitte mit größter Befriedigung durch; zugleich machte id) genauere Bekanntſchaft mit 
Galov und Hollaz. Etwas früher lernte ih das Bud von Tholud fennen: die «0 
Lehre von der Sünde. Das iſt wohl für meine Entwidelung die entjcheidendfte Schrift 
geweſen.“ 

Nach außerordentlich arbeitsreichen Jahren in Rotenburg, wo Vilmar ſeit dem 
8. Dez. 1823 als Rektor die Stadtſchule leitete, und wo er am 28. März 1826 mit 
Karoline Eliſabeth Wittekindt in die Ehe getreten war, kam er im März 1827 als vierter 46 
Lehrer und Kollaborator ans Gymnaſium zu Hersfeld und rückte dort im Jahre 1829 
zum dritten Lehrer vor. In den Hersfelder Jahren kam Vilmars innere Entwickelung 
= einem fejten Abſchluß. Das Verftändnis diefer Entwidelung ift entjcheidend für die 

eurteilung der ganzen Lebensarbeit Vilmars. 
Vilmar ift in diefen Jahren zu einem lebendigen Glauben an Chriftus den Herrn so 

durchgedrungen. Die Gewißheit des lebendigen, perjönlichen, gegenwärtigen, im Fleiſche 
erjchienenen, barmberzigen Gottes, die Gewißheit der ewigen Seligfeit bildete jeitdem 
den inneren Kern feiner Perjönlichkeit. Er war zu diefer Gewißheit nicht ohne die hef- 
tigften Kämpfe gelangt. Vilmar preift im Nüdblid auf feine Belehrung die Gnade 
des barmberzigen Gottes, der jein zweifchneidiges Schiwert zur Hand genommen und zu 66 
wiederholten Malen kurz nacheinander ibm zwischen Mark und Bein und Seele und 
Geiſt hindurchgeſchnitten habe, jo daß er der Xebendigfeit und Kräftigkeit und unzweifel— 
haften Gemwißheit feines Wortes inne geworben ſei. Diefem Worte war durch eine un: 
vergefjene Außerung des Marburger Profeſſors Arnoldi die Bahn gebrochen. „Die all: 
gemeine und totale Sündhaftigfeit der Menſchen“, batte der ehrwürdige Theologe mitten so 
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unter ganz fupernaturaliftifchen Außerungen gefagt, „ift feine Lehre der Vernunft und 
von diefer niemals zu entdeden; fie ift eine Lehre, welche eigens der göttlihen Offen: 
barung angehört und von biefer gelernt werden muß“. Durch diefe Außerung bat Arnold, 
jo erzählt Vilmar, mir den Stadyel in das Herz gefegt, welcher faſt zehn Jahre fpäter 

5 ebenfo die wohlthätige tödliche Verwundung meines natürlichen Herzens wie dejien gött: 
liche Heilung herbeigeführt bat. Vollendet aber hat meine Belehrung, wie die von vielen 
Hunderten und Taujenden feit 300 Jahren Luthers Lied „Nun freut euch, lieben Chriften 
gemein”. Es ift unmöglich, die tiefe Seligfeit zu fchildern, welche ich empfand, als id 
den vollen Ausdrud dejien, was ich gejucht hatte, in diefem Liede fand. 

10 Wir folgen den Selbitbefenntnifien Vilmars noch eine Stufe weiter. „Als ich von 
Gott umgemwendet worden war (fchreibt er am 13. Dezember 1864), bedurfte es eines 
geringen Zeitraums, um mich mit größter Beftimmtbeit der Kirche zuzuführen, und zwar 
der wirklichen Kirche, nicht einer theoretifchen, erjpefulierten Kirche — ein Gögenbild, um 
welches heutzutage jo viele, ſonſt treue Chriften tanzen“. 

15 Den Anfang zu diefem Fortfchritte hatte das durch die Jubelfeier der Augsburger 
Konfeffion veranlaßte * Studium dieſes Bekenntniſſes, ſowie der Apologie der 
A. K. gemacht. Er erkannte nunmehr — wie wenn ein Blitz über ein weites Gelände 
hinfährt — daß alles Suchen umſonſt ſei, weil ſchon alles Geſuchte längſt vorhanden ja. 
Die U. K. ſchloß ihm alles bei Tertullian, Auguſtin, Gerhard Geleſene vollſtändig auf. 

20 „Die Nealität der Kirche ging mir auf: nicht mit einem Male, denn manches, z. B. die 
Realität (erhibitive Wirkung) der Abfolution, war mir noch im Jahre 1837 nicht voll 
fommen flar; aber etwa im Jahre 1840 war ich in allen Dingen feft, die ich babe und 
fo Gott will bis an mein Ende betvahren werde: wahrbaftige Gegenwart und perjönlic« 
direfte Wirkung des bl. Geiftes mit feinen Gaben, wahrhaftige Gegenwart Chrifti, deſſen 

25 Leib die Kirche ift — nicht bloß indirekte Fortwirkung des bl. Geiftes oder Chriſti, wo— 
mit man am Ende doch wieder auf das alte Vorbild und Beifpiel Chrifti in ſublimiertet 
Meife zurüdtommt — Entwidelung der Kirche durch den hl. Geift, nicht bloß durd 
menſchliches Denken und Streiten, in organischen Fortfchritt u. |. w.“ 

Wir haben die Entwidelung Vilmars in ihren Grundzügen gejchildert. Es war ein 
30 langjähriges ſchweres Ningen, der Jakobskampf eines Mannes von faſt unübermwindlider 

Naturkraft. Im altſächſiſchen Heliand, einem Lieblingsgedichte Vilmars, deſſen Alter: 
tümer er in einer vortrefflichen Abhandlung (2. Ausg, Marburg 1862) auseinander: 
gebreitet hat, zieben die Jünger dem gewaltigen Völferfürften und Friedekind Gottes 
nad als feine Gefolgfchaft mit altveutfcher Mannentreue. Sp mutet und die Lebend 

35 arbeit Vilmars, zu deren Schilderung wir uns wenden, an als ein ununterbrodener 
Kampf im Dienfte feines Herrn und Heilands, als ein Kampf der einfachen, einfältigen 
Treue wider den argen Zweifel und alles, was er für Untreue und Zweifel bielt, Un 
tugenden, die er mit der ganzen Stärke feiner zufammengefaßten Seele als den Inbegriff 
aller Übel und alles Böfen baßte. 

v0 II. Die Arbeit des Mannesalters. Der äußere Rahmen dieſes Abjchnittes 
wird durch folgende Angaben der Selbitbiographie bergeftellt. 

Im Jahre 1831 wurde Vilmar von der Stadt Hersfeld in die neugeichaffene kur: 
beifiihe Ständeverfammlung gewählt. Im Dezember 1831 wurde er Mitglied der da: 
mals bejtellten beiden Minifteriallommiffionen: der obern Kirchenfommiffion und der 

45 obern Unterrichtsfommiffion. Im folgenden Jahre wurde er fodann von dem Minifter 
Hafjenpflug als Hilfsreferent ins Minifterium des Innern berufen (Oftober 1832 bis 
Ende April 1833). Während derjelben Zeit war er zweiter Lehrer an dem Gym: 
nafium zu Hanau, ohne diefe Stelle jedoch jemals angetreten zu haben; denn am 
16. April 1833 wurde er zum Direktor des Gymnafiums zu Marburg ernannt, nachdem 

so ihm zuvor jchon (Dezember 1832) — viro tam de erudienda iuventute quam de 
universa patriae re scholastica optime merito — das Diplom eines Doftors der 
Philofophie von der philoſophiſchen Fakultät zu Marburg honoris causa erteilt worden 
war. (Zum Doktor der Theologie iſt Bilmar niemals kreiert worden.) Er blieb Gymna— 
fialdireftor und mar zugleih (von 1836 bis 1850) Mitglied der Schullommiffton für 

66 Gpmnafialangelegenbeiten, bis er unter dem zweiten Miniftertum Haffenpflug am 28. fe 
bruar 1850 zum vortragenden Nat im Miniftertum des Innern beftellt wurde; er erbielt 
dabei den Titel Konfiftorialrat, den er, um feinen geiftlihen Charakter zu wahren, dem 
ihm angebotenen Titel Negierungsrat vorzog (vgl. Nr. 571 der Heſſ. Blätter). Außerdem 
funktionierte er vom Mai 1851 bis dahin 1855 als Suppleant des betagten General: 

60 fuperintendenten Ernft, erhielt am 23. April 1851 das Ritterkreuz des kurfürſtlichen 
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Löwen-(nachher Wilhelms-)Ordens, war 1852 und 1853 Mitglied der fog. Eifenadher 
Konferenz und ward am 27. Oftober 1855 zum ordentlichen Profeſſor der Theologie 
zu Marburg ernannt. 

1. Vilmars Wirken in der Schule und für die Schule Vilmar begann 
eine meitgreifende Wirkfamfeit für das heffifche Unterrichtsweſen, als er in den Jahren 1831 5 
und 1832 im Namen des Ausfhuffes für den Kultus und den öffentlichen Unterricht 
(vierzehn) Berichte an die Ständeverfammlung zu erftatten hatte. In der mannbafteiten 
und wirkſamſten Meife trat er für Hebung der Landesuniverfität, für Gründung neuer 
Profeſſuren, für befjere Ausftattung der wiſſenſchaftlichen Inftitute ein. Ein bejonderes 
Anliegen war ihm die Errichtung eines theologifchen Seminariums, in welchem „nach 10 
Vollendung der ftreng wiffenjchaftlichen Studien der künftige Prediger Anleitung befommen 
ſollte, fih zum eigentlihen Lehrer der Religion auszubilden”. Das größte Verdienſt aber 
erwarb er fih um die Neugeftaltung des oltafchulivefeng, namentlih um Regelung ber 
Gehaltsverhältnifje der Lehrer. Was fodann die Gymnaſien anlangt, fo kann Bilmar 
geradezu der Reformator derfelben genannt werden. Nicht allein die innere Umgeftaltung 15 
diefer Schulen wurde ihm anbeimgegeben, auch zur Herbeiziehung geeigneter Lehrkräfte 
wurden ihm die nötigen Vollmachten erteilt. Die neue Organifation hatte die wohl— 
thätigften Folgen, die Gymnaſien blühten auf, nicht am wenigſten die Anftalt, welche 
Vilmar felbft 17 Jahre leitete — das Gymnaſium in Marburg, welches 1527 gleichzeitig 
mit der Univerfität als akademiſches Pädagogium gegründet worden war, defjen enge Ber: 0 
bindung aber mit der Univerfität fich längft überlebt hatte und nunmehr gelöft wurde. 

Die aus diefer Arbeit bervorgegangenen 24 „Sculreden über Fragen der Zeit“ 
(3. Auflage, Marburg 1886) find ein bleibendes Denkmal über die Art, wie Vilmar 
die Aufgaben des Güumnafialunterrichts faßte. Gefchichtliche Erziehung im böchften 
Sinn foll das Gymnafium vermitteln. Die Haffifhe Bildung, das Chriftentum und 25 
die Geſchichte unferes Volkes find die Haupterziehungsmittel. „An diefen Stoffen 
lernt die Jugend Liebe für das Gefchehene, Erlebte und Erfahrene, an ihnen gewinnt 
fie die Fähigkeit, ſelbſt Lebenserfahrungen zu machen, aus ihnen jchöpft fie Ge: 
finnung und Charakter, aus ihnen lernt fie mit einem Worte: zu leben“. Ergänzend 
tritt der Unterricht in der Mathematit hinzu. „Alle anderen Disziplinen ſchweben in 30 
Gefahr, zur Halbheit im Wiſſen und Erkennen zu verleiten; die Mathematif allein nicht. 
Sie iſt von Anfang an ein feſtes, gediegenes, wohlgeſchloſſenes Ganzes und macht aud 
an den allererjten Anfänger ſchon die Forderungen einer Ganzheit und Vollendung im 
Anſchauen und Wiffen, welche alle Unbeftimmtbeit und Ungewißheit ausſchließt“. 

Den Schulnadhrichten des Jahres 1846/47 ift der äußerſt beachtenswerte, von Bil- 3 
mar entworfene „allgemeine Lehrplan des Gymnaſiums“ vorgedrudt. Er bemweift, mit 
welcher Umficht der Direltor den Unterricht des ganzen Gymnaſiums leitete. Dabei war 
er ſelbſt ein vorzüglicher Lehrer, twie einer feiner Schüler, H. Schedtler, in der Schrift 
„Die Bedeutung Vilmars für die beffifche Kirche” (Marburg 1869) ©. 6 und 7 näher 
ausgeführt bat. 0 

Litterarifhe Veröffentlihungen Vilmars liegen zum Religionsunterrihte und zum 
Unterricht in der deutjchen Sprade vor. Eigens für den deutjchen Unterricht gefchrieben 
find die „Anfangsgründe der deutfchen Grammatif” in drei Teilen, von denen der erjte 
die Laut- und FFlerionslehre, die zweite die Verslehre, die dritte die Wortbildungslehre 
enthält. Nur der erſte Teil ift von Vilmar felbjt herausgegeben worden (1. bis 7. Aufl., 46 
Marburg 1840— 1871), während der zweite, ungleich umfafjendere, mit Benützung feines 
Nachlaſſes von Dr. C. W. M. Grein (1870, zweite Auflage von Fr. Kauffmann 1907), 
der dritte von ©. Th. Dithmar (1871) bearbeitet worden ift. Über den Betrieb des 
deutichen Unterrichts tft ferner Vilmars Vorrede zu der 3. Auflage der 1. Abteilung des 
deutichen Lefebuches von Dr. Nikolaus Bad) (Leipzig 1848), jomwie der ſchon erwähnte so 
Lehrplan zu vergleichen. Namentlich gebt aus letterem hervor, mit welcher Nüchtern: 
beit er die Themata zu den deutſchen Auffägen wählte. 

Im Anfchluß hieran mögen Bilmars germaniftifche Arbeiten ſowie die hierher ge: 
börenden Schriften für den Kreis der Gebildeten überhaupt genannt, freilih auch nur 
genannt werden. Erjtere Veröffentlihungen beweifen, daß ihm die Arbeit der modernen 56 
Wiſſenſchaft, „das Klare, unzweifelhafte Erfennen der Thatfachen im einzelnen, die Methode 
des Erforjchens der Einzelheiten, um daraus zu Teilen, wenn es fein kann zu Gliedern, 
womöglih zu einem Ganzen der Erkenntnis zu gelangen”, durchaus befannt und geläufig 
war. Die eingehendfte miljenjchaftlihe Arbeit hat Vilmar dem Heliand und dem 
Satirifer Johann Fiſchart zugewendet, zu dem ihn eine innere Wahlvertwandtichaft binzog. 60 
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Auch auf dieſem Gebiete folgte Vilmar am liebſten dem ihm eigenen praktiſchen Zuge, der 
Richtung auf das wirkliche Leben. So ließ er ſich bewegen, im Winter 1843 auf 44 Vor: 
lefungen über die Gejchichte der deutſchen Nationallitteratur vor gemifchtem Kreife zu halten. 
Don dem mit fo vielem und anhaltendem Beifall aufgenommenen Buche, das aus diejen Vor— 

5 lefungen bervorgewachjen ijt, urteilt er jelbit, e8 fer wohl dasjenige, mas aus jeinem 
anzen, ungebrochenen, vollen und tiefiten Innern jo ganz hervorgegangen fei, wie font 
eines feiner Produlte. Das mie die meiften der folgenden Beröffentlidungen bei N. ©. 
Elwert in Marburg gedrudte Buch hat in dem Zeitraum von 1845 bis 1905 26 Auf: 
lagen erlebt; von der 22. Auflage an (1886) fügte Adolf Stern eine Fortſetzung von 

ı0 Goethes Tod bis zur Gegenwart hinzu. Zur Ergänzung dient der von Piderit (1872) 
herausgegebene Vortrag über „die Genieperiode” und das tief empfundene „Handbüchlein 
für Freunde des deutjchen Volksliedes“, das Bilmar im Winter 1866 ſich zur Erholung 
zum Drud vorbereitete, um, wie er fagte, menigftens auf Stunden, auf Tage der quälen- 
den Gedanken an das Entjegen der Zeit überhoben zu fein (3. Auflage 1886). Ebenfalls 

156 aus Vorträgen entjtanden iſt das foöftliche Büchlein über „Goethes Taſſo“ (Frank: 
furt a. M. 1869), welches in das tiefjte Verftändnis des Dichters einführt, wie anderer: 
jeitö die „zum Verftändnifje Goethes“, insbejondere des Fauft gehaltenen Vorträge von 
Dr. Otto VBilmar, zu welchen der Water die Worrede fchreiben mußte, da der ibm jo 
ähnliche, vielverfprechende Sohn, Gymnafiallehrer zu Hanau, am Morgen des Kar: 

20 freitagg 1860 im 32. Lebensjahre entichlafen war (5. Auflage 1900). Eine weitere 
ſchätzbare Ergänzung zur Litteraturgefchichte bieten die „Lebensbilder deuticher Dichter“, 
1869 von Piderit und 1886 von Mar Koch in vermehrter Auflage herausgegeben. Sie 
find ebenfo wie die Biographien von „Luther, Melanchthon (und Zwingli)“ Grant: 
furt a. M. 1869) ein Abdruck von Artifeln, welche Vilmar für das Staats- und Gefell: 

25 jchaftslerifon von Hermann Wagener (23 Bände, Berlin 1859—1867) gefchrieben bat. 
Eine meitere Reihe von ebenjo ſchätzbaren Artifeln harrt noch des Wiederabdrudes. Ich 
nenne die anonym gefchriebenen Auffäge: Abendmahlsitreit, Aberglaube, Abgötteret, 
Amöneburg, Apologie der A. K., Augsburger Konf., v. Baumbah, Bayrhoffer, Bidell, 
Gafjel, Gafuiftil, Chriftentum, Epiflopalfyitem, Erbauungsfchriften, Evangel. Konfeſſion, 

30 Geſangbücher, Hafienpflua, Heilig, Heiliger Geift, Heildordnung, Heflen (Bd IX, ©. 383 
bis 395), Hierarchie, Ketzer, Maria, Mutter Jefu, Myſtik, Neander, Nitzſch, Papfttum, 
PVrieftertum, Purgatorium, Rommel, Roſenkreuzer, Synodalverfaſſung (1869 zu Frank— 
furt a. M. befonders gebrudt), Territorialvftem, Tertullian, Theoſophie. Der für das 
Wagenerſche Lexikon gejchriebene Artikel über Zmwingli wurde nicht aufgenommen, aber 

3; von Piderit herausgegeben. Anhangsweiſe fei bier noch auf das „deutiche Namenbüd- 
lein” (Die Entjtebung und Bedeutung der deutichen Familiennamen, 6. Auflage 1898) und 
auf die Wiederherausgabe der Kinderichrift von J. A. C. Löhr, Heine Plaudereien (3 Bdch., 
2. Auflage 1865) aufmerkſam gemadıt. 

Auch das von Vilmar aufgefundene „Alsfelder Baffionsipiel“, von dem er in Haupts 
10 Zeitfchrift für deutjches Altertum 1843 (III, ©. 477—518) Mitteilungen machte, fann 

bier nur erwähnt werden. Nach einer Handichrift aus dem Nachlaſſe Wilmard bat 
Dr. U. Freybe in Parchim ein altes Weihnachtsſpiel ins Neuhochdeutiche übertragen 
und veröffentlicht (3bThb 39. Bd, Gotha 1869, ©. 575—604). Wuftergiltig für eine 
voltstümliche, gejund:fritiiche, evangeliiche Behandlung echter, mittelalterlicher Heiligenleben 

ss ift die Abhandlung „Die bl. Elifabeth. Skizze aus dem chriftlichen Leben des 13. Jahr: 
bunderts von U. F. C. Vilmar”, zuerjt (anonym) in Hengitenbergs Evangelifcher Kirchen: 
zeitung 1842 erjchienen und dann von D. Wilfens in Kalksburg befonders herausgegeben 
(Gütersloh 1895). 

Müſſen wir uns bier begnügen, die Leiftungen Bilmars auf einem Gebiete, auf 
50 welchem ihm allgemein volle Meifterichaft zugeltanden wird, nur flüchtig angegeben zu 

haben, jo find um fo nachdrücklicher die Verdienjte berborzubeben, die er jih um richtige 
Geſtaltung des Religionsunterrichtes in den Gymnaſien erworben bat. Auf Grundlage 
eigener Erfahrungen hat er im Jahre 1841 in Hengitenbergs Ev. KZ. in einer Neibe 
von Artikeln Mr. 2—8, ©. 10—62) umfaſſende Vorſchläge veröffentlicht, wie im 

55 Einklang mit dem Beruf der Gymnafien, chriftliche Führer des Volks zu erziehen, ber 
Neligionsunterricht kirchlichen Charakter gewinnen und mie er die Erziehung für die 
Kirche im Auge behalten müſſe. Um die Artikel allen Religionslehrern zugänglih zu 
machen, hat der Unterzeichnete eine mit Beiträgen von Karl Ludwig Roth und An: 
merfungen vermehrte Sonderausgabe veranjtaltet (A. F. C. Vilmar, Über den evan- 

60 geliichen Religionsunterricht in den Gymnaſien, Marburg 1888). 
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Die Betonung der göttlichen Heilegefchichte in der Schrift des A und NTs, die 
Vilmar zur Grundlage des gefamten Unterrichts gemacht feben will, erinnert an v. Hof: 
manns Scrifttheologie. Vilmar und v. Hofmann, welche Profefjor Grau in Königsberg 
in den erwähnten „Erinnerungen“ (1879) als „zwei der gewaltigiten Zeugen der luthe— 
rischen Kirche des 19. Jahrhunderts“ nebeneinander geftellt bat, haben gleichzeitig und 5 
unabhängig voneinander ſich bemüht, den Inhalt der hl. Schrift als eine zwiſchen Gott 
und der Menichheit fich begebende Geichichte darzulegen — Hofmann mit ſyſtematiſieren— 
dem Geifte, Bilmar in der ihn Eennzeichnenden praktischen Weife. Er boffte, die Gym: 
nafien würden den notwendigen Fortſchritt zu kirchlicher Entjchiedenheit vollziehen, und 
ebenjo wollte er die ganze Yandesfirhe feiner Heimat aus der Halbheit und Verworren- ı0 
beit ihrer biftorifchen Suftände heraus zu der Klarheit und Entjchiedenheit eines bewußten 
lutheriſchen Konfelfionsitandes emporführen. So erjcheint Vilmars Wirken in der Schule 
vorbildlich für fein Wirken in der Kirche, ja es ift jelbit ſchon ein Teil feiner kirchlichen 
Wirkſamkeit und nur dur den Ort, an dem es ſich volljog, von der im folgenden Ab: 
ſchnitt zu jchildernden Wirlfamfeit verjchieden. 15 

Völlig Har wird diefer enge Zufammenbang, wenn wir an die zunächit durch das 
Bedürfnis des Gymnafiums berborgerufene Ausgabe eines „Eleinen evangelifchen Geſang— 
buches“ erinnern (Marburg 1838, 2. Auflage 1860). Bilmar trat mit diefem Büchlein 
ein „in den Kampf gegen die rohe Unmifjenheit, den faden Ungefhmad und den blinden 
Unglauben, durch melde das Volk am Ende des 18. Jahrhunderts feiner Kirchen: 20 
lieder und Kirchenmelodien beraubt worden war”. Er ftellte 137 Kernlieder in möglichſt 
treuer alter Form zujammen, verſah fie mit den alten Melodien und ordnete die 
Lieder ftreng „nach den kirchlichen Jahreszeiten“. Außerdem nahm Qilmar an dem 
Kampfe für die alten Gefangbücher teil durch verjchiedene Auffäge in der Ev. HZ. 
(1839— 1843), fo namentlid 1839 durch eine heute noch leſenswerte Bejprechung 2 
der Stierfchen „Geſangbuchsnot“; endlich durch die ſchon erwähnten Artikel über „Geſang— 
bücher” und „Kirchenlied”. Auch an der Redaktion des von der deutſchen evangelifchen 
Kirchenktonferenz in Eiſenach veranitalteten „deutfchen evangelifchen Kirchengefangbucdes in 
150 Kernliedern” (Stuttgart, Cotta 1855 und 1871) batte er einen bedeutenden Anteil. 
Die hervorragenden Verdienſte VBilmard um „die Neftauration des evangelifchen Kirchen- :o 
liedes” find von dem Schuldirektor a. D. Philipp Die in dem unter diefem Titel er: 
jchienenen umfafjenden Werke (Marburg 1903) geichildert worden, nachdem von dem 
gleichen Autor zuvor ſchon „Vilmar ald Hymnolog“ unter Zufammenftellung feiner 
eg Leiftungen auf hymnologiſchem Gebiet gewürdigt worden war (Mar: 
urg 1899). 2 35 

Die zulegt geſchilderte Thätigkeit hat uns den Übergang vermittelt zu 
2. Bilmars Wirken in der Kirche. Ach beginne diefen Abjchnitt, indem ich die 

Grundanihauung Vilmars von der Geſchichte der Kirche kurz zeichne, da fie für fein firchliches 
Wirfen ſowohl ald für die Beurteilung desjelben ald maßgebend bezeichnet werden muß. 
Ich entnehme die Grundlinien diefer Zeichnung der Schulrede „von der Zukunft der Kirche” «0 
(1847) und dem 1850 gejchriebenen Aufjag „Die Zukunft des Chriftentums” (abgedrudt 
in der Sammlung „Zur neueiten Rulturgediichte Deutichlands”, Frankfurt a. M. 1858, 
2. Teil, S. 165ff.). 

An dem Herrn Jeſus Chriftus ift die Fülle der göttlihen Gnade und Wahrheit 
leibhaftig erichienen. Aufgabe des durch ihn neugejchaffenen Menjchengejchlechtes iſt, den #5 
gefamten inhalt diefer Offenbarung nad) und nad in bejtimmter Ordnung unter Zeitung 
des bl. Geiftes auszufchöpfen und nachzuerleben und dadurch der Wiederfunft des Herrn 
entgegenzureifen. Unter diefem Gefichtspunkt zerfällt die Kirchengeſchichte in fieben Perioden, 
innerhalb deren der Herr durch feinen Geift die fieben Siegel des Evangeliums öffnet. 
Das erjte Siegel, welches der Chrijtenheit geöffnet wurde, war die Erfenntnig Gottes des 50 
Vaters, welche während der erjten drei Jahrhunderte in den Kämpfen mit der heidnifchen 
Vielgötterei, mit den Parteien und Sekten der Gnojtifer als unverlierbares Eigentum ge: 
mwonnen wurde. Damit war die chriftlihe Gemeinde befähigt, daß ihr im nächiten Jahr: 
hundert nadyeinander das zweite und dritte Siegel, die Wahrheit von der Gottheit des 
Sohnes und Geijtes, eröffnet werden und fie die Zeugniſſe diefer Erlebnifje nach dem 55 
ſchweren Kampfe gegen die Arianer auf die hriftlihe Nachwelt vererben konnte. Dann 
folgte ſchnell (im Streit wider die Neftorianer und Monophyſiten) die jet erſt möglich 
gewwordene volljtändige und bewußte Erkenntnis des Herrn Jeſu Chrifti ald wahren Gottes 
und wahren Menſchen zugleih. Um diejelbe Zeit wurde auch der Chrijtenheit der legte 
und tiefite Scheidepunft von allem Heidentum, die Tiefe der Sünde und der Gnade, das 60 
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Geheimnis der Buße und Belehrung, der Weg der Erlöfung und die Ordnung des Heils 
aufgefchlofien. Zur Erihöpfung und zum vollen Durchleben diefer Spige und Blüte 
aller Lehre der bl. Schrift gab der Herr jedoch der Chriftenbeit ein volles Jahrtauſend; 
denn was der Kirchenvater Auguftinus im 5. Jahrhundert begann, das zieht ſich durch 

5 alle folgenden Jahrhunderte als die Aufgabe des Lebens der Chriftenwelt bin und wurde 
erft in der Reformation des 16. Nahrbunderts in der evangelifchen Kirche Durch Luther 
vollendet (vgl. die vortrefflihe Würdigung Yuthers von univerfalsfirhlihem Standpunfte 
in dem ſchon genannten Artikel Vilmars, der 1883 in Gütersloh in Separatdrud er: 
ſchienen it). 

10 Gegenwärtig ftehen wir am Anfang einer neuen Zeit; das fechfte Siegel iſt zu 
löfen: das von der Kirche. Die Aufgabe der nächften und ferneren Zufunft beitebt darin, 
von der jet vorhandenen, ahnenden Erfenntni® von der Kirche borzudringen zu einem 
freudigen und gemwifien, mit jubelnder Zuverficht vorgetragenen Zeugnis „von der Ein: 
beit und Einerleiheit der fichtbaren, äußeren und der unfichtbaren, inneren Kirche; von 

ı5 der Gemeinschaft der Heiligen, welche einen Leib hat auf Erden, als ein Borbild von 
dem Klirchenleibe der Verklärung, dem neuen Serufalem” (a.a. D. ©. 185). Erit nad 
diefem Erlebnis der Chriftenheit wird die Lehre von den letzten Dingen, von der Wieder: 
funft des Herrn zum Gericht und vom ewigen Leben aufgefchloffen werden. „Worläufig 
fann fein Einziger unter den jet LZebenden mit nur amnähernder Beftimmtbeit jagen, 

% was das Millennium ſei oder was es nicht jei” (Paſtoraltheologiſche Blätter V, 15, 1869). 
Aus fo beftimmter, Nichtiges wie Gewagtes mit gleicher Plerophorie umjpannender 

Anfhauung ergaben ſich für Wilmar zwei Aufgaben, deren Löfung er mit der ganzen 
Wucht feines perfönlihen und amtlichen Einfluffes betrieb, um die heffifche Kirche auf die 
Höhe der Eirchengefchichtlihen Gegenwart zu heben. Die eine Aufgabe bezog fih auf den 

3% Befenntnisftand der heifiihen Kirche. Wenn die Zufunft der Kirche überhaupt an das 
treue Feſthalten der bereits firchlich erlebten Heilethatfadhen gebunden ift, jo bat eine 
Landeskirche infonderheit nur dann teil an folder Zukunft, wenn fie mit unverrüdbarer 
Treue auf den Belenntniffen der Kirche, vom Apoftolitum an bis zur unveränderten 
Auguftana, ſteht; denn in diefen Belenntniffen bat eben die Kirche ihre Erfahrungen 

30 niedergelegt. Auf den Nachweis nun, daß das Belenntnis der fog. niederheſſiſch-refor— 
mierten Kirche die Augustana invariata jei, und daß fie unbeweglich auf diefem Be- 
fenntnisgrunde ftehen bleiben müfje, hat Vilmar eine ungeheure Arbeit verivendet. Das tft 
die eine Seite feiner kirchlichen Thätigfeit. Die andere Seite ift fein entjchiedenes Eintreten 
für die Freiheit der Kirche. Er ſah ein, daf, wenn das neue Erlebnis, zu dem die 

5 Chrijtenheit berufen fei, Geftalt gewinnen folle in der Kirche, diefelbe frei twerden müſſe 
von fremden, ihre Entwidelung bemmenden Gewalten. Als foldhe erkannte er den unter 
geänderten Zeitverhältniffen immer mehr dem Dienfte der Firchenfeindlichen Weltmacht 
verfallenden Summepiflopat der Landesfürften und die unter der form der Synodal- und 
Presbyterialverfaſſung in die Kirche eindringende Willfürherrichaft der ungläubigen Maſſen. 

40 Gegen beide Gewalten wandte er fich mit feinem Zeugnis vom geiftlihen Amte, welchem 
um ber ihm von Chriftus übertragenen Funktionen willen die Regierung der Kirche, Die: 
jelbe als Gemeinſchaft gefaßt, allein zuſtehe. 

Die einzelnen Abjchnitte diefer Firchlichen Thätigkeit können bier nur als Kapitel: 
überjchriften genannt werden. Zuerſt ift zu erwähnen Bilmard Teilnahme an dem jog. 

45 „beiliichen Symbolſtreit“ im Jahre 1839. Es war durch eine mit der Neveröformel der 
anzuftellenden Pfarrer vorgenommene Veränderung die Bejeitigung der Geltung der 
Augsb. Konfeifion angebahnt. An dem Kampf für die volle Nechtsbejtändigfeit der 
Augsb. Konfeffion, den in erfter Linie der Oberappellationsgerichtsrat Bidell führte, be 
teiligte fih Vilmar mit der einfchneidenden Schrift: „Das Verhältnis der evangelijchen 

50 Kirche in Kurheſſen zu ihren neueften Gegnern“ (Marburg 1839). Und al in den 
fünfziger Jahren die heſſiſche Katechismus: und Belenntnisfrage dadurh in ein neues 
Stadium trat, daß zunächſt Profeffor Heinridh Heppe (vgl. Bd VII ©. 688, s5ff.) in der 
Schrift „Die konfeſſionelle Entwidelung der heſſiſchen Kirche” (Frankfurt a. M. 1853) 
für das „gute Recht der reformierten Kirche in Kurbeijen” eintrat und dann die tbeo- 

55 logische Fakultät in Marburg in einem „amtlichen Gutachten” (Marburg 1855) den Ge: 
braud) des Heidelberger Katechismus in den Schulen, und zwar feinem ganzen Inhalte 
nad, als durch das pofitive kurheſſiſche Kirchenrecht erfordert binftellte und die in dem 
heſſiſchen Katechismus dargelegte Lehre als reformiert bezeichnete, ſetzte Vilmar dieſem 
Gutachten zunächſt ein wohlbegründetes „Bedenken“ (Berlin 1856; vgl. auch die Schrift 

60 „Das lutherifche Bekenntnis in Oberheſſen“, Marburg 1858) gegenüber und trat dann 
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in feiner „Gefchichte des Konfeſſionsſtandes der evangelifchen Kirche in Heſſen“ (Mar: 
burg 1860, 2. vermehrte Ausgabe Frankfurt a. M. 1868) in gründlichiter Weife den 
geichichtlihen Beweis dafür an, daß die nmiederheffiiche Kirche den Namen einer refor: 
mierten Kirche nicht wegen der in ihr giltigen Lehre, fondern lediglich wegen der durch die 
fog. Verbefjerungspunkte des Landgrafen Mori ihr im Jahr 1605 aufgedrungenen Kultus- 5 
formen trage. Die Lehre fei nach der Norma docendi in der Reformationsordnung und 
Konfiftorialordnung vom Jahre 1610, fowie nad der Kirchenordnung von 1657 uns 
zweifelhaft lutheriſch; nur dies fei zuzugeben, daß fie, weil nicht in die Konfordienformel 
auslaufend, als eine der reformierten Lehre nicht mit einem damnant, fondern nur mit 
einem improbant gegenüberftebende Lehre bezeichnet werben fünne, und daß die Theo: 10 
logie in Heſſen-Kaſſel während der legten zwei Drittel des 17. Jahrhunderts in jchneiden- 
dem Widerfpruch mit der kirchlichen Lehre ftreng prädeſtinatianiſch reformiert geweſen fei. 
So nahm die nieberhefftiche Kirche immerhin einen infularen Standpunft unter den 
deutjchen Kirchenkörpern ein. Vilmar bezmweifelte, ob es, wenn man den Charakter des 
Schwankens zwifchen Namen und Bekenntnis beibehalte, der niederheffichen Kirche möglich 
jein werde, das, was fie habe, unverjehrt und unverlürzt auf die fpäteren Gejchlechter zu 
übertragen. Darum forderte er in ber mit ungewöhnlichem Vorblid in die Zukunft ge: 
jchriebenen Schrift „Die Gegenwart und die Zukunft der nieberhefftichen Kirche” (Mar: 
burg 1867) in fcharfem Gegenſatz gegen eine dem befftichen Kirchen Bartikularismus all: 
zufehr anhangende Richtung dringend dazu auf, den Kampf wider die drohende Union 0 
nicht auf die Unveränderlichkeit der Kirchenordnungen zu jtellen, fondern diefen Kampf 
mit der ftärfiten Betonung des lutherifchen Bekenntniſſes und Belenntnisrechtes zu be: 
ginnen. Daß man diefen Rat Bilmars fo gar wenig beachtet hat, ift verhängnisvoll für 
den beffiichen Kirchenfampf geworden; und geradezu tragifch ift es, daß die heſſiſch-parti— 
fulariftiihe Gruppe der Renitenten von dem jüngeren Bruder Vilmars, dem Meljunger 3 
Metropolitan Jakob Wilhelm Georg Vilmar, einer Perfönlichkeit von getwaltiger Poteſtät, 
geführt worden ift. Über die Gefchichte der renitenten Kirche Niederheſſens vgl. Bd XII 
S. 1 zu d und ©. 13—15. 

In der eben genannten Schrift vom Jahre 1867 nahm Vilmar noch einmal den 
Kampf auf wider die Lehre vom Summepiſkopat der Landesherren. „Wie iſt es einer so 
Kirche möglich, fragt er, fidh bei einer Anderung des politifchen Beſitzes wie einen Ball 
aus einer Hand in die andere werfen zu lafien?” (©. 34). Vilmar erneuerte in der 
prinzipiellen Ablehnung des landesfürftlihen Summepiflopats, den er in direftem Wider: 
fpruch mit der Augsb. Konfeffion (Prolog, Artikel 28, Epilog) fand, das am 14. Februar 
1849 zu Nesberg auf einer allgemeinen Konferenz von Mitgliedern und Freunden der 35 
heſſiſchen Kirche zu einer Zeit abgelegte Zeugnis, als die deutſchen Grundrechte den Staat 
für religionelos erklärt hatten und die Entjchliegungen der Landesherren an die Zuftimmung 
der fonftitutionelfen Minifter gebunden worden waren. ch vertweife auf das Fesberger Me- 
morandum (Kafjel 1849), das die Übergabe des Kirchenregiments an das geiftlihe Amt, 
refp. an die Superintendenten und Inſpektoren erjtrebte, und ziehe, um die Amtslehre 40 
Bilmars furz zu zeichnen, nur folgende Stelle aus. „Nah dem zu Recht beftehenden 
Grundbekenntnis unferer Kirche wird die geiftlihe Gewalt ald vom Herrn der Kirche den 
Bischöfen und Pfarrern verliehen angejehen. Was der Herr an Gnadengütern feiner Ge: 
meinde auf Erden gegeben bat, hat er zur Verwaltung in deren Hände übergeben, damit 
fie mit Hilfe deflen die ihnen anvertraute Seeljorge auch wirkſam auszuüben vermögen. 45 
Sind nun diefe Befugnifje auch nur mit ihrem Amte, nicht mit ihrer Perſon verbunden 
und bilden fie eben deshalb auch feinen von der übrigen Gemeinde abfolut gejonderten 
Stand, feinen Klerus im römifch-fatholifhen Sinne des Wortes, fo haben fie doch ernit- 
lich darüber zu wachen, daß die ihnen von Gott mit ihrem Amte gegebenen Rechte und 
Befugnifje ihnen nicht mwillfürlich gejchmälert und entzogen werden... Aus den leben: 50 
digen Gliedern unferer Pfarrgemeinden follen nad der Abficht unferer vaterländifchen 
Presbyterialordnungen die Alteften hervorgehen, welche berufen find, ihrem Pfarrer treue 
Gehilfen in der Seelforge zu werden, und infofern an feinem Amte und feinen Befug- 
nifjen teilnehmen, jo daß auch deren Rechte alfo nicht etwa aus den Urrechten der Gemeinden, 
jondern aus dem bifchöflichen Amte der Pfarrer abzuleiten find“ (S. 17 u. 18 des Memoran: 55 
dums). So trat Bilmar im Gegenſatz zum weltlihen Summepijfopat für ein geiltlich: 
bifchöfliches Kirchenregiment in die Schranfen, befürchtete aber, daß die Verfajjungsfrage 
in näherer oder fernerer Zukunft die evangeliſche Ehrijtenbeit in zwei jcharf voneinander 
gejchiedene Lager teilen werde. Denn überall da, mo das geiftlice Anıt nur als ein von 
der Gemeinde refjortierender Auftrag gelte, ala ein Amt, welches die Gemeinde aus fich © 
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felbft heraus ſetze, da fei die völlig fonfequent durchgeführte Presbyterial: und Synodal— 
verfaffung die notwendige und einzige Form der Kirchenregierung. 

Ohne Frage haben auf das Zeugnis Vilmard vom geiftlich-bifhöflichen Kirchen: 
regiment die alten Ordnungen der heſſiſchen Kirche einen weſentlichen Einfluß geübt. 

5 Nach der Kirchenordnung vom Jahre 1566 war das Superintendentenamt mit fait 
bifchöflicher Gewalt ausgerüftet. Won der Bedeutung der Handauflegung fann man nict 
nachdrüdlicher reden, ald es eben diefe Kirchenordnung thut. Die aus den Kirchen: 
ordnungen vom Jahre 1566 und 1573 berborgegangene Kirchenordnung vom 12. Juli 
1657 kann in einem Punkte, der Ordnung der öffentlichen Beichte, geradezu muftergiltig 

10 genannt werden. Der Rechtsbeſtand diefer Ordnung mar niemals, auch nicht in der get 
des losgebundenften Nationalismus, erfhüttert tworden. Vilmar befennt, daß jeine Ber: 
waltung der Superintendentur Kafjel von dem einen Beftreben geleitet geweſen jei, der 
N von 1657 Eingang in das kirchliche Leben bei Pfarrern und Gemeinden 
u bereiten. 

Die vier Jahre diefer Vertvefung (1851— 1855) müflen als die Höbezeit im Xeben 
Vilmars bezeichnet werden. Er ſelbſt glaubte, nun endlich feinen eigentlihen Beruf ge 
funden zu haben. Was er bisher in Schule und Staat erftrebt und erarbeitet hatte, 
fonnte er nun im innerften Zentrum des Volkslebens, in der Kirche, befeitigen und ſo 
den Ertrag feiner Zebensarbeit für die Zukunft fichern. Ein paar Andeutungen genügen, 

20 dies näher zu erläutern. 
In den unmittelbar vorausgebenden Jahren (1848— 1850) hatte Vilmar eine böchſt 

einflußreiche apa. A auf politiichem Gebiete entfaltet. Ein Mann von alt-fonfervativer 
Gefinnung, dem Königtum des deutjchen Volkes unbedingt ergeben, das er in einer afa- 
demifchen Feſtrede (Marburg 1857) zu dem Königtum des alten Teftamentes in Barallele 

25 ftellte, leiftete er nicht nur feinem Kurfürften in ſchweren Tagen den wirkſamſten Bei- 
ftand (vgl. den Bericht Vilmars über die Verlegung der Regierung von Kaſſel nah Wil: 
helmsbad 12.—17. September 1850 in Nr. 167 der Heſſ. Blätter), fondern madıte aud 
den von ihm 1848 begründeten und bis Ende Juni 1851 allein redigierten „Heſſiſchen 
Volksfreund” zum Sammelplag der Treuen im Lande, unbeirrt durch den Haß der Re 

30 volutionäre, der ihn dafür traf. Die Auffäse diefer Zeitung, von denen Bilmar jpäter 
einen Teil unter dem Titel: Zur neueften Kulturgefhichte Deutjchlands, 3 Teile (Frant: 
furt a. M. 1858 und 1867) jammelte, haben großenteil® eine mehr als zeitgefchichtliche 
Bedeutung. Vilmar bemübte fib, die inneren Grundlagen der Revolution aufzuzeigen 
und zu befämpfen. Je mehr er aber überzeugt war, daß nur die Kirche unſer Volt 

35 von der empöreriſchen Unzufriedenheit und felbftzerftörenden Unruhe zu ftiller Genügjam- 
feit und fröblichem Gottesfrieden binzuführen vermöge, deſto größer mußte feine Freude 
fein, als er nun in fo hervorragendem Negieramt in den Stand geſetzt wurde, auf das 
kirchliche Leben enticheidend einzumirfen. Und noch ein anderer Gefichtspunft beftätigt 
unjere Behauptung. 

40 Man hat Vilmar mit Recht des Hefjenlandes erſten Kenner und den feurigiten Be- 
twunderer und Verfechter aller feiner Altertümer genannt (Augsb. Allg. Zeitung 1868, 
Beilage 222). Es gab feinen gründlicheren Kenner der heſſiſchen Gefchichte ala ihn: die 
„Heiftiche Chronik” (Marburg 1855) ift ein deutlicher Beweis hierfür. (Unter den Hleineren 
Beiträgen zur heſſiſchen Gefchichte verdient der im Nr. 44 des Heſſiſchen Kircbenblattes 

45 vom Jahre 1861 erjchienene Artikel über Bartholomäus Niefeberg Erwähnung. NRiefeberg, 
die treuefte Kopie Yuthers, wie ihn die Zeitgenofjen bezeichnet haben, war der erite evan— 
gelifche Prediger in Helen, wurde aber nady kurzer Wirkjamfeit in Jmmenhaufen am 
12. Juni 1523 von dem damals der Reformation noch abgeneigten Landgrafen Philipp 
gewaltfam entfernt.) Nicht tot lag das reihe Wiſſen Vilmars in feinem Gedächtnis — 

50 treuherzig erzählte er in feinem „heſſiſchen Hiftorienbüchlein (Marburg 1842, 3. Auflage 
1886) alte heſſiſche Gefchichten feinem Wolfe. Was war er daneben ir ein Beobachter 
der Gegenwart! Weltlauf und Wetter — „recht veritanden ein und dasſelbe Ding, nur 
bon zwei berjchiedenen Seiten” — waren Gegenftände feiner fortgefegten, fcharfen Beobach— 
tung; er veröffentlichte im Volksfreund (1851) ein „Wetterbüchlein“, das fih auf eine 

55 mehr als 40jährige Beobachtung ftüßte (6. vermehrte Auflage Marburg 1903). Jahr— 
zehnte hindurch fammelte er am Wortvorrat der heffiichen Volksſprache; im Jabre 1868 
fonnte er ein nad Schmellers unerreihtem Worbilde gearbeitetes „Idiotikon von Kur: 
heſſen“ den Sprachfreunden vorlegen (Marburg 1868, neue Ausgabe 1883; dazu „mund: 

artliche und ſtammheitliche Nadyträge durch Hermann von Pfiſter“ 1886, 360 S. und 
80 zwei Ergänzungsbefte). Aufs eifrigfte förderte er, auch durch eigene Beiträge, die Arbeiten 
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des Vereins für heſſiſche Geichichte und Landeskunde. Aber unter allen Altertümern, die 
er pietätsvoll pflegte, war ihm feines enger mit dem Beftande des Volkes verfnüpft, feines 
unmentbehrlicher für eine gedeihliche Zukunft als die beififche Kirche. Deren Superinten: 
dentenamt verwaltete er jeßt. 

Wir wiſſen, welche Ziele er in diefem Amte verfolgte. Und mächtig war die Wir: 5 
fung, melde von dieſem lebendigen Zeugen des Herrn Jeſu Chrilti ausgegangen 
ift. Sein Zeugnis hatte Gewalt über die Geiſter. Das ftellte er als Aufgabe der 
Predigt bin: fie follte ein durch Gebet vermitteltes Zeugnis jein, beftimmt, den einen 
ein Geruch des Lebens zum Leben, den andern ein Geruch des Todes zum Tode 
zu fein — fähig, die Scheidung zu bewirken zmwifchen Kirche und Welt. So hat 
er ſelbſt gepredigt — Mir fühlen es ben veröffentlichten „Predigten. und geiftlicyen 
Reden“ (Marburg 1876) ab, die doch gelefen der Macht der mündlichen Rebe 
entbehren müflen. Einige diefer Predigten find an Miffionsfejten gehalten; an ver 
Miederertvedung des Miffionsfinnes in Hefien hatte Vilmar berborragenden Anteil. In 
feinem Nachlaſſe finden fich die Dispofitionen der Anſprachen bei Pfarreinfegungen. Mit 15 
machtvollen Worten betonte er die Hauptjachen im geiftlichen Amte. Er ſprach etwa 
über I Ti 1, 12 und verwandelte den Sat in ein Gebet: Der Herr Jeſus Chriftus 
mache dich ſtark (in der Einficht und im Willen) und treu (gegen Ihn und gegen bie 
Herde), auf daß du hernach ihm danken könneſt. Seine Ordinationsreden waren un: 
vergeplih. Die legte geiftlihe Handlung war eine Ordination (am 20. April 1855). 20 

Die Erfahrungen bei SKirchenvifitationen gaben dem Superintendenturverivefer 
Veranlafjung zu eingreifenden amtlichen Ausfchreiben. Sie bezogen ſich (vgl. das 
©. 650, ı5 angeführte Buch Grebes) auf die Geftaltung des Konfirmandenunterrichts, auf die 
geiftlihe Sorge für die auswärtigen PBfarrfinder (beide abgedrudt im Heſſ. Volksfreund 
1852, Nr. 6—9 und 1853 Nr. 11); ferner auf die Zulafjung zum Patenamt, Unter: 3 
jagung der kirchlichen Leichenbeftattung, geiftliche Pflege der Presbpterien, Brauteramen 
und ähnliche Zweige der fpeziellen Seeljorge. Die Schäge der heififchen Kirchenordnungen 
erftanden aus ihrem Grabe. Es zeigte fi, was ein Mann von der Negiergabe und dem 
Zeugenmute eines VBilmar zur Hebung des firchlichen Lebens einer ganzen Kirchenprovinz 
beitragen fonnte. „Mit raftlojer Energie, mit imponierender Geiftesgewalt ift er in alle so 
Winkel feiner Diöceje eingedrungen und bat in dem Paſtorat eine Reformation bewirkt, 
wie fie in fo kurzer Frift faum anderswo zu ftande gekommen“ (Hengſtenberg im Bor: 
wort der Ev. K3. 1869, ©. 88). 

Nach dem Tode des Superintendenten Ernit wurde Wilmar vom „Synodus“ der 
Pfarrer mit 110 von 124 Stimmen zu feinem Amtönachfolger gewählt. Die Wahl 35 
unterlag der Beitätigung des Landesfürften. Die Bejtätigung wurde verweigert. Den 
MWiderwillen des Kurfürften beitärkte der Nat des Profefjors Wilhelm Mangold (vgl. 
Bd XII ©. 191, 15ff.) und ein eingeholte® Gutachten des Kirchenrechtslehrerd Amilius 
Ludwig Richter. Der letzte Kurfürft von Hefjen beftätigte durch den Gemwaltaft, mit dem 
er am 27. Oftober 1855 den gewählten Superintendenten als Profeſſor der Theologie 40 
nah Marburg verjette, aufs nachdrüdlichite das Zeugnis Vilmars wider das landesfürft- 
liche Kirchenregiment. 

III. Bilmars Lebensabend. — Beurteilung Vor 21—24 Jahren wäre 
Vilmar gerne Profeflor der Theologie geworben; jet mußte er gezwungen als folder 
„figurieren“. Es erneuerte ſich der alte, von ihm oft beklagte Zwieſpalt zwiſchen Beruf 45 
und Neigung. Um fo erftaunlicher ift die umfafjende und tiefgehende Fehrwirkjamteit 
Vilmars in der aufgezivungenen Stellung. Mehr und mehr wurde er der einflußreichite 
Lehrer der Univerfität. Eine zahlreihe Süngerfchar empfing von ihm einen „Stoß zu 
ewiger Bewegung”. 

Ein deutliches Programm der theologifchen Lehrthätigkeit VBilmars enthält die am 50 
Beginn derjelben als „Belcnntnis und Abwehr“ veröffentlichte Schrift „Die Theologie 
der Thatjachen wider die Theologie der Rhetorik“ (Marburg 1856, 1. bis 3. Auflage) ; 
verftändlicher wäre der Titel: „Theologie des Zeugnifjes von Thatjachen wider die Theo: 
logie der leeren Worte”. Im Sinne diefer Schrift, in der deutlich ausgefprochenen Abficht, 
durch fein Zeugnis von den Thatſachen der Heilsoffenbarung Gottes Paftoren zu erzieben, 55 
bat der 55jährige Mann einen umfajjenden Kreis von theologischen Borlefungen ausgearbeitet. 
Am mächtigſten wirkte er durch fein collegium bibliecum. Er führte die theologifche 
Jugend in einem dreijährigen Kurfus durch die ganze hl. Schrift, von der Genefis bis 
zur Apofalypfe. Viermal bat er diefen an deutjchen Univerfitäten einzigartigen Kurſus 
vollendet. Ein Jünger Vilmars, der Pfarrer Chr. Müller zu Fürftenau, hat mit tiefem 60 

423” 
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Verftändnis feiner Aufgabe unter Heranziehen von Schriften aus dem 16. Jahrhundert 
diefe praftifche Erklärung der hl. Schrift herausgegeben (6 Bde, 1879— 1883, Gütersloh, 
Bertelömann). Auch die meiften anderen Vorlefungen Vilmars find nad jeinem Tode 
in gleichem Verlage veröffentlicht worden — von Pfarrer Iſrael die „theologiſche Moral“ 

5(2 Bde, 1871), von Gymnaſialdirektor Dr. Piderit die „Dogmatik“ (2 Bde, 1874), die 
Vorlefungen über die „Augsburgiiche Konfeſſion“ (1870), über „chriftliche Kirchenzucht“ 
(1872), über die „Lehre vom geiftlihen Amt“ (1870), über „Paftoraltbeologie” (1872). 
Außerdem las Bilmar über „Homiletif”, über das „Kirchenlied“ — und (eine Frucht 
feiner ungewöhnlich gründlichen Kenntnis des 16. Jahrhunderts, insbefondere Luthers) 

ı0 über die „theologische Litterärgefchichte des Reformationgzeitalters”. Gerade die letztere 
Vorlefung follte dem theologifchen Leſerkreis nicht vorenthalten werden. Freilich, bei einem 
Lehrer wie Vilmar ift der Unterfchted zmifchen dem mündlich gejprocdhenen, aus der vollen 
Perfönlichkeit bervorquellenden Wort und dem toten Buchftaben der gedrudten Rede be 
jonderd groß. In den VBorlefungen prägte fich der gemwichtige Vortrag unmittelbar dem 

15 Hörer ein, wenn „ber marfige Dann mit tiefernitem Angeficht zu ſprechen anbub, fein 
ort zu viel und feins zu wenig, mit einer Sicherheit und einer Gewißheit, die auch 

den ferniten Zweifel gänzlich ausjchlofien und dem Zuhörer das Gefühl einflößten, daß 
der Bortragende mit feiner ganzen gewaltigen Perjönlichkeit für jedes Wort einftche“ 
(Zirael, Vorwort zur Moral, ©. VID). Man begreift leicht, wie gewaltig der Einfluf 

20 eines ſolchen Mannes auf empfängliche jugendliche Gemüter fein mußte. Und nicht bloß 
auf diefe. Er war die Seele der lutherifchen Baftoraltonferenzen beider Heffen, die von 
1857 bis 1866 abwechſelnd zu Marburg und Friedberg gebalten wurden. Dieje Zu: 
jammenfünfte, über welche ausführliche Berichte im 5. bis 13. Jahrgang des Darmftädter 
„Hell. Kirchenblattes“ vorliegen, hatten große kirchliche Bedeutung. Fat alle die befenntnis- 

35 treuen Geiftlichen beider Helfen, die in den Kirchenkämpfen der fiebziger Jahre bervorgetreten 
find, haben, jo weit fie nicht ohnehin zu den Schülern Vilmars —— bier ihre Waffen⸗ 
rüftung für die fommenden Zeiten geſchmiedet. Zu weiterer Verftändigung und zur Samm— 
lung verwandter Kreife dienten die von Bilmar herausgegebenen „paftoral-tbeologifchen Blätter“ 
(Stuttgart 1861—1866, 12 Bde). Wer Bilmar recht fennen lernen will, muß feine Auffäge 

"in diefen Blättern (gefammelt von Pfarrer Müller unter dem Titel: Kirhe und Melt, 
2 Bde, Gütersloh 1872) ftudieren. Und wer feine Stellung zu den kirchlichen Zeitfragen 
im einzelnen zu erforfchen wünſcht, dem feien feine "Duartalberichte” im Natbufiusfchen 
Volksblatt für Stadt und Land (1860-1866) beftens empfohlen; man findet fie wieder 
abgedrudt in den Jahrgängen 1902—1906 der „Heffiichen Blätter” (von Nr. 2888 mit 

5 Unterbredhungen bis Wr. 3265). Vilmar führte an einer Neihe von Beifpielen den Sat 
dur, daß wir nicht in einer Zeit der Spaltungen leben, fondern in der Zeit der 
Scheidung. Es fei der unabwendbare Gang der göttlichen Weltregierung, geweisſagt 
Ihon vor Jahrtaufenden, daß, wie im Anfange der Menfchengeihichte Kainiten und 
Sethiten gefonderte Menfchenkreife waren, jo gegen das Ende der Erlöfungszeit zweierlei, 
— bis in das Herz und Mark ner geſchiedene Menjchenarten vorhanden 

ein werden. 
Troß der Jüngerſchar, die fih um ihn ſammelte, fühlte fih Vilmar in Marburg 

mehr und mehr ifoliert und einfam. Den Schmerz über die Ereigniffe des Yabres 
1866 hat er nicht verwunden. Todesgedanken verließen ihn jeitden feinen Tag. 

s An feinem legten Geburtstag (21. November 1867) ſprach er fie offen aus. Wenige 
Tage darauf ftarb feine (zweite) Gattin Therefe Sophie, geb. Frederking, mit der er feit 
dem 6. Oftober 1833 in finderlofer Ehe gelebt hatte. Er überlebte fie nicht lange. Am 
Morgen des 30. Juli 1868 wurde er nach einem wiederholten Schlagfluß tot in feinem 
Bette gefunden; aus dem Antlit ſprach tiefer Friede. Am 1. Auguft 1868 ift der müde 

50 Leib der Erde übergeben worden. — 
Ein Kirchenmann in der Wende zweier Zeiten — jo kann Bilmar aufs kürzeſte 

bezeichnet werden. Mit beivundernswerter Treue ftellte er alle feine reichen Gaben in 
den Dienjt des Herm; aber das mar die Gefahr diefer durch und durch geichichtlichen 
Natur, daß ihr das Hiltorifche, zumal das Selbiterlebte und perfönlid Erfahrene zu ſehr 

55 als der einzige und allein berechtigte Ausdrud des nad der Verkörperung ringenden 
geiftigen und geiftlichen Lebens erſchien. So fam es zwar, daß er die feinjte Witterung 
für alles revolutionäre Werden und den gründlichiten Haß dagegen hatte, da er nur von 
der ruhigen Stetigfeit der in den geichichtlihen Bahnen verharrenden Entwidelung Heil 
erwartete. Aber andererjeit3 verfannte er doch zu leicht, daß auch der tobendite, von 

6 wilden Waſſern gejchwellte und feine Ufer überflutende Fluß berechtigte Strömungen in 
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ſich führt, und daß daher der ftarr entgegentretende Felsblod nicht nur die wilden Wogen 
bemmt, jondern auch den tieferen, —* Fluten zum Anſtoß gereicht. Aber ſo ſtand 
der tiefgegründete Mann da — ein unbeweglicher Fels, umbrauſt von den Wogen einer 
aufgeregten, ſtürmiſchen, neue Geſtaltungen hervorbringenden Zeit. Es iſt dies ſeine 
Größe. Aber neben der Stärke liegt bei uns ** und ſündigen Menſchen die 5 
Schwäche, und es läßt ſich nicht leugnen, daß die Starrheit des Felſenmannes auch 
manchen beklagenswerten Anſtoß geboten hat. 

ch will mich zum Beweiſe hierfür nicht auf die bittere Anklageſchrift a wi 
„Dr. U. Vilmars und feiner Anhänger Stellung zu den wichtigſten politifchen und kirch— 
lichen Zeitfragen“ (zuerft in Gelzers Monatsblättern und dann jelbitftändig erjchienen, 10 
Frankfurt aM.1865; vgl. die beiden Artikel des gleichen Verfaflers, des Pfarrers und Pro: 
reftors Wilh. Herm. Meurer in Rinteln, im Allgemeinen litterarifchen Anzeiger für bag evang. 
Deutichland Bd II 1868, ©. 416—422 und Bd III 1869, ©. 69-76), geichweige denn, 
daß die von Vilmar ald Pamphlet bezeichnete Schrift feines Marburger Kollegen Gilde: 
meifter „Injurienklage der theologischen Fakultät zu Marburg gegen den Konfiitorialrat 15 
Vilmar, Frankfurt a.M. 1859” bei Fällung des Gefamturteils in Betracht käme. Der Prozeß 
hat den Namen Vilmard mit viel unverdienter Schmach bedeckt. Wer die Prozeßaklen 
einschließlich der Verteidigung des Angeklagten eingehend ftubiert hat, wird aufhören, von 
Vilmars „ungerechtem und leidenfepaftlichem Angriff” (jo Bd XVI ©. 430,53) zu reden. 
ch übergehe auch die Worte, mit denen Konfiftorialrat 3. Carl in der Schrift „Vilmar wider 20 
brard in Sachen Schleswig-Holjteins” (Frankfurt aM. 1864) die „chriftliche” Polemik in 

Kurheſſen getadelt hat. Ein Beifpiel auf theologischen Gebiete genügt zum Beweiſe des oben 
ea a Urteils. Hat man wirklich ein chriftliches und theologifches Recht, die Aufhebung 
der Zeibeigenfchaft zu bemäfeln und zu behaupten, daß die modifizierte und fo der Fabrik— 
—— vorzuziehende Einführung der Sklaverei innerhalb chriſtlicher Völker nicht ohne 25 
Weiteres als unchriſtlich verworfen werden dürfe — weil es an einem hierfür gewähr— 
leiſtenden Worte des NTS fehle?! (Moral II, 197). Kann man ſich wundern, wenn 
ein Politiler wie Konſtantin Frans, den freilich Vilmar feiner Zeit zu ben „Revolutions- 
predigern“ geworfen bat (Heſſ. Volksfreund 1852, Nr. 73), ſolche Worte als einen Beleg 
dafür anführt, in welch unfreien Tendenzen die lutheriſche Orthodorie noch heute befangen 30 
jei? (in feinem Werke: Schellings pofitive Philofophie III. Teil, Köthen 1880, ©. 228ff.) 
Der Schluß, den Frank zieht, ıft natürlich falſch; aber auch über die Begründung muß 
man fich billig wundern, mit der Vilmar feinen eigentümlichen Satz verjehen hat. Es 
fommt bier fein ftarrer Thatfachenbegriff in Sicht, wenn er für jede Lebenserjcheinung 
in der Chriftenheit ein direktes billigendes oder vertwerfendes Wort der hl. Schrift voraus: 35 
feßt, unter das man fich zu beugen babe. Es ift eine der empfindlichiten Stellen der 
Vilmarſchen Theologie, daß fie für die Bedeutung der chriftlichen Erkenntnis, durch welche 
die zu erfahrenden Thatfachen der inneren Aneignung und Verarbeitung zugeführt werben, 
fein rechtes Auge hat. Für ein Syitem der chriftlidhen Gemwißheit giebt es in biejer 
„Zbeologie der Thatjachen” feinen Raum. Die Flucht von der Erkenntnis weg zu den «0 
Thatſachen felber, das vermeintliche Sich-beugen unter die unmittelbaren Thatſachen er— 
Härt fih aus Vilmars Zweifelskampf; aber diefe Flucht rächt fih, und dann am em— 
pfindlichiten, wenn von den Thatfadhen, unter welche man fich beugen fol, nod un— 
genügende Erkenntnis und Erfahrung berrfht und diefelben vielmehr erſt genau zu 
ermitteln und zu erfahren find. Wilmar giebt felber zu, daß die Erfahrung über das # 
geiftlihe Amt der Kirche noch bevorftehe. Um fo vertwunderlicher und ir Bari ift 
es, daß die Energie der Vilmarfchen Behauptungen nirgends ftärfer ift als da, mo er 
auf das geiftlihe Amt und feine Stellung in der Kirche zu fprechen kommt (vgl. die 
kritiſche Beleuchtung der Dogmatik Vilmars und infonderheit feiner Lehre von der Kirche 
im 69. und 72. Bd der ZPK 1875 ©. 135 ff. und 1876 ©. 57 ff. von Prof. Dr. Fr. H. R. 50 
Frank). Frank erkennt unumwunden an, daß Vilmar ein Mann war, der ein deutſches, 
und was noch mehr fagen will, ein chriftliches Herz in fich trug, und deſſen Schatten- 
feiten doch nur die Kehrſeite des Lichtes und des Feuers waren, das in ihm glübte 
(S. 137). Zugleich aber erjcheint ihm feine Lehre von der Kirche und mas damit zus 
ſammenhängt als ein MWarnungszeichen dafür, wie nahe ſolchen, denen Gott Macht 55 
über die Geiſter verliehen, die Gefahr liegt, eigenbeliebige Wege einzufchlagen und gerade für 
diefe die ganze Kraft ihrer Perſönlichkeit einzufegen (©. 58). Johannes Hanfleiter. 

Bincent, Jacques Louis Samuel, geit. 1837. — I. Seine Schriften: Ob- 
servations sur l'unité religieuse 1820; Observations sur la voie d’autorit@appliqu6e A la religion; 
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Melanges de religion, de morale et de critique sacrée, 1820—1824, 10 vols; Vues sur le 
protestantisme en France 1829, 2. Anfl. 1859; Meditations religieuses 1829, 1839 u. 1863. 
II. Ueber ihn vgl. die biographiſchen Einleitungen zu den nad feinem Tod erfchienenen 
Auflagen der Vues und der Meditations von Fontane, A. Coquerel, Prévoſt-Paradol. 

5A. Michel. S. V. son temps et ses opinions, Straßburg 1864; J. Corbiere, S. V. sa con- 
ception religieuse et chretienne, Gen} 1873; M. Blanc, S. V., Montauban 1890; ©. Filbol, 
La pens@e religieuse de S. V. Montauban 1899; Lidytenberger, Encyclopedie des sciences 
religieuses, XII, 39351.; 2. Waury, Le re@veil religieux A Gentve et en France, 2 vols, 
Paris 1892; Giefeler [Maeder], Die protejtantifhe Kirche Frankreichs von 1787—1846, 

10 Leipzig 1848. 
Samuel ®., einer der verbienteften Vorkämpfer des franzöfiihen Proteftantismus 

im eriten Drittel des 19. Jahrhunderts, ift am 8. September 1787 in Nimes geboren. 
Der Großvater, Paul V., war „Pfarrer der Wüſte“ und von 1760 an in Nimes ber 
Amtsgenofje Paul Rabauts, mit dem er am 26. Februar 1761 eine exhortation à la 

ı5 repentance et à la profession de la verit6 an die Hugenotten von Nimes unter: 
zeichnete und angeſichts der Dragoner des Königs den Nat gab: „fliehet, lafjet Haus und 
— Vater, Mutter und Kinder im Stich; rettet eure Seele und ſetzet euch nicht der 

efahr aus, am Glauben Schiffbruch zu leiden, das iſt die unerläßliche Pflicht des Chriſten“ 
Sein Sohn Adrien V., der Vater Samuels, wurde Nabauts Nachfolger in Nimes. Die 

» Schreden der Revolution, die 1793—1794 in Nimes mit befonderer Heftigkeit wütete, 
zwangen ihn, eine Zeit lang auf fein Pfarramt zu verzichten. 1807 finden wir ihn wieder 
als Pfarrer in Gajan. Daf feine YJugendzeit in die trüben Erinnerungen an die Leiden 
der Hugenottenfirhe und an die Glaubenstrübfale feiner eigenen Familie getaucht war, 
hielt den jungen Samuel V. nicht ab, auch feinerfeitd in des Vaterd und Großvaters Auf: 

25 jtapfen zu treten. Nachdem er die höheren Schulen in Uzes und Montpellier durchlaufen 
hatte, bezog er im November 1806 das proteftantiiche Seminar in Genf. Schon in 
Montpellier legte er den Grund zu feiner jpäteren univerfalen Bildung. Sein dortiger 
Lehrer, Daniel Encontre, ſelbſt für feine Zeit eine lebende Enchklopädie, mag ibm als 
deal vorgefchwebt haben, wenn er jpäter in feinen „Vues sur le protestantisme“ von 

30 dem evangelifchen Pfarrer verlangt, daß er in allen Wiflensgebieten zu Haufe fein müſſe 
„Wenn der chriftliche Priefter nur die Theologie fennen will, dann wird er nicht einmal 
in der Theologie fi auskennen.” Auch die Kenntnis der Naturwifjenfchaften, der Philo— 
jophie und der Gefchichte, der alten und der neuen Sprachen, der Hafjifchen und der modernen 
Yitteratur gehören zu feinem unerläßlichen Rüftzeug. Nach dreijährigem Studium in Genf, wo 

35 der etwas linliſche Südfrangofe als einer der fähigiten Köpfe fich hervorgethan hatte, wurde er 
1809 Hilföpfarrer in jeiner Vaterſtadt Nimes, die er nicht mehr verließ, bis ihn in feinen 
letzten Lebensjahren körperliche Leiden zwangen, auf fein Landgut in der Nähe der Stabt ſich 
zurüdzuzieben; dort jtarb er am 10. Juli 1837. Dank feiner vielfeitigen Bildung und 
jeinem für alle Fragen des Lebens aufgeichloffenen Sinn hatte fih V. eine Stellung er- 

40 rungen, die feinen Tod zu einem ſchweren WVerluft nicht nur für feine Heimatſtadt und 
feiner Glaubensgenofjen, fondern für das ganze Yand werden ließ. „Welcher Verluſt für 
das Land!“ — konnte Fontands an feinem Grab ausrufen — „wieviel Pläge läßt er 
leer! ald Mitglied des Generalrats, der Föniglichen Alademie, des alademifchen Rats, der Lehrer: 
prüfungsfommiffion, der Landwirtſchaftsgeſellſchaft, als Profefjor, als Pfarrer, als Landwirt!“ 

45 Die größten Verdienite aber hat V. ſich eriworben als MWiederbegründer und ver: 
jtändnisvoller Förderer des theologifchen Studiums in der reformierten Kirche Frankreichs, 
deren religiöfe, kirchliche und mwiljenihaftlihe Notlage ihm zu Herzen ging und in ibm 
einen unparteiiſchen und feinfinnigen Darfteller fand. Als die Kleine franzöfiihe Märtyrer: 
firche nach der bundertjährigen Verfolgung und nad den Stürmen der Revolution wieder 

50 zur Ruhe gelommen war, zeigte fi bald, daß Rouſſeau und Voltaire ihr vielleicht meht 
geichadet hatten als Ludwig XIV. und Nobeöpierre. Napoleon I. verhalf ihr wohl zu 
einer forgenlojen Eriftenz durd die Aufnahme in das Konkordat von 1801: neues Leben 
vermochte er ihr nicht einzuhauchen. Die theologifche Bildung lag arg darnieder. Die 
Zeiten, da Gelehrte wie Amyraut, Drelincourt, Du Moulin, Jurieu und Basnage die 

55 reformierten Akademien Frankreichs zierten, waren längft vorüber. Die Aufhebung des 
Edikts von Nantes hatte mit ihnen aufgeräumt und für die Männer, welche die Kirche 
der Wüſte als Pfarrer brauchen konnte, war mwifjenfchaftliche Bildung das legte Erforder- 
nis, Das Seminar in Lauſanne, wo fie ihre Vorbereitung für ihren Heldenberuf holten, 
war eine Schule für Märtyrer, nicht für Gelehrte. Als aber nach der Rückkehr friedlicherer 

so Zeiten das zufammengefchmolzene Häuflein an den Wiederaufbau der Trümmer ihrer Kirche 
jich wagte, da machte ſich der Mangel wiſſenſchaftlich gefchulter Theologen ebenſo fühlbar 
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wie die Seltenheit religiös lebendiger Verfönlichkeiten. V. mar einer der erjten, dem dieſe 
Not auf die Seele brannte. Dem franzöſiſchen Proteftantismus eine franzöftiche — 
Litteratur zu geben, erſchien ihm als das dringendſte Bedürfnis der reformierten Kirche 
und ein gut Teil ſeiner Lebensarbeit iſt dieſem Ziel gewidmet. Zunächſt galt es, Anlehen 
beim proteſtantiſchen Ausland zu machen. V.s nüchterner, klarer Sinn fühlte ſich von der 5 
engliſchen Moralphiloſophie angezogen. So veröffentlichte er ſchon im Jahre 1817 eine 
Uberſetzung der Moralphiloſophie von William Paley und zwei Jahre ſpäter unter dem 
Titel „Preuves et autorité de la révélation chrétienne“ eine Wiedergabe der Ge— 
danken Chalmerd. Das Problem der Autorität lieferte ihm dann aud den Stoff zu feiner 
erjten jelbjtitändigen Schrift, in der er mit feinem Geringeren, ald Abbe de Lamennais 10 
die Klingen kreuzte. Lamennais hatte im erjten Band feines „Essai sur l’indifference en 
matiöre de religion“ den Protejtantismus als die Quelle aller Empörungen und alles 
Unglaubens verächtlich gemacht und die Einheit in Glaubensſachen als die Grundbedingung 
auch für das politische Leben gefordert. V. antwortete ihm in feinen „Observations 
sur l'unité religieuse“ (1820), indem er nachwies, daß der Ultramontanigmus das 15 
Individuum in der Maſſe auflöfe, während das Chriftentum die Freiheit und die Verant: 
mwortlichkeit des Einzelnen erhalten und vermehren wolle. Yamennais erwiderte dem „ministre“ 
ausmweichend, worauf B.in den Observations sur la voie d’autorit& appliqu6e à la 
religion zu einem zweiten Schlag ausholte, der die Aufmerkſamkeit der gebildeten Kreife 
Frankreich auf den jungen protejtantifchen Theologen richtete. Chacun comprit, fchreibt 20 
Fontanès, que nous avions un avocat parfaitement capable de faire triompher 
notre cause. Zugleich hatte er durch dieſen Waffengang mit einem hervorragenden Ver: 
treter der damals in Frankreich allgewaltigen Tatholifchen Kirche den immer noch ein= 
geichüchterten Proteftanten der Mut geitärkt, die Fahne der Reformation vor dem Land 
zu entrollen, jtatt „ich in ihre arme Heine Kirche einzupferchen”. 25 

Bor allem lag ihm daran, die Schlagbäume niederzulegen, die bisher eine Berührung 
des franzöfifchen Proteftantismus mit dem Geift der deutichen theologischen Wiſſenſchaft 
verhindert hatten. Auf den erjten Seiten des zweiten Bandes feiner Vues sur le pro- 
testantisme en France (II, 3ff.) beichäftigt er jich eingehend mit der Frage, ob Mon: 
tauban oder Straßburg den franzöfifhen Theologen mehr zu bieten habe. „Montauban 30 
liegt im Süden Frankreichs, wo die reformierte Bevölferung am dichteſten ift; Straßbur 
liegt den großen protejtantijchen Gemeinden ferner. Die Fakultät in Montauban iſt 
„väterlich“; fie fieht die jungen Leute mehr in der Nähe und geht ihnen nach bis in ihre 
häuslichen Beziehungen. ... In Straßburg ift eine folche Übertwahung unmöglich; aud) 
ift man dort lutherifch und fpricht deutſch. Die Fakultät in Montauban ift auf fich felbit s5 
angewieſen in einer Stadt, von der man, ohne ihr Unrecht zu thun, jagen darf: jie iſt 
nicht „gelehrt“ ; während ohne Zweifel nad ‘Paris Straßburg die Stadt mit dem regiten 
wiſſenſchaftlichen und Litterarifchen Leben in Frankreich if. Straßburg ift eines der leider 
jo wenigen Bindeglieder, die das geiftige Leben Deutichlands und Frankreichs miteinander 
verknüpfen. Und gerade auf theologiihem Gebiet entfaltet Deutichland eine jo erftaun: 40 
liche Thätigkeit! Dort ift joviel ernſte Arbeit gethan worden, dort find ſoviel gute Lehr: 
bücher, die dem Franzoſen gänzlich fehlen, jedermann zugänglich, daß den jungen Leuten, 
die fie befigen, mehr als die Hälfte Arbeit erfpart ift“. Won diefer Überzeugung aus ift 
die überaus fruchtbare jchriftitellerifche Thätigkeit B.3 zu würdigen, die er an die zeit 
genöffifche deutjche Theologie gerüdt hat. Zuerſt fchrieb er in die 1818 gegründeten, von 45 
F. Monod geleiteten Archives du christianisme. Seit 1820 gab ®. feine Melanges 
de religion, de morale et de ceritique saerde heraus. Die zehn Bände diefer jeden 
Monat heftweife erfcheinenden Sammlung bedeuten einen Markſtein in der Geſchichte des 
theologiſchen Studiums in der reformierten Kirche Frankreichs. Mit jtaunensiwertem Geift 
und einer bei dem Ausländer überrajchenden Sadıtenntnis hat V. in dieſer Zeitfchrift so 
alle wichtigen Erſcheinungen der deutfchen Theologie, die Schriften von Eichhorn, Paulus, 
Neinhard, Plank, Brettichneider, de Wette und vor allem Schleiermacher exzerpiert und 
analyſiert. Faft alle Artikel find von ihm felbjt gefchrieben. Außer deutſchen Büchern 
werden auch englifche und holländiſche Schriften aus dem Gebiet der Theologie beiprochen. 
Als dann 1825 Goquerel die Revue protestante gründete, nahm dieje Zeitjchrift die von 55 
B. begonnene Arbeit auf und führte fie in feinem Geifte weiter. in der Revue pro- 
testante erjchienen denn auch unter der Liberjchrift Le pasteur reforme au XIXiöme 
sidcle die eriten Kapitel der Schrift, die man mit Recht den gelungenften Verſuch einer 
Theorie der proteftantifchen Kirche in franzöfifcher Sprache genannt hat, die Vues sur le 
protestantisme en France (1829). Ohne ſyſtematiſche Ordnung, reich an lichtvollen w 
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apergus, eine unjchägbare Fundgrube für die Gefchichte des religiöfen Lebens im heutigen 
franzöſiſchen Proteftantismus will es den Beweis erbringen für V.s Lieblingsgedanten: 
„Der Proteftantismus ift die Neligion der modernen Zeit... Der Proteftantismus ift für 
mich und für viele andere das Evangelium, feine Form die freie Forſchung.“ 

6 Ursprünglich durchaus konfervativ in feiner dogmatifchen Überzeugung trat er jpäter 
unter dem Einfluß der deutfchen Theologie in die Nähe Schleiermachers, auch darin ihm 
ähnlich, daß er mit wiſſenſchaftlicher Meitherzigfeit ein warmes Verſtändnis für lebendige 
are verband, unbefümmert um das firchliche oder dogmatifche Gewand, in dem 
ie ihm entgegentrat. Trotzdem er dogmatiſch in einem ganz anderen Lager ftand, waren 

10 ihm die Männer des Re&veil durchaus nicht unſympathiſch; er mußte fi) jogar eins mit 
ihnen im Urteil über den damaligen Stand des inneren Lebens in der reformierten Kirche 

ankreichs. Nicht von einem Pietiften, fondern von Samuel ®. ftammt die befannte 
childerung des geiftigen Todes, der vor der Erweckung den frangöfiichen Proteftantismus 

an der Schwelle des 19. Jahrhunderts in feinem Banne hielt: „Die Prediger predigten, 
15 die Gemeinden hörten fie an, die Konfiftorien verfammelten fi, der Gottesdienſt bebielt 

ſeine Formen bei. Im übrigen fümmerte ſich fein Menſch um diefe Dinge. Die Religion 
hatte feinerlei Einfluß auf das Leben“ (Vues II, 265f.). Diejes Urteil, das bis heute in 
jeder Darftellung jener ‘Periode ſich wiederholt, ift freilich fchon damals nicht untmibder: 
fprochen geblieben. Maeder (f. a.O. I, 111) fagt dazu: „Sch weiß wahrhaftig nicht, two 

20 ih die Augen gehabt habe, während B. Zeuge diefes Verfalld geweſen ift; denn ich bin 
nicht® davon wahr geworden. Allerdings waren die Spuren der Revolution noch fichtbar 
und Unglauben war mehr als genug zurüdgeblieben. Allerdings batten politifche und 
friegerifche Ereignifje einen Teil der Nufmerkiamkeit des Volkes auf ſich gezogen, und 
manche Beichäftigung des Friedens in den Echatten geftellt; gegen die Religion war man 

25 aber zuverläffig nicht gleichgiltiger geworden als in unferen erleuchteten Zeiten. Freilich, 
berfteht man unter Religion ein ewiges Zappeln, das ſich in Komitees, Konferenzen, Pro: 
teftationen, ‘Betitionen, Klatjcherei und Verkegerung zu erkennen giebt, dann war die Napo- 
leonifche Zeit eine fchlimme Zeit für fie. Iſt es aber genug, wenn in einer Kirche 
Gottesdienft und Religionsunterricht fleißig befucht iwerden, wenn der Pfarrer zur Gott- 

30 feligfeit ermahnt, den Kranken tröftet, den Armen unterftügt, den Sünder —— den 
Irrenden mit Schonung behandelt, der Witwe Stütze, der Waiſen Vater iſt; wenn ge— 
meinſame Maßregeln zur Heilung alter Wunden genommen und tauſend Bedürfniſſe im 
Stillen befriedigt werden; wenn die Glieder der Kirche ſich durch Sittenreinheit auszeichnen 
und der Sul verhältnismäßig wenig zu fchaffen maden: jo gebührt der proteftantifchen 

35 Kirche Frankreichs unter Napoleon eine ausgezeichnete Stelle in der Geſchichte, und es iſt 
unbegreiflih, daß V. fie jo fchlecht begriffen hat“. V. teilte darum aud durchaus nicht 
die Abneigung vieler Pfarrer gegen die Pietiften und „Methodiften“. „it das Auftreten 
des Methodismus unter uns ein Glück oder ein Unglüd?” — fragt er einmal — (Vues 
II, 290). — „Ich kenne wohl die Ungelegenheiten und Störungen, die er an mehreren 

0 Orten hervorgerufen hat. Manchmal hat er fich unerträglich gezeigt. Aber, wenn ich alle 
in allem nehme, wenn ich die heutigen religiöfen Verhältnifje vergleihe mit denen vor 
12 Jahren, jo kann ich nicht anders ald glauben, dab das Auftreten der Methodiften ung 
wohl gethan bat... Wenn ihr das Eindringen der Methodiften in eueren Gemeinden 
fürchtet, jo machet fie entbehrlih. Euer Wolf bedarf einer tieferen, lebendigeren Religion, 

45 als die ift, mit der man es bisher genährt hat, gebet fie ihnen!“ 
Mit feinen firchenpolitifchen Adeen wandelte V. in den Fußftapfen Vinets. Er be 

dauerte die Aufnahme ber franzöſiſchen Proteftanten in das Konfordat durch das Geſet 
vom 18. Germinal des Nahres X, weil die reformierte Kirche nach dem Geift dieſes Ge 
ſetzes nicht mehr fein dürfe, mas fie einſt geweſen fei, eine freie eig die fich ſelbſt genüge 

so und ohne Staatsaufficht fich felbit regiere. Wenn die reformierte Kirche trogdem fich wohl 
fühlte in der u mit dem Staat, jo lag für ®. darin ber Beweis, daß es ihr 
an Leben fehle. Mit aller Energie verficht er die Thefe, daß weder die Kirche noch der 
Staat ein Intereſſe an dem durdy das Konkordat gefchaffenen Zuftand babe. Die prote 
ftantifchen Kirchen vollends haben bei der Trennung von Kirche und Staat alles zu ge 

55 winnen und nichts zu verlieren. Doch war B. ein viel zu kluger und nüchterner Poli: 
tifer, ald daß er auf eine gemwaltfame oder voreilige Trennung von Kirche und Staat 
hätte binarbeiten wollen. Aber die Ereignifje der letzten Jahre haben gezeigt, wie berech 
tigt jeine Mahnung war: „wir wollen uns für die Trennung von Kirche und Staat vor: 
bereiten; wir wollen wünſchen, daß ſie bald fich verwirkliche, aber wir wollen ſie nicht 

so beichleunigen, denn unfere Kirche ift noch nicht bereit“. 
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m Jahr 1830, nach dem Erſcheinen der Vues, war V. der bedeutendſte Mann in 
der reformierten Kirche Frankreichs. Einen Ruf nach Montauban und ſelbſt nach Straf- 
burg lehnte er ab. Nach der Revolution von 1830 wurde er zum Präfidenten des Kon- 
fiftortums von Nimes ernannt, nachdem er zwei Jahre vorher wegen feiner republifanifchen 
Gefinnung vom Minifterium nicht beftätigt worden war. In den lebten Jahren z0g er 6 
ſich vom Amte mehr und mehr zurüd. Das Prebigen war ihm nie leicht gefallen. Bom 
Jahr 1831—1833 hielt er Vorlefungen über die neuere Litteratur in Spanien und Stalien. 
Seine freie Zeit widmete er der Bebauung feines großen Landgutes, auch da beivies er 
feine ftaunenswerte Begabung durch Anwendung neuer Methoden und verbolllommneter 
Inftrumente. Bon den neuejten Erfcheinungen über chemifche, phyſikaliſche, mineralogifche 
Fragen nahm er mit dem gleichen Intereſſe Notiz wie vom den Arbeiten der Theologen 
jenſeits des Rheins. Kurz vor feinem Tode las er eine Abhandlung über die Differential: 
und Integralrechnung. 

Samuel V. hat in feiner Kirche tiefe Spuren hinterlaffen. In Nimes trägt die von 
den Liberalen zur Vorbereitung auf das Studium der Theologie im Jahre 1892 gegrün- 
dete Schule den Namen des Erneuerers ber proteftantifchen Theologie in Frankreich (Ecole 
Samuel Vincent). Eugen Lahenmann. 

— — 

— 5 

Bincentind von Beauvais, franzöfifher Dominifaner, Theolog, Pä— 
dagog, Polyhiſtor des 13. Jahrhunderts. — Seine Schriften j. unten sub 2. 
Ueber ihn vgl. Ehard und Quétif, Scriptores ordinis Praedicatorum I, 212. 300ff. Touren, 20 
Histoire des hommes illustres de l!’ordre de S. Dominique, Paris 1743, I, 186; Daunou in der 
Histoire litter. de la France Bd XVIII (Paris 1835), 449—519; 3.8. Bourgeat, Etudes sur 
Vince. de Beauv. theol., philos., eneyel., Paris 1856; Desbarraug:Bernard, Etude biblogr. sur 
Vinc. de Beauv. 1872; J. F. Edhardt, Nachricht von jeltenen Büchern der Bibliothek zu 
Eijenad, Eiſenach 1775, ©. 31—83; Haurdau, Histoire de la philosophie scolastique II, 13 
(1880), 186 ff.; Prantl, Geſch. der Logik III (1870), 77; Stödl, Geſch. d. Philofophie des 
MU II (1865), 345; M. de Wulf, Hist. de la philos. medievale (1900), p. 381f.; Schmid, 
Geſch. d. Pädagogik II, 301 ff.; Wattenbah, Gefhichtsquellen II®, 463; Holder-Eager in MG 
ser. XXIV, 154ff.; von Lilieneron, Allgemeine Bildung in der Zeit der Scholaftit, München 
1876; W. Gaß, 3. v.B. und das Speculum morale in Z8® I, 365ff.; II, 3325. 510 ff.; so 
v. Schulte, Geſch. d. Quellen u. Litteratur des kanoniſchen Nechtes II, 120ff.: D. Bödler, 
Geſch. der Beziehungen zwiſchen Theologie u. Naturwifienihaft I (1877), 455 ff. 

1. Unfere Kenntnis des Lebens des Vincentius Bellovacensis ift überaus dürftig. 
ALS einigermaßen ficher dürfen folgende Daten gelten: 1. den Beinamen Bellovacensis 
trägt er, weil er Mönd in dem 1228—29 zu Beauvais gegründeten Dominitanerflofter 35 
war. Ob er auch hier geboren ift, mwifjen wir nicht. Seit dem hl. Antonin (ca. 1440) 
wird er in der Gelehrtengejchichte häufig als Burgundus bezeichnet, aber diefe Notiz ift 
fpät und für und unfontrollierbar. 2. Er gehörte dem Predigerorden an. Es ift wahr: 
jcheinlich, daß er feine Studien in Parid machte und zu dem 1218 gegründeten Konvent 
von St. Yalob gehörte. 3. Biſchof von Beauvais ift er nicht gewefen, da von 1175—1312 4 
feine Möglichkeit, ihm unter den Bifhöfen von Beauvais (Gallia christ. IX, 732 ff.) 
einen Platz zu verichaffen, offen bleibt. Dagegen mag er, wie Dudtif u. Echard an- 
nehmen, identifch fein mit einem im Jahre 1246 ertvähnten Subprior der Dominikaner, 
Vincentius, zu Beauvais. 4. Im Jahre 1244 refp. 1253 (f. sub 3) bat er fein großes 
Werk, dad Speculum maius vollendet. 5. Zeitweilig bat er fih auch in dem von 4 
Ludwig IX. 1228 gegründeten Giftercienjerklofter Noyaumont aufgehalten, und zwar ale 
Lektor (f. Quétif u. Echard, Seript. ord. Praed. I, 239). Das kann nicht heißen, 
daß er, der Dominikaner, Yeltor bei den Giftercienfern war, fondern er lebte im Klofter, 
war aber als Lektor bei dem König thätig, der in ber Nähe des Kloſters einen Landſitz 
hatte. Er batte, wie mehrfach berichtet ift, nahe Beziehungen zu dem königlichen Haufe. so 
Db er nun Vorleſer und gelehrter Beirat des Königs war, oder etwa den Unterricht der 
königlichen Kinder zu organifieren hatte, können wir nicht mehr feftitellen. Für leßteres 
jpricht, daß er ein Werf De institutione filiorum regiorum s. nobilium verfaßt hat. 
6. Vielleicht fteht damit au in Zuſammenhang die Abfafjung eines Troftjchreibens an 
Ludwig anläßlich des Todes feines älteften Sohnes im Jahre 1260. 7. Vincentius 55 
ftarb, wie ziemlich ficher ift, im Jahre 1264 (Dustif u. Echard I, 214). Dafür fpricht 
die Tradition feines Ordens, ſowie ein zu Balenciennes aufgefundenes Epitaphium, falle 
deſſen lebte Berje: Pertulit ille necem post annos mille ducentos — Sexaginta 
decem, sex habe, sex mihi retentos das Jahr 1264 bezeichnen follen. Hieraus fein 
Geburtsjahr zu erfchließen, ift natürlich nicht möglich, da der Schluß, ein Mann von jo ww 

- 
- 
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ausgebreiteter Gelehrfamteit müfje ein ſehr bobes Alter erreicht haben, unficher tft, hat 
doch ein Mann wie Duns Scotus nur 42 Jahre gelebt. Erinnert man ſich aber, daß 
Vincentius im Sabre 1244 fein Rieſenwerk vollendet, jo wird man immerhin mit 
einiger MWahrjcheinlichkeit feine Geburt in die Zeit um 1190 verlegen dürfen. — Das 

5 it alles, was wir am ficheren Daten aus dem Leben des V. befigen. Dazu kommt nur 
noch, daß feine Schriften ihn als einen Mann von ausgebreitetfter Gelehrſamkeit, über: 
aus vielfeitigen Intereſſen und von einem gewiſſen praftiihen Sinn und Blid tennen 
lehren (j. die Inhaltsangabe des Speculum unten); qui libros legit et in unum multa 
redegit, wie die Grabjchrift jagt. 

10 2. 3. ift ein überaus fruchtbarer Schriftfteller geweien. Außer jeinem befannten 
Rieſenwerk befigen wir noch eine Reihe — zum Teil noch ungebrudter — Werte aus 
jeiner Feder. Im Jahre 1481 find bei Amerbach in Bajel fünf Werke in einem Bande 
gedrudt worden, nämlich 1. Tractatus de gratia dei oder Liber gratiae im vier 
Büchern, von ®. citiert im Specul. naturale 1. 1 ce. 1; das Werk handelt von Chriſti 

15 ewiger und zeitlicher Geburt, von feinem Leben, der Paſſion, der Auferftebung und 
Himmelfahrt, der Sendung des Geiftes und der Verblendung der Juden. 2. Liber de 
laudibus Virginis gloriosae, eine Sammlung von patriftifchen Ercerpten über Maria. 
3. De s. Johanne evangelista. 4. De eruditione seu modo instruendorum 
filiorum regalium, der Titel ift in der bandfchriftlichen Überlieferung ſchwankend (i. 

» Daunou p. 466), gewidmet der Königin Margarete; dies Werk it auch Noftod 1476 ge 
drudt, ind Deutjche übertrug es F. Chr. Schloffer, V. v. Beauv. Hand» und Lehrbuch für 
fönigliche Prinzen und ihre Lehrer, Frankfurt a. M. 1819. 5. Consolatio pro morte 
amiei, richtiger: Epistola consolatoria ad Ludovicum Francorum regem super 
morte filii eius, wie es handfcriftlih nah dem Inhalt überfchrieben ift (Daunou 

5 p. 468). An der Edyiheit diefer Schriften zu zweifeln, iſt fein Anlaß vorhanden. — 
Nur bandichriftlih find folgende Werte erhalten: 1. Liber de s. trinitate, von V. 
eitiert Specul. nat. l.1 e. 1. 2. Expositio orationis dominicae; e3 find mefentlid 
Auszüge aus anderen Autoren, die V. bier zufammenftellt. 3. Expositio salutationis 
b. Virginis. 4. Liber de poenitentia, eine ausführliche (15 Teile und 195 Kapitel) 

» Darftellung der Buße. 5. De morali prineipis institutione, ein zweites pädagogiiches 
Werk, das den Königen Ludwig von Frankreich und Theobald von Navarra gewidmet 
iſt. Was jonjt noch an Hleineren Schriften V. beigelegt wird, ift enttveder nachweisbar 
unecht oder zweifelhaft. Vgl. Quétif u. Echard I, 238ff., Daunou p. 459 ff. 

3. Das Hauptiverf ift das Speculum triplex. Es ift in vielen Handjdhriften 
5 erhalten und oft gedrudt worden: Straßburg 1473, Nürnberg 1483—86, Benedig 1484. 

14937. 1591, Douai 1624 in vier Foliobänden unter dem Titel: Venerabilis viri 
Vincentii Burgundi praesulis Bellovacensis ... Speculum quadruplex, opera 
et studio Benedietinorum collegii Vedastini, die bequemjte Ausgabe, aber leider 
unkritiich, indem etwa die eigentümlichen Lesarten, die die citierten Texte enthielten, ver: 
wiſcht find, wie ein Vergleich mit den älteften Druden zeigt, |. Daunou p. 470f. Das 
Werk des V. umfaßte drei Teile, dad Speculum naturale, doctrinale und historiale. 
Erit lange nach feinem Tode, nad dem Jahre 1210, ift an die dritte Stelle ein Spe- 
culum morale gejtellt und jomit das Werk in ein Speculum quadruplex verwandelt 
worden. Die Unechtheit de Speculum morale ift über jeden Zweifel erhaben. Die 
Hauptgründe find folgende: 1. die älteften Handjchriften reden im Prolog ce. 17 de 
trifaria divisione totius operis (Daunou p. 475), erſt feit dem 14. Jahrhundert it 
das Speculum morale nadıweisbar, demgemäß wurde auch in dem Prolog die Bier: 
teilung eingetragen. 2. Heinrid von Gent (de script. ecel. 42) fennt nur ein triplex 
speculum, nennt Freilich. offenbar obne genaue Kenntnis des Werkes, historiale, 
allegoricum et morale. 3. Das Bud enthält Anspielungen auf Thatjachen, wie die 
Eroberung von Ptolomais 1291, die nach dem Tode des V. gejchehen find. 4. Es be 
nützt Schriften, die nach dem Tode des V. verfaßt find. Das Werk it eine fich jelbit- 
jtändig geberdende armfelige Kompilation aus der Secunda der tbeologijhen Summa 
des Thomas (jeit 1264 arbeitete Th. an diefem Werk), aus den Sentenzenfonmentaren 

55 des Petrus von Tarantafia (Papſt Annocenz V.) und des Nichard von Middleton (ca. 
1290), aus einer Schrift des Stephan de Borbone De septem donis spiritus sancti 
und aus einem nicht vor 1291 gejchriebenen anonymen Liber de consideratione quatuor 
novissimorum. Das Verhältnis zu Ihomas ift jo beichaffen, daß entiveder dieſer oder 
der Verf. des Spee. morale Plagiator ift. Dieſer Umftand bat zuerft die Erörterung der 

o Frage angeregt, aber es ift jelbjtverftändlic, dal; das Plagiat nur auf Seiten des aud 
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ſonſt nur andere ausichreibenden Verf. des moraliſchen Speculums liegen kann. 5. Dazu 
fommt, wie jeder auf den erften Blid fieht, daß in dem Spec. morale eine völlig 
andere Methode befolgt wird als in dem Werk des V. Lebterer teilt pofitive Daten in 
der Geftalt genau citierter Excerpte mit, erfterer liefert eine ſyſtematiſche Darſtellung der 
Ethik in der MWeife, daß er andere Autoren, obne fie zu nennen, ausfchreibt, V. will 5 
eine Enchklopädie ficherer Daten, der Verf. des Spec. mor. ein ſyſtematiſches Werk ber: 
ftellen. Es ift ſomit über jeden Zmeifel erhaben, daß das Spec. morale mit V. nichts 
zu jchaffen bat. 

Enchklopädiihe Werke wie das Speculum waren im früheren Mittelalter ſehr be: 
beliebt, e3 fer an Iſidor, Raban, Honorius Auguftodunenfis, Hugo v. St. Viktor erinnert. 
Ahnen ſchließt ſich das Werk des V. an, aber es übertrifft fie alle an Vielfeitigkeit und 
Umfang. Der Verf. it vielleicht der belefenfte Mann, den es vor der Erfindung der Bud): 
druderfunft gegeben hat (f. die von ihm citierten Autoren bei Daunou p. 483f.). Über 
die Quellen feiner Darftelung werden noch mandye Unterfuchungen angeftellt werden 
müſſen. Auffallend ift das Fehlen von fonft jehr befannten Autoren, wie etwa Thucy— 15 
dides, Strabo, Paufanias, Diodorus Siculus, Dio Caffius, Livius, Tacitus, Hinkmar, 
Sobannes von Salisbury, Petrus Venerabilis, Otto von Freifing, Wilhelm v. Auvergne, 
Alanus ab Inſulis ꝛc. — In dem Prolog läßt fich der Autor eingehend über Anlaß 
und Abficht feines Werkes aus. Er bat viel gelefen und hat fich die Aufgabe gejtellt 
das Gelefene auszugsweife, aber in genauem Anschluß an den Wortlaut feiner Quellen 20 
wiederzugeben. Troß der regen wiſſenſchaftlichen Arbeit, befonders in jeinem Orben, 
werden doch die historiae ecelesiasticae vernadjläffigt (prol. 2). Diefem Mangel will 
er abbelfen durch eine Zufammenftellung von allem Wifjenswerten, was feit Schöpfung 
der Melt bis zur Gegenwart geſchehen iſt. Der beberrichende Gefichtspunft ift alſo der 
biftorifche und nicht der foftematifche, feine Arbeit ift nicht per modum auctoris, sed 3 
excerptoris verfaßt (ib. 7). Die Hauptquelle, die er benützt, ift die sacra pagina (11), 
aber daneben fommen auch die apoeryphi in Betracht, die ja fchon 2 Tim 3, 8 und 
Sud 14 verwandt werden; ihnen kommt freilich nicht veritatis certitudo zu, aber jie 
dürfen gelefen und geglaubt werden, jofern jie der fides catholica nicht widerjprechen (9). 
Dazu kommen die Defretalen der römifchen Bifchöfe, die canones generalium con- 30 
eiliorum ſowie die opuscula der fanonifierten oder fonft anerkannten Kirchenlehrer (12). 
Mie aber jchon Lukas von Herodes und Auguftus geredet hat, jo ift auch von dem 
weltlichen Regiment zu handeln (5), und demgemäß müfjen die Chroniten (tie Eufebius, 
Hieronymus, Proſper, Eigibert, Helinandus) und die Gefchichtsfchreiber (mie Pompejus 
Torgus, Drofius, Sueton, Eufebius, Rufin, Hugo Floriacenfis, Caſſiodors hist. tripar- 36 
tita ete.), jowie die biographifchen Werke, die Märtyrerakten, die Gefchichte der Heiligen 
und Mönche, fur; innumerabiles historiae herangezogen werben (16). ferner müſſen 
die Werke der Philoſophen und Dichter ſowie der Kirchenfchriftfteller excerpiert werden, 
ſowie auch die Schriften der Naturforscher und Arzte von Ariftoteles, Plinius und Hippo- 
frates an bis Avicenna, Nazi, Konftantin Afrifanus x. (18). Das Fundament des 40 
ganzen Werkes ift die Schöpfungsgefhichte. Da aber der Menſch in Sünde gefallen ift, 
jo bedurfte e8 der reparatio, dieje erfolgt durch die Wiſſenſchaft und durd die Religion, 
die das organijierende Prinzip der Gejchichte ift. Somit zerfällt das Werk in drei Teile: 
das speculum naturale, das speculum doctrinale und das speculum historiale. 
Der Verf. hatte ein Werk gejchaffen, das, nach feiner Berechnung dreimal jo groß als 45 
die Bibel und daher zu teuer geworden war. Die Brüder baten ihn, und jein Prior 
legte es ihm als Bußleiftung zur Sündenvergebung auf, das Bud) in librum manualem 
ad modum unius bibliae zu verwandeln. Aber das ging nicht, ohne das Merk zu 
jchädigen. Daher entjchloß ſich der Autor, e3 in drei volumina zu teilen. So liegt «8 
ung vor. Das in den Ausgaben an dritter Stelle eingefügte speculum morale ift eine 50 
Fälſchung, ſ. oben. 

Der erſte Teil (speeulum naturale) umfaßt 32 Bücher; er verläuft im Schema 
des Sechstagewerfes. Dabei bringt der Autor alles an, was er in der Litteratur ges 
lejen bat über Engel und Dämonen, über Licht, Karben oder Spiegel (1. 1 u. 2), über 
Aftronomie und Aftrologie, Raum, Zeit und Bewegung, Luft, Echo, Regen, Blis, Nebel 65 
(l. 3 u. 4), über Meer, Ebbe und Flut, Heilquellen, Minerale, Pflanzen, Gartenbau 
(1. 5—14), über Vögel und Fifche (I. 16—17), über Schlangen und Säugetiere und über 
die Anatomie, Phyſiologie und Piuchologie des Menschen (1. 18—28). Dann wird von 
der Sünde (1. 29) und der Zeugung (l. 31) gebandelt. Die Geographie der drei Welt- 
teile und ihre Bedeutung für die Gefchichte des Menfchen wird erörtert. Die Gejchichte so 
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jelbft wird nad dem auguftinifchen Schema ante legem, sub lege, sub gratia be 
leuchtet, dabei werden aber in Gemäßheit des Sechstagewerks, fechs Perioden, wieder nad 
Auguftin (de genesi ad Man. I, 23) fowie den Chroniken (Iſidor, Beda, Fraculph, 
Ado :c.) folgend, angenommen: 1. die prima infantia, von Adam bis Noab, 2. die 

5 pueritia, bis Abraham, 3. die adolescentia, bi8 David, 4. die juventus, bis zum 
Exil, 5. die aetas virilis, bis Chriftus, 6. die seneetus, von Chriſtus bis zum Ende. 
Diefe Einteilung nad den Altersjtufen wird motiviert nach der verfchiedenen Stellung zu 
dem göttlichen Geſetz. Das Mannesalter z. B. geht mit dem Eril an, meil jetzt die 
Menſchheit reip. Israel Gott und nicht mehr Menfchen fürchtet, die chriftliche Zeit aber 

10 ift die des Greifenalters, fofern fie tanquam itura futurorum concupiscentia trahitur 
(1.32 0.26). Diefe möndifche Auffaffung der gefchichtlichen Stellung des Chriften- 
tums ift intereflant, aber die ganze Einteilung wird in dem Merk nicht durchgeführt. 
Ein fiebentes Zeitalter ift die eivige requies sanctorum. 

Der zweite Teil (speeulum doetrinale) giebt in fiebzehn Büchern eine Gejamt- 
15 encyklopädie der Wiſſenſchaft. Da der leitende Geſichtspunkt generis humani repa- 

ratio doctrinalis ijt, jo wird einleitend von der Sünde und ihren Folgen geredet. Die 
beiven mala originalia find error und cupiditas (l. 1 ce. 3). Es folgen Erörterungen 
über die Einteilung und den Urfprung der ifienfchaften, über Lehrer und Lernen, über 
Bücher und Spraden (l. 1 ce. 10ff.), ſchließlich ein Vokabularium jeltener Ausdrüde 

% (c. 45—67). Dann werben (l. 2) die Grundzüge der Grammatik erörtert (Flexion des 
Nomens und Verbums, Redeteile ıc.). Es folgt ein Abriß der Logik mit Einfluß der 
Rhetorik und Poetik (1. 3). Nachdem jo die theoretischen Wifjenfchaften erörtert find, gebt der 
Autor zur practica seientia über und behandelt dabei die Tugenden und die Weligion 
(1. 4), die Tugenden einzelner Stände und Altersgruppen, de vita sociali (l. 5 c. 38), 

25 die scientia oeconomica (I. 6: Hocpeit, Eheleben, Erziehung, Gefinde, Freunde, Haus, 
Viehzucht, Aderbau mit einem landwirtichaftlichen Kalender). Es folgt die scientia 
politica (1.7: Staat, Fürft, Recht, Nechtsquellen und juriftiiche Grundbegriffe), ſodann 
de causis et litibus (l. 8), de eriminibus (l. 9, bei. über Simonie, Härefie, per- 
fidia Judaica, Saraceni, Apojtajie), über Mord, Ehebruch, Raub, Diebftahl, usurae, 

3 de sacerdote tenente concubinam u. f. w. (l. 10). Das 11. Bud handelt de arte 
mechanica (Bereitung von Wolle und Kleidung, Bau: und Schmiedefunft, Kriegskunſt, 
Befeftigungsivefen, de arte theatrica, Schiffahrt, Handel, Jagd, Aderbau ꝛc.), das 
12. Buch de arte medieinae (Ärzte, Körperpflege, Zähnepugen, Kinderbugiene, Hygiene 
der Reife, Krankendiät, Medilamente, Purgative, Wundpflege, Knochenbrüche x.) das 

3 13. Bud de scientia medieinae theoricae (die Elemente, complexiones, der Coitus, 
Geburt, Abortus, Jahreszeiten, Wohnräume, Nahrung, Verdauung, Schlaf, Urin ıc.), das 
14. Bud) de signis et causis particularibus aegritudinum (3. B. Fieber, Skrofeln, 
Krebs, Fiiteln, cephalaea seu hemigraena d. h. Migräne, Epilepfie, de passionibus 
nervorum, Obren:, Lungen:, Nieren, Herzleiven, de dyarrhaea, dysenteria, Men— 

40 ftruation, Podagra 2). Das 15. Buch ift der naturalis philosophia gewidmet (bie 
prima materia, die Elemente, Körper, Raum, Zeit, Bewegung, Mineralien, Bäume, 
Tiere, Fiſche, Vögel, von allen diefen legteren werden alphabetische Verzeichnifje gegeben). 
Im 16. Buch wird über Mathematit, Mufil, Geometrie, Ajtronomie und Metapbhufil ge: 
redet. Das 17. Buch fpricht de theologica scientia: ad hanc enim tanquam ad 

s finem reliquae omnes universaliter ordinantur eique tanquam reginae multi- 
plieiter famulantur (e. 1). Hier wird zunächft die faljche Theologie behandelt. Dabei 
wird ein Teil der Rebe des Nachor aus der Vita Barlaami et Josaphät, d. b. aber 
aus der Apologie des Ariftides, wiedergegeben (ec. 12—14; im Speeul. historiale wird 
in biftorifhem Zuſammenhang die ganze Rede in verfürzter Geſtalt mitgeteilt f. 1. 15 

500.33—35). Es folgt eine Erörterung der Quellen der wahren Theologie in Form 
einer Bibeltunde (e. 31 ff.) und Inapper Notizen über die hervorragenden kirchlichen Autoren, 
die bis Lanfrank, Anfelm, Ivo, Bernhard, Hugo und Richard von St. Viktor (ec. 60— 62) 
angeführt werben. 

Der dritte Teil oder das Speculum historiale wird eingeleitet durch eine kurze 
55 Daritellung der Lehre von Gott, der bimmlifchen Hierarchie, der materia informis, 

der Schöpfung, dem Menſchen, der synderesis (l. 1 c. 40), dem Sündenfall, der Sünde, 
den 14 Olaubensartifeln, den drei theologischen und den vier Karbinaltugenden, ſowie 
den fieben Gaben des hl. Geiftes. Der Sünder ift in ignorantia, concupiscentia, in- 
firmitas gefallen, aber Gott giebt * wieder sapientia, virtus, necessitas, d. b. 

60 durch die theoretijche und praktische Erkenntnis ſowie durch die Mechanik übertoindet der 
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Menſch die Wirkungen der Sünde (ec. 53). Mit Abel beginnt die Kirchengejchichte (c. 57). 
E3 wird nad der Bibel die Gefchichte der Urzeit — der Segen Noahs giebt Anlaß, die 
alte Geographie darzulegen — und der Patriarchen erzählt, wobei die „Teſtamente ber 
zwölf — nach Groſſeteſtes Überſetzung mitgeteilt werden (1.1 e. 125ff.). Dann 
wird im 2. Buch die israelitiiche Gefchidhte von Moſe bis in die Königszeit wieder 5 
gegeben, dazu ift die Nede von Herkules, dem trojanifchen Kriege, Lykurg, Romulus, 
den fieben Weifen ꝛc. Das 3. Buch berichtet von Afops Fabeln, dem * Babels, Hippias, 
Pythagoras, Herallit, dann von Esſsra und Nehemia, dann von Sokrates, Plato, Ariſto— 
teles ꝛc. Hier mie überall werben reichlich Auszüge aus den Autoren — beſonders 
moralifhe Sentenzen und floseuli — mitgeteilt. Das 4.—6. Bud erzählt die Gefchichte 
von Philipp, Alerander und den Diadochen an bis zu Auguftus und Herodes, dabei 
auch von Vergil, Maria, Horaz, Johannes dem Täufer berichtend. Das 7. Bud) beginnt 
mit Tiberius und ift bejonders der Gefchichte Chrifti gewidmet. Dabei wird auch das 
befannte Zeugnis des Joſephus vertvertet, ebenjo die Abgarlegende, Longinus, das Kind: 
beitsevangelium und das Nilodemusevangelium. Dann folgt Pfingiten, Stephanus, eine ı5 
Anzahl von Marienlegenden und Philo. Im 8. Buch wird dann das Weſen des Ehriften- 
tums entiwidelt, indem die „neuen“, d. h. die fieben Fatholifchen, Sakramente zu genauer 
Darftellung gelangen. Dann ift von Paulus, Seneka, Perſius und Juvenal die Rebe. 
Das 9. Bud fpricht von Nero, Simon Magus (nad) der Passio Petri), dem römijchen 
PBrimat, Clemens (nad) dem Itinerarium Petri d. h. den Pfeudoclementinen, ce. 23ff.), 
Apoftellegenden (nach den verfchiedenen Acta) und Märtyrergeſchichten ꝛc. Das 10. Buch 
erzählt von Veipafian und den Kaiſern bi8 Commodus, von erufalemd Untergang 
(nad Egefipp), von Johannes, Ignatius, Plinius, von Hermas, deſſen Buch der Verf. 
fennt, aber bemerkt: cuius flores excerpere non libuit seu propter prolixitatem 
ac verborum simplieitatem seu quia inter scripturas apocryphas numeratur 2 
(ec. 91), ferner von Papias, Polykarp, Juſtin, den der Verf. mit dem Hiftorifer Justin zu 
identifizieren nicht für unmöglich hält (e. 94), von Hegefipp, Viktor, Jrenäus, Clemens Aler. ?c. 
Im 11. Buch geht die Erzählung fort zu Drigenes, der zu ſehr allegorifiere und quasi 
improbare historiae veritatem jdjeine und in deſſen Periarchon maxime eius 
haereses inveniuntur (e. 12), zu Tertullian, deſſen Apologetitum oft verwandt wird, so 
zu Cyprian, unter deſſen Schriften auch de aleatoribus und de duobus montibus und 
anderes Unechte angeführt werben (e. 62). Überall fpielen dabei Märtyrergefchichten, die 
aus den Gesta ig werden, eine Hauptrolle. Es folgt in Buch 12 die diofletianifche 
Verfolgung und in Buch 13 und 14 die Gefchichte der fonftantinifchen Zeit, dabei wird 
von den Kirchenvätern des 4. Jahrhunderts eingehend gehandelt. Das 15. und 16. Bud ss 
erzählt von Indien (nad) dem Barlaamroman), Perſien, Rom, dem Frankenreih, England, 
den Bandalen, Weftgoten und Hunnen. Das 17.—24. Buch berichtet dann die Gejchichte 
von Theodofius bis zu den Karolingern, auch hier werden die Schriften der Väter genau 
beiprochen, z. B. Chruyfoftomus, Auguftin, Martin, Marimus von Turin, Caifian, Ger: 
manus, Proſper, Gelamıs, ulgentius, Boethius, Caffiodor, Gregor v. Tours, Gregor d. Gr., 40 
Beda, Cäfarius, Alktuin, Naban x. Vom 25.—30. Bud wird dann die Geſchichte von 
Heinrich II. bis zur Zeit des Verf. erzählt. Dabei fällt bejonderes Gewicht auf die 
Mönchsgeſchichte (Bernhard, Norbert, Dominicus, Franz 2c.), auf Heiligen: und Wunder: 
erzäblungen (3. B. die hl. Elifabeih), ſowie auf die Schriftjteller (3. B. Lanfrank, Anjelm von 
Canterbury, Hugo und Richard von St. Viktor, Hugo de Follietto, aus deſſen elaustrum 45 
animae, einer allegorifhen Deutung des Klofterlebens auf das ganze Chriftenleben, viel 
mitgeteilt wird 1. 27 e. 18 ff., Abälard, Gilbert, Petrus Lombardus, Petrus Comeitor, den 
Berfafjer der von dem Autor oft benüßten Historia scholastica ete.). — Das 31. Bud) 
berichtet dann vom Konzil zu Lyon 1245, von der Geſandtſchaft der Dominikaner unter 
Innocenz IV. an die Tataren 1245 nad mündlichen und fchriftlichen Berichten der Ordens- 50 
brüber des Verfafjers, von dem Kreuzzug Ludwigs des Heiligen und feiner Gefangen: 
nahme in Damiette bis zum Jahre 1250. Das legte Datum ift das 10. Jahr In— 
nocenz’ IV. d. h. 1253 (e. 103). Nun fchließt aber das Werk (ce. 105) mit einer genauen 
Beitangabe (das 33. Jahr Friedrichs II., das 18. Jahr Ludwigs, das 2. Jahr Innocenz' IV.), 
nämlich dem Jahr 1244 (diefelbe Angabe 1.8 ce. 94 fin). Dana bat der Verf. ur: 55 
iprünglid das Werk im Jahre 1244 mit dem 30. Buch abgejchloffen und hat fpäter im 
Jahre 1253 das 31. Buch hinzugefügt. Die Schlußnotiz des 30. Buches iſt dann ver: 
ſehentlich an das Ende des 31. Buches geraten. 

4. Dies ift der Inhalt des großen Gefchichtöwwerfes, das von Abel bis zum Jahre 
1253 n. Chr. reicht und mit immer gleicher Sorgfalt Auszug um Auszug aus bekannten 0 
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und wenig befannten Quellen aneinander fügt. Die Methode des Verf. ift folgende: er 
entlehnt die Daten aus der Chronif des Eufebius oder anderen chroniftifchen Werten, 
dann füllt er das fo gewonnene Gerippe aus durch Biographien oder fonftige geichichtliche 
Schilderungen, die er den biftorifchen Werfen, den Gesta großer Männer oder den 

5 Märtvreraften entnimmt; die Werke der Schriftiteller werden nad den befannten Kata: 
logen angeführt, der Verf. ift aber auch bemüht, fie felbft fennen zu lernen und teilt 
meitfchichtige Ercerpte aus ihnen mit. Mas jo entjtebt, iſt eine — liche Sammlung 
des hiſtoriſchen Materials; Anſätze zu einer Deutung der geſchichtlichen Entwickelung oder 
zur Erkenntnis der Bedeutung der Thatſachen ſind überaus ſelten, der Verf. liefert eine 

10 ins Rieſenhafte ausgedehnte Chronik oder ein großes Nachſchlagewerk. Aber nicht nur 
der Fleiß, fondern auch ein gewiſſes Geſchick der Gruppierung find aller Anerkennung tiert. 

Das gewaltige Werk ift dem Zweck gewidmet, das gejamte pofitive Wiſſen der Zeit 
zufammenzuftellen. Die „Kultur der Gegenwart“ will der Autor darlegen, und es bezeichnet 
die Schranfe feiner Zeit, daß jein Buch doch weſentlich zu einer Daritellung der Arbeit 

15 der Antike wird. Viele Arbeiten des 13. Jahrhunderts haben den Zug in das Rieſen— 
bafte und MWeltumfpannende, der unfer Werk kennzeichnet; diefer Zug entipringt dem 
Beitreben der kirchlichen Wifjenfchaft, die Weltherrichaft der Kirche mit ihren Mitteln all: 
feitig zu begründen, auch die Wiſſenſchaft foll Gnadenmittel fein, und die Erkenntnis die 
Frömmigfeit fördern. In diefem firdhlichen Sinn bat auch V. fein Werk aufgefaßt. 

20 Aber während feine Zeitgenofjen ihre Kraft in der Regel der dialektiſchen Begründung 
der überlieferten Wahrheit widmen, bat V. an der möglichjt vollftändigen Zujammen- 
ftellung der überlieferten Erkenntnis feine Freude gehabt. Er erinnert darin an jeinen 
Seigenofjen und Ordensbruder Albert. E3 war eine innere Notwendigkeit, daß der getwaltige 
Erfenntnistrieb der Zeit fih zunäcdft an folde Sammlungen größten Stild machte, die 

25 fih zwar den alten Sammelwerken des Mittelalters anfchlofien, aber jie den neuen 
Bebürfnifjen gg in das Ungebeure erweiterten. Diefe Sammlungen boten dann 
die Grundlage dar für die dialektiſche Arbeit der Scholaftil in ihrer Blütezeit. Man 
fiebt an dem Werk des ®., wie umfaffend die allgemeinen Bildungsinterejien der Zeit 
waren, die von der fcholaftischen Theologie vorausgefegt werden. Das Werk des V. iſt 

3 eigentlich nicht ein Buch für Gelehrte, jondern eine allgemeine Realenchklopädie für die 
Gebildeten. Darin beſteht die fulturgefchichtliche Bedeutung des großen Werkes. Der 
Verf. hat einen gewiffen Sinn für den Wert des gefchichtlichen Wiſſens, aber das be 
deutet nicht, daß er, wie Grofjetefte, Roger Bacon u.a., dem Empirismus der dialektifchen 
Kunjt gegenüber fein Recht wahren will, dazu ift V. zu wenig originell. Nur dies 

35 zeigt fein Bud, mie ftarf auch der Trieb nad pofitivem Wiſſen in der großen Zeit, in 
der es entitand, gewejen ift; es ift nicht nur als ein Produkt perfönlicher Liebhaberei, 
fondern aud als Zeugnis des getftigen Bedarfes feiner Zeit zu beurteilen. R. Seeberg. 

Vincentius Ferrer ſ. Ferrer BB VI ©. 48. 

Bincentind von Lerinum, Presbyter um 440. — Quellen: Ausgaben jeines 
4 Commonitorium von oh. Sichardus 1528, St. Baluzius 1684 (3. Nusgabe auf Grund von 

vier quten Handichriften), dieje ift abgedrudt MSL 50, 637—686; Jüliher 1895 (Heft I, 10 
der Sammlung firden: und dogmengeſch. Quellenjchriften herausgeg. von G. Krüger) umd 
G. Rauſchen, Florilegium patristicum f.5, 1906. — Gennadius, De vir. ill. 65. 

LYitteratur: Harnad, Dogmengejcichte I1?, 1894, ©. 106—109; F. Brunetitre et de 
45 Labriolle, La pens6e chrötienne: St. Vincent de Lörins 1906. Alle Darjtellungen des Semi: 

pelagianismus, j. oben XVIIL, 192ff., bejonders S. 1975. und auch II, 188, 31ff. 191, 407. — 
Tillemont XV, 143—146 und S59— 862; C. 3. Hefele, VBincentius Lirinenfis und jein Kommoni— 
torium in: Beiträge zur Kirchengeſch. Archäologie u. Liturgit I, 1864, S. 145—174 (dert 
von ©. 157 an genaue Inhaltsangabe des Bincenzihen Werkes); Poirel: De utroque Com- 

650 monitorio Lerinensi, Nancy 1895; 9. Koch, THOS 1899, 396 Ff.; derſ., Vincenz von Xerin 
und Gennadius in: ZU 3. Neibe I, 2, 1907, S. 37—58. 

Gennadius berichtet in ec. 65 feines Schriftitellerfatalogs über einen Gallier Vin— 
centius, Presbyter im Klofter der Lerinensis insula (heut St. Honorat jüdlich von 
Gannes), er fei in der bl. Schrift wohl beiwandert und mit der Firchlichen Dogmatif aus- 

55 gezeichnet vertraut geweſen, habe aud gegen die Häretifer gejchrieben und fei unter 
Theodofius (II) und WBalentinian (III) geitorben. Die Zeitangabe verdient wie bie 
übrigen Perjonalien volles Vertrauen, freilich läßt fie den Zeitraum von 425 bis 450 
offen; um 445 dürfen mir etwas genauer das Todesdatum firieren, weil in der Vorrede 
zu Eucherius’ Instruktionen 1. 1 (CSEL XXXI, p. 66), die in diefe Zeit fällt, V. als 
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noch lebend behandelt wird. Der Biſchof Eucherius beglückwünſcht feinen Sohn dazu, 
daß er, feit dem 10. Lebensjahr in die „Einſamkeit“ geführt, auf der Inſel Lerinum zus 
erft den Unterricht des jetzigen Biſchofs Hilarius von Arles genoſſen und dann feine 
Bildung vollendet habe mit Hilfe der hl. Männer Salvianus und Vincentius „eloquentia 
pariter scientiaque praeeminentibus“. Das bier dem 3. gejpendete Lob ijt nicht un= 5 
verdient; er gebört zu den geiftig bebeutendften Theologen der lateinischen Kirche, und 
Gennadius jagt nicht zu viel, wenn er fein Hauptwerk eine validissima disputatio 
nennt, die Darftellungsform als fein und klar rühmt: von galliichem Schwulſt bat fich 
V. ebenſo wie von erbaulicher Phraſeologie frei gehalten. 

Schon Gennadius fannte nur ein einziged Werk des V. mit dem pſeudonymen Titel 
Peregrini adversum haereticos. In den Pariſer Handjchriften beißt «8 tractatus 
Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas 
omnium haereticorum novitates. Diejer ausführlichere Titel kann mindejtens ebenfo 
alt wie der kurze bei Gennabius jein, ſchon weil der Name Peregrinus darin beibehalten 
worden ift, obgleich jedermann aus Gennadius den wahren Berfafler kannte. In ben ı5 
Druden iſt feit alters die Bezeichnung Commonitorium oder Commonitoria vorgezogen 
worden, infofern nicht mit Unrecht, als der Verfaſſer felber innerhalb des Buches dies 
fünfmal mit jenem Namen belegt. Die Wahl des Pjeudonyms „Beregrinus” (— ein Pilger) 
dürfte eher mönchiſcher Angft vor weltlichem Ruhm als der Abficht, die Lefer irre zu 
führen, entjprungen fein (vgl. ce. I: mihi minimo omnium servorum Deo Pere- x 
grino); denn im übrigen zeigt fih V. gar nicht bemüht, die wahren Abfaffungsverhält- 
nifje des Buchs in Duntel zu büllen. Er jtellt jih uns in c. I vor als einen Mann, 
der fih nach längerem Genuß der Welt — saecularis militia bedeutet nicht etwa gerade 
foldatifchen Beruf — jegt in die Stille eines Klojterd, in portum religionis, zurüd- 
gezogen babe. Sein Aufenthaltsort, die Inſel Lerinum, war für den interefjierten Leſer 25 
bier nicht ſchwerer zu erraten, als jeine PVerfönlichkeit unter den Lerinenſern feftzuftellen. 
Offenbar bat V. den höheren Ständen angehört; und wenn er tbeologijche Lek— 
türe erſt im Kloſter zu treiben begonnen hat, jo iſt das recht gründlich geſchehen. Er 
weiß in der Gefchichte der kirchlichen Litteratur jehr gut Beicheid, nicht bloß der lateinischen; 
die Frage, inwieweit er des Griechifchen lundig geweſen ift, mag offen gelafien werden. so 

Die Abfaſſungszeit ift durch ce. XXIX ficher geitellt, wo V. das Jahr des ephe: 
finifchen Konzils genau nad) den Konfuln bezeichnet und jagt, daß ed um ein triennium 
binter der Gegenwart zurüdliege. In Rom regiere augenblidlich Papit Eirtus (III); 
einen Brief von diefem an den Biſchof Johannes von Ephejus kann V. bereits citieren, 
der am 17. September 433 gefchrieben worden ift: vor 434 würde die Verarbeitung dieſes 35 
Aktenftüds in einem gallifchen Klofter nicht denkbar jein. 

Nach den Angaben am Anfang und Schluß des Werks hätte V. e8 nur zur Unter: 
ſtützung feines ſchwachen Gedächtniſſes gejchrieben, alfo eine VBeröffentlihung nicht ins 
Auge gefaßt. H. Koch glaubt denn auch TU 1907 den vollwertigen Beweis dafür ge- 
liefert zu haben, daß V. feine Schrift nicht felber herausgegeben bat. Mein Eindrud 40 
ift der entgegengefegte. Allerdings verfichert der Verfaſſer mehrmals, daß er dies Bud) 
nur für feinen Drivaigebrauch bejtimmt babe, entjchuldigt damit auch die Mängel des 
Stils — vgl. Clem. Alex. Strom. I, 11, 1; 14, 1—4, bejonders auch den Hinweis 
auf Vergeſſenes bei Clem. 14, 2 mit ®. XXIX (42) licet ordinem fuissemus obliti 
— aber eine foldhe Unterhaltung mit fich jelber führt er eben nur für andere Leſer. Und 4 
erſt recht als Schutzwehr gegen unfreundliche Kritiker ift das Schlußwort der Vorrede (c. I) 
gemeint, er jtelle den Privatcharakter feiner Schriftitellerei ausdrücklich feſt für den Fall, 
daß das Werk etwa vorzeitig ihm entwiſche und in die Hände von Heiligen gelange; fie 
ſähen dann, daß es die verheißene Stillorreftur noch nicht erfahren habe. Hier ijt es 
nicht genug, dem Autor einen jtillen Wunſch im tiefften Hergensgrunde zuzugeitehen, wo— so 
nah das Büchlein einmal, wenn auch erft nad) jeinem Tode, in die Welt hinausgehen 
jollte, auch liegt weder „Schwindel“ noch „der größte Unfinn“ vor, jondern eine Form, in der 
der Verfaſſer die Verantwortung für gewiſſe Mängel feines Werkes vor dem Publikum 
ablehnt, eine ähnliche Außerung mönchifcher Bejcheidenheit wie die Wahl des Namens 
Peregrinus. Daß ®. das recht Fräftige Verlangen hatte auf weitere Kreiſe zu wirken, 55 
daß er zur Feder gegriffen bat, weil die Not der Zeit, namentlich der jteigende Einfluf 
junger — ihn zum Reden zwängen, hat er nicht bloß in der Einleitung geſagt: um 
Andere zu überzeugen, nicht „zu eigenem Repetitorium“ iſt dieſe durchaus im lebhaften 
Vortragston gehaltene und eo Effekt berechnete Schrift gejchrieben worden. 

Allerdings bleibt nun noch ein Punkt in der Überlieferung des Werkes dunfel. Hinter co 

— 0 



672 Bincentind von Lerinum 

c. XXVIII wollte der Berfafler, nahdem das Thema des erften commonitorium er- 
ledigt war, neu anfangen, um aus der Gefchichte eines Konzild — er meint das 3. öfum. 
von Epheſus — jeine regula ecclesiasticae fidei zu beftätigen. Statt deſſen jteben 
wir in ec. XXIX fofort „am Ende“ diefes zweiten Merkbuchs, und dem Verfaſſer liegt 

5 bloß noch ob, das, was er in beiden Büchern breit ausgeführt hat — der Schlußſatz des 
Ganzen, e. XXXIII, wiederholt diefe Formel — bier ganz kurz zu refapitulieren. Ich 
ſchweige davon, daß nad Kochs Hypotheſe dieje kurze Zufammenfafjung aus Rückſicht auf 
einen beim Leſer befürchteten Überbruß an der Ausfübrlichkeit ein tmunderliches Ver— 
rg des Schriftftellers V. zu feinem Gedächtnis vorausfegen würde; offen zu Tage 

10 liegt, daß die Schlußfapitel von XXIX an zwei Kommonitorien relapitulieren, während wir 
doch bis e. XXVIII nur eins von diefen zu lejen befommen haben. Alle Handſchriften 
notieren dann auch an der betreffenden Stelle, das zweite Kommonitorium fei ausgefallen, 
oder vielmehr es jei bloß das Schlußftüd desfelben, die Nekapitulation, noch vorhanden. 
Und in dem gleichen Zuftand hat bereit3 Gennabius das Werk vorgefunden, der fich den 

15 feltfamen Sachverhalt jo erklärt: dem Verfaſſer fei der Hauptteil des zweiten Buchs noch 
im Brouillon geftohlen tworden, da habe er den inhalt mit fürzeren Worten zufammengefaßt, 
die neuen Kapitel gleich hinter den erften Teil gerüdt und das Ganze als ein Bud er 
cheinen lajien. Schade nur, daß bei ®. felber jede Spur folder — ————— für die 
ekapitulation fehlt; er hätte direlt gelogen, wenn er von dem „Ende dieſes zweiten Buchs“ 

20 geredet hätte, obwohl das zweite Buch gar nicht mehr — mwenigftens für ihn vorläufig nicht 
mehr — eriltierte. Gewiß dürfen wir mit Gzapla und H. Koch in jener Erzählung des 
Gennadius nur eine Hypotheſe erbliden, die einen rätjelhaften Thatbeftand ären 
jollte; gerade dieſe Hypotheſe war aber bei ®. nahe gelegt durd die oben erwähnte 
Bitte an Leſer, die das Buch erhalten könnten „si forte elapsum nobis“. Die 

26 Handicriften begnügen fich, ohne Angabe von Gründen, ein Verſchwinden des Hauptteils 
von Buch II zu notieren. Daß jemals jemand den verlorenen Teil von V.s adv. haer. 
gelefen hätte, erfahren wir nicht. Gleichwohl würde ein Zweifel an der Thatſache, das 
er einft da war, aber Gott weiß wie verloren gegangen ift, faum aufgefommen jein, wenn 
es nicht ſtark auffiele, daß die Rekapitulation der beiden Bücher, die wir noch beſitzen, 

3% fich faſt ausschließlich mit dem zweiten beſchäftigt; fie wird dort jo ausführlich, daß wir einen 
Unterjchied von der Darftellungsweife im erften Teil (ce. II—XXVIII) gar nicht wahrnehmen. 
Sollte es lediglih Zufall fein, daß der Verluft eines Buchs ſchon im voraus durch ein ein- 
—— yet aus dem verlorenen erſetzt worden war, während wir von dem erbalten 
gebliebenen Bud) nur ein paar Sätze refapituliert befommen? Da aber in c. XXIX ff. auch nicht 

» etwa ein bon einem Späteren geichaffenes Erjagitüd vorliegt, bleiben bloß zwei Erflärungs: 
möglichkeiten. Entweder hat ®. die Refapitulation von Buch I und II in —— Brouillon 
vorläufig fertig geſtellt, nachdem er Buch J vollendet hatte, aber ehe er das zweite Buch 
ſchrieb: ſeine Abſicht, das zweite Buch zwiſchen der erſten Hälfte und dem Schluß in Ruhe 
auszuarbeiten, hätte Krankheit oder ein plötzlicher Tod vereitelt. Oder: V. hat die 

40 beiden Bücher fertig gehabt, ehe er die Schlußabſchnitte entwarf, aber vorausgeſehen, daß 
bei der Ausführlichkeit des zweiten und bei den Mafjen von Altenmaterial, die er darin 
aufgehäuft hatte, manche Leſer e8 gern überjchlagen würden. Darum gab er für bequeme 
Leute einen Auszug weſentlich bloß aus Buch II, weil er für Buch I auf gefpannte Auf- 
merfjamfeit rechnen durfte. Aber eben mit feiner Vorſicht hätte er fich jelbit geſchadet 

45 In der That jchrieb man nun Buch I ganz, von Buch II dagegen bloß die Ergerpte ab: wenn 
in dem ee Bud vielleicht noch Theſen aufgeftellt waren, die unbequem deutlich in 
gewiſſe firchliche Streitigkeiten eingriffen, während an dem Exzerpt nichts auszujegen war, 
jo wäre diefe Behandlung des angejehenen Werkes noch leichter zu begreifen. Gegen 
die erfte Möglichkeit fpricht die Chronologie; i. 3. 434 hat ®. alles, mas wir von feinem 

so Hauptwerk —— aufgezeichnet: wenn er um 445 noch lebte, hat es ihm an der Zeit, 
ſeine ſchriftſtelleriſchen Pläne auszuführen, nicht gefehlt. Demnach wird es ſein Bewenden 
haben bei der Erklärung, daß V., und nicht irgend ein Dieb, die Unterdrückung einer 
Hälfte feines Werks verſchuldet hat; Abfchreiber und Lefer fparten fich den allzu ausfübr- 
lichen Bericht da, wo ihm der Verfafler felber eine hübſche und alles Notwendige ent- 

55 haltende Jnhaltsüberficht an die Seite gerüdt hatte. 
Schwerlich würde übrigens das Merkbu des V. berühmter geworden fein, wenn 

es unverjtümmelt auf uns gefommen wäre; denn feine Bedeutung ruht auf der Ent: 
widelung eines Gedankens, die bereits im erften, ung vollftändig vorliegenden Bud zu Ende 
eführt iſt. DB. bat fich nicht die Aufgabe geftellt, eine Art von Ketzerkatalog, Wider: 

0 legung der michtigeren häretifhen Meinungen aus jüngfter Zeit, Verteidigung und Be: 
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gründung der ortbodoren Kirchenlehre zu liefern, obwohl einzelne Abjchnitte diefen Schein 
erveden. Es handelt jih da nur um Exkurſe, die ihm als Beifpiele dienen. Er will 
vielmehr die Grundfäge aufzeigen, nach denen im Streit zwifchen Orthodorie und Keberei 
über Recht und Unrecht entichieden werden muß. Einen untrüglichen Kanon für bie 
Unterfcheidung zwiſchen Häretiihem und Katholiſchem gilt es zu finden; alle Einzeldispute 5 
wider Neftorianer, Donatiften, Arianer, Photinianer u. |. w. haben bier bloß den Zweck, 
die Brauchbarfeit, ja die Unfehlbarfeit des von V. empfohlenen Kanons zu beftätigen. 
B. glaubt nicht ettva, das Formalprinzip feiner Kirche als erfter entdvedt zu haben: er 
jegt II (1) und XXIX (41) als allgemein anerfannt voraus, daß der Glaube zwei 
unerſchütterliche Stützen bejigt, die Autorität der bl. Schrift und die Tradition der fatho- 
lifchen Kirche. Diefe beiden Faktoren follen durh V. in das richtige Verhältnis zu ein- 
ander gejegt und — dies eigentlich die Hauptſache — eine Sicherheit für die richtige Be: 
ftimmung von beiden geboten werden. Der Katholik darf nie im Unklaren darüber bleiben, 
was Schrift und Tradition wirklich vorfchreiben. Wie aber ift dieje Klarheit zu be 
ichaffen? 15 

Daß nur Wahrheit und daß auch alle uns zum Heil nötige Glaubenswahrheit 
in der bl. Schrift beichlofjen liegt, ift dem V. jelbitverftändlich; die abfolute Autorität 
und die Suffizienz der Bibel bedürfen feines Beweiſes. Aber nicht mit Unrecht, jchon 
auf Grund der Erfahrung von wenigen Jahrhunderten, findet er die perspicuitas der 
Schrift nicht eben fo einfach gefichert; im Gegenteil nimmt er bei der Erflärung der 20 
Schriftworte in ihrer unergründlichen Tiefe beinah foviel verfchiedene Auslegungen als 
Ausleger wahr: alle Häretiker ftügen ſich auf Bibelftellen, nur daß fie fie falſch auslegen. 
Und jo würde uns die bl. Schrift im Kampf wider die Härefte nichts nüten, wenn nicht 
ihre Auslegung nad der Norm kirchlich-katholiſchen Sinnes feftgelegt werden könnte. 
V. ift fein Fanatifer, er läßt den wiſſenſchaftlichen Streit um einzelne ſchwierige Stellen 35 
u. Divinae legis quaestiunculae, die nicht den Glaubensgrund berühren, mögen heut 
eſſer ald von den Alten gelöjt werden XXVIII (39), nur bei den Fundamentalitüden 

des fatholifhen Dogmas muß die Autorität des kirchlichen Verftändnifjes zur Schrift: 
autorität fo binzutreten, daß fein Zweifel offen gelafjen wird. Und die Frage nach der 
Stelle, die ſolch firchliches Verftändnis uns einwandfrei vermittelt, beanttvortet er mit dem 30 
berühmten Sat II (3), daß wahrhaft und recht eigentlich fatholifch das ift, quod ubi- 
que, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Auf diefe Definition führe 
jhon der Name „katholiſch“ bin. Universitas, antiquitas, consensio entjcheiden zu 
Gunſten des echt Kirchlichen gegen jede Härefie. Erhebt fih irgendwo eine neue Härefte, 
jo bat der gute Katholik fih an die Geſamtheit der Kirchen gegenüber der einen abweichenden 35 
zu halten. Falls der Abfall an verfchiedenen Stellen in der Kirche zugleich fich zeigt und 
aljo die universitas (das ubique) verjagt, jo wendet man ſich an die vetustas, und forjcht 
nad) dem, was über den fraglichen Punkt bisher in der Kirche gelehrt worden ift; in der Negel 
wird ſich die Härefie im Gegenſatz zur ganzen alten Rinde befinden. Sollte aber jelbit 
in früheren Zeiten ein Theologe oder eine Kirchenprovinz ähnliche Irrtümer vertreten 4 
baben, jo muß als legte Inſtanz die Gefamtheit, d. b. die überwältigende Majorität 
ber Lehrer und Kirchen in ipsa vetustate aufgerufen werden. — ®. ift ehrlich genug, 
den consensus ein wenig zu bejchränten: omnium vel certe paene omnium 
sacerdotum pariter et magistrorum definitiones sententiasque sectemur. 

Warum diefe Definition des Formalprinzips der katholiſchen Kirche dort nicht un- 
eingejchräntte Billigung gefunden hat (ſ. Weber u. Welte, Kirchenleriton 12°, 987 f.) „haee 
Vincentii Lerinensis regula non est unicum dogmatum criterium nec prae- 
eipuum“, liegt auf der Hand. Die päpftliche Infallibilität bleibt bei ihm ausgejchaltet ; 
ein bifchöfliches Konzil ift dem Autor zwar als Kundgebung dritter Inſtanz vorzüglich 
willlommen, indes nicht unentbehrlih; am Konzil von Epheſus fcheint er fogar nach— 50 
gewiejen zu haben, tie die vornehmen Kirchenfürften dort ihren consensus aus der 
Unterfuhung der übereinjtimmenden Lehre von älteren Theologen gewonnen haben, 
freilich von lauter biſchöflichen Theologen, jo daß eine Gefährdung PTR ji Anjprüche nicht 
gegeben war. Wohl aber ließ fi mit V.s Formel die Autorität eines ökumenischen 
onzild enttwurzeln, falls dies ohne Rückſicht auf die „Alten“ in Glaubensjachen Beichlüffe 55 

gefaßt haben ſollte. Der Katholicismus ift eben über V. fortgefchritten; das kirchliche Be- 
dürfnis hat einfachere Wege zur Glaubensgewißheit verlangt und gefunden, als den einer 
jubtilen Unterfuchung, die * gelehrte Mittel gar nicht vollzogen werden konnte. Aber 
für ſeine Zeit hat V. den Geiſt des Katholicismus unübertrefflich zum Ausdruck gebracht. 
Ihn beherrſcht das Vertrauen, daß die katholiſche Kirche von Anfang an im Beſitz der © 

Realsänchklopäble für Theologie und tirche 8. U. XX. 43 
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Wahrheit getvefen ift, der ganzen zum Heil notwendigen Wahrheit: die Heer find aus- 
nahmslos, wie bei Tertullian (de praescriptione haereticorum) Neuerer, die der 
Kirche einen Teil ihres Bejites verderben wollen. Haeretica novitas ift bei ihm ein 
MWechfelbegriff von haeretica pravitas; in Glaubensjadhen fann das Neue nie einen 

5 — noch weniger eine Korrektur darſtellen. Auch der Gedanke einer immer klareren 
ntwidelung der von jeher vorhandenen Wahrheiten iſt ihm nie gekommen; vielmehr haben 

wir die Harjten Entfcheidungen ftets bei den Wätern, den maiores, zu fuchen. Vor den 
Biſchöfen hat B. hoben Reſpekt, vor den beiligen Prieftern des apoftolifhen Stuhls einen 
noch gefteigerten; das wird nicht bloß in der Behandlung des Papites Stephanus in 

ı Sachen der MWiedertaufe VI (9), jondern auch e. XXXII, 43 bei Berufung auf die 
gemina apostolicae sedis auctoritas der beiden legten „Päpſte“ Cöleftin und Sirtus, 
offenbar. Aber V. fegt nicht alles auf eine Karte; er ift jo vorfichtig, fehmwerlich ganz 
ohne Anlaß, die unbedingte Anerkennung der maiorum ceredulitas als das Merkmal 
apojtolifcher Autorität zu fafjen, nicht umgefehrt durch eine apoftolifche (alias päpft- 

15 liche) Autorität entjcheiden zu lafjen, was der alte Glaube ſei. 
Vor allem aber: V. bat fein Buch nicht aus dem akademiſchen Intereſſe an der Felt: 

itellung eines katholiſchen Glaubensfanons gefchrieben, es liegt bei ihm auch nicht bloß ein 
Nachhall vor aus den Kämpfen der lebten Zeit, über die er ausführlicher berichtet, ich meine 
die pelagianifche und die nejtorianifche Kontroverse. a waren niedergejchlagen; 

» die aufgeregte Sorge, von der das Werk des Lerinenjers erfüllt ift, gilt einem keineswegs 
vernichteten, vielmehr einem fieghaft vorbrängenden Feinde. Niemand bezweifelt heut, daf 
das der Auguftinismus war, die Theorie von der Vorberbeftimmung der Auserwählten zum 
Heil unter Ausichließung jedes eigenen Verdienſtes. Zwar wird Auguftinus nie mit 
Namen genannt, Pelagius — und Julianus von Eclanum — mit Abjcheu vertvorfen. Aber 

25 der Tadel, der den Pelagius trifft, wie die an Novatian und Priscillian geübte Kritik 
XXIV (34) find fo gehalten, wie fie fein Jünger Augufting ausſprechen konnte, um fo 
beſſer jeder Semipelagianer. Die Geflifjentlichkeit, mit der gerade bei den glänzenditen 
Geiftern, einem Tertullian, einem Drigenes die Größe der Gefahr, daß der Teufel fie 
verführe, uns vorgehalten wird, felbjt der Hinweis auf Cyprians Irrtum betreffs Keber: 

so taufe, find vorzüglich angebradht im Kampf gegen einen fo Großen wie Auguftin: von 
Anfpielungen auf ihn und feine Kampfweiſe ift das ganze Buch durchzogen. Die verftedte 
Art der Abwehr bei B. ift leicht zu erklären. Dem in der ganzen Kirche hochangefebenen 
Meifter von Hippo regius wollte B. nicht nad feinem Tode die Ehre rauben, ſchon 
darum nennt er niemals feinen Namen; und nachdem Papſt Göleftin in dem Brief an 

35 die galliihen Biſchöfe (epist. 21) lebhaft auf die Seite Auguftind getreten war und ſich 
Angriffe auf diefen verbeten hatte, durfte ein Mönd in Lerinum feine Waffen nicht un: 
mittelbar gegen den Schüßling des apoftolifchen Stubls wenden. Er benugte, was aus Cöleſtins 
Brief für ihn benutbar war, das Programm: desinat incessere novitas vetustatem. 
Er ahnte in Sirtus III., dem neuen PBapft, einen anderen Geift als den dee Vorgängers, 

0 und ſchwieg klug von den Erfolgen, die die novitas bei dem vorigen römifchen Bifchor bereits 
errungen hatte. Aber er war fich der Gefahr bewußt; darum rief er die ganze Chriften- 
heit auf, fich zu befinnen, ehe es zu fpät fei, und gab ihr den Kanon in die Hand, der 
allerdings für die auguftiniiche Neuerung höchſt unbequem war: auf melde alten Bäter 
fonnten ſich denn die Prädeftinatianer berufen? 

45 Alfo als Hilfsmittel in dem eben unter den gallifchen Theologen entbrannten Kampf 
um Willensfreibeit oder Gnade hat V. feinen Kanon ausgedacht, fein Buch ausgearbeitet; 
und es ilt fein Zweifel, daß er zu der Mehrheit gehörte, die im Gegenſatz gegen den 
Prieſter Profper, den ftrengen Auguftinianer, die Unentbehrlichkeit des menschlichen Willens 
gleihtwie der Gnade Gottes behaupteten. Nun find uns in einem kleinen Auffa von 

50 Brofper (MSL 45, 1843—50 und 51, 177—182): pro Augustini doctrina respon- 
siones ad capitula objectionum Vincentianarum 16 Säte erhalten, die lauter An- 
Hagen gegen die Präbejtinatianer enthalten, und zwar jo gefaßt, mie wir fie von ſemi— 
pelagianifhen Beftreitern erwarten dürfen. 8. 3 2.: „Gott wolle nicht alle erretten, 
ſelbſt wenn alle errettet werden wollten“; 8.: „Gott wolle nicht, daß alle Katholiſchen im 

55 Fatholifchen Glauben verharrten, vielmehr wolle er, daß ein großer Teil von ihnen ab: 
trünnig würde”; 15.: „Alle jene Gläubigen und Heiligen, die zum ewigen Tod prädeftiniert 
find, würden von Gott, nachdem fie Ei find, fo geleitet, daß fie durch Buße befreit 
werben weder fünnen noch wollen”. Das find Anklagen, die Auguftin Unrecht thun, die 
aber gegen feine Schüler immer wieder erhoben worden find und die im Grunde, wenn 

60 auch mit grober Konfequenzmacherei, das enthüllen, twa® nach dem Empfinden jedes Nicht: 



Bincentind von Lerinum Vincentius von Paul 675 

Auguftiners® in Auguſtins Weltanfhauung verborgen lag. Da Profper diefe Theſen 
als von V. aufgeftellte bejtritten bat, jo werden wir faum nad einem andern ®. als 
unferem 2erinenjer fuchen; wo und tie er die objectiones publiziert bat, bleibt aller- 
dings unbelfannt. H. Koch (TU 1907, ©. 44—47) gebührt das Verdienft, die Verwandt: 
ſchaft zwifchen den „Vorwürfen“ und dem „Merkbuch“ in der Sache und befonders auch 5 
in der Sprache aufgezeigt u haben; den Einwand Gzaplas, dag ®. ſich doch unmöglich 
mit fol ſchweren Vorwürfen bloßgeftellt haben würde, wenn er fchon bei dem zurüd: 
baltenden commonitorium fich hinter einem Pſeudonym zu verjteden für gut hielt, entkräftet 
Koh dadurd, daß er die objeetiones vor die Abfafjung de comm. rüdt. Auch 
fie möge ®. nicht gerade für die Offentlichkeit beftimmt haben, aber ein Exemplar davon 10 
jei in Reofpere Hände gelangt, und fo, daß er über den Verfafjer nicht zweifelhaft fein 
fonnte. Er miderlegte flugs die Einwände und unterftügte feine Nefutation durch das 
päpftliche Anertennungsichreiben für Auguftin, von dem fchon mehrfach die Rede mar. 
Gegen diefe beiden Kundgebungen hätte — nun vorfichtiger! — ®. im comm. remon- 
jtriert und mit befonderem Geſchick die Autorität des Te Papſtes viel⸗ ı5 
mehr auf ſeine Seite gezogen. 

Hier bleiben die Einzelheiten Vermutung, wie ja auch Koch S. 56ff. nicht wagt, das 
Verhältnis der mit den objeetiones Vincentianae nahe verwandten Capitula calum- 
niantium Gallorum, auf die Profper in einer andern Schrift geantiwortet hat (MSL 45, 
1835—44 und 51, 155ff.) zu Vincentius genau zu beitimmen. Es dünkt ihm mabr- 
jcheinlidh, „daß Vincenz auch die capitula calumn. Gallorum menn nicht verfaßt, fo 
doch weſentlich infpiriert und beeinflußt bat“. Da mir es nun im beiden Fällen nicht 
eigentlich mit litterarifchen Objekten zu thun haben, fondern mit Thefen, die zunächſt viel- 
leicht nur in der Debatte ausgefprochen, von einem Dritten zu Protofoll genommen und bei 
der Weiterverbreitung auch noch verändert worden jein können, fo führt uns ſelbſt die Zu: 25 
ftimmung zu der Annahme Kochs, daß DB. für die beiden von Profper um 431 fo energisch 
urüd zu he Reihen von „Vorwürfen“ im commonitorium aufs Neue gegen ben 
uguftinismus zu Felde 309, faum weiter, als wir es durd die geſchichtliche Würdigung 

des commonitorium allein ſchon waren: V. von Lerinum hat zu den entfchiedenen Gegnern 
der auguftinifchen Neuerung im gallifchen Klerus des 5. Jahrhunderts gehört. Er wird zo 
fih dann kaum auf den halb verftedten Warnungsruf in feinem Mertbuch beichräntt 
haben, um dem Umfichgreifen der in feinen Augen jeelenverderblichen Ketzerei zu fteuern. 
Aber von antiauguftiniichen Streitfchriften, die er noch verfaßt haben fönnte, ift nichts 
auf uns gelommen, war auch ſchon zur Zeit des Gennadius nichts mehr befannt. 

Altere Vermutungen, wie die von Caſ. Oudin (geft. 1719), daß der Prädeftinatus 35 
ein Werk unferes V. fei oder die von Antelmi 1693, daß das Symbolum Quiceunque 
von der Hand des V. ftamme, bedürfen heut Feiner Widerlegung mehr; nur bei völligem 
Überjehen der fprachlichen Differenzen konnten fie aufgeftellt werden (f. darüber v. Schubert, 
Der ſog. Prädeftinatus, TUNF IX 4, 1903 ©. 114 und Burn, The Athanasian Creed 
in Texts and Studies ed. Robinfon IV 1, 1896 p. XCIff., wo übrigens die Charakteri= 40 
fierung des V. als eines „poet-theologian“ wenig glüdlich erfcheint). Den Einfall von 
Boirel 1895, das über der Perfon des Marius Mercator lagernde Dunkel dur feine 
Sleihjegung mit V. von Lerinum aufzuhellen, hat H. Koch in der Quartalfchrift ge 
bührend zurüdgewiejen; bier miderfpricht außer dem Stil auch die ganz verſchiedene 
Stellung zu Auguftin. Statt folder Verfündigungen wider den Geift eines der bes 
deutenditen Denfer in der abendbländijchen Kirche des 4. Jahrhunderts follte man fich 
lieber die lohnende Aufgabe ftellen, einmal den Nachwirkungen von V.s Gedanken auf 
die fatholifche Kirche nachzugehen, dem Verftändnis, das er mit feinem Grundſatz gefunden 
bat, und der Oppofition, die fich einftellen mußte. Was hat man von ihm behalten und 
was bei ſeite gejhoben? An den Schidjalen der Theorie dieſes Catholieissimus von Lerin” so 
ließe fih aus dem Innerſten heraus ein Stüd von dem Weſen des Katholicismus und 
jeine Lebensenergie anfchaulich zur Darftellung bringen. Ad. Fülicher. 

> 0 

Bincentind von Paul, geit. 1660. — Abelly, La vie du vendrable serviteur de Dieu, 
Vincent de Paul, Baris 1664, oft aufgelegt, auch ind Deutjche überjegt von G. A. Schulg, 
Wien 1701 u. E. v. Prentner 1860; Kollet, La vie de St. Vincent de Paul, 1748, deutjd) 65 
bearbeitet von Leopold Graf v. Stolberg, Minjter 1818; Maynard, St. Vincent de Paul, 
sa vie, son temps, ses @uyvres, son influence, 4 vols., Paris 1860 85.; Bougaud, Histoire 
de St. V. d. P., 2 vols., Paris 1891; E. de Broglie, St. V. d. P., 5. @d. Bari 1899; 
Lettres de St. V. d. P., 2 vols., Bari 1882; Feillet, La mistre au temps de la Fronde 
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et St. V. d. P. 4. ed. Paris 1868; R. Chantelauge, St. V.d.P. et les Gondi, Paris 18%: 
9. Simard, St. V. d. P. et ses @uvres ä Marseille, Lyon 1894; N. Loth, St. V. d. P. et 
sa mission sociale, Paris 1880. 

Vincentius von Paul (a oder de Baulo, nicht de Paula) der Stifter der Genoflenicaft 
5 der Priefter der Miffion (Lazariften) und der barmberzigen Schweftern (Vincentinerinnen, ſ. d. 
A. Bd XVIII ©. 82 ff.) wurde am 24. April 1576 zu Ranquines, einem Heinen, zur Pfarrei 
Pouy gehörigen Weiler bei Dar in der Gascogne geboren. Seine Eltern, Jean de Paul 
und Bertrande, geb. de Moras, waren arme fromme Bauersleute. Mit 12 Jahren wurde 
er den Franzisfanern in Dar zur Erziehung übergeben, jtudierte dann 1597—1600 in 

10 Touloufe und wurde nah Ablauf diefer Studienzeit, die ihn einmal audy zu fürzerem 
Aufenthalte nach Saragofja geführt haben fol, zum Prieſter geweiht. Bald trat fein Trieb 
zu aufopferndem Liebeöwirfen hervor; als er 1605 zur Empfangnahme einer ibm zu: 
gefallenen Erbichaft nach Marfeille gereift war, fchenkte er dem Schuldner, welcher ibm 
diefelbe auszuliefern hatte, gleich drei Viertel des Betrages, weil er bemerkte, daß derſelbe 

15 fih in Geldverlegenheit befand. Bei einer hierauf unternommenen Küftenfahrt nad Nar: 
bonne wurde er von Korfaren gefangen genommen und nad Tunis gebradt. Er fam 
in bie — eines Renegaten aus Nizza, deſſen türkiſches Weib, angezogen von der chrift: 
lichen Ergebenheit des neuen Sklaven, den Abfall de3 Mannes vom Chriftentum tadelns- 
wert fand. Wirklich brachte der Nenegat Vincenz nad Frankreich und wurde wieder 

% Chrift. Won Avignon, two unter Mitwirfung des päpftlichen PVizelegaten de Montorio 
die Belehrung und Taufe diejes feines bisherigen Herrn erfolgt war, begab PVincen; 
jih nad) Nom, gewann bier die Gunft des Kardinals d'Orſat und wurde von dieſem 
mit einer Mifftion an König Heinrih IV. (ungewiß in welcher Sache) betraut. So fam 
er anfangs 1609 nad Paris, wurde hier nad verſchiedenen Schidjalen, u. a. nachdem 

25 er längere Zeit unfchuldigerweife eines Gelddiebſtahls in der Charit6 (mo er freiwillige 
Krankenpflege und Seelforge übte) verdächtig getvejen war, Hausgeijtlicher bei der Königin 
Margarethe von Valois und verfiel gelegentlich dieſer Wirkſamkeit am königlichen Hof, 
bei Behandlung eines von Zweifeln gepeinigten Theologen, felbjt in länger währende 
Anwandlungen von religiöfer Skepfis. Er übertwand diefelben endlich dadurch, daß er 

30 Chriſto gelobte, ihm fein ganzes Leben zum Dienfte der Armen zu weihen. Durch feinen 
Freund Berulle, der kurz zuvor feine Genojienihaft der pöres de l’oratoire de Jesus 
geliftet atte (vgl. d. A. „Neri” Bd XIII ©. 712ff.), wurde Vincenz 1612 Pfarrer zu 

lichy. Der Erfolg feiner Thätigkeit in Clichy war ein beifpiellofer: „Das gute Wolf von 
Clidy war mir fo folgfam, daß, als ich ihm empfahl, jeden eriten Sonntag des Monats 

35 zu den Saframenten zu geben, auch nicht einer dabei fehlte”. Im folgenden Jahre wurde 
er Hausgeiftlicher und Erzieher der drei Söhne des Grafen Philipp Emanuel von Gondy, 
der fich, wie feine Gattin Franzisfa Margaretha, geb. de Silly, dur Frömmigkeit noch 
mehr auszeichnete ald durch Reichtum. Vincenz erhielt auf den Gütern der gräflichen 
Familie vielfachen Anlaß zur Seelforge. Als einft ein 6Ojähriger geachteter Mann ibm 

io feine Beichte ablegte und dabei zahlreiche verjchtwiegene Sünden, die ihm bisher gedrüdt 
hatten, zum Vorſchein kamen, jtiftete die Gräfin 16000 Livres zu Zwecken der priefter: 
lichen Reife:Seelforge für ihre Güter, anfangs obne daß ihre Ibhchi verwirklicht worden 
wäre. Vincenz ſtrebte aus dem gräflichen Hauſe fort, weil die Söhne ſeiner nicht mehr 
bedurften und weil ihm das große Vertrauen der Gräfin ſo ſehr bedrückte. Berulle machte 

ihn zum Pfarrer in Chatillon-les-Dombes, einem armen, verwahrloſten Städtchen in 
Breſſe, Erzdiöcefe Lvon (1617). Bald gelangen ibm bier überrafchend zahlreiche Be: 
fehrungen von Galviniften und Weltmenſchen, Männern und Weibern. Einſt als er die 
Kanzel bejteigen wollte, bat ihn eine Frau, eine — dem Wohlwollen der Ge— 
meinde zu empfehlen. Als er nachmittags ſelbſt jene Armen beſuchte, fand er, daß ſeine 

so Zuhörer jo viele Lebensmittel zu der Hütte brachten, daß er den guten Willen in eine 
geordnete Bahn zu bringen genötigt war. Er gründete jo die erfte confr&rie du charite 
u bleibender perfönlicher Unterftügung der Armen durch Frauen, und beiwies von vorn- 
Derein einen vielleicht nie übertroffenen Takt für die Werke der Inneren Miffion, der er 
jein ganzes Leben gewidmet bat. 

55 Inzwiſchen — Graf Gondy und ſeine Gemahlin alles aufgeboten, um Vincen; 
aus perſönlichen Gründen wieder in ihr Haus zu ziehen. Es gelang ihnen gegen Anfang 
des Jahres 1618, nach hartem Seelentampfe Vincenzs. Er jtiftete nun mehrer Schwefter: 
ſchaften ähnlich jenem Verein von Chatillon, fuchte die Gefangenen auf, insbejondere die 
Galeerenſklaven, die in einem unfäglich elenden Zuftande waren, gründete ein Hofpital 

so für fie und nahm fich ihrer perfönlicdh mit größter Aufopferung an, fo daß jelbit bart: 
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nädige und verbitterte Gemüter fich der ungewohnten chriftlihen Liebe öffneten. Der junge König Louis XIII. ernannte Vincenz zum aumönier royal des galöres de France, wodurch derjelbe eine rechtlich geficherte Einwirkung auf alle Galeeren:Seelforge erhielt (1619). Auf einer Reife fam er durch Macon in Burgund und fand dafelbft eine auffalende Menge von Bettlern, die zugleich in den michtigften Lehren des Glaubens 5 unwiſſend waren. Er blieb der Bettler wegen eine Zeit lang im Orte und brachte es mit Unterftügung der geiftlihen und bürgerlichen Autoritäten dahin, daß ſich eine Ge: nofjenichaft des bl. Karl Borromeo gegen das Betteln bildete; bald ſah man feinen ber ungeſtümen Bettler mehr (1623). Die Gräfin Gondy ftarb 1625, nachdem enblid im vorbergebenden Jahre ein Anfang zu der lange gewünfchten Miffionsgenofjenfchaft gemacht 10 worden war. Unterſtützt vom Bruber feines gräflichen Patrone, dem Parifer Erzbifchof Jean Francois de Gondy (welcher ihm als erften Sit oder Mutterhaus der neuen Ber: einigung das Collöge des bons enfants zutvies), fammelte Vincenz im Jahre 1624 die erjte, einjtweilen nur 6—7 Mitglieder zählende Genofjenichaft von Snrieftern der Miffion zur Ausübung demütiger Seelforge unter den Armen und Geringen auf dem Lande. In 16 der Ausbildung und Leitung dieſer Genoſſenſchaft bewährte fih von da an vor allem fein praftiich-organifatorifches Talent, zugleich aber auch jeine tiefe Demut und GSelbft- verleugnung. Auf das Demütigfte konnte er auch feinen geringften Prieftern zu Füßen fallen und fie um Berzeihung wegen des Argernifjes bitten, das er ihnen gegeben habe, auch wenn nur er dieſes Argernis empfunden hatte. Hie und dba ſcheint er ſich in jene 20 übertriebene Demutsaskefe verirrt zu haben, wie fie auch von manchen anderen Heiligen älterer und neuerer Zeit geübt wurde (vgl. Zödler, Krit. Geſchichte der Askeſe, ©. 387 ff.). Als ihm einjt ein vornehmer Mann auf der Straße befchimpfte, weil er einen Anderen nicht zu einer Stelle empfohlen habe, fagte Vincenz nicht, daß im Gegenteil der Be: treffende die Stelle joeben erhalten babe, fondern er Fniete alfobald nieder und bat um 35 Verzeihung, als begehrte er ordentlich fich zu verdemütigen. Beleidigungen ftimmten ihn nur noch freudiger. Die Anfänge des Priefterordens waren gering, nad zwei Jahren waren der Mit: glieder erft neun. Vincenz zog gleih den anderen aus und trieb überall fein Wert grundfäglid in Einverjtändnis mit den Bijchöfen, denen eine Aufwedung der vielen ge: 30 wöhnlichen toten Geiftlihen willlommen war. Bald fand man es nüßlih, die jungen Männer, welche die Drbination empfangen follten, zehn Tage lang zu — und ſeinen Genoſſen zu ſchicken zu geiſtlichen Exerzitien; die Früchte dieſer Übungen, weiche die Liebe befeelte, blieben nit aus. Der ganze Tag mar georbnet, zur Nachtruhe vun fie 7'/, Stunden, zur Konverſation 2 Stunden; fie hielten die fanonifchen Horen, bei Tifche 35 wurde aus der Schrift oder aus einem Erbauungsbuche vorgelefen ; täglich fanden zwei Konferenzen ftatt, die erfte belehrender, die zweite erbaulicher Art; die erfte wurde noch mit einzelnen, nad der Fähigkeit gebildeten Gruppen von 10—15 durdhgearbeitet. Jeder lag täglidy eine halbe Stunde dem ftillen Gebet ob. Der Gipfel diefer Vorbereitung war die gemeinfame Abendmahlsfeier. 40 In Bezug auf die äußeren Angelegenheiten der Miffionspriefterfchaft wirkte nächft der reihen Dotation von 45000 Livres, welche der Graf Gondy ſchon 1625 ihr gewährt batte, die Fönigliche Beftätigung feitens Louis’ XIII. vom Jahre 1627, ſowie meiterhin die päpftlihe Genehmigung Urbans VIII. 1631 in wichtiger Weiſe förbernd ein. Im legteren Jahre gelangte die Genofjenfhaft in den Befit des von den Kanonifern von 45 St. Victor ihnen überlaffenen Haufes St. Lazare in Paris, das fortan zu ihrem Gentral- fit wurde. Nach ihn heißen die Miffionspriefter auch wohl „Lazariften” — eine miß— verftändliche Bezeichnungsmeife, bei welcher die Gefahr einer Verwechslung mit anderen Genofienihaften desfelben Namens (u. a. jener fchon ——— rg über == Febr, Allg. Geſch. der Mönchsorden I, 421 handelt; desgl. mit den Mechitariften so des St. Sazzaro-Nlofters in Venedig, ſ. d. A. „Mechitar“ XII ©. 477ff.) nahe liegt. — An: fänglich waren die Priefter der urfprünglichen Stiftung nad) ihrer Beitimmung meift zu den Yandleuten geichidt worden. Aber Vincenz vergaß auch die Städte nicht. inige feiner Priefter mußten die Soldaten befuchen, andere die Blinden, die Armen in Dad): ftuben und Kellern, die Arbeiter an großen Bauten, die großen Hofpitäler. Frauen, tie 65 die le Gras und andere bis in die höchſten Kreife hinauf, unterjtügten ihn kräftig bei mweiblichen Gefangenen, bei Gefallenen, Wahnfinnigen u. f. w. Eine wunderbare Um: wandlung erfolgte in der damals von jchlechtem Gefindel betwohnten Pariſer Vorſtadt St. Germain durch die einfache Predigt vom Kreuz. Auch für Laien wurde das Haus der Priefter eine mwohlthätige Herberge, die ihnen umfonjt Pflege gab. Wenn viele diefe wo 
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Güte mißbrauchten, jo machte das den heiligen Mann nicht irre. Gegen 800 Menſchen 
fehrten im Jahre dort ein. Auch ein Seminar für den Miffionsorden gründete er, nad 
den Grundfägen der Jefuitenanftalten ähnlicher Beftimmung (1635). — Als befonders 
tüchtige, mit Recht betwunderte Leiftungen der Priejter während der nächſten Jahre nad 

5 ihrer Gründung find die für die Eeelforge am Heer und am fönigliden Hoflager hervor: 
zuheben. Der Krieg an den deutfchen Grenzen hatte bejonders in Lothringen fchredliche 
Not im Gefolge. die Priefter darbten ſich am Munde ab, um die Elenden unterftüßen 
zu können, tollettierten bei den Vornehmen und gingen auf die Schaupläße der Kriegs: 
greuel. Während 10 Jahren hat Vincenz mehr als 400000 Thlr. nad) Lothringen gefandt 

ı0 und ber Yaienbruder Matthäus, der diefe Summen überbrachte, ift in jenen unficheren 
Zeiten nie beraubt worden. 

Es ift zu unferem Zwede nicht nötig, alle die einzelnen Zweige aufzuzählen, in die 
fih des Vincenz unermüdliche Thätigkeit teilte, wie er die Hirten in der römiſchen Cam— 
pagna bejuchen ließ, die einzelnen Provinzen in Frankreich, Tunis, Algier, Irland, Genua, 

15 Madagasfar, Polen, Korfila, Piemont u. ſ. w. Auch feine Wirkjamteit als geiftlicher 
Staatsrat, in der er neben feinen religiög-fittlichen Eigenſchaften noch eine überrajchende 
Menſchenkenntnis bewies, kann bier nicht näher gefchildert werden. Bejondere Erwähnung 
verdienen noch die im Jahre 1633 von ibm ins Yeben gerufenen Dienstagsfonferenzen ber 
Barifer tatholifchen Geiſtlichen, aus welchen zahlreiche höhere kirchliche Würdenträger (über 

20 23 Biihöfe und Erzbifchöfe) nad und nach bervorgingen; die im folgenden Jahre ge: 
gründete Schwefterfchaft der Matronen zur Pflege der Kranken im Pariſer Gottes:Hofpital 
(Hötel Dieu); ferner die 1657 erfolgte Gründung eines Spitald im größten Maßſtab 
für die Bettelarmen der Hauptjtadt, woraus die Salpetriere hervorging. — Über bie 
einflußreichfte und berühmtefte aller von ihm geftifteten Genofjenidhaften, den Orden der 

25 barmberzigen Schweftern (1625), ſ. den bef. A. Bd XVIII ©. 82ff. 
In allen diefen Arbeiten wurde V. immer reifer und milder in der Nachfolge Chriſti. 

Rien ne me plait qu’en Jesus Christ, fagte er. Es ift zu verwundern, tie fein 
ſchwächlicher Körper jo lange den vielen Anftrengungen gewachjen blieb. Dur eine be 
ſchwerliche Winterreife, die er in feinem 74. Jahre machte, wurde feine Gefundbeit 

30 erjchüttert, jo daß die nun folgenden 11 Sabre faft ein beftändiges Siechtum waren. Er 
Hagte nicht, fondern lenkte das Geſpräch jofort von fich felbit ab zu anderen Gegen: 
ftänden. Das gejegliche Brevierlefen verfäumte er feinen Tag, fo lange er lebte; er jtarb 
am 27. September 1660. Die Beatififation erfolgte durch Benedift XIII. im Jahre 1723, 
die Heiligiprehung 1737. Im feinem Kanonifationsprozeß konnte der Doktor der Sor: 

35 bonne vor allem aucd auf die großen Verdienfte B.3 um die Bekämpfung des Yanfenis- 
mus hinweiſen. Er hatte fein möglichites gethan, um durch Denunziationen in Rom die 
Verurteilung diefer Bewegung durchzufegen, in der er einen der gefährlichften Irrtümer 
ſah, die je die Kirche in Verwirrung gebracht hatten. „Comme Dieu a suseite Saint 
Ignace et sa compagnie contre Luther et Calvin, il a suseitö Vincent et sa 

w congr@gation contre le jans&nisme". Durch Breve vom 12. Mai 1885 verlieh 
Leo XIII. dem Heiligen den Titel eines Patrons aller in der katholiſchen Welt beftebenden, 
mit ihm in irgend einer Weife zufammenhängenden Gejellihaften der chriftlichen Liebe. 

Zödler F (E. Ladhenmann). 

Bincentins von Saragofja, Heiliger, geit. wabricheinlih 304. — Bal. Tillemont, 
45 M&moires ete., 5, Ben 1732, 215-231 und 673-- 677; P. B. Sams, Kirchengeih. Spaniens 

1, Regensb. 1862, 376--382; J. €. Stadler und J. N. Ginal, Bolt. Heiligenleriton 5, 
Augsb. (1882), 705—708; 9. Molitor, Art. V. in KR. 12, 1901, 999—1001; 9. Yeclerca, 
L'’Espagne chretienne, Par. 1906, 82—85. 

Die Legende erzählt, daß der aus einer vornehmen Familie zu Osca (Huesca) in 
50 Aragonien gebürtige Vincentius, Diakon (daber Levite genannt) des Bifchofs Nalerius 

von Saragofja, nad Ausbruch der ſpaniſchen Chrijtenverfolgung unter Diokletian, wabr: 
jcheinlih 303 304, mit feinem Biſchof nach Valencia verbracht wurde, um ſich dort vor 
dem Präfes Datianus wegen feines Glaubens zu verantworten. Walerius, den ein Sprach— 
fehler behinderte, überließ feinem Diafon die Verteidigung vor Gericht, und diefer redete mit 

55 ſoicher Unerfchrodenbeit und Überzeugungstreue, daß er den Nichter in höchſte Mut ver: 
Ispke Während man fidy bei Balerius mit Verbannung begnügte, wurde V. den ſchärfſten 
Martern ausgefegt: gräßlichen Zerrungen und Verdrebungen der Glieder, Zerfleiibungen 
mit fpigen Eiſenwerkzeugen, Verbrennungen mit glübenden Metallftüden u. j. w. Zuletzt 
ward V. auf einem glübenden Eifenroit gelegt und feine Wunden mit Salz eingerieben. 
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Als auch diefe Qualen den Standhaften nicht beugten, ließ Datian ihn in ein dunkles 
Loch werfen, entzog ihm die Nahrung und gab ihm fantige Steine und fpige Scherben 
als Lager. Da ericheinen ihm Engel: jie bieten ihm himmlische Erquidungen, verwandeln 
fein Schmerzenslager in ein weiches, duftiges Bett, zu Blumen werben die Scherben. 
Und nun beginnt V. der durch die Kunde von dem Wunder angelodten Menge zu pre 
digen. Datian erklärt ſich für befiegt und befiehlt den, zu dem die Gottheit fd in fo 
auffallender Weije bekannt hat, aus dem Gefängnis zu tragen und weich zu betten. Als 
dann aber V. ftirbt, entbrennt feine Wut aufs neue. Er befiehlt, den Leichnam des fieg: 
reichen Gegners den milden Tieren vorzuwerfen, aber Engel, ja Raben beſchützen ihn 
und verjagen die Wölfe und Geier. Nun wird die Leiche ind Meer gefenft in einem 
mit ſchweren Steinen gefüllten Sad, aber fie taucht wieder auf, und die Wellen tragen 
fie an ein ficheres Geftade, wo Gläubige fie ehrenvoll beftatten und fpäter durch Errich— 
tung von Altar und Kapelle die Verehrung der Reliquien einleiten. 

Dieſe romanhafte Gefchichte findet fi) in der Passio S. Vincentiü, die am voll: 
jtändigften m den AS, San. II, 394—397 (danad) bei Ruinart, Acta mart. sinc., 
Ratisb. 1859, 400—406; Varianten der Handjchrift [Cod. Brux. 9119] in Anal. 
Boll. 2, 1883, 243 Anm. 2) gebrudt ift, etwas verkürzt (aus Cod. Vatie. 1196 und 
5696) in Anal. Boll. 1, 1882, 263—270 (bafelbft 260—262 eine Passio brevior aus 
einer nicht näher bezeichneten Mailänder Handſchrift). Eine andere Nezenfion des Mar: 
tyriums lieft man in einem bormetaphraftiichen (ſ. A. Ehrhard, Feitichrift z. taufendj. 
Subil. des deutſchen Campo Santo in Rom, reib. 1897, 65), Tert MSG 114, 735 
bis 756 (griedh. und lat., diefes nad) Surius, Vitae Sanct. 1, Col. Agr. 1576, 523—529}, 
1617,358— 361). Niemand wird die Ausſchmückungen als ältefte Überlieferung in Anſpruch 
nehmen wollen, aber daß die Geſchichte jchon im 4. Jahrhundert in allem weſentlichen 
jo erzählt wurde wie in der Passio, beweiſen die Hinweiſe gerade auf die wunderbarften 
Züge der Legende, 3. B. die Bewahrung des Leichnams in den Fluten des Meeres, bei 
Auguftin, der vier SFeitpredigten (Sermm. 274—277, MSL 38, 1252—68) zu Ehren 
des Märtyrers gehalten und dabei an eine Verlefung der Alten (Serm. 275, p. 1254) 
angelnüpft hat. Ganz der Passio entjprechend hat auch Prudentius im 5. Hymnus 
jeines Beriftephanons (Drefjel 350—371; MSL 60, 378—411; auch bei Ruinart a.a.D., 
406 —411), die Leiden des V. verberrliht. Auch Paulinus von Nola gedenkt des V. 
(Carm. 19 v. 153, Hartel 2, 123). 5 

Die Verehrung des Heiligen blieb nicht auf Spanien und Afrika beſchränkt. Früh— 
zeitig begegnen wir ihren Spuren im Frantenreih. Gregor von Tours (Hist. France. 
3, 29 MG Ser. Rer. Mer. 1, 2, 133) erzählt, die Frankenkönige Childebert und Chlotar 
jeien bei der Belagerung Saragofjad durch den Anblid der Tunika des * en, die 
man auf den Mauern herumtrug, verſcheucht worden, und der anonyme Verfaſſer des 
Liber Historiae Francorum cp. 26 (fog. Gesta Francorum MG |. c. 2, 283f), 
der allerdings erft um 727 fchreibt, weiß, daß die Fürften ſich vom Bifchof der Stabt 
das Gewand (er jchreibt Stola) haben ſchenken lafjen. Jedenfalls wurde dieſe Reliquie 
in der von GChildebert geitifteten (jo jchon Greg. Tur. 1. e. 4, 20) Bincenzfirhe in 
Paris verehrt. Es ift diefelbe Kirche, die fpäter mit ihrem Kloſter nad dem bl. Ger: 
manus (j. das Nähere in diefem A. Bd VI ©. 607) genannt wurde: Saint Germain 
des Pres. Den Leichnam des V. zu befigen, rühmte fich feit 864 das Klofter Gaftres 
in Aquitanien (vgl. Aimoin, Transl. S. Vine. bei Mabillon, Acta SS. Ord. S. Bened. 
IV, 1, 606ff.; AS 400-405; Regeſte bei Ebert, Allg. Geſch. d. Litt. d. MA. im 
Abendl. 2, Leipz. 1880, 353F.): der Mönch Audald aus Gonfittas hatte ihn nach neun- 
jährigen Bemühungen unter manden Fährlichkeiten von Valencia dorthin zu bringen 
verſucht. Die Mönche Odilard und Ufuard, die 858 auszogen, um den Leichnam für das 
Klofter St. Germain zu erobern, famen zu fpät und mußten fich mit den Leibern der 
Märtyrer Georgius und Aurelius aus Gordova begnügen (ſ. Aimoin, Transl. SS. 
Georgi et Aurelii, Mabillon 1. ce. IV, 2, 45ff., abgebr. bei Florez, Esp. Sagr. 10, 
Madr. 1753, App. VI, 511—523, Ebert 355f.; W. Baubiffin, Eulogius und Alvar, 
Leipz. 1872, 147—152). Abweichend von der caftrenfifchen Überlieferung berichtet Ste 
phanus, Präcentor von Lifjabon, daß der Leib des DB. im Jahre 1175 von Balencia 
nad Lifjabon verbradht worden fei (vgl. die Miracula m AS 408—413; die Trans- 
latio nad einer Handfchrift in Douay Anal. Boll. 1, 1882, 270—278). Daß der Yeich- 
nam im Jahre 1145 noch in Valencia verehrt wurde, ergiebt ſich aus der Epistola 
Hermanni Abbatis S. Martini Tornacensis de corpore S. Vincenti diaconi (in 
Anal. Boll. 2, 1883, 243—246). Das fchließt natürlich nicht aus, daß Teile feiner 
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Neliquien auch an anderen Orten verehrt wurden: das Haupt in Ye Mans, ein Arm in 
Vitry⸗le⸗François, ein anderer in Bari in Apulien u. ſ. w. (AS 399f.; vgl. 413 f.). 
Bafıliten des HI. VB. nennt ſchon Venantius Fortunatus (Carm. 1,8. 9 ed. Leo p. 11f.). 
In SFranfreih wurden die ir eg von Chälons-fur-Saöne, Macon, Viviers und 

5 St. Malo nad ihm genannt. Rom hatte ehedem fünf, jest noch drei Kirchen feines 
Namens. Das Kap St. Vincent ift nad ihm benannt. Verehrt wird er beſonders 
ald Patron geraubter Gegenftände, ebenjo in Gefahren auf dem Meer; die Winzer 
nehmen Sonnenfchein an feinem Feittag, dem 22. Januar, als gute Vorbedeutung. Sein 
Attribut ift der Noft mit Nagelfpigen (die beim bl. Zaurentius Fehlen), zumeilen auch der 

ı0 den Leichnam ſchützende Rabe (hie Notizen nach Stadler 708). G. Krüger. 

Binet, Alerander Rudolf, geft. 1847. — Litteratur über Vinet: E. Ram: 
bert, Al. Vinet. Histoire de sa vie et de ses ouvrages, 2 vol. 3. &dit., Yaujanne 1876; 
Edm. Scherer, Al. Vinet. Notice sur sa vie et ses écrits, Baris 1853; Eh. N. Sainte-Beuve, 
Port Royal, 8. &dit., Bari 1867 (Anhang: l’Acad&mie de Lausanne en 1837); Edm. de 

15 Brejienfe, Al. Vinet d’apres sa correspondance inedite avec Henri Lutteroth, Paris 1891: 
Etudes contemporaines, Paris 1880; Souvestre, Magasin pittoresque 1847; Fred. Cha— 
vannes, A. Vinet, notice et m@moires, 1847; Sainte-Beuve, — des deux mondes 1837; 
Derniers portraits litt&raires und Portraits contemporains, Bd 2; red. de Nougemont, Les 
individualistes et l’essai de M. le prof. Vinet etc., 1844; Edm. de Preſſenſé Revue chri- 

% tienne, 1858, ©. 76; dberj., Revue nationale 1861, 10e livraison. Chretien @vang£lique: 
Quelques &pisodes de la vie de Vinet etc., in den Jahrgängen 1858—1861; Aſtié, Esprit 
d’Alexandre Vinet, 1861, 2 Bde; derf., Lex deux théologies nouvelles dans le sein du pro- 
testantisme frangais, Paris 1862, ©. 253ff; Chavanned, Le Lien 1862, Nr. 9 und 12; 
Gharled Secretan, Revue chretienne, 1861, ©. 783ff.; derf., Chretien &vangeliqu:, 1862, 

26 S. 2225.; Ed. Scherer, Le temps, 1862, Nr. 327; 3. Schmid, Proteſtant. Monatsblätter 
1853, ©. 286fi.; Stahl, Kirchenverfaffung nad Lehre und Recht der Protejtanten, 1840, 
©. 279ff.; von der Golg, Proteſtant. Monatsblätter, Bd 16, ©. 400f.: J. Widmer, A. Vinet 
envisag& comme Apologiste, Yaufanne 1875; May Reihart, A. Binet. Neue Chrijtoterpe, 
1882; derf., Chriſtliche Lebensbilder, Gütersloh 1889; Fred. Chavannes, A. Vinet considere 

30 comme apologiste et moraliste chretien, 1883; Cramer, Alex. Vinet als christelijik moralist 
en apologeet geteekend en gewaardeerd, 1883, ins Franzöſiſche überjept von Secretan, Lau— 
janne 1884 (diefe wie die vorige eine Haager Preisihhrift); 3. Cart, Chretien evangel., 1884, 
&.228 ff.; derſ., Histoire du mouvement rel, et ecel&siastique dans le canton de Vaud etec., 
Lauſanne 1870— 80; L.Molines, Etude sur Al. Vinet, critique litt£raire, Baris 1890; V. Bijcher, 

35 Al. Vinet ald praftijcher Theolog in „Halte, was Du haſt“ 1898, Jahrgg. XXI, ©.261 fi. u. 322 ff. 
J.“B. Roy, L’individu et la societ@ d’apres les principaux ouvrages d’Al. Vinet, Lauf. 1893, 
G. A. Bridel, Album Vinet, Collection iconographique relative à Al. Vinet, Lauſ. 1902; 
A. Schumann, Das Prinzip der Individualität bei Al. Binet (ThStK 1902, 1); derf., Aus: 
gewählte Predigten zc. mit einleitender Monographie, Bd 12 d. Pred. d. Kirche, Yeipz. 1890; beri., 

40 A. Binet, jein Leben, jeine Gedantenwelt, jeine Bedeutung, Leipz. 1907. Vgl. auch Chretien 
evangel. table des matiöres des premidres anndes, Lauſanne 1885. Ferner ebenda 1897 Nr.6: 
ä la mémoire d’Al. Vinet, mit Beiträgen von Schröder, Porret, Ph. Bridel u. Eug. Secreten; 
Phil. Bridel, L’apologetique de Vinet (Cercle des &tudiants protest. de Paris) 1899; Revue 
chretienne 1900: Vinet —— (W. Monod), Vinet théologien (G. Frommel). Dazu die 

45 Anthologien: Comme un phare, Neudjätel 1897; A. VBautier, Morceaux choisis (mit Ein— 
leitung), Lauf. 1897; Al. Vinet, Gedanten und Betrachtungen, bevorw. von A. Rüegg, Heil: 
bronn 1897; Laura Lane, The Life and Writings of Al. Vinet, 1890. 

Eine der Bedeutung Schleiermadhers vergleichbare Stellung nimmt Vinet im fran: 
zöfifchen Proteftantismus ein: er ift nicht ſowohl ein Reformator, als vielmehr ein 

s „initiateur religieux“, eine religiöfe Kraft von fauerteigartiger Wirkfamteit, die in der 
— faſt mehr als je ſich ſpürbar macht. Seine anderweitige Bedeutung auf den 

Gebieten der litterariſchen Kritik, der franzöſiſchen Litteraturgeſchichte und zum Teil auch 
der Philoſophie, kann bier nur infofern ın Betracht fallen, als auch hier der originelle 
Theologe fich nicht verleugnet. 

56 An feinem äußeren Lebensgange ift vielleicht dies das Auffallendfte, daß der große 
Mann zeitlebens in beicheidener Stellung verblieb, während allerdings feine innere Ent: 
twidelung des Bemerfenswerten genug enthält. Geboren am Genfer See zu Duchy bei 
Zaufanne den 17. Juni 1797 wuchs der Knabe unter der ftrengen Zudt feines Waters 
auf. Diefer, aus einer franzöſiſchen Hugenottenfamilie ftammend, die ſeit zwei Genera- 

so tionen im Waadtlande fid eingebürgert, hatte ſich vom Dorffchullehrer zur Stelle eines 
erften Sefretärs im waadtländiſchen Departement des Innern emporgearbeitet, indem er 
ſich überall als einen tüchtigen gewifienbaften Mann vom alten Schrot und Korn erwies. 
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Seine Strenge im gi wurde gemildert durch die Herzensgüte der Mutter. Über B.s 
Begabung Ideint fi der Vater anfangs getäufcht zu haben, denn er eriwartete viel mehr 
von jeinem jüngeren Sohn Henri, der indefjen frühe ftarb. Doc er ſah mit den Jahren 
jeinen Irrtum ein und wurde immer mehr der freundfchaftliche Berater des aufftrebenden 
Alerander. Die Laufanner Bildungsanftalten: Gymnaſium und Mlademie, ftanden da= 5 
mals wohl beträchtlich hinter den deutfchen zurüd. Wohl gab es Männer unter den Pro: 
fefioren der Theologie, die mehr durch ihre Frömmigteit als durch ihre Wifjenichaftlichkeit 
einen mwohlthätigen Einfluß auf ihre Studenten ausübten; aber einen jo reichen Geift, 
wie B. war, konnten fie nicht nachhaltig befrucdhten. Diefer war von feinem Vater zum 
Studium der Theologie beftimmt worden, zeichnete fich aber vielmehr durch feine Vorliebe 
für die ſchöne Litteratur, ferner durch feine Leiftungen in Verfen, Reden und Aufjägen 
vor allen feinen Kommilitonen aus. Ein patriotiches Lied des 17jährigen: Le r&veil des 
Vaudois wurde und blieb lange populär. immerhin bat er mit andern eine Gefellichaft 
zum Studium der bl. Schrift nach dem Grundtert ins Leben gerufen. 

Seit dem Jahre 1817 finden wir ®. in Bafel, an defjen Gymnafium und Päda— 
gogium er auf Empfehlung feiner Profefjoren als Lehrer für franzöfifche Sprache und 
itteratur berufen worden war. Biel Arbeit, wenig Anerkennung und dem entfprechende 

Gemütsftimmung: das war der ſchwere Anfang des jugendlichen Pädagogen. Aber im 
Laufe der Jahre wurde ihm Bafel durch die begeifterte Verehrung feiner Schüler, treue 
Freunde und mwachjende Hochſchätzung feitens der Kollegen fo lieb, daß ers kaum wieder 20 
verlafjen konnte. 1819 reifte ev nad Laufanne, um fein theologifhes Eramen zu abjol- 
vieren und die Ordination zu empfangen, und gleich darauf begründete er mit einer Kou— 
fine, Sophie de la Rottaz, feinen Hausftand. Die erft 1882 verftorbene Dame hat die 
Lebensarbeit ihres Gatten durch ihre lebendige Anteilnahme und ihr feines Verftändnis 
wie durch ihre liebende Fürforge weſentlich gefördert. An Kreuz und Wehe fehlte es der 5 
fonft jo glüdlichen Ehe nicht. Der Vater verlegte fih fchon im Jahre 1820 durch einen 
Stoß in den Unterleib derart, daß er an den Folgen diefes Unfalles fein Leben lang zu 
leiden hatte und von da an eigentlich feinen gefunden Tag mehr fah. Sein einziger Sohn 
blieb geiftig zurüd und litt an Epilepfie und unbeilbarer Taubheit. Seine einzige Tochter 
Stephanie ftarb in ihrem 18. Lebensjahre. Ihrem Andenken galt B.3 fchönftes Lieb: 30 
„Pourquoi reprendre, O pere tendre Les biens dont tu m’as couronne“ etc. 

V.s Wirken nah außen muß zufammen mit feiner inneren Entwidelung ge 
ſchildert werben. Über die legtere fehlt es uns während der erften Zeit feines Bafeler Aufent- 
baltes nicht an interefjanten Zeugniffen. In einem Briefe vom 24. Juli 1818 (f. Ohré- 
tien &vang@lique 1861, ©. 10) klagt er feinem Freunde Monnard, mie fehr er vom 3 
Steptiziömus leide. Aber er tröftet N: „Nachdem man lange genug auf dem Ruhe 
fiffen der „gemachten Anfichten“ geichlafen, ift e8 wohl nötig, daß man erwache und 
unterfuche. ft das ein Übel? Sch kann es nicht glauben”. Räumte auch V. ſchon da- 
mals dem Gefühl bei Aneignung der religiöfen Wahrheit ebenfo großen Anteil ein, mie 
dem Intellekt, ſo war doch fein Glaube um dieſe Zeit noch weſentlich Autoritäts- und 40 
Gemwohnheitöglaube. 

Strömungen ſehr verfchiedener Art führten ums Jahr 1823 in V.s innerem 
Leben eine Entjcheidung herbei. In Bafel fand er jenen Pietismus vor, deſſen ſchönſte 

ht das Miffionshaus war. Vor jener Entſcheidung urteilte der junge Gelehrte über 
etzteres jehr abſchätzig: diefe Frömmigleit war ihm zu eng. Der 1822 nad) Bafel berufene 45 
de Mette feſſelte ihn anfangs, er wurde fein befreundeter Schüler und erklärte fpäter oft, 
von ihm erſt gelernt zu haben, was Exegeſe jei. Aber eine Religion, welche die Offen: 
— als bloße Symbole auffaßte, befriedigte ihn nicht. Im Waadtlande 
hatte um dieſelbe Zeit der Réveil, eine vom engliſchen Methodismus herrührende Be— 

ung, Geiſtliche und Laien aus dem bisherigen Latitudinarismus aufgerüttelt und 33 60 
er einige Freunde V.s einen tiefen Eindrud gemacht. Dieſer felbft wurde anfängli 
davon abgeſtoßen. Aber an feinem Inneren arbeiteten, wie feine Briefe und feine Erft- 
lingsfchriften deutlich verraten, alle drei Geiftesrichtungen gemeinfam, bis die Krankheit 
des Jahres 1823, wo B. dem Tode nahe war, die inneren Kämpfe, die wir mehr ahnen, 
als eigentlich verfolgen fünnen, zu einem gejegneten Abſchluß brachte. Da V. ſtets mit 55 
Er Scheu fein Seelenleben verhüllt hat und böchftens in Verſen an feine Freunde 

— 0) 

— © 

eine Stimmungen fund werden ließ, jo können wir mit Gewißheit nur die Thatfache 
fonftatieren, daß er einer heilfamen Veränderung gewiß ift und feinem Erlöfer fein ganzes 
Leben ald Dank einer geretteten Seele zum Opfer bringen will. So wenigftens bat er 
fih in einem Gedichte jener Periode ausgefproden, und der Tag, wo er diefe Verſe so 
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niederſchrieb, ſcheint ihm bejonders beveutfam geweſen zu fein. Dies ergiebt ſich aus 
Ramberts gelungenem Verſuch, die ganze innere Entwidelung 3.3 an feinen Poeſien als 
„dem getreuen Spiegel feines Lebens“ nachzumeifen (Vinet d’aprös ses po6sies, Paris 
1868). Die Schrift des fchottifchen Laien Thomas Ersfine, geft. 1870: „Heflerionen über 

5 die innere Evidenz der Wahrheit der chriftlichen Religion” befeftigte den Genejenen auf 
der neuen Bahn. Der Verfaſſer derfelben ift fpäter der hochgefchätte Freund und Ge: 
wiſſensrat V.s getvorden. 

In die Jahre 1823 und 1824 fällt nicht nur der Anfang neuen religiöſen Lebens 
bei V., ſondern auch der eigentliche Beginn feiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit. Bemerkens 

10 wert ift ein Artikel vom Sabre 1823 im Journal der Pariſer Geſellſchaft für chriftliche 
Moral, der in Briefform ſchon mit aller Schärfe und durchdrungen von der neu ge 
wonnenen religiöfen Überzeugung den Gedanken der jpäter erfchienenen discours ent: 
mwidelte, daß die Moral vom Dogma unzertrennlich jei. V. debutierte alfo als Bublizift, und 
das blieb er auch während feiner ganzen jchriftftellerifchen Laufbahn. An dem eben da: 

15 mals gegründeten liberalen Blatte: Le nouvelliste Vaudois beteiligte er jib von Anfang 
an als Korreipondent und Mitarbeiter. 

„Les faits sont les vrais pöres des th&ories“. Dies Wort aus V.s Tagebuch 
findet auch feine Anwendung auf die von ihm verfochtenen Anjchauungen, wir meinen 
zunächſt feine Anſchauungen über Staat und Kirche. Da er mit heißer Liebe an feinem 

20 engeren Vaterlande, der Waadt hing, fo verfolgte er die dortigen Ereignifje mit großem 
Intereſſe. Das Jahr 1824 bat in der Gedichte diefes Kantons eine traurige Berühmt: 
heit erlangt, indem durch das Geſetz vom 20. Mai die Intoleranz offiziell gutgebeißen 
wurde. Ohne die Bewegung, aus der diefes Geſetz hervorgegangen war, würde aber V. 
vielleicht nicht dazu gelommen fein, feine Kraft und fein Genie der religiöfen Freiheit 

25 mit ſolcher Energie zuzumenden, wie es geſchehen. „Wiſſen Sie, fchrieb V. am 1. Mär; 
1824 an Monnard, wovon ich feit einiger Zeit träume? Von Gewiljensfreiheit. Bis zu 
gewiſſen Ereigniffen, die mir diefelbe ein wenig zu gefährden jchienen, babe ich wenig 
daran gedacht; jetzt ift das meine fire Idee, mein Lieblingsgedanfe“. Und fchon am 
8. Februar hatte er an Lerefche gefchrieben: „Die Ereigniffe in unferem Vaterlande baben 

so mich zu diefen Neflerionen geführt, die mich plöglich wie ein Lichtitrahl getroffen haben...“ 
Die erfte Frucht diefer Reflerionen, die zugleich keimartig alle fpäteren Gedanken ®.3 
über Neligionsfreiheit enthält, war die kurz hernach erfchienene Flugichrift: „Du respect 
des opinions“. Und bald follte der Verfaſſer Gelegenheit finden, jeine been in eim: 
gehenden Zufanmenhange darzulegen. In Ausführung einer letzten Willensverfügung 

3 des Grafen Lambrechts hatte die Barifer Geſellſchaft für — Moral einen Preis 
von 2000 Fres. für die beſte Arbeit über die Freiheit der Kulte ausgeſetzt. Unter den 
29 eingegangenen Arbeiten wurde diejenige V.s einſtimmig für die beſte erachtet, und ber 
fpätere Minifter Guigot fpendete als Berichterftatter dem Verfaſſer ein glänzendes Lob. 
Nur einige Milderung bezüglich der Fatholifchen Religion wurde für nötig erachtet und 

#0 dann die Arbeit gebrudt unter dem Titel: „Mémoire en faveur de la libert& des 
eultes“. Noch wertvoller als der erlangte Preis waren für V. die perfönliden Be 
ziehungen zu dem edeln P. A. Stapfer und durch ihn indireft zu den erſten Größen bes 
damaligen franzöfifchen Proteftantismus. Er hatte von da an die Aufmerkfamfeit der 
edeljten Franzofen auf fich gelenkt (vgl. Lettres I, ©. 90 ff.). Sein Ruf als Denter 

#5 und Schriftiteller war begründet und das ganz unbeſchadet feiner für andere geradezu 
demütigenden Befcheidenheit. „Der Erfolg, den ich joeben erlangt babe, ſchreibt er an 
Monnard, ift der allerunerwartetite; ich dachte in der letzten Zeit nicht einmal daran, 
daß meine Arbeit könnte bemerkt werden... Aber Gott wollte mich ermuntern, ibm 
zu dienen”. 

50 Hauptjächlich die fortgefegten Chifanen, denen die Diffidenten in der Waadt preis: 
gegeben waren, veranlaßten V. in den folgenden Jahren zu zahlreichen Flugjchriften und 
Zeitungsartifeln über Religions: und Gemifjensfreiheit. Um des Prinzipes willen, nicht 
als ihr Freund, nahm er die Partei der „Momiers”, und ließ ſich fogar ın einen Prozeß 
verwideln, wobei ihm eine Buße von 80 res. auferlegt und alle geiftlihen Funktionen 

55 in feinem Heimatkanton für ein Jahr lang unterfagt wurden. Bejonders anjtößig mar 
die Außerung geweſen: wenn das Geſetz fordere, was das Gewiſſen nicht erlaube, fo 
müfje man dem Gefege trogen. Das unbedingte Recht des individuellen Gewiflens wird 
in allen diefen auch durch Stilſchönheit ausgezeichneten Schriften mit zunehmender Klar: 
beit und überzeugender Beredſamkeit verfochten. Vgl. den Sammelband: Liberté reli- 

so gieuse et questions ecelösiastiques. Die waadtländiſche liberale Revolution vom 
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Dezember 1830 hat der litterarifchen Thätigfeit V.8 einen neuen Jmpuls gegeben. Dod) 
waren feine Anftrengungen umfonft, daß in der neuen Verfaſſung wenigſtens Religions: 
freiheit, wenn auch nicht Trennung von Kirche und Staat, proflamiert werde. 

V. bethätigte fih daneben ſehr fleißig als Schriftfteller auch auf dem Gebiete der 
Sprade und jhönen Litteratur, wozu er durch Talent und anhaltende Studien vorzüglid 5 
befähigt war. Um jeinen Schülern in Bajel eine gediegene Auswahl von Zefeftüden 
aus den franzöfifchen Klaffifern zu bieten, arbeitete er felber eine breibändige Chrejto- 
matbie aus, die 1829 und 1830 erfchien, und jeither, was Gefchmad und pädagogiſche 
Brauchbarkeit anlangt, faum übertroffen wurde. Den Abriß über die franzöfifche Literatur: 
geihichte am Anfange des dritten Bandes nennt Sainte-Beuve ein litterariiches Meifter: 
wert. Es dauerte nicht lange, fo wurde %., der inzwiſchen außerordentlicher Profeſſor 
an der Bajeler Univerfität geworden, von den erften Dichtern und Schriftftellern Frank— 
reichs, wie Sainte:Beuve, Chateaubriand, Victor Hugo, Beranger u. a. ald ein Kritiker 
gelhäkt, auf deſſen Urteil fie den größten Wert legten. Immer fuchte er bei jeiner 

ritit hinter dem Schriftteller den Menſchen und verband mit der größten Gewiſſen- ı5 
baftigfeit den höchſten fittlihen Ernft. Die 1831 gegründete proteftantiihe Pariſer Zeit: 
jchrift: Le Semeur, hatte das Glüd, diefe Arbeiten 3.8 publizieren zu dürfen. „Durch 
ihn ergriff der Proteftantismus in Frankreich zum erftenmal das Wort in der Yitteratur 
und erließ Machtfprüche” (Pressense). Jenen kritiſchen Auffägen reihten ſich ſolche über 
die verjchiebenften Gebiete des Willens an. Unter dem Titel: Essais de philosophie 20 
morale et de morale religieuse gab V. eine Anzahl derjelben gefammelt heraus, 
indem fie alle ihre Einheit in dem Gedanken haben, daß Jeſus Chriftus der Welt eben: 
jojehr den Frieden auf dem Gebiete des Denkens bringt, wie er der Mittler für Herz 
und Leben ıft. Unabhängig vom Stoff brady fein glänzendes Talent für ajtetifcherheto- 
riſche Darftellung überall hervor. 25 

In der franzöſiſchen Kirche zu Baſel trat der Litteraturprofeſſor um dieſe J häufi 
als Prediger auf, und feine Predigten machten bald das größte Aufſehen. Anfänglı 
bielt er fih genau and Manufkript, ſpäter aber ertemporierte er, weil er erklärte, fein 
ſchwaches Gedächtnis made ihm das Memorieren unmöglid. Seine gebrudten Predigten 
hat er in diefer Faſſung meiftens erft redigiert, nachdem er fie gehalten hatte. Der erſte so 
Band derfelben erfchien 1831 unter dem Titel: discours, jpäter volljtändiger: discours 
sur quelques sujets religieux. Sie find dogmatifch-apologetifcher Natur und menden 
ſich mit Vorliebe an den Verftand. Daß fie in franzöfifchproteftantifchen Kreiſen geradezu 
Epoche machten, verdanken fie nicht nur ihrer klaſſiſchen Form, fondern auch der unge 
wohnten Vereinigung von lebendiger Wärme mit meitherziger Bildung. V. veränderte 35 
und verbefjerte fie bei jeder neuen Auflage nach Form und Inhalt, und mande find auf 
dieje Meile faft zu Abhandlungen geworben. Den theologiihen Standpunkt dieſer Pre- 
digten aratterifert er jelber in einem Briefe jener Zeit an Monnard: „Mehr als je bin 
ich im Klaren über das entjegliche Nichts deſſen, was nicht das Evangelium ift; in dem 
Chriftus, den unfere Väter angebetet haben, dem Chriftus Pauli, Pascals, Luthers, dem 
Chriſtus, der ein Sühnopfer für alle Menſchen ift, bin ich, Gott ſei Dank, fixiert. Vom 
Rationalismus will ich weder in ſchwacher, noch in ſtarker Dofis, weil ich, wenn ich mich 
einmal unterierfe, mit Gott nicht um einige gelebrte Broden meiner vertvorrenen Philo— 
fopheme ftreiten werde . . .“ (Chretien &vang. 1861, ©. 12). 

Zu Anfang der dreißiger Jahre fehen wir V. nicht nur theoretifche, fondern aud) 1: 
praktiſche Bolitit treiben. In dem Aufftand, der fchlieglich zur Trennung von Bafeljtadt 
und Bajelland führte, trat er nämlich troß feines Liberalismus fehr energifch für die als 
ariftofratifch verſchrieene Stadt ein und ließ ſich fogar als Soldat in die Bürgermiliz ein- 
reihen, bis die Negierung fand, feine Feder richte wohl noch mehr aus, als feine Flinte, 
und ihn dem Komitee zuteilte, welches das meitere Publikum über die gerechte Sache wo 
Bafeld zu belehren hatte; auch eine diplomatische Miffion nach LYaufanne wurde ihm an- 
vertraut. Die Bafeler Regierung hinwiederum juchte jeine Verdienfte zu würdigen, indem 
fie um jeinetwillen den neuen Lehrſtuhl der franzöfifchen Litteratur und Berebtjamfeit 
gründete. Es war indeſſen ganz natürlid, daß man diejen foftbaren Mann audy an 
anderen Orten nur zu gern gehabt hätte, und die verlodendjten Anerbietungen von Paris, 55 
Montauban, — Bern ꝛc. wurden ihm wiederholt gemacht. Trotzdem ihm wegen 
ſeiner beſtändig leidenden Geſundheit und Überbürdung mit Schulſtunden eine Verände— 
rung willkommen geweſen wäre, ſchlug er alles aus, teils aus Patriotismus, teils weil 
fich feine Bejcheidenheit der angetragenen Stellen nidyt gewachjen fühlte: er wollte warten, 
bis jein Meifter ihm den Weg zeige. 1837 wurde der Lehrſtuhl für praftiiche Theologie wo 

— * ) 
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an der Lauſanner Akademie frei, und nun glaubte V. annehmen zu müſſen. Der Ab— 
Ihied von Bafel fiel ihm zwar unendlich ſchwer, und in der erften Yaufanner Zeit 
machte er fich die bitterften Vorwürfe, er könne den neuen Anforderungen nicht genügen. 
Seine Freunde und Schüler urteilten zum Glüd anders. Die Unruhe feiner Eeele 

5 wurde dadurch noch erhöht, daß gerade in dieſe Zeit eine zwar ſehr ſchwer zu Eontrollie: 
rende innere Krifis fiel, deren Refultat ein immer entſchiedeneres Frontmachen gegen die 
Theologie des Neveil mit feinem Intellektualismus und Antinomismus tar. 

Gleih in feiner Antrittörede glaubte V. zu der „Erwedung“, die im Maadtlande 
tiefe Wurzeln gefchlagen hatte, Stellung nehmen zu jollen. „Was bat die Predigt von 

ı0 der religiöfen Bewegung empfangen und was kann fie ihr hinwiederum geben?“ So 
lautete da8 Thema diefer Nede, in der bei aller freudigen Anerfennung der Lichtieiten 
an der neuen Predigtweife doch auch der Mißbrauch im Improviſieren, der Mangel an 
Individualität, die Verkürzung des Verftandes gegenüber dem Gemüte und die einfeitige 
Betonung des Dogmas auf Koften der Moral gerügt wurde. Als eine Frucht diefes 

15 Frontmachens gegen den r&veil haben mir die 1841 erfchienenen Nouveaux discours 
anzufehen, die nicht ſowohl Predigten, ald Studien über chriftliche Ethik enthalten. 

Bald nach feiner Ankunft in Laufanne hatte V. als Mitglied der Kommiffton für 
eine neue Kirchenverfaflung Gelegenheit, für die Verwirklihung feiner kirchlichen Ideale 
thätig zu fein. Freie Beitrittöerflärung ſeitens der Glieder der Kirche und Zulafjung der 

0 Laien in die firhlichen Behörden, das waren die Punkte, für die er hauptjächlich feinem 
geſchickten Gegner Bauty gegenüber fämpfte, wobei er indefjen, wie er es immer getban, 
die zu Recht bejtehende Verbindung von Staat und Kirche refpektierte. In den folgenden 
Debatten fprach ſich Vinet entfchieden für Beibehaltung des helvetiichen Glaubensbefennt: 
niſſes aus, indem er das Belannte dem Unbefannten, das Pofitive und hiſtoriſch Ge: 

235 gebene dem Negativen vorzog, ohne jedoch in der belvetifchen Konfeffion jein Ideal von 
einem kirchlichen Glaubensbefenntnis zu erbliden. Allein fo ſehr widerſprach ſchließlich 
das ganze 1839 angenommene Kirchengefeg feinen Anfchauungen vom Weſen der Kirche, 
daß er ein yah jpäter aus der maabtländifchen Geiftlichkeit austrat, denn in Wirklichkeit 
war ja die Kirche in größerer Abhängigkeit vom Staate, als vorher. 

30 Die eben gemachten Erfahrungen jcheinen einen entjcheidenden Einfluß auf V. aus: 
geübt zu haben, denn eindringlicher als je predigte er jegt die abfolute Trennung von 
Kirche und Staat, ja er gab den Freunden derſelben ihr klaſſiſches Buch in die Hand, 
indem er 1842 feinen Essai sur la manifestation des eonvictions religieuses et 
sur la s&paration de l’&glise et de l'état, wiederum eine von der Pariſer Gejellichaft 

35 für chriſtliche Moral gefrönte Preisjchrift, — Dennoch blieb er, allem Separatis— 
mus feind, ein einfaches Glied der Landeskirche. „Bis auf einen neuen Befehl Gottes“ 
wollte er nur litterarifch für die Sache thätig fein. 

Auch dur feine Stellung als Profeſſor der praftifchen Theologie ließ er fich nicht 
verleiten, für feine Lieblingsidveen Propaganda zu machen, jo leicht er dies durch die Ge- 

0 walt, die er vermöge feines Charakters und jeiner Beredtjamfeit über die jugendlichen 
Gemüter befaß, hätte thun können. Ohne den durch Schleiermacdher bewirkten Fortſchritt 
in der praftifchen Theologie zu fennen, trug er diefe in ihrem bisherigen Umfange ver. 
Er las ferner über Gefchichte der franzöſiſchen Kanzelberedtjamfeit und gab praftifche Er: 
Härungen neuteftamentliher Schriften. Auch trug er einmal eine „praftifhe Philoſophie 

45 des Chriſtentums“ vor und vertrat Monnard auf dem Lehrftuhl für franzöfifche Litteratur. 
Ein ehemaliger Zubörer, Schmidt (vgl. 1. Aufl. diefes Werkes) urteilt: „V.s Vorlefungen, 
die er teils vorher forgfältig ausarbeitete, teild auf Grundlage zufammenfafjender Be: 
merfungen hielt und erjt nachher niederfchrieb, zeichneten fich weniger durch gelehrten In— 
halt und fujtematifche N als durch Reichtum und Urfprünglichkeit der Gedanfen und 

so namentlich durch die Methode aus. Seine große Gabe beitand vor allem darin, die 
Selbitthätigfeit der Zubörer anzuregen. Was aber diefe Wirkung hervorrief, war nicht 
allein der Inhalt und die Methode an fich, e8 war die ganze Perfönlichkeit des Mannes, 
die unbedingte Hingabe an die Wahrheit, die Tiefe der Überzeugung, die volllommene 
Natürlichkeit und zu alledem die wohlklingende Stimme, die ungefuchte Schönbeit ber 

55 Sprache, der unwillkürlich bervorbrechende Schwung der Rede“. „Niemals, fagt einer 
feiner ehemaligen Kollegen, waren die Studierenden von einer fo gewaltigen und zugleich 
jo milden Macht ergriffen und feitgehalten worden“. 

V. war der Mittelpunkt einer erlauchten Gefellfchaft von edeln Geiftern, die damals 
an der Zaufanner Akademie wirkten. Auch ein Sainte-Beuve dachte mit Freuden an das 

co Halbjahr zurüd, wo er die Barifer Salons mit dem bejcheidenen Lauſanne vertaufct. 
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Allein die ſchöne Zeit follte nicht lange wären. Die Yeluitenfrage gab anno 1845 ben 
Vorwand, um die Mafjen gegen alle Ordnung, Bildung und geijtige Superiorität aufzu— 
reizen. Wenige politiiche Bewegungen waren jo gehäffiger Art wie die waadtländiſche 
En seiktirn, Namentlich wandte ſich die Volkswut gegen alles evangelische Leben. 
8 war eine furdhtbare Reaktion gegen den Neveil, deren Führer jet ans Ruder famen, 5 

und Ves edles patriotifches Herz wurde mit tiefem Kummer * t. y zwei Pre: 
digten: Les complices de la crueifixion, machte er feinem Schmerze Luft; und als 
die Regierung, ftatt nad) V.s Vorfchlägen in der neuen Verfaſſung die Religionsfreibeit 
anzuerlennen, diejelbe nur noch mehr unterbrüdte, legte er feine theologische Profeſſur 
nieder (1846). 10 

Eine Folge der Revolution war die Entjtehung der waadtländiſchen Freikirche. Es 
ift aber ein großer Jrrtum, wenn man V. als deren Vater und Begründer anfieht. Sie 
ift vielmehr ein Kind der Thatfachen, und V. hat bei ihrer Geburt nur Hebammenbdienfte 
eleiftet. Die Zumutung der Negierung, daß die Geiftlichen von der Kanzel eine Pro- 
lamation verlefen follten, worin die neue Berfaflung dem Volke zur Annahme empfohlen ı5 
wurde, hatte, da fie gefeglich kaum zu rechtfertigen war, den unmittelbaren Anſtoß gegeben, 
daß etwa hundertfünfzig Geiftliche aus der Staatskirche austraten. V. hat auf diefe Ereig: 
nifje durchaus nicht pofitiv und direkt eingewirkt; die Demiffion ging aus und wurde am 
meiften betrieben von jolchen, die bis dahin feine Grundſätze entjchieden befämpft hatten. 
Aber die Urheberjchaft der Idee der Freiheit und Würde, die der Kirche gebühre, wird doch 20 
zweifelsohne V. zuerkannt werden müſſen. 

V. war durchaus nicht mit allen Schritten der Demiſſionäre einverſtanden; aber 
ſchließlich freute er ſich doch über ihre That und wandte ihnen ſeine vollſte Sympathie 
u. Er hielt es aber auch für ſeine Pflicht, ihnen die Prinzipien darzulegen, die ſie mit 

ihrer Handlungsweiſe unbewußt angenommen hätten, und er that dies in einer geiſtvollen 25 
anonymen Schrift: Consid6rations pr&ösent6es à Messrs. les d&missionaires, indem 
er He zeigen fuchte, daß die Freiheit der Kirche, welche die Elite des waabtländifchen 
Volkes jo opferfreudig verteidigt, nur in ihrer völligen Trennung vom Staate gewahrt 
werden fünne. Seine publizijtiiche Thätigkeit in Artikeln für Zeitungen und Zeitichriften 
und in Keinen Brojchüren fchien fich zu verboppeln. Die reiffte und durchdachteſte von 30 
allen diefen Arbeiten nach des Verfaſſers eigenem Urteil erfchien unter dem Titel: „Du 
socialisme consider dans son prineipe“, Genève 1846 (abgevrudt in l’&duca- 
tion, la famille et la societe, und ins Deutjche überjegt von Hofmeifter, Berlin 1849). 
„Diele Flugichrift von fiebenzig Seiten, fagt Scherer in en biftorifchen Einleitung zu 
V.s Werfen (A. Vinet, Notice sur sa vie et ses &erits, Paris 1853), ift, in ziemlich 35 
engen Grenzen, die Zufammenfafjung der Anfichten des Verfaſſers über Moral und 
Religion, Menjchheit und Chriftentum, Geſellſchaft und Kirche”. Sie werden uns bier 
auf ihrer größten Höhe und fozufagen in ihrer größten — geboten. 

Nichts iſt natuͤrlicher, als daß V. der bald gegründeten Freikirche ſich als Mitglied 
anſchloß, häufig in ihren Verſammlungen predigte und als Kommiſſionsmitglied für die «0 
Synode an einem Verfaſſungsentwurf derjelben thätig mitarbeitete. Er und fein Kollege 
Chappuis legten befonders Gewicht darauf, daß die Gemeindefirhe den Vorrang habe 
über die Geſamtkirche, daß der Mitgliedſchaft eine freie Beitrittserflärung vorangehen 
müjje, und daß die Yaien nicht nur Mitglieder der Firchlichen Behörden twerden können, 
fondern daß überhaupt der Begriff des geiftlichen Amtes ein anderer werde, der neben #5 
fih nod anderen Minifterien Raum gebe, wie in der erften chriftlichen Kirche. Große 
Aufmerkſamkeit endlih wandte V. der richtigen Abfafjung eines Glaubensbefenntnifjes zu, 
und wo man ähnliche Arbeiten vor hat, wird man gut thun, feine Haffischen Ausführungen 
über diefen Gegenjtand zu beachten (Liberte rel. ©. 638 ff). Nicht zu theologiſch und 
nicht zu polemijch darf das Glaubensbefenntnis jein, jondern „es foll nur diejenigen so 
Wahrheiten enthalten, vermöge deren man Chrift ift, außerhalb deren man ed nicht mehr 
ift; es fol die neue Kirche von feiner andern evangelifchen Kirche trennen; alles in dem— 
jelben joll zum Herzen fprechen und fid) in einer chriftlichen Seele leiht zum Hymnus 
und Lobgefang umwandeln; das Gedächtnis des Kindes fol es ohne Mühe behalten und 
der Sterbende m es noch in der Todesftunde wiederholen können“. 55 

V. hatte feine Urſache, ſich über das fchließliche Nefultat der Beratungen bejonders 
zu freuen, und er machte auch öffentlich Fein Hebl daraus, daß jein Ideal von einer 
Kirche noch lange nicht erreicht ſei. 

Meit entfernt, mit Niederlegung feiner theologischen Profefjor die nötige Nuhe zu 
finden, ivar V.s Thätigkeit bis in die legten Monate vor feinem Ende eine äußerjt rege. 0 
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Zwar wurde er von der Stelle eines Profeſſors der franzöſiſchen Litteratur, die er als 
Nachfolger Monnards inne hatte, durch das radikale Schulgeſetz von 1846, das die Lau— 
fanner Akademie aller bedeutenden Männer beraubte, enthoben, aber er fonnte dem Drängen 
der jungen Theologieftudierenden nicht widerſtehen, fondern las in einem Privatlofal über 

5 franzöſiſche Literatur und gab praftifchetheologifche Erklärungen einiger Kapitel des Jo— 
bannesevangeliums. Ferner hielt er zur Unterftügung einer von ihm ind Leben gerufenen 
höheren Töchterfchule eine Reihe von Vorträgen Kir Damen. Die Ausführung einer 
ganzen Reihe von litterarischen Plänen, wie die „praftifche Philofophie des Chriftentums“, 
die aftoraliheologie, die Gefchichte der franzöfifchen Litteratur, würde ihn, auch ohne daß 

10 er ein Amt befleidete, noch auf Jahre hinaus beichäftigt haben. 
Es war anders beitimmt. Um Weihnachten 1846 erkrankte der immer leidende 

Mann wieder ernftlih. Zwar fpannte er feine Kräfte aufs äußerfte an und ging noch 
regelmäßig aufs Katheder, wiewohl er ſich nach jeder Vorlefung gleich wieder niederlegen 
mußte. Aber ſchon am 28. Januar hielt er feinen legten Vortrag über Jo 17 v. 4, 

15 und tie eine Ahnung durdyzudten feine Zuhörer die Schlußmworte besjelben: „Möchten 
mir alle ung mit Necht diefe Worte aneignen und am Ende unjeres Lebens im tiefiten 
Gefühl unferer Abhängigkeit zu dem Water unfers Heren Jeſu Chrifti, der auch unfer 
Vater ift, jagen dürfen: ch habe dich verflärt auf Erden und vollendet das Werk, das 
du mir gegeben baft, daß ich es thun follte”. Am 19. April nad Clarens gebradt, 

20 überzeugte er fih allmählich von feinem herannahenden Ende, während er vorher immer 
noch mit feinen Plänen beichäftigt geivefen war, ja jogar noch von feinem Kranfenbette 
aus thätigen Anteil an den Synodalverhandlungen der freien Kirche genommen. Es ift 
mehr als mahrfcheinlich, daß er fich in feinen letzten Stunden des Sprechen® deshalb ent: 
hielt, damit man nicht feine Worte aufzeichne. Und was er noch ſprach, find Worte 

25 jener Demut, die ihn durch das ganze Leben ausgezeichnet hatte. „Bitten Sie für mid 
um alle Gnaden, felbft um die allereinfachiten”, jagte er zu einem Freunde. „Sch kann 
nicht mehr denken“, waren die legten Worte des großen Denferd von Laufanne. Ohne 
— Todeskampf entſchlief er am 4. Mai 1847 morgens 5 Uhr, noch nicht fünfzig 

ahre alt. 
30 Überbliden wir die Lebensarbeit B.3, fo lafjen fih wohl die verfchiedenen Seiten 

der Bethätigung diejes reichen Geiftes auseinander halten: der Apoftel der Trennung von 
Kirche und Staat, der Kritiker und Hiftorifer der franzöfifchen Litteratur und der chrüft: 
liche Denker; aber er felbjt würde des entichiedenften dagegen proteftiert haben, wenn 
man fie hätte auseinander reißen wollen. In diefen verfchiedenen Gebieten ift er immer 

25 und meift in erjter Linie Apologet. Das ift die große Arterie, durch die bei ibm alles 
Leben ftrömt. Den modernen Geift mit dem Evangelium zu verfühnen lag dem Yitterar: 
biftorifer fo fehr am Herzen wie dem Verfaſſer der Discours. Auf dem Gebiet der fran: 
zöfiichen Literatur fah er eine Thüre für jenes Wirken offen, das ihm zumeiſt am Herzen 
lag, und er zögerte nicht, durch fie einzutreten. 

40 Wir erinnern ung, womit der junge Schriftiteller „debütierte: mit einer Arbeit 
über Gewifjensfreibeit, ein Gegenftand, dem er fein Denken immer und immer wieder 
zugewendet bat. Wir find alſo zu der Erwartung berechtigt, daß er umfajlende und 
ründliche Unterfuchungen über das Gewiſſen angeftellt habe, um jo mebr, da die Gewiſſens— 
eiheit das Fundament ift, auf der feine Lieblingstheorie der Trennung von Kirche und 

+ Staat fußt. Allein wir ſehen und umfonft danach um: an geiftvollen Apergüs über 
das Gewiſſen mangelt es in Vis Schriften nicht, wohl aber an einer gründlichen ſyſte— 
matifchen Unterfuhung. Da beift es z. B.: „das Gewiſſen, dies myſteriöſe und gött— 
liche Element unſeres Weſens, dies Element, das von unſerer Natur unzertrennlich iſt, 
das durch nichts erklärt, aber durch alles bezeugt wird, das Gewiſſen iſt jenes moraliſche 

50 Prinzip, das ung unſerer Überzeugung gemäß zu handeln nötigt und das uns verurteilt, 
wenn wir in einer Weife handeln, die diefer Überzeugung mwiderfpricht: es ift ſozuſagen 
die Triebfeder des fittlihen Menſchen“ (Lib. des cultes ©. 287). Es giebt für den 
Menſchen nichts Höheres, als fein Gewiſſen. Die Vernunft ift das Inſtrument des reli- 
giöfen Gefühle, das Gewiſſen ift der Sit desfelben. Die Neligion bat ihren Sig und 

55 ihren Stützpunkt im Gewiſſen. Alfo ift Rultuszwang Getvifjensverlegung. 
Da jedes Gewiſſen individuell ift, jo wurde V. wie von felbft Darauf geführt, das 

Weſen der Individualität zu erforfhen. Es hält ſchwer, aus den unzähligen Yeußerungen 
V.s über die Individualität eine Auswahl von foldhen zu treffen, tr die präzifeite 
Faflung mit dem glüdlichiten Ausdrud vereinigen. „Die wahre Kraft jedes Menſchen, 

so fein fittliches Mark liegt in dem, was er individuelles hat“. „Wenn uns die Sünde 
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die Individualität gelaffen bat, jo it dies das einzige Gute, das fie uns gelaſſen hat“. 
„Richt mit der Gejellichaft, fondern mit dem Individuum jteht Gott in Verbindung, und 
fällt das Individuum weg, fo findet Gott, wenn ich mich jo ausdrüden darf, niemanden, 
an den er fih wenden fann“ (L’'&ducation, la famille et la soci6tE ©. 468 ff.). Wenn 
der Menſch, wie man gejagt bat, ein religiöfes Weſen ift, jo iſt er ed nur unter der Be- 5 
dingung, daß er individuell fei, da die Neligion nichts anderes ift, als ein Verhältnis 
— dem höchſten Ich und dem Sch eines jeden von uns“. (Ebenda S. 315.) 

Aber wie denkt fih denn V. das Verhältnis zwifchen Individuum und Gefellichaft, 
religiöfer Gefellichaft oder Kirche? „Wenn man zwifchen dem Individuum und der Ge: 
age vernünftigerweife einen Widerfpruch aufftellen könnte, jo würden wir feinen An— 
tand nehmen, zu jagen, das Individuum fei edler als die Gefellfhaft. Das will aber 
ewiß nicht heißen, ein Einziger fei Allen vorzuziehen, fondern nur, die Gejellfchaft fei 
fir den Menſchen gemacht worden ... Die Gefellfchaft ift für jeden Menfchen ein 
feiner Thätigfeit gegebener Schauplag, eine feinen Tugenden dargebotene Gelegenheit, 
eine feiner Selbftjucht entgegengefegte Schranfe. Das Bewundernswürdige dabei tft, daß 
er deſto mehr Herr feiner felbit ift, je mehr er fich feinen Brüdern bingiebt, daß er deſto 
freier ift, je geielliger er ift, daß er deſto mehr empfängt, je weniger er fordert, und 
endlich, daß er deſto mehr er jelbjt ift, je weniger er fi angehört. Weit entfernt, ſich 
zu hindern, unterftügen die menfchliche Verfönlichkeit und die Gejellichaft einander. Die 
Pflicht ift der Schnittpunkt beider Kräfte. Die Individualität und die Soctabilität wachſen 20 
miteinander und verbolllommnen fich gegenfeitig in der Erfüllung und im Dienfte der 
Pflicht” (Semeur Bd XV ©. 94). Die mit der religiöfen oder bürgerlichen Gefellichaft 
verflochtene Seele ift wie ein auf den Ocean binausgejchleudbertes Fahrzeug. Der Ocean 
fann das Fahrzeug verfchlingen, aber er joll eentlic nur das Mittel fein, damit das: 
jelbe lande, d. 5 damit der Mensch feine Beitimmung erfülle (L’&ducation ete. ©. 465). 5 
Zur Warnung wiederholt ®. das Paradoron: „Obgleih wir alle ald Originale geboren 
werben, fterben dennoch die meisten von uns ala Kopien” (Melanges ©. 91). Der Bor: 
wurf der Einfeitigkeit, ald komme bei diefer Auffaffung die Gejellihaft nicht zu ihrem 
Recht, mag alſo wohl einen Individualiſten wie Kierfegaarb treffen: auf V. ift er nicht 
anwendbar. 30 

Das bezeichnende Motto der Schrift: Du socialisme etc. lautet: „Pour se donner, 
il faut s’appartenir“. Indem B. feinen ndividualismus auf die Kirche anwandte, 
fam er dazu, der begeifterte und beredte Apojtel der Trennung von Kirche und Staat zu 
werben. Zu diefer Theorie verhält fich das, was er über das Gewiſſen und die Indi— 
pidualität gejagt, twie die Prämiffen zum Schluß. V. hat diefe feine Lieblingsidee in 35 
zwei Büchern, den einzigen von ihm felber herausgegebenen, weldye nicht die Form von 
aneinander gereibten Yuffägen haben, zufammenbängend entmwidelt. Freilich iſt gerade bie 
Methode dasjenige, was an den Büchern am wenigſten zu loben ıft, woran allerdings 
ihr Charakter als Preisichriften jchuld fein mag. Das M&moire en faveur de la 
libert& des ceultes (recenfiert von Hagenbadh, ThStK 1829, ©. 418) zerfällt in zwei wo 
Teile: „Beweiſe“ und „Syſtem“. Der Berfafjer, „un sectateur d6cid& de la philo- 
sophie de l'Evangile‘‘, bat es bauptfächlic auf eine Auseinanderfegung mit dem Staate 
abgefehen. Er zeigt diefem, daß den religiöfen Überzeugungen die objektive „Evidenz“ 
mangle, die ihm das Necht zu feiner bisherigen Stellung gegen die Kirche einräume, fo 
ſehr auch diefelben die fubjektive „Gewißheit“ für fich baben mögen. Die Religion ift ss 
eine Angelegenheit nur zwifchen Gott und Menſch, während der Staat allein die foziale 
Moral zu ſchützen bat. Dieje jet fih zufammen aus den Elementen der Sicherheit, des 
Eigentums und der Schamhaftigfeit. Nur wenn die religiöfe Gejellichaft, die ſelbſt auf 
eine Gemeinfamteit des Gefühls fich gründet, ins Gebiet der fozialen Moral binübergreift, 
bat der Staat feine neutrale Stellung zu verlaffen. Der Einfluß der Kirche auf den 0 
Staat hinwiederum ift ein rein geiftiger. Die Unterfuchung führt fchließlich zu dem Re: 
fultate: Abjolute Trennung von religiöfer und bürgerlicher Gefellfchaft, jo ſehr fie durch 
die Strenge des Beweiſes gefordert wird, jcheint doch von der Vorſehung für eine mehr 
oder weniger entfernte Zukunft aufbehalten. Deshalb begnügt fi der Verfaſſer, felbit 
fein Freund plößlicher Nevolutionen, für einſtweilen die Unabhängigkeit der politiſchen 55 
Rechte von dem religiöfen Belenntnis der Individuen, und ferner die Duldung aller 
Sekten innerhalb der Grenzen der öffentlihen Moral zu verlangen. 

Die Anhänglichkeit B.8 gegen die Nationalliche war fo groß, daß er noch im 
Jahre 1831 jagen konnte, er bege gegen fie diejelbe Ehrfurcht, wie gegen das Alter 
überhaupt. „Sch liebe in ihr eines der Departements, eines der Territorien der un: 0 

— 0 

— = 
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fichtbaren Kirche. Ich liche in ihr, was unfere Väter in ihr geliebt haben: eine Frei— 
ftätte für die mübfeligen und beladenen Geelen, eine Herberge für die Wanderer 
nach der Ewigkeit, ein von der Hand des Herrn auf mein irdiſches Vaterland geivorfenes 
Netz. Sch Liebe in ihr etwas älteres, als unjere ganze Vergangenheit: nämlich, was fie 

5 nod von der Kirche Chrifti an fich hat, oder vielmehr die Kirche Chrifti liebe ich im ihr“ 
(Lib. rel. ©. 48). Wir ;meifeln, ob ®. ſich noch jo hätte ausbrüden fönnen, als er 
1842 feinen essai herausgab. Diefer iſt noch viel mehr ald das m&moire, das „Pro: 
dukt einer kirchlichen Krifis, entjtanden mitten in großer Gärung der Gemüter“ (vgl. 
Herzogs Recenfion, ThStK 1844), was man beim Leſen des Buches mit feiner leiden: 

10 | lien Sprache wohl im Auge behalten muß. Dasfelbe zerfällt in zwei ſehr un- 
gleiche Teile, von denen der erite kurze eine fchöne moralifche Abhandlung über die 
Pflicht, feine Überzeugungen darzulegen, der zweite das beredtefte Plaivoyer für Trennung 
von Kirche und Staat iſt. Die Grundanfchauungen des Memoire finden fich bier ver: 
chärft wieder. Hauptſächlich wird der Sat befämpft, daß der Staat der ganze Menſch 

15 jet. Nein, er fügt fi nur auf das, was allen Menjchen gemeinfam ift, alfo auf die 
Identität, während die religiöfe Gefellichaft auf das, was feiner Natur nach nicht Gemein: 
gut werden kann: auf das Gewiflen, mit anderen Worten auf die Individualität Da 
der Verfaſſer die Individualität ald zum innerjten Weſen des Chriftentums gehörig an: 
fieht, jo wird ihm die Verbindung von Kirche und Staat zur „Härefie”, zur „Lüge“, 

20 die Trennung hingegen zum Dogma. Nur die Kirche des libre examen mit feinem 
„peuple de franche volont&‘‘ läßt er gelten, für jede andere fcheinen ihm die jchärfiten 
Ausdrüde nicht zu jharf. Als ein Mangel der bezüglichen Arbeiten V.s wird es be 
zeichnet werben müjjen, daß der Autor es unterlafjen bat, die Begriffe Kirche und 
Porn ſcharf zu prägifteren. Unfer heutiger Staatsbegriff dedt fich jchtwerlih mit dem 

25 feinigen. 
Die Krone der diesbezüglichen Geiftesarbeit V.s bildet die ſchon mehrfach erwähnte 

kleine Schrift: Du soeialisme, deren Hauptgedanten Scherer (a.a. D. ©. 159) treff— 
lich zufammenfaßt: „Die Anhänger des Autoritätschriftentums und die Nationalfirchen 
finden fi in die Verteidigung eines Syſtems vermwidelt, deſſen Tragmweite und Ber: 

30 zweigungen fie bei weitem nicht wahrnehmen. Die Menfchheit ift zwiſchen zwei Ric: 
tungen, wie die Religion zwiſchen zwei Lehren geteilt. Die Perfönlichkeit in der Religion 
giebt als moralifches und politifches Prinzip die Individualität; dem Pantheismus feiner: 
jeits entjpricht der Sozialismus. Der Sozialismus ift feine Theorie von gejtern, fondern 
eine Richtung, die immer dageweſen ift, und eine Thatjache, die die Geſchichte erfüllt. 

3 Wie das Heidentum pantheiſtiſch ift, jo ift es auch jozialiftiich, während das Chriſtentum 
die wahre Ankunft der Individualität in allen Dingen iſt“ Und daß ber firdhliche 
Nationalismus gleichertveife wie der Katholicismus den Sozialismus auf die wirkſamſte 
Meife predigt, indem er ibn in Praxis fest, das ift V.es Hauptanklage gegen ibn. 

Nekapitulieren wir: „Zuerft predigt V. nur Achtung der Anfichten. Dann jiebt er 
40 ein, daß die Freiheit nur dann vollftändig fein wird, wenn die religiöfe Gejellichaft ſich 

ganz unabhängig regiert. Aber diefes self-government der Kirche ift für ihm nur 
ein deal, und tbatfächlich beſchränkt er ſich darauf, Garantien und allerdings mit der 

eit immer ftärfere zu fordern. Die Notivendigkeit des Beſtehens der Nationalfirche er: 
ennend möchte er, daß fie wenigſtens mit Würde beſtehe. Bald indefjen jcheint es ibm 

4 notwendig, das Syitem der Trennung in der nächſten Zeit zu realifieren, und um darauf 
vorzubereiten, twünjcht er die Aufnahme der Laien ins — — * und ihnen nicht 
nur für Verwaltungsſachen, ſondern auch für Beſtimmungen der Lehre Sitz und Stimme 
zu geben; hierauf ſieht er in der Trennung das Heil der Kirche und der modernen Ge— 
ſellſchaft. Das Prinzip der Vereinigung ſcheint ihm mit allen die Individualität bedrohenden 

so Mächten, wie Katholicismus, Sozialismus ꝛc., in Verbindung zu ſtehen. Er bezeichnet 
fie als Ehebruch ... und predigt die Trennung als eine pofitiv bdringliche Pflicht“ 
(Vinet d’apr&s ses po6sies ©. 191f.). Die Entwidelung feiner been ift eine orga- 
nifche, ausgehend von der Autonomie des Gewiſſens, und jeder neue Schritt ſteht mit 
irgend einem dur das Gewiſſen bedingten inneren Vorgang des Denkers im Zu: 

> Jammenbang. 
Dem Prinzip der Individualität, das V. auf dem praftifch-firchlichen Gebiet jo 

entſchieden durchgeführt hat, begegnen mir twieder, wenn wir nun furz jeine Theologie 
charakteriſieren. Zwar iſt wohl zu beachten, daß wir es bier nicht mit einem Theologen 
im technifchen Sinne des Wortes zu tbun haben. Das zu fein, binderte ibn ſchon der 

so von ihm beflagte Mangel gründlicher tbeologifcher Bildung. Ein Syſtem bat er nicht ge 
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ſchaffen. Wohl aber ſind große Ideen von ihm ausgegangen und für die Theologie wie 
für die Kirche fruchtbar geworden. Man hat oft auf die Verwandtſchaft V.s mit Pascal 
aufmerkſam gemacht. Pascal war in der That der Mann, der ihn am nachhaltigſten 
beeinflußt hat. Während der Schotte Erskine ſein religiöſes Leben geweckt und der 
Deutſche Kant ſeine Erkenntnis philoſophiſch begründet und vertieft hat, fo war es der 5 
Franzoſe Pascal, von dem ſich ſeine Individualität am meiſten angezogen fühlte, ja er 
ſelbſt iſt ein Pascal redivivus geworden, der freilich die janſeniſtiſch-katholiſchen Elemente 
abgeſtreift hat. Es iſt darum auch nicht zu verwundern, daß die poſthumen &tudes sur 
Blaise Pascal das geiſtvollſte ſind, was über dieſen Philoſophen geſchrieben worden. 
Rambert hält dafür, daß die „praktiſche Philoſophie des Chriſtentums“, die V. heraus: 10 
zugeben vorhatte, vor den Pensées unſtreitig den Vorzug verdienen würde. Pascal war 
Apologet, und eben dies war auch V. im eminenten Sinne des Wortes. Auf den Ge- 
danken, wie das Evangelium oder die Wahrheit den Bedürfniffen des Herzens vollkommen 
entipreche, legt er den Hauptnachdrud in feiner Apologetik. Mehr verlangen hieße mit 
Kerzenlichtern die Sonne erleuchten wollen. Neben diefer Wahrheit giebt es gewiß viele 
andere, die mit ihr verglichen ihren unbeftreitbaren Wert haben, aber fie find verlornen 
Kindern ähnlich, die zu ihrer Mutter geführt zu werden begehren. V. ift unermüdlich, 
jeine Ideen in immer neue Bilder einzufleiven. „Erinnert ir euch des Gebrauchs der 
antifen Gajtfreundichaft? Ehe man fi von dem Fremdling trennte, zerbrach der Haus- 
vater ein thönernes Gefäß, auf welchem gewiſſe Schriftzüge gedrudt waren, gab ihm die 20 
eine Hälfte und behielt die andere; wenn diefe Bruchjtüde nach Jahren einander wieder 
nabe gebracht und zufammengefügt wurden, fo erkannten fie fich fozujagen wieder, be- 
wirkten das Wicdererfennen derer, die fie ſich gegenjeitig darboten, und bildeten neue 
Beziehungen, indem fie die alten bezeugten. So fügt fi in dem Buche unferer Seele 
u angefangenen Linien ihre göttliche Ergänzung; jo entdedt zwar unſere Seele die Wahr: 25 
peit nicht, aber fie erfennt ſie“ (Diseours ©. 368). V. ift überzeugt, daß die pſycho— 
logijche Methode in der Apologetif die wirkſamſte fei, weshalb er fie den jungen Predigern 
eindringlich empfiehlt. Er jelbjt wendet fie in feinen eigenen Predigten mit Vorliebe an, 
fie ift feine Stärke. Durch fie hat er den Supranaturalismus wirkſam befämpft, indem 
er nachwies, daß der hiſtoriſche Beweis für die Gewißheit, deren der Menſch bedarf, un- zo 
genügend und unzulänglidy jet. Und ebenfo jegt er dem Nationalismus gegenüber das 
Herz oder dad Gemüt wieder in feine Nechte ein, indem er zeigte, wie die logifchen Ver: 
Kunktbebutionen nicht vermögen, eine religiöfe Überzeugung zu ftande zu bringen. Der 
beſte Beweis des Chriftentums liege in feinen Wirkungen. 

Aber jo große VBerdienfte ſich V. durch feine pfuchologiiche Methode erworben, jo s5 
bildet doch gerade diefe wiederum feine Schwäche. Gewiß macht der biftorifche Glaube 
nicht jelig, aber die hijtorifchen Faktoren, die äußeren Beweife, ließen fich nicht ungeltraft 
vernachläſſigen; man geriet auf die jchiefe Ebene einer rein fubjeltiven Erlöſung. Säte, 
wie diejer: „das Evangelium liegt auf dem Grunde jedes Gewiſſens verborgen”, konnten 
gefährlih werden. Denn wenn das Evangelium nur das ift, was das Herz bedarf, nur wo 
das zu Morte gelommene Gewiſſen, fo iſt eben das Gewiſſen der alleinige Maßſtab für 
die religiöfe Wahrheit, und mir fallen unverjehens in den verabjcheuten Nationalismus. 
Man bat aud nicht verfehlt, B. den Vorwurf des Nationalismus zu machen, und ber 
Umſtand, daß feine Schüler ähnlich wie diejenigen Schleiermachers ſich in eine Rechte 
und eine Linke gruppieren, entkräftet diefen Vorwurf noch nicht. Aſtié hat in feiner ss 
Scrift Le Vinet de la l&gende et celui de l’histoire (Paris 1882) unſern Autor 
für die liberale Theologie u. A. Chavan in der Brojchüre L’actualit6 de Vinet (Lau— 
fanne 1907) für die modernfte Phaſe derfelben in Anſpruch genommen. Es ift wahr, 
es giebt eine ganze Anzahl Huperungen B.3 in Briefen (vgl. befonders denjenigen an 
Ersfine vom 25. November 1844) und im Privatgefpräch, die darauf jchliegen laflen, so 
daß feine Theologie mit derjenigen ber ftriften Orthodorte ſich nicht mehr dedt. Aber 
ihn zum Zweifler zu machen, geht doch nicht an. Die theologiiche Ausdrucksweiſe des 
röveil war feinen jpäteren Überzeugungen nicht mehr adäquat; aber er fühlte fich nicht 
berufen, jhon um der mangelnden theologiſch-wiſſenſchaftlichen Durhbildung willen, der 
Kirche neue Formulierungen zu geben. Und das hängt mit der wunderbar zarten Organi= 55 
fation dieſer übergewifjenhaften Seele zufammen. Man kann oft den Wunſch nicht unter: 
drüden, daß er im Reden und im Schweigen weniger ſtrupulös geweſen fein möchte. 
Daß die liberale Schule im franzöſiſchen PVroteftantismus ihren Ausgangspunkt mit Vor: 
liebe bei V. nimmt, erflärt fich aus dem myſtiſchen Element, mit dem jeine religiöje 
Überzeugung gefättigt ift. Aber einen Brief, wie ihm der auf dem Sterbebette liegende wo 
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Denker A un jeune homme (Lettres II, S. 385ff.) gerichtet bat, hätte ein liberaler 
Theologe doch wohl nicht gejchrieben. 

Märe V.s Verhältnis zur Schrift ein Elareres, jo ließe fich der Vorwurf des Ratio: 
nalismus um fo eber entfräften. Allein das ift ein Mangel feiner Apologetit und feines 

5 tbeologifhen Standpunktes überhaupt, der mit dem bereits beſprochenen zufammenbängt. 
Man kann bei ®. eigentlih nit von Schriftautorität reden, fondern nur von einem 
er&dit de l’Ecriture. Hingegen maden wir zu feiner Rechtfertigung darauf aufmerkjam, 
daß die von ihm betonte Übereinftimmung von Gewiſſen und Evangelium eben noch nicht 
Identität if. Und der Umftand, dab V. in allen feinen Schriften den Sündenfall und 

10 die Erbjünde, wenn auch nicht im fcholaftiichen Sinne, ferner die großen Heilsthatſachen 
des Evangeliums famt den Wundern desfelben jo rüdhaltlos und ſcharf als Realitäten 
betont hat, follte die moderne liberale Theologie allein ſchon abhalten, B. zu den ibrigen 
zu rechnen. Der ganze Charakter feiner Schriften, die über den myſtiſchen Standpuntt 
des Verfaſſers feinem Zmeifel Raum lafjen, zeigt ferner zur Genüge, wie ihm die Offen: 

15 barungstbatfachen als ſolche die abfolut notwendige VBorausfegung find. Das Chriftentum 
it für V. in erfter Linie eine Gefchichte, eine Thatfache, und mußte es fein, damit es 
fih Eingang verſchaffen könne. Seine letzten öffentlichen Kundgebungen in den nou- 
veaux 6tudes lafjen über des chriftlihen Denkers chriftlihe Überzeugung wenig 
Zweifel übrig. 

20 In feinen dogmatiſchen Anfhauungen ftrebt V. die Einigung des Objektiven mit 
dem Subjektiven an. Die dee der Harmonie ift unferm Denker weſentlich. Nicht um: 
fonft hält er an der Gottmenjchheit Chrifti mit aller Entfchiedenbeit feſt. Denn eben 
bier findet er beide Faltoren, den objektiven und den fubjeltiven, vereinigt. „Die Einigung 
der ganzen Fülle der Gottheit mit der ganzen Fülle der Menfchheit in Chrifto war jo: 

25 wohl das Programm oder das Symbol, ald die Stüße und das Mefen einer neuen 
Lehre” (Etudes s. B. Pascal S. 189). Wahr ift allerdings, daß V. mehr und zu: 
weilen über Gebühr den fubjektiven Faktor hervorgehoben hat. Wie Kant das „Ding an 
ſich“ auf fi beruhen läßt, fo zieht V. die Offenbarungstbatfachen nicht in nähere Er: 
wägung; aud er war kein Freund der Metaphyſik in der Theologie. Ja, er ift überzeugt, 

0 daß die theologische Spekulation gefährlich ſei: „Die erhabenften und notwendigften Speku— 
lationen über Jeſus Chriftus, fagt er einmal, find austrodnend und mörderiſch“ (Etudes 
vangel. ©. 56). Hat er die Frage vom ber jtellvertretenden Genugtbuung zu erörtern, 
jo bejcheidet er fih mit dem Hinweis auf das Gefe der Solidarität: „Man kann diefes 
Geheimnis mit einem allgemeineren Geheimnis in Zuſammenhang bringen, das wir alle 

35 acceptieren, weil die Thatjachen und dazu zwingen: mit dem Geheimnis der Solidarität. 
Die Sünde ift übertragbar: warum follte e8 die Gerechtigkeit unter gewiſſen Bedingungen 
nicht auch fein? Das alles erflärt vielleicht nichts; dennoch ift das alles nicht ohne Kraft“ 
(Semeur XV, ©. 443). Weniger Kants ald vielmehr Pascald Einfluß nebmen mir 
wahr, wenn V. das Herz für das Organ der anfchauenden unmittelbaren Erkenntnis 

0 ausgiebt: „der Verftand erkennt nur Abitraltionen und Formen, das Gemüt fieht Weſen 
und Gubftanzen; der Verftand kennt nur Gattungen und Arten, das Gemüt fiebt Per: 
fönlichkeiten ; der Verftand weiß, das Gemüt ſieht“ (Chreftomatbie III, ©. 78). 

Auch darin geht B. mit Pascal einig, daß er dem Willen eine primäre Stellung 
in der Bildung der religiöfen Überzeugung zuteilt. „Der Glaube beginnt erft da, 

45 wo der Wille beginnt, wo das Gemüt in Anwendung kommt, wo, um alles zu fagen, 
eine That ftattfindet. Der Glaube ift ein Werk oder er ift nichts” (Nouv. dise. 
©. 96). „Sn der cdhriftliden Religion ift alles Moral; die Gottheit Chrifti, die 
Verföhnung, alle Geheimniſſe find im Grunde Moral. Ihr Zweck ift das Heil und 
die Wiedergeburt des Menſchen“ (Moralistes des XVI* et XVII® siöcles ©. 16). Wir 

50 erinnern uns bei diefen Außerungen der ſchon in B.8 Eritlingsichriften proflamierten 
Einheit von Moral und Dogma. Das Dogma bat für ihm nur eine Bedeutung, fofern 
es aufs Handeln einen Einfluß bat. „Der Glaube ift ein Werk“, das wird immer mebr 
ein Lieblingsſatz Ves. Man vergleiche insbefondere in den Nouveaux discours die 
beiden Neden: l’euvre de Dieu. on der Gnade ijt der Glaube doch eine Sache des 

5 Willens, eine fittlihe That, und die Religion ein „Gehorſam“. Buße, Belehrung, Hei: 
ligung, alle diefe Namen bezeichnen Teile oder Momente einer und derjelben Thatjache ; 
die Heiligung ift fhon in der Buße, die Heiligung ift eine fich fortfegende Belehrung, 
die Belehrung eine beginnende Heiligung, und der Glaube fließt... . alle Elemente 
des chriftlichen Lebens ein“ (Nouv. discours ©. 116). 3.8 religiöfes Leben felber giebt 

© einen Kommentar zu diefen Ideen, denn es bat den Charakter eines Werkes, dad nie 
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zur Ruhe fam. Ob es wohl mit diefer Auffafjung des Heilsprozefies zufammenhängt, 
dag 3.3 Schriften von gebildeten Katholifen mit Vorliebe gelefen wurden? 

Bei 3.3 Leiftungen auf dem Gebiete der praftifhen Theologie kommen nur 
pofthbume Werke in Betracht, die ohne von den gewöhnlichen Mängeln derartiger Litteratur 
frei zu jein, troßdem noch nichts weniger als veraltet find. An der Thöologie pastorale 5 
(recenfiert von Kienlen, ThStK 1852, ©. 467) heben wir hervor, daß dem Verfaſſer der 
reg zwiſchen Baftoraltheologie und praktiſcher Theologie nicht bewußt war, daher 
auch den Bereich der erſteren redigt und Katecheſe gezogen werden. Ausgezeichnet 
iſt das Buch namentlich durch reiche Verwertung — atholiſcher Litteratur, und 
wie zu erwarten ſteht, durch eine Fülle originaler Gedanken. Dem Geiſtlichen ſpricht er 
jeden prieſterlichen Charakter ab; derſelbe thut nur berufsmäßig, was bei vorkommenden 
Gelegenheiten und auf ihre Weiſe alle Chriſten thun ſollten: „Le ministre est le 
chr6tien officiel, e’est l’'homme symbole“ (S. 140). Die Predigt nennt er ein Liebes— 
wert und ein Myſterium. Im Religionsunterricht fieht er einen Kultus. Das Bud 
bildet ein edles Seitenftüd von reformierter Seite zu demjenigen von Harms und kann ı5 
vermöge feines feelforgerlichen Charakters nur mit Segen gelefen werben. Auch da tritt 
DV. mit beiligem Ernſte vor uns als ein „direeteur de conscience“. 

Bon feiner Homiletik (recenfiert v. Kienlen, THStR 1858, ©. 581) hat von Zezich- 
witz geurteilt, fie fei „das geiltvollfte beite Buch der Neuzeit”. Mir wagen nicht ganz 
fo hoch zu greifen, indem aud allerlei Mängel der Methode wahrzunehmen find. Der 0 
wiſſenſchaftliche Standpunkt berührt ſich auffallend mit demjenigen Theremins: die Rhe— 
torif iſt das genus, die Homiletif die species. Die Predigt definiert er als „eine dem 
öffentlichen Kultus einverleibte Rede, die beftimmt ift, beides zugleich oder wechſelsweiſe 
den zur chriftlihen Wahrheit zu führen, der noch nicht an fie glaubt, und fie denen zu 
erflären und auf fie anzuwenden, die fie bereits erfannt haben” (S. 12). Gegen den 25 
Tert verhält ſich der Verfaſſer ähnlich wie Harms ziemlich indifferent, auch firiert er jein 
Thema, ehe er noch den Tert gewählt. Wie in der Praris, fo läßt er ſich auch in der 
Theorie fait ausſchließlich die ſynthetiſche Predigtmeife angelegen fein. Die Vernachläſſigung 
der Kunſt rügt er ſcharf, denn die Kunft ift es, die und wieder zur Natur —————— 
muß. In den Citaten beruft er ſich mit Vorliebe auf die deutſchen Theoretiker und auf so 
die franzöfifchen Prediger, die er bejonders eingehend ſtudiert hatte. Die Nefultate diefer 
Studien find niedergelegt in dem dritten praftifch-theologifchen Wert: Histoire de la 
pr@dication parmi les reform6s de France au dix-septiöme siöcle, einer Arbeit 
von großem wiſſenſchaftlichen Wert. Denn da fam dem Theologen der feine Yitterarhiftori- 
fern vortrefflich zu jtatten. 35 

Der Vorzug der eigenen Predigten V.s befteht neben der mujtergiltigen Sprache 
hauptſächlich in der Meifterjchaft, mit der er feine pfuchologijche Methode handhabt, wäh— 
rend in der Vernachläſſigung der biblischen Begründung ihre Schwäde liegt. Erwähnung 
verdient, daß der Prediger feine forgfältige Dispofition wahrjcheinlih aus künſtleriſchem 
Intereſſe jo viel als möglich zu verbergen ſucht. Von den fünf Bänden hbomiletifchen 40 
harakters ift nur der erfte ganz aus wirklich gehaltenen Predigten gebildet. Die übrigen 

enthalten vielfach apologetifche oder ethifche Studien im rhetorifcher Form, einem ver: 
hältnismäßig Heinen Kreife von Studierenden vorgetragen. Den außerordentlichen Ein: 
drud, den feine Predigten hervorriefen, jchildert ein geiftvoller Hörer (Edmund Scherer) 
mit den Worten: „Das Geheimnis des unbefannten Zaubers, unter dem man fich fühlte, 4 
indem man ihn hörte, befteht darin: er war vollflommen wahr. Kaum bemerkte man die 
fo volltönende mohlklingende Stimme, den angebornen Adel der Geberde, die feine Dia- 
leftit der Beweisführung, die Fülle und Urfprünglichkeit der Gedanken, den ausgefuchten 
Geſchmack des Stild und Vortrags; man mar von etwas Höherem und Mächtigerem 
gefeflelt. Man hatte einen Mann vor fich, der die Kanzel beftieg, meil er etwas zu so 
fagen hatte; man fühlte, daß, was er gab, fein Xeben, er felber war... V. riß mit 
ſich fort, aber unvorfäglich, durch eine ganz religiöfe und geiftlihe Gewalt; er entlodte 
Thränen, aber Thränen der Demütigung; man beivunderte, aber man bewunderte den 
Geift Gottes und feine Macht; indem man darüber nachdachte, erkannte man wohl, daß 
ein fo vollendetes Werk durch eine vollendete Kunft erzeugt wurde, aber man war zugleich 55 
zu der Anerkennung gezwungen, daß diefe Kunft ſelbſt in der Aufrichtigfeit beftehe, welche 
den Ausdrud mit der Empfindung, die Form mit dem Gedanken in Übereinftimmung 
brachte und alles einem evangelifchen Zwecke unterordnete” (a. a. O. ©. 178 ff.). 

Kehren wir jchlieglih von außen wieder zum Centrum zurüd, zu V.s innerem Leben, 
fo erfannten wir bereits die deutlichen Spuren davon in feinen Dichtungen. Viele feiner so 

44* 
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Poeſien find freilich durchaus nicht für die Uffentlichfeit bejtimmt, und auch nicht derart, 
daß mir B. unter die Dichter erften Nanges einreihen dürften. Immerhin ift mit Recht 
eine ganze Anzahl tief empfundener Lieder in die franzöfiichen Gefangbücher übergegangen. 
An Stelle des lyriſchen Schwunges tritt meift die rubigere Kontemplation. Bejonders 

5 machen wir auf das Karfreitagslied aufmerffam: „Sous ton voile d’ignominie“, mit 
Anklängen an das deutihe: „O Haupt voll Blut und Wunden“. 

V.s geiftige Begabung kann kaum genug hervorgehoben werden. Schon aus unierer 
fnappen Darftellung wird man aber erſehen haben, daß bei ihm die geniale Produktivität 
bei weitem die Neceptivität überwog. Und wie in feiner Theologie das Subjektiv-ethiſche 

ı0 mehr zum Ausdrud kommt, jo auch in feiner Frömmigkeit. AU fein Sorgen und Denten 
läßt er im Gebet ausklingen, Zu den Grundzügen feiner Frömmigkeit gehören ferner 
jeine unbedingte, in ſchweren Heimfuchungen gereifte Ergebung in Gottes Willen, und 
ſodann feine Demut, die ſich in Beicheidenheit nie genug thun fann. So madte er z. B. 
nie Gebrauch von der Würde eines Doktors der Theologie, die Bafel ihm beim Scheiben 

ı5 verliehen, weshalb die Univerjität Berlin ihn 1846 noch einmal damit beehrte; und oft 
erklärte er, die franzöftiihe Grammatik fet eigentlich das einzige, worauf er fich verjtebe. 
Anonym machte er fich wiederholt das Vergnügen, feine eigenen Schriften jcharf zu kriti— 
—* Bon V.s werkthätiger Liebe und ſelbſtloſer Hingebung laſſen wir feine Biographen 
erzählen. 

20 j Einer der edelſten Charaktere, von dem Ströme lebendigen Waflers ausgegangen fin? 
und nod ausgeben, ift B. ganz gewiß. Es tft erftaunlich, wie wenig veraltet B.3 Ideen 
und V.s Bücher find. Aber er hat eben jeine Zeit überragt und ift ihr vorangeailt. 
Mit Recht hat man ihn mehr einen Propheten als einen Theologen genannt. In Sau: 
fanne denft man mit gutem Grund an eine Neuausgabe feiner jämtlichen Schriften, in 

25 der auch die „praftiihe Philoſophie des Chriftentums” nicht fehlen würde. Ein religiöjes 
Genie war V. ohne Zweifel, ein Apologet des Evangeliums von feltener Kraft und das 
vielleicht noch mehr durch feine Perſon als durch ſeine Schriften. „Wer ift doch jener 
häßliche Menſch, der jo ſchön wird, fobald er fpricht?“, fragte einit, auf V. deutend, 
eine geiftreihe Frau. Ya, V. war und iſt fchön, jobald er anhebt zu reden. „Die Lehrer 

3o werden leuchten wie die Sterne”, ließen feine Freunde auf fein Grab jchreiben. Wir 
Ihließen daran das andere Wort, das V.s Gattin zu diefer Grabjchrift glaubte hinzufügen 
zu müfjen: „Unfer Leben ijt mit Chrifto verborgen in Gott“. 

V.s Schriften, fachlich) georbnet und mit dem Datum je der eriten Auflage verfeben, 
find folgende: Discours sur quelques sujets religieux, Paris 1831 (deutfch nach der 

35 zweiten Auflage von Vogel 1835, nach der 4. Auflage von A. v. Bonin 1847; aud ins 
Englifhe und Italieniſche überjegt). Nouveaux discours sur quelques sujets reli- 
ieux, Paris 1841. Etudes &vang&liques, Paris 1847. Meditations &vangsöliques, 

Paris 1849. Nouvelles &tudes &vange&liques, Paris 1851 (deutfh von Lehmann 
und Vogel: Evangeliſche Silberblide 1863, einzelne Neben ſchon früher überfegt von 

0 %. Schmid). M&moire en faveur de la libert& des cultes, Paris 1826 (deutſch von 
Vollmann 1843). Essai sur la manifestation des convietions religieuses et sur 
la s&paration de l’&glise et de l’&tat envisagee comme consöquence nöcessaire 
et comme garantie du principe, Paris 1842 (deutfh von Spengler 1845; auch ins 
Engl. überjegt). Libert& religieuse et questions 6celesiastiques, Paris 1854. Théo- 

5 logie pastorale ou th&orie du ministöre &vangelique, Paris 1850 (deutſch von 
Haſſe 1842). Homildtique ou th6orie de la predication, Paris 1853 (deutjch ven 
Schmid 1857). Histoire de la pr@dication parmi les r6eformes de France au 
dix-septiöme siöcle, Paris 1860. Essais de philosophie morale et de morale 
religieuse, Paris 1837. M&langes, Paris 1869 (diefer Band enthält das eben genannte 

so Werk, dazu: &tudes litt6raires et notices biographiques, und fragments inedits 
et pensdes). Etudes sur Blaise Pascal, Paris 1848. L’&ducation, la famille et 
la soci6te, Paris 1855. Chrestomathie francaise, ou choix de morceaux tires 
des meilleurs Gerivains francais, Bäle 1829. 1830, 3 Bde. Histoire de la litte- 
rature frangaise au XVIII® siöcle, Bari 1853, 2 Bde. Etudes sur la littera- 

55 ture francaise au XIX® siecle, Paris 1849. 1851, 3Bde. Moralistes des seizieme 
et dix-septiöme siöcles, Paris 1859. Podtes du sidele de Louis XIV, Paris 1861. 
Lettres d’Al. Vinet, 2 vol., Yaufanne 1880. Vgl. Catalogue des @uvres d’Ale 
xandre Vinet im 2. Bde der Biographie Ramberts 3. Aufl. (1876), ©. 324—363. Ein 
LVinet: Archiv befindet fich in der Bibliothek der theol. Fakultät der Eglise libre in 

0 Lauſanne. Arnold Rücge. 
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Viret, Pet er, geb. 1511 zu Orbe(Maadt), geſt. 1571 zu Orthez (Béearn).— Litteratur: 
Chenevidre, Farel, Froment, Viret, réformateurs religieux, Gen®ve 1835; N. Sayous, Etudes 
litt&r. sur les ecrivains frangais de la reformation, Paris. Genve 1841, t.I, p. 181—241; 
Haag, La France protestante t. IX; Dr. C. Schmidt, Leben u. ausgew. Schriften der Väter 
u. Begründer der ref. Kirche, Elberfeld 1861, t. IX, p.39—71; ein jehr wertvoller Beitrag; 5 
3. Cart, Pierre Viret, Biographie populaire, Zaufanne 1864; Ph. Godet, P. Viret. Etude 
litt£r., —— 1892; Schnetzler u. Barnaud, Notice bibliographique s. P. Viret, Lau— 
ſanne 1905. 

Peter Viret (Pierre Viret), einer der Reformatoren der romaniſchen Schweiz, ward 
geboren 1511 zu Orbe im nördlichen Teil vom Kanton Waadt ; fein Vater war Tuchicherer. 10 
In der Schule feiner Vaterjtadt hatte er einen tüchtigen und frommen Lehrer, Marc 
Romain, von mweldhem er in einer feiner Schriften mit großem Lob redet. Zum geift: 
lidyen Stande beftimmt, ftudierte er zu Paris; das Leſen reformatorifcher Schriften betvog 
ihn, dem Katholicismus zu entfagen; er fehrte nach feiner Waterftadt zurüd, wo bereits 
das Evangelium einige Anhänger zählte. Farel, der 1531 nach Orbe fam, meihte ihn 15 
zum Predigtamt. Er predigte dort am 6. Mai 1531. Er verfündigte nun das Wort 
Gottes an verfchiebenen Orten, oft geihmäht und mißhandelt, 5.8. in Payerne, wo er 
von einem Priefter jchiwer vertvundet wurde, aber ohne wantend zu werden. 1533 be- 
gab er fih nad Genf, wo er Farels Gehilfe ward; er teilte deſſen Gefahren und 
Sieg: einer Magd, melde durch die Priefter angetrieben wurde, gelang es Gift in die 20 
Suppe einzumifchen. Viret wurde fo franf, daß er fein ganzes Leben bindurd an den 
Folgen diefer Vergiftung litt. Nach der Einführung der Reformation in diejer Stabt 
ging er für eine Zeit lang nad Neuenburg und von da nad Laufanne. Im Dftober 
1536 bielt er bier ein öffentliches Gefpräh, in dem er einige von Farel aufgejtellte 
Thejen mit Gelehrfamfeit und Scharffinn verteidigte; infolge diefer Handlung ward zu 3 
Lauſanne die Kirchenverbeflerung definitiv eingeführt. Won feinem Kollegen, dem unzu— 
verläffigen Dr. Pierre Caroli, des Arianismus angeklagt, legte er vor einer im Mai 1537 
verfammelten Synode ein befriedigende Belenntnis ab, worauf Caroli entlafjen und 
bald darauf wieder fatholifch ward. Am 6. Dftober 1538 verheiratete er fich mit Elifabeth 
— aus Orbe. 30 

Nach dem Sturze der zu Genf den Neformatoren feindfeligen Partei wirkte Viret 
in diejer Stadt bis zur Nüclehr Galvind. Im Februar 1541 jchrieb er an Calvin, um 
ihn einzuladen, nach Genf zurüdzulommen: „Nihil jam prius habes quam ut te ma- 
nibus pedibusque impellam, ut tu te huc mature et quam poteris ocyssime 
conferas“ (Herminjard, Corr. des röformateurs III, n° 939). Zu Zaufanne hatte er 35 
mit mandherlei Schwierigkeiten zu fämpfen, bejonders twegen feiner Bemühungen, die 
Kirchenzucht einzuführen. Außer der Ausübung des Predigtamts hielt er in dem durch bie 
Berner a. 1537 gegründeten Seminar Vorlefungen über das Neue Teſtament und ver: 
faßte er mehrere Schriften, Fatechetifche Erklärungen der zehn Gebote und des apoftolischen 
Symbolums, Sendidreiben an Proteftanten, die unter Katholiken leben, polemiſche Traf: 40 
tate über das geiftlihe Amt und die Saframente, fatirifche Dialoge gegen das Papſt— 
tum, die Mefje, das Fegfeuer. Seine litterarifche Thätigfeit fängt 1541 an, feine erjte 
gedrudte Schrift hat den folgenden Titel: „Epistre consolatoire, envoy6e aux fideles 
qui souffrent pers@cution pour leNom de Jesus et Vérité &vang&lique“ (Gendve 
J. Girard) 1541. 45 

Er machte verjchiedene Reifen im Intereſſe der Reformation nad Bern zu Guniten 
der verfolgten Waldenfer, nad Bafel um mit Toufjaint über die Lage der Mümpel- 
garbifchen Kirche zu beraten, nad Genf, um Calvin in jeinem Widerſtande gegen die 
„Libertiner” zu unterjtügen. Im Jahre 1547 ftarb feine Frau, einige Monate nachher 
verheiratete er jih mit Sebajtienne Garrard geb. de la Harpe aus Rolle im Waadtland; so 
aus diefer Ehe wurden zwei Töchter geboren. 1549 erhielt er einen Freund an Beza, 
der zu Lauſanne als Profeſſor angeftellt ward. Einige feiner bedeutenderen Schriften 
gehören in biefe Zeit: ein Dialog gegen das neu eröffnete Tridentiner Konzil: „Du devoir 
et du besoing qu’ont les hommes ä s’enquerir de la volont& de Dieu par 
sa Parolle, et de l’attente et finale r&solution du vray concile, Genève. J. Girard :5 
1551; zwei Traftate über das geijtlihe Amt und die Saframente: 1. De vero verbi 
Dei, sacramentorum et Ecclesiae ministerio, Rob. Estienne 1553. 2. Delorigine, 
eontinuatione, autoritate, atque praestantiä Ministerii verbi Dei, et sacramen- 
torum ete., Rob. Estienne 1554; eine gefchichtlihe Darftellung der Entftehung des 
Bapfttums: „Des actes des vrais successeurs de J6ösus-Christ et de ses apostres 60 
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et des apostats de l'église papale etc. ... Genève. Girard 1554; ferner zwei 
Sendſchreiben an junge Franzoſen, welche, die einen zu yon, die andern zu Chamber, 
nachdem die erjteren in Lauſanne jtudiert hatten, von der Inquiſition als Ketzer ver: 
urteilt wurden. Mit der Berner Regierung, welcher damals das Waadtland untertban 

5 war, hatte er manchen Zwiſt; ſchon 1546 hatte man ihn beſchuldigt, Butzers Anſicht 
vom Abendmahl angenommen zu haben, und erft nad langen Verhandlungen und in— 
folge eines 1549 von ihm übergebenen Belenntnifjes war er in feinem Amte bejtätigt 
worden. Bern fah ungern, daß zu Lauſanne der Geift Galvins vorherrſchend war, es 
entftanden Zmiftigfeiten bald wegen des Kirchenbannes, bald wegen der Präbdeftination. 

ı0 Die Frage des Kirchenbannes brachte den Streit auf den höchſten Punkt. Viret wünſchte, 
daß man alle, melde ald unwürdig anerfannt waren, vom Abendmahl entfernte. Der 
Berner Rat beftritt ihm das Necht fo zu handeln. Da er fich weigerte, dad Abendmabl 
an Weihnachten 1558 zu feiern, festen die Berner Viret und feinen Kollegen Jaques 
Valier 1559 ab. Viret ward nun zu Genf ald Prediger angeftellt; feine Muße benützte 

ı5 er zur Abfafjung einer Schrift über die Lehren vom Amte und der Kirche: „Du vray 
ministere de la vraye Eglise de J&sus Christ, et des vrais sacremens d'icelle, 
et des faus sacremens de l’öglise de l’Antechrist“, Rivery 1560 und eines dibal: 
tifchen Buches: „La m&tamorphose chrestienne“ 1561, eine Umarbeitung einer älteren 
Schrift, in deſſen erftem Teil er zeigte, wie der Menſch durch die Sünde verunftaltet 

20 und durch den Glauben wieder hergeftellt wird, im zweiten, die Schule der Tiere, twerden 
diefe — als Lehrer der Menſchen dargeſtellt, worauf der Beweis folgt, daß das, was 
die Menſchen von ihnen unterſcheidet, das Bild Gottes iſt. — Noch dieſer Zeit gehörend 
nennen wir das ind Deutſche überſetzte Werk: Familière et ample instruction en la 
doctrine chrestienne et principalement touchant la divine Providence et pre- 

25 destination ete. ... 1559. Die deutfche Überfegung erfchien 1614 in Düffeldorf. — 1561 
ward Viret nach Nimes berufen; als zu Anfang des folgenden Jahres die franzöſiſchen 
Reformierten den Katholiken ihre Kirchen zurüdgeben mußten, riet Viret den zu Mont: 
pellier verfammelten Predigern der Provinz, fich zu unterwerfen. Er begab ſich jelber in 
leßtgenannte Stadt, zunächſt um deren Arzte, unter denen mehrere Protejtanten waren, 

3 wegen feiner — * Geſundheit zu Rate zu ziehen, dann aber auch, um zu predigen. 
Bald darauf folgte er einem Rufe nad Lyon; in dem durch das Blutbad von Vaſſy 
berbeigeführten Bürgerkrieg bemächtigten ſich die Hugenotten diefer Stadt; Viret batte 
Mühe, die durch den Sieg aufgeregten Gemüter zu befänftigen. Nach dem Frieden von 
Amboife, 19. März 1563, wurde die Meſſe wieder bergeftellt, der Gottesdienjt der Refor- 

5 mierten blieb indejjen noch ungeftört. Den 10. Auguft präfidierte Viret als VBorfigender 
des Lyoner Konfiftoriums die vierte franzöfiihe Nationalſynode. Außerdem hatte er mit 
ttalienifchen Antitrinitariern und mit Mönchen zu kämpfen; zwei der - legteren forderten 
ihn zu einer fchriftlichen Disputation über einige Artikel auf, die fie ihm übergaben; er 
beantiwortete fie in würdigem Tone. Troß zunehmender Körperleiden entwidelte er eime 

40 außerordentliche litterarifche Thätigkeit; in den Jahren 1563—1565 gab er nidht weniger 
als neun Schriften heraus, darunter fein Hauptwerk: Instruction chrestienne en la 
doctrine de la loy et de l’Evangile, et en la vraye philosophie et thöologie 
tant naturelle que supernaturelle des chrestiens, et en la contemplation du 
temple et des images et oeuvres de la providence de Dieu en tout l’univers, 

ı et en l’histoire de la creation et chute et röparation du genre humain, Genf 
1564, 3 Vol,, fol. Dieſes Werk ift eines der merkwürdigſten Erzeugnifie der reforma- 
torifchen Litteratur; die Erpofition über die zehn Gebote ift ein vollftändiges Syſtem ber 
Moral und der Politif; der der natürlihen und chriftlichen Theologie gewidmete Teil 
it eine Art Apologetit des Chriftentums, bejonders gegen Atheiften und Deijten, voll 

so tiefer origineller Gedanken; zu den jchönften Abjchnitten gehört der über die Unsterblichkeit 
der Seele. Das Bud, das wie die meiften anderen Virets, in dialogifher Form ab- 
gefaßt ift, zeichnet fich aus durch ungemeine klaſſiſche und theologische Belejenbeit, durd 
Einbildungsfraft, Frömmigkeit, Wi; diefe Eigenjchaften finden ſich übrigens in allen 
Werfen des Neformators, alle leiden aber auch an den nämlichen Mängeln, nämlich an 

56 Meitjchweifigfeit und Inkorrektheit, Folgen der großen Schnelligkeit feines Arbeitens. 
Viret wurde auch einer von feinen Zeitgenofjen bochgeihäßter Prediger. Vier Predigten 
find in-extenso erhalten worden. Das Manufkript it im Beſitz der Genfer Bibliotbel. 
Sie wurden in den Jahren 1556—1559 gepredigt. Agrippa d'Aubigné bat in feinen 
„M&moires“ über Viret gefagt: „Lyon a été gagné plutöt par la langue de Viret 

60 que par les Epees de ses bourgeois.“ 
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Sein Briefwechſel mit manchen Reformatoren, hauptſächlich mit Calvin, iſt ſehr 
intereſſant und lehrreich. Die Briefe Virets find von 1532—1567 geſchrieben worden. 
Sie enthalten mande Erkundigungen über die Ereignifje der Zeit, ſowie anziehende 
Einzelheiten über Virets privates Leben (f. für die Briefe: Baum und Gunig: Calvini 
Opera vol. X—XX. Herminjard, Corr. des reform. 9 Bände). 1565 mußte Viret 5 
Lyon verlafjen ; er ging nad) Orange und von da an die 1566 von Johanna von Albret 
zu Orthez errichtete Akademie. In dem Kriege von 1569 wurde er von Fatholifchen 
Truppen als Gefangener weggeführt, bald aber wieder befreit. Er ſtarb zu Orthez 
4. Mai 1571 und warb in der Grabftätte der Prinzen von Béarn beitattet. Bei aller 
evangeliihen Tapferkeit war er ein milder, janftmütiger Mann; er befaß weniger Feuer: 10 
eifer als Farel, weniger Kraft und Strenge der Gedanken ald Calvin, aber ebenfoviel 
Treue als der eine und der andere. Das theologiſche Syſtem hat er nicht mweiter ent: 
widelt, jondern nur den Laien zugänglich gemacht; deswegen hat er die Mehrzahl feiner 
Schriften in feiner Mutterfpracdhe redigiert. Er hat fich auch in der Verteidigung ber 
calviniftiichen Theologie als ein Kölagiertiger und humorvoller Kontroverfift gegen Katho= ı5 
lifen und Philoſophen behauptet. 

Seine zahlreihen Schriften, welche in feinem Jahrhundert viele Lejer fanden (die 
große Zahl der Ausgaben zeugt dafür), gebören alle zu den größten litterarifchen Selten: 
beiten. In Deutſchland find Straßburg (Univ.-Bibliothef), Breslau (Univ.:Bibl.) und 
Stuttgart (Kgl. öffentl. Bibl.) im Befis einiger diefer Seltenheiten. In Frankreich (Bibl. 0 
de la Soeist& de l’hist. du protest. frangais, Bibl. Mazarine, Nationale, in Paris). 
In der Schweiz: Yaufanne (Bibl. de la Facult& de th&ol. de l’Eglise libre; Bibl. 
cantonale vaudoise), ®enf (Bibl. publique; Mus6e historique de la R&forma- 
tion), Zürid (Stadtbibliothek). (E. Schmidt +) C. Schnegler. 

Birgil, Bifhof von Salzburg, geit. 784. — Quellen jind die Notizen im der 25 
Brieffjammlung des Bonijatius, der Notitia Arnonis und den Breves notitiae (Salzburger 
UB I), die Conversio Bagoar. MG SS XI, ©. 6, ein Gedicht Altuin® MG PL I, ©. 340, 
Nr. 109, 24; u. die Grabſchrift II, ©. 639. NRettberg, KG D.s II, S. 223f.; Haud, KG D.s 
I’, ©. 568$.; Krabbo, Bifhof Birgil von Salzburg und feine kosmologiſchen Ideen, MIOG, 
xXXIV, € 1ff. 30 

Virgil war ein Irländer und wirkte eine Zeit lang als Abt des Kloſters Aghaboe, 
in der jetzigen Queens County (Zimmer NA XVII, ©. 211). Die Zeit feiner Geburt 
iſt nicht überliefert, da er aber ſchon vor 743 Abt war, hat man an das zweite, wenn 
nit ſchon an das erfte Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts zu denken. 743 verließ er die 
Heimat und ging nad) dem Kontinent. Er verbradte nun ein Paar Jahre am Hofe 35 
Pippins, der ihn wegen feiner Gelehrſamkeit fchäßte, und ihn 745 dem Herzog Odilo von 
Baiern zufandte.e Nach dem Tode des B. Johannes von Salzburg — **— 746 und 
748) wurde er, durch Ernennung des Herzogs, aber wahrſcheinlich nach dem Wunſche 
Pippins, B. von Salzburg. Birgil hatte Debut ſich die Weihe erteilen zu lafjen; er 
übernahm zwar die Bermaltung des Bistums, aber die fpezififch bifchöflichen Amtshand- «0 
lungen ließ er durch einen fchottifchen Regionarbifchof Namens Tuti verrichten, den man 
feiner grieh. Sprachkenntniſſe halber Dobdagrecus nannte. 

So wurde der Kelte Biſchof eines von Bonifatius organifierten Bistums. Das 
Verhältnis zwiſchen beiden Männern war von Anfang an nicht glüdlih; es kam zu 
allerlei Reibungen. Man bat dahinter einen unausgefprochenen kirchlichen Mg! — #6 
bier die älteren Formen der keltiſchen Kirche, dort die Formen des römischen Chriften- 
tums — gefucht; aber ſchwerlich mit Net. Denn der Schügling Pippins konnte ſich 
nicht der unter Pippins Schuß in der Durhführung begriffenen bonifatischen Reform 
widerjegen. Der Grund des Zwieſpalts lag vielmehr in der verſchiedenen Geiftesart der 
beiden Männer. Virgil war unbedenkliher, wenn man mwill freier ald der ftet3 zu Be so 
denfen, zu rechtlichen Zweifeln geneigte deutſche Erzbifchof. 

Darüber fam es zum erſten Zufammenftoß. Bonifatius brachte in Erfahrung, daß 
ein baierifcher Priefter fich bei der Taufe der Formel bediente, Baptizo te in nomine 
patria et filia et spiritus saneti. Der grammatiſche Fehler fchien ihm gewichtig genug, 
daß durch ihn die Giltigkeit der Taufe verftört werde; er forderte Virgil und feinen Ge: 55 
nofjen, Sidonius, den fpäteren Bifhof von Paſſau, auf den von jenem Getauften bie 
Taufe von neuem zu erteilen. Das bielten diefe für unrichtig; fie legten die Sache dem 
Papſt Zacharias vor und dieſer erklärte fich für fie und gegen Bonifatius (ep. 68 
©. 336). Der Vorgang fpielte in der erften Hälfte des Jahres 746 vor der Ernennung 



696 Birgil Bifitantinnen 

Virgils zum Biihof. Man begreift, daß dieſe Bonifatius fehr wenig ertwünjcht war. 
Er erbob nun (748) jeinerfeit3 in Rom Beſchwerde gegen PVirgilius und Sidonius, 
indem er klagte, daß fie den Herzog Odilo gegen ihn aufzubringen fuchten und daß 
fie behaupteten, der Papft habe ſie pur Einnahme von baieriſchen Bistümern berechtigt. 

5 Virgilius insbejondere wurde befchuldigt, er begegne dem Bonifatius darum feindlic, 
teil derjelbe ihn einer ketzeriſchen Meinung überführt habe. Darüber beit es im 
Briefe des Papits (ep. 80 ©. 360): De perversa autem et iniqua doctrina quae 
contra Deum et animam suam locutus est, si elarificatum fuerit ita eum con- 
fiteri, quod alius mundus et alii homines sub terra sint, seu sol et luna, 

10 hunc habito coneilio ab ecclesia pelle, sacerdotii honore privatum. Attamen 
et nos scribentes praediceto duci evocatorias praenominato Virgilio mittimus 
litteras, ut nobis praesentatus et subtili indagatione requisitus, si erroneus 
fuerit inventus, canonieis sanctionibus condempnetur. Die von Bonifatius und 
—— verworfene Anſicht Virgils wurde lange Zeit verſchieden verſtanden: von der 

15 Exiſtenz mehrerer Welten oder bewohnter Himmelskoͤrper, von der Kugelgeſtalt der Erde 
und dem Vorbandenfein von Antipoden. Krabbo hat nun gezeigt, daß man bei Iſidor 
von Sevilla (Etym. XIII, 5, 2 ©. 110, XIV, 1, 1; 2,1 und 5,17 ©. 141ff. Ausg. 
v. Arevalo) nicht nur die Anficht von der Kugelgeftalt der Erde findet, fondern auch die 
Annahme eines vierten, im Süden jenfeits des —5 — gelegenen Erdteils, der den Be— 

% wohnern der drei alten infolge der Hitze unzugänglich und alſo unbekannt ſei. Auch 
Beda vertrat die Lehre von der Kugelgeſtalt der Erde (De nat. rer. 46 MSL 90, 
©. 264f.; de temp. rat. 32 ©. 437 ff.). Daß Virgil die Schriften beider kannte, ift 
nicht nur möglich, fondern auch wahrſcheinlich. Bon ihnen wird er die Lehre von der 
Kugelgeftalt der Erde übernommen haben, von Iſidor die Annahme eines alius mundus 

35 sub terra; aud die Antipoden fand er bei ihm. Die Worte sol et luna wird Krabbo 
richtig dahin erklären, daß Sonne und Mond auch den Antipoden ſcheinen. 

Wir wiſſen nicht, ob die von Zacharias angeordneten Mafregeln ausgeführt wurden. 
Jedenfalls kam es nicht zur Verurteilung Virgils. Er blieb Leiter der Salzburger Diöcefe. 
Als folder machte er fih um die Belehrung der Menden in den Alpenländern verdient. 

30 Der in Chiemſee erzogene Herzog Cheitmar von Karantanien ftand ihm perfönlih nabe: 
wir hören, daß er häufig Salzburg und die dortigen Kirchen auffuchte. Wirgil beitellte 
für die Mendenmiffton einen eigenen Regionarbifchof Namens Modeftus, der begleitet von 

Prieftern und etlichen niederen Klerifern zu den Slaven zog (Convers. Bag. 5 
nt 

35 Virgil trug bei feinen jchottifchen Landsleuten den Beinamen „der Geometer“, 
Zimmer NA XVII, 211. Sein Intereffe galt indes nicht minder der Gejchichte; er bat 
Aribo von Freiſing zur Abfaffung der Vita Corbiniani veranlaft, und er ſchuf das 
roße Verbrüderungsbub von St. Peter in Salzburg (MG Neecrol. IT), „eine liturgiſche 
ufzeichnung, die den Wert eines gejchichtlichen Denkmals hat“. 

w Nach mehr als zwanzigjähriger Amtsführung ließ ſich Virgil am 15. Juni 767 die 
bifchöfliche Weihe erteilen. Das Zurüdtreten feiner urſprünglichen Bedenken zeigt, daß 
aus dem Mönde ein Biihof geworden war. Das bewährt fih auch fonft. Als der 
baieriihe Graf Gunther ein Klofter bei Diting gründete, fnüpfte Virgil feine Mitwirkung 
an die Bedingung der Unterwerfung des neuen Klofter® unter das Bistum; auch dem 

#5 Herzog gegenüber wahrte er mutig das bifhöfliche Eigentumsredht auf die Marimilians- 
zelle im Pongau. In Salzburg baute er zu Ehren Huperts eine neue Kirche, in die er 
774 den Leichnam des erften Salzburger Bifchofs übertrug. Sein Grabfchrift berichtet 
von der Erbauung vieler Kirchen in der Diöcefe. 

Virgil ftarb am 27. November 784 ; er wurde in der Rupertskirche beigefegt. Gregor IX. 
% hat ihn 1233 beilig gefprodhen, Ann. s. Rudb. MG SS IX, ©. 785. Haud. 

Bifitantinnen. — Der im Nacjtehenden vertretenen Auffafjung des Verbältnifies 
zwiſchen der Frau v. Chantal und Franz von Sales liegt die Studie zu Grunde, die der erite 
Bearbeiter des 9. in der Deutſchen Zeitichr. j. chriftl. Leben u. j.w. 1856, ©. 23—34, ©. 123 
bis 133 u. S. 221—227 veröffentlicht hat: Herzog, „Franz v. Cales u. Frau v. Chantal. Ein Bei: 

55 trag zur kath. Myitit“. Ueber die bi. Franziska von Chantal vgl. H. de Maupas, La vie de la 
venerable möre Jeanne Frémiot Francoise de Chantal, Paris 1644 u. ö., deutſch von J. Meyer, 
Luzern 1721; Acta beatificationis, et canonizationis, Rom. 1732; Sainte Jeanne Frangoise 
Fr@miot de Chantal, sa vie et ses «uvres, éd. authentique, publi6e par les soins des Re- 
ligieuses de la visitation du premier monastdre d’Annecy, Paris 1874ss., 8 vols; E. Bou: 

60 qaud, Histoire de Ste. Chantal et des origines de la Visitation, 13. ed. Paris 1899, 

2 je 
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2 vols, deutich Freiburg 1572; M&moires de la mere de Changy de la vie et des vertus 
de Ste. Chantal, deutih Wien 1844, 3 Bde; Clarus, Leben der beiten Mütter und Schwejtern 
des Ordens von der Heimjuhuna Mariens, Schaffbaujen 1861, 2 Bde; Aubineau, Die erjten 
Oberinnen der Heimſuchung Mariä, Regensburg 1871. 

Zur Geichichte des Ordens vgl. außerdem: Cl. Menetrier, Projet de l’'histoire de l’ordre 5 
de la visitation de N. D., Annecy 1701; ferner die von den Salejianerinnen von Annecy 
veranjtaltete Edition complöte der Schriften des hl. Franz von Sales, bis 1906, 14 Bände 
(Bd 11ff. die Briefe des Heiligen); Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katho— 
fiihen Kirhe, 2. Aufl. Paderborn 1907, Bd II, ©. 288. — Von proteitantiicher Seite ijt 
bemertenswert: Heppe, Geſchichte der quietiftiihen Myſtik in der Fatholifchen Kirche, Berlin 10 
1875, ©. 43—58; Nippold, Zur geihichtlihen Würdigung des Duietismus, IprTh 1876. 

Vifitantinnen, Nonnen von der Heimſuchung (visitatio), nämlid vom Beſuch der 
Elifabetb, Mutter des Täufers, durch Maria, Mutter des Herrn (2c 1,39), find ein 
weiblicher Orden, geftiftet durd) —F von Sales (ſ. d. A. Bo VI ©. 224ff.), nad 
welchem die Mitglieder auch Saleftanerinnen genannt werden. Franz nennt fich ſelbſt ı5 
den Pater der Viſitantinnen; als ihre Mutter aber bezeichnet er ihre eigentliche Grün: 
derin, die Frau von Chantal. Die zwiſchen beiden Gründern beftehende „geiftliche Ehe“ 
(um deren willen die Vifitationsnonnen oft geradezu als von ihnen erzeugte Töchter be— 
zeichnet werden) bedarf vor allem hier einer näheren Beleuchtung, da der wahre Sad): 
verhalt beim Entſtehen des Ordens katholiſcherſeits gefliffentlih verdunfelt worden ift. 20 
Zuverläffiges und Genaue darüber erfährt man weder aus Marfollier, dem Biographen 
des Franz von Sales (vor Bd I von defien Oeuvres, Paris 1836, 4 Bde), noch aus 
Maupas, dem Biograpben der Frau v. Chantal (f. o.). Sie beide heben nur das rein 
Geiftliche in jener Verbindung bervor und ſchmücken es obendrein mit allerlei mythiſchen 
Zügen aus. Nach dieſen Schriftftellern hat Franz, ebe er etwas vom feiner Freundin 35 
mußte, im Traume die Perſon gefehen, die ihm in Stiftung eines meiblichen Ordens 
behilflich fein follte, und hat fie fpäter in rau v. Chantal wieder erkannt; dieſe bat, 
ohne Traum, eine Erfcheinung des Biſchofs gehabt, der beitimmt war, ihr geiftlicher Führer 
und Freund zu werden. Nach ihrem Tode hatten verschiedene, ihnen naheſtehende Per: 
onen Viſionen, betreffend ihre ungertrennliche Vereinigung ; eine ſah die beiden beieinander 30 
und hörte die Worte: „wir haben nur Ein Herz und Eine Seele in Gott“; eine andere 
ſah, bei dem Tode der Frau v. Chantal, einen glänzenden Stern am Himmel auffteigen 
und fi) mit einer großen Feuerkugel vereinigen, worin fie fih gänzlich auflöfte, worauf 
alles in einem Meere von Feuer unterging. Dies und anderes verdient nur infofern Be: 
achtung, ala es ung zeigt, wie man das Verhältnis zwiſchen jenen beiden Heiligen auf: 35 
faßte, dasfelbe zu idealifieren, zu fanonifieren fi) bemühte. Die authentische Wahrheit 
darüber ſchöpfen wir aus der Korrefpondenz des Franz von Sales, abgedrudt im dritten 
Bande der genannten Ausgabe feiner Werke. Leider hat Frau v. Chantal ihre Briefe, 
die ihr der Bifchof furz vor feinem Tode zurüdgeftellt hatte, verbrannt, und anderwärts 
find nur wenige in Klöftern aufbehalten tworden, fo daß die genannte Korrefpondenz deren 
nur 12 mitteilt. Defto zahlreicher find die Briefe von Franz; es find deren 139 in die 
genannte Korreipondenz aufgenommen. Einen Hauptbeftandteil des Inhalts bilden Mit- 
teilungen, betreffend die chriftlidhe Vollkommenheit. Frau dv. Chantal wird eingeweiht in 
den myſtiſchen Duietismus und eignet fich deſſen Grundfäge und Anſchauungen an. Wie 
vollftändig und mit welchem Eifer das geichab, das fei hier nur an zwei Hauptbeifpielen 45 
(nad) Maupas 1. c. p. 209 und 262) erläutert. Einft wollte fie für längere Zeit jo 
ftille im Gebet fein, daß fie feinen Willen mehr haben mwollte felbit für die Ausübung 
der Tugenden und die Verabfcheuung der Lafter. Und als fie ſich einft vorwarf, ihrem 
fterbenden Kinde die Taufe nicht verschafft zu haben und fo Urfache zu fein, daß es ewiger 
Unfeligfeit verfalle, erhielt fie vom Bifchof, den fie deshalb um Verzeibung bat, die Ants 50 
wort: „Woher fommt es, daß Sie einen Nüdblid auf fich werfen? Haben Sie denn 
noch irgend eigenes Intereſſe?“ (quelque interöt propre). — Die Briefe des Franz 
und ihre eigenen Briefe weiſen nach, wie fie nicht ohne ſchwere Kämpfe ſich in dieſe Ge: 
mütsſtimmung bineinlebte, und tie der Bifchof fie zu völliger Selbjtentäußerung anzu— 
leiten fuchte, indem er fie zugleich mit den feiteften Banden an feine eigene Perſon und 55 
jeelforgerliche Autorität fettete, jo daß fie zumeilen fagte, es fomme ihr vor, fie dürfe nichts 
mehr denfen und fühlen, ohne daß ihr Seelforger es ihr befehle (315). 

Daneben zeigt fih in ihren Briefen etivas anderes, das wir nicht umhin fönnen, 
natürliche Liebe zu nennen und wobei das Gefchlechtliche wohl nicht ohne Einfluß tar. 
Es wäre ebenfo unrichtig, dies zu verfennen, als zu behaupten, daß das ganze Ver: w 
bältnis nur eine unter geiftlichem Gewande verſteckte geichlechtliche Liebe geweſen ſei: 

} * 
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vielmehr erjcheint es als eine Idioſynkraſie von Geiftlihem und Weltlihem, von Gött- 
lihem und Menjchlichem, worin Ah und das eigenſte MWejen der katholiſchen Religion 
darftellt. Es ift ſchwer davon zu reden, weil man leicht geneigt ift, den einen oder den 
anderen Faktor der Verbindung nicht zu feinem Rechte fommen zu lafjen. Ein näheres 

5 Eingehen darauf erfcheint aber geboten, weil Beifpiele foldher Verbindungen fatbolifcher 
Geihlicher mit frommen Frauen nicht ganz felten find und wir bier an einem der ge 
priefenften Beifpiele erſehen können, was von folden Verbindungen zu halten ift. Vgl. 
die Abhandlung: „Franz v. Sales und Frau v. Chantal. Ein Beitrag zur katholiſchen 
Myſtik“ in der Deutfchen Zeitjchrift f. hr. Leben 2c., 1856. Was das rein Biograpbiiche 

ı0 betrifft, fo find hauptfächlich die beiden genannten Biographen, ſoweit ihre Angaben als 
beglaubigt gelten können, von uns benüßt worden. 

Als Franz v. Sales (damals 37jährig, vgl. Bd VI, 224) während der Faſten des 
Jahres 1604 in Dijon einige Predigten übernommen hatte, richteten fi ſchon in der 
erften Predigt feine Blide unmilltürlid auf eine Dame, die mit befonderer Andacht und 

15 Beivegung ihm zuzubören fchien. Nach beendigtem Gottesdienfte hatte er nichts eiligeres 
zu thun, als ſich nad jener Dame zu erkundigen. Die Baronin v. Chantal, Jeanne 
Srangoife, Tochter des burgundischen Parlamentspräfidenten Mr. Fremiot, ſowie Schweiter 
des damaligen Erzbiihofs von Bourges (geb. den 28. Januar 1572), war Witwe; einige 
Jahre vorher war ihr Mann auf der Jagd von einem Freunde, der ihn für ein Wild 

20 bielt, erfhoffen worden. Sie ertrug dies Unglüd mit vieler Fafjung und zog auf bas 
Landgut ihres Schwiegervaterd mit ihren vier kleinen Kindern (einem Knaben und drei 
Töchtern), weil der Schwiegervater «8 gewünſcht hatte. In diefem Haufe hatte fie viel 
zu leiden von einer Magd des alten Herrn v. Chantal, die gerne die Herrin fpielte. Dies 
und der herbe Schmerz über das Unglüd, das fie getroffen, ertwedten in ihr den Ge 

25 danken, ſich in die Einfamfeit zurüdzuziehen. „Wenn die vier Kinder mich nicht gebunden 
hätten, fagte fie, fo wäre ich nach dem bl. Lande geflohen, um daſelbſt den Reſt meiner 
Tage zu verbringen” (Maupas p. 55). Es ſcheint, daß ihr Beichtvater auf diefe Ge 
danken nicht eingehen mollte. Sie war überhaupt mit ihm nicht zufrieden, faftete, betete, 
ab Almofen, um von Gott einen zu erlangen, der ihr mehr zufagte. Als fie zum erften 

Male Franz auf der Kanzel ſah, jagte ihr, wie fie fpäter befannte, eine innere Stimme, 
daß er der für fie beftimmte Seeljorger je. Das Nächite war, daß fie beide einander 
fahen und fprachen — im Haufe des Präfidenten Fréömiot, wo Franz bereit3 eingeführt 
war. Sie war entzüdt von allen Worten, die aus dem Munde des Bifchofs floßen. 
Allein fie wagte noch nicht, ihm ihr Herz zu öffnen: „obwohl ih von Verlangen, dies 

35 zu thun, faft verging“ (bien que j’en mourusse d’envie, Maup. p. 81). Sie war 
nämlich durch das Verſprechen gebunden, das fie ihrem Beichtvater gegeben, niemals von 
ihm zu laffen, niemanden zu jagen, was fie ihm fagte und mit niemanden über ibr 
inneres zu reden. Während ihr Beichtvater um diefe Zeit eine Kleine Reife machte, 
geriet fie in fo heftige Verfuchungen, daß fie fürdhtete, darüber den Verjtand zu verlieren. 

Da faßte fie Mut und öffnete dem Biſchof ihr Herz. Sie empfing von ihm fo reichen 
Troft, daß fie fagte, es fer ihr vorgefommen, als babe nicht ein Menſch, fondern ein 
Engel mit ihr geredet (Maup. p. 163). Sie hatte aber feine Ruhe, bis fie ihm eine 
vollftändige Beichte abgelegt. Sie ſprach ihm von ihrem Verlangen, die Welt zu ver: 
laffen, der Biſchof fagte zunächit tweder Ja noch Nein; fie drüdte ihm den Wunſch aus, 

45 gänzlich unter feine Siam geftellt zu werden. Franz ließ fie hoffen, daß dies einſt 
geſchehen fünne; fie müßten aber beide Gott bitten, daß er ihnen feinen Willen offen: 
baren möchte. Doc ſchon nad) einigen Tagen eröffnete er ihr, daß es ihm ſcheine, «3 
jei der Wille Gottes, daß er fie unter feine Leitung nehme; es dürfe aber nicht3 dabei 
übereilt werden, damit fich nicht etwas Menjchliches in diefe Sache einjchleihe. Darauf 

50 reifte er von Dijon ab, mit dem Berfprechen, r öfter zu fchreiben. 
So war der Bund geichloffen, der immer fefter und inniger wurde. Zunächſt aber 

ſchien die Befriedigung ihres Herzenstwunfches nur ihre innere Unruhe zu vermehren. Sie 
machte fi Vorwürfe darüber, daß fie ſich unter die Leitung des Bischofs geitellt; es 
fam ihr dies wie eine Übertretung der firchlichen Verordnungen vor, und befreundete Ber: 

55 fonen bejtärkten fie in dieſen Skrupeln. Franz gelang es nicht, ihr diefelben auszureden, 
indem er ihr das Beifpiel der bl. Therefia vorhielt, die neben dem ordentlichen Beicht— 
vater noch einen befonderen Vertrauten gehabt habe. Frau v. Chantal meinte, da Franz 
nicht ihr geſetzmäßiger Seeljorger fei, jo müfje feine Verbindung mit ihr auf einer bejon: 
deren, perfönlidhen Zuneigung (affeetion) beruhen; aber wie hätte fie dieſe ohne weiteres 

0 vorausjegen dürfen? Der Biſchof nun kann nicht genug Worte finden, um fie feiner 
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Zuneigung zu berfihern. „So wie Sie mir Ihr Inneres eröffneten, jchrieb er am 
14. Dftober 1604, gab mir Gott eine große Liebe zu Ihrem Geifte. Als Sie ſich gegen 
mich noch näher erklärten, war es ein herrliches Band für meine Seele, Ihre Seele mehr 
und mehr zu lieben. et aber, geliebte Tochter, ift eine gemwifje neue Eigenfchaft (une 
certaine qualit& nouvelle) hinzugefommen, die fich nicht benennen läßt, wie mir fcheint; 5 
aber ihre Wirkung ift eine große, innere Süßigfeit, die ich empfinde, Ihnen die Voll: 
fommenbeit der Liebe zu Gott zu wünſchen. Sch überfchreite nicht die Wahrheit. Ich 
rede als vor dem Gott Ihres und meines Herzens. Jede Zuneigung hat ihren befon- 
deren Charakter, wodurd fie ſich von anderen unterfcheibet. Diejenige, die ich zu Ihnen 
babe, hat eine gemwifje Bejonderheit (partieularit6), die mich unendlich tröftet, und die, 
um alles zu fagen, mir äußert förderlich ift“. Doc diefe und ähnliche Ergießungen 
vermochten nicht, ihr völlige Nubhe und Berriedigung zu gewähren. Gie äußerte zwar 
gegen den Bijchof nicht mehr, va fie Zmeifel an feiner Zuneigung hege, aber fie jchrieb 
ihm ald Antwort auf jenen Brief vom 14. Dftober 1604: „Es ıft etwas in mir, was 
noch niemals befriedigt worden ift, ich wüßte aber nicht zu fagen, was es ift“. So jchrieb ı5 
fie auch dem Bifchof, fie fomme fi) vor, wie eine von Durft Gequälte, der man ein 
Glas Waſſer darreicht, und wie fie es an die Lippen bringt, um den brennenden Durft 
zu jtillen, hindert fie eine unbelannte Macht, das Glas zu trinfen. Franz verjteht das 
alles rein geiftlih und giebt ihr darauf bezügliche Belehrungen, Elan und 
Tröftungen. In der That verfchlingt fich die Sache in das Geiftliche. Frau v. Chantal 0 
leidet an ſchweren geiftlichen Anfechtungen: ihr Glaube iſt wankend geworben; fie hat 
Mühe, ſich der Zweifel am Glauben ihrer Kirche zu ermwehren. Ihre Andahtsübungen 
gewähren ihr feine Befriedigung mehr; es fommt ihr vor, fie efje, finde aber alle Nahrung, 
die fie zu fich nehme, fade und kraftlos. 

Die Sache läßt ſich pſychologiſch erklären; es ift aber ſchwer, die rechten Worte dafür 2 
zu finden. Denn woher den richtigen Ausdrud nehmen für Gefühle und Empfindungen, 
die ich Frau v. Chantal niemals eingeftanden bat, deren fie ſich nicht vollftändig bewußt 
war, obſchon diefe Gefühle und Empfindungen gewißlich in ihrer Seele fi regten? Des 
Biſchofs Perfönlichkeit hat auf fie einen außerordentlichen Eindrud gemacht und bat ihr 
das zum Bemwußtjein gebracht, daß etwas in ihrer Seele ift, was noch niemals befriedigt 30 
worden, doch ohne daß fie anzugeben wüßte, was es it. Franz ift ihr noch etwas 
anderes und mehr als Priejter und Seelforger, und fie weiß ſich davon feine Rechenjchaft 
zu geben. Es iſt nichts Beitimmtes, es hat feinen Namen. immerhin aber befindet fie 
jih infolge davon im Widerſpruche mit der Kirche. Daher die heftigen Verſuchungen, 
worin fie fürchtet, den Verftand zu verlieren. Daher auch die Autorität und das 35 
Dogma der Kirche in ihrem Gemüte eine Erjchütterung erleiden. Da die Perfon des 
Priefterd und des Seelforger8 überfchattet wird von etwas anderen, fo iſt auch bie 
Kirche, deren Stellvertreter er ijt, mit ihrem Dogma in ihrem Geifte verbunfelt. — 
Es ift ihr zu Mute, ald ob der Herr ſelbſt fich ihr entziehe; fie wagt faum zum Herrn 
zu beten: „Komm in meine Seele”. Selbftverftändlich aber läßt fie darum nicht ab von «0 
ihren Andahtsübungen und asketiſchen Werfen (wobei nicht nur ftrenge Faften, jondern 
auch öftere Geikeldisziplinen, bis zu 50 oder 60 Hieben, die fie nach Franzens ausdrüdlicher 
Anmeifung fich felbjt erteilte), jo wenig Befriedigung fie ihr au gewähren mögen. Sie 
giebt auch den Gedanken nicht auf, fih von der Welt zurückzuziehen. Ya, fie mußte 
durch die innere Leere um jo mehr dazu ſich angetrieben fühlen, freilich ohne Ausficht # 
und Hoffnung, die innere Leere damit ausfüllen zu können. 

Ofter ſprach fie mit Franz von ihrem Wunſche, die Welt zu verlaſſen. Der Bifchof 
bielt fie nicht, wie vordem, mehr in suspenso zwiſchen Furcht und Hoffnung. Er deutet 
(jeit Mitte des Jahres 1605) ihr wiederholt an, daß das Werk ihrer inneren Wieder: 
geburt und geiftlichen Neugeftaltung feiner Vollendung nahe gelommen ſei. Mehr und s0 
mehr tellt er als Ziel ihres Sehnens, Hoffend und Strebens ihr vor Augen, daß fie 
einjt alles verlajien und daß er fie in gänzliche Selbftentäußerung und Nadtheit um 
Gottes willen bringen werde (Maup. p. 110). Es ftimmt das zu dem, was er ihr am 
6. August 1606 fjchreibt, wo er übrigens binzufügt, er habe noch nicht bei ſich ausgemacht, 
ob fie eigentlih Nonne werden jolle (p. 122). In einer perjönlichen Zuſammenkunft 55 
nahm er ihr das Gelübde der Keufchheit und des Gehorſams gegen ihn ab und billigte 
es, daß jie daran dachte, ihre Töchter in Klöftern zu verforgen. Zu welcher Zeit er den 
Gedanken faßte, einen Verein frommer Frauen unter feiner und der Frau v. Chantal 
Leitung zu ftiften, läßt fich nicht genau beftimmen; wahrſcheinlich viel früher, ala er es 
ihr und anderen fagte. Er wollte ſie nah Annecy, dem Site des Bifchofs von Genf feit © 

0 — 
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der Reformation, ziehen und den Verein fo frei geitalten, daß feine Verbindung mit 
feiner Freundin feinen Abbruch erlitte, ja, durch die Unterordnung unter den Bifchof 
noch enger würde. Es jcheint, daß er im Jahre 1607 ihr die erften dahin bezüglichen 
pofitiven Eröffnungen machte; aber noch immer bielt er die Sache geheim. Einem Se: 

5 fuiten, der ihm jpäter um Auskunft über fein Vorhaben befragt hatte, jchrieb er am 
24. Mai 1610, daß andere ihm den Gedanken eingegeben hätten, und zwar erjt feit 
einem Jahre (alfo feit 1609), melches Ießtere nur in Betreff der eigentlihen Verwirk— 
lihung des Vorhabens wahr ift; denn um dieje Zeit, da alles fchon zwiſchen ihm und 
Frau v. Chantal verabredet var, da fchon einige Fräuleins fi) gemeldet hatten, um in 

ı0 den Verein aufgenommen zu werben, handelte e8 ſich nur noch darum, das Ofonomifche 
in Ordnung zu bringen, für ein Haus u. dgl. zu forgen. Frau v. Chantal tbat auch das 
ihrige, verließ den alten Vater, der aus Gram darüber bald ftarb, riß fib von ibren 
Kindern los, verzichtete auf den größten Teil ihres Vermögens und begab ſich im Früh— 
jahre des Jahres 1610 nach Annecy, wo gegen den Willen des Waters, der Dijon vor: 

15 geſchlagen, das erjte Haus der neuen Genoſſenſchaft eingerichtet werden follte. Als Vor— 
wand dafür hatte Kranz den Umſtand geltend gemacht, daß Frau v. Chantal in Annecv 
ihrer verheirateten Tochter, der Baronin v. Thorens, näher fein würde. In der Nacht 
vor der Einweihung des neuen Haufes hatte fie noch eine große Anfechtung zu befteben. 
Sie glaubte, Vater und Kinder zu fehen, die Gott um Rache gegen fie anflebten. Es 

20 fam ihr vor, daß fie den Geift des Franz irre geführt babe, — mithin war fie fich ihres 
Einflufjes auf ihn bewußt, und daß fie eigentlich die Urfache fei, warum er den Ge 
danfen der Stiftung des neuen Vereines gefaßt habe. Diefe Anfechtung, die drei Stunden 
lang währte, fuchte fie durch Gebet zu überwinden: „Es mögen meine Verwandten, meine 
Kinder und ich jelbft zu Grunde geben, wenn du, o Gott, es befohlen haft; das kümmert 

25 mich nicht (cela ne m’importe). Mein einziges Intereſſe in diefer Zeit und in der 
Ewigkeit ift, dir zu geboren und zu dienen“ (Maup. p. 211. 212). 

Von nun an wurde die Verbindung noch weit inniger, und neue Anfechtungen, die 
Frau v. Chantal zu beftehen hatte, riefen von Seite des Bifhofs nur noch ftärfere Er: 
Härungen feiner geiftlichen Liebe hervor. Das bezeugen die Briefe, die beide fich jchreiben, 

30 fei e8, daß beide in Annech find, fer es, daß er in feinen Angelegenheiten oder ſie in 
Angelegenheiten des Ordens von Annech abweſend find. Schon längft redet er fie auf 
ihren Wunfch nicht mehr „Madame“ an, er nennt fie Tochter, Schweiter, Mutter; alle 
diefe Namen giebt er ihr zumweilen in demſelben Briefe und ſchmückt fie mit den zärt- 
lichiten Beiwörtern: „einzig liebe, unvergleichlich Tiebe” u. dgl. Es beſteht eine myſtiſche 

5 Vereinigung zwiſchen beiden Seelen. Darum jagt er ihr geradezu: „Meine geliebte 
Tochter, Sie find wahrhaftig ich felbit (vous &tes vraiment tout uniquemement et 
veritablement moi-möme, 19. Mat 1612).“ — „Gott hat midy mir felbft genommen, 
nicht um mich Ihnen zu geben, fondern um mich in Sie zu verwandeln. (Dieu m’a 
öteE A moi-m&me, non pas pour me donner ä vous, mais pour me rendre 

9 vous-möme); jo möge es denn gefchehben, daß wir uns felbft entrijfen, in Ihn ver: 
wandelt werden durch die Vollkommenheit feiner einzigen Liebe” (8. Dezember 1612). — 
„Meine Seele ftürzt fih in Ihren Geift, wenn anders zwifchen Ihnen und mir das Mein 
und Dein am Plate ift, da wir nichts Getrenntes find, fondern ein und dasjelbe Ding“ 
(qui ne sommes rien du tout de s&par6, mais une seule et même chose, 

+ 10. Mai 1615). Kurze Zeit vorher hat er ihr nach Lyon folgendes gejchrieben, woraus 
bervorgeht, wie ernft und eigentlich er das myſtiſche Einsfein mit ihr verftand: „Seben 
Sie, meine fehr liebe Mutter, wenn ich unfere Töchter (die PVifitantinnen von Annech) 
bejuche, wandelt diefelben die Luft an, durch mich Nachrichten von Ihnen zu erhalten, 
und wenn ich den Nonnen Ihre Briefe zeigen könnte, jo würde ihnen das große Freude 

50 bereiten. Nun weiß meine Nichte Brechard (welche in Abweſenheit der Frau v. Chantal 
dem Haufe vorstand) fehr wohl, daß ich Sie jelbft bin (que je suis yous-me&me); 
denn ſie hat Billete gefeben, welche diefe Wahrheit bezeugen, doch habe ich ihnen Ihre 
drei legten Briefe nicht zeigen mögen” (4. März 1615). Verſteht ſich, daß feine Er: 
Härungen, er ſei fie felbit, er fein Ein Ding mit ihr, noch öfter wiederkehren (p. 273. 

»» 383. 419. 563), jo an diefer legten Stelle: je suis, comme vous savez, vous-möme, 
sans röserve ni diff&rence quelconque. ⸗ 

So ſagt er ihr auch, daß ſeine Zuneigung zu ihr mit gar nichts verglichen werden 
könne, daß ſie weißer denn der Schnee, reiner denn die Sonne ſei (p. 116). Er freut 
ſich, zu denken, daß ſie beide im zukünftigen Leben volllommen Eins ſein werden (p. 80. 

v 101. 238. 504 u.a). Wie oft denkt er täglich an fie! Niemals lieſt er die Meſſe, ohne 
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ihrer zu gedenken, ja, er lieft fie bauptfächlich für jeine Freundin (p. 106). An fie denft 
er, wenn er das bl. Sakrament in der Prozeſſion herumträgt (p. 112), wenn er das 
Abendmahl genießt (p. 88), wenn er auf dem Altar das geweihte Tüchlein, das cor- 
porale, ausbreitet, auf welches er die geweihte Hoftie niederlegt, — mit dem Wunjche, 
daß der Herr ſich aud fo auf ihr Herz niederjegen und in dasſelbe feine heiligen Ein- 5 
flüffe eindringen lafje. Der Gedanke an fie durchfreuzt feine Gedanken bei allen feinen 
religiöfen Uebungen. Wenn er in ihrer Gegenwart die Mejje lieſt, jo erjcheint er ihr als 
wie ein Engel wegen feines glänzenden Angefichtes (I, 246). Nirgends predigt er mit 
jo vieler Wärme, wie ın der Kloſterkirche, wo fie unter feinen Zuhörern ift (p. 418). Nur 
für fie jchreibt er feinen Traftat: „Won der Liebe Gottes“. Er nennt dies Buch ebenſowohl 10 
das ihrige, als das feine; daher nennt er es ohne weiteres unfer Buch (p. 412), um anzu: 
deuten, daß der Verkehr mit ihr ihm die Gedanfen dazu eingegeben. So nennt er auch 
von Anfang an die Kinder der Frau v. Chantal die feinen, die unferigen; er IJpricht von 
unferer jüngjten Tochter, von unjeren Kleinen, von unſerem Geljus:-Benignus. Schon im 
Sabre 1608 hat er ſich ein Bettichaft nach dem Mufter desjenigen feiner Freundin machen 
lafjen (p. 148). Zange bevor fie ald Nonne feine Untergebene geworden iſt, regelt er alle 
ihre Andachten, ihre Arbeiten, ihre Mußegzeit; er giebt ihr Verordnungen, betreffend ihre 
Geſundheit, warn fie aufftehen, wann fie fich niederlegen joll(p. 111). Iſt fie franf, fo 
beneidet er die Schweiter, die ihrer pflegt (p. 193). Anderwärts macht er ihr Mit: 
teilungen über feinen phyſiſchen Zuftand mit einer Vertraulichkeit, wie fie faum unter 20 
Ehegatten größer jein fünnte (p. 311). 

Wie hätte Frau v. Chantal foldien Liebesergießungen widerſtehen können? Sie über: 
bäuft den Biſchof mit Beweifen der zärtlichiten Sorgfalt für Leib und Seele. Sie giebt 
ihm Verordnungen für feine Geſundheit, die er jich befleigigt, getreu zu befolgen; fie 
verfertigt für ihn fchöne Kirchengewänder,; er fühlt ſich glüdlich, zu predigen, angethan 25 
mit Kleidern, die jämtlich von feiner jo liebenswürdigen Mutter verfertigt find (p. 498). 
So bat fie für ihn auch eine köſtliche bifchöfliche Cappa gemacht und darein viele Male 
die Buchſtaben Phi bineingeftidt (p. 502). — Sie wünfcht, daß der Bifchof zur Ehre 
Gottes fie überlebe (p. 110). Sie wünſcht feiner Seele größere Volllommenbeit als der 
ihrigen (p. 126); fie bittet Gott, daß er aus Franz einen großen Heiligen mache (p. 312). 30 
Hingegen ift die Liebe zu ihren Kindern in ihrem Herzen dermaßen abgeſchwächt, da Franz 
ihr zufpricht, fie jolle ihren Sohn, der fie einit in Annech befuchen wollte, herzlich empfangen 
(p. 413). Daher jie au in ihren fortwährenden Anfechtungen, die noch öfter einen 
fürchterlihen Grad der Heftigfeit erreichten und worin fie auf ihre GSeligfeit völlig Ver: 
zicht leiftete, doch den Gedanken an den Bifchof nicht aufgab; gänzlich abgeſtorben für 35 
alles, jelbjt für das Verlangen nach der ewigen Seligfeit, bebielt de eine Neigung der 
Rückkehr zum Biſchof im Herzen, fie fühlte fi einzig und allein dazu geneigt, ihn wieder 
zu fehen, jo daß, wenn jie ſich vorftellte, tie fie wieder zu feinen Füßen bingeworfen 
fein und feinen Segen empfangen werde, fie bis zu Thränen gerührt wurde (29. Juni 
1622). Denn aud fie hat den Gedanken der müftiichen Einigung und Verjchmelzung 40 
mit der Perfon des Bifchofs lebhaft ergriffen: „Es fommt mir vor, ich ſehe die zwei 
Teile unferer Seele nur noch eine bilden“ (p. 315). Aud) fie fchreibt ihm: „Sie willen, 
daß ich Sie felbjt bin” (vous savez que je suis vous-möme, p. 378). Dieſe Ber: 
bindung bewährte jih im Tode und nadı dem Tode. Franz hatte ihr verfprocden, im 
Tode bei ihr zu fein. Als er in Lyon ftarb, am 28. Dezember 1622, befand fie ſich ge: # 
rade in Grenoble und hörte, ald er den Geift aufgab, eine Stimme, die zu ihr jagte: 
„er ift nicht mehr”. Sie wußte damals noch nicht, daß er geftorben war und legte fich 
jene Stimme fo aus: „er lebt nur nod für Gott und um mich zum Leben in Gott anzu— 
leiten”. — Mehrere Jahre hindurch hatte fie eine geiftige Ericheinung (vision intellec- 
tuelle) vom Bijchof auf ihrer rechten Seite, ihr fühen Duft und außerordentliche Gunſt- 50 
bezeugungen zumwehend. Als im Jahre 1631 fein Grab geöffnet wurde, erhielt fie, wie 
Maupas berichtet, die Erlaubnis, die Hand des Toten zu ergreifen. Sie büdte jih, um 

dieſelbe auf ihren Kopf zu legen, und der Biichof, als ob er noh am Leben geweſen 
wäre, jtredte die Hand aus und drüdte fie im zärtlicher und vwäterlicher Liebe AR ihren 
Kopf; deutlich wollte Frau dv. Chantal den Drud gefühlt haben. — Frau v. Chantal 55 
ftarb, — nachdem fie während ihrer legten Jahre hauptfächlich zu Annecy gewohnt, von 
da aus aber öftere Reifen zur Gründung oder Zeitung von Häufern ihres Ordens unter: 
nommen hatte — zu Moulin am 13. Dezember 1641. Sie wurde im Jahre 1751 von 
Benedilt XIV. felig geiprochen, und Clemens XIII. fanonifierte fie 1767. 

Was die Gründung des Ordens von der Heimfuchung betrifft, jo erfolgte dieſelbe, 60 
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wie oben bemerkt, nach längerer Überlegung wegen de3 Namens und Charakters der zu 
ftiftenden Genofjenfchaft im Sommer des Jahres 1610. Am Trinitätsfonntage empfing 
Frau v. Chantal neben zweien Gefährtinnen von gleicher Gefinnung aus Franzs Händen 
ihr Ordenshabit; zehn teitere Frauen jchlofjen im Laufe der nächſten Monate ſich ihr 

san. Über Tracht und Lebensfitte fchrieb Franz zunächſt einfache Verordnungen vor. Der 
Verein follte jo wenig wie möglich ein klöſterliches Gepräge haben, daher feine feierlichen 
Gelübde, feine Klaufur, Feine befondere Tracht; die Kleidung hatte den gewöhnlichen 
Schnitt, war aber von ſchwarzer Farbe, den Kopf bebedte ein ſchwarzer Schleier. Frau 
v. Chantal hatte ſich zwar ſchon längjt harte Kafteiungen auferlegt, aber der Biſchof 

10 fchrieb fie dem Vereine nicht vor. Alles follte auf innere Abtötung binzielen. Nur das 
fleine offieium Mariae follten die Schweitern berzufagen verbunden fein (p. 295); denn 
Franz hatte fich (wie feine Briefe zeigen) überzeugt, wie mißlich es fei, wenn weibliche 
Berfonen unverftandene lateinische Gebete berfagen; daher wollte er ihnen wenigſtens das 
große offieium Mariae nicht auferlegen. — weiblichen Perſonen ſollte behufs 

15 ihrer geiſtlichen Stärkung der: zeitweilige Aufenthalt in den Häufern des Vereins geftattet 
fein. Hingegen lag ben Scheitern ob, nady dem Vorbilde der Mutter des Herrn, melde 
Elifabetb, die Mutter des Täufers beimfuchte, Kranke und Arme zu beſuchen. Nach der 
Sitte der älteren Kirche follten alle Häufer der Genofjenihaft dem Diöcefanbifchof unter- 
worfen fein. Eine von Anfang an eingeführte Befonderheit beitand darin, daß alle Jahre 

20 die Schweſtern ihre Roſenkränze, Breviere, Kruzifire u. a. wechfelten. Die milde Zebens- 
weiſe und das Anſehen, worin Franz jtand, führte dem Vereine bald eine ziemliche Zahl 
von Mitgliedern zu. Um aber Unorbnungen und übelwollendem Verdachte vorzubeugen, 
mußte Franz — dad Dringen des Kardinal-Erzbiſchofs Marquemont von Lyon, bald 
die urſprüngliche Form des Vereines, bis dahin bloß congrégation genannt, ändern 

25 So wurde er denn unter Paul V. im Jahre 1618 als religion, d. h. als Orden de 
visitatione B. V.M. anerfannt und erhielt eine eigene Regel, welche den Namen Auguftins 
trug. Die von Franz aufgejesten Konftitutionen wurden nad) feinem Tode im Sabre 
1626 von Urban VIII. betätigt. Es verblieb dabei, daß der Orden fein befonderes 
Oberhaupt erhielt, jondern den Diöcefanbifchöfen unterftellt wurde. Eine befondere, ver: 

0 gleichsweiſe einfache, ſchwarze Tracht mit langem, ſchwarzem Schleier und ſchwarzem 
Stirnbande wurde vorgefchrieben, die Klaufur eingeführt, damit der Befuch der Kranken 
und Armen ausgefchlofien. Die asketiſchen Übungen wurden nicht verjchärft, das Kleine 
offieium Mariae beibehalten. Bis zum Tode des Biſchofs waren bereit® 13 Häufer 
des Ordens entitanden; unter der Oberleitung der Frau dv. Chantal, die zu diefem Zwece 

35 in berfchiedenen Städten Frankreichs verweilte (namentlih 1619--22 in Paris), famen 
87 neue Häufer dazu. Der höchſte Stand des Ordens war ettva 200 Häufer im 18. Jahr: 
hundert. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts beſaß der Orden etwa 100 Nieder: 
lafjungen mit ungefähr 3000 Mitgliedern in Frankreih, Jtalien, Schweiz, Öfterreich, Polen, 
Syrien, Nordamerika. Heute ar der Orden wieder 164 KHlöfter mit etwa 7000 Mit: 

40 — In Deutſchland beſtehen folgende Niederlaſſungen: Dietramszell, Beuerberg, Zang: 
erg, Pielenhofen, Oberrohning (Bayern), Moſelweiß (Rheinprovinz), Uedem (Weſtfalen) 

und Metz; in Oſterreich: Wien, Gleink, Thurnfeld, Choteſchau; in der Schweiz: Frei: 
burg und Solothurn; in Spanien: Barcelona. Andere Klöfter befinden fih in Jtalien, 
Portugal, England, Syrien, Nordamerika, weitaus die meiften aber in Frankreich. Die 

45 Hauptverdienfte des Ordens liegen auf dem Gebiet der Erziehung der weiblichen Jugend, 
namentlich der gebildeten katholischen Kreife. Mit mehreren Penjionaten jind Lehrerinnen: 
bildungsanitalten verbunden. — Während der janfeniftiichen Streitigkeiten wurden die 
Viſitantinnen in das verlaffene Klofter Port-Royal des champs anjtatt der daraus 
vertriebenen Giftercienfernonnen eingeführt, wobei fie fich gegen dieje ihre Vorgängerinnen 

so nicht fehr human benahmen (ſ. Reuchlin, Geſch. von Port-Royal, II. Bd, S.203). Wohl: 
thuend dagegen berührt die liebevolle Art, wie die Vifitantinnen von Touloufe der 
jüngeren Tochter des unglüdlichen Calas entgegen famen, welche durch lettre de cachet 
bei ihnen untergebracht worden war, um katholiſch dreifiert zu werden. Auf der Schwelle 
diefes Nonnenkloſters, kann man fagen, erlojch jener blutdürftige Yanatismus, der dem 

55 Vater des Mädchens den Tod auf dem Rade bereitet hatte. Diejenige Nonne, welche be- 
jonderd mit dem Unterrichte der jungen Calas beauftragt war, Anne Julie Fraifje, blieb 
au, nachdem die junge Calas das Klofter verlafjen, und obwohl diefe niemals Neigung 
ur Annahme der katholiſchen Religion gezeigt hatte, mit ihr bis zu ihrem Tode in eifrigem 
riefwechſel. Die gute Nonne deutet in vielen Briefen an, wie fehr fie wünſche und 

co bete, daß die junge Galas fatboliih und gar Nonne werde, aber fie kann nicht umbin, 



Bifitantinnen Visitatio liminum SS. Apostolorum 703 

dem vortrefflihen frommen Mädchen die zärtlichfte Freundfchaft zu beweifen. Sie be- 
wahrte ihr diefelbe auch, nachdem fie den Prediger der holländiſchen Gejandtichaft in 
Paris geheiratet hatte. ©. ihre Briefe bei Athanafe Coquerel: „Jean Calas et sa fa- 
mille“ Paris 1858, im Anhang. Herzog + (E. Lahenmann). 

Visitatio liminum SS. Apostolorum. — Benediet XIV. de synodo dioecesana 
lib. XIII, cap. 6sq.; Bangen, Die römifhe Kurie ©. 177ff.; Mejer, Die römifhe Kurie in 
der Zeitichrift für Recht und Politik der Kirche von Jacobſon und Richter, Heft 2; Angelus 
&ucidi, De visitatione liminum 1—3, Romae 1878?; Meltzers De canonica dioecesi visitat. 
e. appdice de visitatione sacror. liminum, Coloniae 1893; Sägmüller, Ueber die visitatio 
liminum bis Bonifaz XIII. in Tübinger ThOS 88, 69. 91. 

Der Beſuch der Kirche der heiligen Apoftel, nämlic; des Petrus und Paulus zu Rom 
und damit zugleich der römischen Kurie, kann auf Grund eines Gelübdes oder vermöge 
geſetzlicher Vorfchrift erforderlich fein. Das erftere gefhah im Mittelalter ſehr häufig, und 
es ift vielfach die Rede von peregrini qui propter Deum Romam vadunt, Romi- 
petae Apostolorum limina visitantes und andere, denen bejonderer Schuß gewährt 
wird (Zeugniffe bei Du Gange in Gloflar. s. v. Romipeta u. a.), indem insbefondere 
in der Bulla In coena domini über diejenigen der Bann ausgefprochen wurde, qui ad 
sedem Apostolicam venientes vel recedentes ab ea... capiunt ete. (Gregor. XII. 
a. 1411 bei Raynald, Annal. ad h. a. nr. 1). Von foldyen Gelübden zu diöpenfteren, 
ftand eigentlich den Bifhöfen zu. Mifbräuche gaben aber den Päpften Anlaß, eine Be: 
ſchränkung eintreten zu lafjen (vgl. 3. H. Böhmer, Jus ecel. Protestantium lib. III, 
tit. XXXIV, 8 XXVID, und jo fam es zur Einführung einer päpftlichen Refervation 
für das votum peregrinationis ultramarinae (c. 9 X. de voto et voti redem- 
tione. III, 34. Innocent. III.) und demnächſt der visitatio liminum SS. Aposto- 
lorum (vgl. c.5 Extrav. comm. de poenitentiis et remissionibus. V, 9.Sixtus IV. 
a. 1478). Die Anwendbarkeit des päpitlichen Refervats wurde aber durch Doktrin und 
Praris an befondere Bedingungen gelnüpft (Ferraris, Bibliotheca eanonica s. v. votum 
Art. III, nr. 78ff., nr. 112), welche dahin geführt zu haben fcheinen, daß den Bifchöfen 
diefe Dispens ganz überlaffen wurde. In den Tuinquennalfafultäten ift die päpjtliche 
Rejervation nicht mehr ausgefprochen. 

Michtiger als die visitatio liminum ex voto ift die ex lege, melde von der 
Kurie zum Zwecke der kirchlichen Verwaltung eingeführt ift. 

Der Papſt hat vermöge des Primats der Jurisdiltion auch das Recht und die Pflicht 
der höchſten kirchlichen Auffiht. Um diefe orbnungsmäßig zu üben, muß ibm jederzeit 
die genauefte Bekanntſchaft mit den Verhältniſſen der gejamten Kirche zu Gebote fh 
und die geiftlichen Oberen müjjen deshalb bald in Perſon, bald durch ausführliche Rela- 
tionen dem PBapfte die ihm unentbehrliche Auskunft über die Lage der Kirche erteilen. 
—— nach welchen hierbei verfahren wird, haben ſich erſt allmählich aus— 
gebildet. 

Eine römiſche Synode vom Jahre 743 traf in Bezug auf die dem Biſchofe von 
Rom als Metropoliten untergebenen Biſchöfe folgende Beſtimmung: „Juxta sanctorum 
Patrum et canonum instituta omnes episcopi, qui hujus apostolicae sedis 
ordinationi subjacent, qui propinqui sunt, annue eirca idus maji sanctorum 
prineipum Apostolorum Petri et Pauli liminibus praesententur, omni occa- 
sione reposita. Qui vero de longinquo, juxta chirographum suum impleant. 
Qui autem hujus constitutionibus eontemptor extiterit, praeterquam si aegri- 
tudine fuerit detentus, sciat se canonieis subjacere sententiis“ (c. 4. dist. XCIIT). 
Diefe Feſtſetzung geht zwar zunächit auf die Pflicht der Bifchöfe, der jährlichen Synode 
beizumohnen, enthält aber doch zugleich einen berfömmlichen Akt der Obedienz gegen den 
römischen Stuhl, indem die demjelben fubjizierten Bischöfe ſich zu einem öfteren Bejuche 
verpflichteten. Darauf weiſt der liber diurnus cap. III, tit. VII bin, indem es in ber 
Cautio &piscopi heißt: Promitto, me etiam ad natalem Apostolorum, si nulla 
necessitas impedierit, annis singulis occursurum. (Man ſehe diefe Stelle mit 
älteren Zeugnijfen im liber diurnus opera et studio Garnerii, Paris 1680, 4°, 
p. 66, ed. Roziöre ©. 151 nr. 74, ed. Sidel ©. 76 nr. 74). 

Diefe Verpflichtung wurde feit Gregor VII. allen Metropoliten auferlegt und von 
ihnen eiblich übernommen: „Apostolorum limina singulis annis aut per me aut 
per certum nuntium meum visitabo, nisi eorum absolvar licentia (c. 4 X. de 
jurejurando II, 24. Gregorius VII. a. 1079). Sie ging dann bald auf andere 

en: 

10 

*— or 

8 
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Prälaten, insbefondere alle Biſchöfe über, wobei zugleih mit Nüdfiht auf die Entfernung 
derjelben von Rom verjchiedene Friſten beitimmt wurden (vgl. Giejeler, Kirchengejchichte, 
Bd II, Abt. 2 (4. Auflage), ©. 234). Die völlige Befreiung von der Pflicht, welche 
einzelne Bilchöfe durch befondere Privilegien erlangt hatten, revozierte aber ſchon 

5 Alerander IV. im Jahre 1257. Genauere Beftimmungen traf Sirtus V. am 20. Dezember 
1584 in der Bulle: Romanus Pontifex (Bullarium Magn. ed. Luxemburg. Tom. II, 
fol. 551), wonach die Biſchöfe Italiens, der benachbarten Inſeln, Dalmatiens und 
Griechenlands alle drei Jahre, Deutſchlands, Frankreichs, Spaniens, Portugals, Belgiens, 
Böhmens, Ungarns, Englands, Schottlands, Irlands alle vier Jahre, des übrigen Europa, 

10 Nordafrifas und der Inſeln diesfeits des amerifanifchen Feſtlands alle fünf Jahre, aller 
übrigen Yänder alle zehn Jahre nad) Rom kommen follten, um über den Zuftand ihrer 
Kirchen zu berichten. Benedift XIV. beftätigte diefe Anordnung in der Konftitution: 
Quod sanceta vom 23. November 1740 (Bullarium eit. Tom. XVI, fol. 11) mit dem 
aulate, daß nicht nur die Patriarchen, Primaten und Erzbifchöfe, wie die übrigen 

15 Bifchöfe, felbjt wenn fie Karbinäle feien, fjondern auch Abte, Prioren, Pröpfte und alle 
anderen, welche ſich im Befite eines Territoriums befinden und eine jurisdietio quasi 
episcopalis bejisen, als Praelati nullius dioecesis (vgl. den Art. Eremtion Bd V, 
©. 688) zur Obedienz, Berichterftattung, und daher auch visitatio liminum verpflichtet 
jeien. Daß auch bloße Titularbifchöfe dazu gehalten jeien, wird fat allgemein angenommen 

% (f. Ferraris a.a. O. s. v. limina Apostolorum nr. 7, 41-43), desgleichen der Koad⸗ 
jutor, falls nicht der Koadjutus der Pflicht nachkommt (Ferraris a. a. O. Nr. 8, 44—45). 
Die allgemeine Verpflichtung wird bei der Eidesleiſtung jetzt in der Form übernommen, 
welche das Pontificale Romanum enthält und jo lautet: „Apostolorum limina sin- 
gulis trienniis personaliter per me ipsum visitabo, ut Domino nostro ac suc- 

% cessoribus rationem reddam de toto meo pastorali officio, ac de rebus omnibus 
ad meae ecclesiae statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum denique, 
quae meae fidei traditae sunt, salutem quovis modo pertinentibus, et vieis- 
sim ae apostolica humiliter recipiam et quam diligentissime exsequar. 
et rel.“ 

30 Die visitatio liminum foll zu der beftimmten Zeit eigentlid in Perſon erfolgen; 
im Falle der Behinderung darf indefjen ein Stellvertreter mit Spezialvollmacht gejendet 
werden, ein Mitglied des Kapitels oder ein auch nicht zum Kapitel gehöriger Prälat, oder 
ein jonft geeigneter Briefter des Sprengels. 

Die visitatio felbjt entbält drei Momente, welche das Zeugnis über deren Erfüllung 
35 ausjpricht, welches von der Congregatio super statu ecelesiarum ausgejtellt wird: 

„Nos — S. R. E. Presbyter Cardinalis ... . attestamur Rev. ... Episcopum .... 
Constitutioni fel. Sixt. V. — eumulate satisfeeisse: nam et sacras beatorum 
Petri et Pauli basilicas humiliter et devote praesens veneratus est, et Sanc- 
tissimi Dom. N. pedibus provolutus Sanctitati Suae et Sacrae Congregationi 

4 ore seriptoque retulit de statu ecclesiae suae“. Unter Umftänden muß fich dies 
aber faktiih ändern, denn unter limina Apostolorum wird die Kirche verftanden, im 
welcher ſich der Papſt mit der Kurie aufhält, fo daß mit der Verlegung der Reſidenz auch 
die limina Apostolorum wechjeln (Ferraris a. a. O. Nr. 29). 

Über die relatio de statu ecelesiae, welche teild mündlich, teils ſchriftlich erfolgen 
45 joll, giebt es eine bejondere njtruftion, welche Prosper Lambertini, der fpätere Papit 

Benedift XIV., ausgearbeitet hat, gedrudt hinter dem zweiten Bande feines Bullariums, 
ſowie im Anbange zu feiner Schrift: de synodo dioecesana, auch wiederholt hinter der 
Ausgabe des Conc. Tridentin. von Richter und Schulte (Lipsiae 1853). 

rüber mußten die Berichte häufig die visitatio liminum erjegen. Die Erleichte- 
so rung der Verkehrswege und der Fortfall der Hindernifje, twelche von feiten des Staats 

den Verkehr der Biſchöfe und des Papftes erfchwerten, bat eine Veränderung berbeigefübrt, 
jo daß der perfönlihe Beſuch nunmehr ordentlicherweife ftattfindet. 

H. F. Jacobſon +) E. Friedberg. 

Bitalian, Papſt, 657—672. — Jaffé I S. 235—237; Lib. pontif. Ausgabe von 
55 Mommijen I S. 156; Beda, Hist. ecel. gent. Anglor. IV 1, S. 163. Ausgabe von Holder; 

Wgnellus, Lib. pontif. ecel. Ravenn. e. IIOff, MG SS RL &. 349ff.; Langen, Geſch. des 
röm. K. von Leo I. bis Nitolaus J. Bonn 1885, ©. 539. 

Vitalian, Papſt, wurde nach einer Sedisvalanz von beinahe zwei Monaten im Juli 657 
der Nachfolger des Papftes Eugenius I. Er ftammte aus Segni und wurde 30. Juli 657 



Vitalian Vitringa 705 

konſekriert. „Dem Herkommen gemäß“ zeigte er ſeine Stuhlbeſteigung dem Kaiſer 
Konſtans II. an. Dieſe Anzeige bedeutete indes mehr als die Beobachtung einer her— 
kömmlichen Form. Denn unter Eugen I. war infolge der Zurückweiſung der Synodica 
des Batriarhen Petrus von Konjtantinopel (Vit. Eug. ©. 185) die Kirchengemeinfchaft 
zwifchen Nom und Konjtantinopel thatfächlih abgebrochen worden. In der Anzeige lag 5 
die MWiederanfnüpfung troß des Gegenſatzes in der monotbeletiihen Frage (f. den Art. 
Monotbeleten Bd XIII ©. 408, 20-260). Konjtans nahm fie deshalb jehr wohlwollend 
auf; er beftätigte die Privilegien der römifchen Kirche und ſandte dem PBapite einen koſt— 
baren Evangelientoder zum Gejchent. Weniger freundlich zeigte er fich bei feinem Auf: 
enthalte in Kom 1. %. 663; man warf ihm vor, daß er nicht weniges von den Weiten ı0 
der römifchen Kunftihäte geraubt habe, auch die Kirchen, die er andächtig befuchte, feien 
von jeiner plündernden Hand nicht verfchont geblieben. Die Oberhobeit, die der Papſt 
über den Biſchof Maurus von Ravenna in Anſpruch nahm, vermochte V. nicht zur Geltung 
zu bringen. Wohl berief er den Biihof nah Rom, doch Maurus folgte der Ladung nicht. 
Als er ihn darauf für abgejegt erklärte und mit dem Banne belegte, ſprach auch Maurus 15 
den Bann über Pitalian aus. Maurus jtarb bald danach. Seine Grabſchriſt rühmt 
von ihm: qui liberavit ecclesiam suam de iugo Romanorum servitutis. Am 
meijten fcheint Bitalian auf England Einfluß gebabt zu haben, wo der von ihm am 
26. März 668 gemweihte Erzbifchof Theodorus von Canterbury für das Intereſſe des 
päpftliden Stubles thätig war und es fich angelegen fein ließ, Gleichförmigfeit mit der 20 
römifchen Kirche berzujtellen. Vitalian ftarb am 27. Januar 672. 

Neudeder 7 (Hand). 

Vitringa, Campegius, gejt. 1722. — Quellen: A. Schultens, Laudatio funebris 
vom 13. April 1722, abgedrudt vor der Basler Ausgabe des Jeſajakommentars; die vita 
succeinete delineata a Theod. de Hase, abgedrudt vor der Jenaer Ausgabe der Observatt. 25 
sacrae (1723) und in der Biblioth. Bremensis t. VI, fase. 4. Einen Auszug aus Scultens 
und Haſe giebt Nicéron in feinen M&moires t. XXXV, p. 30ff. Berjchiedene Berichtigungen 
und Nachträge liefert Büſching in feinem „Lebenslauf“ B.3 in der deutjchen Bearbeitung von 
dejien Jeſajakommentar, Bd I, 25ff., und Bd IL, 7ff. 3. Kot, Art. „V.“ in vaterl. Woorden- 
boek t. XXIX; Diejtel, Das AT in der rijtl. Kirche (Jena 1869), ©. 436 ff. 30 

Der gefeierte Ausleger des Jeſaja wurde am 16. Mai 1659 zu Leeuwarden in 
Friesland geboren. Sein Vater Horatius V., damals Sekretär bei dem oberjten Gerichts: 
hof Frieslands, wird als ein bochgebildeter, in der Erziehung feiner Kinder äußerft ſorg— 
fältiger Mann, feine Mutter, Albertine van Haen aus Dftfriesland, als eine durch Geiſt 
und Gemüt ausgezeichnete Frau gerühmt. Unter dem Rektorat Rombergs, der ihn einjt 35 
als scholae pars optima nostrae bezeichnete, machte ſich Vitringa zu Leeuwarden jo 
eifrig mit den Klaffikern, twie mit dem Grundtert des A und NTS vertraut, daß er be: 
reits 1675 die Univerfität Franeker beziehen konnte, um daſelbſt unter Arnoldi, Witſius 
und Mard Theologie, ſowie unter Anleitung eines Juden die Rabbinen zu jtudieren; 
mit welchem Erfolg, bezeugt der Ausfpruh von Witjius: eum sibi visum, cui fessus 4 
olim lampada tradere posset. Nachdem er zu Franeker drei Differtationen de origine 
monachatus mit großem Beifall verteidigt hatte, fiedelte er 1678 nach Leiden über, um 
Friedrich Spanheim, Wittih, le Moyne und Huljius zu hören, promovierte 1679 mit 
drei Disputationen de argumento psalmi II als Doktor der Theologie und erivarb 
1680 die Würde eines Candidatus s. ministerii. Noch in demfelben Jahre wurde ihm 45 
der Lehrſtuhl für orientalifche Sprachen zu Franeker übertragen; der feierliche Antritt er: 
folgte am 11. Januar 1681 mit einer Rede de officio probi sacrarum literarum 
interpretis. Bereits am 10. Mat 1683 trat er fodann mit einer Rede de amore 
veritatis als Nachfolger Mards in die theologische Fakultät ein (die Berufung dazu 
datierte jchon vom 18. Juli 1682); 1693 übernahm er als Nachfolger von Perizonius so 
zugleich den Lehrſtuhl für Kirchengejchichte. Nachdem 1698 ein äußerjt vorteilhafter Ruf 
nach Utrecht, den B. bereit3? angenommen hatte, wieder rüdgängig geivorden und infolge 
bejjen fein Gehalt zu Franefer auf 2000 holl. Gulden erhöht worden war, widerſtand er 
fortan aus Dankbarkeit allen weiteren Berlodungen — jelbjt dann, als ihm Utrecht bei 
einer dringenden Wiederholung des Rufs 1702 den 1698 angebotenen Gehalt im Betrag 55 
von 8000 Gulden nachzuzahlen verſprach. Seine Erfolge ald Lehrer laſſen ein jo auf: 
fälliges Anerbieten wohl begreiflich erjcheinen. Denn nicht jelten wollte es VB. an Raum 
für die große geht jeiner Hörer aus Holland, Frankreich, Schottland, Deutichland, Ungarn 
und Polen gebrechen. Auch als er mehr und mehr von Schwerhörigfeit geplagt wurde, 

Reals@nchflopäbie für Theologie und Kirde. 3. U. XX. 15 
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pflegte er doch den perfönlichen Verkehr mit feinen Zuhörern noch durd die Beſprechung 
jchriftlich eingereichter Anfragen und Aufjäge. Nacd längerem Siechtum erlag jein von 
Natur zarter und durch rajtlofes Studieren frühzeitig geſchwächter Körper (das Bildnis 
bor Bühhings Ausgabe des Jeſajakommentars zeigt ein feines, blaſſes Antlig mit ernitem 

5 finnendem Auge; man fieht ihm an, daß bier ein hoher Geift mächtig über ein gebrech- 
liches irdifches Gefäß gebot) am 31. März 1722 einem Sclagfluß. Seinem perfönlichen 
Charakter, feiner Demut und aufrihtigen Frömmigkeit wird von den Zeitgenofjen das 
— Lob geſpendet; denſelben Eindruck gewinnt man aus den zahlreichen, ausführlichen 

orreden ſeiner Bücher. Von dem regelmäßigen Beſuch des öffentlichen Gottesdienſtes 
io ließ er ſich auch durch feine ſchließliche Taubheit nicht abhalten. Vermählt war V. ſeit 

1681 mit Wilhelmine van Hell, einer Tochter des Harlemer Predigers Simon van Hell, 
aus welcher Ehe vier Söhne (f. unten am Schluß) und eine Tochter berborgingen. 

Eine gerehte Würdigung feiner wiſſenſchaftlichen Verdienſte hat vor allem zu be: 
denken, daß V. ein nieberländifcher Theologe am Ausgange des 17. Jahrhunderts ge: 

15 weſen ift. Als folder war er ein treuer Sohn jeiner Kirche, dem reformierten Lehrbegriff 
(insbeſondere auch der Lehre von der unbedingten Prädeftination) aufrichtig ergeben und, 
wo es fein mußte, auch zu fcharfer Verteidigung desjelben bereit. Daber ſteht auch jeine 
Gefamtanihauung von der bl. Schrift und der Inſpiration derfelben auf dem Boden der 
nachreformatorifchen Orthodorie. Doch nimmt er gegenüber der textkritifchen Überlieferung 

20 eine etwas freiere Stellung ein und will nur denen eine Cinmifhung in den theologischen 
Streit gejtatten, die fich durch gründliches Studium dazu befähigt haben (vgl. die ſchöne 
Ausführung des Sates, daß Glaubensitreitigleiten vielfach auf Unwiſſenheit zurüdgeben, 
in der Praefatio zu den Observv. sacrae p. 4. Dabei will aber V. nur die Gelebr- 
jamfeit gelten lajien, die mit Weisheit, Gottjeligleit und Beſcheidenheit verbunden ei). 

25 Die Bedeutung feiner Eregeje liegt vor allem in der Sorgfalt und Grünblichkeit, mit 
welcher er Tertkritil, Grammatik, Lexikon, exegetiſche Überlieferung, überhaupt den ge- 
ſamten exegetijchen Apparat in ftaunenswertem Umfang auf die Ermittelung des sensus 
genuinus, des zeitgefchichtlihen Anlafjes und Hintergrundes verwendet. In diefer Hin- 
jicht zählt V. bereit3 zu den modernen Eregeten, und dieſes Urteil wird auch durch die 

3 befannten Zutaten zu feiner Auslegung, in denen er die Erfüllung der Prophetenſprüche 
—— bis ins 17. Jahrhundert verfolgt, nicht aufgehoben. Übrigens iſt ſchon von 

ieftel (Gefchichte des ATS in der dhriftl. Kirche ©. 437) mit Recht bemerkt worden, daß 
das oft nadhgefprochene Urteil von Gejenius (ef. I, 133), V. fei der Coccejaniſchen Inter: 
pretationdmethode zugethan, einer weſentlichen Modifizierung bedarf, Daß V. nicht un: 

35 mittelbarer Schüler des Coccejus war, ergiebt fich jchon daraus, daß er bei Goccejus’ Tode erft 
zehn Jahre alt war. Aber auch als mittelbarer Schüler und Verehrer des Meifters war 
er doch keineswegs ein blinder Nachbeter desjelben, vielmehr läßt er auch Grotius fein 
Recht mwiderfahren. Er verwirft es, daß Coccejus manche Weisfagungen ganz von dem 
zeitgefchichtlihen Zufammenhang loslöft und ohne weitere Vermittelung auf Chrijtus und 

so auf noch fpätere Zeiten bezieht. Die fpäteren Erfüllungen der Weisfagung, die der erften 
vorläufigen folgen (in diefer Annahme ift V. ganz Coccejaner), find beſſer in den nächſten 
Jahrhunderten, als im Mittelalter und der Neuzeit zu ſuchen. So räumt er zwar Coccejus 
ein, daß mande Züge in Jeſ 33, 1ff. auf Ferdinand IT. (oder noch beifer Philipp II.), 
ſowie auf Guſtav Adolph pafjen, bleibt aber doch fchließlich bei der Beziehung des „Wer: 

5 wüfters” auf Antiohus Epiphanes jtehen. — Alle weiteren Bemerkungen knüpfen wir an 
an eine Überficht über 

Die Schriften Vs 1. Eregetifche Werke. a) Zum AT. Das gefeiertfte Haupt: 
wert ®.s, der Commentarius in librum prophetiarum Jesajae, erſchien zuerjt in 
wei Yolianten Leovardiae 1714. 1720; nachgedruckt zu Herborn 1715—1722, und zu 

60 Bafel 1732. — Eine von Pfaff um 1732 in Tübingen vorbereitete Ausgabe fam nicht zur 
Ausführung, dagegen erſchien „Compegii V. Auslegung der Weisfagung Jeſaia“. Aus dem 
Lateinischen zufammengezogen, überjegt und mit Anmerkungen begleitet von A. %. Büſching 
Mit einer Vorrede von 9.2. von Mosheim, Halle 1749. 1751 in zwei Bänden 4° (mit 
Weglaffung des „gar zu weitläuftigen und wortreichen in den Abhandlungen der einzelnen 

55 Stüde; der häufigen Wiederholungen derfelben Sache; der beiläufigen Erklärungen anderer 
Schriftitellen” u. ſ. w, und vor allem der m ftifchen Auslegungen der Meisfagung). 
Auch J. ©. Leighs „Commentarius über den Propheten Jeſajam“ (Braunſchweig 1726 
bis 1734, 6 Bände 4°) ift nach Büfching in der Hauptfache eine Überfegung aus N., 
mit weitſchweifigen, homiletifchmoralifhen Zuthaten. Dagegen bat ob. Sateb Rambach 

so in feiner „Erklärung des Propheten Ejajä” (herausgeg. von E. F. Neubauer, Züllichau 



Vitringa 707 

1741) nur „den Kern aus dem... Werke des Camp. V. . . . ganz kurz herausgezogen“. 
In ziemlichem Umfang iſt V. auch in den Scholien Rofenmüller® zum Jeſaja ver: 
wertet. Vgl. über den Jeſajakommentar das Urteil von Delitzſch Comm. zu Yejajat, 
p. 31]: ‚Die Scyattenjeiten de3 Kommentard pflegen für den Leſer in den Vorder: 
grund MM treten, aber je länger man ihn benußt, deſto höher lernt man ihn jchäßen. 5 
Ueberall tiefe Forihung, nirgends der Luxus einer toten Gelehrſamkeit. Des Berfafters 
Herz ift dabei. Zumeilen ruht er auf dem mübhevollen Forſchungswege aus und macht 
ſich Luft in mwonnigen Behagen“. Nach der Vollendung des Jeſajakommentars plante V. 
einen großen Kommentar zum Sacharja; der Anfang desfelben liegt vor in C. Vitringae 
commentarii ad librum prophetiarum Zachariae quae supersunt ed. Herm. 10 
Benema, Leov. 1734 8° (enthält die Prolegomena und den Kommentar bis IV, 6). 
Gleihfalld aus dem Nachlaß B.3 jtanımt Commentarius ad canticum Mosis 
Deut. XXXII ed. H. Venema (mit Anmerkungen desfelben), Harl. 1734. — b) Zum 
NT: ’Avdzoıcıs Apocalypsios Joannis apostoli, Franeg. 1705. 4°. Amstel. 1719. 
Leov. 1721; nadjgebvrudt Leucopetrae 1721. 4°. Für die Deutung der Weisfagung auf 16 
die verfchiedenen Phaſen der Kirchengejchichte bot die Apokalypſe natürlich noch mehr Stoff 
dar als Jeſaja; insbefondere ift V. bemüht, die von Bofjuet auf die proteftantifchen 
Kirchen bezogenen Stellen vielmehr auf die fatholifche anzuwenden. — Die „Ihriftmäßige 
Erklärung der Evangelifhen Parabolen“ berubt auf lateinijchen Diktaten B.3 für feine 
ee wurde zuerjt (unter teilmeifer Mitwirkung V.s; in dem darauf bezüglichen 20 
Brief vom 13. Sept. 1712 an d'Outrein erklärt ®.: „ich habe und behalte allezeit große 
Furcht, öffentlih an das Licht zu treten, und wenn ich Bücher ausgebe und etwas von 
dem meinen herausfommt, bin ich oftmals fo verlegen, daß ich mit mir ſelbſt zu thun 
babe“) holländifch herausgegeben (verklaeringe van de evangelische parabolen etc., 
Amst. 1715, 4°) von Joh. d’Dutrein; endlich auch bochdeutich, Frankfurt und Leipzig 
1717, 4°. Auch in diefen Auslegungen verleugnet fich der typologiſche Eifer nicht; Die 
Hauptfiguren der Barabeln werden immer zugleich gejchichtlich gedeutet, 4. B. der un: 
gerechte Haushalter von den Oberen der Juden, der Herr besjelben gleichralls von den 
Juden (und zwar auch von denen der nachchriſtlichen Zeit); nicht minder wird bei dem 
Phariſäer und Zöllner die fernere Wahrheit diejer Parabel an Berfonen der Stirchen: 30 
geichichte ertwiefen. Aus lateinischen Diktaten V.s ſtammen auch die holländiſch edierten 
Erklärungen des Galater: und Titusbriefs (Fran. 1728, 4°), ſowie zu Kap. 1—8 bes 
NRömerbrief3 (Fran. 1729, 4°). — Meift eregetiichen Inhalts find endlich auch Obser- 
vationum sacrarum libri VI, einzeln erjchienen Fran. 1683— 1708, 8° (L. I. aud) 1689 
und 1700), dann zuſammen 1711, 12. 19; ed. novissima, Jenae 1723, 4°. Dieje 86 
Observationes find großenteils aus öffentlichen Disputationen erwachſen. 

2. Zur biblifchen Gejchichte und Archäologie: Archisynagogus observationibus 
novis illustratus, Fran. 1685, 4°. 9. verfucht hier die Amter in ber älteften chrift- 
lichen Kirche famt ihren Namen auf fonagogale Vorbilder und zwar auf die jog. decem 
viri otiosi zurüdzuführen. Dem gegenüber zeigte Rhenferd (Fran. 1686 und 1687), 40 
dat die decem viri otiosi vielmehr ſolche feien, die fih zur Verfügung jtellten, um die 
zu einem Gottesdienjt erforderliche Zahl von Teilnehmern voll zu maden. V. antwortete 
mit der Schrift de decem viris otiosis (Fran. 1687), worauf Rhenferd nochmals 
(1688 und 1701) replizierte. Die Schwächen des Archisynagogus, an welchem aud) 
Schultens in der Leichenrede eine gewiſſe Unreifbeit anerkennt, bat V. nachmals durch das 45 
weit gediegenere Wert de synagoga vetere (f. u.) vergeſſen gemadt. — Einen ander: 
meitigen Streit veranlaßte das Werk „Anleidinge tot het rechte Verstand van den 
Tempel, die de Prophet Ezechiel gezien en beschreeven heeft (Fran. 1687, 
2 Bde 8%). V. behauptet in demfelben, daß fich der Plan Ezechield genau dem Salo— 
moniſchen Vorbild angefchloffen und in dem Tempel des Serubabel und Herodes feine 50 
genaue Ausführung gefunden habe. Dagegen erbob fi (Amstel. 1692) Joh. Heinrich 
Goccejus (der Sohn), weil V. vielfah von den Anfichten feines Vaters abgewichen mar. 
V. antwortete mit der Schrift: ’t rechte Verstand van den Tempel Ezech. ver- 
deedigt en bevestigt, Harl. 1693, 8°”. — De synagoga vetere libri tres, quibus 
tum de nominibus structura origine praefectis ministris et sacris synagogarum 55 
agitur, tum praecipue formam regiminis et ministerii earum in ecclesiam 
christianam translatam esse demonstratur (Fran. 1694, 4’; ed. alt. emendatior, 
Leucopetrae 1726, 8°), nächſt dem Sefajalommentar das gediegenite Wert Ws. — 
Hypotyposis historiae et chronologiae sacrae, Leovard. 1698, 8° (bis auf 
Chriſti Geburt), dann Fran. 1708 (a M. C. usque ad finem Saec. I. Ae. V.;w 

4" 

25 
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Leov. 1716, 1722, aud Jen. 1722 und Kopenh. 1774. — Geographia sacra, 
Jen. 1723, als Beigabe zur legten Ausgabe der Observatt. sacrae, aber aus einer 
fehlerhaften Handjchrift und von unberufener Hand (Dr. Gf. Werner) herausgegeben. 

3. Zur biblifchen Theologie, Dogmatif und Polemik: Doctrina christianae reli- 
5 gionis per aphorismos summatim descripta, Fran. 1690, 1693, ed. quarta: 

1702, 8°, 1714, ed. 6, Pars I. II, Arnh. 1761, P. III— VIII, Lugd. Bat. 1764 
bis 1789; auch bolländifch durch Joh. Gofter, Delft 1696, 1708, 1717. Seit 1702 
ift beigegeben: ürorunwoıs theologiae elencticae graviores exhibens controversias, 
quae super christianae relig. doctrina eccelesiae reformatae eum diversis ejus- 

ıo dem sectis intercedunt. — Geloove der Kercke angaande de geboorte des 
Sons ende de tydelicke Dood der Geloovige, Fran. 1695, Streitichrift gegen Noell, 
welcher 1689 in einer Disputation zu Franefer eine Art Tritbeismus gelehrt batte und 
dafür von V. angegriffen worden war. Als zweimal Angriff und Antivort gewechielt 
hatte, wurde Roell von der Akademie Stillſchweigen auferlegt. Dennoch verfocht er jene 

15 Meinung 1691 nochmals gegen Hugvenius, worauf V. obige Schrift veröffentlichte. — 
Typus doctrinae propheticae, in quo de prophetis et prophetiis agitur hujus- 
que scientiae praecepta traduntur (feit 1708 Beigabe der hypotyp. histor. et 
chron. sacrae). Wie Coccejus nimmt aub V. im Anſchluß an die fieben apokalyp— 
tiſchen Sendfchreiben fieben Perioden im N. Bunde an, beitimmt diefelben jedoch anders, 

29 als Coccejus. — Auf einem Kollegienheft beruht: Typus theologiae practicae sive 
de vita spirituali ejusque affectionibus (eine Anweifung zur rechten Nachfolge 
Chrifti), Fran. 1716, Bremae 1717, 8° (audy bolländifch durch d’Dutrein, Amfterdbam 
1717; deutſch „Fürbild der wahren Gottfeligfeit“ u. ſ. w, Bremen 1717; franzöſiſch 
durch M. de Limierd, Amfterdam 1721; ungarisch durch Vaſarhelly, Frankfurt a. O.). — 

25 Aus dem Nachlaß V.s erjchien: „Betrachtungen über die Wunderwerke Jeſu Chriſti“ 
(bolländifh mit Vorrede von H. Venema, rar. 1725, deutich Frankfurt a. M. 1727). 
V. weiſt bier in der Kirchengefchichte die Erfühlung der in den Wundern Cbrifti vor: 
— an und Meisfagungen nad. Angeſchloſſen find Erklärungen von 2 Sa 23, 
1—7; 8. 45. 68. 

30 4. Zur prakt. Theologie: Oratio de synodis earumque utilitate necessitate 
et auctoritate, Fran. 1706 (bei Gelegenheit einer Synode in Franeker gehalten). — 
Animadversiones ad methodum homiliarum ecclesiasticarum rite instituendarum 
(urfpr. Kollegienbeft), Leov. 1721, 8°, 1750, Jenae 1722. — Oratio funebris reci- 
tata in exsequiis Ulriei Huber (Nov. 1694). Fran. 1700. 

J Bon den vier Söhnen V.s ſtarb der älteſte, Simon, an den Folgen eines aus 
ichweifenden Lebens, der zweite im zartejten Kindesalter; der dritte Sohn, Horatius, 
galt als ein Wunder frübreifer Gelehrſamkeit, ftarb aber zum größten Schmerze feines 
Vaters faum 19jährig (8. Oktober 1704). Seine „animadversiones ad Joh. Vor- 
stium de hebraismis N. Ti.“ edierte %. Bos in den observatt. miscellaneae, 

# Fran. 1707, 1731 (aud) Lips. 1778 durch J. F. Fiſcher). Der vierte Sohn, Gam- 
pegius, geb. 23. März 1693 zu Franeker, wurde bereit3 1708 Student dajelbit, 1715 
Dr. theol. und auferordentl. Deofeflr, 1716, nachdem er einen Ruf nad Zerbit aus- 
geihlagen, ordentl. Profeſſor der Theologie, erlag aber bereit3 am 11. Januar 1723 
einer Yungenentzündung. Seine Epitome theologiae naturalis, ſowie feine disser- 

» tationes sacrae wurden nachmals (Fran. 1731, 8% von Herm. Venema — 
autzſch. 

Völkertafel. — Litteratur: Abgeſehen von der erſten, etwas gekürzten Wiederholung 
der Völkertafel in 1Chr 1,4—23 finden ſich die älteſten Deutungen im Buche der Jubiläen 
Sf. und bei Joſephus Antiq. I, 6. Außer den Kommentaren zur Genejis beziehen ſich direkt 

50 auf die Völtertafel: Bochart, Phaleg et Chanaan, 1646; J. Dav. Michaelis, Spicilegium Geo- 
graphiae Hebr. exterae 1769, 1780; J. Schultheß, Das Paradies 1816; E. F K. Nojen: 
müller, Handbuch der bibliihen Altertgumstunde I, 1 u. 2, 1823 ff.; A. inobel, Die Bölter: 
tafel der Geneſis 1850; de Goeje in Theol. Tijdschr. IV, 1870, 233 #.; 9. Kiepert in Monats: 
berichte der BA. Febr. 1859; P. de Lagarde, Geſammelte Abhandl. 1866, 254 ff.: I. Halevy, 

55 Recherches Bibliques VIII in Rev. des Etudes Juives XIII, 1886, 147 ff.; E. Gilaier, 
Skizze der Geſchichte und Geogr. Arabiens II, 323 5. 387 ff. — Außerdem vgl. Fr. Deligic, 
Wo lag das Paradies? 1881; Ed. Meyer, Gejchichte des Alterthfums I, 1884; WB. Way 
Müller, Aſien und Europa nad altägyptiihen Dentmälern 1893; Fr. Hummel, Die altisrae- 
litifche Meberlieferung in imfchriftliher Beleuchtung 1897 ; 9. Windler, Altorientaliihe or 

* ſchungen Iff., 1893 ff.; derf., Die Bölter Vorderajiens 1902; Keilinihriften und das AT’, 
1902; Aliv. JZeremias, Das NT im Lichte des alten Orients’, 1906. 
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1. die jahwiſtiſchen Angaben. Der Redaktor giebt erſt unter Ham V. 6—20 
dem Jahwiſten das Wort: „und Kufch erzeugte den Nimrod“ (B. 8). Seine Darftellung 
weicht in der Form bon ber des Priefterfoder ab, infofern die einzelnen Größen nicht 30 
durch das Wort „Sohn“ verbunden werden, das im Hebrätfchen einen ſehr allgemeinen, 
viel meiteren Sinn hat ald im Deutichen (vgl. S. 713, 2), fondern durch den bejtimmteren 
Ausdrud 72), „er (dev Vater) zeugte” oder durch die paſſiviſche Wendung V. 21. 25 — 
äbnlih wie Gen 297. in breiter Erzäblung die Stämme Israels auf Jakob als ihren 
„Vater“ zurüdgeführt werden. An dem unten ©. 711,15 und 713,4 zu befprechen: ss 
den Sinne wird jedoch dadurch nichts geändert. — Längſt ift aufgefallen, daß ber 
Jahwiſt bier Babel und Affur zu Kuſch rechnet, das fonft im AT die Länder am 
oberen Nil bezeichnet (vgl. V. 6), während der Priefterfover V. 22 Aſſur ausprüdlich 
unter Sem ftellt. Man bat diefen Unterjchied auf einen Irrtum des Redaktors zurüd: 
führen wollen, der die in den Keilinfchriften genannten Ka3Su, die Kofjäer des Bolybius u. a., 40 
die von 1500—1250 über Babel herrſchten, den afrikanischen Kufchiten gleichgejeßt habe. 
Leichter und mahrfcheinlicher ift jedoch die neuerdings durch H. Windler vertretene An— 
nahme, daß das von den Keilinfchriften in Arabien erwähnte Kuſch mit der Angabe des 
Sahmiften zu thun bat, fo daß Nimrod von Arabien ber in das Gebiet des unteren 
Euphrath eingedrungen wäre. Ob man deshalb auch das Recht hat, von einer arabijchen # 
Abkunft des Nimrod zu fprechen, ift eine andere Frage; denn wir wiſſen nicht, in welchem 
Verhältnis die Kufchiten öftlih vom Roten Meere zu den fpäteren Mrabern ftehen. Zu 
dem, was über Nimrod V. 8—12 gejagt ift, vgl. bie Art. Nimrod Bd XIV ©. 102 ff. 
und Ninive ebend. S. 108ff. V. 13f. unterjcheiden fi in der Form von V. 8. Diefer 
faßt Kuſch und Nimrod in gleicher Weife als Perfonen auf, V. 13 und 14 ftellen dagegen die so 
Völkernamen im Plural nebeneinander. Daher teilt Gunkel dieſe beiden Verſe (und andere, 
ſ. unten) einer jüngeren Schicht des Jahwiſten zu. Über Agupten ſ. BDI ©. 203ff. 
Bon den fieben „Söhnen“ Agyptens findet ſich Lud (Singular zu Ludim) auch Ez 
27,10; 30,5; ef 66, 19 und er 46, 9 in Verbindung mit Agyptens Nachbaren. An 
Lydien (fo Luther) ift daher nicht zu denken. Stade (de populo Javan 5f.) hat mit 55 
Rückſicht auf Na 3,9 vorgefchlagen, hier und Jer 46, 9 227 — Libyer zu lefen. Aber 
diefes auf den ägyptiſchen Denkmälern mit blonden Haaren und blauen Augen dargeftellte 
Voll, das weſtlich vom unteren Thal des Nil wohnte, ift wahrfcheinlih durch die an 
dritter Stelle genannten Lehabim vertreten. In den Ludim, wenn man bei diefer Lesart 
ſtehen bleibt, ein Nachbarvolf der Agypter zu vermuten, ift gewiß berechtigt. Dasjelbe so 
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gilt von den Anamim, aber über ihre Wohnſitze läßt ſich nichts ermitteln. Die Pathrufim 
V. 14 find ohne Zweifel die Bewohner von Pathros Jeſ 11,11; Ser 44,1. 15; & 
30, 14, nämlid von Oberägppten; denn ägyptiſch pata-res (toptiſch pter&s) ift das Süb- 
land. Bon bier aus bat A. Erman das vorhergehende Naphthuchim zu beftimmen ver: 

5 ſucht. Da man neben dem Sübland das Nordland erwartet, jo denkt er an ägyptiſches 
pata-mahi — Norbland und betradhtet men als die urfprüngliche Form, die irrtüm— 
licherweife zu arrrer entjtellt fei (vgl. ZuW X, 1890, ©. 118f). Ein zu Kasluchim 
pafjender Völfername ift bisher nicht gefunden worden, die Kaphthorim dagegen werben 
neuerdingd mit zunehmender Übereinftimmung als die Einwohner von Kreta betrachtet, 

ı0 da die Beziehung des ägyptiſchen kptär auf diefe Inſel als wahrſcheinlich gelten darf 
(vgl. unter Kaphthor Bd X ©. 33 ff., wo auch die die Philifter betreffende Gloſſe V. 14 
beiprochen ift). 

V. 15—19 handeln von Kanaan. DB. 15 ftimmt in der Form genau mit ®. 8 
überein, darf alfo auf diefelbe Hand zurüdgeführt werden. Beide Verſe lehren deutlich, 

15 daß der Verfafier jehr verfchiedene Größen in feiner Darftellung miteinander ver: 
bindet: Kufh Name eines Volkes und Landes, Nimrod Name einer fagenbaften 
Perſon, Kanaan Name eined Landes, Sidon Name einer Stadt, Heth Name eines 
Volle. Zu Kanaan vgl. Bd IX ©. 732 ff., zu Sidon Bd XVIII ©. 294, 47, zu Hetb 
Bd IX ©. 737f. Die Ausdehnung des hethitiſchen Volkes hat neuerdings durch die 

20 dbeutichen Ausgrabungen bei Boghaztöi öftlih vom Halys, auf dem Boden des alten Pteria 
in Rappabozien (Herod. I, 76), eine neue Beleuchtung erfahren. Man bat dort zahl: 
reihe hethitiſche Thontafeln gefunden, deren Inſchriften vielleicht vermöge der bäufigen 
Berührungen mit den Aſſyrern einen gangbaren Weg zu ihrer Deutung eröffnen. V. 
16—18a find ein fpäterer Zuſatz, der die "alle Völker vollftändig aufzäblen 

3 will; ſie nehmen ®.18b und 19 vorweg, bdeden ſich jedoch mit ihnen inbaltlid 
nicht genau und weichen im der Form von dem Vorhergebenden ab. Über die Jebu— 
fiter vgl. den Art. Jebus Bd VIII ©. 637f., über die Amoriter Bd I S.459f. und 
meine Geſchichte des Volkes Israel“, ©. 45f. Die Girgafiter und Hewiter find 
unter dem Stichwort Kanaan Bd IX ©. 739f. beiprochen worden, die Arkiter, Siniter, 

30 Arwaditer und Zemariter in dem Art. Sidonier Bd XVIII ©. 292f. Die Hamatbiter 
find die aramätjchen Bewohner der Stabt und des Reiches Hamath am Drontes, über 
die der Art. Syrien Bd XIX ©. 285 ff. zu vergleichen ift. V. 18b und 19 handeln von 
der Ausbreitung der Kanaaniter nah Süden bis Gerar (ſ. Bd XIII ©. 693,9); fie 
Ichließen die Angaben des Jahwiſten über Kanaan und zugleich über Ham ab, wie V. 30 

35 den Schluß der Nachrichten über Joktan bildet. Gunkel rechnet diefe Säge zu der jüngeren 
Schicht des —— wie V. 13 und 14. 

Das vollſtändigſte Stück des Jahwiſten liegt in V. 21—30 vor; fie geben daher 
auch das deutlichfte Beifpiel für feine Darftelung, abgejeben jedoch von V. 22—24, über 
die ſchon oben ©. 709, ı5. 22 geredet wurde. Sem wird als der Vater aller Söhne Ebers 

40 bezeichnet, um dadurch feine Verbindung mit den Jsraeliten, die zu den Hebräern gehören, 
hervorzuheben. Der Name Eber wird bier ſehr meit gefaßt, indem von ihm nicht nur 
die Linie des Peleg, die zu Abraham führt (Gen 11, 18 ff.), fondern auch die Linie des 
Joktan abgeleitet wird. Wahrſcheinlich hängt er mit dem Ausdrud "737 "27 oder 
“7722 (ef 7,20), der die Uferlandichaften des Euphrat bezeichnet, zufammen, da 

45 dieſe ald die Heimat des israelitifchen Zmeiges ber Hebräer im AT gelten. Auch für 
Peleg hat man verjchiedene gleichlautende Namen verglichen; am beiten paßt wohl von 
ihnen der Ort Phalga an der Mündung des Chaboras in den Euphrat. Der BVerfafier 
jpielt mit der Bedeutung des Worts Se, teilen, fpalten, und fügt hinzu, daß fich in Pelegs 
Tagen die Menjchheit geipalten habe, indem er wahrjcheinlich damit die Erzählung Gen 11, 1—9 

bo im u. hat (anders im Buche der Jubiläen Kap. 8f.). Die Linie Belege wird bier nicht 
weiter berüdjichtigt, weil der Verfafer darüber in dem Folgenden, wie es in dem Stüd des 
Priefterfoder 11, 10ff. und in allen Quellfchriften Kap. 12 ff. gefchieht, ausführlicher fprechen 
twollte. Daher werden die Moabiter und Ammoniter Gen 19, die aramäiſchen Geſchlechter von 
22, 20—24 (vgl. 11, 29), die Keturäer und Jjmaeliter 25, 1—18 und die Edomiter Kap. 36 

55 bei feite gelaflen. Dagegen werden die Nachlommen des zweiten Sohnes des Ebers, nämlich des 
Joktan, B. 26—29 aufgezählt. Es find unter diefem Namen, der bei den Arabern kahtän 
lautet, 13 füdarabiihe Stämme aufgezählt, die urfprünglic wohl auf die übliche Zwölf: 
zahl bejchräntt waren; doch läßt ſich nicht mit Sicherheit erkennen, welcher Name fpäter 
binzugefeßt ift. Über die Nottwendigfeit der Unterjcheidung zwiſchen Nord: und Südarabern 

so ſowie über die Wohnfite der einzelnen Stämme, von denen nur wenige ficher nachgewieſen 
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werden können, vgl. d. Art. Arabien Bd I ©. 765F., zu Ophir Bd XIV ©. 100ff. Außer: 
dem unten ©. 714, ı6 ff. 

Aus diefer Furzen Ueberficht über die jahwiſtiſchen Angaben ergiebt ſich, daß fie nirgends 
vollftändig find. Das erfchwert ihre Beurteilung fehr. Unter Sem B. 21ff. fehlt ber 
Übergang von Sem zu Eber; über Japhet ift ung gar nicht? vom Jahwifien erhalten. 5 
Dagegen jtedt der Anfang der jahwiſtiſchen Völfertafel wahrfcheinlich, wie Wellbaufen ver: 
mutet bat, in Gen 9, 18f. und 10, 1b, ausgenommen die Worte: „und Ham ift ber 
Vater Kanaans“ V. 18, die auf Kanaan in 9, 20—27 binweifen follen. In dieſen Verfen, 
die Gunkel der jüngeren Schicht zurechnet, finden mir biejelbe Ordnung der Brüder wie 
im Priefterfover 10,1. Der jahwiſtiſche V. 10, 21 läßt jedoch erkennen, daß Japhet 10 
zunächſt hinter Sem jtehen fol, Ham aljo an dritter Stelle. Daraus ergiebt ſich, daß erjt 
ſpäter — ob jhon durch einen jüngeren Jahwiſten oder erſt durch den Priefterfoder? — die 
Reihenfolge Sem, Ham und Japhet bergeftellt worden ift. Dennod) ift es möglich, daß ſchon ber 
ältere Jahwiſt Sem, den älteften, an das Ende ftellte, weil an ihn die Erzvätergeſchichte anfnüpfte. 
Was der Jahwiſt mit feiner Völfertafel will, fagt 9,19b: er denkt ſich die Entftehung der ı5 
damals ihm bekannten Menjchheit wie eine ungeheuere Ausdehnung und Verzweigung 
einer einzigen Familie, der Familie Noahs. Die oft fo verwidelten Fragen, die mit dem 
wirklichen Urfprunge eines Volkes verbunden find, find dem Berfafjer unbelannt; Völker— 
funde ift ihm nur eine gefteigerte Form der Familiengeſchichte, er jtellt fie deshalb aud) 
als Genealogie dar (vgl. meine Gejchichte des Volkes Israel’, S. 1 ff). Noah jteht ala 0 
Bater der neuen Menjchheit nach der Flut an der Spite, und nad feinen drei Söhnen 
teilt er fie in drei große Zweige. Das iſt allem Anfchein nad eine andere Auffafjung 
der Gejtalt Noahs und feiner drei Söhne, ald fie in Gen 9, 20—27 vorliegt: dort der 
Stammvater der Bewohner des Landes Kanaan, der Begründer des Ader: und Wein: 
baus, feine Söhne die Vertreter der in Kanaan befindlichen Völker. Erklären können wir diefe 28 
Verſchiedenheit der Auffafjung gegenwärtig nicht. Hinfichtlich der zweiten, in der Völfertafel 
vorliegenden Auffafjung tritt jedoch Elar hervor, daß fie ſich mit der jegt üblichen Art, die 
Frage der Völferverwandtichaft nach Herkunft und Sprache wiſſenſchaftlich zu unterfuchen, nicht 
det. Nur von Sem läßt ſich ungefähr beftimmen, was ſich der Jahwiſt darunter gedacht hat, 
einerfeits die hebräifchen Völker im meiteften Sinne (Beleg), andererfeits die füdarabifchen so 
Stämme (Joltan). Bei Ham jtoßen wir auf unüberwindliche Schwierigfeiten. Wir verftehen 
nicht, daß der Verfaſſer nicht nur die Agypter und ihre Nebenvölter, fondern auch Kanaan, 
die Hethiter und fogar die babylonifch-ajjurifchen Reiche mit Kuſch in Verbindung bringt und 
fie alle unter Ham zufammenfaßt. Nach den Maßſtäben der Sprach: und Blutverwandtjchaft 
fann der Berfaffer dabei nicht urteilen; es bleibt nur übrig anzunehmen, daß er nad ss 
eichichtlihen Verhältniſſen (Wanderungsfagen) oder nad geographiichen und politischen 

Berhältniffen verbindet und ſcheidet. Ohne Zweifel wohnt Israel zu feiner Zeit in 
Kanaan; trogdem zählt er Ysrael zu Sem, die Kanaaniter zu Ham, obwohl Israel die 
Sprade Kanaans redet. Wenn Rulh V. 8 wirklich auf ſüdarabiſche Stämme zu beziehen 
ift (f. oben ©. 709, a2), jo läßt fich feine Trennung von den übrigen V. 26—29 vielleicht 40 
durch die Annahme begreifen, daß ihm eine Kunde über alte Wanderungen von Sübd- 
arabien nach Babylonien zu Gebote jtand, die wir nicht mehr kennen. Der Name Ham 
wird im AT jelbit für Agypten gebraudt Bj 78,51; 105,23. 27; 106,22; man hat 
daher gemeint, daß er dem einheimifchen Namen Ägyptens kam-t (toptiſch kemi, khemi) 
entjpreche und in der Völfertafel ſtark verallgemeinert tworden fe. Doch ift diefe Gleich: 45 
ſetzung aus lautlichen Gründen fehr bedenklich. Der Zweck der Darftellung ift ein ethno- 
graphifcher, fie will eine Überficht über die Völker der dem Verfaſſer bekannten, freilich 
recht kleinen Welt geben (9, 19b); das geographifche Intereſſe macht ſich daneben nur in 
beſcheidener Weiſe geltend 10, 19. 30. Doch ift der Stoff, den der Verfaſſer für diefen 
Zmwed verbindet, nicht gleichartig: er ftellt eine Perfon wie Nimrod neben Kuſch, das ein so 
Land und ein Volk bezeichnet; in V. 15 finden wir ein Yand, eine Stadt und ein Vol 
nebeneinander, und in der Reihe der arabiichen Stämme V.26—29 ftedt wohl auch mehr 
ald ein Name, der eigentlich eine Gegend bezeichnet (Hazarmaveth, Opbir, Hevila). 

Für die Zeit des Jahwiſten ergeben ſich folgende Merkmale: Er läßt auf Babel 
V. 10 Nineve B. 11f. folgen; er gehört aljo der Zeit der Vorherrſchaft Afjurs an und 55 
weiß noch nichts von defjen Niedergang im 7. Jahrhundert durch die Angriffe der Meder 
und Babylonier. Die mächtigjten Herren in Kanaan find ihm die Vhönizier — Sidonier; 
das weiſt mindeſtens auf das 8., wenn nicht auf das 9. Jahrhundert hin (vgl. den Art. 
Sidonier Bd XVIII ©. 299 ff.). Die Hethiter haben für Kanaan noch große Bedeutung ; 
der Verfaſſer fennt daher noch nicht die Zeit, in der ihre Staaten im nördlichen Syrien wo 
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durch die Eroberungen der Aſſyrer (f. Bd IX © 738) aufgelöft waren. Die Belanntichaft 
mit den füdarabifchen Stämmen B.26 ff. ift eine Folge der Handeläverbindungen Salomos, 
die durch den FFreiheitöfrieg der Edomiter gegen Joram von Juda um 845 unterbrochen 
und durch die erneute Beſetzung Elaths (f. d. Art. Bd V ©. 285 ff.) unter Ufia und Jotham 

5 um 750 wieder belebt wurden, bis Elath um 735 enbgiltig den Judäern verloren ging. 
Wenn fih Kuh V. 8 auf Arabien bezieht, jo kennt der Jahwiſt die füblih von Agypten 
mohnenden Kuſchiten (vgl. ©. 713, 37 ff.) noch nicht. Man darf daher die jabmiftifche 
Völfertafel nicht unter das 8. Jahrhundert hinunter rüden und muß zugleid im Auge be: 
halten, daß einzelne Angaben um mehrere Jahrhunderte älter jein können. 

10 2. Die Angaben des Priefterfoder. Der Redaktor hat über Japhet allein 
den Priefterfoder zu Worte fommen laſſen, vermutlich weil die Angaben des Jahwiſten 
für die fpätere Zeit nicht mehr paßten. Japhet hat fieben Söhne: Comer, Magog, 
Madai, Javan, Thubal, Meſech und Thiras. Comer entipricht den Kimmeriern ber 
Odyſſee (XI, 14) und des Herodot (IV, 11f.; I, 16), den Gimir der aſſyriſchen Keil: 

15 inſchriften. Das Volk wohnte urfprünglihd im Norden des Schwarzen Meeres weitlich 
vom Don, z0g im 8. Jahrhundert nach Thrazien und um 700 mit tbrazifchen Stämmen 
nad) Kleinafien, wo fie 675 in Kappabozien auf die Afjyrer trafen und um 650 mit den 
Lydern in Kampf gerieten. Die Luder trieben fie aus „Afien” (im alten, engern Sinne) 
nach Often bin zurüd, d. h. auf das Hodland des Halys. Zu Gomer werden als „Söhne“ 

20 gerechnet Askenas, Niphath und Thogarma. Unter Askenas bat man meiftens das phry— 
gifche Volk der Askanier verjtanden, nad denen die Landſchaft um den heutigen Iznikſee 
zwiichen dem Sangarius und dem Marmarameer, aber auch der See von Celaenae 
(Apamea) benannt war. H. Windler hat jedoch in den Altorientalifchen Forſchungen I, 
484 ff. (vgl. KAT’ 101) die Vermutung ausgefprochen, daß T:308 ein alter Schreibfehler 

25 für SEN fei, und dieſes die Schthen bezeichne, die auf den Keilinfchriften unter dem 
Namen Aschkuza genannt werden. Da die Schtben in ber zweiten Hälfte des 7. Jahr: 
hunderts bis an die äghptifche Grenze vorgedrungen fein follen und mit den letzten Jahr— 
zehnten des aſſyriſchen Neich8 in merfiwürdiger Verbindung ftehen (Herod.I, 103—106; 
IV, 1), fo möchte man fie bier wohl erwarten; aber ein folder Schreibfehler (ſ(788 

30 DEN, TEEN) ift nicht gerade wahrſcheinlich. Da Askenas er 51,27 neben den arme: 
nischen Zandichaften Ararat und Minni genannt wird, jo juchen andere feine Wohnſitze 
am oberen Euphrath und am Araxes. Zu Riphath vergleihen Bochart und de Lagarde 
die Ribantier am Fluße Ribas (Prjßas) in Bithynien unweit des Bosporus, Joſephus 
Antig. I, 6,1 fest fie den Paphlagoniern gleih. Thogarma, Ez 27, 14; 38, 6 m 72, 

35 wurde jchon von den Gelehrten des Altertumd mit den Armeniern, die einjt bis in ben 
Taurus und Antitaurus hinein wohnten, in Verbindung gebracht, da fich diefe nach Moſes 
von Chorene von Haik, dem Sohne Thorgoms, ableiteten, und die LXX Oeoyaua und 
Oopyaya für Thogarma ſetzen. Nah Er 27, 14 lieferte Thogarma Roſſe und Maul- 
tiere an Torus; noch heute blübt die Pferdezucht ſowohl in dem meftlichen ald auch öft- 

40 lichen Gebiete des alten Armeniens. Ob die aus den Keilinfchriften befannt gemordene 
Stadt Tilgarimmu in Melitene damit zufammenbängt, ift ungewiß. Wir ſehen uns burd 
Gomer und feine „Söhne“ demnach hauptfähhli in die Gegend von Kappadozien und 
Armenien gewiefen. Daher verlieren die Verfuche, einige der genannten Völker (Ripbatb, 
3. T. Askenas) im weſtlichen Kleinafien nachzuweiſen, an Wabrjcheinlichkeit. 

45 Magog findet ſich ficher zuerſt Ez 39, 6 (38, 2 iſt der Text unficher) und hängt eng 
mit Gog zufammen. Über die Vermutungen, die dazu geäußert find, vgl. den Art. 
Bd VI ©. 761 ff. Zu Madai vgl. den Art. Medien in Bd XII ©. 488 ff. Javan, worüber 
ihon Bd VIII ©. 611 gehandelt ift, bezeichnet bier die Griechen im allgemeinen. Das 
ergiebt ſich mit Sicherheit aus V. 5, der fie als das Wolf des mittelländifchen Meeres 

s0 fennt, obwohl Javan mie Ez 27, 13 und ef 66, 19 neben Thubal und Meſech geftellt 
ift, und wird bejtätigt durch die V. 4 genannten Söhne Javans, nämlich Elifa, Tharfıs, 
die Chittiter und Rhodaniter (im hebr. Tert und bei Luther irrtümlich Dodaniter). In 
dem Art. Dodanim Bd IV ©. 713, sıff. find die Gründe für die Anderung der Yesart 

65 Chittiter, hebr. 273 und E”2, find urfprünglid die Betwohner der Stadt Arrow oder 

freilich Windler, Altorient. Forſchungen II, 422). Tharſis ift nah Bb XVII ©. 571 
gleich dem griechiſch-römiſchen Tarteffus, der heutigen andalufiichen Ebene zu beiden Seiten 
des Guadalquivir in Spanien, und Elifa ift nah Bd IV ©. 712f. entweder Karthago 

so oder Eizilien. Da die genannten vier Yänder- und Völfernamen urſprünglich in Beziebung 
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zu den PBhöniziern jtehen, meiftens ſogar als ihre Kolonien genannt werben, fo fällt ihre 
Unterordnung unter Javan auf. Mit dem Ausdrud „Söhne“ wird nach hebräifchen 
Spradgebraud (vgl. ©. 709,31) durdyaus nicht immer und notwendig die Abitammung, 
jondern im allgemeinen die Zugehörigfeit bezeichnet, die Thatfache, daß der eine unter dem 
Einfluß des anderen ftehbt und von ihm irgendwie, fei es durch den Kultus oder durch 5 
politische Macht oder durch Handel und Verkehr, abbängig iſt. Der Verfafjer des Priefter- 
foder rechnet alſo die in V. 4 genannten Zänder und Völker zu dem Gebiet des griechifchen 
Einflufies: mas einft phönizifh mar, das ift für feine Zeit griechifch geworden. Die 
Griechen errangen nad längerem Wettftreit mit den Phöniziern, die durch die wieder— 
holten Angriffe der Aſſyrer im 8. Jahrhundert geſchwächt wurden, bie Vorherrfchaft im 
Mittelmeer. Cypern und noch mehr Rhodus wurden vortwiegend bellenifh. Unteritalien 
und Sizilien find um 700 in den Händen ber Griechen, und im 7. Jahrhundert drangen 
griechifche Kaufleute von Samos und Phokis nad) Tartefjus vor (ſ. Bd XVII ©. 571,34). 
Nur Karthago blieb phöniziſch und trat im 6. Jahrhundert an die Spitze der phönizifchen 
Bewegung. Dielen Wechjel der Verhältniffe auf dem Mittelmeer fennt offenbar der Ver: 15 
fafler nah V. 4f.; deshalb ift es mahrfcheinlich, daß er unter Elifa nicht das phönizifche 
Karthago, jondern das griechiich getworbene Sizilien meint. 

Thubal und Mefeh werden mehrmald im AT nebeneinander genannt (Ey 27, 13; 
32,26; 38,2f.; 39,1). Schon Bochart bat beide Namen richtig beftimmt. Thubal, 
aſſyriſch Tabali, find die Tibarener, Mefch, aſſyriſch Muſchki, find die Moscher des 20 
Herodot (III, 94, VII, 78). Nad den aſſyriſchen Keilinfhriften des 9. Jahrhunderts 
wohnen fie ſüdwärts bis an die Grenzen Ciliciens; Herodot dagegen ſetzt fie nördlicher 
an, die Moscher zwischen dem oberen Phafis und Kyros, die Tibarener öftlich vom Thermodon 
im fpäteren Königreih Pontus. Sie werden entweder von den Aſſyrern oder von den Kim— 
meriern aus ihren alten Wohnfigen verdrängt worden jein, und da Kappadozien bier durch 25 
Gomer und feine Zweige beſetzt zu jein ſcheint, fo kennt fie der Vriefterfoder wahrſcheinlich 
ſchon in den nörblicheren Gegenden oder wenigſtens auf dem Nüdzuge dorthin begriffen. 
Thiras würde man am liebjten in ihrer Nachbarſchaft ſuchen; aber bisher find ſie dort 
nicht nachgemwiefen. Die Tyrſener (Tyrrhener), die man wiederholt verglichen hat, führen, 
zu weit nad Weſten. 30 

Welche Völker in B.2—5a unter Japhet zufammengefaßt werben, ift Har. Sie 
wohnen nörblih vom Taurus und oftwärts bi8 Medien, ferner weſtlich auf den Inſeln 
und an den Hüften des Mittelmeeres, mit Ausnahme von Kreta V. 14 (f. o. ©. 710,8). 
Man vermißt vor allem die Perfer, die doch Ez 38, 5 ſchon genannt find — follten fie 
unter die Meder eingeichlojien jein? Zu A Frage veranlaft auch V. 22 (f. u.). 35 
Eine Erklärung des Namens Japhet ift jedoch bisher nicht gelungen. 

Unter Ham wird vom Priefterfoder zuerft Kufch (bei Luther Chus) genannt. Mit 
diefem Namen wird im AT meiftens das ſüdlich an Agypten grenzende (Land und) Bolf 
bezeichnet, das die Agypter auf ihren Dentmälern kösch nennen und in rotbrauner 
Ber darftellen, aljo von den Negern deutlich unterfcheiden. Luthers Überfegung „Mobren, 0 

obrenland” iſt daher fachlich nicht richtig. Urfprünglich wohnten die Kuſchiten in dem 
goldreichen Lande öftlih vom Nil. Später gilt als ihre Nordgrenze gegen Agupten 
Spene (heute aswän) Ez 29, 10, die füdliche Grenze ſchwankte je u den Macht: 
verhältnifien. Weil die Bewohner Nomaden waren, ftanden fie bei den Agyptern in 
geringer Achtung; das Volt hat daher auf den Denkmälern nicht felten den Beinamen 45 
„das elende“. Schon unter der 12. Dimaftie (2000 vor Chr.) hatten die Agypter die 
nördlichen Stämme untertworfen, und zur Zeit des neuen Reichs wurde das Yand eine 
ägyptiſche Provinz. Mit defjen Verfall (1000 vor Chr.) ging es für die Agypter ver: 
loren, ja jeit dem Anfange des 8. Jahrhunderts drangen die kuſchitiſchen oder äthiopifchen 
Könige, wie wir nad) dem Vorgange der Griechen zu jagen pflegen, fiegreich im Nilthal nad) so 
Norden vor, bis gegen Ende des 8. Jahrhunderts ganz Aegupten ihnen unterworfen var. 
Ihre heimische Hauptftadt war Napata am Gebel Barkal (heute Merawi am Nil zwiſchen 
dem dritten und vierten Katarrakt gelegen), die Sprache und die Kultur des Reichs war 
ägyptiſch. Zu der 25. (äthiopifchen) Dpnaftie, die von 710-664 über Unter- und Ober: 
ägypten berrfchte, werben vier Könige gezählt, nämlid Schabalo, Schabatafa, Taharka 55 
und Tanutamon, der Sohn Schabafos. Auf Schabafo (Sabafo) hat man den 289 17,4 
genannten So, König von Agypten, gedeutet, mit dem ber König Hofea von Israel in 
Verbindung trat; doch ift nach Winckler der Oberfeldherr Sibi des Königs Piru von 
Musri, eines Gebiets im nordweſtlichen Arabien darunter zu verftehen (vgl. meine Gefchichte 
des Volls Israel'“, ©. 208). Taharka ift der 2 Kg 19, 9 erwähnte Thirhafa, der mit 0 

— 0 
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Hisklia gegen Sanherib ein Bündnis ſchloß und dadurch einen vergeblichen Zug Sanheribs 
bis an die Grenze Ägyptens veranlaßte (vgl. 2 Kg 19, 9ff.; Herod. II, 141). Mehrere 
Ausſprüche des Propheten Jeſaia werben ſich auf diefes Eingreifen der Kuſchiten in die 
Verhältniffe des ſüdlichen Paläſtina bezieben (ei 18; 30, 1—5; 31,1—3). Wenn die 

5 neueren Anſätze für die Könige der 25. Dynaftie richtig find, jo bat das Reich Jsrael 
mit ihnen überhaupt nichts mehr zu thun gehabt, wohl aber die Judäer, denen damals 
die Kufchiten twie eine neue Erjcheinung entgegentraten (vgl. Jeſ 18). Durch die Kriege: 
züge Aſarhaddons (671) und Afiurbanipals (668/7) wurde die Oberherrichaft der Kuſchiten 
über Agypten vernichtet. Vielleicht hat der Zug des Perſerkönigs Kambyſes gegen Athiopien 

ıo um 525 zur Folge gehabt, da Napata verfiel und Meroe, jüdlidh von der Mündung des 
Atbara in den Nil gelegen, der Mittelpunft der Hufchiten wurde, eine Priefterberrichaft, 
der Ergamenes im Anfang des 3. Jahrhunderts ein Ende machte. Das Neich hielt ſich 
unter der Herrfchaft der Nömer mit mwechjelnder Ausdehnung nad Norden bin. ie 
oberite Gewalt lag bei der Königinmutter, die den Titel Kandace führte (vgl. Bion, Fragm. 5 

ı5 bei €. Müller, Fragm. historic. graec. IV, 351; AG 8, 27ff.). 
Zu Kuſch fügt der Priefterfoder fünf Söhne und zwei Enkel, darunter Hevila und 

Saba, die vom Jahwiſten 10,28. ald Nachkommen Joltans unter Sem aufgefübtr 
werden. Seba, als NO mwohl zu unterfcheiden von 878, ift nad Sofephus Antiq. II 
10, 2 häufig mit Mero& (f. oben) identifiziert worden. Aber nirgends iſt vieler Name 

20 für Mero& nachzuweiſen. Daher ift es richtiger, im Anfchluß an Strabo XVI, 4, 8 und 
Ptolemäus IV, 7,7f, die von einer Hafenftabt Saba in der Gegend des heutigen 
Maſſaua reden, an einen kuſchitiſchen Stamm diefes Namens zu denken, ber öftlidh vom 
Nil bis zur Küfte hin wohnte. Hevila ift wahrſcheinlich ein größerer Landſtrich im füdlichen 
Arabien, V. 29 neben Ophir (f. den Art. Bd XIV ©. 400 ff.) genannt, der im Laufe 

25 der Jahrhunderte verſchiedene Bewohner hatte und daher VB. 29 zu den oltaniden, D. 7 
zu den Kufchiten gerechnet worden ift. Wir haben freilih von einem foldhen Wechjel be: 
greiflicherweife feine Kunde. Der Name fcheint eine Gegend, nicht einen Stamm zu 
bezeichnen — vielleicht hängt er mit >’'7 „Sand“ zufammen — und Gen 25, 18 einer 
im nördlichen Arabien befindlichen Yandjchaft beigelegt zu fein. Mit Glafer a. a. O. II, 

so 323 ff. aber deshalb Hevila überhaupt in dem mittleren und norböftlichen Teil Arabiens 
zu fuchen, empfiehlt ſich nicht; der Name wird ſowohl im nördlichen als auch im füblichen 
Teil des heutigen Arabiend vorgefommen fein. Db er mit dem xöAnos Adakiıns und 
den ’Aßaditaı, die Ptolemäus, Plinius u. a. an der afrifanifchen Hüfte bei der Meerenge 
Bäb el-mandeb kennen, zufammenbängt, läßt fich nicht ausmachen. Sabtha wird von 

35 Glaſer a. a. D. II, 252 mit der von Ptolemäus VI, 7, 30 erwähnten Stabt Sapbtba 
unweit der weftlichen Küfte des perſiſchen Golfs zufammengeftellt; andere ziehen die alte 
arabische Stadt Sabbatha oder Sabota, den Mittelpunkt des MWeihrauchhandels, zur Ver: 
gleihung heran. Während über Sabthecha nichts Sicheres befannt ift, hat man Rakma 
(2) neuerdings auf den fabäifchen Inſchriften gefunden, als einen Ort im Gebiet der 

40 alten Minäer nördlich von Marjab, und vergleicht damit die bei Strabo XVI, 4, 24 für 
Südweſtarabien aufgeführten "Pauuavira. Als Naömas Söhne werden zum Schluß 
Saba (S2T) und Dedan aufgeführt. Saba bezeichnet ohne Zweifel das im AT und bei 
den alten Geograpben oft genannte Volk der Sabäer, die im ſüdweſtlichen Arabien wohnten 
und weithin teils mit den Erzeugniffen ihrer Heimat, Gold und MWeihraud (Jeſ 60, 6; 

45 Ez 27, 22), teils mit fremden Waren aus Indien und Afrika Handel trieben. Ihre Haupt: 
ftadt, Saba oder Marjab (vgl. Glafer a. a. O. II, 33), lag drei Tagereifen öſtlich von 
San’ä entfernt. Wie die zablreih vorhandenen Inſchriften beweifen, war ibre Sprache 
eine ſemitiſche. Von ihrer Gefchichte milen wir fehr wenig. Die Erzählung von dem 
Beſuch der Königin von Saba bei Salomo 1 Kg 10 ift offenbar fagenbaft. Die aſſyriſchen 

so Könige Thiglathpilefar III. und Sargon empfingen von ihnen Tribut. Weder über die 
Ausdehnung ihrer Herrichaft noch über ihr Verhältnis zu den Minäern find mir biäber 
genügend unterrichtet. Daß fie im AT bald zu Kufch, bald zu Sem, bald zu Johſan, 
dem Sohne der Ketura Gen 25, 3, gerechnet werben, berechtigt durchaus nicht dazu, drei 
verfchiedene Stämme der Sabäer anzunehmen. Die abweichenden Angaben erklären ſich 

55 daraus, daß ſich die Wohnſitze und die Verbindungen des Volks geändert haben, dab es 
neben den ſeßhaften Sabäern auch nomadifierende (Hi 1, 15) gegeben hat, daß fich end: 
ih von dem Ganzen Hleinere Gruppen abzweigten und ein Sonderdaſein führten, tie fid 
das heute an den Stämmen Arabiens vielfach beobachten läßt. Zu den Fällen der 
leteren Art wird auch gehören, wenn bier (und Gen 25, 3) Dedan neben Saba geftelt 

ow worden ift. Dedan erfcheint im AT fonit in der Nachbarfchaft Edoms er 19, 8 und 
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zwar an deſſen Südgrenze Ez 25, 13; der Echriftfteller, der es bier zu Kuſch rechnet, wird 
vermutlich einen Teil von Dedan meinen, der nah Süden getvandert ift und mit ben 
Sabäern in Verbindung ftebt. Die Unterordnung der ®. 7 genannten Landſchaften und 
Stämme unter Kuſch wird ſich überhaupt fo erflären, daß der Verfaſſer Kufch nicht auf 
Afrika beichränft, fondern auch auf einen Teil der Weſtküſte Arabiens ausdehnt, deren 5 
Bewohner mit dem oberen Gebiete des Nils in reger Verbindung ftanden oder in gewiſſer 
Meife davon abhängig waren. Daß er damit über ihre Sprache nicht? ausfagen will, 
tritt bei den Sabäern deutlich hervor, und wenn er diefe unter Raëma orbnet, jo meint 
er gewiß nicht die Blütezeit des fabäifchen Reichs, fondern fpätere Verhältniffe des Volkes. 

Zwiſchen Agypten und Kanaan, über die ſchon ©. 709 f. geredet wurde, ift V. 6 10 
Put genannt. Darunter ift das Land Punt zu verftehen, das nad) den ägyptiſchen In— 
jchriften die Küfte öftlih vom Nil wahrjcheinlich im Norden der Aufchiten bezeichnet, aber 
auch das gegenüberliegende Gebiet der arabifchen Küſte in fich ‚begreift. W. Mar Müller 
a. a. O. 113f. hält feine Bewohner für Vertvanbte der alten Agypter, jedoch mit einem 
ftärferen guet von Negerblut als diefe. 15 

Die Verbindung Kanaans mit Kuſch, Agypten und But lehrt wieder, daß die ſprach— 
liche Verwandtſchaft von dem Verfaſſer nicht ald das Motiv feiner Darftellung benust 
wird. Ham umfaßt nad ihm in der Hauptfache die ſüdlichen Völker am Nil und an den 
Küften des Noten Meeres. Die ©. 711,43 erwähnte Auffaffung Hams im AT dedt fi im 
allgemeinen damit. Meshalb er Kanaan dazu zählt, läßt fich nicht mit Sicherheit jagen. 20 
Der Gegenjaß Kanaans gegen Israel mag ihn dazu beivogen haben, vielleicht auch der 
Umſtand, daß zu feiner Zeit (vgl. ©. 713, 15) der Mittelpunkt der phönizifchen Macht von 
der Küfte Syriens nach der Küfte Afrifas, nach Karthago, verlegt worden war. ‚freilich 
paßt das jahwiſtiſche Stüd V. 15—19 fjchlecht dazu. Wenn die Einteilung Sem, Ham 
(ftatt Kanaan), Japhet erſt vom Priefterfoder herrübrt, jo ließen fich bei der Benugung älterer 26 
Stüde Ungleihheiten und innere Gegenfäge gar nicht vermeiden. Die Voranftellung von 
Kuſch Fällt auf; fie würde den politifchen Verhältnifien der 25. Dynaftie (710-664) ent: 
ſprechen. Hat der Verfafjer ältere Vorlagen benugt? Oder nimmt er Wanderungen an, 
die uns unbelannt find? 

Die Angaben des Priefterfoder über Sem find in ®.22f. enthalten. Über Elam » 
vgl. den Art. Bd V S. 278ff., über Aſſur den Art. Niniveh und Babylon Bd XIV 
©. 108 ff. Arphachſad (TI>E"S) hat man feit Bochart ziemlich allgemein auf die Land— 
ihaft "Addanayins (Ptolem. VI, 1,2) am oberen Zab gedeutet, bei den Armeniern 
Aghbak, bei den Kurden Albak. Da aber die legten Konfonanten hierbei ohne jede 
Erklärung bleiben, fo hat man diefe Deutung neuerdings immer mehr aufgegeben und ss 
vermutet, wie fchon in feiner Weife Joſephus Antiq. I, 6, 4, in dem Worte eine Bezeich- 
nung Babyloniens oder der Chaldäer (Tis>, vgl. Gen 22, 22). Für die drei erften Kon— 
fonanten (278) aus dem Nrabifchen die Bedeutung „Grenze, Gebiet” zu entnehmen, ift 
unzuläffig. Cheyne und Jenſen dagegen zerlegen das DR rt, indem jie den Ausfall 
eines > annehmen, in die beiden Beitandteile TE7S und 7T2, In dem erjteren ſieht 40 
Cheyne mit Windler die aſſyriſche Stadt und Provinz Arabha weſtlich von Elam, 
wiſchen dem Tigrid und den Bergen von Medien, Jenfen dagegen die Arrapaditis des 
tolemäus. Der zweite Beſtandteil wird von beiden Gelehrten auf die Chaldäer gedeutet 

(ZatW 1897, 190; Zeitfchr. Für Affyriologie XV, 256). Hommel a. a. O. 212. 258. 
293 ff. erklärt Arphachſad als gleichbedeutend mit Ur Kafdim Gen 11,28. Lud wird all: 45 
gemein von dem Heinafiatifchen Wolfe der Luder verftanden, die unter der Herrichaft der 
Mermnaden um 650 mit den Kimmeriern kämpften, um 590 durch Nebukadnezar vor der 
Vernichtung durch die Meder gefchüst und 546 durch die Perſer unter Kyros untertworfen 
wurden. Ihre Verbindung mit Sem beweiſt wieder, daß fich der Verfaſſer durchaus nicht 
von der Verwandtichaft der Sprachen leiten läßt. Auf einem Affurbanipalchlinder wird so 
ausdrüdlich hervorgehoben, daß fich die Luder den Aſſyrern gar nicht verftändlich machen 
fonnten (Delisih, Paradies 257); fie redeten alfo Feine ſemitiſche Sprache. Zu Aram V. 22 
und 23 vgl. den Art. Aram Bd I ©. 770ff. 

Aus der Neihe der Semiten, wenn man fie als fprachverwandte Völker auffaffen 
wollte, würden Elam und Lud ohne Zweifel berausfallen. Eine von Oſten nad Weſten 55 
fortfchreitende Aufzählung der Völker und Länder darin zu ſehen, befriedigt ebenfalls nicht, 
wenn fih aud die Stellung Arams ans Ende durch V. 23 rechtfertigen ließe. Mit 
Elam und namentlid mit Lud find die Israeliten erſt ſpät befannt geworben, mit Lud 
wahrfcheinlich nicht vor der Eroberung durch die Perfer im 6. Jahrhundert. Lud als 
Teil des perfiichen Reichs bier genannt zu finden, Tiefe fich demnach verfteben; dann so 
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ſtecken die von manchen in V. 2 vermißten Perſer vielleicht in Elam, da deſſen Haupt: 
ſtadt Suſa als Reſidenz der Perſerkönige im AT genannt wird (Neb 1,1). So wird 
man auch bier auf den Gedanken geführt, daß der Verfafler zum Teil nad politifchen 
Verhältnifjen die Länder und Völker gruppiert hat. Daß die in der älteren Geſchichte 

5 Israels befannten Gebiete und Stämme der Aramäer V. 23 nicht genannt tverden, würde 
zu der fpäteren Zeit paſſen, in der die älteren Gruppen der Aramäer durch die gejchicht: 
lihen Ummälzungen verſchwunden waren. 

Der Name Sem ift bäufig mit dem bebräifchen Worte =S in der Bedeutung 
„Rame, Ruhm“ in Verbindung gebradht worden; B. Stade verſuchte es als eine Ab- 

10 fürzung für SC 2 — Namhafte, Edle, adeliges Herrenvolf zu faflen. Andere wollten 
darin die Bedeutung „Höhe“ finden, die fie entweder auf den Himmelsgott oder auf die 
hochgelegene Heimat der Semiten beziehen wollten. Jedoch befriedigen diefe Deutungen 
ebenfotvenig mie die von Ham und Japhet. 

Der Gefichtsfreis des Priefterfoder reicht ſchon ziemlich weit: im Norden bis an die 
ı5 Quellen des Euphrath und das Schwarze Meer, im Weften über die Meerengen von 

Gibraltar hinaus, im Süden in das heutige Nubien und das füdliche Arabien hinein, im 
Dften bis Elam und Medien. Was wir vom Jahwiſten haben, zeichnet fih in geo- 
graphiſcher Hinficht nur durch eine genaue Kenntnis der füdarabiichen Stämme vor dem 
Priefterfoder aus. Auch der größere Umfang des Horizonts fpricht im allgemeinen für 

% das jüngere Alter der Angaben des Vriejterfoder (6/5. Jahrhundert). Eine Benußung älterer 
Nachrichten durch den Verfaſſer ift jedoch nicht auszuſchließen. 

Die Verſe 20 und 31 meifen nad ihrem Wortlaut Har darauf bin, daß der Verfafier 
in feinen drei Gruppen nicht nur verfchiedene Stämme, Länder und Völker, fondern auch 
verjchiedene Spradyen miteinander verbunden hat. Deshalb ſchon verbietet ſich der Verſuch, 

25 den Grund zur Einteilung des Verfaffers in der Iprachlichen Verwandtſchaft oder Verfchieden- 
beit der Völler nachzumeifen. Die moderne Unterfcheidung von femitifchen und bami- 
tiichen Sprachen Iehnt ſich zwar an die Völkertafel an, ift aber ein Erzeugnis der ver- 
gleichenden Sprachmwifienichaft, deren Maßſtäbe nicht auf das Altertum übertragen werden 
dürfen. Etwas weiter kommt man mit dem Gedanken, daß der geographiſche Geſichts— 

punkt für den Verfaſſer maßgebend geweſen fei: Japbet joll die Wölfer des Nordens, Ham 
die Völker des Südens, Sem die der Mitte umfaljen. Aber wie kommen dann Eliſa 
und Tharſis unter Japhet, Kanaan unter Ham, das entfernte Zub unter Sem? Auch ber 
Jahwiſt würde die füdarabiichen Stämme gewiß nicht unter Sem geftellt haben, wenn er 
in Sem die Völker der Mitte gefehen hätte. Im einzelnen und beiläufig haben geograpbifche 

3 Rückſichten den Verfaſſer gewiß oft geleitet. Aber es fcheint doch geboten zu fein, für den 
Verfafier des Priefterfoder noch mehr als für den Jahwiſten die Rückſicht auf gefchichtliche 
und politiiche Verhältnifje mit in Anjchlag zu bringen, wenn man jeine Anordnung der 
Völker und Länder verftehen will. Nach jtreng wiſſenſchaftlichen Mapftäben ift er ebenſo— 
wenig verfahren wie der Jahwiſt. Er verwendet den geographifchen und ben geſchicht— 

40 lichen Geſichtspunkt, je nachdem der eine oder der andere ihm paſſend erjcheint. So fett 
er die Hleinafiatischen Völker aus geographiſchen Gründen zu Japhet, Lud aber aus poli- 
tiichen Gründen, wie es fcheint, zu Sem u. f. w. Daneben mögen ihn aud Nachrichten 
oder Sagen über die Abjtammung der Völker bejtimmt haben. Auf diefem Gebiete 
fönnen wir den Gelehrten des Altertums aber am menigjten folgen, weil ihre und unfere 

45 Kenntniffe fich gerade da am wenigſten deden, ja ſich oft widerfprechen. 
Schon oben ©. 710, wff. ift darauf hingewiejen worden, daß die Völkertafel nicht alle 

Völker der damals bekannten Welt aufzählen will. Plan darf daher die Wölfertafel nicht 
als eine vollitändige Überficht über die den Israeliten bekannten Völfer oder gar über 
die Völker der Melt überhaupt anfehen. Das haben fpätere jüdifche und chriftliche Ge— 

50 lehrte allerdings gethan, indem fie die Zahl 70 herauslejen wollten, 34 für den Priefter: 
foder, 36 für den Jahwiſten (vgl. das jerufal. Targum zu Gen 11,8). Aber abgejeben 
davon, daß fich die Zahl nur künſtlich erreichen läßt, könnte höchſtens davon die Rede fein, 
daß der Nedaktor, der die beiden Quellichriften miteinander verbunden hat, diefe Zahl im 
Auge gehabt hätte. Dem Anjchein nach hat er aber nicht für diefe Zahl gearbeitet. Für 

55 die Beurteilung des Ganzen ift von mejentlicher Bedeutung, daß man die Stüde des 
Jahwiſten und des Priefterfoder auseinander hält und fie für fih zu verjtehen trachtet. 
Deshalb ift auch der Verſuch verfehlt, die Angaben der Völkertafel auf einer Karte 
darzuftellen. j 

In dem gegenwärtigen Zujammenbang der Genefis bildet die Wölfertafel den Über— 
ww gang von der Geſchichte der gefamten Menjchbeit zur Gefchichte der Erzväter Jsraels. 
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Ale Menſchen und Völker gehen auf einen Stammvater, Noah und Adam, zurück (Gen 
1,26; 9,6; vgl. Hi 31, 15); aber die Gefchichte diejer Völker ift nicht die Gefchichte des 
Heils, das Gott unter der Menfchheit für fie vorbereiten will. Das Heil beginnt mit 
den Stammvätern Israels, um dur ihre Vermittelung zu einem Segen für die Völker 
zu werden (Gen 12, 2f). Diefer Zufammenbang gehört ohne Zweifel dem Priefterloder 5 
an (vgl. Gen 1; 9 u.17), wahrjcheinlih auch dem jehowiſtiſchen Bude. Ob der urfprüng- 
liche Jahwiſt Schon nach diefem Geſichtspunkte gearbeitet bat, ift zweifelhaft. Guthe. 

Boetins, Gisbertus, geft. 1. Nov. 1676. — Corn. Gentman, Allon Bachat ofte Iyck- 
predicatie, over de dood van den hoog-beroemden Heere G. Voetius, over 2 Sam. 3, 38; 
Andr. Eijenius, Oratio funebris in obitum G. Voeti, Ultraj. 1677; 9. €. Duter, School- 10 

zag en eigen onderzoek. Hist.-krit. studie van den strijd tusschen Voetius en Descartes, 
!eiden 1861; derſ., Gisbertus Voetius, I, II, 1. 2 (nod nidyt weiter erſchienen), Leiden 
1897 — 1907; ©. H. Yamers, Voetius en de dienst des Woords (Stemmen voor Waarheid en 

-Vrede, 1879, I blz. 607 —624). 

Einer der einflußreichjten und berübmtejten Männer in der niederländijch-reformierten 
Kirche des 17. Jahrhunderts war Gisbertus Voetius, feit 1634 Profeſſor der Theologie 
zu Utrecht und dajelbjt im Jahre 1676 geftorben. Er wurde am 3. März 1589 (nicht 
1588 wie RE? ſ. Dufer ©. V. I, 7) geboren zu Heusden in Holland aus einem alten 
und anjehnlichen Rittergefchlecht, das früher bei Bilderbeef in MWeftpbalen wohnte. Seine 
Eltern, Paulus Voet und Maria de Jageling, waren jehr achtungswürdige Leute, welche 20 
durch den Krieg große Verlufte erlitten hatten. Nachdem ihn der Rektor des Gymnaſiums 
jeiner Vaterſtadt, der gelehrte Franco Odolphi, für die alademifhen Studien vor: 
—— hatte, wurde er im Jahre 1604 nach Leyden geſchickt, um dort die Theologie zu 
tudieren. 

Unter die Stipendiaten des Staatenkollegiums aufgenommen, zeichnete ſich der 28 
jugendliche Student, „ingenio magnus, corpore parvus“, fehr bald durch einen eijernen 
Fleiß aus, dem ein jtählernes Gedächtnis zu Hilfe fam; dort wohnte er nach weiteren 
propäbeutifchen Vorbereitungen bald den theologischen Vorträgen eines Gomarus, Arminius 
und Trelcatius jr. bei. Es war jedoch ganz bejonders der erite diefer drei Männer, welcher 
einen entjcheidenden Einfluß auf die Nichtung feines Denkens und Arbeitens erlangte so 
und in jeinen Augen bald der „magnus theologus et venerandus praeceptor“ var, 
dejien „gratus diseipulus“ er ſich fpäter nannte Mit Petrus Bertius, dem Negent 
des Staatenkollegiums, der ein Anbänger des Arminius war, ftand er auf gefpanntem 
Fuß. Durch feinen Scharffinn und feine Kühnbeit im Verteidigen der ftreng calviniftiichen 
Vrädeftinationslehre machte er jchon bald von ſich reden. Nach vollbrachter akademiſcher 35 
Laufbahn erhielt er im Jahre 1611 die Predigerftelle in dem Dorfe Vlijmen, mitten 
unter einer zahlreichen, römiſch-katholiſchen Bevölkerung, und ſah feine Bemühungen zur 
Ausbreitung des Proteftantismus in deren Mitte mit fo erwünfchtem Erfolge gefrönt, dat 
fih die Zahl feiner Gemeindegliever bald verdoppelt hatte. Am folgenden Jahre ver: 
heiratete er ſich mit Deliana van Dieft, einer nicht unbemittelten Bierbrauerstochter. 40 
Nachdem die reformierte Gemeinde in Rotterdam ihn vergebens berufen hatte, nahm er 
im Sabre 1617 einen Ruf nach feiner Vaterſtadt Heusden an, teild aus Anhänglichkeit 
an dieſe; doch injonderheit trieb es ihn, dem dort mehr und mehr zunehmenden Remon— 
ftrantismus entgegen zu arbeiten. Mit großem Eifer war er im Dienfte am Evangelio 
dort tätig, jo daß er felbit achtmal in der Woche predigte und manchmal zugleich auch 45 
als Borlefer und Vorfänger auftrat. Auch widmete er fich mit allem Fleiß dem Studium, 
nicht nur der Theologie, jondern auch bejonders der arabifhen Sprade. Zu gleicher Zeit 
trat er als Privatdozent auf in einzelnen Fächern der theologischen Wiſſenſchaft, in der 
Logica, Physica und Metaphysica, in den orientalischen Sprachen, und der Unterricht, 
den er gab, wurde gepriefen als echt methodisch. Im Jahre 1618 wurde er ald Ab: 50 
geordneter zu der Dortrechter Synode entjendet, wo er einen bedeutenden Einfluß auf den 
Gang der Berhandlungen in dieſer Kirchenverfjammlung ausübte und für die Zwecke der Kontra: 
remonftranten mit allen ihm zu Gebote ftehenden Mitteln eiferte. Nach und nach dehnte er, 
von feinem kleinen Standorte aus, jeine unermübdete Thätigfeit weiter und weiter aus, 
jo daß er ſtets mehr bekannt und bei Allen, die einer jtrengen Nechtgläubigfeit zugetban 
waren, geliebt und geſchätzt wurde. Größere Gemeinden begehrten ihn als Prediger. 
Sp befam er 1626 einen Huf nad 'sGravenhage und 1628 nad Haarlem. Er blieb 
aber vorläufig in Heusden. Eine Zeit lang predigte er zu Gouda, um dort den im dieſer 
Gemeinde eingedrungenen Arminianismus mit Stumpf und Stiel auszurotten, und als 
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im Sabre 1630 sSerzogenbufh („das Niederländifhe Nom“) durch die Truppen der 
Generaljtaaten den Spaniern entrijjen worden, entledigte er ſich mit gleicher Treue der 
ihm übertragenen Aufgabe, in jener Stadt nämlich die Angelegenheiten der reformierten 
Gemeinde zu ordnen. Sein feiter Standort blieb indefjen Heusden, bi8 er im Juni 

5 1634 (nicht 1637 wie Max Göbel, Gefchichte des chriftl. Yebens in der Rhein.-Weſtph. 
Evangel. Kirche II, 1, ©. 142 berichtet) mit einem Gehalt von 1200 Gulden (2000 Mt.) 
als Profeſſor der Theologie und morgenländifchen Sprachen an der neugegründeten Jlluftre: 
Schule zu Utrecht angejtellt wurde, nachdem der berühmte Prof. d. Theol. Henricus Alting 
aus Gröningen einen Ruf abgelehnt hatte. In Utrecht follte Boetius nun für den Reit 

10 feines Lebens arbeiten und fämpfen. Während feines langjährigen Pfarramtes hatte er 
fih um die Kirche jehr verdient gemadt, fo daß die Klaſſe von Gorindyem, worunter 
die Gemeinde von Heusden refjortierte, als fie Voetius dimittierte, ihm das Zeugnis gab 
„rev. et doctissimum virum d. Voetium abhine annos eireiter viginti tres classis 
nostrae membrum fuisse, ac se continuo praestitisse strenuum doctrinae ortho- 

ı5 doxae propugnatorem, sincerum pietatis ac eurafias ecclesiasticae assertorem, 
ipsumque diligenti sua praesentia classicales conventus nostras ornasse, piis 
prudentibusque consiliis ac cordatis auxiliis in rebus arduis ad ececlesiae 
aedificationem spectantibus fideliter juvisse, onera sibi a classe imposita promte 
fortiterque sustinuisse, atque ita industriam suam ac zelum in caussa Dei 

» abunde nobis probasse“. 
Mit einer Antrittörede „De pietate cum scientia conjungenda“ (herausgegeben 

mit feinen Exereitia pietatis, Gorinhem 1644. Hol. Überjegung von J. Wefterbuig, 
Breufelen 1902) trat Voetius am 21. Auguft 1634 in feiner Würde ala Profeſſor in 
Utrecht auf, wo fein Wirkungstreis fich noch mehr ausdebnte, ald er am 25. Februar 

25 1637 noch dazu das gewöhnliche Hirten: und Lehramt bei der Utrechter Gemeinde über: 
nahm. Sehr groß wurde befonders fein Einfluß, als die Jlluftre-Schule von Utrecht im 
Sabre 1636 zu einer wirklichen Hochichule erhoben ward, wo Woetius, der furz darauf 
(13. Aug. 1636) zu Gröningen, promotore Gomaro, den Doltorrang erlangt, berufen 
war, eine anjehnliche Stelle zu befleiden. Er mweihte am 13. März 1636 die neue Uni: 

30 verfität ein mit einer Predigt im Dom über den Tert %c 2,46 („Sermoen van de 
nutticheydt der academien ende scholen, mitsgaders der wetenschappen ende 
consten die in de selve gheleert werden“, Utredyt 1636, in 4°; 2. Aufl. Amjterdam 
1655 in 12°). Mit Unrecht jagt van Dofterzee ME’ XVI, 554), daß er in demfelben 
Jahre eine „Probe von der Kraft der Gottjeligkeit“ herausgab. Diefer Schrift („Proeve 

:5 vande cracht der godtsalicheyt“, Amſt. 1628, 2. Aufl. Utrecht 1656) iſt von ihm 
geichrieben i. J. 1627, ala er noch Prediger zu Heusden war, und gerichtet gegen Daniel 
Tilenus, den früheren Profeſſor der Theologie zu Sedan. Sie darf zur Charafterifierung 
feiner Richtung böchft merkwürdig genannt werden. So jehr nämlic) Voetius ein Ver 
teidiger der kirchlichen Nechtgläubigfeit war, ebenſo ſehr war er zugleich von dem Be: 

40 wußtjein durchdrungen, daß ein rechtgläubiges Belenntnis nichts bedeute ohne einen Gott 
geheiligten Wandel. Zur Beförderung hiervon hatte er als Prediger zu Heusden das Büd- 
lein von Thomas a Kempis „de imitatione Christi“ und die asketiſchen Schriften des 
Praktikaliſten W. Teellind (f. Bd XIX ©. 472), den er ald „theologum noaxtıxajraror" 
hoch verehrte, feinen Gemeindegliedern öfter ausdrüdlich empfoblen, und aud als Profeſſor 

45 zu Utrecht juchte er unter den Studenten der Theologie denjelben praftifchen Geift möglicit 
anzuregen, ungefähr in gleicher Weife, wie fein Amtsgenofje Ameſius diefes an der Hod- 
ſchule zu Franeker that. Auch von der Kanzel herab bejtrafte er laut und fräftig die 
Irrlehre der Nemonijtranten, fowie die üppige Lebensweiſe der Utrechter Ariftokratie. 
Mufterhaft in Bezug auf paftorale Pflege und Thätigkeit, unterrichtete er jogar die Kleinen 

so Kinder in dem Waifenhaufe mit der aufmerljamften Sorgfalt, fo daß er von Groß und 
Klein auf den Händen getragen wurde. Seine Kollegen ebrten ibn, die Magiftratsperfonen 
achteten ihn und jchmeichelten ihm manchmal, obwohl feine puritanifhe „Preeysheyt“ 
(Gewiffenbaftigkeit) und jein Belämpfen von allerlei Sünden ihm zu gleicher Zeit viele 
Feinde machte. Man verglih ihn mit Jethro, der Israel in der Wüſte zum Führer 

55 diente, mit Jojepb, den * Brüder zwar heftig bekämpften, den aber Gott ſichtbar ge 
ftärkt hatte. Noch heutigen Tages wird die Straße, in der feine im September 1907 
abgebrochene Wohnung jtand, nad feinem Namen genannt, und fein gut getroffene 
Bild, von Rembrandt oder einem feiner beiten Schüler gemalt, ziert das Senatözimmer der 
Univerfität. 

0 Es war indefjen nicht nur feine Frömmigfeit, fondern bauptfächlih feine ausgedehnte 
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Gelehrjamteit, weshalb Voetius von jo Vielen als eine Zierde feines Kreiſes und ein Licht 
feines Jahrhunderts betrachtet wurde. Ein unbegrenzter Forſchungstrieb jpornte ihn an, 
wo möglich alles zu lejen, was nur einigermaßen in feinen Bereich fam, injfonderheit von 
der polemifchen Litteratur feiner Tage, weshalb man ihn, nad dem Berichte eines Zeit: 
genofjen, einen Bücherverfchlinger (helluonem librorum) zu nennen pflegte. In der 5 
Itrengiten Jahreszeit fonnte man ihn ſchon morgens um 4 Uhr in feinem Stubierzgimmer 
finden, umringt von feinen Büchern, deren Inhalt er feinen akademiſchen Zuhörern mit: 
teilte oder in jeine zahlreichen Werke aufnahm. Außer der Gottesgelehrtheit gab er auch 
noch Unterricht im Hebräifchen, Arabifchen und Syrifchen, nicht nur publice, jondern 
auch privatim, während er noch außerdem die Studierenden durch Wort und Beifpiel 
ermunterte, exereitia pietatis zu halten, wodurd man in brüderlicher Zuſprache und 
Ermahnung fo viel wie möglich das geiftliche Leben untereinander zu eriveden und zu 
jtärfen fuchte. Bon Fern und Nah kamen Zuhörer zufammen, die feinen Nat und feinen 
Unterricht fuchten und in dem chriftlichwifienfchaftlichen Kreis, der fih ringe um ihn 
bildete, jehen wir den unermübdeten Profeſſor Andr. Efjenius, den gottesfürdhtigen Prediger 15 
und —2 Liederdichter Jod. van Lodenſtein (ſ. Bd XI ©. 572) und die reichbegabte 
und fromme Jungfrau Anna Maria van Schurman als Sterne erjter Größe herbortreten. 
Nicht weniger ald 42 Jahre lang war es ihm vergönnt, feinen Katheder mit Ehre zu 
betreten, unerjchütterlid und getreu auf dem einmal eingenommenen Standpunkte. Biele 
Stürme im Staate und in der Kirche hat er entitehen ſehen, doch auch die Ruhe nad) 20 
dem Sturme hat er erlebt. So war es ihm infonderheit ein peinlicher Augenblid, als 
er die altebrwürdige Domkirche, in welcher er jeit vielen Jahren das Evangelium der 
Reformation gepredigt hatte, im Jahre 1672 bei dem nur kurzen Triumpbe Ludwigs XIV. 
über die vereinigten Provinzen eine Zeit lang dem römiſch-katholiſchen Gottesdienfte 
urüdgegeben ſah. Sein Vertrauen auf den Herren blieb aber unerjchütterlih und das as 
Wort des Atbanafius: „nubicula est, transibit“, war das Troftwort, das er öfter 
feinen ge Aa zurief. Wirklich ſah er denn auch diefe dunkle Wolke wieder 
vorbeiziehen, er durfte noch hienieden die Befreiung der Kirche und des Vaterlandes mit- 
feiern. Nach einem Leben reih an Mübe und Streit fehnte ſich der S7jährige Greis 
nad Frieden und Ruhe und entjchlief den 1. November 1676 mit den Worten auf den so 
Zippen: „desidero te millies, mi Jesu, quando venies, ıne laetum quando 
facies, me de te quando saties?“ 

Voetius Söhne Paulus (geb. 7. Juni 1619, geft. 1. Auguft 1667) und Daniel 
(geb. 30. Dezember 1629, geft. 29. Juli 1660) find mit ibm Profeſſoren zu Utrecht geweſen, 
der erſte in der Rechtsmwifjenichaft, der zweite in der Philoſophie. Beide haben jich durch 35 
ihre Arbeit und Schriften berühmt gemacht und waren von ähnlicher Geijtesrichtung wie 
der Bater. Ein dritter Sohn, Nilolas (geb. 1636, geft. 1679) war Prediger zu Heusden 
und feit 1677 zu Utrecht. Sein Enkel Johannes (geb. 3. Oft. 1647, geſt. 11. Sept. 1713), 
Sohn des Paulus Voetius, hat das juriftische Profefjorat bekleidet erft zu Herborn und 
jpäter zu Utrecht. Zwei Töchter, Maria und Elifabeth, jtarben unverheiratet. 40 

Es ift nicht leicht, über die Licht: und Schattenfeiten in der theologifchen Wirkſam— 
feit von Voetius ein volllommen unparteiifches Urteil auszusprechen. Das Urteil wird 
immer verjchieden ausfallen, je nach der Stellung, in der man jelbit zu der von ihm 
befannten und verteidigten Wahrheit ſteht. So war es ſchon während feines Lebens: 
derjelbe Mann, der von den einen bis in den Himmel erhoben wurde, ward von den 
anderen bis in den tiefjten Abgrund verwünſcht. Man hat eine Medaille zu feiner Ehre 
geprägt, aber auch getrachtet, ihn zu beihimpfen mit dem Diftichon : 

„Voetius odit, alit, fallit, defendit, adoptat, 
Pacem, dissidium, patres, absurda, malignos“. 

Wem es jedoch ernſt ift mit dem Sprude: „non ridere, nec ludere, sed intel- so 
ligere“, der muß zubörderjt ih ganz auf dem Standpunkt jener Zeit zu verſetzen 
tradhten. Der Arminianismus fuchte, ım Bunde mit einer mächtigen Staatspartei, in 
der niederländifchsreformierten Kirche die einmal gelegten Fundamente der firchlichen und 
weltlihen Autorität jo viel wie möglich zu untergraben und unter dem ſchönen Wahl- 
ſpruch der Liberalität Grundjäge einzuführen, welche nach Voetius' innigjter Überzeugung 55 
den calviniftiichniederländifchen Kirchen nicht nur gefährlich, ſondern todbringend waren. 
In feinem Gewiſſen hielt er fich für verpflichtet, dieſe Grundfäge ohne Anjehen der Perſon 
bis aufs Blut zu befämpfen. „Cogitabam mihi divinitus diei: hoc age“, jchreibt 
er irgendwo (Polit. Eccles. I, p. 813), wo er von den Beweggründen fpricht, die ihn 
bejtimmt hatten, in feiner Jugend den Ruf nach feiner Vaterftadt anzunehmen, und zu 60 
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allen Zeiten war es fein höchſter Ehrgeiz, ein kirchlicher Herkules zu jein, der den Augias: 
jtall jo viel wie möglich reinigte und die greulichen Ungeheuer erlegte. Darauf war 
denn auch fein ganzes Leben und Wirken gerichte. Schon als Prediger in Heusden 
zeigte er jich als ein kraftvoller und zu fürdhtender Befämpfer des Arminianismus. In 

5 der großen Synode zu Dordredt 1618/19 hatte er Sit und Stimme und hat er mit: 
gearbeitet, das Urteil über die Nemonftranten auszusprechen, während feine oben ſchon ge: 
nannte Schrift „Proeve vande cracht der godtsalicheyt“ gegen die Lehre und Praxis 
der Remonſtranten gerichtet war. Auch als Profefjor zu Utrecht fegte er den Streit gegen 
die Nemonftranten —* in feinen Schriften „Thersites heautontimorumenos“ (Ultraj. 

ı0 1635) und „Catechisatie over den Catechismus der Remonstranten“ (Utrecht 
1641). In jeinen Vorlefungen und Disputationen befämpfte er fortwährend die Lehr— 
fäge der Nemonftranten, welche um ſich freilen „mie der Krebs in den heilfamen Morten 
Chrifti” (Dufer t.a. p. II, 69, 70). 

Voetius Eregefe war nicht darauf eingerichtet, erft noch einmal zu unterfuchen, was 
15 nah dem Schriftwort religiöfe und chriftlihe Wahrheit genannt werden follte, jondern 

um auf philologifhem Wege die Wahrheit des fchon angenommenen firchlichen Spitems 
zu beweilen, von dem nun einmal fein Titel noch Jota fallen durfte. So feblte ihm 
oft bei aller Gelehrfamkeit jene Geiftesfreibeit und Unabhängigkeit, die jegt mit Recht 
als die erite Zierde des tiflenfchaftlichen Auslegerd der bl. Schrift angeſehen wird. Als 

20 Ereget ſtand er weit unter Galvin, deſſen Lehre er verteidigte. Seine Dogmatik trug 
ſowohl binfichtlich der Form als des Inhaltes einen ganz ſcholaſtiſchen Charafter, und 
ewiß hat Tholud nicht ganz Unrecht, wenn er fich (Das afndernifche Leben des 17. Jahr 
——— II, 216) über die „barbariſche Kunſtterminologie“ in ſeinen Schriften beflagt. 
Zum Beweiſe hiervon nennen wir feine selectae disputationes theologicae (5 tomi, 

35 Ultrajecti 1648— 1669, jehr jelten), von denen befonders die drei erften Bände als Dar: 
ftelung feines ganzen theologischen Syſtems betrachtet werden können (die beiden legten 
Bände find praktiſchen Inhaltes. D. U. Kuyper gab D. Gysberti Voetii Seleetarum 
Disputationum fasciculus heraus, Amstelod. 1887). Die ganze Methode der Behandlung 
verrät den Scholaitifus, der durch endloſe Begriffsbeftimmungen und fophiftiiche Unter: 

39 [cheidungen nicht felten die Dinge eher dunkler als deutlih macht. Seine Sprade it 
nicht3 weniger als gereinigt, feine Methode nicht fullogiftiich, fondern troden, und wenn 
der Apojtel Paulus zurüdfäme und vernähme die oft von Voetius mit großer Weit: 
jchmweifigfeit behandelten Fragen, jo würde er nicht angejtanden baben, jeine Warnung 
gegen die Intijoesıs zal yersaloylaı al Eoeıs ar. Ti3,9 zu wiederholen. Dieſe 

5 Scholaftif war ihm das willkommene Hilfsmittel zur Verteidigung eines ſtrengen Gal: 
binismus, von welchem er nicht die geringfte Abweichung duldete. infolge deijen wurde 
jeine Richtung vorwiegend polemifch, und die ariftotelifche Philofophie, wie dieſe nad 
und nad) durd die chriftliche Lehre modifiziert und verbefjert worden, war eine der feiten 
Säulen feines Gebäudes und zugleich die demütige Dienerin der von ihm vorgetragenen 

40 und gelehrten Theologie. Auf Grund der Autorität der bl. Schrift forderte er von jeinen 
Schülern ein gläubiges Annehmen der theologifchen Myſterien und untertvarf jedes Dogma 
einer haarfeinen Analvfe, der alsdann eine ſcholaſtiſche Syntheſe folgte. Für die zwing— 
lianifche oder auch melanchthoniſche Richtung vieler Theologen feiner Zeit batte er Feine 
Sympathie, auch fanden nicht allein die befannten Gegner, jondern ebenjo auch die halben 

#5 Freunde und verzagten Verteidiger alles defjen, was bei ihm als Wahrheit galt, feine 
Gnade in feinen Augen. Von dem „Philologen“ Grotius mar er weniger als viele 
Andere eingenommen und Erasmus nannte er einen Artaner, PVelagianer, Sozinianer und 
Sceptifer. „Dubitatio non potest diei prineipium sapientiae theologicae, sive 
inchoans, sive praeparans aut disponens, sive fundans“, war fein Wahlſpruch 

50 Veen Sal. III, 831) und jeder, der alſo auch nur einigermaßen dafür angefeben werben 
onnte, den Samen des Zweifels auszuftreuen, den bafte er mit vollflommenem Haß. 
Galvinift in der Lehre, war er e8 auch in feiner Vorftellung von der Stellung der Kırde 
zum GStaate. Deswegen war er denn auch ein heftiger Gegner jedweden Patronats, das 
der Staat über die Kirche ausübte (j. feine Politie. Eceles. Amt. 1663—1676, 3 tom. 

55sin 4 vol., ſehr felten. D. 5.2. Nutger® und D. Bh. J. Hoedemaker gaben Tractatus 
selecti de Politica Ecelesiastica heraus. 2 faseieuli. Amjt.1885, 1886) und ſtets drang 
er darauf, daß die Kirche ihre geistlichen Angelegenheiten jelbit en und ihre Diener 
jelbft anftellen follte. Seine Begriffe hierüber wurden von Ludovieus Molinäus beftritten, der 
ihn in einer jcharfen Gegenfchrift (London 1668) der allgemeinen Beratung preiszugeben 

60 fuchte. Heftiger noch und anhaltender war fein Streit mit dem fampfluftigen Mareftus, 



Boetind 121 

Profeſſor und Prediger in Herzogenbufh, ſpäter Vrofeflor zu Gröningen (ſ. Bb XII 
©. 298). Wie ſtark antisrömifch Voetius war, hatte er jchon früher gezeigt in feiner 
„Desperata causa Papatus“ (Amft. 1635), einem diden Band, gefchrieben gegen den Löwener 
Prof. Cornelius Janfenius, feit 1636 Bilchof von Ypern. Der Streit mit Marefius betraf 
eine ſehr alte röm.=fath. Brüderfchaft (die Brüderſchaft unferer Lieben Frauen) in Herzogen: 6 
bujch, die bei der Übergabe diefer Stadt aus den Händen der Spanier in die der General: 
jtaaten gejchont worden war, von welcher nun Voetius behauptete, fein reformierter 
Magiftrat dürfe eine ſolche Brüberfchaft, „in se et per se mala, pessima, abomi- 
nanda, detestanda“, innerhalb der Stadtmauern dulden (ſ. fein „Specimen asser- 
tionum partim ambiguarum aut lubricarum, partim periculosarum, Ultraj. 1642, 10 
ewöhnlich citiert al3 „Confraternitas Mariana“. Ein Eremplar diefes äußert feltenen 
erkes ift zu finden in der Bibliothek der Univerfität zu Utrecht), Mehr ald 25 Jahre 

lang wurde dieſer Streit von beiden Seiten mit abmwechjelndem Glüde geführt, auch) 
andere Punkte wurden nad) und nad in diefen Kampf bereingezogen und vielleicht würde 
er erſt mit dem Tode einer der beiden Parteien ein Ende genommen haben, hätten es 15 
nicht beide für nötig erachtet, fi) die Hand der Verföhnung zu reichen, um vereinigt 
einen neuen Kampf zu beginnen gegen den gemeinjchaftlichen Feind — Johannes Coccejus. 

ob. Goccejus (f. d. A. Bd IV ©. 186 ff.) trat als Verteidiger einer freieren Rich— 
tung auf, die durch eine felbitftändige Eregeje unterjtügt wurde und die Praris des 
Chriſtentums vielleicht zu viel in den Hintergrund jtellte. Urfache genug für Voetius, 20 
dem Wunfche feiner Freunde zu willfahren und, wie ein vom Scheitel bis zur Sohle 
geharnifchter Ritter, gegen ihn in die Schranken zu treten. Im Jahre 1666 lieh er 
durch den ungarischen Studenten Stephanus Edi eine Disputation über die beiden 
Morte Apeoıs und rdoeoıs Au. verteidigen, welchen Worten Goccejus eine ſcharf ge: 
jchiedene Bedeutung beigelegt hatte, nachdem jchon einige Jahre früher (1658) fein Schüler 26 
und Amtögenofje Andreas Efjenius die Anficht des Coccejus binfichtlich des Sabbaths mit 
allem Nachdruck befämpft hatte (Voetius ſelbſt hatte jchon im Jahre 1627 die genaue 
Innehaltung des Sabbaths verteidigt in einer Flugſchrift „Lacrymae erocodili ab- 
stersae“). Das Bedenken, daß die coccejanische Föderaltheologie ſich in ihrer fonfequenten 
Entwidelung mit einer jtrengen Prädeftinationslehre auf die Dauer unmöglich vereinigen so 
ließe, trieb Boetius zu verboppelter Heftigfeit an. Nach dem Zeugniſſe aller jeiner Freunde 
gewann er jchon in feiner erſten Gegenfchrift gegen den neuentbedten Ketzer einen glänzen- 
den Sieg, während bei weitem der größte Teil der Lehrer und Glieder der Kirche ſich 
auf feine Seite jcharten als das anerfannte Haupt der ortbodorspuritanifchen Richtung. 
Indeſſen auch Coccejus ſchwieg nicht und fo brach ein Streit los, der eine lange Reihe 35 
von Jahren hindurch die niederländifch-reformierte Kirche bis in ihre Grundfeften erjchüttert 
bat. Wir fönnen bier die Gefchichte dieſes Streites nicht verfolgen (vgl. Mar Göbel 
a. a. O. ©. 155ff.), genug, daß er bald nicht nur einen theologifchen und kirchlichen, 
fondern auch einen politiichen, ja perjönlichen Charakter erlangte, wobei leider von beiden 
Seiten das Gebot der Liebe nur allzuſehr vergeſſen wurde. Die ftrengen Voetianer 40 
hatten gewöhnlich eine orangiftifche, die Goccejaner hingegen eine republifanijche Richtung, 
und erjt Jahre nach dem Tode der erjten Kämpfer wurde der Friede ohne Auflöfung der 
Kirche mwiederhergeftellt, oder mwenigjtens ein Waffenftillftand gejchloffen, als man, nicht 
ohne Einfluß des Staates, gezwungen ward, einander in Liebe zu tragen und man 5.8. 
in Amſterdam bejchloß, bei jeder Berufung eines Predigers abwechſelnd und der Reihe 45 
nach, erit einen Boetianer, dann einen Coccejaner und dann einen Lampianer (die praktiſch 
asfetifche Richtung) zu berufen. i 

Heftig infonderheit war der Streit, melden Voetius gegen die nach feiner Uber: 
zeugung mit der chrijtlich reformierten Theologie unvereinbare carteſianiſche Philoſophie 
geführt hat. Anfänglich hielt er ſich jtill, ald (1637—1639) der Profeſſor der Philo— so 
jophie zu Utrecht, Henricus Nenerius, bei feinen öffentlichen und privaten Vorlefungen 
der Methode von Descartes folgte. Als aber darauf (1639—1642) defjen Nachfolger 
Henricus Negius (De Roy) diefelben Fußftapfen betrat, ftand Voetius, dem er teilmeije 
jeine Anjtelung ald „Professor medicinae extra-ordinarius“ im Jahre 1638 zu 
verdanten hatte, ald Reetor magnifieus der hohen Schule öffentlich gegen die neue 55 
Methode auf und ließ verfchiedene Differtationen gegen ihn verteidigen. Er mußte «8 
ſogar joweit zu bringen, daß Regius feine philoſophiſchen Vorlefungen eintellen mußte, 
obihon man ihn in feinem Amte ließ. Er behauptete bei Gelegenbeit einer von ihm 
präfibierten Disputation am 24. Dezember 1641, „daß diejenigen, welche ſich mit der alten 
iholaftifchen Methode nicht vereinigen fönnten, fondern eine neue Philofophie von Car: so 
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teſius erhofften, den Juden gleich wären, die noch immer ihren Elias erwarteten, um ſie 
in alle Wahrheit zu leiten“. Er wußte ein öffentliches Judieium von der Mebrzabl 
der Utrechter Profefloren herauszuloden, in welchen es verboten wurde, die neuere Methode 
der Philofophie bei dem Unterrichte zu gebrauchen und die Ruhe der Hochſchule durd 

seinen Angriff auf die alte Schule zu ftören; auch nahm er feinen Anftand die Grund: 
jäge feiner Gegner denen des berüchtigten atheiftifchen Philoſophen Vanini gleichzuftellen. 
Bejonders fühlte er fich jedoch berufen, auch Gartefius felbft zu befämpfen (1642— 1647), 
da er ja Negius nur als eine „simia mendacis Galli, mendacior ipso“ betrachtete. 
Durch feinen Schüler und Freund, fpäter einen feiner beftigften Gegner, Martinus Schood, 

ı0 Profefjor der Logiea und Physica zu Gröningen, ließ er eine Streitjchrift verfertigen 
unter dem Titel: „Admiranda methodus novae philosophiae Renati des Cartes 
Traj. ad Rhen. 1643 (auch unter dem Titel: „Philosophia Cartesiana“ j. Dufer 
t. a. p. II, 178). Gartefius antwortete in einer Epistola ad celeberrimum virum 
Gisbertum Voetium (Amft. 1643), die er nicht allein diefem, fondern auch dem Magiftrate 

15 zu Utrecht zulommen ließ und bereniwegen er bald zur Verantwortung vor diejen 
leteren gerufen wurde. Woetius feinerfeits fuhr fort, Gartefius als einen verkappten 
Jeſuit („Jesuitastrum“), „sub Ignatii Loyolae sidere natum“, anzuſchwärzen, der 
heimlich von feinem Orden ausgejandt fei, Zivift und Zwietracht in den nieberländifchen 
Gegenden auszuftreuen (Über Descartes und die cartefianische Vhilofophie ſchrieb Woetius 

» u.a. in feiner Disputt. select. 1, 815—816, 1154, 1158—1160; II, 1107; III, 642, 
847—860 passim; IV, 750—752; V, 121, 260, 426, 429, 434, 470, 476—479, 
487—491, 522—526, 579, 645, 713—714, 763; in feine Politie. eccles. III,719— 725 
passim; und in feine Bibl. stud. theol. p. 674—675). Zugleich ftellte er jeden An: 
teil an der Schrift von Schood, deſſen Gartefius ihn verbächtigte, mit allem Nachdrud 

35 in Abrede. Er wußte es fo weit zu bringen, daß Gartefius durch eine öffentliche Akte 
des Magiftrats von Utrecht als Läfterer und Verbreiter lügnerifcher Schriften verurteilt 
wurde. Damit war jedody der Streit noch nicht definitiv beendet. Bei der offiziellen 
Unterfuhung der Sache dur den akademiſchen Senat zu Gröningen erflärte Echood, 
daß er die „Admiranda methodus“ nicht nur auf das Zureden von Voetius herausgegeben, 

s0 fondern daß dieſer auch nicht wenig darin zum Nachteil von Gartefius verändert habe. In: 
deſſen hatte auch Cartefius die Hilfe des franzöfiichen Gefandten angerufen, welcher fi an 
den Statthalter nt Heinrich wendete, der die Utrechter Provinzialftaaten erjuchte, dem 
Magiftrat zu befehlen Gartefius Genugthuung zu geben. Deswegen und infolge der Er: 
Härung von Schood, melde Voetius vergebens zu widerlegen fuchte, hielt der Magiftrat 

85 es für das beſte, das ausgeſprochene Urteil zurüdzunehmen und die Schmad wieder von 
Gartefius zu nehmen, die Sache ferner unberührt zu laffen und womöglich der Vergefien: 
heit anheimzugeben. Er verbot deshalb am 2. Juni 1645 das Druden, Herausgeben und 
BVerlaufen von Büchlein und Schriften pro oder contra Gartefius. Mittlerweile fubr 
Voetius noch eine Zeit lang fort, mit ungeſchwächtem Mute die „fanatica et fantastica 

4 philosophia Cartesiana“ zu belämpfen. Die Geſchichte jener Zeit ift in allen ihren 
Einzelheiten genau bejchrieben in der interefjanten, freilih mit kritiſcher Sichtung 
zu benüßenden Disquisitio hist. theol. de pugna Voetium inter et Cartesium, 
Lugd. Bat. 1681. Bor allem ift es bei der Beurteilung dieſes Streites nötig, den 
ftrengen kirchlichen Standpunkt des Voetius wohl im Muge zu behalten. est, 

is nahdem mehr als zwei Jahrhunderte nad) dem Gtreite vorbeigegangen find und 
die cartefianifche Philoſophie ſchon ein halbvergefienes Glied in der Entwickelungslette 
der neuen Philoſophie geworden ift, jest ift es micht ſchwer, auf ihren befümmerten 
Antagoniften mit vornehmer Geringſchätzung als auf einen beſchränkten Zionswächter 
berabzufehen. Es ſei auch ferne von uns, behaupten zu wollen, daß der perfönlicde 

50 Charakter des Voetius ſich in diefem Streite immer von einer günftigen Seite ge 
offenbart babe. Von der mweifen Vorjchrift des Herrn: Seid klug mie die Schlangen 
und ohne Falſch wie die Tauben, hat er nur gar zu oft die zweite Hälfte vergefjen, und 
auch bier hat e8 ſich erwieſen, daß man auch zu der reformierten Kirche gehören fann 
und bis zu einem gewiſſen Grade wenigſtens jenem traurigen Prinzip buldigen: Der 

55 Zweck heiligt die Mittel. Andererjeits darf jedoch nicht vergeflen werden, daß Voetius 
nach feiner Überzeugung meinte, die Sache des Herrn und feiner Kirche mehr als feine eigene 
Ehre zu verteidigen, und daß ihm bei feiner befannten Individualität und fcholaftiic- 
engbegrenzten Richtung, nichts fo jchwer fallen mußte, als ſich mit volllommener Obje: 
tivität auf den Standpunkt feiner Gegner zu verfeßen. Kein Wunder, daß er ibm öfter 

so mit einer unfeligen Konfequenzmacherei oder infolge eines jämmerlihen Mißverftänd 
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nifjes Behauptungen andichtete, von denen Gartefius wahrlich nicht mit Unrecht erklärte, 
es fchaudere ihm davor. Wenn er der Perfon des Gartefius und feinen Schülern ent- 
gegenarbeitete, jo hatte er indeſſen nicht3 anderes im Auge, als die cartefianifche Philo- 
ſophie jelbft zu hemmen, deren Grundjäge und Refultate er als völlig unvereinbar mit 
der von ihm verteidigten Kirchenlehre betrachtete. Der Dualismus, der in der Methode 5 
und Weltanfhauung des Gartefius, teilmeife durch den überwiegenden Einfluß des fran- 
aöfifchen Geiftlichleit auf feine Denkungsart, noch zurüdblieb, Dun einem fo jcharfen 
Blide, wie der des Voetius war, fchmwerlich entgehen und ebenjo wenig Gnade vor ihm 
finden. Er jah voraus, daß, fobald man den cartefianifchen Idealismus und Rationa= 
lismus auch auf die Löfung der theologifchen Streitigkeiten anzuwenden anfinge, das 10 
Gebäude der Orthodoxie nicht nur untergraben, fondern völlig geichleift werden würde. 
Darum konnte er auf alle Friedensvorſchläge lediglich, wie fo oft die römische Kurie, 
mit einem non possumus anttvorten. Die fernere Geſchichte der niederländiſch-refor— 
mierten Kirche und das, was ſich jeit Balthafar Belfer, Roell und anderen Gar 
tefianern zugetragen, zeigt deutlich, daß die böfen Tage, welche Voetius durch den ı5 
5* der von ihm beſtrittenen Prinzipien fürchtete, nid lediglich in feiner Einbildung 
tanden. 

Weniger leicht erflärlih, als fein Streit mit Gartefius, fcheint der Streit zu fein, 
den er noch in den letzten Dezennien feines Lebens gegen den berühmten Sean de Lababie 
(. d. A. Bd XI ©. 191), den Urheber de? Separatismus in der reformierten Kirche, 20 
eführt hat. Er ſelbſt hatte über diefen Mann eine fehr günftige Meinung gehegt und 
äftig an defien Berufung von Genf nad Middelburg in Seeland mitgewirkt, in welch letzterer 

Stadt er bei der wallonifchen Gemeinde im Jahre 1666 Prediger wurde. Das Streben 
de Labadies, dem in der niederländifchreformierten Kirche berrfchenden dürren Orthodoris- 
mus gegenüber neues geiftliches Leben anzuregen, ward anfänglich von Voetius, der viel 25 
Großes von ihm erwartete, möglichjt ermutigt. Aber fehr bald jchon nahm die Thätig- 
feit des feurigen de Labadie nicht einen reformatorischen, fondern vielmehr einen jepara= 
tiftiichen Charakter an, und er ſchloß ſich mit den Seinigen auf echt donatiftifche Weife, 
ald eine ecclesiola in corrupta ecclesia und fpäter extra ecclesiam, zuſammen. 
Hieran ftieß fich Woetius fehr, der zwar Gewiſſenhaftigkeit und geiftliches Leben ſehr so 
ſchätzte, ja in feiner ganzen Theologie ebenfowohl eine myſtiſche, als eine jcholaftische 
Seite hatte — aber immer die Kirche in der Kirche verbejfern wollte und gleich ſehr allem 
widerſtand, was über und unter dem Maße feiner kirchlichen Rechtgläubigkeit oder dem 
zumider war. Er ließ deshalb (1669) unter feinem Präfidium gegen de Labadie eine 
Disputation verteidigen: „De ecclesiarum separatarum unione et syneretismo“ 3 
(Hol. Überf. Amft. 1669), die zwar dur de Labadie mit einer ſcharfen Gegenfchrift 
(Nouvelle eonvietion manifeste des calomnies, 1670) beantwortet wurde, aber ihm 
und feinem Anhange doch einen empfindlichen Schlag verfegte. Die mehr und mehr 
zunehmende Schwärmerei unter der neuen Sekte trug ebenfalls viel dazu bet, den Arger 
des greifen Profeſſors zu erhöhen, der fich in feiner auf den Stifter gegründeten Hoffnung 40 
fo jämmerlich getäufcht fand. Sicherlich ward auch dur diefe Täufchung fein Her 
mehr abgelöft von der Welt und von fo vielen Freunden, mit welchen er früber A 
gleichem Grunde geftanden hatte, von welchen er fich aber jet innerlich getrennt fühlte. 
Es war ihm inbeffen nicht vergönnt, noch vor feinem Tode den Frieden der Kirche wieder 
bergeftellt zu ſehen. 45 

Voetius war während ſeines ganzen Lebens ein außerordentlich arbeitſamer Mann, 
der an ſich ſelbſt immer hohe Forderungen ſtellte. Er wußte von feiner Ruhe. Wöchent— 
lich hielt er acht öffentliche Vorleſungen, außerdem private und Disputierübungen, welche 
leßtere des Samstags gehalten wurden. Exegeſe des Alten und Neuen Teftaments, Dog- 
matif, Symbolik, Liturgit, Katechetit, Kirchenrecht, das waren die von ihm behandelten so 
Gegenftände und das nicht etwa flüchtig, nein ausführlich, gründlich, dem Hörer nichts 
erfparend. Als Bücher zur eigenen Fortbildung im Studium und um fie bei Abhaltung 
der Prüfungen zu benüßen, durcharbeitete er: Gomari Theses, Synopsis Professorum 
Leydensium, Maccovii Collegium Disputationum, Amesii Medulla, Clutonis 
idea, Commentarius Catecheticus Ursini, Mellifieum Cat. Diestii. Außer feinem 55 
Profefjorate widmete er fih dem Predigtamte an der Gemeinde zu Utrecht und machte 
über die Rechte derjelben, two er diefelben bedroht erachtete. Als eine heilige, von Gott 
ihm anvertraute Aufgabe betrachtete er fein Werk. Nie, fchreibt er, habe ich Unterhand: 
lungen geführt de stipendio meo, ne quidem de qualitate aut quantitate ejus 
directe aut indirecte. Ex vocantibus quaesivi, sed totum hoc illorum eurae et 

46 
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arbitrio reliqui, ad quos hoc pertinebat (hiermit iſt nicht im Widerſpruch, wenn 
man es nur recht verſteht, was Duker, Gisb. Voetius I. Bijl. CXLII mitteilt). Solche 
Hochherzigkeit hat auch eine weniger angenehme Seite. Der Leydenſche Profeſſor Abr. 
Heidanus liefert feinen unebenen Beitrag zur Kennzeichnung der Perfon des Woetius, 

5 wenn er von ihm jagt: „qui nomen a pede habet, sed ubique se ut caput gerit“. 
Sicherlich liegt in der Beichaffenbeit dieſer Perfönlichkeit die Urfache, daß fie fo verjchieden 
beurteilt, auch mit Spottreden nicht verfchont geblieben if. Burman („Trajectum eru- 
ditum“, p. 422 sq.) giebt eine Blumenlefe von Urteilen, die cum grano salis zu 
beurteilen find. C. Sepp (RE: Bd XVI, ©. 561) Hagt: „Bei einem Vergleich zwiſchen 

10 Voetius und Coccejus vergeſſe man nicht, das wir in des letzteren „Opera anecdota“ 
eine Reihe Epistolae finden, deren Inhalt uns Liebe und Ehrerbietung einflößt; eine 
derartige Quelle jteht uns bei der Schilderung des Leben? und der Wirkſamkeit des 
eriten leider nicht zu Gebot”. Diefe Lüde hat jedoch D. A. C. Dufer einigermaßen aus 
gefüllt durch die Herausgabe einiger Briefe (Eenige onuitgegeven brieven van en 

ıs aan Voetius, 'sGravenhage 1893). 
Im Gegenjag zu Goccejus, der wirklich eine Schule geftiftet hat, fann dies von 

Voetius nicht gefagt werden. Er hat Anhänger, Nachfolger gehabt; es bat Woetianer 
egeben, aber niemals eine eigentlich jog. Schule des Voetius. Diejes Mannes große 
Ben lag in der praftifchen Art feiner Theologie und in dem Enchklopädijchen feiner 

20 theologijchen Lehre. Was das erjte betrifft, jo kann man fich nicht allein berufen auf 
das Zeugnis des Profefjor Sal. van Til, welcher den Voetius doctissimum practi- 
cum nennt, fondern vor allem auf die ausführlihe Schilderung, welche Ritſchl uns von 
diefes Mannes Theologie in feiner „Geſchichte des Pietismus“ I, 101 ff. entwirft, indem 
er dabei befonderen Nahdrud auf den Einfluß legt, welcher von Voetius als praftifchen 

25 Gottesgelehrten ausgegangen ift. Ebenſo hat Heppe in feiner „Geichichte des Pietismus 
und der Myſtik“ ©. 151 mit Recht behauptet: „Noetius fah die Erweckung und Übung 
der Pietas unter feinen Zuhörern als feine beiligite Berufsaufgabe an“. Um den Beweis 
für das Encyklopädiſche Teiner Lehre zu liefern, iſt e8 genügend, auf die vielen Schriften 
von Voetius zu weiſen. Außer den ſchon in diefem Artikel genannten Schriften find 

30 die vorzüglieten: Diatribe de theologia (Traj. ad Rhen. 1668), Erpenii Biblio- 
theca arabica cum augmenta (ohne feinen Namen, 1667), und beſonders Exereitia 
et bibliotheea studiosi theologiae (Ultraj. 1644, fpäter Lips. 1688). Diefe lebte 
Schrift in 12:%ormat (jehr felten) umfaßt ungefähr 500 Seiten; aber die Vorrede, 
welche 200 Seiten ausmacht, fteht mit dem Inhalte des Buches in feiner direkten Ver: 

35 bindung. C. Sepp in feinem Werfe „Het godgeleerd onderwijs in Nederland 
gedurende de 16° en 17° eeuw“ (llber die theologifhe Lehre in den Niederlanden 
während des 16. und 17. Jahrhunderts) 1874, II, 156 ff. hat eine Überfiht von dem 
gegeben, was diefe Bibliotheca enthält und wodurd fie fich empfiehlt. Sie umfchreibt 
den Umfang des Studiums, welches ein Student der Theologie innerhalb vier Jabren 

40 durchlaufen ſoll; aber es ift zu fürchten, daß jeder durch fo große Forderungen abgejchredt, 
das Studium der Theologie wieder aufgegeben hätte. Denn wer ben Meg, welcher 
in der Bibliotheca vorggzeichnet ift, in feinem Leben und Studium folgen wollte, der 
— en nicht eine einzige Stunde verſäumen, und müßte die Zeit um jeden Preis 
auslaufen. 

{1 Überbliden wir nohmals das Leben und Wirken des Voetius, fo macht er auf uns den 
Eindrud eines Mannes aus einem Stüd, welcher wußte, mas er wollte, und warum, der aber 
nicht immer auf entfprechende Weiſe zart war in der Wahl feiner Mittel, der in mander 
Hinficht ein Typus alt-holländifcher Geleprfamteit und Frömmigkeit genannt werden darf, 
der aber dabei auch an den rauheren Seiten feines Weſens und Streitens die Vertwandt: 

so Schaft mit Calvin nicht verleugnete, vielmehr fie ftandhaft bekannte und offenbarte. Sebr 
wenige haben größeren Einfluß in der Kirche auf die Zeitgenofjen und Nachkommen aus: 
geübt, als er, und in welchen Punktenm an auch von ihm verjchieden denfen möge, jo wird 
doch die Kirche, wie die Wifjenfchaft, nicht fchlecht dabei fahren, wenn fie viele Diener 
ählen, die ein gleiches Streben an den Tag legen, wie es lebenslang Voetius getban, 

55 Frömmigkeit und Wifjenfchaft zu vereinigen. Wer in unferer Zeit faft in allem in 
direftem Gegenſatze zu feiner Glaubensüberzeugung ſteht, der wird ihn ſchwerlich völlig 
würdigen fönnen, wer aber mit ihm in demjelben Glauben lebt und für denſelben 
Glauben jtreitet, der hält gewiß die ihm von feinem Kollegen Efjenius in feiner Leichen: 
rede dargebrachte Huldigung nicht für übertrieben und wird troß aller menjchlichen 

sn Schwachheiten und theologischen Einfeitigkeiten das Wort des Herrn auf ihn anwenden 
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fönnen: „ich — euch erwählet, und geſetzt, daß ihr hingehet, und Frucht bringet, und 
eure Frucht bleibe” (Jo 15, 16). (3. 3. van Ooſterzee F) ©. D. van Been. 

(v.) Bogel, Karl Albrecht; 10. März 1822—11. September 1890. — Quellen: 
%. Günther, Lebensjtizzen der Profejioren der Univerjität Jena 1858, ©. 46; N. Formen, 
Leichenrede, Wien 1890; „Evang Kirchenzeitung für Dejterreih“ 1890, ©. 312f.; Evang. 5 
Vereinsblatt für Ober-Oeſt.“ 1890, ©. 95; „Le T&moignage“, Paris 1890, ©. 339; AdB 
40 (1896), 94 (©. Frank). — Familienpapiere Schriften: Vierzig Jahrhunderte. Ge: 
ihichtstafeln zum Nuswendiglernen, Dresden 1848; De Bonizoni episcopi Sutrini vita et 
scriptis, 1850; Ratherius von Verona und das zehnte Jahrhundert, 2 Bde 1854; Peter Da- 
miani. Ein Vortrag, 1856; Der Kaijer Diokletian. Ein Bortrag mit Anmerkungen, 1857; 
Zu den Gedenktafeln, 1858; Fünf Predigten, 1859; Zur Auslegung der Stelle Ga 3, 20. 
ThStK 1865, ©. 524-538; Beiträge zur Heritellung der alten lateinijchen Bibelüberjeßung. 
Zwei bdj. Fragmente aus dem Buche Ezechiel und den Sprüchen Salomos, 1868; Eine Pre: 
digt (AG 18, 1—11), 1869; Feſtrede bei der Feier des 5Ojähr. Beitehens der f. k. ev.=theol. 
Fakultät in Wien, 1871; Die Semifätularfeier der k. f. evang.stheol. Fakultät in Wien am 
25. April 1871. 1872; Zur Erinnerung an die 3. evang. Generaljynode AR. zu Wien vom 
14.— 27. Nov. 1877, 1877; Vortrag über evang. Stadtmijjion, geh. am 16. April 1883, 1883. 
45 Artifel in den beiden erjten Auflagen dieſer Encyklopädie. Sie find zum Teil aud) den 
Artikeln der 3. Aufl. zu Grunde gelent. 

Laut urkundlich nicht beglaubigter Fanilienüberlieferung waren die Vorfahren V.s 
infolge des 30jährigen Krieges ald Glaubenserulanten aus Böhmen nah Sadjen einge 
wandert. Den Namen fand ich im Gtatthaltereiarhiv zu Prag bei Evangelifchen in 
Kaaden. Der Großvater war der Maler Chriftian Leberecht, ein Oheim ber Maler Karl 
Chriftian, der in Anerkennung feiner Verdienfte um die Kunft als dv. Vogelftein geadelt 
wurde (1851. Brodhaus, Konverſ.-Lexik. 14. A., 16 [1898], 368f). Das Künftlerblut 25 
regte fich bei Albrecht in dem Plan feiner Anfänge, ſchönwiſſenſchaftlicher Schriftfteller 
u werben, in einer hübjchen Zeichengabe und im dichterifchen Verfuchen, die fogar ın feinem 
—* Briefwechſel hineinſpielen. Der Vater, Wilh. Albr. Franz Friedrich, — kgl. 
ſächſ. Hof-Finanzſekretär, zuletzt Oberrechnungsrat in Dresden, eine gemütvolle, feinſinnige 
Natur, trotz der Sorgen, die ihm bei beſchränkten Mitteln feine große Familie von vier 30 
Töchtern und ſechs Söhnen bereitete, heiter und zufrieden, blieb mit Albrecht in regem 
—— noch ein zweiter Sohn war Theologe. Die Mutter, Chriſt. Dorothea, geb. 

Wetzel, leicht verſchüchtert, verſtand es, Albrechts in ſich gekehrtes Gemüt zu erſchließen; 
ſie mußte ihn erſt zwölfjährig zurücklaſſen; doch kam er auch mit der —ã— in das 
beſte Verhältnis. 35 

Die Annen:Bürgerfhule und das Kreuzſchul-Gymnaſium in Dresden bereiteten zum 
Univerfitätsftubium der Theologie vor. Bon den damaligen Leipziger Fachleuten haben 
einige noch beute einen Elingenden Namen, weniger der VBulgärrationalift Anger oder 
Domberr Krehl, als der —— der neuteſtamentliche Grammatiker Winer, der 
Kirchenhiſtoriker Niedner. Allein nicht dieſer ya Geiſt in fcholaftifcher Form, «0 
fondern Neanders Peloraltheologie ift für B.S Lebenswert und richtung beftimmend 
geworden. 

Nachdem der 22jährige die erjte theologische Prüfung in Leipzig beftanden und bis 
Dftern 1846 Unterricht in Dresden erteilt, ging er das Sommerfemefter nad Berlin zu 
Neander, neben dem Theremin — „die heilige Beredſamkeit eine Tugend” — und Oberhof: 5 
prediger Gerh. Friedr. Abrah. Strauß ald Dozenten zu nennen wären; letzterer — Mir 
halten das Auge auf Ofterreich gerichtet — hatte in diplomatifcher Miffton beim Fürften 
Metternich den freien Abzug der Zillerthaler erwirtt. Im Dftober zweite theologiſche 
Prüfung in Dresden; dann zmweijähriger Unterricht an dortigen Inftituten — * im 
Zeichnen —, ſowie bei dem Prinzen Theodor von Thurn und Taxis. Im Nevolutions: : 
jahre promovierte der ſtets gut fonfervative V. in Jena zum philofophifchen Doktor und 
begab fih im Jahre darauf abermald nah Berlin, um ſich auf Neanders Antrieb für 
die alademifche Laufbahn zu rüften. Am 1. November 1850 erwarb er den Lizentiaten- 
grad, wiederum in Jena und habilitierte fich bier alsbald; 11 Jahre ertrug er die oft 
jengenden Strahlen der immer höher fteigenden theologischen Sonne von Jena, von Haus 
aus im Widerfpruch mit diefer Haſeſchen und überhaupt der Jenenſer Richtung. 

Schon nad vier Jahren erfchien das Hauptwerk des ganzen Lebens, „jeinem geliebten 
Lehrer Neander gewidmet”: Ratherius v. Verona (1. Bd: Gefchichte des R. und feiner 
Zeit. 2. Bd: Von den Quellen) „mit möglichit vollftändigen Auszügen aus den Schriften“, 
das ihm nad zwei Jahren im Frühling den Titel eines a. o. Profeſſors und im Herbit so 

— 0 

fer 6 

& 

= 

& 



726 Bogel 

Sb — von Greifswald einbrachte, bei Gelegenheit der 400jährigen Univerſitäts 
ubelfeier. 

Die Ratheriusdarftellung bat fi nun über ein halbes Jahrhundert in Geltung er 
halten und ift von den Forſchern mit Dank benugt worden. 

5 Kein Geringerer ald Hermann Reuter bezeugte ihren Wert in feinem Brief an T. 
vom 4. Dezember 1862. Er bat fpäter B. um eine Anzeige feines Monumentalwerkes über 
Alerander III., die ausführlih in ThStK (1867, S.366— 379) erfolgte, und verwertete 
V.s Werk eingehend in feiner geiftvollen „Gejchichte der Aufflärung im MA.“ Der 
ihöne Erfolg reizte ®. zu den weiteren firchengefchichtlichen Arbeiten über Diofletian und 

ıo Damian, die damals als fernig, auf gründlicher Kenntnis berubend, lebendig und ge 
— rs wurden („Dresdener Journal 1856, Nr. 70. „Darmftädt. Theol. Litt.-Bl. 

1858, ©. 193f.). 
Dazu kamen die zahlreichen Artikel in PRE, deren Übergang in die zweite Auflage 

Verdruß und Mübhfal bereitete; nur vereinzelt fonnten fie noch in der britten bertvertet 
ı5 werben, infolge der Ausdehnung und Vertiefung der Forihung. Wiederholt beteiligte 

fih V. an den „Rofenvorlefungen“, denen vornehmlich durch Haſes Mufterftüde auch in 
der Litteratur dauernder Ruhm erblühte; über Auguftin, Bruno von Köln, Diokletian, 
Gregor den Großen, Möndtum, Damiani, PBapfttum; je einmal wurde er zu Vorträgen 
an den Meimarer und den Altenburger Hof geladen. 

20 Bei dem fchwierigen Wettbewerb mit dem Altmeifter verband er mit den kirchen— 
geſchichtlichen Kollegien neutejtamentliche. 

So konnte er es wagen, eine ntliche Profefjur anzunehmen. Nachdem er fich wieder: 
holt um Gehalt zu feinem Titel bemüht, auch um eine Predigerftelle, wurbe er in dem— 
felben Sabre, in welchem ihm von einem der „Durchlauchtigſten Nutritoren der Univerfität“, 

25 dem Altenburger, 300 Thaler ausgetworfen waren und in welchem ein Katheder in Gießen 
in Ausficht ftand, am 8. September 1861, im das ntlidhe Orbinariat an die k. k. tbeol. 
Fakultät in Wien berufen, auf Vorfchlag des dortigen Kirchenhiftorilers, des Jenenſers 
Dtto. Ein wichtiges 2 für die Proteftanten Gisleithaniens! Am 8. April war das 
Proteſtantenpatent erlafjen, der Freibrief für die fo lange nur „Tolerierten“, welcher den 

3 Evangelifchen für immerwährende Zeiten die grundfägliche Gleichheit vor dem Geſetz aud 
in Betreff der Beziehungen Ei Kirche zum Staat verbürgte, die Gleichberechtigung aller 
anerkannten Konfejfionen nad allen Richtungen des bürgerlichen und ftaatlihen Lebens 
zur Geltung brachte. Am 18. Juli hatte die feit 1850 zur Fakultät erhobene „Lehr— 
anftalt” Promotionsredyt erhalten. 

35 Zwei Lehrkanzeln waren an ihr zu bejegen, für ſyſtematiſche und für ntlihe Theologie. 
wei Jenenſer, miteinander befreundet, aber verfchiedener Richtung, nahmen fie ein; Lip— 

ius und V. Gleichzeitig traten fie am 14. Oftober ihr Amt an. Lipfius erinnerte nad 
25 Jahren den Freund an deſſen damaliges Ceterum censeo: „Es muß alles umgelrem: 
pelt werden” und macht den Inorrigen Zufag: „Es ift wenig genug umgelrempelt worden“. 

10 B.3 nicht gedrudte Antrittsrede handelt von dem erften Verſuch einer wiſſenſchaftlichen 
Auslegungskunft (Tychonius) und den legten bemerkenswerten Außerungen darüber, nämlid 
den Orforber „Essays and Reviews“, um mit Aufftellung der eigenen exegetiſchen Grund- 
fäge zu fchließen. Er befennt ſich, als in Anlehnung an feine großen Lehrer Winer, 
Sg Neander zu den wichtigſten in dem Efjay über Eregefe ausgeſprochenen Ge 

4 feßen. — 
* Dank dem nun gewonnenen feiten Boden konnte der 3Yjährige endlich auf Freiers— 
füßen geben. Er vermählte fih am 8. September 1863 mit Anna, Tochter deö Verlags: 
buchhändlers Dr. ph. h. c. oh. Friedr. Frommann zu Jena (vgl. J. F. Frommann, 
Das Fr. Haus und feine Freunde”, 3. A., Stuttgart 1889, I-XXXI). Bon ihren 

50 bier Kindern ftarben zwei Söhne und eine Tochter gleih nach der Geburt. 
Leider ift B.8 wiſſenſchafiliche fchriftftellerifche Arbeit mit dem Übergang nah Wien 

faft ganz abgeichloffen, infolge äußerer und perfönlicher Verhältnifje, vielleicht auch des 
— ti damaligen Negierung, die proteftantifchen Fakultiften möglichft im Verborge: 
nen zu balten. 

55 Außer den Artikeln für PRE verfaßte er nur noch den eregetifchen Auffag in 
ThStK und die Heine tertkritifche Vergleichsftudie zur Vorgängerin der Wulgata auf 
Grund eines Sideljhen Fundes zu St. Paul im Kärntner Lavantthale (im Nachlaf 
fanden fich Worarbeiten zu einer Behandlung der Begriffe Ölxauos, dıxamovvn und di- 
zaoür). 

co Aber auch die Kollegien befriedigten ihn nicht durchaus. Dagegen erwarb er ſich Verdienſte 
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um Vertretung der Fakultät. — in Bezug auf ihre Einverleibung in die Univerſität. 
Nur mit Wehmut — um nicht zu ſagen Spott und Erbitterung — kann man ſeine 
darauf zielenden Briefe und Zeitungsartikel durchblättern, von ſeinen Unterredungen mit 
Abgeordneten, ſeinen Audienzen bei Miniſtern leſen — er vermerkt beſonders den un— 
freundlichen Empfang bei dem proteſtantiſchen Miniſterpräſidenten (und Landsmann) Graf 5 
Beuft —, wenn man —— daß alles verlorene Liebesmühe war, ganz ähnlich wie die 
heutigen verwandten Beſtrebungen, ein Menſchenalter ſpäter. Der öſterreichiſche Staat iſt 
eben noch immer nicht jo weit gereift, um feinen, freilich an Zahl, aber nicht an Kultur: 
kraft, geringen Evangelifchen zu gewähren, was zu Bonn, Breslau, Tübingen, Straßburg 
in zwei theologischen Fakultäten innerhalb derjelben Univerfitäten als ganz erträglich ver-ıo 
wirklicht ift. Die Gegnerihaft ging z. T. von liberalen, ſogar protejtantifchen Dozenten 
aus, die am liebften jede theologische Fakultät ausgemwiejen hätten, eine doppelte entſchieden 
verabjcheuten, auch „damit nicht gelegentlich Herodes und Pilatus Freunde würden“. Am 
ſtärkſten ift und bleibt die klerikale Feindichaft. Noch immer durfte der Fürfterzbiichof 
von Wien die mühſamſten Vorbereitungen mit einem Griff zu nichte machen, die Kurie ı5 
dem Gerechtigfeitägefühl der Behörden und Abgeordneten, dem Entgegenlommen der Unis 
verfitätsfollegen ihr ‚‚non possumus‘‘ entgegenjchleubern. Diefer Mißerfolg erſchwerte 
es V. noch mehr, fih in Wien einzuleben; dazu ‚feine Wereinfamung innerhalb der 
Tafultät, das wenig entmwidelte Tirchliche Leben, das genußfrohe Wiener Blut; daher 
beiwarb er fich noch vor Ablauf des zur Penfionsberehtigung nötigen Jahrzehnts um 20 
eine Predigerftelle in Jena, ohne Erfolg. Daß er dann 1876 an erfter Stelle von ber 
Königsberger Fakultät vorgejhlagen war, erfuhr er fpäter ganz zufällig. Als Abgeorb: 
neter der Fakultät ging er zur Univerfitätsjubelfeier nad Bonn (1868), wo er bei Hundes: 
bagen wohnte. Ferner entjandte fie ihn, das vieljährige Mitglied der Firchlichen 
Gemeindevertretung, des Presbyteriums und Schulvorjtandes, auf die beiden General: 2; 
fonoden 1871 und 1877. Dadurd wurde er zwölf Jahre Mitglied, davon ſechs Yahre 
Obmann des Synodalausſchuſſes, welcher letterer die Aufträge der Synode auszuführen 
bat und einen Beirat für den k. k. Oberfirchenrat bildet. 

In diefer kirchlichen Ehrenftellung nahm B. teil an den Huldigungs:Abordnungen 
zu dem Feſt ber — des Kaiſerpaares (1879), der Vermählung des Kronprinzen 30 
(Mai 1881), der 100jährigen Erinnerung des Toleranzpatentes (Oftober 1881). 

Die Neihe des Dekanats traf ihn zur Feier des 5Ojährigen Beſtehens der Fakultät 
(1871), anläßlich deren er Regierungsrat wurde, wie er bei jener des Toleranzpatentes 
den Orden der Eifernen Krone (3. Kl.) erhielt. Er machte von dem damals noch giltigen 
Vorrecht Gebrauch, infolge diefer Auszeichnung fich den Ritterftand, von Frommannshauſen, 35 
verleihen zu lafien, wobei die Rückſicht mitwirkte, auch in der evang. Familie B. den Adel 
vertreten zu wiſſen, wie in dem fatholifchen Zweig. Freilich geitehbt der Geabelte: „ch 
babe gar wenig Reſpelt vor den Adelsdiplomen; ich werde dafür immer um Nachficht 
bitten müflen; ich bin der Mehrheit nadhgelaufen“. 

Erſt in der letzten Zeit (1887—90) war er Vorfigender der Prüfungslommiffion 10 
für evang. Theologen, der meift nad dem Amtsalter der jämtlichen darin vertretenen 
Profefjoren gewählt wird. — 

Die größte Genugthuung gewährte ihm die praftifche Firchliche Thätigkeit. Durch 
einen englifchen Geiftlichen angeregt, widmete er ſich den Werfen der inneren Miffion. 
Zuerft beteiligte er fih an der in Wien immer beſonders erfolglofen wenigen 45 
dann leitete er die von feiner Frau im Lutherjubelfahr (1883) in feiner Wohnung ges 
ründete Sonntagsjhule in Gruppen, was er mit ber Vorbereitung der Helfer als jeine 
iebfte Beichäftigung bezeichnete. 

Das war politiich oder polizeilih nicht ohne Gefahr; einem feiner Vorgänger in 
dieſer Liebesarbeit war die Schule wiederholt geſchloſſen worden wegen Schriftenverteilung so 
an fatholifhe Kinder; dann war jedesmalige Erlaubniseinholung von der Polizei und 
Auffiht durch einen Wachmann verfügt worden. 

Ferner war V. zeitweife Obmann des nieberöfterreihifhen Zweigvereins ber Guſtav 
Ndolfitiftung und erwarb fich weſentliche Verdienfte bei der Gründung des Guftav Adolf: 
Frauenvereind und der Einführung der Diafoniffen, obwohl er zuerjt letztere in Wien os 
nicht für nötig angefehen hatte. So warnte er auch vor einfacher Übertragung der Stabt- 
mifjion; dann hat er doch eine ftattlihe Summe für fie geftiftet, die aber noch feinen 
Boden gefaßt hat. 

In ſolchem Wirken bot ſich bäufig willkommene Gelegenheit zu Anfprachen, deren 
fih mande im Nachlaß fanden. „Wenn ich öffentlich reden darf, Fe ich mich immer, 60 
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Sch glaube, da darin ohne große Mühe von mir etwas geleiftet werben könne”. Da: 
neben die Klage: „Meine Aniprachen find nüchtern und fchmudlos, nur durch einen leb- 
— können fie über Waſſer gehalten werden. Geleſen würden fie gar zu lang: 

weilig ſein.“ 
5 Doch ließ er einige Predigten druden mit der Begründung: „Grade der Kirchen: 

biftorifer wird fih durch feinen Übergang von der Kirchengeichichte zur Gemeindepredigt 
eriveifen müfjen in feinem Herzenszufammenhange mit der leidenden, lebenden, fterbenden, 
jtrebenden Chrijtenheit”. Er beftieg die Kanzel in Jena, Dresden, Wien, Johannisbad, 
Atterfee; beivundernd kann er von anderer Überlegenheit im Predigen ſprechen. Durch 

10 feine außerafademifche Bethätigung fnüpften fih manche Verbindungsfäden, die ihm um 
fo wertvoller, ald er mit feinen Kollegen wenig ftimmte, und der häusliche Verkehr in 
Mien fehr gering ift. Als er hierher fam, fand er neben dem Corpus apologetarum- 
Dito die Ungarn Roskoff, Schimko, Kuzmany; Roskoff ift weiterhin befannt durch feine 
„Beichichte des Teufels“; Schimko, ein lebendiges Kompendium, fand über dem Sammeln 

15 von Büchern, Altertümern, bejonders Münzen, die fchließlich bei der lutherifchen Gemeinde 
zu — einen Standort fanden, keine Zeit zur Sammlung und zur Abfaſſung eigener 
Schriften. Kuzmanys „Lehrbuch des allgemeinen und öſterreichiſchen proteſtantiſchen Kitchen: 
rechts” ift von bleibendem Wert, wenn e8 auch einer Neubearbeitung und Ergänzung 
dringend bedarf. Kuzmany ftand V. theologifch näher; er hielt die Baurſche Schule gar 

20 für antichriftlich. 
Nicht gern ſah VB. die Berufung eines neuen Jenenſers, ©. Frank; ja die beiden 

entfremdeten fich je länger defto mehr. Mit Lipfius, der freilich nach zwei Jahren nad 
Kiel ging, blieb die Freundfchaft beftehen; V. bellagte feine Überfiedelung. Allein am 
engiten Schloß fih V. dem Profeffor für reformierte Dogmatik an, Ed. Böhl, Calvintid- 

25 Kohlbrüggeſcher Richtung, ebenfo gelehrt als jchroff, obwohl er deſſen Bekehrungen auf 
dem Katheder zur eigenen Konfejjion ſehr übel aufnahm. 

Der Verkehr mit Kirchenmännern zeigt B. nach rechts aufgefchlofjener ala nach inte. 
Denn neben Frig Fliedner aus Madrid, dem A. H. Frande von Briftol Georg Müller, 
dem Direktor der britifchen Bibelgefellichaft in Wien Millard sen., begegnen wir Philipp 

0 Philips aus Nerv Mork, diefem Lehrer Sankeys, des Begleiterd Moodys, und jogar dem 
Irvingianer Caird, einem Freund und Glaubensgenofjen von Prof. Heinrich Thierfch, dem 
„Better meiner Frau”. 

Prof. Paulus Gafjel fam wiederholt aus Berlin nah Wien, um einige feiner Vor: 
träge für mohlthätige Zwecke zu wiederholen. V. findet, ſehr höflich, fi zu nüchtern 

3 und einfach angelegt für E.8 orientalifche, faft unverbauliche Art; ſelbſt in den Juden: 
blättern Wiens fei es ſchwer, einen lobenden Artikel über ihn unterzubringen. 

Weltlihe Berühmtheiten fehlten nicht; Umgang mit Goethes unter der Zaft ihres 
Namens feufzenden Enkeln Walther und Molf, nebit ihrer Mutter Ottilie, die eine Zeit 
lang in Wien wohnten; Berührung mit dem Dichter Anderjen, der freilich in feinen 

40 Märchen angenehmer war als bei Tifch. 
Den Verkehr wie alle Arbeit mußte V. ſich meift abringen. Er mar von Haus 

aus ſchwächlich, hatte viel —— zu erdulden, die auch ſein Geſicht durchfurchten, 
und litt faſt ſtets an Schlafmangel. Augenſchwäche hinderte ihn an ſtrengem Studium. 
Er ſuchte in verſchiedenen Bädern Linderung, Ilmenau, Tarasp, Borkum; er träumt 

#5 einmal von der Ausficht, ganz gefund zu werben; vielmehr blieb faum ein Organ ver: 
ſchont; jchließlih trat zum Steinleiden Blaſenkrebs mit entjeglichen Qualen, der auch 

“ durch Operationen nur eine furze Zeit aufgehalten wurde. Erbaulich ift der Lebensſatte 
unter feinen Lieblingsliedern entjchlafen. Diefer leidvolle Zuftand ift wohl in Anjchlag 
zu bringen, um nicht ungerecht zu urteilen. Kein Wunder, daß der Dulder jo unrubig, 

50 oft äußerſt veizbar, unwirſch und heftig war und fich zu Morten und Schritten hinreißen 
ließ, die ihn hinterher dauerten, und die er wieder gut zu machen ftrebte. Um jo wohl— 
thuender mutet feine Bejcheidenheit, ja Demut und herbe Selbitkritif an. Die Kenntnis 
und Beherzigung diejer körperlichen und jeelifchen Zuftände hätte wohl auch „ſeine Feinde 
mit ihm ausgejöhnt.” Georg Loeſche 

65 Bogtherr, Name zweier um die Neformation verdienter Brüder. — 
Litteratur: Zul. Ehr. Fr. Jacobi, Gejchichte der Stadt und des ehemaligen Stifts Feucht: 
wangen, 1833; A. Steidele, Das Bistum Augsburg (1872), Bd III ©. 381ff.; Giejel im 
44. Rahresberichte des hiſtoriſchen Vereins für Mittelfranfen (1892), Beitrag z. Neformation®: 
geihichte von Feuchtwangen; K. Schornbaum, Stellung des Markgrafen Kafimir v. Branden: 
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burg 3. reformat. Bewegung (Nürnberg 1900) insbeſ. S. 89, 218 Anm. 249, 222 Anm. 270, 
u.a. — Zu 2. MRittelmeyer, Die evangeliihen Kirchenliederdicdter des Elſaſſes ©. 26f. 
(Jena 1855); Goedeke, Grundriß zur Gejchichte der deutſchen Dichtung (1862), Bd II? 
©. 157, 173, 369 u. 1161; Paſſavant, Le Peintre-Graveur (1862), Bd III ©. 285f., 3414 ff.; 
Nagler, Neues allgemeines Kiünjtler:Leriton, Bd 20 ©. 501; Karl Schorbach in der „All: 5 
gemeinen deutfchen Biographie“ Bd 40 ©. 192F.; DO. Elemen in Bd VI ©. 274 und Bd VII 
S. 139 der „Beiträge 3. bayer. Kirchengeſchichte“. — Soweit die in den folgenden Biographien 
enthaltenen Daten aus der Litteratur nicht erfichtlich find, find fie alten Familienftammbäumen 
entnommen. Vgl. zu 1 und 2 noch Fr. Vogtherr, Gejchichte d. Familie Vogtherr im Lichte 
des KHulturlebens, 2. Auflage mit Abbildungen (Ansbad 1908), S. 23—43 und 60—82. 19 

1. Der ältere der beiden Brüder, Georg Vogtberr, wurde am 11. März 1487 
zu Schwäbiſch-Hall ald Sohn des Schnitt, Wund- und Augenarztes Konrad Vogtherr 
geboren. Er widmete fih dem Studium der Theologie, war aber auch mit anderen 
Miffenichaften gründlich vertraut. 1517 wurde er Vikarius an dem alten Kollegiatjtifte 
u Feuchtwangen in Mittelfranten. Als im Jahre 1525 infolge des Bauernkrieges, der 15 
ejonders in der Nähe von Feuchtivangen wütete, die fämtlichen Mitglieder des Stiftes aus der 

Stadt geflohen waren, blieb B. allein zurüd und predigte unter großem Zulaufe und mit 
nachhaltigem Erfolge die Lehre des Evangeliums. Hietvegen im Sommer oder Herbite 1526 
auf Betreiben des Kapitels zu Feuchtwangen feiner Pfründe entjegt, mußte er ſich durch 
Handarbeiten und die Geichäfte eines Notard mühfam ernähren. Als Markgraf Georg 
der Fromme im Jahre 1528 in feinen Fürftentümern Brandenburg:Ansbah und Branden- 
burg-fulmbad die Reformation einführte, wurde dem Georg V. fofort auf landesfürft- 
lihen Befehl die Stelle eines Stiftspredigerd in Feuchtivangen verliehen. 1535 wurde 
er aladann zum Nachfolger feines Schwagers, des nad) Meinsberg in Württemberg be- 
rufenen Stabtpfarrer® und eriten evangeliihen Superattendenten zu Feuchtivangen 235 
M. Johann Geiling, ernannt. In diefer Stellung ftarb er am 18. Januar 1539. 
Außer feinem Verdienſte um die Verbreitung der evangelifchen Lehre ift von ihm ganz 
bejonders fein Auftreten zu Gunften der fürftlichen Autorität während des Bauernfrieges 
im Jahre 1525 zu rühmen. 

2. ——— Vogtherr, der jüngere Bruder des Vorgenannten, zum Unterſchiede 30 
von feinem gleichnamigen Sohne in der Kunftgefchichte „der Altere” zubenannt, wurde 
1490 zu Schwähifd-Kal geboren. Er war einer der erjten Künftler, welche ihre Kunft 
in den Dienſt der Reformation ftellten. Seit dem Jahre 1522 treffen wir ihn ala Maler 
in MWimpfen am Nedar, two er unter dem Pjeudonym Henricus Satrapitanus Pictor 1523 
wei Erbauungstraftate und 1524 eine Flugfchrift veröffentlichte, die jämtlich feinen ent= 35 
—* evangeliſchen Standpunkt erkennen laſſen; die Flugſchrift insbeſondere richtet ſich 
gegen revolutionäre Unterftrömungen innerhalb des deutſchen Proteftanttsmus. In 
MWimpfen dichtete er auch 1524 fein erftes befanntes Lied, betitelt „Ain Neüw Evangeliſch 
lied auß der fchrifft gezogen“ in dem thon „Auß hartem wee klagt ſich ain held“, das 
— den Worten anhebt: „AVß tyeffer not ſchrey ich zu dir: Gott, wölſt dich mein er= 40 

rmen!“ 
Nachdem Heinrich Vogtherr 1525 feinen Wohnſitz nah Straßburg i. E. verlegt 

hatte, dichtete er in den Jahren 1525, 1526 und 1527 noch vier weitere Kirchenlieder, nämlich 
poetiſche Bearbeitungen des 71., 73. und 139. Pſalms ſowie „Ein neuwes Euangeliſch 
Lied in allem creug Jedem Criſtenn gantz tröſtlich, Auß göttlicher ſchrifft gezogen“. 45 
Die Kirchenlieder Ves fanden Aufnahme in dem „Straßburger Kirchenampt“ von 1525 
ſowie in fpäteren Straßburger Gejangbüchern bis 1709, in einer 1537 wahrſcheinlich von 
Joachim Aberlin von Germenichtwiler herausgegebenen Pſalmenſammlung, im Ulmer Geſang— 
büchlein von 1529, im Konjtanzer Geſangbuch von 1540, in den Colmarifchen Gejang: 
büchern von 1709—1780, im Meininger Gejangbuche, endlih im Mariakircher Berg: 50 
budy von 1745. Sämtliche fünf Lieder V.3 find abgebrudt bei Wadernagel, Gefchichte 
des deutſchen Kirchenliedes von den älteften Zeiten bis zum Anfange des 17. Jahr: 
bunderts, Bd III Nr. 556 ff. (S. 504—509). Als das ſchönſte von ihnen, das aud) 
heute noch alle Berüdfichtigung verdienen dürfte, wird wohl „Aus tiefer Not fchrei ich 
zu dir” anzufehen fein, 55 

Vom Jahre 1527 an verftummte die Mufe H. B.3 auf lange Zeit hinaus; dafür 
bat ihn von da an feine fünftlerifche Thätigkeit, die ſich im Holzfchnitte glänzend bewährte 
und jich — vorwiegend auf religiöſem, bezw. kirchlichem Gebiete bewegte, um ſo 
mehr in Anſpruch genommen. So ſind ihm, wie das auf dem Titelblatte befindliche 
Monogramm des Künſtlers ergiebt, zweifellos die Bilder zuzuſchreiben, welche das 1527 60 
bei Grüninger in Straßburg erſchienene „Neue Teſtament“, herausgegeben durch Jakob 

ir 
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Beringer Levit, ſowie das 1529 bis 1532 zu Straßburg bei MW. Koepphl und in Durlad 
erfchienene „Alte Teftament” in der Überjegung Dr. Martin Luthers ſchmücken. Bon 
religiöfen Bildern ift noch ein Einzelblatt „Jeſus der Erlöfer”, dann ein Holzichnitt „Die 
Verſuchung der Kleinmütigen“, erfteres noch aus der Wimpfener Zeit, erhalten. 

5 Unbedingt das erfolgreichfte, jedoch rein weltliche Werk von H. 2. ift das 1538 ge 
meinfchaftlich mit feinem Sohne herausgegebene „Kunftbüchlein”, welches bis zum Sabre 
u eine Reihe von Auflagen erlebte und auch mit franzöfifhem und fpanifchem Titel 
erichien. 

Seit 1536 im Beſitze einer Straßburger Buchdruderei, drudte V., der auch ein ge: 
10 wandter Augenarzt mar, namentlidh Bücher medizinischen Inhalts. Jedoch trat er ım 

Jahre 1539 nochmals mit einer geiftlichen Dichtung hervor, und zwar mit einem „Chrift- 
lichen Loßbuch nad) ordnung eines Alphabets“, welches ſich im Gegenfage zu den bon 
Italien nach Deutichland herübergefommenen weltlichen Loosbüchern als das erfte geiit- 
liche Losbuch darftellt. Das in PVerfen verfaßte und mit hübſchen Randleiſten und 

15 Initialen von der Hand V.s ausgeftattete Buch, welches aus zwei Teilen, einem Heinen 
und einem großen Alphabeth, letzteres mit längeren Berjen, befteht, will die früberen 
— Losbüchlein durch ein heilſames erſetzen und einen Spiegel des chriſtlichen 
ebens geben. 
In Jahre 1550 wurde H. V. von Kaiſer Karl V. als Hofmaler und Hofaugenarzt 

& nach Wien berufen, eine Stellung, die fpäter auch feinem gleichnamigen berühmten Sobne 
zu teil wurde. Dort ftarb er im Jahre 1556. Sein Wahlfpruch lautete: Soli Deo 
gloria — Audentes Fortuna juvat. 

Über die künſtleriſche Thätigkeit Heinrich V.s urteilt D. C. von Lützow im feiner 
„Geſchichte des deutſchen Kupferftiches und, Holzichnittes” (Berlin 1891) folgendermaßen: 

25 on der Perſon Heinrich Vogtherrs des Alteren greift die Augsburger Schule mit ihrem 
lebensfroben Realismus noch einmal in die Straßburger Budhilluftration ein. Seine 
Holzichnitte zu dem 1527 bei Grüninger erfchienenen „Neuen Teftament” find ganz er 
füllt von der bilderreihen Erzählungskunft der Burgkmairihen Schule. Weite Land: 
ſchaften, von ſtarl erhöhtem Standpunkte angefchaut, und ftolze, im Renaiffancegefhmad 

% behandelte Architekturen bilden die Schaupläge der wie Paſſionsdramen ſich entwidelnden 
Szenen“. Dr. #riedrich Bogtherr. 

Bold, Wilhelm, Profeffor der Theologie in Dorpat, Greifswald und Roftod, 
geft. 1904. — Litteratur: Zum Gedächtnis an Prof. Dr. D. Wilh. Vold, Leipzig 1904. 

Wilhelm Wold, wohl der entjchiedenfte aller Schüler Hofmanns, Hauptvertreter 
85 der fog. Erlanger (heildgeichichtlihen) Schule, wurde geboren 18. November 1835 in 

Nürnberg. Sein Vater Andreas V., Inhaber einer Ejjigfabrif, ein Mann von ebren: 
feitem Charakter, ausgejprochen kirchlicher Gefinnung, ftreng gegen fih und die Seinigen, 
ftand Wilh. Löhe nahe, den er zum Taufpaten feines Sohnes erwählte. Er war es 
auch, der feinen Sohn nach Beendigung feiner Gymnafialftudien auf dem Agidiengpmnafium 

so in Nürnberg zum Studium der Theologie bejtimmte, wiewohl deſſen Neigungen mehr auf 
dem Gebiete der Philologie lagen. Auf der Univerfität Erlangen zog V. vor allem der 
Philologe Nägelsbach an mit feiner Auffafiung der Antike als praeparatio —— 
religiös trat er vor andern unter den Einfluß von Thomaſius; für ſein ſpäteres Fach— 
ſtudium bot ihm die wichtigſten Anregungen Franz Delitzſch, während Hofmann erſt nach 

ab der eigentlichen Studienzeit auf V. entſcheidenden Einfluß gewann. Nach Ablegung des 
1. theologiſchen Examens in Ansbach 1857 war V. kurze Zeit Vifar bei feinem Taufpaten Löbe, 
bezog dann auf Grund eines königlichen und eines Nürnberger Stipendiums noch bie Uni- 
verjität Leipzig, vor allem um unter Fleiſchers Anleitung orientaliftiihe Studien zu be 
treiben. Eine Frucht derfelben war bie Differtation: Calendarium Syriacum auctore 

# Cazwinio. Lipsiae 1859, mit welcher V. 1859 in Erlangen zum Dr. phil. promo: 
vierte. ie bietet den Abjchnitt aus der Kosmographie des Kazwini, der über die Feit- 
tage der chriftlichen Syrer handelt, im arabifchen Tert mit lateinifcher Überfegung und 
Anmerkungen. Nachdem V. dann noch einige Zeit in Erlangen Adjunft und Verweſer 
an der Neuftädter Kirche geweſen, habilitierte er ſich 1860 in der theologijchen Falultät 

55 in Erlangen mit einer Schrift über Dt 32 (Mosis canticum cygneum denuo illu- 
stratum 1861). In diefelbe Zeit (1861) fällt feine Verlobung mit Malchen Schmid, 
Tochter des befannten Kirchenhiftorifere. Schon 1862 jedoch wurde V. ald Dozent, d. i. 
außerordentlicher Profeſſor, nad Dorpat berufen, ein Jahr fpäter wurde er ordentlicher 
Profeffor, 1871 D. theol. h. ec. von Erlangen. Berbältnismäßig arm an äußeren Er: 
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eignifien, aber reich gejegnet nad innen, war V.s 36jährige Wirkſamkeit an der Uni: 
verfität Dorpat von großer Bedeutung für die Kioländifehe lutberifche Kirche in theo— 
Logijcher wie kirchlicher Hinficht, ja für das evangelifche Deutfchtum in Livland überhaupt. 
Durd feine akademiſche wie praftifch-Kirchliche Thätigkeit, durch Predigten, Borträge und 
Mitarbeit an den lutherifchen Synoden der livländifchen Landeskirche, durch Gründung 5 
eines deutfchen Gymnafiums, durch den perfönlichen Einfluß auf eine ganze Generation 
livländiſcher Paftoren hat ®. Jahre hindurch fegensreih im Sinne deutſch-evangeliſchen 
Chriftentums in Livland gewirkt; im der Periode der Auffifizierung der Univerfität war 
es fein mannhaftes Eintreten für Erhaltung deutfcher Art und feine charaktervolle Perfön- 
Lichteit, die vielen einen Halt boten gegenüber diefen Beftrebungen. 10 

Neben feinen theologischen hatte V. auch Vorlefungen über femitische Philologie zu 
Balten. Bon der Fortfegung feiner orientaliftifchen Studien, denen er zeitlebens mit be- 
fonderer Liebe anbing, zeugen die Ausgaben von Ibn Mäliks Lämiyat al af’äl mit 
Badraddins Kommentar, 1864/66, und feine Mitarbeit an der Zeitfchrift der deutſchen 
morgenländifchen Gejellichaft. In der Eleinen Programmſchrift: Vindieiae Danielicae, ı5 
Dorp. 1866, fuchte er die Priorität Daniels vor Sacharja zu beweiſen (die Priorität 
von Da 7—9 vor Sadharja bat V. bis zulegt feſtgehalten). Engen Anſchluß an die 
Pofition v. Hofmanns zeigte B. in feiner Verteidigung des Chiliagmus, ſowohl in etlichen 
Artikeln der Dorpater Zeitfchrift (VIL, 153ff., IX, 142ff.), als in der vor allem gegen 
Keil gerichteten Schrift: „Der Chiliagmus feiner neueften Befämpfung gegenüber”, 20 
Dorp. 1869. Während Keil die Heidenkirche geradezu an Israels Stelle treten läßt, will 
DB. die Sonderftellung und Prärogative Israels als des erwählten Volkes auch für die 
neutejtamentliche Zeit gewahrt wifjen, nimmt eine einftige Belehrung und Wieberheritellung 
Israels im hl. Lande, ferner eine Zeit der Neichsherrlichkeit der Gemeinde auf Erben 
nad) der Barufie Chrifti und vor der Endvollendung an. Aus der nämlichen Zeit ift noch 5 
die Schrift: de summa carminis Jobi sententia, Dorp. 1869, zu nennen. Hierauf 
folgt die eingehende Unterfuhung: Der Segen Mofes, Dt Kap. 33, unterfucht und aus- 
elegt, Erl. 1873. V. verteidigt bier aufs entfchiedenfte die mofaifche Authentie und die 
° ntegrität des ganzen Abſchnitts gegenüber der damaligen Fritifchen Beitreitung. Aus 
der nämlichen Zeit hei noch die Nede „über die Bedeutung der femitischen Philologie für so 
die altteftamentliche Exegeſe“, Dorp. 1874, erwähnt. Dem Gedächtnis feines Lehrers war 
gewidmet die Schrift: Zur Erinnerung an J. Chr. K. v. Hofmann, Erl. 1878. Nah 
längerer Unterbrehung folgen — eine Reihe verſchiedenartiger Veröffentlichungen: 
Die Feſtrede über den Charakter der ſemitiſchen Völker und ihre Stellung in der Welt: 
und Kulturgefchichte, Dorp. 1884; de nonnullis locis V. Test. ad sacrifieia spec- &5 
tantibus, Dorp. 1884; Inwieweit ift der Bibel Jrrtumslofigkeit zugufchreiben? Dorp. 1885; 
Die Bibel ald Canon, 1885; Zur Lehre von der heiligen Schrift, Dorp. 1885; Die 
Predigt: die rechte Feier des Bibelfefts, Dorp. 1886. Die Schrift über die Irrtums— 
lofigfeit der Bibel rief, wiewohl fie einen äußerft gemäßigten pietätvollen Standpunft ver- 
tritt, in der baltischen Kirche, two die Bhilippifchen Anfchauungen noch vorherrichten, große ao 
Bewegung hervor. Den Angriffen gegen V. gegenüber erklärte ſich jedoch die Fakultät 
mit ibm ſolidariſch. Wenn auch diefer Streit um die hl. Schrift damals nicht zu einem 
definitiven Abichluß kam, fo war er doch für die Weiterbildung der Anfchauungen der 
Iiwländifchen Kirche von großer Bedeutung. Mit den in diefem Zufammenhang behan- 
delten Problemen beichäftigt ſich auch V.s Beitrag zu Zödlers Handbuch: Die Lehre 45 
vom Schriftganzen. Mit Öttli zufammen erflärte V. in Strad-Zödlers Furzgefaßtem 
Kommentar die poetifchen Hagiographen 1889; ebenfo lieferte er durch mehrere Auflagen 
hindurch die Neubearbeitung des Gejeniusfchen Lerilons zum AT.  Abermals mit dem 
Segen Mofes beichäftigt ſich fein Beitrag zur Feſtſchrift für A. v. Öttingen, 1898 (Zur 
Erklärung des mofaifchen Segens); daneben find zu nennen: Was lernen wir aus der so 
Geihichte der Auslegung der hl. Schrift? Yurj. 1894; fowie die Vorträge: Der Meſſias 
im AT, und: Der Tod und die Fortdauer nad dem Tode nach der Lehre des ATS. 
Seine intime Stellung zu Hofmann bezeugte B. vor allem durch die Herausgabe von 
Merken und Borlefungen jeines Lehrers: Biblische Hermeneutif; Zufammenfajjende Unter: 
fuchung der neuteftamentlichen Schriften; Bibliſche Geſchichte; Biblifche Theologie des 55 
NIE; endlich der theologischen Briefe der Profefjoren Deligich und v. Hofmann, 1890/94. 
Die Frage nad) der Stellung und Bedeutung der hl. Schrift hat V. auch meiterhin noch 
mehrfach behandelt, jo vor allem in feiner Schrift „Heilige Schrift und Kritik“, Erlangen 
und Leipzig 1897, aus Aufſätzen der „Neuen kirchlichen Zeitſchrift“ erwachſen, ſowie in 
dem Bortrag: Chrifti und der Apojtel Stellung zum AT, Leipzig 1900. Aus dem 60 
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Jahr 1897 ift noch zu nennen: Die Urgefchichte nah Gen 1—11, Barmen 1897. m 
Jahr 1898 mußte V., der inzwiſchen Kaif. ruffiicher wirklicher Staatsrat geworden und 
auch ſonſt mannigfach ausgezeichnet worden war, nach den Univerfttätsbeitimmungen aus 
dem Lehramt jcheiden. Körperlich wie geiftig noch böllig rüftig nahm er gerne das An- 

5 gebot einer Honorarprofeflur in Greifswald an, folgte jedoch ſchon bald einem Rufe an 
die Univerfität Roftod, wo er bis zu feinem Tode in voller Kraft und Friſche wirken 
durfte. Von Schriften find aus dieſer letzten Zeit noch zu nennen: Altteſtamentliche 
Heilsgeſchichte, überfichtlich dargejtellt 1902; Zum Kampf um Bibel und Babel, Roftod 
1903; der Vortrag: Biblifcher und moderner Peſſimismus; nach feinem Tode erichien 

io noch, von Hunzinger herausgegeben: Lebens und Zeitfragen im Lichte der Bibel, Wis— 
mar 1906. Nicht unerwähnt darf bleiben 3.3 Mlitarbeiterfchaft an verjchiedenen Zeit: 
fchriften, wie der „Baltifchen Monatsfchrift” und den „Mitteilungen aus der evangeliichen 
Kirche Rußlands“, ferner an der „Allg. ev.luth. Kirchenzeitung” der „Neuen kirchlichen 
Zeitjchrift”, an ZomG und an der vorliegenden Renlenchflopäde, 

15 V.s Charakter und Perſönlichkeit zog alle, die mit ihm in Berührung famen, un: 
willtürlih an. Man fühlte fofort, daß man diefem Manne unbedingtes Vertrauen 
ſchenken dürfe. Wohlwollende Gefinnung gegen jedermann, aufopfernde Treue im Beruf, 
echte Liebe zu der anvertrauten jtudierenden Jugend, hohe Auffafiung von den Pflichten 
des geiftlichen Amts, felbitlofe Hingabe an die Sache der evangelifch-lutherifchen Kirche 

2 ficherten ihm von Anfang an die allgemeine Achtung bei Kollegen, PBaftoren und Schülern. 
Seine warme Teilnahme am Ergehen anderer, reiche gefellige Talente, ein unverwüſt— 
licher Humor mit leichtem fatirifchem Anflug verfchafften ihm allfeitige Beliebtheit bei 

eunden und Befannten. Streit zu beginnen und unverföhnlich auszufechten lag 3.8 
Charakter fern; aber wo er um der Wahrheit willen mußte, beftand er unbeugjam auf 

25 der von ihm als richtig erkannten Sache und fannte feine Menfchenfurdt. 
In feiner theologiſchen Stellung blieb B. ſich im weſentlichen die ganze Zeit feines 

Lebens gleih. Im engften Anſchluß an Hofmann vertrat er die heilsgeſchichtliche Auf: 
faflung des AT3 nach rechts wie nad) links mit gleicher Entfchiedenheit, nach rechts gegen: 
über einer falfhen Infpirationstheorie, nad links gegenüber dem falfchen Kriticismus. 

3 Seine Gebundenheit an die Schrift war eine innerliche; fie war fo feit, daß er prinzipiell 
der hiſtoriſchen Kritik am AT völlig freie Hand lafjen konnte. Er war feit überzeugt, 
daß unvoreingenommene Forſchung letztlich doch den tefentlichen Inhalt der bibltfchen 
Überlieferung beftätige. In vielen Nefultaten der Kritik erfannte er nur Hypotheſen 
eines übertriebenen Skepticismus. Inſonderheit verhielt er fih der Wellenbaufenfchen 

35 Auffaffung der israelitiſchen Religionsgefchichte gegenüber durchaus ablehnend. In jeinem 
Buche „Heilige Schrift und Aritif“ hat er —* eingehend mit der Wellhauſenſchen An— 
ſchauung auseinandergeſetzt. Bei aller Freiheit im einzelnen ſtand ihm der Gang der 
Heilsgeſchichte im Ganzen nach der Schrift ebenſo unverrückbar feſt wie ſeinem Lehrer von 
ofmann. Die auf ©. 194—196 des genannten Buches ſich findenden Theſen charakte— 

40 rifieren wohl am beiten 3.3 Stellung zur bl. Schrift. Sie ift für ihm mie für v. Hofmann 
von Anfang bis zu Ende ein organiiches Ganzes, zufammengehalten durch den einbeit: 
lihen Gang des heilsgeſchichtlichen Wirkens Gottes, in feiner Wahrheit bezeugt durch bie 
Wirkung auf die Gefchichte der chriftlichen Kirche und das perfönliche religiöfe Leben des 
Gläubigen. Was Speziell das AT anlangt, jo „drückt Jeſus Chriftus das Siegel der 

5 Wahrheit auf die Thatfachen, von welchen bier berichtet wird, indem er ſich als die Er: 
füllung der auf ihn binführenden, meisfagenden Gefchichte binftellt“. So ift ihm bie 
Schrift, die übrigens ftet3 unter dem Gefichtspunft heiliger Schriftitellerei betrachtet werben 
will, das urkundliche Denkmal der Heilsgeſchichte, d. b. der Gejchichte, welche die im ber 
altteftamentlichen Zeit fih anbahnende und in der neuteftamentlichen zu ihrem Vollzug 

5 gelangte Erlöfung und Herftellung der Gemeinfchaft Gottes und der Menjchheit in Chrifto 
Jeſu zu ihrem inhalt 2 Durch die entfchiedene Vertretung diefer Ideen bat V. in 
Dorpat wie in Roftod dazu beigetragen, das Verſtändnis für geichichtliche Betrachtung des 
ATS zu mehren und der Erkenntnis Verbreitung zu verichaffen, daß die Autorität der 
Bibel unabhängig ift von den Theorien über ihre litterarifche Entftehung. Übrigens bat 

5B. allezeit den Hauptnachdruck auf feine mündliche Wirkfamfeit, fpeziell die Vorlefungen 
gelegt; durch fie hat er in der That auf weite Kreife Einfluß gewonnen und fich die 
Dankbarkeit vieler Schüler gefichert. 

Noch Ende 1902 vermochte B. eine fchivere — —— zu völliger Geneſung zu 
überwinden. Als er jedoch Karfreitag 1904 die Kanzel des Univerſitätsgottesdienſtes 

so verließ, meinte er, er habe zum letztenmal gepredigt. In voller Thätigkeit ſtehend, wurde 
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er an Pfingſten desfelben Jahres von ſchwerem Unmohlfein befallen. In den Stunden 
wachen Bewußtſeins ordnete er mit völliger Ruhe feine Angelegenheiten. „Ich hätte 
gerne noch länger gewirkt”, war eines feiner legten Worte. Am 29. Mai entichlief er. 
In den „Worten der Erinnerung zum Gedächtnis an Prof. Dr. D. Wilhelm V.“ haben 
feine Freunde ihm ein ſchönes Denkmal gefett. Köberle. 5 

Bolllommenheit. — Litteraturangaben j. in Lemme, Chrijtl. Ethit I, GroßsLichter- 
felde 1905, 8 58. 

Vollkommenheit bezeichnet auf den verfchiedenften Gebieten die reine Darftellung oder 
Ausprägung der Idee in der Wirklichkeit, die Übereinftimmung der Erſcheinung mit der 
dieje bewertenden ‘dee; jie jegt alfo ſtets die erfahrungsmäßige Beobachtung von Mangel- 
baftigfeiten und Annäberungen an das durch die Urteilsfraft aufgejtellte Ziel voraus und 
ichließt die Forderung der höchſten Annäherung an dieſes in fih. Auf religiös-fittlichem 
Gebiet ift fie die Reinheit und Kräftigfeit der Gottesgemeinjchaft und des Handelns, 
welche die volle Anerkennung des religiöfen und fittlihen Bewußtſeins findet. Darum ift 
jubjektiv eingebildete Vollkommenheit von der echten, die e8 nur auf der höchſten Stufe der 
Religion giebt, zu unterjcheiden. Paulus befaß ald Phariſäer eine Volllommenheit (Ga 
1, 14; 9 3, 6), deren Tadelloſigkeit ihm bei Damaskus in Trümmer ging. So werden 
außerchriſtliche Ausprägungen der Vollkommenheit vom Chriſtentum als minderwertig be— 
urteilt. Eine ausgebildete Vollkommenheitslehre führt der Buddhismus; ja, als Mönchs— 
religion iſt der Buddhismus als ſolcher ein Vollkommenheitsſtand. Aber unter dem 20 
Geſichtspunkt, daß das buddhiſtiſche Ideal gänzlicher Stilleſtellung des Seelenlebens erſt 
allmählich erreicht wird, ſtellt ſich innerhalb des mönchiſchen Vollkommenheitsſtandes 
wieder als beſondere Vollkommenheitshöhe die Seelenruhe derjenigen heraus, die auf 
Erden ſchon das Nirvana erreichen, d. h. der Arhats; und in der Vollkommenheit der 
Arhats ift wieder die höchite die des Buddha, in dem die Seelenrube zu abjoluter Apathie 25 
gefteigert ift. (Bgl. Oldenberg, Buddha 1897.) Das buddhiſtiſche Mönchsideal iſt in 
dem religiöfen Synkretismus, der dem Eroberungszuge Alerander® des Großen folgte, 
nad) Weiten getragen und hat bejonders in dem Mönchsorden der Efjener auf palä- 
ftinenfifchem Boden und in den Eremitenvereinigungen der Therapeuten auf ägyptiſchem 
Boden Gejtalt genommen. In der griechiſchen Philoſophie hat die Stoa das deal des so 
tugendhaften Weifen ausgebildet, der die Freiheit von der Welt in ſelbſtgewiſſer dnddeıa 
bewährt, und in Bezug auf diejes das zadıjxov, das fittlich Geziemende des Durchſchnitts, 
das ethifh Normale, das nicht von geſchloſſener fittlicher Gefinnung getragen zu fein 
braudyt, und das xardodwua, das ſittlich Geziemende, das jchlechterdings fein foll, das 
Gute im eigentlichen und hoͤchſten Sinne, unterjchieven. Cicero hat jenes in das medium 3% 
commune der gewöhnlichen Durchſchnittsmoral, diefes in das perfectum rectum der 
Vortrefflichkeit des Weifen übertragen. Cine ausgeprägte Vollkommenheitslehre galt im 
— vermöge der Meſſung des Gottgewollten am Geſetz. Je nach dem Maß der 

eſetzeserfüllung hat der Rabbinismus Vollkommene, Mittelmäßige und Geringe unter— 
ſchieden. Da die beiden letzteren nicht hinreichende Verdienſte haben, um die Gottes- 40 
emeinſchaft zu erlangen, bedürfen fie der Mittlerſchaft der Vollklommenen. Dieſen giebt 
Bott Anteil an feiner Macht und Herrlichkeit; nur durch ihr Verdienft wird die Welt 
erhalten (Berachoth 616). Werden im allgemeinen Vollommene und Gerechte gleichgefegt, 
jo find doch volllommene Gerechte diejenigen, welche das ganze Geſetz erfüllen (Schab— 
bath 55°). Vollkommenheit jchliegt nicht Sündlofigkeit in ſich, doch erlegen ſich Heilige, 45 
wenn fie fündigen, die fchwerite Buße auf; fie find die Auserwählten und für das ewige 
Leben Verjiegelten, während die gewöhnlichen Gerechten noch fallen fünnen. (Vgl. Webers 
Jüdische Theologie, 2. Aufl. Leipzig 1877, ©. 291.) Ya, den Vätern iſt fogar die jtell- 
vertretende Gerechtigkeit überſchüſſiger Leiftungen zuerfannt, aus deren Schat der Mangel 
an — Ergänzung finden kann. 50 

Den Übergang der jüdifchen Anſchauungen in die alte Kirche durch Vermittelung 
des Judenchriſtentums beleuchtet die Zmwölfapoftellehre (6), welche im Unterſchied von ber 
Durchſchnittsfrömmigkeit die Vollkommenheit dem Tragen des ganzen Jochs des Herrn 
zufprah. Wenn Hermas die Morallehre der altteftl. Apokryphen und Pfeudepigraphen 
unbejehen übernahm, jo war vom 3. Jahrhundert Ablehnung derfelben nicht mehr zu er: 55 
warten: in Gyprians Schrift De opere et eleemosynis tritt ihr Einfluß ſtark hervor. 
Indem Ambrofius Ciceros (de offieiis) abgeblaßte ſtoiſche Moral de offieiis cleri- 
corum chrijtianifierte, übernahm er auch feine Unterfcheidung des offieium medium 
und perfectum: die Volllommenbeit bat er ohne theoretifche Klarheit in Anlehnung an 

— 0 
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Mt 5, 45ff. 19, 21 gelegentlih eingeſchärft. Das Anihauungsbild von der VBolltommen- 
beit aber wurde dem werdenden Katholicismus geliefert durh das im 4. Jahrhundert 
fih ausbildende Mönchtum, wie es in Oftfgrien unter mandäiſchen Nachwirkungen (Afraat) 
und namentlih in Agypten unter therapeutischen Nachwirkungen in Wechjelmirfung mit 

5 Manihäismus und Neuplatonismus Geftalt gewann. Noch in der Zeit des Dionyſius 
bie der Mönch auch Therapeut (hier. ecel. 6). Wenn das Lebensideal desfelben dem 
fittlihen Streben das höchſte Ziel ftedte, das menschlich erreichbar ſchien, ſo vollzog Atba- 
nafius die Synthefe diefes Idealismus mit der Auffafjung vom Weſen des Chriftentums 
(Erlöfung — Vergottung durch den Gottmenfchen) fo, daß er die Vergottung in Bir: 

ı0 ginität und Askeſe wirkſam werden ſah. Mochte diefe Gedantenverbindung das Mibder- 
jprechende, die Erlöfung und die Selbfterlöfung, miteinander kombinieren, fo erſchien doc 
ſeitdem dem Morgenlande das Mönchtum als die Wolltommenbeitsform des Chriftentums. 
ft für die morgenländifche Kirche charakteriftiich, daß verſchiedene Heilswege nebeneinander 
erlaufen, die Heildbefhaffung der kultiſch-ſakramentalen Hierarchie verbunden mit fird- 

15 licher Praris, die erg durch Erkenntnis (der das Handeln entfprechen foll) und 
der Meltverzicht mönchiſcher Askeſe, jo ift es Thatſache, daß der tiefſte Gehalt der Reli— 
giofität und der fräftigfte Ernft der Moralität, den die morgenländifch-ortbodore Kirche 
überhaupt erzeugt hat, auf dem Boden des Mönchtums erwachſen ift. 

Die Energie des abendländifchen Denkens gejtattete ein ſolches Nebeneinander nicht. 
20 Und doc lag ım Weſen des möndifchen Ideals die Begründung einer religiös-ethifchen 

Ariftofratie. Die Geltung desfelben mwird dadurch beleuchtet, daß Auguftins Belehrung 
mit unter dem Eindrud der Kraftleiftung der ägyptiſchen Askeſe erfolgte: derſelbe, der 
9 Fahre lang dem Manichäismus angehört hatte in Bewunderung feiner electi, ohne ſich 
u ihrer Entfagung erheben zu können, fand in der Kraft der Gnade die Kraft zu echter 

25 Astefe (in feinem Sinne) im Unterfchied von jener unechten. So viel mönchiſch-asketiſche 
Anſchauungen fih nun auch bei Auguftin finden, fo ift er doch durch feine evangeliiche 
Glaubenserfahrung und feinen Schriftgebrauh daran verhindert, den Bolllommenbeits: 
begriff in fie aufgeben zu lafjen. Die Hauptfahe mar und blieb ihm, daß die Voll- 
kommenheit ohne die Gnade unrealifierbar ift, und (da ihm Sündlofigfeit auf Erden als 

30 unerreihbar galt) daß fie vol erft im Jenſeits ift; ferner, da ihm das Mefen des Chriften- 
tums in der caritas bejtand, daß ihr Höhepunkt in ihrer Vollendung liegt. Auguftins 
Anfhauung tritt ins Licht durch den Sat de natura et gratia 70: Caritas inchoata 
inchoata justitia est, caritas provecta proveecta justitia est, caritas magna 
magna justitia est, caritas perfecta perfecta justitia est, wozu der möndhifche Zu- 

3 jaß tritt: quae tunce maxima est in hac vita, quando pro illa ipsa contemnitur 
vita, und der enthufiaftiihe: sed miror si non habet quo crescat, cum de mor- 
tali excesserit vita. Öelegentlihb (Enarr. in Ps. 132) bat er die Vollkommenheit 
doch ausdrüdlih in die Brubderfchaft des gemeinfamen Lebens verlegt, welche die volle 
Erfüllung des Geſetzes Chrifti bedeuten follte. An dem Mafe, wie das Möndtum an 

0 Ausbreitung und Geltung gewann, mußte die Theorie ſich natürlich in Einklang mit der 
Praris ſetzen. Die typiſche Vollfommenbeitslehre des Mittelalter entwidelte Thomas 
Aqu. in der Summa (II, 2. qu. 184). Indem er anfnüpfte an die fchon aus der alten 
Kirche überlieferte Unterfcheidung der ineipientes, proficientes und perfecti, grenzte 
er die auf Erden erreichbare Volltommenbeit ab gegen die abfolute Gottes und Die der 

45 vollendeten Seligen: einerfeit3 ſchließt jene vom menſchlichen Affeft alles aus, was in 
Gegenfaß zur caritas fteht, nämlich Todfünde, und in diefer Hinficht ift fie beilenot- 
wendig, andererfeits fchließt fie vom menſchlichen Affekt aud) alles aus, was hindert, daß 
fich der jeelifche Affelt ganz Gott zumendet, und das ift die Vollkommenheit der caritas 
in den ineipientes und proficientes. Darin wahrte Thomas den ——— mit 

50 Auguſtin, daß er das Weſen des Chriſtentums in der caritas ſah, wobei nie zu vergeſſen 
ift, daß auf Fatholifchem Boden bei der caritas tet vorwiegend an die Liebe zu Gott 
— wird. Nur dadurch iſt es ja überhaupt möglich, im Mönchtum einen Voll— 
ommenheitsſtand zu finden. Thomas wußte aber noch, daß die asketiſchen Entſagungen 
und Übungen urſprünglich nur den Sinn von Zuchtmitteln zur ſittlichen Höhe batten. 

55 Er machte darum in der Volltommenheit den Unterſchied, daß fie in der caritas (Gottes 
und Nächitenliebe) beftehe (in dem Sinne, daß nichts aus der caritas aus dem prae- 
ceptum bhinausfällt) per se und essentialiter, und daß fie secundario und instru- 
mentaliter in den consilia beftehe, indem die consilia fih auf die Entfernung von 
Hindernifjen der caritas beziehen, wie er fie denn bejtimmt al® instrumenta prove- 

co niendi ad perfecetionem. Dem Laien ift alfo eine gewiſſe perfeetio erreichbar, ja not: 
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wendig; bie höhere ift aber die, zu der man durch ein spirituale augmentum gelangt. 
Diefe Lehre ift bei der maßgebenden Stellung, die Leo XIII. Thomas eingeräumt bat, 
auftoritativ für die Gegenwart. Und doch zeigt fih im jpäteren Katholicismus die 
Neigung, die VBolllommenheit auf den status perfectionis zuzufpigen, wie fich deutlich 
darin befundet, daß die evangelichen Natjchläge consilia perfectionis heißen. Nah 5 
dem Tridentinum (sess. VI, 16) ift der Juftifizierte im Stande, der divina lex, kei 
pro hujus vitae statu, aber doch plene, satisfacere und ſich fo das ewige Leben zu 
verdienen; demgemäß jagt Bellarmin de justif. IV, 17: caritas nostra, quamvis 
comparata ad caritatem beatorum sit imperfecta, tamen absolute perfecta diei 
potest. In diefer Abfolutheit ift der Abftand von Thomas augenfällig. Und ebenfo 
augenfällig ift troß des Anſchluſſes an Thomas die Behandlung des status perfectionis, 
der nicht befoblen, ſondern angeraten ift, ala einer gegenüber der Laienmoralität anderen 
und höheren Moralität (Judieium de libro Cone.). Armut, Enthaltjamfeit und Ge 
borjam find ibm „die augenfälligjten und nützlichſten Mittel (instrumenta) zur Er: 
werbung der Volllommenbeit ; denn um Gott volllommen zu lieben, muß man ſowohl 
Ro gonz Gott übergeben als alle Hindernifje entfernen; beides erlangen wir durch dieſe 
Tugenden“, 

Indem die Reformation von der ethifchen Grundanſchauung aus, daß die Sittlichkeit 
in Nächitenliebe fich bethätige, alſo Gemeinichaftsbejabung fei, das mweltverneinende Yebens- 
ideal berufslojer Askeſe ablehnte, beftritt fie die Verlegung einer angeblich höheren Voll: 20 
fommmenbeit in XLeiftungen, welche bas Berufsleben negieren. Conf. Aug. art. 27: 
Tam multae impiae opiniones haerent in votis: quod justificent, quod sint 
perfectio christiana, quod servent consilia et praecepta, quod habeant opera 
supererogationis. — „Jetzt geben fie vor, das Klofterleben ſei ein ſolch Weſen, daß 
man Gottes Gnade und Frommkeit vor Gott damit verdiene, ja es ſei ein Stand ber 3 
Vollkommenheit: und ſetzens andern Ständen, jo von Gott eingejegt, weit vor“. Im 
Gegenſatz zu der die Chriftenheit in zwei Hälften teilenden Aufftellung eines bejonderen 
status perfectionis verlegte die 2 die Vollkommenheit in den Bereich des 
gemeinchriſtlichen Glaubenslebens. Conf. Aug. art. 27: Perfectio christiana est 
serio timere Deum et rursus concipere magnam fidem et confidere propter % 
Christum, quod habeamus deum placatum, petere a deo et certo exspectare 
auxilium in omnibus rebus gerendis juxta vocationem ; interim foris diligenter 
facere bona opera et servire vocationi. In his rebus est vera perfectio et 
verus cultus dei, non est in coelibatu aut mendiecitate aut veste sordida. Die 
Tendenz diefer Ausfage liegt in der Anſchauung, wie fie Luther augefprochen hat, daß 35 
die Vollkommenheit nicht Beſitz eines Standes, fondern allen Chriften gemein fei: ihr 
Sinn ift alfo nicht der, Entwidelung und Stufenunterfchiede im Glaubensleben auszu— 
Schließen, jondern die Bolllommenheit dem chrijtlichen Glaubens: und Liebesleben zuzu— 
weiſen mit Ausſchluß einer dasjelbe überfliegenden ſelbſtgewählten Heiligleit. Art. 16: 
Damnant et illos qui evangelicam perfectionem non collocant in timore dei et 40 
fide, sed in deserendis civilibus offieiis, quia evangelium tradit justitiam aeter- 
nam cordis. (gl. Apol. 17, 61.) Auch Melanchthon bat in der Volltommenbeit das 
Wachstum des religiös-fittlichen Lebens betont (Apol. 3, 232 und 27, 27). Aber die 
proteftantifchen Dogmatiker folgten dem Intereſſe, auch an der höchſten auf Erden erreich— 
baren sanctitas deren Unvolllommenheit einzufchärfen, an der Vollkommenheit der Erde #5 
aljo gegenüber dem Bollendungszuftand das Anfangsweife zu betonen. Mit den Be: 
ftrebungen des Pietismus ſetzte die pofitive Tendenz auf Vollkommenheit ein. infolge 
dejjen wurden Männer wie A. H. Frande des Verfektionismus beichuldigt, obwohl En 
die Lehre fefthielten, daß die Vollkommenheit nicht fledenlos fei. Buddeus (Instit. theol. 
dogm. IV, 5) bielt die überlieferte Unterſcheidung der perfectio partium und per- 50 
fectio graduum fejt: jene fommt den wahrhaft Wiedergeborenen zu, injofern ihnen 
nichtS fehlt, wa den neuen Menfchen Eonftituiert; diefe kann ihnen vergleichöweife in 
relativer Weije zugejchrieben werden mit Rückſicht auf die vorhandenen Stufenunterichiebe. 

Schon jeit der alten Kirche regte ſich die Gleichjegung der Vollkommenheit mit der 
Sünbdlofigfeit (1 Fo 1, 10). Gnoftifer fchrieben fie in Fortſetzung platonifcheftoifcher Anz 55 
fhauungen dem Pneumatiker zu. Jovinian und feine Schüler Sarmatio und Barbatian 
haben die Sündlofigfeit der in der Taufe mit wahrem Glauben Wiedergeborenen gelehrt: 
wer nad) der Taufe fündige, habe nur die Waflertaufe, nicht die Geiftestaufe empfangen. 
(Hieron. contra Jov. 2. Ambr. ep.83 ad Verc. Augustini opus imperf. contra 
Julianum 1, 98.) Im Reformationgzeitalter erhoben Anabaptiften wie Denk u. a. den 0 
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Anſpruch auf fündlofe Volllommenbeit (Conf. Aug. art. 12). Derfelbe war die jtändige 
Begleiterfcheinung der jeit Pietismus und Methodismus einjegenden Heiligungsbeftrebungen. 
(Bol. Hadorn, Die Heiligung mit befonderer Berüdfichtigung der ſog. Heiligungsbewwegung, 
Neukirchen 1902.) Es liegt aber in der Natur der Sache, daß diefer Anjpruch, mit je 

6 mehr Selbftüberhebung er praftiich auftritt, deſto weniger fich litterarifh herausmwagt. 
So berechtigt, ja notwendig die Stellung des Begriffs der Volllommenheit in der 

hriftlihen Ethik auf Grund beftimmter Schriftausfagen (Mt 5, 48; Kol 3, 14) ift, fo 
unzuläffig ift die Gleichiegung der Volllommenheit mit der Sündlofigfeit. Die ftets für 
Diele verwandten Ausfagen des Johannes (1 Fo 3, 6. 9) vom MWiedergebornen, dab er 

10 nicht fündigt, nicht Sünde thut, nicht fündigen fan, ergeben die Forderung der Sünd— 
loſigkeit fiher ſchon darum nicht, meil derjelbe Apojtel die Behauptung eigener Sünd— 
Iofigkeit 1, 10 für Lüge erflärt. Darum it auch die johanneifche Ausfchließung des 
Sündigens aus der Gottestindfchaft jo zu verftehen, daß der miedergebornen Perfönlich- 
feit als foldher fündige Aktivität fern liegt, daß ihr vermöge der Fortwirkung der oaof 

15 Sünde twiderfahren fann und u. twiderfährt, daß dieſe legtere dann aber nicht 
als mit Willen und Willen gefchehende Lebensäußerung (ald Sünde Thun) des Gottes- 
findes, fondern ihm im Widerfpruch zu feinem eigenſten Lebenstriebe zuitoßende Nach— 
wirkung der irdifchen Fleifchesnatur zu beurteilen ift. Die in feparatiftifchen Kreiſen 
gegenwärtig tweitverbreitete Forderung fündlofer Bolllommenheit leidet an dem empfind- 

20 lihen Mangel, die Vollkommenheit einfeitig negativ an dem Nichthervortreten auffallender 
Berfehlungen zu mefjen und ihre pofitive Durchführung in der Bewährung der Liebe zu 
— beſonders aber an dem noch viel ſchlimmeren Mangel, die Selbſtbeurtei— 
lung gegen Verfehlungen zu verblenden, die als ſolche nicht anerkannt werden dürfen, 
wenn der Anſpruch auf Sündloſigkeit durchgeführt werden ſoll. Nach dieſer Seite hin 

25 hat der Perfektismus eine getoife moralijche Oberflächlichkeit zur regelmäßigen Begleit- 
erfcheinung, wogegen das Umjchlagen in Libertinismus, das ihm oft vorgeworfen wird, 
doch nur in wenigen Fällen (tie bei Gnojtifern, auch bei Wiedertäufern in Münſter) 
eingetreten ift. 

Daß die Vollkommenheit nicht ein allgemein chriftliches Prädikat ift, das den Glau- 
30 bensjtand in feiner Breite fennzeichnet, ergiebt fih aus dem Begriff als ſolchem mie aus 

dem biblijchen Sprachgebrauch, nady dem im Chriftenftande der Unterfchied zwiſchen vrj101 
und r£ieıoı dem zwilchen oaoxıxol und vevuarıxoi analog iſt (1 Ko 2,6. 3,1. 14, 
20; Epb4, 13. 14). Die oben berührten Ausfagen der Conf. Augustana und ber 
Apologie über die perfectio christiana belegen die Verbreiterung ihrer Beziebung auf 

35 das Glaubensleben überhaupt nicht, da fie nur der Tendenz der Lehre Luthers folgen, 
die Anſchauung auszuſchließen, daß die Vollkommenheit in Beruf und Gefellichaft negie: 
renden Werfen jelbiterwählter Heiligkeit zu juchen fei: fie muß, wenn fie überbaupt 
chriftlich fittlichen Charakter und Wert haben foll, dem Zufammenhang des Perfonlebens 
des Glaubens, der durch die Liebe thätig ift (Ga 5, 6), angehören. Bezeichnet in diejem 

u die Vollfommenheit naturgemäß den Höhepunkt der Durchbildung der chriſtlichen Perjön- 
lichkeit (Jal 1,4; 3.2; Kol 4, 12; Eph 4, 13), fo tft es widerſinnig in ſich, in aöfeti- 
ſchen Mitteln der Selbiterziebung zu fittlicher Gefinnung, die der Unfertigfeit angebören, 
aljo Proben der Unvolltommenbeit find, eine befondere Vollkommenheit jehen zu wollen. 
Die katholiſche Doktrin fommt denn auch nicht über den innern Widerfpruch hinaus, in 

#5 den mönchiſchen Zeiftungen der consilia evangelica einerjeit8 opera supererogationis 
zu ſehen, welche die gemeinchriftlihe Beobachtung des Sittengeſetzes, das fi in Gottes 
und Menfchenliebe zufammenfaßt, überjchreiten, andererfeits in ihnen, wie das Thomas 
zeigte, nur instrumenta zur Herausarbeitung der Liebesgefinnung zu ſehen. 

Jeſus hat deutlich zwiſchen der Jüngerſchaft und ihrer fittlihen Bewährung unter: 
50 ſchieden (Mt 7,21 ff. 25, 34ff.; Jo 15, 2ff.) und hat das Glaubensleben dem Gefichts- 

punft der Entwidelung unterftellt (2c 19, 12ff.; Jo 8,31 u.f. mw.) Und auch in den 
apoftolifchen Lehrbegriffen ift das Wachstum des Glaubenslebens dem natürlihen Wachs— 
tum vom Kind (Dit 18, 3) zum Mannesalter (Eph 4, 13. 14) vergliden (2 Ti 3, 17). 
Kol 1,28; Eph 4,13 ift die Volltommenheit in das gereifte Mannesalter der reli- 

55 giögfittlihen Entwickelung gefest, das der Vollkommenheit Chrifti analog ift. Und 
wenn die Liebe noch 1 Ko 13 den Höhepunkt der chrijtlihen Ausreifung bezeichnet, der 
jelbjt den vom heiligen Geift gemwirkten Charismen, ja jogar den höchſten Charismen 
weit überlegen ift (12, 31), fo bat Paulus Kol 3, 14 die chriftlihe Vollkommen— 
beit eben in der Liebe geſehen, die allen ethifchen Glaubensbewährungen (Kol 3, 127.) 

co erjt ihren Wert und Halt verleiht. Es entipricht das durchaus der Lehre Jeſu, der feine 
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Jünger zu einer der Volllommenheit (Mt 5, 48) des an fich guten (19, 17) bimmlifchen 
Vaters analogen Volltommenheit führen wollte, die in freier, felbftlofer, in ſich unab- 
bängiger Liebe beftehe (5, 44ff.). Das befannte Wort an den reichen Jüngling Mt 19,21 
verlegt denn auch die Vollkommenheit nicht in eine die göttlichen Gebote überjchreitende 
Meltverneinung, fondern in die die Selbitgerechtigkeit des alttejtamentlichen Gefeßesftand: 5 
punlts binter fich lafjende ſelbſtloſe Liebesberwährung der neutejtamentlichen Reichsgottes— 
gefinnung: die träge Ruhe des die Gebote haltenden felbftzufriedenen Rentners follte er 
durch die Jüngeraltivität der Nachfolge Jeſu erfegen. Das franzisfanifche Ideal des 
heiligen Betteldö und der berufslojen Askeſe bat mit den Anfchauungen der Evange— 
lien über die Nachfolge Jeſu nichts zu thun, die feinen Jüngern ein feiner felbftlojen 
Liebe gleichartige Felbitau opfernde Liebesbewährung zumuten (Fo 13, 12ff. 34. 35.; 15, 
12ff.). Ebenfo ſah Johannes die Tendenz der in &hrifto offenbaren Gottesliebe da aus- 
gewirkt (1 Jo 2,5), wo in realer Gotteslindfchaft die Bruderliebe (5, 1 ff.) nicht phrafeo- 
logifch, fondern thatkräftig fich befundet (3, 18ff.). Und Jakobus fand die Vollkommen— 
heit des Glaubens herausgeftellt in Handlungen (Zoya), in denen das volllommene Geſetz 15 
der Freiheit (1,25) oder das Königsgeſetz (2, 8) der Nächftenliebe zum Bollzuge fommt 
(2, 22). Hiernach ift die Volllommenbeit „die höchſte auf Erden erreichbare religiös be- 
gründete Ausbildung der aktiven Kraft der realen Freiheit“ des Chriften. Daß zu 'diefer, 
da Abweſenheit der Demut den Chriftenftand in ſich vergiften würde, unerläßlih das nie 
aufbörende jchmerzliche Gefühl der eigenen Unvolllommenbeit gehört, hat Paulus in grund 20 
legender, die Ausichreitungen des Perfektismus im voraus verurteilenderMeife Phi 3, 
12—15 ausgeſprochen. Vollkommenheit im Vollſinn ift dem Bollendungszuftand des 
Jenſeits vorbehalten (1 Ko 13, 10). 

Die Intellektualifierung des Begriffs (Hbr 5, 11—6, 2), die dem beuterofanonifchen 
Charakter des Hebräerbrief3 entipricht, verrät den Alerandrinismus dieſes nachapoftolifchen 25 
Sendſchreibens. . Lemme, 

Boltaire j. d. A. Deismus Bd IV ©. 550,50. 

— 0 

Borbehalt, geiftliher. — Litteratur: Alb. Phil. Frid, De reservato ecclesia- 
stico ex mente pacis religiosae eiusque effectibus ac fatis ad pacem Westph., Helmstad, 
1755, 4°; derſ. De reservato eccles, ex mente Pacis Westphalicae, Helmstad. 1757, 4°. 30 
Aeltere Litteratur ferner angegeben bei Pfeffinger, Vitriarius illustratus seu institutiones 
juris publici Romano-Germanici, lib. I, tit. XV, $ 26, 1, 14lösq.; Pütter, Litteratur des 
deutſchen Staatsrechts 3, 76 und Ktlübers Fortjegung 4, 130. ©. ferner 2. Ranke, Zur 
deutſchen Geſch. vom Religionsfrieden bis zum dreißigjährigen Kriege, Leipzig 1869 ; desjelben 
Deutſche Geſchichte im Zeitalter der Reformation, Bd V, Bud X, Kap. 5; Th. Tupep, Der 35 
Streit um die geiftlihen Güter und das Reſtitutionsedikt (1629), Wien 1883, ©. 12ff. 77 ff.; 
Günther, Das Rejtitutions:Edift von 1629 und die kath. Rejtauration Alt-Württembergs 
Stuttg. 1901; Gebauer, Kurbrandenburg und das NReititutionsedift, 1899. 

Korbehalt, geiftlicher (reservatum ecclesiasticum) ift der in Deutjchland aus 
Anlaß der Religionsipaltung reichsgejeglich feſtgeſtellte Grundfag, daß jeder der drei so 
Reichslonfeffionen angehörige Geiftlihe mit dem UWebertritt von der einen zur anderen ohne 
weiteres durch den Konfeſſionswechſel Amt und Pfründe verliert, beides aljo feiner bis- 
berigen Religionspartei vorbehalten bleibt. 

Die Frage, wie es in dem gedachten Falle mit Amt und Pfründe gehalten werben 
ſollte, fonnte erjt entitehen, als jich die Augsburger Konfeſſionsverwandten reichsgeſetzliche 45 
Anerkennung erfämpft hatten. Bis zur Reformation war ein Konfeffionstwechjel un: 
denkbar, der Abfall von der allein berechtigten fatholifchen Kirche bildete das Firchliche 
und jtaatliche Verbrechen der Ketzerei oder Apoſtaſie und zog Verluft des Amtes und ber 
Pfründe, ſowie Degradation nah ſich. Bei den Berhandlungen über den Augsburger 
Religionsfrieden im Jahre 1555 (ſ. Bd II ©.250) wurde daher die Frage im — 50 
bang mit den Erörterungen darüber, ob der Friede auch den fpäter der Augsburger 
Ronteffion beitretenden Ständen zu gute fommen folle, feitens der Katholiken aufgeworfen 
und von ihnen die Feſtſetzung der Beitimmung verlangt: „Doc follen hierin (d. h. bei 
der Einſchließung in die Hießenemäßigen Berechtigungen) die Erzbiichöffe, Biſchöffe, Prä- 
laten, Gapitel, Orden und andere geiftlihen Stande, jo in der Mominiftration feynd oder 56 
darin fommen würden, ausgenommen ſeyn, dergeftalt, wo ein Herr Erg:Bifchoff, Bifchoff, 
Prälat oder andere geijtlichen Stande von der alten Religion abtreten würde, daß der: 
jelbe feines Standes und Amts alabald ipso jure et facto entjegt, auch den Gapiteln 
und denen es von gemeinen Rechten, oder der Kirchen und Stifften Gewohnheit zugehört, 

Reals@ncyflopäbie für Theologie und Kirhe. 3. U. IX. 47 



738 Borbehalt 

eine Berfon der alten Religion vertvand zu wehlen und zu ordnen zugelafien ſeyn, melde 
auch ſamt der geiftlichen Gapitel, und anderen Kirchen und Stifft Fundation, Election, 
Präfentation, Confirmation, alten Herlommen, Gerechtigkeit und Gütern, liegend und 
fahrend, unverhindert und friedlich gelaffen werden foll” (Chr. Lehmann, De pace reli- 

5 gionis acta publica et originalia, Bud I, Kap. X, in der Ausgabe Sranlfurt a. M. 
1707, Fol. 25). Dagegen erklärten ſich die Augsburger Konfeſſionsverwandten gegen 
die Aufnahme eines ſolchen Zuſatzes und bemerkten, ein ſolcher „wäre das höchſte prae- 
iudieium dieſes teild Religion eum infamia, nicht allein Perſonen, vielmehr prinei- 
pali causae, diejes teild hriftlichen Glaubens und Konfeffion”. Sie machten ihrerſeits 

ı0 gleichzeitig den Vorjchlag, dem Frieden folgenden Artikel einzuverleiben: „Es follen aud 
die hohe Reichs-, Ertz- und andere Stiffte, wenn darin die Religion wird verändert, zu 
feiner weltlichen Herrſchafft und Erbſchafft gewand, fondern ... nad eines jeden 
Erzbifchoffs, Biſchoffs, oder Prälaten Abfterben oder Refignation, bey ibren Elec: 
tionen, Adminiftrationen und Gütern gelafjen, und von diefem Artikel in Vergleichung 

ı5 der fpaltigen Religion ferner gehandelt und beichlofjen werden, doch den weltlichen Ständen 
an ihrer Hoheit und Herlommen unvorgreifflih” (Lehmann a. a. O. Kap. XIII, Fol. 28) 
und übergaben dem König Ferdinand ein in diefem Sinne abgefaßtes Bedenken (a.a.D. 
Kap. XV). Der letztere verwarf indefjen mittelft Reſolution vom 30. Auguft 1555 
(a. a. D. Kap. XVI) den Antrag der Evangelifchen, indem er es für billig erad- 

20 tete, „daß zu Erhaltung der Geiftlihen lang bergebradhten Ober: und Gerechtigfeiten, 
umb Verhütung allerlei Unfrievens und Weiterung . . . der obberührte Antrag, wie er 
begehrt worden, in diefem gemeinen Frieden verleibt werde”. Troß der Fortjegung ber 
Verhandlungen (a. a. O. Kap. XVII) wurde eine Vereinbarung nicht erzielt. Schließlich 
gaben die Evangelifchen wenigſtens infomweit nach, als fie erklärten, fich den nachftebenden 

+ Zuja ag lafien zu wollen: „Und nachdem bei Vergleihung diejes Friedens Streit 
borgefallen, wo der Geiftlichen einer oder mehr von der alten Religion abtretten würde, 
tie e8 denn der von ihnen biß daſelbſt bin befejlenen und innegehabten Ertz-Biſch— 
thümern ... und Beneficien halben gehalten werben foll, welches fich aber beider Religion 
Stände mit einander nicht vergleichen können, demnach haben mir auff der Geiftlichen 

Ho Bitt in Kraft... Kayf. Majeftät Uns gegebenen Vollmacht und Heimftellung erklärt 
und gefett ... Ob ein Erzbifchoff . .. oder ein anderer Geiftlihen Standes von Unferer 
alten Religion abtreten wird, das derfelbige feines Ertz-Biſchthums ... . auch Frucht und 
Einkommens, fo er daran gehabt, jedoch feinen Ehren und Würden obne Nachtbeil ab: 
treten, auch den Gapiteln und denen e8... zugehört, eine andere Perſon zu wehlen und 

35 zu ordnen zugelafjen fein, welche auch ſamt der Geiftlihen Gapitel ... . bey der Kirche 
und Stifft Fundationen ... . gelaffen werben follen, jedoch fünfftiger . . .. Vergleichung 
der Neligion unvorgreifflih” (a. a. D. Kap. XXII) Wenn fi auch der König Ferdinand 
diefer Faſſung im allgemeinen anſchloß, jo ließ er doch den Artikel in einer feinem Sinne 
nad zu Gunſten der Katholiken veränderten Geftalt in den Augsburger Religionsfrieden 

so einrüden. In dem legteren lautet nämlich der fragliche Artikel (18) dahin: „Wo ein 
Ertzbiſchoff, Bischoff, Prälat oder ein anderer Geiftlihen Standes von unjer alten Reli: 
gion abtretten würde, daß derjelbig jeyn Erkbiftumb, Biftumbe, ‘Prälatur und andere 

eneficia, auch damit alle Frucht und Einfommen, fo er davon gebabt, alsbald ohn 
einige Veränderung und Verzug, jedoch feinen Ehren obnnadhtheilig verlaffen, auch den 

#5 Capituln und denen es von gemeinen Nechten oder der Kirchen und Stiffte Gewonheiten 
zugebört, ein Perfon der alten Religion verwandt zu wehlen und zu ordnen zugelaflen 
jeyn, welche auch famt der Geiftlihen Capituln und andere Kirchen, bey der Kirchen und 
Stift Fundationen, Electionen, Präfentationen, Confirmationen, altem Herlommen, Ge 
rechtigfeiten und Gütern liegend und ftehend, unverhindert und friedlich gelafien werden 

50 follen, jedoch künftiger, Chriftlicher, freundlicher und endlicher Vergleihung der Religion 
unvorgreifflich”. 

Beigelegt und verglichen war damit der Streit nicht, um fo weniger als es nicht 
allein religiöfe Motive waren, welche der Ausföhnung der feindlichen Parteien entgegen: 
ftanden. Die Erzbistümer, Bistümer, Prälaturen und Abteien waren in den Händen 

55 der jüngeren Prinzen der fatholifchen Häufer und dienten zur Verforgung derjelben, die 
Kanonikate wurden dagegen fait regelmäßig mit den jüngeren Söhnen aus den Geſchlech 
tern der Reichsgrafen und Neichsritter befegt. Blieben die Proteftanten von allen diefen 
Würden ausgefhlofien, jo war dies für fie ein Verluft an Land, Leuten und aud an 
reihen Einkünften. Die Katholiken wollten es felbftverftändlich ihrerſeits überhaupt ver 

60 hindern, daß diefe Machtmittel an die Proteftanten gelangen konnten, und für fie fam 
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weiter der Umftand in Betracht, daß mit der Zulafjung der Evangelifhen zu den er: 
mwähnten Würden und geiftlihen Fürftentümern fi das Stimmverhältnis in den drei 
Kollegien des Neichstages ändern und die evangelifche Partei die Majorität auf demfelben 
erlangen konnte. 

Schon gleih nad Erlaß des Religionsfriedens proteftierten die Evangelifchen — wie 5 
jchon während des Reichstages von Melanchthon in einem Bedenken von Freiftellung der 
Religion geraten war (CR t. VIII, 477sq.) — gegen den Nrtifel und erklärten, ben: 
felben nicht beachten zu wollen. Auch unterliegen fie es nicht, auf jevem folgenden Reiche- 
tage gegen den „hochbejchiwerlichen Artikel, Reformation der Stifft und Prälatur be: 
langend” Einfprud zu erheben und deſſen Befeitigung zu fordern (mie es in der 1566 ı 
Kaijer Marimilian II. zu Augsburg übergebenen Bejchwerbeichrift, Lehmann a. a. O., 
Bud 2, Kap. IV, Fol. 101 beißt) „in Betrachtung, daß mir diefe ewige Schand und 
Madel auf unferer wahren Religion nicht liegen lafjen fünnten, auch dafür achten, daß 
vielen gutbergigen Ständen der anderen Religion ſolcher Artikel in ihrem Gewiſſen jelbjt 
bejchtwerlih jey, und dann Em. Kayſ. Maj. vor Gottes Angeſicht jchuldig jeynd, der 
allein ſeligmachenden Wahrheit Gottes ihren Gang zu lafjen, und durch ſolch hochbeſchwer— 
lich Verbot feinem Stand oder feinen Unterthanen den Weg zur GSeligfeit zu verjperren 
und abzuftriden“. ferner verlangten fie immer wieder die Anerkennung der „protejtan- 
tiſchen Adminiftratoren” in den geiftlichen Stiftern, ſowie die Zulafjung derjelben pr den 
Situngen des Neichdtaged. Wurde nun den leßteren auch das eine oder andermal aus- 20 
nahmsweiſe und unter Verwahrung die Seſſion bewilligt, fo waren dod im großen und 
ganzen alle diefe Proteſte vergeblich, fat immer fehrte die Antwort wieder, daß, da die 
Stände der alten Religion in die Freiftellung nicht mwilligen wollten, die Sache im 
Namen Gottes eingeftelt und verſchoben werde. Thatfächlid beobachteten allerdings 
die Proteftanten den geiftlihen Vorbehalt nicht. Wo fie, wie im Norden, die Macht 2; 
hatten, und die Bevölferung evangeliich geworden war, da ſchützte das Reſervat die Hoch: 
jtifter und die geiftlichen Inſtitute nicht vor der Reformation, und daher befand ſich ein 
Teil derjelben, namentlih Bremen, Lübeck, Minden, Magdeburg, Halberjtadt, regelmäßig 
in den Händen von lutherifchen Aominiftratoren aus den Häufern Holftein, Braunfchmweig, 
Brandenburg und Sachen. Da fich ferner der geiftliche Vorbehalt nur auf die Reichs- 30 
nicht die landſäſſigen Stifter bezog, jo fonnte der Zandesherr in dieſen gerade kraft des 
Neligionsfriedens, ſowie Bischof und Kapitel ſich zur evangelifchen Religion bekannten, 
wie 3. B. in den brandenburgifchen Stiftern Havelberg, Brandenburg und Xebus, die 
Reformation einführen, und dasfelbe geſchah aud in anderen Stiftern, wie in Merfeburg, 
Naumburg, Meißen, Camin und Schwerin, wo ſich wegen einzelner fürftlicher Rechte im 35 
Sinne der damaligen Zeit eine Eremtion der Stifter vom Weiche behaupten ließ (ſ. 
Eichhorn, Deutſche Staats: und Nechtsgeichichte, S 502, 5. Ausg, 4, 138). Selbit in 
einzelnen rheiniſchen Stiftern fonnte der Verſuch gemacht werben, die Beitimmung des 
Religionsfriedens über den Vorbehalt zu ignorieren. In Straßburg wurden im Beginn 
des 17. Jahrhunderts (1604) Vereinbarungen getroffen, welche den gemifchten Religions-— «0 
zuftand des Stiftes aufrecht hielten (Eichhorn a. a. O. Sölin.f. 4, 193; neuere Litte- 
ratur bei Friedberg, Lehrbuch des KR. S. 101, Anm. 7); in Köln unternahm es ber 
Erzbifhof Gebhard II. Truchſeß (1577—1584) von neuem, an den früheren Verſuch 
Hermanns V. anlnüpfend, die Reformation einzuführen, jcheiterte aber wie dieſer gleich: 
falls an dem Widerftand der Katholiten und mußte aus feinem Erzbistum (1583) weichen, 45 
welches von da ab etwa 200 Jahre lang eine Art Sekundogenitur des Haufes Bayern 
blieb (ſ. Bd VI ©. 397). Weiteren Fortjchritten traten vor allem die Jeſuiten entgegen 
(Sugenheim, Geſchichte der Jeſuiten in Deutfchland, Bd I, Frankfurt a. M. 1847, 
©. 67ff.; über ihre Auffaffung vgl. die dem Kanzler Ernjts von Köln, Franz Burglard 
beigelegte Schrift: De autonomia, d. i. von Freiſtellung mehrlei Religion und Glauben, 50 
Münden 1586, 1593, 4°, deren eigentlicher Verfaſſer der kaiſerliche Nat und Reichshof: 
ratsjefretär Andreas Erjtenberger it), und unter ihrem Einfluß verlangten die katholi— 
ſchen Stände auf dem Regensburger Neichstage von 1613 die energifhe Durchführung 
der Vorfchrift des Neligionsfrievend über den geiftlichen Vorbehalt („Em. Kayf. Maj. 
werden zu Erhaltung ihrer ubralten Religion, Ertz- und Stiffter, auch gleichmäfliger 65 
Handhabung des Geiftlichen Vorbehalts, ohne welchen der Geiftlihe Stand und die katho— 
liſche Religion im Reich gäntzlich ruinirt ift, Ihren Kapferlichen Ernſt fehen und ſpüren 
lafjen”, Lehmann a. a. D. Bud) II, Kap. XCIII, Fol. 289). 

Nach dem Ausbruche des 30jährigen Krieges fuchte jede Partei die Freiftellung der 
Religion in ihrem Sinne auszubeuten. Die Katholifen betrieben die Herftellung der römi— 0 
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ichen Kirche auf das eifrigfte und legten den Religionsfrieden in fchroffer, ihren Intereſſen 
dienenden Weife aus. Als die kaiſerlichen Waffen im Kriege das Übergewicht erlangt 
hatten, erließ Kaifer Ferdinand II. am 6. März 1629 das og. Neftitutiongedilt (vgl. 
au den Artikel „Weſtfäliſcher Friede”). Seinen Kern bildete die Entfcheidung über die 

5 geiftlichen Güter, welcher die Form dines Urteild gegeben war, und diefe ging dahin, daß 
die proteftantifchen Stände nicht das Recht gehabt, nad) dem Paſſauer Vergleiche (von 
1552) geiftliche Stiftungen, welche unter ihrer Hoheit gelegen wären, einzuziehen und 
daß fie fih im MWiderfpruche mit dem seitlichen Vorbehalte im Befige von Erzbis- 
tümern und Bistümern behauptet hätten; daß aljo die Evangelifchen im Unredt 

ıo wären, wenn fie die Nüdgabe der unrehtmäßig befeffenen geiftlihen Güter verwei— 
gerten, die Katholiken dagegen ſich im Nechte befänden, wenn fie den geiftlichen Vor: 
behalt für giltig erklärten und die Einfesung katholiſcher Erzbiſchöfe Biſchöfe und 
Prälaten in den reichsunmittelbaren Stiftern und Klöſtern beanfpruchten. In der 
Schlußbeitimmung teilte der Kaifer mit, daß er, da die Verletzung des Religions: 

15 friedens in den meiften Fällen notorifch fei und daher ohne weiteres Nechtöverfabren 
gleich zur Exekution gejchritten werden könne, eigene Kommiffionen zur Vollziehung des 
Ediktes in die einzelnen Kreife fenden werde (Londorp, Der Köngl. Kaiferl. Majeftät und 
des heil. römischen Reichs Acta publica III, 1047; Khevenhillers Annales Ferdi- 
nandei III, 438). Trotz der Proteftationen der Evangelifhen wurde mit der Aus- 

20 führung des Ediktes begonnen und eine erhebliche Anzahl von Reftitutionen vorgenommen. 
Der vollen Durchführung der Maßregel jegte aber die Wendung des Waffenglüdes im 
Kriege ein Ziel. Die definitive Erledigung des Ediktes blieb daher dem jpäteren Friedens- 
werk vorbehalten (f. d. A. Weftfälifcher Friede). Der meftfälifche Frieden (Instr. paeis 
Osnabrug. art. V, $ 14) feste dann als Normaltag für den Beſitzſtand der reiche: 

235 unmittelbaren Erzbistümer, Bistümer, Prälaturen und anderen geiftlihen Stiftungen den 
1. Januar 1624 feſt, und beftimmte in Betreff des geiftlichen Vorbehaltes (a. a. O. 8 15): 
„Si igitur catholicus archiepiscopus, episcopus, praelatus aut Augustanae con- 
fessioni addietus in archiepiscopum, episcopum, praelatum electus vel postu- 
latus, solus aut una cum capitularibus seu singulis seu universis, aut etiam 

so alii ecelesiastiei religionem in posterum mutaverint, exeidant illi statim suo 
iure, honore tamen famaque illibatis, fructusque et reditus citra morem et 
exceptionem cedant, capituloque aut cui id de iure competit, integrum sit, 
aliam personam religioni ei, ad quam benefieium istud vigore huius trans- 
actionis pertinet, addietam eligere aut postulare; relictis tamen archiepiscopo, 

35 episcopo, praelato ete. decedenti fructibus et reditibus interea perceptis et 
consumptis“. Damit war der Vorbehalt zwar aufrechterhalten, aber nunmehr auch zu 
Gunſten der Evangelifchen reichsgefeglih ausgeſprochen. 

Seitdem die geiftlichen Fürftentümer in Deutjchland befeitigt worden find, hat die 
Beſtimmung zwar ihre politifhe Tragweite eingebüßt, aber immerhin ift fie in Deutſch— 

40 land in Geltung geblieben und ift noch infofern von praftifcher Bedeutung, als nad 
ihr bei einem Konfeffionswechjel der Geiftliche ohne weiteres (ipso jure) Amt und Pfründe 
verliert. P. Hinfhius F (E. Friedberg). 

Borfehung. — ©. die Artitel über Gott, Concursus, Engel, Gebet, Leiden, 
Wunder — Fitteratur: Xenophon, Aronrnnoreuuare, bef. IV, 3; I, 4; Cicero, De na- 

5 tura deorum, Buch II; De Finibus, Buch III; Seneca, De Providentia; Chryfojtomus, reoi 
sluaoyerns zali aoovoias, ad Stagir. LL, III; Theodoret von Cyrus, zeoi moorolas, MSG 83, 
555—774; Zactantius, De opificio Dei, MSL 7, 9—78; Galvianus, De gubernatione Dei, 
MSL 53, 25—158; Wuguftin, De civitate Dei, MSL 41; Thomas Aquina®, Summa theo- 
logica, Pars I, Qu. 103—117. — Zur Auffaſſung der Neformatoren: beſonders Luthers 

50 Katehismen, Erklärung des 1. Artikels des Apojtoliftum; Awingli, De Providentia, 1529; 
Galvin, Institutio I, 16—18. — Boifuet, Discours sur l’histoire universelle, 1681, bei. 
Zeil III, cap. 1 und 8; Leibniz, Essai de th&odicde sur la bont& de Dieu, la libert@ de 
l’homme et l’origine du mal, 1710; Sander, Ueber das Große u. Schöne in der Natur 1748, 
Bon der Güte und Weisheit Gottes in der Natur 1792, Ueber die Vorſehung 1801 (4. Aufl.); 

55 Jeruſalem, Nachgelaſſene Schriften, I. Teil 1792; Joseph de Maistre, Les soirees de St. 
Petersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence, 1821. — Selbjt: 
verjtändli enthalten alle Werte über Neligionsphilojophie und Dogmatif einen bejonderen 
Abſchnitt über die göttlihe Vorjehung., — Aus der neueren Litteratur jeien nocd erwähnt: 
Lipfius, Die göttliche Weltregierung (Vortrag), 1878; Kreibig, Die Rätſel der göttlichen Vor— 

60 jehung, 1886; W. Schmidt, Die göttliche Vorſehung und das GSelbjtleben der Welt, 1887; 
W. Beyihlag, Zur Verjtändigung über den rijtlihen Vorfehungsglauben, 1888; E. Haupt, 
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Der chriſtl. Borfehungsglaube, Beweis d. Glaubens, 1888; Lipfius, THIB 1888, S. 360—366; 
1889, 408fi.; E. Maillet, La cr&ation et la providence devant la science moderne, 1897; 
O. Kim, Vorjehungsglaube, und Naturwilienichaft, 1903; Otto, Naturalijtifhe und religiöje 
Weltanſchauung, 1904; W. Schmidt, Der Kampf d. Weltanſchauungen, 1904; Titius, Religion 
und Naturmwilienichaft, 1904; Weper und Welte, Kirhenleriton?, Bd 12 (wo die neuere fatho: 5 
liiche Litteratur angegeben iſt). 

Vorſehung, aud Fürfehung, Fürforge, Vorforge, modvora, Eruukieıa, drolznors, 
Ötaxvß£ornos, providentia, gubernatio, cura Dei, bezeichnet im allgemeinen das 
Malten der Allmacht, Weisheit und Güte Gottes, im engeren Sinne die Hinlenfung der 
Melt zu dem ihr von Gott beftimmten Ziel. — Die in der chriftlichen Kirche geltende Behre 
von der göttlihen Vorfehung entftammt aus dem Zufammentirken zweier Faktoren, des 
in den Urkunden der alt: und neuteftamentlichen Religion bezeugten Glauben® und der 
philoſophiſchen Spekulation des griechiſch-römiſchen Altertums. Es gilt demnach zunächſt 
den Vorfehungsgedanten der antik Haffischen Syſteme ſummariſch zu zeichnen, hierauf den 
Vorjebungsglauben der israelitifch-jüdiichen und der chriftlichen Religion in feiner Eigenart 
zu jchildern, endlich den dogmenhiſtoriſchen Prozeß der Lehre in feinen wichtigiten Wende: 
punkien zu fchildern. Eine Überficht der kritischen und fuftematiichen Ergebniffe wird den 
Ertrag der biblifch-theologifchen und dogmengefchichtlichen Entwidelung feftitellen und zu: 
fammenfajien. 

I. Der Vorſehungsgedanke in der Philoſophie des griehifchsrömi: 0 
hen Altertums. — ©. die Werfe von Ritter und Preller (Duellenfammlung), Seller, 
Strimpell, Windelband, Gomperg; Hugo Grotius, Philosophorum sententiae de fato et de 
eo quod in nostra est potestate collectae partim et de graeco versae, 1648; Greußer, Progr.in 
quo philosophorum veterum loci de providentia divina ac de fato explicantur, 1806; Alex. 
Aphrod., Ammonii, Plotini, Bardesanis et Plethonis de fato quae supersunt, ed. Orelli, 
1828; Schneider, Ehriitlihe Klänge aus den griechiſchen und römijchen Klaſſikern, 1865, bei. 
231-244; E. Spieß, Logos spermatikos, Paralleljtellen zum NT aus den Schriften der alten 
Griechen, 1871, —— L. Schmidt, Die Ethik der alten Griechen, 1881, I, 63 ff.; E. Maillet, 
La création et la providence devant la science moderne, 1897 (195—235: La providence 
dans la religion et la philosophie grecques).,. — Die in der griechiſchen Volksmytho⸗ 30 

logie ſich regenden Ahnungen und Gedanken laſſen häufig einen Zug tiefer Frömmigkeit 
— welche die Vorgänge der Welt und des Menſchenlebens unter den Schutz und 
die Zeitung der Götter ſtellt und ſomit einer theologiſchen Natur- und Geſchichtsbetrach— 
tung den Weg bereitet (Nägelsbach, Homerifche Theologie, 28 ff.; Nachhomeriſche Theo: 
logie, 45ff.). Zu leßterer hat fich aber doch erft mit wachjender Klarheit der denkende Geift 35 
in der hellenifchen Philofophie erhoben. Bei Heraklit von Epheſus tritt, noch eingehüllt 
in pbantaftiiche Formen, der Gedanke einer weltregierenden Vernunft auf: nicht ein be 
wußter Mille, fondern eine aus der Harmonie der Gegenfäge fich ergebende Ordnung der 
Dinge, welche fich durch einen nie raftenden Umwandlungsprozeß, durch den ewigen Kreis- 
lauf des Stoffiwechjels im Univerfum bethätigt; daher des Menfchen höchſtes Gut die aus 40 
dem Vertrauen auf die göttliche Weltorbnung entipringende Zufriedenheit (edaogornoıs). — 
Diefe Ordnung im Weltall, die — in der Geſetzmäßigkeit der Verwandlung und 
Rückverwandlung geſchaut hatte, bezog Anaxagoras auf die Harmonie der Geſtirne, 
welche die ihnen gewieſene Bahn ohne Störung in unwandelbarer Stetigkeit befolgen. Von 
der geordneten Bewegung der zahlloſen Weltkörper, von der harmoniſchen Bewältigung 45 
und dem gleichmäßigen Umſchwung ungeheurer Mafjen, die fich zu einem ſchönen Ganzen 
(#60 05) — * ſchloß er er eine zweckmäßig anorbnende und die Beivegungen 
beberrjchende Vernunft (voös), die zugleich Denkſtoff und Kraftitoff, als reinftes, leich— 
teftes, mit der Welt fich nicht mifchendes Element, immerhin als raumerfüllende Subſtanz, 
nicht als geiftige Perjönlichkeit zu denken ift. — Indeſſen blieb der von dem antiken to 
Griechentum zum erftenmal gemachte Verſuch einer theologifhen Naturerflärung 
zunächſt auf die sie he Melt beihräntt. Mit Diogenes von Apollonia 
wurde die Teleologie zur beberrichenden Auffafjung auch für die organiſche Welt er: 
hoben: der über — phyſiologiſche Kenntniſſe verfügende Denker ſuchte an dem 
Bau und den Funktionen des menſchlichen Leibes im Einzelnen ein zweckmäßig geſtal— 55 
tendes Prinzip en — Einen weiteren Schritt vollzog Sokrates. Während 
die vorſokratiſchen Naturphilojophen dem teleologifchen Gebanten ausſchließlich eine kos— 
mologiſche Wendung gegeben hatten, wies Sokrates auf die für den Menſchen erſprieß— 
tihen Naturzufammenhänge bin und machte, wenn mir der Darftellung Xenophons (bei. 
Memorabilien IV, 3) Glauben ſchenken dürfen, den Nuten des Menſchen zum Maßſtab co 
der Weltbetradhtung. Die Überzeugung, daß in der Welt und in den Schidjalen unjeres 
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Lebens alles nach den beiten Zwecken, mit höchſter Weisheit und nach einheitlihem Plane 
geordnet fei, rubhte auf der Grundlage eines praftiichen Monotheismus, den Sofrates nie 
mals in einen prinzipiellen Gegenfat zum Glauben feines Volkes jtellte, durch den er 
aber wenigftens mittelbar die berrfchende Vorftellung der Göttervielheit für das religiöfe 

5 und fittlihe Bewußtſein feiner Zeitgenofien unſchädlich und gleichgiltig machte. Übrigens 
berübrte ſich dieſer ſokratiſche Glaube mit den religiöfen Anſchauungen der griechifchen 
Dichter, namentlich eines Sophofles, der die unverbrüchliche Gerechtigkeit und Weisheit 
der göttlichen Vorjehung durch Gehorfam, Beicheidenheit und Vertrauen anerfannt und 
eehrt mwifjen wollte. — Der jubjektiv bedingte, in fittlicher Bildung fih auswirkende 

10 Monotheisinus des Sokrates wurde von Plato zu einer teleologifhen Metaphyſik weiter 
geftaltet, die in der Ideenlehre eine objektive Grundlage erhielt: unter den Ideen, die als 
Urbilder und Zweckurſachen der Erjcheinungen zu fallen find, gilt als die oberfte der, 
welcher fich alle übrigen ald Mittel unterordnen, die Idee des Guten, die mit der Welt- 
vernunft (voüs), mit der Gottheit identisch ift. Iſt auch hierbei weniger an eine geiftige 

15 Verfönlichkeit als an den abfoluten fittlihen Weltzweck zu denken, brachte andrerfeits Plato 
feine teleologifche Naturbetrachtung vorwiegend in mythiſcher Form zur Darftellung, fo 
erhob er fih doch zu dem Glauben an eine Großes und Kleines, zumal in Betreff des 
Menfchen, umfafjende Vorſehung: dem Gottgeliebten, dem Gerechten, wird alles, was ibm 
von den Göttern widerfährt, zum Beften dienen: zei d& Deopılei oby Öuokoyıjoouer, 

» 60a ye And VDeiwv ylyveraı, nävra ylyveodaı os oldöv te üoıora; Rep. X, 612E, 
ef. II, 379. — Die von Plato in mythiſcher Bildlichkeit entworfene Teleologie führte 
Ariftoteles begrifflih dur: von der Stetigfeit der Bewegung in der Welt ſchloß er 
auf ein erſtes Bewegendes (no@rov xıroüv), das felbft ohne Bewegung, Leiden oder Ver: 
änderung feine Zv£pyaıa oder Form, von allem Seienden das höchſte und beite, Die Gott: 

25 heit jelber ift, die nichts anders als Gegenſtand vorausfest, jondern ſich felbit immer als 
gleichen Inhalt hat (kort d& vorjos vorjosws vônoic). Dadurch, daß Ariftoteles Gott 
als ein von der Melt verfchiedenes, Felbhbetvußtes Mefen auffaßte, bat er den Mono: 
theismus tifjenfchaftlid begründet und begrifflich formuliert, — eine philoſophiſche Er: 
rungenjchaft, die aber um einen teuern Preis bezahlt wurde. Durch und dur abjtraft 

30 gedacht, behauptet der Gott Ariftoteles’ ein völlig äußerliches, dualiftifches Verhältnis zur 
Melt. Obgleich er als erſtbewegende Kraft das Geſamtweſen der Natur in feinem Dafein und 
feiner Entwidelung bedingt, bleibt er doch in einfamer Selbftbetrachtung jenfeits der Welt, 
namentlich tritt er mit dem Menjchengemüt in feine lebendige Beziebung: der warme 
Vorfehungsglaube, der in den jchlichten Gefprächen eines Sokrates und in der poetifchen 

35 Gedantenwelt eines Plato einen naiven oder großartigen Ausdrud gefunden, bat in dem 
ariftotelifchen Syſtem, dem jeder religiöfe Haud fehlt, feine Stelle. — Dagegen fpielie 
in dem vielgeftaltigen Gebilde der jtoifhen Philoſophie der Vorſehungsgedanke eine 
hervorragende Rolle. Im Gegenſatz zu der ftreng antiteleologtfchen Richtung Epikurs, welcher, 
um den ruhigen Selbjtgenuß des Weifen nicht zu ftören, die Götter aus der Welt bannte 

sound fie zu einem thatenlofen Egoismus verurteilte, faßte die Stoa die Gottheit als das 
Lebensprinzip, das fich in der Fülle der Erfcheinungen entfaltet, als die Urfraft, die alles 
Dafein und Werden bedingt, als die zweckvoll Shaffende und leitende Vernunft (Aöyos), 
folglih ihrem Weſen nah allwaltende Vorſehung (rodvora). Da indeſſen Gott und 
Welt ein und dasfelbe find und nur für die denfende Betradhtung auseinander fallen, 

45 jo gejtaltet fi das alles beitimmende Gefe der Vorſehung zur alles beziwingenden Macht, 
zur unverbrüchlichen Notwendigkeit (dvayxn), zum unentfliehbaren Geihid (eiuapusrn, 
fatum): nach diefer unverbrüdlichen Ordnung wird jede einzelne Erſcheinung in der un: 
abänderlichen Reihenfolge der Urfachen und Wirkungen hervorgebracht. Dieſe Gleihung von 
Vorſehung und Schickſal fommt in Senecas Abhandlung De Providentia, deflen 

50 mwichtigfte Ausführungen übrigens dem Problem der Theodicee gewidmet find, zu prägnantem 
Ausdrud (Kap. 1: praeesse universis providentiam, et interesse nobis Deum ... 
fap. 5: Fata nos ducunt, et quantum cuique restet, prima nascentium hora 
disposuit. Causa pendet ex causa, privata ac publica longus ordo rerum 
trahit . . Olim constitutum est, quid gaudeas, quid fleas.) Dem freunde und 

55 Gewiſſensberater des Lucilius fommt es vor allem darauf an, aus jenen Grundfägen 
die praftifchen] Folgerungen zu zieben (Kap. 5: Ideo fortibus omne ferendum est; 
quia non, ut putamus, ineidunt cuncta, sed veniunt ... Quid est boni viri? 
praebere se fato. Grande solatium estcum universo rapi. gl. Epist. ad Lueil. 
76. 107. Es iſt befannt, mit welchem Pathos ein Seneca, ein Epiktet, ein Mark Aurel 

eo die Unterordnung des Einzelnen unter das göttliche Weltgeſetz forderten und feierten, und 
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in welchem Umfang die auf diefer religiöfen Baſis gegründete Lebensauffafjung fich zu 
einer über die trennenden Schranken des Volkstums und der Gejellichaft erhebenden 
wahrhaft tosmopolitifchen Philofophie der Erlöfung geftaltete. Immerhin blieb im Rahmen 
der ftoifhen Schulen die nähere Geltendmahung des Vorſehungsglaubens, namentlich die 
Anwendung der Teleologie mit Mängeln behaftet, die einen unleugbaren Nüdjchritt hinter 5 
der großartigen Konzeption eines Ariftoteles bedingten. Während dieſer überall die imma- 
nente Zweckmäßigkeit der Formgeftaltungen betont hatte, verloren ſich oft genug die 
Stoifer in philifterhafte Betrachtungen über den Nugen, den die Naturerfcheinungen für 
die Bedürfniffe der vernunftbegabten Wejen, „der Götter und Menſchen“ abwerfen (Cicero, 
De natura deorum II, 22, 57—64, 162; De Finibus III, 20, 67; De offieiis I, 
7, 22; De legibus I, 8, 25. gl. Zactanz, de ira Dei, Rap. 14: vera est sen- 
tentia Stoicorum, qui aiunt nostra causa mundum esse constructum: omnia 
enim, quibus constat mundus, ad utilitatem hominis accommodata sunt. 
Befcheidener Seneca, de ira II, 27: „non nos causa mundo sumus, hiemem 
aestatemque referendi; suas ista leges habent, quibus divina exercentur., 16 
Nimis nos suseipimus, si digni nobis videmur, propter quos tanta moveantur. 
Nihil ergo horum in nostram injuriam fit; immo contra, nihil non ad salutem). 
— Das Gefühl der der Welt unmittelbar innewohnenden Gotteskraft, das die Stoifer 
bejeelte, ging dem Neuplatonismus verloren, welcher die Transcendenz ber Gottheit in 
einer ee über Plato hinausgehenden Abſtraktion überfpannte, und daher das Bedürfnis 20 
empfand, den zwifchen dem Urweſen und den Menfchen Hlaffenden Abgrund durd Mittler 
auszufüllen, unter denen die in Allegorien aufgelöjte Götterwelt des Polytheismus ihre 
Unterkunft fand, und welche andererfeitd dem chriftlichen Vorſehungsglauben dienftbare 
Geifter zur Vollftredung der göttlichen Aufträge lieferte. Die griechiichen, vornehmlich 
die ftoifchen Einflüffe münden in die apokryphiſche Litteratur des ATS, die eine eigen: : 
tümliſche Syntheſe hellenifcher Gedanken und israelitifcher Überzeugungen darſtellt. 

II. Der VBorjehungsglaube in der israelitifhen und jüdiſchen Reli— 
gion. — Litteratur;: Die Werte über israelitifhe und jüdiſche Theologie und Religions: 
geſchichte j. bei. H. Schulp*, 1896, Piepenbring (franz.) 1886, Debler? 1891, Riehm 1889, 
Smend 1893, Dillmann 1895, 8. Marti 1897, Stade 1905; Sellin, Beiträge zur iörcelitijchen 80 
und jüdiſchen Religionsgeſchichte, Heft II, 1897; Schürer, Geſchichte des jüdiſchen Volks im 
Zeitalter Jeſu Chrifti,? Bd II 1898; Boufjet, Die Religion des Judentums im neutejtament: 
lihen Zeitalter, 1903; F. Weber, Syſtem d. altiynagogalen paläjtinenfiihen Theologie’, 1886. 
— Der Borfehungsglaube der altteftamentlichen Religion bat eine lange Entwidelung 
durchgemacht, deren Gang zu jchildern eine der lohnenditen Aufgaben der Neligiong- 35 
geichichte ift. Bis tief in die Königszeit hinab begegnen uns Anſchauungen, die das Volt 
mit feinen Stammgenofjen gemein hatte und melde eine niedere Stufe der Gottes: 
erfenntnis darftellen. Aus diefen elementaren und rohen, durch den Naturboden ber alt: 
jemitifchen Völkergruppen bedingten Anfängen erwuchs ein Gottesglaube, den eine reli- 
iöfe Gefchichtsbetrahtung nur ald das Ergebnis einer durdy die natürlichen Faktoren des 
oltstums hindurchwirkenden Offenbarung Gottes zu werten vermag. Die Träger biefer 

Offenbarung, die Propheten, Mojes an ihrer Spite, haben zunächſt durch That und Wort, 
von Amos ab aud) durch fchrifttellerische Wirkſamkeit, im Kampfe mit beibnifchen Ein— 
flüffen von außen und mit mandherlei Schwierigkeiten und Hindernifjen von innen, ben 
ethiſchen Monotheismus Israels zur Geltung und fchließlich zur unbeitrittenen Anerkennung 45 
gebracht. Ein weſentliches Element diefes durch den Geift der Propheten bejeelten Mono: 
theismus bildet der Vorjehungsglaube, der in den uns erhaltenen litterarifchen Denkmalen 
auf einen oft ergreifenden, einen weitgehenden religiöfen Konſenſus fundgebenden Ausdruck 
elangte. Auf derjelben Linie bewegen fich die Ausfagen der Weisheitslitteratur und der 
laſſiſchen Urkunde des altteftamentlichen Borfehungsglaubens, des Pſalters; von den so 
Erzeugnifien der prophetichen Infpiration unterfcheiden fie ſich höchſtens dadurch, daß bie 
zeitgejhichtlih bedingte und national gefärbte Hülle hinter dem allgemein menfchlichen 
Anka der Gedanken zurüdtreten. Es läßt ſich daher die Summe der israelitiſchen Reli- 
gionsgeſchichte unſchwer ziehen und eine in ihren weſentlichen Zügen einheitliche alttefta- 
mentliche Vorjehungslehre entwerfen. 55 

Wie Gott Himmel und Erde durd fein Wort ins Dafein gerufen bat, fo ift auch 
die Fortdauer und die Fortentwidelung der Naturordnung bi feinen Willen bedingt. 
Als fein unmittelbare Thun werden z. B. die atmofphärifchen Veränderungen angejehen: 
er zieht das Waſſer in Wolken auf und läßt e8 in Tropfen nieberträufeln (Hi 36, 27f.; 
38, 25ff.); Eis entfteht von feinem Atem (Hi 37, 10), und fein Wort ſchmelzt es wieder 0 
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(Pi 147, 18); der Donner iſt fein Brüllen (Hi 37, 2ff., Pſ 29, 3ff.), und Blitze ſprühen 
aus feinem Munde (Pi 29,7). Nächſter Zweck diefer Naturwirkſamkeit Gottes ift Die 
Erhaltung des Lebendigen: er tränkt die Erde mit Regengüflen, damit Nahrung jprofje 
für Menfchen und Vieh (Pi 65, 10ff.; 104, 13ff.). So geftaltet ſich die fchaffende und 

5 erhaltende Thätigkeit Gottes zur Fürforge für das in feiner Hand rubende Menjchenleben: 
Gott ift e8, der den Menfchen aus Mutterleibe zieht, und von Kindheit auf bebütet 
(Pi 22, 10ff.); er hat dem menfchlichen Leben fein unüberfchreitbares Ziel gefegt (Hi 14, 5); 
die dem Menfchen augegählten Tage (Pi 139, 6) find in fein Buch eingejchrieben, aus 
welhem die Namen der Gottlojen ausgelöſcht werben (Pi 69, 29; Er 32, 32). Iſt 

ı0 Gottes Auge auch auf das ganze Menſchengeſchlecht gerichtet, jo ruht e8 doch im aller- 
befonderften Sinne auf dem Volke Israels und auf jedem Frommen in demfelben. Israel 
ift das Volk, das Jahve fich zum Eigentum ausertählt, das er aus Ägypten geführt, und 
feither gejhüst undgetragen hat (vgl. das Deuteronomium; H09, 10ff.; 11,1ff.; Pf 105.). 
rg Schutze feines Rotes und jedes Einzelnen im Volle gebietet Gott den Naturmächten, 

ı5 hält Peſt und ſonſtigen Unfall von ihm ab (Pf 91), teilt das Meer vor dem Zuge 
feines Volkes ber, befchert ihm wunderbare Nahrung (Er 13—15, 16; Nu 11; Pj 105. 
106. 107). Ebenſo lenkt er auch die Gemüter der Menſchen nad feinem Willen; er 
iebt ihnen rg ein, wie fie zu feinen Plänen taugen; er erweckt Helden und 

Frropheien. Umgekehrt iſt er e8 auch, der die deyen verhärtet und in ftrafender Abjicht 
20 böſe Gedanken eingiebt (Er 7,3; 2 Sa 24, 1); aber das übel Gemeinte vermag er jo- 

wohl in feiner Ausübung zu vereiteln (Pi 2) als auch zum Guten zu wenden (Gen 50, 20). 
> muß alles Natürliche zum Mittel für die lebten großen fittlihen Zwecke des 

otteßreiched auf Erden dienen. Fruchtbarkeit und Dürre find Segnungen und Zudht- 
mittel in Jahves Hand, die Heufchredenzüge find feine Heerfcharen (So 2, 11; Di 18, 

2 13—17; 28, 12—23). 
Seinen Höhepunkt erreicht der altteftamentliche Vorfehungsglaube in der Vorftellung 

vom Wunder. Da indeifen auch im gewohnten Laufe der Dinge nicht die Notwendigkeit 
eined Naturzufammenhanges, fondern das freie und abfichtlihe Thun Gottes angeſchaut 
wird, jo tritt der Unterfchied des Drdentlichen und Außerordentlihen oder Wunderbaren 

so nur als eine relativer hervor. Gott, der bei jedem Regen des Himmels Krüge ausgieht, 
ließ zu Noahs Zeit deſſen Fenfter nur etwas länger offen (Hi 38, 37; Gen 7, 11; 8, 2); 
in dem Feuerregen über Sodom zeigte ſich die Macht und Planmäßigkeit nur befonders 
ftarf und deutlich, mit der Jahve in jedem Gewitter feine Blite verfendet (Gen 19, 24; 
Pi 18, 14; 77, 19; 97, 4; 135, 7; Ser 10, 3; 51, 16; 9137, 3; 38, 25). — Diefes 

3 unmittelbar göttlibe Thun kam dem Hebräer ebenfowohl in dem Übel, das der MWeltlauf 
mit ſich bringt, ald in dem Erfreulichen, das er bietet, zur Anſchauung. Aus des 
Höchſten Munde kommt das Übel und das Gute (Klagel. 3, 38); er bereitet Glüd und 
ſchafft Unglüd (ef 45, 7); fein Unfall ift in einer Stadt, deſſen Urheber nicht Jahve 
wäre (Am 3,6). Er ift e8, der das Herz Pharaos und der Agypter, Sihons und ber 

40 Kananiter verhärtet (Er 4, 21; 14, 17; Dt 2,30; Sof 11,20), der Zwietracht ftiftet 
zwifchen Abimeleh und den Sichemiten (Jud 9, 23), der die Söhne Helis zum Ungehorſam 
ran den väterlichen Willen beivegt (1 Sa 2, 29), der dem König Saul einen böſen 

eilt jendet (1 Sa 16, 14; 18, 10; 19, 9), der David gegen die Israeliten reizt und ihm 
eingiebt, die Volkszählung vorzunehmen (2 Sa 24; 1 Sa 26, 9). — Das Übel verhängt 

4 Gott vorzüglich als Strafe, nicht bloß über heidnifche Völker, über Sodomiter, Agypter, 
Babpylonier u. a., fondern auch über das erwählte Volk felbit, das Landplagen, wie Peſt, 
Heufchreden, Dürre, Mißwachs, ferner Kriegsunfälle, Niederlagen, Knechtſchaft und Eril 
als Züchtigungen für feinen oder feiner Könige Ungehorfam gegen das göttlihe Geſetz 
anzujeben hat (Er 20,5; Le 26; Nu 11,33; 2 Sa 24; Ez 18; Joel 1). — Aus diefer 

50 Anſchauung, die fich in dem Geſetze der fittlichen Vergeltung einen feften Ausdrud gab, 
mußten je länger deſto mehr Anfechtungen erwachſen, fofern diefe Vorfehungslehre durch 
die Erfahrung Lügen geftraft wurde und damit das Glüd oder Unglüd mit der fittlichen 
Beichaffenheit des Einzelnen in Widerfpruch trat oder zu treten ſchien. Den bieraus ſich 
ergebenden Zweifeln und Fragen konnte das religiöje Bewußtjein JIsraels nicht aus: 

655 weichen. Die erjten Verſuche, die Konflikte des Vorſehungsglaubens mit den täglichen 
Lebenserfahrungen zu löfen, liegen in einigen Palmen vor. Palm 37 jchlägt einfach 
die religiöfen mveifel nieder: das Glüd der Frevler fei unbeftändig, ihrem Schickſal ſei 
das der Frommen vorzuziehen, diefe werben jchließlich doch triumphieren, jene untergehn. 
Ahnliche Gedanken foricht Palm 49 aus, der die unterdrüdten F$rommen mit dem Woblitand 

60 der Gottloſen zu verſöhnen fucht: die reichen Gottlofen fallen dem Tode zur Beute, die 
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Frommen dürfen Rettung erhoffen. Pſalm 73 tröftet fich gleichfalls mit der Verfidherung, 
das Unglüd der Gerechten fer nur vorübergehend und müſſe in bleibendem Glüde enden; 
neben dieſem durch die Erfahrung immer wieder erfchütterten Poſtulat erhebt ſich aber der 
Dichter zu dem bejeligenden Bewußtfein, daß die Gemeinfchaft mit Gott ein alles welt: 
lihe Glüf weit übertreffendes und alles äußerliche Unglüd reichlid aufiwiegendes Gut 5 
jei (3. 23—26). — Stellt ung auch diefe Ausfage, zu welcher fi der Glaube troß alles 
Duntels hindurhlämpft, auf die Höhe des Alten Bundes, fo bietet fie doch feine wirk— 
liche Löfung der MWelträtfel. Die Elemente zu folcher Löfung lieferte die Gen 50, 20 
beurteilte Geſchichte Joſephs (das Leiden ald Mittel für die Verwirflihung göttlicher 
Heilszwecke) und das dem Theodiceeproblem gewidmete Bud Hiob. Während die Neben 
Jahves (38, 1ff.; vgl. 40, 4ff.; 42, 3ff) alle quälenden Fragen durch den Hinweis auf 
die unbegreiflihe Allmacht Gottes zum Schweigen bringen, faſſen die Elihureden 
(Kap. 32—37) das unverjchuldete Leiden des Frommen als Prüfung und Bewährung, 
die zugleich Läuterung und Züchtigung in fich fchließt. Zu einer andern Stimmung, zu 
einer weſentlich peffimiftiichen Refignation gelangt der Prediger, der zwar ben Glauben ı5 
an die göttliche Weltordnung feftbält, aber nicht im ftande ift, die religiöfe Lebens— 
betrachtung mit dem täglichen Lauf der Dinge in Einklang zu bringen: ift doch auf 
Erden alles eitel, mühevoll und dabei doch zwecklos. „So muß der Prediger als ein 
endgiltiger Verzicht darauf bezeichnet werben, mit den Mitteln der altteitamentlichen 
Religion, d. b. vor allem ohne den Glauben an einen jenfeitigen Ausgleich, die Rätſel 20 
des Dafeins zu löſen“ (Kautzſch). 

Die bis in die neuteftamentliche Zeit hineinragende oder nachwirkende Entwidelung 
harakterifiert der Import griechifcher, und zwar vorwiegend ftoifcher Gedanken in das 
religiösfittliche Bewußtfein des jüdiſchen Wolle. Die Ausdrücke dıarnoeiv für die Er: 
haltung und zodvora für die Vorjehung übernahmen aus der Stoa apokryphiſche Schrift: 5 

“ fteller Sap. 11, 25; 14, 3; 17,2; 3 Maf 4, 21; 5, 30; 4 Mat 9, 24; 13, 18; 
17,22. Denfelben Titel zeoi noovolas (Euseb. H. E. II, 18, 6; Praep. evang. VII, 
20 fin; VIII, 13 fin.) führt eine Schrift Philos, die uns nur armenifch erhalten und 
von Aucher mit lateinischer Überfegung herausgegeben worden ift [Schürer, op. eit. III, 
531—32. Eine eingehende Unterfuhung der Quellen und des theologifhen Standpunttes 30 
des Werkes giebt Wendland, Philos Schrift über die Vorfehung, ein Beitrag zur Ges 
ſchichte der nadariftoteliihen Philoſophie, 1892 (vgl. dazu Bruns, TEL 1892, 616 
bis 620). Nach dem Bude der Sap. Salom. ift Gottes ewiger Geiſt ın allem und 
bält alles zufammen (1, 7; 12, 1); durch feinen Willen befteht alles (11,25); die ganze 
Verwaltung (dıoixmoıs 8, 1; 12, 18; 15, 1) und Lenkung (duaxvßeornoıs 14, 3; dgl. 3 
3 Mat 6, 2: 7» näoav diaxvußeovav xriow) der Dinge liegt in jeiner Hand; er 
ordnet alles wohl (8, 1: dtoxei narra zonorös, vgl. 2 Mak 15, 2; 3 Mak 2, 21). 
Weil er gerecht ift, ordnet er alles mit Gerechtigkeit, und hält es feiner Macht nicht 
gemäß, jemand zu verdammen, ber die Strafe nicht verdient (Sap. 12, 15). Seine die 
ganze Schöpfung umfafjende Barmherzigkeit zeigt fich in der Verzögerung und Milderung 40 
der über die Sünde verhängten Straren (11, 23—26; 12, 2); allerdings haben leßtere 
nur für das Volk Gottes die Geftalt väterlicher Züchtigungen (11, 10), doch gilt ganz 
allgemein der Sat: „Du fchoneft alles, was dein ift, Herr, ber Lebensfreund“ (deonörns 
ıJöyvyos, 11, 26). Neben diefem Gedanken der von Gott geübten Milde vertritt 
ap. auch die Idee einer vollen Souveränität des abjolut frei und widerſtandslos wirken: 45 

den Gottes (11,22; 12, 8—22; 15, 7; vgl. die zumeilen bis aufs Wort übereinjtimmen: 
den Äußerungen des Paulus Rö 9, 19—21. Hierüber Grafe, Theol. Abhandlungen, 
E. dv. Weizfäder gewidmet, 1892, ©. 264f.). — Von dem Siraciden wird die menſch— 
liche Freiheit nahbdrüdlichjt hervorgehoben: Niemand darf fagen, daß ihn Gott zur Sünde 
veranlaßt habe; vielmehr hat Gott den Menschen feiner eigenen freien Entfcheidung über: 50 
lafien (dpizev abröov Ev zei Ötaßovkias abrov), er hat ihm Leben und Tod vor: 
gelegt, daß er greifen fan wonach er mwill (15, 11—17); anderswo leitet der Siracide 
das Böje wie das Übel aus dem durch die ganze Schöpfung gehenden Geſetze des Gegen: 
ſatzes ab (navra diood, Ev xarkvarıı Evös, 42, 24—25); wiederum erflärt er: „Die 
Werke des Herrn find alle gut und jchaffen zu feiner Zeit allen Nuten; und man barf 55 
nicht jagen: Dies ift fchlechter, als jenes” (39, 33—44). — Was das im Buche Koheleth 
ungelöfte Problem der Theodicee betrifft, jo geſchah die Fortbewegung im Judentum 
in erjter Linie durch das Mächtigwerden des Unfterblichkeitsglaubens (2 Mak 7, 9. 11. 14. 
20. 23. 29. 36—38). — 

Die fehr umftrittenen Stellen, in denen Joſephus den Pharifäern und Sadducäern 60 

— 0 
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verfchiedene Anſchauungen über die göttliche Vorſehung und die menfchliche Willensfreibeit 
zufchreibt (B. J. II, 8, 14; Ant. XVIII, 1, 3; XIII, 5, 9), bat Schürer zmeifellos 
auf ihren richtigen Sinn zurüdgeführt: die genannten Ausfagen tragen zwar ein ftart 
griechifches Gepräge, laſſen aber hinter diefer fremden pbilofophifchen Färbung echt alt: 

5 teftamentliche und jüdische Anichauungen erkennen. Streift man die griechifche Form ab, 
fo ergiebt ſich als Lehre der Pharifäer, daß alles, was gefchieht, durch Gottes Vorſehung 
geworden it, daher auch bei den menfdhlihen Handlungen, ſowohl den guten als den 
böfen, ein Mitwirken Gottes anzunehmen fei. Der ſchwächſte Punkt in dem Bericht des 
Joſephus ift gewiß der Schematismus, nach welchem die Eſſener ein unbedingtes Fatum 

wo lehren, die Sabducäer das Fatum gänzlich leugnen, die Pbarifäer einen Mittelweg 
zwiſchen beiden einfchlagen. Aber felbit daran Tann etwas Wahres fein. Es mag jein, 
daß in der Anfchauung der Ejjener der göttliche Faktor, in derjenigen der Sadducäer der 
menfchliche Faktor im VBorbergrunde ftand. Jedenfalls haben die Pharifäer beide Ge 
dankenreihen mit gleicher Entichiedenheit feitgehalten: die göttliche Allmacht und Vor: 

ı5 ſehung, und die menjchliche Freiheit und Verantwortlichleit (Schürer, op. eit. II, 392 
bis 394, 510). Wir haben beftimmte Zeugniffe dafür, daß das rabbinishe Judentum 
das Problem der göttlihen Vorſehung und menjchlichen Freiheit zum Gegenjtand jeines 
Nachdenkens gemacht hat. (Litteraturnachteife bei Schürer, op. eit. II, 394, Anm. 38). 
Vol. überhaupt zum Lehrjtüd von der Erhaltung und Regierung der Welt F. Weber, 

’ Op. eit. 
III. Der neutejtamentlidhe Borjehungäglaube. — Litteratur: Die Werte 

über neutejtamentliche Theologie von Baur 1864, B. Weiß 1865 (1895), O. Pileiderer 1887, 
Beyichlag 1891—1892 (1896*), Holpmann 1897 — englifhh: Alexander 1888, Weidner 1892, 
Adeney 1894 — franz.: E. Reuss 1852 (1864°), Blanc-Milsand 1884, Chavannes 1889, 

26 J. Bovon 1893—1804, Fulliquet 1893. — Gelbitverjtändlihh fommen auch die VBeröffent: 
lihungen über einzelne neutejtamentliche Yehrbegriife in Betracht; endlih die dogmatiichen 
Bearbeitungen des biblifch-theologiihen Materials, namentlid in Hofmanns Schriftbeweis 
1852— 1855 (1857— 1859?) und in den dogmatifhen Werten von Strauß 1840—1841, Kahnis 
1874—1875?, Biedermann 1869 (1884—1885?), Dorner 1879— 1881, Lipjius 1876 (1893°). — 

30 In lebendiger Kontinuität mit der altteftamentlichen Religion, aber zugleich als perjön: 
lichftes Erlebni® und als originale Offenbarung verfündigt Jeſus Gott ald den durd 
unbeſchränkte Güte bejeelten allmäcdtigen und beiligen Willen, als König, Richter und 
fittlihen Gefeßgeber, als gnädigen, die ganze Menſchenwelt mit feiner Liebe tragenden 
Vater. in diefer religiöfen Getwißbeit wurzelt Jeſu Vorfehbungsglaube. Das Verhältnis 

35 jeined Gottes zur Melt ift ihm ein durchaus Icbensvolles: der Vater ift ihm in MWabr: 
heit der „Herr Himmels und der Erde” (Mt 11,25). Derfelbe führt den ganzen gegen: 
märtigen Natur und Geſchichte umfaſſenden Weltzuftand dem idealen WBollendungsziele, 
dem Gottesreich, entgegen. Auf den ala obros (Le 16, 8), den gegenwärtigen, unvoll: 
fommenen und böfen Weltjzuftand, wird eine neue volllommene, unvergänglihe Welt: 

#0 ordnung folgen, eine zakıyyereoia Himmel3 und der Erde, die den Gegenſatz beider auf: 
heben wird in ein vollendetes Gottesreih (Mt 19, 28; Le 20, 34—36). Die auf die 
Herftellung des Reichs binzielende Schöpfung faßt Jeſus als unmittelbares Objekt gött: 
lichen Thuns und Waltens, in deſſen Bereih alle Vorgänge, auch die geringfügigften 
einen göttlihen Willensausdrud im Sinne der Heilögedanfen des Waterd bedeuten 

(Mt 10, 29 = Le 12, 6); demnach bezieht er alles, was von der Natur überhaupt gelten 
joll, auf die perfönliche Kreatur und weiter auf die zu Genofjen des Gottesreiches heran: 
wachſenden Menichen: eine Präformation des dogmatifchen Schemas providentia gene- 
ralis, specialis, specialissima (Holsmann, op, eit. I, 164). Für das Leben und 
Hinjterben der Sperlinge gilt der Ausdrud „nicht ohne euern Vater” (Mt 10, 29); 

50 dagegen pofitiv: bei euch jind auch die Haare auf dem Haupte alle gezählt (Mt 10, 30). 
Das in der Ausfage „ihr feid ja mehr wert als viele Sperlinge“ (Mt 10, 31 = %& 12,7 
enthaltene Gitat bringt den Wert perfönlichen Lebens relativ zum Ausdrud, wie ihn das 
Wort Me 8, 36--37 = Mt 16, 26 = 8% 9, 25 abjolut binftellt. Der Gott, der die Vögel 
des Himmels nährt und die Blumen des Feldes Heidet (Mt 6, 25—30), giebt fich zwar 

55 in feiner Naturordnung in gleicher Weife allen Menſchen dar, läßt feine Sonne aufgebn 
über Böfe und Gute und regnen über Gerechte und Ungerechte (Mt 5, 45); den Gliedern 
jeines Neiches erjchließt fich aber feine Waterberrlichkeit in befonderem Maße: fie lehrt er 
zu Gott als ihrem Water beten (Mt 6, 9); auch das geringfte in ihrem Leben bält er 
unter feiner Obhut (Mt 10, 29. 30); ihrem Auverfuhtlicen Gebet verleibt er gewiſſe Er: 

» hörung, wenn es nur recht andauernd iſt und nicht ermüdet (Mt 7, 7—11 = & 11, 
9-13; Me 11, 23—24 = % 17,6; Le 11, 5—8 = 18, 1—7); er kennt und ftillt ihre 
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Bedürfniffe und überhebt fie dadurch des heibnifchen Sorgends (Mt 6, 31—33). 
Auh darum brauchen fie fih nicht zu bemühen, was fie reden follen im fritifchen 
Moment des Lebens, meil Gottes Geift ihre Vertretung vor Gott übernehmen 
wird (Mt 10, 19--20 = Le 12, 11—12). Auch die Verfuhungen, denen fie ausgejeßt 
find, hängen fchlieglich von feinem fouveränen Willen ab: er kann „bineinführen” und 6 
nicht hineinführen (Mi 6, 13), er kann fie auch „abkürzen“, daß fie feinen auserwählten 
nicht übermächtig werben (Mt 24, 22). Selbſt die Weltübel und der Welt Haß dürfen 
für fie fein Verzagen begründen; denn wenngleich die Menjchen den Leib töten können 
und es eventuell auch unbehindert thun werden, jo ift dennoch nur die über zeitliches 
und ewiges Leben leßtentfcheidende Macht zu fürchten (Mt 10, 28). Um diefer Macht 10 
willen darf die „Eleine Herde” aller weiteren Furcht entfagen, denn es ift ihres Vaters 
Mohlgefallen, ihr das Reich zu geben (2c 12, 32). Daß dieſes Neich fih auch gegen alle 
widergöttlichen MWeltmächte fiegreich durchfegen wird, ift Jeſu bis ans Ende fejtgehaltener 
und befannter Glaube. In diefer Zuverficht läßt er fich auch nicht irre ae durch 
die überlieferte Vorftellung, daß der Satan als Haupt eines madhtvollen, die Menjchen 15 
beeinfluffenden Dämonenreiches wirkfam ift (Me 3, 23—26). Mit feinem Geifterblid 
ſchaut er es als fchon vollendete Thatfache, daß der Satan aus feiner Machtitellung 
völlig und definitiv geftürzt ift, jo daß feine Gewalt diefer Feinde irgend denen etwas 
anbaben kann, deren Namen im Himmel eingefchrieben find, d. h. die Gott zu Bürgern 
feines himmlischen Neiches machen will (Le 10, 18—28; vgl. Joel 12, 30), (Wendt, 20 
Spftem der dhriftlichen Lehre, T. I [1906], 127). > der Überwindung aller Er: 
fcheinungen bes natürlichen Elends ebenjo wie der fittlichen befundet ſich das 
Kommen des Gottesreihes (Mt 12,28; 11, 2—6). Diejelbe Macht foll fich auch auf die: 
jenigen übertragen, die als feine Geſandten die frohe Botſchaft verfündigen (Mt 10, 8). 
Dem Bater im Himmel, bei dem fein Ding unmöglih iſt (Me 10, 27 = Mt 19, 26 26 
— % 18,27; Me 14, 36), muß demnad alles dienftbar fein, — eine Ausfage, in welcher 
eine praftifche Theodicee beſchloſſen war, die unbeichadet aller Erkenntnis der unter die Herr: 
Ichaft des Böfen gefangenen Welt, den Fräftigften Optimismus des Glaubens zu vollem 
hellem Ausdrud brachte (Holgmann, op. eit. I, 166. 129; 9. Monnier, La mission 
historique de J&sus 1906, 156—159). In demſelben ift e8 auch begründet, daß Jeſus, 30 
der den Zufammenbang von Übel und Sünde keineswegs leugnet (Mt 9, 2), dem Rück— 
ihluß von dem Grade des Übeld auf den Grad der Schuld ausdrücklich wehrt und 
die Drohung mit gleicher Strafe nur als Impuls für die Erfüllung der göttlichen 
Forderung benugt, Le 13, 1-5 (Weiß, op. eit. 8 32, 8.4). Alle in den Reben 
Sefu Bar rei Ausſprüche über die Vorſehung find charakteriftifche Zeugniffe dafür, 85 
twie lebendig er Gott in der Welt waltend dachte. Er fchaute diefelbe immer sub 
specie aeternitatis, d. b. im Xichte feiner Erkenntnis des Vaterweſens Gottes und des 
ewigen Lebens im Reiche Gottes (Wendt, op. eit. 126). Einen Beſtandteil dieſer religiöfen 
Meltbetrahtung bilden auch feine Wunder; diefelben find Werke, die Gott durch ihn 
vollbringt und für die er Gott gepriefen haben will (Me 5, 19). Obgleich er ſelbſt des 40 
göttlihen Wunderſchutzes erforderlichen Falles gewiß ift (Mt 26, 53), darf er ihn nicht 
mwillfürlich herausfordern (Mt 4, 5—7); ja er erbittet die Wunder von feinem bimm- 
lichen Bater (Me 7, 34) und preift ihn für den ihm gefchenften Segen (Mt 14, 19). — 
Die aus dem unmittelbaren Gottesbewußtiein Jeſu ftammenden religiöfen Ausfagen ver: 
dichteten ſich im apoftolifchen und nachapoftolifhen Zeitalter zu theologifchen Sätzen, die 45 
mit den überfommenen Zeugnifien mancherlei aus andern Quellen herrührende Elemente 
verbanden. Dies gilt vor allem von Paulus. Die Stelle Nö 8, 28—39 bringt den 
religiöfen Kern der paulinischen Vorfehungslehre zu ihrem treuften und ergreifendften 
Ausdrud. Für den Gläubigen ftellt fein jeßiger Zuſtand als * Gotteskind ein 
Glied in der feſtgefügten Kette göttlicher Gnadenthaten dar, welche bis in die Ewigkeit so 
des Heilsratfchluffes der Erwahlung zurüdgeht und bis in die Ewigkeit des herrlichen 
Zieles der Chriftusgemeinichaft hinausreicht; eben darum, weil fie an dem freien Willens: 
aft göttliher Erwählung hängt, kann fie durch feine Macht der Welt und Zeit ab: 
gebrochen und vereitelt werden (Pfleiderer, Urchriftentum 1887, 289). So geftaltet ſich 
der Gedanke der Allwirkſamkeit göttlicher Vorſehung im religiöfen Bewußtſein des 55 
Gläubigen zu der von jedem Schuldgefühl befreienden, alle Weltübel überwindenden Ge: 
wißheit untvandelbarer Liebe und väterlicher Fürforge Gottes. In der Plerophorie diejes 
Heilsglaubens hat Paulus fein Bedürfnis und findet feine Veranlaffung auf die Pro: 
bleme einzugeben, die den theoretiichen Betrachtungen allerlei Schwierigkeiten bereiten, für 
die Frömmigkeit aber gar nicht vorhanden find. So erfcheinen dem Apoftel in der Dar: oo 
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ftellung und Begründung des Heilsftandes und des neuen aus dem Geifte ſtammenden 
Lebens, die Wirkung Gottes und die fittliche Freiheit und Verantwortlichleit des Gläubigen 
beide als ſelbſtverſtändlich. Einerſeits gilt uneingeſchränkt das Wort Rö 9, 18 Gott 
erbarmt fih, welches er will, und verjtößt, welchen er will (vgl. 9, 11). In dem ZE 

s adrod xal Öl adrov xai eis abrövr ra navrra (Rö 11, 36) lautet das zweite und das 
dritte Glied fo unbedingt wie das erfte. Die Völker und Zeiten werden von Gott ver- 
ichloffen unter den Ungehorſam, damit er ſich aller erbarme (Rö 11, 32). Der göttlichen 
Berufung wird das Gläubigwerden zugejchrieben (Nö 8, 29; 9, 26) und der Treue 
Gottes die Bewahrung und Vollendung der Gläubigen (1 Th 5, 23; 1 Fo 1, 8. 9). 

ı0 Sowohl das Kommen der Verfuhung ald das Ende —— hat Gott in ſeiner Macht 
(1 Ko 10, 13). Auch die äußeren Verhältniſſe feines Lebens, ſelbſt die Ausführung oder 
Vereitelung eines Reifeplanes, macht Baulus von dem Willen Gottes abhängig (Rö 1,10; 
1 Ko 4, 19). Andrerſeits wendet fich der Apojtel ald Prediger und Seelforger an den 
Willen des Menſchen. Er ruft das Erbarmen Gottes an, um feinen Ermahnungen Ein: 

15 gang zu verichaffen (Nö 12, 1); er fordert die Gemeinden auf, in einer ihrem Chriſten— 
tand entfprechenden Meife zu leben und bietet damit, als das zugkräftigite Motiv, die 
Dankbarkeit gegen Gott A (1 Th 2, 12; Phi 1,27; Kol, 10); er leitet die geiftige 
Nachbildung der urbildlichen Liebesthat Chrifti aus demjelben Motiv der Dankbarkeit ab 
(2 Ko 5, 14—15). Ohne irgend ein Begehren nad reflerionsmäßiger Vermittelung zu 

20 verraten, fann er mit der fittlihen Ermahnung an der Seligfeit zu arbeiten unmittelbar 
den religiöfen Gedanken der Allwirkjamfeit Gottes (1 Ko 12,6: 6 Zveoy@v» ra narra 
Ev näcev) verbinden Phi 2, 12—13. Die erhöhte Lebendigkeit, mit welcher ſolches Handeln 
erfolgt, gilt ald Wirken Gottes im Menſchen. Auch ſonſt erfcheint das Thun des Guten 
auf feiten des Gläubigen als ein Thun Gottes in ihm. Nie ftellt fih die Sache jo, 

35 daß nach dem funergiftifchen Schema zu der einen Erfolg bedingenden Kraft des Gefchöpfes 
die göttliche Kraft addiert wird. (Holtzmann, op. eit. II, 168—170.) — Was für 
den Heilsjtand und das innere Leben des Einzelnen gilt, das trifft auch für das ganze 
Menſchengeſchlecht zu. In den Briefen an die Galater und an die Römer giebt Paulus 
in der bruchjtüdlichen Form, welche die Natur und die Beitimmung folder Briefe allein 

30 zulieh, Skizzen einer religiöfen Pbilofophie der Geſchichte. Welche weltumfaſſenden Zer— 
rüttungen auch die Sünde Adams angerichtet hat, der ewige Liebesratichluß Gottes, die 
Melt zu feinem Reich zu geftalten und die Menſchen in diefem feiner Herrlichkeit teilbaftig 
zu machen, wird dadurch nicht aufgehoben (1 Ko 2,7; Nö 8,29. Dem legten Ziele, 
das Gottes allmächtiger Gnadenwille feitgefegt, ftrebt die gefamte Kreatur, ſowohl bie 

35 Menfchenwelt, Juden und Heiden, den Plan göttlicher Erziehung ausführend, als aud 
die dem Geſetze der VBergänglichkeit untertvorfene Natur zu (Nö 8, 18—23; 1 Ko 15, 
24—28). — Die großartigfte Konzeption der meltregierenden Verfahrungsweiſen Gottes 
zur Verwirklichung feines Heils bringt Paulus Nö 9—11 in einer Ausführung zum Aus: 
drud, die Beyſchlag mit Necht als „paulinifche Theodicee” (1868. 1895°, vgl. Neu: 

«0 teftamentliche Theologie IT? [1896], ©. 112ff.) bezeichnet. Den Anlaß zur Abhandlung 
bildet nicht eine dogmatiſche, fondern eine aus der geichichtlichen Lage fi ergebende fon: 
frete Frage: wie ift es zu begreifen, daß Israel, das auserwählte Gottesvolf des ATz, 
jest in der eingetretenen neuteftamentlihen Zeit dem Evangelium fremd bleibt, während 
die Heidenwelt ald Trägerin desſelben erfcheint? Hierauf antwortet der Apoftel zunächſt: 

45 Gott ift in feiner Neichsgefchichte immer jo verfahren, daß er nach freier Wahl den einen 
zum Träger feiner Offenbarung bejtimmte, den andern, der gleiche oder höhere Anſprüche 
darauf zu haben jchien, dagegen zurückſetzte, — jo den Ismael gegen den Iſaak, den Efau 
gegen den Jacob; und wenn er in der Gegenwart die Heiden zu Trägern feiner Reichs: 
ſache macht und die Juden dagegen verftodt, jo verfährt er mit demjelben Rechte freier 

so Önadenwahl, mit der er zu Mofis Zeit Israel dazu ermählt und das pharaoniſche 
Agypten verjtodt hat. Diefe verhängnisvolle Befangenheit gegen das Evangelium ift aber 
lediglich ein zeitweiliges, gejchichtliches Verhängnis: Gott hat die Juden nicht ftraucheln 
lafien, damit fie zu Falle fommen, fondern damit das Heil zu den Heiden gelange: wenn 
deren Fülle eingegangen ift, dann wird auch Israels Gnadenftunde fommen und „ganz 

55 Israel errettet werden“ (Rö 11, 11— 31; vgl. 2 Ko 3, 14—16). Die Betrachtung der 
unendlihen Höhe diefer Wege der mweltregierenden Vorſehung Gottes zwingt dem Apojtel 
ein Belenntnis anbetender Bewunderung ab (Nö 11, 33—36; vgl. 1 Ko 1, 19—31; 
2, 6—16). Im Glanze diefer Herrlichkeit wird der Gläubige inne, daß auch alle feind: 
lihen Mächte der Durchführung des göttlichen Heilsplanes dienen müſſen: an der Ge 

so ſchichte der Menjchheit betwährt fich dasfelbe Geſetz der Weisheit und Liebe, das der 
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einzelne Gläubige in feinem eigenen Leben wahrnimmt, jene avra ovveoyei eis üya- 
Dr (Rö 8, 28), das die fompendiarifche Zufammenfafjung des paulinifchen Vorſehungs— 
glaubens darjtellt, und welches auch fein verjöhnendes und verflärendes Licht auf alles 
Leid der Erde und alle Übel der Welt verbreitet: ertweilen fich doch diefelben zugleich 
als eine Schule weltüberwindender Hoffnung, als ein Förderungsmittel zur endgiltigen Herr: 5 
lichfeit, ald eine Einführung in die Gemeinfchaft des Leidens und des Todes Chrifti, die 
zur Gemeinfchaft feines Lebens und feiner Herrlichkeit ausichlagen wird (Rö 5, 3—4; 
8, 18; 2 80 4, 17—18; Phi 1,29; 3, 10—11. 20—21; Ko 3,1—4). — Iſt in der 
nadhpaulinifhen Litteratur die Beziehung des Vorſehungsgedankens auf den Ver: 
föhnungsglauben auch nicht mit derjelben Deutlichkeit wahrnehmbar als bei dem Apojftel 10 
(vgl. indeſſen Epb 1,10; 3, 9—12), jo beruht er doch durchgehend auf der Voraus: 
x hen: der väterlihen Güte und Liebe Gottes. 1 Pt 5, 7 fordert die Gläubigen auf, 
alle ihre Sorgen auf den Herm zu werfen, der für fie Sorge trägt. Hbr 13, 5—6 
mahnt zur Genügjamfeit, unter Hinweis auf den bereitd im alten Bunde (Gen 28, 15; 
Dt 31, 6; Pf 118, 6) zugeficherten Beiftand der göttlichen Vorfehung. Ja 4, 13—14 15 
marnt vor dem jicheren übermütigen Selbjtvertrauen, mit welchem der eintägige Menſch 
feine Pläne faßt, ftatt fein Sinnen und Handeln in die Abhängigkeit Gottes zu jtellen. — 
Höchſt harakteriftiich ift eine Ausfage der Areopagrede des Apoſtels Paulus in der Apojftel: 
geſchichte; diefelbe läßt eine Einwirkung ftoischer Gedanken beftimmt erkennen: der die 
Bewegungen der Wölfergefchichte orbnende und leitende Gott giebt allem Wefen Leben 20 
und Atem, und ift namentlich den Menſchen als der Grund ihres Daſeins und Lebens 
beitändig nahe (AG 17, 26—28; vgl. auch 14, 15—17). — Auf Grund des Vorfehungs- 
glaubens gewinnt der Chrift auch die richtige Stellung zu den Meltübeln, den Leiden und 
Verfolgungen, welche er erfährt: fie erfcheinen ihm als väterliche, heilbringende Züchtigung 
und Erziehung, radeln (Hbr 12, 5—11), ald Bewährung des Glaubens und der Ge: % 
duld (Sa 1, 2—4. 12), ja, wo fie im Namen Chrifti und für feine Sache erbuldet 
werden, ald Verherrlihung Gottes (1 Pt 4, 12—16). — Die beilsgefchichtliche Betrad)- 
tung der göttlichen Vorſehung jchließt die kosmische Wertſchätzung derjelben nicht aus. 
Die das AUT zufammenhaltende Thätigfeit, welche im Buch der Weisheit dem göttlichen 
Geifte zugefchrieben war, wird Kol 1, 17; Hbr 1, 3, dem Sohne, Yo 1, 3 dem Logos 30 
beigelegt. In diefelbe Richtung weiſt der der philonischen Anfchauung genau entfprechende, 
die jüdische Vorftellung vom Ruben Gottes und infolge dejien das Sabbathgebot aufhebende 
Sprud 5 narıjo uov Ems Aorı doyaleraı Yo 5, 17. Auch ſonſt trägt der johannijche 
Gottes: und Vorſehungsgedanke alexandriniſches Gepräge: fo wird ein pofitives Verhältnis 
zur Melt erſt hergeftellt durch Aufnahme des Logosbegriffs in den Gottesbegriff 5, 26; 86 
6, 57; 1, 4 (Holtmann, op. eit. II, 391—392). In demjelben Maße entfernt fich der 
Verfaſſer von der genuin altteftamentlihen Poſition. Ebenſo wird der jübijche, aller: 
dings 5, 14 auch noch vorausgefegte Grundfag vom Übel als Strafe der Sünde, in der 
der Theodicee neue Bahnen öffnenden Stelle Jo 9, 3 (vgl. 11, 4 und bereits Am 13, 4) 
durchbrochen. 40 

IV. Die Gefhichte der Vorfebungslebre in der driftlihen Kirche. — 
Litteratur: Die dogmengejhichtlihen Werte von Baur (Lehrbud 1847, 1867°; Borlefungen 
3 Bde 1865 ff), Hagenbad 1850 (1867°), Thomaſius 1874—1876 (1886—1889°), F. Nigich 
1870, Harnad, 3 Bde 1888ff. (1894? ff.), Loofs 1889 (1907%, Seeberg 1895—1898; Kiee 
(Kath.) 1837 ff.; Schwane (Kath.) 1862 ff, dazu die Monographien über die Theologie der 45 
Kirchenväter, Kirchenlehrer, Reformatoren; die Werte über die Geſchichte der Theologie; aud) 
die Verarbeitung des dogmenbiitoriihen Material® in den bereits erwähnten Schriften von 
Strauß, Kahnid, Dorner, Biedermann, — vgl. aud) den Art. VBorjehung im Kirchenlerifon 
von Weper und Welte, Bd 12. — Die Theologie der Apologeten, die das Chriftentum als 
einzig fichere und heilfame, weil geoffenbarte Philoſophie fafjen, giebt ihren eigentümlichen, 50 
aus der Kombination bibliſcher und hellenifch philofopbifcher Gedanken erwachſenen Inhalt 
ganz befonders in der Vorjehungslehre zu erkennen. Diefelbe tritt in beivußten Gegenfaß 
gegen den heidnijchen PBolytheismus, den Dualismus der Gnojtifer und Manichäer, den 
atalismus der Epikuräer und Stoiker. Der Eine Gott ijt der Schöpfer der Welt, ber 

Vater, der Regent des Weltlaufs und der Kirche, der die Chrijten zu feinem Wolf er: 55 
foren, der in ihren Herzen Wohnung macht und ihr Leben leitet. Dieſen Gott preifen 
die Apologeten mit den Worten der griechifchen Meltweifen (Nthenagoras, Legat. 5. 6; 
vgl. Theophilus von Antiodhien, Ad Autol. 5; renäus, Adv. haer. 3, 25); au 
darin tritt die Verwandtichaft ihrer Vorfehungslehre mit der antilen Philoſophie hervor, 
daß fie vorwiegend kosmologiſch intereffiert ift. Dahin zielt auch die Verbindung der 60 
bibliſchen Gedanfen mit der jtoifchen Lehre von dem in der Welt waltenden göttlichen 
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Logos. Als einzig vernünftige und durch das Chriftentum verbürgte, bildet die mono- 
theiſtiſche Welterklärung ein mefentliches Glied in der Kette der rationalen, deshalb gött— 
lihen Ööyuara. In demjelben Sinne erklären ſich die Vertreter der nachfolgenden 
alerandrinifchen Theologie. Nach Clemens Alerandrinus ift die Leugnung der Vorjebung 

b nicht nur eine Verleugnung der chriftlihen Glaubenälehre (Strom. 1, 11, 52), fondern fie 
Ichließt auch die Leugnung des Dafeins Gottes felbit ein und verdient daher nicht jo ſehr 
MWiderlegung ald Strafe (ib. 4, 15, 122); ja es it ftrafwürdig, überhaupt Beweife für 
eine jo evidente Wahrheit zu fordern (ib. 5, 1, 6). Um die Löfung des Problems der 
Theodicee bemüht fich Clemens, wie auch fein großer Schüler Origened und die fpäteren 

10 griechifhen Väter. Ihre im Einzelnen mannigfaltigen Verfuche begegnen ſich darin, daß 
ie einerfeits die menschliche SFreiheit und Verantwortlichkeit ftark hervorheben, und andrer= 
ſeits jede Schuld Gottes an dem Böfen dadurch ausjcheiden, daß fie erklären, das Böje 
babe fein Sein und Weſen, fei nichts Pofitives, fondern eine reine Negation im plato— 
niſchen Sinn (Drigenes, in Johann. tom. II, c. 7; de prine. II, 9.2; 1,5. 3; 

15 Athan, contra gentes, ce. 6 und 7; Baſilius, in Hexaem. hom. 2, 4; Gregor 
vb. Nyſſa, Orat. catech. e. 6). „Mit der Erlöfung durch Chriftus und mit der Kirche 
wurde der Vorfehungsglaube nicht in eine feſte Verbindung gefeßt; denn er galt eben als 
Vorausfegung derjelben und als ein Stüd der natürlichen Theologie” (Harnad, Dogmen= 
geſch. II, 124). Trogdem wäre es einfeitig und unbillig zu behaupten, daß das Intereſſe 

0 der Borfehungslehre der griechischen Völker ein ausfchlieglich theoretiiches war. In ihren 
paränetifchen, asfetiichen und moraliſchen Schriften betonen fie vielmehr den Glauben an 
die Vorſehung ale ein wirkſames Motiv lebendigen Gottvertrauend inmitten aller Ver- 
folgungen, frommer Ergebenheit in allen Leiden und Widermwärtigfeiten des Erbenlebens 
(Cyrill von Jerufalem, Catech. 8, 4; bei. Chryjoftomus, Homil. de statuis; id., meoi 

25 eluapuevns xal noovolas ad Stagir. LL3; id, de diabolo tentatore hom. 3; 
id, liber ad eos, qui scandalizati sunt ob adversitates, quae contigerunt; feine 
legten Worte befanntlih: dofa To Be narrwv Evexerv; vgl. auch Theodoret von 
Cyrus, Schüler des Chryfoftomus, reol moovrolas [zehn Reden)). — Die Zugehörigkeit 
der Vorfehungslehre zur natürlichen Theologie heben auch die abendländijchen Schriftfteller 

80 nahdrüdlich hervor. So nennen Tertullian und Minucius Felix die Ausrufe der Heiden 
quod Deus dederit, Deus videt, Deo commendo, Deus mihi reddet, ein Zeugnis 
der Seele für den Gott der Chriften und feine allwaltende Vorſehung (Tertullian, De 
testimonio animae, au Apol. 17; Minucius Felix, Oetav. 18). Die Schrift des an 
Cicero geſchulten, eine Syntheſe philofophifcher Bildung und chriftliher Gedanken an- 

35 jtrebenden Lactantius, de opificio dei, feiert die fhöne und zwedmäßige Geftaltung 
des Menjchen nach Leib und Seele, und liefert dadurch einen namhaften Beitrag zur Be— 
arbeitung der Vorſehungslehre. Die gelegentliche, oft citierte Außerung des Hieronymus, 
welcher es ungereimt findet, daß die göttliche Weltregierung auf das Kleinfte ſich erſtrecke 
(Comment. in Abacuc 1, 14: Absurdum est ad hoc deducere Dei majestatem, 

40 ut sciat per momenta singula, quot nascantur culices quotve moriantur), ift 
dogmenbiftorifch nicht weiter beachtet worden. Mafgebend dagegen und höchſt folgenreich 
wurde Auguftins Stellung zur Frage. Durch die Zufammenfaflung bibliſcher, fpeziell 
paulinifcher, und neuplatonifcher Gedanken gelangt er zu einer determiniſtiſch orien— 
tierten Vorſehungslehre, die einerſeits gegen die Epicuräer und Manichäer, andrerjeits 

#5 gegen die Pelagianer das einheitliche göttliche Walten in der natürlichen Schöpfun 
wie in der übernatürlichen Ordnung der Gnade zu wahren ſucht. Der Begriff 
des Zufalls ift ein Erzeugnis der Oberflächlichfeit oder der Untifjenbeit der Menjcen ; 
in Wahrbeit find alle in der Schöpfung wirkenden Kräfte der göttlihen Vor— 
jehung unbedingt untertban (In Ps. 148; De Gen. c. Manich.). ur das Einzelne 

50 wie auf das Ganze erftredt ſich Gottes Vorfehung, die gerade in dem Unfcheinbarjten die 
höchſte Bewunderung verdient (De Gen. ad litt. 3, 14; Serm. 119). Wie der Begriff 
des Zufalls, fo ift auch der des Schickſals unzuläfjig (De eiv. Dei 1, 5). Von bier aus 
ift auch die Definition des Wunders als eines nicht gegen die in Gottes Willen be- 
ründete Naturordnung, wohl aber im Widerfpruch mit unfrer befchränkten Naturkenntnis 

65 Hattfindenden Vorgangs (Contra Faustum 26, 3; F. Nitzſch, Auguftinsg Lehre vom 
Wunder 1865) zu erflären. Die Nachwirkung neuplatonischer Gedanken im Zujammen- 
bang der chriftlihen Weltanſchauung iſt befonders in Auguftins Theodicee wahrnehmbar: 
das Böſe ift bloße Negation oder Privation des Guten (Enchir. ad Laurent. c. 11; 
de eiv. Dei 11, 9. 22; 12, 7; Conf. 7, 12, 18). Im Organismus des Univerfums 

co ist auch das, was für ſich unvolllommen erjcheint, wohl berechtigt und dient dazu, die 
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Volllommenheit des Ganzen zu erhöhen (De eiv. Dei 11, 23. 11; de natura boni, 
e. 15; epist. 5. 28; Enchiridion ad Laurent. c. 10ff.). Dies ſchließt die Deutung 
des Übels als Strafe nicht aus (In Joann. hom. 55; de eiv. Dei 9, 3), aber aud) 
dem Guten find auf alle Fälle Heimfuchungen beilfam vel ad perficiendam vel ad 
confirmandam vel ad probandam virtutem (Contra Faustum 22). Das fitt- 5 
lih Böſe will Gott niemals pofitiv; er würde e8 aber auch nicht einmal zulafjen, wenn 
er es nicht zum Guten zu lenken wüßte: fo hat nad Gottes Ratſchluß der Ehrgeiz der 
Nömer dem Reiche Chrifi die Wege bereitet (de eiv. Dei 7, 30). So dient jede Be: 
thätigung der menjchlichen Freiheit dem Plane der Vorfehung (ib. 5, 9). Die Böfen 
fönnen, wenn fie auch noch fo jehr gegen Gottes Willen handeln, die Abfichten des 10 
höchſten Weltregiererd nicht vereiteln (De praedest. sancetorum 16, 33). Dieje Ge: 
danken find in der apologetiichen Schrift de eivitate Dei (412—426) zu einem genialen 
Syſtem chriftlicher Geſchichtsphiloſophie erweitert worden. — Gleichfalls der Übergangs: 
zeit von der römischen Herrfchaft zum Eindringen der Barbaren gehört Salvians Schrift 
de gubernatione Dei libri VIII, ein Dentmal großzügiger theologifcher Geſchichts- 15 
betrachtung, melde als letztes Geheimnis der damals die Gemüter erfchütternden 
Weltkataſtrophen das Urteil ausſpricht: die Weltgefchichte als Gottes MWeltgericht. 
— Mit auguftinifhem Material operieren alle mittelalterlihen Kirchenlehrer, in- 
dem auch diejenigen, die fich in weſentlichen Punkten von ibm entfernen, fich auf feine 
Autorität berufen. Am engiten jchließt fi) dem großen Kirchenvater Thomas von Aquino 20 
an, der das Lehrftük von der Vorfehung unter dem Titel De conservatione et guber- 
natione rerum im erjten Teil der Summa behandelt: be. Qu. 103—117. Vor ihm 
hatten Anjelm und Abälard namentlih zum Problem der Theodicee Stellung genommen. 
Beide lehrten, Gott habe die möglichjt beſte Welt gefchaffen, wie er überhaupt alles fo 
gut mache, als es nur fein kann (Anfelm, Dial. de ver. c. 7: omne quod est, recti 25 
est — NAbälard, dem Timäus Platos zuftiimmend, Introd. ad Theol. III, 5: Deum 
nullatenus mundum meliorem potuisse facere, quam fecerit.). Im Gegenjag zu 
diefem Optimismus vertwirft Hugo von St. Victor die Behauptung als gottesläfterlich, 
daß Gott nichts anderes und nichts befjeres machen könne, weil dadurch der unendlichen 
Macht Gottes Maß und Ziel gejeht werde (Liebner, Hugo dv. ©. Victor, ©. 367—368). 0 
Eine außerordentliche Erweiterung Ta die Vorſehungslehre bei Thomas Aquinas erfahren. 
Obgleich die religiöfen Motive und Faktoren der Lehre deutlich erfennbar find, trägt dieſelbe 
er ein entjchieden fosmologifches Gepräge und gejtaltet fich zu einer großartig angelegten 
vernünftigen Welterflärung des Chriftentums. Schöpfung und Erhaltung find identiſch in 
Hinfiht der Thätigleit Gottes, verfchieden in Hinficht der ſekundären Urſachen, durch 35 
welche die Thätigfeit Gottes in der Erhaltung vermittelt wird. Das Normale ift, daß 
die Kaufalität Gottes in den causis secundis wirkt; ein Überfpringen ver letteren 
feitens des allmächtigen Willens Gottes begründet ein Wunder. In der gubernatio iſt 
zu unterjcheiden die ratio gubernationis und die executio; in erfter Beziehung handelt Gott 
immediate, in der zweiten mediantibus causis. So beivegt Gott Verftand und Willen 40 
des Menjchen, aber sie movendo non cogit voluntatem, quia dat et ejus propriam 
inclinationem. Der ftarf determiniftifche Zug, welcher die Gefamtanfhauung des Thomas 
beherrſcht, wird in der Praxis durch den Firhlichen Semipelagianismus gemildert, der eine 
relative Anerkennung des FFreiheitsbegriffes verlangt. Treffend bemerkt Loofs, es fei für 
die Dogmengefchichte von großer Bedeutung geworden, daß Thomas feinen philoſophiſchen as 
Determinismus mit der auguftinifchprädeftinatianifchen Tradition fombinierte: Prädeſtination 
und Neprobation find ihm lediglih Spezialformen der göttlichen Providenz, d. h. der 
Bedingtheit alles Geſchehens durdy Gott, der principium et finis rerum iſt. Auch in 
der Theodicee, die im 13. Jahrhundert gegenüber den dualiftifchen Sekten wieder kräftig 
bearbeitet wurde, jchließt fi Thomas enge an Auguftin an. Er bat den Gedanken nicht so 
geſcheut, daß Gott quasi per aceidens die corruptiones rerum bewirkt; denn bie 
perfectio rerum universitatis requirit, ut non solum sint entia incorruptibilia, 
set etiam corruptibilia; daraus folge aber, daß die perfectio universi Weſen ver: 
langt, welche vom Guten abfallen fönnen, ex eo sequitur ea interdum deficere, 
P. I, Qu. 48, art. 2 (Harnad, Dogmengeſch. III, 450—451). — Der Gegenfag des 55 
Duns Scotus gegen den Determinismus des Thomas von Aquino ift nur ein relativer; 
feine Stärke liegt vor allem in der Kritik (vgl. namentlich die Kritit der Lehre Auguftins 
und Anjelms vom malum; Werner, Duns Scotus, S. 402ff.). — Die in der mittel 
alterlihen Entwidelung immer mehr bervortretende Ausicheidung auguftinischer Gedanken 
rief auch im Bereich der Lehre von der göttlichen Borfehung Reaktionen hervor, die Er— 60 
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mwähnung verdienen. So madte Thomas von Bradwardina (geft. 1349) die deter— 
miniftiichen Gedanten des Thomismus mit Eifer gegenüber der jüngeren Scholaftif geltend. 
Befonders war es Wiclef, der in feinem Trialogus einen entjchieden determiniſtiſchen 
Standpunkt vertrat. Omnia quae eveniunt, de necessitate eveniunt. — Deus 

5 necessitat creaturas singulas activas ad quemlibet actum suum (4, 13; 2, 14). 
— Indeſſen, wie fehr die fpefulative und dialektifche Gedanfenarbeit der patrijtiihen und 
ſcholaſtiſchen Theologie fih dem Lehrftüd von der göttlichen Vorfehung zugetvendet hatte, 
eine firchliche Lehrentſcheidung ift im Schoße des Katholicismus über diefes Dogma erft 
in neuerer Zeit getroffen worden. Das Tridentinum hat ſich über die Frage weder im 

10 feinen Defreten noch in feinen Canones ausgeſprochen. Dagegen enthält der römiſche 
Katechismus einige Außerungen, die dem Zweck und dem Charakter des Werles ent- 
iprechend nicht in die theologifhen Kontroverjen eingreifen, den Vorſehungsglauben aber 
auf einen populären faßlichen Ausdrud bringen. In der Erklärung des 1. Artikels des 
Apoftolicum betont der Katechismus, daß nicht nur das Dafein aller Dinge allein durch 

15 die Allmacht, Weisheit und Güte Gottes bewirkt werben konnte, fondern daß auch nad 
Vollendung des Schöpfungswerkes die göttliche Vorſehung alle geichaffenen Dinge be 
ftändig begleitet und fie mit derfelben Kraft erhält, womit fie ins Dafein gerufen find; 
daß diefe Vorſehung ſowohl alles erhält und regiert, als auch Urſache aller Bewegung 
und Wirkſamkeit der Gefchöpfe ift (I, 1, 5, $ 47, Ed. Danz). Bei der Deutung des 

20 Herrengebet3 bringt der Catech. rom. den Begriff mit dem VBaternamen Gottes in Ver: 
indung: die Vaterſchaft Gottes erhelle ex locis ereationis, gubernationis et redemp- 

tionis (De oratione dominica, ce. I, $ 730; Ed. Danz, vgl. e.V, 8 747; e.Vl, 
Reale — Einen zwar nit dur Originalität der Gedanken, aber dur hinreißende 
Rhetoril ausgezeichneten Entwurf katholiſcher Gejchichtsphilofophie giebt Bofjuet in feinem 

2 Discours sur l’histoire universelle (1681). — Im Gegenjag nicht ſowohl gegen die 
Deiften des 18. Jahrhunderts ald gegen den neueren Naturalismus und Materialismus 
gab, nach dem bereits durch Pius IX. im Syllabus verfuchten Anſatz (Verurteilung der 
prop. II: neganda est omnis Dei actio in homines et mundum), das Vaticanum 
eine Erklärung ab, melde deshalb von grundlegender Wichtigkeit ift, meil fie die erite 

50 offizielle durch die fatholiiche Kicche aufgeftellte dogmatifche Definition der göttlichen Vor: 
jehung enthält. Nach Verurteilung der verjhiedenen Formen bes Atheismus wurden dem 
urfprünglichen Schema der Konftitution De Fide, ce. I: de deo omnium rerum 
ereatore, folgende Sätze beigefügt und aucd in den Tert der Defrete aufgenommen: 
Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua tuetur atque gubernat, 

s5 attingens a fine ad finem fortiter et disponens omnia suaviter. Omnia enim 
nuda et aperta sunt oculis ejus, ea etiam, quae libera creaturarum actione 
futura sunt. Durch letzteren Sag follte nach der Erklärung des Referenten (Bifchofs 
Gaffer von Briren) der zweifelhaften und unbejtimmten Ausdrucksweiſe gewiſſer Tatbo- 
licher Theologen (unter andern Günthers) die Spise abgebrochen, und die dogmatiſch 

40 feſtſtehende Lehre von dem göttlichen Vorherwiſſen aller Dinge, auch der zufünftigen 
freien Handlungen (futura libera) flar hervorgehoben werden. Coll. Lac. 7, 105, 
emendatio 8*; vgl. 85. 99. 109. 1671 (Weber und Welte, Kirchenlerifon? 12 [1899], 
1109). 

Die in der katholifchen Kirche überlieferte Vorfehungslehre wurde durch die Refor— 
5 mation nicht einer mit wohl erivogener Abficht geplanten und durchgeführten dogmatifchen 

Umbildung oder Nevifion unterworfen. Auf diefem Gebiete waren ſich die Väter der 
evangeliichen Kirche keineswegs bewußt, zur Tradition eine gegenſätzliche Stellung ein: 
zunehmen. Und doch bedeutet die Neformation eine wichtige Epoche, ja einen entjcheiden: 
den Wendepunkt in der Entwidelungsgefchichte des chrijtlichen Vorfehungsglaubens. Nicht 

50 aus theoretischen Bebürfniffen und Intereſſen, fondern vom praftiichen Gefichtäpunft des 
wieder Kar formulierten deals evangelifcher Frömmigkeit aus erfuhr jener Glaube eine 
MWandelung, die in dem grundlegenden Zeugnifje Luthers und in den klaſſiſchen Urkunden 
der von ihm ausgegangenen Kirchenerneuerung mit befonderer Gewalt und Deutlichkeit 
berbortritt, aber ebenfalls, wenn audy nicht immer in berfelben Form und in gleichem 

55 Zufammenbang, auf reformiertem Boden wahrzunehmen ift. Dieje tief eingreifende Um— 
wandlung liegt in dem Grundſatz enthalten, daß die einfachſten fittlichen Pflichten die 
oberiten Religionspflichten des Sheiften find, daß der mahre Gottesdienft ſich innerhalb 
der natürlihen Lebensordnungen durch die Liebe zum Nächften zu bethätigen bat, daß die 
Gemeinſchaft mit Gott nicht jenfeits der menschlichen Beitimmung zu erftreben ift, jondern 

so auf Grund der göttlichen Gnade und in der Kraft des göttlichen Geiftes im Getriebe ber 
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Melt ihre Verwirklichung findet. Demnach liegt der Schwerpunkt des hriftlihen Vor: 
jehungsglaubens nicht in einer Theorie der Welterflärung, in einem philofophifchen oder 
dogmatischen Verſuch, die in Gott begründete Ordnung der gefchaffenen Dinge zu deuten, 
jondern in der praftifch zu erlebenden Gewißheit der väterlichen Yürforge und Leitung 
des in Chriftus uns offenbaren und auf unfer Heil gerichteten Gottes. Diefe Erkenntnis 5 
aber ift nicht Sache der Vernunft, fondern des Glaubens, denn Gott in herzlicher Zu: 
verjicht und findlichem Vertrauen als feinen allmächtigen Schöpfer und Erhalter, als 
feinen lieben himmlischen Vater anerkennen und erfaſſen, in feiner Not an ihm zweifeln, 
zu ihm fich alles Guten verfehen, das vermag nur derjenige, der Chriftum als das Pfand 
der — Gnade ergriffen und in ihm Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit 
efunden hat. Der fo geartete, auf den göttlichen Heilswillen in Chriftus ſich gründende 
orfehungsglaube erjcheint Luther geradezu als die kompendiariſche Zufammenfafjung des 

ganzen Chriftentums. „Solcher Glaub, der es wagt auf Gott, wie von ihm gejagt wird, 
es jei im Leben oder Sterben, der macht allein einen Chriftenmenjchhen und verlangt von 
Gott alles was er will” (Kurze Form .. . EA 22, 15). Diefer Glaube erzeugt auch 16 
ein Theodicee, indem er dem Problem des Übels eine praktiſche Löfung giebt, welche die 
Geheimnifje und Rätſel nicht befeitigt, den Chrijten aber durch die Gewißheit einer Not 
und Tod, Sünde und Schmerz überwindenden Liebe zur Herrfchaft über die Welt erhebt 
(De libertate christiana, Op. lat., Erl.4, 231; Luthers Briefe, de Wette 4, 53; 
Cat. major II, 17—23). In denfelben Bahnen wandelt Melanchthon, fobald er fich 20 
nur darum bemüht, den evangelifchen Heilsglauben auszuſprechen (Loci 1521, ed. Kolve, 
©. 176); bat er doch auch ganz im Sinne Luthers den Vorjehungsglauben in der Auge: 
burgifchen Konfeſſion als Probe der erlebten VBerfühnung gewertet: Jam qui seit se 
per Christum habere propitium Patrem, is vere novit Deum, scit se ei 
curae esse, invocat eum, denique non est sine Deo, sicut gentes ... Sine % 
fide (humana natura) non invocat Deum, a Deo nihil exspectat, non tolerat 
crucem, sed quaerit humana praesidia, confidit humanis praesidiis (Art. XX, 24.37). 
Ebenjo bezeugt die Apologie zu wiederholten Malen, daß diefer Glaube ald res supra 
naturam nicht im Vermögen des fündigen Menſchen liegt (II, 8. 18. 34. 35; III, 14. 
46. 182; VIII, 73), vielmehr nur vom verjühnten, gläubigen Chriften geübt werden kann % 
(II, 45; III, 4. 20). — Die Bedeutung, welche der Rechtfertigungsglaube für die luthe— 
rifche Frömmigkeit hat, nimmt im Schoße der reformierten Kirche der Präbeftinationg- 
glaube in Anſpruch. Beiderſeits bildet das religiöfe Interefle der Heilsgewißheit die Seele 
des neuen Glaubenslebens. Befteht demnach zmwifchen der Erwählungslehre und dem Lehr: 
jtüd von der Providentia auf reformiertem Boden ein unleugbarer Zufammenhang, fo 3 
liegt gerade darin ein Beweis und eine Gewähr für den eminent praftifchen Charakter 
des reformierten Vorjehungsglaubends. Bei Ztwingli, dem Humaniften unter den Vätern 
der reformierten Kirche, verdedt zumeilen die philofophiiche Formulierung der Gedanken 
die praktisch religiöfen Motive der Borfehungslehre, fie find aber auch unter der fpefula- 
tiven Hülle noch deutlich erfennbar. Seine Abhandlung über die Er eine feiner 40 
gereiftejten Schriften (Op. lat. ed. Schuler-:Schultheß IV, 2, 79sq.), führt Ideen aus, 
die er ın einer Predigt vor Philipp von Hejlen in Marburg (1529) ausgejprochen hatte. 
Gott ift das Sein ſchlechthin und das Gute jchlehthin, alles Sein und alles Gute; bier: 
aus folgt, daß außer ihm nichts eriftiert; alles, was ift, ift in ihm und aus ihm; Gott 
it das Weſen von allem; Er iſt die einzige im vollen Sinne fo zu nennende Urſache 45 
von allem, die endlichen Urfachen dagegen And bloß Mittelurfachen, nur die unfelbjt- 
ſtändigen Organe des unendlichen Geiftes: ja die Natur ift Gott ſelbſt (a. a. O. p. 90, 87. 
Vgl. In Luc. VI, a. 619). Es fann mithin nichts geben, was von Gott unabhängig 
wäre, was nicht durch die Vorſehung bejtimmt wäre. ft doch die Vorſehung perpetuum 
et immutabile rerum universarum regnum et administratio (a. a. DO. 84). Wenn 50 
die Vorfehung unabänderlih und allwirkjam ift, jo wird der freie Wille des Menjchen in 
die göttliche Thätigkeit aufgehoben. Wie follte demnach der Gläubige dazu kommen, ſich 
für —* zu halten? Glauben heißt auf ſein eigenes Verdienſt verzichten; der Glaube, 
von Gott geſchenkt, lehrt uns, daß Gott alles wirkt und wir nichts. Wir ſind alſo nur 
Werkzeuge in der Hand Gottes; alles, was wir thun, iſt in letzter Beziehung fein Werk, 55 
und von einer Freiheit, die etwas anders, als Abhängigkeit von Gott wäre, kann nicht 
die Nede fein. Diejer, in feiner Formulierung durch den Stoicisnus und den Neu: 
platonismus der Renaiſſance (Picus von Mirandula) beherrichte Determinismus, entiprang 
zivar in leßter Inſtanz einem religiöfen Intereſſe, dem Bedürfnis, die Glaubens: und 
Heilögewißheit auf Gottes unmwandelbaren Willen zu gründen; er mußte aber fchließlich 60 
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Gott felber zum Urheber des Übels und des Böfen machen. Zwingli ſchrickt vor diefer 
Konſequenz nicht zurüd, deren Anftoß er durch die Erklärung zu bejeitigen meint, ber 
fittlihe Maßſtab fei nur auf den unter dem Geſetz ftehenden ÖRenfehen nicht auf den 
über das Geſetz erhabenen Gott anwendbar. Zwinglis Vorjehungsgedante gewinnt erit 

sin dem Erwählungsglauben feine konkrete Beziehung und feine beilsgefchichtliche ſpezifiſch 
hriftliche Beſtimmtheit. — Ein Gleiches läßt fih, wenn aud nicht ganz unbedingt, 
von Galvin jagen. Allerdings erfahren in der Institutio die beiden Lehrftüde, das von 
der Providentia und da3 von der aeterna Dei electio, eine gejonderte Behandlung. Jenes 
wird in den drei Schlußfapiteln des erften Buches dargejtellt (ec. 16: Deum sua virtute 

ıo mundum a se conditum fovere ac tueri, et singulas eius partes sua providentia 
regere; c. 17: Quorsum etin quem scopum referenda sit haec doctrina, ut nobis 
constet eius utilitas; ec. 18: Deum ita impiorum opera uti, et animos flectere ad 
exsequenda sua iudicia, ut purus ipseab omnilabe maneat); das Erwählungsdogma 
wird im dritten Buche, im Zufammenhange der fpezififch chriftlichen Heilslehre, als Voraus: 

15 feßung und Grundlage derjelben entwidelt (Cap. 21—24). Es behauptet indejjen bereits 
im eriten Bud; der Gedanke des paternus Dei favor eine dominierende Stelle (I, 
16, 1), und der Gegenfaß ziwifchen dem carnis sensus und der fides, melde allein die 
specialis Dei cura tahrzunehmen vermag (ib., vgl. I, 17,6: Berufung auf das 
christianum pectus, die pietatis regula, die pia sanctaque meditatio) bewegt ſich 

® ganz in den Spuren der durch Luthers Geift beherrichten evangelifchen Frömmigkeit (vgl. 
III, 8, 1). Dasjelbe gilt von der Theodicee Galvins, die ihren fchönjten Ausdrud ın 
den 1554 gehaltenen Predigten über das Bud Hiob (CR Bd 33—35) gefunden und 
fih in dem an Rö 8, 36 ſich anfchließenden Sat zufammenfafien läßt, „Puisque Dieu 
nous aime, nous ne serons jamais confus: et tant s’en faut que nos afflictions 

3 empechent nostre salut, qu’elles nous seront tournees en aide, et Dieu be- 
songnera en telle sorte que nostre salut sera avanc& par ce moyen-la“ (CR 
33, 87). In demjelben Sinn fpricht fich die gleichfalld mit Calvin in urfächlichem Zu- 
fammenbang ftehende franzöfiiche Konfeffion aus: „Dieu a des moyens admirables 
de se servir tellement des diables et des möchants, qu’il sait convertir en 

% bien le mal qu’ils font et duquel ils sont coupables ... Dieu qui a toutes 
choses suiettes ä soy, vieille sur nous d’un soin paternel, tellement qu’il ne 
tombera point un cheveu de nostre teste sans son vouloir (Art. 8). Diejer durch 
den genuin evangelifchen Glaubensbegriff vertiefte, aus der Verföhnung durch Chriftus 
abgeleitete Worfehungsgedante gelangt auch in der erften Frage des Heidelberger Katechis: 

35 mus zu deutlichem und beredtem Ausdrud: „Was ift dein einziger Troft im Leben und 
im Sterben? Daß ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nidt 
mein, jondern meined getreuen Heilandes Jeſu Chrifti eigen bin, der mit jeinem_teuern 
Blute für alle meine Sünden volllommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels 
erlöft hat und alfo bewahrt, daß ohne den Willen meines VBaterd im Himmel fein Haar 

40 von meinem Haupte fallen kann, ja mir auch alles zu meiner Seligfeit dienen muß“. 
Die — der göttlichen Vorfehung gewidmeten Fragen (27—28) ziehen das religiöfe 
Ergebnis der Glaubenserfenntnis dahin, „daß wir in aller MWiderwärtigfeit geduldig, in 
Glüdfeligkeit dankbar und auch zukünftig guter Zuverficht zu unferm getreuen Gott und 
Vater fein follen, daß uns feine Kreatur von feiner Liebe fcheiden wird, dieweil alle 

45 Kreaturen alfo in feiner Hand find, daß fie fih ohne feinen Willen auch nicht regen und 
beivegen können“. (Bgl. auch Confessio Belgiea, art. 14; allgemeinere, gegen die fpe 
zifiſch hriftliche Begründung mehr neutrale Faſſung Conf. helvetica posterior, art. 6). — 
Leider vermochte es die evangelifche Kirche nicht, ſich auf der durch die Neformation er: 
reichten Höhe zu behaupten. Die Scholaftif der proteftantifhen Ortbodorie wußte das 

so religiöfe Intereſſe des reformatoriichen Worjehungsglaubens nur in geringem Maße zu 
wahren und auszufprechen. Indem fie diefen Glauben einfach zur natürlihen Theologie 
ſchlug und ihn von der Erfahrung der Verfühnung loslöfte, entleerte fie ihn feines ſpezifiſch 
chriſtlichen Inhaltes und erfchütterte feine im Evangelium ruhende Begründung Rıtidl, 
N. u V. I, 181. 348 ff.; Gefchichte des Pietismus I, 86; II, 7). Damit war aud 

55 die Auflöfung der in der Heilsoffenbarung tmwurzelnden praktiſchen Glaubensgedanten in 
tbeoretiihe Spekulationen über das Verhältnis Gottes zur Welt gegeben, und die fo# 
mologifche Lehrweiſe der großen mittelalterlihen Scholaſtiker erneuert. Frageitellung, 
Terminologie, Löfungsverfuche weiſen eine innere Verwandtſchaft beider Gedanfenmwelten 
auf. Nach dieſer Schultheologie gehört die Vorjehungslehre zu den articuli fidei mixti, 

so d.h. zu den Wahrheiten, die bereits der Vernunft zugänglid find, aber erſt aus der 
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bl. Schrift in ihrem vollen Umfang und ihrem legten Grunde erfannt werben können. 
Als innergöttlihes Thun umfaßt die providentia drei Momente: 1. die nodyrwaıs, 
praevisio, den Akt des göttlichen Verftandes, vermöge defjen er vorauserfennt, was den 
Geſchöpfen zuträglih ift; 2. die moddeoıs, propositum s. decretum, der Alt des 
göttlihen Willens, vermöge defien er das als zuträglich Erkannte ind Werk zu ſetzen be 5 
abfichtigt; 3. die duoixnoıs, deereti illius executio, die Erhaltung und Regierung der 
Geſchöpfe ſelbſt. Lebtere bildet bereit den Übergang zur Vorfehung als Handeln 
gegenüber der Welt, die in ihrem Vollzug ein opus ad extra der Trinität ift: 
des Vaters (Jo 5, 17), des Sohnes (Jo 5,17; Kol 1,17; Hbr 1,3), des hl. Geiftes 
(Pi 104, 30). Nach der vollendeten Geitaltung der Lehre feit Quenſtedt, erteilt fich die 
Vorſehung Gottes näher darin, daß Gott 1. das in der Welt Gefchaffene erhält (con - 
servatio), daß er 2. bei allem, was gejchieht, mitwirft (cooperatio, concursus), 
und 3. alles in der Welt lenkt und leitet (gubernatio). 1. Die conservatio ift 
die Erhaltung ſowohl der einfachen Grundfubjtanzen (im Gegenjat zur annihilatio) als des 
Weltzufammenhangs (im Gegenjaß zur destructio). Da nämlich die gejchaffenen Wefen nicht 16 
in fich ſelbſt die Kraft ihres ortbeiteheng haben, würde die Melt in das Nicht zurüdfinten, 
wenn diejelbe Gottesmadht, die alle Dinge geichaffen hat, fie nicht auch allezeit erbielte. 
Deshalb die erbaltende Thätigkeit Gottes auch als creatio continuata gefaßt mir. 
2. Iſt die erhaltende Gegenwart Gottes eine aktive, fo erftredt fie fih auch auf alle in 
der Welt vorgehenden Veränderungen und Handlungen. Mit der Thätigfeit der endlichen 20 
Kraft wirkt die abjolute Macht Gottes zum gemeinfamen Erfolg. So gewiß aber Gott 
in allem was gefchieht gegenwärtig und wirkſam tft, fo ift doch die Art feines Wirkens 
eine höchſt verjchiedene, je nach der Beichaffenheit der mitwirfenden Urfachen (causae 
secundae). So wird z. B. Gott bei dem Vollzug der böfen Handlungen nicht in eine 
innerlich unmögliche Verbindung mit dem Böfen gefegt, denn er wirft nur mit ber 25 
Handlung ald Handlung, nicht mit der böfen Handlung als böfer; bei dem phyſiſchen 
Akt ift Gott wirkſam mitbeteiligt, aber nicht bei der fittlichen (oder vielmehr unfittlichen) 
Beichaffenbeit der Handlung: Deus eoncurrit ad effeetum, non ad defeetum, — 
ad materiale, non ad formale. — 3. Das feinen ewigen Reichszwecken entjprechende 
regierende Wirken Gottes bethätigt fich in vierfacher Weife. Zunächſt ale Zulaffung, so 
permissio (von Luther 1525 und Melanchthon als frigidum glossema, von Calvin 
als Gottesläfterung verworfen), ein Geſchehenlaſſen der freien Handlungen, denen Gott 
feinen Zwang antbun will, fpeziell des Böfen, das er oft bis zum Tage des Ge: 
richts und der Strafe duldet: Gott überläßt das erwählte Volk den Begierden feines 
eig (Bi 81, 13) und liefert die Heidenwelt der fündigen Macht aus (Rö 1 24, 28). 36 

ann bewirkt Gott vermöge der Hinderuna (impeditio), daß gewiſſe Handlungen 
nicht zu ſtande fommen, und beugt dadurch auch den eventuellen Folgen derfelben vor: er 
hindert Abimelech jih an Sara zu verfündigen (Gen 20, 6), Zaban, Jacob ein Leides zu 
tbun (Gen 31, 24), Bileam, dem Volke Israel zu fluchen (Num 22, 12f}.), den afiyrifchen 
— Sanherib, Jeruſalem einzunehmen (2 Kg 19, 35). Oder auch Gott giebt dem Thun 40 
der Menjchen eine andere Richtung (directio), als ihre Abjicht war: läßt er doch 
Gutes aus Böſem hervorgehen, wie die Gefchichte Joſephs lehrt (Gen 50, 20), oder, mie 
bei Saul und David, menjchliches Thun einen unbeabfidhtigten Erfolg finden (1 Sa 9, 17; 
10, 21; 16, 7ff.). Oder endlich er jet der Leiltungsfähigfeit, den Handlungen und den 
Widerfahrniſſen der Kreaturen beftimmte Grenzen, innerhalb deren fie fich halten müſſen: 46 
fo werden den Nationen, die Gott als Zuchtrute gegen Israel gebraucht, unüberfteigbare 
Scranten gejegt (determinatio) (ei 10, 12ff.). — Die Vorſehung bezieht fih auf 
alles, auch auf das Geringite (Pf 147, 9; Mt 6, 26f.; 10,29; Le 12, 6), aber nicht auf 
alles in der gleichen Weife: die Kreatur überhaupt ift Gegenjtand der providentia 
generalis oder universalis; die providentia specialis geht die Menfchen so 
an, jeden Einzelnen, die Böfen ſowohl wie die Guten ; die frommen und gläubigen Menſchen, 
um derentwillen die Welt von Gott noch erhalten wird, bilden das Objeft der provi- 
dentia speeialissima. Gewöhnlich vollzieht fich die göttliche — durch 
natürliche Mittelurſachen, fie bringt aber auch außerordentliche Mittel, höhere Wunder: 
kräfte in Anwendung: darauf beruht die Unterſcheidung der providentia ordi-6 
naria und extraordinaria. — Dieſes komplizierte Gebilde ſcholaſtiſcher Theologie, 
in welchem religiöfe Glaubensgedanten mit philofopbifchen Intereſſen und Problemen zu 
einem oft disparaten Ganzen zufammengequält werden, blieb längere Zeit das Gemein— 
gut der dogmatischen Schulen beider Konfeffionen; denn die Differenzpunfte, welche die 
lutberifche und reformierte Lehrweiſe charakterifieren, find im Vergleich zur Gemeinfamteit 60 
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der Geſamtauffaſſung, zur weſentlichen Identität der Methode, von untergeordneter Be— 
deutung. Um die hellen und vollen Klänge des evangeliſch-reformatoriſchen Vorſehungs— 
glaubens in jenem Zeitalter dogmatischer Verholzung wieder zu finden, muß man jid von 
dem Gebiete der Schultheologie entfernen und ſich den unmittelbaren Erzeugniſſen chriſt— 

5 lichen Geiftes zumenden, in welchen eine lebendige Frömmigkeit die Felleln der über: 
lieferten Schultbeologie fprengte und fih auf die tiefiten Wurzeln ihrer Kraft bejann. 
Im Kirchenlied und in der Erbauungslitteratur gelangte der ſpezifiſch chriftlihe Vor— 
jehungsglaube zu vollem und reinem Ausdrud, der Höhenlage des echt reformatorischen 
Chriftentums entjprechend. Der Dichter der Haffifchen Lieder „Befiehl du deine Wege“, 

10 „Warum follt’ id mich denn grämen”, „Iſt Gott für mich, fo trete“, erblidte in der 
Gemeinſchaft mit Gott durch Chriftus den wirkſamen Erfenntnisgrund der Vorjebung 
Gottes und erſchloß in der Verfühnung den Duell des religiöfen Freibeitsgefühls, in 
welchem das Gemüt die Seligfeit des Gottesfindes und die Herrjchaft über die Welt er: 
lebt. Dadurch haben Paul Gerhardt und feine Genofjen, P. Flemming („In allen meinen 

ı5 Thaten“), ©. Neumark („Wer nur den lieben Gott läßt walten‘) ſich als die echten 
Sünger Luthers erwieſen (f. die geiftvolle Barallele der Vorſehungslieder Gerhardts und 
Gellerts, bei Ritſchl, Rechtfertigung und Verföhnung III’ [1888], 176— 179). — Im Zeit— 
alter des Pietismus knüpft fh an die Stiftung des Waifenhaufes in Halle ein Streit, 
defien Führung und Ergebnis auf den in den reifen der Pietiften, wie aud im Lager 

90 der Orthodorie herrfchenden Glauben ein belehrendes Licht verbreitet. Über die erften 
zehn Jahre jeit dem Bau des Haufes berichtet Frande ſelbſt in „Segensvolle Fußitapfen 
des noch lebenden und waltenden, liebreichen und getreuen Gottes, zur Beihämung des 
Unglaubens und Stärkung des Glaubens, entdedet durch eine wahrhafte und verjtändliche 
Nachricht von dem Waifenbaufe und übrigen Anftalten zu Glaucha vor Halle”, wozu 

25 noch fieben Fortfegungen der Nachrichten kommen (1701—1709). Die Schrift verzeichnet 
alle zur Erridtung der Anftalten gefandten Gaben, preift die wunderbaren Gebets— 
erhörungen und Erlöfungen, und feiert das ganze Werk als ein Denkmal der provi- 
dentia specialissima. Die gegen diefe Kundgebung gerichtete Polemik V. E. Löſchers 
(1707) will zwar dem in dieſer Stiftung bewährten Gottvertrauen feine Anerkennung 

30 nicht vorenthalten, fucht aber durch den Nachweis der gewöhnlichen Mittel, die dazu auf: 
geboten werden, die ganze Sache aus dem Gebiete der bejondern göttlihen Fürſorge zu 
erimieren und in ben Bereich des rein natürlichen Gejchebens zu verlegen. Die den 
Löſcherſchen Ausführungen zu Grunde liegende Vorausjegung gebt dahin, „daß die menjch- 
liche Vermittelung die Verknüpfung durd Gottes Segen und Leitung ausjchließt, dag 

35 aljo ettvas in dem Maß aus dem Umfang der göttlihen Providenz beraustritt, als es 
mit menſchlichen Mitteln zu ftande gebracht wird ... Löſchers Kritik ift der beite Beweis 
dafür, daß in dem Gefüge der luth. Dogmatik die religiöje Weltanihauung ausgetrodnet 
war” (Nitfchl, Geſch. d. Pietismus II, 278). — Die Hochhaltung des Vorjehungsglaubens 
ift auch eine wejentliche Signatur des Nationalismus (Ritſchl, R. u. V. IIT’, 179), der 

40 dadurch nicht nur feinen pofitiven Zuſammenhang mit der evangelifchen Frömmigfeit, 
fondern auch, wenigſtens in einer namhaften Zahl feiner Vertreter, feine angeltammte 
Verwandtſchaft mit dem Halleihen Pietismus fundgiebt. Allerdings ift die Färbung dieſes 
Gedantens in beiden Richtungen verichieden. Wo der Nationalismus nur eine bejondere 
Erſcheinung des Geiftes der Aufklärung, das beißt eine Emanzipation der allgemeinen 

5 KRulturinterefjen aus dem Bann des firchlichen Supranaturalismus darftellt, geitaltet ſich 
die Lehre von der Providenz zu einem mejentlichen Stüd der fog. natürlihen Theologie, 
die mit der urfprünglichen gefchichtslofen Vernunftreligion zufammenfällt, wie fie in Eng: 
land durch die Deiften konitruiert, in Frankreich durch Voltaire als abjtrafte Verſtands— 
doftrin vorgetragen, durch Nouffenu als perfönliche Überzeugung mit binreißendem Pathos 

50 gepredigt wurde (Profession de foi du vicaire savoyard). Auch Leſſings 
befannter Auffag über die „Erziehung des Menſchengeſchlechts“ trägt ein vorwiegend 
intellettualiftiiches Gepräge: handelt es fich doch weniger um eine weltregierende Thätig- 
feit Gottes, ald um theoretifche Unterweifung eines Lehrers, der feinen Schülern, um 
ihnen nachzuhelfen, Dinge im voraus mitteilt, auf welche fie mit der Zeit auch von 

55 felbjt geraten wären. Den chriftlihen Kern des Vorſehungsglaubens des Rationalismus, 
der fih in der Führung des Lebens oft genug praftijch bewährte, darf die geſchmackloſe 
Form nicht verdeden, die diejer Glaube meiftens annahm, ſowohl die weidhlide Senti— 
mentalität als auch die Eleinbürgerliche — die in der Breittretung des 
ſog. phyſikotheologiſchen Beweiſes für das Daſein Gottes ſich nicht genug thun konnte. 

Was insbeſondere das Problem der Theodicee betrifft, jo hatte bereits Leibniz dem Optimis- 
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mus der im Zeitalter der Aufklärung herrſchenden Popularphiloſophie die Bahn gebrochen in 
ſeinem Essai de théoodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme 
et l’origine du mal, Amſterdam 1710: die Thatſächlichkeit der Übel in der Welt 
bildet feine Instanz gegen ihren Ursprung aus allgütiger und allmächtiger Schöpferthätig- 
feit. Das phyſiſche Uebel ijt im der fittlihen Weltordnung eine notwendige Folge des 5 
moralifchen Uebels: es ift die natürliche Strafe der Sünde. Das moralische Übel aber hat 
jeinen Grund in der Endlichleit und Beſchränktheit der Gefchöpfe: diefe ift das meta- 
phufiiche Übel. Da nun Endlichkeit zum Begriffe des Gefchöpfes gehört und Beſchränkt— 
beit das Weſen aller Kreatur ift, wäre eine aus lauter vollfommenen Wefen beftehende 
Welt eine contradietio in adjeeto: eine Welt ohne Übel ift demnach undenkbar. ı0 
Andererſeits unterliegt dieWelt der Kategorie des Zufall und der Kontingenz; fie eriftiert 
nicht mit metaphyſiſcher Notwendigkeit, fondern durch eine Auswahl unter vielen Mög: 
lichkeiten. Die Güte und Weisheit, mit en Gott diefe Wahl vollzieht, bürgt dafür, 
daß unfere Welt die befte unter den möglichen Welten iſt. — Diefer durch das Erb: 
beben von Lifjabon 1755 gewaltig erjchütterte Optimismus (Lütgert, Die Erfchütterung 15 
des Optimismus durch dag Erdbeben von Lifjabon 1755. Ein Beitrag zur Kritik des 
Vorſehungsglaubens der Aufllärung, 1901) erfuhr durch Woltaire® Candide (1759) eine 
Abfertigung, in welcher ironifche Frivolität und fcharffinnige Reflerion zur Begründung 
einer Kern peffimiftifchen Weltanſchaung einen — Bund —5* — Den 
denkbar tiefſten Kontraſt mit dieſer höhniſchen Stimmung bildet der edle Ernſt, mit 20 
welchem Kant dem phyſikotheologiſchen Beweis ſeine Anerkennung zollt, wenn er ihm 
auch ebenſowenig ſtrikte Beweiskraft zutraut wie dem kosmologiſchen und dem onto— 
logiſchen. — Die Stellung der neueren Theologen und Philoſophen zum Vorſehungsgedanken 
ift jelbftverftändlich durch ihren allgemeinen, deiitifchen, pantheiftifchen oder theiftifchen Stand: 
punft bedingt. Eine befondere Erwähnung verdient Schleiermachers Verfuch, der im mefent: 
lichen feine in der Einleitung des „hriftliden Glaubens“ ausgeſprochene Anficht über 
das allgemeine Verhältnis zwifchen Gott und Welt, wie es im ſchlechthinigen Abhängigkeits— 
gefühl ausgebrüdt ift, mit eingehender und umfafjender Begründung vorträgt „Das fromme 
Selbftbetwußtfein, vermöge defjen wir alles, was ung erregt und auf ung eintoirkt, in die jchlecht- 
binige Abhängigkeit von Gott ftellen, fällt ganz zufammen mit der Einficht, daß eben so 
dieſes alles durch den Naturzufammenhang bedingt und beftimmt ift. Aus dem Intereſſe 
der Frömmigkeit fann nie ein Bedürfnis entftehen, eine Thatfache fo aufzufaflen, daß durch 
ihre Abhängigkeit von Gott ihr Bedingtfein dur den Naturzufammenbang aufgehoben 
werde. Erregungen des Selbjtberwußtjeins, welche Lebenshemmungen ausdrüden, find 
vollkommen ebenfo in die ſchlechthinige Abhängigkeit von Gott zu ftellen, wie diejenigen, 35 
welche eine Lebensförderung ausdrüden. Ob das, was unfer Selbjtberwußtfein erregt, 
mithin auf ung einwirkt, auf irgend einen Teil des fog. Naturmechanismus zurüdzuführen 
ift, oder auf die Thätigkeit freier Urſachen: das eine ift volllommen ebenfo wie das 
andere von Gott geordnet” (Der chriftlihe Glaube, $ 46—49). Die Folgerungen aus 
diefen Prämifjen bat Schleiermacdher in feinem Wunderbegriff und feiner Auffafjung vom ıw 
Übel gezogen (a. a.D. $ 13. 14. 47. 81. 82). Den Standpunkt der Hegelſchen Spetu: 
lation vertritt Strauß, welcher die Weltregierung als „die den fosmifchen Kräften und 
deren Verhältniffen ſelbſt immanente Vernunft“ bezeichnet, und das Gebet auflöft in 
„Kontemplation”, kraft deren der Menſch „aus der Hite und Unruhe” der Tagesarbeit 
fih „in die kühlende Tiefe des Einen Grundes aller Dinge verſenkt“ (Die hriftliche 15 
Glaubenslehre II, 384. 390). — Eine philoſophiſche Grundlage für die Lehre von der 
göttlihen Vorfehung ftellten die Bemühungen um die Darlegung der metapbufifchen Be— 
deutung der Perfönlichleit im Kampfe gegen den Pantheismus her: in dieſer Richtung 
wirkten J. H. Fichte, Chr. Weiß, Ulric. Den ſchroffſten Gegenfaß und die energifchite 
Neaktion gegen den durch Spinoza oder Hegel bedingten Pantheismus repräfentiert auf so 
dem Boden der evangelifchen Theologie Ritfhl, der in direftem Anſchluß an die refor: 
matorifchen Grundgedanken den Vorjehungsglauben unmittelbar mit dem Glauben an 
die durch Chriftus vollbrachte Verfühnung verbindet und denfelben als die Funktion 
faßt, die ſich in der religiöfen Herrfchaft über die Welt, in den Tugenden der Gebuld 
und der Demut und in dem vertrauensvollen Gebete betbätigt (Mechtfertigung und Ber: 55 
föhnung III, $ 63—66; Unterricht in der chriftlihen Religion* 1890, 8 17. 18). — 
Ueber den Stand der Frage auf philofophifchem Gebiete orientieren die Einleitungen in 
die Philofophie von W. Wundt, O. Külpe, 3. Volkelt, F. Paulſen, wie auch die betreffen: 
den Beiträge in der von P. Hinneberg herausgegebenen Kultur der Gegenwart (Teil I, 
Abteilung 5: Allgemeine Gefchichte der Philoſophie. Abteilung 6: Syſtem der Bhilofophie). 6» 

to 5 
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V. Kritifches und foftematifhes Ergebnis. — Feder Verfuch, die chriftlice 
Lehre von der göttlichen Vorſehung einheitlich darzuftellen und überzeugend zu begründen, 
muß fih darum bemühen, den aus dem Evangelium gejchöpften weſentlichen Glaubens 
inhalt in feinem religiöfen Kern zu erfaſſen und auf feinen reinen und vollen Ausdrud 

5 zu bringen. Das Zeugnis von der dem an Chriftus Glaubenden gewiſſen Wirklichkeit 
gilt e8 von allen Fragen loszulöfen und frei zu ftellen, die über den Glauben binaus- 
gehen und die nur infofern ein dogmatifches Intereſſe haben, als ihre falihe Beantior: 
tung geeignet ift, das chriftliche Heilsberußtfein zu trüben und die chriftliche Frömmigkeit 
zu gefährden. Zu dieſer FFrageftellung nötigt uns ſowohl die in den Urkunden Alten 

10 und Neuen Teftamentes verfündigte Heilgoffenbarung als auch die treibenden Grund: 
motive und das lebendige —* des reformatoriſchen Heilsglaubens. Es ergiebt ſich 
in der That aus dem obigen bibliſch-theologiſchen Entwurf (Num. II—IIT), daß über 
die Faffung und Beantwortung des Problems der göttlichen Vorſehung in der bl. Schrift 
ein durchgehender religiöfer Konfenfus herrfcht, nach welchem die ganze Frage nicht in den 

16 Bereich der theoretijch-wifjenfchaftlihen Gottes: und Welterflärung fällt, fondern vor das 
Forum der fubjektiven, praktischen, teleologiſch orientierten religiöfen Glaubensbetradhtung 
gehört. Andererfeits liegt das neue, originelle, fruchtbare und wahrhaft fördernde und 
meiterbildende Moment der reformatorifchen Auffaſſung (NumIV) darin, daß fie zwar nicht 
allfeitig und vollftändig, wohl aber prinzipiell mit dem Intelleltualismus der mittelalterlichen 

20 Scholaſtik gebrochen und den perfünlichen, ſittlich-religiöſen Charakter des chriftlichen Vor: 
fehungsglaubens aus der Verquidung mit kosmologiſchen und metaphyfiichen Problemen 
errettet und zurüderobert hat. Der Rüdfall der proteftantijch-orthodoren Schultbeologie in 
die — —— Betrachtungs⸗ und Behandlungsweiſe darf deshalb für die Geſtaltung 
der evangelifchen Vorfehungslehre nicht maßgebend fein; vielmehr ift e8 die Aufgabe der 

25 Glaubenglehre, den in der bl. Schrift gegebenen Andeutungen zu folgen und auf der 
durch unfre Reformatoren, vor allem durd Luther, getwiefenen Bahn fortzufchreiten. Nach 
diefem Kanon hat fich, bei der Formulierung ihrer Ergebniffe, die fritifche und die ſyſtema— 
tifche Arbeit zu richten. Die hier em Erkenntnis ift, nah Schleiermaders 
fruchtbarer, jedoch nicht widerfpruchlofer Anregung, aud unter dem fräftigen, oft aber 

30 einfeitigen ee Ritſchls, von einer fo beträchtlichen Anzahl neuerer Theologen ver: 
treten, daß man, bei aller dogmatifchen Abweichung im Einzelnen, doch von einer jehr 
entſchiedenen Übereinftimmung ev.:prot. Theologie zu reden berechtigt ift (Nitichl, Lipſius', 
H. Schulg, Herrmann, Kaftan, Tröltſch, Harnad, F. Nitzſch, NReifchle, Bornemann, Loofs, Häring, 
Wendt, Haupt, Kirn, Kähler, Seeberg, im weiten Umfang aud A. v. Öttingen und Pfleiderer). 

36 Die Schultheologie der proteftantifhen Epigonen ſchwankt unficher zwiſchen der 
teleologifchen oder gläubigen und der faufalen oder natürlichen Weltbetrachtung; ſie über: 
fieht e8, daß diefe nur die unabtrennbar zufammengehörigen Seiten einer und berjelben 
Weltanficht darftellen. Wohl fehlt ihr die Gewißheit nicht, daß die übergreifende göttliche 
Teleologie fi auch des mechanischen Naturzufammenhangs als eines Mitteld zur Durd- 

40 führung eines einheitlichen Heilszweckes bedient; allein «8 gelingt ihr nicht, dieje Glaubens— 
gewißheit beftimmt und Har in der Weife zu formulieren, daß fie vor ungebübrlider 
Srenzüberfchreitung beider Gebiete gejchügt bliebe. An der unklaren Verquidung beider 
Betrachtungsweifen hängen alle Fehler und Verirrungen, in welche die orthodore Scho— 
laftit, bei aller anerfennenswerten Vertretung der weſentlich hriftlichen Intereſſen gegen 

45 Deismus und Pantheismus, doch immer wieder geriet. Diefes folgenſchwere Beriebn 
zeigt fich bereits in der allgemeinen Definition der göttlichen Vorfebung. Die drei Akte, 
in welche unfere Alten die providentia zerlegen, find feineswegs gleichartig: die Begriffe 
der conservatio und des concursus bejagen die Ffaufale Abhängigkeit des Welt- 
gefchehens von Gott aus; die gubernatio dagegen ift eine teleologifche Kategorie, melde 

so die Hinleitung aller Weſen und Handlungen = Gottes Ziele feſtſtellt. Abgejeben von 
diefem ro@tov weddos in der grundlegenden Definition, ertvedt die dem formalen Je: 
ltederungstrieb der Scholaftit entjtammende Verhältnisbeftimmung die ernfteiten Bedenten. 
ie fönnen die Subftanzen erhalten werden, ohne daß ihnen zugleich die Kraft zum 
Wirken mitgeteilt wird? Befteht denn die Wirklichkeit der Eubftanz nicht eben in ihrer Wirl- 

55 ſamkeit? In anderen Worten, die Unterfcheidung von conservatio und concursus it 
unbegründet. Damit fällt aber auch die Unterfcheidung von conservatio und guber- 
natio: erden doch die Kreaturen nur in der Weiſe erhalten, daß fie zugleich fort: 
entmwidelt, d. b. gelenkt und regiert werden. -— Die jchärfite Kritif hat indefjen der Be 
griff des coneursus erfahren. Sollte damit gejagt fein, daß alles Geſchehen zugleid 

so natürlich bedingt und dennoch jchlechthin abhängig von Gott zu fegen ift, jo würde der 
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Ausdrud eine unabweisbare Wahrheit ftatuieren. Die Formel will aber etivas anderes 
und noch angeblich mehr ausjagen. Sie begnügt ſich nicht, das das feitzuftellen, fie be— 
anſprucht auch, das wie zu erklären; fie bleibt nicht bei dem Glaubensurteil jtehn, daß 
der religiöfe Menſch aud im Natürlichen feinen Gott erfährt; fie maßt ſich an, zu be 
ftimmen, mie fich der göttliche Faktor zum menfchlichen verhält, und bleibt bei diefer De: 5 
finition in einem unerträglichen Synergismus fteden. — Nicht geringere Schwierigkeiten 
bereitet die in jene vier Hauptmomente (permissio, impeditio, directio, determinatio) 
zerlegte gubernatio. Selbſt wenn man zugeben wollte, daß der menſchliche Geift befugt 
und fähig ift, die innergöttliche rg her objektiv zu befchreiben, müßte jene Bier: 
teilung ald eine durchaus unglüdliche bezeichnet werden. ft nicht jede determinatio 10 
ihrem Weſen nach eine relative impeditio? Wirkt nicht diefe miederum bejchräntend 
und beitimmend? Fordert nicht der Sonberbegriff der permissio, namentlich ber 
Verfuh, das Berhältnis des göttlihen Willend zu den böjen Handlungen der 
Menihen zu beftimmen, die mwohlberechtigtite Kritit heraus? Ruht doch dieſer Verſuch 
auf der Vorausjegung, daß wir im ftande find, göttliches und kreatürliches Wirken ı5 
gegeneinander abzugrenzen und fchließlich diefe zwei infommenfurabeln Größen auf den- 
jelben Nenner zu bringen. Und doch verfagt hier zweifellos jede theoretiiche faufale Er: 
flärung. Der Glaube muß den teleologifchen Gefichtöpunft feithalten und bei der Aus: 
fage ſtehen bleiben, daß Gott auch das Böfe zu einem Moment feiner Liebeszwecke macht 
und zur Durchführung feines Heilszwecks umbiegt und verflärt. Bei diefer allein richtigen 20 
Frageftellung iſt jeder Unterfchied zwischen zulaſſendem und beftimmendem Willen Gottes 
unvollziehbar, denn die Vertvertung des Übels und der Sünde zum Bau des Gottes: 
reiches ift etwas von Gott nicht Zugelaffenes, fondern Gewolltes und Beſtimmtes. In 
derfelben Richtung ift die Löfung des Problems der Theodicee zu ſuchen. — Wie die 
ſcholaſtiſche Faſſung der in ihren verfchiedenen Elementen analyfierten providentia einer 3 
aus den Intereſſen des Heildglaubens ertwachjenen Kritik nicht Stand hält, jo muß zuleßt 
auch die traditionelle Erklärung der Vermittelungsweife und der Grade der Vorjehung 
zurüdgetiefen werden. Zwar halten unfere Alten mit vollem Recht an der Annahme feit, 
daß die Vorſehung nicht nur auf den Weltgang im Großen, jondern auch auf das Kleine 
und Geringfügige ſich erftredt: das Allgemeine beftehe ja aus lauter Einzelnem, eine Lei 30 
tung des Ganzen fei alfo undenkbar, wenn das Einzelne dem Zufall überlafjen bleibe. 
Dagegen ift die Unterfcheidung einer providentia ordinaria und extraordinaria eine 
höchſt unglüdliche. Wäre damit gemeint, daß der Wunderglaube (prov. extr.) nichts 
anderes ijt als der auf beftimmte Umftände des Lebens und der Gejchichte angewandte _ 
lebendige VBorjehungsglaube, fo dürfte man diefen Gedanken freudig begrüßen. Die s5 
Schultheologie verfteht aber jene Unterfcheidung im Sinne eines theoretiſchen Grundſatzes 
über die objektive göttliche Seind: und Wirkungsweiſe; fie vergißt, daß das Wunder ſtets 
eine Ausfage der religiössteleologifchen Weltbetrachtung ift und demnach nicht wie eine 
empirische, d. b. auf faufalem Wege konftatierbare Thatfache behandelt werden darf. Hat 
es der religiöfe Glaube immer, auch bei dem Allernatürlichiten, unmittelbar mit Gott zu 0 
tbun, jo fann er den Unterjchied von Thatfachen, die dem gewöhnlichen Weltlauf ange: 
bören und von foldhen, die dem Reiche Gottes dienen, niemald anerkennen; vielmehr 
ftellt er alles, auch die Bethätigungen der Naturgefeße und der menjchlichen Freiheit, unter 
die Herrjchaft des Willens Gottes. — Aus demfelben Grunde ift jede Statuierung von 
Gradunterfchieden in der Thätigfeit der göttlichen Vorſehung zu verurteilen: die berühmte 45 
Abitufung der providentia generalis, specialis, specialissima unterliegt den bedenk— 
lichften Schwierigleiten und Mißverftändnifien. Sol fie befagen, daß Gott ſich nur in 
eringerem Maße um die Vorgänge in der Natur oder in der außerchriftlichen Menſchheit 
ümmere, fo fpricht dagegen die in den Worten Jefu (Mt 5,45; 6,30; 10,29) fi 
äußernde Frömmigkeit, welche niemand und nichts in der Welt von dem fpeziellen Walten so 
Gottes ausſchließen kann und will. Es muß deshalb diefe Unterfcheidung darauf zurüd- 
geführt werden, daß nicht alles in gleich direkter und unmittelbarer Beziehung zum 
Gottesreiche fteht. Nicht das Maß der göttlihen Kaufalität, nicht die Intenſität des gött— 
lihen Wirkens, wohl aber die Bedeutung und das Schwergewicht für das Gottesreich tft 
verſchieden. Der Menſch bat zum Heilsziel der göttlichen Weltleitung ein engeres Ver— 5 
hältnis als die unperfönliche — auch erfreuen ſich die Chriſten nicht eines höheren 
Maßes der Fürſorge Gottes, ſondern ſie haben nur den Vorzug, daß ſie dieſe Juer 
erkennen und auf ſie als die feſte Bürgſchaft ihrer einſtigen Beſeligung und Vollendung 
zu vertrauen vermögen (Haupt, Beweis des Glaubens, 1888, 219221; Kirn, Grund— 
riß der evangelifchen Dogmatik 1907?, 62). vo 
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Haben wir uns durch diefe an der überlieferten Lehre geübte Kritif den Weg zur 
richtigen Stellung und Löſung der Frage frei gemacht, jo mögen einige, auf die bibliich- 
theologifche Grundlage und die reformatorishe Pofition zurüdtmweifende Andeutungen zur 
Feititellung des foftematifchen Ergebnifjes genügen. — Zahlreich und vielgeftaltig find 

5 die Verfuche, den Vorfehungsgedanfen aus der empirischen Weltbetrachtung abzuleiten und 
die im menschlichen Bewußtſein fich regende Ahnung einer zweckſetzenden Vernunft zum fog. 
phyſikotheologiſchen Gottesbeweis philofophiich — * Indeſſen wird Lotzes Be— 
merkung zu Recht beſtehen, welcher aus der Geſchichte feſtſtellen will, daß eine rein empi— 
riſche Betrachtung der Welt, ſofern ſie neben zweckmäßigen, auch zweckwidrige und zweckloſe 

ı0 Erſcheinungen wahrnimmt, viel eher zum Polytheismus oder zum Dualismus führen muß 
als zum ethifchen Monotheismus. ie dem auch fei, nicht auf dieſen Boden begiebt 
fich der chriftliche Glaube; er verzichtet vielmehr prinzipiell darauf, die Überzeugung von 
der göttlichen Vorfehung mit den Mitteln der Weltbetrahtung zu ſtützen. Cr knüpft 
zunächſt an die Thatſachen des fittlihen Bewußtſeins an, die in den Bereich der Teleo: 

15 logie fallen. Allerdings nicht in dem Sinne, daß das Chriftentum den Vorſehungsglauben 
auf ethiſchem Wege durch die Vergeltungslehre oder den Gedanken der Würbigfeit be 
gründen würde. — in verſchiedener Form und Abſtufung auf dem Boden der alt 
teftamentlich-jüdifchen Religion und des Haffischen Altertums vertretene Erklärung entſpricht 
nicht der Höhenlage der durch Chriftus vermittelten Gottesoffenbarung. Diefe Offenbarung 

20 lehrt ung, das durch Jeſus Chriftus verfündigte und in feiner Perſon propbetifch vertwirklichte 
Reich Gottes als höchſten Weltzweck erkennen, welchem alle irdifche Erſcheinung und alles 
menschliche Zeben und Handeln als Mittel und Werkzeug dienen muß. Dieje praftiiche 
Anerkennung des Gottesreichs geftaltet fich für den Sünder zum Vertrauen auf die Schuld 
tilgende, fittliches und natürliches Elend heilende, tweltüberwindende Gnade Gotted. Auf 

25 Grund der dem Glauben getwiffen Thatfache, da Gott feines eigenen Sohnes nicht ver: 
ſchont, fondern ihn für ung alle dahingegeben hat (Rö 8, 32), kann der Chrift den Mut 
finden, an die väterliche Fürforge Gottes für fih in feinem ganzen Leben zu glauben. 
Der hriftliche Vorfehungsglaube ift demnach Frucht und Probe der erlebten Verſöhnung 
und Gottesfindfchaft, er fällt zufammen mit der Getwißheit Örı Tois dyandoı row Veör 

0 ndvra ovveoyel els Ayador (Rö 8, 28). Diefe Gewißheit hat der Chrift, im Wider: 
ſpruch gegen alle Mächte der Welt, die ihr täglih Hohn fprechen und fie zu vernichten 
drohen, zu behaupten und durdzufegen, nicht als theoretische Erklärung eines durch die 
Wiſſenſchaft dargebotenen Problems, fondern als praftifche Löfung einer durch das Leben 
geftellten Aufgabe. In der Kraft des durch das Evangelium gewedten und aus dem: 

3 jelben ftets zu bewährenden Glaubens lebt der Chrift der Überzeugung, daß alle Borgänge 
und Dinge, das Einzelne wie das Ganze, Leid und Trübfal, ja Übel und Sünde, 
fähig und bejtimmt find, ein Moment im Bau des übermeltlichen Gottesreiches zu werden. 
In welchem Sinne der chriftlihe Heilsglaube alles unmittelbar auf den höchſten Gottes 
weck zurüdführt und diefer Erfahrung eine perfünlihe Wendung und Beziehung giebt, 

0 hat Luther wunderſchön in feiner Erklärung des erften und dritten Artikels des Apofto: 
litums gezeigt. Die Bethätigung diefes Glaubens in der Welt, die dem Chriften eine 
Melt Gottes geworben ift, vollzieht jih religiös in der dankbaren Anerkennung der in 
allem Geſchehen wirkjamen göttlihen Liebe und in der demütigen Übung des der gött: 
lichen Erhörung gewiſſen Gebets, ethifch in der treuen und liebevollen Erfüllung der 

45 Dr Dani praftiihen Stellung inmitten des Welt: und Menjchenlebens fih ergebenden 
ichten. 
In diefen Säben find Inhalt und Grund des Vorjehungsglaubens, wie berjelbe 

dem einfadhiten Chriften im Erleben und Erfahren der Erlöfung zugänglich ift, auf ihren 
unmittelbaren und reinen Ausdrud gebracht. Als praktifche, durch das Evangelium ge: 

50 weckte und in demfelben begründete Überzeugung ift der chriftliche Vorfehungsglaube einer 
theoretiſche Demonjtration weder fähig noch bebürftig; er ftellt aber den Theologen, der 
ſich ala denkender Chrift des Glaubensinhalts auch durch mifjenfchaftliche Neflerion zu 
bemächtigen fucht, vor eine Reihe von Einzelproblemen, denen er nicht aus dem Mege 
geben darf. Die Beantwortung der hierher gehörenden Fragen kann nur durch Bemühen 

55 um Heritellung einer chriftlihen Natur: und Geſchichtsphiloſophie erfolgen, d. b. durch 
den Berfuh, das gefamte Werben in Natur und Gejchichte als das Mittel für Gottes 
etvigen Zweck zu verftehen. Ein folder Verſuch erwächſt dem Theologen aus feiner 
Glaubenserfenntnis als unumgänglide Aufgabe, deren Löſung er in der Zuverſicht 
anjtrebt, daß der zuß Gottes zu Chriſtus auch in dem Vernunftleben der Menſchen 

60 wirkt, demnach ein einheitliches Verſtändnis der Welt nur auf der Baſis der in der chriſt— 
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lihen Gottesoffenbarung fich vollendenden religiöfen Weltanfhauung möglih ift. Von 
diefem Gefichtspunft aus erfahren die aus dem chriftlichen Vorſehungsglauben ſich er- 
ebenden dogmatischen Probleme ihre richtige Beleuchtung. Die Fragen nach dem Ber: 
ältnis der Vorſehung zur naturgejeßlichen Ordnung (Wunder und Gebet), zur menjchlichen 

Freiheit (Determinismus, Indeterminismus, Beftimmung und Zulafjung), zu den Realis 5 
täten des Übels und des Böfen (Theodicee) erfordern in dieſem — eine 
ſummariſche Beſprechung: 1. Das durch die mathematiſch-mechaniſche Naturwiſſenſchaft ge— 
wonnene Weltbild iſt eine Konſtruktion unſeres Geiſtes, um der gegebenen Erſcheinungs— 
welt denkend Herr zu werden. Demnach ſind die Naturgeſetze nicht objektive Größen, 
denen neben und über den Dingen eine reale Exiſtenz zukommt, und die ſich als 10 
Mittelglieder zwiſchen Gott und die Welt einſchieben; ſie haben nur begriffliche Gel— 
tung, als ſubjektive in unſerm Geiſte begründete, alſo pſychologiſch und logiſch notwen— 
dige Formen und Normen zur Beſitznahme der Erſcheinungswelt und zur Erienntnis einer 
geordneten Wirklichkeit. Als Schöpfungen unferes Geiftes dürfen fie nicht metaphyſiſche 
Bedeutung in dem Sinne beanfpruden, als ob unfere wifjenfchaftliche Konftruftion des 16 
Meltbildes die Totalität der Wirklichkeit darftellte und alle Möglichkeit des Seins er: 
ſchöpfte (Boutroux, La contingence des lois de la nature, 1896?). Sobald bie 
Berechtigung unbegründet erfcheint, das unentbehrliche Forfchungsprinzip der Naturwifjen- 
ſchaften in eine abjolut giltige Weltanſchauung umzufegen, läßt ſich die metaphyſiſche 
Möglichkeit des Wunders nicht beftreiten. Dem religiöjen Glauben genügt es aber nicht, 20 
Raum zu fhaffen für Wunder im metaphufiichen Sinne; es ift ihm vielmehr die Über: 
zeugung wejentlih, daß der gefamte Naturmechanismus einen göttlichen Zweck verwirk— 
licht, daß daher auch im einzelnen Falle Welt und Natur dem allmächtigen Liebeswillen 
Gottes dient, ohne daß der Gläubige, wenn er in einem beftimmten Ereignifje eine gött: 
liche Fügung erfährt, ſich anmaße zu erklären, auf welche Weife die Hilfe wie die Rettung 25 
ftattgefunden babe. Mit dem fo gearteten Glauben an den Gott, der Wunder thut, fällt 
die Gemwißheit der Gebeterbörung zufammen (E. Ménégoz, La notion biblique du 
miracle, 1894, deutich von Def. Baur 1895); bezeugt fich doch der lebendige Vor: 
ſehungsglaube unmittelbar im Gebet, zumal im Bittgebet, das dem Gnadenwillen Gottes 
feine Geſetze vorfchreibt, ihm aber die menfchlihe Bedingung feiner Wirkung giebt. — s0 
2. Die zweite Frage, mie fich die Vorſehung mit der menfchlichen Freiheit vertrage, ift 
objeftiv unlösbar, fofern göttliches und freatürliches Wirken intommenfurable Größen 
find, die jchlechterbings nicht auf denfelben Nenner gebracht werden können. In dieſer 
Verfchiedenartigkeit des Wirkens ift e8 aber auch begründet, daß die Erklärung eined Er: 
eignifjes aus innerweltlichen Faktoren uns ftet3 gejtattet, dasjelbe Ereignis ganz unter 36 
den Geſichtspunkt des göttlichen Thuns zu bringen. Letzteres iſt aber die Betrachtung 
des Glaubens. Was fih ald Theorie wiſſenſchaftlich nicht entwirren läßt, bereitet der 
Frömmigkeit feinerlei Schtwierigfeiten: der Fromme kann und mill feine Freiheit gar 
nicht anders denken als in Gottes Freiheit, d. b. in eine höhere Notwendigkeit und Ord— 
nung eingefchlofien und begründet. Das wiſſenſchaftlich Unerreichbare, zugleich Unbetweis- 40 
bare und Untoiderlegbare, erfährt und erlebt der Chrift als Wirklichkeit: gerade dann, 
wenn er am kräftigiten fich feiner Freiheit bewußt ift, empfindet er am ftärfjten die Ab- 
hängigfeit von Gott und weiß fich von feinem Willen umfaßt und getragen. Niemals 
aber wird er den heiligen Gott zum Urheber und Mitfchuldigen der Sünde machen; die 
Verantwortlichleit und Schuld der Sünde ift aber fein Hindernis dagegen, daß dieſelbe #5 
als vollendetes Ereignis ſich dem göttlichen Plane einordnete und im Dienfte der Vor: 
fehung nicht als Mittel zur Durhführung des Gottesreihs und als Stoff zu fittlicher 
Bethätigung vertvendet werden könnte. — 3. Was endlich das Problem der Theodicee 
betrifft, fo liegt die der Frömmigkeit allein mefentliche Löfung prinzipiell im praftifchen 
Vorfehungsglauben als Funktion des Heilsglaubens enthalten. Aus den Konflikten und so 
Anfehtungen, die dem Chriften die Erfahrung der Weltübel bereitet, ift er vor dem 
Bee und der Verzweiflung nur durch die in Chrifti Verfühnungsthat ihm erfchlofjene 

ffenbarungswahrheit gerettet und gefchügt, daß alle Weltübel und Lebenshbemmungen 
in der Hand des himmlischen Waters Mittel zur Durchführung feines ewigen Heil: 
zivedes find. Dieje Ausfage ift feine theoretifche Erklärung der qualvollen Welträtjel 56 
dur das Denken und für das Denken, ſondern eine praftifche Überwindung der feind- 
lihen Weltmädte durch den Glauben und für den Glauben. Die Richtigkeit diefer 
Stellung und Beantwortung der Frage bewährt fih an der Thatfache, daß die religiöfe 
Löfung des Theodiceeproblems dem einfachiten Chriften zugänglid und verftändlidh fein 
muß. In der That, das arme Mütterchen, das die Kreuz: und Troftliever P. Gerhardts 0 
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betet und aus denſelben Geduld, Hoffnung und Vertrauen jhöpft, hat tbatfächlih den 
Konflilt aufgelöft, den die Erfahrung der MWeltübel ſchafft. Von diefem praftifchen Er: 
lebnis des Chrijten, der alle Dinge und Vorgänge unter den göttlichen Heilszweck zu: 
fammenfaßt, find die Spekulationen zu unterfcheiden, „die fih um den einfachen Kern 

5 der jchlichten Frömmigkeit und religiöfen Erfahrungen berumlegen, und die ſehr wohl 
auch entbehrt werden fönnen, oder die offene Fragen in fich ſchließen fönnen, melde bei 
allen ftarfen religiöfen Erregungen zurüdtreten hinter dem Einfachen und unmittelbar 
Wirkſamen. Aber fie fönnen nicht ausbleiben und werden fi immer wieder geltend 
machen. Wir behalten gerade im erniteften religiöjen Leben und Denken viele offene 

10 Fragen und Rätſel übrig; aber wir müfjen ung flar machen, daß es Fragen und Rätjel find, 
und müſſen unfere wiſſenſchaftliche Bhantafie auf die Wege ausichiden, wo wir annähbernde 
Löfungen ſolcher Rätiel ahnen können“ (E. Tröltich, Chriftl. I8elt, 1907,349— 350). Diefen Weg 
haben viele in der Richtung gefucht, die Paulfen lichtvoll und gewandt gefchildert und for: 
muliert hat. „Eine Welt, in der es Widerftände und Hemmniffe, Mißlingen und Übel gar 

15 nicht gäbe, wäre feine Welt für uns... Wer Leben und Geſchichte, menjchliches Leben mil, 
der will auch die Widerftände, will auch das Übel und Böfe, nicht um ihrer ſelbſt willen, 
aber ald Bedingung menſchlicher Willensbethätigung und Arbeit, ald Übungsmaterial für 
Kräfte und Tugenden. Zur Übung der Kräfte zu dienen ift die Welt beftimmt, nicht 
zum paffiven Genießen. Alfo wer beweifen will, daß die Welt fchlecht ift, der muß be 

20 weifen, daß fie hierzu nicht taugt... Oder wenigſtens müßte er nachweisen, daß eine anders 
geftaltete Welt diefen unfern legten Zwecken beſſer als die unglüdlichertweife wirkliche 
entſprochen hätte.” (Einleitung in die Philoſophie, 14. Aufl. 1906, 351—352. Bal. 
H. Schultz, Grundrig der chriftlichen Apologetif, 1902°, 8 10). Dieje Betrachtungen 
P.s follen „gegen den negativen Dogmatismus einer rein phyſikaliſchen Weltanjchauung 

25 dag Urteil im Freiheit ſetzen“; fie find nicht im Sinne eines zwingenden theoretifchen 
Beweiſes gemeint. „Es giebt feine Theodicee als Wiſſenſchaft; aber ebenſowenig giebt 
es eine willenjchaftliche Antitheodicee. Der Verſtand verhält fih indifferent gegen das 
Problem, ob die Welt gut oder ſchlecht ift” (a. a. D. ©. 352). P. Lobftein. 

Borftins, Conradus, geit. 29. September 1622. — Marei Gualtheri Oratio de 
% vita et obitu C. Vorstii, Frederikst. 1624; 9. C. Rogge, Het beroep van Vorstius tot hoog- 
leeraar te Leiden (De Gids, 1873, II); N. Schweizer, Conradus Vorſtius, Bermittlung d. reform. 
Gentraldogmen mit den focinianifchen Einwendungen (Theol. Jahrb. 1856, 1857); P. Bayle, 
Dietionaire historique et eritique, Amst. 1740. IV, 469—474; Chr. Sepp, Het godgeleerd on- 
derwijs in Nederland gedurende de 16° en 17e eeuw. 2 dIn., Xeiden 1873, 74 I, 181—214; 

35 B. Glaſius, Godgeleerd Nederland, 's Hertogenbosch 1851, 56, III, 550—557; J. NReitsma, 
Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland, 
Leeuwarden 1876, blz. 342—362, 

Konrad Vorſt, arminianiſcher Theolog, ein Mann von Begabung und Gelehrjamteit, 
befannt durch feine mit ariftotelisch-fcholaftischen Spigfindigfeiten aufgejtellten eigentümlichen 

40 Beitimmungen über Gott und deſſen Eigenjchaften, durch feine Hinneigung zum Socinia— 
nismus, durch die Streitigkeiten und Berfolgungen, die er fich wegen feiner Lehren und 
Meinungen zuzog, war am 19. Juli 1569 zu Köln geboren, der Sohn römiſch-katholiſcher 
Eltern. Sein Vater, aud den Niederlanden herſtammend, war ein Färber und hieß Diederil 
oder Theodor, feine Mutter Sopbie Sterk. Späterbin traten feine Eltern zur proteftan- 

45 tifchen Kirche über. Als Konrad V. (als Gelehrter gewöhnlich Vorftius genannt) den erjten 
Unterricht erhalten hatte, fam er (1583) zu feiner weiteren Ausbildung nad Düſſeldorf, 
wo er drei Jahre lang blieb, dann begab er fich wieder in feine Vaterſtadt und trat im 
Jahre 1587 in das Kollegium St. Laurentii ein. Er beabjichtigte bier Baccalaureus 
und Magifter zu werden, weil er aber auf das Tridentinifche Glaubensbefenntnis nidht 

so ſchwören wollte, fonnte er feinen Zweck nicht erreichen; er beſchloß nun, auch infolge der 
veränderten pefuniären Verhältniffe feiner Eltern, vom gelehrten Stande ganz abzufeben 
und Kaufmann zu werben. Zwei Jahre lang bereitete er ſich für diefen Stand vor und 
legte fih mit Eifer auf das Studium der Arithmetif, des Franzöſiſchen und des Jtalieni- 
ſchen, dann aber änderte er feinen Entſchluß wieder, wandte ſich dem gelehrten Studium 

55 von neuem zu, ging im Sabre 1589 nad Herborn und widmete ſich unter Piscators 
Leitung der Theologie, der er auch in Heidelberg, wohin er im Jahre 1593 als Hofmeifter 
einiger junger Yeute gelommen war, oblag. Im folgenden Jahre (Juli 1594) promovierte er 
in Heidelberg ald Doktor der Theologie, darauf ging er (1595) nad) Bafel und Genf, wo 
er ſich durch ſeine Disputationen (de sacramentis und de causis salutis, Baſel 1595) 
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bereits jo auszeichnete, daß ihm auf Bezas Anregung eine öffentliche Lehrerſtelle an: 
getragen wurde. Er lehnte dieſen Antrag ab und folgte vielmehr einem Rufe nach Stein- 
furt in der Grafichaft Bentheim, wo er (1596) am neugeftifteten Gymnafium das theo— 
logifche Lehramt übernahm. Hier zeichnete er fih jo aus, daß neue Berufungen (nad) 
Saumur in Juli 1602 und nad Marburg im Jahre 1606) an ihn ergingen, doch ber 5 
Graf von Bentheim bielt ihn zurüd, 

Inzwiſchen war B. ſchon wegen feiner Schriften (de praedestinatione; de sancta 
trinitate und de persona et officio Christi; Steinfurti 1597) als Socinianer vers 
dächtigt worden, und ſah er ſich jogar, auf Veranlaffung des Grafen von Bentheim, genötigt 
(1509), fih vor der theologischen Fakultät zu Heidelberg, mo er den Doktor gemacht hatte, 10 
u rechtfertigen und jeine Orthodoxie nachzumweifen. Nachdem die Fakultät ihm angezeigt 
—* daß er einige Sachen gelehrt hatte, wodurch er die Socinianer zu begünſtigen * 
er aber fein Bedauern darüber zu erkennen gegeben und feinen Abſcheu vor dem Socinia- 
nismus ausgejprochen hatte, erklärte die Fakultät fich zufrieden, ließ ihn zu „ad osculum 
pacis“ und gewährte ihm „tesseram hospitalitatis” (vgl. Ph. Pareus, Vita Davidis 15 
Parei, p. 5ösqgq.). Die Socinianer jedoch bemühten ſich jest vielfach, ihn für ſich zu 
gewinnen; fie beichloffen (1600), ihn zur Leitung des Lubliner Gymnaſiums zu berufen 
und ließen ibm aud (1601) eine theologische Profefjur durch Hieronymus Moscorovius 
anbieten. Gr lehnte aber die neuen Berufungen ab, und fein Anfehen in Steinfurt ftieg 
jo, daß er bier im Jahre 1605 auch zum Prediger und Konſiſtorial-Aſſeſſor ernannt wurde. 20 

Nach dem Tode des Arminius (1609) erhielt er im Jahre 1610 auf Empfehlung 
von Joh. Wtenbogaert, aber gegen den Rat von Gomarus, einen Ruf nad Leyden, wo 
die Nemonftranten eine Hauptjtübe in ihm zu erhalten bofften. Erjt nad längerem Be: 
denten nahm er den Auf an und mit den günftigjten Zeugniffen verjehen, ging er nad) 
Leyden. Nun hatte er aber feine fchon im Jahre 1602 zu Steinfurt veröffentlichten Dis- 25 
putationes X. de natura et attributis Dei als Tractatus theologieus de Deo sive 
de natura et attributis Dei, decem Disputationibus in Schola Steinfurtensi 
publice habitis comprehensus, cum annotationibus ad uberiorem Disputa- 
tionum exegesim (Steinfurti 1610) herausgegeben. (Kurz zuvor, ebenfalld 1610, war 
mit einer dedicatio an die Generalftaaten vom 20. Januar 1610 erjchienen feine Schrift so 
„Anti-bellarminus; hoc est compendiosum examen omnium fidei controversia- 
rum quae hoc tempore inter Evangelicos et Pontificios agitantur; prout eas 
Rob. Bellarminus Cardinalis IV Disputationum suarum tomis complexus est“.) 
Schon im November 1610 jchrieb Wtenbogaert an ®.: „libri tui de Deo et contra 
Bellarminum studiose a doctis hie Hagae perquiruntur et leguntur“. Wegen 35 
jeiner in diefem Traktat ausgeſprochenen Lehren über Gott, über die Eigenfchaften Gottes, 
über die Prädeftination und über Chriftus wurde er von den Kontraremonftranten oder 
Gomariften des Socinianismus und der ärgjten Heterodorie angeklagt, namentlich machte 
man ihm den Vorwurf, daß er das vollkommen geistige Weſen Gottes, deſſen Einfachheit, 
Ewigkeit, Unveränderlichkeit und Allgegentvart, die Dreieinigfeit, die perfönliche Bereinigung 40 
beider Naturen in Chriſto, deijen Gottheit und volllommene Genugthuung für unfere 
Sünden bezweifele und über die Prädeftination irrig lehre (vgl. Sepp. t. a. p. blz. 187 
— 201). Sogar der frühere Leidener Profefjor Adr. Saravia, der felbjt nicht ganz orthodor 
tvar, jchrieb aus Canterbury an Wtenbogaert: „mirabar in ecclesiis Christi inveniri 
theologum, qui adeo impias et absurdas de Dei essentia haberet opiniones", 4 
und warnte ihn vor V. (Nogge, Brieven en onnitgegen stukken van Joh. Wten- 
bogaert, Utrecht 1868, I, 193-205). Aud die Theologen von Heidelberg fprachen fich 
ungünftig über den Traftat aus, und V. fchrieb: Protestatio epistolica contra theo- 
logorum Heidelbergensium de tractatu de Deo censuram, Hag. 1610. Geine 
Gegner in Leyden nahmen ihn mit Haß und Unwillen auf, ja fie wußten jelbjt den König so 
Jakob I. von England in den Streit gegen ihn zu ziehen. Der König fertigte ſelbſt ein 
Verzeichnis von Irrlehren aus dem Traftate de Deo des V. und ließ es durch feinen 
Gejandten Rudolph Winwood den Generalftaaten übermitteln, mit der Erklärung, daß er 
ih als ihren Feind anfehen müſſe, jobald fie einen Ketzer, wie V. unter fich dulden würden. 
In London, Orford und Cambridge ließ der König das Buch des V. verbrennen. Diefer 55 
verteidigte fich zwar in feiner Christiana ac modesta responsio ad articulos quos- 
dam nuper ex Anglia transmissos, Lugd. Bat. 1611, dennody mußten die Stände 
ihn entlaſſen, jedoch salvo stipendio, und er ſah fich genötigt (ungefähr Mai 1612), 
als Verwiejener in Gouda zu leben. V. war fo unbefonnen geweſen, daß er im J. 1611 
eine neue Ausgabe von Fauſt. Socinus’ Traftat de auctoritate S. Seripturae beforgte 0 
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und ihn auf dem Titel anpries als „opusculum his temporibus nostris utilissimum, 
quem admodum intelligi potest ex praecipuis rerum quae in ipso tractantur 
eapitibus“. In demfelben Jahre erſchien zu Rakau eine Ausgabe dieſes Traftates 
mit dem Namen bes Faustus Socinus Senensis. V. erflärte wohl, daß er nicht ge- 

5 mußt habe, daß Socinus der Verfaſſer war, aber er fonnte und mußte doch wiſſen, daß 
diefer Traftat, wie Fabricius fagt, nichts anderes war ald „ad doctrinam Socinianorum 
tacita isagoge“. Durch diefe Ausgabe alfo hatte er feine Sache nicht verbefjert. Ununter— 
brochen dauerten denn auch die Angriffe gegen ihn fort, die felbjt von einigen feiner früber 
in Steinfurt, aber jet in Franeker ftudierenden Schüler angefacht wurden, welche in Fries— 

ı0 land ein anonymes Schriftchen („De offiecio Christiani hominis, cum privilegio 
summi Pontifieis et Regis Catholiei, Irenopoli, typis Theophili Adamidis“) 
hatten erjcheinen lafjen, das antitrinitarische Lehren enthielt und an alle reformierten 
Kirchen die un richtete, fi der allgemeinen Glaubensjache anzunehmen. Zu den 
ann des V. gehörten unter anderen vornehmlich oh. Bogerman, Prediger zu 

15 Leeuwarden, der mit feinen Kollegen öffentlich vor ihm warnte („Waerschouwinghe aen 
alle ghereformeerde kercken ende vrome inghesetene van de vereenichde Ne- 
derlanden“, Leeuw. 1611) und Sibrandus Lubbertus, Profeſſor zu Syraneler („Deela- 
ratio responsionis D. Vorstii“, Fran. 1611 und „Commentt. ad non agnitos 
XCIX errores, Lubberto a Vorstio objeetos“, ran. 1613); in einer Reihe von 

0 Streitfchriften (u. a. Catalogus errorum sive hallueinationum D. Sibr. Lubberti, 
Steinf. 1611; Prodromus plenioris responsi suo tempore secuturi ad declara- 
tionem Sibrandi Lubberti et ministrorum Leovardensium iteratam cautionem, 
Lugd. Bat. 1612; Responsum plenius ad scripta quaedam eristica, inprimis 
contra Ministrorum Leovardensium commonefactionem ampliorem, Lugd. Bat. 

2 1612; Paraenesis ad Sibrandum Lubbertum, Goudae 1613) verteidigte ſich V., 
meist mit großer Heftigkeit. Endlich wurde er durd die Synode von Dordredt (5. Mai 
1619) als Keber verurteilt und aller Stellen an der Univerfität und in ber Kirche un- 
würdig erflärt. Zugleich wurde er aus dem Gebiet der Generaljtanten verbannt. Er floh 
nun bon Gouda und hielt fich bis zum Jahre 1622 in der Verborgenheit, meiftens zu 

30 Utrecht oder in der Nähe diefer Stadt, auf. Da gewährte der Herzog von Holftein den 
Arminianern eine Zufluchtsſtätte; V. kam im Juli 1622 nad Tönningen, wo er krank 
wurde und fchon am 29. September ftarb. In Friedrichſtadt wurde er beerdigt. Der 
Rektor Markus Gualtherus bielt eine Leichenpredigt (j. oben). Kurz vor feinem Tode 
foll er noch ein Glaubensbefenntnis aufgefest und ſich zur focinianifchen Lehre befannt 

35 haben. Sandius (Biblioth. Antitrinitat. p. 98) jagt, daß er diejes Bekenntnis gejeben 
bat, „in qua [Vorstius] haud obscure prodit quae ejus de Deo ac Christo Do- 
mino fuerit sententia“. 

V. hat viele Schriften herausgegeben. Paquot (Memoires, III, 78 suiv.) nennt 
mehr als vierzig Titel. Seine nieberländifchen Freunde gaben neun Jahre nad feinem 

40 Tode feinen Commentarius in omnes Epistolas apostolicas, exceptis II ad Ti- 
motheum, ad Titum, ad Philemonem et ad Hebraeos (Amst. et Hard. 1631) 
heraus. — Sein Sohn Wilhelm Heinrich V. (geft. 1. Oft. 1652) mar feit 1642 Prediger 
der Nemonftranten zu Leiden und ftand im Verdacht des Socinianismus. Er war ſehr er- 
fahren in der rabbinifchen Litteratur und feine Gelehrfamteit wurde ſehr gerühmt (f. über 

45 feine Schriften Bayle 1. c. IV, 474). Ein anderer Sohn, Guernerus V., war ebenfalls 
Prediger der Nemonftranten, hatte unter Barläus ftudiert, wurde im Jahre 1632 Prediger 
der Nemonftranten zu Dokkum, im J. 1634 gefangen und durch den Hof von Friesland 
für fünf Jahre gebannt, 1635 zurückgekehrt abermald gefangen und zu derſelben Zeit 
wieder gebannt, jpäter Prediger zu Hoorn (1641), Leiden (1653), Rotterdam (1658), wo 

so er 1680 emeritiert ift und im März 1682 jtarb. Er hat ein nacdhgelafjenes Schriftchen 
feines Waters herausgegeben: „Doodsteek der Calvinistische praedestinatie“ in 
einem Band mit einer eigenen Schrift gegen Hachtingius „Noodsakelijke censuren“. 
Bis 1716 haben Nachkommen des B. der Nemonftrantifchen Kirche in den Niederlanden 
im Predigtamt gedient. Nendeker + (S. D. van Been). 

55 Boffins, Gerardus Johannis, geft. 17. März 1649. — 9. Witten, Memoriae 
Phil. decas quinta, p. 96sq.; ©. Tollius, Oratio de Gerh. Joh. Vossio, —— per- 
fecto, Amst. 1775; J. G. de Crane, De Vossiorum Juniorumque familia, Fran. 1820; ©. 
D. 3. Schotel, De illustre School te Dordrecht, blz. 43; M. Siegenbeef, Geschiedenis der 
Leidsche hoogeschool, 2 din., Xeiden 1829, 32, 1, 108, II, 110; Illustris Amst. Athenaei 
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Memorabilia, ed. D. 3. van Lennep, p. 79sqq. — Eine Geſamtausgabe jeiner Werfe erſchien 
in 6 Bänden Amiterdam 1695 — 1701. Seine Briefe wurden u. a. von Colomejius (,„Vossii 
et clarorum virorum ad eum epistolae“, Augsburg 1691) herausgegeben. 

Einen würdigeren Vertreter ald Boffius haben die litterae humaniores faum gelannt. 
Er war nicht einfach ein Mann, der fih damit beichäftigt hat, jondern ein Vertreter der 5 
artes ingenuae. Seine Biographen werden feine Lobredner. Er iſt einer der wenigen 
Männer, deren Ruhm eben fo laut von den nachfolgenden Geſchlechtern als von feinen 
Zeitgenofjen verfündigt wurde. 

In einem Dorfe bei Heidelberg erblidte er im Frühlinge 1577 das Licht der Welt 
als Sohn von Johannes Vos und Cornelia van Biele. Sein Vater ftammte aus dem 10 
ſüdlichen Teile der Niederlande und war geboren zu Roermond. infolge des Ausbruchs 
der Glaubensverfolgungen war er geflüchtet und, nachdem er Theologie ftudiert hatte, 
Prediger getvorden. Seinen Familiennamen hatte er in Alopicius verwandelt. Weil er cal: 
viniſch gefinnt war, verließ er 1576 die Pfalz, wo damals das Luthertum als herrichende 
Macht fi) geltend machte. Am 5. Mai 1578 ließ er ſich an der kurz vorher gejtifteten 
Univerfität zu Leyden ald Student der Theologie einjchreiben. Hierauf wirkte er an ber: 
fchiedenen Orten, zuleßt (feit 1583) in Dordredht, ald Diener des Evangeliums, und ent- 
jchlief den 22. Februar 1586, Gerhardus (defien Mutter ſchon 1684 geftorben mar) als 
Maife hinterlafjend, den die Witwe des Dordrechter Pfarrers Jacobus Mylius u ſich nahm. 

Dordrecht bot mannigfach Gelegenheit zur Ausbildung der glüdlichen Anlagen des zo 
Knaben; in jeinem 17. Zebensjahre wurde er jodann Zögling des ſog. Staaten:Kollegiums 
zu Leyden; am 21. September 1595 trug er feinen Namen in das Album der Univer- 
fität ein. Won allem, was Leyden dem begabten Jüngling bot, hat diefer wohl nichts 
höher gewürdigt, als den Freundichaftsbund, welchen er mit Hugo de Groot (Hugo Gro— 
tius) jchloß, der ein Jahr früher unter die Zöglinge der alma mater aufgenommen worden 
war, ein Freundſchaftsbund, welcher erjt durch den Tod zerrifjen wurde ; ebenfo vortrefflich 
al3 bejcheiden jchrieb Voffius von Grotius: „Quem seirem nihil immerito magnifacere 
praeter me unum". 

Unter günftigen Umftänden begann Boffius feine Studien in Leyden. Das Staaten: 
Kollegium war eben auf einem bejjeren Fuß eingerichtet worden. Bonaventura Bulcanius, 30 
Petr. Bertius (damals Unterregent des Staaten-Kollegiums), Rud. Snellius lehrten an ber 
—— die alten Sprachen und die philoſophiſchen Wiſſenſchaften; Franciscus Junius 
ucas Trelcatius und Franz. Gomarus die Exegeſe des A. und NTs. Mit welch gutem 

Erfolge er dieſen Lehrern folgte, gebt aus der von ihm im Jahre 1597 zu Leyden er: 
jchienenen Schrift hervor: Oratio panegirica de felici expeditione exercitus foede- 35 
ratae Belgicae, ductu Prineipis Mauritii ete., durch ihn gezeichnet mit dem Namen 
Gerardus Vossius Heidelbergensis. Im jahre 1598 wurde er zum Magister Artium 
befördert und im folgenden Jahre hielt er, unter allgemeinem Beifall, Borlefungen über 
einige Bücher des Ariftoteles. 

Wenn e8 nah dem Wunſch der Kuratoren der Hochichule gegangen wäre, fo würde 10 
Voſſius die Sparte des Altus Everh. Vorftius in der Phyſik übernommen haben, welcher da: 
mals (1599) zur medizinischen Fakultät übergegangen war. Doch glücklicherweiſe beriefen ihn 
die Vorftände der lateinischen Schule zu Dordrecht dorthin, um das vafant gewordene Rek— 
torat diefer Schule zu übernehmen. Seitdem (1600) widmete er fein Leben völlig dem Dienite 
der Philologie und der hiftorifchen Theologie, zuerft ald Rektor, dann als Leiter (Megent) 45 
des Staaten-follegiums zu Leyden (1615), hierauf als Profeſſor an der Hochſchule da— 
jelbjt (1622), endlich als Profefior an dem Athenaeum Illustre in Amfterdvam (1632). 
Faſt 15 Jahre wirkte er und zwar mit dem günftigjten Erfolge in Dordrecht. Hier gab 
er feine Institutiones Oratoriae, libri VI (1606, jpäter vermehrt und verbejjert) heraus 
und wurde ihm eine Profeſſur der Theologie in Steinfurt angetragen, welche er ablehnte, 50 
da er, durch Vermittlung von Grotius, zum Leiter des Staaten-Kollegiums ernannt wurde, 
welche Stelle er bis 1619 bekleidete, unter den mühevolliten Umftänden, welche durch die 
Streitigkeiten zwifchen den Gomariften und Arminianern veranlaßt waren; er für feine 
Perſon bielt fih fo viel als möglich von ihnen zurüd, feine Erbauung und Gemüts: 
erbebung juchte er in der Predigt und Abendmahlsfeier ſowohl bei Remonjtranten als 55 
Kontraremonftranten. Den Heißſpornen jener Tage war eine folde Mäßigung ein Argernis, 
Aud über fein Haupt entlud fi der Sturm. Man übertrug dem Kollegium der Kura— 
toren der Hochſchule, das zum Teil erneuert und durch etliche hinzugefügte Mitglieder ver- 
ftärft wurde, die Aufgabe, alles das zu thun, was die Lage und die Bebürfniffe des 
höheren Unterrichtes erforderten; diefes urteilte, daß fowohl der Negent Voſſius als der Sub: 60 

— b 
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regent Kaspar Barläus von ihren Stellen entfernt werden müßten. Doc fehlte es nicht an 
Männern im Kollegium, welche den Voſſius vor einem ſolchen Schidjal zu bewahren wünjd- 
ten. Man gab ihm den Rat, jelbit feine Stelle zur Verfügung zu ftellen und auf diefe Weife 
in getoiffer Beziehung dem Schlage zuvorzulommen. Fragt man, was er nad dem Ur- 

5 teile der mafgebenden Perfonen, der Kontraremonftrantenpartei, Übles gethan hatte, dann 
erhält man eine vollftändige Anttvort aus den Verhandlungen der fübholländifchen Synode 
betreff3 der Angelegenheiten, Sache und Lehre der Nemonitranten, welche von Dr. N. €. 
Kiſt in dem „Archief voor kerkelyke geschiedenis“ DI. VII mitgeteilt find. 

Die durch Voſſius veröffentlichten „theses theologieae de variis doctrinae christia- 
ı0 nae capitibus“ (1615) und die „Historiae de controversiis, quas Pelagius, ejus- 

que reliquiae moverunt, libri VII“ (Amft. 1618 und 1665) wurden angeſehen, als 
Anfichten enthaltend, die nicht mit denen der Kontraremonftranten übereinftimmten, während 
überdies befannt var, daß Volfius in einzelnen Punkten mit den 5 Artikeln der Remonftranten 
übereinftimmte. Voſſius wollte in feiner andern Eigenfchaft vor der Synode erjcheinen, als in 

15 der eined Gemeindegliedes; er war doch niemals ein Kirchendiener gemwejen. Auch wollte 
er in feinem Falle als eine akademiſche Perſon erfcheinen. Das letztere wünjchten jedoch 
einige Kuratoren und Profejjoren, melde mit ibm für die Unabhängigkeit der Schule 
eiferten. Daß Voſſius feiner Enthebung zuvorfam, hatte guten Erfolg; die firchlichen Obrigkeiten 
gewährten fie, nachdem die theologiſche Fakultät erklärt hatte, daf feine Urſache vorhanden 

20 wäre, die Nechtgläubigfeit des Voſſius in Ziveifel zu ziehen. Sobald dieje kirchliche Bewegung 
gegen Voſſius zur Ruhe gefommen war, übertrugen die Kuratoren der Univerjität im Jahre 
1622 ihm die Profeſſur der Beredtfamfeit und der Chronologie, und ungefähr 3 Jahre 
ſpäter die der griechiichen Sprache. Durch diefe Vermehrung feiner Wirkjamkeit und zu— 
gleich feines Einfommens empfing Voſſius einen Beweis der Erfenntlichkeit der Kuratoren für 

235 ein Opfer, welches er gebracht hatte. Er hatte nämlih im Jahre 1624 eine Berufung 
an die Univerfität zu Cambridge ausgeichlagen, welche im Jabre 1626 noch einmal wieder: 
holt wurde; ein Entichluß, welchen jeine engliichen Freunde mit Leidweſen vernahmen, 
wiewohl fie ihm ihr Wohlmwollen nie entzogen. Es wurde ihm ein Kanonilat übertragen, 
defien materielle Vorteile ihm als Hausvater fehr zu gute famen. Leyden jollte ihn jedoch 

so nicht länger als bis 1632 befisen. Der Einladung der Regierung der Stadt Amſterdam, 
an dem daſelbſt neu errichteten Athenäum Profefjor zu werden, und zwar unter äußerjt 
günftigen Bedingungen, glaubte er Gehör geben zu müffen. Er trat dieſes Amt am 8. Ja— 
nuar 1632 mit der Inauguralrede „De historiarum utilitate“ an. Der gut gemwäblte 
Gegenftand war bes Verfafjers der „De historieis graeeis libri IV" (Leid. 1624; neue 

35 Ausg. von Meftermann, Leipz. 1838) und der „De historieis latinis libri III“ (Zeiden 
1627) vollitändig würdig. Außer über die allgemeine Geſchichte las er auch über die der 
hriftlihen Kirche; er interpretierte gelegentlich Kenophon und Ariftophanes, Florus und 
Auftinus. Samstags Abends hielt er Privatübungen, wobei die Anmejenden jih im Stil 
und Vortrage übten. In den öffentlichen Borlefungen, welche nicht nur von Studenten, 

so fondern aud von Männern reiferen Alters und höherer Stellung befucht wurden, trat 
Voſſius infolge ausdrüdlichen Verlangens der Regierung in einer Toga, Talar, auf. Wie er 
feine Vorlefungen bielt, berichtet Samuel Sorbiere, welcher ſelbſt während feiner Anweſen— 
heit in den Niederlanden unter feinen Zuhören ſaß. Dieſer fchreibt (Sorberiana, 
p. 229): „tres viros numerabam maximos ex innumeris e Suggestu prae- 

45 legentibus, Dionysium Petavium, Vossium et Barlaeum, Heinsium non audi- 
veram et Samuelem Petitum — diefer war fein Obeim — modeste praeteribam, 
quos inter Vossius eminebat, quantum lenta solent inter viburna Cupressi. — 

Den 17. März 1649 rief ihn der Tod aus feinem Wirfungskreife ab und erlöfte ibm 
von dem ſchweren Kreuze, welches er als Ehegatte und Bater hatte tragen müſſen. Er 

50 war zweimal verheiratet, zulegt mit einer Tochter des Franziscus Junius (Elifabetb). Er 
hat alle feine erwachſenen Kinder (8), bis auf eines, nacheinander zu Grabe getragen, und 
unter dieſen diejenigen, welche durch Talent und Geijtesgaben feinem Namen einen neuen 
Glanz hätten geben fünnen. Denn es war Wahrheit, was Grotius jcherzend von ibm 
bezeugte: „Liberis non minus quam libris seculum ornavit, ut dubium effecerit, 

65 scriberetne aceuratius an gigneret felicius?* Sein Sohn Mattheus V. (geb. ca. 
1610, geft. 20. Jan. 1646) war Gejchichtichreiber der Staaten von Holland und Zeeland; 
Dionyſius V. (geb. 11. März 1612, geft. 24. Oftober 1633) lehnte ſchon im Jahre 1632 
eine Profefjur der Gefchichte und Beredtfamfeit zu Dorpat ab und wurde im folgenden 
Sabre durch den König von Schweden zu jeinem Hiltoriographen ernannt; Gerardus V. jun. 

60 (geb. 1619, geft. 27. März 1640) gab ſchon in feinem 20. Lebensjahre eine von den Ge 
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lehrten allgemein gelobte Fritifche Ausgabe des Vellejus Paterculus heraus. Der einzige Sohn, 
der bei dem Tode des Vaterd noch am Leben war, war Iſaac DB. (geb. 1618, geft. 
21. Febr. 1689). Er war erft Bibliothefar zu Amfterdam, machte Reifen nad England, 
Frankreich und Stalien und folgte im Jahre 1648 einem Rufe der Königin Chriftine nad) 
Schweden, der er Privatunterricht im Griechifchen erteilte und deren Bibliothefar er wurde. 5 
Später (1670) ging er nad England, wo er als Kanonifus zu Windfor jtarb. Er war 
von etwas leichtem Schlag, unbeftändig, gleichgiltig in Glaubensjachen, dem Vater aljo 
in vielen Stüden ſehr unähnlich. Beider Qebenabild ift in einer finnigen Weife gezeichnet in: 
M&moires pour servir A l’'histoire des sciences et des arts, befannt unter dem 
Namen: Journal de Trevoux, Année 1713, p. 178sqq., und daraus herüber- 10 
enommen in Niceron® M&moires XIII, p. 99ss. Dur Reden von Freunden und 

Verehrern iſt das Lob des G. J. Voſſius verfündigt worden. Sein Amtsgenofje Albertus 
Ruſius, Profeſſor juris, bielt ihm eine oratio funebris, die jedoch nicht im Drude 
erjhien. Unter den Bewunderern der Perfon und der Gaben des Voſſius nahm einen 
der eriten läge der berühmte holländifche Dichter Yooft van den Vondel ein. Die In— 16 
ſchrift, welche von diefem einem Bildnifje des Voſſius, welches durch den Maler Sandrart 
verfertigt worden war, beigefeßt wurde, verliert Durch jede Überſetzung. Die Schlußverfe 
mögen in lateinischer Spradye alfo wiedergegeben werben : 

„Quid chartis hominem eingis, Sandrarde, librisque ? 
Condita quaeque libris condita habet cerebro.“ 20 

Sn den Jahren 1695—1701 erſchien eine vollſtändige Ausgabe feiner Opera in sex 
tomos divisa. Größtenteil® gaben dieje Folianten einen Abdrud dejjen, was jchon früher 
erſchienen war; nur einzelne Stüde erjchienen bier zum erften Male im Drude. Die ge: 
nauefte Angabe dejjen, was er gejchrieben hat, lieber der Catalogus diejer Opera bei 
Niceron l.c. p. 102 ss., welcher noch Werke von Voffius aufgenommen hat, welche nicht in 25 
ben Opera enthalten find. In diefen Opera fällt uns am meiften das Univerfelle ber 
Mifjenichaftlichkeit des Voffius auf. Man jagt, daß feine Bibliothef 24000 Bände umfaßt 
babe, und man behauptete, daß der Inhalt derjelben ihm vollftändig befannt geweſen fei. 
Die außerordentlich reiche, viele wichtige, durch ihn ſelbſt überall gefammelte Handfchriften 
enthaltende Bibliothel des Afaac V. wurde im Jahre 1690 von feiten der Univerfität zu 30 
Leyden angefauft für 33000 Gulden (55000 Mt.). 

Fragen wir, welche Verdienſte ©. J. Voſſius ſich bezüglich der Philologie ertvorben hat, 
jo beantwortet ung dies feine Grammatica Latina, melde länger als zwei Jahrhunderte 
den Ehrenplatz in feinem Baterlande eingenommen hat und in unzählbaren Auflagen neu 
gedrudt worden ift, feitdem fie zum erjten Male im Jahre 1618 erfchienen war unter 35 
dem Titel: Ludolphi Lithocomi Syntaxis Latina ex recensione Vossii, womit er 
die Grundlage zur fruchtbaren Betreibung der alten Sprache gelegt hatte. Den Studien 
der lateinijchen Sprache öffneten feine Werke eine reiche Quelle. Sie lieferten den Beweis, 
daß jie von einem Manne jtammten, der in dem, was er fchrieb, volllommen zu Haufe 
war und welcher feine Mühe fparte, um andere auf die Höhe zu führen, die er felbjt er: 40 
reicht hatte. Oenialität mag feinen Werken fehlen; Iehrreih find fie dagegen auf jeder 
Seite. Hat er auch felbft mit der Textkritik fich nicht beichäftigt, jo hat er doch anderen 
darin vorgearbeitet, daß er fie deflinieren und fonjugieren gelehrt und ihnen die Geſetze 
der Syntaxis eingeichärft hat. Eben fo bell glänzt fein Ruhm als Hiſtoriker. Was 
namentlid die biftorische Theologie betrifft, jo iſt fein Verdienſt, daß er in einer Zeit, s 
in welcher vorzugsweife dogmatifche Arbeiten die Geifter bewegten, fein Augenmerk auf 
die Geſchichte des Dogmas gerichtet hat. Es mag wahr fein, daß wir über mehr Quellen 
verfügen und deshalb in mehr als einer Beziehung feine Arbeit verbeflen können, es 
würde aber undankbar fein, das, was er gethan hat, gering zu ſchätzen. Vor allem müſſen 
wir hierbei unfere Aufmerkſamkeit richten auf feine „Dissertationes tres de tribus s0 
Symbolis, Apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano“ (Amft. 1642), welche 
als Probe einer kritifhen Behandlung diejes Gegenftandes bleibende Aufmerkjamfeit ver: 
dienen; nicht weniger ift dies der all mit feinen „Libri IV de theologia gentili et 
physiologia christiana, sive de origine ac progressu idololatriae deque naturae 
mirandis, quibus homo addueitur ad Deum“ (Amst. 1642, ed. 2° Franef. 1668, 
ed. 3* Franef. 1675). Niemand war zu einer folchen Unterfuchung geeigneter, als Voſſius, 
welcher die alte Melt gleichſam aus der Nähe fannte. Er gab feinen Zeitgenofjen die 
—— einer aufmerkſamen Betrachtung von Erſcheinungen, die, wie ſehr ſie auch von dem 

ege der Wahrheit abweichen, doch als Zeichen geiſtlichen Lebens Beachtung verdienen. 
Wenn wir eine Bemerkung zu diefem Werk machen, dann ift es dieſe, daß es überladen so 
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und wenig philoſophiſch iſt. Im Jahre vor ſeinem Tode hat er herausgegeben „De bap- 
tismo disputationes XX“ (Amſt. 1648) und nad) feinem Tode ſind erſchienen „Trac- 
tatus theologiei" (Amſt. 1701). 

Von allem, was Voſſius uns binterlafjen bat, ift nichts wichtiger als feine Epistolae. 
5 Die Sprache ift rein, ebler aber ift noch das Herz, das in biefer Sprache fich offenbart. 
So wie er darin die Verdienſte feines Schwiegervaters Franziscus Junius gegen die An- 
griffe des Scaliger und des de Thou (ac. Aug. Thuanus) verteidigt, wie er darin über 
feine eigenen Schriften, Wirkſamkeit und Schidjale fpricht, mit feinen Freunden verkehrt, 
lernen wir ihn nicht nur als einen großen Mann, fondern vor allem ald einen edlen, tief- 

10 religiöfen Menfchen lieben. Dr. Sepp 7 (S.D. van Been). 

Bulgata j. d. A. Bibelüberfegungen Bd III ©. 36. 

D. 

Waadtland, Freikirche ſ. d. A. Freilirhen Bb VI ©. 254, 143. 

Wadernagel, Philipp, geit. 1877. — Quellen und Litteratur: Dem Fol: 
15 genden liegen zu Grunde des Unterzeichneten Aufſätze in der Evangeliihen Kirchenzeitung von 

1872, 1875, 1878; - in der Allgemeinen lutheriſchen Kirchenzeitung 1878, Nr. 2 umd 3; und 
das ausführliche Lebensbild: Philipp Wadernagel nah jeinem Leben und Wirken für das 
deutſche Volk und die deutiche Kirde. Mit einem Bildnis Wadernageld, Leipzig 1879. — 
Zu vgl. iſt noch die Schrift: Wilhelm Wadernagel, Jugendjahre 1806—1833, von Rudolf 

20 — (dem Sohne Wilhelms), Baſel 1885. Noch zu vgl. AdB Bd 40, 1896 von Edw. 
TODEr. 

Philipp W., der berborragendfte Hymnolog des 19. Jahrhunderts, der dhriftliche 
Pädagog und Mitbegründer des deutfch-evangeliichen Kirchentages, ift am 28. Juni 1800 
u Berlin geboren. Er war der Bruder des als Germanift und Litterarhiftorifer rühmlich 

95 befannten Wilhelm W., geft. am 21. Dez. 1869 zu Baſel. Der Vater war Buchdruder, 
fpäter Kriminallommifjar; doch mit dem Franzoſendruck feit dem Kriegsunglüd 1806 
wuchs auch der Notjtand in Berlin und in der Familie. Ph. hat früh, ſchon in der 
Schulzeit, erfahren, wie Föftlich es fei, das Joch in der Jugend tragen zu lernen. Im 
Kamp! mit der Not des Lebens bildete ſich die Feſtigkeit, Selbititändigfeit, ja Hartnädig- 

go feit in feinem Charakter aus, welche nicht ohne das im Elternhaufe waltende fromme 
— mit dem allmählich immer tiefer erfaßten Glauben an ſeinen Heiland ſich 
verband. 

Als Schüler des grauen Kloſters in Berlin unter des älteren Bellermann Direktorat 
war er, um ſich freien Schulunterricht, teilweiſe freie Schulbücher und ein kleines Tafchen- 

35 geld zu verdienen, in den damals noch bei dem Gymnaſium bejtehenden Singechor, bie 
Berliner Currende, eingetreten. Recht aus eigener Erfahrung ſchildert W. ſpäter in feiner 
Ausgabe von Luthers geiftlichen Liedern (S. XVIII) diefen durch nicht zu erjeßenden 
Segen für eine Stadt, welchen Kinder und Dienftleute, wie die Bürger mitten in ihrer 
Arbeit empfangen. „Wo die Chorfchüler nicht mehr fingen, befommt niemand das Wort 

0 Gottes auf der Straße zu hören.” Soweit es die freie Schulzeit ermöglichte, verjab er 
noch Schreiberdienft bei einem Juſtizrat. Nur die im Sommer völlig freien Nachmittage 
am Mittwoch und Sonnabend ließ er fich nicht nehmen. An ihnen „trabte er“ hinaus 
auf den Turnplag Jahns, des Begründer der Turnerei in Berlin. Diefe Zeit mit der 
leiblichen und heilen Erfriſchung und Kräftigung unter defjen Leitung gehörte zu den 

45 liebjten Erinnerungen aus der Yugendzeit. 
Der Bater ftarb 1815. Ein Jahr fpäter mußte der Sohn das Gymnaſium verlafien, 

weil es der Mutter unmöglich war, ihn länger zu erhalten. Die Schreibfron mußte wieder 
ertragen werden. Durch Jahn wurde er an Profefjor Plamann empfohlen und von diefem 
als Lehrer und zugleih Schüler in fein Inftitut, welchem fpäter auch Fürft Bismard an- 

50 gehörte, aufgenommen. Von bier aus machte er nach drei Jahren die Prüfung zum Bejuch 
der Univerfität; während diefer Zeit konnte er feinen Verkehr mit Jahn auf dem Turn— 
platz ungehindert fortjegen. Auch die Mittel zum akademiſchen Studium follte er dem 
Turnplaß, insbefondere feinem treuen Jahn verdanken. Der ſchlanke, hochgewachſene, 
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elternlo8 gewordene Füngling wurde durch Jahn an den Profeſſor der Mineralogie und 
Bergrat Karl v. Raumer empfohlen. Seitdem vertrat der trefflihe Mann Vaterſtelle an 
Philipp. Die fofortige Aufnahme in deſſen Haus nad) Breslau war für feine ganze weitere 
Entwidelung, ja für fein Leben von bejtimmendem Einfluß. Seine foeben in Berlin be: 
gonnenen Studien fette er mit freiem und frifchem Mut bier fort; er richtete fie nicht 6 
bloß auf die deutfche Sprache und Yitteratur, fondern durch dv. Naumers perjönlidhen Ein- 
fluß aud auf Mathematik und Naturwiſſenſchaften, befonderd Mineralogie und Kryſtallo— 
graphie. Aber W.s Eifer auf dem Turnplat machte ihn in der bamaligen Zeit der „Dema- 
gogenriecherei” der demagogifchen Umtriebe verdächtig, dem „Bolizeirichter” fiel fein Tagebuch 
nebſt allen feinen Liedern, Gedichten und mifjenfchaftlichen Abhandlungen in die Hände; 10 
er felbjt hatte ein Jahr Stadtarreſt. Endlich widmete er fich, gleichfalld durch v. Naumer 
angeregt, bumnologijhen Studien, und um ihn bei diefen feitzubalten, nahm ihm derfelbe 
das Verfprechen ab, nicht eher wieder felbft zu dichten, ala bis er feine Arbeit am Kirchen: 
liede vollendet habe. 

Dur v. Raumers Berufung nah Halle wurde MW. beftimmt, fobald fein Stabtarreft 15 
aufgehoben war, feine Studien in Halle fortzufeßen und zu vollenden. Wie bei v. Raumer 
die Naturwifjenichaften und die Pädagogif auf dem Grunde bes lebendigen dhriftlichen 
Glaubens rubten, jo auch bei W. Als v. Raumer Oftern 1823, weſentlich infolge des 
auch gegen ihn feitens der preußifchen Behörden wegen feines Einflufjes auf die Burfchen- 
ſchaften ausgeſprochenen Mißtraueng, feine Stelle aufgegeben und eine Lehrthätigkeit an 20 
einer Privaterziehungsanftalt in Nürnberg angetreten hatte, wurde im folgenden Jahre 
auch W., der inzwiſchen feine Studien vollendet und deſſen „Geiſt fich geſetzt“ hatte, an 
diejelbe Anjtalt als Lehrer für Mathematif und Naturwiſſenſchaften berufen. Hier wirkte 
er im fchönften Verkehr mit gleichgefinnten Amtsgenofjen (außer mit v. Raumer noch mit 
Ranke, dem fpäteren Oberfonfiftorialrat, Strebel, dem fpäteren Pfarrer und Schtwager, u. a.), 35 
und trat mit den hervorragenden chriftlichen Perfönlichkeiten Nürnbergs wie mit den be: 
deutenditen Gelehrten des nahen und viel befuchten Erlangen (Schubert, Schelling, Pfaff, 
Krafft u. a.) in enge Berührung. Die Anftalt vermochte ſich troß der tüchtigiten Lehr: 
fräfte nicht zu halten; v. Naumer mußte fie auflöfen und folgte ſchon 1829 einem Ruf 
nah Erlangen ala Brofejjor der Mineralogie und Pädagogik; W., nachdem er kurz vorher 30 
auf Grund einer Reihe gedrudter wifjenichaftlicher Abhandlungen mineralogifchen und bota- 
nischen Inhalts (gedrudt in der Iſis und in Kaſtners Archiv) zum Doktor der Philo— 
jopbie promoviert war, dann den Sommer über noch gefchriftitellert hatte, war 1829 im 
Herbft an die jtädtifche Gemwerbefchule nad Berlin berufen und nah Ablegung feiner 
Oberlehrerprüfung dafelbft definitiv als ordentlicher Lehrer angeftellt. Seine mineralogifchen, 35 
befonders kryſtallographiſchen Arbeiten, welche er veröffentlicht hatte, zogen die Aufmerf: 
jamfeit des berühmten Mineralogen Weiß in Berlin auf fih; er wollte ihn für die Ber: 
liner Univerfität gewinnen ; zuvor follte er fich jedoch noch durch eine größere wiſſenſchaft— 
liche Arbeit befannt machen und zu deren Vollendung eine Neife nad London antreten, 
um die dortigen Kryſtalle im Britifchen Mufeum zu ftudieren. Leider mußte er die mühfam 40 
erfparten Neifemittel zu einer längeren Badekur verwenden, um feine fehr erichütterte Ge: 
fundheit wieder —— 

Wieder geneſen verlobte er ſich mit der Schweſter des damaligen Erlanger Profeſſors 
der Theologie A. Harleß, und ſchloß mit ihr 1830 den Lebensbund zu einer reich geſeg— 
neten Ehe. Dieſe Verbindung wurde der Anlaß, daß er feine Stellung in Berlin aufgab, 45 
um zu feinem Schwager Strebel Oftern 1839 nad) Stetten in Württemberg zu gehen 
und an der unter deſſen Leitung ftehenden Erziehungsanftalt ald Lehrer für Mathematik, 
Naturwiſſenſchaften und deutjche Litteratur zu arbeiten. Hier begannen die Arbeiten an 
feinen „Lejebüchern” für den deutfchen Unterricht, welche in einer großen Zahl von Auf: 
lagen viele Taufende von fröhlichen Leſern und Xeferinnen erworben haben, unter ihnen 50 
für die Kinder in den früheften Jahren feine „Goldene Fibel”. Noch bedeutfamer war 
jein „goldenes Buch“, die Haffische Abhandlung: „Der Unterricht in der deutfchen Mutter: 
ſprache“ (Stuttgart 1843). m diefer Stellung verblieb er fünf nicht leichte Jahre. Nach 
furzer Zurüdgezogenbeit ins Privatleben auf ein ftilles abgelegenes Landgut (Schloß Kal: 
tened) zur Herttellung feiner Gefundbeit folgte er 1845 einem Ruf als Profeſſor an das 55 
Realgymnaſium zu Wiesbaden und 1849 als Direktor an die Realſchule in Elberfeld. 
Der ſchwierige Boden des Wupperthales, die nicht leichten örtlichen Verhältniſſe, namentlich 
bei feiner ausgeprägten politisch fonfervativen und konfeſſionell lutheriſchen Richtung und 
dabei vor allem feine angegriffene Gefundheit, beftimmten ihn 1861, feine Stellung auf: 
zugeben und fich in den Ruheſtand nad; Dresden zurüdzugiehen, um ungehindert durch 60 

Real-Gncyflopäbie für Theologie und Kirde. 3. U. XX, 49 
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Berufsthätigkeiten feinen litterarifchen, zumeift hymnologiſchen Arbeiten, foweit es feine 
Gefundheit geftattete, fich bingeben zu können. 

In allen diefen Stellungen, fo lautet ein kompetentes Urteil, ragte W. hervor durch 
die Tüchtigfeit feines Unterrichts in der Beherrſchung des Gegenftandes, in der Hingebun 

san die Schüler, in der Aneignung des Stoffes, durch den fittlidhen Ernft, die — 
turneriſche Friſche, welche auch die Spiele der Knaben und Jünglinge in ihrer tieferen Be— 
deutung erkannte und den Meiſter jugendlicher Bewegungsſpiele zur Freude der Zöglinge 
oftmals in ihre Reihen ſtellte. 

Sn die Zeit feiner Wirkſamkeit zu Wiesbaden fiel das Revolutionsjahr 1848. In 
10 diefer Schmerzengzeit ſchrieb er fein Eöftliches Büchlein „Tröfteinfamkeit in Liedern” (Frank— 

furt a. Main 1849) mit der von heiliger Vaterlandsliebe und Glaubensfreudigfeit glüben- 
den Vorrede, wo ed heißt: „Es iſt der Geift der Lüge, welcher unfer Volk beberricht. 
Nicht feit geftern, feit jenen hohen Zeiten der Freiheit treibt er fein Spiel mit ihm und 
reicht ihm Stein für Brot und Schlange für Fiſch. Wir haben erfahren, wovon mir hoffen 

15 durften, e8 werde dem Ausgang aller Weltgefchichte vorbehalten bleiben, eine Organifation 
der finjteren Kräfte zum Angriff auf die heiligen Erbgüter des Volls, eine Berruchtbeit, 
die jich der Schwäche derer, denen Gott die weltlichen und kirchlichen Amter anvertraut, 
fürchterlich zu bedienen wußte. So feinem innerften Weſen, feiner Geſchichte und feinem 
Glauben entfremdet, rings umgeben von den Karikaturen des Heiligiten, umftridt von 

20 den Lügen und Lagen feiner Feinde, hat es zuleßt, ftatt der wahren Blevokution, da alles 
Volk fih zu Gott, dem Urquell des Heils, zurüdiwendet, die miglungene Nachahmung der 
franzöfifchen Fratze derfelben ſich müſſen äffen laſſen. — Keiner unter denen, die zu bir 
von Einheit, Freiheit und Wohlſtand reden, ruft dir diejes etwige wahre Wort ins Herz: 
trachtet am erften nach dem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigkeit, jo wird euch 

25 ſolches alles — 
Wir haben abſichtlich dieſes kleine Stück der Vorrede ausgehoben, teils um aus ihr 

Bild und Geſinnung des Redenden zu beleuchten, teils um die Stimmung zu zeichnen, 
aus welcher heraus für die Kirche ein durch ihn weſentlich gefördertes wichtiges Unter— 
nehmen erwachſen iſt — die Bildung des deutſchen ebangeliſchen Kirchentages. Über den- 

30 felben ſ. Bd X ©. 476. 
W.3 Arbeiten und DVerdienfte um die Pädagogik wie um Mathematik, Naturtifjen- 

ſchaften, beſonders um die Kryſtallographie, gehören nicht hierher; fie find in feiner Bio- 
graphie eingehend gewürdigt. Hier kann nur der von ihm vertretene Standpunft Furz 
dargelegt werben. 

85 W. trat der rationaliftiichen Pädagogik mit ihrem gefchichtslofen Humanismus Har 
und fcharf entgegen als Vertreter der einzig berechtigten, chrijtlichen, nattonal-deutichen Er— 
ziehung. Zur Hebung des deutjchen Unterrichts, der jchon mit der erften Unterweifung 
durch die Mutter im Haufe beginnen muß, und wozu feine „Goldene Fibel” Handreihung 
bieten follte, gab er feine „Deutjchen Lejebücher” und im Anfchluß an fie ein „mittelboch- 

40 deutſches Leſebuch“, jeine „Edelfteine deutfcher Dichtung und Meisheit im 13. Jahrhundert“ 
(Frankfurt a. M. 1857) heraus, dazu jene vorher citierte Abhandlung „Über den Unter- 
richt in der deutſchen Mutterfprache”. Diefe Reform:Arbeiten, ſowohl die Prinzipienlebre 
wie feine Sammlungen, werden unvergejien bleiben. Aus gleichem Gefichtspunfte till 
er auch den Gefchichtöunterricht behandelt jehen: die Gegenwart iſt die Frucht und das 

45 Nefultat der Vergangenheit, und „die Schule erfaßt letztere als Moment von Geſchichte 
und Weisfagung“. „Die biblifhe Geſchichte muß den allein richtigen Anfang und die 
allein richtige Grundlage alles Geſchichtsunterrichtes bilden“. Endlich aud für die Natur: 
wiljenfchaften genügte ihm keineswegs der empirische Standpunft der Beobachtung bloß 
finnlicher Erfcheinungen; es muß auch auf diefem Gebiete alles „geiftlich gerichtet‘ werden. 

so Er ift nicht bloß exakter Forjcher, fondern auch Naturphilofoph wie Steffens, Schubert, 
und jteht mit diefen und v. Naumer auf chriftlihem Grunde. Sein Grundfag mar: 
„Naturanſchauung, aber an der Hand der Wiſſenſchaft“; er Iaufchte daher felbft auf bie 
Melodien in der Natur und hörte fie; es follte der Jüngling jelbftitändig erkennen, aber 
der Ertrag der Wiſſenſchaft ihm zu gute kommen. Seine naturwiſſenſchaftlichen Studien 

55 traten fpäter zurüd. Gewiſſermaßen als Vermächtnis für feine Freunde hat er feine For— 
ihungen auf den verſchiedenſten Gebieten zufammenfaljend die Harmonie von Natur und 
Offenbarung im dhriftlichen Geifte dargelegt in einem kurz vor feinem Tode veröffent: 
— freilich nicht leicht verſtändlichen Schriftchen: „Über die erften und legten Dinge“ 
(Leipzig 1878). 

60 Durch W.s Leben von feiner Jugend an zieht fich die Liebe zum Volksliede. Seine 
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Studien führten ihn in die Geichichte und befonders in die Sprache und Litteratur unjeres 
Volkes und fomit auch zu den klaſſiſchen Liedern desſelben. Seine geiftliche Eirchliche 
Slaubensrihtung ließ ihn nicht an den Perlen des Volksliedes, den geiftlichen Liedern, 
vorübergehen. Diejen in der Jugend in der Kurrende jo viel —— Liedern mid: 
mete er gleichfalls jeine Forfchungen. Durh K. v. Raumer, der gleichfalls folchen Studien 5 
fich ergeben hatte, wurde er darin gefördert und beſtärkt. Mit dem reichen Willen auf 
dem Gebiete der Sprache, Litteratur und des Volkslebens ging er an dieſe feine Studien. 
Vor ihm bat feiner jo umfangreiche, eingehende, quellenmäßige und jorgfältige methodijche 
Studien gemadt, feiner ſolche Liebe, Feiner ſolche Gaben dieſem Gegenftande gewidmet. 
Bis jetzt gab es noch Feine Gefchichte des geiftlichen Liedes, wie er fie fich dachte: als des 10 
Lobes Gottes in heiliger Poeſie, welche zugleich eine Gefchichte des Geiſtes in Liedern, der 
Sprade und der Vhilofophie ift. Sie zu fchreiben, war die Aufgabe, welche er fich geftellt. 
Keiner war fo berufen dazu. Doc wollte er es nicht eher wagen, als bis feine Arbeiten 
einen gewiſſen Abjchluß gefunden. Er hat fie nicht mehr vollendet. Wir haben nur An- 
Deutungen und Geſichtspunkte in feinen Vorreden und Monographien. Es wird die ıs 
Aufgabe der Zukunft fein, fie zu verwerten. Gleichzeitig verfolgte er aber bei biefen 
wiſſenſchaftlichen Studien auch einen praftiihen Zweck: nämlich die fichere Baſis für die 
Herftellung der Gefangbücher unjerer Kirche zu geben, um der Willtür auf diefem Gebiet 
ein Ende zu ſetzen — und diefe Schäge unferem Volle wieder zugänglich) zu machen. 

Mir bejprechen zunächſt feine Arbeiten in der Reihenfolge ihrer Entitehung. 20 
Schon 1832 fügte er der vorzüglichen „Auswahl deutſcher Gedichte Kir höhere 

Schulen” in der zweiten Ausgabe einen Abjchnitt „geistlicher Lieder” hinzu. Die erfte 
reife Frucht feiner umfafjenden Studien war: „Das deutjche Kirchenlied von Martin Luther 
bis auf Nicolaus Herman und Ambrojius Blaurer“ (Stuttgart 1841). Das Merk zer: 
fällt in zwei Teile. Im erjten giebt e8 die Lieder chronologifh nad gewiſſen Gruppen 25 
geordnet, im Anhange eine diplomatifch genaue Beichreibung der Quellen, aus denen er 
fie geichöpft: die alten Geſangbücher und Gefangblätter, dazu die Vorreden jener und 
39 meltliche Lieder, welche geiftlich umgearbeitet worden. Obgleich das Kirchenlied erft mit 
der Reformation feinen Anfang nahm, und eine Frucht derfelben war, fofern durch fie erft 
der Vollksgeſang in den kirchlichen, gottesdienftlichen Gebraud Fam, jo liegen die Wurzeln so 
desjelben doch in dem alten vorreformatorischen geiftlichen Lied, ſowohl dem lateinischen 
als deutſchen, auf welches für das richtige Verjtändnis des Kirchenliedes zurüdgegangen 
werden muß. Die vorliegende Sammlung von 850 Liedern nady den ihm zugänglichen 
älteften und beiten Terten beginnt daher mit einer Sammlung lateinischer Hymnen und 
Sequenzen (65 und zwei im Anhang); dann folgen die deutichen Lieder und reichen bis 35 
auf Luther vom 8. Jahrhundert an (118, nebit 78 im Anhang), dann die der Refor— 
— von Luther, den böhmiſchen Brüdern, der reformierten Kirche u. a. (536, nebſt 
19 im Anhang), endlich die der älteſten katholiſchen Geſangbücher (31). — Wir heben 
abfichtlich diefen Grundriß des genannten Werkes hervor, weil er der Rahmen geblieben 
ift, nach welchem WB. fpäter fein Rieſenwerk ausgebaut hat. — In der Vorrede enttoirft so 
er zugleich eine Geſchichte des Kirchenliedves in großen Umrifjen und Zügen, und zeigt, 
wie ſie im einzelnen gelöft werden muß. Sie habe darzuftellen eine Geſchichte der erjten 
Einführung des deutſchen Kirchengefanges überhaupt nad Landſchaften und Städten, und 
nad) den Umjtänden, unter denen jie geſchah. Danach die Gefchichte der Lieder, welche 
eingeführt und dann geblieben oder wieder abgejchafft find, aljo verbunden mit einer Ge— 45 
jchichte der Gefangbücder; da das Kirchenlied aber erjt eine Frucht der Reformation ift, 
fo ift in beiden Teilen feine Gefchichte aufs engjte mit der ber — in den einzelnen 
Landesteilen und Orten verbunden und mit der Geſchichte des Blühens und Verfallens 
der Gemeinden, ihrer Abſonderung oder ihres kirchlichen Lebens zu geben. Zugleich ift 
auf die Gejangbücher, die Belenntnisichriften des Wolkes, feines fich entwidelnden Ge— so 
ſchmacks, wie der Aneignung der Lehre, im Unterjchied von den Symbolen der Kirche mit 
ihrem unveränderlich feititehenden Inhalt, und auf die Gefangweifen, die Melodien, zu 
achten (vgl. dazu K. v. Raumer in ZPRK 1841, ©. 120ff.). 

Dies Erſtlingswerk fand allfeitig die verdiente Anerkennung, Berüdfichtigung und 
mehrfach Nachfolger. Mit diefem Werk ift ein Wendepunft in der Gejchichte der hymno— 55 
logischen Wiflenichaft, der Anfangspunft der neueren Hymnologie zu datieren. Von allen 
Seiten wurde eine Fortſetzung gewünſcht. Aber weitere Nachforjchungen, jede Reiſe zu 
den beutichen Bibliotheken, führten ihm eine jo große Fülle neuen, bisher unbenüßten und 
unbefannten Materiales zu, daß er, jehr bald von der Unzulänglichkeit dieſes erſten Ent: 
wurfes überzeugt, eine völlige Umgejtaltung desfelben glaubte vornehmen zu müfjen. Das co 

49* 
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neue Merk follte aus 3 Abteilungen beftehen: die Bibliographie, — die Lieder — die 
—— umfaſſend. Nach dreizehnjährigen Forſchungen konnte er das neue Unternehmen 
anfangen. 

Bis dahin bot er der Kirche drei andere muſterhafte Leiftungen dar. 1. Das immer 
5 allgemeiner ausgeſprochene Verlangen, die geiftlichen Lieder unferer großen Dichter in der— 
jelben Reinheit und Urfprünglichkeit zu haben, in welcher wir die Poefien der weltlichen 
Dichter durch die neueren miflenjchaftlichen fritifchen Ausgaben bejigen, und in melcher 
Norm Kirche und Gemeinde allein ihr anvertrautes Erbe und Eigentum erkennen kann. 
Dies Bedürfnis beftimmte W., zunächft eine neue kritiſche Ausgabe der „Lieder Paul Ger: 

ı0 hards“ (Stuttgart 1843) getreu nach der bei feinen Lebzeiten erfchienenen Ausgabe wieder 
abdruden zu lafjen. — 2. Für die dreihundertite Wiederkehr des Todesjahres Yuthers be- 
ftimmt, aber erſt 1848 vollendet, erfchien eine neue Ausgabe der „geiftlichen Lieder Martin 
Luthers“ mit den zu feinen Lebzeiten gebräuchlichen Singweifen: nah Inhalt und Form, 
Drud und Austattung eine Prachtausgabe. Ihm fchwebte das von Luther beforgte 

15 „Valentin Bapftiche Geſangbuch“ von 1545 vor, welches neben der inneren Vollendung 
auch in den Außerlichkeiten des Drudes denjenigen Grad von Schönheit bieten follte, der 
damals möglich war. Auch W. ließ daher diefe neue Liederausgabe nicht bloß tupogra= 
phiſch meiſterhaft berftellen und ausitatten, fondern er vermochte auch den befannten Yutber- 
maler, Guftav König, die Lieder mit Holzfchnitten zu ſchmücken — wahre Kunſtwerke, 

20 welche durch ebenfo ernſte als geiftvolle Yufraffung ihres erhabenen Stoffes jedes tiefere 
Gemüt anziehen müſſen. — br reibte fih 3. die wichtige Arbeit über „Johann Heer: 
manns geiftliche Lieder” (Stuttgart 1856) an. Es ift die erfte vollftändige Yiederfammlung 
diejes jo hochbegabten und begnadigten fchlefiichen Dichters. 

Gleichzeitig mit diefen Spezialftudien ging feine Arbeit an dem neuen Unternehmen, 
25 eine zweite Auflage feines erften Werkes vorzubereiten, von ftatten. Die erfte Abteilung 

des geplanten Werkes erfchien unter dem Titel: „Bibliographie zur Gejchichte des deutjchen 
Kirchenlieves im 16. Jahrhundert” (Frankfurt a. M. 1855). Schon im erjten Anbange 
des erften Werkes hatte er zum eriten Male den Anfang mit diefem ganz neuen Zeige 
der Humnologie verfucht; wie er ohne Vorgänger war, fo wird er, was die Fülle des 

0 Materiald und die Genauigkeit der Behandlung betrifft, auch wohl feinen Nachfolger haben 
fünnen. Damals bejchrieb er 187 Geſangbücher und Gejangblätter, in diefem Merk waren 
es, ohne die Nachträge, 1148, und auch diefe Sammlung wuchs fpäter nodh um 620 Num— 
mern (vgl. Anhang 1877). Nur bei Kennen und Forſchern konnte ſolche Arbeit Anſpruch 
auf Anerkennung und Würdigung erheben; und bier iſt nicht bloß bei den Humnologen, 

35 fondern aud) bei den Germaniiten eine Stimme. 
Nichtsdeftoweniger wollte fich für fein großes Werk — für die zweite Abteilung — 

fein Verleger bereit finden. Nach jahrelangem Bemühen willigte er in den Nat einfluß- 
reicher und fachverftändiger Freunde, es auf Zubjkription herauszugeben. Ein von feinen 
Freunden, den herborragenditen Theologen und Kirchenmännern, fowie den bedeutenditen 

0 Sprachforfchern (Ubland, die Gebrüder Grimm) unterzeichneter Aufruf hatte den Erfolg, 
dat die Verlagshandlung von B. ©. Teubner in Leipzig den Drud übernahm. So 
erichien denn ſchon 1864 die zweite Abteilung unter dem Titel: „Das Kirchenlitd von 
der älteften Zeit bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts, mit Berüdfichtigung der deutichen 
lirchlichen Liederdichtung in weiterem Sinne und der lateinischen von Hilarius bis Georg 

5 Kabricims und Wolfgang Ammonius”. Im allgemeinen ift die Anlage wie in der erften 
Ausgabe, nur iſt die Sammlung unvergleichlih größer, und außerdem bis zu Anfang 
des 17. Jahrhunderts auögedehnt. Das Material ift etwa um das Achtfache vermebrt. 
Statt der 850 Lieder dort haben wir hier 6783. Der erfte Band bildet die Grundlage 
zu den folgenden ; er enthält die lateinischen Sequenzen, welche jpäteren deutſchen Liedern 

so zu Grunde liegen; ftatt der früheren 67 find es jet 656. Sie bilden den Unterbau für 
die deutfche und bis in die reformatorifche Zeit bineinreichende lateinifche geiftlihe Dich- 
tung. In der zweiten Abteilung wird die Bibliographie fortgeſetzt. Im zweiten Bande 
(1867) folgt das deutfche geiftliche Lied bis zur Neformationgzeit aus den fieben Jahr— 
hunderten von Otfried bis Hans Sachs, 1448 Lieder (früher 196); dieſe bilden die andere 

55 Grundlage für das deutſche Kirchenlied, welches erft in der Reformation und durch jie ge 
boren wird; e8 find die im dritten Bande (1870) enthaltenen Lieder von Luther bis Her: 
mann (1532—1553) ftatt der früheren 546 jebt 1487, von 169 (früher 78) meift 
bisher noch nicht befannten Dichtern, zum Teil von großer Bedeutung. Der vierte Band 
(1874) bringt die Lieder des zweiten Gefchlecht3 der Neformationgzeit, von Paulus Cber bis 

60 Bartholomäus Ringwalt (1554— 1584) in 1587 Liedern, endlidy im fünften Bande (1877) 
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die des dritten Gefchlechtes, von 1578— 1603; außer den lutheriſchen (790) noch die Lieder 
der Schwenffelder (232), der Wiebertäufer (126), der römifchen Kirche (457, früher nur 31), 
ebenfalls meift von bisher unbefannten Perjonen. 

E3 war dem Berfajjer vergönnt, dies ganze Werk zum Abſchluß zu bringen; es fehlte 
dem legten Bande nur die orientierende Vorrede. Die Lieder liegen vor nad) den beiten 5 
Quellen mit den in den älteften Texten enthaltenen Varianten diplomatifch genau, korrekt 
und ſchön gedrudt. 

Dagegen bat W. die dritte Abteilung — die Gefchichte des Kirchenliedes — nicht mehr 
jchreiben können. Andeutungen enthalten die oft recht ausführlichen und auch in anderer 
Beziehung jehr wertvollen und bebeutfamen Vorreden zu den vier Bänden. Cr hat der 
Kirche und nicht bloß der hymnologiſchen Wiflenfchaft einen Dienſt von bleibender Bedeu- 
tung geleiftet. Auf dem von ibm gelegten Grunde, den fpätere Forſchungen höchitens in 
Einzelheiten werben zu eriveitern oder nur zu berichtigen haben, bat die Wiſſenſchaft die 
Geſchichte des Kirchenliedes aufzubauen nad) den Grundlinien, welche er gezogen bat. 

Sclieglih müfjen wir noch zweier feiner Arbeiten gedenken: mit der einen iſt er 15 
über die Grenze der beutjchen Liederdichtung binausgegangen in feinen „Beiträgen zur 
niederländifchen Hymnologie“ (frankfurt 1867), um auf diefem ſtammverwandten Gebiet 
zu ähnlichen Forſchungen anzuregen; er befchrieb die alten niederländifchen Gefangbücher 
und bietet die Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung. In 
der anderen Arbeit: „Geſangbuch für Kirche, Schule und Haus” (Stuttgart 1860) hat zo 
er praktiſch gezeigt, wie eine Geſangbuchsredakltion im ganzen und einzelnen zu geichehen 
babe. €3 iſt zwar nur eine Feine Sammlung von 223 Liedern, aber es find doch die 
trefflichiten Lieder (wenn auch nicht alle) in mufterhafter Tertbearbeitung mit ihren rhyth— 
mijchen Singmweifen. 

W. hat alle Seiten und Zweige der Humnologie, man fann fagen grundlegend und 25 
vorbildlich behandelt. Er hat diefem Zweige der Theologie diejenige Achtung gebietende 
Stellung erkämpft, welche fie den oberflächlichen Schreibern und Herausgebern gegen: 
über als Wiffenfchaft beanspruchen muß. Die gegebene Anregung bat gute Früchte gebracht: 
wir erinnern an die bedeutjamen Arbeiten von Müsell, Bachmann in Berlin, Schneider, 
Thilo, Schirds, Schauer, Stip, Filcher, Linke, Bachmann (in Noftod), Laurmann, Bode so 
und für die Melodien Karl v. Winterfeld, Gottlieb von Tucer u. a. 

Auch in praktischer Hinficht hat er die richtigen Bahnen gewieſen und betreten. „Das 
unwiſſende Gejchrei über Geſangbuchsnot, noch mehr die unberufene Abhilfe derjelben for- 
dert zu einer freien, von allen Bedürfnifjen abjebenden Behandlung des Gegenitandes auf. 
Gewiß wird nun die Gefchichte des Kirchenliedes, vornehmlich aber die Feſtſtellung der 35 
urfprünglichen Liederterte, uns vor den Erfindungen und Betbörungen jener eitlen Eiferer, 
namentlich der Dichter unter ihnen (und bier meint er, wie er anderswo eingefteht: Knapp 
und Stier) und von ihrem Einfluß auf die Geſangbücher ficherjtellen.” Wir erwähnen 
bier nur feine Mitarbeit an dem „Elberfelder Geſangbuch“, an dem „Eifenadyer Entwurf“ 
und ein Referat auf dem Bremer Kirchentag von 1852 „über die Abfaffung eines all: 40 
gemeinen deutjch:evangelifchen Geſangbuches“, eine begeifterte und begeifternde Rede über 
das Mefen des deutichen Kirchenliedes, und dann den beilfamen Einfluß, den feine Ar: 
beiten auf alle neueren Gejangbücher feit 1841 gehabt haben: das von Buffalo (1842), 
in Bayern (1555), Elberfeld (1857), in der Pfalz (1859), Bernburg (1859), Thüringen 
(1861), Straßburg (1864), Stollberg:Roßla (1866), Wernigerode (1867), Schleswig:Hols 45 
itein (1869), Medlenburg-Strelig (1872-74), die Bearbeitung des alten Porſtſchen, des 
Noftoder (1877), die neueften Provinzialgefangbücder in Preußen, ferner im Königreich 
Sadjen u.a. Diefer ihm von weit und breit, bi aus Amerifa in Dank und Anerfen: 
nungsfchreiben bezeugte Einfluß bejtärkte ihn auch in der Nichtigkeit feines Verfahrens, 
daß es „wohlgethan fei, diefem Gegenjtande feine Aufmerkſamkeit zuzuwenden“. Er war so 
in diefer Sache nicht, wie man wohl gejagt, ein echter deuticher Idealiſt, der Zeit, Kraft, 
äußere Mittel im Dienfte diefer hoben Sache verzehrte; er batte ein eminent praftijches 
Ziel im Auge, und feine Arbeit hat der Praxis, wie gezeigt, reiche Früchte gebracht. 

Was feinen Charakter anlangt, jo bat er fich felbit in dem Bilde gezeichnet, welches 
er von einem Hymnologen rechter Art enttworfen: „Zuſammenwirkung beutfcher Yauterkeit, 55 
deutfchen Gemüts, deutichen wiſſenſchaftlichen Sinnes, deutjcher, fage lutheriſcher Tiefe und 
Treue”. Seine echt deutſche patriotifhe Gejinnung bat er von Jugend an mit Begeifte- 
rung bezeugt; er hat verftanden, durch Wort, That und Schrift auch die Jugend wie fein 
abgefallenes Volk für König und Vaterland zu begetitern. Sein wiljenfchaftlicher Sinn — 
jeine Werke auf jo entlegenen, fonjt wohl faum je zujammen bearbeiteten und wiſſen- so 

— 0 
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ſchaftlich erforjchten Gebieten: Mineralogie, Kryftallographie, Botanik, Mathematik, Päda— 
gogik, deutſche Sprache und Litteratur, Theologie, und ſpeziell Humnologie und Kirchen⸗ 
ejchichte geben davon Zeugnis. Sein beutjche Gemüt Tieß ihn in die Schäße der deutſchen 
oefie, befonders des Volksliedes, ſich verſenken, es erfafien und erfchließen. Der geiftvolle, 

6 fcharfvenkende Mann war dody von Jugend an ein treued Glied und freudiger Belenner 
feines Iutherifchen Glaubens. Seine lutherifche Tiefe und Treue fpricht ſich nicht bloß in 
jeinen Vorreden aus, fondern ift feinem ganzen Werk aufgeprägl. Mit Entfchiedenbeit 
bielt er an dem lutheriſchen Belenntnis feft, ald der Wahrheit zur Gottfeligfeit, und mit 
feiner Zauterfeit war er feind aller Unfklarheit und Verſchwommenheit, allen Sentimenta: 

10 litäten. Daher von Anfang an Gegner der Union, twie energifcher Feind des jefuitifchen 
Nomanismus und des glaubend: und gefchichtölofen Humanismus. 

Leiblih groß, ſchön und edel in feinem Angeficht, ebenfo geiftig groß angelegt und 
edel in feiner Gefinnung. Mas er war, war er ganz. Darum energiſche Hingebung ge— 
paart mit gleich energifcher Abtvehr, insbeſondere der Sünde des alten Menſchen. 

16 Leben ein Kampf von frühefter Jugend an; feine Kampfnatur ließ ihn vielfach jchroff er: 
jcheinen, jo daß er viele abitieß, ohne daß er es wollte; noch weniger wollte er verlegen. 
Er war ein marliger, decidierter Geift, kryſtallartig, daher durchfichtig, Har, aufrichtig, aber 
au ſcharfkantig; eine Natur zum Herrchen angelegt, die, wo fie fich nicht verftanden oder 
gehemmt ſah, wo fie die eigenen Überzeugungen nicht zur Geltung bringen fonnte, lieber 

20 die gelnüpften Beziehungen abbrach (in Stetten, Elberfeld, in der Eiſenacher Geſangbuchs— 
fommiffion). Dieje Härten traten auch in feinen Worten hervor; er hat manches fcharfe 
Mort geredet, wo er glaubte, daß es nur wahr und recht jei, aber ein unreines nie. Aber 
energifche, bahnbrechende Charaktere erreichen ihr Ziel nicht ohne Begeifterung, aber auch 
nicht ohne Rückfichtslofigkeit; fie gleichen den Kryſiallen; die fchönften haben die jchärfften 

25 Kanten und Eden. Wie wehe es ihm jedesmal that, wenn er wehe gethan, wiſſen nur bie, 
welche ihm am nädhiten ftanden. Aber nur wer ihm näber ftand, fonnte die verborgene 
Tiefe feines lauteren Gemütslebens erfennen. Er gehörte zu denjenigen Naturen, deren 
Einn und Trieb auf litterarifches Geitalten ging. Hier verlegten ihn nicht die Gegenſätze 
der Wirklichkeit, welche fein Eigenwille, oft Eigenfinn, nicht ertrug. Dabei blieb er bis 

so in fein Alter eine Kindesnatur im edelſten Sinne. 
Sein riefenmäßiges rüdfichtölofes Arbeiten hatte ſchon früh feine ſonſt fräftige Geſund— 

beit untergraben. Schon 1873 legte die „Herzbräune” den Heim zu feinem Tode; Atem: 
not, Herzleiden mit neuralgiſchen Schmerzen begleitete fein unausgeſetztes Arbeiten die 
legten vier Jahre. In dieſen Leidenszeiten lebte er von der Frucht feiner Arbeit: „mit 

35 meinen Liedern fchlaf ich ein, mit meinen Liedern wach ich auf”. Mit ihnen ift er au 
nach langen ſchweren Leiden zur Ewigkeit janft, ohne daß die Seinen es abnten, ein- 
geihlummert am 20. Juni 1877 zu Dresbden. D. Ludw. Schulze. 

Waeijen, Johannes van der, geft. 4. Nov. 1701. — Ant. Schultingii Oratio 
funebris in obitum Johannis van der Waeijen, Fran. 1702; €. 2. Vriemoet, Athenarum 

40 Frisicarum libri duo, Leov. 1758, p. 557—577; B. Glaſius, Godgeleerd Nederland, =’Her- 
togenbosch 1851—56, III, 570576; Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, 
gedurende de 16° en 17e eeuw, Leiden 1873,74, passim; W. B. ©. Boeles, Frieslands 
Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Leeuw. 1878, 89, II, 266—274. 

Hochgeehrt in feinem Xeben, ift Joh. van ber Waeijen heute jo gut wie bergefien. 
#5 Sein Schüler und Amtsgenoſſe Ruardus Andala (Oratio funebris in obitum J. van 

der Waeijen Fil., tan. 1717) bezeugt von ihm: „Audivi ego ipsum per pluros 
annos, audivi alios, audivi Theologos Ultrajectinos, audivi Lugdunenses, sed 
si spectem perspicuitatem, facilitatem et soliditatem in docendo, si vim et po- 
tentiam, promtitudinem et facundiam in diecendo, nullum ei parem audivi, 

so nullibi Waeyenum Platrem] reperi... Hujus fama omnes Europae partes 
velocissime pervagata primum impulsi magno numero hoc confluxerunt ado- 
lescentes, juvenes, Viri, etiam eximii, docti, eruditi, non tantum Belgae ex 
omnibus Belgii Foederati Provinciis, sed et Germani, Borussi, Poloni, Hun- 
gari, Transylvani, et plurimi alii“. Ein anderer Zeitgenoſſe (H. L. Bentbem, Hol: 

55 ländifcher Kirch: und Schulen-Staat, Francf. und Leipzig 1698, II, 304) jagt: „Er bat 
eine beredete Zunge erlanget, und muſte id; mic) über feine Fertigkeit im Latein-reden ber: 
wundern. Diefelbe ift jo groß, das er auch denen Frantzoſen, Ungern, Siebenbürgern und 
Polen, welche ſich ftudirens halber zu Franeker auffbalten, zu gute und Gefallen in Ya: 
teinifcher Sprache prediget. Seine erudition wird von einer artigen Höfligfeit begleitet; 
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und babe ich nicht viel Theologos in diefen Landen angetroffen, die ihm hierin gleich. 
Es fan ſolches nicht wohl anders fein, denn er nicht nur gereifet, fondern auch viel zu 
Hofe und mit großen Leuten umgegangen“. Heute fpricht niemand mehr von ihm, und 
was er gejchrieben hat, lieft man nicht mehr. 

V. d. Waeijen wurde am 13. Juli 1639 zu Amſterdam geboren, wohin feine Eltern, 5 
ac. v. d.W. und Geertruid Spiegel, um des Glaubens willen aus Antwerpen geflüchtet 
waren. Nachdem er in feiner Geburtsftadt die lateinische Schule beſucht hatte, ftubierte 
er feit Februar 1655 zu Utrecht unter Voetius und Eſſenius, dann zu Yeiden Philoſophie 
unter Adr. Heereboord und Theologie unter Heidanus, Coccejus und Hoornbeet. Im Juni 
1659 Proponent geworden, machte er eine Studienreife und börte u. a. zu Heidelberg Höt- 1" 
tinger, in Genf Turretinus und in Bafel Burtorf, Wetftein und Werenfeld. 1662 wurde 
er Prediger zu Spaarndam, von wo er 1665 nad) Leeuwarden verzog. Hier war er 
jehr geachtet am Friefiichen jtatthalterlihen Hof. In dem traurigen Jahr 1672 that er 
zeitweiſe Dienft als Feldprediger, und Prinz Wilhelm III. fchrieb es, nächft Gott, vor 
allem ihm zu, daß die Soldaten das bedrüdte Vaterland fo mutig verteidigt hatten. Dem 15 
batte er es zu verdanken, daß er 1672 nad Middelburg berufen wurde, wohin er im 
September diejed Jahres 309. 

Bisher war er allgemein befannt als Voetianer. Daß er feine beiten Kräfte angefpannt 
bat, um die erwünfchte Verfühnung zwiſchen Voetius und Marefius (f. oben ©. 720, 60) 
zu ftande zu bringen, ſieht man aus feiner Epistola ad amicum de reronciliatione... 20 
D. Gisb. Voetii et D. Sam. Maresii (1669). Daß er fein Coccejaner war, fehen wir 
aus feiner „Pro vera et genuina Reformatorum sententia, praesertim in negotio 
de interprete Scriptura adversus Lud. Wolzogium“ (Amft. 1669), während er 
auch die Gartefianifchen Anfichten von Balth. Bekker beftritt (f. Bekkers Admonitio sin- 
cera et candida de philosophia Cartesiana, ed. 2* Amft. 1693). Mit feinem Leeu⸗ 35 
warder Amtägenofjen Herm. Witfius fchrieb er gegen die Lababiften (Ernstige betui- 
ginge van J. v.d. W. en H. W. aan de afdwalende kinderen der kerke, 
tegen de gronden van Labadie, Amt. 1670). 

Zu Middelburg ftellte es fich aber heraus, daß v.d. Waeijen Coccejaner geworden mar. 
Anonym gab er 1674 eine Heine Schrift heraus über „Het lijden van Christus in Geths6- 30 
mane“ (mehrmals wieder gedrudt), und im folgenden Jahre eine andere „Over Ps. XVIII, 
24“ (Middelb. 1675), die durch den Leidenichen Hochlehrer Ant. Hulfius befämpft wurde, 
torauf v. d. W. feine „Disputatio van Hulsius over Ps. XVIII, beantwoord door 
J. v. d. Waeijen“ (Middelb. 1675) erfcheinen lief. Auch andere Voetianer traten 
gegen ihn auf. Sein eifriges Eintreten für die Gartefianifch-Coccejanifchen Anfichten, vor 36 
allem bei Gelegenheit der Emennung von Willem Momma zum Profefjor in Middel— 
burg, war die Urſache dafür, daß er und Momma unter dem Einfluß des Statthalters 
Wilhelm III. durch die Staaten von Zeeland am 11. Dezember 1676 ihrer Ämter ent: 
jegt und aus Zeeland verbannt wurden (fiehe: J. v. d. Waeijen, Regtzinnige Leere, 
en opregt Bedrijf, aan de Gemeente van Middelburg voorgestelt, in en om- 
trent de beroeping van W. Momma, tegen verscheidene Lasterschriften ver- 
deedigt, Amſt 1678). 

Er ließ fich jeßt zu Amfterdam nieder, aber bereit? im Herbit 1677 wurde er, vor 
allem durch den Einfluß des Frieſiſchen Statthalter Heinrich Cafimir II., der mit Prinz 
Willem III. in Zwietracht lebte, zum Profeſſor der Hebräifchen Sprache zu Franeker er: #5 
nannt. Zugleich wurde ihm eine theologifche Profeffur übertragen, obwohl in ber theo- 
logifhen Fakultät feine Vakanz war. Die Mitglieder der Fakultät Nic. Arnoldus, 
H. Witfius und oh. A Mard, waren bierüber fehr entrüftet und legten gegen dieſe 
Emennung Proteſt ein. Es half ihnen aber nichts, denn am 6. Dezember 1677 trat 
v. d. Maeijen fein Amt an mit einer Oratio de ecelesiae ex utraque Babylone 60 
exitu et eorum inter se convenientia (ran. 1678 und in feinen „Varia sacra“, 
ag: 625 ff). Kurz darauf wurde er zum Hofrat ernannt, in welcher Eigenſchaft 
er bei Hofe eine nicht unmwichtige politiiche Nolle gefpielt bat, er wurde ſelbſt „einer der 
eriten Intriganten und Rädelsführer am Hofe des Frieſiſchen Statthalters” genannt. Doch 
machte er fich verdient, indem er die Verfühnung zu ftande brachte zwifchen Heinrich) Ca— 55 
fimir II. und Wilhelm III. Seine Stellung in Franeler wurde in mancher Hinficht jehr 
glänzend. Der Senat beförderte ihn 1679 zum Doct. Theologiae. 1680 legte er feine 
Profeſſur im Hebräifchen nieder, um fi ganz dem Unterricht in der Theologie zu 
widmen, bei welcher Gelegenheit fein Gehalt anjehnlid erhöht wurde. Im jelben Jahr 
wurde er überdies zum Univerfitätöprediger ernannt, wieder mit Erhöhung des Gehalts, 60 
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1689 wurde er auch noch zum Hiftoriographen von Friesland ernannt mit einem Gehalt 
von 600 fl., wofür er aber nichts gethan hat. 

Sein Einfluß war inzwifchen ungewöhnlich groß. V. d. Waeijen galt ald das Haupt 
der Coccejaner in Friesland und wurde als folder heftig beftritten, u. a. durch den be 

5 fannten Henr. Brind. Bon allen Orten Europas fam man, ihn zu hören. Mit Eifer 
widmete er fich dem Unterricht, den er fo vielfeitig wie eben möglich zu geben ftrebte. Sein 
Neichtum feste ihn in Stand, eine koſtbare Bibliothef anzufammeln (f. Benthem a. a. O. 
II, 306). Dreimal war er verheiratet. Nach einem fehr wirfungsreichen Leben ftarb er 
am 4. November 1701. Er erlebte es noch, daß fein Sohn (aus feiner zweiten Ehe mit 

10 Cornelia Beth), N v. d. W. fil. (geb. zu Middelburg am 20. Oft. 1676, geft. 9. Dez. 
1716) am 29. September 1701 zum aufßerordentlichen Profeſſor in der Theologie zu 
Franeker ernannt wurde. 1704 wurde dieſer ordentlicher Hochlehrer. Nur zwei Reden bat 
diefer Sohn herausgegeben, darunter feine Inauguralrede „De impotentia hominis 
animalis ad capienda ea, quae sunt spiritus Dei“ (ran. 1707). Er ftarb, ohne 

15 Kinder zu hinterlaſſen. (S. über ihn: R. Andala, Oratio funebris in obitum Joh. 
van der Waeijen Fil., Fran. 1717.) 

V. d. MWaeijen bat viel gefchrieben. Dogmatifchen Inhalts find u. a. feine „Summa 
theologiae Christianae, pars prior“ (Fran. 1689), wovon Witfius feine hohe Meinung 
hatte, laut feiner öffentlichen Erklärung: „gavisus equidem fuissem, si plura mihi 

2 discere licuisset ex ea, quam nuper edidit summa theologiae Christianae“; 
„Theologiae Christianae enchiridion“ (Fran. 1700); „Varia sacra“ (ran. 1693), 
enthaltend verjchiedene dogmatifche und exegetifche Abhandlungen. — Seine Erklärungen 
zu verſchiedenen Büchern der Bibel blieben handjchriftlih; nur eine „Disputatio con- 
tinens analysin, Epistolae ad Galatas“ (Fran. 1681, Hol. Überf. Leeuw. 1682) gab 

25 er heraus. — Dreimal war er Rector Magnificus, und aus feinen drei Nektoratäreden 
„De ineremento cognitionis exspeetando tempore novissimo“ (Fran. 1686), „De 
semihorio silentii“ (ran. 1688) und „De numero septenario“ (ran. 1696, ed. 
alt. 1699) fann man ihn ald Redner fennen lernen. Was er auf bomiletifhem Gebiet 
jeinen Schülern gab, zeigt fein verbienitlicher „Methodus concionandi“ (ran. 1704, 

3” ed. 2° 1718), nad) feinem Tod durd feinen Sohn herausgegeben. — Sr feiner Bolemit 
gegen Anderödenkende gebrauchte er oft große Worte und hatte er eine jcharfe Feder, während 
feine Argumente meiftens nicht jehr Fräftig waren. Gegen F. Spanheim d. J. gab er 
heraus: „Epistola apologetica ad Philalethium Eliezerum (Willem Anslaer) adv. 
nuperas Frid. Spanhemii litteras“ (Fran. 1683); gegen Balth. Belfer: „De betoo- 

3 verde weereld van B. B. onderzogt en weederlegt“ (ran. 1693); gegen Bontiaan 
van Hattem: „Brief ter wederlegginge van sekere brief bij P.v. H. met een 
Voorrede, daar in eenige gedachten, noopens de so genaamde Hebr&en.“ (ran. 
1696; Amſt. 1733); gegen Job. Clericus: „Dissertatio de Aöyw, vocabulo non ex 
Platone primum repetito, et in religionem illato“ (Fran. 1698); gegen Phil. A 

40 Limborch: „Limborgianae responsionis discussio" (Fran. 1699); und gegen Joh. 
Spencer: „Joh. Spenceri Dissertatio de Hirco Azazel excussa, principe, de He- 
braeorum ritibus maximam partem ex Aegypto arcessendis, errore, breviter 
quoque confutato (in feinen Varia sacra p. 265—622). 

B. d. Waeijen war wohl ein fehr tüchtiger Mann, aber was er binterlafjen bat, bat 
45 wenig bleibenden Wert. Durch feinen beitigen Ton bei der Belämpfung eines Gegners, 

durch feine Unbeftändigfeit und durch feine politiſche Thätigfeit machte er ſich während 
feines ganzen Lebens viele zu Feinden. Nach feinem Tode wurde er ziemlich ſchnell ver: 
geſſen. ©. D. van Been. 

Wagen bei den Hebräern. — Litteratur: Lydius, De re milit. bei Ugolino 
50 thes XXVII p. 260ff.; Wichmannshaufen, De curribus bell. in oriente usit., Viteb. 1722. — 

Weitere meift veraltete Schriften bei Yeyrer in der vorigen Aufl. diejes Wertes und bei Fabri— 

cius, Bibl. ant. p. 825 ff.; 9. U. White in Haftings Diet. I, 372 =. v. chariot; I, 357 s. v. 
cart.; Siegfried in Guthes WB! p. 707; Rostoff in Schenkels BWB V, p. 631ff. Die Ar— 
chäologien von Nowad I, Zenzinger 2. A. — Kamphauſen bei Riehm II?, A. Jeremias ATLO®, 

55 p. 206; F. Sengſtake, Drejchichlitten und Drejhwagen in Globus LX, 5. — Die Artifel in 
Cheyne u. Blad (in der kgl. Bibliothef zu Berlin nicht vorbanden!!). R 

Über die Kriegswagen, von denen bereits Bd XI ©. 114, baff.; 116, 40ff. die 
Rede war, ift hier noch folgendes nachzutragen. Israel kannte diefelben offenbar längſt, 
ehe es den Gebrauch bei fich ſelbſt einführte Er 14,6ff.; 15, 4 erwähnt Wagen und 

so Neiterei zur Zeit Pharaos; Tanaanitifche Herrfcher gebrauchen fie Joſ 11, 4ff. und find 
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dadurch den Israeliten überlegen Ri 1, 19 vgl. Joſ 17, 16ff.; Ri4,3. 13; 5,28. Ent: 
weder handelte es ſich um eijerne oder mit Eifen beichlagene Streittvagen Joſ 11, 9, mie 
fie die befannten Darftellungen auf ägpptifchen und afiyriichen Denkmälern und zeigen 
(vgl. die Abbildungen bei Riehm). Die Überfegung der Vulg. an einigen dieſer Stellen 
eurrus falcati erwedt faljche Vorftellungen, da nad Xenoph. Cyrop. IV, 1, 27 erft 5 
Cyrus diefe Mordwerkzeuge erfonnen hat. Seit Sauld Zeit beginnt ein ausgedehnier 
Handel mit Wagen und Roſſen zwiſchen JIsrgel und den Chetitern und Syrern, das 
meifte derartige Kriegsmaterial aber ſcheint Agypten geliefert zu haben. Ein ägyp— 
tijcher Wagen koſtete 600 Silberfegel, ein Roß 150, vgl. 1 fg 10, 28f.; 2 Chr 1, 16. 
Die Erfatfrage bezüglid der Beipannung der Kriegswagen wirkte zu Zeiten auf die 
Haltung der Politik Fräftig ein, jo zu yelajas Zeit Jeſ 30,2. 165 31,1; 36,9. Die 

nze Karofjerie erichien als frembländifcher Import; E3 17,15 wird die Vermehrung des 
Mrferdebeftandes übel vermerkt; den Propheten gilt der Gebrauch von Wagen und Reiterei 
als Zeichen ſchwindenden Gottvertrauend und wachjenden Vertrauens auf Menſchen⸗ 
hilfe Ho 1,7; 14,4 u. ö. daher werden Wagen im meffianifchen Reiche nicht mehr ge- 
duldet werden Mi 5,9; Sad) 9, 10. An fpäterer Zeit werden beſonders die fyrifchen 
Streitiwagen erwähnt Da 11,40; 1 Mak 1,17; 8,6. — In Friedenszeit war der Ge: 
braudy des Kriegswagens ein — Vorrecht der Großen, vgl. die Ehrung Joſephs 
Gen 41,43; Abſalom und Adonijah legen ſich Wagen, Pferde und Läufer zu, um ihre 
Herricheranfprüche darzutbun 2 Sa 15,1; 1Kg 1, 5, vgl. Jeſ 22, 18; Jer 17,25; 22, 4 20 
Ob im NT AG 8, 28 ein foldher Brunkivagen gemeint ift (White), ift zweifelhaft, denn 
Staatskriegswagen pflegten feine Sige zu haben. — Die der Sonne gewidmeten Wagen 
waren wohl auch Kriegswagen 2 Kg 23, 11 vgl. Jeremias ATLO?, ©. 106 Anm., 549; 
KAT’, ©. 369}.; Gutbe BRB' p. 66 und die Stellen Henoch 72, 5. 37; 75, 4: Apt 
Bar. 6. — Über den vifionären Wagen Ez 1 und die Spekulation darüber vgl. Schürer 3 
II‘, ©. 347. — Die Wagen für Berfonen- und Gütertransport find von den 
Kriegstvagen fehr verjchieden. Die Gegenden von Judäa und Mittelpaläjtina find troß 
einiger jchon früh vorhandener Kunſtſtraßen vgl. Nu 20,19; NRi20,31; 1 Sa 6,12 für 
einen ausgedehnten Wagenverkehr nicht beſonders geeignet. Primitive Karren zu land— 
wirtichaftlichen Zwecken, auf 2 oder 4 Rädern laufend, wie fie noch heute dort zu finden 30 
find, jcheinen jedoch feit jehr alter Zeit in Gebrauch geweſen zu fein. Dieje, uns aud) 
von ägyptiſchen und aſſyriſchen Darjtellungen bekannten Gefährte, deren Räder bald maſſiv, 
bald mit 6 oder 8 Speichen verfeben waren, wurden meift von 2 Ochſen gezogen Nu 
1,3; 7,7%; 1&a6,7. 10. Diefe Wagen werden als >37 bezeichnet Gen 45, 21. 
Der darauf befeftigte Kaften hieß 1:8 1 ©a 6, 8. 11. 15 (falls Darunter nicht rn 
etwas anderes zu verftehen ift vgl. Kloftermann vüuch. Sa ©. 18). Quer an der Deichſe 
ſaß das hölzerne Jod, das den 2 Stieren oder Kühen 1 Sa 6, 7 bezw. Pferden oder 
Maulefeln Jeſ 21, 6ff. auf den Naden gelegt wurde. Das eiferne Soc Di 28, 48; Jer 
28, 13 tft nur ein Bild des harten Drudes, genau fo wie 2 Chr 10, 11 die Storpion- 
peitjche nicht ettva ein Werkzeug der Wagenlenter war (fo noch wieder Siegfried bei Guthe), 40 
fondern das Schröpfinftrument zum Schlagen der Schröpftwunde, deſſen Antvenbung die 
härteſte Grauſambeit geweſen wäre (vgl. Beiträge zur Aſſyriologie IV, ©. 224). Daß in 
Bi 46, 10 >32 aud den Kriegswagen bezeichnet, iſt höchſt untoabrfeeintic, vielmehr 
dürfte nah LXX mit Baethgen 7°>32, zu lefen fein. In Nu 7,3 follen die 22 M°22, 
auf denen das heilige Gerät transportiert wird, nad) bergebrachter Deutung berdedte a6 
Magen fein (LXX: duafaı Aaunmvızai) vgl. Jeſ 66, 20 oder auch Sänftenwagen mit 
abnehmbarem und tragbarem Kaſtenteil; dagegen die anſprechende Vermutung von Buch. 
Gray, Numbers p. 76, daß 22 eine in den Tert gedrungene Gloſſe ſei; 22 wäre dann 
ein ſonſt nicht belegtes Wort der Bulgärfprache und würde ganz und gar dem afjvrifchen 
sumbu entjprechen. — Hier mögen auch noch die in 1 Hg 7, 27—37; Ser 27,19; 52,17 so 
u. ö. genannten Keſſelwagen Erwähnung finden, über weldye Hommel in Aufl. und Ab⸗ 
bandlag. II, ©. 228 (Bild ©. 226) ausführli gehandelt hat, vol. auch Stade ZAT. 
21, ©. 145ff. — Ter Am 2, 13 erwähnte Dreſchwagen vgl. Jeſ 28, 27 wird von White 
als eifenbefchlagener Holzrahmen beſchrieben, in welchem 2 oder 3 parallele Rollen fahrbar 
befetigt find vol. Sengfiate a. a. O. und die Abbildung bei Benzinger® ©. 142. — Für 5 
den ‚Perfonentransport tar bie mr „enttveber mit 4 oder mit 2 bejonders hoben —— 

— 0 

- 5 

vorfommt, wird doch der ale ſtets enifcheiben müflen, ob es ſich um einen 
prunfvollen 227 handelt, deſſen Lenker und Benutzer ſtanden, oder um einen Wagen mit 
Sitzgelegenheit (vgl. AG 8, 28), der ſonſt nd hieß. R. Zehnpfund. co 
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Wagenmann, Julius Auguft, geft. 1890. — Nefrolog von Defan Schmoller in 
der Sonntagäbeilage zum Schwäbijhen Merkur vom 11. Oktober 1890; Tichadert in AdB 40 
(1896) ©. 477. Mitteilungen feiner Tochter Frau Rechtsanwalt Dr. Daur. 

MW. wurde am 23. November 1823 zu Berned, DA. Nagold, im Schwarzwaldkreis 
5 Mürttembergs geboren, als ältefter Sohn des Pfarrerd Mag. Auguft W., der feinen Sobn 
noch um 2 Jahre überlebt bat. Er befuchte zuerft die Lateinfchule, dann — feit 1837 — 
das Seminar zu Blaubeuren, dem er ftet3 ein beſonders liebevolle Andenken bewahrte. 
Schon damals zog der Reichtum feines Wiſſens die Aufmerffamfeit auf fih und gewann 
die Schlichtheit und Liebensmwürbdigfeit feines MWefens ihm dauernd treu gebliebene Freunde. 

10 Seit 1841 (bi8 1845) im Stift zu Tübingen, löfte er gleich im erjten Jahr die pbilo: 
logische Preisaufgabe: „Unterfuhung über die römifche Satire”. Unter feinen Lehrern 
waren bejonders Baur und Yanderer von Einfluß auf ihn; er endete ald Erfter im tbeo- 
logischen Eramen. Nach kurzem Vilariatödienft wurde er 1846 Nepetent am Seminar in 
Blaubeuren, im Herbft 1849 Repetent in Tübingen; als ſolcher hielt er auch Vorlefungen 

16 über mürttembergifche Kirchengefchichte. Seine Kandidatenreife führte ihn im Herbft 1851 
hauptjählih nad Berlin. Im Dezember 1852 wurde er Helfer, 5 Jahre fpäter Ober: 
belfer in Göppingen; hier gründete er 1853 auch feinen Hausftand. So gewiſſenhaft und 
treu er fih dem Pfarramt widmete, fo tiefen ihn Neigung und Befähigung doch nod 
mehr auf eine wiſſenſchaftliche Thätigfeit; daher folgte er gern einem durch Domers Ber: 

% mittlung und auf Yanderers Empfehlung an ihn gelangten Ruf in die Äirdengeichichtliche 
Profefiur zu Göttingen. Hier las er Kirchengeichichte und Dogmengeſchichte, auch nieder: 
ſächſiſche Kirchengefchichte, einige Male auch Leben Jeſu. Die Fülle feines Wiſſens trat 
überall hervor, fie hemmte ſelbſt in gewiſſer Hinficht durch den Reichtum des Mitgeteilten 
ben einheitlichen Eindrud feiner Vorlefungen. Mit erftaunlicher Gedächtniskraft hielt W. 

25 alles feit, was er gelefen, — und deſſen war unendlich viel aus den verſchiedenſten Ge 
bieten (auch dem der Kunft, für die er ein reiches Verftändnis beſaß). Daher „verfügte 
er über ein biftorifches Wiſſen, wie es felten angetroffen wird: Perfonen und Thatfachen, 
Zablen und Daten, Büchertitel und Editionen, der ganze Apparat kirchenhiſtoriſcher Gelehr— 
jamfeit war ihm in ftaunenerregender Vollftändigkeit gegenwärtig; er glich einer wandeln: 

% den Realencyklopädie der Theologie” (Tichadert S. 477). Stets wußte er Belehrung zu 
geben, mit welcher Frage auch man an ihn herantrat, und ftets war er willig dazu. Er 
machte auf noch zahlreiche unerledigte Probleme der firchenhiftorifchen Forſchung aufmerkfam, 
orientierte über den Stand der Frage, über Quellen und Litteratur. — Über der Viel: 
ſeitigleit feines biftorischen Intereſſes kam er nicht zur Konzentration auf ein beitimmtes 

35 Forſchungsgebiet. Er, der es fo trefflich verstand, anderen ein Wegweiſer für wiſſenſchaft— 
liche Arbeit zu fein, ift jelbit nicht zur Abfafjung eines größeren wiſſenſchaftlichen Werkes 
gelommen. Um fo mehr durften an ihn herantretende Aufgaben auf Erfüllung rechnen. 
Die Nedaktion der „Jahrbücher für deutjche Theologie” hat er in der fjpätern Zeit bis 
zu ihrem Eingehen 1878 auch im Namen der Mitherausgeber thatfächlich geführt. Won 

s 1870—1878 (ausgenommen 1871) erfchienen barinnen von ihm Säfularerinnerungen, 
die alle Jahrhunderte der Kirche umfpannten. 1875 (Bd 20, 128ff) fchilderte er „die 
Stiftung der Univerfität Leyden in ihrer kirchen- und fulturbiftorifchen Bedeutung”, 1876 
„Die Yulius-Univerfität Helmstedt und ihre Bedeutung für die Gefchichte der Theologie 
und Kirche” (Bd 21, 224ff.). In „Arno der Heilige, ein deutſcher Neichsfanzler vor 

#5 adhthundert Jahren” (1875, Bd 20, 661 ff.) vertrat er im Gegenſatz zu einer Außerung 
feiner Säfularerinnerungen eine anerfennendere Auffafjung dieſes Kirchenfürjten. Der 
Auffag über „Porphyrius und die Fragmente eines Ungenannten in der athenifchen Ma- 
kariushandſchrift“ (1878, Bd 23, 269 ff.) gab die auf Porphyrius zurüdgeführten Stellen 
in deutſcher Überfegung wieder. — In vorzüglibem Maß kam Was litterariſche Thätig- 

0 feit diefer Realenchklopädie zu gut. Er bat für die erfte Auflage 67 Artikel verfaßt, für 
die zweite (unter Einrechnung von 42 Um: oder Neubearbeitungen) fogar 144. inter 
den Artikeln befinden jich die über Patriftif und Symbolik. Im übrigen aber find «3 
firhenbiftorifche der mannigfachſten Art und aus allen Zeiten: über Hadrian und Hyftas- 
pes, Hermiag, Kauftus und Eutychius, wie über Ildefonſus, Gottſchalk, Hildebert, über 

55 Thomas, Durand und Ockam, über Strigel, Leyſer und Hafenreffer, über Bhilippiiten und 
Synkretismus, über Marbeinide, Möhler, Tübinger Schule und vatifanifches Konzil. Alle 
Abhandlungen beruhen auf forgfältiger, gut orientierender Arbeit. Nirgends wird proba- 
biliftifch verfahren; vielmehr iſt ftets die Aufgabe mit ganzem Ernſt und voller Hin: 
gebung in Angriff genommen und mit felbitftändigem Urteil gelöft. Gerade folde Bei- 

so träge zu einer Encpllopädie charakterifieren die wiſſenſchaftliche Art ihres Verfaſſers in 
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N Weiſe. Für die pädagogifche Encyklopädie von Schmid jchrieb er fieben Ar: 
tifel, namentlich den über Jejuitenfchulen. An der Allg. deutichen Biographie aber war er 
nicht nur ein befonders treuer Mitarbeiter, fondern auch Berater. „Dieſe befondere Art der 
Shhriftftellerei... war eigentlich nur die litterarifche... Ausprägung feiner... Bereitwilligkeit, 
aus dem Schab jeines Wiſſens darzureichen, damit anderen... zu dienen“ (Schmoller). 
— Seine ftete Dienftwilligfeit, verbunden mit praftifchem Gefchid, ließ ihn auch in den 
verjchiedenen Aufgaben des Verwaltungsbetriebes der Univerfität fih betbätigen. So be 
forgte er die Sreitifchlache, wirkte mit in der Verwaltung der Profeſſoren-Witwenkaſſe, der 
Bibliothek u. |. w. Er hatte auch die Gefchichte der Göttinger Univerfität feit 1837 im 
Auftrag der Univerfitätsperwaltung zu fchreiben übernommen, durch feine Vertrautheit mit 
vielen Zweigen der Wiſſenſchaſt vorzüglich dazu ausgerüſtet, — aber zur Verwirklichung 
diejes Planes ift es nicht mehr gefommen. — Auch als ia la hat 3. noch öfters ge: 
predigt. Seine Neben im Kreife Studierender waren von feinem Humor. Im Guftav 
Adolf-Verein war er feit 1873 Mitglied des Centralausſchuſſes. Die Licentiatenwürbe 
hatte ihm Tübingen (20. Mär; 1861), die eines Dr. theol. Göttingen (8. Nov. 1862) 
erteilt. 1878 erhielt er den „Charakter“ eines Konfiftorialrats. 

Schon in Blaubeuren verband W. Freundichaft mit dem fpäteren Naturforicher Prof. 
Oskar Fraas (mit dem er botanifierte und Steine fammelte), mit Heyd, nachher Direktor 
der Landesbibliothek, mit dem fpäteren Stuttgarter Stadtpfarrer Rieger. In der ſchwäbi— 
jhen Heimat ftanden ihm aud nahe Imm. Faißt, E. Faber (hernach Juſtizminiſter), 
Sul. Köftlin und Karl und Julius Weizſäcker. Mit Jul. MWeizfäder erneuerte ſich in 
Göttingen die Freundichaft. Hier verkehrte er neben den Kollegen von ber theologijchen 
Fakultät befonders mit Georg Waitz, mit dem Kirchenrechtslehrer Herrmann und in ben 
letzten Jahren mit dem Superintendenten Steinmeß. Sein gajtliches Haus an der Meender 
Chauſſee öffnete ſich auch der tudierenden Jugend, zumal den ſchwäbiſchen Landsleuten 
wie Karl Müller und Reifchle (aber auch anderen wie Tjchadert, AdB 40, 479). Sie 
alle empfanden etwas von dem Geiſt fchlichter, warmer Frömmigkeit, der dort wehte. Der 
Heimgang feiner twirtichaftlichen, ftet3 freundlichen Frau bat W. innerlich gefnidt. Ihn 
jelbft ereilte der Tod einige Jahre fpäter durch einen Herzichlag, als er wie alljährlich 
feine Heimat bejuchte, zu Tübingen am 27. Auguft 1890; zu Stuttgart wurde er be: 
ftattet. Ihn überlebten drei Söhme (der ältejte Bankdirektor in Mannheim, der zweite 
Ophthalmolog in Jena, der dritte Superintendent bei Lüneburg) und vier jet verheiratete 
Töchter. N. Bonwetid. 

Wahrheit, Wahrhaftigkeit. — Litteratur: 1. E8 kann hier nicht die Aufzählung 
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aller erfenntnistheoretiihen und dogmatiichen Werke verjucht werden, die irgend die Wahr: 35 
heitsfrage mit Erfolg angefaht haben. Es muß genügen zwei Bücher anzuführen, die für den 
augenblidlichen Stand des ntereiies befonders wichtig ſcheinen: Heinr. Nidert, Die Grenzen 
der naturwijjenichaftlihen Begriffsbildung. Eine logiiche Einleitung in die hiſtoriſchen Wiſſen— 
fchaften, Tübingen 1902; Georg Simmel, Die Probleme der Geſchichtsphiloſophie, 2. Aufl. 
Leipzig 1905. Dazu, unabhängig von beiden, S. Ed, Religion u. Geſchichte, Tübingen 1907. 
Den Wert der Religionspiyhologie, wie fie ſich neuerdings meldet, für die Wahrheitäfrage 
fann id) vorläufig noch nidyt body einjhäpen; fie vermehrt das Material, aber diejes wird 
dann der ertenntnistritiihen Behandlung im Sinne Kants bedürfen; über Forderungen und 

40 

Hoffnungen unterrichtet aufs beſte Friedr. Rittelmeyer, Pſychologie und Religionswiſſenſchaft, 
45 Eprijtl. Welt 1908, Nr. 6f. 

2. Auch zu 2 jei nur die Litt. erwähnt, die im Artifel ausdrüdliche oder ſtillſchweigende 
Berüdjihtigung findet. Es handeln jelbjtverftändlich alle profanen und chriſtlichen Ethifer 
von der Wahrhaftigkeit. -— Die Kinderfehler. Zeitjchrift von Koh, Trüper u. Ufer, Yangenjalza, 
jeit 1896; Will. Stern, 3. Pſychol. d. Ausſage. Erperimentelle Unterfuc. iiber Erinnerungstreue. 
Zeitihr. f. d. geſ. Strafrebtswiflenihaft von Liszt u. a. Bd 22, ©. 315ff. Beiträge zur 50 
Pſychologie der Ausſage, Zeitichrift, hrsg. v. Will. Stern, Leipzig, feit 1903; Chryſoſtomus, 
De sacerdotio (oft gedrudt); Auguftinus, De mendacio und Contra mendacium ad Consen- 
tium, ed. Migne, Bd 6 = PSL Bd40; Kant, Ueber ein vermeintliches Recht, aus Menſchen— 
liebe zu lügen, 1797; Rich. Rothe, Theologiiche Ethik, 1. Aufl. 1848, Bd 3, S. 537—602; 
Ellinger, Das Verhältnis der öffentlihen Meinung zu Wahrheit u. Lüge im 10., 11., 12. Jahr: 
hundert, 1884; Laſch, Das Erwaden und die Entwidlung der hiſtoriſchen Kritit im Mittel: 
alter, 1887; Wade, Die Bedeutung des geichichtlichen Sinnes im Proteftantismus, ZTHR, 
10. Jahrg. 1900: Harnad, Die Pfaffſchen Irenäus-Fragmente als Fälſchungen Pfaffs nad: 
gewiejen, ZU, NF. Bd 5, 9.3, 1900; Reimarus, Abhandlungen von den vornehmiten Wahr- 

b5 

heiten der natürlichen Religion, 1754 (Borrede); derj., Borberiht zur Schutzſchrift, ZhTh so 
Bd 20, 1850, ©. 523; dazu das erfte Fragment in Leſſings Werften, Hempeliche Ausgabe Bd 15, 
&.87; Bücher, Das Zeitungswefen. Kultur der Gegenwart, Teil 1, Abt. 1, 1906; W. Herrmann, 
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Erhit 1901, 3. A. Tübingen 1904; derf., Die Lage der evangeliihen Dogmatik in der Gegen- 
wart, ZITHR 17. Jabra. 1907; W. Koppelmann, Kritif des jittlihen Bewuhtieins, Berlin 
1904; derſ., Die Ethik Kants. Entwurf zu einem Neubau, Berlin 1907; W. Herrmann, 
Römiſche u. evangelifhe Eittlichteit, 1. A. Marburg 1900. Dazu: Adloff, Römiich:tatboliiche 

5 und Evangeliihe Sittlihkeitstontroverfe, Natholiihe Antwort, Straiburg 1900; Mausbad, 
Die fatboliihe Moral, ihre Methoden, Grundiäge und Aufgaben, Köln 1901. Und die Er- 
widerung darauf: W. Herrmann, Römiſche u. evang. Sittlicdhkeit, 3.9. Marburg 1903, &.53 fi. 
— Litteratur und reichlihe Ausführungen zur Sahe finden ſich in den pädagogiſchen Hand: 
büchern. Bal. in Encykl. Handbuch der Pädagogik von W. Nein die Artt. Lüge Bd5 ©.672F. 

10 der 2. U. (1906) und Erziehung zur Wahrhaftigkeit Bd 7 ©. 534 ff. der 1. N. (1899), Wahr: 
beitsgefühl und Wahrheitsliebe ©. 538ff. ebenda [in 2. A. noch nicht erichienen). In der 
Encykl. des gej. Erziehungs» und Unterrichtäwejens von K. A. Schmid, 2. A. (1887) Bd 10, 
©. 208 ff. U. Wahrhaftigfeit. 

1. Wahrheit und Wahrhaftigkeit lafjen fich in einer dem heutigen Stand der Willen: 
15 ſchaft entiprechenden Behandlung jo wenig trennen wie fides quae ereditur und fides 

quae credit. Wahrheit eriftiert nur für wahrbaftige Menfchen. Wahrhaftigkeit jet einen 
Willen zur Wahrheit voraus. Der Wahrheit wird dadurch an ihrer Hoheit, Selbftitändig- 
feit und Gewißheit nichts abgebrochen; nur ihre vermeintliche Iſoliertheit hat aufgehört; 

ſie ift ein Gut geworben, das allein dem ganzen Menfchen ich erjchliegt, und ihm nur 
% dann, wenn er bejtimmte Bedingungen erfüllt. 

Für das naive Bewußtfein ift unſer Erfennen ein inneres Abbild der äußeren Wirk: 
lichkeit. Man muß nur feine fünf Sinne und feinen Verſtand beifammen haben, jo fällt 
einem die Wahrheit des Thatfächlichen von jelber zu. Dasjelbe Vorurteil liegt allen Iden— 
titäsfoftemen in der Philoſophie zu Grunde, d. i. allen Syſtemen, die die Identität von 

25 Denken und Sein behaupten. Es ift alfo die bis vor Kant berrfchende und auch nad 
Kant noch nicht überwundene gemeine Meinung. Aber die Wiſſenſchaft ift feit Kant er- 
fenntnisfritisch geworden, auch die Theologie, und darin unterjcheidet fi nunmehr das 
wiſſenſchaftliche Erkennen vom naiven, daß es erfenntmiskritifch it. Kant bat mit feiner 
Kritif eingefett bei der Erfahrung, bei der Erfahrungswiſſenſchaft, bei der mathematischen 

0 Naturwifienihaft. Gerade in diefem Bereich ſchien die Fdentität von Denken und Sein 
jelbjtverjtändlich. Die ganze Logik (und das war doch die Erkenntniswiſſenſchaft bis Kant, 
tie denn auch heute die beiden Disziplinen noch ſchwer zu trennen find) war bis dahin 
Logik des Naturerfennens. Zu einer Logik der Gefchichte gab es nody faum Anſätze. Sie 
war ariftotelifche Yogik: To uw yao dAndei navra ovvadeı ta Öndoyovra (Eth.1,8), 

35 wahr ift, was mit dem Beftehenden übereinftimmt. Freilich haben die Griechen gerade fich 
mit ihrem philofophiichen nterejje rafch von der Natur ab und dem Menfchen zugewandt; 
Sokrates („Die Bäume können mid nichts lehren“) ift der Schöpfer der Ethif geworden, 
und Platos Ethif wurde je länger je mehr Religion. Aber die Logif des Mittelalters 
fußte auf Ariftoteles; fie wollte Erfahrungswifienichaft fein, und wie ernft fie es damit 

wo nahm, zeigen ihre uns jo grotesf anmutenden und doch fo grundlegenden Streitigkeiten 
über das Verhältnis von res und universalia — ein Problem, in deſſen Würdigung 
gerade die heutige Erfenntnistheorie wieder begriffen ift. Yiegt die Wahrheit in dem All— 
gemeinbegriffe ? liegt fie im Befonderen, Zufälligen, Thatfächlihen? Aber dag Wahrbeit 
nur ala Abbild, Spiegelbild des Wirklichen, des Erfahrungswirklichen da fei, darüber war 

45 fein Streit, und auch alles gefchichtliche, etbifche, religiöfe Erkennen faßte man logifch mit 
den Formen einer Erkenntnis, die von dem Naturerfennen abgelefen war. Zu der Wahr: 
beit, deren Erreihung man dem natürlichen Verſtande — trat nur im chriſtlichen 
Dogma noch eine andere hinzu, die allein durch übernatürliche Offenbarung zugänglich 
wurde: wie gewaltig der Vorzug dieſer zweiten Erkenntnisquelle, ſo wenig veränderte ſich 

50 der Begriff der Wahrheit seht Sie blieb Abdrud der Wirklichkeit, und für den durch 
Verftand und Offenbarung normal erleuchteten Menfchen lagen doch all die Gegenjtände 
der Erfenntnis vom einfachiten ſinnlich wahrnehmbaren Ding bis zur überirdifchiten Ent: 
büllung des Dogmas in einer Sehlinie. Es hat niemals eine einheitlichere Weltanſchau— 
ung gegeben als die der mittelalterlihen Scholaftil, die nur die wiſſenſchaftliche Brojek: 

65 tion des naiven Erfennens oder Glaubens der mittelalterlihen Menjchheit war. Glaube 
war damals Erkennen und Erkennen Glauben. Cigne Wege ging nur daneben die Myſtik, 
die in Kontemplation und Ekſtaſe bejondere Erfenntnismittel, befondere Methoden der 
geiftlichen Erfahrung bejaß; aber audy ihr Ertrag wurde nach der Grundanficht, daß die 
Wahrheit ein Abdrud der Wirklichkeit und mithin eine im Grunde einfache Sache fei, in 

so das ſonſtige Meltbild eingeordnet. Wankend wurde diefe Pofition zuerft für die Nomi- 
nalijten. Odam bat gelehrt, daß der Glaube in den mwichtigften Dogmen Säge enthalte, 
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die in ihrer Konſequenz den anerfannten Säben der Vernunft mwiderfprechen, z. B. dem 
Satze: Nichts kann zugleich fein und nicht fein; der Teil ift Heiner ala das Ganze (Centi- 
logium concl. 18,13. Vgl. Art. Odam, Bd XIV ©. 270ff). Sein Schüler Robert 
Holkot fol der erſte geweſen fein, der die „doppelte Wahrheit” Iebrte: es fünne Etwas 
theologiſch falſch, aber philofophifch wahr fein, und umgekehrt. Die Lehre wurde in Betrus 5 
PBomponatius vom 5. Zaterankonzil 19. Dezember 1513 verdammt und dawider feitgeftellt: 
Cumque verum vero minime contradicat, omnem assertionem veritati illumi- 
natae fidei contrariam omnino falsam esse definimus (Labbé-Coleti, Coneil. XIX, 
842; Mansi XXXII, p. 842). Die fatholifche Kirche hat damit nicht nur etwas gefagt, 
was auch für uns Proteſtanten felbftverftändlich bleibt, fondern vielmehr das Verhältnis 
der übernatürlichen Wahrheit und der natürlichen unter dem Geſichtswinkel feſtgelegt, den 
man im Mittelalter innehielt. Die Wiedererneuerung des Thomismus unter ben XIII, 
die unerbittliche Ablehnung alles Kantianismus und Modernigmus unter Pius X. find 
nur die Beitätigung davon, daß man an dem naiven antifen Wahrheitsbegriff jeitens 
der Fatholischen Kircherleitung mit aller Energie feftzuhalten gedentt. 15 

Luther war nicht nur Nominalift, wenn er mit der Wittenberger Schule als Theo- 
loge leidenjchaftlih Säte vertrat wie die: „Theologus non logieus est monstrosus 
haereticus“ est monstrosa et haeretica oratio. (Contra dietum commune.) 
Frustra fingitur logiea fidei. Nulla forma syllogistica tenet in terminis di- 
vinis. (Dazu das „mas auch für uns Proteftanten felbjtverjtändlich bleibt“, in der fofort 20 
folgenden Thefe: Non tamen ideo sequitur veritatem articuli trinitatis repug- 
nare formis syllogistieis) Si forma syllogistica tenet in divinis, artieulus 
trinitatis erit seitus et non creditus. Totus Aristoteles ad Theologiam est 
tenebrae ad lucem. Error est docere: Sine Aristotele non fit theologus. 
(Contra dietum commune.) Immo theologus non fit nisi id fiat sine Aristo- 3 
tele. (Disputation vom 4. September 1517, W. 1, 226.) Es waren Thefen, und manches 
darin mochte disputandi ritu (Brief Luthers vom 28. September 1520) fchroffer formus 
liert fein; die Thejen bedeuteten doch den Bruch mit Ariftoteles’ Logik, und wenn nicht 
der Sturm der Reformation über Luther und Wittenberg gekommen wäre, fo hätten mir 
bon dorther eine ftillere prinzipielle Umwälzung der tbeologiichen Erkenntnis erfahren. so 
Luther hatte Auguftin, deutiche Myſtiker und die Bibel kennen gelernt und zu ihrer Deu- 
tung jeine ihn ganz ausfüllende Belehrung von der Werk: zur Olaubensgerechtigfeit er- 
lebt. Man kann Luthers theologiſche Gelehrjamteit anzweifeln, aber man kann nicht 
umjtoßen, daß er der erite große Erfabrungstheologe war, deſſen perjönliches Erleben und 
Verhalten einem neuen Wabrheitäbegriffe das Thor der Zeit öffnete. Odam und die Nomi⸗ 35 
naliften, die auch ſchon an der alten demonftrierenden Theologie irre geworden waren, 
hatten ſich zur kirchlichen und biblischen Autorität geflüchtet, die fie als eine innere wider: 
ſpruchsloſe nicht aufzurichten vermochten. Auch Luther fand feinen Frieden bei der Autorität 
Gottes und feines wahrhaftigen Wortes, aber als einer ſolchen, die ſich im Innerlichſten 
und PBerfönlichiten, das dem Menjchen eignet, in feinem Glauben ald Glaubenserfahrung 40 
durchſetzt. Dank Melanchthon, der dazwiſchen von einer neuen philologiſch-kritiſchen Aus: 
gabe des Ariftoteles geſchwärmt hatte und der den aus Luthers Kraft gelungenen fröb: 
lichen Anlauf feiner Loci fpäter jelbjt wieder vergeſſen machte, ift der mittelalterliche 
MWahrheitsbegriff noch einmal auch in der proteftantiichen Theologie wieder zur Geltung 
gefommen und zum Teil noch heut nicht überwunden. Luther bat unter der Unrube der 45 
praftifhen Anforderungen, die die Reformation an ibn ftellten, die Ruhe zur Fortführung 
jeines wiljenjchaftlichen Kampfes gegen Ariftoteles nicht gehabt und damit das Intereſſe 
daran verloren. Das erfenntnistheoretiiche Problem als ſolches ift ihm auch nicht klar 
geworden. Aber dabei ijt er doch immer geblieben: Qui sine periculo volet in Aristo- 
tele philosophari, necesse est, ut ante bene stultificetur in Christo (MW. 1, 355), bo 
und zur „doppelten Wahrheit“ bat er fi) bis in fein Alter befannt: Etsi tenendum 
est, quod dieitur „Omne verum vero consonat“, tamen idem non est verum 
in diversis professionibus. Sorbona, mater errorum, pessime definivit, idem 
esse verum in philosophia et theologia. (Disputation vom 10. Januar 1539. Bei 
Drews, Disputationen S.487.) Was in der Theologie wahr fei, fand fein Glaube in ber 55 
Schrift jo zweifellos klar ausgeiprocdyen, daß ihm da für erasmifche Bedenken fein Raum 
blieb: Non est hoc Christiani pectoris, non delectari „assertionibus“, immo 
delectari assertionibus debet, aut Christianus non erit. Assertionem autem 
voco: ceonstanter adhaerere, affirmare, confiteri, tueri atque invietum per- 
severare ... Absint a nobis Christianis Sceptiei et Academici, assint vero 6o 
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vel ipsis Stoicis bis pertinaciores assertores... (De servo arb. E. v. a. VII, 
p. 120 ss.). 

Der Pietismus erneuerte die Pofition Luthers, ohne es zu größerer wiſſenſchaft⸗ 
licher Klarheit zu bringen, und ohne die Tiefe und Originalität feines Glaubens: 

6 begriff. Inzwiſchen entwand ſich die Philoſophie dem Dogmatismus und murbe 
Empirismus, Senfualismus, Skepticismus. Da nahm Kant das Werk auf und legte den 
Grund zu einer andern Gewißheit mwifjenfchaftlicher Wahrheit. Die matbematifhe Natur: 
wiſſenſchaft hatte in Newton eine bis vor Kurzem ungeahnte faum zu überbietende Sicher: 
beit erreiht. Kant unterfuchte die Grundlagen dieſes Betriebes. Er fand fie durch eine 

10 fritifche Analyje des menjchlichen Geifteslebend. Er entdedte das Handiverfäzeug der Ver: 
nunft, mit defjen Hilfe fie die Melt der Erjcheinungen befragt, beitimmt und begreift, in 
den apriorifchen Formen der Sinnlichkeit (Raum und Zeit) und des Verftandes (der 
Kategorien: Kaufalität!); fie machen Erfahrung, wiſſenſchaftliche Erfahrung erjt möglich, 
denn ohne fie gäbe es eine zufammenhbangloje zufällige Wahrnehmung, Feine mirkliche 

16 Erkenntnis. Nur die Vernunft und was die Vernunft zur Erfenntnis mitbringt, zwingt 
die Erjcheinungen, daß wirklich Erkenntnis herausfomme, die eben wegen diejer Herkunft 
nicht anders fein fann als mie die Vernunft: ftreng gefeßmäßig, notwendig und allgemein. 
Wir denken in der Kategorie der Kaufalität, alſo fann fein kauſalloſes Geicheben uns vor: 
fommen. — Man mag Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) im einzelnen kritiſieren 

20 wie man will: der alte Wahrheitsbegriff, wonach Wahrheit nichts Meiter ijt als das 
feelifche Abbild einer draußen befindlichen Sache, wurde durch ihn für die denfende Menſch— 
heit auf immer zerftört. Indem Kant auf die allgemeinen geiltigen Bedingungen binmeiit, 
unter denen Erkenntnis zu ftande fommt, verlegt er die Erfenntnis aus den Dingen an 
fih, die in eine unzugängliche Ferne zurückweichen, in die eigene Thätigfeit des menjchlichen 

25 Geiſtes. Nicht dem empirifchen Individuum liefert er fie aus. Die „reine Vernunft“ 
iſt nicht das empirische Geiftesleben des Einzelnen. Jenſeits von aller individuellen Art, 
bon aller empirifchen Pſychologie ergiebt ſich auf logischen, erfenntniskritiichem Wege eine 
innere Struktur des menſchlichen Geifteslebend mit eigenen Zufammenbhängen von Gefegen. 
Bon bloßem Subjektivismus oder Individualismus iſt alfo da feine Rede, im Gegenteil, 

so erſt jo wird Wiſſenſchaft, wird mathematische Naturwiſſenſchaft möglich. Denn um dieie 
handelt es ſich allerdings zunächſt für Kant in feiner Kritif der reinen Vernunft, in feiner 
Theorie der Erfahrung. Noch iſt die Geſchichte und die geichichtliche Erkenntnis einer 
gleichen Kritif nicht unterzogen. Aber daß die religiöfe Wahrheit an diefer Theorie einen 
befjern Erponenten haben wird als an der Logik des Ariftoteles, wird alsbald bei Kant 

35 jelbjt deutlih. Es fei nur an zwei Ausſprüche erinnert. 1763 (alfo noch vor der Ge: 
burt feines kritiſchen Syſtems) ſchließt er feine Schrift „Der einzig mögliche Beweisgrund 
u einer Demonftration des Dafeins Gottes” mit den Worten: „Es ift durchaus nötig, 
ab man fih vom Dafein Gottes überzeuge, es ift aber nicht ebenjo nötig, daß man es 

demonftriere.” Und als er in dem Vorwort zur zweiten Auflage feiner Kritif der reinen 
40 Bernunft auf diefes Werk und feine Abficht zurüdichaut, 1787 fchreibt er: „ch mußte 

das Willen aufheben, um zum Glauben Platz zu befommen.” Den alten naiven Wahr: 
beitsbegriff der ſpekulativen Philofophie, ihre Anmaßung überfchiwenglicher Einfichten mußte 
er zerjtören, mweil das Handwerkszeug der reinen Vernunft nur auf Gegenjtände möglicher 
„Erfahrung” anwendbar ift, nicht aber auf das, was nicht Gegenftand der (finnlich:natur: 

45 wiljenichaftlichen) Erfahrung werden Tann; auf diefe angewandt würde es fchließlich nur 
zum Unglauben führen. Bon ihrer Wahrheit muß man ſich auf einem andern Wege über: 
zeugen, dem Wege des Glaubens. Dieſer Weg zum Glauben führt aber für Kant über 
die Moral, über die Anerkennung des Sittengeſetzes. Haben wir dieſes praftifche Ber: 
mögen der Vernunft in feiner Beſonderheit und in feinem Primat erfannt, dann find 

50 Freiheit, Unjterblichkeit, Gott für unfer Erkennen viel feiter verankert, ald im Zufammen: 
ang der äußeren Erfahrung. Auch bier aber zeigt Kant das Apriori im menjchlichen 

Geifte auf. Er fucht und findet && im Willen. Der war in der alten Logik der Meta: 
phyſik völlig zu kurz gefommen (auögenommen im Nominalismus), war für fie ein SHave 
des Verſtandes geweſen: Annahme oder Nichtannahme der Vorftellungen, darin bejtand 

65 feine Funktion, und Aufgeben des Willens in der vollendeten Einficht, in der Erkenntnis 
der richtigen Begriffe (des Guten!) war das twiljenjchaftliche (und moraliſche) Ideal. Jetzt 
befreit Kant den Willen aus der Anechtichaft des Intellektualismus und richtet ibm 
ein eigenes Neich auf, in dem er herricht, das Reich der praftifchen Vernunft. In diefem 
Reiche findet die fittliche Wahrheit ihre unantaftbare Sicherheit, und bier fiedelt Kant auch 

60 die refigiöfe Wahrheit an als eine Teilmahrbeit der fittlihen. Ob er das mit Hilfe 
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jeiner Poſtulatentheorie glüdlich vollbracht hat, diefe Frage darf uns bier nicht aufhalten. 
Genug, daß durch feine Kritik auch für das fittlihe und religiöje Erfennen im menſch— 
lichen Geifteswefen die Heimat nachgemwiefen wurde. Erft jet gewinnt die Lehre von der 
„doppelten Wahrheit”, die im Nominalismus rafch zur Karikatur ſich auswuchs, in Luther 
nur als Energie feines praftifch religiöfen Empfindens fich äußerte, feſten prinzipiellen und 5 
methodifchen Grund. Troß dem Widerfpruch, den fie immer wieder gefunden hat, be: 
berricht fie heute Theologie und Philoſophie. Man hat über die „doppelte Buchführung” 
gefpottet. Darüber lefe man Albert Zange nad) (Gefchichte des Materialismus, bei Reclam 
Bd 2 ©.613): „Schwaßt mir bier aber nichts von doppelter Buchführung! Diefer 
Begriff, doppelt verwerflich, bat erftlich einen faljchen Namen, erfunden von einem Profeſſor, 10 
der vermutlich nie ein faufmännifches Buch gefehen, und der jedenfalld ganz etwas andres 
meinte, al3 das tertium comparationis befagt; jodann aber gehört er der Sache nad) 
durchaus in jenes Dämmerungsgebiet findlicher Märchenwelt ... Er entipricht dem Stand: 
punft von Leuten, die infolge angelernter wiſſenſchaftlicher Thätigkeit gerade jo weit ges 
fommen find, innerhalb ihres Faches Wahres vom Faljchen mit Methode und Gewiſſen ı5 
unterfcheiden zu können, welche aber das echte Kriterium des Wahren noch nicht auf andre 
Gebiete zu übertragen wiſſen .. .“ 

Gewiß giebt es nur Eine Wahrheit. Aber die ift nicht jo einfach zu haben: dort 
die Wirklichkeit, bier ein damit übereinftimmendes Denken. Sondern auf verjchiedenen 
Wegen mit verfchievdenen Kräften und vermöge eines verjchiedenen Intereſſes bemächtigt 20 
ſich der menfchliche Geift dejjen, was ihm an Wahrheit zugänglich iſt. Und je nach den 
Megen, die er gebt, erlebt er Wahrheit des Naturerfennens, der Moral, der Religion, 
der Kunft. Eine verfrühte Zufammenfafiung ergiebt nichts weiter als Verkürzung des 
Reichtums an Erkenntnis, der uns beichieden if. Wir erleben das heut an dem popus= 
lären „deutfchen” Monismus, dem übereilten Verſuch einer einheitlichen —— 
den die Fülle der Geſichte, die dem in das unterſchiedene Einzelne eindringenden Menſchen— 
geift entgegentritt, täglich aufs neue ad absurdum führt. So ift und ja eine Seite 
der Wahrheit erſt neuerdings in ihrer Eigenheit zum Bewußtſein gelommen: die Wahr- 
heit der Gefchichte. Nachdem die Theorie der Gefchichte von der Ariftotelifchen Logik völlig ver: 
nachläffigt worden, war die Kantifche fehr wohl in der Lage ihre Probleme aufzunehmen. so 
Aber ähnlich wie erft die entfprechende wifjenfchaftliche Disziplin in Newton und Genofjen ihre 
Erfolge erringen mußte, ebe Kant feine Kritik dreingab, mußte erit die Geſchichtsforſchung 
und Gefchichtsichreibung in Ranfe und Genofjen eine foldhe Höhe gewinnen, ehe die Theorie 
nee Nun iſt die Unterjcheidung naturwiſſenſchaftlichen und geſchichtswiſſenſchaftlichen 
Erfennen® und die Unterfuhung ihrer Grenzen ernjtlih in Angriff genommen. Der ss 
menfchliche Geift jegt feine Apparate anders in Bewegung, wenn ibn der Wille zum 
Naturerfennen und wenn ibn der Wille zur Geſchichtsforſchung treibt. Dort geht es 
vom Einzelnen ald nur dem Gremplar einer Bielheit zu dem Begriff der Vielheit und 
weiter zu dem Geſetz in der Vielheit der Erjcheinungen,; zwar ausgehend von dem Be: 
fonderen, aber im Grunde doch völlig gleichgiltig gegen die Bejonderheit dringt der Ver: 40 
ftand vermittelft immer neuer und ftärferer Abjtraktion zu legtem Allgemeinen und Not: 
wendigen vor. Hier im Gegenteil haftet das Intereſſe am Einzelnen in feiner Befonderbeit, 
Einzigartigkeit und Einheit; im fein Geheimnis fi zu vertiefen, iſt das Spezifiſche ber 
Geſchichte. Nicht um es zu iſolieren (das thut der Naturwifjenichaftler, um der Erjchei: 
nung Herr zu werden, im Experiment u. f. w.), jondern im Gegenteil: das Einzelne, 45 
Unteilbare am Jndividuum hat feine Einheit ja nur im Zujammenhang feiner Beziehungen 
als foziales Individuum; auch ift unter diefem Individuum gar nicht nur der einzelne 
Menſch, das Stoffwechielindividuum gemeint, fondern ebenjo auch das Kollektivindividuum: 
Staat, Boll, Stand, Kirche u. f. w. Ob Naturwiſſenſchaft richtig arbeitet, wird an den 
Erfolgen fichtbar, die die angewandte Naturwiſſenſchaft fortwährend in den technifchen so 
Errungenſchaften erzielt. Ob Geſchichtswiſſenſchaft richtig arbeitet, darauf giebt es feine 
fo jelbijt dem blöden Auge einleuchtende Probe — befanntlidy lernt man nichts aus ber 
Vergangenheit —, aber jchlieglich wird doch im Zuſammenhang der Geſamtwiſſenſchaft 
die Geſchichtswiſſenſchaft ſich dadurch ausweiſen, daß fie einen Sinn der Geſchichte auf: 
eigt, der ebenfo grundlegend ift wie die wiſſenſchaftliche Naturerfenntnis zu einer allum— 55 
—— Weltanſchauung. Naturwiſſenſchaft ſucht das Rationale der Welt, Geſchichts— 
wiſſenſchaft das Irrationale des Beſonderen und Einzigen in der Welt zu packen; zum 
Ganzen der Erkenntnis, zum Ganzen ſchon der Erfahrungswiſſenſchaft gehören beide. 

Dieſe Unterſuchungen über das geſchichtliche Erkennen gehen die Theologie als 
Wiſſenſchaft von der Religion ſehr viel an. Denn die Wahrheitsfrage als Frage nad) wo 
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der Wahrheit der Religion ift für fie heutzutage Frage nach der Wahrheit einer gefchicht- 
lihen Religion. Das bat Schleiermadyer im rs Unterjhied von Kant gewußt, ohne 
daß er damit den fubjeftiven Anteil des Menſchen an der ethifchreligiöfen Wabrbeit, 
twie Kant ihn begründet bat, geleugnet hätte. In der That ift Religion und Geſchichte 
— das Grundthema der proteſtantiſchen Theologie (und auch der voranſtrebenden 

atholifchen), an dem fie ihr Meifterftük machen fol. Wenn aber in gewiſſen Theologen: 
und Laienfreifen darüber Beunruhigung vorhanden ift, jo verfteht fi) das wohl aus zwei 
Urſachen: 1. bat auch bier (feit Semler etwa) die hiftorifch:fritiihe Theologie zunächſt als 
wiſſenſchaftliche Disziplin eifrig ihre Arbeit getban, obne daß eine Klare Theorie über das 

10 Verhältnis von Religion und Gefchichte ihr zur Seite gegangen wäre; dieſe ift vielmehr 
erit im Begriff nachträglich erarbeitet zu werden, ficher nicht ohne daß die eigentliche 
biftorifche Arbeit (die z. B. in dem michtigen Punkte des biftorifchen Jeſusbildes troß 
Gelehrſamkeit und Scharflinn reichlich zerfabren it) davon Gewinn baben wird. Die 
‘Probleme der biftoriichen Theologie liegen augenblidlich mehr in der Linie der Gefchichts- 

15 theorie als der Geſchichtsforſchung; 2. bat ſich das naive oder traditionelle Chriftentum 
vieler noch nicht an den Anteil gewöhnt, der gerade gegenüber dem biftoriichen Stoff dem 
jubjeltiven Faktor der gläubigen Aneignung oder der felbjtitändig zu erringenden perſön— 
lien Überzeugung zufällt. Die Wahrheit ift nicht mehr das objektive Syſtem fupra: 
naturaler Erfenntnifje und Kenntniſſe, das von den Theologen namens nicht nur der 

20 Kirche, jondern zugleich auch der Wiſſenſchaft von Generation auf Generation „tradiert” 
wurde. Sie ift auch nicht — Suchen der Wahrheit (Lejfing) ohne Raft noch Ziel. Sie 
offenbart jih aber allerdings nur dem Suchenden, der in ernjter Selbjtbefinnung ſich 
um die Wahrheit bemüht. Wie zur Naturwifienichaft ein Wille zur Naturwifjenichaft, 
fo gehört zur religiöfen Wahrheit ein Wille zur religiöfen Wabhrbeit. Die religiöje Wahr: 

25 heit ijt ala dee da, gewiß auch ohne unſer Gebet; aber fie ift ala Wirklichkeit für uns 
nur da, wenn fie irgendivie auch in uns Wirklichkeit getvorden ift. Sie ift auch als 
geichichtlicher Gemeinbefig einer Neligionsgefellichaft da, aber immer nur fofern fie durd 
das Erlebnis der Einzelnen neu erfahren und angeeignet wird. Und die Abſolutheit des 
Ghriftentums berubt nicht mehr wie früber auf der Ariftotelifchen Logik und Platonifchen 

Ho Myſtik oder ihren follogiftifchen Abjtraftionen und ihrer via negativa, jondern darauf, 
daß es feit Jeſus Chriftus fortwährend Menſchen gegeben bat, die dem Chriftentum ab: 
foluten Wert beigemeffen und ihr Leben dafür bingegeben haben. Abfolutheit giebt es 
nur in der Welt perfönlicher Schägung und Entſchlüſſe. Aber mehr verlangt die Religion 
auch gar nicht, als daß wir zu ihr jagen: du bift wahr. Mehr verlangt Gott nicht, als 

35 daß wir ihn über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Mehr verlangt Chrijtus 
nicht, ala daß er ung Weg, Wahrheit und Yeben jei. Der Nelativismus der Religions: 
geichichte ift nur praftifch zu überwinden; jede andere Weiſe würde bedeuten, daß andere 
ihn für uns überwinden, und das wäre der Tod unferer Iutberjchen evangelifchen Frömmig: 
feit. Die einzige fiegreihe Antwort auf den Nelativismus der allgemeinen Religions: 

9 gefchichte ift die Heidenmiffton, und diefe damit auch für die Theorie der religiöfen Wahr: 
heit das notwendige Komplement jener. 

Unter diefen Umftänden bat der Irrtum im religiöfen Syſtem eine andere Stellung 
gewonnen. Es ift die nicht nur erträgliche, fondern als Durchgangspunkt notwendige 
Diſſonanz in der Harmonie. Nicht jeder Irrtum, aber der des ernftlich juchenden, um 

45 feiner Reinheit und Nedlichkeit willen zweifelnden Menſchen. Auch Dichtung, Motbus, 
Cage, jederlei menfchliche Negung und Begabung können Gefäße von Wahrheit jein. Ob 
fie e8 find, ift im einzelnen Falle "immer die Thatfachenfrage, die teils von Verftandes 
wegen, teils durch freie perjönliche Entſcheidung des ſittlichen Menſchen ihre Antwort 
finden muß. Von großer Bedeutung ift in diefem Zufammenbang der Wertbegriff ge: 

50 worden. Zwar gewiß nicht in dem Sinn, als hätte man je Werturteile an die Stelle 
von Seinsurteilen gefeßt oder dürfte das (was ein Unfinn wäre), wohl aber fo, daß der 
Menſch als religiög-fittlihe Perfon zufammen mit andern Seinesgleichen ſich inmitten 
einer Welt von Merten fieht, ohne deren Setzung und Beſitz er nicht leben kann, durch 
deren Bejabung er Halt und Haltung gewinnt. Der Menſch in diefen Wertbeziebungen 

65 iſt der Menfch der Geſchichte (das Subjekt des gejchichtlichen Handelns und das Objelt 
der Geſchichtswiſſenſchafty); damit zugleih vornehmlich auch der Menſch der Religion. 
Ja im Unterfchiede von der Moral, die man auf den Wert: und Güterbegriff nicht 
itellen follte, jo gewiß auch fie in dies Reich der Werte und Wertbeziehungen gehört 
(vgl. Bd XVII ©. 401 ff), it die Neligion in ihrer Begründung und Gewißbeit auf 

co Werte und Wertbeziehbungen in erjter Linie angewiefen. Wert und Wahrheit find ihr 
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Synonyma. Und bier hat nun auch das Prädikat des Abfoluten feine Heimat. In der 
perjönlichen Wertſchätzung vollziehen wir fortwährend abjolute Schägungen; wer ſich da= 
vor durch den Relativismus vergleichender Verftandeskritit abhalten laſſen wollte, wäre 
fein geiftig gefunder Menſch mehr. Dem Chriften, der wirklich Chrift it, bleibt das Ghriften: 
tum die wahre Religion, dem evangelifchen Chriften, der im Evangelium und feinem 5 
reformatorijhen Verſtändnis lebt, das evangeliſche Chrijtentum die wahre Konfeſſion. 
Mit diejem lebendigen Wahrheitsbegriff find wir über Scholaftif und Nationalismus wills 
Gott endgiltig hinaus. 

So wenig wir erwarten dürfen, daß das Wahrheitsproblem für die Menjchen ber 
Bibel dasjelbe geweſen ift wie heute für ung, fo bewährt ſich doch der religiöje Wahr- 
beitsbegriff, den wir entwidelt haben, auch an den klaſſiſchen Urkunden unferer Religion. 
Das hebrätfche Wort MN für Wahrheit drüdt vor allen: Feſtigkeit, Treue, Zuverläffigfeit 
aus. "AAndera (von Aavdarı) bezeichnet das, was offenbar ift; immer und überall im NT 
— die Stellen gehören. ausfchlieglih den paulinifhen und johanneifchen Gedankenkreiſen 
an — ift die Wahrheit Heils- und GSeligkeitsoffenbarung, vom Verderben rettender, zum 
Leben weckender Beſitz. Alfo Leine Belehrung für den Intellekt, jondern ein Wert, den 
der — ſittliche Menſch begreifen ſoll, indem er ſich ihn aneignet. 

Dieſes Sichaneignen und Begreifen qualifiziert ſich für die rein menſchliche Beobach— 
tung als ſittliche That des Suchenden; es iſt aber die Eigentümlichkeit des religiöſen 
Urteils, bezw. der religiöſen Selbftbeurteilung, daß der religiöfe Menſch die Erkenntnis 20 
der religiöfen Wahrheit immer als reine Gottesgabe, Gottesthat, Gottesoffenbarung bin: 
nehmen wird; als ein Finden oder Gefundenmwerden ohne Verdienſt: es liegt nicht an 
jemandes Wollen und Laufen, jondern an Gottes Erbarmen Rö 9, 16; was haft du, das 
du nicht empfangen haft? 1 Ko 4, 7. 

Wenn nah alledem Wahrbeit feinesfalls ein bloßes Abbild der Wirklichleit im 25 
menschlichen Geifte ift, bei dem jich dieſer paffiv verhält, fondern unter Bedingungen zu 
ftande fommt, die in der Struftur des menfchlichen Geiſtes liegen, fo läßt fich Wahrheit 
nur aus ben Bedingungen begreifen, unter denen der menjchliche Geift fie jchafft und bat. 
Immer zivar, wenn wir von Wahrheit reden, meinen wir etwas, das außer uns ift, von 
uns unabhängig beiteht, eine äußere Wirklichkeit (auch wenn wir dabei auf unſer Ich reflef- 30 
tieren). Aber wir haben die Wahrheit nur, indem wir diefe Wirklichkeit (melde in thesi 
die Welt der Erjheinungen und der Dinge an fi) zuſammenſchließt) befragen und er: 
jchließen. Wahrheit fommt dadurch zu ftande, daß wir die Gegenjtände unferes Intereſſes 
auf uns wirken lajjen. Unter melden Bedingungen, auf welcherlei Weiſe das gejchieht, 
ift Gegenjtand der Erkenntniskritil. Dieſe iſt — je nad der Mannigfaltigkeit unjeres 36 
fragenden Intereſſes — Erkenntniskritik der tiffenfchaftlichen, der äjthetijchen, der mora= 
lichen und der religiöjen Wahrheit. Religiöſe Wahrheit ift der Inbegriff der Gegen: 
jtände des religiöfen Intereſſes (des Willens zur religiöfen Wahrheit), ſofern jie dem 
religiös Wahrhaftigen offenbar, d. h. unter den dem religiöjen Erkennen REDEN 
ir a ein Beitandteil feines geiftigen Beliges geworden find. 

2. Wahrhaftigkeit ald Pflicht und als Tugend iſt von der Moral aller Völker ir 
Zeiten anerkannt. Daß gleichzeitig immer und überall aus ſelbſtſüchtiger Klugheit gelogen 
worden iſt, weiſt ſtark auf ein radikales Böſe im Menſchen bin (vgl. d. Art. Lüge Bd XI 
©. 679ff.). Der Streit der Theorie, ob der Menſch wahrhaftig geboren erſt zum Lügner 
verbildet werde (Rouſſeau) oder lügenhaft geboren für die Wahrheit erzogen werden 45 
müſſe (Montaigne, Boudin, Perez), hat als dogmatifcher wenig Wert. Um jo wichtiger 
it das eindringende Studium, das die Pädagogen neuerdings den Fehlern der Kindes: 
natur, infonderheit jeinem Phantafieleben gewidmet haben: vgl. 3. B. die Zeitjchrift „Die 
Kinderfehler“: Es giebt vielleicht feine Erziehungsfrage, die wichtiger ijt als die, ob und 
wiejo ein Sind Lüge, wenn e8 die Unmwahrheit jagt, und mie es zur Wabhrbaftigleit ans zo 
Be jei. Au bie Ausfagefäbigkeit der Ertvachjenen ift mit Fug und Erfolg in den 

ereich der wifjenjchaftlichen Unterfuhung gezogen worden, vornehmlich durch den Bres— 
lauer Philoſophen L. William Stern, der ein eignes periodifch erjcheinendes Organ dafür 
gegründet hat. 

Wahrhaftigkeit als Tugend wird im A und NT ausdrüdlich und ohne Kautelen ges 56 
fordert, voran Mt 5,37; Ja 5,12. Um fo auffallender ift, in weldhem Maße auch auf chriſt— 
lihem Boden nicht nur die Praris, jondern auch die Ethik bis heute ihre Schwierigleiten 
mit dieſer Marime gehabt hat. Es iſt ſchade, daß wir nicht eine Gejchichte der Stellung: 
nahme zu dieſen Schwierigkeiten befigen. Sie würde zum guten Teil zujammenfallen 
mit einer Geſchichte der Eregeje obiger Schriftftellen und anderer, die gewiſſermaßen als ;o 
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Beilpielfammlung dienten: Gen 18, 15; 27, 19; Er 1,19f.; 1 Sa 19, 14; 20, 28; AG 
16,3; 21,26 u.f.w. Die lare Auffafjung des chriftlihen Morgenlandes kommt in 
Chmiojtomus I/leoi ieowodvns (gejchrieben 387?) Buch 1 zum ungenierten Ausdrud. Er 
bat dur Täufchung den Freund dahingebracht, die Priefterweihe zu empfangen, der er 

5 ſelbſt fich entzog, und verteivigt nun rs Andns TO xEodos, den Nuten trügeriſchen 
Handelns: zoAin yao ı) rjs ändıns loyls, uövov un werd Ödolepäüs noosay&odıu 
tjs nooawe£cews. Alſo auf die mooaioeoıs fommt e8 an: uällov ÖE obdE Andy 
r roıürov dei zaleiv, AAl olzovouiav tıva xal ooplav zal teyvnv ixarıy nollous 
nöoovs &v Tois Anoooıs eboeiv zal ninuusleias Eravoodwoa yuyis. Dies Lob 

ı0 der pia fraus wird durch nichts eingefchräntt: der Zweck heiligt durdaus das Mittel; 
von Schuld ift feine Rede; noch beiwundern muß man die Liftigen. Wie ganz anders, 
und vielleicht nicht ohne Kenntnis des Chryſoſtomus, Auguftin in feinen beiden Schriften 
De mendacio (um 395) und Contra mendacium (um 420). Jenes iſt die wiſſen— 
Ichaftliche Abhandlung, voll feiner Definitionen und Diftinktionen, dieſes bewundernswert 

ı5 um des Ernjtes willen, mit der die fittliche Forderung auf einen befonderen Fall ange 
wendet wird. Gonfentius hat ihm gefchrieben, daß die Priscillianiften mit Zug umd 
Heuchelei ſich als Katholilen geberden und daß man nicht anders hinter ihre Schliche 
fommen könne, als indem man fatbolifcherfeit3 ein Gleiches thue, fih mit Zug und 
Heuchelei unter fie mifhe und durch foldhen Spionendienft ihre Kegerei aufdecke. Aber 

20 der Mann des Coge intrare vertirft dad mendacium auch zu fo frommem Zmede 
mit einer prachtvollen unbedingten Sicherheit. Darin ift ihm die Kirche fpäter nicht ge 
folgt. Vor allem auch in der Theorie nicht: man denke an die haarfpaltende und den 
Wahrheitsſinn ebenfalld vernichtende Kafuiftil, die im Probabilismus ihre äußerten 
Folgerungen gezogen hat (f. die Art. Bd XVI ©. 67 ff. und 669Ff.), und ftelle dem ent- 
gegen den mwahrhaften Pascal (f. den Art. Bd XIV ©. 711). Aber auch auf proteitan- 
liſchem Boden ftreitet eine rigorofe (Kant, Fichte) mit einer milden Theorie (Rothe), und 
ſowie man fich überhaupt in Kafuiftif einläßt, wird der Streit ſchwer zu ſchlichten jein. 
In der Praxis ift durch den Lauf der Zeiten ein entjchiedener Fortichritt zu — 
Zumal in der wiſſenſchaftlichen Forſchung und Darſtellung iſt der Sinn für Wahrheit 

»o und der Wille zur Wahrhaftigkeit offenſichtlich gewachſen. Der Sieg der aufkommenden 
Naturwiſſenſchaft iſt geradezu ein Sieg der Wahrhaftigkeit, und es bleibt ein arger Makel 
auf der Kirche, daß fie diefen Sieg wahrlich nicht erleichtert hat, fondern daß er im 
Kampfe gegen fie errungen werden mußte. Der gefchichtliche Wahrheitsſinn hat mit an 
der Wiege der Reformation geftanden. Wie e8 im Mittelalter damit beftellt war, darüber 

5 vergleiche man Ellinger und Laſch. Moralifch verantiwortli machen darf man den Ein: 
zelnen für die Verfennung des biftorisch Thatfächlichen erit feit dem Auflommen des 
Humanismus und der Buchdruckerkunſt. Wie die hiſtoriſche Wahrbaftigkeit auch dem 
Proteftantismus keineswegs in den Schoß fiel, fann man an Luther ftudieren. Er war 
— troß Denifle — eine wahrbaftiger Menſch, und er bat von der Hiftorie gelernt (vgl. 

0 ZIThHR Bd X ©. 87ff); dennoch kann er hiſtoriſchen Stoff wohl vergewaltigen, wo er 
für das kämpft, was ihm als Wahrheit über alle Wahrheit feftfteht, und das iſt für ibn 
die iustitia ex fide. Man darf dabei bedenken, daß er nie durch die ftrengere buma- 
niſtiſche Schulung hindurchgegangen ift, und daß die Erfchütterung feines ganzen inneren 
Menfchen, von der fein Bruch mit dem Alten für ihn begleitet war, die Klarheit feines 

s Blid3 in gelehrten Thatfachenfragen und zumal feine Erinnerung trübte. Die Pſycho— 
logie der Selbjtbiographien ift ja ein Kapitel voll interefjanter Rätſel. Aber ein wenig 
anders ald um Goethes Dichtung und Wahrheit fteht es um Luther doch. Wenn er 
1545 in der Praefatio in opera sua (E. v.a. Bd I ©. 22.) fcehreiben fann: Oderam 
enim vocabulum istud (iustitia Rö 1, 17) quod usu et consuetudine omnium 

&% doctorum doctus eram philosophice intelligere de iustitia, ut vocant, formali 
seu activa, qua deus est iustus et peceatores iniustosque punit, jo madt ein 
Blid in die Glossa ordinaria zu Nö 1, 17, auf die Luther mindejtens feit 1511 auf 
merfjam war (MW. 9, 90, 10ff.) und die ihn ficher durch fein Studium des Paulus weiter 
begleitet hat, uns mit der Thatfache befannt, daß im Gegenteil alle Väter und Sch 

55 laftifer (mit verfchtvindender Ausnahme) die iustitia dei an diefer Stelle von dem recht: 
fertigenden Gott und feiner redhtfertigenden Gnade verftanden haben; ſchon Walafrid 
Strabo eröffnet die Reihe der Zeugen mit Ambrofius: [iustitia] est quae gratis 
iustificat impium per fidem sine operibus legis (Migne PSL 114, p. 471). Aber 
es I ae dann doch in der Gloffe die verdunfelnden Lehren der Scholaitif aud, und 

so man Fann nur fchliegen: wie groß muß die faktische praftiiche Verbunfelung der in jener 
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Gloſſe niedergelegten Wahrheit für Luther in feiner Elöfterlihen Umgebung geweſen fein 
daß er fie erſt entdeden mußte und entdedt hat als etwas jchlechthin Neues! Ganz 
anders find die trügeriichen Eingriffe zu beurteilen, die fpäter die Streittheologen, und 
zwar gerade auch proteftantifche, fih auf Koften der Wahrheit in Urkunden und Terte 
gejtattet haben, wenn «8 jo, mie es da jtand, ihrer Meinung nad nicht gelautet haben 
fonnte und fie das von ihnen für recht Erfannte einfah im die Überlieferung binein- 
forrigierten. Haben die protejtantifchen Gelehrten mit gutem Gewijjen das Comma 
Joanneum tieder in den Bibeltert aufgenommen, das Luther aus feiner Überfegung 
ferngehalten hatte? Ein hervorragendes Beifpiel gelehrter Fälſchung bat Harnad neuer: 
dings in den renäusfragmenten des Chriftoph Matthäus Pfaff nachgewieſen. Aber er 
läßt es pafjieren wie ein ijoliertes Vergehen; kürzere und faum minder frivole Fälſchungen 
waren damals an der Tagesordnung. Jülicher hat eine ganze Reihe davon gejammelt 
und wird fie hoffentlich demnächit veröffentlichen. Diefelbe Leidenſchaft für die geglaubte 
Wahrheit, die ungezählte Theologen Verfolgung und Elend erdulden ließ, hat auch ſolche 
giftige Blüten hervorgebracht: jo leicht kann der ſchönſte Wahrheitseifer in unfittlihen ; 
Fanatismus übergehen. Kommt man von diefen Erwägungen, dann wundert man ſich 
nicht mehr jo, wenn auch ein Reimarus zu beucheln vermag, daß es ihm mit feiner 
Vernunftreligion auf Sicherung der Offenbarungereligion ankomme (Vorrede zu feinen: 
Abhandlungen von den vormehmften Wahrheiten der natürlichen Religion 1754), während 
er ſchon mindejtens zehn Jahre früher an der Schußfchrift für eine ganz andere Religion 
ichrieb, die dasjelbe Chrijtentum, dem er dort apologetifch zu dienen vorgiebt, auf das 
beftigite bekämpft. Wie beweglich fich die Klage des „ehrlihen Mannes“ anhört, der 
„Sich fein ganzes Zeben hindurch jtellen und verftellen muß“ (1. Fragment, vgl. Vorbericht) 
— und das war die Yage freierer Geifter unter dem ortbodoren Zwangskirchentum —, 
jo zwang ihn doch niemand fo zu heucheln wie in jener Vorrede. Der mabhrhaftige 2 
Seffing Bat von diejer Lüge dann die Bitterfeit zu koſten gehabt; aber auch von der 
damals üblichen anonymen Schriftitellerei, die immer etwas Untwahrbaftiges mit fich 
führt. Wie viel befier ift es ſeitdem in Wiffenfchaft und Leben geworden! Freilich 
noch nicht gut; die Anonymität unjerer Tagesschrifttellerei in den Zeitungen (um Teil 
aud in den Kirchenzeitungen) ift noch immer ein ſtarkes Hindernis der Herrichaft ber zo 
Wahrhaftigkeit in unferem öffentlichen Dafein; der Nationalöfonom Bücher hat jüngft 
kräftig darauf hingewieſen: a.a.D. ©. 503. 

Eine Lebensfrage ift die Durchführung der Wahrhaftigkeit heute für Theologie und 
Kirche. Die Schwierigkeit beruht bier darin, daß die Kirche ala Hüterin eines ehe 
Erbes ihren Gliedern, ihren Beamten und ihren wiſſenſchaftlichen Vertretern keineswegs 35 
den Gebrauch jeder neuen Erkenntnis von vornherein und ſchlechthin freizugeben vermag, 
fondern in jedem Falle eine Vermittelung oder Auseinanderfegung des Neuen mit dem 
Alten fordert. Es ift dann in der Hegel Sache des Einzelnen und der Parteien, Rich— 
tungen oder Gruppen von Einzelnen, ob jie eine fonfervative, radikale oder vermittelnde 
Löſung bevorzugen; in gewiſſen Epochen aber wird die Kirchengemeinfchaft als ſolche irgend «0 
ein Fazit diejer inneren und äußeren Kämpfe ziehen müſſen. Wermittelnden Richtungen 
pflegt von ihren Gegnern der Vorwurf der „Falihmünzerei” gemacht zu werden. Darin 
liegt die Forderung, daß von der Überlieferung gegebene Worte und Formeln immer nur 
in ihrem alten Sinn gebraucht werden, neue VBorftellungen fih neuer Worte und Formeln 
bedienen jollen. Das 'ift unmöglid. Der Wortſchatz der Sprachen iſt dafür nicht reich 45 
genug, und das Leben der lebenden Sprache vollzieht fich naturgemäß in einer fort: 
währenden Veränderung des Begriffes ihrer Wörter und Laute. Jede neue Wendung 
des Verftändnifjes muß ſich unter Benugung alten Wortvorrats durchjegen. Aber auch 
die fonfervativfte und rigorofefte Beachtung eines bisherigen Befigitandes von Worten 
und Formeln kann nicht hindern, daß ihre Bedeutung fich für die Menfchen verichiebt : 50 
indem die Menjchen ſich ändern, ändert ſich auch ihr Verhältnis zu der Überlieferung, 
und würde deren äußere Geltung noch jo ftreng behauptet. Wahrhaftigkeit verfügt 
unter feinen Umjtänden über anderes Wortmaterial zum Ausdrudsmittel ald über das 
einer in Sinn und Bedeutung fortwährend fi mwandelnden Sprade. Die Konjequenzen 
davon für Predigt, Unterricht und Gottesdienjt (Agende!) find von den evangelifchen 55 
Kirchen noch nicht mit prinzipieller Klarheit und Sicherheit gezogen worden, und aud) 
in der Theologie taftet man mehr an dem Problem, als daß man in glüdlicher 
Löfung begriffen wäre. Und doch ſteht dieſe unter den eigentlichen kirchlichen Lebens: 
fragen voran. 

Dagegen ift die Wahrheit: und Wahrhaftigkeitsfrage felbft in Dogmatit und Ethik co 
50 
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wenigſtens von einzelnen Syſtematikern gebührend ins Zentrum geftellt worden. Der Ein: 
fluß und das Anjehen von Wilh. Herrmann ruht vornehmlich auf der Energie, mit der 
er die Religion als Sache der perjönlihen Wahrhaftigkeit verjtehen lehrt: vgl. feinen Art. 
Religion Bd XVI ©. 589 ff. Auch Philoſophen konftruierten die Ethik neuerdings vom 

5 Begriff der Wahrhaftigkeit aus: vgl. Koppelmann a. a. D. . 
Jede Definition der Wahrhaftigkeit als Pflicht und Tugend, die auf Übereinftimmung 

der Rede eines Redenden mit feinem Denken binausläuft, ift trivial und unbefriedigend. 
Sie verunglüdt alsbald unrettbar auf den Untiefen der Kafuiftil. Es gilt die Wahr: 
baftigfeit als die Pflicht und Tugend zu begreifen, welche die fittlihe Perſon ſelbſt 

10 fonftituiert und das Yeben in allen feinen Beziehungen zur Perfon mit gleichem Ernite 
durchdringt. Der wahrbaftige Menſch ift wahrhaftig, auch wenn er fein Wort redet, ober 
wenn er „unwahre Rede führt”, und er ift eö nicht nur für fich, fondern verbreitet eine 
ganze Sphäre der Wahrhaftigkeit um fich ber. Wie nach Luther der Deus verax ben, 
der an ihn glaubt, iustificat d. i. rechtfertigt, gerecht, wahrhaftig macht, jo rechtfertigt 

15 der gerechtfertigte und gerechte Menſch vermöge feiner Gerechtigkeit, Rechtſchaffenheit, 
Wahrhaftigkeit Alles und Alle, iustificat, iustum, veracem facit proximum (vgl. 
De lib. christiana W. 7,53, 36ff. 69, 1ff.). Bona opera non faciunt bonum 
virum, sed bonus vir facit bona opera (W. 7,61, 26f.). Dies will jagen: Das 
Aufmerken auf den Wahrheitsgehalt und Wahrhaftigkeitsgrad der Ausfage ift ohne Zweifel 

2 von größtem pädagogifchen Intereſſe und wird auch fonft aus bejtimmtem Anlaß oft 
genug das moralifche Urteil auf fich lenken. Aber worauf e8 für die Stabilierung von 
Wahrhaftigkeit im Charakter und im Verkehr ankommt, iſt lettlich doch allein dies, daß 
die Menjchen wahrhaftige Berfonen find. D. i. Menfchen, welche fich nicht ſelbſt belügen 
und die im Verkehr mit fich felbit geübte Aufrichtigkeit nun auch in den Beziehungen zu 

25 den Menfchen und den Thatfachen bewähren. Menfchen, die Gott nicht belügen, und darum 
auch fich jelbjt und den Nächften nicht. Menſchen aus Einem Guß, denen es Lebens: 
bebürfnis ift, die Dinge zu nehmen, wie fie find, und fich zu geben, wie fie find. Religion 
iſt Wahrhaftigkeit gegen Gott, und die ganze Moral, wenn man die Religion jo verfteht, 
nichts als angetvandte Religion. — Über den Unterſchied zwiſchen fatholifcher und pro: 

0 tejtantifcher Moral in diefem Stüde vergleihe man Herrmanns einfchlägige Schrift ſamt 
Kontroversichriften. Martin Hade. 

Wahrfagerei ſ. d. A. Zauberei. 

Walaeus, Antonius, geit. 9. Juli 1639. — Paquot, Memoires I, 157 ss; 
G. Bates, Vitae selectorum aliquot virorum, London 1681; Chr. Sepp, Het godgeleerd 

3 onderwijs in Nederland, gedurende de 16° en 17e eeuw, Leiden 1873/74, passim; J. D. 
de Lind van Wijngaarden, Antonius Walaeus (Differtation), Leiden 1891; [J. AU. Grotbe] 
Het Seminarie van Walaeus (in den „Berichten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging“, 
dl. XXIII, Utreht 1882. Seine Opera omnia theologica, erjdhienen zu Leiden 1647 in 
2 vol. fol. (Vorher jtebt die „Vita Antonii Walaei“ von feinem Äältejten Sohne Johannes 

40 W., und aud die „Oratio funebris“, gehalten von Joh. Bolyander A Kerdhoven zu Ehren von 
Walaeus, findet ſich darin.) 

Die erjten Jahrzehnde des 17. Jahrhundert? waren für die reformierte Kirche in 
den Niederlanden jehr unrubige. Sowohl bei den Nemonjtranten wie bei den Kontra: 
remonjtranten machten fich die Leidenfchaften oft in ſchärfſter Weiſe geltend. Auf beiden 

#5 Seiten wurde der Streit nicht immer mit heiligen Waffen geführt und allzu häufig gegen 
die brüderliche Liebe gefündigt. Unter den Perfonen, die an diefem Streit teilnahmen, ift 
Antonius Walaeus eine der fympathifchiten, ein Mann, der ſich nicht fchämte, immer fraft- 
voll für feine Überzeugung einzutreten, ſich aber doch von vielen andern durch Sanftmut 
und Mäßigung unterjchied. 

50 Antoine de Waele, wie fein Name eigentlich lautete, wurde am 3. Oftober 1573 zu 
Gent geboren; er ftammte aus einem alten angejehenen Geſchlecht. Seine Eltern, 
Jacques de Waele und Margaretha Wagenaers, ſchickten ihn bereits 1581 zur Erziehung zu 
jeinem Onfel, dem Prädikanten Titius ab Eldingen zu Sint Nicolaas, bei dem er ben 
eriten Unterricht in Latein und Griechiich befam. Als feine Eltern 1584 fliehen und ibre 

55 Befigungen zurüdlafjen mußten, fonnte er feine Studien nicht fortjegen, jondern wurde 
Schreiber auf dem Bureau eines Notard zu Middelburg, wo feine Mutter fich nieder: 
gelaffen hatte. Erft 1588 begann er am Unterricht in der Lateinjchule daſelbſt teilzu- 
nehmen, da er fih zum Prädifanten berufen fühlte. Ein Stipendium der Staaten von 
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Zeeland machte es ihm 1596 möglich, ſich als Student in Leiden einſchreiben zu laſſen. 
ier waren Lukas Trelcatius, Franciskus Junius und Franciscus Gomarus ſeine Lehrer. 
er verträgliche Junius wurde fein Vorbild, während der tägliche Umgang mit Gomarus, 

in deſſen Haufe er wohnte, großen Einfluß auf ihm ausübte und ihn mit Chrerbietung 
vor dem Gelehrten erfüllte. 1599 machte er eine Reife ind Ausland. In Vienne bot 5 
man ihm, auf Empfehlung von Junius, eine Profeffur an, die er ablehnte. In Genf, wo 
er twiederholt Beza begegnete, predigte er eine Zeit lang regelmäßig und hielt Borlefungen. 
In Bafel leitete er eine Zeit lang, mährend der Abweſenheit des Profeſſors Polanus A 
Bolansdorf, die öffentlichen Disputationen. 1601 befuchte er auch Heidelberg und andere 
Orte und gegen Ende diefes Jahres kehrte er nach Leiden zurüd, wo man ihn fofort ala 
Prediger begehrte. Um dichter bei feinen Eltern zu fein, nahm er 1602 einen Ruf nad) 
Koudelerke bei Middelburg an. Hier heiratete er 1603 Pasſchijntjen van Iſenhoudt. 1604 war 
er eine Zeit lang Hofprediger von Prinz Mori und 1605 wurde er Prediger zu Middel⸗ 
burg, 1609 zugleid zum Profeſſor für Dogmatik dafelbft ernannt. Während der remon- 
ftrantifchen Streitigkeiten verjah er auf Verlangen von Prinz Morik anfangs 1618 eine ı5 
Zeit lang den Predigtdienft im Haag. Eine Ernennung zum Hofprediger, die ihm danach 
angeboten mwurbe, ſchlug er aus, teil er fürchtete, die Gunft des Hofes nur auf Koften 
feiner Aufrichtigfeit fich erhalten zu können. Ebenſo wies er 1618 einen Ruf als Pro- 
feflor nah Sedan ab. Als Profefior wohnte er als Vertreter der Staaten von Zeeland 
der großen Synode von Dortrecht (1618/19) bei. Hier machte er fich jehr verdient. Er 20 
gehörte u. a. zu den PVerfafjern der befannten Canones Dordracenae. Cinen Beweis 
roßen Bertrauens zu feiner Frömmigkeit und Weisheit gaben ihm die Staaten von Hol: 
and, indem fie ihn für den geeignetiten hielten, dem zum Tode verurteilten Oldenbarneveld 
in feinen legten Augenbliden (13. Mai 1619) beizuftehen. Im jelben Jahre zum Profeſſor der 
Theologie zu Leiden ernannt, trat er am 21. Oktober 1619 dies Amt mit einer Inau— 2 
guralrede „De recta institutione studii theologiei“ an (Opera omnia, tom. II). 
Mit feinen Kollegen Polyander, Rivet und Thyſius gab er 1625, um ihre llbereinftim- 
mung in ber Lehre zu beweiſen, die „Synopsis Purioris Theologiae“ (f. d. Art. Nivet) 
heraus, ein noch immer berühmtes Werk, von dem 6 Auflagen erfchienen find (1625, 
1632, 1642, 1652, 1658 und 1881, bie letzte beforgt von D. H. Bavind). Über den 30 
Anteil, den Walaeus daran gehabt hat, fiehe feine Opera omnia, tom.II, p.319 sqq. 
Auch an der neuen Staatenüberfegung der Bibel hat er ſich fehr wirlſam beteiligt (ſiehe 
de Lind v. Wijngaarden t. a. p.blz. 80—89). Ungefähr 20 Jahre diente er der Hoch— 
jchule, hochgeachtet. Dreimal war er Reetor magnificus. Bis an fein Ende hat er 
gemirft. Sach furzem Krankfein entfchlief er am 9. Juli 1639. Von feinen neun Kindern 35 
waren noch fieben am Leben. Sein ältefter Sohn Johannes W. (geb. 1604, get. 1649) 
war jeit 1633 Profeffor der Medizin zu Leiden. Ein jüngerer Sohn Balduinus W. wurde 
1655 Prediger zu Arnemuiden und 1665 zu Kampen, wo er 1673 ftarb. 

Walaeus war ein fcharffinniger und ſehr gelehrter Mann, beitimmt Kontraremonftrant 
und eifriger Beftreiter der Armintaner, aber zugleich ein freundlicher, gemäßigter und ver: 40 
tragfamer Mann, der u. a. mit Hugo de Groot (Grotius) jehr befreundet war, bei allem 
Unterjchied in ihren Anfichten. Als Docent war er Mar und zuverläffig in feinem Unter: 
richt, „tradebat plene, explicabat plane et apposite, probabat solide, efferebat 
nervose“. Außer aus der obengenannten „Synopsis“ fann man feinen bogmatifchen 
Standpunkt erkennen aus einem Handbuch für die Glaubenslehre, das er fchrieb, feinem 45 
Enchiridion Religionis Reformatae (Opera omnia, tom. I). „Quam excellens 
fuerit Theologus, testabuntur Loci communes Theologiei“, jagt Bolyander 
(Orat. fun.); doc find dieſe Loci nicht vollendet, fie find aufgenommen worden in feine 
Opera omnia (tom. I, p. 109sqgq.). Als Kampfgenofie von W. Teellinck (ſ. den A.) 
im Streit für die Sabbathheiligung jchrieb er feine „Dissertatio de Sabbatho, sive de so 
vero sensu atque usu quarti praecepti (Lugd. Bat. 1628). Schon 1615 trat er 
gegen Wtenbogaert auf auf dem Gebiete des Kirchenrechts durch Herausgabe feines Buches 
„Het Ampt der Kerckendienaren, midtsgaders de authoriteyt ende opsicht, 
die een Hooghe Christelicke Overheydt daer over toecompt“ (Mibdelburg 1615. 
In den Opera omnia ift nur die latein. Überfegung aufgenommen). b5 

Sehr verdient hat ſich MWalaeus durch feine Bemühungen um eine driftliche Ethik 
gemacht. In feinem „Compendium Ethicae Aristotelicae ad Normam Veritatis 
Christianae revocatum“ (Lugd. Bat. 1627; Amst. 1686; Opera omnia, tom.II, 
p. 257 8qq.) entwidelte er die ariftotelifche Sittenlehre, zeigte aber zugleich, worin biefe, 
von hriftlihem Standpunkt betrachtet, nicht hinreichend war. — Sehr viel hat Walaeus 60 

— 0 
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für die Miffton in Oftindien getban durch Errichtung eined Seminars in feinem Haufe 
zur Ausbildung indischer Prediger im Jahre 1622. Zehn Jahre ftand er an der Spike 
dieſes Seminars; dann wurde es aufgehoben, meil die Vorfteher der Oſtindiſchen Kom: 
pagnie der Anficht waren, es ſei nicht mehr nötig. Walaeus hatte aber auch bier feine 

5 Talente benüßt und feine Liebe zur Ausbreitung des Reiches Gottes betviefen. Auch durch 
„das Seminar von MWalaeus“ bleibt fein Name in Ehren. ©. D. van Been. 

Walahfrid, Strabo, get. 849. — Die Schriften W.s find nad) den Älteren Einzel: 
druden abgedrudt MSL 113 und 114; die Einzelausgaben find im Texte genannt: Histoire 
litt&raire de la France Bd V, S. 59ff.; König, Freib. Diöc. Arc. III, 1860, ©. 317; XV, 

10 1882, &. 187; N. Ebert in den SB der Sidi. HGHW 1878, ©. 100ff.; derf., Geſch. d. Litt. 
des MM II, 1880, €. 145 ff.; E. Dümmler in feiner Ausg. der Gedichte ®.s, ©. 259 Ff.; 
derj., NA IV, ©. 2705. und XXI S. 301ff.; N. Knöpfler in der Einleitung feiner Aus: 
gabe der Schrift de exordiis; A. Hauck, KG Deutihlands II, ©. 654ff.; P. v. Winterfeld 
in d. N. ZBB f. d. klaſſ. Altert. V ©. 341ff.; derſ, NA XXII, 1896, ©.755 u. XXVIII. 

15 1903, ©. 507; 8. Plath, NA XVII, 1891, &. 263; M. Manitius, NA XXVI, 1901, ©. 745. 

Malabfrid mit dem Beinamen Strabo oder Strabus, d. i. der Scheele oder Schie— 
lende, ift ein nicht unbedeutender theologifcher Schriftfteller der erjten Hälfte des 9. Jabr: 
bunderts. Die Nahridhten über ihn fließen fehr fpärlich und find zum Teil unficher. Er 
wurde gegen Ende der Regierung Karls d. Gr. um 808 (j. d. Epitaph. v. 5 ©. 423) 

20 geboren, und zwar in Schwaben, da er felbjt (Praef. V. s. Gall.) fein Vaterland ter- 
ram nennt, quam nos Alamanni vel Suevi incolimus. Seine Familie mar arm 
(e. 76, 31, ©. 414) und fcheint nicht zum Adel gehört zu haben (f. ce. 37, 3 obscurus 
natalibus); doch tar fie ohne Zweifel frei. Frübzeitig dem Klofter Reichenau übergeben, 
erhielt er dort die herfömmliche lateinische Bildung. Schon fünfzebnjährig fonnte er im 

25 Namen feines Lehrerd Tatto metrifche Briefe an Ebo v. Rheims und den Trierer Chor: 
biſchof Degan ſchreiben (e. 5, 1 u. 2). Später ftubierte er zu Fulda unter Hrabanus 
Maurus (ec. 9 ©. 358). Von dort fam er an den Hof Ludwigs d. Fr.; er erbielt die 
Stellung eines Kaplan der Kaiferin Judith und Erzieher ihres Sohnes Karl. Im Jahre 
838 wurde ihm die Abtei Reichenau übertragen (Ann. Aug. MG SS I, ©. 18), er 

so mußte fie aber ald Anhänger Lothars alsbald verlafien, ald Ludwig d. D. nach feines 
Vaterd Tod Alamannien bejegte. Nad der Ausföhnung mit Ludwig erhielt er fie 842 
zurück. Er ftarb 18. Auguft 849, Ann. Alam. ©. 50, Grabſchrift P.L. II, ©. 423. 

Walahfrid hat mandherlei geichrieben. Wir wollen feine Schriften in der Kürze Hafien- 
weiſe anführen. Zunächſt erwähnen wir feine lateinifchen Gedichte, melde ihn gewiſſer— 

35 maßen unter die Klaffiter des farolingifchen Zeitalters jegen lafjen. Wir finden Epi- 
gramme, Feftichriften, Hymnen, zwei längere Gedichte auf Heilige; das längfte berichtet 
von einer Vifion, melde der Mönd Wettin von Reichenau 824 gehabt, „die erfte 
Darftellung einer ſolchen PVifion in Werfen, mit welcher diefe befondere Spezied mittel: 
alterliher Dichtungen beginnt, die ihre höchſte Vollendung in Dantes göttliher Komödie 

40 findet” (Ebert S. 149). W. mar, als er dieſes Gedicht verfaßte, 18 Jahre alt (Vor: 
rede ©. 303). In die Zeit feines Aufenthalts am Hofe fallen die Versus de imagine 
Tetriei, die an die Reiterjtatue Theoderichs d. Gr. vor dem Palaſte in Aachen anknüpfen 
(S. 370). Bon Interefje find die zahlreichen Epifteln, in Herametern oder Diftichen, zum 
Teil an die Fürjten, zum Teil an firchengefchichtlich befannte Perſonen gerichtet: Agobard, 

4 Hraban, Gottſchalk u.a. Endli mag auch der Liber de cultura hortorum genannt 
werden: er bejchreibt nicht ohne Anmut den Garten des Verfafjerd mit feinen mancherlei 
Pflanzen und deren Nuten und Eigenfhaften. Die Gedichte find gefammelt in Canisii 
leetionibus antiquis T. VI oder T. II, P. 2 der neuen Ausgabe. Die biftorifchen 
findet man auch bei den Bollandiften und in patriftiichen Sammlungen. Eine fritifche 

50 Ausgabe verdanken wir Dümmler; fie jtehbt in den MG PL II, 1884, S. 2509 ff. Sodann 
bat W. die Biographien der St. Galler Äbte Gallus und Othmar von Wettt und Goz— 
tert überarbeitet; das geförderte lateinische Sprachgefühl nahm an der ungefügen Form 
der älteren Legenden Anſtoß. Dieſe Schriften find gedrudt in Goldasti Sceriptt. rerum 
allemann. T. 1 und Mabillon, Acta SS Ord.S. Ben. Saec. II. Neue Ausgaben von 

85 N. Thuli, St. Galler Mitt. 3. vaterl. Geſch. XXIV, 1890, ©. 1 ff. und von B. Kruſch MG 
SRM IV, ©. 280 ff., von J. de Arx, MG SS II, ©. 41ff. und ©. Mever v. Anonau, 
St. Galler Mitt. XII, ©. 84ff. An der beabfichtigten poetifchen Bearbeitung der Vita 
s. Galli verhinderte ihn der Tod. Das Werk wurde von einem ungenannten Mönd) 
850 ausgeführt (PL II, ©. 428). 
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Bemerkenswert ift W.es MWerfchen De exordiis et incrementis rerum ecclesia- 
sticarum (gejchrieben 840— 842, gebrudt unter Andern in Hittorp8 Scriptores de 
offieiis divinis, Cölln 1568, jowie in mehreren Bibliothefen der Kirchenväter. Neue 
Ausgaben von A. Knöpfler, Münden 1890 und V. Kraufe in d. MGCRF II ©. 473 ff. 
Man könnte e8, nad) unjerer Art zu reden, ein Compendium der chriftlichen Archäologie 5 
nennen, und mit dem Maßftabe jener Zeit gemefjen einen nicht üblen Verſuch. In 32 
Kapiteln handelt es von Kirchengebräuchen, Tempeln, Altären, Gebeten, Gloden, Bil- 
dern, Taufe und Abendmahl, und die dabei gelegentlih ausgefprochenen theologischen 
Grundſätze oder hiftorifchen Bemerkungen lafjen uns in dem Berfafjer einen gelebrten 
und verftändigen Mann erfennen. Gelegentlid führt er auch die gangbaren deutſchen 10 
Ausdrüde an, ſich deshalb den gelehrten Lateinern gegenüber mit dem Beifpiel Salomos 
entjchuldigend, welcher ja neben den Pfauen auch Affen an feinem Hofe hatte. In Betreff 
der Bilder fucht er den von fränkifchen Theologen empfohlenen Mittelweg zwifchen über: 
triebener und abergläubifcher Ikonolatrie und griechifcher Bilderftürmerei feftzuhalten. Im 
Kapitel vom Abendmahl drüdt er fih in einer Weife aus, daß man ihn nidt als ıs 
einen Anhänger der Wandlungslehre feines berühmten Zeitgenofjen Radbert nennen 
fann; Chriftus, jagt er, bat feinen Jüngern die Saframente feines Leibes und Blutes. 
in der Subjtanz des Brotes und Weines gegeben und fie gelehrt, diefelben zum Gedächt- 
niffe feines heiligen Leidens zu feiern. Es fonnte alfo nichts Schidlicheres als diefe Ge 
ftalten (species) gefunden werden, um die Einigkeit des Hauptes und der Glieder an: 0 
zubeuten. 

Was aber Walahfrids Namen am meiften berühmt gemadt bat und nod jet 
beim Rückblick auf die geiftige Entwidelung des Mittelalter nicht überfehen läßt, das 
ift die große eregetifche Kompilation, welche, wenn nicht ausichlieglich, doch haupt: 
jählih durdh ihn zu ſtande gekommen ijt, und welche faſt fünf Jahrhunderte lang für 25 
einen großen Teil des Abendlandes die michtigite Fundgrube ältefter Bibelwiſſen— 
ſchaft geblieben ift. Das umfangreiche Wert war unter dem gangbaren Titel „Glosa 
ordinaria“ verbreitet und gebraucht, und genoß jchon im Beginne der eigentlich 
jog. ſcholaſtiſchen Zeit eines ſolchen Anfehens, daß z. B. Petrus Lombardus ſich auf das: 
jelbe ohne weiteres ald auf die „Auctoritas“ beruft und Spätere deſſen Randgloſſen 30 
als einen gleich dem Bibelterte felbjt zu fommentierenden behandelten. Noc über das 
14. Jahrhundert hinaus, wo doch Nie. a Lyra eine neue Epoche in der Eregeje be 
zeichnet, erhielt fih die walahfridiihe Glofje im Gebrauch und wurde dann ei gleich 
ım Beginne des Bücherdruds durch die Prefje verbreitet und zahlreiche Ausgaben folgten 
ſich, troß des großen Umfangs, bis ins 17. Jahrhundert herab. Man findet diefelben 35 
vollitändig verzeichnet in dem Walahfrid gewidmeten Artikel der Histoire litt6raire de 
la France (T. V.). Doch ift zu bemerfen, daß die Glosa ordinaria nie allein, fajt immer 
mit Lyra zufammen gedrudt wurde. Die ältefte Ausgabe, ohne Ort und Jahr, in 4 
Foliobänden, deren Urfprung die Bibliographen nicht ermittelt haben, ift eine der Zierden 
jelbft reicherer Sammlungen. Nach ihr, da bier die Arbeit Malahfrids faft ganz allein 
ſteht, wollen wir dem Leſer in der Kürze einen Begriff von der Natur und Anlage des 
Werkes geben. Eine Borrede oder Einleitung, welche den Zweck oder die Methode des 
jelben darlegten, ift nicht vorhanden; aber der oberflächlichite Blick belehrt uns darüber 
zur Genüge. Es bietet in der Mitte der Blätter, etwas gegen den oberen Rand bin, 
den lateinifchen Tert, rings herum, einen größeren oder geringeren Raum in Anfprud) 4 
nehmend, jteht die „Gloſſe“, d. h. eine reiche Sammlung patriftifcher Excerpte zur Er: 
läuterung des Tertes. Zwiſchen den Zeilen des Tertes ftehen kurze Scholien (Glosa 
interlinearis), die wir aber bier nicht weiter zu berüdjichtigen haben, da fie anerkannter: 
maßen erft im 12. Jahrhundert von einem gewiffen Anshelm von Laon beigejchrieben 
find. Was nun die von MWalabfried gefammelten Randbemerkungen betrifft, jo iſt im oo 
allgemeinen zu jagen, daß fie den Kern der älteren patriftiichen Eregeje fo ziemlich nad) 
allen Seiten bin darftellen. Es fehlt nämlich nicht an Wort: und Saderklärungen, tie 
man fie namentlih aus Hieronymus nehmen fonnte, allein der Mehrzahl nach dienen die 
Randgloffen doch der erbaulichen Auslegung, oder wie die Alten fagten, der myſtiſchen 
(vielen ift auch das Wort mistice vorgejchrieben), die befanntlich die Theorie des mehr: 56 
fachen Schriftfinnes zur Grundlage hatte und in der Kombination geiftliher Umbeutung 
mit jedem noch jo trodenen hiſtoriſchen Stoffe ihre höchfte Virtuofität zu befunden ftrebte. 
Die Glofjen werden in der Negel dur die Wiederholung der eriten Worte des Tertes, 
auf den fie ſich beziehen, eingeführt; fo folgen ſich mehrere über denjelben Text, jelbit 
aus dem nämlichen Schriftjteller. Vielen ift der Name des Autors beigefchrieben, aus so 
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welchem ſie gezogen ſind; am öfteſten begegnen uns außer den beiden ſchon genannten 
Gregorius, Iſidorus von Sevilla und Beda, ſeltener Ambroſius und Chryſoſtomus, 
welchen letzteren man in Überſetzung beſaß; in einzelnen Büchern herrſchen andere Namen 
vor, z. B. in den Pſalmen Caſſiodorus, in Numeri Origenes, im Leviticus Eſicius (d. i. 

5 Heſychius). Es find aber auch ſehr viele Gloſſen ohne Namen und es entſteht die Mut: 
maßung, diefe fönnte Walahfrid jelbit verfaßt haben. Dagegen fcheint aber zu fprechen, 
daß nicht unhäufig, wenigftens im Anfang des Werkes, auch fein Name, und zwar in 
der, wenn er jelbit jo geichrieben hätte, fonderbaren Bezeichnung „Strabus” vorkommt. 
Andere dachten wohl an jeinen unmittelbaren Lehrer Hrabanus Maurus als Verfafler, 

ı0 aber auch diefer wird öfter mit feinem Namen genannt. — Über die gelehrte Legende von 
Walahfrids Beteiligung an der angeblichen deutſchen Bibelüberfegung Karls d. Gr. ſ. Reuf 
in d. Revue de Th&ol. 1851, Yan. Ed. Reuß + (Hand). 

Wald, gelehrte Theologenfamilie des 18. Jahrhunderts. 

Johann Georg Wald, geft. 13. Yan. 1775, der Water ber beiden folgenden. — 
15 Litteratur: AJubelgedähtnis dem Hn. D. J. ©. W. wegen des von ihm auf d. Univerjität 

Jena 50 Jahre geführten öfientlihen Lehramts geitiftet, Jena 1768; Job. Ernit Immanuel 
Wald, Leben und Charakter des wohlfeel. On. Kirchenrats D. J. G. W., Jena 1777; Meuiel, 
Lexikon verftorbener deutſcher Scriftiteller XIV, 360f.; Döring, Die gelehrten Theologen 
Deutihlands IV, 630ff.; ©. Frank, Die Jenaiſche Theologie in ihrer geihichtl. Entwidelung, 

20 Leipz. 1858, ©. 71ff.; Tichadert in AdB 40, 650 ff. 

3. G. W. war Sohn des Generalfuperintendenten Georg Wilhelm W. in Meiningen, 
des Verfaflers „Evangelifcher Lieder:Betrachtungen“, Jena 1714, dafelbit 17. Juni 1693 
geboren. 1710 bezog er die Univerfität Leipzig, wo Gottfried Olearius (Bd XIV, 357), 
Nechenberg und andere eine theologijchen Lehrer wurden, feine litterargefchichtliche Neigung 

25 aber durch Menke, deſſen Bibliothef ihm offen ftand, Nahrung und Förderung erbielt und 
die philofopbifche Anregung durd Andr. Rüdiger ihm ſchon damals Veranlafjung wurde 
zu dem fpäter ausgeführten Enttvurf feines philoſophiſchen Lexilons. Magifter wurde er 
1713, beichäftigte ſich zunächſt vorwiegend philologiſch, gab des Cellarius akademiſche 
Difiertationen, Reden und Briefe 1712—1715 beraus, edierte Ovid, WVellejus, Phädrus, 

30 aber auch fpäter Zactanz (1735), und fchrieb 1716 die gefchägte Historia eritica lat. 
linguae. 1718 wurde er Profejior extraord. in Jena für Philoſophie und Altertümer, 
1719 ordentl. Profeflor der Beredifamfeit, 1721 Profeſſor der Dichtkunft. Zu Bubdeus 
(Bd III, 518 ff.) trat er in nahe Beziehungen, defjen einzige Tochter er heiratete und 
dem er 1729 die Leichenrebe hielt. Gleich diefem beteiligte er fih an den philoſophiſchen 

35 Bewegungen der Zeit (ſchon 1723: „Gedanken vom philofoph. Naturell“). Buddeus 
hatte im „Bedenken über die Wolffianifche Philofophie” 1724 ſich gegen Wolfs Herab: 
jegung der übrigen üblichen Beweife für das Dafein Gottes zu Gunſten des Echlufies 
a contingentia mundi auf den a se feienden Meltordner erklärt. Auf Wolſs Entgegnung 
antwortete MW. in den Schriften: „Bejcheidene Antwort auf Hn. Chr. Role An: 

40 merkungen 2c.” (1724) und „Beſcheidener Beweis, daß das Buddeusiche Bedenken nod 
feftiteht”, 1725. Im Jahr darauf gab er fein philoſophiſches Lerifon heraus (1740, *1775), 
das übrigens aucd Gegenstände der Naturgeihichte, Technik u. f. w. umfaßt. Die Artikel 
Gott, Theologie und andere zeigen die eigentümliche Stellung, welche die natürliche Theo: 
logie bereit8 neben der „geoffenbarten” erlangt bat. Zwar ift die natürliche Gottes 

45 erfenntnis des gefallenen Menſchen nicht jo kräftig, da fie e8 zu einer wahren Lebens: 
übung bringen fann, doch giebt fie Anleitung zur Offenbarung, jo daß ein natürlicher 
Menſch deren Notwendigkeit erkennen muß. Sie faßt die Grundfäge aller Religion in 
fich, lehrt die Kennzeichen, nach denen die Wahrheit und Göttlichkeit einer Offenbarung 
zu prüfen ift u. f. w. Für Ws philofopbiiche Beitrebungen vgl. noch Einleitung in bie 

so Philoſophie, 1727 (lat. 1730), und Observationes in NTi libros, quarum 1. pars 
ea continet loca, quae ex historia philos. illustr. 1727. Obgleich durd jene Auf: 
nahme der natürlichen Theologie die alte theoretiiche Grundlage der Orthodoxie bereits 
durchbrochen ift, jo will doch W. gleich Buddeus die lutheriſche Kirchenlehre fefthalten, 
aber rn jener moderierten Gefinnung, die dem Pietismus nicht mehr feindlich gegen: 

65 überfteht. 
1724 wurde MW. außerord. Profefjor der Theologie, 1726 Dr. theol., 1728 orbentl. 

Profeſſor; er ftieg in der theologischen Fakultät von Stufe zu Stufe, bis (1750) zum 
Prof. primar.; 1754 wurde er auch Sachſen-Weim. Kirchenrat. In diefer Stellung 
widmete er der Theologie neben zahlreichen Vorlefungen auch eine umfafjende litterarifche 
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Thätigkeit. Zunächſt in engem Anſchluß an Buddeus, defjen Institutiones dogmati- 
cae von ihm in Compendium redactae ſchon 1723, fpäter brevibus observationibus 
illustratae 1748 herausgegeben wurden. Für feine Vorlefungen verfaßte er Kompen— 
dien, die jich durch ausgedehnte Berüdfichtigung der Litteratur auszeichnen; fo Einleitung 
in die hriftlihe Moral (1757), in die dogmatifche und in die polemifche Gottesgelahrt: 6 
beit (1752). In feiner Einleitung in die theologifhen Wifjenfchaften, 1737,’ (jehr er: 
meitert) 1753, behandelt er, ohne eine enchklopädifche Organifation zu erjtreben, hinter: 
einander die dogmatiſche, fumbolifche, katechetiſche, polemifche Gottesgelahrtheit, die 
Sittenlehre, die allgemeine göttliche Rechtswiſſenſchaft, die Paftoraltheologie und die 
Kirchenhiftorie. Das Übergehen der eregetifchen Theologie rechtfertigt er nicht nur damit, 
daß er über diefe nicht leſe, fondern bezeichnenderweife auch damit, daß die bl. Aus: 
legungsfunft „vor feinen der Theologie eigentümlichen Teil anzufehen ift“. Seine hoch— 
verdienftlihen Bemühungen für die theologifche Litterärgeichichte beginnen mit der Heraus: 
gabe von Bosii Introd. in notitiam scriptorum eceles., 1723; daran fchliegen ſich 
die noch immer wertvolle Bibliotheca patristica litterariis adnotationibus instructa, 15 
1770 (neu bearbeitet von Danz, Jena 1834), und die 4 Bde der Bibliotheca theo- 
logica seleeta, 1757—65, der Beweis jeiner auf alle Gebiete der Theologie ſich er: 
ftredenden litterariichen Gelehrſamkeit. Auch des Verdienftes feiner Ausgabe der Werle 
Luthers (Halle 1740—52, 24 Bde) ift bier zu gedenken. Ihr Wert berubt in den Ein- 
leitungen, der Aufnahme auch zahlreicher Schriften der Gegner, dem Abdrud vieler refor: 0 
mationsgejchichtlicher Dokumente und guten Negiftern; ihr Mangel ift, daß alle lateinifchen 
Schriften nur im (nicht felten fehlerhafter) deutſcher Überfegung gegeben werben, vgl. 
Bd XI, 721. (Eine Neuauflage der Weſchen Ausgabe erfchien in 22 Bänden in St. Louis 
im Auftrag des Minifteriums der deutjchen ev.luth. Synode von Miffouri, Ohio u. a. 
Staaten, 1880—1904, mit 3. T. jelbititändiger Neubearbeitung.) Ebenſo ift feine Aus: 26 
gabe des chriftl. Konkordienbuchs (deutih und lat. mit biftor. Erläuterungen) 1750 zu 
nennen, dazu jeine Introductio in libros symbol. ecel. luther. 1732 und jchon jeine 
Commentatio de solida librorum symbolicorum interpretatione ex historia in- 
stituenda, 1725. Durch litterarifche Reichhaltigfeit zeichnen fich auch die beiden andern 
Hauptwerke W.3 aus, feine Einleitungen in die theologiſchen Streitigkeiten. Der Anſtoß so 
dazu ging von Bubdeus aus, der bei feinem Vortrag der polemifchen Theologie das für 
die Wendung der Zeit vom bogmatifchen zum. biftortjchen Intereſſe bezeichnende Bedürfnis 
eınpfand, die Studierenden ausgedehnter, ala fonjt üblich), über die Gefchichte der in der 
Polemik befämpften Irrtümer aufzuflären, ihnen „einen akkuraten Begriff von Urfprung, 
Wachstum ꝛc. einer jeden Sekte, auch eine richtige Konnerion, und jo viel fich thun läßt, ss 
ein völliges Syſtem derer, die man widerlegen will, beizubringen“. Der hiftorifche Stoff 
wuchs ihm dabei fo an, daß er „endlich fait den halben Teil des Collegii ausmachte“. 
Hier follte ein Buch aushelfen, deſſen Ausführung er jedoch feinem „vielgeliebten Eidam“ 
überließ. W. behielt Ordnung und Methode von Buddeus bei, nahm aud in der Aus: 
führung vieles aus deſſen Vortrag, fügte aber auch Eignes hinzu. So erſchien zunächſt «0 
1724 ein Band „Theol. Einleitung in die vornehmften Religionsftreitigfeiten aus Herrn 
Buddeus Collegio berausg. und mit Anmerkungen ꝛc.“. In der Folge erweiterte W. 
Plan und Umfang des Buchs, das nun unter dem Titel „Hiftor. und theol. Einleitung 
in die Neligionstreitigkeiten, welche fonderlihb außer der evang.:luth. Kirche entitanden“, 
1733—36 in 5 Bänden erſchien. Der 1. Band ift bier die 3. überarbeitete Auflage des 45 
urfprünglichen Werks und umfaßt bereits das ganze Gebiet (Papiften; Reformierte; Anti- 
trinitarier und Socinianer ; Fanatici und Enthufiaften; Atheiften, Naturaliften und In— 
differentiften; orientalifhe Kirche; Mohammedaner, Juden und Heiden); Bd II—V be: 
handelt dasjelbe ausführlich mit bei weitem reicheren Material. Daneben hatte W. ganz 
jelbjtjtändig das ähnliche Werk begonnen: „Hiftor. und Theolog. Einleitung in die Neliz so 
gionsftreitigkeiten der evang.zluth. Kirche”, von der Reformation bis auf feine Zeit, das 
von 1730 bis 39 in 5 Bänden erjchien, durch forgfältige Auszüge aus der Streitlitteratur 
und gewiſſenhafte Berichterftattung ein noch heute unentbebrliches Werk 3.3. für die Ge- 
fchichte des Pietismus. Außer den genannten Werfen verdienen noch Erwähnung die 
Miscellanea sacra s. comment. ad hist. ecel. sanctioresque discipl. pertin., 55 
Amstel. 1744, feine umfangreiche Historia ecel. NTi variis observationibus illustr. 
1744 (bis Anfang des 4. Jahrhs.) und feine Historia controversiae Graecorum 
Latinorumque de processione Spiritus S. 1751. 

Neben feiner gelehrten Thätigkeit bat W. auch nicht unterlafien, häufig zu prebigen ; 
jeine Aufmerkfamleit auch für dies Gebiet zeigt feine Sammlung kleiner Sihritten von der 60 
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gottwohlgefälligen Art zu predigen, 1746, eine Zufammenftellung bomiletifcher Ratjchläge 
älterer Theologen ; vgl. auch Redenbachers Ausg. feiner Schrift: Die gottgefällige Vor: 
bereitung auf die Predigt (1733), Nürnb. 1845. Obgleih in jüngeren Jahren Spener 
geneigt, und als Hiftorifer guten Willens, bei Beurteilung der Religionsjtreitigleiten den 

5 Gegner recht zu verſtehen und billig zu beurteilen, beftrebt im Verhalten gegen die „Heer“ 
die Mitte zwiſchen G. Arnold und Abr. Galov einzunehmen, bat er doch in dem auf 
Befehl feines Landesherrn 1747 aufgejegten Gutachten über die „Herrnhutiſche Secte“, 
„pen —— —— Unfug”, das Urteil gefällt, „daß ein Fürſt mit gutem Gewiſſen 
diefe Secte in feinem Lande nicht dulden kann“, die Wohlfahrt von Kirche und Staat 

ı0 werde durch jie gefährdet, durch ihren Indifferentismus und Synfretismus, ihr Lieb: 
äugeln mit allerlei Sekten, ihre Veradhtung des ATS und Geringichägung der ſym— 
boliſchen Bücher, ihre Zurüdjegung Gottes des Vaters, ihre Gedanken von der Ehe u. dgl. 
(herausgeg. von J. Ph. Frefenius 1751, vgl. Frank ©. 73f.). 

1766 verlor W. feine Gattin durch den Tod. Er felbjt, durch fatarrhalifche und 
15 hypochondrifche Leiden angegriffen, überftand doch noch 1767 (nad feinem 5Ojäbrigen 

Dozentenjubiläum 1768) einen Fall von der Bücherleiter jo weit, daß er jeine Biblio- 
theca patristica 1770 vollenden fonnte (vgl. Vorwort); erft am 13. Januar 1775 ftarb 
er Sijährig. 

Sein ältefter Sohn ift Johann Ernft Immanuel Wald, geit. 1. Dez. 1778. — 
20 Litteratur: Die ältere Litt. verzeichnet jorgfältig v. Dobihüß in AdB 40, 652 ri der aud 

die Dekanatsakten der philof. Fakultät in Jena benügen konnte. 

Geboren 29. Auguft 1725 in Jena, ftudierte er auf des Vaters Wunſch Theologie 
und nad eigner Neigung befonders Philologie (auch femitifche Sprachen), aber auch Natur: 
wiſſenſchaften und Mathematif. 1745 wurde er in Jena mit feinem jüngeren Bruder 

25 (f. u.) zugleich Magifter, habilitierte fi 1746 und begann mit eregetifchen Borlefungen, 
machte dann mit dem Bruder eine große Studienreife nah Holland, Frankreich, Schweiz, 
Italien (Florenz), lernte an den Univerfitäten die hervorragenden Gelehrten der Zeit fennen, 
fteuerte hernach auch zu Goris Symbolae litterariae 1751 eine Rede über die Anti- 
quitates Herculanenses litterariae bei. Heimgefehrt fuhr er mit eregetifchen Vorlefungen 

% fort, als deren Frucht feine „Einleitung in die Harmonie der Evangeliften” 1749 erfchten, 
noch im Geiſt der orthodoren Harmoniftil, möglichft unter Beibehaltung der Ordnung 
jedes Evangeliums, daher mit der Annahme, daß manche Begebenheiten im Leben Jeſu 
in jehr ähnlicher Weiſe ſich wiederholt hätten. 1750 wurde er Prof. extraord., 1755 
ordin. für Logik und Metaphyſik, feit 1759 für Beredfamfeit und Poeſie, feit 1768 

35 Senior der philofophifchen Fakultät, 1770 Hofrat; 1778 machte ein Darmleiden feiner 
unermüblichen Arbeit ein Ende. 

Der vielfeitige Gelehrte hat feine Hauptkraft erjt der Philologie, feit 1760 zu— 
nehmend den Naturwifienichaften (Mineralogie und Paläontologie) gewidmet. Hier find 
nur feine theologifchen Arbeiten zu verzeichnen, in denen er z. T. feine philologijchen und 

0 archäologischen Forſchungen für das Verjtändnis der bl. Schrift nugbar zu maden fuchte: 
Dissertationes in Acta Apostolorum, 3 Tle, 1756—61 und 1766; Antiquitates 
nauticae ex itinere Pauli Romano, Act. 27, 28, 1767; Observationes in Mat- 
thaeum ex Graeecis inscriptionibus, nad feinem Tode 1779 herausgegeben; Anti- 
quitates symbolicae, quibus symboli apostoliei historia illustratur, 1772 (mit 

5 wertvollen Studien über die verfchiedenen Bedeutungen von Symbolum); Arbeiten über 
die Chriftenverfolgungen: Marmor Hispaniae antiquum, vexationis Christianorum 
Neronianae insigne documentum, 1750, dazu Perseeutionis Christianorum Nero- 
nianae in Hisp. uberior explanatio, 1753 (jest veraltet); Christianorum sub 
Diocletiano in Hisp. persecutio ex antiqg. inseriptionibus illustr., 1751. Intereſſe 

0 für die Theologie bebielt der fromme, der Orthodoxie treu gebliebene Mann bis an fein 
Ende. Zu feinen litterarifhen Plänen gehörte noch eine introductio in N.T. ſowie 
eine biblifche Naturbiftorie. Über feine Verdienſte auf andern Gebieten der Wiſſenſchaften 
vgl. dv. Dobihüg a. a. O. Als Theologe bedeutender ift 

fein jüngerer Bruder Ehriftian Wilhelm Franz Wald, geft. 10. März 1784. 
55 Kitteratur: Heumann, Dissertatio de haeretico Paulino Tit. 3, 10 (mit einer Vita W.s), 

1754; ©. Le, Dem Andenten des ehemal. Konjijtorialrat® Dr. C. W. F. Walt von ber 
theol. Fakultät . . ., Göttingen 1784; C. ©. Heyne, Elogium Vener. Walchii recitatum in 
consessu societatis (27. März 1784); J. N. Pütter, Verſuch einer afadem. Gelehrtengejhichte 
von der Georg. August. Univ. I, 121ff., II, 28f.; 9. Döring, Die gelehrten Theologen 

60 Deutichlands IV, 6löff.; Tichadert in AdB 40, 646ff.; Baur, Die Epochen der kirchlichen 
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Geſchichtsſchreibung, Tübingen 1852, ©. 145ff. LVerzeichnijie feiner Schriften aufer bei 
Pütter in Meujeld Leriton XIV, 345 ff. 

Der zweite Sohn 3. ©. Walchs und der Tochter des Buddeus wurde am 25. Des 
zember 1726 in Jena geboren. Dort ftudierte er unter des Vaters Anleitung, wurde 
zugleich mit feinem Bruder 1745 Magifter, bielt bis 1747 exegetifche, philoſophiſche und 5 
biftorische Vorlefungen, machte dann mit dem Bruder zufammen die o. ©. 794, 26 erwähnte 
große Studienreife, aus der ſich mancherlei gelehrte Beziehungen für ihn ergaben (mit 
Maffei, Propft Gori in Florenz u. a.). 1750 wurde er daheim Prof. extraord. der 
Philoſophie; während aber der Bruder dauernd in Jena blieb, folgte er einem Ruf nad) 
Göttingen als ordentl. Prof. der Pbilofophie, wurde dort 1754 aufßerord. Profeſſor der 
Theologie, und von Heumann zum Dr. theol. promoviert mit einer Difjertation de obe- 
dientia Christi activa. 1757 trat er ald orbentl. Profeſſor in die theologische Fakultät 
ein, in der er bi zu feinem Tode die umfafjendfte Thätigkeit als Dozent wie als Schrift: 
jteller entfaltet. Pütter fchildert 1765 feine Arbeit ald Dozent, wie er „ordentlicher 
Meife” im Sommer täglih 4, im Winter täglih 3 Stunden Vorlefungen hielt: um 8 15 
täglich Dogmatif über feines Waters von ihm herausgegebene Theologiae dogmat. 
Epitome tabulis analytieis expressa (1757), um 11 täglich Kirchenhiftorie bis zum 
Ende des 17. Jahrhunderts über fein eignes Lehrbuh (Grundfäge der KG des NTE, 
1761, ?1772—4, °1792—4); um 4 teild Moral, teild Polemik (nach feines Vaters Lehr: 
büchern); außerdem natürliche Theologie (Grundſätze der natürlichen Gottesgelehrtheit, 0 
1760), fumbolifhe Theologie (Breviarium Theologiae symbolicae Ecel. Luth. 1765), 
Kirchenbiftorie des 18. Jahrhunderts (Compendium hist. ecel. recentissimae 1757); 
ferner mwenigjtens ein Exegeticum über einen oder mehrere Briefe Pauli oder über die 
Paſſionsgeſchichte, auch über die chriftlichen Altertümer; dazwiſchen privatim die historia 
liter. theol. und publice die hist. liter. historiae ecelesiasticae, das jus publicum 3 
ecclesiae, die theologifche Kafuiftil oder über einen der griechifchen Väter, z. B. über Juftins 
Apologie. Endlich privatissime, wenn es verlangt wird, examinatoria, aud) wohl ver: 
bunden mit disputatoria über Dogmatik oder über andere feiner Vorlefungen. Daneben 
findet er noch Zeit zu großen gelehrten Arbeiten und zahlreichen afademifchen Gelegen- 
beitsichriften, er beteiligt ſich eifrig an Zeitung und Verwaltung der Univerfität, feit 1760 30 
auch als curator aerariorum piorum, jeit 1765 als Direktor des Repetentenkolle- 
iums, ferner an der Göttinger Societät der Wifenfchaften, die ibn 1763 zum orbentl. 
titglied der philol.:hift. Klaſſe macht. So gehört er in die nicht Eleine Zahl von Ge: 

lehrten des 18. Jahrhunderts, die uns durch ihren Bienenfleig wie durch ihre BVielfeitig- 
feit in Staunen jegen. 1766 wurde er Primarius feiner Fakultät, 1772 großbritann. 35 
Konfiftorialrat. Erſt fpät (1763) fand er Zeit fich zu verheiraten mit Eleonore Friderike, 
Tochter des ftiftshildesheimifchen KonfiftorialratS und Generaljuperintendenten Crome. 
Gegen Ende des Lebens nahm feine Wirkfamfeit ald Dozent ab. Es „kamen junge 
rüftige Männer ihm zur Seite; die Meinungen und der Gejchmad änderten fich; der 
Reiz der Neuzeit fam dazu. So gefhah cs, daß er in einigen Kollegien ben Beifall «0 
fait ganz, und in allen viel davon verlor” (Gitat bei Tſchackert a.a.D. ©. 647). Sein 
Tod erfolgte plöglih am Sclagfluß, 10. März 1784. 

MW. gehört nicht zu den jchöpferifchen Geiftern; hinter Mosheim einerfeits (geſt. 1755) 
und Semler andererſeits (1753 —96 in Halle) tritt er bedeutend zurüd; aber er gehört 
zu jenen unermüblichen Gelehrten, von deren Sammelarbeit wir noch dankbar Gebrauch 45 
machen. Seine Bedeutung liegt auf dem Gebiet der Kirchengejhichte. In feiner Richtung 
auf die ganze Breite biftorifcher Gelehrſamkeit und Litteraturfenntnis tritt er in bie Fuß— 
tapfen ſeines Vaters und des Großvaters Buddeus; auch in feinem dogmatifchen Stand: 
punkt ſucht er im allgemeinen eine moderierte lutheriſche Orthodorie gleich jenen fejtzu: 
halten; aber freilich diefe ift, zwar nicht feiner Frömmigkeit, aber feiner Theologie ein 50 
totes Objekt geworden, und um bijtorische Gewißbeit drebt fich alles. — In jeinem nod) 
verhältnismäßig frifch geichriebenen Jugendwerk „Gedichte der evang.lutb. Neligion als 
ein Beweis, daß fie die wahre fei“, 1753, nimmt er den Gedanken auf, daß das Dafein 
und vollflommenfte Weſen Gottes aus der Gefchichte ebenfo zu erkennen fei, wie aus ber 
Naturlehre und andern Teilen der Weltweisheit, und bedauert, daß ſich noch niemand 55 
unter diefem Gefichtspunfte jo um die hiſtoriſchen Wiſſenſchaften verdient gemacht babe, 
wie Nieumwentyt (Nechter Gebraud der MWeltbetrachtung zur Erkenntnis der Macht, Weis: 
heit und Güte Gottes, deutſch Jena 1747) um die Phyſik. Er wählt fih, um diefe 
bisher vernachläſſigte Arbeit wenigftens partiell in Angriff zu nehmen, das, wie er fagt, 
Leichtefte aus, denn „die Geichichte der evang.:luth. Religion ift unerfhöpflih an Zeug: so 
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niffen, daß Gott Gott fei”. In der That ftellt er manches einer religiöfen Geſchichts— 
betrachtung Förberliche hier zufammen. Aber Ähnlich, wie die religiöfe Naturbetrahtung 
der damaligen Theologie über einen im Kreife fich drehenden Zweckmäßigkeitsbegriff nicht 
binausfommt, kommt es bei ihm nicht zu einer höheren religiöjen Geſchichtsphiloſophie, 

5 fondern nur zu apologetifcher Anwendung eines im Grunde recht befchräntten Vorſehungs— 
glaubens auf Entjtehung und Fortgang der lutherifhen Reformation. Und jo wird denn 
die Wahrheit der „Luther. Religion” aus allem Möglichen, nur nicht aus der Sache jelbit 
bewiefen. — Bei feinen fpäteren bebeutenderen firdenbiftoriichen Arbeiten, bejonders bei 
feinem bis zum 9. Jahrhundert fortgeführten „Entwurf einer vollftändigen Hiftorie der 

10 Keßereien, Spaltungen und Religionsftreitigleiten bi® auf die Zeiten der Reformation“, 
11 Teile, Leipz. 1762—85 (Teil 11 nah W.s Tode von Spittler berausgeg.), zeigt ſich 
W. tief durchdrungen von der Pflicht gewiſſenhafter, alle Zeugenausjagen unermüdlich 
und methodiſch abbörender Erforſchung der Wahrheit, d. h. des wirklich Geſchehenen, und 
man kann in der That „die Genauigkeit in der Anführung der Quellen und Erläute: 

15 rungsfchriften und der Erörterung der Heinjten Umftände nicht höher treiben, als er «8 
gethan“ (Schrödh). Dabei warnt er aber nicht nur vor Leichtgläubigkeit und krankhafter 
Zmeifelfucht, fondern aud vor der Ausihtweifung des gelehrten Witzes, „der fi durch 
übertriebene Begierde, auf alles, was man fragen kann, zu antworten, alle Züden auszu— 
füllen und alle Duntelheiten aufzuflären, nur gar zu leicht verleiten läßt, feine Einfälle 

% unter eriviefene Wahrheiten oft unvermerkt zu mifchen und anftatt des Wahren nur Mög- 
liches zu erzählen” (Kritifche Nachricht von den Quellen der Kirchenhiftorie 1770, ©. 4ff). 
„Bloß Erfahrung, langwierige Erfahrung lehret ung bier Demut, und der einzige, recht 
philofophifche Gedanke, die Hiftorie habe in ihrem Umfang nicht eine notwendige 
Wahrheit, fondern nur zufällige Veränderungen zufälliger Dinge, wird 

25 ung davor bewahren, Begebenheiten durch Schlüſſe da zu ertveifen, wo feine hiſtoriſchen, 
d. h. durch Zeugnifje erwiefenen Beweiſe vorhanden find“ (ebd.). MW. verwahrt fich gegen 
Mißdeutung diefer charakteriftiichen Sätze und mill natürlih auch für fih das Recht, 
Bolgerungen aus dem Gegebenen zu maden, wo „phyſiſche oder moralifche Notwendig— 
eiten” vorliegen, in Anſpruch nehmen, bat aud offenbar den berechtigten Widerſpruch 

80 gegen eine ganze Gattung von Hhpothejen im Sinne; aber bezeichnend ift doch, daß er 
die Berechtigung eines höheren fombinatorifchen Elements in der Hiftorie, rubend auf 
ideeller Durchdringung des Gegebenen, gar nicht ins Auge faßt. Der Mangel einer die 
tieferen geiftigen Zufammenhänge reproduzierenden organischen Auffafjung, die ſich damit 
nicht begnügen Tann, das Einzelne nur in der Zufälligfeit feines Geſchehens protofollariich 

35 genau aufzunehmen, macht fi empfindlich geltend. In einer Zeit, wo Mosheim fo Be: 
deutendes auch für Dogmengeſchichte geleiftet, und wo Semler mit Nachdruck auf die 
Veränderungen in Lebhrbegriff und Lehrart hinwies, faßt zwar auch W. die Bedeutung 
der Gefchichte für Entſtehung und Ausbildung des Lehrbegriffs ins Auge („Gedanken von 
der Gejchichte der Glaubenslehre” * 1764), aber er denkt nur daran, daß viele Frage: 

0 ftellungen und Formulierungen nicht ohne gejchichtliche Kenntnis der Streitigfeiten ver: 
ftanden werben können. Wie wenig eine organische Auffaffung der Lehrentwidelung auch 
nur verfucht wird, zeigt ſchon der naive Eingang der Kegergefchichte (I, ©. 3): „Wenn 
diejenigen, welche ſich zur Religion Jeſu Chrifti befannt haben, nie von ihren beiden 
Hauptteilen, der Wahrheit und Liebe, abgewichen wären, jo würden wir der Mühe 

45 überhoben fein können, den größten Teil der Bücher, welche die Gejchichte der chriftlichen 
Religion vortragen, mit Erzählungen von Kebereien, Spaltungen und Streitigkeiten an- 
zufüllen. Allein da es der ewigen Weisheit unfers preiswürdigen Erlöfers gefallen, tie 
die Verfolgungen und Unterdrüdungen feiner Belenner von außen, aljo eine Menge 
von Zwietracht und Uneinigfeit von innen zuzulafjen, jo ift nunmebro die Kenntnis ber 

50 dadurch entjtandenen Begebenheiten ein unentbehrlicher Teil der Kirchengeſchichte“ Zwar 
till er nun pragmatifch Urfachen und Quellen der Begebenheiten — und über 
letztere begründete Urteile abgeben. Aber Urſachen und Quellen ſucht er teils in den Per— 
ſonen ſelbſt, ihren Fähigkeiten, Vorurteilen, Gemütsrichtung, teils in den äußeren zu— 
ſammenwirkenden Umſtänden. Und die Beurteilung geht ſachlich auf die Frage, * 

65 Teil die Wahrheit vertrete, wobei gelegentlich beide Teile Unrecht bekommen können, be: 
treffö der ftreitenden Perſonen aber auf ihr moralifches Verhalten. Die Gelegenheit zu 
einer ſolchen moralifchen Aburteilung laßt er fich felten entgehen mit Nuganmwendung auf 
die Gegenwart, um kluges Verhalten bei entftebenden Uneinigfeiten zu lernen und fid 
ebenfo vor den Ausjchweifungen der Verfolgungsfucht wie vor Indifferentismus zu büten. 

so Bei diefen Mängeln bleibt ihm doch das Verdienft, welches feine Kebergefchichte noch heute 
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zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel macht, das Verdienſt einer mit „mehr als kirchen— 
biftorifcher Geduld“ (Spittler) und mit getifjenhafter Treue ohne Ermattung durch— 
geführten methodifchen Erihöpfung der Quellen und Hilfsmittel, wenn auch die Zerſtücke— 
lung des Stoff und die damit verbundene MWeitläufigfeit die Benügung höchſt ermüdend 
madt. Dies Streben nach methodifcher Durcharbeitung und Umfpannung eines beftimmt 5 
abgegrenzten Gebiets, welches ihn 3. B. Semler gegenüber auszeichnet, macht auch feinen 
„Entwurf einer volljtändigen Hiftorie der römiſchen Päpſte“ 1756, *1758, und noch mehr 
feinen „Entwurf einer volljtändigen Hiftorie der Kirchenverfammlungen“, 1759, wertvoll. 
Auch jonft geht er auf möglichjt vollitändige Sammlung gleichartigen Stoffes aus, fo in 
der Bibliotheca symbolica vetus, 1770. Ein ähnlicher Gefichtspunft liegt auch der 10 
von ihm unter Mitwirtung Anderer herausgegebenen „Neueften Religiong:Gefchichte”, 9 Tle, 
1771—83 zu Grunde. Auch eine feiner legten Schriften, die mit polemifcher Rückſicht 
auf Semler und bejonderd auf Leifing (Streit über Schrift und Tradition) abgefaßte 
„Kritiſche Unterfuhung vom Gebrauch der bl. Schrift in den 4 eriten Jahrhunderten“ 
1774, ift als Matertalienfammlung noch brauchbar, obgleich fie alles andere eher als ıs 
„kritiſch“ iſt und feine völlige Unfähigfeit zeigt, den Kern des Streites auch nur zu fallen. 

Von den übrigen Schriften W.s feien noch genannt: Antiquitates pallii philo- 
sophieci veterum christianorum, 1746. Historia Canonisationis Caroli Magni, 
1750. Wabhrbaftige Gefchichte der jel. Frau Katharina v. Bora... wider Euſebii 
Engelbards Morgenftern zu Wittenberg, Halle 1751, 1752 —54. Deutſche Reichshiſtorie, 20 
1753. Historia Adoptianorum, 1755 (bernad überarbeitet in Bd IX der Kleber: 
geichichte). Historia Protopaschitarum, 1760. Disputatio adv. Tindalium, justis 
Jesum auxilio venisse .. . temere negantem, 1771. De symboli Athanasiani 
particulis, quibus necessitas fidei cath. commendatur, 1774. Yevdonapaxintwv 
historia, 1781. — Nicht zu vergeflen feine wichtige Sammlung der Monumenta me- % 
dii aevi, ex bibliotheca regia Hannoverana in 2 voll. (6 Faszikeln) 1757— 1564; 
—— eine Philologiſche Bibliothek wird 1770ff. von dem vielſeitigen Gelehrten heraus: 
gegeben. 
e Der Nachruf der Göttinger theol. Fakultät rühmte feine Charakterfeftigkeit, fein gutes 

Herz, feine ruhige Gemütsart, Offenheit, Dienftfertigfeit und Gefälligfeit, feine „ganz so 
unvergleichlihe Gottergebenheit und Duldſamkeit“. (W. Möller 7) G. Kaweran. 

Balded-Byrmont, kirchlich-ſtatiſtiſch. — Fürftlich waldeckiſches Regierungs-Blatt ; 
Gejeg: u. Verordnungs:Sammlung für die evang. Kirche der Fürjtentümer Waldeck und Pyr— 
mont (jeit 1896); 2. Cure, Die kirchliche Gejeßgebung des Fürftentums Walded, Arolſen 
1851; derj., Geihichte d. evang. Kirchenverfajjung in dem Fürſtentume Walde, Aroljen 1850; 85 
€. Öriebberg, Die geltenden Berfaiiungsgejege der evang. deutihen Landestirchen, Freib. i. B. 
1885, €. 828 ff. u. Supplemente; J. Freienſen, Staat und katholiſche Kirche in den deutſchen 
Bundesjtaaten, Stuttgart 1901 (in Stuß, Kirdenrechtlihe Abhandlungen, Heft 25/26); 
V. Schulge, Waldeckiſche Reformationsgeſchichte, Leipzig 1902. 

Die Fürftentümer Waldeck und Pyrmont zählten im Jahre 1905 in einem Gebiete 40 
von 1120,96 QDuadratkilometer 59127 Einwohner (1900: 57918), darunter 56 341 
(55285) Evangelifche, 1890 (1831) Katholiten, 629 (637) Juden, 259 (164) „andere 
Ehrijten”, 8 (1) „Sonftige und unbekannt”. Die Zahl der Mifchehen belief ſich Ende 
1906 auf 120 (1905: 122). In diefen war in 61 (51) Fällen die Kindererziehung 
evangeliih, in 35 (45) fatholiich, in 5 (3) gemifcht, in einem Falle unbeftimmt. Aug- «5 
tritte zum Katholicismus fanden nicht ftatt, wohl aber 3 zu nicht landeskirchlichen Ge 
meinſchaften, andererfeitd 1 Übertritt von der katholifchen zur evangelifchen Kirche. Der 
katholiſche Beltand des Landes ift hauptſächlich das Ergebnis einer gewaltthätigen Gegen 
reformation von Köln aus und fpäterer Einwanderung aus dem benachbarten Weitfalen, 
die, wie es jcheint, zu Propagandazweden abjichtlich gefördert wird. 50 

Die altlutherifche Separation, die jett 520 Seelen umfaßt, jegte 1864 ein und er- 
langte 1866 jtaatliche Anerkennung. Die Gemeinden werben in Bormont und in Walded 
durch je einen Geiftlichen bedient; das thatfächliche Verhältnis zur Landeskirche ift ein 
freundliches. Übereifer auf der einen Seite und Bureaufratismus der Kirchenbehörden 
auf der andern Seite, welche damals die Trennung verurjachten, gehören beide der Ver: 55 
gangenbeit an. 

Die Oejamterfcheinung des kirchlichen und religiöjen Lebens ift eine erfreuliche. Nach 
dem amtlichen Bericht ift im Jahre 1906 weder eine Tauf- noch eine Trauverweigerung 
vorgefommen. Die Zahl der Kommunilanten belief fih auf 40984 (1900: 42122), 
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darunter 18653 männliche und 22331 weibliche Perſonen. In dieſer Hinſicht ſteht alſo 
Waldeck unter den deutſchen Landeskirchen mit in erſter Linie, obwohl ein Rückgang ſtatt⸗ 
gefunden hat. Der Kirchenbeſuch ruht durchgängig noch auf den feſten Grundlagen der 
Vergangenheit. Die chriſtliche Liebesthätigkeit bewegt ſich ſeit Jahren in raſcher Steige: 

s rung; der Ertrag der Kollekten wuchs in den Jahren 1900—1906 von 15884 Mi. auf 
21059 ME, wovon der Hauptanteil der Heidenmiffion zufällt (1463MEf.). Unter den 
Anftalten der Liebesthätigfeit jtehen voran das Sophienheim in Helfen und das mit einem 
großen Kranfenhaufe verbundene Diakoniſſenhaus in Arolfen, beides Stiftungen der im 
J. 1888 verftorbenen Fürftin Helene. Lebteres zählt jebt (1906) 42 eingejegnete und 

10 32 Probeſchweſtern. Erſtrebt wird die Gründung eines Haufes für verfrüppelte und 
epileptifche Kinder. Der Verein vom blauen Kreuz hat an verichiedenen Orten Fuß ge 
faßt, die chriftlihe Kolportage organifiert fich weiter. Befonderer Beliebtheit erfreut ſich 
on Adolfverein neben dem neuerdings aud der evangelifche Bund Beachtung ge 

nden bat. 
15 Der Einfluß der Kirche auf das Schulweſen iſt noch ein großer. Dem Religions: 

unterricht liegt der Katechismus Luthers zu Grunde. 
Was den Konfefjionsftand anbetrifft, jo tritt die waldedifche Landeskirche von vom: 

herein mit lutherifhem Typus auf und ſchuf ſich in diefem Sinne 1556 ihre Kirchen: 
ordnung. Die ziveite (1640) und die dritte (1731) revidierte Ausgabe bezeugen bie 

20 Meiterenttwidelung im Sinne des ftrengen Luthertums, infofern fie die Verpflichtung auf 
den ganzen Inhalt des Konkordienbuchs fordern. Waldeck hatte nur eine beiftich-refor- 
mierte Gemeinde, außerdem eine kleine Gruppe zugemwanderter reformierter Familien in 
Arolfen und Wildungen, die jevoh am Anfange des 19. Jahrhunderts nur noch ein 
fonfefjionelles Scheindafein führten. Der auch in der mwaldedifchen Kirchenbehörde zum 

25 Siege gelangte Nationalismus erreichte 1788 die Ausfchaltung der Konkordienformel und 
am 23. Juni 1821 die Einführung der Union, obwohl, wie bemerkt, damals nur eine 
balbreformierte Gemeinde mit einigen Hundert Seelen vorhanden war. Das in höchſt 
unflaren Ausdrüden abgefaßte Schriftftüd fordert nur „eine Ausgleihung der rituellen 
Formen“, während naiv genug der Konfeffionsunterfchied ald nicht mehr vorhanden be 

30 zeichnet wird. Dagegen fnüpft S 1 der Synodalordnung vom J. 1873, wenn auch in 
bvorjichtiger Weiſe, wieder an die reformatorifchen Belenntnifje an unter ausdrüdlicher 
Nennung der Augsburgiihen Konfeffion. 

Die kirchliche Verfaſſung war von Anfang an auf den landesherrlihen Summepi- 
ſtopat geftellt. Die Konfiftorialordnung wurde in Verbindung mit dem Summepiffopat 

3 hauptjächlih durch eine Höchite Verordnung vom 2. März 1853 begründet, die in ibren 
Grundzügen heute noch zu Necht beſteht. Das Bedeutjamfte im landesfirchlichen Ver: 
faflungsleben der Folgezeit war die Emführung der Synodalordnung am 18. Februar 
1873, die fih in der Hauptfache an die entfprechenden, Formen in den beutfchen Landes— 
firhen anlehnt. Mit den inzwifchen vorgenommenen Anderungen wurde fie am 19. Sep— 

0 tember 1901 neu publiziert. Aus der fpätern Tirchlichen Gefeggebung find bervorzubeben: 
Kirchengejeg über die Veranlagung und Erhebung der Landeskirchenſteuer, 31. März 1898; 
Regelung des Dienfteintommens der Geiftlichen, 21. Dezember 1898; Penftonierung, Abd: 
junktur, Vikariat 19. Dezember 1900; landestirchliche Gemeindeordnung 25. Februar 1901; 
Beteiligung der Gemeinden hei Bejegung der Pfarrftellen 19. September 1901. Mebrere 

s in der Landesſynode 1906 vorgelegte Entwürfe zu Kirchengefegen über Gemeindeordnung, 
—— Disziplin, Zugehörigkeit zur Landeskirche u. a. ſind noch nicht zum Abſchluß 
gekommen. 

Das Konſiſtorium teilt ſich in ein engeres und weiteres; jenes bilden ein den Vorſiztz 
führendes weltliches Mitglied und zwei geiftlihe Mitglieder; dieſes beſteht zur Zeit aus 

50 derjelben Anzahl von Mitgliedern (ein tweltliches, zwei geiftliche),. Das Gejamtgebiet der 
Landeskirche ıjt in 4 Superintendenturen zerlegt. — Die Landesſynode ſetzt ſich aus 16 
Mitgliedern zufammen, von denen 14 durch die Kreisfpnoden berufen und 2 durch den 
Fürjten ernannt werden. Sie tagt alle 3 Jahre. Die Kreisfynoden, deren Mitglieder 
die Geiftlihen des betreffenden Rircenfreifes und eine gleiche Anzahl der durch die 

55 Kirchenvorjtände gewählten Laien find, treten jährlich zufammen, 
Den Kirchenvorſtand bilden der Geiftlihe als Lorfigender, mindeftens 4 tmeltliche 

Mitglieder, eventuell der Patron. Zu allen kirchlichen Geſetzen iſt das Placet des Fürften 
erforderlich, defien landesherrliche Kirchenhoheit durch den Aeceffionsvertrag mit Preußen 
nicht berührt wird. Im Evangeliſchen Kirchenausfhuß it Waldeck mit Anhalt und Lippe: 

so Detmold gruppiert. 
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Die ſchöne inhaltwolle Gottesdienftordnung der maldedischen Reformationskirche ift 
im Verlaufe des 19. Jahrhunderts durch den verftändnislofen Nationalismus faft gänzlich 
ausgerottet worden. Ohne fichtlihe Antnüpfung daran wurde 1888 eine Liturgie ber: 
geftellt, die jedoch in jedem Falle einen Fortjchritt bedeutet und den Kirchenvorjtänden 
zur Einführung empfohlen wurde, doch bisher mit nur teilweifem Erfolg. Ald Agende 5 
erfreut ſich weiter Verbreitung das mwürttembergifche Kirchenbuch, daneben hat neuerdings 
die preußiche Agende Eingang gefunden. Es wird eine wichtige Aufgabe der Zufunft 
fein, diefer Regellofigkeit ein Ende zu machen und aus den reichen Schägen der reforma= 
toriſchen Vergangenheit eine der Firchlichen Eigenart der mwaldedifchen Landeskirche ent— 
fprechende Agende zu ſchaffen. Ein neuer erponierter Katechismus Luthers wurde 1899 
im firchlichen und Solteihulunterrict eingeführt. Das Jahr 1907 brachte ein vortreff- 
liches neues Geſangbuch. 

Die Eonfeffionelle Eigenart der waldeckiſchen Landeskirche ift thatſächlich lutheriſch 
geblieben, da die Union vom Jahre 1821 von imaginären VBorausfegungen ausging und 
mejentlich fih im Rahmen der Theorie gehalten hat und halten fonnte, da von der anderen 16 
Seite Ansprüche ng nicht geltend machten. Einen wirklichen Schuß der Lehre hat erft 
ein 1906 vor der Landesſynode verbandeltes, aber noch nicht zum Abſchluß gelangtes 
firchliches Disziplinargejeg aufgenommen. Eine neue Prüfungsordnung für die Kandi— 
Daten der Theologie, welche auch die Mitwirfung eines Mitgliedes einer deutjchen evan- 
gelifchztheologifchen Fakultät vorfieht, trat am 1. Juni 1899 in Kraft. 20 

Die katholiſchen Beſtandteile des urſprünglich rein evangeliſchen Landes rühren, wie 
ſchon bemerkt, aus einer partiellen Gegenreformation ber, welche der Erzbiſchof von Köln 
in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts in den weltlichen Grenzgebieten mit bewaff— 
neter Hand durchführte. Zuzug bat fie hernach verftärkt. Zu der älteften katholiſchen 
Pfarrer in Eppe famen hernach die Pfarrei Arolfen und die Miffionsftation Pyrmont. 25 
Bis 1869 ftanden die Katholifen des Landes unter der Aufficht des Konfiftoriums und 
mwurben zu landesfirchlihen Abgaben und Laften herangezogen, die erſt allmählich nad: 
elafjen wurden. In jenem Jahre ging diefe, auch jest noch gemwichtige Auffiht an den 

Sandespireltor über. 
Neuerdings breitet fich die Gemeinſchaftsbewegung aus und dient nicht felten jeftie= so 

rerijchen Bejtrebungen ald Dedmantel. Bictor Schulge. 

» 0 

Walden, Thomas von ſ. Netter, Tb. Bd XII ©. 749. 

Waldenfer. — Zur Geſchichte der Forſchung. Der erjte Autor, der die Geſchichte 
der Waldenjer zum Gegenjtande gelehrter Forſchung gemacht hat, ift Flacius Illyricus (Cata- 
logus testium veritatis 1556). Die erjten zufammenbängenden Darjtellungen dieſer Geſchichte 35 
rühren dagegen von neumaldenfiihen Geiftlichen des 16. und 17. Jahrhunderts ber: 1. Giro: 
lamo Miolo (Pastor zu Angrogna), Historia breve e vera de gl’affari de i Valdesi delle 
Valli, verfaßt 1587, gedrudt im Bulletin de la société d’Histoire Vaudoise 17, p. 26 ss. 
(fortan Bulletin citiert) ins Franzöſiſche überjegt 1603 von Dominique Vignaur, Paitor von 
Villars; 2. Scipione Lentolo, Historia delle grandi e crudeli persecutioni fatte ai tempi 40 
nostri in Provenza, Calabria e Piemonte, ed. Teofilo Gay, Torre 1906: verfaßt 1595, In— 
halt3angabe und Auskunft über den Autor, der 1559—1565 Paſtor zu Angrogna war, Bul- 
letin 14, p. 45ss.; 23, p. 10488. Dieſe beiden ältejten waldenſiſchen Hiftorifer gehen über die 
Urgejchichte des Waldenjertum® rajch hinweg. Es lag aber den franzöfiihen Neformierten 
daran, gerade von diefer Urgeſchichte eine genaue, urkundliche Darjtellung, die für die 46 
wede der fonfejlionellen Apologetit und Polemik ſich eignete, zu bejigen. Daher erließ die 

Synode der reformierten Gemeinden des Dauphine im Juni 1602 an die Pajtoren im Em: 
brunais und Val Elufon die Aufforderung: de ramasser toutes les instructions, manuscrits, 
proc®s et autres choses, qui pourront servir pour l’histoire de l’&stat, doctrine, vie et 
perscutions des Albigeois et Vaudois, vgl. Bulletin 20, p. 117, vgl. p. 122. Daraufhin 50 
jammelte Bignaur im Bal Lujerna und Angrogna eine große Zahl Manujfripte, die fein 
Sohn Jean im Oktober 1603 der synode nationale zu Gap überreichte. Für die Bearbeitung 
diejes Materiales fand aber erjt die synode du Dauphine im März 1605 eine geeignete 
Berfönlichkeit in dem Pajtor Jean Paul Berrin zu Nyons, Bulletin 21, p. 63, 71, 84. Im 
Mai 1614 legte Berrin jein Manujfript der franzöfiichen Nationalfynode zu Tonneins vor. 56 
Daraufhin wurde dasjelbe noch an alle einzelnen Synoden der franzöjiichen reformierten Kirche 
und an die Kirche und Univerjität zu Genf zur Einjiht und Prüfung geichidt, Bulletin 23, 
ee 66, 74. Erjt nad jo gründlidyer Vorbereitung ward das Wert in zwei Bänden 

istoire des Albigeois und Histoire des Vaudois 16189 in Genf gedrudt. Es entſpricht 
ganz dem apologetiſch-polemiſchen Zwecke, den die franzöfiichereformierte Kirche mit feiner Her: 0 
ausgabe verfolgte: es iſt ein Verſuch, die bereits bei Beza, Miolo und Lentolo ſich findende 
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neuwaldenſiſche Legende, daß die „waldenſiſche Kirche“ der ehrwirdige Ueberreſt einer evange— 
liſchen Urlirche ſei, urkundlich zu beweiſen. Perrins Beweiſe begegneten nirgends Zweifel. 
Doch fand ſein Beſtreben zunächſt feine Nachfolger: Pierre Gilles, Waldenjerpajtor zu Torre, 
begniügte fich in feiner treffliden Histoire eccel&siastique des &glises reformees recueillies en 

6 quelques Valldes de Piemont 1644, neue Ausgabe Pignerol 1881, 2 Bde (au) holländiſch 
1657) damit, jchlicht zu erzählen, was er von feinen Vorjahren über die Vergangenheit jeiner 
Gemeinſchaft gehört hatte, und James Rob ſchloß fih in jeiner Pansebeia London 1653 einſach 
Perrin an. Erſt als die Maflacres von 1655 die Aufmerffamteit der ganzen protejtantiihen Welt 
auf die Waldenferthäler in Piemont gelenkt hatten und in England, Holland, in derSchweiz eine 

10 Flugſchrift, ein Bud) nadı dem anderen über die Geſchichte und die Leiden der Waldenjer erſchien, 
unternahm es der ehemalige Waldenjerpaitor Jean Léger in jeiner Histoire generale des 
eglises 6vangéliques des Valldees de Piemont ou Vaudoises 2 voll. Leyde 1669, deutſche 
Ueberjegung von Schweinit, Breslau 1750, Perrins Beweije noch zu vervolljtändigen. Léger 
behauptet in wejentlicher Uebereinſtimmung mit Berrin: die waldenfiihen Semeinden in Biemont 

15 jind der Ueberreſt der uralten, einjt von den Apoſteln Paulus oder Jakobus Minor auf der Reiſe 
nad) Spanien gejtifteten Kirche der Alpenthäler (VBallenjes), die durch die Jahrhunderte alle 
Eigentümlichteiten der evangelifchen apoftoliihen Urfirhe rein bewahrt hat. Von den Irr— 
tümern der römiſchen Kirche ward dieje Kirche dadurch geſchützt, daß fie ſich zur Beit Papit 
Silvejterö I. von Rom trennte. Ans Licht trat der damit gegebene Gegenſatz gegen Rom aber 

20 erjtmalig, als der Waldenjer Claudius Erzbifhof von Turin war, ſ. d. A. BB IV ©. 136 ff. 
Der Lyoner Kaufmann Valdes war nicht der Stifter jener evangelifhen Kirche, ſondern einer 
ihrer Miffionare. Auch die Reformation hat den Waldenfern jchlechterdings nichts Neues 
gebradit, ſondern lediglicd ihrem uralten Glauben in einem großen Teile Europas zum Siege 
verholfen. Dieje Konitruftion iſt, wie bemerkt, nicht erft von Perrin und Léͤger ad hoc ge» 

25 ihaffen worden. Sie iſt nur die weitere ——— der ſchon 1580 von Beza in feiner Histoire 
ecel&siastique des 6glises réformées au royaume de France 1, p. 39 verfochtenen Thefe, daß 
unter den Waldenjern feit dem Jahre 120 der reine apoftoliihe Glaube vom Vater auf den 
Sohn jid immer rein fortgepflanzt habe. Dieje Thefe, welche für die Neformierten in der 
Polemit gegen die Katholiten von großem Werte war, hat eine lange und vertwidelte Bor: 

30 geſchichte. Sie fnüpft an an die Urjprungslegende der italienischen Waldenjer des 15. Jahr: 
a hr bie ihrerjeit3 wieder zurüdgeht auf die alte, ſchon in der erjten Hälfte des 13. Jahr: 
bundert3 von den Waldenjern übernommene, kathariſche Lehre von dem Verfall der römiſchen 
Kirche jeit der Schenfung Kaiſer Konitantins, vgl. Pajjauer Anonymus ec. 4, p.27F. Schon 
die Waldenjer des ausgehenden MA.s behaupteten danach, ihre Kirche jei ein Ueberreſt der 

35 apoftoliichen Urkirche, und fie habe darum den reinen apoftolifchen Glauben bewahrt, mweil jie 
zur Beit des antichrijtlihen Papſtes Silvejter I. von der römischen Kirche ji losgeſagt habe, 
vgl. Claudius Seyſſel, archep. Taurin., Adversus errores Waldensium ce. 1, verfaßt 1517, 
aedrudt 1520, Neu iſt bei Berrin und Léger aljo nur der Verſuch, den Beweis jür jene 
Theſe Bezas durch gelehrte Kombinationen und urkundliche Belege im einzelnen zu erbringen. 

40 Sie waren des guten Glaubens folche urkundliche Belege in reicher Fülle in der jog. walden: 
ſiſchen Litteratur zu finden. Da aber dieje Hoffnung trog, jo wagte Perrin zuerit einzelne 
Stüde dieſer Litteratur durch willtürliche Datierung und fede Zertfälihungen für feine 
Bwede tauglich zu maden. So verjah er die waldenjiiche Lleberfegung eines Buches des Lukas 
von Prag (get. 1528) über den Antichriit ohne weiteres mit der Sahrzahl 1120 und jtellte 

45 aus einem ſtark verfälichten Briefe des Barben Morel, aus Briefen Delolampads und Bucers 
eine angeblich uralte rein evangeliiche confession de foi ber Waldenjer zujammen. Léger 
folgte wenigitens bei der Datierung der Belege feinem Beilpiele. Er feßte 3.8. jene con- 
fession de foi kurzerhand in das Jahr 1120, die Traftate del purgatori und del invocacion 
de li sant, beides Ueberjegungen einiger Kapitel der confessio Taboritarum von 1431 und 

50 die interrogacions menors, eine lleberjegung des Statechismus der böhmiſchen Brüder, in 
das Jahr 1100, vgl. Herzog, Die romanishen Waldenjer S. 405 ff., die Stüde jelbjt mit den 
falfchen Daten bei Monajtier, Histoire de l’&glise Vaudoise 2, p. 24688. Obwohl nun ſchon 
Bofjuet in jeiner Histoire des Variations des &glises protestantes, Paris 1680, 1. 11. t. 2, 
p- 119 ss. in höchſt eindrudsvoller Weile die Schwächen dieſer Beweisführung aufdedte und mit 

55 großer Gelehrſamkeit nachwies, da „les Vaudois d’ä present ne sont pas pr&decesseurs, 
mais sectateurs des Calvinistes“, p. 191, obwohl alle namhaften proteftantiihen Kirchen: 
biftorifer, Mosheim, Hist. ecel. 12. saecl. p. 2, c. 3, $ 11; Neander, Allgemeine Geſchichte der 
hrijtlihen Religion 8*, S. 106 ff.; Giejeler, Lehrbuch der Kirchengeihichte 2, 2, 886 die Uns 
vereinbarfeit der ganzen Konjtruftion mit der echten Ueberlieferung Far erfannten und ber 

so Biſchof Charvaz von Pinerolo in einem eigenen Buche aufs umſtändlichſte ihre Ungeſchichtlich— 
feit darlegte, Kecherches historiques sur la veritable origine des Vaudois, Paris 1836 (aud 
italienifh Torino 1838), fonnte man doch des Truges nicht Herr werden, jo lange man nicht 
das Beweismaterial Perrins und Lögers einer fritiihen Unterfuhung unterzog. Dazu ent: 
ſchloſſen fich zuerit zwei engliiche Gelehrte: Maitland, Facts and documents illustrative of the 

#; history of the ancient Waldenses, London 1832, und Todd, Discourses on the prophecies 
relating to Antichrist, Dublin 1840 und British Magazine 18941. Weiter führte dann die 
Unterjuchung J. J. Herzog in dem Halliihen Programm De Waldensium origine 1848 und 
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in einem Aufjage sur l’origine et les doctrines primitives des Vaudois, Revue de th&o- 
logie et philosophie chretienne 1850. Aber den Todesſtoß erhielt die ganze Beweisführung 
Perrins und Legers erjt durch A. W. Diedgoff in dem epochemachenden Bude: Die Waldenjer 
im Mittelalter, Göttingen 1851. Hier wurden nicht nur die Fälſchungen Perrins klar be: 
wiefen, jondern zugleid; zum eriten Male der Verſuch gemacht, aus den unzweifelhaft echten 6 
Quellen, inöbefundere den fatholiihen Polemitern, aber auch ſchon aus den Urfunden über 
die Pauperes catholici ein zutreffendes Bild von den Lehrern der mittelalterlihen Waldenjer 
zu entwerfen. Dabei verfannte aber auch Dieckhoff nod den urfprüngliden Charakter der 
Stiftung des Valdes. Erſt Karl Müller wies in jeiner Schrift: Die Waldenjer und ihre 
einzelnen Gruppen bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts, Gotha 1886, überzeugend nad, 10 
daß Waldes nicht eine Sekte, jondern eine aäfetiihe Predigergenofienihaft geitiftet habe. 
Damit war allererjt die Grundlage zu einer hiſtoriſchen Würdigung des Waldenjertums ge: 
mwonnen, aber doch nur die Grundlage. Nicht völlig gellärt war vor allem nod) die Frage 
nadı dem Urfprunge der fog. waldenjifchen Litteratur. Da, dieſe einſt jo maßlos überſchätzte 
Litteratur war troß der Bemühungen 3. I. Herzogs, Die romaniihen Waldenjer, Halle 1857 16 
und Ed. Montet, Histoire littöraire des Vaudois du Pi&mont, Gentve 1886, ihren relativen 
Wert zu ermweijen, jo völlig in Mißkredit geraten, dab man ihre Wertlojigfeit geradezu ſchon 
öffentlich feititellen zu dürfen glaubte, vgl. Karl Müller, THLZ 1888, Nr. 14. Da veröffent: 
lihte Wendelin Förſter GN 1888, 2, S. 753 eine Studie, in der er es höchſt wahrſcheinlich 
machte, da das berühmtejte und nach der vulgären Meinung am ftrupellojejten verunedtete 20 
Produkt diejer Litteratur, die nobla leygon, noch im 13. Zahrhunderte verfaßt fei. Damit sit, 
obwohl die von Förſter verheikene „kritiſche Unterfuchung der ganzen Waldenjerlitteratur und 
endgiltige Löſung der Waldenferfrage“ noch ausſtehen, jene frage doch in ein neues Stadium 
getreten. Es ijt wenigſtens joviel fejtgejtellt, dai die waldenſiſchen Handichriiten nicht hiſtoriſch 
wertlos jind, jondern einzelnes aus ihnen zur Charakterijtit des alten Waldenjertums benüßt 25 
werden darf. — Die italienischen Reformierten, die ſich heute noch als Waldenjer bezeichnen, 
und ihre englifhen und franzöfiihen Freunde haben lange gezögert, dieje Ergebnilje der 
Forſchung anzuerkennen. Erſt Emilio Comba hat in feiner Storia dei Valdesi avanti la 
reforma, Firenze 1880, damit den Anfang gemacht. Aber ganz ift der alte, aus Legende, 
Fälſchung und gelehrter Kombination merkwürdig gemiſchte Abſtammungsmythus noch heute 90 
nit überwunden. 

Bibliographie: A. Muiton, Bibliographie historique et documentaire de l’Israel des 
Alpes, Paris 1851 (jehr reichhaltig, aber trogdem unvolljtändig); W. N. Du Rieu, Essai bibliogra- 
phique concernant tout ce qui a paru dans les Pays — Bas au sujet des Vaudois et en leur faveur 
im Bulletin de la commission de l’Histoire des Eglises Wallonnes t. 4,2 livre, Ya Haye 1889 36 
(123 Nummern); Todd, The books of the Vaudois, London 1885 (Ueberſicht über die engliſche 
Litteratur); W. Meille in Bulletin 16, p. 45 38.: Weberficht über Waldenjerhandichriften und 
Baldenferlitteratur in der fgl. Bibliothek zu Turin; Jean Jalla, Biblioteca Storica Valdese 
1848— 1898, 1. Autori Valdesi, 2. Autori non Valdesi in Bulletin 15, p. 1608. (die deutſche 
Litteratur unvollitändig); die Societ@ de l’'histoire des Vaudois plant ſchon feit 1884 die 40 
Herausgabe einer volljtändigen Bibliographie. Berichte iiber neue Bücher und neu entdedte Hſſ. 
— in ihren Bulletins. 

Quellen. I. Mittelalterliche Zeit. A. Urkunden waldenſiſcher Herkunft. Bibel: 
überjegung a)in franzöſiſcher und provenzaliicher Sprache, ſ. o. Bd III ©. 125ff.; vgl. außer 
der dort angeführten Litteratur G. Voigt, Biihof Bertram von Meg in Jahrbuch der Gejell: 45 
ſchaft für lothring. Geſch. 5, S.51ff.; b) inwaldenjiicher Sprade ſ. o. Bd III ©. 139; e) in 
deutſcher Sprache. Daß die Ueberjegung des jogenannten codex Teplensis nicht waldenfiicher 
Herkunft iſt, ift durch Joſtes über allen Zweifel erhoben worden, vgl. die Litieratur über die 
Kontroverje oben Bd III S. 64,51 ff. Meuerdings hat N. E. Schönbah in feinen Studien zur 
Geſchichte der altdeutichen Predigt SWA phil.hiit. Klaſſe 147 B (1903), ©. 128 ff. wahrſchein- go 
lich zu machen gejucht, dah der in dem Koder 2684 saec. 14 der Wiener Hojbiblivthel über: 
lieferte Pjalter Kopie einer waldenſiſchen Ueberſetzung ſei. Aber aus der Beobahtung, daß 
nah dem Bajjauer Anonymus die Waldenjer wie der Autor diejes Pialterd in Pi 67,31 ftatt 
Increpa feras arundinis hirundinis lajen, folgt nur, daß beide Teile denjelben ſchlechten 
Bulgatatert benupten. Ebenjowenig ift die Weglaffung der Worte tradentur in manus gladii g5 
in ei 62, 11 ſowohl im lateinischen wie im deutſchen Tert ein jicherer Beweis, da die HI. 
auch ſonſt von Auslajiungen mwimmelt. Was der Koder ſonſt enthält, die Hymnen, das 
symbolum Athanasianum, ſowie die Einrichtung des Textes für den rag her widerfpricht 
direft der Annahme waldenſiſcher Herkunft. Andere Urkunden: :riptum heresi- 
archarum Lombardie ad Leonistas in Alamannia, verfaßt nadı Mai 1218, ed. Preger AMA go 
dritte (hiftoriiche) Klaſſe 13, S.234f.; Döllinger, Beiträge zur Sektengeſchichte des Mittel: 
alters 2, ©. 42ff., Kollation bei Müller, Waldenier ©. 22f., im folgenden citiert nad den 
Baragraphenzahlen bei Preger. Briefe lombardiiher Waldenjer und abtrünniger deuticher 
Brüder von ca. 1368: 1. Brief des Lombarden Johann und Genoſſen an die Brüder von 
St. Peter in der Au in Dejterreih, ed. Döllinger 2, S. 355ff., in italienifher Ueberſetzung gz 
Gomba in Rivista Cristiana 15, p. 64-68, 120—125. 2. Wohl diejelben lombardiſchen 
Meijter an die gleihen NAdrejjaten, überliefert unter dem faljchen Titel Regula secte Wal- 
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densium hereticorum in einem 1870 verbrannten Strapburger Manujfript von 1404 ed. 
Ch.Schmidt, ZHTh 22 (1852), S. 239ff., als VBelegitüd in einer fatholifhen Polemit in einer 
Hii. von Klofterneuburg, ed. Döllinger 2, ©. 3ö1ff. Diefer Brief ift wohl älter alö der vor: 
bergehende. 3. Antwort des abtrünnigen Bruderd Johann (von Prag? vgl. Döllinger 2, 

5 ©. 352; Johann Lejer ? ebd. S. 351), ungedrudt, nur ein Stüd bei Müller, Waldenjer ©. 103, 
U. 1; 4. Buch des abtrünnigen deutihen Bruders Giegiried, Citate bei Müller, S. 118, 
W.1, 126, A. 3, vgl. Comba a. a. O. p. 125. — Septem articuli fidei, zuerjt erwähnt 1387, 
Inhalt und Reihenfolge nad) dem Straßburger Mf. von 1404, waldenjiihe Ueberjegung nad) 
Genf 208 ed. Montet, Hist. littöraire des Vaudois p. 1988.; vgl. aud) Bulletin 4, p. 8 =. 

10 Bon den in den jog. waldenſiſchen Handſchriften zu Cambridge, Genf, Dublin erhaltenen 
Schriftſtücken ſtammen ſicher aus vorreformatorifcher Reit die Lehrgedichte: 1. Nobla leygon 
ed. Perrin, Histoire des Vaudois; S. Morland, History of the Churches of Piemont 
p- 99—118; Léger, Histoire 1, p. 26s8.; Raynouard, Choix des Po£sies des Troubadours 
1817, t.2, p. 73—102; Monajtier, Hist. 2, p. 246s8.; Herzog, Die romaniihen Waldenjer 

15 ©. 445—457 ; Fr. Apfeljtedt in Herrigs Archiv 62 (1879), ©. 274— 288; Ed. Wontet, La 
noble legon, texte original ete., Paris 1888, vgl. dazu W. Förſter ın GgM 1888, 2, 
©. 753jf. u. d.; neue Ausgabe für die Romaniſche Bibliothet angekündigt von W. Föriter. 
2, La Barca; 3. Lo novel Sermon; 4. Lo novel Confort; Lo payre eternal; 6. Lo des- 
preczi del Mont; 7. L’avangeli de li quatre sementz, fämtlid zum Teil herausgegeben von 

20 Raynouard 2, p. 103—133, vollitändig mit einem 8. arg forrumpierten Boem L’oraczon nad 
Dublin Trinity 21, Tab. 5, Class. C von Giovanni Balına im Bulletin de la soci@t& de 
l’histoire des Vaudois 23 (1906), p. 1-55, neue Ausgabe für die romaniſche Bibliothek an: 
gekündigt von W. Förſter. Bon den projaijhen Stüden jtammen aus vorreformatoriicher Zeit 
wohl nur die unten unter IV, 2 angeführten jämtlih für die Geidichte der Genoſſenſchaft 

35 jehr wenig bietenden Weberjegungen kath. Werte. — Brief der Brandenburgiich: Pommeriden 
Waldenjer an die Böhmiichen Brüder aus dem Frühjahr 1480, erhalten nur in tichechiicher 
Ueberjegung in der ungedrudten Historia fratrum Blahoslavs, deutſch bei Goll, Quellen und 
Unterfuhungen zur Gejchichte der böhm. Brüder 1, S. 121, Nr. 18 und Wattenbah in ABA 
1856, ©. 88 ff. — Brief des Barben Bartholomäus Tertianus von Meana, detta della grossa 

30 mano, an die Waldenjer des Val Pragelas, ed. Morland, History p. 18058.: nad) Perrin 
verfaßt 1375. Aber bei Miolo, Historia p. 109 figuriert Tertian in der Lijte der Barben hinter 
Giovanni Girardo di Meana, il quale andd poi a (feneva e fu stampatore, und vor Bietro 
Maſſone di Borgognia, der 1530 ald Gejandter zu Farel ging. Er gehörte aljo dem eriten 
Drittel des 16. Jahrhunderts an, dazu jtimmt der Anhalt des Briefe. Er weijt in feinem 

35 Zuge über 1507 zurüd, und über 1533 hinaus. — Das anonyme Xibell gegen Junocenz IV. 
ed. Windelmann, Acta imperi inedita nr. 48, 2 p.520, ijt nicht deutjcher (Haud, Kirchen: 
geſchichte Deutſchlands 4, er), jondern italieniicher Herkunft, vgl. die Italianismen 
rivalitas, azio, einceritas, mungere — melfen. Der Stil weijt auf die Kanzlei des Peter de 
Vineis, nicht auf Waldenfer. 

40 B. Quellen fatholijher Herkunft. 1. Walteri Map, Liber de nugis curialium 
distinetio I, e. 37 ed. Wright (Camden Society 1850), p. 64ss., audı MG SS 27, p 66s8., 
aufgezeichnet wohl kurz nad) 1179. Chronicon universale anonymi Laudunensis, verjaht 
ca. 1220 von einem Prämonjtratenjfer der Diöcefe Laon, SS 26, p. 247—449. Stephanus 
de Borbone, Tractatus de septem donis Spiritus Sancti c. 3425., ed. Lecoy de la Marche, 

45 Anecdotes historiques tirés du recueil inédit d’Etienne de Bourbon, Paris 1877, p. 290—297, 
ce. 349— 353, p. 307— 314: verfaßt zwiichen 1249 und 1261, benüßt in der Vita Alexandri III, 
Muratori, Rerum Ital. SS 3, p. 44733. Sogenannter Baflauer Anonymus, früher Bieudo-Reiner 
genannt, gedrudt 5. T. bei Flacius, Catalogus testium veritatis ed. Francofurt. 1666, p. 641ss.; 
Gretſcher, Seriptores contra sectam Waldensem und Opp. 12,2, p. 24 es. hiernach im folgen: 

50 den citiert), BM 25, p. 262 ss; ein Stüd einer deutjchen J saec. XIV. ed. H. Haupt, 
3686 23. S. 87 ff.: verfaft um 1266 wahrjcheinlid von einem Dominifaner der Diöceie 
Paſſau (zur Datierung val. Preger in AMA 13, S.184ff., 234ff. und 18,1, ©. 30; deri., 
Geſchichte der deutihen Myſtit 1, S. 411ff.; derf., Evangelium aeternum und Joahim von 
Floris S.33 ff.). — Petrus Engelhardi de Pilichdorf (Profeiior zu Wien), Tractatus contra hae- 

56 resin Waldensium ed. Gretſcher, Scriptores contra sectam Waldensem und Opp. 12, 2, 
p. 50ss,, BM 25, p. 277 ss., vgl. PBreger in AMA 13,1, S. 188f.; Hud, Dogmenhijtor. Bei: 
trag zu ©. 18ff., verfaßt. 1395. — Außerdem: Bernardus, abbas Fontis Calidi (Brämon: 
itratenjerabtei, Fontcaud in der Diöceje Narbonne), Tractatus contra Vallenses et Arianos 
ed. Greticher, Trias Scriptorum adversus Waldensium sectam und Opp. 62, 2, p. 196 ss., 

60 BM 24, p. 1585 ss.: verfaßt ca. 1188 (damals der Autor zulegt erwähnt, fein Nachfolger 
begegnet auerit 1193, vgl. Gallia christiana 6, 267, KarlMüller, Waldenfer ©. 141f.); Alanus ab 
Insulis, Summa quadripartita adversus huius temporis haereticos 1. 2, MSL 210, p. 371.: 
verfaßt vor 1202, j. oben Bd I ©. 284; Ebrardus Bethuniensis, Liber Antihaeresis c. 25 ed. 

Greticher, Trias und Opp. 12, 2, p. 177 ss.: verfaßt ca. 1210, vgl. Hud, Dogmenhiſtoriſcher 
#5 Beitrag ©. 225. Die Briefe Innocenz$ III. über die Pauperes catholiei aus den Jahren 

1208—1212 ed. Baluze 1. 11, nr. 196—198; 1.12, nr. 17, 66-69; 1.13. nr. 63, 77, #4; 
1. 14, nr. 92, 90—94, 96, 146; vgl. Burchardi et Cuonradi, Chronicon Urspergense ad 
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1212/13 ed. Per in SS rerum Germanicum p.99s. Peter de Baur:Gernay, Historia 
Simonis comitis de Monte-Forti c.2, 6; ed. Ducesne, Hist. Franc. SS 5, p. 557, 561. 
Guilelmus de Podio s. Laurentii, — * historia negotii Francorum adversus Albigenses 
c. 85. ebd. p. 672. Caesarius Heisterbac. Dial. 1.5, c. 20: verfaßt 1220/1. Salvus Burce, 
„nobilis laicus, tamen et litterarum inseius“ aus Piacenza, Liber qui dieitur Supra Stella. 6 
ed. Döllinger, Beiträge 2, S.62ff.: verfaßt 1235; Moneta Cremonensis, Adversus Catharos 
et Valdenses, ed. Ricchini 1753: verfaßt ca. 1240, vgl. Müller S. 145 ff. Rainerus Sacchoni, 
Summa de Catharis et Leonistis ed. Martène et Durand, Thesaurus novus Anecd. 5, 
p- 177588. ; verfaßt um 1250. — 2. Zur Geſchichte der franzöfiiden Waldenjer: Concilium 
peritorum Avinionensium quo declaratur qui dieuntur credentes, Gutachten de3 Dominikaner: 10 
priord Johann von Avignon und Genojien für einen Prozeh gegen Waldenfer in Arles, Hii. 
Wolfenbüttel 349, Cod. Helmstad. 315f. 228, vgl. Müller, aldenfer S. 72: verfaßt 1235. 
Protofolle der Inquijition des Peter Cella von 1241/2, 3. T. ediert von Lea, A history of 
the inquisition 2, p.579ss. Consultatio ad inquisitores des Erzbiſchofs Peter Arbelate von 
Tarragona und jeiner Provinzialfynode von 1242, volljtändig in der Doctriva de modo 15 
procedendi contra haereticos der Inquiſition von Carcaſſonne und Toulouje von ca. 1280, 
ed. Martene-Durand, Thesaurus 5, p. 170ss., vgl. Miller, Waldenjer ©. 72, 142ff.; Douais, 
Les heretiques du comt& de Toulouse im Compte rendu du congres international des Catho- 
liques, Paris 1891 (Bericht über Msc. 209 der Stadbibliothet von Toulouje mit Nachrichten 
über 5638 Ketzerverhöre im Jahre 1245/6). Consultatio des Erzbiihofs Peter Amelius von 0 
Narbonne und der Synode der Provinzen Narbonne, Air, Arled zu Narbonne 1243 oder 1244, 
Mansi 23, p. 365ss., vgl. Müller ©. 72. — Urfundenformeln der Inquifition zu Gar: 
cafionne (?) aus der Zeit vor 1250, Hſſ. Wolfenbüttel 349 (Helmstad. 315), f. 239 88. val. 
Müller ebd. Akten der Inquijition zu Carcaſſonne, Ende des 13. und Anfang des 14. Jahr: 
hunderts, Auszüge bei Döllinger 2, ©. 1ff., 305. Das Stüd S.1ff. aud bei Martene- 25 
Durand, Thesaurus 5, p. 1754 ss., vgl. Müller S. 166 ff. — Articuli in quibus errant mo- 
derni haeretiei, verfaßt ca. 1300 in Histoire du Languedoc ed. Du Laurier t.3, p. 986. — 
Auszüge aus den Prototollen der Inquifition im Lanquedoc Anfang des 14. Jahrhunderts ed. 
Döllinger 2. ©. 97 ff. — Formulare aus dem Archiv der Inquiſition zu Carcajionne, ebd. 
©. 286 ff. Liber sententiarum inquisitionis Tholosanae ab a. 1307 ed. a. 1323 ed. ald Anhang 30 
Limborch, Historia inquisitionis Amstelodami 1692. — Bernardus Guidonis, Practica inqui- 
sitionis ed. Douaid, Paris 1886: verfaßt ca. 1321, vgl. Müller S. 160ff. — 3. Bur 
Geihichte der lombardijh:deutihen Gruppe: Salvus Burce, Moneta, Reiner Sacdyoni, 
Paſſauer Anonymu3 ſ. o. unter 1. Frater David O. M. (von Augsburg), Tractatus de 
inquisiecione haereticorum ed. Martöne-Durand, Thesaurus 5, p. 177788. nad) einem jchlechten 35 
und unvollftändigen Texte, beſſer Preger inAMA 3. KL. 18, 3, ©. 204 ff.; einStüd bei Döllinger 
2, ©. 515ff. vgl. Müller S. 157 ff.: verfaßt zwiſchen 1256 u. 1272. — Berthold von Regensburg, 
Predigten gegen die Steger Auszüge bei A. E. Schönbach, Studien zur Geſchichte der altdeutichen 
Predigt, Wiener Sipungsberichte, Bd 147, Nr. 5. Inquisitio haereticorum facta Chremse (fremd 
in Oberöjterreich) per dominum Ortolfum Müringarium decanum loci eiusdem, ed. Frieß, 40 
Defterreihiihe Vierteljahrsihrift für fath. Theologie 11, ©. 254 ff., verfaßt 1315. Götweiher 
sragment von 1340 ed. Mencik, Vyslech Valdenskych ca. 1340 in SB der kgl. Böhm. 
Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, Philof. Klaſſe 1891, S. 280Ff., vgl. Haupt in ZRG 14, S. 1ff. 
ebd. ©. 15ff. einige auf die gleihen Prozeſſe bezügliche Urtunden. — Hermannus de Schilditz, 
O. fr. Aug., Tractatus contra hereticos Leonistas sive Pauperes de Lugduno, ungedrudt, 45 
vgl. 9. Haupt, Religiöjfe Selten in Franten ©. 21: verfaßt 1342—1345. Johannes Lefer 
(ehemaliger Waldenjer), Schrift gegen die Waldenfer, Hi. in Kloſterneuburg, Auszug bei 
Döllinger 2, ©. 351ff., verfaßt ca. 1368. — Akten und Aufzeihnungen aus der Inquifition des 
Petrus Zwider O. Coel. und Martin von Amberg von ca. 1380 big ca. 1403: über Prozeſſe in 
Brandenburg und Bommern 1393/4 Wolfenbüttel cod. nr. 438, vgl. W. Wattenbach, Ketzer- 50 
gerichte in Bommern und der Mark Brandenburg SBA 1886, ©. 47ff.; derj., Ueber die 
Anquijition gegen die Waldenjer in Pommern und der Mark Brandenburg ABU 1886, Nr. 3; 
iiber Prozejje in Dejterreih, Steiermark, Ungarn: 1. Notat über die Meijter der Selte im 
Sabre 1391/2 ed. Frieß in Dejterr. Vierteljahrsjchrift 11, S. 257 ff.; Döllinger 2, ©. 367 ff. 
2. Bericht des Inquiſitors Petrus an die Herzöge Wilhelm und Albrecht von Oeſterreich 1395 55 
ed. Frieß, ebd. 11, S. 262 ff.; Preger AMA (3. Ki.) 13, S. 246 ff.; Döllinger 2, ©. 305 ff. 
3. Brief der Herzöge Albrecht und Wilhelm 1397 ed. Frieß a. a. O. 11, ©. 271f. 4. Prozeſſe 
gegen Waldenfer in Dejterreih 1398 ed. Döllinger 2, ©. 346ff.; H- Haupt, Waldenfertum und 
Inquifition S. 117. 5. Urteil gegen ungariiche Waldenjer 1401 ebd. S. 114ff. 6. Refu- 
tatio und Index errorum ed. Gretſcher, Seriptores und Opp. 12, 2, p. 87ss.; BM 25, 60 
p. 302 88.; in doppelter Faſſung Döllinger 2, ©. 331ff. 7. Puncta sectae Waldensium ed. 
Döllinger in zwei Faflungen 2, S. 304 f. und ©. 344f. 8. De exaininatione haereticorum 
und andere Formulare ed. Frieß a.a.D. 17, ©. 252f., 266—277; das erjte Stüd aud 
Döllinger 2, ©. 301ff. 9. Verzeihnis von 20 durd die beiden Inquiſitoren befehrten 
Meijtern, Döllinger 2, S. 3305. 10. Puncta quaedam haereticis proponenda ebd. ©. 677 if. 6; 
1l. Hec sunt manifesta r conversos de secta Waldensium Bull. 4, p. 8ss. (ij. oben 
©. 802,7). — Aus derfelben Berfolgungäzeit: Articuli heresium in Maguntia 1390 ed. 

51* 
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Döllinger 2, S. 6205. Nrtitel der Augsburger Häretifer 1393, ebd. ©. 363f.. aud Lefele, 
Rerum Boicarum SS 1, p. 620. Articuli Petri de Kirn et Conradi Falken 1393 ed. Haupt, 
Der waldenfiihe Urſprung des Koder Tepl ©. 36. Artikel der —— laut, aus der 
Diöceſe Eichſtätt ed. Wattenbah SBA 1887, S. 519 ff.; Döllinger 2 S. 613ff. Factum ha«- 

b reticorum, Akten über das Verhör der „Winkeler“ zu Straßburg 1400, Auszüge bei Röhrid, 
Mt. aus der evangeliihen Kirche des Elfafjes 1855, 1, ©. 38ff., vgl. Müller, Waldenjer 
&.165 ff. Regulae Waldensium ed. Krone, Fra Dolcino S.201. — Alten des Brozefies 
egen die Waldenjer zu Freiburg im Uechtland 1430, Auszüge bei Ochjenbein, Aus dem 
chweizeriihen VBoltsleben des 15. Jahrhunderts 1881. — Prozeſſe gegen brandenburgiide 

10 Waldenjer 1458, vgl. Wattenbah SBA 1886, ©. 53ff.; ABA 1886, Nr.3, S. 71-87, — 
Nachrichten über die märkiſche Verfolgung von 1479/80 ebd. S.87— 94. — Jtalien, Dauphint, 
Provence: Tractatus de pauperibus de Lugduno, GStüd eines Jnquifitionsprotofols aus 
einem Sammelwerte über die Ketzer von 1341, ed. Döllinger 2, 92, vgl. Preger in AMA 
3. 8. 19, ©. 641ff.: verfaßt wohl bald nad) 1231 (Musbrud der großen Verfolgung in 

15 Deutjchland und Ftalien) in der Lombardei. — Notat über Berfolgungen in Piemont 1297 
bei Krone, Fra Dolcino ©. 22. — Kaynaldi Annales ad 1332 nr. 31; 1335 nr. 63; 134 
or.9; 1352 or. 20; 1372 nr.34; 1375 nr.26 (päpitlibe Briefe ꝛc. über Verfolgungen im 
Dauphind); andere Aktenitüde bei Muſton, l’Israel des Alpes 3, p. 341s.; 1, p. 53; 
—— Hist. gén. des Alpes maritimes 2, p. 211868. — Ordre donné par ‚Jacques 

20 d’Achaie d’arröter plusieurs hérétiques du Val Luserne von 1354 ed. Rivoire im Bulletin 
7, p. 38 ss. — Comptes financiers presents en 1366 par Frangois Chay, chätelain de 
Valeluson ete. vgl. Chorier, Histoire generale de Dauphin& 2, p. 391; Lombard, Pierre Valdo 
p- 23 ss. — Gentenz des Inquiſitors Boreli gegen Häretiter von Valpute 2c. 1380, ed. 
%. Chevalier, M&moire pour servir à l’histoirre des comtés de Valentinois etc. im 

% Bulletin de la Société dep. d’arch. et de statistique de la Dröme 1895, p. 129. — 
Processus contra Valdenses in Lombardia superiori anno 1387 ed. Amati im Archivio 
Storico Italiano serie terza t. 1, 2, p. 16—52; t.2, 1, p. 1—61; zum Zeil auch bei Döllinger 
2, ©. 251ff. — Brief des hl. Vincenz Ferrier an den General des Dominifanerordens vom 
17. Dezember 1403, Acta SS Aprilis I, p 495. — Errors contra la fe catholica de Ca- 

% tharina Lauba de Thou en Corogna a. 1417 ed. Döllinger 2, ©. 3635. — Berbör des 
Philipp Negis, Locum tenens in Val 8. Martino ed. Beißeder in Rivista Cristiana 9, p. 364: 
aus dem Anbre 1451. — Albertus de Capitaneis, Origo Waldensium, ed. Allig, Some 
remarks p. 207ss., engliſche Ueberſetzung bei Morland p. 2158., franzöjiih bei Léger 2, 
.23 s8.: verfaßt 1489; derſ., Historiae regum a Pharamundo etc, epitome bei Chevalier 

3 l. c. p. 84, Alten aus der Inquijition des Cattaneo von 1487/8 ungedrudt, analyjiert von 
Ghevalier im Bulletin de la Dröme 1895, p. 41 88. 77 ss. und öfter. Berhör des Barben 
Martin und Genoſſen 1492, ed. Allir, Some Remarks p. 307 ss., val. Bulletin 12, p. 111= 
Verhöre im Balentinos 1492 ed. Golumbi, De rebus gestis episc. Valentinensium et Dien- 
sium, Lugduni 1652, p. 200 ss., Verhör der Peyronnette 1494 ed. Allir p. 31Sss., vgl. €. 

40 Arnaud, Bulletin 12, p. 27 ss., 67 ss. Enqu£tes sur les Vaudois de Pragelas etc. en 14%. 
deux volumes dans la bibliothöque du marquis de Seignelai, benußt von Boſſuet, Varia- 
tions 2, p. 179ss. Me&moire de Rostain d’Ancezune archevöque d’Embrun 1496-150! 
ed. Perrin, Histoire 2, p. 140ss, Processus contra Waldenses (der Thäler Freiffinitres, 
Cluſon x.) 1506 ed. Döllinger 2, ©. 365ff. Ueber andere Urkunden derjelben Zeit und 

45 Gegend vgl. Arnaud in Bulletin 12, p. 12438. — Claudius Seyfiel, Erzbiihof von Zurin, 
Disputat. adversus errores et sectam Valdensium, Aug. Taur. 1520. — Brief des Barben 
Morel an Delolampad aus dem Jahre 1530 ed. Scultetus Annalium evangelii passim per 
Europam deeimo-quinto salutis partae saeculo renovati dec. II, Heidelbergae 1620, p. 295=.: 
Diedhoff, Die Waldenjer ©. 363 ff. — 4. Beziehungen zu den böhmijhen Brüdern: 

50 Auszüge aus böhmiſchen Quellen bei Bol, Quellen und Unterfuhungen zur Geichichte der 
böhmischen Brüder 1, S. 87— 140. Brief der böhmijhen Brüder an die Waldenjer von 
25. Juni 1533, Serminjard, COorrespondance des r6formateurs 3, p. 6358. 3. Camerarius, 
Historica Narratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis in Bohemia, Moravia et Polonis 
Heidelbergae 1605. 

65 II. Neuzeit. 1. Anſchluß an die Reformation. — Herminjard, Correspondane 
des r@formateurs 9 voll.; Galvin, Thesaurus epistolaris, vgl. ZRG 25, ©. 159; J. Came- 
rarius, Lugubris narratio reliquiarum Valdensium et Albigensium Merindolii et in vicinis 
locis Provineiae in der Ausgabe der Historica Narratio Heidelbergae 1605, p. 303=. 
Beichlüffe der Synode von Angrogna Rivista Cristiana 4, p. 26688. ; über die anderen Synoden 

so der Folgezeit vgl. Bulletin 20, 21. Creſpin, Histoire des martyrs, nouvelle &dition par 
D. Benoit 1885. La campagna del conte della Trinitä, Briefe, Ordonnanzen :c., ed. Comba, 
Bulletin 21 u. 23. Lettere su i reformati di Calabria, Archivio Storico Is serie 9, p. 193 = 
La confessione di Fede della Chiesa Valdese ed. Comba, Firenze 1883 Andere Alten: 
ſtücke bei PBerrin, Léger, Samuel Morland, The history of the Evangelical Churches of 

65 the Valleys of Piemont, London 1658; P. Air, Some remarks upon the ecclesiastical 
History of the Ancient Churches of Piemont, London 1690; new edition., Orford 1821. 

2. Bon 1571— 1906. — Ueber die glorieuse rentree: Journal de l’expedition de 
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Vaudois par Raynaudin (?), Bulletin 5, p. 10 ss.; Relation du capitaine Robert, ebb. 9, 
p-27ss. Henri Arnaud, Histoire de la glorieuse rentr&e des Vaudois dans leurs Valldes 
1710 (Hauptverfaffer: Raynaudin); neue Ausgabe Pignerol 1880; auch engliſch 1827, val. 
Bulletin 5. Mftenjtüde: Raccolta degli editti delli duchi di Savoia promulgate sopra 
gl’ occorenti delle Valle di Luserna, Perosa, S. Martino ete., Torino 1679. F. E. v. Moſer, 5 
Aftenmähige Gejchichte der Waldenjer x. im Herzogtum Württemberg insbejondere, Zürich 
1798; W. Dieterici, Die Waldenfer und ihre Verhältnifie zu dem Brandenburg: Preukiichen 
Staate, Berlin 1831. Geſchichtsblätter des deutichen Hugenottenvereins über die Waldenjer: 
tolonien in Deutſchland — Waldorf in Hefien-Darmitadt Nr. 1, 8, Nr. 8, 9; Peroſa in Württem: 
berg und Dornholzhaufen am Taunus Nr. 3, 5, 6, 10; Rohrbach, Wembach, Hahn im Darm: 10 
ſtädtiſchen Nr. 4,1, 2,9, 10; Pinache in Württemberg Nr. 6, 3,4; Schönenberg in Württem- 
berg Nr. 9, 1, 10; Württembergijhe Kolonien im Allgemeinen Nr. 11, 10; Waldenjer in 
Hamburg Nr. 11, 10; Waldensberg im Jienburgischen Nr. 12, 4—6, 9,10; vgl. U. Rößger in 
Württemberg. Jahrbücher fiir Statiitit 1890/1, Bd 2, ©. 137ff.; 1893, ©. 261 ff. Biel ur: 
fundliches Material auch in den Proceedings of the Huguenot society, in der Rivista 15 
Cristiana, im Bulletin de la société d’Histoire des Vaudois. 

Litteratur: Gefamtdarjtellungen: die ältejten f. oben S. 799, 35 ff. dazu die ältejte 
deutihe: „Waldenjer Ehronid, von dem 1160. bis 1655. Jahr. Getrudt (zu Schaffhaufen) in 
dem MDCLYV Jahr“: auch bolländijch Cronick der Waldensen, Amjterdam 1656. ferner: 
Peter Boyer, The History of the Vaudois, London 1692 (auch franzöſiſch); Rieger, Die alten 20 
und neuen böhmijchen Brüder, Stuttgart 1734; M. Schagen, Historie der Cristenen Waldensen, 
Harlem 1765; 3. %. Martinet, Kerkelijke Geschiedenesder Waldensen, Amjterdam 1775, 3. ed. 
1826; ®Bre;, Histoire des Vaudois 2 voll., Paris 1796. Die Werfe von C. von Mofer 
und Dieterici oben 3. 5; William Jones, History of the Waldenses, 2 voll., London 1882; 
Antoine Monajtier, L’histoire de l'égliss Vaudoise, 2 voll, Gen®ve 1847, Suppl&ment, 26 
Touloufe 1850; auch engliſch, London 1848, und holländiſch, Rotterdam 1851; Alexis Mujton, 
L’Israel des Alpes, 4 voll., Paris 1851, 2e &d. Paris 1879, auch enaliih, London 1852, 
deutfch in einem Bande, Duisburg 1857, jchwediih in 1Bd, Stodholm 1865; derf., Histoire 
populaire des Vaudois, Raris 1862; Chr. U. Hahn, Geſchichte der Waldenfer und verwandter 
Seften, 2 Bde, Stuttgart 1847: F. Bender, Gejcichte der Waldenfer, Ulm 1850; Amédée 30 
Bert, I Valdesi, Torino 1849; Hudry-Menos, L’Israel des Alpes, Revue des deux mondes 
1867 —69, holländiiche Ueberjegung: Het Israel der Alpen, Amjterdam 1870; 3.4. Wylie, 
History of the Waldenses, Edinburgh 1880; U. Berard, Les Vaudois, Lyon 1892, All 
diefe Autoren folgen der neuswaldenfischen Legende, jind alfo nur für die nachreformatoriſche 
Zeit brauchbar. Kritiiher: E. Comba, Valdo edi Valdesi avanti la Reforma, Firenze 1880, 35 
dasjelbe Wert auch franzöjifh Florence 1887, enaliidh 1889; derf., Storia dei Valdesi, 
Torino 1893 (populär); deri., Histoire des Vaudois, 2 voll. Florence 1898, 1901; G. Jalla, 
Compendio di storia valdese, Firenze 1902. Eine allen Anfprücden genügende Dar: 
ftellung fehlt. 

Zur Geſchichte der Waldenſer im Mittelalter: Ueber die Werte von Charvaz, 40 
Diedhoff, Herzog, Karl Müller ſ. oben ©. 801. P. Jas, Disputatio academica de Valden- 
sium secta ab Albigensibus bene distinguenda, Lugd. Bat. 1834; B. Tron, P. Valdo, 
Pinerolo 1879 (untritifch) ; U. Hausrath, Weltverbefferer im MA., 3. Bd, Leipzig 1895; F. Tocco, 
L’eresia nel medio evo.; 9. Ch. Zea, A History of the Inquisition of the Middles Ages, 
3 voll. Bd 1 jebt auch deutich, Bonn 1905; Ehr. Hud, Dogmenhiſtoriſcher Beitrag z. Geſch. d. 46 
Waldenjer, Freiburg 1897; P. Melia, The origin, persecutions and doctrines of the Wal- 
denses, Zondon 1870: W. Preger, Beiträge zur Geſch. der Waldefier im MA., AMA 3. Kl. 
13, 1, ©. 179 ff.; derj., Ueber das Verhältnis der Taboriten zu den Waldeniern des 14. Jahr: 
hunderts ebd. 18, 3. Kl., Bd 1; deri., Ueber die Verfaſſung der franzöjifhen Waldefier in der 
älteren Zeit, AMA 3. Kl. 19 (1890), 3.Nbt.; H. Haupt, Die religiöjen Selten in Franten 50 
vor der Reformation, Feitgabe zur dritten Säkularfeier der Univerfität Würzburg, 1882; derſ., 
Waldenjertum und Inquiſition im ſüdöſtlichen Deutfchland, Freiburg 1890; derj., Neue Bei: 
träge zur Geſchichte des mittelalterlihen Waldenjertums, Hß NF 25, S. 309ff.; derf., Hufitifche 
Propaganda in Deutjchland im Hiitor. Taſchenbüch N. Folge, 7. Bd; derſ., Deutſch-böhmiſche 
Waldenjer um 1340 in BAG 14, ©. 1ff.; Vinay, Vaudois du Bas-Rhin in Bulletin 3; R.Breyer in 55 
ZRS 12, ©. 404 Fi. (Waldenjer u. Urnoldiften); W. Wattenbach, Ueber Kepergerichte in Pommern 
und der Mark Brandenburg, SBA 1886, ©. 47 ff. Nahträge dazu SBA 1887, ©. 517 ff. 
und SBA 1888, vgl. ABU 1886 Nr. 3; J. Heidemann, Geſch. der Reformation in der Marl 
Brandenburg 1889, ©. 54ff.; Goll, Quellen und Unterfuhungen zur Geichichte der böhm. 
Brüder, 1. Bd: Der Verkehr der Brüder mit den Waldenjern, Prag 1878, 2. Bd: Peter 60 
Chelöidy und feine Lehre, Prag 1882; Haud, Kirchengeſchichte Deutihlands 4.Bd; U. E. 
Schönbach j.o. S. 801,49; N. Chorier, Hist. du Dauphine 1.2, 1671; derſ., Estat publique 
du Dauphin6 3 voll., 1671; 3.4. Chabrand, Vaudois et Protestants des Alpes, Grenoble 
1886; 2. Brunel, Les Vaudois des Alpes frangaises, Paris 1888; J. Chevalier, Memoire 
historique sur les her@sies du Dauphine, Valence 1890; E. Arnaud, Histoire des perse- 65 
cutions endurdes par les Vaudois du Dauphind au XIIIe , XIVe et XV sidcles im Bulletin 
le l’hist. Vaud. 12, p. 17—140; R. Rivoire, Les colonies Provengales et Vaudoises de la 
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Pouille ebd. 19, p. 48—62; derj., Storia dei Signori di Luserna, Bulletin 11, 13, 14, 
17,20; M. A. Rorenco, Breve narratione dell’ introduttione degli Heretici delle Valli, 
Torino 1632; 9. Jalla, Notice historique sur le S. Ministere et sur l’organisation eccl&- 
siastique des Vallees in Bulletin 14, p. 3—22; 16, p. 1 ss. 

5 Ueber die waldeniiihe Litteratur: Diedhoff, Herzog, Melia j. oben ©. 801 u. 
805, 46; E. Montet, Histoire litt&raire des Vaudois du Pi&mont, Baris 1885. Ebd. p. Is. 
eine Ueberſicht über die Hſſ.; über die berühmtejten, die jech® in der University Library in 
Cambridge vgl. Bradhaw bei Todd, The books of the Vaudois, London 1865, p.210 ss; ©. 
v. Zezſchwiß, Die Katehismen der Waldenjer und Böhm. Brüder, Erlangen 1863; J. Muller, 

10 Die deutichen Katebismen der böhmischen Brüder in Kehrbachs Mon. Germ. paedagogica 4 
(1887); ®. Förfter oben ©. 801, 19; Goll, Die Waldenjer und ihre Yitteratur in Mitteilungen 
des Inſtituts für öfterr. Geihichtsjorichung 9, ©. 326— 351. Sprade: A. Barth, Laut- und 
Formenlehre des Waldenſiſchen, Romaniihe Forihungen 7, Seit 3, 1893; ©. Moroit, 
L’odierno linguaggio dei Valdesi del Piemonte in Ascoli, Archivio Glottologieo Italiano 

ı5 11, p. 309—380 mit zwei Anhängen über den Dialekt von Guardia-Piemonteſe in Kalabrien 
p. 381—383 und über den Dialeft von Neusengitett und Pinache-Serres in Württemberg 
ee nebjt zahlreichen Belegen p. 398—415; 12, p.28—32; vgl. auch Roque- Fyerrier, 

8 provengaux d’Allemagne et le langage de Pinache-Serres in: Oceitania t. 1. 
Neuere Zeit: E. Arnaud, Histoire das remidres pers&cutions des Vaudois Luth£riens 

20 du Comtat Venaissin et de la Provence in Bulletin 8 u. 9; derj., Histoire des protestants 
de Provence, Paris 1884; E. Comba, L’introduction de la r&formation dans les vall&es im 
Bull. de la societ@ de l’histoire du protest. francais 43, p. 7s8.; Luigi Amabile, Il santo 
Officio della inquisizione in Napoli, Cittä di Castello, 2 voll., 1892; Art. Muston, Giovan 
Luigi Paschale, Palermo-Torino 1893; K. H. Klaiber, 9. Arnaubd?, Stuttgart 1889; Comba, 

25 H. Arnaud, 1889; FFeftichrift zur 200jährigem Gedentjeier der Glorieuse Rentree Bulletin nr. 6 
(1880); U. de Rochas, Les Valldes Vaudoises, Paris 1881 (Sriegägeihichte); F. Cocito, Le 
uerre Valdesi, Esttrato della rivista militare Italiana 1891; W. Meille, Le reveil de 1535 
ans les valldes, Turin 1893; William Stephen Gilly, Narrative of an Exursion to the 

Mountains of Piemont, London 1827; derj., Waldensian Researches, London 1831; Maxer: 
so hoff, Die Waldenjer in unſeren Tagen, 1834; U. Deijmann, Waldenfer in der Grafiſchaft 

Schaumburg, Wiesbaden 1884. Weiteres jiehe Rivista Cristiana und Bulletin. 

I. Die Anfänge 1176—1218 — 1. Name und Urfprung. Unter bem 
Namen Waldenses, auch Valdesii, Vallenses, Leonistae, Insabbatati, Sabbatati, 
Xabatati, Engabots (von dem feiner Herkunft nad dunkelen Wort sabot = Schuh, 

35 insbeſondere gohläub, vgl. Diez, Etymologiſches Wörterbuch der romanifhen Sprachen 
sub voce), Sandaliati, Sotularii, Cotularii befämpfen die fatholifhen Polemiker jeit 
den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts einen asketiſchen Predigerverein, als deſſen Stifter 
fie übereinftimmend den Lyoner Kaufmann Valdes (fo Map) oder Valdesius reip. 
Valdexius (jo Rescriptum ce. 3, 4, 6, 15; Salvus Burce, Moneta) oder Gualdensis 

0 (jo Burce p. 74) bezeichnen. Die Angehörigen des Vereins felber nennen anfangs nur 
die Franzöfffhen Genofjen societas Valdesiana, socii Valdesii, Rescriptum e. 17, 21, 
22,26; 7, 13—17. Der offizielle Name des Vereins ift dagegen pauperes spiritu, vol. 
Rescriptum ce. 1, Stephan von Bourbon ce. 333 p. 280, Paſſauer Anonymus c.5 p.28C, 
jpäter auch pauperes Christi, vgl. Alten von Garrafjionne Döllinger 2, ©. 10, ober 

5 einfad Pauperes mit oder ohne den Zufaß de Lugduno, rejp. de Lombardia, ebd. 
und Salvus Burce, Moneta. — Über den Stifter und die Stiftung erfahren wir aus 
den Kreifen der Societas jelber fehr wenig. Aus der einzigen waldenſiſchen Urkunde 
des 13. Jahrhunderts, dem Rescriptum von 1218, ergiebt fih nur, dab Waldes im 
Mai 1218 nicht mehr am Leben und ein Mann von rüdfichtslofer Entichlofjenbeit mar. 

50 Über feine Vorgeſchichte und Belehrung finden fich einige dürftige Nachrichten erft in dem 
Schreiben der lombardiſchen Armen Johann, Girard, Beter und Simon aus dem J. 1368 bei 
Dillinger 2, ©. 355 ff., aber dieſe Nachrichten, alsbald verwertet von den Fatholifchen Po— 
lemitern Johann Leer, ebd. ©. 351 ff., und Peter von Pilihdorf ed. Gretſcher Opp. 
12, 2, p. 51, find unbraudbar. Wir find ſomit für die Gefchichte des Waldes ganz auf 

55 die Fatholifchen Berichterftatter des 12. und 13. Jahrhunderts angewiefen. Von diejen 
gehen nur drei auf die Sache ein: der Laoner Anonymus, Stephan von Bourbon und 
der Paſſauer Anonymus. 

Der Laoner Anonymus berichtet zum Sabre 1173 Folgendes: der Lyoner Kauf: 
mann Waldes hört eines Eonntags (im Mai oder April des großen Hungerjabres — dies 

so Jahr war das Jahr 1176, nicht 1173, vgl. darüber Robert von Aurerre, Chron. 1176 
SS 24, p. 241; Fr. Curfchmann, Hungersnöte im MA. ©. 152f.) einen fahrenden 
Sänger (ioculator, joglar) die Echlußftropben des alten Sanges vom hl. Alerius vor- 
tragen (die chanson ijt in verjchiedenen Faſſungen erhalten, vgl. Gafton Paris, La vie 
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de S. Alexis, Bibliothöque des hautes études, Sciences phil. t. 7). Tief ergriffen 
nimmt er den Joglar mit in fein Haus, um die Gefchichte gründlicher kennen zu lernen. 
Am nächſten Morgen aber fucht er einen Magifter der Theologie auf und fragt denfelben : 
„welches ift der ficherfte und befte Weg zu Gott?” Der Magifter antwortet korrekt 
fatholifh mit einem Hinweiſe auf die Perilope vom reichen Jüngling: „willſt du voll- 5 
fommen fein, jo verkaufe alles, ꝛc.“ Darauf ift der Entſchluß des Waldes gefaßt. Nach 
Haufe zurüdgelehrt, eröffnet er der Gattin, daß er gemwillt fei, auf fein Hab und Gut zu 
verzichten. Doc foll die Frau einen Teil des Vermögens für ſich behalten. Das vor- 
bandene Geld und Hausgerät verwendet Maldes zum Teil dazu, um feine beiden Eleinen 
Töchter in einem Klofter der Nonnen von Fontévreaud einzulaufen (ein ſolches Klofter 
hat e8 überdies in der Diöcefe Lyon nicht gegeben), den weitaus größeren Teil aber läßt er den 
Armen zu gute fommen. Es bleibt aber noch ein Teil des Geldes übrig. Diefen Reſt wirft _ 
er am Feſte Mariä Himmelfahrt, mit den Worten: „niemand kann zivei Herren dienen, 
Gott und dem Mammon”, auf die Strafe. Tags darauf nad der Rückkehr aus der 
Kirche bittet er einen feiner Freunde zum erften Male um „ein Almojen um Gotte3= ı6 
willen”. Bald danach leiftet Waldes ein Förmliches Armutsgelübde. Das alles macht großen 
Eindrud. Im Laufe des nächſten Jahres — 1177 — folgen daher ſchon einige andere 
Lyoner Bürger feinem Beifpiele. D. i. es entjteht eine neue, von Waldes — Bruder⸗ 
ſchaft, welche die Übung der apoſtoliſchen Armut als nächſten Zweck betrachtet. Al: 
mählich beginnen „die Armen” privatim und öffentlich zua et aliena culpare peceata, ↄ0 
d. i. aus der Gefellichaft der Armen wird eine Gefellfchaft armer Prediger. Im Früh: 
jabr 1179 begiebt fih dann Waldes zu dem Laterankonzil nah Rom. Papſt Alerander III. 
beftätigt fein Armutdgelübde, aber er verbietet ihm und feinen Genofien zu predigen, 
falls fie nicht von den Prieſtern ausdrüdlih dazu aufgefordert werden. ies Gebot 
beobachten die Waldenfer eine Zeit lang. Erſt dadurch, daß fie dasfelbe übertreten, wer: 3 
den fie vielen zu einem scandalum et sibi in ruinam. — Etwas anders lautet der 
Bericht Stephans von Bourbon. Die erfte Urfache für die Befehrung des Waldes war 
nad ihm eigentlich die Neugier. Waldes hört von den Evangelien. Er veranlaßt zivei 
Prieiter, ihm eine Überfegung derfelben in die Vulgärſprache zu liefern. Auf die gleiche 
Weiſe verihafft er fich fpäter auch Überfegungen von vielen anderen biblifchen 30 
Büchern und von Sentenzen, d.i. Ausfprüchen der Heiligen. Eines Tages entjchließt er ſich 
dann, die perfectio evangelica in der Meife der Apoftel zu beobachten. Er verkauft 
alles, was er hat, wirft das dabei erlöfte Geld in den — und beginnt auf den 
Straßen zu predigen. Viele ungebildete Männer und Frauen ſchließen ſich ihm an und 
folgen ſeinem Beiſpiele. Da fie aber alle „Idioten“ find, jo lehren fie manche Irr-— 85 
tümer. Grund genug für Erzbifhof Johann aur Blanches:Mains von Lyon (Johann 
wurde erft 1181 Biſchof), den Waldefiern das Predigen zu verbieten. Aber die Prediger 
Ichren fih nicht an das Verbot. Der Erzbifchof belegt fie daher mit dem Bann und 
vertreibt jie aus der Diöcefe Lyon. 1179 werben fie nah Rom citiert (coneilium 
quod fuit Rome ante Lateranense, d.i. Lateranense IV. von 1215), und da fie «0 
auch da ſich bartnädig zeigen, von dem Konzil ald Schismatifer verurteilt. Hierauf ver: 
mifchen fie fich in der Provence und Lombardei mit andern Häretifern und werden baber 
ebenfalls für. Häretifer erklärt. — Weit fummarifcher lautet der Bericht des Paſſauer 
Anonymus, Greticher, Opp. 12,2, p. 28A: In einer Verfammlung der maiores von 
Lyon bricht plöglich ein Mann tot zufammen. Hierdurch erjchredt, verzichtet Waldes zu 45 
Gunften der Armen auf fein Vermögen, lehrt die Armen, die dieferhalb zu ihm ftrömen, 
in freiwilliger Armut Chriftus und den Apofteln nachfolgen und beginnt alsbald, da er 
ein wenig gebildet ift, den Tert des NT in der Volksſprache vorzutragen. 

Von diejen drei Berichten ift der erfte und ältefte der ausführlichfte und für 
Maldes günftigfte, ja er ftellt zum Teil die Ereignifje in einem für ihn allgugünftigen so 
Lichte dar. Beweis das ältefte Zeugnis, das uns für die Geſchichte der Waldenſer— 
gemeinſchaft zu Gebote fteht: der Bericht des Walter Map über da® Verhör der 
Valdesii auf dem Laterankonzil 1179. Danach haben die Valdesii Papft Alerander III. 
ein Buch präfentiert, welches den Pfalter und viele andere Bücher A und NTE 
in der galliihen Volksſprache enthielt, und im Hinblide darauf bei dem Papſt ss 
um die Erlaubnis zur Predigt nachgefuht. Der Papſt beauftragt mit der Erledigung 
dieſes Gefuches eine Kommiffion von Juriſten und Theologen. Ein Bifchof, der der: 
jelben angehört, fordert Map auf, mit zwei Valdesii, qui sua videbantur in 
secta praecipui, ein Glaubensverhör anzuftellen. Map fragt fie: „Glaubt ihr an 
Gott den Vater?” Antwort: Ja. „An den Sohn?” Ya. „An den bl. Geift?” a. w 
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An die Mutter Chrifti?” Ja. Darob großes Gelächter in der ganzen gelehrten Ber: 
fammlung. Denn dieſe legte Antwort beivies, daß die Waldefier völlig unwiſſend und 
daher zum Predigern untauglich ſeien. Verwirrt und beſchämt ziehen fie ſich zurüd, obne 
die gewünfchte Ermächtigung erhalten zu haben. Hieraus ergiebt fih 1. Waldes iſt 1179 

5 nicht mit in Nom geweſen. 2. Der Papit hat den Waldeſiern auch nicht in bedingter 
Form die Erlaubnis zur Predigt erteilt. Im der Erzählung des Laoner Anonymus er: 
jcheinen alſo einige für „die Armen“ bejonderd wichtige Thatfahen zu ihren Guniten 
umgebogen. Diefe Beobachtung ſowie die auffällige Sympathie, die der Anonymus 
für die feftiererifhen Humiliaten bekundet, beweift, daß der Anonymus eine aus den 

ı0 Kreifen der MWaldenfer oder der pauperes catholiei ſtammende Überlieferung benutzt 
bat. Wir find mithin berechtigt, diefen Bericht als relativ beſtes Zeugnis an die erfte 
Stelle zu fegen. Aber auch Stephan von Bourbon ift ein relativ guter Zeuge. Dem 
er beruft fi auf einen Gewährsmann erften Ranges, den Klerifer Bernhard von Ndros, 
der einft im perfönlichen Dienjte des Waldes geftanden hatte. Was diejer Mann ihm über 

15 feinen Verkehr mit Waldes erzählt hat, darf vollen Glauben beanfpruden. Auch jonit 
ift fein Bericht noch relativ gut und brauchbar. Dagegen find die Berichte des Pafjauer 
Anonymus und der Waldenjer des 14. Jahrhunderts nur infoweit zu gebrauchen, als fie 
mit Stephan und dem Laoner Anonymus übereinftimmen. Hieraus ergiebt fih: 1. Die 
Belehrung des Waldes — dad cognomen Petrus taudt erit 1368 im Briefe bes 

20 Johann auf, Döllinger 2, ©. 358 — fällt in den April oder Mai bed großen Hunger: 
jahres 1176. 2. Waldes entjchließt ſich zuerft zu apoftolifcher Armut; erſt als fich ein 
Kreis von Gleichgefinnten um ihn gefammelt hat, ergreift er den Beruf des apoſtoliſchen 
MWanderpredigerd und verwandelt feine Genofjenichaft, melde den Namen die „Armen“ 
angenommen bat, in eine Bruberfchaft armer Wanderprediger. 3. Wie fih der damalige 

235 Erzbiſchof Wichard von Lyon zu dem Unternehmen ftellte, ift nicht mehr mit Sicherheit 
u ermitteln. Da aber Map mit feinem Worte andeutet, daß die Valdesii 1179 vor das 

terankonzil citiert worden feien, und da nad feiner ausdrüdlichen Angabe über ihr 
Geſuch von dem Konzil ernſtlich verhandelt worden tft, jo liegt Die Vermutung nahe, dab 
Waldes aus freien Stüden fih an die Lateranfonode gewandt hat und erjt Erzbiichof 

% Johann aux Blanches-Mains gegen die neue Bruderfchaft einzufchreiten wagte. Stepban 
hätte dann den Namen des eriten Verfolger der Armen richtig angegeben und nur in 
der Chronologie ſich geirrt. 4. Die Verhandlung auf der Lateranſynode 1179 endete 
für die Armen ungünftig. Der Papft verbot ihnen wegen defectus scientiae das 
Predigen. 5. Trogdem fuhren die Armen fort zu prebigen. Zur Strafe dafür —— 

35 fie Papſt Lucius III. wohl auf Betrieb des Erzbiſchofs Johann von Lvon am 4. November 
1184 von Verona aus mit dem Banne, Jaffé nr. 15109 „Ad abolendam“. Wabr: 
fcheinlich durch die eben damals in Verona zwiſchen dem Papfte und Friedrich Barbarofja 
getroffenen Vereinbarungen ward der Erzbifchof in den Stand gejebt, die Waldenfer aus 
feiner Diöcefe zu vertreiben, vgl. Haud, KG Deutichlands 4, ©. 877 f. Die Austreibung 

40 der Armen aus Lyon fällt alfo wahrjcheinlid erft in das Ende deö Jahres 1184 oder 
in den Anfang des Jahres 1185. Aber inzwifchen hatte die Bruderſchaft auf einem 
anderen Boden bereit3 einen großen Vorfprung gewonnen. 

2. Bildung des lombardifhen Zmweiges und Ausbreitung der Armen. 
Ungefähr zur felben Zeit, wie die frangöfiichen rmen, Frühjahr 1179, juchten die lom— 

45 bardifchen Humiliaten in Rom um Betätigung ihrer Ordnungen und zugleih um die 
Ermächtigung zur Predigt und zur Abhaltung religiöfer Verfammlungen nad, Chron. 
Laud. SS 26, p. 449s. Aber auch ihnen ward das Predigen und ee anderer 
jeelforgerlicher Handlungen aufs ftrengite verboten. Wielleiht waren die Sendlinge beider 
Genofjenihaften ſchon während des Laterankonzils miteinander befannt geworden. Jeden: 

50 falls führte die Ahnlichkeit der Beftrebungen und die Gleichartigkeit des Schickſals als— 
bald zu einer —* zwiſchen Humiliaten und Waldenſern. Ob alle Humiliaten ſich 
Waldes anſchloſſen, ob nur ein Teil, läßt ſich nicht mehr feſtſtellen: die Quellen erlauben 
beide Annahmen, vgl. die Dekretale Lucius III, Jaffé nr. 15109: qui se Humiliatos 
vel Pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur. Jedenfalls aber war «8 eine 

55 nicht unbeträchtliche Zahl, die Waldes als Vorfteber anerkannte, den Namen pauperes 
spiritu und die apoftolifche Lebensweife der Waldenjer annahm und zur apoftolifchen 
Wanderpredigt fich entichloß. Doc behielten die Übertretenden die Einrichtung bei, 
die als das charakteriftiiche Merkmal des alten Humiliatentums gelten darf: die Sitte, 
die Brüder, welche zur Predigt und Seelſorge ſich nicht tauglich fühlten, in asketiſchen 

60 Arbeitergenofienichaften zu vereinigen; f. oben Bb VIII ©. 447f. Art. Humiliaten. 
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Preger AMA 13, ©. 209ff. (bier ift der eig zwiſchen lombarbifchen Armen 
und Humiliaten zuerſt erkannt); Müller, Waldenfer ©. 56 ff. So bildete fich in ber 
Zombardei ein zweiter Zmeig der Waldenfertums. Vorort diefes Zweiges war Mai- 
land ; bier zählten fie 1209 mweit über 100 Genofjen und Freunde, Innocentii III. epist. 
1. 12, nr. 17 vom 3. April 1209. Weiter begegnen fie uns in Cremona, ebd. 1.15, nr. 146 : 
bom 10. Auguſt 1210, in Bergamo, Resceriptum ce. 3, und wenigſtens als Miffionare 
find fie anfcheinend auch thätig geweſen in Pavia, Seregno (im Tert Saragno) und 
Zegnono bei Mailand, Moltrafio und Dongo am Komerfee (im Tert Dogno), Verona 
und Modena, vgl. ebd. ec. 1, 4. Zu der Lombardei traten dann als weitere Miffions- 
gebiete die Städte Liguriens, vgl. Innocenz III. 1. 15, nr. 94, Piemont — 1210 in der ıo 
Diöcefe Turin vgl. die Urkunde Dttos IV. vom 25. Mär; 1210, Monumenta historiae 
patriae SS 2, p. 488, Frédericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae 
pravitatis Neerlandicae I, p. 519s — und fpäteftens jeit Beginn des 13. Jahr: 
hunderts die deutfchiprechenden Gebiete des deutfchen Reiches, nachweisbar find fie 1211 in 
Straßburg, 1218 in Baiern und Oſterreich, 1231 in der Didcefe Trier, im Mainzifchen, 
Haud 4, ©. 866f. Die große Keberverfolgung, die damals durch ganz Mittel: und Süd— 
deutichland mütete, war, Alberiei Chronicon SS 23, p. 931, in erfter Zinie eine 
Waldenferverfolgung. — Inzwiſchen hatte aber auch die franzöfifche Stammgenoſſenſchaft 
ihr Gebiet beträchtlich erweitert. Schon 1192 mußte man in Toul, 1199/1200 in Meß, 
1203 in Lüttich gegen die „Wadoys“ einfchreiten, Belege S. 810, 20. Anfang des 13. Jahr: 20 
bundert3 zeigten fie jich in Flandern, vgl. die Schritt des Eberhard von Bethune. Aber 
wichtiger war für die Propaganda der Armen der Süden. In der Languedoc machten fie 
fhon in den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts den Biſchöfen viel zu fchaffen, vgl. die 
Schrift des Bernhard von Fontcaud. Nicht lange darauf erregten fie auch in Aragon 
und Katalonien Auffehen (Edikt von Leriva von 1194). Ya, bier und in der Languedoc 3 
tvaren fie allem Anfcheine nah um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts am ver: 
breitetiten, zahlreichiten und einflußreichiten, vgl. Innocenz III. Epist. 1. 11, nr. 196, 
l. 12, nr. 66, 68, 13, nr. 78, an den Erzbifchof von Tarragona und feine Suffragane, 
15, nr. 82 an den Biſchof von Elna nr. 92 an den König von Aragon, nr. 91 an den 
Erzbiſchof von Marfeille, 1. 12, nr. 67, 1.13, nr. 63 an den Erzbiſchof von Narbonne so 
und feine Suffragane; vgl. auch die Namen der Führer der pauperes catholiei Duran 
von Huesca in Aragon Provinz Zaragoza, Duran von Najac, Wilhelm von Saint 
Antonin, beide Orte öftlih von Montauban, Johann von Narbonne, Bernhard von 
Bezierd, Raimund von St. Paul in Nouffillon, ebd. 1.15, nr. 93, 96; 13, nr. 98; 
Rescriptum c. 15: Berengarius de Aquaviva = Aigues vives Diöcefe Narbonne. 35 
Was die Schichten anlangt, aus denen die Armen herborgingen, jo hatten von An- 
fang an die Laien bürgerlicher oder bäuerlicher Herkunft unter ihnen das Übergewicht. 
Doch fehlte es nicht an Klerikern und litterati, vgl. Innocenz 1. 11, nr. 196; 1. 12, 
nr. 69, dazu die patriftiichen Citate in dem Rescriptum von 1218. Selbſt Mönche 
jcheinen ſich hie und da ihnen angeſchloſſen zu haben, vgl. Innocenz 1. 12, nr. 69. Auch «d 
unter den amiei, den im bürgerlichen Xeben verbleibenden Anhängern der Armen, 
finden wir Teinestvegs nur Eleine Leute. In der Languedoc hielten ſich 3. B. die Frau 
und die Schweſter des Grafen von Foix auf Pamiers zu ihnen, Guilelmus de 
Podio e. 8, in der Didcefe Met traten die Minifterialen, in Straßburg ein Menjchen- 
alter fpäter der angeſehene Bürger Wann, in der Mainzer Diöcefe ſelbſt Grafen für fie 4 
ein, vgl. Haud 4, ©. 868, ja in Baiern glaubten fie ca. 1240 fogar auf die Zuneigung 
des Herzogs Otto II. (1231—1253) rechnen zu dürfen, David c. 27 p. 219; NRiezler, 
Geſch. Bayerns 2, ©. 227. 

3. Maßregeln der Hierardhie und der mweltliden Fürften gegen die 
Ausbreitung der Armen 1184—1218. Der päpftliche Bann gab den geiftlichen so 
und weltlichen Behörden das Necht, die Maldenfer auszurotten. Aber es dauerte doch 
geraume Zeit, ehe die Verfolgung in Gang fam. Zu energifchen Maßregeln entichloß 
man fich vorerjt nur in Spanien. Hier erließ König Alfons II. fhon 1194 von Lerida 
aus ein Ausweifungsedilt, das alle Perfonen, die fie haufen und bofen, fpeifen und 
tränfen oder auch nur ihre funesta praedicatio anhören würden, mit Güterfonfisfation 55 
und der Strafe des Majeftätsverbrechens bedrohte und jedermann geftattete, den Inſab— 
batati allen Schaden anzuthun, ausgenommen Tod und Verftümmelung, abgebrudt von 
Pegna in Eymerici Direetorium Inquisitorum II, q. 4 comm. 29 ed. Veneta 
1607 p. 281. Dieje Verfügungen wurden 1197 von Pedro II. auf dem Konzil von 
Girona erneuert und zugleich durch den Befehl verfchärft, die Waldenfer, wo man ihrer co 

* 
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habhaft werden fünne, zu verbrennen; es ift dies die erfte öffentliche Urkunde, in der der 
Feuertod von Staatöwegen ald Strafe der Ketzerei angeordnet wird, vgl. Pelayo, 
Historia de los Heterodoxos espanoles 1, p. 712s., 2ea 1, p. 179. Inwieweit 
das Edikt vollſtreckt wurde, ift noch nicht feftgeftellt. Jedenfalls hatten Krone und Kirche 

5 in Aragon auch jpäter noch mehrfach Anlaß gegen die Armen einzufchreiten. Mit ähnlicher 
Energie ging man in jener Zeit nur in Deutfchland vor: bier wurden 1211 in Straf: 
burg etwa 80 Waldenfer und Waldenferinnen verbrannt, vgl. Annales Marbacenses ad 
1215 SS 17, p. 174. Aber es fcheint, daß diefe erjte blutige Verfolgung aud in 
Deutſchland vorerft vereinzelt blieb. Weit fchonender behandelte man die Armen in ibren 

ı0 beiden Hauptmiffionsgebieten, in Syranfreih und Stalien. In Mailand begnügte fi 
Erzbiſchof Philipp, wie es ſcheint, damit, ihre schola niederzureißen, Innocentii III. 
epist. l. 12, nr. 17. In Turin erwirkte Biſchof Carifio zwar 1210 gegen fie ein faifer- 
liches Edikt, oben ©. 809,10, aber das wollte nicht viel befagen. In Pinerolo ward 
1220 den Einwohnern zur Pflicht gemacht, feine Waldenfer aufzunehmen, vgl. c. 54 des 

ı5 Liber statutorum von 1220 ed. Augustae Taurinorum 1684, aber dieſe Verord— 
nung fand, wie die Folgezeit lehrt, fait gar feine Beachtung. — Im franzöfiihen Sprach— 
gebiete ſchritten zunächſt nur einige Bifchöfe gegen die Armen ein: In Lyon verjagte fie EB. 
Johann aus feiner Stadt und Didcefe. In der Languedoc zog Bernhard von Narbonne 
einige von ihnen vor Gericht, vgl. Bernhard von Fontcaud p. 196. In Lothringen 

20 befahl Dtto von Toul 1192 die Wadoys, wo man ihrer habhaft wurde, in Ketten zu 
legen und an das bifchöfliche Gericht auszuliefern, vgl. Martöne-Durand, Thesaurus I, 
p. 1182. In Meb griff Innocenz III. 1199/1200 perfönlih ein, indem er zu ihrer 
—— die Abte von Citeaux, Morimund und Criſta abordnete. Aber dieſe begnügten 
ſich allem Anſcheine nach damit, die franzöſiſchen Bibelüberſetzungen, die in den Kreiſen 

25 der Armen kurſierten, verbrennen zu laſſen, Alberieci Chronicon ad 1200, SS 23, 
p. 878. Endlich in Lüttich ordnete Biſchof Hugo 1203 die Auslieferung aller fran= 
öſiſchen und deutfchen Bücher über die hl. Schrift an, vgl. Frödericq, Corpus docum. 
nquis. nr. 63, t. 1, p. 63. Aber das war alles, was vorerjt geſchah. Erſt als in 

Südfrankreich der große Albigenferkrieg ausbrad, ging man auch gegen die Waldenjer mit 
so Bluturteilen vor: Die fieben Brüder, die 1214 zu Maurillac verbrannt wurden, find, 

foviel wir wiſſen, die erften Armen franzöfiicher Herkunft, die ihre Überzeugung mit dem 
Tode büßen mußten, vgl. Petrus Sarn. historia Simonis ce. 74—78, ea 1, p. 179. 
Im erften Menjchenalter ihres Beftandes ſah ſich die Genoſſenſchaft des Waldes alfo 
nur in Spanien ernftlich gebindert. Anderwärts fchritten geiftlihe und meltlihe Be— 

85 hörden nur vereinzelt gegen fie ein. Um fo eifriger war man bemüht, fie auf frieblichem 
Wege zu gewinnen oder menigitens ihre Sonderlehren zu widerlegen. Bernbarb von 
Fontcaud, Alanus ab Anfulis, Eberhard von Bethune verfaßten damals ihre Schriften 
egen die Jünger des Waldes. In der Languedoc verfuchte man durch Religionsgeipräche 
ie wieder mit der Kirche zu verfübnen. Das erfte diefer Gefpräce fand vor 1191 ftatt. 

«0 Der Ort ift nicht überliefert. Feſt fteht nur, daß die Armen förmlich dazu eingeladen 
waren und jogar bei der Wahl des Schiedsrichterd mitwirken durften. Diefer Schieds- 
richter, Raimund von Daventria, ſprach dann freilih den Katholifen den Sieg zu, vgl. 
über die Themata und das Ergebnis der Debatte die Schrift des Bernhard von —— 
Ein zweites Geſpräch fand 1206 auf dem Schloſſe Pamiers ſtatt. Es hatte zur Folge, 

#5 daß der aragoniſche Arme Duran von Huesca ſich zur Unterwerfung verſtand, falls man 
ihm erlaube, die Tracht und die Lebensweiſe der Armen beizubehalten, vgl. den Art. 
Pauperes catholici Bd XV ©. 92. Bald ſah ſich die Kirche in der Lage, aus ab— 
efallenen Waldenfern einen neuen Verein armer Prediger zu bilden, der ihr bei der Be- 
ämpfung der Härefie und des Waldes trefflihe Dienfte zu leiften verſprach. Allein die 

so Hoffnungen, welche Innocenz III. auf die pauperes catholiei geſetzt hatte, erfüllten fich 
nicht, a. a. O. ©. 93. 

4. Sezeffion der Lombarden. Wohl fehr frühe find in der großen Genoſſen— 
Ihaft „der Armen“ Unftimmigfeiten zwiſchen Waldes und den Lombarden hervorgetreten. 
Waldes forderte die Auflöfung der lombardiſchen Arbeitergenofienfchaften. Die Lombarden 

55 wollten fich dazu nicht verftehen, Rescriptum ce. 6. Waldes geftattete den conversi 
bei Eintritt in den Stand der Armen eine ſchon beftehbende Ehe zu löfen, die Lombarden 
waren der Meinung, daß dazu die Zuftimmung des anderen Eheteils erforderlich ſei, ebd. 
e. 9, 12. Die Lombarden wünſchten das Abhängigkeitsverhältnis zu Waldes zu löfen 
und fich einen eigenen Vorfteher zu wählen. Waldes erklärte, daß er, fo lange er lebe, 
feinen anderen Vorfteber neben fi dulden wolle, ebd. c. 4. Die Folge diefer Miß— 
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helligkeiten war eine gefährliche Kriſis und ſchließlich eine Spaltung der Genoſſenſchaft. 
Ob bereits die Verſöhnung eines großen Teils der Humiliaten mit der Hierarchie im 
Jahre 1201 durch jene Streitigkeiten veranlaßt war, iſt nicht feſtzuſtellen. Jedenfalls 
erreichte die Kriſis ihren Höhepunkt erſt einige Jahre ſpäter ca. 1210 (Innocentii 1.12, 
nr. 17: Duran verfucht noch 1209 nicht ohne Erfolg in Mailand unter den Armen zu 5 
wirken. Ebd. 1. 17, nr. 93 vom 14. Juni 1210: Bernhard Primus ſſ. Bd XV ©. 93, 2], 
obwohl feiner Herkunft nach wahrſcheinlich ein Südfranzofe, entfchließt fich in der Lom— 
bardei einen Verein bon pauperes catholiei zu ftiften; vgl. Salvus Burce bei Döl— 
linger 2, ©. 64). Damals jagten die Lombarden Waldes den Gehorfam auf und 
mwäblten fih in dem homo idiota et absque litteris Johannes von Ronco (daher 
wohl der Kegername Runcarii Bafjauer Anonymus ce. 6 p. 70G) einen eigenen Vorfteber. 
— Johannes iſt vielleicht identiſch mit dem Johannes, der in der waldenſiſchen 

berlieferung des 14. Jahrhunderts als Genoſſe des Waldes erſcheint, vgl. den Brief bei 
Döllinger 2, ©. 357, Peter von Pilichdorf a. a. O. p. 51). 

Mit diefen inneren Streitigkeiten hängt e8 wohl zuſammen, daß die Genoſſenſchaft 
in jener Zeit verhältnismäßig jo geringe Widerftandsfraft gegen fatholifche Belehrungs: 
verjuche ertvied und eine große Zahl namentlich ihrer gebildeten Glieder durch Abfall 
verlor. Eben jener große Abfall und der anfangs nicht geringe Erfolg der pauperes 
catholiei ließen aber den gemäßigteren Elementen in den beiden feindlichen Lagern eine 
Verföhnung um jo wünjchenswerter erjcheinen. Der Tod der beiden Häupter, Waldes zo 
und ob. von Ronco, vor Mai 1218, ſchuf den Friedensfreunden freie Bahn. Auf 
Antrag der Lombarden traten beide Teile zunächit twieder in fchriftlichen Verkehr, darauf 
erichienen im Mai 1218 fehs Abgefandte der Stammgenoſſenſchaft, darunter die der: 
zeitigen beiden Präfidenten Petrus von Relana (?) und Berengar von Aquaviva (Aigues- 
vives, Diöcefe Narbonne), in Stalien, um mit ſechs Deputierten der Zombarben in 3 
Bergamo den Streit beizulegen. Sie madten dabei den Lombarden ſehr große F 
geſtäändniſſe, nur in zwei Punkten konnten und wollten fie nicht nachgeben. Sie for: 
derten 1. Waldes und fein ſonſt unbekannter Genoſſe Vivet ſollen auch von den Lom— 
barden als „ſelig“ anerkannt werden. Dieſe Forderung wurde abgelehnt. 2. Die 
Lombarden ſollen die eigentümliche Abendmahlslehre, zu der fie erſt jüngſt gelangt find, so 
wieder aufgeben. Dies Anfinnen verftimmte jene um fo mehr, als fie für ihre Lehre 
nur Duldung, nicht allgemeine Anerkennung beanfpruchten. Die Verhandlungen wurden 
daher abgebrochen und nie wieder aufgenommen. Vielmehr trat jebt eine völlige Ent- 
fremdung ja Feindichaft zwijchen der Stammgenofienichaft und den Lombarden ein. Die 
Schuld an diefem Ausgange lag auf beiden Seiten: beide Teile konnten ſich mit Recht 35 
Engberzigfeit vorwerfen. Aber die lebte Urjache des Zwieſpaltes lag doch tiefer: in der 
Thatſache, daß die Lombarden ſchon eine Genofjenihaft mit feſten Ordnungen und aus 
geprägtem Genofjenjchaftsberwußtfein geweſen maren, als fie mit ben socii Waldesii 
ſich vereinigten. Erwägt man das, dann verjteht man auch die abmweifende Schroffheit, 
mit der Waldes all ihren Wünſchen entgegengetreten war. Seit 1218 waren Franzoſen 40 
und Zombarben gejchieven. Daß einzelne reg trogdem ſchon um 1240 wieder nad) 
der Lombardei gingen, um Jahre, ja Jahrzehnte lang in der Schule der Lombarben zu 
Mailand zu jtudieren, vgl. Stepban von — ec. 330 p. 2808., daß der Maior 
minister der Franzoſen, Joannes Lotaringius, Ende des 13. Jahrhunderts auch Italien 
bereifte, Döllinger 2, ©. 109, und da andrerſeits Italiener gelegentlih in die franz 45 
zöſiſche Stammgenofienichaft eintraten, ebd. ©. 108, und aud in der Lombardei das 
Urteil fih allmählid ganz zu Gunften des Waldes verfchob, vgl. den Brief des Johann 
und Genofien, Döllinger 2, ©. 355 ff., ändert nichts an diefer Thatjache. 

II. Sdeal, Verfündigung, Berfafjung der älteften Waldenfer. — So 
wenig wir bon der Perfünlichkeit des Waldes millen, jo feit ftcht, was er erjtrebte: 50 
Rückkehr zur apoftoliichen Armut, danach Erneuerung des apoftolifchen Lebens überhaupt 
nad Maßgabe. des Gejehes Gottes, insbejondere der Apoftelregel Mt 10 und Baral- 
Ielen, oben ©. 807. Ob er dies propositum auch ſchriftlich firiert hat, wiſſen wir nicht. 
Überhaupt fehlt e8 uns jehr an guten direkten Nachrichten über die Ordnungen, die er 
geichaffen hat. Wir müßten daher verzichten, ein Bild von dem älteften Waldenſertum 
zu entwerfen, ſtänden uns nicht zivei ziemlich ergiebige indirekte Quellen zu Gebote: 
1. die autbentifchen Mitteilungen Innocenzs III. über die pauperes catholiei, denn 
dieje find nichts anderes als wieder mit der Kirche verfühnte Maldenfer, denen der PBapft, 
ſoweit es angebt, ihre alte Sitte und Organifation gelafjen bat; 2. die Berichte über bie 
franzöfischen und lombardifchen Armen in fpäterer Zeit. Nah 1218 bat ein regel: w 

) — es 
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mäßiger Verkehr zwifchen ihnen nicht mehr ftattgefunden. Man kann daher den Kanon 
aufftellen: alle Inftitutionen und Gebräuche, die man in der fpäteren Zeit ſowohl bei den 
Franzofen, wie bei den Lombarden findet, gehen auf die Zeit vor dem Schisma, d. i. 
auf die Zeit des Waldes zurüd. Beachten wir das, dann Aalen ir von der societas 

5 des Maldes folgendes Bild: 
1. Allgemeiner Charafter der societas. Die societas (vgl. hierzu Re- 

scriptum c. 4, 7, 13, 15, 17, 26) der pauperes spiritu iſt urfprünglie nichts weiter 
als ein asketifcher Verein von Männern und Frauen, die der Welt entfagt, fich durch 
förmliche Gelübde zu apoftolifcher Armut und zur Ausübung des apoſtoliſchen Berufes 

ı0 gemäß der lex Christi verpflichtet haben und als äußeres Abzeichen die apoftolifche 
Tracht tragen. Nur diefen Perſonen fommen die folennen Namen pauperes spiritu, 
fratres, sorores zu; in der lombardiſch-deutſchen Gruppe nennt man fie jpäter aud) 
magistri, magistrae, Meifter, Meifterinnen, ja geradezu Apoftel oder Zmölfboten oder 
Herren (vgl. Müller ©. 11ff., 101F., Haupt in ZRG 14, ©. 6). Nur ſie find Glieder 

15 der societas, die nuper conversi, vgl. Rescriptum c. 5, oder Novellani (Trac- 
tatus p. 92) und die „Freunde“, amiei der societas, welche in die Welt bleiben, haben 
feinen Anteil an den Rechten und Pflichten der Brüder. Sie erden daher auch von 
ven fatholifchen Polemikern zunächſt nie Valdenses, Insabbatati, Sabbatati, Sanda- 
liati, Sotularii, pauperes deLugduno, Leonistae genannt. Sie ftehen vielmehr zu ber 

x societas urfprünglich in demfelben freien Verhältniſſe, wie der zahlende Anhang einer 
heutigen Miffionsgefelihaft zu deren jtimmberechtigten Mitgliedern und Arbeitern. 
Aber dadurch, daß der Verein aus der Kirche ausgeſtoßen wird, ändert fi noch 
vor dem Schisma von ca. 1210 fein Charakter. Indem Waldes fi) noch vor 
1210 als Bifchof anerkennen läßt und für fich die Fähigkeit in Anſpruch nimmt, das 

35 Abendmahl zu konſekrieren, bereitet er ſchon felber die Umwandelung feiner Bruderſchaft 
in eine Sekte oder Gegenkirche vor, Belege f. unten ©. 816, ı0. Befördert wird dieſe 
Entwidelung in der Folgezeit dadurch, daß die amiei unter dem Drude der Verfolgung 
ſich immer enger als ſektenartige Gemeinſchaften zufammen und an die societas an— 
ſchließen. Schon vor dem Schisma tft daher die societas nicht mehr ein bloßer Verein, 

30 fondern ein Mittelding zwiſchen Verein und Sekte. Dem entfpricht es, daß der Name 
Waldenses allmählid auch auf die amiei übertragen wird, Beifpiele für Deutjchland aus 
dem Jahre 1266 der Baflauer Anonymus p. 30E, für Frankreich nn Karls 
von Anjou für die Provence aus dem Jahre 1264 bei Sternfeld, Karl von Anjou ©. 274, 
Alten von Garcafjonne bei Döllinger 2, ©. 12F.; für die Lombardei, Provence und 

35 Deutfchland Tractatus de pauperibus ebd. ©. 92. Aber die katholiſchen Bericht: 
erftatter vergefjen dann nie anzudeuten, daß die secta aus duo genera beitebe, den 
Valdenses proprie dieti oder perfecti, und den imperfecti, diseipuli, ceredentes 
oder amiei, die nad} wie vor nicht sensu strieto zu der societas gerechnet werben, vgl. 
Döllinger 2, ©. 11ff. ©. 92ff., auch die Protokolle der Inquifition in der Diöcefe Turin 

4 von 1387/88 Archivio Storico Italiano serie terza t. 1, p. 33: item in Rocha 
Pyaca sunt omnes Valdenses et specialiter domus de Galdinis, ebd. 17: cre- 
dentes Valdensibus ete. Die Tendenz, fid) immer mehr von der römifchen Kirche los— 
zulöfen und mit ihrem weltlihen Anhange eine felbftitändige Gegentirche zu gründen, ift 
alſo ſchon feit der Bulle Lucius’ III. von 1184 im Scofe ber societas vorbanden, 

#5 und fie beftimmt ſchon feit jener Zeit die Entiwidelung der societas ſowohl auf fran- 
zöfifhen, wie auf lombardiſchem und deutſchem Boden. 

2. Regel der älteften societas. Die Vorausfegung für den Eintritt in bie 
societas war von Anfang an die conversio im Sinne des mönchiſchen Sprachgebrauches, 
vgl. Reseriptum ce. 5, d. i. der Verzicht auf das Privateigentum, auf den weltlichen 

so Beruf und Stand, die Löfung einer ſchon beitehenden Ehe, vgl. Regel der pauperes bes 
Duran, Innocenz Epist. J. 11, nr. 116, Reseriptum e. 1, 12. Daran jchloß ſich 
wohl in den erjten Jahren fofort die receptio in die societas. Aber noch vor dem 
Schisma kam allem Anſchein nad) der Brauch auf, den nüper conversus oder novel- 
lanus eine Lehr: und Probezeit durchmachen zu laffen, die jpäter in Frankreich fünf bis 

s5 ſechs, im lombarbifch:deutfchen Zweige ein bis zwei Jahre währte und von den Novizen 
hauptfächlich zum Auswendiglernen des NITs und anderer biblifcher Bücher verwandt 
wurde, vgl. Reseriptum c. 5 die Notiz über die nuper conversi, Tractatus bei 
Döllinger 2, ©. 95, ebd. ©. 132. Erſt nach diefer Probezeit wurde der nuper con- 
versus zum sandaliatus, d. i. er ward auf einem commune feierlid) unter die fratres 

co et sorores aufgenommen, vgl. Tractatus ©. 95. Dabei gelobte er zu Anfang wohl 
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nur volllommen arm zu fen — „nicht mehr für den kommenden Tag zu forgen, fein 
Silber, Gold oder dergleihen außer dem täglichen Bedarf an Nahrung und Kleidung 
anzunehmen“, 2, die Vorfchriften des Evangeliums ftrenge zu beobachten, 3. die apofto- 
lifche Tracht zu tragen, vgl. propositum Durandi. Wohl noch vor dem Schiöma ift 
dazu getreten 4. das Gelübde der Keujchheit, vgl. für den franzöfifhen Zweig Döllinger 2, 5 
©. 133, für den lombarbifchen Tractatus ebd. 2, ©. 96, Nöhrig, Mitteilungen 1, ©. 42. 
Später wurden jowohl bei den Franzoſen, Döllinger 2, ©. 105, wie bei den Zombarden, 
Röhrich a. a. D., überhaupt nur unverheiratete Perfonen aufgenommen. Endlich leijtete 
der Novize 5. auch das Gelübde des Gehorfams gegen die Oberen, Döllinger 2, ©. 96, 
133. Was die apoftolifche Tracht anlangt, jo beitand dieſelbe zunächſt allem Anſchein ı0 
nad nur in einem einfachen wollenen Rode. Schuhe trugen die älteften pauperes nicht, 
fie gingen barfuß, vgl. den Bericht Maps. Aber ſehr frühe ſchon müſſen fie fich ent: 
ichlofjen haben, kreuzweis gebundene, auf dem Rift mit einer eigentümlichen Schnalle oder 
einem Schildchen verfebenen Sandalen anzulegen. Denn fchon 1194 im Edikt von Lerida 
begegnet der Spigname, den diefe Sandalen den Armen eingetragen haben: Insab- ı5 
batati, Engabots, Sabbatati, vgl. Sandaliati, Sotularii, Cotularii, vgl. propo- 
situm Durandi; Ebrard Bethun. ce. 25; über die corona oder das scutum auch 
Döllinger 2, ©. 7 und danady Bernardus Guidonis p. 245. Sie jelber legten, tie 
es fcheint, auf dieſes Kleidungsftüd großen Wert, vgl. Petrus Sarn. c. 2 ed. Duchesne 
p. 556. Die Überreihung und Anlegung der Sandalen gehörte daher fpäter zu dem 20 
jolennen Aufnahmeritus, vgl. Tractatus ©. 95f.: Effieiuntur sandaliati. — In diefer 
Tracht zogen die „Armen” zu zweien und ziveien ald Wanderprediger von Stadt zu 
Stadt, von Land zu Land, vgl. Le 10, 1 und den Bericht Maps. Ihren Unterhalt durch 
Arbeit fich zu verdienen, war ihnen ausdrüdlidy verboten, vgl. Alanus 2, ce. 24, Eber: 
hard ce. 25 p. 17753. Was fie zu des Leibes Nahrung und Notdurft bedurften, follten 25 
fie fih nach Vorfchrift des Evangeliums Mt 10, 10Ff., 1. Ko 9, 7ff., von ihren Freunden 
reichen laſſen. Geldalmoſen mwiejen fie anfangs zurüd, vgl. propositum des Duran. 
Unter den Speifen machten fie feinen Unterfchied, aber auf das Falten legten fie von 
Anfang an großen Wert (vgl. Eberhard c.25 p. 180f. in ieiunando nobiseum estis), 
fie übten es jchon fehr frühe am Montag, Mittwoch und Freitag, vol. für die Franzoſen so 
Döllinger 2, ©. 9, für die Lombarden ebd. ©. 367. Nicht minder body ſchätzten fie das 
Gebet, aber außer dem Tifchjegen gebrauchten fie immer nur ein Gebet, das Vaterunfer, 
das fie dafür um fo häufiger zu fprechen pflegien, vgl. für die Franzoſen Döllinger 2, 
©. 17, für die Lombarden — Anonymus p. 30E, Döllinger 2, S. 339, 345. 
Doc hielten fie ſich dabei anfangs nirgends an die kanoniſchen Gebetsſtunden, vgl. die 35 
Klage Innocenz III. über die Kleriker unter den Genofjen des Duran, epist. 12, nr. 69, 
p- 337. Später beteten fie überall des Tages jiebenmal. Nur vor dem Eſſen ſprachen 
auch fie ein befonderes Gebet, den Tifchjegen, vgl. den Tert Döllinger 2, ©. 11f., Trac- 
tatus ebd. ©. 94; für den franzöfifchen Zweig ift der Segen jchon bezeugt in der Con- 
sultatio Avenionensium von 1235, für die Lombarden durch Tractatus a. a. D., 40 
vgl. Ochjenbein, Aus dem fchweiz. Volksleben S. 186. Sehr frühe iſt fodann in der 
societas wohl unter fatharifhem Einfluffe der Brauch aufgeflommen, jeden Eid im Hin: 
blid auf Mt 5, 34ff. abzulehnen, jede Lüge als eine Todjünde zu meiden, jedes Blut- 
vergiegen ſeis auch in gerechtem Kriege, ja jelbit die Blutgerichtöbarfeit zu verdbammen, 
vgl. Mt 5, 21ff., 7, Uff., eriter Zeuge Mlanus II, e. 15—23. — Als ihre wichtigſte 45 
Berufsaufgabe betrachteten die Armen die Predigt, vol. Walter Map, Bernhard von 
Fontcaud, Anonymus von Laon. Erſt nach ihrer Ausjtoßung aus der Kirche begannen 
fie auch Beichte zu hören und das Abendmahl zu zelebrieren, erjter Zeuge für beides 
Alanus II, ce. 7ss., und noch vor dem Schiema auch das Saframent des Ordo durd) 
Gebet und Handauflegung nah Vorſchrift „des Gefeges Gottes“ 1 Ti, Tit, Alta zu so 
vollziehen, vol. für die Franzoſen Döllinger 2, ©. 109ff., für die Lombarden Brief 
Morels bei Dieckhoff ©. 364, die summa brevissima bei Gol, Quellen und Unter: 
ſuchungen zur Gejchichte der böhm. Brüder 1, ©. 118. Das Abendmahl wurde viel: 
leicht zuerjt öfters gefeiert, aber noch vor dem Schisma fcheint man fich entſchloſſen zu 
haben, e8 nur einmal im Jahre, nämlid am Abende des Gründonnerstages, durch einen 55 
Biſchof zelebrieren zu laſſen (alteſte Zeugnifje für Frankreich Consultatio Avenionensium 
von 1235 bei Müller ©. 83, Protokolle des Inquiſitors Petrus Gella von 1241/2 bei 
tea 2, p. 334 [cena in die Jovis], ec. 29, Narbonne 1243/4 Mansi 23, p. 364; 
für den lombardifch-deutfhen Zweig Akten von Garcafjonne bei Döllinger 2, ©. 8; 
bejtätigt durch das Notat Errores Waldensium von c. 1395 bei Döllinger 2, ©. 339. 60 
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Der Ritus ebd. ©. 7f.). Bei den Franzoſen war e8 wohl von Anfang an üblich, daß 
bei der Feier außer ungejäuertem Brot und Wein auch Fiſch genofjen wurde, vgl. 
Döllinger 2, ©. 116. Consultatio Avenion. 1235 bei Müller S. 84, Formeln von 
Garcafionne Nr. 8 ebd. ©. 85 n. d., Protokolle des Petrus Cella von 1241/2 bei Lea 2, 

sp. 579 88., und jenen beim Abendmahl gereichten Speijen fcheint man dann bier ſchon 
frühe die Kraft zugefchrieben zu haben, Kranke gefund zu machen. Dies ergiebt fich als 
eigentliche Bedeutung des panis signatus oder benedietus flar aus den Protofollen 
des Petrus Gella, vgl. Akten von Garcafjonne Döllinger 2, ©. 8. 

3. Verkündigung und Anihauungen der Armen. Die Predigt der 
10 Armen war ſehr einfah. Sie beftand in der Regel nur in Ermahnungen zur Buße 

(„eulpare sua et aliena peccata“, Laoner Anonymus) und Rezitation längerer Ab: 
ichnitte aus der bl. Schrift in der Volksſprache („firmans eis evangelia“, Stephan 
von Bourbon p. 291). Bejonderen Nahdrud legten fie dabei fpäteftens feit Beginn des 
13. Jahrhunderts auf das Verbot des Eides, der Lüge, des Blutvergießens in der Berg: 

15 predigt, Mt 5, 21 ff, 24ff.; 7, 1ff., eriter Zeuge Alanus II, e. 1555. Die Härefien, 
die ihnen dabei nach dem Urteil ihrer fatbolifhen Gegner unterliefen, dienten nur zur 
Einfhärfung der Bußpredigt oder zur Verteidigung ihres Unternehmens gegenüber den 
Ansprüchen der Hierarchie: 1. Seelenmefjen, Gebete, Almofen nüten den Toten nichts 
mehr, Bernhard von Fontcaud c. 9, propositum der pauperes catholiei, etwas anders 

20 Alanus 2, e. 12—14. 2. Ein Fealeuer giebt es nicht. Alanus erwähnt diefe Anſicht 
nicht ausdrüdlich, auch nicht die Regel der pauperes catholiei, aber die leßtere jet jie 
doc voraus, Bernhard giebt c. 10, 11 an, daß die haeretici darüber fi noch ver: 
ſchieden äußern; ficher bezeugt ift fie ald gemeinjame Überzeugung aller alten Waldenjer 
dur Rescriptum ce. 15, vgl. Stephan von Bourbon ce. 343, ©. 295, Alten von 

25 Carcafjonne bei Döllinger 2, ©. 107, Paſſauer Anonymus ce. 5, p. 30D. 3. Die bifhöf- 
lichen Abläfje find ungiltig, Alanus 2, e. 11, Stephan e. 343, ©. 296, Paſſauer Ano: 
nymus c. 5, p.29E. 4. Nur den guten Prieftern, welche das Leben der Apoſtel führen, 
ift man Gehorſam fchuldig, Alanus II, ec. 5—14. 5. Magis operatur meritum ad 
consecrandum vel benedicendum, ligandum et solvendum quam ordo vel 

30 offieium. Obgleich die Armen feine fatholifchen Weihen befigen, dürfen fie daher ſegnen, 
fonfefrieren, binden, löfen, ebd. ec. 8, propositum der pauperes catholiei. Von bier 
aus ergaben ich notwendig 6. Zweifel an der Wirkſamkeit aller von unwürdigen katho— 
lichen Prieftern vollzogenen Saframente, insbefondere des Abendmahls, doch waren bie 
Armen noch 1218 über diefen Punkt zu feiner einhelligen Meinung gelangt, Reseriptum 

5 c. 16ff. Auffälliger ift, daß ſich in ihrer Mitte, wohl unter kathariſchem Einflufje, da: 
mals auch ſchon Bedenken gegen die Notwendigkeit der Taufe, der Kindertaufe im be: 
jonderen regten. Allein diefe Bedenken wurden vorerft niedergefchlagen, vgl. ebd. c. 8, 12, 
Paflauer Anonymus 28H. Weiter lehrten fie: 7. das Gebet im Kämmerlein ift wirk— 
jamer als das Gebet in der Kirche, Bernhard von Fontcaud c. 12, und bejtritten über: 

a0 haupt die befondere Heiligkeit der firchlichen Aultjtätten. Für al diefe Lehren und für 
all ihre befonderen Gebräuche und Ordnungen fuchten fie von Anfang an einen fürm: 

lichen Schriftbeweis zu führen. So beriefen fie ſich für das Necht der Laienpredigt auf 
Ya 4, 17; Apk 22,17; Me 9, 38f.; Phi 1, 15; Nu 11,29; für die Zulafjung der Frauen 
zum PBredigtamt auf Tit 2, 3f. und das Beifpiel der Hanna %e 2, für die Verwerfung 

45 des Fegfeuers, der Seelenmejjen und anderer Leiftungen zu Gunſten der Toten auf 
Jo 12,35; 2 Ko 5, 10; 6,2; Ga 6,10; Prb 9, 11; Pi 105, 1 u. ſ. w., vgl. Bernhard 
von Fontcaud. Gelegentlich verſchmähten fie es nicht, auch Fatholifche Autoritäten für ſich 
anzuführen, vgl. Bernhard c. 4 und die Citate aus Cyprian, Hieronymus, Innocenz I., 
Gregor dem Großen in Reseriptum ce. 24. Allein die Bibel jtand ihnen von Anlanz 

san fo hoch, daß die Lombarden bereit3 1218 den Grundſatz aufitellten: jede eredulitas 
und jede consuetudo müfje aperte per seripturam divinam bewieſen werden, vol. 
Reseriptum ce. 14 und daß alle Armen, auch die Franzofen in der Praris dem Buch 
ftaben der Bibel bis ins Einzelnfte gerecht zu werden fuchten. Darum beteten fie nur 
das Vaterunfer, erklärten das Gebet im Kämmerlein für wirkſamer, ald das Gebet in der 

55 Kirche, feierten Abendmahl nur am Abende des Gründonnerstags, nannten fich jelbit 
pauperes spiritu und ihre Vorjteher maiores, vgl. Mt 20, 26 u. ſ. w. Ihr Biblicis- 
mus war aljo unbedingt und wurde im Laufe der Zeit bei der lombardiſch-deutſchen 
Gruppe immer unbedingter, aber er war doch gut mittelalterlih. Die Bibel galt ihnen 
— jo wie ihren katholiſchen Gegnern als Geſetzbuch und wurde durchaus als Geſetz- 

0 buch von ihnen gebraucht. Gleichwohl beſtand doch gerade in dieſem Punkte ein großer 
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Unterfchied zwifchen ihnen und ihren Gegnern. Die Kirche betrachtete die Benußung ber 
Bibel geradezu ald ein Nefervatrecht der Hierarchie, Waldes der Laie als ein Hecht und 
eine Pflicht aller Chriften. Für die Hierarchie war die Bibel nie allein maßgebend, für 
die Waldeſier ward fie ſchon im erften Menfchenalter ihrer Gejchichte die unica norma 
docendi et vivendi. Darum legten fie von Anfang an fo großen Mert darauf, die 5 
Bibel in der Volksſprache zu befiten. Waldes felbft beſaß wahrſcheinlich fchon 1179 faft 
die ganze Bibel in provenzalifcher Überfegung, vgl. die Angaben Maps und Stephans 
von Bourbon. Diefer provenzalijhen Überjegung werben ſich feine Jünger wohl auch in 
Katalonien und Aragon, in Nordfrankreih und Lothringen und vielleicht felbft in ber 
Lombardei bedient haben. In Deutfchland mußte man ſich dagegen entichließen, die 
bl. Bücher aufs neue zu überfegen, vgl. ſchon den Befehl Biſchof Hugos von Lüttich, alle 
franzöfifchen und deutfchen Bücher über die Bibel auszuliefern, aus dem Jahre 1203, 
Fredericq, Corpus documentorum, nr. 63, 1, ©. 63, die Trierer Synode von 1231 
bei Hargheim, Concilia 3, ©. 539, Paffauer Anonymus ec. 3, p. 26H: novum et 
vetus Testamentum vulgariter transtulerunt. Dabei pajjierten den Armen ı5 
freilich mande Mißverſtändniſſe. Allein da fie den Tert nicht immer richtig ver: 
ftanden, binderte fie nicht ganze biblifche Bücher mwörtlih auswendig zu lernen und 
wörtlich aud ihren Zuhörern einzuprägen. Selbſt unter ihren Freunden fanden fich 
daher bald Leute, welche ohne leſen und fchreiben zu fünnen, die Worte Jeſu, die 
40 Sonntagsevangelien, ja das ganze Bud Hiob und alle vier Evangelien mörtlich 20 
auffagen fonnten, vgl. Baflauer Anonymus a.a.D. und c. 8 p. 41E, Stephan von 
Bourbon ec. 349 ©. 308. Schon die Kinder begannen das Evangelium und die Epijteln 
zu lernen, David e. 13, ©. 213, Paſſauer Anonymus ec. 5 p. 26E. Das zeigt zur 
Genüge, wie neu und wie wirfjam diefe Art der Verkündigung war. Was Maldes an 
fih erfahren, das erfuhren in der That durch feine Jünger jegt zum erften Male im 26 
Mittelalter weite Kreife der Laienwelt: „welch ein unvergleichliches religiöfes Denkmal die 
Ehriftenheit in der Bibel befigt“, vgl. Haud, Kirchengeſch. Deutichlands 4, ©. 869. 

4. Der Miffionsbetrieb. In welcher Weife gingen die Armen nun bei ihrer 
Arbeit im einzelnen vor? Sie zogen zunächſt öffentlich in ihrer apoftolifhen Tracht ums» 
ber und predigten auf Straßen, Plägen und ſelbſt in den Kirchen, vgl. Stephan c. 342, so 
©. 2927. In der Languedoc fonnten fie an diefem Brauche bis tief ins 13. Jahr: 
hundert fefthalten, vgl. die Auszüge aus den Inquifitionsalten des Petrus Cella von 
12412 bei Lea 2, ©. 759f. Anderwärts wurden fie ſchon frühe durch die Verfolgung 
genötigt, die apoftolifche Tracht abzulegen und ihre Arbeit im Geheimen zu betreiben, 
legte Spur der apoftoliihen Tracht: Formeln der Inquiſition von Garcafjonne ca. 8 aus 35 
den Jahren 1250—60 bei Müller ©. 91. Sie erfchienen dann in allen möglichen Ver: 
Hleidungen, ald Pilger, Büßer, Barbierer, Schufter, Erntearbeiter, Haufierer, ja fie führten 
wohl wie die wandernden Joglars verfchiedene Kleider bei fih, um nach Bedarf bald in 
diefer bald in jener Geitalt auftreten zu können, vgl. Stephan e. 342, ©. 393, 279, 
©. 231, David ce. 8, ©. 210, Tractatus de pauperibus de Lugduno Döllinger 2, 40 
©. 97. Glüdte es ihnen irgendwo Gehör zu finden, fo fuchten fie möglichft eine oder 
die andere Perfon von der Welt zu belehren, d. i. zum Eintritt in den Stand der con- 
versi zu beivegen, aus dem fie dann eventuell in den Stand der „Armen“ übertreten 
fonnte, die übrigen amiei oder Anhänger leiteten fie an ſich regelmäßig zu scholae, 
Konventifeln, zu verfammeln und in ihren Häufern ehrbar, ordentlich und fleißig zu leben, #5 
namentlich aber vor dem Schwören und Blutvergießen fich zu hüten, vgl. propositum 
ber pauperes catholiei; Reseriptum e. 6; Innocenz 1. 11, nr. 198. In der Lom— 
bardei veranlaßten fie die „Freunde“ zunächft wohl meiſt, in eine der asletiſchen Arbeiter: 
genoſſenſchaften einzutreten, die damals in Mailand und anderwärt3 beitanden, Re- 
seriptum c. 6, 7. (Daß es ſich bier wirkflih um Arbeitergenofienichaften handelt, nicht so 
um bloße Verbände der amiei, Haud 4, ©. 865 n. 3, folgt nicht nur aus dem Aus: 
brude congregaciones laborantium, jondern aud aus den Worten ce. 6: si aliqua 
persona consilium pauperum petierit, volens in terreno labore manere, 
detur illi consilium secundum Deum et eius legem, si sola manere voluerit 
vel jungere se cum pluribus). Dieſe congregaeiones laborantium und 55 
scholae, die bisweilen ein eigenes VBerfammlungslofal fih bauten (jo in Mailand, 
Innocenz 1. 12, nr. 17), bildeten anfangs die feiten Stationen der Miffion. Dazu traten 
noch im 13. Jahrhundert im lombardiſch-deutſchen Gebiet die hospitia oder studia, Die 
Predigerherbergen, in denen zugleich die conversi herangebildet wurden, vgl. David ce. 8, 
p. 210, Stephan von Bourbon c. 330, p. 280s., Tractatus bei Döllinger 2, ©. 93. 6o 

ne 0 
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Ein foldes „Studium“ befand fih im 13. Jahrhundert 5. B. in Mailand, Stephan 
a.a.D., vgl. Preger in AMA 19 3. Abt. Aber die congregationes waren, ſoweit 
fie aus der Gründunggzeit ftammten, mie es fcheint, ſchon 1218 verſchwunden (vgl. 
Rescriptum c. 6: que tunc temporis erant in Italia) und haben ſchwerlich jebr 

5 lange bejtanden. Denn fie erregten naturgemäß am leichteften den Argwohn der Ver: 
folger. Die scholae und studia dagegen beftanden fort. Doc vertwanbelten fidh die 
erjteren allmählich überall in geheime Konventilel und fanden nicht mehr zu beftimmten 
Zeiten und an beftimmten Orten ftatt, David a. a. D. 

5. Die Verfassung. Die Regierung der societas lag bis zur Sezeſſion der 
ı0 Lombarden naturgemäß in den Händen des Waldes. Allein nad) einer Überlieferung der 

Lombarden hätte man ſchon frühe dafür geforgt, daß dieſe patriardhalifche Stellung des 
Stifterd eine rechtliche Grundlage erhielt. Die universitas fratrum, beißt es, übertru 
Waldes dad regimen omnium, indem fie ihn zum praelatus (Worjteher) und — 
zum pontifex omnium Giſchof) erwählte, Moneta 1. 5, c. 1, $ 4, p. 40288. Ob 

ı5 ein ſolcher Wahlakt — man müßte annehmen bei dem Anſchluſſe der Zombarden an 
die Stammgenoſſenſchaft — wirklich ftattgefunden hat, ift mehr als zweifelhaft. In der 
Regel behaupteten nachmweislih aud die YLombarden, Waldes babe feinen ordo, jein 
Biihofsamt wie Mofes, Paulus und alle anderen Apoftel nicht von Menſchen, fondern 
bon Gott, Moneta 1. c. jedenfalls ergiebt ſich aber aus der Stelle: Waldes ift nad 

20 lombardifcher Überlieferung nicht bloß praelatus, praepositus und rector, fondern 
ugleich Bifchof der Armen geweſen und bat als ſolcher die Fähigkeit beſeſſen, für die 
rmen auch Presbyter und Diafonen zu weihen. Da nun fpäter nachweislich ſowohl die 

Franzoſen, vgl. die Alten bei Döllinger 2, ©. 97 ff., wie die Yombarden, vgl. Moneta 
l. e., Baflauer Anonymus c. 5, p. 306, e. 3, p. 276, Bifchöfe, Presbyter und Dialonen 

35 befaßen, jo haben wir anzunehmen: die societas hat nach 1184 (Datum des päpftlichen 
Banned), aber noch vor 1210 (Sezeffion der Lombarden), ſich entjchlojfen, die drei ordines 
des Biſchofs, Presbyters und Diafonen in ihrer Mitte neu zu begründen. Sie hat da— 
mals Waldes als Bifchof anerkannt und dieſer bat dann andere Armen zu Presbytern 
und Diafonen geweiht. Der Beweggrund zu diefem Schritte, durch den fich die societas 

30 von ber römifchen Kirche jchied, war wohl das Mißtrauen gegen die fahramentalen Hand: 
lungen der katholiſchen Prieſter. Daß man aber gerade nur jene drei ordines neu er: 
richtete, ift wohl darauf zurüdzuführen, daß „das Gefeg Gottes“, die Bibel, nur eben die 
drei kennt. — Aber in welchem Berbältniffe ftand das Biſchofsamt zu dem Amte des 
praepositus oder rector, das Reseriptum c. 4 ausdrüdlic bezeugt ift? Aus der 

3 oben angeführten Stelle bei Moneta darf man fchließen, daß Waldes bis zur Sezeffton 
der Lombarden die ganze societas ald praepositus und Biſchof regiert hat. Danach 
haben die Lombarden erit Johannes von Ronco (f. o.), dann einen gewiſſen Otto von 
Ramazelo(?) zum reetor gewählt, vgl. Reseriptum e.1: 6. O. de R. Dei gratia confrater 
pauperum spiritu. Sie haben alfo an der monardifchen Verfaſſung feitgehalten, fie 

40 hatten bis Ende des 15. Jahrhunderts einen summus pontifex, der jeit der 2. Hälfte 
des 14. Jahrhunderts in Apulien oder in Mittelitalien rejidierte, vgl. Akten der Turiner 
Inquifition von 1387/8 im Archivio Storico Italiano serie terza t. 1, parte 2, 
p. 39 (in Apulia), Verhör des Philipp Regis 1451 Riv. Crist. 9, p. 364 ff. (in 
Manfredonia), des Barben Martin aus dem Jahre 1492, Bulletin 12, p. 112 (ca. 1470 

s in Gambro (7) in territorio papae), Origo Waldensium 1469 bei Morland p. 215 
(in Aquila). Trogdem hören wir um 1266 von mehreren episcopi der Lombarden in der 
Lombardei wie in Deutjchland, Paſſauer Anonymus ce. 3, p. 27C, e. 5, p. 30C. In 
Frankreich ift um 1218 ein monarchiſcher Rektor nicht nachweisbar, fondern nur 2 jährlich 
mwechjelnde Profuratoren, Reseriptum ce. 15. Aber Ende des 13. Jahrhunderts begegnet 

»aud bier wieder ein auf Zebengzeit fungierender maior minister, Aften bei Döllinger 2, 
©. 108, daneben jedod andere episcopi oder maiores, die zwar Drbdinationen vor: 
nehmen, aber feine vegimentlichen Befugnifje ausüben, a. a. O. Hieraus folgt: bijchöf: 
licher Ordo und Rektorat galten von Anfang an bei den Waldenfern nicht als notwendi 
zujammengehörig. Der Drdo ward erivorben durch die Ordination, der Rektorat — 

55 einen Wahlakt des commune ſ. u. ©. 818,20 und die Beſchreibung der Wahl und 
Ordination eine® maior minister Döllinger 2, S. 98. Der Ordo verlieh ein charisma, 
nämlich die übernatürliche Befähigung, die Sakramente zu verwalten; diefe Fähigkeit galt, 
wie in der Fatholifchen Kirche, für unauslöfchlih. Der Wahlatt verlieh feine übernatür: 
liche Befähigung, fondern eine rechtliche Befugnis, als deren Verleiher das commune 

galt, nämlich die Befugnis, die societas zu regieren. Demgemäß konnte das commune 
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auch das Recht in Anſpruch nehmen, über die Art der Verwaltung und die zeitliche Dauer 
diefer Befugnis zu bejtimmen. So erklärt es fi, daß das commune der Franzoſen 
1218 den Rektorat durch Zjährlich wechjelnde Profuratoren verwalten lieh, fpäter aber dies 
Amt wieder einem einzelnen Bruder auf Lebenszeit übertrug, und fo verfteht man aud) 
daß dad commune der Lombarden fich für befugt bielt, Waldes ca. 1210 den Nektorat 
über die Lombarden zu entziehen und einen eigenen Rektor zu wählen. Aber wenn man 
auch Biihofsamt und Rektorat wohl unterfchied, fo legte man doch Wert darauf, daß der 
Rektor die Biſchofsweihe befite, vgl. Döllinger 2, ©. 98 und ©. 108, und jo wird auch 
in der Lombardei der Nektor ſtets zugleich Bifchof gemwefen fein, vgl. oben ©. 816,40 über 
den summus pontifex in Apulien. — Über die Fakultäten und Befugniffe des Nektor: 10 
biſchofs, der Bifchöfe, Presbyter und Diakonen erhalten mir erft in franzöfijchen Quellen 
aus dem Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts genauere Auskunft, Alten bei 
Döllinger 2, ©. 8f., 97ff., Bernardus Guidonis 3, ce. 35, p. 136ff. Aber da die 
Franzoſen notoriſch die fonjerbativfte Gruppe der Bruderfchaft waren, fo werden die hier 
beichriebenen Gebräude und Negeln in ihren Grundzügen fhon aus den Anfängen der ı5 
societas ftammen. Die Anderungen, die im Laufe des 13. Jahrhunderts erfolgt find, 
laſſen fich, ſoweit fie für die Verfafjung der societas weſentlich find, leicht als ſolche er— 
fennen. Der Diakon, auch minor und in Deutſchland iunior genannt, ift danach nichts 
weiter ald der Diener der Presbyter, Biihöfe und Rektoren, vgl. Döllinger 2, ©. 109. 
Wenn demnach die Armen nady der Vorjchrift des Evangeliums immer zu zweien wandern 20 
und auftreten, fo ift der eine der zwei in der Negel ein Diakon, der andere ein Presbyter, 
vgl. das Notat aus der deutichen Verfolgung von 1391, Döllinger 2, ©. 398. Urſprünglich hat 
auch der Diakon das Necht gehabt, zu predigen und Beichte zu hören. Später ift wenigſtens in 
Frankreich dies Recht den Diakonen entzogen worden. Der Presbyter hat das Recht in 
dem ihm von dem Rektor angewiejfenen Bezirke zu predigen, Beichte zu hören, auch den 2 
Tiſchſegen zu fprechen. In fpäterer Zeit gilt er auch, falls Biſchöfe nicht vorhanden find, 
für befugt, die Bifchofsweihe zu erteilen. Daraus folgt, daß man der Presbyter- und 
Bifchofsweihe im Grunde die gleiche Kraft beimaß. Sa, bei den lombardiſch-deutſchen 
Brüdern bat fih im 15. Jahrhundert das Bewußtfein davon, daß zwiſchen beiden Weihen 
ein Unterſchied beftehe, völlig verloren, vgl. den Brief des Böhmen Michael bei Goll, Quellen so 
und Unterj. 3. Geſch. d. b. B. 1, ©. 105. Der Bilchof, in Frankreich ſpäter Maior 
oder Maioralis genannt, vgl. die kathariſchen Maiores, hat außerdem kraft jeiner Weihe 
die Befähigung, das Abendmahl zu zelebrieren und Diafonen, Presbyter und Biſchöfe zu 
ordinieren. Der rector, praepositus, in Frankreich fpäter Maior omnium oder Maior 
minister genannt, hat außer den bifchöflichen Fakultäten das Necht, das jährlich ein= 5 
oder zweimal zufammentretende commune zu berufen und zu leiten. In Frankreich iſt 
er fpäter audy befugt, überall zu predigen und die Abjolution oder das melioramentum 
gu fpenden. Der Ritus der Ordination ift bei allen drei Graden ſehr einfach: Sünden: 
efenntnis des Ordinanden (fehlt in den lombardiſch-deutſchen Quellen), Gebet des Vater: 

unſers und Übertragung des ordo dur Handauflegung, vgl. für Frankreich Döllinger 2, 40 
©. 97ff. (für die Lombarden ift die Handauflegung erſt bezeugt durch Morel bei Died: 
hoff ©. 364; Traetatus p. 76 und Röhrih 1, ©. 42 geben nur an, daß der Novize 
fich niedertwirft, darauf von den Brüdern aufgehoben und durch das osculum paeis als 
Bruder anerkannt wird). In Frankreich beſaßen um 1320 alle pauperes zum mindejten 
den Grad des Diafonen, Döllinger 2, ©. 103, Bernardus Guidonis p. 1375. Ob 4 
diefer Brauch auf die Zeit des Waldes zurüdgeht, ift nicht feitzuftellen. — Zu dieſen 
verjchiedenen Klafjen der Brüder trat nun noch die Klafje der „Schweitern”, doch waren 
die Schweftern faum je ſehr zahlreih. In Frankreich entſchloß man ſich etwa zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts Schweitern nicht mehr in die societas aufzunehmen, weil fie feinen 
geiftlihen Grab erlangen konnten, Döllinger 2, ©. 117, 144. Im lombardiſch-deutſchen 50 
Gebiete lebten fie jchon Ende des 13. Jahrhunderts nad Art der Beginen in der 
hospitia zufammen, hatten alfo die Wanderpredigt aufgegeben, Tractatus bei Döllinger 
©. 93f., vgl. Morel bei Diedhoff S. 364. Am commune haben ſie ſchwerlich jemals 
teilnehmen dürfen, vgl. Tractatus ©. 95. — Nach dem Reseriptum war es zwiſchen 
Lombarden und Franzoſen noch über die Anjtellungsverhältnifje einer zweiten Klaſſe von 55 
Gemeinjchaftsbeamten zum Streite gefommen, der jog. ministri. Man einigte fi aber 
zu Bergamo über folgende Punkte: 1. Die ministri jollen von dem commune enttweder 
aus den Neihen der nuper conversi oder der amici in rebus permanentes gewählt 
werden. 2. Es foll dem commune freiſtehen, fie auf Lebenszeit oder auf Zeit anzuftellen. 
Daraus folgt: 1. Jene ministri üben den apojtolischen Beruf nit aus. 2. Unter jenen 60 

RealsGncyllopäbie für Theologie und Kirde. 8. U. XX. 
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ministri fönnen demzufolge aud nicht die Dialonen, Presbyter und Biſchöfe der 
societas gemeint fein. 3. Das Amt, das jene ministri belleiden, muß ein Amt fein, 
das ihnen erlaubt, einen feſten Wohnſitz zu behalten. Demnad waren 4. jene ministri 
Beamte der societas, welche im Nuftrage und ald Vertrauensmänner des commune 

5 ſeis auf Zeit, feis auf Lebenszeit die scholae oder regelmäßigen Verfammlungen der 
amiei eines Ortes oder die Arbeitergenoffenichaften, two foldhe noch beitanden, leiteten 
und den wandernden Apojteln eventuell zur Hand gingen. Dies Ergebnis wird beitätigt 
durch die Beobachtung, daß die nuper eonversi als befonders tauglich für dies Amt 
angejehen werden, alfo Leute, die noch nicht berechtigt waren, die apoſtoliſche Wanderpredigt 

ı0 auszuüben, aber wohl geeignet erfcheinen fonnten, einen Vertrauenspojten zu befleiden. Jene 
Notiz beweift mithin, daß man ſchon vor 1218 verfucht hat, die amiei oder eredentes zu 
organifieren. Inwieweit diefer Verſuch geglüdt ift, entzieht fi) unferer Kenntnis. Aber 
wir dürfen annehmen, daß fait überall da, wo uns scholae der MWaldenfer begegnen, 
ein von dem commune gewählter „Diener“ vorhanden war, der, falld e8 an eimem 

15 Apoſtel fehlte, die Erbauungsverfammlung der amiei leitete und die wandernden Apoftel, 
falls fie das betreffende Gebiet berührten, mit Nat und That unterftügte. Major, 
Biihöfe, Presbyter, Diakonen hatten feinen feiten Wohnſitz. Aber ein: oder zweimal 
im Sabre verfammelten jih allem Anfcheine nad von Anfang an alle oder doch alle 
älteren Mitglieder der societas oder die sandaliati, Tractatus p. 94, jum commune 

20 oder zur Generalverfammlung, von den katholiſchen Polemifern coneilium oder capi- 
tulum genannt. So lange Waldes auch von den Zombarden ala Oberhaupt anertannt 
war, twird das commune binter dem Maior ebenfo zurüdgetreten fein, wie im Minoriten- 
orden vor 1221 die Pfingſtkapitel an der Portiuncula hinter der Perjon des Franziskus. 
Seit dem Schisma aber —— es in der Lombardei und nach dem Tode des Waldes 

3 auch in Frankreich in ſtarkem Maße teil an der Regierung der societas. Es ent— 
Ichied 1. über die Aufnahme neuer Brüder und Schweitern. Es wählte 2. die Vorſteher, 
3. die „Diener“ der scholae. Cs beſtimmte, 4. welche Berfonen zu Dialonen, Presbptern, 
Biſchöfen geweiht werden follten. Es übte 5. auch Gerichtsbarkeit und erfannte eventuell 
auf Ausftohung aus der societas. Es verhandelte 6. de statu omni sectae und 

30 forderte von jedem Genofjen Bericht über den Stand der Arbeit in feinem Mifjions- 
bezirke. Es entjchied 7. in fpäterer Zeit auch über die Verwendung der gefammelten 
Almojen und Beiträge der amici, vgl. Rescriptum ce. 4ss., Tractatus de pauperibus 
Döllinger 2, ©. 95f. und danach Bernardus Guidonis p. 249. Als die Miffion 
der societas ſich ausdehnte, ſah man davon ab, alle Brüder regelmäßig zum commune 

35 zu berufen. Man war zufrieden, wenn aus den entfernteren Gebieten drei oder vier Dele 
gierte erfchtenen, vgl. Tractatus de pauperibus Pöllinger 2, ©. 95. Aber die Ein- 
richtung des commune felber behaupteie ſich troß der Verfolgungen in dem franzöftichen 
wie in dem lombardiſch-deutſchen Zweige bis zum Untergange des MWaldenjertums. br 
hatte es die societas nicht zulegt zu verdanken, daß fie troß ihrer Zerſtreuung und ber 

40 Feindſeligkeit der offiziellen Kirche fo feft zufammenbielt und jo einheitlich bei ihrer Arbeit 
vorgeben fonnte. 

Aus alledem ergiebt fih: 1. Das Waldenfertum bat ſchon im erften Menſchen— 
alter feiner Geſchichte feinen Charakter völlig geändert. Urſprünglich ein asfetifcher 
Verein innerhalb der römischen Kirche, entwickelt es fich ſeit 1184 zu einer Art Kirche 

5 in der Kirche, ja zu einer Art Gegenfirhe. Die Errichtung der drei ordines, die In— 
anfpruchnabme der Bußgewalt, der Fähigkeit, das Abendmahl zu zelebrieren und den 
ordo zu übertragen, die jchärfere Unterfcheidung zwiſchen conversi (novellani) und 
Armen (perfecti), der Verfuch, die amiei fefter zu organifieren, die Vertverfung des Eides, 
des Yügens, des Kriegsdienſtes, der Blutgerichtsbarkeit, ja jelbit, wie e8 fcheint, der Ge 

so brauch der Sandalen, das alles find Neuerungen der Jahre 1184— ca. 1230, in denen 
fich deutlich fchon die allmählihe Umwandlung des Vereins in eine Selte fpiegelt. 
2. Manche diefer Neuerungen, die VBerwerfung des Eides, des Lügens, des Kriegsdienſtes, 
der Blutgerichtsbarfeit, aber auch eine ganze Meibe den Armen von jeher, wie es jcheint, 
eigentümlicher Sitten und Borftellungen, die Hohfhägung der Armut, die Beobachtung 

65 dreier wöchentlicher Faſttage, die Befolgung der Apoftelregel Mt 10, die Verwerfung aller 
Leitungen zu Gunſten der Toten, die Yeugnung des Fegfeuers, der häufige Gebrauch des 
Vaterunſers (vgl. Bernardus Guidonis 5, 20, p. 239 ss.), ja jelbft der Name pauperes 
(vgl. Evervini Steinfeldensis epist. ad Bernardum ed. Mabillon, Vetera Analecta 5, 
p. 452: nos pauperes Christi) finden ſich fchon bei den Hatharern. Zufällig kann eine jo 

so weitgehende Übereinſtimmung nicht fein. Aber andererfeits kann doch aud) der Verein des Waldes 
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nicht bloß als eine Abfpaltung des Katharertums betrachtet werden: er ift vielmehr ficher 
auf firhlihem Boden entftanden und eine jelbitftändige Bildung, wie ſchon die alten 
fatholifchen Polemifer immer hervorheben. Dann bleibt nur die Annahme übrig, daß 
die Armen * zu Waldes' Zeit nach der Ausſtoßung aus der Kirche viel von den 
Katharern übernommen haben, jo ſchon Stephan von Bourbon. Namentlich wird das 5 
bon jenen oben genannten Neuerungen gelten. Noch mehr haben dann nad dem Schisma 
die Zombarden von den Katharern gelernt. Gleichwohl haben die Armen fih ald Gegner 
der Katharer getvußt und menigjtens in Frankreich die Katharer —— vgl. die Aklten 
bei Lea 2, ©. 379ff., und find auch von der Kirche und den Polemifern ftet3 von den 
Katharern unterfchieden worden. 3. Das eigentlih Neue und Driginelle in der Ver: ı0 
fündigung und religiöfen Praris der Waldenſer war der ftrenge Biblicismus, zu dem 
ihon Waldes felber gelangt fein muß, vgl. Bernhard von Fontcaud. Was fie jonft an 
Grundjägen, Ydealen und Methoden befaßen, die Hohichägung der Armut, des apofto- 
lichen Berufes, der Askefe und anderes mehr, war dagegen weder neu nod originell, 
jondern mehr oder weniger Gemeingut all der vielen religiöfen Neubildungen des Hoch- ı5 
mittelaltere. Dem entjpricht die Bedeutung des Biblicismus für die Entwidelung der 
Bruderjchaft. Sie verdankte ihm nidht nur ihre großen Miffionserfolge, fie ward durch 
ihn im Laufe der Zeit auch immer mehr in Sitte und Anſchauung von der römifchen 
Kirche hinweggebrängt. Er mar alſo geradezu die treibende Kraft ihrer Entmwidelung. 
Aber er war noch mehr: er war zugleich ein neues religiöfes Prinzip, deſſen Einfluß ſeit- 20 
dem in der religiöfen Entwidelung immer wieder hervortritt, vgl. den gefeglichen Bibli- 
cismus der Wiclifie, des Täufertungs, des Reformiertentums, Quäkertums. So wenig 
man Waldes als einen Vorreformator bezeichnen darf, jo wird man ihn im Hinblide 
darauf doch ala Anfänger einer neuen eigentümlichen religiöfen Richtung betrachten müſſen, 
die ſowohl mit der Ffatholifhen wie mit der protejtantifchen Heilslehre fich verbinden 28 
fonnte und verbunden hat, aber doch am beften als eine bejondere Erjcheinung von dem 
Katholicismus und Proteftantismus unterfchieden wird. 

III. Die Altwaldenfer. Die Altwaldenfer blieben nad der endgiltigen Schei- 
dung von den Lombarden im Jahre 1218 beichräntt auf ihre alten Mifftonsgebiete in 
Aragon, Katalonien, Frankreich und Lothringen.. In den erfteren beiden Ländern wurden 30 
fie nad) wie vor von Kirche und Krone zugleich verfolgt. Beweis 1. das Edikt von 
Tarragona vom 7. Februar 1233, ed. Pelayo, Historia de los Heterodoxos 1, 
p. 7158., 2. die consultatio Tarraconensis ad inquisitores von 1242, ſ. oben 
©. 803,11. In der consultatio regelt Erzbifhof Pedro Arbelate von Tarragona unter 
Beirat des Kanoniften Raimund de Pennaforte 6P. das Verfahren der Inquifitoren gegen 35 
Katharer und MWaldenjer. Was Krone und Kirche hierbei erftrebten, ward, wie es fcheint, 
jhon im 13. Jahrhundert erreiht. Die Armen verſchwanden fpurlos aus Spanien. 
Welche Bewandtnis es mit den MWaldenfern bat, die 1433 plöglih auf Mallorca auf: 
laufen, Lea 2, ©. 177, ift noch nicht feftgeftellt. Vielleicht handelt es ſich dabei gar nicht 
um Arme von Lyon, fondern um Heren und Zauberer, vgl. Duverger, La Vauderie 0 
dans les 6tats de Philippe le Bel, Arras 1885. — Auch in Frankreich) haben die 
Armen feit 1218 neue Gebiete, wie es fcheint, nicht erobert. In Lothringen und Flan— 
dern verliert fi ihre Spur ſchon im 13. Jahrhundert, letttes Zeugnis: der Name bes 
maior minister, der um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts an der Spite der Armen 
ftand, Joannes Lotharingius, Döllinger 2, ©. 108. Die Valdenses, denen 1459/60 4 
zu Arras der Prozeß gemaht wurde, Fréderich Corpus docum. 1, p. 345ff., 
waren angeblihe Heren und Zauberer, vgl. Duverger a. a. D. Denn Valdesia be: 
deutet im Sprachgebraudhe des 15. Jahrhunderts ſoviel wie Zauberei: auch Jeanne 
d’AUrc wurde wegen Valdesia verurteilt. Länger behaupteten fi die Armen in ber 
Franche Comte, in der Provence und Languedoc. In der Franche Comté waren ſie so 
noch 1248 fo zahlreich, daß Graf Johann von Burgund ihrer nur durch die Inquiſition 
Herr werden zu fönnen glaubte, Lea 2, ©. 147. Im Balentinois und in der Provence 
machten fie bis in das zweite Viertel des 14. Jahrhunderts der Kirche zu fchaffen, ebd. 
©. 150f., Arnaud im Bulletin 12 (1895) p. 22ss. Aber ihr Hauptmiffionsgebiet war 
bis ins erjte Viertel des 14. Jahrhunderts die Languedoc. Hier war noch um 1240 5 
trog mancher Berfolgungen nichts von einem Nüdgange ihres Werkes zu merken. 
Es bereitete ihnen bier auch feine Schwierigkeiten, ihre amiei und ceredentes 
feſt zufammenzubalten. Diefelben bildeten bier wie in der Provence jetzt bisweilen 
fürmlihe Heine Gemeinden mit eigenen Friedhöfen, alſo mit eigenem Vermögen, und 
zablten wahrjcheinlich regelmäßige Beiträge für die reifenden Prediger, vgl. bie Auszüge 60 

52 
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aus Mser. 21 der Collection Doat bei Lea 2, ©. 579ff., aub Bernardus Guidonis 
p. 249. (Soldye gemeindeartige Verbände gab «8 z. B. mwahrjcheinlih in Montauban, 
Montcucq und Gourbon; dort beziehen ſich von 252, refp. 84, 219 Keberprozefien 1241 2, 
175, 44, 55 auf Valdesia, Lea 2, ©. 145ff.) Infolge deſſen wurden jest auch im 

5 Frankreich gelegentlih die amici als Valdenses bezeichnet, erfter Beleg: Ausgabebuch 
des Karl von Ynjou für die Provence von 1264, oben ©. 812,32. Aber jeit der In— 
quifition des Peter Cella 1241/2 wurden auch in der Languedoc die Armen und ihre 
Freunde allmählic) auseinandergeiprengt. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts waren fie 
auch bier eine geheime Gejellichaft getworben und im Laufe des 14. oder 15. Jahrhunderts 

10 find fie dann auch hier ausgeftorben: die Hinrichtung der Einſiedlerin Katharina Sauve 
zu Montpellier im Jahre 1417 wegen waldenſiſcher Lehren, vgl. Lea 2, ©. 157, iſt die 
legte Spur des Altwaldenjertums im ganzen ehemaligen Miffionsgebiet der franzöftichen 
Genofjen. Aber diefe. Spur ift jhon ganz unficher. Denn es ift ſehr wohl möglıdh, daß 
Katharina in feinem Zufammenhange mehr mit der alten Genofjenjchaft ftand, oder daß 

15 fie als Here verurteilt wurde. — Über die inneren Zuftände ber alten Genoſſenſchaft in 
der Zeit ihres Rüdgangs und Untergangs find wir durch die Protofolle der Inquiſition 
und Bernardus Guidonis verhältnismäßig fehr gut unterrichtet. Wir erfeben daraus, 
daß fie nad Möglichkeit die Sitte und Ordnungen der älteften Zeit bewahrt hat. Gleich— 
wohl ift der Kampf mit der Kirche und mit dem Katharertum nicht ſpurlos an ihr 

20 Genoſſenſchaft vorübergegangen. 1. Die apoftolifche Tracht ift verfhmwunden. Die Genofjen: 
ſchaft ift zu einer geheimen Gefellfchaft geworden, die ihr Werk ganz im Verborgenen treibt, 

I. Döllinger 2, ©. 10—12, Bernardus Guidonis p. 2498. 2. Der Gegenfag gegen 
die römische Kirche hat fich erheblich verſchärft. Die römische Kirche gilt auch den Alt: 
waldenſern jegt nicht mehr als die ecclesia Christi, fondern als die ecclesia malig- 

35 nantium und das Haus der Lüge, weil ſie ihren Gliedern geftattet, zu ſchwören und 
von ihren Prieſtern nicht Beobachtung der apoftolifchen Armut fordert, vgl. Döllinger 2, 
©. 8f., ©. 107 und öfter. Auch fie fprechen ihr daher jeßt ftrikte das Recht ab, zu 
bannen und Gehorfam zu beifchen, vgl. 3. B. Liber Sententiarium p. 263 (129), ja 
fie beftreiten ihren Prieftern die Befugnis, die Sakramente zu verwalten, Döllinger ©. 9, find 

0 aber vor Gericht ſtets bereit, in diefem Punkte Konzeffionen zu machen: ein Beweis, dab 
fie hierüber zu einer ganz Haren und beftimmten Anſchauung nicht gelangt waren, vol. 
die in ihrer Unklarheit höchſt charakteriftiichen Ausfagen des Raymund de Cofta, der 
überdies ſich als rebellus suo maiori geriert, ebd. ©. 100, 113, 126ff. Auch fie 
leugnen weiter jeßt die Wunder der Heiligen, glauben nicht an die Fürbitte der Heiligen, 

85 verwerfen den ganzen Heiligendienft, aber nicht den Mariendienft, und halten es für unnötig 
andere Feſttage zu feiern als die Sonntage, die Marientage und bisweilen auch die Tage 
der Apoftel und Evangeliften, ebd. ©. 9. Trogdem gehen fie fleißig zur Kirche, fuchen bei 
Klerifern und Mönchen fich lieb Kind zu machen und hindern ihre amiei nicht, bei 
fatholijhen Prieftern zu beichten. Aber das gejchieht nur, um feinen Argwohn zu er: 

regen. Einzig und allein der Teilnahme am fatholifchen Abendmahle fuchen fie ſich, 
wenn e8 irgend angeht, zu entziehen, Bernardus Guidonis p. 257. Aus alledem 
folgt 3. aud die franzöſiſche Stammgenofienihaft ift jetzt nicht mehr bloß eine Prediger: 
gejellichaft in der Arche, welche in der Kirche innere Miffion treibt, fondern eine Selte, 
eine Gegenfirche, die nur durch die Ungunſt der Verhältniffe verhindert wird, ſich völlig 

45 von der römiſchen Kirche loszufagen und als völlig felbftitändige Gemeinfchaft zu fon: 
ftituieren. Dem entipricht es, daß auch die amiei jeßt vielfach ald Valdenses bezeichnet 
und daß nur folde Perfonen in den Stand der perfecti oder Armen aufgenommen 
werden, welche von Vater: und Mutterjeite ber von „Gläubigen“ abſtammen, Döllinger 2, 
©. 132; weiter 4., daß jegt die Ausbildung der Armen feit geregelt ift, ebd. ©. 117, 

50 132P (erit 5 bis Gjährige Lernzeit, dann Diakonatsweihe, hierauf Fortſetzung des Lernens 
der „Theologie“, bei Raymund de Gofta z. B. nod 9 Jahre, jo daß feine Ausbildung 
im ganzen 14 Jahre dauert); 5. daß der Eintritt in den Stand der Armen jegt immer 
mit der Diakonatsweihe verbunden ijt und die Weihe jest für weſentlicher gilt als die Ab- 
legung der Gelübde, ebd. ©. 103; 6. daß Frauen nicht mehr in den Stand der Armen 

55 aufgenommen werden, oben ©. 817,45; 7. daß die Befugnifje und die Fakultäten 
des Maior minister, der Maiores, Presbyter, Diakonen jegt genau feitgelegt find, oben 
E. 817,10. Schon erwähnt ift 8., daß an der Spitze jet wieder ein auf Lebenszeit 
gewählter Maior minister ftehbt. Dem Namen nad) befannt find drei diefer Maiores: 
Joannes Yotaringius, lebte noch ca. 1303 und feine Nachfolger Griftinus, ein idiota, 

60 vor 1320 und Jacobus, ebd. ©. 108, 116, 144. Was 9. die Verkündigung anlangt 
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jo hatte man dafür eine Art Katechismus zufammengeftellt, beftehend aus 7 Artikeln 
über die Gottheit, 7 über die Menfchheit, den 10 Geboten, den 7 Werken der Barm: 
berzigfeit, ebd. ©. 11 und danach Bernardus Guidonis p. 250. Aber diefer Katechis- 
mus twurde vielleicht nur mündlich von Gejchlecht zu Geſchlecht überliefert. 

IV. Der lombardifhedeutfhe Zweig bis zur Reformation. 1. Aus: 5 
breitung. A. Stalien. Zunächſt drangen die Lombarden mit Erfolg immer meiter in 
Italien, Deutichland, Böhmen, Polen und Ungarn vor. In Stalien blieb Mailand vorerft 
ihr Hauptquartier, Annales Marbac. ad 1231, SS 17, p. 176, Stephan von Bourbon 
c. 330, p. 2808., die Lombardei ihr michtigftes Miffionsgebiet, vgl. Salvus Burce p. 75: 
Aber ald Burce ſchrieb (1235), hatte auch in der Lombardei bereitö die Keberverfolgung in 10 
großem Stile begonnen, vgl. Ch. Schmidt, Histoire et doctrine des Cathares 1, 
p. 156, Comba, Histoire I, p. 132ss. Inwieweit die Armen davon betroffen wurden, 
ift uns nicht überliefert. 1266 war jedenfalld ihre Organifation noch nicht zerftört, vgl. 
Paſſauer Anonymus e. 5, p. 30C, ja wohl noch um diefe Zeit konnten häufiger, als 
anderöwo, in der Lombardei die communia abgehalten werben, Traectatus bei ıs 
Döllinger 2, ©. 95. Aber aus Deutjchland fam damals ſchon das meifte Geld für den 
Unterhalt der Bifchöfe, Presbyter, Diakonen, ebd. ©. 96, d. i. die deutfche Bruderſchaft 
war damals fchon zahlreicher und mächtiger als die lombarbifche. Im Laufe des 14. Jahr: 
bunderts find dann die Armen in diefem ihrem alten Stammgebiet, wie es jcheint, all: 
mählich ausgeftorben. Ihr letztes Lebenzzeichen ift der Brief der Apoftel Johann, Girard, 20 
Petrus, Simon an die abgefallenen deutjchen Brüder in St. Peter an der Au vom 
Sabre 1368, oben ©. 801,64; er verrät fchon eine ftarfe Entmutigung und Hagt ſehr 
beweglich über die Schreden der Verfolgung, vgl. ©. 359 und 362. Aber ſchon im 
13. Jahrhundert hatten die Armen in den Alpenthälern des meftlichen Piemont und bed 
benadhbarten Dauphins ein Afyl gefunden. Wie fie dahin gekommen find, darüber gehen 25 
die Meinungen weit auseinander. Nach der waldenfifchen Tradition wären die Armen 
von Weſten ber in das Thal der Durance und in den rauben, ſchwer zugänglichen 
Seitenthälern dieſes Flußgebietes, dem Val FFreiffiniere, Val Argentiere und Val 
Louiſe oder Val Puta eingedrungen. Von dort feien fie über den Mont Génèvre und 
die anderen Päſſe der fottiichen Alpen in das Thal der Dora Riparia und in die fog. 30 
Maldenfertbäler von Piemont Bal Luferna, Val Angrogna, Val Perofa, Val San 
Martino, Val Pragelato, alle ſüd- und nordmweftlih von Pinerolo, eingedrungen. Allein 
gegen diefe Tradition fpricht 1. der Umftand, daß fie erft im 15. Jahrhundert auftaucht, 
erited Zeugnis Origo Waldensium, Morland, p. 215; 2. die Thatjache, daß Die 
Maldenjer jener Thäler in Sitte und Anfchauung nicht dem franzöfifchen, fjondern dem s5 
lombarbifch-deutichen Zweige der Genofjenihaft folgten, fiehe unter nr.2; 3. die Thatfache, 
daß diefelben mit den lombardifchedeutichen Armen in Verkehr ftanden, f. unten. Da— 
raus folgt: jene Tradition ift eine Legende. Aus der Übereinftimmung der genannten 
Maldenjergemeinden mit den Lombarden ift vielmehr zu jchließen, daß diefelben Glaube und 
Gemeindeordnungen von Dften, von den Lombarden erhalten haben, daß alfo die Propa= «0 
ganda gerade in umgekehrter Nichtung fich vollzogen hat. Damit ift ſchon angedeutet, daß dieſe 
Maldenfergemeinden nicht durch Einwanderung entitanden find, fondern durch Befehrung der 
bier von alter® ber anfäffigen Oftprovenzalen zum waldenſiſchen Glauben, mögen aud) 
einzelne lombardiſche Flüchtlinge im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts fich hier an- 
geftebelt haben. Beweis das ſog. Schriftwaldenfiich, d. i. die Sprache der waldenſiſchen 4 
— des 15. und 16. Jahrhunderts. „Dies Schriftwaldenſiſch hat mit dem Lyoner 

ialekt, wie ſelbſt Romaniften früher fabelten, nichts zu ſchaffen. Es iſt mit den Mund— 
arten auf den beiden Abhängen der fottiichen Alpen auf das allerengjte verwandt und 
ſteht p ihnen in demſelben Verhältniſſe, wie eine Schriftſprache zu dem urſprünglichen 
Einzeldialekte, aus dem fie ſich entwickelt hat.“ Es gehört einfach zu den oſtprovenzaliſchen so 
Mundarten, vgl. die epochemachenden Unterfuhungen von Wendelin Förfter in GgA 
1888, 2, ©. 757ff., dazu ©. Morofi und A. Barth ſ. oben ©. 806,12. Fraglich ift 
nur, wann die waldenfishe Miffion in den Thälern diesfeits und jenfeits der Fottifchen 
Alpen begonnen hat. Das erfte fihere Datum für das Vorhandenſein mwaldenfifcher Ge: 
meinden auf der piemontefifchen Seite ift ein Vermerf in den Rechnungsbüchern des Grafen 55 
Philipp von Savoyen über einen Beitrag zu den Koften der Snauifition im Bal Berofa 
aus dem Jahre 1297, bei Krone, Fra Dolcino und die Patarener ©. 22, für Waldenfer 
im Dauphine ein Brief Papſt Johanns XXII. an den Anquifitor von Marfeille vom 
8. Juli 1332 bei Raynaldus, Annales ad 1332 n. 31, aber es ift möglich, daß be 
reit3 unter den Häretifern, die 1238 und 1290 in der Diöcefe Embrun verfolgt wurden, 60 
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Maldenfer zu verftehen find, vgl. Chabrand, Vaudois et Protestants des Alpes p. 34. 
ebenfalls war die Sekte fhon um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts in den 
Thälern diesfeit3 und jenfeits des Mont Géndevre meit verbreitet. Aber fie war in 
Piemont zunächit keineswegs auf die ſog. Waldenſerthäler beſchränkt. Wir finden fie im 

6 legten Viertel des 14. Jahrhunderts auch in den zahlreichen Ortichaften des Thals von 
Sufa, im Thal des Sangone und in den Städten des angrenzenden Flachlandes, Pia: 
nezza, Caftagnola, Moncalieri, Carmagnola, Chieri u. f. w., vgl. Archivio Storico 2, 1, 
p. 368., freilich erfcheint fie gerade bier fehr ſtark mit kathariſchen Elementen vermischt, 
ſ. unten ©. 826, 5. — Zu ben kottiſchen Alpen traten im Laufe des 14. Jahrhunderts 

10 aber nod) zwei fübliche Kolonifationsgebiete, die Waldenferorte in Kalabrien und Apulien. 
Die eriteren jechs an der Zahl — Borgo v’Oltremontani, San Sifto, Vacarifjo, Argen: 
tina, San Bincenzo, Guardia Piemontefe — follen nad) der waldenſiſchen Tradition des 
16. und 17. Jahrhunderts um 1315 (jo Gilles, Histoire ecel&siastique 1, p. 27ss.) 
oder um 1370 (fo Perrin) auf Betrieb eines Falabrefifchen Edelmanns von Waldenjern 

15 der kottiſchen Alpen gegründet worden fein. Aber daß in einem diefer Orte, Guardia 
Piemontefe, heute noch mwaldenfifch geſprochen wird, vgl. G. Morofi in Ascoli, Archivio 
Glottologieo 11, p. 281ss., beweift nur, daß die falabrefifchen Waldenfer aus den 
fottifchen Alpen eingewandert find. Wann und unter welchen Umftänden die Eintvande: 
rung erfolgt ift, und ob jene ſechs Orte wirklich alle waldenfishe Gründungen find, ift 

20 zur Zeit noch nicht feftgeftellt. Nur bei Guardia Piemontefe und Borgo d'Oltremontani 
eweiſt Schon der Name, daß fie den MWaldenfern ihr Dafein verdanken, vgl. zu „Oltre- 

montani“ als Namen der Waldenfer den Brief eines Kalabrefen von 1561 in Narracioni 
e documenti sulla storia del regno di Napoli in Archivio storico,' Serie 1, 
t. 9, p. 195. Nicht befjer find wir über die Waldenferkolonien in Apulien unterrichtet. 

25 Nach unferm älteften Gewährsmann, Gilles a.a.D., wären erft um 1400 einige Wal: 
denfer aus der Provence vor den Ketzerrichtern Papſt Bonifazs IX. nach Apulien geflohen 
und hätten dort die vier geichloffenen d. i. ausfchlieglih von Waldenfern bewohnten Orte 
Monteleone, Faito, Cella und la Motta Montecorvino bei Ariano gegründet. Um 1500 
fei dann wieder einmal ein Auszug aus den Waldenferthälern erfolgt und auch die Stadt 

so Volturara füdweftlih von Lucera von Waldenfern befievelt worden. Allein PB. Rivoire 
bat Bulletin 19 (1902), p. 49ss., gezeigt, daß zwei dieſer Orte, Cella und Faito, ſchon im 
12. Jahrh. eriftierten, und daß fich in ihnen zwar 1345 und 1347 nachweislich sn is ans 
gefiedelt haben, aber nicht Waldenfer, ſondern provenzaliſch-franzöſiſch ſprechende Nachkommen 
der provenzalifchen Koloniften Karls von Anjou, vgl. G. Morofi, Il dialetto franco- 

3 provenzale di Faito-Celle in Ascoli, Archivio Glottologico 12, p. 33—9. D.i. 
auch jene Tradition ift alles andere cher als zuverläffig. Zwar daß es im 14. Jahr: 
hundert bereit3 in Apulien Maldenfer gab, und daß die dortigen Maldenfer an Zahl und 
Einfluß mit ihren Brüdern ſchon damals metteifern konnten, fteht feit. Nefidierte doch 
ſchon ca. 1380 in Apulien der summus pontifex der Selte, an den die in Piemont 

40 gefammelten Gelder noch Mitte des 15. Jahrhunderts abgeliefert wurden, vgl. Archivio 
3° serie 2, 1, p. 29s., Verhör des Barben Philipp Regis von 1451 Rivista Cristi- 
ana 9, p. 365. Allein daß jene Waldenfer auch in Apulien neue Orte gegründet 

ben, iſt höchſt —— und woher ſie ſtammten, ob aus den waldenſiſchen 
olonien Kalabriens (ſo Rivoire a. a. O.), ob aus den Thälern der kottiſchen Alpen, ob 

is wirklich aus der Provence, wie Gilles behauptet, iſt ganz ungewiß. Auf ihren Wanderungen von 
Kalabrien und Apulien nad) den Alpenthälern verjuchten die waldenſiſchen Apoſtel wahrſchein— 
li aud) in Mittelitalien zu miffionieren. So find vermutlich die nicht wenigen waldenftichen 
Gemeinſchaften entftanden, die uns im 15. Jahrhundert im Kirchenftaate, in Umbrien, in 
der Romagna, in Toskana begegnen. Beſonders zahlreich waren fie allem Anfchein nad 

so im Herzogtum GSpoleto, von bier ftammten 14 refp. 15 der Barben, welche der Barbe 
Martin 1492 nambaft macht, vgl. Bulletin del’hist. Vaud. 12, p.111ss. Aber auch in der 
Mark Camerino, auf den Bergen der Mark Ancona, in Perugia, Bologna, Lucca, Florenz 
haben, wie es jcheint, Feine waldenſiſche Konventifel damals beftanden, ebd. Sicher be 
zeugt ift die Eriftenz eines folden in Rom dur Lukas von Prag im Jahre 1498, vgl. 

55 Laſicius bei Gol, Quellen 1, ©. 137f. Dagegen waren die Konventifel, die fich da— 
mals zu Genua und andern Orten Liguriens befanden, Bulletin 12, p. 112, Origo bei 
Morland p. 215, vielleicht Reſte der alten lombardiſchen Miſſion. Danach begreift man, 
daß im 15. Jahrhundert das Oberhaupt der Sekte gelegentlidh auch in Aquila refidierte, 
und daß auch die Verfolger auf das Treiben der Apojtel in Mittelitalien aufmerkfam wurden, 

0 vgl. die Notate bei Döllinger 2, ©.304, 345 und dazu Haupt in HZ NF 25, ©. 57, Anm. 3. 
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Indes der auffälligfte Beweis für den Miffiongeifer und die Energie der italienischen 
Maldenfer ift, daß fie im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts auch in das ehemalige 
Miffionsgebiet der franzöfiihen Armen eindrangen. Den erften Anlaß dazu gab viel- 
leiht der Umftand, daß die Barone Boulierd, die Beliger der Herrichaften Gentallo, 
Noccafpavera und Demonte in der Markgrafſchaft Saluzzo einige waldenſiſche Familien 5 
von Saluzzjo in den Bergen von Luberon am Nordufer der Durance zwiſchen Sifteron 
und Avignon als Koloniften anfiedelten, jo Honor Boudhe vgl. Bulletin de l’hist. 
Vaud. 8, p. 44 n. 1 (anders Beza, Hist. ecclösiast. t. 1, p. 52, Paris 1883 und 
Gilles, Hist. ecelös. p. 27). Den Spuren der Koloniften folgten felbjtverjtändlich die 
„Apostel“. So ift es vielleicht zu erklären, daß die Barben ber Alpenthäler und 10 
Apuliens im 15. Jahrhundert in der Provence, im Valentinois, VBivarais, Venaiſſin, aber 
auch in der Auvergne, im Limoufin und Bordelais miffionierten. Ob und intvieweit fie 
dabei auf Nefte der alten franzöftfchen Gemeinfchaften ftießen, ift nicht zu ermitteln. 
Jedenfalls gelang es ihnen namentlich in der Auvergne, im Valentinois und bei Trevour 
nördlih von Lyon eine ganze Neihe von Konventifeln zu fanımeln, vgl. die Ausfage des 15 
Barben Martin vom Jahre 1492 Bulletin 12, p. 119, die Akten aus den Jahren 1492 
bis 1494 ebd. p. 2755. Ya am 31. Mai 1492 konnten fie es wagen in der Stadt deö 
Waldes, in Lyon, eine Art commune zu halten, vgl. Ausfage des Martin ebd. p. 119. 

B. Deutjchland, Böhmen, Polen, Ungarn. Deutjchland bat 1211 die erfte 
Maſſenhinrichtung von Waldenfern gejehen, oben ©. 810, e, es ſah 1231—33 die erfte große 0 
allgemeine Waldenferverfolgung. In Mitteldeutichland hört man feitdem lange Zeit bin- 
durch nichts mehr von den Armen. Aber in Oberbeutfchland machten jie bald wieder 
von fi reden. In Konftanz fam man ihnen 1243 auf die Spur, in Schwäbiſch-Hall 
mwagten fie 1248 fogar öffentlih für den gebannten Kaiſer ihre Stimme zu erheben und 
Papſt Innocenz IV. als Ketzer zu bezeichnen, vgl. Haud 4, ©. 867, und in Baiern, % 
Ober: und Niederöfterreich breiteten fie ſich troß fortdauernder blutiger Verfolgung fo 
raſch aus, daß um 1260 die Inquifition in 42 Parochien Ober: und Niederöfterreichs 
Waldenſerſchulen entdedte und zwar in 10 Parochien (Lengenfeld, Straging, Drofendorf, 
Anzbach, Dllersbab, St. Peter in der Au in Nieberöfterreih, Steier, Neuhofen, Eng, 
Kammer in Oberöfterreih) in mehreren, in der Pfarrei Kematen bei Neuhofen in Ober: so 
öfterreih fogar in 10 eingepfarrten Orten, vgl. für Baiern den Traktat Davids, für 
Defterreih den Paſſauer Anonymus, der auch die Namen der betr. Parochien mitteilt, 
bejter Tert bei Preger AMA 13, ©. 241f., dazu Haupt, Waldenfertum und Inquifition 
im füböftlihen Deutſchland ©. 14, Anm. 2. In den nächſten Jahrzehnten hielt der Auf: 
ſchwung noch an: im Niederöfterreih fand man 1315 in dem Hleinen Bezirk zwiſchen 35 
St. Pölten und Traisfirhen in 36 Orten Keber, und im ganzen Herzogtum Defterreich 
berechneten die Armen felber damals die Zahl ihrer Anhänger auf über 80 000, vgl. 
den Bericht eines Kremſer Geiftlihen über die Inquifition von 1315 ed. Frieß in 
Ofterreichifche Vierteljahrsichrift für Theologie 11, S. 254 ff. Anzwifchen twaren die Armen 
aber auh in Böhmen, Mähren, Sclefien, Meißen, Brandenburg, Pommern und Polen 40 
eingedrungen, vgl. für Böhmen und Mäbren die Bulle Papſt Johannes XXII. vom 
1. April 1318 bei Dubif, Iter Romanum 2, ©. 136ff., für Brandenburg und Pommern 
Wattenbach SBA 1886, ©. 48 unten über die Inquifition von 1393/4; für Meißen, 
Schleſien, Polen außerdem die päpftlihen Bullen vom 1. Mat 1318 im Codex dipl. 
Moraviae 6, p. 101—106. In Böhmen und Mähren war nad Ausfage des 1315 zu ss 
imburg jüböjtlih von Wien verbrannten Waldenferbiihofs Neumeifter die Zahl feiner 
laubensgenojjen ſchon damals „unermeßlich“, vgl. Oſterr. Vierteljahrsichrift 11, ©. 266. 

In Schlejien waren fie vor allem in Breslau, Neiße, Schweibnig zu finden: in dem 
Heinen Schweidnig wurden 1315 allein ihrer 50, darunter a rauen und Kinder, 
verbrannt, vgl. Grünhagen, Geſch. Schleſiens 1, S. 162 und Anhang 63. In Polen so 
madte man um 1330 einer großen Zahl den Prozeß, Flacius, Catalogus p. 638, dazu 
Preger AMA 18, ©. 6 und Haupt, Waldenfertum ©. 28, Anm. 3. In Ungarn waren 
fie vielleicht jchon um 1260 von Nieberöfterreih aus eingedrungen, vgl. Paſſauer Ano— 
nymus c.3 p. 27 (Müller, Waldenfer ©. 148), jest famen fie auch über die polnische 
Grenze ins Land, vgl. die Bulle Bapft Johannes XXII. vom 16. März 1330 bei Theiner, 55 
Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia 1, p. 51188. Ende 
des 14. Jahrhunderts finden wir fie daher in einer ganzen Reihe von Pläßen, in Güns, 
Dfen, in der Nähe von Odenburg und ſelbſt in Siebenbürgen, vgl. die Nachweiſe bei 
Haupt, Waldenfertum ©. 28 ff., 77—79 und Beilage I, ©. 184 ff. 50 Jahre ſpäter kam 
man der Sekte auch zum erjten Male im Herzogtum Sacdjen-Wittenberg und im Magde— so 
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burgischen auf die Spur, ebd. ©. 65f. und wieder 20 Jahre fpäter fogar im beutigen 
Medlenburg: Schwerin, Mattenbah SBA 1887, ©. 518. Wie verbreitet und feſt ein— 
getvurzelt fie in all diefen Gebieten war, davon geben die dürftigen Überrefte der Akten 
über die Verfolgungen de3 14. Jahrhunderts eine annäbernde Vorſtellung. In Süd— 

5 böhmen bildeten fie um 1340 in den deutjchen Kolonien bei Neuhaus förmlich geichlofiene 
Dorficaften, vgl. Mencik oben ©. 803,42, Brief Benedikts XII. an Ulrih von Neubaus 
ZRE 14, S. 15. In Mähren waren fie jo zablreih, daß die Kirche faft daran ver: 
zweifelte, ihrer Herr werden zu fünnen, Haupt, Waldenjertum ©. 55, Nr. 1. In Branden- 
burg, Bommern und Medlenburg wurden 1393/4 nicht weniger als 443 Perjonen wegen 

10 waldenſiſcher Keterei zur Verantwortung gezogen, darunter nicht wenige, die bereits in 
der Keberei geboren waren. ABA 1886, 3, ©. 90. Ebenfo ftand es aber in den andern 
deutfchen Kolonialländern. Aus der damals zu Plauen im Woigtlande blühenden Ge 
meinde find ung nicht weniger als drei Meifter befannt, Haupt, Waldenjertum ©. 97; 
und in Oſterreich wurden während der Verfolgung fo viele Verfonen verbört, daß die 

15 darüber aufgenommenen Alten im Klofter Garften drei dide Bände füllten, vgl. Flacius, 
Catalogus p. 852. Danach darf man wohl behaupten: das MWaldenfertum war eine 
ftändige Begleiterfcheinung der deutichen Kolonifation des 13. und 14. Jahrhunderts. Aber 
im inneren Deutjchland war die Sekte darum nicht mit geringerem Eifer thätig. Das 
zeigte jich deutlich bei der oft genannten großen Verfolgung der legten Jahrzehnte des 

20 14. Jahrhunderts. Damals entdedte man MWaldenfergemeinden unter anderem: in Erfurt 
(vgl. das Notat bei Döllinger 2, ©. 330) in Main; — (Chron. Moguntinum ad 1389 
ed. Hegel, Deutſche Städtehronifen 18, S. 221; Verhör der Straßburger Winteler bei 
Röhrich ©. 65; Limburger Chronif ad 1388 ed. Wyß ©. 81), in Bingen (Artieuli 
Petri de Kirn et Conradi Falken, verbrannt 1393, bei Haupt, Der mwaldenf. Urfprung 

25 des Koder Tepl, ©. 36) in Würzburg — dort war die Sefte mindeſtens ſchon ſeit 
50 Jahren heimisch (Haupt, Neligiöfe Selten in Franken ©. 18ff.), im Bistum und 
Fürftentum Bamberg (ebd. ©. 961), in Nürnberg — dort ift eine Gemeinde fchon 1332 
nachweisbar (Chroniken der deutfchen Städte Nürnberg 1, ©. 362; 3, ©.297; 4, ©. 156. ; 
Haupt a. a. O. ©. 4, 18ff.; derf., Waldenſertum ©. 28, 62ff.), im Bistum Eichftätt 

so (Artifel der Unglaubigen Laut Döllinger 2, ©. 615) in Regensburg (Röhrich ©. 47, 
63; Haupt, Waldenjertum 60 ff.), in der Diöcefe Paſſau baierifchen Anteils — dort 
fam man der Selte allerdings erft 1410 auf die Spur (Haupt ©. 61f.), in ganz Ober: 
und Niederöfterreich, in Salzburg und in Steiermark (ebd. ©. 27, ©. 90f.). In Schwaben 
war Augsburg ein alter Standort der Sekte (Defel, SS rerum Boicarum 1, 

35 p. 62088.), weiter Donauwörth, wo 1393 10 Männer und 16 Frauen hingerichtet wurden, 
Dinkelsbühl, wo im felben Jahre2, und Wemding, wo 10 Perfonen das gleiche Schickſal 
traf (ebd.), ferner Deutah bei Donauwörth — bier wurde 1401 Friedrich Reifer als 
Sohn eines Meifterd geboren (Haupt, Sekten in Franken S. 44), Difchingen zwiſchen 
Nördlingen und Dillingen (Röhrih ©. 56, 57, 60), Ulm (Scelhorn, Amoenitates 

0 literar. 8, p. 5l4ss. zu 1385). Am Oberrhein ift die Sekte bezeugt in Speyer (Röbrich 
©. 48), in Weißenburg (ebd. ©. 54), in Hagenau — daſelbſt beftand eine Schule (ebd. 
©. 49), in Straßburg — dafelbjt bejtanden 1400 nidht weniger als vier Schulen (ebb.), 
in Offenburg und Lahr in der Ortenau (ebd. S. 25, Anm. 3); endlich in der Schweiz: 
in Bajel, Solothurn und St. Gallen (ebd. €. 46, 60, 62, 71, 74, Döllinger 2, ©. 367; 

45 Ochjenbein, Aus dem fchtweizeriihen Volksleben ©. 220), in Bern — daſelbſt wurden 
1399 über 130 Berfonen „im Unglauben erfunden“ (Juftinger Chronil ad 1399, Döllinger 
2, ©. 367), in Freiburg im Uchtland, dafelbjt wurden im felben Jahre 53 Waldenſer 
prozejfiert (Ochfenbein ©. 96f.), in Schwarzenburg, Thun, Erlah im Kanton Bern, in 
Neuf-Chatel, in Brünisried, Maggenberg, Erlenberg und anderen Orten des Kantons 

50 Freiburg, aber auch in Lauſanne und, mie e8 fcheint, ſelbſt im Kanton Wallis (ebd. 
©. 158, 166, 168, 170, 181, 182, 366). Danadı war die Selte Ende des 14. Jahr: 
bunderts in faft ganz Oberdeutichland, Mitteldeutichland, Ofterreich, Böhmen, Mähren, 
Schleſien, Ungarn, Polen, Meißen, Brandenburg, Medlenburg, Pommern verbreitet. Es 
fehlen Belege vorderband nur für Tirol, das Rheinthal nördlich von Bingen mit feinen 

55 Seitenthälern, Niederſachſen, Friesland, Holftein. Auch in den Niederlanden tft bislang 
feine Spur von ihr gefunden worden. 

Nas die Gefellichaftsfreife anlangt, aus denen die Waldenfer ftammten, fo über: 
mogen unter ihnen noch immer die Heinen Leute. In Oberdeutfchland hatten fie befonders 
unter den Tuchmachern großen Anhang, Verzeichnis der Meifter bei Döllinger 2, ©. 330f,, 

60367, die Lifte der Straßburger Winfeler bei Nöhrih €. 73f., Odhfenbein ©. 130ff. Es 
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fam daher gelegentlid fogar vor, daß Tuchmacher Waldenfer wurden, nur um Arbeit 
von ihren Gewerksgenoſſen zu erhalten, vgl. Röhrich ©. 63. Geiftliche begegnen ung 
jegt unter den „guten Leuten“ nur ganz vereinzelt, vgl. Formelbuch des Domherrn Arnold 
von Progan, Codex diplom. Silesiae 5, nr. 64 ein Geiftliher an der Breslauer 
Domkirche in den Jahren 1301—19, nr. 95 Magifter Mirislaus, Arhidiafon von Glogau, 5 
Nikolaus Fallen, Priefter zu Bingen, Haupt, Waldenfer Urfprung ©. 36, ein Pfarrer der 
Paſſauer Diöcefe ca. 1397, vgl. die Sentenz bei Haupt, ebd. ©. 34. Nicht häufiger find 
die litterati, die Gebildeten (die zwei Magifter zu Bingen 1393, ebd. S.36, die Magiiter 
Meter, Friedrich, Nikolaus von der Dresdner Kreuzichule, vgl. die Stellen bei D. Melger, 
Die Kreuzihule in Dresden bis zur Reformation 1885, ©. 54ff., Magifter Hagen in 10 
Mürzburg, Haupt, Sekten in Franken ©. 20f., vgl. auch Wattenbad) in SBA 1886, ©. 51). 
Gar nicht felten treffen wir aber auch jest noch unter ihren Gönnern und Anhängern 
Leute ritterlichen Standes oder höhere Beamte. Im Val Peroſa vermittelte z. B. 1387 
der Kanzler des Grafen Amadeus von Savoyen, Johann von Brayda, zur großen Ent- 
rüftung des Inquifitord einen Vertrag ztoifchen den MWaldenfern und feinem Herrn, 15 
Archivio Storico 1, 2, p. 51. In der Markgrafſchaft Saluzzo, in der Montagne du 
Zuberon, in Apulien und Kalabrien erfreuten ſich die Armen als tüchtige Arbeiter und 
Koloniften ebenfalld der offenen Gunft der Grundherren, ſ. ©. 822f.. Aber freilich 
diefe Gönner waren nur Gönner, feine Freunde. Doch fehlen auch unter den Freunden 
die Vornehmen nicht. In Straßburg war der Ritter und fpätere Stabtjchreiber Johann 20 
von Blumftein um 1400 geradezu das Haupt der Gemeinde, vgl. Nöhrih S. 27. In 
Nürnberg wurden 1332 u.a. auch drei Glieder der ne Tucher als MWaldenjer ver: 
haftet, Haupt, Sekten in Franken ©. 18f. Überhaupt hielten fi in den Stäbten Schtwabens, 
Frankens, Baierns jo viele „Reiche“ zu den Armen, daß ein argmwöhnifcher Chronift auf 
die Vermutung kommen konnte, die Urſache der ganzen Verfolgung fei der Hunger der 26 
Kirche nah den Gütern der Neichen, Augsburger Chronik bei Defele, SS 1, p. 6208. 
Und nicht anders war es um 1400 in Bern und Freiburg im Üchtlande, vgl. die Nach— 
weiſe bei Ochjenbein ©. 121, ©. 115 ff. Aber gerade unter den Leitern der Sekte, den 
Meiftern, hatten jedenfalls die Leute bäuerlicher und bürgerlicher Herkunft das Übergewicht. 

2. Innere Entwidelung. Bei den lombarbifhen Armen vollzieht fich die Um: 30 
mwandlung aus einer asketiſchen Predigergeſellſchaft in eine — oder Sekte 
mindeſtens ebenſo raſch wie bei den Franzoſen. Schon um 1260 bildet auch in Deutſch— 
land die societas mit den weit verſtreuten scholae ihrer amiei eine ſehr loſe, aber 
praftifch organifierte Geheimfirche, die den Namen Kirche Chrifti ausdrücklich als nur ihr 
allein Auftebende Bezeihnung in Anſpruch nimmt, vgl. Moneta 1.5, c. 1, $3s., p. 401ss. 35 
Pafjauer Anonymus ce. 5, p.28BC, den Eintritt in ihren Verband gelegentlich geradezu 
als die wahre Taufe feiert, David bei Döllinger 2, ©. 328 und damit implieite den 
im 14. Jahrhundert auch explieite ausgefprochenen Grundſatz aufftellt; außerhalb unferer 
Kirche Fein Heil, vgl. für Piemont Archivio 1, 2, p. 39s., für Deutfchland Döllinger 
2, ©. 310, nr. 85, 86. Diefe Wandlung findet auch darin einen Ausdrud, daß jebt «0 
auch die „Freunde“ von den Gegnern als Leoniften bezeichnet werden, erfter Zeuge 
Paſſauer Anonymus e. 5, p.30C: e.7, p. 40, und daß innerhalb der Sekte allmählich 
die Sitte auffommt, die Glaubensgenofjen ala die „Kunden“, d. i. Gott allein befannten, 
die Katholifen als die „Fremden“ oder „die Welt” zu bezeichnen, erſte Zeugniffe aus 
dem Ende des 14. Jahrhunderts Döllinger 2, S. 310, Nr. 87 ff., zur Bedeutung des 45 
Ausdruds vgl. Ochfenbein S. 208, Nr. 14, andere Stellen bei Müller ©. 109, 1. Dem 
entipricht die völlig ablehnende Haltung der Lombarden gegenüber den Anfprüchen und 
dem ganzen bierardhiichen und kultiſchen Shitem der römifchen Kirche. Sie bezeichnen die 
römifche Kirche jchon ca. 1240 als die babylonifche Hure, als das große Tier der Apo- 
falupfe, als die Kirche der Übelthbäter, die Schon damals, als Papſt Silveiter, der erfte so 
Antichrift, die Schenkung Konjtantins annahm, aufgehört habe, die Kirche Chrifti zu fein, 
Moneta a.a.D., Paſſauer Anonymus e. 5, p. 28, fie nennen den Papit das Haupt 
der Irrtümer, die Meltlleriter Schriftgelehrte, die Mönche Pharifäer, Paflauer Anonymus 
ebd. Sie proteftieren gegen alle Ehrenrechte, Standesabzeihen, Privilegien des Klerus, 
gegen die Titel Papft und Bifchof, gegen die Ausftattung der Kirchen und Klöfter mit 56 
Regalien, Leben, zinspflichtigen Hinterfaifen, Zehnten und anderen nutzbaren Rechten, 
gegen die Aufteilung der Länder in Diöcefen und Pfarren und gegen den Pfarrzwang, 
gegen die Konzilien und Synoden und gegen alle fonziliaren und päpftlihen Sabtungen, 
gegen das ganze kirchliche Gerichts- und Strafſyſtem, gegen die firchlichen Beftimmungen 
über die Ehehinderniffe, gegen den Prieftercölibat u. ſ. w, jo fchon der Paſſauer Anony: co 



826 Waldenjer 

mus a.a. O. Sie veriverfen meiter, jpäteftens feit dem 14. Jahrhundert, das Möndytum 
in allen feinen $yormen, Döllinger 2, ©. 341, das firchliche Unterrichtötwefen, ebd. S. 340, 
die von der Kirche gebilligte myſtiſche Auslegung der bl. Schrift, Paſſauer Anonymus 
c.5, p.29 F. Sie verdbammen ferner alle — Kulte und kultiſche Sitten, die nicht 

b durch das Geſetz Gottes verordnet ſind: das kirchliche Faſten und die kirchlichen Feſte, 
mit Ausnahme des Sonntags und bisweilen auch des Chriſtfeſtes, des Oſterfeſtes, Himmel: 
fahrtsfeites, Pfingitfeftes und der Apofteltage, vgl. Artikel der Ungläubigen bei Döllinger 
2, ©. 614; Röhrich ©. 38, SBA 1886, ©. 52, Archivio 1, 2, p. 23, Ausſage der 
Peyronnette Bulletin 12, p. 380, das Weihen von Kerzen, Fleifh, Palmen, Ol, Feuer, 

10 Asche, Salz, Kleidern, Waſſer und den Gebraud folder geweihten Saden, das Meihen 
und Einjegnen von Kirchen, Kirchhöfen, Pilgern, Wöchnerinnen, die Wallfahrten, Pro— 
zeffionen und Bittgänge, die Orgeln, Gloden und Kirchtürme, das kanoniſche Stunden- 
gebet, das erjt Gregor d. Gr. erfunden habe, die ganze lateinifche Liturgie und was ſonſt 
zum äußerlichen Apparat des Gottesdienftes gehört, Paſſauer Anonymus ebd. Ihrer 

15 Abneigung gegen diefe Außerlichkeiten aber geben fie nicht felten einen jehr derben Aus: 
drud, Paſſauer Anonymus ebd., Döllinger 2, ©. 335ff., SBA 1886, ©. 53, Oſterr. 
Vierteljahrsſchrift 11, S. 261. Noch mehr Eindrud machte e8, daß fie auch den Bilder-, 
Reliquien-, Heiligen: und Mariendienjt verwarfen, Artikel der Ungläubigen Döllinger 2, 
©. 615, Ofierr. Vierteljahrsichrift 11, S.259f. Aber am meiften verdachte man ihnen 

20 ihre fcharfen Urteile über die kirchlichen Sakramentee Um 1240 fcheinen auch die Radi— 
falen unter ihnen nur erſt die Wirkſamkeit der von ſchlechten Prieftern vollzogenen 
Saframente betritten zu baben, Moneta 1.5, e.5, 8 111, p. 433ss., und babei find 
die Gemäßigten namentlich unter den Freunden vermutlich ftehen geblieben, Archivio 1, 
2, p. 24, Ausfage der Katharina Zauba Döllinger 2, ©. 362F., aber die Radikalen zogen 

3 aus der Prämifje, daß alle Latholifchen Priefter fchlechte Priefter feien, alsbald den Schluß: 
die römische Taufe ijt unnötig, die Kindertaufe nutzlos, da das Kind noch „unverftändlich 
ift“, Artikel der Ungläubigen Döllinger 2, ©. 613, die Konfirmation und die legte Olung 
find überflüffig, die kirchliche Euchariftie, der kirchliche Ordo und das kirchliche Buß— 
faframent unwirkſam, Paſſauer Anonymus ebd., Döllinger 2, ©. 339 ff, Ausjage des 

30 Barben Philipp Regis Rivista erist. 9, p. 366, des Barben Martin Bulletin 12, p. 116. 
Aber die „Freunde“ folgten auch in diefem Stüde durchaus nicht immer der Anſchauung 
der „Meifter”, Döllinger ©. 309, Nr. 55—62, ©. 379, Nr. 79; Ochſenbein ©. 212. 
Das wäre unerflärlih, hätten die Meifter den Salramentsglauben als foldyen angetaftet. 
Sp weit jcheint fie ihre Kritif aber nur ganz felten geführt zu haben. Die Behauptung 

35 Davids von Augsburg, daß die Sefte bloß an eine ſymboliſche Gegenwart des Leibes 
Chrifti im Abendmahle glaube, e. 5, p. 207, beruht vielleicht auf einem Mißverftändnis. 
Nur die zwei Magifter Peter von Kirn und Konrad Falten ſowie der Priejter Nikolaus 
von Bingen, die alle drei 1393 in Bingen verbrannt wurden, fcheinen jo weit gegangen 
zu fein, vgl. Artieuli heresiarchum Falconis ete. nr. 8—10 bei Haupt, Der waldenftjche 

0 Ursprung des Koder Tepl S. 36f. Sonft wäre es ja auch faum zu verftehen, daß fie 
den Brauch der Ordination beibehielt und nicht darauf verzichtete, immer neue „Brüder“ 
zu mweihen. Wie find die lombardifhen Meifter nun verhältnismäßig rafch zu jo radikalen 
Urteilen über das ganze Firchliche Syitem gelommen? Offenbar bat dazu der Einfluß 
der Katharer das meijte beigetragen. Bon den Katharern haben fie die Anjchauung über: 

s nommen, daß die Kirche ſeit Papſt Silvefter verberbt und Silveiter der Antichrift fei, 
von den Katharern die Legende von der Elagenden himmlischen Stimme in der Nacht 
nah der Schenkung Konjtantins, Brief des Johann und Genofjen bei Döllinger 2, 
©. 356, von den Katharern meiſt wörtlich all jene berben Urteile über das Papſttum 
die Hierarchie, die Sakramente, das ganze rechtliche und kultiſche Syſtem der Kirche, vgl. 

0 Alanus 1.1. liber 1, c. 29—62, 66-—71; Ebrardus Flandrensis liber antihaeresis 
ed. Gretfcher p. 117 ss., beſonders ec. 4, 6, 8, 10—12, 17, 19. Bon den Katbarern 
ftammt jelbjt die Verwerfung der allegorifchen Eregefe, vgl. ebd. c. 24 mit Baflauer 
Anonymus c.5, p.29F, und, wie es fcheint, fogar der Grundfag: was im Evangelium 
nicht geboten ift, darf ein Chrift nicht thun, vgl. Ebrardus c.4, p. 134H. Danach 

65 wundert man fich nicht, daß es bie und da zu einer förmlichen Vermiſchung zwiſchen 
Katharern und Maldenfern fam. Ein interefjantes Beifpiel dafür ift die Sekte des 
Martinus de Presbytero aus Vicus in Piemont (Viu an der Stura?), die in den Alten 
der piemontefifchen Sjnquifition von 1388, Archivio 2, 1, p. Uss. cine jo große Rolle 
jpielt, vgl. Comba, Erano Valdesi? a proposito de alcuni eretici antenati de Balbi 

so e dei Cavour in Rivista Cristiana 4, p. 169ss., 217 ss. 
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Allein in der Verkündigung der Armen trat das Dogma nach wie vor zurück. Meiſt 
begnügten ſie ſich damit, ihren Zuhörern einzuprägen: Schwören, Lügen, Kriegführen, 
Todesurteile fällen ift Todfünde. Die Meſſen, die Gebete, Opfer nützen den Toten 
nicht3 mehr. Denn es giebt fein Fegfeuer: es giebt nur zwei Wege, zwiſchen denen 
der Menſch zu mählen bat, ven Weg der Hölle und den Weg des Paradiefes, erfter 5 
Zeuge für diefe Formel Paſſauer Anonymus ce. 5, p. 30D, vgl. für Deutjchland außer: 
dem: Röhrih ©. 41, SBA 1886, ©. 53; für Stalien Archivio 1, 2, p. 24, 32, 39, 
40, 46; 2, 1, p. 9; Nobla leycon v. 1888.; Burce v. 81ss., 154ss. Da dieſe Lehre 
„von den beiden Wegen“ in den Verhören fehr häufig als erſtes und Hauptftüd der 
waldenfifchen Verkündigung bezeichnet wird, jo konnte die Vermutung auffommen: die ı0 
Waldenſer hätten noch die jog. Urdidache, den Katechismus von den beiden Wegen benußt, 
zumal der lateinifche Tert der ſog. Urdidache in zwei öfterreichiichen Hſſ., alſo in einem alten 
Hauptmiſſionsgebiete der Maldenjer, ans Licht trat. Allein an feiner der vielen Stellen, an 
welchen die waldenſiſche Lehre von den zwei Megen begegnet, verrät fich Belanntichaft 
mit der Urdidache, vielmehr ift diefe Lehre, wie Nobla leygon v. 18 ss. beweiſt in bireftem 15 
Anſchluſſe an Mt 7, 13f. entitanden. Doch haben wir jihere Kunde, daß man fowohl in 
Deutſchland wie in Italien außer der Bibel noch folgende Schriften bei der Verlündigung 
und zum Unterrichte der Meifter und Freunde benußte: 1. Verba ss. Augustini, 
Hieronymi, Ambrosii, Gregorii, Chrysostomi et Isidori, alfo Sentenzenfammlungen, 
Döllinger 2, ©. 329, Nr. 25, vgl. ©. 309, Nr. 72. Eine folde Sammlung beſaß bereits 20 
Waldes, oben S.807, 31, zwei folder Sammlungen, deren Vorlage vielleicht auf Waldes zurück⸗ 
geht, ſind in waldenſiſcher Sprache erhalten: Vergier de consollacion (Garten des Troſtes) 
und Doctor (der Lehrer), beide noch nicht gedruckt, Proben bei Montet, Hist. littéraire 
des Vaudois p. 58s. 2. Liber eleetorum, citiert in dem Briefe von Johann und 
Genofjen aus dem Jahre 1368 bei Döllinger 2, ©. 368, vielleicht identifh mit dem in 26 
diefem Briefwechſel ebenfalld erwähnten liber justorum, Müller ©. 127. 3. „Die 
30 Stufen Auguftins“, ein Traftat über die Tugenden und Lafter; in Deutichland ſchon 
im 13. Jahrhundert in einer Bearbeitung in deutfchen Verfen im Gebrauch, David c. 5, 
p. 209, ungebrudt, über Überlieferung und Inhalt vgl. Herzog ©. 66 ff.; Montet p. 5, 
8, 68—76, woſelbſt auch einige Proben mitgeteilt find. 4. Septem articuli fidei, so 
Inhalt und Reihenfolge mitgeteilt in einem verbrannten Straßburger Manuftript von 
1404, der Tert felbjt auch Waldenfifh Mser. 208 von Genf, vgl. Montet p. 198s., 
bezeugt erftmalig 28. April 1387, Archivio I, 2, p. 38, ſterr. Inquiſition von 1392, 
— Vierteljahrsſchrift 11, p. 258; vielleicht identiſch mit den ſieben Artikeln der fran— 
zöſiſchen Waldenſer über die Gottheit, oben ©. 821,1. Dieſe Artikel wurden aber 35 
vielleicht bis ins 15. Jahrhundert nur mündlich überliefert. 5. Eine regula, die aud) 
Angaben über die Entjtehung der Sekte enthielt. Sie wurde wahriheinlid ebenfalls nur 
mündlich den angehenden Meiftern eingeprägt, vgl. das Citat aus dem Briefe des Deutfchen 
Sohannes bei Müller S. 127, 1: vestra eciam regula narrat, ut ego memorie 
mee tradidi. Außerdem furfierten unter den deutfchen Waldenfern ſchon im 13. Jahr: 40 
hundert deutfche Dichtungen, deren Schönheit aud) David von Augsburg anerkannte c. 5, 
p. 209. Dieje Poeſien find aber mwahrfcheinlih nie aufgezeichnet worden. Weiter bes 
nugten die deutſchen Waldenjer im 15. Jahrhundert auch Auslegungen der Evangelien und 
Briefe Pauli in deutſcher Sprache, Ochjenbein S. 220. Daß dieje „Auslegungen” von 
einem Waldenſer verfaßt geweſen feien, wird jedoch nicht gejagt. Wahricheinlich handelte 4 
es fih um das Werk eines fatholiichen Autors und nur um eine Auslegung der fatho: 
liſchen Berikopen. Die italienifhen Waldenjer Hagen 1368: multoties perducti 
sunt libri quasi in nullum, ita ut vix sacram possemus paginam reservare. 
Sie haben aljo manche Bücher bejeffen, hatten aber 1368 davon faum mehr gerettet als 
die Bibel und den liber electorum, Brief des Johann, Döllinger 2, ©. 358f. Gleich): so 
wohl findet fi bei den Waldenſern der Eottiichen Alpen im 16. und 17. Jahrhundert 
eine förmliche bibliotheca Waldensis. Die Entftehung diefer bibliotheca ijt noch nicht 
völlig aufgehellt. Feſt ſteht jedoch, daß nur ein ſehr Heiner Teil davon aus vorreformatorifcher 
Zeit herruͤhrt. it einiger Sicherheit fan das nur von folgenden Schriften behauptet 
werben: 1. Traftat Vertuez. 2. Doctor. 3. Vergier de consollacion, j. oben 3. 22. 5 
4. Glosa pater noster, eine Auslegung des Vaterunſers, ziveifellos Übertragung einer 
katholischen Vorlage, vgl. Montet p. 45, 76. 5. Cantica, Fragment, deutjche Über: 
jegung von Herzog in ZhTh 31 (1861), ©. 486—592, Überfegung eines katholiſchen 
Kommentars zum Hohen Liede in fieben Büchern (das erfte fehlt) mit verhältnismäßig 
wenigen eigentümlichen Zufägen zu 2, 4, 16; 3, 7; 4, 4, 8; 5, 2 prologus; 5, 8, 9; w 
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6, 2, 3, 7,8, 9; 7, 12, 14 Schluß, vgl. Herzog a.a.D. ©. 493f., 505, 575, 528, 
534, 548f., 557, 559, 565, 568, 579, 585, 589, 590. Das Bild, das ſich aus 
dieſen Zufägen von der gleysa de li paure de Christ ergiebt, ftimmt zu den Mit: 
teilungen Morel3 in dem Brief an Okolampad, die Sprache weit ebenfalld ins 16. Jahr— 

5 men olglih ift das Merk mwahrfcheinlich erſt Ende des 15. Jahrhunderts in den 
ottifchen Alpen oder in der Provence entftanden, vgl. die Anfpielungen auf die Ver: 
folgungen und den Rüdgang der „Kirche“. Aus derjelben Zeit rühren vielleiht aud 
noch andere Überfegungen fatholifcher Vorlagen her: Penitenca, Pecca u. ſ. w. 3. Nobla 
leyson, ein Gedicht in freien Tiraden von 479 12filbigen Verſen. Der Dichter, 

10 der ſicher einige theologische Bildung befaß, giebt darin einen Überblid über den In— 
halt der Bibel unter dem Gefichtspunft der drei Geſetze Gottes, der lex naturae, 
der lex Mosis, der lex Christi. Die ältefte der drei Handſchriften, welche das Gedicht 
volljtändig bieten, ftammt aus dem 15. Jahrhundert. Diefer Zeit gehört aljo der ältejte 
ung erreihbare Tert des Gedichts an. Aber das Gedicht felbft ift viel älter. In den 

15 viel bejprochenen Verſen 6, 7 beißt e8 (nah Hſſ. Genf 207 und Dublin Trinity 6, 
5, 21): Ben ha mil e cent ancz compli entierement / Que fo escrit: „Oratz! 
car sen al derier temp“ (forrigiert nad Emilio Tron, l’epoca della composizione 
della nobla Leicon, Bulletin de l’hist. des Vaudois 21 [1906], p. 32ss.). In 
ber Hf. Cambridge Dd XV, 31 fteht dagegen mil e CCCC anz und in Cambridge 

» Dd XV, 30 ift nad mil e die Ziffer 4 ausrabiert, ſ. die Fakſimilia bei Melia, The 
origin. Aus diefer Rafur bat man gefchlofien, daß mil e quatre cent ancz die 
urfprüngliche Zefung und die Zefung mil e cent ancz gefäljcht ſei. Aber die Ießtere 
Lefung wird durh das Metrum ——— W. Förſter in GgA 1888, 2, ©. 783ff. 
Daraus folgt: der Dichter behauptet, daß zu der Zeit, da er dichtet, gut 1100 Jahre 

25 verfloſſen find, ſeit das NT gefchrieben — Man darf dieſen Ausdruck gewiß nicht 
preſſen, aber man wird zugeben müſſen, daß dieſe Worte beſſer auf das 12. und 13. Jahr— 
hundert pafjen als auf das 14. und 15. Da der Verfaffer vorausfeßt, daß die Waldenſer 
heftig verfolgt werden, jo ift das 12. Jahrhundert ausgefchlofien. Bleibt aljo als 
terminus post quem nur die Zeit nach Ausbruch der großen Verfolgungen: ca. 1231. 

3 Als Entjtehungsort ergiebt jih aus v. 18 ff. (Lehre von den 2 Megen) falls diefelben 
echt find, das Gebiet der fottifchen Alpen, denn nur bier gab es damals provenzalifch 
ſprechende Maldenfer, welche der Iombarbifchen Obfervanz folgten. Seinem Inhalte nad 
ift das Gedicht eine Art Miffionspredigt in Verſen, welche die „Apoſtel“ vielleicht nad 
dem Mufter der Joglars vortrugen. Die anderen oben ©. 802, 18 erwähnten Zehrgebichte 

85 gehören vielleicht auch noch dem 13. Jahrhundert an. Daß der VBersbau in Nr. 4, 5, 7 
jehr viel künſtlicher ift, ala in der Nobla leygon und daß der Verfaffer von Nr.5 einige 
theologiſche Kenntnifje verrät, fpricht nicht gegen, fondern für diefen Anſatz. Der Bor: 
ftellungsfreis paßt zu dem der nobla leycon. 

Dem entipricht es, daß die Ermahnung zur Buße in den feitjtehenden Gedanken 
und Formeln der Lehre von den beiden Wegen und die Erteilung des Bußfatramentes 

mehr und mehr als mwichtigite Aufgabe der Meifter betrachtet wurde, vgl. für Jtalien die 
Akten Archivio 1, 2, p.16ss., für Deutichland insbejondere Röhrich ©. 32, 41, 53, 68. 
Das Abendmahl wurde auh in Deutihland im 14. Jahrhundert einmal im Jahre am 
Gründonnerstage gefeiert, Ofterr. Vierteljabrsfchrift 11, ©. 255, Bericht von 1392 ebd. 

45 ©. 260. Aber es gab 1392 bereits viele Meifter, die diefen Brauch „verabſcheuten“, ebv., 
und im 15. Jahrhundert findet fih davon auf deutichem Boden Feine Spur mehr, vgl. 
die Freiburger Alten bei Dchfenbein. Da die Freier zudem immer nur einmal im Jahre 
itattfand, jo thaten die Meister in Deutjchland in der Regel weiter nichts, als Beidht- 
hören. Aber es wird ſtets hervorgehoben, daß fie zugleich predigen und lehren, vollends 

50 daß fie geradezu „bihter“ genannt worden feien, wie fonjt Meijter, Apoftel, Zmwölfboten, 
Herren, Müller ©. 106, finde ich nirgends bezeugt. Bei den Waldenfern der kottiſchen Alpen, 
in der Provence, Apulien, Kalabrien, Mittelitalien bat fich die jelbitftändige Abendmabls- 
feier länger erhalten, ja e8 ift nicht ausgefchlofien, daß fie Ende des 14. Jahrhunderts 
teilweife auch an anderen Tagen ald am Gründonnerstag das Sakrament genofjen, vol. 

55 die Stellen über panis benedietus Archivio 1, 2, p. 18, 21, 22; 2, 1, p, 20, 30. 
Im 15. Jahrhundert gingen fie in den Eottifchen Alpen und in Mittelitalien jedenfalls 
nicht mehr alle zur Fatholifchen Kommunion, fondern empfingen ftatt deijen das von den 
Barben geweihte Brot, Ausfage des Barben Martin, Bull. 12, p. 116. Allein die 
große Verfolgung der Jahre 1487—94 fette dem auch hier ein Te Seitdem empfingen 

& die Gläubigen überall die Sakramente von römischen Prieftern, Prozeß gegen die Wal: 
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denfer des Dauphins von 1506 Döllinger 2, ©. 366, Brief Moreld bei Diedhoff ©. 366. 
Nur bei der Barbenweihe ward, wie e8 jcheint, von den dazu verjammelten Barben die 
Euchariſtie noch im 16. Jahrhundert in alter Meife gefeiert, ebd. ©. 364. 

Sin der Berfaffung der Sekte trat im 14. Jahrhundert infofern ein bedeutſamer 
Mandel ein, als fich die deutfchen Brüder von dem rechtlichen Verbande der italifchen 5 
Armen loslöften. Sie hatten wohl von jeher ihre eigenen capitula gehalten, auf denen 
fie die Novizen ordinierten, denn es iſt ſehr unwahrſcheinlich, daß fie diefelben zu diefem 
Behufe erſt nah Italien ſchickten. Jetzt hörten fie auch auf, Geld — Italien zu 
ſenden und mit den Biſchöfen und dem Rektor der Italiener offiziell zu verkehren. Ihre 
gemeinſamen Angelegenheiten ordneten fie ſeitdem auf ihren eigenen Kapiteln oder com- 10 
munia, die fie mit Vorliebe in den großen Städten zur Zeit der Jahrmärkte abhielten, 
Bericht von 1382 Döllinger 2, ©. 368. Gleichwohl blieben beide Teile miteinander in 
Verkehr. Da die Autorität des Rektors in Deutjchland wohl immer ſehr ſchwach ge: 
weſen mar, fo fühlten die längft an felbitftändiges Handeln gewöhnten Meifter hier auch 
nicht das Bedürfnis, fich einen eigenen Neftor zu wählen, ebenfo wenig fam es, wie es 16 
jcheint, zur Entſtehung eines alle Meifter des deutichen Miffiongebietes umfafjenden com- 
mune. Es fehlte bier alfo, jo viel wir wiſſen, feit dem 14. Jahrhundert völlig an einer 
centralen Organifation: die capitula, von denen wir hören, waren allem Anjcheine nach 
nur Provinzialverfammlungen. Gleichwohl beftand aber doch zwifchen allen Konventikeln 
de3 ganzen ungeheueren Gebietes ein ſehr lebhafter Verkehr. — In dem italienijchen 20 
Miffionsgebiete Dehauptete fih dagegen die alte centrale Organifation bis in die Refor— 
mationgzeit, Morel bei Diedhoff ©. 364}. Was die einzelnen Amter anlangt, jo gab 
e8 bis in den Beginn bes 14. Jahrhunderts ſowohl in Stalien wie in Deutichland 
nachweislich Bilhöfe und auch Presbyter und Diafonen (in Deutfchland ift bes 
zeugt 1266 ein episcopus zu Anzbach bei Neulenglah in Oberöſterreich Paſſauer 35 
Anonymus ec. 3, p.27C, 1315 der Neumeifter, der ſchon feit ca. 1265 in Defterreich 
amtierte, verbrannt 1315 zu Himburg bei Wien, Kremfer Bericht Ofterr. Vierteljahrsſchr. 11, 
©. 256; der „Biſchof“ Stephan in Öfterreich, verbrannt ca. 1470 in Wien, oft erwähnt 
in den Schriften der böhmijchen Brüder, vgl. Gol, Quellen und Unterfuhungen Bd 1 
sub voce, darf dagegen faum als Biſchof im alten Sinne gelten, er heißt jo auch nur 30 
bei den böhmijchen Brüdern). Im 15. Jahrhundert weiß man dagegen bier wie dort 
nichts von jenen bierardhifchen Amtern mehr. Man kennt nur eine Weihe, die Weibe, 
die jeder Bruder bei der Rezeption empfängt. Innerhalb des Kreifes der Geweihten 
aber ift der Rang des einzelnen einfach durch die Anciennität bejtimmt, felbjt der Rektorat 
macht wohl keine Ausnahme von diefer Regel. Er geht wahrjcheinlic immer auf den jeweils 36 
ältejten Meifter über. Doch entipricht die Stellung der juniores etiva der Stellung der 
Diakonen, die Stellung der seniores der Stellung der presbyteri in ber franzöftichen 
Stammgenofjenfhaft, Döllinger 2, ©. 367 ff.; Morel ©. 364. In Deutjchland heißen 
die Geweihten alle Meifter, in Italien jeit dem 15. Jahrhundert Barben von barba 
ojtprovenzalifh — Obeim, eriter Zeuge — Regis 1451 Riv. Crist. 7, 364 88. In «d 
Italien erhalten alle Brüder bei der Ordination ſeit eben jener Zeit von dem 
Ordinanten einen neuen Namen, Ausſage des Barben Martin, der eigentlich Franz 
Girondin hieß, Bull. 12, p. 112, 1178. Aus welchem Grunde das geſchah, iſt nicht 
überliefert. Die Lebensweiſe der Brüder iſt im weſentlichen die alte, Die Ausbildung 
zum Bruderamte ift überall geregelt. In Deutſchland wird der Schüler erft ein oder 46 
zwei Jahre bei einem Meifter in die Lehre gethan, dann wird er gleich ordiniert, muß 
aber noch ſechs bis neun Jahre als unfelbititändiger Gefelle im Dienfte eines Meifters 
arbeiten, ehe er Beichte hören darf, Döllinger 2, ©. 368f. In Italien refrutieren ſich 
die fünftigen Meifter im 15. Jahrhundert meift aus dem ungebildeten Landvolk. Sie 
müfjen daher erſt drei oder vier Jahre in je zwei Wintermonaten bei einem Meijter leſen 50 
lernen und fi die Evangelien Matthät und Johannis und eine Anzahl der neutejtament- 
lichen Briefe wörtlich einprägen. Dann ſchickt man fie für ein oder zwei Jahr in eines 
der Schweiternhäufer, wo fie aber nicht nur lernen, jondern auch allerlei Handarbeit leiften 
müffen. Darauf werden ſie ordiniert, haben aber noch Jahre lang als Gehilfen einem 
der älteren Barben zu dienen, Morel ©. 364, undeutlihb der Barbe Martin Bull. 12, 55 
p. 112. Die Schwejtern werben in Deutfchland noch im 15. Jahrhundert, wie «8 
jcheint, im Dienfte der Miffion verivendet, Ochjenbein ©. 185. In Italien find fie damals 
in feiner Weife mehr an der Verkündigung beteiligt, ſondern leben als gottgeweihte 
— in den Häuſern und Hoſpizen, die den Barben und Barbenſchülern als 
efugium dienen, Morel ©. 364, vgl. Döllinger 2, ©. 93f. Neben dieſen Geweihten 60 
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begegnen uns auch jegt noch im Dienfte der Sekte einzelne Laien oder amiei: in Deutic- 
land jcheinen diefelben nur als „Sammler des Gelds“, d.i. als Kolleftanten für die 
Meifter beichäftigt getvefen zu fein, Röhrich ©. 67, und den öfter erwähnten „Schatz“ 
der Konventifel aufbewahrt zu haben, SBA 1886, S. 49. In Stalien ift die Erbebung 

5 der talea, der freiwilligen Steuer, zwar auch ihre vornehmfte Aufgabe, außerdem haben fie 
aber auch als locumtenentes der Barben in ihrem Bezirke gelegentlich Beichte zu bören 
und zu „predigen”, vgl. die Ausſage des Philipp Negis, der felber ec. 1450 locumentenens 
im Val ©. Martino war, Riv. Crist. 9, p. 364ss. Man wird faum feblgehen, wenn 
man in biefen Laiengehilfen die Nachfolger der ehemaligen ministri scholarum er: 

10 blidt, und die Vermutung wagt: daß auch jenes wichtige Stüd der alten Organifation 
durch die Jahrhunderte ſich erhalten hat. — Für den Unterhalt der Meifter oder 
Barben wurde von den Gläubigen immer aufs befte geforgt. Bull. 12, p. 31; Morel 
©. 364; Röhrich ©. 54, 62. Außerdem pflegten die Gläubigen ſpäteſtens feit dem 
14. Jahrhundert ihnen bei jeder Beichte ſeis in Geld, feis in Naturalien einen 

15 Beichtpfennig zu entrichten, Bull. 12, p. 30s., 42, SBA 1886, ©. 52; Ochfenbein 
©. 194, 305, 346, Enqu&tes de Pragelas bei Bofjuet, Variations 2, p. 181, und 
fie im legten Willen mit einem 5 zu bedenken, Artikel der Ungläubigen Döllinger 
2, ©. 616, SBA 1886, ©. 52; Morel ©. 64. Und endlich wurde auch noch fleißig für 
fie follektiert. In Deutjchland gab es im 14. Jahrhundert wohl nidht nur in Straßburg, 

% Brandenburg, Pommern, Oſtſchwaben, fondern in jeder größeren Stadt und jeder Land— 
ſchaft einen — oder eine „Grube“ der Meiſter und einen „Sammler des Gelds“, 
Röhrich ©. 67, SBA 1886 S. 49, Artikel der Ungläubigen a. a. O. Im italieniſchen 
Miſſionsgebiete beſaß man im 15. Jahrhunderte genaue Verzeichniſſe der Gläubigen, 
libri barbarum, mit deren Hilfe die Laiendiener die talea — Philipp Regis Riv. 

35 Crist. 9, p. 314ss. Welch ftattlihe Summen dabei zuſammenkamen, zeigt die Nachricht, 
daß um 1450 allein im Val S. Martino, tie e8 fcheint, die talea fih jährlich auf 
300 Dufaten belief, Negis ebd. p. 365. Außerdem bejaß hier die Genoſſenſchaft bie und 
da, z. B. in Genua und Florenz, Hofpize für die reifenden Barben, Gilles 1, p. 31s., 
die wohl immer zugleich den Schweitern und Barbenfchülern als Wohnung dienten, Morel 

6.364. — Die Methode der Verkündigung blieb im mefentlihen unverändert. 
Die Brüder hörten nie auf Wanderprediger zu fein. In Deutſchland wechſelten fie Ende 
des 14. Jahrhunderts alle ein big zwei, in — noch 1530 alle zwei bis drei Jahre 
ihr Standquartier, Döllinger 2, ©. 369; Morel ©. 364. Bisweilen aber waren fie 
Jahre lang unterwegs. Jmmer jedoch zogen fie zu zweien und verfammelten fich regel: 

35 mäßig einmal im Jahre zu einem commune, VBerfammlungen hielten fie in Deutſch— 
land faft immer zur Nachtzeit in einem Privathaufe, einer Scheune u. dgl. David 
e. 9 p. 210, Oſterr. Vierteljahrsfchrift 11, S. 255f., SBA 1886, ©. 51, Döllinger 2, 
©. 331. Als Erkennunggzeihen diente ihnen Anfang des 14. Jahrhunderts in Ofterreich 
der Gruß: „Gruez dich, der verjtoßen ift.” Lautete dann die Antwort: „Lon dir, Dem 

#0 Gewalt gejchehen ift“, jo war der Angeredete ein Gläubiger. In den fottifhen Alpen 
verfammelten fich die Gläubigen Ende des 14. Jahrhunderts ebenfall3 meift nachts und 
hinter verfchloffenen Thüren. Der Waldenfergruß mar bier für Männer und Frauen ver: 
ſchieden. In Deutjchland, in Apulien, in Kalabrien und den andern Kolonien der Pie 
monteſen bejuchten die Gläubigen regelmäßig den katholifchen Gottesdienft, Röhrich ©. 39, 

4 53, 68; SBA 1886, ©. 51ff.; Ochſenbein ©. 187, 216f., 219, 250, 252 u. ö,.; 
Bull. 12, p. 41; Döllinger 2, ©. 365ff. Nur da, wo die Sekte die Oberhand batte, 
wie in den kottiſchen Alpen, wagten im 14. Jahrhundert nicht nur die Brüder, fondern 
auch einzelne eifrige Freunde Jahre lang nicht bei dem katholiſchen Pfarrer zu beichten 
und zu fommunizieren und katholiſche Gotteshäufer ganz zu meiden, Archivio 1, 2, 

so p. 35; 2, 1, p. 4058. Uber nach der fchiweren Verfolgung von 1487—94 bielten aud 
bier alle Waldenſer äußerlich fich jur römischen Kirche und ließen ſich fogar durch päpft: 
liche Bullen ihre Rechtgläubigkeit befcheinigen, Morel S. 366, unten ©. 833, 40. 

3. Die Verfolgungen. Dieje ganze innere Entwidelung der Sekte ift nicht zu 
begreifen ohne tete Berüdfichtigung der Thatfache, daß fie feit 1231 in Deutfchland mie 

55 in Italien für vogelfrei galt und jederzeit auf eine neue Verfolgung gefaßt fein mußte. 
Nah der großen Verfolgung von 1231 kam es vorerft, wie es Scheint, nur 1260 zu einer 
lokalen Verfolgung in Baiern, Ofterreih und vielleicht auch in Böhmen, Mähren und 
den angrenzenden Bezirken Ungarns. Zu Beginn des 14. Jahrhs. fette die Verfolgun 
in den gleichen Gebieten von neuem ein, griff aber 1313 auch bereit3 hinüber — 

co Schleſien. Während hier noch der Kampf fortwährte, begann man um 1330 auch in Polen 
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und Ungarn, in Brandenburg, Thüringen und Franken gegen die Sekte zu * zu 
iehen. Aber den Anſtoß zu einer allgemeinen, ganz Deutſchland, die Schweiz, Böhmen, 
Mähren, Schleſien, Polen, Ungarn umfaſſenden J—— ab erſt wieder Papſt Gre— 
gor XI. 1370—78. Als Inquiſitoren fungierten dabei in Böhmen, ſterreich, Steier⸗ 
mark, Ungarn, Baiern, Franken, Thüringen, Kurmainz, Brandenburg, Pommern bis in 5 
den Beginn des 15. Jahrhunderts vornehmlich der Magifter Petrus Zmwider aus Worm— 
diiten in Preußen, bis 1381 Sculreltor in Zittau, dann Prior des Göleftinerklofters 
Oybin in der Oberlaufig, und der baierifche Priefter Martin von Amberg. Diefen beiden 
Männern hat eö die Kirche in erfter Linie zu danken, daß fie in jenen Gebieten feit 
1400 für immer oder doch für einige Jahrzehnte vor den Waldenjern Ruhe hatte. Erft 10 
in den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts magten fi) die Gemeinfchaften, welche die 
große Verfolgung überbauert hatten, wieder etwas mehr hervor. Hier und da, wie z.B. 
in Freiburg in der Schweiz, wo 1429/30 eine große Zahl von Gläubigen verurteilt 
tourde, fcheinen fie dazu nur durch die lange Schonzeit ermutigt worden zu fein. Ander: 
wärts fam durch die huffitiiche Propaganda in fie wieder Yeben und Bewegung. In 15 
Böhmen, Mähren und den angrenzenden Gebieten Dfterreichs ſchloſſen fie ſich wohl zum 
guten Teil ohne Weiteres den Ouffiten an. Doch gaben fie dabei ihre eigentümlichen 
Anſchauungen nicht auf, brachten diefelben vielmehr auch in rein huffitifche Kreife und 
bemwirkten jo, daß fih aus der großen huffitiichen Bewegung allmählich eine bejondere 
Gruppe ausſchied, in deren Sitte und Anfchauung die Nieclihe mit dem volfstümlichen 
Waldenfertum untrennbar verſchmolzen ericheint: die Gruppe der böhmifchen Brüder, 
Gol, Quellen und Unterfuhungen zur Geich. der böhmiſchen Brüder 2, ©. 37 ff. Diefe 
Gruppe verfuchte daher auch naturgemäß — wie es fcheint ſchon vor 1467 — alle Waldenfer, 
die in Ofterreih, Mähren, Böhmen damals noch vorhanden waren, am ſich heranzuziehen. 
Aber der Verſuch gelang nicht ganz. Ein Teil der Waldenjer wollte jelbjt damals no & 
nicht von der äußerlichen Verbindung mit der römischen Kirche laſſen, Goll a. a. O. 1, 
©. 30ff. Die Spur diefer fonfervativ Gefinnten verliert ſich nach den Verhandlungen 
mit den böhmifchen Brüdern im Jahre 1467. Sie werden allmählid ausgeftorben fein. 
Der letzte öfterreichiiche Waldenfer, von dem wir hören, teilte ihre Gefinnungen jeden: 
falls nicht: es ift jener „Biſchof“ Stephan, der nad Mai 1468 das Prieſtertum der 30 
böhmifchen Brüder bejtätigte und vor 1471 zu Wien verbrannt wurde, vgl. über ihn 
Goll a. a.D. (fein Tod wird zuerft erwähnt ın dem Schreiben an Herrn Albrecht eb. 
©. 21). In Schwaben und Franken fuchten fhon um 1425 der ſächſiſche Edelmann 
Johann Drändorf aus Sclieben, Kreis Herzberg, verbrannt 1425 zu Worms, und der 
Speierer Schulreftor Peter von Turnau, verbrannt 1426 zu Speier, die „Kunden“ für 35 
den Anſchluß an die Huffiten zu gewinnen. Aber größere Erfolge batte damit erjt der 
vielgenannte Friedrich Reifer, vgl. über ihn Jung in der Zeitjchrift Timotheus 2 (1822), 
©. 37ff.; W. Böhm, Fr. Neifers Reformation des Kaiferd Sigmund 1876; Haupt, 
Selten in Franken S. 44ff. Geboren 1401, feit 1420 waldenſiſcher „Apoſtel“, geriet 
Reifer 1430 in die Gefangenihaft der Huffiten, ließ fih 1433 von dem taboritijchen 40 
Biihof Nikolaus Pilgram in Prag zum Priefter und 1434 in Bafel von einem der 
zum Konzil deputierten huffitiichen Biſchöfe zum Biſchof weihen und mirfte ſeitdem ala 
„Friedrich von der Gnade Gottes Bifchof der Gläubigen in der römischen Kirche, welche 
die Schenkung Konftanting verwerfen“ in ganz Deutichland für eine Vereinigung der 
Waldenſer mit den Huffiten, bis er Anfang 1458 in Straßburg ergriffen und verbrannt #5 
wurde. Daß er nicht vergeblich arbeitete, beweifen die Alten feines Verbörd und die 
Akten der Waldenſerprozeſſe, die 1458 in Brandenburg ftattfanden, vgl. Wattenbady in 
SBA 1886, ©. 55ff, ABA 1886, ©. 71ff. Danad haben ſich unter feinem Einfluffe 
die Waldenfer in Nürnberg, Heroldsberg, Würzburg und Umgebung, Schweinfurt, 
Windsheim, Heilsbronn, Straßburg, Bajel, Angermünde und anderer Orte der Uder: 50 
und Neumark wenigſtens zum guten Teile entſchloſſen, die Huffiten als Brüder anzu— 
erkennen. Aber „Huffiten” find fie darum nicht geworden, jo Wattenbah a.a.D., denn 
ihr Huffitentum bejteht nur darin, daß fie Wiclif, Hus, Hieronymus von Prag als chriftliche 
Lehrer in Ehren halten, von Neifer und von Nikolaus Pilgram in Böhmen ſich Priefter 
weihen und von diefen Prieftern jich das Abendmahl in beiderlei Geftalt reichen laſſen, 55 
aljo wieder eine eigene Sakramentsverwaltung eingerichtet haben. Aber von ihren eigen- 
tümlihen Anfchauungen haben fie trogdem nicht das Geringſte aufgegeben. Neifers Bro: 
paganda hat aljo, nur von der entgegengejegten Seite aus, zu ganz demfelben Ergebnis 

ührt wie die Propaganda Peters Chelcicty unter den Huſſiten. Suchte diefer Huffiten 
Pi urjprünglich waldenſiſche Anſchauungen zu gewinnen, jo wirkte jener unter den deut: 60 

a . 
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hen Waldenfern für Anerkennung gewiſſer buffitiicher Anjhauungen und Anſchluß an 
die Huffiten. Das Refultat war in beiden Fällen dasjelbe: eine Verfchmelzung huſſitiſcher 
und mwaldenfiiher Anjchauungen und damit die Möglichkeit einer völligen, auch äußeren 
Vereinigung zwiſchen böhmiſchen Brüdern und Waldenfern. D. i. der weit zerftreute 

5 waldenſiſche Genoſſenſchaftskreis Reiſers war ein Bruder, und zwar ein älterer Bruder 
der unitas fratrum. Dem entjpricht es, daß die böhmifchen Brüder fih bemühten, nicht 
nur die böhmischen, mähriſchen, öfterreichifchen, fondern jeit den 70er Jahren auch die 
deutfchen Waldenſer für fich zu gewinnen. So unterhielten fie z. B. mit den MWalden- 
fern der Uder: und Neumark einen regen Verkehr. Als daher 1479 in diefen Gebieten eine 

ıo neue Verfolgung ausbrach, entichlofjen fich die märkiſchen Waldenfer 1480 zur Auswan— 
derung nad) Böhmen und Mähren. Noch 1480 erfchien auf ihren Hilferuf unter Fübrung 
Thomas’ des Deutichen eine Gefandtichaft der böhmischen Brüder in der Mark, melde 
die Verfolgten über das Erzgebirge führte, worauf fie jih zum Teil in Fulnek und Weiß— 
firchen (Hranice) in Mähren, zum Teil in Landsfron in Böhmen nieberließen, vgl. den 

15 Brief der märfifchen Waldenfer von 1480 bei Goll 1, ©. 121 Anm. 18, ebd. ©. 122 
auch andere Belege (der RR der märfifchen Verfolgung ergiebt ſich einerjeits aus 
dem Schreiben der märkiſchen Waldenfer : danach begann diefelbe, als der Kurfürft Albrecht 
Achilles nah dem Feldzuge gegen Pommern fih wieder nach Franken zurüdgezogen batte 
— Sommer 1479 — andererjeit3 aus dem Schreiben des Kurfürſten an feinen Sobn 

20 und Statthalter Markgraf Johann vom 1. Februar 1480 bei Mayer, Hobenzollernide 
Forihungen 7, 2, ©. 39). Dieje brandenburgiiche Verfolgung ift die legte Waldenſer— 
verfolgung, von der wir auf deutichem Boden hören. Wir ee ſeitdem überhaupt in 
Deutichland nichts mehr von Waldenfern. Nur vermuten können wir, daß die Sefte 
damals im Egerland und Voigtland noch nicht ausgerottet war, vgl. die Außerung des 

25 Matthias von Kemnat bei Haupt, Sekten in Franken ©. 485. Aber diefe legte Spur 
it ganz unficher. Gleichwohl wäre es falſch, zu behaupten, daß das Waldenjertum dies: 
feitö der Alpen verſchwunden wäre, ohne eine bleibende Nachwirkung zu binterlafjen. 

1. Hat es fortgelebt in der Sitte und Anfchauung der böhmischen Brüder. 2. Hat 
es in ganz Oberbeutichland und Ofterreih dem Täufertum als Vorfrucht gedient. Sehr 

30 viele für das Täufertum charakteriftiiche Züge, die Verwerfung des Eides, des Krieges, 
die Ablehnung obrigkeitlicher Amter, die Abjonderung von der „Welt“, wobei Welt ganz 
fo verftanden wird wie bei den Waldenjern oben ©. 825,4, die pünktliche Befolgung 
des Geſetzes Gottes, vgl. die 7 Artikel von Schleitheim von 1527, ja felbft die Ber- 
werfung der Kindertaufe finden fich fchon bei den deutfchen Waldenfern, vgl. Artikel 

85 der unglaubigen Laut Döllinger 2, ©.613. Auch wenden jid in jenen Gebieten gerade 
die Kreife den Täufern zu unter denen über 200 Jahre die Waldenfer für das „Geſetz 
Gottes” gewirkt hatten: die Heinen Leute. Das Täufertum ift fomit in manchem Be: 
trachte ein letter Erfolg und eine Fortfegung des Waldenfertums. Die apofalyptifchen und 
moftiichen Züge, durch die e8 von dem Waldenſertum ſich unterjcheidet, finden ſich nur 

40 bei einzelnen täuferifchen Gruppen. Die mwaldenfishen Züge find allen gemeinjam. 
Sin der Lombardei nahm die Verfolgung 1231 ihren Anfang. Ihr Ziel erreichte 

fie erjt Ende des 14. Jahrhunderts. Der Brief der Apoftel Johann, Simon und Ge: 
nojjen aus dem Jahre 1368 ift bier das legte Lebenszeichen der Armen. In den Thälern 
am Dftabhang der fottifhen Alpen begann die Inquifition ihre Arbeit fpäteftens Ende 

45de8 13. Jahrhunderts, in den Thälern der Meftjeite im Embrunais und Briangonnais 
wurden die Armen ſchon um 1289 drangjaliert, ſchärfer feste aber die Verfolgung erit 
1332 ein. Bapft Gregor XI. gab dann auch bier den Anſtoß zu einem allgemeinen An: 
riff. In den franzöfifchen Thälern war die Seele desfelben der Minorit Franz 

Borelli, der am 1. Juli 1380 auf einmal 169 PBerfonen verbrennen lief. In Den 
50 piemontefifchen Thälern, in denen die Inquifition in den Händen der Dominikaner 

lag, war die Zahl der Opfer nicht jo groß, ja bier machten die weltlichen Behörden 
den Berfolgern zum Teil ernftlihe Schwierigkeiten. Jedenfalls gelang es fowohl bier 
wie jenfeits des Mont Génevre den Waldenfern, ſich zu behaupten, Ebenſo vergeblid 
war der Verfuch des fpanifchen Dominifaners Vincenz Ferrier im Jahre 1403 dur 

55 apoftolifche ANanderpredigt die Einwohner der Thäler Louiſe, Argentiere und Freifjinieres 
wieder für die Rinde zu gewinnen. 1412 begann daher die Blutarbeit der nquifition 
von neuem und zwar wieder vornehmlich in den Thälern des Meftens, wo fie aber bier 
ihrer Aufgabe nicht zu genügen ſchien, trat jest ſchon z.B. 1434 in Bardonnèche, Dulr, 
Erilles und anderwärts das weltliche Gericht an ihre Stelle und dasjelbe arbeitete gleich 

so beim erjten Male jo gründlich, daß die Waldenſer vielfach austwanderten und z. B. in 
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Exilles an der Dora alle Häufer bis auf 15 verödeten. In der Folgezeit fam es im 
Dauphine den Waldenjern zu gute, daß das franzöfifche Königtum bemüht war, die 
Wirkſamkeit der geiftlichen 2ER in aller Art zu bejchränten. Als daher einer der Inqui— 
fitoren, die im Auftrage des ur von Embrun feit 1459 wieder im Embrunais 
und Briangonnais arbeiteten, der Minorit Jean Beyleti, feinem Eifer gar zu fehr die 5 
Zügel ſchießen ließ und die Bewohner zum Teile fich flagend an den König wandten, 
erließ Ludwig XI. am 18.Mai 1478 eine Orbonnanz, welche den Leuten von Bal Zouife, 
Val Argentiöre und Val Freiffinieres ald guten Katholiten feinen königlichen Schuß ge: 
währleiſtete. Als das Parlament von Grenoble fo dreift war, diefe Orbonnanz ji miß⸗ 
achten, ſchärfte er am 31. März 1479 und 8. April 1480 noch einmal dieſelbe ein, 10 
worauf dann das Parlament klein beigab. Allein vor den Chifanen des hierdurch ſchwer 
ereizten Erzbifchofs von Embrun und der in ihrem probinzialen Selbftgefühl ſtark ver: 
etzten Behörden des Dauphine konnte er die Haldenter nicht ſchützen. Auch trat ſchon 
1483 an feine Stelle ein ganz anders geſinnter Herrfcher, der Keberfeind Karl VIII. 
So lam «8 denn ſchon 1487 zu einer neuen — die an Umfang und Graufams ı5 
feit alles übertraf, was die Waldenſer der kottiſchen Alpen bisher zu erdulden gehabt 
hatten. Denn jebt * erſten Male ward gegen ſie auf Anordnung Papſt Inno— 
cenzs VIII. (Bulle Id nostri cordis vom 26. Sumi, vgl. Morland ©. 197 ff.) diesjeits 
und jenjeit8 des Mont Gendure das Kreuz gepredigt und unter den Aufpizien des Archi- 
diafons Albert de Gattaneo von Gremona, päpftlichen Legaten für die Territorien Karla I. 0 
von Saboyen, die Diöcefen Bienne, Sitten u. ſ. w., gleichzeitig in Piemont, in ber 
Markgrafihaft Saluzzo und im Dauphins der Kampf eröffnet. In Piemont und Saluzzo 
wurde der Krieg jeboch ziemlich lau geführt. Im Val Angrogna leifteten die Waldenjer 
außerdem mit Erfolg Widerftand. Gegen Zahlung der Kriegstoften ließ fich daher Karl I. 
bewegen, auf einer ln zu Pinerolo die Verfolgung 1488 oder 1489 zu filtieren. 26 
Größer waren die Erfolge im Dauphine. Hier befehrte das von dem Parlament von 
Grenoble aufgebotene Kreuzheer, unter Führung des Seigneur Hugo de la Palud jeit 
Mär; 1488 mit Gewalt die MWaldenfer des Val Pragelas, des Val Elufon, der Thäler 
* inidres, Louiſe und Argentiere. Die Verfolgten leiſteten nur zum Teil Widerſtand. 

eiſt unterwarfen ſie ſich noch in letzter Stunde. Die Standhaften ſuchten zum Teil so 
eine Zuflucht in den Hochthälern von Oulx und Bardonnöche, zum Teil kehrten fie, ſo— 
bald jid der Sturm gelegt hatte, heimlich wieder zurüd; es kam daher ſchon 1495 im 
Pragelas und 1506 auch im Val Argentiere, Freiffinieres zu neuen Waldenjerprozefien, 
Enquötes sur Pragelas bei Bofjuet, Variations 2, p. 179ss. und Processus contra 
Waldenses von 1506 bei Döllinger 2, ©. 365 ff. — Ein Heines Nachfpiel hatte ber ss 
Kreuzzug 1509 in der Markgrafichaft Saluzzo. Hier vertrieb damals Margarethe Foir, 
die Witwe Markgraf Ludwigs, die Waldenjer aus dem oberen Bothale. Aber bereits 1512 
fehrten die Vertriebenen zurüd und fo fehr wußten fie fich bei den Katholiken in Schreden 
u jegen, daß man ſie ſeitdem ruhig gewähren ließ, zumal es ihnen gelang, fih von 
Dapft Leo X. Abjolution zu verſchaffen. Quellen und Litteratur zu dem Arlhnitt f. o. 40 
©. 804, 10 und 805,61. Im Dauphiné war nur ein Thal, Val Louiſe, gründlich von den 
MWaldenjern gefäubert. In den Thälern Argentiere, Freifjiniöres, Clufon, Pragelas blühte 
die Selte dagegen bald in aller Stille. In Piemont hatte fie fich fiegreich behauptet. 
Endlih in ihren Kolonien in der Provence, Kalabrien, Apulien, in Mittelitalien hatten 
die Verfolger fie überhaupt nirgends aufgeipürt. In der Lombardei dagegen mar die 4 
Selte völlig ausgejtorben, nördlich der Alpen in Deutichland, in der Schweiz, Ungarn, 
Polen ganz oder jo gut wie ganz vernichtet. — Die Zahl der waldenſiſchen Märtyrer 
läßt fi auch annähernd nicht berechnen. Jedenfalls aber war fie ehr beträchtlich. Größer 
als die Zahl der Standhaften war jedoch, namentlich unter den Feunden, die Zahl ber 
Abtrünnigen. Aber wie in altchriftlicher Zeit kehrten diefe Abtrünnigen meift bald zu so 
ihrem alten Glauben zurüd. Dann mußten fie freilih auf das Schlimmfte gefaßt fein: 
Faſt alle Todesurteile, die und befannt find, beziehen ſich auf ſolche Rüdfällige, ein Be: 
weis, wie häufig der Abfall, aber auch wie ftarf die Anhänglichkeit der „Kunden“ an 
ihren Glauben war. Wie die Katharer vergaßen die Walbenfer in der Zeit, der Verfol- 
gung oft das font fo ftreng refpektierte Gebot, Du follft nicht töten. In Ofterreich er- 55 
mordeten fie ca. 1265 in Kematen und Nöchling die Pfarrer und einen Scholaren, Oſterr. 
Vierteljabrsichrift 11, S.257; Haupt, Waldenfertum ©. 18, um 1336 „mehrere Klerifer 
und Mönche, Annales Mellic. ed. 1338, SS 9, p. 512; 13983 jtedten fie das Pfarr: 
haus zu Wolfern in Brand, wobei der Pfarrer ſamt allem Gefinde umkam, Öfterr. Viertel- 
jahrsſchrift 11, S.266, andere Belege bei Karl Müller ©. 129. In den kottifchen Alpen so 
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wurde 1374 einer der Inquifitoren, der Dominikaner Anton Pavo de Savigliano, von 
Waldenſern ermordet, Archivio 1, 2, p. 2983. Häufiger noch wandte ſich aber die 
Rache der Verfolgten gegen die abtrünnigen Meifter und Freunde, welche ſich nicht ent- 
blödeten, der Jnquifition ald Spione und — dienen, Döllinger 2, ©. 330, 

5 Nöhridh ©. 28ff., Haupt, Waldenfertum ©. 85, 1, Morel ©. 367. Man fieht: ganz 
ohne moralifhe Einbuße haben auch die MWaldenfer die furdtbaren BVerfolgungen nicht 
überjtanden. Auch das verftedtte heimliche Weſen und die ne efficacia 
deceptionis, über die jich die böhmischen Brüder jo jehr wunderten, als fie die italieni- 
chen Waldenſer fennen lernten, gehört zu den üblen Weiterungen des langen Kampfes, 

10 vgl. Laficius, Historia fratrum bei Goll a. a. O. 1, ©. 138. Dagegen ijt die Anfang 
des 16. Jahrhunderts nicht ganz eintwandsfreie Haltung der Barben bezüglich des 6. Ges 
botes, vgl. Morel a. a.D. ©. 364, Cantica überjegt von Herzog ©. 557, und ihre von 
den böhmifchen Brüdern lebhaft getadelte Habgier nicht der Verfolgung zuzufchreiben, 
fondern ein deutlicher Beweis dafür, daß auch das MWaldenfertum Ausgang des Mittel: 

15 alters fittlih nicht mehr auf feiner alten Höhe ftand. 
4. Die italienifhen Waldenſer und die böhmifhen Brüder. Auf der 

— nach Gemeinſchaften, „welche zu Chriſtus ſich befennen, aber dem Papſt nicht ge— 
horchen“, Blahoslav Summa bei Goll 1, p. 112, kamen Ende 1497 ober Anfang 1498 
Lukas von Prag und der ehemalige Waldenfer Thomas der Deutfche auch nach Stalien. 

20 In der Romagna und Rom trafen fie mit italienifchen Waldenfern zufammen, von denen 
Pr beim Abſchiede nad) Camerarius, Hist. fratrum, p. 171 zwei, nad Blahoslav 
a. D. p. 674 vier Briefe erhielten, darunter eine epistola ad Wladislaum = eine 

Bittfchrift in Sadıen der böhmischen Brüder an König Wladislaus von Böhmen-Bolen: 
erhalten zum Teil in waldenfifcher Überfegung, vgl. den Inhalt bei Herzog ©. 298 ff. 

3 Montet p. 152ss., Comba, Histoire p. 194ss. Ob dieſe Bittfchrift wirklich auf Bitten 
der beiden Brüder von [ateintundigen italienischen Barben aufgejegt worden tft, Laſicius 
a. a. D., erjcheint jehr zweifelhaft. In der Folgezeit — mohl 1499 — find italienifche 
Barben im Auftrage ihres commune einmal in Böhmen gewejen, vgl. den Brief der 
Unität bei Serminjard, Correspondance 3, p. 66 vom 25. Juni 1533: antemultos 

30 annos. Über da die Barben jich nicht dazu verjtanden, ſich offen von der römifchen 
Kirche Ioszufagen, Blahoslav an Georg Israel bei Goll 1, ©. 122, kam es weder zu 
einer Union nod zu einem Verkehr und Schriftenaustaufch zwifchen ben beiden Gemein: 
ichaften. Es blieb el bei diefer einmaligen flüchtigen Berührung, vgl. den Brief 
der Unität a. a. D. ©. 64. 

35 V. Die romanifhen Waldenfer feit der Reformation. 1. Übergang der 
Gemeinden zum Reformiertentum 1526—1571. Seit Ende April 1523 wirkte 
Wilhelm Farel in feiner Heimat Gap im Dauphine eine Zeit lang für die evangelische 
Sache. Er wurde zwar bald wieder vertrieben. Aber die Bewegung, die er hervorgerufen, 
dauerte fort, und ergriff alsbald auch die Waldenfer der benachbarten kottiſchen Alpen. 

So geſchah «8, daß er eines Tages im Laufe des Jahres 1526, als er bereits zu [Aigle 
(Aelen, Kanton Wallis) evangelifierte, dur den Beſuch eines Barben namens Martin 
Gonin aus Angrogna überrafht wurde. Der Fremdling bat um Auskunft über die neue 
Lehre und um Bücher. Dann verſchwand er wieder. Aber er wirkte ſeitdem jo eifrig 
für die evangeliihe Sade, daß e8 in den nächſten Jahren, insbefondere unter den 

5 Waldenjern der Provence, zur Entjtehung einer evangeliihen Partei kam. Im Auf: 
trage dieſer ‘Partei gingen im Sommer 1530 wieder 2 Barben, Georg Morel aus Chan: 
teloup im Val Freiffinieres und Pierre Mafjon aus Burgund, über die Alpen, um mit 
Farel zu verhandeln. Morel hatte auf Koften feiner Glaubensbrüder eine befjere Bildung 
empfangen, Beza, Hist. ecel6siastique (nouvelle @dition par Baum et Cunitz) 1, 

sp. 53. Er ſprach und jchrieb ein gutes Latein und hatte ſchon mandherlei von Luther 
und Erasmus gelejen, hatte aber noch mandjerlei Bedenken gegen, die Rechtfertigungs⸗ 
und Erwählungslehre. Er fonferierte in Murten und Neuenburg mit Farel, in Bern mit 
Berthold Haller, in Bafel mit Ofolampad, in Straßburg mit Bucer und Gapito. Der 
Brief, mit dem er fih in Bafel und Straßburg einführte, ift noch vorhanden, desgleichen 

55 die Anttwortichreiben Okolampads und Bucers. Dagegen fehlt jede nähere Angabe über 
jeine Verhandlungen mit Farel. Doch jteht feit, daß Farel nad) wie vor die maßgebende 
Autorität für die evangelifdh- gefinnten Waldenfer blieb. Auf der Heimreife ward Pierre 
Maſſon in Dijon verhaftet und eingeferfert, Gamerarius, Lugubris Narratio p. 305. 
Morel aber erreichte glüdlid jein Etandquartier Merindol an der Durance und arbeitete 

sonun in den nächſten Monaten im Verein mit Gonin (erträntt am 26. Aug. 1536 zu Lyon, 
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Creſpin, Hist. des martyrs 1, p. 317ss.) fo eifrig für die evangeliſche Sache, daß die 
Evangelifh-Gefinnten den Entichluß faßten, 1532 auf dem commune ihre Forderungen 
vorzubringen und dazu Farel und andere Evangelifche der franzöfifchen Schweiz einzu= 
laden. Farel leiftete in der That mit Anton Saunier, zur Zeit Prediger in Peterlingen 
(Payerne), und Robert Dlivstan der Einladung Folge. Er ftellte fih am 12. September 5 
1532 in Angrogna zur Eröffnung des commune ein, und er beherrichte die Verſamm— 
lung. Das zeigen die Beichlüffe, die nach jechstägiger Verhandlung von der Majorität 
angenommen wurden, Rivista Crist. 4, p.266ss8. Darin wird aufgehoben 1. das Eib- 
verbot, 2. das Verbot der Blutgerichtsbarkeit, aber noch nicht das Verbot des Kriegs: 
dienftes, 3. das obligatorische Falten, Beten, Beichten, 4. der obligatorifche Ritus der 10 
Barbenweihbe durh Handauflegung, 5. die Verpflichtung der Barben zur Eheloſigkeit, 
Armut, MWanderpredigt, 6. die Verpflichtung der Scheitern“ zur Virginität. Es wird 
weiter offiziell angenommen die alte nnd Lehre von der Erwählung und 
die evangelifche Lehre von den 2 fatramentlichen „Zeichen“ in der Faflung der Ober: 
deutfchen oder Zwinglianer. Alles fpezififch Waldenſiſche — mit Ausnahme des Ver: ı5 
botes des Kriegsdienſtes — wird bier fomit aufgegeben. Die Waldenfer hören faktifch 
auf Waldenfer zu fein. Sie fchließen fi) der oberbeutfch-fchweizerifchen Gruppe ber 
Evangelifchen an. 

ein die Beichlüffe waren keineswegs einmütig gefaßt worden. Die nächte Folge 
der langen Tagung war daher nicht die allgemeine Annahme der Reformation, jondern 0 
die Spaltung der Waldenfer in eine evangelifche und altgläubige Bartei. In den kottiſchen 
Alpen dominierten die Evangelifh:Gefinnten, die Altgläubigen getrauten fich nicht recht hervor. 
In der Provence hatten die Evangelifchen aud das Übergewicht, aber die Altgläubigen 
ließen es bier nicht bei bloßen Proteften beivenden, zumal die Verfolgungen, welche der 
Inquifitor Jean de Roma feit Oktober: November 1532 über die Gemeinden verhängte, all’ 25 
ihre Bedenken gegen die Beichlüffe von Angrogna zu beftätigen fchienen. Doch fühlten fie wohl, 
daß fie ohne Fremde Hilfe nicht im ftande BE die Neuerer zu überwinden, ſondern gegen 
die Autorität Fareld eine andere Autorität aufbieten müßten. In diefer Erkenntnis 
machten ſich die beiden Barben Daniel von Valence und Jean de Molines um die Wende 
der Jahre 1532/3 ohne förmlichen Auftrag auf nah Böhmen, um fich des Beiltandes so 
der böhmischen Brüder, deren Abgefandte fie 1498 kennen gelernt hatten, zu werfichern. 
Die Brüder empfingen die beiden Fremdlinge freundlich, beberbergten fie über ein halbes 
Jahr und gaben ihnen zum Abſchied ein Schreiben „an die Waldenjer” mit, das ganz 
den Wünfchen der Altgläubigen entſprach, Herminjard, Correspondance 3, p. 6358., 
vgl. Mivlo, Historia Breve Bulletin 17, p. 1088. Aber die Intervention verfehlte 5 
gänzlich ihren Ziel. Auf einem commune im Val San Martino am 15. Auguft 1533 
ward zwar der Brief verlefen, aber da er auf einer unzutreffenden Anſchauung der Sad: 
lage berube, alsbald ad acta gelegt. Dagegen beftätigte die Verfammlung ausdrüdlich 
die Artikel von Angrogna, Sie 1, p. 568,, og auch den Bericht Saunierd vom 
22. September bei Herminjard 3, p. 80ss. Daniel von Balence und Jean de Molines 40 
— ſich darauf verſtimmt zurück, die evangeliſche Partei aber zögerte nun nicht mehr die 

eformation allenthalben durchzuführen. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß ſie dabei immer im 
engſten Einvernehmen mit Farel handelte und ſich ganz der Leitung von Farels Ges 
finnungsgenofien, den Guillermins, anvertraute. Aber die Guillermind verdienten dies 
Vertrauen aud. Zwei von ihnen, Antoine Saunier und Robert Dlivstan, waren jchon #5 
im Oftober 1532 auf die Bitte der Waldenfer nah Piemont zurüdgelehrt, um in aller 
Verborgenheit für das Evangelium zu arbeiten, und namenilich Saunier leiftete dieſe 
Arbeit mit heroifcher Treue, bis er im Auguft 1535 in Angrogna verhaftet wurde. Er 
entrann nur dadurch dem ficheren Tode, daß der Rat von Bern ihn als feinen Diener 
von dem Herzog von Savoyen reflamierte. Auch fpäter als Prediger und Sculreftor so 
m Genf (1536—39) und als Paſtor im Waadt nahm er fi) mit größter Aufopferung 
er Waldenſer an. Und neben Farel traten als thätige Gönner alsbald Froment, Viret, 

Calvin. Sie alle betrachteten die Unterftügung der Waldenſer als eine Ehrenpflicht der 
Evangelifhen franzöfiiher Zunge. — Am rafcheiten fette fich der neue Glaube durch in 
den Kolonien der Provence und des Venaiffin. Etwa 10000 evangelifche Waldenjer waren 55 
bier, erfchöpft durch die Verfolgungen der Kirche und Krone, ſchon 1535 bereit, nad) dem 
evangelischen Deutichland auszumandern, Brief der Waldenjer an die deutjchen Proteſtanten, 
ZhTh, NE 22, ©. 250ff. Sie galten alle bei den Keberrichtern als Lutheraner, waren 
aber faktiih Anhänger der Schweizerifchen Richtung: Beweis das Bekenntnis, das fie 
1541 dem Parlamente von Air überreichten, Tert Gamerarius, Lugubris narratio so 

53” 
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. 36558. Eben ihre entjchieden evangelifche Gefinnung aber hatte zur Folge, daß ber 
Miräfident des Parlaments, Jean Maynier, Seigneur d'Oppède, April 1545 Truppen 
gegen fie aufbot und 22 Ortſchaften zerftören, 4000 Gläubige jeden Alters und Ge 
ichlechtes mafjakrieren ließ. Nur etwa 4000 gelang es nad Genf und Deutfchland fih zu 

s retten. — In den Eottifchen Alpen befchlojien die Gemeindevertreter bereit3 1532 unter 
Saunierd Einfluß die Bibel druden zu laſſen, aber nicht in waldenſiſcher, fondern in 
franzöfifher Sprade, ließen dann durd Dlivstan den Tert der franzöfiichen Bibel 
Lefovres repidieren und endlich das Werk auf franzöfifchem Boden zu Serriöres bei 
Neufchatel 1535 druden. Sie fchentten damit den franzöfifchen Evangelifchen, obwohl 

io fie ſelber nicht franzöſiſch Sprachen, ihre erjte Bibel. In der —X erhielten ſie von der 
Akademie zu Lauſanne auch Paſtoren franzöſiſcher Herkunft. Dieſe organiſierten all— 
mählich den Kultus ganz nach Genfer Vorbild, bewogen fie ſeit 1555 eigene Kirchen— 
gebäude I errichten, Frühjahr 1556 6000 an der Zahl zu Angrogna das Abendmahl 
in beiberlei Geſtalt zu an und 1559 in Turin ein ber confession de foi Galli- 

ıs cane nachgebildetes Bekenntnis einzureichen. Damit erft waren auch bier die Beſchlüſſe 
von Angrogna vollftändig durchgeführt. Allein die Gemeinden fahen ſich alsbald ge: 
nötigt, ihren Glauben zu verteidigen. Nach der Rückgabe Piemonts an den Herzog Ema- 
nuel Philibert, infolge der Beltimmungen des Friedend von Gateau:Cambrefis, gab 
ihre Weigerung, Tatholifche Prediger anzunehmen (Edikt von Nizza vom 15. Februar 1560), 

x, dem Herzog den erwünfchten Vorwand, im November 1560 ein Heer gegen fie aufzubieten. 
Allein fie waren im Kleinkrieg den geichulten Soldaten fo fehr überlegen, daß — 
Hung im Frieden von Cavour am 5. Juni 1561 den Evangelifchen in einer Reibe 

rte der Thäler Luferna, San Martino, Perofa eine beſchränkte Toleranz zugeitand. 
Danach konnten ſich die Gemeinden der Thäler Zuferna, San Martino, Peroſa, Clufon 

% und des Marquiſats Saluzzo auf den Synoden zu Angrogna am 15. September 1563 
und zu Villar am 18. April 1564 definitiv nad) den ordonnances &tablies A Gé 
neve organifieren, Bulletin 20, p. 9653. Da aber neue Bebrüdungen nicht ausblieben, 
verpflichteten fih am 11. November 1571 die Gemeinden der Thäler durch eine Art co- 
venant, die jog. Union des Valldes, abgedrudt z. B. Léger 2, p. 468., zu gemein- 

30 famer Verteidigung gegen alle Verlegungen des Friedens von Cavour. — Nicht jo glüdlic 
ing e8 den —— Gemeinden in Kalabrien und Apulien. Sie ließen ſich lange 
Sabre durch evangelische Reifeprediger verforgen. Erit feit 1556 wagten es die Kalabrejen 
einige Prediger dauernd anzuftellen und eigne Sakramentsverwaltung einzurichten. Zur 
Strafe dafür wurden fie 1560 von fpanifchen Truppen unter den Aufpizien des Groß— 

35 inquifitord Michele Ghislieri (fpäter ald Papſt Pius V.) förmlich ausgerottet. In 
11 Tagen wurden allein im Juni 2000 Menſchen hingerichtet, 1600 zum Kerler, noch 
andere zu den Galeeren verurteilt. Die Apulier hatten —* bis dahin klug zurückgehalten. 
Jetzt flohen ſie in großer Zahl nach Genf. Nur einige wenige wurden hingerichtet. Die 
meiſten ließen ſich, eingeſchuͤchtert durch das Blutbad in Kalabrien, wieder in den Schoß ber 

so römischen Kirche aufnehmen. Von den alten waldenſiſchen Gemeinjchaften im Gebiete 
des heutigen Italiens beitanden mithin 1571 nur noch die Gemeinden in den jog. Wal- 
denferthälern und in der Markgrafihaft Saluzzo. Aber auch diefe Gemeinden waren feine 
waldenfifchen Gemeinden mehr, fondern wie ihre Schweitergemeinden im Dauphiné und 
in der Provence längjt Glieder der Calvinſchen Kirche. 

45 2. Die Altgläubigen und die waldenfifche Litteratur. Als Daniel de 
Valence und Jean de Molines nad) dem entjcheidenden Commune vom 15. Auguft 
1533 fich zurüdjogen, pour vivre en leur particulier, verfäumten fie nach Gilles 1, 
p. 57 nicht leur m&contement et indignation au prejudice des Eglises des 
Valées et ceirconvoisines fundzuthbun. Sp&cialement ils &gardrent ce qu’ils peu- 

so rent des manuscripts et m&moires anciennes des Vaudois quis nous eussent 
peu servir et ä la posterite. Wir haben feinen Grund, diefe Angabe zu bezweifeln. 
Wir willen, daß die beiden Barben litterarifch gebildet (Blaboslav, Summa bei Goll 1, 
p. 125), und können noch nachweiſen, daß fie auch litterarifch intereffiert waren. In den 
fog. waldenſiſchen Hſſ. finden wir nämlich eine ganze Reihe Traftate, die unzweifelhaft 

65 nach tichechifchen Vorlagen gearbeitet find: 1. Ayczo es la causa del nostre departi- 
ment de la gleysa Romana — Bearbeitung der Schrift des Lukas von Prag, „von 
den Gründen der Trennung“. 2. De li sept sacrament, 3. Purgatori, 4. Dejuni, 
5. De las invocaecions de li sant: ſämtlich Bearbeitungen einzelner Kapitel der Con- 
fessio Taboritarum von 1431, vgl. Diedhoff ©. 377ff. 6. De la potesta dona a 

#0 li vieari de Christ (Fragment) — wörtliche Ueberfegung eines Stüdes aus Hus’ Trac- 
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tatus de ecclesia, vgl. Montet p. 172. 7. Las interrogacions menores — Bear: 
beitung des Katechismuse der böhmifchen Brüder, Litteratur . o.S. 802,5; 806,5. 8. Traftat 
über den Antichrift, Fragmente bei Perrin 2, p. 253 58., Léger 1, p. 71ss. — Bear: 
beitung einer Schrift des Lulas von Prag, vgl. Montet p. 173. 9. Bielleict auch die 
epistola al Lancelau, fall® diefelbe nicht urfprünglich lateinifh von einem italienischen 
Waldenſer, fondern tichechifch von einem böhmischen Bruder (Thomas dem Deutfchen ?) ver: 
faßt fein follte, wofür der Anhalt durchaus fpricht, ſ. oben ©. 834, 2. Nr. 1, 7, 8 
fünnen nur von Perfonen verfaßt fein, die zugleich tſchechiſch und waldenſiſch verftanden. 
Nr. 1 verrät außerdem Kenntnis von der Schrift des Laurentius de Valla über bie 
Schenkung Konſtantins, vgl. Montet p. 161, die erft 1518 durch Huttens Ausgabe in 
weiteren Rreifen befannt geworden iſt. Da nun Daniel de VBalence und Jean de Mo: 
lines ſich nachweislich ein halbes Jahr in Böhmen aufgehalten haben, da fie nachweislich 
die einzigen romanischen Waldenſer find, von denen dies bekannt ift, da fie fomit Ges 
legenheit hatten tichechifch zu lernen, und überdies tjchechiich lernen mußten, wenn fie mit 
den böhmischen Brüdern intimer verkehren wollten, da fie endlich nachweislich litterarifch 
ebildet waren, fo iſt der Schluß unvermeidlich: Daniel de VBalence und Jean de Molines 
ind die Überfeger und Bearbeiter all der genannten Traktate, zum mindeften aber der 
Nr. 1, 7, 8. Fünf diefer Traktate find ung nun aber nicht gefondert überliefert, fondern 
ald integrierende Beitandteile der voluminöfen Kompilation Tresor e lume de fe, die 
una in breifacher Redaktion vorliegt, Genf Mser. 208, Cambridge D, Dublin C, 5, 20 
22. Es gehören dazu außerdem noch die Traftate Articles de la fe, Li comman- 
dament, Penitenca, De l’oracon dominical. Das erfte Formular der Articles ift 
nachweislich nicht böhmifcher, fondern maldenfifcher Herkunft, oben ©. 802,7, die Fort: 
fegung ded Traftat® und der Traftat Li commandament jtammen nachmeislih aus 
der Somme le Roy des Dominikaners Laurentius, die in Mſ. Cambridge B faft a6 
vollftändig vorliegt. Daraus folgt 1. in der Kompilation Tresor e lume de fe find 
Traktate böhmifcher Herkunft mit Stüden aus der fatholifhen Somme le Roy und 
den altwaldenfifchen Articles de fe zufammengearbeitet. 2. Die Urheber diejer Kompi— 
lation baben wahrſcheinlich das Mſ. Cambridge B benugt. Nun lefen wir bei Gilles, 
daß Daniel von VBalence und Jean de Molines ſoviel Manufkripte, als fie nur konnten, so 
bei feite gefchafft haben. Danach dürfen mir wohl die Vermutung wagen: 1. die jungen 
Kopien Dublin C 5, 22 und 25 und Genf 208 gehen zurüd auf Mi. aus der Samm— 
lung der beiden Barben, 2. das Mi. Cambridge B gehört wahrfcheinlih zu den Mſſ., 
die fie bei feite geichafft haben. 3. Die profaifchen Werke in waldenſiſcher Sprache find 
zu einem fehr beträchtlichen Teile erft nach Auguft 1533 entitanden. Daniel und Jean find s5 
mwabhrjcheinlich ihre Urheber. 4. Die Sammlung und Erhaltung der älteren Refte walden— 
fifcher Litteratur ift wahrscheinlich ganz oder größtenteils jenen beiden ſchismatiſchen Barben 
zu verdanken, die mit Eifer aller Reliquien des alten Waldenfertums fich zu bemächtigen 
fuchten. Denn die Neugläubigen hatten nachweislich, ſoweit fie einige Bildung bejaßen, 
für mwaldenfifhe Sprache und Litteratur zunächſt fein Intereſſe. Sie ftanden von Anfang wo 
an unter dem zunächit geradezu übermwältigenden Einflufie des franzöſſiſchen Refor— 
miertentums, Erſt als die neue Kirche in den kottiſchen Alpen fich völlig eingelebt hatte, 
begannen ihre geiftigen Führer ihre Aufmerkjamfeit auch auf bie Überlieferungen und 
Refte der alten Zeit zu richten, aber zunächft nur, um fie in dogmatifchen Intereſſe zu 
gebrauchen oder richtiger zu mißbrauchen, oben ©. 799f. 45 

3. Die reformierten Waldenfer von 1571— 1848. Die Gefchichte der re 
formierten MWaldenfer im Daupbing und in der Provence gehört in die Gefchichte der 
reformierten Kirche Frankreichs. Nur die Entiwidelung der reformierten Gemeinden in 
Piemont, die den Namen Waldenfer beibehalten haben, ift bier noch barzuftellen. — Der 
En: von Gavour gewährte den Reformierten nur in einigen genau bezeichneten Orten ber 50 

häler Zuferna, San Martino und Berofa freie Neligionsübung, nicht aber ihren Glaubens: 
genoffen in den andern Teilen Piemonts. Aus den Thälern Du Queyras, Barcelona, 

attiad und Meana wurden diefelben daher allmählich vertrieben, desgleichen 1603, ala 
Saluzzo von Savoyen annektiert ward, aus den 8 Orten, die fie in diefer Markgrafichaft 
inne hatten. Die Thalleute fuchte die Negierung inzwiſchen durch die Künfte der Pro: 55 
paganda mürbe zu machen. Als das nichts halt ſchritt Karl Emanuel II. endlih 1655 
offen zur Gewalt. Allein die Bebrängten jchlugen die einrüdenden franzöfifchen Truppen 
in mebreren Gefechten und die dabei von der Soldatesfa verübten Greuel ſetzten die 
ganze proteftantische Melt in jo lebhafte Bewegung, daß Mazarin auf Betrieb Grommells 
den Herzog veranlaßte, im Traftat von Pinerolo Auguft 1655 den Waldenfern Frieden 60 
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und Amneftie zu gewähren. Der Friede ward jedoch fehr fchlecht gehalten. Infolgedes er: 
hoben ſich die Thalleute ſchon 1663 wieder, und wieder fochten fie jo glüdlich, daß der 
Herzog am 14. Februar 1664 ihnen die Vergünftigungen des Traktates von Pinerolo 
feierlich beftätigte. Allein der Plan zur Ausrottung der Keberei war in Turin damit 

5 nicht aufgegeben. Kurze Zeit nach der Aufhebung des Edikts von Nantes, 31. Januar 
1686, erließ auch Herzog Viktor Amadeus II. im Einverftändnis mit Ludwig XIV. ein 
Religionspatent, welches die Ausübung der reformierten Religion in all feinen Staaten 
unterfagte, den reformierten Predigern und Lehrern gebot, binnen 14 Tagen das Land 
zu räumen und den fatholifchen Klerus ermächtigte, alle reformierten Kinder wieder zu 

10 taufen und im katholiſchen Glauben zu erziehen. Die Waldenſer griffen darauf alsbald 
zu den Waffen. Aber diesmal war das Glüd ihnen nicht hold. Mehr ald 3000 ihrer 
Streiter famen im Feldzuge um, über 5000 wurden gefangen, alle ihre Kirchen nieber- 
gerifjen und ihre Befigungen Eonfisziert. Etwa 2500 der zur Galeere oder zum Kerker 
verurteilten Perfonen geftattete der Herzog auf Verwendung der proteftantiihen Mächte 

16 Ende 1686 augzumandern. Sie fanden zum größten Zeile Aufnahme in Deutjchland: 
etwa 700 brachte der Kurfürft von Brandenburg in Stendal, Burg und Spandau unter, 
150 formierte er zu einer neuen Kompagnie feines Heeres. Einige 100 ſchloſſen ſich den 
franzöftichen Gemeinden in Frankfurt, Hanau, Schwabah, Erlangen an. Weitaus die 
Mehrzahl ließ ſich aber vorläufig in den pfälzischen Amtern Mosbach und Bretten, dann 

ww ald 1689 die Franzoſen in der Pfalz einbradhen, in einigen 30 Dörfern in der Um— 
gebung von Nidda und danach endlich im Nafjauischen, effen-Darmftabt, eſſen-⸗Kaſſel, 
Heſſen-⸗Homburg nieder, der Reſt blieb in der Schweiz. Damit ſchien das Waldenſertum 
in Piemont vernichtet. Allein die Maldenfer felber hatten durchaus noch nicht die Hoff: 
nung aufgegeben, ihre alten Wohnfite wieder zu gewinnen. Schon im Sommer 1689 

25 fammelte der Prediger Henri Arnaud im Einverftändnis mit Wilhelm II. von Dranien 
800—900 mohlbewaffnete Waldenjer und Hugenotten im Walde von Nyon am Genfer 
See und im Auguft 1689 marfchierte er mit diefer ganz militärifch organifierten Schar auf 
abgelegenen Wegen mitten durch das feindliche Savoyen nah Piemont. Das tolltühne 
Unternehmen gelang über Erwarten gut. Ende Auguft erreichte Arnaud das Val S. Mar: 

30 tino und führte nun in den Thälern und Bergen gegen eine oft 50fache Übermadht einen 
überaus geſchickten Kleinkrieg. Der Eindrud auf den Herzog war fo groß, daß er, als 
er fein Bündnis mit Frankreich löfte und der großen Allianz beitrat, 4. Juni 1690 an— 
ordnete, alle Waldenfer und franzöfifchen Nefugies wieder ungehindert in den Thälern zus 
zulafien und allen ihren noch im Kerfer oder auf den Galeeren fchmachtenden Glaubens- 

85 genofjen die Freiheit fchenkte. Auf die Kunde davon zogen alsbald auch die nach Deutjch- 
and ausgewanderten Waldenſer in der Mehrzahl wieder nad Piemont. Obwohl nun 
die Zurüdfehrenden in den Feldzügen der Jahre 1690—93 dem Herzoge die größten 
Dienjte leifteten und baber durh ein Edikt vom 23. Mai 1694 ausdrüdlich wieder in 
alle ihre Nechte eingefet wurden, war das gute Verhältnis zu dem Turiner Hofe doc 

so nur von furzer Dauer. Bereit? am 1. Juli 1698 erjchien auf Betrieb Ludwigs XIV., 
mit dem ber Herzog inzwiſchen Friede geichloffen, ein herzogliches Patent, welches den 
Reformierten der Thäler gebot, in Religionsfachen feine Gemeinſchaft mit franzöſiſchen Unter: 
thanen zu pflegen und allen frangöfifchen Refugiss, die der Herzog doch 1690 jelbit geradezu 
ur Niederlafjung eingeladen, hatte, befahl, binnen 2 Monaten das Land zu räumen. Alle 

4 —*8 — fruchteten nichts. Über 2500 Reformierte mußten 1698/9 die Thäler verlaſſen. 
Sie fuchten und fanden faft alle in Deutichland Aufnahme. Hefjen-Darmftadt fiedelte 
einige Hundert auf den Domänen Rohrbach, Wembad und Hahn an, Heflen-Hombur 
nahm einige Familien in Dornbolzbaufen und in der franzöfischen Kolonie —— 
auf, Heſſen-Kaſſel gewährte einer Anzahl Familien in Hersfeld, der Graf von Iſenburg 

so andern Flüchtlingen in Offenbach Wohnſitze. Der letere gründete außerdem für die 
Refugies noch eine eigene Kolonie Waldensberg (Berg der Waldenſer). Auch Baden: 
Durlach rief zu MWelfch-Neureutb eine Stunde von Karlsruhe eine foldhe Kolonie ins 
Leben und brachte einige Familien in Pforzheim und Amterbah unter. Weitaus die 
Mehrzahl der Flüchtlinge aber fiedelte fih nach fchwierigen Unterhbandlungen in Wüttem: 

55 berg an. Hier entitanden damals die 9 maldenfifchen Kolonien: Dürrmeng oder Du 
Queyras (Borort) mit den Filialen Schönenberg, Corres, Sengach — daſelbſt mirkte 

Arnaud als Pfarrer, geit. 8. September 1721; Groß: und Klein-Villars; Gochs— 
eim; Pinache-Serres; Wurmberg oder Luferna; Nordhauſen; Palmbach nebft Mutfchel: 

bad; Peroſa bei Heimsheim; Simmozheim, fpäter Neu-Hengſtett genannt. Diefe Kolonien 
0 bildeten einen eigenen politiihen Verband unter der Waldenferbeputation zu Stuttgart 
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und ſchloſſen ſich Firchlich mit den Kolonien in Heſſen-Darmſtadt, Offenbach u. ſ. w. und 
der franzöfifchen Kolonie zu Cannſtadt zu der Synode der MWaldenjerlirhen in Deutſch— 
land zujammen, die 1716 insgefamt 14 Gemeinden mit etwa 4000 Seelen umfaßte, 
worunter ca. 2500 in Württemberg. In Piemont dauerten inzwijchen, obzjiwar es nur 
in dem 1713 von Frankreich erworbenen Thale Pragelas zu ſchweren Gewaltthaten fam, 5 
die Bedrüdung der Evangelischen trotz der lebhaften Vorjtellungen der proteftantifchen 
Mächte fort. Am 20. Juni 1730 verordnete der Herzog, daß alle Perjonen, die vor 
1686 katholiſch geboren oder getauft oder nah 1696 katholiſch, aber dann mieder 
rüdfällig geworden, entweder in 6 Monaten fatholifch werben oder auswandern follten. 
Daraufhin entjchloffen ſich wiederum 850 Evangelifhe zur Auswanderung. Etwa 400 10 
wandten ſich nad Holland, die übrigen fanden in der franzöfiichen Kolonie Walldorf in 
Hejlen-Darmftadt und anderen franzöfifchen oder waldenfifchen Kolonien in Deutjchland 
Aufnahme. — Die franzöfifche Eroberung und die napoleonifche Herrſchaft brachte den 
Waldenſern 1799 vorübergehend ſchon bürgerliche Gleichberehtigung mit den Katholiken. 
Napoleon I. feste ſogar ihren Geiftlichen eine Dotation von einem jährlichen Ertrage 
von 13000 Lire aus. Uber jeit der Rüdlehr der casa di Savoia war es mit ber 
Freiheit wieder vorbei. König Viktor Emanuel I. erneuerte jchon im Januar 1815 all 
die beichränfenden alten Edikte und entzog den Gemeinden die von Napoleon gejchenkten 
Dotationsgüter. Doch verjtand er ſich 1816 dazu, wenigftens einige der drüdenditen Be- 
ftimmungen der alten Gejege aufzuheben und den Geiftlihen als Erfag für die Dotation 20 
einen jährlichen Gehalt von je 500 Lire zu beivilligen. Aber den dauernden Genuß ber 
Bürgerrechte gewährte den Thalleuten erft die Emanzipationsafte Karlo Albertos vom 
17. Februar 1848. — Die Geſchichte der Waldenſer in dem — Zeitraum von 1526 
bis 1848 ift mithin ein ftändiger Kampf gegen die harte Religionspolitif des Haufes 
Savoyen. Daß fie in diefem Kampfe nicht untergingen, verbankten fie nicht nur ihrer 2 
heldenmütigen Standhaftigkeit, fondern auch der lebhaften Anteilnahme der ganzen 
protejtantifchen Welt und der energiichen Fürfprache der proteftantiichen Mächte, insbejondere 
Englands, der Generalftaaten, der evangelifchen Kantone der Schweiz. Cromwell rettete 
nicht nur durch feine ntervention 1655 das MWaldenfertum vor völliger Vernichtung, 
er beranftaltete auch in England und Wales eine Kollekte zu Gunften der Verfolgten, so 
welche die für jene De ganz außerordentliche Summe von 38097 Pfund einbrachte, darunter 
2000 Pfund von Crommell jelber, vgl. Morland p. 58355. Wilhelm III. von Dranien 
folgte auch in diefem Punkte jeinem Beifpiele. Er nahm 1689 mit Rat und That 
teil an der glorieuse rentree, und bewirkte, daß die Krone von England feit jener 

eit bi8 zur franzöſiſchen Revolution für 12 maldenfifche Gemeinden die Prediger und 35 
ehrer bezahlte. Dazu brachten England und die Niederlande auch fernerhin immer 

neue Kolletten auf — die Provinz Holland allein 1731 3.8. 308199 fl., und zugleich ver» 
ſchafften die deutfchen Fürſten mit z. T. ſehr beträchtlichen Geldopfern den Vertriebenen in 
ihren Territorien Haus und Hof. Noch in der eriten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten 
die proteftantiichen Mächte im Bunde mit Zar Alerander I. 3.8. auf dem Kongreß von 40 
Verona für die Waldenſer ein. In der Waldenferfache zeigt fich mithin in der prote— 
ftantifhen Welt feit dem 16. Jahrhundert jchon ein jehr bemerfensmwertes Gemeingefühl. 
Man darf fagen: die Waldenjer waren -ihre ganz befonderen Lieblinge und Schüglinge. 
Und warum? Meil fie in ihnen allgemein die einzigen Überrefte der angeblichen evanges 
lifchen Urchriften der apoftolifchen Zeit jah, die zu erhalten eine heilige Pflicht fei. — Dank 4 
diefer thatkräftigen Fürforge fonnten ſich die Thalleute von allen Verluſten immer wieder 
erholen. Bei Ausbruch der großen Verfolgung im Jahre 1654 m. fie in 33 Drt- 
ſchaften 14 Gemeinden mit 14 Paſtoren und etwa 16000 Seelen, Léger 1, p. 108. 
10 Sahre nad) der glorieuse rentr&e, 1699, belief fich die Zahl der Gemeinden und 
Paſtoren nur auf 13, die Seelenzahl auf 5—6000, Bullettin 21, p. 8788. 1763 war so 
die Seelenzahl in diefen 13 Gemeinden auf 13000, 1816 auf 16975, 1829 auf 19710 
geftiegen, Dieterici ©. Aff, Mufton (deutiche Ausgabe) S. 467. Die Verfafjung entſprach 
im wmejentlichen dem Genfer Vorbilde: oberſtes Negierungsorgan war die Synode. Die 
ee zwifchen den einzelnen Synoden führte die Tafel, ein aus 3 Geiftlichen 
eitehender Ausschuß, deſſen Leiter den Titel Moderator führte. Erſt jeit 1823 waren 55 

auch die Laien durch 2 Deputierte in der Tafel vertreten. Eine eigene Liturgie erhielten 
die Gemeinden erjt 1829. Vorher waren verjchiedene Schtweizeriihe Formulare in Ge 
braud. Die Kultusfprache war urſprünglich der oftprovenzaliiche Dialekt der kottiſchen 
Alpen. Als aber 1630 die Mehrzahl der einheimiſchen Baftoren an der Peſt jtarben 
und Franzofen an ihre Stelle traten, ward das Franzöſiſche auch im Gottesdienjt maß- 60 

- 5 
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gebend. Schulen beitanden 1699 bereit3 in allen Gemeinden. Auch ein Lateinlehrer war 
damals bereit? vorhanden, der bie für das geiltlihe Amt geeigneten Knaben für die 
— Schulen in Genf und Lauſanne vorbereiten ſollte. An Stelle dieſes einen Zatein- 
ehrers trat im 18. Jahrhundert zu Torre eine ftändige Lateinihule, die jeit 1759 von 

5 der tallonifchen Synode in den Niederlanden unterhalten wurde. Wie an 
jo ging aud im den Thälern im Zeitalter der Aufklärung das religiöfe Leben itart 
urüd. Erſt feit den 20er Jahren de 19. Jahrhunderts zeigte ſich ein neuer Auf: 
— Zwei begeiſterte ag Maldenferfreunde, der General Beckwith und der Kle— 
rifer Williem Stephan Gilly, gründeten neue Mädchen: und Anabenjhulen und einige 

10 befjere Schulen zur Ausbildung der Fünftigen Geiftlihen. Zur felben Zeit (feit 1825) 
fam es durch den Oberlin der kottiſchen Alpen, den ehemaligen Artilleriehauptmann Feliz 
Naeff aus Zürich auch bier zu einer Ertvedung, die zwar manderlei Streit und Ent: 

mit fich brachte, aber auch die toten Gemeinden mächtig aufrüttelte. 
Von 1848 bis zur Gegenwart. Das Emanzipationspatent gab den Ge 

16 — nicht nur die —2* es elite fie auch vor eine Fülle neuer Aufgaben. Schon 
die Synode vom 1. bis 4. Auguft 1848 faßte die Evangelijation Italiens ins Auge und 
beihloß demgemäß im Unterricht und Kultus allmählich die italieniſche Sprache einzu: 
führen. 1854 wurde die Synode zum erjten Male mit einer italienischen Predigt eröffnet, 
1855 in Torre Pellice eine eigene theologifhe Schule, das Waldenferkolleg, gegründet, 

20 dad 1860 nad Florenz verlegt wurde. Ihren vorläufigen Abſchluß erhielt die neue Dr: 
ganifation auf der Synode von 1855 durch die Reaktivierung des Glaubensbefenntnifies 
bon 1655 und eine neue Konftitution. Weiteres |. oben Bd IX ©. 521. Was bie 
Synode von 1848 anjtrebte, ift jegt im weſentlichen erreicht: die Waldenferkirche ift eine 
italienifche Kirche geworden und evangelifiert in ganz Italien, ja fogar unter den italie 

25 niſchen Auswanderern in der neuen Melt, 
Die Waldenferkolonien in Deutielanb börten dagegen bald auf Waldenſerkolo— 

nien zu fein. In Waldensberg warb ſchon 1815 das Deutihe als Kultusſprache ein: 
gef 1818 ſchloß fih die Gemeinde an den Verband der übrigen Iſenburgiſchen 
irhen an. In Heflen-Darmitabt verboten Regierung und Kammer 1820/1 den Geift- 

80 lichen und Lehrern der Kolonien den Gebrauch der franzöfihen Sprade, da „niemand 
diefelbe mehr je verſtehe.“ In Württemberg traten ſämtliche Waldenfergemeinden 1823 
der lutheriſchen Landeskirche bei. Nur in Dornholghaufen am Taunus behauptete fich 
das Franzöſiſche noch 4 ins legte Menſchenalter ald Unterrichtsſprache: erſt 1884 ver: 
ſchwand es auch hier. Doc bat fih in 2 Mürttembergifchen Orten, Pinache-Serres und 

35 Neu⸗Hengſtett, bei den ſog. „Welſchen“ der waldenſiſche Dialekt zum x bi8 auf den 
heutigen Tag erhalten, vgl. Klaiber in Ev.-Luth. Kirchenzeitung 12, ©. 49ff, Morofi 
im Archivio Glottologico Italiano 11, p. 393 ss. 9. Böhmer 

Woaldhanfen, Konrad von. — Litteratur: 1. Quellen. AZufammenjtellungen des 
Quellenjtoffes f. bei U. Bachmann, Geſchichte Böhmens II, 147; 3. Loſerth, Hus und Wielif 

6. 42; 8. Kllicman, Zpräva o cest& po knihovnäch v Rakousku a Nemecku ete (Reije: 
bericht aus öfterreihifchen und deutichen Bibliothefen) im 2. Bd der afad. Zeitichrift Vestnik 
tesk€ akademie ete. ©. 63ff.; Bibrt, Bibliografie hist. Cesk€ II, 1117, 1118 und Palady, 
Die Vorläufer des Hujitentums in Böhmen. Neue Ausgabe, Prag 1869, ©. 16, 17. Nod 
fehlt e8 an einer Gejamtausgabe der Werte Konrads, vor allem der Predigten, die jeinen Ruf 

45 begründeten, weite Verbreitung fanden und in mehrfachen Vearbeitungen vorliegen. Wenn wir 
Unbedeutendes ausjcheiden (f Klicman S 64), fommt für unjere Zwecke außer den Predigten 
feine Apologie in Betracht, die in einem leider durch die ſeltſamſten Leſefehler verderbten Drud 
(Apologia Konradi in Waldhausen ed. Höfler im 2. Bd der Gejchichtsjchreiber der huſitiſchen 
Bewegung [Fontes rer. Austriac. 2. VI.) ©. 17—39) vorliegt. Was die Korrefpondenz Konrad 

60 betrifft, finden jih in der unten genannten Schrift von Mencit 16 Altenjtüde und Briefe. 
©. auch Klicman ©. 67/8, 

2, Bearbeitungen. Palacky, Die Vorläufer wie oben; derj., Gejh. von Böhmen TII, 
1. 161— 164; Neander, Allg. Geſchichte der chriitlichen Religion und Kirche, 3. Aufl. 1856. 
II, 2. 772; Lechler, Johann von Wielif und bie Vorgeſchichte ber Reformation II, 111#.; 

655 Tomd, Dejepis Prahy (Geſch. von Brag) III, 286Ff.; F. Meneit, Konrad Waldhauser, mnich 
r̃idu svatCho Augustina (f. W. Mönd des Augujtinerordene). Abhandlungen der tal. böhm. 
Gejellichaft der Wifienichaften VI. Folge, XI. Bd, Prag 1882. Sonſtige Litteratur bei Bad: 
mann wie oben. 

Die Bedeutung Konrads von Waldhaufen für die Gefchichte der böhmifchen Kirche 
eo im farolinifchen Zeitalter läßt ji aus dem glänzenden Nachruf ermejien, den ibm der 

Freund Karls IV. und Gefcichtsfchreiber Böhmens Beneſch Krabice von Weitmühl in 
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feiner Chronif der Prager Kirche unmittelbar nad) feinem Abjcheiden gewidmet hat. 
Konrad war fein gebürtiger Böhme. Er ftammt aus Öfterreih und trägt feinen Namen 
bon dem Klofter der Auguftinerchorherren zu Waldhaufen in Oberöfterreih, dem er ans 
ehörte (professus in Walthuss). Über feine erften Lebensverhältniffe, Jugend und 
rziebung ift wenig befannt. In frühen Jahren muß er ins Kloſter eingetreten fein. 5 

Dort erhielt er wohl auch feine erfte Ausbildung. Um 1343 wurde er zum Prieſter 
geweiht. Führte ihn fein Eifer für die Wiſſenſchaft nach Bologna (1349), I, bot ihm 
das ——— 1350 Gelegenheit Rom zu ſehen. Nach der Heimat zurückgekehrt, widmete 
er ſich an verſchiedenen Orten, zumeiſt in Wien, ſeinem geiſtlichen Berufe, vor allem dem 
Predigtamte, für das er eine hervorragende Begabung bekundete: denn eine wunderbare 10 
Kraft der Rede, die ihre Wirkung niemals verfehlte, ſtand ihm zu Gebote. Schon als 
er in Oſterreich predigte, hat er das Volk, ſo ſagten ſeine Gegner mit hämiſcher Zwei— 
deutigkeit, in Aufregung verſetzt und als er ſpäter ſeine Predigten in Prag in der Gallus— 
lirche abhielt, vermochte fie nicht alle Zuhörer zu faſſen, jo daß er genötigt war, auf 
freiem Markte zu prebigen. Seine Thätigleit brachte ihn in die Nähe des öfterreichifchen 15 
Hofes und in nähere Beziehungen zu Gottfried (II.) von Meiffened, dem Biſchof von 
Paſſau. Seine Berebfamteit erregte die Bewunderung Karla IV., der ihn bei feinem 
Aufenthalt in Wien 1357 kennen gelernt haben mochte. Durch Vermittelung des mäch— 
tigen ſüdböhmiſchen Herrenhaufes des Rofenberg z0g ihn der Kaifer nad Prag, wo er 
gu Oſtern 1358 die Stelle eines Pfarrers bei St. Gallus in der Altſtadt erhielt. Hier 20 
egann er feine Thätigfeit als Prediger und Sittenrichter, die gleih anfangs großes 

Auffehen erregte. Furchtlos und von evangelifchem Eifer befeelt, geißelte er die Sitten: 
lofigeit, die in den vornehmen und reichen Kreifen der Hauptftabt berrichte, ihren Hoch— 
mut, ihre Uppigfeit und Habſucht. Seine großen Erfolge beunrubigten die Menbilanten, 
die ihn anfänglich willkommen geheißen hatten, jet aber um ihren Einfluß beforgt waren % 
und fih nun, wiewohl fie vordem untereinander uneins geweſen, gegen den fühnen 
rag: verbündeten, als er gegen ihre Simonie eiferte, die aus der Beftattung in 

irchen und Areuzgängen ein Geichäft machte, als er ihre unerfättlihe Habfucht ebenfo 
geißelte, wie das Unweſen, das fie mit den Reliquien trieben, oder den dummen Stolz, 
mit dem fie fich auf die Heiligkeit ihrer Stifter fteiften, endlich ihre Verlogenheit und die 30 
jchamlofe Ausbeutung des armen Volkes. Dafür fchalten fie ihn einen Friedensſtörer 
und Abtrünnigen feines Ordens, der (was den Thatjachen nicht entipradh) ohne Dispens 
eine weltliche Pfarre annehme. Vergebens verſuchte der General des Predigerordeng, 
Simon von LZangres, den der Papft, mie es jcheint auf Bitten Karla IV., nah Prag 
ejandt hatte, den Streit beiqulegen. Noch während die Unterfuhung im Gange tar, 3 
Kb Konrad in feinen ſcharfen Angriffen fort, und die Miffion Simons hatte feinen 
Erfolg. Die Fortführung des Prozefies wurde dem Erzbifchof überlaffen. Die Bettel- 
— ſtellten nun 24 Artikel wider Konrad zuſammen, die den Sinn ſeiner Reden frei— 
lich völlig entſtellten. Der Erzbiſchof ließ im Herbſte 1360 die Klagepunkte an die Thore 
weier Klöſter anheften und forderte jedermann, der gegen Konrad etwas vorzubringen 40 
abe auf, vor ihm zu erjcheinen. Die Mönche famen zwar, fonnten ihre Anklagen aber 

nicht bemweifen. Sebt begannen die Früchte der Thätigteit Konrads zu reifen; jo groß 
fein Eifer ift, jo ſtark ıft der Zulauf zu ihm und jo mächtig fein Erfolg. Da geben 
MWucherer ihren ungerechten Gewinn heraus, werden verbuhlte Zebemänner zu fittfamem 
Wandel geführt, legen Frauen ihre foftbaren Schleier, die mit Gold und Perlen bejetten 45 
Gewänder ab und einfahe Tradt an, ja fchon findet Konrad unten den Geiftlichen 
jelbft Nachahmer: nur daß dieſe zumeilen übertreiben und den Klerus überhaupt in Miß- 
frebit bringen. 1361 Vorſtand der Kirche von St. Thomas auf der Kleinfeite, wandte 
er jih 1362 an den Bifhof von Paſſau um Unterftügung feiner Beitrebungen: Die 
Duelle alles Übels liege in der Habfucht und Sinnesluft der Geiftlichkeit. 1363 erhielt 50 
Konrad von Karl IV. die Pfarre zu Allerheiligen in Leitmerig, durfte jedoch mit Ein- 
willigung der Oberen in Prag verbleiben. Aufs Neue erheben fih die Mendilanten, um 
ihn zu verdrängen, halten ihm gewinnjüchtige Motive für fein Berbleiben in Prag vor, 
ſchalten ihn Antichrift u. f. wm. Immer fchärfer werden ihre Anfchuldigungen und Ber: 
leumdungen, und dieje finden jchließlih den Weg in Konrads Heimat und gelangen zu 55 
ben Obren Herzog Rudolfs IV. von Ufterreich. Ss der Herzog im Mai 1364 in Prag 
verteilte, konnte er fich freilich leicht über die völlige Grundloſigkeit foldher An: 
fhuldigungen Aufklärung verfchaffen. Die Rückkehr nah Wien lehnte Konrad im Hin: 
blid auf fein Verhältnis zum Kaifer, der ihn zu verſchiedenen Geſchäften verwendete, ab, 
unterließ aber nicht, feine Landsleute über die Machenfchaften feiner Gegner aufzuklären. 9 
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Zu diefem Zweck fchrieb er feine Apologie gegen die 24 Klagepunfte der Mönde. Zu 
Beginn 1365 zum Pfarrer an der großen Teynfirche in Prag ernannt, dehnte er ſein 
reformatorisches Wirken mit Erlaubnis des Papftes nicht bloß über die böhmiſche und 
falzburgifche Erzdiöcefe aus, fondern fuchte auch den Kaifer zu kraftvollem Einfchreiten in 

5 die verrotteten Verhältniſſe Ftaliens zu bewegen. In feiner Thätigfeit ald Prediger ſah 
er ſich auch jet noch durch feine alten Gegner behindert. Als er am 1. Mai 1365 in 
Saaz predigte, fingen die Minoriten, um feine Stimme zu übertönen, mit allen Gloden 
zu läuten an. Der Kampf gegen die Mendifanten ging auch in den nächſten Jabren 
weiter. Konrad fand feinen Troft in der Freundichaft gelehrter Männer, von denen 

10 einzelne wie Adalbertus Ranconis mit ihm in Korrefpondenz ftanden, andere wie Militich 
von Kremfier von ihm ihre ftärkften Anregungen erhielten. Leider find jene Predigten, 
durch die er in fo erfchütternder Weife auf feine Zubörer wirkte und um derentwillen 
man ihn den fog. Vorläufern des Huß zuzuzäblen pflegt, nicht erhalten. Was mir be 
figen find Predigten, die er vor Studierenden gehalten bat und aus denen angebende 

15 Priefter Anregung und Stoff für den eigenen Vortrag erhalten follten. Diefem Zmede 
als Schulpredigten haben fie noch viele Jahrzehnte nad dem am 8. Dezember 1369 er: 
folgten Tode ihres Verfafjerd gedient. Wenn man ihn zu Huſſens Vorläufern rechnet, ift 
zu betonen, daß fich feine Thätigkeit ausfchlieglih auf die Hebung ber geiftlichen Zucht 
richtete und die Lehre und Verfafjung der Kirche unberührt ließ. Seine Perſönlichkeit 

20 muß zweifellos eine höchit bedeutende geweſen fein, da es ihm ald Ausländer gelang, fo 
mächtige Erfolge zu erzielen und die Erinnerung an ihn nahezu ein halbes Jahrhundert 
lebendig blieb. Daß Huß fich mit feinen Schriften beichäftigte, dafür ergeben fich Feine 
Anhaltspuntte. Loſerth. 

Wallfahrten ſ. d. A. Römiſche Kirche Bd XVII ©. 123, ss. 

26 Wallin J. O., ſ. d. A. Kirchenlied Bd X ©. 442, u. 

Walpurgis, geſt. vor 786. — Miracula s. Waldburgis Monheimensia auctore 
Wolfhardo Hasenrietano in den AS Febr. III ©. 523; Auszüge von Holder:Egger in den 
MG SS XV ©. 535; ®Wolfhard, Mönch in Herrieden bei Ansbach, jchrieb unter Bifchof Er: 
dhanbald (882-912). Ueber jüngere Biographien f. Potthaft, Bibl. ©. 1630; Rettberg, KG 

so Deutichlands II S. 359; Haud, KG Deutichlands I ©. 537 ff. 

MWalpurgis, Waldburgis, Walpurga war die Schwefter Wilfibalds, des erften Biſchofs 
in dem von Bonifatius gegründeten Bistum Eichftätt, und Wynnebalds, des erften Abts 
von Heidenheim. Sie folgte ihren Brüdern aus England nach Deutjchland. Ihr Geburts: 
jahr iſt nicht befannt. Nach Deutfchland mird fie erft um 750 gelommen fein; denn 

35 um 751 gründete Wynnebald das Klofter Heidenheim, ein Doppelllofter, deſſen Nonnen 
unter Waldburgs Leitung ftanden. Als Wynnebald 761 ftarb, ging der Befit des Klofters 
an Waldburg über (Vita Wynneb. 13 ©. 116). Wie lange fie lebte, willen wir nicht. 
Doch ift es nicht unwahrfcheinlich, daß fie vor Willibald (geft. nad) d. 8. Dit. 786) ſtarb. 
Ihre Reliquien wurden von Bifchof Otgar (847—880) nah Eichftätt übertragen, 

w Mirac. I, 5 ©. 540; bei dem Grab des Heiligen entjtand nun das Kanonifjenitift 
Et. Walburg, das im 11. Jahrhundert von B. Heribert (1021—1042) in ein Nonnen: 
Hofter umgeftaltet wurde (Anon. Haser. 30f. MG SS VII ©. 262). Ein Teil ber 
Reliquien fam 893 durch B. Erchanbald von Eichſtätt nah dem Kloſter Monbeim, 
nördlih von Donauwörth. Mirac. I, 7 ©. 541. Während W.s Heiligkeit, ihre Demut 

45 und Nächitenliebe vielfach gerühmt und gepriefen werden, weiß doch die Legende aus ihrem 
Leben ſelbſt feine Thatſachen aufzuführen, durch welche jene Tugenden anſchaulich dar: 
geftellt würden; deſto mehr redet die Tradition von den Wundern, die fie berrichtete, 
namentlich von wunderbaren Heilungen und Gebetserhörungen, die durch ihre Fürbitte 
bewirkt worden fein follen. Ihr zu Ehren wurden mehrere Feſte gefeiert, nämlich der 

so 4. Auguft, als Felttag ihrer Abreife aus England, der 25. Februar als ihr Todestag 
und der 1. Mai, deſſen Beziehung zu W.s Leben aber nicht aufgellärt ift. 

(Neudeder +) Hand. 

Walter von St. Biltor, Parifer Theologe des 12. Jahrhunderts. — Umfänglice 
Bruchſtücke aus jeiner Hauptichrift (f. unten) jind abgedrudt bei Bulaeus, Historia universi- 
tatis Parisiensis II, 200. 629—660 und MSL 199, 1130ff.; über die alte Handſchrift und 

55 Walters Methode j. Denifle ALKGS I, 404—417; U. Pland, Ueber die Schrift des Walter 
v. St. Vittor Contra novas haereses in ThStK 1844, ©. 823—864. Histoire litt. de la 
France XIV, 549f.; 9. Reuter, Geſch. d. Aufllärung im MU IL, 15ff. 
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1. Über das Leben Walterd wiflen wir nichts, außer daß er Prior, nicht Abt, von 
St. Viktor war und eine leidenfchaftliche polemifche Schrift wider die moderne Theologie 
bes 12. Jahrhunderts verfaßte. Diefe Schrift trug nicht den Namen Contra quatuor 
labyrinthos Franciae, wie oft angegeben wird. Diefe Bezeichnung entftammt einem 
Sat der Einleitung (Bul. 200), die vier Yabyrinthe find die Lehren Abälards, des Petrus 6 
Zombarbus, de3 Petrus Pictavinus und Gilberts. Labyrinthe werden fie genannt, meil 
in ihnen der Minotaurus der Härefie wohnt. Das erfte Buch der alten Handfchrift 
(Barifer Arjenalbibl. n. 379) trägt die Überfchrift: Ineipit liber magistri Walteri 
prioris sancti Vietoris Parisius contra manifestas et damnatas etiam in con- 
ciliis haereses, quas praedicti sophistae libris sententiarum suarum propo- 10 
nunt ete. (Bul. 629. Denifle 406). Die fpäte Kopie diefer Handfchrift (Cod. Paris. 
17187) bat den Titel Walteri prioris sancti Vietoris contra novas haereses 
libri IV (Pland 824). Allein erfteres ift fein richtiger Titel und leßteres ift wohl nur 
nad dem inhalt hergeftellt. Die Zeit der Abfaffung läßt fich einigermaßen ficher be- 
ftimmen. Sm 2. Buch (Bul. 632) beißt e8: nuper in coneilio, quod D. Eugenius 
papa Remis celebravit, e8 it die Synode vom %. 1148. Ebenfall im 2. Bud) 
(Bul. 634): in coneilio, quod nuper Turonis celebravit Alexander papa, gemeint 
ijt die Synode vom %. 1163. In der Einleitung zum 1. Buch fteht (Denifle 406): 
quod Alexander papa nuper in concilio Romano paraverat nominati illius 
(Lombardi) sententias damnare, das geht auf die 3. Lateranſynode vom J. 1179 0 
(j. oben Bd XI, 640). Dazu fommt die Erwähnung des Schreibens Aleranderd an 
Wilhelm von Rheims vom 9. 1177 (Denifle 407 ef. Chartular. univ. Par. I, 8f.). 
Danach ift ficher nur das Eine, daß W. nach dem J. 1179 feine Schrift verfaßte, 
daß dies bald nach 1179 gefchehen ift, läßt fi aus dem „muper“ nicht erfchließen, das 
ja aud bei den Synoben von 1148 und 1163 ſteht. Man wird alfo etwa die Zeit 2 
von 1180—1190 für die Abfafjung des Werkes offen halten müfjen. — Bon den fonft 
W. beigelegten Schriften kann ernfthaft nur in Frage fommen der von der Hist. 
litt. XIV, 550 erwähnte: Magistri Walteri dialogus quaerens quid sentiat Hugo 
de anima Christi. 

2. W.s Schrift ift ein Iehrreiches Dokument aus der Geſchichte der Kämpfe, die 30 
dur das Auflommen einer wiſſenſchaftlichen, nad dialektifcher Methode arbeitenden, 
Theologie (j. oben Bd XVII, 710f.), unter der Führung des bl. Bernhard entfeflelt 
worden find. Es find zwei Anliegen, die W. mit Leidenſchaft verfolgt. In der Chrifto- 
logie feiner Gegner erblidt er die nejtorianifche Härefie, von der er im weſentlichen ein 
richtiges Bild hat (Bul. 647). Die mwifjenfchaftlihen Theologen empfanden wieder die 5 
Probleme, die der Begriff der „Menſchwerdung“ aufgab, fie verneinten die Möglichkeit einer 
Veränderung der Gottheit und wollten daher nur davon reden, daß der Logos ben 
Menſchen Jeſus angenommen habe; fie hatten aber auch Bedenken binfichtlich des Menjch- 
ſeins des Logos, die menſchliche Natur erjchien ihnen wie ein Gewand, das der Logos 
um Zweck der Offenbarung angenommen habe, dabei gingen einige bis zum fog. «0 

Nihiltanismus fort (oben Bd X, 639 f). Die ſchwankenden und nicht immer Klaren 
Gedanken diefer Theologen waren W. ein Greuel. Ihm ſchien alles überaus klar zu 
fein, wenn man mit den Vätern von una persona und duae naturae ſprach, oder 
fagte, daß mie der Menſch aus zwei Beftandteilen — dem Leib und dem dieſem fpäter 
eingegofjenen Geift — einer wird, auch Chriftus ald Gott vom Vater und als Menſch 4 
von Maria geboren und doch einer if. So habe man eine Perfon und doch wirklich den 
Gott und den Menfchen, während die Gegner weder Gott noch Menſch, fondern nur ein 
monstrum mit ihrer Dialeftit zu ftande bringen (Bul. 655. 656. 657). W. nimmt 
auch Anſelms Satisfaktionstheorie in ihren Grundzügen an (Bul. 659). Berengars 
Abendmahlslehre, aber auch jede Anfchauung, die es zu umgehen verfucht, daß Chrifti so 
Leib mit Händen und Zähnen ergriffen erde, twird wegen des „hoc est corpus 
meum“ verdammt (Bul. 647. 648). Auch die fündlofe Geburt der Maria wird gelehrt 
unter Berufung auf die Feier tn Geburtsfeites und auf Anjelm und Bernhard, 
die aber in Wirklichkeit Ddiefe Lehre nicht vertreten haben (oben Bd XII, 322); 
—— wird dabei nescio quis Ioannes Damascenus abgewieſen (Bul. 648f.). — 55 

ber mehr noch als an den einzelnen Lehren liegt W. an der Grundanſchauung. Er 
will nichts wiſſen von Philoſophie und Dialektik, ſie ſtammen vom Teufel und führen 
zu ihm. Die millenjchaftlihen Theologen fieht er uno aristotelico spiritu afflatos, 
dum ineffabilia sanctae trinitatis et incarnationis scolastica levitate tractarent, 
multas haereses olim vomuisse et adhuc errores pullulare (Denifle 406). Er 6o 

— 5 
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meint bon ihnen: quodlibet dieunt, non iam dialectiei, sed haeretici proprio 
iudicio condemnantur, nos tamen illorum atomos (Wilhelm von Condjes) et regulas 
philosophorum et quid et aliquid et cetera huiusmodi ridicula contemnimus 
et excommunicamus (Bul. 659). Wie Hugo, von deſſen geiftiger Kraft W. im 

5 übrigen nichts bat, will er alle Probleme durch die bloße „Autorität“ entjcheiben. 
MW. ift ein Orthodoxer der unangenehmften Gattung: rechthaberiſch und höhniſch, 

aber ohne jedes tiefere Verftändnis feiner Gegner, unfolid in feiner Arbeit, aber zum 
„Berbammen“ jederzeit bereit, aufgeregt und leidenschaftlich, aber unfähig und unklar. So 
fann er feinen Gegnern bisweilen das Gegenteil deſſen zufchreiben, mas fie meinen (Beifpiele 

ıo bei Denifle 416), oder die ganz unabälardiſch gedachte Schrift Sententiae divinitatis 
(über diefe ſ. Denifle S. 407 ff.) in dem 2. Buch feines Werkes als Eigentum Abälards 
ausjchreiben, oder Anjelm und Bernhard in irreführender Weiſe verwenden (f. oben). 
Bor allem aber zeigt er feine geiftige Snferiorität darin, daß er der großen geiftigen Be 
wegung feiner Zeit ohne jedes Verftändnis gegenüberiteht und für feine alte Theologie 

15 nicht viel mehr als Sprüche der Väter anzuführen weiß. MW. gehört zu jenen Geiitern, 
die an der alten Lehre vor allem das Plumpe und Krafje empfinden. Dan muß Gerbobs 
Wert De investigatione Antichristi, das diejelben Tendenzen wie W. verfolgt, mit dem 
Merk des letzteren vergleichen, oder fi) auch der Arbeiten des Viktorinerd Hugo erinnern, um 
die Schranken W.s zu erkennen. Die Art, wie W. feine Sache führt, zeigt, Bob ie a. war. 

20 . Seeberg. 

Walther, Ferdinand, geft. 1887. — Litteratur: Außer den im Artifel genannten 
Schriften Walthers „Uutberaner“, „Lehre und Wehre“. Dr. C.F. W. Walther, Xebensbild, entworfen 
von Martin Günther, St. Louis, Mo. Qutherifher Concordia-Berlag 1890. Die Geſchichte der 
Ev.:luth. Mifjouri:Synode in Nordamerifa und ihrer Lehrkämpfe von der ſächſiſchen Aus- 

25 wanderung im Jahre 1838 an bis zum Jahre 1884 dargejtellt von Chr. Hodjtetter- Dresden. 
Heinrih Naumann, 1885. Wilhelm Löhes Leben. Aus feinem jchriftlihen Nachlaß zu: 
fammengejtellt. Dritter Band. Gütersloh E. Berteldmann 1892. Kummer, Stephan und bie 
Stephanijten. Artitel in der Herzogichen Realencyklopädie, erite Nufl., Bd XV, ©. 41-61; 
derj., Qutherifche Kirche in Nordamerika, PRE*, 2. Aufl., Bd XVIII, ©. 687—696. 

30 Karl Ferdinand Wilhelm Walther, Dr. theol., als Gründer und Leiter der Synode 
von Miffouri eine der herborragenditen Geftalten der Lutherifchen Kirche in Norbamerila, 
ftammte aus einemrechten Baftorengejchlecht. Urgroßvater, Großvater und Vater waren alle ge: 
achtete lutheriſche Baftoren getvefen. Er war geboren am 25. Oftober 1811 in Langendhurs- 
dorf bei Waldenburg, Fürftentum Schönburg:Waldenburg, Königreih Sachſen. Sein um 

85 die Heranbildung feiner Kinder treu beforgter Vater gab ihm eine jehr ftrenge Erziehung. 
Im Jahr 1819 trat er in die Stabtichule zu Hohenftein bei Chemnig ein, zwei Jabre 
ipäter in das Gymnaſium zu Schneeberg im Erzgebirge. Seine Haltung als Gymnafal- 
ſchüler war eine fo mufterhafte, daß er bei feinem Abgang auf die Univerfität den ala: 
demifchen Lehrern als „würdig und bebürftig” aufs dringendite empfohlen wurde. Trog der 

40 rationaliftiichen Umgebung und Einflüffe feiner Jugendzeit war ihm body nad feinem 
eigenen Zeugnis ber „hiftorifche Glaube” allezeit geblieben und „begleitete ihn als ein 
Engel Gottes durchs Leben“. 

Seine urjprüngliche Abficht war, nicht Theologie zu ftudieren, ſondern ſich ganz ber 
Mufit zu widmen. In die Biographie von Günther find einige Kompofitionen von ihm 

45 aufgenommen, die den charakteriftifch weichen, faft jentimentalen Ton der Hallefhen Lieder 
(Freilinghauſen) anſchlagen. Erſt durch die Lektüre der Oberlinbiographie von Schubert 
wurde fein Entſchluß beftimmt, ſich dem Pfarramt zu widmen. Auf der Univerfität 
Leipzig, die er im Jahr 1829 bezog, mußte er fich fehr kümmerlich durchſchlagen. Ein 
Thaler per Woche war alles, was ihm fein Vater zum Studium zukommen lafjen konnte. 

50 Lange Zeit war er nicht einmal im ftande, ſich eine Bibel anzufchaffen. Unter feinen 
Profefjoren vertrat bejonders Aug. Hahn, befannt durch feine ſcharf antirationaliftiiche 
Habilitierungsdifjertation, eine oftipe Slaubensrihtung. Der junge Walther ſchloß ſich 
an einen Kreis gläubiger Studenten an (darunter fein Bruder Otto Hermann Walther, 
3. F. Bünger, Brohm, Kürbringer), die regelmäßige Erbauungsftunden miteinander bielten, 

55 die Schriften von Joh. Arndt, Frande, Spener und Schade zufammen lajen, dabei mebr 
ein „geieglich-büfteres” als ein „evangelifch-fröhliches” Chriftentum pflegten und in faft 
methodiftiicher Weiſe auf die Erfahrung der ſchwerſten Bußkämpfe und Gejegesichreden 
drangen. Auch Walther ging damals durch heftige innere Kämpfe und Anfechtungen, in 
denen er fchließlih bei dem Waftor der böhmischen Gemeinde in Dresden, Martin 

6 Stephan foldhen Troft und Stärkung fand, daß e8 ihm nad Durchlefung feines Briefes 
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war, „als ſei er plöglih aus der Hölle in den Himmel verjeßt”. Seine Studien wurden 
durch eine ernftliche Krankheit ſechs Monate lang (1831-—1832) unterbrodyen. Die un- 
freimillige Mufezeit verwendete er auf die Lektüre von Luther Echriften. An Oftern 1833 
abfolvierte er die Univerfität und beftand im September desjelben Jahres fein Eramen 
pro licentia coneionandi. Der damalige Belenntnisftand der fächfischen Landeskirche machte 5 
ihm große Bedenken hinſichtlich feines Eintritts ind regelmäßige Pfarramt. War doch eben 
zu der Zeit allen Emites der Antrag geftellt worden, ein geiftliches Kollegium einzufegen, 
das das Dogma der fünftigen fächfischen Kirche entwerfen follte, „mie es bei den Ges 
bildeten des Volles den meisten Eingang finden dürfte”. Von Oſtern 1834 bis November 
1836 befleivete er eine Hauslehrerjtelle bei dem Rat Friedemann Löber in Cahla, Alten: 
burg. Nachdem er fein zweites Examen beitanden, wurde er von dem frommen Grafen 
von Einfiedel an die Patronatspfarrei Bräunsdorf berufen, wo er am zweiten Epiphanien- 
fonntag 1837 orbiniert wurde. Die —— die er in dieſem feinem erſten Pfarr— 
amt machen mußte, führten ihn ſchon im folgenden Jahre dahin, fein Amt niederzulegen 
und fi der Ausmwanderungsgefellichaft des Paſtors Stephan anzufchließen. Der Stand des ı5 
Chriftentums in feiner Gemeinde machte den trübjten und deprimierendjten Eindrud auf ihn. 
„Ein eigentlich geiftliches Leben” jchrieb er an den Patronatsherrn, „ift wohl im feinem Gliede 
derjelben vorhanden”. Seine gewifjenhaften Bemühungen, das geijtliche Leben zu heben, 
jtießen auf beftigen Widerftand von feiten der Behörden, vertwidelten ihn in wiederholte 
Konflilte und zogen ihm mehrfach Nügen und Strafen zu. Seine Bejchwerden gegen die 20 
rationaliftiichen Agenden, Gefang: und Schulbücher fruchteten nichts. Dagegen wurde ihm 
der Gebrauch der alten Abfolutionsformel und die Übung der Beichtanmeldung und Abend: 
mahlszucht aufs ftrengfte unterjagt. 

Am 3. November 1838 fuhr er ald Glied der Stephaniftifhen Auswanderung von 
Bremerhaven auf dem Schiffe „Johann Georg“ nah NeusOrleand ab, wo er am 
5. Januar 1839 anlam. Im Februar traf die etwa 800 Seelen zählende Auswanderer: 
gemeinde in Mifjouri ein; ein Teil blieb in St. Louis, die andern fiebelten ſich in Perry 
County, Miffouri an. Schon im Mai 1839 kam e3 zur Entlarvung von Stephan, der 
bis dahin die Gemüter feiner Anhänger in unglaublicher Weife bezaubert und gefnechtet 
hatte und nun wegen feiner Sünden gegen das ſechſte Gebot, verſchwenderiſcher Vers so 
untreuung fremden Gutes und falfcher Lehre abgefeht und erflommuniziert wurde. 

Der furdtbare Schlag erichütterte alle Beteiligten, zumal die Paſtoren und Walther 
voran, aufs allertieffte. Ale Grundfäulen fchienen zu wanken. Bor den befümmerten 
Gewifjen der armen Leute, die Löhe „die edelften Kinder unfrer Kirche in Nordamerika“ 
nennt, tauchten ragen auf wie diefe: „Sind unjre Gemeinden chriſtlutheriſche Gemeinden? 35 
oder find fie Rotten? Sekten? Haben fie Macht zu vocieren und zu bannen? Sind wir 
Paſtoren oder nicht? Sind unſere Vofationen giltig? Haben wir bier fünnen göttlich 
berufen fein, da wir unfern deutjchen göttlichen Beruf verlafjen haben und nad unjerem 
faljhen Gewiſſen davon gelaufen find? Sollen und die®emeinden nicht jest abjegen, da 
fie erft jet mit ung einjehen, welches große Argernis mir gegeben haben? Wäre e8 nicht so 
bejjer, wenn die Gemeinden uns mwenigjtens entließen, eine Zeit lang ſich bloß durch die 
Übung des geiftlichen Prieftertums zu erhalten fuchten und dann entweder die alten oder 
neue Daftoren fi erwählten?” (Brief Walthers an feinen Bruder. 4. Mai), Da galt es 
Prüfung, Klärung und Sichtung bis zum Grunde und Walther vor allen ift e8 zu danken, 
daß das zerichlagene Häuflein aus der ſchweren Anfechtung fiegreich, erneuert und geftählt as 
hervorging. Dies geichah befonders durch Waltherd Sendichreiben, das in acht Leitſätzen 
vom Weſen der Kirche gipfelte, in klarem Umriß ſchon ſeine ganze künftige Lehrſtellung, 
beſonders in den Artikeln von Kirche und Amt enthielt und bei der Disputation zu Alten⸗ 
burg fiegreich von ihm vertreten wurde (April 1841). 

Im Februar deöfelben Jahres wurde Walther an die Gemeinde zu St. Louis, Mif- so 
fouri berufen, als Nachfolger feines im Januar verftorbenen Bruders Otto Hermann W. 
Am Yubilatefonntag hielt er feine Antrittspredigt. Bis die Gemeinde ihre Dreieinigfeits- 
firhe einweihen durfte (Dez. 1842) hielt fie ihre Gottesdienfte in der Epijfopalen Christ 
Church zu St. Louis. Durd feine getvaltigen Predigten von tiefem, reichem Lehr: 
gehalt, feine treue Seelforge, und ganz befonders durch feinen Einfluß in der Leitung der 56 
Gemeindeverfammlungen und der Yehrbeiprehungen, die dabei die Seele des Zufammen: 
jeins bildeten, — über Themata, wie: Rechte der Gemeinde, Predigtamt, Verbindlichkeit 
der Kirchenordnungen, Katechismus-Examina, Brüberliche Beitrafung u. dgl. — bat er ſich 
eine intelligente, wohl gejchulte Kirchengemeinde herangezogen, die für die ganze Mifjouri- 
ſynode vorbildlich geworden ift. 60 

-. 0 



846 Walther, Ferd. 

Im September 1844 begann er die Herausgabe des „Lutheraners“, um ein unmip- 
veritänbliches öffentliches Zeugnis von dem abzulegen, „mas eigentlich Zutherifche Kirche 
und was eigentlich ihre Lehre fei”. Die finanzielle Verantwortung trug vorerft feine Ge 
meinde. Der nächſte Schritt, zu dem „der Lutheraner” naturgemäß ben Weg babnte, 

5 indem er ein Einverftändnis und eine Sammlung gleich Gefinnter vorbereitete, war bie 
Gründung der Mifjourifynode. Nachdem eine Konferenz zu Fort Wayne im Jahr 1846 
die einleitenden Schritte gethan, wurde am 26. April 1847 in Chicago die erfte Konven— 
tion der Deutichen Evangelifh-Lutherifhen Synode von Mifjouri Ohio und andern Staaten 
eröffnet. Auch bier, wie bei ber Konftituierung der St. Louisgemeinde, offenbarte ſich 

10 Walther auferordentliches organifatorisches Talent, aber auch die Geduld und Weisheit, 
womit er unter dem Kreuzfeuer einer jcharfen Kritik die Bedenken feiner eignen Gemeinde 
zu überwinden verftand, die in der Gründung eines Synodalkörpers hierarchiſche Gelüften 
und Gefahren mitterte. Die Synode übernahm die Lehranftalt zu Altenburg und beſchloß 
im Jahr 1849 fie nad St. Louis zu verlegen. Dies führte felbftverftändlich dazu, daß 

15 Walther zum leitenden Profeſſor des theologifchen Seminars erwählt wurde. Seine 
Gemeinde proteftierte erjt mit allem Ernſt dagegen, gab aber doch ſchließlich ihre Ein- 
willigung unter der Bedingung, daß er dreizehnmal im Jahre predigen, den Gemeinde: 
—*8 gr beimohnen, und überhaupt die Oberaufficht über die Gemeinde 
ihren jollte. 

20 An der Gründung der Synode von Mifjouri hatten ſich die früher mit Michigan 
und Ohio verbundenen Sendlinge Löhes in folcher Anzahl mitbeteiligt, daß fie anfangs 
in der Mehrzahl ſich befanden, während ihnen die ſächſiſchen Paſtoren an tbeologifcher 
Schulung und akademiſcher Bildung überlegen waren. Löhe felbft hatte feine Sendlinge 
zum Anjchluß an die Sachſen aufgefordert, obwohl er in den Fragen von Kirche und Amt 

25 ganz andern Anfchauungen huldigte ald Walther. Zwar war er weit entfernt von den 
hochkirchlichen, ja hierarchiſchen Gedanken, die Grabau, der Führer der preußifchen einge: 
wanderten Qutheraner vertrat, mit dem Walther ſchon 1850 in heißen Kampf verwickelt 
wurde. Uber er vermißte in der Synodalverfaſſung Mifjouris das epiflopale Element. 
Die völlige age der Gemeindedeputierteg mit den Paftoren erſchien ihm bebent: 

so lid. Er fand fie „demofratifierend und amerifanifierend”. Er fab in der von b 
vertretenen Auffaſſung von Kirche und Amt nicht eine abgefchloffene Symbollehre des 
lutberifchen Belenntnifjes, fondern ein Theologumenon, über das anerkannt lutheriſche Lehrer 
verjchiedener Anſicht geweſen. So jchrieb er denn an Sihler (Oft. 1846): „ch jcha 
die Einigkeit viel höher ala die leg meiner liebjten Gedanken in diefer Sache. Es 

85 ift mein volliter Ernſt, daß die Einigkeit auf Grund — nicht aller Worte Luthers (denn 
die Kirche ift ihm nicht in allem und jedem gefolgt) — aber auf Grund ber Konkordia 
von 1580 die Hauptfache fei. Deswegen entbinde ich auch alle meine ‚Freunde, melde 
gegen die neue Synodalverfaffung einige Bedenken haben, hiermit einer jeden wahren ober 
geglaubten Verbindlichkeit. ... Sie können meine Ermefjend mit voller Seelenrube der 

0 Synode beitreten, und, wäre ich drüben, ich würde auch beitreten“. 
Aber die Lehrdifferenz zwiſchen Malther und Löhe beftand fort. Unter dem gewal— 

tigen Eindrud von Walthers Perfönlichkeit und feſt gejchlofjener Lehrſtellung wurden viele 
ber Löheſchen Sendlinge allmählich ihrem geiftlihen Vater entfremdet. Man fühlte, & 
mußte etwas gefchehen, um wo irgend möglich zu einem Einverftändnis zu fommen, was 

ss auf dem Wege brieflicher Korrefpondenz ſich nicht erzielen ließ. So entſchloß ſich die 
Miffourifynode, ihre hervorragenditen Männer, Walther und Wyneken, ald Delegaten nad 
Deutjchland zu fenden, um „alles abzuwenden, daß feine Trennung gejchehe”, und um 
Löhe, „den alten treujten Freund der lutheriichen Kirche Nordamerikas, den beredteſten Für— 
bitter derfelben” mit Gottes Hilfe wieder zu gewinnen und zugleich mit ben verjchiedenen 

50 lutherifchen Kreifen Deutſchlands innigere Verbindungen anzufnüpfen (1851). Löhe mar 
für die Sendung der Friedensboten von Herzen dankbar. „In der That”, fchreibt er 
darüber, „ein beiliger und edler Sinn, der lutherifchen Kirche wert, ein Beweis, daß der 
rechte Gott zu Zion ift. Mo man bei vorhandenen Differenzen nicht voneinander flieht, 
jondern zueinander eilt, fich gegen den Satan, der Swift anfacht und ben —— zu 

55 einem mächtigen brennenden Feuer machen will, dadurch wehrt, daß man die Brüderhände 
fejter ineinander fchlägt, — wo man ſich nicht Ströme, Wälder und Prärien, nicht den 
Dean hindern läßt in ſolchem Thun; da fpricht Jeſus Segen und Friede. Er ftiftet 
Frieden im Herzen, ehe noch das Verftändnis und Erkenntnis einträchtig getworben  ift, 
— und biermit iſt fait das Beſte ſchon geſchehen“. 

60 In Deutichland bejuchten die Delegaten alle hervorragenden Theologen der Lutbe 
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riſchen Kirche, wie Hofmann, Thomafius, Höfling, Schmid, Guerife, Harleß, Kahnis 
und Deligih. Walther hielt fich befonders in Erlangen auf, wo er noch Material für 
fein Bud jammelte, das er im Auftrag der Miffourifynode gegen Grabau und bie 
Buffalofynode verfaßte: Die Stimme. unferer Kirche in der Frage von Kirche und Amt, 
dejien fiebenter Leitjab vornehmlich das heilige Predigtamt definierte, als „die von Gott 5 
durch die Gemeinde ald Inhaberin des Prieftertums und aller Kirchengewalt über: 
tragene Gewalt, die Rechte des geiftlichen Prieftertums in öffentlihem Amte von Ge: 
meinſchaftswegen auszuüben”. 

Im Oftober 1851 traf Walther mit Löhe zufammen und es fand ein Meinungs: 
austaufch ftatt. Über feine perfönlichen Eindrüde und das Reſultat der ftattgehabten Be: 
iprehungen bat fih Walther fehr eingehend ausgeſprochen. In feinem Abſchiedsbriefe an 
Löhe jagt er: „Ich kann und muß Ihnen bekennen, daß die unfeligen Vorurteile, mit 
welchen ich noch Jhr Haus betrat, bei mir gänzlich geſchwunden find, daß ich ein herzliches 
Vertrauen zu Ihrer lautern Treue gegen unfere geliebte lutherifche Kirche und die leben: 
digfte Überzeugung von ber Einigkeit im Geift mit hinweg nehme, Mein heiefter Wunſch ı5 
ijt nun, daß, wo es möglich wäre, auch noch die wenn auch nicht bedeutenden Differenzen 
in der Entwidelung der Lehre, welche etwa noch vorhanden find, ſich durch Gottes Gnade 
auögleichen, und, fo das nicht möglich ift, diefelbigen doch nie die Einigfeit im Geifte ... 
jtören noch einen Anlaß dazu geben mögen, daß das gemeinfame Treiben bes Werkes des 
Heren irgendwie gehindert werden fönne. ... Ich darf Sie nicht erſt darum bitten, alles 20 
u thun, was Ihnen Ihr Gewiſſen nur gejtattet, damit unfere verwaifte Kirche in Amerika 
Fi fort und fort der innigjten Gemeinjchaft gerade mit Ihnen vor aller Welt rühmen 
fönne”. Auch im „Lutheraner” (1852 Nr. 20) ſpricht Walther noch ſehr boffnungsvoll 
bon dem Ergebnis der Verhandlungen. Er giebt zu, daß namentlih in ber Lehre von 
der Ordination ſich bis jet noch unüberwindliche Differenzen gezeigt. Aber, jagt er, „bie 2 
vorhandene Differenz fonnten und durften wir beiderfeit3 für fein Hindernis anjehen, daß 
wir uns nicht troß derfelben die Bruderhand reichen und noch ferner gemeinschaftlich das 
Werk des Herrn treiben follten”. Im fpäteren Verlauf der Gejchichte haben ſich dieſe 
Ihönen Friedensgedanken und Hoffnungen nicht verwirklicht. Die tiefere und eigentlich 
firchentrennende Differenz lag wohl ſchon hier, wie fpäter bei der von Walther ver: so 
tretenen Lehre von der Gnadenwahl darin, daß ein gewiſſer Lehrtropus, für den fich 
ja freilich jehr gewichtige Stimmen der hervorragendjten Lehrer, zumeift von Luther 
jelbjt, beibringen ließen, zur fertig abgeichloffenen Symbollehre erhoben wurde, deren 
ri dann natürlich fonfequenterweife zur Aufhebung der Kirchengemeinjchaft führen 
mußte. 35 

Um den Gemeinden einen zuverläffigen Luthertert der hl. Schrift zu fichern, gründete 
Walther im Jahr 1853 die Bibelgejellichaft der St. Louifer Gemeinde, deren Vorſitzer 
er bis zu jeinem Tode gemwefen, und die im Jahr 1887 ihr wertvolles Eigentum an die 
Synode übertrug. Schon im Jahre 1853 regte er die Herausgabe einer theologiſchen 
Monatsihrift an, die aber erft zwei Jahre fpäter unter feiner Redaktion als „Lehre und .o 
Wehre“ ind Leben trat. Um die Vertreter der verfchiedenen lutherischen Kirchengemein: 
ichaften in Amerika einander näher zu bringen, regte Walther im Vorwort des zweiten 
Jahrgangs von „Lehre und Wehre“ den Gedanken freier Konferenzen an, die von Zeit 
I Zeit gehalten werben follten. Gerade um die Zeit, da der Führer des „amerikanischen 
uthertums“, Dr. S. ©. Schmuder von Gettyöburg, in feiner „Definite Platform“ die 4, 

Augsburgſche Konfeffion einer „Recenſion“ untertwarf, die die wichtigſten lutherifchen 
Unterjcheidungslehren ausmerzen follte, fanden unter Walthers Führung mehrere freie Kon: 
ferenzen ftatt, in denen diejes Bekenntnis von Artikel zu Artikel durchbeiprochen wurde, 
jo zu Columbus, D. (1856), zu Pittsburgh (1857), zu Cleveland (1959), und zu Fort 
Wayne (1859), wo aber Walther dur Krankheit am Beifein verhindert wurde. Bei den go 
wichtigen Kolloquien, die im Jahr 1866 mit der Buffalofynode und im Jahr 1867 mit 
der Jowaſynode gehalten wurden, war Walther der Wortführer der Mifjourier. Das 
erjtere endete mit einem durchichlagenden Sieg der von ihm vertretenen Anjchauungen. Da: 
gegen fam «8 in den Verhandlungen mit den Jowaern auf dem Kolloquium zu Milmaufee 
zu feinem Berftändnis. Gegenjtand der Beiprehung war vor allem die Verbindlichkeit 55 
der Symbole gegenüber der jog. „Offenen Fragen”. Man einigte fi) dahin, daß alle in 
den Symbolen enthaltenen Glaubenslehren, aber nicht die ſog. Probleme jymbolifcheverbind: 
lich jeien. Auf dem Gebiet der Eschatologie beftand Walther darauf, daß „der Papft ber 
Antichrift ift”, und daß, wer diefe Lehre nicht glaubt, nicht als Lutheraner gelten kann. 
Dagegen legte Jowa Proteft ein. 0 

— 0 
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In den Jahren 1868 und 1869 leitete er die Konferenzen mit der Obio-, Wisconfin- 
und Illinoisſynode, die zur Anerkennung der kirchlichen Gemeinſchaft mit diefen Körpern 
führte. Im Jahr 1872 durfte er bei der eriten Verfammlung der Synodalkonferenz, in 
der fih die mit Miffouri übereinftimmenden mejtlichen Lutheraner — 

6 die Eröffnungspredigt halten und wurde zum erſten Präſidenten dieſes größten allgemeinen 
Körpers der lutherifchen Kirche in Nordamerika erwählt. Aber ſchon nad wenigen Jahren 
wurde die Einigkeit der Synodalkonferenz durch den Streit über die Gnadenwahl geftört, 
da Walther den „in früherer Zeit gebuldeten zweiten Lehrtropus“, der in dem „Intuitu 
Fidei“ der alten Dogmatifer repräfentiert ift, als femipelagianifche und rationaliftijche 

ı0 Srrlehre verwarf. Die große Mehrzahl der Mifjourifgnode ift auch in diefem Kampf 
ihrem alten Führer unerfchütterlich treu geblieben. Nur einzelne tüchtige Männer traten 
aus. Aber in der Synodalkonferenz fam es zum Bruche, nachdem ein Verſuch unter den 
Fafultäten der verfchiedenen theologiſchen Seminare eine Einigung zu erzielen (Milwaukee 
1881) fehlgefchlagen war. Die Synode von Ohio und die Normwegifche Synode verließen 

15 die Synodalkonferenz. 
eben feiner umfafjenden Thätigkeit auf der Kanzel, wobei er feine Predigten immer 

aufs minutiöfefte ausarbeitete und memorierte, ala Baftor, Redakteur, Leiter von Gemeinde: 
verfammlungen, Konferenzen und Synoden, Profeffor am theologifchen Seminar ift Walther 
auch noch als Schriftfteller äußerſt fruchtbar getwefen, wobei fein Hauptbeftreben war, die 

20 von ihm vertretenen Grundbanjchauungen in klarſter, lichtvoller Weife ins praktiſche Leben 
der Kirche und ihrer Gemeinden einzuführen. Wir nennen unter feinen Publikationen als 
die wichtigften: Die Stimme unfrer Kirche in der Frage von Kirche und Amt. 1852 und 
fpäteren Auflagen. Die rechte Geftalt einer vom Staat unabhängigen evangelifch-Tuthe- 
rijchen Ortsgemeinde, 1863. Amerikaniſch-Lutheriſche Paftoral:Theologie vom Jahr 1872 

25 (eine Zufammenftellung der in „Lehre und Wehre“ von 1865—1871 erjchienenen paftoral- 
theologifchen Auffäße); eine neue Auflage von Baiers Compendium Theologiae Posi- 
tivae 1879 und die verfchiedenen Predigtfammlungen : Amerikanifch-Zutherifche Evangelien- 
Poftille, 1871. Amerikanifch-Lutberifhe Epiftel-Boftille, 1882. Lutheriſche Brofamen, 
1876. Kaſual-Predigten und Reden aus feinem fchriftlichen Nachlaß gefammelt, 1889. 

30 Anſprachen und Gebete, geiprochen in den Berfammlungen der ev.:luth. Gejamtgemeinde 
und ihres Vorftandes, St. Louis 1888. 

Nah längerem Siehtum ift er am 7. Mai 1887 im Frieden entfchlafen, al3 eben die 
Allgemeine Synode von Mifjourt in Fort Wayne verfammelt war. Aus allen Teilen der 
lutberifchen Kirche in der neuen Welt und in der alten ift bei feinem Tode das Zeugnis 

35 erflungen: Ein Großer in Israel ift gefallen. „Die Mifjourifynode mit ihrer en 
Ausbreitung, ihrer feitgefügten Organifation, ihrer raftlofen kirchlichen Thätigkeit ift im 
eminenten Sinne fein Werk, der er den Stempel feines Geiftes in allen Beziehungen 
aufgedrüdt hat und in der ihm die Vermwirklihung der Gedanken feines Lebens noch mit 
jeinen eigenen Augen zu jehen beſchieden war. Sie felbft hinwiederum, die von ihm ge- 

0 gründete Synode, ſah in ihm ihre Macht gleichfam verkörpert und es dürften nur wenige 
Fälle jih nachweiſen lafjen, in denen eine hervorragende Perfünlichkeit einen gleich tief 
greifenden und alles beberrjchenden Einfluß ausgeübt hat“ (Kirchenblatt der Jowaſynode, 
1. Juni 1887). Er war in der That eine Epoche machende Perfönlichfeit, von deren 
Wirken für die Lutheraner aller Weltteile mächtige Impulſe ausgingen. „Ich beuge mein 

45 graued Haupt in Demut vor ihm“, jagte der Präfident der Allgemeinen Lutherifchen 
Konferenz, Dr. Kliefotb von ihm, bei der Verfammlung in Hamburg 1887. Das 
Charafterbild, das Dr. Sihler nad) feiner erften Begegnung mit Walther (1846) von ibm 
entwarf, wird heute noch in allem Wefentlichen auch von feinen theologischen Gegnern als 
richtig anerkannt werden: „Ein Mann, der durch eine heiße Schule nach innen und außen 

50 gegangen, durch andächtiges und fleigiges Forſchen in der bl. Schrift, in den Schriften 
Luthers und der folgenden edlen Lehrer unfrer Kirche aus den Banden des Stephanismus 
nad) allen Seiten volllommen befreit, auf den gefunden firchlichen Standpunkt gelangt, 
mit vorzüglicher Schärfe des Verjtandes und eaktikhem Blick, ſowie mit der Gabe der 
Leitung der Gemeinde trefflich begabt, durchaus lauter, aufrichtig und einfältig in feiner 

55 gefamten Herzensgefinnung, jelbitverleugnend und aufopfernd, two es die Ehre des Herrn 
und das Heil der Kirche gilt, feit und klar im Belenntnifje und defjen praftifchen Konſe— 
quenzen, fühn und fcharf wider muttwillige Fälſcher der Wahrheit, geduldig und langmütig 
wider Unwiljende und Irrende“. Adolph Späth. 

Walton Brian ſ. d. A. Polyglottenbibeln Bd XV ©. 532, a1. 
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Wamwas, Neophyt os (Baußas), neugriechiſcher Theolog, geft. 1855. — Litteratur: 
J. Wenger, Beiträge zur Kenntnis des eig ee Geiſtes und Zujtandes der griechiſchen 
Kirche in Griechenland und der Türfey, rlin 1839; U. P. Wretos (Boerös) Neosiinvixm 
Pıkoioyla ueoos B', Athen 1857, ©. 242; Konitantinos Delonomos, ra owlöuera drxinora- 
ouxa ovyyoduuara touos B’, Athen 1864, S. 48—50, 300—307, 383— 388; Georgios Surias, 5 
Rede auf W. in ber Tavdwoa röuos FT. K. N. Sathad, Neosiinvızn Priosoyia, Athen 
1868, ©. 728—730; R. Nicolai, Gefhichte der neugriehijchen Litteratur, Leipzig 1876, ©. 128; 
A. Diomeded Kyriakos, Geſchichte der orientalifhen Kirchen von 1453—1898, überjegt von 
E. Rauſch, Seipsig 1902. Artitel über neugriehiihe Bibelüberfegungen Bd III ©. 118; 
Oekonomos Bd XIV, ©. 299; Pharmatides Bd XV, ©. 293. 

Sein Leben hat einen einfachen Gang gehabt. Geboren in Chios erhielt\W. dort 
auch jeinen erften Unterricht. Wie fo viele tüchtige Griechen wird er zunächſt Mönch, 
wahrjcheinlih in Patmos, kehrte dann nad Chios zurüd, wo er nun bei Athanafios 
Parios, der inzwiſchen Direktor des dortigen Gymnafiums geworden war (Bd II, ©. 205), 
ar Bildung empfing. Mit vielen Höberftrebenden geht er nach Paris. Dort — 16 

rais beftimmenden Einfluß auf ihn. Seine Studien waren namentlidh auf Phi * 
und Naturwiſſenſchaften gerichtet. Auf Empfehlung des Korais erhielt er 1813 die An— 
ſtellung an dem Gymnaſium zu Chios, — als Nachfolger des Ath. Parios, der 
1813 geſtorben war. Als der Freiheitskampf ausbrach, ſtellte auch MW. ſich in den Dienſt 
des Vaterlandes. Namentlich that er Dienſt als Sekretär des Fürſten Demetrius Ypſi- 20 
lantis. Doch wandte er ſich ſchon 1828 ſeinem Lehrberuf wieder zu. Er iſt dann in 
Korfu an der ioniſchen Akademie und 1833 in Syra geweſen, bis er 1837 an der neu— 
gegründeten Univerfität in Athen als Profeſſor Anftellung fand. Diefe hat er bis zu 
feinem Tode innegehabt. 

MW. gehört mit Defonomos und Pharmalides in die Reihe der Männer, die nach Be: 5 
endigung der huge sh an dem inneren Aufbau von Hellas gearbeitet haben, baher 
auch in die lebhaften Kämpfe der Jahre 18301860 vertwidelt find; Pharmakides und 
MW. die Vertreter eine® mehr oder minder gemäßigten Liberalismus in Staat und Kirche, 
Oekonomos al3 der Vertreter der Repriftination, politifch zugleich geftügt durch den ftarfen 
Einfluß Rußlands. Ob W. am Ende feines Lebens fih auch für Rußland getwinnen so 
ließ, wie Bretos andeutet, in dahingeftellt bleiben. Man hat bei griechiichen Schrift: 
jtellern beſonders mit parteipolitifcher Befangenbeit zu rechnen. 

m Abendland ift der Name des MW. dadurch bekannter geworden, daß er in bie 
Kämpfe ber britifchen Bibelgefellihaft um ihre Eriftenz in Griechenland vermwidelt mar. 
Es ift befannt, daß diefe Gefellfhaft im 2. Jahrzehnt des abgelaufenen Jahrhunderts 35 
fih dafür entfchied, das AT ohne die Apokryphen zu druden, eine Entfcheidung, die nicht 
nur in ber orthodoren Kirche, fondern auch in ——— Gebieten der Verbreitung der 
Bibeln jener Geſellſchaft viel geſchadet hat. Für das Gebiet der griechiſch redenden Ortho— 
doxen ſollte das AT aus dem Urtert überſetzt werden und zwar in die griechiſche Volks— 
ſprache. An dieſer Arbeit nun war W. beteiligt und zwar als Gräziſt. Der engliſche «0 
Presbyter Leeves vermittelte die Übertragung aus dem Hebräifchen. Während die Arbeit 
bis 1833 noch außerhalb Hellas, nämlid in dem damals englischen Korfu, wo ja W. 
angeſtellt war, ihren Platz hatte, trat fie, ala W. nad) Syra übertebelte, in das Gebiet der 
* eniſchen Kirche ein. In das Jahr 1833 fällt auch die Unabhängigkeitserklärung der 
elleniſchen Kirche. Der F 11 ihres Statuts verpflichtet die Synode zum Wachen über #5 

die reine Lehre und zum Kampf gegen den Profelytismus, E3 hätte an das Wunder: 
bare gegrenzt, wenn unter, diefen Umftänden ſich nicht bald ein Sturm erhoben hätte 
gegen das Erjcheinen einer Überfegung des AT, die die Autorität der kanoniſchen Septua: 
inta untergrub und durch das Fehlen der Apokryphen fich ala unvollftändig darftellte. Außerdem 
önnen bie Griechen in der That mit Recht jagen, daß nit a ins Volksgriechiſch so 
für fie ein Geſchenk von zweifelhaften Werte find. Sie wollendas Volk zum Verftänd- 
nis der Geptuaginta und bes NT im Urtert erziehen, wie denn die ganze Kultusfprache 
die Bibel nur in diefer en citiert. Die Bibelüberjegungen im vulgären Griechifch ziehen 
die edle Sprache der Bibel in ein Niveau, das feinestvegs für den Ausdrud des religiöfen 
und fittlichen Lebens günftige Ausfichten bietet. Endlich wittern die Griechen hinter allen der— 56 
artigen Gaben der Abendländer Brofelytenmacherei. Sie täufchen darin fich nicht immer. 
So — es ſich, daß ſchon bald der ausbrechende Kampf gegen die 1834 erſcheinende 
neue Bibelüberſetzung, die übrigens ſehr lesbar iſt, ſcharfe Formen annahm. Die erſte 
abfällige Kritik erſchien in Soter. W. rechtfertigte die Arbeit in der Athena (Oek. a. a. O. 
©. 300). Die Orthodoxen gründeten ſofort ein eigenes Blatt für Weiterführung des 0 
Kampfes gegen ſämtlichen abendländifhen Einfluß auf kirchlichem Gebiet, die bekannte 
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Evayyekızı) odAruy£, redigiert von dem Mönche Germanos, dem Strohmann des Oelko— 
momos. Ihre Redeweiſe erinnert häufig an die der Hengſtenbergiſchen Kirchenzei 
Auf ihren Kampfesruf hin wandte ſich bereits im September 1834 die Synode an die 
helleniſche Staatsregierung zur Hinderung der Mißſtände (Oekon. a. a. D. 301— 305). 

5 Ein litterarifcher Streit zwijchen dem Pfeudonymos Joſeph Nitodemu und dem Engländer 
Leeves (Wenger a. a. D. ©. 154— 232) fpielte die Sache ſchon ind Perfönlihe über, und 
zog aller Augen auf den Zwiſt. Mit Recht verbot nun die Regierung die neuen Über: 
jegungen für den Gebraud in Schule und Kirche (April 1835). So war die Septua: 
ginta auch wieder an ihren ug. geſetzt. Doch das genügte der orthodoxen Partei nicht. 

10 Bon Anfang an hatte fie ihren Kampf gegen die geſamte protejtantifche Invaſion gerichtet. 
Dem giebt fehr geſchickten Ausdrud der Anonymus Z. II. P. in jeinem offenen Briefe 
an II. K. M. über das Thema Tis 6 Gnoxexovuevos oxonös av els mv “Eiiada 
ieoanoorölaw tijs Bıßkmns Erawias zıi‘ aus Paris datiert vom Jahre 1836 (deutſch 
teilmeife bei Wenger ©. 252— 265). Hier wird MW. ald Hauptüberfeger der Engländer 

15 denunziert, ibm ſowohl wie den Bibelgejellfchaften Eigennug vorgeworfen dazu mird Die 
Septuaginta in Schuß genommen gegen eine Überfegung, die ſelbſt vor Unziemlichkeiten 
nicht zurüdicheue (Iſaſchar wird Gen 49, 14 als övos Övvarös bezeichnet, während bie 
Septuaginta TO aA» Eredöunoer überfegt). Gegen dieſen boshaften Angriff ließ W. 
feine Kleine, trefflich verfaßte Streitfchrift ergehen: Zuvrouss ändvımoıs noös Tövr Uno- 

% zountöusvov uno tov Z. Il. P. natoa tijs noo Öilyov Öuadodeions dvausgürov 
Zruotokijs neol tod tis 6 bnoxgwöuevos xıi, Athen 1836 (in meinem Beſitz, deutſch 
bei Wenger ©. 266— 278). Frei und offen befennt fih W. ald Mitarbeiter an der 
Überfegung, verteidigt dann das Unternehmen aus religiöfen und wiſſenſchaftlichen Gründen 
und weiſt energisch auf die furchtbaren Mißftände in der orthodoren Kirche, namentlid 

25 auf die Unbildung des Klerus bin. ao defien hatte er fich vor der Synode zu recht— 
fertigen für feine angeblichen Angriffe gegen die Septuaginta. Seine Schrift Rutouoc 
zri wie auch eine vom Jahre 1839: JTeoi rs veosiAnvnjs ExxÄnoias wurden von 
der Synode gemißbilligt. Doc) gelang es diejer nicht, die Staatöregierung gegen MW. 
zum Einfchreiten zu veranlajien. Wie ſchon oben bemerkt, hatte ihn dieſe vielmehr 1837 

so an der Univerfität als Profeſſor angeftellt. Hatte der ganze Streit für die Bibelgejell- 
ſchaft fomit feinen günftigen Ausgang gehabt, jo hat er doch das Gute bewirkt, daß ein 
regered Studium der Schrift durch ihn angeregt iſt. 

Auch auf anderm Gebiete der Theologie hat W. Einwirkung gehabt. Abgefeben 
von feiner Schrift um die Inſpiration der heiligen Schriften (mir unzugänglich) ſchrieb 

35 er ein dryeioidıov vjs Tod ieood Außwvos Ömtopixijs 1851. Am befannteften aber 
find feine Iroryeia Hdırijs ovrraydivra bnto rjs pilouadoüs veokalas, zuerſt em 
ſchienen 1818, 4. Auflage, Athen 1860 (in meinem Beſitz). Das Werk ift in mehrfacher 
Beziehung interefjant. Es enthält eine Neligionsphilofophie und Ethik im Sinne der 
Aufklärung. Es enthält auch flammenden Patriotismus, der ſich hinter dem Etbijchen 

40 verbirgt. Dan fann wohl annehmen, daß die oroyeia den Hellenen in trübfter Zeit auch 
mit den nötigen fittlihen Nüdhalt gegeben haben. Nach den Prolegomenen will die Ethik 
lehren, nös va zußeovä (Si. 6 ävdownos) ta nddn altoü xal va xavoriin tas 
nod£es tov, dia va day tuulws zal ebdauuövws iiv napovoav Lwijv, xai va 
!ım Üinidas dyadas neol rijs uekkovons (©. 5). Als bejondere Ethifer alter und 

5 neuer Zeit erjcheinen ihm Boroafter, Konfucius, Afop, Sokrates, Platon, Artitoteles, 
Theophraft, Cicero, Seneca, Plinius der Jüngere, Epiktet, Plutarh, Marc Aurel. Von 
den neueren erwähnt er Pascal und Malebrandie. Die Stoifer ftehen ihm am nädhiten 
Er fennt zwei Teile der Ethik, einen allgemeinen und einen jpeziellen. In leichter Form 
jtellt W. bei jedem Problem die entjcheidende Frage, feine Erörterungen find durchweg 

so mufterbaft ar geichrieben. Viele Beifpiele aus der Praris erläutern das Geſagte. Bei 
den ethifchen Prinzipien nennt er zuerjt Gott, der 7) nowrn xal dvefdorntos Önuovo- 
yırn altia ndarımv ıWv Övrwv, navdayados, ravdyıos, x01TijS, AÖExAa0l00s TWr 
koyızöv abrod zuoudtwv genannt wird (S. 27). Als zweites Prinzip erſcheint das 
Gewiſſen des Menſchen. Auf Grund des Gemwifiens, das fih an dem Willen Gottes orien- 

56 tiert, muß der Godös Aöyos die Handlungen des Menichen beftimmen. Der fpezielle 
Teil enthält eine Pflichtenlehre, der am Ende die Lifte der Verfehlungen gegen die Pflichten, 
eine Art Sündenlehre entgegengeftellt wird. W. teilt die Pflichten ein in ſolche gegen 
Gott, gegen ſich felbjt und gegen die Menſchen (©. 83). Die Pflichten gegen Gott werden 
mit den Beweilen für das Dafein Gottes eingeleitet. Zu den Pflichten gegen Gott, die 

co in Äußere wie innere zerfallen, gehört auch die Vaterlandsliebe, bei deren Darftellung der 



Wamwas Ticonius 851 

ganze Stolz des Griechen ſich zeigt (85). Bei den Pflichten gegen ſich ſelbſt beginnt 
MW. mit den Beweiſen für die Unfterblichkeit der Seele. Die Lehre von den Pflichten 
gegen die Menfchen nimmt ihren Ausgang von der Lehre über die menfchliche Gemein: 
haft. Hier wie überall viel Ariftotelifches. Dann werden die Pflichten der einzelnen 
Stände durchgegangen. Den Reichen wird namentlich aud ihre Verpflichtung zur Hilfe 5 
in den Nöten des Vaterlandes vorgehalten. Die Lehre von den Sünden ſchließt mit der 
aveinıcla, der Hoffnungslofigkeit oder Verzweiflung, auch bier nicht obne Anspielung 
auf die politifhen Zuftände des Landes. Diefe Proben ergeben, daß W. unter den 
Ethitern des neuen Griechenlands jedenfalls feinen Plat behauptet. 

Die Schriften des W. auf anderen Gebieten find bei Sathas verzeichnet. 10 
Ph. Meyer. 

Ticonind oder Tyconius, blühte um 370—390. — F. E. Burfitt, The Book of 
Rules of Tyconius, Cambridge 1894 (— Texts and Studies, edited by J. Armitage Robinson, 
vol. III, Nr. 1); durch dieje Eritiiche Ausgabe ijt der Abdrud MSL 18, Sp. 15—66 meit 
überholt. — Ferdinand Ribbed, Donatus u. Auguſtinus, Elberfeld 1858, &.198— 206; Martin 15 
Schanz (in Iwan von Müllers Handbuch der klaſſ. Altertumswijienihaft Bd VIII), Geſch. d. 
röm. Xitteratur, vierter Teil, Münden 1904, S. 350—353; J. Haufleiter, Die Kommentare 
des Bictorinus, Ticonius und Hieronymus zur Apofalypfe, eine litterargejcichtliche Unter: 
juhung, ZIWL VII, 1886, ©. 239—257; derſ., Die lateinifhe Apokalypſe der alten afrika— 
nijhen Kirche, in Th. Zahns Forſchungen zur Gejch. des neuteſt. Kanons und der altfirdyl. 20 
Litteratur, IV. Teil, 1891, &.1— 224. — Den eingehenditen Berjuch, die theologische Geſamt— 
anſchauung des Ticonius und feine Lehre von der Kirche zu zeichnen, hat Traugott Hahn in 
der Schrift unternommen: Tyconius:Studien, ein Beitrag zur Kirchen: und Dogmengeſchichte 
des 4. Jahrhunderts, Leipzig 1900 (in den von N. Bonwetidh u. R. Seeberg herausgegebenen 
Studien zur Geſchichte der Theologie u. der Kirche, 6. Bd, 2. Heft). Bei dem noch unfertigen 26 
Stand der Rekonſtruktion des Apofalypjelommentars it die anregende Arbeit in den Detail- 
ausführungen doch nod) verjrübt. Hahn fonnte W. Bouſſets umveröffentlichte Eritijche Unter: 
ſuchungen über den Ticonius:Kommentar verwerten; vgl. Bouſſets Ausführungen zur Ge: 
Ihidhte der Auslegung der Apofalypje in jeinem Kommentar z. Offenbarung Johannis (= 9. 
Aug. Wilh. Meyers Eritifch-ereget. Kommentar über das NT, 16. Abt., 6. Aufl.), Göttingen 30 
1906, ©. 56-60, dazu Nadıtrag ©. 461 (Der Kommentar des Ticonius) und S. 65—72 
(Die Nachfolger des Ticonius). — ES bleibt eine lohnende Nufgabe, den Spuren bes Ein- 
fluffes nachzugehen, den Ticonius auf Auquftinus geübt hat. „Sollte nicht im Einfluß des 
Ticonius der Schlüjiel zu jo mandem Eigentümlihen im Kirchenbegriff Auguſtins liegen?“ 
(Hahn ©. 116.) 35 

Ticonius, ein afrikaniſcher Donatift (vgl. Bd IV ©. 795, ı7-—-as), ift in diefem Ar: 
tifel als theologifcher Schriftfteller zu würdigen. Die Schwierigkeiten beginnen ſchon bei 
der Schreibung des Namens. Es find handſchriftlich (vgl. Burkitt S. 103) die 7* 
Ticonius, Thiconius, Tyconius, Thyconius, Tichonius, Tychonius überliefert; alle mit 
Ausnahme der erſten zeigen eine unberechtigte Annäherung an irgend ein griechiſches Wort. 40 
Überdies ift Ticonius die einzige Schreibung, die ſich handſchriftlich fowohl in der Über 
lieferung des Liber regularum als bei Auguftinus und Primafius findet. In die Reihe 
der firchlichen Schriftfteler ift er nicht von Hieronymus, in deſſen Schrift de uiris illu- 
stribus er fehlt, fondern von dem Fortjeger des Katalogs, Gennadius von Maffilia (um 
492), eingefügt worden. Er wird dort im 18. Kapitel zwiſchen Rufinus (geft. 410) und Sul: 45 
picius Severus (get. nad 420) behandelt. Gennadius jagt von ihm (vgl. die Ausgabe 
von Garl Albrecht Bernoulli, Freiburg i. B. 1895, ©. 68 u. 69 und Hahn a. a.O. S. 116): 
„Ziconius, von Geburt ein Afrifaner, war wohl bewandert in der bl.Schrift, in der Gefchichte 
genügend unterrichtet, wie überhaupt nicht ohne Kunde der weltlihen Wiſſenſchaften; dabei 
mar er in firchlichen Angelegenheiten voller Eifer. Er fehrieb Bücher de bello intestino und 50 
expositiones diuersarum causarum, in denen er zur Verteidigung der Seinigen alter 
Synoden gedenkt. Aus alle dem geht hervor, daß er Donatift geweſen ift. Er verfaßte 
auch fieben in einem Buche zufammengefaßte Regeln (der überlieferte Tert giebt irr- 
tümlich die Zahl octo an) zur Erforihung und Auffindung des Sinne der Schriften. 
Er hat auch die Offenbarung des Johannes vollitändig ausgelegt, wobei er nichts in ihr 55 
fleifchlich, jondern alles geiftlich deutete. So hat er in diefer Auslegung behauptet, daf 
der Leib Standort der Engel jei (angelicam stationem corpus dixit esse). Die An- 
nahme eines künftigen taufendjährigen Reiches der Gerechten auf der Erde nach der Auf: 
erweckung hat er befeitigt (suspieionem tulit = sustulit); es fünne, zeigt er, überhaupt 
nicht von einer doppelten fleifchlichen Auferwedung, erft der Gerechten, dann der Un 60 
gerechten, geredet werben, fondern «8 gebe nur eine einmalige Aufertvedung aller, bei der 

54° 
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auch die Mißgeburten und Mißgeſtalteten wieder erſtehen werden, damit nichts vom 
menſchlichen Geſchlecht, auch wenn es mißgeſtaltet war, zu Grunde gehe, nachdem es 
einmal in feinem Weſen beſeelt war (animatum in substantia). Er findet alſo den Unter: 
fchied der zwei Auferwedungen darin, daß die erfte, von der die Apokalypſe als von der 

6 Auferwedung der Geredhten redet, jet im Wachstum der Kirche vor fih gebe, wo bie 
durch den Glauben Gerechtfertigten von der Todesgeftalt ihrer Sünden dur die Taufe 
zum Dienfte des ewigen Lebens ertwedt werben; unter der zweiten Auferweckung aber ver: 
jteht er ganz — die Auferweckung alles menſchlichen Fleiſches. Dieſer Mann hat 
leichzeitig mit Rufinus geblüht unter der Regierung des Theodoſius und feiner Söhne.“ 

10 Ns Srenze feines Lebens erfcheint damit etwa das Jahr 410; die litterarifche Bethäti- 
gung jcheint in die Zeit von 370 bis 390 verlegt werden zu müfjen (vgl. Hahn a. a. O. 
©. 5 und 6). Von den fpäteren Fortjegern des Gennabius hat Honorius von Autun 
(de seriptoribus ecelesiastieis lib. II cap. 18) nur einen Auszug au Gennabius 
geliefert; Johann Trithbemius aber (1462 bis 1516) giebt ein erweitertes Verzeichnis 

ı5 der Schriften des Ticonius, indem er von dem Werk de bello intestino drei Bücher 
aufzählt und epistolas plures ad diuersos et alia multa zu nennen weiß (de scrip- 
toribus ecclesiastieis cap. 92, vgl. in der Bibliotheca ecclesiastica des Yo. Alb. 
Fabricius, Hamburg 1718, 2. Teil ©. 81 und 3. Teil ©. 27). 

Von den Schriften des Ticonius ftehen die mehrfach hanbfchriftlih überlieferten 
20 fieben hermeneutifchen Regeln im bellften Licht; fie find überdies von Auguftin am 

Schluß des drittes Buches de doctrina christiana (III, 30—37, vgl. MSL 34, 
Sp. 81—90) ausführlich mitgetheilt und einer Fritifchen Beiprehung unterzogen worden. 
Das Anfeben Auguftins ficherte den Regeln eine langandauernde Nachwirkung (vgl. die 
Angaben Burkitts p. XVIII—XXIV); noch Beda nahm fie in den Widmungsbrief auf, 

25 den er feiner explanatio apocalypsis voranftellte (opera ed. Giles, vol. XII, p. 338, 
Londini 1844 oder MSL 93, Sp. 130—132). Die erjte Regel (de domino et 
corpore eius) ſetzt auseinander, wie man, wenn Haupt und Leib oder Chriftus und 
die Kirche unter einer Perfon vorgeftellt werben, mit Gewißheit beitimmen fönne, 
was von dem einen oder von der andern gejagt jei. So ift z. B. Da 2, 35 unter dem 

30 Stein, der das Bild der Weltreiche zerſchlug, Chriftus, unter dem Berg, zu dem er wurde, 
und der die ganze Erde ausfüllte, die Gemeinde zu verftehen. „Denn es ift nicht fo, tie 
etliche behaupten zur Schmach des Reiches Gottes und des unübertwindlichen Erbes Chrifti 
(mas ich nicht ohne Schmerz fage), daß der Herr die ganze Welt nur durch feine Macht 
und nicht durch die Fülle feines Leibes in Befit genommen habe“. Diefer univerfali- 

35 ftifche Gedanke wendet fich gegen den engen Kirchenbegriff des vulgären Donatismus. Die 
zweite Negel handelt de domini corpore bipertito, d. h. von dem zweifach geteilten 
Leibe des Herrn, der aus einer rechten und linken Seite beitehbt. Wenn es im HL 1,5 
von der Gemeinde heißt: Ich bin jchwarz und lieblih (fusca sum et decora), jo gelten 
beide Prädikate nicht von der gefamten Gemeinde, fondern das erfte von ihrer linfen, das 

40 zweite won ihrer rechten Seite. Aber auch die linfe Seite gehört zum Leib; non possu- 
mus dicere tabernaculum Cedar praeter ecclesiam esse. Letzteren Gedanten be 
ftritt Auguftinus; das gehöre nicht zum Leib des Herrn, was nicht in Emigfeit mit ihm 
fein werde. Ticonius hätte alfo fchreiben follen: de domini corpore vero atque per- 
mixto oder simulato, oder auch de permixta ecelesia. Die dritte Negel (de pro- 

4 missis et lege) beſchäftigt ſich mit der Löfung eines biblifch-theologifchen Problems. Nie 
hat jemand aus Werken des Gefebes gerechtfertigt werden fünnen. Andererfeit3 hat es nie 
an ſolchen gefehlt, die das Geſetz erfüllten und gerechtfertigt wurden. Wie vereinigen ſich 
die beiden Schriftausfagen? „Solange jemand im Fleifh ift d. b. den Geift Gottes 
nicht hat, herrſcht über ihn das Gefeß; wenn er ſich aber der Gnade übergeben hat, ftirbt 

so er dem Geſetz, und der Geift erfüllt in ihm das Geſetz, indem das Fleiſch tot it, das 
dem Geſetz Gottes nicht unterthan fein kann“ (Burfitt S. 17,6—10). Auguftin verweiſt 
auf die Behandlung des Problems in feinem Bud de spiritu et littera; er jchlägt 
daneben den Titel vor de gratia et mandato. Er lobt die Ausführung des Ticonius, 
hält fie aber nicht für vollftändig, da fie vor der Zeit der durch die pelagianifche Härefie 

55 geichärften Aufmerkfamfeit auf die Gnade Gottes gejchrieben fei; man dürfe, wendet er 
ein, nicht jagen, daß die Merfe Belohnung des Glaubens feien, und feinen Zmeifel 
darüber lafien, daß der Glaube Geſchenk Gottes fei (vgl. Eph 6, 23). Die vierte Regel 
(de specie et genere) behandelt die Schriftausfagen, in denen ein oft wenig ne 
Uebergang von der Art zur Gattung oder umgefehrt ftattfindet. Namentlih die Weis- 

vo fagungen der altteftamentlichen Propheten haben, wie Ticonius zeigt, bald einen engeren 
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bald einen weiteren Horizont, der die Geſchichte der Kirche umſpannt, und es gilt bei 
den einzelnen Worten genau auf den Wechſel des Geſichtskreiſes zu achten. Die Weis— 
ſagung Ez 37, 11—14 erfüllt ſich jetzt ſchon, indem mir durch die Taufe auferſtehen, 
und nicht erſt bei der letzten Auferſtehung des Fleiſches. Auf beide Auferſtehungen 
zielt das Wort des Herrn Jo 5, 24—29; von der erſten, geiſtlichen iſt die Rede, 5 
wenn e3 heißt: Mortui qui audierint uiuent, von der zweiten mit den Worten: 
Omnes qui in monumentis sunt exient. Die fünfte Regel (de tempori- 
bus) will zeigen, wie man teil3 durch Beachtung des Tropus Synekdoche teild durch 
Berüdfihtigung der formelhaften Zahlen (legitimi numeri) das myſtiſche Maß der 
Zeit in der Schrift finden kann. Die Stelle Mt 12, 40 feht die Zeit zwiſchen 
Tod und Auferftehung Jeſu auf drei Tage und drei Nächte feſt. Bei diejer Be— 
rechnung tritt der Teil für das Ganze ein, mie fonft auch das Ganze für den Teil. 
Die Stunde, in der der Herr begraben wurde, ſteht für den ganzen Tag mitfamt der 
vorausgehenden Nacht, und ebenfo die Stunde der Nacht, in der er —— für die 
anze Nacht mit Einſchluß des folgenden Tages. Dazwiſchen liegt ein voller Tag, und ı5 
do fommen drei Tage und Nächte heraus. Zu den legitimi numeri gehören die 
Zahlen 7, 10 und 12, die und deren Duabrate ober Zehnfache entweder die Vollendung 
oder das Ganze vom Teile aus oder die einfahe Summe bezeichnen. In Apk 9, 15 fteht 
Stunde, Tag und Monat je im Sinne von Jahr (= 3’), Jahre). Dagegen Apk 11, 3 
bedeutet ein Tag 100 Tage und ein Monat 100 Monate; es handelt fich bei den 20 
1260 Tagen oder 42 Monaten um einen Zeitraum von 350 Jahren. Die ſechſte Regel 
handelt von der Wiederholung (de recapitulatione). In mannigfacher Weiſe, jo führt 
er aus, wird der Anjchein erweckt, als handle es ſich um eine Fortfegung der Erzählung, 
während die Erzählung auf früher Übergangenes zurüdtommt oder auch künftige Ähn— 
lichkeiten anbeutet. So fagt der Herr Mt 24, 15. 16: Wenn ihr fehen werdet, was gejagt 26 
ift durch den Propheten Daniel, dann follen die, die in Judäa find, auf die Berge fliehen, 
und dann führt er das Ende ein (V. 29ff.). Was aber Daniel gejagt hat, geichieht jett 
in Afrika, und doch ift nicht zu gleicher Zeit das Ende da. Aber weil das Künftige, 
wenn auch nicht im Zeitpunkt, fo doch im Zeichen des Endes fteht, darum hat er „dann“ 
(tune) gejagt, das heißt, wann über den Erbfreis hin in ähnlicher MWeife „der Abfall so 
und bie Offenbarung des Menfchen der Sünde” (2 Th 2,3) zu Tage tritt. Den Kreis 
jchließt die fiebente Negel ab, deren Überfchrift „vom Teufel und feinem Leibe“ (de 
diabolo et corpore eius) an die Überſchrift der erften Regel erinnert. In ähnlicher 
Weiſe wie dort in Bezug auf den Herrn und feinen Leib wird auch bier die Nottwendig- 
feit betont, in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob das, was wider den Teufel gejagt iſt, 
ihm jelbft oder ob es feinem Leibe gilt. An einer langen Reihe altteftamentlicher Pro: 
phetenftellen wird der für die Auslegung ergiebige Gebrauch, den man von diejer Regel 
zu machen hat, aufass 
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eigt. 
Eine praftifche Antvendung diefer Regeln hat Ticonius in feinem Apokalypfelommen- 

tar geliefert. Beda (vgl. MSL 93, ©. 132—34) dharakterifiert ihm als eine lebendige, ja 40 
rechtgläubig Fatholifche Auslegung, bis auf die Stellen, in denen Ticonius das Schisma 
feiner Partei, d. h. der Donatiften, zu verteidigen fi bemüht habe. Die BVerfolgungen, 
die fie als Häretifer von dem religiöfen Kaiſer Valentinian (dem Erften 373, vgl. in diefem 
Bande ©. 393,40) zu erbulden hatten, indem ihre Kirchen und Gemeinden, Häufer und 
Befigungen der Hand ber Katholifen übergeben und:die Briefter verbannt wurden, beflage 45 
und beweine er und nenne fie Martyrien, unterlafje aber nicht ; hervorzuheben, daß ee 
eben in der Apofalypfe zuvor geweisſagt worden ;jeien. 

Der Kommentar war u im 9. Jahrhundert in ber Klofterbibliothef zu St. Gallen 
vorhanden; der ältefte Katalog nennt unter Nr. 242: expositio tichonii donatistae 
in apocalipsim vol.I vetus (vgl. Guftav Beder, Catalogi bibliotheearum antiqui, so 
Bonn 1885, ©. 48). Wohin diefe Handſchrift gekommen ift, ift zur Zeit unbekannt. 
Man ift zur Rekonſtruktion des Kommentars auf die Arbeiten fpäterer Ausleger an- 
gewiejen, die ihn mehr oder weniger ausgefchrieben haben; denn fein Kommentar hat auf 
lange Zeit hinaus die Auslegung ber Apofalypfe jo jehr beherrſcht und fo ſehr die Bahn 
ftreng Ypiritualiftifcher Deutung feitgelegt wie die Arbeit des Ticonius, Es fommen fol 55 
gende Autoren und Auslegungen in Betracht: 

1. Der in fünf Bücher geteilte Apofalypfetommentar des Bischofs Primafius von 
gr (MSL 68, ©p. 793—936); über fein Verhältnis zu Ticonius vgl. Bd XVI 

. 56, 8—46. 

2. Eine teilmeife Ergänzung bietet der umfangreiche Kommentar des Ambrofius Aut: co 
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pert in gm Büchern (BM XIII, p. 403—657); vgl. Bd II ©. 309, 2—s. Bon Am- 
brofius Autpert find Alkuin (MSL 100, Sp. 1086—1156) und Haimo von Halberftadt 
(MSL 117, Sp. 937— 1220), von leßterem wieder die Glossa ordinaria des Walafrid 
Gtrabo (MSL 114, Sp. 710—752) abhängig. 

6 3. Weniger Ausbeute gewähren des Gaffiodorius kurze complexiones in epistolas 
et acta apostolorum et apocalypsin (vgl. Bd III ©. 750,37); er verweiſt die eine 
vollftändigere Belehrung wünſchenden Leſer auf Ticonius (vgl MSL 70, Sp. 1410C und 
1411 B; der Apofalypfelommentar wird außerdem noch Sp. 1122B, die libri regula- 
rum Sp. 18A und 1122D erwähnt). 

10 4. MWertvoll ift Bedas fchon erwähnte explanatio apocalypsis (MSL 93, Sp. 130 
bis 206; Ausgabe von Giles, vol. XII, Londini 1844) beſonders dadurch, daß an 
einer Reihe von Stellen die Auslegung des Ticonius unter Anführung feines Namens 
vorgetragen wird; man gewinnt jo unanfedhtbare Stützpunkte für weitere Schlüffe. 

5. In Betracht fommt auch die Umarbeitung, die Hieronymus mit dem Kommentar 
15 des Victorinus vorgenommen bat, bei der er einige Stüde dem Ticonius entnahm; vgl. 

darüber in diefem Band ©. 617, 1—ıı. 
Von maßgebender Bedeutung find außer dem Primafiusfommentar unter Nr. 1 die 

nun folgenden Nummern 6—9): 
6. Die pſeudoauguſtiniſchen Homilien zur Apofalypfe, deren Abdrud bei MSL 35, 

x Sp. 2415—2452 das Bedürfnis einer kritiſchen Ausgabe deutlich herbortreten läßt, find 
ein mit Anleihen aus Victorinus vermehrter Auszug aus Ticonius, unter Korreftur des 
bonatiftiichen Standpunftes, fo daß z. B. die falsi fratres durchgehend in haeretici und 
schismatiei verwandelt erben. 

7. $m Spieilegium Casinense tom. III, pars I (typis archieoenobii Montis 
25 Casini 1897) werben £.261—331 Tyeonii Afri fragmenta commentarii in apocalipsim 

hactenus deperditi nunce primum ex cod. Taurinensi F. IV. I. olim Bobiensi 
N. 62 in lucem prolata zu Kap. 2, 18—4,1 und Kap. 7, 10—12, 6 mitgeteilt. Die 

offnung, in dieſen Bruchftüden ben echten Tert des Ticonius geſchenkt zu erhalten, bat 
ih als hinfällig erwieſen. Auch diefer Tert hat die Hand eines Bearbeiters erfahren, der 

30 die ausgefprochen bonatiftifchen Stüde abgeſchwächt oder ausgemerzt bat. So vermehren 
in rd Fragmente in dankenswerter Weiſe das Material zur Rekonftruktion des urfprüng- 
ichen Textes. 

8. In hervorragendftem Mape gilt das letztere Urteil von dem großen Sammelbeden, 
das die verſchiedenſten Zuftröme der älteren lateinifchen Apolalypfeauslegung in ſich auf: 

35 genommen und vereinigt hat. Es ift dies der im J. 776 gefchriebene Kommentar des Spaniers 
Beatus, Presbyterd von Libana (vgl. über ihn Bd I ©. 181,8 ff. und BHXX ©. 617,4). 
Der äußerft feltene Drud (Madrid 1770), den Migne leider nicht in feine Sammlung auf: 
genommen bat, findet fi in der Münchener kgl. Bibliothef und auf den Univerjitäts- 
bibliothefen zu Göttingen und Halle. Beatus war ein Abjchreiber von Profeffion. Er 

so nennt in der Widmung feines Werkes an Etherius ald von ihm benüste Autoren Hiero- 
nymus, Auguftinus, Ambrofius, Fulgentius, Gregorius, Ticonius, Irenäus, Victorinus, 
Abringius und Iſidorus. Der lange Zeit ganz unbelannte Kommentar des Abringius 
oder Apringius, Biſchofs von Bela, der zur Zeit des Weſtgotenkönigs Theubis (531 
bis 548) gejchrieben ift, liegt nunmehr in einem Abdruck aus einer Kopenhagener 

45 Handſchrift vor: Bibliothöque patrologique publi6e par Ulysse Chevalier I: 
Dom Marius FErotin, Apringius de Béja, son commentaire de l’apocalypse, ‘Paris 
1900. Der Beitrag diefer Duelle fann nun alfo genau beftimmt und in Abzug gebracht 
werden. Aber ein Umftand macht das Geſchäft der Quellenſcheidung bei Beatus zu 
einer fauren und mühevollen Arbeit. H. 2. Ramſay (Bath, Dotonfide Abbey) hat 

5 in einem Artikel über den Beatusftommentar, den er in der Revue d’histoire et de 
litt&rature religieuses, tom. VII, Bari 1902, p. 419—447 veröffentlicht hat, durch 
fritifche Unterfuhung der anfcheinend felbitftändig gefchriebenen Widmungszuſchrift an 
Etherius den Nachweis geliefert, daß ihre Ausdrüde und Wendungen faſt ſämtlich aus 
Iſidor entlehnt find, daß aber mehrere Schriften Iſidors dabei in Betradht kommen. 

55 Beatus hat aljo feine Excerpte gemifcht und giebt daher dem kritiſchen Betrachter Rätſel 
genug zu raten auf. Überdies ift durch einen Hinweis 3. B. auf Iſidors Etymologia- 
rum libri die Quellenfrage nicht erledigt; man ift nur von einem jüngeren Rompilstor 
zu einem älteren vorgedrungen (vgl. Bd IX ©. 452,21 Neifferfcheibs Urteil über Iſidor: 
negligentissimus breviator, diversissimas res diversissimosque auctores con- 

6 fundens). Die Frage, ob Iſidor auch die Schriften des Ticonius ercerpiert hat, und 
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ob gewiſſe Berührungen zwiſchen Iſidor und Beatus auf die gemeinſame Ticonius-— 
Quelle zurückgehen, iſt noch gar nicht ernſthaft geſtellt, geſchweige denn beantwortet worden. 

9. Endlich wird der Reichtum ungelöſter Fragen und Arbeiten durch eine Beobach— 
tung vermehrt, die ich hier vortrage, um das 3— der Rekonſtruktion des Ticonius: 
Kommentars noch mehr zu Beeren und doch auch zu erleichtern. Die aus dem Jahr 5 
785 ftammenden konfuſen Bücher, die den Namen tragen: Etherii et Beati aduersus 
Elipandum lib. I et II (Henriei Canisii lectiones antiquae ed. a Jacobo Bas- 
nage, tom.II, Antverpiae 1725, fol. 297—375 und BM XIII, fol. 353—403 ober 
MSL 96, Sp. 894—1030) find nicht nur mit Bruchftüden aus dem Kommentar bes 
Ticonius, fondern au, wie es jcheint, aus deſſen Werk de bello intestino ausgeftattet; 10 
namentlich in Bezug auf letztere ſonſt ganz unbelannte Schrift ift eine kritiſche Durch» 
arbeitung zu empfehlen. Beatus nahm feine Gedanken, wo er fie fand. „Er fühlte 
ſich berechtigt, von allem zu reden, was er wußte, aber nicht verpflichtet, von dem zu 
a handeln, was zur Sadıe gehörte” (U. Haud, Kirchengefchichte Deutjchlands, 2. Teil, 
ep 1890, ©. 260). Wenn er für die Streitfchrift gegen Elipandus Anleihen beim ı5 

Apokalypjelommentar des Ticonius machte, jo ift die Wahrfcheinlichleit um fo größer, 
daß er aud das Werk de bello intestino ercerpierte, das für den Ausbau einer gelehrt 
fein ſollenden Streitfchrift noch bequemeres Material darbot. Die Benützung des Ticos 
nius-Kommentars liegt aber an einer Reihe von Stellen offen zu Tage. 

So wird z. B. (vgl. MSL 96, Sp. 987 ff.) der ganze Abfchnitt Apk 13, 11—17 20 
citiert und dann folgende Auslegung vorgetragen: Aliam bestiam dixit (cf. Apoc. 
13, 1), sed pro offiecio, pro actione: sed tamen una bestia est, quia totum 
corpus diaboli unum corpus est. Bestia enim omnis omnino populus est, tam 
pagani quam mali Christiani, qui Christi ecelesiae aduersantur. Nam pagani 
aperta fronte recedunt a Christo; Christiani uero, siue boni siue mali, una 3 
eccelesia nuncupantur. Sed ipsa quae una uidetur ecclesia, tres partes sunt, 
id est, una pars ipsa ecclesia, quae imitatur Christum ; ceterae duae partes 
sunt quae contra ipsam ecclesiam pugnant, id est haeretici et Christiani 
mali. Diabolus enim, qui draco dieitur, caput est his (Migne bietet für das 
Wort his der anderen Terte in) tribus partibus, id est incredulis et paganis et so 
Christianis malis atque haereticis. Nam sicut inceredulus, paganus siue Ju- 
daeus, fide recedit a Christo, sic Christianus malus opere a Christo. Quia 
sieut ille publice negat Christum esse deum, sic iste publice facit opera mala 
quae non placent Christo. Et cum una pars fide recedit, altera opere, utra- 
que ab uno Christo separatur. Et quia a Christo separantur, unum corpus 3 
capitis diaboli effieiuntur, et cum unum corpus effieitur, una bestia dieitur. 
Tertia pars est de Antichristi corpore, id est haeretiei, quae longe ab illa 
bestia distant in religione. Illi adulteri sunt, isti uirginitatem et castitatem 
simulant.... Illi intus et foris lupi sunt, isti deforis agni et intus lupi sunt. 
Hos habet diabolus prophetas suos, quos constituit in ecclesia de corpore suo; x 
hos habet sub nomine Christi, qui Christum praedicare simulent et corpus 
diaboli fiant (zu lejen ift wohl faciant) etc. 

Dieſe Ausführungen, die auf den folgenden Seiten ſich noch weiter erjtreden und 
im Apofalypfelommentar de3 Beatus S. 426—428 in ähnlicher Weife vorgetragen 
werden, enthalten ohne Zmeifel Gedanken des Ticonius. Die Schwierigkeit der Rekon— 45 
ftruftionsaufgabe befteht darin, feftzuftellen, welcher der vergleichbaren Texte jeweilig am 
treuften nicht nur die Gedanken, fondern auch die Morte des Ticonius darbietet. Daß 
indes die neue Duelle, auf welche die Aufmerkſamkeit gelenkt ift, nicht übergangen werben 
darf, hat wohl ſchon die mitgeteilte Probe dargethan. Johannes Haußleiter. 
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Nachträge und Berichtigungen. 

3. Band: ©. 725 3. 46 I. Carpov ft. Carpzov. 
5. Band: S. 780 3. 46 füge bei: Dom Morin hat Rev. Bened. XV (1898), 481ff. gezeigt 

(vgl. Künſtle ThS 82 [1900], 193 F.), dak nicht Agrifola, wie Caspari a. a. D. meint, 
fondern Faſtidius der Verfafier der von Caspari edierten fünf Briefe ift, indem der 
erite derjelben der von Gennadius namhaft gemachten Schrift des Faſtidius entſpricht. 
Die von Gaspari für Faſtidius ———— pjeudosauguftiniihe Schrift De vita 
christiana jcheint vielmehr thatfählich den Pelagius zum Berfajjer zu haben. 

Bonwetid). 
6. Band: ©. 259 8. 14 u. 3. 22 1. Windel ſt. Findl. 

S. 370 3.16 I. Begräbnis Bd II ©. 531, 57 ft. Trauergebräude. 
12. Band ©. 550 ff, Meldeniud, Rupertus. Der wahre Nanıe des Verfajjerö der Paraenesis 

votiva ift Peter Meiderlin; dieſer nannte ſich lateinijch Petrus Meuderlinus und 
durch eine Umſtellung der Buchſtaben ift aus diefer yorm des Namens der Name 
Rupertus Meldenius entjtanden. Peter Meiderlin ijt im Jahre 1582 zu Oberader 
bei Maulbronn als Sohn eines gleichnamigen Pfarrer® geboren und jtarb am 1. Zuli 
1651 zu Augsburg. Bon 1612—1650 war er Ephorus des Gollegiums bei St. Anna 
in Augsburg; nur während der Jahre 1630—1632 hatte er den Nadhitellungen der 
Katholiten weihen müflen. Seine Paraenesis joll nach den Angaben in Beiths Biblioth. 
Augustana im Jahre 1626 zu Rottenburg in nur 500 Eremplaren gedrudt jein; dab 
die im Artikel verjucdhte Datierung (S. 551, 38: 1627—1629, und ©. 552, 20: fpätejtens 
1628), die auf Schlüffen aus dem Inhalt der Schrift beruht, zu diefer Angabe jtimmt, 
iit deutlih. Auch was wir weiter von den Schidjalen und über den Charakter Meider: 
lins hören, jtimmt völlig zu dem, was wir über ihn aus der Paraenesis lernen. Ueber 
ihn ijt zu vergleichen das Programm von Dr. Ludwig Bauer, M. Beter Meiderlin, 
Ephorus des Kollegium bei St. Unna u. ſ. f, Augsburg 1906. Auf diejes Programm 
machte mid freundlicherweife D. &. Bofjert aufmerkſam und der Verfaſſer hatte darauf 
die Güte, ed mir zuzufenden. Sn einer 4. Aufl. der PRE wird auf Meiderlins Perſön— 
lichkeit noch etwas mehr einzugeben jein. Berthean. 

18. Band: ©. 16 8. 39ff.: Die Nachricht, daß Georg Piltor im Mai 1534 feines Amtes 
entlafjen worden jei, beruht auf dem Mihveritändnis einer Stelle in einem von 
J. Schneider in der Zeitichr. für Geſch. des Oberrheins 34,229 mitgeteilten Briefe 
Schwebels. Cand. min. F. Jung aus Zweibrüden weiſt im einer mir handſchriftlich 
vorliegenden Abhandlung über „I. Schwebeld Kampf mit dem. Täufertum“ nad, 
daß Piſtor noch nad) 1534 in Ernjtweiler blieb. Er ſcheint ſich aber, jeit im Mai 
diejes Jahres ein Wiedertäufer aus dem Herzogtum Zweibrüden ausgewiejen worden 
war, mehr zurüdgehalten zu haben und infolge dejien nod eine Zeit lang im Amte 
—— worden zu ſein. Im Jahre 1539 war Piſtor nicht mehr Pfarrer — 
weiler. ey. 

©. 73 3. 17 füge bei: Herr Prof. D. Nueljen in Berea (Obio) hatte die Güte mir 
mitzuteilen, daß die Gemeinde der Scmwendfelder (vgl. S. 812, 40) nod heute 
erijtiert und nad) der neujten GStatijtif der Ber. Staaten für 1906 20 Gemeinden mit 
213 Kommunitanten und 17 Predigern zählt. Gleichzeitig macht er aufmerffam auf 
die Schrift von H. W. friebel, „The Schwenkfelders in Pennsylvania* und einen 
Artikel von F. W. Loetiher, „Schwenkfeldts Particeipation in the Eucharistie Contro- 
—— of the 16 Century“ in The Princeton theological Review July et Oct. 
1906. — 

Ein „Corpus Schwenckfeldianorum* Published under the Auspices of The 
Schwenkfelder Church Pensylvania and The Hartford Theological Seminary (Editor 
C. D. Hartranft) beginnt joeben in Leipzig bei Breitfopf und Härtel zu erjcheinen. 

N. H. Grügmader. 
©. 625 3. 51 füge bei: Jofeph Zeller, Paulus Speratus. Seine Herkunft, fein Studien: 

ang und jeine Thätigteit bis 1522. Stuttgart 1907. (Enthält eine neue Quelle zur 
Sugendaefe. des P. Sp.) Nach diefer Schrift begegnet Speratus 1512, Dez. 20, als 
artium magister, faij. und päpftl. Notar in Salzburg, 1514 als Prediger im Salz: 
burgiihen, nahdem er inzwiſchen [auf Grund jeiner Gedichte??] die Auszeichnung 
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eines päpſtlichen und kaiſerlichen Pfalzgrafen erlangt hatte; 1516 als Domprediger in 
Salzburg; zu Anfang 1520 als Prediger an der Stadtpfarrkirche zu Dinkelsbühl; Ende 
Juli 1520 ald Domprediger in Würzburg, dann daſelbſt Kanonikus am Stift Neu: 
münfter. Am 21. Nov. 1521 entwid; er von dort über Salzburg nad) Wien, wo er 
am 12. Januar 1522 im Stephansdom predigte. P. Tſchackert. 

19. Band: ©. 350 3. 4—7 iſt der Satz: „Vielleicht ſtammt — S. 183“ zu ſtreichen. 
Baudiſſin. 

S. 541 3.33 I. verfaßt ft. verhaßt. 
„557 „171.8 XVI ©. 253 ft. XV ©. 553, 
„585 „ 501. Benincafa jt. Benincofa. ü 
„ 595 „53 I. Formofus jt. Formoſius. 

„ 40 I. aber jt. über. 
„662 „26 u. 28 1. Bd IX ft. Bd X. 
„701 „ 51. philologiſche ft. philojophifche. 
„ 768 „49, ©. 770, 8. 30 u. 38, ©. 771, 8.17 u. 19, ©. 772, 8. 8, 19 u. 59, 

©. 773, 8.4 I. Gifford ft. Hibbert. 
„813 3.37 1. in ft. inne. 
„837 „ 49 I. 555 ft. 455. . 

20. Band: ©. 4 8 47 und 57 I. Ludwig VI. ft. IV. 
©. 16 8. 6 I. das ft. des. 
„ 26 „ 14 füge nad) „verſtand“ ein: zu Leibe. 
„33 „ 81. mehr ft. weniger. 
81 : 801 gerügt ft. genügt. 
„13 „41.2803 jt 803. 
„150 „55 L 1750 u. 1753 ft. 1730 u. 1733. 
IM „36 1. XI. ſt. IX. 
„214 „37 füge bei: Mirbt, Die kath. theol. Fakultät zu Marburg, Marburg 1905; 

2.8. Götz, Klerifalismus und Laizismus, Frankfurt a. M. 1906. 
„216 8.11 1. 231 ft. 331. | 
„ 225 „50 füge bei: Als der Urt. „Ultramontanismus“ bereitö gebrudt war, 

erſchienen zwei päpjtliche Altenftüde gegen moderne Richtungen innerhalb und aufer: 
halb der römifhen Kirche (Syllabus und Encyllita von 1907), welde eingehendere 
Beachtung erfordern. Da es nicht thunlich erjcheint, ihnen im Rahmen der „Nad: 
träge und Berichtigungen“ dieſelbe zu teil werden zu lafjen, jo erübrigt vorderhand 
nur, darauf zu verweifen, daß geplant ift, nah Abſchluß der Realencyklopädie einen 
Ergänzungsband herauszugeben, in welchem auch diefer umfaffendere Nadıtrag feine 
Stelle finden fol. Benrath. 
309 3.30 I. providentiae divinae ft. providentia diviniae. 

„310 „ 35ff. Die erwähnte Prüfung ift in Anhalt längit abgeihafft, vgl. die Inſtruk— 
tion für theofl. Kandidaten im Herzogtum Anhalt vom 10. Augujt 1889 $ 8, wonach 
alle zwei Jahre vom 2. Jahre nad) dem 2. Eramen an eine freigewählte wiſſenſchaft— 
liche Arbeit einzureichen ijt bis zur Verwendung im Kirhendienft. Dr. Zehnpfund. 

„333 8.27 1. Abſichten ft. Abſichen. 
„36 „591.U. VIIL ft. U. UI 
„377 „56 füge nad) gemalten“ ein: 1906 entwendeten. 

> “ 

29. Februar 1908. 
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